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Vorwort. 

Nachstehende  Schrift  verdankt  ihre  Entstehung  «lern  an 

mich  gelangten  Wunsche  des  k.  Universitäts-Senates,  welchem 

ich  mich  nicht  entziehen  mochte.  Das  schliesst,  wie  ich  kaum 

zu  erwähnen  brauche,  nicht  aus,  dass  die  Verantwortlichkeit 

«ler  Ausrührung  des  übernommenen  Auftrages  im  weitesten  Sinne 

von  mir  allein  getragen  wird.  Die  Art  der  Behandlung  hing 

zum  guten  Teile  von  der  Beschaffenheit  des  Materials  ab,  an 

welches  ich  mich  zu  diesem  Zwecke  gewiesen  sah.  Es  ergab 

sich  bald,  dass  über  dem  Archive  unserer  Universität  kein 

günstiger  Stern  gewaltet  hat;  ich  habe  mich  im  Verlaufe 

«ler  Darstfllung  selbst  gelegentlich  über  diese  Angelegenheit 

ausgesprochen;  auf  eine  nahezu  unbegreifliche  Weise  sind  die 

älteren  Akten  des  Senates  und  der  Fakultäten  zu  Grande  ge- 

«ramjen  und  verschleudert  worden,  ohne  dass  man  im  Stande 

wäre,  die  beklagenswerthe  Thatsache  des  näheren  zu  ei  klären. 

Erst  nach  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  fliessen  sehr 

allmälig  die  offiziellen  Nachrichten,  aber  auch  erst  an  der  Neige 

ili'ss«lben  annähernd  rollständig.    Di«'  Acta  Universitatis,1)  <li<i 

•)  Handschrift  der  k.  Universitüts-Bibliothek.  —  Die  k.  Universitäts-IJibliothek 

enthält  noch  manches  andere  bez.  handschriftliche  Material.  So  z.  B.  die  Fabricius- 

*chen  ("ollectaneen,  in  welchen  sich  u.  n.  auch  eine  Abschrift  der  ältesten  Statuten 
der  theologischen  Fakultät  befinden,  welche  Unland  durch  den  Druck  veröffentlicht 

hat.  und  die  in  nnserem  Urk.-Dnche  (Nr.  71  S.  176)  reprodneirt  ist;  dazn  verschiedenes 

an*  d»-n  sog.  Jesnitenpapiercn,  einige  Räude  der  sogen,  l'edellenbücher,  d.  h.  die 
amtlichen  Aufzeichnungen  über  die  Acta  Universitatis,  sie  beginnen  aber,  soweit 
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IV Vorwort. 

bruchstückweise  aus  der  Zeit  Julius  Echters  bis  1GG7 

reichen  und  die  ich  fleissig  genug  benützt  habe,  sind  durch 

einen  glücklichen  Zufall  vor  dem  —  Käseladen  bewahrt  worden. 

Das  gleiche  Schicksal  traf  die  Akten  der  fürstbischöflichen 

Regierung,  die  man  auf  dem  k.  Kreisarchiv  zu  suchen  hätte 

und  von  welchen  ebenfalls  und  in  nicht  minder  unverständ- 

licher Weise  nur  dürftige  Fragmente  gerettet  sind.  Von  um 

so  höherem  Werte  waren  für  mich  die  sehr  ausführlich  ge- 

haltenen Protokolle  des  Domcapitels,  die  vom  Anfange  des 

16.  Jahrhunderts  an  mit  geringen  Lücken  erhalten  sind;  der 

freundliche  Leser  meines  Buches  wird  sich  bald  ü bei  zeugen, 

welch  gute  Dienste  sie  mir  gethan  haben.  Freilich,  wären  die 

Akten  der  fürstbischöflichen  Regierung  ihrem  Schicksale  ent- 

gangen, auf  welch'  einer  festen  und  reichen  Grundlage  hätte 

sich  die  vorstehende  Geschichte  aufbauen  lassen.  Mit  dem 

spezifisch  urkundlichen  Stoffe  steht  es  besser,  wie  man  sich 

aus  dem  beigegebenen  Urkundenbuche  überzeugen  kann.  In 

dieser  Beziehung  hatte  schon  J.  Gropp  in  seiner  Coli,  noviss. 

dankenswerth  vorgearbeitet,  der  verstorbene  Dr.  J.  B.  Reim 

hatte  bereits  eine  stattliche  Reihe  von  Urkunden  zusammen- 

gebracht, der  Rest  ist  aus  dem  Vorrath  des  k.  Universitäts- 

Verwiiltungsausschusses  und  des  k.  Kreisarchivs  ergänzt  worden. 

Es  sei  gleich  an  dieser  Stelle  bemerkt,  dass  bei  der  Herstellung 

des  Urkundenbuches  mir  der  Herr  Kreisarchivar  Dr.  Schäffler 

wesentliche  Unterstützung  geleistet  hat. 

Bezüglich  der  übrigen  Hilfsmittel  und  Vorarbeiten  erlaube 

ich  mir,  nur  über  die  wichtigsten  derselben  folgendes  hinzu- 

sie  erhalten  sind,  mit  dem  J.  ]~~'.\  und  setzen  «ich  bis  1834  fort.  —  Die  älteren 
Aeta  Universitatis,  von  welchen  im  Texte  oben  die  ltede  ist,  bieten  einen  oft 

recht  mangelhaften  und  verstümmelten  Text,  da  sie  nur  in  einer,  erst  im  voripen 

Jahrhundert  von  einer  der  lateinischen  Sprache  wenig  oder  >rar  nicht  kundigen 

Hand  copirt  oder  extraliirt  sind. 



Vorwort.  V 

zufügen.  Die  Verdienste  Gropps  habe  ich  bereits  in  Betreff 

der  Urkunden  berührt,  sie  erstrecken  sich  aber  weiter  auf  die 

Geschichte  selbst,  und  verdanken  wir  ihm  zerstreute  aber  höchst 

werthvolle  Nachrichten.  Er  ist  überhaupt  derjenige  aus  der 

neueren  Zeit  des  Hochstiftes,  der  sich  um  dessen  Geschichte 

durch  seine  Sammlung  bei  weitem  die  meisten  Verdienste  er- 

worben hat  und  die  Quelle  aller  Uebrigen,  die  seitdem  darüber 

gearbeitet  haben,  gewesen  ist;  das  gleiche  gilt  in  Bezug  auf 

die  Geschichte  der  Universität;  seine  Nachfolger  haben  ihn 

lange  Zeit,  wie  z.  B  das  Zedlersche  Universal- Lexicon,  wenn 

auch  ohne  ihn  zu  nennen,  ausgeschrieben.  Bei  Gelegenheit 

der  2.  Säkularfeier  erschien  ein  von  Franz  Ludwig  veranlasster 

sogen.  „Grundriss  einer  Geschichte  der  Universität  Wirzburg" 

von  Christian  Bönicke  in  zwei  Teilen,  dessen  erster  bis  zum 

J.  1700,  dessen  zweiter  bis  1788  sich  erstreckt.  Der  erste 

Teil  ist  offenbar  zu  compendiös  gehalten,  und  dieser  Umstand 

ist  um  so  tiefer  zu  beklagen,  als  zu  Bönickes  Zeit  ohne  Zweifel 

der  grösste  Teil  des  Materials,  dessen  Verlust  wir  bedauern, 

erhalten  und  ihm  gewiss  zugänglich  war,  ich  meine  in  erster 

Linie  die  Akten  des  Senates  und  der  Fakultäten.  In  dem 

2.  Teile,  der  die  Geschichte  des  18.  Jahrhunderts  behandelt, 

wird  der  Fluss  der  Darstellung  zwar  breiter,  aber  der  Ver- 

fasser unterliegt  der  Unart,  auch  wo  er  uns  neue  Nachrichten 

bringt,  fast  niemals  seine  Quellen  anzugeben.  —  Von  anderen 

Arbeiten  sind  die  Sicilimenta  Schaidts,  die  Scries  et  Vitae 

i'roff.  SS.  Theologiae  etc.  von  Dr.  A?ü.  liulamf,  und  endlich  die 

Bektoratsreden  von  dem  verstorbenen  Professor  der  Chemie 

Dr.  Srherer  —  Abriss  einer  Geschichte  der  beiden  ersten  Jahr- 

hunderte der  Universität  Wirzburg,  —  ferner  von  den  Collegen 

Dr.  ü.  Kölliker  und  Dr.  K.  JUsch  hervorzuheben,  welche  die 

Entwicklung  der  m  e  d  i  c  i  n  i  s  eben  und  j  u  r  i  s  t  i  s  c  h  e  n  Fakultät 



VI  Vorwort. 

zum  Gegenstand  und  mir  erwünschte  Dienste  geleistet  haben, 

da  ich  seihst  es  nicht  als  meine  Aufgabe  betrachtete,  eine  Ge- 

Hchichte  der  einzelnen  Wissenschaften  an  unserer  Universität 

nach  eigenem  Urteil  schreiben  zu  wollen  oder  auch  nur  mit 

einiger  Sicherheit  anzudeuten.  In  den  meisten  Fällen,  in  so 

weit  ich  überhaupt  dieses  Gebiet  betrat ,  musste  ich  mich 

irgendwie  nach  Gewährsmännern  umsehen.  Nur  die  allgemeine 

geschichtliche  Stellung  der  Universität  in  den  verschiedenen 

Stadien  ihrer  Entwickelung  getraute  ich  mir  aus  eigener  Kraft 

zur  Anschauung  zu  bringen,  wenigstens  habe  ich  «las  als  die 

primäre  Aufgabe  des  Geschichtsschreibers  in  dem  gegebenen 

Falle  gehalten.  Um  so  mehr  musste  ich  es  bedauern,  dass 

für  die  Geschichte  der  theologischen  und  philosoph- 

ischen Fakultät  nicht  ähnliche  Uebersichton,  wie  die  genannten 

für  die  beiden  andern  Fakultäten,  vorhanden  sind.  In  Betreff 

der  enteren  habe  ich  mich  darum  fast  durchweg  auf  Urteile 

Dritter  berufen,  da  es,  die  historischen  Fächer  etwa  aus- 

genommen, nicht  meine  Sache  sein  kann,  auf  diesem  Gebiete 

irgendwie  als  Richter  auftreten  zu  wollen.  Gegenüber  der 

philosophischen  Fakultät  hatte  ich  bei  dem  erwähnten  Mangel 

an  Vorarbeiten  wenigstens  insofern  keinen  so  schweren  Stand, 

als  hier  für  mich  die  Wahrnehmung  und  Würdigung  hervor- 

ragender Leistungen  doch  schon  näher  lag.  Ich  hoffe  darum, 

keinem  wahren  Verdienste  zu  nahe  getreten  zu  sein.  Noch 

ein  im  höchsten  Grade  ausgiebiges  Hilfsmittel  muss  ich  mir 

unbedingtem  Danke  nennen,  das  sind  nämlich  die  umfassenden 

zahlreichen  Collektaneon  -  Bände,  welche  der  bereits  genannte 

Dr.  A.  F.  Beuss  über  die  Geschichte  der  Universität  angelegt 

und  hinterlassen  hat  Sie  werden  jedem,  der  sich  jemals  mit 

diesem  Gegenstände  beschäftigt,  die  grössten  Dienste  thun, 

wenn   auch    nicht    zu    leugnen    ist,    dass    der  unermüdliche 
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Vorwort. VII 

Sammler  wichtiges  und  unwichtiges  durch  einander  gemischt  hat. 

lieuss  hat  s.  Z.  auch  die  Absicht  gehabt,  die  Matrikelbücher 

unserer  Universität,  von  welchen  namentlich  das  älteste  den 

Werth  einer  kostbaren  Quelle  besizt,  im  Drucke  herauszugeben; 

leider  ist  dieser  sein  bereits  angekündigter  Plan  nicht  zur  Ver- 

wirklichung gelangt;  vielleicht  führt  ihn  eine  spätere  Zeit  ein- 

mal aus.  Für  die  Geschichte  der  ersten  baicrischen  Epoche 

unserer  Universität  existirt  endlich  ein  eigenes  handschriftliches, 

höchst  eingehendes  und  unterrichtendes  Werk  von  dem  im 

J.  1864  verstorbenen  Universitäts-Sekretär  Seufferth,  dessen 

unermüdlicher  Fleiss,  den  er  bei  dieser  Arbeit  entwickelte,  nicht 

genug  anerkannt  werden  kann.  Die  genannte  kurze,  aber 

höchst  interessante  Epoche  verdient  in  der  That,  wie  immer 

man  sich  zu  ihr  stellen  mag,  eine  anschauliche  Darstellung, 

und  für  ein  solches  Unternehmen  würde  Seutterth's  Werk  eine 

>i«here  und  höchst  ergiebige  Grundlage  bieten. 

Ueber  den  Plan,  den  ich  bei  der  Ausführung  vorliegender 

Geschichte  befolgt  habe,  möchte  ich  mir  zum  Schlüsse  nur  ein 

paar  Worte  gestatten.  Dass  ich  dabei  von  dem  Materiale  ab- 

hängig war,  habe  ich  bereits  bemerkt  und  braucht  kaum  ausdrück- 

lich geltend  gemacht  zu  werden.  Ich  habe  ferner  die  älteren 

Perioden  ausführlicher  behandelt  als  die  späteren,  und  zunächst 

aus  dem  Grunde,  weil  ihnen  ihr  Recht  noch  nicht  widerfahren 

war.  Dafür,  dass  die  Geschichte  der  Xeugründung  der  Uni- 

versität mit  der  Geschichte  des  Gründers  in  dein  engsten  Zu- 

sammenhang gesetzt  und  zur  Darstellung  gebracht  worden  ist, 

will  ich  mich  vor  der  Hand  noch  nicht  rechtfertigen  oder  ent- 

schuldigen. Bei  der  Behandlungswcise  der  späteren  Zeitab- 

schnitte kam  es  mir  in  erster  Linie  darauf  an,  sie  übersichtlich 

und  anschaulich  zu  gestalten  und  den  geschichtlichen  Inhalt 

jedes  einzelnen  zur  Evidenz  zu  bringen.    Allerdings  wäre  es 
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VIII  Vorwort. 

dem  Stoffe  nach  möglich  gewesen,  sie  in  breiterer  Ausführlich- 

keit darzustellen ,  es  sprachen  aber  andere  Gründe  dagegen, 

von  dieser  .Möglichkeit  Gebrauch  zu  machen.  Des  Wesentlichen, 

hoffe  ich,  ist  wenig  darüber  verloren  gegangen.  Nicht  zufällig 

habe  ich  den  Kaden  der  Geschichte  mit  der  Säkularisation  ab- 

gebrochen:  mit  ihr  endigt  einerseits  eine  längere  einheitliche 

Kntwickolung,  die  hinter  uns  liegt  und  sicli  vollständig  über- 

sehen lässt,  mit  ihr  beginnt  zugleich  eine  vollständig  neue,  deren 

Sinn  zwar  im  Allgemeinen  hinlänglich  zu  Tage  liegt,  von  der 

man  aber  gleichwohl  nicht  sagen  kann,  dass  sie  bereits  abge- 

schlossen vor  uns  stünde.  Jedoch  von  diesem  Umstände  ganz 

abgesehen,  die  Zeit  zwischen  1815  und  der  Gegenwart  hängt 

notorisch  noch  so  vielfach  und  eng  mit  lebendigen  Verhältnissen 

zusammen,  dass  man  sie  auch  aus  diesem  Grunde  zwar  ein- 

fach referirend,  aber  nicht  füglich  beurteilend  und  abwägend 

behandeln  könnte.  Ks  wird  die  Aufgabe  eines  kommenden  Ge- 

schlechtes sein,  diese  Lücke  in  gebührender  Weise  auszufüllen.1) 

Wirzburg,  8.  Juli  1882. 

Professor  v.  Wegele. 

h  Ich  henntze  «lies«'  1  t«*l»*ir«*nli«'it ,  nm  die  Bemerkung  nachzntragen,  da*s  das 

Seite  2:5  Aiim.  I  besprochene  Histychon,  «las  Trithemin*  mit  dem  Krhischen  der 

ersten  Wir/.b.  I'niversitat  in  Zusammenhang;  bringt,  alteren  l'rspriinps  nn«l 
schon  vor  dem  .1.  Hl.V»  entstanden  ist.  Ks  llndct  sich  nämlich  dasselbe  in 

der  Originalhandschrift  Michaels  de  Leone,  der  in  jenem  Jahre  gestorben  ist. 

Vgl.  Unlands  Aufsatz  über  „die  Würzburger  Handschrift  der  kgl.  Universitäts- 

bibliothek zn  München.-  Archiv  des  histor.  Vereins  von  l'nterfranken  und  Aschaff. 

11.  Bd.,  2.  und  '.i.  lieft  S.  27.  —  In  Itctreff  der  Eigennamen  werden  dem  Leser  in 
dem  vorliegenden  1.  Hände  mehrere  Versehen  aufstossen,  die  durch  das  Namens- 

Kegister,  auf  welches  ich  für  solche  Kalle  verweisen  muss.  leicht  corrigirt  werden, 

wie  z.B.  S.  27s,  wo,  statt  K.Ferdinand  VI.,  F.  II.  zn  lesen  ist,  und  Sj.  4*2  bitte 

i<  h  Zeile  5  von  unten  bei  Grossherzo^  Stephan  von  Toskana  „Franz"  zu  ergänzen. 
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Erstes  Capitel, 

Rückblick  auf  die  älteren  Zeiten. 

Die  nachhaltigen  Anfänge  einer  literarischen  Cultur  in  den 

mittleren  Maingegenden  führen  geraden  Weges  in  das  achte  Jahr- 

hundert, zu  der  Gründung  des  Bisthums  Wirzburg  zurück.1) 

Wie  in  analogen  Fällen  sonst  überall,  ist  ohne  Zweifel  auch 

hier  im  Srhosse  des  Domstiftes  früh  zugleich  eine  Domssbnle 

•ntstanden.  obgleich  wir  das  ursprüngliche  Vorhandensein  einer 

•nlcheu  erst  etwas  später  nachzuweisen  im  Stande  sind.  Man 

rernmthet  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit,  dass  bereits  in  den 

ersten  Zeiten  des  Bisthums  in  Wirzburg  mit  Eifer  theologische 

Studien  betrieben  worden  sind,  die  sich  in  den  unmittelbar  fol- 

genden Jahrhunderten  fortgesetzt  haben.-)  Von  Bischof  Ihtmbert 

<T  S42).  der  mit  Hrabanus  Maurus  in  näherer  Beziehung  stand, 

wissen  wir  als  Thatsache,  dass  er  in  der  angedeuteten  Richtung 

von  lebhaften  literarischen  Interessen  erfüllt  war,3)  und  dass 

mn  Amtsnachfolger  (iozhald,  der  bekannte  Abt  von  Niederaltaich 

and  bevorzugte  Kanzler  König  Ludwig  des  Deutschen  (f  855),  jene 

Studien  gefördert  haben  wird,  nimmt  man  mit  Recht  allgemein 

i  Darübt-r  n.  a.  zn  vgl.  Jiettberg,  Kirchengeschicht«  Deutschlands,  2.  Bd. 
S.  313  ff. 

*>  3.  das  nähere  bei  E.  Dümmkr  in  den  Forschungen  zur  deutschen  <Je- 

*hichte,  Bd.  VI,  S.  123,  nebst  «1er  Anmerkung  daselbst. 

S.  DUmmlcr,  l  Cf  und  W.  Wattenbach,  Deutschlands  Geschichtsquellen 

im  Mittelalter  u.  s.  w.,  Bd.  1  ̂ 3.  Aufläget,  S.  216  Anm.  1. 
Gruhichte  drr  fiiivemtÄt  Wirzburg.    1.  Band.  1 
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2 Eroten  Capitel. 

an.  M  Im  Zeitalter  der  sächsischen  Kaiser,  im  besonderen  Kaiser 

Otto  I..  genoss  die  Wirzbnrger  Domsehule  bereits  eines  nicht 

mehr  gewöhnliehen  Ansehens:  Bisehof  Popjto  I.,  ein  dein  Kaiser- 

hause nahe  stellender  Kirchenfürst,  berief  unter  Mitwirkung 

Otto's  einen  gelehrten  Italiener  aus  Xovara.  Namens  Stephan, 

nach  Wirzburg.  Stephans  Vorträge  über  Marcinus  Capeila  übten 

eine  wirksame  Anziehungskraft  aus.  Es  ist  zuverlässig  überliefert, 

dass  er  u.  a.  den  späteren  Bisehof  von  Regensburg,  Wolfgany.  und 

dessen  Bruder  Heinrich,  der  dann  Erzbisehof  von  Trier  geworden 

ist.  zu  Schülern  gehabt  hat.'-)  Stephan  ist  nach  dem  J.  ̂ 70 

wieder  in  seine  Heimath  zurückgekehrt,  seine  wenn  auch  nicht 

sehr  zahlreichen  Bücher  hat  er  aber  vorher  der  Wirzbnrger 

Kirche  vermacht. ll)  Sein  und  seiner  Schüler  Ruhm  aber  sind 

bei  den  Zeitgenossen  bezeichnender  Weise  nicht  ohne  neidische 

Anfechtung  geblieben;  aber  einer  seiner  begeisterten  Anhänger  hat 

den  Handschuh  aufgehoben  und  in  einem  wortreichen  Lobgedichte 

1)  Vgl.  Dümmler,  I.  c.  und  dessen  Geschiente  des  ost fränkischen  Reiches. 

Bd.  I,  2,  S.  865— 866.  —  M'attenbaeh,  I.  c.  und  Eitert,  Allgemeine  Geschichte  der 
Literatur  des  Abendlandes  im  Mittelalter,  II,  S.  ISO.  L>.-r  Priester  Ermeurich 

widmete  Gozbald,  seinem  „Lehrer",  seine  Lebensbeschreibung  des  hl.  Hariolf  und 

gebraucht  bei  dieser  Gelegenheit  die  Worte:  „viro  per  omnia  doctisiimo". 

S)  Zu  vgl.  die  Vita  Wolfymujt  i M.  G.  IL  SS.  IV,  c  5  h  ferner  Wattenham 

1.  c,  I,  S.  233,  und  Dummler,  Jahrbücher  des  deutschen  Reichs.  Kaiser  Otto  L 

Leipzig  1876,  8.  119.  282. 

S|  Die  Verse,  aus  welchen  wir  dieses  erfahren,  dürfen  an  dieser  Stelle  wohl 

einen  Platz  linden : 

Novaria  genitus  Stephauus  prae  moenibus  alta, 

Utraque  ut  patuit,  doctor  in  urbe  fui. 

Ast  I'oppo  autistes  hanc  me  perduxit  in  urbem, 
Qua  sophiae  studiis  dogmata  crebra  dedi. 

Quos  habni  paueos  decrevi  tradere  libros, 

Martyr  sanete  dei.  en  Kiliane  tibi. 

Caetera  quae  restat  mihimet  sat  parva  suppelex, 

Cedat  fraternis  usihu*  ajita  nimis. 

(Jnisqnis  ades  nostri.  rogit...  po>M<s»or  ovilis, 

Addo  diem  mortis,  quem  deus  ipse  sapit. 

Artnm  auno  dontiu.  incarnacionis  y70.  17.  Kai.  Angnsti. 

Vgl.  Svhannet,  Vindemiae  litt.  I,  S.  229  und  Oegg,  Versuch  einer  ("<>ro- 
grapbie  der  Stadt  Wirzburg  I,  S.  512.  (Stephan  selbst  erscheint  in  Xovara  zum 

letzten  Male  im  J.  085.    S.  Wattenbach,  l  c.  S.  234). 
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den  verkleinernden  Angriff  zurückgewiesen. l)  Das  zehnte  Jahr- 

hundert erwies  sieh  überhaupt  für  die  Entwiekelung  der  Stadt 

und  der  Kirche  von  Wirzburg  ungemein  fördernd.  Es  ist  eine 

Zeit  des  sichtbaren  Wachsens  und  Gedeihens  unter  der  Gunst 

der  Kaiser  und  der  Leitung  ausgezeichneter  Bischöfe.  Von  hoher 

Wichtigkeit  ist  die  Epoche  Bischof  Heinrich  I.  (995-1018)  geworden. 

Unter  ihm  sind  die  Collegiatstifter  von  Neumünster,  Haug 

und  das  später  in  ein  Kloster  0.  S.  B.  umgewandelte  Stift 

St.  Stephan  entstanden,  das  erstere  an  der  Stelle  der  zwei- 

mal durch  Feuer  vernichteten  Cathedrale,  die  erst  jetzt  ihre 

bleibende  Stätte  erhalten  hat,  die  beiden  letzteren  wie  die  viel 

ältere  Abtei  von  St.  Burkard,  ausserhalb  der  eigentlichen 

Altstadt  gelegen.  Dass  von  diesen  Stiftern  und  der  genannten 

Abtei  die  gelehrten  Interessen  nicht  ausgeschlossen  blieben,  dass 

an  ihnen  ebenfalls  Schulen  eingeführt  wurden,  darf  man  nach 

allen  Analogieen  ohne  Bedenken  annehmen,  wird  aber  zugleich 

gut  thnn,  bei  dem  Mangel  beglaubigter  Nachrichten  die  spätere 

Ueberlieferung  über  angebliche  Leistungen  derselben  nur  mit 

Vorsicht  aufzunehmen. 2) 

Nicht  in  gleichem  Masse  ergiebig  für  die  geistige  Cultur 

im  allgemeinen  wie  für  die  gelehrte  im  besondern  hat  sich  die 

Epoche  der  fränkischen  Kaiser  für  Wirzburg  bewährt.  Wir  hören 

zunächst,  dass  Bischof  Mainhard  (1019—1034)  den  in  Tegernsee 

gebildeten  Otloh,  der  in  seiner  Jugend  für  die  profane  Literatur 

geschwärmt  hatte  und  vor  allein  sich  in  der  Kunst  des  Schreibens 

auszeichnete,  zu  sich  berief,  ohne  ihn  gerade  lange  festhalten  zu 

kennen.  3)     Mainhards  Nachfolger,  Bischof  Brunn  (1034—1045). 

'  Der  berührte  Ausritt'  ging  von  Worms  ans.  Das  angezogene  Lobgedicht 
•trht  bei  Pez.  Thesaurus  Anecdd.  Noviss.  Bil.  VI,  p.  180  fV.  Das  Gedieht  ist  in 

!->niniM  hfii  Hexametern  geschrieben.  Einzelnes  daraus  hier  zn  wiederholen,  würde 

zs  «>jt  abführen :  manches  darin  bedarf  auch  erst  noch  näherer  Erläuterung. 

r'.V.«-r  den  l"rsprnng  und  die  Aechtheit  des  Gedichtes  besteht  jedoch  kein  Zweite]. 
2  Was  Tnthemiwt  in  seinen  Annales  Hirsang.  Bd.  I,  p.  72  über  den  an- 

ylilkhrn  Vorsteher  der  Klosterschale  von  St.  Bnrkard  (in  Wirzhurg'i,  Namens 
h">ihnr>l.  nnd  dessen  Schriften  bereita  zum  3.  934  zu  berichten  weiss,  müssen 

▼ir  aas  guten  Gründen  und  Ins  anf  weiteres  anf  sieh  beruhen  lassen. 

"  S.  Wattenbach.  L  c,  II,  8.  49. 
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mit  Kaiser  Konrad  II.  nahe  verwandt,  ein  hochgebildeter  Fürst,  hat 

sieh  als  Sc  hriftsteller  durch  Abfassung  von  Connnentaren  zu  den 

Psalmen  und  andern  biblischen  Schriften  hervorgethan. ')  Unter 

ihm  wirkte,  wahrscheinlich  als  Lehrer  an  der  Domschule,  hoch- 

angesehen, Magister  Pernolf,  aus  dessen  Schule  Bischof  Heribert 

von  Eichstedt  (seit  1021)  und,  wie  man  vermuthet.  auch  Otto  I. 

von  Bamberg  hervorgegangen  sind.2)  Mit  Bischof  Adalbero  aus 

dem  Hause  der  Grafen  von  Wels  und  Lambach  ( 1045— 1090)  be- 

gannen dann  rauhere,  der  Pflege  der  Wissenschaften  weniger 

holde  Zeiten,  die  Kämpfe  zwischen  Heinrich  einerseits  und  dem 

P.  Gregor  VII.  und  einem  Teile  der  deutsehen  Fürsten  ander- 

seits. B.  Adalbero  ist  sehr  bald  auf  die  Seite  der  Opposition 

getreten  und  hat  Ostfranken  und  Wirzburg  so  recht  in  den  Strudel 

dieser  Wirren  hineingezogen.  Wiederholt  ist  damals  die  Stadt 

bald  von  der  kaiserlichen  bald  von  der  gegnerischen  Partei  ge- 

nommen, eine  der  blutigsten  Schlachten  des  Jahrhunderts  ist  vor 

ihren  Thoren  geschlagen  worden.  Die  Stadt  hat  in  unerschütter- 

licher Gesinnung  für  den  Kaiser  Partei  genommen,  der  Bischof, 

in  seinem  Eifer  nicht  weniger  unbeugsam,  hat  in  die  Ver- 

bannung gehen  müssen.  Erst  unter  Kaiser  Heinrich  V.  kamen 

wieder  vergleichungsweise  ruhigere  Tage.  Bischof  Erlung  (1106 

— 112e>),  der  zuvor  Kanzler  des  Königs  gewesen  war.  wird  als 

ein  gelehrter  Mann  gerühmt.  Wahrscheinlich  noch  in  seiner  Zeit 

lebte  der  Schotte  David  als  Scholaster  an  der  Domkirche  zu  Wirz- 

burg, welchen  dann  K.  Heinrich  V.  als  Kaplan  zu  sich  nahm 

und  sich  von  ihm  1110  auf  seinem  Römerzuge  begleiten  Hess, 

auf  dass  er  die  Geschichte  desselben  beschreibe.  David  hat  diesen 

Auftrag  auch  ausgeführt,  leider  aber  hat  sich  sein  Werk  nicht 

erhalten.3)  Später,  nach  des  Kaisers  Tode,  soll  er,  wie  wenig- 

stens Trithemius  erzählt,  hochbejahrt  als  Mönch  in  das  1138  ge- 

il VgL  G.  Denzimjcra  Ausmal  e  von  Bruno  s  Werken  nebst  uVr  Kinfeitnug 

in  Mignes  Patrolngia  T.  l'XLII.  p.  1  ff. 

*i  Vgl.  den  Anonymus  Haanieimf,  M  c,  H  S.S.  Vif,  p.  2»'»l  „Faxmosoi  Ule 
Wirc.  hnrgoTisium  ntgister  Pentoln»"  heisat  et.  Vgl.  WaUcnbach  I.  c  II,  S.  12<». 

*)  s.  Wattenhnch,  l.  c.  Ii,  s.  »v.i. 
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stiftete  Schottenkloster  zu  Wirzburg  getreten  sein.1)  In  dieser 

Zeit  lebte  aber  im  Hoehstifte  Wirzburg,  als  Abt  des  Klosters 

Aura  an  der  Saale,  einer  der  berühmtesten  Geschichtsschreiber 

des  Mittelalters,  nemlich  Ekkehard,  der  aber  seine  Bildung  im 

Michelskloster  zu  Bamberg  erhalten  hatte. 8)  Seiner  grossen 

Chronik  verdanken  wir  Mittheilungen  auch  über  die  Wirzburger 

Geschichte,  die  um  so  werthvoller  sind,  als  hier  selbst  in  dieser 

Richtung  weder  jetzt  und  weder  früher  noch  später,  trotz  der 

hervorragenden  Bedeutung  des  Hochstiftes,  trotz  der  günstigen 

Lage  der  Stadt  und  trotz  der  so  wichtigen  Ereignisse,  deren 

Z^iige  sie  fortgesetzt  war,  auffallend  wenig  geleistet  wird.3) 

Den  rebergang  aus  der  fränkischen  in  die  staufische  Epoche 

bildet  die  Zeit  Bischof  Embricho's  (1125  — 1147).  Er  war  ein 

in  der  Gelehrsamkeit  jenes  Jahrhunderts,  die  man  in  Frankreich 

zu  holen  sich  gewöhnt,  gebildeter  und  durch  seine  Beredsamkeit 

ausgezeichneter  Mann.  Die  Stadt  Wirzburg,  deren  Beherrschung 

aus  den  Händen  der  Könige  stückweise  in  die  der  Bischöfe,  die 

jetzt  den  Herzogstitel  zu  führen  anfingen,  übergegangen  war, 

trug  jetzt  bereits  in  wachsendem  Grade  ein  stolzeres  Aussehen 

und  eine  reichere  Fülle  in  der  Art  und  Weise  des  Mittelalters. 

Tnter  B.  Embricho  ist  das  Schottenkloster  gegründet  worden, 

«las  St.  Afrakloster  reicht  noch  weiter  zurück.  Die  Entstehung  der 

Pfarrkirchen  in  der  Pleichacher  und  Sandervorstadt  fällt  ungefähr 

in  dieselbe  Zeit.  Daran  reihen  sich  weiterhin  die  Ordenshäuser 

der  .Johanniter  und  der  Deutschherrn,  an  welche  sich  im  vier- 

zehnten Jahrhundert  die  Niederlassungen  der  Franziskaner  und 

Dominikaner,  der  Augustiner  und  Carmeliter,  der  Dominikaner- 

innen und  Clarissinnen,  und  endlich  der  Cistercienserinnen  zur  hl. 

Magdalena  gesellten.  Ausserdem  hatte  sich  die  noch  unangebaute 

Fliehe  der  Stadt  mit  einer  Reihe  umfangreicher  Dom-  und  Stifts- 

Annale»  Hir*aug.  I,  p.  349  und  403.    Leider  begleitet   Trithcmius  auch 

«lie*«-  betr.  Nachrichten  mit  einigen  Widersprüchen  und  Unklarheiten. 

*)  Watttnbach,  1.  c.  II,  S.  132  ff. 

3  Die  Belege  für  diese  Bemerkung  sind  für  Jedermann  in  dem  bereits  oft 

»anfahrten  Werke  von  Wattenbach  zu  finden. 
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herrnhöfe  gefüllt,  an  welche  sieh  so  mancher  stattliehe  Hof  der 

Altbürger  und  bischöflichen  Dienstleute  anschloss.  Die  Bischöfe 

selbst  wohnten  noch  in  der  Stadt  in  ihrem  Salhof ;  die  Burg  auf 

dem  Marienberg,  von  dessen  Befestigung  wir  am  Anfang  des 

dreizehnten  Jahrhunderts  zuverlässig  hören,  ist  erst  eben  seit 

der  Mitte  desselben  Residenz  geworden.1)  Die  Epoche  der  Staufer, 

unter  deren  Cooperation  sich  diese  Entwicklung  vollendete,  war 

für  das  Bisthum  und  die  Stadt  Wirzburg  eine  ebenso  fruchtbare 

als  anziehende.  Die  Staufer  standen  ja  zu  Ostfranken  überhaupt 

in  einem  so  nahen  Verhältnisse,  wie,  Schwaben  ausgenommen,  zu 

keinem  anderen  deutschen  Lande.  Sie  legten  auch  auf  die  Be- 

herrschung desselben  das  höchste  und  nicht  zu  verkennende  Ge- 

wicht. Man  möchte  sagen,  sie  betrachteten  es  wie  als  ihr  Stamm- 

land: waren  sie  doch  auch  hier,  zumal  durch  das  Erbe  der  Salier 

reich  begütert.  Die  Stadt  Wirzburg  selbst  hat  damals  glänzende 

Tage  gesehen.  Zwischen  der  Stadt  und  den  Bischöfen  herrschte 

die  längste  Zeit  ungestörte  Eintracht,  die  auf  der  beiderseitigen 

Hingebung  an  das  Kaiserhaus  begründet  war.  Die  damaligen 

Bischöfe  waren  alle  Vertrauensmänner  der  Staufer,  mancher  aus- 

gezeichnete Manu  unter  ihnen.  Wie  gerne  und  oft  hat  nicht  K. 

Friedrich  in  Wirzburg  verweilt:  wer  wüsste  nicht,  dass  er  hier 

mit  seine  wichtigsten  Reichstage  gehalten,  seine  Hochzeit  mit 

Beatrix  von  Burgund  gefeiert  hat? 

Dass  die  geistige  und  literarische  Cultur  mit  der  geschil- 

derten Entwiekelung  gleichen  Schritt  gehalten,  könnte  man  nicht 

sagen.  Die  gelehrte  Literatur  in  Philosophie  und  Theologie  hat 

damals,  gegenüber  der  ausgesprochenen  Vorherrschaft  der  fran- 

zösischen Schule,  fast  überall  nicht  viel  zu  bedeuten  gehabt,  auf 

die  vergleichungsweise  auflallende  Unfruchtbarkeit  in  der  historio- 

graphischen  Produktion  haben  wir  bereits  hingewiesen;  bleibt  noch 

die  Beteiligung  an  der  nationalen,  beziehungsweise  höfischen  Poesie 

>)  Vgl.  die  Aulzeit  hnungen  Michaels  de  Leone,  bei  Bothmer,  Fontes  I,  431  ff. 

Hier  wird  Bisehof  Konrad,  f  12«»3f  ausdrücklich  als  incasteilator  montis  B.  Maria»1 

virpinis  Herbipol.  genannt. 

N 
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übrig,  aber  auch  diese  ist  laut  Lage  der  Akten  über  Erwarten 

gering,  was  bei  einem  so  begabten  und  frischen  Volke,  wie  das 

fränkische  damals  war.  verwundern  mag.  Von  "Walther  von  der 
Vogelweide  sind  uns  nur  die  Gebeine  sicher,  Konrad  von  Wirzburg 

ist  uns  nicht  ohne  Erfolg  angefochten  worden,  wenn  auch  das 

letzte  Wort  noch  nicht  gesprochen  ist.1)  Dagegen  schreitet  die 

Stadt  in  ihrem  Wachsthum  und  in  ihrem  Drange  nach  Selbst- 

ständigkeit vorwärts,  wenn  auch  ein  so  starker  Herrschergeist, 

wie  Bischof  Hermann  von  Lobdenburg,  der  wahre  Begründer  landes- 

herrlicher Gewalt  der  Bischöfe  in  Wirzburg,  sie  innerhalb  be- 

stimmter Schranken  noch  festzuhalten  weiss.2)  Die  Stadt  ist  da- 

mals (125(>)  zugleich  mit  dem  Nachfolger  Hermanns.  Bischof 

hing  (1255 — 12b*f>),  in  den  sogen,  rheinischen  Bund  eingetreten, 

dVr  in  erster  Linie  zu  dem  Zwecke  geschlossen  war,  der  allge- 

meinen Anarchie  des  Zwisehenreiches  entgegenzutreten  und  das 

Reich  nicht  der  Zwietracht  und  der  Selbstsucht  der  Parteien  zum 

Opfer  werden  zu  lassen.3)  Der  Bund  ist  aber  wieder  zerfallen 

und  in  Wirzburg  selbst  blieb  die  Lage  der  Dinge  nach  wie  vor 

»-ine  unbestimmte  und  schwebende. 

Toter  Bischof  Bertold  von  Sternberg  (1271— 12S7)  soll  nun 

einer  Ueberlieferung  zufolge,  die  man  in  neuerer  Zeit  sogar  feier- 

li-li  wiederholt  hat,  für  die  geistige  und  literarische  Cultur  des 

Krankcnlandcs  in  der  Capitale  des  Hochstifts  eine  Stiftung  be- 

absichtigt gewesen  sein,  wie  Deutschland  damals  noch  keine  solche 

Was.«*,  nämlich  eine  hohe  Schule  mit  vier  Fakultäten.  Nun  war 

Bis»  hof  Bertold- nach  allem  ein  vorzüglicher  Mann,  der  schon  als 

Stit'Nprleger  nicht  gewöhnliche  Eigenschaften  entwickelt,  und  die 
Interessen  des  Hochstifts  mit  eben  so  vielem  Muthe  als  unver- 

i.  3.  n.  a.  Kohersteins  (Jeschiehte  der  deutschen  Nationalliteratnr.  5.  Aus- 

p»b-  von  K.  Bartsch,  1.  Bd.,  S.  178  u.  179  mit  Anm.  9. 

I  Wir  erlauben  uns  der  Kürze  halber  auf  unser»-  Kinleitnng  zu  dem  „historischen 

AlhQin  d«r  Stadt  Wirzburp"  hinzuweisen. 

1  I>ie  urkundlichen  Nachweise  s.  zunächst  hei  Boehnirr,  Codex  I)ijdomat. 

y^nofrancofnrtanus,  1».  I  p.  112  ff.  und  hei  Weizsäcker:  Der  rheinische  Bund, 
<-'V4.    Tubin-zeu  1871». 
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kennbarer  Geschicklichkeit  vertheidigt  hatte,  dessen  bewahrt«* 

Brauchbarkeit  vor  allem  König  Kudolph  von  Habsburg  recht  gut 

zu  schätzen  wusste  und  der  sich  die  ganze  Zeit  seiner  Regierung 

hindurch  angesichts  der  verschiedenen  inneren  Schwierigkeiten  mit 

seltenem  Takte  benommen  hatte,  ja  sogar  dem  päpstlichen  Stuhle 

gegenüber  seine  Selbständigkeit  zu  wahren  wusste;  aber  unserer 

Meinung  nach  thut  man  ihm  zu  viele  und  grundlose  Ehre  an.  wenn 

man  ihm  ohne  nähere  Beweise  einen  so  grossartigen  Plan,  wie 

den  oben  berührten,  unterschiebt.  Wenn  wir  uns  nicht  ganz 

täuschen,  waren  die  Verhältnisse  jeder  Art  damals  in  Deutsch- 

land nicht  so  beschatten,  dass  man  ein  solches  Unternehmen  hätte 

insceniren  oder  durchführen  können.  Es  fehlte  dazu  nicht  mehr 

denn  alles.  So  weit  wir  sehen,  war  es  der  sonst  um  die  frän- 

kische und  wirzburgische  Geschichte  vielfach  verdiente  I).  Gropp.h 

der  jene  Sage  zuerst  in  Umlauf  gesetzt  und  dem  sie  zuerst  Böiiike 

in  seinem  Grundriss  einer  Geschichte  der  Universität  Wirzburg 

nachgeschrieben  hat.-)  Diese  Nachschrift  beruht  aber  offenbar 

auf  einem  Missverständnisse.  Gropp  ist  uns  leider  die  Beweise 

für  seine  so  weit  gehende  Behauptung  schuldig  geblieben,  und 

so  lange  diese  nicht  geliefert  werden,  können  wir  uns  ihr  gegen- 

über nur  ablehnend  verhalten.  Was  damals  in  der  angezeigten 

Hiebt  ung  geschehen  ist.  war  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als 

dass  das  Generaleapitel  der  zuCitreux  versammelten  Cistercienser- 

Aebte  das  Studienhaus,  welches  der  Abt  von  Ebrach  in  Wirzburg 

errichten  wollte,  und  die  Mönche,  die  in  demselben  des  Studium- 

')  Bei  (Jrojtp  iColt.  noviss.  I,  V.  b'S)  hiisst  es:  Et  vero  stiulia  Wirce- 
burgensia  ad  animm  12SJ  sub  regimiue  Bertholdi  a  St-rnbern  jam  Acadetuia«- 

tormam  aliquant  et  nomeii  prae  se  tulisse,  EbraeeiiHium  chartarmn  monununta 

pruilunt.  A»nerunt  illa  Btrtholdum  universale  studium  et  ordinarios  quanilib-t 

facultatum  professores  cum  Huthcientibus  stipendiis  instituisse.  Abbati  vero  Ebra- 

censi  per  generale  ordinis  eapitulunt  commissum  esse,  ut  Wircehurgi  collegiau  pr<> 

juniorihus  monachis  erip-ret,  qui  publicas  ibidem  s<  holas  freqtjcutarent.  Addaitl 

tarnen  cadent  in  on  innen  tu,  Studium  illnd  propter  lites  et  puerras  uon  diu  pcrdnras.H.-. 

—  Schade,  dass  jene  „chartarnru  mmiumenta*  uns  vorenthalten  wurden.  Ii.  Fri>  < 
weiss  nichts  von  diesen  Bingen  und,  was  uehr  sapeu  will,  selbst  Trithemiu» 

nicht.    Zu  vgl.  Weigmul,  Cesehichte  der  Cist.-Abtei  Ebrach,  Ed.  Unland. 

*)  1.  Tbl..  S.  11. 
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wegen  sich  aufhalten  würden,  mit  bestimmten,  näher  bezeichneten 

Freiheiten  und  Privilegien  begabte.1)  Dieses  Studienhaus  ist 

ohne  Zweifel  verwirklicht  worden  und  ein  Teil  des  bekannten 

Ebracher  Hofes  gewesen,  aber  auch  über  die  nähere  Einrichtung 

und  die  Ordnung  der  Studien  und  ihre  Fruchtbarkeit  wird  uns 

nichts  mitgeteilt  und  sind  unsere  Nachforschungen  ergebnisslos 

geblieben. 

Da.4  geistige  Leben  des  Hochstifts  und  der  Capitel  im  Laufe 

des  14.  Jahrhunderts  zeigt  sich  nun  in  der  That  nicht  so.  dass 

man  daraus  Schlüsse  auf  das  Vorhandensein  von  Kräften  ziehen 

dürfte,  wie  sie  der  dem  B.  Bertold  irrthümlicher  Weise  zuge- 

schriebene Plan,  wenn  auch  nur  im  bescheidensten  Masse,  zur 

Voraussetzung  haben  müsste.  Es  ist  zunächst  ein  Xame  in 

jener  Zeit  und  innerhalb  des  gegebenen  Rahmens,  nämlich 

Michael  de  Leone,  der  schon  einmal  genannt  wurde,  der  durch 

seine  literarischen  Verdienste  um  so  schätzbarer  ist.  als  er  nahezu 

gänzlich  allein  steht.2)  Diese  Verdienste  kommen  vor  allem  der 

(xeschichtschreibung  zu  gut.  So  hat  er  uns  denn  auch  mit  Liebe 

ein  Bild  von  Otto  von  Wolfskehl  gezeichnet,  der  zu  den  bedeu- 

tendsten Wirzburger  Bischöfen  des  14.  Jahrhunderts  gehört. 

Lipoid  von  Bebenburg,  der  in  Italien  seine  Studien  vollendet 

hatte  und  1352  Bischof  von  Bamberg  wurde,  ein  ausgezeichneter 

Mann  aus  dem  Hause  der  Küchenmeister  von  Rothenburg  und 

Xordenberg.  gehörte  zugleich  dem  Wirzburger  Capitel  an.  und  es 

ist  daher  nur  billig,  in  diesem  Zusammenhange  auch  seiner  zu 

gedenken/1)  Im  ganzen  genommen  bleibt  uns  in  dieser  Art  gei- 

stiger Thätigkeit  in  dem  Räume  von  mehr  als  einem  Jahrhundert 

doch  vieles  zu  wünschen  übrig.4)    Die  inneren  Kämpfe,  nament- 

i  Vgt  unser  l'rk.-Hucb,  N*n.  1  und  C.  Brusehittti.  Chronolo^ia  Monast.  (iertn. 
Salzbach  1682,  S.  150. 

-  Vgl.  Ottokar  Lorenz.  Deutschlands  (i.  schichtsquell.  n  im  Mittelalter  u.  s.  w.. 

Bd.  1.  S.  128-  131.  feher  die  übrigen  Wirzb.  Aufzeichnungen  des  14.  Jahrb. 
ebenda*.  S.  127. 

•  Lorenz,  1.  c.  S.  125. 

*>  l'eber  Hermann  de  Schihiis  0.  S.  A..  aus  Augsburg  stammend,  der  als 
Zeitgenosse  Mit  haeis  de  Leone  in  Wirzburg  lebte  und  im  Gebiete  der  scholastischen 

Phflosophie  arbeitete,  s.  Trithemius,  Ann.  Hirsau*.  11.  p.  117. 
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lieh  zwischen  den  Bischöfen  und  der  Stadt,  die  sich  immer  wieder- 

holten, trugen  sicher  an  diesem  geringen  Ergebnisse  einen  guten 

Teil  der  Schuld,  aher  für  sich  allein  reichen  sie  keineswegs  aus. 

dieselben  zu  erklären.  Erzählt  doch  die  lokale  Ueberliefcrung 

mit  zuversichtlicher  Zähigkeit,  dass  am  Ende  des  Jahrhunderts, 

als  jener  Gegensatz  akut  geworden  und  sich  unter  Bischof  Ger- 

hard von  Schwareburg 1)  zu  jenem  blutigen  Contiikte  zugespitzt 

hatte,  in  welchem  die  Stadt  vollständig  unterlag  und  statt  der 

erzielten  Reichsfreiheit  ihre  frühen*  wenn  auch  beschränkte 

Selbständigkeit  verlor,  in  den  massgebenden  Kreisen  der  Gedanke 

aufgetaucht  und  in  Angriff  genommen  worden  sei,  in  Wirzburg 

eine  hohe  Schule  zu  gründen.-)  In  wieferne  diese  Ueberliefcrung 

begründet  ist,  muss  dahin  gestellt  bleiben.  Ganz  erfunden  ist 

sie  vielleicht  nicht,  da  der  genannte  Fürst,  wenn  auch  eine  un- 

ruhige und  kriegerische  Natur,  doch  auch  hoher  Entwürfe  nicht 

unfähig  war. 

Was.  wenn  auch  bestimmtere  Nachrichten  fehlen,  ausserdem 

dafür  zu  sprechen  scheint,  ist  der  Umstand,  dass  sein  unmittel- 

barer Nachfolger  gleich  in  der  nächsten  Zeit  zur  Ausführung 

des  in  Frage  stellenden  Unternehmens  geschritten  ist;  dabei  fällt 

aber  zugleich  auf.  dass  dieser  einer  vorausgegangenen  Initiative 

mit  keinem  Worte  gedenkt.  Sie  kann  demnach  kaum  in  etwas 

anderem,  als  in  einer  ganz  allgemeinen  Anregung  bestanden 

halien:  das  angedeutete  unbedingte  Stillschweigen  wäre  ausser- 

dem undenkbar. 

1  Vgl.  über  ihn  u.  a.  nein«  Schritt:  Kürstbischof  Gerhard  und  der  Stadt?« 

krieg  im  Hochstitt  Wirzburg.    Nördlingen,  1861. 

-i  S.  Qropp  I.  c.  |>.  54.  -  Loren;  Fries,  Gesch.  der  Bischöfe  von  Wirzburg 

!>«'i  Ludwig,  (icücbiehts.schreiher  im  ßisthuin  Wirzburg,  s.  .S.  *5s7.  —  Trithetiuiis. 

der  iit  den  Annal.  Hirsaus,  von  KB.  Gerhard  manches  erzählt,  erwähnt  die  in  Frage 

>t»hetid.-  l  eWrlieterniig  nicht.  Ks  ist  unter  diesen  Umständen  nicht  möglich,  d«-n 

wahren  Ursprung  derselben  nachzuweisen. 
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Die  Gründung  der  ersten  Universität  und  ihr  Verfall. 

Fürstbischof  Gerhard  starb  am  9.  November  14<XJ;  sein  Amts- 

nachfolger wurde  Johann  von  Egloß stein,1)  aus  dem  bekannten  noch 

heute  blühenden  fränkischen  Geschlechte  stammend. 

Das  Jahr  seiner  Geburt  ist  uns  nicht  überliefert;  ebenso 

wenig,  wo  er  seine  Studien  gemacht  und  ob  er  eine  italienische 

Hochschule  besucht  hat;  mau  fühlt  sich  übrigens  gerade  bei  ihm 

versucht,  etwas  der  Art  zu  vermuthen.  So  weit  man  sehen  kann, 

ist  er  um  das  Jahr  1370  oder  bald  darauf  in  das  Domcapitel  ein- 

getreten und  erscheint  er  etwa  seit  1395  als  Dompropst.  Seine 

hervorragenden  Eigenschaften  sind  ohne  Zweifel  früh  erkannt 

und  gewürdigt  worden.  In  den  kritischen  Verwickelungen,  welche 

besonders  die  letzten  Jahre  seines  Vorgängers  ausfüllen  und 

•  harakterisiren.  hatte  er  hinlänglich  Gelegenheit  gefunden,  die- 

selben geltend  und  dem  Hochstift  nützlich  zu  machen.  In  der 

Schlacht  bei  Bergtheim,  in  welcher  der  Kampf  zwischen  diesem 

einerseits  und  der  aufgestandenen  Hauptstadt  und  deren  Verbün- 

deten anderseits  zu  Gunsten  des  überlieferten  Rechtszustandes 

angefochten  wurde,  war  es  der  Dompropst  Johann,  der  an  der 

•Spitze  der  stiftischen  Streitmacht  die  blutige  Entscheidung  her- 

Mfuhrte.  So  verstand  es  sich  ganz  wie  von  selbst,  dass  er  nach 

«lem  Tode  Gerhards  an  seine  Stelle  trat.  Papst  Bonifaz  IX.  und 

König  Ruprecht  haben  ihn  ohne  Umstände  anerkannt.  Die  Auf- 

gabe, die  dem  neuen  Fürstbischöfe  angesichts  der  vorausgegan- 

genen langen  und  tiefen  Zerrüttung  des  Hochstifts  und  gegen- 

über den  schweren  Zeitläuften,  dem  Schisma  im  Papstthum  und 

'  Vgl,  Dr.  Jieuss:  Johann  von  Egloffotein,  Bischof  von  Wir/Jmrjr  0.  s.  w. 

Wärzhur»:  1847,  und  meinen  Wz.  Artikel  in  der  allgem.  deutschen  Biographie, 
M.  14.      442  445. 
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bald  auch  im  Reiche  gestellt  wurde,  war  keine  leichte;  man  kann 

auch  schwerlich  behaupten,  dass  er  aller  ihm  entgegenstehender 

Hindernisse  Herr  geworden  sei,  aber  selbst  der  strengste  Beur- 

teiler wird  zugeben  müssen,  dass  er  sich  des  von  allen  Seiten  in 

ihn  gesetzten  Vertrauens  würdig  erwiesen  und,  von  hoher  Ge- 

sinnung erfüllt  und  mit  seltenen  (Taben  ausgestattet,  das  Schiff« 

lein  des  ihm  anvertrauten  Hochstifts  mit  Gewandtheit  und  Kraft 

durch  die  aufgeregten  Wogen  gesteuert  hat;  dafür  dass  es  ihm 

nicht  gelang,  es  auf  die  Dauer  in  den  schützenden  Hafen  zu  ge- 

leiten, wird  in  Anbetracht  der  gegebenen  Umstände  ihn  niemand 

verantwortlich  machen  wollen.  Die  einflussreiche  Stellung,  die 

er  im  Reiche  zu  dem  Könige  Ruprecht  und  den  grossen 

Fragen  der  Zeit  eingenommen,  kann  hier  nicht  weiter  verfolgt 

werden.  Für  die  Beruhigung  und  Consolidirung  des  Hochstiftt» 

hat  er  mit  allen  Kräften  gearbeitet,  manche  Hindernisse  hatte 

er  zu  überwinden  und  nicht  immer  auf  dem  geraden  Wege  kam 

erzürn  Ziele.  Die  peinlichsten  Schwierigkeiten  erweckten  ihm  seine 

Bemühungen,  die  wirthschaftlich  finanziellen  Verhältnisse  seines 

Staatswesens,  die  ihm  Gerhard  von  Schwarzburg  in  trostloser 

Zerrüttung  hinterlassen  hatte,  wieder  in  Ordnung  zu  bringen: 

eine  um  so  delikatere  Aufgabe,  als  sie  ohne  Verletzung  der  ver- 

schiedensten Interessen,  rechtmässiger  und  nicht  rechtmässiger, 

nicht  durchführbar  war.  Bis  zu  seinem  Ende  hat  er  mit  diesen 

Hemmungen  zu  kämpfen  gehabt  und  an  oft  bitterer  Gegnerschaft, 

die  selbst  an  seinem  Grabe  nicht  schwieg,  hat  es  ihm  nicht  ge- 

fehlt. Sein  Nachruhm  hat  jedoch  darunter  nicht  gelitten  und 

das  verderbliche  System  seines  Nachfolgers  hat  die  sprechendste 

Widerlegung  der  ihm  gewordenen  Verunglimpfung  geliefert. 

Die  ruhmreichste  That  Johanns  von  Egloff'stein  ist  un- 

zweifelhaft die  Gründung  einer  hohen  Schule  in  Wirzburg. 

Die  längste  Zeit  war  Deutschland  für  die  höhere  Ausbildung 

seiner  Söhne  in  allen  Fächern  des  Wissens  von  Frankreich  und 

Italien,  von  Paris  und  Bologna,  abhängig  gewesen.  Erst  Kaiser 

Karl  IV.  hatte  es  unternommen,  mit  der  Gründung  einer  Uni- 

versität   innerhalb   der  Glänzen   des   deutschen  Reichs,    in  der 
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Hauptstadt  seines  Hanslandes  Böhmen,  voranzugehen.  Dieses 

Beispiel  blieb  dann  bekanntlich  nicht  ohne  Nachahmung.  Wien 

(1365),  Heidelberg  (1366),  Köln  (1388).  Erfurt  (1392)  folgten 

nach.  Diese  Gründungen  bilden  ein  bedeutsames  Moment  in  der 

allgemeinen  Entwickelung  unserer  Nation:  sie  sind  ein  unver- 

kennbarer Ausdruck  des  gekräftigten  Selbständigkeitsgefühles 

derselben,  des  wachsenden  Dranges  nach  Bildung  und  Bildungs- 

mitteln.  und  endlich  einer  allmälig  emporgekommenen,  wahren 

geistigen  Cultur.  Dass  die  Nachricht,  dass  schon  in  der  zweiten 

Hälfte  des  13.  Jahrhunderts,  zu  den  Zeiten  des  Fürstbischofs 

Bertold  in  Wirzburg  der  Versuch  einer  Stiftung  einer  Universi- 

tät gemacht  worden  sei,  unhaltbar  und  unbeglaubigt  ist.  haben 

wir  bereits  ausgeführt;  jetzt,  mehr  als  hundert  Jahre  später, 

war  die  Lage  der  Dinge  in  dieser  Richtung  eine  völlig  veränderte. 

Wie  die  vorstehenden  Beispiele  zeigen,  brauchte  jetzt  blos  hier 

oder  dort  ein  derartiger  Entschluss  gefasst  zu  werden,  und  seiner 

Verwirklichung  stand  nichts  mehr  entgegen.  Ein  Fürst  oder  eine 

Stadtgemeinde,  das  machte  keinen  Unterschied:  das  Bedürfniss 

war  vorhanden,  es  kam  überall  nur  mehr  auf  den  kräftigen 

Willen  an. 

Johann  von  Eglotfstein  muss  bald  nach  seiner  Erhebung  den 

in  Rede  stehenden  Entschluss  gefasst  haben,  weil  schon  zwei 

Jahre  naeh  seiner  Erhebung  die  päpstliche  Genehmigung  für  die 

v<»n  ihm  beabsichtigte  Errichtung  einer  hohen  Schule  in  Wirz- 

burg erfolgt.1)  Leider  sind  wir  über  die  Geschichte  der  Gründ- 

t  nng  und  noch  weniger  über  ihre  nächste  Gestaltung  und  ihre 

weiteren  Schicksale  nicht  in  dem  Grade  unterrichtet,  als  es 

billiger  Weise  wünschenswerth  erscheinen  muss.  Glücklicher 

Weise  haben  sich  eine  Anzahl  von  Urkunden  erhalten,  die  über 

die  Entstehung  der  Universität  das  nöthigste  Licht  verbreiten.'-) 

Daneben  macht  sich  aber  der  Mangel  an  historischen  Aufzeich- 

nungen, der  für  das  ganze  Mittelalter  hindurch  in  Wirzburg 

'  Siehe  Urkundenbucb  Kummer  2,  S.  4. 

-'  Ebendaselbst  Nummer  2—7  incL 
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überhaupt  zu  beklagen  ist,  empfindlich  bemerkbar.  Zum  Glücke 

hat  sich  in  neuester  Zeit  ein  authentisches  Aetenstüek  gefunden, 

«las  zwar  nicht  auf  die  Gründung,  wohl  aber  auf  die  nächste 

Geschichte  der  Universität  einiges  höchst  erfreuliche  Licht  wirft. 

Viele  Fragen  freilich  müssen  trotz  alledem  unbeantwortet  bleiben. 

Von  einem  mehr  als  nur  ganz  allgemeinen  Anstosse  von 

Seite  des  Fürstbischofs  Gerhard  kann  also,  wie  bereits  bemerkt, 

mit  Fug  nicht  die  Rede  sein.  Denkbar  aber  bleibt,  dass  Johann 

von  Egloffstein  noch  zu  Lebzeiten  desselben  und  im  Einklänge 

mit  ihm  sich  mit  dem  Unternehmen  beschäftigt  hat.  zu  dessen 

Ausführung  er  dann  in  der  nächsten  Zeit  geschritten  ist. 

Kein  Zweifel  ist  daher  gestattet,  Johann  gebührt  die  Ehre 

des  Entschlusses  und  der  Verwirklichung  desselben.  Er  ist  hiebei 

mit  grosser  Umsicht  zu  Werke  gegangen,  überall  offenbar  von 

seinem  Capitel  aufs  kräftigste  unterstützt.  Die  Genehmigunps- 

urkunde  P.  Bonifaz  IX.  ist  vom  10.  Dezember  1402  datirt.  Sie 

ertheilt.  der  neuen  Stiftung  alle  die  Privilegien,  die  in  solchen 

Fällen  von  dieser  Seite  ertheilt  zu  werden  pflegten;  sie  erhält 

ihre  Organisation  als  Studium  generale  nach  «lern  Muster  von 

Bologna.  Vor  allem  sollen  Theologie,  das  canonische  und  bürger- 

liche Kecht  gelehrt  werden  u.  s.  w.1)  Wann  die  so  sanktionirte 

Universität  eröffnet  worden  ist.  wissen  wir  nicht  sicher:  es  muss 

aber  bald  nach  1402  geschehen  sein,  weil  am  4.  Januar  1401)  der- 

selbe Papst  Bonifaz  den  Bischof  von  Augsburg,  den  Domdecan 

von  Mainz  und  den  Decan  am  Stift  Hang  bei  Wirzburg  mit 

dem  Schutze  derselben  beauftragt,  und  zwar  so.  dass  sie  die 

neue  hohe  Schule,  ihre  Lehrer,  Schüler.  Doctoren  und  deren 

Güter  vor  Anfechtungen  und  Beeinträchtigungen,  die  sie  bereits 

von  verschiedenen  Seiten  her  erlitten  haben,  nicht  etwa  erst 

vielleicht  erleiden  könnten,  beschützen  sollen.-)  Es  unterliegt 

demnach  keinem  Zweifel,  dass  die  neue  Universität  zur  Zeit  der 

Ausstellung  dieser  Urkunde  bereits  seit  einigen  Jahren  in  vollem 

>  S.  I'rk.-Bmh.  Xo.  2. 

*j  S.  rrk.-Bnch,  Xo.  3. 
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Gange  war.    Diese  Thatsache  erleidet,  wie  sich  weiterhin  ergehen 

wird,  durch  den  Umstand,  dass  Fürstbischof  Johann  seiner  Seits 

seiner  Schöpfung  erst  am  2.  Oktober  141U  die  Privilegien  erteilt, 

von  dem  Domcapitel  bestätigen  lässt  und  zugleich  unter  den  Schutz 

der  Stadt  stellt,  die  darüber  eine  förmliche  Beurkundung  ausstellt, 

keine  Beeinträchtigung.1)   Die  Universität  erhält  hier  die  eigene 

Gerichtsbarkeit  in  der  förmlichsten  Weise  zugesichert  und  ver- 

brieft   Bei  dieser  Gelegenheit  erfahren  wir  zugleich  einiges  über 

die  Dotation  derselben:  der  Fürstbischof  bestimmt  dazu  einen  Theil 

seines  eigenen  Einkommens,  nämlich  die  sog.  Collecten.  welche  die 

Stadt-  und  Landgeistlichkeit  jährlich  an  den  Bischof  zu  entrichten 

hat.  Von  einer  Ausstattung  mit  liegenden  Gütern,  auf  welche  die 

Urkunde  P.  Bonifaz  IX.  hinzudeuten  scheint,  ist  hier  keine  Rede 

und  dürften  daher  die  bezüglichen  Ausdrücke  nur  auf  Privatgüter 

bezogen   werden.    Allerdings  lag  in  dieser  Form  der  Dotation 

ein  Fehler:  die  Universität  war  in  ihrer  finanziellen  Existenz 

nicht  sicher  genug  gestellt  und  hing  zu  viel  von  dem  guten 

AVillen  Dritter  ab.  wie  dies  die  Erfahrung  nur  allzu  schnell  ge- 

zeigt hat.    Man  kann  diese  Urkunde  recht  gut  den  nachträglich 

ausgestellten  Stiftungsbrief  der  neuen  hohen  Schule  nennen.  Sie 

enthält   noch  eine  Reihe  weiser  Bestimmungen,  wie  z.  B.  wenn 

den  Lehrern  ausdrücklich  untersagt  wird,  sich  in  die  Streitig- 

keiten. <lie  etwa  zwischen  dem  Fürstbischof  oder  dessen  Nach- 

folgern auf  der  einen  und  dem  Domcapitel  auf  der  andern  Seite 

entstünden,  zu  mischen  u.  s.  w.-)    Die  Ueberlieferung  spricht  zu- 

gleich mit  ziemlicher  Sicherheit  davon,  dass  bereits  Gerhard  von 

Schicarzbury  für  die  Unterkunft  der  angeblich  von  ihm  in  Aus- 

sicht genommenen  hohen  Schule  Sorge  getragen  habe:  was  davon 

zu  halten,  braucht  nach  dem  bereits  über  dessen  Antheil  an  der 

Gründung  derselben  gesagten  nicht  weiter  erörtert  zu  werden. 

1    I'rk.-Bnch,  No.  4  und  5. 

*>  Die  Motivirnnjr  dieses  Verboten  lautet  sehr  hübsch  ibid.  S.  11  >:  Deniijue 
■jnia  iuditrnnm  repntamus  et  inconjrrunm,  ut  illi  ijui  j>a<_is  et  traiHjuillitatis  viam 
inriter  ostendere  dehent  et  docere,  litibus  ant  discordiis  se  iniplicent  aliorum  volu- 
mm  etc.  etc. 
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Aber  auch  Uber  die  von  Seite  Johanns  von  Eglotfstein  in  dieser 

Beziehung  getroffenen  Massregeln  sind  wir  nicht  urkundlich  und 

zuverlässig  unterrichtet.  Doch  ist  die  Nachricht  glaubwürdig, 

dass  er  die  beiden  Höfe  zum  Katzen  wicker  und  zum  grossen 

L5wen,  und  vielleicht  auch  die  sogen.  Dechanei  des  Stiftes  Neu- 

münster  für  die  Zwecke  seiner  Stiftung  bestimmt  und  ihr  ein- 

geräumt hat.1)  Zum  eigentlichen  Universitätsgebäude,  wenn  wir 

uns  so  ausdrücken  dürfen,  wird  der  Hof  zum  Katzenwicker  ge- 

dient haben.    Er  war  in  der  That  geräumig  genug.  *) 

Anlangend  das  weitere  Schicksal  der  Universität,  so  wurde 

bereits  angedeutet,  dass  uns  die  Nachrichten  darüber  in  wahr- 

haft peinlicher  Weise  im  Stiche  lassen.  Das  eine  ist  gewiss,  es 

war  ihr  ein  unerwartet  kurzes  Dasein  beschieden.  Darf  man 

annehmen,  dass  sie  bald  nach  1402  in's  Leben  trat,  so  stimmt 

die  Ueberlieferung  widerspruchslos  darin  überein,  dass  sie  nur 

ungefähr  ein  Jahrzehnt  bestanden  hat:  ein  Missgeschick,  wie  ein 

solches  kaum  je  einer  Stiftung  dieser  Art  begegnet  ist.  Im 

übrigen  empfiehlt  es  sich,  in  diesem  Falle  die  taktische  Existenz 

von  der,  wir  möchten  sagen,  rechtlichen  zu  unterscheiden.  Als 

erster  Rector  der  Universität  wird  gewöhnlich  der  Lehrer  des 

canonischen  Rechtes,  Johannes  Zantfurt ,  Stiftsherr  von  Neu- 

münster genannt.  In  dieser  Würde  —  aber  nicht  als  der  erste, 

der  sie  begleitet  —  erseheint  er  am  2.  Oktober  14*  M)  in  der  Ur- 

kunde, in  welcher  er  sich  mit  den  Lehrern,  Doktoren  und  Stu- 

dierenden der  Universität  feierlich  verpflichtet,  die  dieser  von 

i  Dass  Fürstbischof  Johann  «leii  Hof  zum  Katzenwicker  kanrüch  erworben. 

i>t  urkundlich  bestätigt.  S\  Kutwickelungs-eschichte  der  Stadt  Wirzburg  von 

.1.  A.  Lkgg  ed  Dr.  A.  inhaftier  [Beilage  zur  Würzburger  Presse]  S.  311,  Anra.  cU 

Der  Hof  „zum  grossen  Löwen"4  war  bei  Gelegenheit  der  erwähnten  Niederlage  d«  r 

WirzburpT  Bürger  eingezogen  worden  und  stand  somit  zur  Verfügung,  Anlangend 

die  Dechanei  za  Neaniünster  liegt  die  Frage  dunkler. 

-  Da>s  der  Hof  zum  grossen  Löwen  nur  mittelbar  zu  Zwecken  der  Uni- 

versität, etwa  der  Wohnung  eines  und  des  anderen  Lehrers  angewiesen  wurde, 

wird  si.h  weiter  unten  ergeben.  Hin  ahnliches  wird  von  dem  Hof  der  Dechanei 

des  Stiftes  Neinnunster  gelten,  doch  wissen  wir  darüber  nichts  Näheres. 
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ihrem  Stifter  verliehenen  Privilegien  und  Freiheiten  zu  be- 

obachten. l) 

Die  Universität  hatte  also  das  Hecht,  ihren  Rektor  auch 

aus  ihrer  Mitte  zu  wählen:  dass  er  dem  geistlichen  Stande  an- 

gehören musste,  verstand  sich  wohl  von  seihst.  Ob  ihr  auch 

.Statuten  (leges)  gegeben  worden  sind,  wissen  wir  nicht,  wenig- 

stens ist  nicht  die  geringste  Spur  von  solchen  vorhanden.  Das 

Rektorat  war  ein  halbjähriges.2) 

Dass  Zantiurt  aber  nicht  der  erste  Rektor  war,  lässt  sich 

mit  Zuversicht  behaupten.  Das  schon  erwähnte  Manuseript  unserer 

Universitätsbibliothek  macht  es  uns  nämlich  möglich,  zwei  ältere 

Rektoren  nachzuweisen,  die  jedoch  nicht  dem  Lehrkörper,  sondern 

»leni  Domcapitel  angehört  haben.  Es  sind  das  Albert  von  Hess- 

herg  und  Günther  von  Kehr,  die  nach  jener  Quelle  unmittelbar 

nacheinander  und  jeder  zweimal  nacheinander  das  Rektorat  be- 

kleidet haben.3)    Ihre  Persönlichkeit  in   ihrer  Eigenschaft  als 

')  S.  L'rk.-Bnch  No.  ö  S.  13  Die  Urk.  schreibt  Czantfort.  Auch  Sandtort 
<ui'i  Santfert  kommt  vor.  Zantfnrt  ist  spätere  .Schreibung.  Zum  ersten  Male  über- 

haupt Huden  wir  ihn  als  Zeugen,  aber  zugleich  noch  als  Vikar  am  Stift  Neu- 

Btan^ter.  in  einer  Urkunde  vom  11.  März  1405.  Hier  heisst  es  am  Schlüsse: 

-—  prarsentibus  viris  dominis  Johanne  Santfert  de  Jiaekeherg  decretorum 

doctore,  Wolfram«)  Vomeygen  ac  Petro  Sturmelio  praesbiteris  vicariis  in  prae- 

fata  Johannis  ecclesia  testibus  .  .  vocatis.  (Wirzb.  Kreisarchiv,  K.  78  nr.  206, 

Inserat  in  einem  Notariats-lnstrnment.)  Zweifelhaft  bleibt  es,  wo  jenes  Backeberg 

m  machen  ist  ?  Ks  giebt  einen  Ort  dieses  Namens  im  Hanno ver'schen,  -  Zantfort 
*ar«-  •b  miiaeh  ein  Niederdeutscher  gewesen  ;  diese  Frage  muss  jedoch  unentschieden 
M«-ilien. 

-   Vgl.  die  folgende  Note. 

*\  Das  betr.  interessante  Aktenstück,  von  einer  Hand  des  15.  Jahrhunderts 

hrieben,  besteht  in  einer  Rede,  die  durch  ein  Mitglied  der  l'niversität,  Winand 
■U  >te>ja,  decretorum  doctor,  beim  Rektoratswechsel,  und  zwar  bei  der  wiederholten 

''«•Ivrtragung  des  Rektorates  an  Günter  von  Kehr  vor  der  versammelten  Universi- 
tät gehalten  wurde.  Leider  ist  das  Manuskript  gerade  auf  der  ersten  Seite  (fol. 

27»«  oben  am  Ramie  beschnitten,  so  dass  die  Jahreszahl  nicht  zu  erkennen  ist. 

b>r  Satz  lautet:  Winandus  de  Stegast  (statt  Stegai  anno  domiui  MCCCC  

'l"tuimn  rector  praeteritus  pro  bene  operatis,  et  invitatur  novus  electus  ad  bene 

"j*rati(lnm  in  studio  H  e  r  b  i  p  o  1  e  n  s  i  a.  Aus  dem  Zusammenhange  der  Rede 

^lb«t  ersieht  sich,  dass  Winand  von  Stega,  «1er  Stiftsherr  von  Neumünster  und 
dka  Vermuthen  nach  ala  doctor  decretorum  ebenfalls  Lehrer  an  der  Universität 

»ir.  nicht  etwa  als  abtretender  Rektor,  sondern  im  Namen  der  Corporation  sprach. 

<•"•»<•  hicht*  d«-r  l'nivrraität  Wirxbnrg.    I.  Bind.  2 i 
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Hitglieder  des  Wirzburger  Domkapitels  ist  auch  sonst  bezeugt: 

sie  entstammten  beide  osttVänkischen  Gesehlet-ntern.    (H)  sie  in 

Auf  ihn  werden  wir  gleich  zurückkommen.  Die  Rede  selbst,  die  ganz  im  scholasti- 

schen Style  der  Zeit  gehalten  ist,  aher  wie  es  scheint,  im  Manuskripte  noch  vor  den. 

Hude  abbricht,  hotten  wir  am  .Schlüsse  dieses  1.  Bandes  im  Wortlaute  nachtragen 

zu  können.  Hier  genüge  es,  ein  paar  entscheidende  Satze  aus  ihr  vorwegzunehmen. 
Ks  heisst  u.  a. : 

Seil  dilectissimi,  quamvis  presens  thema  nämlich  tecnm  principiuni'  cou- 

grueutissime  nostro  salvatori  ex  prophetica  intonacione  et  in  presenti  festivitat.- 

ex  aportolica  iiistitutione  conveniat.  cuius  cansa  et  occasione  tarn  repetitis  viri- 

bus psalmista  eemit  intonando  in  laudihus  niatut  iiialibus  et  in  vesperornm  ca- 

pite,  quod  in  eisdem  psalmo  oiuiiium  Christi  tidelium  mater  ecclesia  tecum 

principiuni  illnd  —  — .    recoiumandacioue  assumam: 

nostri  rectoris  reverendi  exaltatoris  virtuosorum,  cultoris  hones- 
tatis. 

nostri  rectoris  extolleudi  precatoris  stndiosorum,  stmetoris  veri- tatis, 

nostri  re<  toris  nietiiendi,  refreuatoris   viciosorum,  pulsoris  vani- tatis, 

Guntheri  de  Ker  canonici,  viri  virtuosi,      laudandi  vestre  excellencie, 

Guntheri  de  Ker  cellerarii,  viri  generosi,     laudandi  vestre  providencie, 

Guntheri  de  Ker  perpositi,  viri  graciosi,      laudandi  vestre  resplendeneie  etc.  etc. 

I>ass  (iünther  von  Kehr  bei  dieser  (ielegeuhcit  zum  zweiten  Male  das  Rektorat 

übernahm,  dürfte  aus  folgender  Stelle  der  Reile  hervorgehen  :  „  Ad  primnm  cireum- 

spectus  et  venerabilis  dominus,  noster  rector  novissimus  Gunterus,  prineipum  cou- 

siliarius,  noster  rector  prepositus,  duarum  cathedralium  ecclesiarum  canonicus  et 

alterius  cellerarius  earundem,  sie  in  sna  prima  rectoratus  eleccione  in  hat:  prae- 

dara  universitate  rexit,  qood  hoc  onus  regiminis,  contra  vel  preter  sacraruni 

scriptnrarum  sanci  ionein  uon  sine  causa  sibi  impositum  Iii  it.  Ad  primum  occurrit 

illnd  Iop  XXIV;  Non  transgredieris  fines  quos  posuerunt  patres 

tui  etc.  etc.  etc.  l  ud  später  (fol.  179):  Et  »icut  soI  pnris  oculis  est  amabilis,  sie 

ipse  rector  noster  cettü  nostro  non  sine  causa  factus  est  venerabilis.  l^uam  ob 

rem  non  siue  cauonica  dispensacione  trans^ressiis  est  lines,  quos  posuerunt  patres 

sui.  sei  licet  ipsuin  per  semestre  re  durum,  quod  tarnen  [peilt« 

e  x  i  e>  e  n  t  e  pr  ob  i  tat  e  et  h  n  j  u  s  a  1  in  e  n  n  i  v  e  r  s  i  t  a  t  i  s  n  t  i  1  i  t  a  t  e  in  t  o  t  u  in 

annum  fuit  pro  vi  de  p  r  o  r  o  g  a  t  u  m.u  Von  Albert  von  Ifcssberg  heisst  es: 

„ —  scilicet  pie  recordacionis  honorabilis  olim  Alfter  tun  de  Ifes*berrf  merito  lau- 

dandus,  qui  navium  de  profundo  pelagi  ad  litus  ponitnr  et  olim  per  dnorum  regi- 

minum  spacia  usqiie.  ad  liuem  siie  vite  venerabiliter  r.  xit.-  Dass  Albert  von 

lleasbenj  der  j fingere,  wie  man  ihn  unterscheiden  miiss  zur  Zeit  des  Rektorats- 
autrittes (iuiitliers  von  K<dir  bereits  tot  war,  jreht  aus  dem  vorstehenden  deutlieh 

hervor,  und  ebenso  deutlich,  will  uns  bedüuken,  das*  letzterer  sein  unmittelbarer 

Nachfolger  im  Rektorate  geworden  ist.  Aber  auch  dieser  wird,  wie  es  scheint,  vor 

10.  November  141«»  schon  als  verstorben  aufgeführt  and  ist  bereits  von  der  Feier 

seines  Jahres-(iedachtnisses  die  Rede.  Kr  ist  also  wahrscheinlich  im  November 

gestorben.   Die  Beweise  für  diese  Thatsache  enthalt  das  k.  Kreisarchiv  in  Wirzhurir. 
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dem  Rektorate  jedoch  dem  Johannes  Zantfurt  ebenso  unmittelbar 

vorausgegangen  sind,  die  Amtsdauer  jener  ihrer  Würde  also  un- 

gefähr in  die  Jahre  1408 — 1409  gefallen,  lässt  sich  nicht  mit 

gleicher  Bestimmtheit  sagen,  wenn  auch  soweit  wir  sehen,  nichts 

dagegen  spricht.  Für  jeden  Fall  ergibt  sich  aber  aus  dem  Ange- 

führten mit  (rewissheit,  dass  die  Universität  schon  mehrere  Jahre 

vor  dem  Rektorate  Zantfurts,  d.  h.  vor  1410  oder  besser  vor  1409 

eröffnet  worden  ist,  da  das  Amtsjahr  schwerlich  mit  Neujahr, 

sondern  mit  dem  Herbst  begonnen  haben  wird.  Wer  aber  und 

wie  viele  etwa  auf  Zantfurt  in  dieser  Würde  gefolgt  sind,  ist 

für  uns  ein.  wie  es  scheint,  undurchdringliches  G-eheimniss.  Dass 

die  Universität  auch  nachher  noch  mehrere  Jahre  fortbestanden 

hat.  darf  man  mit  Sicherheit,  annehmen.  Der  Tod  ihres  Gründers, 

Johannes  von  Egloffstein,  der  am  2*2.  November  1411  erfolgte, 

war  ohne  Zweifel  ein  unersetzlicher  Verlust  für  sie:  gleichwohl 

ist  unter  seinem  Nachfolger,  Johann  II  von  Brunn,  nicht  so- 

fort die  ungünstige  Wendung  eingetreten .  von  der  allgemein 

die  Rede  ist.  Der  neue  Fürstbischof  hat  wenigstens  bald  nach 

seiner  Erhebung  dem  damals  offenbar  angesehensten  Lehrer  der 

Hochschule,  dem  genannten  Johannes  Zantfurt.  ein  Zeichen  des 

WohlwoUens  gegeben,  das  zugleich  als  ein  Beweis  für  seine  gute 

Gesinnung  gegen  jene  selbst  gedeutet  werden  muss.  nämlich  er 

hat  Zantfurt  in  Anbetracht  der  grossen  Verdienste  desselben  um 

da?  Hochstift  den  Hof  zum  grossen  Löwen,  von  welchem  bereits 

weiter  oben  die  Rede  war,  auf  Lebenszeit  zur  Benützung  über- 

lassen. War  dieser  Hof,  wie  die  Ueberlieferung  will,  von  Johann 

von  Kglorfstein  wirklich  der  Universität  irgendwie  zur  Verwendung 

eingeräumt  worden,  so  erfuhr  diese  Bestimmung  jetzt  in  so  ferne 

eine  Modifieation,  als  er  durch  Johann  von  Brunn  einem  der 

verdientesten  Mitglieder  derselben  verliehen  wurde.  Von  einer 

anderweitigen  Mitbenützung  ist  in  der  betreffenden  Urkunde 

keine  Rede.1)    Zantfurt  selbst  hat  freilich  diese  Wohlthat  nicht 

1  Sio  lautet :  Wir  Johanntz  von  gotes  gnaden  erweiter  des  Stilltet  zu  Wirtzbnrs: 

kaut  gen  allermeniglichon  nn  disem  Drive  fnr  uns  nml  nnsere  nachkamen,  das 

»ir  dem  ersamen  Johannsrn  Zantfort,  lerer  geistlicher  rocht.-.  vnserem  heimlichen 

2*
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lange  genossen:  er  ist  am  30.  November  1413  in  dieser  seiner 

Behausung  durch  seinen  Diener  aus  unbekannten  Ursachen  er- 

mordet worden.1) 

Von  andern  Lehrern  an  der  ersten  Wirzburger  Hochschule 

ausser  Zantt'urt  sind  wir  nur  wenige  nachzuweisen  im  Stande, 

und  diese  haben,  wie  es  scheint,  in  erster  Linie  der  theologischen 

Fakultät  —  man  wird  diesen  Ausdruck  ohne  Bedenken  gebrauchen 

dürfen  — ,  in  zweiter  etwa  der  juristischen  angehört;  auf  die 

erstere  wird  es  schon  bei  der  Gründung  vor  allem  abgesehen 

gewesen  sein;  über  Lehrer  in  der  medicinischen  und  philo- 

sophischen Disciplin  hat  sich  keine  erreichbare  Nachricht  erhalten. 

Jener  \Vinandus  de  Stega,  der  die  oben  erwähnte  Rede  beim 

Antritt  des  zweiten  Rektorates  Günthers  von  Kehr  gehalten  hat, 

vnd  liben  andächtigen,  von  besonderen  gnaden  vnd  anch  vmb  »einer  willigen  nnd 

;;etrewen  dinst  willen  die  er  unserem  stin't  mit  fleizzc  bissher  getan  hat  und  fnr- 
bazzer  in  kuufftigen  tzeiten  wol  getan  mag  und  sol,  gegeben  haben  alle  vnd  igcli«  hc 

recht  die  vns  angeboren  und  gevallen  »ein  an  dem  hoff  in  ouser  »tat  Wirtzpurg: 

bey  den  predigern  gelegen,  genant  tzn  deme  lawen,  und  geben  ine  den  mit 

crafft  ditz  brives  sseine  lebtilg  und  nicht  lenger  nnd  mit  der  unterscheid,  wenn 

wir  oder  unsere  nachkomen  ine  ein  tzimlichen  closterhoff  tzu  dem  Newenmunstcr 

schenckten.  des  er  dann  habend  were,  so  solt  der  obgenaute  Johanntz  vuseren  ob- 

ireuanten  hof  on  onsern  rechten  nutz  oder  nnsern  nachkomen  ledig  und  volgeu 

lassen  on  alle  Widerrede  und  alles  geverdc.  Des  wir  bekennen  mit  nrkund  ditz 

brives,  versigelt  unter  unserm  anhangendem  insigel.  Geben  nach  Christz  gebnrt 

vierzehnhundert  iare  und  darnach  in  dem  zwelfftcu  iare  am  heiligen  osterabeud. 

Nach  einer  Abschritt  im  Über  divers,  formarnm  Joannis  de  Brunn,  n.  ö  p.  15. 

im  k   Kreisarchiv  Wirzburg  . 

t\  Die  Nachricht  über  den  gewaltsamen  Tod  Zantfarts  verdanken  wir  einer 

Notiz,  die  Reinhard  in  seiner  Wirzburger  Chronik  aufbewahrt  und  Luittcig  in  seiner 

Ausgabe  der  Chronik  von  Fries  wiederholt  hat;  sie  war  in  ein  Buch  eingetragen 

und  lautet  mit  Bezng  darauf:  lste  über  comparatus  per  tidei  comissarios  bona** 

memoriae  domini  Johannes  Zantfurt,  decretorum  doctoris  ac  in  legibus  bacealaurei, 

.piondam  canonici  in  ecclesia  S.  Johannis  uovi  monasterii  Herbipoleusis,  sub  anno 

XCCCCXIIl  in  exastino  S.  Andree  apostoli  in  civitate  Herbipol.  in  curia  ad  leonem 

prope  praedicatores  a  proprio  famnlo  sno  cultello  transnxi  et  miserabiliter  interempti, 

pro  cujus  animae  pace  et  requie  in  hoc  lihro  orautes  Dominum  deprecentur  devote.  — 

Tin  dies  bei  dieser  Gelegenheit  hinzuzufügen,  eine  urkundliche  Erwähnung  Zant- 

furts  in  der  Zeit  nach  seinem  Rektorat  und  vor  seinem  Tode  datirt  vom  .1.  1412, 

Kreit;ig  nach  St.  Mic  hael  i4.  Oktober-,  kraft  welcher  derselbe  mit  einein  seiner 

roUegen  vom  Wirzburger  Domcapitel  zum  Schiedsrichter  in  einem  Rechtsstreite 

zwischen  dem  Kloster  Himmelspforten  und  der  Gemeinde  Himmel  stadt 

bestellt  wird. 
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Die  Gründung  der  ersten  Universität  und  ihr  Verfall.  21 

iuu^.s  ohne  Zweifel  nicht  blos  zur  Universität,  sondern  erweislich 

der  juristischen  wie  der  theologischen  Fakultät  zugezählt  werden.1) 

Er  war  zngleich  Oanonicus  von  Stift  Haug,  und  Trithemius  weiss 

noch  mehreres  Uber  ihn,  seine  Gelehrsamkeit  und  seine  Schriften 

zu  berichten  und  scheint  hiebei  glaubwürdig  unterrichtet  zu  sein.2) 

Alf  Lehrer  der  Dogmatik  ist  Bartolomäus  Froewcin,  der  Ueber- 

lieferung  zufolge  ans  Wirzbnrg  stammend,  sicher  bezeugt.  rSen- 

tentias  legit*  sagt  Bnischius  in  seiner  Chronologia  Monasteriorum. 

an<l  fügt  etwas  volltonig  hinzu:  Sacrae  Theologiae  doctor  et 

professor  eximius,  disputator  omnium  sni  saeculi  acerrimus."3) 

Er  soll  nach  eben  dieser  Quelle  seine  Ausbildung  an  der  Uni- 

versität Wien  erhalten  haben,  wohin  ihn  der  Abt  Peter  vom 

Ebrach  (O.  C).  in  dessen  Kloster  er  eingetreten  war,  geschickt 

hatte.  Nach  der  Auflösung  oder  Sistirung  der  Wirzburger  Hoch- 

«  hule  begleitete  er  seinen  Abt  Heinrich  zu  dem  Concil  zu  Con- 

-tanz.  machte  später  eine  Reise  in  das  hl.  Land  und  wurde  nach 

seiner  Heimkehr  im  J.  1420  zum  Abte  seines  Klosters  erwählt. 

Vier  Jahre  darauf,  am  25.  Juli  1430.  ist  er  gestorben.4)  Von 

»einen  Schriften  hat  sich  ein  Commentar  in  vier  Büchern  über 

Ii  In  einer  Urkunde  vom  7.  März  1404  wird  er  als  doctor  decretorum  zuerst 

srenannt  (vgl.  K.  Heffner :  Die  ehemaligen  Domherrnhöfe  in  Wirzburg,  Archiv  des 

histor.  Vereine«  für  I  nterlr.  und  Aschaffenb.  Bd.  XVI,  2.  u.  IS.  Heft,  S.  241!  44  . 

Er  tritt  aber  noch  in  einer  Urkunde  des  J.  1420,  Stift  Hauger  Kettenbuch 

M.  »*,9.  anf. 

-  S.  TritJtemii  Annales  Hirsang.  II,  p.  419:  Winaudu«  de  Stega,  villula 

««rhenana.  ranonicus  ecclesiae  S.  Joannis  in  Hangis  (so  muss  es  offenbar  statt  in 

Htns-Ia  hei*sem  prope  Herbipolim,  et  pastor  ecdesiae  parochialis  in  Bacharach, 
qao«l  «laoltus  a  Bingen  distat  milliaribus  in  descensu  Rheni  Huminis.  vir  in  iure  et  omni 

varirtate  scripturarum  doctus,  hebraicae  uon  minus  quam  maternae,  id  est  Theu- 

tonicae  peritns :  cansarnm  advocatus  apud  Herbipolenses  multo  tempore  fuit. 

!vrip<it  in  V.  libros  Moysi  commentarios  libros  totidem.  Interpretationum  bibliae 

u.r^«torium  libb.  V.  Reliqua  non  vidi. 

*1  S.  Chronologia  Monanteriorom  (iermauiae  etc.  autore  Caspare  Jirwtchio, 

Erraoo  etc.  Sulzbachi  1582,  p.  153—154,  -  Bruschiws  sagt  allerdings  nicht,  woher 

*  in  .iKscm  Falle  «eine  Nachrichten  hat,  man  darf  aber  vermutheu,  das«  sie  ihm 

Ut  Kloster  Ebrach  selbst  mitgeteilt  worden  sind. 

«  S.  1*.  Wigand  Weigantl:  Geschichte  der  fränkischen  Cisterzienser  Abtei 
Ehrach.  Landshut  1834,  S.  47  49,  und  die  Anm.  des  Herausgebers  der  Schrift. 

-I  Unland,  S.  130. 
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den  Ecelesiastes  handschriftlich  erhalten  und  wird  (M.  th.  f.  120J 

auf  unserer  Universitäts-Bibliothek  verwahrt.  Das  Werk  besteht 

in  33  Vorlesungen  (leetiones),  der  Commentar  ist  in  der  üblichen 

scholastischen  Manier  und  ungemein  weitläufig  gehalten;  er  er- 

streckt sich  neben  der  ziemlich  umfassenden  Einleitung,  die  sich 

über  die  Bibel  überhaupt  verbreitet,  nur  auf  die  12  ersten  Verse 

des  1.  Capitata,  während  die  gesammte  Handschrift  aus  430  voll 

geschriebenen  Pergament- Blättern  besteht.  In  wie  ferne  von 

diesem  Commentar  ein  Rüekschluss  auf  die  Vorträge  Froeweins 

gestattet  ist.  muss  dahingestellt  bleiben.  —  Auf  eine  oder  die 

andere  Persönlichkeit,  die  hier  vielleicht  noch  zu  nennen  wäre, 

kommen  wir  weiter  unten  zurück. 

Die  Hauptfrage,  die  zunächst  ihre  Erörterung  verlangt,  ist, 

von  welchem  Zeitpunkte  an  sich  der  Verfall  der  eben  erst  ge- 

gründeten Universität  datirt  und  aus  welchen  Ursachen  und  unter 

welchen  Umständen  derselbe  etwa  eingetreten  ist?  Bei  dieser 

Untersuchung  wird  sich  zugleich  ergeben,  in  wie  weit  die  all- 

gemein und  widerspruchslos  festgehaltene  Ueberlieferung  über 

diesen  Hergang  auch  fernerhin  festgehalten  werden  darf. 

Es  kommen  als  Berichterstatter  hiebei  vor  allein  Trithemius 

und  Lorenz  Fries  in  Betracht;  der  letztere,  obwohl  «1er  jüngere, 

hat  indess  die  betrettenden  Nachrichten  des  beträchtlich  älteren 

Zeitgenossen  offenbar  entweder  nicht  gekannt  oder  so  gut  als 

keinen  Gebrauch  davon  machen  wollen.1)  Trithemius  ist.  was 

von  den  späteren  freilich  ignorirt  wurde,  schon  in  seinen  Zeit- 

angaben höchst  ungenau,  wenn  wir  ihn  für  seine  bezüglichen 

Angaben  in  der  vorliegenden  Gestalt  verantwortlich  machen 

dürfen."-)    Er  erwähnt  die  Wirzburger  Universität  an  zwei  ver- 

i  I>ic  Annale*  Hir*augienscs,  im  J.  1514  vollendet,  sind  erst  im  folgend«»  n 

Jahrhnnd.it  gedruckt  worden  :  es  schliertet  das  jedoch  die  Möglichkeit  nicht  ans, 

dass  Fries  dieselben  in  der  Handschrift  kenneu  gelernt  hat;  aber,  wie  bemerkt, 

aus  seinem  eigenen  Berichte  kann  das  im  (Jrnnde  nicht  gefolgert  werden. 

Die  Correktheit  der  Ausgabe  der  Anu.  Hirsaug.  wird  neulich  viellach  in 

Zweifel  gezogen;  ob  sich  diese  Zweifel  jedoch  auch  auf  die  Anordnung  des  Textes 

;iusdehuen.  oder  ausdehnen  dürfen,  mag  auf  sich  beruhen;  die  Verwirrung  der 

Zeiten  wäre  freilich  gar  7.n  gross. 
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uchiedenen  Stellen,  aber  jedesmal  in  dem  Zusammenhang  mit  der 

Auflösung  und  Auswanderung  derselben  nach  Erfurt;  das  erste 

Mal  unter  dem  .7.  1392,  das  andere  Mal  unter  dem  .7.  14U2, 

immer  vorausgesetzt,  dass  der  Druck  zuverlässig  ist.1) 

An  den  Angaben  des  Trithemius  muss  vor  allem  die  Ver- 

rück ung  der  Zeiten  auffallen:  er  lässt  die  Universität  1302  be- 

ginnen und  14<*2  aufhören,  und  sagt  doch  wieder,  sie  habe  vier- 

zehn Jahre  bestanden,  während  ihr  urkundlich  bezeugter  Anfang 

in  das  Jahr  1402  fallt  und  die  Sistirung  sich  überhaupt  nicht, 

nach  allem,  was  wir  sonst  wissen,  auf  ein  bestimmtes  Jahr  fixircn 

lässt.  Es  handelt  sich  hier  offenbar  nur  um  ein  allmäliges  Er- 

loschen und  nicht  um  einen  plötzlichen  Tod.  Was  ferner  Tri- 

themius von  einer  förmlichen  besehlussmässigen  Uebertragung  der 

i)  S.  Ann.  Hirn.  p.  2'J5  und  p.  314.  Diu  erste  Stelle  (zum  J.  1392)  lautet  > 

Hi>  temporibus  Gymnasium  universal«1,  qttod  noviter  ante  paueos  annos  in  civitate 

Kramoruni  orientalium  Merbipoli  fuerat  inst  i  tut  um,  propter  disseusiones  continnas 

■lua«-  inter  rives  et  episcopos  vertebautur,  valde  eoepit  dehilitariunde  COnsiUo 

imW  se  babito  doctores  de  trauslatione  ejus  ad  Krpfordiam,  Mognutiuac  dtoeceüi* 

"|i|iitlnni  romani  pontiflcfcl  impetravere  eousensam.  l'mle  mox  ab  eo  teni]inre  Bnni- 
uci«»  papa  IX.  annnente,  domos  in  Krpford  pro  suseeptione  scholastirornm  compa- 

rari  et  editicari  eoepernut,  nianente  tarnen  apud  Herbipolim  Gymnasio  cum  privi- 

h?iw  et  conservatoriis  suis  (quorum  nnus  fuit  deeanus  saneti  .Toliannis  in  Hanois 

zu  b-H.-ii  statt  Haugis)  usqne  ad  seenndum  aiiuum  Krideriei  abbatis,  ut  loco 

inferiu«  couveniente  plenins  dicemus.  De  causis  vero  desolaeionis  memorati  Ilerbi- 

l«.Iriisi»  gymnasü  sie  qtiidam  eo  tempore  tlixit: 

Balnea,  eensus,  amor,  Iis,  alea.  crapula,  elamor: 

Impediunt  ninltum  Herbipoli  Studium. 

Uni  mores  novit  gentis  Franeornm  et  consnetndines  I'eapolitnnornm  * )  visu 

•t  aaditn  didieit,  praescriptorura  expositionein  versnum  (approbabit!) 

l>ie  /.weite  Stelle    /.um  J.  1402)  lautet: 

Ann««  etian  praeseripto  nniversitas  literaria  sive  Gymnasium  universale 

•tQ.lcntiam,  <jno«l  fuit  in  civitate  Herbipolensi  apud  Francos  orientab-s  ad  Thunu- 

ms in  civitate  Krford  auetoritate  apostolica  translatum  est.  Uuae  fuerit  linjns 

tun  translacionis,  et  ante  annos  decem  snpra  diximus,  et  in  hoc  il ist  ii-«»  herum 

n  plicabiiaos : 

«Werden  die  beiden  obenstehenden  Verse  wörtlich  wiederholt!. 

I'er  annos  dnraverat  hoc  universale  gymnasium  apud  Francos  ferme  qnatnor- 

<l-cim.  et  propter  contentioncs  ac  Utes  inter  episcopum  et  eives  continnos,  neees- 

urio  inde  t'uit  translatum.  Aliam  vere  translacionis  causam  dedit  haeresis  Hohe 

m>rum,  «jnae  illo  tempore,  sicut  dicemus.  Pragense  nobile  Gymnasium  iljssipavit. 

*»  Ceberaetsnng  v.»n  HtrblpolU. 
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Wirzburger  Universität  nach  Erfurt  berichtet,  die  <ler  Sistirnng 

derselben  vorausgegangen  sein  soll,  klingt  durchaus  unglaublich 

und  wird  von  keiner  Seite  her  sonst  bestätigt:  auch  die  Erfurter 

Tradition  weiss  nichts  davon.  Es  scheint  beinahe,  als  wolle 

Tritheuiius  die  Gründung  der  Erfurter  Universität  mit  der  angeb- 

lichen Translation  der  Wirzburger  dahin  in  Verbindung  bringen. 

Denn  die  wirkliche  Eröffnung  dieser  Hochschule  geschah  in  der 

That  im  J.  1392,  aber  derselben  waren  längere  Verhandlungen  und 

Vorbereitungen  vorausgegangen,  die  eine  derartige  Combination 

schlechterdings  ausschliessen.1)  Das  sonderbarste  an  dem  in  Rede 

stehenden  Bericht  zum  .T.  1302  ist  der  Zusatz,  die  Wirzburger 

Magistri  atque  doctores  hätten  mit  Zustimmung  des  Papstes  Boni- 

faz  TX.  angefangen,  für  die  Aufnahme  der  Schüler  (seholastico- 

rum)  Häuser  in  Erfurt  zu  erbauen.  Der  genannte  Papst  ist  aber 

im  .1.  1404  am  1.  Oktober  gestorben  und  hatte  zwei  Jahre  vorher 

die  Genehmigung  zu  der  Gründung  einer  Universität  in  Wirz- 

burg  gegeben.-)  Wer  diese  Momente  alle  unbefangen  zusammen- 

hält, wird  zu  dem  Ergebnisse  kommen,  dass  Tritheuiius  mit  diesem 

seinem  Berichte  in  der  Luft  schwebt  und  uns  unmögliche  Dinge 

glauben  machen  will.  Dazu  kommt  noch  ein  anderes:  die  Matrikel- 

bücher der  Erfurter  Universität,  die  jetzt  glücklicher  Weise  vom 

J.  1392  an  vor  uns  liegen,  geben  nicht  die  mindesten  Belege  für 

die  Nachricht,  dass  eine  Art  von  systematischer  Auswanderung 

der  Wirzburger  Studentenschaft  dahin  erfolgt  sei.  Man  darf 

oder  muss  doch  annehmen,  dass  diese  sich  wenigstens  zum 

guten  Teile  aus  Angehörigen  des  Frankenlandes  zusammengesetzt 

habe  und  dann  in  Erfurt  wieder  zum  Vorschein  gekommen  sei. 

Wenn  man  aber  die  Erfurter  Matrikelbücher  jener  Jahrzehnt»' 

darauf  hin  untersucht,  erfolgt  nicht  die  geringste  Bestätigung 

»i  Vgl.  Acten  der  Erfurter  l'niversität.  Herausgegeben  von  «1er  historischen 
Cotnmission  der  Provinz  Sachsen.  Bearbeitet  von  Dr.  V.  Weissenborn,  I.  Teil. 

Halle  1SH1.  Ks  sei  erwähnt,  dass  hei  den  Verhandlungen,  die  der  Kr.dlnunir  der 

Krfurter  l'niversität  vorausgehen,  der  Nanu-  des  Wir/. hu  rjc er  PAnitbiftchof* 
(ierhard  ran  Si  hirurchurfj  au  (taucht  ,il».  S.  MI),  aber  nur  in  seiuer  Kigeiisehatt 

als  päpstlicher  Coinmissär. 

-  rrk.-Buch  Nr.  2. 
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einer  solchen  Voraussetzung:  einige,  verhältnissmässig  sogar  recht 

wenige,  Namen  aus  Ostfranken  tauchen  auf  und  können  unbedingt 

nicht  beweisen,  was  doch  auch  auf  diesem  Wege  bewiesen  werden 

müsste.  Wir  können  demnach  nicht  umhin,  zu  gestehen,  dass 

die  Nachricht  von  einer  Translation  der  Wirzburger  Universität 

nach  Erfurt,  wie  man  sich  dieselbe  auch  denken  mag,  in  unseren 

Augen  vollständig  unhaltbar  erscheint  und  den  Eindruck  einer 

durchaus  unglaubwürdigen  Erfindung  oder  eines  Missverständ- 

nisses macht,  dessen  Ursprung  wir  nicht  zu  enträthseln  oder  zu 

•lenten  vermögen.  L.  Fries1)  hat  in  seiner  Geschichte  der  Bischöfe 

von  Wirzburg  diese  Nachricht  allerdings  wiederholt  und  bei  Gropp 

findet  sie  sich  wieder,  aber  während  der  letztere  sich  darüber  so 

kurz  als  möglich  fasst,  begnügt  sich  auch  der  erstere,  der  doch 

den  betreffenden  Vorgängen  um  so  viel  beträchtlich  näher  stand, 

mit  Wiederholung  der  bereits  von  Trithemius  vorgetragenen 

Grunde  des  Rückgangs  der  Universität.2)  Fries  weiss  also 

von  jenem  vorgeblichen  Beschluss  von  Seite  der  Professoren 

und  Doktoren  in  Betreff  einer  förmlichen  Verlegung  der  Uni- 

versität nach  Erfurt  nichts,  oder  will  nichts  davon  wissen  und 

ist  insofern  gewiss  auf  dem  richtigeren  Wege,  weil  eine  solche 

Richer  niemals  stattgefunden  hat.  Wir  kommen  also  auf  unsern 

bereits  ausgesprochenen  Satz  zurück,  die  Universität  ist,  durch 

das  Zusammenwirken  ohne  Zweifel  verschiedener  Gründe,  eines 

so  zu  sagen  langsamen,  aber  keines  plötzlichen  Todes  gestorben. 

1  Hiss  die  Ungunst  der  Zeiten,  namentlich  die  unruhige  Regierung 

Fürstbischofs  Johann  IL  von  Brunn  (1411 — 1439) 8 J  und  seine  no- 

torisch sohlechte  Finanzwirthschaft  dazu  das  meiste  beigetragen, 

>i  Bei  Ludwig,  Geschichtsschreiber  vom  Bisthnm  Wirzburg. 

2  S.  Fries  bei  Ludwig,  I.  c.  p.  G90,  heisst  es  nach  der  Erwähnung  der  Er- 

iw>rdiiTiK  Zantfnrts:  nachdem  aber  das  berührte  einkommen  der  bischöflichen  col- 

KCttti  und  erzhischütlicheu  gefall  zu  erhaltung  einer  solchen  schul  vil  zu  gering, 

nn<l  dann  die  zweynng  und  nnruhc  zwischen  den  Geistlichen  und  Bürgern  kein  ende 

n-hm*»n,  sondern  sich  wohl  anfing  gegen  ihnen  den  Studenten  auch  zu  lenken: 

taUn  die  gemelte  Meister,  lchrcr  nnd  Studenten  länger  nicht  bleiben  wollen  noch 

können,  sondern  sind  bei  des  nachfolgenden  Bischoffs  Johannes  von  Brunn  regiemng 

m  Wirzbnrg  hi  nweg  und  nach  Erfurt  gezogen. 

3  S.  die  er.  deutsche  Biographie  sub  h.  V. 

Digitized  by  Google 



2(>  Zweites  Capitel. 

hat  «alle  Wahrscheinlichkeit  für  sieh  und  dürfen  wir  diess  der 

hierin  sieh  consequenten  Ueherlieferung  zugeben;  das  gleiehe  gilt 

von  den  sich  in  dieser  Zeit  erneuernden  inneren  Zerwürfnissen, 

den  Streitigkeiten  zwischen  dem  Bischof  einerseits  und  dem  Dom- 

capitel  anderseits.  Diese  können  nur  nachteilige  Wirkungen 

und  Folgen  nach  allen  Seiten  hin  und  für  eine  so  jugendliche 

Schöpfung,  wie  die  Universität  war,  geübt  haben:  auch  dass  die 

für  die  Erhaltung  derselben  bestimmten  Einkünfte,  die  in  erster 

Linie  aus  einer  Cession  der  fürstbischöHichen  Kammer  flössen, 

im  Verlaufe  der  inneren  Verwickelungen  und  des  verschwender- 

ischen Systems  Johann  II.  zu  versiegen  anfingen,  hat  alle  Glaub- 

würdigkeit für  sich;  was  ferner  die  von  Trithemius  gebracht-«' 

Nachricht  in  Bezug  auf  den  ungünstigen  Einfluss  des  unsittlichen 

Lebens  auf  den  Bestand  der  Hochschule  anlangt,  so  sind  wir 

nicht  in  der  Lage,  dieselbe  einfach  anzunehmen  oder  zu  ver- 

werfen. Dieselbe  steht  wenigstens  allein  und  der  gelehrte  Abt 

nuterlässt  es,  seine  Quelle  zu  nennen:  «1er  Zusatz,  den  er  auf 

jene  Verse  folgen  lässt.  gibt  ihrer  Autorität  wenigstens  kein  grös- 

seres Gewicht.1)  Ein  entscheidendes  Motiv  des  Verfalles  oder  Auf- 

hören»« der  Universität  dürfte  sicher  in  diesen  Dingen  nicht  ge- 

sucht werden,  denn  anderswo  ist  es  im  Punkte  der  Gesittung 

hierin  schwerlich  viel  besser  beschatten  gewesen.  Ol)  endlieh 

die  Einwirkung  der  hussitischen  Bewegung  für  die  ostfränkisrhe 

Hochschule  so  schädlich  gewirkt  hat.  muss  um  so  mehr  dahin- 

gestellt bleiben,  als  sie  auf  einer  anderen  Seite  bekanntlich  eine 

entgegengesetzte  positive  Wirkung  gehabt  hat.  Zusammenfassend 

wird  man  sagen  dürfen,  die  verschiedenen  angeführten  Momente, 

das  eine  mehr,  das  andere  weniger,  haben  zum  Verderben  der 

Universität  zusammengewirkt,  am  verderblichsten  aber  ohne 

Zweifel  die  inneren  Wirren  und  die  damit  zusammenhängenden, 

von  Johann  von  Brunn  in  erster  Linie  verschuldeten  finanziellen 

Nothe  und  Verlegenheiten.  Ist  später  von  Seite  der  Gesandten 

des  Domcapitels  beim  Basler  Concil  doch  geradezu  der  Kuin  der 

h  S.  oben  S.  23  Anm.  1. 
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Hochschule  dem  Bischof  zur  Last  gelegt  worden.  Uni  gerecht 

zu  sein,  ist  es  aber  gleichwohl  angezeigt,  sich  daran  zu  er- 

innern, dass  Johann  von  Brunn  in  der  ersten  Zeit  nach  seiner 

Erhebung  sich  wohlwollend  gegen  die  Universität,  beziehungs- 

weise ihren  hervorragendsten  Lehrer,  Johannes  Zantfurt,  erwiesen 

hat.1)  Auch  späterhin  begegnen  wir  noch  einer  Thatsache,  die 

ähnliche  Gesinnungen  bei  ihm  voraussetzt.  Er  hat  nämlich  im 

J.  1419  die  Pfarrei  Marktbibart  zur  Dotirung  eines  Professors 

der  Theologie,  der  zugleich  die  Stelle  des  Dompredigers  versehen 

sollte,  dem  Domkapitel  incorporirt. -)  Bei  dieser  Gelegenheit 

lenien  wir  auch  den  Namen  eines  Theologen  kennen,  der  ohne 

Zweifel  schon  früher  an  der  Universität  gewirkt  hat  und  also 

zu  ihren  nachweisbaren  Lehrern  gezählt  werden  muss,  nämlich 

den  Chorherrn  vom  Neumünster  Adolf,  dem  eben  jene  Pfarrei 

übertragen  war  und  der  sie  das  Jahr  darauf  resignirt  hat.8) 

Und  noch  im  J.  1427  wird  dem  Dominikaner- Münch  Bruder  Jo- 

hannes von  Münnerstadt  eben  jene  im  J.  1419  gestiftete  und  dotirte 

Professur  der  Theologie  und  die  Dompredigerstelle  übertragen,4) 

also  zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  Universität  Wirzburg  der  all- 

gemein angenommenen  Ueberlieferung  zufolge  längst  eingegangen 

war.  Das  eigenthümliche  aber  ist,  dass  man  in  Wirzburg  die 

Fiktion,  dass  sie  noch  fortbestehe,  in  dieser  Zeit  noch  festgehalten 

1   S.  oben  8.  11»  Anm.  1. 

-  Urkunde  Johannes  vom  iy.  Okt.  1419  im  k.  Kreisarchiv  zu  Nürnberg. 

3)  Dieser  Adolf,  decretoruin  baecalaureas,  erscheint  bereits  im  J.  1412  als 

Zeuge  iu  einer  L'rkunde  und  gehörte  sieher  schon  damals  der  Universität  an.  Die 
irkandlii  he  Verlautbarung  der  oben  im  Texte  erwähnten  Resignation  Adolfs  auf 

die  Pfarrei  Murktbibart  (Mittelfrauken)  geschah  im  .lauuar  1420  sowohl  von  Seite 

•1-s  Papstes  Martin  V.  als  des  Wirzburger  Domcapitels.  Die  betr.  Urkunden 
liegen  ebenfalls  im  k.  Kreisarchiv  zu  Nürnberg. 

•1  Urk.-Buch  No.  7  (vom  20.  Dez.  1427). 

»)  Vgl.  die  l'rkunde  No.  7  des  Urk.-Buches,  rf.  20.  Hier  heilst  es:  „—  prout 
rtiam  reverendus  iu  Christo  pater  et  dominus  uoster  Johannes  episcopus  Herbi- 

l'olensis  statuit  et  ordinavit,  ut  isiV"!  in  ecclesia  uostra  et  civitate  Herbipoleus»  iu 
'iua  dudum  auctoritate  sedis  apostolice  Studium  extitit  »rectum 

generale,  prout  adhuc  existit,  etc."  Aehnliche  Wendungen  wiederholen 

>kh  auch  in  den  beiden  in  der  vorletzten  Anmerkung  angeführten  Urkunden  aus 
-l<m  Jahre  1420. 
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hat,  obwohl  sicher  nur  mehr  eine  theologische  Fakultät,  und  viel- 

leicht auch  diese  nur  lückenhaft,  in  Wahrheit  noch  bestand.5) 

eine  Fiction.  die  sich  freilich  nicht  lange  behaupten  Hess  und 

wohl  oder  übel  bald  vor  der  unerbittlichen  Thatsache  des  zu 

Tage  liegenden  Verfalles  weichen  musste.  Seit  dem  .T.  142ti  ist 

Johann  von  Brunn  im  Grunde  erst  recht  auf  die  abschüssige 

Bahn  gerathen,  auf  welcher  er  auch  die  rühmliche  Schöpfung 

seines  Vorgängers  allmälig  preisgegeben  hat. 

Anmerkung.  Es  wird  im  Hinblick  auf  die  oben  im  Texte  behandelte  Frag»- 

von  der  angeblichen  Uehertragung  der  ersten  Wirzbnrger  Universität  nach  Kr- 

furt  nicht  unerwünscht  sein  oder  überflüssig  erscheinen,  die  Namen  der  Stu- 

direnden,  die  der  alten  Wirzbnrger  Diözese  angehören  und,  mit  ihrem  Geburtsort 

bezeichnet,  vom  J.  131*2  au  in  den  Matrikeln  der  Erfurter  Universität  auftreten, 

im  Folgenden  ans  dem  oben  iS.  24  Änm.  1)  angeführten  Werke  zusammengestellt 
zu  sehen: 

1392:  Johannes  Gebehardi  de  Meyuiughen,  Herbipol.  diocesis.  Heinricns  de 

Taune,  canonicus  Herbipol.  Petrus  de  Weehterswynkel.  Heinricns  Benshu*  de 

Meiestat.  Fridericus  Lederner,  custos  eedesie  Novi  mouasterii  Herbipol.  Wol- 

framus  scholasticus  Novi  monasterii  Herbipul.  Petrus  Suntzel  Herbipol.  Heiurica» 

Kraucz  de  Schezlicz.  Gotfridus  Tokler  canonicus  in  Üringero  (Oehringeu  im 

KU.  Würtemberg,  s.  Z.  zur  Wirzb.  Diöcese  gehörig*.  Johannes  Virdung  d<*  Heil- 

bronn baccal.  in  artibus.  1394:  Henricus  Semeikern  de  nova  civitate  Herbip. 

dioc.  presbyter.  —  J395:  Johannes  Burchardi  de  Wirceburg.  —  1396:  Johanue* 

Scopfe  de  Meningen  (Meiningeu).  1397:  Johannes  Faber  de  Fladhungen  Herbip. 

dioc.  1394:  Johannes  Tylmanui  de  Smalkaldia  presbiter.  Nicolaus  Kpeler  d.- 

Meyningia.  1400:  Simon  de  Malcoz  canonicus  et  custos  ecclesiae  Herbipolensis. 

Sebastianus  de  Tanna  canonicus  Herbipol.      1401  :  Heinricus  Vasalt  de  Smalkaldeu. 

1403:  Johannes  Walteri  de  Meyningen.  Conradus  Wirczeburg.  1404:  Fridericus 

Tornatoris  de  Slusingen.  Michal  Kremer  de  Moenerstat  Munnerstadt  in  Uuter- 

franken).      140Ö:  Johauues  Fabri  de  Hofeheym.  Johanues  Fleydner  de  Smalkaldia. 

14<M'»:  Johann»*»  Mascnli  de  Meyningen.  Johannes  Hop  de  Swinvordia.  Petrn* 
Beyer  de  Meininghen.  —  1407:  Johannes  de  Gith  canonicus  Herbipol.  Johannes 

Kor  de  Meyuiugen.  Conrad  Kunczilmau  <'t  Johannes  Ubeliu  de  Hallis  in  Suevia 

(Schwabisch-Hall,  das  aber  in  Wirklichkeit  zu  Ostfranken  gehörte  und  in  dein  alten 

Sprengel  von  Wirzburg  lag  .  Johannes  Lamperti  de  Münnerstadt.  1408:  Martinus 

de  Düren  Waldürn  im  Grossherzogthnm  Badem.  Cristoforus  de  Rotenbayu,  canoni- 

cus Erhipoleusis.  Symon  Heim  Krhipol  dyocesis.  Nycoiaus  de  Hallis  in  Suevia. 

Gregorius  Ledenter  de  Swinfort.  1409:  Antonius  ?e  Rotenhan.  canonicus  Herbi- 

poleusis  Vgl.  Urk.-Bnch  No.  7).  1410:  Johannes  Kreyge  de  Meiningen.  1411 
Michahel  Gotfrid  de  Mennughen.  1412:  Paulus  Volkeri  de  Meyuningheu.  Henricu* 

de  Fladungen,  presbiter.  —  1413:  Johannes  Brüning  de  Smalkaldia.  Bertolda» 

Taphorn  de  Smalkaldia.  1414:  Johannes  Stinzing  de  Meyningen.  Heningns  de 

Kongisb.-rg  (in  Franken-.  Nicolaus  de  Smalkaldia.  1416:  Johannes  de  Dunsfelt 

iTunetelt canonicus  Herbipol.   Stephanus  Orber  de  Nova  civitate  Krbipolensis. 
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1417:  t'onradns  de  Bebenbarg.  Caspar  von  der  Taune.  Nobilis  Albertos  Schenk 
haro.  canouicus  Herbipol.  Johannes  Francke  de  Slusungen.  Karolus  Uuphartl  de 

Slmungen.  Sifridos  Koczeler  de  Herbipoli.  —  1418:  Michael  Sturm  de  Slnsungen. 

Frauziscns  Wellinger  de  Meyningen.  Bernhardus  Dhcyu  de  Smalkaldia.  —  1419: 

Michael  Bachdorf  de  Meyningen.       Nicolaus  Schuchman  de  Elsfeldurr  (Kisfeld?) 

.Johannes  Curriticis  de  Herbipoli.  —  Fridericus  Czwecker  de  Hamelborg  (Hammel- 

borg .  Johannes  Krastunis  de  Ochsenfurt.  Johannes  Schoit  de  Ochsenfnrt.  — 

1419:  Wygandns  Mak  de  Hamelborg.  —  Hartungus  de  Meyningen.  —  Bertholdus 

de  Tutigesi  ̂ Thnngen?  ».  Henricus  Schunel  de  Meyningen.  —  1420:  Johannes 

Bokvrl  de  Meyningen.  Johannes  Pon»  de  Smalkaldia.  Johannes  Torgkardi  (Bon- 
kanli?i  de  Ochsenfnrt.  Johannes  Fach  de  Smalkaldia.  Johannes  Wernhcri  de 

Häutungen  iHendnngen  B.-A.  Mellrichstadt.,  l'nterfrauken V)  *') 

•j  E*  wird  nicht  nothwendig  cetn.  zum  Zwecke  der  angeregten  Frage  den  Auszug  aus  der 
Yji.  Matrikel  aber  das  Jahr  HJU  hinaus  schon  hier  fortzusetzen.  Wir  fügen  nur  ergänzend  hinzu, 

hm  wir  mehrere  Intitulirte,  die  sich  de  Rodenberg,  de  Kodinherg  oder  auch  Rodiinberg  bezeich- 
nen, übergangen  haben,  weil  es  nicht  zu  errathen  ist,  welcher  der  Ort«  dieses  Xauiena,  die  ja  auch 

in  der  Ocrenwart  verschieden  geschrieben  werden,  gemeint  sei.  Es  ist  aber  nicht  unwahrsebein  - 

L.  <Um  ,ii  einem  oder  dem  andern  Falle  auch  Kothenbittf,  Im  EUt Winburg«  Spränge!  gebfifte, 
pa.-int  .ri„  wird 

Drittes  Capitel. 

Vom  Verfalle  der  ersten  Universität  bis  zur  Gründung  einer 

Particularschule  in  Wirzburg  (c.  1420—1560). 

Zwischen  dem  Verfalle  der  ersten  und  der  Gründung  einer 

zweiten  Universität  in  Wirzburg  liegt  ein  Zeitraum  von  ungefähr 

ltt»  Jahren,  den  man  als  eine  Art  von  Zwischenreich  nur  nicht 

im  schlimmen  Sinne  des  Wortes  bezeichnen  möchte.  Wie  tief 

man  indess  den  Untergang  der  Schöpfung  Johanns  von  Eglotfstein 

mit  Recht  beklagen  mochte  und  wie  empfindlich  die  dadurch 

entstandene  Lücke  klaffen  blieb,  jene  Schöpfung  war  trotz  ihrer 

kurzen  Dauer  gleichwohl  nicht  verloren,  ein  Residuum  in  den 

theologischen  Studien  blieb  ja  doch  zurück  und  endlich  die  Er- 

innerung an  die  untergegangene  Universität  ist  nicht  wieder 

erloschen,  sie  wurde  mit  anerkennungswerther  Zähigkeit  und 

Treue  festgehalten,  und  es  wird  sich  seiner  Zeit  ergeben,  dass 

die  Entstehung  der  zweiten  Hochschule  so  wenig  ausser  allem 
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Zusammenhange  mit  der  ersten  steht,  dass  man  in  der  Nachricht, 

dass  diese  einmal  bestanden  hatte,  fortgesetzt  eine  Aufforderung 

fand,  einen  Ersatz  für  sie  zu  schaffen,  und,  als  es  dann  endlich 

zur  Verwirklichung  dieses  Wunsches  kam,  trotz  allem  Wandel 

der  Zeiten  und  der  Verhältnisse  mehr  nur  eine  Wiederherstellung 

als  eine  Neugründung  in  dem  Werke  Julius  Echters  erblickte. 

Wenn  wir  nun  die  dazwischen  liegende  Zeit,  wie  das  nicht 

umgangen  werden  kann,  näher  betrachten,  so  machen  wir  die 

wohlthuende  Wahrnehmung,  dass,  im  Gegensatz  zu  den  früheren 

Jahrhunderten,  die  geistige  Produktivität  Frankens  auf  einer 

ziemlich  hohen  Stufe  steht  und,  was  die  Hervorbringung  geistig 

bedeutender  Menschen  und  eines  angeregten  geistigen  Lebens 

zumal  gegen  «las  Ende  des  15.  Jahrhunderts  anlangt,  sich  diese 

Provinz  mit  der  Mehrzahl  der  übrigen  deutschen  Länder  messen 

kann.  Die  Zeit  Johann  TL  von  Brunn  hat  seit  ungefähr  1420 

freilich  eine  recht  düstere  (Testalt  angenommen  —  wir  haben  ja 

davon  zur  Genüge  gesprochen  —  aber  die  Wirkungen  der  Schöpfung 

seines  Vorgängers  waren  doch  so  tief  gegangen,  dass  sie  nicht 

sofort  wieder  erstarben.  Die  Domschule  bestand  unter  irgend 

einer  Gestalt  ja  ebenfalls  noch  fort,  obwohl  wir  des  näheren 

über  ihren  Zustand  in  diesem  Jahrhundert  leider  nicht  zuver- 

lässig unterrichtet  sind.  Es  ist  Thatsache.  dass  vermuthlieh 

noch  im  zweiten  Jahrzehnt  desselben  einer  der  berühmtesten 

Söhne  Ostfrankens  und  des  Hochstiftes  Wirzburg,  Gregor  von 

Heimburg,  hier  seine  erste  Ausbildung  erhalten  hat. 1 )  Wie  weit 

diese  gegangen,  ist  aber  eine  andere  Frage.  Man  hat  in  neuester 

Zeit  von  zwei  Seiten  her  die  Behauptung  aufgestellt.  Heimburg 

sei  auf  der  Hochschule  zu  Wirzburg  gebildet  worden;-»  wir 

kennen  jedoch  sein  Geburtsjahr  nicht  und  man  vermuthet  nur 

Ii  Vgl.  Hrimhutffs  Apologia  l»ci  Co  Ida  st,  Polifica.  II.  p.  1068. 

S.  G.  Voigt  in  der  ersten  Autla^«'  seiner  Wiederbelebung  des  elastischen 

Alterthums  u.  s.  f.   Berlin  ls.V.ii  S.  :tsi,  und  ahnlich  auch  in  der  zweiten  Anfinge. 

Clemens  Brockhau»  in  seiner  Monographie  über  (ircgor  von  II.  sagt  so  ziem- 

lich dasselbe,  nur  dass  er  ungefähr  meint,  die  l'niversitat  Wirzburg  habe  damals 
nicht  gerade  zu  den  bedeutenderen  gehurt. 
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ganz  im  allgemeinen,  dass  er  ungefähr  am  Anfange  des  Jahr- 

hunderts geboren  worden  sei.    Es  bleibt  unter  diesen  Umständen 

also  immerhin  zweifelhaft,  ob  er  in  den  Jahren  von  etwa  14m> 

-1415.  in  welchen  jene  Universität  unzweifelhaft  bestanden  hat. 

bereits  so  weit  vorgebildet  war.  dass  er  die  daselbst  gehaltenen 

Vorträge  mit  Nutzen  besuchen  konnte.    Aus  seinen  unten  an- 

geführten Worten  dürfte,  will  uns  scheinen,  dieses  doch  nicht 

?o  geradezu  hervorgehen.  M   Wir  fühlen  uns  daher  ausser  Stande, 

uns  jener  Behauptung  vorbehaltlos  anzusehliessen.  sind  aber,  ge- 

rade auch   auf  Heimburgs  Worte  gestützt,  der  Ueberzeugung. 

•lass.  wenn  er  auch  die  Zeit  der  kurzen  Blüte  der  Hochschule 

nicht  unmittelbar  und  als  Schüler  erlebte,  doch  noch  so  viel  da- 

von zurückgeblieben  war,  dass  er  nicht  blos  in  den  philosophi- 

schen, sondern  auch  in  den  juristischen  Diseiplincn.  soweit  dabei 

zunächst  das  canonische  Recht  in  Frage  kommt,  Unterricht  er- 

halten  konnte.     Das  Mass  der  humanistischen  Bildung,  die  er 

überhaupt   besass,  hat  er  aber  sicher  erst  später  und  anderswo 

gewonnen,  -i 

Bs  gab  aber  damals  für  junge  und  wissbegierige  Geister 

noch  weitere  Gelegenheiten,  in  einem  und  dem  anderen  Fache 

Anleitung  zu  gewinnen.  Es  bestand  offenbar  die  Sitte,  dass 

Männer,  welche  in  einer  oder  mehreren  Wissenschaften  eine  be- 

stimmte Summe  von  Kenntnissen  und  doch  keine  feste  Lebens- 

stellung, sei  es  aus  welchem  Grunde  immer,  sich  erworben  hatten. 

»•  Ks  heisst  I.e.  II,  p.  1608:  Postea  certas  maledictis,  homo  mendacissime. 

Joncc  veniam  petas  styli  rudioris,  quasi  uos  nitori  plus  quam  veritati  stu- 

J-atans.  qnod  mihi  super  omnia  visum  est  impudeutissimum.  Nisi  forte  uitorem 

^fwoni«  vocas  verum  dieere,  quod  si  tacis,  profiteor  me  nitoris  et  expolitionis 

pritissimunj  esse.  Nam  qui  meam  iuventutera  diligentius  observarit,  f'acile  eoniieiet 

miiii  «juandam  dicendi  facultatem  ä  uatura  profectatu  iuesse:  quisquis  studia  mea 

t'»nsideravit.  mihi  testis  erit,  quia  vere  hospes  et  advena  sum  rhetorieae  adula- 

«loni*.  qui  etiam  in  Physicis,  Ethicis,  Metaphysicis  ditcipUnis  adolescentiam  con- 
*iaipsi  meamque  iuventara. 

-'i  p.  1616  eWudas.  spricht  Hamburg  von  seinem  „paedagogus",  der  ihn 

*,r>t  gH'rajrt  hab.-  „quidnani  esset  immern«  ?"  Anch  die  Autwort,  die  er  gegeben bal*,  bt  dort  zu  finden. 
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als  eine  Art  von  gelehrten  Wanderpredigern,  sich  in  «lieser  und 

jener  grösseren  Stadt  auf  kürzere  oder  längere  Zeit  niederliessen 

und  als  Lehrer  auftraten. 

Ein  bestimmter  Fall  dieser  Art  lässt  sieh  gerade  für  Wart- 

burg zuverlässig  nachweisen,  da  sich  das  betreffende  Dokument 

glücklicher  Weise  erhalten  hat.  Es  gehört  sicher  dem  15.  Jahr- 

hundert an,  nur  dass  eine  noch  nähere  Zeitbestimmung  nicht 

möglich  ist,  und  besteht  in  dem  Notiricationsschreiben,  in  welchem 

ein  solcher  gelehrter  Wanderprediger,  dessen  Name  leider  nicht 

mit  überliefert  worden  ist,  der  aber  Meister  der  Arzneikunde 

und  Humanist  zugleich  war,  seine  guten  Dienste  anbietet.1 1 

Wegen  des  Interesses,  welches  dieses  Aktenstück  zumal  für 

unsere  Zwecke  unverkennbar  hat.  lassen  wir  es  in  seinem  ganzen 

Wortlaute  hier  folgen: 

„Omnibus  et  singulis  hoc  presens  scriptum  intuentibns 

Incide  elucescat  hoc  dictum  philosophieum:  Corpus  cor- 

r u p t u  m  r e s p  i c  i t  i  n  c  r e  m  entnm.  dum  1  i  b e r a  1  i  t a  s 

diserasii  gaudet  se  esse  f ruc tuosum  (!).  Nam  hn- 

mana  eonsolaeio  consolatione  spirituum  armatur.  Sic  philo- 

sophus  aftirmat.  in  nomine  existere  hü  tres  eondeseen- 

dencie.'"')  vita.  animalitas,  naturalitas.  De  primo  ponitur 

vite  potestas  in  deum,  secundo  vite  animalitas  in  hominis 

sensibilem  animanciam.  tertio  naturam  non  animantem  con- 

descendencie  vite.  sed  nature  in  mutacionem  vite  animancie 

naturali  animalitate  poase  exercicio  vite  complicari.  Ea 

propter  Albertus  magna«  refert  vaticinio  suo  quarto.  libro 

secundo  de  inclinacione  consolacionum  vite  et  spirituum  et 

i  Da»  Dokument  findet  sich  abschriftlich  in  einem  der  Hartmann  Sihedel- 

sehen  Sammolbände  auf  der  Mnnchener  Hof-  und  Staatsbibliothek  iCod.  lat.  46li. 

foL  272a  bis  27:ib<  nnd  scheint  von  einem  Amanuensis  Schedel  geschrieben  zu 

sein.  Die  erste  Nachricht  von  diesem  Aktenstücke  verdanken  wir  W.  Watienbach, 

der  im  Anhang  zu  seinem  Anfsatz  über  Pfter  Luder  Zeitschrift  für  die  Geschichte 

des  Oberrheins,  IM.  22)  n.  a.  daranf  aufmerksam  gemacht  hat.  Der  Text  des- 

selben scheint  allerdings  auch  noch  unter  der  Hand  ,  des  Abschreibers  gelitten  zu 
haben. 

-   Müs>te  wohl  heissen:    lias  tres  condescendencias. 
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corporis  dicens:  Merito  corpori  signito  arridetur 

suavitas,  u  b  i  d  i  s  t  e  m  p  e  r  i  e  s  r  e  p  1  e  t  i  o  n  u  m  i  m  p  e  r  i  o 

r  a  c  i  o  n  i  s  d  e  p  1  o  i  d  e  t  u  r.  Quare  nimm  iam  literis  insertura 

volo  recolem  esse  verbi  Ecelesiastis  dicentis:  Honora 

in  edicum,  p  r  o  p  t  e  r  n e c e s s i  t a  t e m  c r e a  v i  t  e u m 

a  ltissim  us: '  )  non  in  quantum  medicus,  sed  tanta  dei 

mirifica  flamma  fulcitns. 

Unde  (iiiideni  artium  liberalinni  magistrum  nee  non  doc- 

torem  in  medicinis  noviter  seitote  advenisse.  qni  in  multis 

tilübus  prestantes  curas  cgit;  presertini  noscit  depellere, 

eradicare  perplexum  in  febribus.  pestileucia.  morphia,  ydro- 

piai,  pleuresi  ealculo  onines  stoniaci  duricies,  splenis.  pul- 

monis,  epatinn.  intestinorum.  renum  paralasi.  dei  adiutorio 

et  apotecae.  siibstancialibus  mediante  plene  et  perfecta  pro- 

ponit  excanticare.  Xam  consentaneum  est.  ut  <juis  secreta 

rimando  presentia  ejus'-')  exhibeat,  ne  sednlitas  respiciat 

eum  inquinatum ,  quia  primevo  tempore  magistratis  dili- 

gentia copiam  discentinin  non  quis  habuerit,  ideirco  non 

tepe.^cat  nee  spe  deposita  evanescat.  sed  tauto  studiis3) 

acrius  insistat  seque  in  coiitiictu  strennue  probet,  pancorum 

eniin  consorcio  multos  delinitos  studio  profunditatis  vigente 

t'requenter  vidimus  strennne  intitnlari.  Unde  proeb  dolor 

timeo,  quod  habitus  sciencie  in  nie  velit  alterari,  qnoniam 

floriferis  geinmis  non  glisco  excitari.  et  illo  subtentu  invite4) 

posse  hoc  peroipi  labore,  dei  si  qua  sit  e  celo  pietas  cum 

curat  Et  ne  eirore  ducar  apud  sagaees.  verbis  poetarum 

utar. 

Pateat,  si  quis  vellet  imbui  in  poesii.  in  arte  compo- 

nendi  philosophoisees  naturaliter.  retorice,  oratorie.  rithmatiee, 

metrice,  in  libris  Virgilii.  Tulii.  Terentii,  Ovidii.  Juvenalis, 

1   Keclesiast.  cap.  88 

-   Die  Worte  presentia  eins  dürften  kanm  anders  gelesen  werden  können, 

wie  dnnkel  sie  auch  erscheinen  mögen. 

;  Im  Texte  studins:  auch  stndiosius  könnte  allenfalls  emendirt  werden. 

*'  Vnsicher  zu  lesen. 

Ocs^bi.  hu-  der  1'iiiversittt  Wirzburf.    1.  Band.  3 
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Tibini.1}  Avicenne,  Alani,  Bezonis  plisensis.  et  suis  propriis 

visitet  eundem  doetorem  contulendo,  eonferendo  secum  causa 

temptacionis,  amicicie,  convivacionis,  qui  inveniat  eum  gra- 

tum.  libitum  ad  conventum,2)  etc. 

Reperitur  in  curia  Johannis  Schwöb,  quod  vulgariter 

Erfordia?)  nuncupatur. 

F  i  n  i  t  i  n  t  i  m  a  c  i  o  m  e  d  i  c  a  m  e  d  i  c  i 

facto  in  Herbipol  i. 

Es  hat  zwar  damals,  noch  in  der  Zeit  Johanns  von 

Brunn,  ein  und  der  andere  hervorragende  Mann  und  Gelehrter, 

wie  Nicolaus  von  Cusa,  Wirzburg  besucht;  aber  sein  Aufenthalt 

war  kurz  und  hing  mit  den  leidigen  inneren  Zerwürfnissen  zu- 

sammen, von  welchen  wir  schon  gesprochen  haben.  Cusa  war  als 

Abgeordneter  des  Basler  Conzils  erschienen:  andere  und  nähere 

Interessen  konnten  bei  einer  solchen  Gelegenheit  daher  unmög- 

lich zur  Sprache  kommen.  Im  13.  Jahrhundert  hatte  Albertus 

Magnus,  nach  seiner  Verzichtleistung  auf  das  Bisthum  Regens- 

burg, ungefähr  drei  Jahre  (12t>4 — 1207)  lang  sich  nach  Wirzburg 

zurückgezogen,  aber  von  einer  erfolgreichen  Anregung  und  Wirk- 

samkeit, wie  mau  sie  unter  normalen  Verhältnissen  von  einem 

so  erlauchten  Geiste  erwarten  möchte,  weiss  die  beglaubigte 

Ueberlieferung  gar  zu  wenig  zu  berichten.  Albertus  stand  aller- 

dings bereits  in  hohen  Jahren,  jedoch  seine  Lebenskraft  war 

notorisch  noch  keineswegs  gebrochen  und  er  noch  jung  genug, 

als  Lehrer  eine  fruchtbare  Saat  auszustreuen.  Was  ihn  gelähmt 

und  gehindert  hat.  waren  die  inneren  Unruhen,  welche  gerade 

auch  jenes  Jahrzehnt  der  Wirzburgischen  Geschichte  eharakteri- 

siren  und  ausfüllten.  Wiederholt  ist  Albert  bei  dieser  Veran- 

lassung als  Vertrauensmann  der  Parteien  und  als  Friedensstifter 

in  Anspruch  genominen  worden.    Von  dieser  an  sich  ja  höchst 

i)  (lelescn  kann  das  Wort  nicht  ander»  werden. 

-)  Nicht  pauz  sicher. 

Ihr  sogen,  grosse  und  kleine'  Erfarterbof  la^r  Kettengaxse  2. 
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löblichen  Thätigkeit  sind  wir  zuverlässig  unterrichtet;  aber  in 

Betreff  alles  andern  fehlen  die  Zeugnisse l)  und  mit  Möglichkeiten 

ist  schwer  zu  rechnen. 

Von  anderweitigen  Anordnungen  zum  Zwecke  theologischer 

Lehrvorträge  in  Wirzburg  ist  seit  jener  Bestellung  des  Bruders 

Johannes  von  Münnerstadt  urkundlich  nichts  bekannt  geworden. 

Es  unterliegt  aber  nicht  dem  geringsten  Zweifel,  dass,  wenn  auch 

die  beauftragten  Personen  der  Natur  der  Dinge  nach  wechselten, 

die  Institution  selbst,  angesichts  des  dringenden  Bedürfnisses, 

unverändert  bestehen  blieb.  Nicht  minder  nahe  liegt  der  be- 

rechtigte Schluss,  dass  in  dieser  Zeit  von  hier  aus,  wie  von 

überall  sonst  in  Deutschland,  zum  Zwecke  auch  der  theologischen 

und  rechtswissenschaftlichen  Ausbildung,  die  italienischen  Hoch- 

schulen vielfach  besucht  wurden.  Für  die  fernere  Entwicklung 

aber  des  geistigen  Lebens  in  Franken  und  speziell  im  Hochstifte 

Wirzburg  musste  das  Verhältniss,  das  zur  humanistischen 

Bewegung  genommen  wurde,  von  massgebender  Bedeutung  wer- 

den. Diese  hatte  bekanntlich  unter  der  Initiative  Petrarka's  im 

vorigen  Jahrhundert  in  Italien  siegreich  begonnen  und  drang 

jetzt  erstarkt,  auf  ihrem  friedlichen  Eroberungszug,  über  die 

Alpen  herüber.  Heidelberg,  Erfurt,  Leipzig,  Wien,  Ingolstadt 

nnd  späterhin  das  zuletzt  gegründete  Wittenberg  nahmen  den 

erwünschten  Gast  zuvorkommend  an  ihrem  Herde  auf.  Im  Hoch- 

stift Wirzburg  selbst  ist  zunächst  gleichwohl  von  einer  Nieder- 

lassung dieser  Art  keine  Rede.  Dagegen  ist  vor  nicht  langer 

Z*it  der  Nachweis  erbracht  worden,  dass  um  «lie  Mitte  des  (15.) 

Jahrhunderts  unter  dem  Italiener  Arriginus  zu  Culmbach  im  oberen 

Franken  eine  humanistische  Schule  bestand,  der  es.  eine  Seltenheit 

wie  sie  war,  nicht  an  Zulauf  fehlte,  die  aber  doch  nur  vorüber- 

l"i  l'eber  Albert  d.  Gr.  Aufenthalt  in  Wirzburg  s.  zunächst  J.  Sighart : 
AIWrtns  Magnus  n.  s.  f.  Regensburg  1X57,  8.  161  ff.  Schon  1829  hatte  Oberthür, 

*af  <len  wir  im  Verlaufe  tler  vorliegenden  Schrift  eingehend  zu  sprechen  kommen 

«>r<len .  in  der  Mnemosyne  (Jahrgang  1829^  über  dieses  Thema  gehandelt. 

Albert  hatte  übrigen.H  schon  1263  kürzere  Zeit  in  Wirzburg  verweilt  ;  s.  Sighart, 
I-  «  .  S.  159. 

3* 
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gebenden  Bestand  hatte.  ')  Bischof  Rudolf  von  Scheerenberg 

(1466—1495)  war  ein  Fürst  von  vielen  grossen  Eigenschaften, 

der  in  Frage  stehenden  Bewegung  scheint  er  jedoch,  so  weit  wir 

sehen  kennen,  nicht  gerade  ausgesprochene  Sympathien  entgegen- 

gebracht zu  haben.  Gleichwohl  knüpft  sich  an  seine  Epoche  und 

seine  Mitwirkung  ein  für  die  gelehrte  Cultur  des  Landes  wichtiges 

Ereigniss.  nämlich  die  Einführung  der  Buchdruckerkunst, 

wobei  er  zunächst  von  dem  Wunsche,  dem  Kirchen-  und  Gottes- 

dienste auf  diesem  Wege  nützlich  zu  werden,  geleitet  wurde.  -) 

Wer  in  Ostfranken  demnach  an  den  höheren  gelehrten  Studien, 

wie  sie  nun  die  strebsamen  Geister  zu  locken  anfingen,  Teil  haben 

wollte,  dem  blieb  nach  wie  vor  nichts  anderes  übrig,  als  entweder 

nach  Italien  zu  gehen,  oder  die  Bildungsstätten  in  Deutschland, 

an  denen  sie  Einlass  gefunden  hatten  und  welche  wir  bereits 

genannt  haben,  aufzusuchen.  So  treffen  wir  um  das  Jahr  1460 

in  Leipzig  als  eifrigen  Schüler  des  Humanisten  Peter  Luder5) 

einen  gebornen  Mellrichstädter,4)  Heinrich  Sterker,  der.  von  Haus 

aus  Theologe,  ausserhalb  seines  Geburtslandes  und  in  angesehener 

Stellung  seine  Laufbahn  gemacht  hat.5)  Aus  demselben  Mellrich- 

stadt stammte  jener  Martin  Pollich,  der,  Arzt  und  Theologe  zu- 

gleich, in  Leipzig  gebildet,  durch  seinen  Eintluss  bei  dem  Kur- 

fürsten Friedrich  dem  Weisen  von  Sachsen  zur  Gründung  der 

Universität  Wittenberg  wesentlich  mit  beigetragen  hat  und 

Ii  S.  Wattenbuch  über  Peter  Lu-ler,  im  22.  Bde.  der  Zeitschrift  für  die 

Geschiente  des  Olierrheins  S.  155. 

-i  S.  Thomas  Wehenbach :  Geschichte  iler  Bnchdmckerknnst  im  ehemaligen 

Herzogthum  Franke»  uud  in  benachbarten  Städten.  (Archiv  des  histor.  Vereines 

für  Unterfrauken  nnd  Aschaffenburg,  14.  Bd.,  2.  Uft.,  S.  116,  besonders  S.  14«i  ff. 

Ks  darf  bei  dieser  Gelegenheit  wohl  daran  erinnert  werden,  das»  Johannes 

Frobenius,  der  „deutsche  Manntins",  der  von  14S] — 1527  die  berühmte  Druckerei 

in  Basel  leitete,  ein  geborener  Franke  i  aus  Hainiuclburg  a.  d.  Saale  ge- 

wesen ist. 

3i  S.  oben  Anm.  1. 

*i  Mellrichstadt,  l'nterfrankcu.  Bez. -Amt  gleichen  Namen«,  im  Norden  des 
jrrn.  Kreises,  nächst  d»*r  meiningischen  Granze. 

■'•  S.  Wattenbach,  1.  c.  und  (i.  Voigt.  Wiederbelebung  des  klassischen  Alter- 
thums. 
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der  erste  Rektor  derselben  geworden  ist  (gest.  27.  Dez.  1513). l) 

Schon  mehrere  Jahre  früher  hatte  Ostfranken  einen  grossen  und 

noch  berühmteren  Sohn  ausgesandt,  nemlieh  jenen  Johannes  Müller 

aus  Königsberg  in  Fr.,  darum  genannt  Regimontanus.  geb.  1436. 

der  in  Wien  unter  Peuerbach  gebildet,  die  Zierde  der  mathe- 

matischen Wissenschaft  und  nach  seinem  Lehrer  Begründer  der 

mathematischen  Geographie,  in  Deutschland  wie  in  Italien,  am 

Hofe  des  Papstes  Sixtus  IV.  —  wie  des  Königs  Mathias  Corvinus 

von  Ungarn  —  gesucht  und  bewundert.  147*5  als  Bischof  von 

Reg<*nsbltrg  in  Rom  gestorben  ist,-) 

Xebst  ItegtOMontan  haben  Konrad  Celtis,  gel),  zu  Wipfeld 

am  Maine,  am  1.  Februar  1459.  gest.  zu  Wien  am  4.  Februar 

15< is.  und  Johann  Ctispinian  (ursprünglich  Spiesshaner),  geb.  zu 

Sehwemfnrt  1473.  gest.  zu  Wien  19.  April  1529.  den  Ruhm  des 

tränkischen  Namens  mit  am  weitesten  getragen.3)  Die  ent- 

»rheidende  Ausbildung  haben  sie  freilich  ausserhalb  ihrer  Hei- 

math erhalten,  wie  sie  ja  auch,  von  den  Jünglings  jähren  an- 

gefangen, ihr  ganzes  Leben  ausserhalb  derselben  zugebracht 

bähen.  Beide  Männer  gehören  zu  den  Zierden  des  deutschen 

Humanismus  und  haben  zur  Befestigung  und  Verbreitung  des- 

^lhen  mit  das  Beste  beigetragen.  Celtis  hat  wohl  auch  in  seinen 

späteren  Jahren  einige  Male  sein  Geburtsland  besucht:  bei  eind- 

eichen Gelegenheit  hat  er  im  Kloster  Ebrach  jene  Handschrift 

des  sogen,  (iuntherus  Ligurinus  entdeckt,  die  noch  in  neuester 

Zeit  der  Gegenstand  so  mannigfacher  und  scharfsinniger  Unter- 

r  Vgl.  u.  a.  Car.  K'l.  Foerstcmann :  Album  Academiae  Vitenbergensis  alt  a. 

1  b.  MIHI  nsqne  ad  a.  MDLX,  Lipsiae  1841  p.  1 :  Dominus  Martinas  Pollich  de 

MHbrstat,  arciura  et  niedicine  doctor  <  Lipsiensis),  primns  hujns  studii  rector. 

primns  doctor  theologiac  hic  promotus.  —  In  demselben  Jahre  (8.  3)  ist  ein  Simon 
Mi'him  inskribirt.  unzweifelhaft  ein  Verwandter  Martins. 

Peschel,  Gesch.  der  Erdkunde  ^tünchen  I8B5)  S.  215    216;  348-880. 

/.  G.  1 toppcl mayr,  historische  Nachrichten  von  den  Nürnbergischen  Mathematicis 

1  Tbl.  fol.  1  —  16.  —  Ziegler:  Regiomontanus,  ein  geistiger  Vorläufer  des  Columbtis. 
leiden  1872. 

*)  Vgl.  über  beide  zunächst  Aschbach,  Geschichte  der  Wiener  Universität. 

•  Bd.  Wien  1877,  8.  189  278  und  S.  284  209,  und  die  allg.  deutsche  Biographie 

!=h  h.  v..  nebst  der  an  beiden  Orten  angeführten  übrigen  Literatur. 
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suchungen  geworden  ist. l)  Zu  dieser  Gruppe  gehört  auch  Sebastian 

von  Botenhahn,  Kriegsmann,  Gelehrter  und  Staatsmann  zugleich.2! 

geb.  1477,  gest.  1532,  der  als  gewiegter  Humanist,  durch  die  erste 

Ausgabe  der  Chronik  des  Regino,3)  als  Kriegsmann  im  Bauern- 

kriege durch  die  Organisirung  der  Vertheidigung  des  Marienberges 

oberhalb  Wirzburg,  als  Staatsmann  durch  seine  amtliche  Stellung 

an  den  Höfen  von  Mainz  und  Wirzburg  wie  durch  seine  Bezieh- 

ungen zum  kaiserlichen  Hofe  sich  ausgezeichnet  hat  und  unter 

seinen  Zeitgenossen  überhaupt,  zumal  im  Süden  des  Vaterlandes, 

als  einer  der  thätigsten  und  vielseitig  gebildetsten  Männer  an- 

erkannt war.  Zu  seinen  wissenschaftlichen  Verdiensten  gehört 

u.  a.  auch  die  Entwerfung  einer  Karte  von  Franken,  die  aut 

Grund  der  von  ihm  besorgten  Herstellung  in  Erz  später  noch 

einige  Male  in  einfacher  Gestalt  wiederholt  worden  ist.4) 

Aus  diesen  mehr  andeutenden  als  ausführenden  Bemerkungen, 

die  auf  keine  Vollständigkeit  Anspruch  machen,  geht  schon  her- 

vor, dass  der  geistige  Umschwung,  der  sich  in  Verbindung  mit 

dem  eindringenden  Humanismus  damals  in  Deutschland  vor- 

bereitete und  teilweise  vollzog,  an  Ostfranken  und  dem  Hochstift 

Wirzburg  nicht  spurlos  vorüberging  und  eine  Generation  heran- 

gewachsen war,  die  nicht  blos  unter  dem  Einfluss  jener  Bewegung 

stand,  sondern  bereits  selbst  kräftig  an  ihr  mitwirkte.  Wenn  wir 

nun  weiter  oben  den  behaupteten  Zusammenhang  zwischen  der 

Auflösung  der  ersten  Wirzburger  Hochschule  mit  der  Erfurter 

Universität  als  unerwiesen  zurückweisen  mussten,  so  stossen  wir 

doch  wieder  auf  eben  diese  Hochschule,  wenn  wir  fragen,  wo  die 

Söhne  Ostfrankens  in  dieser  Zeit,  soweit  sie  nicht  nach  Italien  selbst 

gingen,  ihre  höhere  Ausbildung  geholt  haben?    Seit  dem  dritten 

'   .S.  Wattenbach,  Deutsche  Geschichtsquellen,  2.  Bd. 

-'  M.  L.  S.  Kijringim:  Vita  Sebastiani  de  Rotenhahn.  Jenae  MDt'CXXXVIII. 
Innerhalb  der  letzten  20  Jahre  ist  eine  Geschichte  des  Geschlechtes  Hotenhahn, 

als  Manuskript  gedruckt,  erschienen,  an  die  hier  wenigstens  erinnert  werden  aoll. 

Wattenbach,  1.  c,  1.  Bd.,  S.  4. 

«*>  S.  Kyring.  1.  c,  p.  13«  —  Rotenhahn  war  bekanntlich  auch  Doktor  Joris 
und  hat  als  solcher  auch  vorübergehend  in  einer  amtlichen  Teilung  gestanden. 
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Jahrzehnt  des  15.  Jahrhunderts  scheint  Erfurt  nach  Lage  der 

Zeugnisse,  die  in  den  Matrikeln  vorliegen,  für  Ostfranken  eine 

allmäiig  wachsende  Anziehungskraft  entwickelt  zu  haben.  An 

Erfurt  schloss  sich  dann  Wien  und  weiterhin,  alle  andern  über- 

tliigelnd,  Wittenberg  an,  worauf  wir  zurückkommen  werden. l) 

An  der  Entwickelung  der  nationalen  Literatur  des  15.  Jahr- 

hunderts hatte  das  Hochstift  Wirzburg  keinen  nennenswerthen 

>)  In  Erfurt  ist,  wie  man  sich  öberzengen  wird,  im  15.  Jahrhundert  ein 

paar  Mal  die  Wahl  zum  Rektor  auf  Ostfranken,  einmal  auf  einen  Wirzburger  ge- 

fallen. Von  Wien  und  Heidelberg  liegen  leider  die  Matrikeln  nicht  vor,  so  dass 

ria  allgemeiner  Schlnss  nur  annähernd  und  aus  einzelnen  Fällen  gezogen  werden 

kann.  Von  Erfurt,  wie  wir  Wissen,  liegen  sie  vor,  und  wir  halten  es  für  in 

j'der  Beziehung  lehrreich,  den  schon  weiter  oben  begonnenen  Auszug  (S.  28 — 29) 

IL*  zum  J.  1490  (weiter  reicht  die  ged.  Pnblication  zur  Zeit  nicht)  hier  fortzu- 

setzen. Selbstverständlich  soll  das  folgende  Verzeichniss  etwas  ganz  anderes 

(•eweisen,  als  das  frühere,  und  beschränkt  sich  zugleich  auf  eine  Auswahl  solcher 
Kamen,  die  aus  besonderen  Gründen  charakteristisch  erscheinen.  Die  Zahl  aller 

ia  Erfurt  1392  1490  Studierenden  aus  dem  alten  Hochstift  Wirzburg  dürfte  sich 

loch  auf  ungefähr  800  belaufen  haben. 

Acten  der  Erfurter  Universität  u.  s.  f.: 

1422  (3.  122):  Nicolaus  de  Rotenhan  canonicus  Herbipolensis.  (S.  123): 

•  unradus  Sartoris  de  Werthim  (Wertheim ).  —  1423  (8.  125):  Theodoricus  Wortwin 

d«  Herbypoli:  Johannes  Regis  de  Slusungen  (Schleusingen).  —  1424  (S.  128): 

I'itherus  Schenke  de  Erpach  canonicus  et  archidiaconus  in  ecclesia  Herbypolensi. 

S.  129»:  Paulus  Carnificis  de  Monnerstad  |  Münnerstndt).  Wernherus  Kuenlin  de 

lioottzheim  ^Gnötzheim  BA.  Kitzingen  ?).  —  1425  (S.  132):  Hermannus  Dorenveller 

de  Sclnsungen.  —  1426  iS.  135):  Andreas  Eyleri  de  Meyningen.  -  1427  (S.  138): 

>'tephanus  Lupoldi  de  Ochs.nfurt.  —  1428  (S.  143):  Johannes  Wydener  de  Swinfurt. 
S.  144  :  Johanes  Villicus  de  Rotinburg.  —  1430  (S.  :  Johannes  de  Heytingfeld. 

—  1431  iS.  151):  Hcnricus  Ktinig  de  Sweyford.  1432  (S.  154):  Johannes  Kappe 

et  (S.  156) :  Nycolau»  Brnnigk  de  Smalkaldia.  —  1433  (3.  159):  Jakobns  de  Mergelheim 

Mergentheim).  (S.  160):  Generosus  dominus  Henricus  comes  de  Henneuberg.  Krhardus 

de  Rossa  <  Pfarrdorf  Rosa  im  Herzogthum  S.-Meiningen).  1435  (S.  163):  Johanes 

Sorgeier  de  Ochsinfnrt,  Michael  Martelsteck  et  Folkmarns  Keiner  de  Meyninghen. 

1436  'S.  166):  Gerlacns  Han  de  Ammeiburg  (Hammelbnrg>.  (S.  168):  Johannes 

Kabri  de  Rineck.  (8.  109):  Johannes  Volck  de  Herbipoli.  (8.  170):  Stettens  Roder 

de  Koningshove  -Königshofen  im  Grabfeld).  —  1437:  Mangoldus  Sichilstil  de 

Mnanerstad.  ^S.  171):  Conradus  Stangenrode  de  Swynfort.  ̂ S.  174):  Nicolaus 

Alpbanz  de  Erbipoli.  1439  (S.  177):  Gangolfus  Dinstman  de  Erbipoli.  (8.  178): 

Thomas  Liphart  de  Fladungen.  —  1440  (S.  179):  Johannes  Hofman  de  Swinfordia. 

Johannes  Vach  de  Wertheym.  iS.  181):  Paulus  Hoveman  de  Herbipoli.  (8.  182): 

Hinricas  Schot  canonicus  Herbipolensis.  Jacobus  Apel  et  Gotfridus  Keiner  de 

ßothenburga.  —  1441  (8.  184):  Johanues  Anger  de  Sweinfordia.  (S.  185):  Petrus 

«achsmud  et  Conradus  Schnrphdarm  de  Hamelburg.   Heinricus  Hempf  de  Seslach. 
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Anteil  genommen.  Jener  Albrecht  von  Eyb,  der  um  die  Förderung 

der  deutschen  Prosa  sich  so  wesentliche  Verdienste  erworben  und 

den  man  allerdings  auch  von  hier  aus  gelegentlich  in  Anspruch 

genommen,  gehört  in  Wahrheit  der  Eichstädter  Diöcese  an.  ob- 

wohl er  zugleich  Mitglied  des  Wirzburger  Domcapitels  gewesen 

ist.  Sorgfältig  angestellte  Nachforschungen  haben  kein  Zeugniss 

für  seinen  längeren  Aufenthalt  oder  eine  nachweisbare  Wirksam- 

iS.  180.:  Johannes  Redner  de  Swinfordia.  Wilhelmus  SchrynipfT  canonicus  Haugensis 

Herbipolensis  (Stift  Haug  in  Wirzbnrgl.  Conradus  Wygandus  de  Vokkach. 

1412  tS.  189'» :  Leonardas  Dertinger  et  Fridericus  Haunag  de  Werthera.  Bertoldus 
Rcvist  eanoniens  ecolesie  s.  Johannis  in  Heu  «Haugl  Krbipolensis.  (8.  191):  Jodocns 

Volrat  de  Swynfordin.  8.  192  :  Johannes  Kokeuberg  de  Wertheym.  Stephanns 

Ledenther  de  Meyninge.    iS.  1931:   Paulus  Fryssen  de  vicarins  Erbipol^nsis. 

1443  [S.  1941:  Hertoldus  Wcrtzehurger  de  Rodenbarg.  (S.  1951:  Georius  Reynardi 

de  Konnigeshoven.  —  1443  8.  19'»  :  Stcphauus  Czitteler  de  Windisheim  Winds- 

heim, Mittelfr.).  fS.  1971:  Johanne»  Clingener  de  Ochsenfurt.  (8.  198.:  Conradns 

Jeger  de  Herbipoli.         1444:  Johannes  Keiner  de  Konnigsberg  (in  Franken  . 

1444  (S.  199t:  Georins  Hunger  de  Swinfmt.  Anthonius  Hüning  de  Anspach.  Jodoens 

de  Smalkaldia.    Johannes  Czimnierman  de  Ronhilt    Kotnhiltd).  -     1444  \ß.  201  < 

Johaunes  Cuberliu  de  UfTenheim.     S.  2021:  Johannis  Scharph  de  Osseufort. 

1445  <S.  204  :  Hartuugus  Truchzis  canonicum  Herbipolensis.    Heinricus  Truchzi» 

canonicus  novl  monasterii  Herbipolensis.    uS.  20"  > :   Dominus  Heinricus  Jeger  de 
Üamberga,  canonicus  ecolesie  s.  Johannis  in  Hougis  Erbipolensis.      1 44«>   S.  2<>7. 

Wypertus  de  Grunbach  [Grainbach]   canonicus  ecclesie  Herbipolensis.  Heinricus 

Apoteearii  de  Herbipoli.    (8.  2081:  Johanne»  Hildeprand  de  Herbipoli,  144». 

(8.  210.:  Gregoris  Ristorius  de  Mellerstad.         1447  iS.  210  :  Johannes  Grussing 

Krbipolensis.     S.  2121:  Symou  Crafto  de  Herbipoli.    Nycolaus  Hasse  de  Remlingen 

i Unterfranken  .   iS.  2141:  Johannes  Forster  de  Herbipoli.  —  144*  (S.  2151:  Henricus 

Schrnbenhalcz  de  Romhilt.    Henricus  Fahri  de  Kirchin  prope  Ainmelburg.  AnJrea* 

Ritraeller  de   Königsberg.     8.  816):   Henricus  de  Eichtensteyn  canonicus  Herhi- 

polensis.   Caspar  Fechtet  de  Herbipoli.   Frederieus  Muntzmeyster  de  Kitzingen. 

1448    S.  217 1:  Leonardus  Goeschel  de  Rruneka    Brauneck  im  KR.  Wirtemberg. 

Hohenlohischt.    Johannes  Munthener  de  Hedingsfelt.    iS.  218»:  Andreas  Sehnlteti 

de  Kssfelt    wahrscheinlich  Eisfeld  int  Herzogth.  S.  Meiningcui.        1449   8.  219 

Richardus  31erkil  de  Herbipoli.    Eberhardus  de  Grombach.    Conradus  Ruess  de 

Araelborch.    8.  22"..  Johannes  Jeckeuheini  de  Krbipoli.  iS.  221t:  Johannes  Steiner 

de  8chwarzach.    Fredericns  von  Eyp  de  Rotelsee  (Rodels««).        1450    8.  223 

Johaunes  Milde  de  Heidingfeld.     8.  224-:  Fridericus  Sickertshusen  de  Hasefurth. 

1451  8.  225 1:  Johannes  Foss  de  Hasfort.  8.  2271:  Casparus  Fockel  de  Herbi- 

poli.  -  1452  8.  •>'>'.>  ■.  Theodericus  de  Milz.  Georgius  Scherre  de  Herbipoli.  Nicolan* 

Rennet  de  Smalkaldia.  iS.  235- :  Johannes  de  Rödingen.  Andreas  Schnpffleul» 

de  Karlstat.  —  1453  S.  2351:  Erkingerns  de  Senczem  i  Seinsheim;  dominus  in 

Schwarzenberg,  baro,  ecclesia  Eystetensis  canonicus.  Georgius  de  Vestenber-' 

canonicus  Herbipolensis.  Richardus  Keiner  de  Herbipoli.  (S.  236):  Michael  Pistoriu» 

de  Utfenheym.    8.  237):  Johannes  Steigner  de  Herbipoli.    8.  2381:  Nicolaus  Curri- 
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keit  datier  ergeben.  Ein  anderer  berühmter  Name,  nämlich  Johann 

(ieiler  von  Kaisersberg  sollte  allerdings  noch  in  der  Zeit  Bisehof 

Rudolfs  als  Domprediger  für  Wirzburg  gewonnen  werden,  aber 

die  zu  diesem  Zwecke  gemachten  löblichen  Anstrengungen  und 

eingeleiteten  Unterhandlungen  haben  zu  dem  gewünschten  Er- 

gebnisse nicht  geführt.  In  der  Zeit  des  genannten  Fürsten 

meldeten    sich    dagegen   Anzeichen   einer    überall  vorhandenen 

ficis  de  N'ydernbreyt.  Nicolaus  Laug  de  Knngspergk.  iS.  239):  Johannes  Heimbach 
>t  —  1454  >S.  24<>  :  Andreas  Schopper  de  Swinfort.  Wilhelmns  Sesseler  de  Swebis- 

hall<\  S.  2il):  Gristoforns  Apel  de  Gerolthoven.  Martinas  van  der  Kere  canonicns 

rbrbipolensis.  (S.  243):  Richardns  Mahacorde  de  Erbipoli.  Henriens  Franckenberg. 

S.  24:ii:  Johannes  Kirchoeff,  Georius  Guntheri  et  Fridericus  Meuseler  de  Swinfordia. 

Kkkarias  Her  wink  de  Kytsuugen.  (S.  244):  Gonradns  Werter  de  Hasfnrt.  Johannes 

Humpfeuer  de  Volkach.  ('ristoforus  Karpaeh  de  Kytsingen.  Philippus  de  Bibera 
canonicus  Htrbipolensis.  Bertoldus  Heyn  de  Herbipoli.  Joannes  Fruauif  de  Hilpers- 

tansen  Hildburjrh.i.  S.  245  :  Ulricns  Branner  canonicus  in  Hangis  in  Krbipoli. 

Krater  Simon  Schar  de  Krbipoli.  <S.  246'*:  Johannes  Wirsingk  de  Roemhelt.  - 
1455  >S.  247):  Bertoldus  eomes  de  Hennebergk  et  frater  snus  Heuricas.  iS.  24s  : 

»ooradus  Leser  et  Johannes  Snahil  de  Herbipoli.  (S.  249):  Andreas  Oser  d.- 
Mfckmoel  Meckmuhl  im  Kit.  Wirtemberg).  Henricus  Mewstrecke  de  Swiufort. 

H-nrbus  Huter  de  Kregelinge.  Cnuradus  l'helin  de  Ebern.  Johannes  Kratz  de 
H'-t^nbnrga.  S.  250):  Thomas  Alberti  de  Mergentheym.  (S.  251):  Johannes  et 

Piala*  Veut.  tratres.  de  Iphaven  ilpphofen».  Johannes  Haghen  de  snperiori  Breydt. 

252::  Henriens  Volraet  de  Ebern.  Couradas  Wall  et  Fredericas  Mor  de  Arn- 

*:-yne.    Borchardus  Ottouis  de  Oxford   Ochsenfurt).    Nycolaus  Graft  de  Volehach. 

253 1:  Johannes  Lauwer  et  Job.  Jusser  de  Herbipoli.  Johannes  Krandeyll  de 

Tytelbach  |  Dettelbach Laurentius  Adelhof  de  Rotyngen  i  Ruttingen).  Mathias 

I^ber  de  Kulsheym  i  Kulsheim  im  Grossh.  Baden).  —  1 45G  (S.  255):  Dominus 

J«hannes  de  Wirtzburch  canonicus  ecelesiae  Herbipol.  Stelanns  Densser  de  Ans- 

|>a*:h.  Bartolomens  de  Schekkenbach.  Andreas  Czeitz  de  Esfelt  (Eisfeld).  (S.  258): 

Frater  Georgius  Salzkestener  de  Herbipoli.  Nieolaus  Oseuer.  iS.  259):  Paulus 

B.^hnff.  Bertoldus  Schrimpff.  Johannes  Ranchel  de  Herbipoli.  —  1457  S.  26<i  : 

Martinas  Erbert  de  Erbipoli.  —  ̂ 58  (S.  266):  Georias  Fink  de  Wirzburg.  iS.  267  : 

fbvnricus  Kuobelauch  de  Herczogkaurach.  (S.  268):  Johannes  Schadelman  de 

HVrbipoli.  S.  269):  Nicolaus  Rose,  Karolns  Fladungk.  Fredericus  Hoffniann  de 

Swnfordia.  S.  270* :  Michaelis  Johann  es  comes  in  Henneuberg,  Maguntin. 

'"«•Ion.  Argentin.  etc.  ecclesiarum  canouicus  electus  est  in  rectorem  huius  inclite 
OLiTtrsitatis  stndii  Erflbrdensis.  (S.  271 1:  Johannes  Meydner  de  Creilsheym.  (S.  272  . 

Mrlchior  Truchsess  de  Fomersfelde.  Georgius  Wineperg  de  Herbipoli.  Johannes 

H*.Dlo«h  de  Langheim.  Kilianus  Schrawtenbach  de  Karlsberg.  Andreas  Setcz  de 

Berge bernheym.  [8.  273):  Johannes  Schreiner  de  Eltmann.  Georgias  Schetzel  de 

Krbipoli.  iS.  274  :  Jacobus  Dewrurer  de  Wynterhusen.  Pangcratius  de  Redwicz, 

'»nonicas  Herbipol.  <S.  275):  Hynricas  Hasennyst  de  Oftenheym.  tS.  276):  Johaune> 

Franck  de  Schwartzach.  -  1459  iS.  277):  Leonardns  de  Herbipoli.  Stetlnnus 

.^bow  pre.biter  de  Roteubnrga.    Henricus  Heurickin  de  Wintersshussin.  1480 
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Gährung  der  Geister  an,  die  gerade  im  Bereiche  des  Hochstifts 

Wirzburgs  sich  in  einem  Ausbruche  Luft  machte,  der  damals  in 

ganz  Deutschland  ein  ungeheures  Aufsehen  erregte:  wir  meinen 

das  Ereigniss  des  J.  147G.  das  unter  dem  Namen  der  „Wallfahrt 

nach  Niclashausen"  auch  nachträglich  und  bis  auf  den  heutigen 

Tag  immer  wieder  aufs  Neue  besprochen  wird  und  dessen  Held. 

Hans  Böhm,  auf  dem  Schottenanger  jenseits  des  Mains  am  19.  Juli 

des  genannten  .Jahres  den  Feuertod  gestorben  ist. 

'S.  279):  Henriens  de  Wirtzpnrgk  canonicus  Herbip.    i,S.  280:  Johannes  Hobach 

Je  Herbip.    Krater  Albertus  de  Heilbron.    (S.  281):  .leronimns  Schruweloch  de 

Ochsenfort.    Leonardas  Heynlein  de  Heydinchfeld.    \ß.  282):  Antonias  Schuirart 

»  t  Joh.  Kichter  et  (8.  283 > :  Johannes  Roet  et  Joh.  Kempach  de  Herbip.  Andrea* 

.Schniachtenberg  de  Yvelstat  (Eibelstadt).    Leonhardiis  Molitoris  de  Kissingen. 

S.  284 1:  Georgius  Meyrsbach,  Kilianns  Nengebaur  et  Kucharios  Wyrsinck  de  Herbi- 

poli.       1401    S.  287):  Andreas  Seecz  de  Burgbiuheym.   tS.  288 f:  Heinricas  Werner 

de  Baunach.  Martinus  Straw  et  VS.  289):  Gotfridus  Lorentz  de  Herbipoli.  Johannes 

Hoffman  de  Lengkheim   miuori.     Eckardus  Heuslein  de  Kwrdorf    Enerdorf  bei 

Kissingen).  —  1402  Georgins  Hofhaus  et  Andreas  Ulrich  de  Heidenfeld  <Kloster- 

heideufeld  oder  Marktheidetifeld,  Unterfrank. ).    Petrus  Peez  de  Herbipoli.  iS.  293 

Johannes  Ochseuer  de  Herbipoli.  Borchardus  Habeishein  de  Kotenburga.    S.  290  : 

Johannes  Sibot  de  Vpphoven.    Georius  Kristau  de  Herbipoli.    Andreas  Kagk  de 

Geebsetel  (BA.  Kothenburg  a.  d.  Tauben.  Johannes  Xuechter  de  Zewlisheim  t  Zeilitt- 

heim  BA.  Volkach).  -  1403  (S.  299):  Gabriel  Segnitz  de  Castel.   iS.  WO):  Conrado* 

Stoer  de  Amorbach.    Johannes  Stan  k  de  Grnnsfeld  ^Grünsfeld  im  Grossh.  Badeu 

Petras  .Stoer  de  Lauda    Grossh.  Baden).        1404    8.  304,:  Johannes  Molitoris  et 

Steifanus  Sartoris  de  Boxberg  iGrossh.  Baden.    (S.  307):  Johannes  Frowuiisthuh 

de  Winssheym.      S.  309):  Caspar  Scgenicz  de  Othsinfurt.    iS.  310' :  Krhardu* 

Brantruoeler  de  Hasfurt   Hassflirt'.       1405   S.  311):  Johannes  Kyshach  du  Suial- 

kaldia  baccal.  Wenetisis  <  Virnueusis)  et  magister  et  baccal.  Theologye  forroatu* 

Papiensis.  —  1460  <S.  317):  Hinricu»  Heller  <le  Schernau»  Schernau  BA.  Kitzingen 

S.  318  :  Cristoforus  Kerstan  et  Michael  Tettelbach  de  Herbip.       1407    .S.  321 

Johannes  l.ynholez  de  Herbip.    Johanues  de  Lelfelstert  \Ia>  St  Isterz  BA.  Schwein- 

furt i.     i8.  324  :  Conradus  Kychelsberg,  Michael  Bauman  et  Henricus  Schol  de 

Herbip.    i.S.  32."»  :  Henricus  Knobelauch  de  Herbip.    iS.  326):  Henricus  Ernesti  de 
Schlüsselfeld  i  BA.  Höchstädt,  Oberfr.).  —  1468  ̂ S.  327):  Wendelinus  Lawer  de 
Buchen  (Grossh.  Baden       8.  33o»:  Ludolfus  Kitter  von  Lichtenstein.    iS.  331  : 

Johannes  Kegen  de  Uheuheim  i  BA.  Uffenheiiu).    Jodocus  Keiber  Meynebernensis 

Mainbeniheim,  BA.  Kitzingen).       1470  iS.  337i:  Kabanns  Sporlin  de  Arnsteyn. 

•  S.  338):  Michael  Petz  de  Haliis  Snevie.    Fredericus  Andree  de  Kindersfelt  IIA. 

Wirzburgi.    'S.  339):  Johanues  Haneman  de  Erbipoli.    Henricus  Snelweg  de  Gerols- 

hoven.        1471  (Ostern)  (S.  342 1 :  Johannes  Viti  de  Uffenhoym,  s  a  c  r 

theologie  baccalaurin  s,  in  collegio  maiori  collegiatus,  pronuncia- 
tus  est  in  alme  universitatis  rectorem.    Johannes  Worm  de  Dettelbach. 

Georius  Eberbach  de  Rotenburg«  postea  rector  (1427.  Stephanus 
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Dieser  Vorgang  hat  allerdings  mit  den  Fragen,  die  uns  in 

erster  Linie  beschäftigen,  nichts  gemein,  aber  er  darf  an  dieser 

Stelle  nicht  ganz  mit  Stillschweigen  übergangen  werden,  weil  er 

auf  eine,  gerade  auch  in  den  am  nächsten  liegenden  Gebieten 

verbreitete  revolutionäre  Stimmung  ein  schlagendes  Licht  wirft 

und  diese  Bedeutung  überhaupt  nicht  hätte  gewinnen  können, 

wenn  nicht  zugleich  Elemente,  die  den  höheren  Klassen  der  Gre- 

Stnrmer  de  Themar  \bei  Meiningen!.  Jakobus  Keiner  et  Gottfridns  Voitleyn  de 

Erbipoli.  Frater  Bartolomens  Habnicht  de  Herbipoli  ord.  carm.  (S.  346) :  Andreas 

Beer  de  Auw  (Aubi.  Udalricus  Cerdonis,  .loh.  Bogner  (S.  317):  et  Joh.  Iseuhut  de 

Arbipoli.  —  1472  (S.  348  »:  Joh.  Pheiffelmaan  de  Herbipoli.  Wendelinus  de  Eringow 

Oebringen).  (S.  350,:  Andreas  Hillert  de  Toettelbach.  —  1473  (8.  351):  Antonius 

de  Rotenhayn.  (S.  352):  Georgius  Eckstein  et  Georgius  Roerart  de  Herzogen- 

aurach. (8.  353):  Georius  Schiller  de  Herbip.  (S.  354):  Joh.  Haberkorn  de  Karl- 

<t*dt.    i,S.  355):  Philippus  Molitoris  de  Weykershem.  Paulus  Scultetus  de  Gerbrun. 

1474  iS.  358):  Joh.  Rimsnider  de  Herbip.  Joh.  Kremer  de  Ewertorff.  —  1474 

S.  35*):  Joh.  Leithaas  de  Gibeistat.  (S.  359):  Nicolaus  Bayer  de  Grivenrinfelt 

Grafenrheinfeld  BA.  Schweinfurt).  —  1475  (S.363):  JodocusSemelman  de  Schwarczach. 

-  U76  <S.  364):  Petrus  Selckman  de  Heydingsfelt.  -  1477  (S.  368):  Lauren cius 

de  Bibra  (später  Bischof  von  Wirzburg).   (S,  871):  Johannes  Wytzstadt  de  Herbip. 

—  1481  (.S.  387 1:  Conradus  Episcopi  de  Detelbach.    <S.  388):  Joh.  Krich.  Joh. 

Weber  de  Mergentheym.      1482  (Ostern)  (S.  390):  Petrus  Petz  de  Herbipoli, 

arciam  magister  satre  scripture  licenciatus  et  exhinc  durante  rectoratu  in  doc- 

torem  promotus  maioris  collegii  collegiatus,  in  monarcham  atque  predicte 

aaiversitati»  alme  rectorem  riteque  publicatns.    ^S.  391):  Fridericus 

Schwab  de  Herzogenaurach.    Johauncs  Pechofen  de  Awe  (Aub).    Nicolaus  Sawer- 

*yn  et  Wilhelmns  Revss  de  Herbip.    Seb.  Richart  de  Hasfert.    (S.  395):  Georius 

König  de  Meiubernheym.    Michael  Krauer  de  Schwarczvch.    (S.  396):  Johannes 

Wacker  de   Rotenburg.    Kattens  Blume  de  Mellerstat.    (S.  397):  Paulus  Schoppc 

de  Konipcrck.  —  1483  iS.  398):  Wilhclmus  Heuckin  de  Herbip.    Mich.  Kantzeler 

•le  Onolspach.    Georgius  Rasman  de  Sweinfordia.    ^S.  399):  Philippus  Suppan  de 

Herbip.   <8.  400):  Job.  Beczel  de  Eiffelstat.    Heinricus  Stirmelin  de  Herbip. 

14*3  'S.  401) :  Johannes  de  Kere  nobilis.    Balthasar  Leyssner.    Balthasar  Behem 

de  Kitzungen.        1484  (S.  403):  Joh.  Nagel.  Joh.  Meye.  Joh.  Gemmebig  de  Herbip. 

S.  405):  Joh.  Suppan  et  Joh.  Deinhart  de  Herbip.    |S.  406):  Balthasar  Deysel  de 

Othsenfurt.        1485  (S.  407):  Ludw.  Razhart  de  Hercogawrach.    (S.  409):  Job. 

Bianpach  de  Arnsteyn.    Antonius  et  Wilhelmns  Hilbraut  de  Dittelbach.  —  i486 

Jlaoricius  Truchtlieb  de  Herbip.    iS.  411):  Casperus  de  Wurtzpurg.   iS.  413):  Joh. 

Klupfel.  canouicus  in  Hangis  Herbipoleusis  licentiatns  in  decretis.  Valentinus 

Klupfel  et  Albertus  de  Vinsterloch  et  Kylianus  Nybelung  de  Herhipol.  —  1487 

Ostern)  'S.  415):  Thomas  comes  in  Ryneck,  Maguutin.  et  Coloniensis  metro- 

politauarum  ac  Argentinensis  cathedralis  ecclesiarnm  canouicus,  nobilis  et  generosus 

<laro(jne  sanguine  natu-,  in  prefate  nniversitatis  monarcham  electns.  Johannes  de 

Milcz  canonicus  maioris   ecclesiae  Herbip.    L'lricus  Bruuner  canouicus  ecclesie 
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Seilschaft  im  Hochstift  angehörten,  sich  der  populären  Aufregung 

und  Agitation  angeschlossen  hätten. l) 

Dem  Hochstifte  waren  damit  die  bewegten  Zeiten,  die  da 

kommen  sollten,  die  Stürme,  die  es  erwarteten,  die  Prüfungen, 

auf  die  es  ein  halbes  Jahrhundert  lang  gestellt  werden  soilte,  wie 

zum  Voraus  angedeutet.  Der  Nachfolger  Rudolfs  von  Scheeren- 

berg, Lorenz  von  Bibra,  hat  nach  allen  Richtungen  hin  ein  gutes 

Andenken  hinterlassen.2)  Er  gehörte  dem  bekannten  nordfrän- 

kischen Gesehlechte  an.  welches  seit  dem  Anfange  des  15.  Jahr- 

hunderts wiederholt  im  AVirzburger  Kapitel  erscheint  und  dem 

Hochstifte  noch  ein  zweites  Oberhaupt  und  späterhin  dem  Stifte 

Fulda  noch  einen  Herrn  gegeben  hat.  Lorenz  hatte  eine  Bildung 

erhalten,  die  mit  der  neuen  humanistischen  Richtung  in  Berührung 

stand:  er  hatte  seine  höheren  Studien  an  der  Universität  Erfurt 

s.  Johannis  in  Hawgis  extra  muros  Herbipol.  iS.  419):  Daniel  Mor  et  Wilhelmn«. 

Hartheyra  da  Herbip.  (S.  420):  Michael  Seyl  de  Herbip.  —  1488  (S.  421):  Kilianus 

Steynbickel  de  Herbip.  <S.  423):  Johannes  Betting  de  Thungin.  14S8,  Michaelis: 

Venerahiiis  et  spectabilis  vir  dominus  Heinricns  de  Wirtzpurg,  canonicus 

capitularis  kathedralis  ecclesie  Herbi  polen  s  i  s  —  —  in  monarcham  et  rec- 

tornni  prefate  hujus  universitatis  electns  est  et  solenniter  pronnnciatns.  Wilhelmas 

Schuster  de  Wisentheid.  Antonius  Kberter  <le  Hylpcrhnscn.  (ieorius  Wassermann 

de  Nova  civitate.  (S.  424):  Leonhardus  Beham  de  Siiramerhansen  Sommerhausen 

bei  Wirzburg?).  Johannes  Episcopi  de  Tetelbach.  1489  (S.  4251:  Joh.  Czigeler 

de  Heydingsfelt.  (iregorins  Keukener  de  (iemnnden  i (iemünden i.  S.  428):  Fridericns 

de  Seldeneck.  Joh.  Lingk  de  Herbip.  Joh.  Opilionis  de  Nova  civitate.  —  149<» 

(3.  430):  Nycolaus  Kcke  de  Karlestatt.  (Jeorins  Votlender  de  Ochsenfurt.  (S.  432»; 

Fridericus  Pistoris  de  Markererlbach  | Markterlbach ).  'S.  434):  Theodericus  .Schoder. 

Leonardus  Seubach,  Paulus  Hupp  de  Bisehoffesheym  (entweder  an  der  Tauber  oder 

vor  der  Rhön).  (S.  435):  Joh.  Reythaus  de  Heydingfelt.  —  1491  8.  436. :  Jeorgius- 

Weidner  de  Hommerich   .Sommeraeh  .    uS.  437):  Valentinus  Berlin  de  Herbipoü.*» 

•>  Vtrl.  oben  mm  J.ll>ü,  in  welchem  Jahre  l'etru»  I'e'z  nun  Wirzburg  mm  Rektor  der  t  ni- 
ver*ität  Erfurt  gewühlt  worden  ist,  fil*ft  der  Herausgeber  (S.  31*0  Aniu.  1)  die  Bemerkung  hinsu. 
■Ii»»  in  der  Initiile  St.  Kilian  mit  dem  Sehwerte  in  der  Hand,  auf  »einer  reihten  Seite  St.  Colonntum 

(j>re»biter>  und  nuf  »einer  Linken  St.  Loth-irnn  (Levite)  mit  Büchern  in  den  Händen  angebracht 
»eien.  Der  Herausgeber  «chiltet  bei  letzterem  Namen  frageweise  Lotharint  ein:  es  wird  aber  ohne 

Zweifel  St,  TottUHUU  ta  leseu  »ein.  der  notoriaeh  einer  der  beiden  »tets  mit  St.  Kilian  genannten 
Geführten  diese»  AnoatoU  der  Franken  i»t. 

'»  Vgl.  Barack  im  Archiv  des  hist.  Vereins  fär  l'nterfr.  n.  Asch.  14.  Bd. 
Hft.  3,  .S.  1  ff. 

t)  l'ssermann,  episc.  Wirceb.  S.  136.  —  Gropp,  Coli,  noviss.  III,  p.  643  etc. 
Geschichte  der  Familie  der  Freiherrn  von  Bibra.    München  iSTo  S.  77  ff. 
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gemarkt1)  und  die  Zeit  seines  Lebens  hindurch  sich  als  einen 

geistig  angeregten  und  milde  denkenden  Fürsten  bewährt.  Dein 

Kaiser  Maximilian  hat  er  nahe  gestanden  wie  auch  dein  Kur- 

fürsten Friedrich  dem  Weisen  von  Sachsen.   In  wie  fern  die  lieber- 

lieferung  begründet  ist,  dass  er  der  kirchlichen  Bewegung,  die  in 

den  letzten  .Jahren  seines  Lebens  sich  in  die  That  umzusetzen 

anfing,  zugeneigt  gewesen  sei  oder  wie  weit  diese  Zuneigung 

gangen  ist,  lässt  sich  mit  unbedingter  Gewissheit  um  so  weniger 

feststellen,  als  er  nur  die  Anfange  derselben  erlebt  hat,  in  welcher 

»las  letzte  Wort  noch  nicht  gesprochen  war.    Dass  er  aber  Re- 

formen innerhalb  der  Kirche  für  dringend  nöthig  hielt  und  bei 

illeni  Masshalten  überhaupt  einer  freieren  Bewegung  des  Geistes 

nicht  abhold  war,  dürfte  aus  vielen  Thatsaehen  hervorgehen.  *-) 

Für  «las  theologische  Studium  wenigstens  hat  Lorenz  im  Fin- 

klange mit  dem  Domcapitel  in  der  herkömmlichen  und  gebührenden 

Weise  Sorge  getragen.  Darum  wollen  wir  nur  erinnern,  dass  noch 

in  den  Zeiten  des  Fürstbischofs  Rudolf  sich  für  Angehörige  des 

Bistkums  Wirzburg  die  Gelegenheit  eröffnet  hatte,  auf  italieni- 

*  kern  Boden  sich  im  Kirchen-Hechte  gründlich  auszubilden.  Fs 

hatte  nämiuh  Bischof  Nicolaus  von  Frascati,  der  zugleich  Mitglied 

des  Würzburger  Domcapitels  war.  an  der  Universität  zu  Perugia 

ein  sogenanntes  „Haus  der  Weisheit-,  eine  Art  von  Burse,  wie 

>ie  auch  anderswo  bestanden  oder  eingeführt  wurden,  gegründet 

find  daselbst  zwei  Freistellen  für  junge  Theologen  der  Wirzburger 

IKüVese  gestiftet.  Von  dieser  Stiftung,  welche  Papst  Innocenz  VIII. 

ausdrücklich  bestätigt  hat.3)  ist  auch  in  der  Folgezeit  Heissig 

liebranrh  gemacht  worden.  Seit  der  Zeit  des  genannten  Fürst- 

'■is-kofs  ist  es  ferner  Gebrauch  geworden,  den  jeweiligen  Weih- 

burhof  mit  der  Abhaltung  theologischer  Vorträge  zu  betrauen. 

So  finden  wir.  dass  Georg  Anticorter,  der  dem  Franziskaner-Orden 

«.  S.  oben  S.  43  zum  J.  1477. 

*»  Vgl.  u.  a.  Spalatins:  Zeitgeschichte  Friedrich  des  Weisen,  ed.  Preller  und 

N-o<l?ck*r  znm  .1.  1519.  ■  Strobel:  miscell.  I,  S.  104.  —  Walch:  im  Journal  von 

••><!  für  Franken  1791,  III.  545. 

3  Durch  eine  Bulle  vom  7.  November  des  J.  14*»',. 
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angehörte  und  welchem  im  J.  1479  jenes  Amt  übertragen  worden 

war.  zugleich  wiederholt  ausdrücklich  als  sacrae  Theologiae 

professor  aufgeführt  wird.  •)  Als  Nachfolger  Anticorters  in 

beiden  Stellungen  und  noch  vor  dessen  Tode  berief  Lorenz  von 

Bibra  den  Freiburger  Professor  Caspar  Grünuald. 2)  Dieser,  1455 

in  Kolmar  geboren,  war  in  den  Predigerorden  eingetreten  und 

zuerst  zum  Lector  der  Theologie  für  seine  jüngeren  Ordensbrüder. 

14H3  aber  zum  Professor  der  Theologie  an  der  Universität  zu 

Freiburg  im  Br.  ernannt  und  im  J.  1492  nebenher  von  dem  (re- 

neral  seines  Ordens  als  Ketzerrichter  für  die  Bisthümer  Basel. 

Strassburg  und  Constanz  aufgestellt  worden.  Was  speciell  die  Auf- 

merksamkeit des  Bischofs  Lorenz  auf  ihn  gelenkt,  wissen  wir  nicht. 

Grünewald  trat  sein  Doppelamt  in  Wirzburg  noch  im  J.  1498  an 

und  begleitete  dasselbe  bis  kurz  vor  seinem  am  31.  Oktober  1512 

erfolgten  Tode;  über  seine  Wirksamkeit  namentlich  als  Lehrer 

sind  wir  des  näheren  nicht  unterrichtet.  An  seine  Stelle  trat, 

zugleich  wieder  als  sacrae  paginae  professor,  JoJianncs  Petten- 

dorfer aus  Ingolstadt,  dem  schon  ein  ziemlicher  Ruf  vorausging.3) 

Er  hatte  zunächst  der  Artistenfakultät  an  der  Hochschule  da- 

selbst angehört,  war  dann  noch  im  J.  1508  zum  Stadtptarrer 

und  Professor  der  Theologie  ernannt  worden  und  hatte  sich  1509 

bei  Gelegenheit  einer  Reise  nach  Italien  in  Ferrara  das  theo- 

logische Doktorat  geholt.  In  Wirzburg  traf  er  1512  ein  und 

scheint  bis  zum  J.  1524,  also  auch  noch  unter  Bischof  Konrad  III. 

von  Thiinycn,  in  dieser  seiner  Stellung  geblieben  zu  sein.  Aber 

der  gewaltige  Umschwung  der  Geister  in  Deutschland,  der  sieh 

in  den  letzten  Jahren  auf  dem  Gebiete  auch  der  Kirche  voll- 

'i  Vgl.  die  sehr  sorgfältige  Arbeit  Dr.  X.  Reiningers .  „Ueber  die  Weih- 

bischofe  von  Wirzburg4*.  (Archiv  des  histor.  Vereins  von  Unterfranken  uud  Ascb. 

18.  Bd.  Würzburg  1865,  S.  87  ff.,  speziell  S.  92  —  93.)  Anticortrr  starb  am 
17.  Marz  1499. 

-'  Vgl.  über  ihn  Reiniuger,  «1.  c.  S.  96—99)  und  Dr.  Heinrich  Schretber: 
(Jeschichtf  der  Albert  -  Lud  wigs -Universität  zu  Freiburg  im  Breisgau.  1.  Theil. 

8.  129  ff.    i.Freibnrg  1868/k 

1  Vgl.  Kt'iningrr,  1.  c.  S.  100—  IIIS  und  K.  Pntntl :  Geschichte  der  Lud» igs- 

Maiimilians-Universitat  in  Ingolstadt,  Landshut  und  München:  Bd.  1.  (München 

W72<  S.  113. 
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zogen  und  seinen  Weg  auch  nach  Franken  gefunden  hatte, 

ist  «loch  seiner  Herr  geworden.  Er  wandte  Rom  den  Rücken 

oiid  heirathete.  Seitdem  verschwindet  er  aus  unserem  Gesichts- 

kreis. ') 

Zur  Zeit  des  Bischofs  Lorenz  von  Bibra  lebten  übrigens 

noch  einige  gelehrte  und  angesehene  Männer  in  Wirzburg,  die 

zugleich  auf  anderen  Gebieten  als  dem  der  theologischen  Wissen- 

schaft sich  hervorgethan  haben.  Dass  Lorenz  selbst  der  humani- 

stischen Bewegung  sympathisch  gegenüber  stand,  haben  wir  be- 

reits angedeutet.  Sein  Aufenthalt  an  der  Erfurter  Universität, 

wo  man  diesen  Studien  eine  gastliche  Stätte  bereitet  hatte,  war 

nicht  wirkungslos  an  ihm  vorübergegangen.  Zu  seiner  Zeit  wurde 

die  Universtat  Wittenberg  (1602)  gegründet  und  die  Franken 

nngen  nun  an,  dorthin  zu  strömen,  wie  sie  das  Jahrhundert  zuvor 

nach  Erfurt  gegangen  waren.  Ein  Blick  in  das  Album  der  neuen 

Hochschule  liefert  dafür  den  überzeugenden  Beweis  und  werden 

wir  sogleich  darauf  zurückkommen.  Ohne  Aufmunterung  von 

»Seite  des  Bischofs  kann  das  kaum  geschehen  sein.  Mit  dem 

Kurfürsten  Friedrich  d.  W.,  dem  Gründer  jener  Universität,  stand 

Lorenz  ja  notorisch  in  nahen  Beziehungen,  auch  Spalatin,  des  Kur- 

tursten  einrlussreicher  Rath  in  solchen  Fragen,  war  ihm  bekannt, 

und.  wir  erinnern  uns  daran,  der  erste  Rektor  von  Wittenberg. 

Martin  Pollich,  war  ein  Franke.  In  Wirzburg  selbst  sah  man 

«ich  zur  Zeit  noch  nicht  veranlasst,  das  mit  der  Gründung 

Wittenbergs  gegebene  Beispiel  etwa  nachzuahmen.  Waren  doch 

in  der  Nachbarschaft  noch  andere  Hochschulen  vorhanden,  die 

anzuziehen  vermochten,  wie  Z.B.Ingolstadt,  das  in  der  That 

lach  von  Franken  aus  vielfach  aufgesucht  wurde.  Aber  auch 

«•mst.  in  Leipzig  wie  in  Basel,  treffen  wir  fränkische  Landsleute; 

an  letzterer  Hochschule  ist  bereits  im  J.  1473  ein  Wirzburger 

h  Die  theologische  Fakultät  in  Ingolstadt  hat  diesen  Abfall  ihres  ehemaligen 

Mitrliedt-s  höchst  übel  vermerkt  and  ihrem  Aerger  in  einem  giftigen  Kpigranim 

Lnft  gemacht.  Vgl.  Reininger,  \\.  c.  S.  102  —103),  der  es  aus  den  Annalen  Acad. 

Ia:ruUtad.  von  Mederer,  I,  87,  wiederholt. 
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Canonicum,  Georg  Fuchs  von  Won  fürt,  Rektor  gewesen.1).  Cnd 

wiederum  treffen  wir  ebendaselbst  und  in  der  gleichen  Würde 

im  .1.  141*2  einen  Wirzburger  Domherrn.  Johannes  Schenk  Reichs- 

freiherrn  von  Limpurg,  aus  dem  bekannten  angesehenen  frän- 

kischen Geschlechte  stammend,  dessen  Stammsitz  in  der  Nähe 

von  dem  uneigentlich  sogenannten  Schwäbisch  Hall  lag.-) 

Die  berühmteste  Persönlichkeit,  die  zur  Zeit  Loren/  von 

Bibra  in  Wirzburg  lebte,  war  unzweifelhaft  der  Abt  des  Schotten- 

klosters Johann  Tritheiniu-s.3)  Im  .J.  14(52  zu  Tritenheim  an  der 

Mosel  geboren,  war  er  nach  einer  nicht  glücklichen  und  für  uns 

in  Dunkel  gehüllten  .lugend  in  das  Kloster  ().  S.  ß.  Spanheiin  bei 

Kreuznach  eingetreten  und  binnen  kürzester  Zeit  daselbst  zum 

Abte  erwählt  worden.  Vom  Wissensdrang  erfüllt,  hatte  er  sich 

früh,  mit  Schwierigkeiten  aller  Art  kämpfend,  einen  reichen 

Schatz  von  gelehrten  Kenntnissen  und  eine  angesehene  Stellung 

vor  allem  in  den  humanistischen  Kreisen  erworben.  Seinem  ein- 

mal ergriffenen  Stande  aufrichtig  und  mit  ganzer  Seele  ergeben, 

für  eine  sittliche  Erneuerung  desselben  unermüdlich  arbeitend, 

hatte  er  zugleich  doch  niemals  aufgehört,  sich  als  Gelehrter  im 

Sinne  der  neu  aufgekommenen  Richtung  zu  fühlen  und  als  Schrift- 

steller wirken  zu  wollen.  Mit  angestrengtestem  Eifer  sammelte 

er  an  allen  Orten  und  Enden  Bücher  und  Handschriften  aus  den 

verschiedensten  Wissenszweigen  und  brachte  so  die  fast  ganz 

verarmte  Bibliothek  seines  Klosters  auf  eine  Höhe  des  Reieh- 

thums,  der  die  Bewunderung  der  Zeitgenossen  erweckte  und  ihm 

erstaunende  Besuche  von  Seiten  der  berühmtesten  Zeitgenossen, 

wie  K.  Celtis  u.  a.  zuführte.    Seine  Schriftstellerei  nahm  mit 

i   S.D.  Wilhelm  Viuher:  Geschichte  der  l'niversität  Basel  von  der  Gründung 
1460  bis  zar  Reformatio!!  1529  (Basel  I86O1  S.  323. 

i    W   Vischer,  I.  c.  S.  325. 

li  Vgl.  über  ihn  die  Monographie  von  Dr.  Silbernagel  1  Landshut  18<>S  ,  wo 

sich  auch  du-  weitere  ziemlich  zahlreiche  Literatur  über  ihn  angeführt  rindet. 

Dazu  seine  Briefe,  vor  allem  die  aus  Wirzburg  datirten,  iu  den  bekannten  beiden 

Sammlungen.  Dazu  Gropp,  Coli,  noviss.  I,  p.  21s.  3{J<J  und  W.  WielanJ:  das 
Schottenkloster  zu  St.  Jakob  in  Wirzburp  (in  16.  Bd.,  Heft  2  und  3  des  Archivs 

des  hist.  Vereins  für  Cnterfr.  und  Asch.  S.  15  und  124.  126). 
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<ler  Zeit  einen  nicht  gewöhnlichen  Umfang  an  und  bewegte  sich 

in  den  verschiedensten  Gebieten  der  erbaulichen,  liturgischen 

and  historiographischen  Literatur.  Genug,  er  war  auf  diesem 

Wege  rasch  ein  hochberühmter  und  gelehrter  Mann  geworden: 

nicht  bloss  die  Gleichstrebenden  innerhalb  der  Nation,  sondern 

Fürsten,  wie  Kaiser  Maximilian,  die  Kurfürsten  Philipp  von  der 

Pfalz,  Joachim  von  Brandenburg  und  Friedrich  d.  W.  von  Sachsen 

zeichneten  ihn  achtungsvoll  aus,  luden  ihn  zu  sich  ein,  erholten 

sieh  bei  ihm  insbesondere  in  Fragen  der  Gelehrsamkeit  Rath. 

Indem  aber  Trithemius  zugleich  die  Erneuerung  seines  Ordens 

in  erster  Linie,  was  freilich  nahe  lag,  in  seiner  Abtei  auf  Grund- 

lage der  Bursfelder  Reformation  durchzuführen  bestrebt  war, 

stiess  er  bei  seinen  —  wenigen  —  Mönchen  auf  Widerstand  und 

während  seines  Besuches  in  Berlin  (1505  auf  1503)  brach  der 

Sturm  gegen  ihn  in  einer  Weise  los,  die  ihn  der  Art  erbitterte, 

«lass  er  nach  seiner  Rückkehr  an  den  Mittelrhein  es  vorzog  seine 

Abts  würde  niederzulegen  und  den  Undankbaren  den  Rücken  zu 

wenden.  So  war  er  im  Augenblick  heimatlos.  Anerbietungen, 

die  ihm  von  Seite  des  Kurfürsten  von  der  Pfalz,  ja  durch  Ver- 

mittlung Konrad  Peutingers  von  Seite  Kaiser  Maximilians  selbst 

zukamen,  ihm  an  dem  einen  oder  andern  Hofe  eine  Zufluchts- 

stätte und  entsprechende  Stellung  zu  gewähren,  lehnte  er  als 

für  ihn  nicht  geeignet  dankend  ab,  folgte  dagegen  erfreut  einer 

Einladung  des  Fürstbischofs  Lorenz  von  Wirzburg,  der  ihm  als 

Krsatz  für  das  Verlorene  die  Würde  eines  Abtes  in  dem  unter- 

halb des  Marienberges  gelegenen  Schottenkloster  angeboten  hatte. 

Am  3.  Oktober  150*3  traf  Trithemius  in  Wirzburg  ein  und  hat 

n.M  h  ein  volles  .Jahrzehnt  in  dieser  seiner  neuen,  immerhin  be- 

i  Die  Datiran>,'  mehrerer  Briefe  Triteuheims  aus  Wirzburg  in  der  Hagenau  er 

Sammlung  de»  J.  1536  scheinen  mit  dieser  Zeitbestimmung  in  Widersprach  zu  stehen; 

"  mnss  aber  hier  entweder  ein  Irrthum  des  Herausgebers  vorliegen  oder  der  neu 

»mannte  Abt  hatte  Wirzburg  noch  einmal  vorübergehend  verlassen.  S.  173  be- 

iladet -sich  daselbst  ein  ans  Wirzbnrg  den  24.  Juni  1506  datirter  Brief;  die  beiden 

zehnten  vom  Oktober  1500.  Dagegen  ibidem  S.  137  bis  S.  166  Briefe  vom  18.  Juni 

2o.  .September  von  auswärts,  Heidelberg  und  Speier.  Die  Zeitangabe  oben  im 

"Dit*  ist  indess  allein  richtig. 
0«thkbt->  der  I'nivcniUt  Wirzliurjj.    I.  Hund.  4 
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seheidenen  Stellung  verlebt:  denn  «las  Kloster  war  in  seinem 

Bestände  und  Besitzthume ,  wie  so  viele  Anstalten  der  Art. 

erheblieh  zurückgekommen,  und  die  Anstrengungen,  ihm  wieder 

aufzuhelfen,  die  sieh  der  neue  Abt  nicht  verdriessen  Hess,  waren 

nur  von  massigem  Erfolge  begleitet.  Gleichwohl  hat  sich  Trithe- 

mius  mit  dem  ihm  hier  gewordenen  Loose  ausgesöhnt  und  fand 

sich  in  der  Müsse,  die  ihm  für  die  ungestörte  Beschäftigung  mit 

seinen  gelehrten  Arbeiten  geworden  war.  für  einen  glänzenderen 

Wirkungskreis  entschädigt,1)  Kr  ist  am  13.  Dezember  1510  ge- 

storben. 

Anlangend  die  schriftstellerische  Thätigkeit  des  Trithemiu:*. 

die  sich  vor  seinem  Rückzug  nach  Wirzburg  in  teilweise  recht 

dunkle  Gebiete  verloren  hatte  —  man  denke  an  seine  Stefano- 

graphie  und  Polygraphie  — :  so  concentrirte  er  jetzt  seine  Kraft 

überwiegend  auf  historische  Arbeiten.  In  erster  Linie  sind  hier 

seine  Annales  Hirsaugienses  zu  nennen,  die  er  im  J.  1514  voll- 

endete, die  aber  mit  dem  Chronicon  Hirsaugiense.  dessen  Ent- 

stehung in  seine  Sponheimer  Zeit  fällt  und  Bruci. stück  geblieben 

war,  nicht  verwechselt  werden  darf.  Die  Annalen  sind  ein  Werk 

von  ungewöhnlichem  Umfange  und  greifen  weit  über  den  Rahmen 

einer  blossen  Klosterchronik  hinaus  und  in  das  Gebiet  besonders 

der  deutschen  Geschichte  hinein.  Freilich  haben  gerade  auch 

sie  durch  einen  Teil  ihres  zweifelhaften  Inhaltes  Veranlassung 

zu  jenen  Vorwürfen  der  Ulizuverlässigkeit  und  stückweise  sogar 

der  Erdichtung  gegen  ihren  Urheber  gegeben,  die  schwer  zurück- 

zuweisen sind.'-) 

Grosses  Interesse  bietet  seine  Correspondenz.  die  er  nach 

den  verschiedensten  Richtungen  Inn  unterhielt  und  welche  die 

Stellung,  die  er  gegenüber  seinen  gelehrten  Zeitgenossen  ein- 

1)  An  den  Kurfürsten  Friedrich  von  Sachsen  schrieb  er  d.  November  ltiU6: 

Nnnc  vero  tandem  nportuna  mutatione  ijnietem  assecutns,  Sponheimensem  abbatiani 

resignavi  et  eam,  in  qua  nunc  pauper  vivo  ex  more  philosophns  saneti  Jacobi 

Herbipolensem  a>sumpsi,  et  nieis  aptara  studiis  et  quietudinis  oportunitate  mag;- 

tranquillaiu. 

2)  Des  Näheren,  das  nicht  hierher  gehurt,  verweisen  wir  auf  die  angeführt  r 

Schrift  von  Silbernagel 
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nahm,  als  eine  höchst  bedeutende  und  ihn  selbst  als  einen  nicht 

Mos  angesehenen,  sondern  auch  anregenden  und  allseitig  unter- 

richteten Mann  erscheinen  lässt.   In  Betreff  des  ITmfanges  seiner 

Bildung  und  der  Höhe  seiner  Kenntnisse  hat  er  gerade  damals 

in  W'irzbnrg  wenige,  mit  welchen  er  einen  ihm  ebenbürtigen 

Verkehr  hätte  pflegen  können ,  vorgefunden.    Er  selbst  nennt 

den  Arzt  des  Domcapitels,  Burkard  von  Horneck,  einen  Mann, 

der  die  Welt  gesehen  und  u.  a.  eine  Zeit  lang  im  Dienste  des 

Erzherzogs  Sigmund  von  Tirol  gestanden  hatte,  als  eine  ihm 

wenigstens  sympathische  Persönlichkeit,   und   den  Dekan  des 

Stiftes  Xeumünster,  Engelhard  Funk  (1500—1613),  der  selbst 

theologischer   Schriftsteller  und    nebenher   auch   Dichter  und 

zugleich  durch  seine  humanistische  Cultur  ihm  offenbar  wahl- 

verwandt war.1)    Trithemius  hebt  gelegentlich  in  einem  Briefe 

über  ihn  u.  a.  hervor,  dass  er  der  einzige  sei,  welchen  er  in 

Wirzburg  mit  der  griechischen  Sprache  vertraut  gefunden  habe,2) 

was  freilich  nicht  das  günstigste  Licht  auf  die  bisher  erzielten 

Fortschritte  der  neuen  Schule  in  der  Hauptstadt  Frankens  wirft. 

Dass  die  zehnjährige  Anwesenheit  eines  so  kenntnissreichen  und 

mitteilsamen  Mannes,  wie  Trithemius  nun  doch  einmal  war,  nicht 

wirkungslos  geblieben,  dürfen  wir  gleichwohl  annehmen,  wenn 

dafür  ausdrückliche  Zeugnisse  auch  nicht  vorliegen,  und  er  selbst 

von  dem  Leben  und  Treiben  der  Franken  und  speziell  der  Würz- 

burger von  damals,  nach  seinen  eigenen  Worten, :J)  auch  nicht 

eben  besonders  erbaut  war.4)  

<i  Vgl.  Trithemius  Catalogns  vir.  UL 

Trith.  Epistolae  familiäres,  Frankft.  1601  p.  557:  Neminem  hic  Graecis 

aovi  Uteri»  intentnm,  praeter  nnicum  Engelhardum  Funck  decannm  novi  monasterii, 

Timm  doctum  et  tarn  carmine  quam  prosa  exercitatum.  (Ex  Herbipoli  16.  Augnst 15*i7). 

*i  Es  geht  das  letztere  aus  dem  Znsatze  zn  dem  Distichon,  das  er  als  Er- 
klarnngsgrund  für  das  rasche  Absterben  der  ersten  Wirzburger  Universität  anfahrt, 
s.  oben  S.  23  Anm.  1)  deutlich  hervor:  Qni  mores  novit  gentis  Francorum  et 

cnsa^todines  Peapolitanorum,  visu  et  aaditn  didicit,  praescriptorum  expositiom>ni ■>r>tiam. 

«  Ich  lasse  hier  in  Auswahl  die  Angehörigen  des  Wirzburger  Sprengeis 

'"lz-n,  die  in  der  Zeit  des  Bischofs  Lorenz  von  Bibra  die  Universität  Witten- 

4* 

Digitized  by  Google 



62 
Drittes  Capitel. 

Mit  Lorenz  von  Bibras  Tode  und  der  Erhebung  seines  Nach- 

folgers Konrad  III.  von  Thüngen  (1519 — 1540)  geht  in  den  Zu- 

ständen des  Hochstiftes  Wirzburg  in  mehr  als  einer  Richtung 

eine  unverkennbare  Wandelung  vor  sich.  Die  Zeiten  nehmen 

einen  ernsthafteren  Charakter  an,  die  grosse  kirchliche  Beweg- 

ung, die  sich  vorher  allerdings  bereits  deutlich  und  unaufhalt- 

bar g  besucht  haben.  Vgl.  das  Album  dieser  Universität  (Angabe  von  FoersUmann) , 

das  wir  schon  einmal  (s.  oben  S.  37  Anm.  I)  angeführt  haben. 

An  der  Spitze  steht,  wie  wir  bereits  hervorgehoben  haben,  als  erster  Rektor 

Martin  Pollich  von  Mellrichstadt.  Nun  folgen  e.  g.  (1602):  Wolfgangus  Stehellin. 

Rotenburgensis,  arciuin  et  utriusque  iuris  doctor  Tuwingensis,  facultatis  inridice 

primus  decanus  et  in  iure  canonico  Ordinarius.  Valentinus  Polich  de  Meilerstat. 

Simon  Pollichius,  Mellerstat.  Joh.  Rachhals  de  Gerleczhofen  (Gerolzhovenl  Nicolaus 

Ortt  de  Schweynfordia.  Johannes  Heinrici  de  Hofhayn  (Hofheira).  Casperus  Tewschel 

de  Herbipol.  Joannes  Schwanhawsen  de  Kbern.  —  (1503):  Philippus  Gysenheymer 

de  Mellerstat.  Casperus  Kanczeler  de  Bischoffheim.  Joannes  Seeberg  de  Tetelbach. 

(1504):  Joh.  Lok  de  rffenheyra.  Martinus  Stier  de  Hammelbnrg.  (1505  c 

Bernhardus  Binsbach  presbiter  Herbipol.  Johanne«  Bolcz  Herbipol.  Andreas 

Bodestein  de  Karlstat.  Kilianua  Reuter  de  Mellerstat  arcium  magister  Co- 

loniensis.  —  (1506  k  Eucharius  Schrawdenbach,  Jodocus  et  Conradus  Bodenstein 

de  Carlstat.  (1507):  Thomas  Kberhart  de  Smalkaldia  dioc.  Herbipol.  Johannes 

Krnsberger  de  Karlstadt  dioc.  herbip.  Petrus  Camererius  de  langhem  dioc.  Herbip. 

Georius  Salman  de  Mulhuseu  dioc.  Herbipol.  Dominus  Johannes  Voyt  de  Salzburg 

herbipol.  canonicus.  Antonius  Fabri  de  Kölschen  (Kühlsheim,  Baden1!  dioc.  Herbip. 
Casper  Teuscherer  de  Konigishoffen  d.  h.  Laurencius  Wyse  de  Thungen  d.  h. 

Joh.  Frigellus  de  Kitzingen  d.  h.  —  1 1508  c  Johannes  Trubembach,  Herbipol. 

Fr.  Bonif.  Bodenstein  de  Herbipoli  ord.  predic.   Valentinns  molitoris  de  Mellerstat. 

il509l:  Gyso  de  Hesperg.  Valentinns  Lors  Herbip.  Laurencius  Gessner  de 

Munerstad.  Caspar  de  Mannspach  d.  h.  Georg  Walter  Herbip.  Joh.  Hoff  mann  de 

Volkach.  -  (1610):  Joh.  Bechm&nn  et  Joh.  Follishus  de  nova  eivitate.  Jacobas 

Otto  de  Anspach.  Dom.  Henricus  de  Wirtzpurgk,  canonicus  herbip.  Fr.  Jo.  Korner 

de  conventn  Herbip.  ord.  s.  August.  (1611):  Martinus  Bodensteyn  de  Carolstat 

d.  h.  Jo.  Schurger  d.  h.  Chilianus  Pfeffer  de  Mellerstat.  Jo.  Schräm,  .Jo.  Kunigs- 

dorffer  Herbipol.  Hector  de  Hesperck  nobilis,  d.  h.  Burchardus  de  Miltz  nobilis. 

canon.  herbipol.  Laurentius  Lamprecht  nobilis,  canon.  herbipol.  Guido  de  Stayn. 

nobilis  in  Alteustein,  canon.  herbipol.  Fridericus  Fischer  canonicus  Herbi- 

polensi».  15PJ  Caspar  Brempt  Ae  Hellers! »dt.  Andreas  Habner  de  Meninges 

.1.  h.  Joh.  Schern*  de  Herbipoli.  Jo.  Übel  de  Eltman  d.  H.  -  (1513):  Wilhelmus 
Britschneider  Herbipol.  civitatis.  Wolfaangus  Volant  de  Hallis  d.  H.  Joh.  Woltz 

Herbip.  Georgius  Drescher  «le  Ochsenfurt.  Geo.  Stael  de  Sul/teld  d.  H.  Nicolaus 

Fischer  de  St  halkeu  d.  H.  Schalkau  im  Herzogthum  Koburg?  i  Johannes  Conradi 

de  Winsheym  d.  H.  Nicolaus  Netter  et  Jo.  Rauhe  de  Kssfelt  d.  H.  Sigismundus 

Fuchs  nobilis  d.  H.  Jacobus  Wittman  de  Carolstat  d.  H.  —  (1514c  Martiuu* 

Kalck  de  Krelingen  d.  h.  Nicolans  Manrer  de  Kobnrgck  d.  H.  Georins  de  Mas- 

l.ach  canonicus  Herbipol.    Fr.  .lo.locns  Theber  Herczopeuaurachz  d.  H.   Jo.  Bank 
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>am  angemeldet  hatte,  trat  nun  immer  siegreicher  in  den  Vorder- 

grund, das  ganze  Reich  wurde  davon  erfasst  und  immer  gewal- 

tiger drangen  die  Wogen  derselben  auch  über  die  Dämme  des 

Hochstifts  herein.  Die  Zustände  waren  hier  die  gleichen,  wie 

sie  überall  in  Deutschland  und  speziell  in  den  geistlichen  Staaten 

sich  entwickelt  hatten.  Das  Prinzip  der  mittelalterlichen  Ord- 

nungen war  in  Erschöpfung  und  Auflösung  gerathen,  und  diese 

verlangten,  sollten  sie  nicht  völlig  über  den  Haufen  geworfen 

de  Rannisacker  d.  H.  —  (1515):  Jo.  Epp  de  Lauften  d.  H.  i  KR.  Wirtemberg). 

Balthasar  Mertz  de  Felden  H.  d.  Petrus  Wieglin  de  Herbip.  lector  s.  Angusti.  - 

1516.:  Mathias  Thoma  ex  levenstein,  d.  H.  (Löwenstein  im  KR.  Wirtemberg). 

Jo  Krantz  de  Merstat  d.  H.  (Mellrichstadt).  -  (1518):  Joachim  Lutz  de  Bischoffes- 

heym  d.  H.  Nicolaus  Finchel  de  Werthen  (Wertheim)  d.  H.  Wilhelmus  Achst  de 

Hilpurgk  d.  H.  <  f1eldburg?  S.-Coburg'i.  Jacobns  Bucerius  Herbipol.  arcinm  magister 
Erfurt.  Wolfgangus  Kemp  de  Hamelbnrg  d.  H.  Joh.  Thunimcrich  de  Offenheym 

<L  H.  Joh.  Schrodt  de  Altenstein  d.  H.  Fridericns  Birckmanus  de  Nova  civitate 

prnj*  Aesch  d.  H.  Wernerus  Landau  ex  Hundsfelt  d.  H.  (BA.  Hammelburg). 

Lanrencius  Friseus  arcinm  Magister  Wieneusis,  Morchitensis 

ios  Mergentheim)  «LH.  —  (1519):  Anthouius  Weber  de  amerbach  (Amorbach)  d.  H. 

Borchardos  Panli  de  Mellerstat.  Hieronymus  Hammer  de  Kytzingeu.  Joh.  Pfaureb 

de  Czel  d.  H.  (Zeil?).  Jo.  Czeiss  de  Nassach  d.  H.  Geo.  Hofman  de  antiquo  La- 

pide  d.  H.  (Altenstein  BA.  £bern).  Jo.  Bittheusser  de  Meiningen  d.  H.  Caspar 

Oerisleben  de  Brambergk  (BA.  Königshofen  Unterfranken).  Caspar  Kolbe  nerbipol. 

Vitus  Keel  de  Awe  d.  H.  (Aub).  Thomas  Hofman  de  Melierstadt.  Andreas  Pfordt 

de  iUteu  d.  H.  (Es  gab  mehrere  Orteschaften  d.  N.  im  alten  Sprengel  von  Wirz- 

.  Jo.  Stroelge  de  Hettynfelt  d.  H.  (Heidingsfeld).  Jo.  Fctzer  esfelden.  d.  H. 

Eisfeld  in  S. -Meiningen  oder  Essfeld  in  Untern  .  Michael  Seibelt  de  Anolsbach 

1  H.  Ansbach  i.  (ie.  Walther  de  Fladungen  d.  H.  Jo.  Wolff  alios  Fuchs  d.  H. 

Ca»pai  Cziegler  et  Wendelinus  Ruprecht  Heibipol.  civitatis.  Petrus  de  Eib  H.  d. 

I Aspar  Beham  de  Sumrishausen  d.  H.  iSommerhausen  BA.  Ochsenfurt). 

NB.    Zum  J.  1512  findet  sich  (S.  42)  folgender  Zusatz: 

Balthasar  Fabri  de  Gleichander wyssen  Herbipol en.  dioc.  et 

in  mense  Mayo  in  matriculam  relatus  deinde  propter  sua  facinora  die  Jovis 

cona  Septembris  ad  paternos  lares  remissus  et  iuxta  decretum  dorainornm  civi- 

tatem  isUm  exivit,  non  reversnrus  in  biennio,  tarnen,  quo  spiritu  ductus  nescitnr, 

<iie  dominica  que  erat  tercia  Octobris,  sero  clam  reversus  et  paratis  insidiis  eun- 

<iem  Uectorem  i  universitatis)  de  cena  euntem  (cui  prius  iuraverat)  cruce  ferrea  a 

tergo  peciit,  ledendo  ictu  caput  eins,  uude  die  lune  undecima  einsdem  mensis 

'►ctobris  obiit,  tandem  prefatus  Balthazar  deprehensus  propter  huiusmodi  sua 

de»erita  publice  in  foro  capite  pnnitus  fuit,  cuius  anima  in  Christi  dei 

«pt  oux.  pace  requiescat.  —  (Die  Heimath  des  gen.  Balthasar  Fabri  war  un- 

zweifelhaft Gleicherwiesen,  Marktfieckeu  unweit  der  Gleichberge  bei  Römhilt 

8  -Meiningen).  Es  rindet  sich  dort  auch  ein  Gleichamberg  u.  dgl.  S.  Geographisches 

NatMl  topogr.  Uexicon  von  Franken,  2.  Bd.    (Ulm  1800)  S.  327. 
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werden  oder  in  sieh  absterben,  unter  allen  Umständen  eine  Er- 

neuernng  und  Umgestaltung.    Dies  galt  zunächst  von  den  kirch- 

lichen Einrichtungen,  aber  ein  ähnliches' Hess  sich  von  den  po- 

litisch-sozialen Zuständen  sagen  und  wurde  in  gewissen  Kreisen 

wie  der  Reichsritterschaft  und  hinwiederum  der  demokratischen 

Elemente  in  den  Städten  und  bei  den  Bauernschaften  mit  aus- 

gesprochener und   oft  beunruhigender  Deutlichkeit  empfunden. 

Die  kirchliche  Neuerung  hatte  das  Hochstift  Wirzburg  noch  in 

den  Zeiten  Lorenz  von  Bibra's  in  nicht  geringem  Grade  ertasst. 

die  Hauptstadt  und  hier  wieder  manche  der  Stiftsherren  an  der 

Cathedrale  und  den  Collegiatstiftern,  insbesondere  Neumünster, 

voran,  zeigten  sich  ihr  entgegenkommend  oder  doch  nicht  feind- 

lich.   Der  Klerus  im  allgemeinen  war  auch  hier  von  dem  sitt- 

lichen Verfalle  ergriffen,  der  zum  Ausbruche  der  reformatorischen 

Bewegung  nicht  wenig  beigetragen  hat,  oder  trug  sich  sogar  mit 

Wünschen,  die  diese  ganz  ausserordentlich  begünstigten.1)  Konrad 

von  Thüngen  war  übrigens  keinen  Augenblick  zweifelhaft,  welche 

Stellung  er  angesichts  dieser  Gefahr  einzuhalten  habe.    Er  trat 

«■ntschlossen  für  die  Erhaltung  der  bestehenden  Kirche  ein  und 

hat  dann  diesen  Standpunkt  auch  als  Reichsfürst  der  anwach- 

senden Bewegung  gegenüber  unerschütterlich  durchgeführt.  Aller- 

dings hat  er  sich  zugleich  darüber  nicht  getäuscht,  dass,  um  die 

alten  Ordnungen  zu  retten,  vieles  gebessert  werden  und  vor  allem 

der  vielfach  entartete  Klerus  in  sich  gehen  müsse.    Das  Mandat, 

das  er  zu  diesem  Zwecke  im  Januar  1521  an  die  Geistlichkeit 

seines  Sprengeis  ergchen  Hess,  ist  bekannt.    Es  bringt  die  vor- 

handenen Uebelstände  mit  deutlichen  Worten  zur  Sprache  und 

m  Zu  vgl.  Gropp,  Coli,  noviss.  Bd.  I,  p.  44:  De  statu  Religion is  in  Francouia 

Lutherauismo  int'ecta.  deijue  Episcoporum  Wirceb.  enra  in  eadem  ab  erroribus  repur- 
ganda.    Weiterhin  K.  G.  Stharohl:  Dr.  Martin  Luthers  Reformation  in  nächster 

Beziehung  auf  das  damalige  Bisthum  Wirzburg.  1.,  2.  u.  3.  Heft.    Würzbnrg  1824. 

J.  M.  Sixt:  Rcformatious-Geschichte  der  Stadt  Sehweinfurt.   (Schweinfurt  17H4  . 

-  Zu  vgl.      Heller:  Reformations-Geschichte  des  ehemaligen  Bisthums  Bamberg. 

Bamberg  1S2.V.  -    Vierordt:  Geschichte  der  evangelischen  Kirche  Badens.  2  Bde. 

Eine  übersichtliche  Zusammenstellung  Lei./.  W.  Schornbaum:  Reformation»- 
(ieschichte  von  Uuterfranken. 
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verlangt  dringend  Abstellung  derselben.1)  Hinwiederum  schritt 

Konrad  nach  Kräften  überall  nachdrücklich  ein,  wo  er  in  der 

Beachtung  dieser  Forderungen  auf  Widerstand  stiess.  Die  Ent- 

fernung Pauls  Speratus,  der  noch  unter  Lorenz  von  Bibra  als 

I><>mprediger  nach  Wirzburg  berufen  worden  war,  hängt  offenbar 

mit  diesem  Systeme  des  Fürstbischofs  zusammen.  Speratus  war 

vornehmlich  in  Italien  gebildet  und  hatte  zuletzt  in  Dinkelsbühl 

als  Prediger  gestanden.'-)  Offenbar  war  ihm  ein  grosser  Ruf 

vorausgegangen,  denn  es  war  Grundsatz  in  Wirzburg,  für  das 

in  Kede  stehende  Amt  stets  einen  ausgezeichneten  Mann  zu 

suchen.  Daher  hatte  man,  wie  schon  erwähnt,  im  15.  Jahr- 

hundert einmal  die  Berufung  Geilers  von  Kaisersberg  versucht.3) 

Zu  derselben  Zeit  ungefähr  hat  Sebastian  Meistrrlin,  der  bekannte 

Augsburger  und  Nürnberger  Chronist,  vorübergehend  diese  Stelle 

versehen.4)  Speratus  scheint  schon  in  Dinkelsbühl  für  die  von 

Wittenberg  ausgegangene  Neuerung  sich  erwärmt  zu  haben:  in 

neiner  neuen  Stellung  erregte  er  nach  kürzester  Zeit  Anstoss  und 

anrate  den  Platz  räumen.5)  Das  Nähere  des  Herganges  bleibt 

•lunkel.  Speratus  ist  bald  offen  zur  Sache  Luthers  übergetreten 

nixl  hat  seit  dem  .1.  1524  in  Königsberg  i.  Pr.  einen  neuen  ge- 

-i<  h^rt»*n  Wirkungskreis  gefunden.  Die  Entfernung  des  Weih- 

bischofs  Johannes  Pettendorf  er,  von  der  bereits  gesprochen  wor- 

den und  die  einige  Zeit  darauf  erfolgt  ist,  wird  auf  dieselben 

l*r>aehen  zurückgeführt  werden  müssen.6)  In  dieselben  .Jahre  fällt 

»in  anderer  verwandter  Vorgang,  der  aber  weitere  Dimensionen 

angenommen  und  eine  grössere  Berühmtheit  erlangt  hat:  nämlich 

«las  Vorgehen  des  Bischofs  gegen  die  beiden  ( 'horherrn  vom  Stifte 

Xenmfmster,   Ehr.  Johann  Apcl  (aus  Nürnberg)  und  Dr.  Friedrieh 

'   Scharrl! (I,  1.  o.  S.  XXXV.  nach  dem  Original. 

-  S.  C.  J.  Cosack:  Paulus  Speratn.s  Leben  und  Lieder.  (Brannseh  weig 

»1  S.  oben  S.  41. 

*  Im  J.  137G.  S.  Städtechronikon  3.  Bd.  Einleitung.  S.  5  und  Beilage  l. 
•S.  r.«*9  und  310:. 

'■•  Cosack,  l.  c.    Scharolrl,  l.  c.  S.  1371. 
*  S.  oben  S.  4*'. 
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Fischer  (aus  Hcidingsfeld).  welches  zugleich  auf  die  Lage  der 

Dinge  in  Wirzburg  von  damals  ein  ziemlich  grelles  Licht  wirft. 

Beides  waren  nicht  gewöhnliche  Männer:  beide  in  Wittenberg. 

Apel  auch  in  Leipzig,  Fischer  in  Bologna  gebildet,  wo  er  mit 

Ulrich  von  Hutten  im  regsten  Verkehr  gestanden  hatte,  mit 

welchem  ihm  die  Begeisterung  für  die  humanistischen  Studien 

gemein  war.  Apel  war  vor  allem  ein  vorzüglicher  Kenner  des 

Rechts  und  hat  spater  als  Lehrer  desselben  in  Wittenberg  und 

als  Schriftsteller  sich  einen  bleibenden  Namen  gemacht.1)  Es  steht 

zu  vermuthen,  dass  beide  wegen  ihrer  Kenntnisse  ihre  Stellung 

in  Wirzburg  gefunden  hatten  —  Apel  war  ja  zugleich  Rath  des 

Bischofs.  —  Beide  hingen  aber  der  neuen  Richtung  an:  sie 

wollten  sich  nicht  mehr  länger  an  die  Fesseln,  die  ihr  Stand 

ihren  Neigungen  auflegte,  kehren  und  gingen  jeder  eine  heim- 

liche Ehe  ein.  Man  kann  sich  wundern,  dass  sonst  so  kluge 

Männer  wähnen  mochten,  ein  solches  Geheimniss  und  eine  solche 

Halbheit  könne  lauge  geachtet  werden.  Konrad  von  Thüngen 

kannte  in  solchen  Fällen  keine  Rücksicht:  sie  wurden  beide 

(Juni  1523)  verhaftet  und  erhielten  erst  nach  drei  Monaten  ihre 

Freiheit  wieder  und  erst,  nachdem  ihre  Verwandtschaft  und  das 

Reichsregiment  lange  vergeblich  für  sie  intervenirt  hatten.  Apel 

wie  Friedrich  verloren,  wie  nicht  anders  zu  erwarten,  ihre  Pfründen, 

mussten  Urfehde  schwören  und  verliessen  nach  einigen  Wochen 

die  Stadt,  die  allerdings  in  ihnen  zwei  vorzügliche  Köpfe  verlor. 

J  >r.  Fischer  trat  in  Brandenburgische  Dienste  und  folgte  dem 

Rufe  des  Hochmeisters  Albrecht  von  Preussen  als  Kanzler  nach 

Königsberg,  wo  er  1529  gestorben  ist;  Dr.  Apel  erhielt  zunächst 

eine  Professur  der  Rechte  in  Wittenberg,  trat  aber  1530  in  die 

Stelle  seines  verstorbenen  Freundes  in  Königsberg  ein  und  zog 

sich  1534  als  Anwalt  und  Consulent  des  Rathes  nach  Nürnberg 

zurück,  wo  er  schon  zwei  Jahre  darauf  sein  Leben  beschloss.-» 

Ii  S.  Muther:  Aus  dem  l'niversitats-  tind  (ielehrtenleben  im  Zeitalter  der 
Reformation  (Krlangen  lstili)  S.  230.  445.  S.  Stintzing:  Geschichte  der  deutschen 

Kt-chts-Wissenschaft  S.  2S7  rt. 

-)  Vgl-  Muther  und  Stintzing,  1.  c,  —  Das  Zusammentreffen  von  Speratus  and 

l>r.  Fischer  in  Königsberg  konnte  leicht  auf  einen  catisalen  Zusammenhang  beruhen. 
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Inzwischen  war  noch  am  23.  August  1523  jene  Bulle  des  Papstes 

Hadrian  VI.  erschienen,  welche  den  Bischöfen  ein  für  alle  Mal 

klare  und  bindende  Direktiven  für  ihre  Haltung  gegenüber  der 

kirchlichen  Neuerung  an  die  Hand  gab  und  Konrad  von  Thüngen 

nur  ermuthigen  konnten,  in  der  eingeschlagenen  Richtung  vor- 

wärts zu  schreiten  und  zunächst  die  Epuration  in  seiner  nächsten 

Xähe  durchzuführen.  Darüber  hinaus  und  im  weiteren  Bereiche 

de.«  Sprengeis  stiess  er  bei  diesem  Beginnen,  zumal  bei  den  Reichs- 

städten und  dem  Adel  und  der  Reichsritterschaft,  auf  mannig- 

fachen Widerstand,  dem  er  dort  am  wenigsten  gewachsen  war, 

wo  seine  episcopale  Gewalt  sich  nicht  mit  der  landesherrlichen 

deckte,  was  aber  in  den  genannten  Kreisen  nicht,  oder  nur  höchst 

unvollkommen  der  Fall  war. 

Und  nun  trat  ein  Ereigniss  ein,  das  nicht  bloss  die  einge- 

leitete kirchliche  Gegenbewegung  unterbrach,  sondern  die  Zukunft 

des  Hochstiftes  und  alle  Voraussetzungen,  auf  welchen  es  beruhte, 

mit  Vernichtung  bedrohte:  nämlich  der  Bauernkrieg,  d.  h.  jene 

hochdemokratische  Bewegung,  die  zugleich  in  den  zünftischen 

Elementen  der  Städte  einen  wichtigen  Verbündeten  erhielt  und 

j«o  erst  ihren  gefährlichsten  Charakter  annahm.  Des  Weiteren 

haben  wir  den  Verlauf  dieser  Erhebung  hier  nicht  zu  schildern: 

es  ist  bekannt  genug,  dass  die  Wogen  desselben  das  Hochstift 

uVrthitheten.  Burgen  und  Klöster  in  Trümmer  gelegt  wurden, 

die  Hauptstadt  zu  den  Aufgestandenen  überging,  der  Bischof 

Konrad  flüchtete.  Von  der  Vertheidigung  der  Veste  Marien- 

h*Tg  schien  zunächst  Sieg  oder  Misserfolg  des  Aufstandes  abzu- 

hängen. Der  Ausgang  ist  bekannt:  der  Aufruhr  unterlag,  das 

siegreiche  Heer  des  schwäbischen  Bundes  rückte,  nachdem  es  die 

><hwäbischen  Bauern  geschlagen  und  sich  mit  den  herbeiziehenden 

kurptalzischen  Truppen  vereinigt  hatte,  unter  der  Führung  des 

Feldhauptmanns  Georg  Truchsess  von  Waldburg  gegen  Wirzburg 

heran,  vernichtete  unterwegs  die  fränkischen  Schaaren  der  Aufstän- 

dischen, die  inzwischen  die  Belagerung  des  Marienberges  aufgehoben 

hatten,  in  zwei  verschiedenen  Abteilungen  bei  Sulzfeld  und  Königs- 

hofen a.  d.  T.  und  zog  als  Sieger  in  der  befreiten  Hauptstadt 
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des  Hochstift.es  ein.  Mit  dem  Bundesheere  kehrte  der  Fürstbischof 

Konrad,  der  beim  Ausbruch  des  zunächst  siegreichen  Autstandes 

nach  Heidelberg  geflüchtet  war,  zurück  und  vollzog  dann  in 

seiner  Capitale  und  weiterhin  in  den  «einzelnen  Aemtern  seines 

Landes  jene  blutigen  Strafgerichte,  die  uns  M.  Ijormz  Fries  mit 

so  schauderhafter  Deutlichkeit  beschrieben  hat.  Die  Reaktion, 

die  jetzt  naturgemäss  erfolgte,  traf  in  mehr  als  einer  Richtung: 

der  Gedanke  der  städtischen  Unabhängigkeit,  der  bei  Veranlass- 

ung des  Aufstandes  noch  einmal  die  aufgeregten  Gemüther  der 

Wirzburger  Demokratie  ergriffen  hatte,  ging  mit  ihrer  Nieder- 

lage für  immer  zu  Grabe  und  erhielt  bald  nur  mehr  die  Bedeut- 

ung einer  interessanten  geschichtlichen  Erinnerung.  Das  Mass 

der  corporate ven  Selbstverwaltung,  welches  der  Gemeinde  fortan 

verblieb  oder  zugestanden  wurde,  war  ein  beschränktes,  von  einer 

Freiheit  der  Bewegung  war  keine  Rede  mehr,  sie  trat  für  immer 

in  die  Reihen  der  landsässischen  Städte  zurück.  Eine  grosse 

Epoche  ihrer  Geschichte  hat  damit  ihren  Abschluss  erreicht. 

Auch  ihrem  Wohlstande  ist  vermöge  der  Rückwirkung  der  voraus- 

gegangenen wilden  Verwickelung  und  der  auferlegten  Bussen 

eine  Wunde  geschlagen  worden,  die  sieh  nur  langsam  und  un- 

vollständig wieder  geschlossen  hat.1)  Dauerte  es  doch  gar  nicht 

lange,  so  wurde  das  Hochstift  aufs  Neue  in  Unruhe  und  Sorge 

um  seine  Sicherheit  gestürzt :  wir  meinen  den  sogenannten  Hessen- 

krieg des  »I.  1528.  der  mit  den  „Packischen  Händeln-  im  engen 

Zusammenhang  steht.  Unblutig  allerdings  in  ihrem  Verlauf,  in 

ihrer  Entstehung  bis  auf  den  heutigen  Tag  nicht  genügend  auf- 

geklärt, die  Frucht  eines  dunkeln  Missverständnisses  nach  der 

Meinung  der  Einen,  einer  sträflichen  Intrigue  nach  der  Vermuth- 

ung  der  Andern,  ist  diese  Verwicklung  nach  Allem  nicht  von  den 

beiden  ost fränkischen  Bisthümern  veranlasst  worden,  hat  sie  aber 

'  Cebef  den  Bauernkrieg  in  Ostfranken  darf  ich  wohl  in  Kurz«-  von  neuerer 

Literatur  IL  a.  auf  Henscn's  und  Oech*lr's  Schriften,  daun  auf  Lorenz  Fric*,  Ge- 
schichte de*  Hauernkri»'zes  im  Ostfrauken,  die  in  der  Veröffentlichung  schon  s»-hr 

weit  vorgeschritten  ist,  verweisen. 
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ar^er  Verlegenheit  und  schwerer  wirtschaftlicher  Schädigung 

preisgegeben.1) 

Die  streng  katholische  Haltung  Konrads  von  Thüngen.  die 

wir  bereits  kennen,  ist  dureli  den  Bauernkrieg  und  weiterhin 

durch  den  Hessenkrieg  nur  verstärkt  worden.  Auf  dem  so  folgen- 

reichen Augshurger  Reichstage  des  .T.  1530  nahm  er  seine  Stel- 

lung unter  den  entschiedensten  Gegnern  der  lutherischen  Sache.-) 

Gleichwohl  ist  es  ihm  nicht  gelungen,  die  in  das  Hochstift  ein- 

gedrungenen Keime  der  kirchlichen  Neuerung  in  dem  Grade  ans- 

zurotten.  als  er  mit  fremden  und  eigenen  Kräften  der  zerstörenden 

lüurischen  Bewegung  Herr  geworden  war.  Im  letzteren  Falle 

hatten  sich  alle  conservativen  Kräfte  wider  einen  gemeinsamen 

Gegner  verbunden,  im  ersteren  gingen  sie  auseinander  und  standen 

sieh  seihst,  die  einen  zurückstrehend.  die  andern  vorwärtsdrängend, 

gegenüber.  Die  weitere  Entwicklung  der  Dinge  im  Hochstifte  hat 

es  gezeigt,  dass  die  Sympathieen  für  die  neue  Lehre  durch  die 

ablehnende  Haltung  Konrads  wohl  eingeschüchtert,  aber  nicht 

erstickt  waren.  Durch  alle  Ritzen,  so  zu  sagen,  drang  der  ver- 

pönte Geist  immer  wieder  ein  und  die  politische  Verfassung  des 

Hochstiftes  wie  seine  geographische  Lage  arbeiteten  dem  in  die 

Hände.  Musste  der  Fürstbischof  es  doch  geschehen  lassen,  dass 

mitten  in  seinem  Sprengel  auf  ritterschaftlichem  Boden,  von 

einem  eifrigen  Bekenner  der  Reformation,  eine  höhere  Schule, 

eine  Art  Gymnasium,  im  protestantischen  Sinne  gegründet  wurde: 

wir  meinen  die  sogenannte  Ritterschule  zu  Thundorf,  nicht  gar 

zu  weit  von  Münnerstadt,  deren  Stifter  Sylvester  von  Svhaumbury 

war  und  von  welcher  übrigens  auch  Nichtadelige  keineswegs 

völlig  ausgeschlossen  blieben.  Die  Zeit  der  Gründung  ist  nicht 

ganz  genau  überliefert,  jedoch  scheint  sie  um  das  Jahr  1530 

stattgefunden  zu  haben   und  hat  sich  nachweisbar  bis  in  das 

lieber  den  Hessenkrieg  zn  vgl.  (*ro/ip,  Coli,  noviss.  III,  S.  177  IV. ;  Auszug 

an*  Reinhards  Chronik.  Clarmann,  anch  ein  Wirzburger  nud  bischöflicher  Beamter, 

hat  den  Hessenkrieg  in  ähnlicher  Weise  urkundlich,  wie  Fries  den  Bauernkrieg, 

beschrieben,  sein  Werk  harrt  aber  noch  der  Veröffentlichung.  Die  neuere  Literatur, 

anch  die  monographische,  darf  ich  in  diesem  Falle  wohl  als  bekannt  voraussetzen. 

-    W.  Mauernbrecher:  (Jeschichte  der  kasselischen  Reformation.  Bd.  I,  S.  2!M. 
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folgende  Jahrhundert  hinein  erhalten.1)  In  die  rittersehaftlichen 

Gebiete  erstreckte  sich  bekanntlich  die  fürstbischöfliche  Macht 

nicht  und  es  war  dies  einer  der  entscheidenden  Gründe  für  die 

Erscheinung,  dass  sich  der  Protestantismus  mitten  in  Ostfranken 

nachhaltig  festsetzen  konnte.  Aber  was  mehr  auffallen  kann, 

der  Besuch  der  Universität  Wittenberg,  von  welcher  die  kirch- 

liche Neuerung  zunächst  ausgegangen  war  und  an  welcher  die 

leitenden  Häupter  derselben  lehrten,  dauerte  nach  wie  vor  fort, 

selbst  der  nächste  Nachfolger  Konrads  von  Thüngen,  Melchior 

von  Zobel,  erscheint  im  J.  1521  dort  unter  den  Sfudirenden;  er 

gehörte  allerdings  einem  rittersehaftlichen  Geschlechte  an,  aber 

ein  Blick  auf  die  authentischen  Matrikel  beweist,  dass  auch  viele 

Stiftsangehörige  in  diesen  Jahrzehnten  ebenso  gut  den  Weg  dahin 

genommen  haben.-)  Es  geht  aus  dieser  Thatsache  hervor,  dass 

die  eingetretene  Bewegung  der  Geister  eben  noch  im  Vordringen 

begriffen  war.  Fehlte  es  doch  in  der  Nähe  des  Fürstbischofs 

Konrad  und  in  seiner  Hauptstadt  keineswegs  an  hervorragenden 

und  angesehenen  Männern,  welche  der  neuen  Richtung,  wenn  sie 

ihr  auch  nicht  zugezählt  werden  konnten,  doch  nicht  feindlich 

entgegentraten  und  mit  tonangebenden  Anhängern  derselben 

fortgesetzt  in  Verbindung  standen. 

'»  S.  Kraus*  in  seinen  Beiträgen  zur  S.-Hildburgh.  Kirchen-,  Schnl-  un<l 

Laudeshistorie  IV,  8.  410.  Archiv  des  bist.  Vereines  für  Uuterfr.  nnd  Asch. 

Bd.  9,  Heft  2,  S.  144-150,       liehungtr:  Münnerstadt  u.  s.  f.  S.  97  -98. 

*)  Es  wird  darum  am  Platze  sein,  aus  der  Wittenberger  Matrikel  iL  C 
S.  99  ff  i  aus  den  Jahren  1521  1540  eine  Auslese  von  Namen  hier  anzuführen, 

die  bezeugen  sollen,  dass  oben  im  Texte  nicht  zu  viel  gesagt  worden  ist: 

1521  :  Andreas  Schon  de  Beringen  dioc.  Herb.  Cristopborus  Sabellins 

Herbipol.  Jo.  Hornburg  de  Hoteuburga  d.  H.  Joh.  Wolf  nobilis  d.  H.  Job.  Beutz- 

lUMMen  d.  H.  Jo.  Kaber  de  Burchebrachto  | Burgebrach )  d.  H.  Melchior  Czobel 

de  (übelstat  Herbip.  dioe.  1,1522  :  Michael  Erben  de  Kobnrg  d.  H.  Xicolans 

Dornberg  de  Krlebruun  d.  H.  Bernhardus  Bernbeck  de  nova  civitate.  d.  H.  Jo. 

Hillebrandt  de  Carolstadt  d.  H.  Wilhelmus  Detelbach  de  Anspach.  Martinas 

Merklin  Herbipol.  Wolfg.  Jacobi  d.  H.  Joachimus  de  Tetelbach.  Wendelinns 

Tamler  d.  H.  Valentinus  de  Ebrach  d.  H.  üe.  Woest  Bernheimensis  d.  H. 

(1524  :  Vitus  Camerarius  de  Klein  Langheim.  Alexander  Hoeubuch  Oringen  d.  H. 

Paulus  Aubauus  Wirtzpurg.  Kilianus  Vlmerus  Herbipolit.  i,1525i.  Joachinins 

Fachs  eijues.  Nicol.  Drosch  a  Volcach.  —  1520):  lieor.  Kunsperg  d.  H.  Petrus 

Coci  de  Murstadt.  —    152**  :  ßartolomens  Zcobelridt  Kiczing.  d.  H     Casp.  Spon 
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FüVs  erste  ist  aber  hier  ein  Mann  zu  erwähnen,  welchen 

der  Fürstbischof  von  auswärts  berief  und  der,  vollständig  vom 

Geiste  des  alten  Glaubens  erfüllt,  zugleich  als  Gelehrter  eine 

Zierde  seiner  Kirche  war:  nämlich  Augustinus  Marius  ( Mayer). 

Im  J.  1-485  in  der  Nähe  von  Ulm  geboren,  war  er  in  früher  Jugend 

in  das  benachbarte  Chorherrnstift  Wangen  eingetreten  und  hatte 

sich  im  J.  1511,  von  Wissensdurst  getrieben,  die  Erlaubniss  er- 

wirkt, auf  eine  Reihe  von  Jahren  die  Universität  Wien  zu  be- 

suchen. Bald  trat  er  aber  selbst  als  Lehrer  auf  und  wurde  1520 

zum  Doktor  der  Theologie  promovirt.  Das  Ansehen,  das  er  als 

Kanzelredner  sich  erworben,  veranlasste  1521  seine  Berufung  als 

Domprediger  nach  Regensburg  und  schon  das  Jahr  darauf  seine 

Erhöhung  zum  Weihbischof  in  Frei  sing.  Vier  Jahre  später 

nahm  er  eine  Einladung  des  Bischofs  Christoph  von  Basel  an, 

wo  der  alte  und  der  neue  Glaube  im  heftigen  Kampfe  mit  ein- 

ander lagen  und  das  Bedürfniss  einer  Verstärkung  der  katholi- 

M  hen  Partei  durch  einen  angesehenen  und  streitbaren  Theologen 

wünsehenswerth  erschien.  Marius  sah  sich  hier  dem  Haupte  der 

Gegenpartei.  Johannes  Oecolompadius,  gegenüber  gestellt  und  bot 

alle  seine  nicht  geringen  Kräfte  auf,  seine  Sache  aufrecht  zu  er- 

halten. Zuletzt  unterlag  aber  doch  die  katholische  Partei,  die 

Verfechter  derselben,  darunter  Marius,  verliessen  (März  1529)  die 

Stadt  und  wanderten  mit  dem  Domcapitel  und  einem  Teile  der 

Universität  nach  Freiburg  (im  Br.)  aus.    Auch  Erasmus  von 

Haadb.  «L  H.  (1529):  Christoph.  Hagen  d.  H.  Caspar  et  Harting  vom  Steyn, 

Xobil«  «1.  H.  —  t1530i:  Petrus  Ecchardus  de  Meilerstat  (1631):  Hieronymus 

BVrbing  de  Kytzingeo.  Geor.  Schnei  d.  H.  Wilhelm«  Hagel  Herbipol.  —  (1532): 

Jw- Heiner  Herbipolit.  Paulus  Eberus  Kytzingensis.  —  (1533):  Jo.  Rippach 

Herbipol.  Jo.  Zehender  de  Arnsteyn,  francns.  —  (1534):  Christoph.  Seuboth 

Kitzingensis.  -  (1535):  Augustinus  Eck  Herbipolensis.  Jo.  Vogt  de  Winsheym. 

Jo.  Hyrnmer  de  Mosbach  (Baden).  Nicolaus  Meyger  de  ochsenfurt.  —  (1536): 

Nkohos  Fridericus  et  Andreas  Kanstns  de  Hamelborg.  Lndovicus  ab  Kberspergk 

zentnt  von  Weyhers  Xobilis  Franconiae.  Petrus  Thein  Carolstatiensis.  Hierony- 

au  Geyüs  Herbipol.  Baltasar  Schot  et  Jo.  Maior  Herbipol.  —  (15381:  Conradus 

Krtrlcorns  Herbipol.  Joannes  Troianns  Hamelbnrg.  Johannes  de  Wirtzburg. 

1539  :  Georg.  Adelmao  a  Kralsheim  (Creilsheim)  Franctis.  Bartolomeus  Law 

"thstafurt.  Michael  Beuther  a  Karlstat.  Joaooes  Hunzinger  a  Konigs- 
boTen.  Joannes  Stosscl  de  Kissingen.  Wolfgaugns  Leiss  Rcgiomantus  Francas, 
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Rotterdam,  dessen  Zuneigung  Marius  in  Basel  gewonnen  hatte, 

befand  sieh  unter  den  Auswanderern  und  ist  ebenfalls  nach 

Freiburg  übergesiedelt.  Marius  sehnte  sich  aber  nach  einer  seinen 

Fähigkeiten  und  Neigungen  entsprechenden  Stellung  und  diese 

bot  ihm  nun  auf  Empfehlung  seines  Freundes  Erasmus  der 

Bischof  von  Wirzburg,  der  ihm  zunächst  als  Domprediger  und 

später  (1539)  auch  als  Weihbischof  einen  neuen  zusagenden 

Wirkungkreis  eröffnete.1)  Marius  war  offenbar  so  recht  der  Mann 

für  Konrad  von  Thiingen.  der  der  humanistischen  Bildung  inso- 

weit zugethan  war,  als  sie  der  bestehenden  Kirchenordnung  sich 

nicht  feindlich  erwies.  So  hatte  dieser  schon  im  J.  1525  den 

freilich  vergeblichen  Versuch  gemacht,  einen  anderen  berühmten 

und  gelehrten  Theologen  seiner  Zeit,  der  noch  dazu  ein  geborener 

Franke  war.  nämlich  Friedrich  Xausea  (Grau),  zu  Hollfeld  im 

Hochstift  Bamberg  geboren,  als  Weihbischof  für  seine  Dienste 

zu  gewinnen.  Marius  war  von  früher  her  mit  Xausea  verbunden 

und  erhielt  im  J.  1535  den  Besuch  des  auch  als  Schriftsteller 

vielfach  versuchten  und  jetzt  als  Beichtvater  König  Ferdinands  L 

in  Wien  lebenden  Freundes,  der  später  (im  J.  1541)  Bischof  von 

Wien  geworden  und  hier  1552  gestorben  ist.-')  Von  Marius  Wirk- 

samkeit in  Wirzburg  sei  an  dieser  Stelle  nur  bemerkt,  dass  er 

den  Voraussetzungen  Konrads  von  Thüngen  in  jeder  Weise  ent- 

sprochen zu  haben  scheint.  Dieser  hat  ihn  1530  auf  den  Reichs- 

tag nach  Augsburg  mitgenommen  und  derselbe  war  einer  der 

zwanzig  Doktoren,  die  den  Auftrag  erhielten,  die  Confessio  Augu- 

stana zu  widerlegen.  Die  schriftstellerische  Thätigkeit  Marius 

war  wesentlich  theologischer  Natur,  jedoch  weder  umfassend  noch 

')  Zwei  Sehrt- ibeu  de»  Erasmus  an  Konrad  von  Thüngen  siud  erhalten.  Das 

erst»'  <s.  dessen  Epp.  Basel  1554)  p.  417,  undatirt,  aber  älter,  bezieht  sich  aar" 
einen  andern  Gegenstand,  das  zweite  ib.  p.  815)  d.  Freiburg,  Pfingsten  1029  sagt 

über  Marius:  Habebit  tua  pieta«  strenuum  ac  lideleiu  s^vtr^öv  in  restituendis  eccle- 

siae  rollapsis  rebus  Augustinnm  Marium,  «juem  tibi  non  commendo,  qtium  sciam  et 

pro  suo  merito  et  pro  tuo  humanitate  tibi  esse  couiniendatissimum,  <{uin  potias 

opto  et  »pero  futurum,  nt  ego  per  illum  tibi  Hain  commendatior.  Qui  si  dignabvris 

hunc  huuiuncnlum  clientulorum  tuorum  uumeio  asoribere.  ijuod  nnum  possum  polli- 

ceor,  voluntatem  ad  ODBC  obsequium  paratissimum. 

S.  Joihcr  snb.  h.  v. 
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ausserordentlicher  Art;  seine  bleibende  Bedeutung  dürfte  über- 

wiegend in  seiner  kräftigen  Persönlichkeit,  in  seiner  Eloquenz 

und  in  seinen  geschlossenen  kirchlichen  Ueberzeugungen  gelegen 

haben.1)  die  auf  der  Basis  einer  nicht  gewöhnlichen  gelehrten 

Bildung  ruhten. 

Ein  Mann  anderer  Art  war  Daniel  Stiebar  von  Rabeneck.  Am 

Anfang  des  16.  Jahrhunderts  aus  einem  ritterschaftlichen  ober- 

fränkischen Geschlechte  geboren,  1517  ins  Wirzburger  Domcapitel 

designirt.  in  Erfurt  gebildet,  trat  er  nach  seiner  Rückkehr  förm- 

lich in  das  Capitel  ein,  wurde  bereits  1521  Propst  von  Stift  Haug. 

154»)  von  Xeumünster.  1552  Dompropst,  starb  rt.  August  1555.-) 

Seine  Verdienste  um  das  Hochstift  als  Landrichter  und  Gesandter, 

zumal  bei  Gelegenheit  der  berüchtigten  Invasion  des  Markgrafen 

Alhrecht  Alcibiades  werden  allseitig  anerkannt.  Seine  Grabschrift 

im  Dom  widmete  ihm  den  rühmlichsten  Nachruf.  Stiebar  war 

zugleich  ein  viel  gereister  Mann,  der  die  Welt  nicht  bloss  vom 

Hörensagen  kannte.  Mit  zwei  hervorragenden  .Vertretern  des 

deutschen  Humanismus.  Erasmus  von  Rotterdam  und  Joachim  Ca- 

inerarius.  stand  er  in  nahen  Beziehungen  und  aus  diesem  Grunde 

reden  wir  von  ihm  an  dieser  Stelle.  Des  Ersteren  persönliche 

Bekanntschaft  hat  Stiebar  offenbar  auf  einer  seiner  Reisen  ge- 

macht und  daran  hat  sich  der  briefliche  Verkehr  angeschlossen. 

Das  Verhältnis»  war  ein  inniges  und  Erasmus  hat  es  hoch  an- 

geschlagen.3) Zu  Camerarius.  der  nicht  viel  älter  und  selbst  ein 

geborener  Franke  war.4)  ist  Stiebar  während  seines  Aufenthaltes 

in  Erfurt  in  Beziehungen  getreten  und  hat  mit  ihm  eine  innige 

h  Zu  vergl.  zunächst  Reininger,  1.  c.  3.  111  —  158.  Gropp,  Coli.  Bovist. 

I.  p.  3O0  303. 

*)  Stumpf,  Denkwürdigkeiten  zur  fränkischen  Cescbichte.  Paul  Frcher: 

Theatrum  Virornm  Eruditione  clarorum  etc.  Xorimb.  lt>8*>,  p.  832. 

3j  S.  Eramü  Boterod.  Epp.  p.  762.  815.  Io0!>.  Es  sind  hier  drei  Briefe 
von  Erasmus  an  Stiebar  mitgeteilt,  zwei  aus  dem  J.  1529,  der  dritte  aus  dem 

J.  153o.  Am  .8chlns.se  des  2.  sagt  Erasmus:  Excnditur  volumen  epistolarnm  mearnm 

com  dignitate  com  accessione  grandi,  hic  enrabo  ut  posteritas  quorjue  noverit,  inter 

Erasmnm  et  Stibarum  amicitiam  hand  )|uam<iuam  vulgarem  intercessisse. 

«;  Geboren  am  12  April  1500  zu  Bamberg. 
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Freundschaft  geschlossen,  die  das  Leben  überdauert  hat.1)  Man 

erkennt  aus  den  ziemlich  zahlreich  erhaltenen  Briefen  Camerarius 

an  Stiebar  den  Umkreis  der  Ideen  und  Interessen,  die  diesen 

erfüllten:  seinem  Hochstifte  treu  wie  einer  und  in  schweren 

Zeiten  mit  der  Anstrengung  aller  seiner  Kräfte  ergeben,  hat  er 

sich  zugleich  die  Liebe  zu  den  wissenschaftlichen  Eindrücken 

seiner  Jugend  fest  bewahrt.  Seine  humanistische  Bildung  muss, 

nur  nach  jener  Correspondenz  zu  schliessen,  eine  wohl  gegründete 

gewesen  sein.  Durch  Camerarius  ist  er  auch  in  Verbindung  mit 

den  Freunden  desselben  getreten:  derselbe  hat  ilrm  u.  a.  den  jungen 

Petrus  Lotichius  Secundus  (aus  Schlüchtern,  geb.  152H)  empfohlen, 

dem  Stiebar  ein  wahrer  Gönner  geworden  und  dessen  humani- 

stische, wie  medizinische  Ausbildung  in  Frankreich  und  Italien 

er  vor  allem  möglich  gemacht  hat.  Wie  bekannt,  nimmt  Lo- 

tichius unter  den  neulateinischen  Dichtern  einen  hervorragenden 

Platz  ein:  er  ist  als  Professor  der  Medizin  in  Heidelberg  schon 

fünf  Jahre  nach  seinem  väterlichen  Beschützer  gestorben.  Beide, 

Camerarius  wie  Lotichius,  haben,  der  eine  als  Ausdruck  seiner 

Freundschaft,  der  andere  seiner  Dankbarkeit,  einen  dichterischen 

Trauerkranz  auf  sein  Grab  gelegt.-) 

Neben  Daniel  von  Stiebar  barg  Wirzburg  gleichzeitig  noch 

einen  zweiten  Mann,  welcher  einerseits  im  öffentlichen  Dienste 

stand  und  anderseits  wie  jener  ein  Bindeglied  zwischen  Franken 

und  dem  übrigen  gelehrten  Deutschland  bildete,  zugleich  jedoch 

auch  selbst  eine  nachhaltige  literarische  Thätigkeit  entwickelte, 

nämlich  Loren;  Fries.3)   Zu  Mergentheim  1491  geboren,  hatte  er 

*i  8.  Joachimi  Camerarü  Pabeperg.  Epistolarum  Iibri  quinque  posteriores. 

Franeofurti  1505,  p.  100—2-13.  Die  vorhandenen  Briefe  reichen  vom  April  1526 
bis  Dezember  1555.       Dazu:  Camerarü  Vita  Melanchthonis. 

2)  Vgl.  Melchior  Adam:  Vitae  Germanornm  Medicornin  etc  Franeofurti 

MDt'CVI,  p.  49  -52.  —  Petri  Lotichii  Secundi  Solitar.  Poemata  omnia.  ed.  Bur- 

manni  See.  I,  p.  213.  II,  p.  72  fl*.  (Vita  P.  Lotichii  S.  exp.  per  Joann.  Hagium. 
possim).  —  Haute,  Geschichte  der  Universität  Heidelberg,  Bd.  II. 

-1)  C.  Jleffner  und  D.  Heuss :  Lorenz  Fries,  der  Geschichtsschreibt-r  Ost- 

frankens. Ein«  literargeschichtliche  Denkschrift.  Wirzb.  1853.  Dr.  L.  Kockmger  : 

M.  Lorenz  Fries.  Zum  fränkisch-würzb.  Rechts-  und  Gerichtswesen.  München  1871. 

—  Dr.  A.  Schaftier:  Die  hohe  Uegistratur  des  M.  L.  Fries.  Archiv  des  hist.  Verein» 

für  ünterfr.    Bd.  22,  Hft.  1  (S.  1    18t»\    Allgem.  deutsche  Biographie  snb.  h.  v. 
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die  Hochschulen  von  Leipzig,  Wittenberg  und  Wien  besucht  und 

war  nach  seiner  Heimkehr  in  die  Dienste  Konrad  III.  von  Thüngen 

getreten,  dessen  Vertrauen  er  sich  binnen  kurzer  Zeit  erwarb. 

Vermöge  seines  Amtes  stand  er  nicht  nur  an  der  Spitze  des 

fiirstbisohöflichen  Archivs  und  der  Kanzlei,  sondern  seine  Stellung 

war  ausserdem  eine  politische,  d,  h.  er  war  als  Geheimschreiber 

auch  an  der  Leitung  der  Staatsgeschäfte  und  der  Führung  der 

politischen  Correspondenz  beteiligt.  Als  Konrad  von  Thüngen 

im  J.  1525  in  Folge  des  Bauernaufstandes  seine  Residenz  verliess 

nnd  bei  dem  Pfalzgrafen  Ludwig  eine  Zufluchtsstätte  in  Heidel- 

berg suchte,  hat  ihn  Fries  begleitet  und  ist  nach  ungefähr  vier 

\When  im  Gefolge  des  siegreichen  Bundesheeres  nach  Wirzburg 

zurückgekehrt.  Auch  auf  der  blutigen  Rundreise,  die  der  Fürst- 

bischof nach  der  Niederwerfung  des  Aufstandes  durch  das  Hoch- 

«tift  unternahm,  hat  er  sich  an  seiner  Seite  befunden.  Weiterhin 

ist  er  zu  verschiedenen  diplomatischen  Missionen  zu  Karl  V. 

und  König  Ferdinand  I.  verwendet  worden.  Diese  Vertrauens- 

stellung des  Fries  hat  sich  im  wesentlichen  unter  den  beiden  nach- 

folgenden Fürstbischöfen  Konrad  IV.  von  Bibra  und  Melchior  von 

Zobel  bis  zu  seinem  am  5.  Dezember  1550  erfolgten  Tode  fort- 

gesetzt. Seine  Grabschrift  rührt  von  seinem  etwas  jüngeren 

Zeitgenossen,  Joachim  Camerarius,  her,  mit  dem  er  ohne  Zweifel 

in  der  Zeit  seiner  Universitätsstudien  in  freundschaftliche  Be- 

ziehungen getreten  war.  Wir  machen  an  ihm  wie  an  Daniel 

von  Stibar  aufs  Neue  die  Erfahrung,  dass  Konrad  III.  von 

Thüngen  bei  aller  Fürsorge  für  die  Erhaltung  der  alten  Kirche 

*in  gewisses  Mass  freier  geistiger  Bewegung  auf  Seiten  seiner 

näheren  Umgebung  wohl  zu  ertragen  wusste.  Die  Bedeutung 

Friesens.  die  im  vorliegenden  Zusammenhange  unsere  Aufmerksam- 

keit noch  mehr  als  seine  staatsmännische  Wirksamkeit  auf  sieh 

zieht,  liegt  in  seinen"  Leistungen  als  Archivar  und  Gesehiehts- 

«<  hreiber.  Die  Zeugnisse  seines  arehivalisehen  Wirkens  und 

Arbeitens  haben  ihn  überdauert  und  erfüllen  mit  stets  neuer 

Bewunderung.  Von  seinen  geschichtlichen  Werken  genügt  es, 

an  seine  Chronik  der  Bischöfe  von  Wirzburg  und  die  Geschichte 
Ge»chkht«  der  Universität  Wirahurp.    1.  Band.  5 
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des  Bauernkrieges  in  Ostfranken  zu  erinnern.  Die  Chronik  ver- 

räth  unverkennbar  die  nicht  gewöhnliche  gelehrte  Bildung  ihre.* 

Verfassers  und  seine  nicht  verhehlte  nationale  Gesinnung,  die 

er  mit  den  Humanisten  überhaupt  teilt,  wenn  er  sie  im  Verlauf 

der  Darstellung  auch  nicht  überall  folgerichtig  zur  Geltung 

bringt.  Die  nachhaltigste  Pietät  und  Begeisterung  widmet  er 

aber  seinem  Hochstift,  dessen  Geschichte  er  ja  zugleich  in  höherem 

Auftrage  schrieb.  Die  Chronik  ist  vor  allem  auch  durch  den 

Umstand  wichtig  geworden,  weil  sie  auf  Jahrhunderte  hinaus 

die  Auffassung  der  stiftwirzburgischen  Geschichte  bestimmt  hat.1) 

Die  Geschichte  des  Bauernkrieges  ist  wesentlich  stofflicher,  ur- 

kundlicher Natur,  jedoch  zugleich  das  Werk  eines  Mannes,  der 

den  erzählten  Vorgängen  hinlänglich  nahe  stand  und  oft  Augen- 

zeuge war.  Fries  erscheint  hier,  der  geschilderten  Bewegung 

gegenüber,  seiner  hochconservativen  Gesinnung  gemäss,  als  ein 

grundsätzlicher,  ja  oft  harter  Gegner  derselben,  obwohl  er  im 

Durchschnitt  nur  die  Thatsachen  und  Akten  sprechen  lässt.  Man 

möchte  sagen,  er  war  der  Bewegung  schon  durch  seine  amtliche 

»Stellung  zu  nahe  gerückt,  um  zu  einer  ganz  objektiven  Beur- 

teilung derselben  sich  erheben  zu  können.  Interessant  ist  es 

zu  wissen,  dass  es  Joachim  Camerarias  war.  der  ihn  zur  Unter- 

nehmung dieses  Werkes  veranlasst  hat.'-)  Der  Kreis  der  Inter- 

essen und  Studien  des  Fries  ist  mit  diesen  Sätzen  noch  keineswegs 

erschöpft,  es  würde  uns  aber  zu  weit  führen,  dieselben  hier  näher 

zu  verfolgen.  Zweierlei  sei  aber  wenigstens  noch  angedeutet: 

Fries  handhabt  die  deutsche  Sprache,  deren  Schicksal  ihm  üher- 

I)  Vgl.  die  schon  einige  Male  angeführte  Ausgabe  der  Chronik  mit  einen 

recht  schlechten  Texte  durch  Kanzler  ./.  //.  Lwlnciy  in  seineu  Geschichtsschreibern 

vom  Bischotl'thnni  Wirtzburg.  (Krankfurt  17 1  - 1 > .  Frws  hat  die  Chronik  dem  Fürst- 
bischof Melchior  von  Zobel  und  dessen  Nachfolger,  dem  damaligen  Domdechanten 

Friedrich  von  Wirsberg  gewidmet. 

"i  Ja.  Camcrarii  l'ab.  Kpp.  libri  qninqne  posteriores.  Francofnrti  I.V.*.",. 
p.  :j<»7  schreibt  dieser  u.  a.  an  Fries:  Qua  persuasionei  fretus  per  ü.  Stiberum 

nuper  tecum  egi,  ut  commeutarios  conliceres,  vel  narationem  potins  contexere-* 

tnmnltus  plebi  etc.  Von  der  Geschichte  des  Banernkrieges  hat  der  hist.  Verein 

zu  Wirzbnrg  eine  vollständige  Ausgabe  «lurch  Dr.  Schattier  nnd  Dr.  Hcnncr\  iu 

Ancrifl*  nehmen  lassen,  die  der  Vollendung  entgegengeht. 
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haupt  warm  am  Herzen  lag,  in  origineller  und  kräftiger  Weise; 

dadurch  unterscheidet  er  sich  von  der  Mehrzahl  der  Humanisten, 

die  sich  vom  Latein  nicht  zu  trennen  vermochten.  Ferner  be- 

zeigt er  wiederholt  eine  lebhafte  Teilnahme  für  die  älteren 

Kloster-  und  gelehrten  Schulen  und  trug  sich  sogar  mit  dem  löb- 

üchen  Vorhaben,  darüber  »mehr  zu  schreiben",  wozu  ihm  freilich 

and  leider  keine  Zeit  geblieben  ist.1)  — 

Der  Nachfolger  Konrads  von  Thüngen  war  Konrad  IV.  von 

Bibra,  dessen  kurze  Regierung  (1540—1544)  für  unsern  nächsten 

Zweck  keine  Bedeutung  hat.  für  die  Geschichte  des  Hochstifts 

jedoch  in  so  fern  eine  grosse,  als  in  dieser  Zeit  zu  den  späteren, 

für  dieses  so  verhängnissvoll  gewordenen  Grumbach'schen  Händeln 

mit  der  Grund  gelegt  worden  ist.  Die  Söhne  des  Hochstiftes, 

voran  die  heranreifenden  Mitglieder  des  Domcapitels  und  der 

übrigen  Stifter,  bezogen  nach  wie  vor  und  noch  längere  Zeit 

später  die  auswärtigen  hohen  Schulen,  die  wir  von  diesem  Ge- 

sichtspunkte aus  bereits  genannt  haben,  doch  tritt  nach  Erfurt 

und  neben  Wittenberg  seit  dem  Ende  des  15.  Jahrhunderts  Ingol- 

stadt, namentlich  für  den  Adel,  der  die  kirchliche  Laufbahn 

eingeschlagen,  deutlich  mit  in  den  Vordergrund.2)  Mehrere  inner- 

i)  VgL  den  Scbluss  des  13.  Cap.  der  Vorrede  zur  Chronik  bei  Ludewiy,  1.  c 
S.  384. 

*  Es  mag  erlaubt  sein,  an  dieser  Stelle  aas  Medtrers  Annales  Acad.  Ingolstad, 

Bd.  1,  «ine  Reihe  ostfränkischer,  resp.  Wirzbargischer  Namen  hervorzuheben,  die 
in  der  Zeit  von  1472 — 1544  die  genannte  Universität  besucht  haben: 

1472:  Jo.  de  Weyers,  Wilhelmus  de  Grumbach,  canonici  ecclesiae  Herbipol. 

1473:  Jo.  Schott,  Canon.  Herbipol.  —  1474:  Leouardus,  Heinricns,  Erhardus  de 

KjzlofTatein.  fratres.  —  1475 ;  Wilhelmus  de  Eyb.  —  1470:  Antonius  de  Rotenhan.  

U7S:  Georgins  et  Wipertus  de  Grumbach.  Conradus  Weygaud,  Herbipol., 
Med.  Dottor  et  Professor,  nuper  regi>  Bosniae  Physicus.)  1461:  Martin  de 

Br.-nn.le,  Canon.  Herbipol.  —  1484:  Thomas  de  Stein,  Canon.  Herbip.  —  1485: 
Conrad  de  Miltz,  Can.  Herbip.  —  1480:  .To.  de  Grumbach.  Georg  baro  in  Limpurg 
et  Can.  Argent.  Bamb.  et  Herbip.  -  1493:  Wilhelmus  de  Bibra.  1494:  Jo.  d.- 

Liechtenstein  Cau.  Herbip.  1490:  Sebastianus  de  Rotenhan.  Hieronymus 
baro  d«  Limburg.  —  1498:  Erhardus  de  Grumbach.  1501:  Eucharius  de  Tuugen. 
Cao.  S.  Burchardi  Herbip.  Theodericus  de  Tüngeu,  can.  Eccl.  Herbip.  —  1505. 
Erbaldus  #)  Zobel  ex  Gibeistat,  Can.  Eichstet.  1512:  Achatius  de  Lichtenstein 

«  an.  Herbip.  —  1513:  Philipp  de  Foitt  de  Salzburg  Canon.  Herbip.  —  1514: 
Fridericos  marchio  Brandenburgensis,  praepositus  Herbipol.        1515:   Paul  de 
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halb  des  Hochstifts  Geborene  haben  auswärts  ihre  Lebensstellung 

gefunden  und  einzelne,  die  sich  der  reformatorischen  Bewegung 

anschlössen,  zugleich  sich  einen  Namen  von  Bedeutung  irgend 

welcher  Art  gemacht.  So,  um  nur  einen  zu  nennen,  jener 

Andreas  Rudolf  Bodenstein  aus  Karlstadt  (f  1541),  der  den  Namen 

seines  fränkischen  Geburtsortes  an  die  Stelle  seines  väterlichen 

setzte,  und  durch  seine  Excentricitäten  demselben  einen  weithin 

reichenden  aber  vielfach  misstönigen  Klang  verschafft  hat. 

Von  hoher  Bedeutung  nach  verschiedenen  Richtungen  ist 

die  Epoche  des  Fürstbisehofs  Melchior  Zobel  von  Gihelstadt 

(1544—1558)  für  das  Hochstift  geworden.  Aus  einem  alten  ritter- 

schaftlichen Geschlechte  am  Anfange  des  Jahrhunderts  geboren, 

für  die  kirchliche  Laufbahn  bestimmt,  hatte  er  bei  Zeiten  die 

Designation  in  das  Würzburger  Domcapitel  erhalten,  war  dann 

zu  seiner  Ausbildung  nach  Wittenberg  gegangen,  zu  einer  Zeit, 

in  welcher  die  reformatorische  Bewegung  das°lbst  in  vollem 

Gange  war.  Ohne  sich  darum  von  der  alten  Kirche  abzuwenden, 

lassen  sich  die  Spuren  der  Eindrücke,  die  er  daselbst  in  sich 

aufgenommen,  in  seinem  späteren  Leben  und  Walten  erkennen: 

gewiss  ist,  dass  er  einer  aufrichtigen  und  nachhaltigen  Liebe  zu 

den  humanistischen  Wissenschaften  bis  zu  seinem  Ende  treu  ge- 

blieben ist.  Es  lebte  in  ihm  aber  zugleich  ein  thatkräftiger  und 

tapferer  Geist,  der  sogar  kriegerische  Neigungen  nicht  aussehloss. 

In  die  Heimath  zurückgekehrt,  trat  er  in  das  Domcapitel  ein  und 

treffen  wir  ihn  im  J.  1525  zur  Zeit  des  Bauernkrieges  unter  den 

namhaften  Vertheidigern  des  von  den  Aufständischen  belagerten 

Schwarzenberg  baro,  ('an.  Moguut.  Bamberg.  Herbipol.  —  1517:  Martin  de  Wisentau 

('an.  Herbipol.  —  1518:  Alexander  von  der  Thann,  Can.  Herbip.  Wolfgang  comes 

de  Hohenlohe.  —  1520:  Mauritius  de  Hutten  can.  Herbip.  et  Eichstet.  —  1532: 

Nicolaus  Fridericus  de  Wierzberg  can.  novi  Monasterii  Wierzb.  Philippus  de 

Tiinpen.  —  153:5:  Conrad  comes  de  Gaste],  Canon.  Herbip.  Henricus  comes  de 

Castel,  Canon.  Bamberg.  —  1535:  Jo.  Georg  et  Gotfridus  de  Grambach.  1536: 

Georg,  Baro  de  Schwarzenberg  Can.  Herbip.  —  1537:  Fridericus  comes  et  dominus 

in  Castel.  —  1538:  Andreas  Stiber,  Can.  Herbip.  et  Bamb.  Richard  de  Kher 

«'an.  Herbip.  —  1541:  Christophoras  de  Aufses  Can.  Herbip.  Ge.  Wilhelm  de 
Wjrsenthan  Can.  Herbip.  Michael  a  Lichtenhain  Can.  Herb.  Henricns  a  Bibra 

Can.  Herbip.       1542:  Wolfgaugus  comes  a  Lcwenstein,  h.  t.  Rector  Universität»«. 
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Marien berges.    Als  im  J.  1532  die  Osmanen  durch  Ungarn  vor- 

drangen und  Wien  bedrohten,  erhob  er  sich  wieder  und  trat  in 

die  Reihen  der  freiwilligen  Kämpfer  für  die  Ehre  der  Christen- 

heit und  die  Sicherheit  des  Abendlandes.    Die  nächsten  Jahre 

nach  seiner  Rückkehr  vernehmen  wir  nichts  von  Bedeutung  von 

ihm.  haben  aber  ein  Recht  anzunehmen,  dass  er  sich  als  Mitglied 

des  Capitels  hervorgethan  hat,  denn  er  wurde  am  (>.  März  1540 

zum  Domdechanten  erwählt,  eine  Wahl,  die  stets  und  unter  den 

gegebenen  Verhältnissen  im  besonderen  Grade  als  Vertrauensakt 

angesehen  werden  musste.  Als  dann  schon  einige  Monate  darauf, 

am  15.  Juni  1540,  Konrad  III  von  Thüngen  starb,  soll  einer  nicht 

ganz  zu  verwerfenden  Ueberlieferung  zufolge,  unter  den  Candi- 

daten  für  die  Nachfolge  im  Bisthum  Melchior  Zobel  begründete 

Aussicht  gehabt  haben,  aber  durch  die  Intriguen  Wilhelm's  von 

Grumbach,  der  für  einen  seinen  persönlichen  Zwecken  entsprechen- 

den Nachfolger  agitirte,  um  diese  seine  Hoffnungen  betrogen 

worden  sein.   Konrad  IV.  von  Bibra,  welcher  zu  Grumbach  in  ver- 

wandtschaftlichen Beziehungen  stand,  aber  nicht  frei  von  unmänn- 

licher Charakterschwäche  war,  wurde  gewählt.  Die  folgenden  Er- 

eignisse verleihen  jener  Ueberlieferung  in  der  That  nicht  geringe 

Wahrscheinlichkeit.  Melchior  Zobel  fühlte  sich  allmälig  über  das 

herrschende  System  und  die  Erfolglosigkeit  seiner  Anstrengungen 

in  solchem  Grade  unbefriedigt,  dass  er  (1543)  beschloss.  das  Amt 

als  Domdechant  niederzulegen;  nur  durch  die  dringenden  Bitten  des 

Capitels  Hess  er  sich  bewegen,  seine  Resignation  zu  vertagen  und 

auf  seinem  Posten  länger  auszuhalten.  Da  starb  (8.  August  1544) 

Konrad  von  Bibra  und  die  darauf  folgende  Neuwahl  führte  die 

Opposition    in   ihrem  Haupte   zur  Herrschaft:  Melchior  Zobel 

wurde  nach  einem  ungewöhnlich  kurzen  Interregnum  (19.  August) 

and  wie  es  scheint  ohne  erheblichen  Widerstand  zum  Nachfolger 

gewählt.    Die  Grumbach'sehe  Partei  hatte  offenbar  abgehaust.1) 

Bekanntlich  war  es  aber  gerade  dieses  Verhältniss,  das  für 

den  neu  gewählten  Fürstbischof  und  das  Hochstift  von  den  ver- 

i)  Ueber  Melchior  von  Zobel  vgl.  Usscrmann,  Kpiscop.  Wirceb.  p.  141  —  147. 

-  Gropp,  1.  c.  I  nnd  III. 
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(farblichsten  Folgen  geworden  ist.    W.  von  Grumbach,  der  sich 

in  die  veränderte  Lage  der  Dinge  am  Wirzburger  Hofe  nicht 

finden  konnte  und  die  Ungunst  von  Seiten  Melchiors  von  Zobel 

nicht  ertragen  wollte,  nahm  Dienste  bei  dem  Markgrafen  Albrecht 

Alcibiades  und  löste  im  Verlaufe  des  J.  1548  seine  Beziehungen 

zum  fürstbischöflichen   Hofe  völlig  auf.    Und  als  im  J.  1552 

sich  Kurfürst  Moritz  von  Sachsen  mit  seinen  Verbündeten  gegen 

K.  Karl  V.  und  die  Folgen  seiner  vorausgegangenen  Politik  erhob, 

schloss  sich  Albrecht  Alcibiades  ihm  an,  mit  dem  Vorbehalt,  bei 

dieser  Gelegenheit  vor  allem  seinen  eigenen  Vorteil  zu  suchen. 

So  wandte  er  sich  gegen  die  sogenannten  fränkischen  Einungs- 

verwandten.  Nürnberg  und  die  beiden  Hochstifter  Bamberg  und 

Wirzburg,  und  bedrohte  sie  mit  vernichtender  Verheerung.  Um 

dieser  zu  entgehen,  beeilten  sich  die  bedrohten  genannten  Stifter, 

hilflos  wie  sie  einer  solchen  Gefahr  gegenüber  waren,  durch  Ver- 

träge, die  sie  mit  dem  Markgrafen  schlössen,  vor  dem  Aeussersten 

zu  sichern,  wobei  sie  freilich  sich  den  ungünstigsten  uud  schwer- 

sten  Bedingungen   unterwerfen   mussten.    Den  wirzburg' sehen 

Vertrag,  der  noch  hart  genug  war,  hatte  Grumbach  vermitteln 

helfen,  dabei  aber  zugleich  seinen  eigenen  Nutzen  nicht  vergessen: 

welch  eine  bessere  Gelegenheit  hätte  er  sich  wünschen  können, 

unter  dem  Scheine  des  Vermittlers  an  seinem  fürstlichen  Gegner, 

eben  den  Fürstbischof  von  Wirzburg.  seinen  Groll  walten  zu 

lassen.    Nun  wurde  aber  der  Passauer  Vertrag  geschlossen,  der 

einen  Wattenstillstand  zwischen  dem  Kaiser  einer-  und  Moritz 

von  Sachsen  und  dessen  Verbündeten  anderseits  stipulirte.  Die 

Verträge  Albrechts   Alcibiades   mit   den   fränkischen  Emunds- 

verwandten  wurden  jedoch  in  den  Passauer  Vertrag  nicht  mit 

eingeschlossen   und  von  dem  Kaiser  sogar  in   aller  Form  für 

nichtig  erklärt.    In  Folge  dessen  betrachtete  der  Bischof  von 

Wirzburg  alter  auch  seinen  Spezialvertrag  mit  W.  von  Grum- 

bach als  hinfällig,  und  nahm  alle  diesem  in  demselben  gemachten, 

nicht  unbeträchtlichen  Zugeständnisse  wieder  zurück.    Da  fügte 

es  sich  aber,  dass  der  Kaiser  aus  Veranlassung  der  von  ihm 

unternommeneu  und  misslungcnen  Belagerung  von  Metz  auf  dem 
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Rückzüge  die  militärische  Deckung  von  Seite  des  damals  mit 

meinen  wilden  Sehaaren  sich  in  der  Nähe  herumtreibenden  Mark- 

traten nicht  entbehren  zu  können  glaubte  und  sie  um  den  Preis, 

der  Kehabilitirung  der  von  ihm  cassirten  Verträge  desselben  mit 

•len  ged.   fränkischen  Würden  erkaufte.    Eine  der  Wirkungen 

«lieser  nicht  gerade  rühmlichen  Wendung  der  kaiserlichen  Politik 

war.  dass  nun  auch  Grumbach  seinen  Spezial vertrag,  dessen 

L'assirung  von  Seite  des  Hochstifts  Wirzburg  er  überhaupt  nie 
als  rechtsgiltig  anerkannt  hatte,  als  unzweifelhaft  ebenfalls  re- 

habilitirt  betrachtete:   ein   Standpunkt,    der  jedoch  von  wirz- 

burg'scher  Seite  aufs  nachdrücklichste  zurückgewiesen  wurde. 
An  dieses  Moment  knüpft  sich  nun  die  weitere,  das  Hochstift 

und  Melchior  Zobel  betreffende  Verwicklung.    Die  fränkischen 

Einungsverwandteu  weigerten  sich,  jener  Rchabilitirung  ihrer 

mit  dem  Markgrafen  abgeschlossenen  Verträge  Folge  zu  leisten, 

und  legten  an  das  Reiehskammergericht  Appellation  ein;  Albrecht 

Alcibiades  aber  rüstete,  das.  was  er  sein  Recht  nannte,  mit  Ge- 

walt zu  behaupten  oder  zurückzuverlangen.  Grumbach  machte 

mit  ihm  gemeinschaftliche  Sache  und  verknüpfte  sein  Schicksal 

aufs  Nene  mit  dem  des  fürstlichen  Abenteurers.  Ks  kam  zwischen 

diesem  und  den  fränkischen  Ständen  zu  einem  Kriege,  der  die 

tränkischen  Bisthümer  empfindlich  in  Mitleidenschaft  zog.  Die 

tränkischen  Einungsverwandteu,  Wirzburg  voran,  hatten  bereits 

<Mnen  vernichtenden  Schlag  auf  Grumbach  geführt,  den  sie  für 

die  über  sie  hereingebrochenen  Gefahren  und  Verluste  in  erster 

Linie  mit  verantwortlich  machten:  sie  hatten  seine  sämmtlichen 

Güter  besetzt  und  Hessen  sie  nun  bis  auf  weiteres  in  ihrem  Namen 

verwalten.    Der  Bischof  von  Wirzburg  führte  seiner  Seits  als 

Herhtsgrund  dafür  den  Umstand  an.  dass  Grumbach,  ohne  seiner 

Lehenspflicht  gegen  das  Hochstift  entbunden  zu  sein,  gegen  das- 

v-lbe  gedient  habe.  Durch  diesen  Schlag  fühlte  sich  derselbe  auf's 

Aeasserste  getrieben:  er  bot  ans  Veranlassung  des  entbrannten 

Kampfes  zu  Gunsten  seines  Herrn,  des  Markgrafen,  die  ganze 

nicht  gewöhnliche,  ja  seltene  Kraft  seines  Geistes  und  seiner 

Inermüdlichkeit  auf.  überzeugt,  dass  dessen  Verderben,  so  oder 
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so.  auch  das  seinige  im  Gefolge  haben  werde.  Bei  Gelegenheit 

dieses  Kampfes,  dem  die  Reichsgewalt  unthätig  zusah  und  den  der 

Kaiser  zum  Teile  mit  veranlasst  hatte,  hat  die  Stadt  Schwein- 

furt, in  welches  sich  der  Markgraf  geworfen  hatte,  jene  Belager- 

ung und  von  Greueln  erfüllte  Einnahme  durch  die  Gegner  des- 

selben erfahren,  die  ihr  den  Namen  des  „fränkischen  Troja's*  ein- 

getragen hat.  In  das  Schicksal  der  Stadt  wurde  eine  in  den 

Humanistenkreisen  jener  Jahre  hoch  gefeierte  Frau  mit  verwickelt, 

nämlich  F.  Olympia  Morata,  aus  Ferrara  gebürtig,  die  ihrem 

Gatten,  Andreas  Grundler,  einem  gebornen  Schweinfurter,  der 

an  der  Universität  ihrer  Vaterstadt  Arzneikunde  studirt  hatte 

und  jetzt  als  Arzt  in  seiner  Heimath  lebte,  um  so  lieber  über 

die  Alpen  gefolgt  war,  als  die  Stimmung  am  Hofe  zu  Ferrara 

ihrer  religiösen  Denkweise  allmälig  antipathisch  geworden  war: 

eine  ideale  Erscheinung ,  mit  allen  weiblichen  Tugenden  ge- 

schmückt, Meisterin  vor  allem  der  griechischen  Sprache,  in  der 

sie  auch  gedichtet  hat.  Ihre  gelehrten  Arbeiten,  ihre  Gedichte, 

wie  ihr  Briefwechsel  in  lateinischer  Sprache  mit  ihrem  gelehrten 

Freunde  sind  bald  nach  ihrem  Tode  veröffentlicht  worden.  Sie 

rettete  bei  der  gedachten  Einnahme  Schweinfurts  sammt  ihrem 

Gemahle  wenigstens  das  Leben;  sie  gelangten  auf  der  Flucht  nach 

Schloss  Rieneck,  wo  sie  von  der  gräflichen  Familie  aufs  gast- 

freundlichste  aufgenommen  und  reichlich  beschenkt  wurden;  von 

da  erreichten  sie  über  Erbach  (im  Odenwald)  endlich  Heidel- 

berg, wo  Grundier  als  Professor  der  Medicin  an  der  Universität 

vom  Kurfürsten  angestellt  wurde.  Olympia  starb  daselbst  aber  be- 

reits im  J.  1555nnd  ihr  Gemahl  ist  ihr  bald  darauf  nachgefolgt.1) 

Markgraf  Albrecht  war  nach  einer  bei  Schwarzach  erlittenen 

Niederlage  ein  verlorener  Mann  und  endete  naeh  einigen  ver- 

zweifelten Anstrengtingen  im  Januar  1557.  W.  von  Grumbach 

aber  blieb  nach  wie  vor  fest  und  unerschütterlich  in  seinem  Ent- 

>>  Vjtl.  die  Lebensbeschreibung  Ol.  Morata's  von  Honnef,  Paris  lööO,  n.  s.  f.. 

deutsch,  Hamburg  1860.      llautz:  Geschichte  der  Univers.  Heidelberg,  I,  421»  -431. 

Ein.«  Auswahl-  der  zahlreichen  Gedichte  Morata's  io  lateinischer  nnd  griechischer 
Sprache  veranstaltete  1558  C.  S.  Curia. 
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Schlüsse,  sein  vermeintes  Recht  in  Güte  oder  Gewalt  durchzu- 

fechten.   Er  fand  bald  genug  an  dem  Herzog  Johann  Friedrich 

«lern  Mittleren  von  Sachsen  einen  neuen  vielleicht  noch  zu  miss- 

brauchenden Beschützer  und  befreundete  sich  jetzt  von  dieser 

Position  aus,  ganz  seiner  Natur  gemäss,  mit  dem  Gedanken  der 

Selbsthilfe,  wozu  er.  den  Ueberlieferungen  seines  Standes  gemäss, 

von  Haus  aus  eine  nur  zu  unwiderstehliche  Neigung  in  sich  trug. 

Es  handelte  sich  ihm  hiebei  um  den  Anschlag,  sich  der  Person 

des  Fürstbischofs  von  Wirzburg,  Melchior  von  Zobel's,  mit  Gewalt 

zu  bemächtigen  und  so  das  Hochstift  zur  Herausgabe  seiner  ihm 

vorenthaltenen  Besitzungen  und  zur  Befriedigung  aller  seiner 

Ansprüche  zu  zwingen.    Der  erste  Versuch,  diesen  verwegenen 

Plan  auszuführen,  misslang,  ein  zweiter  auch;  aber,  da  inzwischen 

angestrengte  Bemühungen,  zwischen  ihm  und  seinen  Gegnern  zu 

vermitteln,  erfolglos  blieben,  Hess  er  denselben  zum  dritten  Male 

durch  seine  Spiessgesellen  wiederholen  (14.  April  1558)  und  dieser 

endigte  allerdings  nicht  mit  der  Entführung,  sondern  mit  der 

Todtung  Melchiors  von  Zobel.    Bei  Gelegenheit  der  Rückkehr 

aus  der  Stadt  nach  dem  Marienberg  traf  den  tapferen  Fürsten 

der  tödt liehe  Schuss,  der  zwar  dessen  Leben  vor  der  Zeit  ein 

Ziel  setzte,  aber  die  sogen.  Grumbach'sche  Frage  in  ein  neues 

verschärftes  Stadium  versetzte.1) 

Nach  der  Schilderung  dieser  Verwickelung,  die  nicht  bloss 

für  das  Schicksal  des  Fürstbischofs,  sondern  auch  für  die  Inter- 

essen des  Hochstifts  überhaupt  von  verhängnissvoller  Bedeutung 

war.  versuchen  wir,  von  der  Regenten -Thätigkeit  Melchiors  von 

Zobel,  soweit  sie  für  unsere  Zwecke  von  Wichtigkeit  ist.  ein 

Bild  zu  gewinnen.  In  den  allgemeinen  Fragen  politischer  und 

kirchlicher  Natur  hat  er  sich  K.  Karl  V.  angeschlossen.  Auf 

verschiedenen  Reichstagen,  wie  zu  Worms  (1545).  Regensburg 

♦  1545).  Augsburg  (1548  und  1550)  treffen  wir  ihn  persönlich  an- 

i<  S.  Dr.  Friedrich  Ortloff:  Geschichte  der  Grnmbachisohen  Händel.  1.  Thl. 

•I<  na  186«.  -  Meinen  Artikel  W.  v.  Grambach  in  der  neuen  deutschen  Biographie 
*ub  h.  v.  - 
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wesend  und  an  den  Verhandlungen  lebhaften  Anteil  nehmend.1» 

Das  Concil  von  Trient  hatte  er  die  Absicht  persönlich  zu  be- 

suchen und  sich  zu  diesem  Zwecke  schon  auf  den  Weg  gemacht, 

als  ihn  die  bereits  besprochenen  Verwicklungen  innerhalb  seines 

Hochstiftes  zurückriefen.  An  seiner  Statt  deputirte  er  den  Weih- 

bischof Georg  Flach  dahin,  der  noch  unter  Konrad  IV.  berufen 

und  zunächst  als  geistlicher  Rath  angestellt  worden  war.-)  Flach, 

ein  gehorner  Schwabe,  war  ein  in  gelehrten  Sachen  wohl  unter- 

richteter Mann,  der  sein  Gedächtniss  u.  a.  durch  die  Stiftung 

eines  Stipendiums  für  einen  Studierenden  der  Theologie  im  Col- 

legium  Georgiamim  an  der  Universität  Ingolstadt  gesichert  hat.3! 

Der  Ordnung  der  kirchlichen  Angelegenheiten  innerhalb  seines 

Sprengeis  hat  sich  Melchior  von  Zobel  mit  lebhaftem  Eifer  und. 

so  weit  die  unruhigen  Zeitläufte  es  gestatteten,  im  conservativen 

Sinne  angenommen.  Bekannt  ist  die  Diöeesan-Svnode.  die  im 

Anschluss  an  den  Augsburger  Reichstag  des  J.  154S  unter  seiner 

Leitung  abgehalten  wurde  und  deren  Beschlüsse  das  Haupt- 

gewicht auf  die  Erhaltung  der  reinen  katholischen  Lehre  und 

die  Reformation  des  Lebens  und  der  Sitten  vor  Allem  der  Geist- 

lichkeit legten.4)  Im  J.  1555  wurde  in  Folge  einer  von  Papst 

Julius  III.  gegebenen  Anregung  eine  Revision  sa'mmtlicher 

Mannes-  und  Frauenklöster  innerhalb  der  Diöcese  durch  eine 

vom  Bischof  zu  diesem  Zwecke  ernannte  Commission  ausgeführt, 

deren  Ergebnisse,  so  weit  man  sehen  kann,  sowie  die  Wirkungen 

der  gedachten  Synodalbeschlüsse,  vorläufig  keineswegs  überall 

den  gewünschten  Erfolg  hatten.  Für  die  Verkündigung  der 

Glaubenslehre  und  den  Unterricht  in  der  Theologie  ist  aber 

zugleich  kraft  der  von  Melchior  von  Zobel  ergriffenen  Initiative 

»   VgL  ti.  a.  v.  Druffel:  das  Tagebuch  des  Vijclius  van  Zwirnen  während  d> •* 

S(  htnalkaldischen  Kriege* ;  stellenweise. 

-*.  lietninger,  Weihbischöfe,  I.  e.  S.  1.7J  ff. 

■*   Kbeihlas.  S.  169—170,  und  l>rantl,  (Jeschichte  der  Ludwijr-Maximilians- 

l'ui  versit.it,  Bd.  I,  S.  Iii  4. 

*   Gropp:  SS.  I,  |».  311  und  Himmelstritt:  Synodicon  Herbipolense  (Würz- 

burg  1855)  S.  311  321. 
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nnd  unter  ausdrücklicher  Zustimmung  des  bereits  genannten 

Papstes  in  sachgemässer  Weise  in  den  Jahren  1554  und  1555 

gesorgt  worden.  Es  wurden  nämlich  an  den  drei  Stiften  von 

Xeumünster.  Haug  und  St.  Burkard  je  ein  Canonicat  dazu  be- 

stimmt, mit  ihnen  drei  Doktoren  der  Theologie  auszustatten,  die 

in  der  Hauptstadt  der  Diocese  und  aber  auch  in  den  übrigen 

Städten  derselben  predigen  und  theologische  Vorlesungen  halten 

sollten,  alles  das  zum  Besten  der  orthodoxen  katholischen  Lehre 

nnd  um  der  eingedrungenen  oder  eindringen  wollenden  luther- 

ischen Häresie  entgegenzuwirken.1) 

Aber  auch  anderen,  das  leibliche  Wohl  seines  Volkes  be- 

rührenden Interessen  hat  Melchior  von  Zobel  seine  Sorgfalt  zu- 

gewendet. Wir  erinnern  in  diesem  Zusammenhange  an  die  im 

•1.  1549  ausgegangene  Medizinal-  und  Apotheker-Ordnung.  Man 

hatte  im  Hoehstift  Wirzburg  dieser  Angelegenheit  schon  im 

vorigen  Jahrhundert  die  verdiente  Aufmerksamkeit  geschenkt. 

Die  Fürstbischöfe  Rudolf  von  Scheerenberg  ( 14M— 1495),  Lorenz 

von  Bibra  (1495—1519),  Konrad  III.  und  Konrad  IV.  haben  sich 

in  dieser  Richtung  verdient  gemacht.2)  Der  Freund  des  Abtes 

Trithemins.  Burhaid  von  Ilomeek,  war  im  J.  15115  als  Leibarzt 

und  Stadtphysicus  berufen  worden  und  hat,  obwohl  von  gewissen 

Vorurteilen  nicht  frei .  offenbar  zu  mancher  in  sanitärer  Hin- 

sicht wohlthätigen  Verordnung  Anstoss  gegeben.  In  ähnlicher 

Stellung  und  Wirksamkeit  nach  ihm  treffen  wir  Dr.  Kaspar 

Itiirrhach  und  Dr.  Johann  Sinapius,  welcher  unter  den  gelehrten 

Zeitgenossen  nicht  bloss  als  Arzt  sich  einer  hohen  Achtung  er- 

freute: selbst  in  nicht  gemeinem  Maasse  humanistisch  durch- 

gebildet, stand  er  mit  den  angesehensten  Humanisten  der  Zeit 

in  reger  Verbindung,  zu  Joachim  Camerarius  in  wahrer  Freund- 

'  Vgl.  Urk.-Buch  No.  8,  9,  10,  11.  Von  St.  Bnrkard  liegen  ähnliche  Zu- 

-linimnngserklärungen  vor. 

*}  8.  J.  B.  Scharolri:  Geschichte  des  gesam inten  Mcdicinalwesens  im  ehe- 

maligen Fnrstenthnm  Wirzburg.  Würzb.  1824,  stellenweise.  Hier  findet  sich  die 

oben  im  Texte  angeführte  Apotheker-  nnd  Medicinal-Ordnnng  des  J,  1549  im  An- 

hange abgedruckt. 
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schaft.1)  Zu  Schweinfurt  geboren,  hatte  er  zunächst  auf  deut- 

schen Schulen  seine  Ausbildung  erhalten  und  war  von  da  nach 

Italien  gegangen,  wo  er  mit  seinem  Landsmanne  Andreas  Grundler. 

dem  Gemahle  der  Olympia  Morata,  u.  a.  auch  mit  Eifer  sich  den 

medicinischen  Studien  gewidmet  zu  haben  scheint.  Schon  vorher, 

muss  man  annehmen,  hatte  er  eine  Stellung  an  der  Universität 

Tübingen  und,  wie  wir  bestimmt  wissen,  an  der  hohen  Schule 

zu  Heidelberg  bekleidet.  Hier  hat  er  als  Nachfolger  des  Simon 

Grynius  Vorlesungen  über  die  alten  classischen  und  die  hebräische 

Sprache  gehalten.-)  Unmittelbar  von  Ferrara  aus  hat  er  den 

Ruf  als  Leibarzt  Melchiors  von  Zobel  nach  Wirzburg  erhalten.3» 

Sinapius  konnte  wohl  kaum  mehr  zu  den  Anhängern  der  alten 

Kirche  gezählt  werden,  dass  der  Fürstbischof  ihn  gleichwohl 

berief,  ja  dass  sogar  dessen  in  diesen  Dingen  strenger  denkende 

Nachfolger  ihn  gleichwohl  in  der  gleichen  Stellung  um  sich  be- 

hielt, beweist,  dass  man  einerseits  Ausnahmen  zu  machen  wusste. 

und  aber  auch,  dass  gerade  Sinapius  ein  so  brauchbarer  und 

doch  massvoller  Mann  war,  dass  man  es  für  angezeigt  hielt,  in 

dieser  delikaten  Frage  Nachsicht  walten  zu  lassen.  Bei  Melchior 

von  Zobel  stand  er  nach  allem,  was  wir  wissen,  in  hoher  Gunst: 

es  hat  sich  zugleich  so  gefügt,  dass  er  in  seiner  Nähe  war,  als 

denselben  der  tödtliche  Schuss  traf,  und  seine  letzten  Athem- 

züge  entgegennahm.  Die  letzten  Trostesworte  soll  er  dem  Sterb- 

enden zugesprochen  und  ihn  ermahnt  haben,  seinen  Mördern  zu 

vergeben.4)    Sinapius  ist  zugleich  als  Schriftsteller  nicht  ganz 

i)  S.  Melchior  Adam:  Vitae  German.  Medicorura  etc.  Francof.  ad  M.  1706. 

p.  52.  Vgl.  den  Brief  des  Joach.  Camerarius  an  Sinapius  in  des  ersteren  Epp. 

familiäres  p.  360. 

-'i  Vgl.  Hautz:  Geschichte  der  Universität  Heidelberg,  Bd.  1,  S.  375  376. 

*)  Diesen  Schluss  ziehen  wir  n.  a.  ans  der  bereits  von  M.  Adam  angeführten 

Stelle  eines  Briefes  von  ./.  Camerarius  an  Antonius  Niger,  wo  es  heisst:  Sinapin* 

ad  uus  vocatns  cessat,  nt  audio.  Kortassis  Italicam  opnlentiam  cum  nostra  pauper- 

täte  commutare  non  vult,  et  sapit  profecto. 

*)  Vgl.  Gropp,  I.  c.  I.  p.  548:  De  caede  Rev.  Principis  I).  Melchiori*  Zobelii. 

Herbip.  episcopi  etc.  p.  344:  Morienti  Johannes  Sinapius  Medicus,  magno  vir  in- 

genio,  magna  doctrina,  et  in  hoc  ingravescente  jam  aetate,  suavitate  cum  morom 

tum  oratiouis  prope  singulari,  suprema  pietatis  ofticia  praestitit.    Nam  et  hmno 
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unthätig  gewesen:  wir  haben  von  ihm  iL  a.  die  Uebersetzung 

einiger  Gespräche  Lucians  und  die  historische  Beschreibung  seiner 

Vaterstadt  Schweinflirt,  die  er  für  die  Cosmographie  Sebastian 

Münsters  entworfen,  wie  zu  dem  gleichen  Zwecke  Lorenz  Fries 

sie  von  Wirzburg  geliefert  hat.  Sinapius  hat  übrigens  seinen 

Protector  nur  um  wenige  Jahre  überlebt:  im  J..1561  ist  er  ge- 

storben. 

Melchior  von  Zobel  hat  aber  noch  einen  weiteren  viel  genannten 

Gelehrten  dieser  Zeit  in  seine  Nähe  berufen,  welchen  wir  schon  aus 

dem  Grunde  hier  nicht  mit  Stillschweigen  übergehen  dürfen,  weil 

derselbe  zugleich  ein  geborener  Ostfranke  ist:  nämlich  Michael 

Beuthrr  aus  Karlstadt,  geb.  im  J.  1522.  Ziemlich  jung  ist  er  zu 

seinem  Landsmanne  Johannes  Draconites1)  nach  Marburg  gekom- 

men, ging  von  da  nach  Wittenberg  und  warf  sich  ganz  der  Re- 

formation in  die  Arme.  Im  J.  1546  wurde  er  Professor  der  Ge- 

-  hichte.  Poesie  und  Mathematik  an  der  Universität  Greifswalde 

und  im  J.  1548  rief  ihn  der  Fürstbischof  von  Wirzburg  als  seinen 

Kath  zu  sich.  Doch  hat  Beuther  seine  Stellung  am  Hofe  Mel- 

<  hiors,  die  bis  1559  gedauert  hat.  ein  paar  Mal  unterbrochen. 

Schon  im  J.  1549  ging  er  nach  Frankreich  und  erscheint  erst 

1551  wieder  in  Wirzburg,  von  wo  er  (1552)  zu  den  Passauer 

Verhandlungen  und  an  den  kaiserlichen  Hof  nach  Innsbruck 

entsendet  wurde.  Im  J.  1553  ging  er  auf  Urlaub  nach  Italien, 

wo  er  in  Padua  auf  Melanthons  Rath  Medicin  studirte  und  in 

Ff-rrara  zum  Doktor  der  Rechte  promovirt  wurde.  Im  J.  1555 

erscheint  er  wieder  in  Deutschland  und  nahm  im  Auftrage  seines 

Herrn  von  Wirzburg  an  den  Verhandlungen  des  Reichstages  zu 

iaeeuti  j>allinm  substravit,  et  dulcissima  commemoratione  Passionis  et  meriti  Dei 

•  t  conservatoris  nostri  Ihesn  Christi  pie  consolatus  est,  suisque  ioterfectoribns  nt 

ienosceret,  admonnit.  Ad  qnae  Princeps,  cum  iam  ipsa  in  morte  oppressa  vox 

r*setf  ad  coelum  oculos  sustinens  annuit  etc.  etc. 

ij  Jofu  Draconitas  war  zn  Karlstadt  1494  geboren  nnd  ist  1566  zn  Witten- 

berg gestorben.  Für  unsere  Zwecke  hat  er  höchstens  die  Bedeutung,  dass  er  zu 

denjenigen  Sühnen  des  Hochstifts  Wirzburg  gehörte,  die  sich  am  frühesten  und 

mit  voller  Entschiedenheit  der)  Reformation  angeschlossen  haben.  Vgl.  den  betr. 

Artikel  in  der  n.  deutschen  Biographie  sub  h.  v. 
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Augsburg  teil,  nicht  ohne  seiner  evangelischen  Gesinnung  wegen 

verdächtigt  zu  werden.    Im  J.  1559,  also  erst  nach  dem  Tode 

Melchiors  von  Zobel  und  vieileich  weil  dessen  Nachfolger  in 

Sachen  des  Bekenntnisses  ausschliesslicher  dachte,  quitt irte  ei- 

serne Stellung  in  Wirzburg  und  trat  in  die  Dienste  des  Kur- 

fürsten Otto  voji  der  Pfalz  als  Bibliothekar  und  Kirchenrath: 

aber  auch  hier  war  seines  dauernden  Bleibens  nicht,  er  hat  noch 

mehrmals  seinen  Aufenthalt  gewechselt  und  ist  endlich  15H7  al> 

Professor  der  Geschichte  in  Strassburg  gestorben.    Beuther  hat 

eine  ziemlich  fruchtbare  literarische  Thätigkeit.  überwiegeud  auf 

historischem  Gebiete,  entwickelt,  wie  er  denn  in  Wahrheit  im 

Besitze  reicher  Kenntnisse  war.    In  seiner  Wirzburger  Zeit  siml 

sein  Calendarium  Historicum  und  seine  deutsche  Uebersetzuag 

des  berühmten  Geschichtswerkes  Sleidans\  mit  welchem  er  be- 

freundet war,  entstanden:   die  letztere,  welcher  er  eine  gut»1 

Lebensbeschreibung  des  grossen  Geschichtsschreibers  beigegeben 

hat,  ein  sehr  zeitgema'sses  Unternehmen,  dem  die  verdiente  An- 

erkennung nicht  entgangen  ist.1) 

Ks  hat  nach  diesem  Allem  in  der  Zeit  Melchiors  von  Zobel 

in  Wirzburg  an  Gelegenheit  zu  wissenschaftlichen  Anregungen 

nicht  gefehlt;  man  muss  sich  dabei  nur  erinnern,  dass  auch 

Lorenz  Fries  bis  zum  J.  1551 )  gelebt  und  sich  der  Gunst  des  Fürst- 

bischofs erfreut  hat.  In  diesen  Jahren  —  um  das  Bild  zu  voll- 

enden —  tritt  aber  in  der  Nähe  des  letzteren  und  als  Mitglied  de> 

Domcapitels  bereits  ein  Mann  auf,  der  auf  die  Gestaltung  der 

allgemeinen  Verhältnisse  des  Hochstifts  in  der  zweiten  Hälft»- 

des  Jahrhunderts  einen  ausserordentlichen  Einfluss  ausgeübt  und 

zugleich  als  Gönner  der  gelehrten  Bestrebungen  und  der  Ge- 

lehrten sich  einen  gefeierten  Namen  erworben  hat:  nämlich 

Erasmus  Xenstctter,  gen.  Stürmer,  auf  welchen  wir  aus  diesem 

Grunde  schon  an  dieser  Stelle  wenigstens  hinweisen  wollen, 

wenn  auch  seine  grössere  Wirksamkeit  erst  in  die  Epoche  der 

>)  Vgl.  TU.  Knüri  Heiden«  Commentare.   Leipzig  1643,  S.  138  ff. 
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beiden  Nachfolger  Melchior' s  von  Zobel  fällt. i)  Neustetter  war 
am  7.  November  1522  aus  einem  ritterschaftlichen  Geschlechte 

zu  Schönfeld  im  Hochstifte  Bamberg  geboren  und  wurde  zu 

Wirzburg  im  Hause  des  ihm  verwandten  Domherrn  Daniel  Stibar 

von  Kabeneck.  den  wir  bereits  kennen,  sorgfältig  erzogen.  Die 

Eindrücke,  die  er  unter  dem  Einflüsse  eines  geistig  so  hoch- 

stehenden Mannes  empfing,  sind  für  sein  ganzes  Leben  mass- 

gebend geworden.  Er  sog  hier  mit  einer  unvertilgbaren  Liebe 

zu  den  Wissenschaften,  namentlich  der  humanistischen,  zugleich 

eine  seltene  Hoheit  der  Seele  und  Selbständigkeit  des  Charakters 

ein.  die  auch  schwere  Proben,  die  ihm  vorbehalten  waren,  mit 

Ruhm  bestanden  haben.  Die  gelehrten  Verbindungen  seines  väter- 

lichen Freundes  haben  sich  auf  dieser  Grundlage  wie  von  selbst 

auf  ihn  verpflanzt.  Auf  seinen  Reisen  in  Italien,  den  Nieder- 

landen und  Frankreich,  die  er  nach  seiner  vollendeten  Erziehung 

der  Reihe  nach  machte,  hat  es  ihm  nicht  an  Gelegenheit  gefehlt, 

neue  Verbindungen  anzuknüpfen  und  seinen  Gesichtskreis  in  jedem 

Sinne  zu  erweitern.  In  ziemlich  jungen  Jahren  (1538)  war  er 

Capitular  des  Ritterstiftes  St.  Burkard  zu  Wirzburg  geworden: 

jetzt,  nach  seiner  Rückkehr  wie  zu  vermuthen,  resignirte  er  diese 

Pfründe  und  trat  (April  1545)  in  das  Domcapitel  ein,  zu  dessen 

Dechant  er  im  J.  1564  erwählt  wurde.  Wie  früher  Daniel  Stibar. 

bildete  jetzt  Neustetter.  und  ganz  in  dessen  Geiste,  den  Mittel- 

punkt der  gelehrten  humanistischen  Interessen  und  Beziehungen 

in  der  Oapitale  Ostfrankens:  mit  .Joachim  Camerarius  L,  Petrus 

Lotichins  See.  u.  a.  stand  er  in  fortgesetztem,  innigem  Verkehr. 

Dazu  kam  dann  der  in  nicht  geringem  Grade  klassisch  gebildete 

Johannes  Posthitis,  der  später  auf  längere  Zeit  seine  bleibende 

Stätte  als  Leibarzt  in  Wirzburg  gefunden  hat.2) 

•  Vgl.  Melchior  Atlum:  Vitae  (iermauoruin  Jnreconsultoruni  et  Politicoruni. 

Francof.  ad  M.  17n6,  p.  147—148.  Dr.  Michael  Feder:  Vita  Krasmi  Neustetter. 

dicti  Stürmer,  etc.  Wirc*b.  171JU.  -  Stumpf:  Denkwürdigkeiten  zur  .fränkischen 

Geschichte  .S.  1UH  ft*.  —  Unland:  Erasmus  Neustetter,  der  Mäcenas  des  Franziskus 
Modin*  nach  des  Letzteren  Tagebuch.  (Archiv  des  hist.  Vereins  von  Unterfr.  und 

Asch.  12.  Bd.  2.  n.  :$.  Hit  S.  1  ff.). 

2«  S.  zunächst  die  Vita  desselben  bei  Melchior  Adam,  Vjtae  (Jernianorum 

Medicorum  p.  4fi  ff.    Wir  kommen  auf  I'ostkius  zurück. 
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In  Wirzburg  selbst  bereitete  sich  aber  gerade  mit  Melchior?« 

von  Zobel  Tode  ein  tief  gehender  Umschwung  vor.  der.  in  einem 

gewissen  Gegensatz  zu  den  bloss  humanistischen  Tendenzen,  mit 

der  Gründung  einer  „  Partikularschule u  begann  und  die  Er- 

weiterung derselben  zu  einer  Hochschule  zur  Folge  gehabt  hat.1} 

1  Wir  halten  es  für  zweckmassig,  an  dieser  Stelle  eine  Reihe  von  Kamen 

anzufahren,  die  in  der  Kpoche  Melchiors  von  Zobel  vom  Hochstifte  Wirzburg  aas 

die  Universitäten  Wittenberg  nnd  Ingolstadt  besucht  haben. 

1)  Vgl.  Album  Academiae  Vitebergensis  ed.  Foerstemami  p.  211  ff. 

1544:    Martinus   Pirner   Onoltzbachensis.    Valentinas  Merz  Meiningensis. 

Michael  comes  a  Wertheim.    Christophorus  nobilis  dominus  Semperfrei  a  l.im- 

purgk.    Paulus  Nobilis  dominus  et  Raro  a  Schwarzenberg  et  Hohenlandsber?;. 

Theodericus  Appel  Wurtzpurgensis.    Caspar  Reifer  de  Kbern.    Marcus  Schlichter 

Gerletzhoniensis.  -  1545:  Joannes  Reuss  Carlstadiensis.   Johannes  Walther  Rotten- 

burgius  ad  Tuberira.    Casparus  Milens  Arnsteiniensis  Francns.    Jodocus  Gleissen- 

berger  Winshemius.  Martinus  Walter  Hasfurden.  —  1546:  Petrus  Lotichius  secundus 

ex  Schluchtern  Franciae  oppido.    Jacobus  Kederer  Kitziugensis.    Adamns  Molitor 

Schwcynfordensis.    Leonardas  Spet  Melierstatens.   Jacobns  Rehem  Hamelbnrgensis 

—  J548:  Jacobus  Rreutgam  de  Königshoven.    Andreas  Rödener  Herbipolensis. 

1549:  Conradns  Junior  Mellersta<lius.    Sigismuudus  Wernerns  Herbipolensis.  Jo- 

hannes Zorn   Heidingsfeldensis.    Jacobns  Härtung  Herbipolensis.    Petrus  Zeisman 

Onolspachensis       1550:  Valentinas  Pauli  Mellerstadensis.    Georgins  Seitz  Herbi- 

polensis.    Michael  Hagen  Mnnnersradenis,   Francns.     -    1551:    Christophorus  a 

Seckendorf  ordinis  equestris  ex  Fraucia.  —  1552:  Melchior  Hagius  Wircebur^eUH*. 

Johannes  Sigfridus,  Doctoris  Georgi  medici  tilius  Kitthingensis.      1668:  Leonardo*. 

Kreutzheini  Ipshofensis.  Joannes  Rommel  Werdheimcnsis.  Martinus  de  Rain  Ochsr-n- 

lurtensis.  -     1554:  Joannes  Hagius  Herbipolensis.   Joannes  Reinhart  Hasfortensis. 

Ih-inricus  Albertus  Sehwarzachensis.    Daniel  Spitzer  Herbipolensis.   Joannes,  Con- 

radus  Truchsexs  von  Wetzenhausen,  fratres.  -    1555:  Aegidius  Welcher  Hertzogeu- 

aurachen.   Pankratius  Sponsus  Kitzingensis.  Johannes  Hentiingk  Mellerstad.  Hein- 

ricus  Heffner  Carolstad.  — -  155G:  Melchior  Schot  nerbipol.    Casparus  Textorin> 

Herbipolensis.    Wolfgang  Chalybins  ex  Schweinfurt.       1557:  Leonhartus  Knortx 

Hofhemius  Francas.  Andreas  Heftner  Themereusis  (Themar  bei  MeiningenL  Micha-  i 

Petra»  Hamelburgensis.    Georgius  Mantelius  Oxenfurdensis.        1558:  Casparus 

Zinnius  Mellerstad.  —  — 

2)  Mederer  Annales  Ingolstad.  Academiae  p.  189  ff. 

15-16:  Joann.  Fridericus  de  Kindsperg.  —  1547:  Pangratius  Neustetter,  Canon. 

Ramberg.  Melchior  Habercorn,  canon  Herbipol.  —  1548:  Caspar  a  Wisendan. 

1549:  Paulus  Stiber  a  Pütteuheim,  cauou.  Herbipol.  Craft  Georg.  Perler,  de 

Rotenburg  eis  Tuberim.  1550:  Frideric.  von  der  Tann,  ex  Puchnia,  Canon. 

Herbipol.  1551:  Jo.  Adam  de  Grünbach  (Grumbach)  canon.  Herbipol.  Joan. 

Melchior  Zobel  de  Gibeistat.  Joaunes  a  Sandt,  canon.  Herbipol.  —  1552:  Nicol. 

Georg  de  Kgloffstain.  —  1553:  Joannes  de  Wisentau.    Joannes  Fortsch,  Francns. 
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Die  Gründung  der  „Partieularschule"  und  die  Berufung 

der  Jesuiten. 

Nach  der  Auflösung  der  Universität  hatten  die  Domschule 

and  die  Schulen  an  den  drei  Stiftern  der  Natur  der  Sache  nach 

wieder  eine  grössere  Bedeutung  erlangt.  Sie  waren  und  bliehen 

eben  doch  die  Quelle  alles  höheren  Unterrichts,  der  am  Mittel- 

punkte des  Hochstiftes  überhaupt  zu  erholen  war  und  dem  erfolg- 

reichen Besuche  einer  Universität  vorausgehen  musste.  Von  den 

ähnlichen  Einrichtungen  in  den  verschiedenen  zahlreichen  Klöstern 

des  Hochstiftes  vernehmen  wir  wenig  gutes.  Von  der  Schule 

der  Abtei  Ebrach  in  ihrem  Hofe  zu  Wirzburg  im  13.  Jahrhundert 

haben  wir  an  seinem  Orte  bereits  gesprochen;  jetzt,  in  der  ersten 

Hälfte  des  16.  Jahrhunderts,  in  der  Zeit  Bischof  Konrad  III. 

von  Thüngen,  hören  wir  von  einem  Versuche,  der  mit  der  Er- 

richtung einer  ähnlichen,  wenn  auch  nicht  so  hoch  gegriffenen 

Anstalt  in  dem  Karthäuserkloster  Tückelhausen  bei  Ochsen- 

fnrt  gemacht  wurde  und  die  Bestimmung  hatte,  in  erster  Linie 

12  Söhne  armer  Leute  für  eine  höhere  Ausbildung  vorzubereiten.1) 

-  1555:  Fridericus  Baro  a  Limpurg ,  S.  R.  J.  pincerna  hereditarias.  —  1566: 

Joannes  Baro  a  Limpurg,  J.  R.  J.  pincerna  hereditarins.  Jo.  Georg  Zobel,  Canon. 

Herbipol.  —  1558:  Wilhelm  a  Wisenthan  Canon.  Herbipol.  Gottfrid  a  Wirzperg, 

i  anon.  Herbipol.  

')  L.  Fries  in  seiner  Chronik  (p.  444  bei  Ludewig  SS.,  verglichen  mit  der  Original- 

Handschrift  S.  55),  sagt:  Etliche  prelaten  unsrer  Nachbauren,  hatten  vor  kurzen 

Joren  in  iren  Closteren  Schulen  angericht,  nit  allein  für  ire  junge  München,  sunder 

Mmen  auch  ein  antzal  frembder  anner  Knaben,  die  unterhielten  sie  in  notturftigen 

th<wtea  und  Hessen  die  durch  ein  geschickten  fromen  darzu  bestellten  Schuelmeistcr 

rfcissig  lernen  und  unterweisen;  aber,  wie  sie  liederlich  und  schnei  darhinter  kamen, 

al*o  »tunden  sie  plötzlich  nnd  bald  wieder  davon,  besorgten,  es  wurde  inen  zu  viel 
Geschieht«  d«  üniTenitüt  Wirzbnrg.   t.  Band.  6 

r 
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Der  Anfang  dieser  Anstalt  wird  in  das  Jahr  1534  gesetzt:  der 

sogenannte  markgräfliche  Krieg  soll  ihr  schon  nach  ein  paar 

Jahrzehnten  ein  rasches  Ende  gemacht  haben,1)  es  fehlt  aber 

nicht  an  Spuren,  dass  sie  diese  Krisis  überdauert  hat  oder  dass 

sie  nach  jener  Unterbrechung  wiederhergestellt  worden  ist.  Es 

war  bei  diesem  „Seminar"  zunächst  allerdings  darauf  abgesehen, 

einen  Nachwuchs  von  jungen  Mönchen  heranzuziehen.2) 

Von  den  Leistungen  der  Stiftsschulen  innerhalb  der  Stadt 

Wirzburg  ist  freilich  nicht  vieles  im  einzelnen  auf  uns  gekommen: 

man  darf  sich  dieselben  indess  doch  nicht  zu  gering  vorstellen. 

Was  ihnen  besonders  zu  gute  kam,  war  die  Eifersucht  und  der 

Wetteifer,  die  nachweisbar  zwischen  ihnen  herrschte.  Es  existirt 

ein  bis  jetzt  Handschrift  gebliebenes  Aktenstück,  welches  dem  Ende 

milch,  erbeissen,  gersten,  habermelb  und  kraut  darüber  laaffen,  ein  einzeluh  Clofter 

im  Carthnuseu  Duckelhause n,  sonst  Heilszell  genaunt,  ausgenommen,  darin 

bei  unseren  Zeitten,  durch  deu  uechst  verstorbenen  Vater  die  erste  Schule  in 

diesem  Furstenthumb  furgeuonimen  nnd  von  ime,  auch  seinen  Nachkommen  dem 

itzigen  Vater  mit  inbrünstigem  ernst  und  vleiss,  nnaugesehen  dass  inen  von  den 

neidern  aller  gutter  und  rechter  Werk,  dem  deifel  uud  bösen  menschen  etwan  vil 

aufechtuug  und  betrubniss  darob  begegnet,  bishero  gehalten,  auch  viel  gutter. 

ehrlicher,  fromer  und  geschickter  Schueler  und  Junger  daselbst  erzogen  und  ge- 

lernt worden  sein,  dem  etliche  bereits  dahin  kommen,  dass  man  sie  in  Kürsten- 

rathen,  Lande  und  Leuten  zu  gutter  wolfart  und  gedeien  gebrauchet,  welche  sonst 

dahinten  plihen,  bauern  hecker,  oder  andere  schlechte  handwerker  worden,  oder 

vielleicht  zu  etwas  anderes  gerathen  waren:  darumb  bede  vatter  gemelter  Carthausen 

i)uckelhauseu  billich  gelobt  und  geehrt  werden. 

'i  Kin  Manuskript  des  historischeu  Vereins  für  l'nterfr.  und  Asch.  I'apier- 
handschrift  M.  S.  f.  41)  sagt:  Anno  1534  2o.  Martii  ist  die  Schul  hier  angerichtet 

worden,  welches  eodem  anno  die  Visitatores  approbiret  in  actu  visitationis,  vor 

arme  Kinder,  deren  alzeit  12  seyn  sollten.  Hat  der  erst  Schulmeister  Hans  Symon 

geheisseu.  Dieses  Seminarium  hat  gewehret  bis  auf  1517,  ist  volgend  durch  den 

markgravisehen  Krieg  verstört  worden. 

2i  Das  (ieneralcapitel  der  Karthiinser  vom  .1.  15*0  sagt  von  der  Tuckelhausrr 

Klosterschulc :  ]*audamus  et  approbamus  patrum  bonum  propositum  de  iustitnto 

Tttc  k'  lhau  s  n  seminario,  exhortantes  ouiues  priores  in  domino.  ut  pro  necessi- 

t.ite  provinciae  et  persouarum  inopia  ad  landem  Dei  et  ordinis  decorem  in  bene 

toeptis  pergant  et  siugulac  domns  juxta  visitatorum  Ordinationen!  ad  dictum  semi- 

narium subsidium  conferant,  ne  illa  domus  gravetur.  —  Und  zum  J.  15s*  l«»sen 

wir:  Inchoatum  seminarium  continuetur,  et  domus  provinciae  solvaut  pro  expensb 

annuis  cuiuslibet  novit  ie  sex  s.  uta  iranci«  a,  si  ipsimet  priores  consenserunt.  donet 

per  generale  capituhim  aliud  ordinetur.  iZu  vgl.  die  „Neue  fränkisch.-wirzburg. 

Chronik",  fortgesetzt  von  J.  A.  Ocgg.  Jahrg.  lslo  Nr.  A.\  S.  080). 
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des  fünfzehnten  Jahrhunderts  angehört  und  auf  dieses  Verhält- 

nis* wie  auf  den  Lehrplan  der  Schule  vom  Dom  und  von  Xeu- 

münster  ein  überraschend  merkwürdiges  Licht  wirft.1)  Es  handelt 

sich  hierbei  um  eine,  selbstverständlich  in  lateinischer  Sprache 

abgefasste  Schulcomödie,  in  welcher  die  Vorstände  der  beiden 

Schulen  die  Vorzüge  und  zu  diesem  Zwecke  die  Einrichtungen 

derselben  in  höchst  drastischer  aber  auch  eben  so  lehrreicher 

Weise  gegen  einander  vertheidigen.  Es  ergibt  sich  daraus  u.  a.T 

dass  der  Lehrplan  an  der  Domschule  zwar  gleichfalls  von  den 

Elementen  der  Grammatik  anfing,  aber  im  Verlaufe  ziemlich 

hoch  bis  zur  Logik  und  Lektüre  oder  Erklärung  theologischer 

Schriften  emporstieg.  Auch  im  übrigen,  was  z.  B.  die  Organi- 

sation dieser  Schulen,  den  Stundenplan,  Disciplin  u.  s.  w.  anlangt, 

erfahren  wir  aus,  diesem  Schriftstücke  vieles  Interessante:  nur 

dass  wir  nicht  vergessen  dürfen,  dass  wir  Grund  haben  anzu- 

nehmen, dass  auch  in  diesem  Falle  der  Weg  vom  Papier  zum 

Leben  ein  weiter  war,  und  dass  wir  mit  Bestimmtheit  wissen, 

dass  gerade  die  jungen  Domvikare,  die  notorisch  noch  die  höheren 

Klassen  der  Domschule  zu  besuchen  hatten,  sich  ganz  ungemein 

schwer  unter  das  Joch  der  Disciplin  jeder  Art  beugten.  Die 

Klagen  über  ihre  Unbotmässigkeit  und  ihr  regelloses  Leben 

kehren  in  den  Verhandlungen  des  Domcapitels  des  grössten  Teiles 

des  1(5.  Jahrhunderts  bis  zur  Ermüdung  des  Lesers  wieder. 

Vebrigens  hat  gerade  das  Domcapitel  auch  in  dem  oben  ge- 

nannten Jahrhundert  die  Hebung  seiner  Schule  nichts  weniger 

als  ausser  Augen  gelassen.  Einige  Jahre  nach  der  Mitte  des- 

selben wurde  Johann  Egolph  von  Knöringen  Scholasticus.  und  spe- 

ziell an  seinen  Namen  und  an  seine  Bemühungen  um  die  Er- 

neuerung der  seiner  Oberleitung  anvertrauten  Anstalt  knüpfen 

sich  die  rühmlichsten  Erinnerungen.  Er  stammte  aus  einem 

schwäbischen,  in  dem  Sprengel  von  Augsburg  einheimischen  Ge- 

•'i  Vgl.  Codd.  latini  (der  Münchener  Hof-  nnd  Staatsbibliothek )  N.  18.  910. I>a»  Aktenstück  wird  von  anderer  Hand  vermuthlich  im  Lante  des  Sommers  d.  .T. 

veröffentlicht  werden,  nnd  ich  beschränke  mich  daher  auf  das  Notwendigste  der 
Mitteilung  ans  demselben. 

6* 
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schlechte,  wurde  1550  für  das  Würzburger  Capitel  designirt,  trat 

1561  in  dasselbe  ein  und  erhielt  1564  das  Amt  des  Domscholasters. 

Von  ihm  wissen  wir  bestimmt,  dass  er  diese  Dignität  nicht  bloss 

als  eine  einträgliche  Ehre  aufgefasst,  sondern  zugleich  den  An- 

sprüchen der  Pflichten,  die  mit  demselben  verbunden  waren,  im 

weitesten  Sinne  gerecht  zu  werden  sich  angestrengt  hat.  Er 

hat  dieselbe  mit  neuen  Gesetzen  versehen  und  ihre  Einkünfte 

aus  eigenen  Mitteln  vermehrt.1)  Die  Schulfrage  war,  wie  wir 

sogleich  des  Näheren  vernehmen  werden,  um  diese  Zeit  überhaupt 

in  Fluss  gerathen  und  das  Domcapitel  hatte  in  diesem  Zusam- 

menhange allerdings  noch  andere  stimulirende  Gründe  erhalten, 

zum  Zwecke  der  Reorganisation  der  ihm  am  nächsten  liegenden 

und  unter  seiner  Verantwortlichkeit  stehenden  Anstalt  nichts 

zu  versäumen.  Egolph  von  Knöringen  war  jedoch  in  der  That 

ein  hochgebildeter  Mann,  der  ohne  Zweifel  aus  reinem  inneren 

Antriebe  als  Regenerator  und  Wohlthäter  der  Wirzburger  Dom- 

schule aufgetreten  ist.  Er  hatte  die  Hochschulen  von  Ingol- 

stadt und  Freiburg  i.  Br.  besucht,  an  letzterem  Orte  war  er 

in  nähere  Beziehung  zu  dem  bekannten  Humanisten  Glareanus 

getreten  und  hatte  darauf  grössere  Reisen  nach  Wien,  Rom  und 

den  Niederlanden  gemacht.  Er  war  zugleich  Domherr  zu  Augs- 

burg und  wurde  hier  im  J.  1573  zum  Bischof  erwählt,  ist  aber 

schon  im  J.  1575  gestorben.2)  Für  Ingolstadt  hatte  er  sich  eine 

nachhaltige  Vorliebe  bewahrt  und  hat  noch  bei  Lebzeiten  dieser 

Universität  seine  reiche  Bibliothek,  deren  besonders  kostbaren  Be- 

standteil die  Büchersammlung  seines  Freundes  Glareanus  bildete, 

seine  Handschriften-  und  Münzsammlung  nebst  anderen  werth- 

vollen Kostbarkeiten  geschenkt.3)  Für  die  Verwaltung  der  Biblio- 

thek legirte  der  Bischof  die  Zinsen  eines  auf  Gütern  der  Wirz- 

burger Kirche  angelegten  Capitals  von  2500  fl.  fränkisch  im  Be- 

trag zu  jährlich  100  fl.,  welche  daher  eben  diese  zu  leisten  hatte. 

»)  Vgl.  Urk.-Boch  Nr.  29  S.  51. 

2)  Vgl. Placidus  Braun:  Geschichte  d.  Bischöfe  von  Augsbnrg,  Bd.  IV,  S.  1—30. 

3)  S.  Prantl:  Geschichte  der  Universität  Ingolstadt  —  Landshut  —  München, 
Bd.  1,  S.  345. 
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Dagegen  wurde  dem  Bischof  von  Wirzburg  das  Recht  eingeräumt, 

abwechselnd  mit  der  von  Knöringischen  Familie  den  Bibliothekar 

je  auf  fünf"  Jahre  zu  präsentiren.1)  Egolph  von  Knöringen  gehörte 

übrigens  trotz  seiner  humanistischen  Verbindungen  der  neuen 

strengeren  Richtung  innerhalb  seiner  Kirche  an;  sein  Aufenthalt 

in  Rom  scheint  in  dieser  Beziehung  auch  für  ihn  massgebend 

geworden  zu  sein:  mit  dem  Cardinal  Hosius  ist  er  seitdem  in 

fortgesetztem  Verkehr  geblieben.-) 

Die  gedachten  Stiftsschulcn  aller  Art  waren  indess  bekannt- 

lich zunächst  nur  für  den  Unterricht  der  für  die  kirchliche  Lauf- 

bahn ausersehenen  männlichen  Jugend  bestimmt  oder  boten  doch 

nicht  den  Grad  der  Ausbildung,  wie  sie  seit  geraumer  Zeit  auch 

in  Deutschland  überall  verlangt  wurde  und  im  Grunde  nur  auf 

Universitäten  zu  gewinnen  war.  Der  Wunsch  nach  einer  höheren 

Lehranstalt  war  daher  im  Bereiche  des  Hochstiftes  neuerdings 

">tters  ausgesprochen  worden.  Ob  Melchior  von  Zobel  selbst  sich 

mit  einem  Gedanken  dieser  Art  im  Ernste  getragen,  müssen  wir 

dahin  gestellt  sein  lassen;  was  er  für  die  Sicherung  theologischer 

b-hrvorträge  gethan,  haben  wir  bereits  oben  berichtet,  zur  Ver- 

folgung weiterer  Pläne  hat  es  ihm  kaum  an  Neigung  gefehlt, 

aber  die  schweren  Zeitläufte,  welchen  er  preisgegeben  war,  haben 

ihm  sicher  dazu  keine  Muse  gelassen.  Dagegen  erfahren  wir  als 

gewiss,  dass  es  die  Ritterschaft  im  Hochstifte  war.  die  damals 

das  Verlangen,  vorläufig  nicht  nach  der  Gründung  einer  Uni- 

versität, sondern  einer  sogenannten  Particularschule  aus- 

gesprochen hat,3)  also  nach  einer  Anstalt,  die,  im  Gegensatze  zu 

>>  S.  Mcderer:  Annales  Ingolstad.  Aead.  Bd.  II.  S.  19  u.  42.  —  Die  Urkunde 

1»*  Fürstbischofs  Julius  von  W„  in  welcher  er  der  in  Rede  stehenden  Anordnung 

F.jrolphs  von  Knöringen  zustimmt,  ist  vom  22.  Februar  1574  datirt  und  liegt  ihr 

'Virmal  im  hiesigen  Kreisarchive.  Etwas  über  1U0  Jahre  später  hat  Fürstbischof 

Johann  Gottfnd  von  Guttenbcrg  das  betr.  Capital  an  die  Universität  Ingolstadt 

zcruckb^zahlt,  ohne  dass  jedoch  das  ged.  Präsentationsrecht  darum  verloren  ging. 

-  S.  Mederer  1.  c,  S.  19  22  nach  Rotmarus,  Acad.  Ingolstad.  Pars  VI, 

p.  7S>  etc. 

ff)  Protokolle  des  Wirzb.  Domcapitels,  Sitzung  vom  2:$.  Oktober,  wo  das  im 

TVxte  angeführte  Verlangen  der  Ritterschaft  ausdrücklich  bezeugt,  wird.  Der  be- 

tend* Teil  des  Protokolls  wird  weiter  unten  S.  88  vollständig  mitgeteilt  werden. 

Digitized  by  Google 



86 
Viertes  Capitel. 

einem  Studium  generale,  ungefähr  das  leisten  sollte,  was  heut 

zu  Tage  einem  Gymnasium  oder  auch  Lyceum  zukommt,  und 

welche  mit  einer  anderen  Bezeichnung  Pädagogium  genannt 

wurde. 

Dieser  gerechte  Wunsch  hatte  aber  aus  den  schon  ange- 

deuteten Gründen  unerfüllt  bleiben  oder  zurückgestellt  werden 

müssen.    Bald  darauf  aber,  nur  unter  anderen  Voraussetzungen, 

kam  man  indess  doch  auf  denselben  zurück  und  schritt  zur  Ver- 

wirklichung.   Auf  IL  von  Zobel  war  Friedrich  von  Wirsberg  auf 

dem  Stuhle  des  hl.  Burkard  gefolgt. l)    Einem  oberfränkischen, 

im  Gebiete  von  Culmbach  sesshaften  Geschlechte  entstammend, 

im  J.  1506  geboren,  war  er  1540  in  das  Wirzburger  Domcapitel 

aufgenommen  und  1544  zum  Domdechant  gewählt  worden.  In 

dieser  Stellung  hat  er  sich  als  eifrigen  und  geschäftsgewandten 

Mann  bewährt;  die  Verhandlungen  im  Lager  von  Nürnberg  mit 

dem  Markgrafen  Albrecht  Alcibiades,  bezw.  mit  Wilhelm  von 

Grumbach,  die  das  Hochstift,  allerdings  um  hinlänglich  hohen 

Preis,  vor  dem  Schlimmsten  sichern  sollten,  sind  von  ihm  geführt 

worden.    In  kirchlichen  Dingen  neigte  er  offenbar  und  wie  sich 

sogleich  ergeben  wird,  zu  einer  erheblich  strengeren  und  aus- 

schliesslicheren  Auffassung,  als  das  bei  seinem  unmittelbaren 

Vorgänger  der  Fall  war.  Eine  Romreise  soll  in  dieser  Beziehung 

auch  für  ihn  entscheidend  gewesen  sein.   Und  da  es  ihm  zugleich 

mit  der  Durchführung  seines  Standpunktes  höchster  Ernst  war 

und  er  die  massgebenden  Schritte  zu  diesem  Ziele  that,  so  ist 

es  nicht  zu  viel  gesagt,  wenn  man  behauptet,  dass  seine  Erhebung 

zur  fürstbischörlichen  Würde  als  einer  der  folgenreichsten  Momente 

in  der  Geschichte  des  Hochstiftes  Wirzburg  betrachtet  werden 

muss,  wenn  man  auch  nicht  ausser  Acht  lässt.  dass  sein  Vor- 

gehen nichts  weniger  als  allein  steht  und  er  nach  einem  System 

handelte,  das  ihm  vom  Mittelpunkte  der  Kirche  aus  klar  vor- 

•)  S.  über  ihn  im  allgemeinen  Vssermcum,  episcopat.  Wireeb.  p.  14:<. 

Gropp,  SS.  Bd.  1  n.  2.  —  Nene  fränkische  Chronik,  von  Dr.  Ii.  Andre*.  18oy 

S.  145  ff.  —  Neue  Wirzb.  Chronik  von  Hrffner  und  Reusa.  —  Allgem.  üeut*<:he 

Biographie  sub  h.  v. 
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gezeichnet  war  und  für  welches  es  zugleich  in  Deutschland  selbst 

schon  nicht  mehr  an  ermuthigenden  Beispielen  fehlte.  Genug, 

ohne  Säumen  ging  er  bereits  in  der  nächsten  Zeit  mit  Massregeln 

in  dem  angedeuteten  Sinne  vor  und  Hess  sich  darin  durch  den 

Umstand  nicht  irre  machen,  dass  er  dabei  das  Domcapitel  keines- 

wegs in  dem  Masse,  das  er  wünschen  musste,  überall  auf  seiner 

Seite  hatte.  In  der  strengeren  Behandlung  der  Juden,  die  sich 

nach  seinem  Willen  taufen  lassen  oder  aber  unverweilt  das  Stift 

räumen  sollten,1)  in  der  Frage  der  Beerdigung  der  Wirzburger 

Bürger,  die  von  der  alten  Kirche  abgefallen  waren,  Hess  es  ihn 

im  Stich  und  bekannte  oder  neigte  sich,  wenigstens  der  Mehrheit 

nach,  zu  Grundsätzen  der  Duldung.2)  Im  April  des  J.  1559  be- 

suchte Friedrich  den  Reichstag  zu  Augsburg  und  kehrte  von  da 

in  seinen  Vorsätzen  bestärkt  zurück.  Dass  mit  der  Reform  des 

Clerus  in  erster  Linie  der  Anfang  gemacht  werden  müsse,  wusste 

er  recht  gut,  und  nicht  minder  war  er  mit  sich  darüber  im  Klaren, 

ilass  er  der  Ausbildung  der  Jugend  zu  diesem  Zwecke  sich  ver- 

^irhern  müsse.  Aus  diesen  Voraussetzungen  heraus  gewann  jetzt 

in  seiner  Seele  der  Gedanke,  im  Centrum  seines  Hochstiftes  eine 

Particularschule  oder  ein  Pädagogium  ins  Leben  zu  rufen,  Leben 

und  Gestalt.  Nicht  minder  gewiss  ist  es,  dass  er  schon  jetzt 

an  die  Berufung  der  Jesuiten  «lachte,  um  die  neu  zu  gründende 

Anstalt  in  ihre  Hände  zu  legen.  In  diesem  Sinne  wendete  er 

sich  noch  im  Oktober  des  gen.  Jahres  an  das  Domcapitel,  ohne 

«lessen  Mit  Wirkung  aus  mehr  als  einem  Grunde  in  dieser  Ange- 

legenheit mit  Erfolg  nicht  gut  vorzugehen  war.  Bei  dem  Capitel 

aber  fand  sein  Vorschlag  zunächst  mit  nichten  die  erwünschte 

Aufnahme.  Anfänglich  hatte  es  sich  entgegenkommend  gezeigt, 

bald  aber  erhob  es  verschiedene  Einwände  und  warf  vor  allein 

<lie  Frage  auf,  aus  welchen  Mitteln  eine  solche  Schule  erhalten 

werden  solle?  Es  mag  gleich  in  diesem  Zusammenhange  vor- 

läufig daran  erinnert  werden,  dass  Friedrich  von  Wirsberg  in 

1  Recesse  des  DomcapiU'ls,  1554,  30.  Juli. 

-  Recesse  de»  Domcapitels,  1551»,  11.  April. 
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Sachen  der  Ordnung  des  völlig  zerrütteten  Staatshaushaltes  <le> 

Hochstiftes  zu  den  unvermeidlichen  Reformen  ebenso  geringe 

Geneigtheit  zeigte,  als  das  Domcapitel  gerade  darauf  ein  Haupt- 

gewicht legte.  Ein  weiterer  Einwand  desselben  kehrte  sich  gegen 

die  Jesuiten,  die  „hochtrabend  stolzen  Leute0,  mit  denen  man 

nicht  weit  kommen,  die  man  bald  überdrüssig  werden  und  die 

sich  kaum  zu  solchen  „geringen  Professionen0  berufen  liessen. 

jedenfalls  aber  grosse  Besoldung  verlangen  würden  und  köstlich 

gehalten  werden  wollten;  die  Klöster  ausserhalb  der  Stadt  taugten 

ohnedem  nicht  zu  einer  solchen  Verwendung,  es  würde  also,  wenn 

überhaupt  etwas  geschehen  solle,  nichts  übrig  bleiben,  als  von 

anderswoher  fähige  Gelehrte  zu  diesem  Zweck  zu  berufen.  Das 

müsse  aber  wohl  überlegt  werden  und  es  empfehle  sich  daher, 

dass  aus  Rathen  des  Bischofs  und  aus  Mitgliedern  des  Dom« 

eapitels  eine  Commission  gebildet  werde,  die  die  beregte  Ange- 

legenheit in  Berathung  und  Ueberlegung  ziehen  solle.  Vor  allem 

aber,  hob  es  zuletzt  hervor,  müsse  die  Reform  der  AVirzburger 

Stadtschule  in  Angriff  genommen  werden,  ein  solches  habe  die 

Bürgerschaft  verlangt,  und  keine  Particularschule.1)    Es  ist  zu 

•)  Recesse  des  Domcapitels  vom  211.  Oktober  1559. 

Dass  nnser  gnd.  Kürst  und  Herr  von  Wurzburgk  ein  Particular  Schul  im 

Stift  anzurichten  in  Willens,  bat  ein  Capitel  ihm  solchs  wohl  gefallen  lassen,  dan 

es  sei  ein  gut  Werk.  Allein  dass  Ihr  frstl.  Gl.  durch  verstendige  Leut  woll  be- 

ratschlagen lassen,  wie  und  in  wasmassen  dasselbig  alhie  in  dieser  Stadt  nfge- 

gericht  werden  möcht  und  dieweil  Ihrer  frstl.  Ol.  geistliche  Käthe  einen  sonder- 

lichen Rathschlag  hierüber  gemacht,  aber  ein  Capitel  desselbigen  nit  gesehen  oder 

verlesen,  so  könne  man  auch  desto  weniger  itzmals  davon  handeln;  es  sei  aber 

bedenklich,  wo  man  das  Geld  zu  Krhaltung  einer  solchen  Schul  nehmen  wolle,  die 

Kloster  ausserhalb  der  Stadt  (lögen  nicht  dar/.u,  so  sei  zu  besorgen,  dass  es  mit 

den  Jesuwittern  uueh  nichts  thun  werden,  dan  sie  seien  hochtrabend  stolze  Lcnt. 

haben  sich  also,  das  man  ihr  bald  genug  habe,  wurden  sich  auch  kaum  zu  solchen 

geringen  Professionen  gebrauchen  lassen,  wollen  grosse  Besoldung  haben  und  kost- 

lich gehalten  sein;  wo  mau  aber  andere  geschickte  heut  darzu  hiehero  vermo^n 

wurde,  als  den  liardtungum  zu  Kreyburgk  im  Rrensgeu  und  andere  seins  gleichen, 

mit  deneu  möcht  solcher  Schul  geholfen  werden.  Was  dann  ein  Capitel  dobei  thon 

wollen,  sei  hievor  bei  Zeit  Rischof  Melchiors  seligen,  so  gleichfalls  ein  solch 

Werk  uf  zu  richten  in  Vorhaben  gewest,  beschlossen  uud  im  Recess  eingeschrieben, 

nemblich  dass  man  Ihr  frstl.  Gl.  ein  Theologum  erhalten  wolle.  Darbei  sei  aber 

zu  bedenken,  dass  ein  grosser  Unterscheid  sei  zwischen  einer  gemeinen  Particnlar 

und  sonst  eiuer  geringer  Schul,  und  musste  eiu  gemein  Collegium  ufgericht  werden. 
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vermuthen,  dass  für  diese  kühle  Haltung  des  Capitels  die  Ab- 

neigung gegen  die  Jesuiten  der  entscheidende  Beweggrund  war, 

und  nicht  minder  ist  es  wahrscheinlich,  dass  Erasmus  Neustetier, 

von  welchem  und  seiner  Denkweise  wir  bereits  gesprochen  haben, 

auf  obiges  Votum  entscheidenden  Eintluss  ausgeübt  hat.  Friedrich 

von  Wirsberg  Hess  sich  aber  dadurch  entmuthigen:  auch  den 

vom  Capitel  in  seiner  Sitzung  vom  23.  Oktober  angedeuteten 

Weg.  es  zunächst  ohne  die  Jesuiten  zu  versuchen,  Hess  er  sich 

fiir's  erste  gefallen,  wenn  er  vorläufig  nur  überhaupt  zum  Ziele 

kam.  Ueber  die  angeregte  Vereinbarung  zwischen  dem  Fürst- 

Itischof  und  dem  Capitel  wird  zwar  nichts  weiter  berichtet,  aber 

sie  ist  offenbar  rasch  zu  Stande  gekommen,  da  schon  in  der 

nächsten  Zeit  zur  Ausführung  geschritten  wurde.  Die  Gelehrten, 

ohne  welche  ein  solches  Pädagogium  in  würdiger  Gestalt  nicht 

eingerichtet  werden  konnte,  mussten  auswärts  gesucht  werden 

und  zwar  richtete  Friedrich  von  Wirsberg  sein  Auge  zu  diesem 

Zwecke  nach  Freiburg  i.  Br.  Man  wird  die  Nachricht,  dass 

*r  selbst  in  den  Tagen  seiner  Jugend  seiner  Ausbildung  wegen 

sich  daselbst  aufgehalten,  mit  Fug  schwerlich  zurückweisen 

können,  obwohl  die  Matrikel  der  gedachten  Universität  seinen 

Kamen  nicht  aufführt;  dieselbe  rührt  aber  von  einem  Zeitgenossen 

her,  welcher  ihn  persönlich  gekannt  hat  und  sie  ohne  allen  Vor- 

behalt vorträgt. l)  Eben  derselbe  Zeuge  hebt  auch  die  wissen- 

de za  Strassbnrpk  und  an  andern  Ortten,  es  inusste  auch  ein  gelehrter  Mann  vor 

4er  Hand  sein,  der  dits  alles  wohl  kiinnte  anrichten;  und  ist  endlich  hierauf  zu 

Betonierung  dies  Handels  für  rathsam  angesehen,  dass  unser  gl.  Herr  von  Wurz- 

t-argk  etliche  seiner  verstendigeu  Rath«;  verordnen,  dergleichen  ein  Capitel  anch 

thnn  wolle,  welche  notturftiglich  beratschlagen,  wie  ein  solchs  zum  Besten  und 

bVstendigsten  möge  ins  Werk  gericht  werden,  doch  dass  man  zuvorderst  nichts 

<le?to  weniger  die  gemeine  Schuln  alhie  der  Hurgerschaft  billicheu  bescheenen 

Begrrhrn  nach  reformire,  welche  dan  kein  Particnlar-Sehul  begehrt,  sondern  die 

Bitterschaft  vor  etlichen  Jahren  bei  Lehen  Bischof  Melchiors  seiligen. 

>*i  Nämlich  von  dem  bekannten  Basler  Arzt  Heinrich  Pantaleon  in  seiner 
Prosophographia,  3.  Tbl.  S.  451.  Pantaleon  war  mit  dem  Kanzler  des  Fürstbischofs 

Balthasar  von  Helln,  näher  bekannt  und  besuchte  denselben  im  J.  1505  in  Wirz- 

Wrpr.  Bei  dieser  Gelegenheit  wurde  er  Frielrich  von  Wirsberg  vorgestellt,  der 

ihn  äusserst  freundlich  aufnahm  und  hinwiederum  auf  ihn  den  besten  Kindruck 

machte.  Das  Bild,  welches  Pantaleon  (1.  c.)  von  ihm  entwirft,  ist  freilich  teilweise 
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schaftliehen  Neigungen  und  Kenntnisse  des  Fürstbischofs  aus 

eigener  Erfahrung  hervor,1)  worin  ihm  im  Grundsatz  gewiss  nicht 

widersprochen,  aber  doch  zugleich  darauf  hingewiesen  werden  soll, 

dass  sich  Friedrich  damit  doch  auf  einer  anderen  Linie  bewegte, 

als  seiner  Zeit  Daniel  Stiehar  oder  jetzt  noch  Erasmus  Xcustettsr. 

welche  der  eigentlich  humanistischen  Bildung  näher  geblieben 

waren.  Nach  Freiburg  wurde  der  Fürstbischof  wenn  nicht  durch 

eigene  Initiative,  so  doch  um  so  gewisser  durch  seine  Umgebung 

gewiesen.  Sein  Kanzler,  Balthasar  von  Hcllu,  aus  Gaggenau  im 

Elsass  stammend,  hatte  an  eben  jener  Hochschule  seine  Studien 

gemacht  und  war  dort  zum  Licentiaten  der  Rechte  promovirt 

worden;  von  ihm,  einem  um  so  viel  jüngeren  Manne,2)  darf  man 

zu  schmeichelhaft:  Hic  cum  felici  ingenin  esset  praeditus,  ä  teneris  annis  operam 

Uteri»  dedit  et  in  patria  prima  artium  et  linguaram  fandameuta  iecit.  Postea 

seso.hinc  inde  ad  academias  contulit  et  Friburgi  Brisgandiae  diligenter 

libris  incubuit.  Itaque  factum  ut  eruditionem  sibi  insignem  compararit.  Acce- 

debat  etiam  vitae  puritaa  et  morum  innocentia.  Postea  sese  Vuirceburgnm 

contulit  atque  inter  ejus  eeelesiae  canonicos  receptus,  ob  virtutcs  in  magna  existi- 

natione  fuit.  Cum  hoc  modo  perseveraret,  atque  Melchior  episcopns  ailversariorum 

insidiis  succubuisset ,  Fridericus,  anno  p.  n.  Chr.  1668  omniura  suffragio  presul 

Wirceburgencis  et  dux  Ostrofrauciae  electus  est.  Kam  dignitatem  adeptus  in  primis 

antecessori  iusta  persolvit  et  regale  sepulchrnm  instituit.  Inde  per  totam  dititionem 

pacem  recuperavit,  atque  ut  passim  in  Eeelesia  et  politica  administratione  (!)  oninia 

rite  peragercnter  curavit.  Ipse  vero  literis  et  pietate  insignis  magna  animi  mode- 

ratione  hanc  fnnctionem  peregit.  atque  suo  exemplo  ad  virtutes  incitavit.  Kam 

raro  episcoporum  exemplo  evangclium  iu  tomplis  annuntiavit.  et  sacramcnta  publice 

hominibns  distribuit.  Id  quod  ipse  Wirtzburgi  anno  post  reparatam  salutem  hu- 
manam  15*55  vidi  et  erudivi.  Inter  alios  vero  virtutes  Fridericus  studia  literarum 

plurimura  amat,  atque  eorum  cultores  liberaliter  fovet  et  sastentat.  Itaque  quam 

meum  pro  Germania  decoranda  Studium  et  laborem  [ntellexifliet,  summa  humaui- 

tate  me  excepit,  atque  quae  de  Francornm,  praesertim  vero  Wirtzburgeusium  prar- 

sulum  ortn,  et  processu  intellexisset  ac  annotasset,  in  sua  bibliothe<a  ostendit  et 

commnnicavit.  In  coena  quoqne  aliquut  qnaestiones  ad  religionem  et  morum  cor- 

rectioncm  movit,  et  caeteris  auditis  suam  sententiam  latine  elegant  i  dictione 

snbiecit,  ita  ut  huius  episcopi  doctrinam  et  indicium  admiratus  fuerim.  Postea 

me  ex  sua  ditione  benigne  per  ministros  comitatus  liberaliter  dimisit.  Ut  non 

immerito  Fridericum  pnncipem  veneranda  canitie  conspicuum,  ob  plurimos  animi 

et  corporis  virtutes,  inter  illustres  Germaniae  proceres  counumerare  debuerim.*  — 

Ceber  die  Frage  von  Friedrichs  Aufenthalt  in  Freiburg  zu  vgl.  Jos.  Ignat.  Albrecht: 

de  singularibus  Academiae  Albertinae  in  alias  quam  plures  meritis.  etc.  etc. 

Friburgi  ilHUtJ),  p.  30—31. 

I)  Vgl.  den  Bericht  Pantaleons  in  der  vorausgehenden  Anmerkung. 

'-')  Er  war  1536  geboren. 
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vermuthen,  dass  er  dorthin  unmittelbar  nachwirkende  und  fort- 

gesetzte Verbindungen  unterhielt,  an  welche  sich  leicht  anknüpfen 

lies*.  Ausserdem  wird  er  uns  in  glaubhafter  Weise  als  ein  wohl 

unterrichteter,  allgemein  gebildeter,  wackerer  und  zugleich  ge- 

wandter Mann  geschildert.1)  Wer  und  was  ihn  dem  Wirzburgcr 

Fürstbischof  empfohlen,  würde  man  gerne  erfahren,  sieht  sich 

aber  dabei  auf  giinz  ungreifbare  Vermuthungen  angewiesen.  Aber 

auch  schon  das  Domcapitel  hatte  in  seinen  weiter  oben  ange- 

führten Bedenken  mit  glücklichem  Takte  einen  ausgezeichneten 

Freiburger  Professor  genannt,  an  welchen  eventuell  vor  allen 

zu  denken  sei,  nämlich  Johann  Härtung  aus  Miltenberg,  ein  her- 

vorragender Gräcist,  der  1537  der  Nachfolger  Jakobs  MicyUus  in 

Heidelberg  geworden  und  1547  einem  Rufe  an  die  Universität 

Freiburg  gefolgt  war.2)  Derselbe  würde  um  so  besser  nach 

Wirzburg  gepasst  haben,  als  er  der  alten  Kirche  treu  geblieben 

und  eben  desswegen  von  Heidelberg  nach  Freiburg  gegangen 

war,  und  unzweifelhaft  hätte  man  dort  eine  vorzügliche  Er- 

werbung mit  ihm  gemacht.  Ob  eine  Einladung,  was  jedoch  un- 

wahrscheinlich, überhaupt  an  ihn  nicht  ergangen,  oder  ob  er  sich 

f\  S.  Pantaleonis  Prosophographia,  1.  c.  III,  527,  wo  es  lieisst:  Balthasar 

ille  in  Alsatia  anno  circiter  1526  natus  et  edneatus  fuit.  Is  cum  prima  literarum 

tundamenta  pereepisset,  sese  ad  Academias  hinc  inde  contulit,  et  in  primis  Kribnrgi 

Brisgandiae  diligenter  literis  ineubuit.  Cum  in  eis  t'eliciter  profecisset,  animum  ad 
inrisprudentiam  appulit,  et  in  ea  plurimnm  promovit,  ita  ut  Legan  Licentiatus  consti- 

tntaH  faerit.  Accedebat  hnic  eruditioni  et  vitae  integritas  atqne  naturalis  facundia  cum 

*  :'vi\\i  t.i  [»ruilentw.  Iii  t  um  Bpiacopns  Herbipolensis  et  FranconiM  dm  cogoo- 
vUset.  enm  liberali  stipendio  ad  se  voeavit  et  cancellarium  suum  elegit.  Fridericus 

tnim  prineeps  eos  homines,  qni  eruditione  et  prudentia  reli(|Uos  superant,  amat 

tt  singulari  muiuncentia  prosequitur.  Id  quod  etiam  in  Antonio  Hubnero  et 

Valentmo  Kramsio  doctissimis  medicis  manifestum  est,  quos  subinde  secum  retinet 

*t  libt-raliter  fovet.  Itaque  Balthasare«  eam  funetionem  suseepit,  et  magna  dexteri- 

Ute  pt-ragit.  Nam  negotia  sibi  commissa  foeliciter  expedit,  et  ob  multas  virtutes 

maenam  sibi  anthoritatem  apud  Francones  conciliavit.  Is  cum  anno  salutis  nostrac 

1565  Wirtzburgi  essem,  me  humaniter  suseepit,  et  instituto  meo  intelleeto,  statim 

aditnm  ail  prineipem  preparavit.  Ut  ex  eo  intelligi  posset,  quo  animo  ipse  erga 

litfrarum  stndia  affectus  sit,  quo  eas  prineipi  commendare  et  promovere  queat. 

-  s.  aber  ihn  zunächst  Haute:  Geschichte  der  Universität  Eeidelberg,  I. 

8.  378.  nnd  Schreiber:  Geschichte  der  Universität  Freibnrg,  II.  S.  197  ff.  Härtung 

»iarb  zu  Freiburg  am  16.  Juni  1579.  Vgl.  über  ihn  auch  II.  Pantaleon,  1.  c.  III. 
3.  320. 
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vor  einem  Wechsel  seiner  Stellung  srheute,  muss  dahin  gestellt 

bleiben,  um  so  gewisser  ist,  dass  für  die  neue  Partieularschule 

zwei  hervorragende  Schüler  Hartungs  berufen  wurden,  nämlich 

Kaspar  Stüblin  und  Konrad  Dinner,  beides  angesehene  Vertreter 

der  humanistischen  Disciplinen.1)  Stüblin  war  ein  geborener  All- 

gäuer, hatte  seine  Studien  in  Freiburg  gemacht  und  im  J.  1551 

die  Lehrstelle  der  lateinischen  Grammatik  übertragen  erhalten. 

Zwei  Jahre  hierauf,  als  eine  bösartige  Seuche  ihn  wie  andere 

aus  Freiburg  vertrieb,  zog  er  sich  nach  Schlettstadt  zurück  und 

fand  an  der  altberühmten  Schule  daselbst  eine  Verwendung.  Hier 

hat  er  eine  lateinische  Uebersetzung  des  Euripides  vollendet,  die 

er  Kaiser  Ferdinand  I.  widmete,  der  schon  vordem  auf  ihn  auf- 

merksam geworden  war  und  ihm  .  gerne  wieder  und  zwar  als 

Lehrer  der  griechischen  Sprache  einen  Wirkungskreis  in  Frei- 

burg verschafft  hätte.  Aber  ehe  es  dazu  kam,  eröffnete  sich 

für  Stüblin  eine  andere  Aussicht.  Er  erhielt  den  Antrag  an  das 

Pädagogium  nach  Wirzburg  und  nahm  ihn  unbedenklich  an. 

Neben  allem  andern  dürften  für  diese  wie  für  Dinners  Berufung 

die  Gedichte  gewirkt  haben,  mit  welchen  beide  die  Ermordung 

Melchiors  von  Zobel  behandelt  und  beklagt  und  die  sie  teilweise 

Friedrich  von  Wirsberg  dedicirt  hatten.2)  K.  Dinner  war  eben- 

falls ein  geborener  Schwabe,  aus  Ueberlingen  am  Bodensee  stam- 

mend, daher  er  sich  auch  gelegentlich  Acronianus  nannte,  was 

ihn  jedoch  nicht  abhielt,  seinen  Personen-  und  Geschlechtsnanicu 

selbst  nach  der  herrschenden  Sitte  in  Thrasybulos  Lepta  umzu- 

wandeln, unter  welchem  er  z.  B.  später  seine  Geschichte  Georg 

Ludwigs  von  Seinsheim  herausgegeben  hat.  Im  J.  1555  begann 

er  mit  ausgezeichnetem  Erfolge  seine  Studien  und  wurde  1551» 

lehrendes  Mitglied  der  philosophischen  Fakultät  zu  Freiburg.  Als 

>  Vgl.  Dr.  G.  J.  Keller:  die  Gründung  des  Gymnasiums  zu  Wnrzburg  durch 

den  Fürstbischof  Friedrich  von  Wirsberg.  Programm  zum  Schlüsse  de«  Studien- 

jahres lHH»öo.  Wiirzburg  lH5o.  iKine  sehr  verdienstliche  Arbeit).  —  Gropp,  I.e. 

I.  p.  o.'i — :ü. 

2)  Älhrecht.  I.e.  p.  32  ff.  —  Schreiher,  1.  c.  II.  S.  161  —  163.  Die  Gedicht^ 

sind  abgedruckt  hei  Gropp,  Coli,  noviss.  I.  p.  317  —  340.  Ks  sind  zwei  Reihen- 

.  olge  von  Gedichten,  die  zweite  ist  E'jolph  von  Knöringen  gewidmet. 
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dann  der  Ruf  nach  Wirzburg  an  ihn  erging,  wurden  in  Freiburg 

Anstrengungen  gemacht,  ihn  zurückzuhalten,  die  aber  erfolglos 

blieben,  da  er  sein  bereits  gegebenes  Wort  nicht  zurücknehmen 

wollte.1)  Im  März  1561  führten  beide,  Stüblin  und  Dinner,  die 

Uebersiedelung  nach  Wirzburg  aus.2)  Noch  in  seinem  von  Frei- 

burg d.  16.  Januar  1561  datirten  Vorworte,  womit  er  sein  zu 

Basel  erschienenes  Gedicht  über  die  Ermordung  Melchiors  von 

Zobel  und  die  beigefügte  Elegie  K.  Dinners  begleitete,  hatte 

Stüblin  zugleich  in  dessen  Namen  gelobt,  alle  ihre  Kräfte  dem 

Dienste  des  neuen  Herrn  weihen  zu  wollen.3) 

In  der  Zwischenzeit  war  in  Wirzburg  zwischen  dem  Fürst- 

bischof und  dem  Domcapitel  über  die  Oertlichkeit,  in  welcher 

die  neue  Schule  untergebracht  werden  sollte,  verhandelt  worden. 

Dabei  hatte  es  sich  ganz  wie  von  selbst  verstanden,  dass  irgend 

eines  der  ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  ohne  äusseres  Zuthun 

fast  ganz  entfremdeten  oder  von  ihren  Bewohnern  grösstenteils 

verlassenen  Klöster  zu  diesem  Zwecke  in  Anspruch  genommen 

werden  müsse.  Nach  einigem  Schwanken  entschied  man  sich 

für  das  Clarissinnenkloster  von  St.  Agnes,  das  nahe  an  der  süd- 

lichen Mauer  der  Altstadt  gelegen  und  beinahe  völlig  verödet 

war.4)  Merkwürdiger  Weise,  wenn  man  so  will,  waren  zunächst 

in  Deutschland  im  Laufe  der  Zeit  die  Frauenklöster  in  einen 

viel  evidenteren  sittlichen  Verfall  gerathen  als  die  Mannsklöster. 

Somit  stand  der  Eröffnung  der  neugegründeten  Anstalt  weiter 

nichts  im  Wege.  Am  27.  April  (1561)  erliessen  die  mittlerweile 

eingetroffenen  beiden  Professoren  eine  öffentliche  Einladung  an 

f)  In  dem  Protokolle  der  Freiburger  Universität  heisst  es  zum  11.  Dez. 

lufiO:  M.  Conradus  Dinner  exposuit  se  addixisse  episcopo  Herbipolensi  suam 

operam;  pactis  se  contrafacturum  minime. 

*)  Albrecht,  l  c  p.  35  ff.  —  Schreiber,  L  c.  IL  S.  173. 

»)  Albrecht,  L  c.  p.  38. 

«)  Vgl.  Urk.-Buch  Nr.  13,  S.  32:  Gutachten  des  Wirzb.  Domkapitels  über 

die  Verlegung  der  Particularschule  in  das  Kloster  St  Agnes  zu  Wirzburg.  —  Nur 

der  Senior  des  Domcapitels,  Andreas  von  Thüngen,  hat  danach  der  vorgeschlagenen 

Yenrendung  des  Agnetenklosters  lebhaft  widersprochen  und  Befürchtungen  aus- 

gesprochen, die  jedoch  mit  nichten  eingetroffen  sind. 
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alle  Freunde  des  philologischen  Studiums  und  der  „edlen"  Wissen- 

schaften für  den  folgenden  Tag,  an  welchem  mit  den  Vorlesungen 

der  Anfang  gemacht  werden  solle;  Vormittags  würde  die  Dia- 

lektik. Nachmittags  bis  auf  weiteres  die  Georgika  Vergils  be- 

handelt werden.1)  Dieses  Programm  wurde  auch  ausgeführt;2) 

man  hat  Grund  zu  vermuthen,  dass  die  Eröffnung  der  neuen 

Schule  nicht  ohne  die  Anwesenheit  angesehener  Gönner  derselben 

vor  sich  gegangen  ist.  Schon  am  8.  Mai  bewarb  sich  IC.  Johannes 

Episcopus  «m  eine  Anstellung  an  dem  Pädagogium;  er  war  ein 

rühriger  Mann,  auch  als  Schriftsteller  thätig,  aber  neben  Gelehrte 

wie  Stüblin  und  Dinier  konnte  man  ihn  kaum  stellen;  sein  Gesuch 

ist  gleichwohl  nicht  abschlägig  beschieden  worden;  man  hat  ihn 

später  an  der  Schule  von  Neumünster  und  noch  später  als  Schul- 

meister in  lphofen.  einem  zum  Hochstift  gehörigen  Städtchen. 

untergebracht.3)  Ob  zunächst  der  Zudrang  der  Schüler  gross 

war,  wäre  freilich  eine  andere  Frage,  auf  welche  uns  aber  Nie- 

mand Antwort  gibt,  Ein  Umstand  scheint  —  abgesehen  davon, 

dass  dieselbe  in  dieser  ursprünglichen  Form  ein  nur  kurzes  Dasein 

fristete  —  beinahe  dagegen  zu  sprechen.  Der  Gründer  der  Anstalt 

hielt  es  nämlich  für  angezeigt,  in  einem  Erlass  vom  21.  Mai  1561 

in  ziemlich  gebieterischer  Weise  zum  Besuche  des  von  ihm  neu 

»i  Urk.-Buch  Nr.  14,  S.  33.  Die  Einladung  ist  gerichtet  an  alle  „philolugia»- 

ct  houestissiraarum  artium  ex  animo  stndiosis*.  Es  sind  hiermit  die  sonst  s-- 

genannten  artes  liberales  gemeint.  Oropp  il.  c.  p.  56)  führt  folgendes  Distichon 

Numerale  an,  das  zu  Ehren  der  Eröffnung  des  Pädagogiums  gemacht  worden  sei. 

PLaUDIte  Vos  IVVenes  eXtretA  Cta  est  ä  FrlDeriCo 

HerMpoLI  rVrsVs  praesVlare  faVsta  sChola. 

f}  In  dem  Schreiben  vom  3.  Mai  1561  an  D.  Pater  Canisios  S.  J.  (Urk.-Bnch 

Nr.  15  S.  33)  spricht  der  Fürstbis«  hof  allerdings  und  im  allgemeinen  von  der 

Sache,  ohne  der  Eröffnung  selbst  Erwähnung  zu  thnn :  ('tiudnximus  et  alios  dnos 

philosophiae  artiumcjue  liberalium  magist  r«»s,  virus  graece  latineque  iuxta  doctos 

et  catholicae  religioni  addictos,   qtii  liugti'js  et  bouas  literas  publice  docerent  etc. 

:»  In  den  Ke<  .  sshüc  hern  des  Dumcapitels  taucht  er  seit  1569  einige  Maie 

auf  und  erhalt  für  seine  angelegten  Schriften  die  herkömmliche  „Verehrung-. 

Eine  dieser  Schriften  besteht  in  einer  Art  kurzer  Reimchronik  der  Bischöfe  von 

Wirzburg  (1669).  Eine  andere,  die  er  in  der  Handschrift  zur  Vorlage  brachte 

und  dem  Capitel  dedicircn  wollte,  führte  den  Titel:  ..Historia  de  passione  domini 

nostri  Jesu  Christi". 
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gegründeten  Pädagogiums  aufzufordern.1)  Die  Notifikation  an 

die  Diöcesanen  verstand  sich  allerdings  von  selbst;  man  könnte 

sich  eher  darüber  wundern,  dass  sie  nicht  schon  früher  geschah: 

ferner  stimmt  es  vollständig  mit  den  Motiven  der  Gründung 

überein.  wenn  der  Fürstbischof  verlangt,  dass  die  jungen  Leute, 

die  sich  zur  Zeit  noch  auf  auswärtigen,  in  Sachen  des  Bekennt- 

nisses zweifelhaften  Schulen  befinden,  zurückgerufen  werden,  um 

die  von  ihm  errichtete  neue  Anstalt  in  Wirzburg  zu  besuchen, 

wo  sie  alles  finden  werden,  was  zu  ihrer  Ausbildung,  Erziehung 

und  Wohlfahrt  nöthig;  nur  das  eine  fällt  auf,  dass  am  Schlüsse 

des  Erlasses  denjenigen,  an  welche  diese  Aufforderung  gerichtet 

ist  —  in  erster  Linie  doch  wohl  die  Eltern,  namentlich  von 

Söhnen,  die  bereits  mit  geistlichen  Pfründen  versehen  sind  — 

und  die  derselben  etwa  nicht  nachkommen,  mit  »ernster  Strafe" 

gedroht  wird.  Dass  diese  Aufforderung  und  diese  Drohung  ge- 

ringe Wirkung  hatten,  werden  wir  hören,  wenn  auch  gewiss  ist, 

dass  die  Schule  vorläufig  ihren  Fortgang  nahm.  Am  24.  Mai  hielt 

Stäbling  einen  öffentlichen  Vortrag  Ttspl  -ov  Rveupotov  Sytov,  welchem 

Friedrich  von  Wirsberg  mit  einer  grossen  Zahl  der  Stiftsgeist- 

lichkeit, von  Doktoren.  Studenten  u.  s.  w.  beiwohnte.2)  Der 

Gegenstand  der  Rede  griff  allerdings  über  sein  eigentliches  Fach 

hinaus,  entsprach  aber  um  so  gewisser  den  Neigungen  des  Fürst- 

bischofs, dem  die  theologischen  Disciplinen,  wie  wir  hören  werden, 

mehr  als  alles  Andere  am  Herzen  lagen.  Am  25.  Oktober  fand 

bereits  die  erste  philosophische  Disputation  im  St.  Agneten- 

CYdlegium  statt.  Die  Funktion  des  Präses  versah  Stüblin,  die 

der  Opponenten  der  Weihbischof  Dr.  G.  Flach,  der  Stadtphysicus 

Dr.  Bernhard  Mylaus,  Professor  K.  Dinner  und  der  Hofmeister 

der  fürstlichen  Edelknaben.  Die  4  Thesen,  über  welche  disputirt 

wnrde.  bezogen  sich  auf  den  Unterschied  des  theoretischen  ( be- 

schaulichen?) und  praktischen  Lebens,  die  Dialektik  des  Predigers 

und  des  Professors,  auf  den  Nutzen  und  die  Notwendigkeit  der 

Beredsamkeit  im  Staate  und  endlich  auf  die  Notwendigkeit  des 

i   Crk.-Buch  Nr.  17,  S.  36,  resp.  S.  38. 

-  Kropp,  1.  c.  p.  56. 
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Zusammenwirkens  von  Seiten  der  Natur  und  der  Kunst  zu  Er- 

werbung der  wahren  Beredsamkeit.1)  Es  liegt  auf  der  Hand, 

derartige  öffentliche  Akte  konnten  nicht  verfehlen,  das  Interesse 

an  der  neuen  Schule  zu  steigern.  Auch  die  Zahl  der  Lehrkräfte 

ist  in  dieser  Zeit  vermehrt  worden.  Der  unter  den  Opponenten 

Stüblins  mitgenannte  Dr.  B.  Mylius  aus  Nürnberg  war  kurz  zuvor 

von  Weissenburg  a.  S.,  wo  er  als  Arzt  fungirte,  von  Friedrich 

von  Wirsberg  als  Stadtphysicus  nach  Wirzburg  gerufen  worden 

und  übernahm  im  Oktober  1561  das  Amt  eines  Lehrers  der 

„Physik4  am  neuen  Pädagogium.2)  Zwei  Tage  nach  dem  oben 

erwähnten  Disputationsakte  führte  er  sich  hier  durch  einen 

öffentlichen  Vortrag  ein  und  versprach,  bald  darauf  seine  Vor- 

lesungen zu  eröffnen.3)  Aber  auch  ein  Lehrer  der  hebräischen 

Sprache  wurde  angestellt,  da  ihn  der  Zufall  entgenbrachte.  Ein 

getaufter  Jude,  Paul  Altdärfer,  bewarb  sich  bei  dem  Fürstbischof 

wahrscheinlich  im  Anfange  des  J.  1562.  um  eine  Verwendung 

an  dem  neuen  Pädagogium.  Sein  bezügliches  Bittgesuch  ist 

merkwürdig  genug  zu  lesen,4)  die  Glaubwürdigkeit  der  darin  ent- 

haltenen Angaben  vorausgesetzt.  Er  habe,  sagt  er,  alle  sogen. 

Güter  verlassen,  dem  Judenthum  entsagt  und  sich  taufen  lassen. 

1)  Gropp,  1.  c.  p.  56.    Die  ursprüngliche  Fassang  der  Thesen  war  folgende: 

Quaestio  prima.    Utrnm  vita  practica  sit  potior  theorica? 

Quaestio  secnnda.    Utrnm  Praedicameutornm  sit  alieua  a  Professione 

Dialectica? 

Propositio  prima.  Ars  dicendi  nou  solnm  utilis,  sed  necessaria  quoque 

in  Repnblica  est. 

Propositio  Hecunda.    Et  natnrae  et  doctrinae  praesidia  ad  comparandam 

veram  eloqnentiam  necessaria  esse  probabimns. 

2)  Gropp,  l  c.  5G. 

3)  Was  streng  genommen  anter  der  Physik  des  Mylius  zu  verstehen,  wagen 

wir  nicht  zu  bestimmen.  Das  Citat  bei  Keller  (L  c.  S.  10  Anm.  20)  stimmt  nicht ; 

es  wird  nirgends  gesagt,  wann  Mylius  seine  Vorlesungen  eröffnet  hat,  Albrecht, 

auf  welchen  sich  Keller  beruft,  weiss  von  diesen  Dingen  nach  seinem  eigenen 

Geständnisse  überhaupt  nichts  als  was  Gropp  berichtet.  Es  bleibt  aber  immerhin 

anzunehmen,  dass  Mylius  seine  Vorträge  wirklich  angefangen  hat,  wenn  auch 

Niemand  davon  erzählt.  Ueber  seine  Persönlichkeit  habe  ich  weiteres  nicht 

gefunden.  Vgl.  sein  Schreiben  vom  15.  Mai  1561  an  den  Kanzler  v.  Hella,  bei 

J.  B.  Scharold,  Geschichte  des  ges.  Medic.-Wesens  etc.  S.  139. 

«)  Urk.-Bnch  Nr.  20,  S.  42—43. 
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Seit  er  aber  den  wahren  Glanben  angenommen,  werde  er  von 

seinen  früheren  Glanbensgenossen  verfolgt.  Es  bleibe  ihm  daher 

nichts  anderes  übrig,  als  entweder  heimathlos  umherzuschweifen 

oder  die  Milde  christlicher  Fürsten  anzurufen.  Als  daher  das 

Gerücht  von  dem  in  W'irzburg  neu  errichteten  Collegium  zu  ihm 

gelangt  sei,  so  habe  er  geglaubt,  es  wagen  zu  dürfen,  dem  hohen 

Gründer  derselben  seine  Dienste  als  Lehrer  der  hebräischen 

Sprache  anzubieten,  da  er  sich  dazu  vollkommen  befähigt  erachte. 

Fast  dreissig  Jahre  lang  habe  er  zu  Land  und  zu  See  unter  den 

werhselnsten  Schicksalen  und  Gefahren  die  Länder  der  Erde 

durchzogen,  sei  zweimal  in  Jerusalem  gewesen,  habe  ganz  Klein- 

asien. Syrien  und  die  Küsten  Afrikas  durchwandert,  überdiess 

Constantinopel  und  die  übrigen  berühmteren  Städte  Thraciens 

und  des  schwarzen  Meeres  nicht  bloss  gesehen,  sondern  in  den- 

selben eine  Zeit  lang  verweilt.  Zu  Constantinopel  habe  er  drei 

Jahre  hindurch  die  ausgezeichnetsten  Rabbiner  gehört  und  mit 

eben  so  grossem  Fleisse  als  unennüdeter  Anstrengung  die  Com- 

mentare  der  Chaldäer  und  Araber  studirt,  deren  Verständniss 

zur  vollkommenen  Kenntniss  der  hebräischen  Sprache  unent- 

behrlich sei.  Keine  andere  Sprache  sei  reicher  an  Geheimnissen, 

keine  heiliger,  keine  älter  als  sie.  in  der  Gott  selbst  gesprochen, 

keine  trage  in  sich  eine  solche  Kraft  zur  Befestigung  des  Christen- 

thums und  sei  in  dem  Grade  zum  Schmucke  und  zur  Erhaltung 

der  Religion  geeignet  u.  s.  w.  Genug,  der  Beredsamkeit  dieses 

Gesuches  vermochte  der  Fürst  nach  eingeholter  Begutachtung 

Erasmus  Xeustetter's  nicht  zu  widerstehen,  und  Altdörfer  erhielt 

die  erbetene,  freilich  bescheidene  Bestallung.  Am  22.  Januar 

fl5ß2)  lud  er  zum  Besuche  seiner  Vorträge  ein:  diejenigen,  welche 

**t\va  das  Hebräische  noch  nicht  lesen  könnten,  sollten  sich  da- 

durch nicht  abschrecken  lassen;  er  werde  vom  Einfachsten  an  und 

mit  den  Elementen  der  Sprache  beginnend,  zum  Schwereren  fort- 

-«  hreiten  und  seine  Zuhörer  in  die  inneren  Geheimnisse  dieser 

Sprache  einweihen.1) 

r.  I  rk.-Bnch  Xr.  21.  .S.  4::. 

(irtchichte  der  Universität  WirzbWg,    1.  Band.  7 
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Mit  dieser  Vermehrung  der  Lehrkräfte  waren  aber  die  An- 

strengungen Friedrichs  von  Wirsberg  zum  Zwecke  der  Hebung 

seiner  Stiftung  noch  keineswegs  erschöpft.  Er  sann  zugleich 

auf  eine  Erweiterung  derselben,  indem  er  Schritte  that,  einen 

theologischen  Lehrstuhl  an  derselben  zu  errichten  und  ihn  mit 

einer  geeigneten  Persönlichkeit  zu  besetzen.  Bereits  im  Juni 

1561  richtete  er  auf  Grund  von  Empfehlungen  Stüblins  und 

Dinners  zu  diesem  Behufe  sein  Augenmerk  auf  M.  Georg  Hohen- 

tvarter  in  Freiburg  und  trat  mit  ihm  in  Unterhandlung.  Hohen- 

warter erklärte  sich  Anfangs  in  der  That  geneigt,  dem  Wunsche 

des  Fürstbischofs  Folge  zu  leisten,  und  wollte  selbst  nach  Wirz- 

burg  kommen,  um  die  Angelegenheit  des  Näheren  zu  besprechen, 

aber  vier  Wochen  später  zog  er  seine  in  Aussicht  gestellte  Zu- 

sage zurück  und  schrieb  unter  dem  Vorwande  seiner  Kränklich- 

keit ab.1)  Das  darauf  folgende  Jahr  kam  Friedrich  von  Wirs- 

berg aber  auf  jenen  seinen  Gedanken  zurück.  Dieses  Mal  war 

es  M.  Anton  Reschis,  Professor  der  Theologie  im  Dominicanerkloster 

zu  Köln,  welchen  er  für  den  angegebenen  Zweck  zu  gewinnen 

versuchte,  und  dieser  Versuch  war  von  Erfolg  begleitet.  Man 

muss  es  zugeben,  Friedrich  von  Wirsberg  hat  es  zur  Erreichung 

seiner  Absichten  an  Auadauer  und  Liberalität  nicht  fehlen 

lassen,  wie  er  überhaupt  sein  Ziel,  Sicherung  und  Befestigung 

des  alten  Glaubens  und  seiner  Einrichtungen,  mit  unerschütter- 

licher Folgerichtigkeit  im  Auge  behielt.  Rescins  konnte  den  an 

ihn  ergangenen  Ruf  ohne  Genehmigung  von  Seite  seiner  Ordens- 

obern nicht  annehmen;  von  Wirzburg  aus  wurde  daher  nichts 

versäumt,  diese  zu  erhalten  und  sie  wurde  auch  wirklich  gegeben. 

Rescius  bekam  die  Erlaubniss  nach  Wirzburg  zu  gehen  und 

daneben  den  Auftrag,  daselbst   zugleich   die  Reformation  des 

i)  Urk.-Bnch  Nr.  18  und  19,  S.  39-41.  Hohenwarter  stand  aber  in  Frei- 

burg, wie  es  scheint,  mit  der  Universität  daselbst  in  keiner  dienstlichen  Ver- 

bindung. Schreiber  in  seiner  bereits  öfter  angezogenen  Geschichte  dieser  Uni- 
versität kennt  nnd  nennt  seinen  Namen  nicht.  Hohenwarter  ist  bald  darauf  in 

die  Dienste  des  Bischofs  von  Basel  getreten  nnd  erscheint  in  dessen  Auftrag  auf 

dem  Conzil  zn  Trient.  Ob  die  Aussichten  zn  dieser  Stellung  ihn  abgehalten  haben, 

dem  Rufe  nach  Wirzburg  zu  folgen,  mag  dahingestellt  bleiben. 
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Klosters  seines  Ordens  vorzunehmen.1)  Der  Fürstbischof  hatte 

diese  Angelegenheit  persönlich  betrieben  und  Reseius  vor  allem 

auch  dadurch  zu  gewinnen  versucht,  dass  er  versprach,  ihm  eine 

vornehmlich  an  theologischen  Schriften  reiche  Bibliothek  zur 

Verfügung  zu  stellen,  und  sich  überdiess  verpflichtete,  etwaige 

Lücken  derselben  durch  Ankäufe  auf  den  Frankfurter  Messen 

ergänzen  zu  wollen.2)  Reseius,  der  in  der  Zwischenzeit  das 

Doktorat  der  Theologie  erworben  hatte,  kam  im  Herbst  1563  zu 

Wirzburg  an  und  eröffnete  seine  Lehrthätigkeit  mit  Vorträgen 

über  den  Psalter;  von  Seite  der  geistlichen  Regierung  waren  die 

Prälaten  der  Stifter  und  die  Vorstände  der  Klöster  ausdrücklich 

aufgefordert  worden,  ihre  jüngeren  Cleriker  und  Mönche  anzu- 

halten, jene  Vorträge,  aber  auch  die  Vorlesungen,  welche  in 

artibus  im  Agnetenkloster  gehalten  würden,  fieissig  zu  be- 

suchen.3) Der  Fürstbischof  hat  in  derselben  Zeit  auf  Grund 

eines  päpstlichen  Breve's  mit  dem  Stift  St.  Burkard  zu  Wirz- 

burg unterhandelt,  ein  Canonikat  an  demselben  zur  Unterhaltung 

**ines  Professors  der  Theologie  abgetreten  zu  erhalten.  Aehn- 

liche  Zugeständnisse  hatten,  aber  wie  es  scheint  nur  vorüber- 

gehend, schon  zur  Zeit  Melchiors  von  Zobel  von  Seite  aller  drei 

Stifter,  Neumünster,  Haug  und  St.  Burkard,  stattgefunden.4) 

Nun  aber  berief  sich  das  letztere  auf  das  ihm  erteilte  Privileg, 

dass  nur  solche,  die  rittermässig  geboren  und  von  Adel  seien, 

zur  Würde  eines  Stiftsherrn  an  dieser  Kirche  gelangen  könnten, 

und  erklärte  sich  dagegen  bereit,  jährlich  zur  Ausstattung  einer 

solchen  Professur,  so  lange  sie  wirklich  bestünde,  eine  bestimmte 

Summe  zu  leisten,  ein  Auskunftsmittel,  welches  Friedrich  von 

i  Frk.-Buch  Nr.  22.  23.  26.  27. 

-i  Urk.-Buch  Nr.  23,  S.  45:  Porro  quod  ad  rem  literariam  attinet,  non  est 

•jaod  sollicitns  sis,  aut  de  illius  ad  nos  snbvebendae  sumptu  labores,  nos  tibi 

tübliothecam  omni  genere  scripturum  ac  in  primis  theologorum  instruetissimam 

atendam  assignabimus.  In  qua  si  forte,  quod  tibi  usui  esse  posset,  desidera- 

tom  fnerit,  commodissime  a  nobis  singulis  mercatibus  Francofurdiensibns  supple- 
bitar*. 

*)  Nach  heininger:  die  Weihbischöfe  von  Wirzburg  \\.  c.  S.  172).  Das  betr. 
Ausschreiben  selbst  liegt  uns  freilich  nicht  vor. 

*)  Urk.-Boch  Nr.  8—12. 
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Wilsberg  sich  gefallen  Hess.1)  Es  steht  zu  vermuthen,  dass 

diese  Abmachung  mit  der  Berufung  des  Dr.  Anton  Rescius  im 

causalen  Zusammenhange  stand.2) 

Diesen  Bemühungen  gegenüber  kann  man  nur  wiederholen 

dass  Friedrich  von  Wirsberg  Alles  aufgeboten  hat,  seine  neue 

Schule  zur  Blüthe  zu  bringen  und  mit  den  wünschenswerthen 

Kräften  auszustatten.  Gleichwohl  ruhte  der  Segen  des  Gedeihens 

nicht  auf  derselben.  Es  war  ihr  ein  ähnliches  Schicksal  kurzen 

Bestandes  bestimmt,  wie  seiner  Zeit  der  Gründung  Johann's  von 

Eglofstein ,  so  verschieden  auch  die  wirkenden  Gründe  sonst 

gewesen  sein  mögen.  Noch  im  Verlaufe  oder  gegen  Ende  des 

J.  1563  muss  die  Entscheidung  eingetreten  sein:  die  ..Neue 

Schule-  hörte  auf  zu  bestehen  und  wurde  aufgehoben.  Die  Vr- 

sachen  dieser  auffälligen  Wendung  liegen  nicht  im  Dunkeln. 

Die  massgebende  Veranlassung  war  die  allzugeringe  Beteiligung 

I)  Urk.-Buch  Nr.  24  und  25. 

'-)  Es  soll  hier  erwähnt  werden,  dass  mach  Hagii  vita  Patri  Lotichii  Secundi 
ed.  Bar mannl  Friedrich  von  Wirsberg  auf  Andringen  Erasmus  Xeustetters  den 

Versach  gemacht  haben  soll,  gen.  Lotichins  dauernd  für  Wirzburg,  und  wie  man 

weiter  vermuthet  hat,  für  sein  neues  Pädagogium  zu  gewinnen.  Obige  Notiz  leidet 

in  ihrer  ersten  Hälfte  zwar  nicht  an  innerer  Unwahrscheinlicheit,  aber  znr  Zeit 

der  Gründung  des  Pädagogiums  war  Lotichins  bereits  seit  mehreren  Jahren  ab 

Professor  an  der  Universität  Heidelberg  angestellt,  und  man  konnte  daher  in 

Wirzburg  schwerlich  mehr  daran  denken,  ihm  einen  solchen  Stellentansch  zuzn- 

muthen.  Vgl.  Hautz:  Geschichte  der  Universität  Heidelberg  I,  435.  II,  101,  33.  47. 

—  Ebenso  wenig  ist  die  Annahme,  dass  Laurentius  Albertus,  der  Verfasser  einer 

der  Zeit  nach  beinahe  erstem  (1573  erschienenen )  deutschen  Grammatik,  der  in  der 

That  ein  geborner  Ostfranke,  wenn  nicht  sogar  Wirzburger  war,  als  Lehrer  an 

der  Fridericianischen  Particularschule  gestanden  habe.  KelUr  il.  c.  S.  14«  nei^t 

sieh  zwar  auch  zu  dieser  Vermuthung,  aber  ohne  irgend  einen  Beweis  dafür  bei- 

zubringen. Egolph  von  Knöringen  war  sein  Protektor  und  auf  dessen  Empfehlung 

hat  er  von  Friedrich  von  Wirsberg  ein  Gnaden-Gehalt  erhalten,  aber  von  ein^r 

Anstellung  ist  nirgends  die  Rede.  In  der  Vorrede  zu  seiner  deutschen  Grammatik 

sagt  er  n.  a.  nur:  „Com  etiamnnm  reverendissimi  et  amplissimi  in  Christo  patris 

ac  domini,  domiui  Friderüi ,  Francorum  apud  Wirtzpurgcnses  praesulis  cd  dmis 

dignissimi.  domiui  mei  clementissimi,  fämiliaritate  et  dementia  fruor,  civis  eins 

sim  et  snmptibus  illius  civum".  Albertus  hatte  nach  glaubwürdigen  Nachrichten 
dem  Lutherthum,  zu  dem  er  sich  vordem  bekannte,  entsagt  und  so,  scheint  e«, 

des  Fürstbischofs  von  Wirzburg  Gunst  gewonnen.  Aber  alles  dieses  fallt,  soweit 

man  sehen  kann,  erst  in  die  Zeit  nach  dem  Aufhören  des  Pädagogiums.  Ueber 

Alberts  deutsche  Grammatik  vgl.  Rud.  v.  Raumers  Geschichte  der  germanisch- n 

Philologie  .S.  IU-iX. 
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von  Seit*  der  Kreise,  auf  welche  in  erster  Linie  gerechnet  war. 

Friedrich  von  Wirsberg  sagt  es  im  «T.  1567  nach  der  Wieder- 

herstellung des  Pädagogiums  in  einem  Ausschreiben  an  die  Haupt- 

leute der  vier  Orte  des  Landes  zu  Franken  geradezu,  dass  an 

dem  Verfalle  seines  ersten  Pädagogiums  nicht  etwa  die  Nach- 

lässigkeit der  Professoren,  sondern  der  schwache  Besuch  von 

Seite  der  Jugend  Schuld  gewesen  sei.1)  Wie  diese  geringe  Teil- 

nahme selbst  aber  zu  erklären  sei,  darüber  wird  uns  kein  Auf- 

«chluss  gegeben;  sie  hängt  jedoch  höchst  wahrscheinlich  mit  einer 

damals  in  den  betreffenden  Kreisen  weit  verbreiteten  Stimmung 

nrul  Denkweise  zusammen,  die  den  bekannten  Bestrebungen  des 

Gründers  des  Pädagogiums  vielfach  antipathisch  gegenüberstand. 

Die  erwähnte  ziemlich  gebieterisch  gehaltene  Autforderung  zum 

Besuche  der  Neuen  Schule  vom  31.  Mai  1561  hatte  offenbar  die 

bezweckte  Wirkung  nicht  gehabt.4')  So  begreift  es  sich,  wenn 

der  Fürstbischof  später  (Mai  1563?)  gerade  die  „Lehenleut  und 

Ritterschaft4*  in  einer  milderen  Form  zur  Beteiligung  einlud.3) 

«i  Urk.-Buck  Nr.  34,  S.  G2:  „  Welches  (Pädagogium  des  J.  1661)  gleichwol 
«cithero  nit  aus  uuserer  oder  unserer  darmals  bestellten  professoreu  uachlessigkeit. 

sonder  dass  dass elbig  von  der  jugeud  nicht  besucht  worden,  in 

abrang  geratten.  — u 

*)  S.  oben  S.  95,  Änin.  1. 

»  S.  das  betr.  Rundschreiben  bei  Keller  (1.  c.  Beilage  Nr.  V,  S.  27).  Es  ist 

hier  datirt  vom  Donnerstag  nach  Vocem  Jucundidatis  1563.  Keller  giebt  nach 

filier  durchgehenden  Gewohnheit  nicht  an,  wo  das  Original  oder  die  bez.  Ab- 

schrift der  Urkunde  liegt.  1503  ist  allerdings  etwas  recht  spät  und  hatten  wir 

•lamm  bei  der  Zusammenstellung  des  Urk.-Buches  uns  nicht  entschtiessen  können, 

•lieselbe  sofort  aufzunehmen,  weil  wir  hofften,  vielleicht  doch  noch  die  Provenienz 

des  Aktenstückes  feststellen  zu  können.  Diese  Hoffnung  hat  sich  leider  nicht 

betätigt :  die  Urkunde  ist  aber  immerhin  so  wichtig  und  sicher  evident  unver- 

dächtig, dass  sie  nachträglich  an  dieser  Stelle  wiedergegeben  werden  soll.  Das 
Handschreiben  lautet: 

Unsen»  grus  zuvor.  Lieber  getreuer.  Welcher  inassen  du  vnd  andern 

vnsern  und  vnseru  Stifts  angehörige  Lebenleut  vnd  Ritterschaft  vnsern  Vor- 

farn hochselige  gedechtnnss  vnd  vns,  vntertheniglichen  ersucht  vnd  gebetten. 

das  wir  ein  gemein  Paedagogium  vnd  Schuel  inn  vnsern  Stifft  zu  Wirtzburg 

auss  allerley  angezeigten  vrsachen,  autf-  vnd  anrichten  wollten  etc.,  dessen 

wurdest  du  dich  on  zweiffei  noch  wol  zu  erinnern  wissen.  Wiewol  wir  nun 

mit  andern  aussgaben  dermassen  beladen,  dass  wir  dises  vnkostens  so  autf 

ein  Paedagogium  anffgewendet  werden  muss  wol  nit  bedurfften,  dicweil  wir 
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Aber  auch  diesem  Sehritt  blieb  offenbar  der  erwünschte  Erfolg 

versagt.    Zu  dieser  Ursache  sind  aber  ohne  Zweifel  noch  andere 

hinzugekommen.    Ob  der  Tod  Dr.  Caspar  Stüblins,  der  sehr  bald, 

und  wie  es  scheint  unvermuthet,  eintrat,  zu  diesen  gezählt  werden 

muss,  mag  auf  sich  beruhen.1)    Als  völlig  grundlos  aber  ninss 

die  Meinung  zurückgewiesen  werden,  dass  einige  Professoren  in 

ihren  kirchlichen  Anschauungen  zweifelhaft  oder  verdächtig  er- 

schienen seien,  und  dass  dieser  Umstand  auf  den  Bestand  der 

Particularschule  ungünstig  zurückgewirkt  habe.-)   Hingegen  sind 

andere  empfindliche  Umstände  nicht  ausgeblieben,  die  in  sub- 

sidiärer Gestalt  nachteilig  für  die  Erhaltung  der  ohnedem  bereits 

auf  schwachen  Füssen  stehenden  Anstalt  geworden  sind.  Der 

schwere  Friedensbruch  von  Seite  Wilhelms  von  Grumbach,  der 

mit   dem    Ueberfalle    und    der  Einnahme    von   Wirzburg  am 

aber  ja  gantz  genediglichen  genaigt,  an  allen  was  zu  befnrdernug  gemeine» 

nntz,  von  anfnemnng  der  jugent  dienstlich,  nichts  an  uns  erwinden  zu  lassen, 

so  haben  wir  albereit  ein  solch  werck  dass  Paedagogii  allhie  inn  S.  Agoeten 

Closter  angericht,  und  auch  etliche  stattliche  furtreffenliche  Professores  auf- 

genommen, welche  (wie  sie  denn  schon  angefangen)  die  jngent  in  aller  disciplin. 

sprachen ,  freyen  kunsten,  vnd  guten  sitten  nottürftiglich  vud  geschicklich 

vnterweisen  und  lernen  sollen.  Welches  wir  dir  darumb  anzeigen,  damit  da,  des 

obberärten  gethanen  ersnchen  vnd  bitten,  statt  beschehen,  wissen,  anch  hier  auf 

deine  Söne  von  verwandten,  so  zn  dem  Studio  ein  Lust  hetten,  alher  in  ob- 

berürt  vnser  Paedagoginm  diner  Gelegenheit  nach  ordnen  vnd  schicken  mögest, 

inn  massen  vns  dann  beineben  nicht  zweiffeit,  du  vm  minder  costens  willen,  auch 

das  du  die  deine  vmb  so  vil  neher  an  der  handt  bey  dir  haben,  vnd  zu  ihrem 

thun  und  lassen  selbst  sehen  mögest,  zu  thun  nit  vngeneigt  sein  werdest,  Soll 

jnen  gewisslich  aller  guter  will  vnd  wolfart  widerfaren.  Wolten  wir  dir  dann 

wir  mit  genaden  wol  geneigt,  genediger  meinung  nit  verhalten,  datam  in 

vnser  Statt  Wirtzbnrg,  donnerstag  nach  Vocem  Jucnnditatis,  Anno  etc.  63. 

•)  Albrecht  (1.  c.  p.  38)  sagt  von  Stäblins  Tode:  „ —  Nam  primo  snb  ipsis 

novae  academiae  incunabilis  et  in  ipso  quasi  operis  conducti  limine  iramatnro  et 

inexspectato  lato  Stüblinus  abripitnr  illuc,  ubi  parnm  interest,  quo  successu  qnis 

quid  legerit  vel  scripserit,  sed  quo  animo  quis  quid  egerit  vel  ornatns  sit. 

2i  Bomke  in  seinem  Grnndriss  einer  Geschichte  von  der  Universität  za 

Wirzburg  (1.  Teil  S.  40i  spricht  ohne  jeden  Beweis  diese  Behauptung  aus.  Auf 

welchen  der  in  Frage  stehenden  sollte  sie  passen?  Stüblin  starb  bald  dahin,  Dinuer 

blieb  nach  wie  vor  im  frirstbischöfliehen  Dienste,  Altdörffer  war  notorisch  von  dem 

Kifer  eines  Xeubekehrten  beseelt,  auf  Kpiseopus  kam  überhaupt  nicht  viel  an, 

und  Dr.  Mylius  vertrat  kein  Hauptfach.  Aber  auch  von  diesen  ist  nichts  bekannt, 

was  eine  Insiunation  der  angetührten  Art  unterstützen  könnte,  von  Kpiseopus 

sogar  das  Gegenteil. 

Digitized  by  Google 



Die  Gründung  der  Particalarschnle  nnd  die  Bernfang  der  Jesniten.  103 

4.  Oktober  1563  endete,  muss  hier  vor  allem  erwähnt  werden. 

Wir  haben  früher  von  der  Entstehung  und  Entwiekelung  dieser 

-Händel-  nicht  umsonst  gesprochen,  und  brauchen  gewiss  nicht 

daran  zu  erinnern,  welch  eine  verhängnissvolle  Episode  die  Er- 

mordung Melchiors  von  Zobel  in  derselben  bildet.  Seit  dieser 

Zeit  hatte  sich  begreiflicher  Weise  das  Verhältniss  zwischen  dem 

Hochstifte  und  dem  verwegenen  Ritter  beträchtlich  gesteigert: 

von  Wirzburgischer  Seite  wurde  er  ausdrücklich  als  der  Ver- 

anstalter jenes  Mordes  angeklagt,  während  man  ihm  mit  Fug 

wohl  nur  die  moralische  Verantwortlichkeit  dafür  zuschieben 

durfte.  Von  selbst  erfolgte  daraus,  dass  Grumbach  jetzt  weniger 

als  jemals  Aussicht  hatte,  seine  Forderung  auf  Zurückgabe  seiner 

ihm  von  dem  Fürstbischof  von  Wirzburg  und  dessen  Verbündeten 

fortgesetzt  vorenthaltenen  Güter  erfüllt  zu  sehen.  Vermittlungs- 

versuche, wie  auf  dem  Augsburger  Reichstage  des  J.  1559, 

welchen  Friedrich  von  Wirsberg  besuchte  und  wo  aber  auch  Wil- 

helm von  Grumbach  persönlich  sich  einfand,  gediehen  nicht  zum 

Ziele  und  um  so  entschlossener  kehrte  der  letztere  wieder  zu 

dem  Gedanken  zurück,  sich  mit  Gewalt  das.  was  er  sein  Recht 

nannte,  zu  verschaffen.  So  liess  es  sich  denn  seit  dieser  Zeit 

mit  höchster  Wahrscheinlichkeit  voraussagen,  dass  bei  der  Ver- 

wegenheit Grumbachs  und  der  Hartnäckigkeit  seiner  Gegner  eine 

gewaltsame  Katastrophe  nicht  ausbleiben,  beziehungsweise  sich 

in  irgend  einer  Gestalt  wiederholen  würde.  Man  traute  dem 

Kitter.  nicht  ohne  Grund,  schon  jetzt  das  Aeusserste  zu  und  hielt 

ihn  zugleich  für  den  Mann,  die  Mittel  für  seine  Zwecke  auf- 

zufinden und  in  Bewegung  zu  setzen.  Der  Umfang  und  die 

Kühnheit  seiner  Combinationen  können  an  dieser  Stelle  nicht 

weiter  verfolgt  werden.  Genug,  er  Hess  nicht  lange  damit 

warten,  die  angedeuteten  Ahnungen  zu  rechtfertigen.  Er  hatte 

nemlich  den  Plan  entworfen,  gegen  Wirzburg  einen  förmlichen 

Kringszug  in  das  Werk  zu  setzen  und  so  das  ihm  versagte  Recht 

zu  erzwingen:  mehrmals  setzte  er  denselben  wieder  von  der  Tages- 

ordnung ab,  zuletzt  aber  kam  er  auf  ihn  zurück  und  machte 

Ernst,    t'm  die  Mitte  September  1507  waren  die  Vorbereitungen 
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vollendet  und  erging  der  Marschbefehl.   In  Wirzburg  hatte  man 

tätigst  etwas  Aehnliclies  befürchtet  und  Hess  sich  angesichts  der 

drohenden  Gefahr  gleichwohl  überraschen.   Grumbach  hatte,  des 

Ausserordentlichen  seines  Beginnens  sich  wohl  bewusst,  einige 

Zeit  vorher  sogar  ein  Ausschreiben  erlassen,  worin  er  u.  a.  das 

Recht  der  Selbsthilfe,  als  ihm  in  dem  gegebenen  Falle  unzweifel- 

haft zukommend,  für  sich  in  Anspruch  nahm  und  mit  absicht- 

lichem Nachdruck  die  prineipielle  Seite  seiner  Beschwerde  her- 

vorhob.   An  Warnungen  hat  es  also  in  keiner  Weise  gemangelt, 

alier  alle  Massregeln  der  Vorsicht  und  der  Verteidigung  waren, 

in  einem,  den  theokratischcn  Staat  aufs  höchste  beschämenden 

Grade,  unterblieben.    Der  erste  Einbruch  im  Hochstift  geschah 

von  den  althennebergischen  Landen  her,  und  kein  Mann  trat 

ihm  entgegen.    Der  Dompropst  Richard  von  der  Kehr,  der  zu- 

gleich Propst  des  Frauenklosters  Wächterswinkel  bei  Neustadt 

a.  d.  Saale  war.  wurde  hier  überrascht  und  aufgehoben.  Anfangs 

Oktober  folgte  Grumbach  selbst  von  Römhild  aus  mit  der  Masse 

seiner  Gesellen,  worunter  sich  viele  von  Adel  befanden,  nach. 

Am  3.  Oktober  stand  er  bei  Schweinfurt.    Friedrich  von  Wirs- 

berg.  der  inzwischen  überall  vergeblich  Hilfe  gesucht  hatte,  war 

an  demselben  Tage  von  Karlstadt  zurückgekommen  und  hatte 

sieb  die  Nacht  auf  sein  festes  Schloss  auf  dem  Marienberge  zu- 

rückgezogen.   Am  Morgen  des  4.  Oktober  wurde  die  Stadt,  in 

der  ziemliche  Verwirrung  herrschte,  ohne  erhebliche  Schwierig- 

keiten genommen:  von  Widerstand  war  so  gut  als  keine  Rede, 

doch  verloren  in  dem  entstandenen  Tumult  zwölf  Personen  das 

Leben.    Grumbach  besetzte  hierauf  die  wichtigsten  Punkte  der 

Stadt  und  entwaffnete  die  Bürgerschaft.  Dann  trat  er  in  Unter- 

handlungen mit  den  Repräsentanten  des  Domcapitels.  die  in  der 

Stadt  zurückgeblieben  waren  —  Erasmus  Xeustetter  befand  sich 

mit  anderen  auf  dem  Schlosse       der  Fürstbischof  selbst  hatte 

noch  am  Morgen  des  kritischen  Tages  den  Marienberg  verlassen 

und  sich  zu  dem  Deutschmeister  nach  Mergentheim  geflüchtet. 

Die    Unterhandlungen,    an   welchen   auch    Xeustetter.    der  zn 

diesem  Zwecke  in  die  Stadt  heruntergekommen  war,  Teil  uahui. 
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schritten  jedoch  nur  langsam  vorwärts,  es  seheint  aus  dem 

Grunde,  weil  die  Bischöflichen  auf  herannahende  Hülfe  von  aussen 

und  die  erwachende  Widerstandslust  der  Bürgerschaft  jenseits 

des  Maines  pochten.  In  der  Zwischenzeit  aber  war  immerhin 

Grumbach  mit  seinem  Gefolge  Herr  der  Stadt.  Alles,  was 

-pfäffiseh-  war.  sah  sich  der  Vergewaltigung  von  Seiten  des 

Feindes  preisgegeben.  Es  ging  nicht  ohne  Plünderung  des 

Bisehofshofes  und  der  Domherrnhöfe  und  aber  auch  der  Wohn- 

ungen der  weltlichen  Räthe  ab.  Das  Haus  Georg  Ludwigs  von 

Seinsheim,  eines  damals  am  fürstbischöflichen  Hofe  ungemein 

einflussreichen  und  in  derThat  bedeutenden  Staatsmannes,  musste 

den  Groll  Grumbachs  gegen  ihn  besonders  schwer  empfinden.1) 

Was  sich  an  Urkunden  und  Schriften  fand,  wurde  als  herren- 

loses Gut  betrachtet  und  zerstreut.  Es  war  das  gerade  nicht 

im  Sinne  Grumbachs,  der  ordnungsma'ssig  Gewalt  üben  wollte, 

aber  es  wurde  ihm  schwer  gemacht,  solchen  Ausschreitungen 

seiner  aufgeregten  Genossen  zu  steuern.  Besonders  übel  wurde 

dem  Kloster  St.  Stephan  mitgespielt.  Endlich  gediehen  die 

I  nterhandlungen  zum  Ziele  und  kam  die  sogenannte  Capitulation. 

(1.  h.  der  Vertrag  vom  7.  Oktober  zwischen  dem  Capitel  —  das 

/upieich  im  Xamen  des  abwesenden  Fürstbischofs  abschloss  — 

einerseits  und  Wilhelm  von  Grumbach  andererseits  zu  Stande, 

her  letztere  erhielt  durch  die  Bedingungen  desselben  alle  seine 

Forderungen,  d.  h.  Wiedereinsetzung  in  seine  Güter,  Eft'ektuirung 

der  s.  Z.  mit  Melchior  von  Zobel  gelegentlich  des  markgräflichen 

Einfalles  vereinbarten  Abmachungen  und  Schadloshaltung  für 

alle  inzwischen  erlittenen  Verluste  u.  dgl.  ausdrücklich  zu- 

gesagt. Die  Unterzeichner  des  Vertrages,  darunter  wieder  Neu- 

stetter.  mussten  überdies  die  feierliche  Verpflichtung  eingehen, 

im  Falle  des  Verzuges  der  Ausführung  desselben  sich  ohne 

»Säumnis*  in  Grumbachs  Haft  zu  stellen  und  darin  so  lange  zu 

verbleiben,  bis  ihm  sein  Recht  geworden  sei.    Um  diesen  Preis 

i  Vgl.  Thrasypulus  Lepta  Pseudonym  für  K.  Dinner  :  De  ortu,  vita  et 

r<-bas  gestis  ille  et  generosi  Herois,  douiini  lieorgii  Ludov.  ä  Seinsheim,  scaioris 

ftc.  etc.  .1590)  p.  207. 
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räumte  der  Sieger  am  8.  Oktober  die  Stadt  und  das  Hochstift: 

Friedrich  von  Wirsberg  kehrte  am  Abend  des  11.  wieder  in  seine 

Capitale  zurück  und  bestätigte  auf  Andringen  der  Unterzeichner 

des  Vertrages  und  des  Rathes  der  Stadt,  der  sich  von  seinem 

Schrecken  noch  nicht  erholt  hatte,  denselben.  Wie  bekannt, 

haben  mit  diesen  Vorgängen  die  Grumbaeh'sehen  Händel  ihr 

Ende  noch  keineswegs  gefunden.  Kaiser  Maximilian  II.  war 

über  den  geschehenen  Friedensbruch  auf's  höchste  erbittert  und 

untersagte  die  Ausführung  des  dem  Hochstifte  Wirzburg  abge- 

drungenen Vertrages,  er  erklärte  Grumbach  selbst  sofort  in  die 

Acht  und  es  kann  uns  nicht  Wunder  nehmen,  wenn  man  in 

Wirzburg  diesen  Standpunkt  ohne  Widerstreben  adoptirte.  wenn 

auch  von  hier  aus  jene  Massregel,  wie  man  vermuthet  hat,  nicht  er^t 

förmlich  veranlasst  worden  ist.  Für  unsere  Zwecke  hat  der  letzte 

Akt  der  in  Frage  stehenden  Verwicklung  keine  wesentliche  Be- 

deutung mehr  und  es  kann  daher  auch  nicht  unsere  Aufgabe  sein, 

sie  an  dieser  Stelle  weiter  bis  zum  Ende  zu  begleiten,  in  wie 

hohem  Grade  auch  das  Hochstift  fortgesetzt  dabei  beteiligt  blieb 

und  mit  ungeminderter  Spannung  bis  zum  Schlüsse  ihr  seine 

Aufmerksamkeit  widmete.  In  diesem  Punkte  waren  das  Capitel 

und  der  Fürstbischof,  was  ja  sonst  keineswegs  immer  der  Fall 

war.  vollkommen  einig,  ja  das  erstere  entfaltete  in  der  Unver- 

söhnt ichkeit  gegen  Grumbach  eine  zähere  Ausdauer  als  der  Fürst, 

welchen  man  sonst  in  keiner  Weise  zu  den  leidenschaftslosen 

Naturen  zählen  kann.  Im  J.  1567  gelangten,  um  das  kurz  hinzu- 

zufügen, die  bösen  „Händel"  zum  Schlüsse:  da  sein  Beschützer, 

der  verblendete  Herzog  Johann  Friedrich  der  Mittlere  von  Sachsen, 

die  Hand  nicht  von  dem  Geächteten  zurückzog,  wurde  die  Reichs- 

acht  auch  über  ihn  ausgesprochen,  Gotha  mit  dem  (Trimmenstein, 

wohin  sich  die  Aechter  zurückgezogen  hatten,  unter  der  Führung 

des  Kurfürsten  August  von  Sachsen,  dem  die  Vollziehung  auf- 

getragen worden  war,  belagert  und  im  April  15(>7  genommen. 

Das  blutige  Gericht,  das  über  Grumbach  in  erster  Linie  ergin«;, 

soll  in  seiner  Grässlichkeit  hier  nicht  wiederholt  werden.  That- 

sache  ist  aber,  dass  man  in  Wirzburg  in  den  massgebenden 
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Kreisen  seinen  Ausgang  mit  wenig  verhehlter  Sehadenfreude  und 

Genugthuung  begrüsste:  er  hatte  ja  auch  das  Hochstift  in  schwere 

Verwickelung  und  Schäden  mit  stürzen  helfen  und,  wenn  auch 

gereizt,  doch  vermessen  das  Schicksal  herausgefordert.  Bei  der 

Belagerung  von  Gotha  hatte  das  Contingent  des  Hochstiftes 

Georg  Ludwig  von  Seinsheim,  der  zugleich  Oberster  des  fränkischen 

Kreises  war.  geführt.1) 

Das  Eine  steht  fest,  die  auf  humanistischer  Basis  gegrün- 

dete Particularschule  hat  mit  dem  Ende  des  J.  1563  nicht  mein* 

bestanden  und  es  leuchtet  ein,  dass  ein  so  stürmischer  Zwischen- 

fall, wie  der  des  Oktobers  1563  gewesen  ist,  geeignet  war.  das 

Erlöschen  der  siechen  Schöpfung  zu  beschleunigen.2)  Was  nach 

wie  vor  noch  bestehen  blieb,  war  die  theologische  Professur,  die 

in  die  Hände  von  Dr.  Anton  Kescius  gelegt  worden  war,  diese 

war  aber  von  vorne  herein  zugleich  selbständig  gestellt  und 

«lotirt  und  konnte  daher  in  das  Schicksal  des  Pädagogiums  nicht 

mit  verwickelt  werden.  Das  fernere  Schicksal  der  übrigen  am 

Pädagogium  s.  Z.  angestellten  Lehrer  betreffend,  sei  erwähnt, 

dass  K.  Dinner  in  Diensten  des  Fürstbischofs  verblieb  und 

J.  Episcopus  zunächst  an  der  Schule  von  Stift  Xenmünster  ein 

Unterkommen  fand.  Von  Altdörfer  erscheinen,  soweit  unser  Blick 

•Iringen  konnte,  seitdem  die  Spuren  verwischt  und  Mylius  be- 

kleidete ja  ausserdem  ein  öffentliches  Amt  als  Stadtphysicus. 

dessen  Dauer  jedoch  z.  Z.  nicht  nachgewiesen  werden  kann. 

Indessen  werden  wir  bald  hören,  dass  Friedrich  von  Wirsberg 

sich  bei  dem  Erlöschen  seines  Pädagogiums  nicht  beruhigte  und 

nach  kurzer  Zeit  auf  den  Gedanken  der  Wiederherstellung  des- 

selben zurückkam,  aber  mit  dem  Unterschiede,  dass  er  es  auf 

eine  andere  Grundlage  stellte,  die  sich  in  der  That  als  dauer- 

hafter erwiesen  hat.   Vorläufig  Hess  er  sich  die  Befestigung  und 

i  S.  Dinner:  De  Ortu,  vita  et  rebus  gestis  etc.  G.  Ludov.  de  Seinsheini, 

4.  Buch  p.  223  ff.  —  l'eber  die  (irumbachischen  Händel  das  schon  genannte  Werk 
von  Fr.  Ortloff,  Bd.  1  u.  4  passim. 

*)  Was  ausser  der  bereits  angeführten  auf  die  erste  Partien  arschule  Fried- 

richs von  Wirsberg  bezüglichen  Literatur  existirt,  besteht  nnr  in  gelegentlichen 

zerstreuten  Notizen,  die  kanm  ausdrücklich  namhaft  gemacht  zu  werdeu  verdienen. 
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vielleicht  auch  die  Erweiterung  des  theologischen  Unterrichts 

angelegen  sein.    Er  trug  nämlich  im  Juni  15G4  dem  Domcapitel 

den  Wunsch  vor,  es  möge  gestatten,  dass  in  dem  Kloster  der 

Heilerinnen,  das  ebenfalls  von  seinen  Bewohnerinnen  verlassen 

war,  zwei  Dominikaner-Mönche,  von  welchen  der  eine  ein  Doktor, 

der  andere  ein  Prediger,  bis  auf  weiteres  untergebracht  und  von 

<lessen  Einkünften  unterhalten  würden.1)    Man  wird  nicht  irren, 

wenn  man  annimmt,  dass  unter  dem  „Doktor"  ein  Lehrer  der 

Theologie,  sei  es  Dr.  Rescius,  der  ja  dem  Dominikaner- Orden 

angehörte,  oder  noch  ein  zweiter,  erst  in  Aussicht  genommener, 

verstanden  werden  muss.    Das  Domcapitel  ging  aber  auf  dieses 

Ansinnen  nicht  ein,  wollte  das  Kloster  trotz  seiner  augenblick- 

lichen Verödung  seinem  ursprünglichen  stiftungsgemässen  Zwecke 

vorbehalten  wissen  und  verwies  den  Bischof  auf  das  Kloster  zu 

St.  Agneten,  das  ja  mit  dem  Aufhören  des  Pädagogiums  ver- 

fügbar geworden  war.'-)  Was  den  „Prediger"  anlangt,  für  welchen 

Friedrich  von  Wirsberg  gleichfalls  eine  Unterkunft  im  Reuerinnen- 

kloster zu  gewinnen  versucht  hatte,  so  steht  zu  vermuthen,  dass 

es  sich  dabei  um  den  Prediger  am  Dome  gehandelt  hat.  Wir 

berühren  hierbei  eine  Angelegenheit,  die  scheinbar  von  unserer 

Aufgabe  abliegt  und  doch,  wie  sich  ergeben  wird,  mit  ihr  in 

unverkennbarem,  und  wenn  man  will,  sogar  recht  nahem  Zu- 

sammenhange steht.    Es  ist  nämlich  aktenmässig  feststehende 

Thatsache,  dass  die  geeignete  und  würdige  Besetzung  dieses 

Amtes  nach  wie  vor  die  grössten  Schwierigkeiten  machte  und 

zu  verschiedenen,  wiederholt  misslingenden  Experimenten  Ver- 

anlassung gab.     Diese  Thatsache  wirft  auf  die  Bildung  und 

Leistungsfähigkeit  des  Clerus  des  Wirzburger  Sprengeis  jener 

Zeit  allerdings  nicht  das  günstigste  Licht  und  legt  den  Schluss 

nahe,  dass  nicht  Alles  so  war,  wie  es  sein  sollte.    Und  doch 

i)  Vgl.  Urk.-Bach  No.  28,  Urkunde  vom  25.  Juni  15G4. 

-')  Wir  erfahren  aus  der  Rüekäuss.  rnug  des  Capitels  i  vgl.  die  vorhergehende 
Anm.i,  dass  sich  im  Renerinnenklostcr  eine  Mädchenschule  befunden  hatte.  Aus 

den  Protokollen  des  Domcapitel*  und  der  Verhandlung  über  in  Rede  stehende 

Angelegenheit  (5.  Juni  erfahren  wir,  dass  die  Priorin  der  Retterinnen  „heimlich 

entwichen  war-. 
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drängte  sich  gegenüber  der  unsicheren  kirchlichen  Stimmung  in 

der  Stadt  die  Ueberzeugung  immer  zwingender  auf.  dass  von  der 

passenden  Besetzung  gerade  dieser  Stelle  unendlich  vieles  abhänge. 

Auf  diesem  Wege  verfiel  man  in  den  massgebenden  Kreisen  auf 

den  Gedanken,  den  Versuch  zu  machen,  für  dieselbe  ein  Mitglied 

jenes  Ordens  zu  gewinnen,  der  bereits  im  Begriffe  war,  alle 

übrigen  älteren  Corporationen  dieser  Art  zu  verdunkeln,  und  sich 

im  besonderen  auch  durch  glänzende  Wirksamkeit  auf  der  Kanzel 

berühmt  gemacht  hatte.  Und  zwar  war  es  das  Domcapitel,  das 

für  die  Besetzung  des  in  Frage  stehenden  Amtes  satzungsmässig 

zu  sorgen  hatte,  das  in  der  angedeuteten  Richtung  jetzt  die 

Initiative  ergriff  und  die  Mitwirkung  des  Fürstbischofs  zu  diesem  * 

Zwecke  in  Anspruch  nahm.  Dieser  war  zu  diesem  Dienste  aufs 

eifrigste  bereit,  denn  er  war  längst  ein  warmer  Verehrer  des 

Jesuiten-Ordens  und  wenn  es  von  sei  neu  Wünschen  allein  abge- 

hangen hätte,  wäre  derselbe  bereits  vor  der  Errichtung  des 

Pädagogiums  nach  Wirzburg  gerufen  und  sicher  die  Leitung 

desselben  in  seine  Hände  gelegt  worden  sein.1)  Er  hatte  die 

Bekanutschaft  einer  Celebrität  des  gen.  Ordens,  nämlich  des 

Dr.  Prtt-r  Cnnishts,  der  z.  Z.  als  Domprediger  in  Augsburg  wirkte. 

I>ei  Gelegenheit  des  letzten  Reichstages  gemacht  und  schon 

damals  über  seine  Herzenswünsche  mit  ihm  verhandelt.  An 

diesen  Mann  also  wendete  sich  Friedrich  von  Wirsberg  jetzt  im 

Auftrage  des  Domcapitels  mit  der  Bitte,  er  möge  für  die  Wirz- 

hurger  Dompredigerstelle  ein  geeignetes  Mitglied  der  Gesellschaft 

Jesu  ermitteln  und  schicken,  einen  gelehrten  Mann,  der  zugleich 

Afv  deutschen  Sprache  so  mächtig  sei.  dass  er  vom  gemeinen 

Volke,  auf  dessen  Belehrung  es  vor  allem  ankomme,  leicht  ver- 

banden werden  könne.-)    Das  Capitel  selber  hatte  jedoch  nicht 

i  Bischof  Friedrich  sagt  dieses  mit  deutlichen  Worten  in  seinem  Schreiben 
rom  3.  Mai  1507  an  Dr.  Peter  Cmusius  s.  Urk.-Bneh  No.  15  . 

-  Urk.-Bnch  No.  15.  Die  Protokolle  des  Domcapitels  stimmen  mit  dem 

Schreiben  des  Fürstbischofs  überein.  In  der  Sitzung  vom  11.  Mai  (15G1<  heisst 

:  -Ist  für  ratsam  angesehen  worden,  dieweil  sehr  feine  gelerte  leute  im  Jesuiter 

orlen.  das  dem  Thumprediger  zu  Augspurgk  Herrn  Doktor  Fetro  Canisio  darumben 
ceschrieben  wnrd,  ob  er  einen  hieher  befordern  mocht.  Ist  geschriben  worden. 

Bergleichen  hat  im  unser  gueliger  Herr  von  Wirtzburgk  auch  schreiben  lassen." 
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versäumt,  auch  seiner  Seits  ausdrücklich  au  P.  Canisius  diese 

Bitte  zu  richten.  Ungefähr  ein  Jahrzehnt  später  hat  es  in  dieser 

Richtung  und  speziell  auch  in  dieser  Frage  freilich  seine  gute 

Meinung  geändert,  Indess  die  gestellte  Bitte  fand  keine  Ge- 

währung: der  Jesuiten-Orden  verfügte  zu  dieser  Zeit  in  Deutsch- 

land noch  nicht  über  so  viele  Kräfte,  dass  er  den  doch  so  wich- 

tigen Posten  in  Wirzburg  in  geeigneter  Weise  hätte  besetzen 

können.  So  sahen  sich  das  Donicapitel  und  neben  ihm  der  Fürst- 

bischof gezwungen,  wieder  an  anderen  Orten  die  Werbung  auf- 

zunehmen und  in  der  Zwischenzeit  ein  Provisorium  zu  bestellen. 

Es  wurden  (1563)  Unterhandlungen  mit  Dr.  Georg  Theander,  Pro- 

fessor der  Theologie  an  der  Universität  Ingolstadt,  angeknüpft, 

aber  diese  blieben  zuletzt  wider  Erwarten  erfolglos.1)  Nun 

brachte  der  Bischof  (1565)  einen  Freiburger,  D.  Christoph  Caseaniis. 

Professor  der  Theologie  und  Prediger  am  Münster  in  Vorschlag, 

aber  wir  wissen  nur,  dass  auch  dieses  Projekt  zu  keinem  Ziele 

geführt  hat.2)  Zwischen  dem  Fürstbischof  und  dem  Capitel 

herrschte  übrigens  ausserdem  keineswegs  in  allen  anderen  Be- 

ziehungen ungestörte  Eintracht.  Seit  dem  J.  1564  war  Erasmus 

Neustetter  zum  Domdechant  gewählt  worden  und  lag  somit  die 

Summe  der  Geschäfte  in  seiner  Hand.  Friedrich  von  Wirsberg 

und  Neustetter  waren  sich  in  keiner  Weise  sympathische  Naturen. 

Die  Vorliebe  des  Fürstbischofs  für  die  Jesuiten,  wie  wir  noch 

vernehmlich  hören  werden,  teilte  er  in  keiner  Weise,  aber  wa.« 

ihn  zu  jenem  in  besonders  starken  Gegensatz  versetzte,  war  die 

»)  Ueber  Theander  (=  Gotzmann)  vgl.  PrantJ,  Geschichte  der  Universität 

Ingolstadt  - Landshnt -München,  Bd.  1,  S.  225,  269,  285,  295,  303,  305  und  Bd.  2 

5.  491.  Er  starb  schon  am  19.  Jannar  1570.  S.  Mederer,  Annales  Univ.  Ingoist. 

I,  p.  320.  —  Die  Protokolle  des  Domcapitels  (Sitzung  vom  15.  Mai  1563»  sagen: 

„Ein  gelehrter  Theologe  zu  Ingolstadt.  Theander,  ist  geneigt  nach  Wirtzborgk 

iu  den  Dienst  zu  treten;  da  nnn  E.  g.  (der  Fürstbischof»  nnd  der  Stift  gelerte 

Leute  hochlich  vounotten  vud  wol  zu  gebrauchen,  solle  man  den  zu  berufenden 

•  im  Brnderhofe  unterbringen.  Herr  Theander  sei  mehreren  Herren  des  Capital! 

gut  bekannt  als  ein  „trefflich  gelerter  Mannu  n.  s.  w.u 

-'i  Protokolle  des  Domcapitels,  Sitzang  vom  9.  Okt.  1565.  —  Ueber  Dr.  Christ. 

Caseanns  vgl.  U.  Schreiber,  Gesch.  der  Universität  Freiburg  i.  Br.  2.  Tl.  S.  291  1 

—  Caseanus  ist  am  2.  Dezbr.  1570  gestorben.  Er  mnss  von  Caspar  und  Mathias 

Caseanus,  seinen  Brüdern,  wohl  unterschieden  werden. 
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wachsende  Unfähigkeit  desselben,  im  Staatshaushalte  Ordnung 

zu  schaffen  und  zu  halten.  Schon  unter  Melchior  von  Zobel  war 

die  Zerrüttung  auf  dem  finanziellen  Gebiete  des  Hochstifts  bis 

zum  Unerträglichen  gestiegen,  in  der  quälenden  Hilflosigkeit  war 

man  damals  nahe  daran  gewesen,  zum  äussersten  zu  greifen  und 

das  Stift  gewisser  Massen  unter  Curatel  zu  stellen;1)  seitdem 

und  unter  seinem  Nachfolger  hatten  sich  diese  Verhältnisse  nicht 

gebessert  und  die  Schuld  der  peinlichen  Lage  wurde  von  Seite 

des  Capitela  eben  diesem  zugeschoben.  Es  dauerte  nicht  lange, 

so  war  (1565)  Xeustetter  seines  so  wichtigen  Amtes  der  Art 

müde,  dass  er  es  niederzulegen  beschloss.  Freilich,  wie  er  an- 

deutete, fand  er  auch  an  seinen  Collegen  im  Capitel  nicht  immer 

die  nöthige  Unterstützung.  Doch  hat  er  sich  diesmal  noch  er- 

bitten lassen,  auszuharren,  aber  immer  wieder  kam  er  angesichts 

der  dauernden  Missstände  auf  jene  seine  Absicht  zurück  und 

zuletzt  hat  er  sie  auch  wirklich  ausgeführt.  Was  das  Ver- 

hältniss  zwischen  dem  Fürsten  und  dem  Capitel  ausserdem  er- 

schwerte, war  der  Umstand,  dass  der  erstere  absolutistischen 

Neigungen  huldigte,  während  das  letztere  eifersüchtig  über  seine 

Rechte  wachte  und  jeden  Eingriff  oder  Uebergriff  von  Seite  des 

Fürstbischofs  oft  schroff  zurückwies,  auch  wo  die  Absichten  des- 

selben vielleicht  nicht  getadelt  werden  konnten.2)  Hinwiederum 

'  S.  Dr.  Scharold:  Hof-  und  Staatshaushalt  unter  einigen  Fürstbischöfeu 

von  Wirzburg  im  16.  Jahrhundert.  (  Archiv  des  hist.  Vereins  für  Unterfr.  und  Asch. 

Bd.  6.  Heft  1,  S.  25  ff.) 

-  Vgl.  z.  B.  Protokolle  des  Domcapitels,  Sitzung  vom  6.  August  1563: 

-F.  G.  hat  den  Dompropst  nud  Erasmus  Xeustetter  mitgeteilt,  dass  die  jungen 

Stit'Upersonen  die  lectiones  unfleissig  besuchen.  F.  G.  haben  daher  dem  Stock- 
haasmeister  befolhen ,  so  man  einen  solchen  im  Wirthshanse  treffe,  ihn  mitzu- 

nehmen nnd  in  das  stockhans  zu  stecken,  bis  auf  weiteren  Bescheid."  Dagegen 

erklärt  sich  nnn  das  Domcapitel  als  „gegen  das  alte  herkomen  nnd  der  Clerisei 

Freiheit,4*  F.  (J.  habe  daran  zuvil  getan.  Es  sei  auch  eine  grosse  Ungleichheit 
nater  den  Vikaren ;  einige  seien  anf  Universitäten  gewesen  und  hätten  studiert, 

<iie  jüngeren  nicht,  begehe  einer  einen  Malelizhandel,  so  entwische  er  der  Strafe 

«'Wdem  nicht ;  sei  man  ausserdem  streng,  so  sei  zu  fürchten,  dass  die  jungen 

deutlichen  Wirzburg  verlassen.  Das  Vorgehen  S.  F.  G.  müsse  also  abgeschafft 

»Tflen.  Dagegen  wolle  man  die  Vicarier  des  Domstiftes  vorfordern  und  sie  zu 

prö*s«rem  Fleisse  ermahnen,  und  F.  G.  bitten,  die  ungebührliche  Strafe  des  Stock- 

hans*'» fallen  zu  lassen."  -    Dagegen  erfahren  wir  aus  denselben  Protokollen  zum 
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hat  doch  auch  das  Capitel,  wenn  es  im  Gegensätze  zum  Fürst- 

bischof immerhin  zu  einer  milderen  Praxis  geneigt  erscheint, 

nach  allen  Seiten  hin  die  Augen  offen  und  trägt  einerseits  für 

das  Interesse  des  Unterrichts,  anderseits  der  Kirche  Sorge.  Das 

Erlöschen  der  Particularschule  hatte  eine  überall  empfundene 

Lücke  zurückgelassen.  Die  Schulen  am  Dome  und  den  übrigen 

Collegiatstiftern  hatten  von  vorne  herein  eine  andere  Bestimm- 

ung, und  so  geschah  es,  dass  man  sich  wieder  auf  anderem  Wege 

zu  helfen  suchte,  wie  das  früher  ja  auch  der  Fall  gewesen  war. 

So  hatte  sich  in  dieser  Zeit  ein  protestantischer  Magister  ans 

Leipzig  eingefunden  und  eine  Art  von  höherer  Privatschule  ein- 

gerichtet, welche  »junge  Domherrn,  andere  junge  Leute  von  Adel 

und  auch  Bürgerssöhne"  besuchten.  Das  Domcapitel  hielt  es 

darum  für  angezeigt,  insoferne  hiebei  -junge  Domherren"  in 

Frage  kamen,  Erkundigungen  einzuziehen,  wie  es  sich  mit  dieser 

Schule  eigentlich  verhalte  und  ob  der  gedachte  Magister  etwa 

auch  in  Sacris  Unterricht  erteile  und  die  Sache  der  Religion 

dabei  gefährdet  sei?  In  diesem  Falle  müsse  den  rjungen  Dom- 

herren4* der  Besuch  dieser  Schule  untersagt  werden.  Beschränke 

sich  der  ged.  Magister  aber  auf  den  Unterricht  rin  artibus". 

beschloss  das  Capitel  weiter,  wolle  es  sich  dabei  nicht  blos  be- 

ruhigen, sondern   sogar  sich  nach  Gebühr  dankbar  erweisen.1! 

S.  August,  dass  auch  gegen  die  „Chorschüler*1  und  ihr  unordentliches  Leben  von 

Seite  S.  V.  C.  Klagen  darüber  einlaufen,  dass  sie  unzüchtige  Weiher  iu  ihr.n 

Mausern  haben  und  Tag  und  Nacht  in  den  Wirthshausern  sitzen.  So  beschließt 

denn  das  Capitel,  dass  Vicarier  und  Chorschüler  vorgefordert  und  unter  Straf- 

androhung zu  einem  ordentlichen  Leben  und  zum  Fleisse  in  allem  Kruste  an- 

gehalten werden  sollen. 

Ii  Protokolle  des  Domcapitels.  Sitzung  vom  19.  Oktober  15»>5:  „als  sah 

auch  ein  Magistei  von  Lcvpsigk  hieher  gethan,  welcher  etliche  jung  Domherren 

und  andere  Junge  vom  Adel,  auch  Burgers  Kinder  iu  seiner  Disciplin  hat  nn-1 

aber  bedenklich,  dieweil  er  einer  widerwertigen  religion,  dass  die  junge  Dom- 

herren von  ihme  sollen  studiren  und  unterwisen  werden,  haben  ein  ehrw.  Dom- 

capitel deuhalben  bedacht,  wiewohl  er  nnsers  gnädigen  Herrn  Lnterthanen  auch 

Ihrer  frstl.  (inaden  Hinsehens  zn  haben  gehnert;  jedoch  dieweil  er  anch  jnnpe 

Domherren  unter  seiner  Disciplin  hat,  so  soll  man  sich  erkundigen,  was  er  für 

Lectiones  seiner  Disciplin  vorlese  und  ob  er  sie  auch  iu  sacris  und  uff  welch" 

Religion  er  sie  Unterricht:  da  man  dan  befunden,  dass  er  sie  von  der  katholischen 
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Die  angestellte  Nachforschung  scheint  zu  den  eventuell  vorbe- 

haltenen Massregeln  keine  Veranlassung  geboten  und  so  wird 

diese  Schale  des  Leipziger  Magisters  wohl  noch  einige  Zeit  lang 

fortbestanden  haben.  Die  Akten  jedoch  schweigen  seitdem  voll- 

ständig darüber. 

Inzwischen  aber  hatte  Friedrich  v.  Wirsberg  die  »Schritte 

eingeleitet,  weiche  die  Berufung  der  Jesuiten  und  die  Wieder- 

herstellung der  eingegangenen  Particularschule  zum  Ziele  hatten. 

Wie  sieh  das  Domcapitcl  zu  diesem  Vorhaben  und  seiner  Aus- 

führung verhalten,  ist  mit  Bestimmtheit  kaum  zu  sagen,  da  die 

Protokolle  der  kritischen  Jahre  darüber  nicht  den  geringsten 

Aufschlags  geben.  Ist  es  gestattet,  aus  der  früheren1)  und 

späteren  Haltung  desselben  einen  Schluss  auf  seine  gegenwärtige 

zu  ziehen,  so  ergibt  sich,  dass  es  dieses  Beginnen  keineswegs 

mit  günstigen  Blicken  begleitete.  Das  erwähnte  »Schweigen  der 

Protokolle,  die  noch  dazu  nicht  ohne  Lücken  sind,  spricht  olfenbar 

mehr  für  als  gegen  eine  solche  Auslegung.  Auch  ist  nicht  minder 

gewiss,  dass  im  Verlaufe  der  bezüglichen  Verhandlungen  und 

Massregeln  vom  Domcapitel  und  seiner  Zustimmung  keine  Rede 

ist.  Es  geht  aus  dieser  Thatsachc  hervor,  dass  der  Fürstbischof 

jene  formelle  Zustimmung  entbehren  zu  können  glaubte,  und  dies 

unter  allen  Umständen  um  so  zuversichtlicher,  als  er  guten  Grund 

hatte,  auf  entgegenkommende  Unterstützung  von  Seite  des  päpst- 

lichen Stuhles  sicher  bauen  zu  dürfen.  Nun  erinnern  wir  uns, 

Friedrieh  v.  Wirsberg  hatte  schon  in  der  Zeit  vor  der  Er- 

richtung seiner  ersten  Particularschule  sich  in  allem  Ernst  mit 

der  Berufung  der  Jesuiten  getragen  und  damals  nur  in  An- 

betracht der  ungünstigen  Zeitverhältnisse  diese  Absicht  zurück- 

gestellt. Die  neue  Schule,*  >  die  er  ohne  diesen  Succurs  hierauf 

gegründet  hatte,  war  in  Folge  des  Mangels  an  Teilnahme  und 

Religion  wollt  abweisen,  halt  man  mit  ihm  alsdann  darumb  zn  reden  nnd  die  junge 

Domherrn  von  ihme  zu  thun,  da  aber  er  sie  allein  in  artibus  instituirt  und  rieiasig 

were,  wüs»t  man  sich  alsdann  auch  der  Gebühr  zu  verhalten. 

i|  Vgl.  ob.-n  ,S.  Hl— 88. 

t)  Urk.-Buch  No.  34.    S.  oben  S.  101  Anm.  1. 

G«cbkbte  der  Universität  Wirxburg.    1.  Band.  8 
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anderer  nachteiliger  Umstände  in  Stillstand  gerathen;  die  Aus- 

bildung seines  Diüeesanklerus  von  unten  bis  weit  hinauf  lies* 

ihn  fortgesetzt  die  bedenklichsten  Erfahrungen  machen:  die  .neue 

Lehre",  die  seit  längerer  Zeit  siegreich  bis  in  das  Herz  des 

Hochstiftes  vorgedrungen  war,  hatte  bisher  allen  Angriffen  nach- 

haltigen Widerstand  geleistet,  oder  war  nach  seiner  Meinung  auf 

zu  geringen  Widerstand  gestossen:  alle  diese  Momente  zusammen 

hatten  in  dem  für  die  alte  Kirche  begeisterten  und  zugleich 

thatkräftigen  Fürsten  jetzt  den  Entschluss  gereift,  nicht  mehr 

länger  zu  zaudern  und  zur  Sicherung  der  in  ihrem  Bestände  be- 

drohten „heiligen  Religion4*  und  einer  ungefährdeten  Bildimg 

der  Jugend  den  Orden  herbeizurufen,  der  sich  zu  dieser  Aufgabe, 

wie  schon  hervorgehoben  wurde,  bereits  im  eminenten  Grade  be- 

fähigt bewährt  hatte.  Das  St.  Agnetenkloster,  das  seit  dem 

Aufhören  der  .Neuen  Schule"  leer  stand,  war  dazu  ausersehen. 

die  erwarteten  Ankömmlinge  und  die  reorganisirte  Schule,  die 

in  ihre  Hände  gelegt  werden  sollte,  aufzunehmen;  aber,  was 

nicht  minder  wichtig,  die  Einkünfte  des  ged.  Klosters  waren 

nach  den  Absichten  Friedrichs  v.  Wirsberg  dazu  bestimmt,  das  zu 

gründende  Collegium  S.  J.  damit  zu  unterhalten,  oder  noch  lieber 

auszustatten,  und  dieses,  d.  h.  die  förmliche  Einverleibung,  konnte 

ohne  die  ausdrückliche  Zustimmung  des  päpstlichen  Stuhles  nicht 

geschehen.  Bereits  im  Verlaufe  des  Jahres  1505  hatte  sich  der 

Fürstbischof  zu  diesem  Zwecke  an  P.  Pius  IV.  gewendet  und 

eine  im  allgemeinen  zustimmende  Antwort  erhalten.  Petrus 

Canisius,  hatte  der  Papst  erwidertj  würde  in  seinem  Auftrage 

demnächst  von  Augsburg  nach  Wirzburg  kommen  und  darüber 

wie  über  alle  anderen  Angelegenheiten  mit  ihm  verhandeln,  ihm 

solle  er  vollständig  vertrauen,  die  heilsamen  Früchte  seines  löh- 

lichen Vorhabens  würden  sicher  nicht  ausbleiben.1)  Wir  müssen 

wohl  annehmen,  dass  1'.  Canisius  diesem  Auftrage  des  Papstes 

nachgekommen  und  in  der  nächsten  Zeit  nach  Wirzburg  ge- 

kommen  ist.    Friedrich  v.  W.  hielt  nicht  blos  seine  Absicht 

ii  Urk.-Buch  No.  30,  S.  52. 
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fest,  sondern  fuhr  zugleich  mit  den  nöthigen  Vorbereitungen  zur 

Verwirklichung  derselben  fort:  das  gänzlich  in  Verfall  gerathene 

Agnetenkloster  musste  ja  erst  noch  äusserlich  in  Stand  gesetzt 

werden,  seine  neue  Bestimmung  erfüllen  zu  können.1)  Die  Er- 

richtung eines  Collegiums  S.  J.  hatte  der  Papst  allerdings  schon 

früher  genehmigt,  so  wie  auf  der  andern  der  General  des  Ordens. 

Franz  Borgia,  seine  prinzipielle  Zustimmung  dazu  gegeben  und 

zugesagt  hatte,  dasselbe  eventuell  mit  der  erforderlichen  Anzahl 

von  Ordensmitgliedern  auszustatten.  Es  ging  jedoch  gleichwohl 

noch  einige  Zeit  darüber  hin,  bis  das  Beschlossene  und  Vor- 

bereitete zur  Wirklichkeit  wurde.  P.  Pius  IV.  starb,  ehe  das 

Breve.  das  die  erbetene  Einverleibung  des  Agnetenklosters  ge- 

nehmigte, ausgefertigt  war.  So  blieb  dem  ungeduldigen  Fürst- 

bischof nichts  übrig,  als  sich  an  dessen  Nachfolger.  P.  Pius  V., 

zu  diesem  Behuf e  noch  einmal  zu  wenden  und  die  schon  früher 

gemachten  Vorstellungen  zu  wiederholen.2)  Aber  ehe  Pius  V.  dieser 

Bitte  förmlich  willfahrt  hatte,  vollzog  Friedrich  v.  Wilsberg  am 

27.  Juni  15b7  die  förmliche  Stiftung  des  Collegiums  unter  der 

Voraussetzung,  dass  das  Haupt  des  Ordens  dieselbe  sich  gefallen 

lassen  und  annehmen  werde.3)  Die  Stiftungsurkunde  zeigt,  wenn 

es  dessen  noch  bedurfte,  in  welchem  Grade  dem  Stifter  diese 

Angelegenheit  und  wie  keine  andere  am  Herzen  gelegen  hat. 

Er  ist  der  Bittende,  der  Orden  der  Gewahrende.  Für  die  Wohn- 

lichkeit des  Klosters  ist  nach  Kräften  gesorgt,  oder,  insofern* 

noch  einiges  zu  thun  übrig,  soll  dafür  aufs  beste  gesorgt  werden. 

Mit  allem,  was  dazu  gehört,  geht  das  Kloster  in  das  Eigenthum 

des  Ordens  über.  Die  jährlichen  Erträgnisse  und  Einkünfte  des- 

selben macht  sich  der  Fürstbischof  verbindlich  auf  die  Höhe  von 

15m  H.  Rheinisch  zu  bringen  und  diese  Summe,  sobald  die  Ver- 

it  In  dem  Schreiben  au  P.  Pins  V.  d.  Wirzburg  15»V7  ̂ Urk.-Buch  No.  31, 

S.  53)  sagt  Friedrich  v.  W.:  Itaque  in  civitate  mea  Herbipolensi  ex  niona»terio 

divae  Aguetis  iam  dndum  desolat  o  propeque  ruinam  minaute  nun  sine 

gravis>imis  expensis  feci  collegium  etc.  etc.4- 

*j  Urk.-Buch  No.  31,  S.  53. 

3,  frk.-Buch  No.  32,  S.  55. 

8* 

Digitized  by  Google 



11(5 
Viertes  Capitel. 

hältnisse  es  erlauben,  noch  weiter  zu  erhöhen.  Als  Gegenleistung 

von  Seite  des  Ordens  erbittet  er  sich,  dass  er  aus  seiner  Mitte 

so  viele  „Professoren"  stelle,  um  mit  ihnen  nicht  bloss  eine  Schule 

mit  den  drei  unteren  Klassen  (nämlich  der  Grammatik),  sondern 

auch  mit  dem  höheren  Unterrichte  in  den  humanioribus.  die 

griechische  und  hebräische  Sprache  mit  eingeschlossen,  herstellen 

zu  können;1)  zugleich  fügt  er  den  ausdrücklichen  Wunsch  hinzu, 

dass  die  erbetenen  „Professoren'4  noch  im  Laufe  des  Jahres  <  15*j7> 

eintreffen  möchten,  um  noch  im  Monate  Oktober  die  neue  Lehr- 

Anstalt  eröffnen  zu  können,  der  es,  wie  er  überzeugt  sei  und  er 

sich  bemühen  werde,  an  zuströmenden  Schülern  nicht  fehlen  könne. 

Einige  Monate  vorher  war  Petrus  Canisius  wieder  in  Wirzburg 

erschienen  und  hatte  in  der  Fastenzeit  an  zwei  Tagen  jeder 

Woche  im  Dome  gepredigt,  nicht  ohne  tiefen  Eindruck  auf  die 

Gemüther  zu  erzielen.    Der  Fürstbischof  hatte  vorher  das  Dom* 

capitel  davon  mit  der  Aufforderung  in  Kenntniss  gesetzt,  dass 

Domherrn  wie  Vicarier  diese  Predigten  Heissig  besuchen  und 

einige  der  letzteren  dieselbe  zugleich  nachschreiben  sollten,  um 

sich  daran  ein  Muster  nehmen  zu  können,  und  das  Capitel  hatte 

zugesagt,  dieser  Aurforderung  nachkommen  zu  wollen.2)  Friedrich 

v.  Wirsberg  hat  sich  damals  sogar  der  Hoffnung  hingegeben,  den 

berühmten  Kanzelredner  mit  der  Domprädikatur  dauernd  an  Wirz- 

burg fesseln  zu  können,  aber  ohne  den  gewünschten  Erfolg  zu 

erzielen.3)  So  stand  man  in  dieser  Frage  wieder  auf  der  alten 

Stelle.    Canisius  scheint  damals  übrigens  eine  längere  Zeit  in 

•i  L.  c.  S.  58  heis>t  es:  „  ideirco  amanter  petimus  et  rogamus  dictum 

dominum  praepositnm  generalem,  ut  quemadmodum  pro  sua  prudentia  ac  pietat.- 
haud  dnbie  facturus  est.  animum  »erio  adiieiat  ad  collegium  hoc  nostrum  et  *unm 

Herbipolense  illudque  rite  et  digne  instruendura  curet,  ad  quod  mitti  quidem  cupi- 

mus  prof.  ssores  non  solum  trium  in  grammatica  classium,  verum  etiam  humanioris 

literaturae  atqtie  rhetoricae,  tum  Graecam  et  Hebraicam  lectionem  desideramn«. 

etc.  etc.* 
*}  Receisbüeher  des  Domcapitels,  Sitzung  vom  20.  Februar  1567.  —  Wahr- 

scheinlich sind  es  diese  Predigten  (des  P.  Canisius  i,  von  welchen  erzahlt  wird, 

dass  Laurentius  Albert,  der  die  alte  Kirche  verlassen  hatte  *s.  oben  S.  loo.  Anm.  t  . 

der  Art  ergrinen  wurde,  dass  man  «eine  Umkehr  davon  datirte. 

Ii  Recessbücher  des  Domcapitels,  Sitzung  vom  22.  Februar  1567  und  10.  Ja- 

nuar 15»)8. 
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Wirzburg  verweilt  und  der  Eröffnung  des  Collegiums  S.  J.  bei- 

gewohnt zu  haben.  Er  hatte  versprochen,  da  er  das  Anerbieten 

wegen  der  Domprädikatur  nicht  annehmen  konnte,  sich  nach 

einem  Ersatzmann  umsehen  zu  wollen;  das  Domcapitel  wies  jetzt 

den  Gedanken,  eventuell  überhaupt  einen  Jesuiten  für  diese  Stelle 

zu  wählen,  in  seiner  Verlegenheit  schon  nicht  mehr  von  sich 

und  war  zugleich  bereit,  dieselbe  anständig  auszustatten.1) 

hie  Eröffnung  des  Jesuitencollegiiims  fand  also  wirklieh 

statt  und  die  des  ihnen  anvertrauten  reorganisirten  Pädagogiums 

folgte  nach.  Auf  das  letztere  hatte  es  der  Stifter,  wie  wir 

wiederholt  gehört  haben,  in  erster  Linie  bei  der  Berufung  des 

Ordens  S.  J.  abgesehen.  Er  traf  daher  Vorsorge  und  organi- 

satorische Massregeln,  welche  offenbar  einem  wiederholten  Miss- 

iingen  vorzubeugen  die  Bestimmung  hatten.  Am  20.  Oktober  1567 

erliVss  er  mit  einem  Rückblick  auf  die  wieder  eingegangene  erste 

Particularschule  ein  Ausschreiben,  worin  er  die  nun  erfolgte  Er- 

neuerung derselben  verkündigt  und  notificirt,  dass  sie  kommenden 

Martini  ihren  Anfang  nehmen  solle  und  bereits  mit  „vortreff- 

lichen  und  gelehrten  Lehrern  nach  Nothdurft  versehen  sei.6, 

l'aran  knüpfte  er  die  Aufforderung,  dass  die  Eltern  innerhalb 

des  Hochstiftes,  welche  Söhne  hätten,  die  in  den  Anfangsgründen 

der  deutschen  und  lateinischen  Sprache  bereits  unterrichtet  seien, 

sie  in  die  neu  errichtete  Schule  schicken  sollten.  Jeder  Amts- 

bezirk solle  zwei  fähige  und  in  der  angedeuteten  Weise  vor- 

bereitete Knaben  nach  Wirzburg  senden;  aus  diesen  würden  25 

nachgewiesener  Massen  Unbemittelte  ausgewählt  und  im  Collegium 

von  St.  Agnes  unentgeltlich  verpflegt  und  unterrichtet  werden. 

Ine  Söhne  bemittelter  Eltern  oder  solche,  die  bereits  im  Genüsse 

geistlicher  Pfründen  ständen,  sollen  gegen  ein  geringes  Kostgeld 

ebenfalls  als  Convictoren  aufgenommen  werden.  Die  letzteren  aber 

werden  zugleich  ohne  Ausnahme  verpflichtet,  diese  „Neue  Schule" 

>  Recessbücher  L  c.  Die  Summe  von  300  fl.  erklärte  es  »ich  bereit,  da'für 
jährlich  aufzuwenden,  was  nach  dem  damaligen  Geldwerthe  doch  wohl  ahs  an- 

^3iidig  bezeichnet  werden  darf. 
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zu  besuchen,  und  wird  ihnen  im  Falle  des  Dawiderhandelns  die 

Entziehung  der  Pfründe  angedroht.  Man  wolle,  wird  hinzu- 

gefügt, sich  auf  diesem  Wege  überzeugen,  wie  diese  Beneficiaten 

sich  halten,  ob  sie  ihre  Pfründen  nicht  im  Widerspruch  mit  dem 

, wahren  Gottesdienst"  anwenden  u.  s.  w.1)  In  einem  Rund- 

schreiben von  demselben  Datum  wendete  sich  Friedrich  v.  Wil- 

berg an  die  Hauptleute  der  Ritterschaft  der  vier  Orte  des  Landes 

zu  Franken  und  lud  sie  zur  Beschickung  der  von  ihm  neu  ge- 

gründeten und  nach  Klassen  organisirten  Schule  durch  ihre  Söhne 

ein.2)  Im  Laufe  des  Oktobers  des  gen.  Jahres  trafen,  dem  Wunsche 

des  Fürstbischofs  entsprechend,  17  Väter  des  von  diesem  so  hoch 

bevorzugten  Ordens  in  Wirzburg  ein:  Friedrich  v.  Wirsberg  nahm 

sie  mit  lebhafter  Befriedigung  zunächst  in  seinem  Schlosse  Marien- 

berg als  Gäste  auf  und  bewirthete  sie  drei  Tage  lang  mit  ab- 

gesuchter Gastfreundschaft.    Am  27.  Oktober  zogen  sie  in  dem • 

ihnen  bereits  eigentümlich  zugewiesenen  St.  Agnetenkloster 

ein3)  und  am  11.  November  eröffneten  sie  unter  den  entsprechen- 

den gottesdienstliehen  Feierlichkeiten  in  dem  neuen  Colleginm 

die  unter  ihren  Auspizien  wiederhergestellte  „Neue  Schule-  und 

begannen  sie  durch  alle  Klassen  hindurch  den  Unterricht,  zu 

welchem  sie  durch  ein  ausführliches  Programm  eingeladen  hatten.4) 

I)  Urk.-Buch  No.  33,  S.  59. 

^  Urk.-Bnch  No.  34,  S.  61.  Beide  Urkunden,  No.  33  and  34,  haben  eine 

unverkennbare  Verwandtschaft  mit  dem  Ausschreiben  vom  21.  Mai  1561  (No.  IT 

des  Urk.-Bnches^  and  vom  N.N.  1563  (s.  oben  S.  101,  Anm.  3^.  Man  fühlt  sich 

daher  auch  aus  diesem  Grunde  versucht,  das  letztere  lieber  in  das  J.  1561  zn 
versetzen. 

3)  Der  erste  Rektor  des  Oollegiunis  S.  J.  hiess  Georg  Bader. 

*)  Ein  Exemplar  dieses  Lektionsverzeichnisses  hat  sich  erhalten:  KtUer 

(1.  c.  S.  18 —21)  hat  es  abdrucken  lassen;  um  der  mehrfachen  Merkwürdigkeit 

desselben  willen  erachten  wir  es  für  angezeigt,  dasselbe  hier  zn  wiederholen. 
Es  lautet: 

Catalogns  lectionum  et  exercitatfonum. 

In  Theologicis 

Dominicis  et  festis  diebus  mane  sexta  hora  Evangelii  explicationera  discipuli 

omnes  andient,  ita  nt  snperiornm  Classinm  auditoribus  accurata,  Inferiorum  vero 

rudis  et  captui  consentanea  tradatur  explicatio,  qua  absoluta,  omnes  se  ad  tem- 

plum  modestiae  memores  conferent,  devote  Missae  sacrificio  interemnt :  Concionem 

andient,  et  ex  ea  fructum  refere  stndebnnt. 
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Das  Lehr-  und  Erziehungssystem,  das  sie  hier  zur  Anwendung 

brachten,  eine  wohl  überlegte  und  anderwärts  bereits  bewährte 

Verbindung  von  kirchlich  -  pädagogischen  und  humanistischen 

Motiven,  hat  offenbar  raschen  Erfolg  gehabt.  Es  wird  über- 

liefert, dass  die  Zahl  der  herbeieilenden  Schüler  gleich  Anfangs 

Veneria  diebns  singulis,  stxta  hora  Dialecticae,  Hhetoricae,  et  Humaniorum 

litcrarum  auditoribus,  Doct.  Petri  Canisii  Christ  ianae  doctrinae  summa,  seu  Cate- 

chismus  accurate  explicabitur :  Heliqnarum  vero  Classinm  discipulis,  tempore  eodem 

parvus  Catholicornm  Catechismus. 

Et  ne  suo  frnctu  priventur,  qui  superatis  inferioribus  disciplinis  ad  Theo- 

logiam  aspirant,  Theologica  lectio  suo  tempore  institnetnr,  ad  eorum  utilitatem  et 

»aptnm,  qui  viri  sunt  futuri  Ecclesiastici,  accomodata. 

In  Dialecticis. 

Institutionum  Dialecticarum  8.  libri  Petri  Afonsecae  ita  tradeutur,  ut  con- 

cise  ornateque  disserendi  ratio  nun  omittatur,  mutuisqne  subinde  congressionibus 

ingenia  et  judicia  exerceantur.  Diebus  Sabbati  disputabuntur  propnsitae  assertiones, 

•jaae  veluti  compendium  quoddam  eorum,  quae  per  totam  Hebdomadam  tradita 

fot-riut.  complectantur. 
In  Hebraeis. 

Nicolai  Clenardi  Hebraea  Grammatica  praelegetur,  cui  succedet  brevis  et 

!  an  Iis  Paalmoraa  iuterpretatio.  Freqnens  autem  repetitio  rüdes  et  lingnae  ignaros 

sensim  promovebit. 
In  Graecis. 

Varennii  Svntaxis  ) 

Demosthenl.  Olynthica    /  »h^oric
ei  auditoribus  tradetur. 

Grammatica  Graeca  Clenardi  \ 
»  iTk  ,    Hnmanitatis  discipulis  explanabitur. 
Isocratis  ad  Daemonicum  oratio  J  1  ' 

Dabitur  opera,  ut  qui  primis  Craecae  linguae  praeceptis  incumbent,  primum 

f|aidem  legere  et  recte  soribere  discant,  deinde  aliquid  componant :  Qui  vero  in 

ü*  Jeni  literis   progressum  aliquem   fecerint ,  varia  repetitione   et  compositione 
nerceantur. 

In  R  h  c  t  o  r  i  c  i  s. 

Sexta  hora,  ad  C.  Herennium  libri  4.  enarrabuntur.  Quibns  absolut is  Ciceronis 

Tavcalanae  quaestiones  subiicientnr.  —  Septima.  repetitionibus  et  discipulorum  con- 

certationihns  tribuetur.  —  Xona,  Graeca  lectio  Classi  convenicns  habebitur.  — 

Prima,  Justint  Historia  legetur.  -  Tertia,  Ciceronis  pro  Marcello  Oratio  expli- 

cabitur  notato  ubique  Rhetorico  et  Dialectico  artificio.  Quarta  ad  Quintam  ns- 

Uoe  repetita  primum  lectione,  disputationi,  orationum  emendationi,  debitae  pro- 

nunciationi  cedet.  Curabitur  autem,  ut  Ciceronis  in  dicendo  copiam  et  facilitatem 

discipali  quam  proxime  imitentur. 

In  C 1  a s s e  II  u  m a n  i t  a t  i  s. 

Hora  Sexta,  Joannis  Despauterii  Prosodia  praelegetur,  quam  Andreae  Frusii 

<le  utraque  copia  sequetur  Liber.  —  Septima,  Repetitio  et  cenveniens  discipulorum 

dclectioue  erit  disceptatio.  —  Nona,  Graeca  instituetnr  Lectio.  -    Prima,  M.  T. 

Ciceronis  ofBciorum  legentur  libri.  —  Tertia,  Aeneidos  Virgilii  liber  secundus.  — 



120 
Viertes  Capitel. 

eine  ziemlich  grosse  gewesen  sei.  die  gebotenen  Vorteile  und  der 

Reiz  des  Neuen  seheinen  der  Natur  der  Dinge  nach  ihre  Wirkung 

nicht  verfehlt  zu  haben,  und  so  lesen  wir  in  den  Reeessbüehera 

des  Bomcapitels  schon  im  Februar  15(>H,  dass  das  wiederher- 

gestellte Pädagogium  der  vor  kurzer  Zeit  erst  reorganisirten 

Quarta,  Repetetur  lectio,  carmina  et  epistolae  conscribentur,  conscripta  corri- 

gentur,  disputabitur.  Haue  autem  in  rem  maxi  ine  ineumbent,  nt  compositiones. 

qua»  reddent  in  Hebdomata  saepins,  Ciceronis  in  Prosa,  Virgilii  in  Caroline,  phrasim 

redoleaut.  Non  deerit  tarnen  snnm  et  Tyronibns  exereitinm,  ut  post  humiliorem 

coinpositionem  paalatim  assurgaut.  Quam  ob  rem,  in  Jiac  et  praecedente  Classe. 

quae  ex  Cicerone  et  Virgilio  niemoriae  niandarint,  certis  horis  reddent. 

In  S  y  n  t  a  x  i. 

Hora  sexta,  Despauterii  Syntaxis  leget nr,  eni  ejusdem  de  flguris  succede* 

über.  —  Septima,  audita  Syntaxeos  praeeepta  repedent.  —  Nona,  Ciceronis  tami- 

liares  Kpistolae  exponantnr.  —  Prima,  Huculica  Virgilii  interpretabuntnr.  Tertia, 
ut  acenratius  praeeepta  et  discaut  et  intelligaut,  matutina  resumetnr  lectio. 

(Quarta,  variis  interrogationibus  suos  in  Syntaxi  exercebit  Praeeeptor:  exaete  repe- 

tita  lectione  disputabitur.  Hujus  autem  Classis  baec  erit  exercitatio:  Crebrac 

dabuntnr  compositiones,  Data«  corrigentnr.  .Seligentur  ex  Ciceronis  Epistoli* 

phrases,  selectae  compositiombus  aptabuntur.  Kxtemporanea  compositum«  cujn>- 

que  nonnnnqnam  eruditio  explorabitnr. 

Iu  Etymolog ia. 

Hora  sexta,  Prima  pars  Grammaticae  Despauterii  tradetnr.  —  Septima  rep»*- 

tetur  et  examiuabitur  audita  lectio.  Nona,  Selectae  Ciceronis  expouentur  Epi- 

stolae. —  Prima,  parvus  Doct.  Petri  Canisii  Catecliismus  rudi  et  vulgari  modo 

explicabitur.  Tertia,  Pars  prima  Despauterii  docebitur.  Quarta,  Primaru 

partem  et  nonnnuquam  nidinienta  repetent.  Crebro  disputabunt.  Praeter  di versa* 

autem  et  repetitiones  et  disputationes,  bac  in  Classe  orationem  orationi  neetent. 

Latine  loqnentur,  Latinas  compositiones,  breves  tarnen  reddent,  Recte  scribere  et 

loqnl  diteent.  Moribus  et  pietate  institnentur,  lectiones  memoriae  mandatas  prae- 

teptori  referent. 
In  Grammatices  (Hasse  iufima. 

Sexta,  De  primis  Latinae  Grammatices  Rudiment is  libellus  explicabitur 

Septima,  variis  qnaestionibns  in  Rndimentis  exercebuntur.  -  Nona,  Catecbismam 

parvum  ligua  vulgari  prius  a  Praeceptore  explicatum  discent,  et  recitabnnt,  pia> 

Precationes  memoriae  mandabnnt.  -  Prima  familiaribus  et  latinis  coUoqsü*J  assn- 

efneut  vocabula  Grammatica  Latin«**  reddentes  et  latina  Grammatice,  venu>tior**-* 

cbaracteres  pingere  docebuntur,  Disputabunt.  —  Tertia,  Rndimentis  eoncedetur.  — 

Quarta  examinabuntnr,  Latinas  formulas  et  vocabula  dicent,  scriptas  phrases  anb- 

inde l'raeceptori  exliibebuut.  —  Erit  praeeeptori  curae,  ut  Latine  loqni  discant. 

pie  et  religiöse  mores  componaut,  sarro  Missae  sacrifleio  inservire  sciaut.  matu- 

tiuas  et  vespertinas  orationes  diseant,  bene  coujugent,  detlinent,  component. 

Lectiones  et  Exercitationes  Commnnes. 

Sabbati  diebus,  omuibus  in  Classibns  Hebdomatae  integra  institnetur  repe- 

titio,  auditae  pronunciabuntur  lectiones,  anbinde  pro  loco  diseeptabitur.    Ato,ne  nt 
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Domschule  bereits  gefahrliehe  Concurrenz  machte.1)  Was  für 

vorsichtige  Männer  aber  die  Väter  der  Gesellschaft  Jesu  überall 

waren .  bewiesen  sie  gerade  um  diese  Zeit  auch  hier.  Friedrieh 

v.  Wirsberg  hatte,  wie  weiter  oben  berichtet  wurde,  am  25.  Juni 

15B7  einen  legalen  Stiftungsbrief  für  das  neu  gegründete  Col- 

legium  ausgefertigt  und  dem  Orden  das  Agnetenkloster  mit  allen 

Kerbten  und  Einkünften  feierlich  als  Eigenthum  überwiesen. 

Am  6.  Februar  15GS  bestätigte  der  Ordensgeneral  die  Stiftung 

und  sprach  die  Annahme  dieser  Stiftung  in  möglichst  förmlicher 

Weise  aus.-)  Gleichwohl  beruhigte  sich  der  Orden  bei  diesen 

Bürgschaften  nicht,  und  ersuchten  die  Wirzburger  Jesuiten  den 

Fürstbischof,  sie  feierlich  und  unter  genauer  Beobachtung  sym- 

bolischer Traditionsformen  vor  Notar  und  Zeugen  in  den  recht- 

lichen Besitz  ihrer  neuen  Erwerbung  im  ganzen  Umfang  zu 

setzen.   Friedrich  v.  Wirsberg  willfahrte  ihnen  und  der  kaiserliche 

frrvfutius  literis  imnmbant  onines,  nee  sie  snis  iuhaereant  authoribus,  nt  hnmiliores 

diseiplinas  negligaut,  Rhetores  cum  Humaniorum  literarum  disci pnlis,  praetniis  pro- 

positis,  concertahnnt.  *iui  vero  Syntaxin  audient,  cum  Humaniorum  et  Granimati- 
cae  auditoribus. 

Diebdl  Veneria,  Horis  tarnen  diversis,  in  Khetoricae,  Humanitatis,  et  Syu- 

taxeos  Classibns,  orationes  et  epistolas,  qnas  per  Hebdomadam  Graece  et  Latiue 

conscripseriut,  I'raeceptori  adferent. 
Jlissae  sacrificio  diebns  aderunt  singulis,  pietatis  et  ofticii  sni  memores. 

Atijne  ut  sacri  dies  a  Sacris  initium  snmant,  et  in  iisdem  tiniantur.  Iisdem  diebns, 

hora  tarnen  prima.  Declamationes  Latinas  et  Graecas,  variaque  poemata  in  con- 

cr-isu  discipullorum,  in  virtutis  alieujus  commendationem,  aut  vitii  detestationem, 

jderumqne  pronunciabunt.  Primum  quidem  ut  Iiaec  exercitatio  iudicium  sit  probi- 

tatts  et  »rnditionis  et  diligentiae,  paulatim<|ue  majoribns  assuescant,  diinde  vero, 

ut  vespertinarum  precum  officio,  et  Cateehismi  Germanici  intersint  explicationi. 

Krit  antem  cura  praeeipna.  ut  doctrina  Christiana  et  bonis  moribus  jmeri 

instituantur,  nt  ad  Dei  gloriam,  et  propriam  salntem,  et  proximorum  auxilium,  se 

.«naque  componant. 

Anspicabimnr  Deo  propitij  has  praelectiones  et  exercitationcs  statin  abso- 

latis  vindemiis,  sub  vestum  D.  Matini  Episcopi  hoc  Anno  1507  recitatis  tarnen 

ante  in  lambm  trium  Linqnarum.  et  aliornm.  qnae  protitemnr.  aliquot  orationibus. 

J  Sitzung  vom  23.  Februar  15S6  Capitulum  peremtoriunn :  „Dieweil  auch 

die  schneier  in  der  Domschul  mehrer  theils  zu  den  Jesuwittern  sich  begebeu,  also 

das  die  schnei  sehr  dadurch  geschmelert  und  in  abgang  kheme,  auch  mit  geringer 

anzal  vff  die  hohe  Fest-  nnd  Sonntage,  wie  vor  Alters  pranchlich,  zu  chor  ginge, 

so  soll  darauf  gedacht  werden,  wie  hirinnen  ein  Euderung  zu  finden." 

i  Urk.-Bnch  N'o.  35,  S.  62—64. 
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und  apostolische  Notar  Rochus  Dillherz  nahm  am  19.  Mai 

im  ehemaligen  Agnetenkloster  in  Gegenwart  des  Fürstbischofs, 

des  Weihbischofs  Anton  Reseius,1)  des  Domherrn  Egolph  von 

Knöringen,  des  Reetors  des  Collegiums  u.  a.  ein  Instrument  auf. 

worin  die  Immission  des  Ordens  in  dasselbe  mit  allen  Förm- 

lichkeiten genau  beschrieben  wird.-)  Indess  dürfen  wir  nicht 

unterlassen,  hervorzuheben,  dass  die  geschilderten  Vorsicht* 

massregeln  keineswegs  geradezu  unbegründet  waren.  Ks  hatten 

nämlich  die  Minoriten,  zu  deren  Orden  die  Clarissinen,  die  seit 

Jahrhunderten  das  St.  Agnetenkloster  innegehabt,  gehörten,  das- 

selbe seit  loß<)  wiederholt  reklamirt  und  ihre  rechtlich  kaum 

anfechtbaren  Ansprüche  auf  dasselbe  geltend  gemacht.3)  Erst 

nach   längeren   Unterhandlungen    war   eine  Abkunft  gefunden 

>i  Dr.  A.  Reseius  war  erst  das  Jahr  zuvor  zum  Weihbischof  erhoben  worden, 

ohne  aber  darum  seine  Professur  niederzulegen.  Seine  päpstliche  Bestätigung 

datirt  vom  7.  März  1567  (Reininger,  1.  c.  S.  172). 

2)  Urk.-Buch  Nr.  36  S.  65  —  67.  Die  Einweisung  geschah  im  Chore  de* 

St.  Agnetenkloster»  dadurch,  dass  der  Fürstbischof  dem  Rektor  des  Colleginms 

sein  Barret  im  Namen  der  h.  Dreieinigkeit  auf  das  Haupt  setzte,  dann  durch  die 

Ueberreichung  der  Kloster-Schlüssel,  durch  die  Berührung  des  Ringes,  nnd  endlich 

durch  das  Beschreiten  der  grösseren  Klosterpforte;  nnd  diese  Cereraonien  sollten, 

wie  ausdrücklich  hinzugefügt  wurde,  alle  jene  Förmlichkeiten  ersetzen,  die  ent- 

weder nach  dem  Herkommen  der  fJesellschaft  Jesu,  oder  nach  dem  fränkischen 

Landrecht  oder  nach  irgend»  einem  andern  Gesetze  nöthig  sein  sollten."  Am 

29.  Mai  1572  gab  P.  Gregor*  XIII.  die  Bestätigung  des  Collegiums  auf  Bitte  Fried- 

richs v.  Wirsberg  uud  erklärte  das  Agnetenkloster  für  aufgehoben  nnd  dem  Jesuiten- 

collegiura  einverleibt.  ^Urk.-Buch  Nr.  191,  S.  523  -528).  Dass  von  P.  Pius  V.  gar 

keine  Bestätigung  erfolgt  sei,  ist  freilich  kanm  anzunehmen,  wenn  auch  eine 

Urkunde  nicht  vorliegt  und  weder  P.  Gregor  XIII.  noch  auch  Friedrich  von  Wirs- 

berg einer  solchen  Erwähnung  thnn.  Von  letzterem  wissen  wir  nun  authentisch,  das* 

er  bei  P.  Pius  V.  die  Bestätigung  nachgesucht  hat.  Ist  es  aber  denkbar,  das* 

das  Collegium  auf  Grund  des  ihm  thatsächlich  einverleibten  Agnetenklosters  nahezu 

4  Jahre  lang  fortbestanden  habe,  ohne  dass  eine  päpstliche  Sanktion  erfolgt  war? 

Ind  warum  hätte  Pius  V.  die  Sanktion  so  lange  verzögern  sollen?  Die  Minoriten 

waren  bereits  im  September  1567  mit  ihren  Ansprüchen  abgefunden,  und  brauchten 

ohnedem  sich  vor  dem  Kinflnsse  der  Jesuiten  in  Rom  schwerlich  zu  scheuen. 

Wer  bei  diesen  Krwägungen  sich  nicht  beruhigen  kann,  dem  bleibt  nichts  übrig, 

als  ein  stillschweigendes  Geschehenlassen  von  Seite  des  Papstes  anzunehmen, 

was  aber  nur  neue  Schwierigkeiten  schafft. 

*)  Vgl.  Archiv  des  historischen  Vereins  für  Unterfr.  and  Asch.,  18.  Band. 

1.  und  2.  Heft,  S.  1  ff.  1855):  Geschichte  des  Clarissenklosters  zu  St.  Agnes  in 

Wäreburg  von  Dr.  Ignaz  Denzinger.  Eine  nicht  minder  verdienstliche  Arbeit  al« 
die  schon  öfters  erwähnte  Kellers.» 
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worden  und  hatten  sieh  die  Reklamanten  bei  einer  ihnen  zuer- 

kannten Entschädigung  zunächst  beruhigt.  Diese  Abmachungen 

waren  allerdings  bereits  vor  dem  Einzüge  der  Jesuiten  in  Wrirz- 

bnrg  erfolgt.1) 

Fürstbischof  Friedrich  v.  Wirsberg  hatte,  wie  erwähnt,  bereits 

in  seinem  Ausschreiben  vom  20.  Oktober  15(>7  eine  Verfügung  kund 

Segeben.  kraft  welcher  aus  jedem  Amtsbezirke  zwei  talentvolle 

£^bührend  vorbereitete  Söhne  dürftiger  Eltern  nach  Wirzburg 

?esendet  werden  sollten,  aus  welchen  er  25  auswählen  wolle, 

die  er  dann  in  seinem  reorganisirten  Pädagogium  kostenfrei  aus- 

bilden lassen  wolle.2)  Es  lag  völlig  im  Geiste  der  von  ihm  in 

diesem  Zusammenhange  getroffenen  Einrichtungen,  wenn  er  nach 

dem  Verlaufe  mehrerer  Jahre  und  ohne  Zweifel  auf  Grund  ge- 

machter Erfahrungen  diese  Massregel,  um  ihre  Zukunft  zu  sichern, 

auf  eine  feste  stiftungsgemässe  Basis  stellte.  Es  geschah  das 

im  letzten  Jahre  seiner  Regierung.  Zu  diesem  Zwecke  hatte  er 

den  sogen.  Hof  zum  ^grossen  Fresser",  der  dem  ehemaligen 

Agnetenkloster  gegenüber  lag,  ausersehen  und  umbauen  lassen 

und  stiftete  nun  in  demselben  ein  Convikt  für  vorläufig  24  un- 

bemittelte Jünglinge,  die  hier  ihre  Unterkunft  finden  und  im 

Collegium  S.  J.  ausgebildet  werden  sollten/1)  Die  Stiftung  wurde 

mit  den  nöthigen  Mitteln  des  Unterhaltes  ausgestattet  und  die 

Einkünfte  des  verödeten  Frauenklosters  We  c  h  t  e  r  swi  n  k  e  1 4) 

dazu  angewiesen.  Als  Gegenleistung  wurde  den  „Stipendiaten'1, 

die  wo  möglich  dem  Hochstift  anzugehören  hatten,  die  Bedingung 

auferlegt,  dass  sie,  wenn  sie  zu  ihren  Jahren  gekommen  sein 

f  Denzinger,  1.  c.  S.  64.  Vgl.  die  Urkunde  Friedrichs  v.  Wirsberg  vom  16.  Sept. 
IM?  ebenda».  S.  94  t. 

I)  Urk.-Buch  No.  59.    S.  oben  S.  117. 

»  Urk.-Buch  No.  192,  S.  528—531.  Die  Stiftungsurkunde  ist  datirt  vom 

27.  August  1573.  —  Wie  aus  der  Urkunde  Friedrichs  v.  Wirsberg  vom  19.  Mai  1568 

Trk.-Bnch  No.  86)  hervorgeht,  war  das  „domus  e  regione  ultra  plateam  vulgo  zum 

Fres*er  appellata  cum  suis  terminis"  eine  Pertinenz  des  Agnetenklosters  und  mit 

'lie*em  an  das  Collegium  S.  J.  geschenkt  worden. 

*  In  der  Nähe  von  Mellrichstadt,  an  der  fränkischen  Saale,  gelegen.  Das 

Kloster,  0.  Cist.,  war  im  J.  1144  gegründet  worden.  Vgl.  T'xsermann,  Episcop. 
Wirceb.  p.  481. 
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würden,  dem  Hochstifte  dienen  sollten.  Ks  versteht  sieh  von  seihst, 

dass  das  Convikt  der  Leitung  der  Jesuiten  unterstellt  wurde, 

obwohl  die  Stiftungsurkunde  dieses  nicht  förmlich  ausspricht: 

die  oberste  Aufsicht  und  Controle  hat  der  Stifter  allerdings  sieh, 

beziehungsweise  seinen  Nachfolgern,  vorbehalten.  Dasselbe  hat 

jedoch  bereits  unter  Fürstbischof  Julius ,  wie  wir  vernehmen 

werden,  in  Verbindung  mit  der  Neugründung  der  Universität  als 

„Collegium  pauperum"  eine  wesentliche  Erweiterung  erfahren.1» 

Alle  diese  besprochenen  Massregeln  und  Einrichtungen  Fried- 

richs v.  W.  waren  offenbar  von  dem  Geiste  durchdrungen  un<l 

diktirt.  durch  welchen  die  Beschlüsse  des  Tridentiner  Concils  in 

Verbindung  mit  der  Tha'tigkeit  des  Jesuiten-Ordens  eine  weithin 

wirkende  Erneuerung  der  katholischen  Kirche  herbeizuführen  tli«- 

Bestimmung  hatten.  Der  Fürstbischof  hatte  nicht  gesäumt,  die- 

selben in  seiner  Diöeese  zur  Darnachachtung  zu  publiciren.  und 

trug  jetzt,  im  J.  1573.  Sorge,  dass  der  junge  Clerus  Gelegenheit 

erhielt,  durch  den  Besuch  regelmässiger,  die  Dekrete  erläuternder 

Vorträge  den  Sinn  und  die  Tendenz  derselben  authentisch  kennen 

zu  lernen  und  in  sich  aufzunehmen.-)  Wie  einerseits  die  correkte 

Erziehung  der  heranwachsenden  Jugend,  so  lag  ihm  anderseits 

die  Reformation  des  bereits  im  Amte  stehenden  und  teilweise 

arg  gesunkenen  Clerus  besonders  am  Herzen.  Als  Peter  Canisius 

in  der  Zeit  von  15(>7  auf  15GK,  wie  wir  uns  erinnern,  sich  längere 

Zeit  in  Wirzburg  aufhielt,  bildete  gerade  diese  Angelegenheit 

mit  den  Hauptgegenstand  der  Berathungen  zwischen  Friedrich 

v.  Wilsberg  und  ihm.  Canisius  hat  demselben  ein  eingehendes  Gut- 

achten über  die  Frage,  wie  diese  Reform  anzugreifen  und  welche 

fi  Der  l'rovinzial  des  Minoritcu-  iBarfüsser-i  Ordens  hatte  im  Sommer  lö'M4 

an  Friedrich  von  Wirsberg  die  Bitte  gerichtet,  es  möchten  drei  von  ihm  prasen- 

tirte  Knaben  ans  der  oberdeutschen  Provinz  in  das  nen  gegründete  Colleginm  S.  J 

bez.  in  das  im  Jahre  zuvor  gestiftete  Convikt  im  Hof  zum  rgrossen  Fresser"  al* 

Stipendiaten  aufgenommen  werden.  Dieses  Gesuch  wurde  i^s.  Urk.-Buch  No.  37. 

S.  67)  aber  vom  Fürstbischof  am  30.  Juli  1569  abschlägig  beschieden,  weil  die 

festgesetzte  Zahl  von  25  Stipendiaten  bereits  voll  sei  und  aus  verschiedenen 

Gründen  nicht  überschritten  werden  dürfe. 

21  Gropp,  1.  c.  1,  S.  188. 
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Ziele  ins  Auge  zu  fassen  seien,  vorgelegt.1)  Der  Fürstbischof 

seiner  Seits  war  fest  entschlossen,  ohne  weiteres  Ernst  zu  machen; 

war  er  doch  von  Neuem  und  überdiess  wiederholt  dazu  aus- 

drücklich aufgefordert  worden.  Aber  die  Dinge  lagen  so,  dass 

^r  zu  diesem  Zwecke  die  Mitwirkung  seines  Capitels  nicht  ent- 

ehren oder  umgehen  konnte.  Dieses  erkannte  die  Dringlichkeit 

der  Reform  auch  an.  rieth  aber  zugleich  aus  Zweckmässigkeits- 

gründen für  ein  vorsichtiges  Vorgehen.  Freilich  konnte  und 

wollte  es  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  das  Verderben  überhaupt 

gross  und  im  Centrum  des  Hochstifts  vielleicht  am  grössten  sei, 

es  meinte  jedoch,  mit  Ermahnungen  und  Geduld  zum  Ziele  zu 

kommen.2)  Namentlich  das  Bild,  das  uns  die  Klagerufe  Friedrichs 

v.  Wirsberg  und  die  Verhandlungen  des  Capitels  über  das  sitten- 

lose Leben  und  Treiben  der  „Vicarier-  geben,  ist  ein  trostloses. 

Ein  Grund,  warum  der  Fürstbischof  und  das  Capitel  sich  in  der 

Reformfrage  so  schwer  verständigten,  lag  in  der  Willkührlichkeit 

und  Zweckwidrigkeit,  mit  welcher  der  erstere  unbelehrbar  die 

weltliehen  Geschäfte  und  insbesondere  den  Staatshaushalt  fort- 

gesetzt behandelte  und  auf  keine  Vorstellungen  hören  wollte.3) 

Die  an  seiner  Haltung  geübte  Controle  nahm  er  übel  auf.  Das 

l'apitel  unterliess  es  nicht,  ihm  mehr  als  einmal  sein  Missfallen 

über  sein  rücksichtsloses  Benehmen  mit  deutlichen  Worten  aus- 

zudrücken.'1) Man  kann  nicht  sagen,  um  das  zu  wiederholen, 

dass  das  Capitel  bei  seiner  milderen  Praxis  im  kirchlichen  Eifer 

sich  lau  benommen  habe.  Es  tadelte  es  z.  B.  gelegentlich,  dass 

iunge  Domherrn  noch  öfters  an  „luterische-  Universitäten  gingen: 

i  lieininger,  Weihbischöfe  L  c.  S.  175  ff. 

Vgl.  n.  a.  die  Recessbücher  des  Donicapitels  vom  J.  1568,  Sitzung  vom 

13.  und  14.  April  u.  s.  w. 

3  Vgl.  ScharoM,  Hof  nnd  Staatshanshalt  unter  einigen  Fürstbischöfen  von 

Wirzberg  im  16.  Jahrh.,  L  c.  S.  38  ff.  —  S.  Stumpf,  im  3.  Hefte  seiner  Denk- 

würdigkeiten, besonders  der  frankischen  Geschichte. 

So  z.  B.  heisst  es  in  den  Protokollen  der  Sitzung  vom  17.  August  1569: 

,—  Nachdem  auch  einem  ehrw.  Dhomcapitel  fnrkommen.  das  unser  g.  h.  von  W. 
an  ettlichen  ortten  vnd  in  ettlichen  Sachen  dero  fürstlichen  Stande  zuweilen  etwas 

vnbescheiden  sich  verhielteu,  soll  ein  solches  Jren  F.  G.  obitu  unter  anderen 

Punkten  et  data  occasione  vut ersagt  werden,  das  sie  ire  Reputation  selbst  be- 

denken woben.-4 
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es  sorgte  sogar  dafür,  dass  die  „jungen  Viearier*  abwechselnd 

täglich  zwei  Stunden  die  Vorträge  im  Jesuiten-Collegium  hörten:1 1 

es  Hess  sich  die  Modification  des  vorgeschriebenen  GHaubenseide> 

gemäss  den  Beschlüssen  des  Tridentiner  Concils  ohne  Umstände 

gefallen,  mit  dem  Zusätze:  „Denn  künfftiger  Zeit  werde  man 

sehen  können,  wer  der  katholischen  Religion  und  wer  dawider 

sei.-'-)  Aber  dieses  alles  vermochte  an  dem  einmal  bestehenden 

Gegensätze  zwischen  dem  „gnädigen  Herrn4  und  dem  Capitel 

nichts  zu  ändern.  Erasmus  Neustetter  führte  endlich  seinen 

wiederholt  vertagten  Entsehluss.  das  Amt  eines  Domdechauten 

niederzulegen,  im  Frühjahr  1570  wirklieh  aus  und  liess  sich  nur 

auf  dringendes  Anhalten  des  Capitel*  bewegen,  im  Interesse  de> 

Hochstifts  seine  Stellung  als  fürstlicher  Rath  noch  beizubehalten. 

Gerade  um  diese  Zeit  hatte  das  Zerwürfniss  zwischen  den  beiden 

Ge walten  den  höchsten  Grad  erreicht;  man  erwog  im  Schosse 

des  Capitels.  ob  man  die  Angelegenheit  an  päpstliche  Heiligkeit, 

oder  die  kaiserliche  Majestät,  oder  endlich  an  den  Clerus  und  die 

Ritterschaft  bringen  solle,  stand  aber  dann  doch  von  jedem  dieser 

als  zu  extrem  betrachteten  Schritte  wieder  ab.  Der  Fürstbisehoi 

wurde  durch  solche  Absichten  des  Capitels  aufs  höchste  erbittert 

und  machte  sich  darüber  in  den  stärksten  Ausdrücken  Luft.'i 

.Jenes  dagegen  wusste  in  diesem  Wirrsal  keinen  anderen  Trost 

mehr  zu  rinden,  als  den,  welcher  in  dem  „hohen  Alter-  seiner  F.  G 

lag!4)  Der  Rücktritt  Xeustetters,  der  bisher  an  der  Spitze  der 

Opposition  gestanden  hatte,  führte  wenigstens  eine  leise  Besserung 

des  bis  zur  Unerträglichkeit  gediehenen  Miss  Verhältnisses  herbei. 

An  der  Stelle  desselben  war  zuerst  der  Doraseholaster  Egolph 

von  Knörhujen  und  als  dieser  ablehnte,  einer  der  jüngsten  Dom- 

herrn. Julius  Echter  ton  Mespdbrunn  gewählt,5)  der,  so  weit  man 

1  >  Sitzungsprotokoll  vom  HO.  Juni  15G9. 

t}  Sitzongsprotokoll  vom  3.  März  1570. 

1  Sitzungsprotokoll   vom   20.  April.     Dem   Domcapitel   wurde  berichtot 

„F.  G.  hätten  gegenüber  dem  ungestümen  Audringen  des  Capitels  einmal  die  Worte 

gebraucht:  „dass  sie  der  —  holen  möge." 

«)  Ebendaselbst. 

•>)  Protokolle  des  Domcapitels.    Sitzung  vom  4.  April  nud  17.  August  137". 
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sehen  kann,  zunächst  mit  der  von  der  Lage  der  Dinge  gewiss 

gebotenen  Vorsicht  die  Geschäfte  behandelte.  Im  praktischen 

Leben  musste  man  ohnedem  das  v.  Friedrich  von  Wirsberg  auf 

den  Schild  gehobene  strengere  System  vielfach  modificiren.  Die 

Bevölkerung  der  Stadt  Wirzburg  hing  zum  guten  Teil  nach  wie 

vor  der  neuen  Lehre  an.  Der  Kirchner  am  Domstifte  beklagte 

sich  um  diese  Zeit  über  den  Verlust  an  Einnahmen,  der  ihm 

durch  den  Umstand  erwachse,  dass  so  viele  Verstorbene  auf  dem 

«Lutterisehen  Kirchhof*  begraben  würden,  solchen  sei  aber  das 

öffentliche  Grabgeläute  entzogen,  und  daher  der  Ausfall  an  Ein- 

nahmen für  ihn.1)  Im  Juni  1571  nahm  der  Fürstbischof  mit 

Zustimmung  des  Capitels  den  Dr.  Aygatis  ab  Albada.  einen  an- 

gesehenen niederländischen  Rechtsgelehrten  jener  Zeit,  in  seine 

Dienste,  musste  aber  das  Zugeständniss  machen,  dass  derselbe 

seiner  «Religion-  wegen  nicht  belästigt  werden  dürfe.-)  Die  Ver- 

sehung der  Domprädikatur  war  in  der  Zwischenzeit  den  Jesuiten 

üWlassen  worden,  jedoch  auch  damit  war  nicht  geholfen,  weil 

die  Prediger,  die  sie  stellten,  zu  oft  wechselten,  bald  ein  «Ober- 

deutscher", dann  wieder  ein  «Niederländer-  auftraten,  was  Alles 

dem  «Volke  nicht  gute  komme4*.  Aber  eine  genügende  Regelung 

dieser  Frage  wurde  gleichwohl  nach  wie  vor  nicht  gefunden.11) 

Das  Capitel  fasste  im  Oktober  1572  den  Beschluss.  die  Dotation 

d»»r  Prädikatur  den  Jesuiten,  «die  so  schon  genug  hätten-,  nicht 

wieder  auszuzahlen  und  die  betreffende  Summe  für  die  Ver- 

zierung des  .Heiligthums-  im  Dome  zu  verwenden.4)  .Zugleich 

verdüsterte  sich  das  Verhältniss  zwischen  F.  (x.  und  dem  Capitel. 

das  eine  Zeit  lang  sich  leidlicher  gestaltet  hatte,  in  den  letzten 

!   L.  c.  Sitznng  vom  7.  März  1571. 

L.  c.  Sitzung  vom  12.  Juni  1571.  Lant  des  Protokolle*  der  Sitzung  vom 

Ö.  Aasrast  1571  haben  die  Jesuiten  mit  Wissen  des  Fürstbischofs  gleichwohl,  und 

in  Widerspruche  mit  der  bei  der  Berufung  gestellten  und  angenommenen  Bedingung. 

Bekehrnnps- Versuche  an  Albada  gemacht ;  dieser  beschwerde  sich  nachdrücklich  über 

eine  solche  Zudringlichkeit  und  das  Domcapitel  trat  für  ihn  vertragsgemäss  ein. 

>i  L.  c.  Sitzungsprotokoll  vom  2.  Juli  1571  und  7.  Jlai  1572. 

•  i  L.  c.  Sitzung  vom  30,  Oktober  1572.  Hinter  diesem  Beschlüsse  lag  die 

Feberzeugnng,  dass  der  Fürstbischof  die  bisher  für  die  Domprädikatur  vom  Capitel 

geleistete  Summe  für  seine  Bedürfnisse  verwende. 
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Monaten  des  gen.  .Jahres  aufs  Neue.  Friedrich  v.  Wirsherg  ent- 

wickelte gegenüber  den  Vorschlägen  zum  Zwecke  der  Verbesserung 

der  Hofhaltung  und  der  Regierung  seine  übelste  Laune  ')  und 

stand  zuletzt  dem  Capitel  gegenüber  wie  völlig  isolirt.  Zu  diesem 

allem  war  am  "27.  Februar  1572  der  Unfall  gekommen,  da  ss  in 

dem  fürstbischüflichen  Sehloss  auf  dem  Marienberge  Feuer  ent- 

stand, das  ziemliche  Zerstörung  anrichtete,  welche  der  Fürst- 

bischof aber  wieder  gut  gemacht  hat.  Dem  leitenden  Grund- 

gedanken seines  Lebens  ist  Friedrich  v.  Wirsberg  aber  bis  zum 

Schlüsse  unentwegt  treu  geblieben.-)  Am  12.  November  L573  ist 

er  hochbejahrt  gestorben.  Die  Summe  seines  Wirkens  würde  ein 

günstigeres  Krgebniss  bieten,  wenn  er  es  verstanden  hätte,  seine 

episcopalen  Bestiebungen  mit  seinen  landesfürstlichen  Pflichten 

in  besseren  Einklang  zu  setzen.  Immerhin  jedoch  ist  seine  Re- 

gierung für  die  Geschichte  des  Hochstifts  Wirzburg  massgebend 

geworden:  zu  der  Durchführung  der  Gegenreformation  und  der 

W  iederherstellung  der  Universität  hat  er  den  Grund  gelegt. 

Fünftes  Capitel. 

Die  Neugründung  der  Universität  und  Fürstbischof  Julius 

Echter  von  Mespelbrunn. 

Wenn  unter  dem  Fürstbischof  Friedrich  v.  Wirsberg  die 

Lage  der  Dinge  im  Hochstift  Wirzburg  noch  eine  unfertige  ge- 

nannt werden  musste  und  die  Gegensätze  der  alten  und  neuen 

Richtung  noch  im  unentschiedenen  Kampfe  mit  einander  ringend 

erschienen:  so  trat  bereits  unter  seinem  nächsten  Nachfolger, 

im  unverkennbaren  Zusammenhange  mit  der  allgemeinen  Ent- 

i   L.  c.  Sitzungsprotokolle  vom  3o.  Oktober  1572  nnd  vom  4.  März  1573. 

*  Nr.  38  S.  SO  d.  1570  und  1571  des  Irk.-Bnches  bezeugt,  dass  das  Ge- 

schart des  Buchhandels  dahier  von  Seiten  des  Fürstbischofs,  resp.  seiner  Canzlei. 

und  der  Jesuiten,  sotrar  den  Domherren  gegenüber,  streng  genug  controlirt  wurde, 

um  verdächtige  Waare  fernzuhalten. 
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wirkelung  im  deutschen  Reiche,  die  unnaehsichtliche  Entscheid- 

oiig  ein.  Diese  haben  wir  nur  in  das  Auge  zu  fassen;  mit  ihr 

steht  der  Gegenstand  unserer  Aufgabe,  deren  Voraussetzungen 

wir  bisher  behandelt  haben,  in  unmittelbarer  Verbindung. 

Der  in  Frage  stehende  Nachfolger  war  Julius  Echter  von 

Mespelbrunn. 

Er  stammte  aus  einem  ritterschaftliehen  Geschlechte,  dessen 
■ 

Stammsitz  im  Spessart,  im  Gebiete  des  Erzstiftes  Mainz  gelegen 

war.  Hier,  im  Schlosse  Mespelbrunn.1)  ist  Julius  am  18.  März  1545 

Schoren  worden.-')  Sein  Vater  war  Peter  Echter  von  Mespelbrunn, 

kurmainzischer  geheimer  Rath  und  Oberamtmann  zu  Diepurg,3) 

seine  Mutter.  Gertrud,  eine  äusserst  fromme  Frau,  eine  geborene 

von  Adolzheim.4)  Peter  Echter,  ein  ausgesprochener  Verehrer  der 

Jesuiten  —  er  hat  ihre  Berufung  nach  Mainz  mit  veranlasst  — 

hat  die  Erziehung  und  Ausbildung  seines  Sohnes  Julius,  von 

welchem  er  grosse  Erwartungen  hegte,  von  Anfang  bis  zu  Ende 

sorgsam  geregelt  und  strenge  überwacht.  Für  die  kirchliche  Lauf- 

hahn bestimmt,  erhielt  Julius  bereits  im  J.  1554,  also  noch  in  der 

Zeit  des  Fürstbischofs  Melchior  von  Zobel,  die  Anwartschaft  auf 

ein  Canonicat  am  Domstifte  zu  Wirzburg  und  fünf  Jahre  später 

auf  ein  solches  an  der  Cathedrale  von  Mainz.5)    Man  darf  an- 

1  Heut  zu  Tage  ein  gleichnamiger  Weiler  nuit  dem  alten  Schlosse  im  Bez.- 

Amt  As«  baffeuburg  gelegen. 

-  Nicht  1544.  wie  man  gewöhnlich  annimmt  :  freilich  giebt  auch  die  Lebens- 

beschreibung Julius  Echters  im  3.  Bande  der  ('oll.  noviss.  von  (jropp  \ß.  312'  jenes 

Jahr  an.  und  sie  rührt  doch  von  sehr  unterrichteter  Seite  her.  t'eber  die  Richtig- 
keit des  J.  15-15  ist  aber  kein  Zweifel  erlaubt,  da  nns  ein  authentisches  Zeugniss 

vorliegt,  welches  des  Fürstbischofs  Vater  aus  Veranlassung  der  angeregten  Zu- 

U«Min>c  seines  Sohnes  in  das  Wirzbnrger  Domcapitel  vorgelegt  hat.  8.  Archiv 

de*  hist.  Verein»  von  Unterfr.  und  Asch.,  ö.  Bd.,  2.  Heft,  S.  181  —  183.  Hier  heisst 

e*  8.  1*2  :  _Aun«)  1545  vfl"  Sant  Anshelmitag  den  18.  Martii.  der  do  ist  gewesen 
vff  einen  Mittwochen,  morgen.-  frue  umb  die  vier  uhur,  ist  geboren  vnd  getaufft 

w  »rd*-n  im  Schlos  zu  Mespelbron  Julius  Echter,"  u.  s.  w. 

»i  In  der  heutigen  grossh.  hessischen  Provinz  Starkenburg  gelegen. 

•t  Der  Sitz  dieses  gleichfalls  ritterschaftlichen  Geschlechts  Adolzheim  lag 

im  heutigen  grossh.  badischen  Franken,  au  der  alten  Strasse  zwischen  Heidelberg 

nnd  Wirzbnrg.  Die  Mutter  Götzens  von  Berlichingen  hatte  demselben  Geschlechte 

«gehört. 

'  Zu  vgl.  ausser  Gropp  (1.  c.  III.  S.  312 *  Scharold  im  Bande  des  Anm.  2 
angezogenen  Archivs  S.  155  ff. 

Geweichte  der  Lpivemitat  Winbnrjr.    1.  Band.  9 
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nehmen,  da.ss  er  den  ersten  Unterricht  in  seinem  väterlichen 

Hanse  empfangen  hat:  näheres  ist  uns  darüber  nicht  überliefert. 

Glücklicherweise  ist  uns  jedoch  wenigstens  sichere  Kunde  über 

einen  seiner  Lehrer  erhalten .  dessen  bezügliche  Wirksamkeit 

unfehlbar  in  die  Jahre  der  ersten  Jugend  Julius  Echters  ge- 

setzt werden  muss.  Es  war  das  M.  (leorg  Amerbach,  dessen 

Vater.  Veit  Amerbach,,  vom  J.  1543  bis  1557  Professor  in  der 

Artisten  Fakultät  der  Hochschule  zu  Ingolstadt  gewesen  und 

als  Schriftsteller  und  Gelehrter  wohl  angesehen  war.1)  Sein 

ged.  Sohn  hatte  sich  der  Theologie  zugewendet,  aber  zunächst 

doch  zugleich  die  gelehrte  Laufbahn  eingeschlagen.  Wir  treffen 

ihn  im  J.  15»>4.  wie  früher  seinen  Vater,  als  Lehrer  an  der 

Artisten-Fakultät  zu  Ingolstadt.2)  Wie  lange  er  in  dieser 

Stellung  verblieben,  ist  nicht  überliefert,  gewiss  aber,  dass  er 

nach  einiger  Zeit  zu  dem  praktischen  Berufe  überging  und  Pfarrer 

in  Berehing3)  wurde,  wo  wir  ihm  zur  Zeit  der  Erhebung  seine» 

ehemaligen  Schülers  (1573)  wieder  begegnen.  Die  Folgerung 

ergiebt  sich  nach  diesem  Allem  von  selbst,  dass  G.  Amerbach 

vor  seiner  Ingolstadter  Epoche,  sei  es  nun  wo  immer,  und  zwar 

ehe  Julius  eine  Universität  bezog,  also  vor  dem  J.  1559.  als 

Lehrer  desselben  bestellt  gewesen  sein  muss.  Die  getroffene 

Wahl  war  offenbar  keine  schlechte:  G.  Amerbach  war  ein  gerade 

auch  in  der  alten  Literatur  gründlich  gebildeter  Mann,  uud  wir 

gehen  schwerlich  irre,  wenn  wir  annehmen,  dass  die  aufrichtige 

Neigung  zu  den  Wissenschaften,  die  seinen  Zögling  durch  dessen 

ganzes  Leben  hindurch  begleitet  hat,  nicht  ohne  das  wesentliche 

Zuthun  dieses  seines  Lehrers  in  seiner  Seele  gepflanzt  worden 

ist.    Amerbach  war  in  seinen  kirchlichen  Anschauungen  aber 

«)  VgL  Metlerer:  Annale»  Univ.  Ingolstad  11,  p.  208.  Prantl:  Gesch.  der 

Universität  Ingolstadt  — Landshut  München.  Hd.  1,  S.  212  und  213,  IM.  2.  S.  4j*. 

Veit  Amerbach  war  15o3  in  Wem  ding  (BA.  Donauwörth)  gehören  und  starb 

13.  Sept.  1557. 

*i  Prantl:  L  e.  1.  S.  332.  G.  Amerbach  wurde  EU  Vorlesungen  Uber  Dialektik 

verpflichtet,  obwohl  sein  Vorgänger  in  erster  Linie  fiir  die  römische  Literatur  be- 

stellt war.  Sein  Gehalt  war  nicht  viel  grosser,  als  der  des  Episkopal  an  drr 

l'articnlarschnle  zu  Wirzhurg  gewesen  war. 

3)  Jetzt  eine  Stadt  im  IIA.  lleilngriet,  Mittelt  rankeu. 
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zugleich  seiner  Seits  selbst  olfenbar  nicht  weit  von  dem  Stand- 

punkte der  Ingolstadter  theologischen  Schule  entfernt,  wie  diese 

seit  der  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  sich  abgeschlossen  hatte. 

Auch  in  dieser  Richtung  daher  wird  der  Einfluss,  welchen  er 

auf  seinen  Schüler  in  den  kritischen  Jahren  desselben  auszuüben 

in  der  Lage  war,  nicht  zu  gering  angeschlagen  werden  müssen. 

Ein  Schreiben,  das  er  an  Julius  Echter  bald  nach  dessen  Er- 

höhung gerichtet  hat,  und  welches  wir  zu  diesem  Zwecke  unten 

in  seinem  Wortlaute  wiedergeben,  wird  uns  am  sichersten  in 

den  Stand  setzen,  uns  ein  zutreffendes  und  kein  ungünstiges 

Bild  von  diesem  Manne  zu  machen.1)    Wenn  die  Ueberlieferung 

>  >  Das  Schreiben  ist  datirt  Bcrching  14.  Januar  1574  und  liegt  in  einer  Ab- 

schrift im  Kreisarchiv  zu  Wirzburg  iMiscell. -Rubrik,  Julius,  VII.  Neu)  und  lautet: 

A  m  p  1  i  s  s  i  in  o  Principi  D.  D.  Julio  electo  Kpiscopo  Wurzpurgensi 

a  c  orientalis  Frauciae  Duci,  Domino  et  Patrono  suo  clementissimo 

8.  b.  P. 

üratulor  tuis  floreutissimis  laudibus  tuis  honoribus,  Juli  Princeps  Oruatissime ! 

XVIII.  Cal.  Jannariarum,  hoc  est  XV.  die  Decerabris  in  multorum  hominum  doc- 

tornro  consessu  Ingolstadii  nnnciatum  est  mihi ,  te  episcopnm  Herbipolensem  et 

Orientalis  Frauciae  ducem  creatum  et  electum  esse.  Mihi  quoque  ex  aliqua  parte 

paadeo  tantam  illam  tuam  felicitatem,  quod  sis  a  Deo  optimo  maximo  constitutum 

qusi  in  «specula  et  gubernatione  Ecclesiae.  Neqne  dubito,  quin  pro  tna  virtute, 

continentia,  raodestia,  candore  ingenio,  doctrina  et  auctoritate,  qnae  tibi  rara  in 

hac  eUte  contigerunt,  tauto  tamque  gravi  munere  gerendarum  civilium  et  cccle- 

»ia>ticarum  sis  praeclare  satisfacturus,  et  vel  superaturus  multorum  de  te  exspec- 

tatioiK-m.  Verum,  etsi  nunc  es  evocatus  atque  destiuatus  ad  clavinm  administrandi 

dacatas  inspectiunemque  Ecclesjae,  tarnen  (si  te  recte  novi  ab  adolescentia)  nequa- 

^1121  tibi  Studium  doctrinae  abjiciendum  nunc  erit,  ueqne  ridendnm  uimium  vel 

antoritati  vel  nomini  vel  etiam  fortunae  blandienti.  Reetissiine  enim  et  sapienter 
a  Solone  dictum  est: 

Et  Julianu  iurisconsulto  antore:  is  imitandus,  qui  se,  etiamsi  alterum  pedem 

in  Sfpolchro  haberet,  tarnen  adhuc  velle  discere  profitebatur.  Haec  sunt  ipsius 
"rta  Graeca: 

xa>  töv  hepov  iw8a  tv  tu*  oopui  r/u»,  rpoauaöetv  n  ßooXot|Mjv. 

<^uid  R.  Paulus  in  episcopo  requirat  potissimum ,  monitore  me  non  opus 

tili  füt:  nt  videlicet  ampleciatur  «um,  qui  sernndum  doctrinam  est,  fldelem  ser- 

J&oarm,  ut  potens  sit  exhortari  in  doctrina  sana,  et  eos,  qui  cuntradicunt,  arguere. 

W  m  unquam  necesse  fuit,  hoc  nostro  perturbatissimo  seculo  maxime  est,  quo 

pbriqne  sanain  doctrinam  fem  nolunt.  Dens,  in  cujus  manu  cor  regum  est,  ita 

U  tuo^jue  per  tutam  tuam  vitam  regat,  ut  gloriam  ipsius  et  spousae  iilii  ejus, 

ü~<q  Christe  domini  nostri  spccte  vel  iuprimis:  cui  te  familiariter  commendo. 

Val«,  ic  me,  ylim  tun  in   praec  ept  orem,  non   modo  solita  benevoleutia  et 
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richtig  ist.  hat  Julius  als  Fürstbischof  diesen  seinen  Lehrer  in 

soweit  in  seine  Xähe  gezogen,  als  er  ihm  die  Pfarrei  Volkach 

übertrug;  dass  er  ihn,  wozu  derselbe  wohl  das  Zeug  gehabt  hätte, 

später  nicht  irgendwie  an  seiner  neugegründeten  Hochschule 

unterbrachte,  erklärt  sich  zur  Genüge  schon  aus  dem  Umstände, 

dass  die  Disciplinen,  für  welche  Amerbach  doch  nur  hätte  ver- 

wendet werden  können,  nämlich  die  humanistischen  oder  allen- 

falls noch  die  theologischen,  ausschliesslich  in  die  Hände  d*r 

Jesuiten  gelegt  wurden. 

Seine  höhere  Ausbildung  hat  Julius,  wie  alle  anderen  seiner 

Standes-  oder  Berufsgenossen,  auf  Universitäten  erhalten  und 

nahezu  zehn  Jahre  auf  solchen  zugebracht.  Zu  derselben  Zeit 

ungefähr,  in  welcher  in  Wirzburg  Friedrich  v.  Wirsberg  die  Vor- 

bereitungen zur  Errichtung  seiner  Particularschule  traf,  richtete 

der  jugendliche  designirte  Domherr  an  das  Capitel  die  Vorschrift»- 

mässige  Bitte,  «gen  Mainz  ad  Studium  ziehen fl  und  zugleich 

daselbst  seine  „Residenz"  als  Canouicus  des  Erzstiftes  machen 

zu  dürfen.  Die  Gewährung  dieses  Verlangens  stiess  allerdings 

auf  Schwierigkeit,  weil  der  Bittsteller  diesseits  noch  nicht  auf- 

geschworen war,  man  machte  aber  Dank  der  Dazwischenkamt 

des  Fürstbischofs  für  dieses  Mal  zuletzt  doch  eine  Ausnahme  und 

willfahrte  dem  Gesuche.  Am  ltf.  Juli  des  gen.  Jahres  Hess  Julius 

dem  Capitel  seine  Mainzer  Studienzeugnisse  vorlegen.1)  Von 

Mainz  gedachte  er  zunächst  nach  Köln  zu  gehen,  aber  da  er 

unterwegs  erkrankte  und  die  Aerzte  ihm  den  Aufenthalt  in  dieser 

studio,  quo  amice  et  constanter  complecti  me  solebas,  verum  etiam  nunc  favorr 

tuo,  gratia  et  dementia  prosequere  in  posterura  perpetuo,  prineeps  et  patr<>n»* 
mihi  summa  observantia  colende! 

Datum  Rerchingae,  Idibus  Januariis,  anno  post  Christum  natum  MDLXXIII. 

Reverendissimae  Celsitudinis  Tuae 

observantissimus 

M.  Georgius  Amerpachiu* 
Ecclesiastes  ibidem. 

'  Nach  den  Protokollen  des  Domcapitels,  in  welchen  man  Schritt  für  Schritt 

den  äusseren  Stndiengang  J.  Echter»  verfolgen  kann,  weil  die  auswärts  studierenden 

angehenden  Domherren  dem  Capitel  fortgesetzt  Rechenschaft  über  ihre  Studien 

abznlegen  und  nicht  freie  Wahl  der  Universitäten  hatten. 
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Stadt  widerriethen,  wendete  er  sich  mit  seinem  Bruder  Sebastian, 

der  den  gleichen  Beruf  sich  erwählt  hatte,  nach  einer  anderen 

.unverdächtigen  und  zugelassenen  Universität",  nämlich  nach 

Löwen,  von  wo  beide  im  August  1561  die  gesetzlichen  Nach- 

weise einschickten.  Hier  sind  sie  zwei  Jahre  geblieben  und 

haben  daselbst  ihr  „bienium  complirt".  Von  hier  war  ihre 

Absicht,  nach  dem  „katholischen0  Douai  zu  längerem  Aufent- 

halte zu  gehen.1)  aber  zufällige  Umstände  veranlassten  sie.  auf 

Andringen  ihres  Vaters  die  beabsichtigte  Frist  erheblich  abzu- 

kürzen und  statt  dessen  zunächst  llSb'G)  nach  Paris  und  von 

da  nach  Angers  zu  ziehen.  Hier  verweilten  sie  ein  volles  Jahr 

und  siedelten  dann  im  Herbst  1567  nach  eingeholter  Genehmigung 

-ad  Studium  -  nach  Pavia  über.2)  Dass  Julius  von  hier  zu  einem 

längeren  Besuche  nach  Rom  gegangen  ist,  unterliegt  keinem 

Zweifel,  obwohl  gerade  die  Protokolle  des  Domcapitels  uns  hier 

im  Stiche  lassen.3)  Wenn  Julius  aber  auch  seine  Wohnung  in 

dem  von  den  Jesuiten  geleiteten  Collegium  Romanum  nahm,  so 

kann  man  doch  billiger  Weise  kaum  behaupten,  dass  er  dort 

-erzogen"  worden  sei.4)  Auf  den  Aufenthalt  in  Rom  kann  über- 

haupt im  besten  Falle  ein  Jahr  gerechnet  werden,  und  so  drängt 

sirh  der  Schluss  von  selbst  auf.  dass  Julius  die  grundlegenden 

Eindrücke  sicher  schon  vordem  in  sich  aufgenommen  —  er  hatte 

ja  seine  Ausbildung  doch  ausschliesslich  an  „  unverdächtigen  - 

>)  Ebenda*.  Protokoll  der  Sitzung  vom  13.  August  1563:  Haben  —  nunmals 

mit  iretn  lieben  Vattern  bedacht  ihr  angefangen  studio  zu  continuireu,  seien  sie 

mit  dem  lieben  Vattern  bedacht,  uf  ein  catholisch  Universität  gen  Duarium  in 

Arrois  dem  kunig  aus  Hispanien  zugehörig,  zu  zihen*. 
2  Die  Genehmigung  für  Pavia  ertheilte  daa  Capitel  am  6.  September  1587 

.auf  ein  Jahr  oder  etliche". 

*i  Die  Biographie  bei  Gropp  \\.  c.  S.  313^  sagt  es  ausdrücklich,  dass  Julius 

wine  Studien  -anfangs  in  Belgiis,  dan  etlicher  Orth  in  CJallia.  nnd  endlich  in 

Italia.  auch  zu  Korn  prosequirt." 
*)  Wie  Ranke,  die  römischen  Papste  u.  s.  w.  (4.  Auflage.  Berlin  1Ö56,  S.  121) 

M?t  -Er  war  doch  ein  Zögling  der  Jesuiten,  in  dem  Collegium  Romanum  erzogen". 

Bog««.  Jesuitischen  Einflüssen  wird  und  kann  Julius  auch  schon  früher  ausgesetzt 

»vt-sen  sein.  Der  Erzbischof  Dauiel  vou  Mainz  nennt  in  einem  Schreiben  vom 

16.  Marz  1574  (bei  Theiner,  Anuales  Eccles.  I.  1.  235)  Julius  allerdings  »Roma« 

*edalo  educatutu*.  aber  dieser  zahlte  damals  schon  einige  20  Jahre,  so  dass  von 

einer  Erziehung  im  gewöhnlichen  Wortverstande  nicht  geredet  werden  kau. 
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Orten  und  Universitäten  gesucht  — :  aber  man  kann  gerne  zu- 

geben,  dass   ein   längeres  Verweilen   in   der  Hauptstadt  der 

katholischen  Christenheit  und  zu  einer  Zeit,  in  welcher  die  von 

hier  aus  mit  wachsendem  Erfolge  geleitete  katholische  Restau- 

ration im  vollen  Zuge  war,  nicht  verfehlen  konnte,  ihn  in  den 

bereits  gewonnenen  Anschauungen  und  Ueberzeugungen  zu  stärken 

und  zu  befestigen.   Des  Näheren  hören  wir  nur,  dass  Julius  hier 

zum  Licentiaten  der  Rechte  promovirt  worden  ist.  seine  Studien 

werden  also  jetzt  wie  früher  den  juristischen  so  gut  als  theo- 

logischen Disciplinen  gewidmet  gewesen  sein.    Von  nachhaltigen 

Verbindungen,  die  er  etwa  in  Rom  angeknüpft,  ist  uns  nichts 

überliefert:  man  darf  sich  aber  immerhin  an  die  Thatsache  er- 

innern, dass  ein  Aufenthalt  in  Rom  in  diesen  Jahrzehnten  für 

die  Haltung  mehrerer  anderer  deutscher  Kirchenfürsten  nach- 

weisbar massgebend  geworden  ist.    Wie  dem  aber  sein  mag.  im 

September  1569  kehrte  Julius  nach  Deutschland  zurück  und 

meldete  sich  bereits  im  Oktober  zur  förmlichen  Zulassung  in  das 

Wirzburger  Domcapitel  und  wurde  am  18.  November,  unter  Be- 

obachtung der  üblichen  Vorschriften   und  nach  Ablegung  des 

katholischen   Glaubensbekenntnisses,   wie   das   Tridentinum  es 

vorschrieb,  durch  den  Domdecan  Erasmus  Neustetter  in  dasselbe 

eingeführt.    Das  Canonicat  in  Mainz  hat  er,  der  herrschenden 

Praxis  gemäss,  nebenher  beibehalten.1)   Er  stand  jetzt  in  seinem 

25.  Lebensjahre;  Priester  war  er  noch  nicht  und  ist  es,  nach  der 

Sitte  der  Zeit,  auch  in  den  nächsten  Jahren  noch  nicht  geworden. 

Dieser  Eintritt  in  das  Wirzburger  Capitel  ist  der  ent- 

scheidende Moment  in  dem  Leben  Julius  Echters.  Er  betrat 

hiermit  den  Schauplatz,  auf  welchem  ihm  eine  Wirksamkeit  vor- 

behalten war,  wie  sie  für  das  Hochstift  nicht  gewaltiger  sein 

konnte,  und  von  welchem  aus  er  zugleich  auf  das  Schicksal 

der  deutschen  Nation  und  des  deutschen  Reiches  einen  lange 

nachwirkenden  Einfluss  ausgeübt  hat.  Wir  erinnern  uns.  das 

Hochstift  hatte  in  der  Zeit  seiner  Abwesenheit  die  schwere 

I)  Protokoll«-  des  Domcajiit.  ls,  Sitzung  vom  15.  Okt.  und  10.  Nov.  1&69. 
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Prüfung  der  Grumbaehischen  Befehdung  über  sich  ergehen  lassen 

müssen  und  stand  noch  unter  den  verwirrenden  Nachwirkungen 

derselben.  Das  alte  Kirchenwesen  war  in  gründliche  Zerrüttung 

nnd  Gefährdung  gerathen,  die  Macht  des  „neuen  Glaubens"  hatte 

einen  guten  Teil  der  Diöcese  zum  Abfall  getrieben  und  zugleich 

war  unter  den  Auspizien  Friedrichs  von  Wirsberg,  im  Zusammen- 

hange mit  den  allgemeinen  gegenreformatorischen  Bestrebungen 

und  unter  der  Mitwirkung  der  1567  nach  Wirzburg  berufenen 

Jesuiten  im  Hochstifte  die  restaurative  Bewegung  eingeleitet 

worden.  Wir  wiederholen  es,  es  konnte  noch  ungewiss  erscheinen, 

welche  Gestalt  die  Zukunft  des  Hochstiftes  haben,  ob  sie  der 

alten  oder  neuen  Kirche  angehöreil  würde.  Der  unverhohlene 

Gegensatz,  der  z.  Z.  zwischen  dem  regierenden  Fürstbischof  und 

dem  Domcapitel  in  so  vielen  wichtigen  Fragen  herrschte,  konnte 

leicht  für  ein  Zeicben  von  übler  Vorbedeutung  gehalten  und,  es 

ist  kein  Zweifel  gestattet,  er  konnte  unter  Umständen  selbst 

für  die  Existenz  des  Hochstiftes  gefährlich,  ja  verderblich  wer- 

den. Einem  Manne  von  hoher  Willensstärke  und  seltener  staats- 

männischer  Begabung,  der  vielleicht  zugleich  nicht  ohne  Ehrgeiz 

war  und  zudem  in  der  Vollkraft  der  Jugend  stand,  musste  auf 

diesem  Boden  eine  ausserordentliche  Kolle  zufallen.  Und  so  er- 

scheint es  nach  Allem  kein  Zufall,  dass  Julius,  wie  er  einmal 

seine  Stellung  genommen,  der  Erneuerer,  der  zweite  Gründer 

des  Hochstifts  geworden  ist,  so  gewiss  er  der  Mann  dazu  war, 

wenn  die  Ueberlieferung  von  seinem  zeitweiligen  Schwanken  in 

der  Hauptfrage  begründet  wäre  und  er  einer  solchen  angeblichen 

Neigung  nachgegeben  hätte,  unter  gewissen  Voraussetzungen 

dasselbe  in  eine  neue  von  dem  Gegebenen  weitab  führende  Bahn 

zn  treiben. 

Die  geschilderten  Zustände  am  Domstifte  haben  Julius  in 

d*r  That  in  der  kürzesten  Zeit  in  den  Vordergrund  geschoben. 

Der  Domdecan  Erasmus  Neustetter,  welcher,  wie  wir  wissen,  schon 

längst  mit  seinem  Rücktritt  gedroht  hatte,  führte  ihn  nun,  im 

März  1570.  wirklich  aus  und  es  trat  zunächst  ein  Provisorium 

ein.    Schon  bei   dieser  Veranlassung  gab  das  Capitel  seinem 
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jüngsten  Mitgliede  als  „ einem  gottesfiirehtigen  und  fleißigen 

Mann-  ein  Vertrauensvotuni,  indem  es  ihm  die  Aufsicht  über 

den  7Chor*  übertrug,  welche  sonst  dem  sogenannten  »Prälateu- 

des Domstifts,  d.  h.  dem  Propst  und  dem  Dechanten  zukam.1! 

Und  schon  der  nächste  Monat  brachte  für  Julius  eine  neue  Auf- 

zeichnung: der  Donischolaster  Egolph  von  Knöringen  legte,  weil 

mit  anderen  Geschäften  im  Dienste  des  Hochstiftes  beladen,  jenes 

sein  Amt  nieder  und  der  Fürstbischof  präsentirte  dem  Capitel 

als  dessen  Nachfolger  den  Julius  Echter.  Der  Vorschlag  wurde 

einstimmig  angenommen  und  der  Präsentirte  unter  allgemeiner 

Beglück wüuschung  in  die  in  Frage  stehende  „Diguität"  ein- 

gewiesen.-) Es  ergibt  sich  aus  jenem  Vorschlage,  dass  Friedrich 

von  Wirsberg  dem  jungen  Echter  vor  anderen  bereits  seine 

Gunst  zugewendet  hat  und  in  ihm  einen  erwünschten  Bundes- 

genossen gefunden  zu  haben  glaubte:  eine  Folgerung,  an  welcher 

durch  den  Umstand  nichts  geändert  wird,  dass  der  Fürstbischof 

selbst  wieder  auf  Julius  durch  Egolph  von  Knöringen  aufmerksam 

gemacht  worden  war,  denn  dieser  war  notorisch  derjenige  von 

den  älteren  Capitularcn,  der  den  streng  kirchlichen  Anschauungen 

am  nächsten  stand.3)  Auch  mit  Aufträgen  anderer  Art  wurde 

Julius  Echter  gelegentlich  betraut.  Nach  dem  Herkommen 

wurden  in  dieser  Zeit  die  Apotheken  durch  eine  vom  Fürst- 

bischof und  dem  Capitel  ernannte  Commission  visitirt:  jetzt,  im 

«i  Protokolle  des  Domcapitels.  Sitzung  vom  14.  März  1570:  —  Friedrich 

v.  Wirsberg  hatte  die  Forderung  gestellt,  das  Domcnpitel  müge  für  die  Aufsicht 

im  „Chore",  nämlich  über  die  Domicellare  und  Vikare,  Fürsorge  t reifen.  Und  nun 

beschloss  das  Capitel:  „Herrn  Julius  Echter,  als  einen  gottesfurchtigen  und  tieissigen 

Mann  dem  Chor  zu  beleihen;  derselbig  sich  albereit  guttwillig  erbotten  hatte." 

2)  Es  heisst  in  dem  Sitzungsprotokoll  vom  22.  April  1570:  „Communi  om- 

uium  l)omiuorum  Capitularium  voto  et  sulfragio  zur  posess  zugelassen,  das  gewöhn- 

liche lustrnmentum  Scholasteriae  sine  stola  präsentirt  und  zu  dieser  Dignitaet  Ihm 

Gluck  gewünscht."  Vgl.  ScharoUl  im  Archiv  des  bist.  Vereins  für  Interfr.  A  Bd. 

3.  Hft.  .S.  158—169),  wo  aber  das  betr.  Jahr   1570.  deutlicher  zu  suppliren  warr. 

3;  In  dem  .Sitzungsprokoll  vom  15.  April  heisst  es:  „F.  G.  lassen  durch 

ihren  Fiskal  anzeigen,  dass  Herr  Johann  E^olfl'  von  Knöringen  ihm  als  Ordinario 
Collatori  (die  Scholasteriei  gekündigt,  vnd  dieselbi^re  Hr.  Julio  Echter  zu  conferirrn 

gebethen  haben:  so  möge,  weil  F.  G.  ged.  Julio  Zusage  «rethan,  das  Capital  ihn 

aufnehmen  und  zu  I'ossess  kommen  lassen." 
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April  1570.  ordnete  das  letztere  aber  ihn  dazu  ab.1)  Aber  bald 

traten  wichtigere  Anforderungen  an  Julius  heran.  Es  handelte 

sich  darum,  die  erledigte  Stelle  des  Domdechanten  wieder  zu 

besetzen.  Die  im  April  vorgenommene  Wahl  fiel  auf  Egolph 

von  Knöringen,  einen  Mann,  über  dessen  Verdienste  wie  seine 

Grundsätze  ein  Zweifel  nicht  bestehen  konnte:  aber  dieser  lehnte 

unter  dem  Vorwande  oder  Grunde  ab,  dass  er  im  Begriffe  sei, 

eine  Wallfahrt  nach  Loretto  und  Rom  anzutreten.  Hierauf  ver- 

gingen wieder  mehrere  Monate,  ehe  das  Capitel  zu  einer  neuen 

Wahl  schritt.  Das  geschah  am  4.  August:  die  Wahlstimmen 

vereinigten  sich  auf  den  jüngsten  Capitular,  auf  Julius  Echter: 

eine  Thatsache.  die  auf  die  Arbeitsfähigkeit  und  den  Math 

der  älteren  Mitglieder  des  Oapitels,  wie  auf  die  gute  Meinung, 

die  von  dem  Gewählten  gehegt  wurde,  ein  gleich  bezeichnendes 

Licht  wirft.  Julius  erklärte  sich  (am  17.  d.  M. )  nach  einigem 

Bedenken,  aber  vorläufig  nur  auf  ein  Jahr  und  unter  gewissen 

Bedingungen,  zur  Annahme  bereit:  er  wollte  zugleich  die  Scho- 

lasterie  mit  deren  Einkünften  beibehalten,  aber  die  vacirenden 

Emolumente  der  Dechanei.  zum  Zwecke  einer  späteren  Erhöhung 

der  Dotation  dieser  Digjnität  und  um  diese  begehrenswerther  zu 

machen,  «  apitalisirt  wissen.  Diese  Bedingungen  erweckten  aller- 

dings einigen  Anstand,  das  Capitel  schlug  jedoch  ein  Auskunfts- 

mittel vor.  das  zu  einer  Verständigung  führte,  und  Julius  Echter 

nahm  an  dem  genannten  Tage  —  aber  allerdings  zunächst  nur 

auf  ein  .Fahr  —  das  ihm  zugefallene  wichtige  Ehrenamt  in  feier- 

licher Weise  in  Besitz.2) 

i  Sitzung  vom  22.  April  1570. 

t)  In  dem  Receas  von  der  Sitzung  des  Capitels  vom  17.  August  heisst  es: 

Der  ehrwirdig  and  edler  Herr  Reiehart  von  der  Kehre,  Dombprobst,  hat 

bei  Anfang  hentigen  Capitels  dem  auch  ehrwirdigen  und  edlen  Herrn  Julio  Kchteru 

von  Mespelbrunn,  Dombherrcu  etc.  nachfolgende  Meinung  fürgehalten:  Nachdem 

seine  F.brw.  nf  die  hiebevor  in  capitulo  peremptorio  Freitags  den  vierten  August  i 

beschebene  und  uf  sie  gefallene  Election  Decauatus  dem  hochwirdigen  uuserm 

enedigen  Fürsten  und  Herrn  von  Wirtzburg  und  danu  einem  Khrwird.  Dombkapitel 

eiterigen  Tags  Assumptionis  beatae  Mariae  virginis  unterthenige  Bewilligung  uud 

Ziuagung  gethan,  dass  sie  sich  ein  Jahr  lang  der  Dechanei  beladen  und  derselben 

be*te*  deiss  fürstehen  wollten :  Diesem  nach  wollten  sich  die  gegenwertigen  Herrn 
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Das  erste  Jahr  der  Amtsführung  Julius  Eehters  ging  ohne 

besondere  Vorkommnisse  vorüber,  auch  in  dem  herkömmlichen 

Kriege  zwischen  dem  Fürstbisehof  und  dem  Capitel  schien  eine 

Art  von  Stillstand  eintreten  zu  wollen.    Der  neue  Domdeeliant 

ist  offenbar  vorsichtig  und  beschwichtigend  aufgetreten.  Nach 

Ablauf  des  ersten  Jahres  kam  er  auf  seinen  Vorbehalt  zurück 

und  erklärte,  die  vor  einem  Jahre  übernommene  Last  niederlegen 

zu  wollen.   Er  wendete  zur  Begründung  dieses  Entschlusses  zu- 

nächst seine  ̂ Jugend  und  Unverstand"*  vor;  zugleich  deutete  er 

allerdings  an,  dass  die  geringe  Dotation  der  „Dechantei"  ihm  die 

Beibehaltung  derselben  erschwere,  dass  er  an   anderen  Orten, 

d.  h.  in  Mainz,  in  der  That  für  sich  besser  sorgen  könne,  dass 

er  aber  von  solch  niedrigen  Beweggründen  nicht  geleitet  werde 

und  bis  zu  seinem  letzten  Augenblicke  dem  Stift  treu  bleiben 

jetzo  versehen,  seinen  Ehrwurde  nit  entgegen  und  zuwider  sein,  das  gewohnlich 

Jurament  zu  prastirn  und  daruff  der  Gebühr  und  Ordnung  nach  sich  installirn  ze 

lassen .  uff  welches  Fürhalteii  wohlermelter  Herr  Kchter  verrückt  seiner  Session 

einem  Ehrw.  Domkapitel  satis  reverenter  et  cum  modestia  quadam  widerumh  zu 

erkennen  geben,  dass  seine  Ehrw.  uff  das  vielfaltig  und  ernstlich  Auhalten  den? 

angelegter  Petition  unterthenig  und  gern  doch  nf  nachfolgende  Condition,  die  der- 

selbigen  uf  uechstgehaltenem  Peremptorio  versprochen  und  zugesagt  worden  wareti, 

willfahren  wollt: 

Und  nemblich,  dass  sie  die  Dechanei  lengers  nit  versehen,  noch  darmit  be- 

laden sein  wollen,  dann  nur  ein  einzig  Jahr;  Zum  Andern,  da  ihr  nochmals,  wie 

zuvor,  zu  Meintz  zu  verdienen,  dazu  Ae  dann  zwölf  Wochen  gehaben  müsstru. 

gnedig  erlaubt  und  zugelassen  würde;  Zum  Dritten,  dass  seine  Ehrw.  neben  der 

Dechanei  die  Scolasterei  auch  behalten  mochten;  Zum  Vierten,  dass  der  Dechanei 

Gefall,  so  lang  dieselbig  ledig  gestanden  und  die  Emolumenta  dieses  ganzes  Jahre» 

gefallen  würden,  durch  den  Pforteuschreiber  vor  als  nach  eingesamblet  und  einem 

künftigen  Dechant  erspart  würden:  Couclusive,  dass  inmittelst  ein  Ehrw.  Domh- 

kapitel  neben  nuserm  gnedigen  Herrn  von  Wirtzbnrg  etc.  wollten  bedacht  sein, 

wie  künftiger  Zeit  der  Dechauei  etwas  addirt,  damit  sich  einer  dabei  betragen 

und  desto  leichter  zu  solcher  Prälatur  zu  vermögen  sein  möcht.  Obe  wol  nun 

solche  fürgeschlagene  Mittel  und  Conditiones  einem  Ehrw.  Dombkapitel  einzugehen 

und  zu  bewilligen  gauz  beschwerlich  falleu  wolle,  aus  Ursachen,  dass  ein  solche* 

den  Statutis  stracks  zuwider,  sonderlich  in  dorn,  dass  ein  Dechant  in  una  et  eadetn 

ecclesia  contra  expressum  canonem  zwo  Prälaturen  besitzen  sollt,  cum  sincula 

ofticia  singularem  et  assiduam  requirant  diligentiam,  dann  auch  dass  diejenige 

Herrn  f'apitulares.  so  in  geringer  Anzahl  bei  einander,  ohne  Vorwissen  der  andern 
«  ines  solchen  sich  nicht  mechtigen;  über  das,  dass  der  hochwirdig  anser  gnediger 

Fürst  und  Herr  von  Wirtzburg  etc.  die  Scholasterei  zu  conferiren  nud  ein  Ehr». 

Dombkapitel  desshalben  Ihren  Eürstl.  Gnaden  nichts  begeben  könte,  wie  sie  sich 
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wolle,  aber  auf  seinem  Vorsatze  beharren  müsse.  Das  Capitei 

befand  sich  dieser  Erklärung  ihres  Dechanten  gegenüber  in 

»hwerer  Verlegenheit:  es  wusste  recht  gut,  dass  sich  nicht  leicht 

'in  geeigneter  Ersatzmann  finden  würde,  hatte  zugleich  vollen 

Grund,  mit  seiner  Amtsführung  zufrieden  zu  sein,  und  bot  daher 

Alle*  auf.  ihn  zum  Verbleiben  zu  bewegen.  Es  hiflt  sieh  und 

ihm  vor  allem  auch  entgegen,  welch'  schlechten  Eindruck  es 

machen  müsse,  wenn  in  der  Versehung  dieser  Stelle  so  bald 

wieder  gewechselt  würde,  zugleich  erklärte  es  seine  Geneigtheit, 

in  <l*r  Regelung  des  Einkommens  derselben  das  mögliche  zu  thun, 

und  setzte  sich  zu  diesem  Behüte  mit  dem  Fürstbischof  in  Ver- 

bindung. Das  Endergebniss  dieser  Anstrengungen  und  Unter- 

handlungen war,  dass  mit  Zuthun  Friedrichs  von  Wirsberg  ein 

lan  auch  neulicher  Tagen  expresse  hetten  vernehmen  lassen,  dass  Ihre  Fürstl. 

linxden,  wess  den  Punkten  der  Scholasterei  anlaufet,  darein  nicht  bewilligen 

wollten;  aber  augesehen,  mit  was  Beschwernussen  die  Dechanei  nnnher  ein  gute 

Zeit,  »onderlich  bei  diesen  geschwinden  und  geiehrlichen  Leuften,  ledig  gestanden, 

amb  deswegen  dann  ein  Khrw.  Dombkapitel  auf  neherm  Peremptorio  vielwohl- 

?nneltem  H-rrn  Echtem  die  vorangeregte  Conditiones  libere  bewilligt  und  zugesagt 

m<l  in  denen  sowohl  als  auch  in  articulo,  dass  seine  Ehrwirden  deu  Statutis  nach 

unter  darinnen  bestimmter  Zeit  Priester  werden  müsste,  dispensirt;  dergleichen 

iüth  betrachtet,  dass  urt'  solche  fürgeschlageue  Conditiones  seine  Ehrw.,  deren 
tato  darunter  nmb  Consens  ersucht  und  nichstoweniger  cum  diftioultate  quadum 

«ich  solcher  Prälatur  zu  beladen,  erst  hernacher  erklert  hat,  uihilque  sit  humanae 

ndti  convenientius  quam  promissa  servare,  also  hat  ein  Ehrw.  Dombprobst  die 

vorsehende  Conditiones  dem  Herrn  neuen  Dechant  bewilligt,  mit  dieser  angelangter 

Erneuerung,  dass  man  verhoffen  wollt,  hochermelter  unser  gnediger  Fürst  und 

Herr  von  Wirtzburg  sollte  und  würde  uf  eines  Ehrw.  Dombcapitels  unterthenigs 

Knochen,  Ihrem  Ehrw.  die  Scholasterei  deren  Begehrn  nach  auch  dieses  Jahrs 

i**^n,  und  da  je  der  beder  Pralatnr  halben  ein  solches  wider  die  Statuten  nit 

bt!.ch^h.'n  könnte,  dass  in  diesem  Fall  ein  Treger  der  Scholasterei  verordnet  und 

aithstoweniger  deren  Gefell  dem  Herrn  Dechant  wie  zuvor  gefolgt  werden  sollten. 

Hieruffen  hat  üich  wohlerraelter  Herr  Dechant  dem  gewöhnlichen  Jurament 

ntvillig  submittirt  und  dasselbig,  stola  humeris  imposita  et  eligitis  ad  sacro- 

«Bcta  dei  evangelia  adjunetis  prästirt,  consequenter  durch  den  Herrn  Dombprobst 

end  Herrn  Philipsen  Voyten  von  Kieneck  ins  Chor  geleitet  und  in  Beisein  Notarien 

und  Gczeugen  in  die  gewöhnlich  Session  installirt,  von  dannen  widerumb  ins  Capitei 

«fahrt  und  seinen  Ehrw.  durch  die  gegenwertigen  Herrn  omnis  reverentia  et  de- 

bita  obedientia  angeloht  worden:  und  haben  also  seine  Ehrw.  in  Namen  des  All- 

mächtigen sich  anheut  der  Dechanei  Würden  und  Gescheften  unterfangen. 

Würzbnrg,  k.  Kreis-Archiv:  Domkapitel-Protokoll-Band 
nr.  28,  v.  J.  1570,  fol.  255  257. 
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Ausweg  aus  den  entgegenstehenden,  auch  die  .Addition'  der 

Dechantei  betreffenden  Schwierigkeiten  gefunden  wurde  uml 

Julius  Echter  angesichts  der  ihm  gemachten  Zugeständnisse  sich 

bestimmen  liess,  im  Amte  zu  verbleiben.  Allerdings  fügte  er 

den  ausdrücklichen  Vorbehalt  hinzu,  dass  er  sich  wiederum  nur 

auf  ein  Jahr  verbindlich  machen  wolle,  stand  aber  auf  desshalb 

gemachte   Vorstellungen    hin   davon  ab.  '_)     Die  nächste  Folge 

«)  Autheutische  Hauptquelle  für  diese  Vorgänge  ist  das  Protokoll  des  Dom- 

capitels  vom  29.  Juli  1571,  das  ich  der  Bedeutung  wegen,  die  es  für  die  Biographie 

und  Beurtbeilung  Julius  Echters  unstreitig  hat.  im  ganzen  Unifauge  hier  folgeu  la*s< 

Der  ehrwürdig  und  edel  Herr  Michael  von  Liechtenstein,  Dombprobst  zu 

Bamberg,  eröffnet  gegeuwertigen  die  Ursachen,  warumben  Ihre  Ehrw.  nnd  Guadeu 

die  Herren  erfordern  lassen,  nemblich  darumben,  dass  sie  glaublich  in  Erfahrnne 

kommen,  wie  der  Herr  Dombdechant  noch  anheut  oder  morgen  die  Dechanei  zn 

resigniren  in  Willens  sein  sollten,  wollt  die  Nottnrft  erfordern,  uff  die  Mittel  und 

Weg  bedacht  zu  sein,  was  man  fürnehmen  sollt,  damit  Ihre  Ehrw.  lenger  bleiben 

möchten,  und  ob  es  uit  besser,  dass  man  der  Resignation  fürkeme,  wie  dann  zu 

besorgen,  Ihre  Ehrw.  möchten  vielleicht  solche  erhebliche  Ursachen  haben:  da  die 

Resignation  beschehen,  dass  man  alsdann  sie  schwerlich  wiederumb  persuadiren  un<! 

überreden  würt  können;  Uff  welches  Fürbringen  hat  Herr  Schenk  Albrecht  vom  Lym- 

purg  votando  angezeigt,  dass  Ihre  Gd.  vor  dero  Zeit  vernommen,  dass  wohlermeltei 

Herr  Dechant  resigniren  wollten,  hetten  sonderlich  kein  Ursacheu  vermerken  können, 

dann  dass  sie  ihre  Jugend  und  Unverstand  allegirt,  weren  ihres  Theils  in  dem  Be- 

denken, dass  znvor  Ihre  Ehrw.  gehört  oder  aber  mit  unserm  gnedigen  Herrn  von 

Wirtzburg  der  Addition  halben  geredt  würde,  dass  Ihre  Frstl.  (in.  von  ihrer  Kammern 

oder  sonsten  aus  den  Klostergefellen  drei  oder  vierhundert  Gulden,  bis  sich  ein 

Kall  zutragen  möcht,  jährlich  dem  Herrn  Dechant  reichen  Hessen,  zuversichtlich, 

da  die  Addition  also  wirklich  beschehen  sollte,  alsdaun  wohlermelter  Herr  Dechant 

leuger  zu  vermögen  sein,  in  Fall  aber  je  nichts  zu  erhalten,  dass  dannocht  mit 

Ihren  Erhw.  geredt  würde,  die  Resignation   bis  nff  Michaelis  einzustellen,  >eindt 

sonsten  auch  der  Meinung,  der  Resignatiou  vorzukommen  nud  dem  Herrn  Dechant 

fürznhalten,  wie  mau  in  Erfahrung  kommen,  dass  Ihre  Ehrw.  die  Dechanei  zo 

resigniren  in  Fürhabens,  welches  ein  Ehrw.  Dombkapitel  nit  gern  veruommen,  in 

Betrachtung,  dass  Ihre  Ehrw.  die  Zeit  hero  sin  Dechant  gewesen,  sich  also  ge- 

halten, dass  man  sie  wohl  leiden  möcht,  ein  Ehrw.  Dombkapitel  wollte  auch  nicht 

an  ihme  erwinden  lassen,  uff  Mittel  und  Weg  zn  trachten,  wie  sie  bleiben  k.mnteu. 

wie  sie  dann  allbereit  in  Traktat  stünde  nnd  verhoffentlich  noch  anheat  oder 

morgen  die  Sachen  dahin  zu  richten,  damit  der  Dechanei  vier  oder  fünf  hundert 

Gülden  addirt  werden  möchten,  also  dass  sie  sich  des  geringen  Einkommens  M 

viel  weniger  zu  beschweren,   und   sollt «:n  Ihre  Ehrw.  jetziger  Zeit   sowohl  de> 

ganzen  Stifts,  bevorab  uusers  gnedigen  Herrn  von  Wirtzburg  Person  nnd  dero 

Hofhaltung,  als  anch  des  Kapitels  und  Chors  Gelegenheit  und  was  gegen  gemeinem 

Mann  tür  ein  Ansehens  haben  würd,  da  man  abermals  mit  der  Wahl  eines  neuen 

Dechants  umgehen  sollt,  beherzigen  und  bedenken,  hetten  sie  aber  Ursachen  odet 

sonsten  Nebenbeschwernussen  vielleicht,   dass  dos  Einkoramen  der  Dechanei  zn 
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d>r  in  Rede  stehenden  Regelung  der  Dotation  der  Dechantei 

war,  dass  Julius  Echter  auf  die  Scholasterei  verzichtete,  welche 

der  Fürsthisehof  auf  Ncidhard  von  Thünyen  übertrug,  der,  ein 

£<ring,  item,  dass  ihr  zu  Meintz  besser  Gelegenheit  fürstenden,  item,  dass  ihr 

l^chwerlich  fallen  wollt,  Priester  zu  werden,  und  was  dergleichen  mehr,  die  wollt 

man  gern  vernehmen  und  hören  und  wo  möglich  denselben  vorkommen;  welcher 

Meinung  des  Herrn  von  Lympurg  die  andern  Herrn  auch  beigefallen,  nemlich  dass 

■aa  dir  Resignation  vorkommen  und  den  Herrn  Dechant  ersuchen  und  bitten  sollt, 

an«  angezogenen  und  andern  mehr  erheblichen  Ursachen  lenger  Dechant  zu  bleiben, 

und  dass  man  vor  allen  Dingen  bei  nnserm  gnedigen  Herrn  von  Wirtzbnrg  der 

Addition,  iumassen  hernach  folgen  wtird,  anhalten. 

Xachdeme  dann  der  Herr  Dechant  iumittelst  als  von  dieser  preparation 

.reredt  worden,  die  Predig  angehört  nnd  nach  Vollendung  deren  in  Kammer  zu 

Jen  Herren  erschienen,  als  hat  obwohlgedachter  Herr  Michael  von  Liechtenstein 

vergehende  entschlossene  Meinung  dem  Herrn  Dombdechant  nach  lengest  für- 

irhalten  und  allen  Argumenten  letzlich  angehengt,  dass  ein  Ehrw.  Dombkapitel  zu 

Ihreu  Khrw.  treulich  setzen  und  wo  möglich  alle  Beschwemuss  abschaffen  wollten. 

Darnffen  Ihre  Ehrw.  ea  qua  decet  reverentia  hinwidernmb  sich  erklert,  dass 

ein  Ehrw.  Dombkapitel  vor  ein  Jahr  ungefehrlich,  Ihre  Ehrw.  als  uuter  gegen- 

wärtigen Herren  den  allergeringsten  und  unwürdigsten  zu  einem  Dechant  erwehlet. 

de*  thcten  sie  sich  unterthenig  und  dienstlich  bedanken;  wann  sie  aber  inmittelst 

bei  ihr  selbsten  befunden,  dass  sie  solchem  Werk  und  hohem  Standt  uit  zum 

Bettel  fiirgestanden  und  hiefüro  Jugend  und  Unverstands  halben  auch  lenger  nit 

fir«tehen  norh  dass  einem  Ehrw.  Dombkapitel  an  den  Geschäften  und  auch  im 

'Tior  gfdienet  sein  künde,  so  beten  sie  demnach  umb  gnedige  Erlanbnnss  und  die- 

*eil  sie  die  Dechanei  lenger  uit  daun  ein  Jahr  zu  versehen  Znsagung  gethan,  nff 

'in  andere  Person  bedacht  zn  sein,  wollten  inmittelst  bis  ein  anderer  erwehlet, 

las  Best  thun  und  sollt  ein  Ehrw.  Dombkapitel  die  vorangezeigte  Ursachen,  nemb- 

iichen  ihre  Jugent  und  Unverstand  et  quam  curta  sit  rei  suppellex  gnedig  erwegen 

snd  versahen,  möchten  ihrer  Person  halben  wol  leiden,  dass  sie  der  Prälatur  treu- 

lich vorgestanden  nnd  nichts  verabsäumt,  das  billig  sollt  verriebt  worden  sein, 

»ie  sie  dann  vermittelst  göttlichen  Segens  dasjenig.  was  versenmt,  wiederumb 

'inhringen  wollten;  und  wer  nit  ohne,  dass  sie  an  andern  Orten  etwas  verseumen 

mimten .  auch  bessere  Gelegenheit  haben  künden,  doch  Geiz  halben  darumben 

liefen  Stift  nicht  verlassen,  sondern  gedechten,  demselben  Zeit  ihres  lebens  bei- 

setzen, beten  diesem  allem  nach  sie  dieser  Bürden  zu  erlassen. 

Welche  hohe  Entschuldigung  gegenwertige  Herrn  anstatt  eines  ehrw.  Domb- 

tapiteN  nach  kleiner  gehabter  Unterredung  Ihren  Ehrw.  nachfolgender  Gestalt 

abgelänt.  nnd  nemblich.  dass  wohlermelt  ehrw.  Dombkapitel  an  ihrer  Person  und 

Verrichtung  deren  Geschäften  nff  fürstlicher  Kanzlei,  im  Chor  und  Kapitel  gar 

kein  Mangel  hette,  sonder  mochte  dieselbig  wol  leiden  nnd  wer  meniglieh  mit 

Inren  Ehrw.  anch  wol  zufrieden,  wissten  für  sich  selbsten  die  Gelegenheit  nnter 

W  Personen,  dass  man  in  Eil  keinen  andern  Dechant  haben  künde,  dergleichen, 

»i«  es  mit  nnserm  gnedigen  Herrn  von  Wirtzburg  etc.  und  dero  Kanzlei  gewantr 

tem  die  Gelegenheit  des  Chors  nnd  Kapitels  und  fürnemblich,  was  für  ein  Spott 

lad  Hochmut  daranssen  erfolgen  würde,  da  man  abermals  des  Haupts  im  Kapitel 

"■Angeln  soUt;  ein  ehrw.  Dombkapitel  wollt  bedacht  sein,  dieweil  sie  zu  Meintz 
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Altersgenosse  des  enteren,  kurze  Zeit  vor  ihm  in  das  Capite! 

eingetreten  war.1) 

Ein  paar  Monate  über  zwei  Jahre  bis  zu  Friedrichs  von 

Wilsberg  Tod  hat  Julius  Echter  von  nun  ab  die  in  Fnige  ge- 

verseumen  müssten,  wie  sie  dessen  in  andern  Weg  ersetzet  und  l»ei  jetziger  ia- 
stehender  Traktation  der  Dechanei  vier  oder  fünfhundert  Gulden  mochten  additt 

werden,  sollten  demnach  einem  ehrw.  Dombkapitel  zu  Ehren  ihr  Prälat  und  Dechant 

lenger  sein  und  bleiben,  dem  sie  auch  alle  Ehr  und  freundlichen  Willen  erzeigen 
wollten. 

lTff  solches  Anhalten  hat  der  Herr  Dechant  gebeten,  ihren  Ehrw.  den 

heutigen  Tag  zu  begünstigen  und  zu  zelassen,  mit  Fürwendung,  dass  der  Handel 

wichtig  und  ihr  billig  wollte  zu  bedenken  sein,  welches  aber  ein  ehrw.  Domb- 

kapitel derselben  nit  einreumen  oder  zulassen  Wüllen,  sonder  darfür  gebeten,  dass 

es  keines  Bedenkens  bedürfte  und  dass  Ihre  Ehrw.  einem  ehrw.  Dombkapitel  xn 

Ehren,  dieweil  sie  jetzo  vernommen,  wie  man  der  Dechanei  ein  Addition  thun 

wollt,  leugcr  Dechant  bleiben  sollten;  welche  Instantiam  der  Herr  Dechant  mit 

diesem  widerlegt,  dass  viel  Herren  im  Kapitel,  die  weit  verstendiger  dann  sie 

wereu  und  sollte  ein  ehrw.  Dombkapitel  soviel  desto  mehr  utT  ein  qualinzirter* 

Person  bedacht  sein,  dieweil  man  der  Dechanei  ein  solch  stattliche  Additon  ver- 

ordnen wollt,  im  Fall  aber  je  ein  ehrw.  Dombkapitel  ihrer  Ehrw.  dieser  Praiutor 

nit  erlassen  wollten,  so  wollten  sie  noch  eiu  Jahr  das  Best  thun,  aber  nach  Endo::.- 
dessen  lenger  damit  nit  gebunden  noch  verhafft  bleiben.  Sodann  eiu  solches  viel 

wohlermeltem  ehrw.  Dombkapitel  auch  bedenklich  geweseu,  iu  Erwegnug,  da-*» 

man  über  ein  Jahr  eben  dieser  Verrichtigkeit  gewertig  sein  müsst,  also  hat  da>- 

selbig  bei  Ihren  Ehrw.  fertiers  angehalten,  sie  endlich  dessen  vertröstet,  dass  man 

die  obspezitizirte  Addition  durch  die  l'nderhandlung  der  Eaun'enholtzeschen  Guter 
bei  Ihren  Frstl.  Gnaden  erhalten,  auch  uit  Ihre  Ehrw.  des  Priesterstauds  halben 

dispensiren  und  sonderlich  allen  guten  Willen  zu  derselben  setzen  wollt,  welche» 

ernstlich  Anhalten  Ihre  Ehrw.  zu  Gemüth  und  Herzen  gefüret  und  darntfVn  einem 

ehrw.  Dombkapitel  zu  sondern  Ehren  ihr  Dechant  lenger  zu  bleiben  sich  gutwillig 

unterworfen,  mit  freundlichem  Begehru.  dieweil  der  Churfürst  zu  Meintz  Ihre  Ehrw 

mit  einer  Reit-Pfründen  zu  begaben  gnedigst  gewillt,  derselben  ein  Dhombherrn. 

mit  dem  sie  sich  zu  ihren  knrfürstl.  Gnaden  verfügen  möchten,  freundlich  n 

erlauben,  welches  derselben  zusammt  einem  fürbittlichen  Schreiben,  da  sie  es  ge- 

haben wollten,  gutwillig  erlaubet  und  bewilligt,  dessen  sich  dann  vieloltermcller 

Herr  Dechant  liinwiderumb  gegen  einem  ehrw.  Dombkapitel  unterthenig  und  freund- 
lieh bedanket. 

Würzburg,  k.  Kreis-Archiv:  Domkapitel-Protokoll 
v.  .1.  1571.  fol.  158 r/161, 

•)  L.  c.  Sitzung  vom  11.  September  (1571).  —  Der  Vollständigkeit  wegen  »ei 

hier  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  unter  den  Wünschen,  deren  Genehmigung 

Julius  Echter  als  Uediugung  seines  Verbleibens  bezeichnet  hatte,  auch  der  sicli 

befand,  dass  er  von  der  Verpflichtung,  Priester  werden  zu  müssen,  —  wenigsten« 

fürs  erste  dispensirt  werden  möge.  Motive  dieses  seines  Wunsches  werden 

nicht  angegeben,  und  sind  wir  also  auf  Vermuthungen  angewiesen.  Auf  den  erstrn 

Blick  liegen  solche  s.  hr  nahe,  jedoch  sind  wir  der  Meinung,  dass  man  dabei  hoch«' 
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standene  Funktion  noch  verwaltet.  Zwischenfälle  akuter  Natur 

sind  in  dieser  Zeit  nicht  vorgekommen.  Zwischen  dem  .gnädigen 

Herrn  und  dem  Capitel-  wurde  Uber  die  uns  bekannten  Angelegen- 

heiten in  der  oft  erwähnten  Weise  nach  wie  vor  ergebnisslos 

hin  und  her  verhandelt.  Der  Domdechant.  der  im  Capitel  den 

Vortrag  zu  halten  hatte,  tritt  auch  jetzt  in  der  Regel  vorsichtig 

auf:  ein  paar  Mal  schlägt  aber  doch  auch  er  dem  Unverbesser- 

lichen gegenüber  einen  schärferen  Ton  an.  Ein  ander  Mal,  — 

aber  von  dem  berührten  Verhältnisse  ganz  unabhängig  — ,  trägt 

er  das  Capitel,  ob  es  dem  jungen  Domherrn  Christoph  Xothaft 

von  Weissenstein  gestatten  wolle,  dass  derselbe  nach  Douai  „ad 

studia-  gehe,  obwohl  er  bisher  nicht  habe  communiciren  wollen 

und  des  Lutherthums  verdächtig  sei?1)  Im  August  desselben 

Jahres  regt  er  gelegentlich  die  Frage  an.  ob  und  wie  man  in 

den  verödeten  Klöstern,  deren  Einkünfte  bisher  zur  Tilgung  der 

Stiftsschulden  verwendet  worden  waren,  wieder  den  Gottes- 

dienst herstellen  wolle?-'»  Weiterhin  fasst  er  die  mangelhafte 

Verwaltung  der  „Spitaler  und  Armenhäuser*  ins  Auge  und  ver- 

anlasst er  das  Capitel.  sein  Augenmerk  auf  eine  zweckmässige 

Coutrole  derselben  zu  richten.3)    Ueberhaupt  sein  ausserordent- 

v»rsi<ditig  zu  Werke  geben  muss.  Das  Domcapitel  hat  die  förmliche  rjewährung 

jrn*-s  Wunsches  allerdings  abgelehnt  is.  das  Protokoll  vom  29.  Juli,  S.  148  Anm.  1 

ire^a  da*  Endet.  Julias  ist  aber  gleichwohl  in  der  nächsten  Zeit  nicht  Priester 

geworden,  nud  war  es  noch  nicht,  als  er  zum  Nachfolger  Friedrich  v.  Wirsberg 

erwählt  wurde.  Seine  „Carriere-  hat  er  sich  durch  diese  Verschiebung  demnach 
gleichwohl  nicht  verdorben.  Was  nun  weiter?  Hat  er  sich  trotzdem  dadurch  für 

spatere  Zeiten  aber  die  Freiheit  des  Entschlusses  wahren  wollen?  Es  wird  zweck- 

mäßig sein,  diese  Frage  vorläufig  orten  zu  lassen:  wir  werden  aber  zu  seiner  Zeit 

auf  diese  Frage  zurückkommen. 

'  -  non  sine  suspicione  Lnteranicae  sectae  a  wie  es  im  Protokoll.-  der 
Sitzunr  vom  10.  Mai  1572  heisst.  Der  Beschluss  des  Domcapitels  lautet:  Xothaft 

mu*<>e  zuerst  professionem  fidei  thnn  und  versprechen,  sobald  er  in  Douai  ange- 
kommen, communiciren  zu  wollen. 

A  Sitnng  vom  4.  August  1572. 

■  Wir  fuhren  dieses  Moment  nicht  umsonst  an  und  werden  >.  Z.  daran 

erinnern.  Es  heisst  in  dem  Protokolle  der  Sitzung  vom  21.  Oktober  1572:  „Dom- 

■!*-chant  l-richtet,  dass  in  allen  Spitälern  und  Armenhäusern  grosse  Unordnung 
und  in  langen  Jahren  keine  Rechuang  darinnen  angehört  worden  ,  sei  in  diesen 

Tagen  eine  Weibsperson  anf  offener  Strasse  todt  gefunden  worden,  die  one  Zweifel 
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liehen  Verwaltungstalent  zu  üben  und  zu  erproben,  hatte  er  in 

»lieser  Stellung  verschiedene  Gelegenheit.  Im  .Januar  1573  hält 

er  mit  dem  Pforten-  und  Obleischreiber  das  ihm  zukommende 

sogen.  „Hochgericht1*  zu  Eussenheim  und  berichtet  dem  (apitel 

darüber.1)  Es  kamen  bei  einer  solchen  Verhandlung  neben  richter- 

lichen auch  Verwaltungs -Angelegenheiten  zur  Sprache  und  Be- 

scheidung. Da  befand  sich  Julius  denn  auf  dem  ihm  eigensten 

Felde.  

Fassen  wir  Alles  zusammen,  was  wir  nach  sorgfältigster 

Umschau  über  die  Vergangenheit  Julius  Echters  bis  zu  diesem 

Momente  erforschen  konnten,  so  gelangen  wir  zu  dein  Ergebnisse, 

dass  diese  Autecedentien  das  grossartige  Auftreten  und  Wirken 

seiner  tÜrstbischorlichen  Epoche  allerdings  nicht  voraussehen  Hessen. 

Sein  Vater  hatte,  wie  die  Ueberlieferung  sagt,  eine  grosse  Meinung 

von  ihm.  sein  Lehrer.  G.  Amerbaeh,  nicht  minder,  sein  Kürst 

und  seine  Genossen  im  Capitel  haben  offenbar  seine  nicht  ge- 

wöhnliche Geschäftsgewandtheit  und  seinen  Eifer  bald  genug 

erkannt,  aber  dass  in  ihm  der  Beruf  und  die  Bestimmung  zu 

einer  Wirksamkeit  ausserordendlieher  Art  schlummere,  haben 

wohl  nur  Wenige  erkannt,  dagegen  war  man  in  den  mass- 

gebenden Kreisen,  durch  deren  Zusammenwirken  seine  Erhebung 

herbeigeführt  worden  ist.  über  Eines  sicher,  nämlich  über  die 

Richtung,  in  welcher  seine  Wirksamkeit  sich  bewegen  würde, 

bez.  bewegt  hat. 

Friedrich  von  Wirsberg  starb  am  10.  November  (1573)  und 

am  1.  Dezember.  —  also  nach  einem  verhältnissmässig  kurzen 

Zwischenreiche  — .  wurde  Julius  Echter  zu   seinem  Nachfolger 

in  gedachten  gotteshänsern  keine  Unterkunft  habe  finden  können.  Ks  sei  also 

hücblichste  Nothdurft,  dass  neben  F.  (t.  auch  das  Domcapitel  bierin  ein  Kinseh^n 

halten  soll  unnd  die  Oeconomie  zu  gebührlicher  reehnnng  von  Quatember  zo 

*iuateniber  angebalten  wnrd.  Soll  der  Ilechant  aber  den  Oberscbultheiss  die 

spital-  und  Gotteshans  -  Pflege  auf  die  Oanzlei  bescheiden  unnd  irer  Pflicht  er- 

mahnen." 
ii  Sitzung  vom  22.  Januar  157:1.  —  Knssenheim,  ein  Marktflecken  im  BA. 

Karlstadt,  l'nterfr.  war  Domcapitalischcr  Besitz.  Unter  „Hochgericht14  hat  man 
^Gerichtstag"  zu  verstehen.  —  Nach  einer  Nachricht  ist  Julius  Kchter  auch  ein 

Mal  in  einer  politischen  Mission  an  einen  Deputationstag  entsendet  worden. 
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gewählt.  Diese  "Wahl  war  nun  in  keiner  Weise  das  Werk  einer 

augenblickliehen  Eingebung  oder  einer  lokalen  Comhination,  sie 

war  vielmehr,  wenigstens  was  das  dabei  zu  Grunde  liegende 

Princip  anlangt,  das  Ergebnisa  eines  seit  Monaten  gehegten  Planes 

und  steht  im  engsten  Zusammenhange  mit  dem  System  der  Gegen- 

reformation, die  seit  der  Mitte  des  Jahrhunderts  eingeleitet  und 

►'ben  jetzt  in  Deutschland  mit  Erfolg  in  der  Durchführung  be- 

griffen war.  In  Baiern.  mit  dessen  Hilfe  in  Baden-Baden,  in  Kur- 

trier. Mainz  und  Fulda  war  sie  unter  der  Leitung  oder  Mitwirkung 

der  Jesuiten  bereits  im  vollen  und  besten  Gange;  Herzog  Alb- 

recht V.  von  Baiern  namentlich  hatte  sich  mit  dieser  Restaurations- 

politik vollständig  identiticirt  und  trat  überall  für  sie  ein.1)  Wie 

hätte  man  in  Rom  und  den  mit  ihm  Hand  in  Hand  gehenden 

Kreisen  die  bei  der  notorischen  Kränklichkeit  Friedrichs  von 

Wirsberg  immer  näher  rückende  Eventualität  einer  nöthig  wer- 

denden Neuwahl  ausser  Augen  und  sich  selber  überlassen  sollen? 

War  es  doch  kein  Geheimniss,  dass  die  Majorität  des  Capitels 

in  Wirzburg  nicht  gerade  für  das  neu  emporgekommene  System 

«ler  Restauration  eingenommen  war.  Unter  diesen  Umständen 

gehörte  es  immerhin  zu  den  Möglichkeiten,  dass  sich  eventuell 

<lie  Stimmen  auf  einen  Mann  wie  Erasmus  Neustetter.  der  für 

jeden  Fall  als  ein  unabhängiger,  der  neuen  Richtung  nicht 

zugeneigter  Mann  betrachtet  werden  musste.  sich  vereinigten. 

Ih'escr  Möglichkeit  sollte  also  vorgebeugt  werden:  es  war  ja 

für  Niemanden  ein  Geheimniss,  wie  weit  die  „Neue  Lehre-  bereits 

im  Hochstifte  vorgedrungen  war,  und  man  huldigte  auf  jener 

Seite  der  Ueberzeugung,  dass  nicht  durch  eine  milde  Praxis, 

sondern  durch  ein  systematisches  und  wo  möglich  entschlossenes 

Vorgehen  der  Eindringling  überwunden  werden  könne.  Einige 

Zeit  vorher  war  der  ehemalige  Wirzburger  Dom-Scholaster,  der 

zugleich  nach  wie  vor  dem  Domcapitel  daselbst  angehörte.  Egolph 

ron  Knöringen,  nicht  ohne  Zuthun  des  Herzogs  von  Baiern  und  unter 

•lern  Beifalle  des  päpstlichen  Hofes  zum  Bischof  von  Augsburg  ge- 

«»  S.  Hanke;  die  römischen  Päpste  u.      w.,  2.  Bd.  iL  c.\  S.  37  ff. 

GrachK-hte  der  t'nmruitAt  Wirzburir.    1.  Hand.  10 
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wählt  worden;  er  war,  wie  wir  schon  einmal  angedeutet,  ganz  zu 

dem  neuen  System  übergegangen.   An  ihn  wendete  sich  nun  Papst 

Gregor  XIII..  —  der  die  Politik  der  katholischen  Restauration  mit 

eben  so  grossem  Scharfblick  als  unermüdlichem  Eifer  betrieb  — . 

von  dem  bedenklichen  Gesundheitszustande  Friedrichs  v.  Wilsberg 

gut  unterricht  et  —  mit  der  Aufforderung,  er  möge,  sowie  dieser  todt 

sei,  und  eine  Neuwahl  ausgeschrieben  werde,  ja  nicht  versäumen, 

sich  nach  Wirzburg  zu  begeben,  als  Mitglied  des  Capitels  daran 

Teil  nehmen  und  Alles  aufbieten,  dass  die  Wahl  auf  einen  Oan- 

didaten  falle,  wie  ihn  das  Wohl  der  Kirche  und  «las  Interesse 

des  bischöflichen  Amtes  verlangen.1)    Acht  Tage  später  richtet«* 

er  an  M.  Caspar  Groppcr,  „seinem  Nuntius  in  Deutschland"  ein 

Schreiben,  worin  er  ihm  den  Auftrag  erteilte,  sobald  er  von  dem 

Hingange  des  Bischofs  von  Wirzburg  Nachricht  erhalten  liabeii 

werde,  sich   ungesäumt  dorthin   zu  begeben   und  beim  Capitel 

Alles  aufzubieten,  dass  es  einen  Nachfolger  wähle,  der  nicht 

bloss  von  jeder  Ketzerei,   sondern   auch  von  jedem  Verdachte 

einer  solchen  frei  sei.'2)    Zugleich  legte  er  ihm  ein  Breve  bei. 

1)  August  JTiriner:  Annales  Ecclesiastici  etc.  (Romae  185»»)  I.  p.  103:  Ei 

Ha  litcris.  quo*  ad  dilectum  tilinm  nostrum  Cardinalem  Madrncium  scripsit  fraU-r 
uitas  Tna,  coguovimns  venerabilem  fratrem  Episcopum  Herbipolensem  graviur 

aegrotare.  Perspicnum  est,  si  forte  enra  Dens  ex  hac  vita  evocarit,  quantua 

Catholicae  Kcclesiae  atqne  animarnm  salutis  iutersit,  cum  potissimnm  deligi.  qni 

et  fidei  sinceritate  et  vitae  ac  mornm  sanetitate,  caeterisque  virtntibus,  quibo> 

oportet  Episcum  esse  praeditnm,  possit  tantum  tuunns  sustinerc,  suamqne  Ecclesiac 

Christo,  ejnsque  ovibns  operam  navare:  —  —  —  Facies  igitur,  nt  ei  electioni 

intt-rsis,  qnaeqne  Christi  cansa  exposcit,  tuaqnae  virtus  pollicetur,  omnia  provMea' 

quam  dilligentissiine  etc.  etc.    (Datum  Romae  —  die  ultima  Octobris  MDLXXIII  . 

2)  Das  Schreiben  des  Papstes  an  C.  Gropper  ist  in  jeder  Richtung  für  di- 

gegebene  Situation  lehrreich.  Theincr  (1.  c.  p.  10Ö):  „Dilectfi  tili  salntem  etc.  I" 

gravissima  veturabilis  fratris  Kpiscopi  Herbipolensis  aegritndine,  de  qna  aeeepi- 

inus,  non  possumus  ipsi  pro  nostro  mutiere,  proqae  Ecclesiarum  omninm  sollici- 
tudine  Nobis  a  Deo  imposita  non  gravissime  de  illa  Ecclesia  angi.  Volnmns  igituT, 

ut  cum  primum  cogtioveris,  Episcopum  obiisse,  te  Herbipolim  conferas,  nostrumqu- 

Hrcve  quod  raittimus  ejus  Kct  lesiae  Cauonicis  et  eipitulo,  reddas,  cumque  Ha,  qnan- 

tum  possis,  agos  nostro  nomine,  ut  episcopnm  aptimnm,  et  Catholicnm,  atqne  al> 

omni  han  ti«  a  non  modo  impietate,  sed  etiam  snspicione  alienam  eligant,  inque  eo 

consulant  nobilissimae  Uli  Kcclesiae  ac  provinciae,  qnae  sinceram  semptr  hactenu* 

rtligionem  retinuit  magna  cum  Christi  gloria  et  sua  ipsius  salute  et  lande;  etc.  etc. 

(Datum  Romae  die  VIII.  Novembris  MDLXXIII). 
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das  er  zu  diesem  Zwecke  dem  Domcapitel  in  seinem  Namen  zu 

übergeben  habe  und  in  welchem  an  dieses  ähnliche  dringende 

Aufforderungen  gerichtet  waren,  von  dem  Wahlgeschäft  jeden 

zweideutigen  Kinfluss  ferne  zu  halten  und  nur  einem  solchen 

Manne  die  Stimmen  zu  geben,  den  das  wohlverstandene  Interesse 

der  Kirche  erheische  und  dessen  Vergangenheit  für  seine  Zukunft 

Bürgschaften  gehe.1)    Und  als  dann  das  befürchtete  Kreigniss 

wirklich  eingetreten  und  die  Nachricht  davon  nach  Rom  gelangt 

war.  erneuerte  Gregor  XIII.  seine  Anstrengungen.    Zunächst  in 

einem  Schreiben  vom  12.  Dezember  1573  wiederholte  er  die  Auf- 

forderung, welche  er  bereits  am  1.  Oktober  d.  J.  an  den  Bischof 

von  Augsburg  gerichtet  hatte,2)  und  in  einem  Breve  von  dem- 

selben Tage  an  «las  Wirzburger  Domcapitel  erneuerte  er  dieselben 

auf  die  eventuelle  Neuwahl  bezüglichen  Ermahnungen,  die  er 

schon  am  8.  November  ausgesprochen  hatte.3)  Jedoch  inzwischen 

waren  die  Würfel  in  Wirzburg  längst  gefallen:  bereits  am  1.  De- 

zember 1573  hatte  Friedrich  v.  Wirsberg  einen  Nachfolger  er- 

halten.   Durch  Stimmenmehrheit  war  der  Jüngste  des  Capitels, 

•ler  bisherige  Domdechant  Julius  Echter  von  Mespelbrunn,  zum 

'  Aas  dem  Breve  des  Papstes  an  das  C'apitel  (1.  c.)  dürfte  folgende  Stelle 

von  besonderer  Bedeutung  sein:  „ —  (|uam  vero  spem  de  qnoque  (eligendo)  habere 

•Jebeatu.  ante  acta  enjusqne  vita  facile  ostendet  ;  nam  si  qnis  antea  privatus  sese 

ipsam  regere  uou  potuit,  qui  potorit  in  Kpiscopatu  alios  regere?  Ut  autem  tarn 

?ravi  in  re  pnrius  sanetiusqne  versemini,  ab  omni  electiouis  commercio  haereticos 

»rcete.  nec  illos  qnidqoam  in  eo  sibi  vendicare,  ant  tentare  sinite;  perspicunm 

enim  est  quo  spectent  omnes  eorum  conatus,  eo  seilieet,  quo  patris  sui  Satthauae 

coaiilia  et  rationes,  ut  secum  omnes  perdant;  vos  vero  vigilato  et  Christi  ope, 

certe  ipsins  negotium  agentibus  aderit,  omnes  diaboli  machinas  fraugite,  ac 

>i  'jtu  in  re  nostram  auctoritatem  atque  operam  vobis  prodesse  posse  iutelligetis, 

errtiores  Xos  facite ,  invenietis  paratissimos.  (Datum  Komae  -  Die  VIII.  No- 
rtmbris). 

Thtiner,  1.  c.  p.  104. 

3  Theiner,  1.  c.  p.  104.  In  diesem  Brevo  ist  das  im  Eingänge  dem  ver- 

dorbenen Friedrich  v.  Wirsberg  vom  Papste  gespendete  Lob  bemerkeuswerth : 

-Accepimns  vestrnm  Kpiscopum  obiisse,  qnod  quidem  graviter  dolemus  vestra  ac 

totios  ist  ins  provintiae  causa:  nnlla  enim  major  jactura  fieri  potest,  quam  talis 

v>minis  tanta  virtnte  et  pietate  praediti,  vos  etiam  pro  vestra  pietate  gravissime 

iolore  non  dabitamns,  orbati  enim  estis  optimo  Pastore  et  patre." 

10* 
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Fürstbischof  von  Wirzburg  erwählt  worden.1)   Ist  es  geboten, 

die  Frage  aufzuwerfen,  ob  diese  Wahl  den  Anstrengungen  und 

Erwartungen  des  päpstlichen  Stuhles  und  seiner  Verbündeten 

wirklich  entsprochen  hat?  Fasst  man  das  schliessliche  Ergebnis* 

ins  Auge,  so  kann  darüber  ja  gewiss  kein  Zweifel  bestehen  und 

muss   diese  Frage   schlechterdings   überflüssig   erscheinen.  In 

unseren  Augen  muss  sie  es  aber  nicht  weniger,  auch  wenn  man 

von  der  Antwort,  welche  die  Zukunft  darauf  gegeben  hat.  voll- 

ständig absieht  und  nur  die  Vergangenheit  des  Xeugewählten. 

so  weit  sie  durchsichtig  vor  uns  liegt,  und  die  Situation  des 

Augenblicks  in  Erwägung  zieht.    Es  geht  aus  Allem  hervor, 

und  das  ist  bereits  entscheidend,  dass  Julius  Echter  der  Candidat 

der  streng  katholischen  Partei  für  den  erledigten  bischöflichen 

Stuhl  gewesen  ist.    Ein  päpstlicher  Gesandt  er.  wie  es  zwar  be- 

absichtigt gewesen  war,  hatte  dem  Wahlakte  nicht  beigewohnt. 

Caspar  Groppel-,  den  Gregor  XIII.  ursprünglich  dazu  bestimmt 

hatte,  war  durch  andere  wichtige  Geschäfte  abgehalten  worden, 

und  der  Ersatzmann,  welcher  an  seiner  Statt  dahin  abgeordnet 

wurde,  kam  viel  zu  spät.    Auch  der  Bischof  von  Augsburg  hat 

sich   verhindert  gesehen,   zu  diesem  Zwecke  rechtzeitig  nach 

Wirzburg  zu  kommen:  dagegen  war  ein  Vertreter  des  Herzugs 

Albrecht  V.  von  Baiern,  eines  für  den  Sinn  der  kirchlichen 

Restaurationspolitik  in  Deutschland  mit  bekanntem  Eifer  überall 

intervenirenden  Fürsten,  auf  der  Wahlstätte  erschienen.  Diese 

Mission  hatte  allerdings  in  der  Mitte  des  Capitels  zunächst  d^n 

Argwohn  erweckt,  der  Herzog  bezwecke  dabei  seinen  Sohn  Ernst, 

der  bereits  Fürstbischof  von  Freising  und  Hildesheim  und  zugleich 

Mitglied  des  Wirzburger  Domcapitels  war,  zum  Nachfolger  Fried- 

richs v.  Wirsberg  aufzudrängen,  es  stellte  sich  aber  doch  bald 

heraus,  dass  die  Absicht  des  Herzogs  keine  andere  war,  als 

seinen  Einfluss  zu  Gunsten  einer  den  Wünschen  der  katholischen 

Partei   entsprechenden  Wahl   auf  Grund   bestimmter  Voraus- 

i)  Das  Protokoll  des  Domcapitels  sagt  ausdrücklich :  „per  majora  vota".  — 

Das  Nähere  über  den  Hergang  bei  der  Wahl  8.  Oropp,  1.  c.  p.  313  und  Dr.  J.  X. 

Buchoujcr :  Julius  Echter  von  Mespelbrunn  n.  s.  w.    Würzburg  1843,  S.  33  ff. 
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Setzungen  aufzubieten.1)    Dass  man  in  den  päpstlichen  Kreisen 

mit  der  Erhebung  Julus  Echters  mehr  als  bloss  zufrieden  war. 

dass  man  die  höchste  Genugthuung  darüber  empfand,  geht  aus 

einem  Schreiben  Caspar  Groppers.  das  dieser  am  15.  Januar  1574 

darüber  an  einen  ihm  nahe  stehenden  Cardinal  richtete,  augen- 

fällig hervor.    Durch  göttliche  Fügung  erblickte  man  sich  durch 

dieselbe  von  einer  der  Kirche  drohenden  Gefahr  befreit.  Man 

sieht  zugleich,  zwischen  dem  Nuntius  und  dem  Neugewählten 

hatten  offenbar  schon  vorher  Unterhandlungen  stattgefunden, 

und  was  von  besonderer  Wichtigkeit  sein  dürfte,  der  Rektor 

des  Jesuiten  -  Colleginms  zu  Wirzburg  stellt  diesem  jetzt  ein 

empfehlendes  Zeugniss  aus,  ebenso  liegt  die  Folgerung  nahe, 

dass  seine  Meinung  auch  auf  die  Wahl  selbst  massgebend  ein- 

gewirkt hat.-)  Nicht  weniger  lehrreich  und  bezeichnend  sind  die 

Aeusserungen.  welche  der  durch  seinen  restaurativen  Eifer  her- 

vorragende Erzbischof  Daniel  von  Mainz,  der  zugleich  Metro- 

politan der  Wirzburger  Kirche  war,  in   einem  Schreiben  an 

P.  Gregor  XIII.  zu  Gunsten  Julius  Echters  vorträgt.    Er  hebt 

dessen  Abstammung  von  Eltern  acht  katholischer  Gesinnung, 

die  Ausbildung,  die  derselbe  an  den  katholischen  Universitäten 

von  Löwen  und  Paris,  und  in  Rom  selbst  erhalten  habe,  hervor, 

rühmt  dessen  ihm  seit  Jahren  bewährte  Klugheit  und  Zuverlässig- 

')  In  dt-r  Sitzung  des  Domcapitels  vom  26.  November  1573  war  von  dem 

Erscheinen  des  baierischen  Gesandten  die  Rede.  Vgl.  auch  Jiuchinger  (1.  c.  S.  34 — 35'i. 
•  Tlieiner,  (1.  c.  p.  235).  C.  Gropper  schreibt:  Quo  raetu  Clementissimus 

1*08  (  atholicae  religionis  in  Germania  studiosos  ex  optima  Electione  Herbipolensis 

<-j.i»copi  liberaverit,  ex  snperioribus  litteris  raeis  Illustrissimam  et  Reveren- 
dissimam  Dominationem  V.  cognovisse  credo :  vir  iste,  qui  illi  Ecclesiae  ruinam 

quodammodo  nunc  minanti.  divinitus  datns  est.  proxime  ad  Die  scripsit,  prout  ex 

ip*o  originali  scripto  hisce  adjacenti  Rev.  et  III.  Dominato  V.  cognoseet.  Ipsins 

«tiam  pietatom  singularem,  et  eruditionem  non  vulgarem  lifterae  Rev.  patris  Georgii 

Bad«-ri  Rectoris  Collegii  Herbipolensis  istis  etiam  conjunetae  demonstrant.  Ego 

com  illi  nunc  praesens  adesse  non  potuerim,  ideo  qnod  colloquio  coram  explere 

prohibitus  fui,  literis  qua  potui  diligentia  cum  ipso  egi.  Neque  dubito  illum 

»icut  Remper  fecit  sai  similem  perpetuo  permansnrum,  et  sanetissimi  Domiui 

no«tri  sacriqae  Cardinalinm  f'ollegii  exspectationi  abunde  satisfacturum.  Quam 
enim  ille  solicitus  sit.  ut  ex  debitae  obedientiae  et  observantiae  erga  sanetam 

Sedem  Apostolicam  nihil  pretermittatnr,  litterae  ip*ins  satis  lncnlenter  comprobare 
Tidentur.  etc.  etc. 
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keit  in  der  Behandlung  von  Geschäften  und  seine  ihm  mehr  als 

genug  bewährte  acht  katholische  Ueberzeugung. l)  In  diesen 

Zusammenhang  gehört  zugleich  eine  Zuschrift  des  Wirzburger 

Domcapitels  vom  24.  März  1574,  in  welcher  es  dem  Papste  die 

geschehene  Bischofswahl  anzeigt,  sich  über  das  ihm  früher  nicht 

ersparte  Zeichen  des  Misstrauens  in  seine  un tadelhaft  katholischen 

Gesinnung  beklagt  und  ausdrücklich  darauf  hinweist,  dass  gerade 

in  dieser  Wahl  das  deutlichste  Zeugniss  und  der  überzeugendste 

Beweis  seiner  durchaus  korrekten  und  von  allen  Zweideutigkeiten 

entfernten  kirchlichen  Haltung  gefunden  werden  müsse.-')  Die 

9)  Theiner,  (L  c.  p.  230):  Der  Erzbischof  schreibt:  Sanctitati  Vestrae  pro 

ea  qua  in  nie  est  paterna  affectione  significanduni  duxi.  me  non  ita  pridem.  com 

mihi  renunciaretnr,  defuueto  Herbipolensi  Episcopo,  Juliuni  ejusdem  Eceiesiae  hf 

canum  et  nuae  Moguntinae  Canonicum  Capitularem  suorum  confratrum  sutfragiis 

recte  designatum,  maguo  perfusum  fuissc  gaudio :  maxiine  quod  virum  a  pientissi- 

mis  catholicae  religionis  parentibus  etiamnum  superstitibus  prognatnm,  ab  iisdea 

in  Catholicis  ubique  Universität ibus  utpote  Lovauii,  Parisiis,  in  ipsa  etiam  UAt 

liuma  sedulo  educatuiu  meminerim.  Patris  quoque  sapientissimo  et  fratrum  opti- 

morum  consilio  operaque  prudentiae  et  tidelitatis  plenis,  in  admini>tratione  muneri* 

mihi  commissi,  iam  complnres  annos,  non  infeliciter  utar:  quod  deuique  ipsiu» 

designati  mornm  iutegritas,  rara  prndentia,  spectato  eruditio,  in  pertingendii 

prioribus  muneribus  dexteritas  singularis,  nec  non  in  religionem  catholicara  Stu- 

dium enixum  mihi  satis  saperque  perspecta  explorata  sint." 

')  Theiner  (I.  c.  p.  23f» — 237):  Hier  linden  sich  mit  vorausgeschickter  Bezug- 

nahme auf  das  päpstliche  .Schreiben  vom  8.  November  1573  (s.  oben  S.  147  Anm.  !■ 

und  auf  den,  zwei  Tage  nach  dem  Empfange  desselben  erfolgten  Tod  Friedrichs 

von  Wirzburg  folgende  Aeusserungen  des  Domcapitels:  „  -  Etsi  aut*-m  amissionc 

optimi  et  omni  laude  summi  Praesulis,  tantum  Ueipublicae  hnic  detrimenti  allatum 

existimabatur,  ut  uulla  re  unquam  resarciri  posset:  (an  die  wiederholt  erwähnt«, 

bis  zuletzt  andauernden  bitteren  Zerwürfnisse  zwischen  dem  Bischof  und  dem 

Capitel  darf  man  bei  diesen  Worten  allerdings  nicht  denken):  tarnen  cooperaute 

Spiritus  S.  gratia,  ea  religione,  pietate,  virtute,  judicio,  doctrina  multisqae  alii* 

eximiis  dotibus  florentem  ad  hujus  Eceiesiae  gnberuacula  concordi  snfl'ragatione 
adhibuimus,  ut  nulla  a  recto  cnrsu  aberratio  metuenda  sit.  et  quod  in  praecessore 

suo  amisisse  uos  lngebamus,  vel  jam  nunc  nos  consecutos  publica  gratulatione 

testemur,  vel  ita  eftlorescere,  quasi  propediem  cousecuturos  nos,  in  pulch«Timam 

spem  haud  dubie  excitemur.    Sed  quod  dilecto  Electo  pietatis  et  virtutum  testi- 

moninm  dederimus,  alias  Sauctitas  Vestra  per  nos  testatum  habet,   tjuod  supeiest, 

tnto  et  certo  sibi  persnadeat  Sanctitas  Vestra  in  Electionis  negotio,  rite  pieqM 

conticiendo  (sicut  saneti  co.lites  nobis  certissimi  testes  esse  possunti  uos  onines 

debitae  pietatis  nervös  intendisse,  nec  solum  colUgium  hoc  ab  omni  haereseos 

labe  «quod  Sanctitatem  Vestram  snbvereri,  literae  ipsius  nonnihil 

innuebanti  sincere  vindicatum  et  iutactum  tlorere.  ueminique  haereticorum  ad 

illud  aditum  patere,  aut  tob  rare  nllum  prava  opinioue  conuptum.  verum  »-tiam 
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Wahleapitulition.  der  sieh  Julius  Echter  unterwerfen  musste, 

enthält  im  Grunde  keine  aut! alligen  oder  ungewöhnlichen  Be- 

stimmungen.1) Die  Mehrzahl  der  Sätze  derselben  beziehen  sich 

auf  die  Sicherung  der  überlieferten  Rechte  und  Vorrechte  des 

Domcapitels  in  der  Verwaltung  des  Hochstifts  und  haben  den 

Zweck,  dem  regierenden  Fürsten  constitutione! le  Schranken  zu 

ziehen.  Ausserdem  dürfte  hervorzuheben  sein,  dass  sich  der 

Xeugewählte  verbindlich  machen  musste.  binnen  Jahresfrist  sich 

zum  Bischof  weihen  zu  lassen  und  Priester  zu  werden.  In  Bezug 

auf  die  kirchlichen  Zustände  wurde  ihm  eine  sorgfältige  Aus- 

übung seiner  episcopalen  Pflichten,  periodische  Visitationen  der 

I>i<"»<  cse.  Wiederherstellung  der  in  Abnahme  gerathenen  und  ver- 

bieten Klöster  und  Gotteshäuser  und  die  Schattung  eines  statt- 

lichen geistlichen  Käthes  auferlegt;  den  letzteren  solle  er  mit 

-tauglichen  und  gelehrten  Katholiken"  besetzen  und  mit  diesen 

die  geistlichen  Sachen  und  besonders  die  eingedrungenen  irrigen 

Lehren  und  Spaltungen  in  Berathung  ziehen:  überhaupt  solle  er 

an  seinem  Hof  in  geistliehen  wie  weltliehen  Sachen  womöglich 

nur  katholische  -Diener"  anstellen  u.  s.  w.   Alle  diese  Vorschriften. 

auch  in  Betreff  der  Juden,  die  man  im  Hochstift  längst  ent- 

tarnen oder  auf  eine  geringere  Zahl  zurückführen  wollte,  und 

doch  nur  schwer  entbehren  konnte  —  waren  im  letzten  Grunde 

d"<  h  mild  genug  gefasst.  und  sicher  muss  man  zugeben,  dass  sie 

voll  einer  so  rücksichtslosen  und  gründlichen  Restauration,  wie 

«iie  Julius  nach  «lern  Ablauf  kaum  eines  Jahrzehnts  in  Angriff 

nahm  und  durchführte,  beträchtlich  weit  entfernt  waren.  — 

Immerhin,  die  Entscheidung  war  hiermit  gefallen  und  es 

kam  nun  darauf  an.  in  wie  ferne  sich  die  Hoffnungen  auf  der 

H'>iuanam  nos  ac  Orthodoxam  t'atholicam  Religionen! ,  seil  sacratissimutn  Patri- 

monium alirjuod.  «juavis  L-tiam  acerbitate  proposita  constantissime  tueri:  nee 

un.|uani  comroissuros,  nt  a  »anetissimo  illo  foedere,  qood  per  majore»  nostros  cum 

rädern  *ancta  Uomana  Ecclesia  ictum  est,  et  a  debita  «bedient  ia  turpiter  et  impie 

«Jf-hciamns.  ({nain  auimi  nostri  testiticationem,  minus  fortassis  necessariam.  nisi 

eam  pia  <|uae>Jain  verecundia  expresisset,  ajmd  S.  V.  seu  in  almo  MgtlSfOipM 

»acrario  o.nodaiu  cnstodiendam  deponere  voluimus  etc.  etc.  <  Datum  Wirceburgi  XXIX. 
Martii  anno  MDJ.XXIIII  i 

«    im  Auszuge  findet  nie  sich  bei  Httchoujrr,  1.  c.  b,  Beilage  ,S.  :5Ö5  ff. 
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einen,  vielleicht  auch  die  Befürchtungen  auf  der  andern  Seite, 

welche  die  Neuwahl  veranlasst   hatte,   verwirklichen  würden. 

Nach  der  ganzen  Lage  der  Dinge  konnte  jedoch  die  Situation 

sich  nicht  sofort,  sondern  nur  allmählich  klären.    Julius  hatte 

guter  Ueberlieferung  zufolge  bisher  zurückgezogen  gelebt  und 

seine  Erhebung  in  den  weiteren  Kreisen  der  Hauptstadt  und 

des  Hochstiftes  aus  diesem  Grunde  eher  Ueberraschung  als  leb- 

hafte Teilnahme  hervorgerufen.    Auswärts  fühlten  sich  solche, 

die  an  den  Vorgängen  im  Hochstift  Anteil  nahmen  und  dort 

Verbindungen  hatten,  aber  nicht  zu  den  Eingeweihten  gehörten, 

in  etwas  enttäuscht.    Sie  hatten  erwartet,  dass  die  Wahl  etwa 

auf  Erasmus  Neustetter  oder  Gottfried  von  Limburg  fallen  würde: 

aber  diese  Stimmen  bedachten  freilich  nicht,  dass  gerade  Männer 

dieser  Art  und  Denkungsweise  grundsätzlich  hatten  übergangen 

werden  sollen.1)    Man  kann  übrigens  nicht  sagen,  das?  Julius 

etwa  gleich  in  der  ersten  Zeit  als  der  hervortrat,  als  welchen 

wir  ihn  uns  vorzustellen  pflegen  und  wie  er  in  der  Geschichte 

lebt.    Wer  die  Natur  der  Dinge,  die  Macht  der  Verhältnisse 

kennt  und  überdiess  die  Zustände  im  Hochstifte  in  Erwägung 

i)  Nicolaus  ('isner,  der  damals  als  Assessor  am  Kammergerichte  in  Speier 

lebte,  schrieb  von  da  am  17.  Dez.  1573  an  Joa.  1'osthius,  nachdem  er  von  dem 

Ausfall  der  Neuwahl  Kunde  erhalten  hatte,  folgende  höchst  bezeichnenden  Worte 

(vgl.  Nie.  Cisneri,  .Tnrisconsnlti  etc.  etc.  Opnscula  Historica  et  PolMc*- Philo- 

loga  etc.  etc.  Francofurti  1611,  p.  UHU» :  (Jnae  de  Kpiscopo  nnper  apud  von  electo 

scribis,  cum  eruditnm  esse  et  doctorum  virorum  amantem,  et  linguarum  peritum. 

et  erga  te  benignum,  grata  mihi  fuerunt.  hihentius  autem  ex  iisdetn  Uteri*  ac- 

cepissem,  cum  vi  nun  valde  bonnm.  Reipublicue  studiosum,  in  verae  religiouis  cul- 

tores  propensum,  vel  non  ab  iis  alienum  esse,  Ujiae  prudentia,  quis  usus  rerum 

in  tali  aetate  esse  possit,  non  est  difticilis  conjectura.  El  cum  in  eodem  ordia»- 

fueriut,  quos  uon  bis  modo  rebus  praestare,  aetateque  antecedere,  sed  et  pluxibu* 

et  majoribus  tum  aniiui  virtutibus.  tum  ingenii  dotibus  praeditos  novi.  et  in  bis 

et  D  ominum)  Patronum  nostrura  (<L  h.  Kr.  Neustetter:  et  Baronem  I.imburgicajn 

miror  tarn  excellentium  virorum  in  electione  praeeipuam  ratiouem  habitam  non 

esse",  —  iXik.  ('isner,  152U  in  Mosbach  geboren,  als  Kechtsgelehrter  hochangesehen, 

gehörte  dem  evangelischen  Bekenntnisse  au.  Ks  wird  das  hier  ausdrücklich  hervor- 

gehoben, nm  die  von  ihm  in  Dezug  auf  Fürstbischof  Julius  Echter  u.  a.  gebrauchten 

Worte:  „in  verae  religiouis  cultores  propensum"  nnd  was  er  von  dem  Nachfolger 
Friedrichs  von  Wirsberg  am  liebsten  erwartet  hätte,  zu  beleuchten.  Vgl.  über  ihn 

übrigens  Sttnt;inrf:  Geschichte  der  deutschen  Hechtswissenschaft.  1.  Abteilunr. 

S.  503  ff.t. 
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zieht,  wird  und  kann  es  auch  gar  nicht  anders  erwarten.  Der 

neue  Fürstbischof  behielt  nicht  bloss  den  Kanzler  seines  Vor- 

gängers. Balthasar  von  Helu.  sondern  auch  dessen  Leibarzt.  Jo- 

hannes Posthitis,  bei,  der  allerdings  zugleich  von  dem  Domeapitel 

angestellt  war,  aber,  wie  schon  einmal  erwähnt,  vor  den  Augen 

der  strenge  denkenden  Partei  Gnade  schwerlich  finden  konnte. 

Man  hatte  ihn  aber  früher  nicht  entbehren  können  und  wollte 

ihn  auch  jetzt  noch  nicht  missen.  Auf  der  andern  Seite  wider- 

spricht indess  auch  keiner  der  Schritte,  die  Julius  zunächst 

gethan.  seiner  späteren  Handlungsweise.1)  Dass  er  sich  in  der 

Hauptstadt  und  überall  im  Hochstift,  wie  es  üblich  war,  huldigen 

Hess,  verstand  sieh  von  selbst;  ebenso,  dass  er  nicht  unterliess. 

durch  Gesandtschaften  an  den  Kaiser  und  Papst  sich  die  Be- 

lehn ung  und  Bestätigung  zu  erwirken.  Den  letzten  Fall  an- 

langend könnte  es  auffallen,  dass  Julius  so  spät  —  erst  im 

März  1574  —  die  Einleitungen  dazu  traf,  jedoch  hat  man  in 

Rom  in  dieser  scheinbaren  Verzögerung  um  so  weniger  etwas 

Autfallendes  gefunden,  als  das  Gesuch  selbst  ja  in  keiner  Weise 

zu  umgehen  war.2)    Sie  scheint  mit  Rücksichten  anderer  Art. 

i  Ich  will  doch  hervorheben,  dass  Julius  schon  am  15.  Dezember  1573 

'.^itzongsprotokolle  des  Domcapitelst  es  aussprach,  dass  er  zu  dem  Amte  eines 

Hofmeisters  „seinem  geistlichen  Stande  nach"  ̂ im  Gegensatze  zu  der  herkömm- 

lichen Praxis)  „nur  einen  Katholischen"  wolle. 

*)  Das  bezügliche  Schreiben  des  Neugewählten  ist  datirt  vom  29.  März  1574 

und  neuntens  abgedruckt  bei  Tlieiner,  Ann.  Eccl.  I.  p.  230.  Julius  sucht  hier 

allerdings  sein  relativ  spätes  Bestätignngsgesuch  zu  entschuldigen  und  knüpft 

daraa  die  Bitte,  um  Ermässigung  der  Sportein,  eine  Bitte,  die  er  mit  der  schlimmen 

»irthschaftlichen  Lage  deä  Hochstiftes  motivirt.  Der  Schilderung  der  Drangsale, 

mit  deren  Folgen  dasselbe  noch  zu  kämpfen  habe,  fügt  er  hinzu:  „  —  ut  taceam 

interim  qnantnm  a  vicinis  Principibns  et  statibus  Imperii,  in  usurpatione  et  immi- 

notione  jnrinm  et  facultatnm  hujus  Ecclesiac  quodidie  accipiatur  detrimentum.'* 
Weiter  heisst  es :  , —  Qnae  cum  ita  revera  se  habeant,  in  non  dubiam  spem  erigor, 

Sanctitatem  Vestram  meae  Ecclesiae  necessitates  benignis  oculis  respecturam,  ad 

<rjas»iue  vulnera  sanauda  ex  visceribus  misericordiae  et  caritatis  paternae  aliquid 

exoptatae  levationis  allataram  esse,  quo  nexu  debitorum  aliarnmque  difficnltatum 

tnlntas.  ad  illa  pulcherrima  sanctissimaqne  opera  Praecessoris 

mei,  foelicis  recordationis,  pietate  inchoata,  tanto  maturius  per- 

ficienda,  quam  primum  accingar,  meamque  Ecclesiam  ex  variis  fluctihus  jactationibus- 

qoe  turbulenti  hujus  seculi  in  tutum  portum  secundi  nurainis  Sanctitatisqnc  Vestrae 

a<pirante  aura.  pro7ectam  esse,  meque  votorum  compotem  factum,  aliquanda  laetari 
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wie    den  überkommenen  schlechten   Finanzzustände ,  vielleicht 

auch  mit  einem  gewissen  Misstrauen  des  Neugewählten  zu  Bich 

seihst,  zusammenzuhängen.    Einerseits  hielt  dieser  es  für  an- 

gezeigt, die  Kurfürsten  Daniel  von  Mainz l)  und  Jakob  von 

Trier  sowie  den  Herzog  Albrecht  V.  von  Baiern  um  Empfehl- 

ungen beim  Papste  anzugehen,  und  andrerseits  diesen  im  Hin- 

blick auf  die  bedrängte  Lage  seines  Hochstiftes  um  Ermässigung 

der    herkömmlichen    Sportein    zu   bitten.     Die   päpstliche  Be- 

stätigung erfolgte  denn  auch  in  der  üblichen  Weise  im  Monate 

Juni  (1574),  nachdem  Julius  durch  seinen  Gesandten  im  Sinne 

der  kirchlichen  Restaurationspolitik  die  Zusagen  gemacht  hatte, 

wie  solche  damals  jedem  neugewählten  Bischöfe  auferlegt  zu 

werden    pflegten.     Julius   hatte    bereits   in    seinem  berührten 

Schreiben  vom  29.  März  ausdrücklich  seinen  festen  Willen  aus- 

gesprochen, in  die  Fussstapfen  seines  Vorgängers  treten  un«l 

die  „herrlichen  und  heiligen  Werke,  die  derselbe  begonnen."  voll- 

enden zu  wollen:  was  darunter  zu  verstehen,  bedarf  kaum  erst 

noch  im  besondern  erörtert  zu  werden,  wird  sich  zugleich  bald 

genug  aus  den  Thatsachen  ergeben.    Nur  auf  das  eine  sei  aus- 

drücklich gleich  an  dieser  Stelle  hingewiesen,  dass  mau  in  Rom 

possnm.  In  hisce  S.  V.  sicut  praestabit  rem  divina  Ula  sua  virtute,  bouitate  et 

gapientia,  Apostolicoque  mauere  digniseimam  et  Eceleeiae  meae  Wircebnrgenai  non 

minus  optatam,  quam  necessariam :  ita  ego  vicissim  omnes  industriae  in*ae  rt 

debitae  pietatis  nervös  eo  intendam,  ut  ampliticandae  ornaudaeque  Sanctissima- 

illius  Sedis  Majestati  extremos  seusus  reservasse,  nullique  labori  et  studio,  qoa- 

canqae  acerbitate  proposita,  vel  si  vita  et  sauguis  profundeudns  foret,  pepercis.*« 

videar;  utque  eadem  8.  V.  Pnecessoril  mei  pietatem  et  obs»'i  vantiani.  in  w 

vestigiis  suis  incedentem  derivatam,  certissiniis  reruni  argumenta  liquido  cog- 
noscat.  etc. 

I)  Das  bez.  Schreiben  des  Erzbischofs  Daniel  von  Mainz  haben  wir  bereits 

weiter  oben  (6.  IM,  Ann».  4)  angezogen.  An  Caspar  (iropper  hatt<'  Julius  bereits 
am  20.  Dezember  1573  eine  Zuschritt  gerichtet  mit  der  Bitte,  seine  Destatigun;: 

beim  Papste  zu  befürworten,  und  hinzugefügt,  er  beabsichtige,  einige  hoffnunrs 

volle  Jünglinge  nach  Korn  in  das  Collegium  Germanicum  zu  schicken,  —  die  Nasen 

der  dazu  Auserseheneu  sind  genannt  —  und  auch  für  die  Erwirkung  der  Aufnahm- 

derselben  erbittet  er  sich  den  IJ.-istand  desselben  Wirzb.  Kreisarchiv.  Uitctü. 

Julius  Echter,  Neu  .  Wahrscheinlich  ist  dieses  dasselbe  Schreiben,  von  welcheta 

C.  Groppcr  in  seiner  Zuschritt  vom  IS.  Januar  1574  (s.  oben  8«  \VJ.  Anm.  2i  sich 
besieht. 
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die  Uebertragung  oder  vielmehr  die  Durchführung  des  zur  all- 

gemeinen Herrschaft  strebenden  Systems  innerhalb  der  Diöcese 

Wirzburg  als  abstrakten  Heischesatz  und  ohne  Berücksichtigung 

(Irr  gegebenen  Verhältnisse  und  entgegenstehenden  Schwierig- 

keiten aufstellte,  während  der  Fürstbischof  der  spröden  und 

zum  Teile  geradezu  widerstrebenden  Wirklichkeit  sich  gegenüber 

gestellt  sah  und  dabei  doch  zugleich  einen  so  hohen  Grad  von 

Einsicht  und  Selbständigkeitsgefühl  besass.  dass  er.  wie  voll- 

kommen einverstanden  er  auch  mit  der  päpstlichen  Politik  über 

das  anzustrebende  Ziel  war.  sich  gleichwohl  das  Recht  vindicirte, 

die  Wege,  die  ihn  dahin  führen  sollten,  mit  eigenen  Augen  zu 

suchen.  Ueberhaupt.  um  diesen  Charakter  zu  verstehen,  wird 

man  stets  im  Auge  behalten  müssen,  was  uns  aus  der  Summe 

seines  Lebens  unverkennbar  hervorgeht,  dass  er  genau  wusste, 

was  er  wollte ,  und  fest  entschlossen  war,  auszuführen ,  was 

er  sich  vorgesetzt  hatte,  und  kein  Widerstand,  der  ihm  in 

den  Weg  trat,  auf  Schonung  zu  rechnen  hatte:  dass  er  aber 

zugleich  zu  viel  staatsmännischen  Geist  besass,  um  nicht  zu 

wissen,  dass  in  einer  Lage,  wie  die  seinige  war,  nur  ein  vor- 

sichtiges und  schrittweises  Vorgehen  zum  Ziele  führte.  Man 

kanu  daher  in  vielen  und  in  wesentlichen  Dingen  anderer  Ansicht 

-»•in  wie  er.  man  wird  bei  unbefangener  Beurteilung  aber  doch 

zugehen  müssen,  dass  ein  wirklicher  Herrschergeist  in  ihm  lebte, 

welcher  folgerechter  Weise  nur  im  Herrschen  und  in  der  Ver- 

wirklichung seiner  Grundsätze  seine  volle  Befriedigung  und 

Genugthuung  fand.  Unter  diesen  Umständen  darf  es  uns  nicht 

wundern,  wenn  wir  sehen,  wie  bald  nach  seiner  Erhebung  das 

Verhältniss  zu  dem  Domcapitel,  dessen  Majorität  ihn  doch  gewählt 

hatte,  das  Gepräge  gegenseitiger  Gereiztheit  annahm  und  der 

unter  seinem  Vorgänger  bestandene  Gegensatz  aufs  Neue  erwachte 

und  —  wenn  auch  nicht  in  der  Form  so  doch  gewiss  in  der 

Sache  —  eine  wo  möglich  noch  schroffere  Gestalt  annahm:  der 

Fürstbischof  hatte  aber  wohl  oder  übel  das  Princip.  dem  der 

Sieg  bestimmt  war.  für  sich,  und  das  Capitel  erlitt  gerade  in 

den  Fragen,  die  den  Mittelpunkt  oder  doch  die  Hauptstütze  des 

Digitized  by  Google 



166 Fünftes  Capitel. 

in  Rede  stehenden  Systems  ausmachten,  eine  gründliche  Nieder- 

lage. 

Die  allgemeine  Thätigkeit  Julius  Echters  und  seine  Teil- 

nahme an  den  Reichsangelegenheiten  werden  wir  nur  insoweit 

in  unsere  Darstellung  aufnehmen,  als  sie  im  näheren  oder  ent- 

fernteren Zusammenhange  mit  unserer  speziellen  Aufgabe  steht 

und  aber  auch  zur  Feststellung  seines  geschichtlichen  Charakters, 

welche  wir  denn  doch  versuchen  müssen,  unumgänglich  nothwendig 

erscheint.1)  Julius  hat  seine  Stellung  als  Reichsfürst  schnell  ge- 

nommen und  durch  seine  Thatkraft  und  Geschäftsgewandtheit 

bald  ein  allgemeines  Ansehen  gewonnen,  lieber  die  Haltung, 

welche  er  zu  den  grossen  und  brennenden  Fragen  der  Zeit 

einnahm,  ist  ein  Zweifel  nicht  erlaubt,  In  dieser  Beziehung 

setzte  er  im  Grunde  nur  die  überkommene  Politik  seines  Vor- 

gängers fort  und  stellte  er  sich  vorbehaltlos  auf  die  Seite  der 

couservativen,  bez.  katholischen  Partei.  Lebhaften  Anteil  nahm 

er  von  Anfang  an  an  dem  Schicksale  und  den  Verhandlungen 

des  sogen.  Landsberger  Bundes,  der  bald  nach  dem  Augsburger 

Ueligionsfrieden  im  Interesse  der  Aufrechterhaltung  des  öffent- 

lichen Friedens  und  mit  unverkennbar  confessioneller  Färbung 

geschlossen  worden  war  und  an  dessen  Spitze  Herzog  Alb- 

recht V.  von  Baiern  stand.  Friedrich  v.  Wirsberg  war  einige 

Zeit  darauf  zugleich  mit  dem  Fürstbischof  von  Bamberg  und 

der  Reichsstadt  Nürnberg  in  den  Bund  eingetreten,  und  sein 

Nachfolger  setzte  nun  dieses  Verhältniss  mit  ausgesprochenem 

Eifer  fort,  indem  er  zugleich  für  die  Befestigung  und  Erweiter- 

ung desselben  bemüht  war.'-)  Auf  dem  Bundestage,  der  in  den 

ersten  Monaten  des  J.  157b'  zu  München  abgehalten  worden  ist. 

wurde  zugleich  in  Anregung  gebracht,  die  katholischen  Mitglieder 

des  Bundes  möchten  über  eine  brennende  Frage,  die  voraus- 

1)  Ueber  die  Thätigkeit  Julias  Kchters  als  Reichsfürst  finden  sieb  die 

nothigsten  Nachweise  bei  linchinger  (I.  c.  S.  53  flD;  erschöpfend  freilich  sind 
sie  nicht. 

2)  limhinger  il.  c.  p.  57),  nach  den  Akten  d>;s  Wirzb.  Kreisarchivs,  und 

A.  S.  Stumpf.  Diplomatischer  Beitrag  zur  Geschichte  des  Landsberger  BuDde*. 

Bamberg  und  Würzburg,  1834. 

Digitized  by  Google 



Die  Xeagrändung  d.  Universität  n.  Fürstbischof  Julius  Echter  v.  Mespelbrunn.  157 

sichtlich  auf  dem  nach  Regensburg  angesagten  Reichstag  dem- 

nächst zur  Verhandlung  kommen  würde,  sich  zum  voraus  ver- 

ständigen. Diese  Frage  betraf  die  von  den  protestantischen 

Reichsständen  schon  wiederholt  verlangte  Anerkennung  der 

sogen.  Ferdinandeischen  „Nebendeklaration",  die  in  das  Friedens- 

Instrument  des  J.  1555  die  förmliche  Aufnahme  nicht  erlangt 

hatte  und  von  denselben  doch  allein  als  ein  Gegengewicht  gegen 

den  -geistlichen  Vorbehalt"  betrachtet  werden  konnte.  Die 

katholischen  Reichsstände,  genauer  gesagt,  die  geistlichen  Fürsten 

erblickten  aber  gerade  in  der  Gewährung  jener  Forderung  eine 

(xefahr  für  das  Bestehen  ihrer  Hochstifter  und  eine  nicht  zu 

■luldende  Verkürzung  des  auch  ihnen  durch  eben  jenen  Frieden 

zuerkannten  „Reformationsrechtes".  Gewiss  ist  es,  das  Schicksal 

des  Protestantismus,  der  in  diesen  Staaten  bekanntlich  ziemlich 

weit  vorgedrungen  war,  hing  von  der  Entscheidung  dieser  Frage 

ab,  und  die  Angriffe,  die  bereits  in  mehreren  derselben  auf  die 

rechtliche  Existenz  protestantischer  Unterthanen  mit  Erfolg  be- 

gonnen hatten,  waren  von  der  behaupteten  Ungültigkeit  der  Neben- 

deklaration ausgegangen.  Auf  dem  Regensburger  Reichstag,  der  im 

Juni  des  ged.  Jahres  (1570)  von  Kaiser  Maximilian  eröffnet  wurde, 

kam  denn  diese  Angelegenheit  von  offenbar  der  höchsten  Wichtig- 

keit wirklich  zur  Sprache  und  Verhandlung  und  wurde  schliess- 

lich zu  Ungunsten  der  protestantischen  Stände  entschieden,  denn 

<lie.*es  bedeutete  die  beschlossene  Vertagung,  ein  Ergebniss,  zu 

welchem  das  damalige  Haupt  der  Protestanten,  Kurfürst  August 

von  Sachsen,  durch  seine  unentschiedene  und  selbstsüchtige 

Haltung  das  Meiste  beigetragen  hat.1)  Fürstbischof  Julius  war 

auf  diesem  Reichstage  persönlich  nicht  erschienen  —  wir  werden 

sogleich  vernehmen  aus  welchem  Grunde  —  und  war  nur  durch 

-<*inen  Gesandten  vertreten,  der  aber  seiner  Instruktion  und  der 

von  Baiern  ausgegangenen  Initiative  gemäss  sich  auf  die  Seite  der 

i)  Ueber  diesen  Reichstag  des  J.  157G  vgl.  Haeberlins  Neueste  Deutsche 

Keichs-Geschichte,  10.  Bd.,  im  speziellen  S.  17,  287—300  ff.,  330  ff.,  und  Hanke, 

>.  W.  7.  Bd.  Zur  deutschen  Geschichte  vom  Religionsfrieden  bis  zum  30jährigen 

Kriege.    (Leipzig  1868,  S.  89.) 
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<xegner  der  „Xebendeklaration"  stellte.    Dass  diese  Behandlung 

jener  Frage  den  eigensten  Ansichten  Julius  Echters  entsprach, 

hat  kaum  noch  Jemand  gewagt,  unmittelbar  in  Zweifel  zu  ziehen: 

die  von  ihm  ein  halbes  Jahrzehnt  später  begonnene  und  durch- 

geführte Gegenreformation,  d.  h.  die  Ausrottung  des  Protestan- 

tismus in  seinem  Hochstift,  hat  die  behauptete  rechtliche  Xicht- 

gültigkeit  der  Xebendeklaration  zur  Voraussetzung,  und  gleich- 

wohl ist  von  competenter  Seite  die  Meinung  vorgetragen  worden, 

dass  er  bis  zur  Niederlage  Gebhards  von  Köln  im  Schwanken 

gestanden  habe,  welche  Partei  er  endlich  ergreifen  und  ob  er 

nicht  etwa  das  von  diesem  gewagte  Experiment  nachahmen  solle?1» 

Wir  können  es  nicht  unterlassen,  dieser  Anschauung  nach  Kräften 

entgegenzutreten,   nicht   etwa   um   seinen  Charakter  vor  einer 

Verunglimpfung  zu  schützen,  sondern  weil  wir  die  Ueberzeugnnz 

gewonnen  haben,  dass  sich  eine  solche  Auslegung  mit  den  ge- 

schichtlichen Thatsachen  nicht  verträgt.  Wir  sind  der  Meinung 

dass.  wer  das  Thun  und  Lassen  Julius  Echters  in  den  Jahren 

von  seiner  Wahl  bis  zum  J.  15S3  sorgfältig  und  im  Einzelnen 

untersucht,  kaum  zu  einem  anderen  Ergebnisse  gelangen  kann. 

Allerdings  eine  Thatsache  liegt  dazwischen,  die,  für  sich  und 

ausserhalb  des  Zusammenhanges  betrachtet,  jene  erwähnte  An- 

schauung zu  unterstützen  scheint:  das  ist  der  berüchtigte  Fulda- 

ische  Handel. 2;    Im  Stift  Fulda  hatte  der  Fürstabt  Balthasar 

von  Dernbach  die  Reaction  gegen  den  auch  hier  bei  der  Ritter- 

schaft und  den  Städten  mächtig  eingedrungenen  Protestantismn- 

mit  rücksichtsloser  Strenge  durchzusetzen  beschlossen.    Die  Er- 

bitterung, die  er  auf  diesem  Wege  in  den  genannten  Kreisen 

hervorrief,  ging  so  weit,  dass  dieselben  beschlossen,  sich  seiner  um 

jeden  Preis  zu  entledigen:  religiöse  und  politische  Motive  wirkten 

dabei  wie  fast  immer  zusammen.   Was  nun  mit  Recht  nach  allen 

Seiten  Verwunderung  erweckte,  war,  dass  sie  sich  zu  diesem  Zwecke 

i)  Hauke,  Die  römischen  Päpste,  2.  Bd.  8.  120  ff. 

-'<  Ranke,  I.  c  S.  50.  _  Heppe:  1)  Die  Restauration  des  Katholicismns  in 
Fnlda,  auf  dem  KichsfeMe  tind  in  Wirzburg.  Marburg,  1850.  2,  Ent^tehanc. 

Kämpfe  und  Untergang  evangelc eher  Gemeinden  in  Deutschland.  Wiesbaden.  1>»'>„'. 
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mit  dem  Fürstbischof  von  Wirzburg  in  Verbindung  setzten,  und 

was  das  noch  überraschendere  war,  dass  dieser  die  Hand  dazu 

bot.    Ks  kam  in  der  That  eine  Verständigung  zwischen  ihnen 

zu  stände,  kraft  welcher  sie  sich  dahin  einigten,  dass  Julius 

.«eine  Mitwirkung  zu  dem  Zwecke  versprach,  den  Fürstabt  zur 

Abdankung  zu  zwingen,  und  er  als  Gegenleistung  die  Zusage 

erhielt,  dass  in  der  Gestalt  einer  Personalunion  eine  bleibende 

Vereinigung  der  Stifter  Wirzburg  und  Fulda  gegründet  werden 

und  der  Fürstbischof  zunächst  als  „Administrator"  an  die  Stelle 

des  Fürstabtes  treten  sollte.    Diese  Abmachung  wurde  in  der 

That  auch  ausgeführt,  Balthasar  von  Dernbach  in  einer  keines- 

wegs löblichen  Weise  zur  Resignation  gezwungen,  die  formelle 

Fusion  Fuldas  mit  Wirzburg  vertragsmäßig  vereinbart  und  dem 

.Administrator"  in  aller  Form  von  der  Fuldaer  Landschaft  ge- 

huldigt. Es  begreift  sich,  dass  dieser  Vorgang  im  ganzen  Reiche 

und  darüber  hinaus  ungemeines  Aufsehen  erregte  und  dass  ins- 

besondere sich  aller  Augen  erstaunt  und  vorwurfsvoll  auf  Julius 

Echter  richteten,  mit  dessen  bisher  kundgegebenen  kirchlichen 

Grundsätzen  ein  solches  Beginnen,  dessen  Spitze  doch  offenbar 

g^gen  das  Interesse  des  Katholicismus  gerichtet  war,  sich  nicht 

vereinigen    lassen    wollte.     Die   benachbarten  protestantischen 

Fürsten,  wie  der  Landgraf  von  Hessen  und  aber  auch  Kurfürst 

August  von  Sachsen,  die  s.  Z.  zu  Gunsten  der  evangelischen  Stände 

Fuldas  bei  dem  Fürstabt  Balthasar  vergeblich  intervenirt  hatten, 

srhüttelten  die  Köpfe  und  wussten  sich  das  Räthsel  nicht  zu 

deuten:  misstrauisch  wie  sie  nicht  ohne  Grund  waren,  behielten 

.*ie  sich  ihr  Urtheil  vor  und  blieben  bei  Seite  stehen.  Dagegen 

erfüllte  der  so  gewaltsam  entfernte  Fürstabt  das  Reich  mit 

seinen  Klagen,  der  Kaiser  (Max.  II.)  wie  der  Papst  sprachen  eine 

anbedingte  Verurteilung  des  Geschehenen  aus  und  Gregor  XIII. 

forderte  Julius  Echter  unter  der  Androhung  des  Bannes  auf, 

die   erschlichene  Beute  herauszugeben   und  den  unrechtmässig 

Verdrängten   zu  rehabilitiren.     Nun   ist  es   doch  bezeichnend, 

•Tnlius  konnte  sich  nicht  entschliessen,  dieser  Aufforderung  so- 

fort nachzukommen.    Bereits  im  Juli  ( 157<V)  erschien  sein  Rath. 
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Yt'it  Krepser,  in  Rom.  um  den  Papst  über  den  Vorgang  aufzu- 
klären und  den  ausserordentlichen  Schritt  zu  rechtfertigen.  Julius 

liess  dem  aufgebrachten  Papste  vorstellen,  nur  im  Interesse  der 

katholischen  Sache  und  um  das  Stift  Fulda  vor  den  drohenden 

Zugriffen  der  umliegenden  evangelischen  Fürsten  zu  erretten, 

habe  er  sich  zu  jenem  Wagniss  entschlossen.  .  Die  eine  Thatsaeh* 

wenigstens  hätte  er  von  vorne  herein  für  sich  anführen  können, 

dass  er  sich  wohl  gehütet  hatte,  der  Fuldaischen  Ritterschaft 

den  Gefallen  zu  thun  und  ihr  die  schriftliche  Versicherung  zu 

geben,  dass  er  ihr  in  Sachen  der  Religion  freie  Hand  lassen 

wolle.  Durch  eine  zweideutige  Wendung  hatte  er  die  ungestümen 

Dränger  beruhigt.  Indess  der  Papst  verwarf  diese  Rechtfertiguni 

und  wiederholte  die  erwähnte  Aufforderung  und  Androhung:  :5> 

und  zu  gleicher  Zeit  wurde  von  Seite  des  Reiches,  bez.  des 

Kaisers  der  ganze  Handel  zwischen  Julius  und  der  Fuldaischen 

Landschaft  für  null  und  nichtig  erklärt  und  anfangs  des  J.  1577 

das  Stift  Fulda  unter  kaiserliche  Sequestration  gestellt  und  der 

Herrschaft  des  Administrators  so  ein  rasches  und  dauerndes 

Ende  gemacht.     Die  Entscheidung  der  Rechtsfrage   in  diesem 

Vorgange,  auch  soweit  Julius  dabei  beteiligt  war.  wurde  vor  das 

Forum  des  Reichshofrathes  gebracht,  der  mit  seinem  Spruche  aller- 

dings über  ein  Vierteljahrhundert  —  bis  1(5(12  —  auf  sich  warten 

Hess,  dann  aber  den  Beklagten,  d.  h.  dem  Fürstbischof  Julius  und 

der  Fuldaischen  Landschaft,  jedem  an  seinem  Teile,  unbedingt 

Unrecht  gab,  sie  zum  Schadenersatz  verurteilte  und  die  voll- 

ständige Restitutio  in  integrum  Balthasars  von  Dernbach  gebot.  Es 

ist  nicht  leicht,  über  die  Handlungsweise  Julius  Echters  in  diesem 

Falle  eine  bestimmte  Meinung  auszusprechen  und  vom  sittlichen 

wie  politischen  Standpunkt  aus  ein  Verdikt  zu  fallen,  kann  aber 

gerade  in  unserer  Lage  billiger  Weise  nicht  umgangen  werden. 

Julius  hat  bei  diesem  auffälligen  Unternehmen  eine  vollkommene 

3;  ri.  die  betr.  Correspomlenz  zwischen  dem  Papst  und  Julius  Echter  bei 

Thciner,  Ann.  Beel.  IL  p.  1U2  ff.  Wenn  Julias  übrigens  bei  dieser  Gelegenheit 

au  den  l'apst  berichtete,  Fürstalt  Balthasar  habe  „freiwillig-  abgedankt,  so  gab 
er  der  Wahrheit  nicht  ganz  die  Ehre.) 
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Niederlage  erlitten  und  den  Prozess  verloren.  Dass  er  an  ein 

nicht  bloss  vorübergehendes  Gelingen  dieses  Staatsstreiches 

glauben  und  seinen  guten  Ruf  daran  setzen  mochte,  kann 

uns  an  dem  ihm  sonst  unverkennbar  eigenen  politischen  Scharf- 

blicke irre  machen.  Jedoch  ist  auch  das  nicht  die  Hauptsache. 

Er  verräth  zugleich  bei  dieser  Gelegenheit  eine  Gewalttätig- 

keit und  aber  auch  Zweideutigkeit,  woran  man  keine  Freude 

haben  kann  und  die  ihn  als  einen  Anhänger  sogenannter  machia- 

vellistischer  Maximen  und  des  Grundsatzes:  „der  Zweck  heiligt 

die  Mittel"  erscheinen  lassen.  Anlangend  die  Motive,  von  wel- 

chen er  sich  dabei  hatte  leiten  lassen,  so  wird  der  eine  von 

ihm  vorgetragene  Rechtfertigungsgrund,  dass  er  das  Stift  Fulda 

in  Folge  der  ja  nicht  von  ihm  hervorgerufenen  inneren  Ver- 

wickelung nicht  habe  in  die  Hände  der  Gegner  fallen  lassen 

wollen,  mit  Fug  für  mehr  als  bloss  einen  Vorwand  gehalten 

werden  müssen:  denn,  das  wird  man  zugeben,  eine  solche  Mög- 

lichkeit lag  nahe  genug.  Und  wir  zweifeln  nicht  im  mindesten, 

dass  der  Bewegungspartei  des  Stiftes,  falls  das  Experiment  nicht 

in  der  Geburt  erstickt  worden  wäre,  eine  bittere  Enttäuschung 

durch  den  „Administrator"  nicht  erspart  geblieben  wäre.  Julius 

würde,  sowie  er  seiner  Sache  erst  gewiss  war,  wenn  uns  nicht 

Alles  täuscht,  ihre  religiösen  wie  ständischen  Freiheiten  nicht 

respektirt  haben.  Auf  Seite  der  evangelischen  Fürsten  hat  man 

sich  daher,  wie  schon  erwähnt,  über  das  Beginnen  der  Fuldaischen 

Ritterschaft  aufs  höchste  verwundert.  Der  Pfalzgraf  Friedrich 

konnte  nicht  verstehen,  wie  sich  dieselbe  mit  einem  Fürsten  in 

dieser  Weise  einlassen  mochte,  der  doch  selbst  ein  „grosser 

•Jesuiter-  und  mit  ̂ demselben  Teufelsgeschweiss  ganz  und  gar 

umgeben*  sei.1)    Wir  führen  diese  unfreundlichen  Aeusserungen 

i  S.  AuguAt  Kluckhohn:  Briefe  Friedrichs  des  Frommen,  Kurfürsten  von 

<i*r  Pfalz.  2.  Bd.,  2.  Hälfte  (Brannschw.-ig  1872\  S.  958;  das  Schreiben  des  Pfalz- 

:rraf»n  ist  datirt  Heidelberg  30.  Juni  1570.  Der  Pfalzgraf  sieht  in  dem  ganzen 

Vorgang  -  allerdings  nicht  mit  Kecht  —  nur  eine  „papistische  Praktik",  um  das 
angefangene  Werk  der  katholischen  Reaktion  hindurchzndriicken  n.  s.  f.  Hierher 

eehOrt  anch  die  Rückänssernng  des  Landgrafen  Wilhelm  von  Hessen  id.  Kassel 

J.Juli  1570  ',  der  in  der  beregten  Sache  ebenfalls  nur  eine  gegen  die  Kvangelischen 

gerichtete  Intrigue  erblicken  will.    (Klnckhohu,  1.  c.  S.  959.) 
Owe hkbt«  der  Universität  Wirebure.    j.  Band.  H 
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ausdrücklich  zu  dem  Zwecke  an,  um  durch  sie  anzudeuten,  welche 

Meinung  man  auswärts,  aber  in  der  Nachbarschaft,  von  Julius 

Echter  und  seiner  kirchlichen  Haltung  hegte.    Um  aber  auf  die 

angeregte  Hauptfrage  zurückzukommen,  so  stehen  wir  nicht  an.  e« 

auszusprechen,  dass  für  Julius  in  dem  bösen  Fuldaischen  Handel 

das  wahre  und  entscheidende  Motiv  offenbar  die  Machtfrage  war: 

zwischen  dem  Stift  Fulda  und  dem  Hochstifte  Wirzburg  hatten 

seit  alter  Zeit  fortgesetzte  Reibungen  und  Streitpunkte  bestanden, 

die  mehr  als  einmal  zu  heftigen  Zusammenstössen  geführt  haben. 

Konnte  es  für  einen  ehrgeizigen  und  thatkräftigen  Fürstbischof 

von  Wirzburg  eine  günstigere  Gelegenheit  geben  als  die  in  Frag* 

stehende,  das  Hochstift  ansehnlich  zu  vergrössern.  jene  Conflikte 

ein  für  alle  Mal  abzuschneiden  und  zugleich  die  römische  Kirche 

vor  einem  drohenden  Verluste  zu  schützen?    Der  bestechende 

Glanz  dieses  Zieles  hat  das  sonst  klare  und  scharfe  Auge  Julius 

Echters  getrübt  und  ihn  die  Schwierigkeiten,  die  vor  demselben 

lagen,  übersehen  lassen.  Indess  wollen  wir  denn  doch  gleich  hier 

hervorheben,  dass  der  fast  allgemeine  Widerspruch,  auf  welchen 

«lulius  mit  seiner  verfehlten  und  von  Ehrgeiz  nicht  freien  Ein- 

mischung in  die  Fuldaischen  Wirren  gestossen  ist,  wie  wir  im 

Einzelnen  noch  erfahren  werden,  seinem  Ansehen  am  kaiserlichen 

Hofe  und  im  Reiche  überhaupt  in  keiner  Weise  einen  Eintrag  ge- 

than  hat,  ja  dass  dieselbe  auch  am  päpstlichen  Hofe  nach  seinem 

ersten  Rückzug  milder  angesehen  worden  ist,1)  wie  auf  der  andern 

1)  Von  Seite  der  extremen  Partei,  wenn  ich  so  sagen  soll,  ist  übrigens  der 

Fuldaische  Handel  Julius,  wie  hoch  man  ihn  sonst  auch  rühmte,  niemals  vergebt-:, 

und  vergessen  worden.  Nicolaus  Scrarius  S.  J.,  der  ihm  einiges  zu  verdanken 

hatte  und  längere  Zeit  an  der  neuen  Hochschule  zu  Wirzburg  als  Professor  wirkte, 

schreibt  noch  im  J.  15U8  von  Mainz  aus,  wohin  er  inzwischen  in  gleicher  Stellang 

beordert  worden  war,  an  den  Cardinal  Baronius  über  Julius  Echter  in  folgender 

Weise  (s.  V.  Caesaris  Baronii  etc.  Epp.  et  Opuscula,  edidit  Kaymundu9  Alberica». 

Komae  1770,  III.,  p.  230):  „De  reverendissimo  et  ülustrissimo  Herbipolensi  quae- 

sisti,  nt  anJio,  possetne  ipsius  in  Keligione  zelus  cum  laude  attingi?  Omuino 

pot.st,  et  vitae  media  in  Germania  sobrietas  et  puritas,  quam  ornat  miririea« 

studiorum  bonorum  araor.  Sed  forent  haec  omnia  illustriora,  nisi  caliginis  nescio 

ijnid  e  Bnchonia,  picea  quaedam  nubus  daret:  Fuldense  dico,  illud  pertritt« 

funestuinque  negotium,  quo  ruulta  animarnm  millia  negliguntur,  quae  optimi  ftlio* 

quin,  et  bene  zelosi  Abbatis  opera,  et  studio  ad  religionem  revocari  coeperant- 
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Seite  er  selbst  in  der  Verfolgung  und  Durchführung  seiner  ander- 

weitigen Bestrebungen  sieh  durch  dieses  Misslingen  nicht  im 

mindesten  hat  irre  oder  schwankend  machen  lassen.  Gerade  in 

diesen  kritischen  Jahren,  die  als  Wirkung  der  gedachten  Wagnisse 

so  viel  Peinliches  für  ihn  brachten  und  ihm  viele  Vorwürfe  ein- 

trugen, ja  manche  an  ihm  irre  machten,  hat  er  den  Grund  zu 

den  Schöpfungen  gelegt,  auf  welchen  die  Unvergänglichkeit  seines 

Gedächtnisses  vor  Allem  beruht. 

Auch  die  Grundlegung  der  Universität,  wenn  man 

dieses  nur  nicht  gleich  im  körperlichen  Sinne  verstehen 

will,  fällt  in  diese  Zeit. 

Wenn  man  aus  der  Thatsache,  dass  Julius  Echter  nicht 

sofort  an  die  Durchführung  der  Gegenreformation  in  seinem 

Hochstifte  Hand  angelegt  hat,  sich  einen  Schluss  auf  seine  ver- 

meintliche Unentschlossenheit  und  eine  Neigung,  die  allgemeine 

Entwickelung  der  Dinge  abzuwarten  und  darnach,  je  nachdem 

seine  Stellung  zu  nehmen,  gezogen  hat,  so  liegt  eine  Ursache 

dieses  Irrthums  in  dem  Umstände,  dass  man  völlig  ausser  Acht 

Hess,  dass  der  Fürstbischof  angesichts  dieses  Vorhabens  nicht 

bloss  eine  Reihe  von  Rücksichten  gewichtiger  Art  zu  nehmen 

hatte,  sondern  dass  es  ihm  zunächst  auch  an  den  dazu  nöthigen 

Werkzeugen  fehlte.  Die  Unterstützung  von  Seite  der  Jesuiten, 

auf  welche  er  allerdings  unbedingt  rechnen  durfte  und  die  ihn 

eher  vorwärts  drängten  als  zurückhielten,  reichte  auf  die  Dauer 

doch  nicht  aus.  Es  kam  in  erster  Linie  darauf  an,  sich  der 

heranwachsenden  Generation  zu  versichern  und  zu  diesem  Zwecke 

die  Einrichtungen  in  das  Leben  zu  rufen,  welche  die  fortgesetzte 

Einwirkung  auf  die  Erziehung  und  Ausbildung  derselben  in  organi- 

satorischer Weise  verbürgte.  Auf  diesem  Wege  ist  in  Julius  der 

Gedanke  entstanden,  eine  Universität  zu  gründen  oder,  wenn  man 

0  quam  optandnm,  duos  magno»  Catholicae  Fidei  zelatores  nnam  in  charitatum 

revocari!  Et  putarem  fieri  posse,  si  litigantinm  Jureconsultorum,  et  Advocatorum 

Vjrbis  omnibns  reinotis,  per  bonos  quosdam  viros  aoctoritate  apud  utrumqae  pol- 

lentfs  pie  religioseque,  nullo  strepitn,  in  silentio,  quasi  coram  Deo,  teutaretur 

'.onconlia.    Utriusqne  bonus  animus,  utrnmque  novi  etc.  etc.a 

11* 
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so  will,  die  so  rasch  untergegangene  Schöpfung  Johanns  von  Egloff- 

stein  wiederherzustellen.  Da  er  so  bald  nach  seiner  Erhebung  die 

Einleitung  zur  Verwirklichung  dieser  Absicht  getroffen  hat.  wird 

man  nicht  fehl  gehen,  wenn  man  annimmt,  dass  er  mit  diesem 

Gedanken  wie  mit  so  manchen  andern,  die  sein  gesammtes  System 

umschliessen,  sein  hohes  Amt  angetreten  hat.  Dieser  aber  lag  für 

ihn  um  so  näher,  als  ihm  sein  Vorgänger  in  dieser  Richtung  be- 

reits vorgearbeitet  hatte.  Julius  selbst  hat  in  der  Verfolgung  und 

Ausführung  desselben  die  Sache  niemals  anders  angesehen,  als 

dass  er,  was  Friedrich  v.  Wirsberg  begonnen  und  unvollendet 

zurückgelassen  habe,  zur  Ausführung  bringe.  Gleichwohl  war 

es  keine  so  leichte  Sache,  ein  solches  Vorhaben  in  die  Wirklich- 

keit zu  übersetzen:  es  waren  dabei  eine  Anzahl  von  Vorfragen 

zu  erledigen  und  Schwierigkeiten  zu  überwinden,  die  eine  nicht 

gemeine  Thatkraft  verlangten  und  auch  einer  ausserordent- 

lichen Zähigkeit  eine  schwere  Prüfung  auferlegten.  Von  seiner 

Entschlossenheit  und  Thatkraft,  wo  es  die  Wahrung  der  Rechte 

•  oder  Pflichten  seiner  episcopalen  wie  landesherrlichen  Stellung 

gilt,  hat  Julius  übrigens  schon  in  den  ersten  Monaten  nach  seiner 

Erhebung  eine  Probe  gegeben,  die  wir  im  Interesse  der  correkten 

Beurteilung  seines  kirchenpolitischen  Charakters  nicht  mit  Still- 

schweigen übergehen  dürfen.  Es  handelte  sich  um  die  bekannte 

Benediktiner- Abtei  Banz,  die  zur  Diöcese  Wirzburg  gehörte,  in 

weltlichen  Dingen  aber  dem  Hochstift  Bamberg  unterworfen  war. 

Die  erst  so  blühende  Abtei  war,  wie  manche  andere  auch,  im 

Laufe  des  16.  Jahrhunderts  verfallen,  zuletzt  (1568)  von  den 

Mönchen  völlig  verlassen  und  ihre  Administration  durch  Welt- 

geistliche angeordnet  worden.  Die  Gefahr  lag  nahe,  dass  sie 

ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  auf  die  Dauer  entfremdet  wurde. 

Da  griff  Julius  Echter  (1574)  ein  und  sorgte  durch  entsprechende 

Massregeln  dafür,  dass  die  Abtei  dem  Orden  zurückgegeben  und.  den 

Bambergischen  Ansprüchen  entgegen,  das  Schutzrecht  des  Hoch- 

stiftes Wirzburg  im  vollen  Umfange  wieder  anerkannt  wurde.1) 

>    Ussermann,  EpiVop.  Wircebnrg  p.  323,  nnd  Huchinger,  L  c.  8.  113  ff.  — 

Julias  bediente  sich  zum  Zwecke  der  Reorganisation  des  Klosters  Banz  zuerst  des 
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In  Rom  war  man  mit  den  Anfangen  der  geistliehen  Regierung 

Julias  Echter*  indes*  keineswegs  zufrieden  gestellt..  Man  hatte 

von  ihm  ein  rascheres  Vorgehen  und  kräftigeres  Durchgreifen 

erwartet.    P.  Gregor  XIII.  fand,  noch  ehe  das  erste  Jahr  des 

Episcopats  desselben  um  war,  dass  er  den  auf  ihn  gesetzten 

Hoffnungen  nicht  entspreche  und  die  Ausführung  seiner  ein- 

gegangenen Verpflichtungen  wie  z.  B.  in  Betreff  der  Abhaltung 

einer  Diöcesansynode  und  der  Gründling  eines  geistlichen  Semi- 

nars, unbilliger  Weise  verschiebe.    Das  bezügliche  Schreiben  des 

Papstes  an  Julius  liegt  vor  uns;  er  hat,  um  den,  wie  er  meint 

ungerechtfertigter  Weise,  Säumigen  seine  Verbindlichkeiten  ein- 

schärfen zu  lassen,  zugleich  mit  jenem  Schreiben  noch  überdiess 

einen  eigenen  Vertrauensmann  an  ihn  entsendet;1)  man  entnimmt 

aus  dem  Eifer  des  Papstes  in  diesem  einen  Falle  zugleich,  mit 

welchem  unnachsichtlichen  und  unermüdlichen  Eifer  damals  von 

Rom  her  die  Durchführung  des  neuen  Systems,  bez.  der  Triden- 

tinischen  Beschlüsse  überwacht  wurde.    Die  Antwort  des  Fürst- 

bischofs liegt  nicht  vor  uns,  wir  glauben  aber  um  so  gewisser, 

dass  er  sich,  was  die  Diöcesansynode  anlangt,  dem  Papste  ge- 

genüber gerechtfertigt  hat,  als  sich  solche  Klagen  nicht  wieder- 

Abtes Reinlich  von  Naustadt  a.  M.  uud  nach  dessen  Tode  des  Abtes  Johann  IV. 

Boxkard  von  Schwarzach  a.  M.,  dessen  Biographie  A*.  Dinner  geschrieben  hat. 
v  Ludewig,  SS.  K.  Ch.  p.  67.i 

1  Das  Schreiben  des  Papstes  (d.  Rom  21.  November^  ist  gedruckt  bei  Theiner 

■  I.e.  p.  2:i»>  und  lautet:  „Ex  dilecto  ülio  Nicoiao  Klgardo  facile  cognovit  Fraterni- 

tas  Taa,  quantopere  cnpimus,  ut  habeas  Synodum  Dioecesanam,  quod  antem  ei 

re«ponsum  ateepimns.  te  quidem  perenpere,  sed  existimare  eam  nulluni  fruetum 

allaturam  esse  antequam  Venerabilis  frater  Archiepiscopus  Moguntinus  suam  Dioe- 

cesanam, qnam  n  und  um  inchoarit,  absolverit.  Nos  aliter  judicamus;  uimis  longum 

esse  exspectare,  dum  veniant  tempora  ad  eam  synodum  opportuna,  hactenns  enim 

dicebantur  aliena  esse,  neqne  tnam  tamdiu  differi  siue  magno  auimarum  pericnlo 

et  jactura  posse.  Eam  igitur  omuino  habebis,  neque  nllam  moram  interpones. 

quaeque  rtpereris  Sathanae  fraude.  atqne  hominum  militia  collapsa  et  eorrnpta. 

rfjtitues.  sanabisqae,  ut  decet  Episeopura  optimum  et  copidum  Christi,  gloriae 

atque  animarum  salntis,  quod  ntrnmque  Tuae  Fraternitati  magnopere  cordi  esse 
nun  dnbitamns.  Semiuarinm  etiam  constitnes  ex  saneti  Trideutini  Consilii  decreto 

at.jae  .-x  tuo  ipsins  promisso:  euim  Elgardo  pollicitas  eras,  te  id  faetnrum  quam- 

primum  Apostolicam  contirmationem  habnisses;  eam  autetn  plnre>  ab  hinc,  menses 

babuisti.   De  his  atqne  aliis  rebus  tecum  erget  Elgardns,  cui  oninem  fidein  habebis.- 
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holen  und  gleichwohl  eine  solche  in  den  nächsten  Jahren  nicht 

abgehalten  worden  zu  sein  scheint.   Was  dagegen  die  Gründung 

des  geistlichen  Seminars  anlangt,  so  unterliegt  es  keinem  Zweifel, 

dass  es  Julius  mit  diesem  Versprechen  aufrichtiger  Ernst  war. 

wenn  es  überhaupt  eines  Versprechens  von  vorne  herein  dazu  be- 

durfte.   Freilich,  wenn  der  ungeduldige  Papst  der  Meinung  war. 

dass  eine  solche  Stiftung  die  Sache  von  ein  paar  Monaten  sei  und 

dass  es  dabei  blos  auf  den  guten  Willen  ankomme  und  seine  Auf- 

forderung im  folgenden  Jahre  wiederholte,1)  so  beurteilte  er  die 

Lage  der  Dinge  eben  ex  abstracto  und  befand  er  sieh  in  einem 

gründlichen  Irrthume.   Zu  der  Gründung  eines  solchen  Seminars, 

sollte  es  lebensfähig  sein,  gehörte  ein  passendes  Gebäude,  ge- 

hörten die  nöthigen  Mittel  der  Ausstattung  und  der  Unterhaltung 

der  Alumnen,  und  was  dergleichen  mehr  ist.  Ferner  gehörte  die 

Zustimmung  und  Mitwirkung  des  Domcapitels  dazu,  und  es  war 

vorauszusehen  oder  hat  sich  wenigstens  bald  genug  ergeben,  dass 

diese  nicht  so  leicht  zu  erhalten  waren.   Das  Capitel  machte  in 

der  That,  so  wie  Julius  im  J.  1575  die  Unterhandlungen  mit  ihm 

zu  diesem  Zwecke  einleitete,  Schwierigkeiten  und  trat  ihm  mit 

verschiedenen  Bedenken  entgegen.    Der  Fürstbischof  hatte  es 

dabei  auf  den  Hof  zum  Katzenwicker  abgesehen,  der  allerdings 

geräumig  genug  war,  aber  seit  längerer  Zeit  im  Besitz  des  Ca- 

pitels  stand,  und  dieses  war  zunächst  nichts  weniger  als  geneigt, 

ihn  abzutreten,  damit  ein  solches  Seminar  in  demselben  unterge- 

bracht werde.  Ein  anderes  Mal  meinte  es,  ein  solches  neues  Semi- 

nar sei  überhaupt  nicht  nöthig,  und  verwies  auf  die  Jesuiten,  deren 

Pflicht  es  sei,  hier  einzutreten,  und  die  Geld  und  Raum  genug 

hätten.    Oder  es  deutete,  wenn  Julius  von  der  Dotirung  eines 

solchen  Institutes  redete,  auf  ausgestorbene  Klöster,  narnent- 

'  In  einem  Schreiben  vom  10.  Dez.  1575  bei  Themtf,  (I.  c.  II,  tt*\  Der 
Papst  urgirte  hier  zugleich  die  Reformirung  des  Clerus  n.  s.  w.  Und  zn  gleicher 

Zeit  wendete  er  »ich  (ibid.}  an  das  Domcapitel  und  forderte  dieses  auf,  den  Bisebot', 
falls  er  in  diesen  Dingen  sich  wider  Erwarten  lan  erweisen  sollte,  zum  kräftiges 

Handeln  anzutreiben!  So  schlecht  war  der  Papst  in  diesem  Falle  unterrichtet, 

da  aus  den  Akten  hervorgeht,  dass  in  der  Angelegenheit  der  Gründung  des  Semi- 

nars und  der  Reform  des  Clerus  gerade  da»  Capitel  der  hemmende  Teil  war. 
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lieh  Frauenklöster  hin.  deren  Einkünfte  hiezu  verwendet  werden 

könnten. l)  So  wird  Jahre  lang  zwischen  dem  Fürstbischof  und 

seinem  Capitel  über  diese  und  auch  andere  Fragen  verhandelt, 

ohne  dass  eine  Verständigung  erfolgt.  Ueber  den  Gegensatz,  der 

zwischen  beiden  im  Verlaufe  einer  verhältnismässig  kurzen  Zeit 

sieh  ausgebildet  hatte,  kann  unter  diesen  Umständen  kein  Zweifel 

sein:  es  war  aber  der  Gegensatz  zweier  schwer  vereinbarer  Sy- 

steme, die  hier  auf  einander  stiessen.  Das  Capitel  fühlte  sich 

einerseits  offenbar  verletzt  durch  die  autokratischen  Neigungen 

des  Fürstbischofs,  die  allmälig  erkennbar  wurden,  und  andrer- 

seits vermochte  es  die  Abneigung  vor  den  Jesuiten  nicht  zu 

überwinden,  die  freilich  zugleich  mit  die  Träger  des  neuen  Sy- 

stems waren.  Aus  diesem  Grunde  wollte  es  auch  das  geplante 

neue  geistliche  Seminar  nicht,  weil  es  argwohnte,  dass  dasselbe 

■len  «Herren  Jesuiten**  übergeben  werden  und  so  deren  Stellung 

und  Einfluss  verstärken  würde.  Julius  hat  in  diesen  Jahren, 

jranz  im  Sinne  der  päpstlichen  Wünsche,  bereits  die  Frage  der 

Reform  des  offenbar  in  hohem  Grade  reformbedürftigen  Clerus 

seines  Sprengeis  beim  Domcapitel  in  Anregung  gebracht:  nament- 

lich gegen  die  zahlreichen  Concubinarien  sollte  vorgegangen  wer- 

den: jedoch  das  Capitel  war  auch  hierin  anderer  Meinung  und 

für  ein  langsameres  und  vorsichtiges  Verfahren.  So  stimmte  es 

noch  im  J.  1577,  und  verwahrte  sich,  als  in  diesem  Jahre  ein 

päpstlicher  Nuntius  nach  Wirzburg  kam,  ohne  Zweifel  um  die 

Politik  des  Papstes  zu  vertreten  und  vielleicht  auch  den  Fürst- 

bischof zu  unterstützen,  entschieden  gegen  die  Einmischung  des- 

selben in  die  inneren  Angelegenheiten  der  Diöeese  und  in  das, 

was  es  als  seine  Competenz  betrachtete. 

Mittlerweile  hatte  Julius,  wie  schon  angedeutet,  seinen 

beiden  Hauptstiftungen  fortgesetzt  seine  Aufmersamkeit  und  aber 

auch  seine  rüstige  Thätigkeit  zugewendet.  Was  die  Gründung 

des  Julius spitales  anlangt,  kann  an  dieser  Stelle  nur  das 

Nöthigste  darüber  gesagt  werden:  immerhin  aber  hat  sie  für 

•   Protokolle  des  Donicapitcls  vo:n  J.  157d  anj.'efaii£en. 
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unsere  Zwecke  ein  doppeltes  Interesse,  einmal  in  Bezug  auf  die 

allgemeine  Würdigung  des  Stifters,  und  fernerhin  wegen  des 

nahen  Verhältnisses,  in  welches  es  im  Verlaufe  der  Zeit  zur 

Universität  und  den  Lehrzwecken  derselben  gesetzt  worden  ist. 

Wir  haben  gelegentlich  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  Julius 

schon  als  Domdecan  den  Spitälern  und  Armenhäusern  Wirzburgs 

seine  Aufmerksamkeit  zugewendet  und  die  Reformbedürftigkeit 

derselben  dem,  Domeapitel  gegenüber  betont  hat.1)  So  hat  er 

sicher  bereits  früh  den  Gedanken  auch  an  eine  umfassende 

Stiftung  dieser  Art  gefasst  und  ist  dann  ohne  vieles  Zaudern 

zur  Ausführung  geschritten.  Am  12.  März  157b'  hat  er  mit 

eigener  Hand  den  Grundstein  gelegt  und  den  Bau  so  rasch  ge- 

fördert, dass  schon  nach  wenigen  Jahren  einzelne  Teile  bewohn- 

bar waren  und  nach  vier  Jahren  die  Spitalkirche  geweiht  werden 

konnte.2)  Auch  bei  dieser  Veranlassung  blieben  die  schon  be- 

rührten üblichen  Reibungen  zwischen  Julius  und  dem  Capitel 

nicht  aus.  Dieses  fand  eine  solche  neue  Stiftung  zum  Teile 

nicht  für  nöthig,  teils  den  Plan  zu  grossartig  angelegt,  teils  den 

Platz,  der  dafür  ausersehen  war,  weil  ausserhalb  der  Stadt  ge- 

legen, für  unpassend.  An  diesen  und  anderen  Einwendungen 

mochte  manches  begründet  sein,  Julius  setzte  aber  seinen  Willen 

durch  und  das  Capitel  gab  zuletzt  nach.  Der  Stiftungsbrief  ist 

vom  12.  März  1579  datirt.  Diese  Stiftung  sollte  nun  nicht  ein 

Hospital  im  modernen,  d.  h.  nicht  ein  blosses  Krankenhaus,  sondern 

im  mittelalterlichen  Sinne  sein  und  ausser  den  Kranken,  auch  den 

armen  Leuten,  verlassenen  Waisen  und  durchziehenden  Pilgrimen 

gewidmet  werden.  Die  Forderung  der  Stiftsangehörigkeit  der  Ver- 

prlegungsbereehtigten  «alten  schwachen  und  schadhaften  Manns- 

und Weibs-Personen"  wurde  ausdrücklich  ausgesprochen.  Als  eine 

wesentliche  Frage  ist  öfters  erörtert  worden,  ob  diese  Stiftung 

als  eine  private  oder  öffentliche  zu  betrachten  sei?  Es  ist  eine 

unumstössliche  Thatsache,  dass  das  Spital  zum  grössten  Teile 

>)  S.  oben  S.  14:i  Anm.  B. 

*i  Buchinger,  I.  c.  S.  24U  ft'.      K.Lutz:  Rückblick  auf  die  Eltstehuue  nnd 

Ent Wickelung  des  Julius-Ilospitals  in  Wiraburg  u.  s.  w.    Wirzburg  1S76. 
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aus  öffentlichen  Mitteln  gegründet  worden  und  u.  a.  das  ver- 

ödete Frauenkloster  Heiligenthal  0.  C.1)  mit  päpstlicher  Geneh- 

migung demselben  einverleibt  worden  ist.'-)  Dieser  Umstand  ver- 

mindert selbstverständlich  den  Werth  der  Stiftung  nicht  im 

mindesten,  erhebt  sie  aber  ohne  Zweifel  mit  allen  Consequenzen 

über  die  Linie  einer  blossen  Privatstiftung.  Den  in  neuerer  Zeit 

aus  verschieden  Veranlassungen  zur  Sprache  gebrachten  eon- 

fessionellen  Charakter  der  Stiftung  anlangend,  so  enthält  der 

Stiftungsbrief  darüber  keine  ausdrückliche  Bestimmung,  es  liegt 

aber  in  der  gesummten  Situation  und  in  dem  Zusammenhang 

der  gegebenen  Dinge,  dass  Julius  eine  solche  voraussetzte,  wie 

er  auf  der  andern  Seite  die  Unantastbarkeit  der  von  ihm  ge- 

troffenen Bestimmungen  und  Einrichtungen  ausdrücklich  ver- 

kündigte. Die  unvermeidliche  Entwickelung  der  Dinge  und  die 

tortgesetzt  wechselnden  Bedürfnisse  haben  gleichwohl  zur  Aen- 

dcruug  und  Moditikatiou  mancher  der  von  dem  Stifter  getroffenen 

Anordnungen  geführt:  da  dieselben  aber  überall  im  Interesse  des 

öffentlichen  Wohles  und  zum  guten  Teile  unter  der  Initiative  der 

Rerhtsnachfolger  des  Stifters  geschehen  sind,  würde  es  kaum 

eine  Huldigung  gegenüber  dem  letzteren,  und  gewiss  ein  Zeichen 

Dicht  geringer  Kurzsichtigkeit  sein,  darüber  in  Klagen  oder  Vor- 

würfe auszubrechen.  Summum  jus  summa  injuria!  Der  scharf- 

blickende Urheber  jener  Stiftung  hat  sich  ohne  Zweifel  selbst  ge- 

sagt, dass  ein  solcher  Vorbehalt,  wenn  er  praktisch  sein  soll,  unter 

allen  Umständen  nur  relativ,  und  niemals  absolut  gemeint  sein 

kann.  Im  Uebrigen  muss  hervorgehoben  werden,  das  organi- 

satorische Talent  Julius  Echters  hat  sich  auch  in  diesem  Falle 

bewährt:  er  hat  an  Alles  gedacht  und  für  Alles  gesorgt.  Die 

JeUt  Einöde,  BA  Schweinfcrt. 

Gregor  XIII.  sagt  in  der  Bulle,  iu  welcher  er  die  Einverleibung  des 

Klosters  Heiligeuthal  gestattet  id.  14.  August  1577):  v—  Expoui  siquideru  nobis 

najter  fecit  venerabilis  Frater  Julius  episcopus  Herbipolensis.  «juod  aliud  Hospitale 

ad  peregrinorutu  seu  inlirmorum  pauperumqne  usum  in  civitate  Herhipolensi  suis 

*umptibus  et  expensis  ceptum  est  aeditkari.-  In  der  That  dürfen  die  Aufwend- 

ungen des  Stifters  aus  seinen  eigenen  Mitteln  nnr  auf  die  ersten  Anfange  des 

hiir*  bezogen  werdeu. 
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Oberpflegschaft  des  Spitals  wurde  einer  Commission  anvertraut, 

die  aus  einem  Mitgliede  des  Domcapitels,  einem  Capitular  eines 

der  drei  übrigen  Collegiatstifter  und  einem  Mitgliede  des  Wirz- 

burger  Stadtrathes  bestehen  sollte.  Im  Jahre  1581  bestellte  er 

zugleich  in  aller  Form  einen  besonderen  Arzt  für  das  Spital  in 

der  Person  des  Dr.  Wilhelm  Upilio,  der  sich  schon  seit  längerer 

Zeit  in  Wirzburg  aufgehalten  und  in  den  massgebenden  Kreisen 

vorteilhaft  bekannt  gemacht  hatte.  Diesem  war  zugleich  die 

bereits  im  Spitale  selbst  eingerichtete  Apotheke  unterstellt  und 

die  Anfertigung  der  Arzneimittel  übertragen.  *)  Mit  den  im 

Stiftungsbriefe  verlautbarten  Zuwendungen  des  Stifters  an  da* 

Spital  hatte  sich  dieser  übrigens  nicht  genug  gethan;  er  ergänzte 

sie  in  den  folgenden  Jahrzehnten  noch  mit  einer  Reihe  von 

Schenkungen  in  liegenden  Gründen  und  in  Capitalien,  die  in  Ver- 

bindung mit  der  ursprünglichen  Dotation  diese  seine  Stiftung 

ein  für  alle  Mal  auf  eine  sichere  wirtschaftliche  Basis  gestellt 

haben.   

Mit  erheblich  grösseren  Schwierigkeiten  als  die  Stiftung 

des  Spitals  war  die  Gründung  der  Universität  verbunden, 

eine  Thatsache,  welche  zum  Teile  mit  in  der  Sache  liegenden, 

zum  Teile  mehr  zufälligen  Umständen  zusammenhing.  Der  Zwang 

der  für  die  Stiftsangehörigen  bestand,  auswärtige  Hochschulen 

zu  besuchen,  war  schon  längst  empfunden  worden,  dieses  Gefühl 

war  beträchtlich  gewachsen,  seit  im  Mittelpunkte  des  Hochstifte* 

die  kirchlich-restaurative  Gegenbewegung  begonnen  hatte.  Wir 

wissen  es  ja,  die  Gründung  der  Particularschule  durch  Friedrich 

von  Wirsberg  war  aus  dieser  "Wendung  hervorgegangen.  Die 
Zahl  der  Universitäten  in  Deutschland,  deren  Besuch  von  dem 

bezeichneten  Standpunkte  aus  noch  zulässig  erschien,  hatte  sich 

wesentlich  vermindert  und  fuhr  täglich  fort,  sich  weiterhin  zu 

vermindern.  Die  Universität  Wittenberg,  die  mit  so  grosser 

Vorliebe  aufgesucht  worden  war,  wurde  durch  das  vordringende 

•  Vgl.  das  Bestalinngsdekret  Ipüios  d.  Sonntag  Trinitatis  12.  Mai  1561 

bei  A'.  Lutz  I.  c.      '»*'— 77  . 
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strenge  System  nun  wie  von  selbst  verpönt ;  der  Besuch  derselben 

war  bereits  im  J.  1520  durch  ein  Breve  P.  Leo  X.  allen,  welche 

geistliche  Beneficien  genossen,  ausdrücklich  verboten  worden.1) 

IKesem  Verbote  waren  seit  dem  unaufhaltsamen  Fortschritte  der 

Reformation  noch  mehrere  andere  Universitäten  wenigstens  that- 

sächlich  verfallen.  Neue  Hochschulen,  die  inzwischen  entstanden 

waren,  wie  Jena  und  Marburg,  waren  geradezu  im  Interesse 

der  -neuen  Lehre4  gegründet  worden.  An  sich  betrachtet,  blieb 

allerdings  eine  hinlängliche  Zahl  von  katholischen  Hochschulen 

übrig,  aber  auch  diese  genügten  den  strengeren  Anforderungen 

aus  diesem  oder  jenem  Grunde  nicht  alle  und  immer,  und  so 

kam  es,  dass,  auch  von  Wirzburg  aus,  von  den  jungen  Dom- 

herren ausser  Löwen  und  Douai  französische  Universitäten,  wie 

Paris.  Angers,  Bourges  u.  dgl.,  oder  italienische,  wie  Pavia. 

aufgesucht  wurden.  Doch  waren  das  am  Ende  doch  nur  die 

selteneren  Fälle.  *  Die  fränkischen  Hochstifter  entsendeten  auch 

ihre  vornehme  Jugend  gerne  nach  Freiburg  im  Br.  und,  wie  es 

scheint,  noch  lieber  nach  Ingolstadt,  wo  seit  einiger  Zeit  die 

strengere  Richtung  in  ausgesprochener  Weise  zur  Herrschaft 

gelangt  war.2)    Auch  das  neuere  Dillingen  fing  an  in  Auf- 

i  Dr.  Ä*.  G.  Scharold:  Dr.  M.  Luthers  Reformation  in  nächster  Beziehung 
auf  das  damalige  Bisthum  Wirzburg,  S.  131  und  Beilage  XI  S.  XXVII,  (die  ein 

Schreiben  des  wirzb.  Domicellars  Wilhelm  Schott  au  das  Domcapitel  daselbst 

wiedergibt,  in  welchem  derselbe  seine  durch  das  ged.  päpstliche  Breve  veranlasste 

l.Vbersiedelung  von  Wittenberg  nach  Krfort  anzeigt  .d.  2.  Dezember  1520). 

*  So  weit  man  bei  Mcdercr  <1.  c.  I.  p.  250  ff.)  sehen  kann,  war  der  Zugaug 

nach  Ingolstadt  von  dem  Hochstift.;  Wirzburg  her  doch  nicht  auffüllend  stark. 

Zorn  J.  1551*:  Jo.  Conrad  a  Rosenberg,  Frauco.  —  1500:  Georg  Truchsess  a  Wetz- 

hausen.  1  :  Henric.  Adelmanu  de  Adelmannsfelden  i('an.  Elvac).  —  1563: 
Gfrwicus  Baro  a  Schwarzenberg.  —  1504:  Wolfgang  Albert  a  Wirzburg,  cauon. 

Bamberg,  et  Herbipol.,  postea  utriusque  Ecclesiae  praupositus.  Hieronymus  a  Wirz- 

burg. —  1505:  Joannes  a  Redwitz,  canon.  Bamberg,  et  Herbipol.  —  1500:  Albertus 

<^<;r*  Henricu»,  Pancratius  Stiber.  —  1507:  Rudolph  et  Vitus  a  Stain  in  Alten- 

»tam.  Martin  et  Caspar  a  Thüngen,  Cononici  Herbipol.  1508:  Fridericus  ab 

Eyb.  —  150U:  Georg  Sebastian  ab  Eyb  in  Tettelsau.  —  1572:  Jac.  Wolfgang 

Mmes  a  Schwarzenberg.  Ernest  a  Mengersdorf,  canon.  Bamberg,  et  Herbipol.  — 

1573:  Georg  Wilhelm  a  Leonrodt.  —  1570:  Wolfgang  Adam  a  Wirsberg,  canon. 

Wirzburg.  et  Eichstad.  Erhard  a  Lichtenstayn,  canon.  Herbipol.  —  1577:  Vitus 

llalricus  et  Sigismunde!*  Marschalc  ab  Ebenet,  canonici  Herbipol.  et  Bamberg. 
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nahine  zu  kommen.  Doch  das  Alles  war  nur  ein  Xothbehelt' 

und  für  die  Ausbildung  des  niederen  Clerus  war  mit  den 

auswärtigen  Universitäten  wenig  geholfen  und  allen  jenen, 

welche  die  kirchliche  Laufbahn  überhaupt  nicht  einschlagen 

wollten,  konnte  man  die  Hochschule,  an  welche  sie  sich  für  ihre 

Zwecke  wenden  sollten,  überhaupt  nicht  leicht  von  Amts  wegen 

vorschreiben.  So  musste  als  das  sicherste  Mittel,  die  lernende 

Jugend  in  die  Bahnen  zu  lenken,  die  man  wünschte,  die  Gründung 

einer  hohen  Schule  im  eigenen  Lande  erscheinen.  Eine  solche 

Schöpfung  Hess  sich  mit  allen  Mitteln  und  Kräften  der  Anziehungs- 

kraft und  Festhaltung  ausstatten  und  entsprach  zugleich  dem  all- 

gemeinen landesfürstlichen  Prinzip,  wie  denn  in  der  That  die 

.seit  der  Reformation  ins  Leben  getretenen  deutschen  Universitäten 

aus  dem  Zusammenwirken  beider,  des  territorialen  und  des  oon- 

fessionellen  Systems,  hervorgegangen  sind.  Von  diesem  Gesichts- 

punkte aus  angesehen  erscheint  der  Gedanke,  im  Mittelpunkte 

des  Hochstiftes  Wirzburg  eine  hohe  Schule  zu  gründen,  so  recht 

vollkommen  in  Uebereinstimmung  mit  der  Vorstellung,  die  Julius 

von  seiner  landesherrlichen  Stellung  und  Aufgabe  hegte.  Mit 

Anwendung  von  Gewalt  Hess  sich  nach  der  Lage  der  Dinge  und 

dem  herrschenden  Herkommen  auf  dem  Gebiete  der  Erziehung 

und  der  Lenkung  der  Geister  zur  Zeit  sicher  nur  wenig  er- 

reichen, während  die  Bahn,  die  aller  Wahrscheinlichkeit  zufolge 

wenn  auch  etwas  langsamer,  aber  sicher  zum  Ziele  führte,  deutlich 

vorgezeichnet  war.  Dazu  kam,  und  es  darf  das  nicht  gering 

angeschlagen  werden,  dass  Julius,  nach  dem  Zeugnisse  Aller  die 

ihm  jemals  näher  getreten  sind,  sich  für  die  Wissenschaften 

von  einer  lebendigen  und  verständnissvollen  Teilnahme  erfüllt 

zeigte,  die  umfassend  genug  war,  um  neben  ihrer  Einordnung  in 

sein  leitendes  System  noch  einen  Rest  davon  unabhängiger  Hin- 

gabe übrig  zu  lassen. 

iratres.  --  1578:  Wolf>ran<;us  Henricus  a  Kedwitz,  cauon.  Herbipol.  et  Bamberg 

Sigismund  Tettelpaeh  ab  Ouspach.  —  1580:  Casp.  Conrad,  de  (inetteuberg,  caaon. 

Herbipol.  et  Eichsta  l.  —  1581:  Bernard  a  Gich,  canon.  Herbipol.  et  Batuber?. 
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Julius  hat.  wie  zu  vermuthen.  noch  im  Verlaufe  des  J.  1574 

Schritte  gethau,  um.  was  der  Praxis  von  Jahrhunderten  gemäss, 

«lie  erste  Voraussetzung  für  alles  Weitere  war.  für  die  von  ihm 

geplante  Gründung  einer  Universität  in  Wirzburg  sich  die  päpst- 

lichen und  kaiserlichen  Privilegien  auszuwirken.  Es  unterliegt 

keinem  Zweifel,  dass  es  sich  ihm  dabei  im  Grunde  um  eine  Er- 

neuerung und  Wiederherstellung  der  in's  Stocken  gerathenen 

Schöpfung  seines  „Vorfahren0  Johannes  von  Egloffstein  handelte 

—  die  päpstliche  Bestätigungsurkunde  knüpft  ausdrücklich  daran 

an—:1)  thatsächlich  musste  aber  doch  von  vorne  angefangen 

werden  und  es  handelte  sich  daher  ebenso  gut  wieder  um  eine 

vollständige  Xeugründung.  Eine  formliche  Stiftungsurkunde  für 

die  neue  Universität,  nach  der  man  lange  Zeit  eifrig  und  doch 

vergeblich  gesucht  hat.  giebt  es  nicht  und  hat  es  in  Wahrheit 

niemals  gegeben.  —  wir  werden  darauf  noch  einmal  des  näheren 

zurückkommen,  müssen  dieser  Thatsache  aber  der  Deutlichkeit 

wegen  schon  in  diesem  Zusammenhang  gedenken  —  und  zwar  ist 

niemals  eine  solche  gegeben  worden,  teils  weil  die  ältere  Hoch- 

schule rechtlich  noch  als  existent  betrachtet  wurde,  und  teils 

weil,  wie  sich  ergeben  wird,  sich  mit  der  Xeugründung  Schwierig- 

keiten verknüpften,  die  zwar  nicht  mächtig  genug  waren,  sie 

aufzuhalten,  aber  es  doch  nicht  für  rathsam  erscheinen  Hessen, 

*ine  förmliche  und  ausdrückliche  Beurkundung  der  Stiftung,  wie 

sie  sonst  wohl  üblich  war,  zu  erlassen.  Von  diesem  über  andert- 

halb Jahrhunderte  weit  zurückgreifenden  Zusammenhange  ab- 

gesehen, knüpft  Julius  bei  der  Xeugründung  wiederholt  und  in 

der  ausgesprochensten  Weise  an  die  von  seinem  Vorgänger  ge- 

gründete Particularschule  an.  die  eben  durch  ihn  zu  einer  Uni- 

versität erweitert  werden  soll.'-')  Insoferne  steht  Friedrich 

v.  Wirsberg  zu  der  von  seinem  Amtsnachfolger  geschaffenen 

ri  Urk.-Buch  Nr.  43,  S.  80.  Vgl.  aber  u.  a.  auch  das  Schreiben  Julius  Echter* 

vom  5.  Oktober  1574  an  den  kaiserlichen  Sekretär  (Crk.-Bnch  Nr.  41  S.  77),  wo 

*r  sich  in  Betreff  der  Richtigstellung  eines  Punktes  des  nen  zu  verleihenden  Privi- 

ausdrücklich  auf  das  Privileg  P.  Bonifaz  IX.  für  die  ältere  Universität,  wie 

auf  einen  Rechtsgrund  beruft. 

y»  Trk.-Buch  Nr.  40  S.  75. 
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Universität  in  einem  ganz  anderen  und  unverkennbaren  causaleren 

Verhältnisse,    als   eine   Ueberlieferung   zweifelhaften  Werths 

den    Fürstbischof   Gerhard    von    Schwarzburg  zu   der  Hoch- 

schule Johanns  von   Egloffstein    setzen   will    oder    wollte.  *) 

Einer  glaubwürdigen  Nachricht  zufolge  hat  Julius  den  Chor- 

herrn von  Neumünster,  D.  J.  U.  Veit  Krepser  in  eigener  Mission 

nach  Rom  entsandt,  um  das  päpstliche  Privileg  für  die  neu  zu 

gründende  Universität  auszuwirken.    Krepser  war  zu  Hirschau 

in  der  Oberpfalz  geboren,  hatte  seine  Studien  u.  a.  in  Ingolstadt 

gemacht  und  war  im  November  1574  als  „des  Stiftes  Rath"  in 

die  Dienste  des  Fürstbischofs  von  Wirzbnrg  getreten.2)  Offen- 

bar gehört  er  zu  den  fähigsten  und  vertrautesten  „  Dienern- 

julius Echter' s  im  letzten  Viertel  des  16.  Jahrhunderts  und  hat 

sich  ihm  in  diesem  Verhältnisse  eine  einflussreiche  und  ehren- 

volle Laufbahn  eröffnet.3)  Wir  haben  bereits  davon  gesprochen, 

dass  Julius  ihn  im  J.  157b'  zum  Zwecke  seiner  Rechtfertigung  von 

wegen  des  Fuldaischen  Handels,  also  in  einer  äusserst  heiklen 

Mission  zu  Papst  Gregor  XIII.  geschickt  hat.    Die  gedachte 

erste  Sendung  war  von  dem  erwünschten  Erfolge  begleitet  und 

der  Papst  erteilte  das  erbetene  Privileg  in  den  herkömmlichen 

Formen  am  28.  März  1575  und  verlieh  durch  dasselbe  der  in 

Frage  stehenden  Neugründung  alle  die  Rechte  und  Freiheiten, 

welcher  die  Hochschulen  von  Bologna  und  Paris  und  überhaupt 

von  Italien  und  Frankreich  sich  erfreuten.4)    Dieses  Privileg 

erinnert  in  manchen  Sätzen  an  das  Privileg  P.  Bonifaz  IX.  vom 

»)  S.  oben  Cap.  2  S.  10. 

*i  Vgl.  das  Dienerbestallungsbuch  des  Fb.  Julius  Standpunkt  Nr.  64»»i  foL 

13 — 14  und  31—32  im  Wirzb.  Kreisarchive  und  die  Protokolle  des  Stiftes  Neo- 

miinster  (Ebendas.)  foL  242  ff.  --  Krepser  war  sogleich  bei  seinem  Eintritt  in  den 
Wirzb.  Dienst  die  Aussicht  auf  ein  Canonicat  am  Neumünster  eröffnet  worden,  die 

sich  das  Jahr  darauf  denn  auch  verwirklicht  hat. 

3)  Krepser  wurde  im  J.  15SO  fürstbischufl.  Kanzler,  und  war  auch  einer  der 
ersten  Kectoren  und  Prokauzier  der  neuen  Universität.  Er  starb  am  9.  Febr.  1594. 

Sein  Testament  vom  3.  Februar  des  ged.  Jahres  ist  merkwürdig  genug  (S.  da* 

„Testamentbuch  "  Nr.  193  im  Wirzb.  Kreisarchiv,  auf  welches  wir  gelegentlich 

noch  zurückkommen  werden.  Vgl.  auch  Gropp,  Colleg.  Stift  Neumünster,  p.  151  etc.» 

«)  t  rk.-Buch  Nr.  43  S.  80. 
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10,  Dezember  14<>2  für  die  erste  Wirzburger  Universität,  jedocli 

dürfte  hierin  nichts  besonderes  gesucht  werden,  da  der  Natur 

der  Sache  nach  sämmtliche  päpstlichen  Privilegien  der  Art  nach 

einer  Schablone  abgefasst  sind.  Aus  demselben  Grunde  wird  es 

nicht  nothwendig  sein,  bei  dem  Inhalte  des  vorliegenden  im  ein- 

zelnen zu  verweilen:  es  verleiht  der  Universität  das  Recht,  sich 

in  vier  Fakultäten  zu  gruppiren,  die  verschiedenen  Grade  zu 

erteilen,  überweist  dem  Bischof,  bez.  dessen  Stellvertreter,  das 

Oberaufsichtsrecht,  u.  s.  w.  Ein  Breve  von  dem  gleichen  Tage 

setzt  das  Domcapitel  von  dieser  Manifestation  des  Papstes  inKennt- 

niss.  bez.  teilt  ihm  dieselbe  im  ganzen  Wortlaute  mit  und  fordert 

es  auf.  den  Bischof  Julius  bei  der  Aus-  und  Durchführung  dieses 

seines  geplanten  Werkes  nach  Kräften  zu  unterstützen  und  auf 

die  Beobachtung  der  gegebenen  Vorschriften  sorgfältig  bedacht 

zu  sein.  1)  Es  wäre  von  Interesse,  zu  wissen,  ob  dieser,  an  sich 

zwar  keineswegs  autfällige  Akt  des  Papstes,  von  Julius  in  irgend 

einer  Weise  mit  veranlasst  wäre.  In  dem  Privileg  Gregor' s  für 
die  Universität  ist  nur  von  der  Initiative  des  Bischofs  bei  der 

Stiftung,  aber  nicht  von  irgend  einer  Mitwirkung  des  Capitels 

die  Rede,  auch  in  den  Protokollen  desselben  aus  der  fraglichen 

Zeit  wird  der  Angelegenheit  noch  nicht  gedacht:  während  wenige 

Jahre  später  und  als  die  vorläufig  erst  im  Entwürfe  begriffene 

Gründung  in  die  Wirklichkeit  übersetzt  werden  sollte,  sich  ge- 

rade von  dieser  Seite  her  Widerspruch  und  Schwierigkeiten  er- 

hoben. Das  kaiserliche  Privileg  ist  am  11.  Mai  1575  zu  Prag 

ausgestellt  worden.2)  Das  Merkwürdige  dabei  ist  zunächst  die 

Thatsache.  dass  über  die  Fassung  desselben  oder  eines  Teiles 

desselben  zwischen  Julius  -  und  der  kaiserlichen  Kanzlei  Unter- 

handlungen vorausgegangen  sind.3)  Julius  fand  den  Entwurf 

des  neuen  Privilegs  im  Vergleiche  mit  jenem  vom  10.  Dez.  1402 

zu  enge  gefasst.  da  das  ältere  das  Recht  gewährte,  nicht  blos 

-Baccalaureos  und  Magist ros"  sondern  auch  „Doetores  in  allen 

J,  Urk.-Buch  Xr.  44  8.  83. 

t.  I'rk.-Buch  Xr.  45  S.  »4. 
3   Urk.-Bnch  Nr.  41  S.  77. 
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Fakultäten  zu  creiren",  und  stellte  demnach  die  Bitte,  es  möge 

die  wünsehenswerthe  Aenderung  vor  der  Ausfertigung  vorge- 

nommen werden,  was  dann  auch  geschehen  ist.    Das  kaiserliche 

Privileg  knüpft  ausdrücklich  an  die  Partieularschule  Friedrichs 

v.  Wirsberg  an,  die  nun  zu  einem  Studium  generale  erweitert 

werden  soll.    Der  Kaiser  verleiht  der  neuen   Hochschule  die 

Rechte  der  Universitäten  von  Heidelberg,  Tübingen,  Freiburg 

und   Ingolstadt,    und    damit    die    corporative  Selbständigkeit, 

deren  sich  die  genannten  Anstalten  erfreuen,  im  vollen,  weitesten 

Umfange,  und  genehmigt  zugleich  schon  jetzt  alle  die  Verord- 

nungen und  Statuten,  die  für  sie  bereits  erlassen  und  gegeben 

sind  oder  in  Zukunft  erlassen  und  gegeben  werden  sollen  »)  u.  s.  w. 

Einen  Monat  später  erteilte  Kaiser  Maximilian  II.  dem  Fürstbichof 

Julius  noch  ein  zweites  Privileg,  und  dieses  zwar  für  die  von 

diesem  reorganisirte  fürstliche  Buchdruckerei  in  Wirzburg.  und 

als  Schutz  gegen  Nachdruck  auf  die  Dauer  von  10  Jahren  für 

jeden  „alten  oder  neuen  Autor",  für  welchen  nicht  bereits  von 

Anderen  ein  ähnliches  kaiserliches  Privileg  erwirkt  worden  sei 

und  der  vor  der  Veröffentlichung  die  ordnungsmässige  Censur 

bestanden  habe.2)   Julius  gab  sich  indess  keiner  Täuschung  dar- 

über hin,  dass  auch  nach  Erlangung  der  päpstlichen  und  kaiser- 

lichen Privilegien  für  die  von  ihm  geplante  Universität,  noch 

geraume  Zeit  vergehen  könne,  bis  sie  wirklich  ins  Leben  treten 

würde.    Für  diese  kürzere  oder  längere  Zwischenzeit  die  Dinge 

sich  selbst  zu  überlassen,  war  aber  durchaus  nicht  seine  Meinung. 

Wenigstens  war  er  fest  entschlossen,  was  den  Unterricht  in  den 

philosophischen  und  theologischen  Disciplinen  anlaugt,  schon  jetzt 

1)  l'rk.-Bnch  Nr.  40  S.  86:  „—  caeternm,  quo  praefatum  gymnasinm  Win>- 
burgense  suis  gnbernatnm  magistratibus  solidiori  et  tirmiori  consistat  fundamett  .. 

omnes  et  singulas  ordinationes  et  statuta  hactenns  in  eo  factas,  tenore  praesentium 

cunfirmamns  et  insuper  damns  et  concedimns  sebolarchis.  doctoribus.  professoribu* 

et  scholaribas  in  dicta  academia  quoqno  tempore  existentibus  anctoritatem  et 

potestatem  condendi  et  faciendi  statuta  et  ordinationes  iuxta  consuetudinem  caete- 

rarum  universitatum,  si  tarnen  dictus  episcopus  Wirtzpurgensis  aut  eius  pro  tempore 

existentes  snccessores  in  ea  statuta  aut  ordinationes  eonsenserint  aut  eadem  v«d 

easdem  ratiticaverint. 

2)  I.rk.-Buch  Nr.  4C,r  S.  H7. 
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nachdrücklich  dafür  zu  sorgen,  dass  nichts  versäumt  werde  und 

der  heranwachsende  Klerus  sich  unter  seiner  Aufsicht  und  in 

seinem  Sinne  ausbilde.  Zu  diesem  Zwecke  ergänzte  und  ver- 

vollständigte er  die  von  seinem  Vorgänger  gestiftete  Schule, 

forderte  Bericht  ein  über  die  von  wohlgesinnten  vermögenden 

Leuten  des  Hochstiftes  zum  Zwecke  des  Besuches  gelehrter  An- 

stalten gestifteten  Stipendien  und  verlangte,  dass  fernerhin  Alle 

mit  solchen  oder  mit  geistlichen  Pfründen  Bedachte  nicht  mehr 

solche  Orte  aufsuchen  sollten,  wo  eine  andere  «uns  fremde  Reli- 

gion" gelehrt  würde,  und  sie  so  unfähig  würden,  dem  Hochstifte 

und  den  Kirchen  im  Hochstifte  so  zu  dienen,  wie  die  Gründer 

der  Stipendien  und  die  Verleiher  der  Pfründen  es  gewollt  und 

gemeint  hätten.  In  diesem  Sinne  erliess  er  am  2.  Dezember  1575 

ein  Ausschreiben,  in  welchem  er  dieser  seiner  Anschauung  un- 

verhüllten Ausdruck  gab  und  verlangte,  dass  die  stiftsangehörigen 

Inhaber  solcher  Stipendien  und  Pfründen  sich  zum  Besuche  der 

Schule  zu  Wirzburg  einstellten,  oder  von  den  Ihrigen  angewiesen 

würden,  sich  einzustellen:  mit  kommenden  Weihnachten  (1575), 

80  ist  darin  ausdrücklich  gesagt,  würden  die  Vorlesungen  in  dem 

ganzen  philosophischen  und  theologischen  Cursus  unabänderlich 

ihren  Anfang  nehmen.  Am  Schlüsse  des  Schreibens  macht  Julius 

zugleich  die  Mittheilung,  dass  sein  Vorhaben  sei,  dieses  sein 

-angefangen  Stadium41  noch  fernerhin  zu  vermehren.  Worte,  die 

•  ►tfVnbar  auf  die  beschlossene  Umwandelung  desselben  in  eine 

Universität  zu  deuten  sind. Dieses  Ausschreiben  erinnert  un- 

verkennbar an  die  ähnlichen  Ermahnungen,  welche  Friedrich 

v.  Wirsberg  s.  Z.  zu  Gunsten  der  von  ihm  gestifteten  Schule 

erlassen  hat.2)  es  geht  aber  doch  zugleich,  was  Energie  und 

Deutlichkeit  anlangt,  über  dasselbe  hinaus,  und  sagt  uns  zu- 

gleich, dass  die  bisher  getroffenen  Massregeln,  die  für  den  geist- 

lichen Stand  und  die  kirchliche  Laufbahn  bestimmten  Söhne  des 

Hochstifts  für  den  Besuch  der  den  Jesuiten  anvertrauten  neuen 

Schule  zu  gewinnen,  bisher  noch  keineswegs  von  dem  erwünschten 

i   S.  das  Aasschreiben  im  l'rk.-Bach  Nr.  47,  S.  S9— 92. 
t.  S.  Urk.-Boch  Nr.  33,  S.  59. 

CmhkbU  d«  fnivcmiUt  Wifitafg.    I.  Band.  12 
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Erfolge  hegleitet  gewesen  waren.  Ueberdiess  aber  ergiebt  sich 

aus  dem  Aktenstücke,  dass  Julius  die  Schöpfung  seines  Vorgängers 

gleichsam  reorganisirt  hat,  wenn  wir  auch  über  das  Nähere  nicht 

unterrichtet  sind:  das  Vorlesungs-Verzeichniss,  das  offenbar  mit 

dem  Ausschreiben  zugleich  ausgegeben  wurde,  würde  uns,  wäre 

es  erhalten,  über  den  Lehrplan  ähnliche  Aufschlüsse  geben,  wie 

jener  aus  dem  J.  15(37.  der  uns  erhalten  geblieben  ist. l)  Endlieh, 

will  uns  scheinen,  lässt  das  Ausschreiben  keinen  Zweifel  darüber 

übrig,  dass  Julius  schon  in  dieser  Zeit  über  das,  was  er  in  Sachen 

der  „Religion"  anstrebte,  mit  sich  vollständig  im  Klaren  war 

und  gewiss  nicht  unter  stillen  Vorbehalten  so  entschiedene 

Massregeln  wie  die  geschilderten  getroffen  hat. 

Gleich  auf  die  Reorganisirung  des  .,  Pädagogiums  &  folgt  der 

-Fuldaische  Handel4,  von  welchem  wir  hier  nun  nicht  weiter 

zu  sprechen  haben,  der  aber,  wie  bereits  angedeutet  wurde,  auf 

die  innere  Politik  des  Fürstbischofs  so  wenig  einen  Einflus> 

geübt  hat  als  auf  seine  äussere  Stellung.  In  eben  dasselbe  Jahr 

1576  fällt  die  Grundlegung  des  Juliusspitales,  woran  wir  uns  aus 

dem  Grunde  noch  einmal  erinnern,  um  den  Ueberblick  über  das 

gesammte  Thun  und  Lassen  desselben  festzuhalten.  Im  Oktober 

des  Jahres  1577  begab  sich  Julius  nach  Wien,  um  sich  von 

Kaiser  Rudolf  EL,  der  inzwischen  auf  seinen  Vater  Maximilian 

gefolgt  war,  mit  den  Regalien  in  Person  belehnen  zu  lassen, 

der  wahre  Grund  freilich,  der  ihn  an  den  kaiserlichen  Hof  ge- 

führt hatte,  war  die  Absicht,  Rudolf  zu  einer  milderen  Ansicht 

in  der  Fuldaischen  Angelegenheit  zu  bekehren.  Diese  Absicht 

hat  er  allerdings  nicht  erreicht,  im  übrigen  jedoch  gleichwohl 

die  volle  Gunst  des  Kaisers  gewonnen,  der  ihm  fortan  wieder- 

holt die  unverkennbarsten  Beweise  seiner  Achtung  und  seines 

Vertrauens  gegeben  hat.2)  So  wurde  Julius  im  April  des  J.  157S 

nebst  dem  k.  Vieekanzler  als  Commissär  zu  dem  Deputationstag 

nach  "Worms  geschickt,  der  im  Interesse  des  Friedens  eine  Ver- 

mittelung  zwischen  dem  König  von  Spanien  und  den  aufgestan- 

8.  obeu  S.  118  Anm.  4. 

2)  Grojy,  1.  c.  III.  p.  819. 
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denen  Niederlanden  berathen  sollte.1)  Das  Jahr  darauf  trat  in 

Köln  zum  Zwecke  der  Beilegung  der  in  Frage  stehenden  Ver- 

wickelung unter  der  Initiative  des  Kaisers  ein  tonnlicher  Friedens- 

congress  zusammen  und  unter  der  Zahl  der  hiezu  bestellten 

sehr  vorsichtig  ausgewählten  k.  Commissäre  befand  sich  n.  a. 

Julius  Echter.  Vom  März  bis  tief  in  den  November  (1579)  hat 

er  in  Köln  verweilt.2)  Dass  man  auch  aus  seiner  Haltung  bei 

diesen  Verhandlungen  ein  Argument  für  die  ihm  in  dieser  Zeit 

zugeschriebene  schwankende  oder  zweideutige  kirchliche  Gesinn- 

ung gewinnen  wollte,  mag  billiger  Weise  Erstaunen  erregen:  er 

hielt  sich  eben  an  die  ihm  und  den  übrigen  Mitgliedern  der 

kaiserlichen  Gesandtschaft  erteilte  Instruktion  und  befürwortete 

einen  Compromiss  zwischen  den  beiden  streitenden  Parteien,  der 

den  Aufständischen  in  Sachen  der  Religion  allerdings  einige 

Zugeständnisse  machte,  ohne  welche  aber  ein  Frieden  nicht  zu 

erreichen  war,  und  etwas  anderes  besagt  auch  das  Schreiben, 

das  Julius  am  21.  Juli  (1579)  von  Köln  aus  an  den  Erzherzog 

Mathias  richtete,  nicht.3)  Der  Congress  hat  bekanntlich  ergebniss- 

los geendigt,  da  die  Krone  Spanien  im  Einverständnisse,  wie  es 

scheint,  mit  dem  päpstlichen  Stuhle  zu  den  verlangten  Zuge- 

ständnissen sich  nicht  herbeilassen  wollte.4)  Eines  der  Mitglieder 

der  kaiserlichen  Gesandtschaft  war  der  neue  Fürstbischof  von 

Köln,  (iebhard  Truclisess  von  Waldburg,  der  nur  kurze  Zeit  nach 

dem  Rücktritte  Salentins  von  Isenburg,  und  im  Gegensatze  zu 

der  angestrengten  Bewerbung  des  Hauses  Baiern  für  den  Herzog 

Ernst,  kurz  vorher  zum  Kurfürsten  von  Köln  gewählt  worden 

war.   Julius  Echter  ist  hier  zu  Gebhard  offenbar  in  ein  näheres 

Ii  Ebendaselbst  p.  32D.  —  Vgl.  über  diesen  Deputationstag  Häberlin,  Neueste 

DenUche  Reichsgeschichte,  10.  Bd.  S.  52i>  ff. 

Hier  in  Köln  traf  Julius  B.  a.  auch  deu  Dr.  Aggaus  Albada  wieder,  der 

f.  Z.  in  wirzburgischeu  Diensten  gestanden  hatte  und  jetzt  als  Vertreter  des  gel- 

•ier'schen  Adel»  an  dem  Congresse  Teil  nahm.  (6.  Ermen,  Geschichte  der  Stadt 
Köln,  V.  8.  22.) 

»}  Bei  Cfimel,  Materialien,  1,  8.  120. 

•t  (stopp  (L  c.  S.  320—321).  —  Eimen  (1.  c.  S.  25— 26 1.  —  M.  Lossen,  Der 

kubische  Krieg,  Vorgeschichte  S.  GJ'J  ff. 

12* 
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Verhältniss  getreten  und  hat  sich,  trotz  seiner  erwähnten  engen 

Beziehungen  zu  dem  Münchner  Hofe  für  die  Aufrechterhaltnng 

der  von  dem  letzteren  angefochtenen  Wahl  desselben,  lebhaft 

interessirt. l)  Es  darf  hiebei  aber  nicht  vergessen  werden,  dass 

die  kirchliche  und  sittliche  Haltung  Gebhards  in  dieser  Zeit  über 

jeden  Zweifel  erhaben  war.2)  Er  ist  ja  das  Jahr  darauf  trotz 

aller  Gegenbestrebungen  von  P.  Gregor  XIII.  bestätigt  worden; 

entscheidend  hatte  zu  diesem  Entschlüsse  das  Fürwort  des 

spanischen  Gesandten  beim  Friedenscongress,  des  Herzogs  von 

Terranova,  gewirkt,  der  die  korrekte  Haltung  und  den  seltenen 

Eifer  Gebhards  „im  Religionspunkt"  nicht  genug  hatte  rühmen 

können/1)  Julius  selbst  hat  übrigens  noch  vor  seiner  Heimkehr 

nach  Wirzburg,  noch  von  Köln  aus,  Veranlassung  gehabt,  dem 

Papste  über  seine  Thätigkeit  beim  Friedenscongresse  Rechenschaft 

abzulegen.  Es  war  nämlich  ein  päpstlicher  Gesandter  bei  ihm 

mit  einem  Schreiben  und  Aufträgen  erschienen,  über  deren  Inhalt 

wir  freilich  keinen  näheren  Aufschluss  erhalten.  Julius  gibt 

sich  aber  in  dem  erwähnten  Schreiben  der  Zuversicht  hin.  dass 

sein  Anteil  an  dem  Friedensgeschäfte  sowohl  den  Erwartungen 

des  Papstes  als  des  Kaisers  entsprochen  habe,  und  gedenkt  seiner 

Mitteilungen  über  die  Urheber  des  Misslingens,  welche  er  durch 

den  ged.  Gesandten  und  seine  diesem  für  den  Papst  anvertrauten 

Schreiben  gegeben  habe.4)    Sein  Verhältniss  zu  dem  letzteren 

1)  Vgl.  a.  a  Lossen  (L  c.  S.  672  u.  67ö). 

2)  Lossen  (1.  c  S.  649). 

s)  Lossen  (1.  c.  S.  673—674). 

*)  Theiner,  Ann.  Eccl.  III,  p.  104.  Das  Schreiben  ist  vom  17.  November  157^ 

datirt.  Es  heisst  hier  n.  a.:  „Literas,  <}tias  Sanctitas  Tua  XVI.  Cal.  Nov.  mihi 

scripsit,  ad  ine  allatas,  qna  debui,  cnm  veneratione  exoscnlatus  diligenter  et  attenU- 

perlegi,  cognovique  tnm  ex  iis  tum  ex  sermone  viri  amplissimi  prudentissinii-jue, 
et  mihi  multis  nominibns  vehementer  observaudi  Sauctitatis  Tum  Xuncii  omnia, 

quae  S.  T.  tum  per  epistolam,  tum  per  illiim  coram  meeum  ag«-re  volait.  Qna<? 

quitb-m  omnia  mihi  tantae  semper  curae  fntnra  sunt,  qnantae  omnia  maxima.  minima 

•janctitatis  Tuae  mandata  piis  hominibus  mente  esse  debent.  De  paciticatiune  autt-m 

nou  dubito,  quin  Sanctitas  Tua  per  eundem  suum  Nuucium  coguoverit  semper  umnia 

dili^'iiter,  quao  hoc  loco  per  eos,  qnibus  Caesarea  Majestas  id  negotii  dedrrat, 

tanto  jam  tempore  maximo  cum  labore  et  molestia,  tanto  snmptn,  tantoque  conata 

teutata  potius  quam  peracta  sunt.  Ego  quidtm  ccrte  nihil  a  deo  O.  M.  majoribas 
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hatte  sich  ja,  trotz  des  noch  schwebenden  Fuldaischen  Handels, 

bereits  gründlich  gebessert;   nach  einer  Nachricht  soll  sogar 

Gregor  XIII.  ihn  dem  Kaiser  als  Commissär  zu  dem  Friedens- 

congress  empfohlen  haben.1)  Wir  haben  ein  Schreiben  von  diesem 

vom  9.  September  1577,  worin  er  Julius  darum  lobt,  dass  er  auf 

eine  wider  ihn  aus  Veranlassung  der  Fuldaischen  Verwickelung 

erschienene  Schmähschrift  nicht  geantwortet  habe.'-)  Was  den  un- 

ermüdlichen Papst  mit  Julius  mehr  als  Alles  ausgesöhnt  hat,  war 

offenbar  der  Eifer,  mit  welchem  letzterer  gerade  in  diesen  Jahren 

für  die  Errichtung  und  Ausstattung  des  geistlichen  Seminars 

arbeitete:  wir  wissen  ja,  dass  ihm  Gregor  gleich  bei  der  Be- 

stätigung seiner  Wahl  die  Auflage,  ein  solches  in  das  Leben  zu 

rufen,  gemacht  und  ihn  anfangs  mit  Vorwürfen  nicht  verschont 

hatte,  als  sich  die  Ausführung  dieses  Versprechens  verzögerte.3) 

Seitdem  hatte  der  Papst  in  dieser  Frage  seiner  Ungeduld  Zügel 

angelegt,  und  um  so  lebhafter  war  nun  seine  Genugthuung.  als 

sich  dieser  sein  Lieblingswunsch  zu  verwirklichen  im  Begriffe 

war.    Es  ist  nicht  unmöglich,  dass  die  Aufträge,  welche  der  er- 

wähnte Botschafter  an  Julius  zu  überbringen  gehabt,  mit  dieser 

Angelegenheit  zusammenhingen,  obwohl  damals  das  Werk  bereits 

im  besten  Zuge  war,  es  ist  aber  in  hohem  Grade  wahrscheinlich, 

dass  dieselben  sich  wenig  mehr  auf  das  Kölner  Friedensgeschäft, 

das  bereits  als  misslungen  erscheinen  musste,  als  auf  die  weitere 

Durchführung  der  Beschlüsse  im  Hochstifte  Wirzburg  mit  be- 

unquam  votis  expetivi,  quam  nt  et  Bclgis  tranquillitas  et  universae  Keipublicae 

l'hristianae,  sublatis  eontroversiis,  concordia  restitueretur.  Et  iu  hoc  ipsam  paci* 
ticationis  negotium  tauto  studio,  cura.  diligentia,  labore,  toto  sein  per  animo  in- 

lamboi,  ut  non  Vobis  tantutn,  quibns  maxime  cupio,  Sanctitati  inquani  Tuae  et 

«ae*areae  Majestati,  sed  etiam  aliis  aequis,  iniquis ,  omuibus  hominibus  videri 

d-beaui  abunde  satisfecisse.  IJuibus  autem  de  causis,  et  quorum  hominum  culpa 

nulla  Tel  iniquioris  pacis  ratio  potuerit  iniri,  vel  quamobrem  nos  taudem  re  in- 

r-cta  coacti  sumns  hinc  discedere,  id  ego  S.  Tuam  ex  eodem  illo,  quem  honoris 

cama  toties  nomino  Nm  cio  suo  quam  ex  meis  literis  malo  iutelligere.  etc.  etc. 

\Kx  Agrippiua  l'biorum  Colonia  XVI.  Cal.  Nov.  1579.) 

n  Ennen  (1.  c.  III,  8.  22). 

-    Thriner,  Anu.  Kccl.  p.  :S04. 

>  i;  obeu  S.  166,  Anni.  1. 
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zogen  haben.  Znr  Charakteristik  Julius  Echters  mag  es  dienlich 

sein,  zu  erwähnen,  dass  er  sich  im  Juni  1580  vom  Papste  die 

Erlaubniss  ausgewirkt  hat,  von  überall  her  in  Deutschland  Reli- 

quien zu  erwerben;  er  hat  dabei  einen  prinzipiellen  Gesichts- 

punkt verfolgt,  nämlich,  es  sollten  solche  Reliquien  von  Heiligen, 

die  durch  die  Ungunst  der  Zeit  anderwärts  an  Werthschätzung 

immer  mehr  verloren,  an  einem  schicklichen  Orte  und  mit  der 

gebührenden  Ehrfurcht  untergebracht  und  bewahrt  werden.  Der 

Papst  hatte  ihm  diese  Erlaubniss  in  der  Form  eines  eigenen 

Breve's  gegeben.1) 

Anlangend  die  Errichtung  und  Dotirung  des  geistlichen 

Seminars,  so  war  diese  Angelegenheit  seit  dem  J.  1578  in  Fluss 

gerathen.  Ueber  die  Oertlichkeit,  wo  es  untergebracht  oder  ein 

neues  Gebäude  dafür  errichtet  werden  sollte,  war  zwar  noch 

nichts  entschieden  und  setzten  sich  darüber  die  Unterhandlungen 

zwischen  dem  Fürstbischof  und  dem  Capitel  in  der  berührten  uner- 

quicklichen und  unergiebigen  Weise  fort.  Julius  hatte  jedoch  zu  ent- 

schieden seinen  Sinn  auf  die  Durchführung  dieses  Werkes  gerichtet, 

als  dass  er,  ohne  irgend  etwas  für  die  Förderung  der  Sache  zu 

thun,  den  Ausgang  derselben  hätte  abwarten  mögen.  So  fasste  er 

denn  den  Entschluss,  um  die  Mittel  für  den  Unterhalt  der  beabsich- 

tigten Anstalt  aufzubringen,  sich  zu  diesem  Zwecke  an  die  Stifter 

i)  Theiner  (I.e.  III.  p.  132):  „Duo  ßrevia  nuper  a  Sanctitate  Vestra  aJ  m- 

gratissime  niisaa  (quorum  alterum  tacultateiu  extrahendarum  sacrarum  Reliquiarcm 

ex  quoennque  Germaniae  loco.  alteram  Seminarii  mei  Herbipolensis  neces$ariara 

sustentationem  concernit)  tanta  cnm  animi  mei  laetitia  et  oblectatione  accepi. 

quanto  antea  desiderio  et  aviditate  eadem  a  Sanctitate  Vestra  mihi  coucedi  opuvi 

et  exspectavi.  Pro  quibus  si  non  qua»  debeo,  at  certe  quas  possum,  maxima« 

gratias  ago.  Ut  autem  Sanctitas  Vestra  se  isthat  «  beneßeia  non  male  posui*>e 

jam  nnnc  intelligat,  dedi  accuratam  operam,  ut  Sancturum  Reliquiae,  qnae  alioqcin 

honim  temporum  injuria  passim  apud  nostros  in  contemptum  veuernnt,  indies,c* 

apud  eosdem  vilescunt,  magis  decenti  loco  cum  debito  honore  reponantur.  eon- 

serventur  et  habeantur:  deinde  ut  Seminarium  Herbipolense  certis  et  pro  nanwn 

alamnorum  convenientibus  reditibus  juxta  praescriptam  in  Sacro  Concilio  Trid«?ntino 

contributionis  formam,  primo  quoque  tempore  ita  lirmetur  et  stabiliatur,  ut  Sant- 

titatem  Vestram  hujus  in  me  vel  potins  iu  Seminarium  collatae  gratiae,  non  modo 

poenitebit  nunquam,  quin  potius  ex  eadem  collatioue  brevi  uberem  voluptatem 

Ecclcsia  haec  speratam  utilitatem  aeeipiet." 
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und  Klöster  seiner  Diöcese,  soweit  sie  noch  bestanden,  zu  wenden 

und  sie  zu  einmaligen  oder  jährlichen  Beiträgen  aufzufordern; 

aber  auch  die  „verödeten"  unter  ihnen  sollten  nicht  übergangen, 

sondern  zu  diesem  guten  Zwecke  herangezogen  werden.  Diese  Auf- 

forderung war  freilich  so  gehalten,  dass  es  nicht  leicht  war,  sich 

ihr  zu  entziehen.    Die  Motivirung  derselben  an  sich  kann  nur 

saehgemäss  und  den  gegebenen  Voraussetzungen  entsprechend 

erscheinen,  denjenigen  aber,  die  sich  noch  immer  nicht  von  der 

Meinung  zu  trennen  wissen,  Julius  habe  zur  Zeit  über  seine 

letzten  Absichten  noch  geschwankt,  darf  wohl  der  Rath  gegeben 

werden,  das  betreffende  Aktenstück  genau  anzusehen.    Es  wird 

in  den  einleitenden  Sätzen  mit  deutlichen  Worten,  die  Niemand 

für  eine  blosse  Redensart  nehmen  wollen  wird,  ausgesprochen, 

ila.-j.-s  es  sich  bei  diesem  Vorhaben  um  eine  Massregel  handle, 

•leren  Bestimmung  sei,  die  Wiederbeibringung  der  verirrten  und 

abtrünnigen  Glieder  der  Kirche  und  die  Abwehr  gegen  die  Wuth 

und  Nachstellungen  der  Feinde  derselben  zu  unterstützen.1)  Der 

erhoffte  Erfolg  blieb  auch  nicht  hinter  den  Erwartungen  zurück 

und  sowohl  die  drei  Nebenstitter  in  der  Capitale  als  eine  gute 

Anzahl  von  Klöstern  des  Sprengeis  Hessen  sich  im  Verlaufe  der 

heiden  nächsten  Jahre  zu  den  erbetenen  Beiträgen  herbei.2)  Im 

August  des  J.  1580  berief  Julius  Abgeordnete  sämmtlicher  Stifter 

und  Klöster  der  Diöcese  zu  einer  Versammlung  in  Wirzburg 

ein.  in  welcher  die  Förderung  des  Seminars  in  Berathung  ge- 

zogen werden  sollte,  und  zugleich  wurde  das  Domcapitel  einge- 

laden, dieselbe  seinerseits  zu  beschicken.3)  Ob  diese  Versammlung 

wirklich  zu  Stande  gekommen  ist.  wissen  wir  nicht,  dürfte  aber 

»)  Urk.-Buch  Nr.  48  S.  92  (d.  Wirzburg  SO.  Dez.  157b).  „—  tales  sane  re- 

p-rimus  circumquaque  angustias  et  adversitates  ranltiplic*\s,  ninc  ovium  uobis  com- 

mi^arnm  aberrationes  ab  ovili  Christi  niortificas,  iudfl  luporum  rabiem  et  occultas 

in<idias,  nt,  uisi  idoneorum  numeroque  l'requentinm  cooperatorum  in  vinea  doinini 
pu  indastria  iuprimis  vcro  omnipotentis  dei  miseratione  sublevemnr  rcducendi 

ztfSh  aberrantis  «-t  religionis  nostrae  catholicae  tantopere  afflictae  et  debilitatae 

vetprbqne  disciplinae  chiistianae  prope  collapsae  in  integrum  restitneudae  obscnra 
»p-9  ostendatur." 

2  Urk.-Buch  Nr.  49—57  incl. 

3  Urk.-Buch  Nr.  50  S.  113. 
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als  wahrscheinlich  gelten:  was  jedoch  die  zugemuthete  Betheilig- 

ung des  Capitels  an  diesen  Verhandlungen  anlangt,  liegt  die 

Vcrmuthung  äusserst  nahe,  dass  .sich  dieses  davon  ausgeschlossen 

hat.  Es  fuhr  fort,  auf  seinem  ablehnenden  Standpunkte  zu 

verharren  und  die  Ueberlassung  eines  seiner  Competenz  unter- 

stehenden Gebäudes  zum  Zwecke  der  Unterbringung  des  Semi- 

nars in  demselben  zu  versagen.  Wie  schon  oben  bemerkt, 

war  ein  massgebender  Beweggrund  für  diese  seine  Haltung 

die  Abneigung  gegen  die  Jesuiten  und  die  Furcht,  das  Seminar 

würde  diesen  übergeben  werden.  Diese  Furcht  war  nun  freilich 

begründet,  und  bei  . Julius  eine  von  Anfang  an  beschlossen* 

Sache,  die  neu  gegründete  Anstalt  in  die  Hände  derselben  zn 

legen.  Im  Laufe  des  J.  15*0  oder  vielleicht  erst  1581  wurde 

ihnen  die  Regierung  und  Verwaltung  desselben  förmlich  und 

urkundlich  übertragen.  ')  Die  Zahl  der  Stipendiaten  des  Se- 

minars war  zunächst  auf  40  berechnet  und  die  Kosten  des 

Unterhalts  desselben  im  Ganzen  auf  die  Summe  von  5250  fl. 

angeschlagen,  die  aus  den  besprochenen  Beiträgen  entnommen 

wurden.2)  Das  Domcapitel  stand  überhaupt  gerade  jetzt  zu 

Julius  Echter,  seinen  Unternehmungen  und  seinen  Günstlingen 

in  verschärfter  Opposition.  Hatten  die  Domicellare  in  der  ersten 

Zeit  die  von  den  Jesuiten  geleitete  Particularschule  mit  Zu- 

lassung desselben  besucht,  so  scheint  nun  die  Verstimmung  so 

hoch  gestiegen  zu  sein,  dass  es  den  Versuch  machte,  wohl  im 

Zusammenhange  mit  der  Domschule  aber  wie  durch  eine  Er- 

weiterung derselben ,  seinen  jungen  Nachwuchs  unter  seineu 

eigenen  Augen  in  den  vorbereitenden  „liberalen"  Disciplinen 

unterrichten  zu  lassen.    Es  macht  in  der  That  den  Eindruck. 

«i  Urk.-Buch  Nr.  52.  .S.  104.    Das  Jahr  der  Ausfertigung  dieser  Urkunde  ist 

Dicht  gesichert:  wahrscheinlich  dürfte  aber  doch  15«1  das  richtigere  »ein. 

Irk.-Buch  Nr.  41».  S.  96.  Diese  Urkunde,  die  wir  1.  c.  vermuthunesweise 

auf  das  J.  157H  gesetzt  haben,  wird  vielleicht  doch  wenige  Jahre  spater  zu  setzen 

sein,  weil  die  Beitrage  der  Stifter  und  Klöster,  die  darin  erwähnt  werden,  sicher 

Dicht  schon  im  J.  1578  verwilligt  worden  sind,  man  nuisste  denn  annehmen,  dass 

die  in  Frage  »tobende  Berechnung  der  Höhe  der  einzeluen  Beiträge  a  priori  ge- 
macht worden  war. 
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als  habe  es  an  die  Herstellung  einer  Art  von  „Gegenschule* 

gedacht.  So  riet'  es  jetzt  <1580)  den  M.  Sirius  Volhardus  Wenger. 

der  auf  Kosten  desselben  sich  in  Ingolstadt  gebildet  hatte,  nach 

Wirzburg  zurück,  um  mit  den  jungen  Domherren  die  humaniora 

zu  treiben,  und  räumte  ihm  im  sogen.  „Bruderhote1*  zu  diesem 

Zwecke  ein  Auditorium  ein.  l)  Die  Domicellare  wurden  nach- 

drücklich ermahnt,  die  „Leetionen"  Wangers  recht  fleissig  zu 

besuchen.  Diese  Einrichtung  segelte  aber  offenbar  gegen  den 

Wind,  M.  Wenger  schied  schon  das  Jahr  darauf  wieder  aus  dieser 

Stellung  aus  und  begleitete  den  jungen  Friedrich  von  Thüngen 

auf  die  hohe  Schule  nach  Pont-a-mousson.-)  Julius  Echter  Hess 

sich  durch  diesen  Widerstand  seines  Capitels  in  der  Verfolgung 

seiner  Ziele  in  keiner  Weise  irren.  Er  traf  (1581)  sogar  An- 

stalten, den  Umbau  des  Hofes  zum  Katzenwicker.  über  welchen 

er  recht  massiger  Weise  ohne  Zustimmung  des  Capitels  nimmer- 

mehr verfügen  konnte,  beginnen  zu  lassen,  und  erst  die  energische 

Einsprache  des  letzteren  bewog  ihn,  davon  wieder  Abstand  zu 

nehmen. ')  So  musste  er  denn  freilich  daran  denken,  eine  andere 

Lokalität  für  sein  Seminar  zu  suchen  und  es  vorläufig  provisorisch 

unterzubringen.  Einen  ähnlichen  Widerstand  leistete  das  Capitel 

der  durch  den  Fürstbischof  lebhaft  vertretenen  Forderung  der 

Jesuiten,  dass  ihr  Einkommen  um  eine  Summe  von  4< M)  fl.  jähr- 

lich erhöht  werden  möge,  insoweit  zu  diesem  Zwecke  ihm  ein 

Opfer  oder  eine  unmittelbare  Mitwirkung  zugemuthet  wurde. 

Es  ist  nicht  zu  läugnen,  dass  der  diesem  Orden  im  Allgemeinen 

oft  gemachte  Vorwurf,  dass  seine  Ansprüche  in  BetretF  der 

3Iehrung  seines  Einkommens  und  seines  Vermögens  oft  schwer 

zu  befriedigen  waren  und  leicht  das  Mass  der  Billigkeit  über- 

stiegen, durch  mehrere  das  Wirzburger  Oollegium  S.  J.  be- 

rührende Fälle  eine  Bestätigung  erhält.  Die  gelehrten  Väter 

ertrugen  die  Verzögerung  der  Erfüllung  ihrer  Forderung  mit 

t)  Protokolle  des  Domcapitels  ans  dem  J.  1580. 

*  Zu  vgl.  Schamill:  Beitrage  zur  älteren  und  neueren  Chronik  von  Würz- 

l.urg.    I.  2.    .S.  292  —  294. 

■   Protokolle  der  Sitznng  des  Domcai>itels  vom  3.  Oktober  1581. 

S 
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Widerwillen;  dieselbe  stützte  sich  vor  allem  auf  die  Vermehrung 

ihrer  Verpflic  htungen,  welche  durch  die  ihnen  übertragene  Leitung 

des  geistlichen  Seminars  eingetreten  war.  Ein  Mal  erklärten 

sie.  sie  würden  unter  diesen  Umständen  auf  das  Unterrichten 

überhaupt  verzichten;  freilich  war  das  nur  eine  von  der  augen- 

blicklichen Verstimmung  eingegebene  Drohung;  sie  haben,  wie 

das  gar  nicht  anders  sein  konnte,  ausgehalten,  und  Julius  Echter 

hat  dafür  gesorgt,  dass  ihrem  Ansprüche  zuletzt  doch  noch  ge- 

nügt wurde.1)  Ihr  Eifer  in  der  Pflege,  namentlich  auch  des 

höheren  Unterrichts,  in  Philosophie  und  Theologie,  war  ja  eben 

jetzt  im  besten  Zuge.  Im  November  1581  sehen  sie  sich  in  der 

Lage,  dem  Domcapitel  durch  eine  Deputation  die  Mittheilung  zu 

machen,  dass  ̂ etliche  von  s.  f.  Gnaden  Alumni  und  Stipendiaten 

in  Theologia  und  Philosophia  so  weit  gediehen  seien,  dass  sie 

des  Gradus  licentiae  et  Magisterii  wohl  würdig  seien-,  und  legten 

demselben  die  Theses  philosophicas  der  Respondenten  vor.  Das 

Capitel  nahm  aber  auch  diese  Mittheilung  kühl  und  zurück- 

haltend auf.  beschloss  jedoch  nicht  ohne  Ironie,  nach  gehaltener 

Disputation  eine  Anerkennung  dieser  Leistung  in  baar  verab- 

folgen zu  lassen;2)  es  wäre  indess  doch  wohl  möglich,  dass  das 

Collegium  S.  J.  bei  dieser  Anzeige  noch  von  einer  anderen  besseren 

Absicht  geleitet  worden  war,  d.  h.  dass  es  gerade  dem  Domcapitel 

gegenüber  sein  Licht  nicht  unter  den  Scherlei  stellen  wollte.  Es 

lallt  vielleicht  auf,  dass  die  Schule  der  Jesuiten  das  Recht  hatte, 

die  niederen  academischen  Grade  zu  erteilen:  es  war  das  aber 

eine  Praxis,  die  wir  an  ähnlichen  Anstalten  der  Art  ebenfalls 

rinden  und  die  keineswegs  auf  andere  künstliche  Art  erklärt  zu 

werden  braucht.  — 

Julius  Echter  stiess  aber  in  eben  dieser  Zeit  mit  seinen  Plänen 

und  seinem  gesammten  System  überhaupt  noch  auf  einer  andern 

Seite  auf  nachdrücklichen  Widerstand,  nämlich  bei  der  Ritter- 

schaft seines  Hochstifts.  Aus  allgemeinen  und  besonderen 

Gründen  dürfen  wir  es  uns  nicht  ersparen,  von  diesen  Vor- 

l)  Nach  den  Protokollen  des  Domcapitels. 

-*  Sitznup  vom  2$.  November  1681. 
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gangen  an  dieser  Stelle  zu  sprechen.  Der  Dualismus,  der  in 

der  politischen  Stellung  der  Reichsritterschaft  überall  verwirrend 

zu  Tage  trat,  und  in  einer  unklaren  Mischung  von  Unmittelbar- 

keit und  Landsässigkeit  bestand,  hatte  sich  schon  früher  auch 

in  der  corporativ  organisirten  Ritterschaft  Ostfrankens,  bez.  des 

Hochstiftes  Wirzburg  entwickelt  und  zu  mannigfachen  Irrungen 

und  Zerwürfnissen  geführt.  Im  Verlaufe  des  15.  Jahrhunderts, 

in  der  Zeit  des  Fürstbischofs  Johann  III.  von  Wirzburg,  war 

ein  Ausgleich  gesucht  und  (1461)  ein  Vertrag  zwischen  den 

beiden  rivalisirenden  Mächten  geschlossen  worden,  der  ihre 

gegenseitigen  Rechte  und  Pflichten  zu  regeln  versuchte.  Der 

Xatur  der  Dinge  nach  jedoch  war  mit  diesem  Compromiss 

keineswegs  allen  weiteren  Differenzen  vorgebeugt:  der  in  den 

Verhältnissen  begründete  Gegensatz  brach  gelegentlich  immer 

wieder  durch  und.  die  Reformation,  der  sich  der  grössere  Teil 

der  Ritterschaft  anschloss.  konnte  wohl  oder  übel  nur  dazu  bei- 

tragen, denselben  zu  verschärfen.  Gingen  die  Fürstbischöfe  auch 

in  der  Regel  aus  den  Reihen  der  ritterschaftlichen  Geschlechter 

hervor,  so  fühlten  sie  sich,  wenn  sie  erst  erhoben  waren,  viel 

weniger  mehr  als  Mitglieder  ihres  angeborenen  Standes,  sondern 

als  Fürsten,  ein  Zug,  den  der  Geist  der  anbrechenden  neuen, 

d*m  feudalen  Herkommen  antipathischen  Zeit  bekanntlich  kräftig 

unterstützte.  Trugen  die  Fürstbischöfe  schon  die  Schranken, 

welche  das  verbriefte  Vorrecht  des  Domcapitels  ihnen  zog,  mit 

Widerstreben,  so  waren  sie  noch  weniger  geneigt,  den  Ansprüchen 

d**r  Ritterschaft  auf  mögliche  Unabhängigkeit  nachzugeben  oder 

die  von  ihr  vertretene  Auslegung  ihrer  Privilegien  anzuerkennen. 

Die  landesherrlichen  und  die  episcopalen  Grundsätze  sahen  sich 

also  hier  zu  einander  in  einen  Widerspruch  versetzt,  der  unter 

d**r  cooperirenden  Gährung  der  Epoche  jeden  Tag  akut  werden 

konnte.  —  Seit  Julius  Echter  die  Zügel  im  Hochstifte  in  den 

sicheren  Händen  hatte,  war  diese  Möglichkeit  näher  gerückt: 

seine  Auffassung  seiner  fürstlichen  Stellung  einerseits,  wie  seine, 

wenn  auch  Anfangs  vorsichtige,  aber  immerhin  entschlossene  Be- 

handlung der  kirchlichen  Streitfragen  andrerseits  trieben  unver- 

Digitized  by  Google 



188 
Fünftes  Capitel. 

kennbar  dieser  Eventualität   entgegen.     Die   Ritterschaft,  aus 

Ueberzeugung  wie  aus  politischen  Motiven  von  protestantischen 

Neigungen  erfüllt,  sah  sich  durch  das  Vorgehen  des  Nachfolger."* 

Friedrichs  v.  Wilsberg  und  durch  sein  ganzes  System  bald  zu 

entschiedenem  Widerspruch  herausgefordert  und  in  ihren  vitalsten 

Interessen  bedroht.    Zur  correkten  Beurteilung  Julius  Echter** 

sind  gerade  diese  Vorgänge  von  besonderem  Gewicht.    Dass  er 

mit  der  Fuldaer  Ritterschaft  in  die  uns  bekannte  Beziehung  ge- 

treten war,  hatte  der  fränkischen  keine  günstigere  Meinung  über 

ihn  beigebracht.   Bereits  im  Verlaufe  des  .1.  1580  war  ihr  Unmuth 

über  Julius  so  hoch  angewachsen,  dass  sie  es  für  angezeigt  hielt, 

demselben  in  einer  deutlichen  Demonstration  einen  Ausdruck  geben 

zu  sollen.  Am  17.  Januar  des  J.  1581  hielten  sie  einen  Rittertag 

ab  und  begaben  sich  dann  nach  Wirzburg.  um  ihm  die  verein- 

barten Beschwerden  vorzulegen.    Da  ist  es  nun  von  Bedeutung, 

wahrzunehmen,  dass  sich  die  Spitze  derselben  vornehmlich  gegen 

das  kirchenpolitische,  das  jesuitenfreundliche,  den  Protestantis- 

mus bedrohende  Regiment  des  fürstlichen  Lehensherrn  ausge- 

sprochener Massen  richtet.    Man  ersieht  daraus,  dass  wenigstens 

die  Zeitgenossen  Julius  Echters,  und  zwar  solche,  welchen  doch 

gewiss  ein  Urteil  zukam,  sich  schon  in  diesen  Jahren  darüber 

keinen  Täuschungen  hingaben,  wohin  seine  Bestrebungen  zielten 

und  was  von  ihm  zu  erwarten  stand.    Freilich  waren  es  zu- 

gleich bestimmte  Thatsachen,  mit  welchen  sie  ihre  Beschwerden 

illustrirten  und  denen  sie  ihre  Forderungen  gegenüberstellten.1) 

Was  ihre  Beschwerden  und  Forderungen  in  Sachen  des  Kirchen- 

weseus  und  der  Religion  anlangt,  verlangten  sie  im  Grunde 

nichts  weniger,  als  die  vollständige  Duldung  des  evangelischen 

Bekenntnisses  im  Hochstift,  ein  Verlangen,  welchem  ihren  An- 

gaben nach  Julius  nicht  gerecht  geworden  sei.   Die  ,  geistlichen  - 

Rühe,  mit  welchen  er   sich   nach   dem  Beispiele  seines  Vor- 

gängers umgeben,  sollten  abgethan.   lutherische  -Diener",  die 

man  durch   „päpstliche"  ersetzt   habe,   restituirt.   die  Jesuiten 

I)  ilierttber  zn  vgl.  Buchiiujcr,  1.  c.  S.  298  ff-,  nud  .7.  Chmel,  Die  Haad- 

«  ,  Ii  ritten  der  k.  k.  Hofbibliothek  in  Wien  etc.  etc.,  Bd.  1,  S.  367— 308. 
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ganz  und  gar  entfernt,  den  Pfarrern  auf  dem  Lande  die  Ehe 

gestattet,  die  Marienkapelle  auf  dem  Markte  mit  lutherischen 

Prädikanten  bestellt,  und  keine  unnützen  grossen  Gebäude  aufge- 

führt, und  F.  G.  davon  abstehen,  eiu  Colleginm  zu  bauen,  eine 

Universität  zu  errichten  und  sie  mit  Jesuiten  zu  besetzen.  Nach 

«Uesen  Beschwerden,  die  in  der  Gestalt  von  Forderungen  auf- 

traten, bleibt,  dünkt  uns,  kein  Zweifel  darüber  übrig,  wie  Julius 

bisher  in  Religionssachen  verfahren  war.  Deutlich  ausgesprochen 

ist  der  Hass  gegen  die  Jesuiten,  und  noch  bedeutsamer,  aber 

freilich  damit  im  Zusammenhange  stehend,  erscheint  die  Zu- 

muthung,  den  Plan,  eine  Universität  zu  errichten,  aufzugeben. 

In  beiden  Abneigungen  freilich,  gegen  die  Jesuiten  und  eine 

Universität,  berührt  sich  die  Ritterschaft  mit  dem  Domcapitel, 

worüber  wir  sogleich  das  Nähere  hören  werden.  Merkwürdig 

genug  ist  es.  dass  gerade  die  Kreise,  die  vor  einem  Menschen- 

alter  zuerst  das  Verlangen  nach  einer  höheren  Bildungsanstalt 

im  Hocbstifte  ausgesprochen  haben,  jetzt  es  sind,  welche  sich 

♦-ine  solche  verbitten.1!  Dieser  Umschwung  war  das  Ergebniss 

•les  Gegensatzes,  in  welchen  die  Freunde  der  Duldung  und  des 

evangelischen  Bekenntnisses  zu  den  inzwischen  vordringenden 

von  den  Fürstbischöfen  getragenen,  gegenreformatorischen  Ten- 

denzen sich  gedrängt  sahen,  wie  andrerseits  jetzt  der  Plan  einer 

solchen  Gründung  ursächlich  mit  eben  dieser  im  Zusammenhange 

stand.  Was  den  Erfolg  dieses  Vorgehens  der  Ritterschaft  an- 

langt, so  Hess  sich  leicht  voraussehen,  dass  dasselbe  wirkungslos 

bleiben  und  sich  ein  Mann  wie  Julius  Echter  in  seinen  Be- 

schlüssen dadurch  nicht  irre  machen  lassen  würde.  Er  verstand 

-s  zugleich  vortrefflich,  seine  Gegner  zu  behandeln  und  zuletzt 

zu  beschwichtigen,  wenn  auch  nicht  durchweg  zu  beruhigen:  das 

Domcapitel,  an  welches  sich  die  Ritterschaft  ebenfalls  gewendet 

hatte,  war  vermittelnd  aufgetreten  und  hatte  gerade  darum  nach 

keiner  Seite  hin  etwas  erzielt;  genug,  die  gross  angelegte  De- 

monstration, die  bereits  angefangen  hatte,  auch  ausserhalb  des 

1        oben  S.  ü^j,  Anm.  3, 
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Hoclistiftes  Aufmerksamkeit  zu  erregen,  vermochte  an  dem  Laufe 

der  Dinge  im  wesentlichen  wenig  oder  nichts  zu  ändern.1) 

Wie  bemerkt,  hatte  sich  die  Ritterschaft  auch  gegen  die  Er- 

richtung einer  Universität  in  Wirzburg  ausgesprochen,  und 

gerade  diese  wurde  jetzt  in  das  Werk  gesetzt.    Julius  war  zu 

der  Ueberzeugung  gelangt,  dass  ein  längeres  Zuwarten  nicht  am 

Platze  sei  und  ihn  von  dem  angestrebten  Ziele  eher  weiter  ent- 

ferne, als  demselben  näher  bringe.    Die  Missgunst,  welche  die 

Ritterschaft  gegen  sein  Vorhaben  kund  gegeben,  mochte  insofern 

wenigstens  in  seinen  Augen  nicht  bedeutend  erscheinen,  als  sie 

rechtlich  dagegen  etwas  zu  thun  nicht  in  der  Lage  war  und  er 

auf  ihren  guten  AVillen  zu  diesem  Zwecke  ohne  Schaden  ver- 

zichten konnte:  anders  stand  es  hingegen  mit  dem  Domcapitel. 

dessen  Abneigung  wider  sein  Projekt  ihm  nicht  unbekannt  war. 

welche  ihn  aber  nicht  in  derselben  Weise  gleichgültig  lassen 

konnte.  Im  Schoosse  des  Capitels  hatten  offenbar  die  Meinungen 

über  die  in  Frage  stehende  Gründung  einer  Universität  gewechselt: 

die  Vermuthung  ist  gerechtfertigt,  dass,  wenn  nicht  die  Jesuiten 

dazwischen  gestanden  wären,  es  einer  solchen  Absicht  nichts  iu 

den  Weg  gelegt  hätte.    Nun  aber  trug  sich  der  Widerspruch 

gegen  das  Seminar  und  die  Abneigung  gegen  Julius  Eehters 

autokratisches  System  zugleich  um  so  wuchtiger  auf  die  pro- 

jektive Universität  über,  als  der  Schluss  nahe  genug  lag.  dass 

auch  an  ihr  den  gehassten  Vätern  eine  Hauptrolle  zufallen  würde 

und  zugedacht  sei.    Im  März  1579  waren  im  Capitel  die  bereits 

im  J.  1575  erholten  päpstlichen  und  kaiserlichen  Privilegien  für 

die  Universität  verlesen  und  kein  Einwand  dagegen  erhoben 

worden;-)  desgleichen  war  in  derselben  Sitzung  die  bereits  ent- 

worfene Verprlichtungsformel  für  den  jeweiligen  neu  antretenden 

Rektor  vorgelegt  und  für  gut  befunden  worden;3)  in  der  Zwischen- 

zeit aber  war  die  Stimmung  vollständig  umgeschlagen.    Die  Er- 

klärung dieses  Umschlags  ist  offenbar  in  den  eben  vorhin  er- 

I)  Vgl.  Buchinger,  1.  c.  8.  291. 

*)  S.  die  Protokolle  der  Sitzung  vom  10.  März  1579. 

»)  Ebendaselb»t. 
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wähnten  Befürchtungen  und  Motiven  zu  suchen.  Julius  gab  sich 

aber  jetzt  keinen  Täuschungen  über  die  vorläufige  Unbesieg- 

barkeit des  von  dieser  Seite  zu  erwartenden  Widerstandes  hin, 

so  wenig  that  er  dies,  dass  er  besehloss,  das  Capitel  mit  einer 

nahezu  vollendeten  Thatsache  zu  überraschen,  wenn  man  so  will 

und  den  Ausdruck  nicht  zu  stark  findet,  im  Interesse  seines 

Projektes  einen  Staatsstreich  zu  wagen.  Er  hat  in  der  That 

im  Laufe  des  J.  1581  alle  Vorbereitungen  für  die  Eröffnung  der 

Universität  getroffen,  mehrere  Professoren  designirt  u.  s.  w..  ehe  er 

sich  mit  dem  Capitel  darüber  verständigt,  ja  ehe  er  ihm  die 

förmliche  Anzeige  des  Beschlossenen  gemacht  hatte.  Seine  Mein- 

ung war  offenbar,  entweder  dasselbe  mit  fortzureissen,  oder  aber 

ohne  die  Zustimmung  desselben  vorzugehen,  in  der  Ueberzeugung, 

dass  es  das  Geschehene  nachträglich  billigen  werde.  Bereits  war 

der  Tag  der  feierlichen  Eröffnung  der  Universität  —  der  2.  Januar 

1582  —  festgesetzt  und  die  Einladungen  dazu  auch  nach  aussen, 

an  die  Prälaten  des  Hochstifts  u.  dgl.  ergangen,  ehe  er  dem  Ca- 

pitel gegenüber  die  entscheidenden  Erklärungen  abgab.  Erst  in 

den  letzten  Tagen  des  Dezembers  (1581)  ist  das  geschehen.  Die 

charakteristische  Wahrnehmung  drängt  sich  auf,  kaum  irgend 

eine  andere  deutsche  Hochschule  ist  unter  so  eigenthümlichen 

Umständen  in  das  Leben  getreten!  Der  bei  Julius  Echter  öfter 

durchbrechende  Zug  zur  Rücksichtslosigkeit,  ja  zur  Gewalttätig- 

keit tritt  in  dem  gegebenen  Falle  allerdings  drastisch  hervor, 

das  Recht  des  Erfolges,  wie  man  das  auch  beurteilen  mag,  hat 

sich  aber  auf  seine  Seite  gestellt,  und  ohne  Zweifel  hat  er  mit 

den  guten  Absichten,  von  welchen  er  bei  diesem  Beginnen  sich 

geleitet  wusste,  sich  vor  sich  selbst  gerechtfertigt.  Den  kom- 

menden Geschlechtern  aber,  und  uns  Spätgeborenen,  die  unter 

«lern  Schatten  des  von  Julius  Echter  gepflanzten  Baumes  lagern, 

würde  es  am  wenigsten  anstehen,  an  der  in  Frage  stellenden 

formellen  Seite  seines  in  Frage  stehenden  Verfahrens  eine  splitter- 

richtende Kritik  zu  üben! 

Dem  Domeapitel  hatten  selbstverständlich  die  von  Julius 

zum  Zwecke  der  beschlossenen  Eröffnung  der  Universität  seit 
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längerer  Zeit  getroffenen  Vorbereitungen  kein  Geheimnis  bleiben 

können.  Es  war  Uber  die  Sache  im  allgemeinen  in  den  letzten 

Monaten  auch  darüber  mancherlei  zwischen  dem  Fürsten  und 

ihm  hin-  und  hergeredet  und  getragen  worden,  nun  aber,  in  den 

letzten  Wochen  des  Jahres  (15S1)  Hess  sieh  die  Entscheidung 

von  keiner  Seite  mehr  länger  hinausschieben  und  wurde  die  Krisis 

akut.  An  der  Spitze  des  Widerstandes  im  Capitel  standen  üVr 

Dompropst  Richard  von  der  Khere  und  der  Domdechant  Neidhart 

von  Thüngen;  der  letztere  war,  wie  wir  schon  einmal  erwähnt 

haben, l)  ein  Altersgenosse  Julius  Echters  und  hatte  so  ziemlich 

den  gleichen  Bildungsgang  durchgemacht.  Erasmus  Xeustetter. 

früher  das  Haupt  und  der  Führer  der  liberalen  Richtung  im 

Capitel.-)  hatte  sich  seit  der  Erhebung  seines  um  so  beträcht- 

lich jüngeren  Collegen  immer  mehr  zurückgezogen  und  pflegte 

seitdem  einen  guten  Teil  seiner  Zeit  in  seiner  Propstei  C  o  ni- 

hil rg  (bei  Schwäbisch  Hall)  die  er  nach  seinem  bewährten  Ge- 

schmacke  ausgebaut  und  geschmückt  hatte,  zuzubringen.3)  wo 

er  seinen  wissenschaftlichen  Neigungen  lebte  und  gelehrte  Gäste 

zuvorkommend  aufnahm.4)  In  der  Vorgeschichte  der  Universität 

wird  er  unter  den  Gegnern  derselben  nicht  ausdrücklich  genannt, 

aber  seine  ganze  Vergangenheit  legt  den  sicheren  Schluss  nahe, 

dass  er  nicht  zu  den  Parteigängern  derselben  zählte.  Wenn 

man  sich  daher  gewundert  hat.  dass  Franciskus  Modaus.  Xeu- 

stetters  mehrjähriger  Gastfreund,  in  dieser  Zeit  über  die  Anfänge 

der  Alma  Julia  beharrlich  schweigt,  so  hat  dieses  Schweigen 

seinen  guten  Grund  gehabt  und  findet  in  der  ablehnenden  Halt- 

ung Neustetters  seine  genügende  Erklärung.  '') 

if  S.  oben  8.  135. 

S.  obeu  S.  7U  Anm.  I. 

S.  l'ssennann,  Episcopat.  Wireeburg.    S.  1US.  2lo. 
*)  Telter  ilas  nahe  Verhältnis*  Neustetters  zu  Frantixkus  Morfius.  den  be- 

kannten niederländischen  Philologen  und  Dirhter,  vgl.  liuland  im  Archiv  des  hi*t. 

Vereins  für  l'nterfr.  Bd.  12,  Hft.  2  und  3,  S.  1  ff.  Modius  hatte  im  J.  1579  dem 
Fürstbischof  Julius  während  seines  Aufenthaltes  zu  Köln  seine  Ausgabe  des  Curttus 

mit  einer  für  denselben  und  das  Frankenland  sehr  schmeichelhaften  Zuschritt  ge- 
widmet. 

i)  L.  c.  S.  25. 
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Um  nun  die  Stellungnahme  des  Capitels  zu  der  brennenden 

Frage  kurz  zu  bezeichnen,  so  lässt  sich  dieselbe  dahin  präci- 

siren.  dass  es  gegen  die  Errichtung,  bez.  die  Eröffnung  der  Uni- 

versität  Protest  eingelegt  und  sich  bis  zuletzt  ablehnend  ver- 

halten hat.  Die  betreffenden  Erörterungen  und  Verhandlungen 

des  Capitels  wurden  am  letzten  Tage  des  J.  1581  geführt  und 

dürfen  als  die  erregtesten,  die  im  Schosse  desselben  jemals  vor- 

gekommen sind,  bezeichnet  werden.  *)  Zur  Kennzeichnung  der 

Situation  und  der  Stimmungen  wird  es  nicht  unangemessen  oder 

überflüssig  erscheinen,  ein  und  das  andere  charakteristische  Moment 

in  diesem  Zusammenhange  herauszugreifen.  Das  Capitel  oder 

einer  ihrer  Stimmführer  behauptet  ausdrücklich,  dass  es  niemals 

in  die  Errichtung  einer  Universität  eingewilligt  habe  und  darum 

auch  jetzt  nicht  einwilligen  könne.2)  Die  kaiserlichen  und  päpst- 

lichen Privilegien  seien  seiner  Zeit  erholt  worden,  ohne  dass  man 

es  voher  darüber  befragt  habe.  Der  Fürtbischof  hatte,  wahr- 

scheinlich um  sie  für  sich  zu  gewinnen,  das  erste  Rektorat  dem 

Dompropst  oder  dem  Domdecan  anbieten  lassen,  beide  aber 

haben  abgelehnt  und  erklärt,  sich  in  dieser  Sache  vom  Capitel 

nicht  trennen  zu  wollen.  Der  Rektor  des  Collegiums  S.  J.  ist  bei 

den  vorausgegangenen  Verhandlungen  von  Julius  mit  zugezogen 

und  gebraucht  worden.  Der  Dompropst  hat  diesem  bei  den  ge- 

pflogenen Erörterungen  gedroht,  wenn  er  auf  seinem  Sinn  beharren 

werde,  könne  es  wohl  dahin  kommen,  dass  man  an  kaiserliche 

Majestät  oder  den  Erzbischof  von  Mainz  appellire.  Nach  ver- 

schiedenem Hin-  und  Herreden  beschloss  man  am  Schlüsse  der 

Vormittagssitzung,  eine  Deputation,  an  der  Spitze  den  Dom- 

dechant.  an  F.  G.  zu  schicken  und  ihn  zu  ersuchen,  die  Eröffnung 

der  Universität  wenigstens  auf  so  lange  zu  sistiren.  bis  ein  sogen. 

Capitulum  peremtorium,  d.  h.  ein  vollzähliges  Capitel  zusammen- 

o  Vrk.-Buch  Nr.  58,  3.  110—12«. 

*)  VgL  ohen  S.  190,  Anm.  2.  Diese  Behauptung  steht  anter  der  Einschränkung, 

da**  es  s.Z.,  d.  h.  im  J.  1579,  zur  Verlesung  der  Privilegien  im  Capitel  geschwiegen 

hat.  Ander.',  kraftigere  Verwahrungen  sind  dadurch  nicht  ausgeschlossen,  aber  ihre 

Beurkundung  iiegt  uns  nicht  vor.  . 
CtarMdril  dfr  Universität  Wirzl.urgr.    I.  Band.  13 
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trete.    In  der  Xaehmittagssitzung  erstattete  die  Deputatinn  Be- 

licht  über  den  Erfolg  ihrer  inzwischen  S.  F.  G.  gemachten  Vor- 

stellungen.   Der  Fürstbischof  hat  behauptet,  von  einem  früheren 

Protest  des  Capitels  gegen  die  Errichtung  einer  Universität  nichts 

gewusst,  sondern  der  Meinung  gelebt  zu  haben,  dasselbe  habe 

zugestimmt:  das  sei  dann  von  der  einen  Seite  so.  von  der  anderen 

Seite  anders  interpretirt  worden,  zuletzt  aber  habe  F.  Gr.  zu  ver- 

stehen gegeben,  sein  Vorhaben  mit  der  Universität  sei  ein  gutes 

Werk,  er  werde  die  Herren  zur  Eröffnungsfeier  einladen  lassen, 

wer  erscheinen  wolle,  möge  es  thun,  wer  nicht,  es  lassen.  — 

Mit  der  Universitätsfrage  stand  die  Herstellung  eines  Baues  für 

das  geistliche  Seminar  in  engem  Zusammenhange:  Julius  hatte 

ohne  Zweifel  vom  Anfang  an  im  Sinn,  beide  unter  einem  Ddbhfi 

zu  vereinigen,  und  dazu  am  liebsten  den  Hof  zum  Katzen  wieker 

ausersehen.    Wir  erinnern  uns,  er  hatte  schon  einmal  die  Hand 

daraufgelegt  und  sich  dann  gezwungen  gesehen,  sie  wieder  zurück- 

zuziehen.   Allerdings  hatte  er  eine  Entschädigung  oder  Ersatz 

dafür  geboten,  aber  nach  der  Meinung  des  Capitels  es  gleich- 

wohl nicht  aller  Verpflichtungen  an  der  Conservirung  desselben 

erledigen  wollen.    Bei  den  in   Rede  stehenden  Verhandlungen 

des  30.  Dezembers  gelangte  auch  diese  Frage,  die  Julius  beson- 

ders warm  am  Herzen  lag.  zur  Erörterung.    Julius  hielt  dem 

Capitel  das  Beispiel  der  „Lutteriseheir  vor,  die  eifrig  Kirchen 

und  Schulen  erbauten.    Würde  es  fortfahren,  seinen  guten  Ab- 

sichten Widerstand  zu  leisten,  stünde  auch  ihm   der  Weg  zu 

Kaiser  und  Papst  offen. 

Hinwiederum  verschmähte  er  es  nicht,  um  die  Aufgeregten 

zu  begütigen,  hervorzuheben,  dass  es  sich  bei  der  beabsichtigten 

Universität  im  Grunde  nur  um  die  Ausbildung  von  Doktoren  der 

Theologie  und  Philosophie  handle  und  in  der  juristischen  und 

medicinischen  Fakultät  vor  der  Hand  noch  nichts  docirt  und 

vorgenommen  werden  solle.  Diese  Ausflucht  —  denn  wie  sich 

ergeben  wird  —  etwas  anderes  war  es  nicht  mehr  —  hat  freilich 

ihre  Wirkung  verfehlt,  obwohl  Julius  hinzugesetzt  hatte,  er 

werde  mit  Gottes  Gnade  seines  bischöflichen  Amtes  warten,  bis 
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er  -entweder  naturaliter  oder  eiviliter  entsetzt  und  abgeschafft 

würde.  —  Der  Dompropst  meinte  dieser  Erbitterung  gegenüber 

allerdings,  es  wäre  dringend  zu  wünschen,  dass  man  sich  ver- 

ständigen und  die  Eintracht  wieder  herstelle,  „denn  die  Unzu- 

friedenheit unter  den  Geistlichen,  der  Ritterschaft,  den  Städten 

und  auf  dem  Lande  sei  gross:0  aber  F.  G.  nehme  auf  alles  dieses 

keine  Rücksicht,  meine,  allein  Herr  zu  sein,  habe  ganz  vergessen, 

dass  sie  ein  Wahl-  und  nicht  ein  Erbfürst  seien;  kenne  die  Staats- 

recht liehen  Verhältnisse  im  Stifte  nicht  und  folge  schlimmen 

Rathgebern  u.  s.  w.  Wäre  es  F.  G.  damit  Ernst,  es  bei  dem 

.Seminar  bewenden  zu  lassen  und  die  Privilegien  bloss  den  Jesuiten 

zu  Liehe  promulgiren  zu  lassen,  damit  sie  Doktoren  in  der  Theo- 

logie und  Philosophie  creiren  können,  so  möchte  mau  sich  das 

des  lieben  Friedens  wegen  allenfalls  gefallen  lassen,  zu  mehrerem 

könne  er  aber  nicht  rathen.  er  seiner  Seits  sei  auch  viel  zu  alt. 

um  norh  den  Schmeichler  zu  spielen,  oder  den  Rath  zu  geben, 

dass  es  das  Domeapitel  thue.  Das  Ende  und  letzte  Ergebniss 

aller  «lieser  Verhandlungen.  Berathungen  und  Erörterungen  war 

aber,  dass  das  Capitel  fest  daran  hielt,  dass  es  niemals  seine 

Zustimmung  zur  Errichtung  einer  Universität  gegeben  habe,  es 

aber  zugleich  für  nutzlos  halte,  noch  einen  weiteren  Versuch 

zu  machen,  den  Fürstbischof  auf  andere  Gedanken  zu  bringen 

und  etwa  noch  einmal  vergeblich  zu  bitten,  das  Beschlossene  zu 

>i.-tiren:  es  seien  ja  doch  schon  alle  Vorbereitungen  zur  Er- 

öffnung getroffen,  die  Prälaten  der  Stifter  und  Klöster  einbe- 

rufen u.  s.  f. 

Mit  diesen  Betrachtungen  war  das  Capitel  mit  seiner  Kraft- 

anstrengung und  mit  seiner  Weisheit  zu  Ende  und  Hess  es  ermüdet 

den  Dingen  ihren  Lauf.  Julius  Echter  mit  seinen  Verbündeten 

ging  zunächst  als  Sieger  aus  diesem  unblutigen  Kampfe  hervor 

und  schritt  jetzt  dazu,  dem  längst  entworfenen  Programme  gemäss 

die  neue  Hochschule  zu  inauguriren.  Was  die  Ausstattung  und 

Unterbringung  derselben  anlangte,  so  fehlte  freilich  noch  vieles; 

Julius  ging  jedoch  offenbar  von  der  Voraussetzung  aus,  dass  die 

Hauptsache  sei,  alle  weiteren  Zweifel  abzuschneiden  und  nur 

13* 
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erst  einmal  einen  Anfang  zn  machen,  alles  übrige  werde  sich 

finden  und  nachholen  lassen.  Am  1.  Januar  1582  verkündigten 

Anschläge  an  verschiedenen  Stellen  der  Stadt,  was  Tags  darauf 

und  wie  es  geschehen  werde.  Am  2.  Januar  —  der  insofern  mit 

Recht  als  der  Stiftungstag  der  Universität  von  jeher  betrachtet 

wurde  —  begab  sich  Julius  in  feierlichem  Zuge,  geleitet  von 

stattlicher  Begleitung,  den  Prälaten,  Pröpsten  und  Aebten  der 

verschiedenen  Stifter  und  Klöster,  den  Herren  vom  Adel,  den 

fürstlichen  Rathen,  den  Doktoren  und  Magistern,  die  man  ani- 

geboten  hatte,  und  dem  Rathe  der  Stadt,  zugleich  gefolgt  von 

einer  dichten  Menge  von  Zuschauern  in  früher  Tagesstunde  in 

die  Franziskanerkirche,  in  welcher  der  festliche  Akt  stattfinden 

sollte.1)  Als  Vertreter  der  studierenden  Jugend  erschienen  die  Zög- 

linge der  von  den  Jesuiten  geleiteten  gelehrten  Schule  und  er- 

hielten ihren  Platz  in  der  geschmückten  Kirche  angewiesen.  Hierauf 

rief  der  Bischof  den  Schutz  des  hl.  Geistes  für  die  Universität 

an  und  hielt  in  eigener  Person  das  feierliche  Hochamt  ab.  Die? 

vollbracht,  nahm  er  mit  den  Vornehmen  seiner  Begleitung  und 

den  zu  Lehrern  der  Hochschule  designirten  Doktoren  auf  den 

i)  Die  bei  Gropp  (I.  c.  I,  p.  54  ff.)  wied errege bene  Aufzeichnung  über 

feierliche  Inangnration  der  Universität  führt  anch  das  Domcapitel  ausdrücklich  al« 

an  derselben  teilnehmend  auf,  dagegen  erwähnt  der  gleichzeitige  Bericht  im  Matrikel- 

bnch  (I  rk.-Bnch  Nr.  59  S.  127)  das  Capitel  nicht.  Es  ist  nicht  ganz  leicht,  in  dieser 

Krage  sich  definitiv  zu  entscheiden.  Nach  dem.  was  thatsächlich  zwei  Tage  vor- 

her —  zwischen  dem  Bischof  und  seinem  Capitel  fruchtlos  hin  und  her  verhandelt 

worden  und  nach  der  Erbitterung,  die  dabei  durchgebrochen  war.  bei  der  StanJ- 

haftigkeit,  mit  welcher  das  Capitel  bis  zuletzt  in  seinem  Widerstand  verharrt  hatt^. 

fühlt  man  sich  versucht,  anzunehmen,  dass  dieses  an  der  Eröffnungsfeier  sich  ni<  hr 

beteiligt  hat.  denu  es  liegt  auf  der  Hand,  nahm  es  Teil,  so  setzte  es  sich  zaia 

mindesten  dem  Scheine  aus.  dass  es  seinen  Widerstand  fallen  lasse  und  mit  dem 

was  da  geschah,  einverstanden  sei.  Das  war  aber  durchaus  nicht  der  Kall.  Da* 

Capitel  hat  vielmehr  seinen  einmal  ergriffenen  Standpunkt  in  den  nächsten  Jahrer. 

festgehalten  und  erst  seit  dem  J.  1584  etwa  tritt  hierin  ein  Umschwung  ein.  Auf 

der  andern  Seite  verkennen  wir  nicht:  dass  es  ungemeine  Sensaiton  und  gros*»* 

Aergerniss  machen  musste,  wenn  dasselbe  sich  von  diesem  Kestakte  ausschlo*?. 

Sollte  es  sieh  mit  Wahrung  seiner  Rechte  angeschlossen  haben V  Anch  diese  Hypo- 

these hat  ihre  Bedenken.  Unter  diesen  Umständen  ist  mir  die  Nichtbeteiligon- 

des  Capitels  noch  immer  das  Wahrscheinlichere,  und  der  Verlauf  der  Dinare  in  <i*r 

nächsten  Zeit  scheint  —  wie  sich  zeigen  wird  —  diese  Meinung  zu  nutei>tütxen 

nud  zu  bestätigen. 
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zu  diesem  Zwecke  bereit  gestellten  Sitzen  Platz  und  hörte  die 

Festrede  an,  welche  der  Jesuit.  P.  IJalenius.  über  den  grossen 

Nutzen,  welcher  von  der  neuen  Universität  zu  erwarten  sei.  mit 

sieht  liebem  Erfolge  hielt.  Hierauf  bestieg  P.  Franziscus  JRapedius. 

Doktor  der  Theologie  und  Rektor  des  Jesuiteneollegiums,  die 

Kanzel  und  verlas  unter  allgemeiner  Spannung  der  Anwesenden 

die  Privilegien,  welche  Papst  und  Kaiser  der  Hochschule  erteilt 

hatten.  Dies  geschehen,  trugen  Studirende  zu  Ehren  des  Grün- 

ders derselben  verfasste  Gedichte  in  lateinischer  und  griechischer 

Sprache  vor,  worauf  Julius  unter  den  Klängen  rauschender  Musik 

und  dem  Geläute  aller  Glocken  den  Ambrosianischen  Lobgesaug 

anstimmte.  Hieran  schloss  sich  im  Saale  des  Rathhauses  ein 

Festmahl,  zu  welchem  alle  anwesenden  Gäste  g?laden  waren; 

nach  der  Beendigung  desselben  richtete  Julius  zuerst  an  die  an- 

wesenden Aebte,  Decane  und  Prälaten  eine  eindringliche  Er- 

mahnung, sie  möchten  ihre  Cleriker  und  Mönche  zum  Studium 

der  Wissenschaften,  die  besonders  in  der  gegenwärtigen  Zeit  den 

Dienern  der  Kirche  vor  allem  nöthig  seien,  anfeuern.  Dann 

wendete  er  sich  an  die  Vertreter  der  Gemeinde  und  forderte  sie 

auf.  die  Ehre  der  Universität  und  ihr  Gedeihen,  das  doch  der 

Capitale  nur  zu  Gute  kommen  könne,  sich  vor  allem  angelegen 

sein  zu  lassen  und  mit  allen  ihren  Kräften  dafür  einzustehen. l) 

Damit  schloss  der  erste  Tag  der  Inauguration  —  ein  Tag 

des  Triumphes  ohne  Zweifel  für  Julius  Echter,  der  nun  wie  mit 

einem  Schlage  an  dem  oder  doch  vor  dem  seit  Jahren  mühsam 

angebahnten  Ziele  stand. 

Der  3.  Januar  blieb  ein  Ruhetag.  Der  darauf  folgende 

Donnerstag  war  zur  Wahl  des  Rektors  und  der  Ernennung  der 

I)  Gropp,  1.  c.  Urk.-Buch  Kr.  59.  S.  127.  —  Das  hiesige  Stadtarchiv,  das 

ich  za  Käthe  gezogen  habe,  in  erster  Linie  die  Rathsprotokolle,  die  aas  dieser 

aad  der  folgenden  Zeit  mit  wenigen  Aasnahmen  vollständig  erhalten  sind,  geben 

fix  die  beschichte  der  Universität  auffallender  Weise  so  gut  als  keinen  Aufschlags, 

aach  nicht  in  der  Richtung,  an  die  man  zunächst  denkt,  d.  h.  der  Sittenpolizei 

and  was  damit  zusammenhängt.  Auch  über  die  Eröffnungsfeier,  bei  welcher  die 

Stadt  amtlich  vertreten  war,  schweigen  die  Rathsprotokolle  unerwarteter  Weise 

ganzlich. 
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Decane  der  vier  Fakultäten  bestimmt.    Morgens  um  acht  l'hr 

stellte  sieh  der  Fürstbischof  im  grösseren  Hörsaale  des  Jesniten- 

collegiums  ein  und  wohnte  hier  zunächst  einer  theologischen, 

zwei  volle  Stunden  dauernden  Disputation  bei,  deren  Thesen 

bereits  im  Dezember  des  vergangenen  Jahres  vorbereitet  und 

gedruckt  worden  waren  ')    Nach  der  Beendigung  dieses  Aktes 

verfügte   sich  Julius   in   ein  anderes,   zu  diesem  Zwecke  ge- 

schmücktes Gemach,  wohin  ihm  die  Graduirten  aller  Fakultäten 

folgten.    Hier  ersuchte  er  vorerst  diejenigen  der  Anwesenden, 

die  ihre  Namen  in  das  Matrikelbuch  der  Universität  eingetragen 

wissen  wollten,  sich  darüber  zu  erklären,  was  dann  sämmtliohe 

zuvorkommend  thaten. 2)    Und  nun  schritt  er  zur  provisorischen 

Constituirung  der  Universität  als  Corporation.    Dieselbe  hatte 

noch  keine  Statuten,  ihr  Gründer  musste  also  persönlich  ein- 

greifen und  eine  Grundlage  für  das  Spätere  schaffen.  So  ernannt* 

er  denn  aus  eigener  Machtvollkommenheit  die  Decane  der  vier 

Fakultäten,  und  zwar  für  die  theologische  Fakultät  Dr.  Anton 

Bescius,  welchen  Friedrich  v.  Wirsberg  im  J.  1502  als  Professor  der 

Theologie  von  Köln  nach  Wirzburg  gerufen  und  1507  zum  Weih- 

bischof befördert  hatte;3)  für  die  juristische  eine  uns  ebenfalls 

schon  bekannte  Persönlichkeit,  nämlich  Dr.  Veit  Krepser.  web  heu 

er  im  J.  1580  zu  seinem  Kanzler  erhoben  hatte;4)  für  die  medi- 

cinisehe  den  Stiftsherrn  von  Neumünster.  Dr.  Med.  Jonas  Adhrert. 

1)  „De  poeniteutia"  war  der  Gegenstand  der  Thesen.  (S.  Gropp,  1.  c.  p.  5i> . 

2)  Die  Namen  der  „Graduirten"  giebt  das  Urk.-Bnch  S.  128  nach  ein<r 
authentischen  Notiz  im  ältesten  Matrikelbuch  der  Universität.  Der  Ausdruck  Col- 

legium  Theologorum.  quis  peritorum  u.  s.  f.  ist  hier  nicht  identisch  mit  facultas 

theol.  etc.  zu  nehmen,  denn  die  hier  iu  den  Gruppen  aufgeführten  sind  nicht  zugleich 

auch  Professoren  geworden,  wovon  bald  ;:u  reden  sein  wird.  Die  Graduirten  Th<r  - 

logen  gehören  alle  der  S.  J.  an.  Unter  den  Juristen  ist  uns,  ausser  Veit  Krep«*r. 

Konrad  Dinner  von  der  ersten  Particularschule  Friedrichs  v.  Wirsberg  her  be- 

kannt. Von  den  Medicinern  kennen  wir  W.  Opilio  und  J.  Posthitis,  der  erster; 

Arzt  des  Julinsspitales,  der  andere  f.  Leibarzt.  Unter  den  Philosophen  gehur* 
wieder  die  Mehrzahl  der  S.  J.  an.  Doch  befindet  sich  auch  M.  Sixtus  Volhard 

Wenger  darunter,  der  einem  ganz  andern  Kreise  angehört.    Vgl.  S.  145.  Anm.  I. 

3)  S.  oben  S.  122,  Anm.  1.    Reininger,  die  Weihbischöfe  von  Wirzb.  KL  c 

S.  24). 

«)  S.  oben  S.  174,  Anm.  1—3. 
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und  für  die  philosophische  seinen  Generalvikar  und  Decan  von 

Stift  Hang.  Michael  Suppan,  den  noch  höhere  Ehren  an  der  neuen 

Hochschule  erwarteten.1)  Durch  den  Umstand,  dass  die  Decane 

aller  vier  Fakultäten  dem  geistlichen  Stande  entnommen  wurden, 

war  immerhin  schon  deutlich  ausgesprochen,  dass  der  Grund- 

charakter  der  Universität  ein  theokratischer  und  theologischer  sein 

solle,  wie  ja  sicher  schon  jetzt  ausgemachte  Sache  war,  —  und 

das  bedeutete  noch  viel  mehr  —  dass  ausser  der  theologischen 

anch  die  philosophische  Fakultät  ausschliesslich  den  Jesuiten 

überlassen  werden  sollte.  Nach  der  Ernennung  der  Decane 

richtete  Julius  an  die  anwesenden  Doktoren  und  Magister, 

nachdem  er  sie  durch  Handgelübde  verpflichtet  hatte,  die  Auf- 

forderung, zur  Wahl  des  Rektors  zu  schreiten.  Wir  erinnern 

uns.  Julius  hatte,  als  er  noch  hoffte,  das  Domcapitel  für  seine 

Wünsche  zu  gewinnen,  dem  Dompropst  oder  dem  Domdecan*) 

das  erste  Rectorat  anbieten  lassen.  Nachdem  aber  diese  Hoff- 

nung sich  als  eitel  erwiesen,  und  das  Anerbieten  aufs  bestimm- 

teste abgewiesen  worden  war,  konnte  jetzt  vorläufig  davon  keine 

Rede  mehr  sein;  die  Wahl  wurde  in  die  Hände  der  geladeneu 

Graduirten  gelegt  und  sie  fiel  einstimmig  auf  den  Gründer  der 

Universität.  Julius  Echter  versuchte  zwar,  sich  dieser  Ehre  zu 

entziehen,  und  schützte  zu  diesem  Zwecke  seine  Ueberbürdung 

mit  seinen  fürstlichen  und  episcopalen  Verpflichtungen  vor.  je- 

doch als  die  Wähler  bei  ihrem  Willen  verharrten  und  ihm  zugleich 

das  Zugeständnis*  machten,  dass  er  sich  einen  Stellvertreter 

d.  h.  einen  Prorektor  ernennen  dürfe,  erklärte  er  sich  bereit, 

die  ihm  zugedachte  Würde  Anzunehmen.  Die  Worte,  mit  welchen 

er  dieses  that.  sind  uns  aufbewahrt,  und  man  wird  es  nicht  un- 

passend finden,  wenn  ihnen  an  dieser  Stelle  ein  Platz  eingeräumt 

wird.  vF,r  habe,  äusserte  er.  diese  Universität  zur  Ehre  Gottes 

und  zum  Nutzen  des  ihm  anvertrauten  Standes  gegründet;  nichts 

liege  ihm  in  dem  Grade  am  Herzen,  als  der  Wunsch,  dass  zu 

diesem  Zwecke  die  Jugend  in  den  Wissenschaften  und  Gelehr- 

i    l'iisermann,  Kpiscopatus  Wirc<:burg,  p.  210. 
-       oben  S.  1«J8. 
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samkeit  ausgebildet  werde.  Er  selbst  sei  durch  Gottes  Gnade 

von  Jugend  auf  so  erzogen  worden,  dass  er  zur  Verteidigung 

der  katholischen  Kirche  und  des  katholischen  Glaubens,  was 

seine  Kräfte  vermöchten,  beitragen  müsse;  dasselbe  verlange  aber 

auch  von  ihm  das  bischöfliche  Amt,  durch  welches  ihn  Gott  aus- 

gezeichnet; daher  werde  er  die  ganze  Zeit  seines  Lebens  bemüht 

sein,  so  viel  an  ihm,  es  an  keiner  Anstrengung  fehlen  zu  lassen.  - 

Hierauf  ernannte  er  den  Decan  der  philosophischen  Fakultät. 

Weihbischof  Michael  Suppan,  zum  Prorektor,  legte  das  Zeichen 

der  Rektoratswürde,  den  goldbesetzten  Mantel  an  und  zog  in 

Begleitung  der  Graduirten  und  Vornehmen  aller  Art  in  die 

Kirche  der  Jesuiten,  wo  wiederholt  der  Ambrosianische  Lobgesang 

unter  rauschender  Musik  angestimmt  wurde.  Nach  der  Beendig- 

ung dieses  Aktes  versammelte  Julius  im  Collegium  S.  J.  die 

Graduirten  wiederum  zu  einem  festlichen  Mahle  und  erhielt, 

unter  dem  Zujauchzen  aller  Anwesenden,  als  Rektor  Magniöcus 

in  dichterischer  Form  und  in  verschiedenen  Sprachen  die  hul- 

digenden Glückwünsche  dargebracht.1»  So  endigte  der  4.  Januar. 

In  den  nächsten  Tagen  folgten  Disputationen  und  weiterhin  die 

ersten  Promotionen  in  der  philosophischen  Fakultät.  Es  waivu 

die  Väter  des  Collegiums  und  eine  Anzahl  ihrer  reiferen  Zöglinge, 

die  dabei  handelnd  auftraten.  Den  ersteren  war  ja  bereits  die 

theologische  wie  die  philosophische  Fakultät  grundsätzlich  und 

thatsächlich  in  die  Hand  gegeben  und  sie  setzten  nun  bei  dieser 

Gelegenheit  den  gauzen  bestehenden  Apparat  in  Bewegung,  den 

sie  ja  mit  Virtuosität  anzuwenden  verstanden.  Die  Disputation 

eröffnete  den  Reigen,  darauf  folgte  das1  Examen  rigorosum.  endlich 

die  Promotion,  die  auf  den  lfi.  Februar  verschoben  und  mit  aus- 

gesuchter Feierlichkeit  in  Scene  gesetzt  wurde.  In  diesen  Tagen 

war  nämlich  Erzherzog  Mathias,  der  spätere  Kaiser,  Gast  des 

Fürstbischofs  auf  dem  Schlosse  Marienberg  und  wohnte  nun.  vom 

P.  Rektor  des  Collegiums  zu  dem  festlichen  Akte  der  ersten 

akademischen  Promotion  eingeladen,  derselben  in  ..zahlreicher* 

Gropi»  \\.  t.  p.  39.) 
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Gesellschaft  des  herbeigeeilten  fränkischen  Adels  bei.  Julius 

versah  bei  dieser  Gelegenheit  neben  dem  Amte  des  Rektors  zu- 

gleich die  Funktion  des  Kanzlers,  als  welcher  er  die  Genehmigung 

zur  Erteilung  des  Magisteriums  zu  geben  hatte.  Nach  dem  Schlüsse 

dieser  Feierlichkeit  zog  er  in  Begleitung  des  Erzherzogs,  vieler 

Mitglieder  des  Domcapitels,  der  Prälaten  und  Aebte.  der  Doktoren 

und  Xeugraduirten  in  das  Juliusspital.  Hier  wurde  in  der  Spital- 

kirvhe  zuerst  ein  Dankopfer  dargebracht,  dann  in  dem  daran 

stossenden  Saale  wiederum  ein  festliches  Mahl  unter  dem  Vor- 

sitze des  Erzherzogs  und  des  Fürstbischofs  abgehalten,  während- 

dessen mehrere  Väter  Jesu  in  rühmenden  Reden  die  Geschichte 

des  Hauses  Habsburg  von  König  Rudolf  an  bis  auf  den  Kaiser 

Rudolf  herab  schilderten  und  priesen.1) 

Mit  diesen  Feierlichkeiten  sehiiesst  die  eigentliche  In- 

auguration unserer  Universität  :  sie  war  eröffnet,  sie  war  in  das 

Leben  getreten.  Freilich  fehlte  noch  viel,  dass  man  hätte  sagen 

können,  dass  damit  zugleich  schon  die  ganze  Arbeit  der  Gründ- 

ung oder  Wiederherstellung  gethan  gewesen  sei.  In  Wahrheit 

waren  zunächst  doch  nur  die  theologische  und  philosophische 

Fakultät  eonstituirt,  die  beiden  andern  mussten  erst  noch  organi- 

rirt  und  die  Lehrer  bestellt  werden.  Das  Pädagogium,  die  frühere 

Particularschule  oder,  wie  man  es  billiger  Weise  nennen  darf, 

das  Gymnasium,  trat  jetzt  als  Vorbereitungsanstalt  in  unmittel- 

bare Verbindung  mit  der  Universität  und  ist  in  diesem  Verhält- 

nisse zwei  volle  Jahrhunderte  verblieben.  Der  philosophische 

Kursus  vermittelte  und  repräsentirte  den  Uebergang  von  einer 

.Stufe  zu  der  anderen,  aber  in  der  Weise,  dass  die  Schüler  des- 

selbeu  bereits  als  akademische  Bürger  angesehen  und  einge- 

schrieben wurden.  Die  Eintragung  in  das  Matrikelbuch  beginnt 

mit  dem  13.  Januar  (1532)  und  setzt  sich  dann  das  ganze  Jahr 

hindurch  fort.  Die  bei  weitem  überwiegende  Anzahl  der  Ein- 

geschriebenen sind  geistlichen  Standes.  —  von  den  Würdenträgern, 

die  sich  der  Sitte  der  Zeit  gemäss  ebenfalls  eintrugen,  nicht  zu 

2   Ebeudaselbst  p.  60. 
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reden  —  die  Mehrzahl  dem  Collegium  S.  J.,  einige  auch  einzelnen 

Klöstern  der  Diöcese  angehürig;  doch  fehlt  es  nicht  an  solchen, 

die  aus  anderen  Provinzen  Deutschlands  kamen,  einer  vom  Adel 

sogar  aus  der  Normandie.1)  Nun  aber  ein  Anderes:  die  neue 

Hochschule  besass  noch  kein  eigenes  Gebäude  und  war  ihre  Do- 

tation noch  nicht  geregelt.  Zu  der  Ordnung  dieser  Angelegenheit 

ist  Julius  Echter  in  der  That  nun  sofort  geschritten.  Das*  ein 

Universitätsgebäude  noch  nicht  bereit  stand,  war  freilich  niekt 

seine  Schuld.  Er  hatte  es  offenbar  mit  dem  Gebäude  für  «las 

Seminar  combiniren  wollen,  wie  beide  Gründungen  in  seinem 

Sinne  unzweifelhaft  zusammenfielen.    Die  Gründung  der  Uni- 

')  Die  schon  mehrfach  angezogene  Anfzeichnnng  im  ältesten  Matrikelbache 

'l'rk-Buch  Nr.  59,  S.  129)  sagt  am  Schlüsse  ihres  Inaugurationsberuhtes :  Ab  isto 
tempore  coepti  sunt  in  acaderaiae  album  referri,  quoram  nomina  deiuceps  vides  etc. 

Die  vorliegenden  Eintragungen  der  Namen  aus  den  Jahren  1582  und  1583  rühren 

übrigens  —  mit  Ausnahme  von  zwei  einzigen  (Hapedius  und  Veit  Krepser)  — 

säramtlich  von  einer  nnd  derselben  Hand  her,  erst  mit  dem  J.  15s4  beginnen  die 

autographischen  Einschreibungen  jedes  einzelnen  Immatriculirten.  Ich  lasse  hi^r 

die  Namen  sämmtlicher  Immatriculirten  des  J.  15S2  folgen: 

Joannes  Rochus  Byringer  Gebilenes  Alsatius  S.  J.  13.  Januarii.  —  Joanne* 

Mayer,  Schembergeusis,  S.  J.  —  Philippus  Weylerus  Moguntinus,  S.  J.  —  Sehastianu» 

Wirsing  Kunighoviensis,  S.  J.  —  Crespinus  Holtzerus.  Furstenwaldensis,  S.  J.  — 

Joann.  Rutgerus  Werdensis,  S.  J.,  17.  Januarii.  —  Georgius  Bncheberus.  Mengerinir- 

husanus,  S.  J.  —  Wernerus  Richtuch,  Aijuensis,  S.  J.  —  Joannes  Agricola  Argen- 

toratensis,  S.  J.  —  Jacobus  Nusbaum,  Diepurgensis,  S.  J.  —  Henricus  Wolno», 

Wambachensis,  S.  J.  —  Philippus  Drunkman,  Treverensis,  dives.  philosphiae  candi- 

datus.  —  Petrus  Clencherus  Rapedius.  —  Petrus  Drickel,  Vicarius  in  Haugis.  - 

Caspar  Crepserus  Ilirschauensis.  —  Joannes  Stampft! ,  Heylgenthalensis,  Vicarius 

in  Haugis.  —  Joannes  Gerheuserus,  Rottingensis,  Vicarius  in  Haugis,  Reverendissini 

Alumnus.  —  Andreas  Cnales,  Gerlesheinensis,  philosophie  caudidatus  pauper. 

27.  Januar.  —  Kilianus  Kuraeter,  phil.  candid.  vicarius  in  Haugis,  18  Januar, 

mediocris.  -  -  Joannes  Mehnus,  Rotenburgensis  ad  Neccamm  S.  J.  25.  Januarii.  — 

Melchior  Nicolas,  Aschaffenburg.  S.  J.  —  Joannes  Latomus,  Limpurgensis.  S.  J.  — 
Joannes  Hegelius,  Schwinfordauus  S.  J.  Henricus  Winkelius,  Moguntinus,  S.  J. 

—  Pancratius  Volk,  Herbipolcnsis  vicarius,  25.  Januarii,  mediocris.  —  Joannes 

Knapftius,  Hasfurdiensis,  25.  Jan.,  mediocris.  —  Henricus  Hutterus,  Heynfeldensi«. 

Fuldensis  prineipatus,  25.  Jan.,  mediocris.  —  Jo.  Stibelius,  Spirensis,  25.  Jan., 

mediocris.  —  Jo.  (Jrasserus.  Holfendensis,  25.  Jan.,  mediocris.  —  Hieronimns  Pre- 

miuger,  Herbipol.,  med.,  24,  F.  Tossanus  Marion.  Leodiensis  S.  J.  Artinm  maxister, 

23.  Martii.  —  Joannes  Pernotus,  Modensis  S.  J.  Artium  magister.  —  Phil.  Christo- 

pherus Craconcensis  magister,  26.  Maii.  —  Christoph.  Rcutter  Hochstaditnsis 

Magister.  28.  Maii.  —  Martinus  Moser,  Constanciensis,  poetices  auditor,  mediocris. 

4.  Julii.  —  Jacobus  Ditzfus,  Wormatieusis  sacerdos,  27.  Julii.  —  Hermannus  8ndor- 
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versität,  kann  man  sagen,  war  aus  dem  Gedanken  einer  Erweiter- 

ung und  Ergänzung  des  Seminars  hervorgegangen.  Der  Papst 

hätte  sich  bei  dem  letzteren  beruhigt,  für  den  Fürstbisehof.  wie 

wir  bereits  erörtert  haben,  lag  es  aus  vielen  Gründen  nahe,  einen 

Schritt  weiter  zu  gehen,  und  er  hat  ihn  gethan.  Die  Lokalitäts- 

trage anlangend,  war  sein  Absehen  nach  wie  vor  auf  den  Hof 

zum  Katzenwicker  gerichtet,  er  hielt  denselben  auch  wegen  seiner 

gesunden  Lage  zu  diesem  Zwecke  besonders  geeignet; ')  das  Dome 

capitel  erklärte  sich  am  Ende  unter  gewissen  Voraussetzungen 

bereit,  den  Hof  abzutreten;  aber  gerade  solchen  Bedingungen 

wollte  sich  Julius  nicht  unterwerfen  und  entschied  sich  jetzt 

pins  dioe.  Colon,  sacerdos.  —  Thcodericus  Otto  becanns,  S.  J.  18.  Augasti.  — 

Bernardus  Myron,  S.  J.  —  Laurentius  Bretonius,  Steynbachensis,  med.,  2.  Oc- 

tobris.  —  Fr.  Fridericus,  Miltenbergensis  de  monasterio  Triffenstein.  2.  Oct.  medi- 

oeris. —  Joannes  Faber,  Fuldensis,  2.  Oct.  —  Georgius  Mertzilius,  Wissenlochensis, 

2.  Oct.,  medioeris.  —  Joannes  Aedituus  Hunfeld,  2.  Oct.,  medioeris.  —  Georgius 

Leyerer  ab  Ebersbrnu,  2.  Octobris,  medioeris.  Spätere  Hand:  Factus  professor 

medicinae  anno  95  hic.  In  Italia  promotns,  Bononiae.  —  Frater  Andreas  Ruppius 

Gerlochheniensis  medioeris ,  22.  Octobris.  —  Balthasarus  Hartingius ,  Oeber- 

baccensis,  med.,  2.  Oct.  —  Gasparus  Ditman  Herbip  ,  2.  Oct.,  med.  —  Jo.  Poppius 

med..  2.  Oct.  —  Erh.  Uoffman,  Mcllerstad,  med.,  2.  Oct.  —  Valentinus  Albertus. 

Obererbacheusis.  logicus,  2.  Oct.  —  Fridericus  Eseumenger,  Herbip.  dives  logicus, 

2.  Oct.  —  Jo.  Philippus  Schikniensis,  dives,  logicus,  8.  Oct.  —  Jo.  Laurentius 

Apricius.  Kunigshovensis  Reverendissimi  alumnus,  logicus,  24.  Nov.  —  Fr.  Pan- 

cratins  Dülinger  professus  in  Therses  logicus,  24.  Nov ,  med.  —  Fr.  Christoph. 

Badern»  in  monasterio  Theses,  5.  Dez  ,  med.  —  Fr.  Thomas  bathnis,  professus  in 

Thesis.  5.  Dec  ,  medioeris.  —  Jo.  Bucht,  Neustadianns,  novi  monasterii  vicarius, 

5.  Dec,  med.  —  Fr.  Jo.  Krieg,  Stockheimius,  S.  Stephani  ordinis  Herbip.,  med.  — 

Tbeöbaldus  Schiner  Mognntiuus,  med.  —  Laurentius  Krieg,  Neostadiensis  med.  — 

Jo.  Gerle  Vicarius  Herbip.  med.  —  Petrus  Gruensfelderus,  Aschaffenb.  med.  — 

Christoph.  Huberus.  Brengartensis,  med.  -    Martinus  zur  Murle  Lucernensis,  med. 

—  Christoph.  Grämlich,  Ammerbachensis,  Logicus,  med.,  13.  Dec.  —  Robertu* 

Mathanus  Normanns,  nobilis.  —  Theodericus  Fridericus,  Venloneusis  logicus  dives, 

—  Tobias  Moschus  Augustensis,  pauper.  —  Jo.  .Tac.  Kautz,  Veberlingensis,  logicus, 

dives.  —  Leonardus  Crantz,  Angust.,  pauper.  —  Jo.  Schmidt,  Bamberg.,  pauper. 

Petrus  Schwartzhorn,  Novensiensis,  S.  J.,  Art.  magister.  —  Philippus  Holtzerus, 

Kurstenwald,  S.  J  ,  Lopicus.  —  Jo.  Henriens  Bnrrns  Harbensis,  S.  J.,  logicus.  — 

Michael  vblerus  Molsemensis,  medioeris.  —  Frid.  Hublerus  Bierbergensis,  S.  J., 

logiens.  —  Christ.  Montanns,  S.  J.  —  Joannes  Michaens,  Leodiensis,  S.  J. 

Anm:  Die  Ausdrücke,  dives,  mediorri»  nnd  pauper  beziehen  sieh  auf  die  Hilhe  de» 
Beträfe»  der  Immatrirulationakoaten.  von  welchen  der  Mittellose  verniuthlich  ganz  oder  fa»t 
cmnz  befreit  war: 

h  Sitznng  des  Domcapitels  vom  10.  März  1582. 
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definitiv  für  einen  anderen  Ausweg.  Schon  mehrmals  war  bei 

Gelegenheit  dieser  Verhandlungen  das  Kloster  St.  Ulrich  als 

zweckdienlich  bezeichnet  worden.  Es  lag  ausserhalb  der  Altstadt 

nach  Süden  und  nicht  gar  weit  von  der  Abtei  St.  Stephan  ent- 

fernt. Die  Anfange  des  Klosters  sind  einigermassen  dunkel:1) 

gewiss  ist,  dass  es  in  der  Gestalt  einer  Klause,  deren  Bewohner- 

innen jungen  Mädchen  im  Lesen  und  Schreiben  Unterricht  zu  gehen 

pflegten,  zuerst  auftritt.  Noch  vor  dem  Ende  des  14.  Jahrhunderts 

war  die  Klause  in  ein  Benediktinerinnen -Kloster  umgewandelt 

worden,  welches  den  Namen  des  hl.  Ulrich  (und  Bonifaz)  führte.2! 

Im  J.  1476  wurde  der  Name  des  Klosters  ausdrücklich  verändert: 

es  sollte  fortan  den  Namen  Kloster  der  hl.  Scholastica  zur  Gnadeii- 

pforte  führen.  Der  ältere  Name,  wie  das  zu  geschehen  pflegt, 

hat  sich  jedoch  gleichwohl  bis  in  die  letzte  Zeit  seines  Bestehens 

sogar  im  officiellen  Gebrauche  behauptet,  Von  grossem  Umfange 

ist  das  Kloster  niemals  gewesen.  Im  J.  1476  werden  neben  der 

Priorin  zehn  Nonnen  genannt,  die  Zahl  mag  dann  gewachsen 

sein.3)  aber  im  Verlaufe  des  16.  Jahrhunderts  und  unter  der  Ein- 

wirkung des  allen  diesen  Anstalten  feindlichen  Geistes  desselben 

gerieth  es  vollständig  in  Verfall  und  verödete.  Zur  Zeit  der 

Gründung  der  Universität  waren  seine  Gebäude  vollständig 

ruinös,  die  Einkünfte  betrugen  nur  mehr  etwa  100  Dukaten  und 

die  Nonnen  hatten  es  verlassen;4)  es  wird  hier  jedoch  so  wie  in 

I)  Zu  vgl.  l'ssermann,  Episc.  Wirceb.  p.  459.  Neue  fränkisch-wirzburgische 
Chronik,  1810,  S.  11— 13  und  25—30.  —  Oegg,  Entwicklungsgeschichte  der  Stadt 

Wirzburg  etc.,  S.  87—89,  408-410. 

«)  Die  Urkunde  P.  Gregor  XIII.  vom  16.  Juni  1583  (Urk.-Buch  Nr.  63  S.  135*' 
aagt :  „—  quod  quidem  monasterium  prius  fuit  schola,  in  qua  puellae  legere 

et  scribere  docebautur." 

8)  Eine  archivalische  Notiz  berechnet  zum  J.  1494  die  Zahl  auf  24.  was 

indess  nicht  gut  glaublich  ist. 

4)  In  der  angezogenen  Urkunde  des  Papstes  vom  J.  1583  heisst  es:  „—  qnod- 

dam  parvum  ac  rninosum  et  desertum  monasterinm  St.  Udalrici  nuncnpatum  —  com 

parvula  illa  adjnncta  ecclesia  sed  diu  stare  non  potnit,  nam  illius  priorissa  et  moniales 

propter  tenuitatem  reddituum,  valorem  centum  ducatornm  annuatim  non  excedenttoa 

et  propter  collapsa  ruiuosa  etiam  aediticia  multis  abhinc  annis  coactae  fuemnt. 

illud  plane  dnserere  ac  pro  derelicto  habere,  ac  ex  eo  tempore  usque  in  praesentem 

diem  ferme  totum  [in]  ruinis  deformatnm  iacet ;  etc.* 
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den  meisten  Fällen  der  Art  ergangen  sein,  dass  das  Entweichen 

der  Nonnen  den  Verfall  des  Klosters  und  nicht  der  Verfall  das 

Entweichen  der  Bewohnerinnen  zur  Folge  gehabt  hat.  Dem  sei 

aber  wie  ihm  wolle,  das  Klösterchen  war  ein  herrenloses  Gut, 

und  der  Gedanke  es  zu  einem  anderen  löblichen  Zwecke  zu  ver- 

wenden, legte  sieh  einem  Manne,  wie  Julius  Echter  war,  unter  den 

gegebenen  Umständen  von  selber  nahe.  So  brach  er  denn  endlich, 

rasch  entschlossen,  die  Unterhandlungen  wegen  Ueberlassung  des 

Katzenwickers  plötzlich  ab  und  entschied  sich  dafür,  das  Uni- 

versitätsgebäude an  die  Stelle  dieses  Klosters  zu  setzen.  Diesem 

Plane  widersetzte  sich  das  Domcapitel,  welches  im  übrigen  bereits 

angefangen  hatte,  sich  in  das  Unwiderrufliche  zu  fügen,  in  keiner 

Weise  und  gab  in  der  Sitzung  vom  15.  Juni  seine  einhellige  Zu- 

stimmung.1) Bereits  am  6.  Juni  hatte  P.  Gregor  XIIT.  durch 

♦-in  Breve  die  Verwendung  des  Klösterchens  und  zugleich  der 

Hinkünfte  desselben  zu  Gunsten  der  Universität  genehmigt.2) 

So  wurden  denn  die  Klostergebäude  nebst  der  dazu  gehörigen 

Kirche  und  einige  daran  grenzende  in  anderem  Besitze  befind- 

liche Häuser,  die  Julius  zu  diesem  Zwecke  angekauft  hatte, 

niedergerissen  und  am  8.  Juli  in  feierlicher  Weise  der  Grund- 

stein zum  Universitätsgebäude  und  einer  Universitätskirche  ge- 

legt.3) Diese  Bauten  waren  jedoch  nach  einem  so  umfassenden 

und  würdigen  Plane  berechnet,  dass  Jahre  vergehen  mussten, 

**he  sie  fertig  gestellt  werden  konnten.  In  der  Zwischenzeit 

niasst*  man  sich  behelfen,  so  gut  es  ging;  eine  erhebliche  Schwierig- 

keit lag  aber  nicht  vor,  da  ausser  den  theologischen  und  philo- 

sophischen Vorlesungen,  die  im  Collegium  S.  J.  wie  sonst  auch 

gehalten  wurden,  auch  in  den  nächstfolgenden  Jahren  in  den 

taiden  anderen  Fakultäten  noch  keine  Professoren  zur  Anstellung 

gelangten.   Was  die  Dotation  der  Universität  anlangt,  ist  es  nach 

i»  Protokolle  des  Doincapitcls,  Sitzung  vom  15.  Jnni  1582. 

*)  rrk.-Bnch  Nr.  61,  S.  135.    (Ussermann  Episeop.  Wirceb.  Codex  Probatt. 

Im  Urt-Bach  st^ht  bei  der  Aufschrift  irrthüiulich  IG.  Juui  statt  0.  Juni). 

3)  S.  Urk.-Bnch  Nr.  62,  S.  133,  betr.  die  Cexsiou  2  zu  Stift  Neuniiinster  gc- 

li '-Tigeri  Vicarien  des  h.  Laurentins.    Damit  zu  vgl.  Nr.  67,  S.  141. 

Digitized  by  Google 



206 Fünftes  Capitel. 

Lage  der  Akten  kaum  möglich,  ein  ganz  sicheres  und  treffendes 

Bild  davon  zu  entwerfen.  So  viel  ist  gewiss,  Julius  schlug  hiebei 

denselben  Weg  ein,  welchen  er  bereits  bei  der  Stiftung  des  Semi- 

nars und  des  Spitales  mit  Erfolg  gewählt  hatte.  Ausser  den.  wie 

bereits  bemerkt  wurde,  massigen  Kenten  des  früheren  St.  Ulrichs- 

klosters incorporirte  er  mit  päpstlicher  Genehmigung  der  Uni- 

versität die  beiden  Frauenklöster  Mariaburghausen  0.  C. 

bei  Hassfurt  und  Kloster  hausen,  Prämonstratenser- Ordens, 

bei  Kissingen.1)  Beide  Stiftungen  hatten  unter  der  Ungunst  der 

Zeiten  beträchtlich  gelitten  und  stand  ihre  Lebensfähigkeit  mit 

Grund  in  Frage,  doch  hatte  die  bei  weitem  reichere  von  beiden, 

nämlich  Mariaburghausen,  bis  in  die  letzte  Zeit  der  Form  nach 

noch  bestanden  und  im  J.  1577  sich  zu  einem  jährlichen  Beitrag 

zur  Ausstattung  des  geistlichen  Seminars  verpflichtet.*- 1  Ohne 

Zweifel  aber  war  hier,  wie  anderwärts,  die  Zahl  der  Xonnen  der 

Art  zusammengeschmolzen,  dass  eine  Einziehung  zu  Gunsten 

einer  im  Interesse  der  Kirche  errichteten  Lehranstalt  wieder  als 

keine  Beraubung  angesehen  werden  konnte.3)  Ausser  diesen 

beiden  Klostergütern  und  ihren  Erträgnissen  wendete  Julius 

seiner  Stiftung  reichliche  zu  diesem  Zwecke  von  ihm  hervor- 

gerufene Beiträge  der  Mehrzahl  der  leistungsfähigen  Klöster 

und  Stifter  der  Diöcese  zu,  die,  fürs  erste  jährlich  geliefert,  in 

den  nächsten  Jahren  meist  mit  einer  fixen  Summe  abgelöst 

wurden.4)  Nach  glaubwürdiger  Quelle  haben  die  jährlichen  Zinsen 

des  so  aufgebrachten  Capitals  die  Summe  von  1000  fl.  erreicht. 

Mehrfach  wurden  in  bezeichneter  Weise  jene  Beiträge  zu  Gunsten 

der  Universität  mit  denen  für  das  Seminar  combinirt.  Das  Stift 

Hang  verpflichtete  sich  15S7  speziell  zur  Dotirung  einer  Professur 

der  Theologie  zur  Entrichtung  einer  jährlichen  Summe  von  Vier- 

is Ussermann,  1.  c.  p.  4S2  und  p.  1U2,  wie  Andere  nach  ihm,  weiss  voa 

beiden  Klostern  gar  zu  wenig  zu  sagen. 

2)  Urk.-Buch  Nr.  51,  S.  102. 

3)  Das  Archiv  des  Univers. -Yerwalt.- Ausschusses  besitzt  ein  von  KB.  Julius 

bei  dieser  Gelegenheit  veranlasstes  interessantes  Copialbucb  des  Kl.  MarpurghauxB. 

*)  Ein  Teil  der  betr.  Urkunde  im  Urk.-Buch.    Vgl.  übrigens  Oropp,  L  c 
III.  p.  01. 
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hundert  Gulden.1)  Ein  Teil  dieser  Beiträge  wie  die  Renten  jener 

Klostergüter  ist  ohne  Zweifel  zur  Zeit  zugleich  zur  Deckung 

der  offenbar  nicht  geringen  Kosten  verwendet  worden,  welche 

die  Herstellung  des  Universitätsgebäudes  und  der  mit  ihm  ver- 

bundenen neuen  Kirche  eine  Reihe  von  Jahren  hindurch  er- 

heischten. Ausserdem  gilt  es,  die  Thatsache  hervorzuheben,  dass 

ohne  Zweifel  schon  jetzt  der  Grundsatz  aufgestellt  wurde,  dass 

jeder  der  einzelnen  Gruppen,  aus  welchen  sich  die  Universität 

zusammensetzte,  ihr  besonderes  Vermögen  ausgesondert  wurde 

und  die  Gemeinsamkeit  in  dieser  Beziehung  nur  darin  bestand, 

dass  die  sich  etwa  ergebenden  Ueberschüsse  der  Jahresrente  der 

einen  zu  Gunsten  der  Deckung  des  Deficits  einer  anderen  Gruppe. 

Fakultät  u.  dgl.  verwendet  wurde.  Diese  Praxis  hat  sich  bis  in 

das  18.  Jahrhundert  hinein  erhalten  und  erst  im  J.  1726  ist  die 

Verschmelzung  der  bis  dahin  getrennten  Fonds  erfolgt.  Die 

Ausstattung  der  theologischen  und  philosophischen  Fakultät  fiel 

mit  der  Dotirung  des  Seminars  zusammen.  Die  juristische  und 

medicinische  Fakultät  erhielten  also  ihr  eigenes  Grundvermögen 

und  zwar  von  dem  Stifter  selbst  bereits  zugewiesen,  die  erstere 

soll  einer  Nachricht  zufolge  ursprünglich  mit  einem  Capitale 

von  2<HJO<J  rl.  fundirt  gewesen  sein.-)  Julius,  der  überhaupt  ein 

bedeutender  Finanzmann  war  und  einen  guten  Teil  seiner  all- 

gemeinen Zwecke  durch  sein  eminentes  Verwaltungstalent  er- 

reichte, war  auch  weiterhin  bedacht,  seiner  Stiftung  Hilfsmittel 

zuzuführen.  So  ist  es  charakteristisch,  dass  er.  allerdings  viel 

später,  nämlich  im  J.  1596,  von  dem  Vermögen  des  Juliusspitals 

die  Summe  von  23<M>  rl.  auf  die  Universität  übertrug  und  dagegen 

dieser  die  Aurlage  machte,  dass  deren  Professoren  jetzt  und  in 

Zukunft  verpflichtet  sein  sollten,  „advocando  et  consulendo  auf  ir 

begeren-  dienlich  zu  sein.3)  Eine  andere  Fürsorge,  die  er  schon 

in  den  ersten  Jahren  der  Gründung  traf,  war  die  Anlegung  eines 

Studentengartens,  welcher  den  Studierenden  offen  stehen  und  zu 

lj  l'rk.-Buch  Nr.  73,  8.  200  |  Urkunde  vom  22.  Februar  15*7  . 
2,  Schneidt:  Siciliraenta  S.  16,  Anm.  2. 

3  Urk.-Buch  Nr.  85,  S.  221. 
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ihren  Vergnügungen  eingeräumt  werden  sollte.  Julius  ertauschte 

die  dazu  bestimmte  Fläche  von  dem  Rathe  der  Stadt  und  den 

Pflegern  des  Bürgerspitals. l)  Indess  sind  es  noch  wichtigere  An- 

stalten, die  Julius  zur  Ergänzung  seiner  Hauptstiftung  machte  oder 

vervollständigte,  von  welchen  hier  gleich  im  Zusammenhang  ge- 

handelt werden  soll.    In  erster  Reihe  ist  hier  von  dem  geist- 

lichen Seminar  zu  sprechen:  Mit  seiner  Entstehungsgeschichte 

haben  wir  uns  zur  Genüge  beschäftigt:  es  fiel  zuletzt,  als  die 

Universität  errichtet  wurde,  als  ein  integrirender  Bestandteil 

derselben,  so  ziemlich  mit  ihr  zusammen.    Die  ersten  Anfänge 

eines  solchen,  wenn  man  genau  rechnen  will,  reichen  bis  in  das 

J.  1574  zurück,  wenn  es,  wie  erzählt,  auch  erst  später,  in  den 

Händen  der  Jesuiten,  seine  förmliche  Organisation  im  Sinne  der 

Beschlüsse  des  Tridentinums  erhielt.2)    Nun,  bei  der  Gründung 

der  Universität,  war  die  theologische  und  philosophische  Fakultät 

mit  dem  Gymnasium  ausschliesslich  in  die  Hand  eben  derselben 

gelegt,  und  angesichts  der  so  ihnen  zugemutheten  Mühewaltnng 

konnte  eine  bereits  früher  von  ihnen  gestellte  Forderung  auf 

Erhöhung  ihrer  Dotation  nicht  mehr  länger  zurückgewiesen  wer- 

den.   Sowie  die  Organisation  der  Universität  durch  die  Procla- 

mirung  ihrer  Statuten  ergänzt  war,  that  ihr  unbedingter  Be- 

schützer und  Verehrer  Julius  den  entscheidenden  Schritt  —  und 

erhöhte  das  jährliche  Einkommen  des  Collegiums  S.  J.  —  un- 

gerechnet die  Erträgnisse  des  demselben  incorporirteri*  St.  Ag- 

netenklosters   —   auf  1500  h\,   welche  zu   den  herkömmlichen 

Fristen  der  Quästor  oder  Reeeptor  der  Universität  aus  den  Ein- 

künften des  der  Universität  einverleibten  Klosters  Marienburg- 

0  Der  Garten  wurde  bei  dem  sogen,  dicken  Thurm  nächst  dem  St.  Afrathor 

nnd  n'cht  weit  von  dem  Stift  Hang,  das  damals  noch  ausserhalb  der  Stadt  lag. 

angelegt.  Vgl.  Oegg,  Eutwickel.-Gesch.  der  Stadt  Wirzburg,  S.  413,  414.  Die  b<*tr. 

Beurkundung  des  Tauschgeschäftes  s.  im  Urk.-Buch  Nr.  05,  S.  139  t  d.  31.  De- 
zember 15*5. 

2)  Die  älteste  Matrikel  des  Seminars,  die  jetzt,  wahrscheinlich  seit  der 

Schwedisch -Weimarischen  Occupation,  in  der  herzogt  Bibliothek  zn  Gotha  li*-trt.  — 

beginnt  mit  dem  J.  1574.  Vgl.  Unland  in  der  Vorrede  zu  seiner  „Series  et  vitae 

Protf.  SS.  Theologiae*  etc.  p.  VII  —  VIII. 
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hausen  pünktlich  entrichtet  werden  sollten.  ')    Dieser  Akt  des 

Fürstbischofs^  ist   das   Jahr   darauf  von   dem  Jesuitengeneral 

Claudius  Aquaciva  bestätigt  worden.'-)    So  konnten  die  rührigen 

Väter  des  Collegiuins  in  der  That  sich  über  Mangel  an  greif- 

barer Anerkennung  ihrer  Leistungen  nicht  mehr  beklagen.  Dieses 

Seminar  hiess  auch  Collegium  St.  Kiliani.  und  in  ihm  sollte  der 

heranwachsende  Pfarrclerus  seine  Ausbildung  erhalten,  und  die 

Zahl  zunächst  auf  40  Alumnen  beschränkt  werden.     Was  wir 

jedoch  aus  glaubwürdiger  Quelle  über  die  Geschichte  dieses  Col- 

legiuins vernehmen,  ist  nicht  der  tröstlichsten  Art.  ohne  dass 

man  den  Gründer  oder  die  Leiter  desselben  dafür  verantwortlich 

machen  kann,  dagegen  werfen  die  bez.  Thatsachen  ein  grelles 

Licht  auf  die  Schwierigkeiten,  mit  welchen  Julius  bei  seinen 

Bestrebungen  zu  kämpfen  hatte,  und  erklären  zur  Genüge,  warum 

mit  der  unmittelbaren  Durchführung  der  Gegenreformation  in 

-einem  Stifte  erst  im  J.  15S3  den  umfassenden  Anfang  machte. 

Wir  haben  dieses  Moment  schon  einmal  berührt,  aber  gegenüber 

«W  entgegenstehenden  Meinung  von  autoritativer  Seite  und  den 

Insinuationen  von  unberufener  Seite  kann  diese  Frage  nicht  klar 

-einig  gestellt  werden.    Ein  vernichtender  Angriff  auf  den  in 

seinem   Hochstifte  weit  verbreiteten    Protestantismus   mit  Aus- 

sicht auf  einen  bleibenden  Erfolg  Hess  sich   nur  in  dem  Falle 

Jlihren.  wenn  er  den  puriticirten  Gemeinden  nach  Ausstossung 

•hr  .häretischen"  Elemente  zuverlässige  Hirten  geben  konnte. 

An  solchen  hatte  es  bisher  gefehlt  und  blieb  auch  in  den  näch- 

-Ten  Jahrzehnten  noch  manches  zu  wünschen  übrig.    Es  machte 

:->rtgesetzt  Mühe,  den  jungen  Nachwuchs  für  die  Pfarrgeistlich- 

keit aus  der  Diöccse   selbst  zu  reerutiren.    In  den  .Jahren  1574 

tibi  159.*i  sind  27*>  Alumnen  aufgenommen  worden,  von  diesen 

lammte  aber  nicht   einmal  der  dritte  Teil  aus  dem  Hochstift, 

und  die  beiden  übrigen  Drittel  waren  von  auswärts  und  aus  den 

verschiedensten  Ländern  gekommen;  einem  Viertel  hundert  der  Auf- 

genommenen musste  wegen  schlechter  Aufführung  oder  aus  anderen 

'  Die  Urkunde  ist  «iatirt  vom  1.  .September  lüss,  s.  Irk.-Buch  Nr.  76,  S.  203. 

I  I'rk.-Hurh  Nr.  Ts,  t>.  21!,  d.  Korn  lö.  Anglist  15öU. 

G«M.'.kbt«  «l*r  l'iiiv<-r»ität  Winburi?.    1.  LUml.  14 
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nicht  löblichen  Gründen  die  Gastfreiindschaft  im  Collegium  ge- 

kündigt werden,  und  über  ein  halbes  Hundert  (56)  wurde  hinter- 

her dem  katholischen  Glauben  wieder  untren  und  ging  in  das 

feindliche  Lager  über.1)  Mit  Erfahrungen  dieser  Art  hängt  es 

vielleicht  zusammen,  dass  im  nächsten  Jahrhundert,  bei  der  Re- 

organisation des  durch  die  schwedisch -weimarische  Occupation 

sistirten  Seminars  es  für  zweckmässig  erachtet  wurde,  dasselbe 

unter  eine  andere  Leitung  zu  stellen. 

Hieran  reihte  sich  zunächst  das  Collegium  pauperum,  eine 

Stiftung  für  40  arme  talentvolle  Jünglinge,  welche  ausser  dem 

Lebensunterhalt  und  der  Wohnung  zugleich  den  Unterricht  in  den 

„Prinzipien",  d.  h.  dem  Trivium  erhalten  sollten.  Diese  Stiftung 

muss  spätestens  mit  dem  J.  1585  in  das  Leben  getreten  sein.-» 

Das  Collegium  war  im  sog.  Hof  zum  grossen  Fresser  unter- 

gebracht. 3)  Wir  erinnern  uns,  dass  schon  Friedrich  v.  Wirsberg 

mit  dieser  Stiftung  den  Anfang  gemacht  hatte.4)  Aus  dieser 

Anstalt  fand,  wieder  für  LTnbeniittelte ,  der  Uebergang  in  da* 

Collegium  Marianuni  oder  Divae  Virginis  statt.  Diese  Gründung 

ist  von  Julius  allein  ausgegangen;  seine  Absicht  dabei  war.  die 

Zöglinge  desselben  in  erster  Linie  für  das  Studium  der  Theo- 

logie und  den  geistlichen  Stand  heranzubilden ,  doch  war  der 

Stifter  einsichtig  und  billig  denkend  genug,  diese  Eventualität 

nicht  als  unerlässliche  Bedingung  zu  stellen,  sondern  auch  die 

Wahl  eines  anderen  Faches  zuzulassen.  Der  Unterricht,  der  hier 

erteilt  wurde,  beschränkte  sich  ohne  Zweifel  in  erster  Linie  aui 

die  sogen,  artes  liberales,  wurde  jedoch  zugleich  schon  auf  Faoh- 

I)  Vgl.  A.  Unland:  Der  fränkische  Clerus  nnd  die  Kedemptoristen .  Wurx- 

burg  184*;,  S.  SS — 10S.  Kulands  Quelle  ist  natürlich  das  schon  erwähnte,  jVtzt  ia 
Gotha  befindliche  Matrikelbnch  des  Seminars. 

t)  VgL  Urk.-Buch  Nr.  66,  S.  140.  Die  betr.  Urkunde  ist  vom  17.  Jan.  15?3 

datirt.  Deutlich  genug  spricht  .sich  Julius  über  die  Bestimmung  dieses  Collegiojr? 

in  seiuem  Rundschreiben  vom  2.  Januar  1581*  (^Urk.-Buch  Nr.  77,  spez.  S.  20*.*  an*. 

3)  üegg,  1.  c.  S.  415,  2.  (Nach  der  z.  Z.  geltenden  Einteilung  und  Beneunonr 

Domer  Schulgasse  Nr.  21  und  2ü  neu.) 

<)  S.  oben  S.  117. 
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Studien.  Theologie.  Philosophie  u.  s.  w.  ausgedehnt. ')  Eine  dritte 

Stiftung  dieser,  ihren  Urheber  besonders  lichtvoll  charakteri- 

«irenden  Art  ist  das  adelige  Seminar,  die  Stiftungsurkunde 

ist  am  1.  Januar  1607  ausgestellt. 2)  Er  will  mit  diesem  Seminar 

einerseits  dem  fränkischen  Adel,  dessen  hohes  Alter  und  leuch- 

tenden Ruhm  er  nachdrücklich  betont,  andrerseits  der  katholischen 

Religion  eine  Wohlthat  erweisen.  Er  verschweigt  nicht,  dass  das 

l'ebel  des  Abfalles  und  des  Schwankens  auch  diesen  Stand  er- 

griffen habe  und  derselbe  dabei  Schaden  leiden  könne,  wenn  nicht 

dagegen  auf  Abhilfe  gedacht  werde.    Also  und  zu  diesem  Ziele 

mnss  mit  der  correkten  Erziehung  der  Anfang  gemacht  und  der 

gute  Grund  gelegt  werden.    So  habe  er  denn  im  Einvernehmen 

mit  dem  Domcapitel  es  als  das  Zweckdienlichste  befunden,  ein  Se- 

minar für  adelige  Jünglinge  zu  gründen;  bei  der  Aufnahme  in  das- 

selbe sollten  dieselben  Bedingungen  walten  wie  bei  der  Zulassung 

zum  Domcapitel,  d.  h.  müsse  die  Ahnenprobe  bestanden  werden. 

Die  Zahl  der  Aufzunehmenden  ist  auf  vierundzwanzig  Zöglinge 

festgesetzt,  die  im  Kiliansseminar  untergebracht,  von  den  er- 

lesensten Lehrern  erzogen  und  dann  in  den  adeligen  Uebuugen 

ausgebildet  werden  sollen»    Im-Uebrigen   haben   sie  mit  dem 

Gymnasium,  d.  h.  den  humaniora  und  der  Beredsamkeit  zu  be- 

ginnen und  dann  nach  dem  wohlmeinenden  Rath  des  Stifters  und 

ihrer  Lehrer  sich  für  das  Studium  der  Theologie  oder  der  Rechte 

zu  entscheiden,  um  so  später  in  dem  einen  oder  anderen  dieser 

Berufe  dem  allgemeinen  Besten  und  der  „christlichen  Sache"  zu 

i  S.  das  erwähnte  Ausschreiben  vom  2.  Januar  1589  (Ürk.-Bnch  Nr.  77, 

>.»jQ  oben  :  -Die  ander  nuser  stifftung,  auch  anff  40  personen,  ist  von  uns  dahin 

fm-ynet.  dass  gleichwol  dieselben  auch  theologiam  studieren  und  zu  geistlichen» 

Stande  gezogen  werden  sollen,  dieweil  aber  niet  ein  ieder  darzu  beschaffen  ist 

>i*r  Xeygung  hat,  sollen  die  andere  andere  faculteten  oder  philosophiam  zn  stu- 

diren  »nachdem  mann  sie  geartet  findet)  angewisen  werden"  etc.  etc.  -  Das  t'ol- 
h.  V.  w.«r  im  Mg.  Hof  /um  kleinen  Kresser  (Doinerschulgasse  Xr.  2f>  neo, 

Jat*r?ebracht ;  dazu  gehörten  aber  auch  die  Häuser  Nr.  38  und  40.  neu,  in  der 

K*tt«-ngasse).  Der  betr.  Hof  führte  später  zugleich  den  Namen  „Pfauenhof", 

■k  man  erzählt,  so  genannt  nach  dem  im  J.  1015  verstorbenen  Professor  des 

r. machen  Rechts,  Dr.  Nik.  Pfoch  =  Pfau?    (Vgl  Urk -Bnch  Nr.  90,  S.  225.) 

2}  Urk.-Buch  Nr.  92,  S.  228. 

14* 
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dienen.  Sie  liaben  den  Gesetzen  der  Universität  und  den  Vor- 

schriften des  Seminars  sich  unbedingt  zu  unterwerfen  und  mögen 

nie  vergessen,  dass  es  jenen,  die  so  viel  durch  ihre  Geburt  und 

soziale  Stellung  voraus  haben,  schlecht  ansteht,  in  Tugend  und 

Wissen  zurückzubleiben  u.  s.  f.  Mit  gleich  beredten  Worten 

wendet  Julius  sich  an  den  Adel  seines  Hochstiftes  und  fordert  ihn 

auf,  die  besten  seiner  Söhne  nicht  dem  eigenen  Vorteil,  sondern 

dem  öffentlichen  Wohle  zu  liebe  zur  Ausbildung  diesem  Seminare 

anzuvertrauen.  Endlich  legt  er  dem  Domeapitel  für  jezt  und  »Ii»» 

Zukunft  diese,  wie  alle  seine  übrigen  Stiftungen,  an  das  Herz 

und  beschwört  es.  dafür  zu  sorgen,  dass  dasselbe  sammt  seinen 

Einkünften  niemals  seiner  ursprünglichen  Bestimmung  entfremdet 

werde. 

Mit  dieser  Stiftung  ist  jedoc  h  der  Reigen  der  Einrichtungen, 

mit  welchen  Julius  seine  Universität  umgab  und  ergänzte,  noch  nickt 

abgeschlossen.  Es  kommt  noch  eine  letzte  hinzu,  nämlich  das  sogt- 

nannte  Juristenhaus  oderCollegium  juridicum.  Wir  sind  überdie 

Entstehung  und  Organisation  desselben  allerdings  nicht  so  genau 

unterrichtet,  als  es  zu  wünschen  wäre.  aFs  gewiss  erscheint  aber, 

dass  dasselbe  noch  unter  und  von  Julius  gestiftet  wurde  und  die 

Einrichtung  von  der  Art  einer  Bursa  erhalten  hat.  Nicht  minder 

sicher  ist,  dass  dasselbe  unter  der  Aufsicht  der  Juristen-Fakultät 

stand  und  derselben,  möchte  man  sagen,  angegliedert  war.  Aller- 

dings hören  wir  schon  sechs  Jahre  nach  Julius  Echters  Tod.  im 

J.  H)23,  dass  dasselbe  mit  Zustimmung  seines  Amtsnachfolgers, 

des  Domcapitela  und  der  juristischen  Fakultät  bis  auf  Weiteres 

dem  Jcsuitencollegium  zu  Unterrichtszwecken  überlassen  wird.1! 

Mau  wird  aus  diesem  Umstände  schliessen  dürfen,  dass  dieses 

Juristenhaus  nicht  zu  den  unentbehrlichen  Errichtungen  geholt 

hatte,  oder  irgendwie  in  Stillstand  gerathen  war.  Zuverlässig 

ist  uns  aber  überliefert,  dass.  so  lange  das  Col legitim  überhaupt 

sieh  erhielt,  es  unter  der  Verwaltung  eines  Oeconomen,  der.  wi»* 

i)  Urk.-Buch  Nr.  96,  S.  259;  der  Revers  des  Rectors  des  Colleg.  S.  J.  :*t 

vom  11.  April  1023  datirt.  Leider  ist  es  mir  nicht  möglich,  die  Lage  des  Joristrc- 
hauses  näher  anzugeben. 
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es  scheint,  ein  Graduirter  sein  musste.  stand,  und  die  Insassen 

desselben,  d.  h.  die  Studirenden,  für  ihren  Unterhalt  zu  zahlen 

verpflichtet  waren.  Schon  aus  diesem  Grunde  ist  dieses  «Haus" 
den  Studirenden  der  Rechtswissenschaft  ohne  Ausnahme  und  ohne 

Rücksicht  darauf,  oh  sie  aus  dem  Hochstifte  stammten  oder  nicht, 

unter  den  gegebenen  Bestimmungen  zugänglich  gewesen;  hat  sich 

Julius  Echter  doch  sogar  bei  seinen  übrigen  Stiftungen  das  Recht, 

eventuell  Xichtstiftsangehörige  aufzunehmen,  stets  ausdrücklich 

vorbehalten.  ') 

«    l.'eber  das  Collegium  Jnridicum  geben  die  Acta  Universitatis  Herbipoleusis 
Handsc  hrift  der  Univers. -Biblioth.  M.  ch.  152,  S.  30—31)  einigen  recht  erwünschten 

Aufrcbln*».    Ks  handelt  sich       im  Mai  löUt*  —  nenilich  um  die  Beschwerde  des 

•  Ökonomen  desselben,  M.  Xikolaus  Zikelius,  über  den  Studenten  Georg  Amann, 

♦  inen  geborenen  Hessen,  der  als  Insasse  des  Colleginms  seineu  Verpflichtungen 

tii»  ht  nachgekommen  war.  Der  Magister  beschloss  nun.  um  zu  seinem  Rechte  zu 

kommen,  seine  Sache  unmittelbar  bei  dem  Laudesherrn  des  Schuldners  zu  betreiben 

und  Hess  sich  von  dem  damaligen  Kector  der  Universität  zu  diesem  Zwecke  ein 

KmpfVhlungsschreiben  an  den  Landgrafen  Georg  Ludwig  von  Hessen  geben.  Ks 

iantet:  lllustrissime  et  Ueiuentissime  Princeps!  Cum  praesentium  lator.  Magister 

Xieolaus  Zikelius  ad  De,  tarn  ad  almae  Uuiversitatis  Herbipolensis  p.  t.  Rectorem 

iju»T»--lam  de  V.  C.  Alumno  Georgio  Anianuo  detulerit  fjuod,  cum  ideni  in  aedibus 

»aae  <  'elsitudinis  Herbipolensis  qnibns  Juristarum  collegii  nomen  est,  per  aununi 
et  am  plins  tamqnam  oeconomus  ejusdem  collegii  eundem  Amannum  aluerit,  hac 

■ipe  et  .leliberatione  proposita  ut  sibi  cum  fide,  quod  idem  Amanuus  deberet,  sol- 

vrretur.  tarnen  hactenns  seduetum  et  frustratrum  non  sine  gravi  detrimento  animad- 

vtrteret,  eoque  rem  deduetam  esse,  ut  sibi,  si  satist'actionem  desiderat,  de  potiori 
r~m*-dio  subveniendum  sit.  Hinc  adeo  a  nobis  submissa  interpolatione  petiit,  ut  ad 

S.  C.  in  propiuijuo  versautem  rei  gestae  testimonium  et  conimendationis  literas 

impertiremur:  quod  cum  rationi  consentanenm  esset,  tandem  S.  C.  enixe  rogandam 

dnximus,  ut  praetato  oeconomo  in  administrandis  iustitiae  partibus  conveuieutem 

..peram  et  fideui  impendere  dignetnr.  Quod  cum  S.  C.  tarn  contemplacione  iustitiae, 

qnam  nostri  Reverendissimi  episcopi  Herbipolensis.  cujus  ipse  oecouomns  est,  plane 

ractaram  contidamus,  prolixiores  in  exarandis  non  erimns,  sed  Denm  Optimum  Maxi- 

mum, ut  S.  V.  rebus  omnibus  tlorentem  quam  diutissime  conferret,  precabimur. 

]»ata*  Herbipoli.  die  22.  Maii  auuo  1598. 

I>eiliti«isimns 
s.  c. 

Michael  Seytz, 

decanus  Kcclesiae  S.  Joanuis  Bapt. 

et  Kvang.  in  Hange  prope  Herbipolim 

et  p.  t.  Academiae  civitatis 

ejusdem  Rector.  — 

—  Davou,  ob  diese   Intervention   einen  oder  welchen  Erfolg   gehabt  hat. 

bw?igen  die  Acteu.  —  Zu  vgl.  Groj»j).  1.  c.  I.  p.  600. 
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Während  Julius  Echter  in  dieser  umsichtigen  Art  an  der 

Ergänzung  seiner  Stiftung  arbeitete,  war  er  von  Anfang  an  zu- 

gleich damit  beschäftigt  gewesen,  ihre  corporative  Gestaltung 

zu  Ende  zu  führen.  Als  sie  thatsächlich  in  das  Leben  trat, 

hatte  sie  weder  allgemeine  Statuten  noch  die  einzelnen  Fakul- 

täten waren  im  Besitze  von  solchen.  Es  hing  das,  wie  wir  uns 

entsinnen,  mit  der  Beschleunigung  ihrer  Eröffnung,  und  diese 

mit  dem  Widerstande  des  Domcapitels  gegen  eine  solche  Anstalt 

überhaupt  zusammen.  Nun  ging  Julius  allerdings  schon  in  der 

nächsten  Zeit  daran,  das  Versäumte  nachzuholen  und  Hess  durch 

seinen  Kanzler  Dr.  Krepser  bereits  im  März  1583  dem  Domcapitel 

den  Entwurf  eines  Statuts  für  die  Universität  vorlegen.  l)  Das 

Capitel  war  aber  zunächst  nach  wie  vor  nicht  in  der  Stimmung, 

dieses  Vorhaben  seines  Bischofs  zu  unterstützen  und  lehnte  es 

hartnäckig  ab,  in  die  Behandlung  dieser  Angelegenheit  einzu- 

treten und  beschloss,  den  Entwurf  wieder  zurückzugeben.  *)  So 

vergingen  noch  mehrere  Jahre,  bis  die  Organisation  der  Hoch- 

schule und  was  alles  an  derselben  hing,  durchgeführt  werden 

konnte.  Darüber  konnte  sich  der  Stifter  ja  selbst  unmöglich 

täuschen,  dass  ohne  die  hinzutretende  endgiltige  Verständigung 

mit  seinem  Capitel  trotz  kaiserlicher  und  päpstlicher  Bestätigung 

seiner  Stiftung  zu  ihrem  rechtlichen  Bestand  und  ihrer  Sicherung 

für  die  Zukunft  ein  Wesentliches  und  Unerlässliches  fehlte.  Mit 

andern  Worten,  die  staatsrechtliche  Stellung  der  Universität  ruhte 

auf  schwankendem  Grunde,  so  lange  die  in  Frage  stehende  Zu- 

stimmung ausblieb.  Diese  Thatsache  hilft  zugleich  zu  erklären, 

wie  es  kam,  dass  die  juristische  und  medicinische  Fakultät  sich 

auffallend  langsam  entwickelten;  für  die  theologische  und  philo- 

i)  Sitzung  des  Domcapitels  vom  18.  Marz  1583. 

2j  Sitzung  vom  10.  April  und  17.  Mai  1583.  In  der  Sitznng  vom  17.  Vx. 

erklärte  sich  das  Capitel  bereit,  im  „Seminar"  den  Vicarier  nnd  noch  andere  dr?i 
sonst  qualiticirte  Alumnen  auf  seine  Kosten  unterhalten  zn  wollen,  „damit  Ire  F.  G. 

sehen,  dass  ein  Erwärdig  Domcapitel  auch  etwas  bei  dem  Gottesdienst  thn« 

wolle". 
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>ophische  war  ja  durch  dag  geistliehe  Seminar  und  seine  Lehr- 

kräfte von  vorne  herein  gesorgt. ')  — 

In  die  Jahre,  die  zwischen  der  thatsäehliehen  Errichtung 

der  Universität  und  ihrer  nach  Beseitigung  aller  Hindernisse 

>irh  vollziehenden  formellen  Vollendung  liegen,  fallen  aber  ver- 

miedene Ereignisse,  die  zum  Teil  mit  diesen  Dingen  wenig  zu- 

sammenhängen, die  wir  aber,  schon  im  Interesse  der  correkten 

Würdigung  des  Stifters  und  der  Klarstellung  seines  Systems 

überhaupt  nicht  mit  Stillschweigen  übergehen  dürfen.  Da  ist 

zunächst  der  Augsburger  Reichstag  des  J.  1582,  von  welchem 

wir  zu  reden  haben.  Ende  des  Monats  Juni  wurde  derselbe 

•lureh  K.  Rudolph  II.  in  Person  eröffnet:  es  ergiebt  sich  aus 

allen  Nachrichten,  dass  Julius  Echter  bei  Gelegenheit  der  hier 

gepflogenen  Verhandlungen  und  Berathungen  eine  über  jeden 

Zweifel  erhabene  streng  katholische  Gesinnung  gezeigt  und  zu- 

gleich für  dieselbe,  vitalen  Fragen  der  streitenden  Bekenntnisse 

jr^genüber  (  wie  die  Ferdinandeische  „Nebendeklaration u  und  die 

sogen.  -Freistellung-  waren),  mit  dem  unbedingtesten  Eifer  ein- 

getreten ist.-)  Er  war  einer  der  Wortführer  der  katholischen 

Partei,  der  eifrigste  sogar,  wie  von  unverdächtiger  Seite  berichtet 

1)  Der  Zugang  der  Universität  im  J.  1583  zeigt  sich  nach  dem  Matrikel- 

bache schwach  und  vollzieht  sich  zum  grossten  Teile  erst  im  Monat  August.  Die 
Namen  lauten: 

Jacobus  molitor  Diepurgensis  Mogunt.,  metaphysicus,  mediocris,  22  Januarii.  — 

ibaritias  Burman,  Dinkelschiteusis,  D.  Juris,  mediocris,  5.  Angusti.  —  Balthasar 

Rabenstein,  Herbip.,  humanitatis  studiosus,  dives,  25.  August i.  Pancratius  Schaet, 

Albimoenus,  juris  studiosus,  mediocris.  -  Ue.  Beck,  Branbaciensis,  dives.  —  Jo. 

A&rer,  Itemlingensis,  dives.  -  Jo.  Jac.  Damberger,  Stoehacensis,  dives,  17.  Aug. 

Echafdu  Deutzelius,  Forchemiensis,  philos.  stud.  med.  28.  Aug.  —  Melchior  Toxita 

Colon.  S.  J.  —  Ludovicus  Pomeranus  Leodiensis  S.  J.  —  Joannes  Bienter,  Saltz- 

tcrg.  —  Joannes  C'onradus  a  Vorburg,  nobilis,  phiskus,  dives.  —  Joannes  a  Lichten- 

''.?in,  Franco  nobilis,  dives.  —  Joannes  Magirus  Confluentinus,  S.  J.,  29.  Aug.  — 
J<*nn**  Lutzius,  Heiligeustad.  S.  J.  —  Petrus  Ramus  Emilianus  Leod.  8.  J. 

Rector  des  J.  1583  war  Dr.  Michael  Suppan,  Decan  von  Stift  Uaug  und 

?r»t«-r  Ivcan  der  philosophischen  Fakultät,  resp.  des  Collegiums  philosophorum. 
Kr  surb  wahrend  seines  Rektorates. 

2  Ueber  den  Reichstag  zu  vgl.  Hüberlin,  l  c.  Bd.  12  und  Ranke,  S.  W. 
7.  Bd.  Leipzig  1868,  S.  115  ff.).    Kropp,  l  c.  I,  348. 
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wird.1)  und  dieses  stimmt  wieder  aufs  vollständigste  mit  dem 

System  und  den  Massregeln,  die  er  in  den  letzten  Jahren  und 

bis  zu  diesem  Augenblicke  in  seinem  Hoehstifte  eingeleitet  und 

zum  Teile  schon  durchgeführt  hatte.  Dass  es  wegen  des  noch 

am  Reichshofrath  schwebenden  Fuldaischen  Handels  zwischen 

dem  päpstlichen  Cardinal-Legaten  Madrucci  einerseits  und  Juliu> 

Echter  andrerseits  zu  bitteren  Erörterungen  gekommen,  dass  jener 

diesen  mit  aufregenden  Znmnthnngen  bestürmt  und  Julius  bei 

dem  Kurfürsten  August  von  Sachsen  habe  Zuflucht  suchen  wollen, 

ist  schlechterdings  nicht  glaublich.  Die  Erklärung,  welche  Julius 

am  7.  Juli  (1582)  an  den  Papst  in  dieser  Sache  abgab,  schlieft 

ein  derartiges  Vorgehen  von  Seite  Korns  unbedingt  aus:  er  er- 

klärt, diese  Frage  habe  für  ihn  nur  mehr  die  Bedeutung  einer 

Ehrenfrage  und  er  sei  zu  jedem  billigen  Ausgleich  bereit.  Wif 

hätte,  ein  solches  Vorgehen  auch  angenommen,  ihn  ein  Mann 

wie  Kurfürst  August  von  Sachsen  gegen  den  Papst  schützen 

können,  der  gerade  auf  diesem  Reichstage  die  protestantisch- 

Sache  in  der  berührten  Frage  um  seiner  dynastischen  Interessen 

willen  preisgab  und  sich  seiner  Seits  durch  Julius  hatte  ein- 

schüchtern lassen?  ein  Fürst,  von  welchem  man  damals  in  ]?<>iu 

hoffte,  ihn  noch  zum  Abfall  vom  Luthertum  und  zum  Uebertritt 

zu  bringen,  eine  Hoff  nung,  an  deren  Verwirklichung  wieder  Julia* 

zu  seinem  Teile  mitgearbeitet  hat.  Die  betreffende  (Quelle  für 

jene  angebliche  hochgradige  Verstimmung  Julius  Eehters  ist 

überdies  von  so  zweifelhaftem  Wert  he  und  so  getrübter  Natar. 

dass  man  sich  billig  wundern  darf,  dass  auch  scharf  blickend* 

Forscher  ihr  Glauben  schenken  mochten.-') 

')  Theincr,  Annales  Kerles.  III,  p.  MIT,  sagt:  r  -  Hei  catholicae  in  comini» 

Augustanis  viudicandae  studioisssimnm  omnium  se  praebuit  praeclarns  Uerbipolenstum 

I'raesul,  totius  Episcopalis  Ordinis  lumen :  singulari  namque  Protestant  iura  po*rn- 

lata  injusta  absurdaipie  Caesari  demonstravit,  ita  ut  Caesar  manuni  elevans  illui 

protulerit  Cfttholico  principe  dignum  eflatum:  nSi  hoc  iniperii  diadema  sine  Ap.» 

»tolicae  tidei  injuria  gestari  nun  posset,  gestare  id  nollem? 

2)  Ich  berühre  diese  Diuge  eingehender,  als  man  vielleicht  an  dieser  Stell«- 

erwartet,  um  eiue  in  uusereu  Augen  nngeschichtliche  und  falsche  Beurteiluug  Jahn» 

Eehters  zu  bekämpfen,  ein  anderes  als  dieses  objektive  Interesse  leitet  mich  dabei 

nicht.   Hören  wir  zunächst  Julius  in  seinem  Schreiben  au  den  l'apst  von  Aus-«l>nr^ 
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In  eben  der  Zeit,  während  welcher  der  Augsburger  Reichs- 

tag versammelt  war, ')  hatte  sich  eine  andere  Angelegenheit 

hoch  ernster  Natur  entwickelt,  nämlich  der  Abfall  des  Kurfürst- 

Erzbischofs  Gebhard  von  Köln,  aus  dem  Hause  der  Herren  von 

Triu  hsess -Waldburg,  von  der  katholischen  Kirche,  und  sein  Ver- 

such, das  Erzstift  gleichwohl  und  trotz  seiner  im  J.  1582  erfolgten 

Heirath  mit  Agnes  von  Mannsfeld  beizubehalten.  Bekanntlich  hat 

man  den  Fürstbischof  Julius  Echter  von  Wirzburg  mit  diesem 

Vorgang  in  Verbindung  gebracht  und  die  Meinung  vertreten,  als 

habe  damals  die  Möglichkeit  bestanden,  dass  derselbe  dem  Schritte 

des  Kölners  nachfolge,  und  erst  nach  der  Niederlage  seines 

Freundes  habe  er  allem  Schwanken  und  Zagen  entsagt  und  sei 

ans:  .Quam  primnm  in  hanc  Urbem  ad  indietmn  Iraperii  conventum  appnli,  decere 

me  judkavi,  nt  Sanctitatis  Vestrae  a  Latere  legatum,  Rev.  Cardinalem  Ludovicum 

Madrucinm  etc.  invisam  etc.  A  quo  eniu  hnmanissime  aninntissimeqtie  exceptus 

essem.  doo  ille  a  S.  V.  Brevia.  XV.  Martii  ad  me  data,  mihi  reddidit :  qnornm 

alu-ra  S.  V.  cupit,  ut  dicto  Domino  Legato  omnibus  in  rebus  sim  quam  conjunc- 

rissimns:  in  altera  vero  de  Abbate  Fuldeusi  hortatur.  Kt  quidem  ad  primum  breve 

quod  attinet,  eo  animo  id  legi,  ut  facile  intelligam,  Sanetitatis  Vestrae  singularem 

»ucrrdibilemque  erga  Christianam  rempublicam  nominatim  autem  Germaniam  nostram 

telsitudin»ni  et  pietatem  existere;  deque  me  ita  sentire,  quasi  ad  promovendam  rem 

Christianarn  et  Catholicam  religionem  in  ipso  conveutu  aliqnid  adt'erre  queam. 
Etsi  antem,  quam  id  sit  exignum,  non  ignoro,  pro  certo  tarnen  statuat  S.  V.,  me 

ejusdeui  Legato  umnibus  animi  sensibus  et  consiliis,  cum  cutijuuctissimnm.  tum 

pabli«  a  salute,  et  sacrae  Cathulicae  religionis  amplificatione  et  cultu  mihi  nihil 

•  quacumque  etiam  aeerbitate  proposita  fore  et  esse  prius  et  commendatius.  quod 

non  solum  in  boc  Imperii  Conventu  ue  quid  Catholica  religio  detrimeuti!  ac  labis 

ateipiat,  sed  etiam  ad  extremam  vitae  meae  periodnm,  quacunque  sese  ort'ereute 
oveaaione  idouta.  indefesso  studio  et  labore  coustanter  curat urus  sum"  etc. 

t'eber  die  Fuldaische  Angelegenheit  schreibt  Julius:  „De  abbate  Fuldensi 

quid  per  literas  crebro  mecum  egerit,  S.  V.  optime  memoria  tenet.  Quo  minus 

v.-ro  ejnsdem  postulatis  hactenns  satisfaetum  sit.  multae  graves  causae  obstiterunt 

hodieque  obstaut:  quas  alias  literis  meis  Sanctitati  V.  prolixe  exposui.  Accipio 

quidem  rem  eo  adduetam  esse,  ut  speretur,  per  Imperii  praeeipuae  notae  Ordines 

quosdam  Catholicos,  hic  inter  me  et  Abbatem  transigi  posse.  Etsi  autem  nihil 

malim.  quam  controversiam  illam  per  legitimos  justitiae  tramites,  non  tarn  pro 

c-ssae  mihi  Admiabtrationis  Ecclesiae  et  ditiouis  FuldensU,  qtUUB  peenlitfitei  pro 

honoris  et  famae  meae  perAbbatem  publice  privatimqne  laesae  restitutione.  semel 

deffiniri.  cum  a  transactione  non  absurda  ratione  abhorream.  tarnen  ubi,  sicut  spero. 

I)  Auf  dem  Augsburger  Reichstag  hat  Julius  mit  anderen  kath.  Reichsfürsten 

den  Gregorianischen  Kaieuder  angenommen  und  das  Jahr  daranf  in  seiuem  Hoch- 

^tifl  eingeführt.     Grojip,  1.  c.  III.  p.  IVJS,  Cap.  XIX  . 
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erst  von  diesem  Zeitpunkte  an  der  aufrichtige  und  vorbehält lo.«e 

Verfechter  des  gegenreformatorischen  Systems  geworden.1)  Wir 

müssen  es  dem  unbefangenen  Urteil  anheim  geben,  ob  eine  solche 

Auffassung  sich  mit  der  Haltung  Julius  Echters  von  seiner  Er- 

hebung bis  zum  J.  15S2,  wie  wir  sie  aus  den  Akten  und  naih 

den  lautersten  Zeugnissen  geschildert,  vereinbaren  lässt.  und  ob 

man  dem  allem  gegenüber  die  Behauptung  wiederholen  mag.  der 

engverbundene  Freund,  Schützling  und  Schutzherr  des  Ordens, 

der  sich  die  Bekämpfung  und  Ausrottung  des  Protestantismus 

zur  Aufgabe  gemacht  hatte,  habe  deren  Programm  Schritt  für 

Schritt  und  allen  Hindernissen  zum  Trotz  ein  Jahrzehnt  hin- 

durch ausgeführt,  mit  dem  stillen  Vorbehalt,  gelegentlich  damit 

propositae  fuerint  conditiones  aequac  et  temperatae,  et  nnmini  exestimationiqae 

meae  non  indecorae,  re  ipsa  ostendam,  qnantnm  apud  me  transigentium  Ordinnm 

actio,  ante  omnia  vero  Sanctitatis  V.  voluntas,  jndicinm  et  auetoritas  valuerint. 

Sed  de  his  et  statu  Eoclesiae  meae  8.  V.  copiosins  ex  Patre  Possevino  praecellenti« 

doctrinae  et  dexteritatis  nomine  fidoque  auimi  mei  interprete,  sicut  etiam  de  Saxonico 

negocio  enrando  et  promoveudo  isthic  cognoscet.  (d.  Aug.  Vind.  17.  Jnlii  1582.' 

A.  Possevin  war  ein  durch  seinen  Eifer  bekanntes  Mitglied  des  Jesuitenorden«; 

wenn  Julius  ihn  den  getreuen  Dollmetsch  seiner  Oesinnung  nennt,  so  wird  der 

Kundige  verstehen,  was  darans  zu  schliessen  ist.)  —  Die  Nachricht,  dass  FB.  Julius 

durch  das  ungestüme  Vorgehen  des  Cardinal-Legateu  in  der  im  Texte  angedeutete 

Weise  erbittert  worden  sei,  stammt  aus  einem,  vom  6.  April  1582  datirten  Schreiben 

Hermanns  von  der  Decken  an  den  Erzbischof  von  Bremen.  Wir  gesteheu  offen, 

dass  wir  dieser  Nachricht  jede  Authencität  absprechen,  zum  Teilt-  wegen  ihr<r 

inneren  Unglaubwürdigkeit.  Julius  war  über  Kurfürst  August  zu  genau  unterrichtet, 

und  kannte  ihn  selbst  und  dessen  egoistische  Politik  zu  gut,  als  dass  er,  wenn  er 

je  dessen  bedurfte,  bei  ihm  gegen  den  Papst  hätte  Hilfe  suchen  können.  Und  jene« 

Schreiben  H.'s  von  der  Decken  selbst  spricht  vom  Hörensagen,  entfernt  vom  Schau- 
plätze des  Reichstags,  Monate  nach  den  angeblichen  Vorgängen  in  Augsburg,  die 

sicher  nur  in  der  Phantasie  des  Schreibers  jemals  existirt  haben  und  wie  nun 

sie  am  Hofe  Gebhards  von  Köln  allerdings  gerne  hörte,  i  Vgl.  das  bez.  Schreiben 

bei  Dr.  Schmidt  gen.  Phiseldeck:  Historische  Miscellen,  Halle  1783,  S.  22  ff.  Ich 

weiss  wohl,  dass  V.  d.  Decken  den  bez.  Hergang  an  den  Schlnss  des  Reichstag* 

verlegt,  während  das  Schreiben  Julius  Echters  an  den  Papst  in  die  ersten  Wochen 

desselben  fallt,  aber  mein  Urteil  über  die  Glaubwürdigkeit  desselben  wird  durch 

diese  Erwägung  nicht  gehoben.  Man  war  am  päpstlichen  Hofe  denn  doch  auch 

zn  klug,  nm  einen  so  nützlichen  Kirchenfürsten,  wie  Julius  war,  aufs  ausser>te 

treiben  zn  wollen.  Und  wie  gesagt,  die  Quelle,  ans  welcher  diese  Nachricht 

stammt,  ist  zu  trübe  und  Messt  zu  weit  abseits. 

n  Ranke:  Päpste  IL  (!•  c-  S.  119  ff  !.     Vierordt:  Gesch.  der  evang  Kirche 

in  Baden,  II,  S.  »>4    ♦>.">,  und  andere,  die  diesen  folgen. 
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zu  brechen  und  zur  Gegenpartei  überzugehen  ?  Allerdings,  in  der 

Umgebung  des  Kölner  Kurfürsten  scheint  man  an  eine  solche 

Möglichkeit  wenigstens  vorübergehend  geglaubt  zu  haben.  Julius 

stand  zu  Gebhard  wenigstens  seit  dem  Friedenscongress  des  J.  1579 

in  näheren  Beziehungen,  aber  dass  aus  dieser  Thatsache  durchaus 

nichts  Weiteres  gefolgert  werden  darf,  haben  wir  bereits  früher 

angedeutet. l)  Gebhard  war  überdiess  ein  schwacher  Geist,  der 

sich  in  der  Noth  einredete  oder  einreden  Hess,  was  ihm  eben 

wünschenswerth  erschien.-)  Dass  Julius  vom  Augenblick  der  aus- 

gebrochenen Krisis  an  irgend  einen  Schritt,  der  zu  Gunsten  des 

Kölners  gedeutet  werden  könnte,  gethan,  hat  bisher  noch  Niemand 

nachgewiesen.  Schon  Anfangs  1583  war  der  Rath  der  Stadt 

Köln  vom  kaiserlichen  Hofe  aufgefordert  worden,  die  Protestanten 

auszuweisen,  und  erbat  sich  zu  diesem  Zwecke  von  einer  Anzahl 

Fürsten  von  notorisch  streng  katholischerGesinnung  einGutachten, 

darunter  auch  von  Julius  Echter,  und  dessen  Antwort  lautete, 

wie  die  der  übrigen,  d.  h.  in  einem  den  Protestanten  durchaus 

feindseligen  Sinne.3)  Der  Papst  hatte  im  Juni  (1583)  Julius  von 

der  Absetzung  des  Erzbischofs  in  Kenntniss  gesetzt,  dieser  er- 

widert in  voller  Unbefangenheit  über  den  ,verdammenswerthigen 

Abfall-  seines  »ehemaligen  Freundes",  bedauert,  dass  durch  den- 

selben die  Zuversicht  der  Sektirer  gewachsen  sei,  und  fügt  das 

Versprechen  hinzu,  seiner  Seits  und  im  Zusammenwirken  mit 

seinen  Amtsgenossen  alles  anstrengen  zu  wollen .  diese  dem 

bischöflichen  Stande  zugefügte  Schmach  wieder  gut  zu  machen 

und  die  der  Kirche  geschlagene  Wunde  zu  heilen.  *)  Ferner 

'  S.  oben  S.  180. 

*\  Was  bei  einem  Fürsten,  der  in  den  Händen  eines  Schwindlers  wie  Hie- 

ronimo  Scotto  war,  alles  möglich  wurde,  hat  bereits  Ennen,  Gesch.  der  Stadt 

Köln  V,  S.  31  ff,  nachgewiesen.  Dem  gegenüber  wird  sich  von  selbst  ergeben, 

was  von  H.  Scotto's  Brief  an  Gebhard  über  seinen  Besuch  bei  Jnlins  Echter  im 

J.  15*0  zu  halten  ist.  Vgl.  Scotto's  bez.  Schreiben  d.  16.  April  1580  bei  Fr.  Bezold: 

Briefe  des  Pfalzgrafen  Joh.  Casimir  u.  s.  w.  (I.  Bd.  1576—1582.  S.  370—77.) 

*}  Ennen,  1.  c.  5,  S.  364. 

<)  Theintr,  1.  c.  III,  p.  405:  —  nec  facere  potni,  quin  Trncusessi  olim 

Domini  et  amici  mei,  vel  potius  Kcclesiae  ( 'oloniensis.  gravissirnuin  hnnc  casum,  et 
a  Santtitatis  Vestrae  obedientia,  adeoqne  a  fatholica  et  Romana  Religione  de- 

/ 
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wird  man  doch  zugeben,  dass.  wenn  Julius  im  vermeintlichen 

eigenen  Interesse  etwas  hätte  thun  wollen,  er  nicht  ruhig  zu 

warten  und  mit  gekreuzten  Armen  der  Entwickelung  zuschauen 

durfte,  sondern  eingreifen  musste,  ehe  sein  .Freund'*  zu  Boden  lag. 

Im  eigenen  Stifte  wäre  er  in  diesem  Falle  mit  Sicherheit  auf 

geringem  Widerstand  gestossen  als  Gebhard  in  dem  seinigen, 

denn  die  Hauptstadt  und  die  Landstädte  wie  die  Ritterschaft 

neigten  sich  nach  wie  vor  noch  fortgesetzt  zum  Teile  dem  evan- 

gelischen Bekenntnisse  zu.  Nicht  minder  gewiss  aber  war  es. 

dass  Julius,  wenn  er  je  im  Bunde  mit  diesen  Elementen  einen 

Schritt  gewagt  hätte  —  an  welchen  er  im  Ernste  jedoch  sicher 

niemals  gedacht  hat  —  er  unfehlbar  in  Abhängigkeit  von  ihnen 

gerat hen  wäre,  eine  Eventualität,  deren  Erwägung  allein  von 

vorne  herein,  wenn  er  ja  einer  Versuchung  der  Art  jemals  aus- 

gesetzt gewesen  wäre,  eine  solche  Absicht  in  seiner  von  aut»»- 

kratischen  und  selbstherrlichen  Neigungen  beherrschten  Seele 

erstickt  haben  würde.  Diesen  Gründen  für  unsere  Ansicht  kann 

weiterhin  noch  hinzugefügt  werden,  dass  es  Thatsache  ist,  dass 

.Julius  den  Herzog  Ernst  von  Baiern,  welcher  von  der  katholischen 

Partei  dem  abtrünnig  gewordenen  Gebhard  als  Kurfürst  von  Köln 

entgegengestellt  wurde,  in  dem  darüber  ausgebrochenen  Kriege 

mit  Geldmitteln  unterstützt  hat.  ')  Eben  so  nahe  endlich  liegt 

der  Schluss,  dass  Julius  nicht  als  kaiserlicher  Comniissär  zu  dem 

Tage  nach  Rothenburg  a.  d.  T..  der  in  dieser  Angelegenheit  einen 

a  Sanctitatis  Vestrae  obedientia,  adeoqne  a  Catholica  et  Homana  Religioue  detes- 

taudam  defectionera  vehementer  indolerem:  quantum  eniin  ex  hoc  praeeipiti  et 

impio  facto  Germaniae  Kcclesiis  vuluus  inflietum,  quaraque  Sectariis  et  alioquin 

seditiosis  honiiuibus  immoderati  andaciae  spiritns  aueti  siut,  sanetitati  Vestrae 

notius  est,  quam  ut  a  nie  multis  expoui  possit  et  debeat.  Caeterum,  cnm  infaustum 

hoc  scandalum  eo  loci  processerit,  nt  jam  infectum  esse  nequeat,  erant,  at  ego 

qtiidein  existimo,  mei  et  aliorum  Kpiscoporum  in  suo  pastorali  officio  adhuc  per- 

.sistentium  partes,  ut  munns  commissae  nohis  a  Sanctitate  Vestra  solicitudinis.  cum 

Dei  adjutorio,  vigilantissime  oheamus  et  exequamur,  ac  omni  studio  et  cura  in  id 

iueumbamus,  quo  hoc  probrum  et  dedecus  ordini  nostro  impositum,  honestis  et 

inculpatis  moribus  et  actiouibus  aboleamus.  admissamque  per  id  Kcclesiae  ruinam. 

quibus  possumus  rationibns,  reparemns  etc.  Datum  in  civitate  mea  Herbipoli 
XXII.  Junii  anno  MDLXXXIII. 

ii  Gropp,  1.  c.  III,  p.  330  iCap.  XXI). 
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Ausgleich  suchen  sollte,  beordert  worden  wäre,  wenn  man  ihm 

jemals  derartige  Absichten,  wie  die  in  Rede  stehenden,  zugetraut 

hätte. ' ) 

Das  Eine  steht  fest,  vom  Anfange  an.  längst  vor  dem  Ab- 

falle und  der  Niederlage  Gebhards  von  Köln  hatte  Julius  Echter 

seine  kirchenpolitische  Stellung  genommen  und.  soweit  seine 

Kräfte  reichten,  sie  durchgeführt.  Kein  Zweifel,  trotz  alles  ent- 

wickelten Eifers  und  aller  getroffener  Massregeln,  war  im  Hinblick 

sein  letztes  Ziel  noch  ungemein  vieles,  wenn  man  so  will,  die  auf 

Hauptsache  noch  zu  thun.  Wir  wissen  es  ja,  der  Protestantismus 

stand  noch  aufrecht  in  seinem  Hochstifte,  in  seiner  nächsten 

Xähe.  in  der  Hauptstadt  selbst.  Nun  aber  hielt  Julius  die  Zeit 

für  gekommen,  nicht  länger  mehr  zuzusehen  oder  die  Wirkung 

tler  von  ihm  getroffenen  Einrichtungen  abzuwarten,  sondern  zur 

unmittelbaren  Offensive  zu  schreiten.  Auf  die  Zeit  wohl  be- 

rechneter Vorbereitung  folgt  jetzt  die  Ausführung  und  Vollendung: 

ein  innerer  Widerspruch  zwischen  der  einen  und  der  anderen 

li-gt  unserer  Meinung  nach  nicht  vor.  Das  bisher  in  dieser  Be- 

ziehung beobachtete  vorsichtige  Verfahren  des  Fürsten  erklärt 

sich  zum  guten  Teile  aus  der  Thatsache.  dass  sein  Hochstift  fast 

ganz  von  protestantischen  Fürsten  umgeben  und  ihm  deren  Ge- 

neigtheit, eventuell  zu  Gunsten  der  Protestanten  in  irgend  einer 

Form  zu  interveniren .  wohl  bekannt  war.  Dass  der  Sieg, 

welchen  die  katholische  Restaurationspolitik  gegen  Gebhard  Truch- 

sess  erfochten  hatte,  die  gegenreformatorische  Bewegung  mit 

Irischerem  Leben  und  höherer  Zuversicht  erfüllte  und  auch  Julius 

Echte rs  Neigung  zum  Angriff'  dadurch  gesteigert  wurde,  begreift 

•  L>ass  die  Mutter  Julius  Kehters  in  Aengsten  war,  ihr  .Sohn  möchte  das 

Beispiel  Gebhards  nachahmen,  bez.  dass  die  Lebensbeschreibung  Julius  Kchters 

Gp>pp.  1.  c  p.  32*.  eap.  XVII!  diess  erzahlt,  ist  mir  recht  gut  bekannt.  Wer 

z\>T  di*-  betr.  Stelle  ohne  Befangenheit  liest,  wird  zugeben,  dass  der  Sinn  nicht 

ist,  die  Dame  habe  ans  Grund  eine  solche  Befürchtung  gehegt.  Sie  lebte  ja  auch 

nicht  in  seiner  nächsten  Umgebung,  war  schon  bejahrt,  äusserst  fromm  nach 

Kraamarf,  WUttte,  dass  ihr  Sohn  früher  mit  Gebhard  Verbindung  hatte,  und  auf 

diesem  Wege  entstand  ihr  eine  solche  vage  Befürchtung,  er  wurde  Gebhard  nach- 

folgen, „dessen,  wie  der  gut  unterrichtete  Biograph  hinzufügt,  Gottlob  nicht  bc- 

•lor«-. 
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sich  und  wird  gerne  zugestanden.  Für  Julius  kam  ja  gerade 

jetzt,  und  vielleicht  im  Zusammenhange  mit  dieser  Wendung, 

noch  ein  Anderes  hinzu,  nämlich  der  Umstand,  dass  das  Dom- 

capitel  eben  in  dieser  Zeit  in  seiner  Opposition  gegen  das  System 

und  die  Pläne  des  Fürsten  nachzulassen  anfing  und  dass  sich 

eine  Verständigung  vorbereitete.  Wir  werden  von  diesem  Um- 

schwünge in  Beziehung  auf  die  Angelegenheit  der  Universität 

sogleich  des  Näheren  zu  reden  haben.  Es  scheint  auch  von  Seite 

des  kaiserlichen  Hofes  eine  Einwirkung  auf  das  Capitel  versucht 

worden  zu  sein.1)  Genug,  Julius  legte  noch  im  J.  1584  die  Hand 

an  das  Werk  und  zwar  mit  solcher  Thatkraft,  Rücksichtslosig- 

keit und  Consequenz,  dass  er  im  Verlaufe  von  nicht  viel  über 

drei  Jahren  mit  der  Verdrängung  der  Protestanten  aus  dem  Hoch- 

stift  und  der  Reformirung  der  Diöcese.  bez.  der  einzelnen  Ge- 

meinden im  Sinne  der  trideutinischen  Beschlüsse  in  der  Haupt- 

sache zum  Ziele  kam.  Dieses  sein  Verfahren  im  Einzelnen  ist. 

auch  von  Bewunderem  und  Gegnern,  oft  genug  geschildert 

worden.2)  Zuerst  begann  er  mit  der  Visitation  des  Sprengeis. 

Von  einigen  Jesuiten  begleitet  durchzog  er  das  Land  von 

Amt  zu  Amt.  In  jeder  Stadt  berief  er  Bürgermeister  und 

Rath  vor  sich  und  eröffnete  ihnen  seinen  Entschluss .  die 

ketzerischen  Irrthümer  nicht  länger  dulden  zu  wollen.  Die 

zweifelhaften  Pfarrer  wurden  entfernt  und  durch  Zöglinge  der 

Jesuiten  ersetzt.  Jeder  Beamte,  der  sich  weigerte,  den  katholi- 

schen Gottesdienst  zu  besuchen,  wurde  ohne  weiteres  entlassen 

und  ein  gut  katholisch  gesinnter  trat  an  seine  Stelle.  Aber  auch 

1)  Freilich  erst  im  J.  1587  wurde  in  der  Sitzung  vom  11.  August  ein  Schreiben 

des  Kaisers  an  das  Domcapitel  verlesen,  welches  das  Domcapitel  ermahnt,  dtia 

Fürstbischof  bei  der  Reformation  und  Visitation  der  Diöcese,  bez.  der  glücklichen 

Vollendung  derselben  die  möglichste  „Assistenz"  zu  thuu  u.  s.  w.  Das  Capitel 
verwahrte  sich  allerdings  entschieden  gegen  die  Insinuation,  als  habe  es  in  dieser 

Sache  bisher  seine  Pflicht  nicht  gethan. 

2)  Vgl.  Grojtp,  1.  c.  I  Encaenia  sive  Tricennalia  Juliana  p.  534,  599  und  III, 

cap.  28  der  Lebensbeschreibung  Julius".  -  Hanke,  1.  c.  II,  S.  220  ff.  Gropp, 
Die  Restauration  des  Katholicismus  auf  dem  Eichsfeld  und  in  Wirzburg.  —  Bwhtngcr. 

1.  c.  S.  160  ff.  Vierordt,  1.  c.  —  Schornbaum,  Reformations-  Geschichte  von 

Unterfranken,  Nurdlingen  1880,  S.  25  ff. 
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mit  den  Bürgern  der  Städte,  Flecken  und  Dörfer  wurde  nicht 

antlers  verfahren:  es  blieb  ihnen  nur  die  Wahl,  sich  für  katholisch 

zu  bekennen  oder  auszuwandern.    Die  umliegenden  protestan- 

tischen Fürsten  beeilten  sich,  dazwischenzutreten  und  Julius  von 

einem  solchen  gewaltthütigen,  dem  Augsburger  Religionsfrieden 

widersprechenden  Verfahren  abzumahnen:  aber  Julius  achtete 

nicht  darauf  und  Hess  sich  nicht  einschüchtern,  er  wusste,  dass 

die  ganze  katholische  Welt,  der  Kaiser,  der  Papst,  der  Lands- 

berger Bund,  voran  der  Münchner  Hof,  hinter  ihm  standen  und  er 

auf  sie  rechnen  könne.    Sie  haben  nicht  versäumt,  ihm  Muth 

einzusprechen  und  Zusicherungen  ihres  Beistandes  zu  geben. 

Doch  ist  die  versuchte  Intervention  eine  friedliche  geblieben  und 

Julius  Echter  fuhr  fort,  sein  Werk  zu  vollenden.    Im  J.  1587 

war  nur  die  Stadt  Wirzburg  noch  übrig:  im  März  nahm  er  auch 

diese  vor.1)    Zuerst  Hess  er  Bürgermeister  und  Rath  vor  sich 

kommen:  vier  darunter  erwiesen  sich  als  unerschütterliche  An- 

hänger der  „widrigen  Religion"  und  zogen  vor,  auszuwandern, 

statt  sich  zu  unterwerfen.   Dann  setzte  er  für  jedes  Viertel  und 

jede  Pfarrei  der  Stadt  eine  Commission  nieder,  welche  die  Bürger 

einzeln  verhörte.    Es  fand  sich,  dass  die  wohlhabenden  darunter 

protestantischen  Grundsätzen  ergeben  waren.    Aber  nicht  Alle 

erwiesen  sich  fest  in  ihrem  Glauben,  viele  Hessen  sich  eines 

anderen  belehren,  und  als  Julius  zu  Ostern  im  Dome  die  feier- 

liche Communion  in  eigener  Person  veranstaltete,  war  die  Be- 

teiligung von  Seite  der  Neubekehrten  schon  eine  sehr  zahlreiche. 

1  Grojij»,  III,  p.  738  (Julius'  Lebensbeschr.)  cap.  29.  Nacb  den  Wirzb.  Raths- 
;rüt')kollen  des  J.  15*5,  15.  November,  batte  Julius  die  Entlassung  des  Stadt- 

«hreiberi  (Valentin  Wildmeister  i  gefordert,  „weil  derselbe  in  „Religionssachen" 

ridersetzliib  sei  und  sich  nicht  bessern  wolle."  Es  scheint,  die  Jesuiten  hatten 

üe^n  Schritt  veranlasst.  Der  Rath  erklärte  sich  mit  dem  Stadtschreiber  zu- 

fallen derselbe  war  offenbar  ein  wackerer  nnd  brauchbarer  Mann  aber 

zuletzt  liess  er  denselben  gegenüber  dem  fortgesetzten  Andringen  des  Fürsten 

•loch  fallen.  —  Schon  im  Jnni  1583  war  es  —  nach  derselben  Quelle  zwischen 

4<*mRath  und  dem  Dompfarrer  Dr.  Seb.  Faber  auch  aus  „religiösen"  (irümlen  zu  einem 

'.'ontlikte  gekommen.  Der  Fürstbischof  nahm  sich  des  Dompfarrers  an,  der  Rath 
ie-loch  benahm  sich  mit  grosser  Selbständigkeit,  die  nur  von  Julius  wenig  respek- 
tirt  wurde. 
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Andere  widerstanden  länger,  bis  zuletzt  auch  sie  sieh  ergaben. 

Freilieb,  bei  wieder  Anderen  „war  Alles  umsonst-,  sie  verkauften 

das  Ihre  und  wanderten  ans.  Ein  Dritteil  des  Verkaufspreises 

ihrer  Güter  zog  jedoch  unter  der  Finna  des  sogen.  Abzugsgeldes 

der  Bischof  ein.  Ohne  solche  und  andere  Härten  ist  er  allerdings 

nicht  zum  Ziele  gekommen.1)  Nicht  umsonst  hatte  er  von  jeher 

der  verlangten  Anerkennung  der  Ferdinandeischen  „Xebendek- 

laratioir  widerstrebt.  Jedoch  war  mit  diesem  Erfolge  das  Werk 

noch  nicht  gethan.  Nun  galt  es,  die  zurückgedrängten  und  in 

Abnahme  gerathenen  alten  kirchlichen  Einrichtungen  wieder 

herzustellen  und  sie  durch  neue  zu  vermehren,  wie  das  bewährte 

Werkzeug  der  Restauration,  die  Jesuiten,  solche  zu  ersinnen  und 

zu  organisiren  überall  mit  Virtuosität  verstanden  haben.  Die 

sogen,  periodischen  Andachten,  der  Marieneultus,  die  marianischen 

Sodalitäten  und  Bruderschaften,  Wallfahrten,  Proeessionen  lebten 

wieder  auf  oder  wurden  meistens  neu  gegründet  und  eingeführt. 

Wir  haben  schon  einmal  davon  gesprochen,  dass  Julius  bereits  im 

J.  15SO  sich  von  P.  Gregor  XIII.  die  Erlaubnis*  erwirkt  hatte,  von 

überall  her  Reliquien  zu  sammeln  —  um  sie  vor  Profanirung  zu 

retten  —  es  gehörte  zum  Systeme,  die  Verehrung  derselben  in 

demonstrativer  Weise  zu  befördern.  Von  besonderer  Wichtigkeit 

war  die  Reorganisation  der  noch  lebensfähigen  Klöster;  neben 

der  ausgesprochenen  Begünstigung  der  Jesuiten,  die  aber  auf  die 

Hauptstadt  concentrirt  blieben,  erfreuten  sich  die  Franziskaner 

der  Huld  des  Bischofs,  welcher  ihnen  eben  hier  und  in  I>ettel- 

bach  ein  stattliches  Heim  gründete;  aber  auch  den  Capuzineni 

hat  er  zuerst  seine  Diöcese  geöffnet.  Von  noch  grösserer  Be- 

deutung war  die  Errichtung  neuer  Pfarreien,  die  Erbauung 

zahlreicher  Kirchen  —  auf  bMH>  berechnet  man  sie  —  und  alles 

dieses  mit  einem  Aufwände  von  Mitteln,  deren  Provenienz  noch 

heute  vielen  räthselhaft  erscheint.    Die  Ordnungen,  welche  er 

1)  Auf  170  lutherische  „Prädicanten-  wird  die  Zahl  der  verdrangn-n  evan- 

gelischeu Pfarrer  und  auf  100  (MX)  Seelen  die  der  gewonneneu  Aulianger  des  .wid- 

rigen" Glaubens  berechnet.  /iropp,  1.  c.  I,  III,  p.  362.  —  Auch  zu  vgl  Triumphus 

Francouiae  etc.  etc.  autore  Hev.  Sutl'rasaneo  Herbipol,  Euchario  Sangio  bei 

Gropp,  1.  c.  p.  «;:{7  lt. 
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im  J.  1584  in  lateinischer.  1589  in  deutscher  Sprache  ausgehen 

Yiets  —  Statuta  ruralia  pro  clero  — l)  hatt«  n  vor  allem  den 

Zweck,  dem  Clerus  authentische  Direktiven  zu  geben,  den  Gottes- 

dienst zu  heben  und  Einheit  in  das  ganze  Gebiet  des  Cultus  und 

«ler  Seelsorge  zu  bringen.  Nicht  umsonst  hatte  man  auf  die 

Gründung  und  Consolidirung  des  geistlichen  Seminars  ein  so 

grosses  Gewicht  gelegt:  die  Zöglinge  desselben,  so  weit  sie  ein- 

schlugen, mussten  nun  das  neue  System  in  den  einzelnen  Pfar- 

reien durchführen  und  befestigen.  Julius  griff  wohl  auch  selbst 

zur  Feder,  um  verschiedene  Anordnungen  oder  Schriften,  die  er 

zu  diesem  Zwecke  veröffentlichte,  zu  motiviren  oder  zu  erläutern. 

In  Rom  war  man  über  diese  Erfolge  der  katholischen  Restau- 

ration im  Hochstifte  Wirzburg  überrascht  und  entzückt.  Dass 

die  Jesuiten  einen  guten  Anteil  daran  hatten,  wusste  man  wohl, 

aber  man  unterschätzte  darum  die  Initiative  und  das  massgebende 

Verdienst  Julius  Echters  in  keiner  Weise.  Der  Nachfolger 

Gregor  XIII..  P.  Sixtus  V..  nahm  die  betreffenden  Mitteilungen 

durch  den  Ordensgeneral  Aquaviva  mit  bewundernder  Genug- 

tuung entgegen:  er  erteilte  Julius  als  Ausdruck  seiner  Aner- 

kennung das  Recht,  auch  die  in  den  vorbehaltenen  Monaten 

autgehenden  Pfründen  zu  besetzen.-)  Es  wäre  Julius  nicht  schwer 

^worden,  in  den  nächsten  Jahren,  wie  es  namentlich  der  Herzog 

von  Baiern.  Wilhelm  V..  wünschte,  den  Cardinalshut  zu  gewinnen; 

♦  r  wich  aber  dieser  Versuchung,  wie  so  mancher  deutsche  Kirchen- 

fiirst  jener  Zeit,  standhaft  und  grundsätzlich  aus.  Eines  Spornes, 

in  der  ergriffenen  Thätigkeit  nicht  zu  ermatten,  bedurfte  er 

ohnedem  nicht,  der  Sieg  der  Gegenreformation  auch  ausserhalb 

seiner  Diöcese  hielt  seine  ganze  Aufmerksamkeit  gefesselt.  Mit 

lebhafter  Sorge  blickte  er  lange  nach  dem  Nachbarstifte  Hamberg 

hinüber,  bis  der  Fürstbischof  Ernst  von  Mengersdorf  auch  hier 

die  Hand  an  das  Werk  legte,  welches  dann  sein  Nachfolger, 

Xtidhart  von   Thüngen,  der  uns  bekannte  Altersgenosse  Julius 

>   (irupp,  1.  c.  I,  pf  442  ff.,  auch  Coustitutiones  pro  cultu  divino,  und  III, 

c.  35,  p.  342,  357. 
Ranke.  1.  c.  222. 
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Echtere,  an  dessen  Stelle  er  in  Wirzburg  Domdeean  geworden 

war,  dasselbe  mit  Erfolg  durchführte.1) 

Während  der  Betreibung  dieser  auf  die  ausschliessliche 

Herrschaft  des  Katholieismus  im  Hochstifte  gerichteten  Bestreb- 

ungen hatte  Julius  die  Vollendung  seiner  Schöpfung,  der  Uni- 

versität, niemals  ausser  Augen  gelassen.  Er  näherte  sich  in  dw 

That  jetzt  dem  heisa  ersehnten  Ziele,  sein  von  langer  Hand  und 

mit  nicht  geringen  Anstrengungen  vorbereitetes  und  angefangenes 

Werk  abzuschliessen.  Die  bereits  erwähnte  Verständigung  mit 

dem  Domeapitel  ist  dafür  entscheidend  geworden.  Mit  dem  90,  Sep- 

tember 1584  hatte  das  dritte  Jahr  der  Hochschule  begonnen. 

Es  war  in  der  Zwischenzeit,  wie  wir  aus  der  vorliegenden  That- 

sache  sehliessen  müssen,  die  vorläufige  bald  darauf  zum  Gesetze 

erhobene  Anordnung  getroffen  worden,  dass  die  Rektorswahl 

jedes  Mal  an  diesem  Tage  vorgenommen  werden  solle.  Wir  dürfen 

wohl  zugleich  annehmen,  dass  auch  ein  guter  Teil  der  übrigen 

Bestimmungen,  die  sich  in  dem  Statut  von  15S7  codificirt  finden, 

bereits  vorher  angewendet  worden  sind,  wie  denn  der  Anfang 

des  neuen  Studienjahres  sich  an  die  Rektoratswahl  angeschlossen 

hat.  setzen  ja  auch  die  Eintragungen  in  das  Matrikelbuch  stet* 

an  diesem  Punkte  ein.2)  In  den  Jahren  1584 — 1587  exclus.  haben 

J)  Neidhart  von  Thüngeu  war  Fürstbischof  von  Bamberg  von  1591  IV". 

Sein  Vorgänger  war  Ernst  von  Mengersdorf  (1583  -1591).  Schon  nuter  ihm  begann 
der  Umschwung. 

-i  Wir  lassen  hier  die  Eintragungen  in  das  Matrikelbnch  im  Studienjahr« 

1584/85  unter  dem  zweiten  Hektorate  des  Fürstbischofs  Julius  folgen,  weil  wir 

der  Ueberzeugnng  sind,  dass  dieselben  gerade  aus  den  ersten  Jahren  ein  gro>»<-« 
Interesse  haben.  Es  sei  bemerkt,  dass  von  diesem  Jahre  an  sämmt  liehe  Namen 

vou  der  eigenen  Hand  geschrieben  sind.    Es  sind  90  Namen: 

Fol.  10.  Anno  LXXXIV,  XXX.  Sept.  ipso  die  Hieronymi  congregata  it 

Templo  S.  Franeisci  Universitate  unanimi  consensu  in  mangn.  Rectorem  electua  <-*t 

Reverendissimns  et  lllustrissimus  Julius  Episcopus  Wirceb.  Fr.  Or.  l>.  ipsias  Aca- 

demiae  Instanrator  et  fundator  qui  sibi  in  Vicerectorem  substituit  R.  P.  Fraa- 

ciscum  Rapedium  Collegii  S.  J.  Rectorem,  sub  quo  sequentes  nomina  sua  Iiuk 

Matriculae  in>cripserunt : 

Joannes  Sigismund«  St  ingelheimer,  nobilis,  Rhe4or.  (Nov.  25u  —  Jo.  Hart- 

mannus  Heiligenstadiensi«,  S.  J.,  Logicus.  —  Henricus  Bolmeyerus  Steinbachen#i*. 

S.  J.,  Logicns.  —  Guielmus  Beurck,  Hybernus,  S.  J.,  Logicus.  —  Mattheus  Rimeu« 
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sich  die  Vorlesungen  offenbar  noch  nach  wie  vor  auf  die  theo- 

logischen und  philosophischen  Disciplinen  beschränkt.  Erst  im 

J.  1537  tritt  ein  juristischer  Professor  auf.  Die  Constituirung 

der  medicinischen  Fakultät  scheint  noch  einige  Jahre  länger 

gedauert  zu  haben;  die  bei  der  Eröffnungsfeier  der  Universität 

am  2.  Januar  1582  genannten  Mitglieder  des  Collegiums  medi- 

Miltenberg.,  S.  J.,  Logicus.  —  Nie.  Hirtzius  Trajectensis,  S.  J.,  Logicus.  —  Pan- 

cratins  Kreut  le,  Holveld.,  S.  J..  Logicus.  —  Carolus  Favelly  Naiuurcensis,  S.  J.f 

Logicus.  —  llarluinus  Madius  Delph.,  S.  J.,  Magister.  —  Lud.  Cas.  Neuenstein.  S.  J.f 

Rhetor.  —  Petrus  Sirckius  Lutzeubnrgensis,  S.  J.,  Theologus.  —  F.  Philippus 

Wackerwaldt.  dioec.  Mogunt.,  religiosns,  dives,  physiens.  —  Georgins  Weidenhofer 

Zeitzleben.  med.  Physiens.  —  Jo.  Gelchamer  Herbip.,  medioeris,  Metaphysicus. 

Jan.  1585  .  —  Wilh.  Balth.  de  Schlitz  dictus  Goertz,  canon.  snmmi  templi  Herbipol. 

nobilis,  pogta  (Febr.  lösö .  —  Petrus  Billing  Herbipol.,  medioeris,  Logicus.  — 

Jo.  Zieglerus  Badensis,  panper,  Logicus.  —  Jo  Fruberger  Spirensis.  medioeris, 

Rhetor.  —  E.  Jacobus  Rentz  Sauldorff.,  dives,  rhetor.  —  F.  Jo.  Ulricus  Götzonis 

Tigurinus,  pauper,  Potfta.  Christophorus  Hnngerus  Erphordensis,  dives.  Poeta.  — 

Christophorns  ab  Aegery,  acrinipotesis?  dives,  Poeta.  —  Petrus  Clencherus  Ra- 

p<-dias  Trevireusis  (IT.  Jannarii  1584i.  Francisens  Cnmerus  Oettigens.  S.  J. 

Joannes  Reichenberger  Miltenbergensis,  Rhetorices  anditor.  —  Christianus  Kna- 

br-lios  Aschaffenbarg.,  medioeris  —  Georgins  Schilling  Burgrigensis,  Rhetorices 

aadiror.  medioeris.  Georgins  Simetins  Erlenbachensis,  Rhetor.,  medioeris.  — 
F.  Joannes  Hnnnaens  Constanciensis,  medioeris.  Jo.  Grimmer  Ertzfendiensis 

Rhetorices  anditor,  dives.  —  Michael  Brausbanch  Hertzfeldiensis,  Rhet.  anditor, 

liives.  —  Christophorus  Engelinns  Sickengensis,  Rhet.  anditor,  dives.  —  Andreas 

Mtleucns  Helmontauus,  dives.  —  F.  Wolfgangus  Engelhardus,  Ordinis  S.  B.  ex 

monasterio  Bantz.  —  Jo.  Heremius  Hemell'endensis,  medioeris.  —  Val.  Suno  Fnl- 
<l-?rui*.  medioeris.  Gasp.  Kenrtens  Constanciensis.  medioeris.  Leouhardns 

Färber  Althaasianus,  medioeris.  —  Balthasarus  Hautingius  Fnldensis.  medioeris.  — 

VaL  Eiorstanus  Anbaehensis,  medioeris.  -  Georg.  Fadacus  Neustadiensis.  mediorris« 

Gasparus  Betz  Farinheunensis,  medioeris.  —  F.  Mart.  Diaeasser,  Ord.  Frau- 

ciscanornm,  Willingensis.  —  F.  Georgins  Sat ler,  ord.  Carmelitorum,  Rottenbnrgensis. 

—  F.  Jo.  Hun  Constanciensis.  —  F.  Michael  Dintzingerus,  ord.  Carnielit.,  Rotten- 

bnrsren-us.  F.  Beatas  Bisehalm  Oberlingensis.  —  F.  Christophorns  Schitmilus, 

Zagianus.  F.  Michael  Kugl,  Sacerdos,  Logicus.  —  F.  Jo.  Wernerns  Koenigshov., 

Logicus,  pauper.  —  Sigismnndus  Wernerns,  Rhetor.,  pauper.  —  Chilianus  Sator 

Erlachensis,  Rhetorices  Stndiosns,  pauper.  —  Nie.  Gobelius,  Frickinhaus.  Herbipol.. 

Rhetor.,  pauper.  —  Gasparus  Schmitter  Hertzfeldensis,  pauper,  Rhetor.  —  Jo. 

Kr*.  I>ifordiauns,  Rhetorices  studiosus.  pauper.  —  Dauiel  Ziegeler  Ilaberensis,  pauper, 

Rhetor.  Jo.  Rie*s  I>audenzellanus,  dives,  Rhetor.  —  Jo.  Braun  Dambachensis, 

medioeris.  —  Casp.  (iraftius  Mellerstadiensis,  medioeris.  —  Fr.  Erasmus  Molitor 

Bencdictinus  S.  Stephaui,  dives,  Rhetor.  Martii  10).  —  Otto  Fridericns  Schutz>per 

alias  Milchliug,  canon.  s.  templi  Herbipol.,  nobilis,  Rhetor.  Jo.  Weys  alias 

Keckius  Bregentiuu>  Acroniauns  am  Bodensee  ,  medioeris.  Logkns.  —  Gl.  Modelius 

Mergenthaim.  dives,  Rhetor.  —  Jo.  Faber  Asthaffenburg.  Rhetor.  —  Andreas 
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conim  dürfen  ja  nicht  als  bestellte  Professoren  betrachtet  werden:1! 

sie  waren  nur  als  Repräsentanten  der  juristischen  Wissen  schalt 

geladen,  so  gut  als  die  periti  juris,  die  das  Collegiuni  der  Juristen 

vorstellten.  Johannes  Posthitis,  der  seit  Jahren  als  Arzt  in  Diensten 

des  Bischofs,  des  Capitels  und  der  Stadt  gestanden  hatte,  verlies* 

gerade  in  dieser  Zeit  Wirzburg  völlig  und  folgte  einem  Rufe  des 

Kurfürsten  von  der  Pfalz.  Er  war  in  Wirzburg  wohl  gelitten 

gewesen  und  hatte  sich  offenbar  als  sehr  tüchtiger  Arzt  bewährt. 

Die  Protokolle  des  Domcapitels  erwähnen  ihn  mehrmals  mit  An- 

erkennung; der  Rath  der  Stadt  hat  am  2o".  Januar  15S2  be- 

schlossen, ihn  „zu  eines  erbaren  Rathes  Medico  zu  gebrauchen  und 

Ine  wie  eine  andere  Rathsperson  zu  halten."2)  Die  lateinischen 

Gedichte  des  gelehrten  Arztes  geben  über  persönliche  Verhält- 

nisse manche  Aufschlüsse,  die  freilich  nicht  tiefer  gehen.  .Seine 

nahen  Beziehungen  zu  Erasmus  Neustetter  haben  wir  schon  be- 

rührt. Was  ihn  bewogen,  Wirzburg  den  Rücken  zu  kehren,  ist 

schwer  zu  sagen;  vielleicht  hat  sein  pfälzischer  Patriotismus 

allein  seinen  Entschluss  herbeigeführt,  vielleicht  aber  hat  auch 

die  aufkommende  ausschliessliche  Richtung  ihm  das  Scheiden 

Gelchsamerus  Herbipol.,  medioeris,  Rhetor.  Jo.  Barsch  Bambergensi*.  medioeri*. 

Rhetor.  —  Mathias  Agricola  Wisenstaigensis,  medioeris,  Rhetor.  —  Zacharias  F.pi*- 

copius  Wördensis,  medioeris,  Rhetor.  —  Kr.  Inuchanus  .Simon  Stockheim.  Benedict. 

Rh»-tor.  —  F.  Lucas  Brennoldus  Rusteneldens.  panper,  Rhetor.  —  F.  Jo.  Maliter 

Stadelschwarzach,  0.  S.  B.  in  Bantz.  dives,  Rhetor.  (18.  März).  —  Krasmns  S.hibl« 

Steinach.  dives,  Rhetor.  —  l.ndov.  Schleusinger  Herbipol.,  panper,  Rhetor.  — 

Adamus  Vogelius  Kuersdorftianus,  med.,  Rhetor.  F.  (iasparos  Geman,  MinoriU 

conveutns  Ratisponensis,  pauper,  Rhetor.  —  F.  Cyprianns  Triieb  Minorita.  <"onv. 
Ratispon.,  panper,  Rhetor.  (ie  Crauslich,  Herbipolensis,  pauper,  Rhetor.  —  A4. 

Raell  Herbipoleusis,  dives,  Rhetor.  — 

Fol.  11.  Ge.  Kniwein  Lipsiensis,  dives.  Juridicae  fac.  stnd.  rhetor.  (30.  April  . 

—  Jo.  comes  a  Thannew  Polon.  —  Christophorus  Podlesky  de  Bogoria.  nobilis. 

Rhetor.  —  Stanislaus  Gawronsky  de  Strachczin,  nohilis,  Rhetor.  -Julii ).  —  Ad*ma* 

Xydaenus  Trevirensis  S.  J.,  Theologiae  Magister.  -  Petrus  Slossius  Goudano* 

S.  J..  Theologiae  Magister.  Neydhanius  aThüngen  Praepositas  stimmi 

templi  Her  hi  pol.  |30.  September i.  —  Sebastianns  Pollinger  Kpiscopus  Sal>»n<*n>i*. 

surtra^aueus  Herbipol.  —  Jo.  Fichtell  Hoheut'urch.  dives,  Logicut.  Balthasare 
Ezelins  Bremensis  P.  L.  (15S(>  1.  Sept.).  —  Jo.  Christoph.  Zobelius  a  Gibdstat 

Kobilis  tertia,  »lassis  i20.  Sept.'. 

i)  S.  oben  S.  PJS,  Anm.  2. 

Wirzb.  Rathsprotokolle  zn  dem  ged.  Tag. 
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erleichtert,  denn  seine  Gesinnungen,  wie  reservirt  er  sich  auch 

gehalten  hahen  mag,  bewegten  sich  in  einer  anderen  Richtung.1» 

Was  nun  die  veränderte  Haltung  des  Domcapitels  anlangt, 

so  stossen  wir  in  den  Verhandlungen  desselben  im  März  1585 

auf  die  ersten  authentischen  Spuren  derselben.-)  Julius  hatte  dem 

Capitel  einen  Entwurf  eines  Statuts  für  die  Universität  zum 

zweiten  Male  zur  Prüfung  und  Zustimmung  vorgelegt,  und  jetzt 

iSüst  es  sich,  wessen  es  sich  bislang  ausdrücklich  geweigert  hat.3) 

wirklich  darauf  ein,  dieselben  einer  Durchsicht  zu  unterziehen,  und 

drückt  einige  darauf  bezügliche  Wünsche  aus.    Bereits  denkt  es 

daran,  dass  ein  Vorwort  zu  den  Statuten  gemacht  und  in  dem 

-.Turament-  S.  F.  G.  wie  auch  seiner  selbst  gedacht  werde.4) 

Zugleich   zeigt  es  seine  Geneigtheit,  den  Fond  der  Universi- 

tät zu  erhöhen.     Herzog  Wilhelm  von  Baiern  schuldete  dem 

Ho<  hstift  die  Summe  von  15(HM>  fl.;  der  Fürstbischof  stellt  den 

Antrag,  dieselbe  auf  die  Universität  zu  übertragen,  weil  man 

das  Geld  sonst  schwer  zurück  erhalten  werde;  auch  damit  ist 

das  Capitel  einverstanden.-"»)  Im  Verlaufe  desselben  Jahres  wurde 

der  Dompropst  Xeidhart  von  Thüngen  zum  (4.)  Rektor  der  Uni- 

versität gewählt  und  nahm  die  Wahl  an,  ein  Eutschluss.  der 

allein  vollkommen  zu  beweisen  vermag,  welch  ein  gründlicher 

Umschwung  in  dem  Verhältniss  des  Capitels  zur  Universität  in 

der  Zwischenzeit  vor  sich  gegangen  war.6)  Etwas  später  machte 

Ii  Vgl.  über  ihn  auch  J.  J.  Brucker  in  seinem  Ehreutempel  der  d.  Gelehr- 

samkeit. Augsburg  1747,  S.  60  ff.  Posthitis  starb  als  Leibarzt  des  Kurfürsten 

Friedrich  IV.  von  der  Pfalz  am  24.  Juni  151)7.  Er  war  Freund  und  Patrou  des 

Paul  Mdtsxu*  Schale,  der  zu  Münnerstadt  153U  geboren,  1Ö02  als  Bibliothekar  und 

hoch  angesehen  all  Dichter,  in  Heidelberg  gestorben  ist.  S.  lirucker,  1.  c.  S.  148  n'. 
*)  Sitzung  vom  14.  März  (1585). 

*"t  In  der  Sitzung  vom  14.  April  1583  spricht  es  diese  Weigerung  aus  und 
beschließt,  die  ihm  zur  Prüfung  vorgelegten  Statuten  dem  Fürstbischof  zurück- 

zugeben, da  es  in  die  Errichtung  einer  Akademie  nicht  gewilligt  habe. 

*}  In  der  Sitzung  vom  26.  März  dess.  Jahre»  ist  davon  die  Kede.  dass 

.wahrscheinlich  von  S.  F.  G.)  der  Vorschlag  gemacht  worden  sei,  einige  jnnge 

Herren  nach  Horn  „zum  Studium4*  ziehen  zu  lassen.  rAuch  darüber  lasse  sich 

r-den.  wiewohl"  etc.  etc. 

j.  Sitznng  vom  16.  März  1585. 

«>  Das  Matrikelbuch  i,I:  berichtet  diese  Wahl  mit  folgenden  Worten:  •Anno 

MDLXXXV  die  eodem  (80.  Sept.1!  pari  innanimi)  conseusu  electus  est  in  magniti- 
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das  Capitel  noch  ein  anderes  Zugeständniss.    Eine  Reihe  von 

Klöstern  Latte,  wie  bereits  erzählt  worden  ist,  für  Unterhaltung 

der  Universität  eine  bestimmte  Summe  verwilligt,  die  sie  von 

Jahr  zu  Jahr  verzinsten,  und  diese  Zinsen  bildeten  effektiv  ihren 

wirklichen  Beitrag.    Nun  hielten  es  aber  eine  Anzahl  von  ihnen 

für  zweckmässig,  lieber  gleich  die  Hauptsumme  zu  entrichten 

und  so  ein  für  alle  Mal  die  eingegangene  Verpflichtung  abzuthnn. 

Der   Fürstbischof  war   mit   diesem  Verfahren  einverstanden, 

wünschte  aber  zugleich  die  betr.  eingezahlte  Hauptsumme,  die 

sich  auf  16000  fl.  belief,  auf  seine  Kammer  zu  nehmen,  um  damit 

Stiftsschulden  abzutragen,  und  dann  seiner  Seits  dieselbe  der 

Universität  zu  verzinsen,  wie  das  bisher  die  betreffenden  Klöster 

gethan  hatten.    Diese  Finanzmanipulation  hatte  offenbar  ihr*- 

zwei  Seiten;  der  Universität  entging  so  das  ihr  bestimmte  Capital, 

wie  sicher  man  es  auch  in  den  Händen  des  Hochstiftes  halten 

cum  Rectorem  reverendissimus  ac  praenobilis  D.  D.  Xeydhardus  a  Thungen,  summa* 

aedis  itemque  Novi  Monasterii  apud  Herbipolim  Praepositas  optime  meritu«"  etc.  etc. 

Wir  lassen  hier  die  unter  dem  Reetorate  Neidharts  von  Thüngen  (1585  -1586'  er- 

folgten Immatricnlationen  nach  den  originalen  Eintragungen  folgen: 

Valent.  Fulnius  Idsteinianus  Nassovianns,  dives,  Logicns  (18.  Oktober  15e.'> . 
—  Andreas  Sinapins,  Albimoeninns,  med.,  Logices  studiosus.  —  Abrahamus  XageUss 

Gamundianus,  Hospitalarius  Juliani  nec  non  canonicus  collegiatae  Ecclesiae  Svh 

monasterii  Herbipol.,  dives.  —  Petrus  Fabritins  Westhovius,  Dives,  Joris  stad.  - 

Gnilhelmus  Rinck  a  Baidenstain,  Nobilis,  rhetor.  —  Christophorns  Tschndi  Glareano*. 

dives,  Poeta.  —  Eutelius  Seyfrid  dives,  rhetor.  —  Lud.  Rorbach.  mediocris.  rhe- 

tor. Fr.  Joannes  Krug  Monasterii  Bilthishusani,  dives  rhetor.  —  Fr.  Wolfg. 

Dinnerns,  Monasterii  S.  Stephani  Herbipol.,  mediocris,  rhetor.  —  Jac.  Helblit? 

Rapperschwilanus,  Helvetus,  med.  rhetor.  —  Fr.  Andreas  Molitor,  monasterii 

Ebracensis,  dives,  rhetor.  (Januar  158G).  —  Mich.  Rannenberger  Milteuburg..  med., 

rhetor.  —  Jo.  Schirmer  Nensak.  med.  poeta.  —  Jo.  Jac.  Drechsel  Dinkelspul., 

med.  Syntaxista.  —  Jo.  Poelians  Woldorfiius,  med.  Syntaxista.  —  Jo.  Sigismund 

a  Burkhausen,  Nobilis,  Etymologista.  —  Jo.  Wolf  Albertus  ab  Erenberg  Nobili*. 

Intimista.  —  Carol.  Kurschnerus  Fuldenis,  med.  Rhetor.  —  Hier.  Wörnerns  Epis- 

copiensis  (Bischofsheim?)  med.  rhetor.  —  F.  Gabriel  Appelt,  monasterii  Bantzensis 

dives,  rhetor.  —  Mich.  Breutigam,  Carolstadiensis,  med.,  rhetor.  —  Jac.  Frehtnera» 

Forchemanus,  med.  rhetor.  Philippus  Weygelt,  Frensdorfensis,  med.  rhetor.  — 

Jacobus  Beissenhertz  Saxomontanus,  panper,  logicns.  —  Wenceslaus  Nulberus,  M«.- 

ravus  Teschiensis.  pauper,  rhetor.  —  Jo.  Imhoft'  Geroltzhophianns,  med.  rhetor. 
Ge.  Lanz,  Sesslachieusis,  med.  poeta.  —  Petrus  Freii  Holuchius  Ducruscensis  med. 

rhetor.  —  Jeremias  Boncherias  Barriducensis,  pauper  rhetor.  —  P.  Eckius  Amoene- 

bargeusis,  S.  J.  Logicus.  —  Aut.  Henricaeus  Duderstadensis,  S.  J.  Logicns.  —  Hier. 
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raupte.    Das  Domcapitel  hatte  dem  Vorschlage  gegenüber  in 

<ler  That  auch  seine  Bedenken  und  verschob  längere  Zeit  seine 

Entscheidung;  erst  im  Februar  1587  gab  es  seine  Zustimmung, 

aber  so.  dass  die  an  die  fürstliche  Kammer  zu  überlassende 

Summe  von  15000  fl.  auf  11000  fl.  reduzirt  wurde;  doch  hat  es 

anch  diesen  Vorbehalt  zuletzt  fallen  lassen.1)    Ebenso  hat  der 

Fürstbischof  für  das  von  ihm  thatsächlich  bereits  reorganisirte 

Collegium  pauperum  jetzt  die  Sanktion  des  Domcapitels  eingeholt 

und  die  Satzungen  desselben  vorgelegt;  er  hatte  zugleich  gebeten, 

das  Collegium  möge  von  Stifts  wegen  mit  jährlich  100  Malter 

Korn  bedacht  werden;  auch  diesen  Wunsch  S.  F.  G.  gewährte 

es  in  Anbetracht  des  „ christlichen  Werkes",  behielt  sich  aber 

das  Recht  vor.  jenes  Reichniss  unter  Umständen  auf  eine  andere 

Anstalt  zu  übertragen.'2)    Inzwischen  gelangte  endlich  auch  die 

Kaltenbach  Rndolfzellensis,  S.  J.  Logicns.  Phil.  Seiferdt  Wendingensis,  S.  J. 

Lorcas.  —  Jo.  Herdingius  Leibolensis,  S.  J.  Logicus.  --  Sim.  Lieb  Schneebergensis, 

J>.  J.  Logicus.  —  Georg  Blum,  Alchslebensis,  pauper,  rhetor.  —  Mich.  Gübelias 

Melle richstad.,  paaper,  rhetor.  —  Jac.  Engelhardus  Schneiburgensis,  med.  rhetor.  — 

Marens  Philomena  Venetns,  dives,  Rhetor.  -  Joannes  Lndov.  Hagems  Acronianns 

t  eberlingensis,  med.,  rhetor.  (Ueberlingen  am  Bodeuseel  —  Jo.  Üxinns  Stockemensis, 

f>aoper,  rhetor.  Theoph.  Klein,  Prutenus,  pauper,  rhetor.  —  Ge.  Grosmannus 

Mrmmelsdorff.,  med.  rhetor.  —  Gabriel  Gro  Staffelsteinensis,  panper,  rhetor.  — 

Wilh.  Hundt  a  Salheim  Nobilis,  Syntaxeos  auditor  (1586  Juni).  —  Ge.  Geiling 

^pirensis,  Oratoriae  facultatis,  stud.  med.  —  Mart.  Sule,  Saxo  Hnlberstadensisr 

med.  rhetor.  —  Phil.  Hoffmannns  Herbipol.  ord.  S.  Bened.,  dives,  rhetor.  —  Joa- 

chimas  (iantzhorn,  Herbipol.,  dives,  poeta  (August).  —  Casp.  Wrempe  Haiberstad. 

nobilis,  Etymologista.  —  Joach.  Ernestus  ä  Büren,  nobilis,  Syntaxista.  —  Joh. 

Diekmann  a  Lochow,  nobilis,  Etymologista.  Ludov.  Schuneman,  Halberstad.r 

mrd.  —  Hemmingus  Schuneman  Haiberstad.  med.  —  Joannes  Schweitzerns  Main- 

kammerensis,  rhetor,  med.  —  Melchior  Textor  Duisernensis,  rhetor,  med.  —  Jac. 

5?h«;tüiczius  a  Bobogoria,  rhetoric.  classis  nobilis  Polonus.  (1.  Sept.)  —  Jo.  Ulricus 

Mallcdus  Rottenburg  ad  Nicrum,  med.,  rhetor  (1.  Sept.)  -  Bult  lt.  Balbnerus,  Herbip.. 

Caoonicus  in  Haugis,  dives,  rhetor.  -  Wendelinus  Hofbach  Fuldensis,  pauper, 

rhetor.  -  Andreas  Schellius  Herbipol.  pauper,  rhetor.  —  Jo.  Phil.  Grim,  Spirensis, 

pauper,  rhetor.  —  Jo.  Casp.  Sutter,  Friburg.  Brisgav.  med.  rhetor.  —  Melchior 

Fi^ulus  BurgesUdiensis,  med.,  rhetor.  —  Jo.  Heyl  Herbipol.  med.,  rhetor.  —  Aegid. 

Haopt.  Procelleusis  i  Prozelten),  pauper,  rhetor.  —  Jo.  Couradus  Kottuitz  ab  Auln- 

lach  Decanus  Wirtzburgensis.  — 

i)  Sitzung  des  Domcapitels  vom  2.  und  11.  Sept.  158G  und  vom  25.  Febr.  1587, 

oud  13.  Sept.  1588. 

*!  Sitzung  des  Domcapitels  vom  30.  Angust  und  3.  Dezember  1580. 
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Angelegenheit  der  definitiven  Feststellung  der  Statuten  für  die 

Universität  zu  ihrem  Abschluss. 

Wir  wollen  es  gleich  hier  hervorheben,  das  Original  der 

Statuten  mit  der  Unterschrift  des  Stifters  und  des  Capitel*  ist 

verschollen,  wir  haben  nur  einen  vom  15.  Oktober  1587  datirten 

Entwurf,  der  offenbar  ursprünglich  bestimmt  war,  das  Original  zu 

sein.1)  Es  wird  sich  ergeben,  wie  die  Herstellung  einer  neuen 

Ausfertigung  nothwendig  geworden  ist.  Wir  erinnern  uns.  schon  im 

J.  1585  hatte  Julius  dem  Capitel  einen  ersten  Entwurf  solcher 

Statuten  zur  Revision  und  Begutachtung  vorgelegt.2)  Das  Capitel 

war  in  der  Hauptsache  einverstanden,  aber  gleichwohl  verzögerte 

sich  die  Erledigung  der  Sache  um  ein  ziemliches.  Schon  früher, 

scheint  es,  hatte  er  sich  nach  Freiburg  i.  Br.  gewendet  und  um 

die  Zusendung  der  Statuten  dieser  Hochschule  gebeten,  um  sie 

als  Muster  zu  benützen.  Jetzt,  im  J.  1580.  wendete  er  sich  zu 

diesem  Zwecke  noch  einmal  eben  dahin  und  fügte  die  Bitte  hin- 

zu, man  möge  ihm  nicht  blos  die  allgemeinen,  sondern  auch  die 

Statuten  der  einzelnen  Fakultäten  überschicken.  Diesem  seinem 

Wunsche  kam  man  in  Freiburg  mit  der  grössten  Bereitwilligkeit 

nach  und  erklärte  sich  zugleich  bereit,  ihm.  wenn  er  es  wünsche 

und  er  zu  diesem  Zwecke  einen  zuverlässigen  Mann  schicke, 

durch  diesen  über  die  „geheimeren  Grundsätze  der  Regierung  der 

Hochschule"  Aufschluss  zu  geben.  Julius  dankte  dem  Freiburger 

Senat  in  gebührender  Weise  und  dem  Notar  der  Universität,  der 

die  Abschriften  besorgt  hatte,  durch  ein  Geldgeschenk,  man  er- 

fährt aber  nicht,  ob  er  auch  von  jenem  weitereu  recht  charak- 

teristischen Anerbieten  Gebrauch  gemacht  hat.3)    Die  Statuten 

i)  S.  Urk-Buch  Nr.  70.  S.  147—173. 

2t  S.  oben  S.  221),  Anm.  2. 

3)  Die  betr.  Mittbeiluug  verdanken  wir  der  schon  früber  angeführten  Schritt 

J.J.  Albret  hts:  De  singnlaribus  Academiae  Albertinae  in  alias  qnamplures  meritis  etc. 

Friburgi  1  :><»*.  Hur  beisst  es  p.  41) s  „Ut  autem  academiam  stiam  per  omni» 

simillimam  Friburgeiisi  reddere  posset  Julius,  anno  15*6  iteratis  ad  Senatum  aca- 

demiae Friburg»nsis  litteris  apographa  Statutorum  nou  universae  solum  aoademia- 

sed  siugularum  <puo«|iie  Faeultatum  sibi  transmitti  postulavit.  Anuueruut  Frihurgens»-* 

et  nou  solum.  ut  apographa  bereut,  sno  Nutario  jnjuuxt-re,  sed  signiticarunt  **tian> 

excelso  prineipi,  ut,  si  etiani  de  secretioribus  guln-rnationis»  rationibns  quaedam 
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der  Universität  Freiburg.  die  bekanntlich  schon  im  J.  146*0  ge- 

gründet worden.1)  und  ihrer  einzelnen  Fakultäten,  lagen  keines- 

wegs in  einer  so  einheitlichen  Gestalt  vor,  dass  man  sie  in  Wirz- 

burg  bloss  hätte  zu  copiren  brauchen.   Es  ist  das  auch  durchaus 

nicht  geschehen.    Der  erste,  in  Wirzburg  entstandene  Entwurf, 

wir  wiederholen  das.  hat  ja  auch  schon  vor  dem  J.  1586  vor- 

gelegen.'-)  Ausserdem  lagen  hier  die  Verhältnisse  doch  in  vielen 

und  wesentlichen  Dingen  anders:   schon  der  Umstand,  dass  in 

Wirzburg  die  neue  Universität  mit  dem  Jesuitencollegium  und 

dem  geistlichen  Seminar  in   so   engen  Zusammenhang  gesetzt 

und  von  Anfang  an  auf  die  Grundlage  des  ausschliessenden 

Tridentinums  gestellt   wurde  oder  werden  sollte,  constituirte 

einen  prinzipiellen  und  ungemein  grossen  Unterschied.    In  Frei- 

burg hatten  die  Jesuiten  allerdings,  einige  Jahre  vor  der  Gründung 

der  Wirzburger  Hochschule,  den  Versuch  gemacht,  sich  dort  an 

der  Universität  festzusetzen,  aber  dieser  erste  Angriff  war  glück- 

lich  abgeschlagen  worden;*)  erst  im  dritten  Jahrzehnt  des  darauf 

folgenden  Jahrhunderts  sind  sie  unter  der  kräftigen  Mitwirkung 

des  Habsburgers,  der  über  die  östreichischen  Vorlande  damals 

herrschte  —  Erzherzog  Maximilian  —  zum  Ziele  gekommen.4) 

Genug,  von  einer  summarischen  Nachahmung  der  Freiburger  all- 

gemeinen Statuten  konnte  keine  Rede  sein:  in  manchen  Bestimm- 

ungen allerdings  fallt  die  Verwandtschaft  in  das  Auge,  wobei 

jedoch  nicht  zu  übersehen  ist.  dass  sämmtliche  Universitäten, 

cogno*eere  cuperet ,  fidum  hominem,  cui  ea  concederentur ,  Friburgum  ablegare 

luberet.  Gratias  magnas  retulit  Julius  non  aolum  Notario.  cujus  laborem  quatuor- 

<lrcim  Joachimicorum  dono  remuneratus  est,  sed  etiam  senatui  academico  epistola 

InmanUsima,  quam  lubenter  bic  describerem,  si  autographum  in  indice  Archivis 

quidem  desiguatum  at  nunc  involucro,  fasciculo,  et  forulo  motum  illico  iuvenire 

lieaivu»t.- 

i)  8.  Geschichte  der  Albert-Ludwigs -Universität  zu  Freiburg  im  Breisgau. 

2  Theile.    Frei  bürg  Itm. 

i  Ans  den  in  Aum.  3  S.  232  angeführten  Worten  Albrechts  geht  allerdings 

nicht  mit  zwingender  Sicherheit  hervor,  ob  Julius  die  allgemeinen  Statuten  der 

Universität  Freibnrg  nicht  schon  vor  1586  erhalten  hatte:  verlangt  hatte  er  sie 

«icher  schon  vorher:  riteratis  literis44  wendet  er  sich  1686  an  den  Freibnrger  Senat. 

s  S.  Schreiber,  1.  c.  II,  S.  307  ff. 

«  3.  Schreiber,  L  c.  II,  S.  897  ff. 
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zumal  in  Deutschland,  wie  das  ja  in  der  Natur  der  Dinge  lag. 

in  ihren  Satzungen  sich  vielfach  wiederholten  und  berührten.  •> 

Was  nun  die  allgemeinen  Statuten  der  Wirzburger  Universität 

betrifft,  so  tragen  sie  in  der  Gestalt,  in  welcher  allein  sie  auf 

uns  gekommen  sind,  das  Datum  vom  15.  Oktober  1587,  und  ohne 

Zweifel  hat  die  Absicht  bestanden,  sie  an  diesem  Tage  zu  ver- 

kündigen, aber  nicht  minder  fest  steht,  dass  dieses  nicht  abo 

geschehen  ist.  Das  Domcapitel  war  zu  dieser  Zeit  mit  seinen 

Berathungen  noch  nicht  zu  Ende,  wie  sich  diess  aus  den  Reeess- 

büchern desselben  mit  Sicherheit  ergiebt.  Ein  rasches  Tempo  in 

der  Behandlung  wichtiger  Fragen  liebte  dasselbe  überhaupt  nicht. 

Julius  Echter  hat  bereits  im  Mai  (1587)2)  den  Entwurf,  welchen 

er  vor  geraumer  Zeit,  wie  erzählt,  dem  Capitel  zur  Durchsicht 

und  eventuellen  Genehmigung  vorgelegt  hatte,  zurückverlangt, 

aber  erst  im  Dezember  hat  das  Capitel  sich  endgiltig  schlüssig 

gemacht.  Es  hatte  offenbar  in  der  Zwischenzeit  einige  Abänder- 

ungen verlangt,  die  es  selbst  betrafen.  In  der  Sitzung  vom 

24.  November  erhielten  zwei  Mitglieder  desselben.  Herr  Johann 

Philipp  von  Gebsattel  und  Herr  Erhard  von  Liechtenstein ,  den 

Auftrag,  dem  Capitel  zu  referiren,  ob  die  beantragten  Aender- 

ungen  mit  denselben  angenommen  worden  seien,  oder  wenn 

nicht,  darüber  zu  berichten,  was  zu  wünschen  übrig  bleibe.3) 

1)  Nach  einer  dunklen  Notiz  aus  der  Sitzung  vom  27.  Januar  1587  wäre 
man  bei  dem  Entwurf  der  nenen  Statuten  auf  die  Statuten  der  älteren,  ersteu 

Wirzb.  Universität  zurückgegangen,  die  vom  J.  1405  stammen  sollten.  Davon  ist 

nun  freilich  jede  andere  Spur  verioreu,  aber  irgend  etwas  der  Art  muss  existirt 

haben,  da  das  Domcapitel  auch  später  darauf  zurückkommt.  S.  weiter  unten 

■  S.  235,  Anm.  1)  das  Citat  aus  der  Sitzung  vom  5.  Dezember  1587  and  weiter  oben 

S.  — ,  Anm.  — i  vom  14.  März  1585,  Nicht  minder  gewiss  ist  aber,  dass  der  erste 

von  Julius  vorgelegte  Entwurf  vou  jener  Rückbeziehang  entstanden  war. 

2)  Sitzung  vom  14.  Mai  1587.  Jene  Notiz  des  Domcapitels  scheint  „Privi- 

leg"4 und  „Statut1*  nicht  scharf  genug  zu  unterscheiden;  freilich  das  J.  14<»ö.  da» 

dabei  genannt  wird,  passt  nicht  auf  die  „Privilegien".  Das  Moment  der  Überein- 

stimmung, von  welchem  das  Protokoll  spricht,  ist  indess  offenbar  nicht  generell, 

sondern  nur  speziell,  d.  h.  in  Bezug  auf  das,  was  das  Capitel  für  sich  dabei  ver- 

langt, zu  fassen,  wie  es  schon  in  der  Sitzung  vom  14.  März  1485  ausgesprochen 
worden  war. 

■)  Sitzung  vom  24.  November  1587:  „Nachdem  die  Statuta  Universität  i» 

hie  bevor  abgelesen  und  vermög  des  Recesses  in  ettlichem  zn  enderu  gewesen. 
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Am  5.  Dezember  hielten  die  beiden  Referenten  ihren  Vortrag, 

der  die  Zustimmung  beantragte,  und  so  wurde  denn  endlich  be- 

schlossen, dass  die  Statuten  nunmehr  mit  dem  Siegel  des  Capitels 

versehen  und  ein  Exemplar  in  dessen  Archiv  hinterlegt  werden 

solle. 1 1  Jetzt  erst  war  diese  Angelegenheit  erledigt.  In  der 

«Sitzung  vom  11.  Februar  1588  erfolgt  die  Mitteilung,  dass  F.  G. 

die  Statuten  der  Universität  habe  ausfertigen  und  siegeln  lassen.2) 

So  war  man  mit  dieser  delikaten  Frage  am  Ziele.  Sie  kommt 

in  den  Verhandlungen  des  Domcapitels  nicht  mehr  zur  Sprache. 

Wenn  der  Fürstbischof  seinen  Namen  darunter  gesetzt  und  an 

welchem  Tage  sie  verkündigt  worden  sind,  lässt  sich  leider  so 

lange  nicht  feststellen,  als  statt  des  Quasi-Originals  vom  15.  Ok- 

tober 1587.  nicht  das  förmliche  Original,  das  aber  allem  Verr 

muthen  nach  im  Laufe  des  Monats  Februar  1588  vollzogen  wor- 

den ist,  aufgefunden  sein  wird. 

In  gleicher  "Weise  hat  Julius  Echter  für  seine  übrigen  Stift- 

ungen, das  Collegium  Pauperum  und  das  Collegium  S.  J.,  ihre 

neueste  Ordnung  und  Dotation,  die  nachträgliche  Zustimmung 

des  Domcapitels  erholt.  Dieses  allerdings  kam  über  seine  Be- 

denken auch  jetzt  nicht  sogleich  hinweg,  und  Monate  vergingen, 

*-he  es  zum  Entschlüsse  kam.    Die  patres  S.  J.  drängten,  das 

welche  dem  Kecess  gemäss  gestellt  sein  sollen,  so  ist  für  gut  angesehen,  dass 

>iit>elben  zweyen  Herren  zu  revidiren  übergeben  werden  sollen,  dergestalt,  dass 

wo  sie  dem  Kecess  gemäss  gemacht,  man  alsdann  sie  siglen,  oder,  wenn  sie 

anders  geschaffen,  die  Mängel  referirt  werden  sollen,  darzu  Herr  Johann  Philipp 

von  Gebsattel  und  Herr  Krhard  von  Lichtenstein  depntirt  worden. u 

I)  Sitzung  vom  5.  Dezember  1587:  Herr  Gebsattel  referirt  durch  Syndicum, 

CT  und  Liechtenstein,  Landrichter  hätten  die  ineuem  Statut  :n  durchgesehen  und 

mit  den  alten  verglichen;  sie  linden,  dass  das  procemium  oder  praefatio  sei  recht 

und  wohl  aecomodirt,  wie  auch  in  den  Juramenten  ein  Ehrwürdig  Domcapitel  neben 

ansern  G.  Herrn  von  Wirtzbnrg  gesetzt,  so  seien  die  übrigen  Additiones  allein 

ad  officium  Kectoris,  Studiosorum  et  aliorum  de  Universitate  gesetzt,  also  dass 

einem  Ehrwürdigen  Domcapitel  an  habender  Jurisdiktion,  Herrlichkeit,  Dignität 

und  praeceminenz  oder  altem  Herkommen  nnd  Gebrauch  nichts  entzogen:  —  auf 

welche  relatio  ist  notirt,  dass  die  statuta  nunmehr  gesiglet,  uud  ein  Exemplar  im 

Archiv  soll  behalten  und  reservirt  werden". 

*»  Sitzung  vom  11.  Februar  158«:  „F.  G.  hat  die  statuta  Universitatis  et 

collegü  pauperum  verfertigen  nnd  siglen  lassen.- 
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Capitel  verlangte  von  F.  G.  noch  einige  Aufklärungen  und  stimmte 

endlieh  zu.1)  Aehnlich  ist  es  auch  mit  dem  adeligen  Seminar 

gegangen:  aber  zugleich  mit  dem  Unterschiede,  das»  Julius  hier 

nicht  nach  gescheheenr  Stiftung,  sondern  vor  derselben  die  Zu- 

stimmung des  Capitels  nachsuchte;  die  ersten  bez.  Mitteilungen 

und  Verhandlungen  fallen  bereits  in  das  J.  15SS, -)  während  die 

endliche  Ausführung,  wie  berichtet,  erst  im  J.  1008  geschehen  ist. 

So  hatte  sich  das  frühere  zähe  Zerwürfniss  in  versöhnende* 

Wohlgefallen  aufgelöst.  Die  Verständigung  wäre  auch  jetzt  noch 

sicher  nicht  so  leicht  zu  Stande  gekommen,  wenn  Julius  nicht 

auch  seiner  Seits  sich  entgegenkommend  bewiesen  hätte.  *J  Für 

ihn  war  es  aber  immerhin  ein  befriedigender  Erfolg,  auf  welchen 

er  auf  die  Länge  doch  nicht  ohne  Beschädigung  oder  Gefährdung 

seiner  Schöpfung  hätte  verzichten  dürfen.  Jetzt  erst,  nach  er- 

zielter Sanktion  durch  das  Capitel  war  die  Universität  staats- 

rechtlich gesichert,  aus  der  Reihe  der  blossen  Thatsächlichkeit 

heraus  dem  rechtlichen  Organismus  des  Wirzburger  Höchst ifte* 

einverleibt.  Nun  kam  es  darauf  an,  wie  sich  die  Neugründnng 

auf  der  mit  so  vieler  Anstrengung  und  Umsicht  gelegten  Basi- 

entwickeln  würde. 

Ehe  wir  die  weitere  Entwicklung  der  Dinge  verfolgen,  er- 

scheint es  geboten,  den  massgebenden  Inhalt  und  die  charak- 

teristische Richtung  der  Ordnungen,  welche  der  Gründer  seiner 

I)  Die  Jesuiten  scheinen  die  Notwendigkeit,  die  Sanktion  ihres  Collegiums 

durch  das  Domcapitel  zn  erholen,  nicht  gerne  zugestanden  zu  haben.  In  derSitznns: 

vom  19.  Sept.  15SS.  heisst  es:  „—  werden  die  Herren  des  Domcapitels  ,  so  der 

Sache  beigewohnt,  sich  zu  erinnern  wissen,  wie  beschwerlich  es  mit  den  Jesuiten 

zugegangen,  bis  man's  dahin  gebracht."  Die  Betätigung  von  Seite  des  Capitels 
ist  noch  im  Februar  1588  erfolgt  (vgL  auch  Nr.  78  des  Uric-Bochet). 

2i  Sitzung  vom  81.  Marz  158*4 

Wir  wiederholen,  mehrere  der  an  dem  ̂ Qnasiorigiual**  der  Statuten  in 

letzter  Stunde  atigebrachten  Aeuderungen  sind  vom  Domcapitel  angeregt  worden. 

Die  Einleitung  in  das  Statut  selbst  hebt  nicht  umsonst  das  Verdienst  demselben 

an  dem  Zustandekommen  des  Werkes  neben  Julius  ausdrücklich  hervor.  L'rk.-Bucb 

Nr.  7o,  S.  149,  unten':  „—  domiui  Julii  etc.  patris  patriae  et  hujns  acaiemia* 

Primarii  COuditorÜ,  revereudorum  item  geuerosorum  et  uobilium  dominornm 

collegialinm  sive  capitularium  quorum  voluutate,  iudicio  adeoijue  coasilii 

et  auxilii  raaturitate  hoc  opus  felicem  exitura  sortitura  esO.« 
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Schöpfung  gegeben  und  von  deren  Direktiven  die  Zukunft  der- 

selben abhängig  gemacht  war,  näher  in  das  Auge  zu  fassen. l) 

Die  Universität,  welche  in  die  vier  herkömmlichen  Fakul- 

täten mit  eigenen  Gesetzen  und  Ordnungen  sich  gliederte,  erhält 

Jen  ausschliesslich  katholischen,  theokratischen  Charakter  zuge- 

sprochen. -)  Niemand  kann  in  irgend  einer  Gestalt  ein  Amt, 

eine  Stellung  oder  Wirksamkeit  an  der  Universität  zugestanden 

erhalten,  der  seinen  Namen  nicht  zuvor  in  die  Matrikel  ein- 

getragen und  das  Glaubensbekenntniss  nach  der  Fassung  des 

Concils  von  Trident  abgelegt  hat.  Alle  Immatriculirten  stehen 

unter  der  Jurisdiktion  der  Universität  mit  Ausnahme  der  Kleriker 

und  Mönche,  die  in  Wirzburg  selbst  wohnen;  sie  werden  durch 

«lie  Immatriculation  der  Gerichtsbarkeit  je  ihrer  Oberen  nicht 

entzogen,  und  der  Rektor  hat  über  sie  kein  Recht  als  das  der 

brüderlichen  Ermahnung. 

Die  Universität  erhält  im  übrigen  corporative  Rechte,  das 

Recht  einer  juristischen  Person  und  der  vollen  Selbstverwaltung, 

aber  unter  der  ausnahmslosen  Voraussetzung  des  streng  theo- 

kratischen und  katholischen  Charakters  der  Hochschule,  dem 

allns  unterworfen  wird.  An  der  Spitze  als  Repräsentant  der  voll- 

ziehenden Gewalt  steht  der  Rektor.  Die  Dauer  des  Rektorates 

betragt  in  der  Regel  ein  Jahr,  vom  30.  September  bis  wieder 

zum  30.  September.  Am  folgenden  12.  März  wird  der  Erwählte 

vum  30.  September  für  den  folgenden  Teil  des  Jahres  bestätigt; 

kann  aber,  wenn  die  Wähler  das  für  angezeigt  halten,  an 

diesem  Tage  auch  eine  Neuwahl  vorgenommen  werden.  Der 

Rektor  muss  von  ehelicher  Geburt,  unverheirathet.  katholisch 

nnd  darf  mit  keinem  Makel,  zumal  der  Ketzerei,  des  Ehebruches 

u.  dgl.  behaftet  sein.  Das  Vorschlagsrecht  zur  Wahl  wechselt 

nach  den  vier  Fakultäten  —  von  der  theologischen  angefangen, 

bis  zu  der  der  Artisten  herab  —  an  welehe  sich  als  fünfte  vor- 

1  Es  wird  kaum  erwähnt  zu  werden  brauchen,  dass  für  den  vorstehenden 

j-rakti*  hf n  Zweck  nichts  darauf  ankommt,  wenn  sich  eine  hez.  Bestimmung  auch 

-r;i  schon  früher  anderwärts  ausgesprochen  findet. 

2  l'rk.-Buch  Nr.  70,  Titulus  I,  S.  löü. 
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schlagsberechtigte  Gruppe  die  Zahl  aller  jener  anschliesst.  die 

sich  ordnungsmäs8ig  wohl  der  Universität  aber  nicht  einer 

speziellen  Fakultät  zugeschrieben  haben.  Die  formelle  Wahl, 

bez.  die  Zustimmung  zu  dem  Vorschlage  der  einen  Fakultät  ist 

Sache  des  Senates  oder  des  sogen.  „Consiliums".  Fällt  die  Wahl 

zum  Rektor  auf  einen  Fürsten  oder  sonst  eine  erlauchte  Persön- 

lichkeit, die  zwar  ein  Glied  der  Universität  ist,  aber,  sei  es  wegen 

anderer  Geschäfte  oder  hohen  Alters,  den  Pflichten  seines  Amtes 

nicht  nachzukommen  vermag,  so  darf  ihm  in  derselben  Weise 

und  aus  derselben  Gruppe,  aus  der  er  selbst  gewählt  worden 

ist,  ein  Prorektor  als  Stellvertreter  im  Amte  gewählt  werden. 

Der  rechtmässig  und  neu  gewählte  Rektor  muss  bei  dem  Antritt 

seines  Amtes  das  Tridentinische  Glaubensbekenntnis*  ablegen, 

das  gleiche  wird  eventuell  der  Vicerektor  thun.  Der  neue  Rektor 

hat  auch  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Statuten  der  Universität 

und  andere,  auf  Leben  und  Wandel  der  Studierenden  bezügliche 

Verordnungen  auf  ergangene  Einladung  hin  an  einem  Tagt-, 

spätestens  vier  Wochen  nach  der  Wahl,  öffentlich  vorgelesen 

werden.  —  Die  Remuneration  des  Rektors  setzt  sich  aus  der 

Hälfte  der  Strafgelder,  einem  Drittel  der  Inskriptionskosten, 

den  confiscirten  Waffen  der  Studenten,  die  sich  nächtlicher  Weile 

auf  den  Strassen  ungebührlich  aufführen  oder  schlagen,  und  end- 

lich aus  den  ihm  zukommenden  Gebühren  für  Unterzeichnung 

von  Schreiben  von  Studirenden  zusammen.1) 

Das  eigentlich  regierende  Organ  der  Universität  ist  der  Senat, 

an  dessen  Spitze  der  Rektor  und  die  Decane  und  Professoren  dt- r 

theologischen,  juristischen  und  medicinischen  Fakultät  und  die 

in  das  Consil  zugelassenen  Doktoren  und  Licentiaten  stehen: 

nach  ihnen  die  Decane  der  philosophischen  oder  artistischen 

Fakultät  mit  3  Magistern,  welche  die  Fakultät  zu  diesem  Zwecke 

wählt.  Jeder,  der  in  das  Consilium  eintritt,  bez.  zugelassen  wird, 

hat  u.  a.  an  Eides  statt  zu  geloben,  dass  er  bis  zum  Ende  seines 

Lebens  der  römisch-katholischen  Kirche  treu  bleiben  und  zugleich 

i)  Ürk.-Buch,  1.  c.  p.  15:*,  Titulns  III. 

Digitized  by  Google 



Die  Xtugrümlung  d.  Universität  n.  Fürstbischof  Julius  Echter  v.  Mespelbrunn.  239 

nach  Kräften  dafür  Sorge  tragen  wolle,  dass  keiner  in  das  Con- 

silium  aufgenommen  werde,  der  nicht  denselben  Glauben  hat  und 

bekennt. l) 

Auch  das  Institut  eines  Canzlers  der  Universität  mittel- 

alterliehen Ursprungs  und  sacerdotalen  Charakters  wird  bei- 

behalten. Und  zwar  soll  in  dem  gegebenen  Falle  dieses  Ehren- 

amt dem  jeweiligen  Dompropste  von  Wirzburg  zukommen;  dieser 

kann  sich  aber  aus  der  Reihe  der  Mitglieder  der  Universität  einen 

geeigneten  Stellvertreter,  einen  Vicekanzler  wählen,  der  aber  be- 

reit* in  das  Consil  zugelassen  und  Priester  sein  muss.  Das  Amt 

des  Canzlers  besteht  in  der  Erteilung  der  licentia  des  Magisteriums 

oder  des  Doktorats  an  alle  jene,  die  von  den  einzelnen  Fakultäten 

als  dazu  befähigt  präsentirt  werden:  er  soll  die  Licenz  in  feier- 

licher Form  und  priesterlichem  Gewände,  als  Vertreter  des  apo- 

stolischen Stuhles,  erteilen.2) 

Der  gesammte  akademische  Körper  zerfällt  in  die  4  bekannten 

Fakultäten,  von  welchen  die  philosophische  oder  artistische,  wie 

das  schon  aus  der  Stellung  derselben  im  Senate  oder  Consil  deut- 

lich hervorgeht,  immerhin  als  die  den  übrigen  nicht  vollständig 

ebenbürtige  geschätzt  wird.3)  An  der  Spitze  jeder  Fakultät  steht 

ein  Decan  und  ein  Ausschuss  (collegium),  die  jährlich  von  den 

legitimen  Mitgliedern  der  Fakultät  gewählt  werden  und  das  Wohl 

der  ganzen  Corporation  wie  insbesondere  der  speziellen  Fakultät 

zu  überwachen  haben.  Der  Decan  muss  Doktor  oder  Magister 

der  betr.  Fakultät  und  katholisch  sein  u.  s.  w.  und  das  Glaubens- 

U-kenntniss  nach  der  Fassung  des  tridentinischen  Concils  ablegen. 

Nähere  Verhaltungsvorschriften  für  den  Decan  in  Betreff  der  Vor- 

lesungen, der  Graduirungen,  der  Zusammenberufung  des  Consils 

der  Fakultät  u.  dgl.  fehlen  nicht.  Auch  heisst  es:  Er  wird  die 

a«ta  facultatis  und  die  verschiedenen  Beschlüsse  derselben  in  ein 

gesondertes  Buch  eintragen  und  die  Fakultätsgelder  in  Verwahrung 

nehmen,  und  auf  die  Einnahmen  und  Ausgaben  Acht  haben.  Endlich 

•1  l.'rk.-Buch  S.  152,  unten. 
*)  I*.  c.  p.  160—161.  Titolas  VI. 

•   S.  I  rk.-Bach  1.  c.  p.  151—152,  Titnlus  II. 
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wird  jeder  Deean,  nach  dem  Beispiele  anderer  Universitäten  an 

bestimmten  Fesstagen  nnd  Vorabenden  von  Festtagen,  wie  Weih- 

nachten, Ostern,  Pfingsten,  Maria  Geburt,  Allerheiligen  u.  s.  w.. 

zum  Frommen  der  studierenden  Jugend  erbauliche  und  sogleich 

belehrende  Ansprachen  in  ausreichender  Zahl  abhalten.1) 

Der  kirchliche  Charakter  der  Universität,  aber  auch  die 

Absicht  des  Stifters,  die  Professoren  derselben  vor  allen  anderen 

Kategorien  der  Diener  seines  Staates  auszuzeichnen,  wird  durch 

die  Bestimmung  bezeugt,  dass  der  Rektor  und  die  vier  Decane 

jeder  öffentlichen  Prozession  beiwohnen  sollen,  dagegen  erhalten 

sie  den  Platz  unmittelbar  hinter  dem  Fürstbischof  eingeräumt,  and 

wenn  dieser  nicht  Teil  nimmt,  haben  sie  dessen  Stelle  einzu- 

nehmen. Ebenso  soll  der  Rektor  mit  den  vier  Decanen  an  den 

Kirchenfeierlichkeiten  aller  höheren  Festtage  sich  beteiligen.2! 

Die  politische  Stellung  der  Universität  und  ihrer  Angehörigen 

erhält  weiterhin  durch  das  reelle  Vorrecht  Ausdruck,  dass  d^n 

akademischen  Gebäuden,  den  verschiedenen  „Collegiis"  (z.  B. 

pauperum,  nobilium)  und  sämmtlichen  Professoren  volle  Freiheit 

von  jeder  Steuer  und  Abgabe,  von  jeder  persönlichen  Belastung, 

wie  z.  B.  Wachdienste  zu  thun.  u.  dgl.,  ausdrücklich  zuerkannt 

wird.3)  Dieselbe  „Immunität"  kommt  allen  Studenten  zu.  die 

immatriculirt  sind;  unterwegs,  auf  der  Reise  nach  der  Universi- 

tät und  von  ihr  zurück  nach  Hause,  sind  sie  im  Bereiche  des 

Hochstifts  von  allen  Zöllen  und  Fahrgeldern  befreit. 

Ein  anderes  der  Universität  zuerkanntes  Vorrecht  ist  die  Ge- 

richtsbarkeit über  die  Studierenden,  mit  Ausnahme  der  Criminal- 

fälle.  und  nachdrücklich  wird  den  richterlichen  Behördeu  der 

Stadt  eingeschärft,  die  persönlichen  Vorrechte  der  Studenten, 

auch  wenn  sie  sich  Uebertretungen  zu  Schulden  kommen  lassen, 

ja  nicht  zu  verletzen.4) 

i  L.  o.  Tit.  XII,  S.  16«.». 

^  L.  c.  .S.  ir.o,  Tit.  XIV. 

a  L.  c.  Tit.  XI.  S.  167. 

*  L.  v.  Tit.  I,  S.  151,  Tit.  XI,  S.  167. 
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Die  Vorschriften  für  die  Studierenden,  welche  in  das  Gebiet 

der  Sittenpolizei  fallen,  enthalten  im  Zusammenhang  mit  der 

Verlautbarung  der  für  eventuelle  Verletzungen  derselben  fest- 

gestellten Strafen  nur  wenige  Bestimmungen,  die  man  nicht  an 

jeder  oder  mancher  Universität  jener  Zeit  wiedergefunden  haben 

wird.1)  Einiges  daraus  mag  an  dieser  Stelle  hervorgehoben 

werden.  Unsittliche,  „magische-  oder  sonst  verbotene  Bücher  sind 

bei  Strafe  verpönt  Schauspiele,  Comödien  und  Tragödien  u.  dgl. 

dürfen  ohne  eingeholte  Genehmigung  des  Rektors  und  der  Decane 

nicht  herausgegeben  oder  aufgeführt,  am  Biertische  nicht  über 

die  Hauptsätze  der  hl.  Religion  gesprochen  werden;  zu  keiner 

Zeit,  auch  nicht  in  den  Tagen  des  Faschings,  soll  ein  Studierender 

raaskirt  oder  bis  zur  Unkenntlichkeit  verhüllt  auf  der  Strasse 

erscheinen.  Zweifelhafte  Wirthshäuser  oder  gar  sogen,  verdäch- 

tige Häuser.  Würfelspiel  u.  dgl.  sind  bei  Strafe  zu  vermeiden. 

Wer  drei  Tage  hinter  einander  ohne  Erlaubniss  die  Vorlesungen 

nicht  besucht  hat,  hat  die  Mahnung  von  Seite  des  Pedellen  zu 

erwarten;  aber  auch  bewaffnet  sollen  die  Studierenden,  nament- 

lich der  Theologie  und  Philosophie,  nicht  in  die  Vorlesungen 

kommen.  Im  Sommer  Abends  nach  neun  Uhr,  im  Winter  nach 

acht  Uhr  soll  kein  Student  ohne  dringende  Xoth  sich  ausserhalb 

-einer  Wohnung  sehen  lassen;  ist  es  nicht  zu  vermeiden,  muss 

er  Licht  oder  Begleitung  bei  sich  haben.  Das  Baden  in  einem 

Flusse  ist  nicht  erlaubt  u.  s.  w.  Die  Strafen  für  die  verschie- 

denen Verletzungen  der  bestehenden  akademischen  Gesetze  und 

Vorschriften  bewegen  sich  teils  in  Geldstrafen,  teils  in  Verhängung 

des  Carcers  oder  endlich  der  zeitweisen  und  dauernden  Aus- 

>«  hliessung.  Nicht  ohne  Interesse  dürfte  die  Bestimmung  sein, 

welche  den  Buchdruckern  und  Buchhändlern,  die  sicher  auch  als 

integrirende  Glieder  der  akademischen  Corporation  zu  denken 

lind,1)  den  Druck  oder  Verkauf  von  Schriften  verbietet,  welche 

nicht  die  Billigung  von  Seite  der  Censurbehörde  erhalten  haben.3) 

r  L.  c.  Tit.  III  S.  157,  Tit.  XVII  S.  170  etc. 

2  Vgl.  die  Urkunde  Nr.  42,  S.  78  des  Urk.-Buches. 

*)  L.  <..  Tit.  XVIII  p.  172. 

GnchicbU  der  L"niver»iUt  Winburg.    1.  Band.  IG 
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Der  Stifter  der  Universität  war  aber  bei  allem  ausgeprägten 

Conservatismus  doch  so  weise,  mit  diesen  seinen  Gesetzen  seine 

Stiftung  nicht  für  alle  Zeiten  gebunden  haben  zu  wollen.  Er 

wusste  doch  gut  genug,  dass  andere  Zeiten  gerade  auf  dem  Ge- 

biete der  Gesetzgebung  auch  neue  Bedürfnisse  im  Gefolge  haben, 

und  sprach  daher  zum  Schlüsse  der  Universität,  d.  h.  ihren  legi- 

timen Organen  ausdrücklich  und  in  sehr  verständiger  Weise  für 

die  Zukunft  das  Recht  zu,  nach  Massgabe  und  den  Anforder- 

ungen der  Zeitverhältnisse  entweder  neue  Gesetze  und  Verord- 

nungen zu  geben  oder  an  den  vorhandenen  zu  ändern  und  Zusätze 

zu  machen,  aber  doch  nur  so,  dass  dies  erst  nach  eingeholter 

Zustimmung  und  Genehmigung  des  jeweiligen  Fürstbischofs  un<l 

Domcapitels  geschehen  darf.1) 

Autfallen  kann  es,  dass  sich  in  diesen  Statuten  der  Uni- 

versität gar  keine  Erwähnung  oder  Andeutung  ihrer  wirthsehaft- 

lichen  Verhältnisse,  ihrer  Einkünfte  oder  der  Verwaltung  ihre? 

Vermögens  u.  dgl.  findet.  Das  wesentliche ,  was  wir  zuver- 

lässig über  die  Ausstattung  der  Universität  oder  der  einzelnen 

Fakultäten  wissen,  ist  bereits  berührt  worden:  es  ist  darüber 

überhaupt  keine  zusammenfassende  Beurkundung  vorhanden  und 

handelt  es  sich  immer  nur  um  die  Fixirung  der  einzelnen  norh 

nicht  abgeschlossenen  Akte,  aus  welchen  sich  die  Gesammt- 

Dotation  der  Hochschule  zusammensetzte.  Dass  das  Amt  eine> 

Quästors,  das  dann  den  Namen  des  Receptorats  erhielt,  von 

Anfang  an  vorhanden  war,  unterliegt  keinem  Zweifel;-»  der 

Quästor  ist  aber  offenbar  als  ein  Beamter  des  Fürsten  und  nicht 

wie  der  Notar3)  als  ein  Beamter  der  Universität  zu  betrachten: 

')  L.  c.  S.  178.  Die  vorbehaltene  Zustimmung  des  Domcapitels  stand  ar- 

sprünglich  nicht  in  den  Statuten.    (Vgl.  Urk.-Buch  S.  173,  Anm.  **. 

2)  Die  Urkunde  No.  76  (Urk.-Buch  S.  20:V>  vom  1.  Sept.  1588,  S.  205.  spricht 

von  einem  „quicunqne  in  posterum  fnturns  quaestor,  procurator  ant  receptor  uostrar 

acadtminc",  aber  so,  dass  mau  daraus  schliesseu  muss,  dass  dieses  Amt  im  Sc{t. 

15ss,  wenn  es  nocli  nicht  bestand,  doch  sicher  eine  fest  beschlossene  Sache  w»r. 

3)  Ueber  den  Notar  der  Universität  s.  Legis,  Tit.  VIII  S.  164— 166.  *  Di<* 
Funktion  des  Notars  dürfte  zum  grössteu  Teile  sich  mit  dem  Geschäftskreise  dt* 

späteren  Sekretariats  decken.  Statt  Notar  finden  wir  an  anderen  Universität«^ 

wie  z.  B.  in  Freiburg  im  Br.,  den  Titel  Synditus. 
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hat  doch  das  sogen.  Receptorat  die  längste  Zeit  eine  von  der 

Corporation  ganz  unabhängige  Stellung  eingenommen. 

Neben  den  allgemeinen  Statuten  erhielten  gleichzeitig  die 

einzelnen  Fakultäten  je  ihr  eigenes  Statut.    Leider  haben  sieh 

unr  die  Satzungen  der  theologischen  und  medicinischen  Fakultät 

erhalten,  die  Gesetze  der  juristischen  und  philosophischen  Fakultät 

dagegen  sind  seltsamer  Weise,  wie  freilich  so  vieles  andere  werth- 

volle Material  zur  Geschichte  der  Universität,  verloren  gegangen. 

Dass  gerade  bei  dem  Entwürfe  der  einzelnen  Statuten  Anlehn- 

ungen an  fremde  Muster  nahe  lagen,  liegt  auf  der  Hand,  und 

»loch  wird  es.  bei  der  durchgehenden  Gleichartigkeit  der  Einricht- 

ungen auf  den  Universitäten,  stets  schwer  sein,  für  mehrere  Fälle 

mit  Sicherheit  bei  den  allgemeinen  wie  bei  den  Fakultätssatzungen 

die  Quelle  zu  bezeichnen.  Vergleicht  man  die  Freiburger  Gesetze, 

so  findet  man  Aehnlichkeit  oder  Verwandtschaft  in  einem  und 

mehreren  Punkten,  nimmt  man  die  Ordnungen  von  Ingolstadt 

zur  Hand,  so  wiederholt  sich  diese  Erscheinung.    Für  uns  bleibt 

also  immer  das  Wichtigste,  zu  wissen,  was  für  Wirzburg  nach 

den  Absichten  des  Stifters  im  Einzelnen  wie  im  Ganzen  gelten 

sollte.  Anlangend  die  Satzungen  der  theologischen  Fakultät, 

so  enthalten  sie  nichts,  was  unter  den  gegebenen  Voraussetzungen 

und  an  die  Spitze  gestellten  Grundsätzen  irgend  wie  überraschen 

könnte.    Die  codificirten  Bestimmungen  erschöpfen  alle  die  Mo- 

mente, die  bei  einem  Organismus  der  Art  erwähnt  werden  müssen. 

Es  wird  ausgesprochen,  dass  der  theologische  Cursus  in  der 

Regel  nur  vier,  ausnahmsweise  höchstens  fünf  Jahre  dauern  dürfe. 

Die  Zahl  der  Professoren  soll  aus  vier  Theologen  bestellen,  von 

welchen  zwei  die  scholastische  Theologie,  der  dritte  die  Er- 

klärung der  hl.  Schrift,  der  vierte  die  praktische  Theologie,  das 

kanonische  Recht  oder  die  Glaubensunterschiede  behandeln  soll. 

An  diese  Vorträge  sollen  je  einmal  oder  zweimal  die  Woche 

von  den  Doktoren  abwechselnd  Disputationen  über  ihre  Lehrfächer 

angeschlossen  werden,  und  zwar  so,  dass  alle  Hörer  daran  Teil 

nehmen  und  die  besonders  befähigten  für  die  Zukunft  festgehalten 

16* 
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werden.1)  Der  Decan,  der  an  der  Spitze  der  Fakultät  steht, 

mttss  bei  der  Uebernahme  seines  Amtes  das  Glaubensbekenntnis 

nach  der  Fassung  des  Tridentinums  ablegen  und  ausdrücklich 

geloben,  darauf  zu  achten,  dass  keine  Ketzerei  oder  sonst  ein 

Irrtbum  gegen  den  Glauben  in  die  Fakultät  einschleiche.2)  Darauf 

folgen  die  eingehenden  Bestimmungen  über  die  Erteilung  und 

Gewinnung  der  verschiedenen  Grade,  der  dabei  zu  beobachtenden 

Förmlichkeiten  und  Gewohnheiten.3)  Sowohl  bei  der  Erteilung 

des  Baccalaureats,  des  Magisteriums  als  des  Doktorates  befanden 

sich  Festmahle,  welche  der  Graduirte  zu  leisten  hatte,  unt^r  dem 

vorschriftsmässigen  Herkommen.  Die  Kosten,  welche  mit  der 

Erwerbung  der  verschiedenen  Grade  nach  den  verschiedenen 

Seiten  hin.  vom  Canzler  bis  zum  Pedell  herunter,  verbunden 

waren,  finden  sich  normirt.  Die  Einrichtung  der  sogen.  „Xostrifi- 

cation4  ist  aufgenommen  und  auch  ihre  Gebühren  berechnet 

Von  der  Entrichtung  sämmtlicher  Gebühren  bei  jeder  Promotion 

sind  aber  die  Angehörigen  des  Jesuitenordens  befreit,  da  auch 

sie  nach  der  Natur  ihres  Ordens  alles  umsonst  leisten,  auf  ihren 

Anspruch  bei  jeder  Geldverteilung  verzichtend,4)  was  in  diesem 

Falle  doch  nur  heissen  kann,  dass  die  Väter  Jesu,  die  als  Mit- 

glieder und  Professoren  der  theologischen  und  philosophischen 

Fakultät  Anspruch  auf  Teilnahme  an  den  Promotionsgebühren 

machen  konnten,  darauf  verzichteten.  Da  aber  gerade  in  ihrem 

Kreise  die  Erwerbung  der  akademischen  Grade  sehr  häufig  vor- 

kam, werden  sie  bei  dieser  Ordnung  der  Geldfrage  nicht  der 

verlierende  Teil  gewesen  sein. 

Das  Original  dieses  Statuts  war  von  dem  Fürstbischöfe  und 

seinem  Capitel  gesiegelt  und  unterzeichnet,  wie  der  Schlusssatz 

das  ausdrücklich  sagt.5)  und  wie  es  die  Originale  der  allgemeinen 

i)  L.  c.  Tit.  3  S.  177. 

8)  L.  c.  Tit.  3  S.  177. 

3)  L.  c.  S.  179  ff. 

*)  Item  stataimas  et  ordinamus,  nt  hi,  qni  sunt  de  societate  Jesu,  nftil 

cuiqae  numerent,  sed  iis  onmia  fiant  grata,  qaandoqaidem  etiam  ist i  gratis  omni* 

pro  institati  sai  ratione  praestant,  juri  sno  in  »jualibet  pecuniarum  distributioae 
cedentefl. 

5<  L.  c.  p.  191. 
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Statuten  und  die  Satzungen  der  drei  anderen  Fakultäten  sicher 

auch  gewesen  sind.  Es  war  das  die  nothwendige  Folge  des 

zwischen  dem  Stifter  der  Universität  und  dem  Capitel  erzielten 

Vergleiches  über  die  Legitimirung  der  Universität. 

Die  ältesten  Statuten  der  medicinischen  Fakultät  an- 

langend, so  sind  sie  gleichfalls  vom  J.  1587  datirt,1)  obwohl  die- 

selbe um  diese  Zeit  nach  Allem,  was  wir  wissen,  noch  nicht  ins 

Leben  getreten  ist.-)    Die  Organisation  der  Fakultät  war  die 

gleiche  wie  die  der  theologischen,  an  der  Spitze  der  Decan,  das 

Collegium  selbst  zusammengesetzt  aus  Doktoren  und  Licentiaten, 

die  alle  der  katholischen  Religion  angehören  müssen.    Der  Decan 

wird  jährlich  am  Tage  des  hl.  Lukas,  des  Schutzpatrons  der 

Aerzte.  von  dem  medicinischen  Collegium  gewählt  und  niuss  an 

eben  diesem  Tage  die  Satzungen  der  Fakultät  in  der  Universitäts- 

kirche feierlich  verkündigen.    Professoren  sollen  es  wenigstens 

zwt*i  sein,  von  welchen  der  eine  die  theoretische,  der  andere  die 

praktische  Medicin  lehrt,  und  zwar  so.  dass  der  Cursus  nicht 

über  drei  Jahre  dauert;  kommt  ein  dritter  Professor  für  die 

Chirurgie  hinzu,  soll  er  auch  Botanik  und  die  Lehre  von  den 

Arzneimitteln  und  ihrer  Bereitung  vortragen.    Dem  Professor 

der  theoretischen  Medicin  werden  die  Autoren  vorgeschrieben, 

deren  Schriften  der  Reihe  nach  erläutert  werden   müssen.  Es 

versteht  sich  von  selbst,  dass  Hyppokrates,  Galeuus.  Avicenna 

dabei  obenan  stehen;  doch  werden  auch  die  bewährten  Neuen 

nicht  ausgeschlossen.     Der  Professor  der  praktischen  Medicin 

hat  im  ersten  Jahre  die  allgemeine  Heilmethode,  darunter  die 

Natur  der  Fieber,  im  zweiten  und  dritten  Jahre  die  besonderen 

Krankheiten  zu  behandeln.    Dem  Professor  der  Chirurgie  wird 

sein  Lehrplan  Jahr  für  Jahr  vorgezeichnet:  da  ihm  vermuthlich 

i  Irk.-Bnch  Nr.  72.  S.  191—198.  Vgl.  S.  312—313  den  Zusatz  and  die 

Anmerkung  zum  Statut  der  medicinischen  Fakultät  vom  J.  1713.  Darnach  hatte 

>ich  das  Original  der  ältesten  med.  Statuten  von  1587.  das  verloren  gegangen 

wu  1713  wieder  gefuuden. 

J»  Gleich  in  der  Einleitung  zu  diesen  Statuten  wird  gesagt,  dass  sie  gemacht 

sind  .in  morem  aliarum  optime  constitutarnm  academiarum."  (Vgl.  die  Redaktion 

vom  J.  1610.  Urk.-Buch  S.  247,  Anm.  *;■ 
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Zeit  übrig  bleibt,  soll  er  im  Sommer  ein  Buch  des  Galenus  .über 

die  Eigenschaften  der  einfachen  Arzneimittel  mit  Vorzeigung 

von  Pflanzen*4  erklären,  im  Winter  aber  Anatomie  mit  Herbei- 

ziehung der  betr.  Capitel  des  Galenus  vortragen.1)  Die  Vorträge 

für  jedes  Jahr  sollen  die  Professoren  zur  vorschriftsmäßigen 

Zeit  zusammen  berathen  und  dafür  sorgen,  dass  dieselben  in  dem 

allgemeinen  Lektionscatalog  angezeigt  werden.  —  Die  Bestimm- 

ungen über  die  Erwerbung  und  Erteilung  der  medicinischen 

Grade  sind  ebenso  speciticirt,  wie  in  der  theologischen  Fakultät. 

Von  Interesse  ist  es,  zu  sehen,  wie  von  demjenigen  Candidaten.  der 

zum  Licentiaten  oder  Doktor  der  Medicin  promovirt  werden  will 

und  bereits  das  Baccalaureat  der  Philosophie  erworben  hat,  nur  ein 

dreijähriges  medicinisches  Studium  verlangt  wird,  dagegen  einem 

solchen,  der  diesen  Nachweis  nicht  zu  führen  vermag,  ein  füni- 

oder  zum  mindesten  vierjähriges  Fachstudium  auferlegt  wird. 

Der  Erwähnung  Werth  sind  ferner  auch  die  Vorschriften  über 

die  „ medicinischen  Hebungen",  die.  wenn  sie  consetjuent,  in  der 

rechten  Weise  und  unter  geeigneter  Leitung  durchgeführt  wurden, 

das  medicinische  Studium  in  Wirzburg  früher  hätten  in  Blüthe 

bringen  müssen,  als  es  wirklich  der  Fall  gewesen  ist.*-)  Dieses 

Statut  der  medicinischen  Fakultät  ist  ohne  Zweifel  längere  Zeit 

in  Giftigkeit  geblieben.  Das  Bedürfnis»  nach  einigen  Ergänz- 

ungen und  Modifikationen  hat  sich  allerdings  nach  ein  paar  .lahr- 

zehnten  fühlbar  gemacht  ;  es  ergibt  sich  das  aus  dem  Entwürfe  einer 

neuen  Redaktion  aus  dem  J.  161< ).  welcher  aber  offenbar  die  Sanktion 

nicht  erhalten  hat.8)  Die  bez.  Aenderungen  sind  nicht  gerade 

viele,  sie  scheinen  aber  die  Frucht  der  in  der  Zwischenzeit  ge- 

machten Erfahrungen  gewesen  zu  sein;  manche  Bestimmungen 

der  älteren  Redaktion  werden  in  der  neuen  genau  präcisirt. 

andere  erörtert,  auch  einige  zum  Teil  wichtige  neue  sind  hinzu- 

gekommen.4) so  z.  B.  über  die  Rangverhältnisse  der  Professoren 

Ii  L.  C.  V.  S.  194. 

-*  L.  c.  IX.  S.  196. 

3  Urk.-Buch  Nr.  U4,  S.  240— 255. 

«J  So  z.  B.  [].  c.  8.  254 1:    De  locatione  «loctoram  vel  lieentiatornni  hic  v^l 
Alibi  proruotorutn. 
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aller  Fakultäten  gegenüber  dem  Domcapitel,  Adel  u.  s.  w.,  oder 

über  den  „akademischen  Garten*,  der  zu  Zweiken  der  Pflanzen- 

kunde entweder  im  Juliusspital  oder  im  sogen.  „Studentengarten* 

angelegt  werden  soll;  es  ist  dies  der  erste  und  doch  schon  frühe 

Fall,  in  welcher  das  Juliusspital  in  Verbindung  mit  den  Lehr- 

zweekeu  der  Universität  gebracht  wird.1)  Von  Interesse  weiterhin 

ist  das  Capitel  über  »die  Ferien  der  Professoren",2)  darnach  war 

der  Mittwoch  ein  regelmässiger  Ruhetag,  wenn  nicht  ohnedem 

zwei  Feiertage  in  die  Woche  fielen,  was  bei  der  grossen  Menge 

derselben  in  jener  Zeit  gewiss  oft  vorkam.   Die  Ferien  spalteten 

sich  alle  in  kleinere  Zeiträume,  was  schon  aus  dem  Umstände 

bedingt  war.  dass  man  das  semestrale  System  hier  wie  anderswo 

gar  nicht  kannte  und  die  Vorlesungen  sämmtlich  im  Jahrescurse 

abgethan  wurden,  eine  Einrichtung,  die  sich  bekanntlich  auf  lange 

hinaus   behauptet  hat.    Eine  andere  Bestimmung  betrifft  das 

Rerht  der  Anstellung  neuer  Professoren.    Da  ist  es  denn  von 

Interesse  zu  hören,  dass  das  Vorschlagsrecht  der  Fakultät,  das 

Bestätigungsrecht  dem  Fürsten  vindicirt  wird,  freilich  so,  dass 

«liesein  unbenommen  bleibt,  nach  eigenem  Ermessen  die  erledigte 

Stelle  zu  besetzen/1)    Ausserdem  finden  wir  hier  die  Zahl  der 

Professoren  von  drei  auf  vier  erhöht.    Recht  beachtungswerth 

erscheint  der  Abschnitt  ü'oer  die  „Disputationen-,  aus  welchen 

zumal  das  Eine  deutlich   hervorgeht,   dass  auf  die  praktische 

Ausbildung  der  jungen  Medieiner  jetzt,  in  den  Anfangen  der 

Faknltät.  ein  grosses  Gewicht  gelegt  wurde.    Endlich  will  Vor- 

sorge getroffen  werden,  dass  die  Professoren  der  Medicin  nicht 

zn  oft  abwesend  sind  und  zum  Schaden   der  Stndirenden  die 

Vorträge  unterbrochen  werden:  es  scheint  beinahe,  dass  diese 

Forderung  einen  praktischen  Hintergrund  hatte,  sie  ist  ziemlich 

nachdrücklich  gehalten.4)   Vergleicht  man  diese  zweite  Redaktion 

der  Statuten  der  Fakultät  mit  der  ersten,  so  kann  es  keinem 

>    L.  c.  8.  251:  „De  horto  academico." 

•i  L.  c.  S.  251:  „De  feriatis  diebus  protVssornui.'4 

»i  L.  c.  S.  248:  „Penes  qnos  sit  putestas  reeipendi  professores." 

*   L.  c.  S.  251:  „De  absentiis  prolcs^ornm. 
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Zweifel  unterliegen,  dass  sie  einen  wesentlichen  Fortschritt  re- 

pritsentirt,  manches  schärfer  fasst,  höhere  Forderungen  aufstellt 

und  vielleicht  gerade  darum  hier  oder  dort  auf  Anstand  gestossen 

ist.  Man  darf  es.  ahgesehen  davon,  dass  kein  Original  vor 

uns  liegt,  zugleich  im  Hinblicke  auf  die  späteren,  neueren  Satz- 

ungen der  Fakultät  als  sicher  ansehen,  dass  es  beim  Entwürfe 

geblichen  ist. 

Anlangend  die  Statuten  der  juristischen  und  philosophischen 

Fakultät,  so  haben  sie  sich,  wie  erwähnt,  auffallender  Weise  nicht 

erhalten.    Einen  guten  Teil  dessen,  was  sie  an  Bestimmungen 

enthielten,  können  wir  uns  allerdings  aus  Rückschlüssen,  welche 

wir  aus  den  Satzungen  der  beiden  anderen  Fakultäten  ziehen, 

wiederherstellen,  für  gewisse  Fragen  aber,  wie  über  die  Zahl 

der  Professoren,  den  Lehrplan  u.  dgl.  lassen  sich  auf  diesem 

Wcg<*  doch  weniger  leicht  oder  gar  nicht  Antworten  gewinnen. 

Gerade  die  Statuten  der  philosophischen  oder  artistischen  Fakul- 

tät erwecken  unsere  Neugierde  um   so  mehr,  als  sie  wie  die 

theologische,  den  Händen  einer  Gesellschaft  anvertraut  war.  die 

in  so  vielen  Beziehungen  eine  privilegirte  Stellung  einnahm. 

Eines  und  das  Andere,  wie  wenig  es  auch  sei,  werden  wir  im 

nächstfolgenden  Abschnitte  zu  berühren  Veranlassung  und  Ge- 

legenheit haben.    So  viel  ist  aber  gewiss,  mit  der  erzielten  Ver- 

einbarung mit  dem  Domcapitel  und  der  auf  Grund  dieser  er- 

folgten Publication  der  allgemeinen  und  Spezial-Statuten  war 

die  Neugründung  der  Universität  ihrem  förmlichen  Abschlüsse 

nahe.    Nun  erst  hatte  sie  die  feste,  unantastbave  staatsrecht- 

liche Grundlage  gewonnen,  von  welcher  aus  sie  der  Zukunft,  ww 

diese  sonst  auch  bringen  mochte,  beruhigt  entgegenblicken  durfte. 

Im  Zusammenhange  damit  steht  die  bereits  berührte  Erhöhung 

der  Dotation  des  Collegiums  S.  J„  die  jetzt  ebenfalls  mit  der 

Zustimmung  des  Domcapitels  erfolgte. 1)    In  dieser  Zeit.  bez.  im 

Verlaufe  der  Jahre  15S7  und  15S8,  fährt  Julius  zugleich  fort. 

«.  I'rk.-Ruch  Nr  7<>  («1.  1.  Sept.  S.  203  und  Nr.  78  (d.  15.  Aa?.  1.V* 

lir-  nachträglich Genehmigung  de*  Jesuitengenerals  enthaltend.    Beide  l'rkar.dett 
«lud  vom  Capitel  mit  besiegelt,  wie  ausdrücklich  iu  beiden  gesagt  ist. 
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die  Vervollständigung  der  Lehrkräfte  der  Universität  zu  be- 

treiben.   So  lässt  sieh  im  Februar  1588  das  Stift  Haug  (bei 

Wirzburg)  herbei,  zum  Zwecke  der  Dotirung  einer  Professur  der 

Theologie  die  jährliehe  Summe  von  100  Gold-Gulden  zu  zahlen, 

und  wurde  so  einer  früher  eingegangenen  Verpflichtung,  zum 

Unterhalt  eines  Doktors  der  Theologie  ein  Canonicat  zu  reser- 

viren.  entbunden.    Ein  ähnliches  zu  thun.  haben  sich  die  beiden 

andern  Stifte  von  St.  Burkard  und  Neumünster  veranlasst 

gesehen.1)    Und  was  von  besonderer  Wichtigkeit .  Julius  konnte 

jetzt  an  die  Versehung  der  juristischen  und  medicinischen  Fakul- 

tät mit  Lehrkräften  denken.   Die  erste  förmliche  Ernennung  eines 

juristischen  Professors  datirt  vom  2*2.  Februar  1587;-)  ob  schon 

vordem  andere  Professoren  in  diesem  Fache  bestellt  und  thätig 

waren,  wird  im  nächsten  Abschnitte  erörtert  werden.    Die  Ge- 

winnung von  bedeutenden   medicinischen  Lehrern  ist  sicherem 

Vermothen  nach  schon  jetzt  ins  Werk  gesetzt  worden;  jedoch 

nähere  Nachrichten  darüber  haben  wir  nicht.    Gleichwohl  ist 

anzunehmen.  das8  ein   und  der  andere  Professor  der  Medicin 

.--•hon  jetzt   in  Thätigkeit  war,  weil  Julius  am  Anfange  des 

J.  1587  ausdrücklich  sagt,  dass  in  allen  Fakultäten  taugliche 

und  bewährte  Professores  docirten.3)    Dagegen  waren  in  dieser 

Zeit  die  von  Julius  seit  dem  J.  1582  begonnenen  akademischen 

Gebäude  beträchtlich  vorgerückt,  selbst  die  Universitätskirche 

schritt  ihrer  Vollendung  entgegen. 

Mit  dem  Ende  des  J.  15SS  ist  Julius  offenbar  der  Meinung  ge- 

wesen, dass  das  Werk  der  Gründung  im  wesentlichen  vollendet  sei. 

.Sieben  Jahre  seit  der  Eröffnung,  unter  angestrengten  Arbeiten,  das 

nicht  ohne  Kühnheit  Begonnene  auszubauen  und  zu  sichern,  waren 

i)  Urk-Buch  Nr.  75  (S.  202)  d.  22.  Februar  1588.  Die  betr.  Verpflichtaug 

hatte  Stift  Haug  wie  die  beiden  anderen  Wirzb.  Collegiat*tiiter>  schon  zu  Zeiten 

des  Fürstbischofs  Melchior  von  Zobel  eingegangen,  i>.  Urk.-Bnch  Nr.  8,  S.  22, 

«L  1564 1,  war  aber,  wie  es  jetzt  selbst  eingesteht,  derselben  so  wenig  als  die 

beiden  anderen  nachgekommen.  Julius  war  der  Mann,  und  in  der  Lage,  die 

.Santuigea  mit  Krfolg  au  ihr  Versprechen  zu  erinnern. 

-  Urk.-Bnch  Nr.  73,  S.  2"K>.    Das  nähere  im  nächsten  Abschuitt. 

*i  Urk.-Bnch  Nr.  77.  S.  210, 
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verflossen.  Die  hohe  Schule  war  bereits  im  vollen  Gange,  die  Zu- 

versicht des  Gründers  war  nicht  zu  Schanden  geworden,  aufge- 

tauchte Schwierigkeiten  waren  glücklich  überwunden  worden.  So 

hielt  er  es  endlich  für  an  der  Zeit,  die  Welt  und  seine  Diöeesauen 

von  seiner  Schöpfung  feierlich  in  Kenntnisa  zu  setzen  und  die 

Motive,  von  welchen  er  dabei  geleitet  worden,  klar  zu  .stellen. 

Das  ist  der  Sinn  seines  berühmten  Ausschreibens  vom  2.  Januar 

1589,  dessen  Bedeutung  vielleicht  nicht  immer  nach  Gebühr  ge- 

würdigt worden  ist. l)    Wenn  die  Universität  einen  Stiftungs- 

hrief  haben  soll  und  will,  so  kann  sie  einen  solchen  einzig  und 

allein  in  diesem  Ausschreiben  rinden.2)    Seine  Form  ist  zwar 

nicht  gerade  die,  wie  sie  ähnliche  Stiftungsbriefe,  deren  man  ja 

viele  kennt,  zu  haben  pflegen,  aber  es  unterliegt  uns  gleichwohl 

keinem  Zweifel,  dass  der  Stifter  selbst  dieses  Ausschreiben  für 

einen  solchen  oder  doch  für  einen  Ersatz  dafür  angesehen  hat. 

Die  Thatsache.  dass  dasselbe  vom  2.  Januar  datirt  ist,  also  von 

demselben  Monatstage,  an  welchem  er  sieben  Jahre  früher  dir 

Universität  thatsäehlieh  eröffnet  hat,  lenkt  auf  eine  solche  Ver- 

muthung.    Denn  das  liegt  auf  der  Hand,  Julius  konnte  dieses 

Ausschreiben  von  einem  beliebig  anderen  Tage  aus  gerade  ?<> 

gut  als  von  diesem  datiren.  wenn  er  also  gerade  diesen  wählt»*, 

so  geschah  das  nicht  zufällig  und  wird  am  besten  in  der  still- 

schweigenden Rückbeziehung  auf  den  2.  Januar  15*2  eine  Er- 

klärung dafür  gefunden  werden.3)    Die  Universität  ist  demnach 

allerdings  in  der  Lage,  ihre  Stiftung,  wenn  sie  dabei  nicht  hl-»- 

an  eine  Thatsächlichkeit,  sondern  auch  an  einen  fertigen,  ab- 

geschlossenen, zugleich  staatsrechtlich  unantastbaren  Akt  denkt. 

«i  Irk.-Bnch  Nr.  77,  S.  207-811. 

-  Unbegreiflicher  Weise  spricht  liuehinger  1.  c.  S.  J5.V  von  einem  -For- 

dation*briefe~  der  Universität,  versteht  aber  darunter  die  Urknnde  Julius  Echten 

vom  t.  .September  1588,  i  Urk.-Buch  Nr.  76,  S.  203',  in  welcher  die  Krho'nnng  drr 
Dotation  de«  JesoitencollegS,  die  allerdings  eine  Folge  der  Stiftung  der  Universität 
war,  verlautbart  wird. 

'  Dass  von  so  manchem,  was  voransgegaugen  war,  speziell  dem  früher«-! 

Zerwürfnisse  mit  dem  Domcapitel  geschwiegen  wird,  versteht  man  leicht:  nici* 

umsonst  aber  wird  jetzt  die  Zustimmung  des  Capitels  so  nachdrücklich  h-rror- 

gehoben. 
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mit  noch  besserem  Grunde  vom  2.  Januar  des  J.  1589  als  des 

J.  1582  zu  datiren.  Freilich  kann  nicht  verkannt  werden,  dass 

•lieThatsache  der  Eröffnung  der  Universität  an  sich,  wie  sie  1582 

seschah.  ausreichend  genug  ist,  ihren  Anfang  auf  jenen  Zeitpunkt 

zurückzuführen  und  die  Erinnerung  daran  feierlich  zu  begehen. 

Hat  man  es  doch  auch  in  den  beiden  vorausgegangenen  Jahr- 

hunderten und  im  Besonderen  den  bez.  beiden  Säkularfeiern  nicht 

anders  verstanden  und  gehalten.  Gleichwohl  jedoch  wird  die  hohe 

Bedeutung  des  2.  Januars  1589  durch  diesen  Umstand  nicht  auf- 

gehoben, und  dürften  beide  Tage,  der  eine  des  Anfangs,  der 

andere  der  Vollendung,  in  voller  Ebenbürtigkeit  neben  einander 

gestellt  werden;1)  bisher  freilich  hat  man  dem  letzteren  das 

ihm  unzweifelhaft  gebührende  Recht  entweder  gar  nicht  oder 

•loeh  nicht  mit  dem  gebührenden  Nachdruck  widerfahren  lassen.-) 

Das  in  Frage  stehende  Ausschreiben,  um  dessen  Inhalt  etwas 

näher  anzusehen,  geht  von  der  Hinweisung  aus,  dass  die  „liebe 

alte  katholische  Religion*4  im  Hochstift  \Virzburg  vor  gar  nicht 

^o  langer  Zeit  in  Abnahme  und  tiefen  Verfall  gerathen  gewesen 

«ei,  und  wie  dann  seine  Vorfahren  im  Stift,  die  Fürstbischöfe 

Melchior  von  Zobel  und  Friedrich  von  Wirsberg,  und  endlich  er 

<elbst.  Julius  Echter,  alles  aufgeboten  hätten,  den  eingedrungenen 

•Schaden  zu  beseitigen  und  die  Verluste  der  h.  Kirche  wieder  gut 

zn  machen,  und  dass  diese  Anstrengungen  durch  Gottes  Gnade 

von  ausserordentlichem  Erfolge  begleitet  gewesen  seien.  Um  die 

*o  zurückgewonnene  Einheit  und  Anhänglichkeit  an  die  alte 

-katholische  Religion44  zu  bewähren  und  zu  befestigen,  habe  er 

1  Wir  machen  darauf  aufmerksam,  dass  dieses  Ausschreiben  mit  einem 

ihnüchen  Julius  E.hters  vom  2.  Dez.  1575  <l"rk.-Buch  Nr.  47,  S.  89»  mutatis 
cutandis  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  und  eine  ähnliche  Bestimmung  hat. 

-  Am  Schlüsse  (L  c.  S.  211)  wird  die  Datirnng  allerdings  mit  dem  Hinblick 

*af  <la«  «eingehende  neue  Jahr"  motivirt;  aber  dieser  Umstand  kann  an  unserer 

Aiffa.vsnng  nichts  ändern,  denn  fragen  wir,  warum  ist  das  Ausschreiben  nicht  das 

Uhr  vorher  ergangen,  und  warum  wird  es  gerade  auf  den  2.  Januar  gestellt? 

Tn-i  wollte  man,  was  wir  aber  nicht  thun,  dieses  damit  erklären,  weil  der  erste 

Unnar  ein  Festtag  war,  so  bleibt  immer  noch  die  Thatsache  stehen,  dass  Julius 

*r*t  jetzt  seine  Stiftung  für  abgeschlossen  hielt,  denn  ausserdem  hätte  er  das  Aus- 
treiben früher  erlassen. 
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im  Anschluss  an  seinen  unmittelbaren  Vorgänger  nichts  Zweck- 

massigeres  thun  zu  können  geglaubt,  als  das  von  demselben  an- 

gefangene Seminar  zu  vollenden  und  zu  erweitern,  dann  sei  er 

aber  zugleich  weiter  gegangen,  und  habe  mit  Genehmigung  von 

Kaiser  und  Papst1)  und  „mit  Rath  und  Wissen  unseres  ehr- 

würdigen Donicapitels"  in  seiner  Stadt  Wirzburg  mit  grossen 

Kosten  ein  „Universalstudium''2)  zu  dem  Zwecke  aufgerichtet, 

damit  in  erster  Linie  die  Jugend  des  Hochstiftes  Gelegenheit 

erhielte,  die  „Prineipien  der  freien  Künste"  zu  erlernen  und 

hierauf  durch  irgend  ein  „Fakultäts-"  d.  h.  Fachstudium  sich 

für  den  Dienst  für  das  „Vaterland"  vorzubereiten,  auf  dass  ea 

so  den  Eltern  und  Angehörigen  erspart  bliebe,  die  „ eingeborene 

Jugend"  mit  grossen  Unkosten  und  nicht  ohne  Gefährdung  an 

fremde  Schulen  nach  auswärts  „zu  verschicken  und  daselbst  zu 

unterhalten."    An  diese  Verkündigung  von  der  Errichtung  der 

hohen  Schule  knüpft  Julius  die  fernere  motivirte  Mitteilung,  das« 

er  zur  Ergänzung  derselben  drei  weitere  Stiftungen  gemacht 

d.  h.  jene  Collegien  gegründet  und  ausgestattet  habe,  von  wel- 

chen wir  weiter  oben  bereits  gehandelt  haben:  nemlich  das  Col- 

legium  S.  Kiliani,  zur  Ausbildung  von  Seelsorgern,  das  Collegium 

Marianuni,  in  welchem  auch  solche  Aufnahme  finden  können,  die 

sich  nicht  zur  Theologie  berufen  fühlen,  und  endlich  das  Collegium 

pauperum,  ein  Convikt  für  unbemittelte,  talentvolle  Knaben,  du* 

hier  für  die  höheren  Studien  vorbereitet  werden  sollen.  Zugleid 

spricht  der  Stifter  die  Erwartung  aus,  dass  die  so  begünstigten 

Zöglinge  dieser  Collegien  die  ihnen  erwiesenen  WohUhaten  nicht 

vergessen  und  aus  „natürlicher  Zuneigung  und  Schuldigkeit  dem 

Vaterland  mit  treuem  Eifer  dienen  und  Nutzen  schaffen  werden." 

Endlich  fügt  er  an  die  Eltern  oder  sonstige  Angehörige  solcher 

unbemittelten  und  fähigen  Knaben  die  Aufforderung  hinzu,  die- 

selben, mit  den  nöthigen  Zeugnissen  versehen,  an  ihn  oder  an 

die  „Befehlshaber"  der  Universität  zu  weisen,  wo  sie  dann  nach 

1)  „Aas  Zulassung  höchster  Obrigkeiten"  heisst  es  im  Text,  1.  c.  S.  2"S. 

2)  d.h.  eine  „Universität-;  ein  anderer  schon  berührter  Ausdruck  im  Gegen- 

satz zur  Particularsehnle  war  „Studium  generale". 
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vorgenommener  Prüfung  und  so  weit  der  Raum  es  gestattet, 

Aufnahme  finden  sollen.    Zum  Schlüsse  wiederholt  er  dann  mit 

•i(  htlu  hem  Nachdrucke  die  Ermahnung  an  Eltern  und  Verwandte, 

ihre  Söhne  nicht  ohne  Noth  fernerhin  mit  schweren  Unkosten 

und  grosser  Gefahr  für  ihre  Sittlichkeit  und  das  Heil  ihrer  Seele 

naeh  auswärtigen  Schulen,  „sondern  anhero  zu  unserer  dem  Vater- 

land zum  Frommen  errichteten  Universität"  zu  schicken,  wo  „in 

allen  Fakultäten  taugliche,  bewährte  Professoren  und  andere  Ge- 

legenheit so  gut  als  auswärts  zu  finden  seien;-  sei  es  aber  nicht 

zn  vermeiden,  auswärtige  Orte  zu  besuchen,  so  mögen  wenigstens 

flehe  gewählt  werden,  an  welchen  ihre  Religion  keinen  Schaden 

erleiden  könne.    Endlich  fügt  der  Stifter  die  Versicherung  hin- 

zn.  dass  er  auch  in  Zukunft  für  die  Vervollständigung  seiner 

^tiftnng  das  mögliche  thun  wolle,  und  spricht  die  Zuversicht 

ans.  dass  auch  seine  Nachfolger  und  mit  ihnen  das  Domeapitel 

in  Treue  über  dieselbe  wachen  und  dieses  sein  Werk  „zur  Ehre 

Gottes,  zum  Frommen  der  Kirche  und  des  Vaterlandes  wie  zu 

ihrem  eigenen  Heile  und  Wohlergehen  eher  vermehren  als  ver- 

mindern und  in  Abgang  gerathen  lassen  werden.-  — 

Angesichts  dieses  Inhaltes  des  Ausschreibens  vom  2.  Januar 

1539  dürfte  über  seine  Tendenz  und  Bestimmung  kaum  ein  Zweifel 

stattet  sein.  Zur  hohen  Befriedigung  musste  es  dem  Gründer 

d-r  Universität  gereichen  und  kann  zugleich  als  ein  nocli  weiterer, 

recht  drastischer,  nachträglicher  Ausdruck  des  eingetretenen  Aus- 

gleiches zwischen  Julius  Echter  und  seinem  Capitel  betrachtet 

*>rden,  dass  der  Propst  von  Comburg,  Erasmus  Netistdtcr,  der 

'rühere  Domdecan  und  jetzige  Senior  des  Capitel s  im  September 

^endesselben  Jahres  zum  Rektor  gewählt  wurde  und  er  trotz 

«eines  hohen  Alters  und  seiner  schwachen  Gesundheit,  nach 

einigem  Sträuben  die  Wahl  annahm;  und  nicht  minder  charak- 

teristisch ist,  dass  er  sich  einen  der  Väter  Jesu,  nämlich  D.  Nico- 

hvis  Scrarius,  der  Professor  der  Theologie  und  in  der  That  ein 

Lehrter  Mann  war,  als  Stellvertreter  im  Rektorate  wählte.1) 

*)  Di«  handschriftlichen  Acta  Universitatis  (fol.  1)  berichten:  Anno  doniini 

MM.XXXIX,  ipso  (die)  S.  Hieronymi,  more  ac  ceremonia  consueta  electus  in 
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Neustetter  hat  übrigens,  so  weit  seine  Gesundheit  es  erlaubte, 

das  Amt  des  Rektorates  mit  Eifer  verwaltet  und  nach  dem  Zeug- 

nisse der  Acta  Universitatis  während  desselben  verschiedene  An- 

träge bei  dem  Stifter  der  Universität  gestellt,  von  welchen 

wenigstens  einer,  der  die  Begründung  eines  akademischen  „Aerarr 

verlangte,  hervorgehoben  zu  werden  verdient.1)  Diese  Forderung 

wird  ohne  Zweifel  mit  der  endgiltigen  Regulirung  des  universi- 

tätischen Receptorates  im  Zusammenhange  gestanden  haben. 

Aus  allem  geht  hervor,  dass  Neustetter  sich  mit  der  neuen 

Ordnung  der  Dinge  und  speziell  der  Hochschule  vollständig 

ausgesöhnt  hat.  Die  Machtstellung,  welche  die  Väter  Jesu  an 

derselben  wie  im  Hochstifte  überhaupt  erlangt  hatten,  anzuer- 

kennen, kann  ihm  trotz  alledem  nicht  leicht  geworden  sein. 

Die  Zeiten,  in  welchen  er  einen  Lotichius  Secundus  und  einen 

Magniticum  Academiae  Rectorem  reverendus  et  nobilis  dominus,  dominus  Krasma* 

Neustetter,  qui  Stürmer  nuucepabatur,  aedis  Herbipolitanac  primae  canoniens  senit-r 

Chamburgensis  praepositus  et  decanus.    Kam  is  dignitatem  vaMe  initio  recmavit 

quod  propter  aetatem  iam  grandiorem,  valetudinem  inferiorem  aliaque  ejus  genrn? 

{impedinienta?)  se  Academiae  negotii»,  disputatiouibns  et  actibos,  prout  aequnr- 

foret,  interesse  non  posse  diceret.    Cum  tarnen  qni  ad  illum  ab  Academia  leza'i 
«rant,  revereudissimus  suffraganeus  et  facultatum  quatuor  decani,  potestatem  r: 

fecissent,  prorectorem  eligendi,  ipseque  Revcrendissimns  et  1  llu-trissimus  prhuei» 

Academiae  Judicium  et  electionem  valde  probasset,  acquievit  tantem  ille,  Trid«E- 

tiuam  lidei  formulam  recitavit,  iusiurandnm  consuetum  edidit,  Rectorumque  insi^c.j 

suscepit,  ex  Academicis  vero  Prorectorem  sibi  allegit  R.  P.  Nicolanni  Serarium 

S.  J.  sacerdotem,  qni  etiam  juratus,  quae  suarum  partium  eranU    Deinde  obirt 

coepit  et  primo  quoque  tempore  Academicos  omues  ad  eas  leges,  quae  mores  rt 

disciplinam  conformaut  (eae  sunt  tit.  4)  audiendas,  affixa  per  pedellnm  sch.-dnU 

convocavit,  studiosis  quidem  praecipiendo,  professores  vero  et  alios  Dominos  r^- 

gando,  qui  pro  sua  humauitate  et  in  Academiam  omues,  sat  frequentes  adfuerr  * 

Hieran  schliesst  sieb  ;l.  c.)  folgender  halb  verstümmelte  Zusatz:  Veuit  magnineu- 

Rector  ad  solemnem  stndiorum  revocationem  (V),  quae  in  Kiliano  praeeunte  <ir 

ebrietate  vitanda,  dramatico  ipso  is.  Catherinae  facta  est,  Reverendissimo  etian 

Principe  spectaute. 

I)  Die  Acta  Universitatis  (fol.  2)  sagen:  Iueunte  vero  Augusto  (1590  pro- 

feetns  Magniflcus  Rector  Bambergam,  ut  IM,  quia  canonicus  erat,  resideret.  »ed 

panlo  ante  cum  reverendissimo  et  illustrissimo  principe  quatuor  egerat:  lmur. 

subsellia  in  maiore  Kilianei  aula,  quae  adhuc  requirebantur,  tierent.  Alterum.  ut 

praeter  magnum  Academiae  signum,  minus  aliquod  sigillnm  ad  miuoris  m<jnj'"° 

res  sculperetur.  3  tiuni,  ut  Academicum  aerarium  statueretur.  4  tum  et  po«stremr.i? 

ut  propositum  alias  processionnm  negotium  expediretur.  Respondit  ille,  ohim» 

curae  sibi  futura." 
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Johannes  Posthitis  in  seiner  Nähe  hatte,  waren  ein  für  alle  Mal 

vorbei:  hingegen  trat  ihm  von  der  anderen  Seite  ein  unverkenn- 

barer Erfolg  entgegen  und.  was  unter  Friedrich  v.  Wirsberg  ihn 

vor  allem  auch  in  die  Opposition  gedrängt  hatte,  das  mehr  als 

mangelhafte  weltliche,   insbesondere  finanzielle  Regiment  war 

unter  dessen  Nachfolger,  wenn  man  auch  die  ergriffenen  Mittel 

nicht  überall  billigen  wollte,  in  das  glänzende  Gegenteil  ver- 

wandelt worden.    Neustetter  hat  sein  Rektorat  noch  um  vier 

Jahre  überlebt   und  ist  am  2.  Dezember  1594  in  seinem  Hofe 

Altlobdeburg  zu  Wirzburg  gestorben.  \)    Ein  Zeugniss  der  Ge- 

sinnung,  die  ihn  erfüllte,  war  die  letzt  willige  Stiftung  eines 

Stipendiums,   welches   ein   befähigter   und  gut  beleumundeter 

Studierender  der  Theologie  an  der  Wirzburger  Universität  je 

fünf  Jahre  hindurch  gemessen,  und  zunächst   ein  Angehöriger 

des  neustetter' sehen  Geschlechtes,  der  Domherr  sei,  und  so  lange 
ein  solcher  vorhanden  sei.  und  ausserdem  der  Jubilar  oder  Senior 

des  Wirzburger  Capitels  zu  vergeben  berechtigt  sein  solle.'-) 

Mittlerweile  war  auch  der  Bau  der  Universitätskirche  zu 

Ende  gediehen  und  Julius  Echter  hatte  beschlossen,  den  Tag 

der  Einweihung  derselben,  den  8.  September  1591,  zu  einem 

Fest-  und  Jubeltage  zu  machen.  Durch  eine  grosse,  wohl  an- 

gebrachte Demonstration  sollte  der  AVeit  verkündigt  werden, 

dass  seine  Stiftung  nun  auch  ihren  letzten  Abschluss  gefunden 

habe.  Zu  diesem  Zwecke  hatte  er  an  die  verschiedenen  ihm  be- 

freundeten geistlichen  und  weltlichen  Fürsten  Einladungen  er- 

lassen, welchen  wenigstens  ein  Teil  derselben  Folge  leisteten. 

Der  vornehmste  Gast  war  der  Herzog  Wilhelm  von  Baiern.  mit 

welchem  er  ja  von  jeher  in  engster  politischer  Verbindung  ge- 

standen war.  den  seine  Gemahlin,  Renata  von  Lothringen,  und 

sein  Erstgeborener.  Maximilian,  begleiteten.  Julius  Echter  zog 

dem  Herzog  Wilhelm  mit  zahlreichem  Gefolge  entgegen  und 

geleitete  ihn  durch  die  Stadt  —  in  welcher  die  bewehrte  Bürger- 

>.  Seine  Rahestatte  fand  er  im  Dome:  Xicolans  Serarias,  S.  E.  den  er  s.  Z. 

zu  seinem  Prorektor  ernannt  hatte,  hat  ihm  die  Leichenrede  gehalten. 

=  Urk.-Bnch  Nr.  84  S.  217.    i  Acceptationsurknude  der  Universität). 
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schaft  aufgestellt  war  —  nach  dem  Schlosse  Marienberg,  wo  des- 

selben fürstliche  Aufnahme  und  Bewirthung  harrte.  Ausserdem 

stellten  sich  ein  Markgraf  von  Baden,  der  Landgraf  von  Leuchten- 

berg  und  der  Propst  von  Ellwangen,  weiterhin  die  meisten  Prälaten 

und  Aebte  des  Hochstifts  und  viele  Herren  des  hohen  Adels  ein. 

Am  8.  September,  wie  bemerkt,  fand  die  Einweihung  der  Kirche 

zu  Ehren  der  hl.  Apostel  statt.  Julius  celebrirte  in  eigener 

Person  das  Messopfer,  die  Funktion  der  Weihung  selbst  hatte  der 

Weihbischof  von  Bamberg  übernommen.  An  diesen  Akt  sehloa 

sich  in  den  geschmückten  Festräumen  des  Schlosses  auf  dem 

Marienberg  ein  glänzendes  Festmahl  an,  bei  welchem  Julius 

seinen  Gästen  die  seltene  Gelegenheit  gab,  die  kostbarsten  und 

ausgesuchtesten  Geräthe  seiner  Schatzkammer  zu  bewundern. l) 

Daran  reihten  sich  in  den  folgenden  Tagen  noch  Festlichkeiten 

>)  Vgl.  I'ompao  ac  Dedicationis  SS.  Apostolorutu  Wirtzburgiori  Adumbratio 

•  bei  Gropp,  L  c.  I.  p.  511  IE  —  Ueber  das  Festessen  auf  dem  Marienberge  hti»st 
es  S.  514  speziell: 

Converso  ad  superae  postqnam  pede  limina  sedis 

Ventnm  erat:  aulaeis  paries,  festique  tapetis 

Cingitnr  omnis  ibi,  per  sparsa  palatia  pictis 

Floribus,  Eouin  et  Burealum  ubi  cernimns  axera. 

Binam  hine  magnificis  omabaut  lercula  meusam 

Oblongain  dapibus,  Panchaei  einnanii  odorem 

Quae  diffuudebunt :  hie  lancibus  ora  feraruni, 

Et  eapita  iininaui  mirabar  biantia  ritu. 

Iuterca  ingressi,  revolutis,  atria,  valvis 

Consedere  Dnces,  loca  snmma  Ducumtiue  tenentes 

Legati  insigues,  inensae  pro  more  locatae 

In  medio,  cui  mille  viri,  cui  mille  ministri, 

Nobiliumqtie  cobors  stant  iuservire  parati. 

Altera,  quae  siraili  ornatn  splendebat  et  auro, 

Augusta  gravitate  viros,  Comitesquc  Baronesque 

Et  Proeeres  alios,  quos  acris  gloria  Martis 

Et  toga  commendat,  capiebat:  ibi  omnibus  idein  v 

Splendor:  Eritbraeis  fulgebat  vestibus  omnes, 

Flexilibusqne  bunieros  gemmis,  anroque  superbo, 

Non  ibi  vulgares  lances,  neque  fagina  Mopsi 

Pocula:  mille  scyphos  vasti  sed  ponderis  auro 

Caelatos,  dulciqne  repletos  neutarc  Bacchi 

Tractabantur.    Ego  quibus  ullo  tempore  vidi 

Splcndidius  nibil  (ut  fatear)  neque  viderit  ipse 

Forte  aenex,  quem  multa  l'erunt  vidisse,  Menalcaa. 
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verschiedener  Art:  Festreden,  akademische  Akte,  Aufführung 

einer  unvermeidlichen  Schulkomödie  im  Kilianeum;  zugleich 

wurde  von  den  Gästen,  dem  Herzog  Wilhelm  von  Baiern  voran, 

der  Dom,1)  das  Collegium  S.  J.  und  das  Juliusspital  besucht  : 

im  ersteren  auch  einmal  zu  Abend  gespeist.  Mit  dem  vierten 

Tage  endigten  die  Feierlichkeiten  und  dachten  die  Gäste  wieder 

au  die  Abreise.  Herzog  Wilhelm  mit  den  Seinigen  hatte  be- 

schlossen, bei  Gelegenheit  der  Rückreise  die  bereits  berühmt 

gewordene  Wallfahrtstätte  im  nahen  Dettelbach  zu  besuchen,2) 

wohin  ihm  Julius,  der  dieselbe  mit  besonderem  Eifer  gepflegt 

und  begünstigt  hatte,  das  Geleite  gab.  Hier  schieden  sie  von- 

einander, der  Herzog  schlug  den  Weg  über  Ansbach  nach  München 

ein.  der  Bischof  kehrte  nach  Wirzburg  zurück.3)  Er  mochte  mit 

Genugthuung  auf  die  letzten  Tage  wie  auf  Alles,  was  er  in 

•lern  letzten  Jahrzehnt  geschaffen  und  erreicht  hatte,  zurück- 

blicken. *) 

»)  Im  Dom  erwartete  sie  das  Schauspiel  der  Taufe  eines  Türken,  welchen 

der  Domprjpst  Neidhart  von  Thüngen  in  der  katholischen  Religion  hatte  unter- 

richten lassen;  Herzog  Wilhelm  von  Baieru  hatte  die  Funktion  des  Rathen  über- 

nommen.    Orqpp,  1.  c.  p.  514). 

-  I'eber  die  Wallfahrtstätte  zu  Dettelbach  vgl.  die  Abhandlung  oder  Er- 

zählung „de  benetieiis  v.iteribus  et  novis  divae  virgiuis  Dettelbacensis"  (bei  Groin,. 
1.  c.  I.  p.  »331  ff.). 

s)  Vgl.  die  gut  unterrichtete  Lebensbeschreibung  Julius  Echters  bei  Grop}>, 

iL  c  III),  cap.  XLIII:  p.  347  ff. 

«»  Ich  lasse  hier  die  Beschreibung  der  Festtage  der  Einweihung  der  Uni- 

versität skirche  nach  den  „Acta  Universitatisu  folgen,  die  bisher  unbekannt  geblieben 

sind  und  doch  einiges  selbständige  haben  (L  c.  foL  9b— lObh 

Septembris  die  octavo  qui  B.  Virginis  uativitati  sacer  est,  encaenia  fuerunt 

SS.  Apostolorum  templi  in  Kilianeo  a  Reverendissimo  magnificentissime  construeti. 

Ioterfnerunt  vero  celeberrimae  huic  dedieationi  Serenissimus  Bavariae  dux  Wilhelmus 

•  nm  screnissima  conjuge  Renata  Lotharinga,  primogeuito  filio  Maximiliano  et  filiolo 

ali<<  Alberto  et  filia.  Itemque  serenissima  archiducis  C'aroli  tilia,  quae  serenissimo 
Transylvaniae  prineipi  Sigismnndo  postmodum  nnpsit.  Reverendissimus  et  illti- 

»tmsimus  praepositus  Elvacensis,  Landgravius  a  Luhtenbergk  cum  uxore.  Abbates 

Septem,  praelati  canonici  summi  templi,  Comites.  Nobiles  quam  pluiimi.  Sacrum 

i  mi-*ae  officium  fecit  ipse  Reverendissimus  et  Illustrissimus  noster,  cui  e  Dominis 

<anonicis  ministrarnut  dominus  Otto  Fridericus  a  Milchling,  qui  Evangelium  ce- 

ciniX,  dominus  Conradus  a  Lichensteiu,  judex  proviucialis,  qui  epistolam  'Cecinit  . 

Ante  vero  quam  ad  altare  ipse  Reverendissimus  accederet ,  totam  dedica«  ionis 
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Die  Geschichte  der  Xeugründung  der  Wirzburger  Universi- 

tät durch  Julius  Echter  kann  hiermit  als  abgeschlossen  betrachtet 

werden.    Das  Wenige,  was  etwa  noch  nachzutragen  wäre,  wird 

sich  mit  den,  im  nächsten  Capitel  folgenden  Erörterungen  über 

die  inneren  Zustände  der  Hochschule  in  der  Zeit  des  Gründers 

ungesucht  verbinden  lassen.    Dass  wir  die  Geschichte  der  Xeu- 

gründung so  ausführlich  und  im  engsten  Zusammenhange  mit 

der  Geschichte  des  Stifters   und  des  Hochstiftes  vorgetragen 

haben,  wird  keiner  Rechtfertigung  oder  auch  nur  der  Entschuldig- 

ung bedürfen.    Nur  auf  diesem  Wege  konnte  der  Standpunkt 

gefunden  werden,  von  welchem  uns  der  ganze  Hergang  in  di* 

richtige  geschichtliche  Beleuchtung  tritt,  und  manches  Missver- 

ständniss,  das  bisher  von  der  einen  oder  andern  Seite  her  in 

Umlauf  gesetzt  worden  war,  vielleicht  geklärt  oder  beseitigt 

werden.    So  dürfte  sich  z.  B.  aus  dem  Wenigen,  was  wir  über 

die  Dotation  der  Universität  durch  Julius,  überhaupt  über  die 

Aufbringung  der  Mittel,  mit  welchen  er  sie  in's  Leben  rief  und 

ausstattete,  beigebracht  haben,  mit  Gewissheit  ergeben,  dass  es 

sich  hiebei  noch  viel  weniger  als  bei  dem  Spitale  um  eine  Privnt- 

stiftung  gehandelt  hat:  wärö  diess  der  Fall  gewesen,  so  hätte 

Julius  an  der  Zustimmung  des  Capitels  sehr  wenig  zu  liegen 

brauchen   und  hätte  er  zuletzt  nicht  selbst  Alles  aufgeboten, 

dieselbe  zu  erlangen.    Es  unterliegt  daher  keinem  Zweifel,  die 

eereuioniam  horis  uiatutiuis  obierat  Keverendissimos  dominus  Joannes  Ertliuc. 

sutlraganius  Bambergens^. 

Die  postero  in  Atademioa  Kilianei  aula  SS.  Theologiae  doctoratn  insiztnti 

sunt  Kev»T*'ndiis  Dominus  Euc  harius  Sangius,  anlicus,  Reverendissimns  ecclesiastr« 

et  cauonk'iis  Haugensi»,  et  e  .societate  Jesu  P.  Nicolaus  Serarius.  Kam  actione 

sua  praesentia  quam  illustrissimam  feeerunt  priueipes  ante  nominati.  MT*ui*Mnn.< 

Ilavaria«*  dux  ••jusdemqne  domina  cunj  ux  cum  tiliis  et  filia,  revereudissimus  et  illo- 

strissimus  pra^positns  Elvangensis,  abbatum,  praelatorum,  sunimi  teiupli  canoru- 

i  "Mim.  comitum.  baronuni,  nobilium  omoisqoe  ordinis  hominnm  frvqueutia  maxinia 

Die  dt-eima  ejnsdein  mensis  in  prima  aede  rem  diviuam  Principe«  andiennl 

in  Kiliant-s  prandiernnt  ibidenique  S.  Catharinae  tragoediaiu  spectavernnt. 

Die  11.  de  nostri  temporis  contraversiarum  parte  Theologie«  in  eadem  aula  g 

illa  disputacio  t'uit,  eodemquc  die  screnissimus  IJavrus  cum  suis  Societatis  Jt*n 
colb'piura  invisit,  et  statuto  die  Herbipoli  discessit  et  ijuidem  relijrionis  erca  ad 

D.tMbacensera  B.  Mariae  Virginia  aedem  iter  iustituit.     •  — 
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von  ihm  gegründete  Universität  war  eine  öffentliche,  staatliche 

Stiftung,  und  kann  nach  den  gegebenen  Voraussetzungen  auch 

gar  nicht  anders  gedacht  werden.  Sie  ist  in  den  kommenden 

Jahrhunderten  auch  niemals  anders  angesehen  und  behandelt 

worden.  Sie  war  auf  die  Basis  des  für  das  damalige  Hochstift 

geltenden  Staatsrechts  gestellt,  und  ihre  Zukunft  war  daher  an 

•las  Schicksal  des  Hochstifts  aufs  engste  und  unzertrennlichste 

geknüpft.  — 

Nun  ist  es  jedoch  nicht  unsere  Absicht,  nachdem  wir  das 

Leben  und  Arbeiten  des  Gründers  unserer  Hochschule  bis  zu 

diesem  Zeitpunkte  begleitet  haben,   in  der  Mitte  abzubrechen 

und  von  ihm  zu  scheiden.    Wir  halten  es  vielmehr  für  ange- 

zeigt, ihn,  wenn  auch  mit  beschleunigten  Schritten,  bis  zum 

Schlüsse  seiner  Wirksamkeit  zu  begleiten.  Im  Allgemeinen  kann 

man  sagen.  Julius  hat  standhaft  und  unentwegt  die  gewählte 

Bahn  durchmessen.    Nach  innen  Festhaltung  und  Befestigung 

des  zur  Herrschaft  geführten  Systemes  der  katholischen  Restau- 

ration, Sicherung  und  Kräftigung  seiner  landesfürstlichen  Ge- 

walt,  eine   wohlgefügte   strahle  Verwaltung,    eine  umsichtige 

Finanzwirthschaft  und  Anspannung  aller  geistigen  und  materi- 

ellen Hilfsmittel  seines  Hochstiftes.  Er  verstand  es,  wie  wenige, 

überall  die  geeigneten  Werkzeuge  für  seine  Zwecke  zu  finden 

und  sie  im  Zuge  zu  halten,  wie  seine  Hof-  und  Kanzleiordnung, 

-ein  ,Dieuerbuehtt  u.  a.  der  Art  es  bezeugen.  Die  laufenden  Staats* 

bedfirfnisse  wurden  durch  die  herkömmlichen  Umlagen,  die  ausser- 

ordentlichen, wie  sie  durch  die  Beschlüsse  der  Reichs-  und  Kreis- 

tage wiederholt  nöthig  wurden,  durch  besondere  Verwill igungen 

der  Landschaft,  die  er  zu  diesem  Zwecke  von  Zeit  zu  Zeit  zu- 

sammenrief, aufgebracht.    Ueber  diese  Linie  hinaus  erstreckten 

rieh  die  Befugnisse  der  Landtage  nicht,  und  Julius  hielt  scharf 

darauf,  jeden  Versuch,  dieselbe  zu  durchbrechen,  energisch  zu- 

rückzuweisen.   Die  Ordnung  der  Rechtspflege  Hess  er  sich  durch 

die  Stufen  aller  Instanzen  hindurch  angestrengt  angelegen  sein 

und  suchte  die   überlieferten   Formen  derselben   umsichtig  zu 

verbessern  und  fortzubilden.   Er  erliess  zweckmässige  Dorf-  und 

17 
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Städte-Ordnungen,  aber  das  Mass  der  Autonomie  der  Gemeinden 

wurde  überall  auf  das  Mindeste  beschränkt.    Mit  seiner  Haupt- 

stadt gerieth  er  noch  im  J.  1599  in  einen  Conflikt,  den  sie  bis 

zum  Reiehskammergericht,  freilich  mit  dürftigem  Gewinn,  ver- 

folgte.   Wie  hoch  man  darum  die  unvermeidliche  Wirksamkeit 

dieses  Fürsten  auch  anschlagen  mag,  läugnen  lässt  sich  nicht, 

sein  Gesammtsystem  litt  u.  a.  an  dem  Fehler,  dass  er  der  Selbst- 

bestimmung der  Gemeinden  wie  der  Einzelnen  zu  wenig  Raum 

und  Recht  gewährte  und  so  einer  freien  lebendigen  Entwickelung 

seines  Staatswesens  allzu  enge  Schranken  zog.  Er  trat  jeder  mit 

seiner  landesherrlichen  Gewalt  concurrirenden  Macht  unerbittlich 

entgegen.  —  auf  staatlichem  wie  auf  kirchlichem  Gebiete.  Von 

ihm  unabhängige  Stellungen  fanden  keine  Gnade  vor  ihm.  So 

musste  die  auf  ihre  vermeinte  Unmittelbarkeit  pochende  Cister- 

zienser-Abtei  Ebrach  nachgeben,  so  gelang  es  ihm.  das  Collegiat- 

stift  Comburg  (bei  Schwäbiseh-Hall),  dessen  Propst  weiland  Eras- 

mus Neustetter  gewesen,  sich  zu  unterwerfen.    Das  bairisehe 

Haus,  mit  welchem  er  seit  langer  Zeit  aufs  engste  verbunden 

war,  hätte  zu  gerne  einem  seiner  Prinzen  die  Coadjutorie  von 

Wirzburg  verschafft,  Julius  fand  aber  den  Muth,  diesem  Wunsche 

Widerstand  zu  leisten.    Ein  anderer  Gegenstand  seiner  wach- 

samsten Sorgfalt  war   die  Sicherung   seiner  Rechte   und  An- 

sprüche gegenüber  den  umliegenden  Fürsten,  dereu  Territorien 

zum  Teile  in  das  Hochstift  AVirzburg  hinein  verzweigt  waren. 

Zu  diesem  Zwecke  verhandelte  und  sehloss  er  Verträge  mit  Mainz. 

Bamberg,  Coburg  und  Ansbach.    Manches,  was  an  Besitzungen 

oder  Rechten  dem  Hochstifte  in  den  vorausgegangenen  Wirren 

entfremdet  worden  war,  verstand  er  wieder  beizubringen,  und 

zugleich  neue  Erwerbungen .   wie  z.  B.  die  noch  in  fremden 

Händen   befindliche  Hälfte   von  Münnerstadt.  hinzuzufügen. 

Die  Arrondirung  seines  Hochstiftes  lag  ihm  aufs  angelegent- 

lichste am  Herzen,  und  er  war  ein  gefährlicher,  weil  rücksichts- 

loser Gegner,  wo  er  für  die  Vergrösserung  des  Stiftsgebiet^- 

einen  auch  zweifelhaften  Rechtstitel  zu  verfechten  hatte.  Die 

Grafen  von  Stolberg,  als  Erben  und  Rechtsnachfolger  der  aus- 
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gestorbenen  Grafen  von  Wertheini,  haben  das  zu  ihrem  Sehaden 

erfahren.  Julius  legte  in  seiner  Eigenschaft  als  Lehensherr  ge- 

waltsam auf  einen  Teil  des  Grafsehaftsgebietes  die  eiserne  Hand, 

ohne  durchweg  im  Rechte  zu  sein  oder  bei  dem  Reichs-Hofrath 

Recht  zu  behalten.  *)  An  den  grossen  Angelegenheiten  des 

Reiches,  die  bekanntlich  eine  immer  verwickeitere  Gestalt  an- 

nahmen, nahm  er  bis  zu  seinem  Ende  den  lebhaftesten  Anteil. 

Seine  bewährte  Geschäftsgewandtheit  auf  der  einen,  seine  That- 

kraft  und  ausgesprochene  Parteistellung  auf  der  anderen  Seite 

wiesen  ihm  überall  eine  hervorragende  Stellung  an.  Welch  ein 

rühriges  Mitglied  des  Landsberger- Bundes  er  seit  seiner  Er- 

hebung war,  ist  an  seinem  Orte  berichtet  worden,-)  und  er  ist 

dieses  bis  zuletzt,  d.  h.  so  lange  der  Bund  bestand,  geblieben. 

Dass  er  an  dem  Zustandekommen  der  Liga  nach  seinem  Ver- 

bündeten, dem  Herzog  Maximilian  von  Baiern,  wesentlichen  An- 

teil gehabt,  darf  als  bekannt  vorausgesetzt  werden.  Die  in  der 

Union  vereinigten  protestantischen  Fürsten  wussten  recht  gut, 

welch'  einen  Widersacher  sie  an  ihm  hatten,  und  Hessen  ihm 

z.  B.  gelegentlich  der  Jülicher  Händel  (1010)  ihren  Groll  em- 

pfinden. Auf  den  Reichstagen  zu  Regensburg  in  den  J.  1594, 

1508  und  1013,  wo  so  wichtige  Angelegenheiten  verhandelt 

wurden  und  die  Parteigegensätze  mit  den  offiziellen  Reichs- 

interessen oft  in  bedenkliche  Berührung  traten,  erschien  Julius 

entweder  persönlich  —  wie  1594  —  oder  Hess  sich  doch  durch 

seine  Vertrauensmänner  in  seinem  Sinne  vertreten.  Wie  häufig 

*r.  als  kaiserlicher  Commissär,  zu  Deputationstagen  entsendet 

wurde,  ist  ebenfalls  bereits  erzählt  worden.  Man  kann  nicht 

>agen.  dass  er  in  den  bei  solchen  Gelegenheiten  verhandelten 

Fragen  gerade  zu  extremen  Massregeln  neigte,  aber  immerhin 

durfte  die  Politik  des  kaiserlichen  Hofes  und,  was  unter  Um- 

standen noch  mehr  sagen  wollte,  auch  die  der  Liga,  wo  diese 

mit  coneurrirte,  auf  seine  Stimme  und  Mitwirkung  rechnen.  Es 

h  Aschbach,  Geschichte  der  Grafen  von  Wertheini,  Bd.  1.  --  Huchinger, 
1.  c  S.  132  ff. 

-<  S.  156,  Anm.  2. 
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war  dies  die  Consequenz,  wenn  nicht  überall  seiner  persönlichen 

Wünsche,  doch  um  so  gewisser  der  einmal  von  ihm  ergriffenen 

Stellung,  und,  wohl  oder  übel,  bewegte  er  sich  demnach  in  der 

Richtung,  welche  die  verderbliche  Katastrophe,  die  gleich  na<  h 

seinem  Tode  über  Deutschland  hereinbrach,  ihres  Teils  mit  vor- 

bereitet und  herbeigeführt  hat.  — 

Julius  pflegte  mit  geringen  Unterbrechungen,  die  durch  den 

Besuch  von  Reichs-  und  Kreistagen,  oder  bei  benachbarten,  auch 

evangelischen  Fürsten  veranlasst  wurden,  regelmässig  auf  dem 

Schlosse  Marienberg  ob  Wirzburg  Hof  zu  halten:  er  hatte  ea 

nach  dem  Brande,  welcher  dasselbe  noch  in  der  letzten  Zeit 

Friedrichs  v.  Wirsberg  teilweise  in  Asche  gelegt  hatte,  voll- 

ständig wieder  hergestellt,  befestigt,  fürstlich  eingerichtet  und 

mit  Schätzen  der  Kunst  und  Gelehrsamkeit  angefüllt.1)  Als  es 

im  J.  KM)  zum  zweiten  Male  durch  eine  noch  bösartigere  Feuers- 

brunst heimgesucht  wurde,  baute  er  es  in  kürzester  Zeit  noch 

prächtiger  wieder  auf  und  ersetzte,  was  an  Kostbarkeiten  zu 

Grunde  gegangen  war,  in  der  prunkvollsten  Weise.  Gerne  em- 

pfing er  in  diesen  glänzenden  Räumen  vornehme  Gäste  und  ent- 

faltete mit  Behagen  die  angesammelten  Schätze.  Wenn  er  in 

seinen  letzten  .Jahren  auf  sein  Leben  und  Streben  zurückblickte 

—  und  er  that  das  gelegentlich  auch  gesprächsweise  gerne  — 

so  erfüllte  sich  seine  Seele  mit  Genugthuung,  sowie  er  seine 

Freude  an  dem  Panegyrieus  nicht  verhehlte,  welchen  Professor 

Christoph  Marianus  auf  ihn  verfasst  hatte.2)  Er  schenkte  da* 

Buch  wohl  auch  Fremden,  die  ihn  besuchten.  Er  hat  ja  auch, 

so  gewiss  sein  System  ein  einseitiges  war,  innerhalb  dieser 

Gränzen  Ungewöhnliches  geschaffen  und  erreicht,  das  moderne 

Hochstift,  wie  es  bis  zum  Anfange  unseres  Jahrhunderts  be- 

standen hat.  was  auch  in  Nebendingen  geändert  wurde,  im 

wesentlichen  ist  es  seine  Schöpfung:   er  hat  der  überlieferten 

»)  Leben  des  Fürstbischofs  Julius  bei  Gropp,  1.  c.  III.  cap.  L.  LI.  LH. 

t)  S.  Encaenia  et  Tricennalia  .luliana  etc.  etc.  (bei  Gropp,  1.  c.  I,  p.  327  ff. 

—  Daniel  Eremita  (s.  die  zweit  nächste  Anmerkung  sagt:  Ipse  libro  ine  donavit. 

in  quo  orauia  ejus  operum  praeclara  sub  titulo  panegyrico  laudautor  etc. 
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Zerrüttung  und  Unsicherheit  mit  sicherer  Hand  ein  Ziel  gesetzt 

und  eine  nachhaltige,  feste  Ordnung  der  Dinge  gegründet,  die 

freilich  zu  den  Anschauungen  eines  grossen  Teiles  unserer  Nation 

im  Gegensatze  stand  und  vielfach  in  ein  fremdartiges  Gewand 

gekleidet  war.    Immerhin  war  er  einer  der  fähigsten  Herrscher 

seiner  Zeit,  der  wirkungsreichste,  der  jemals  auf  dem  Stuhle  des 

h.  Burkard  gesessen.    Er  war  ein  aufbauender  Geist,  wenn  das 

Prinzip,  welches  er  in  den  Mittelpunkt  seines  Wirkens  stellte, 

auch  ein  beschränktes  war  und  seine  Schöpfungen  die  Fähigkeit 

einer  fruchtbaren  Entwickelung  ohne  wesentliche  Modifikationen 

nicht  in  sich  trugen.    Das  eine  haben  wir  ja  wohl  schon  ange- 

deutet, das  System,  das  er  in  seinem  Kreise  verwirklicht  hat. 

ist  nicht  seine  Erfindung,  aber  er  hat  es  mit  seltener  Umsicht 

und  Thatkraft  durchgeführt.    Und  hinzufügen  müssen  wir:  so 

scharfblickend  und  geistvoll  er  war.  dass  er  über  seiner  Zeit 

und  ihren  Vorurteilen  gestanden,  lässt  sich  nicht  behaupten:  dies 

bezeugt  schon  die  eine  Thatsache.  dass  unter  seiner  Herrschaft 

im  Hochstift  die  Hexenprozesse  üppig  genug  gediehen. l)  Nach 

alledem  kann  es  uns  nicht  verwundern,  dass  dieser  Fürst  so 

verschiedenartig  beurteilt  worden  ist;  im  Leben  und  nach  dem 

Tode  hat  es  ihm  an  feurigen  Bewunderern  wie  an  erbitterten 

Gegnern   nicht  gefehlt.    Dass  er  ein  ausserordentlicher  Mann 

war.  muss  aber  von  allen  Seiten  zugegeben  werden. 

Julius  hatte  sich  bis  in  sein  hohes  Alter  eine  ungemeine 

Rüstigkeit  bewahrt:  war  er  doch  auch  ein  grosser  Jäger  vor  dem 

Herrn.  Daniel  Eremita,  der  im  J.  1609  im  Gefolge  eines  floren- 

tinischen  Diplomaten  Gast  auf  dem  Manenberge  war.  fand  ihn 

in  voller  Frische* des  Geistes  und  Leibes,  ohne  Runzeln  und  ohne 

♦-in  graues  Haar  auf  dem  Haupte.'-)    Erst  einige  Jahre  später 

•   liuchinger,  1.  c.  S.  232  ff. 

t)  S.  Danielis  Eremitae  Belgicae  Her  Germanicam  etc.  etc.  bei  Le  Bret : 

Mairazin  zum  Gebrauch  der  Staaten-  und  Kirchengeschichte  u.  ».  w.   2.  Thl.  8.  3. 

32s,  bez.  351:  „Episcopns  est  actate  confectus,  sed  auinio  iutegro.  Nam  in 

»fptoagt-nario  vix  canos  nllos  advertas  annos,  iacessus  vegetus,  intt-gra  capitis 

carsaries,  et  nec  canis  nec  canitie  tuedatos.  Octo  et  triginta  annos  ajebat  se  digni- 

tate  illa  potiri.  quos  ille  sane  iugenti  com  laude  et  gloria  nominis  sni  impeudit.tt 

r 
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trat  ein  Nachlass  seiner  Kräfte  ein,  der  am  13.  September  1017 

nach  kurzer  Krankheit  sein  Ende  herbeiführte.  Er  zählte  73  Jahre 

und  hatte  nahezu  44  Jahre  lang  regiert.  Die  tödt liehe  Erkrank- 

ung soll  er  sich  gelegentlich  der  auf  dem  Schlosse  Marieuberg 

gefeierten  Doppelhochzeit  eines  Neffen  und  einer  Nichte  zugezogen 

haben.  Ein  starkes  Familiengefühl  gehörte  zu  den  ausgeprägten 

Zügen  seines  Charakters. l) 

Am  2.  Oktober  wurde  der  Leichnam  Julius  Echters  unter 

grossem  Trauergepränge  im  hohen  Dome  beigesetzt;  unter  den 

Leidtragenden  hatte,  wie  billig,  auch  die  Universität  ihren  Platz 

angewiesen  erhalten.  Am  Tage  darauf  wurde  einer  letztwilligen 

Bestimmung  des  Verstorbenen  gemäss  sein  Herz  unter  entsprechen- 

den Feierlichkeiten  in  der  Universitätskirche  beigesetzt:  treffender 

hätte  sein  persönliches  Verhältniss  zu  seiner  Lieblingsstiftung 

nicht  ausgedrückt  werden  können.2) 

i)  Eine  nicht  üble  Zusammenstellung  dessen,  was  mau  im  vorigen  Jahrhundert 

über  die  Geschichte  Julius  Echters  und  seiner  Stiftung  ungefähr  erfahren  konnte 

findet  sich  in  dem  Compendium  historiae  universalis  etc.  von  P.  Tftomwi  Grebner 

S.  J.  (MI.  1787,  299).    Grehner  war  Professor  der  Geschichte  an  der  Wirzbuiv-r 

Universität. 

*)  Vgl.  zu  der  öfters  angeführten  Quelle  das  Sitznngsprotokoll  vom  9X  Sept. 

1617,  welches  sagt: 

Inmittels  proponirt  Herr  Dombdechant,  es  seien  ihre  Gnaden  berichtet  wor- 

den, dass  der  abgeleibte  frstl.  Körper  etwas  eingefallen,  dass  also  derselbig  dm 

alten  Herkommen  nach  nicht  werde  öffentlich  uf  dem  Sessel  könneti  getraue 

werden,  seien  also  darvon  zu  reden,  wie  derselbig  zue  der  Begrebuus  zn  brinsta. 

Darauf  geschlossen  worden,  dass  der  zinnerne  Sarg  allerdings  zu  gemacht  and 

bevorab  nach  angehörter  relatiou  Herrn  Senioris  als  Statthalters  zue  Hof,  wie  r* 

mit  dem  Körper  allerdings  bewendt,  uf  einem  Wagen  dem  Directorio  proctsMoa.» 

gemäss  zuc  dem  Schotteukloster  gebracht,  folgends  in  die  Kirchen  getragen  unl 

über  Nacht  zne  sambt  dem  fürstlichen  Herzen  alda  bewachet,  Montags  hernach«-r 

über  eben  gerürte  Zeit  alda  wieder  abgeholet,  uf  dem  Wagen  bis  au  die  «Jrai'-c 

geführet,  von  danneu  in  den  Domb  getragen  und  nach  gesungenen  Todten -Yespr-r 

sobalden  in  das  Grab  gelassen,  das  Herz  aber  uf  das  Castrum  doloris  gesetzt,  da- 

selbst über  Nacht  bewahrt,  folgenden  Dienstags  Vigili  und  Exequies  gehalten,  alf- 

daun  dass.  lbig  der  Universitet  solches  in  ihre  Kirchen  zu  tragen  und  das- lbsUc 

zu  begraben,  überantwortet  werden  solle. 

Knis -Archiv  Wirzburg:  Domcapitel-Protokoll  v.  J.  PU7,  fol.  14S. 
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Die  inneren  Zustände  der  Universität  zur  Zeit  des  Fürst- 

bischofs Julius. 

Nachdem  wir  uns  bei  der  Erzählung  der  Neugründung  der 

Universität  so  lange  aufgehalten,  erachten  wir  es  für  an  der 

Zeit,  uns  nach  der  Gestaltung  der  inneren  Zustände  umzusehen. 

Wir  verstehen  darunter  all'  die  Momente,  die  das  Leben  einer 

hohen  Schule  in  sich  beschliessen:  die  Anwendung  und  Ent- 

wicklung der  gegebenen  Verfassung,  die  corporativen  Verhält- 

nisse, die  Bestellung  und  das  Wirken  der  Professoren,  die  ge- 

lehrten Leistungen,  den  Wandel  und  das  Treiben  der  Studenten, 

die  Höhe  des  Besuches,  und  was  dergleichen  sonst  noch  mehr. 

Auf  die  Erörterung  dieser  Gesichtspunkte  werden  wir  in  den 

verschiedenen  Epochen  der  Geschichte  der  Universität  immer 

wieder  zurückkommen:  es  sei  aber  gleich  an  dieser  Stelle  darauf 

hingewiesen,  dass  wir  uns  nicht  immer  in  der  Lage  sehen  werden, 

in  gleich  erschöpfendem  und  befriedigendem  Masse  sie  zu  er- 

ledigen, und  diess  aus  dem  Grunde,  weil  das  nicht  blos  von 

unserem  Willen  und  Eifer,  sondern  von  noch  anderen  Voraus- 

setzungen abhängt,  d.  h.  von  der  Beschaffenheit  der  Ueberlicfer- 

ung,  auf  welche  man  sich  bei  einer  solchen  Aufgabe  schlechter- 

dings angewiesen  sieht.    Nun  haben  wir  es  bereits  in  den  ein- 

leitenden Worten  berührt,  dass  in  dieser  Beziehung  in  unserem 

Falle  vielfach  recht  viel  zu  wünschen  übrig  bleibt  und  ein 

unholder  Stern  über  den  betreffenden  Interessen  unser  Universi- 

tät gewaltet  hat.  Man  hat  kein  Recht  anzunehmen,  dass  es  hier 

*twa  von  vorne  herein  an  der  wünschenswerthen  Sorgfalt  und 

Umsieht,  das  Geschehene  aufzuzeichnen,  gefehlt  habe.  Keine 

Annahme  wäre  ungerechter  als  diese.   Die  allgemeinen  Statuten 

und  die  Satzungen  der  einzelnen  Fakultäten  enthalten  in  dieser 
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Richtung  die  bestimmtesten  und  deutlichsten  Vorschriften.1)  und 

aus  einzelnen  geretteten  Bruchstücken  wissen  wir  auch,  dass  die- 

selben, wie  sich  übrigens  von  selbst  versteht,  ausgeführt  worden 

sind.  Der  grüsste  Teil  dieser  Akten  des  Rektorates  und  der  ein- 

zelnen Fakultäten  bis  tief  in  das  18.  Jahrhundert  hinein  sind 

uns  aber  durch  ein  nahezu  unbegreifliches  und  beispielloses  Miss- 

geschick verloren  gegangen  und  entfremdet  worden.  Dass  durch 

die  schwedisch -weimarische  Occupation  manches  verschleudert 

oder  entführt  wurde,  kann  und  muss  zugegeben  werden,2)  aber 

nicht  minder  gewiss  ist,  dass  vieles  und  werthvolles  diesen  Sturm 

überdauert  hat  und  erst  späterer  Verwahrlosung  oder  Entfremdung 

erlegen  ist.  Die  unschätzbaren  Acta  Universitatis  z.  B.,  von  wel- 

chen bereits  gesprochen  worden  ist,3)  und  welche  einen  Auszug 

aus  den  Akten  des  Rektorats  und  des  Senates  aus  den  J.  15*y 

bis  1670  enthalten,  waren  sicher  im  vorigen  Jahrhundert  noch 

vorhanden,  denn  erst  damals  ist  der  Auszug  oder,  wenn  man 

lieber  will,  die  Abschrift  gemacht  worden.  Wir  fürchten,  dass 

in  manchem  Falle,  wo  es  sich  um  die  Erklärung  von  Defekten 

und  Entfremdungen  dieser  Art  gehandelt  hat,  die  Schweden  und 

Weimaraner  als  Prügeljungen  vorgeschoben  worden  sind.  Es  wird 

aber  schwer  sein,  mit  annähernder  Sicherheit  Vermuthungen  dar- 

über aufzustellen,  auf  welchen  Wegen  die  in  Frage  stehenden 

Verluste  entstanden  sind,  üb,  wie  man  wohl  gemeint  hat,  das 

Fehlen  der  älteren  Akten  der  theologischen  und  philosophischen 

Fakultät  mit  der  Aufhebung  des  Jesuitenordens  und  der  Aen- 

derung  seiner  Stellung  an  unserer  Universität  zusammenhängt, 

getrauen  wir  uns  schon  darum  nicht  zu  behaupten,  weil  bei  den 

anderen  Fakultäten  ebenfalls  Wichtiges  vermisst  wird  und  ihre 

1)  Vgl.  z.  B.  Urk.-Bnch  Nr.  70.  Tit.  Villi.  S.  164,  und  Nr.  71  8.  J77  (Sta- 

tuten der  theologischen  Fakultät:  De  electione  decaui  et  ejns  officio.1! 

2)  In  der  Bibliothek  zu  Gotha  lindet  sich  ja  noch  heute  zu  Tage  mehrere» 

Handschriftliche  aus  Wirzburg,  da»  nur  bei  dieser  Gelegenheit  dahin  gekommen 

sein  kann.  Von  der  Handschrift  der  ältesten  Matrikel  des  geistlichen  Semiaarv 

die  ebenfalls  in  Gotha  liegt,  s.  Unland,  Series  et  Vitae  Profess.  SS.  Theologiae  etc. 

Praefatio  p.  V — VI. 

8)  S.  die  Einleitung. 
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Akten  doch  in  keiner  "Weise  von  dem  Schicksale  jenes  Ordens 

berührt  worden  sind.  Als  höchst  wahrscheinlich  dagegen  erscheint 

uns.  dass  am  Anfange  unseres  Jahrhunderts,  im  Zusammenhange 

mit  der  Säkularisation  und  den  durch  sie  auch  im  Hochstifte 

Wirzburg  herbeigeführten  Veränderungen  und  Umgestaltungen 

vieles  von  dem  werthvollen  Material,  dessen  Verschwinden  wir 

beklagen,  hinweggeräumt  worden  ist.  Indem  wir  diese  Vermuth- 

ung  aussprechen,  ist  es  nicht  unsere  Absicht,  damit  ein  verur- 

teilendes Verdikt  über  jene  grosse  und  in  unsern  Augen  unver- 

meidliche und  in  ihren  letzten  Wirkungen  für  die  Gesammtheit 

wohlthätige  Umwälzung  abzugeben:  aber  verhehlen  wollen  wir 

nicht,  was  ohnedem  bekannt  geuug  ist,  dass  damals  häufig  mit 

einer  Hast  und  Rücksichtslosigkeit  zu  Werke  gegangen  wurde. 

<iie  bei  plötzlichen  und  gewaltsamen  Uebergängen  aus  einen  Zu- 

stand in  den  anderen  allerdings  schon  öfters  vorgekommen  sind, 

teilweise  vielleicht  sich  schwer  davon  trennen  lassen,  für  welche 

man  jedoch  immerhin  Dispens  nicht  gewähren  kann.  Kein  Zweifel, 

wenn  auch  zu  hoffen  steht  und  einzelne  Fälle  dafür  sprechen,  dass 

noch  manches  Verrnisste  wieder  zu  Tage  kommen  wird.  Unersetz- 

liches ist  früher  und  sicher  bei  der  zuletzt  erwähnten  Veran- 

lassung zu  Grunde  gegangen.  Unsere  Schilderung  der  inneren 

Zustände  der  Universität,  ihres  Lebens  und  Arbeitens,  wird  daher 

nicht  immer  so  anschaulich,  so  vollständig  und  belehrend  sein, 

als  man  grundsätzlich  ein  Recht  hat.  es  zu  erwarten:  wir  wieder- 

holen,  wir  sind  dabei  von  der  Beschaffenheit  und  der  Fülle  der 

geretteten  Ueberlieferung  abhängig,  deren  Lücken  gegenüber  wir 

uns  beim  besten  Willen  machtlos  fühlen.  Der  Geschichtsschreiber 

unserer  Hochschule  im  vorigen  Jahrhundert.  Christian  Bönicke,  hat 

sich  in  so  ferne  in  einer  vorteilhafteren  Lage  befunden:  er  war 

jedoch  leider  nicht  darauf  aus,  die  ihm  gegebene  Gunst  der  Lage 

auszunützen.  Er  hat  unbegreiflicher  Weise  weder  die  Akten  des 

Rektorates  noch  der  einzelneu  Fakultäten  zu  Käthe  gezogen,  die 

zu  seinerZeit  —  mit  Abzug  der  Entfremdungen  aus  dem  17.  Jahr- 

hundert —  doch  sicher  noch  vorhanden  waren  und  deren  Benützung 

ihm  gewiss  unbedingt  zur  Verfügung  gestanden  hätte.    Nur  die 

t 
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Akten  der  fürstlichen  Regierung  und  die  Recessbüeher  des  Doin- 

eapitels,  wenn  er  ja  den  Einfall  gehabt  hätte,  bei  ihnen  Auf- 

Bchluss  zu  suchen,  würden  ihm  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

verschlossen  geblieben  sein;  und  so  schwer  zu  verwinden  der 

räthselhafte  Verlust  der  ersteren  für  uns  bleibt,  um  so  lebhafter 

ist  der  Dank,  dass  wenigstens  die  letzteren  uns  erhalten  und 

zugänglich  wurden.  Freilich  das  Versäumniss  Bönickes  wird  in 

seiner  Grösse  durch  alles  dieses  nicht  gemindert:  was  damals 

versehen  wurde,  wird  auch  bei  den  höchsten  Anstrengungen  nnd 

bei  vielem  Glücke  zum  geringsten  Teile  jemals  wieder  gut  ge- 

macht werden  können.  Versuchen  wir  also,  in  wie  weit  wir  bei 

dieser  Lage  der  Dinge  unserer  Aufgabe  nachzukommen  im  Stande 

sind.  —  — 

Mit  der  Verkündigung  der  Statuten  und  dem  Ausschreiben 

vom  2.  Januar  1589  ist  die  Universität  und  ihre  Verfassung  in 

ihre  volle  Wirksamkeit  getreten.  Ihr  Gründer  hat  über  die  ihr 

erteilten  Privilegien  und  Rechte  mit  Vorliebe  und  Sorgfalt  ge- 

wacht. Wie  autokratisch  sonst  seine  Neigungen  gewesen  sein 

mögen  und  waren,  die  von  ihm  verliehene  corporative  Autonomie 

der  Universität  hat  er  in  allen  Beziehungen  geachtet.  Wir  Wullen 

nicht  unterlassen,  einen  Fall  der  Art  hervorzuheben.  Die  Statuten 

der  Hochschule  verliehen  ihr  das  Recht,  nach  bestimmten  Voraus- 

setzungen den  Rektor  frei  zu  wählen.  Als  im  J.  1596  der  Zeit- 

punkt der  Wahl  herannahte,  vereinigte  sich  die  Universität, 

aus  welchen  Gründen  wissen  wir  nicht  —  zu  dem  auftallend^n 

Entschlüsse,  dieses  Mal  auf  ihr  Wahlrecht  zu  verzichten,  und 

seine  fürstliche  Gnaden  zu  bitten,  er  möge  die  Persönlichkeit  be- 

zeichnen,  die  er  zum  Rektor  gewählt  zu  sehen  wünsche.  Der 

Fürstbischof  verwies  die  Bittsteller  auf  die  Statuten  und  Privi- 

legien der  Universität,  denen  er  keinen  Abbruch  thun  wolK 

und  erklärte  sich  zufrieden,  wenn  die  Wahl  nur  auf  einen  tüch- 

tigen Mann  falle!1)    Es  scheint  in  erster  Linie  die  theologische 

I)  Acta  l'niversitatis  <S.  1596  fol.  2.'jb;  „20.  Septenibris  signincarunt  Revr- 
rendissimo  Principi  Tniversitatis  nomine  Magniticus  Kector  et  Revereudus  V.  Tyrrruv 

Professor  Theologiae,  tempus  eligendi  novum  Rectorem  instare,  itaqae  se  nomif 
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Fakultät  gewesen  zu  sein,  die  sich  von  dem  Verleiher  der  Privi- 

legien der  Hochschule  die  Lektion  veranlasst  hat,  dass  man 

erhaltene  Rechte  auch  in  guter  Absicht  nicht  preisgeben  soll.  Noch 

ein  andrer  Fall  wird  glaubwürdig  berichtet,  aus  welchem  hervor- 

geht, dass  die  Corporation  sich  schwer  daran  gewöhnte,  ihr  Wahl- 

recht in  der  statutarisch  vorgeschriebenen  oder  zugestandenen  und 

vielleicht  recht  verständigen  Weise  anzuwenden.  Wie  schon  aus- 

geführt, sollte  der  Rektor  im  Turnus  mit  den  einzelnen  Fakultäten 

gewählt  werden,  und  zwar  so,  dass  die  bez.  Fakultät  der  Ge- 

sammtheit  einen  (Kandidaten  präsentiren  durfte. l)    Aber  schon 

im  Jahre  1597  —  wir  erfahren  freilich  wiederum  die  bestimmen- 

den Gründe  nicht  --  verzichtete  die  Juristen-Fakultät  auf  dieses 

ihr  Recht  und  der  neue  Rektor  ging  aus  einer  unmittelbaren 

Wahl  des  gesammten  „Consils"  hervor.2)    Was  nun  die  Persön- 

lichkeiten anlangt,  die  in  der  Zeit  des  Gründers  der  Universität 

zn  Rektoren  erwählt  wurden,  so  haben  wir  die  einen  und  andern 

schon  erwähnt,  halten  es  aber  für  zweckmässig,  sie  hier  in  ihrer 

(resammtheit  aufzuführen.    Der  Kreis,  aus  welchem  der  Rektor 

gewählt  werden  konnte,  war  durch  die  Statuten  mittelbar  vor- 

geschrieben und  zugleich  begränzt.    Ohne  dass  es  ausdrücklich 

ausgesprochen  war,  ergab  sich  gleichwohl  daraus  wie  ganz  von 

selbst,  dass  derselbe  für  die  Regel  dem  geistlichen  Stande,  oder 

I  oiversitati*  humiliter  petere  a  sua  illustrissima  Celsitudine  tain  fnndatore  intelli- 

gere,  quem  raaxiinc  in  Rectorem  eligi  vellet.  Universitäten!  enim,  quid  CVisitndiue 

inae  in  eo  commodnm  videatnr.  paratissimam  esse.  Qnibns  Reverendissimus  res- 

l'onlit,  Universitäten!  jam  pridem  sna  habere  privilegia  et  statuta,  juxta  ea  eli- 

kvuduiu  Rectoreui  esse,  se  euB  nihil  derogare  Statut is  Uuiversitatis  velle,  sed  hoc 

•»  cupere,  nt  Universitär  in  electione  novi  pectoris  diligentem  cnrara  adhibeat  j 

»ibi  »mnia  et  singula  Universität is  negotia  cordi  esse  et  pro  posse  et  promovere 

'.apere.* 

')  .Statuta  Universitatis  (Trk.-Bnch  Nr.  70)  Tit.  III. 

*)  Acta  Universitatis  ad  a.  1597.  (fol  26  b.).  Es  wird  ausdrücklich  hinzn 

prfügt,  dass  dieser  Verzicht  der  jurist.  Fakultät  mit  „Zustimmung  der  übrigen 

Fakultäten^  erfolgt  sei.  -  Aus  dem  Umstände,  dass  im  J.  1597  die  jurist.  Fakultät 
an  4*f  Reihe  war.  folgere  ich,  das*  der  unmittelbar  zuvor  gemachte  Versuch,  das 

Wahlrecht  auf  den  Fürsten  zn  übertragen,  von  der  theologischen  Fakultät  ans- 

-•  .ranzen  i^t,  weil  auf  diese  satznnz>ir«'tnas^  die  juri«ti-«:li-  in  der  Reihe  folgt«. 
Indem  setzt  jener  Beschluss  selbstverständlich  ebenfalls  die  Zustimmung  der  übrigen 

Fakultäten ,  also  einen  Gesammtbeschlass  des  C'onsils  voraas. 
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doch  formell  der  Hierarchie  angehören  solle  und  würde:1)  er 

durfte  nicht  verheirathet  sein.  Anders  ist  diese  Bestimmung, 

so  lange  das  Hochstift  bestand,  in  der  That  auch  niemals  ver- 

standen worden.  Aber  nicht  diess  allein:  das  Amt  des  Rektors 

wurde  einerseits  als  eine  wirkliche  Funktion,  aber  doch  zugleich 

als  ein  Ehrenamt  aufgefasst,  welches  aus  diesem  Grunde  immer 

nur  an  Standespersonen,  wenn  wir  uns  so  ausdrücken  sollen,  über- 

tragen wurde:  es  ist  nicht  vorgekommen,  dass  ein  aktives  Mitglied 

der  Universität,  d.  h.  ein  Professor  irgend  einer  Fakultät  zum 

Rektor  erwählt  worden  wäre,  obwohl  die  Statuten  ein  solches 

mit  Worten  keineswegs  untersagen.  Freilich,  da  der  Rektor 

nicht  verheirathet  sein  durfte,  war  die  juristische  und  medi- 

cinische  Fakultät,  deren  Mitglieder  in  der  Regel  doch  sämmtli«  h 

Laien  waren  und  als  solche  sich  zu  verheirathen  pflegten,  von 

vorne  herein  von  jener  Ehre  ausgeschlossen;  die  Professoren  der 

theologischen  und  auch  der  philosophischen  Fakultät  gehörten  bis 

tief  in  das  18.  Jahrhundert  hinein  dem  Jesuiten-Orden  an:  wir 

wissen  nicht,  ob  ihnen  als  solehen  ihre  Gesetze  die  Annahm»* 

einer  solchen  Würde  nicht  erlaubten,  wir  halten  es  aber  für 

wahrscheinlicher,  dass  man  von  vorne  herein  es  als  selbstver- 

ständlich voraussetzte,  dass  ein  Lehrer  der  Universität  naht 

zum  Rektor  gewählt  werden  solle  oder  dürfe,  dass  dieses  zu- 

gleich als  Ehrenamt  zu  betrachten  und  demnach  nur  an  Per- 

sonen in  hervorragenden  Stellungen  zu  übertragen  sei:  nur  die 

Funktion  des  Prorektors,  des  stellvertretenden  Rektors  könnt*- 

an  Professoren  verliehen  werden,  wie  denn  Nicolaus  Serarius  S.  J. 

zuerst  diese  Auszeichnung  widerfahren  ist.  Die  Rektoren  in  der 

Zeit  des  Julius  wurden  —  von  ihm  selbst  abgesehen  —  aus  der 

Reihe  der  Mitglider  des  Domcapitels.  der  Collegiatstifter  oder 

einer  Abtei  St,  Stephan  in  Wirzburg  oder  endlich  aus  der  Reihe 

der  Suffraganbiflchöfe  entnommen.  Eine  einzige  Ausnahme  von 

dieser  Praxis  haben  wir  anzuführen:  nemlkh  den  Rektor  des 

.Tab res  1601  auf  KJtrj,  der  ein  Laie,  aber  doch  eine  Standesperson 

lj  Statuten  «1er  Universität,  L  c  Tit.  VII,  p,  154.  „Nemo  antem  eli^-ur 
Lisi  vir  caelebs,"  n.  s.  f. 
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d.  h.  ein  vornehmer  polnischer  Edelmann  und  noch  ein  Student,1) 

und  gewiss  auch  caelebs  war.  Uebrigens  ist  dieses  der  einzige 

Fall  der  Art,  die  einzige  Ausnahme  von  der  Regel,  die  eben 

darin  bestand,  dass  man  bis  zum  Anfange  unseres  Jahrhunderts 

den  Rektor  aus  den  Reihen  der  Hierarchie  wählte.  Die  unmittel- 

bare Wiedererwählung  eines  abtretenden  Rektors  war  durch  die 

Statuten  nicht  ausgeschlossen,  ist  jetzt  bereits  öfters  vorge- 

kommen und  hat  sich  in  der  Folgezeit  mehrfach  wiederholt. 

Ja.  es  ist  in  dieser  Zeit  geschehen,  dass  drei  und  fünf  Jahre 

nach  einander  die  Wahl  auf  eine  und  dieselbe  Persönlichkeit 

gefallen  ist.  So  gewiss  in  der  Uebertragung  dieser  Würde  eine 

Auszeichnung  und  eine  namhafte  Vertrauensäusserung  lag,  so 

scheint  sie  gleichwohl  nicht  in  dem  Masse,  als  man  etwa  ver- 

muthen  möchte,  den  Gegenstand  des  Ehrgeizes  gebildet  zu  haben: 

gerade  die  Thatsache,  dass  der  abtretende  Rektor  im  Verlaufe 

eines  Menschenalters  öfters  zweimal,  einmal  dreimal  und  einmal 

fünfmal  nach  einander  wieder  gewählt  wurde,  scheint  weniger 

als  ein  Vertrauensvotum  für  die  betreffende  Persönlichkeit,  denn 

als  der  Ausdruck  der  Verlegenheit  und  des  Mangels  an  geeigneten 

oder  vielmehr  bereitwilligen  Candidaten  aufgefasst  werden  zu 

müssen.  Dass  derartige  Wiederholungen  zugleich  ein  geringes 

Mass  corporativen  Selbstgefühles  verrathen  und  unter  Umständen 

bedenklich  werden  konnten,  soll  hier  nur  leise  angedeutet  werden, 

da  ein  (_Temeingeist  dieser  Natur  unter  den  gegebenen  Umständen 

Ml  liger  Weise  kaum  vorausgesetzt  werden  kann. 

Die  Persönlichkeiten,  die  seit  dem  Januar  1582  zu  Rektoren 

der  Universität  erhoben  wurden,  waren  der  Reihe  nach  folgende:2) 

Ii  15s2:  Fürstbischof  Julius  Echter.  2)  1583:  Michael  Suppan, 

Decan  von  Stift  Hang.  3)  15S3  — 1584:  Fürstbischof  Julius  Echter. 

4»  1584—1585:  Dompropst  Neidhart  von  Thüngen.  5)  1585-1586: 

Johann  Konrad  Kotwitz  von  Aulenbach,  Domdecan.  6)  15SH— 1587: 

I)  AU -,IInmanitatis  studiosns"  schreibt  er  sich  kurz  vor  seiner  Wahl  in  die 
Matrikel  ein. 

-i  Vgl.  Gropp,  I.  c.  I,  p.  62,  verglichen  mit  dem  Matrikelbuch  der  Universi- 
tät Nr.  I. 
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Johann  Gerwic,  Graf  von  Schwarzburg,  Domherr  zu  Wirzburg  und 

Bamberg.  7.  8)  1587-1588  und  1588-1589:  Sebastian  Pollinger.  >> 

Wirzburger  Weibbisehof.    9)  1589-1590:  Erasmus  Neustetter. 

gen.  Stürmer,  weiland  Domdeean  zu  Wirzburg,  z.  Z.  Propst  von 

Stift  Hang  und  Comburg.    10)  1590—1591:  Wilhelm  Schutzpar, 

gen.  Milehling.  Domherr  zu  Wirzburg.    11  und  12)  1591—1508 

und  1592  —  1593:  D.  Veit  Krepser,  Deean  von  Xeumiinster.  bischöf- 

licher Kanzler  u.  s.  w.    13  und  14)  1593—1594  und  1594-1595: 

Wilhelm  Ganzhorn,  J.  N.  D.,  Deean  von  Neumünster  u.  s.  w. 

15)  1595—1596:  Otto  Friedrich  Schutzpar,  gen.  Milehling,  Wirz- 

burger  Domherr.     IG)  15%— 1597:  Michael  Seytz,2)  Decan  von 

Stift  Haug.    17)  1597-1598:  Georg  Schweikard,  bisch.  General- 

vikar und  Canonicus  von  Stift  Haug.  18)  1598—1599:  D.  Eucharius 

Sang,  Weihbischof.    19)  1599— 1600:  Kilian  Lantz,  Abt  von  St. 

Stephan  zu  Wirzburg.  20)  1600—1601:  Nicolaus  de  Magne-Coreia? 

Maiseck,  Palatin  von  Sadomir.    21)  1601  —  1602:  Nicolaus  Greift. 

Canonicus  von  Stift  Haug.  22,  23,  24)  1602—1608—1604-1605: 

Julius  Ludwig  Echter  von  Mespelbrunn,  Wirzburger  Domherr. 

25,  26)  1605—1606—1607:  Eucharius  Sang,  Wirzburger  Weih- 

bischof.   27)  1607—1608:  Georg  Schweikard,  bisch.  Generalvikar 

und  Canonicus  von  Stift  Haug.    28,  29,  30,  31,  32)  1608— 1609- 

1610-1611—1612-1613-1614:  Konrad  Ludwig  Zobel  von  Gibel- 

stadt, Domherr  zu  Wirzburg  und  Mainz,  Propst  zu  Wechter?- 

winkel  etc.3)    33,  34)  1614—1615-1616:  Konrad  Friedrich  von 

Thüngen,  Wirzburger  Domdeean.    35)  1616—1617:  Marcus  Ham- 

melmann, Decan  von  Stift  Haug. 

Die  geborenen  Kanzler  der  Universität  waren  gemäss  den 

Statuten  die  Dompröpste  von  Wirzburg;  es  war  ihnen  jedoch  von 

vorne  herein  an  die  Hand  gegeben,  sich  aus  den  Zugehörigen  der 

Universität  einen  Vicekanzler  als  Stellvertreter  zu  wählen,  aber 

zugleich  bestimmt,  dass  derselbe  dem  geistlichen  Stande  ange- 

hören müsse:  denn  dem  Kanzler,  bez.  dem  Vicekanzler  fiel  bei 

1)  „l'olliuger"  schreibt  er  sich  selbst  in  dem  Matrikelbuch. 

2)  „SryUu  heisst  es  im  Matrikelbuch. 

»)  Er  schreibt  sich  1597,  20.  November,  in  die  Matrikel  ein. 

Digitized  by  Google 



I>ie  inneren  Zustände  der  Universität  zur  Zeit  des  Fürstbischofs  Julius.  273 

der  Erteilung  der  akademischen  Grade  die  Hauptrolle  zu,  und 

es  schicke  sich  nicht,  sagt  der  betreffende  Paragraph  der  Statuten, 

•la^s  ein  Priester  —  nämlich  bei  Gelegenheit  der  Promotion  —  von 

einem  Xichtpriester  den  apostolischen  Segen  empfange:  die  Uni- 

versität besass  das  Recht,  akademische  Grade  zu  erteilen,  in 

erster  Linie  durch  das  päpstliche  Privileg  und  erteilte  sie  im 

Namen  des  Papstes:  also  ergab  sich  die  angezogene  Bestimmung 

lugischer  Weise  ganz  von  selbst. l)   Die  Würde  eines  Dompropstes 

zu  Wirzburg.  also  auch  die  des  Kanzlers  der  Universität,  be- 

gleiteten in  dieser  Zeit:  1)  Richard  von  der  Kher  (seit  1562  bis 

zum  15.  Februar  1583).    2)  Xeidhart  von  Thüngen,  von  1583 

bis  1598).   3)  Wolfgang  Albert  von  Wirzburg  (von  1599  bis  1610). 

4>  Johann  Gottfried  von  Aschhausen  (vom  19.  April  1610  bis 

5.  Oktober  1617).  —  Die  Prokanzler  sollten  also,  nach  dem  Wort- 

laut des  Statuts,  „aus  den  Zugehörigen  der  Universität"  genommen 

werden.2)  d.h.  aber  zunächst  nicht  etwa  aus  der  Reihe  der  Pro- 

fessoren, sondern  solcher  hervorragender  Persönlichkeiten,  die  zu 

•ler  Universität  ohnedem  in  einem  näheren  Verhältnisse  standen, 

immatriculirt  waren   und  welchen   das  Recht  statutarisch  zu- 

gestanden war.  aus  ihrer  Mitte  im  Ansehluss  an  die  vier  Fakul- 

täten den  Rektor  zu  wählen.3)    Als  solche  lernen  wir  kennen: 

' ViV  Krepser,  der  im  J.  1592  und  1593  zugleich  Rektor  war, 

Wilhelm   Ganzhorn,  der  im  J.  1594  und  1595  diese  Würde  be- 

gleitete, und  Eucharius  Sany,  der  in  den  J.  1606  und  1607  das 

Rektorat  verwaltete.  — 

An  der  Spitze  einer  jeden  Fakultät  stand  ein  Decau,  der. 

wie  wir  bereits  wissen,  aus  der  Mitte  derselben  durch  Wahl 

iiTVorging.  deren  Geschäfte  zu  leiten  und  sie  überall  zu  ver- 

irrten hatte.  Es  würde  nun  von  unverkennbarem  Interesse  sein, 

die  Reihenfolge  derselben  in  den  verschiedenen  Fakultäten  nach- 

weisen zu  können.  Leider  sind  wir  nicht  im  Stande,  in  derselben 

Sicherheit,  wie  «las  bei  den  Rektoren  der  Fall  ist,  die  Reihenfolge 

»'>  Vgl.  l'rk.-Buch  Nr.  To,  p.  K,o,  Tit.  VI. 

*  „Kx  membris  universitatis"     (Vgl.  die  vorausgehen«!»?  Anmerknng1. 

3  a\  oben  S.  237  und  Urk.-Bnck  Nr.  TU,  Tit.  III,  s?.  104. 
Gttchkht«  d«T  InivemUt  Wiriburg.   1.  Band.  18 
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der  Deeane  der  einzelnen  Fakultäten  anzugeben,  die  Akten  ver- 

lassen uns  zu  diesem  Zwecke  in  zu  hartnäckiger  Weise.    Bei  der 

Constituirung  der  Universität  hat  der  Gründer  wie  den  ersten 

Rektor  so  auch  die  ersten  vier  Deeane  unmittelbar  ernannt,  von 

da  ab  jedoch  war  seine  Meinung  unzweifelhaft,  dass  den  Fakul- 

täten das  Recht,  sich  den  Decan  selbst  zu  wählen,  wie  ül>erall 

anders  auch,  zustehen  solle.    Die  Statuten  des  J.  15S7  haben 

denn  dieses  Recht  auch  ausdrücklich  ausgesprochen  und  praei- 

sirt. l)    Es  war  nun  freilich  nicht  gesagt,  dass  die  Deeane  aus 

der  Zahl  der  Professoren  genommen  werden  mussten.  der  Er- 

wählte brauchte  bloss  Doktor  oder  Magister  der  betr.  Fakultät 

zu  sein,  und  so  kam  es.  dass  die  Wahl  ausnahmsweise  auch 

auf  vornehme  Persönlichkeiten  fiel.    In  der  theologischen  Fakul- 

tät scheint  sich  aber  die  Praxis  gebildet  zu  haben,  dass  dVr 

jeweilige  Vorstand  des  Collegiums  S.  J.  zugleich  gewisser  MassHi 

thatsächlic.h  der  geborene  Decan  derselben  war,  weil  die  Mit- 

glieder  der  Fakultät    ihn    jedes  Mal    wieder   wählten.  Die-' 

Uebung,  die  mit  dem  Geiste  der  Statuten  vielleicht  nicht  ganz 

im  Einklänge  stand,  ist  allerdings  nicht  ohne  Widerspruch  ge- 

blieben, hat  sich  aber  gleichwohl  längere  Zeit  behauptet. 

Von  grösserem  Interesse  immerhin  ist  es.  die  einzelueL 

Professoren  der  verschiedenen  Fakultäten  zunächst  in  der  Epoche 

des  Gründers  der  Hochschule  kennen  zu  lernen  und  dabei  zu- 

gleich zu  erfahren,  was  sie  etwa  für  die  Wissenschaft  geleistet 

haben,  denn  das  Charakteristische  der  Universitäten,  dass  sie 

einerseits  die  gesichteten  Ergebnisse  der  Wissenschaft  lehren, 

und  andrerseits  dieselben  wiederum  vermehren  sollen,  hat  nach 

Lage  der  Umstände  schon  damals  gegolten,  wie  es  heut  zu 

Tage  gilt. 

In  der  theologischen  Fakultät  ist  diese  Aufgabe  verhältnis- 

mässig die  leichteste;  es  ist  dafür  am  meisten  vorgearbeitet 

r,  Urk.-Huch  Nr.  70,  Tit.  VH,       161.    Damit  zn  vgl.  die  Statut«  «W  th?.~ 

logischen  Fakultät  (1.  c.  S.  177 uud  der  nicdiciimchen  Fakultät  (l.  c.  6.  llfc 
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worden.1)  Den  schon  früher  genannten  Anton  Heselns-)  (Hess), 

welchen  8.  Z.  Friedrich  v.  Wirsberg  als  Lehrer  der  Theologie 

nach  Wirzbnrg  berufen  und  weiterhin  zum  Weihbischof  ernannt 

hatte,  kann  man  mit  Recht  an  die  Spitze  der  Professoren  der 

Theologie  an  der  neu  gegründeten  Universität  nicht  stellen;  er 

war  allerdings  ihr  erster  Decan,  ist  aber  niemals  zum  aktiven 

Mitglied  der  Fakultät  bestimmt  gewesen,  überdiess  schon  das 

Jahr  darauf  ( 1583)  gestorben:  nicht  zu  reden  davon,  was  man 

jedoch  nicht  vergessen  darf,  dass  die  theologische  wie  die  philo- 

sophische Fakultät  in  die  Hände  der  Jesuiten  gelegt  war,  nur 

dass  diese  Regel,  wie  es  scheint,  sich  freilich  in  ganz  wenigen 

Fällen,  eine  Ausnahme  gefallen  lassen  musste.  Von  den  Doktoren 

der  Theologie,  welche  bei  der  Inauguration  der  Universität  das 

-Collegium  theologorum-  vorstellten,  haben  wohl  alle  dem  Col- 

legium  S.  J.  angehört  und  sind  denn  auch  in  die  theologische 

Fakultät  übergegangen.  So  Franz  Coster:  1531  zu  Mecheln  ge- 

boren, war  er  1552  nach  Rom  gekommen  und  in  den  eben  erst 

gegründeten  Jesuitenorden  eingetreten.  Der  Gründer  des  Ordens 

schätzte  ihn  hoch  und  Coster  war  bereits  Rektor  mehrerer  Col- 

inen S.  J.  gewesen,  ehe  er  in  Wirzbnrg  auftrat.  Von  hier 

wurde  er  nach  den  Niederlanden  geschickt,  um  dort  an  der  Be- 

kehrung der  Abtrünnigen  mitzuarbeiten.  Er  starb  am  6.  Dezem- 

ber 1607.  Von  Sebastian  Faber  und  Balthasar  König  ist  Näheres 

nicht  überliefert,  wie  es  überhaupt  nicht  immer  leicht  wird,  die 

Mitglieder  dieses  Ordens,  soweit  sie  uns  hier  angehen,  mit  Sicher- 

heit im  Anfange  und  Ende  ihrer  Stellung  und  Wirksamkeit  zu 

bestimmen,  da  sie  häufig  plötzlich  aus  dem  Gesichtskreis  ver- 

schwinden  und   die  wünschenswerthen  Anhaltspunkte  gar  oft 

1  Vgl.  Dr.  A.  Jlulaml :  Serie»  Vitae  Professornni  SS.  Theologiae  qui  Wirce- 

t>orpi  a  fandata  Academia  —  nsqne  in  annum  MDCCCXXXIV  ducneruut.  Wirce- 

f'orgi  MDOjCXXXV. 

äf|  S.  oben  S.  Ö1J,  Aum.  :j.  —  l'eber  Kescins  ist  noch  u  vgl.  Archiv  des 

hist.  Vereins  tür  l'nterfr.  nnd  Asehaft'enb,  IV,  e.  S,  106,  Schnrn/t,  siciiiniento  I. 
S.  lö.  Ein  Gedicht  auf  ihn  Andel  sich  in  den  Gedichten  de»  Schützlings  von 

Erasmu.  Neustetter,  Franz  Moduls  ipuemata\  p.  13U.  Modius  hatte  ihm  seine 

-sacra  carmiuia-  dedicirt.    Endlich:  Usseniinmt,  Episcopatoa  Wirceb.  p.  2si4. 

18* 
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fehlen  oder  verloreu  gegangen  sind.     Ob  Franz  Rapedius.  der 

von  1579  bis  1588  Rektor  des  Collegiums  S.  J.  war  und  welchen 

sieh  Julius  Echter  bei  seinem  ersten  Rektorate  als  Prorektor 

substituirte,  der  zugleich  schon  bei  der  Inaugurationsfeierlich- 

keit der  Universität  in  der  Frauziskanerkirehe  handelnd  fnngirt 

hatte,  zugleich  als  Professor  in  der  theologischen  Fakultät  wirkte, 

ist  zwar  vermuthet  worden,  muss  aber  dahingestellt  bleiben. 

Johannes  Hasius,   geboren  1543  zu  Herzogenbusch  in  Belgien, 

erscheint  ebenfalls   schon   bei  der  Eröffnung  der  Universität, 

wurde  aber  bald  als  Rektor  des  Collegs  S.  J.  nach  Emmerich 

entsandt,  wo  er  1624  starb.    Er  hat  sich  gewisse  literarische 

Verdienste  erworben,  die  aber  nicht  in  die  Zeit  seines  offenbar 

kurzen  Aufenthaltes  in  Wirzburg  fallen.  Von  Georg  Ilalenius  i.-t 

schlechterdings  nur  das  Eine  bekannt,  dass  er  bei  der  Inauguration 

eine  Rede  „Ueber  den  Nutzen,  der  von  der  Universität  zu  erwarten 

sei**,  gehalten  hat; l)  alles  übrige  ist  mit  Nacht  bedeckt.  Johannis 

Armbrustcr,  der  Ueberlieferung  zufolge  ein  (1551)  geborner  Franke 

und  einer  der  ersten  Lehrer  der  Theologie,  ging  später  nach 

Speier,  wo  er  1603  gestorben  ist.2)   Leicht  der  berühmteste  unter 

den  Professoren  der  theologischen  Fakultät  dieser  Zeit  war  Xico- 

laus  Serarius,  über  welchen  wir  zugleich  hinlänglich  unterrichtet 

sind.    Er  war  1555  zu  Rambouillet  in  Lothringen  geboren,  an 

der  Hochschule  zu  Köln  gebildet,  trat  15^3  in  den  Orden  S.  J. 

ein  und  setzte  hierauf  seine  Studien  in  Wirzburg  fort.  Nach 

der  Errichtung  der  Universität  daselbst  wurde  er  zuerst  Pro- 

fessor der  Philosophie  und  ging  erst  im  Spätjahre  1591  in  die 

theologische  Fakultät  über,  nachdem  er  am  9.  September  d.  .f. 

zum  Doktor  der  Theologie  creirt  worden  war.1)    Die  Zeit  seiner 

1)  oben  S.  197. 

2)  Zu  gleicher  Zeit  lebte  in  Wirzbnrg  als  geistlicher  Rath  des  Fdrstbis<hoi> 

ein  anderer  Joh.  Arnibruster,  und  eudlich  zu  Freiburg  im  Br.  ein  dritter  dieses 

Kattiens,  in  der  philosophischen  Fakultät,  der  später  [HMQ)  als  Domherr  in  Ba*-I 

gestorben  ist  [Schreiber,  1.  c.  S.  2*  ). 

3)  Sein  Name  befindet  sich  aber  nicht  unter  dem  Collegium  philosophkum. 

das  bei  der  ErönunugsiVier  d.-r  l  niveraität  improvisirt  wurde.   i^t'rk.-Buch  Nr.  öi». 

1-JH  .    Dagegen  war  er  es,  der  am  20.  .März  15ö2  die  ersten  Doktoren  der  Philo- 
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Wirksamkeit  in  Wirzburg  war  übrigens  begränzt:  er  wurde  bald 

(narh  1597)  nach  Mainz  versetzt,  wo  er  am  29.  Juni  1609  ge- 

storben ist.    Seine  Schriften  sind  teils  historischer,  teils  pole- 

mischer nnd  exegetischer  Natur.  Die  bedeutenderen  historischen 

Arbeiten  fallen  in  seine  Mainzer  Periode,  eine  einzige,  die  zum 

Gegenstand  die  Geschichte  des  h.  Kilian  hat.  ist  in  Wirzbtirg 

entstanden.  ')    Seine  polemischen  Schriften,  mehrere  Reden  oder 

Predigten  ausgenommen,  sind  ebenfalls  in  Mainz  entstanden:  sie 

athmen  übrigens  einen  heftigen  Hass  gegen  den  Protestantismus, 

wie  er  eben  damals  in  diesem  Kreise  an  der  Tagesordnung  war 

nnd  zum  Systeme  gehörte.2)   Petrus  Thyräus  S.  J.,  1546  in  Neuss 

geboren,  1590  als  Professor  der  Theologie  nach  AVirzburg  berufen, 

entwickelte  er  als  Lehrer,  Prediger  und  Schriftsteller  eine  aus- 

gebreitete Wirksamkeit,  die  sich  des  vollen  Beifalls  des  Fürst- 

bischofs Julius  erfreute,  der  seinen  bereits  am  3.  Dezember  1601 

erfolgten  Tod  lebhaft  beklagte.    Seine  literarische  Spezialität 

war  das    dunkle  Gebiet  der  Dämonologie,   der  Visionen  und 

was  alles  damit  in  Zusammenhang  gebracht  wurde.3)  —  Simon 

Cedulius.  S.  JM  ein  geborener  Dalmatiner,  in  Rom  gebildet,  kam 

er  15>W  nach  Wirzburg.  lehrte  zuerst  Philosophie  und  seit  159S 

Theologie,  verschwindet  aber  bald  darauf  aus  dem  Gesichts- 

kreis*) —  Martinus  Becamis,  S.  J.,  1561  geboren,  kam  1597  nach 

«ophie  creirte.  iS.  oben  S.  200).  Serarin*  wurde  bei  allen  feierlichen  Gelegen- 

heiten als  Festprediger,  auch  im  Dome,  beigezogen. 

1.  S.  Kiliani  Frauciae  orieutalis,  quae  et  Francouiae  dicitus  apostoli  gesta. 

Tarn*  cum  notj»tionibns  historicis  dogmaticis.  Wircebnrgi  1598. — Wiederholt  bei 

Ln-ietrig,  Geschichtsschreiber  vom  Bisthum  Wirtzburg,  p,  970  ff.  Vgl.  Werner: 

G*jMhichte  der  katholischen  Theologie  8.  43  ff.  Jocher,  Gel.  Lex.  sub  h.  v.  — 

GfOpp,  1.  c.  I,  755,  Burmauni  Syll.  Epist.  I.  p.  606—612. 

Seine  .Orationes  Lutheroturcicae"  erschienen  1604  in  Mainz:  darunter 

sechs,  die  er  in  den  Jahren  1585—1597  in  Wirzburg  gehalten  hatte. 

•)  S.  Rulawl,  1.  c.  p.  26—28,  wo  die  betr.  Schriften  aufgeführt  sind. 

«  Noch  vor  Cedulius  führt  Kuland  (1.  c.  p.  20)  den  Dr.  Th.  Sigebert  Bron- 

chorst. 8.  J.,  auf,  gesteht  aber,  weiter  nichts  über  ihn  erfahren  zu  haben.  Die 

Acta  l'niversitatis  il.  c.  f.  8b )  berichten  über  seinen  Tod:  „Adderem  hic  de  doctoris 
Hartmanui  et  reverendi  patris  Sigcberti  ex  familia  Baronnm  ä  Bronchorst,  doctoris 

Theologiae  et  presbyteri  morte,  sed  haec  ad  propriarum  facultatum  Acta  spec- 

tant".     SB.)  D  Bronchorst  war  demnach  wahrscheinlich  auch  Professor  der  th.  F. 

Digitized  by  Google 



278 
Sechstes  Capitel. 

"Wirzburg  und  trug  mit  grossem  Erfolg  die  dogmatisch-polemische 
Theologie  vor.  Nach  1601  wurde  er  zunächst  nach  Mainz  berufen 

und  wurde  später  Beichtvater  K.  Ferdinands  VI.,  starb  1024  zu 

Wien.    Seine  theologischen  Schriften  sind  sehr  zahlreich,  zum 

geringsten  Teile  jedoch  in  Wirzburg  entstanden  oder  veröffent- 

licht,   Sein  berühmtestes  Werk:  „Summa  theologicae  seholasti- 

cae"  ist  1089  zu  Paris  in  einer  Pracht -Ausgabe  erschienen  — 

die  polemische  Tendenz  dringt  überall  mit  durch. l)  —  Tussanus 

Masionus,  S.  J.,  zuerst  Lehrer  der  Philosophie,  in  den  Jahren 

1602—1008  Professor  der  Theologie.  —  Johannes  Prrnutus,  S.  J.. 

nach  1597  Professor  der  Exegese  und  der  hebräischen  Sprache.-) 

—  Petrus  Röstius,  S.  J.,  geboren  1502  zu  Xymwegen  in  Geldern. 

1588  nach  Wirzburg  geschickt,  wurde  10<>2  Professor  der  Theo- 

logie und  von  da  zunächst  nach  Mainz  versetzt,  starb  zu  Köln 

angeblich  am  17.  April  1042.  —  Adam  ConUtn.  S.  J..  geboren  zu 

Jülich   1577,  kam  1000  nach  Wirzburg,   lehrte  zuerst  Philo- 

sophie, dann  Theologie,  wurde  aber  schon  nach  kurzer  Zeit  nach 

Mainz  abgerufen.   Xach  dem  Tode  des  Fürstbischofs  Julius  wurde 

er  als  Beichtvater  seines  Nachfolgers  zurückberufen,  trat  nach 

dessen  Hingang  1024  in  die  Dienste  des  Herzogs  (Kurfürsten» 

Maximilian  von  Baiern,  und  starb  am  19,  Juni  1035  in  Mün- 

chen.,T)  —  Maximilian  SanJäus,  S.  J.,  geboren  zu  Amsterdam  den 

18.  April  1578.  erscheint  im  J.  1005  in  Wirzburg.  zuerst  Pro- 

fessor der  Philosophie,  seit  1009  der  scholastischen  Theologie 

und  Prediger  in  der  Universitätskirehe.    Ungefähr  1022  wurde 

er  nach  Mainz  versetzt,  1031  als  Regens  des  geistlichen  Semi- 

nars zurückberufen,  das  Vordringen  der  Schweden  veranlasste 

ihn,  sich  nach  Köln  zu  wenden,  wo  er  den  21.  Juni  1050  starb. 

Seine  Schriften  gehören  überwiegend  der  Polemik  an:  dem  An- 

denken des  Gründers  der  Hochschule  ist  eine  Rede  gewidmet. 

I)  Der  1.  Teil  erschien  bereits  1612  in  Mainz.  —  Vgl.  über  Hecanus :  W'erHrr, 
1.  o.  S.  24.  44,  47  ff.  07.    (Von  den  alteren:  Jöch.-r,  Iselin,  Gundling. 

'-'  Vgl.  den  Lectionskatalog  des  J.  16G4  <Urk.-Bucb  Xr.  90,  S.  225.  \ 

:i    Werner,  1.  c.  S.  67  mit  Alraft.  10.    Contzens  „Politieorum  libri  der<»- 
erschienen  1621  zu  Mainz,  K.  Ferdinand  II.  gewidmet. 
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die  er  in  der  Universitätski  rehe  aus  Veranlassung  der  feierlichen 

Beisetzung  des  Herzens  desselben  gehalten  hat.  *) 

Während  also  alle  diese  erwähnten  Professoren  der  Theo- 

logie dem  Jesuiten-Orden  angehörten  und  es  unzweifelhaft  von 

Anfang  die  Meinung  war,  dass  dieses  Fach  ihnen  ausschliesslich 

überlassen  bleiben  solle,  ist  dieser  Grundsatz  in  der  Zeit  des 

Gründers  der  Universität,  wie  schon  angedeutet,  doch  nicht  aus- 

nahmslos durchgeführt  worden:  es  sind  vielmehr  zwei  Fälle  con- 

-tatirt .  in  welchen  Xichtangehörige  dieses  Ordens  mit  theo- 

logischen Professuren  bedacht  erscheinen.  Der  erste  Fall  ist 

überhaupt  charakteristisch.  Es  handelte  sieh  1586  um  eine  neue 

Professur  für  Moraltheologie,  der  Fürstbischof  hatte  dafür  eine 

Dotation  von  ti.  ausgesetzt,  es  wurde  auch  ein  Mitglied  des 

Collegiums  S.  J.  dafür  bestimmt,  aber  der  Ordensgeneral  sprach 

sich  gegen  diese  Vermehrung  der  Professoren  aus.  da  die  ver- 

sprochene Erhöhung  der  Dotation  des  Collegiums  noch  nicht 

ausgeführt  sei.-)  Wenn  dem  Orden  von  Seite  seiner  Gegner  u.  a. 

»•in  hoher  Grad  von  Unersättlichkeit  im  Geldpunkte  vorgeworfen 

wurde,  so  lag  hier  allerdings  ein  Fall  vor,  der  in  dieser  Richt- 

ung ausgebeutet  werden  konnte.  Wie  Fürstbischof  Julius  den 

Vorgang  beurteilte,  ist  schwer  zu  sagen,  so  viel  ist  aber  gewiss, 

dass  er  bei  dieser  Gelegenheit  die  Erfahrung  machen  musste, 

i  S.  oben  S.  2«"4,  Aom.  2.  —  Die  Hede  ist  veroftVnt licht  unter  dem  Titel: 

'"ommentatio  academica  de  donario  eordis  Reverendissimi  it  Illustrissinii  Julii, 

-piscopi  Herbipolensis  etc.,  in  Innere  habito.  Herbipoli  MIM 'XVI  II.  —  jfofonrf, 
i  c.  p.  04  fuhrt  auch  den  Eberhart  Uroirerm  S.  J.  aus  Anthelm,  der  schon  z.  Z. 

Friedrichs  v.  Wirsberg  dem  von  diesem  gegründeten  Convikt  im  «Fresser*  vor- 

gestanden hatte  nnd  sicher  von  loS'J — IßWl  Heirens  des  geistlichen  Seminars  ge- 

>••  n  i>t.  Es  i»t  mir  indess  nichl  ganz  klar  geworden,  ob  IJrower  BOgleiefa 

»irklich  Professor  der  Theologie  war:  für  alle  Falle  sei  er  wenigstens  an  dieser 

M-ll"  erwähnt:  das  Doktorat  der  Theologie  hat  er  sieh  im  J.  1015  erworben. 

Dv-*«r  Eb-rhard  Hr.  darf  nicht  mit  Christoph  Hr.  auch  S.  .1.1  der  ebenfalls  zu 
Arzheim  geboreu,  aber  niemals  in  Wirzburg  war,  verwechselt  werden. 

-  Rulaml,  1.  c.  p.  21—22:  „Hrinceps  datis  in  sustenUtionem  20U  florenis 
•htinet  a  Provinciali  Professorem  casnnm.  Verum  cum  nondnm  stabilito  fuudati- 

MUI  aumnento  hanc  Professorum  multiplicationem  improbaret  P.  Generalis,  se- 

<iUenti  anno  eandem  suseepit  I>.  Eucharius  Sangius  C'elsissimi  sacella:  us.-  —  Die 

betr.  Erhöhung  ist  erst  am  1.  Sept.  158*  erfolgt  'S.  I'rk.-Huch  Nr.  76,  S.  203  . 
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dass  es  dem  Orden  gegenüber  auch  in  Angelegenheit  der  Uni- 

versität einen  wuchtigeren  Willen  gab  als  den  seinigen.  Genug, 

um  die  Bestellung  der  in  Frage  stehenden  Professur  wenigstens 

nicht  preiszugeben,  griff  er  in  so  ferne  durch,  dass  er  seinem 

geistlichen  Rath  und  Hofprediger  Eucharius  Sang  dieselbe  über- 

trug. Sang  war  in  Mellrichstadt,  das  im  16.  Jahrhundert  frucht- 

barer an  Gelehrten  als  jede  andere  Stadt  des  Hochstifts  und 

Ostfrankens  sich  erwiesen  hat,  geboren  und  im  Collegium  Ger- 

manicum  gebildet l)  und  stand  im  übrigen  den  Anschauungen  des 

Ordens  S.  J.  gewiss  nahe  genug.  Wie  lange  er  jene  Professur 

bekleidet  hat,  lässt  sich  nur  vermuthen:  im  J.  1599  ist  sie  sicher 

in  anderen  Händen.  In  eben  diesem  Jahre  war  er  auch  Decan 

der  theologischen  Fakultät,  doch  wissen  wir  ja,  dass  aus  diesem 

Umstände  nicht  gefolgert  werden  darf,  dass  er  zu  dieser  Zeit 

noch  als  aktiver  Lehrer  gewirkt  habe.2) 

Der  andere  Weltpriester,  der  in  diesen  Jahren  gleichfall.» 

Mitglied  der  theologischen  Fakultät  war.  ist  Christopherus  Maria- 

iius.  '-i)  Im  J.  1503  von  lutherischen  Eltern  geboren,  war  er  trotz 

heftigen  Widerstandes  von  dieser  Seite  in  früher  Jugend  zum 

Katholizismus  übergegangen  und  in  den  Jesuitenorden  einge- 

treten. Im  J.  1588  wurde  er  Professor  an  der  Universität  zu 

Ingolstadt,  zuerst  in  der  philosophischen  dann  in  der  theo- 

logischen Fakultät,  weiterhin  Rektor  des  Collegiums  S.  J.  in 

München.    Aber  gerade  jetzt  entstand  in  ihm  aus  unbekannten 

>)  Sang  war  anch  Canouicus  von  Stift  Hang  und  Regens  des  geistlichen  Se- 

minars. Vgl.  Heininger,  Wirzb.  Weihbiachofe,  1.  c.  S.  199.  Sang  wurde  dreimal 

Rektor  der  Universität  (s.  oben  S.  272 >,  und  im  J.  1597  Weibbischof.  Er  ittft 

am  11.  Marz  1G20.  Ueber  seine  Schriften  vgl.  Iieininger  und  Ruland,  1.  c.  —  Vgl. 

hurmanni,  Syll.  Epist.  I,  p.  607,  009. 

f)  Ruland,  1.  c.  p.  22.  —  Im  J.  1007.  in  welchem  Sang  seine  Schrift  nhtx 

das  Dettelbacher  Wallfahrtsheiligi hum  erscheinen  Hess,  war  Dr.  Th.  Joh.  Brenn- 

eisen, S.  J.,  Decan  der  theol.  Fakultät  und  Büehercensor. 

3}  Vgl.  über  ihn  Ant.  Ycith:  Bibliotheca  Augustana,  1,  p.  117 — 12?.  Aug. 

Vind.  1785).  -  Ruland,  1.  c.  p.  37 — 42.  Sein  ursprunglicher  Name  war  Daniel 

Mattsperger  oder  Mutschberger,  den  er  nach  seinem  l  ebertritt  willkürlich  mit  dem 

des  Ohr.  M.  vortäuschte,  wahrscheinlich  um  seine  Vergangenheit  auszulöschen.  Zr 

vgl.  Gro^,  1.  c.  I,  p.  61,  II.  223,  und  dessen  Lebeu  des  hl.  Kilian  S.  152  u.  2\«3. 
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Gründen  der  Wunsch,  dem  Orden  nicht  länger  anzugehören ;  er 

erhielt  die  Erlauhniss  aus  demselben  auszuscheiden  und  in  den 

Stand  der  Weltpriester  überzutreten,  d.  h.  sich  zu  säcularisiren. 

ohne  dass  jedoch  sein  Eiter  für  die  katholische  Sache  darum  im 

mindesten  erkaltete.    Der  Fürstbischof  von  Bamberg.  Neidhart 

ron  Tk&ngett,  dessen  Bekanntschaft  wir  in  seiner  Stellung  als 

Domdecan  von  Wirzburg  wiederholt  gemacht  haben, l)  und  der 

gerade  jetzt  die  Durchführung  der  Gegenreformation  in  seiner 

Diöeese  nachdrücklich  betrieb,  nahm  ihn  auf  und  machte  ihn 

zum  Pfarrer  in  dem  gräflich  Sehwarzenburgi sehen  Orte  Ober- 

scheinfeld.  Hier  entwickelte  Marianus  in  der  angedeuteten  Richt- 

ung eine  ungemein  rührige  Thätigkeit,  so  dass  er  die  Aufmerk- 

samkeit des  Fürstbischofs  von  Wirzburg  auf  sich  zog,  der  ihn 

15U9  als  Professor  der  Moraltheologie  an  seine  Universität  berief. 

Tin  diese  Zeit  war  zwar  der  Wunsch  nach  Erhöhung  der  Do- 

tation des  Collegiums  S.  J.  daselbst  längst  erfüllt,  es  kann  da- 

her immerhin  auffallen,  dass  die  in  Frage  stehende  Professur 

auch  jetzt  noch  einem  Weltgeistlichen  übertragen  wurde.  Maria- 

nus hat  dieses  Amt  aber  nur  acht  Jahre  versehen,  er  ist  bereits 

am  25.  August  1607  gestorben.    Von  seinen  Schriften,  die  nicht 

gerade  zahlreich  oder  sonst  bedeutend  sind,  verdient  sein  Pane- 

gyrikus  auf  Julius  Echter  ausgezeichnet  zu  werden:2)  er  entwirft 

hier  in  der  That  mit  ächter  Begeisterung  und  schwungvoller 

Beredsamkeit  ein  anziehendes  und  treffendes  Bild  der  gesammten 

Wirksamkeit  seines  Helden,  das  auf  guten  Informationen  ruht 

und  als  eine  wichtige  Quelle  zur  Lebensgeschichte  desselben  be- 

trachtet werden  muss:  was  dabei  vom  Standpunkte  des  Pane- 

gyrikers  hier  und  da  etwa  zu  viel  gesagt  wird  oder  vielleicht 

«l  S.  oben  S.  135.  192. 

2i  „Eneaenia  et  Tricennalia  Juliana:  sive  Panepyricus,  dicatus  honori  nie- 

ttoriaeqtie  rev.  et  ill.  Principis  ac  Domiui,  Domiui  Julii,  Episcopi  Wircebnrg. 

virilanti-ssinii  etc..  P.  P.  cum  in  Monte  Mariano,  teinplum  et  arcem,  sumptuos«* 

rrnovata.  amplitcr  aueta,  magnitico  condecorata,  ipso  anno  Priucipatus  Trieesimo, 

publica  omnium  laetitia  dedicaret;  ....  Additis  aliquot  aedificiornm  imaginibus. 

»ere  expressis:  Wirceburgi  ....  MDt'IV.  4".  —  Bei  Gropp,  1.  C.  p.  527  ff. 
•itderholt. 
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anders  beurteilt  werden  kann,  corrigirt  sieh  leicht  von  selbst 

nnd  mindert  den  Werth  des  Bildes  in  keiner  AVeise. 

Die  theologische  Fakultät  hatte  beim  Tode  ihres  Urhebers 

bereits  mehr  als  ein  Mensehenalter  hinter  sieh  und  befand  rieh 

in  voller  Wirksamkeit.  Wie  hoch  sich  etwa  die  Zahl  der  Stu- 

dierenden der  Theologie  eines  Jahres  in  dieser  Zeit  belief,  lässt 

sich  schwer  genau  bestimmen,  da  die  Immatrikulationen  in  der 

Kegel  mit  den  unteren  Classen  und  den  philosophischen  Dis- 

ciplinen  beginnen  und  der  Uebergang  zu  dem  Fachstudium  hier 

nicht  notirt  wird.  Die  vermissten  und  verschollenen  Akten  dieser 

wie  der  übrigen  Fakultäten  könnten  hierüber  allein  sicheren  Auf- 

schluss  geben.  Im  allgemeinen  wird  man  gut  thun,  sich  vor  der 

Annahme  zu  hoher  Zahlen  zu  hüten.  M  Wir  werden  auf  diese 

Frage  unten  noch  einmal  des  Näheren  zurückkommen,  hier  möge 

die  Bemerkung  genügen,  dass  in  der  betreffenden  Zeit  auf  ein 

Jahr  im  höchsten  Falle  etwa  3ü— 40  Studierende  der  Theologie 

gerechnet  werden  dürfen,  die  Alumnen  des  Kilianeums,  d.  h. 

des  geistlichen  Seminars  mit  eingerechnet,  die  ja  ohne  ZweitVl 

das  überwiegend  grösste  Contingent  dazu  lieferten.  '-)  Die  Lehr- 

thätigkeit  der  Professoren  anlangend,  so  hat  diese  bei  dem  be- 

kannten Eifer  der  Mitglieder  des  Ordens,  dem  sie  fast  alle 

angehörten,  gewiss  nichts  zu  wünschen  übrig  gelassen.  :ii  Ein 

Uebelstand  von  mehreren  freilich  war  der  Umstand,  dass  die 

i)  Bocnecke  in  seinem  Grundrisse  z.  B.  (I,  S.  fiö)  begeht  diesen  Irrthnm. 

Er  übersieht  u.  a.  auch,  dass  sich  in  die  Matrikel  fortgesetzt  viele,  die  nicht 

Studierende  waren,  eingetragen  haben ;  alle  Professoren  u.  s.  w. 

*)  Da  nach  der  Matrikel  des  Kilianeums  die  Zahl  der  Zöglinge  desselb« 

von  1574  15'J*  im  Ganzen  nur  27rt  betrug,  so  ergiebt  sich  alles  weitere  vots 
selbst.    S.  oben  S.  208,  An».  2. 

8)  Leider  sind  die  alteren  Lektionsverzeichuisse  der  theologischen  Fakultät 

das  älteste  zugängliche  stammt  aus  dem  J.  lo<)4  i  Urk.-Buch  Nr.  90,  S.  225  — 

nicht  zugänglich.  Der  verstorbene  A.  Kuland  hat,  wie  anzunehmen,  eiu>-n  gat^u 

Teil  derselben  besessen,  aber  weder  veröffentlicht,  noch  der  ruiversitatshibliothfk 

überlassen ;  da  seine  Bibliothek  kraft  letztwilliger  Verfügung  über  die  Alpen  g*- 

waudert  ist,  wird  man  jene  Verzeichnisse  —  wie  die  der  philosophischen  Fakultät 

—  in  Korn  aufsuchen  müssen.  Ein  Glück,  dass  wenigstens  die  Eektions-Verzeich- 

ni*se  der  jur  istischen  und  medicinisch  en  Fakultät  guten  Teils  durch  recht- 

zeitige Veröffentlichung  gerettet  sind. 
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Professoren,  als  Mitglieder  eines  Ordens,  der  von  einem  centralen 

Willen  von  Rom  aus  widerspruchslos  regiert  wurde  und  dessen 

Zwecke  in's  Grosse  und  Weite  gingen,  immer  nur  wie  auf  Vorposten 

standen  und  oft  mitten  in  ihrer  besten  Wirksamkeit  abgerufen 

wurden,  ohne  dass  der  Landesherr  irgend  etwas  daran  zu  ändern 

vermochte,  wie  denn  ja  auch  bei  der  Verwendung  der  einzelnen 

Persönlichkeiten  für  dieses  oder  jenes  Fach  das  entscheidende 

Wort  sicher  nicht  von  ihm  ausgegangen  ist.  Das  lag  aber  in 

«ler  Organisation  dieses  Ordens  und  war  die  einfache  Consequenz 

der  Stellung,  die  ihm  der  Gründer  der  Universität  aus  Ueber- 

zengung  eingeräumt  hatte.  Die  wissenschaftlichen  Arbeiten  der 

Fakultät  in  dieser  Epoche  haben  wir  bei  der  Besprechung  der 

einzelnen  Professoren  schon  berührt;  die  bedeutenderen  darunter, 

wie  Serarius  und  Becanus,  haben  ihr  Bedeutendstes  erst  nach 

ihrer  Abberufung  von  Wirzburg  produeirt,  im  übrigen  ist  es  doch 

die  polemische  Tendenz,  die.  dem  Geiste  der  Zeit  entsprechend, 

fast  alle  diese  Schriften  durchdringt,  und  gewiss  auch  die  Lehr- 

vorträge beherrscht  hat.  So  weit  die  Erteilung  akademischer 

Grade  ein  Zeugniss  ablegen  kann  für  das  Leben  und  den  Geist 

►dner  Fakultät,  so  wissen  wir,  dass  in  der  theologischen  von 

Anfang  ihres  Bestehens  an  fast  in  jedem  Jahre  solche  Promo- 

tionen stattgefunden  haben;  die  Abhandlungen  oder  Thesen,  die 

dabei  zur  Verteidigung  gelangten,  haben  sich  glücklicherweise 

erhalten.  ')  Diejenigen  Persönlichkeiten,  welche  die  höheren  Grade 

de>  Lieentiaten  und  des  Doktorates  erworben,  sind  selbst  verständ- 

lich keine  Studierende  mehr,  sondern  meist  Männer  von  Stand 

und  Würden.  Die  Statuten  der  Fakultät  lehren,  dass  das  Ver- 

fahren bei  den  Promotionen  und  alles,  was  damit  zusammen- 

hängt, der  Kostenpunkt  u.  s.  f.  genau  vorgeschrieben  war.  und 

dürfen  wir  daher  auf  die  bez.  Bestimmungen  verweisen.2)  Dass 

das  auf  die  Promotion  folgende  Festmahl,  dessen  Kosten  der 

Promovirte  zu  tragen  hatte  und  die  nicht  gering  waren,  statuten- 

mSssig  war  und,  kann  man  sagen,  als  der  Schlusspunkt  der  ganzen 

>•  S.  Ruland,  .Series  proff.  etc.      2*1  tl*. 
l  rk.-Buch  Tür.  71,  Tit.  IV— VIII  incl.  S.  179-  m. 
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Feierlichkeit  angesehen  wurde,  unterliegt  keinem  Zweifel;  es  i«t 

die  Zeit  nicht  ausgeblieben,  in  welcher  man  diesen  Gebrauch 

zunächst  als  nichts  Wesentliches  mehr  betrachtete  und  es  zu- 

liess.  dass  unter  gewissen  Umständen  ein  Loskauf  im  Wortver- 

stande an  die  Stelle  desselben  trat:  davon  ein  Mehreres  zu 

seiner  Zeit.  — 

Indem  wir  nun  daran  gehen,  über  das  Schicksal  der  juri- 

stischen Fakultät  in  dem  ersten  Menschenalter  ihres  Bestehen* 

zu  berichten,  schicken  wir  voraus,  dass  wir  uns  dieselbe  so  wenig 

als  die  medicinische  Fakultät  zugleich  mit  der  Gründung  der 

Hochschule  in  Wirksamkeit  getreten  denken  dürfen.  Von  den 

„Doktoren  Juris'*,  welche  bei  der  Inauguration  als  -Collegium 

iuris  peritorum*4  aufgeführt  werden, l)  sind  die  wenigsten  in  die 

Fakultät  eingetreten;  teilweise  sind  es  uns  ganz  unbekannt 

bleibende  Persönlichkeiten.  Konrad  Dinner  kennen  wir  bereits 

aus  der  Zeit  der  Gründung  der  Particular schule. 2)  Von  Haus 

aus  Humanist,  scheint  er  sich  erst  später  der  Rechtswissenschaft 

gewidmet  und  zu  diesem  Zwecke  nach  Italien  gegangen  zu 

sein;3)  gewiss  ist,  dass  er  —  nach  Auflösung  der  ersten  Wirz- 

burger  Particularschule  —  als  Rath  in  fürstbischöfliche  Dienste 

getreten  ist  —  man  hat  in  den  Regierungsakten  seinen  Namen 

bis  zum  J.  1596  verfolgt  —  und  wahrscheinlich,  dass  er  noch 

vor  dem  Ende  des  16.  Jahrhunderts  gestorben  ist.  Also  aktives 

Mitglied  der  juristischen  Fakultät  ist  er  nicht  gewesen:  hätte 

die  Verfassung  der  Universität  es  gestattet  und  aus  der  philo- 

sophischen Fakultät  die  Laien  nicht  ausgeschlossen,  so  hätte  er 

sicher  in  dieser  durch  seine  ungewöhnlich  ausgedehnte  humani- 

1)  Urk.-Buch  Nr.  59,  S.  128. 

2)  S.  obeu  92. 

3)  Im  J.  1682  —  jedenfalls  eine  Reihe  von  Jahren  nach  seinem  Tode 

erschien  zu  Nürnberg  eine  Abhandlung:  „De  justo  rernm  pretio  definiendo  coramec 

tatiuncula"  nnter  dem  Autornamen  „Conradi  Dinneri",  der  doch  wohl  auf  ihn  za 

beziehen  ist.    Vgl.  Stcpf,  Gallerie  juristischer  Autoren  II,  S.  2<>2  und  „Kränkisch- 

Chrouik",  Jahrg.  1809,  S   107.  —  [Hohscfiuher,  Deduktionsbibliothek  II,  S.  914 

—  Ueber  einen  Aufenthalt  Dinners  in  Wien  nud  seine  Erkrankung  daselbst  rgL 

Bcrsmanni  Poetuata,  Lipsia  1576  und  dessen  Epistolae.    Bin  Epigramm  auf  DinnT 

in  Franz  Mo  lius  Gedichten,  p.  149. 
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stische.  gelehrte  Bildung  die  besten  Dienste  leisten  können; 

in  der  Kenntniss  der  griechischen  Sprache  konnte  sich  in  dem 

damaligen  Franken  —  namentlich  im  Hochstift  Wirzbnrg  — 

Niemand  mit  ihm  messen  — :  das  Schicksal  hat  es  aber  gewollt, 

da.ss  diese  Richtung  zurückgedrängt  wurde  und  so  diese  Kraft 

für  die  Universität  verloren  ging. ')  Ob  sein  oder  ein  fremder 

Wille  ihn  vom  Lehrstuhle  überhaupt  ausschloss,  vermögen  wir 

nicht  zu  entscheiden. 

Ein  anderer  bei  gedachter  Gelegenheit  genannter  Jurist  ist 

Wol/gatuj  Layus  (Haas);  er  ist  aber  des  näheren  nicht  nachzu- 

weisen; ein  Caspar  Lagus  war  zu  eben  dieser  Zeit  Professor 

der  Rechtswissenschaft  in  Ingolstadt,  ohne  dass  wir  jedoch 

wissen,  in  welcher  Beziehung  beide  zu  einander  stehend  gedacht 

werden  dürfen.-)  Von  den  übrigen  sind  wir  in  der  Lage,  ausser 

Didynius.  noch  über  einen  Nachricht  zu  geben,  nämlich  über 

Dr.  Andreas  Hartmann,  dessen  Tod  die  Acta  Universita tis  zum 

•1.  1589  erwähnen.  Er  muss,  nach  dem  Zusammenhange  zu 

schliessen.  in  welchem  seiner  Erwähnung  geschieht,  zur  Uni- 

versität, bezw.  zur  juristischen  Fakultät  in  einem  näheren  Ver- 

hältnisse gestanden  haben.3)  Die  schon  angeführten  Acta  Uni- 

versitatis  setzen  uns  zugleich  in  den  Stand,  noch  einen  andern 

Professor  der  Rechte ,  bezw.  des  canonischen  Rechtes  zu  con- 

statiren.  der  bisher  unseres  Wissens  unbekannt  geblieben  ist, 

h  Vgl.  den  Artikel  über  K.  Dinner  in  Pantaleons  Prosopographia  vir.  ill. 

III.  552,  wo  von  ihm  nur  als  Humanisten  die  Rede  ist.  Pantaleon  war  ja  kurz 

vorher  selbst  in  Wirzburj;;  der  betr.  Artikel  stammt  offenbar  unmittelbar  von  da. 

Zn  vgl.  Dinners  im  J.  158'J  erschienenes  Werk :  „Epithetoruni  Graecorum  Far- 

raso  locupletessima  etc."  mit  einer  recht  lehrreichen  Vorrede,  teils  für  seine 

Biographie  überhaupt,  teils  für  sein  Verhältnis«  zu  Fürstbischof  Julius,  d<-r  auch 

»:i  .Jieser  Arbeit  lebhaftes  Interesse  nahm  nnd  ihn  zur  Vollendung  derselben  für 

►•misre  Zeit  von  seiuen  Amtspflichten  dispensirte.  Das  Werk  ist  Erasmus  Xeu- 
itetter  drtUctrt. 

-  Prantl,  1.  c.  I,  S.  234  ff.  und  II,  403.  —  Dagegen  wissen  wir,  dass  der 

ant«r  den  Juris  peritis  ̂ Urk.-Buch  S.  128)  genannte  Johannes  tielseuur  Dr.  J.  U. 
und  furstbischuflicher  Path  war. 

•j  5.  oben  S.  277,  Aum.  4.  Die  hier  augeführten  Worte :  „sed  haec  pro- 

i'riarum  facultatum  Acta  spectant"  gelten  offenbar  für  Hartmanu  so  gut  als  für 
Bronchorst. 
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nämlich  Dr.  Arnold  Schatz,  dessen  Tod  die  gedachte  Quellt*  zum 

J.  1589  berichtet.1)  Mit  dem  ,T.  1587  scheint  die  juristische  Fakultät 

überhaupt  erst  thatsächlich  in  Wirksamkeit  getreten  zu  sein  uml 

noch  das  ganze  letzte  Jahrzehnt  des  Jahrhunderts  hindurch 

setzen  sich  die  Berufungen  und  Anstellungen  in  derselben  fort. 

Ob  Jacob us  DUhjiuus  schon  im  J.  1583  gelehrt  hat.  muss  doch 

dahingestellt  bleiben;  die  Matrikel  wenigstens  weiss  um  die-t- 

Zeit  von  einem  Studiosus  Juris  nichts  zu  sagen.  Didymus  war 

ein  geborener  Friese  und  zunächst  als  Assessor  des  Consistorinin« 

berufen  oder  angestellt  worden;  wir  rinden  ihn  ja  schon  bei 

der  Inauguration  der  Universität  in  Wirzburg  vor,  und  sicher 

ist  er  erst  hinterher  auch  für  diese  bestellt  worden.  Didyiuu> 

war  auch  humanistisch  gebildet,  selbst  Verfasser  von  lateinischen 

Gedichten;  zugleich  dem  geistlichen  Stande  angehörig  befand  er 

sich  seit  dem  J.  1583  im  Genüsse  der  Doktorpräbende  im  St  irr 

Neumünster;  gest.  am  23.  November  1599.*) 

Der  nächste  an  der  Reihe  der  Berufung  war  der  K.  .1. 

Heinrich  Jlrck  aus  Köln,  der  am  22.  Februar  1587  zum  Professor 

für  canonisches  und  Civil -Recht  zugleich  mit  dem  Zusätze  al- 

Consulent  des  Hochstifts  und  des  Fürsten  mit  einem  jährlichen 

Gehalt  von  2<K)rl.  und  der  Anweisung  auf  eine  Doktorpräbende 

in  Stift  Haug  oder  Neumünster  bestellt  wurde.3)  Die  Anstelluim 

war  nicht  auf  Lebenszeit,  sondern  nach  damaligem  Brauche  unter 

dem  ausdrücklichen  Vorbehalte  des  gegenseitigen  Rechtes  ein^i 

vierteljährlichen  Kündigung.  Reck  hat  es  offenbar  in  dic»t-r 

Stellung,  sei  es  aus  welchen  Gründen  immer,  nicht  lange  aus- 

gehalten, da  bereits  am  22.  Februar  15*8  Dr.  J.  V.  Sebastian 

i)  Acta  UniversiUti»,  fol.  G6:   „Mortui«  ctiam  dominus  Arnoldns  Schatz,  qai 

paulo  ante,  jus  canonicum  docere  coeperat."  .Schatz  war  Stiftsherr  von  Neuniätiste 

'-')  Ygl.Jöcher,  Gel.  Lexicon  II  S.  113.  Didymus  soll  sogar  gekrönter  Dickt« : 
gewesen  sein;  seine  „Pnemata  varia-  sind  zu  Köln  gedruckt  erschienen  In  d-L 

Gedichten  des  Franz  Modius  befindet  sich  auch  eine»  von  Didymus  an  ihn.  «orr 

er  Erasmus  Nenstetters  als  seines  Gönners  gedenkt.  Nach  den  „Actis  Universi- 

tät is*  (fol.  30  b)  war  er  noch  am  7.  Mai  1598  bei  einer  öffentlichen  Promotion 

thätig.  Kr  wird  hier  „publicns  professor  nec  non  consistorii  spiritualU  Herbi- 

politani  judex«  genannt.    Zu  vgl.  Schneidti  sicilimenta.  I  S.  16.  35. 
••>]  I.'rk.-Buch  Nr.  73  S.  200. 
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HaRmaier  (Heimarius )  mit  einem  Gehalte  von  225  fl.,  und  am 

14.  September  1589  Dr.  Anton  Weiden/eld  (latinisirt  Salicetusi 

unter  gleichen  Voraussetzungen  als  Professoren  bestellt  wurden. 

Weidenfeld  war  ein  Laie,  doeh  wird  in  dem  Bestellungsdekret 

die  Möglichkeit  vorausgesetzt,  dass  er  in  den  geistliehen  Stand 

Ubertrete  und  ihm  eine  Doktorpräbende  überwiesen  werde,  und 

für  diesen  Fall  soll  sein  ursprünglicher  Gehalt  von  300  tl.  fr.  \V. 

auf  200  fl.  reducirt  werden.1  >  Ueber  das  J.  1589  hinaus  ist  er 

schwerlich  in  dieser  Funktion  wirksam  gewesen.  Weidenfeld 

machte  mehrmals  von  sich  reden.  Einmal,  Ende  1590,  stiess  er 

mit  dem  Stadthauptmann,  der  mit  ihm  in  einem  Hause  wohnte, 

auf  dem  Heimwege  aus  der  Xeumünsterkirche  hart  zusammen 

und  erhielt  bei  dieser  Gelegenheit  eine  Ohrfeige.  In  Folge  der 

von  ihm  gegen  den  Tha'ter  erhobenen  Klage  musste  dieser  ab- 

bitten und  sich  eine  andere  Wohnung  suchen.-)  Im  J.  1598 

strengte  er  eine  Klage  beim  akademischen  Senate  gegen  einen 

Fischer  an.  der  ihm  keine  Fische  mehr  verkaufen  wollte,  weil 

eine  alte  Rechnung  noch  unbeglichen  sei  u.  s.  f.3)  —  Der  nächste 

an  der  Reihe  war  der  Schotte  Dr.  J.  V.  Wilhelm  Bruce,  den 

Julius  am  17.  Juni  1590  als  Professor  für  canonisches  und  Civil- 

Recht  mit  einem  Jahresgehalt  von  300  fl.  ernannte.  Im  Lektions- 

kataiog  von  1594  erscheint  Bruce  nicht  mehr  und  ist  also  vorher 

aus  dieser  seiner  Stellung  ausgeschieden  oder  gestorben.4)  —  An 

»  Urk.-Buch  Nr.  7«J  S.  214.  —  Schnaits  Sicil.,  S.  IG.  Weidenfeld  war  — 

zunächst  that  sachlich  vom  .1.  1594  —  lö'JS  auch  praet'ectus  domus  juridicae  und 
führte  am  14.  Mai  des  g.  .T.  als  solcher  eine  Klage  bei  dem  damaligen  Prorektor 

IF.  Gauzhom  über  einen  Conviktor  des  Hauses.  Stud.  juris  Cornelius  Enchusanus 

aas  Belgien,  der  sich  der  Hausordnung  nicht  unterwerfen  wollte. 

t  Acta  Universität is  zum  J.  15'JO.  Die  Klage  war  zunächst  an  »Jen  Fürst- 

bischof  gerichtet,  der  ad  hoc  eine  Commission  aus  2  fürstlichen  Käthen  nnd  den 

Decanen  der  4  Fakultäten  unter  dem  Vorsitze  des  Rector  Magniticns  ernannte,  di»* 

•Im  bez.  .Spruch  gethan  hat. 

3)  Ebendaselbst  zam  J.  15'JS,  2.  Dezember. 

«  Frk.-Bach  Nr.  HO  S.  213.  —  Vgl.  Schneidt,  Sicil.  S.  17  nnd  53.  —  Von 

ihm  f.Assertiones  juridicae  de  actiouibus  et  obligationibus  Digestornm,  Wirceb. 

1«'J4-.  Brusius  scheint  nicht  der  vertraglichste  nnter  seinen  Collegeu  gewesen  zn 
sein.  Vgl.  Acta  Uuiversitatis,  fol.  IIb.  Er  hatte  Streitigkeiten  mit  dem  Dr.  Jonas 

Atkltcert,  Stiftsherr  von  Neumünster,  der  erster  Decan  der  medicinischen  Fakultät 

Digitized  by  Google 



288 Sechstes  Capitel. 

demselben  Tage  (1590)  wie  Bruce  bat  Julius  den  L.  J.  Johannes 

von  Driesch  zum  Professor  und  Consulenten  des  Hochstifts  mit 

300  fl.  Gebalt  bestellt;  dieser  Gebalt  sollte  für  den  Fall,  dass 

Driesch  in  den  geistlichen  Stand  übertreten  und  mit  einer  Stit'ts- 

präbende  verseben  würde,   um  die  Hälfte  vermindert  werden. 

Sein  Speziallehrfach  war  das  canonische  Recht.    Er  hat  sieh 

durch  eine  reiche  Stipendieustiftung  für  Studierende  verewigt.1) 

Seine  Wirksamkeit  erstreckt  sich  von  1590—  161b*.  —  Daran  reiht 

sich  Dr.  Peter  Eloyius  Demerath:  geb.  1560  zu  Dockweyler-Dreys 

in  der  Eifel,  wurde  er  am  20.  September  1590  zu  Wirzburg  zum 

Dr.  J.  V.  promovirt  und  am  22.  Februar  1591  von  Julius  mit 

einem  Gehalte  von  150  fl.  fr.  W.  als  Professor  der  Institutionell 

zunächst  auf  10  Jahre  ernannt.    Er  starb  den  30.  Oktober  1612 

an  der  Pest.   Sein  Gehalt  war  ibm  im  J.  1599.  so  lange  er  auch 

über  die  Pandecten  lesen  würde,  auf  250  fl.  erhöht  worden.-)  — 

Am  14.  September  1599  bestellte  Julius  den  Dr.  J.  V.  Zacharias 

Xeuhäuser  mit  einem  Gehalt  von  250  fl.  als  Professor  der  Insti- 

tution: im  Lektionsverzeichniss  des  J.  1604  ist  sein  Name  nicht 

mehr  zu  finden,  näheres  über  ihn  wissen  wir  nicht  zu  sagen.  — 

Im  J.  1598  treffen  wir  Dr.  J.  V.  Thomas  Sositis  oder  Sozius  als  Pro- 

fessor des  römischen  Rechts,  im  J.  1604  ist  er  aber  bereits  wieder 

vom  Schauplatze  verschwunden.  —  Im  J.  1599  ernennt  Julius 

den  Dr.  J.  V.  Peter  Gilkens  (auch  Galt)  zum  Professor  der  Rechte 

und  bestellt  ihn  1602  mit  einem  Jahresgehalt  von  50o  fl.  als 

Professor  des  römischen  Rechts  und  Stifts-Consulenten.    Im  Laufe 

des  J.  1608  hat  er  sich  zur  Ruhe  gesetzt  oder  ist  er  gestorben. ' »  — 

gewesen  war,  mit  dem  Buchhändler  Dr.  Adam  Kalt,  mit  seinen  Collegen  in  der 

Kakiiitat  darüber,  ob  dem  Professor  des  cauouischen  oder  Civil-Rechts  der  Vorrang 

gebühre,  nnd  mit  den  Vätern  8.  J. 

l)  Urk.-Buch  Nr.  Öl  S.  214.  —  Driesch  war  geboren  zn  Waldfrucbt  in  Jülich. 

Vgl.  Schneifit,  1.  c.  passim  und  Stepf,  (iallerie  aller  juridischen  Autoren.  2.  Bd. 

S.  221».    Ebendaselbst  sind  auch  seine  .Schriften  genannt. 

-'i  Urk.-Buch  Nr.  S2  .S.  215  nnd  Nr.  *t)  S.  224.  —  Schneidt,  Steil.  I.  passim. 

Stepf,  fiallerie  II  fcf.  ls»'>.  Dort  sind  auch  seine  Schriften  angeführt.  Er  dar! 
nicht  mit  seinem  Enkel  P.  Büderich  Deniuradt,  der  in  das  erste  Viertel  des  17.  Jahr- 

hunderts gehört,  verwechselt  werden. 

9)  Sehncidt,  Ssicil.  pa.vsim.  —  Gilken  hatte  am  '.  Oktober  lö'JT  in  Wirzburg 
als  Dr.  J.  V.  promovirt.    In  den  J.  160U— 1G04  war  in  Ingolstadt  von  seiner  Be- 
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Daran  reihen  sich  Dr.  Augustin  dellyck,  von  1600—1602.  —  Dr.  Xico- 

laus  P/och  (Pfauhen?)  aus  Fulda,  von  1602—1615  (1617),  ernannt 

mit  einem  Jahresgehalt  von  250  fl.  Im  J.  1610  wurde  Pfoch 

mit  Beibehaltung  seiner  Professur  zum  fürstlichen  Käthe  befördert 

und  sein  Gehalt  auf  500  fl.  nebst  zwei  Fuder  Wein  erhöht.1)  — 

Dr.  Johannes  Ornitius,  von  1606  —  1611,  ein  geborener  Westfale, 

Professor  des  römischen  Rechts.'-)  —  Dr.  Peter  von  Pape  gen. 

Papius,  von  1604 — 1626.  geb.  1360,  trat  im  November  1604  sein 

Amt  an.  Er  war  als  Schriftsteller  nicht  unfruchtbar;  1612  Pro- 

fessor primarius  lehrte  er  zunächst  Pandekten,  später  auch  canoni- 

sches Recht,  —  Dr.  Johannes  JBchem,  von  Nov.  1608—1629,  Pro- 

fessor der  Institution,  Canonicus  von  Neumünster.3) 

Mit  diesen  Namen  ist  die  Zahl  der  in  der  Zeit  des  Fürst- 

bischofs Julius  ernannten  und  angestellten  Professoren  der  juri- 

stischen Fakultät  erschöpft.4)    Man  muss  zugeben,  Julius  hat 

rcfunsr  die  Kode,  sie  scheiterte  aber  an  der  zu  hohen  Gehaltsforderung  (von  700 

bis  &#)  ü.)  und  an  dem  Einwände,  dass  er  der  deutsehen  Sprache  nicht  mächtig 

»ei.   Prantl,  L  &  S.  420.    Gilken  war  zu  Rüremonde  im  Gelderschen  geboren. 

i  Svhneidt,  Sicil.  1,  S.  17.  Ebendaselbst  S.  55-67  sind  die  unter  seinem 

Präsidium  vertheidigten  Inaugural-Dissertationen  autgeführt.  Auf  seinem  Portrat 

ia  CM  auf  Leinwand  •  im  historischen  Verein  zu  Wirzbnrg  steht  zu  lesen:  Nico- 

la as  Pf<xh,  Fuldeusis,  J.  V.  D.  ac  professor  Herbipoli,  consiliarins  ibidem  et  vice- 

rtctor  magnif.,  aetates  37.  obiit  anno  salutis  1015,  sepultus  Herbipoli  apud  P.  O. 

Conveutnales  ad  S.  C'rucem  R.  I.  S.  P.  Im  J.  1613  erwarb  er  laut  des  erhaltenen 

Kaufbriefes  den  Hof  zum  kleinen  Fresser  um  1400  11.  fr.  W.,  daher  der  Nam« 

.PlauenhoP*.    (S.  oben  S.  211  Anm.  !.) 

t,  Schneidt,  L  c.  S.  17. 

*i  Papius  war  ein  geborener  Westfale,  aus  einem  adeligen  Geschlechte 

lammend,  das  zu  Werl  ansässig  war.  Er  hatte  zu  Küln  und  Löwen  studiert  und 

Kheint  in  der  Provinz  Limburg  bedienstet  gewesen  zu  sein,  ehe  er  nach  Wirz- 

j-urg  kam.  In  die  Matrikel  trug  er  sich  am  1.  November  1604  ein:  ̂ Petrus  Papius 

Ma^eicanus  ?)  Professor  Paudectorum  urdiuarius."1  Es  haben  sich  von  ihm  zwei 

in  lateinischen  Distychen  abgefasste  Glückwünsche  zu  juristischen  Promotionen 

Chrütoph  Faltermeier  aus  Landshut,  15.  November  1604,  s.  Schneid t,  1.  c.  S.  60, 

und  dem  Polen  Peter  Zubolsly,  14.  Mai  1605)  handschriftlich  erhalten.  —  Vgl. 

auch  Joeeher,  L  c.  sub  h.  v.  Schneidt,  Thes.  Juris  Kraueon.  I,  13  S.  2336.  — 

Papius  scheint  auch  eine  Zeit  lang  „Praefectns  domus  juridicae"  gewesen  zu  sein. 

«>  Den  Namen  (Thomas)  Zoesius,  der  auch  genannt  wird,  halten  einige  für 

i  ieatisch  mit  Sosius  (siehe  oben  S.  288),    Das  mag  dahin  gestellt  bleiben,  in 

die  Reihe  der  Professoren,  falls  das  nicht  gestattet  wäre,  darf  er  schwerlich  auf- 

Gturhichtc  der  InivertiUt  Wiriburg.    1.  Band.  ly 
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seit  dem  J.  1587  Alles  aufgeboten,  die  Fakultät  zur  Blüte  zu 

bringen,  und  der  Erfolg  ist  nicht  ausgeblieben.    Es  befanden 

sieh  doch  einzelne  recht  tüchtige  Männer  unter  den  Berufenen, 

wenn  auch  kein  Gelehrter  hervorragender  Grösse   zu  nennen 

ist;    der   bedeutendste   darunter   ist   offenbar   P.  Gilken  ge- 

wesen. Die  Lektionskataloge  vom  J.  1604  an  haben  sich  freilich 

nur  teilweise  erhalten  und  man  kann  sich  daraus  annähernd  eine 

Vorstellung  von  dem  behandelten  Lehrstoff  machen.1)    Die  alten 

Statuten  der  juristischen  Fakultät  haben  sich  leider  nicht  er- 

halten, man  wird  aber  von  denen  der  Theologen  und  Medieiner 

auf  sie  zurückschliessen  dürfen:  ein  Verlust  bleibt  es  freilieh, 

und  der  Forscher  muss  sich  Gewalt  anthun,  hierbei  nicht  wieder 

die  alten  Klagen  zu  wiederholen.    Aus  den  Vorlesungsverzeich- 

nissen ersehen  wir,  dass  der  Decan  nicht  bloss  von,  sondern 

auch  aus  der  Fakultät  gewählt  wurde.    Im  J.  1604  bekleidete 

Pajrius,  1608  P/och  diese  Würde.    Die  Zahl  der  juristischen  Dis- 

sertationen aus  der  Epoche  des  Gründers,  raeist  in  die  Gestalt 

von  Thesen  gekleidet,  beträgt  über  hundert;2)  sie  behandeln  über- 

wiegend Gegenstände  des  römischen  Rechts,  Lehn-.  Prozess-  unl 

Strafrecht  mit  eingeschlossen,  sowie  auch  des  canonischen  Rechts. 

Der  wissenschaftliche  Gehalt  dieser  Versuche  wird  von  solchen, 

die  sie  näher  geprüft  haben,  nicht  hoch   angeschlagen.3)  Die 

Frequenz  der  Fakultät  in  dieser  Zeit  darf  man  sich  bei  all  dem 

ja  nicht  zu  gross  vorstellen;  wenn  wir  nach  den  Anhaltspunkten 

rechnen  dürfen,  die  uns  die  Matrikel  gibt,  haben  die  Professoren 

immer  nur  vor  relativ  wenigen  Zuhörern  lesen  müssen. 

Was  die  Geschichte  der  medicinischen  Fakultät  in 

dieser  Epoche  anlangt,  so  haben  sich  glücklicher  Weise  die  ab- 

genommen werden.  —  Auf  welchen  fJruud  hin  Schneid!  (1.  c.  S.  6)  den  Cuoucw 

von  Neumünster,  Friedrich  Schönleber,  an  die  Spitze  der  juristischen  Profes*orrc 

stellt,  ist  mir  nicht  ganz  deutlich. 

>)  Zu  vgl.  ausser  Schneidt  die  Itektoratsrede  von  Dr.  C.  Hisch  (1873; :  „Zar 

Geschichte  der  Jnristen-Fakultät.u  Hier  iiudet  mau  die  erhaltenen  Lektionskau- 

loge von  1604—1835  abgedruckt. 

2)  Schneidt,  L  c.  S.  62  ff.    Diese  Anführung  ist  übrigens  nicht  vollständig 

»)  ÄwcA,  I.  c.  S.  16  Anm.  2. 
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sten  Statuten  derselben  aus  dem  J.  1587  und  der  Versuch  einer 

neuen  Redaktion  derselben  aus  dem  J.  1610  (?)  erhalten.1)  Dar- 

über haben  wir  bereits  weiter  oben  gesprochen  und  ihre  Haltung 

im  allgemeinen  angedeutet.  Auch  auf  den  Umstand  haben  wir 

aufmerksam  gemacht,  dass  diese  Fakultät  nach  Allem,  was  wir 

wissen,  am  spätesten  thatsächlich  ins  Leben  getreten  ist.  Was 

das  -Collegium  medicorum",  das  bei  der  Eröffnungsfeier  der 

Universität  auftritt,  zu  bedeuten  hat,  haben  wir  bereits  be- 

rührt. Es  lässt  sicli  nicht  nachweisen,  dass  von  den  dabei 

Genannten  auch  nur  Einer  wirklich  in  die  medicinische  Fakultät 

eingetreten  ist  und  als  Professor  gelehrt  hat.  Wie  es  sich  im 

Speziellen  mit  Joh.  Fosthius  verhält,  haben  wir  ebenfalls  schon 

angedeutet:  wenn  daher  Fürstbischof  Julius  in  seinem  Aus- 

schreiben vom  2.  Januar  1589  sagt,  dass  „in  allen  Fakultäten 

taugliche,  bewährte  Professoren"  vorhanden  seien,  so  wird  man 

die  medicinische  davon  nicht  wohl  ausnehmen  können,  aber  zu- 

gleich eingestehen  müssen,  dass  wir  nicht  im  Stande  sind,  eine 

Erklärung  oder  einen  Beleg  für  diese  Versicherung  beizubringen. 

Bei  Licht  besehen,  dürfen  jene  Worte  des  Ausschreibens  nicht 

buchstäblich  verstanden  werden.  Die  Matrikel  weist  denn  auch 

bis  zu  dem  bezeichneten  Zeitpunkt  keinen  Studierenden  der 

Medicin  auf.2)  Mit  dem  J.  1595  begegnen  wir  zum  ersten  Male 

einem  solchen.3)  Sagen  wir  daher  lieber,  die  Geschichte  der 

medicinischen  Fakultät  beginnt  erst  mit  dem  J.  1593,  d.  h.  mit 

der  Berufung  des  Adrianus  Romanus.4)    Mit  ihm  tritt  zugleich 

')  Vgl.  Dr.  Alb.  v.  Kölliker:  Zur  Geschichte  der  medicinischen  Fakultät  an 

der  Universität  Wirzburg.    Rektoratsrede  ans  dem  J.  1871. 

2)  Im  J.  1590  :  1591  erscheint  (zuerst)  als  Dr.  Philosophiae  et  Medicinae 

♦ineezeichnet  mit  Namen  „Godofridus  Steeg  aus  Amerfort."  Derselbe  war  der 
Leibarzt  des  Fürstbischofs  Julius  und  Freund  von  Adrianus  Romanus. 

•T  rLeonardus  Selmon,  Ebenfeldensis,  Medicinae  Studiosus." 

<)  Jiuland  sagt  iu  seiner  Schrift  über  Adrianns  Romauus  (vgl.  die  nächst- 

folgende Anmerkung)  S.  62  Anm.  3:  „bie  Akten  der  medicinischen  Fakultät,  die 

im  J.  1822  noch  vorhanden  waren,  sagen:  Adrianns  Romanus  Lovauiensis,  anno 

1Ö93,  inchoante  Junio,  primus  Medicinam  est  professus,  et  primum  actum  pro- 

aotionis  habuit  die  24.  Julii  1596."  Waren  es,  wie  anzunehmen,  die  Originalakten, 

die  dieses  sagen,  so  braucht  man  kein  Wort  weiter  über  diese  Frage  zu  verlieren, 

<Uvon  zn  schweigen,  dass  ein  früherer  Professor  der  Medicin  nicht  nachzuweisen  ist. 

19* 
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einer  der  merkwürdigsten  Gelehrten  seiner  Zeit  auf  den  Schau- 

platz, wie  die  medicinische  Fakultät  auf  lange  hinaus  einen 

solchen  nicht  wieder  in  ihrer  Mitte  gesehen  hat.  Er  hat  ihr  am 

Ende  nur  kurze  Zeit  angehört,  und  doch  verweilt  die  geschicht- 

liche Betrachtung  mit  besonderer  Teilnahme  bei  ihm:  gleichwohl 

werden  wir  uns  an  dieser  Stelle  auf  die  nöthigsten  Mitteilungen 

beschränken  müssen,  da  die  Bedeutung  und  Wirksamkeit  des 

Mannes  weit  über  den  Kreis  der  Universität  oder  Fakultät 

hiuausreicht.1 

Adrian  van  Roomen  war  am  19.  September  lotil  zu  Löwen 

geboren.  Seine  gelehrten  Studien  waren  zuerst  auf  die  alten 

Sprachen  gerichtet,  in  Köln  machte  er  den  Uebergang  zur  Mathe- 

matik und  Medicin;  nach  Löwen  zurückgekehrt,  setzte  er  die 

letzteren  fort,  unternahm  dann  längere  Reisen,  zumal  durch 

Italien,  und  Hess  sich  nach  seiner  Heimkehr  in  Huy,  einer 

kleinen  Stadt  des  Fürstbisthums  Lüttich  als  praktischer  Arzt 

nieder.  Diese  Stellung  hat  ihn  bei  seinen  ausgeprägten  wissen- 

schaftlichen Neigungen  jedoch  nicht  lange  zu  fesseln  vermocht; 

spätestens  1580  gab  er  sie  auf  und  ging  in  seine  Vaterstadt 

zurück,  wo  er  Professor  der  Medicin  und  Mathematik  an  der 

Universität  wurde.  Schriftstellerisch  hat  er  in  dieser  Zeit,  wie 

es  scheint,  ausschliesslich  auf  dem  Gebiete  der  Mathematik,  aber 

bereits  mit  grossem  Erfolge,  gearbeitet.  Die  aufgeregten  Ver- 

hältnisse in  Löwen  und  den  Niederlanden  überhaupt  sagten  seinem 

auf  stille,  ungestörte  Forschungen  gelichteten  Geiste  aber  auf 

die  Dauer  nicht  zu:  so  war  er  darauf  vorbereitet,  einem  Rufe  na<  h 

Wirzburg  als  Professor  der  Medicin  und  fürstbischöflicher  Leib- 

arzt, der  im  J.  1593  an  ihn  erging,  gerne  Folge  zu  leisten.  Mau 

hat  wahrscheinlich  mit  Recht  vermuthet,  dass  die  Empfehlung 

der  Jesuiten,  die  in  Löwen  und  Köln  seine  Lehrer  gewesen 

i)  Vgl.  Dr.  Änt  Ruland:  Adrian  Romanos,  premier  professeor  a  la  Facnlt- 

de  Medicine  de  Wnrzbonrg  vim  12.  Jahrgang  des  „ Bibliophile  Beige".  Broxelles  lr*>7, 

S.  56,  161,  250.  —  Revne  catholiqtie,  auuee  1859:  Xotice  sur  le  mathematicien 

Lonvaniste  Adrian  Romauns  etc.  par  Gilbert.  —  Eine  kurze  ältere  Biographie  von 
Dr.  J.  B.  Scharold  im  1.  Bde.  3.  Hell  des  hist.  Archivs  für  ünterfr.  und  Aschaffcnb. 
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waren,  und  seine  nahe  Verbindung  mit  seinem  Landsmanne  Gott- 

fried Steeg,  der  ebenfalls  Leibarzt  Julius  Echters  war1)  und  dessen 

Richte  er  geheirathet  hatte,  die  Aufmerksamkeit  des  Fürsten 

auf  ihn  gelenkt  hatte.-)    Genug,  er  nahm  den  Ruf  an  und  er- 

griff' Anfangs  Juni  1593  Besitz  von  der  ihm  zugedachten  Pro- 

fessur.   Am  30.  August  schrieb  er  sich  als  „Adrianus  Romanos 

Lovauiensis.  Medicinae  professor*  in  das  Matrikelbuch  ein.  Kein 

Zweifel,  Würzburg  barg  mit  ihm  eine  der  interessantesten  Per- 

sönlichkeiten in  seinen  Mauern.    Er  hat  hier  eine  fruchtbare 

literarische  Thätigkeit  entwickelt,  die  sich  aber  auf  verschiedenen 

Gerieten   bewegt;  Medicin  war  nicht  einmal   sein  Hauptfach, 

><»mlern,  wie   das   seine   Schriften   erweisen,   Mathematik  und 

Astronomie,  neben  welcher  er  Geographie,  Anatomie,  Physiologie, 

Medicin,  Chirurgie  und  Botanik  kultivirte.3)    Sein  Ansehen  ist 

schnell  erheblich  gewachsen  und  an  Anerkennung  und  Auszeich- 

nung hat  es  ihm  nicht  gefehlt.   Kaiser  Rudolf  IL,  dessen  astro- 

nomische Neigungen  bekannt  sind,  ernannte  ihn  zum  eques  auratus 

und  verlieh  ihm  dazu  den  Titel  eines  kaiserlichen  Leibarztes. 

Fürstbischof  Julius  suchte  ihn  zu  ehren  und  zu  fesseln,  indem 

ihm    11  SOS  die  durch  den  Tod  des  Professors  der  Rechte, 

Dr.  Didymns,  erledigte  Präbende  am  Stift  Xeumünster  verlieh, 

ßomanus  war  nämlich  inzwischen  Wittwer  geworden  und  stand 

damit  seinem  Eintritt  in  den  geistlichen  Stand  kein  Hinderniss 

entgegen.     Das  Capitel  von  Neumünster  scheint  jedoch  diese 

Verleihung  nicht  gerne  gesehen  oder  die  Absicht  des  Verleihers 

nicht  verstanden  zu  haben.    Es  hat  Jahre  lang  gedauert,  bis  Ro- 

manus in  den  vollen  Genuss  dieser  Pfründe  gelangte,  da  das  Capitel 

?i-h  über  die  Vernachlässigung  der  ihm  durch  jene  Verleihung 

zugefallenen  geistlichen  Pflichten  beschweren  zu  dürfen  glaubte 

i)  8.  oben  S.  291  Anm.  2. 

*}  Dass,  wie  behanptet  wird,  Romanas  zugleich  als  Professor  der  Mathematik 

^rtf?n  worden  sei,  möchte  ich  nicht  behaupten,  da  die  Mathematik  nicht  in  die 

n-licinische  Fakultät  gehörte.  Er  hat  sich  auch  nur  als  Professor  der  Medicin 

ia  die  Matrikel  eingeschrieben. 

I)  Vgl.  «len  erwähnten  Aufsatz  von  liuland,  1.  c.  S.  101  ff.,  wo  Romanns' 
^hrifteu  mit  möglichster  Vollständigkeit  aufgeführt  sind. 
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und  ihn  sogar  einmal  mit  der  Suspendirung  der  ihm  zukommenden 

Bezüge  strafte.    Olfenbar  hat  Romanus  diese  seine  Stellung  als 

Stiftsherr  mehr  von  der  Seite  der  damit  verbundenen  Rechte 

und  Vorteile  betrachtet  und  für  sich  eine  Ausnahmsstellung  ge- 

wünscht.   Seine  sich  wiederholende  und  zum  Teile  lange  Ab- 

wesenheit von  Wirzburg  fand  in  den  Augen  des  Capitels  eben- 

falls keine  Gnade.    So  wurde  er  in  der  That  erst  am  11.  Ok- 

tober lfill  mit  Sitz  und  Stimme  in  das  Capitel  aufgenommen, 

nachdem  er  vorher  noch  vorgeschriebener  Massen  sich  eiuen  ihm 

eigenen  Stiftshof  käuflich  erworben  hatte.    Leider  jedoch  war 

ihm  ein  langer  Genuss  dieses  Beneficiums  nicht  vorbehalten:  er 

starb,  auf  einer  Reise  in  die  Bäder  von  Spaa  begriffen,  am  3.  Mai 

1015  zu  Mainz,  kaum  54  Jahre  alt.  Am  3.  April  des  ged.  Jahres 

hatte  er  sein  Testament  gemacht,  das  in  mehr  als  einer  Be- 

ziehung merkwürdig  ist; l)  namentlich  wirft  es  u.  a.  auch  auf 

die  persönlichen  Beziehungen,  in  welchen  er  in  Wirzburg  ge- 

standen und  welcher  er  dankbar  gedenkt,  ein  interessantes  Licht; 

Professor  D.  P.  Papius  von  der  juristischen  Fakultät  hat  zu  seinen 

nächsten  Freunden  gehört.2) 

Was  nun  die  Wirksamkeit  Adrian  Romanus'  als  Mitglied 

der  medicinischen  Fakultät  anlangt,  so  muss  sie  —  wenigsten* 

in  der  ersten  Zeit  nach  seiner  Berufung  —  eine  bedeutende  ge- 

wesen sein,  wie  aus  den  verhältnissmässig  zahlreichen  Disser- 

tationen, die  unter  seinem  Präsidium  vertheidigt  worden  sind. 

I)  S.  Unland,  1.  c.  S.  90  Anm.  1. 

-)  S.  oben  S.  289.  —  Auch  ein  natürlicher  Sohn  —  oder  zwei?  —  wird 

in  diesem  Testamente  (1.  c.  S.  97)  ausdrücklich  erwähnt :  „Je  desire  rp*!r- 

ment  qu  apres  ma  mort,  si  l'occasion  s'en  preseute,  mon  tils  naturel  Jacques  ;  r>- 

qualitie,  »oit  envoyö  avec  son  frere  Conrad,  que  j'ai  repris  a  sa  m^-re  cet  hiv-r. 
aupres  de  madite  soenr  Marie,  a  Louvais,  priant  celle-ci  de  vouloir  se  charger  de 

faire  apprendre  an  metier  an  dit  Conrad,  comme  j'ai  promis  a  la  mere  de  celui-<i  de 

le  faire,  en  lni  reprenant  son  enfant."  Die  Zeit  der  Geburt  dieses  oder  dieser  natür- 

lichen Sohne  steht  nur  zu  vermuthen;  am  nächsten  liegt  es,  an  die  Zeit  nach  d*-m 

Tode  seiner  Frau  zu  denken;  jedoch  ist  es  nicht  unseres  Amtes,  diese  Frage  zc 

verfolgen ;  auch  ein  anderes  ist  denkbar,  da  glaubwürdigen  Nachrichten  zuMr-" 

sein  Sohn  Jakob  ihn  auf  seinen  verschiedenen  Reisen  begleitete,  aber  doch  <-r»: 
l*i35  das  Doktorat  der  3Iedicin  zu  ho  wen  erwarb. 
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deutlich  hervorgehen  dürfte. l)  Seine  Wirksamkeit  als  Lehrer 

wird  jedoch  thatsächlich  über  das  Jahr  1603  nicht  weit  hinaus- 

gereicht haben.  Er  war  in  den  vorausgehenden  Jahren  mehr- 

mals Decan  seiner  Fakultät  gewesen;  es  lassen  sich  auch  einige 

seiner  Schüler  nennen,  die  später  selbst  sich  in  irgend  einer 

Weise  hervorgethan  haben,  wie  Christoph  Upilio2)  und  Wendelin 

Jung.*)  Auf  die  Dauer  scheint  ihm  die  akademische  Thätigkeit 

aber  doch  nicht  genügt  zu  haben.  Er  nahm  noch  im  Verlaute 

des  J.  1604,  wie  es  scheint,  Urlaub,  um  sein  Vaterland,  bez.  die 

Stätte  seiner  früheren  Wirksamkeit,  d.  h.  die  Universität  Löwen, 

zu  besuchen;  er  hat  sich  hier  einige  Jahre  aufgehalten  und  von 

hier  aus,  muss  man  annehmen,  die  Verzichtleistung  auf  seine 

Professur  im  März  1507  in  Wirzburg  angezeigt.4)  Von  diesem  Mo- 

niente an  hört  das  Leben  und  Wirken  des  Mannes  auf,  für  unsere 

Zwecke  eine  nähere  Bedeutung  zu  haben,  so  interessant  es  im 

übrigen  nach  wie  vor  mit  Recht  erscheint.  Das  Eine  soll  aber 

doch  ausdrücklich  erwähnt  werden,  dass  er  vorübergehend  noch 

einmal  den  Lehrstuhl,  jedoch  nicht  zu  Wirzburg,  bestiegen  hat. 

Dpi-  zahlreiche  Besuch  der  letztgenannten  Universität  hatte  den 

Ruhm  seines  Namens  auch  nach  Polen  getragen.  Der  bekannte 

polnische  Staatsmann,  Johannes  Zamojski,  der  in  der  von  ihm 

neu  erbauten  Stadt  Zamosk  zugleich  eine  Akademie  gegründet 

hatte,  oder  doch  sein  Sohn,5)  lud  A.  Romanus  dahin  ein  und  bot 

ihm  eine  Professur  der  Mathematik  daselbst  an.  Glaubwürdiger 

IVberlieferung  zufolge  hat  Romanus  im  J.  1610  dieses  Anerbieten 

wirklich  angenommen  und  Vorlesungen  an  gedachter  Akademie 

gehalten.    Im  Herbste  des  J.  1511  kam  er  jedoch  wieder  nach 

I)  Man  kennt  deren  14. 

-)  Christoph  Upilio,  vielleicht  ein  Sohn  des  erwähnten,  im  J.1594  verst.  julius- 

spi  talischen  Arztes  Wilhelm  l'pilio,  wurde  Physicus  in  Neustadt  a.  d.  Saale  nnd 
übernahm  nach  dem  Rückzüge  seines  Lehrers  auf  einige  Zeit  die  Bearbeitung  der 

Kalender.    Vgl.  Scharohl,  Beiträge  S.  26G. 

3  t  W.  Jnng  wurde  später  Professor  in  Wirzburg. 

*  Die  (jetzt  verlorenem  Protokolle  der  medicinischen  Fakultät  registriren 

diese  seine  Resignation  mit  den  Worten:  „Resignavit  cathedram  in  die.S.  Gre- 

?orii  1»K)7U. 

*'i  Job.  Zamojski  war  meines  Wissens  bereits  im  J.  1606  gestorben. 

Digitized  by  Google 



296 Sechstes  Capitis). 

Wirzburg  zurück,  weil  er  ausserdem  Gefahr  lief,  seine  ihm  durch 

die  Gunst  seines  Gönners  Julius  übertragene  Pfründe  zu  ver- 

lieren. Das  übrige,  wie  sein  Ausgang  ist  bereits  erzählt.  Es 

wird  nach  allem  diesem  keinen  Widerspruch  finden,  wenn  wir 

behauptet  haben  oder  behaupten,  dass  die  Reihe  der  medicini- 

sehen  Professoren  der  Universität  Wirzburg  durch  einen  höchst 

bedeutenden  und  merkwürdigen  Mann  eröffnet  wird,  der  zwar 

nicht  zu  den  bahnbrechenden  Grössen  der  medicinischen  Wissen- 

schaft zählt,  aber  unbestreitbar  ein  ausgezeichneter  Lehrer  und 

zugleich  ein  Gelehrter  der  umfassendsten  Art  gewesen  ist.1) 

i)  Da  uns  über  die  wissenschaftliche  Bedeutung  nnd  Wirksamkeit  des  A.  Ro- 
manus in  keiner  Weise  ein  Urteil  zusteht,  dürfte  es  zweckmässig  sein,  au  diesem 

Orte  das  Urteil  eines  Fachmannes  anzufügen  (Külliker,  Rektoratsrede,  S.  7 — 8}: 

„Die  anatomischen  unter  denselben  (d.  h.  den  unter  »einem  Präsidium  vertheidigten 

Dissertationen)  beziehen  sich  auf  die  menschliche  Osteologie,  die  Anatomie  de« 

Gehirns,  der  Brust  und  des  Abdomens,  die  physiologischen  auf  die  Gewebe  (partes 

similares),  die  Säfte,  die  Samcnfiüssigkeit,  den  Puls.    Die  anatomischen  Ab- 
handlungen sind,  wie  auf  dem  Titel  von  einer  derselben  zu  lesen  ist,  vor  Allem 

nach  den  Vorträgen  des  Lehrers  zusammengestellt  und  nach  Art  von  Compendien 

behandelt,  so  dass,  wenn  auch  noch  eine  Lehre  von  den  Muskeln  und  den  peri- 

pheren Nerven  und  Gefässen  da  wäre,  eine  vollständige,  kurze  Anatomie  von 

liomanus  vorläge.    Wesentlich  Neues  enthalten  übrigens  diese  Arbeiten  nicht 

doch  geben  dieselben  eine  gute  Zusammenstellung  der  damaligen  Kenntnisse,  unter 

steter  Berücksichtigung  dessen,  was  die  Alten  und  die  Araber  wussten,  uaeh  d«<n 

Angaben  der  grossen  Anatomen  des  DJ.  Jahrhunderts,  von  dem  Vesal,  Eustachi. 

Eallopia  u.  A.  namentlich  erwähnt  werden.       Wie  und  wo  damals  in  Wirzbnrz 

auatomische  Kenntnisse  erworben  wurden,  ist  nicht  mit  Bestimmtheit  zn  ersehen, 

doch  lehrt  ein   Passus  in  der  Dissertation   über  die  Anatomie,   wo  es  hei.»st 

„Cadaver  hominis  collocatur  in  scamno  volnbili   (ein   drehbarer  Sektioustisch ! 

medio  theatro*,  sowie  der  Umstand,  dass  in  den  Abhandlungen  über  den  Bau  de» 

Gehirns,  der  Brust  und  des  Abdomens  genaue  Anleitungen  zum  knustgerecht-u 

Zergliedern  der  Teile  (Administrationes)  gegeben  sind,  dass  schon  in  den  ersteren 

Zeiten  des  Bestehens  der  Wirzburger  medicinischen  Fakultät  Zergliederungen  von 

menschlichen  Leichen  vorgenommen  wurden.  —  Abgesehen  von  diesen  Anleitungen, 

bei  denen  übrigens  die  Administrationes  von  Vcsal  als  Muster  dienten,  verfielt 

Beachtung,  dass  die  Schüler  von  liomanus  in  ihren  Beschreibungen  auch  topo- 

graphisch-anatomisch zu  Werke  gingen  und  Teil  nm  Teil,  Lage  um  Lage  von 

aussen  nach  innen  beschrieben,  wie  diei  aUerdingq  den  Bedürfnissen  des  Aerxfc 

am  bestell  entspricht,  aber  in  dieser  früheren  Zeit  doch  nicht  allgemein  in  Jea 

anatomischen  Hauptwerken  zu  finden  ist.  —  Die  physiologischen  unter  dem 

Präsidium  von  Romanus  vertheidigten  Dissertationen  lassen  kanm  einen  selb- 

ständigen Satz  erkennen  und  geben  einfach  das  damals  Bekannte  wieder."  ln> 
medicinischen  Dissertationen  von  1594  angefangen  finden  sieh  in  Beilage  St.  5 

von  Köllikers  Rektoratsrede  autgeführt.)  —  Es  sei  übrigeus  im  Interesse  der  Sache 
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Ausser  A.  Romanus  und  unmittelbar  nach  seinem  Rücktritt 

treffen  wir  in  der  medicinischen  Fakultät  im  J.  1604  drei,  und 

in  den  J.  1605  und  1608  vier  Professoren:  weiter  als  die  bruch- 

stückweise erhaltenen  Lektionsverzeichnisse  oder  eine  bündige 

Einschreibung  in  die  Matrikel  reichen  unsere  Hilfsmittel  zur 

Zeit  nicht.    Es  sind  dieses:  1)  D.  Georg  Leiherer  (Leyerus)  von 

Ebersbrunn,  der  sieh  als  Professor  der  Medicin  am  3.  März  1598 

io  das  Matrikelbuch  einschreibt.  —  2)  Johannes  Stengel,  aus  Wei- 

kertshofen  in  Baiern,  er  ist  der  Reihe  nach  ohne  Zweifel  als  der 

nächste  nach  A.  Romanus  als  Professor  angestellt  worden,  denn 

nach  1608  ist  er  nicht  mehr  nachzuweisen. l)  —  3)  Heinrich  Birk- 

Mtinn  aus  Köln,  Professor  seit  1602,  nachweisbar  bis  1608.  *)  — 

4i  Wendelin  Jung  aus  Mellrichstadt,  hatte  am  16.  Dezember  1601 

zn  Wirzburg  die  medicinisehe  Doktorwürde  unter  dem  Präsidium 

von  Adrianus  Romanus  erlangt  und  wurde  kurze  Zeit  darauf 

als  Professor  in  der  medicinischen  Fakultät  angestellt;3)  über 

«las  J.  1608  reichen  unsere  Nachrichten  über  ihn  nicht  hinaus. 

Ueber  das  wissenschaftliche  Leben  und  die  von  diesen  vier 

<>r<lentlichen  Lehrern  der  Medicin  etwa  ausgegangeneu  Anreg- 

ungpn  sind  wir  nicht  näher   unterrichtet;   nicht  eine  einzige 

daran  erinnert,  dass  bereits  im  J.  1564  in  Wirzburg  von  den  bischöflichen  Acrzten 

Sektionen  an  zwei  Hofdieuern,  die  plötzlich  und  unter  verdächtigen  Umständen 

^fstorben  waren,  vorgenommen  worden  sind  (vgl.  D.  J.  V.  Schurold,  Geschichte 

<i-s  gesammten  Medicinalwesens  im  ebemaligen  Fürsteuthum  Wirzburg  S.  82  fl'.i. 

')  In's  Hatrikelbnch  schrieb  er  sich  mit  folgenden  Worten  ein :  „Joannes 

."•  -L^t-1,  Boins,  Weikershoviensis,  Mediciuae  D.  2.  Juni  1594.  (Hin  Pfärrdorf  [Ober-] 

^eikertshofen  liegt  im  BA.  Bruck,  ein  anderes  [Unter-]  We  ike  rt  sh  o  fe  n  im 

BA.  Da.hau.  beide  in  Oberbaiern.)  Die  Acta  Univcrsitatis  (toi.  28b  ff.)  berichten 

von  einem  funflikte  Stengels  mit  seinem  Collegeu  in  der  Juristenfacnltät  D.  TJiomas 

welcher  in  so  ferne  interessant  ist,  als  der  Universitätsrath  bei  dieser 

''.lesrenheit  seine  richterliche  Competenz  gegenüber  einem  höheren  Forum  nach- 

1  .'Kklich  geltend  macht. 

-  Er  schrieb  sich  (fol.  49)  mit  folgeuden  Worten  iu  die  Matrikel :  „Her- 

aaaus  Birckmann  Coloniensis,  Med.  Doctor,  Professor  Almae  huius  Universität is 

K  irceburgensis,  17.  Februarii  (1002)  in  matricnla  se  inscripsit.  Nihil  dedit  ex 

prinlegio." 

9)  Die  Promotion  bezeugt  bei  Kölliker,  S.  72  (Beilage  3);  im  Lektionsver- 
z  ;  hnisse  von  16<>5  erscheint  er  zuerst  als  Professor. 
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Doktordissertation  hat  sich  aus  der  Zeit  von  1004 — 1620  er- 

halten. Von  grösserer  Bedeutung  ist  am  Ende  keiner  dieser 

vier  Männer  gewesen  und  scheint  mit  dem  Abgange  von  Adrian 

Romanus  ein  Rückgang  oder  Stillstand  eingetreten  zu  sein,  so 

weit  aus  der  Abwesenheit  solcher  äusseren  Zeichen  ein  allge- 

meiner Schluss  gezogen  werden  darf.  Die  Anzahl  von  Studierenden, 

die  sich  in  diesen  Jahren  bereits  als  Mediciner  immatrikulirten. 

ist  freilich  überaus  gering.  Wir  lassen  unten  drei,  durch  einen 

glücklichen  Zufall  erhaltene  Lektions -Verzeichnisse  abdrucken: 

man  wird  aus  denselben  u.  a.  ersehen,  dass  sich  diese  Vortrag« 

ziemlich  genau  an  die  bez.  Vorschriften  der  Statuten  der  medi- 

cinischen  Fakultät  anschliessen. ') 

Indem  wir  uns  zu  den  Anfängen  der  philosophischen  Fakultät 

wenden,  sehen  wir  uns  leider  in  die  Lage  versetzt,  über  sie,  von 

welcher  wir  der  Natur  der  Sache  nach  gerne  am  ausführlichsten 

handelten,  uns  fürs  erste  am  kürzesten  fassen  zu  müssen.  Es  wir<l 

schwer,  die  Namen  der  Professoren  der  Fakultät  in  dieser  Zeit 

auch  nur  annähernd  festzustellen,  mit  dem  Anspruch  auf  Voll- 

ständigkeit ist  es  überhaupt  unmöglich.  In  den  Rahmen  die^r 

Fakultät  fielen  zugleich  die  oberen  Klassen  des  Gymnasiums,  Ja 

wir  ausser  den  Studierenden  der  „Philosophie",  der  »Logik",  der 

Physik*  und  „Metaphysik".  „Rhetorik",  und  „Poesie"  auch  „Hu- 

manisten" und  „Etymologisten"  also  alles,  was  ausserhalb  des 

Kreises  des  Trienniums  lag,  immatrikulirt  finden.  Diese  Gruppe 

bildete  unzweifelhaft  zunächst  die  Hauptmasse  der  Studierenden 

l)  Das  Lektionsverzeickniss  des  J.  10o4  ist  bereits  im  Urk.-Buch  \St. 

S.  225)  abgedruckt.    1)  Jahr  1 6« >5 :  Hermanus  Birkmann.    Med.  D.  et  Prof.  or  i 

pro  tempore  Decauus:  Aphorismos  Hyppocratis.  Jo.  Stengelius:  M.  D.  et  Prof.  onl. 

de  Febribus    (Jcorgius  Leyerus,  M.  D.  et  Prof.  ord.,  de  Tutuoribus  praeter  natura 

Wendelinus  Jung,  M.  D.  et  Prof.  ord.,  prima  primi  Aviceunae.  —  2.  Jahr  ifr« 

vom  Januar  an):  Herrn.  Birkmann  etc.,  Aphorismos  Hippocratis.    Jo.  Stengfb*^. 

p.  t.  decanns,  materiam  de  febribus.   de.  Leyerus:  de  Tnmoribus  praeter  nataras: 

Wend.  Jung:  primam  primi  Avicennae,  et  per  aestatcm  rem  herbariam.  —  3  [■ 

J.  l»'.i»s  (vom  November  an;:  //.  Birkmann,  p.  t.  decauus,  libros  rjnatuor  Hipj- 
cratis  de  victus  ratione.    Jo.  SUngtUus:  Morbos  particulares  a  Capite  etc.  6>. 

Leyerus:  Materiam  de  Vnlneribus  et  ukeribus.    Wcnd.  Jung:  Materiam  de  coo- 

positione  medicamentorum  et  rem  herbariam  per  aestatcm.  
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Oberhaupt.  Das  älteste  erhaltene  Lektionsverzeichniss  (von  1604) 

—  und  leider  das  einzige  der  philosophischen  Fakultät  auf  lange 

hinaus  —  nennt  und  kennt  als  Bestandteile  der  „ Philosophie" 

zwar  nur  „Metaphysik,  Physik,  Logik,  Ethik  und  Mathematik",1) 

jedoch  die  Schüler  der  übrigen  niedrigeren  Disciplinen  genossen 

in  Folge  der  Immatrikulation  immerhin  grundsätzlich  die  gleichen 

Rechte  und  Freiheiten,  wie  die  Studierenden  der  eigentlich  aka- 

demischen Fächer,  wenn  sie  auch  im  Genüsse  derselben  von 

anderer  Seite  her  und  insofern  sie  Zöglinge  eines  der  uns  be- 

kannten Collegien  waren,  vielfach  beschränkt  wurden.  Anlangend 

die  vertretenen  höheren  Lehrfächer,  war  die  Geschichte  voll- 

ständig ausgeschlossen,  so  gut  als  die  Kirchengeschichte  in  die 

theologische  Fakultät  hier  wie  anderswo  nicht  mit  aufgenommen 

war.  Es  hat  denn  auch  noch  geraume  Zeit  gedauert,  bis  die 

Profangeschichte  an  die  Reihe  kam.  Ebenso  ist  von  Chemie  noch 

keine  Rede,  dagegen  wird  die  Botanik  der  medicinischen  Fakultät 

überlassen.  Die  Professoren  selbst  gehörten,  wie  wir  uns  er- 

innern, sämmtlich  dem  Collegium  S.  J.  an.  Bekannte  Namen 

befinden  sich,  soweit  wir  zu  sehen  vermögen,  wenige  darunter. 

Die  Mehrzahl  von  ihnen  befindet  sich  in  diesen  Stellungen  nur 

wie  in  einem  Durchgangspunkt  und  geht  nach  einiger  Zeit  hier 

oder  anderwärts  in  die  theologische  Fakultät  über.  Schon  aus 

diesem  Grunde  war  es  Wenigen  gegönnt,  sich  in  ihre  Fächer 

einzuleben  oder  gar  etwas  Grösseres  darin  zu  leisten.  Später 

hat  sieh  ja  einiges  in  dieser  Beziehung  gebessert,  aber  vor  der 

Hand  scheint  diese  Praxis  die  Oberhand  gehabt  zu  haben.  Frei- 

lich sind  wir  über  die  einzelnen  hier  in  Betracht  kommenden 

Persönlichkeiten  so  dürftig  oder  doch  ungenügend  unterrichtet, 

dass  bei  Aussprüchen  dieser  Art  die  grösste  Vorsicht  geboten 

erscheint.  Das  Lektionsverzeichniss  vom  J.  1G04  nennt  P.  Pctcr 

Htpen  als  Professor  der  Metaphysik,  P.  Johannes  Kessel  für  Physik, 

P.  Heinrich  Kotthausen  für  Logik,  P.  Simon  Lieb  für  Ethik  und 

Mathematik.    Doch  sind  das  keineswegs  die  ältesten  Namen  und 

i)  Urk.-Buch  Nr.  90  S.  225. 
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wir  sind  nicht  im  Stande,  nachzuweisen,  wie  lange  sie  bei  dieser 

Fakultät  verblieben  sind.  Als  ältesten  Professor  der  Philosophie 

kennen  wir  Nikolaus  Scrarius  aus  dem  Jahre  der  Gründung  der 

Universität 1)  und  weiterhin  Tossanus  Masionus,  der  als  solcher 

im  J.  1585  auftritt.2)  Beide  sind  —  Serarius  schon  1591  —  in 

die  theologische  Fakultät  tibergegangen.  Im  J.  1591  treffen  wir 

als  ordentliche  Professoren  der  Philosophie  P.  Johannes  Bustidka 

und  M.  Johannes  Molhusanus,  deren  Spuren  uns  aber  hernach  wieder 

verloren  gehen.3)  Nach  ihnen  begegnen  uns  Johannes  Pentot us 

der  aber  im  J.  1597,  und  Peter  Roestius,  der  im  J.  1602  die  philo- 

sophische Fakultät  mit  der  theologischen  vertauschte.4)  Im  J.  1608 

erscheint  Adam  Contzcn  als  Professor  der  Logik,  um  bald  darauf 

die  gleiche  Umwandlung  durchzumachen.5)  Aehnlich  erging  es 

mit  Maj\  Sandütts,  der  noch  1605  Philosophie  und  seit  1611  Theo- 

logie vortrug.6)  In  dieselbe  Reihe  gehörten  Petrus  Facies,  der 

seit  1613,  und  Max  Schmidt,  der  noch  1606  als  Professor  der 

Philosophie,  dann  der  Theologie  kurze  Zeit  wirkte.7)  In  Betreif 

der  wissenschaftlichen  Regsamkeit  der  Professoren  und  der  den 

Studierenden  gegebenen  Anregungen  wissen  wir  folgendes.  Öffent- 

liche und  private  Disputationen,  wie  die  ersteren  schon  die  Sta- 

tuten vorschreiben,  sind,  was  man  sicher  annehmen  darf,  regel- 

mässig abgehalten  worden.  Anregungen  dieser  Art.  die  freilich 

bald  und  oft  zugleich  in  Schaustellungen  ausarteten,  gehörten  ja 

1)  S.  oben  S.  276  Anm.  3.  Serarius  hat  am  20.  März  1582  die  ersten  Dok- 
toren der  Philosophie  creirt. 

2)  S.  oben  Seite  278.  Er  hat  gelegentlich  einer  Erteilung  des  Baeci- 

lanreats  der  Philosophie  folgende  Abhandlung  veröffentlicht:  „Pbysiologica  dispa- 

tatio,  de  priinarum  qualitatnra  in  mutis  corporibns  effectionc  et  perpessione  .  deqae 

proprietatibus  inde  exurgentibus :  Wirtzburgi  ex  off.  Henrici  Aqueusis  1584  in  4°. 

Masianus  nennt  sich  hier:  „Primae  philosophiae  professor  Ordinarius." 

3)  Sie  präsidirten  in  diesem  Jahre  bei  den  öffentlichen  Promotionen. 

*)  S.  oben  S.  278. 

5)  S.  oben  S.  278  Anm.  3. 

•)  S.  oben  S.  278. 

T)  Unland,  1.  c.  p.  55.  Nach  anderen  freilich  von  1022 — 1*>24.    -  Die  Lehrer 

der  unteren  Disciplinen  zu  registrireu,  betrachten  wir  nicht  als  unaere  Atffcftbt. 
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zum  System.1)  Dass  die  verschiedenen  akademischen  Grade,  vom 

untersten  bis  zum  höchsten,  damals  thatsächlich  erteilt  wurden, 

versteht  sich  von  selbst  und  lässt  sich  nachweisen.2)  Das  Bacca- 

laureat  und  die  Magisterwürde  wurden  schon  damals  gleich  in 

grösseren  Gruppen  verteilt.3)  Dass  so  wenige  Dissertationen  auf 

uns  gekommen  sind,  kann  nur  ein  Zufall  sein.  Zum  Schlüsse 

;ei  erwähnt,  dass  auch  gelegentlich  einmal  die  Rede  davon  war  — 

al»er  ausserhalb  der  offiziellen  Kreise  —  Justus  Lipsitts  nach 

Wirzburg  zu  berufen.  Er  stand  Thomas  Sapius  nahe  und  hatte 

auch  sonst  seine  Verbindungen  dahier;  Fürstbischof  Julius  hielt 

auch  in  der  That  sein  Auge  auf  ihn  gerichtet.  Einem  solchen 

Plane  würde  jedoch  bei  der  Ausführung  mehr  als  eine  Schwierig- 

i)  Das  Lektionsverzeichniss  (Urk.-Bnch  1.  c.)  schliesst  mit  der  Ankündigung, 

Uss  solche  öffentliche  und  private  Disputationen  zum  Nutzen  der  Studierenden  in 

Her  Fakultät  gehalten  werden  wurden. 

ti  Der  Fall  der  Erteilung  des  Doktorates  unter  dem  Präsidium  von  Tos- 

•mus  Majiionua  vom  J.  1585  ist  bereits  oben  berührt.  Die  Verleihung  des 

ßacealaureats  fallt  in  das  J.  1591.  Die  „assertiones  philosophicae"  handeln: 

.de  caaais,  mundo  et  coelo.w    Respondent  ist  :  Friedrich  Foruer  aus  Weissmain. 
Zuschrift  an  den  Fürstbischof  Ernst  von  Bamberg  ist  vom  11.  September  1601 

U*irt.  —  Die  nachweisbare  (dreifache)  Erteilung  des  Magisteriums  datirt  vom 

J.  151*4  und  die  betr.  Abhandlung  führt  die  Ueberschrift:  „De  Viveutiuiu  Partibus 

-o[ili.-ua,  pro  bonoriba.v  philosophici  magisterii  couseqtiendis  ad  publicam 

ii'putationem  in  cclebri  et  Catholica  Herbipolensi  Academia  propositum  ab  in- 

??nais  et  eruditis  Artium  et  Philosophiae  Haccalanreis,  Metaphysicae  auditoribus. 

T:.,yhalJo  Mansbartero  Spirensi,  Collegiatae  Ecclesiae  S.S.  Germaui  et  Mauritii 

«inoDico.  Georgio  Weingartnero  Spirensi,  et  Guielmo  a  Baer,  S.  J.  „ümnia 

o»sa  mea  dieant,  Domine  (Jesu)  quis  similis  tibi."  Ex  psal.  34.  Herbipoli  1594. 

5  Im  J.  1591  erfolgte  eine  Creirung  mehrerer  Magister  und  Baccalaurei  und 

5.  Februar  1592  wurden  nach  bestandener  Prüfung  12  Magistri  und  26  Baccal- 

urvi  auf  einen  Schlag  creirt.  Es  dürfte  von  Interesse  sein,  aus  den  „quae- 

»tionibus  1)  magistrorum  und  2)  baccalanreorum"  hier  einige  auszuheben,  ad  1): 

'trum  aliquando  monstra  evenire  possiut?  Utrum  dormientes  a  somuo  extitari 

>ant '  Quid  sit  tonitru?  Cur  luna  maculis  sit  conspersa?  Utrum  detur  cor- 

nptio?  Utrum  Zeno  recte  probarit,  motum  non  esse.  —  ad  2):  Utrum  vitiose  cou- 

cioi  dncem  sequautnr  Mahometum,  an  haereseon  antesignanos?  Sitne  caballistis 

fri«  habenda  de  verborum  signilicatu?  Quaenam  flumina  epotaverit  exercitus 

A-nis?  Salabriusue  sit  dormire  ore  aperto  et  biatu,  quam  coucluso?  Au  viri 

♦•-tatis  maturioris  in  aevo  suo  priore  discere  adhuc  possint?  Utrum  stellae  mo- 

kanter in  a»5re  sicnt  pisces  in  aqua  /  Qua  in  re  posita  sit  vera  nobilitas?  etc.  etc. 

I^-»e  Programme,  das  letztere  nicht  frei  von  mehreren  Druckfehlern,  wie  es 

*:i.?int,  sind  enthalten  in  einem  Codex  der  Wirzb.  Uuivers.-Bibliothek  (Ch.  M. 

I  VgL  anch  Gropp,  1.  c.  I,  p.  63. 
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keit  entgegengetreten  sein.  Vor  allem:  in  welcher  Fakultät  hätte 

man  ihn  unterbringen  sollen?  Zunächst  doch  in  der  philo- 

sophischen; aber  diese  war  in  den  Händen  der  Jesuiten,  und 

diese  würden  sich  schwerlich  einen  solchen  Pfahl  ins  Fleisch  — 

denn  das  wäre  er  trotz  alledem  gewesen  —  haben  setzen  lassen. 

So  blieb  es  bei  dem  Wunsche  und  musste  es  dabei  bleiben.1! 

Um  nun  das  Bild  von  der  Geschichte  unserer  Universität 

in  der  Epoche  ihres  Gründers  zu  vervollständigen,  bleibt  un> 

noch  übrig,  einige  Züge  hinzuzufügen,  die  billiger  Weise  nicht 

übergangen  werden  dürfen  und  zu  deren  Hervorhebung  glück- 

licher Weise  die  schon  öfters  berührten  „Acta  Universitatis- 

zum  grösseren  Teile  die  Mittel  an  die  Hand  geben. 

Aus  im  Vorausgehenden  gelegentlich  gemachten  Bemerk- 

ungen möchte  bereits  deutlich  hervorgehen,  dass  die  Schöpfung 

Julius  Echters  unter  seinen  Augen  einen  unverkennbaren,  wenn 

auch  nicht  in  allen  Richtungen  gleichmässigen  Aufschwung  nahm. 

Undank  oder  Nachrede  innerhalb  der  ihm  sonst  naher  stehenden 

Kreise,  wie  ihm  dieses  bezüglich  der  Verwaltung  des  von  ihm 

gestifteten  Spitales  begegnet  ist,  hat  er  in  Betreff  der  Universi- 

tät wenigstens  nicht  erlebt.'2)  Was  die  Höhe  der  Frequenz  der 

letzteren  in  diesen  Jahrzehnten  anlangt,  so  haben  wir  diese 

Frage  schon  einmal  flüchtig  berührt  und  darauf  hingewiesen, 

dass  gerne  zu  hohe  Zahlen  angenommen  werden.  Zwar  sin.l 

schon  Zeitgenossen  in  diesen  Fehler  verfallen,  so  z.  B.  Adriane 

Romanus,  der  doch  Augenzeuge  war,  aber  bei  der  Gelegenheit, 

wo  er  (im  J.  1595)  sich  darüber  äussert,   unserem  Ermessen 

1)  Vgl.  Archiv  des  hist.  Vereins  für  Unterfr.  und  Asch.,  Band  12  Heft  t 

S.  56—  57.  Die  bez.' Aeusserungen  Helen  aber  schon  1591.  —  Zn  vgl.  Jiuland  nbt-r 
Adrianus  Bomanus,  1.  c.  S.  61.  -  Bezeichnend  ist  schon  das  Schreiben,  dal 

J.  Lipsius  am  3.  August  1582  an  Franz  Modius,  der  damals  in  Franken  lebte,  ge- 

richtet hat  (Centenia  prima  epistolarum  28). 

2)  Solche  ungünstigen  Urteile  bezogen  sich  freilich  mehr  auf  den  angebliche*- 

Missbrauch,  den  die  Brüder  Julius  Echters  mit  den  Mitteln  des  Spitals  getriet  •  t 

haben  sollen.  Vgl.  Archiv  des  hist.  Vereins  für  Unterfranken.  12.  Bd.  2.  n.  X  Hft . 

S.  52.  Eine  zn  grosse  Nachsicht  gegen  seine  Blutsverwandte  wurde  ihm  freüi«li 

auch  von  Anderen  vorgeworfen. 
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zufolge  in  etwas  durch  ein  Vergrösserungsglas  sieht.  Er  sagt  viel- 

leicht nicht  zu  viel,  wenn  er  behauptet,  dass  die  Anzahl  der  in 

Wirzbnrg  studierenden  Polen  manchmal  die  Höhe  von  50  erreichte, 

aber  er  berechnet  die  Gesammtzahl  der  Frequenz  eines  Jahres  zu 

hoch,  wenn  er  sie  auf  1000 — 1200  schätzt.1)    Daniel  Eremita,  der 

im  J.  1609  sich  vorübergehend  in  Wirzburg  aufhielt  und  erzählt, 

was  ihm  erzählt  worden  ist,  spricht  sogar  von  1500  Studenten, 

entfernt  sich  dabei  aber  sicher  ziemlich  weit  von  der  Wirklich- 

keit.-')  Die  Gesammtzahl  der  Immatrikulirten  eines  Jahres  über- 

steigt in  dieser  Zeit  im  Durchschnitte  die  Summe  von  140  nicht, 

und  wenn  man  weiter  berechnet,  dass  der  Einzelne  in  der  Regel 

5  bis  ö  Jahre  hindurch  sich  an  der  Universität  aufhielt,  wird  im 

Maximum  die  Höhe  einer  jährlichen  Frequenz  von  900  Studieren- 

den erreicht,  und  dabei  wird  der  erheblich  geringere  Teil  der 

juristischen  und  medicinischen  Fakultät  zu  gute  zu  schreiben 

sein;  das  stärkste  Contingent  haben  offenbar  die  uns  bereits 

bekannten  höheren  Klassen  des  Gymnasiums,  so  weit  sie  in  den 

Kähmen  der  Universität  zugelassen  waren,  gestellt,  und  an  sie 

reihten  sich  dann  die  Alumnen  des  geistlichen  Seminars,  d.  h. 

die  Studierenden  der  Theologie,  deren  Zahl  auf  100  berechnet 

wird.  Die  Höhe  der  Gesammtfrequenz  von  ungefähr  900  Studenten 

i)  S.  Adr.  Jiomanus:  Parvura  theatrura  urbium  etc.  Francofurti  MDXCV, 

]>.  142.  Ich  setze  hier  die  ganze  betr.  Stelle  her,  weil  sie  gewiss  von  Interesse 

i»t;  „Professores  quoque  ad  hanc  suaiu  Universitatem  maximis  salariis  iuvitavit 

«Joctissimos,  non  ex  Frauconia  modo,  sed  et  universa  Germania  snperiori  et  inferiori, 

iaoo  ex  Gallia  et  Scotia  Hinc  factum  est  undiqne  Studiosi  diversarum  facultatum 

«)  tonliuuut :  Germani,  Belgae,  Galli,  imo  et  Polonos  ibi  videre  est,  non  raro  ultra 

sninquaginta,  in  summa  Studiosorum  Ordinarius  numerus  millenarius  est,  sed  non 

raro  centnm  vel  ducentis  auctior:  ita  ut  merito  haec  Vniversitas  cum  quavis  Ger- 

maniae  certare  possit."  (Ruland,  der  in  seiner  erwähnten  Abhandlung  über  Adr. 

Romanus  diese  Stelle  in  französischer  Uebersetzung  wiedergiebt,  hat  durch  einen 

Iap»os  calami  die  quinquaginta  Polonos,  von  welchen  Romanus  spricht,  in 

Smj  i,ju»qu*  ä  cinq  cints  Polonais")  verwandelt.    (L  c.  p.  16U  Anm.  1). 

*i  S.  Danielis  Eremitae  Belgae:  Iter  Germauicum  bei  Le  Bret,  Magazin 

tum  Gebranch  der  Staaten-  und  Kirchengeschichte  etc.  2.  Thl.  S.  381,  wo  es  heisst: 

-Pra?terea  ad  MCCCCC  literarum  studiosos  in  urbem  invexit  (Jnlius  episcopus),  qui 

'ioctissimis  undiqne  Doctoribns  utuntur."  (Wenn  ich  den  Berichterstatter  nicht 

falsch  verstehe,  so  bezieht  er  diese  Summe  auf  die  Zahl  der  Studierenden,  die  zur 

Z*it  seines  Be*nches  in  Wirzburg  (1G09)  eben  anwesend  waren. 
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darf  immerhin  eine  stattliehe  genannt  werden,  zumal  sie  bereits 

in  so  kurzer  Zeit  nach  der  Gründung  erreicht  worden  ist.  Die 

nationalen  oder  landsmannschaftlichen  Elemente,  aus  welchen 

sich  die  Wirzburger  Studentenschaft  dieser  Zeit  zusammensetzte, 

hat  schon  Adrianus  Romanus  in  der  bereits  angeführten  Stelle 

angedeutet.  !J    Die  Deutschen,  die  immerhin  und  der  Xatur  der 

Sache  nach  die  Mehrzahl  bildeten,  rekrutirten  sich  zunächst  aus 

dem  Hochstifte  Wirzburg,  aber  zugleich  finden  wir  die  meisten 

katholischen  Landschaften  Deutschlands,  wenn  auch  keine  auf- 

fallend stark,  vertreten.    Desgleichen  schickten  die  Niederlande, 

und  auch  Frankreich  uns  ihre  Vertreter:  vergleichungsweise  recht 

stark  sind  in  diesen  Jahren  die  Polen,  —  der  polnische  Adel  — 

repräsentirt,  eine  Thatsaehe,  welche  wir  bereits  des  näheren 

berührt  haben.   Was  den  Besuch  der  Universität  von  ausserhalb 

Deutschland  her  anlangt,  so  wird  er  —  namentlich  in  Betreff  der 

Polen  —  wohl  u.  a.  auch  auf  die  eintlussreichen  Verbindungen 

zurückzuführen  sein,  welcher  die  rührigen  Väter  S.  J.  sich  überall 

erfreuten.    Welch  ein  Gewicht  man  übrigens  auf  den  Besuch 

dieser  vornehmen  Polen  legte,  geht  schon  aus  dem  Umstände 

hervor,  dass  man  einmal  einen  jungen  polnischen  Edelmann,  der 

sich  eben  als  „Humanist"  immatrikulirt  hatte,  zum  Rektor  wählte 

und  dabei  eine  Ausnahme  von  einer  sonst  genau  beobachteten 

Regel  machte.2)    Dass  der  deutsche  Charakter  der  Universität 

durch  Elemente  dieser  Art  und  dieses  Gewichtes  nicht  gehoben 

wurde,  braucht  kaum  erst  ausgesprochen  zu  werden;  aber  dieser 

Gesichtspunkt  war  offenbar  von  vorne  herein  überhaupt  nicht 

der  massgebende,  namentlich  auch  bei  den  Professoren  nicht,  bei 

welchen,  zumal  in  der  theologischen  und  philosophischen  Fakul- 

tät, die  Nationalität  zum  geringsten  Grade  in  Betracht  gezogen 

wurde.  — 

Dass  die  gesammte  Anstalt  der  Hochschule  ein  ausschliess- 

lich confessionelles,  bez.  katholisches  Gepräge  trägt,  haben  wir 

bereits  deutlich  genug  hervorgehoben.    Auf  dieser  Grundlage 

»)  S.  oben  S.  303,  Anna.  1. 

2)  S.  oben  S.  272. 
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nahm  denn  auch  Jedes  und  Alles  eine  ausgesprochene  religiöse 

Färbung  an:  nicht  bloss  die  Studierenden,  sondern  auch  die  Pro- 

fessorenwaren diesem  Systeme  unterworfen.  Jeder  korporative  Akt. 

wie  die  Rektorswahl.  Promotionen  u.  dgl..  war  mit  einer  kirch- 

lichen Feier  oder  Handlung  verbunden,  an  welcher  sich  sämmt- 

liche  Mitglieder  der  Universität  beteiligen  mussten.1)  Aehnlich  er- 

ging es  bei  den  öffentlichen  Prozessionen,  die  von  Zeit  zu  Zeit  oder 

bei  ausserordentlichen  Veranlassungen  abgehalten  wurden:  das 

geringste  war.  dass  der  Rektor  oder  dessen  legitimer  Stellver- 

treter mit  den  Decanen  der  vier  Fakultäten  daran  Teil  nahmen. 

Sie  gaben  auch  gelegentlich  Veranlassung  zu  Rangstreitigkeiten, 

wobei  die  Universität  nicht  unterliess,  ihr  Recht  nachdrücklich 

zu  wahren.'-)  Im  J.  151*2  beschloss  sie  sogar,  sich  der  Beteiligung 

an  der  Prozession  am  Tage  des  hl.  Georg  vollständig  zu  ent- 

halten, wenn  ihr  nicht  der  Platz  eingeräumt  würde,  der  ihr.  bez. 

ihren  Vertretern,  nach  den  Statuten  zukäme.3)    Solche  Conflikte 

änderten  übrigens  selbstverständlich  an  dem  einmal  bestehenden 

Herkommen  nichts.  Am  IS.  März  1595  wurde  in  der  Universität s- 

kirche  das  Fest  Maria  Verkündigung  mit  dem  40-stündigen  Ge- 

bete gefeiert,  woran  ausser  dem  Fürstbischof  der  Rektor,  die 

Professoren,    überhaupt   die   gesummte   Universität    -Tag  und 

X;uht-  T.-il   nahmen.4)    Die  Professoren  wie  Studenten  waren 

'  Acta  Universität is  M.  15  zum  12.  März  15<»4:  12mo  Martii,  «jni  divo 

f»r»-porio  sacer  est,  ex  edicto  pnblicu  convenernut  omnes  Aeademici ,  et  radito 

•acrindo  missac  et  resignato  officio  Kectoratus,  item  Magu.  Rector  per  facaltates. 

asanimi  eonsensn  in  Kectoratus  officio  continnatus  ae  pro  ea  vice  conlirma- 
t«  est. 

-  Vgl.  die  Statuten  der  Universität,  1.  c.  Tit.  XIV,  8.  1G9.  —  Die  Acta  Uni- 

Ter*iutis  reden  öfters  von  diesen  Dingen,  z.  B.  zum  J.  158'J  fol.  5— *i.  fol.  6b 

bri««t  es:  »Faerunt  vero  praeter  solitas  processioues  extraordinaric  hoc  anno 

■■:a*e.  nua  propter  Jubilaenm,  quod  ad  numeu  Gallicae  Franciae  propitiaudutn  a 

I'ontifice  maximo  Sixto  V.  da  tarn  erat,  altera  ad  imbrium  impetratioueni,  cum 

r.^aiima  hebdomatarnm  aliquot  siccitate  «rramina  et  omnia  exarescerent,  ijnod  et 

in  malt  is  aliis  catholieis  (iermaniae  urbibus  pie  ne»jue  frustra  factum  tarn  niessis 

'ioam  vindemia  felitior  comprobavit.- 

•  Acta  Univ.  fol.  IIb  (den  Ausgang  des  Streites  berichten  die  Acta  nicht). 

*  Ebenda»,  zum  .1.  1595  fol.  15b:  »IHmo  Martii  ipso  B.  Mariae  Virginis 

frsto  Annunciationis  preces  4«»  horarnm  in  Apostolornm  templo  institutae  fuerunt, 
O^Luht*  der  I  niremiUt  Wirzbur*.    I.  Band.  20 
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nämlich  seit  dem  J.  1586  zu  einer  „akademischen  Marianischen 

Congregation"  vereinigt,  und  diese  in  die  marianische  Congre- 

gation  zu  Rom  einverleibt  worden.1)  Diese  „Congregationen- 

waren  bekanntlich  eine  Schöpfung  der  Jesuiten  und  hatten,  wie 

der  Orden  selbst,  in  Rom  ihren  leitenden  Mittelpunkt.  Sie  waren 

es,  auf  welchen  die  Macht  und  der  Eintiuss  des  Ordens  über  die 

Geister  zum  nicht  geringen  Teile  beruhte.  Diese  „Sodalitat" 

hat  auch  hier  den  Orden  selbst  überdauert  und  —  mit  einer 

Modifikation  der  obersten  Leitung  —  zunächst  bis  zur  Auflösung 

des  Hochstiftes  fortbestanden,  nur  dass  bereits  längere  Zeit  vor- 

her der  moralische  Zwang,  der  früher  zum  Anschlüsse  an  die- 

selbe getrieben,  gelockert  worden  war  oder  ganz  aufgehört  hatte. 

Bekannt  ist.  dass  solche  „Sodalitäten"  ihren  Mitgliedern  be- 

stimmte religiöse  Verpflichtungen  auferlegten  und  sie  selbst  zu 

einander  in  ein  näheres  Verhältniss  versetzten.2)  — 

Wollte  man  aus  allem  diesem  jedoch  etwa  den  Schluss  ziehen, 

dass  die  akademische  Jugend  der  Wirzburger  Universität  dieser 

Jahre  ein  vorherrschend  kopfhängerisches  Wesen  an  sich  getragen, 

würde  man  gleichwohl  fehl  gehen.  Die  Macht  des  Gegensatzes, 

die  Kraft  der  menschlichen  Natur  und  die  Impulse  der  Jugend 

machten  sich  hier  wie  anderwärts  geltend  und  brachen  oft  in 

recht  geräuschvoller  und  drastischer  Weise  durch.  Wir  ver- 

nehmen auch  hier  von  Strassen-Skandalen.  Schlägereien.  Con- 

flikten  mit  der  Bürgerschaft,  ja  von  Mord  und  Todschlag   -  wie 

quibns  reverendissimus  Princeps,  Magn.  Rector,  professorcs  et  Universitas  mnltiqc- 

ecclcsiastki  *)  nocte  dieque  intertuerunt." 

•)  Uic  HamUihrifl  hat  hier  ein  Wort,  das  keinen  Sinn  giebt;  e»  wird  ordine»  bei»*» 
in  Ufcsen. 

i)  Die  betr.  Errichtnnjrs-  und  Kinverleibungsurknnde  vom  J.  15S6  im  l'rk.- 
Bncli  Nr.  113,  .S.  2rt7.  Der  ganze  Titel  war:  „Sodalitas  Academica  maior  B.  U.V. 

sub  titulo  anuunciatae." 

-  .Sei  es  bei  dieser  (ielegenheit  bemerkt,  dass  bereits  im  J.  I*i01,  12.  Okt.. 

ein  „musicus  academicus"  anffritt.  Im  ältesten  Matrikelbnch  fol.  A'.ih  lesen  wir 

„Alexius  Neander  Kolberj;.  I'omeranus.  presbyter,  praefeetns  C'ollegii  B.  M.  Virginis. 

et  mnsicus  academicus,  et  ideo  nihil  dedit*  (d.h.  keine  lmmatriknlan..j>- 

gebühri.  Unter  diesem  .musicus  acad.u  wird  wohl  mehr  als  ein  bloss  tiafaefc 
mitwirkender  Mnsicus  zu  verstehen  «ein. 

Digitized  by  Google 



Die  inneren  Zustände  der  Universität  zur  Zeit  des  Fürstbischofs  Jnlins.  307 

sie  an  anderen  Universitäten  dieser  Zeit  gerne  vorzukommen  pfleg- 

ten. Selbst  in  den  „Collegien",  die  Julius  gestiftet,  war  es  wenig- 

stens in  der  ersten  Zeit  schwer,  Zucht  und  Ordnung  zu  erhalten.1) 

Die  Statuten  der  Universität  hatten  ja  Vorsorge  getroffen,  um 

gute  Zucht  unter  den  Studenten  zu  sichern,  in  der  Wirklichkeit 

wiederholten  sich  aber  die  Veranlassungen,  einzuschreiten,  oft 

genug  und  blieben  Collisionen  aller  Art  nicht  aus.     So  lesen 

wir.  dass  am  19.  Dezember  1590  auf  Befehl  Serenissimi  der 

Rektor  mit  den  Decanen  der  vier  Fakultäten  durch  den  Stadt- 

Schnltheiss  sämmtliche  Wirthe  der  Stadt  in  die  Universitäts- 

canzlei  citiren  und  im  Xamen  des  Fürsten  durch  eben  jenen  Stadt- 

Sehnltheissen  die  Weisung  erteilen  Hess,   1)  in  Zukunft  keinen 

Studenten ,   der  von  den  Schulen  ausgeschlossen  worden,  oder 

sich  selbst  ausgeschlossen  habe,  aufzunehmen;  2)  wenn  sie  das 

ans  [Jukunda  gethan  hätten,  auf  die  Mahnung  von  Seiten  des 

Pedellen,  einen  solchen  sofort  zu  entfernen:  3)  keinem  Studenten 

ihre  Wirtschaft  zur  Abhaltung  von  Kueipgelagen  zu  öffnen  und 

keinem  ohne  Genehmigung  von  Seite  des  Rektors  mehr  als  1  fl.  zu 

credit iren.'-)  —  Nicht  unbedenklich  war  das  Recht  der  Studenten. 

•  Die  Acta  Universität is  berichten  zum  J.  1581»  (fol.  b) :  „Volnerat  etiam 

revtrendissimus  et  illustrissimus  princeps,  nt  quia  minns  colleginm ,  quod  ad 

S.  Stephani  portam  est,  nnllis  adhuc  certis  legibus  devinctnm  esset,  plurimae- 

«jue  deo  quotidie  qnerelae  audirentur,  certa  quaedam  niodestiae  ac  discipliuae 

dumesticae  formula  fieret,  quae  eo  jnventntem  dirigeret,  quo  tut  ipse  donios  istas 

aedificando  sumptns  conferri  voluisset,  uimirum.  ut  cum  bonis  literis  boui  ac 

christiani  mores  ediscerentur:  futurum  alioquin,  ut  domum  illam,  quam  non  ita 

pridem  variarum  disciplinarnm  stndiosis  aperuisset.  iterum  clauderet.  Convenere 

in  novam  istarn  domum  a.  d.  XV.  Cal.  Octobris,  tempore  promeridiauo,  dominus 

Cancellarius,  dominus  Prorector,  Theologiae  decanus  et  professores  alii.  Sed  cum 

wcimumus,  quocum  ageudum  erat,  abesset,  re  iufecta  tunc  discessnm."  (Es  wird 
hier  wohl  an  das  Collegium  divae  Virginis,  mit  weniger  Wahrscheinlichkeit  an  das 

Jarir-tenhans,  gedacht  werden  müssen.  Dagegen  kam  in  diesem  im  J.  1597  der 

Fall  eines  heftigen  Zwistes  zweier  Mitglieder  desselben  vor,  der  das  in  Nr.  82  des 

I  rk.-Buches  abgedruckte  merkwürdige  Mandat  zur  Folge  hatte,  das  die  Ungehor- 

samen eventuell  mit  der  Strafe  nicht  bloss  von  200  Dukaten,  sondern  auch  körper- 

licher Züchtigung  bedrohte.) 

Acta  Univ.  fol.  9b:  ̂ Decembris  die  19to  Reverendissimi  iussu  Magn.  do- 

ninas  Rector  cnm  4  facultatnm  decanis  per  praetorem  urbannm  nobilem  omues 

Herbipolensis  nrbis  caupones  in  cancellariam  vocavit  et  per  eundem  praeseutem 

praeturem  iis  Reverendissimi  nomine  imperavit:  primo,  ne  studiosorura  ullum.  qni 
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Waffen  zu  tragen.  Lebhafte  Aufregung  in  diesen  Kreisen  brachte 

das  Jahr  15%.  Am  Fastnachtdienstag  (26.  Februar}  drangen  ein 

paar  Studenten,  der  eine  der  philosophischen,  der  andere  der 

juristischen  Fakultät  angehörig,  in  das  Wirthshaus  zum  „Bauni- 

garten",  und  drängten  sich  in  eine  Tanzunterhaltung  der  Schuh- 

macher wider  deren  Willen  ein.  Diese  aber  nahmen  diese  Störung 

höchst  übel  auf  und  setzten  die  ungebetenen  Gäste  ziemlich 

unsanft  auf  die  Strasse.  Da  ziehen  die  zwei  Studenten,  die  sich 

einer  überlegenen  Mehrheit  gegenüber  sehen,  ihre  Schwerter. 

Dem  einen  wird  das  seinige  zwar  entrissen,  sein  Gefährte  da- 

gegen bringt  dem  Kampflustigsten  unter  den  Gegnern  eine 

schwere  Wunde  bei,  und  während  dieser  zum  Wundarzt  getragen 

wird,  ziehen  sich  die  Studenten  in  ihre  Wohnungen  zurück.  In- 

zwischen sammeln  sich  jedoch  die  Schuhmacher,  verstärken  sich 

mit  anderen  Elementen  der  Bürgerschaft,  suchen  die  beiden 

Studenten  in  ihren  Wohnungen  auf,  reissen  sie  aus  denselben 

und  führen  sie  vor  den  Stadt-Schultheiss,  der  sie  in  Verwahrung 

nimmt.  Tags  darauf  erheben  die  Schuhmacher  Beschwerde  bei 

dem  Fürsten,  dieser  verweist  sie  an  den  Rektor,  als  die  re.ht- 

mässige  Obrigkeit  der  Angeklagten.  Der  Rektor  leitet  in  »1er 

That  eine  Untersuchung  ein,  deren  nächstes  Ergebnisa  jedoch  die 

Freisprechung  der  Studenten  ist.  Die  Kläger  appelliren  an  den 

Fürsten,  dieser  weist  sie  wiederum  an  den  Rektor,  und  durch 

diesen  wird  schliesslich  der  ganze  Handel  dadurch  beigelegt, 

dass  er  die  Verklagten  in  die  Decknng  der  Kosten,  welche  die 

Wundärzte  für  ihre  geleisteten  Dienste  berechnet  hatten,  ver- 

urteilte. lJ  Damit  erschien  diese  Verwickelung  im  Frieden  al- 

gethan,  jedoch  war  ihr  ein  Nachspiel  viel  gefährlicherer  An 

vorbehalten.  Der  Groll  unter  den  Schuhmachern  wucherte  trotz 

alledem  fort  und  führte  binnen   kurzem   zu  einem  neuen  Zu- 

ex  sebolis  expulsns  esset  vel  ab  iis  prot'nirisset,  exciperent.  2do:  si  quem  fort" 
i^norant ia  excepissent.  cum,  a  pedello  nioniti,  statim  dimitterent.  3tio.  ue  studio*- 

orum  ulli  ad  compoUtionea  aditnm  patefaciant  et  citra  Rectum  Magn.  couseosuni 

ultra  Hnrenura  nnlli  credereut." 

»)  Acta  Univ.  zum  J.  15'JÖ  fol.  10b,  20b. 
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sainmenstoss  derselben  mit  ihren  Gegnern.    Eines  Tages,  gegen 

^  Uhr  Abends,  verliessen  drei  Studenten  das  Juristenhaus,  um 

einen  nächst  der  Brücke  wohnenden  Freund  aufzusuchen. 1 )  Noch 

auf  dem  Marktplatze  stiessen  sie  auf  einen  ihnen  unbekannten, 

betrunkenen  und  schreienden  Schuhmacher  und  geriethen  sofort 

mit  ihm  an  einander.   Die  Studenten  machten  von  ihren  Waffen 

Gebrauch .  der  Schuhmacher  erhielt  einen  so  kräftigen  Hieb, 

so  dass  er  auf  der  Stelle  todt  zusammenstürzte.  Inzwischen 

hatte  sich  die  Gesellschaft  vermehrt;  einer  der  Studenten  hatte 

ebenfalls  eine  Wunde  erhalten  und  Hess  sich  von  seinen  Ge- 

lahrten zu  einem  Chirurgen  führen,  ohne  dass  sie  sich  um  den 

tödtlich  Getroffenen  weiter  bekümmerten.    Eine  Stunde  später 

erschien  der  Stadt-Schultheiss  mit  mehreren  bewaffneten  Bürgern 

bei  dem  Chirurgen  und  führten  den  Thäter  sammt  seinen  Freun- 

den, trotz  der  von  ihnen  angerufenen  akademischen  Privilegien, 

in  das  stadtische  Gefängniss.    Tags  darauf  erschienen  die  Stu- 

dierenden haufenweise  bei  dem  Rektor  und  verlangten,  dass  ihre 

verhafteten  Freunde  in  dem  Carcer  der  Universität  untergebracht 

würden,  bis  die  Untersuchung  des  Falles  abgeschlossen  sei.  Der 

Stadt-Schultheiss  weigerte  sich  aber,  sie  herauszugeben.  Serenis- 

simus, an  welchen  appellirt  wurde,  Hess  den  Handel  durch  den 

Professor  .Iuris  Dr.  Driesch  und  den  Vice-Stadt-Schultheiss  unter- 

suchen, und  als  sich  heraussellte.  dass  der  Student  Bruschius 

schuldig  sei.  wurde  verfügt,  dass  er  im  Stadtgefängniss  unter 

schärferer  Ueberwachung  zu  verbleiben  habe,  seine  beiden  Be- 

gleiter aber  wurden  ausgeliefert    und  im  Universitäts  -  Carcer 

verwahrt.   Die  Untersuchung  über  ihren  Anteil  an  dem  traurigen 

Vorgang  wurde  von  dem  Universitätsgericht,  das  aus  Professoren 

der  Rechte  bestand,  geführt  und  das  Ergebniss  war.  dass  die- 

selben an  der  Tödtung  für  unbeteiligt  befunden  wurden.  Sie 

erhielten  daher  gegen  eine  Caution  von  50  fl.  ihre  Freiheit.  Die 

Wittwe  des  getödteten  Schusters  fuhr  aber  fort,  den  Fürsten 

um  Genugthuung  zu  bestürmen,  und  verlangte,  von  angesehenen 

if  Die  Namen  waren:   M   Bruschius  aus  Hildesheim.  Johannes  Reichling  de 

Meldetk  und  Sebastian  Horbach  aus  Bamberg. 
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Männern  der  Stadt  unterstützt,  das  Blut  des  Thäters,  widrigenfalls, 

wurde  hinzugefügt,  die  Studenten  von  Seite  der  Bürger  sieh  auf 

Aehnliehes  gefasst  machen  niüssten.    Der  Fürst  liess  indes?  die 

Erforschung  des  Vorgangs  bei  jenen,  die  dem  Orte  der  That  am 

nächsten  wohnten,  fortsetzen,  ohne  jedoch  zuzugeben,  dass  der 

Thäter.  wie  die  Universität  unter  Berufung  auf  ihre  Privilegien 

diess  verlangte,  bis  zum  Abschlüsse  der  Untersuchung  in  das 

akademische  Gefängniss  verbracht  würde.    Inzwischen  hatte  der 

Angeklagte  seinem  Vater,  der  bischöfllich  Hildesheimischer  Be- 

amter war,  die  Gefahr,  worin  er  schwebte,  mitgeteilt  und  dieser 

mit  Erfolg  die  Intervention  der  Kurfürsten  von  Köln  und  Mainz 

angerufen.    Mit  Empfehlungsschreiben  von  dieser  Seite  kam  er 

nach  Wirzburg  und  suchte  das  Schicksal  seines  Sohnes  vor  allem 

durch  den  Einwand  vor  dem  Schlimmsten  zu  sichern,  dass  er 

die  auf  diesem  lastende  That  als  ein  Werk  nicht  der  bösen  Absicht, 

sondern  eines  unglücklichen  Zufalls  hinstellte.    So  wurde  lange 

hin  und  her  verhandelt,  bis  endlich  die  Vermittelung  durch- 

drang und  die  Wittwe  des  Getödteten  sich  mit  einer  Summe 

von  500  fl.  abfinden  liess.  und  zugleich  der  Fürst,  auf  dessen 

Gebiet  jene  Unthat  begangen  worden  war,  sich  mit  diesem  Oom- 

promiss  befriedigt  erklärte.1)   Ueberhaupt  begegnet  man  bei  d^r 

Universität  öfters  der  Neigung,  in  gewissen  Conflikten  es  nicht 

zum  Aeussersten  kommen  zu  lassen. 

Im  Oktober  des.J.  1597  wurden  einige  „vornehme-  französische 

Studenten,  die  aber  noch  nicht  immatrikulirt  waren,  von  einiger. 

Bürgern  und  den  Weinbergs-Wächtern  auf  dem  Stein  kurz  vorder 

Zeit  der  Lese  unter  höchst  verdächtigen  Umständen  überrascht. 

Die  Bürger  und  Wächter  überfielen  dieselben,  nahmen  ihnen 

Waffen  und  Mäntel  ab  und  deponirten  diese  in  dem  städtischen 

Gefängniss.  Als  die  so  Betroffenen  darüber  beim  Rektor  Klap? 

erhoben,  Hess  man  sie  aus  Rücksicht  auf  ihre  Nation  sich 

schnell  iramatrikuliren  und  stellte  sie  damit  unter  den  Schutz 

der  Universität.    So  wurde  diesem  Conflikte  die  Spitze  abge- 

i   Acta  l'uiv.  toi.  20b— 23. 
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brochen.  die  beiden  Franzosen  erhielten  ihre  Waffen  und  Mäntel 

zurück  und  es  wurde  zwischen  beiden  Parteien  Friede  geschlossen. 

Vm  jedoch  derartige  Conflikte  für  die  Zukunft  zu  verhüten,  er- 

liess  der  Kektor  am  8.  Oktober  (1597)  ein  Mandat,  worin  die 

.Studierenden  nachdrücklich  aufgefordert  wurden,  sich  vor  dem 

Betreten  und  Berauben  der  Weinberge  und  Gürten,  überhaupt  vor 

jeder  Beschädigung  des  Eigenthums  der  Bürger  und  der  Stadt 

sorgfältig  in  Acht  zu  nehmen,  und  auf  die  unangenehmen  Folgen, 

welche  die  Verletzung  der  gegebenen  Verbote  unnachsichtlich  nach 

sich  ziehen  würde ,  hingewiesen  wurde.  v)  —  Im  Dezember  1594 

erlaubten  sich  einige  Studenten  gegenüber  dem  fürstlichen  Rath 

Dr.  Kobelt  einen  offenbaren  und  ziemlich  rohen  Hausfriedens- 

bruch: auf  erhobene  Klage  wurde  dieser  selbst  gar  nicht  in  Ab- 

rede gestellt,  aber  über  die  denselben  begleitenden  Ilmstände 

lauteten  die  Aussagen  doch  recht  verschieden.   Das  Universitäts- 

gericht vermochte  daher  zu  keinem  Endurteil  zu  gelangen;  end- 

lich machte   man,   wie  es  scheint,  mit   erleichtertem  Herzen, 

wieder  die   Entdeckung,   dass   die  Beklagten    noch   gar  nicht 

immatrikulirt  seien,  und  folglich  die  Klage  bei  einem  anderen 

Forum  anzubringen  sei.-)    Von  1599  bis  1*518  ist  leider  in  der 

Handschrift  der  Acta  Universitatis  eine  Lücke,  wir  zweifeln  nicht, 

dass  wir  ausserdem  noch  mehrere  solcher  Vorkommnisse  in  diesen 

Jahren   zu  verzeichnen  hätten.     Dieselben  berichten  aber  zum 

J.  15S9  einen  Fall,  der  immerhin  beweist,  dass  die  Universität 

unter   Umständen    von   der    ihr   verliehenen   Strafgewalt  ent- 

-'hlussenen  Gebrauch  zu  machen  verstand.     Ein  Baccalaureus 

der  Philosophie,  dessen  Namen  die  Acta  aus  Schonung  absicht- 

lich unterdrücken,  war  überwiesen,  dass  er  durch  schmutzige 

and  laseive  Briefe  und  Reden  die  Zucht  der  akademischen  Dis- 

( iplin  verletzt,  mehrere  jüngere  Studenten  verführt,  und  mehrere 

Professoren  durch  Schmähreden  muthwillig  beschimpft  hatte.  So 

wurde  er  denn  zuerst  vom  Decan  der  philosophischen  Fakultät 

in  den  Carcer  geschickt  und  dann  durch  einen  Besehluss,  den 

i    Acta  Univ.  fol.  26-  2«. 

*i  EWudas.  S.  34. 

Digitized  by  Google 



312 Siebentes  Capitel. 

der  Prorektor  in  Verbindung  mit  den  Deeanen  aller  Fakultäten 

gefasst  hatte,  von  der  Universität  und  aus  der  Stadt  ver- 

wiesen. V) 

Zum  Schlüsse  dieser  Ausführungen  sei  erwähnt,  dass  der 

normale  Gang  der  Dinge  im  J.  1607  eine  längere  Unterbrechung 

erfuhr,  indem  in  Folge  des  Auftretens  der  Pest  in  der  Stadt, 

wie  es  scheint  am  Ausgange  des  Sommers  oder  Anfange  de> 

Herbstes,  die  Vorlesungen  auf  längere  Zeit,  bis  in  den  Febrnar 

des  nächstfolgenden  Jahres  (1608)  hinein  sistirt  wurden.  So 

kam  es.  dass  die  Wahl  des  neuen  Rektors  zur  gesetzlichen  Zeit 

(30.  September)  nicht  hatte  vorgenommen  werden  können,  und 

im  Februar  1HOH  der  Rektor  des  Vorjahres  nach  allgemeiner 

Uebereinkunft  wiedergewählt,  bez.  bestätigt  wurde.2!  — 

Siebentes  Capitel. 

Die  Universität  unter  den  beiden  nächsten  Nachfolgern 

ihres  Gründers.  (1607—1631.) 

1)  ic  Geschichte  der  Universität  unter  den  beiden  nächsten 

Nachfolgern  ihres  Gründers  bewegt  sich  im  wesentlichen  in  der 

Richtung,  welche  ihr  dieser  grundsätzlich  und  innerhalb  dieser 

Voraussetzungen  mit  eben  so  unverkennbarer  Einsicht  als  sirht- 

lichem  Nachdruck  gegeben  hatte.  Die  Zeitverhältnisse  im  all- 

gemeinen waren  ja  für  die  Wissenschaft  und  die  Aufgaben  d^s 

Friedens  nichts  weniger  als  günstig.  Julius  Echter  hatte 

nicht  lange  die  Augen  geschlossen,  so  brach  jene  furchtbare 

■   Acta  Universitatis,  fol.  5. 

2)  Im  Matrikelbuch  Nr.  I,  fol.  04  heisst  es:  „Tain  anno  sexceutesirao  sfj.timo 

pestilentia  urbem  hanc  inva<lerat  et  scholae  dissolveretur,  intermissa  est  Rect  -ri* 

arademici  electio  in  festo  8.  Hierouymi:  soquenti  anno  monse  Kebrnario  \>rxe~ 

lectionibai  in  scholl«  resumptis,  in  officio  Heetoratus  cotnmnuibus  sententii*  et 

snffragiis  conrirtnatus  est  Kevenm.lissimus  Dominus  Saflragaueu«  H^rbipolmsis. 

Eucharius  Sangius,  SS.  Th.  D.~ 
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Krisis  aus,  die  in  ihren  wachsenden  Dimensionen  ganz  Deutsch- 

land in  Mitleidenschaft  zog  und  den  Wohlstand  und  das  Gedeihen 

der  Nation  auf  lange  hinaus  zerstörte.  Das  Hochstift  Wirzburg 

wurde  in  diesen  Jahren  allerdings  nicht  zum  unmittelbaren  Schau- 

platz des  Krieges,  aber  seit  nach  dem  Unterliegen  der  böhmischen 

Revolution  die  Rheinpfalz  und  die  Markgrafschaft  Baden  und 

weiterhin  auch  Xiederdeutschland  in  den  Kreis  derselben  hinein- 

gezogen wurden,  konnte  es  nicht  ausbleiben,  dass  es  von  den 

militärischen  Bewegungen  berührt  und  die  Truppen  auch  der 

Verbündeten  wenigstens  vorübergehend  innerhalb  seiner  Grunzen 

sah  und  ertragen  musste.  Jene  beiden  nächsten  Nachfolger  Julius 

Echten  waren  Johann  Gottfried  von  Aschhausen  (1607  — 1623)  und 

Adolph  Philipp  von  Ehrenberg  (1623  —  1631).  Keiner  von  beiden 

konnte  sich  an  Bedeutung  und  Ansehen  mit  Julius  auch  nur 

entfernt  messen,  aber  jeder  von  ihnen  schloss  sich  getreu  an  die 

kirchlichen  wie  politischen  Grundsätze  an,  auf  welche  derselbe 

das  von  ihm  reorganisirte  Hochstift  gestellt  hatte.  Johann  Gott- 

fried war  im  J.  1576  aus  einem  ritterschaftlichen  Geschlechte 

geboren,  dessen  Stammsitz  im  heutigen  württembergisehen  Franken 

lag.1)  Seine  entscheidende  Bildung  hatte  er  an  der  Universität 

zu  Wirzburg.  später  zu  Pontamousson  in  Lothringen  und  in  Mainz 

erhalten.  Von  Haus  aus  für  die  kirchliche  Laufbahn  bestimmt, 

gab  er  sich  derselben  mit  ganzer  Seele  hin  und  fand  in  ascetischen 

Aufregungen  seine  Beruhigung.  Früh  hatten  ihn  die  Domeapitel 

von  Wirzburg  und  Bamberg  adoptirt,  und  er  erschien  in  dem 

Grade  als  ein  geeignetes  Werkzeug  des  herrschenden  kirehen- 

politischen  Systems,  dass  er  im  J.  1609  zum  Fürtbischof  von 

Bamberg  erwählt  wurde.  Seine  Wirksamkeit  in  dieser  Stellung 

gestaltete  sich  ganz  nach  diesen  Voraussetzungen:  er  hat  die 

Jesuiten  nach  Bamberg  berufen  und  durch  sie  ihr  System,  mit 

welchem  er  sieh  vollständig  identinVirte.  dort  durchführen  lassen. 

Im  J.  Kilo,  bereits  Fürstbischof  von  Bamberg,  wurde  er  Dom- 

'i  8.  l~s*ermann.  Kpiscopat.  Bambergensis,  p.  146.  and  Episcupat.  Wirce- 
borg..  p.  150.  —  (iropp,  L  c.  II,  p.  214  ff.,  III,  p.  887  ff.  —  Allg.  deutsche  Bio- 

graphie s.  h.  v. 
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propst  zu  Wirzburg  und  nach  dem  Tode  Julius  Echters.  am 

5.  Oktober  1617,  in  Folge  des  Zusammenwirkens  sämmtlieher 

unmittelbar  und  mittelbar  beteiligten  Faktoren  zu  dessen  Xaeh- 

tblger  gewählt:  der  erste  Fall,  dass  die  Regierung  beider  Xachbar- 

stifter  in  der  Form  der  Personalunion  in  eine  Hand  gelegt  ward»1. 

Johann  Gottfried  ging  im  Hochstift  Wirzburg  darauf  aus.  die 

Erfolge  der  Anstrengungen  seines  Vorgängers  zu  wahren  und.  wo 

etwa  noch  eine  Lücke  bemerkbar  war.  dieselbe  zu  ergänzen.  So 

vor  allem  in  Sachen  des  Werkes  der  Gegenreformation,  in  welchem 

auf  dem  flachen  Lande  noch  manches  zu  thun  übrig  war.  Mit 

dem  Domcapitel  stand  er  im  besten  Einvernehmen:  dieses  unter- 

stützte ihn  wie  seinen  Nachfolger  in  der  Unterdrückung  der 

.Ketzerei",  wo  sie  sich  noch  fand,  zumal  auf  den  eigenen  Be- 

sitzungen, aufs  nachdrücklichste:  in  diesem  Masse  hatte  das  sies- 

reiche System  Boden  gewonnen;  allerdings  war  Johann  Gottfried 

zugleich  eine  entgegenkommende,  weniger  selbstherrliche  Natur 

als  Julius  Echter.  In  den  kirchenpolitischen  Fragen  und  Kämpfen 

ging  Johann  Gottfried  mit  dem  Kaiser  und  der  Liga  Hand  iu 

Hand.  In  den  entscheidenden  Kämpfen  in  Böhmen  hat  auch  da- 

wirzburgische  Contingent  mitgefochten.  Es  war  kein  Zufall,  dass 

ein  wichtiger  Bundestag  der  Liga,  im  Dezember  1617,  gerade 

in  Wirzburg  abgehalten  worden  ist.  Mit  Vorliebe  erzählt  die 

bez.  Ueberliefcrung  von  der  Pracht,  mit  welcher  Kaiser  Ferdi- 

nand II.  im  September  1619,  als  er  von  der  Kaiserwahl  und 

Krönung  von  Frankfurt  in  seine  Erblande  zurückkehrte,  von 

Johann  Gottfried  in  Wirzburg  •aufgenommen  und  bewirthet  wurde. 

Dass  ein  Fürst  wie  K.  Ferdinand  das  Collegium  S.  .1.  mit  einem 

Besuche  beehrte,  konnte  wohl  nicht  anders  erwartet  werden: 

der  Empfang,  welchen  er  hier  fand,  Hess  nach  den  herrschenden 

Gewohnheiten  nichts  zu  wünschen  übrig.  An  der  Pforte  «h-s 

Collegiums  begrüssten  ihn  die  Studierenden  mit  Musik.  Im  Saale 

des  Kilianelims  waren  die  sämmtlichen  Professoren  der  l'ni- 

versität.  der  Rektor  an  der  Spitze,1)  versammelt,  der  Majestät 

i.  Rektor  M.  für  das  J.  1618—1619  war  der  Decan  von  Stift  Neumunster. 

Dr.  Th.  Balthasar  Jordauus,  zugleich  fürstlich  geistlicher  Rath. 
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aufzuwarten,  und  wurden  von  derselben  mit  höchster  Huld  auf- 

genommen.  Daran  schloss  sieh  im  Universitätshofe  die  Auf- 

führung einer  „Komödie",  die  den  Propheten  Daniel  zum  Gegen- 

stande hatte,  durch  die  Zöglinge  des  Collegiums.  Hierauf  folgte 

die  Besichtigung  des  Seminars  und  des  Universitätsgebäudes 

durch  S.  Majestät.  Nachdem  Ferdinand  in  der  sogen.  Xeuban- 

kirche1)  in  tiefer  Andacht  sein  Gebet  verrichtet  hatte,  fuhr  er 

in  Begleitung  des  Fürstbischofs  auf  den  Marienberg  zurück  und 

setzte  am  23.  September,  von  Johann  Gottfried  bis  Rothen- 

burg o.  d.  T.  begleitet,  die  Heimreise  fort.'-) 

Wenn  wir  nun  fragen,  welche  Fortschritte  die  Universität 

unter  der  freilich  kurzen  Herrschaft  dieses  frommen  Fürsten  ge- 

macht hat.  sind  wir  in  der  Lage  uns  kurz  fassen  zu  können. 

Organisatorische  Veränderungen  sind  überhaupt  weder  in  dieser 

noch  der  nächstfolgenden  Zeit  vorgekommen.  Auf  eines  haben 

wir  aufmerksam  zu  machen:  Johann  Gottfried  Hess  sich  im 

.1.  1618  durch  Papst  Paul  V.  die  früher  geschehene  Verleihung 

*ines  Canonicats  an  den  drei  Stiftern  von  Haug.  Neumünster 

und  St.  Burkard  zu  Wirzburg  an  je  einen  Doktor  und  Lehrer 

der  Theologie  bestätigen.3)  Es  geht  aber  aus  dem  Aktenstück 

nicht  hervor,  ob  diese  Verleihung  jetzt  der  Universität  zu  gute 

kommen  sollte.  Diese  wird  in  demselben  wenigstens  nicht  aus- 

drücklich genannt:  die  Möglichkeit  bleibt  indess  gleichwohl  offen, 

da  auch  an  Mitglieder  der  juristischen,  ja  sogar  der  medicinischen 

Fakultät  solche  Pfründen  verliehen  worden  sind.  Man  kann 

Johann  Gottfried  die  Teilnahme  an  dem  Wohle  der  Universität 

überhaupt  nicht  absprechen.  Dass  er  gleich  im  ersten  Jahre 

seiner  Erwählung  die  auf  ihn  gefallene  Wahl  zum  Rektor  Mag- 

1  Der  Name  „Neubankirche"  statt  Universitätskirche  verdankt  seinen  Ur- 

sprung der  Gewohnheit,  den  Coniplex  sämmtlicher  der  Universität  gewidmeter 

Gehaade  „Neubau"  zu  nennen. 

2  Gropp  1.  c.  und  die  betr.  Aufzeichnung  in  den  Liber  I  divers,  formarum 

et  contractuum  Johannis  Godfridi  primi  (Nr.  36  j  fol.  223  b  — 224  b  (im  k.  Kreis- 

Archive  zu  Wirzburg). 

*  Urk.-Buch  Nr.  95  S.  256—259.  Vgl.  ebendaselbst  .S.  22  das  Breve 

P.  Julius  III.  für  Fürstbischof  Melchior  von  Zobel,  d.  20.  Juni  1554. 
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nifieus  annahm,  will  am  Ende  nicht  viel  sagen;  das  war  mehr 

eine  Etikettefrage,  die  Geschäftsführung  hat  er  dem  Deean  von 

Stift  Haug,  Dr.  Marcus  Hammelmann  als  Prorektor  überlassen. 

Ein  anderes  und  grösseres  ist,  dass  er  durch  einen  rühmliehen 

Akt  der  Freigebigkeit,  wie  es  scheint  der  erste  Gründer  unserer 

Universitätsbibliothek  geworden  ist,  Mit  grossen  Kosten  hatte 

er  eine  Büchersammlung  erworben  und  in  einem  Gemache  der 

Universität  zum  Zwecke  der  Benützung  durch  die  „Akademiker- 

aufstellen  lassen.  Erst  mehrere  Jahre  nach  seinem  Tode  hat 

der  akademische  Senat  daran  gedacht,  bei  Johann  Gottfrieds 

Nachfolger  den  Antrag  zu  stellen,  dass  ein  Bibliothekar  ernannt 

und  für  alles  nöthige  Sorge  getragen  werde.1)  So  viel  wir  sehen 

können,  hatte  Julius  Echter  zwar  in  dem  Schlosse  auf  dem  Marien- 

berge einen  kostbaren  Büchervorrath  angesammelt,  aber  noch 

nicht  unternommen,  seiner  Hochschule  eine  ähnliche  Wohlthat 

zuzuwenden. 

Johann  Gottfried  ist  am  12.  Januar  1623  zu  Regeusburg. 

wohin  er  sich,  um  dem  von  K.  Ferdinand  II.  angesagten  wich- 

tigen Reichstage  beizuwohnen,  begeben  hatte,  in  noch  jungen 

Jahren  gestorben  und  sein  Nachfolger  im  Fürstbisthum  Wirzburg 

ist  Philipp  Adolph  von  Ehrenberg,  z.  Z.  Domdecan,  geworden.  Dem 

betr.  Wahlakt  hat  ein  päpstlicher  und  kaiserlicher  Vertreter 

beigewohnt.  Kaiserlicher  Seits  war  die  Fortsetzung  der  Per- 

sonalunion mit  dem  Hochstift  Bamberg,  die  sich  dem  Reiche  höchst 

nützlich  erwiesen  habe,  empfohlen  und  zugleich  eine  bestimmt»- 

Persönlichkeit  als  genehm  bezeichnet  worden.2)    Indess  keiner 

i)  Acta  Univers.  zum  J.  1027  (fol.  4):  „Mentio  incidit  bibliothecae,  quam 

reverendissimus  atque  illustrissiraus  Princeps  Godefridus  pro  liberalissimo  suo  erz* 

literarnm  studia  afl'ectu.  niaxirais  suniptibus  Academiae  comparavit  atque  in  loco 
nniveraitatis  etiam  reponi  procuravit,  nt  Academicis  subsidio  esset,  quam  sentto* 

Academicas  jadieavit  per  constitutum  bibliothecarinm  provideri  ac  dispoui  omnino 

nece^um  l'ore,  idque  Kev.  Celsitudini  S.  insinuandum  esse."  —  (Wir  sind  mit  den 
vorhandeneu  Hilfsmitteln  leider  nicht  im  Stande,  eine  genaue  Darstellung  de« 

Anwachsens  der  Univ -Bibliothek  zu  geben.! 

*)  Protokoll  des  Domcapitels  vom  28.  Januar  1623.  (Auch  der  Herzog,  r«p 

Kurfürst  von  Raiern  hatte  Schritte  gethan,  um  eine  dem  Interesse  der  katholischen 

Sache  und  seiner  Partei  entsprechende  Wahl  in  Wirzburg  herbeizuführen.» 
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dieser  Wünsche  wurde  erfüllt:  das  Hoohstift  Bamberg  erhielt 

seinen  eigenen  Fürsten  nnd  in  Wirzbnrg  fiel,  wie  erwähnt,  die 

Wahl  auf  Philipp  Adolph  von  Ehrenberg.1)    Was  die  zuverlässig 

katholische  Gesinnung  anlangte,  konnte  man  in  Wien  und  Rom  mit 

dieser  Wahl  nur  zufrieden  sein.   Philipp  schritt  in  der  Richtung 

der  Vollendung  der  Gegenreformation  in  seinem  Hochstifte  ent- 

schlossen und  mit  grösserer  Rücksichtslosigkeit  als  sein  unmittel- 

barer Vorgänger  vor.   Namentlich  die  fränkische  Reichsritterschaft 

nnd  ihren  Widerstand  in  dieser  Beziehung  versuchte  er  zum 

Weichen  zu  bringen,  aber  er  vermochte  gleichwohl  nicht  durch- 

zudringen,  und  als  dieselbe  an   den  Kaiser  appellirte.  hat  er 

schliesslich  Unrecht  und  die  Weisung  bekommen,  sie  fernerhin 

nirht  in  der  freien  Religionsübung  zu  beeinträchtigen.-!  Ueber- 

haupt  entwickelte,  wie  schon  angedeutet,  das  Domcapitel  zum 

Zwecke  der  Wahrung  der  katindischen  Interessen  im  Hochstift 

}:»*g»*niiber  den  Protestanten  einen  ungewöhnlich  lebhaften  Eifer. 

Ks  fehlte  noch  immer  au  der  ausreichenden  Zahl  von  Geistlichen, 

nur  um  die  dem  Domcapitel  unterstehenden  Pfarreien  in  der 

rechten  Weise  zu  besetzen,  und  aus  diesem  Grunde  suchte  es  den 

Fürsten   für  die  Erweiterung  des  geistliehen  Seminars  günstig 

zu  Fitimmen.3)    Im   Punkte  des  sittlichen  Wandels  Hessen  die 

Herren  Domieellare  und  Vicare  wieder  vieles  zu  wünschen  übrig, 

namentlich  über  das  Wuchern  des  Concubinats  wird  öfters  ge- 

klagt.4)   Die  jungen  Domicellare  suchen  übrigens  zu  ihrer  Aus- 

bildung in  der  Regel  auswärtige  Universitäten  auf:  Dillingen. 

Mainz.  Köln.  Pont-a-mousson.  Donay.  Orleans.  Toni  u.  a.  werden 

blutig  genannt.    Auch  der  kriegerische  Geist  erwacht  in  ihnen. 

i  Vgl.  l'ssrrmann,  Episeop.  Wirceb.,  p.  152.  Groj>]>,  1.  c.  II  p.  282  ff., 
III  p.  401  ff.  Philipp  Adolph  von  Ehrenberirs  Geschlecht  war  im  Hochstift  Wirz- 

lurjr  nicht  fremd,  der  Stammsitz  desselben  lag  aber  bei  Wimpfen  auf  der  linke" 

Seite  des  Neckars,  in  der  Dioc.es*  Worms. 

Auffallen  kann  es,  dass  ein  solcher  Eiferer,  wie  Philipp  Adolph  war, 

vom  Domcapit'-l  erinnert  werden  kouute,  fernerhin  -lutherische  Ruthe  und  Amt- 

I^nte-  nicht  im  Dienste  zu  behalten.  ^Protokoll  des  Domcapitel-»  vom  IS.  Januar  1628.) 

8itzruig  des  Domcapitels  vom  2*.  Januar  1628:  „ad  promovendum  Refor- 

autionis  laadabile  negotiun-  heisst  es. 

*'i  Z.  B.  in  der  Sitzung  vom  2.  Januar  102*. 
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und  man  legt  ihnen  grundsätzlich  nichts  in  den  Weg,  wenn  einer 

und  der  andere  gegen  den  Feind  der  katholischen  Religion  in 

das  Feld  ziehen  will,  wie  früher  so  mancher  Domherr  die  Türken 

habe  bekriegen  helfen:  die  antikatholischen,  zumal  die  Culvinisten. 

seien  ja  auch  nicht  viel  besser  als  die  Türken,  und  mancher  von 

den  jungen  Domicellaren  mache  sich  zu  Hause  so  unnütz,  das? 

es  sieh  empfehle,  ihn  fortziehen  zu  lassen.1)    Mit  den  Jesuiten 

hatte  sich  das  Domcapitel  ja  in  der  Hauptsache  ausgesöhnt,  aber 

es  gab  doch  einen  Punkt,  in  welchem  seine  Nachgiebigkeit  ein* 

Gränze  fand.  Im  J.  1627  hatte  der  Jesuitenpro vinzial  um  die  Er- 

laubniss  gebeten,  ein  Novizenhaus  des  Ordens  im  Hochstift  Wirz- 

burg  gründen  zu  dürfen,  und  hatte  es  dabei  auf  Kitzingen 

abgesehen.    So  weit  ging  jedoch  die  Vorliebe  des  Capitels  für 

den  Orden  nicht,  um  ihm  ein  Zugeständnis*  in  dieser  Richtung 

zu  machen,  welches  die  Machtstellung  desselben  in  Franken  un- 

fehlbar ganz  ungemein  verstärkt  haben  würde:  es  wich  daher 

dem  Gesuche  mit  einer  höflichen  Wendung  aus  und  später  i.<t 

nicht  mehr  davon  die  Rede.-)   Eine  Angelegenheit  war  es.  welche 

die  Aufmerksamkeit  und  Thatkraft  des  Fürstbischofs  viel  mehr 

als  die  des  Domcapitel  in  Anspruch  nahm,  nämlich  die  lebhafte 

Begünstigung  der  Hexenprozesse.3)    Wir  haben  an  seinem  Ort* 

schon  erwähnt,  dass  Julius  Echter  in  dieser  Frage  dem  so  verbrei- 

teten Vorurteile  seinerZeit  unterworfen  war:  das  ähnliche  gilt  von 

Johann  Gottfried  von  Aschhausen,  obwohl  das  traurige  Geschäft 

der  Verfolgung  unter  ihm  vergleichungsweise  mit  Mass  betrieben 

wurde.   Unter  seinem  Nachfolger  jedoch  und  unter  seiner  eigen- 

sten Initiative  wurde  hierin  eine  Rührigkeit  entwickelt,  die  un> 

mit  Entsetzen  erfüllen  kann.    Die  Höhe  der  Opfer  des  Wahn- 

in diesen  Jahren  wird  in  glaubwürdiger  Weise  auf  9<*>  angf- 

>)  Sitzung  vom  30.  April  1020. 

*-'<  S.  Urk.-ßoch  Nr.  100,  S.  868. 

3)  Zu  vgl.  Soldan,  Geschichte  der  Hexenprozesse,  neue  Bearbeitung.  2.  B: 

(Stuttgart  1880)  S.  44  ff.  —  Auc  h  die  Protokolle  des  Domcapitels  liefern  maiichr-t. 
Beitrag  zu  diesem  trauripen  Thema.    Ob  und  in  wie  weit  die  llexenveriolgung  in 

unserem  Kall  mit  der  Verfolgung  der  Protestanten  zusammenhängt,  vermag  uh 
nicht  zn  bestimmen. 
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geben,  gar  manche  Geistliche,  Stiftsherren  und  Vicarier  darunter. 

Man  weiss,  dass  Philipp  Adolph  selbst  seinem  Neffen,  dem  letzten 

seines  Geschlechts,  der  fast  noch  ein  Knabe  war,  das  grause 

Ende  nicht  ersparen  konnte.1)   Friedrich  von  Sjiee.  der  als  Mitglied 

des  Ordens  S.  J.  —  welcher  sonst  zu  der  Verhütung  jenes  Wahns 

sein  redlich  Teil  beigetragen   hat  —  einige  Zeit  in  Wirzbnrg 

stand  und  als  Beichtvater  viele  jener  Opfer  zum  Tode  vorzu- 

bereiten und  zu  begleiten  hatte,  hat  unter  den  Eindrücken  dieses 

seines  traurigen  Amtes  jene  Ueberzeugung  von  der  Unhaltbarkeit 

der  Voraussetzungen,  die  jenem  Wahne  zu  Grunde  lagen,  ge- 

knöpft, die  er  in  seinem  berühmten  Werke  niedergelegt  hat. 

Es  wird  uns  unter  diesen  Umständen  nicht  verwundern,  wenn 

wir  vernehmen,  dass  die  in  Rede  stehende  Bethörung  —  die  für 

alle  Zeiten  eine  beispiellose  Demüthigung  der  menschlichen  Ver- 

nunft und  eine  Unehre  für  den  Juristenstand  jener  Zeiten  bleiben 

wird  —  auch  an  den  Kreisen  der  Universität  nicht  spurlos  vorüber- 

ging.   Die  Acta  Universitatis  berichten  denn  wirklich,  dass  im 

J.  lb^lzwei  Studierende  der  Rechte,  mit  Namen  Hir  und  Schweißer, 

dieses  «Lasters  aller  Laster"  überwiesen  und  verbrannt  wurden. 

Die  akademisclien   Behörden,  die  allem  Vermuthen  nach  jenen 

Wahn  teilten,  entwickelten  aber  doch  zugleich  bei  dieser  Ge- 

l^nh»'it  so  viel  Corporationsgeist  und  Unabhängigkeit,  dass  sie 

bei  Serenissimo  den  Antrag  stellten,  es  möchte  in  Zukunft  in 

ähnlichen  Fällen  die  weltliche  Behörde  nicht,  wie  dieses  Mal 

Theben,  ohne  irgend  eine  Mitteilung  an  den  akademischen 

•^nat  zu  machen,  gegen  einen  solches  Frevels  verdächtigen  Stu- 

denten vorgehen.'-) 

«■  Vgl.  Gropp,  1.  c.  III,  p.  102. 

-  Acta  Univers.  fol.  47  b:  „In  inqnisitioue,  qoae  tunc  vigebat  contra  male- 

•  '•.  notatnr  etiaa  hoc  malnm  intar  Acadamicoa  crepsiue,  >  t  jam  dno  itndiotl 
;am.  Hir  »'t  Schwt-pler.  hoc  nefando  scelere  infecti  combusti  fuerunt.  Vernm  quia 

pro  »-xaa  hic  a  seculari  magistratn  absqtie  ulla  intimatione  Academiae  factus, 

,ar«l  immauitati  et  privilegiis  universitatis  nou  parnm  denegare  videbatur,  ideirco 

s-Datu*  Acadeniicus  apud  Principem  conqunstus,  tandem  in  concilio  super  hac 

'an«  habito  conclosura,  antequarn  Studiosus  malctii  tchs  capiatur,  Kectori  Aca- 

o-miro  vel  in  ejus  absentia  domino  decano  illins  facultatis  iusinnandum  esse." 
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Es  war  also  nicht  gerade  ein  heiterer  Geist,  der  in  dieser  Zeit 

seine  Schwingen  Uber  die  Stadt  und  Universität  Wirzburg  ent- 

faltete.  Von  einem  besonderen  Interesse  von  Seite  Philipp  Adolphs 

gegenüber  der  Universität  wissen  wir  nichts  zu  berichten;  «las 

Donieapitel  hat  gegen  Ende  seiner  Regierung  sogar  finden  wollen, 

dass  die  Universität  im  Allgemeinen  und  das  adelige  Seminar 

im  besonderen   sich   nicht  im   besten   Zustande  befänden:  das 

Domcapitel  war  der  Meinung,  dass  die  Universität   mit  Pro- 

fessoren nicht  in  ausreichendem  Masse  versehen,  und  das  ged. 

Seminar  zu  gering  besetzt  sei :  es  widerspräche  das  dem  Sinne 

der  Stiftung.1!  Dieses  Bedenken  scheint,  was  das  erstere  betrifft, 

in  der  That   nicht  unbegründet  gewesen  zu  sein.  Ueberbli.kt 

man  die  Gesammtheit  der  Dinge  im  3.  Jahrzehnt  des  17.  Jahr- 

hunderts an  der  Universität,  erhält  man  in  der  That  mehr  den 

Eindruck   des  Stillstands   als   des  Fortschreitens.    Die  Anstalt 

zehrt  in  allen  Fakultäten  in  der  Hauptsache  von  der  Erbschaft, 

die  ihr  Gründer  hinterlassen  hat.     Wenn   auch   die  Frequenz 

sich  nicht  erheblich  mindert,  der  Zufluss  von  auswärts  steht  im 

Verhältnisse  um  so  gewisser  im  Abnehmen.     An  neuen  Lehr- 

kräften  in  der  theologischen  Fakultät  sind  nur  I>altha.«ir 

Haifa:  (leoryius  Vogler  und  Johannes  Streinius.  sämmtliche  S.  J« 

zu  nennen.2)    Der  letztere  stammte  aus  Walldürn,  hatte  zuerst 

in  Mainz  Philosophie  gelehrt  und  trat  in  Wirzburg  im  J.  1»»2»> 

sein  Amt  als  ordentlicher  Professor  der  scholastischen  Theologie 

an.    Von  wissenschaftliehen  Leistungen  dieser  Professoren  ist 

nichts  anzuführen:   der  Promotionen  sind  wenige  Uberli.-tVrt. 3> 

Die  juristische  Fakultät  anlangend,  so  werden   neben  den 

i  Irk.-Bnch  Nr.  K'2  S.  20\  Sitzung  des  Capitels  vom  1'.».  Februar  1»V<» 

„ Ingleichen  were  die  Acadeniia  mit  Professoren,  sowoll  der  Alumnat  ns  nobilum 

übel  bestellt,  kanm  drei  oder  vier  darinnen,  were  des  Bischofs  Julii  Fau-lati-.a 

nicht  gemess."  —  Auch  die  Verwaltung  des  JnlittBSpitall  fand  bei  dieser  (lelep-n- 

heit  ilas  Domcapitel  tadelhaft;  es  könnten  noch  viel  mehr  arme  Lentc  tulce- 

nommen  werden;  es  sei  das  eine  Gewissenssache,  man  könne  nicht  dazu  schweifen, 

i  Ebenda».). 

»  Vgl.  über  sie  Ituland,  Serie»,  p.  56  ff.    Unland  nennt  auch  noch  Arnold 

Han,  der  aber  für  Heidelberg  von  grösserer  Bedeutung  ist. 

3;  S.  Ruland,  L  c.  S.  287— 2B8. 
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aus  der  Zeit  Julius  Echters  stammenden  Namen  jetzt  allerdings 

einige  Neue  genannt, 1)  aber  es  ist  nicht  minder  Thatsache,  dass  im 

Dezember  1629  die  Rechtsbeflissenen  unter  der  Studentenschaft  bei 

dem  Rektor  Beschwerde  führten,  dass  seit  dem  Tode  der  Professoren 

Papius  und  Behm  der  juristischen  Lehrstühle  zu  wenige  seien,  und 

sie  ihr  Geld  für  Nichts  verzehrten.    Diese  Beschwerde  trug  der 

Rektor  Serenissimo  vor,  und  dieser,  um  zunächst  doch  etwas  zu 

thun.  ordnete  an,  dass  die  Professur  desKirchenrechtes  provisorisch 

an  Dr.Elchtmann  übertragen,  und  versicherte,  dass  er  für  die  übrigen 

Vorlesungen  nach  Kräften  Vorsorge  treff  en  werde.2)  Die  Zahl  der 

ünmatrikulirten  Juristen  in  diesem  Zeiträume  ist  denn  in  der 

That  gering  genug.   Auch  von  sonstigen  Lebensäusserungen  der 

Fakultät   ein  paar  Promotionen  ausgenommen,  wissen  wir  nichts 

zu  berichten;  die  Vorlesungsverzeichnisse  aus  diesen  Jahren  sind 

leider  nicht  erhalten.    Noch  schlimmer  stand  es  mit  der  medi- 

i)  So  die  schon  angeführte  Rektorats-Rede  von  Bisch  S.  62:  Caspar  Le>(- 

peld  aus  Heldhurg  in.  Franken  (1619 — 1625),  Wichmanta  Eicht  mann  (1^19  —  1629), 

Wilhelm  Burkard  (1619  -1624),  Johannes  Kö:ner  (1626—1629),  Franziskus  Schild 
16:;i  .  Jedoch  sind  diese  Namen  nicht  sämmtlich  in  der  wünschenswerthen  Weise  sub- 

stauciirt  und  weiss  man  jedenfalls  so  gnt  wie  nichts  von  ihnen  —  Leypold  und  Klcht- 

mann  etwa  ausgenommen  —   zu  sagen.    Elchtmann   wird    in    den  Acta  Univ. 

fol.  4*  b)  gelegentlich  eines  Prozesses,  den  er  in  Folge  eines  Hauskaufes  führte, 

rrwahnt.    Vgl.  im  übrigen  die  nächstfolgende  Anra. 

-  Petrus  Papius  war  schon  am  26.  August  1626,  Professor  Behm  ist  am 

1.  Dezember  1629  gestorben.  Die  Acta  Univcrsitatis  fol.  47)  berichten  zum 

12.  Dezember  1629:  -Ex  obitn  DD.  Dominorum  Papius  et  Behm,  professurae  juridi- 

ca*  facultatis  nimium  diminatae  crant,  ob  nuod  studiosi  apud  Rectorem  eonquesti, 

jaod  snniptus  pene  inanes  in  hac  Academia  faciant ;  qua  de  causa  Rector  accessit 

nrincipetn.  hanc  tarn  rationabilem  studiosorum  juris  querimoniam  Illustrissimo  pro- 

positnrus:  ex  qua  relatione  Illustrissimus  Princeps  professuram  iuris  canonici  utpotc 

maxi  nie  necessariam  ad  interim  commendat  Doctori  Klchtmanno,  et  ut  ceteris  lee- 

ti'>nibus  prospiciatur,  ait  Reverendissimus  se  omni  modo  cnraturnm.  Detembris  12, 

162).-  <  Die  juristische  Fakultät  hat  also  in  dieser  Nothlage  die  Initiative  nicht 

ergriffen).  Für  die  Beleuchtung  der  allgemeinen  Stellung  der  (juristischen)  Pro- 

fessoren mau'  folgend«  Notiz  einen  kleinen  Beitrag  liefern:  „In  der  Sitzung  des 

Domeapitels  vom  20.  August  1624  teilte  der  Domdecan  mit,  dass  wegen  des  bevor- 

stehenden Landtages  den  Rathen  auf  der  Canzlei  und  deu  (juristischen)  Pro- 

fessoren der  Universität  inhibirt  worden  sei,  sich  weder  consulendo  noch  andersten 

intronoittendo  bei  den  Ständen,  wie  nämlich  das  in  die  Obereinnehmerstell  geliehene 

Geld  wieder  bezalt  werden  soll,  einzulassen,  sondern  sich  derselben  allerdings  zu 

entaussern.  zumal  Ihre  F.  G.  den  Landstäuden  eine  freie  Wahl  zu  dieser  Zusammen- 

kauft lassen  wollte." 

O-*»«  hi<  hte  der  Universität  Wilsdorf.    I.  B-md.  21 
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cinischen  Fakultät,  die  nahezu  in  völligen  Stillstand  gerathen 

zu  sein  scheint.  Ein  neuer  Name  eines  medicinisehen  Professors 

taucht  gegen  Ende  der  Epoche  Philipp  Adolphs  auf,  nämlich  der 

des  Dr.  Caspar  Sauer;  er  ist  aher  in  jungen  Jahren  am  15.  Mai 

1632  bereits  gestorben.  Die  Acta  Universitatis  nennen  ihn  zum 

ersten  Male  im  J.  1629. l)  Ausser  ihm  erscheinen  in  dieser  Zeit 

noch  als  Mitglieder  der  medicinisehen  Fakultät  D.  Johannes  Effrer 

und  Paul  Bollandt.  Der  eine  bereits  zum  J.  1620,  der  andere 

1627,  beide  als  Promotoren,  ohne  dass  jedoch  sich  weiteres  von 

ihnen  nachweisen  lässt. 2)  —  Was  endlich  die  Verhältnisse  der 

philosophischen  Fakultät  anlangt,  so  sind  wir  auch  über 

sie  nicht  viel  besser  unterrichtet;  so  viel  wissen  wir  allerdings, 

dass  auch  in  ihr  neue  Persönlichkeiten  aufgetaucht  sind.  So 

wird  im  J.  1618  P.  Vismarus  Uring,  S.  J.,  Professor  der  Logik, 

in  den  Senat  aufgenommen;  am  12.  März  1626  wird  das  gleiche 

von  P.  Balthasar  Kbzner  und  P.  Marcellus  als  Professoren  je  der 

Logik  und  Mathematik,  und  zum  30.  September  1630  von 

P.  Mathias  Cobus,  S.  J.,  als  Professor  der  Mathematik  berichtet.3 1 

Ein  mehreres  ist  uns  aber  über  diese  Väter  S.  J.  nicht  über- 

liefert; dagegen  hat  unter  Philipp  Adolph  von  Ehrenberg  noch 

ein  anderes  Mitglied  des  Ordens  in  der  philosophischen  Fakultät 

gewirkt,  dem  eine  grosse  Zukunft  als  Gelehrter  freilich  ausser- 

halb Wirzburgs  und  seines  Vaterlandes  vorbehalten  war,  nämlich 

P.  Athanasius  Kircher.*)  Er  war  am  2.  Mai  1602  in  dem  fuldaischen 

Städtchen  Geisa  geboren,  hatte  seine  grundlegende  Bildung  bei 

l)  Fol.  48  b.  Die  Erwähnung  gilt  aber  nnr  einer  Privatangelegenheit.  Er 

ward  in  der  Augustinerkirche  begraben.  Von  der  Inschrift  auf  seinem  Grabsteine 

haben  sich  folgende  Verse  uuversehrt  erhalten : 

,Casparus  Sauer,  medicae  clarissiiuus  artis 

Professor,  doctor,  non  minus  ille  manu.  — fe 
Da»  übrige  ist  teilweise  unkenntlich. 

*)  S.  Kölliker,  Kektoratsrede,  S.  72.  Ein  Professor  Med.  D.  Kihanttem. 

der  vielleicht  noch  in  die  Jabre  nach  1617  hiuüberreicht,  scheint  noch  der  voraus- 

gehenden Epoche  angehört  zu  haben. 

»)  Acta  Universitatis,  zum  J.  1018,  1026,  1630. 

«)  Vgl.  seine  Autobiographie  als  Anhang  zu  dem  von  Ambrat.  Langtnmantel 

zu  Augsburg  1684  herausgegebenen  Fasciculus  Epp.  Kircheibs. 
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den  Jesuiten  in  Fulda  erhalten,  war  im  Oktober  1618  zu  Pader- 

born in  den  Orden  aufgenommen  worden  und  hatte  seine  Studien 

n  Köln  und  Mainz  und  Speier  fortgesetzt,  dabei  jedoch  bereits 

auf  Mathematik  und  die  orientalischen  Sprachen  besonderen 

Fleiss  verwendet.  Priester  geworden,  wurde  er  im  J.  1629  nach 

Wirzburg  als  Professor  der  Mathematik  und  der  Syrischen 

Sprache  bestimmt,  aber  schon  im  J.  1631  durch  die  Invasion 

Gustav  Adolphs  von  da  verdrängt.  Ein  Flüchtiger,  gelangte  er 

auf  dem  Umwege  über  Lyon  und  Malta  nach  Rom,  wo  er  eine 

seinen  Kenntnissen  entsprechende  Stellung  fand  und  sich  u.  a. 

mit  Vorliebe  mit  dem  Studium  der  Hieroglyphen  beschäftigte. 

Er  starb  daselbst  am  30.  Oktober  1680.  Von  seiner  wissenschaft- 

lichen Bedeutung,  die  verschiedene  Gebiete  umfasst.  dürfen  wir 

an  dieser  Stelle  um  so  mehr  Abstand  nehmen,  als  seine  wichtig- 

sten Schriften  erst  nach  seinem  unfreiwilligen  Abgang  von  Wirz- 

burg entstanden  sind. l)  —  Auf  Kirchers  Schüler  und  Freund, 

P.  Caspar  Schott,  (S.  J.),  werden  wir  später  zu  sprechen 

kommen.  —  — 

Die  Rektorenwahl  wurde  in  diesem  Zeitraum  in  der  her- 

kömmlichen und  festgesetzten  Weise  vorgenommen.  Vom  Sep- 

tember 1617  bis  September  1631  haben  der  Reihe  nach  folgende 

Persönlichkeiten  diese  Würde  begleitet.  1617:  Fürstbischof  Jo- 

hann Gottfried  von  Aschhausen  (Prorektor:  Marcus  Hammelmann, 

Decan  des  Stiftes  Haug).  1618,  1619:  D.  Balthasar  Jordan,  Decan 

des  Stiftes  Neumünster.  1620, 1621:  JodocusWagenhauber,  General- 

vikar und  Stiftsherr  von  Neumünster.  1622:  Johannes  Baunacher. 

Abt  des  Klosters  St.  Stephan  zu  Wirzburg.  1623:  Fürstbischof 

Philipp  Adolph  von  Ehrenberg  (Prorektor:  der  Vorgänger  im 

Rektorate).  1624:  Georg  von  Wiesentau,  Uomdecan  zu  Wirz- 

burg. 1625,  1626:  Hieronymus  von  Wirzburg,  Domdecan  zu 

Bamberg  und  Domherr  zu  Wirzburg  (Prorektor:  D.  Johannes 

Ridner,  Stiftsherr  zu  Haug).   1627,  1628:  Heinrich  von  Neuneck 

r,  Vgl.  über  Kircher's  Verdienste  von  Neueren  Peschel,  Geschichte  der  Erd- 

kunde (Anagabe  von  1865)  S.  629,  641,  687.  —  Benfei/,  Geschichte  der  Sprach- 

wissenschaft S.  239,  nnd  Werner,  Geschichte  der  kath.  Theologie  S.  68  ff. 

21* 
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Domherr  zu  Wirzburg  u.  s.  f.  1629:  Wilhelm  Ogilbeus.  Sehotten- 

abt  zu  Wirzburg,  1630:  Johannes  Ridner,  Stiftsherr  zu  Hang. 

1631:  Jodocus  Wagenhauber,  Stiftsherr  von  Neumünster  und 

Weihbischof. »)  

Das  akademische  Leben  und  den  Wandel  der  Studenten  in 

dieser  Zeit  betreffend,  geben  uns  die  Acta  Universitatis  auch 

jetzt  einige  Mitteilungen,  die  nicht  ganz  übergangen  zu  werden 

verdienen. 

Die  gesetzlich  vorgeschriebene  Sitte,  die  Studierenden  jährlich 

einmal  zusammen  zu  berufen  und  in  Gegenwart  des  Rektors  die 

Statuten  vorlesen  zu  lassen,  war  in  Abnahme  gekommen;  ein 

Senatsbeschluss  vom  14.  August  des  J.  1626  schärfte  diese  Vor- 

schrift aufs  Neue  wieder  ein,  und  wurden  die  Studenten  durch  ein 

Mandat  des  Rektors  zum  Erscheinen  bei  dem  Akte  der  nächsten  Vor- 

lesung (17.  August)  nachdrücklich  aufgefordert.-)  In  derselben 

Sitzung  des  Senates  wurde  darauf  aufmerksam  gemacht,  das» 

sich  viele  als  Studenten  geriren,  aber  keine  Vorlesungen  be- 

suchen, dagegen  unter  dieser  Firma  Streit  und  Unruhe  veran- 

lassen. Um  diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  wurde  beschlossen, 

durch  öffentlichen  Anschlag  zu  verkündigen,  dass  jeder  Student, 

der  fortan  einen  Monat  lang  keine  Vorlesung  besuche,  nicht  mehr 

als  Angehöriger  der  Universität  betrachtet  werden  solle.3) 

An  Händeln  und  Streitigkeiten  von  Seite  der  Studenten 

hat  es  in  der  That  auch  jetzt  nicht  gefehlt.  Am  14.  Oktober 

1618  drängten  sich  einige  Studenten  als  ungeladene  Gäste  in 

das  Rathshaus,  wo  die  Hochzeit  eines  Canzleischreibers  gefeiert 

wurde,  und  mischten  sich  unter  die  Tanzenden.  Darüber  entsteht 

Streit,  die  Studenten  ziehen  die  Schwerter,  ein  anwesender  Rats- 

herr ruft  die  Schaarwache,  welche  dieselben  auf  die  Strasse  setzt, 

wobei  im  Getümmel  u.  a.  einem  Bürger,  Webermeister  Schneider. 

>)  Als  Canzler  kommen  als  Domprüpste  iu  den  Jahren  1G17— 1631  in  Er- 

wähnung: Kotirad  Friedrich  von  Thüugen  (f  162G)  nnd  Johann  Georg  Fachs  von 

Dornheim  1633). 

2)  Acta  Univ.  fol.  43  b.    Urk.-Buch  Nr.  98,  S.  260. 

3;  Acta  Univ.  fol.  42b-43,  wo  auch  das  betr.  (nndatirtc)  Mandat  sich  findet. 

Vgl.  Urk.-Buch  Nr.  97,  S.  259. 
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der  Daumen  bis  an  die  Wurzel  abgehauen  wird.    Die  Studenten 

ziehen  sich  zurück,  der  oberste  Stadt-Sehultheiss,  Sigmund  Joa- 

chim Truchsess  von  Henneberg,  erscheint  mit  50  bewaffneten 

Bürgern,  sie  dringen  gewaltsam  in  die  Wohnung  der  Studenten 

ein  und  schleppen  deren  sechs,  ob  schuldig  oder  nicht,  in  das 

Stockhaus.    Tags  darauf  reklamirte  und  erhielt  die  Universität, 

auf  ihre  Privilegien  gestützt,  diejenigen  der  Verhafteten,  welche 

bereits  immatrikulirt  waren,  ausgeliefert  und  nahm  sie  im  Carcer 

in  Verwahrung;  die  nicht  immatrikulirten  verblieben  im  Stockhaus. 

Nun  nahm  das  Universitätsgericht  die  Untersuchung  in  die  Hand. 

Es  ergab  sich,  dass  acht  Studenten  an  dem  fraglichen  Vorgange 

Teil  genommen  hatten;  sie  wurden  des  Hausfriedensbruches  und 

der  Störung  der  öffentlichen  Ruhe  für  schuldig  befunden.  Jedoch 

erst  nach  langwierigen  Verhandlungen  fällte  der  Rektor  mit  seinen 

Rathen  den  Spruch:  die  Schuldigen  werden  verurteilt,  dem  gen. 

Stadt-Sehultheiss  100  fl.  Busse ,  dem  gen.  Webermeister  60  fl. 

Schadloshaltung  binnen  bestimmter  Zeit  zu  bezahlen.  Dieser 

Sentenz  wurde  ohne  Widerspruch  von  Seite  der  Verurteilten 

Genüge  gethan,  mit  Ausnahme  eines  einzigen,  eines  Böhmen, 

der  die  fortgesetzte  Verzögerung  der  Leistung  der  ihm  auf- 

erlegten Busse  mit  den  herrschenden  Kriegsläuften  entschuldigte 

und  endlich,  indem  er  zugleich  bei  seinem  Hauswirthe  eine  be- 

deutende Schuld  ungetilgt  Hess,  im  Jahre  1620  auf  und  davon 

ging.1)  —  Im  Mai  1619  erhob  der  Domherr  Johann  Philipp  von 

Dienheim  durch  den  Domdecan  bei  dem  Rektor  der  Universität 

gegen  mehrere  Studierende  darüber  Klage,  dass  sie  seinen  Diener, 

der  in  der  Nähe  des  Dorfes  Versbach  zur  Nachtzeit  Jagdwache 

hielt,  überfallen,  misshandelt  und  zur  Erde  geworfen  hätten. 

Der  Rektor  lud  die  Angeschuldigten  vor  sich,  und  der  Schuldigste 

unter  ihnen,  Claudius  Hugnus,  wie  der  amtliche  Bericht  aus- 

drücklich hinzufügt,  ein  Lothringer  und  Canonicus  in  Metz,  er- 

klärte sich  zu  jeder  billigen  Genugthuung  bereit;  als  er  aber 

1)  Acta  Universit.  fol.  39—41.  Die  verurteilten  Studenten  stammten  ans 

verschiedener  Herren  Länder,  mit  Ausnahme  eines  einzigen  (Stephan  Fries  aus 

Effeld  im  „Ochsenfurter  Gau"). 
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wahrnahm,  dass  es  sich  um  seine  ernstliche  Bestrafung  handle, 

verliess  er  plötzlich  das  Lokal,  in  welchem  die  richterliche  Ver- 

handlung geführt  wurde,  flüchtete  noch  an  demselben  Abend  aus 

der  Stadt  und  wurde  nicht  wieder  gesehen.  Die  Folge  dieses 

Vorganges  war,  dass  durch  Beschluss  des  Senates  den  Studenten 

das  Führen  von  Flinten  und,  weil  jener  Claudius  Hugnus  ein 

Cleriker  sei,  allen  studierenden  Clerikern  das  Tragen  von 

Schwertern  ernstlich  verboten  wurde.  1)  —  Als  letztes  mnss 

eine  blutige  Gewaltthat  von  Seite  eines  Angehörigen  der  Uni- 

versität verzeichnet  werden:  mitten  in  der  Nacht  des  26.  Mai 

1630  durchbohrte  ein  Student  der  Rechte,  Xamens  Stier,  ohne 

irgend  eine  Veranlassung,  wie  unsere  Quelle  sagt,  den  Kellner 

oder  Hausknecht  im  Gasthofe  zum  „Stern";  der  Thäter  wurde 

lange  in  der  Stadt  gesucht,  aber  nicht  gefunden.2) 

Zum  Schlüsse  dieser  Mitteilungen  sei  erwähnt,  dass  die 

Studien  im  J.  1625  durch  das  Auftreten  der  Pest  in  Wirzburg 

eine  erneute  Störung  erlitten  haben;  es  wurde  daher  der  An- 

fang des  neuen  Studienjahres  mehrere  Wochen  verschoben.3) 

I)  Acta  Univers.  fol.  40b  —  41a.  Ueber  das  betr.  Verbot  beisst  es:  .Hoc 

coosilio  Studiosis  serio  bombardarnm  gestatio  et  lnsns  interdictns  est,  occasiooe- 

qae  bac,  quia  Claudios  Hugnus  Clericns  esset,  singnlis  etiam  studiosis  Clericis,  et 

specialiter  Johanni  Friderico  Eistenbergero,  Ascbaffenbnrgensi  ad  SS.  Petnun  et 

Alexandrum  canonico,  gladiorum  gestatura  interdicta  fuit.- 

i)  Acta  Univers.  fol.  48a:  „Stier  Juris  Studiosus  famulum  bospitis  zurr 

Stern  circa  medium  noctis  gladio  transfixerat  absque  ulla  dato  causa;  qni  diu  in 

urbe  inquisitus,  uon  est  deprebensus:  Maii  26.  1630." 

3)  Acta  Univers.  fol.  42a:  „Hoc  tempore,  (1625)  cum  pestis  sat  grariter 

maxime  Herbipoli  grassaretnr  et  aliqnod  Studiosos  absumpsisset,  studiorum  refor- 

matio ob  banc  causam  translata  est  usque  ad  23.  Novembris,  quo  die  sacro  ipsi 

solenni  pro  felici  studiorum  auspicio  Vice-rector  epomidatus  una  cum  senatu  Aca- 

demico  interfuit." 
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Achtes  CapiteL 

Die  schwedisch -weimarische  Occupation  und  die 

Wiederherstellung  (1631-1634). 

Der  in  vorstehendem  geschilderte  Zustand  erlitt  noch  im 

Todesjahre  Adolph  Philipps  von  Ehrenberg  eine  gewaltsame  und 

unerwartete  Unterbrechung,  welche  die  Ergebnisse  der  Anstreng- 

ungen von  mehr  als  zwei  Menschenaltern  ernsthaft  in  Frage 

stellte  und  das  Hochstift  Wirzburg  aufs  Neue  dem  System  zu 

unterwerfen  drohte,  welches  Friedrich  von  Wirsberg  und  Julius 

Echter  mit  eben  so  unerbittlicher  Consequenz  als  sichtlichem 

Erfolge  bekämpft  hatten. 

Man  ist  in  der  That  in  den  massgebenden  Kreisen  auf  die 

Möglichkeit  einer  solchen  Katastrophe  nicht  gefasst  gewesen; 

um  so  unwiderstehlicher  und  vernichtender  brach  das  Unheil 

über  die  Unvorbereiteten  herein. 

Zwar  lebte  damals  zu  Wirzburg  ein  Mann,  der  sich  rühmte, 

die  nahende  Gefahr  bei  Zeiten  vorausgeschaut  und  vorhergesagt 

zu  haben:  der  bedeutendste  doch  wohl  aller  damaligen  Lehrer 

an  der  Wirzburger  Hochschule,  den  wir  bereits  kennen  gelernt 

haben,  Athanasius  Kircher  ist  es,  dem  nach  seiner  Erzählung  — 

deren  subjektive  Glaubwürdigkeit  nicht  in  Zweifel  gezogen  werden 

kann  —  sich  im  Gesicht  die  Verderben  bringende,  nicht  ferne 

Zukunft  enthüllte:  «Zur  Zeit,  in  welcher  noch  ganz  Deutsch- 

land sich  vor  dem  Kaiser  beugte,  in  den  Landen  der  Katholiken 

tiefer  Frieden  herrschte  und  die  Ketzer  gedemüthigt  und  ent- 

muthigt  zu  Boden  lagen  —  so  lautet  sein  Bericht  —  wird  er 

mitten  in  der  Nacht  plötzlich  durch  ein  ungewöhnliches  Geräusch 

aus  tiefem  Schlaf  geweckt,  sieht  durch  das  Fenster  hellen  Licht- 

schein sich  ergiessen,  springt  aus  dem  Bette,  um  sich  zu  über- 

zeugen, was  das  bedeute,  öffnet  das  Fenster  und  erblickt  den 

ganzen  weiten  Hofraum  des  Collegiums  l)  von  bewaffneten,  in  mili- 

tärischer Ordnung  aufgestellten  Reitern  angefüllt.  Von  Schrecken 

»)  Nämlich  des  Jesniten-Colleginms. 

Digitized  by  Google 



328 Achtes  Capitel. 

ergriffen,  will  er  nach  den  nächstliegenden  Zellen  seiner  Mit- 

brüder  stürzen;  da  aber  alle  in  tiefem  Schlafe  liegen  nnd  da  er 

selbst  sich  vielleicht  im  Schlafe  getäuscht  hielt,  kehrt  er  zurück, 

öffnet  das  Fenster  wieder  und  erblickt  das  gleiche  Schauspiel 

zum  zweiten  Mal;  dann  entfernt  er  sich  wieder,  um  Zeugen  de? 

Schauspiels  zu  holen,  aber  siehe  da,  indem  er  noch  ein  Mal  zurück- 

blickt, findet  er  plötzlich  die  ganze  Erscheinung  in  nichts  zer- 

flossen! Die  nächsten  Tage  über  ist  seine  Seele  voll  Angst, 

und  treibt  ihn  die  innere  Unruhe  hin  und  her,  er  sieht  das 

kommende  Unheil  in  seinem  Geiste  so  bestimmt  vor  sich,  da« 

er  wie  in  einem  Spiegel  alles  deutlich  erblickt;  seine  Umgebung 

wird  auf  diese  seine  Seelenangst  aufmerksam;  man  dringt  in  ihn. 

er  solle  gestehen,  was  ihn  so  bekümmert  und  quält,  und  er  legt 

dem  Rektor  des  Collegiums  das  geforderte  Geständniss  ab.  La.** 

uns,  erwidert  er,  o,  Vater,  zu  Gott  riehen,  denn  schweres  Unheil  sehe 

ich  nicht  bloss  über  dieses  Collegium,  sondern  über  ganz  Franken, 

ja  über  ganz  Deutschland  hereinbrechen;  möge  daher  Euer  Ehr- 

würden dafür  sorgen,  dass  der  Schatz  unserer  Kirche  bei  Zeiten 

in  Sicherheit  gebracht  werde."  Als  dann  der  kommende  Oktober 

die  Richtigkeit  seiner  Vorhersagung  zur  Genüge  bestätigte  und 

das  Collegium  sich  Hals  über  Kopf  in  wilder  Flucht  auflöste,  habe 

ihn  mancher  nach  der  Quelle  seiner  Weissagung  gefragt  und 

astrologische  Künste  vermuthet,  er  aber  habe  geschwiegen  und 

es  jedem  überlassen,  von  seiner  Prophetie  zu  denken,  was  er 

wolle.  Von  der  allgemeinen  Flucht  seiner  Brüder  mit  fort- 

gerissen, habe  er  alle  seine  Schriften  zurückgelassen  und  sei  zu- 

nächst nach  Mainz  und  Speier  gegangen  und  habe  sich  von  da. 

den  Befehlen  seiner  Oberen  gemäss,  nach  Frankreich  gewendet.1) 

1)  Vgl.  die  Autobiographie  Kirchers,  1.  c.  p.  38  ff.:  „Verum  hoc  loco  iat<r- 

iuittere  uon  possum.  quiu  quae  mihi  circa  Collegii  dissolutiouern  et  totam  patru? 

devastationem  medio  ante  anno  contigerant,  breviter  recenseam.  Auno  1631.  com 

tota  Germania  Caesari  snbjugata,  alta  apnd  Catholicos  pax  resideret,  nemine  Ha<- 

reticorutn  caput  tarn  facile  extollere  cogitante,  ecce  intempesta  quadam  noctr  ifl- 

&olito  quodam  strepitu  e  somno  excitatus,  quasi  lumen  quoddam  obscaram  pet 

feutistram  dittusum  vidi,  et  cum,  ut  quid  sibi  insolitum  lumen  vellet  viderem  mt 

a  leeto  proripuissem,  aperta  snbito  fenestra  totam  Collegii  aream,  quae  perampla 

erat,  pknam  armatis  equitibus  in  militarem  ordinem  redactis  clare  conspexi.  Horror« 
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Die  Warnung,  die  in  der  Vision  Kirchers,  welche  nach  allem 

kein  Geheimniss  geblieben  war,  liegen  konnte,  hatte  auf  die  mass- 

gebenden Kreise  offenbar  geringen  Eindruck  gemacht.  Aber, 

davon  vollständig  abzusehen,  die  allgemeine  Lage  der  Dinge  war 

$eit  Gustav  Adolphs  Vordringen  in  das  mittlere  Deutschland 

ernsthaft  und  drohend  genug,  um  sich  auf  das  Schlimmste  gefasst 

zu  machen  und  im  Interesse  der  Selbsterhaltung  zur  Abwehr 

nach  Kräften  in  Bereitschaft  zu  setzen.    Man  kann  jedoch  nicht 

*agen,  dass  dies  inWirzburg  geschehen  sei,  auch  nach  der  Breiten- 

telder  Schlacht  nicht;  man  hat  hier  die  Möglichkeit,  dass  der 

siegreiche  König  die  Richtung  nach  den  Maingegenden  einschlagen 

könne,  gar  nicht  in  Berechnung  gezogen  und  wurde  so,  freilich 

nicht  zum  ersten  Male,  von  dem  Unheile  überrascht.  Wir  haben 

hier  nicht  zu  untersuchen,  welche  Gründe  Gustav  Adolph  be- 

stimmten, statt  nach  den  kaiserlichen  Erblanden,  über  den  Thü- 

ringer Wald  nach  Franken  zu  marschiren:  genug,  in  den  ersten 

Tagen  des  Oktober  1631  stand  er  vor  der  Veste  Königshofen 

lU'jue  perterritus  ad  vicina  tne  cubicula  confero,  sed  alto  omnibus  somuo  oppressis. 

>omao  me  illusum  credens,  repeto  fenestrara.  et  idem  spectaculura  occurrit,  abeo, 

ut  teste»  spectacoli  adducereui,  sed  raox  iuveni,  totum  spectrum  evanuisse.  Con- 

««qotDtibos  deinde  diebas  tanta  me  animi  angustia  iavasit,  ut  loco  contineri  nescins 

kinc  inde  discarrerem,  secatarasque  calamitates  tanta  certitndine  intra  nie  ipsutn 

praesentiebam,  ut  veluti  in  specalo  omnes  repraesentatas  intuerer;  notata  t  u it  haec 

aaiiae  mentis  sollicitudo  a  nialtis,  et  quid  tantopere  me  nrgeret,  atqoe  torqneret, 

int*?rrogantes  inter  caeteros  Superiori  rcspondi.  Pater  mi,  oremus  Deum,  quia 

magna«  calamitates  non  huic  collegio  tantum,  sed  et  Franconiae  quoque  et 

aaiversae  Germaniae  imminere  sentio,  ac  proinde  vestra  Reverentia  videat,  ut 

it**auram  Ecclesiae  tempestive  in  locum  securum  transferat,  fabrica  quoque,  quam 

k«verentia  vestra  incoepit,  non  perficietur.  Quae  verba  tum  rite  excepta,  verum 

tarnen  hoc  fuisse,  cffectus  mense  Qctobris  consecutus  sat  superque  demoustrabat, 

irnn  hostis  ex  improviso  in  Francouiam  irrumpeus,  tanto  omnes  consteruatione 

■  ipressit,  ut  omnis  cousilii  inopes,  quique  convasatis  rebus  vitae  fuga  satageret 

coasaltre,  relicU  Urbe  Herbipole nsi  sine  praesidio,  sine  provisione,  sine  ulla 

*i"J*Dsione  :  didiceruntquo  taudem  Patres  uostri  praedictum  meum  non  irritum  fuisse, 

sade  multi  secreto  examinautes,  qua  ratione  tarn  coustauter  Urbis  invasioneni  prae- 

duissem,  putabant,  astrologica  arte  id  factum  esse,  sed  uti  ad  visionem  aperiendam 

ß'>o  obligabar,  ita  alto  eam  silentio  pressi,  relinquendo  unicuique  poteutatem  de 

praedictione  jndicandum,  quod  Teilet;  dissolutum  itaque  intra  24  horas  totum  Col- 

I'-rium,  incredibili  confusione  omnibus,  hoste  jam  urbi  appropinquante,  terrore  per- 

<*b)U:  audiverunt  enim  inimicum  nulli  Jesuitarum  parciturum:  ego  vero  cum  reli- 

qaii  commuui  turbini  involutus.  omnibus  meis  scriptis  relictis  Mognntiam  et 
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im  Grabfeld,  dem  Thore  zum  Hochstift  Wirzburg;  die  Veste 

ergab  sich  und  der  Weg  nach  der  Hauptstadt  lag  somit  ohne 

weitere  Hindernisse  offen  vor  ihm.  Von  Königshofen  ging  der 

Marsch  nach  Schweinfurt,  das  mit  Genugthuung  den  Sieger 

empfing;  am  14.  Oktober  langte  der  Gefürchtete  mit  seinem 

Heere  vor  den  Mauern  von  Wirzburg  an. 

Der  Schrecken  war  vor  ihm  hergegangen:  das  katholische 

Hochstift  glaubte  von  dem  protestantischen  Helden  wohl  oder 

übel  sich  des  Schlimmsten  versehen  zu  müssen;  was  auf  dem 

flachen  Lande  flüchten  konnte,  flüchtete  und  beeilte  sich,  seine 

Habseligkeiten  in  der  Capitale  in  Sicherheit  zu  bringen.  Die 

Bewohner  der  Capitale  wieder,  der  Adel  und  die  Geistlichkeit, 

flüchteten  ihre  Kostbarkeiten  auf  das  Schloss  Marienberg.  das. 

wenn  nicht  für  uneinnehmbar,  doch  für  fest  genug  galt,  um 

wenigstens  so  lange  Widerstand  leisten  zu  können,  bis  Entsatz 

eintraf.  Hatte  es  doch  seiner  Zeit  dem  wilden  Angriffe  der 

Bauern  gegenüber  Wochen  lang  mit  Erfolg  widerstanden  und 

damit  die  entscheidende  Wendung  in  jenem  Kriege  möglich  ge- 

macht!   In  der  Stadt  selbst  aber,  die  freilich  nur  schwach  be- 

Spiram  concessi."  —  Es  dürfte  von  Interesse  sein,  den  Bericht  P.  Kaspar 

Schotts,  Kirchers  Schüler,  —  der  ja  mittelbar  von  diesem  selbst  stammt  —  ober 

die  in  Frage  stehende  Vision  daneben  zn  stellen.  Er  stimmt  in  der  Hauptsache 

mit  Kirchers  eigener  Angabe  überein  und  weicht  in  einigen  Nebendingen  ab  and 

ergänzt  sie  zuleich  einiger  Massen.  8.  C.  Schott,  Phys.  cnriosa,  Herbipoli  1661. 

I,  p.  218:  „Anno  1631,  cum  in  hac  Herbipolensi  Universitate  mathesin  publice 

praelegeret  P.  Athanasius  Kircherus,  vir  toto  orbe  notissimus,  nocte  quadatn,  circa 

illnd  tempus,  quo  Gustavus  Adolphus,  Sneciae  rex,  proelio  vicit  prope  Lipsiam 

Tyllium  ac  Caesarianos,  dormiens  in  illo  ipso  cnbiculo,  quod  ego  nunc  inhabito. 

evigilat  et  nescit  quo  instinctu,  per  fenestram  in  collegii  nostri  atrium  ac  hortum 

despicit;  et  ecce,  tot  um  atrium  luculenta  flanima  repletum  et  in  Mamma  milite* 

infestis  armis  congredientes.  Territns  hoc  spectaculo  ac  stupefactus,  currit  versus 

Superioris  nostri  cubiculum,  ut  excitatum  somno  ad  idem  spectaculum  dednceret;  sed 

veritus,  ne  anteqnam  eo  perveniret,  ostentum  evanesceret,  redit  ad  cubiculum,  num 

adhuc  duraret  exploraturus.  Videt  eadem,  quae  antea.  Iterom  ergo  ad  Superiorem 

currit.  iterumque  eadem,  ut  antea,  de  causa  ad  cubiculum  redit.  Sed  dum  tertium 

spectat,  evanescit  ex  oculis.  Narrat  postero  die  visionem  ieram  ego  in  collegio 

ejasdem  Kircheri  in  mathematicis  discipulust  additque  magna  asseveratione,  Suecan 

adventare  collegioque  magnam  calamitatem  immiuere.  Eventus  probavit  omni*. 

Dispersis  nobis  in  varias  orbis  partes,  varie  narrabatur  factum.  Quod  hic  narravi. 

ipsemet  Kircherus  rogatus,  Romae  mihi  retulit." 
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festigt  war,  hielt  sich  vor  allem  die  Geistlichkeit  der  Stifter 

und  die  Insassen  der  Klöster  am  wenigsten  sicher  und  hatten  bei 

Zeiten  daran  gedacht,  durch  Flucht  der  drohenden  Gefahr  zu 

entweichen,  in  erster  Linie  die  Jesuiten,  da  das  Gerücht  ver- 

breitet war,  dass  der  Feind  keinen  von  ihnen  verschonen  würde; l) 

sie  hatten  die  Zöglinge  des  geistlichen  Seminars  mit  sich  fort- 

gerissen; das  gleiche  darf  von  der  Studentenschaft  überhaupt 

vorausgesetzt  werden,  wenn  nicht  etwa  die  Herbstferien  bereits 

begonnen  hatten:2)  unzweifelhaft  war  die  Universität  verödet 

und  hatte  das  sonst  herkömmliche  Leben  und  Treiben  in  ihren 

Manern  stille  gestanden,  ehe  die  Schweden  die  Stadt  betraten. 

Vieles  unter  den  gegebenen  kritischen  Umständen  kam  auf 

die  Haltung  und  Entschlüsse  des  Fürstbischofs  an.  Am  7.  August 

1631  war  an  die  Stelle  Philipp  Adolphs  von  Ehrenberg  Franz 

m  Hatzfeld  einmüthig  gewählt  worden.3)  Er  stand  jetzt  in 

seinem  35.  Lebensjahre.  Die  Wiege  des  Geschlechts,  dem  er 

entstammte,  hat  ursprünglich  im  jetzigen  Oberhessen,  unweit 

Battenberg  an  der  Eder  gestanden  und  zur  hessischen  Ritter- 

schaft gezählt;  erst  vor  wenigen  Jahren  war  es  in  den  Reichs- 

freiherrnstand  aufgenommen  worden  und  wieder  erst  nach  einigen 

Jahren  (1634)  ist  die  Linie  des  Hauses,  welcher  Franz  von  Hatz- 

feld angehörte,  zur  reichsgräflichen  Würde  erhoben  worden.4) 

Fürstbischof  Franz  war  bereits  1607,  d.  h.  in  seinem  11.  Jahre, 

mit  einem  Canonicat  der  Wirzburger,  1609  mit  einem  solchen 

der  Baraberger  Domkirehe  versehen  worden.    Seinen  Wohnsitz 

')  Vgl.  die  betr.  Stelle  in  dem  oben  angeführten  Berichte  Äthan.  Kircher» 

4b<r  diesen  Vorgang. 

*  Nach  den  Statuten  des  J.  1570  (s.  Ürk.-Buch  S.  170,  Tit.  XVI)  trat  zur 

Zeit  der  Weinlese  eine  Pause  in  den  Vorlesungen  ein;  wie  lange  diese  in  der 

Regel  dauerte,  bez.  wann  sie  anfing,  sind  wir  freilich  nicht  im  Stande  zu  sagen. 

3)  „Via  inspirationis",  wie  das  bez.  Protokoll  des  Capitels  sich  ausdrückt, 

ssd  selbstverständlich  mit  kaiserlicher  und  päpstlicher  Zustimmung,  wie  ja  auch 

Gesandte  des  Kaisers  und  Papstes  dem  betr.  Wahlakt  assistirt  hatten. 

*)  Ein  Teil  der  (thüringischen)  Grafschaft  Gleichen  mit  dem  Schlosse 

Gleichen  war  erst  1631  an  die  Hatzfeldische  Linie  gefallen.  (Vgl.  Knetschke, 

X.  A.  Adelslexikon,  3.  Bd.  S.  235  ff.)  Die  Linie  Hatzfeld-Crottersdorf,  von  welcher 

Franz  von  Hatzfeld  abstammte,  hatte  ihren  Stammsitz  im  Westerwald. 
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hatte  er  in  Wirzburg  genommen  und  hier  auch  seine  erste  Aus- 

bildung erhalten;  Uuiversitätsstudien  hat  er  u.  a.  in  Köln  und 

Bourges  gemacht  und,  der  Ueberlieferung  zufolge,  sich  namhafte 

juristische  Kenntnisse  erworben.  Im  J.  1625  ist  er  förmlich 

in  das  Wirzburger  Capitel  aufgenommen,  gleich  darauf  aber  ab 

Vicedom  (Statthalter)  des  Hochstiftes  Bamberg  zur  Verwaltung 

der  umfassenden  Besitzungen  desselben  nach  Kärnthen  entsendet 

worden.  Seine  kirchliche  Richtung  entsprach  ganz  und  gar  der 

seit  der  Restauration  des  Katholicismus  zur  Herrschaft  gelangten 

Praxis,  wie  sie  Auch  seine  drei  letzten  Vorgänger  in  der  fürst- 

bischöflichen  Würde  vertreten  hatten.1)  Eben  erst  hatte  er  (am 

2.  Oktober)  die  Huldigung  der  Hauptstadt  entgegengenommen, 

als  schon  das  Gerücht  von  dem  Nahen  der  feindlichen  Invasion 

laut  wurde.  Als  dann  die  Nachricht  von  dem  Falle  der  Veste 

Königshofen  anlangte,  verlor  er  zwar  zunächst  den  Muth  nicht: 

es  scheint,  er  hoffte,  dass  Tilly  mit  seinem  Truppencorps  von 

Hessen  her  rechtzeitig  eintreffen  und  das  Schlimmste  verhüten 

würde.  So  berief  er  denn  am  11.  Oktober  früh  7  Uhr  die  Bürger- 

schaft in  das  Juliusspital  zusammen,  teilte  ihr  die  Lage  der 

Dinge  und  seine  Hoffnung  mit  und  gab  ihr  zugleich  die  Ver- 

sicherung, er  werde  bei  ihr  aushalten  und  zum  Schutze  seiner 

Hauptstadt  das  Mögliche  aufbieten.  Aber  noch  ehe  der  nächste 

Tag  angebrochen  war,  hatte  er  sich  eines  anderen  besonnen  und 

ist  mit  einem  kleinen  Gefolge  zunächst  nach  Frankfurt  abgereist, 

wo  eben  eine  Versammlung  der  Vertreter  der  Liga  tagte,  um 

durch  seine  persönlichen  Vorstellungen  die  erwartete  Hülfeleist  uns: 

durch  das  Bundesheer  zu  betreiben.2)  Jedoch  war  der  Trost, 

der  ihm  hier  wurde,  gering,  und  um  so  entschiedener  verzich- 

tete er  unter  diesen  Umständen,  wenn  das  überhaupt  je  seine 

Absicht  war,  nach  Wirzburg  zurückzukehren,  und  ging  nach 

i)  Vgl.  Gropp,  1.  c.  II,  p.  300  ff.,  III.  p.  410  ff. 

-i  Vgl.  über  die  Geschickte  des  Hochstifts  in  diesen  Jahren  überhiapt 

Dr.  C.  Cr.  Scharohl,  Geschichte  der  küiiigl.  schwedischen  nnd  herzoglich  sachi«»- 
weimarischen  Zwischenregierung  im  eroberten  Fürstbisthum  Wirzburg  im  J. 

bis  1684,    Würzburg  1844. 
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Köln  in  die  Verbannung.  Hier  bat  er  dann  die  nächsten  Jahre 

über,  bis  der  Umschlag  eintrat  und  seine  Hauptstadt  wieder 

zurückerobert  wurde,  unentwegt  seinen  Aufenthalt  genommen. 

Hierher  war  auch  u.  a.  noch  zu  rechter  Zeit  das  Archiv  des 

Bomcapitels,  bez.  des  Hochstifts  in  Verwahrung  gebracht  worden. 

Und  nun  erfüllte  sich  das  Schicksal  der  Hauptstadt,  die 

sich  bald  noch  vollständiger  sich  selbst  überlassen  sah,  schnell. 

Von  einem  ernsthaften  Widerstande  konnte  keine  Rede  sein,  die 

Stadt  öffnete  dem  überlegenen  Feinde  am  15.  Oktober  die  Thore, 

and  hielt  Gustav  Adolph,  der  Herzog  Bernhard  von  Weimar 

u.  A.  in  seinem  Gefolge,  seinen  Einritt.  Die  Bürgerschaft  wurde 

sofort  entwaffnet  und  musste  dem  Könige  huldigen.  Das  feste 

Schloss  Marienberg,  in  welchem  eine  gemischte  Besatzung  lag, 

leistete  noch  einige  Tage  Widerstand  und  wurde  am  18.  Okt.  mit 

-türmender  Hand  genommen.  Reiche  Vorräthe  und  Kostbarkeiten 

aller  Art.  die  hierher  geflüchtet  worden  waren,  fielen  bei  dieser 

Gelegenheit  in  die  Hände  der  Sieger.  Die  Hoffnungen,  die  man 

amh  dieses  Mal  auf  die  Widerstandskraft  des  festen  Marien- 

Herges  gesetzt  hatte,  hat  sich  als  gründlich  eitel  erwiesen.  Die 

Gründe  der  Thatsache  lagen  nahe  genug:  auf  der  einen  Seite 

entwickelte  die  Verteidigung  nicht  jene  Ausdauer,  wie  im 

•1.  1525.  die  moralische  Stimmung  derselben  war  weniger  gehoben 

und  ihre  Hülfsmittel  beträchtlich  geringer;  auf  der  andern  Seite 

l^tand  der  angreifende  Teil  jetzt  nicht  aus  kriegsunerfahrenen, 

wenn  auch  noch  so  fanatisirten  oder  erbitterten  Bauerumassen, 

-omlprn  aus  einem  erlesenen  Heere,  das  von  frischem  Sieges- 

gefühle getragen,  meisterhaft  geführt  und  vom -Durst  nach  Rache 

getrieben  wurde. 

Eine  grosse  Entscheidung  war  mit  diesem  Ergebnisse  ge- 

troffen; zunächst  gewann  es  den  Anschein,  als  sollte  die  Zukunft 

li^s  Hochstiftes  Wirzburg  auf  eine  völlig  neue  Basis  gestellt 

werden.  Der  Wechsel  der  Dinge  konnte  nicht  grösser  sein:  an 

«l^r  Stelle,  an  welcher  Julius  Echter  gewaltet  und  den  erschüt- 

terten Katholicismus  für  alle  Zeiten  befestigt  zu  haben  glauben 

mochte,  erhob  sich  nun  der  Held  des  Nordens,  die  Hoffnung  und 
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der  Erretter  des  auf  der  ganzen  Linie  bedrohten  Protestantismus, 

und  schlug  in  einer  der  Hauptburgen  des  siegreich  vorgedrun- 

genen Roms  als  Eroberer  sein  Lager  auf.  Darüber  war  kein 

Zweifel  erlaubt,  das  Hochstift  hatte  einen  neuen  Herrn  erhalten, 

der  entschlossen  war,  das  Gewonnene  nicht  willig  wieder  fahren 

zu  lassen,  und  anfing,  sich  häuslich  einzurichten.  Franken  war 

bisher  von  den  Uebeln  des  Krieges  direkt  wenig  heimgesucht 

worden,  das  Hochstift  Wirzburg  insbesondere  hatte  sich  der 

Segnungen  des  Friedens  erfreut,  während  ein  guter  Teil  des 

übrigen  Reiches  seit  Jahren  unter  den  ehernen  Tritten  und  Ver- 

wüstungen rauher  Soldaten  geseufzt  und  gelitten  hatte.  Alle 

Plätze  waren  demnach  mit  Korn,  Wein  und  Vorräthen  aller  Art 

reichlich  versehen.  Das  schwedische  Heer  labte  sich  daher  an 

einem  Ueberflusse,  von  welchem  es  bis  zur  Stunde  kaum  eine 

Vorstellung  gehegt  hatte.  Ueber  die  nächsten  und  letzten  Ab- 

sichten Gustav  Adolphs  mit  dem  Hochstifte  blieb  keine  Täusch- 

ung gestattet.  Bald  nach  der  Erstürmung  des  Schlosses  wurde 

eine  neue  Regierungsbehörde  für  die  schwedischen  Eroberungen 

in  Franken  in  Wirzburg  eingesetzt  und  dieser  Akt  mit  einem 

Manifeste  begleitet,  welches  die  Invasion  der  fränkischen  Hoch- 

stifter mit  den  ihm  entgegengetragenen  feindseligen  Gesinnungen 

der  Bischöfe  rechtfertigte,  die  Einsetzung  der  neuen  Regierung 

verkündigte  und  von  allen  Amtleuten  wie  der  gesammten  Be- 

völkerung der  eroberten  Gebiete  den  Huldigungseid  und  un- 

bedingten Gehorsam  verlangte. l) 

Es  kann  nicht  unsere  Absicht  oder  unsere  Aufgabe  sein,  das 

Schicksal  des  Hochstiftes  Wirzburg  in  dieser  Zeit  der  schwedischen 

Occupation  im  einzelnen  zu  verfolgen  oder  zur  Darstellung  zu 

bringen:  daran  dürfen  wir  aber  wohl  noch  erinnern,  dass  Fürst- 

bischof Franz  seinem  Lande  vielleicht  einen  guten  Teil  der  über 

dasselbe  hereingebrochenen  Prüfung  hätte  ersparen  können,  wenn 

er  den  Schutz,  welchen  ihm  Gustav  Adolph  vor  der  feindlichen 

Besitznahme  Wirzburgs  unter  bestimmten  Bedingungen  angeboten 

i)  S.  Scharohl,  l  c.  S.  59. 
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hatte,  angenommen  hätte,  statt  eiligst  das  Feld  zu  räumen. l) 

Nun,  von  Köln,  teilweise  auch  von  Metz  aus,  wohin  er  vorüber- 

gehend sich  begab,  machte  er  freilich  alle  erdenklichen  Anstreng- 

ungen, das  Geschehene  ungeschehen  zu  machen,  jedoch,  wie  er 

sich  zu  seiner  bitteren  Enttäuschung  endlich  überzeugen  musste, 

dies  Alles  vor  der  Hand  vergeblich  und  zu  spät.    Er  musste  es 

aus  der  Ferne  mit  ansehen,  wie  Gustav  Adolph  die  ihm  zu- 

gefallene kostbare  Beute  mit  seinen  Anhängern  teilte,  seine 

Regierung  im  Hochstifte  organisirte,  die  Hilfsquellen  desselben 

methodisch  für  sich  in  Anspruch  nahm  und,  was  genau  er- 

wogen mit  das  Schneidigste  war,  das  verdrängte  evangelische 

Bekenntniss  wiederherstellte.  Wie  gründlich  auch  die  Arbeit  der 

Gegenreformation  seit  Julius  Echter  ausgeführt  worden  war.  die 

Hauptstadt  hatte  sie  allerdings  vollständig  unterworfen,  aber  auf 

dem  flachen  Lande  lebten  vielfach  die  bekriegten  Ueberlieferungen 

fort  und  erwachten  jetzt  mit  erfrischter  Kraft.  Es  blieb  bald  kein 

Zweifei  übrig,  und  war  von  Seite  des  Siegers  folgerecht,  wenn 

er  jetzt  darauf  ausging,  den  Katholicismus  vielleicht  nicht  ge- 

radezu und  mit  Gewalt  zu  unterdrücken,  aber  um  so  gewisser, 

das  evangelische  Bekenntniss  ihm  zum  mindesten  als  ein  gleich- 

berechtigtes an  die  Seite  oder  gegenüber  zu  stellen  und  dieses 

mit  der  gegebenen  Ueberlegenheit  zu  fördern  und  zu  begünstigen. 

Eine  Reihe  von  Massregeln  und  Einrichtungen  wurden  in  diesem 

Sinne  getroffen,  evangelische  Prediger  angestellt  und  als  Ober- 

behürde  für  die  Leitung  des  Religions-,  Kirchen-  und  Schul- 

wesens ein  „ evangelisches  Kirchen-Ministerium  u  bestellt.2)  Welch 

ein  unersetzlicher  Verlust  für  die  Machtstellung  des  Katholi- 

cismus in  Deutschland,  wenn  ihm  ein  Gebiet  wie  dieses,  das  mit 

so  enormen  Anstrengungen  zurückerobert  worden  war,  wozu  es 

zunächst  den  Anschein  hatte,  auf  die  Dauer  verloren  ging! 

Ei»  verstand  sich  ganz  von  selbst,  dass  unter  diesen  Um- 

ständen und  bei  solchen  Absichten  der  Reorganisation  des  Schul- 

»  Scharold,  1.  c.  S.  fJ0. 

*)  Ebendaselbst  S.  171. 
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vvesens  aller  Art  besondere  Aufmerksamkeit  zugewendet  werden 

musste.  An  eine  augenblickliche  Erneuerung  oder  Wiederher- 

stellung der  aufgelösten  Universität  ist,  so  viel  man  sehen 

kann,  in  den  ersten  Jahrfen  der  Occupation  noch  nicht  direkt 

gedacht  worden,  aber  mit  Bestimmtheit  darf  man  annehmen,  dass 

der  Sieger  sich  eine  Massregel  dieser  Art  schon  für  die  nächste 

Zeit  vorbehalten  hat.  Dagegen  wurde  die  unverweilte  Erricht- 

ung eines  evangelischen  Gymnasiums  sofort  beschlossen  und 

die  Direktion  dieser  Anstalt  dem  Rektor  der  lateinischen  Schule 

zu  Kitzingen,  M.  Johann  Georg  IlocJistater,  übertragen.  Der  Aus- 

führung dieses  Beschlusses  traten  jedoch  für's  erste  verschiedene 

Hindernisse  entgegen,  die  zum  Teil  von  dem  designirten  Rektor 

selbst  ausgingen:  so  wurde  denn  die  Angelegenheit  sistirt  und 

ihre  Verwirklichung  einer  späteren  Zeit  überlassen.  M.  Hoch- 

stater  hatte  allerdings  einige  Einwendungen  gemacht  und  For- 

derungen gestellt,  die  man  nicht  unverständig  nennen  kann,  die 

sich  aber  auch  nicht  von  heute  auf  morgen  realisiren  Hessen.1» 

Alle  diese  Massregeln  waren  in  Abwesenheit  Gustav  Adolphs, 

jedoch  unzweifelhaft  in  seinem  Sinne,  durch  die  von  ihm  verord- 

nete Regierung  getroffen  worden.  Der  König  hatte  noch  im 

November  1631  Wirzburg  verlassen  und  seinen  Erobemngszn^ 

längs  der  grossen  „ Pfaffeiistrasse"  des  Reichs  fortgesetzt,.  Es 

lag  auf  der  Hand,  dass  er  mitten  in  seinen  ersten  Erfolgen  nun 

nicht  mehr  Halt  machen  konnte.  Nachdem  Hanau  und  Frank- 

furt in  seine  Hände  gefallen  waren,  gelangte  er  im  Dezember  in 

den  Besitz  von  Mainz,  setzte  sich  hier  fest  und  bereitete  si<  h 

auf  den  Feldzug  des  kommenden  Frühjahrs  vor.  Die  Kriegs- 

operationen, die  mit  dem  ausgehenden  Winter  1032  wieder  er- 

öffnet wurden,  führten  Gustav  Adolph  im  März  nach  Franken 

zurück.  Er  zog  im  Norden  von  Wirzburg  und  in  einem  Halb- 

kreise nach  Kitzingen  und  von  da  nach  Nürnberg.  Das  Hoch- 

stift Wirzburg  oder  doch  dessen  Hauptstadt,  in  deren  Schicksal 

er  so  empfindlich  eingegriffen  hatte,  hat  er  nicht  wieder  be- 

i,i  Scharold,  1.  c.  S.  171-174. 
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treten.  Das  Uebrige  ist  bekannt.  Der  Zug  nach  Baiern,  das 

Lager  vor  Nürnberg,  der  Marsch  nach  Sachsen,  die  Sehlacht  bei 

Lützen,  der  Tod  des  Heldenkönigs  (16.  November  1632)  —  im 

raschen  Schritte  folgten  alle  diese  Ereignisse  auf  einander,  deren 

letztes  die  ganze  Lage  der  Dinge  in  Deutschland,  wie  sie  sieh 

seit  fünfzehn  Monaten  in  überraschender  Weise  gestaltet  hatte, 

nun  mit  einem  Schlage  in  Frage  zu  stellen  schien. 

Die  Erwägung  legte  sich  angesichts  dieser  Katastrophe 

nahe,  werden  die  Erfolge  des  gefallenen  Königs  Bestand  haben, 

«der  werden  sie  ihm  nachstürzen?  Furcht  und  Hoffnung  er- 

wachten auf  der  entgegengesetzten  Seite  und  beide  waren  bei 

der  Ungewissheit  der  Dinge  berechtigt.  Man  kann  sieh  vor- 

stellen, dass  dieses  in  dem  Hochstifte  Wirzburg  in  besonderem 

Grade  der  Fall  war.  da  es  hier  an  zähen  Anhängern  des  alten 

Zustandes  eben  so  wenig  als  an  ergebenen  Freunden  der  neuen 

Ordnung  der  I>inge  fehlte.  Freilich  wurde  bald  genug  deutlich, 

dass  rasche  Veränderungen  nicht  eintreten  würden.  Die  Occn- 

pation blieb  bestehen  und  das  eingeführte  System  wurde  im 

Hinblick  auf  die  schlecht  verhehlten  Hoffnungen  und  Wünsche 

der  Besiegten  eher  erschwert  als  erleichtert.  Axel  Oxenstierna 

hat  damals  wiederholt  Wirzburg  besucht  und  über  seine  Ab- 

sichten Niemanden  in  Zweifel  gelassen.  Die  Hauptstadt  stöhnte 

laut  unter  der  Last  der  schwedischen  Herrschaft,  freilich  war 

von  unüberlegten  Eiferern  manches  ausgegangen,  was  besser 

unterblieben  wäre  und  das  Misstrauen  der  Machthaber  nur  stei- 

gern konnte.  Da  langte.  Ende  Juni  W33.  die  Nachricht  einer 

auf  der  Heidelberger  Tagsatzung  der  im  Heilbronne r  Bunde  ver- 

einigten Fürsten  getroffenen  Entscheidung  an:  die  beiden  Hoch- 

stifter Wi rz b u rg  und  Bamberg  waren  am  20.  dieses  Monats 

unter  dem  Titel  eines  Herzogthums  Franken,  aber  als  Lehen 

der  Krone  Schweden,  an  Herzog  Bernhard  ron  Wninar  übertragen 

worden.  Diese  Entscheidung  kam  allerdings  nicht  ganz  über- 

raschend und  hatte  offenbar  eine  Seite,  die  auch  den  Anhängern 

des  alten  Zustandes  Billigung  abgewinnen  konnte;  sie  machte 

Geliebte  der  Unirenitft  Winklig.    I.  Band.  22 
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der  herrschenden  Ungewißheit  ein  Ende  und  gah  dem  Hochstitte 

bis  zu  einem  gewissen  Grade  die  verlorene  Selbstständigkeit 

zurück.  Die  Verbindung  mit  dem  Hochstifte  Bamberg  hatte  an 

sicli  nichts  Abschreckendes,  sie  hatte  unter  Gottfried  von  Asih- 

hausen,  wenn  auch  unter  wesentlich  verschiedenen  Conjunkturen. 

schon  einmal  bestanden.  Und  ausserdem,  eine  geregeltere,  ge- 

ordnetere Regierung  durfte  man  sich  unter  einem  eigenen  Fürsten 

mit  höchster  Wahrscheinlichkeit  doch  versprechen,  so  wenig  im 

übrigen  gerade  von  dem  Erwählten  in  der  prinzipiellen  Frage 

eine  Systemsänderung  sich  mit  Fug  erwarten  Hess. 

Die  wenn  auch  kurze  Herrschalt  Herzog  Bernhards  ist 

denn  auch  für  das  Hochstift  Wirzburg  wichtig  genug  geworden: 

und  gerade  von  den  Gesichtspunkten  aus,  die  unsere  Aufmerk- 

samkeit in  erster  Linie  in  Anspruch  zu  nehmen  haben,  bietet  sie 

in  Anbetracht  dessen,  was  sie  beabsichtigte,  ein  nicht  geringe? 

besonderes  Interesse.1) 

Am  27.  Juli  (1033)  traf  der  Herzog  in  Begleitung  seines 

Bruders  Ernst  in  Wirzburg  ein,  um  die  Regierung  seines  neuen 

Fürstenthums  anzutreten;  am  29.  erfolgte  die  förmliche  Besitz- 

ergreifung und  die  feierliche  Huldigung  von  Seite  der  Stadt. 

Herzog  Bernhard  bestätigte  die  bisherigen  Mitglieder  der  schwe- 

dischen Regierung  und  Kammer  und  ernannte  zugleich  seinen 

ged.  Bruder  Ernst  zum  Überstatthalter,  da  seine  hohe  mili- 

tärische Stellung  voraussichtlich  ihm  die  persönliche  Führum: 

der  Herrschaft  nicht  gestattete.  Beide  Brüder  waren  übrigen«, 

jeder  in  seiner  Art,  ausgezeichnete  Persönlichkeiten,  welchen 

man  die  Befähigung,  ein  Land  unter  halbweg  günstigen  l  m- 

ständen  zu  beglücken,  nicht  wohl  absprechen  kann.  Herzog  Bern- 

hard hat.  durch  sein  Feldherrnamt  in  Anspruch  genommen  und 

i)  Für  das  Folgende  ausser  der  erwähnten  Schrift  von  Scharoll  und  den 

Mitteilungen  bei  Gropp  (1.  c.  II  uud  III) :  Jiöse,  Herzog  Bernhard  d.  Gr.  rot 

Sachsen -Weimar,  I.  Tl.,  Weimar  182S,  und  A,  Beck,  Krnst  der  Fromme,  Ueno: 

zu  Sachsen-Gotha  und  Alteubnrg  etc.,  (2  Tl.,  Weimar  1865\  —  Würzburger  Chivaik. 

2.  Bd.,  Würzburg  184W. 
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in  erster  Linie  hierin  seinen  Beruf  erkennend,  überdies»  zu  früh 

aus  seiner  Wirksamkeit  abgerufen,  allerdings  keine  Gelegenheit  ge- 

funden, davon  Zeugniss  zu  geben,  sein  Bruder  dagegen,  von  Haus 

aus  mehr  zu  den  Geschäften  des  Friedens  angelegt,  hat  später 

als  regierender  Fürst  glänzende  und  unvergessliche  Proben  seines 

fürstlichen  Berufes  abgelegt.    Für  die  Ernestiner  überhaupt  hat 

sich  durch  die  Erwerbung  der  beiden  fränkischen  Hochstifter 

eine  bedeutende,  wenn   auch  täuschende  Perspektive  eröffnet: 

dieses  Gebiet  stiess  ja  unmittelbar  an  ihre  Hauslande  und  hätte, 

mit  diesen  vereinigt,  eine  stattliche  Macht  repräsentirt.  Unter 

den  gegebenen  Verhältnissen,  von  dem  möglichen  Wechsel  des 

Kriegsglücks  ganz  abgesehen,  lag  jedoch  in  dem  confessionellen 

Gegensatze,  den  sie  in  dem  in  Frage  stehenden  Gebiete  zu  über- 

winden hatten,  eine  so  grosse  Schwierigkeit,  dass  bei  der  höchsten 

Weisheit  die  Hoffnung  gering  erscheinen  musste,  sowohl  dass 

sie  der  erworbenen  Macht  so  leicht  froh  werden,  als  dass  bei 

aller  Anstrengung  sie  tröstendes  Glück  rings  um  sich  her  ver- 

breiten würden.   Beide  Brüder,  dem  Genius  ihres  Hauses  getreu, 

waren  ehrliche  und  entschiedene  Bekenner  und  Anwälte  des 

evangelischen  Glaubens,  es  war  vorauszusehen,  dass  sie,  zugleich 

als  Erben  Gustav  Adolphs,  an  der  Schöpfung  Julius  Eehters  ihre 

Kraft  versuchen  würden. 

Herzog  Ernst  hat  die  ihm  von  seinem  Bruder  übertragene 

Aufgabe  mit  Ernst  und  Nachdruck  in  Angriff  genommen,  und 

u.  a.  namentlich  die  Reorganisation  des  Kirclien-  und  Schul- 

wesens sich  angelegen  sein  lassen.  Hatte  Herzog  Bernhard  bei 

der  Uebernahme  der  beiden  Hochstifter  aus  den  Händen  der 

Schweden  doch  gerade  in  dieser  letzteren  Richtung  bestimmte 

Zusagen  machen  und  die  Verbindlichkeit  eingehen  müssen,  das 

.Tesuiten-Colleghun  und  die  Universität  in  Wirzburg  mit  ihrem 

Zugehör  in  eine  „Fürstenschule-  zum  Zwecke  der  „Erziehung 

und  Unterhaltung-  junger  Leute  vom  Adel  umzuwandeln,  und 

zwei  Klöster  zur  Ausbildung  junger  Fräulein  von  Adel  einzu- 

richten, und  zwar  mit  dem  Zusätze,  dass  dieses  ausdrücklich 
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zugleich  auch  im  Namen  «Ihrer  Königlichen  Majestät-  zu  ge- 

schehen habe. l) 

Wie  Herzog  Ernst  vorzugehen  entschlossen  war,  ergiebt 

sich  zunächst  aus  der  Thatsache,  dass  er  gleich  nach  dem  An- 

tritte der  Generalstatthalterschaft  den  berühmten  Helmstedter 

Theologen,  Georg  Ciilixt,  nach  Wirzburg  einlud,  sich  dessen  er- 

probten Rathes  bei  der  Neuordnung  der  Kirchen-  und  Sehol- 

angelegenheitdn  zu  bedienen.2)  Der  Herzog  scheint  es.  nach 

dem  Versuche,  gerade  diesen  Mann  zu  gewinnen,  zu  schliessen. 

für  möglich  gehalten  zu  haben,  ein  System  zu  finden,  dnroh 

welches  eine  Verständigung  zwischen  Katholiken  und  Prote- 

stanten möglich  gemacht  würde.  Calixt  lehnte,  dem  ausdrück- 

lichen Willen  seines  Landesherrn,  des  Herzogs  Georg  von  Braun- 

schweig, entsprechend,  allerdings  unbedingt  ab,  förmlich  in  die 

Dienste  des  Herzogs  von  Franken  zu  treten,  war  aber  bereit, 

auf  einige  Zeit  nach  Wirzburg  zu  kommen  und  seinen  gewünschten 

Rath  zu  geben.  Man  hat  gemeint,  die  hier  gebotene  Gelegenheit, 

einen  Versuch  der  Versöhnung  zwischen  den  Katholiken  und  der 

Reformation  zu  machen .  habe  ihn  vor  allem  zu  diesem  Ent- 

schlüsse bewogen.  Der  Aufenthalt  Calixts  in  Wirzburg  raus>  iu 

die  Monate  September  und  Oktober  1633  gefallen  sein:  leider 

sind  wir  jedoch  des  näheren  darüber  nicht  unterrichtet.  Im 

November  d.  J.  ist  er  schon  wieder  nach  Helmstedt  zurück- 

gekehrt.   Gewiss  ist,  dass  die  Bürgerschaft  der  Hauptstadt  der- 

l)  S.  den  Schenknngsbrief  über  Herzogthum  Franken  bei  Höst.  1.  c.  I. 

Nr.  25,  S,  42t!:  «Nachdem  auch  die  Künigl.  Jlajestät  zu  Schweden,  glorwördipstf  r 

gedechtnns,  bei  dero  lebzeiten  bedacht  nnd  entschlossenn  gewesene,  die  bryd'O 

Jesuiten  collegia  vnndt  Universitet  zne  Wirzbnrgk  mit  den  Zngehörungen  vnn>h 

notturft  gleiclisamb  wie  eine  Fürstenschule  zn  autl'erziehuug  vnndt  vnterhaltun«- 
Junger  graflen,  Herrn,  vnndt  von  Adell,  dann  anch  zwei  Cluster  zu  aufferziebco:; 

Frewlein  vnndt  Jungfraweu  dergleichen  Standespersouen  zu  stifffen,  alss  solb-s 
solche  nachwohl  im  nahmen  Ihrer  Königlichen  Majestät  von  Ihrer  Excelleuz 

stiftet,  vnndt  solche  zwei  Collegia  vnndt  Universitet,  wie  auch  zwei  Cluster,  mit 

den  Zngehörendeu  vnndt  bedürfenden  einkommen  dar/  □  eximiret,  vnudt  vorbe- 

halten sein." 

»)  S.  Dr.  Iii.  Henke:  Georg  Calixtus  aus  seiner  Zeit.    1.  Bd.  S.  474  £ 

»Halle  1*53). 
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gleichen  reconeiliirende  Bestrebungen  nicht  unterstützte  und  in 

denselben  weiter  nichts  als  das  Beginnen,  den  Katholicismus  zu 

unterdrücken,  erblickte.     Einen  solchen  Eindruck  machte  die 

Oeffnung  des  Domes  auch  für  den  evangelischen  Gottesdienst, 

obwohl  dadurch  der  katholische   nicht   ausgeschlossen  werden 

sollte:  eine  Massregel,  welche  noch  die  schwedische  Regierung 

im   letzten  Augenblicke  eingeleitet  hatte.    Der  katholisch  ge- 

sinnte Rath  setzte  grundsätzlich  solchen  und  anderen  Verfüg- 

ungen, die  umzustossen  ihm  die  Macht  fehlte,  zähen,  passiven 

Widerstand  entgegen.    Die  Ankündigung,  dass  die  Universität 

zum  Frommen  der  Stadt  wieder  hergestellt  werden  solle,  wurde 

zwar  nicht  ohne  Dank,  aber  doch  zugleich  mit  Misstrauen  auf- 

genommen, weil  die  unteren  Schulen  fortan  ohne  Scheidung  nach 

C'onfessionen  gehalten  werden  sollten.  Genug,  es  kam  zu  keiner 

Verständigung.    Herzog  Ernst  hatte  inzwischen  von  den  theo- 

logischen Fakultäten  der  Hochschulen  von  Jena  und  Helm- 

stedt über  die  vorzunehmende  Reformation  des  Kirchen-  und 

Schulwesens  im  Herzogthum  Franken  Gutachten  eingeholt,  man 

wird  sich  aber  nicht  wundern,  wenn  diese  nicht  darnach  an- 

gethan  waren,  die  vorhandenen  Schwierigkeiten  zu  mildern  oder 

gar  zu  heben.    Das  Consistorium,  das  zur  Leitung  dieser  An- 

gelegenheiten errichtet  wurde,  hatte  es  mit  einer  möglichst  un- 

dankbaren Aufgabe  zu  thun. l)   Da  Herzog  Ernst  sich  wiederholt 

verhindert  sah.  persönlich  die  Statthalterschaft  zu  versehen,  war 

ihm   in  der  Person  eines  sächsischen  Edelmannes,   Tobias  von 

Pomkau.  ein  Stellvertreter  gesetzt  worden,  der  zugleich  unmittel- 

bar mit  Herzog  Bernhard  verkehrte.    Ponikau  erhielt  denn  auch 

am  2.  Mai  1634  von  diesem  den  direkten  Auftrag,  das  Gym- 

nasium und  die  Universität  zu  AVirzburg  wieder  „aufzu- 

'  Ein  Mitglied  dieses  Consistorimus  war  n.  a.  v.  Hieronymus  Pratorius, 

seit  1626  Professor  der  Ethik  nud  Politik  an  der  Universität  Jena.  Vgl.  Zentner, 

Vitae  professomm  Jenensinm,  IV,  p.  37.  Günther,  Lebensskizzeu  der  Professoren 

drr  l'niversität  Jena  von  1558  bis  1858.  S.  178.  Prätorins  wnrde  1635  Hofprediger 
in  Weimar.  Ob  er  1633  zugleich  als  Professor  der  Theologie  nach  Wirzbnrg  be- 

rufen worden  ist.  wie  Zenmer  sagt,  steht  dahin. 
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richten". l)    Was  jetzt  beabsichtigt  wurde,  ging  über  die  Ver- 

bindlichkeit, welche  Bernhard  s.  Z.  der  schwedischen  Regierung 

gegenüber  eingegangen,  unverkennbar  hinaus.    Nicht  auf  die 

Gründung  einer  „  Fürstenschule u,  sondern  auf  die  Wiederher- 

stellung der  Universität   und  des   damit   wie  früher  zu  ver- 

bindenden Gymnasiums  war  es  abgesehen  und  lautete  der  BefehL 

Aus  der  Fassung  des  betr.  Reskriptes  geht  zugleich  deutlich 

hervor,  dass  die  Herstellung  einer  protestantischen  Hochschule 

geplant  war,   da  der  Statthalter  den  Auftrag  erhielt,  „sich 

um   wohl   qualificirte  Gelehrte   und  der  ungeänderten  Augs- 

burgischen  Confession  zugethane  redliche  Leute  zu  bewerben 

und  dieselben  zu  bestellen".  Man  hat  also,  scheint  es.  inzwischen 

den  Versuch,  die  beiden  Confessionen  neben  einander  zu  stellen, 

fallen  lassen.    Die  beiden  Anstalten  sollten  mit  den  Einkünften 

der  Klöster  von  Ober-  und  Unterzell  der  Abtei  Sehwarzach, 

dem  bereits  vorhandenen  liegenden  und  beweglichen  Vermögen 

der  Universität  und  der  Jesuiten  ausgestattet  werden:  man  mn« 

zugeben,  mit  solchen  Mitteln  Hess  sich  allerdings  etwas  statt- 

liches, ja  grossartiges  in  das  Leben  rufen,  vorausgesetzt,  dass 

dieselben  in  der  rechten  Weise  verwendet  wurden.    Wir  wissen 

nicht,  in  wie  weit  Ponikau  Schritte  zur  Ausführung  dieser  Ver- 

fügung gethan  hat:  die  allgemeine  Lage  der  Dinge,  gerade  auch 

im  Hochstifte,  war  nicht  der  Art,  sie  zu  beschleunigen.  Herzog 

Ernst  und  sein  Stellvertreter  Hessen  es  an  Anstrengungen,  die 

Schwierigkeiten  der  Situation  zu  mildern,  nicht  ermangeln,  aber 

es  wollte  ihnen  nicht  gelingen.    Theuerung,  Noth,  Elend  aller 

Art  häuften  sich  in  der  Hauptstadt,  und  die  Unzufriedenheit  der 

Bürger  stieg  von  Tag  zu  Tage.    Der  begründete  und  künstliche 

Unmuth  wurde  mit  Mühe  in  Schranken  gehalten.  Der  Gang  der 

kriegerischen  Operationen,  die  Herzog  Bernhard  fortgesetzt  in  An- 

spruch nahmen,  hatte  allmälig  eine  Gestalt  angenommen,  welche 

die  Möglichkeit  eines  Umschwunges  nicht  mehr  ausschloss.  Für 

unsere  Zwecke  ist  die  Hinweisung  auf  die  Verwirklichung  eine? 

i  Vgl.  Urk-Ruch  Nr.  KCl,  S.  266. 
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solchen  genügend:  am  6.  September  1634  wurde  die  Schlacht  bei 

Xördlingen  geschlagen,  welche  schon  in  der  nächsten  Zeit 

einen  vollständigen  Wechsel  der  Machtverhältnisse  zwischen  den 

mit  einander  ringenden  Parteien  herbeiführte  und  der  weimarischen 

Herrschaft  in  den  beiden  fränkischen  Hochstiftern  ein  plötzliches 

Ziel  setzte.  Sie  stand  freilich  von  vorne  herein  auf  schwankenden 

Füssen,  und  wenigstens  Herzog  Ernst  hat  sich  niemals  darüber 

getäuscht,  dass  die  seinem  Hause  hier  zugefallene  Herrlichkeit 

von  unsicherer  Dauer  sei.  *)  Am  14.  Oktober  fiel  die  Stadt 

Wirzburg  in  die  Hände  der  kaiserlichen  Truppen,  während  das 

Schloss  Marienberg  bis  in  den  Januar  des  nächsten  Jahres  hinein 

von  den  Schweden  gehalten  wurde  und  sich  dann  ergab.  Herzog 

Bernhard  war  bald  nach  der  Xördlinger  Niederlage  nach  Wirz- 

burg gekommen  und  hatte  die  Miene  angenommen,  als  wolle  er 

die  Hauptstadt  seines  fränkischen  Herzogthums  gegenüber  dem 

unzweifelhaft  zu  erwartenden  Angriffedes  Feindes  in  möglichsten 

Vertheidigungszustand  setzen,  aber  schon  nach  einigen  Tagen 

reiste  er  wieder  ab,  seinem  ferneren  Schicksal  entgegen,  welches 

seinem  Vaterlande  seine  grossen  Gaben  nicht  in  dem  Grade,  als 

man  wünschen  möchte,  zu  gute  kommen  Hess  und  ihn  selbst  bei 

unverkennbar  guten  Absichten  einer  zweideutigen  Stellung  und 

einem  frühen  Tode  entgegen  führte.  Herzog  Ernst  kehrte  in  sein 

Heimathland  zurück,  trat  dem  Prager  Separatfrieden  bei,  und 

begann  für  sein  Herzogthum  jene  rühmliche,  friedliche  Thätig- 

keit.  die  sein  Gedächtniss  bis  auf  den  heutigen  Tag  zu  einem 

gesegneten  macht.2)   -  — 

Die  Restauration  im  Hochstifte  und  in  der  Stadt  Wirz- 

burg vollzog  sich  nun  ohne  Aufenthalt.  Die  alten  verdrängten 

Behörden  hatten  sich  bereits  wieder  wie  von  selbst  eingesetzt 

i)  Scharold,  1.  c.  II,  S.  303. 

S)  Nach  einer  Nachricht,  die  nicht  an  innerer  Unwahrscheinlichkeit  leidet, 

hat  er  anch  in  Wir/barg,  trotz  seiner  undankbaren  Aufgabe,  ein  gutes  Andenken 

hinterlassen,  nnd  hatte  selbst  der  Fürstbischof  Franz  von  Hatzfeld  nach  seiner 

Rückkehr  die  Wirksamkeit  Emsts  als  Regent  in  Franken  mit  hoher  Anerkennung 

ausgezeichnet.    S.  Beck,  L  c.  I.  S.  98  Anm.  101. 
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und  am  23.  Dezember  kehrte  der  Fürstbisehof  Franz  von  Häs- 

feld, der  in  der  Zwischenzeit  und  aus  der  Entfernung  auch  zum 

Fürstbisehof  von  Bamberg  erwählt  worden  war,  aus  der  Ver- 

bannung in  seine  Residenz  zurück.  Er  hatte  sich,  dem  Ernste 

der  Zeit  gemäss,  jeden  geräuschvollen  Empfang  verbeten.  Da? 

alte  Wirzburg  trat  wieder  in  Wirksamkeit,  was  dazwischen  lag. 

war  wie  eine  wesenlose  Lufterscheinung  verschwunden.  Die 

Flüchtlinge  kehrten  zurück  und  nahmen  von  den  verlorenen, 

zum  Teil  mit  nicht  gerade  tapferer  Hast  preisgegebenen  Stell- 

ungen Besitz. 

Ehe  die  von  selbst  aufgelöste  Universität  wieder  her- 

gestellt wurde,  verging  noch  geraume  Zeit  nach  dem  Aufhören 

der  weimarischen  Occupation  und  der  Rückkehr  des  legitimen 

Fürsten.  Das  Matrikelbueh  weist  eine  grosse  Lücke  auf:  EmU 

Juli  lliJJl  hatte  die  Immatrikulation  der  vorausgegangenen  Epoche 

geendet,  und  erst  mit  dem  1.  Oktober,  1630  setzte  die  neue  ein. 

Welch'  eine  merkwürdige  Episode  lag  dazwischen!  ein  vollstän- 

diger Umsturz  der  jüngsten  Vergangenheit  war  eingetreten  und 

wie  ein  böser  Traum  war  nun  die  unwillkommene  Unterbreehunc 

in  Wohlgefallen  aufgelöst.  Freilich,  der  grosse  Krieg  dauert* 

gleichwohl  fort  und  auch  die  Neugestaltung  der  Dinge  im 

Hochstift  Wirzburg  hing  von  ihm  ab.  Der  restaurirte  Fürst- 

bischof ist  zwar  dem  Prager  Frieden  zweifelhaften  Angedenken? 

beigetreten,  aber  wer  im  Reiche  konnte  sich  desselben  erfreuen 

und  seines  Daseins  froh  werden,  so  lauge  eine  allgemeine  Paeifi- 

kation  noch  in  unbestimmter  Ferne  lag?  l) 

1)  Wir  halten  es  für  angezeigt,  an  dieser  Stelle  einer  Frage  zn  gedenken, 

die  schon  oft  geniig  erörtert  worden  ist.  Sie  betrifft  die  angebliche  KntfreniJonc 

von  Wirzbnrger  Büchern  nnd  Handschriften  dnreh  die  Schweden  und  WeimaranT. 

Was  die  Bibliothek  auf  dem  Marienberger-Schlosse  anlangt,  so  berührt  sie  novfTr 

Aufgabe  weniger,  obwohl  es  sicher  ist,  dass  dieselbe  als  Kriegsbeute  behandelt 

worden  ist.  Ob  die  Bibliothek  der  l'niversität  eine  ähnliche  Behandlung  erfahr« 

hat,  —  eine  solche  war  ja  sicher  vorhanden  (s.  oben  S.  316  Aum.  1  r. 

Digitized  by  Google 



Neuntes  Capitel. 

Ein  Jahrhundert  langsamer  Entwickelung.  (1634—1731.) 

I)  Von  der  Wiederherstellung  bis  zur  ersten  Säkularfeier. 

Man  kann  die  Zeit,  die  zwischen  der  Wiederherstellung  der 

Universität  nach  dem  Sturze  der  weimarisehen  Herrschaft  im 

Hochstifte  Wirzburg  und  der  Erhebung  Friedrich  Karls  von 

SchÖnborn  auf  den  Stuhl  des  hl.  Burkard  liegt  und  die  so  ziem- 

lich  ein  volles  Jahrhundert  umfasst,  recht  gut  als  ein  zusammen- 

hängendes Ganzes  innerhalb  eines  und  desselben  Rahmens  zu- 

sammenfassen und  zur  Darstellung  bringen.  Wie  viele  Ver- 

schiedenheiten und  Unterschiede  auch  innerhalb  desselben,  unter 

<len  leitenden  Fürsten  des  Hochstifts  voran,  bestehen  und  dem 

betrachtenden  Auge  sich  aufdrängen,  es  ist  doch  ein  gemeinsamer, 

gleichartiger  Grundzug.  der  die  gesammte  Epoche  beherrscht  und 

ihr  das  kennzeichnende  Gepräge  aufdrückt.  Es  gehen  in  der 

Stellung  der  Universität  wenige  wesentliche  Veränderungen  vor 

sich.  Es  ist  nicht  gerade  ein  Stillstand  wahrzunehmen  oder 

nachzuweisen,  ein  Fortschreiten,  eine  Entwickelung.  die  Grund- 

dahin  gestellt  bleiben.  Eines  kann  aber  hier  nicht  mit  Stillschweigen  übergangen 

werden,  es  betrifft  die  Ueherlieferuug,  dass  der  Stiftungsbrief  („Juliana  fundatio"! 
«ler  Universität  im  schwedischen  Kriege  verloren  gegangen  sei.  Das  Domcapitel 

hat  in  seiner  Sitzung  vom  11.  August  1719  s.  Urk.-Buch  Nr.  120  S.  315)  eine 

Meinnng  dieser  Art  vorgebracht.  Es  ist  zum  ersten  Male,  dass  dies  geschieht, 

nnd,  wie  zu  Tage  liegt,  auffallend  spät.  Es  kann  aber  kein  Zweifel  sein,  dass 

hier  ein  Missverständniss  vorliegt.  Ich  verweise  auf  meine  frühereu  Ausführungen, 

aus  welchen  zwingend  hervorgeht,  dass  ein  Stiftungsbrief  der  Universität  vor  der 

Verständigung  des  Stifters  mit  dem  Domcapitel  überhaupt  nicht  existiren  konnte. 

Nur  das  Ausschreiben  vom  2.  .launar  1ÖS9  kann,  wenn  man  so  will,  als  ein  solcher 

betrachtet  werden.  Dass  das  Domcapitel  im  J.  1719  an  dieses  gedacht  hat,  kann  jedoch 

s«  h<>n  darum  nicht  angenommen  werden,  weil  dieses  nicht  verloren  war.  In  der 

Zwis.henzeit  hat  man  deu  angeblichen  Stiftnngsbrief  nicht  vermisst,  obwohl  man 

da  ebenso  gut  darnach  hatte  fragen  kuuuen  als  1719.  Und  wenn  auch  das  Original 

verloren  war,  mussten  dann  au«  h  alle  Abschriften  dasselbe  Schicksal  erfahren? 

Was  also  der  schwedische  Krieg  dem  Hochstifte  soust  für  Verluste  zugezogen  hat  — 

dieselben  waren  sichei  auch  auf  diesem  Gebiete  erheblich  genug  was  nie  existirt 

hat.  haben  sie  weder  zu  rauben  noch  zu  verschleudern  vermocht. 
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bedingung  alles  geistigen  Lebens,  ist  vorbanden,  aber  sie  bewegt 

sieb  die  längste  Zeit  in  äusserst  gemässigtem  Tempo,  und  erst 

gegen  das  Ende  des  Zeitraums  wird  ein  vergleichungsweise 

rascherer  Schritt  eingeschlagen,  wogegen  mit  Friedrich  Karl 

von  Schönborn  ein  wirkliches  Zeitalter  der  Reformen,  die  sich 

nicht  auf  Einzelnheiten  beschränken,  sondern  auf  Erneuerung 

der  Gesammtheit  ausgehen,  den  Anfang  nimmt.  Ein  gleiches 

gilt,  und  steht  damit  unverkennbar  im  inneren  Zusammenhange, 

von  den  wissenschaftlichen  Leistungen  der  Universität  innerhalb 

dieses  Jahrhunderts:  es  wäre  ein  L'nrecht.  schlechthin  gering- 

schätzig davon  reden  zu  wollen,  einzelnes  hat  sich  Anerkennung 

errungen,  im  Grossen  und  Ganzen  jedoch  lässt  für  eine  so 

lange  Zeit  und  im  Vergleich  zu  den  zur  Verfügung  stehenden 

Mitteln  und  den  von  anderen,  materiell  nicht  günstiger  gestellten 

Hochschulen  erzielten  Erfolgen,  die  geistige  Produktion  der  Wirz- 

burger  Universität  gar  Manches  zu  wünschen  übrig.  Auch  das 

ändert  sich  mit  der  darauf  folgenden  Epoche,  wenn  auch  dann 

die  erzielten  Ergebnisse  zu  den  gemachten  organisatorischen 

Anstrengungen  nicht  in  einem  völlig  ebenbürtigen  Verhältnisse 

stehen. 

Wir  werden  nun,  der  leichteren  Uebersicht  wegen,  zunächst 

die  Zeit  der  noch  übrigen  Jahre  der  Regierung  des  Fürstbischofs 

Franz  v.  Hatzfeld  ins  Auge  fassen.  Von  zu  hohen  Erwartungen  wird 

Niemand  dabei  ausgehen.  Der  grosse  Krieg  dauerte  nach  wie 

vor  noch  fort.  Wenn  auch  das  Hochstift  Wirzburg  fortan  von 

schweren  Katastrophen  verschont  geblieben  ist,  so  wurde  es  doch 

fortgesetzt,  näher  oder  entfernter,  von  den  Wandelungen  des- 

selben in  Mitleidenschaft  gezogen.  Hatzfeld  hat  zwar  keines- 

wegs in  besonders  greifbarer  und  nachdrücklicher  Weise  in  das 

Schicksal  der  Universität  eingegriffen,  aber  er  bildet  den  Ueber- 

gang  zu  Johann  Philipp  von  Schönborn,  von  welchem  man  ein 

solches  mit  einigem  Rechte  wird  behaupten  dürfen.  Wir  haben 

noch  am  Schlüsse  des  vorausgehenden  Abschnittes  von  der  Wieder- 

eröffnung der  in  Folge  der  schwedisch-weimarischen  Oceupation 

aufgelösten  Universität  gesprochen.    Wenn  auch  die  Frequenz 
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zunächst  eine  schwache  war,  so  traten  mit  dem  Herbst  1636 

üWh  sämmtliche  Fakultäten  in  Aktion,  begannen  ihre  Vor- 

lesungen und  hielten  sogar  noch  zuvor  Promotionen  ab.1)  Die 

unmittelbare  Wiederanknüpfung  an  die  unterbrochene  frühere 

Ordnung  der  Dinge  fand  auch  in  der  That  darin  ihren  Ausdruck, 

ditt  Franz  von  Hatzfeld,  der  im  September  1631  zum  Rektor 

Magnificns  erwählt  worden  war,  dieses  Amt  sammt  seinem  Stell- 

vertreter von  damals  ohne  weiteres  wieder  aufnahm.'-)  Die 

Jesuiten,  die  beim  Herannahen  der  Schweden  jene  wilde  Flucht 

ergriffen  und  andere  mit  in  den  Strudel  derselben  fortgerissen 

hatten,  waren  wieder  zurückgekehrt  und  an  der  Universität  in 

ihre  frühere  Stellung  eingetreten.  Das  Kilianeum,  d.  h.  das- 

.Ertliche  Seminar  dagegen,  sowie  das  adelige  Seminar,  dessen 

Zöglinge  im  ersten  Schrecken  ebenfalls  auseinander  gestoben 

waren,  konnten  noch  nicht  schon  wieder  eröffnet  werden.  Es 

blieb  dem  Nachfolger  des  gegenwärtigen  Fürstbischofs  über- 

lassen, diese  Schöpfungen  Julius  Echters  wieder  in  Gang  zu 

bringen  und  ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  zurückzugeben. 

Einem  ähnlichen  Schicksal  ohne  Zweifel  war  auch  das  Collegium 

pauperum  in   den  kritischen  Jahren  unterlegen.3)    Das  schon 

i  Die  Acta  Universitatis  (fol.  49  b)  sagen  zum  J.  1636,  ultimo  Septeinbris: 

.Ante  refonnationem  Universitatis  D.  D.  Falck  creavit  quendam  nomine  Georgium 

•Jans  Herbipolensem  in  Doctorem  juris,  quem  actum  videlicet  ipse  I).  Falck  cum 

omnibus  cirenmstantiis  describet,  videlicet  alinm  ad  id  rogabit." 

-  Die  Rektoren  der  Universität  bis  zum  Todesjahre  Franz  von  Hatzfelds 

waren:  1>  1636—1637:  D.  Nikolaus  Uebelbör,  Decan  des  Stiftes  Neumunster,  das 

Jahr  zuvor  Stellvertreter  des  Fürstbischofs  im  Rektorate.  2)  1637 — 1638:  Zacharias 

Stampf,  Weihbischof.  3)  1638-1639—1640:  Eberhard  Christoph  von  Seckendorf,. 

Domherr  und  Decan  des  Ritterstiftes  von  St.  Burkard  zu  Wirzburg.  4)  1640—1641; 

A'iam  Gros,  Decan  des  Stiftes  Hang.  —  Die  Canzler  dieser  uud  der  folgenden 

Z*it»-n  im  speziellen  fortgesetzt  anzuführen,  dürfte  nicht  nöthig  erscheinen;  die 

Mr.  Würde  war,  wie  wir  wissen,  statutarisch  mit  der  Dompropstei  Wirzburg  ver- 

banden; das  Verzeichnis»  derselben  bis  zum  J.  17HO  findet  sich  bei  Usscrmann, 

Epi«copatns  Wirceburg.,  p.  181  — 182. 

■)  Eine  Handschrift  der  Univ.  -  Bibliothek,  „Jesuiten -Papiereu  bezeichnet, 

enthält  über  das  Schicksal  des  Colleginms  pauperum  in  dieser  Zeit  folgende  Notiz : 

post  omnes  per  Suecos  urbe  pulsos  P.  Joannes  Graineck  (S.  J.)  Seminarium 

'lefrtum  cnm  duobns  magistris  sab  laico  vestitn  aliquamdiu  iueognitis  custodivit, 

-lonec  et  ipse  a  Gustavo  Hornio,  nrbis  occupatae  praefecto,  ejectus  est.  iSinguli» 
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früher  erwähnte  Herkommen,  dass  der  Rektor  des  Collegiums 

S.  J.  regelmässig  Decan  der  theologischen  Fakultät  war,  hattr 

sieh  nach  der  Wiederherstellung  gleich  wieder  geltend  gemacht: 

ein  Mitglied  der  Juristen-Fakultät,  dessen  wir  ohen  bereite 

dacht  haben,  Professor  Falck  brachte  diese  Angelegenheit  im 

November  1037  im  Senate  zur  Sprache  und  hob  als  bedenklich 

an  dieser  Praxis  namentlich  das  Eine  hervor,  dass  dies  so  ge- 

halten werde,  wenn  der  betreffende  auch  nicht  Professor,  sondern 

nur  Doktor  der  Theologie  sei  und  irgend  einmal  an  irgend  einer 

Fakultät  gelesen  habe.  Der  Senat  trat  denn  auch  unverzüglich 

in  die  Erörterung  dieser  Frage  ein,  jedoch  schloss  sich  keiner 

seiner  Col legen  Falcks  Zweifeln  über  die  Zweckmässigkeit  und 

Rechtmässigkeit  jenes  Herkommens  an,  er  blieb  mit  seinem  Ein- 

spruch allein  und  die  übrigen  Mitglieder  des  Senats  erklärten 

die  in  Frage  gestellte  Gewohnheit  für  Gesetz.1)  Professor  Falck 

war  mit  dieser  Anregung  gewiss  im  Rechte,  leider  gab  er  sich 

gelegentlich  sonst  Blossen,  die  den  Eindruck  eines  Auftreten.«, 

wie  des  oben  erwähnten,  nur  wenig  zu  unterstützen  vermochten. 

Ende  September  K>39  fand  in  der  juristischen  Fakultät  die  Pro- 

motion zweier  Rheinländer  statt  und  Falck  Hess  es  sich  bei- 

kommen, in  betrunkenem  Zustande  —  was  allem  Vermuthen 

nach  nicht  der  erste  Fall  der  Art  in  seinem  Leben  war  —  an 

derselben  Teil  zu  nehmen  und  so,  wie  der  Berichterstatter  sich 

ausdrückt,  der  Universität  eine  unauslöschliche  Schmach  zuzu- 

fügen.-') Der  Fürst  Hess  ihm  dafür,  Dank  der  Fürsprache  der 

beiden  Graduirten  und  anderer  angesehener  Männer,  zwar  Ver- 

zeihung angedeihen,  der  Senat  aber  beschloss  einstimmig.  Dr.  Falck 

dürfe  wegen  des  gegebenen  Aergernisses  nicht  ungestraft  bleiben, 

damit  es  nicht  den  Anschein  gewänne,  als  billigten  seine  Colle^eu 

prefati  Seminarii  Kegentibus  in  gnberuatione  assistebant  sacerdotes  qnataor.  unus 

Subregens  sive  Minister,  reliqui  musaeornm  praefecti,  fratres  laiei  duo  ad  ohs^jai» 

cnlinae  et  rei  vestiariae.)" 

I)  Acta  Universitatis  (toi.  51  10  zum  2.  November  1687. 

*)  Acta  l'nivers.  f.  52  b  zum  30,  Sept.  1(539:  „D.  D.  Falck  in  promotion? 
facta  D.  .loa n ni  Christopboro  Aldenhoven  et  Itelio  Friderico  Witzler  Bonna-rbiis. 

absurdissiiue  ex  ebrietate  aberravit,  et  Academiae  notam  vere  indelebilem  inussit  * 

Digitized  by  Google 



Kin  Jahrhundert  langsamer  Entwickelung.  ^1034 — 1731.) 

349 

den  schmachvollen  Vorgang.  Es  wurde  also  dekretirt.  derselbe 

solle  auf  ein  Jahr  von  den  öffentlichen  Akten  und  dem  Senate 

der  Universität  ausgeschlossen  und  ihm  zugleich  auf  so  lange 

sein  Anteil  an  den  Fakultäts-Eraolumenten  entzogen  werden. 

Dr.  Falck  war  von  diesem  Beschlüsse  sehr  wenig  erbaut  und 

bat  zunächst  um  einen  Aufschub  der  Vollziehung  desselben  um 

einen  Monat;  dieses  wurde  ihm  zugestanden,  aber  im  übrigeu  hatte 

es  dabei  sein  Verbleiben  und  der  ihm  zukommende  Anteil  der 

Proinotions-Emolumente  wurde  unter  der  Form  von  Präsenz- 

geldern unter  die  Mitglieder  des  Senates  verteilt.  Aus  diesem 

Grunde  wurde  Falck.  an  welchem  die  Reihe  des  Decanats  für  das 

laufende  Studienjahr  war,  in  dieser  Würde  nicht  anerkannt  und 

von  ihm  die  Herausgabe  des  Fakultätssiegels  und  des  Statuten- 

buches verlangt;  erst  gegenüber  weiterer  Androhungen  hat  er 

si«  h  zögernd  gefügt. l) 

Was  den  Bestand  des  Lehrkörpers  in  dieser  Zeit  und  die 

Thätigkeit  in  den  einzelnen  Fakultäten  anlangt,  sind  wir  im 

Stande,  Folgendes  darüber  mitzutheilen.  In  der  theologischen 

Fakultät  hat,  wenn  wir  richtig  sehen,  keines  der  Mitglieder  der- 

selben« die  vor  der  schwedischen  Occupation  an  ihr  gelehrt 

hatten,  nach  der  Wiederherstellung  eine  Wirksamkeit  ausgeübt. 

Jjr.  WulfyaHiß  Bibir,  S.  J.,  1595  zu  Bamberg  geboren,  war  von 

1*33G  bis  nach  lt>47  Professor  der  Theologie  zu  Wirzburg,  wurde 

dann  nach  Mainz  versetzt  und  starb  daselbst  1655.  -)  Es  kann 

keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  die  betreffende  Ueberlieferung 

in  diesem  Falle  Lückenhaft  ist.  da  ein  einziger  Professor  mehrere 

Jahre  hindurch  sicher  nicht  die  geflammte  Fakultät  vertreten 

haben  kann  und  das  Collegium  S.  J.,  wenn  es  sich  auch  nur 

allinälig  wieder  füllte,  doch  auch  jetzt  gewiss  eine  grössere 

Anzahl  von  lehrenden  Kräften  zu  stellen  vermochte.  Allerdings 

ist    bis  zum  Jahre  1»>4>>  keine  Erteilung   eines  akademischen 

>  Acta  Univers.  1.  c.  nnd  weiterhin  (fol.  53  b  —  04  a)  zum  24.  Oktober  und 
7.  November  und  12.  Marz  1»»40. 

-  Jiuiand,  Series  etc.  p.  <>3.  —  Huland  lässt  ihn  irrthümlich  schon  1G42 
vernetzt  werden. 
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■Grades  innerhalb  dieser  Fakultät  bezeugt,  ̂ )  und  die  bez.  Lektions- 

Verzeichnisse,  wie  schon  erwähnt,  sind  verloren  gegangen  oder 

vielmehr  unserer  Kenntnissnahnie  entzogen.  Eines  scheint  aller- 

dings sicher,  dass  das  wissenschaftliche  Leben  in  diesem  Kreise 

vorerst  noch  zurückgeblieben  ist.  In  der  juristischen  Fakul- 

tät sind  uns  wenigstens  zwei  Namen  gesichert,  einmal  der  schon 

genannte  Johann  Albert  Falck,  der  im  September  1636  bereits  in 

die  Fakultät  aufgenommen  wurde,  dessen  Antecedentien  uns  je- 

doch nicht  bekannt  geworden  sind.2)  Er  war  zunächst  für  das 

canonische  Recht  bestellt.  Ein  Jahr  nack  Falck  wurde  Johann?» 

Christoph  Upilio,  D.  J.  U.  in  die  juristische  Fakultät  aufgenom- 

men.3) Er  gehörte  einer  eingeborenen  Familie  an,  der  wir  be- 

reits begegnet  sind  und  gleich  wieder  begegnen  werden.  Er  las 

in  erster  Linie  über  römisches  Recht.  Dass  gleich  bei  der  Wieder- 

eröffnung der  Universität  zwei  Promotionen  in  dieser  Fakultät  von 

Professor  Falck,  der  damals  offenbar  noch  keinen  Speeialcollegen 

zur  Seite  hatte,  vorgenommen  worden  sind,  haben  wir  bereits 

angeführt.  —  Die  m  e  d  i  c  i  n  i  s  c  h  e  Fakultät  war  in  diesen  Jahreu 

ebenfalls  nachweisbar  mit  zwei  Professoren  besetzt.  Der  eine 

war  D.  Med.  Michael  Waffner,  der  am  3.  November  163»»  zur 

Professur  zugelassen  wurde.4)  Er  ist  vor  1640  zugleich  Stadt- 

physicus  geworden.5)    Er  hat  aber  im  J.  1643  seine  Stellung  in 

>)  Ruland,tl.  c.  p.  288. 

2)  Atta  l'uiversitatis  (fol.  50*  zum  30.  »September  1670:  »Nobile  et  cm- 

»ultissimus  D.  Joannes  Albertus  Falck,  J.  U.  D.,  petiit  admitti  ad  facnltatem  jaridi- 

cam,  qui  ad mi ss us  juravit  ut  sequitur:  „«Ego  J.  A.  Falck  juro  ea  juramenu  ser- 

vare,  quae  adinittendi  ad  facultatem  juridicam  jarare  solent,  tanquam  si  vrrbi» 

nunc  expressa  essent.  Sic  ine  Deus  adjuvet  etc.uu  (Schneidt,  SicilimenU  p.  Jl 
lässt  Falck  irrthünilich  erst  1048  auftreten.) 

SJ  S.  Acta  l'niversitatis  (fol.  50b)  zum  12.  März  16:t7:  „D.  Joanues  l'piüo 
J.  U.  D.  et  D.  Wolfgangus  Upilio,  Medicinae  D.,  petierunt  pro  facultate.  et  aimi»*» 

sunt  prestito  prius  jurainento.  quod  juravit  I).  D.  Falck.  —  Iidein  petierunt  pro 

consilio,  et  admissi  sunt  praemissis  praemitteudis.u 

*}  Acta  l'uiversitatis  i  fol.  50  zum  J.  1036 :  „3tio  Novembris  D.  Michn-1 
Wagner,  Medic.  Dr.,  petiit  et  admissns  est  ad  professuram  facultatis  Medice, 

juravitque  ut  D.  Falck."  (fol.  50b):  „Lectis  statutis  itnin  ad  concilium.  petituo- 

que  a  domino  Doctore  Michaele  Waguero  pro  consilio.» 

&)  Protokolle  des  Domcapitels  zum  J.  1G40.  Hier  wird  er  allerdings  Eicht 

auch  .,  Professor*  genauut,  war  es  aber  zuverlässig  noch. 
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Wirzburg  aufgegeben  und  ist  nach  Mergentheim  in  deutsch- 

iueisterisehe  Dienste  Ubergesiedelt.  —  Sein  Nachfolger  im  Physi- 

cat  wurde  D.  Med.  Wolfgang  Upilio,  der  im  J.  1637  bereits  als 

Professor  in  die  medicinische  Facultät  aufgenommen  worden 

war.1)  Er  war  ein  Bruder  Johannes  Upilio's,  und  beides  Enkel 

Dr.  Wilhelm  Upilio1  s,  der  s.  Z.  die  gleiche  Stelle  begleitet  hatte 

und.  zugleich  juliusspitälischer  Arzt,  im  J.  1593  gestorben  war.2) 

Anlangend  die  philosophische  Fakultät ,  die  der  Natur 

nach  von  jeher  die  zahlreichsten  Lehrkräfte  zählte,  so  lassen 

sich  für  diese  Zeit  mehrere  Namen  von  Professoren  feststellen, 

aber  freilich  nicht  mehr  als  dieses.  Der  Verlust  von  Athanasius 

Kircher  wird  freilich  nicht  ersetzt,  und  war  Uberhaupt  nicht 

l)  S.  oben  S.  350,  Anm.  2. 

s>  S.  oben  S.  170,  Anm.  1  und  L'rk.-Buch  Nr.  59  S.  128,  wo  Wilhelm  Upilio 
unter  dem  Collegium  medicorum  bei  der  Eröffnung  der  Universität  genannt  wird. 

Es  dürfte  nicht  ohne  Interesse  sein,  das  Gesuch  Wolfang  Upilio's  an  den  Wirz- 
bursr^-r  Stadt rath.  in  welchem  er  sich  um  das  Stadtphysikat  bewirbt  und  das  vor 

u.t  liegt,  kennen  zu  lernen.  Es  lautet:  „Ehrenveste,  Grossachtbare,  wohlweise 

Hrrru,  grossgünstige  und  hochgeehrte  Patrone!  demuach  ich  durch  gewisse  Er- 

fahrung verstanden,  dass  EL  Dr.  Wagner,  mein  vilgeehrter  Herr  Collega,  das  Statt- 

Pbysicat  allhie  zu  Wurtzburg  quittireu  und  sich  nach  Mergentheimb  zu  begeben 

?r »iiiiget  und  gäntzlich  entschlossen  ueye,  habe  ich  nicht  umbgeheu  wollen,  meine 

schnMige,  allzeit  willige  Dienst  E.  E.  nnd  Herrlichkeiten  anzumelden,  solches 

v»cirender  oflicii  wegeu  nnterthänig  ersuchend  und  bittend,  mir  solches  vor  anderen 

grossgünstig  widerfahren  zu  lassen,  siutemahlen  dieses  mein  lieber  Herr  Grossvatter, 

weiland  Wilhelm  Upilio  i  welcher  anno  [15]93  den  9.  Septembris  diese  Welt  gesegnet), 

v<>r  tanffzig  Jahren  untern  bischoffen  Friderico  nnd  Julio  christmildester  gedächt- 

russ  wohl  und  löblich  vertretten,  dessen  iobwürdige,  aber  nunmehr  fast  abgestorbene 

g^dachtnuss  in  dem  Nachkömmling  hoffentlich  wieder  grünen  lassen  ;  Erbiethe  mich 

auch  solches  munus  nnd  Ghnr  mit  solchem  rleiss  zu  versehen,  dass  der  geringste 

Mangel  an  mir  weder  gefunden  noch  gespührt  werden  solle.  Bin  derhalben  der 

tröstlichen  Zuversicht,  meine  augeregte  Bitt  werde  bei  E.  E.  gute  statt  und  platz 

^nJrti,  welches  dann  bey  mir  und  den  Meinigen  nicht  allein  in  nnausleschlicher 

r-i-uhtnuss  verbleibeu,  sondern  auch  mit  alleu  möglichsten  dieusten  schuldig  uud 

onterthanig  wird  erwidert  werden. 

Wortzhurg  den  7ten  August  1643. 

E.  E.  und  Herrlichkeit 

unterthanigster  Diener 

Woflgang  Vpilio  M.  Dr.  m. 

Dieses  Gesuch  beschied  der  Stadtrath  durch  einen  Beschluss  Vom  21.  August 

4.  .1.  dahin,  dass  er  an  Upilio  das  Physikat  mit  eiuer  Remuneration  von  S'J  11. 
■ihrlich  übertrug.  - 
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leicht  zu  ersetzen:  er  dürfte,  wenn  er  der  Universität  erhalten 

geblieben  wäre,  den  von  ihm  repräsentirten  Studien  einen  lange 

nachwirkenden  Aufschwung  verliehen  haben.  Zunächst  sind  es 

statt  dessen  nur  einige  Persönlichkeiten,  deren  philosophische 

Leistungen  im  Dunkeln  bleiben ,  die  genannt  werden  müssen. 

Im  J.  1637  werden  Dr.  Veit  Erbermann  und  Georg  Menzig.  beide 

S.  J.,  der  eine  als  Professor  der  Logik,  der  andere  der  Physik, 

in  den  Senat  aufgenommen.  Erbermann  stammt  aus  Rentwein*- 

dorf  in  der  Diöcese  Bamberg,  hat  sich  lb'26  in  Wirzbnrg  im- 

matrikulirt,  und  ist  noch  1643  als  Professor  der  Theologie  nach 

Mainz  versetzt,  später  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Wirzburg 

zurückberufen  worden  und  nach  einer  vorübergehenden  Ver- 

wendung als  Rektor  des  Seminars  in  Fulda,  1075  als  Professor 

der  Theologie  in  Mainz  gestorben. 1)  Ueber  G.  Menzig  sind  wir 

nicht  näher  unterrichtet;  möglich,  dass  auch  er  bald  darauf  einen 

anderen  Wirkungskreis  angewiesen  erhielt.  Im  J.  1639  erwähnen 

die  Acta  Universitates  zwei  Professoren  der  Logik,  die  in  den 

Senat  aufgenommen  worden:  1)  P.  Wolf  ganz/  Spvth.  S.  J..  einen 

geborenen  Bamberger,  der  später  in  die  theologische  Fakultät 

übergetreten  ist,  und  2)  P.  Caspar  Casvlius,  dessen  bez.  Amt*- 

dauer  sich  unserer  Kenntniss  entzieht.2)  Ein  Mehrerea  ist  uns 

über  die  Lage  der  philosophischen  Fakultät  in  der  späteren  Zeit 

Franz  von  Hatzfelds  nicht  überliefert.  Erteilungen  von  aka- 

demischen  Würden  sind  allerdings  auch  jetzt  vorgekommen.  d<»<  h 

relativ  zahlreich  nur  in  den  unteren  Graden. :»)  — 

IJ  Ueber  Erbermauna  uud  Menzigs  Eintritt  in  den  Senat  zu  Wirzburg  am 

30.  September  1687)  s.  Acta  Univ.  (foL  51). 

*)  Den  Eintritt  Speths  in  den  akad.  Senat  berichten  die  Acta  Unirmit. 

zum  30.  September  1039,  den  Eintritt  von  Caselius  zum  24.  November  d.  J. 

:ti  Es  mag  an  dieser  Stelle  anfangsweise  aus  den  Actis  Uuivers.  zum  J.  l*'«* 
1*».  Sei».)  folgender  Kall  nach  den  Worten  derselben  mitgeteilt  werden,  »eil  er  »et 

die  bez.  akademische  Anschauung  ein  nicht  ganz  interesseloses  Licht  wirft.  Dte 

anregende  Kraffr  ist  wieder  Professor  Falck,  und  der  Gegenstand  der  Verhandlet? 

Dr.  Leipold,  der  bereits  161«.»,  offenbar  als  noch  junger  Mann,  Professor  det  Rechte 

geworden  war.  später,  c.  1625,  in  den  fürstbischotlichen  Dienst  getreten  war,  ohse 

darum  aber  seine  Professur,  wenn  auch  thatsächlich,  doch  nicht  formell  zu  rrsic- 

niren,  nnd  jetzt  plötzlich  wieder  von  seinem  früheren  Rechte,  an  den  Sitzancra 

des  Senates  Teil  zu  nehmen,  Gebranch  machen  wollte.    Es  heisst  (fol,  52  :  ,<"um 

Digitized  by  Google 



Ein  Jahrhundert  langsamer  Entwicklung.   (1634— 1731  >. 
353 

Von  anderweitigen  Vorgängen  aus  den  Jahren  1636—1642. 

welche  in  irgend  einer  Art  Angelegenheiten  oder  Interessen  der 

Universität  betreffen,  ist  nachträglieh  aus  den  Actis  der  Univer- 

sität an  dieser  Stelle  noch  Einiges  anzuführen:  auch  das  un- 

bedeutendere mag  nicht  verschmäht  werden,  schon  weil  wir 

nicht  immer  in  der  Lage  sind,  solche  Mitteilungen  zu  machen. 

Nachdem  die  Sitte  der  feierlichen  Promotion  wieder  in  Gang 

gesetzt  war,  kam  es  doch  vor,  dass  der  herkömmliche,  statutarische 

Doktorschmaus  in  einem  oder  dem  anderen  Falle  ausgesetzt  oder 

mit  Geld  abgelöst  wurde.  So  weit  aber  war  man  noch  keines- 

wegs, dass  man  ihn  grundsätzlich  hätte  abthun  wollen,  sondern 

nur  auf  dem  AVege  des  Dispenses  nahm  man,  doch  so,  dass  es 

nur  eine  Ausnahme  von  der  Regel  sein  sollte,  davon  Abstand. 

Eben  jene  beiden  aus  Bonn  stammenden  Studierenden  der  Rechte, 

bei  deren  Promotion  von  Professor  Falck  das  erwähnte  Aerger- 

msa  gegeben  worden  war,  hatten  die  Bitte  gestellt,  man  möge 

ihnen  in  Anbetracht  der  kriegerischen  Zeitläufte  und  weil  ihnen 

bei  längerem  Zuwarten  der  Rückweg  in  die  Heimath  versperrt 

werden  könnte,  die  zeitraubenden  Vorbereitungen,  die  ein  solches 

Festmahl  erfordere,  ersparen  und  sie  von  jener  Verpflichtung 

gegen  die  Erlegung  einer  entsprechenden  Geldsumme  befreien. 

Dieser  Bitte  ist  denn  in  Erwägung  der  angeführten  Gründe  will- 

fahrt,  aber  zugleich  die  ausdrückliche  Vermahnung  hinzugefügt 

noper  D.  Doctore  Kalck  dominus  Dr.  Leypolt,  qui  quidem  olim  profVssor  juris  et 

«!-  concilio  hujns  universitatis  fuerat.  tarnen  ad  qnindeeim  annos  nulluni  actum 

arad«-inicnni  exercuerat.  ad  eoncilinm  introduetus  esset,  quaestio  iam  mota  fnir, 
num  leeitimo  modo  hoc  factum  sit,  et  num  indistinete  omnes,  qui  aliquando  pro- 

r-'-«ures  et  de  concilio  fuerunt,  inposterum  possint  iutrare  concilium  et  amanere  |  ?  , 

Cottdoson :  Cum  D.  Dr.  Leypolt  non  ut  niembrum  coneiiii,  sed  ut  memhrum  Illu- 

•Jmsimi  l'rincipis  oretenus  explanare  possit.  introduetus  et  ingressns  sit,  legitime 
il  factum  esse.  Quod  autem  tinito  concilio  Dr.  Falck  illum  ut  memhrum  eoncilii 

ii.troductum  esse,  et  de  caetero  posse  alh  gaverit,  ideo  quia  olim  admissns  jnra- 

mentum  praestiterit  et  nec  dum  resinpnarit,  contfadicendnm  illnd  esse:  nam  etsi 

verbis  non,  tarnen  actu  resignavisse.  Itaque  hoc  D.  Doctori  Leypolt  per  Notarium 

I'niversitatis  insinuandum  esse,  cum  hoc  auuexo,  si  velit  inposterutu  de  concilio 
*s*e  et  pro  memhro  eoncilii  haberi,  qnod  <!<-beat  de  novo  petere  et  repetere  jnra- 

Bieiitnm,  itemque  onera  juxta  statuta  sustinere.  circa  quae  notandum  t'uit,  semper 
pro  memhro  hahetidus  sit  et  intrandi  in  concilium  jus  haheat,  etiamsi  non  araplius 

l T'>riteatnr,  modo  non  interrumpat  et  onera  l'erat."  — 
G~v  hicht«  der  l  niveniUt  Winburg.    1.  Bind.  >;] 
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worden,  dass  dieser  Fall  für  die  Zukunft  nicht  präjudiciren  dürfe. 

Die  so  von  beiden  Graduirten  erlegte  Summe  ist  denn  unter  die 

r  Akademiker",  d.  h.  „Rektor,  Professoren,  Notar  und  Pedell"  nach 

einem  bestimmten  Verhältnisse  verteilt  worden. l)  Anlangend  den 

„Pedell",  so  waren  durch  die  Statuten  des  Jahres  15S7  sein* 

Verpflichtungen  und  Bezüge  genau  vorgeschrieben:2)  es  geht 

mittelbar  daraus  auch  hervor,  dass  er  ein  Mann  von  einem  ge- 

wissen Masse  von  gelehrten  Kenntnissen  sein  musste:  im  J.  163») 

bewarben  sich  gleichzeitig  zwei  Buchhändler  um  die  erledigt* 

Stelle,  wurden  aber  beide  abgewiesen,  weil  keiner  lateimVh 

sprechen  konnte.3)  Ein  Teil  der  auf  das  Pedellat  damals  ge- 

legten Verpflichtungen  ist  in  späterer  Zeit  auf  andere  Schulten 

gelegt  worden. 

Was  den  Wandel  der  Studenten  betritft.  so  sind  in  diesem 

Jahre  tumultuarische  Vorgänge,  wie  wir  sie  von  der  Zeit  de- 

Gründers der  Universität  und  seinen  beiden  Nachfolgern  zu  be- 

richten veranlasst  waren,  nicht  vorgekommen,  wenigstens  weis? 

unsere  oft  angezogene,  sonst  authentische  (Quelle  von  sohlen 

nichts  zu  sagen.  Ein  Einziges,  in  Beziehung  zu  dem  Fleisse  oder 

Unfleisse  der  Studierenden  verzeichnet  sie  bereits  zum  November 

1636,  an  sich  jedoch  nichts  Neues:  es  wurde  nämlich  eine  bezüg- 

liche, bereits  früher  von  Seite  des  akademischen  Senates  gefasstr 

Resolntion  feierlich  wiederholt  und  mit  Gesetzeskraft  ausgestattet: 

1)  Acta  Uuivtrs,  (fol.  52a  b)  zum  30.  Okt.  1»>39:  „—  quare,  quamvis  ha*e 

petitio  plane  nova,  at tarnen,  quia  aUegatui  causa,  praesertim  prima,  ejus  puud-n- 

»int,  ut  dispensationem  promovere  possint,  couciusnm  nnanimiter,  ex  mera  gntia 

dispensandum,  et  pro  couviviis  100  imperiales  assumeudos  eosque  distribuemk-? 

iuter  Academicus  aequaliter,  ita  ut  pro  more  autiquo  Notarini  iucludatur,  nee  i»un 

Rectori  M.  duplutn  et  pedello  dimidium  attribuatur.  Ne  autem  imposternm  lu 

dispenwtio  praejndicio  sit,  reservatum  et  protestatum  desuper  Bolenniter  est.  siar 

periculo  alius  sequatur,  cum  bis  nou  taut  um  ex  allegatis  causis,  sed  etiam  ide> 

dispensatum  esset,  quia  Kevercudissinius  et  lllustrissimus  priueeps  Dominus  oo>t»-r 

clementissiraus  consensnm  iis  privatum  dederat ,  it  ideo  domini  Acaderaici  *n* 

summa  dis^racia  praesentissimo  periculo  contraire  non  potueruut.-' 

2)  Urk.-Bucb  Nr.  To,  Titul,  X. 

»)  Acta  Univers,  zum  80.  Sept.  1630  (toi.  50  b):  „Elias  Michael  Zinckh  tt 

NicolftU  Bruckner,  atnbo  bibliopolae,  snpplicaruut  oreteuus  pro  pedellato,  et  di- 

missi  sunt,  cum  neuter  latiue  sciret  loqui." 
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ihr  Inhalt  war,  dass  jeder  Studierende,  der  fortan  vier  Wochen 

hindurch  ohne  legitimen  Grund  die  öffentlichen  Vorlesungen  nicht 

besuche,  der  akademischen  Privilegien  verlustig  gehen  und  nicht 

mehr  unter  die  Studenten  gezählt  werden  solle." l)  Offenbar 

war  die  frühere  Resolution  auf  der  einen  und  anderen  Seite  in 

Vergessenheit  gerathen:  es  lagen  ja  auch  Ereignisse  ganz  anderer 

Art  dazwischen.  Was  jedoch  ehedem  eine  gelegentlich  erlassene 

Verordnung  gewesen  war,  wurde  von  jetzt  an  ein  nachträglicher, 

integrirender  Teil  der  allgemeinen  Satzungen.  — 

Ein  Verhältniss,  das  mit  den  finanziellen  Interessen  der 

Universität  aufs  engste  und  unmittelbarste  zusammenhängt,  soll 

an  dieser  Stelle  noch  berührt  werden,  wenn  es  auch  nicht  schon 

unter  Franz  von  Hatzfeld  seinen  endgiltigen  Abschluss  erhielt. 

Nicht  in  den  erhaltenen  authentischen  Ueberlieferungen  der  Uni- 

versität, sondern  in  den  Verhandlungen  des  Domcapitels  kommt 

diese  Angelegenheit  seit  dem  J.  1638  wiederholt  zur  Sprache.2) 

In  den  vorausgegangenen  schweren  Zeiten  war  das  Capital- 

vermögen  der  Universität  wie  des  Juliusspitales  von  zwei  Seiten 

her  auf  dem  Wege  des  Anlehens  in  eingreifender  Weise  in  An- 

spruch genommen  worden:  von  Seite  des  Hochstiftes  Bamberg 

und  des  fränkischen  Adels,  beziehungsweise  der  fränkischen 

R^iehsritterschaft  der  sechs  Cantone.  Die  Schuld  dieser  letzteren 

an  beide  Stiftungen  betrug  mit  Capital  und  Zinsen  im  J.  1638 

die  Summe  von  100,000  fl.,  die  Universität  wie  das  Juliusspital 

waren  in  Folge  der  verzögerten  Rückbezahlung  und  der  stockenden 

Verzinsung  in  empfindliche  Verlegenheit  gerathen.  In  der  Zwischen- 

zeit hatten  die  Hypotheken,  die  zur  Sicherung  der  Anlehen  gestellt 

i)  Acta  Univers,  zum  27.  November  1636  (fol.  50  b):  „27.  Novembris  peracto 

ttisj-ae  sacriticio,  ad  quod  per  prograuuna  M.  1>.  l'rorector  universam  Academiani 

f tjv.m  averat,  pimelecta  Mint  statuta,  quibns  annexum  erat  subseqnens:  „Cumque 

*tQ'iio«as  spatio  qnatnor  septimanarum  lectiones  pnblicas  nou  frequentarit,  privi- 
Academicis  non  gandebit.  Praeter  hacc  decretnm  est  a  consilio  Universitatis 

Intime  indicto,  rectorc  M.  praesente  et  praesidente,  deinceps  accnrate  observau- 

''im:  ot  qaicnnqne  stndiosos  spatio  nnins  tuensis  publica»  lectiones  non  freqnen- 

•arit  absque  lecitima  cansa,  qnam  probare  tenebitnr,  privilegiis  academicis  minime 

Kaadeat.  neqae  inter  stndiosos  counmneretur.*4 

3   Vgl.  die  Protokolle  des  Domcapitels  in  den  Jahren  1638—1644,  passim. 

23* 
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worden  waren,  selbst  wieder  schweren  Schaden  genommen,  so  dass 

ein  Zurückgreifen  auf  sie  nicht  minder  von  zweifelhaftem  Erfolge 

blieb.  Wenn  das  Domcapitel  sich  mit  dieser  Angelegenheit  Jahre 

lang  angestrengt  beschäftigte,  so  hing  das  offenbar  mit  dem  Um- 

stände zusammen ,  dass  es  zur  Erledigung  derselben  und  zur 

Verhütung  von  Verlusten  für  die  beiden  genannten  Stiftungen 

sich  verpflichtet  fühlte  und  wahrscheinlich  bei  der  Contrahirung 

des  ritterschaftlichen  Anlehens  etwa  unter  der  Form  der  Bürg- 

schaft des  Hochstiftes  mitgewirkt  hatte.  Die  Tilgung  der  bam- 

bergischen Schuld  hat  sich  in  der  That  auf  längere  Zeit  ver- 

zögert, dagegen  was  die  ritterschaftliche  Verpflichtung  anlaugt, 

ist  einige  Zeit  nach  Franz  von  Hatzfelds  Tode  wenigstens  ein 

Ausgleich,  wenn  auch  keine  unverweilte  Erledigung,  angebahnt 

worden.  Das  Domcapitel  befand  sich  in  dieser  Sache  in  so  fern*4 

in  einer  peinlichen  Verlegenheit,  als  es  auf  die  Ritterschaft,  aus 

welcher  seine  Mitglieder  zum  grössten  Teile  in  der  Regel  her- 

vorgingen, und  welche  im  Verlaufe  des  Krieges  ebenfalls  hart 

mitgenommen  worden  war,  doch  auch  gerne  Rücksicht  geübt  und 

es  vermeiden  wollte,  auf  dem  Wege  der  Exekution  dieselbe  wirth- 

schaftlich  zu  rruiniren  und  exstirpiren."  l)  — 

Die  unter  Franz  von  Hatzfeld  bereits  begonnene,  aus  der 

Wendung  der  Dinge  wie  von  selbst  hervorgegangene  Restauration 

wurde  durch  das  energische  Auftreten  und  Eingreifen  seinem 

Nachfolgers  Johann  Philip})  von  Schönborn  (1642  — 1673)  na«  h  allen 

Richtungen  hin  ergänzt  und  verschärft.    Das  Gesrblecht  Johann 

l)  Es  dürfte  nicht  ohne  Interesse  sein,  ans  den  betreffenden  Unterhandlnni:<-:i 

wenigstens  einige  Stellen  hier  anzuführen.  Die  Vertreter  der  Ritterschaft  *a_-*3 

am  27.  Februar  l»>4o  n.  a.:  „—  Zn  deme  komme  aber  sonderbarlich  noch  diwr 

Bedrängnuss,  dass  uemlich  der  Adel  mit  vielen  nnd  grossen  Schnldeulasten  bebaffi. 

darunter  ganze  familiae  und  privati  Cavillieri  bei  allhiesigen  .Julier-Spital  nnd  dlf 

Universität  uff  das  stärkste  verhaftet  wären.  Da  nun  der  Zins  und  Kapital  hillwr 

in  sie  unaussetzlich  sollte  gedrungen  »verdeu,  würden  nit  allein  vil  Cavillieri.  Ga- 

dern auch  sogar  ganze  familiae  totaliter  exstirpirt,  voun  Land  ins  Elend  petricb^^ 

und  der  fränkische  Adel  zu  Grunde  gehen."  Der  fränkische  Adel  bittet  darum  dx* 

Domcapitel  um  Schonung  und  Aufsuchung  einer  glimpflichen  Auskunft,  eine  Bitt<-. 
welcher  dieses  sich  auch  nichts  weniger  als  abgeneigt  erklärt.  In  der  Sitranc 

vom  29.  Februar  1640  wiederholt  die  Ritterschaft  ihre  Vorstellungen,  indem  at 

an  ihre  früheren  Verdienste  um  das  Hochstift  erinnert.  — 
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Philipps  entstammte  so  wenig  als  das  seines  unmittelbaren  Vor- 

gängers aus  der  Diöcese  Wirzburg,  sondern  sein  Stammsitz  lag 

im  Westerwalde.  im  Erzstift  Trier,  und  erst  in  seiner  Person  ist 

w  nach  Osttranken  verpflanzt  worden. l)    Geboren  am  6.  August 

lftkj.  der  kirchlichen  Laufbahn  bestimmt,  ist  ihm  bei  Zeiten  ein 

Platz  in  den  Capiteln  von  Wirzburg  und  Mainz  zugesichert;  in 

das  erstere  ist  er  nach  Vollendung  seiner  höheren  Ausbildung 

<  1620)  aufgenommen  worden.    Mit  nicht  gewöhnlichen  Gaben 

ausgerüstet  und   von  einem  lebhaften  Triebe  nach  Thätigkeit 

beseelt,  hatte  er  zum  Schwert  gegriffen,  und  im  österreichischen 

Heere  gegen  dessen  Feinde  gefochten.   Der  Tod  Franz  von  Hatz- 

felds führte  ihn  mitten  aus  dem  Lager  nach  Wirzburg,  um  an 

der  Neuwahl  Teil  zu  nehmen;  die  Wahlstimmen  vereinigten  sich 

auf  seine  Person  und  er  wurde  am  16.  August  1642  als  Fürst- 

bischof von  AVirzburg  proklamirt.    Die  kaiserlichen  und  päpst- 

lichen Gesandten  hatten   im  Interesse   ihrer  Höfe   der  Wahl 

assistirt  und.  wie  man  annehmen  darf,  ihren  Einfluss  zu  Gunsten 

Job  ann  Philipps  verwerthet. 2)    Das  Domcapitel  hatte  ausdrück- 

lich das  Verlangen  ausgesprochen    dass  die  Personal-Union  mit 

dem  Hochstifte  Bamberg  nicht  fortgesetzt  werden  solle;  man 

fand  sie  auf  dieser  Seite  für  zu  anstrengend  und  unter  Um- 

ständen auch  bedenklich.    So  wurde  denn  auch  davon  Abstand 

Senonimen,  was  freilich  nicht  verhindert  hat,  dass  einige  Jahre 

>päter  eine  Verbindung  ähnlicher  Art,  wieder  mit  einem  benach- 

barten aber  viel  bedeutenderen  Stifte,  nämlich  mit  dem  Erzstifte 

Mainz  (1G48),  in  der  Person  Johann  Philipps  zu  Stande  kam. 

die  sich  denn  nicht  mehr  verhindern  Hess,  sie  mochte  ebenso 

wenig  oder  noch  weniger  wünschenswerth  erscheinen.3) 

i)  Vgl.  Gropp,  1.  c.  II.  p.  448  ff.t  IV,  p.  246  ff.  —  Ussermami,  1.  c.  j».  155. 

Neu*-   Wirzburger  Chronik  II,  291  ff. 

2  Vertreter  des  Papstes  war  Fabio  Chiggi,  damals  Nnntitis  in  Kulu,  der 

sf.*t*re  P.  Alexander  VII. 

3  Da*  Domcapitel  hat  übrigens  gegen  die  Wahl  Johann  Philipps  zum  Erz- 

!  i*i  hof  von  Mainz  nicht  opponirt,  gegen  die  znm  Bischof  von  selbstverständlich 

W  .rms  noch  weniger,  die  Lage  der  Dinge  war  aber  anch  so,  dass  eine  Opposition 
i richtlos  geblieben  wäre. 
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Johann  Philipp  war  eine  auf  das  Grosse  angelegte  Natur, 

von  männlichem  Ehrgeiz  erfüllt,  ein  Herrschergeist,  der  sich  in 

seinen  Absichten  nicht  gerne  widersprechen  oder  hemmen  Hess: 

ein  Politiker,  der  gerne  in  das  Getriebe  der  AVeit  eingriff  und 

sie  nach  seinem  Willen  mit  gestaltete.  Man  weiss,  wie  er,  nament- 

lich seit  er  Kurfürst  von  Mainz  und  Erzcanzler  des  deutschen 

Reiches  geworden  war,  die  deutschen  und  allgemeinen  Angelegen- 

heiten eifrig  betrieb,  jenen  rheinischen  Bund  schloss,  der  ihn  und 

das  Reich  und  auch  einen  Teil  der  Reichsfürsten  in  eine  so  eigene 

und  zweideutige  Stellung  zu  K.  Ludwig  XIV.  von  Frankreich 

brachte,  und  wieder  sein  Verhältniss  zum  kaiserlichen  Hofe  un- 

vermeidlich verdunkelte.  Schon  aus  diesem  Grunde  kann  man  nicht 

sagen,  dass  die  Personalunion  des  Hochstiftes  Wirzburg  mit  dem 

Mainzer  Erzstifte  für  ersteres  besonderes  Glück  gebracht  hätte. 

Das  Hochstift  musste  die  Kosten  der  grossen  Politik  mit  tragen 

und  hatte  doch  den  geringeren  Vorteil  davon. l)    Indess  war 

dieser  Tendenz  nicht  zu  widerstreben:  sie  drang  ja  so  weit 

durch,  dass  eine  förmliche  Confdderation  der  beiden  Erzstifter 

abgeschlossen  wurde  und  sie  ihren  bez.  Schutzheiligen  gegen- 

seitig adoptirten  u.  s.  f.    Im  allgemeinen  bestätigte  sich  auch 

hier  das  Naturgesetz,  dass  der  schwächere  Teil  dem  stärkeren 

folgen  muss.    Was  Johann  Philipps  kirchenpolitische  Gesinnung 

und  Richtung  anlangt,  so  ist  es  bekannt,  dass  er  Rom  gegenüber 

seine  Unabhängigkeit  zu  wahren  bestrebte,  und  dort  nicht  immer 

mit  günstigen  Augen  angesehen  wurde;  doch  bezog  sich  dieses 

nur  auf  seine  Haltung  in  der  grossen  Politik,  Frankreich  gegen- 

über, und  ähnliche  Fragen;  im  übrigen  und  wesentlichen  hat 

i)  Die  Protokolle  des  Domcapitels  geben  gar  eigentümliche  Belege  für  die« 

Ansicht.  Um  unr  Eines  anzuführen,  der  französische  Resident  (Gravelj  und  stize 

Leute  benahmen  sich  zu  Wirzbnrg  mit  einer  ausgesuchten  Impertinenz,  g^gva 

welche  das  Domcapitel  lebhaft  remonstrirte,  ohne  jedoch  bei  Serenissimo  mit  seio-r 

Beschwerde  durchzudringen.  Vgl.  die  Protokolle  vom  März  und  Juli  1068.  —  Zu 

den  Kosten  der  Befestigung  von  Erfurt  —  welches  sich  Johann  Philipp  mit  Hilf« 

Ludwig  XIV.  unterworfen  hatte  —  musste  auch  das  Hochstift  Wirzburg  beitragec. 

„weil  Erfurt  eine  Vormauer  auch  für  Wirzburg  sei 44  In  diese  Kategorie  pehor« 

die  lebergritte  von  Kurmainz  im  wirzburgischen  Anteile,  am  Odenwälder-Gebift 

n.  «Igl.  mehr. 
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das  System  der  katholischen  Kirche,  wie  es  durch  die  triden- 

tinischen  Beschlüsse  ausgebildet  und  in  dem  Hochstifte  Wirzburg 

seit  Friedrich  von  Wirsberg  und  Julius  Echter  eingeführt  worden 

ist.  keinen  entschiedeneren  und  umsichtigeren  Anhänger  gehabt 

als  ihn.  Um  die  äussere  Kirchlichkeit,  wenn  wir  so  sagen  dürfen, 

2U  heben,  hat  er  mit  eben  so  unermüdeter  Anstrengung  als  sicht- 

lichem Erfolge  gearbeitet.    Eines  könnte  gegen  die  eben  aus- 

gesprochene Behauptung  sprechen:  Johann  Philipp  hat  die  Leitung 

des  geistlichen  Seminars,  welches  seit  der  Auflösung  desselben, 

die  eine  Folge  der  schwedischen  Invasion  gewesen  war,  als  er 

zur  Reorganisation  desselben  schritt,  den  Jesuiten  nicht  wieder 

zurückgegeben,  sondern  in  die  Hände  der  Bartholomiten 

gelegt:  dieses  Bartholomiten-Institut  war  nicht  ein  neuer  reli- 

giöser Orden,  sondern  eine  freie  Vereinigung  von  Weltgeistlichen 

zu  gemeinsamem  Leben  und  gemeinsamem  Wirken,  vor  allem 

zum  Zwecke  der  Heranbildung  junger  Cleriker  und  der  Vor- 

bereitung derselben  zur  Seelsorge.    Der  Name  .Bartholomiten" 

stammte  von  dem  Gründer  des  Instituts.  Bartholomäus  Holzhäuser, 

der  im  J.  1*>40  zu  Salzburg  den  ersten  glücklichen  Versuch  einer 

solchen  Vereinigung  gemacht  hatte,  nach  einer  anderen  üblichen 

Benennung  hiessen  sie  auch  „Communisten-.  als  Clerici  saeculares 

in  eommuni  viventes. ')    Papst  Innozenz  XL  hatte  diese  Con- 

gregation  bestätigt,  und  sie  hatte  sich  rasch  durch  das  katholische, 

südliche  deutsche  Land  und  darüber  hinaus  verbreitet.   Eine  ge- 

wisse Reaction  gegen  die  Väter  S.  J.,  die  sich  seit  hundert  Jahren 

in  den  weitesten  Kreisen  der  Ausbildung  des  Clerus  bemächtigt 

hatten,  mag  in  dem  Erfolge  des  Bartholomiten-Institutes  liegen; 

im  Hochstift  Wirzburg  hat  man  die  Uebertragung  der  Leitung 

des  Alumnates  mit  der  Erwägung  motivirt,  dass  die  Jesuiten 

doch  dem  handelnden  Leben  und  dem  Volke  zu  ferne  stünden, 

als  dass  ihnen  die  Erziehung  des  Pfam  lerus  auf  die  Dauer  ohne 

Nachteil  überlassen  bleiben  könne.    Genug,  im  J.  1654  übertrug 

Johann  Philipp  den  Bartholomiten  die  Direktion  des  Clerikal- 

l)  Constitutiones  et  exercitia  spiritualia  Clericorum  saecularium  in  Communi 

Tiventiam.    Dillingae  16i*'>. 
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seminars.  und  machte  dieses  am  12.  Dezember  1655  seinen  DiÖ- 

eesanen  bekannt,  indem  er  sie  zugleich  aufforderte,  ihre  Sühne, 

die  sich  dem  geistlichen  Stande  widmen  wollten,  den  Bartholomiteu 

zur  Erziehung  und  Ausbildung  anzuvertrauen.1)  Das  DomcaphVl 

hatte  sich  mit  der  Berufung  der  Bartholomiteu  ausdrücklich  ein- 

verstanden erklärt  und  dabei  namentlich  zwei  für  seine  An- 

schauungsweise recht  charakteristische  Gesichtspunkte  hervor- 

gehoben, einmal,  dass  dieselben  dem  Ordinarius,  d.  h.  dem  Landes- 

bischof unterworfen,  und  dass  sie  nur  auf  Ruf  und  Widerruf  zu- 

gelassen seien.2)  Zu  gleicher  Zeit  übertrug  Johann  Philipp  der 

Congregation  mehrere  Pfarreien  im  Hochstifte ,  darunter  die  too 

Münnerstadt.  nebst  dem  im  J.  1660  errichteten  Gvmna^ium. 

ein  Gedanke,  mit  welchem  sich  übrigens  bereits  Julius  Echter 

getragen  hatte  und,  wie  seine  nächsten  Nachfolger,  durch  die 

Zeitumstände  an  der  Ausführung  desselben  gehindert  worden 

war.  3)  Indess  haben  sich,  wie  sich  weiter  ergeben  wird,  gerade 

die  Hoffnungen,  die  man  für  das  geistliche  Seminar  auf  die 

Bartholomiteu  gesetzt  hatte,  nicht  erfüllt,  und  ist  es  ihn^u 

überhaupt  nicht  gelungen,  auf  die  Dauer  in  der  Diöcese  Wirz- 

burg  Wurzel  zu  schlagen.4) 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dieser  Vorgang  konnte  nicht  ver- 

fehlen, die  mächtige  Stellung,  welche  die  Väter  S.  J.  seit  hall 

einem  Jahrhundert  in  Wirzburg  eingenommen  hatten,  wenn  nicht 

zu  erschüttern,  so  doch  erheblich  zu  modificiren.  Ein  Gebiet 

sicheren  und  tiefen  Einflusses  war  ihnen  mit  dieser  Neuerung 

entzogen.  Ihr  Verhält  niss  zur  Universität  dagegen  wurde 

im  übrigen  durch  dieselbe  in  keiner  Weise  berührt:  die  theo- 

logische wie  die  philosophische  Fakultät  blieben  nach  wie  vor 

•}  S.  Urk.-Buch  Nr.  105,  S  271  and  Nr.  107,  S.  275. 

2)  Urk.-Bnch  Nr.  106,  S.  274,  Sitzung  vom  26.  Februar  Hi.">4. 
3)  Dr.  Gutenaeckcr :  Geschichte  des  Gymnasiums  zu  Münnerstadt.  —  X.  Hn- 

ninger :  Münnerstadt  und  seine  l'mg^bung   Würzburg  1S55  S.  21K). 
*)  Es  sei  hier  erwähnt,  dass  Johann  Philipp,  zugleich  einem  ausgesproebm-n 

Wunsche  des  Domcapitels  entsprechend,  das  adelige  Seminar,  da-»  noch  nicht  wi"-l'T 

eröffnet  worden  war,  zu  eben  dieser  Zeit  ungefähr  seiner  Bestimmung  zurück- 

gegeben hat. 
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im  ganzen  Umfange  in  ihrer  Hand,  und  so  fanden  sie  in  der 

That  fortgesetzt  immerhin  legitime  Gelegenheit  genug,  auf  die 

heranwachsende  Generation,  auch  des  Clerus  nachhaltig  einzu- 

wirken.   Johann  Philipp  brachte  der  Universität  ein  lebhaftes 

Interesse  entgegen,  er  war  ein  Fürst  von  nicht  gewöhnlicher 

Bildung,  wie  er  ja  selbst  zu  kirchlich-religiösen  Zwecken,  wenn 

auch  anonym,  literarisch  sich  beschäftigt  hat.    Sein  Gesichts- 

kreis war  weit  genug,  um  ihn  vor  Einseitigkeiten  zu  bewrahren. 

Jedueh  empfand  man  im  Kreise  der  Universität,  mehr  als  bei 

deu  drei  letzten  Fürstbischöfen,  dass  eine  starke  Hand  das  Ruder 

des  Staatsschiffes  lenkte.    Nach  der  Ueberlieferung,  die  der  Zeit 

nach  den  Zeiten  Johann  Philipps  vergleichungsweise  ziemlich 

nahe  steht,  hat  sich  in  den  betreffenden  Kreisen  ein  ungemein 

günstiges  Andenken  an  seine  Verdienste  erhalten:  man  hat  ihn 

geradezu  als  den  Wiederhersteller  der  Universität  gefeiert, r) 

Diese  Anerkennung  kann  sich  aber  nicht  auf  ein  nachweisbares 

Eingreifen  in  das  innere  Leben  der  Hochschule  oder  bestimmte 

organisatorische  Massregeln  zum  Zwecke  der  Hebung  des  wissen- 

schaftlichen Lebens  und  der  Umgestaltung  und  Erneuerung  der 

Einrichtungen    in    einzelnen    Fakultäten    oder   des  Gesammt- 

zu^tandes  derselben  beziehen:  seine  nächste  Teilnahme  hat  er 

offenbar  nur  der  Ausbildung  der  Geistlichen  und  der  strafferen 

Zucht  der  n  Akademiker u  zugewendet;   was  jedoch  in  diesem 

Falle  ihm  so  hoch  angerechnet  wurde,  war  nach  Allem,  dass 

er  seine  ganze  Autorität  für  die  Hebung  der  allgemeinen  Stellung 

der  Universität  und  die  Steigerung  der  noch  immer  zurück- 

gebliebenen   Frequenz    derselben,    und    zwar    mit  evidentem 

Erfolge  einsetzte.  -)    An  die  Aebte  der  Benediktiner-Klöster  er- 

lies er  u.  a.  im  J.  16(31  die  ausdrückliche  Aufforderung,  ihre 

jungen  -Brüder 44  zum  Besuche  der  Universität  nach  Wirzburg 

zu  schicken;  die  öffentlichen  Akten  der  Promotion  verherrlichte 

er  gerne  zur  Erhöhung  der  Feierlichkeit  durch  sein  persönliches 

if  Gropp,  II,  p.  183— 184.  Carlier-Gazen,  p.  125,  und  sonst. 

i)  Gropp,  L  c.  II,  p.  185. 
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Erscheinen.  V)  In  den  ersten  Jahren  seiner  Regierung  hat  ohne 

Zweifel  und  begreiflicher  Weise  der  noch  fortdauernde  grosse 

Krieg  mehr  hemmend  als  fördernd  gewirkt,  aber  gegen  da* 

Ende  desselben  und  nach  dem  Abschlüsse  des  westfälischen 

Friedens  kehrten  Muth  und  Zuversicht  auf  der  ganzen  Linie 

zurück.  Die  Wirzburger  Universität  hatte  allerdings  Grund, 

jetzt  erhöhte  Anstrengungen  zu  machen ,  da  die  Hauptstadt  des 

Nachbarstiftes  Bamberg  eben  im  Begriff  war,  mit  ihr  durch 

die  im  J.  1647  gegründete  Akademie  in  Concurrenz  zu  treten. 

Freilich  hatte  Wirzburg  dieser  Anstalt  gegenüber  noch  immer 

ein  wesentliches  voraus,  da  di^se.  wenn  sie  auch  durch  Kai^r 

und  Papst  zugleich  mit  den  Privilegien  einer  Universität  au- 

gestattet wurde,  vorläufig  wenigstens  sich  mit  der  Errichtung 

einer  philosophischen  und  theologischen  Fakultät  und  eiues 

Lehrstuhles  für  Kirchenrecht  begnügt.2)  Die  Professoren  der 

Theologie  und  Philosophie  der  beiden  benachbarten  hohen  Schulen 

lösten  sich  seitdem  häufiger  gegenseitig  ab,  was  sich  aus  der 

Thatsache  erklärt,  dass  sie  hier  wie  dort  aus  den  bez.  Collegien 

!)  Im  ersten  Jahre  seiner  Erhebung  (1642 — Ii',  j:  bekleidete  Johann  Philipp, 
wie  herkömmlich,  selbst  das  Rektorat,  unter  der  Stellvertretung  dnreh  den  Decan 

von  Stift  Hang,  Adam  Gros.  Die  Rektoren  der  folgenden  Jahre  waren:  1643—1644 

Rudolph  von  Stadion,  Domherr  zu  Wirzburg  und  Propst  zu  St.  Stephan  in  Bal- 

berg. 1644—1645—1646:  Eberhard  Christoph  von  Seckendorf,  Wirzh.  Domherr. 

1646—1647:  Abt  Maurus  von  St.  Stephan  in  Wirzburg.  1647—1650:  Johann 

Melchior  Sölner,  Weihbischof  zu  Wirzburg  und  Decan  des  Stiftes  NenmöD*t--r. 

1650 — 1655:  Abt  Maurus  von  St.  Stephan  in  Wirzburg.  1655  — 1657:  Johann 

Christoph  von  Sirgenstein,  Domherr  zu  Wirzburg.  1658 — 1660:  Johann  Richard 

von  Erankenstein,  Domherr  zu  Wirzburg,  1660-  1662:  Johann  Christian  Hauer 

von  Eyscneck,  Decan  von  Stift  Hang.  1662 — 1663:  Joachim  Konrad  von  Sevk«a- 

dorf.  Domherr  und  Decan  des  Ritterstiftes  St.  Burkard  zu  Wirzburg.  1663— 1665: 

Abt  Benedikt  zu  St.  Stephan  in  Wirzburg.  1665—1668:  Johannes  Winheim.  Deiao 

des  Stiltes  Neumunster  in  Wirzburg,  1668 — 1670:  Abt  Eucharius  von  St.  8tephaa. 

1670  1671:  Friedrich  Wiesner,  Decan  in  Hang.  1671—1672.  Johann  Philipp  von 

Schonborn.  Fürstbischof  zu  Wirzburg  u.  s.  w  ,  unter  der  Stellvertretung  des  Rek- 

tors des  Vorjahres.  — 

2i  Vgl.  Martinet:  Onellenmässige  Geschichte  der  Stiftung  und  feierliche 

Eröffnung  der  Academia  Ottoniana.    Programm  der  Studien -Anstalt  Bamber?  1*4" 
Das  Epitheton  „Ottoniana"  erhielt  die  Anstalt  zu  Ehren  des  Bamberger  Bi«<h  f* 
Otto  des  Heiligen,  f  1139;  der  Gründer  war  Fürstbischof  Melchior  Otto  Voit 

Salzbnrg  1 1642- 1653). 
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S.  J.  hervorgingen.  In  der  theologischen  Fakultät  zu  Wirz- 

bnrg  begegnen  wir  in  der  Epoche  Johann  Philipps  folgenden 

Lehrern:  Aus  der  Zeit  Franz  von  Hatzfelds  stammten  noch 

Wolf  gang  Biber,  Nicolaus  Arnoldi,  Petrus  Jlichart  und  Konrad 

Breunig;  der  letztere  jedoch  so,  dass  er  erst  1646  von  der  philo- 

sophischen zur  theologischen  Professur  überging.  «)  Als  neue 

Xaraen  traten  hinzu:  Veit  Erbermann,  Nicolaus  Hansler,  Melchior 

Cornaus.  Friedrich  Staudenhecht,  Wolfyang  Spcth,  Konrad  Hermann, 

Xicolatts  Intz,  sämmtliche  S.  J.  Der  bedeutendere  unter  ihnen 

dürfte  M.  Cornaus  gewesen  sein,  ein  geborner  Westfale,  der  im 

November  1652  in  den  Senat  zugelassen  wurde  und  im  J.  1661 

noch  zuverlässig  als  Professor  der  Theologie  in  Wirzburg  be- 

zeugt ist.2)  Er  war  ein  ziemlich  fruchtbarer  Schriftsteller,  und 

>eine  Arbeiten  sind  zum  Teil  polemischer,  die-  relativ  wichtigeren 

jedoch  scholastisch-philosophischer  Natur.  Er  ist  auch  als  Ver- 

teidiger Athanasius  Kirchers  aufgetreten,  als  einige  Sätze  von 

dessen  spekulativer  Kosmologie  von  Seite  der  Rechtgläubigkeit 

angegriffen  wurde.3)  Nach  ihm  ist  Staudenhecht  hervorzuheben, 

ein  geborener  Wirzburger,  den  die  Acta  Univers,  als  Mitglied 

der  theologischen  Fakultät  in  den  Jahren  1661  und  1667  auf- 

führen; es  schliesst  das  aber  nicht  aus,  dass  er  nicht  schon 

mehrere  Jahre  zuvor  derselben  angehört  hat. 4)  Die  übrigen  der 

Genannten  haben  sich  schriftstellerisch  weniger  hervorgethan. 5) 

»]  cf.  Ruland,  Series,  p.  63—64.  Dass  W.  Biber  im  J.  1647  noch  in  der 

theologischen  Fakultät  ab  Professor  wirkte,  wird  durch  sein  Ausschreiben  vom 

i~.  Sept.  d.  J.  (bei  Gropp,  II,  p.  185)  ausdrücklich  bezeugt;  er  war  in  diesem 
Jahre  zugleich  Decan.    Er  ist  sogar  erst  1643  in  den  Senat  aufgenommen  worden. 

-i  Die  authentischen  Acta  l'nivers.  berichten  zum  28.  November  1652  seine 

Aufnahme  in  das  „consilium"  —  die  der  Bestallung  regelmässig  schnell  nachfolgte 

—  and  erwähnen  ihn  noch  als  aktiv  am  26.  September  1601.  Darnach  werden  die 

Angaben  von  Ruland  (1.  c.  p.  67)  zn  berichtigen  sein. 

3  Vgl.  Werner,  Geschichte  der  kathol.  Theologie  S.  67.  Ruland,  1.  c,  wo 

i'ornans'  Schriften  aufgeführt  sind. 

*1  Vgl.  über  ihn  auch  Werner,  1.  c.  S.  67,  wo  er  um  einer  scholastisch- 

philos.  Schrift  wegen  (Ruland,  L  c.  p.  73)  genannt  ist. 

»1  Hermann,  Intz  nnd  Staudenhecht  erscheinen  im  J.  lf,f»7  als  Repräsentanten 

der  theologischen  Fakultät  im  Senate,  und  bildeten  auch  wahrscheinlich  z.  Z.  die- 

«lbe  ohne  weitere  Collegen. 
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Das  Decanat  der  theologischen  Fakultät  ist  seit  der  Wiederher-  * 

Stellung  nicht  wie  früher  regelmässig  dem  Rektor  des  Jesuiten- 

collegiums  überlassen  worden;  im  J.  1647  war  es  z.  B.  Professor 

Wolfgany  Biber,  der  freilich  auch  dem  Orden  angehört  hat.  Es 

scheint  sogar,  dass  in  diesen  Jahren  von  der  früheren  Gewohn- 

heit grundsätzlich  abgewichen  worden  ist.  Im  September  1669 

wurde  jedoch  wieder  der  Versuch  gemacht,  zur  alten  Praxis  zu- 

rückzukehren und  P.  Caspar  Hopf,  z.  Z.  Rektor  des  Collegiums 

S.  J.,  wirklich  zum  Decan  gewählt.  Nun  kam  es  aber  darauf 

an,  ob  der  Senat  diesen  Akt  anerkennen,  bez.  den  Gewählten  in 

seine  Mitte  aufnehmen  wollte.  Die  Mitglieder  der  philosophischen 

Fakultät  im  Senate  —  die  ja  zugleich  ebenfalls  Mitglieder  des 

Collegiums  S.  J.  waren  —  stellten  (am  17.  Sept.)  den  Antrag 

auf  die  Zulassung  P.  Hopfs,  aber  die  juristischen  und  medi- 

cinischen  Collegen  widersprachen  diesem  mit  dem  Hinweise, 

dass  der  betreffende  nicht  auch  Professor  sei.  Darüber  brach 

nun  der  Streit  aus,  welcher  jedoch  durch  die  angerufene  Inter- 

vention des  Rektors  Magn.  zu  Gunsten  des  Angefochtenen  ent- 

schieden wurde,  unter  der  Motivirung,  dass  die  Statuten  keines- 

wegs verlangen,  dass  der  Decan  aktiver  Professor  sei. ') 

Die  Zahl  der  Promotionen  in  der  theologischen  Fakultät 

in  der  Zeit  Johann  Philipps  ist  gross  genug,  wenn  auch  die 

wissenschaftliche  Tendenz  der  Abhandlungen  oder  Thesen  nicht 

gar  hoch  gegriffen  ist.  Zu  der  ersten  Promotion,  die  nach  so 

langer  Unterbrechung  im  J.  1647  wieder  stattfand,  hat  der  Decan 

der  Fakultät  durch  ein  besonderes  Ausschreiben  feierlich  ein- 

geladen.2) Johann  Philipp  hat  am  14.  Februar  1661  eine  eigene 

Vorschrift  ausgehen  lassen,  durch  welche  die  Prüfungen,  welchen 

sich  die  Weltpriester  und  Mönche,  welche  die  Grade  des  theo- 

logischen Doktorates  und  Baeealaureates  erlangen  wollten,  zu 

»)  Acta  Univers,  znm  17.  Sept.  D569.  Die  in  der  betr.  Seuatssitzuug  an- 
wesenden Professoren  waren:  Hermann.  Standenhecht.  Salentin  (FölenV Weiganl. 

Amling,  Schwan,  Scherer.    Es  fehlten  also  verschiedene. 

2)  Gropp,  II,  p.  185.  Die  betr.  Promotion,  sei  es  durch  Abhandlunz^n  oder 

Thesen,  hat  liulamt.  so  weit  sie  ihm  zugänglich  waren,  1.  c.  p.  288  ff.,  verzeichnet- 
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unterwerfen  hatten.  *)  Gleich  darauf  hat  er  die  sehr  merkwürdige 

Instruktion  für  die  Alumnen  des  von  ihm  wiederhergestellten 

geistlichen  Seminars  verkündigt.  Dieselbe  hat  insbesondere  auch 

die  Zeit  im  Auge,  in  welcher  dieselben  in  das  praktische  Leben 

und  in  die  Seelsorge  eingetreten  sein  werden,  und  geht  offenbar 

von  den.  dem  Institut  der  Bartholomiten  zu  Grunde  liegenden 

Voraussetzungen  aus.2)  — 

In  der  juristischen  Fakultät  traten  in  diesen  drei  Jahr- 

zehnten im  ganzen  zehn  Professoren  auf;  zwei  von  ihnen,  Falck 

und  Opilio.  reichen  noch  ans  der  Zeit  Franz  von  Hatzfelds 

herüber.3)  Hiezu  kam  zunächst  1644  Dr.  Franz  Christian  ltyius, 

der  vier  Jahre  später  resignirte  und  in  unmittelbar  fürstbischöf- 

liche Dienste  trat.4)  Er  hatte  über  Institutionen  gelesen.5)  Im 

J.  1651  tritt  D.  Johannes  Salentin  Foelen  zum  ersten  Male  im 

Lektionsverzeichnisse  auf;  in  den  Actis  Univers,  kehrt  sein  Name 

öfters,  aber  bei  untergeordneten,  privaten  Veranlassungen  wieder. 

Seine  Wirksamkeit  —  für  römisches  Recht  —  hat  ziemlich  lange 

gedauert.6)  Au  ihn  reiht  sich  als  Professor  des  Civilreehtes 

D.  Georg  Geissler,  der  am  14.  September  1654  in  den  Senat  zu- 

gelassen wird:  er  hat  offenbar  dieses  sein  Amt  nicht  lange  be- 

kleidet. Johann  Christoph  Erbach,  Professor  des  canonischen 

Rechtes,  soll  von  1656- 1667  als  solcher  gewirkt  haben.7)  Franz 

Fritdrieh  Andler  (Andeler),  der  über  Pandekten  vortrug,  gehörte 

von  1656  bis  1661  der  Fakultät  an  und  folgte  dann  einem  Ruf 

i    Urk.-Bnch  Nr.  III,  S.  281. 

-*   Urk.-Bnch  Nr.  112,  8.  282. 

3  Ji.  oben  S.  351,  Anm.  2. 

*    Acte  Univers,  zum  J.  1644  nud  1648. 

s.  Im  erhaltenen  Lektiouskatalog  1**40.  1B47  kündigt  er  Vorlesungen  über 

,In«titntionnm  imperialiom  libros  quatuor-  an.   (S.  liisch,  Rektoratsrede  S.  68). 

•i  Ob  bis  16H0,  wie  Schnaidt  iSicil.  p.  72)  will,  mag  dahin  gestellt  bleiben. 

I>ie  Lektionsverzeichnisse  von  107O  exel.  bis  10SO  fehlen  leider;  im  J.  1^72  ist 

er  noch  thatig.  Sein  Name  wird  auch  „Foelleu"  geschrieben.  Unter  dem  ein- 

fachen ,5>alentin"  der  Acta  Univers,  zum  J.  16'*>U  wird  doch  wohl  kein  anderer 
al*  er  verstanden  werden  müssen. 

Tj  Die  Basis,  auf  Grund  welcher  Schneuit  ihn  1656  beginnen  lässt,  kenue 

ich  nicht.   V>jr  1G65  war  er  wohl  schon  angestellt,  zugleich  Chorherr  von  .St.  Hang. 
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in  den  k.  Reichshofrath.  Er  führte  bereits  bei  dem  Antritte 

seiner  Professur  zugleich  den  Titel  eines  fürstbischöflichen  Rathes 

und  war  der  Nachfolger  D.  Christian  Upilio's.  Sein  Verlangen, 

in  das  Consilium  zugelassen  zu  werden,  gab  zu  einer  charak- 

teristischen Erörterung  Veranlassung.  Der  Deean  und  die  ganze 

juristische  Fakultät  erhoben  nämlich  gegen  die  Gewährung  dieses 

Gesuches  den  Einwand,  dass  er  eiuer  Voraussetzung  derselben, 

von  welcher  wir  erst  bei  dieser  Gelegenheit  erfahren,  und  nach 

welcher  jeder  zur  Professur  Zugelassene  seinen  Collegen  in  der 

Fakultät l)  ein  Frühstück  oder  eine  bestimmte  Summe  Geldes 

spenden  musste,  noch  nicht  nachgekommen  sei;  ebenso  wenig 

dürfe  er  an  der  Prüfung  der  Candidaten  Teil  nehmen,  ehe  er 

die  erste  Vorlesung  gehalten  habe.  Dieser  gedoppelten  Anfor- 

derung weigerte  sich  jedoch  Andler,  als  einer  unberechtigten, 

erst  von  D.  Falck  eingeführten  Neuerung,  nachzukommen;  der 

Senat  entschied  aber,  er  müsse  sich  diesen  beiden  Bedingungen 

unterwerfen,  da  seine  Collegen  behaupten,  diess  ebenfalls  gethan 

zu  haben.2)  Bei  dieser  Entscheidung  scheint  es  sein  Bewenden 

gehabt  zu  haben.  —  Nach  Andler  treten  noch  Philipp  Binziwjcr 

(1658-  1667)  als  Professor  Digestorum,  Johannes  Fiele  (16t>2 — 1667 1 

als  Professor  Institut.,  P.  Baimumlus  Peez,  S.  J.,  Professor  de> 

canonischen  Rechtes  (1668— 1671 )  auf.  Peez  war  zugleich  Rektor 

des  Collegiums  S.  J.;  als  er  sich  im  September  1669  zur  Auf- 

nahme in  den  Senat  meldete,  wurde  gegen  ihn  der  Einwand  er- 

hoben, er  habe  zu  Wirzburg  keine  juristischen  Vorlesungen  gehört 

»)  So  scheint  es,  und  nicht  des  Consiliums,  da  er  in  dasselbe  ja  erst  ein- 
treten will. 

2)  Acta  Univers,  zum  22.  Angnst  165G  (foL  76 1.  —  Dr.  Andler  erregte  da» 

Jahr  darauf  einen  anderen  Anstand.  Er  wurde  nämlich  durch  seinen  Sj.tt  iii- 

collegen  Voclin  im  Senate  denuueirt,  dass  er  auf  einem  akademischen  Programm? 

den  Titel  eines  „fürstlichen  Rathes"  dem  des  „Professors*  vorgesetzt  habe.  Er 
suchte  sich  mit  dem  Einwände  zu  rechtfertigen,  dass  alle  seine  bez.  Vor»ran^«rr 

bis  auf  Upilio  herunter  es  ebenso  gemacht  hätten;  eine  Entscheidung  in  die**« 

Falle  stehe  aber  nur  Serenissimo  zu.  Der  Senat  entschied  aber,  in  actis  Acad^ 

micis  habe  der  Titel  „Professor*  voranzustellen.  Darauf  erklärte  Andler.  unter 

diesen  Umständen  wolle  er  den  in  Frage  stehenden  Titel  lieber  gar  nicht  erwähnet 

als  ihn  nachzusetzen.    (Acta  Univers,  zum  10.  August  1657,  foL  77b.) 
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und  sich  den  juristischen  Doktorgrad  durch  die  vorgeschriebenen 

Prüfungen  und  Disputationen  nicht  erworben.  Als  jedoch  darauf 

erwidert  wurde,  dass  alles  dieses  auf  Grund  eines  Dispenses  von 

Seite  Serenissimi  geschehen,  stand  man  von  fernerem  Widerspruch 

al>,  allerdings  nicht  ohne  die  ausdrückliche  Erklärung  zu  Proto- 

koll zu  geben,  dass  dieser  Vorgang  kein  Präjudiz  bilden  dürfe.1) 

-  Den  Reigen  schliesst  Johannes  Blasius  Weiyand  als  Professor 

Institut.,  von  1669  angefangen.    Unter  diesen  Gelehrten  dürfte 

Andler,    nach    seinen   literarischen  Leistungen  gemessen,  der 

relativ  bedeutendste  und  jedenfalls  fruchtbarste  gewesen  sein, 

jedoch  sind  seine  grösseren  Schriften,  zum  Teile  publicistische 

Sammelwerke,    erst   nach   seinem  Abgang   von  Wirzburg  er- 

schienen.2) —  D.  Peter  Roderich  Demeradt,  wie  man  vermuthet 

ein  Enkel  von  Professor  Peter  Elogius  Demeradt,3)  der  durch 

eine  im  J.  1666  erschienene,  das  fränkische  Landrecht  zum  ersten 

3Iale  eingehend  behandelnde  Schrift  sich  einen  berühmten  Namen 

gemacht  hat.  ist  sicher  niemals  Professor  in  der  juristischen 

Fakultät  gewesen;4)  das  schliesst  jedoch  nicht  aus.  dass  er  in 

seiner  Eigenschaft  als  Wirzburgischer  Doktor  der  Rechte  ein- 

mal Vorlesungen  gehalten  hat.5)  — 

»i  Acta  Univers,  znm  13.  Sept.  1669. 

2.  S.  Putter.   Literatur  de»  deutschen  Staatsrechtes  I,  S.  247  ff.  Jügler. 

Beitrage  IV.  S.  48  ff.    Sehneidt,  Sicil.  S.  73,  f>.    Riseh,  I.  c.  S.  20. 
3-  S.  oben  S.  286. 

♦  Vgl.  über  ihn  Sehneidt,  L  c.  S.  7s  und  93  und  Step/,  Ualleiien  u.  s.  w. 
X.  Bd.  3.  186. 

-'•t  Es  kam  in  Wirzburg  wie  anderwärts  vor,  dass  Doktoren  irgend  einer 
Fakultät,  an  der  Hochschule,  an  welcher  sie  Vorlesungen  gebort  und  den  betr. 

Grad  erworben  hatten,  auch  Vorlesungen  halten  konnten.  Doch  fühlte  mau  sich 

hier  z.  Z.  jreneigt,  diese  Gewohnheit  in  Krage  zu  stellen.  In  dieser  Beziehung 

durfte  folgende  Notiz  der  Acta  l'nivers.  zani  D.  November  1657  (fol.  8»h  nicht  ohne 
Interesse  sein.  Es  heisst:  „'J.  Üctobris  sacrosaneto  Missae  sacriticio  celebrato  in 

<  onclavo  propositum,  (juod  dominus  Binzinger  J.  U.  D.  collegium  Djstitutionum 

velit  instituere:  an  concedendum  ?  secundo :  anne  plura  collegia  Institutionum 

•  professoribus  instituenda,  ut  occasio  aliis  sufferetar.  Conclusum  ad  prinnim: 

qnamvis  alibi  a  non  —  Professoribus  (!)  collegia  habeantur,  tarnen  hic  non  con- 

cedendnm  propter  pancitatem  studiosorum.  Ad  secundum :  cum  Professores  ita 

•^onvenerint,  ut  dominus  D.  Antler,  professor  Institutionum,  collegium  habeat  pro 
tyronibns,  et  D.  Dr.  Geissler  senioribus  disputationem,  et  D.  Dr.  Salentin  Trentleri- 

aaum,  ita«jue  relitjuae  facultates  neque  contradicere,  neque  non  approbare  potuerunt.4' 
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Die  medicinische  Fakultät  hat  in  diesen  Jahren  ein 

Dasein  mittelmässiger  Bedeutung  geführt.  Ihre  Lehrkräfte  an- 

langend, sind  wir  darüber  wohl  ausreichend  unterrichtet,  aber 

es  findet  sich  nichts,  was  uns  imponiren  könnte.  Das  Lektions- 

verzeichniss  von  1646  auf  1647  nennt  neben  Wolfgang  Upilio  einen 

einzigen,  zugleich  neuen  Namen,  Balthasar  Mate,  der  aber  binnen 

des  folgenden  Jahrzehnts  wieder  verschwindet. l)  Die  Acta  Univ. 

berichten,  dass  zum  13.  Sept.  des  J.  1652  ein  Johannen  BapL 

Upilio,  Doktor  und  Professor  der  Medicin  in  den  Senat  zuge- 

lassen wurde;  sicher  war  er  ein  Verwandter  Wolfgang  Upilio  s. 

der  bis  1670  als  aktives  Mitglied  der  Fakultät  zu  verfolgen  ist, 

aber  wir  hören  weiter  nichts  von  ihm.  Dagegen  taucht  im 

J.  1665  ein  schon  früher  erwähntes  und  in  den  Hintergrund 

getretenes  Mitglied  der  Fakultät  wieder  auf,  nämlich  Michael 

Wayner,  der  im  J.  1640  nach  Mergentheim  übergesiedelt  war. 

Das  Lektionsverzeichniss  nennt  ihm  zum  J.  1667  —  166S  zum 

letzten  Male.2)  In  den  Jahren  1665  bis  1670  erscheint  ferner 

in  diesem  Kreise  Dr.  Joh.  Adam  Stoer,3)  im  J.  1669  endlich  Pro- 

fessor Dr.  Jakob  Amling,  der  bis  gegen  das  Ende  des  Jahrhunderts 

—  wenn  nicht  in  Wirksamkeit,  so  doch  am  Leben  ist.4)  Man  mag 

sich  aber  hüten,  von  den  offiziellen  Vertretern  der  medicinisrhen 

Wissenschaft  dieser  Zeit  zu  gut  zu  denken:  man  braucht  Männer 

wie  Stoer  und  Amling  blos^  als  Herausgeber  der  Kalender  in  s 

Auge  zu  fassen,  um  bitter  enttäuscht  zu  werden.5)  Aehnlich. 

d.  h.  nicht  viel  besser,  soll  es  nach  dem  Urteile  der  Sachver- 

ständigen mit  den  Dissertationen  beschaffen  sein,  die  bei  Ge- 

legenheit der  Promotionen  zu  Tage  traten.6) 

i)  >S.  Kölhker,  Rektoratsrede,  S.  65. 

■i;  Kolliker,  1.  c.  Hier  liudet  mau  zugleich  die  Lektionsverzeichnis>e  der 

ruedic.  Fakultät,  soweit  sie  erhalten  siud. 

8)  S.  Seharohl,  Beiträge  zur  älteren  und  neuen  Chronik  v.  Wirzl».  1.  Hft.  S.  27u. 

*)  Scharold,  1.  c.  I,  S.  270.  Andren  und  Ucgg,  fränk.  Chronik,  Jahrg.  l?"*-'. 
S.  2S1. 

5)  Ein  Exemplar  eines  solchen  von  Amling  zum  J.  1098  heransgejrr-b. .-nm 
Kalenders  hat  sich  erhalten  und  liegt  vor  uns. 

«)  Kölliktr,  1.  c.  S.  72.  Es  sind  freilich  recht  wenige  Dissertationen  in 

diesen  Jahren,  so  weit  sie  erhalten  sind. 

Digitized  by  Google 



Ein  Jahrhundert  lanpsamer  Entwkkdnng.    (1034-  1731. 

In  der  philosophischen  Fakultät  fehlt  es  nicht  an  Namen. 

aWr  es  befindet  sich  kein  einziger  von  nachhaltender  Bedeutung 

darunter.    Sie  gehören  alle,  wie  im  Grunde  nicht  mehr  erinnert 

zu   werden    braucht,   dem    Jesuiten  -  Orden    an:     P.  Christoph 

Hauch,  seit  1044.  P.  Heinrich  Silesius  und  P.  Georg  Marias,  beide 

seit  1652,  sämmtlich  Professoren  der  Mathematik.  Professoren 

der  Logik  treffen  wir  eine  ganze  Reihe,  teils  gleichzeitig,  teils 

nacheinander:  P.  Eucharius  Sartorius,  seit  1644,  P.  Adam  Weber, 

seit  1651,  P.  Johannes  Schüz,  seit  1652,  P.  Laurentius  Göp/ert.  seit 

1660,  P.  Heinrich  Krebs,  seit  1661,  P.  Alois  Remrod  und  P.  Georg 

Kolb,  seit  1662,  P.  Michael  Scherer  und  P.  Wolfgang  Scherer,  seit 

16*>7.  P.  Laurentius  Fluch  und  P.  Balthasar  Wolff,  seit  1669.») 

Wie  lange  diese  Professoren   in   ihren  Stellungen  verblieben, 

ist  nicht  leicht  mit  Bestimmtheit  nachzuweisen,  bei  der  relativ 

grossen  Anzahl  derselben  für  ein  Fach  binnen  nicht  drei  Jahr- 

zehnten ist   anzunehmen,  dass  sie   ziemlich  rasch  gewechselt 

haben,  aber  nicht  minder  steht  zu  vermuthen,  dass  dieser  häufige 

Wechsel    dem    Lehrzwecke   weniger   gemäss   war.     Als  Pro- 

----  :    der   n Philosophie^   von    11566-    1670,    tritl    P.  Johann 

Seyfriedy  als  Professor  der  „Poesie"  im  J.  1663  P.  Max  Georg 

Wölf  auf.-)  Als  Mitglieder  der  philosophischen  Fakultät  werden, 

ohne  nähere  Bestimmung,   zum  J.  1661  P.  Zehnder  und  zum 

•I.  1667  P.  Detiner  aufgeführt.     Der  schon  genannte  P.  Caspar 

Schott.  Äthan.  Kirchers  Schüler,  gehörte  zu  den  seltenen  Be- 

rühmtheiten unserer  Hochschule  in  dieser  Zeit;  wenn  auch  er 

-ich  von  dem  Banne  der  herrschenden  oft  dunkeln  Vorstellungs- 

wei.^e  nicht  ganz  zu  befreien  vermochte,  so  war  er  in  einigen 

Beziehungen  des  Wissens  und  Denkens  doch  im  Begriffe,  ihr 

vorauszueilen,  was  stets  doch  mit  das  höchste  Lob  des  for- 

schenden Geistes   bleibt.    Von   Haus  aus   ein   Ostfranke,  am 

12.  Februar  1605  zu  Königshofen  im  Grabfelde  geboren,  hat  er 

in  Wirzburg  seine  Bildung  erhalten,  trat  in  den  Orden  S.  J., 

Ii  Diese  Namen  sind  in  den  Actis  Uni*,  zum  betr.  Jahr«'  bezeugt. 

-    Kin  lateinisches  Protrepticon  steht  in  PrixendOrfen  ,nen  mathematischer 

Tri«meri«tasM.    Wirzb.  1663,  S,  12. 
G^cticht*  der  UniTeniut  Wirzburg.    L  Rind.  24 
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flüchtete,  wie  es  scheint,  zugleich  mit  seinem  Lehrer  und  erhielt 

in  Palermo  eine  Stellung,  kehrte  endlich,  nach  einem  längeren 

Aufenthalte  bei  Äthan.  Kircher  in  Rom.  wieder  in  seine  Heimatli 

zurück  und  wurde  ungefähr  1655  an  der  Universität  Wirzburg 

Professor  der  Mathematik,  gest.  2*2.  Mai  1666. !)    Gerade  seit 

seiner  Rückkehr  entwickelte  Schott  eine,  wenn  auch  von  längerer 

Zeit  her  vorbereitete,  äusserst  fruchtbare  literarische  Thätigkeit. 

Seine  Studien  umfassen  das  gesammte  Gebiet  der  Mathematik 

und  Physik  und  erstreckten  sich  darüber  hinaus  in  das  Bereich 

der  Lehre  von  den  belebten  Organismen.   Er  stand  mit  dem  Er- 

finder der  Luftpumpe,  Otto  von  Guerike,  in  Briefwechsel.  —  sein* 

Technica  curiosa  ist  eines  seiner  wichtigeren  Werke.  —  und 

machte  sogar,  was  damals  eben  erst  von  dem  Engländer  Christoph« 

Wren  mit  Erfolg  versucht  worden  war,  —  ähnliche  Experimente 

mit  Einspritzungen  von  Medicamenten  in  die  Adern  lebender 

Thiere.'-J    Man  kann  sich  vorstellen,  was  die  Anwesenheit  und* 

Wirksamkeit  eines  Mannes  dieser  Art  für  eine  Universität  be- 

deuten musste!    Wir  können  uns  dieses  denken,  ohne  dass  un» 

dabei  eine  spezielle  Ueberlieferung  zur  Seite  steht.  Die  dürftige: 

Ueberreste  von  Promotionsschriften  und  Thesen  aus  diesen  Jahre: 

sagen  uns  zu  wenig  davon,  und  eine  Schule  zu  bilden,  oder 

nur  einen  Schüler,  wie  Kircher  an  ihm  gefunden  hatte,  zu  riuden 

war  ihm  leider  nicht  beschieden.3) 

Anlangend  allgemeine  Angelegenheiten  und  Vorkommnis 

an  der  Universität  in  der  Epoche  Johann  Philipps,  sei  Folgende 

darüber  bemerkt.  Das  Fortbestehen  der  Universit  ä  t •i- 

bibliothek,  von  deren  Grundlegung  wir  früher  gesprochen 

haben.4)  wird  jetzt  ausdrücklich  und  in  einer  Weise  constatirt. 

»)  Vgl.  über  Schott  Jöcher,  1.  c.  IV,  p.  340.  Fränkische  Chronik,  li*>7  S.  5Ut 

1809  S.  52<J.  —  Gazen-Carlicr,  p.  244.    Kölliker,  Rektoratsrede,  S.  12. 

2)  KöU&er,  1.  c.  p.  12-13. 

8)  Wir  bemerken  hier,  um  etwaigen  Verwechselungen  vorzubeugen.  da«i 

Wirzburg  —  wie  anderwärts  — ,  ausser  au  der  Universität,  auch  andere  Profe>M>rrs 

auftraten,  nämlich  solche,  die  in  den  Stiftern  und  Klöstern  in  erster  Linie  phi!  - 
sophische  und  vor  allem  theologische  Vorträge  hielten. 

«)  Zur  Zeit  Gottfrieds  von  Aschhausen  uud  durch  ihn;  s.  oben  S.  31»»  Arn:  1- 
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ans  welcher  hervorgeht,  dass  sie  durch  die  Occupation  wenig 

oder  nicht  gelitten  hat;  es  würde  sonst  doch  wohl  bei  dieser 

Gelegenheit  davon  die  Rede  sein.    Der  Senat  beschliesst  näm- 

lich am  2G.  September  1644,  dass  die  Decane  der  vier  Fakultäten 

abwechselnd  über  dieselbe  die  Aufsicht  führen  und  die  theo- 

logische Fakultät  damit  den  Anfang  machen  soll. ')    Als  Re- 

muneration wurde  dem  jeweiligen  Conservator  die  allerdings 

bescheidene  Summe  von  6  Gulden  zugesprochen.2)   Dass  von  oben 

her  jetzt  die  Zügel  im  Vergleich  mit  vordem  etwas  schärfer  an- 

gezogen wurden,  haben  auch  die  Professoren  erfahren  müssen. 

Am  20.  Mai  1*361  trug  der  Rektor  M.  in  Gegenwart  der  vier 

Decane  im  Xamen  Eminentissimi  den  Wunsch  vor,  die  Pro- 

fessoren möchten  in  Zukunft  ihre  Vorlesungen  rleissiger  halten 

und  ohne  einen  legitimen  Grund  nicht  aussetzen,  damit  die 

Studenten  keinen  Grund  bekämen,  sich  zu  beschweren,  und  die 

Professoren  nicht  etwa  in  die  Ungnade  des  Fürsten  fielen/*)  Das 

Jahr  darauf  richtete  der  Rektor  M.  im  Senate  an  die  juristischen 

Professoren  im  besonderen  die  Aufforderung,  ihre  Vorlesungen 

tfeissig  abzuhalten,  auf  dass  keine  Klagen  an  den  Fürsten  ge- 

bracht würden.4)  Zugleich  wurde  erinnert,  die  Professoren  sollten 

ihre  Privatvorlesungen  gegen  ein  massiges  Honorar  abhalten5) 

und  sich  unter  einander  so  vergleichen,  dass  die  Vorlesungen  zu 

be.stimmter  Stunde  gehalten  würden  und  sich  nicht  gegenseitig 

im  Wege  ständen.8)    Aber  auch  das  Domcapitel  übte  ein  be- 

stimmtes Aufsichtsrecht  über  die  Universität  und  die  Professoren 

aus.  und  es  konnte  sich  dabei  auf  die  s.  Z.  zwischen  ihm  und 

J   Acta  Univ.  znm  14.  Sept.  1644  (fol.  56  b\ 

Acta  Univ.  znm  27.  Sept.  1G44  (fol.  56):    Bibliothecario  constituti  sunt 

pro  salaria  6  Horeni. 

»)  Acta  l'niv.  znm  20.  Mai  1661  (fol.  86b).  Damit  zu  vgl.  fol.  91b— 92a. 
«i  S.  die  vorausgehende  Anm. 

*)  Nach  den  ursprnnglichtn  Einrichtungen  der  Universitäten  waren  die 

-öffentlichen"  Vorlesungen  das  normale,  die  „privata"  die  Ausnahme,  das  nicht 
Vorgeschriebene,  während  hent  zn  Tage  und  seit  längerer  Zeit  bekanntlich  das 

T'mgekehrte  Kegel  und  Gesetz  geworden  ist  und  die  privata  sich  überdiess  noch 
teilweise  zn  privatissima  entwickelt  haben. 

«)  Acta  Univ.,  fol.  92. 

24* 
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Julius  Echter  vereinbarten  Statuten  stützen.  So  beschloß  es 

im  J.  1(359,  dem  Professor  Juris,  Dr.  Philipp  liinzinrjer,  wegen 

einer  „losen  Rede",  die  er  in  seiner  Eigenschaft  als  -Professor 

und  Doktor**  billig  nicht  hätte  thun  sollen,  einen  Verweis  zu 

erteilen.1)  Auf  die  Beteiligung  an  dem  akademischen  Gottes- 

dienst und  allen  damit  in  ausserordentlichen  Fällen  zusammen- 

hängenden Feierlichkeiten,  Prozessionen,  Andachten  u.  dgl.  wurde 

gerade  auch  in  dieser  Zeit  gegenüber  Allen,  die  in  den  Verband 

der  Universität  gehörten,  streng  gehalten.  Das  wurde  so  ver- 

standen und  so  weit  ausgedehnt,  dass  beim  akademischen  Gottes- 

dienst alle  Doktoren,  die  nicht  zugleich  Professoren  oder  fürst- 

liche Räthe  waren,  erscheinen  mussten.  falls  sie  der  akademischen 

Privilegien  nicht  verlustig  gehen  wollten.2)  Zu  diesen  kirch- 

lichen Akten  wurde  nicht  unbillig  das  Seelengedächtniss  ge- 

rechnet, welches  jährlich  am  3.  November  für  den  Stifter  and 

die  Wohlthäter  der  Universität  in  der  Xeubaukirche  abgehalten 

wurde.3)  Die  berührten  akademischen  Privilegien  waren,  zumal 

in  unruhigen  Zeiten,  immerhin  nicht  zu  verachten:  sie  befreiten 

von  der  Verpflichtung  Wachtdienste  zu  thun  und  die  anderen 

bürgerlichen  Lasten  zu  tragen.  Die  Universität  hielt  streng* 

darauf,  dass  dieselben  geachtet  wurden.  Als  im  J.  1051  di* 

Dootores  Juris,  die  weder  Professoren  noch  fürstliche  Rath-' 

waren,  sich  beschwerten,  dass  dieses  Privileg  in  ihrer  Pers«»n 

nicht  respektirt  werde,  Hess  der  Senat  die  gehörig  formulirte  Be- 

schwerde an  den  Fürsten  bringen,  der  zu  Gunsten  der  Beschwerde- 

führer entschied.4)  —  In  Betreff  der  Erteilung  der  akademischen 

Grade  wurde  1057  beschlossen,  dass  an  der  Universität  Wirzbun: 

Niemand  promovirt  werden  solle,  der  nicht  an  irgend  einer  Uni- 

ii  Protokolle  des  Pomcapitels  zum  J.  1659,  foL  31T2.  Welches  die  betu- 

liche ..lose  Redeu  Binzingers  war,  erfahren  wir  nicht. 

-'i  Acta  Univ.  zum  3.  Nov.  1653  (fol.  60b).  Am  14.  Sept.  1654  wurde  dir*? 

Forderung,  bei  allen  „Actis  publicis"  überhaupt  zu  erscheinen,  an  die  „Alumni, 

doctores  »  xternos  non  consiliarios  nec  non  religiosos,  qnj  hie  sine  choro  studect* 
gerichtet. 

V;  Acta  Univ.  (fol.  68\ 

*i  Acta  Univ.   fol.  65   zum  12.  März  1651. 
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vt-rsität  öffentliche  Vorlesungen  gehört  habe. l)    Die  herkömm- 

liche gesetzliche  Praxis  des  Doktorsehmauses  war  im  Verlaufe 

der  Zeit  doch  erschüttert  worden.   Man  Hess  wiederholt  Dispensen 

gegen  haare  Entschädigung  geschehen,  setzte  aber  freilich  zu- 

gleich hinzu,  das  dürfe  in  Zukunft  nicht  wieder  vorkommen.-) 

Endlich,  im  J.  1656.  stellte  doch  der  Senat  selbst  den  Antrag 

bei  dem  Fürsten,  dass  der  sogen.  „Doktorensehmauss-  wie  über- 

haupt sämmtliche  Schmausereien  und  Zechgelage,  welche  auf  die 

Disputationen  pro  gradu  zu  folgen  gepflegt  hatten,  abgeschafft 

werden  möchten  und  jede  Fakultät  bestimmen  dürfe,  was  die  be- 

teiligten  Professoren  künftighin  als  Schadloshaltung  erhalten 

sollten.    Da  noch  vor  nicht  viel  mehr  als  einem  Jahrzehnt  der 

(T^danke  einer  gänzlichen  Aufhebung  dieser  Gewohnheit  grund- 

sätzlich perhorreseirt  worden  war.  muss  der  damit  verbundene 

Mi-sbrauch  inzwischen  sich  ins  Unerträgliche  gesteigert  haben: 

die  Motivirung  des  ged.  Antrages  lässt  auch  deutlich  genug  auf 

solches  sehliessen.3)    Es  kann  aber  auch  sein,  und  ist  uns  gar 

nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  Universität  von  oben  her  ein 

Wink  gegeben  worden  war,  einen  solchen  Antrag  zu  stellen:  er 

ist  wenigstens  von  Johann  Philipp  umgehend  genehmigt  worden.4) 

Rang-Streitigkeiten   der   Professoren   gegenüber  den  «hochfürst- 

lifhen-  Käthen  sind  öfters  vorgekommen.    Den  einen  Fall  des 

Professors  Dr.  Andler.  der  beides  zugleich  war.  haben  wir  weiter 

oben  bereits  berührt.5)   Bei  dem  bez.  Beschlüsse  des  Senates  hat 

es  aber  wie  bereits  bemerkt,  sein  Bewenden  nicht  gehabt,  sondern 

die  Angelegenheit  kam  vor  das  landesherrliche  Forum  und  es 

erfolgte  hierauf  ein  scharfer  Verweis  an  den  Senat  und  speziell 

au«  h  die  Herren  .Patres  Societatis".  welche  die  Partei  der  Pro- 

fessoren genommen  hatten.    Johann  Philipp  Hess  erklären,  dass 

1  Acta  Univ.  iura  27.  Sept.   fol.  SA» .    Der  Bacillus»  wurdr  grtasst  mit  d-m 

Zusatz»-    .i'l.jue  vi  statutorutn  anti<iuorum  et  hujus  uovi  couclusi  - 

2  Acta  Univ.  zum  26.  August  1044   ful.  50  1.. 

*  Ö.  trk.-Buth  Nr.  IIS  S.  277.    Der  Antrag  ist  vom  ls.  April  1050  datirt. 

*  Urk.-Buch,  1.  c.  S.  27s. 

»i  S.  oben  S.  366  Audi.  2. 
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er  den  in  Frage  stehenden  Beschluss  des  Senates  nicht  anerkenne, 

er  könne  zu  jeder  Zeit  Leute  haben,  welche  die  Theorie  in 

der  Schule  lehrten,  aber  mit  seinen  Rathen  habe  es  eine  andere 

Bewandtniss,  dieselben  müssten  durch  ihren  Rath  Land  und  Leute 

mit  regieren  helfen  und  Theoretiker  und  Praktiker  zugleich  im 

Öffentlichen  Rechte  sein ;  es  sei  daher  ein  ganz  unnöthiger  Streit, 

den  die  Professoren  erhoben  hätten,  welchen  bereits  Johann 

Gottfried  von  Aschhausen  und  er  selbst  schon  einmal  entschieden 

hätten,  und  wobei  es  sein  Verbleiben  habe.1)  —  — 

Anlangend  das  Verhalten  der  Studenten  gegenüber  den 

Statuten  und  der  Wahrung  der  öffentlichen  Ordnung,  sind  aas 

der  Zeit  Johann  Philipps  mehrere  Verletzungen  derselben  zn 

verzeichnen,  und  sah  er  zuletzt  sich  veranlasst,  mit  scharten 

Worten  und  Warnungen  dagegen  aufzutreten.  Blutige  Retb- 

ungen zwischen  Studenten  und  Bürgern  kamen  von  Zeit  zu  Zeit 

immer  wieder  vor.  Die  Acta  Univers,  berichten  zum  J.  \W> 

von  einer  grossen  Schlägerei,  die  in  der  Plattnersgasse  Abend* 

nach  acht  Uhr  zwischen  ein  paar  Bürgern  und  einigen  Studenten 

vorgefallen  ist  und  bei  welcher  sogar  eine  Frau,  die  ihrem 

Manne  zu  Hilfe  kommen  wollte,  einen  Teil  abbekam.  Der  Vor- 

fall gelangte  zur  Anzeige,  das  Universitätsgericht  untersuchte 

ihn  und  die  Studenten  wurden,  teils  weil  sie  gegen  das  Verbot 

nach  8  Uhr  Abends  sich  hatten  auf  der  Strasse  betreten  lassen, 

teils  weil  sie  die  Angreifer,  und  die  Angegriffenen  unbewehrt 

waren,  und  sie  überdiess  eine  Frau  geschlagen,  zu  drei  Tagen 

Gefängniss  und  dem  Schadenersatz  an  die  Misshandelten  verur- 

teilt. 2)  Das  Recht,  Waffen  zu  tragen,  wollte  man  den  Studenten 

darum  doch  nicht  geradezu  entziehen;  doch  wurde  im  J.  loo'i 

für  gut  befunden ,  den  Studierenden  der  Philosophie .  als  d^r 

jüngsten  Kategorie,  dieses  Recht  wegen  des  üblichen  Miss- 

brauches  zu  entziehen,  und  das  Verbot  von  Johann  Philipp  be- 

ll Urk.-Bnch  Nr.  100,  A  und  B,  S.  278- -2*0. 

*i  Acta  Univers,  zum  J.  1646  (fol.  56—59  Ind.). 
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^tätigt.1)  Wie  wenig  im  Allgemeinen  aber  diess  Alles  half,  beweist 

ein  Dekret  des  Rektors  AL.  vom  21.  Januar  1602.  durch  welches 

«ämmtlichen  Studenten,  überhaupt  jedem  ̂ Akademiker",  welches 

sein  Stand  und  seine  Stellung  (dignitas)  auch  sein  möge,  unter- 

sagt wurde,  sich  zur  Nachtzeit  auf  der  Strasse  ohne  Licht  treffen 

zu  lassen:  nicht  bloss  die  durch  die  Statuten  in  solchen  Fällen 

bestimmte,  sondern  eine  durch  den  Rektor  M.  zu  verschärfende 

Strafe  wurde   den   Uebertretern   dieses  Verbotes  angedroht.-) 

Aach  Duelle,  bez.  Herausforderungen  zu  solchen  kamen  vor. 

Im  J.  1G63  erhob  ein  Student  der  Rechte  bei  dem  Rektor  M. 

darüber  Klage,  dass  er  von  einem  anderen  Studenten  der  Rechte 

zum  Zweikampf  herausgefordert  worden  sei.  und  bat  nicht  bloss 

um  Schatz  für  diesen  Fall,  sondern  auch  für  die  Zukunft,  da 

die  ihm  zugemnthete  Handlung  gesetzwidrig  sei.    Der  Heraus- 

fordernde wurde  vorgeladen,  gab  sein  Unrecht  zu  und  die  Gegner 

zogen  mit  der  Warnung,  dass  ja  keiner  fernerhin  den  andern 

mit  Worten  oder  That  beleidige,  versöhnt  von  dannen.8)  Auch 

schwerere  Fälle  kamen  vor,  wie  z.  B.  im  Februar  1006,  wo  ein 

Student  einem  andern  eine  .schwere  Wunde  beibrachte,  ein  Vor- 

gang, der  zugleich  einen  Competenzcontfikt  zwischen  der  bürger- 

lichen und  akademischen  Gerichtsbarkeit  im  Gefolge  hatte  und 

viel  Staub  aufwarf,  bis  er  endlich  gütlich  beigelegt  wurde.4)  — 

ii  Acta  Univers,  znm  12.  Juli  16.~>3  (fol.  67c  „15.  Julii  M.  D.  Rector  publico 
•lecreto  prohibtiit,  ne  nllus  posthae  philosophicarura  aut  humaniorum  literarum 

»tndiosoa  gladium  gestet;  propter  multifarias  querelas  saepe  ortae  saut  dinii- 

caciones.  in  quibus  aliqui  graviter  vulnerati  et  rei  nunquam  comprehensi.  Eius- 

iuodi  decretum  etiam  prineeps  curavit  adversus  opitices  et  reliqnos  civinm  servos." 
-  Acta  Univers.  fol.  i»2  zum  21.  Januar  1652.  Vgl.  auch  fol.  03  zum 

S».  Marz,  wo  die  Studenten  der  ̂ unteren  und  oberen  Fakultäten*  verwarnt  werden, 

in-  oder  ausserhalb  der  Stadt  „Juden  und  noch  viel  weniger  jemand  Anderen"1  auf 
•ffentlieher  Strasse  zu  insultiren. 

3   Acta  Univer*.  ̂ oL  100b)  znm  12.  Dezember  1663. 

*  Acta  Univers.  >  foL  101  fi.  .  1646  fol.  103,  erzählen  die  Acta  folgenden 

Fall,  welchen  wir  nach  der  ofriciellen  Fassung  als  einen  Beitrag  zur  Sittengeschichte 

•ler  Universität  und  darüber  hinaus  wiedergeben :  „({uaedam  femina  soluta  ex 

Kitzinicen  ineusavit  14.  April  (|uendam  cognomine  Florence  N.  N.  studiosum, 

ob  impraegnationem,  petiiqiie  a  I>.  Utetore  M.  personalem  ae  realem  arrestum, 

•ionec  ratioue  alimentatiouis  prolis  cum  ea  transegerit ;  adeoque  ad  instantiam 

j-raedictae  famulae  impraegnatae  praefatus  studiosus  ad  I).  Kectorem  M.  citatus, 

Digitized  by  Google 



376 Neuutes  Capitel. 

lJiese  und  andere  teils  verzeichnete  teils  nicht  auf  uns  ge- 

kommene Störungen  der  öffentlichen  Ordnung  und  muth willige 

Verletzungen  der  bestellenden  Vorschriften  waren  es,  die  end- 

lich im  J.  1668  Johann  Philipp  bewogen ,  durch  ein  scharfes, 

ganz  in  seiner  Art  gehaltenes  Edikt,  ohne  einseitig  für  eine 

Klasse  Partei  zu  nehmen,  das  nächtliche  Umherschwärmen  der 

Studenten  und  der  jungen  Leute  vom  Handwerkstande  und 

ihre  Gewalttätigkeiten  streng  verpönte,  den  Schülern  des  Gym- 

nasiums und  den  „in  der  Philosophie  begriffenen  Studenten- 

das  Waffentragen  nachdrücklich  untersagte  und  zugleich  die 

älteren  bez.  Bestimmungen  erneuerte.-)  Welche  Wirkung  dieses 

Verbot  hatte,  sind  wir  nicht  im  Stande  zu  sagen,  da  unsere  bez. 

so  oft  angeführte  Quelle  leider  auf  lange  Zeit  verstummt.  — 

Aus  dem  Angeführten  ergiebt  sich,  welche  Stellung  Johann 

Philipp  zur  Universität  eingenommen  hat.  Er  hat.  ohne  im  Ver- 

hältnisse zur  allgemeinen  wissenschaftlichen  Entwiekelung  ihr 

einen  neuen,  fruchtbaren  Anstoss  zu  geben,  sie  doch  wieder  aui 

eine  feste  Basis  gestellt  und  trotz  der  entschieden  autokratischen 

Form  seiner  Art  zu  regieren,  ein  relativ  grösseres  Mass  geistiger 

Freiheit  oder  Selbständigkeit  zugelassen,  als  seine  beiden  un- 

mittelbaren Vorgänger  zuzugestehen  beliebt  hatten.3)  So  bleibt 

es  immerhin  sein  Ruhm,  duss  er  den  wahnsinnigen  Hexenproeessrn. 

wie  sie  im  Hochstift  W irzburg  längere  Zeit  betrieben  worden  waren. 

comparens,  delictum  fassus,  trausactiouem  allegavit.  Qu!  altero  die  ladjnnctis  sibi 

dnobna  Ueligiosis  Ordinis  Praedkatorum  ab  eo  rogatis>  cum  ipsa  transegit  n* 

nou  in  parato  2»»  Imperiales  pro  omni  ac  semel  pro  semper  ei  persolvit,  accepti 

ccontra  qnietancia.  I)ktus  Floreuce  in  lo  Horcno»,  quam  muletam  D.  Kector  IL 

ei  dictavit,  fuit  condemuatus,  simulqne  numeravit,  et  altero  die  ex  urbe  hiac  di*- 

cessit.1*  (Ks  ist  dies  übrigens  der  einzige  Fall  der  Art,  von  welchem  diese  Acu 

l'nivers.,  von  löst)  bis  1669  reichend,  berichten.  Jedoch  in  den  Protokoll«  Cr* 

Uomcapitels  zum  J.  164U  < toi.  141)  findet  .«ich  eine  Mitteilung,  ans  welcher  herror- 

gelit.  dass  in  Wirzburg  damals  im  Punkt«  der  öffentlichen  Sittlichkeit  einkc»  n 
wünschen  übrig  blieb. 

*)  Acta  Univers.  Nr.  114,  S.  290,  d.  20.  Juni  1668. 

:!i  »Sein  Grabdenkmal  iu  der  bekannten  Schünboru'scheu  Todteatapellc  *v: 

u.  a.  von  ihm:  „Aqnisivit  Heligioui  in  Templis  restauratis  et  exoruatis  »atiqaa» 

splendorem,  Academiarnm  solitudini  Kxules  Musas,  sccuritateiu  urite» 

in  vallis.  repngnaculis  et  moeuibus  ntrobique  restitnit.4* 
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ein  Ziel  setzte,  obwohl  wenigstens  auf  dem  flachen  Lande  und  in 

dem  traurigen,  festgewurzelten  Wahne  des  Volkes  das  entsetzliche 

Gespenst  immer  wieder  spuckte.  Es  braucht  in  diesem  Zusammen- 

hange kaum  daran  erinnert  zu  werden,  dass  er  im  grossen  Style 

neue  Befestigung  des  Marienberges  und  der  Hauptstadt  an- 

gefangen hat,  deren  Vollendung  er  freilich  nicht  erlebte,  und 

welche   die   äussere  Physiognomie  derselben  wesentlich  umge- 

staltet hat.   Dem  kaiserlichen  Hofe  hatte  er  sieh  in  den  späteren 

.Tahren  seines  Lebens  wieder  vollständig  angeschlossen:  die  ein- 

heimische Ceberlieferung  erzählt  gerne  von  dem  Aufenthalte, 

welchen  der  jugendliche  Kaiser  Leopold  I.  auf  der  Rückreise 

von  Frankfurt,  wo  ihn  Johann  Philipp  als  Kurfürst  von  Mainz 

gekrönt   hatte,   im  August  165S  in  Wirzburg  genommen  hat. 

Selbstverständlich  ist  auch  das  Collegium  S.  J.  mit  einem  Be- 

suche des  Kaisers  bedacht  worden;  die  versammelten  Väter  er- 

warteten ihn  am  Eingange,  empfingen  ihn  mit  einer  lateinischen 

Begrüßungsrede  und  beehrten  ihn.  nach  der  bei  ihnen  einmal 

feststehenden  Gewohnheit,  mit  einer  dramatischen  Aufführung.1) 

Mittlerweile  begann  auch  der  politische  Horizont  in  Folg«-  der 

alle  bedrohenden  Politik  Ludwig  XIV.  sich  wieder  zu  verdunkeln, 

ein    Krieg   des  deutschen  Reiches  gegen  Frankreich   stand  in 

nächster  Aussicht,  jedoch  hat  Johann  Philipp  diese  Wendung 

der  Dinge,  die  sich  auch  für  das  Hochstift  Wirzburg  nicht  ohne 

Gefahren  entwickelte,  nicht  mehr  erlebt:  er  starb  am  1*2.  Febr. 

lo73  auf  dem  Schlosse  Marienberg,  wo  er  gerne  Hof  gehalten 

hatte,  und  fand  im  Dome  seine  Ruhessätte.  *-) 

'  Gropp,  1.  c.  IV,  S.  2.YT.  Der  Kaiser  kam  am  11.  August  1058.  in  Wirz- 
lurg  an  und  reiste  am  13.  Nachmittags  wieder  ah. 

2  Di«  Kinanzangelegenheit  der  Universität,  von  welcher  vir  schon  weiter 

oben  Besprochen  haben,  die  noch  ungetilgte  Schulden  der  fränkischen  Kitterschaft 

and  de?»  Hochstiftes  Bamberg,  sind  auch  jetzt  noch  nicht  erledigt,  wenigstens  was 

da*  letztere  anlangt,  dauern  darüber  die  Verhandlungen  fort,  und  es  taucht  in 

ihnen  aU  ein  dritter  Schuldner  der  Universität  das  Hochstift  Eichstädt  auf. 

Der  Streit  dreht  sich  zunächst  um  die  Erneuerung  der  beiden  Schuldbriefe,  die  in 

der  Zeit  der  Occupatiou  verloren  gegangen  waren.  Die  Sache  wird  am  Reichs- 

kamraergericht  anhängig,  dieses  erlasst  an  das  Hochstift  Eichstädt  die  kategorische 

Aaffordernng,  eine  neue  Schuldverschreibung  auszustellen.    Die  Universität  ist  in 
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Sein  Nachfolger  auf  dem  fürstbischöfliehen  Stuhle  zu  Wirz- 

burg  wurde  Johann  Hartmann  von  Bosenbach,  der  seil  dem  J.  1649 

die  Würde  des  Domdecans  bekleidet  hatte.  So  gewiss  im  Hoch- 

stifte die  Verdienste  Johann  Philipps  erkannt  worden  waren,  so 

wenig  hatte  man  sich  durchweg  mit  seinen  in  das  Grosse  gehen- 

den politischen  Tendenzen  verstehen  können,  und  es  lässt  sich 

beobachten,  dass  man  vor  allem  froh  war,  die  Verbindung  mit 

Mainz,  die  diesseits  doch  den  Schwerpunkt  verrückt  und  die 

Kräfte  des  Hochstiftes  für  ferne  liegende  Interessen  in  Anspruch 

genommen  hatte,  los  zu  sein.  Die  erste  Amtshandlung  der 

Zwischenregierung  des  Domcapitels  war,  dass  es  das  Wirzburgische 

Contingent,  das  z.  Z.  in  Mainz  und  Erfurt  stand,  zurückriet". 
Von  einer  Personalunion  mit  dem  Erzstifte  Mainz  ist  denn  auch 

fortan  nie  wieder  die  Rede  gewesen.  Aus  der  Zeit  der  Sedi>- 

vacanz  ist  für  unsere  nächsten  Zwecke  hervorzuheben,  dass  die 

Juristenfakultät  sich  an  das  Domcapitel,  an  welches  in 

solchen  Fällen  die  volle  Souveränität  überging,  mit  dem  Gesuche 

um  Gehaltserhöhung  wendete.1)  Es  hat  sich  Aehnliches  von 

Seite  der  Universität,  bez.  einzelner  Gruppen  oder  Angehörigen 

derselben  später  bei  Gelegenheiten  dieser  Art  öfters  oder  fast 

regelmässig  wiederholt,  offenbar  weil  die  Gesuchsteller  den  Zeit- 

punkt für  ein  solches  Experiment  für  besonders  günstig  gehalten 

haben;  die  neuen  Gewalthaber,  die,  wie  man  das  dem  Domcapitel 

der  verschiedenen  Jahrhunderte  nachrühmen  niuss,  eben  so  grosse 

Wohlwollen  als  hohe  Einsicht  zu  bewähren  pflegten,  haben  sich 

in  der  That  auch  manchmal  erweichen  lassen,  ebenso  oft  jedoch, 

um  den  künftigen  Landesherrn  nicht  vorzugreifen,  behandelten 

sie  solche  Gesuche,  wie  in  dem  gegenwärtigen  Falle,  dilatorisch. 

Das  Interregnum  hat  gerade  einen  Monat  lang  gedauert.  Per 

neue  Fürstbischof  stammte  aus  einem  rheinländischen  Geschlechte. 

schweren  Geldverlegenheiten  und  erst  1»>61  eröffnen  sich  die  Aussichten  zu  ein-n 

Vergleich.  —  Uebrigens  ist  in  der  Zeit  Johann  Philipps  selbst  das  .goldene-1  Muni 
Schuldner  des  Hochstiftes  Wirzburg  geworden,  und  war  es  beim  Tode  desselka 

noch.  Die  Summe  war  nicht  gerade  hoch  (12000  fl.),  um  so  auffälliger  aber  «he 

Tliatsache,  die  im  Domcapitel  bald  zur  Sprache  kam. 

i   Protokolle  des  Domcapitels  vom  J.  1673,  S.  125. 
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geb.  den  ls.  Sept.  1609,  seit  1»>37  in  das  Capitel  aufgenommen. l) 

Er  hat  nur  kurz,  nämlich  nur  3  Jahre,  regiert  und  ist  bereits 

19.  April  1675  gestorben.    Sein  Nachruf  war  ein  guter,  es  war 

ihm  aber  keine  Zeit  gelassen,  die  löblichen  Eigenschaften  und 

Absichten,  die  man  ihm  zuerkannte,  selbständig  zu  entwickeln; 

hatte  er  doch  schon  unter  Johann  Philipp,  der  oft  und  länger 

von  Wirzburg  abwesend  war,  als  Statthalter  Gelegenheit  gehabt, 

sie  zu  bewähren.  ~)   Die  Kriegsbefürchtungen,  welche  noch  unter 

Johann  Philipp  aufgetaucht  waren,  haben  sich  bald  nach  dessen 

Hingang  verwirklicht,  der  Reichskrieg  gegen  Frankreich  war  unver- 

meidlich geworden,  und  das  Hochstift  Wirzburg  wurde  von  feind- 

lichen und  verbündeten  Truppen  heimgesucht/1 )  Für  die  Geschichte 

der  Universität  konnte  Joh.  Hartmann  unter  diesen  Umständen 

von  keiner  grossen  Bedeutung  werden:  immerhin  hat  er  aber  durch 

eine  Handlung  gezeigt,  dass  es  ihm  an  dem  guten  Willen,  ihr  nütz- 

lich  zu  sein,  nicht  fehlte.  Wie  wir  uns  erinnern,  hatten  sich  die  drei 

Collegiatsstifter  in  Wirzburg.  von  Hang,  Neumünster  und  St.  Bur- 

kard s.  Z.  verpflichtet,  zur  Erhaltung  eines  Professors  der  Theologie 

je  ein  Canonicat  einzuräumen,  eine  Verbindlichkeit,  die  zwar 

zunächst  das  Stift  Hang  anlangt,  im  J.  1588  in  die  Verpflichtung 

an  die  Universität  jährlich  die  Summe  von  1<X1  Gold-Gulden  zu 

bezahlen,  auf  dem  Wege  der  Vereinbarung  umgewandelt  wurde.4) 

Dieser  Verpflichtung  war  das  Stift  längere  Zeit  hindurch  ohne 

Widerrede  nachgekommen,  hatte  aber  seit  16*41  angefangen,  sich 

derselben  zu  weigern.    Diesem  Zustande  sollte  nun  ein  Ende 

gemacht  werden.  Hart  mann  von  Rosenbach  veranlasste  ein  Gut- 

achten  der   Juristenfakultät  über   die   Rechtsfrage   und  diese 

».  Vgl.  Gropp,  1.  c.  II,  p.  506  ff.,  IV,  S.  274  ff.  Salcer,  Proben  des  hohen 

deutschen  Adeln,  S.  552,  627.    Cssermann,  1.  c  p.  157.  — 

*■  Ueber  seine  Differenz  mit  Koni  wegen  des  angeblichen  Hechtes  der 

Besetzung  der  Stelle  des  Domdecans  s.  die  augeführte  Schrift.  Harttuann  uahm 

die  Partei  des  Domcapitels,  welches  jenes  Recht  bestritt,  und  wurde  vom  Papst 

darum  erst  wenige  Monate  vor  seinem  Tode  bestätigt. 

3,  Die  Stadt  Wirzburg  hat  im  September  107:$  ebenfalls  die  Ehre  gehabt, 

tranz'.Müche  Kriegsgefangene  vorübergehend  in  ihren  Mauern  zu  bewahren. 

*   S  I  rk.-Buch  Nr.  10,  S.  28  und  Nr.  75,  S.  202. 
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sprach  sich  für  die  Zahlungsprliehtigkeit  des  Stiftes  aus  (8.  Mai 

1674).  Eine  definitive  Erledigung  des  Handels  auf  dem  AYege 

des  Vergleiches  ist  aber  erst  unter  Hartmanns  nächstem  Nach- 

folger erzielt  worden.  l)  — 

Der  Nachfolger  Hartmanns  als  Fürstbischof  war  Peter  Philipp 

von  Dernbach,  ein  Netf'e  jenes  Fürstabts  Balthasar  von  Dernbach, 

zu  dessen  lange  dauernder  Verdrängung  aus  seiner  Stellung 

Julius  Echter  s.Z.  so  viel  beigetragen  hatte.-)  Das  Geschlecht, 

dem  er  entstammte,  gehörte  zum  fränkischen  Rittercanton  Khün- 

Werra,  und  es  erscheint  uns  daher  um  so  autlallender,  wie  man 

es  noch  oft  ein  hessisches  nennen  mag.  da  sein  Stammsitz  im 

alten  „Buchenlande"  lag.  Peter  Philipp  war  am  1.  Juli  16U9 

geboren  und  hat  zuerst  in  Fulda  und  dann  in  Wirzburg  seine 

grundlegende,  auch  höhere  Bildung  erhalten.3)  Früh  war  ihm 

der  Zugang  zu  den  Stiftern  von  Wirzburg  und  Bamberg  eröffnet 

Darauf  ging  er  nach  Rom  und  lag  dort  im  deutschen  Collegiuin 

vier  Jahre  lang  mit  viel  gerühmtem  Erfolge  den  theologischen 

Studien  ob.  Einer  seiner  angesehensten  Lehrer  soll  ilim  zum 

Schlüsse  das  öffentliche  Zeugniss  gegeben  haben,  dass  er  würdig 

sei,  an  seiner  statt  den  Lehrstuhl  zu  besteigen.  Im  J.  lt>4H  trat  er 

in  beiden  gen.  Stiftern  in  die  Capitel  ein  und  stieg  von  da  an  von 

Stufe  zu  Stufe  des  Ansehens  und  der  Ehre.  Im  März  1672  wurde 

er  zum  Fürstbischof  von  Bamberg  und  am  27.  Mai  1075  als 

Nachfolger  Hartmanns  von  Rosenbach  in  Wirzburg  gewählt.  So 

war  man  denn  wieder  bei  der  Personalunion  mit  einem  andern 

Hochstift  angelangt  ,  indess  die  Verbindung  mit  Bamberg  hat 

man  diesseits  stets  leichter  ertragen,  und  Wirzburg  ist  dabei 

offenbar,  in  so  weit  eine  solche  Form  nicht  an  sich  wenig 

wünschenswerth  erscheinen  mochte,  nicht  gerade  zu  kurz  ge- 

kommen.   Der  Fall  stand  hier  anders  als  mit  Mainz,  hat  sich 

1)  Das  Rektorat  bekleidete  in  dieser  Zeit  1G73  — 1»J74:  Fürstbischof  H*r?- 

mann  von  Bosenbach,  1074—107."):  Abt  Eucharius  von  St.  Stephan  In  Ulnbwf: 
Hartmanofl  Stellvertreter  im  Rektorat»*:  der  Domherr  Heinrich  von  Ostein. 

2)  S.  oben  S.  188  ff. 

•j  S.  Grqpp,  1.  c.  \>.  21U.  IV,  p.  284  ff.  —  Ussermaun,  1.  c.  y.  l.>. 

Digitized  by  Google 



Ein  Jahrhundert  langsamer  Entwicklung.  ^1634 — 1731.)  381 

daher  noch  öfters  wiederholt,  Peter  Philipp  war  übrigens  ein 

Fürst  von  hervorragenden  Eigenschaften,  der  sich  auch  auf  die 

l'inge  dieser  Welt  verstand  und  angesichts  der  drohenden  Zeit- 

läufte entschlossen  und,  weit  entfernt  von  engherzigen  Gesichts- 

punkten, geschickt  in  die  deutsche  Politik  eingriff'.  Um  als 

Landesherr  Nachhaltiges  zu  vollbringen,  hat  auch  er  nicht  lange 

spnng  regiert,  denn  er  hat  schon  am  27.  April  1683  aus  dem 

Leben,  dessen  erlaubte  Freuden  er  nicht  hasste,  scheiden  müssen. 

Von  einem  gelehrten  Manne,  wie  dieser  Fürst  war,  durfte 

man  wohl  erwarten,  dass  er  der  Hochschule  seines  Hochstiftes 

»^ine  Gunst  zuwenden  würde.  Ks  ist  auch  kein  Zweifel,  dass 

er  das  gethan  hat,  wenn  wir  auch  nicht  gerade  viele  spezielle 

Thatsaohen  für  diese  Voraussetzung  anführen  können.  In  diese 

Reihe  gehört  aber  sicher  der  Vergleich,  mit  welchem  durch  seine 

-Interposition"  die  berührte  Misshelligkeit  zwischen  der  Uni- 

versität uud  Stift  Hang  wegen  der  sogen.  Doktorpfründe  end- 

gültig beigelegt  wurde.1)  Der  Sinn  der  getroffenen  Vereinbarung 

ist  der,  dass  das  Stift  sich  verbindlich  machte,  künftighin  für 

eine  Professur  des  canonischen  Rechtes  an  der  Universität  eine 

Pfründe  offen  zu  halten,  denn  eine  Professur  der  Theologie  müsse 

hier  ausser  Frage  bleiben,  weil  diese  alle  an  die  Jesuiten  über- 

lassen und  diese  in  dergleichen  für  Weltgeistliche  bestimmte 

Pfründen  nach  den  Gesetzen  ihres  Ordens  nicht  eintreten  könnten. 

Füge  es  sich  einmal,  dass  wider  Verhoffen  ein  tauglicher  Can- 

didat  für  die  Doktoratspfründe  im  Stifte  nicht  vorhanden  sei,  so 

«olle  sie  bis  auf  weiteres  unbesetzt  bleiben  und  das  Einkommen 

derselben  dem  faktischen  Lehrer  des  canonischen  Rechtes  zu  gute 

kommen.  In  Rücksicht  auf  diese  Bestimmung  soll  das  Stift  Hang 

als  Ersatz  dafür,  dass  es  seit  lf>4t>  die  jährlich  zu  entrichtende 

>'nmmc  von  100  Goldgulden  nicht  entrichtet  habe,  ein  für  alle 

Male  50  Goldgulden  in  zwei  Jahresfristen  entrichten:  eine  Schadlos- 

haltung, welche,  wie  man  sieht,  dem  Stifte  mehr  zum  Zwecke 

>i  Die  betreffende  l'rknnde  ist  vom  12.  März  1678  datirt  nnd  liegt  das 
Original  derselben  im  Archiv  der  Universität,  bez.  des  Venvaltnngsausschtisses. 
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der  Wahrung  des  Grundsatzes  als  eines  wirklichen  Ersatzes 

auferlegt  wurde.1) 

Eine  andere  wichtige  Massregel  Peter  Philipps  war  die  im 

J.  1679  von  ihm  dekretirte  Aufhebung  des  Institutes  der 

Bartholom  iten,  welches  Johann  Philipp  von  Schönborn,  wie 

wir  s.  Zeit  vernommen  haben,  im  J.  1655  eingeführt  und  dem 

er  die  Leitung  des  geistlichen  Seminars  übergeben  hatte.  Die 

Universität  war  von  der  Einführung  der  Bartholomiteu  allerdings 

viel  näher  berührt  worden,  als  die  Aufhebung  sie  anging.  Da- 

mals hatte  man  die  Erziehung  der  heranreifenden  Weltgeist- 

lichen  den  Jesuiten  entzogen,  die  an  der  Universität  durch  die 

Thatsache,  dass  zugleich  die  ganze  theologische  Fakultät  —  von 

>)  Der  Vergleich  ist  wichtig  genug,  um  einige  Hauptsätze  aus  demselben 

hier  anzuführen,  da  die  Urkunde  durch  eiu  Versehen  keine  Aufnahme  in  das  Urk  - 

Buch  gefunden  hat :  „primo :  solle  die  naeihst  vacirende  Praebend  ohne  aus- 
schied der  zeit  von  dem  regierenden  Fürsten  nnd  Bischoffen  zu  Würtzbnr?  in  die 

Doctorspfründ  verwandelt,  anch  mit  dieser  qnalitaet  auf  ewig  behaftet  und  [»eil«:, 

die  Professurae  theologicae  denen  Patribns  societatis,  welche  dergleichen  1-cae- 

ticiorum  saecularium  onfaehig,  schon  längst  überlassen  worden:]  einen  würklkht- 

Doctori  jnris  canonici,  so  bey  der  rniversität  Professuram  S.S.  Canouum  oeffeat- 
lieh  antreten  und  versehen  solle,  authoritate  ordinaria  sowohl  ietzundt  als  so  öS: 

sie  ins  knnfftig  qnocunque  meuse  canonice  vaciren  möge,  gnädigst  begeben  »erdt-r 

tertio:  Im  Fall  sich  hingegen  mit  der  Zeith  wider  alles  vermuthen  innerhalb 

<>  Monaten  a  die  vacanti  praebenda  doctoralis  [in  welcher  zeith  auch  den 

einkünften  pro  rato  temporis  der  Universität  zugehören  werden:]  kein  zn  ■•fft- 

gedachter  Doctorspfründ  tauglicher  Clericus  finden  solte,  war«  die  praebend  M 

lang  unbegeben  aufzuhalten  nnd  dessen  corpus  dem  constituto  profeisori  jan> 

canonici  a  die  suseeptae  professurae  loco  salarii  so  lang  zu  reichen,  biss  sieb 

widernmb  ein  ansehnliches  und  taugliches  Individuum  einfinden  moechte.  qoiato 

endlich  lassen  es  s.  Hochfürstliche  Gnaden  wegen  des  ab  anno  D>41  praetendirtet 

Kückhstandes  deren  jaerlich  hundert  goldgnlden  aus  vielen  Ursachen  bey  des  Hac?e: 

Uollegiatstiffts  letzteren  gehorsambsten  anerbieten  bewenden  und  ratificiren  rna*- 

dipst ,  dass  offtgemeltes  Nebenstifft  der  Universitaet  [welche  hiemit  vor  allen 

andern  den  Rückstand  betreffenden  Praetensionen  gegen  erstgedaehtes  rollenar 

stifft  auf  ewig  abgetreten  haben  will]  50  goldgnlden  oder  75  gnlden  frank.  Waehroar 

innerhalb  2  Jahresfristen,  als  S.  Conegundis  oder  den  3.  Martii  KV79.  und  eo'^c 

termino  D»80  abrichten,  wie  auch  künftighin  sowohl  ahn  Zeiten  des  Hoch*utft< 

Würtzburg  und  der  hochfürstlichen  Universitaet,  als  auch  an  seithen  des  löblicher 

C'ollegiatstifts  in  Hangis,  alles  bey  dieser  allerseiths  beliebten  und  unter  seiat-r 

hochfürstlicheu  Gnaden,  des  Nebenstiffts  und  der  Universitaet  Insiegeln  dreynsal' 

originaliter  ausgefertigten,  gleichlautenden,  freyen,  wohlbedachten,  ewigen  Ver- 

gleich in  allen  und  jeden  seinen  Pariteu  unverendert  bleiben  solle.«-  
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der  philosophischen  gar  nicht  zu  reden  —  in  ihren  Händen  lag. 

eine  höchst  einflussreiche  und  vielfach  beneidete  Stellung  ein- 

nahmen.1) Jetzt,  wo  ihre  Nebenbuhler,  wie  man  die  Bartholo- 

miten nennen  möchte,  ebenfalls  beseitigt  wurden,  erhielten  sie 

die  ihnen  entzogene  Leitung  des  Seminars  nicht  wieder  zurück 

und  erhielten  sie  überhaupt  niemals  wieder  zurück,  und  in  diesem 

Umstände  allein  liegt  in  Beziehung  auf  die  Universität  das 

Interessante  dieses  Vorgangs.  Die  Gründe  der  Aufhebung  des 

ged.  Instituts  anlangend,  wenn  wir  ein  Wort  davon  sagen  sollen, 

waren  mehrere;  sie  berühren  sich  seltsamer  Weise  mit  jenen, 

welche  die  Verstimmung  gegen  die  Jesuiten  und  ihre  Art.  das 

geistliche  Seminar  zu  verwalten,  veranlasst  hatten;  auch  den 

Bartholomiten  warf  man  ein  zu  rücksichtsloses  Bestreben  nach 

corporativer  Selbständigkeit  gegenüber  der  episcopalen  Gewalt 

und  zu  eigensüchtige  Willkühr  in  der  Behandlung  ihrer  finanziellen 

Angelegenheiten  vor.  So  fielen  sie.  und  jene  Alumnen  des  Semi- 

nars, welche  sich  weigerten,  dem  Bischof  unbedingte  Unterwerfung 

und  Gehorsam  zu  geloben  —  es  waren  deren  acht  —  mussteu 

«las  Seminar  verlassen.  Dasselbe  Schicksal  traf  aus  denselben 

Gründen  u.  a.  den  Subregens  des  Seminars.  Dr.  Philipp  Braun. 

dem  wir  nach  einigen  Jahren  als  Professor  des  Kirchenrechtes 

au  der  Universität  wieder  begegnen  werden.  Das  Schicksal  der 

Bartholomiten  im  Hochstifte  Wirzburg  war  jedoch  mit  dieser 

Katastrophe,  wie  wir  weiter  hören  werden,  ja  noch  keineswegs 

endgiltig  entschieden,  sie  fanden  Gelegenheit,  unter  Peter  Philipps 

Nachfolger  ihr  Glück  noch  einmal  zu  versuchen.2) 

Was  nun  die  Verhältnisse  an  der  Universität  selbst  in  der 

Zeit  Peter  Philipps  von  Dernbach  anlangt,  so  haben  sie  sich,  so 

1)  Die  consequenten  Väter  S  J.  pochten  allerdings  anf  ihre  „Immunität  ~ 
manchmal  zu  gar  unrechter  Zeit.  So  widersetzten  sie  sich  im  J.  1650,  mit  He- 

rnfang  auf  ihre  Exemtion  und  ihre  Verdienste,  der  vom  Stadtrath  angeordneten 

Visitation  der  „Rauchschlüte"  in  ihrem  Collegiengehäude.  Aber  da»  Domcapitel, 
da*  in  solchen  Fällen  ein  entscheidendes  Wort  mitzureden  hatte,  verwarf  diese 

Berufung  auf  die  Privilegien  des  Ordens  nnd  der  Fürstbischof  —  Johann  Philipp  — 

stimmte  dem  bei,  erklärend:  „salus  reipublicae  summa  lex  esto!J 
f)  S.  Beiningcr,  Munnerstadt  u.  s.  w.,  S.  284  ff. 
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weit  wir  sehen  können,  im  normalen  Zustande  befunden,  ohoe 

da s.s  etwas  Ausserordentliches  hervorzuheben  wäre.    AVenn  »lie 

Höhe  der  Frequenz  für  das  Gedeihen  einer  solchen  Anstalt  ein 

Zeugnis.*  geben  kann,  so  lautet  dieses  in  der  günstigsten  An. 

Die  Zahl  der  Studierenden  in  diesen  Jahren  war  im  Wachen 

begriffen  and  man  darf  darin  mit  Recht  eine  Nachwirkung  der 

Anstrengungen  Johann  Philipps  erblicken.  Der  Zufluss  von  ausser- 

halb des  Reiches  her  ist  geringer  gewesen,  die  Universität  r* 

krutirt  sich  laut  der  Matrikel  überwiegend  aus  dem  Hochstift 

und  den  katholischen  Gebieten.  In  der  theologischen  Fakultät 

wirken:  P.  Friedrich  Staudenhecht,  P.  Georg  Roth.  P.  Dominien» 

Jobart,  ein  Lothringer,  Faustinus  Itzstein  aus  Mainz.  P.  Philipp 

Rothschütz,  P.  Georg  G  opfert,  P.  Johannes  Risse,  P.  August  in  Rörln. 

sümmtlich  Mitglieder  der  S.  J.,  selbstverständlich  nicht  alle 

gleichzeitig,  ohne  dass  jedoch  die  Zeitgränze  der  Wirksamkeit 

eines  jeden  sich  genau  feststellen  Hesse.    Erhebliche  literarische 

Leistungen    lassen    sich    von    keinem    von    ihnen  nachweisen, 

sie    scheinen   sich    in    dem    von    ihrem    Orden  festgehaltenen 

Geleise  bewegt  zu  haben.1)  —  In  der  juristischen  Fakultät 

sind  ausser«/.  Bl.  Weygand  und  Rh.  Binzinger  die  Namen:  Johann 

Heinrich   Mundschenk   (1073  — 1083).   Professor   des  canonischen 

Rechts,  Johann  Christian  Kirsinger  (1078  —  1GS5),  Professor  der 

Pandekten,  und  Ign.  Jo.  Christian  Erbermann  von  Bibelheim,  Pro- 

fessor der  Institution  gesichert.-)  Von  einer  Blüthe  der  Fakultät 

darf  jedoch  nach  Allem,  was  vorliegt,  wenn  man  dabei  die  wissen- 

schaftlichen Leistungen  zu  Grunde  legt,  nicht  gesprochen  werden. 

—  Die  medicinische  Fakultät  weist  drei  Professoren  auf: 

ausser  Jak.  Amling,  Dr.  Franz  Klein  und  Hier.  Konrad  Yirdunj 

«)  Vgl.  das  nähere  über  sie  —  was  aber  durchaus  wenig  ist  bei  Rulam.i 

Series,  p.  78  ff.,  nnd  über  die  theologische  Promotion  dieser  Jahre  p.  293— 

I)  8.  das  Lektionsverzeichniss  1680—1681  bei  Risch,  Kektoratsrede.  6* 

uud  Schneidt,  Sicil.  S.  80—84,  wo  die  juristischen  Promotionen  dieser  Jahre  auf- 

geführt sind.  Es  ist  hervorzuheben,  dass  im  J.  1075  Fr.  Andler,  der  langst  «1« 

Professor  resignirt  hatte,  als  „praeses"  bei  2  Promotionen  aoftritt  (ebendas.  S.  81*», 
was,  da  er  zum  Juristen-Collegium  immerhin  noch  gehörte,  in  dieser  Eigenschaft 

auch  thunlich  war. 
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ron  Härtung;1)  der  letztere  lehrte  u.  a.  Anatomie,  und  mau  findet, 

dass  zu  dieser  Zeit  ein  anatomischer  Hörsai  vorhanden  war.  der 

aber  allem  Vermuthen  nach  mit  dem  allgemeinen  medicinischen 

-Auditorium"  oder  dem  Theatrum  publicum  medicorum  identisch 

war.    Ob   aber   bereits   Sektionen   und   Demonstrationen  vor- 

genommen wurden,  muss  dahin   gestellt   bleiben.-)  Professor 

Klein  war  früher  Stadtphysieus  in  Kitzingen  und  scheint  nach 

M75  in  die  Fakultät  eingetreten  zu  sein.    Er  stammte  aus 

Külsheim.  im  Gebiete  des  Deutsch-Ordensgebietes  Mergentheim 

und  starb  1689.   Die  Frequenz  der  medicinischen  Fakultät  bleibt 

indess  auch  jetzt,  so  weit  man  urteilen  kann,  hinter  den  übrigen 

drei  zurück.  —  In  der  philosophischen  Fakultät  treten  in 

dieser  Zeit   unter  den  Professoren  mehrere  neue  Namen  auf. 

Ohne  Zweifel  sind  auch  einige  der  in  der  Epoche  Johann  Philipps 

und  seines  nächsten  Nachfolgers  bereits   thätige  Lehrer  noch 

wirksam  gewesen.    Leider  haben  wir  nur  ein  paar  Promotions- 

arbeiten  und  Programme  dieser  Jahre.    Im  J.  168*2  werden  uns 

folgende  Namen  zuverlässig  genannt:  P.  Johannes  Wiefel,  Pro- 

fessor der  Mathematik,  P.  Caspar  Klimmet,  Professor  der  Ethik 

und  Mathematik.  P.  Bruno  G reber.  Professor  der  Phvsik,  P.  Johann 9  %f  9 

Wtlleruin,  Professor  der  Logik.  Es  dürfte  für  die  frühere  Zeit 

IVter  Philipps  sicher  noch  mancher>andere  Name  in  Frage  kommen, 

dessen  zuverlässige  Nachweisung  aber  z.  Z.  unmöglich  ist.3)  Wir 

haben  schon  öfters  Veranlassung  gehabt,  von  dem  häufigen  Wechsel 

der  Professoren  und,  selbst  in  ein  und  derselben  Persönlichkeit, 

der  ihr  anvertrauten  Fächer  zu  sprechen.  Hervorragende 

Leistungen  von  Einzelnen  sind  nicht  bekannt  geworden.4)  Die 

i  da.H  Lektionsverzeichniss  aus  den  J.  1680  :  1681  bei  Kölliker,  Rektorats- 

rrde,  S.  66,  und  das  Verzeichnis»  der  Promotionen  von  1675 — 1682  ebendaselbst 

>'.  72.  Heinrich  Konrad  Virdung  ah  Härtung  darf  nicht  mit  seinem  Sohne  P/tilij*p 
Wilhelm  verwechselt  werden,  der  161*5  Professor  Med.  in  Wirzburg  wurile. 

x.  KolLker,  L  c.  S.  10  11. 

»)  Zu  vgL  Kuland,  Series,  p.  79  ft,  auf  dessen  Angabe  ich  hier  in  Bezuj: 

auf  jene  Professoren  der  philosophischen  Fakultät,  die  von  da  später  in  die  theo- 

logische übergegangen  sind,  verweise. 

*)  Das  Rektorat  verwalteten  in  der  Zeit  Peter  Philipps  von  Dernbach  fol- 

gende Würdenträger:  1675:1676:  der  Fürstbischof  Peter  Philipp  von  Dernbach, 
Getchichte  der  UniTersiUt  Wirxburg.    1.  Band.  25 
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geringste  Pflege  von  den  gewöhnlich  der  philosophischen  Fakultät 

zugezählten  Disciplinen  ist  von  Anfang  an  der  klassischen  Philo- 

logie und  der  Historie  zu  Teil  geworden;  die  eine  hat  wenigsten* 

für  eine  bestimmte  Zeit  und  in  den  Klassen  des  Gymnasium* 

auf  dem  Progamme  gestanden,  als  Gegenstand  für  akademische 

Vorträge  wird  sie  niemals  ausdrücklich  aufgeführt  und  muss  sie 

wahrscheinlich  mit  der  Philosophie  irgendwie  verbunden  gedacht 

werden.   Und  auch  so  wieder  ist  die  lateinische  Literatur  offenbar 

der  griechischen  weit  vorgezogen  worden.    Dagegen  die  .Ge- 

schichte u  als  solche  wird  als  Lehrobjekt  noch  gar  nicht  genannt 

und  musste  ihre  Zeit  noch  abwarten.    In  diesen  Richtungen 

waren  andere  deutsche   Hochschulen  weit   vorausgeeilt.  Der 

Schöpfung  Julius  Echters  war  .eben  jetzt  Gelegenheit  gegeben, 

einen  Rückblick  auf  ihre  Entwickelung  zu  werfen  und  auch  eine 

Vergleichung  zwischen  sich  und  den  Schwesteranstalten  anzu- 

stellen.  Im  siebenten  Jahre  der  Regierung  Peter  Philipps  {ll^h 

vollendete  sich  das  erste  Jahrhundert  der  Geschichte  der  Uni- 

versität und  man  rüstete  sich,  dieses  Fest  mit  entsprechender 

Feierlichkeit  zu  begehen. 

2)  Die  erste  Säkularfeier. 

Wir  sind  leider  über  dieses  erste  Jubelfest  unserer  Uni- 

versität nicht  in  dem  Umfange  unterrichtet,  als  man  es  billiger 

Weise  verlangen  könnte.  Die  Gelegenheitsliteratur,  welche  damals 

bei  dieser  Veranlassung  zu  Tage  trat,  gibt  uns  auf  verschiedene 

Fragen,  die  sich  in  einem  solchen  Falle  wie  von  selbst  auf- 

drängen, entweder  keine  oder  wenigstens  keine  recht  befriedigende 

Antwort.  So  müssen  wir  uns,  nachdem  wir  ein  schon  öfters  au- 

gestimmtes  Klagelied  wiederholt  haben,  denn  darauf  beschranken. 

mit  Hülfe  der  zur  Verfügung  stehenden  vergleichungsweise  darf- 
  

1676:  1677:  Johannes  Winheim,  Decan  von  Neumünster,  das  Jahr  zuvor  Prorektor. 

1677:1678:  Johann  Richard  von  Mauchenheim,  gen.  Bechtolsheim,  Domherr  n 

Wirzburg:  1678:1679:  Antonius  von  Wildberg,  Wirzburger  Domherr;  1679:  16t*» 

1681:  Franz  Reinhard  von  Elter,  Wirzburger  Domherr;  1681:1682:  Fftntbiscbcf 

Peter  Philipp  von  Dernbach. 
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tigen  Nachrichten  von  dieser  Feier,  so  gut  es  eben  geht,  Bericht 

zu  erstatten.1)  Im  wesentlichen  unterscheidet  sich  dieselbe,  um 

das  vorwegzunehmen,  in  nichts  von  ähnlichen  Festen  dieser  Art. 

Die  Initiative  zur  Jubiläumsfeier  ging  vom  akademischen 

Senate  aus.    Kr  trat  zu  diesem  Zwecke  unter  dem  Vorsitze  des 

Jfektors  zu  einer  Sitzung  zusammen,  in  welcher  der  Beschluss 

getagt  wurde,  eine  solche  Feier  zu  begehen,  und  die  Modali- 

täten der  Feier  berathen  wurden.    Diese  gethan,  wurde  die  Ge- 

nehmigung des  Fürstbischofs,  der  z.  Z.  gerade  in  Bamberg  weilte, 

eingeholt;  sie  wurde  ohne  Umstände  gegeben.    Als  Termin  der 

Feier  wurde  der  19.  Juli  und  die  darauf  folgenden  8  Tage  be- 

stimmt: ein  Programm  der  abzuhaltenden  Feier  wurde  durch  den 

Druck  veröffentlicht,  leider  hat  sich  unseres  Wissens  kein  solches 

erhalten.   Aus  welchen  Gründen  gerade  die  2.  Hälfte  des  Monats 

•Juli  zu  diesem  Zwecke  ausersehen  wurde,  können  wir  vermuthen; 

es  waren  Zweckmässigkeitsgründe,  wie  sie  ein  Jahrhundert  später 

ebenfalls  zur  Geltung  gelangt  sind:  der  Anfang  der  Sommer- 

ferien.   Welche  deutsche  Universitäten  zur  Beteiligung  an  der 

Feier  eingeladen  worden  sind,  wie  weit  überhaupt  der  Kreis  der 

Einladungen  ausgedehnt  worden  ist,  sind  wir  leider  nicht  im 

Stande  nachzuweisen.  -)   Genug,  am  19.  Juli  begannen  die  Feier- 

Jichkeiten  und  Peter  Philipp  verherrlichte  sie  durch  seine  An- 

wesenheit.   Unter  dem  Zusammenflusse  einer  zahlreichen  Menge 

')  Der  älteste  gedruckte  Bericht  findet  sich  in  Carlier-Gazen,  1.  c.  S.  203  ff., 

dann  Gropp.  1.  c.  II,  p.  156  ff.,  wie  er  selbst  sagt,  mir  wiederholt,  doch  waren 

«it  Carlier-Gazen*»  Bericht  bereits  50  Jahre  verflossen.  Bönecke  in  seinem  Gruud- 

nis,  I,  I  S.  71  ff.,  giebt  nur  einen  Auszug  aus  jenen  älteren  Berichten.  Kir.e 

handschriftliche  Aufzeichnung  aus  der  Renssischen  Sammlung,  die  vor  uns  liegt, 

ind  die  ohne  Zweifel  ihrem  Inhalte  nach  gleichzeitig  ist,  enthält  einiges  anderswo 

ucbt  Erzähltes.  Von  der  sonstigen  gleichzeitigen  Gelegenheitsliteratur  ist  der 

f'auegyricaa  Universitatis  Herbipolensis  etc.  etc.  von  B.  Mohr  S.  J.  als  Kestpredigt 

in  d<r  Jesnitenkirche  vorgetragen  {Gropp  II,  p.  518  ff.)  und  die  Jubiläums-Fest- 

-<hntt  des  Collegiums  S.  J.,  die  unter  dem  Titel:  „Domns  Sapientiae  u.  s.  w.u 
1*91  erschien,  zu  erwähnen. 

2)  Carlter-Gazen  (p.  204)  sagt:  „Erant  invitatae  pro  consueto  Academiarum 

more  Potissimae  Germaniae  Universitates,  et  his  contiguae  pleraeque  ad  maximam 

hano  Jubiliacii  solennitatem ,  cujus  exordio  vulgata  praelo  Programata  decimum 

^nara  Julii  currentis  anni  1082  praefixere. 
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von  Gästen  und  Zuschauern  marschirten  am  19.  Morgens  8  Uhr 

die  Schüler  der  „Humaniora"  zwischen  dem  geistlichen  Seminar 

und  dem  Collegium  S.  J.  auf,  während  die  Studierenden  »ler 

Philosophie  und  Theologie,  der  Rektor  M.  und  die  Professoren 

der   vier  Fakultäten   in   voller  Amtstracht   des  Fürstbischof* 

harrten.    Als  der  Fürst,  der  eine  Abteilung  seiner  Truppen  znr 

Aufrechterhaltung  der  Ordnung  hatte  ausrücken  lassen,  von  zahl- 

reicher Begleitung  des  Domcapitels.  der  Prälaten,  des  Adels,  der 

hohen  Beamten  gefolgt,  zu  Wagen  angelangt  war  und  auf  einem 

ihm  bereit  gehaltenen  Sessel  Platz  genommen  hatte,  wurde  er  von 

dem  Deean  der  theologischen  Fakultät.  P.  Georg  Göpfert.  als 

„Universitatis  jam  saecularis  Proteetor  et  Couservator  Magniti- 

eentissimus"  begrüsst. l)    Hierauf  setzte  sich  unter  lauten  Bei- 

fallsrufen der  Zug  in  Bewegung  nach  der  Jesuitenkirche,  die  zu 

diesem   Zwecke    festlich   geschmückt   war,    und   wurde  unter 

rauschendem  Posaunenschall  der  Ambrosianische  Lobgesang  an- 

gestimmt, während  von  dem  Marienberg  aus  dröhnender  Kanonen- 

donner weithin  durch  Franken  verkündigte,  dass  die  Jubelfeier 

der  Universität  begonnen  habe.     Und  nun  bestieg  P.  Xicolam 

Mohr  als  Festredner  die  Tribüne  und  entwarf  mit  hinlänglicher 

Gewandtheit  vor  der  glänzenden  Versammlung  ein  Bild  von  den 

Anfängen  und  den  Fortschritten  der  Universität,  mit  welchem 

er  zugleich  eine  Lobrede  auf  den  Gründer   und   seine  Amts- 

nachfolger verband.  An  die  Festrede  schloss  sich  das  feierü»  h»* 

Hochamt,  das  der  Weihbischof  Stephan  Weinberger  celebrirte. 

Das  wahrhaft  „königliche  Festmahl",  das  sich  daran  reihte, 

wurde  von  der  Universität  in  den  Räumen  des  geistlichen  Semi- 

nars gegeben,  und  nahm  mit  dem  Fürsten  seine  ganze  hohe  Be- 

gleitung Teil.    -Mit  den  auserlesensten  Gerichten"  wetteiferten 

begeisternde  Oden  und  Gedichte  anderer  Art,  die  aus  dem  Col- 

legium S.  J.  stammten  und  gedruckt  verteilt  wurden  und  zu- 

sammen, von  einem  gewissen  Standpunkte  aus,  ebenfalls  ein  Bild 

i)  Der  erwähnte  handschriftliche  Bericht  sagt:  „2do  Sab  medinm  non*t 

magno  coraitatn  adveuit  Celsissimns.  eni  in  enrsn  assidebant  Illastrissimi  domim 

comites  ab  Hohenlohe  et  Dernbach. L 
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von  der  Geschichte  der  Universität  und  ihren  wechselnden  Schick- 

salen während  des  ablaufenden  Jahrhunderts  gaben. 1)  Die  fol- 

genden Tage  wurden  von  den  Ehrenpromotionen  und  Dispu- 

tationen in  allen  vier  Fakultäten,  wiederum  in  Gegenwart  des 

Fürsten,  und  ebenfalls  mit  einem  Festmahle,  zu  welchem  die  fürst- 

lichen Käthe  und  die  „Senatoren"  der  Stadt  u.  a.  geladen  waren 

and  bei  welchem  der  Rektor  M.  präsidirte, 2)  ausgefüllt.  Am 

Samstag  wurde  im  neuen  Theater,  das  im  Hofraume  des  geist- 

lichen Seminars  auf  Kosten  der  Universität  ausdrücklich  zu 

diesem  Zwecke  errichtet  worden  war,  ein  Schauspiel  aufgeführt, 

das  die  „Errettung  des  Frankenlandes  von  den  Finsternissen  des 

Beiden thums,  der  Ketzerei  und  der  Unwissenheit"  zum  Gegen- 

stände hatte;3)  fünf  Stunden  lang  dauerte  die  Aufführung,  und 

.was  Hitze.  Durst  und  Ermüdung  an  Anstrengung  erforderte, 

erleichterte  die  Gewandtheit  der  Schauspieler."  Es  braucht  kaum 

erwähnt  zu  werden,  dass  auch  der  Fürst  mit  der  Blüthe  des  Adels 

nnd  der  Stadt,  und  sämmtlichen  Professoren  im  Schmucke  der 

Amtstracht  dem  Schauspiele  beiwohnten.  Auf  Befehl  Peter 

Philipps  waren  zur  Erinnerung  an  diese  Jubelfeier  goldene  und 

•dlWne  Gedächtnissmünzen  geprägt  worden,  und  wurden  solche 

am  Abende  nach  Vollendung  des  Schauspiels,  wenn  unser  Bericht- 

erstatter sich  in  der  Zeit  nicht  irrt,  unter  die  Professoren  ver- 

teilt.Am  darauf  folgenden  Tage  —  es  war  Sonntag  —  wurde 

die  Festlichkeit  in  der  Jesuitenkirche  durch  ein  feierliches  Hoch- 

amt, das  der  Abt  von  St.  Stephan  eelebrirte,  und  dem  sich  daran 

reihenden  ambrosianischen  Lobgesang,  den  wieder  der  Donner 

der  Kanonen  vom  Marienberge  her  begleitete,  geschlossen.  Am 

Montage  bewegten  sich  die  Professoren  der  vier  Fakultäten  unter 

d*m  Vortritte  der  Pedelle  in  feierlichem  Zuge  nach  dem  Dern- 

1  Die  bereits  angeführte  Schrift:  „Domns  Sapientiae  etc."  ist  darunter  zu 
vtrstfhen. 

2  Unser  handschriftlicher  Bericht  bemerkt  ausdrücklich,  dass  dieses  2.  Fest- 

j-.alil  am  Mittwoch  (den  21.  Juli)  abgehalten  wnrde. 
5  Hat  sich  leider  nicht  erhalten.    Es  stammte  ohne  Zweifel  ans  dem  Col- 

Irginm  S.  J. 

*   Es  haben  sich  Exemplare  davon  erhalten. 
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baehshofe,  wo  der  Fürstbischof  seine  Wohnung  genommen  hatte.1) 

um  ihm  den  Dank  der  Universität  für  die  ihr  bei  dieser  Gelegen- 

heit erwiesenen  Huld  auszusprechen.  Seine  „Hoheit"  nahm  ?ie 

freundlich  auf  und  erwiderte  mit  der  Versicherung,  dass  er  alle 

Privilegien,  welche  irgendwie  den  Nutzen  und  das  Wohl  der 

Universität  beträfen,  bestätigen  werde.  Diese  offizielle  Schlott* 

Srene  der  Jubelfeier  erhielt  am  darauf  folgenden  Tage  noch 

einen  freundlichen  Nachtrag  durch  ein  drittes  Grastmahl,  an 

welchem,  nebst  einigen  auswärtigen  Gästen,  der  Rektor  M..  die 

Professoren  der  vier  Fakultäten,  und  überhaupt  Alle,  die  bei 

der  theatralischen  Aufführung  und  dem  Feste  überhaupt  mit- 

gewirkt hatten,  Teil  nahmen.2)  — 

3)  Jahrzehnte  beginnender  Bewegung.  (1682—1729. 

Neun  Monate  nach  dem  Schlüsse  der  ersten  Säkulart'eier 

der  Universität  ist  Peter  Philipp  von  Dernbach,  der  es  offenbar 

gut  mit  ihr  gemeint  hatte,  gestorben. 8)    Die  noch  übrige,  um • 

weniges  kleinere  Hälfte  des  von  uns  constituirten  Jahrhundert 

eines  langsamen  Fortschrittes  in  ihrer  Entwicklung  zeichnet 

sich,  wie  wir  das  bereits  betont  haben,  dadurch  aus.  das*  die 

Bewegung  innerhalb  dieses  Kreises  vergleichungsweise  lebhafter 

wird  und  dass  manche  Neuerungen  und  Verbesserungen  eingeführ 

werden,  die  zwar  nicht  unmittelbar  der  Gesammtheit,  aber  doch 

zunächst  dieser  oder  jener  Fakultät  zu  gute  kommen.  Wir  haben 

oben  darauf  hingewiesen,  die  Stiftung  Julius  Echters  hatte  in 

mancher  Beziehung  Manches  nachzuholen ,  und  um  dieses  zu 

erreichen,  gehörten  ausser  einzelnen  Verbesserungen  viell^i«  ht 

i)  Peter  Philipp  war  nämlich  von  dem  Domcapitel,  mit  welchem  er  übrr- 
haupt  keineswegs  im  besten  Verhältnisse  lebte,  veranlasst  worden,  seine  Re>i<ieai 

in  die  Stadt  herunter  zu  verlegen.  Die  betr.  Zerwürfnisse  gelangten  bis  an  d-r. 

Papst:  Peter  Philipp  wurde  u.  a.  absolutistischer  Neigungen,  der  Verschwende: 

n.  s.  w.  angeklagt.  Sein  Tod  hat  die  weiteren  Erörterungen  abgeschnit;« 

iS.  Protokolle  des  Domcapitels  aus  diesen  Jahren». 

-'/  Die  handschriftliche  Aufzeichnung  sagt:  „—  iisque  omnes,  qui  ad  actionr» 

totamque  Solemnitatem  collaborarunt." 

»)  22.  April  1683. 
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doch  umfassendere,  organisatorische  Massregeln  dazu,  diese  hat 

aber  erst  die  nächstfolgende  Epoche  gebracht.    Die  Jahrzehnte, 

mit  welchen  wir  uns  zunächst  beschäftigen  wollen,  haben  fünf 

Fürsten  auf  dem  Stuhle  des  h.  Burkard  gesehen:  Konrad  Wil- 

helm von  Wernau  ( 1083 — 1084),  Johann  Gottfried  II.  von  Guttenhery 

(1684—1698),  Johann  Philipp  IL  von  GreiffenMau  (1699—1719), 

Johann  Philipp  Franz  Graf  von  Schönborn  (1719-1724)  und  end- 

lich Christoph  Franz  von  Hutten  (17*24—1729).    Das  Verhältuiss 

der  einzelnen  Fürsten  zur  Universität  ist  kein  gleiches,  wie  ja 

schon   die  Zeitdauer  ihrer  Herrschaft   sehr  ungleich  ist.  Im 

allgemeinen  ist  voraus  zu  schicken,  dass  sie  sämmtlich  in  ihrer 

Regieruugsweise  sich  von  in  der  Hauptsache  gleichen  Maximen 

haben  leiten  lassen,  was  ja  nicht  ausschliesst.  dass  schon  aus 

dem  einen  angedeuteten  Grunde  die  Ergebnisse  ihrer  Thätigkeit 

sehr  verschiedene  sind.   Konrad  von  Wernau,  geb.  6.  August  1B38. 

stammte  aus  einem  schwäbischen  Geschlechte,  war  früh  in  die 

Domstifter  von  Bamberg  und  Wirzburg  aufgenommen  worden, 

hat  seine  grundlegende,  höhere  Bildung  in  Wirzburg  erhalten 

und  sich  durch  längere  Reisen  Weltklugheit  und  praktischen 

Sinn  erworben.  ')    Seine  Herrschaft  war  aber  von  zu  kurzem 

Bestände,  als  dass  er  nach  irgend  einer  Seite  tiefer  hätte  ein- 

greifen können.    Der  Erwähnung  werth  ohne  Zweifel  ist.  dass 

er  das  Institut  der  Bartholomen,  welches  sein  Vorgänger  für 

die  Diöeese  beseitigt  hatte,   unter  gewissen  Modifikationen  in 

seiner  Diöeese  rehabilitirte.    Auch  die  Leitung  des  geistlichen 

Seminars  wurde  ihnen  wieder  übertragen.2)    Am  5.  Sept.  K>84 

starb  Konrad  Wilhelm  und  Johann  Gottfried  von  Guttenhery  wurde 

sein  Nachfolger.    In  die  Zeit  der  Sedisvacanz  fällt  wenigstens 

eine  die  Universität  nahe  berührende  Massregel  des  Domcapitels. 

Es   ernannte    nämlich   den   Regens    des   geistlichen  Seminars, 

l)  Gropp,  I.e.  II,  p.529.  IV,  p. 29:$.  l'sHermann,  1.  c.  p.  15i*.  Die  schwabische 
Keichsritterachaft  wie  die  bei  Rhein  war  durch  eine  Vereinbarung  schon  seit  längerer 

Zfit  im  Hochstift  Wirzburg  für  stiftsmassig  erklärt  worden:  dabei  wurde  die  Gegen- 

seitigkeit in  Beziehung  der  betr.  Hochstifter  vorausgesetzt. 

*)  Reimngrr,  Männerstadt,  S.  287  fl". 
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D.  Philipp  Braun,  der  nach  der  Aufhebung  des  Institutes  der 

„Communisten*  standhaft  geblieben   und  in  der  Zwischenzeit 

nach  Rom  gegangen    und  nach  der  Rehabilitirung  derselben 

zurückgekommen  war,  auf  sein  Ansuchen   zum  Professor  des 

canonischen  Rechtes,  vermuthlich  als  Nachfolger  von  Joh. 

H.  Mundschenk,  der  diese  Professur  in  den  J.  von  lf>73— 1C>S3 

bekleidet  hatte.  >)    Johann  Gottfried  war  im  J.  1045  auf  einem 

seiner  väterlichen  Schlösser  in  Oberfranken  geboren  und  hatte 

die  hohen  Schulen  von  Wirzburg,  Bamberg,  Löwen  und  Wien 

der  Reihe  nach  besucht.    Die  Zeiten,  in  welche  seine  Regierung 

fiel,  waren  in  Folge  des  Krieges  mit  Frankreich  zum  guten  Teil 

unruhig  genug  und  nahmen  die  Kräfte  des  Hochstiftes  in  nicht 

geringem  Grade  in  Anspruch.    Im  Oktober  16?-*8  hat  eine  fran- 

zösische Schaar  bis  vor  die  Thore  von  Wirzburg  gestreift,  ist  aber 

auch  schnell  wieder  abgezogen.    Diese  Verwickelungen  hielten 

Johann  Gottfried  jedoch  nicht  ab,  den  inneren  Interessen  des 

Hochstiftes  seine  Sorgfalt  zuzuwenden.    Die  Pflege  der  kirch- 

lichen Interessen  lag  ihm  offenbar  in  erster  Linie  am  Herzen, 

und  er  ist  in  dieser  Richtung  vollständig  in  den  Bahnen  seiner 

Vorgänger,  gewandelt.    Das  Institut  der  Barthoiomiten  hat  er. 

wie  K.  W.  von  Wernau  begünstigt.    Aber  auch  die  weltlichen 

Angelegenheiten  hat  er  nicht  vernachlässigt:  Bauten  mannig- 

facher Art  haben  das  Gedächtnis*  seines  Namens  erhalten.  Für 

Ii  Die  Protokolle  des  Domcapitels  vom  23.,  2P».  uiid  2S.  September,  endh< h 

vom  14.  November  id.  h.  nach  erfolgter  Neuwahl)  handeln  von  diesem  Vorganr. 

Es  wurden  ihm  zunächst  als  Gehalt  die  1<h>  Goldgnlden  angewiesen,  die  das  St. fr 

Hang,  wenn  keine  Doktorpfründe  offen,  jährlich  zu  bezahlen  hatte,  dagegen  die 

Aussicht  auf  eine  Pfründe  eröffnet,  welche  er  auch  s.  Z.  erhalten  hat.  Das  Dobs- 

capitel  war  in  dieser  Zeit -für  die  Barthoiomiten  höchst  günstig  gestimmt.  Vtbtr 

Ph.  Brauns  Bestallung  heisst  es  ̂ Sitzung  vom  20.  Sept.):  ̂ Concludirt.  weilen  die*r* 

(nämlich  Braam  ein  so  gutes,  gelehrtes  und  exemplarisch  snbjectnm,  dass  in  albr 

Weg  vor  Andern  die  Professur  ihme  zu  überlassen  und  hierzu  anzunehmen  wäre, 

da  sich  der  Bestallung  halber  schon  wissen  würde,  gehöriger  Orden  anzumeldrn 

n.  s.  f."  Ph.  Brann  war  am  22.  März  1654  zu  Hollstadt  bei  Neustadt  an  der 

fr.  Saale  geboren  nnd  hatte  zunächst  das  vor  kurzem  gegründete  Gymnasium  ia 

Münnerstadt  besucht.  Der  neugewählte  Fürstbischof  Johann  Gottfried  II.  hat  die 

vom  Domcapitel  getroffene  Eruenuung  bestätigt. 
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die  Alumnen  hat  er  ein  in  der  Nähe  der  Peterskirche  neues 

Gebäude  —  Seminarium  Godofrideanum ,   nach  ihm  genannt  — 

aufgeführt,  in  der  Meinung,  ihnen  eine  \Vohlthat  zu  erweisen, 

•loch  hat  sich  diese  Neuerung  nicht  praktisch  erwiesen,  und  sind 

•Ii*  Alumnen  nach  einigen  Jahren  in  ihr  früheres  Gebäude  zurüek- 

irekehrt.  M  Der  Universität«-  gen.  Neubankirche.  die  auffallender 

Weise  sehr  bald  schadhaft  geworden  war,  hat  er  eine  völlig 

neue  Bedachung,  als  das  zunächst  Xöthigste,  zugewendet.  Auch 

«las  eine  dürfte  im  Hinblick  auf  unsere  besonderen  Zwecke  ver- 

dienen, erwähnt  zu  werden,  dass  Johann  Gottfried  dem  Univer- 

sitäts-Buchdrucker. Johann  Wilhelm  Baumann,  die  Erlaubniss 

zur  Herausgabe  einer  Zeitung,  wie  das  für  jene  Zeit  sich  von 

*ell>st  versteht,  unter  dem  Banne  derCensur,  gestattete.  Hand- 

langen Johann  Gottfrieds  zum  unmittelbaren  Frommen  der  Uni- 

versität sind,  zum  Teile  vielleicht  nur  aus  Ungunst  der  Ueber- 

lieferung.  fast  nicht  zu  berichten.    Aber  aus 'der  einzigen,  die 

bezeugt  ist.  möchte  man  mit  Recht  den  Sehlnss  ziehen,  dass  sie 

-icher  nicht  die  einzige  war.    Es  ist  das  die  im  J.  1(>95  erfolgte 

Umwandlung  eines  Stückes  des  Gartens  des  Juliusspitals  in  einen 

botanischen  Garten,  dessen  Leitung  einem  Manne  übertragen 

wurde,  der.  wie  wir  weiter  unten  zeigen  werden,  nicht  ohne 

Verdienste  war,  aber  das  Unglück  hatte,  in  Folge  einer,  mit 

zu  geringer  Kritik  betriebenen  wissenschaftlichen  Liebhaberei, 

das  Opfer  einer  Mystitication  zu  werden,  die  ihm  eine,  weit  über 

-eine  Bedeutung  hinaus  gehende  Berühmtheit  verschaffte,  näm- 

lich dem  Professor  der  Medicin  D.  Adam  Beringer.*)    Mit  dieser 

ersten  Anlage  war  einer  Richtung  der  Weg  gezeigt,  die  sich 

schon  in  der  nächsten  Zeit  fruchtbar  entwickelt  hat. 

1  Nach  dem  Protokolle  des  Domcapitels  vom  22.  Februar  1C>s7  hat  sich 

Johann  Gottfried  bei  dieser  (ielegenheit  mit  verschie denen  Plauen  getragen.  Unter 

anderem  heisst  es:  ,  ~  das  itzige  Seminarium  aber  zu  einer  rechtgeschaffenen 

Akademie  employirt  werden  konnte.-  Soll  das  heissen,  dass  er  es  eventuell  zur 
Knreiterong:  der  Universität  verwenden  wollte? 

2  Vjrl.  Kölhker,  Kektoratsrede,  S.  13.  Auf  Beringer  und  die  cause  celebre 

»einer  Lithographia  Herbipol.  kommen  wir,  wie  bemerkt,  zurück. 
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Johann  Gottfried  II.  starb  am  14.  Dezember  1098. 1 )   Er  war 

zu  dem  Domeapitel.  wie  sein  vorletzter  Vorgänger,  ebenfalls  nicht 

im  besten  Verhältnisse  gestanden.  Aus  der  Zeit  des  Interregnums 

sind  einige  Beschlüsse  des  Domcapitels  hervorzuheben,  die  zu 

den  Interessen  der  Universität  unmittelbar  oder  mittelbar  in 

Beziehung  stehen.    Peter  Philipp  von  Dernbach  hatte  s.  Z.  dem 

Collegium  S.  J.  die  Erhöhung  des  Stiftlingsfonds  um  200  n\  jähr- 

lich zugesagt  —  er  war  zu  demselben,  wie  aus  dem  Verlaute 

seiner  Differenzen  mit  dem  Domeapitel  hervorgeht,  und  im  Gegen- 

satze zu  diesem,  auf  gutem  Fusse  gestanden  — :  die  Legitiniimng 

der  Schenkung  von  Seite  des  Capitels  scheint  bis  zn  diesem  Augen- 

blicke nicht  erfolgt  gewesen  zu  sein,  jetzt  wird  sie  erbeten  un<i 

gewährt.-)   Wichtiger  ist  die  Petition  der  Professoren  der  juri- 

stischen und  medicinischen  Fakultät  um  eine  Erhöhung 

ihres  Gehaltes,  und  die  verschieden  lautende  Bescheidung  der- 

selben.   Das  Gesuch  der  einen  rindet  eine  günstige  Aufnahme, 

und  wird  jedem  der  vier  Professoren  eine  Gehaltserhöhung  ver- 

willigt, dagegen  den  anderen,  unter  einer  hinlänglich  merk- 

würdigen Motivirung,  abgeschlagen.3)    Es  könnte  auffallen,  da— 

die  Professoren  der  theologischen  und  philosophischen 

Fakultät  sich  diesem  Gesuche  nicht  angeschlossen  haben;  e? 

i)  Die  Rektoren  Magn.  in  der  Zeit  Johann  Gottfrieds  waren:  1683  16>4- 
1085  -1686 — 1687— 1688 :  D.  Franz  Reiubard  von  Elter,  Domherr  zu  Winbvf. 

1683  1691:  Johann  Franz  Karl  von  Ostein,  Domherr  zu  Bamberg  und  Wiri- 

burg etc.  1692  1693—1694:  Wilhelm  Ulrich  von  Guttenberg,  Domherr  zu  W;r; 

bürg  etc.  1694  1695  —  1696:  Johann  Franz  Karl  von  Ostein,  Domherr  zu  Wiri- 
burg etc.    1696    1698:  Abt  Ambros  des  .Schottenklosters  zu  Wirzbnrg. 

2i  Urk.-Bnch  Nr.  116,  S.  293,  d.  vom  5.  Jannar  1699. 

3)  Ks  gellt  aus  der  Verfügung  des  Domcapitels  auf  die  Petition  der  jan>:. 

Professoren  u.  a.  hervor,  dass  in  der  Zwischenzeit,  im  Vergleiche  zur  Epoche  der 

Gründung,  wahrscheinlich  seit  der  Wiederherstellung  1 16361,  die  Gehä  ter  der  Pro- 

fessoren überhaupt  vermindert  worden  waren,  und  das  Capitel  lehnt  aus  bewegende 

Gründen  in  Gnaden  ab.  Dagegen  erhalt  Professor  J.  B.  Wtigand.  der  überdies» 

als  Stiftsconsulent  einen  besonderen  Gehalt  bezieht,  eine  Zulage  von  60  Reichsth- 

die  Professoren  Erbermann,  Schüll  und  Ph.  Braun  je  PK)  Reicbsth.  Gehalt»- 

erhöhung.  Die  Abweisung  der  medicinischen  Professoren  wird  damit  naotivirt 

(Urk.-Bucfa  Nr.  118.  S.  295;,  dass  es  mit  einem  Professor  der  Medicin  eine  gani 

audere  Beschaffenheit  habe,  und  das  medicinische  Studium  in  Wirzbnrg  sich  kein~- 

wegs  in  solcher  Blüthe  befände  wie  das  juristische,  ferner  ein  medic.  Professor 
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erklärt  sich  dieser  Umstand  jedoch  zur  Genüge  aus  der  That- 

saehe.  dass  sie.  als  zum  Collegium  S.  J.  gehörig,  nicht  einen 

speziellen  Gehalt,  wie  die  übrigen  Professoren  erhielten,  sondern 

auf  die  Dotation  des  Collegiums  angewiesen  waren.  Da  aber  zu 

derselben  Zeit  diese,  wie  erwähnt,  erhöht,  bez.  eine  ältere  Er- 

höhung sanktionirt  wurde,  sind  sie  offenbar  auf  diesem  Wege 

altgefunden  worden.  — 

Der  Nachfolger  Johann  Gottfrieds  war  Johann  Philipp  II 

roii  (ireiffenklau.  gewählt  am  9.  Februar  1699.  Er  stammte  aus 

einem  rheinländischen  t  im  Erzstifte  Mainz  einheimischen  Ge- 

schlechte.  welches  in  der  Reihe  seiner  Vorfahren  bereits  den 

Hochstiften  von  Trier  und  Mainz  je  einen  Kurfürsten  gegeben 

hatte.  Er  stand  jetzt  im  47.  Jahre  seines  Lebens:  seine  Aus- 

bildung hat  er  hauptsächlich  in  Wirzburg  erhalten  und  hier 

auch  seine  vorausgegangene  kirchliche  Laufbahn  durchmessen.1) 

Er  war  ein  Mann  des  Friedens  und  hat  an  der  grossen  Politik 

sich  nicht  mehr  beteiligt,  als  die  Zeitumstände  und  die  Interessen 

des  Hochstiftes  das  eben  erforderten.  Der  spanische  Erbfolgekrieg, 

der  den  grösseren  Teil  seiner  Regierungszeit  ausfüllt,  hat  begreif- 

lich auch  Franken  in  Mitleidenschaft  gezogen,  aber  das  Hochstift 

nur  kurze  Zeit  und  ohne  erhebliche  Beschädigung  unmittelbar 

berührt.  Johann  Philipp  schloss  sich  aufs  engste  an  das  Kaiser- 

haus an.  Die  Krönung  Kaiser  Karls  VI.  in  Frankfurt  im  Januar 

des  J.  1712  hat  diesen  auf  der  Rückreise  nach  Wirzburg  geführt,  wo 

er  dem  Herkommen  gemäss  mit  dem  Aufgebote  aller  zur  Verfügung 

stehenden  Pracht  empfangen  wurde:  auch  die  Universität  blieb 

dabei  nicht  zurück,  und  die  Studenten,  wie  erzählt  wird,  begierig, 

die  ersten  zu  sein,  welche  den  neu  gekrönten  Kaiser  begrüssten. 

sind  der  Majestät  eine  gute  Strecke  Weges,  bis  Hettstadt,  ent- 

gegen gezogen.  Am  Morgen  des  14.  Januar  erhob  sich  der  Kaiser  im 

aberdiess  Gelegenheit  habe,  dnrch  die  Praxis  sich  etwas  zn  verdieneu,  und  zu- 

gleich .keine  sonderbare  Mühe"  mit  den  Vorlesungen  habe,  folglich  könne  das  ("apitel 
drin  Verlangen  der  Gesuchsteller  nicht  nachkommen  und  müsse  sie  an  den  neu 

zu  wählenden  Fürsten  verweisen. 

i  Gropp,  L  c.  II,  p.  625  ff.,  IV,  p.  315  ff.    Ussermann,  L  c.  p.  102 — 103. 
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Begriffe,  die  Rückreise  anzutreten,  vom  Schlosse  herab  nach  der 

Stadt:  von  der  Neubaustrasse  aus  führte  ihn  sein  Weg  an  der 

Universität  vorbei,  wo  der  Rektor  M.,  sämmtliche  Professoren 

und  die  ganze  Studentenschaft  sich  ihm  zu  Ehren  aufgestellt 

hatten.  v)  Johann  Philipp  war  überhaupt,  dem  überlieferten  und 

auch  für  die  Zukunft  festgehaltenen  Geschmacke  getreu,  ein 

Freund  von  Festlichkeiten,  in  erster  Linie  kirchlicher  Natur, 

massig  in  seinen  persönlichen  Ansprüchen  und  Bedürfnissen,  ein 

Förderer  öffentlicher  Pracht.    Aus  der  langen  Reihe  von  Bauten 

aller  Art,  die  er  aufführte,  muss  hier  die  vollständige  Wieder- 

herstellung der  Neubaukirche  und  die  Aufführung  des  hoeh  auf- 

ragenden Thurmes  desselben  rühmend  ausgezeichnet  werden.  Die 

Universität  besass  an  ihm  einen  aufrichtigen  Freund .  der 

mehr  als  blosse  Worte  für  sie  hatte.2)    Die  Angabe,  dass  er  die 

Besoldungen  der  Professoren  verbessert,  sind  wir  zwar  nicht  im 

Stande,  urkundlich  zu  belegen,  sie  wird  aber  so  zu  verstehen  sein, 

dass  er  die  von  dem  Domcapitel  sede  vacante  genehmigte  Erhöhung 

der  Gehälter  der  juristischen  Professoren  bestätigt  und  die  medi- 

einischen,  die  damals  abgewiesen  worden  waren,  ebenfalls  be- 

dachte, da  in  der  That  die  vom  Capitel  vorgebrachten  Grund- 

nicht  recht  stichhaltig  waren.     Gerade  der  medie inisehen 

Fakultät  hat  Johann  Philipp  seine  besondere  Aufmerksamk^i* 

zugewendet.    Die  Thatsache,  dass  sie  eine  viel  geringere  Fre- 

quenz aufzuweisen  hatte,  als  die  juristische,  musste  ja  antreiben, 

zur  Hebung  derselben  Massregeln  zu  treffen.   Es  gehört  hierher, 

dass  er  statt  des  abgebrannten  sogen,  mittleren  Flügels  des 

Juliusspitales  einen  kostbaren  Neubau,  den  z.  Z.  noch  bestehen- 

den hinteren  Flügel  aufführen  Hess  und  überhaupt  im  Spital* 

ii  Nene  Wirzb.  Chronik,  2,  S.  3^,8. 

*j  Die  deutsche  Lebensbeschreibung  bei  Gropp,  IV,  p.  -520,  sa~t  von  lks.. 
„Aul  das  Studiereu,  auf  Kunst  und  Wissenschaften  hielt  er  Alles.  Erfahr*ne  nni 

gelehrte  Manner  nannte  er  Nutzen  des  gemeinen  Wesens.  Solche  zn  erhalten,  Ii??*» 

er  »ich  Gold  und  Silber  feil  sein;  wie  er  denn  dann  selber  das  jährliche  Hinkommt  i 

um  ein  merkliches  vergrößerte.  Unter  den  Hof-Herrn  und  Kdelknaben  war  jraer 

am  Brett,  dem  der  Namen  eines  wohl  studierten  Köpft*  beigelegt  wurde.- 
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mehrfache  Verbesserungen  vornahm. l)    Noch  unmittelbarer  be- 

rührte es  die  Fakultät,  dass  er,  wahrscheinlich  im  J.  1713.  eine 

Revision  ihrer  Statuten  vornahm  und  dieselben  mit  Zusätzen 

versehen  Hess. 2)    Es  wird  in  diesen  auf  ein  geordnetes  wissen- 

schaftliches Studium  hingewiesen  und  allem  Dilettantismus  und 

«ler  Pfuscherei  entgegengetreten.    Freilich  finden  sich  in  Bezug 

auf  die  Examina,  Promotionen,  Disputationen  u.  dgl.  zugleich 

Vorschriften  hinzugefügt,  die  deutlich  verrathen,  dass  die  Zeit 

an  Nebensächlichkeiten  und  leeren  Formalitäten,  und  ohne  Zweifel 

auf  Kosten  der  Sache,  noch  allzu  grosses  Behagen  fand.3)  Als 

eine  Ergänzung  dieser  Publikation,  teilweise  sich  unmittelbar 

damit  berührend,  ist  Johann  Philipps  Verordnung  in  Betreff  der 

Aasübung  der  ärztlichen  Praxis  innerhalb  des  Hochstiftes  zu 

betrachten.4)    Sie  legt  zunächst  das  Hauptgewicht  darauf,  dass 

j^tler  Arzt,  der  in  der  Hauptstadt  oder  irgend  an  einem  Orte 

im  Hochstifte  die  Praxis  ausüben  will,  seine  Studien  an  der 

Landesuniversität  gemacht  und  die  vorschriftsmässigen  Zeugnisse 

seiner  Befähigung  nachzuweisen  habe.  Aerzte,  die  von  auswärts 

kommen   und  auf  auswärtigen  Universitäten  ihre  Ausbildung 

erlangt,  werden  mit  scheelen  Augen  angesehen;  die  Verordnung 

kann  den  Argwohn  nicht  unterdrücken,  dass  solche  vielleicht 

daneben    verdächtige    Waaren    mit   einschmuggeln;  jedenfalls 

müssen  solche  sich  vor  allem  im  ganzen  Umfange  nostrificiren 

Ii.  s.  w.     Wie  mancher  seiner  Vorgänger,  hat  auch  er  seine 

Teilnahme  an   der  Universität   dadurch  ausgedrückt,  dass  er 

hiuüg  die  Feierlichkeiten  der  Promotionen  mit  seiner  An  Wesen- 

heit beehrte  und  die  Graduirten  mit  ermunternden  und  beredten 

Korten  l>eglückte. 5)  Ein  besonderes  rühmliches  Gedächtniss  aber 

hat  er  sich  durch  eine  Massregel  gestiftet,  die  nicht  einer  Fakul- 

tät allein,  sondern  der  gesammten  Corporation  zugewendet  war: 

f)  Thomann,  Annales  Insitnti  Med.  Clinici  §  5  p.  XVI. 

2  Lrk.-Buch  Nr.  122.  p.  300—313. 

V  Vgl.  Kölliker,  Rektoratsrede,  S.  13. 

*  Frlc-Bnch  Nr.  120,  S.  297. 

")  Gropp,  1.  c  II,  p.  190. 
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er  hat  die  Universitäts- Bibliothek  durch  die  Schenkung  seiner 

reichhaltigen  Privat-Bibliothek  um  ein  beträchtliches  vermehrt1) 

und  muss  daher,  zwar  nicht  als  ihr  Gründer  —  denn  das  war 

Johann  Gottfried  von  Aschhausen  —  sondern  als  einer  ihrer 

verdientesten  Mehrer  betrachtet  werden.  Es  sind  überdiess  noch 

unter  Johann  Philipp  Abmachungen  über  die  Erwerbung  des  schrift- 

lichen Nachlasses  und  der  Bibliothek  des  weiland  Dr.  Fabrians, 

der  im  Dienste  des  Hochstiftes  gestanden  hatte,  getroffen  worden, 

die  bei  seinem  Tode  jedoch  noch  nicht  perfekt  geworden  zu  sein 

scheinen.2)  Als  letzte,  unsere  Zwecke  Johann  Philipps  berührende 

Unternehmunng  sei  noch  erwähnt,  dass  er  bereits  bald  nach  seiner 

Erhebung  eine  Erweiterung  des  Jesuitencollegiums  genehmigt 

und  zu  dem  Neubau  den  Grund  gelegt  hat.  Der  Antrag  auf 

jene  Erweiterung  war  durch  das  merkliche  Wachsthum  der 

Stadt  und  besonders  der  fortgesetzt  im  Flor  steigenden  Univer- 

sität und  Studien "  motivirt  worden.3)  Es  mag  auffallen,  dass 

trotz  der  evidenten  wohlwollenden  Gesinnungen  dieses  Fürsten 

für  die  Universität,  dieselbe  doch  gegen  ihn  verstimmt  war. 

Gleich  nach  seinem  Tode  zeigte  es  sich. 

Johann  Philipp  IL  starb  am  3.  August  1717.4)  Die  Sedis- 

vacanz  dauerte  etwas  über  sechs  Wochen.  Bereits  am  7.  August 

erhielten  die  Universität  und  das  Juliusspital  die  Weisung, 

sich  zur  Rechnungsablage  bereit  zu  halten;  das  Spital  stand 

überhaupt  mit  unter  der  Respicienz  des  Domcapitels,  die  Uni- 

versität anlangend,  wurde  offenbar  diese  Controle  jedesmal  beim 

i)  Gropp.  1.  c.  II,  p.  190. 

ä)  Urk.-Buch  Nr.  127,  S.  315. 

3)  Urk.-Bnch.  Nr.  119,  S.  295  d.  1.  Oktober  1699. 

*)  In  der  Zeit  Johann  Philipps  II.  waren  Rektoren  M.  der  Universität: 

1G99— 1700;  der  neu  erwählte  Fürstbischof;  1700-  1703:  Friedrich  Johann  Georg 

von  Sickingen,  Domherr  zu  Wirzburg  und  Bamberg;  1703 — 1704:  Philipp  Ludwig 

Fürst  von  Sternberg,  Domherr  zu  Wirzburg  und  Bamberg;  1704 — 17« »5:  Frati 

Peter  veu  Sickiugeu,  Domherr  zu  Wirzburg  und  Bamberg;  1705—1709:  Johann 

Bernhard  Mayer,  Weihbischof  zu  Wirzburg;  1709- -1713:  Hartmann  Friedrich  von 

Fecheubach,  Domherr  zu  Bamberg  und  Wirzburg;  1713—1715:  Wilhelm  Jakob  r,.u 

Reinach,  Domherr  von  Wirzburg;  1715—1719:  Abt  Alberich  des  Klosters  St.Steplu* 

in  Wirzburg. 
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Ableben  eines  Fürstbischofs  geübt.    Das  wichtigste,  was  bei 

dieser  Gelegenheit  vorkommt  und  worauf  wir  bereits  hingewiesen 

haben,  war  eine  Vorstellung,  welche  die  Universität  jetzt  an  das 

Dumeapitel  richtete,  in  welcher  sie  ausführte,  dass  sie  unter  der 

Regierung  des  abgelebten  Fürsten  an  ihrem  Ansehen  und  ihren 

Privilegien  empfindlich  gemindert  worden  sei,  da  man  ihre  legi- 

time corporative  Selbständigkeit  nicht  respektirt  und  sie  der 

forstlichen  Canzlei  unterstellt  und  nachgesetzt  habe.    Sie  fügte 

die  Bitte  hinzu,  das  Domcapitel  möge  sie  bei  ihren  Privilegiis  und 

Prärogativen  schützen  und  dem  neu  zu  erwählenden  Fürsten 

diese  ihre  Vorstellung  ans  Herz  legen.    Das  Capitel  erwiderte, 

wa.-s  die  „Jurisdiktion-  anlange,  sei  es  mit  der  Bitte  einverstanden, 

das  übrige  aber,  zumal  was  die  Frage  des  Vorranges  anlange, 

wolle  es  die  Beschwerde  auf  sich  beruhen  lassen.1) 

Die  Neuwahl  geschah  am  18.  September  1719:  sie  fiel  auf 

Johann  Philipp  FrauM  Graf  von  Schimborn.*)  Er  war  1673  in 

Wiizburg  geboren  und  hatte,  nachdem  er  sich  für  die  kirchliche 

Laufbahn  bestimmt  hatte,  seine  grundlegende  Ausbildung  im 

Collegium  Germanicum  in  Rom  erhalten.  Vier  von  seinen  sechs 

Brüdern  haben  den  gleichen  Beruf  ergriffen  und  noch  drei  von 

ihnen  haben  mit  die  höchsten  Ehrenstufen  innerhalb  der  deut- 

schen Kirche  erstiegen,  einer  von  ihnen  ist  sogar  sein  zweiter 

Nachfolger  im  Hochstifte  W'irzburg  geworden,  während  sein 
Oheim.  Lothar  Franz,  z.  Z.  noch  auf  dem  erzbischöflichen  Stuhle 

in  Mainz  sass.  Johann  Philipp  Franz  war  ohne  Zweifel  eine 

ausgezeichnete  Persönlichkeit,  kenntnissreich  und  zugleich  in 

hohem  Grade  weltmännisch  gebildet  und  in  politischen  Geschäften 

'»-währt.  Seine  Neigungen  gingen,  wie  bei  allen  Söhnen  seines 

Hauses,  ins  Grosse;  der  Universität  wenigstens  hat  dieser  hohe 

Flug  stets  nur  Vorteil  gebracht.  Viele  Bauten,  in  erster  Linie 

aber  die  Initiative  zu  der  neuen  prächtigen  Residenz  am  Renn- 

i>  Urk.-Buch  Nr.  128  S.  816,  Sitzung  vom  14.  September  1710. 

Zi  Daa  Geschlecht  war  vor  kurzem  in  den  Rekhsgrafenstand  erhoben  worden. 

I  tber  Johann  Philipp  Franz  vgl.  Gropp,  1.  c.  II,  p.  G*>2  ff.,  IV,  p.  357  ff.  Vsser- 

mu««,  1.  c.  p.  164. 
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weg,  legen  Zeugniss  von  diesem  seinem  Sinne  ab  und  geben  der 

verhältnissmässig  kurzen  Dauer  seiner  Herrschaft  einen  hinläng- 

lich werthvollen  Gehalt.  Er  war  ein  ungemein  thätiger  und 

umsichtiger  Fürst:  die  Jahre,  in  die  seine  Regierung  fiel,  be- 

günstigten allerdings  ein  derartiges  friedliches  Wirken.  Die 

Universität  hat  ihm  Manches  zu  verdanken  und  hatte  seinen 

frühen  Hingang  gewiss  aufrichtig  zu  beklagen.  Man  fängt  gerade 

in  diesen  Kreisen,  ohne  dass  darum  ein  Bruch  mit  der  Ver- 

gangenheit auch  nur  im  entferntesten  angestrebt  wird,  das  Wehen 

eines  neuen  Geistes  deutlich  zu  verspüren  an.  Johann  Philipp 

Franz  hat  zwar  noch  keineswegs,  wie  das  später  sein  Bruder 

that,  organisatorisch  in  die  Zustände  der  Universität  eingegriffen, 

aber  es  knüpfen  sich  eine  Reihe  von  Massregeln  an  seinen  Namen, 

die  ein  Stück  Organisation  aufwiegen.  Zwar,  wenn  die  Pro- 

fessoren etwa  erwarteten,  dass  er  ihre  dem  Domcapitel  währen-: 

der  letzten  Sedisvacanz  vorgetragene  Beschwerde  im  Hinblick 

auf  ihr  Rangverhältniss  gegenüber  den  fürstlichen  Rathen  in 

ihrem  Sinne  abbestellen  würde,  so  wurden  sie  bitter  enttäuscht: 

er  entschied  die  vielleicht  zu  wichtig  genommene  Frage  zu  ihrem 

Ungunsten.1)  Glücklicher  Weise  kam  darauf  das  Wenigere  an. 

Offenbar  hat  er  bald  nach  dem  Antritte  seiner  Regierung  ein«- 

Commission  bestellt,  um  die  Zustände  an  der  Universität  einer 

Untersuchung  zu  unterziehen:  eine  Massregel,  die  schon  deutlich 

sagte,  wie  sehr  das  Gedeihen  derselben  ihm  am  Herzen  lag.- 

Ein  erstes  Ergebniss  des  Berichtes  dieser  Commission.  we  lehr 

u.  a.  die  Wünsche  und  Anliegen  der  einzelnen  Fakultäten  ent- 

gegengenommen hatte,  war,  dass  der  Fürst  die  Verordnung  erlies 

dass  fortan  und  analog  den  Einrichtungen  an  anderen  Universi- 

täten die  Honorare  für  Privatvorlesungen  der  juristischen  Pro- 

fessoren im  Voraus,  und  zwar  die  Hälfte  des  Betrags  bei  der 

1)  Urk.-Bnch  Nr.  132  S.  320  d.  5.  Oktober  1820. 

2)  S.  die  Urkunde  vom  18.  November  .1719  (Ürk.-Buch  Nr.  129  S.  SIT 

„Demnach  S.  hf.  Gnaden  von  Seithen  Dero  tu  Respicirung  der  allhiesigen  Gnitcrs- 

tats-Angelegenheiten  gnädigst  verordneter  Commission  dahin  die  gehorsambste  1> 

latio  geschehen*  u.  s.  w. 
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Inseription.  die  andere  Hälfte  aber  in  der  Mitte  des  Curaus 

erlegt  werden  sollte.1)    Ein  anderes  fürstliches  Rescript  vom 

7.  Mai  1720,  welches  mit  das  Gebiet  der  Sittenpolizei  berührt, 

verordnet  mit  Zurückbeziehung  auf  ältere  „Spezial Verordnungen 

dass  künftighin  bei  der  Zulassung  mittelloser  ausländischer  Stu- 

denten zur  v Universität ^  aufs  strengste  verfahren  und  dieses 

zugleich  auf  unnütze  Subjekte   aus   dem  Inlande  ausgedehnt 

werden  solle.    Das  Rescript  hatte  offenbar  die  Wahrung  guter 

Sitte  unter  allen  Klassen  der  studierenden  Jugend  im  Auge, 

vor  allem  sollte  auch  der  Bettelei  und  dem  Umherschwärmen 

bei  Nachtzeit  gesteuert  werden.    Unarten  dieser  Art  scheinen 

in  jener  Zeit  einen  bedenklichen  Umfang  angenommen  zu  haben 

und  bereits  tief  eingewurzelt  gewesen  zu  sein.-)    Von  anderer 

Art  und  hohem  Interesse  war  die  im  J.  1720  erfolgte  Gründung 

einer  historischen  Professur,  die  allerdings  nicht  in  die 

philosophische,  sondern  in  die  theologische  Fakultät  verlegt 

wurde r  was  jedoch  unter  den  gegebenen  Umständen  kaum  einen 

Unterschied  machte.   Der  Mann,  der  als  der  erste  für  diese  Auf- 

gabe ausersehen  wurde,  war  P.  Johannes  Seyfrkd  S.  J.,  ein  ge- 

Urener  Mainzer,  der  ungefähr  seit  1710  Philosophie  und  seit 

1713  Moral-  und  scholastische  Theologie  vortrug.3)    Der  Grund, 

aus  welchem  gerade  ihn  diese  Wahl  traf,  war  vermuthiich,  weil 

er  sich  seit  einiger  Zeit  zunächst  mit  der  Geschichte  der  Bischöfe 

von  Wirzburg  beschäftigt  hatte.  *)    Man  kann  nicht  behaupten, 

dass  Seyfried  ein  Gelehrter  von  wissenschaftlicher  Bedeutung 

war,5)  aber  die  erfreuliche  Wahrnehmung  macht  man  jetzt,  dass 

der  Landesgeschichte  eine  ergiebige  Aufmerksamkeit  gewidmet 

wird.    Waren  doch  bereits  im  Jahre  1700  und  1710  unter  den 

i)  Urk.-Buch  Nr.  129  S.  317  d.  IS.  Nov.  1710. 

-'  Irk.-Buch  Nr.  130  8.  318. 

*)  Unland,  Series,  p.  97. 

*)  Im  J.  1712  erschien  seine  „Philosophia  Herhipolensis  aeternae  Epis- 

coporam  et  Franconiae  Orientalis  ducum  memoriae  devotnm." 

*">  Z.  B.  dem  Fnldaer  Historiker  Schatmat  war  Seyfried,  wie  das  seine  Epistola 
•>nsoria  gegen  dessen  Diocesis  und  Hicrarchia  Fuldensis  beweist,  durchaus  nicht 

g».  wachsen. 

Gerichte  der  t  nivertiUt  Wirzburp.    1.  Band.  20 
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Anspielen  der  juristischen  Fakultät  ein  paar  Abhandlungen 

entstanden,  die  denselben  Gegenstand  behandelten.1)  In  höchstem 

Sinne  wichtig  in  dieser  Beziehung  war  die  Berufung  Johann 

Georg  von  Eckhards,  eines  Gelehrten  ersten  Ranges  und  aus- 

gezeichneten Geschichtsschreibers,  nicht  als  Professor,  sondern 

als  Hof-  und  Universitätsbibliothekar  und  Historiograph.-I  X<>oh 

unter  Johann  Philipp  Franz  von  Schönborn  ist  diese  Berufung 

erfolgt  und  noch  von  ihm  hat  Eckhardt  den  Auftrag  erhalten, 

eine  Geschichte  Ostfrankens,  bez.  des  Hochstifts  Wirzburg  zu 

schreiben,  und  ist  er  zu  den  Regierungsgeschäften  mit  beigezogen 

worden.    Seine  Hauptkraft  hat  er  aber  auf  die  Ausführung  des 

ihm  gewordenen  wissenschaftlichen  Auftrages  verwendet  und  1»L* 

zu  seinem  am  9.  Februar  1730  erfolgten  Tode  die  beiden  ersten 

umfangreichen  Bände  vollendet,  die  freilich  nicht  tief  in  da.* 

10.  Jahrhundert  hineinreichen,  aber  zu  den  wenigen  ausgezeich- 

netsten Leistungen  jener  Zeit  auf  dem  Gebiete  der  Geschicht- 

schreibung zählen  und  heut  zu  Tage  noch  mit  Recht  als  muster- 

giltig  geschätzt  werden.»)    Eckhard  lag  übrigens  in  Wirzburg 

»)  a)  Herbipolis  Historico  —  Juridiea,  sive  Historia  de  Episcopis  S.  R.  i- 

Principibns  Herbipolensibus  et  Frauciae  Or.  Ducibns  Quaestiouibus  Inauguralibu* 

Juridicis  illustrata  (von  Prof.  Juris  Schuld,  und  b)  Gloria  Frauciae  Or.  ab  Im- 

peratoribus,  Regibus  et  Dncibus  per  XIV  Saecula  proposita  etc.  von  Prof.  Jan* 
J.  K.  Laugen. 

2)  S.  zunächst  meinen  Artikel  über  ihn  in  der  Allg.  Deutsche  Biographi' 

Eckhard  (Eccard)  war  am  7.  Sept.  1004  zu  Duingen  im  kalenb^rgiscken  \xa\r 

Lauenstein  geboren.  Im  J.  1894  nahm  ihn  Leibnitz  als  Gehilfen  bei  seinen 

historischen  Arbeiten  und  wurde  er  auf  dessen  Fürwort  (1700)  zum  Professor  der 

Geschichte  in  Helmstedt  ernannt.  Im  .1.  1714  wurde  er  nach  Hannover  zurück- 

gerufen und  zum  hannoverischen  Rath  und  Historiographen  und  nach  Ldbnitx* 
Tod  auch  zum  Bibliothekar  ernannt.  K.  Karl  VI.  hat  ihn  1719  in  den  Adelsstat-J 

erhoben,  aber  Eckhard  gefiel  sich  aus  verschiedenen  Gründen  bald  nicht  mehr  in 

Hannover  namentlich  seine  zerrüttete  ökonomische  Lage  scheint  ihm  peinlich' 

Verlegenheiten  bereitet  zu  haben  genug,  er  entschloss  sich,  diese  seine  StelUar 

aufzugeben  und  -  -  ging  bei  Nacht  und  Nebel  davon.  Von  Geburt  Protestant  f»^ 

er  jetzt  sein  angebornes  Bekenntnis»  preis  und  trat  am  2.  Februar  1724  iu  K  »Il 

bei  den  Jesuiten  zum  Katholicismus  über.  Unter  verschiedenen  Stellungen.  He 

dem  bereits  berühmten  Manne  nun  angeboten  wurden,  zog  er  den  Ruf,  den  Jobina 

Philipp  Franz  von  Schönborn  an  ihn  ergehen  Hess,  vor. 

8)  Der  Titel  des  Werkes  lautet:  „Commentarü  rerum  Franciae  Orientahs.- 
2  Bde.  (1720). 
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nicht  auf  Rosen;  er  führt  die  Antipathie,  mit  welcher  er  zu 

kämpfen  hatte,  auf  den  herrschenden  „Erbhass4*  gegen  alles 

Fremde  und  auf  den  Neid,  welchen  seine  -ziemlich  hohe  Be- 

soldung und  andere  Douceurs*  ihm  angeblich  erweckt  haben, 

zurück.  Was  schlimmer  ist.  war.  dass  von  Seite  des  Domcapitels 

und  der  Censoren  der  Herausgabe  seines  Geschichtswerkes  —  in 

der  Zeit  der  Sedisvacanz  nach  Christoph  Franz  von  Huttens 

Tode  — .  wie  es  scheint  ungerechtfertigte  Schwierigkeiten  in 

den  Weg  gelegt  wurden.  >) 

Es  wird  erlaubt  sein,  gleich  in  diesem  Zusammenhange  an 

die  Verdienste  zu  erinnern,  welche  sich  Johann  Philipp  Franz 

noch  ausserdem  um  die  Universitätsbibliothek  erworben  hat.  Er 

hat  ihre  Einkünfte  erhöht,  ihr  einen  bleibenden  und  gesicherten 

Kaum  angewiesen.    Ob  damals  die  Zahl  der  Bücher,  die  sie  ent- 

hielt, schon  so  enorm  gross  gewesen  ist,  wie  die  Ueberlieferung 

sagt,  müssen  wir  auf  sich  beruhen  lassen.2)    Was  seine  weitere 

Fürsorge  für  die  Lehrvorträge  betrifft,  sei  zunächst  erwähnt, 

dass  er  darauf  drang,  dass  die  Vorlesungen  über  Mathematik  an 

Tagen  und  Stunden  gehalten  würden,  welche  es  den  Studierenden 

aller  Fakultäten  möglich  machten,  dieselben  zu  hören:3)  gewiss 

eine  Vorschrift,  die  ebenso  zweckmässig,  als  sie  für  ihren  Urheber 

charakteristisch  ist.   Nach  Gropp,  der  seine  Quelle  freilich  nicht 

angibt,  soll  Johann  Philipp  Franz.  um  das  Ansehen  der  Pro- 

fessoren der  juristischen  und  medicinischeu  Fakultät  zu  erhöhen, 

ihre  Gehälter  aufgebessert  und  ihnen  gleichen  Rang   mit  den 

fürstlichen  Räthen  verliehen  haben,  welch  letzteres  freilich  mit 

dem   schon   angeführten  Reseript   vom  8.  Oktober   1720  nicht 

ganz  vereinbar  erscheint.    Die  medicinische  Fakultät  hat  sich 

feiner  liberalen  Fürsorge  zur  Genüge  erfreut.    Den  schon  früher 

von    seinem   Vorgänger.    Gottfried    von    (iuttenbertj .  angelegten 

botanischen  Garten  hat  er  mit  zahlreichen,  seltenen  und 

1  Vgl.  anck  frk.-Buch  Nr.  134  S.  321  322. 

2  Gropj,,  1.  c.  II,  p.  HMi. 

»■  Gropp,  1.  c.  ebendaselbst  und  p.  007. 
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nützlichen  Pflanzen  bereichert.  l)  Er  fasste  ferner  zuerst  den 

Plan,  ein  anatomisches  Theater  zu  errichten,  an  dessen  Aus- 

führung nur  der  Tod  ihn  gehindert  hat:  bereits  hatte  er  in  dem 

Professor  der  Chirurgie  einen  Lehrer  der  Anatomie  aufgestellt.2! 

Gewiss  ist  noch  mancher  andere  weise  und  wohlwollende  Plan 

für  die  Förderung  der  Universität  mit  Johann  Philipp  Franz  zu 

Grabe  gegangen  oder  vertagt  worden,  als  er  am  18.  August  17*24 

unerwartet  abgerufen  wurde. 

Sein  Nachfolger  war  Christoph  Franz  von  Hutten,  der  nach 

einem  Zwischenreiche  von  sieben  Wochen  gewählt  wurde.  Die 

Sedisvacanz  bietet  dieses  Mal  für  unsere  Zwecke  nichts  merk- 

würdiges; ein  paar  Gesuche  um  Professuren  werden  in  einem 

anderen  Zusammenhange  erwähnt  werden.  Im  J.  1674  aus  einem 

der  ehrwürdigsten  ritterlichen  Geschlechter  Frankens  geboren, 

für  die  kirchliche  Laufbahn  bestimmt,  hatte  er  seine  entschei- 

dende Bildung  in  den  Seminaren  zu  Wirzburg  und  Rom  erhalten 

und  als  er  mehrere  Jahre  nach  seiner  Heimkehr  Sitz  und  Stimme 

im  Capitel  gewann,  eine  so  grosse  Geschäftsgewandtheit  und 

Brauchbarkeit  entwickelt,  dass  sich  bei  der  Neuwahl  die  Stimmen 

der  Wähler  auf  ihn  vereinigten.  Fünf  Jahre  hat  er  am  Steuer 

des  Hochstiftes  gesessen.  Wind  und  Wetter  waren  günstig,  die 

Zeiten  ruhig.  Er  war  ein  grosser  Kenner  und  Liebhaber  von 

Alterthümern  aller  Art  und  insbesondere  der  Geschichte;  daher 

hat  J.  G.  von  Eckhard  sich  seiner  Gunst  erfreut.  Die  Universität 

mochte  mit  Recht  auf  seine  Huld  horFen:  ein  deutliches  und 

kostbares  Zeichen  seiner  wohlwollenden  Gesinnung  wenigstens 

ist  in  der  Ausführung  des  schon  von  seinem  Vorgänger  geplanten 

ersten  anatomischen  Theaters  gegeben,  das  er  mit  einem 

angeblichen  Kostenaufwand  von  10,00Ofl.  in  dem  GreiffenklauVhen 

Gartenhause  innerhalb  der  Umfassungsmauern  des  Julinsspitals 

i)  Eine  Beschreibung  derselben  veröffentlichten  im  J.  1711  zwei  Professoren 

der  medizinischen  Fakultät,  heringer  und  Dercum. 

-*i  Vgl.  KolUUcr,  Rektorat srede,  S.  14. 
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aufführte.1)  Aber  noch  eine  andere  zweckmässige  Massregel  traf 

er:  er  ergänzte  nämlich  die  medicinisclien  Massregeln  dadurch, 

dasa  er  einen  neu  geschaffenen  Oberchirurgen  des  Spitals,  der 

eicht  Professor  war,  zum  Direktor  und  Demonstrator  der  Anatomie 

ernannte  und  ihm  die  praktischen  anatomischen  Aufgaben  Über- 

trag, wogegen  der  Professor  der  Chirurgie  und  Anatomie  die 

Lehrvorträge  zu  halten  hatte.2)    Aber  auch  die  juristische 

Fakultät  ging  unter  Christoph  Franz  nicht  leer  aus.    Es  ist 

allt-rdings  nach  den  Lektionsverzeichnissen  und  Dissertationen 

schon  unter  seinen  beiden  nächsten  Vorgängern  für  Vorträge 

über  öffentliches,  Natur-  und  Völkerrecht  gesorgt  worden:  es 

muss  aber  jetzt  in  irgend  einer  Weise,  die  genau  zu  präcisiren 

wir  leider  nicht  im  Stande  sind,  in  direkter  Form  die  regel- 

mässige Abhaltung  derselben  geordnet  worden  sein,  weil  gewisse 

Andeutungen  J.  G.  von  Eckhards,  der  gewiss  gut  unterrichtet 

war.  sonst  nicht  zu  verstehen  wären.3)   Das  eine  ist  gewiss,  dass 

mit  den  ersten  Jahrzehnten  des  18.  Jahrhunderts  ein  Aufschwung 

«ler  juristischen  Fakultät  sich  anbahnt  und  bemerkbar  wird.4)  — 

Gropp,  1.  c.  p.  191.  Kölliker,  Rektoratsrede,  wo  auch  eine  nähere  Be- 

treibung. Hierauf  zielen  die  Verse  ./.  G.  von  Eckhards,  u.  a.  auch  angeführt 

ia  der  neuen  Wirzb.  Chronik,  II  S.  396—397: 

„Das  grosse  Wunderwerk,  der  Mensch,  die  kleine  Welt, 

So  Geist  und  Fleisch  verknüpft  in  einem  Bande  hält, 

Wird  dnreh  Zergliederung  so  kunstreich  vorgelegt, 

Dass  ein  Erstannen  man  ob  Gottes  Weisheit  hegt." 

S.  J.  B.  von  Stebold,  Gesch.  des  chir.  Clericums  am  Julius-Spitale  Würzb., 

lv24,  S.  s.  Zn  vgl.  Kölliker,  Rektoratsrede,  Beilage  4,  S.  75.  Der  erste  Ober- 

tnirurgo*  und  Direktor  der  Anatomie  war  Loge  Si/vert,  der  aus  Paris  berufen 

~nl*r  und  —  vom  15.  Jan.  1724  an  -  400  Reichsthaler  jährliche  Besoldung  erhielt. 
Auf  ffivert  folgte  1726  Johann  Michael  Glaschke  als  Ubcrwnndarzt  und  Demon- 

strator dvr  Anatomie.    Sein  Nachfolger,  G.  Christ.  Slang,  wirkte  von  1731 — 1779. 

*)  In  dem  schon  angeführten  Gedicht,  das  aus  Veranlassung  der  Consecration 

<  Lri*t,,j,h  Kranz"  entstanden  ist  (s.  oben  Anm.  1),  heisst  es  nun: 
Jlat  er  ein  wenig  Rast,  so  sucht  er  zum  Ergötzen 

Die  Kunst  und  Wissenschaft  in  völlern  Flor  zu  setzen. 

0  edler  Zeitvertreib!  was  die  Natur  befiehlt, 

D% r  Zweck,  worauf  das  Rechte  des  Erdenrundes  zählt, 

Was  hohe  Häupter  bindet,  was  Teutschlands  Ruhe  nehret, 

Wird  künftighin  geschickt  der  Jngend  angelehret. 

€)  8.  anch  Bisch,  Rektoratsrede,  S.  22. 
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Wir  haben  schon  davon  gesprochen,  dass  Christoph  Franz'  Vor- 

gänger die  Vorlesungen  über  Mathematik  methodisch  begünstigt 

hatte.  Er  selbst  ernannte  nun  am  11.  Dezember  1725 

einen  eigenen  Lehrer  für  Algebra,  Analysis  und  Geo- 

graphie, und  was  das  merkwürdigste  dabei  ist,  einen  Gelehrten, 

der  dem  Orden  S.  J.  nicht,  oder  besser  gesagt  nicht  mehr  an- 

gehörte: Johann  hjnaz  de  Rodrique.  Geboren  1697  zu  Malmedv. 

trat  R.  im  Alter  von  20  Jahren  in  den  ged.  Orden,  schied  aber, 

ehe  er  Priester  wurde,  nach  mehreren  Jahren  wieder  aus  dem- 

selben aus,  wie  man  sagt,  Krankheits  halber,  kam  zunächst  nach 

Wirzburg  und  fand  die  gedachte  Verwendung.  Es  ist  anzunehmen, 

dass  er  nicht  als  ordentlicher  Professor,  sondern,  wenn  auch  mit 

diesem  Titel,  sicher  ausserhalb  der  Fakultät  seinen  Platz  an- 

gewiesen erhielt.  Ein  höchst  talentvoller  Mann,  hat  er  sich  am  h 

mit  historischen  Studien  und  Arbeiten  mit  Erfolg  beschäftigt 

und  scheint  Johann  Georg  von  Eckhard  während  seines  Aufent- 

haltes in  Wirzburg  näher  getreten  zu  sein,  so  dass  er  na-  h 

dessen  Tod  sich  getraute,  um  die  Uebertragung  der  Fortsetzung 

von  dessen  Hauptwerk  zu  bitten.  Er  hat  übrigens,  ohne  förm- 

lich  des  Dienstes  enthoben  zu  sein,  und  noch  vor  dem  T»<U 

Eckhards,  Wirzburg  verlassen  und  ist  nach  Köln  gegangen:  die 

Gründe  seines  Versehwindens  haben  ihm  offenbar  nicht  zum 

Vortheile  gereicht  und  er  hat  später,  als  er  wieder  zurückkehr*:. 

wollte,  von  Christoph  Franz'  Nachfolger  bittere  Vorwürfe  über 

sein  Leben  und  Treiben  in  Wirzburg  hinnehmen  müssen.  Doch 

ist  er.  so  weit  die  Spuren  reichen,  nicht  wieder  zurückgekommen 

obwohl  Fürstbischof  Friedrich  Karl  es  zu  gestatten  sich  geneigt 

erklärt  hatte.1)  Er  ist  in  Köln  verblieben;  sein  späteres  LeWn 

gehört  nicht  mehr  hierher.  Er  starb,  verheirathet,  175<>.  Seine 

Verwendung  an  der  Universität  zu  Wirzburg  war.  da  sie  in 

seiner  Person  einem  Laien  zu  Teil  wurde,  ohne  Zweifel  eine 

Schneült,  Sicil.  p.  <J3.  Archiv  des  hist.  Verein»  für  Cnterfr.  II.  3.  S.  •> 

bis  'J  (2  Briefe  Rodriques  an  FB.  Friedrich  Karl  und  1  von  diesem  an  ü*. 

d.  17:?o,  enthaltendi.  Seine  Schriften  sind  aufgeführt  bei  Harxheim,  bibliotkroi 

Colon.,  v.  p.    Handschrift].  Nachrichten. 
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Anomalie,  wenn  er  auch  in  die  Fakultät  selbst  nicht  aufgenommen 

worden  war.  der  erste  Fall  der  Art.  Wir  werden  ihn  übrigens 

noch  einmal  zu  nennen  haben. 

Es  ist  nun  an  der  Zeit,  uns  nach  den  Lehrkräften  der  ver- 

schiedenen Fakultäten  und  ihrer  Wirksamkeit  in  den  in  Frage 

-teilenden  Zeiträumen  umzusehen. 

Die  theologische  Fakultät  hat  nebst  der  philosophischen 

in  ihren  Einrichtungen  die  wenigsten  Veränderungen  erfahren, 

ausgenommen  die  Vermehrung  ihrer  Lehrfächer  durch  die  172<* 

neu  errichtete  und  ihr  einverleibte  Professur  der  Geschichte. 

Die  Zahl  der  theologischen  Professoren,  die  innerhalb  dieser 

5  Jahrzehnte  auftreten,  ist  ziemlich  gross,  wenn  auch,  so  weit 

wir  sehen  können,  wenig  Hervorragendes  unter  ihnen  uns  be- 

gegnet.1) P.  Johann  Seyfried,  dem  die  neu  gegründete  historische 

Professur  übertragen  wurde,  war  1713  in  die  theologische  Fakultät 

eingetreten  und  hatte  bis  1720  Moraltheologie  gelehrt.  Die  Be- 

rufung .T.  G.  von  Eckhards  wird  seiner  Intervention  zugeschrieben 

und  dieses  Verdienst  allein  gibt  ihm  ein  Anrecht  auf  unsere 

Dankbarkeit.  —  Leonhard  Grober,  ein  geborener  Wirzburger.  war 

einige  Jahre  Professor  der  polemischen  Theologie  und  zog  1732 

als  Professor  des  canonischen  Rechts  nach  Bamberg,  wo  er  1742 

gestorben  ist.  Er  besass  achtungswerthe  Kenntnisse  im  Gebiete 

der  Chronologie  und  der  Geschichte  des  früheren  Mittelalters. 

Von  seinen  zwei  bez.  Schriften  ist  aber  keine  in  der  Zeit  seiner 

Wirksamkeit  in  Wirzburg  entstanden.'-)  Unter  den  Promotoren 

im  Doktorat  der  Theologie,  was  relativ  selten,  und  im  Bacca- 

laureat.  was  nicht  häufig  vorkam,  treffen  wir  seit  1005  der  Reihe 

nach  die  Professoren:  P.  Philipp  Faber.  S.  J..  P.  Bartholomäus 

Molitor.  P.  Johannes  Steinbach,  P.  Georg  Haan.  P.  Heinrich  Diieker, 

P.  Christian  Hartmann.  P.  Bernhard  Biertz.  P.  Daniel  Blender, 

P.  Stephan  Donuny,  P.  Philipp  Girscnitts,  P.  Johannes  Seyfried, 

1  Wir  verweisen,  was  die  einzelnen  Professoren  angeht,  im  allgemeinen  auf 

Unland,  Serie»,  da  es  za  weit  führen  würde,  stets  alle  Namen  zn  nennen. 

2  Rulaml.  1.  c.  p.  208. 
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P.  Heinrich  Menshenger,  P.  Gerhard  Stock,  P.  Martin  Ludteig  ( 172V» j. 

Die  wenigsten  freilich  von  mehr  als  lokaler  und  vorübergehender 

Bedeutung.  lieber  den  Werth  der  wenigen  Dissertationen,  die 

erhalten  sind,  und  der  aufgestellten  „Assertionen*  wäre  es  ein»- 

Unbescheidenheit  von  uns,  ein  Urteil  fällen  zu  wollen.  Erfreulich 

ist  es.  dass  neben  der  früher  fast  ausschliesslich  polemischen 

Richtung  jetzt,  dem  Geist  der  Zeit  entsprechend,  die  historische 

Platz  gewinnt. 

Es  wird  nicht  am  unrechten  Orte  sein,  wenn  wir  bei  dieser 

Gelegenheit  noch  einmal  an  das  fernere  Schicksal  der  Bartholo- 

miten  im  Hochstift  Wirzburg  erinnern.  Wir  haben  seiner 

Zeit  gehört,  dass  noch  Johann  Gottfried  II.  dieselben  unter  ge- 

wissen Bedingungen  rehabilitirt  hatte.  Thatsächlich  hat  es  aber 

keinen  Erfolg  gehabt,  sie  kamen  nicht  wieder  empor.  Noch  unter 

und  bei  Christoph  Franz  von  Hutten  erneuerte  der  Vorstand  der- 

selben die  Anstrengungen,  in  der  Diöeese  wieder  verwendet  zu 

werden,  aber  ohne  Erfolg;  so  verstand  es  sich  von  selbst,  das.* 

nach  dem  Rücktritt  Dr.  Philipp  Brauns  die  Regentschaft  des 

geistlichen  Seminars  ihnen  nicht  weiter  überlassen  wurde,  ohne 

dass  diese  aber  darum  an  die  Jesuiten  zurückgegeben  wurde.1 1 

Die  juristische  Fakultät  anlangend,  so  ist  in  dieser 

Epoche  unverkennbar  ein  Aufsteigen  derselben  zu  bemerken.  E> 

war  zwar  noch  keineswegs  gar  zu  lange  her,  dass  in  der  Mitte 

derselben  von  der  geringen  Anzahl  der  Zuhörer  gesprochen  worden 

war;'-)  aber  wir  haben  auch  bereits  vernommen,  dass  sich  da> 

inzwischen  geändert  hatte  und  das  Domcapitel  noch  vor  Schlott 

des  17.  Jahrhunderts  gerade  den  „Flor"  des  juristischen  Studium? 

gegenüber  dem  medicinischen  ausdrücklich  hervorhob. ai  J »i— 

Matrikel,  soweit  sie  ein  ganz  sicherem  Argument  für  eine  solche 

Berechnung  liefern  kann,  bestätigt  diese  Anschauung.  Unter 

den  Professoren  der  Fakultät  in  der  Zeit  von  1682— 1729  treffen 

I)  Ueinitujer,  Mürmerstadt,  .S.  'JS7 — 
*)  S.  oben  iS.  .17 1 . 

»)  S,  oben  S.  394  Anm.  1.    I  rk  -Bu«  b  Xr.  118  S.  294  -  2<JÖ. 
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wir  längs  einer  stattliehen  Reihe  doch  schon  einigen  tüchtigen 

Kräften,  deren  bedeutendste  übrigens  erst  in  der  nächstfolgenden 

Epoche   sich   vollständig   entwickelt.     Das    canonische  Recht, 

welches,  wie  wir  uns  erinnern.  Gelehrten  des  geistlichen  Standes 

Oberlassen  war.  haben  nach  einander  vertreten:  Philipp  Braun 

(1684—1700),  Johannes  Bernhard  Meyer  (1701— 170J),  Joh.  Caspar 

Brrmrd  (1705-1727).  Joh.  Caspar  Barthel  (1727-1771).»)  Als 

Civilisten  begegnen  uns:  J.  J.  Christ.  Erbermann  von  Bibelhcim, 

der  schon  16S0  zuerst  auftritt  und  bis  1710  in  Wirksamkeit  ist:2) 

Joh.  Joachim  ScküU  (1686 — 171 2  ),3)  der  literarisch  ziemlich  frucht- 

bar und  auch  über  sein  Spezialfach  hinaus  anregend  gewirkt  hat:4) 

A\  Ljn.  Weggand  ( 17<X>— 1724),  ein  Sohn  von  Jos.  Bl.  Weygaud. 

und  Fried.  Ludtc.  Habermann  ( 1718-1731); 5)  Paul  Theodor  Antoni 

<17»»3 — 1712),  Lorenz  Marquard  ( 1705— 1710).  Joh.  Konrad  Laugen 

(1708-1721).  Joh.  Franz  Baumann  (1712—1715).  Franz  Ludwig 

Habcrmann  (1718-1731).  Phil.  Anton  Virich  (1719-1748).*)  Bern- 

hard Carlier  (1719—1755).")    K.  J.  Weygand  und  F.  L.  Haber- 

mann  haben  zugleich  die  Vorträge  über  das  öffentliche  Recht. 

**>  8.  Schneüh,  Sicil.  S.  73.  Risch,  Rektoratsrede.  S.  22.  r,2— C>3.  Bernhard 
Meyrr  war  in  Landa  am  4.  Nov.  1608  geboren,  in  Rom  im  Collegium  der  Propa- 

ganda gebildet.  Im  J.  1704  wurde  er  Weihbischof  is.  Reininger,  Weihbiseböfe, 
L  e.  S.  260  ff. .    reber  Barthel  das  Nähere  im  nächsten  Abschnitt. 

*i  Vgl.  Hopf,  Gallerie  II,  p.  288.    Schneidt,  Sicil.  p.  73  und  108—139. 

3-  Schnaitt,  Sicil.  p.  88  ond  thes.  jur.  Fraueon.  II,  88. 
«   8.  oben  8.  402  Anm.  1. 

*i  Ueber  Weygand  nnd  Habermann  zu  vgl.  Schneidt,  Sicil.  S.  8S— 80  und 
124-156. 

*  Leber  Ullrich  siehe  die  weitschweifige  nnd  wenig  znr  Sache  redende  Bio- 

graphie von  Oberthnr,  die  im  Jahre  1«24  eine  neue  Ausgabe  erfuhr.  Wir  kommen 

auf  ihn  anru.k.  Step/.  1.  c.  8.  5.  Putter,  Lit.  des  d.  Staatsrechts.  II  8.  375. 

H'mike  II.  p.  375. 

"*)  Carlier  war  am  2.  November  1*^8  zu  Köln  geboren  und  dort  ausgebildet, 
i-aut  »riner  Bewerbung  um  eine  Professur  <  Urk.-Buch  Nr.  125  S.  314 1  d.  Ü.  Aug. 

ITlL«  .  i-it  er  zuerst  Privatdocent,  um  dieseu  Ausdruck  zu  gebrauchen,  gewesen. 

Kr  wurde  aber  zunächst  nur  ausserordentlicher  Professor  mit  einem  (W-halte  vou 

l'OThalerci,  das  aber  schon  am  H.September  1720  auf  180  Thaler  erhöht  wurde. 

Kr  «ollte  vl719i  als  .siebenter  Professor*  öffentliche  Vorträge  in  „auditorio  publico* 

Kalten,  privatim  aber  das  Jus  feudale*  doziren,  was  bisher  Niemand  gethan;  zu- 
gteu  h  wurden  ihm  100  Reichsthaler  angewiesen,  um  noch  auf  ein  Jahr  zur  Praxis 

Lach  Wetzlar  zu  gehen.  Handschriftlich.) 
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das  sich  jetzt  geltend  zu  machen  anfing,  übernommen.  Das 

Lektionsverzeickniss  von  1728 : 20  nennt  ferner  einen  Professor 

Jo.  Veit  Beruh.  Wüst,  der  Vorträge  über  Criminalprozesa  und 

Institution  ankündigt;  Dr.  Joh.  Otto  Kellner,  der  am  29.  Mai  172$ 

als  Professor  Ord.  angestellt  wird  und  bis  1731  in  dieser  Stellung 

verblieb.1)  Ein  ord.  Professor  dieser  Fakultät,  Dr.  Max.  Theophd 

Koch,  den  Schnaidt  und  seine  Nachfolger  überhaupt  nicht  kennen, 

ist  vermuthlich  noch  in  der  letzten  Zeit  Christoph  Franz  von 

Hutten's  angestellt  worden,  aber  bereits  im  Februar  des  Jahr«1' 

darauf,  2(>  Jahr  alt,  gestorben.2)  Um  diese  Stelle  bewarb  sieh 

Johann  Heinrich  Riehler,  der  bereits  seit  eilf  Jahren,  d.  h.  seit 

1719  ausserordentlicher  Professor  war  und  über  römisches  Recht 

las;  es  bleibt  ungewiss,  ob  seine  Bitte  erfüllt  worden  ist:  man 

nimmt  an,  dass  seine  akademische  Thätigkeit  bis  zum  J.  17'.<3 

gedauert  hat.  In  jenem  Bittgesuche  wird  u.  a.  darauf  hin- 

gewiesen, dass  die  juristische  Fakultät,  „so  lange  die  Universität 

steht",  noch  keine  so  grosse  Anzahl  Professoren  gehabt  hat*, 

eine  Thatsache,  deren  Folge  u.  a.  die  „Zerteilung  der  Collegien* 

und  „Schmälerung  der  Emolumente"  gewesen  sei.3)  Die  relativ 

grosse  Anzahl  von  juristischen  Professoren  darf  wohl  ebenso  gut 

mit  dem  Gedeihen  der  Fakultät  als  dem  Fortschreiten  der  juri- 

stischen Wissenschaft,  ihrer  Entwicklung  in  den  einzelnen  Dis- 

ciplinen  und  dem  Hinzukommen  neuer  Lehrfächer  in  Verbindung 

gebracht  werden.  Dass  in  dieser  Fakultät  in  diesen  Jahrzehnten 

ein  viel  rührigeres  Leben  geherrscht  hat,  kann  nach  allem  keinen: 

ii  Schneidt,  Sicil.  p.  90, 

*)  Es  geht  das  mit  absoluter  Gewissheit  ans  dem  Gesuche  hervor.  das  'irr 

ausserordentliche  Prof.  Dr.  J.  H  Richler  am  26.  Febr.  1730  an  FB.  Friedr.  Karl  vor. 

Schimborn  mit  der  Bitte  richtet,  ihm  diese  so  erledigte  ord.  Professur  zu  Be- 

tragen. Koch  bezog  einen  Gehalt  von  200  Rthlrn.  und  freier  Wohnung  im  Peter*ba= 

er  wird  in  dem  Bittgesuche  der  Jüngste  und  8te,  erst  vor  einem  Jahre  amrtnom- 

mene  Professor  Facultatis  juris"  genannt.  Das  betr.  Bittgesuch  liegt  im  Oriiriß*l* 

in  den  Reuss'schen  Sammlungen  sub  tit.  Professoren  der  jurist.  Fakultät,  II.  B*L 

*)  In  der  Reuss'schen  Sammlung  (1.  c.)  wird  auch  ein  Professor  extraoni. 
juris  Ricgler  genannt,  der  am  14.  Sept,  1720  zu  seinem  Gehalt  von  luö  Thalrn. 

eine  Zulage  von  50  Thalern  erhält.  Ich  habe  sonst  nirgends  eine  Spur  vou  ÜB 

gefunden  und  weiss  daher  nicht,  ob  ich  die  Vermuthung  aussprechen  dar!,  <ia** 
er  am  Ende  identisch  mit  Richler  ist? 
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Zweifel  unterliegen;  die  Einsicht  von  der  Notwendigkeit,  dass 

man  hinter  den  anderen  Universitäten  nicht  zurückbleibe,  hat 

nebst  dem  an  und  für  sich  gegebenen  Bedürfnisse  die  Auf- 

merksamkeit der  massgebenden  Kreise  sicher  gestärkt.  Die 

wissenschaftliche  Thätigkeit  der  Professoren,  wie  sie  sich  aus 

ihren  Schriften  und  den  Promotionsarbeiten  ergibt,  war  gross 

genug,  wenn  auch  noch  kein  Werk  ersten  Ranges  aus  der  Werk- 

statt* hervorging.1) 

Die  medicinische  Fakultät  war  also,  wie  wir  wissen, 

hinter  der  juristischen,  in  Betreff  der  Frequenz  seit  längerer 

Zeit  noch  zurück;2)  sie  machte  auch  nicht  sofort  die  packenden 

Fortschritte,  wiewohl  von  Seite  der  Fürstbischöfe  zu  ihrer  Hebung 

Manches  geschah,  lieber  die  Lehrkräfte  derselben  in  den  in 

Frage  stehenden  Jahrzehnten  sind  wir  in  der  Lage,  folgendes  zu 

berichten.  Vom  J.  1691  bis  1708  treffen  wir  Wüh.  PL  von  Härtung, 

einen  Sohn  Hieronymus  Konr.  Virdungs  v.  H.,  der  sich  bis  1679  als 

Mitglied  der  medicinischen  Fakultät  verfolgen  lässt;  er  erscheint 

als  Professor  der  Anatomie,  Chirurgie  und  Botanik. 3)  An  ihn  reiht 

-ich  der  bereits  erwähnte  Jo.  Barth.  Adam  Berinyer,  das  thätigste 

Mitglied  der  Fakultät  dieser  Zeit  und  vom  Anfange  des  (18.)  Jahr- 

hnnderts  an  bis  gegen  1740  wirksam.  Er  war  ohne  Zweifel  ein 

höchst  kenntnissreicher  Gelehrter,  und  man  darf  sich  durch  das 

Unglück,  das  ihm  mit  der  1726  erschienenen  Lithographia  Herbipol. 

i^gegnet  ist,  in  dem  Urteile  über  ihn  nicht  irre  machen  lassen.4) 

Er  las  zuerst  Botanik  und  Anatomie,  später  allgemeine  und 

spezielle  Therapie,  und  dazu  noch  Chemie.5)  Als  Lehrer  hat  er 

'icher  grossen  Einfluss  ausgeübt,  und  das  Ansehen,  in  welchem 

er  stand,  hat  durch  seine  bereits  angedeutete  Niederlage  geringe 

Einbusse  erlitten,  wahrscheinlich,  weil  man  ihm  zu  gute  rech- 

1)  VgL  ausser  Schnaidt  und  Bönicke  auch  Bisch,  1.  c.  S.  22—23. 

2)  Ürt-Bach  Nr.  118,  S.  294. 

Vgl.  die  Promotionsverzeichnisse  hei  Külliker,  Rektoratsrede,  S.  72 — 73. 

«)  Bekanntlich  ist  Beringer  durch  gefälschte  Versteinernngen,  die  er  in  Ab- 

i'iJdnngen  herausgab,  arg  getänscht  worden. 

-   Nach  den  Lektionsverzeichnissen  bei  Kölliker,  1.  c. 
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nete,  dass  er  getäuscht  worden  und  das  Opfer  einer  nicht  sehr 

rühmlichen  Intrigue  gewesen  war. 1)  Es  existirt  über  diesen  Her- 

gang eine  ganze  Literatur,  auf  die  wir  verweisen  müssen,  da 

wir  es  nicht  für  unseres  Amtes  halten,  denselben  an  dieser 

Stelle  weiter  zu  verfolgen.  Allerdings  ist  Beringer  s  Name  durch 

dieses  Aergerniss  weiter  gedrungen,  als  es  ausserdem  auch  nur 

entfernt  geschehen  wäre:  jedoch  sind  ähnliche  Irrthümer  \r- 

kanntlich  auch  sonst,  früher  und  später,  vorgekommen.2)  Von 

seinen  fachmässigen  Schriften  hat  ihm  seine  „Gründliche  un-l 

richtige  Untersuchung  der  Kissinger  Heil-  und  Gesundheit- 

brunnen4 (1738)  Anerkennung  eingetragen.  Von  seinem  _plan- 

tarum  corticarum  perennium  catalogus"  (1722)  ist  bereits  di* 

Rede  gewesen.  Beringer  war  zugleich  fürstbisehörlieher  Leih- 

arzt. Er  war  ein  geborener  Franke,  gest.  1740.  Neben  ihm 

wirkte  Damian  Adolph  Dercum,  zu  Linz  am  Rhein  geboren.  Nach- 

folger des  jüngeren  Virdungs  in  der  Professur  seit  dem  J.  171* 

und  zugleich  Spitalarzt.  Er  tritt  ungefähr  1718  vom  Schau- 

platze ab.  Dagegen  taucht  etwa  im  J.  1720  als  Professor  d^r 

medicinischen  Botanik  und  Vorstand  des  botanischen  Gartens 

Lorenz  Anton  Drrcum,  ein  Sohn  Damian  Adolphs,  auf.  Jm  J.  17*24 

war  er  zugleich  Arzt  im  Juliusspitale  und  ist  1738  noch  al> 

Professor  nachzuweisen.3)  In  diesem  Jahre  ist  ihm  überdiess  da» 

Lehrfach  der  Chemie  und  der  Metrie  medica  übertragen  worden.1 1 

Er   tritt   officiell,    so   weit   z.  Z.   unsere  Akten    reichen,  im 

i)  Die  N&mea  J.  G.  von  Eckhards  und  —  der  letztere  mit  weniger  Wahl 

scheinliehkeit  —  Prof.  Peter  von  Rodrique's  sind  mit  in  diesen  Vorgang  ver- 

wickelt; die  Vorwürfe,  die  FB.  Friedrich  Karl  dem  letzteren  macht  (s.  oben  S.  40»* 
lassen  etwas  der  Art  schliessen.    Vgl.  anch  Urk.-Bnch  Nr.  133,  8.  321. 

*)  Vgl.  ein  gerechtes  Urteil  über  Beringer  in  E.  W.  Martius:  Wanderung- 

durch  einen  Teil  von  Franken  und  Thüringen,  Erlangen  17'J5,  S.  3O0.    Auf  der 

vorhergehenden  Seite  gibt  Martius  eine  nähere  Beschreibung  von  dem  gaaz^ 
Hergänge. 

3)  Kölliker,  Rektoratsrede,  S.  57  h.  v.  Am  4.  März  1721  war  er  bemt> 

seit  einiger  Zeit  Professor  und  erhielt  eine  Zulage  von  50  IL  zu  einer  »jährlich»-:: 

ergötzlichkeit"  mit  der  Bedingung,  dass  er  die  etwa  eintretenden  Lücken  im  l*tr 

Garten  ergäuze.  In  der  Sedisvacanz  des  J.  1729  (29.  April)  gewährte  ihm  da- 

Domcapitel  einen  gleichen  Gehalt  wie  den  übrigen  Professoren  der  Medicin. 

<)  Handschriftlich. 
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J,  1743  ab.  —  Bereits  im  J.  1717  erhielt  Joh.  Martin  Anastasius  Orth 

den  Lehrstuhl  der  Anatomie  übertragen.   Später  docirte  er  auch 

medicinische  Institutionen  und  praktische  Medicin.    Er  war  ein 

wirksamer  Lehrer  und  gesuchter  Arzt;  starb  am  19.  Nov.  1755. 

-  Joh.  Simon  Bauermüller,  geb.  zu  Dettelbach,  erhielt  als  Garni- 

»»nsmedicus  am  10.  Nov.  1714  eine  ausserordentliche  und  am 

16.  April  1721  eine  ordentliche  Professur  zunächst  der  Anatomie, 

Chirurgie  und  der  -praktischen  Demonstration-;  starb  1737.  Er 

ist  auch   als  Schriftsteller   thätig  gewesen.1)    Es   war  nach 

•liesem  Allem  in  diesem  Zeiträume  für  die  medicinischen  Dis- 

ziplinen  nicht  schlecht  gesorgt,  wenn  auch  noch  keine  bahn- 

brechenden Gelehrten  unter  den  angeführten  Professoren  sich 

befinden  und  auch  in  der  Ergänzung  einzelner  Lücken  manches 

zu  thun  übrig  blieb.    Es  darf  hiebei  jedoch  die  Erwägung  nicht 

unterlassen  werden,  dass  die  medicinischen  Fakultäten  mancher 

anderer  deutscheu  Hochschulen  zu  dieser  Zeit  nicht  weiter  voraus 

waren. 

Die  philosophische  Fakultät  hat  in  der  Zeit  von  1682 

his  1729  die  wenigsten  Veränderungen  erfahren.   Wie  sonst  auch. 

iMien  eine  Reihe  von  Namen  an  uns  vorüber,  ohne  dass  es  ge- 

lingen will,  auch  nur  einen  mit  rechter  Genugthuung  festzu- 

halten: gerade  die  tüchtigeren  gingen,  scheint  es.  stets  in  die 

theologische  Fakultät  über  oder  wurden  anderswo  hin  versetzt, 

'i^nannt  werden  u.  a.  P.  Liborius  Wedekind,  Professor  der  Meta- 

physik 1693.  P.  Georg  Sauer,  Professor  der  Metaphysik  und  Ethik, 

17<«S:  P.  Ignatz  Bentzel,  Professor  der  Philosophie,  1721;  P.  Gott- 

fried Hermann,  Professor  der  Physik,  1721;  P.  Tlieodor  Weber, 

Professor  der  Logik,  1721;  P.  Phil.  Heidel,  Professor  der  Philo- 

sophie.  1725 — 1727,  u.  a.  sämmtliche  S.  .1.    Professor  Peter  von 

Hoderi'/ue,  der  1721  für  Geographie  und  Algebra  angestellt  wurde, 

haben  wir  bereits  erwähnt;'-,}  er  war  allem  Vermuthen  nach  dieser 

Fakultät  adjungirt,  aber  gewiss  nicht  Ordinarius,  im  übrigen  eine 

«j  VgL  Kettner,  medic.  Gel.  Lexicon  und  Jöcher- Adelung,  s.  h.  v. 

tj  8.  oben  S.  406,  Anna.  1. 
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rasch  vorübergehende  Erscheinung.  In  der  Frequenz  waren 

die  philosophische  und  theologische  Fakultät  der  Natur  der  Siek 

nach,  wie  sonst  auch,  um  ein  erkleckliches  voraus,  und  das  mitftt 

auch  aus  dem  Grunde  so  bleiben,  als  die  höheren  Klassen  d*> 

Gymnasiums  mit  der  Universität  organisch  vereinigt  blieben.1' 

Zehntes  Capitel. 

Die  Epoche  der  Organisationen  und  der  Aufklärung. 

(1729-1795). 

Wir  haben  die  Beobachtung  gemacht  und  mit  Nachdruck 

darauf  hingewiesen,  dass  in  den  vorausgegangenen  letzten  Jahr- 

zehnten die  Zustände  und  Einrichtungen  der  Universität  im 

einzelnen  sich  mancher  zweckmässigen  Aenderung  und  Neuer- 

ung erfreut  haben.  Es  waltete  offenbar  das  Bewusstsein  vor. 

dass  man  angesichts  der  allmählig  sichtbar  werdenden  all- 

gemeinen Bewegung  nicht  stehen-  und  nicht  zurückbleiben  dfirtV. 

dass  es  das  öffentliche  Wohl  wie  das  Gedeihen  der  Schöpfe 

Julius  Echters  erheische,  mit  den  Fortschritten  der  Zeit  Fühl- 

ung zu  suchen  oder  zu  bewahren.  Dieses  Bewusstsein  hat  sil 

fortgesetzt  und  in  gesteigertem  Grade  lebendig  erhalten  u:  • 

eine  Reihe  der  fruchtbarsten  Verbesserungen  hervorgerufen,  da- 

neben  aber  hat  sich  zugleich  die  Ueberzeugung  Bahn  gebrochen, 

dass  es  nicht  genüge,  im  einzelnen  hier  und  da  nachzubessern 

sondern  dass  es  an  der  Zeit  sei  und  das  Interesse  der  Sache  <•« 

verlange,  das  eine  zu  thun  und  das  andere  nicht  zu  lassen,  d.  h. 

auf  organisatorischem  Wege  vorzugehen  und  durch  allgemein' 

und   zugleich   einheitliche,    das   gesammte    Studienwesen  um- 

«  Rektoren  M.  waren  seit  1720:  1719  auf  1720 — 1721  :  der  ntnge*»v> 

Fürstbischof  Johann  Ph.  Franz  von  Schönborn.  1721  —  1724:  Johann  Adolph  r.-t 

Hallersdorf,  Domherr  zuWirzburg.  1724—1728:  Fb.  Christoph  Franz  von  Hott-i 

1720—1721«:  Johann  Veit  von  Wirzburg.  Domdechaut  zn  Wirzbnrg  n.  s.  w. 
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fassende,  wohl   erwogene  Verordnungen,   mit  Benützung  der 

anderswo  gemachten   Erfahrungen   und   bestehenden  Einricht- 

ungen, eine  neue  und  fruchtbare  Grundlage  für  die  fernere  Ent- 

wicklung der  Hochschule  zu  schaffen.    Das  Verdienst,  diesen 

Gedanken  ausgeführt  zu  haben,  gebührt  einem  in  mehr  als  einer 

Beziehung  ausgezeichneten  Fürsten,  Friedrich  Karl  von  Schönborn, 

auf  dessen  Spuren  wandelnd  seine  nächsten  vier  Nachfolger  — 

Anselm  Franz  von  Ingelheim,  Karl  Philipp  von  (ireiffenklau,  Adam 

Frudrich  von  Seinsheim,  Franz  Ludwig  von  Erthal  —  jeder  in 

seiner  Art.  mit  grösserem  oder  geringerem  Erfolge,  sein  Werk 

weiter  zu  entwickeln,  auszubauen  und  mit  dem  Geiste  oder  den 

wachsenden  Anforderungen  des  Jahrhunderts  in  Einklang  zu 

bringen  sich  angelegen  sein  Hessen.    Diese  Bestrebungen  bilden 

den  wesentlichen   Inhalt    der  Geschichte   unserer  Hochschule 

während  des  grösseren  Teiles  des  18.  Jahrhunderts  und  bieten 

dem    aufmerksamen    Beobachter    ein    höchst    lehrreiches  und 

fesselndes  Schauspiel  dar.  Was  könnte  merkwürdiger  sein,  als  ein. 

auf  den  Grundsätzen  des  Mittelalters  und  theokratischen  Funda- 

menten aufgebautes  Staatswesen,  unter  der  Leitung  einsichtiger 

und  wohlwollender  Fürsten  den  Versuch  machen  zu  sehen,  mit 

dem  gährenden  und  wühlenden  Geiste  der  Neuzeit  eine  Ver- 

ständigung, eine  Versöhnung  suchen  zu  sehen?  

Der  leichteren  Uebersichtlichkeit  wegen  halten  wir  es  für 

angemessen,  die  verschiedenen  und  successiven  Evolutionen,  die 

wir  zu  schildern  haben,  an  die  Epochen  der  einzelnen,  auf  einander 

folgenden  Fürsten  anzuschliessen. 

1    Friedrich  Karl  von  Schönhorn.  (1720^1746.) 

Friedrich  Karl  war  am  3.  März  1704  zu  Mainz  geboren,  ein 

Neffe  von  Johann  Philipp,  der  von  1G42  bis  1073,  und  ein  jüngerer 

Bruder  von  Johann  Philipp  Franz,  der  von  1719  bis  1724  Fürst- 

bischof von  Wirzburg  gewesen  war,  welche  beide  sich  um 

die  Universität  hohe  Verdienste  eworben  hatten. ')  Seine  Studien 

i  Grow.  l.  c.  p.  6!*3  ff.  IV,  P.  440  ff.  —  Vuermaim,  1.  c  p.  167. 
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hatte  er  zu  Aschatienburg.  Mainz  und  zu  Rom  im  collegium  ger- 

manicum  erworben.    Frühe  wurde  er  durch  seine  weltmännische 

Gewandtheit  seinem  Oheim,  dem  Kurfürsten  Lothar  Franz  von 

Mainz  und  dem  kaiserlichen  Hofe  empfohlen,  der  ihn  wiederholt  zn 

diplomatischen  Sendungen   mit  Erfolg   verwendete   und  schon 

1704  zum  Reiehsviceeanzler  erhob.    Mitglied  der  Capitel  von 

Wirzburg  und  Bamberg,  konnte  ihm  bei  seinen  persönlichen 

Eigenschaften  und  mächtigen  Verbindungen  eine  glänzende  Laut- 

bahn nicht  fehlen.   So  fielen  ihm  denn  auch  im  Verlaufe  weniger 

Monate  des  J.  1729  die  fürstbischöflichen  Würden  der  beiden 

fränkischen  Hochstifter  zu,  zuerst  zu  Bamberg  und  am  IS.  Mai 

zu  Wirzburg:    Mit  dem  Aufwand  nicht  gewöhnlicher  Pracht 

nahm  er  im  Hochstift  im  Oktober  und  November  ged.  J.  <li* 

Huldigung  entgegen.    Mit  geringen  Ausnahmen  waren  die  Jahre 

seiner  Herrschaft  friedliche,  und  er  hat  sie  durch  eine  na«  h 

allen  Richtungen  sich   bewegende  Wirksamkeit   nach  Kräften 

angewendet.    Der  seinem  Hause  eigene,  in's  Grosse  gehende 

Zug  ist  auch  bei  ihm  in  hohem  Grade  ausgebildet  und  jeder 

seiner  Handlungen  aufgeprägt.    Als  Reichs-  wie  als  Kirchen- 

und  Landesfürst  entwickelte  er  eine  unermüdliche  Thätigkeit. 

die  logischer  Weise  die  massgebenden  Eindrücke  seiner  Jugend 

nicht  verläugnet,  Wirzburg  hat  damals  glänzende  Tage  gesehen, 

die  noch  im  Zug  befindliche  Erbauung  der  neuen  Residenz,  die 

Aufführung  moderner  kirchlicher  und  weltlicher  Gebäude  in  der 

Stadt  und  auf  verschiedenen  Punkten  des  Hochstiftes  zog  ein«* 

grosse  Anzahl  von  Künstlern  und  Sachverständigen  an,  deren 

Anwesenheit  dem  sozialen  Leben  eine  originelle  Gestaltung  ver- 

liehen. 

Nach  diesen  Andeutungen  wenden  wir  den  Verdiensten, 

welche  sich  Friedrich  Karl  um  die  Universität  erworben  hat. 

unsere  Aufmerksamkeit  zu.  Die  Richtung,  in  welcher  sich  die- 

selbe entwickelte,  haben  wir  bereits  bezeichnet.  Während  d*r 

Sedisvacanz  war  nichts  diese  unsere  Gesichtspunkte  näher  be- 

treffendes vorgefallen.  Friedrich  Karl  hat  bald  nachdem  er  von 

der  höchsten  Gewalt  im  Hochstifte  Besitz  ergriffen,  und  noch 
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fhe  ein  Jahr  um  war.  die  entscheidenden  Schritte  gethan:  er  hat 

offenbar  mit  diesen  Fragen  sich  seit  längerer  Zeit  und  gerne 

beschäftigt.    Von  Wien  aus.  wohin  er  sich  im  Winter  1729 :  30 

begeben  hatte,  hat  er  eine  Commission  ernannt,  welche  den  Zu- 

stand der  Universität  in  Erwägung  ziehen  und  Voschläge  über 

riir  nüthig  befundene  Reformen  machen  sollte.    Die  Commission, 

zu  deren  Mitgliedern  n.  a.  der  Rektor  M.  und  die  Deeane  der 

vier  Fakultäten  gehörten,  fassten  ihre  Aufgabe,  ohne  Zweifel 

den  erhaltenen  Direktiven  entsprechend,  sehr  gründlich  an,  und 

das  Krgebniss  ihrer  Berathungen  war  eine  vollständig  neue,  zu- 

sammenhängende Studienord  nung,  von  welcher  jedoch  zwei 

Redaktionen  existiren,  deren  erstere  im  J.  1731.  deren  andere, 

beträchtlich  vermehrte,  im  J«  1734  entstanden  ist  und  als  die 

rechtsgiltige,  oflicielle  betrachtet  werden  niuss. ')    Dazu  kamen 

nachträglich  einige  Zusätze,  die  aus  den  Jahren  zwischen  1734 

und  1743.  d.  h.  aus  der  Zeit  zwischen  der  Vollendung  der  zweiten, 

definitiven  Redaktion  und  der  Drucklegung  derselben  im  J.  1743, 

datiren.-)    Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  obwohl  es  sich 

von  selbst  verstand,  dass  Friedrich  Karl  diese  Studienordnung 

im  Einvernehmen  mit  dem  Domeapitel  erliess,  bez.  dessen  Mit- 

wirkung an  der  Ausführung  in  Anspruch  nahm.3)   Es  ist  übrigens 

k^in  Zweifel  gestattet,  dass  die  erste  Redaktion  bereits  Gesetzes- 

kraft genoss.  bis  sie  durch  die  zweite  ersetzt  wurde,  deren  Zu- 

sätze offenbar  als  das  Ergebniss  inzwischen  angestellter  weiterer 

Erwägungen  und  Erörterungen  nur  zu  betrachten  sind,  im  übrigen 

aber  und  in  der  Hauptsache  sich  zu  wenig  von  der  ersten  nnter- 

•M-heiden.    Suchen  wir  uns  über  diese  Studienordnung  als  Ganzes, 

wie  wir  das  ja  thun  müssen,  ein  Urteil  zu  bilden,  so  können 

wir  nicht  umhin,  ihr  in  Anbetracht  der  Voraussetzungen,  unter 

welc  hen  sie  entstanden,  ein  aufrichtiges  und  hohes  Lob  zu  spenden. 

I  Urt-Buch  Nr.  136  S.  323  nnd  Nr.  143  S.  35». :  die  erste  .studienordnung 

1*1  vom  4.  November  1731,  die  zweite  vom  21.  Juli  1734  datirt. 

*■  S.  Urk.-Buch  394 — 3i)7.  —  Iier  Sieparatabdmck  von  1713  enthalt  übrigens 

einige  Abweichungen  vom  Original,  oder  Zusatz--,  die  jedoch  nicht  willkührlich 

»üt»tanden  zu  sein  scheinen  .  1.  c.  S.  3HO,  3S2  u.  s.  f. 

•»   rrk.-Buch  Nr.  137  S.  350. 
G«»raicht«  der  UniTemUt  Wiribnr;:.    1.  Band.  27 
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Sie  ist  der  erfreuliehe  Ausdruck  einer  lebhaften  Liebe  zur  Sache 

und  einer  unverkennbaren,  wohlthuenden  Einsicht  in  die  Natur, 

die  Aufgabe  und  in  die  Bedürfnisse  einer  Universität.  Was  in 

besonderem  Grade  anzieht,  sie  umfasst  sänmitliche  vier  Fakul- 

täten mit  gleichem  Interesse  und  hütet  sich  vor  dem  vielleicht 

nahe  liegenden,  aber  immerhin  gefährlichen  Irrthume,  eine  vor 

der  anderen  und  auf  Kosten  der  anderen,  ja  auf  Kosten  <le> 

Wesens  einer  Universität  zu  bevorzugen.  Ein  charakteristisches 

dieser  Studienordnung  ist  es,  aber  gewiss  nichts  unsachgemäß?, 

dass  sie  in  ihren  Vorschriften  mit  den  unteren  Schulen  beginnt 

und  von  da  zu  den  „humaniora*.  d.  h.  zu  dem  Gymnasium,  und 

von  da  erst  zu  der  eigentlichen  Universität  aufwärts  steigt  und 

hier  dann  eingehend  verweilt,  Sie  geht  in  der  Einleitung. 

um  sich  zu  rechtfertigen,  von  dem  Satze  aus,  dass  es  angezeigt 

sei,  die  vom  „Fürsten  Julio  des  Geschlechtes  deren  Echter  von 

Mespelbrunn  herrlich  gestiftete  Universität  nach  allen  ihren 

Teilen  und  Zugehörigen  in  eine  solche  Ordnung  und  Einrichtung 

zu  bringen,  wie  es  die  gegenwärtigen,  seitdem  merklich  ver- 

änderten Umstände,  die  dermaligen  Zeitläufte  und  wirklichen  Zu- 

stände unseres  geliebten  deutschen  Vaterlandes  erfordern**  n.  s.  w.. 

also  von  der  Einsicht,  dass  auch  die  Gesetze  und  Einrichtungen 

einer  hohen  Schule  sich  den  veränderten  Zeiten  und  ihren  Be- 

dürfnissen anzupassen  haben,  wenn  diese  ihre  Bestimmung  erfüllen 

soll.1)  Der  confessionelle  Charakter  der  Universität  wird  zwar 

im  allgemeinen  noch  betont,  aber  nicht  mehr  in  der  Ausschliess- 

lichkeit  festgehalten,  wie  ehedem.  Es  sollen  fortan  Studierende 

aller  von  der  deutschen  Reichsverfassung  anerkannten  ReligioneL 

in  allen  Fakultäten  zugelassen  werden,  wolle  dagegen  ein  solcher 

einen  akademischen  Grad  erwerben,  so  könne  er  von  den  älteren 

betr.  Bestimmungen,  d.  h.  der  Verpflichtung  auf  das  Tridentinura. 

nicht  dispensirt  werden,  mit  a.  W.,  ein  Protestant  solle  auch 

von  jetzt  an  an  dieser  Universität  einen  akademischen  Gral 

nicht  erwerben  können.'-)    Es  hat  ja  auch  noch  eine  Zeit  lang 

i)  Crk.-Bach  S.  324  und  357. 

*)  t'rk.-Bacb  S.  335  uud  372. 
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gedauert,  bis  dieser  Bann  gebrochen  wurde,  er  wird  uns  aber 

an  der  Anerkennung  der  in  Frage  stehenden  Studienordnung 

nicht  irre  machen,  wenn  wir  nicht  vergessen  wollen,  welch  ein 

zähes  Leben  gerade  Bestimmungen  dieser  Art  innewohnt,  und 

dass  der  Gesetzgeber  nicht  mit  abstrakten  Grössen,  sondern  mit 

lebendigen,  immer  noch  gut  organisirten  Kräften  zu  rechnen 

hatte.    Davon  abgesehen,  wird  man  dem  Werke  Karl  Friedrichs 

wenige  Einseitigkeiten  von  Bedeutung  vorwerfen  können.  Das 

Interesse  des  Staates  an  den  wohlgeordneten  und  zeitgemässen 

Einrichtungen  der  Universität  wird  scharf  in  den  Vordergrund 

geruckt,  so  dass  man  ganz  von  selbst  zu  der  Ueberzeugung  ge- 

langt, dass  der  Urheber  der  vorliegenden  Ordnung  dieselbe  als  eine 

Staatsanstalt  betrachtet  und  als  eine  solche  behandelt.  Die 

ausgesprochene  Richtung  auf  das  Praktische  ist  es  überhaupt, 

welche  diese  Studienordnung  im  hohen  Grade  durchdringt  und 

bestimmt,  besonders  deutlich  tritt  das  z.  B.  in  den  Bestimmungen 

über  die  Vorträge  über  Mathematik  und  Geographie,  weiterhin 

<ler  bez.  juristischen  und  medicinischen  Vorlesungen  und  in  der 

Aufstellung  eines  eigenen  Lehrers  für  bürgerliche  und  mili- 

tärische Architektur  hervor.1)    Der  philosophische  Curaus 

wird  aus  pädagogischen  und  sachlichen  Gründen  von  zwei  auf 

drei  Jahre  ausgedehnt  und  zugleich  mit  Nachdruck  gefordert, 

dass  bei  Erteilung  der  akademischen  Grade  die  grösste  Strenge 

beobachtet  werde.     Das  Studium  der  Medicin  behandelt  die 

Ordnung  mit  sichtlicher  Aufmerksamkeit;  über  die  theoretischen 

und  die  praktischen  Vorträge  über  Anatomie  und  Botanik,  all- 

^meine    und  spezielle  Therapie,  endlich  Chemie  werden  wohl- 

überlegte Bestimmungen  gegeben.-)    Indem  der  Gesetzgeber  von 

<ieu  Professoren  genaue  Pflichterfüllung  verlangt,  ordnet  er  aber 

zugleich  an.  dass  ihr  Gehalt  erhöht   und  die  Concurrenz  der 

Pfuscherei  beseitigt  werde.   Einen  wohlthuenden  Eindruck  macht 

endlich  die  ausdrückliche  Feststellung  von  (medicinischen)  Fach- 

Professuren,  die  unter  der  deutlichen  Forderung  auftritt, 

i    Urk.-Buth.  1.  c.  S.  MC. 

-*   Vgl.  anch  Köllikcr.  Rektoratsrede,  8.  17. 

27* 
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dass  jeder  Professor  fortan  „bei  einem  Collegio  ohne  Veränder- 

ung verbleiben  solle,  damit  er  in  dem  Fach,  das  ihm  zunächst 

aufgetragen  ist,  sieh  desto  vollkommener  mache"  u.  s.  f.1)  Wer 

die  Geschichte  der  deutschen  Universitäten  kennt  und  weiss, 

wie  langsam  das  System  der  Fachprofessuren  durchgedrungen 

ist,  wird  der  Weisheit  dieser  Forderung  die  Anerkennung  nicht 

versagen.  Zwischen  die  Vorschriften  für  die  medicinischen  und 

theologischen  Studien  ist  eine  eigene  Bestimmung  über  da* 

„Studium  historicum"  eingeschoben.*-')  Es  entspricht  der  Be- 

deutung, welche  die  Diseiplin  der  Geschichte  in  der  deutschen 

Gelehrsamkeit  seit  dem  Anfange  des  18.  Jahrhunderts  auf 

den  Universitäten  einzunehmen  angefangen  hatte,  dass  auch  in 

dem  gegebenen  Falle  ein  so  grosses  Gewicht  darauf  gelegt  wird. 

Aber  auch  dabei  wird  wieder  der  Xützliehkeitsstandpuukt  betont. 

Die  Studierenden  der  Jurisprudenz,  welche  Landeskiuder  sind, 

werden  geradezu  verpflichtet,  zwei  Jahre  hindurch  neben  d^n 

juristischen  auch  die  historischen  Vorlesungen  zu  hören,  und 

welcher  von  ihnen  im  Stande  ist,  eine  „Defensio  historica-  zu 

prästiren,  dem  wird  dieses  bei  seinem  Fachexamen  zu  gute  ge- 

rechnet werden.  Den  Studierenden  der  Theologie  gegenüber 

wird  das  Studium  der  Kirchengeschichte  in  erster  Linu- 

empfohlen;  die  Professur  der  Kirchen-  und  Profangeschichte  war 

ja  noch  vereinigt  und  gehörte  der  theologischen  Fakultät  an. 

was  aber  nicht  hinderte,  den  Studierenden  der  Rechte  jene  Ver- 

pflichtung aufzuerlegen.  —  Die  Bestimmungen  über  das  theo- 

logische Studium  selbst  gehen  nicht  in  dem  Masse  in  die 

Breite,  als  man  etwa  vermuthen  möchte.  Sie  betreffen  die  scho- 

lastische. Moral-,  polemische  und  praktische  Theologie.  Betreffend 

die  polemische  Theologie  wird  mit  Hinweisung  auf  die  gel- 

tenden Reichsgesetze  nachdrücklich  verlangt,  dass  alle  .Schmäh- 

ungen und  Schändungen-  der  anderen  Confessionen  vermieden 

werden  und  sich  die  Vorträge  auf  die  Darlegung  des  wahren 

Wesens   und   Glaubens   der  katholischen   Kirche  beschranken 

i)  Ürk.-Bnch  S.  373. 

*)  S.  375-  37»;. 
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mögen,  denn  eben  hierin  liege  die  sicherste  Widerlegung  des 

Irrthums.1)    Als  Hauptgegenstände  des  theologischen  Studiums 

werden  aber  die  s  p  e  k  u  1  a  t  i  v  e  und  die  p  r  a  k  t  i  s  e  h  e  Theologie 

bezeichnet ,    die    polemische    und   Moral -Theologie   nebst  dem 

eanonischen  Recht  «Ingegen  in  das  Verhältniss  von  Hilfswissen- 

schaften zu  letzterer  gesetzt.-)  —  Sehr  eingehend  sind  die  Vor- 

schriften über  das  Studium  Juris  gehalten.3)    Der  praktische 

Werth  dieser  -herrlichen  Wissenschaft"  wird,  wie  leicht  zu  be- 

freiten.  vorangestellt.     Die  Zahl  der  ordentlichen  Professoren 

wird  auf  vier  beschränkt.4)  ausserordentliche  Professoren  sollen 

am  liebsten  gar  nicht  angestellt  werden,  „weil  die  Universität 

keinen  Vorteil  davon  hat  und  ihr  dadurch  Unordnung  zugezogen 

wird";5)  eine  Erläuterung  dieser  letzteren  Bestimmung  fehlt  und 

kann  dabei  zur  Ergänzung  vielleicht  an  mögliche  Collisionsfälle 

zwischen  den  ordentlichen   und   ausserordentlichen  Professoren 

flacht  werden.   Ferner  wird,  wie  bei  der  medicinischen  Fakultät, 

auf  das   Festhalten   der  Fachprofessuren   ermahnt,  so  weit  es 

eich  um  die  sogen,  öffentlichen  d.  h.  vorgeschriebenen  Vorles- 

ungen handelt,  das  Abhalten  von  Privatvorträgen  dagegen  frei 

g-geben.    Als  Hauptlehrfächer  werden  das  canonische,  öffent- 

liche und  römische  Recht,  (d.  h.  Digesta,  Codex  und  Institutiones,) 

das  Natur-  und  Völkerrecht,  endlich  das  rJus  feudale  et  praxeos" 

^zeichnet;  endlich  werden  auch  Vorträge  über  Criminal-  und 

frankisches  Landrecht  in  sichere  Aussicht  genommen:")  offenbar 

aber  soll  durch  diese  beabsichtigte  Vermehrung  der  Lehrfächer 

nicht  auch  eine  Vermehrung  der  ordentlichen  Professoren,  die 

in  demselben  Capitel  kurz  zuvor  ausdrücklich  auf  vier  festge- 

setzt wurden,  herbeigeführt  werden.  Ob  eine  solche  Beschränkung 

angesichts  dieser  Vermehrung  der  Lehrgegenstände  zweckmässig 

i)  Urk.-Buch  S.  377. 

t)  l'rk.-Bnch  S.  278—279. 

3)  l'rk.-Bnch  S.  27<J  fl". 

«)  l'rk.-Bnch  S.  880  oben:  „Es  sollen  (vier  und  vierzij-'stens)  die  l'rofessores 
Orlmarii  in  ihrer  ietzigeu  Zahl  von  vier  verbleiben^  u.  s.  f 

Ebendaselb.t. 

Trk.-Bnch  S.  363, 
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genannt  werden  darf,  wäre  eine  andere  Frage,  die  jedo«h  an 

dieser  Stelle  auf  sieh  beruhen  mag.  Der  höchste  Nachdruck 

wird  auf  das  „öffentliche  und  Lehensrecht*  gelegt,  so  dass  ein 

dem  Hochstifte  angehöriger  Studierender,  der  diese  Fächer  nicht 

fleissig  gehört  hat,  weder  ein  „Studienzeugniss  erhalten,  noch 

zu  einer  Disputatio  pro  gradu"  zugelassen  werden  dürfe.  End- 

lich wird  auch  den  juristischen  Professoren  im  Hinblick  auf  die 

an  sie  gestellten  erhöhten  Anforderungen  ein  höherer  Rang  und 

eine  Gehaltsvermehrung  zugesprochen.1) 

Daran  reihen  sich  noch  eine  Anzahl  von  Bestimmungen, 

die  in  unseren  Augen  ergänzender,  nicht  wesentlicher  Natur, 

aber  meist  ganz  zweckmässig  sind,  wie  z.  B.  u.  a.  über  die  Be- 

stellung von  Sing-,  Reit-  und  Fechtlehrern  u.  dgl..  in  BetrvtF 

welcher  wir  wohl  auf  die  Studienordnung  selbst  verweisen  dürfen. 

Nur  zwei  Momente  verdienen  im  besonderen  hervorgehoben  zu 

werden.  Das  eine  betrifft  die  Universitätsbibliothek,  die  auf  eine  . 

höchst  liberale  Weise  der  Benutzung  innerhalb  der  Bibliotheks- 

räume zugänglich  gemacht  wird;2)  das  Ausleihen  der  Binher 

dagegen  ist  empfindlich  erschwert.  Ferner  wird  das  Institut 

der  Univers itätscuratoren  eingeführt,  welche  die  Aus- 

führung und  Beobachtung  der  gegebenen  Bestimmungen  über- 

wachen sollen  und  welchen  die  Befugniss  zugesprochen  wir! 

allen  Sitzungen  des  Senates  und  der  einzelnen  Fakultäten  bri- 

zuwohnen.3)  Endlich  soll  diese  neue  Studienordnung  zum  Zweck«* 

der  Darnachachtung  am  Anfange  jedes  neuen  Studienjahres  -im 

Beisein  aller  Fakultäten*  öffentlich  vorgelesen  werden.4) 

Diese  Studienordnung,  die  in  den  Augen  eines  jeden  Unbe- 

fangenen ihrem  erleuchteten  Urheber  ohne  Zweifel  den  ersten 

Platz  neben  dem  Stifter  der  Universität  anweist,  hat  im  Ver- 

i)  rrk.-Buch  S.  381. 

*)  l/rk.-Bnch  S.  391.  Die  Bibliothek  sollte  an  5  Tagen  die  Woche  8  Stonl«-* 

hindurch  geöffnet  sein;  das  Hecht,  Bücher  zn  entlehnen,  soll  aber  von  der  scfcrU*- 
lichen  Erlaubnis»  von  Seite  des  Fürsten  abhängen.    S.  ebendaselbst  Anm. 

*  Urk.-Bu.  h  ?.  392. 

•)  Urk.-Buch  S.  393. 
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lanfe  des  nächsten  Jahrzehntes  noch  einige  Ergänzungen  erhalten, 

die  nicht  mit  Stillschweigen  übergangen  werden  dürfen. Sie 

betreffen  die  juristische  und  die  medicinisehe  Fakultät. 

In  der  ersten  sollen  zugleich  Privatvorlesungen  über  Rechts- 

geschichte im  weitesten  Umfange,  und  zugleich  über  Cameral- 

wissenschaften  und  Polizei  eingeführt  werden.  Desgleichen, 

die  raedic.  Fakultät  anlangend,  wird  für  ein  Privateolleg  über 

Geschichte  der  Medicin  und  für  öffentliche  Vorlesungen 

über  Materia  medica  und  Arzneimittellehre  auf  Grund  chemischer 

und  pharmaceutischer  Anschauung  gesorgt  werden.  In  wie  fern 

diese  nachträglichen  Anordnungen  sofort  in  die  Wirklichkeit 

übersetzt  worden  sind,  muss  in  so  ferne  dahin  gestellt  bleiben, 

als  nns  die  Lektionsverzeichnisse  der  Jahre  1729  — 17G8  fehlen, 

und  sich  unter  diesen  Umständen  nicht  übersehen  lässt,  ob  und 

in  welcher  Weise  die  genannten  Disciplinen  auch  thatsächlich 

in  den  Kreis  der  Lehrvorträge  aufgenommen  worden  sind.  Von 

♦dnem  Fürsten  wie  Friedrich  Karl  lässt  sich  indess  immerhin 

voraussetzen,  dass  er  seinen  Vorschriften  Geltung  zu  verschaffen 

wusste.  Gerade  diese  nachträglich  angefügten  Fächer  zeigen 

übrigens  recht  deutlich,  wie  aufmerksam  dieser  Fürst  und  seine 

Rathgeber  den  Fortschritt  der  Wissen  schaff  en  und  der  Univer- 

sitäten in  Deutschland  verfolgten  und  entschlossen  waren,  nicht 

hinter  denselben  zurückzubleiben.  Es  hatte  sich  im  Anfange 

des  laufenden  Jahrhunderts  im  deutschen  Reiche  in  diesen  Dingen 

so  Manches  geändert:  eben  war  die  Universität  Göttingen  ge- 

gründet worden,  in  der  Nachbarschaft  des  Hochstiftes  Wirzburg 

entstand  (1743)  eine  neue  allerdings  ebenfalls  protestantische 

Ho<hs<-hule  Erlangen,  und  die  Bamberger  sogen.  Akademie 

war  auf  dem  besten  Wege,  sich  in  eine  vollständige  Universität 

umzuwandeln.2)  Fulda  besass  seit  1734  eine  solche. 

i  5*.  Urk.-Bneh  8.  394. 

*l  3.  Heinrich  Weber:  Geschichte  der  gelehrten  Schulen  im  Hochstift  Bam- 

bec, von  1<ni7—  180?.   1.  Abth.  Hamb.  1*80  (42.  Jahresb.  über  Bestand  und  Wirken 

hUr.  Ver.  zn  Bamb.  im  J.  1879  (Bamb.  18*0). 
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Von  einzelnen,  mit  seinen  geschilderten  allgemeinen  Ten- 

denzen im  Znsammenhange  stehenden  oder  sie  begleitenden  Maß- 

regeln Friedrich  Karls  sind  noch  einige  an  dieser  Stelle  namhaft 

zn  machen.  Da  ist  zunächst  die  Erhöhung  der  jährlichen  Bezüge 

des  Collegiums  S.  J.  um  2'X)  Kthlr.  zu  erwähnen:  und  zwar  ge- 

schieht das  ansdriicklich  in  Anerkennung  der  .besonderen  Emsig- 

keit und  Geschicklichkeit*  welche  die  aus  demselben  bestellten 

.Professoren  und  Magister"  sich  als  Lehrer  der  „freien  Künste 

und  Wissenschaft**  erworben  haben;  ja  es  wird,  die  Schenkung 

motivirend,  dabei  darauf  hingewiesen,  dass  die  gelehrten  Väter 

bei  der  angeordneten  besseren  Einrichtung  der  Hochschule 

fördernd  mitgewirkt  haben. l)  Immerhin  dürfte  aus  dieser  That- 

sache  überzeugend  hervorgehen ,  dass  der  mächtige  Orden .  «ier 

30  Jahre  später  gestürzt  worden  ist,  in  der  in  Kede  stehenden 

Zeit  in  den  massgebenden  Kreisen  des  Hochstiftes  Winbuxg 

noch  unerschüttert  stand.  In  eben  demselben  Jahre  verordnet« 

Friedrich  Karl,  dass  fortan  an  »1er  Universität  öffentliche  Vor- 

träge über  Geographie  gehalten  werden  sollten,  und  übertrug 

sie  vorläufig  dem  Professor  der  Mathematik  P.  Heinrich  Xiedein- 

dorff.  Sein  so  lebhaft  bekanntes  Interesse  für  Geschichte  doko- 

mentirte  er  weiterhin  noch  dadurch,  dass  er  dem  Professor  drr- 

selben,  P.  Johannes  Scyfried,  zur  Herausgabe  eines  «historisch- 

heraldischen Werkes  von  dem  fränkischen  Adel"  mit  einem 

Vorschuss  einer  relativ  bedeutenden  Summe  unterstützte;-»  frei- 

lich crliess  er  zugleich  am  22.  September  1742  eine  Verordnung, 

durch  welche  er  nach  Seyfrieds  Tod  den  Jesuiten  «las  viel- 

sagende Zugeständnis*  machte,  dass  in  alle  Zukunft  die  Professur 

der  Geschichte  niemals  ohne  ihre  Zustimmung  besetzt,  und.  va- 

dasselbe  sagen  will  und  im  Grunde  auch  gesagt  wird,  zugleich 

immer  mit  einem  Mitgliede  des  Collegiums  S.  J.  besetzt  werden 

solle.    Das  betr.  Reskript  führt  zugleich  ausdrücklich  aus.  da** 

ii  Urk.-Buch  Nr.  141,  S.  355  d.  10.  April  17:i3.    Es  mnss  also  biel.ri  x*> 
Hichst  an  Verdienste  der  Jesuiten  um  die  eiste  Redaktion  der  StudienurJnca? 

gedacht  werden. 

2)  Urk.-Buch  Nr.  117,  8.  400  d.  1«.  Juni  1741. 
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in  dieser  Professur  die  Kirchen-  wie  die  profane  Geschichte  ver- 

bunden gedacht  werden:1)  es  hat  lange  gedauert,  bis  die  Einsieht 

in  dem  zweifelhaften  Werth  dieser  Combination  durchgedrungen 

ist.    Andere  Massregeln  kamen  der  m  ed  i  c  i  n  i  s  c  h  e  n  Fakultät 

zu  gute:  so  die  Erweiterung  des  botanischen  Gartens,  die  An- 

ordnung .botanischer  Demonstrationen'',  die  zweckmässige  Ein- 

richtung der  anatomischen  Anstalt  (1740)  und  vor  allem  die 

Gründung  des  klinischen  Unterrichtes  im  Spitale:2)  der 

Anfang  einer  für  die  Zukunft  der  medieinisehen  Fakultät  und 

weiterhin  auch  der  Universität  höchst  wichtigen  und  folgen- 

reichen Combination  beider  Stiftungen  Julius  Echters  zum  Zwecke 

des  Unterrichtes.     Dass  sich  demnach  Friedrich  Karl   um  die 

medicinische  Fakultät  ein  nicht  gewöhnliches  Verdienst  erwarb, 

geht  aus  diesen  Massregeln,   zumal  der  letzteren,  augenfällig 

hervor.    Wenn  die  Ueberlieferung  stichhaltig  ist.  war  es  aber 

zugleich  seine  Absicht,  dasselbe  durch  eine  kühne  That  um  ein 

heträehtliches  zu  steigern.    Diese  Ueberlieferung  sagt  nämlich, 

dass  er  den  Versuch  gemacht  habe,  den  Begründer  der  deutschen 

Chirurgie.  Lorenz  Heister,  der  seit  1720  Professor  in  Helmstadt 

war.  durch  einen  für  jene  Zeit  selten  hohen  Gehalt,  freie  Reli- 

^ionsübung  u.  s.  w.  für  Wirzburg  zu  gewinnen.3)    Die  Ueber- 

li^tV-rung  ist  ziemlich  gut  fundirt.  so  dass  man  sie  nicht  ohne 

weiteres  zurückweisen  kann,  nur  dass  unsere  diesseitigen  Nach- 

richten .   so  viel  wir  sehen  können .  darüber  schweigen.  Dem 

hohen  Sinne  Friedrich  Karls  entspräche  ein  solcher  Gedanke 

vollständig,  obwohl  man  sich,  alles  wohl  erwogen,  die  Ausführung 

desselben,  trotz  der  zugesicherten  »freien  Religionsübung*  schwer 

denken  kann.  Ganz  erfunden  ist  die  Nachricht  jedoch  sicher  nicht, 

aber  —  ihre  vollständige  Begründung  vorausgesetzt     ohne  Zweifel 

hat  Heister  sich  über  die  Schwierigkeiten  nicht  getäuscht .  die 

i    trk.-Buch  Xr.  14$,  S.  401. 

-'    Thomann,  Annales,  p.  XXIV  und  Kolliker,  Rektoratsrede,  S.  lö — 16. 

s>  S.  Brncktr,  Pinacotbeca  Dei  III.  Memoria  Heisteri  in  appeud.  a«J  T.  II. 

actoruin  Acad.  Zeop.-cae«.  nat.  cur.  p.  495.  —  Danach  Könicke.  1.  c.  II,  p.  104. 

Thomann,  1.  c.  p.  XXV  und  Kolliker,  Rektoratsrede  p.  12. 
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seiner  Wirksamkeit  als  Lehrer  entgegengestanden  hätten.  Am 

(lenkbarsten  wäre  seine  Berufung  zu  einer  persönlichen  Stellnng 

bei  dem  Fürsten  als  Leibarzt,  aber  eine  solche  würde  kaum  einen 

Eindruck  auf  Heister  gemacht  und  der  Universität  geringen 

Nutzen  gebracht  haben.  —  Wie  dem  jedoch  sein  mag,  gewiss 

ist,  dass  die  medicinische  Fakultät,  an  dem  Massstab?  ihrer 

Leistungen  gemessen,  die  Verstärkung  mit  einer  hervorragenden 

Kraft  der  Art,  sie  mochte  kommen  woher  sie  wollte,  nach  dem 

Urteile  Sachkundiger  recht  gut  hätte  ertragen  können.1)  

Es  dürfte  nun  an  der  Zeit  sein,  uns  nach  den  Lehrkräften 

der  einzelnen  Fakultäten  in  der  Zeit  Friedrich  Karls  umzusehen. 

Die  theologische  Fakultät  bestand  im  J.  1732  aus  fünf 

ordentlichen  Professoren:2)  P.  Hermann  Flender  und  T**Amhro$iu* 

Hoeglein,  beide  für  Theologia  Scholastica.  P.  Leonhard  t V rehner  für 

Moraltheologie,3)  P.  Valentin  Messer,  Professor  der  Theologia  Pole- 

mico-Positiva  (f  1741),  P.  Jo.  Seyfried,  Professor  der  Gesrhirhte 

(f  1742).  Weiterhin  treten  auf:  P.  Gottfried  Hermann,  (c.  173H 

bis  1742),  P.  Paul  Hartings  (c.  1738  bis  1740).  P.  Franz  Schwärt; 

(1741  bis  1744),  P.  Jodocus  Eimer*)  (1743  bis  1747),  P.  Adrian 

Baude,  seit  1742  Professor  der  Geschichte.5)  Am  bekanntesten 

unter  diesen  haben  sich  L.  Grebner,  Seyfried  und  Daute  ge- 

macht; alle  drei  haben,  wie  teilweise  schon  erwähnt,  auf  dem 

Gebiete  der  Geschichte  gearbeitet.6)  Daute's  Hauptwerk,  seine 

„Historia  Universalis  et  Pragmatica  Romani  Imperii"  etc..  eine 

Arbeit  von  unbestreitbarer  Gelehrsamkeit,  ist  in  2  Bänden  bi* 

auf  Karl  d.  Gr.  geführt:7)  die  Kirchengeschichte  ist,  der  Doppel- 

i)  Vgl.  KölUker,  1.  c.  S.  17. 

-'  Vgl.  Carlier-dazen,  S.  246.    Diese  Angaben  sind  authentischer  Natur. 

;ii  Höglein  ging  bald  darauf  nach  Mainz,  Grabner  nach  Bamberg  ab. 

Vgl.  über  sie  nnd  ihre  Schriften:  Unland,  Series  passim. 

*)  Er  war  am  9.  November  1704  zn  Fritzlar  in  Hessen  geboren,  lehrte  za- 

erst  in  Bamberg  Philosophie,  wurde  1732  in  Wirzbnrg  Professor  der  Theol.  p>I - 

und  1742  Joh.  Seyfrieds  Nachfolger  in  der  Professur  der  Geschichte:  geftßrVc 
12.  Juni  1755. 

•)  Ueber  Grabner  nnd  Seyfried  vgl.  oben  S.  — ,  Anm.  — . 

r,  Der  1.  Band  erschien  1748,  der  2.  Band  1754.    Vgl.  Mensel,  II.  2tt. 
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natur  seiner  Professur  entsprechend,  fortgesetzt  eingehend  be- 

rücksichtigt. Es  geht  aus  allem  hervor,  dass  in  der  theologischen 

Fakultät  in  diesen  Jahrzehnten  ein  rühriges  Leben  geherrscht 

hat.1)  Im  J.  1740  hat  sie,  in  nahe  liegender  Verbindung  mit  der 

philosophischen  Fakultät,  unter  dem  Namen  „Agenda  in 

actis  Academicis  publicis  et  privatis"  eine  Zusammenstellung 

der  Vorschriften  veröffentlicht,  die  in  beiden  Fakultäten  in 

erster  Linie  bei  der  Erteilung  von  akademischen  Graden  üblich 

waren.  -) 

Die  juristische  Fakultät  nimmt  in  der  Zeit  Friedrich 

Karls  einen  merklichen  Aufschwung,  der  dann  das  ganze  Jahr- 

hundert hindurch  nachhält.  Es  sind  eine  Anzahl  bedeutender 

Xamen.  die  sie  in  ihrer  Mitte  aufweist.  Solche  gehörten  ja  auch 

dazu,  wenn  die  so  sachgemässen  bez.  Vorschriften  der  neuen 

.Studienordnuug  fruchtbar  werden  sollten.  Noch  unter  Christoph 

Franz  v.  Hutten  (1728)  war  Johann  Caspar  Barthel  die  Professur 

des  canoni sehen  Rechtes  übertragen  worden,  die  er  dann  44 

•Jahre  hindurch,  bis  zu  seinem  Tode  (1771)  bekleidet  hat.3)  Im 

J.  1738  hat  er  die  schon  öfters  erwähnte  Doktorspräbende  im 

Stift  Hang,  dessen  Decan  er  später  geworden  ist,  erhalten,  wie. 

ihm  denn  Auszeichnungen  aller  Art  nicht  entgangen  sind.  Seine 

Wirksamkeit  als  Lehrer  war  allgemein  anerkannt,  als  Schrift- 

steller hat  er  nur  kleinere  Abhandlungen,  zumeist  canonistischen 

und  publicistischen  Inhalts,  veröffentlicht,  sie  wurden  aber  als 

I    Vgl.  auch  das  Verzeichnis»  der  Promotionen  bei  Unland,  1.  c.  p.  308  ff. 

2.  Diese  Agenda  erschien  im  J.  1740  „ex  decreto  utrinsque  facnltatis  —  pro 

-*mndem  usu  in  hnnc  ordinem  digesta-  im  Druck.  Den  Abschnitt  II  (p.  14  28> 

hat  Hula»  1  in  seinen  Series  (p.  260  —  270)  reproducirt.  Die  Agenda  teilt  aber 
auch  ausserdem  noch  manche  interessante  Vorschriften,  z.  B.  den  Eid  bei  der 

Aufnahme  in  den  akad.  Senat,  bei  der  Einschreibung  in  die  Matrikel,  und  Cap.  IV 

über  die  Sacra  academiea  u.  a.  mit. 

x>  Barthel  war  1671  zu  Kitzingen  geboren,  zuerst  in  Wirzburg,  dann  in  Rom 

rebildet;  er  hatte  hier,  vorzugsweise  canonistischen  Studien  obliegend,  die  Gunst 

des  spateren  Papstes  Benedikt  XIV.  und  die  Doktorwürde  J.  U.  gewonnen.  Vergl. 

iber  ihn  Mensel  Lex.  I.  S.  184  ff.  —  8Upf  Gell.  I.  S.  127.  —  Weidlieh,  zuverl. 

Nachrichten  I.  S.  83  ff.  —  Bönicke,  1.  c.  II  S.  62.  —  Pntter,  Lit.  des  d.  Staats- 

rechts  I.  S.  463.  —  Bisch,  Rektoratsrede  S.  31—32. 
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gediegen,  scharfsinnig  und  gelehrt  gerühmt  und  vor  allem  und  ge- 

wiss mit  Recht,  im  Gegensatz  zu  der  älteren  scholastischen  Behand- 

lungsweise,  ihre  geschichtlich-pragmatische  Methode  ausgezeichnet. 

Seine  bleibende  Bedeutung  liegt  in  der  durch  ihn  herbeigeführten 

Begründung  einer  neuen  besseren  Schule  unter  den  katholischen 

Canonisten  Deutschlands.    In  dem  Kampfe  der  Curialisten  und 

der  Vertheidiger  der  sogen.  Freiheiten  der  deutschen  Kirche 

stand  er  auf  der  letzteren  Seite  und  hat  er  sich  durch  Anfecht- 

ungen  und  Verdächtigungen ,   vor  welchen  ihn  freilich  Fried- 

rich Karl  zu  schützen  wusste,  nicht  irre  machen  lassen.  —  Schon 

einige  Jahre  nach  dem  Eintritte  Bartheis,  (1731)  hat  die  juri- 

stische Fakultät  durch  die  Berufung  Joh.  Ad.  Iclstott's  eine  Er- 

werbung ersten  Ranges  gemacht,  die  nur  das  Eine  bedauern  lies- 

<lass  sie  nicht  länger  als  ein  Jahrzehnt  lang  sich  festhalten  lies? 

Die  merkwürdigen  Lebensschicksale  des  Mannes  müssen  wir  hier 

als  bekannt  voraussetzen.1)    Geboren  im  J.  1782.  hat   ihn  da- 

Leben  und  sein  eigener  dunkler  Drang  in  eine  ziemlich  hartr- 

Schule  genommen,  bis  er  endlich  (1768)  in  Marburg  unter  Christ 

Wolf  die   wissenschaftliche  Richtung   errang,   die   er   mit  ><• 

vielem  Erfolg  auf  die  Rechtswissenschaft,  bez.  das  öffentlich* 

Recht  angewendet  hat.    Von  Marburg  aus  hatte  er  sich  nach 

Mainz  gewendet  und  war  daselbst  als  Privatdozent  aufgetreten, 

und  von  hier  aus  erhielt  er  1771  auf  Grund  gewichtiger  Em- 

pfehlungen den  Ruf  nach  Wirzburg  als  Professor  des  öffentlichen 

Natur-  und  Völkerrechts.2)    Ueber  seine  erfolgreiche  Lehrwirk- 

sa*mkeit,  die  von  einer  bedeutenden  Persönlichkeit  unterstütz* 

wurde,  herrscht  nur  eine  Stimme;  ihr  zur  Seite  ging  t ordernd 

>)  Unter  deu  Neuem  vgl.  über  ihn  Kluckhohn,  Vortrag  „der  Freiherr  vor. 

Ickstatt  und  das  Uuterrichtswesen  in  Bayern  unter  dem  Kurf.  Max.  Josef-   M wi- 

chen lSf»9).  —  Prantl,  Geschichte  der  Universität  Ingolstadt  -  Landshut  -  Masch- 

S.  547  ff.  —  Von  früheren  vgl.  Step/,  Gell.  S.  311  ff.  —  Mensel  Lex.  VI.  S.  142  ff 

—  Weidlich,  L  c  III.  V.  35  ff.  —  Bönicke,  II.  S.  71.  —  Büch,  1.  c.  i>.  32-3- 

Reussische  Sammlungen. 

2)  „—  Zu  mehrerer  anffnahmh  der  Wirtzburger  Universität  und  insoiiderbt-r 

zu  besserem  Klohr  des  sehr  nützlichen  und  nüthigen  stndii  juris  publici>  S-ic 

erster  Gehalt  bestand  in  300  Rthlrn.  und  freies  Quartier  im  Petersbau. 
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eine  frachtbare  literarische  Thätigkeit  auf  dein  Gebiete  vor  allem 

des  Staatsrechts,  die  von  dem  Geiste  einer  neuen  philosophischen 

Methode  veredelt  war.    Wie  angedeutet ,  entführte  ihn  jedoch 

«  hon  1741  ein  Ruf  des  Kurfürsten  Karl  Albert  nach  München.  — 

In  die  so  entstandene  Lücke  trat  Iekstatt's  Schüler.  J.  J.  Sümler- 

tralih  r  ein,1)  welcher,  allerdings  an  Bedeutung  seinem  Meister  nicht 

i;lei<  hkommend,  den  ihm  übertragenen  Lehrstuhl  75  Jahre  lang 

mit  Ehre  und  Erfolg  behauptet  hat.  —  Neben  ihm  wirkte  20 

Jahre  lang  (1734—1754)  Joh.  Peter  Bannizza.  *)    Er  ist  der  erste 

Lehrer  des  Reichsproeesses  und  der  peinlichen  Rechte  an  der 

Universität  Wirzburg.  die  er  1755  verlassen  hat.  um  einem  Rufe 

nach  Wien  zu  folgen.    Er  hatte  sich  u.  a.  durch  seine  1740  er- 

-hienene  »Gründliche  Einleitung  zu  den  kaiserlichen  Reichs- 

kamnierprocessen"*  hervorgethan.  —  Den  Professor  des  römischen 

Tivilrechts  Ph.  Adam   Ulrich  (1719  — 1748)  haben  wir  bereits 

früher   erwähnt:    ein  Mann    nicht   ohne  Kenntnisse,   aber  der 

alten  Schule  angehörig,  der  allmälig  die  Lehrthätigkeit  in  die 

zweite  Linie  zurücktreten  Hess  und  u.  a.  sich  auf  den  Betrieb 

■I^r  Landwirtschaft  verlegte,  eine  Neigung,  welche  ihm  scherz- 

weis* den  Titel  eines  Professors  juris  „ruris*  eintrug.  —  Im  J. 

1731  war  Professor  Habermann3)  von  seiner  Professur  zurück- 

getreten,  und  wurde  durch   Georg  D.  Roethlein  ersetzt,  der  an 

«»-iner  Stelle  über  öffentliches  und  Staatsrecht  las.  aber  zugleich 

<l*n  Kreis  seiner  Vorträge  ziemlich  weit  ausdehnte4).  Endlich 

war  um  diese  Zeit  noch  J.  X.  Pichler  in  Wirksamkeit,  dessen 

uir  ebenfalls  schon  weiter  oben  gedacht  haben;  er  verschwindet 

mit  1773  aus  unseren  Akten. 

In  der  medieini  sehen  Fakultät  finden  wir  in  der  Zeit 

Karl  Friedrichs  ausser  den  schon  erwähnten  Professoren  Beringer, 

>)  Kr  war  1712  zu  Staffelstein  im  Hochstift  Bamberg  geboren. 

2.i  1707  in  Aschaffenburg  geboren  nnd  auf  Kosten  Karl  Friedrichs  in  Hegens- 

berg, Wien  n.  *.  w.  für  die  Praxis  ausgebildet.  Vgl.  über  ihn  die  schon  öfters 

angeführte  Literatur. 

3  S.  oben  S.  409. 

»  Vgl.  das  Lektionsverzeichnis«  1732  bei  Carher-Giuen  S.  249  und  daran* 

bei  Rtsch  L  c  S.  72.  —  Zu  vgl.  Schncidt,  Sicil.  91,  nnd  Thes.  juris  Franc.  I.  1508. 

Digitized  by  Google 



430 Zehntes  Capitel. 

Orth,  Bauermüller  und  Dercum  jun.  folgende  neu  hinzukommende 

wirksam:  1)  Ucorg  L.  Huebtr,  ein  geb.  Wirzburger  und  Bruder 

des  Stifters  der  St.  Josephs-Pfründe.  Er  wurde  am  16.  April  1737 

zum  ord.  Professor  der  Anatomie  und  Chirurgie  ernannt,  und 

ist  wenigstens  bis  zum  J.  1768  aktiv  gewesen.  Neben  ihm  taucht 

im  J.  1742  Joseph  Franz  Oberkamp  als  ord.  Professor  institutionum 

medicorum  und  zugleich  als  Arzt  des  Juliusspitales  auf,1)  folgte 

aber  1748  einem  höchst  ehrenvollen  Rufe  nach  Heidelberg,  wo  er 

1768  gestorben  ist.  —  Die  Zahl  der  medicinischen  Professoren 

hat  die  Hohe  von  vier  vorläufig  niemals  überstiegen  und  ein»- 

neue  Anstellung  ist  immer  erst  erfolgt,  wenn  eine  Lücke  ein- 

getreten war.  Oberkamp  ist  in  der  Professur  der  Instit.  med. 

der  Nachfolger  Joh.  Seb.  Ettleberi*  (EdlebenV)  gewesen,  der  am 

16.  Dez.  1738  angestellt  worden  war,  aber  schon  am  5.  März  1742 

gestorben  ist.  Die  Hauptsache  erwogen,  so  ist  in  der  Zeit  Fried- 

rich Karls  trotz  seines  lebhaften  Interesses  auch  für  diese  Fa- 

kultät und  einzelner  höchst  zweckmässiger  Massregeln,  die  er 

zu  ihren  Gunsten  traf,  ein  auffallender  Fortschritt  in  den  Ereig- 

nissen noch  nicht  zu  verspüren.  Sie  bleibt  auf  der  früheren 

Linie  stehen,  während  die  juristische  Fakultät  einen  hand- 

greiflichen Aufschwung  nimmt  und  den  Schwerpunkt  der  Uni- 

versität zu  bilden  anfängt. 

Die  philosophische  Fakultät  macht  diesen  Rang  der  jnri- 

stischen  am  wenigsten  streitig.  Es  war  in  diesem  Falle  für  den 

Landesherrn  auch  viel  schwieriger  unmittelbar  einzugreifen. 

Seiner  Initiative  zum  Zwecke  von  vorzunehmenden  Reformen 

waren,  wie  wir  wissen,  hier  Schranken  gezogen,  die  nicht  so  leicht 

zu  umgehen  waren,  und  an  welchen  zu  rütteln  er.  wie  wir  gehr.rr 

haben,  himmelweit  entfernt  war.  So  blieb  denn  das  Verhältnis« 

zuerst  dasselbe,  wie  wir  es  bereits  wiederholt  geschildert  habrn. 

Die  Erweiterung  oder  Mehrung  der  Lehrfächer  anlangend,  haf» 

wir  bereits  erzählt,  dass  Friedrich  Karl  Vorträge  über  Geogra- 

'   Kr  war  1710  za  Amorbach  geboren  and   hatte  sich  später  zu  L*t>: 

Unter  Iloerhave  weiter  ausgebihlet. 
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phie  angeordnet  und  die  Abhaltung  derselben  zunächst  dein  Pro- 

fessor der  Mathematik  —  bekanntlich  keine  willkührliche  Com- 

bination  —  übertragen  hat. l)   Nur  Ethik  und  Metaphysik,  Logik, 

Mathematik  und  Physik  sind  in  der  Fakultät  ausserdem  durch 

ordentliche  Professoren  vertreten.    Die  hebräische  Sprache  wie 

die  elassische   Literatur  bleiben  nach  wie  vor  den  „unteren 

Schulen-   überlassen;   dergleichen   die   „Diplomatie   mit  der 

Ars  heraldiea,  welche  wenigstens  auf  dem  Programm  stehen.2) 

Für  ein  und  das  andere  durch  das  praktische  Bedürfniss  sich 

aufdrängende  Fach,  wie  die  Ingenieurkunst  oder  die  bürgerliche 

und  militärische  Architektur  sind  wiederum  seit  dieser  Zeit  wohl 

auch  eigene,  ausserhalb  der  Fakultät  stehende,  Lehrer  bestellt. 

Auch  ein  besonderer  Universitäts-Arithmeticus  ist  unter 

Karl  Friedrich  aufgestellt  worden,  mit  der  Aufgabe  „Jedermann 

in  der  Stadt,  wer  hiezu  Lust  bezeigt",  und  zugleich  den  Alumnen 

im  »Seminar  „lectiones  arithmetieas"  zu  geben.3)    Von  den  eigent- 

lichen Fakultätsmitgliedern  sind  wir  in  der  Lage  folgende  zu 

nennen :   P.  Ignatz  Flory,  Prof.  der  Ethik  und  Metaphysik.  S. 

Leonhard  Beckmann,  Prof.  der  Physik.  P.  Heinrich  Niederndorf, 

Prof.  der  Mathematik  (und  Geographie),  P.  Ignatz  BrutzeL  Prof. 

der  Logik,  sämmt liehe  schon  1732  wirksam.    P.  Adrianus  Dande, 

der  später  in  die  theologische  Fakultät  überging,  gehörte  von 

1717  bis  1739  ebenfalls  der  philosophischen  an.   Ebenso  P.  Ignatz 

Settz.  aus  Hammelburg.  c.  1742—1744.  P.  Franz  X.  Widenho/er 

aus  Fulda,  der  weiterhin  die  philosopische  Fakultät  mit  der  theo- 

logischen vertauscht   hat,  wo  wir  ihn  seiner  Zeit  wiederfinden 

werden.  —  Wir  haben  bereits  erwähnt,  dass  im  J.  174o  die  phi- 

losophische Fakultät  zugleich  mit  der  theologischen  eine  -Agenda 

ihre  öffentliche  und  private  Aktion"  veröffentlicht  hat.4)    Es  ist 

>.  oben  >.  Ii' 5. 

-  Vgl.  Anhang  II  ata  d>r  Studienordnung  Friedrich  Karls  vom  .1.  17:J4. 

Irk.-Bach      395  31*6. 

3  Bis  zum  »>.  Nov.  174»'»  versieht  ein  gen.  Jodocus  Seiler  diese  Funktion, 
nach  seiner  Resignation  lJ.  Joh.  Ad.  Lohr,  gest.  17»»3.  Er  nannte  sich:  „rniver- 

vUtia  Majrister  Arithmetices,  Notaries.  Caesarius  n.  s.  w. 

*J       oben  8.  427  Aniu.  2 
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dabei  ausdrücklich  hinzugefügt,  dass  diese  Ordnung  in  beiden 

Fällen  im  Anschlags  an  die  allgemeinen  Statuten  der  Universität 

gemacht  sei.  *)  Die  Abschnitte,  welche  die  philosophische  Fakul- 

tät betreifen,  sind  für  uns,  obwohl  sie  im  Grunde  wenig  Neues 

bieten,  in  so  ferne  von  erhöhtem  Interesse,  als  die  ursprünglichen 

Statuten  derselben  verloren  gegangen  sind,  und  jene  uns  dennoch 

für  einzelne  Punkte  einen  Ersatz  bieten  können. 2)  Doch  wurden 

sie  in  keiner  Weise  die  uns  bereits  bekannten  auf  diesem  Ge- 

biete herrschenden  Gesichtspunkte3).  —  — 

Fassen  wir  alles  über  die  bez.  Wirksamkeit  Friedrich  Karl» 

Hervorgehobene  zusammen,  so  wird  sich  bestätigen,  dass  wir  seine 

Herrschaft  als  eine  für  die  Entwickelung  und  das  Gedeihen 

der  Universität  höchst  Wohlthätige  und  EinÜussreiche  mit  Recht 

bezeichnet  haben.  Ein  sprechendes  Zeugniss  für  die  Erfolge 

dieser  seiner  Anstrengungen  liegt  u.  a.  auch  in  der  wachsenden 

Frequenz  der  Universität,  im  besonderen  der  juristischen  Fa- 

kultät. Man  hat  unter  diesen  Umständen  Grund,  darauf  gespannt 

zu  sein,  in  wieferne  seine  Nachfolger  an  den  von  ihm  begonnenen 

Baue  weiter  arbeiten  werden'?4) 

2)  Von  Friedrich  Karl  bis  Franz  Ludwig.   (1746— 1795  . 

Friedrich  Karl  ist  am  25.  Juli  1746  gestorben.  Das  vorher- 

gehende Jahr  hatte  er  noch  hohe  Gäste  in  Wirzburg  begrüsst. 

Am  2.  Juli  1745  hatte  der  Grossherzog  Stephan  von  Toskana, 

der  Gemahl  Maria  Theresia' s  auf  der  Reise  nach  dem  Rhein  die 

Stadt  berührt  und  war  feierlich  empfangen  worden.  Die  Tag** 

der  Kaiserwahl  in  Frankfurt,  am  11.  September  d.  J..  hat  die 

Studentenschaft  mit  einer  lauten  Bezeigung  ihrer  devoten  Affek- 

ii  „Juxta  Statuta  Alraae  Universität  is  Wirceb." 

2}  S.  Cap.  III  8.  III  VI. 

:J)  Dagegen  werde  ich  im  Anhange  ein  paar  Abschnitt«',  welche  die  Sacra 

Akademica  der  ganzen  Corporation,  und  fernerhin  der  theol.  und  philos.  FakuluT 

betrert'en.  mitteilen. 

*  Das  Rektorat  bekleidete  im  J.  172<J— 1730  Serenissimus  173m  17V.. 

Joh.  Veit  von  Wiczbnrg.  —  Man  konnte  aas  dieser  Continuität  den  Schlu**  xWhtn. 

dass  das  Rektorat  an  Jiedeutnng  entweder  sehr  zu-  oder  abgenommen  hat.  Nack 

Lage  der  Dinge  möchte  das  letztere  das  Wahrscheinlichere  sein. 
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tion  gegen  das  Hans  Oesterreich"  bekleidet.  Eben  so  ist  vom 

16.  d.  AI.  die  neue  Kaiserwahl  unter  fleissiger  Beteiligung  der 

„akademischen  Jugend"  in  der  Kirche  auf  dem  Nikolausberge 

testlich  begangen  worden.  Als  dann  am  20.  September  Maria 

Theresia  selbst  auf  dem  Wege  nach  Frankfurt  in  Wirzburg 

Halt  machte,  war  es  wieder  die  Universität,  die  bei  ihrem 

Empfange  mit  huldigend  in  den  ersten  Reihen  stand  und  den 

Dank  der  Kaiserin  dafür  entgegenuahm.  ')  — 

Die  begonnene  Entwickelung  setzte  sich  indess  unentwegt 

fort,    bie  beiden  nächsten  Nachfolger  Friedrich  Karls  haben  im 

Zusammenhange  mit  der  allgemeinen  Zeitstimmung  die  Geschicke 

der  Universität  in  der  angebahnten  Richtung  weiter  geleitet, 

ja  der  ungeduldig  vorwärts  dringende  Geist  des  Jahrhunderts 

hat  bald  genug  und  siegreich  die  Grundlagen,  auf  welche  Julius 

Echter  seine  Schöpfung  gestellt,   bis  in  die  Tiefen  erschüttert. 

Anselm  Franz  von  Ingelheim  war  nach  einer  kurzen  Sedisvacanz 

auf  Friedrich  Karl  gefolgt.    Er  stammte  aus  einem  rheinlän- 

dischen  Geschlechte,  das  nach  dem  im  J.  1769  erfolgten  Aus- 

sterben  des  Mannesstammes  der  Echter  von  Mespelhrunn,  den- 

selben in  erblicher  Linie  fortgesetzt  hatte.    Uebrigens  war  ihm 

♦dne  kurze  Zeit  der  Herrschaft  (1741) — 1749)  beschieden,  gleich- 

wohl ist  sie  nicht  spurlos  vorübergegangen,  und  auch  die  Uni- 

versität hat  ihm  eine  wohl  angebrachte,  reformirende  Mass- 

regel zu  verdanken.    Er  kürzte   nämlich  im  J.  1747  die  Zeit- 

daner  des  philosophischen  Curses.  den  Friedrich  Karl  noch 

auf  drei  Jahre  festgesetzt   hatte,  um  eines,  und  motivirte  diese 

Verordnung  durch  die  Erwägung,  dass  die  Studierenden  unnöthiger 

Weise  so  lange  „in  Lehrung  der  Weltweisheit"  aufgehalten  würden. 

Nach  allem,  was  man  von  der  unfruchtbaren  Methode,  in  welcher 

die  ..Weltweisheit4'  auch  hier  damals  gelehrt  wurde,  weiss,  kann 

k^in  Zweifel  sein,  dass  diese  Neuerung  durchaus  gerechtfertigt, 

und  dass  sie  das  Wenigste  war,  was  überhaupt  geschehen  konnte, 

wenn  hier  geholfen  werden  sollte.-)  Eine  andere,  damit  zusammen- 

i  Gropp,  l  c.  IV.  S.  589—601. 

*.  Gropp,  IV,  S.  621—622.    Hönicke,  I.  c.  II,  S.  174  ff. 

Ue*rhfchte  der  t'nivrnitiit  Winburij.    1.  Band.  2S 
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hängende  Vorschrift  verlangt,  dass  die  Professoren  der  Theologie 

und  Philosophie  künftighin  ihre  Vorträge  nicht   mehr  diktiren. 

sondern  geeignete  Lehrbüc  her  zu  Grunde  legen  und  sie  erläutern 

sollten.    Die  Zeit,  die  auf  diesem  Wege  gewonnen  wurde,  sollt- 

aber  zu  Disputationen  über  das  so  Vorgetragene  benutzt  and 

der  Zuhörer  tiefer  in  den  Inhalt  derselbeu  eingeführt  werden. 

Die  Professoren  der  gen.   beiden  Fakultäten  haben  sieh  unter 

diesen  Umständen  auf  Rath  ihrer  „Oberen4*  entschlossen,  ihr»* 

eigenen  Hefte  drucken  zu  lassen,  unter  ihre  Zuhörer  zu  verteilen 

und  dieselben  zum  Gegenstand  der  Erklärung  zu  machen.1)  Eine 

gründliche  Abhilfe  war  jedoch  auch  dieses  nicht,  denn  die  Phih*- 

sophie,  welche  vorgetragen  wurde,  blieb  nach  wie  vor  dieselbe,  au: 

den  Principien  der  Scholastik  ruhende,  und,  was  sonderbar  genug 

auch  das  Verbot  des  Diktirens  hat  sich  nicht  behauptet,  sondern  i«t 

schon  nach  3  Jahren  für  einen  Teil  wieder  aufgehoben  worden.  bi> 

lb*  Jahre  später  auch  die  Aufhebung  wieder  aufgehoben  wurde.  Ein 

kleines  Beispiel  für  den  allgemeinen  Satz,  dass,  wenn  erst  ange- 

fangen wird,  an  Zuständen,  die  sich  überlebt  haben  oder  doc  h  der 

Verbesserung  bedürfen,  zu  ändern,  die  Gefahr  des  Experimentier.- 

schwer  vermieden  wird.2)  Die  allgemeine  Richtung  der  Zustand 

und  Bedürfnisse  im  dermaligen  Hochstifte  Wirzburg  wird  dnirl 

die  Thatsache  illustrirt,  dass  Anselm  Franz  die  Errichtung  ein»-! 

,,Mal  er  ak  a  de  m  ieu  begünstigte,  und  ihr  in  dem  sogen.  Peter«- 

bau  zum  Zwecke  des  Unterrichts  die  nöthigen  Räumlichkeiten 

anweisen  Hess.3)    Es  darf  in  dieser  Erscheinung  ohne  Bedenke 

eine  Nachwirkung  der  künstlichen  Bestrebungen  der  Fürst bischötv 

aus  dem  Schönborn'schen  Hause  gefunden  werden. 

In  die  letzte  Zeit  von  Anselm  Franz  und  in  die  ersten 

Monate  seines  Nachfolgers  fällt  ein  Ereigniss  der  berüchtigter 

Art,  das  die  Zustände  des  Hochstiftes  Wirzburg,  in  dem  An?-L- 

1)  Gropp,  1.  c.  S.  622. 

2)  In  der  Zeit  Anselm  Franz'  erschien  in  Wirzburg  auch  zuerst  ein  St*»'- 

handbuch,  und  fernerhin  ein  r Frage  nud  Anzeigeblatt das  wücheutlich  zweien 

ausgegeben  wurde. 

8)  Urk.-Buch  Nr.  149  S.  402,  d.  3.  Januar  1747. 
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blicke,  wo  sie  im  Begriffe  sind,  erst  recht  an  das  Licht  des  Tages 

herauszutreten,  noch  einmal  im  tiefsten  Dunkel  eines  beklagens- 

werten Wahnes  versunken  zeigte,  welchem  das  übrige  Deutsch- 

land zum  grossten  Theile  sich  endlich  entwunden  hatte,  wir  meinen 

den  vielbesprochenen  Hexenprozess,  der  sich  an  den  Namen  der 

Subpriorin  des  Präm.-  Kloster  Unterzell  bei  Wirzburg.  Maria 

Renata  Sängerin  knüpft. 

Es  ist  nicht  unsere  Aufgabe,  bei  diesem  traurigen  Vorgange 

länger  zu  verweilen,  er  geht  uns  nur  in  so  ferne  an,  als  etwa 

zwischen  ihm  und  der  Universität  Beziehungen  bestehen.  l) 

Die  Ueberlieferung  behauptet  nämlich,  dass,  als  in  diesem 

Prozesse  die  principielle  Vorfrage  gestellt  und  die  theolo- 

gische und  med  ic inisehe  Fakultät  ihr  Gutachten  über  die 

Existenz  von  Zauberern  und  Zauberkünsten  abzugeben  auf- 

gefordert wurden,  dasselbe  bejahend  ausgefallen  sei.2)  Aus  der 

Rede,  welche  der  Jesuiten- Pater  Gaar  angesichts  des  Scheiter- 

haufens, auf  welchen  der  Leichnam  der  zur  Hinrichtung  mit  dem 

.SrJnverte  begnadigten  Renata  verbrannt  werden  sollte,  gehalten 

hat.  ergibt  sich  wenigstens  der  Schluss.  dass  der  Geist,  der  damals 

im  Collegium  S.  J.  zu  Wirzburg  geherrscht  hat.  ein  dunkler  und 

lichtscheuer  gewesen  ist.3)    Wenn  daher  die  Denkenden  von 

><  Vgl.  zunächst  Soltlans  Geschichte  der  Hexenprozesse.  Neu  hearh.  von 

Dr.  //.  lieppt.  2.  Bd.  S.  281  ft'..  wo  sich  die  weitere  Literatur  angezeigt  findet. 

Joi.  St  hrrr  in  seinen  „Haramerschlägeu  nnd  Historien"  (Leipzig  1S78.'  rühmt  sic  h. 
Bd.  II.  S.  65  Aum  1  seine  Darstellung  in  erster  Linie  auf  eine  authentische 

Abschrift  der  Prozessakten  der  »letzten  Reichshexe"  zn  gründen.  Dagegen  er- 
lauben wir  uns  doch  zu  bemerken,  dass  sich  seine  Darstellung  von  dem,  was  wir 

*<.u9t  über  diesen  Vorgang  wissen,  nicht  in  dem  Grade  unterscheidet,  als  er  anzu- 

:.•  hmen  scheint.  Es  dürfte  hier  in  Wirzburg  hier  oder  da  noch  einiges  verborgen 

hrgen.  was  sicher  zur  Aufhellung  des  noch  keineswegs  völlig  gelichteten  Dunkels 

beizutragen  im  Stande  wäre.  Mir  selbst  ist  eine  Abschrift  des  bez.  Verhör- 

f.rr-tokolle*  in  die  Hände  gekommen,  welches  manchen  sonst  unerwähnt  gebliebenen 

jntcrcwsantcn  Zug  enthält. 

KoUiker,  Rekt.-Rede  S.  21.  Eine  bestimmte,  nähere  Quelle  ist  hier  aller- 

'.'ing-s  nicht  angegeben.  Die  Rede  des  I*.  Gaar  s.  die  nächste  Annü  verleiht  der 

'  ̂ berliefernng.  soweit  sie  die  theol.  Fakultät  betrifft,  unbedingte  Glaubwürdigkeit. 

'i  I>ie  Hinrichtung  erfolgte  am  21.  Juni  174!».    Die  Rede  P.  Gaars  erschien 

z-^rst  sej.arat:  reproducirt  bei  Horst,  Zanberbibliothek  II.  8.  383  ff. 

28* 
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diesem  Orden,  trotz  .seiner  Rührigkeit  sieh  immer  entschiedener 

abwendeten,  hatte  er  nach  solchen  Vorgängen  kaum  ein  Rerht 

sieh  zn  beklagen. 

Franz  von  Ingelheim  starb  am  9.  Februar  1749;  bekanntlich 

war  seine  zäheste  und  kostbarste  Leidenschaft  die  Alchymie  ge- 

wesen und  hatte  ihm  manche  Nachrede  zugezogen.    Sein  Nach- 

folger ist  Karl  Philipp  von  (IrcijfcnkJan  geworden,  der  zweite  aus 

seinem  Geschlecht  e,  der  zu  dieser  Würde  erhoben  worden  ist. 

welcher  er  sich  nicht  um  vieles  über  fünf  Jahre  erfreut  hat. 

Seine  Regierung  im  allgemeinen  ist  durch  keine  wichtigen  Vor- 

gänge bezeichnet:  es  waren  friedliche  Jahre,  die  erst  kurze  7A< 

nach  seinem  Tode,  dann  aber  gründlich,  durch  das  Geräusch  tW 

Waffen   unterbrochen  worden   sind.     Der  Angelegenheiten  der 

Universität  hat  er  sich  mit  sichtlichem  Eifer  angenommen 

wie  dieses  sein  noch  in  dem  Jahre  seiner  Erhebung  verkündigte- 

Statut  —   ordinatio  —  für   dieselbe   auf   das    deutlichste  be- 

zeugt. ')    Die  Bestimmung  desselben  ist  nicht  etwa,  die  älteren 

Ordnungen,  und  namentlich  die  vor  18  Jahren  erlassenen  Friedrich 

Karl's   aufzuheben,    sondern    zu  verbessern  und  zu  ergänzen 

Es  wird  das  zum  Ueberflosse  wiederholt  ausdrücklieb  ausge- 

sprochen.   Das  Statut  umfasst  wiederum  die  niederen  Schulen 

wie  der  Reihe    nach  die  vier   Fakultäten;    es    hat    in  seinen 

einzelnen     Sätzen     unzweifelhaft     einen     scharfsichtigen  Be- 

obachter zum  Urheber.    An  den  Vorschriften  für  die  theolo- 

gische Fakultät  ist  gleich  die  Einleitung  von  Interesse,  U> 

einen  nicht  misszuverstehenden  Tadel  der  bisher  im  Colleginra 

S.  J,  herrschenden  Gewohnheit  ausspricht,  gemäss  welcher  di«* 

Professoren  der  einzelnen  Fächer  gar  zu  gerne  häutig  gewechselt 

wurden,  und  die  Hoffnung  hinzufügte,  dass  solches  in  Zuknn:* 

ohne  zwingenden  Grund  nicht  wieder  geschehen  werde,  -i  Das 

I)  Urk.-Boch  Nr.  152,  S.  405  d.  ».Nov.  174'J.    Dieses  Statut  -  ordinacioa-> 
ampliatae  et  renovatae  ist  in  lateinischer  Sprache  abgefasst. 

*)  L.  c.  S.  406,  §  1:  ..Queniadmodnni  plane  contidiuins,   protVs*ores  facra* 

facnltates,  «|tii  sna  se  industria,  rerura  theologicaram  peritia,  expedita   «1  •■- 

methodo  et  moribus  viro  religioso  dignis  commendant,  non  passim  et  abs-p* 

gravi  tansa  tnntatam  iri-  etc. 
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Verbot  des  Diktirens  der  Vorträge  wird  für  diese  Fakultät  bei- 

behalten.  aber  doch  von  seiner  ursprünglichen  Unbedingtheit 

einiges  nachgeladen.    Zugleich  wird  einem  jeden  Professor  er- 

laubt, ein  von  ihm  seihst  verfasstes  Lehrbuch  seiner  Erklärung 

zu  Grund**  zu  legen.    Die  weiteren  Vorschriften  fügen  zu  den 

altereu  teils  einiges  Neue  hinzu,  teils  bestätigen  sie  dieselben. 

Eine  veränderte  Lehrmethode  wird  nicht  verlangt,  auf  die  Er- 

klärung der  hl.  Schrift  im  Urtexte  auf  Grund  der  hebräiseh- 

chaldäischen   und  griechischen  Sprache  nachdrücklich  Gewicht 

gelegt.     Der  historische  Cursus  solle  genau  im  Verlaufe  von 

2  Jahren  vollendet  und  zur  Erleichterung  der  Zuhörer  ein  Aus- 

zug aus  den  Vorträgen  angefertigt  und  zur  Verfügung  derselben 

_-.--.-liT  wmlen.    Zum  leichteren  Verständnis,  der  schwierigeren 
Materien  sollen  die   Professoren    ihren  Zuhörern  Schriftwerke 

empfehlen,  die  das  Selbststudium  fördern,  und  sie  zugleich  er- 

muntern, zu  diesem  Zwecke  die  -öffentliche  Bibliothek"  recht 

Heisssig  zu  besuchen.1) 

Am  eingehendsten  sind  die  Vorschriften,  welche  der  juri- 

stischen Fakultät  gewidmet  werden.   Als  Lehrstoff  ist  die  ganze 

.Summe  der  damals  überhaupt  in  den  Kreis  des  juristischen  Uni- 

versitätsunterrichts aufgenommenen  Disciplinen  bezeichnet.'-)  Den 

Professoren  wird  die  höchste  Sorgfalt  in  der  Ausbildung  der  an- 

gehenden Juristen  bei  der  Abhaltung  der  Vorlesungen.  Disputa- 

tionen. Kxaminationen  und  Repetitionen  an  das  Herz  gelegt:  zu- 

gleich  werden   sie  ermuntert,   und   eventuell   Belohnungen  in 

Aussicht  gestellt,  wenn  sie  sich  zuerst  in  geeigneten  kleineren 

Abhandlungen  versuchen  und  erst  nach  erlangter  Uebung  zur 

A)»fassung  umfangreicher  Commentare  und  Werke  fortschreiten. 

Jüngeren,  gut  empfohlenen  Talenten  werden,  nach  dem  Beispiele 

der  Vorgänger  des  Gesetzgebers,  Reisestipendien  zu  ihrer  weitereu 

Ausbildung  in  fremden  Landen  verheissen,  aber  mit  der  Bedingung, 

dass  sie  späterhin,  ohne  eingeholte  Erlaubniss.  nicht  in  fremde 

Ii  I  rk.-Buch  L  c.  S.  4u7— 40S. 

i    L.  c.  S.  4<1«.  §  II.  1. 
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Dienste  gehen.    Von  da  ab  tritt  das  Statut  in  die  Erörterung 

der  einzelnen,  mit  einer  Professur  ausgestatteten  juristischen  Dis- 

ciplinen  ein,  ausgehend  von  dem  Natur-  und  Völkerrechte,  .dem 

Fundamente,  auf  welchem  das  ganze  Gebäude  der  Jurisprudenz 

ruht."    Auf  das  „öffentliche  und  Reichsstaatsrecht-   wird  d?r 

stärkste  Nachdruck  gelegt  und  verlangt,  dass  es  so  betrieben 

werde,  dass  die  Universität  darin  hinter  keiner  anderen  zurück- 

bleibe, ja  dieselben  überflügle. l)    Das  Institut  der  Correpett- 

toren  wird  als  ein  der  Fakultät  immanentes  behandelt:  es  wird 

förmlich  ausgesprochen,  dass  künftighin  Niemand  eine  Professur 

an  der  Universität  erlangen  können  solle,  der  nicht  zuvor  die 

Funktion  eines  Correpetitors  zur  Zufriedenheit  der  Professoren 

und  zum  Nutzen  der  Studierenden  einige  Jahre  lang  versehen 

hat:2)  eine  Bestimmung,  die.  streng  genommen,  das  Berufungs- 

system a  limine  ausgeschlossen  hätte:  in  der  That   hat  man 

sich  auch  die  ganze  Zeit  über  schwer  dazu  entschlossen.  —  Für 

die  medicinische  Fakultät  wird  die  Zahl  von  fünf  ordent- 

lichen Professoren  festgesetzt,  während  sie  die  längste  Zeit  auf 

vier  beschränkt  gewesen  war.  Weiterhin  gelangen  die  einzelnen 

Fächer,  die  theoretische  Medicin,  Anatomie,  theoretische  und 

praktische  Chirurgie,  medicinische  und  pharmazeutische  Botanik 

und  Receptirkunde  zur  Besprechung.  Die  klinische  Ausbildung  der 

jungen  Medieiner  wird  dabei  nicht  vergessen:  die  Professoren 

sollen  ihnen  den  Zugang  zu  den  Spitälern  und  Krankenhäusern 

öffnen,  sie  bei  Krankenbesuchen  mit  sich  nehmen  oder  ihnen 

auch  die  Behandlung  einzelner  Kranken  übertragen.    Zum  aus- 

drücklichen Frommen  der  medicinischen  Wissenschaft  hat  der 

Gesetzgeber  endlich  eine  Professur  der  Experi  mental  chenii- 

gegründet;  das  Laboratorium  im  Juliusspital  bietet  die  günstigst« 

Gelegenheit  zu  chemischen  Untersuchungen,  der  betr.  Professor 

soll  endlich  die  Studierenden  der  Medicin  wenigstens  einmal  die 

Woche  in  eine  Apotheke  begleiten,  ihnen  die  verschiedenen  Arznei- 

mittel, die  sich  dort  befinden,  erklären  und  chemische  Experi- 

li  Irk.-Bnch  S.  411,  §  II,  1«). 

2   L.  c.  S.  413,  §  II,  15. 
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mente  anstellen.  J)    Im   übrigen  sollen  alle,   teils  von  Fried- 

rich Karl  getroffenen,  Anordnungen  in  Kraft  bleiben.  —  Für  die 

philosophische  Fakultät  wird  der  zweijährige  Cursus  bei- 

behalten, dagegen  das  Diktiren  der  Vorträge,  „durch  welches  so 

viele  ausgezeichnete  Männer  in  jeder  Art  von  Gelehrsamkeit 

ihre  Bildung  empfangen  haben",  wieder  eingeführt.    Die  Vor- 

Schriften  für  das  philosophische  Studium  gehen  nicht  tief  in's 

Einzelne  und  enthalten  wenig  Neues;  zu  letzterem  gehört  die 

Errichtung  einer  ordentlichen  Professur  für  Experimental- 

physik, welche  stets  ein  Mitglied  des  Collegiums  S.  J.  ver- 

gehen soll.  2)   Das  Studium  der  Mathematik,  so  wird  angedeutet, 

hat  in  der  letzten  Zeit  einige  Rückschritte  gemacht;  daher  hofft 

<ler  Gesetzgeber,  dass  diesem  Fache,  in  welchem  die  Universität 

unter  so  berühmten  Lehrern,  wie  Kircher  und  Schott  waren,  sich 

Z.  so  ausgezeichnet  hatte,  wieder  die  grösste  Sorgfalt  zuge- 

wendet werde.  Die  Absolvirung  des  philosophischen  Cursus  wird 

als  Vorbedingung  der  Zulassung  zu  irgend  einem  anderen  Fache 

verlangt;  zur  scholastischen  Theologie  darf  sogar  keiner  zuge- 

lassen werden,  der  sich  nicht  das  Magisterium  der  Philosophie 

erworben  hat.3)    Für  das  Fach  der  „militärischen  und  bürger- 

liehen- Bau-  und  Ingenieurkunst  ist  ein  eigener  Lehrer  bestellt, 

«ler  es  sich  aber  niemals  einfallen  lassen  soll,  ein  Recht  inner- 

halb der  Fakultät  in  Anspruch  zu  nehmen  oder  mit  den  Pro- 

fessoren der  Philosophie  Streitigkeiten  anzufangen.   Dieses  Lehr- 

fach ausserhalb  der  Fakultät  hat  bekanntlich  schon  seit  einiger 

Zeit  bestanden, 4)  und  die  hier  hinzugefügte  Warnung  verdankt 

ihr  Dasein  unzweifelhaft  gewissen  vorausgegangenen  und  nahe- 

•  Urk.-Bnch  S.  415  -416,  §  III,  8. 

*\  L.  c.  S.  417,  §  IV,  9.  Die  betr.  Professur  für  Experimentalphysik  war 

Wfit*  durch  ein  Dekret  vom  2.  Sept.  1749  errichtet  worden  (Urk.-Bnch  Nr.  151, 

S.  4C»4  .  Im  Urk.-Buch  ;S.  417  §  IV,  9  n.  11)  ist  durch  ein  Versehen  des  Abschreibers 

zweimal  statt  „physica  exper.u  philosophia  exp.  gedrnckt  worden. 

*\  L.  c.  S.  418,  §  IV,  13.  —  Zu  vgl.  was  Bomke,  1.  c.  II,  137,  über  jene 

■»filierenden  sagt,  die  nur  zum  Hören  der  Moraltheologie  zugelassen  wurden. 
Wie  p^wuhnlich,  giebt  er  anch  in  diesem  Falle  keine  Quelle  an. 

«        oben  S.  360. 

Digitized  by  Google 



44n 
Zehntes  Capitel. 

liegenden  Vorkommnissen  und  Eifersüchteleien.  l)  —  Der  sechst? 

Abschnitt  des  Statuts  enthält  gewisse  Vorschriften  der  Diseiplin 

und  Sittenpolizei  für  die  Studierenden;  dass  diese  ernsthaft  ge- 

meint waren,  geht  daraus  hervor,  dass  zum  Zwecke  der  Durch- 

führnng  derselben  ein  eigener  Beamter  creirt  wird,  nämlich  der 

Universitäts-Fiskal,  dem  in  der  Ausübung  seines  Amte> 

Niemand  im  ganzen  Hochstifte,  wer  es  auch  sei.  hinderlich  ent- 

gegentreten darf.'-) 

An  dem  Entwürfe  dieser  ..Ordnungen*  hat  wahrscheinlich 

der  Canonist  Professor  Barthvl  einigen  Anteil  gehabt,  von  «lern 

man  auch  sonst  weiss,  dass  er  bei  Karl  Philipp  in  Gunst  stand, 

obgleich  oder  vielleicht  weil  er  in  den  kirchenpolitischen  Fragen 

mit  den  Jesuiten  keineswegs  übereinstimmte,  wie  er  denn  am-h 

in  seinen  Vorlesungen  sich  in  dieser  Richtung  gelegentlieh  etwa« 

freier  vernehmen  Hess.    Nicht  umsonst  sah  er  sich  bereits  im 

J.  1751   veranlasst,  sieh  in  einem  höchst  geschickt  gehaltenen 

Schreiben  an  P.  Benedikt  XV..  der  als  Cardinal  einst  sein  Lehrer  in 

Korn  gewesen  war,  zu  rechtfertigen.3)    Hat  doch  später  .Justus 

Febronius-  in  seinem  berühmten  Werke  sich,  was  dieser  freilich 

nicht   gelten   lassen  wollte,   auf  Bartheis   Schriften  berufen.4 

Diese  immerhin  einflussreiche  Stellung  eines  solchen,  jedenfalls 

unabhängig  denkenden  Lehrers  in  einem  z.  Z.  besonders  wich- 

tigen Fache  deutete  immerhin  an.  dass  andere  Zeiten  im  Anzöge 

und  die  Allmacht  des  Collegiums  S.  J.  erschüttert  sei;  trat  doch 

noch  in  der  letzten  Zeit  Karl  Philipps  ein  Mann  zunächst  al> 

Subrcgens  —  und  später  als  Hegens   -  mit  an  die  Spitzt*  d»? 

geistlichen  Seminars.    -  Dr.  G.  Günther  —  der,  ganz  im  Gegen- 

sätze zu  dem  System   der  Väter  S.  J.,  den  jungen  Theologen 

das  Studium  der  deutschen  Literatur  empfahl  und  so  im  Zu- 

i)  Urk.-Buch,  1.  c.  S.  417,  IV,  10. 

rj  L.  c.  S.  422,  VI,  12. 

3  Das  Schreiben  ist  von  Unland  hu  l.  Baude  des  Chiliueani  S.  4*T>  t 

mitgeteilt. 

«)  S.  Justi  Febronii  (Hontheims)  Schrift  „de  statu  Ecclesiae.-  EJitio  *Itrr*. 
Hnillioni.  17fi5.  |>.  7«;s.  97. 
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sanimenwirken  mit  Barthel  einen  Gährungsstotf  in  den  fränkischen 

Clerus  warf,  der  nicht  verfehlte,  sieh  kräftig  zu  entwickeln.1) 

In  der  theologischen  Fakultät   blieb  im   übrigen  zunächst 

alles  unverändert.    Sie  zählte  in  ihrer  Mitte  einen  Gelehrten, 

der  ihren  wissenschaftlichen  Bestrebungen  ein  gewisses  Relief 

gab,  nämlich  Franz  X.  Widenho/er,  ein  verdienter  Hebräist  und 

fruchtbarer  Förderer  des  Studiums  der  alt-biblischen  Exegese.2) 

In»  J.  1751  trat  P.  Heinrich  Kilber  in  die  Fakultät  ein.  der  ihr 

dann  20  Jahre  lang  angehörte  und  an  ihren  literarischen  Arbeiten 

teil  genommen  hat.3)    Die  Professur  der  Moraltheologie  vertrat 

zur  Zeit  Karl  Philipps  P.  Edmund  Veit  aus  Neustadt  a.  d.  S.. 

einer  der  letzten,  der  diese  Disciplin  auf  Grund  der  scholastischen 

Methode  behandelt  hat.4)    Der  Lehrkörper  der  juristischen 

Fakultät  vermehrte  sich  in  dieser  Zeit  um  mehrere  frische  Kräfte: 

1)  Franz  Melchior  Haus  ( 174.-«  — 1771).  der  aus  der  Verwaltung 

als  Professor  des  Lehn-  und  Criminalrechts  und   zugleich  als 

Universitüts-Fiskal   berufen  wurde;  2)  Johann  Christoph  Cw/er 

«1748— 1775); 5 )  3)  G.  Ä.  Behr  (1750—1780).  Professor  der  neu 

gegründeten  Professur  der  praktischen  Juris-Prudenz.6)  endlich 

4)  J.  B.  Lohhin,  zuerst  Correpetitor.  später  Professor  des  Civil- 

rechts.7)  —  In  der  med  i ein ischen  Fakultät  wurde  am  1.  Mai 

1741«  Dr.  Joh.  Vogelmann  als  Leibarzt  und  Professor  primarius 

1  Zu  vgl.  .7.  Schwab:  Kranz  Berg,  geistlicher  Rath  und  Professor  der 

K ir<  henge««  hichte  an  der  Universität  Wirzhnrg    Würzburg  1860),  S.  17  —  IS. 

-i  Vgl.  HulatDi,  >Vries.  S.  131.  nnd  Werner,  (iesch.  der  kath.  Theoloirie, 

8.  136—137.  Widenhüter  trat  nach  1740  in  die  theol.  Fakultät  ein.  lehrte 

zuerst  polemische  Theologie,  dann  die  alt-testamentliehe  Exegese  und  Hebräisch. 

Im  J.  174s  trat  er  auf  kurze  Zeit  von  dem  Lehrstuhle  zurück,  übernahm  ihn  aber 

1 74t« —  1755  wieder.    (lest.  11.  Februar  1755. 

a   Unland,  1.  c.  p.  140. 

«.  Unland.  1.  c.  p.  13*.    Werner,  1.  c.  .S.  251». 

i  Nach  dem  Tode  von  Jos.  Igu.  als  dessen  Nachfolger  designirt,  wurde  er 

am  2o.  Dezember  1753  ord.  Professor. 

«i  Angestellt  5.  Mai  175«».  Im  .1.  175S  wurde  er  zugleich  Consulent  des 

l  uiversitats-keeeptorates.     Urk.-Bnch  Nr.  153  S.  \T2. 

-  Vgl.  Srhneidt,  Sicil.  III.  p.  169.  Mensel,  Lex.  VIII.  p.  323.  Am  16.  Okt. 
1755  ist  er  bereits  Hofrath  und  ord.  Professur  und  wird  ihm  der  Normalgehalt 

von  3*J"  Keicbsthalem  zugelegt. 
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artis  et  praxeos  medicae  von  Mainz  berufen  und  ihm  am  28.  Juni 

1750  zugleich  die  Professur  der  Experiment al-Chemie  über- 

tragen, wie  sie  in  den  Statuten  Karl  Philipps  angekündigt  worden 

war. l)  Am  8.  Juni  1752  wurde  Joh.  Peter  Ehlen,  geb.  zu  Zel- 

tingen a.  d.  Mosel  am  29.  Juni  1715,  zunächst  als  Professor  extra 

statum  und  um  den  invaliden  Professor  Orth  zu  vertreten,  an- 

gestellt, aber  bald  darauf  zum  ord.  Professor  befördert.'- 1  Noch 

vor  ihm,  am  9.  Mai  1752,  war  El,  Ad.  P(q)ius  aus  Aub  zum  ord. 

Professor  der  Botanik  ernannt  worden,  musste  aber  in  der  Rang- 

ordnung seinem  Collegen  Ehlen,  obwohl  dessen  Aufnahme  in  die 

Fakultät  später  erfolgt  war,  kraft  eines  ausdrücklichen  Befehles 

Karl  Philipps  weichen.3)  Alles  in  Allem  genommen,  wollen  Sach- 

kundige in  den  Zuständen  der  medicinischen  Fakultät,  wie  sie 

sich  seit  Friedrich  Karl  gestaltet  haben,  ein  Fortschreiten  nicht 

erkennen,  eher  einen  Rückgang  wahrnehmen,  der  wenigstens 

gleich  darauf  recht  augenfällig  dokumentirt  wird.4»  —  Die 

philosophische  Fakultät  hat  in  dieser  Zeit  die  wichtigste  Ver- 

mehrung durch  die  Gründung  der  Professur  der  Experimental- 

physik erfahren.5)  Es  war  zugleich  ausdrücklich  bestimmt 

worden,  dass  ein  Mitglied  des  Collegiums  S.  J.  dieselbe  bekleiden 

solle:  da  es  auf  eine  ordentliche  Professur  abgesehen  war.  konnte 

es  ja  nicht  anders  sein.  Der  erste  Professor  dieses  neuen  Fache*, 

das  zugleich  mit  einem  „Museum1*  oder  Laboratorium  ausgestattet 

wurde,  war  P.  Blasius  Henner,  dem  die  Mittel  an  die  Hand  ge- 

geben wurden,  sich  auf  Reisen  durch  Frankreich  und  die  Nieder- 

lande in  dieser  Diaciplin  noch  weiter  auszubilden  und  zweck- 

mässige Werkzeuge  und  Apparate  anzuschaffen.    Er  hat  seine 

«  S.  oben  S.  438.  Urk.-Bnch  Nr.  152  S.  415.  Es  wurde  bei  Gelegenheit 

der  Uebertragung  der  chemischen  Professur  ausdrücklich  die  nähere  Bestimmen? 

wiederholt,  die  das  Statut  von  1719  bereits  formnlirt  hatte.  Vogelraanns  liehalt 

wurde  bei  dieser  Veranlassung  von  200  Rchsthlrn.  um  120  fl.  fr.  W.  erhöht  R*ns<. 

Coli.}.  Vgl.  über  ihn  das  nicht  sehr  güustige  Urteil  M.  A.  Wakard's  (8.  81).  nach 
welchem  Urgelmanu  allerdings  ein  Mann  der  alten  Schule  war. 

-i  Iieuss,  Sammlungen  s.  h.  v. 

»)  Vgl.  Weikard,  l  c.  S.  32. 
*  S.  KoUiker,  1.  c.  S.  21. 

&)  S.  oben  S.  239.    Urk.-Buch  S.  417,  §  IV.  9. 
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Vorlesungen  über  Experimentalphysik  in  zwei  Teilen  veröffent- 

licht. An  der  Vollendung  des  2.  Teiles  soll  sein  Bruder  und 

Nachfolger  in  der  Professur,  P.  Georg  Hennef,  grossen  Anteil 

gehabt  haben.  *)  Von  den  Vertretern  der  übrigen  Fächer  der 

Fakultät  in  diesen  Jahren  ist  bedeutendes  nicht  zu  melden:  die 

tüchtigeren  unter  ihnen,  wie  z.  B.  P.  Franz  X.  Widenhofer  und 

P.  Edmund  Voit,  gingen  wie  gewöhnlich  bald  in  die  theologische 

Fakultät  über.  Was  an  Dissertationen  und  ,Assertionen-  aus 

•lieser  Zeit  vorliegt,  ist  nicht  darnach  angethan,  uns  von  dem 

Erfolge  des  philosophischen  Unterrichts  hohe  Vorstellungen  bei- 

zubringen. Als  dann  2  Jahrzehnte  später  P.  Nikolaus  Burkhäuser 

auftrat  und  das  alte  System  mit  Wolfischen  und  anderen  Ele- 

menten auffrischen  wollte,  kam  er  zu  spät  und  erblickte  man 

«larin  nur  einen  ungenügenden  Formalismus.2) 

Dass  bereits  Friedrich  Karl  für  öffentliche  Vorträge  über 

Civil-  und  Kriegsbaukunst  gesorgt  hat,  haben  wir  bereits  er- 

wähnt. Das  Statut  Karl  Philipps  hat  diese  Anordnung  mit 

in  seine  Satzungen  aufgenommen,  aber  mit  der  ausdrücklichen 

Bestimmung,  dass  die  Vertreter  dieser  Disciplin  ausserhalb  der 

Fakultät  zu  verbleiben  hätten;3)  sie  hätten  auch  schlecht  in 

diesen  Kreis  gepasst.  Als  Lehrer  dieses  neu  geschaffenen  und 

der  Fakultät  an  die  Seite  gestellten  Faches  sind  wir  im  Stande, 

zwei  Persönlichkeiten  nachzuweisen,  die  beide  dem  militärischen 

Berufe  angehörten.  Der  erste  war  Joh.  Dalth.  Keitmann,  der  an 

dem  prächtigen  Bau  des  Residenzschlosses  in  Wirzburg  mass- 

gebenden Anteil  hat  und  eine  Reihe  von  anderen  edlen  Bauten 

ausgeführt  oder  angegeben  hat.4)  Sein  Nachfolger  wurde  bereits 

1751  Mich.  Ant.  Müller,  der  sich  in  einer  Reihe  von  Feldzügen 

als  Offizier  und  Ingenieur  ausgezeichnet  hatte.'')   Diese  Vorträge 

h  Vgl  Bönickc,  II.  S.  121.    Jaeck,  Pantheon,  S.  450. 

Schwab,  l  c.  S.  20. 

3  S.  oben  S.  439.    Urk.-Bnch  Nr.  152.  §  IV,  12,  S.  417-  418. 

«   Er  war  1687  zu  Eger  geboren  und  starb  am  19.  Angnst  1753  als  Artillerie- 

Oberst  in  Wirzburg. 

Er  war  im  Jnli  1G89  geboren  nnd  starb  als  Oberstlieutenant  und  Vorstand 

-l*»r  Ingenienr-Akademie  am  18.  Februar  1772.   Er  ist  der  Grossvater  mütterlicher 
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waren  in  erster  Linie  auf  die  vornehmen  Elemente  unter  der 

studierenden  Jugend,  im  besonderen  die  Zöglinge  des  adeligen 

Seminars  berechnet.  

Karl  Philipp  starb  am  15.  November  1754,  sein  Nachfolger 

wurde  (am  7.  Januar  1755)  Adam  Friedrich  Graf  von  SeinsheiiH. 

der  dem  bekannten  fränkischen  Geschlechte  entstammt.  da>  M<  h 

im  15.  Jahrhundert  in  den  schwarzenbergischen  Zweig  abteilte 

und  zugleich  nach  Baiern  ausbreitete. ])  Nahezu  ein  Vierteljahr- 

hundert  hat  er  das  Hochstift  Wirzburg.  und  nur  einige  Jahiv 

weniger  über  das  Hochstift.  Bamberg,  zu  welchem  er  1751»  er- 

hoben wurde,  regiert.  Seine  Epoche  ist  für  die  Wirzburger  Uni- 

versität in  vieler  Beziehung  in  hohem*  Grade  wichtig  geworden; 

eine  Reihe  von  reformirenden  Massregeln  sind  getroffen  worden, 

die  die  Gestalt  und  den  Geist  derselben  umzubilden  anfinge.:, 

ehe  jenes  Ereigniss  eintrat,  welches  lange  genug  vorbereitet  war. 

um  den  aufmerksamen  Beobachter  der  Zeit  nicht  zu  überraschen, 

und  welches,  wie  man  mit  Recht  hervorgehoben  hat.  eben  darum 

speziell  in  Wirzburg  nicht  die  geräuschvollen  Wirkungen  zur  Folg.- 

hatte,  die  man  nach  der  herkömmlichen  Meinung  hätte  erwarten 

mögen.  Ueberall,  zunächst  in  Deutschland,  wurde  auf  dem  Gebiete 

der  Schule  jeder  Art  reformirt  ;  so  that  es  auch  Adam  Friedrieb. 

wie  seine  Vorgänger  seit  Friedrich  Karl  es  gethan  hatten,  nur  dass  er 

noch  eine  Stufe  tiefer  stieg  und  auch  die  Volksschule,  als  das  eigent- 

liche Fundament,  zum  Gegenstand  seiner  Vorsorge  machte:  es  ist 

bekannt,  dass  er  (1774)  das  erste  Schullehrerseminar  im  Hochstift 

gegründet  hat.  Das  erste  Jahrzehnt -seiner  Regierung  war  zwar 

nichts  weniger  als  den  Musen  günstig,  der  siebenjährige  Krieg  hat  die 

beiden  fränkischen  Hochstifter,  die  sich  an  Oesterreich  anschlössen, 

empfindlich  genug  und  unmittelbar  und  mittelbar  in  Mitleiden- 

schaff  gezogen;  die  offene  Stadt  Bamberg  ist  bekanntlich  zweimal 

von  den  preussischen  Streifcorps  überrascht  worden;  aber  auch 

Seits  einet  der  berühmtesten  Feldlierru  der  Freiheitskriege,  August  Keidhard  ro.\ 

(rnrisenau.  1£31.    (Pertt,  Leben  Uneisenans,  V,  S.  1  flV 

»)  Adam  Friedrich  war  am  16.  Febr.  1708  geboren.  Vgl.  V^ermait*.  I  <• 
S.  171. 
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«las  Hochstift  Wirzburg  hat  sich  der  Einfalle  der  unwillkommenen 

Gaste  nicht  ganz  erwehren  können.    Doch  sind  auch  diese  Jahre 

für  das  geistige  Schaffen  und  die  nachbessernde  Thätigkeit  nicht 

unhenützt   geblieben.    Die  theologische  wie   die  philoso- 

phische Fakultät  behielten  zwar  vorläufig  ihr  Monopol,  aber 

die  Vorahnung  lag  wie  in  der  Luft,  dass  es  auf  die  Dauer  kaum 

zu  behaupten  sein  würde.    Es  wird  sogar  von  Adam  Friedrich 

eine  Aeusserung  erzählt,  nach  welcher  er  entschlossen  gewesen 

wäre,  auch  wenn  die  Jesuiten  nicht  aufgehoben  wurden,  das- 

-»dbe  nicht  länger  zu  respektiren.  l)    Das  Eine  ist  richtig,  dass 

zumal  an  ein  Gedeihen  der  philosophischen  Fakultät  nicht  zu 

denken  war.  so  lange  es  bei  der  seit  fast   zwei  Jahrhunderten 

herrschenden  Ausschliesslichkeit  sein  Verbleiben  hatte.    Zwar  die 

theologische  Fakultät  hat  gerade  jetzt  sich  zu  einer  wissen- 

schaftlichen Gesammtleistung  vereinigt,  welcher   es  innerhalb 

ihrer  ersten  Voraussetzungen  an  verdienter  Anerkennung  nicht 

gefehlt  hat.    Das  Werk,  von  welchem  wir  reden,  ist  unter  dem 

Kamen  der  Theologia  Herbipolensis  bekannt,  und  enthält  einen 

umfassenden  und  vollständigen  Curaus  der  verschiedenen  Disci- 

plinen  der  Theologie,  und  war  zum  Gebrauche  bei. den  akademischen 

Vorlesungen  angelegt  und  wohl  auch  aus  solchen  hervorgegangen.-) 

Verfasser  des  Werkes  waren   die  vier  Professoren  P.  Thomas 

Holtklau,  P.  Heinrich  Kilhcr,  P.  Ulrich  Munter  und  P.  Ignatz 

Xtubauer.*)    Nach  sachverständigem  Urteile  muss  dasselbe  zu  den 

Vorzüglicheren  gerechnet  werden,  was  in  jener  Zeit  auf  dem 

Gebiete  der  kirchlichen  Lehr-  und  Glaubenswissenschaft  geleistet 

•  80  berichtet  Oberthür  in  seiner  handschriftl.  Selbstbiographie.  VgL  auch 
Schtrah.  1.  c.  S.  22. 

-s  .HR.  IT.  S.  J.  Theologia  dogmatica,  polemica.  schnlastiea  et  moralis, 

j.ra»-lectionibus  publicis  in  alma  l'niversitate  Wirceburgensi  aecomodata.  Wirzburg 

1766—1771  in  14  Bden.  Nene  Ausgabe.  Paris  1852'ff  io  10  Bden.  Eine  reichere 

Inhaltsangabe  bei  Backer,  V.  S.  322  ff.    Zu  vgl.  Werner,  1.  c.  S.  242-243. 

*">  P.  77».  Holzklau  stammte  aus  Hadamar,  gehörte  von  1759  — 1783  der 
theol.  Fakultät  an:  V.  //.  Kilber,  aus  Mainz  stammend,  seit  1757.  gest.  1782  zu 

Heiidelberg;  Ulrich  Munier,  seit  c.  1744  bis  c.  1759«  —  Ignatz  Xeubauer,  1726 

zn  Bamberg  geb.,  in  den  Jahren  c.  1760 — 17*2.  Zu  vgl.  Rnland.  I.  c.  passim., 

!»ssen  Zahlenangaben  aber  nicht  immer  stimmen. 

f 
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wurde,  und  hat  neue  Fortschritte  in  der  Methode  erzielt,  welch« 

auch  den  nachfolgenden  Bearbeitern  der  katholischen  Glauben* 

lehre  zu  Gute  gekommen  ist.  Den  Anlass  zu  diesem  Werke 

scheint,  wenn  wir  uns  nicht  täuschen,  ein  in  dem  Statut  Philipp 

Karls  vom  J.  1749  ausgesprochener  Wunsch  gegeben  zu  haben, 

wenn  auch  die  Ausführung  ohne  Zweifel  zweckmässiger  in  mehrere 

statt  in  eine  Hand  gelegt  wurde. l)  Adam  Friedrich  hat  ausserdem 

noch  eine  andere  Absicht,  welche  sein  Vorgänger  in  seinem  Statut 

ausgesprochen  hatte,  verwirklicht.  Er  hat  nämlich  am  29.  Okt. 

1764  „zur  Verbesserung  und  mehreren  Flor  des  ohnehin  zwar  am 

der  hiesigen  Universität  schon  berühmten  Studii  Theologici"  eine 

eigene  Professur  der  Exegese  gegründet  und  sie  einem  der  Mit- 

arbeiter an  der  Theologia  Herbipolensis  und  ..bisherigen"  Pro- 

fessor der  „scholastisch -dogmatischen"  Theologie  zugleich  mit 

einer  Gehaltserhöhung  von  200  Rthlrn.  übertragen. 2)  Das  ganze 

Gebiet  der  Kirchen-  und  Profangeschichte  verblieb  unter  Adam 

Friedrich  zunächst  ebenfalls  der  theologischen  Fakultät,  nur 

fand  im  J.  1755  ein  Personenwechsel  statt,  und  trat  an  des  ver- 

storbenen P.  Adrian  Daude's  Stelle  P.  Thomas  (irehner.*)  Zn 

Mergentheim  im  J.  1718  geboren  und  zu  Wirzburg  gebildet,  hat 

Grebner  zu  Heidelberg  und  hier  zuerst  Philosophie  vorgetragen  und 

ist  dann  in  die  theologische  Fakultät  übergegangen.  Erst  nach 

Aufhebung  des  Jesuiten-Ordens  wurde  die  combinirte  Professur  de r 

Geschichte  getrennt,  jedoch  nur  die  Kirchengesrhichte  der  theo- 

logischen Fakultät,  und  zwar  zunächst  in  der  Person  Grebners. 

dauernd  überlassen.  Diese  hat  er  dann  bis  zu  seinem,  am  29.  Mai 

17S7  erfolgten  Tode  versehen.  Sein  Compendium  historiae  uni- 

versalis et  pragmatice  u.  s.  w.,  ist  in  den  J.  1757 — 17t>4  in  3 

Teilen  erschienen.    Der  1.  Teil  ist  indess  nur  ein  Auszug  an- 

1)  Das  Statut  von  174'.»  (Urk.-Huch  Nr.  152,  §.  I.  '.i  S.  407>  sagt :  „Illnd  cp- 
tamus  velie menter,  ut  a  viro  aliquo  rerum  intelligente  et  veterauo  prolVssore  vel 

exprofVssore  tractatns,  theologici  nua  sententiarum  serie  eodeniqne  stylo  puldici 

juris  Haut,  qui  tum  anditoribns  eo,  quo  dictum,  modo  praelegi  po>sint  et  uVl»ar.t  * 

2.  Irk-Buch  Nr.  157  8.  427.  —  Die  vorgezogene  Andentnng  des  Statut» 
des  .1.  1749  betr.  vgl.  1.  c.  $.  If  7  S.  408. 

3)  Unland,  1.  c.  p.  14IJ. 
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Daude's  schon  erwähntem  Geschichtswerke,  die  beiden  anderen 

sind  selbständig  und  haben  u.  a.  die  werthvolle  Eigentümlichkeit, 

dass  die  Geschichte  von  Ostfranken  durchgehends  im  besonderen 

abgehandelt  wird.1)  —  Die  juristische  Fakultät  anlangend, 

kam  es  zunächst  nur  darauf  an,  sie  auf  der  Höhe  zu  erhalten, 

auf  welche  sie  in  den  vier  letzten  Jahrzehnten  gelangt  war. 

Abzusehen  von  Joh.  Xep.  Eudres,  der  1760  zur  Unterstützung 

seines  Lehrers  Barthel  zum  ausserordentlichen  und  nach  dessen 

Rücktritte  —  1771  zum  ordentlichen  Professor  des  canonischen 

Rechtes  befördert  wurde  —  gewann  die  Fakultät  eine  Verstärk- 

ung von  hohen  Werthe  durch  die  im  J.  1765  erfolgte  Ueber- 

tragung  der  Professur  des  römischen  Civilrechtes  und  des  frän- 

kischen Landrechtes  an  Jos.  Maria  Sehneidt.*)   Derselbe  war  1727 

zu  Mannheim  geboren,  hatte  seine  juristische  Ausbildung  an  der 

Universität  Wirzburg  erhalten,  war  seit  1754  Consulent  der  Abtei 

Bronnbach  und  wurde  1765  durch  einen  glücklichen  Griff  Adam 

Friedrichs  auf  den  Lehrstuhl  berufen.    Eine  überwiegend  prak- 

tische Natur,  verband  er  mit  über  sein  Fach  hinaus  ausgedehnten 

Kenntnissen  und  gesundem  Urtheil  eine  unermüdliche  Arbeitskraft, 

die  in  ihren  massenhaften  Leistungen  allerdings  mehr  compila- 

torischer  als  produktiver  Natur  war.  Sein  bleibendes  literarisches 

Verdienst  hat  er  sich  durch  die  Cultur  des  fränkischen  Land- 

rechtes erworben,  welches  er  durch  seinen  Thesaurus  juris  fran- 

conici.  —  der  teils  aus  eigenen  Abhandlungen  teils  Sammlung  des 

Stoffes  bestellt  —  auf  eine  unerschütterliche  Basis  gestellt  hat.3) 

Auch  um  die  Geschichte  der  Universität  hat  er  sich  durch  seine 

Sici Urnen ta  ad  historiam  Univ.  \Yirceb.  Dank  verdient.  —  Im  .1. 

1775  wurde  durch  Sündermahlers  Tod  die  Professur  des  Natur-. 

I)  Ein  anderes  Werk  :  „Allgemeine  und  besondere  Wirzburg.  Münzgeschichte 

von  den  alteren,  mittleren  und  neueren  Zeiten,  in  2  Theilen,  zur  Erläuterung  des 

traukwben  Staatsrechtes  und  Beförderung  der  Münzwissenschaft"  ist  nicht  mehr 

zur  Veröffentlichung  gelaugt. 

-'  Vgl.  ansser  Bönicke  II.  S.  177  ff.  und  S.  314  ff.  Matset-  Hamber ijer, 
VII  S.         ff.    Heuss.  Sammlung,  jurist.  Fakultät  9.  h.  v. 

3  Vgl.  Rüth,  Rekt.-Rede  S.  HS— 39,  wo  auch  Schnaitt*  andere  Hauptwerke 

angeführt  $ind. 
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Völker-  und  deutschen  Staatsrechte*  erledigt  :  sie  ging  an  Jnr. 

Jos.  Haus,  einen  Sohn  von  Franz  Melchior  Haus,  über,  der  im 

•T.  1748  geboren,  namentlich  durch  einen  längeren  Aufenthalt 

in  Grütti ngen  seine  allgemeine  und  juristische  Ausbildung 

vollendet  hatte.  l)  Er  ist  im  J.  1785  einem  Kufe  als  Erzieher 

des  späteren  König  Franz  I.  nach  Neapel  gefolgt.,  wo  er  erst 

1833  gestorben  ist  :  in  Wirzburg  hatte  er  als  hervorragender 

Lehrer  gegolten  und  war  er  der  erste,  der  die  juristischen  Vor- 

lesungen in  deutscher  Sprache  gehalten  hat.*-') 

Die  Zeit  Adam  Friedrichs  ist  für  unsere  Universität  vor 

allem  auch  durch  den  Umstand  wichtig  geworden,  dass  in  Folge 

seiner  Bemühungen  die  medicinische  Fakultät  dauernd  aus 

dem  Banne  der  Erstarrung  erlöst  wurde,  in  welchem  sie  bisher 

trotz  mancher  Versuche,  sie  emporzubringen,  gelegen  hatte. 

AVenn  man  die  Beschreibung,  welche  der  bekannte  russische 

Etatsrath  Dr.  M.  A.  Weickard,  der  im  Jahre  17*51  in  Wirzburg 

Medicin  zu  studieren  anfing,  von  den  Zuständen  dieser  Fakultät 

entwirft,  liest,  erhält  man  einen  möglichst  niederschlagenden 

Eindruck,  wenn  man  auch  dabei  nicht  verglast,  dass  der  ged. 

Autor  gerne  übertreibt  und  in's  Graue  malt.3)  Seit  mehreren 

Jahren,  sagt  er,  seien  keine  Zuhörer  dagewesen  und  folglieh 

auch  keine  Vorlesungen  gehalten  worden.  Mit  Gewalt  beinahe 

mussten  die  Professoren  durch  den  Rektor  M.  gezwungen  werden, 

mit  ein  paar  Zuhörern  wieder  anzufangen.4)  Unter  allen  Um- 

ständen war  es  hohe  Zeit,  dass  dieser  Versumpfung  ein  Endr 

1)  S.  Bünicke,  L  c.  II,  S.  203,  3i:i.  —  Archiv  des  hist.  Vereins  für  Cntcffr. 

Bd.  III.  S.  93  ff.  —  Stepf,  l  c.  IV,  S.  74. 

2)  In  der  Zeit  Adam  Friedrichs  gehörten  der  juristischen  Fakultät  nweh 

folgende  Professoren  an:  Josua  Jos.  Rieffei,  (1769 — 1776),  Professor  juris  civ.  et 

public!;  und  der  ausserordentliche  Professor  Ad.  Baumann  ^1761  —  176t* .  Aath 
von  dem  ersteren  ist  für  unsere  Zwecke  nichts  zu  melden. 

s)  S.  Weickanls  Autobiographie,  1.  c.  S.  60  ff.  -  Obiges  Urteil  gilt  wohl 
auch  vou  seiner  Charakteristik  der  einzelnen  medic.  Professoren  dieser  Zeit. 

Vi  Die  Matrikel  widerspricht  dieser  Nachricht  im  Grunde  nicht  An  Pro- 

motionen hat  man  in  den  Jahren  von  1661—1676  füuf  nachgewiesen.  Koil,k*r, 

l  c.  S.  72. 
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pematht  wurde.   Die  entscheidende  Wendung  zum  Besseren  und 

zur  nachhaltigen  Erneuerung  der  medicinischen  Fakultät  knüpft 

sich  an  die  im  J.  17l>9  erfolgte  Ernennung  Carl  Caspar  Sie* 

'»»his  zum  ordentlichen  Professor  der  Medicin.    Siebold  war  am 

1.  Nov.  1730  in  Niedecken  im  Jülich'schen  geboren  und  kam  im 

Anfange  des  J.  1760  als  Wundarzt  zum  Feldspitale  der  chur- 

säehsisehen  Truppen,  die  damals  in  Wirzburg  Winterquartiere 

bezogen  hatten,  hieher.    Seinem  inneren  Berufe  folgend,  gab  er 

■kn  Militärdienst  auf  und  übernahm  am  Juliusspitale  die  Funktion 

eines  ersten  Gehilfen  des  Oberchirurgen,  Demonstrators  der  Ana- 

tomie und  Hebammenlehrers,  J.  B.  Stany.  Die  medicinischen  Kennt- 

nisse, die  er  z.  Z.  besass,  hatte  er  einzig  und  allein  dem  Unter- 

richte seines  Vaters  zu  verdanken  gehabt;  so  entschloss  er  sich 

■lenn  schnell,  immatrikulirte  sich  und  fing  seine  Fachstudien  von 

neuem  an.    Adam  Friedrich,  auf  ihn  aufmerksam  geworden,  ge- 

nährte ihm  die  Mittel,  nach  bestandenem  Examen,  im  Sommer  1703, 

^-ine  wissenschaftliche  Reise  nach  Frankreich,  England  und  Hol- 

land anzutreten  und  sich  zu  einem  perfekten  Chirurgen,  Geburts- 

helfer und  Anatomen  auszubilden.    Nach  drei  Jahren  kehrte  er, 

reich  an  Erfahrungen  und  Kenntnissen,  nach  Wirzburg  zurück 

und  wurde  sofort  zum  Leibarzt  des  Fürsten  und  zum  Adjunkten 

Stangs  ernannt.    Im  Januar  1769  wurde  er  zum  ordentlichen 

Professor  der  Anatomie  und  Chirurgie  befördert  und  erst  hinterher 

mm  Doktor  der  Medicin  promovirt.    Von  dieser  Grundlage  aus 

verfolgte  er  nun  sicheren  Schrittes  seine  Aufgabe.    Zuerst  er- 

rlnete    er   einen   regelmässigen   k  1  i  n  i  s  c  h  -  c  h  i  r  u  r  g  i  s  c  h  e  n 

U  nterricht,  der  bisher  noch  nie  von  einem  Universitätslehrer 

.riehen  worden  war,  weil  das  Amt  eines  Professors  der  Chirurgie 

und   des   Oberchirurgen    im  Spitale   getrennt  gewesen  waren. 

K-rner   führte   er  chirurgische  Operationsübungen   an  Leichen 

*in  und   gab  den   chirurgischen  Vorträgen   durch  Vorweisung 

anatomischer  Präparate  eine  neue  und  anregende  Gestalt.  Es 

wird  als  ein  besonderes  Verdienst  Siebolds  gerühmt,  dass  er  das 

Fach  der  Anatomie,  ohne  dass  es  sein  Spezialfach  war,  in  Wirz- 

burg zu   grösserer  Blüthe  gebracht  hat.     Es  wird  ihm  nach- 
<;•*.  hiebt«  dfr  früverMtiU  Wirzburg    1.  Band.  29 
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gerühmt,  dass  er  der  Erste  war,  der  hier  einen  regelrechten 

anatomischen  Unterricht  erteilte  und  die  anatomischen  Präparir- 

übungen  als  wesentlichen  Teil  desselben  einführte.    Die  Wirk- 

ungen des  Auftretens  eines  solchen  Lehrers  sind  nicht  aus- 

geblieben; die  Frequenz  der  Fakultät  fing  an  sich  zu  mehren 

und  ihren  gesunkenen  Ruf  nach  aussen  zu  rehabilitiren.  Freilich 

blieb  noch  manches  zu  thun  übrig,  vor  allem  stellte  es  neb 

u.  a.  heraus  dass  die  alten  Einrichtungen  im  Juliusspitale  und 

auf  der  Anatomie  nicht  mehr  genügten.   Die  mit  diesen  Bedürf- 

nissen zusammenhängenden  Umgestaltungen  sind  aber  das  Werk 

von  Adam  Friedrichs  nächstem  Nachfolger  und  werden  wir  daher 

an  seiner  Stelle  darauf  zurückkommen.1)    An  neuen  Lehr- 

kräften, die  in  der  Zeit  Adam  Friedrichs  neben  C.  C.  SieboW 

wirkten,  ist  Fr.  H.  Menolph  Wilhelm  zu  nennen,  der  am  16.  Dez 

1766   ausserordentlicher   und    zwei  Jahre   später  ordentlicher 

Professor  wurde.2)    Seine  vorübergehende   Bedeutung   für  di»- 

medicinische  Fakultät  ist.  dass  er  zuerst  einen  regelmässigen 

medicinisch-klinischen  Unterricht  eröffnete.3)    Im  Mai  1769  trat 

an  die  Stelle  Rügemers  als  Professor  theoriae  medicae  Ada»' 

Andreas  Seiifft  und  trug,  wie  sein  Vorgänger,  auch  Physiologie 

vor,  über  welche  er  zugleich  geschrieben  hat:  doch  werden  sein- 

Leistungen  nicht  hoch  geschätzt,  und  mussten  für  dieses  > 

zukunftsreiche  Fach  zunächst  bessere  Zeiten  abgewartet  werden, 

die  denn  auch  nicht  ausgeblieben  sind.4)    Adam  Friedrich  bat 

1)  Ueber  C.  C.  Siebold  gibt  es  eine  ziemlich  zahlreiche  Literatur,  die  hür 

vollständig  anzuführen  ich  mir  versage.  Zu  vgl.  seines  Collegen  Spindler  (17*7 

anonym  veröffentlichte  Schrift:  C.  C.  von  Siebolds  Leben  und  Verdienste.  Hor^l 

Topographie  von  Wirzb.,  S.  364—388.  Baur,  Lebensgemälde  der  denkwürdigst« 

Personen  des  18.  Jahrh.,  6.  Tl.  u.  a.  m.  —  In  den  erblichen  Adelsstand  wani- 

Siebold  im  .1.  1801  durch  Kaiser  Franz  II.  erhoben.  Zu  vgl.  die  bei  dieser  Geler«- 

heit  gehaltene  Rede  Oberthürs:  Academia  et  Universa  Patria  novo  ornamento  at-.ta 

etc.  etc.  etc.    Bamberg  und  Würzburg  1803. 

2)  Und  zwar  Professor  chemiae  et  praxeos  et  medicinae  clinicae.  Er 

auch  Leibarzt  Adam  Friedrichs  und  Verfasser  einer  Pharmacopoea  Wireeborg 

8)  Kölliker,  1.  c.  S.  26. 

*)  Senfft  war  am  19.  Nov.  1740  zu  Würzburg  geboren,  gest.  19.  Okt.  1796 

An  Strebsamkeit  hat  es  ihm  nicht  gefehlt.    Vgl.  Bönicke,  1.  c.  S.  314—321.  E: 
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noch  zwei  Verordnungen  erlassen,  welche  den  höheren  Stand- 

punkt, dem  er  offenbar  huldigte,  bezeugen.  Die  erste  erlaubte 

der  medicinischen  Fakultät,  die  herkömmlichen,  kostspieligen 

Feierlichkeiten  bei  Verleihung  des  Doktorgrades  abzuschaffen, 

die  zweite,  denselben  auch  Protestanten  mit  einer  entsprechenden 

Modifikation  des  vorgeschriebenen  Eides  zu  erteilen,1)  ein  charakter- 

istischer Fortschritt,  zu  welchem  sich  die  Studienordnung  Fried- 

rich Karls  vom  J.  1784,  wie  wir  s.  Z.  vernommen  haben,  grund- 

sätzlich noch  nicht  hat  erheben  können.2) 

Die  philosophische  Fakultät  war  entschieden  hinter  den 

übrigen  Fakultäten  zurückgeblieben,  obwohl  auch  hier  löbliche 

Versuche  gemacht  werden,  mit  der  fortschreitenden  Zeit  Schritt 

zu  halten.  Die  Lehrbücher  P.  Nik.  Burkhäusers  S.  J.  über  Logik 

und  Metaphysik  unterschieden  sich  vorteilhaft  von  den  früheren 

Leistungen  auf  diesem  Gebiete,  aber  finden  jetzt  nicht  mehr  den 

I>ank.  der  ihnen  noch  einige  Jahrzehnte  früher  sicher  nicht  ent- 

gangen wäre.3)  Die  Professur  der  Mathematik  war  zunächst 

in  die  Hände  P.  Franz  Hubertus  gelegt,  der  sie  1761  an  P.  Franz 

Trtntel  übergab,  um  sich  ausschliesslich  der  Pflege  der  Astrono- 

mie zu  widmen,  für  welche  1757  auf  dem  Thurme  der  Universitäts- 

kirche ein  vielfach  gerühmtes  Observatorium  eingerichtet  worden 

ist4)  Die  Experimentalphysik  wurde  noch  von  dem  jüngeren 

P.  Henner  gelehrt,  von  welchem  wir  bereits  gesprochen  haben.5) 

Kine  wesentliche  wissenschaftliche  Förderung  der  mathematisch- 

physikalischen  Disciplinen  ist  jedoch  von  diesen  Männern  nicht 

ausgegangen;  das  Lob,  das  ihnen  gespendet  wird,  besteht  in 

der  Anerkennung,  dass  sie  sich  Mühe  gaben,  das  alte  System 

abrieb  n.  a.  „Elements  Physiologiae  pathologicae  ad  lectioues  arcomodatae.  8  Tie. 
1774    1779.    8.  Mensel,  l  c.  S.  109. 

i  Börnicke,  1.  c.  II,  8.  183. 

t)  Ürk.-Buch  Nr.  143  S.  372,  §  29. 

*)  Burkhäuser  war  1733  zu  Fulda  geboren  und  Mit    17GS  Professor  der 

Philosophie  zu  Wirzburg  (s.  oben  S.  443).    Er  starb  am  22.  Dez.  1SU9. 

Bottiche,  1.  c.  II,  S.  3ß4.    P.  Huberti  war  1715  in  Geisenheim  im  Rhein- 

FM  geboren  und  hatte  zuerst  auf  der  hohen  Schule  in  Fulda  gelehrt. 

»)  8.  obeu  8.  443  Anm.  1. 
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zu  überwinden.    Vieles  blieb  freilich  trotz  allem  zu  wünschen 

übrig:  ein  Hauptsehaden  war  schon,  dass  die  Vorbildung,  welche 

das  Gymnasium  bieten  sollte,  hinter  den  gemachten  Erwartungen 

zurückblieb.   Es  ist  Thatsache.  dass  die  abgehenden  Gymnasiasten 

von  der  lateinischen  Sprache,  die  der  bevorzugte  Unterrieht»- 

gegenstand  war,  häufig  nicht  so  viel  Kenntniss  mitbrachten,  dass 

sie  den,  an  der  Universität  bekanntlich  in  eben  dieser  Sprach^ 

gehaltenen  Vorträgen  zu  folgen  im  Stande  gewesen  wären,  und 

zu  dem  Zwecke,  diese  Lücke  auszufüllen,  Repetitoren  not  big 

wurden.1)   Solche  Mängel  blieben  nicht  unbemerkt,  und  es  fehlte 

nicht  an  einflussreichen  Gegnern  der  Jesuiten  und  ihres  päda- 

gogischen Systems,  welche  ihre  Bedenken  am  massgebenden  Ort*  vor- 

zubringen wussten.    Adam  Friedrich  ordnete  daraufhin  im  J. 

eine  Visitation  des  Gymnasiums  durch  den  Regens  des  geist- 

lichen Seminars,   Günther,  und  Dr.  Michael  Ljn.  Schmidt  z.  Z. 

Hofmeister  des  adeligen  Seminars,  an:  beide  notorische  Gegner 

der  Jesuiten,  obwohl,  oder  wie  viele  meinen,  weil  sie  aus  ihren 

Schulen  hervorgegangen  waren.-)    Das  Ergebniss  der  Visitation 

war,  dass  die  eben  so  eifrigen  als  zähen  Väter  sich  selbst  nicht 

mehr  darüber  täuschten,  dass  eine  Reformation  des  Gymnasium«, 

bez.  Zugeständnisse  an  die  Forderungen  der  Zeit  unvermeidlich 

seien.     Ja,  sie  fürchteten  sogar,  dass  die  Massregel  der  Visi- 

tation auch  auf  die  theologische  und  philosophische  Fakultät 

ausgedehnt  werden  dürfte.3)    Ohne  Zweifel  hätte  sich  diese  Be- 

fürchtung in  irgend  einer  Gestalt  bestätigt,  wenn  nicht  einige 

Jahre  darauf  jenes  Ereigniss  eingetreten  wäre,  welches  ein  solches 

unverkennbares  Misstrauensvotum  überflüssig  machte.    Es  wir>i 

am  Platze  sein,  gleich  hier  einige  Nachricht  über  den  vorhin  zun 

ersten  Male  genannten  Dr.  M.  I.  Schmidt  zu  geben,  weil  er  für 

die  nächsten  Jahre  auf  das  Schicksal  des  LTnterrichtswesens  und 

auch  der  Universität  einen  nicht  geringen  Einfluss  ausgeübt  hat 

i)  Vgl.  die  Selbstbiographie  des  Staatsrat hes,  Handschrift  des  hi*tori«ib'9 

Vereins  zu  Wirzbnrg. 

"-'  S.  Obcrthiirs  Biographie  des  Mich.  Ign.  Schmidt  \  Hannover  1882»  S.  81  f 
»i  nberthur,  1.  c.  S.  *4. 
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und  als  jene  Persönlichkeit  Wirzburgs  in  diesen  Jahren  erscheint, 

deren  Name  auf  Grund  wissenschaftlicher  Leistungen  allmälig  in 

ganz  Deutschland  mit  hoher  Achtung  genannt  wurde.  Am  29.  Jan. 

17136  zu  Arnstein  geboren,  bei  den  Jesuiten  in  Wirzburg  gebildet, 

widmete  er  sich  zur  Enttäuschung  seiner  Lehrer  dem  Berufe 

eines  Weltgeistliehen.  wurde  Erzieher  eines  jungen  Herrn  von 

Rotenhahn  in  Bamberg  und.  nach  kurzer  Verwendung  in  der 

Seelsorge,  von  Adam  Friedrich  ( 1766)  zum  Vorstand  des  adeligen 

Seminars.  1771  endlich  zum  Universitätsbibliothekar  ernannt.1) 

Adam  Friedrich,  der  sich,  wie  wir  wissen,  die  Umgestaltung  des 

Unterrichts wesens  zur  besonderen  Autgabe  gemacht,  hatte  zu 

diesem  Zwecke  eine  eigene  Schulcommission  gebildet  und  Schmidt 

j^tzt  zum  Mitglied  derselben  ernannt.   Auf  Grund  dieser  Funktion 

war  dieser  mit  dem  Kegens  Günther  u.  a.  zum  Visitator  des 

Gymnasiums  der  Jesuiten  bestellt  worden.    Es  ist  kein  Zweifel, 

er  war  ihr.  bez.  ihres  Lehrsystems  Hauptgegner;  man  darf  blos 

auf  seinen  Studienplan,  welcher  1773  auf  Befehl  des  Fürstbischofs 

im  Druck  erschien,  einen  Blick  werfen,  um   den  unendlichen 

Gegensatz  zu  übersehen.2)    Schmidt  ist  von  der  reformirenden 

Richtung  des  Jahrhunderts  vollständig  erfüllt,  ohne  dass  man 

sagen  könnte,  dass  er  mit  seiner  Kirche  gebrochen  hätte;  er  ist 

ihr  ja  auch  sein  ganzes  Leben  hindurch  unbedingt  treu  geblieben; 

aber  er  repräsentirt  jene  zahlreiche  Kategorie  des  fränkischen 

Clerus  und.  weiter  gefasst,  der  Gebildeten  zunächst  des  Hoch- 

stiftes, die  unter  dem  Drucke  der  alten  Schule  die  neuen  Ideen 

und  Tendenzen  gierig  in  sich  aufgenommen  und  in  der  Stille  so 

gründlich  verarbeitet  hatten,  dass  mit  dieser  inneren  Umwand- 

•  Vgl.  Oberthür*  ged.  Biographie  Schmidt».  Hirschiiuj ,  hist.  lit.  Hand- 

t-n<  h  XI.  1,  Ss  3ot».  K.  Klüpfel,  uecrolog.  sodal.  p.  106,  399.  Hormayr  im  üstirr. 

flatarch.        Bd.    ls"9  .    Nekrolog  der  Deutschen,  V,  2,  8.  366  u.  s.  f. 

Dieter  Studienplan,  der  das  niedere  und  höhere  Unterrichtswesen  (mit 

Aufnahme  der  juristischen  und  medicinischeu  Fakultät)  urafasst,  ist  jedoch  nur 

Knt«  urf  jrebliebeu  und  hat  niemals  Gesetzeskraft  erlangt.  Aus  diesem  guten 

Grunde  iat  er  nicht  in  das  l'rk.-Buch  aufgenommen  worden.  Oberthür  in  der 
Biographic  Schmidts.  S.  12G  ff.,  und  Jionicke,  I.  c.  II,  S.  22t>,  namentlich  letzterer 

:hen  einen  Auszng  daraus.  Zu  der  Geschichte  der  Universität  steht  er,  weil 

nicht  eingeführt,  nur  in  einem  entfernten  Zusammenhang. 
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lung  der  äussere  Sieg  wie  von  selbst  ausgesprochen  war.  Unsere 

in  jenen  Jahren  sich  immer  mächtiger  entwickelnde  National- 

literatur hatte  ihren  Weg  auch  in  diese  Kreise  gefunden,  und 

ein  nicht  geringes  Mass  der  sich  vollziehenden  Umwälzung  dVr 

Geister  muss  ihrem  Einflüsse  zugeschrieben  werden. 

Bei  dieser  im  Hochstifte,  und  gerade  auch  in  den  mass- 

gebenden Kreisen,  vorherrschenden  Stimmung  erklärt  es  sieb, 

dass,  als  das  Ereigniss  eintrat,  dem  namentlich  in  den  romanischen 

Staaten  eine  so  heftige  Offensive  vorausgegangen  war,  nämli«  h 

die  Aufhebung  des  Jesuiten-Ordens,  es  in  Wirzburg,  und  ins- 

besondere auch  in  dem  Kreise  der  Universität,  bei  weitem 

nicht  jenes  Geräusch  und  jene  Gährung  im  Gefolge  hatte,  die 

man   anderwärts  hat   beobachten  wollen.     Es  war  Alles  wie 

darauf  vorbereitet,  diejenigen  schwerlich  ausgenommen,  die  in 

leidender  Weise  davon  betroffen  wurden.    Die  Bedeutung  drr 

Aufhebung  im  Hinblick  auf  die  Universität  lag  in  erster  Linir 

darin,  —  was  freilich  inhaltschwer   genug  war,  —  dass  da> 

Monopol  des  Unterrichtes  an  dem  Gymnasium  und  in  der  theo- 

logischen und  philosophischen  Fakultät,  das  der  Orden  seit  z\*>i 

Jahrhunderten  behauptet  und  durch  welches  er  hier  wie  ander- 

wärts die  Geister,  den  Staat  und  die  Gesellschaft  beherrscht 

hatte,  mit  einem  Schlage  und  offiziell  vernichtet  wurde.  Wir  habeL 

es  schon  erwähnt,  und  haben  keinen  Grund  der  Angabe  zu  wider- 

sprechen, dieses  Monopol  hatte  sich  so  viele  und  einflussreuhe 

Gegner  zugezogen  und  wurde  für  das  Interesse  des  Unterricht> 

so  nachteilig  befunden,  dass  Adam  Friedrich  entschlossen  war 

auch  wenn  die  Aufhebung  nicht  erfolgt  wäre,  es  nicht  länger 

zu  respektiren.  *)    Wie  dem  aber  sei,  für  die  Universität  Wirz* 

bürg  war  es,  von  welcher  Seite  man  sie  betrachten  mag.  ehr 

Wendung  der  merkwürdigsten  Art.    Die  Neugründung  der  Uni- 

versität durch  Julius  Echter  hatte  mit  der  Berufung  der  Jesuit^r 

1}  S.  oben  S.  452.    Diese  Notiz  stimmt   mit  der  allgemeinen  Sitnan  - 

nuJ   Oberthiir  wiederholt  sie  in  seiner  Biographie  Schmidts  ausdrücklich  nt ; 
nachdrücklich. 
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im  engsten,  causalen  Zusammenhange  gestanden,  sie  waren  der 

Fels,  auf  welchem  sie  gebaut  wurde,  das  Gepräge  ihres  Geistes, 

darf  man  sagen,  haben  sie  der  Anstalt  aufgedrückt  und  daselbe, 

wenn  auch  zuletzt  nicht  ohne  Anfechtung,  unverändert  von 

Geschleeht  zu  Geschlecht  überliefert.  Nun  kehrt  sich  der  Genius 

des  Jahrhunderts  gegen  sie  und  stürzt  sie,  hier  wie  überall; 

kampflos  müssen  sie  die  Positionen  aufgeben,  die  sie  so  lange 

mit  einer  bewunderungswürdigen  Zähigkeit  beherrscht  und  ver- 

teidigt haben.  Wir  haben  es  hier  nicht  auf  allgemeine  Be- 

trachtungen über  diese  Katastrophe  abgesehen,  was  aber  den  da- 

mit verbundenen  Verlust  der  Herrschaft  des  Ordens  über  die 

Schule  anlangt,  so  legt  sich  dem  unbefangenen  Beobachter  die 

Teberzeugung  nahe,  dass  dieser  unvermeidlich  und  unaufhaltsam 

war.  einerseits,  weil  sein  Unterrichtssystem  nicht  in  dem  wünschens- 

werthen  Grade  mit  den  Fortschritten  der  Zeit  und  den  berech- 

tigten Bedürfnissen  der  Staaten  in  Fühlung  blieb,  und  andrer- 

seits, weil  er  selbst  nach  seiner  Organisation  und  Natur  dem 

erwachenden  nationalen  und  klassischen  Geiste  —  der  sich  nicht 

länger  zurückweisen  Hess  —  zu  geringes  Verständniss  entgegen- 

brachte. 

Trotz  aller  Vorbereitung  war  es  nun  auch  die  Aufgabe 

unserer  Universität,  angesichts  dieser  Thatsache  sich  neu  zu 

•  •nlnen  und  die  Schlüsse  der  vorausgegangenen  Bewegung  zu 

ziehen.  Allerdings  hat  es  sich  dabei  zunächst  nur  um  die  theo- 

logische und  philosophische  Fakultät  gehandelt;  denn  sie 

waren  unter  der  ausschliesslichen  Herrschaft  des  gestürzten 

Ordens  gestanden,  zu  ihrer  Reorganisation  war  nun  die  Stunde 

gekommen.  Die  beiden  anderen  Fakultäten  wurden  von  dieser 

Umwälzung  nicht  berührt;  wie  wir  uns  erinnern,  war  die  eine 

-eit  Jahrzehnten  im  Aufschwünge,  und  die  andere  bereits  im 

Begriffe,  sich  umzugestalten.  Ks  ist  schon  öfters  und  mit  Recht 

hervorgehoben  worden,  dass  diese  Reorganisation  mit  Schonung 

nnd  mit  Vermeidung  aller  Härten  vollzogen  worden  ist.  Der 

Uebergang  war  demnach  nicht  allzu  schroff.  In  der  theolo- 

gischen Fakultät  wurde  ein  Teil  der  Professoren,  die  dem  auf- 
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gelösten  Orden  S.  J.  angehört  hatten,  beibehalten,  ein  Teil  der  Lehr- 

stühle dagegen  mit  neuen  Vertretern,  bez.  mit  Weltgeist  liehen  dir 

nicht  in  dem  Orden  gestanden  hatten,  besetzt.  Die  schon  früher 

gebildete  Schulcommission  war  noch  in  Thätigkeit,  und  ihr  wurde 

das  Geschäft  der  Reorganisation  überlassen :  M.  I.  Schmidt  scheint 

dabei  den  meisten  Einfluss  ausgeübt  zu  haben. l)  Von  namhaften 

Fakultätsmitgliedern  älterer  Ordnung,  die  z.  Z.  noch  im  Amte 

waren,  schied  P.  Jos.  Klein  und  Ignatz  Neubauer  und  Hermann 

Lumm  aus;'-)  Georg  Wiesner,  Thomas  Holzklau  und  Thomas  Grchur 

blieben  im  Amte,:i)  dagegen  traten  Fahrmann,4)  Franz  Oberthür :,i 

und  endlich  M.  Ignatz  Schmidt  neu  ein.  Mit  Oberthür  trat 

einer  der  merkwürdigsten  Menschen  auf  den  Schauplatz  unserer 

Geschichte,  der  die  folgenden  verschiedenen  Wandlungen  de- 

Hochstiftes  Wirzburg  fast  sechs  Jahrzehnte  lang  erlebt  und  mit 

au  sich  erfahren  hat;  seine  Bedeutung  liegt  in  seiner  Rührigkeit 

und  fruchtbaren  literarischen  Thätigkeit,  einerseits  in  seiuer 

Richtung  auf  das  allgemeine  und  gemeinnützige,  andererseits 

ist  er  derjenige,  der  im  Verlauf  der  Zeit  den  Zusammenhang 

Wirzburgs  und  des  übrigen  protestantischen  Deutschlands  her- 

gestellt und  erhalten  hat.  Wir  werden  noch  öfters  von  ihm  zn 

reden  haben.  M.  I  Schmidt  war  es  ohne  Zweifel,  der  jetzt  die 

Trennung  der  Kirchen-  und  Profangeschichte  durchsetzte  und. 

während  die  erstere  Thoraas  Grebner  überlassen  wurde,  die  Pro- 

fessur der  ,. Reichsgeschichte"  übernahm,  aber  seltsamer  Weis* 

in  die  theologische  Fakultät  eintrat  uud  in  ihr  verblieb. 

i)  (Jherthur,  1.  c.  S.  106  ff. 

*)  Unland,  l  c.  S.  153,  155,  161. 

3i  Unland,  1.  c.  S.  147,  148,  156. 

*]  Fahrmaun  war  am  8.  Xov.  1747.  zu  Zell  bei  Wirzburg  geboren.  177»' 
wird  er  M.  Ignatz  Schmidts  Nachfolger  als  Prafekt  im  adeligen  .Seminar  »n: 

1.  Sept.  1773  Professor  der  Moraltheologie.  Im  J.  177'J  legte  er  seine  Proto«tr 

nieder,  bis  er  endlich  1789  Weihbischof  wurde.    Iiehiinger,  L  c.  S.  — . 

Franz  Oberthür,  geb.  am  6.  August  1748  zu  Wirzburg,  entschied  sich  for 

den  geistlichen  Beruf,  wurde  von  seinen  Gönnern  Ad.  Friedrich  zur  weiteren  Ab- 

bildung nach  Rom  geschickt  und  1773,  bald  nach  seiuer  Rückkehr  znm  Profcüor 

der  Dogmatik  ernaunt. 
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er  17$)  einem  ehrenvollen  Rute  nach  Wien  folgte.  ')  Immerhin 

und  so  wie  so  war  die  Verstärkung  der  Lehrkräfte  der  Univer- 

sität mit  einem  so  kenntnissreichen  und  unterrichteten  Manne 

ein  nicht  zu  unterschätzender  Gewinn.  Bekanntlich  hat  er  das 

Werk,  das  seinem  Namen  eine  dauernde  Bedeutung  verliehen  hat, 

seine  ..Geschichte  der  Deutschen",  noch  in  Wirzbnrg  hegonuen. 

und  hat  die  wachsende  Anerkennung,  welche  gleich  den  ersten 

Bänden  zu  Teil  wurde,  und  die  seihständige  Haltung,  die  seine 

Darstellung  auszeichnete,  die  Aufmerksamkeit  des  Wiener  Hofes 

in  entscheidender  Weise  auf  ihn  gelenkt.2) 

Die  philosophi  s  c  h  e  Fakultät,  die  der  Erneuerung  am 

meisten  zu  bedürfen  schien,  und  welche  in  ihrer  Entwickelung 

von  dein  alten  Zustande  am  empfindlichsten  gelitten  hatte,  hat 

gleichwohl  zunächst  nicht  sofort  die  gründliche  Umgestaltung 

erfahren,  die  vielleicht  manche  erwartet  haben.  Nicolaus  Burk' 

h'lusrr,  seit  17f>3  Professor  der  Philosophie,  wurde  in  seiner 

.Stellung  belassen,  ihm  aber  mit  einem  anständigen  Gehalte  die 

Professur  der  ..theoretischen  Physik**  übertragen.3)  Nicht  minder 

blieb  Franz  Huherti  als  Professor  der  Mathematik  der  Fakultät 

erhalten,4)  erhielt  aber  an  Franz  X.  Trcntcl,  der  ebenfalls  dem 

aufgehobenen  Orden  angehört  hatte,  einen  Collegen,  der  1773 

zum  Professor  der  Mathematik  und  Astronomie  ernannt  wurde.  •'*) 

Eine  wesentliche  Neuerung  wurde  jedoch  auf  dem  Gebiete 

d^r  eigentlichen  Philosophie  vorgenommen.  Es  wurde  nämlich 

auf  M.  I.  Schmidts  Vorschlag  P.  Cohnnban  Jiöscr,  Conventuale 

'  Die  Trennung  der  Kirchen-  nnd  Profangeschichte  ist  jedoch  nicht  als  eine 

:ti)?olnte  zn  verstehen.  Grebner  hat  später  wenigstens  —  vielleicht  nach  Schmidts 

W.^ange  —  conibinirte  Kirchen-  und  Keichsgeschichte  nnd  darüber  ostfränkische 

«"-schichte  gelesen.    Vgl.  den  Lektionskatalog  für  1785. 

-  Interessant  ist  zu  lesen,  dass  in  dieser  Zeit  der  Vorschlag  gemacht  wurde, 

•!<r  th»»ol.  Fakultät,  nach  dem  Mnster  der  österreichischen  Universitäten,  einen 

Direktor  zu  geben.  Der  Vorschlag  faud  jedoch  bei  der  Fakultät  selbst  keinen 

i'-fifall  und  wnrde  ad  acta  gelegt.    S.  Oberthürs  Leben  M.  I.  Schmidts  S.  115. 

s)  S.  oben  S.  451. 

*')  t?.  oben  S.  451. 

&i  Trentel  war  \TM)  zu  Nenstadt  a.  d.  H.  geboren,  und  hatte  früher  zu 

Mainz  und  Heidelberg  gelehrt. 
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des  Benediktiner-Klosters  Banz,  noch  im  J.  1773  als  Professor 

der  Logik  und  Metaphysik  berufen. ])  Er  hatte  zum  Gebrauche 

seinen  jungem  Ordensbrüdern  eine  philosophische  Eneyelopadie 

verfasst  und  sich  durch  sie  bekannt  gemacht.  Ein  schöpferischer 

Kopf  war  er  übrigens  nicht,  nach  Allem  aber  hat  er  als  Lehrer 

den  gehegten  Erwartungen  entsprochen.2)  Als  Professor  der 

Ethik  oder  moralischen  Philosophie  und  weiterhin  der  Ge- 

schichte der  Philosophie,  die  hier  jetzt  zum  ersten  Male  Ver- 

tretung fand,  wurde  Xikolatis  Steinacher,  Weltgeistlicher,  angestellt. 

Er  hatte  wegen  der  Unabhängigkeit  seines  Denkens  mit 

manchen  Anfechtungen  zu  kämpfen  und  legte  1781  seine  Pro- 

fessur nieder,  um  später  in  der  theologischen  Fakultät  wieder 

aufzutauchen.3)  —  Wie  sich  nicht  anders  erwarten  Hess,  wurde 

jetzt  auch  daran  im  Ernste  gedacht,  die  alten  Sprachen 

durch  eigene  Vertreter  in  die  Fakultät  aufzunehmen.  Auf 

diesem  Gebiete  war  ja  so  vieles  versäumt  worden  und  sollte  jetzt 

nachgeholt  werden.  Doch  war  der  Fortschritt  vorläufig  ein  lang- 

samer: die  berufenen  Kräfte  waren  der  Lage  der  Dinge  gemäss 

in  der  Nähe  nicht  zu  finden ;  das  gestürzte  System  hatte  solche 

nicht  wohl  bilden  können.4)  Auch  für  einen  Lehrer  der  fran- 

zösischen Sprache  wurde  gesorgt.  Nicht  minder  war  be- 

reits im  J.  1768  der  Versuch  gemacht  worden,  in  der  Person 

Ph.  Franz  Gohhnaytrs  einen  ausserordentlichen  Professor  für  die 

Staatswissenschaften  zu  bestellen. 5)  Derselbe  hat  sich  allerdings 

bald  einer  anderen  Stellung  zugewendet,  den  leitenden  Gedanken 

aber  hat  man  nicht  wieder  fallen  lassen.  — 

')  Die  Unterhandinngen  gingen  dnreh  die  Hand  von  M.  I.  Schmidt.    S.  <te**ra 
Leben  von  Oberthür  S.  187  ff. 

2)  Vgl.  Mettsel,  1.  c.  XI,  S.  390,    Jaek,  Pantheon  VI.  93.    Bönicke  1.  c.  II. 
3.  377  ff. 

»)  Vgl,  anch  Ruluml,  l  c.  S.  199. 

*)  Im  J.  1773  wird  Franz  Specht,  ein  Weltgeistlicher,  als  ausserordentlicher 

1777  als  ordentl.  Prof.  der  griechischen  Sprache  angestellt. 

*)  Bönicke,  l  e.  S.  186. 
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3)  Franz  Ludwig  von  Erthal  und  die  zweite  Säkularfeier. 

(1777-1795.) 

Unter  Franz  Ludwig  erreicht  die  reformirende  Thätigkeit 

im  Gebiete  des  Unterrichtswesens  überhaupt  und  der  Univer- 

sität im  besonderen,  wie  wir  sie  bisher  geschildert  haben,  ihren 

Höhepunkt.  Grundsätzlicher,  möchte  man  sagen,  als  seine  Vor- 

gänger, ist  er  dem  philosophischen,  aufklärenden  Geiste  des 

Jahrhunderts  zugeneigt,  ohne  doch  das  Fundament  seines  theo- 

kratischen  Staatswesens  preisgeben  oder  auch  nur  mindern  zu 

wollen.  Nicht  gerade  als  umfassender  Organisator  wie  Friedrich 

Karl  oder  Karl  Philipp  tritt  er  auf,  es  ist  sein  allgemeines  System, 

das  sich  mit  der  voranschreitenden  Entwickelung  der  Nation  in 

unmittelbaren  Zusammenhang  setzen  will,  das  seinen  Bemühungen 

für  die  Hebung  der  Hochschule  das  entscheidende  und  eigen thüm- 

Iiche  Gepräge  aufdrückt. 

Franz  Ludwig  war  am  16.  Sept.  1730  zu  Lohr  am  Main 

geboren;  das  adelige  Geschlecht,  dem  er  entstammte,  gehört 

nicht  zu  den  ersten  des  Landes,  erreichte  aber  eben  jetzt  die 

höchsten  Ehren,  da  sein  Bruder  Friedrich  Karl  Joseph  seit 

längerer  Zeit  auf  dem  kurfürstlichen  Stuhle  von  Mainz  sass, 

und  er  selbst  nun,  als  Adam  Friedrichs  Nachfolger,  an  die  Spitze 

der  beiden  fränkischen  Hochstifter  gestellt  wurde.  Von  Kindheit 

an  für  die  kirchliche  Laufbahn  bestimmt,  früh  für  die  Kapitel 

von  Wirzburg  und  Bamberg  designirt,  hatte  er  seine  höhere 

Ausbildung  auf  den  Universitäten  von  Mainz  und  Wirzburg 

erhalten  und  sich  namentlich  durch  ein  erfolgreiches  Studium 

des  canonischen  Rechtes  ausgezeichnet.  Weiterhin  hat  er  in 

Rom  seine  theologischen  Studien  fortgesetzt  und  in  Wien  am 

Reichshofrath,  um  dessen  Geschäftsgang  näher  kennen  zu  lernen, 

eine  Zeit  lang  prakticirt.  Im  J.  1763  nach  Wirzburg  zurück- 

gekehrt, hatte  er  seinen  Platz  im  Domcapitel  eingenommen  und 

durch  Geschäftskunde  wie  durch  seltene  Eigenschaften  des  Geistes 

und  Charakters  sich  schnell  allgemeine  Anerkennung  verschärft, 

und  so  den  Weg  zu  höheren  Stellungen  gebahnt.  Adam  Friedrich 
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hat  ihn  noch  in  demselben  Jahre  1765  zum  Präsidenten  der  welt- 

lichen Regierung  des  Hochstiftes  ernannt,  und  als  er  ihm  au> 

Veranlassung  der  Suceession  Kaiser  Joseph  II.  eine  Hission 

nach  Wien  übertrug,  empfing  dieser  von  Franz  Ludwig  einen  so 

gewinnenden  Eindruck,  dass  er  ihn  in  seine  Dienste  zog.  indem 

er  ihn  zum  Mitgliede  der  Commission  machte,  welche  bestimmt 

war.  die  berühmte  Untersuchung  des  Reichskammergerichts  zn 

Wetzlar  vorzunehmen.  Und  als  dieser  mühevolle  Auftrag,  der 

viele  Geduld  und  mehrere  Jahre  in  Anspruch  nahm.  1775  mit 

geringen  Ergebnissen  zu  Ende  ging,  hielt  Joseph  den  Mann 

seines  Vertrauens  gleichwohl  fest  und  übertrug  ihm,  mit  Zu- 

stimmung des  Wirzburger  Domcapitels,  das  Amt  eines  öster- 

reichischen Commissärs  am  Reichstage  zu  Regensburg.  Da  starl» 

am  10.  Febr.  1779  Adam  Friedrich  von  Seinsheim  und  die  Wahl 

der  beiderseitigen  Capitel  berief  Franz  Ludwig  als  seinen  Nach- 

folger in  den  beiden  Hochstiften  von  Wirzburg  und  Bamberg. 

Wohl  möglich,  dass  zu  allem  andern  hin  die  Rücksicht  auf  seine 

nahen  Beziehungen  zum  kaiserlichen  Hofe  bei  dieser  Wahl  mit 

in  das  Gewicht  gefallen  ist.  Genug,  in  der  Person  Franz  Lud- 

wigs ergriff  ein  ausserordentlicher  Mann  die  Zügel  der  Herrschaft 

in  beiden  Fürstenthümern.  Auch  für  das  Hochstift  Bamberg  ist 

seine  Regierung  von  massgebenden  und  wohlthätigen  Folgen  ge- 

worden, wir  werden  uns  aber  in  den  folgenden  Erörterungen  auf 

die  Darstellung  seiner  Bedeutung  für  das  Hochstift  Wirzburg. 

beziehungsweise  für  die  Universität,  und  der  Schilderung  ihrer, 

unter  seiner  Einwirkung  vollzogenen  Entwicklung  beschränken.1) 

Die  politischen  Grundsätze  Franz  Ludwigs  sind  bekannt.  Da- 

Interesse  des  Volkes  und  des  Fürsten  fiel  ihm  unbedingt  zu- 

sammen. Jenen  Satz,  dass  der  Fürst  weiter  nichts  sei  als  der 

erste  Diener  des  Staates,  hat  er  in  vollem  Ernste  auch  auf  och 

angewendet  und  ihn  im  ganzen  Umfange  zum  Leitstern  seines 

Handelns  gemacht.  Seine  Regierung  ist  allerdings  ebenfalls  eine 

persönliche,  aber  keine  willkührliche,  sondern  im  besten  Sinne 

!)  Vgl.  den  betr.  Artikel  in  der  n.  deutscheu  Biographie,  wo  sich  zugleich 

die  übrige  Literatur  augegeben  findet. 
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patriarchalische.  Das  Wohl  des  Staates,  freilich  wie  er  es  auf 

Grund  der  gewissenhaftesten  Erwägung  versteht,  ist  ihm  das 

höchste  Gesetz.  Von  diesem  Vordersatze  aus  setzte  er  uner- 

müdlich alle  Hebel  an,  um  seiner  Pflicht  nachzukommen,  die 

geistigen  und-  materiellen  Interessen  des  Volkes  zu  fördern,  die 

schlummernden  Kräfte  zu  wecken,  überall  Zucht.  Wohlstand  und 

Gedeihen  hervorzurufen.  Die  sämmtlichen  Richtungen  des  staat- 

lichen Lebens  —  Gesetzgebung,  Verwaltung.  Polizei.  Armenwesen. 

Besteuerung.  Volkswirtschaft,  Unterricht  —  sie  alle  pflegte  er 

mit  gleicher  Liebe,  meistens  mit  Verständniss  und  vielfach  mit 

Erfolg.  In  einigen  Fällen  konnte  er  an  die  Wirksamkeit  seines 

Vorgängers  anknüpfen,  in  der  Mehrzahl  derselben  hat  er  die 

Initiative  ergriffen.  Allerdings  setzte  seinen  redlichen  Bestreb- 

ungen einerseits  seine  ängstliche  Natur,  andrerseits  das  Wesen 

des  geistlichen  Staates,  häufige  Hindernisse  entgegen  oder 

schwächten  die  Erfolge  seiner  so  wohlgemeinten  Anstrengungen 

ab.  Die  allgemeine  Lage  der  Dinge,  obwohl  sie  allmählig  einen 

ernsten  und  zuletzt,  angesichts  der  Vorgänge  in  Frankreichs 

einen  drohenden  Charakter  annahm,  war  doch  nicht  der  Art. 

da ss  sie  seine  Thätigkeit  im  Innern  hätte  lähmen  können.  Es 

dauerte  nicht  lange,  so  war  er  einer  der  populärsten  Fürsten 

im  Reiche,  und  seine  humanisirenden.  wie  man  damals  sich  aus- 

drückte, aufklärenden  Bestrebungen  waren  der  Gegenstand  der 

heifälligsten  Aufmerksamkeit  und  Bewunderung  im  Norden  wie 

im  Süden  des  Vaterlandes.  Bei  aller  Vorsicht  und  Schüchternheit, 

unter  deren  Einflüssen  er  stand,  und  mit  welchen  er  sich  den 

drängenden  Impulsen  der  Epoche  hingab,  er  ist  es  doch,  der 

-einen  geistlichen  Staat,  ohne  dessen  innerstes  Wesen  zu  ver- 

letzen, und  noch  weniger  es  verletzen  zu  wollen,  mit  dem  übrigen 

Deutschland ,  in  so  weit  es  an  geistiger  Bildung  vorausgeeilt 

war,  in  die  nächst  mögliche  Berührung  setzte,  und  es  für  thun- 

lich hielt,  die  Kluft,  welche  die  eine  Hälfte  der  Nation  von  der 

anderen  in  dieser  Beziehung  die  längste  Zeit  trennte  oder  doch 

von  einander  getrennt  hielt,  nicht  geradezu  auszufüllen,  aber 

•  loch  zu  überbrücken. 
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Was  nun  sein  Verhältuiss  zum  Unterrichtswesen  anlangt, 

so  liefen  in  diesem  ein  guter  Teil  der  Fäden  seines  Gesamrat- 

systemes  zusammen.    Die  Volksschule  hat  er  sich,  den  Spuren 

seines  Vorgängers  folgend,  aufs  wärmste  angelegen  sein  lassen, 

und  zwar  so,  dass  das  pädagogische  und  didaktische  Motiv  ihm 

in  einander  fielen. l)    Seine  Versuche,  den  Gymnasial  Unterricht 

zu  heben,  hingen  bei  der  bekannten  Verbindung,  in  welcher  die 

oberen  Klassen  dieser  Anstalt  mit  der  Universität  standen,  enge 

zusammen.  Franz  Ludwig  hatte  von  der  Würde  und  dem  Zwecke 

der  Wissenschaft  die  edelste  Vorstellung:  er  hat  bei  einer  feier- 

lichen Gelegenheit  seine  Ueberzeugung  laut  dahin  ausgesprochen, 

dass  der  „geistliche  wie  weltliche  Staat4  ohne  sie  nicht  bestehen 

kann.2)    Die  Förderung  und  Blüthe  der  Universität  lag  ihm 

von  Anfang  an  als  eine  seiner  theuersten  Aufgaben  am  Herzen, 

und  gleichwohl  hat  er  sich  ihr  gegenüber  vielleicht  niemals 

genug  gethan  und  eine  gewisse  Zurückhaltung  ihr  gegenüber 

niemals  völlig  überwunden.    Das  ist  so  wahr,  dass,  bei  allen 

guten  Vorsätzen,  gelegentlich  in  ihm  sogar  die  Furcht  aufstieg, 

er  könne  in  diesem  Falle  des  guten  zu  viel  thun.    Er  scheute 

den  weichen,  genusssüchtigen,  sentimentalen  Ton  der  Zeit,  den 

er  überall  wahrzunehmen  vermeinte;   gegen   diese  krankhafte 

Erscheinung,  das  war  wenigstens  seine  Ansicht,   mussten  in 

erster  Linie  die  geistlichen  Fürsten  wirken;   also   selbst  die 

Wissenschaften  sollten  nur  in  dem  Grade  gepflegt  werden,  al? 

sie  dem  Wohle  des  Staates  und  der  Kirche  nützlich  sind;  ein* 

weitere  Pflege  derselben,  insbesondere  der  schönen  Wissenschaften 

und  Künste,  führe  nur  zur  Vermehrung  des  Luxus  und  zur  Ver- 

schlechterung der  Sitten.3)    Hätte  er,  sagt  er  weiter,  die  Wahl. 

1)  Der  Güttinger  Meiners  ist  bekanntlich  der  Lobredner  dieser  Verdieiistr 
Franz  Ludwigs  geworden. 

2)  In  seiner  Rede  bei  der  Schiassfeier  des  200-jährigen  Jubiläums  der  Tni- 
versität. 

3)  Vgl.  über  Franz  Ludwigs  bez.  Aeusserungen  und  Aufzeichnungen  J  B- 

Schwab  in  seiner  Schrift  üher  Franz  Berg,  S.  73,  Anm.  1.  Es  gibt  drei  t<t 

schiedene  nnd  zu  verschiedenen  Zeiten  entstandene  Redaktionen  dieser  Aufzeich- 

nungen, deren  zwei  ältere  bisher  ungedruckt  geblieben  sind,  deren  jünger«,  nictt 
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einen  Staat  nach  dem  Muster  Athens  oder  Sparta's  zu  bilden, 

er  würde  kein  Bedenken  tragen,  sich  für  Sparta  zu  entscheiden.1) 

Freilich  eine  Denkweise,  die  nicht  von  allen  Charakterseiten 

des  Fürsten  unterstützt  wurde,  und  mit  welcher  ganz  gewiss  in 

einem  Staatswesen,  wie   das   seinige  war,   ohne  einen  harten 

Kampf  mit  den  hier  in  der  Ueberlegenheit  befindlichen,  gegen- 

teiligen Ueberlieferungen  wenig  anzufangen  war.   Franz  Ludwig, 

selbst,  durch  unsträfliche  Reinheit  des  Wandels  ausgezeichnet, 

legte  in  derThat  überall,  und  wie  bei  sich  so  bei  allen  anderen 

das  Hauptgewicht  auf  das  ethische  Moment,  welches  bei  ihm  mit 

dem  christlichen  zusammenfiel.    Wir  täuschen  uns  schwerlich, 

und  eine  Reihe  von  Aeusserungen  und  Verordnungen  bestätigen 

diess,  die  fast  peinliche  Sorgfalt,  welche  er  mit  löblichem  Eifer 

in  allen  Richtungen  auf  die  Förderung  und  Pflege  der  Sittlich- 

keit, d.  h.  eines  sittlichen  Wandels,  legte,  hat  seinem  Eifer  für 

die  Förderung  der  Wissenschaft  erhebliche  Concurrenz  gemacht, 

und  denselben  vielleicht  mehr  als  einmal  beeinträchtigt.   Als  er 

die  Regierung  antrat,  wurden  ihm  nicht  die  günstigsten  Schilder- 

ungen über  den  sittlichen  Wandel  der  Wirzburger  Studentenschaft 

entworfen.2)    Und  da  entspricht  es  nun  ganz  seiner  Denkweise, 

wenn  er  es  aus  diesem  Grunde  für  angezeigt  fand,  dem  in  Frage 

stehenden  Uebel  mit  kirchlichen  Mitteln  entgegen  zu  treten.  Er 

ordnete  nämlich  im  Mai  17*0  im  grösseren  akademischen  Saale 

geistliche  Uebungen  an.  welcher  die  -akademische  Jugend4*  sich 

vor  17^  niedergeschriebene,  in  der  Athanasia  Nene  Folge.  III.  Bd.1  wieder- 

gegeben ist ;  spater  hat,  ohne  diess  zn  wissen,  J.  Rudhard  in  Hormayrs  Taschen- 

buch für  Österreich.  Geschichte  (  Jahrg.  II  der  neuesten  Folge)  es  aus  der  Original- 

handscbrift  des  Fürsten  herausgegeben. 

>)  Ebendaselbst. 

*>  Ich  benfitze  diese  Gelegenheit,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  nach 

dem  Gebrauche  jener  Zeit  —  der  in  gewissen  Gegenden  Deutschlands,  besser  ge- 

tagt Suddeutschlands,  noch  heutzutage  nicht  ausgestorben  ist  -  unter  der  Bezeich- 

nung .Studenten*1  auch  die  Schüler  des  Gymnasiums ,  vielleicht  sogar  der  noch 
tieferen  Klassen,  mit  einbegriffen  wurden.  So  manche  Verbote,  z.  B.  auch  das 

„Betteln4*  u.  dgl.  der  -Studenten*  (vgl.  z.  B.  Crk.-Buch  Nr.  140,  S.  863  nnd  sonst) 
wrrdcn  am  sichersten  und  zumeist  auf  die  angedeuteten  Kategorien  der  sogen. 

Studentenschaft  zu  beziehen  sein. 
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zu  unterziehen  hatte.  •)  Wie  weit  in  diesem  Falle  der  Begriff 

der  .akademischen  Jugend-  ausgedehnt  wurde,  ist  freilich  schwer 

zu  sagen;  es  seheint  uns  jedoch  nicht  zweifelhaft,  dass  au«  h  die 

Studierenden  der  Universität  darunter  verstamlen  werden  müssen, 

wenigstens  in  so  weit,  als  sie  dem  Hochstifte  Wirzburg  angehörten 

und  mit  ihrer  Zukunft  auf  dasselbe  angewiesen  waren.  Welche 

unmittelbare  Wirkung  dieses  Mittel  gehabt,  erfahren  wir  aller- 

dings nicht,  gewiss  ist  aber,  dass  jene  Klagen  immer  wieder  laut 

geworden  sind,  und  in  dem  Fürsten  nahe  stehenden  Kreisen  sind 

von  vorne  herein  bescheidene  Zweifel  über  den  Erfolg  jener  Maß- 

regel ausgesprochen  worden.  -)  Gleichzeitig  hatte  Franz  Ludwig 

einen  Hirtenbrief  erlassen,  in  welchem  er  die  Studentenschaft 

vor  Müssiggang  warnte  —  „ keiner  von  uns  Sterblichen  sei  in 

diesem  Leben  zur  Ruhe  erschaffen u  —  und  ihr  als  erste  Sorge 

Tugend  und  Frömmigkeit  an's  Herz  legte,  eine  Frömmigkeit,  die 

nicht  in  Gewissensquälereien  oder  niedergeschlagenem  Wesen, 

nicht  in  „unbescheidener  Abtödtung  und  Kasteiung-  oder  „in 

Entfernung  von  aller  menschlichen  Gesellschaft  und  der  gänz- 

lichen Enthaltung  von  unschuldigen  Vergnügungen*  bestehe, 

die  nicht  den  Scharfsinn  des  Verstandes  unterdrücke  oder  die 

Kraft  des  Geistes  schwäche,  sondern  deren  Wesen  Liebe,  Weis- 

heit, Geduld,  Sanftmuth,  „sittsame  Beredsamkeit  und  beredte 

Sittsamkeit  sei".  Die  Sache  mit  jenen  Exercitien  war  also  nicht 

so  schlimm  gemeint,  und  erklärt  sich  leicht  aus  dem  aufrichtigen 

Glauben  des  Fürstbischofs  an  solche  Zuchtmittel,  die  uns  Xa<  h- 

geborenen  freilich  wunderlich  genug  vorkommen  und  deren  Ver- 

schwinden aus  der  Welt  so  recht  drastisch  den  Wechsel  der 

Zeiten  und  Denkweise  bezeugt.  Franz  Ludwig  hat  später,  so 

viel  wir  sehen,  zu  solchen  Auskunftsmitteln  nicht  mehr  gegriffen, 

aber  er  hat  im  Interesse  des  sittlichen  Wandels  der  Studenten- 

1)  „Geistliche  Uebungen  für  die  akademische  Jugend"  zu  Wirzbnrg,  ant  gaädtc- 
steu  Befehl  Sr.  hochfürstlichen  Gnaden  gehalten  im  grösseren  akademischen  ^aale 

vom  9.  — 14.  Mai  1780.    Wirzburg  1780,  S.  47. 

2)  Vgl.  das  Schreiben  des  Mainzer  Domdechauts  nnd  späteren  Nachfolgers 

Franz  Ludwigs  in  Wirzburg,  d.  31.  März  1780,  in  Oberthiirs  Xachhvss. 
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schaft.  wir  wiederholen  es,  bis  zu  seinem  Ende  durch  Vorschriften, 

!>berwachung,  u.  s.  w.  unermüdet  und  aus  allen  Kräften  ge- 

arbeitet.   Die  «Allgemeinen  akademischen  Statuten-  des  J.  1785 

bewegen  sich  wesentlich  in  dieser  Richtung,  auf  dem  Gebiete 

der  akademischen  Disciplin  und  der  Sittenpolizei. ')    Nach  einer 

gelegentlichen  Aeusserung  Oberthür  s  hat  sich  Franz  Ludwig  in 

der  That  auch  mit  dem  Plane  einer  neuen  Studienordnung  ge- 

tragen, zur  Ausführung  desselben  ist  er  aber  nicht  gelangt.2) 

Indessen  drängten  die  Verhältnisse  immer  zwingender  zum  Han- 

deln.   Franz  Ludwig,  dem  es  überhaupt  an  fürstlichem  Selbst- 

gefühle nicht  fehlte  und  der  gerne  seinen  Blick  über  das  Hoch- 

»tift   hinaus  schweifen  Hess,    wnsste  bei  aller  Zurückhaltung 

recht  gut.  was  der  wachsende  Glanz  seiner  Universität  zu  be- 

deuten hatte.    Nicht  umsonst  hatte  er  —  wie  wir  noch  näher 

schildern  werden  —  die  zweite  Säkularfeier  derselben  mit  so 

ausgesuchter  Festlichkeit  begangen.    Immerhin  brauche  er  aber 

'inige   Zeit,  um  gewisse  mitgebrachte  Vorurteile  abzustreifen 

und  sich  der  Macht  der  Verhältnisse  zu  unterwerfen.    Er  hat 

in  der  That  eine  Zeit  gehabt,  in  welcher  er  wähnte,  mit  relativ 

geringen  Mitteln  vieles  erreichen  zu  können.    Er  stellte  Ver- 

gleiche an,  ging  aber  dabei  nicht  immer  von  zutreffenden  Voraus- 

setzungen aus.  So  nahm  er  an  der  reichen  Dotation  der  Universität 

Mainz  und  den  hohen  Gehalten  der  Professoren  daselbst  Anstoss, 

während  Göttingen  sammt  seiner  reichen  Bibliothek,  damit 

verglichen,  in  seinen  Einkünften  weit  zurückbleibe.   Er  huldigte 

der  Meinung  und  war  geneigt,  sie  auf  den  gegebenen  Fall  an- 

zuwenden, nach  allgemeiner  Erfahrung  steigere  eher  der  Mangel 

als  der  Ueberflnss  die  Thätigkeit  der  Menschen,  also  auch  der 

Gelehrten;  daher  die  wissenschaftliche  Regsamkeit  der  Göttinger 

Professoren,  welche  ihre  geringen  Gehalte  durch  Privatcollegien 

und    literarische   Thätigkeit  zu  erhöhen  wüssten ,  während  in 

Wien,  wo  sich  Besoldungen  bis  zu  4000  fl.  des  Jahres  fänden,  die 

i    Trk.-Buch  Nr.  163,  S.  432. 

Vgl.  JWdt*,  I.e.  II,  S.  305:  „Eine  ausführliche,  sämmtliche  Gegenstände 

crnraaservle  Ordnung  für  die  Universität  wird  —  noch  erwartet-4. 
G*-*c hiebt«  d-r  InirertiUt  Wirxbur^.    1.  Band.  30 
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die  wissenschaftliche  Thätigkeit  gleich  Null  sei."  ')    In  dieser 

Anschauung   ist   aber   ebenso   viel  Wahres    als   Falsches  ge- 

mischt, und  u.  a.  das  Eine  übersehen,  dass  die  Professoren  in 

Göttingen  sich  einer  Zugabe  zu  frischer  wissenschaftlicher  Pro- 

duktivität erfreuten,  die  sie  in  Wien  lange  vollständig  entbehrt 

hatten  und  welche  ihnen  auch  jetzt   noch  unvollkommen  zu- 

gemessen war,  —  d.  h.  der  geistigen  Freiheit.   Und  was  die  hohen 

Gehalte  anlangt,  so  standen  diese  der  literarischen  Regsamkeit 

der  Wirzburger  Professoren  doch  in  den  seltensten  Fällen  im 

Wege.    In  dieser  Beziehung  hatte  ein  viel  genannter  und  sehr 

verschieden  beurteilter  Mann,  der  seit  einigen  Jahren  den  Wirz- 

burger Verhältnissen  nahe  getreten  war,  das  richtige  Wort  ge- 

sprochen.   Wir  meinen  den  mainzischen  Statthalter  von  Erfurt 

und  späteren  Fürstprimas  Karl  Theodor  von  Dalberg,  der  seit 

längerer  Zeit  dem  Wirzburger  Domeapitel  angehörte  und  schon 

in  der  Zeit  Adam  Friedrichs  von  Seinsheim  der  Natur  der  Ding»- 

nach   öfters  seinen  Aufenthalt  in  Wirzburg  genommen  hatte. 

Er  pflegte  u.  a.  mit  M.  1.  Schmidt  öfters  näher  zu  verkehren, 

und  man  erzählte  sich,   er  habe  nach  Adam  Friedrichs  Tod 

sich    Hoffnungen    gemacht,    dessen    Nachfolger    zu    werden.  si 

Wie  innig  in  der  Tiefe  die  Beziehungen  Franz  Ludwigs  und 

Dalbergs  waren,  mag  dahin  gestellt  bleiben  —  beide  waren  doch 

von  Grund  aus  von  einander  verschiedene  Naturen  — :  genug. 

Dalberg,  unterrichtet  und  anregend  wie  er  war,  hat  sich  schnell 

in  Wirzburg  erheblichen  Einfluss  und  namentlich  in  der  Frag'- 

des  höheren  Unterrichtes  eine  gern  respektirte  Autorität  erworben 

Es  ist  bekannt  genug,  dass  das  Interresse,  welches  er  an  d*-i 

Wirzburger  Universität  nahm,  kein  oberflächliches  oder  von  Zeit- 

umständen abhängiges,  sondern  ein  tiefer  wurzelndes   und  dir 

Wandlungen  der  Jahre  überdauerndes  gewesen  ist.    Er  hat  bi» 

an  die  Zeit  seines  Niederganges  und  eines  nicht  unverschuldet 

erfahrenen  Sturzes  von  zweifelhafter  und  all  zu  theaer  erkautVr 

1)  Schwab,  l  c.  S.  93 

2)  Ans  Oberthürs  Nachlas*. 
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Höhe  sich  die  selbstlose  Anhänglichkeit  an  unsere  Hochschule 

bewahrt  und  durch  eine  rühmliche  Schenkung  an  die  Fonds  un- 

serer Bibliothek  sich  den  unvergänglichen  Anspruch  an  unsere 

Dankbarkeit  verdient1):  nicht  umsonst  hat  eine  spätere  Genera- 

tion (1837)  die  Büste  ihres  Wohlthäters  in  den  Räumen  ihres 

Lesesaales  aufgestellt.    Franz  Ludwig,  es  unterliegt  das  keinem 

Zweifel,  hat  die  Befähigung  Dalbergs,  in  den  Angelegenheiten  der 

l'niversität  das  rechte  Wort  zu  treffen,  niemals  verkannt:  schon 

hei  der  Erörterung  der  Vorfragen,  die  der  zweiten  Säkularfeier 

vorausgingen,  hatte  er  auf  ihn  gehört.    Dalberg  war  inzwischen 

zum  Rektor  der  Universität  gewählt  worden,  und  es  kam  zu 

Verhandlungen  zwischen  Franz  Ludwig  und  ihm.  durch  welche 

Jfittel    die  angestrebte  Förderung   derselben  zu  erreichen  sei. 

Dalberg  fasste  seine  bez.  Vorschläge  zunächst  in  wenigen  inhalt- 

schweren Worten  zusammen :   »Freiheit.   Ehre  und  Geld." 

In   Bctretf  der  beiden  ersteren   behielt  er  sich  vor.  sein  ein- 

übendes Gutachten  zu  erstatten,  —  ob  und  wie  es  geschehen, 

wissen  wir  jedoch  nicht  —  in  Betretf  des  letzteren  deutete  er 

'in  -ergiebiges*-  Auskunftsmittel  an.  indem  er  auf  die  Gebäude 

und  (xüter  der  Jesuiten  hinwies,  welche  man  verkaufen  und  das 

daraus  erzielte  Capital  zur  Verbesserung  der  Universität  anlegen 

könne.2)     Dalberg  wusste  selbst  recht  gut,  dass  seine  „Vor- 

stellung- in  den  Augen  des  Fürsten  leicht  zu  kühn  erscheinen 

und  keinen  Beifall  finden  dürfte;  er  sagt  nicht  umsonst,  dass  es 

ihm  einen  .unaussprechlichen  Kampf*'  gekostet  habe,  ehe  er  sich 

»  ntschloss,  sie  abgehen  zu  lassen,  und  Franz  Ludwig  hat  jeden- 

falls    nur    beschränkten    Gebrauch    davon  gemacht.     Was  die 

r,  S.  Urk.-Buch  Nr.  187,  S.  618,  d.  13.  Nov.  1814. 

Lrk.-Bmh  Kr.  162.  S.  431 — 132,  d.  2  Juli  1785.  —  Das  Wort  „vererbt* 

in  Absatz  2  des  Berichtes  ist  nicht  ganz  klar;  ob  es  dem  Originale  entspricht, 

Kann  ich  nicht  sagen,  da  mir  dasselbe  nicht  zugänglich  war:  dem  Zusammenhange 

:*cb  scheint  die  jieiunng  Dalbergs,  bez.  seines  Berathers  doch  die  zn  sein,  dass 

i:i>  h  «Ii«  Jesniteugtiter  verkauft  und  der  Erlös  zu  Gunsten  der  Universität  ange- 

■  bez.  verwendet  werden  solle.  Der  sogen.  Jesuiten-Fond  ist  übrigens  uuan- 

:^>f«»<:ht»-n  geblieben  und  knrz  vor  der  Säkularisation  22.  Febr.  18021  durch  eine 

<  h*t zweckmässige  Verfügung  von  Franz  Ludwigs  Nachfolger  mit  dem  allgemeinen 

'nivera.-Fond  vereinigt  worden.    Das  Nähere  s.  Urk.-Buch  Nr.  173,  S.  453. 

30* 
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Freiheit  anlangt,  SO  bestanden  in  Wirzburg  allerdings  Schranken, 

welche  die  freie  geistige  und  wissenschaftliche  Bewegung  ein- 

zuengen aufgerichtet  und  sie  zu  überwachen  bestimmt  waren,  wie 

z.  B.  die  Censur,  und  Franz  Ludwig  hat  in  Folge  seiner  schon 

hervorgehobene  Aengstlichkeit  seine  Meinung  von  der  Unent- 

behrlichkeit  derselben  nie  ganz  aufgeben  können,  ja  durch  die 

Censnrordnuug  des  J.  1792  sie  bekräftigt,  indess  hat  er  gegen- 

über den  Anfechtungen,  die  namentlich  die  erneuerte  theologische 

Fakultät  von  Seite  der  Dunkelmänner  zu  bestehen  hatte,  doch 

bewiesen,  dass  er  zwischen  solcher  Ueberwachung  und  zwischen 

Unterdrückung  einen  Unterschied  zu  machen  wisse.    Seine  Aengst- 

lichkeit hat  unter  den  Eindrücken  jener  Angriffe  und  trotz  d»  r 

wachsenden  allgemeinen  Gährung  doch  eher  ab-  als  zugenommeu. 

Anlangend  des  zweiten  von  Dalberg  hervorgehobenen  Momentes. 

—  Ehre  —  so  ist  es  Schade,  dass  uns  die  in  Aussicht  gestellt*- 

Motivirung  von  Seite  des  Urhebers  dieser  Forderung  nicht  vor- 

liegt.   Die  Frage  des  Ranges  der  Professoren  ist  ja  auch  bereits 

in  den  früheren  Stadien  der  Geschichte  der  Universität  von  Zeit 

zu  Zeit  in  Anregung  gebracht  worden;  die  Professoren  waren 

dabei  nicht  gerade  schlecht  bedacht  gewesen,  indem  sie  unmittelbar 

nach  und  neben  den  fürstlichen  Rathen  placirt  worden  waren: 

und  dieses  Verhältniss  hat  in  der  Zwischenzeit  schwerlich  eine 

Aenderung  zu  ihren  Gunsten  erfahren.    Der  „Ehren"  sind  freilich 

mancherlei:  Dalberg  kann  auch  an  Titel  und  andere  Auszeich- 

nungen gedacht  haben  —  solche  Verleihungen  kamen  übrigens 

unter  Franz  Ludwig  oft  genug  vor  —  in  einem  monarchischen 

Staatswesen  soll  man  ja  am  Ende  dergleichen  Gewohnheiten  nicht 

als  unnütz  und  entbehrlich  verwerfen  wollen:  aber  die  Haupt- 

sache sind  sie  nicht  und  mit  wesentlicheren  Dingen  sollen  sie 

ja  nicht  verwechselt  werden.    Was  endlich  das  „Geld**  anlangt, 

so  hatte  Dalberg  in  dem  gegebenen  Falle  vielleicht  den  besten 

Grund,  davon  zu  reden  und  die  Aufmerksamkeit  Franz  Ludwigs 

darauf  hinzulenken.    Wir  wissen  ja,  dieser  dachte  über  diesen 

Punkt  gar  eigen  und  sah  es  schwerlich  gern,  dass  Dalberg  so 

ohne  LTmschweife  und  mit  nackten  Worten  den  empfindlichen 
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Punkt  berührte.    Dalberg  sah  aber  die  Welt  und  die  Menschen 

mit  anderen  Augen  an  und  mochte  dieses  Mal  wohl  im  Rechte 

*ein.    Die  Besoldungen  der  Professoren  waren  in  der  That  zum 

guten  Teile  hinter  den  billigen  Anforderungen  der  Zeit  zurück- 

geblieben, und  bei  einer  Anstalt,  wie  eine  Universität,  werden 

von  der  Mittelfrage  zugleich  noch  andere  Bedürfnisse  getroffen, 

als  die  der   Gehalte.    Franz  Ludwig  hat  indess  in  dieser  Be- 

ziehung, ohne  sich  auf  allgemeine  Massregeln  einzulassen,  im 

einzelnen  vielfach  nachgeholfen  und  eingegriffen,  obwohl  er  sich 

ni<  ht  leicht  über  eine  gewisse  Linie  hinausdrängen  Hess.  Dalberg 

hatte  sich  durch  seine  liberalen  Tendenzen  unter  den  Professoren 

offenbar  eine  Partei  geschaifen,  oder  doch  lebhafte  Sympathieen 

erworben.    Nicht  umsonst  wurde  im  J.  1787  seine  für  ihn  so 

verhängnissvoll  gewordene  Erwählung  zum  Coadjutor  des  Erz- 

bischofs  von  Mainz  am  13.  Juni  von  Seite  der  Universität  mit 

einer  eigenen  solennen  Feier  begangen:  übrigens  bleibe  hier  nicht 

unerwähnt,  dass  Franz  Ludwig  hiezu  durch  ein  eigenes  Reskript 

von  Bamberg  aus  den  ersten  offiziellen  Anstoss  gegeben  hatte. 

Dalberg  war  ja  auch  zugleich  noch  immer  der  Rektor  M.  der 

Universität,  und  eine  grosse  Zukunft  that  sich  mit  dieser  Wahl 

scheinbar  vor  ihm  auf.1)  — 

Wenn  Franz  Ludwig  sich  der  Universität  gegenüber  nicht 

so  freigebig  benahm,  als  manche  von  ihm  erwarteten,  so  hatte 

das  noch  den  besonderen  Grund,  dass  er  lange  Zeit  mit  den 

Leistungen  derselben  nichts  weniger  als  zufrieden  war.  Er  hatte 

die  zweite  »Säkularfeier  mit  so  autlallender  Pracht  in  der  Voraus- 

-etzung  veranstaltet,  es  werde  dies  ihr  neues  Leben  einhauchen, 

die  nach   seiner  Meinung   erschlafften  Geister   erwecken  und 

*)  t"eber  diese  Feierlichkeit  berichtet  das  Protokollbuch  des  J.  1737 
■  f».  6*>b  —  71)  in  der  eingehendsten  Weise  nnd  produzirt  Schreiben  Franz  Ludwigs» 

Dalbergs  n.  dpi.  Die  Feier  wurde  mit  Gottesdienst,  Festessen,  akademischen  Dis- 

putationen nnd  Promotionen,  Beleuchtung  der  Brücke  nnd  Stadt  n.  dgl.  begangen. 

In  dem  Werk  des  Hrn.  r.  Beaulieu-Marconnay  über  Dalberg  <;2  Bde.  Weimar  1879) 

»iad  diese  Wirzburger  Beziehungen  seines  Helden  nur  wenig  berührt ;  ich  komme 

vielleicht  gelegentlich  einmal  eingehender  daranf  zu  reden,  als  es  jetzt  mög- 
lich war. 

Digitized  by  Google 



470 Zehntes  Capitel. 

zu  verstärkter  Thätigkeit  anspornen.  Der  Fürst  fand  aber,  da>> 

das  Gegenteil  eingetroffen  sei.  Nicht  einmal  so  viel  Energie 

habe  die  Universität  entwickelt,  seinem  Wunsche  gemäss  zum 

Zwecke  der  Erneuerung  ihrer  Statuten  die  Initiative  zu  ergreifen. 

Voll  Unmuth  über  diese  Apathie,  meint  Franz  Ludwig  wohl,  er 

hätte  vielleicht,  statt  im  stillen  sich  darüber  zu  grämen,  mehr 

Ernst  brauchen  sollen.1)  Als  nun  im  J.  1784  die  Universität 

Mainz  ihr  Jubiläum  feierte  und  der  Fürst  aus  den  Lebenszeichen, 

welche  sie  bei  dieser  Gelegenheit  gab,  in  Bezug  auf  ihre  iuiien- 

Lebenskraft  einen  Schluss  zog  und  fürchten  zu  müssen  glaubte, 

dass  dort  seiner  Universität  eine  gefährliche  Nebenbuhlerin  er- 

wachsen könne,  beschloss  er,  sein  bisher  beobachtetes  System 

der  Zurückhaltung  fallen  zu  lassen  und  direkter  sich  der  An- 

gelegenheiten derselben  anzunehmen,  statt  abzuwarten,  was  von 

dieser  Seite  aus  geschehen  werde.  Freilich,  wenn  er  meinte, 

sich  vor  der  Concurrenz  der  sich  erhebenden  Mainzer  Universität 

scheuen  zu  sollen,  konnte  er  sein  bereits  erwähntes  Vorurteil 

in  Betreff  der  reichen  Dotation  derselben  kaum  länger  festhalten. 

Gewiss  ist,  dass  seit  dieser  Zeit  seine  aktive  Teilnahme  an  den 

Zuständen  der  Universität  eine  lebhaftere  wird;  manche  seiner 

bezüglichen  reformirenden  Massregeln  fällt  indess  glehhwohl 

schon  in  die  Zeit  vor  dem  J.  17S4,  das  keineswegs  eine  unbedingt*» 

Scheidelinie  bildet. 

Wenn  man  aus  den  allgemeinen  Betrachtungen  heranstritt 

und  das  Verhalten  Franz  Ludwigs  zu  den  einzelnen  Fakultäten 

und  Disciplinen  in  das  Auge  fasst,  gestaltet  sich  das  bez.  Urteil 

über  seine  scheinbare  Zurückhaltung  überhaupt  günstiger.  Auf  die 

philosophische  Ausbildung  der  Studierenden  jedes  Faches  hat  er 

von  Anfang  an  das  grösste  Gewicht  gelegt.  Hiebei  hat  er  der 

Natur  der  Sache  nach,  so  weit  es  sich  um  betreffende  Vorschriften 

handelte,  nur  die  studierenden  Landeskinder  im  Auge  gehal* 

und  haben  können:  er  wie  seine  Vorgänger  haben  die  Universität 

n  Ans  Oberthttr*  Naehlass.    Vgl.  Schwab,  1.  c.  S.  93,  der  ilesselbta,  * 

wir  wissen,  vielfach  benutzte. 
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in  erster  Linie  auch  stets  als  Landes -Universität  behandelt.  So 

erliess  er  bereits  am  24.  Januar  1782  eine  Verordnung,  kraft 

welcher  fortan  kein  Eingeborener  des  Hochstifts  zum  Besuche 

von   Vorlesungen    in   der   Theologie.    Rechtswissenschaft  oder 

Mediein  zugelassen  werden  dürfe,  der  nicht  nachweisen  könne, 

dass  er  zuvor  den  ganzen  philosophischen  Curaus  absolvirt  habe.1) 

Er  berührte  damit  jene  Frage,  über  welche  das  vorige  Jahr- 

hundert prinzipiell  zwar  überwiegend  mit  sich  im  Reinen  war, 

«lie  aber  bis  auf  unsere  Zeit  herab  noch  keine  vollgiltige  Lösung 

gefunden  hat.    Franz  Ludwig  in  seiner  Person  hat  darüber  zwar 

schwerlich  je  Zweifel  gehegt,  aber  in  den  Kreisen  der  studierenden 

Jugend  wurde  die  Angelegenheit  anders  angesehen  und  machte 

«ich  die  Neigung  geltend,  möglichst  rasch  zum  Fachstudium 

überzugehen.    Dieser  Neigung  wollte  der  Fürst  also  entgegen- 

traten und  richtete  mit  jener  Verordnung  eine  Schranke  auf. 

«lie  von  einem  Landeskinde   nicht  so  leicht  zu   umgehen  war. 

An  diesen  Grundsätzen  hat  er  unerschütterlich  festgehalten  und 

sie  wiederholt,  namentlich  auch  den  angehenden  Medieinern 

gegenüber  festgehalten.-)  Merkwürdig  hat  man  es  stets  gefunden, 

dass  Franz  Ludwig  den  Muth  fand,  der  Kan tischen  Philo- 

sophie  an   seiner   Landesuniversität    eine   Stätte   zu  bereiten. 

Dieser  Entschluss  hat  ihm  zwar  später  giftige  Vorwürfe  ein- 

getragen, für  ihn.  der  auf  die  philosophische  Ausbildung  ein  so 

nachdrückliches  Gewicht  legte,  war  es  aber  eine  einfache  Con- 

-e<jnenz.  da ss  er  das  philosophische  System,  welches  sich  alle 

Geidter  unterwarf  und  eine  neue  Weltanschauung  begründete, 

uieht  ausgeschlossen  wissen  wollte.    In   theologisch  -  gelehrten 

Kreisen  zu  Wirzburg  wurde  ja  die  Ansicht,  dass,  so,  gewiss  die 

Theologie   der  Philosophie  nicht  entbehren   könne,  gerade  die 

Kantische  Philosophie  der  Religion  am  meisten  entspreche,  aufs 

lebhafteste  vertreten.  Genug,  der  Fürst  entschied  für  sie,  und  Vor- 

träge über  die  Kantische  Philosophie  wurden  an  der  Universität 

i   Urk.-Buch  Nr.  195,  S.  42*— 4:50. 

-  Zo  vgl.  A.  Unland:  Franz  Ludwig*  n.  s.  w.  Verordnungen  und  Reskripte 

bezüglich  den  Studium*  d<  r  Philosophie  an  der  Universität  Wirzburg.   Würzb.  1S.*>2. 
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zugelassen.  Dr.  Maternus  Reuss,  ursprünglich  Arzt,  dann  seit  1777 

Benediktinermönch  im  Kloster  St.  Stephan,  war  es.  der  als  Ver- 

kiindiger  der  neuen  Lehre  anerkannt  wurde.     Reuss.  ein  ge- 

borener Franke,1)  war  auf  Dalbergs  Empfehlung  bereits  am 

24.  Juli  1782  zum  ordentlichen  Professor  der  Logik.  Metaphysik 

und  praktischen  Philosophie  ernannt  worden.    Die  Lektüre  der 

r Kritik  der  reinen  Vernunft*4   hat  seine  Richtung  für  immer 

entschieden.    Im  J.  1788  begann  er  seine  Vorträge  über  Kant, 

ohne  selbst  schon  tief  genug  in  dieselben  eingedrungen  zu  sein. 

Obwohl  nun  bald  genug  iu  der  Nahe  Bedenken  über  die  Ver- 

einbarkeit  dieser  Philosophie   mit   den   Prinzipien   zumal  der 

katholischen  Religion  laut  wurden,  hielt  Franz  Ludwig  gleich- 

wohl Stand  und  stattete  Reuss  1792  mit  einem  Reisestipendium 

aus,  auf  dass  er  in  Königsberg  selbst  und  durch  den  persönlichen 

Verkehr  mit  Kant  ein  tieferes  Verständniss  von  dessen  System 

gewinne.     Reuss  hat ,  wenn  auch  vielleicht   der  massgebende 

Zweck  der  Reise  nicht  im  ganzen  Umfange  erreicht  worden  war. 

durch  sie  doch  an  Ansehen  sichtlich  gewonnen,  und  der  Zudrang 

zu  seinen  Vorträgen  aus  allen  Fakultäten  und  Kreisen  war  ein 

beispielloser.    Die  Studenten  waren  durch  ihn  für  die  Philosophie 

vollständig  erobert  und  in  eine  wahre  Begeisterung  versetzt. 

So  weit  ging  wenigstens  Anfangs  die  Begeisterung  derselben 

dass  sie  König  Friedrich  Wilhelm  II.  von  Preussen,  der  auf 

der  Reise  nach  dem  Rheine  Wirzburg  berührte,  in  feierlichem 

Aufzuge  begrüssten,  wobei  die  Führer  golddurchwirkte  Schärpen 

trugen,  die  die  Aufschrift  führten:  „ Königsberg  in  Preussen  uml 

Wirzburg  in  Frauken  vereinigt  durch  Philosophie.*2)  Franz 

Ludwig  hat  den  aufgetauchten  Bedenken  und  Angriffen  gegen- 

über fortgesetzt  die  schützende  Hand  über  ihn  gehalten:  Reu>- 

hat  ihn  überlebt  und  bis  zu  seinem  Tode  (26.  Sept.  1798)  seinen 

Lehrstuhl  tapfer  behauptet.    In  solchen  Fragen,  wie  auch  ii- 

seinem   liberalen  Verhältnis«  zur  theologischen  Fakultät. 

>)  Er  war  zu  Langendorf  bei  Hainmelbnrg  am  24.  Jnli  1751  geboren.  Er 

w  ar  der  Nachfolger  vou  Höscr  in  der  philo  - .  Fakultät. 

S.  F.  W.  Schuberts  Biographie  Im  an.  Kauts   Leipzig  1842»  S.  2  id. 
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die  gerade  durch  sein  System  einen  freien  Charakter  erhalten  hatte, 

trat  die  Denkweise  des  Fürsten  am  deutlichsten  zu  Tage,  und  hierin 

ist  der  Grund  zu  suchen,  kraft  welchem  man  ihn  mit  Recht  zu 

den  Grundsätzen  der  „Aufklärung"  in  Beziehung  setzte.  Die 

philosophische  Fakultät  hat  sich  jedoch  zugleich  noch  weiterer 

Förderung  durch  ihn  erfreut.   Dahin  gehört  die  Erlauhniss,  statt 

der  lateinischen  die  deutsche  Sprache  hei  den  Vorlesungen 

zu  gebrauchen,  die  auch  auf  die  anderen  Facultäten,  teilweise 

selbst   (für   Kirchengeschichte)   auf  die    theologische  aus- 

gedehnt wurde.    Und  eben  dahin  gehört  die  Einführung  von 

halbjährigen  Cursen,  während  bisher  alle  Disciplinen  in  Vor- 

lesungen, die  das  ganze  Jahr  ausfüllten,  vorgetragen  wurden 

Von  höchster  Widrigkeit  aber  war  die  Verordnung  vom  3.  Okt. 

17H4.  welche  das  Gymnasium  aus  dem  Verbände  mit  der  Uni 

versität  gänzlich  loslöste.1)   Die  Motive  dieser  befreienden  Mass 

ivgel  sind  wohlbegründet  und  teils   didaktischer,  teils  päda 

gogischer  Natur.    Die  Philosophie  sollte  zwar  auch  fortan  nicht 

gänzlich  aus  den  höheren  Klassen  des  Gymnasiums  ausgeschlossen 

•^in.  aber  nur  mehr  in  Gestalt  der  «Elementarphilosophie -  von 

eigens  dazu  angestellten  Lehrern  vorgetragen  und  zugleich  kein 

»Schüler  dieser  Klassen  mehr  an  der  Universität  immatrikulirt 

werden.     Die  Wirkung  dieser  Massregel  konnte  nur  in  jedem 

.Sinne  wohlthätig  sein,  vor  allem  für  die  philosophische  Fakultät 

-elbst,  die  jetzt  erst,  darf  man  sagen,  in  annähernde  Eben- 

bürtigkeit neben  die  drei  übrigen  Fakultäten  trat.  —  Anlangend 

die  Mitglieder  derselben  zur  Zeit  Franz  Ludwigs  ist  folgendes 

7.\i  sagen.    Von  Namen  aus  der  Zeit  Adam  Friedrichs  treffen 

wir  noch  Burkhänser,  Huberti  und  Trentel  in  Wirksamkeit;  von 

Maternus  Reuss  als  Vertreter  der  kritischen  Philosophie  haben  wir 

Kreits  gesprochen;  ferner  Ambras  Engel-)  und  M ichael  A.  Schwab,9) 

der  eine  las  die  Experimentalphysik,  der  andere  die  theoretische 

»i  rrk.-Bucu  Nr.  169,  S.  440. 

2  Geb.  1732.  Exjesuit.  lSOl.    Seine  erste  Anstellung  datirt   übrigens  vom 
3.  1771. 

*)  Geb.  zu  Wirzlmrg  17ö<»,  ein  Weif  geistlicher. 
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Physik  und  dazu  Geschichte  der  Philosophie;  endlich  Bonactn- 

tnra  A ndrcs  vertrat  die  klassischen  Sprachen  und  Literaturen  liebst 

Aesthetik; l)  dazu  kam  1788  J.  B.  Vogelmann  als  Professor  d« 

gesammten  Naturgeschichte.-)    Als  nicht  unwichtig  ist  hervor- 

zuheben, dass  nach  M.  J.  Schmidts  Abgang  nach  Wien  die  Pro- 

fessur der  deutschen  Reichsgeschichte  der  Natur  der  Sache  genial 

aus  der  theologischen  in  die  philosophische  Fakultät  ver- 

setzt wurde;  Franz  Ludwig  hat  Schmidt  höchst  ungern  ziehen 

sehen,  obwohl  dieser  meinte,  dass  er  nie  ein  rechtes  Vertrauen 

zu  ihm  gefasst  gehabt  habe.   Schmidts  Nachfolger  war  Christian 

Bönicke,  ebenfalls  ein  Weltgeistlicher,  von  unabhängiger  Richtung 

und  guten  Kenntnissen.   Unter  seinen  Schriften  ist  die  Geschieht- 

der  Universität  Wirzburg.  die  er  aus  Veranlassung  der  zweiten 

Säkularfeier  schrieb,  nicht  zu  vergessen.'5)    Seit  dem  J.  WM 

erscheint  endlich  auch  Ad.  Mich.  Koel  in  den  Reihen  der  philo- 

sophischen Fakultät,  dessen  Vorträge  sich  zunächst  hauptsäch- 

lich über  Geschichte,  namentlich  der  griechischen.  Philosoph]" 

und  über  Literaturgeschichte  erstrecken.    Er  war  ein  ziemlich 

rleissiger,  wenn  auch  nicht  hochgeschätzter  Schriftsteller;  über- 

haupt, wenn  Franz  Ludwig  an  den  Professoren  der  Universität 

in  den  ersten  Jahren  Fleiss  und  Arbeitsamkeit  vermisste.  >«» 

durfte  er  in  seiner  späteren  Zeit,  allen  Fakultäten  gegenüber, 

diesen  Tadel  zurücknehmen  oder  beträchtlich  modiriciren:  es  war 

doch  auch  kein  Zufall,  dass  jetzt  aus  der  Mitte  der  Universität 

eine  Zeitsc  hrift  hervorging,  die  Wirzb.  rGelehrten-Anzeigcn".  di** 

insoferne  eine  populäre  Tendenz  verfolgten,  als  sie  -  Aufklärung. 

Geschmack  und  Sittlichkeit-,  im  -fränkischen  Volke-  verbreiten 

und  dasselbe  mit  guten  Schriften  bekannt  machen  wollten.  I>f»; 

Anstoss  zu  diesem  Unternehmen  hatte  übrigens  die  theologisch' 

Fakultät  gegeben,  deren  Standpunkt  in  derselben  zugleich  über- 

wiegend vertreten  und  vertheidigt  wurde.    Franz  Ludwig  g*- 

l)  Seit  1783;  er  starb  16.  Mai  1*22.    Ein  geborener  Nürnberger  etxnfai:» 

ein  Exjesuit. 

-)  Er  war  g«*b.  17«H)  zn  Kitzingen,  gest.  22.  April  1321. 

3j  Er  starb  lsoö;  der  Heiniath  nach  ein  Wirzbnrger. 
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währte  der  Zeitschrift  Censurfreiheit  und  überdiess  eine  Unter- 

stützung aus  den  Mitteln  der  Universität,  um  die  Existenz  der- 

selben zu  sichern. 

Das  klerikale  Element  war  nach  dem  oben  angeführten  in 

der  philosophischen  Fakultät   stark  genug  vertreten,  indess  hat 

«lieser  Umstand  auf  die  Haltung  derselben  keinen  Einrluss  gehabt, 

selbt  die  ehemaligen  Mitglieder  S.  J.  haben  in  dieser  Beziehung 

zu  keiner  Klage  Veranlassung  gegeben.    Bonav.  Andres,  der  die 

alte  Literatur  vertrat,  war  gewiss  kein  kritischer  Philologe,  aber 

ein  kenntnissreicher  Mann,  der  dieser  noch  so  jungen  Professur 

für  s  erste  wohl  genügen  mochte.    Für  die  allgemeine  und  prin- 

zipielle Stellung  der  Universität  war  indess  die  theologische 

Fakultät  und  ihre  Haltung  am  wichtigsten.    Ihr  gegenüber  mani- 

festirte  sich,  wie  schon  berührt  wurde,  der  bei  aller  Aengstlieh- 

keit  freie  Sinn  Franz  Ludwigs  am  deutlichsten:  in  seiner  Haltung, 

die  er  ihr  gegenüber  beobachtete,  wurde  es  wohl  oder  üblich  klar, 

dass  er  unter  der  Herrschaft  des  philosophischen  Jahrhunderts 

-tand.    Er  achtete  die  öffentliche  Meinung  als  ein  sicheres  Cor- 

rektiv   gegen  Missbrauch  der  Gewalt   und  gegen  Aberglauben. 

Er  hatte  in  der  theologischen  Fakultät  Männern  relativ  freier 

Richtung  Platz  gegönnt,  und  nahm  sie  auch  in  Schutz  gegen 

Verunglimpfung  und  Denunciationen.    Sein  Ordinariat,  d.  h.  die 

geistliche  leitende  Behörde,  war  keineswegs  im  vollen  Einklänge 

mit  des  Fürstbischofs  System,  er  versäumte  aber  nicht,  ihr  seinen 

Standpunkt  klar  zu  machen.    Er  gab  ihr  deutlich  zu  verstehen, 

dass  der  Missbrauch,  der  anderswo  mit  Philosophie  und  Auf- 

klärung getrieben  werde,  für  ihn  kein  Grund  sei.  dieselbe  überhaupt 

zu  verwerfen  und  zu  befehden.  M    Genug,  er  liess  keinen  Zweifel, 

dass  die  Eiferer  keine  Aussicht  hätten,  ihn  auf  ihrer  Seite  zu 

-nhen  und  mit  sich  fortzureissen.    Die  t  h  eol  ogisch  e  Fakultät 

war  in  ihrer  Mehrheit  in  der  Tliat  so  zusammengesetzt,  dass  die 

alte,  von  dem  gestürzten  Systeme  gebildete  Schule  keine  Freude 

»  S.  Schtcab  1.  c.  S.  275  ff. 
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daran  haben  konnte.    Männer  wie  Oberthür.1)  Anton  Bosshirt.*-* 

Ad.  Joh.  Onymus,*)  Michael  Feder,*)  und  vor  allem  Frans  Bn<r 

hatten,  bei  aller  Verschiedenheit  das  Eine  gemeinsam,  da."»."  sir 

zumeist  in  massvoller  Weise,  wie  sie  in  den  Augen  Franz  Lud- 

wigs allein  Gnade  fand,  einer  freien  Richtung  huldigten.  Onymm 

war  bei  aller  Geschmeidigkeit  eine  streitbare  Natur,  und  hat 

den  Kampf  mit  den  Klopffechtern  der  alten  Schule  unverzagt 

aufgenommen.    Er  sprach  ganz  entschieden  für  die  ̂ othwendic- 

keit  des  Fortschreitens  der  Theologie  mit  der  Bildung  der  Zeit, 

und  fand  hiebei  bei  seinem  Fürsten  Zustimmung.  Geistig  gemein 

ohne  Zweifel  bedeutender,  ja  ohne  Zweifel  das  bedeutende 

Mitglied  der  Fakultät  war  Franz  Berg,  der  in  erster  Linie  dir 

angefochtene,  freie  Stellung  der  Fakultät  repräsentirt.6)  Im 

J.  1790  wurde  ihm  die  Professur  der  Kirchengeschichte  über- 

tragen, die  nach  Thomas  Grebners  Tode  (gest.  1787)  zunächst 

an  Nie.  Steinacher  gelangt  und  von  diesem  nach  wenigen  .Jahren 

resignirt  worden  war. ")    Berg  war  unstreitig  ein  Gelehrter  von 

vielen  Kenntnissen  und  origineller  Denkweise,  ein  wirklich  pro- 

duktiver Kopf  war  er  jedoch  gleichwohl  nicht,*  auch  wenn  die 

Anzahl  seiner  Schriften  grösser  wäre;  Tiefe  des  historischrß 

Blickes  lässt  er  in  vitalen  Fragen  oft  genug  vermissen,  uml 

mit  dem   charakteristischen  Iuhalt  des  Jahrhunderts  sich  fa^t 

ebenso  oft  im  Widerspruch  als  in  Uebereinstimmung  treffen.  Für 

die  Universität   und  seine  Fakultät  war  er  indess  sicher  ein^ 

Erwerbung  vom  höchsten  Werthe,  durch  ihn  treten  sie  mehr 

>)  S.  oben  S.  456,  Aum.  5. 

*)  Geb.  am  22.  Jali  1746  zu  Sulzfeld  am  Mai».    Er  war  seit  1779  Profe*»*r 

<ler  Moraltbeologie  gest.  1795,  15.  März. 

i)  Geb.  am  29.  März  1754  zu  Wirzburg,  seit  1783  Professor  der  Exegesr. 

«)  Geb.  am  25.  Mai  1754  zu  Oellingen  (B.-A.  Ochsenfurt  .,  seit  1785  Professor 

der  orientalischen  Sprachen,  weiterhin  der  Moral  und  Patristik,  seit  1791  zugltu 

Bibliothekar.    Vgl.  l  eb.  ihn  und  die  vorher  genannten  auch  Kuland.  Series.  s.  h.  I. 

ä'i  Vgl.  über  ihn  das  vortreffliche,  schon  öfter  angeführte  Buch  von  SchW- 

«)  Geb.  am  31.  Januar  1753  zn  Frickenhausen  am  Main,  seit  1785  Profe** 

der  Patristik,  17«»0 — 1809  der  Kircheugeschichte,  1811  der  allgemeinen  Geschichte. 

gest.  6.  April  18.-1. 

")  Ueber  Steinacher,  s.  oben  S.  458. 
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al*  durch  jeden  anderen  seiner  Collegen,  in  fortgesetzter,  freund- 

Ii<  her  und  friedlicher  Berührung  mit  den  Ideen  und  Tendenzen 

des  Zeitalters:  nicht  umsonst  daher  hat  man  ihn  in  neuerer  Zeit 

zum  Mittelpunkt  einer  die  geistigen  Gesammtzustände  des  Hoch- 

Stiftes  umfassenden  Darstellung  gewählt.  — 

Es  unterliegt  nach  diesem  Allen  keinem  Zweifel,  dass  es 

in  erster  Linie  die  Haltung  der  theologischen  Fakultät  als 

solcher  war.  welche  der  Schöpfung  Julius  Echters  jetzt  die  all- 

gemeine Aufmerksamkeit  zuwendete. 

Von  Seite  der  philosophischen   Fakultät  war  es  im 

Grunde  doch  nur  die  Begünstigung  der  kritischen  Philosophie, 

welche  ihr  nähere  und  entferntere  Teilnahme  erweckte.  Die 

juristische   Fakultät    erfreute    sich    fortgesetzt  geachteter 

Lehrer,  die  sich  zum  Teile  auch  wissenschaftlich  hervorthaten, 

jedoch  war  sie  beträchtlich  weniger  an  dem  grossen  Kampfe  des 

Jahrhunderts  beteiligt  und  zählte  überdiess  keine  so  streitbaren 

Naturen  in  ihrer  Mitte :  Neben  Sehneidt  und  J.  J.  Haus,  der  aber 

17*4  ausschied,  ragen  als  Gelehrte  bedeutenderen  Namens  J.  B. 

A.  Samkaber,  a.  A.  K.  Klehtschrod ,  Joh.  PA  Gregel  und  J.  31. 

Seuffert  hervor.1!    Samkaber*)  war  bereits  1777  als  ausserordent- 

licher Professor  eingetreten,  vertrat  als  Ordinarius  seit  1786  die 

pnblicistischen  Disciplinen  und  den  Reichsprozess  bis   18<)6,  in 

welchem  Jahre  er  in  einen  anderen  Wirkungskreis  überging.  Er 

war  weniger  der  Mann  wissenschaftlicher  Forschung  als  des 

praktischen  Wirkens,  als  welcher  er  sich  um  die  Interessen  der 

Hochschule  höchst  verdient  gemacht  hat.3)    Kleinschrod  war  im 

J.  1785  als  sehr  junger  Mann  von  Franz  Ludwig  zum  ord.  Professor 

•  Ur  Institutionen  und  des  Strafrechtes  ernannt  worden. *)  Er  hat 

i    Vgl.  «nächst  Riseh,  Rekt.-Rcde,  S.  40  ff. 

r  Geb.  1754  zu  Wirzb.,  u.  a.  in  Göttingen  gebildet  Reu«.  Sammlung,  jurist. 

Fakultät  Bd.  II  ».  h.  v. 

3*i  Er  wurde  im  J.  1798  von  dem  letzten  Fürstbischof  von  Wirzburg  dem 
Graf«-n  Stadion  zum  Rastatter-Congresa  ab  Rath  beigegeben.  Vgl.  des  Ritters  Karl 

ton  Lang  Memoiren,  Ausgabe  München  1881,  1.  Bd.  8.  258—259. 

«  Er  war  1762  zn  Wirzb.  geboren  und  hatte  zu  »einer  Ausbildung  Güttingen 

an-1  Wetzlar  besucht.    Er  starb  1824. 
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.sieh  literarisch  auf  dem  Gebiete  des  letzteren  unter  dem  Ein- 

flüsse der  philosophischen  Aufklärung  stehend,  vielfach  verdient 

gemacht.  —  Grcycl,  seit  1791,  der  Nachfolger  von  J.  N.  Endree,  ge- 

hörte, wie  bisher  alle  Lehrer  des  canonischen  Rechtes,  dem  geist- 

lichen Stande  an  und  vertrat  das  Episcopalsystem  mit  Schärfe  un<l 

Klarheit.1)  Scuffvrt,  von  Franz  Ludwig  begünstigt  und  17*^8  zu- 

nächst als  ausserordentlicher  Professor  für  Civil-  und  öffentlich« 

Recht  ernannt,  wurde  sehr  bald  in  den  praktischen  Staatsdienst 

gezogen,  der  ihn  von  Stufe  zu  Stufe  höher  führte.2)  Nimmt  mau 

die  ganze  Summe  der  gleichzeitig  in  dieser  Fakultät  wirkenden 

Lehrkräfte  zusammen,  so  steigt  die  Zahl  der  ordentlichen  Pro- 

fessoren auf  sechs,  und  ist  neben  den  herkömmlichen  Färbern 

zugleich  für  Cameralwissensehaften,  Statistik  und  Diplomattk 

gesorgt.  Das  Bestreben  der  leitenden  Hand,  auf  dem  Gebiete 

der  Rechtswissenschaft  und  der  verwandten  Fächer  den  Forder- 

ungen der  Zeit  und  des  Standes  gerecht  zu  werden,  ist  auch 

hiebei  nicht  zu  verkennen.  Insoweit  die  Frequenz  entscheidet 

ist  die  Anerkennung  für  diese  Sorgfalt  nicht  ausgeblieben.  W« 

Juristen  liefern  mit  das  grösste  Contingent  zur  Studentenschaft 

überhaupt,  deren  Anzahl  seit  Jahrzehnten  gewachsen  ist  un«i 

durch  die  Auscheidung  des  Gymnasiums  geringen  erkennbarer, 

Verlust  erlitten  hat.  —  Die  Sorgfalt  Franz  Ludwigs  für  die  juri- 

stische Fakultät  und  das  juristische  Fachstudium  wird  endlich 

durch  einige  Verordnungen  aus  seinen  letzten  Jahren  bestätig 

welche  die  Unerlässlichkeit  des  Besuches  der  öffentlichen  Vor- 

lesungen und  die  Unzulässigkeit,  sie  durch  blossen  Privatunter- 

»I  Er  war  1750  in  Prölsdorf,  (B.-A.  Hassfurt)  geboren. 

*)  Seuffert  war  705  zu  Wirzb.  geb.  und  hatte  u.  a.  auch  Güttingen  besucht. 

Er  starb  1829.  ».  Neuer  Necrolog  d.  1).  VII,  S.  714  ff.  —  Ausser  den  ob*-»  z- 

nannten  sind  zu  erwähnen  :  1)  Bernhard  Katzcnberger,  Prof.  der  praktischen  Recht*- 

Wissenschaft,  1780 — 1785.  —  2)  F.  X.  Steiert,  o.  ö.  Prof.  der  Rechts-Kncyilopai:- 

1785—1788.  —  3)  J.   V.  Philippi,  Prof.  praxeos  et  diplomaticae,  1785 
4)  Ph.  V.  H.  Wilhelm.  Profess.  des  Lehnrechtes  und  der  .Statistik.  1785—17*1. 

5)  Joh  M.  Sartorius,  Prof.  der  Cameralwissenschaft,  !789— 1794.  —   <V  B.  J«. 

Haus,  ausserord.  Prof.  von  1789—1795.  —  Philippi  war  zugleich  Archivar  ui 
starb  am  30.  Nov.  1791. 

Digitized  by  Google 



Die  Epoche  der  Organisationen  und  der  Aufklarung.    (1729—171)5.)  479 

rieht  ersetzen   zu   wollen,   nachdrücklich   aussprechen.  l)  Der 

erlaubte  Privatunterricht  wird  zugleich  geregelt  und.  um  ihn 

überwachen  zu  können,  an  von  Staatswegen  bestellte  Correpe- 

titionen  Ubertragen.2)    Einige  Jahre  früher  waren  auf  Antrag 

der  Fakultät  bereits  die  Vorschriften  in  Betreff  der  Erlangung 

juristischer  Grade  einer  zeitgemässen  Revision  unterzogen  werden.8) 

Der  nie dicin  i sehen  Fakultät  und  den  in  ihr  vereinigten 

Disziplinen  hat  Franz  Ludwig  eine  nicht  geringere,  vielleicht 

eine  noch  grossere  Sorgfalt  zugewendet.4)    Diese  Sorgfalt  gilt 

in  erster  Linie  der  Ergänzung  und  Erweiterung  der  Attribute. 

•So  wurde  zuerst  ein  eingreifender  Umbau  des  Julius spi tal e s 

vorgenommen  und  in  dem  erneuerten,  1791  vollendeten  Flügel 

desselben  ein  chirurgisches  Operationszimmer  und  ein  Lokal  für  das 

Instrumentarium  eingerichtet,  zugleich  aber  auch  der  klinische 

uml  chirurgische  Unterricht  durch  eine  Verordnung  geregelt.5) 

Daran  reihte  sich  die  Reorganisation  der  anatomischen  und 

botanische  n  Anstalten.   Die  der  Anatomie  bestimmten  Räum- 

lichkeiten erhielten  auf  diesem  Wege  eine  vollständige  Umge- 

staltung und  eine  allen   billigen  Wünschen  entsprechende  Er- 

weiterung.   Am  9.  Juli  17S8  wurde  die  so  vergrößerte  und  neu 

eingerichtete  Anstalt  in  Gegenwart  Franz  Ludwigs,  des  Dom- 

kapitels,  der  gesammten   Universität  u.  s.  f.   mit  einer  Rede 

Siebolds  feierlich  eröffnet.6)    Die  Professur  der  Chemie,  die 

bisher  fortgesetzt  mit  einem  andern  medicinischen  Fache  ver- 

bunden gewesen  war,  wurde  jetzt  (1782)  zu  einem  selbständigen 

Fache  erhoben,  und  Georg  Pickel,  welchen  eine  langjährige  und 

♦-rfolgreiche  Wirksamkeit  erwartete,   war  der  erste  Xominal- 

protV^sor  derselben.    Dagegen  blieb  die  Botanik  noch  immer 

'   l  rk.-Buch  Nr.  107,  8.  443  d.  9.  Dez.  1793. 

Urk.-Buch  Nr.  168,  S.  445  d.  14.  April  1794. 

*)  Urk.-Buch  Nr.  160,  8.  441  d.  22.  Dez.  1786. 

*)  Vgl.  «wichst  KöWker,  1.  c.  8.  24  ff.  —  Das  Nähere  u.  a.  Thoniann, 

Annale*,  8.  10,  p.  XXXIII,  399. 

•  S.  Wirzb.  Gel.  Anzeigen,  Jahrg.  1791,  1.  Teil  8.  426  und  385. 

«i  Eine  Beschreibung  der  Eröffnungsfeier  gebeu  die  Universitats-Protokolle. 

I>i*  Rede  SiettoUh  erschien  (Nürnberg  1788)  im  Drucke. 
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mit  der  Materia  mediea  und  der  Reeeptirkunde  verbunden:  der 

botanische  Garten  selbst  wurde  gerade  unter  Franz  Ludwig  auf 

die  liberalste  Weise  umgestaltet,  vermehrt  und  mit  zwei  Labora- 

torien und  Hörsälen,  je  für  Botanik  und  pharmaeeutisehe  Ohemi* 

ausgestattet.1)  Desgleichen  wurde  der  medicinisch-kl  inische 

und  geburtshülfliche  Unterrieht  neu  geordnet.  Der  erster« 

verdankt  C.  C.  Siebolds  ältestem  Sohne,  Georg  Christoph,  un<l 

dessen  Nachfolger  Nicolaus  Thomann  den  grösseren  Aufschwung, 

um  den  letzteren  hat  sich  wieder  der  genannte  jüngere  Siebold, 

welcher  1790  als  der  erste  Professor  dieses  Faches  angestellt 

wurde,  verdient  gemacht.2)  Dagegen  blieb  die  Physiologie 

zurück;  G.  Chr.  von  Siebold,  der  seit  1792  Privat -Vorträge  über 

dieses  Fach  hielt,  im  J.  179b"  zum  ersten  Professor  desselben 

befördert,  wurde  teils  durch  die  Ueberbürdung  mit  einer  Reih«4 

von  Lehrgegenständen,  teils  durch  einen  frühen  Tod  —  er  starb 

bereits  1798  —  verhindert,  bedeutendes  auf  diesem  Gebiete  zn 

leisten. 

Es  stimmt  mit  dieser  Vorsorge  für  die  medicinische  Fakul- 

tät, dass  Franz  Ludwig  zugleich  nicht  unterliess.  (17S7>  Vor- 

schriften für  die  Studierenden  und  das  Studium  der  Medicin  zu 

erlassen,  wie  er  ähnliche  auch  für  die  übrigen  Fakultäten  erlassen 

hat:  selbstverständlich  hatte  er  dabei,  wie  sonst  auch,  nur  die 

Landeskinder  im  Auge.  Er  stellt  ziemlich  hohe  Anforderungen 

und  will  die  blos  „mittelniässigenu  Talente  von  diesem  Studium 

ausschliessen.  Es  ist  die  Erwägung  des  hohen  Berufes  des  Arzte?, 

in  dessen  Hände  das  leibliche  Wohl  der  Menschen  gelegt  wird, 

von  welcher  sich  der  Gesetzgeber  bei  diesen  Vorschriften  leiten 

lässt.3)  Auf  die  richtige  Wahl  der  Professoren  kam  zuletzt 

immer  noch  vieles  an,  wenn  die  geschilderten  Massregeln  den 

bezweckten  Erfolg  haben  sollten.  Wir  wissen  bereits,  wie  es 

in  dieser  Beziehung  stand.    An  der  Seite  des  älteren  Siebobl 

1)  S.  Kölliker,  1.  c.  S.  26. 

2)  Ebendaselbst  S.  26-27. 

3)  Bönicke,  1.  c.  S.  373. 
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glänzen   seine   drei   Söhne,    Geory   Christoph,1)   Barthel-)  und 

Elias  U  von  Siebold;  ferner  neben  ihnen  wirken  Ad.  Andr.  Senfft, 

Sic.  Thomann.*)  Joh.  Casp.  Gutberiet,  '*)  Xie.  Friedreich,6)  Gabriel 

Heitmann,1)  Georg  Pickel;»)  Namen,  die  mit  wenigen  Ausnahmen, 

wenn  auch  in  höherem  oder  geringerem  Grade,  hervorragende 

genannt  werden  dürfen.    Dass  die  Familie  Siebold  allma'lig  das 

Teberffewicht  in  der  Fakultät  erhielt,  ist  unverkennbar,  so  wenig 

als  geläugnet  werden  mag,  dass  ein  solches  Verhältnis»  nach 

Umständen  gar  leicht  bestimmte  Nachteile  im  Gefolge  haben 

kann:  in  dem  gegebenen  Falle  scheinen  die  Vorteile  die  Nach- 

teile überwogen  zu  haben.    Als  eine  die  anatomische  Professur 

ergänzende  Kraft  ist  noch  Franz  Caspar  Hesselbach  zu  erwähnen, 

<l*r  17^9  als  Prosektor  angestellt  wurde  und  sich  durch  die 

Hebung   des   praktisch -anatomischen   Unterrichtes  wesentliche 

Verdienste  erwarb.9)  

Alles  zusammengefasst.  hat  Franz  Ludwig  die  Entwicklung 

«ler  Universität  in  seltenem  und  höherem  Grade  gefordert,  als 

«Hess  vielleicht  bisher  anerkannt  worden  ist.  Man  kann  sagen, 

-r  hat  die  Schöpfung  Julius  Echters  auf  die  Höhe  geführt,  die 

»ie  nach  Aufhebung  der  Jesuiten,  aber  auf  der  fortbestehenden 

Grundlage  eines  geistlichen  Fürstenthums,  überhaupt  ersteigen 

r  Geb.  den  30.  Juni  17G7,  wnrde  am  28.  Oktober  1790  Professor  extraord., 

17t*5  ord.  Professor,  gest.  15.  Jannar  1798. 

*.  Geb.  3.  Febr.  1774  zo  Wirzb.,  seit  1797  ausserord.  Prof. 

1   Geb.  5.  März  1775.  seit  1797  ausserord.  Prof. 

*  Geb.  13.  April  1704  zu  Grünsfeld.  1790  Amtsphysicns  in  Arnstein,  1790 
»userord.  Prof.    Sein  Lehrfach  war  die  klinische  Professur. 

*  Geb.  13.  April  174S  zu  Hilders,  zuerst  knrmainz.  Oberphysicns  in  Lohr, 

•-st  1779  ausserord.,  1782  ord.  Prof.  der  Medicina  foremil  nnd  materies  med., 

■^»ter  der  Pathologie. 

(-  Gib.  24.  Febr.  1701  zu  Wirzburg,  seit  1795  ausserord.  Prof.  Er  vertrat 

/  :näch»t  die  allsrem.  und  spez.  Therapie. 

"  Geb.  c.  1752  zu  Wirzb.,  1782  ausserord.,  1795  ord.  Prof.  der  Botanik  und 
Arzneimittellehre. 

-  Geb.  1751  zu  Sommerach  {BA.  Volkach-.  Schüler  Egells,  17*2  ausserord., 

:~'jo  ord.  Prof.  der  Chemie. 

*  KolUker,  L  c.  S.  27. 

ü«~bkht«        CüivmiUt  Winborg.    L  Band.  31 
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konnte:  kein  geringer  Ruhm,  .sollte  man  denken.    Es  Hesse  »ich 

zu  dem  Bilde  seiner  so  umsichtigen  Fürsorge  für  die  Universität 

noch  mancher  Zug  hinzufügen;  die  Erhöhung  des  Fonds  der 

Bibliothek,   die   Einrichtung   eines   Xaturalieneabinets  u.  dgl. 

Rühmend  und  zugleich  dem  patriarchalischen  Staatswesen  genial 

ist  der  Eifer,  mit  welchem  er  junge  Talente  zu  entdecken,  zu 

fördern  und  ihnen  zugleich  bestimmte  Wege  zu  weisen  bemüht 

war.    In  dieser  Richtung  hat  er  keine  Kosten  gescheut  und 

sich    durch    eine   gelegentlich    erfahrene    Enttäuschung  nicht 

ermüden  lassen.     War  er  anfangs  der  Universität  gegenüber 

zurückhaltend,  abwartend,  so  griff  er,  nachdem  sein  Entschluß 

einmal  gefasst  war.  um  so  methodischer  und  nachdrücklicher 

ein,  und  er  hatte  bald  keine  Veranlassung  mehr,  die  Conenrrenz 

mit  Mainz  zu  fürchten,  wenn  er  auch  nicht  glänzende  Celebri- 

täten  um  sich  versammelt  hat,  wie  das  dort  geschehen  ist. 

Wir  haben  bereits  davon  gesprochen,  Franz  Ludwig  hat 

die  zweite  Säkularfeier  der  Universität  im  J.  1782  —  im  3.  Jahr> 

seiner  Regierung  —  in  der  ausgesprochenen  Absicht,  sie  dadurch 

neu  zu  beleben,  mit  ausgesuchter  Pracht  begangen.   Dieser  Zweck, 

wie  er  in  seiner  Ungeduld  hinterher  meinte,  ist  nicht  erreicht 

worden;  es  lag  der  guten  Absicht  offenbar  eine  irrige  Voraus- 

setzung zu  Grunde ;  Feste  dieser  Art  können  wohl  die  lebende 

Generation   unter    günstigen   Voraussetzungen    und    bei  ver- 

ständigem Nachdrucke   in  ein  correktes  Verhältniss   zur  Ver- 

gangenheit setzen,  werden  aber  kaum  jemals  eine  reelle  Ein- 

wirkung auf  die  kommende  Entwickelung  einer  Anstalt  von 

eigentümlichem  Leben,  wie  eine  Universität  ist.  äussern  könne-;., 

und  haben  das  schwerlich  jemals  gethan.    Die  erfreulichste  und 

wirksamste  Folge  des  Wirzburger  Jubiläums  des  J.  1782  war. 

dass  Franz  Ludwig,  indem  er  seine  Täuschung  iune  wurde,  zur 

Einsicht  gelangte,  dass  er  fortan  einen  ganz  andern  Weg  be- 

treten müsse,  wenn  der  Aufschwung  der  Universität,  den  er 

verlangte,  erzielt  werden  sollte. 

Aus  eben  diesem  Grunde  ist  es  nicht  unsere  Absicht,  den 

Verlauf  der  2.  Säkularfeier  eingehend  zu  schildern:  Stört*  datur 
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wäre  ja  in  Hülle  und  Fülle  vorhanden.    Es  ist  von  keiner  Seite 

her  versäumt  worden,  genaue  Aufzeichnungen  zu  machen,  um  der 

Nachwelt  ein  deutliches  Bild  von  den  rauschenden  Festlichkeiten 

zu  uberliefern.1)    Es  sei  bei  dieser  Gelegenheit  übrigens  doch 

erwähnt,  dass  im  .T.  1732.  zur  Zeit  Friedrich  Karls,  im  Schosse 

<ler  Universität  und  durch  einen  akademischen  Festakt  die  Feier 

des  anderthalbhundertjährigen  Bestehens  der  Universität  begangen 

worden  war.-)  Franz  Ludwig  nun  betrachtete  die  ±  Säkularfeier 

zugleich  nahezu  wie  eine  persönliche  Angelegenheit  und  trat 

mit  seiner  Person,  nicht  etwa  ans  Ruhmsucht,  sondern  im  Ge- 

fühle seiner  fürstlichen  Stellung  und  Pflicht  dabei  ein.  An 

Kostenaufwand,  um  dem  Feste  den  höchst  möglichen  Glanz  zu 

verleihen,  ist  nichts  gespart  worden.   Alle  Faktoren  haben  nach 

Kräften   zusammengewirkt,    um   etwas  in   sich  Vollendetes  zu 

leisten.   An  alle  deutschen  Universitäten,  überdies*  nach  Bologna 

und  Paris,  waren  Einladungen  ergangen,  und  von  den  deutschen 

wenigstens  hat  ein  guter  Teil,  darunter  drei  protestantische  — 

Erlangen,  Marburg.  Rinteln  —  der  Einladung  Folge  geieLstet. 

Die  gegen  die  auswärtigen  Deputationen  geübte  Gastfreundschaft 

Hess*  nichts  zu  wünschen  übrig.   Die  vier  letzten  Tage  des  Monats 

•luli  waren,  wiederum  aus  Zweckmässigkeitsgründen,  als  Festtage 

bestimmt.    Die  herrschende  Feststimmung  war  eine  gehobene, 

würdige.    Wenn  man  die  Reden  liest,  die  Franz  Ludwig  bei  der 

Eröffnung  und  am  Schlüsse  der  Feier  hielt,  kann  die  Verehrung 

für  den  Fürsten  nur  wachsen,  auf  den  die  ihm  dargebrachten 

Huldigungen   in    erster   Linie    kaum   andere  Wirkung  hervor- 

brachten, als  dass  er  sich  seiner  Pflichten  gegen  die  Schöpfung 

Julius  Echten  erinnerte,  mit  dessen  Geschlecht  er  sich  durch 

nahe  verwandtschaftliche  Bande  verbunden  fühlte.    Die  Univer- 

'    Die  Senatsakten  enthalten  dafrir  reichliches  Material:   zu  VfL  sind  die 

' —treffenden  Klatter  der  Protokolle,  welche  der  Fniv.-I'edell   Jahr  aus  Jahr  ein 

*Wr  all»f*.  was  an  der  l'niversität  vorging,  führen  mnsste.  Vgl.  M.  ch.  f.  27:i  der 

r'niv.-BiM.  p.  2 — 2<».    Auch   von  den  Festschriften.  I'rogiamineu  n.  dgl.  hat  sii-h 
<la<  Meiste  erhalten;  endlich  haben  auch  Festgäste  darüber  Bericht  erstattet. 

-    VgL  die  oft  erwähnte  Schrift  von  C arlier-Gozen,  die  durch  die  in  Rede 

hende  Feier  hervorgerufen  worden  i>t. 

31« 
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sität  —  die  sich  über  das  Verhältniss  zwischen  dem  Fürsten  und 

ihr  vielleicht  erst  bei  dieser  Gelegenheit  recht  klar  geworden 

ist  —  hat  ihm,  um  ihrem  Dank  für  die  ihr  von  seiner  Seite  er- 

wiesene Huld  Ausdruck  zu  geben,  das  Rektorat  des  Jahre* 

1782— 1783  angeboten,  und  er  hat  sich  diesem  Amte,  das  er  be- 

reits im  Jahre  seiner  Erwählung  bekleidet  hatte,  mit  dem  Ernste 

unterzogen,  der  ein  Teil  seines  Wesens  war. 

Eilftes  Capitel. 

Georg  Karl  von  Fechenbach  und  die  Säkularisation 

(1795-1806.) 

(Schlussi. 

Mitten  in  der  gehobenen  Stimmung,  welche  die  Festlich- 

keiten der  zweiten  Säkularfeier  begleitete,  ist  schwerlich  in  der 

Seele  eines  der  vielen  Teilnehmer  die  Ahnung  aufgetaucht,  dass 

die  Tage  des  Hochstiftes  gezählt  seien  und  dass  die  rühmlichen 

Anstrengungen  eines  vortrefflichen  Fürsten,  die  besten  Seiten 

des  geistlichen  Staatswesens  zu  entwickeln,  mitten  in  der  all- 

gemeinen Umwälzung  den  Sturz  desselben  nicht  würden  auf- 

halten können. 

Und  doch  ist  es  so  gekommen.  Das  Mass  der  Zeiten  war 

voll  und  unter  furchtbaren  Erschütterungen  leitete  sich  ein* 

neue  Ordnung  der  Dinge  ein. 

Diese  Umwälzung  hat  auch  die  Schöpfung  Julius  Eehters 

erreicht  und  ihr  eine  vollständig  neue  Gestalt  gegeben,  so  dass 

von  dem  alten  Bau  kein  Stein  mehr  auf  dem  andern  geblieben 

ist.  Zwar  auch  diese  so  gründliche  Umgestaltung  hat  nicht 

Bestand  gehabt,  aber  eben  so  wenig  war  es  möglich,  jemals  di*> 

gewaltsam  unterbrochene  Continuität  mit  den  beseitigten  Zn- 

ständen  wiederherzustellen,  schon  darum  nicht,  weil  die  Voraus- 

setzung derselben,  der  gefallene  geistliche  Staat,  nicht  wieder- 

hergestellt werden  konnte.  — 
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Am  Hj.  Februar  1795  starb  Franz  Ludwig,  sein  Xachfolger 

als  Fürstbisehof  von  Wirzburg  war  Georg  Karl  von  Fechenbach. 

Gel»,  am  2<>.  Februar  1749,  war  ihm   früh  der  Zugang  zu  den 

Domstiften  von  Mainz  und  Wirzburg  eröffnet  worden,  seit  dem 

J.  1779  war  er  Domdeean  zu  Mainz.    Er  hatte  erst  Aussieht 

gehabt,  im  Anschlüsse  an  den  Wiener  Hof,  Coadjutor  von  Franz 

Ludwigs  Bruder  im  Mainzer  Erzstifte  zu  werden,  war  aber  Dank 

der  Anstrengungen  der  preussisehen  Politik  von  Karl  Th.  v.  Dal- 

berg aus  dem  Felde  gesehlagen  worden.    Es  waren  kritische 

•fahre,  in  welchen  er  nun  im  Hochstift  Wirzburg  in  den  Besitz 

der  fürstlichen  Gewalt  trat.     Man  hat  bezweifelt,  ob  er  der 

Schwierigkeit  der  Lage  ganz  gewachsen  war.    Von  gemässigter 

and  wohlwollender  Gesinnung,  der  allgemeinen  Bildung  der  Zeit 

nicht  fremd,  war  sein  Geist  nicht  gewandt  genug,  sich  in  den 

schwierigen  Verhältnissen,  von  welchen  er  nach   innen  wie  von 

aussen    her    umgeben    war.    leicht    und    mit   Erfolg  zurecht 

zutinden.    An  dem  Systeme  seines  Vorgängers  hat  er  nicht  auf- 

fällig geändert,   doch  hat  er  die  vergleichungsweise  liberale 

Richtung  desselben  eher  gedämpft  als  fortgesetzt,  aus  Furcht, 

d^r  überall  verbreiteten  politischen  Gährung  und  Unzufriedenheit 

zu  weit  entgegen  zu  kommen.    Im  übrigen  wollte  er  selbst  re- 

gieren, wie  Franz  Ludwig,  und  Hess  es  an  Eifer  und  persönlicher 

Mit wirkung  in   keiner  Weise   fehlen.     Diese   seine  Thätigkeit 

wurde  indes»  durch  die  kriegerischen  Ereignisse  und  durch  den 

Gang  der  grossen  Politik  zuerst  empfindlich  gestört  und  zuletzt 

für  die  Dauer  unterbrochen.    Im  J.  1790  erlitt  Franken  die  be- 

kannte Invasion  der  französischen  Rhein-Moselarmee,  die  mit 

der  Schlacht  vor  den  Thoren  von  Wirzburg  (26.  Dez.  1790)  und 

dem  fluchtartigen  Rückzüge  Jourdans  endigte.    Georg  Karl  war 

bei   dem  Herannahen  des  Feindes   nach  Böhmen  geflohen  und 

kehrte  erst   nach  dessen  Niederlage  zurück:  das  Hochstift  hat 

bei  Gelegenheit    dieser  Invasion  schwer  gelitten,  und  Georg 

Karl    sich   ehrlich   angestrengt,  die  geschlagenen  Wunden  zu 

heilen.    Im  J.  lsm,  kaum  von  einer  zweiten  Flucht  vor  dem- 

>elb*»n  Feinde  heimgekehrt,  ist  er  zum  Coadjutor  seines  Oheims, 

t 
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des  Fürstbisehots   von   Bamberg,  Franz   von  Buseck,  gewählt 

worden. 

Der  Universität  Wirzburg  hat  Georg  Karl,  trotz  der  Ungunst 

der  Zeiten,  eine  löbliche  Teilnahme  und  Sorgfalt  geschenkt,  obwohl 

er  sich  von  der  Furcht,  dem  Zeitgeiste  irgend  ein  Zugeständnis* 

zu  machen,  niemals  befreien  konnte.    Sieben  Jahre  hindurch  vor 

seiner  Erhebung,  seit  1788,  hatte  er  das  Rektorat  bekleidet  um! 

behielt  es  auch  nach  derselben  noch  eine  Zeit  lang  bei.  Organische 

Veränderungen  an  den  Zuständen  der  Universität  hat  er  nicht 

vorgenommen,  doch  hat  er  sich  lebhaft  mit  einer  Revision  dVr 

aus  der  Zeit  Franz  Ludwigs  (1785)  stammenden  akademischen 

Statuten  beschäftigt  und  eine  neue,  im  repressiven  Sinne  gehaltene 

Redaktion  derselben  (1800)  herbeigeführt;  sie  haben  aber  einen  .«■<> 

kurzen  Bestand  gehabt,  dass  ein  längeres  Verweilen  dabei  nicht 

angezeigt  erscheint.    Eine  wichtige  Massregel  war  die  Verfügung 

vom  22.  Februar  1802     durch  welche  der  bisher  getrennt  ver- 

waltete Jesuitenfond  mit  dem  übrigen  Vermögen  der  Univer- 

sität verschmolzen,  auf  diese  dagegen  die  Verbindlichkeiten,  die 

auf  derselben  lasteten,  übertragen  wurden.'-  )  Man  hat  wohl  gemeint, 

dass  Georg  Karl  durch  diese  Massregel  den  in  Rede  stehenden 

Fond  der  Universität  gesichert  hat  und  aber  auch  für  alle  Fall»- 

sichern  gewollt  habe.    Von  den  Personalveränderungen,   die  in 

der  Zeit  seiner  Herrschaft  vorHelen,  verdienen  nur  wenige  er- 

wähnt zu  werden,  denn  die  bald  darauf  folgende  Umwälzung  ha: 

die  Spuren   der  Mehrzahl  derselben  wieder  schnell  verwischt 

Joh.  Mich.  Feder,  der  noch  von  Franz  Ludwig  (1785)  zum  Pro- 

fessor der  orientalischen  Sprachen  ernannt  wurde,  übernahm  weiter- 

hin  die  Professur  der  Moraltheologie,   trat  1791  an   die  Spitze 

der  Bibliotheksverwaltung  und  legte  endlich  18<>5  die  Professur 

nieder.3)    (reorg  Zirkel,  der  spätere  Weihbischof,  der  in  der  gros*- 

i)  l'rk.-Bneh  Nr.  173,  S.  453. 

-i  Darunter  ein  wesentlicher  Beitrag  zur  l'nterhaltung  des  Gymnasium«!  usd 
des  geistlichen  Seminars. 

3  Rulmul,  1.  c.  i».  1«J3.  -  Feder  ist  im  J.  1824,  am  t3.  Joli  gestorben.  El 
war  literarisch  nicht  nnthätig  und  gewandt. 
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herzoglichen  Epoche  (1800— 1S14)  als  Führer  der  Reactionspartei 

sich  hervorgethan  hat,  erscheint  jetzt  vorübergehend  als  Mit- 

glied der  theologischen  Fakultät,  als  Professor  der  orientalischen 

Sprachen  ( 17i)o — 1809  1 ).  —  In  die  juristische  Fakultät  trat 

im  J.  als  ausserordentlicher  Professor  für  deutsches  Recht 

WiUL  Jos.  Beltr  ein.  dessen   höchst  interessante  Entwickelung 

and  Schicksale  als  Professor,  Gelehrter  und  Politiker,  jedoch 

einer  späteren  Zeit  angehören.  -')   In  der  Zeit  Georg  Karls  werden 

übrigens  als  Ergänzung  der  Disciplinen  der  juristischen  Fakultät 

specielle  Vortrüge  über  Polizei-  und  Finanzwissenschaft  einge- 

führt. —   Die  medicinische  Fakultät  erhält  im  Verlaufe  der 

letzten  Jahre  des  IS.  Jahrhunderts  einen  hoffnungsvollen  Zu- 

wachs durch  Joh.  Jos.  Dbmliny,  der  für  die  nächste  Zukunft  der 

Physiologie  an  der  Universität  ausserordentliches  versprach,  aber 

schon  im  März  1803  gestorben  ist. s)  —  In  der  p  h  i  1  o  s  o  p  h  i  s  c  h  e  n 

Fakultät  tritt  im  J.  In »2  nach  einer  Zwischenpause,  als  Nach- 

folger von  Mat.  Reuss,  Andr.  Metz  als  ord.  Professor  der  Philo- 

sophie  und  Anhänger  Kants  auf.   nachdem  er  bereits  vorher 

(1708»  die  Erlaubniss  errungen  hatte,  Vorlesungen  an  der  Uni- 

versität zu  halten.4)    Ausser  diesem,   der  seine  Aufgabe  scharf 

genug  anpackte  und  dessen  Schriftätellerei  sich  wesentlich  um 

die  Erläuterung  der  kantischen  Philosophie  drehte,  kamen  hinzu: 

Bonurtta  Blaue,  noch  aus  der  Zeit  Franz  Ludwigs  stammend. 

Dr.  Ignatz  Stromberger,  Caspar  (loldmayer ,  Johann  Schön.  Von 

di^snn  ist  Blaue  immerhin  der  merkwürdigste,  und  hat  sich  das 

«  Zirkel  war  1".«2  zu  Silbach  (=  Sylbach.  IJ.-A.  Hassfurt  geb..  wurde  179» 
Hegen»  des  Seminars,  I*o2  Weihbischof,  «est.  1*17.  Vgl.  Uber  ihn  Keininger, 

Weihbiacböfe,  L  c. 

-  Die  Keuss.  Sammlnng.  noch  mehr  Sentiert*  Manuskript  enthalt  branchbares 

ober  ihn.  Vgl  auch  Neuer  Nekrolog  der  Deutschen  XXIX  S.  577  ff.  —  Ausser 

tum  noch  Fram  Herz  noch  17915  für  t'ameral Wissenschaften  angestellt,  —  ls<>4. 

Jo«  .Ihr.  Stapf,  ansserord.  Professor  179."> — 1 71*7  für  Civilrecht,  nnd  Joh  Pmi- 
craiiu*  Harn.  auanerord.  Prof.  (1801— 1803i:  Polizei-  and  Finanzwissenschaft. 

3  Kollikcr,  1.  c.  S.  21«.  D-miling  war  zu  Merkershausen  im  Grabfeld  H.A. 

Königshofen  i  am  13.  Jannar  1771  geb.,  wo  noch  Franz  Ludwig  das  jugendliche 

Talent  entdeckte  nnd  für  seine  Ausbildung  sorgte. 

«i  Metz  war  am  7.  Dez.  17«7  zu  Bischofsheim  v.  d.  Rhun  geb.,  er  gehörte 

ebenfalls  dem  geistlichen  Stande  an. 
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Gedächtniss  seines  Namens  schon  durch  seine  originelle  Samm- 

lung am  tiefsten  eingegraben.1)    Noch  Franz  Ludwig  hatte  ihn 

(1792)  zum  ord.  Prof.  der  Philosophie  und  Naturgeschichte  er- 

nannt.   Talente  hervorragender  Art  waren  nicht  unter  ihnen. 

Auffällig  immerhin,  dass  sie  fast  alle  dem  geistlichen  Stande  ange- 

hörten, so  dass  das  clerikale  Element  sich  in  der  Fakultät  in 

überwiegender  Mehrheit  befand,  doch  lauter  Männer  einer  unab- 

hängigen Denkweise.    Als  einen  Uebelstand,  der  unzweifelhaft 

in  Ersparungsgründen  beruhte,  haben  wir  hervorzuheben,  das* 

für  die  philosophischen  Fächer  die  Gewohnheit  einzureiben  an- 

gefangen hatte,  ein  und  denselben  Mann  am  Gymnasium  und  an 

der  Universität  zu  verwenden:   ein  System,  das  unmöglich  im 

Interesse  der  Sache  lag  und  Aufgaben  combinirte,  die  besser 

getrennt  blieben.  —  — 

In  diesem  Zustande,  der  mit  Mühe  die  relative  Höhe  fest- 

hielt, bis  zu  welcher  Franz  Ludwig  sie  geführt  hatte,  aber  sicher 

nichts  zu  ihrer  kräftigen  weiteren  Entwickelung  hinzugefügt 

hatte,  befand  sich  die  Universität,  als  das  Ereignis*  eintrat,  da^. 

wenn  auch  nicht  improvisirt.  doch  plötzlich  die  gesammte  La^ 

der  Dinge  in  Frage  stellte  und  jene  Veränderung  im  Höchst  ifte 

herbeiführte,  welche  wir  bereits  angedeutet  haben:  nämlich  die 

Säkularisation  des  J.  1803. 

In  Folge  des  Lüneviller  Friedens  (lSÜl)  und  der  Bestimm 

ungen   des   Iteichsdeputationshauptschlusses    fielen    die  beiden 

fränkischen  Hochstifter  als  Entschädigungsobjekte  an  Kurbaiern 

und  schon  am  3.  September  1802  wurde  die  Besitzergreifung 

vollzogen.    Die  Herrschaft  des  Krummstabes  war  zu  Ende,  ein 

I)  Blank  war  1740  geboren,  in  den  weltgeistlichen  Stand,  dann  in  den  Miac- 

ritenorden  getreten  und  in  die  Fremde  gezogen.  —  Strassbfrger,  ebenfalls  h: 

(leistlicher,  trat  im  J.  1796  an  Stelle  Kgells  als  ord.  Professor  der  Eijierim-Qtj! 

jihysik,  —  1822  hat  er  resignirt.  —  Schön  wurde  18t »2  zum  ansserord.  Profr*» ■■: 

der  Mathematik  an  Treutels  Stelle  ernannt.  Er  war  1771  auf  der  Salzbarg  bei  See- 

stadt a.  d.  S.  geboren,  ebenfalls  ein  Geistlicher.  —  Goldmayer  war  am  2S.  Nov.  177:. 

geb.;  ebenfalls  ein  Geistlicher;  zuerst  als  Sekretär  an  der  Bibliothek,  dann  *ei: 

16.  August  1802  auss.  Professor  iu  der  j.hilo».  Fakultät  für  allgemeiue  und  *pr- 

ciell  für  Literaturgeschichte. 
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neues  Zeitalter  nahm  unter  stürmischen  Anzeichen  seinen  Anfang. 

Die  kurbairisehe  Regierung  hatte  unter  der  Initiative  eines 

jeine  Zeit  vollkommen  repräsentirenden  Staatsmannes,  wie  Mont- 

gelas  war.  bereits  in  den  alten  Provinzen  ihr  kühnes  umgestal- 

tendes Programm  so  thatkräftig  durchzuführen  begonnen,  dass 

die  neu  erworbenen  Gebiete  sich  keiner  Täuschung  darüber  hin- 

geben konnten,  was  sie  zu  erwarten  hatten. 

In  erster  Linie  und  in  besonderem  Grade  traf  ihr  refor- 

mirender  Eifer  die  Universität  Wirzburg. 

Fürstbischof  Georg  Karl,  der  das  Unvermeidliche  vergeblich 

noch  in  der  letzten  Stunde  abzuwenden  versucht  hatte,  nahm 

in  einer  würdig  gehaltenen  Zuschrift  Abschied  von  der  Uni- 

versität und  im  speziellen  von  der  theologischen  Fakultät.1! 

und  kurze  Zeit  darauf  wendete  sich  jene  in  einer  Adresse  an 

den  neuen  Landesherrn,  in  welcher  sie  sich  seiner  Huld  und 

Protektion   empfahl.-)    Die    kurbairisehe   Regierung  erwiderte 

diese   Huldigung  mit  dem  Versprechen,  dass  ihr  Vorsatz  sei. 

«liese  hohe  Schule  nicht  bloss  in  ihrer  „bisherigen  Wesenheit  zu 

erhalten,  sondern  auch  sie  zu  einem  Grad  von  Blüthe  zu  bringen, 

kraft  welcher  sie  mit  jeder  ähnlichen  Lehranstalt  rivalisiren* 

könne.3)   Die  Aufregung  und  Gährung.  in  welche  die  Universität, 

bez.  die  Professoren  angesichts  dieser  Wendung  und  Perspektive 

geriet hen.  lässt  sich  denken:  die  Gewissheit,  dass  eine  durch- 

greifende Veränderung   der  Anstalt   bevorstehe,  stand  ebenso 

sicher  vor  Augen,  als  es  ungewiss  blieb,  in  welcher  Weise  sie 

jeden  Einzelnen  berühren  werde.    Hatte  es  doch  eine  Zeit  lang 

zweifelhaft  geschienen,  ob  die  Universität  überhaupt  fortbestehen 

und  nicht  etwa  aufgehoben  und  mit  der  Bamberger  vereinigt  werden 

würde.  Ernsthaft  in  Erwägung  scheint  diese  Frage  auch  in  den 

offiziellen  Kreisen  vorübergehend  gezogen  worden  zu  sein,  die 

Entscheidung  ist  aber  für  Wirzburg  gefallen  und  das  befürchtete 

Srhicksal  der  Auf  liebung  hat  in  der  That  die  Schwesteranstalt 

i    I'rk.-Bucli  Nr.  174  S.  457.  d.  27.  Nov.  1*12. 

*    Urk.-Buch  Nr,  175  is.  45S,  d.  6.  Dez.  1802. 

S,  Urk.-Buch  Nr.  176  S.  459,  d.  16.  Dez.  1802. 
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in  Bamberg  getroffen.1)   Die  knrbairisehe  Regierung  hatte  mittler 

Weile  die  beschlossene  Reorganisation  der  Universität  Wirzburg 

vorbereitend  in  Angriff  genommen.   Aus  der  Mitte  der  letzteren 

selbst  waren  sehr  weit  gehende  Anträge  im  Sinne  der  für  nuth- 

wendig  erachteten  Reformen  an  sie  gebracht  worden,  während 

eine  Minorität  durch  eine  an  den  Kurfürsten  unmittelbar  ge- 

richtete Vorstellung  den  gehegten  Befürchtungen  Ausdruck  gab 

und  gegen  die  beschlossene  Organisation  zu  remonstriren  für 

angemessen  erachtete.-)    Jedoch  gerade  dieser  voreilige  Schritt 

wurde  die  Veranlassung,  dass  die  kurbairische  Regierung  dun  h 

das  fränkische  (jfeneral-Landeskommissariat  eine  amtliche  Erklär- 

ung erliess,  welche  ziemlich  deutlichen  Aufsehluss  über  den 

Umfang  und  den  Charakter  der  beschlossenen  Reorganisation  der 

Universität  gab.    An  der  Spitze  des  ged.  Landeskommissariat» 

für  die  beiden  fränkischen  Provinzen  stand  Graf  Friedrich  rou 

Thürheim,  nach  seinen  Gesinnungen  das  rechte  Werkzeug,  die 

Politik  Montgelas  hier  durchzuführen.   Er  hatte  die  Grundlagen 

seiner  Bildung  in  der  Karlsschule  zu  Stuttgart  erhalten  un-i 

damals  nahe  Beziehungen  mit  einer  Anzahl  junger  Männer  an- 

geknüpft, die  sich  inzwischen  zu  angesehenen  Gelehrten  empor- 

gearbeitet hatten.    Sein  Ehrgeiz  war  es  jetzt,  die  Universität 

Wirzburg  in  einer  Weise  zu  erneuern,  dass  sie  als  eine  Muster- 

anstalt  für  ganz   Deutschland  gelten   könne.    Dass  diese  Er- 

neuerung nur  auf  dem  Wege  umfassender  Berufungen  erfolgen 

könne,  war  ihm  eine  selbstverständliche  Voraussetzung;  im  Ver- 

laufe des  J.  1803  hatte  er  in  diesem  Sinne  bereits  nach  ver- 

schiedenen Seiten  hin  Unterhandlungen  angeknüpft  und  u.  a. 

eine  Vocatiou  an  Schetting  in  Jena  ergehen  lassen;  dieser  hat 

rasch  entschlossen  zugesagt  und  dann  selbst  wieder   auf  die 

weiteren  bez.  Schritte  Thürheims  in  der  nächsten  Zeit  sicht- 

l)  S.  H.  Weber:  (ieschichte  der  gelehrten  Schulen  im  Hochstiito  Baml"-:. 
1.  Abt.  S.  151  ff. 

•i  Urk.-Buch  Nr.  180  S.  466.  Die  auf  die  in  Texte  erwähnte  Renjon->tratii  a 

vom  5.  Okt.  löo:{  erfolgte  Erklärung  der  bairischeu  Regierung  charakteritir 

dieselbe  in  ihie.ni  Inhalte  und  ihrer  Competeuz  hinlänglich. 
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Iahen  Eintiuss  ausgeübt.    Die  erwähnte  Erklärung  des  General- 

Landeskommissariates  war  so  gehalten,  dass  über  den  Umfang 

und  die  Natur  ihrer  Absichten  kein  Zweifel  übrig  bleiben  konnte. 

Sie  gab  zu.  dass  Dank  der  Umsicht  der  früheren  Fürstbischöfe 

•iie  Universität  Wirzburg  unter  den  katholischen  Universi- 

täten Deutschlands  eine  ausgezeichnete  Stellung  eingenommen 

haU*.  fügte  aber  zugleich  hinzu,  dass  dieser  Ruhm  eben  in  der 

Hauptsache  und  aus  „gebietenden  besonderen  Umständen"  auf 

die  juristische  und  medicinische  Fakultät  gegründet  ge- 

wesen sei.  eine  Einschränkung  jenes  Zugeständnisses,  aus  welcher 

-ich  ihr  der  Entschluss  ergab  und  vornehmlich  angedeutet  wurde, 

dass  sie  auch  die  theologische  und  philosophische  Fakultät 

mit  jenen  beiden  anderen  auf  eine  gleiche  Höhe    bringen  wolle. 

Wie  sie  das  verstand,  illustrirte  sie  u.  a.  aufs  deutlichste  durch 

die  weitere  Mitteilung,  dass  beschlossen  sei,  eine  eigene  pro- 

testantich-theologische  Fakultät  zu  errichten,  -da  Seiner 

Durchlaucht  dem  Kurfürsten  durch   den  Deputations  -Abschied 

-»dir  viele  protestantische  Unterthanen  zugeteilt  worden  seien 

und  die  Universität   zu  AVirzburg  ausserdem   für  auswärtige 

Studierende  mehrere  unverkennbare  lokale  Vorteile  vereinige.- H 

Diese  letztere  Absicht  war  zugleich  eine  Folge  einer  der  ersten 

wichtigen  Massregeln  der  neuen  Regierung,  durch  welche  sie  in 

dem    Religionsedikte  vom  20.  Januar  1803   .allen  christlichen 

hVligions -Verwandten-   in    den    fränkischen   Provinzen  gleiche 

lichte  und  freie  Religionsübung  zugesichert  hatte.    Mit  dieser 

Maßregel  war  bereits  der  grundsätzliche  Bruch  mit  dem  ge- 

rallenen  theokratischen  Staatswesen  in  der  schneidigsten  Gestalt 

vollzogen  und  musste,  weiter  entwickelt  und  auf  die  Universität 

angewendet,  eine   vollständige  Umwälzung  ihrer  überlieferten 

Wrfa>sung  im  Gefolge  haben. 

Am  11.  November  ISO!],  etwa  einen  Monat  nach  jener  vor- 

läufigen Erklärung,  erschien  die  mit  so  verschiedenen  Stimmungen 

erwartete  neue  Organisationsakte  der  Universität  Wirz- 

i.  trk.-Buch  Nr.  17'J  S.  404—  166. 
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luug.  V)    Angesichts  ihres  Inhaltes  kann  in  der  That  nicht  in 

Abrede  gestellt  werden,  im  Vergleiche  mit  ihren  radikalen  Neuer- 

ungen erschienen  alle  vorausgegangenen  Reformen  der  Fürst- 

bischöfe  im    Lichte   vollständiger   Harmlosigkeit   und  Einfalt. 

Man  kann   diese  Umgestaltung  mit  vollem  Rechte  auch  eine 

Säkularisation  der  Universität  nennen,  indem  diese  dur<h 

sie  einerseits  systematisch    und  vollständig   ihres  kirchliche 

Charakters  entkleidet  und  andrerseits  zu  einer  allgemeinen  staat- 

lichen Bildungsanstalt,  die  keinem  besonderen  lokalen  oder  terri- 

torialen Zwecke  zu  dienen  habe,  umgeschaften  wurde.  Anlangen»! 

die   neue  Verfassung  der  Universität,  so  brachte    sie  den 

kühnen  Xeuerungsgeist  der  kurbaierischen  Regierung  zum  dra- 

stischen Ausdruck.   Es  wurde  nämlich  die  altherkömmliche  Ein- 

teilung in  Fakultäten  gänzlich  aufgehoben  und  statt  ihrer  die 

volle  Summe  der  Lehrfächer  in  zwei  grosse  Classen  der  all- 

gemeinen und  besonderen  Wissenschaften,  und  diese  wieder 

in  eine  Reihe  von  Sektionen  geschieden,  die  so  ziemlich  alle? 

menschliche  Wissen  umfassen  und  vertreten  sollten.  Demnach 

bildete  die  theologische  Fakultät  fortan  eine  Sektion  in  der 

Klasse  der  besonderen  Wissenschaften,  wie  es  eine  solche  der 

Heilkunde,  der  Rechtskunde  u.  dgl.  gab.    Das  Charakterist isrh* 

hiebei  war  aber,  dass  nun  auch  der  protestantischen  Tril- 

logie —  wie  das  übrigens  das  Plenum  der  Universität  in  seiner 

weiter  oben  erwähnten  Auträgen  selbst  vorgeschlagen   hatte  — 

eine  Stätte  eingeräumt  und  dass  sie  mit  der  katholischen  zugleich 

zu  einer  einzigen  Sektion  unter  dem  bezeichnenden  abstrakter. 

Namen:  „Sektion  der  für  die  Bildung  des  religiösen  Volkslehrer? 

erforderlichen  Kenntnisse u,  vereinigt  wurde,  in  welcher  die  ivtr. 

Professoren  ohne  Unterschied  des  Bekenntnisses  nach  dem  Dienst- 

alter ihre  Plätze  einzunehmen  hatten.    Diese  ganze  Einrichtung 

hat  sieh  freilich  nicht  erhalten  und  ist  nach   einigen  Jahreii 

teils  aus  prinzipiellen,  teils  aus  Zweckmässigkeitsgründen  wieder 

i)  S.  Urk.-Bach  Nr.  181  S.  4*57— 4S2.  In  ganz  ähnlicher  Weise,  worauf  kV 

hier  doch  aufmerksam  machen  will,  %?urde  die  Universität  Landshnt  reorsaniMr. 

Vgl.  Prantl,  1.  c.  II,  S.  702. 
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jjefallen.  Manches,  und  wie  uns  dünkt  gutes,  der  vorgenommenen 

Neuerungen  hat  sich  aber  doch  behauptet.    Es  fiel  ja  mit  der 

alten  Verfassung  der  grösste  Teil  des  veralteten  halb  mittel- 

alterlichen Apparats,  der  aber  nur  mehr  eine  Form  war  und 

bedeutungslos,  oft  hemmend  geworden  war.    Die  Canzellariats- 

nnd  Procanzellariats -Würde,  die  längst  allen  Inhalt  verloren 

hatte,  wurde  abgeschafft,  dafür  eine  Curatel,  wie  sie  z.  B.  in 

Böttingen  von  Anfang  an  bestanden  hatte,  eingeführt.  Der 

Rektor,  oder  wie  er  vorläufig  auch  hiess,  der  Prorektor,  der 

bisher  grundsätzlich  ausserhalb  der  Corporation  gesucht  worden 

war.  sollte  fortan  aus  der  Mitte  der  ord.  Professoren  durch  freie 

Wahl,  unter  der  Voraussetzung  der  landesherrlichen  Genehmig- 

ung, hervorgehen.    Die  geschäftliche  Vertretung  der  Corporation 

wurde  in  die  Hände  eines  »Senates  gelegt,  der  aber  nicht  mehr 

«Ii*4  Fakultäten,  sondern  die  Gesammtheit  repräsentiren  sollte. 

Ferner  erscheint  jetzt  eine  im  grossen  Style  angelegte  Sektion 

«ler  c  a  m  e  r  a  1  i  s  t  i  seh  e  n  oder  staatswirthschaftlichen  Diseiplinen, 

während  diese  im  Verlaufe  des  18.  Jahrhunderts  höchstens  durch 

*inen  Professor  in  der  juristischen  Fakultät  vertreten  worden 

war.    Weiterhin  wurde  das  P  r i va  t  d o z e n  t e  n t h u m  offiziell 

in  den  Rahmen  der  Verfassung  aufgenommen.    Dass  unter  diesen 

I  mstanden  die  engherzige  territoriale  und  eonfessionelle  Aus- 

schliesslichkeit, wie  sie  bei  Anstellungen  und  Berufungen  teil- 

weise ausschliesslich  geherrscht  hatte,  zu  Boden  fiel,  war  eine 

einfache  Folge  der  bei  der  neuen  Organisation  vorausgestellten 

Grundsätze  und  Tendenzen. 

Anlangend  die  Gestaltung  und  Ausstattung  der  einzelnen 

Sektionen,  so  sollte  diese,  wie  wir  wissen,  in  einer  Weise 

durchgeführt  werden,  dass  sie  die  höchsten  Ansprüche  zu  befrie- 

digen vermöchte.  Von  diesem  Standpunkte  aus  wurden  in  der 

That  die  verschiedensten  Berufungen  der  ausgezeichnetsten  Ge- 

lehrten aller  Fächer  eingeleitet  und  teilweise  schon  in  nächster 

Zeit  verwirklicht;  eine  Anzahl  der  Professoren  aus  der  turst- 

bise-höflichen  Zeit  hat  zu  diesem  ZweSke  freilich  den  Platz  räumen 

müssen:  dafür  traten  Männer  wie  Schelling,  von  Hoven,  Döllinger^ 
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Paulus,  Niethammer.  Mannert,  Hufeland  u.  8.  f.  an  die  Stella. 

Die  tiefste  Veränderung  hat  die  philosophische  Fakultät,  die  jetzt 

als  „Sektion  der  allgemeinen  Wissenschaften"  tigurirte.  an  si<h 

erfahren  müssen:  sie  war  freilich  auch  am  weitesten  zurück- 

geblieben. Namentlich  im  Fache  der  Philologie,  in  welchem 

das  Meiste  versäumt  worden,  wollte  die  kurbairische  Regieruus: 

das  Unterlassene  nachholen.  Man  dachte  bereits  an  die  Gründ- 

ung eines  philologischen  Seminars  und  unterhandelte  zu 

diesem  Zwecke  u.  a.  mit  J.  H.  Voss,  dem  zugleich  die  Direktion 

des  Gymnasiums  übertragen  werden  sollte;  Voss  hat  sich  das 

Anerbieten  länger  überlegt,  dann  aber  doch  abgelehnt. l)  Endli«  h 

dachte  man  an  die  Gründung  einer  grossartig  angelegten  Ge- 

lehrten-Zeitung, wie  die  Jenaer  Lit.  Zeitung,  und  legte  auf  die 

literarische  Produktion  der  Professoren  ein  fast  offizielles  Gewicht, 

wenn  man  sie  auch  nicht  geradezu  vorschrieb,  wie  Franz  Ludwig 

.s.  Z.  die  Anwandlung  dazu  verspürt  hatte. 

Die  wohlthätigen  Wirkungen  dieser  Bemühungen  der  knr- 

bairischen  Regierung  für  die  Hebung  und  Erneuerung  d^r 

.Julius-Maximilians-Universität-  sind  nicht  ausgeblieben:  sie 

äusserten  sich  zunächst  in  der  gesteigerten  Frequenz  und  den 

neu  aufblühenden  wissenschaftlichen  Leben:  indessen,  dieser  Zu- 

stand erfuhr  ein  plötzliches  Ende,  ehe  das  reformirende  Programm 

ganz  durchgeführt  war,-)  indem  eine  Bestimmung  des  Press- 

burger  Friedens  (1806)  mit  einem  Schlage  das  Errungen- 

in  Frage  stellte  und  einer  zweifelhaften  Zukunft  preisgab.  Der 

zum  König  erhobene  Kurfürst  von  Baiern  trat  bekanntlich  in 

Folge  einer  Bestimmung  dieses  Friedens  das  einstige  Hochstift 

Wirzburg  —  gegen  Salzburg  und  Tirol  —  an  den  Bruder  de, 

Kaisers  Franz  IL,  den  ehemaligen  Grossherzog  Ferdinand  von 

Toskana  ab,  der  auch  sofort  die  Regierung  des  ihm  so  zugefallenen 

I)  Vgl.  n.  a.  die  Brief.-  über  .1.  H.  Voss  n.  s.  w.,  heransgegeh.  von  Abrahir 

Voss  III.  2.  S.  32.  Voss  hatte  sich  damals  selbst  in  Wirzb.  nrageseben.    Ibid.  > 

i)  Vgl.  anch  die  Allgemeinen  akademischen  Statnten  ftir  die  Knrförst.  Pfalil 

Jnlins- Maximilians- Tniversität  zn  Wirzborg.  d.  2.  Mai  1*05  Irk-Bnch  Nr.  lv 

8.  4S4  fl'.l 
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Landes  Ubernahm  und  es  bis  1814  behielt.    Diese  Episode  der 

Herrschaft   des   Hauses   Lothringen  -  Toskana    hat   in   der  Ge- 

schichte des  Landes  und  der  Universität  im  wesentlichen  die 

Bedeutung  einer  Restauration.     Die  bairische  Herrschaft  mit 

ihrem  charakterisirten  Systeme  war  im  alten  Hochstifte  nicht 

übermässig  beliebt  gewesen:  teils  weil  mit  ihr  der  Verlust  der 

früheren  Selbständigkeit  verbunden  gewesen  war.  teils  weil  sie  sich 

schon  durch  ihre  Grundsätze  gezwungen  sah.  sehr  empfindliche 

Interessen,  vor  allem  auch  die  kirchlichen  zu  verletzen,  was  in 

einem  ehemaligen   Kirchenstaate    mehr  als  anderswo  besagen 

wollte.    Aus  eben  diesem  Grunde  wurden  der  Grossherzog  und 

seine  Regierung  mit  schlechtverhehlter  Genugthuuug  begrüsst 

und  der  bairischen  -Fremdherrschaft"  nicht  der  freundlichste 

Abschied  gegeben.    Unter  diesen  Umständen  konnte  die  Rück- 

wirkung dieses  Wechsels  der  Dinge  auf  die  Universität  nicht 

lange  auf  sich  warten  lassen.    Auch  hier  kam  es,  im  Gegensatze 

zu  den    geschilderten  Xeuerungen  des  bairischen  Systems .  zu 

filier  Restauration,  wie  sie  von  vornherein  den  Anschauungen 

des  neuen  Fürsten  entsprach.    Man   hat  nicht  gerade  an  die 

fürstbisohöflichen  Einrichtungen  wieder  angeknüpft,  Hess  aber  die 

eben  erst  durchgeführte  Reorganisation  wieder  fallen  und  zog 

sich  auf  einen  bescheideneren,  aber  auch  engherzigen  Standpunkt 9 

zurück.  Vor  allem  wurden  die  Fakultäten  wieder  hergestellt 

—  nicht  das  schlimmste  was  geschehen  konnte,  —  aber  man  ver- 

abschiedete zugleich  die  freie  Richtung,  welche  die  Vorgängerin 

in  sie  gelegt  hatte.  Von  einer  Selbständigkeit  der  Corporation, 

der  Freiheit  der  Lehre  und  der  Wissenschaften  konnte  wenig 

mehr  die  Rede  sein.  Ein  Teil  der  von  der  bairischen  Regierung 

berufenen  Professoren  wurden  in  Ruhestand  versetzt,  die  bedeu- 

tendsten darunter  waren  schon  vorher  gegangen  und  waren  meist 

in  München  und  anderswo  untergebracht  worden. l)    Am  7.  Sep- 

1)  Interessant  für  das  persönliche  Treiben  nnd  gesellige  Leben  der  Wirz- 

barjrer  Berühmtheiten  nnd  ihrer  Frauen  in  jejien  drei  Jahren  sind  die  f'orrespon- 
<i*nz#-n  der  ..Karolina  Schellinp-  .  der  Frau  von  Hoven  an  die  Frau  von  Schiller 

..Charlotte  nnd  ihre  Freunde*  und  „Schellings  Leben  in  Briefen"  (von  Plitt),  Paulus' 
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tember  1809  erschien  die  grossherzogliche  Organisationsakte  für 

die  Universität,  welche  u.  a.  vor  allem  den  katholischen 

Charakter  derselben  betonte  und  einen  grossen  Rückschritt  im 

Vergleiche  mit  der  Organisationsakte  des  J.  1803  und  dem 

Systeme  der  bairischen  Regierung  überhaupt  bedeutete.  au<h 

wenn  man  abzieht,  was  die  letztere  in  ihrem  Eifer  des  guten  zo 

viel  gethan  hatte  und,  was  sich  hei  ungestörter  Entwicklung 

und  unter  dem  Einflüsse  der  Zeitverhältnisse  höchst  wahrscheinlich 

all  mal  ig  von  selbst  corrigirt  hätte. 

Indess,  auch  der  grossherzoglichen  Regierung  war  es  nicht 

beschieden,  ihr  Werk  zu  vollenden.  Der  Sturz  ̂ Napoleons  ver- 

einigte das  ehemalige  Hochstift  Wirzburg  zum  zweitenmale  und 

auf  die  Dauer  mit  der  Krone  Baiern.  Freilich  konnte  es  dieser 

jetzt  nicht  in  den  Sinn  kommen,  in  Sachen  der  Universität  dort 

wieder  einfach  anzuknüpfen,  wo  sie  180(3  unfreiwillig  hatte  ab- 

brechen müssen,  aber  sie  machte  doch  gleich  in  der  ersten  Zeit 

die  gröbsten  Fehler  des  grossherzoglichen  Systems  gegen- 

über der  Verfassung  und  der  Lehrfreiheit  an  derselben  wieder 

gut.  Dann  folgten  im  bundestäglichen  Deutschland  überhaupt 

Ereignisse,  welche  bekanntlich  der  selbständigen  Stellung  der 

Hochschulen  abhold  waren.  Die  Universität  Wirzburg  hat  rieb 

mit  der  allgemeinen  Entwickelung  der  Nation  übrigens  in  steter 

Fühlung  erhalten,  hat  weniger  günstige  Zeiten  überwunden  und 

die  darauf  folgenden  günstigen  auszunützen  verstanden.  So  möge 

sie  denn,  dem  bewährten  Wohlwollen  eines  erhabenen  Fürsten- 

hauses und  ihrer  eignen  Bestimmung  vertrauend,  getrost  der 

Zukunft  entgegensehen! 

Leben  von  Reichlin-Meldegg,  v.  Hovens  Selbstbiographie,  der  Briefwechsel  drr 

Dorothea  v.  Schlegel  (ed.  Heich  1.  Bd.)  n.  a.  dgl.  mehr.  Die  Frauen  der  Berufen'- n 

stimmten  nicht  immer  zusammen,  namentlich  Frau  Schelling  erfreute  sich  bei  d*:i 

(  olleginnen  nicht  immer  des  Beifalls.  —  Es  sei  zum  Schluss  erwähnt.  da*s  die 

b.  Regierung  das  »adelige  Seminar"4  aufgehoben,  aber  den  Fond  reservirt  hat.  Di- 

beiden  Collegien  im  Hof  zum  »kleinen  und  zum  grossen  Fresser*  ia.  S.  216  wardst 
schon  durch  die  schwedische  Invasion  sistirt  und  nicht  wieder  hergestellt;  für  da« 

(  ollegium  panp.  war  aber  inzwischen  im  Julius-Spital  ein  Ersatz  geschaffen  wordrn. 
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Anhang 

.Mit  Bezugnahme  auf  die  im  Texte  S.  427  Anm.  2  und  S.  432 

Aum.  3  gemachte  Bemerkung  folgt  hier  der  Abdruck  von  §  I  und 

j  III  des  4.  Capitels  der  gen.  Agenda  aus  dem  J.  1748  ('pag.  37—40): 

Caput  IV. 

De  Sacris  Academicis. 

Sacra  Academica  Xovem  per  annum  habentur,  quarum  aliqua  totam 

Universitatem,  reliqua  singulas  Facultates  concernunt. 

§•  1. 
De  Sacris  Academicis  totam  Universitatem  coneernentibits. 

Prinmm  Sacrum  Academicnm  solenniter  celebratur  in  Templo  Soeie- 

tatis  Jesu  de  Spiritu  S.  pro  felici  Renovatione  studiorum,  idqne  paulo 

pott  Festnm  S.  Cathrinae,  die  \  Magnitico  Domino  Rectore  designando, 

/romalgaturque  Decreto  sub  Ejusdem  Nomine  impresso,  sigillo  Universi- 

»atis  munito,  manu  Secretarii  subscripto,  &  ad  valvas  Collegii  &  Scho- 

laren per  Pedcllum  aftixo. 

Conveiiinnt  D.  Reotor  Magnifiens  cum  DD.  quatuor  Facultatnm 

ProtVssoribus  in  Conclavi  Academico,  ubi  Insignibns  Doctoralibus  induti, 

i  Pedello  in  templum  statu  hont  cum  Sceptro  deduenntur,  sequentibns 

jnxta  ordinem  quatuor  Facnltatum  Auditoribug,  Rhetoribua  insuper  & 

Po^tia. 

Sub  sacro,  Cantato  Evangelio,  Pedellus  pecuniam  DD.  Professori- 

bas, sno  cuivis  loco  apponit,  in  ara  offerendam. 

Ante  Fraefationem  idem  Pedellus  cum  Sceptro  praecedens  deducit 

IK  Rectorem  ad  offerendum,  &  ad  stationem  pristinam  reducit. 

Post  D.  Rectorem,  pariter  praecedit  Decanum  Facultatis  Theologi- 

.ir.  qui  facta  oblatione  solus  recedit  ad  locum  suum,  quem  DD.  Profes- 
Gc*chicbte  dor  Universität  Wirxbnrg.   1.  Band.  32 
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sores  singuli  juxta  ordinem  Facultatum  seorsim  sequuntur.  Pedellus  reri 

ad  cornu  Epistolae  tani  diu  perstat,  douec  DD.  Professores  obtalerint 

&  tunc  recedit. 

Sequuntur  quatuor  Facultatum  Auditores,  praecedente  Secretarin 

Universitatis,  quorum  agmen  Rhetores  &  Poetae  elaudunt,  &  singuli  <*b- 

lationem  suam  ad  araui  reverenter  deponnnt. 

Finito  Sacro,  Pedellus  Magnificum  D.  Rectalem  tum  DD.  Pr»lV#- 

soribus  eodem  ordine  e  Templo  ad  Aulam  Majorem  Academieam  &  üi- 

strata  tapetibus  subsellia  deducit. 

Secretarius  ad  eminentiorem  in  medio  Aulae  locum  progressus.  alta 

voce  omuibus  Academicis  ibi  eongregatis,  &  Sacro  finita  convenientibus 

praelegit  Statuta  &  Privileges  Almae  Universitatis. 

A  prandio  est  Matrieula  in  Curia  D.  Rectoris  Magnifici,  praesens 

Secretario  &  Pedello  Universitatis. 

Mense  Decembri,  aut  subsequente  Januario,  die  ä  Magnifieo  Domin  - 

Rectore  per  Decretum  impressum  &  de  more  aftixum  statuta,  habetur 

Sacrum  solenne  funebre  pro  Defunctis  DD.  Rectoribus,  quatuor  Facul- 

tatum Decauis,  Professoribus,  aliisque  personis  Academicis.  Est  offer- 

torium,  &  observantur  oninia,  modo,  qui  paulü  ante  descriptus  est.  nisi 

quod  D.  Rector  &  Reliqui  DD.  Professores  non  reducantur  a  Pedello.  a<i 

Couclave  Academicum,  sed  ad  Sacristiam  Tempil  Soc.  Jesu,  in  qua  Ib- 

signia  deponnnt. 

Die  duodecimä  Mensis  Martii,  in  Festo  S.  Gregorii  Magni  PontioYi*. 

habetur  Sacrum  Solenne  pro  Courirmatione  D.  Rectoris  Magnitici.  Rl 

Offertoriuin,  &  reliqua  üt  suprä.  Finito  sacro  ä  Pedello  reducuntur  DD. 

quatuor  Facultatum  Professores  ad  Conclave  Academicum,  ubi  p»t 

brevem  R.  P.  Decani  Facultatis  Theologicae  aüocutionem,  itur  in  soifra 

gla,  &  D.  Rector  Magniticus  in  muuere  coufirmatur.  Nisi  hoc  ante 

sacrum  faeere  placuerit. 

Die  .  .  .  Septembris  per  cousuetum  Decretum  impressum  proiuiil 

gatum  habetur  Sacrum  Solenne  Funebre  pro  Reverendissimo  &  (YImssüb« 

Episcopo  ac  Principe  Julio  Fuudatore  Munificeutissimo  Almae  hujus  Uni 

versitatis,  cum  Üftertorio. 

Die  .  .  .  ejusdem  Mensis  habetur  Sacrum  Solenne  de  Spiritn  S.  prv 

felici  Electione  Novi  D.  Rectoris  Magnifici.    Fit  Offertoriuin  &c. 

Finito  Sacro  Pcdellus  DD.  Professores  reducit   ad  Couclave  .V* 

demicuiu,  ubi  facta  sessione,  Pedello  extra  fores  praestolante,  R.  P.  l*r- 

canus  Facultatis  Theologicae,  brevi  ad  Senatum  Academicum  allocati  •:  • 

indicat  causam  hujus  CouventttB,  &  Facultatem,  penes  quam  pro  Ulo  aca-« 

jus  est,  invitat  ad  proponendain  Personam.  quae  in  Rectalem  eligatnr. 
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Facta  per  D.  Decanum  illius  Facultatis  propositione,  itur  in  suf- 

fragia,  &  fit  Eleetio. 

Häc  peractä,  datur  in  Mandatis  Secretario  Universitatis,  ut  Neo- 

Electo  Electionem  suam  Nomine  totius  Concilii  indicet,  in  quam,  si  con- 

s*nserit,  Sigillum  Universitatis,  libros  Statutorum,  Matricnlae  alirtque  ad 

hanc  dignitatem  spectantia,  Eidem  extradet. 

Notandum.  Quando  D.  Rector  Magnificus  Idem  eligitur  &  con- 

finuatur,  non  praestat  juramentum.  Quodsi  auteiu  eligaturis,  qui  hanc 

dignitatem  nunquam  antea,  aut  saltem  plnribus  annis  interpolatam  in 

Universitate  gessit,  deputantur  ad  Eum  vel  duo,  vel  4.  Facnltatuin  De- 

cani, coram  quibus  juramentum  consuetum  praestat;  nisi  id  facere  malit 

in  prima  sessione  Senatüs  Academici,  cui  intererit. 

§.  HL 

De  Sacris  Academicis  S.  Facultatem  Theologicam 

Concernentibus. 

Die  25.  Januarii,  in  Festo  Conversionis  S.  Pauli,  S.  Facultas  Theo- 

logie a  habet  Sacruni  Academicum  non  Solenne,  sub  quo  tarnen  habetur 

Mosica.  Promulgatur  pridie  in  Auditorio  Theologico.  Invitantur  ad  id 

I*r  Pedellum  RR.  PP.  Professores,  qui  ante  horam  octavaui  cum  Insigni- 

bus  Doctorulibus  conveniunt  in  Sacristia,  &  praecedente  Pedello  cum 

veptro  ad  loca  sibi  destinata  dedueuntnr.  Intersuut  omnes  Theologiae 

Auditores,  qui  ä  prandio  ä  Lectionibus  Ordinariis  vacant. 

Mense  Junio,  die  non  impedito,  &  ä  R.  P.  Decano  designando,  ha- 

betur Sacrum  Funebre  non  Solenne  pro  Defunctis  ex  hac  Facultate  Pro- 

i-ssoribus.  Sub  Sacro  est  Musica.  Auditores  Theologi  a  prandio  non 

vacant, 

Die  30.  Junii,  in  Commemoratione  S.  Pauli,  habetur  Sacrum  nun 

wlonne,  cum  Musica  tarnen,  cui  Auditores  Theologi  intersunt.  Sacro 

finitu.  praecedente  cum  Sceptro  Pedello  RR.  PP.  Professores  pergunt  ad 

Conclave  Theologicum,  ubi  R.  P.  Decanus,  facta  allocutione,  officium  suum 

deponit,  &  ad  Electionem  novi  Decani  proceditur,  Pedello  prae  foribus 

'xspeetante ,  Neo-Electus  praestat  Juramentum  consuetum  ex  formula 

►uperiüs  paginä  8.  posita,  <fc  cum  elavibus  reliqua  ad  Officium  Decani 

pminentia  «'xeipit.    A  prandio  Auditores  Theologi  vacant. 

De  Sacris  Academicis  Facultatem  Philosophie  am 

Concernentibus. 

Die  25.  Xovembris,  in  Festo  S.  Catharinae  V.  &  M.  Subtilis  Fa- 

coltai  Philosophie«  habet  Sacrum  solenne  Musicum.    Conveniunt  RR.  PP. 

32*
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Protessores  &  sex  Promoti  Baccalaurei,  cum  Insignibus  &  ornameutis 

Academicis  in  Saeristia,  &  a  Pedello  cum  Sceptro  praeunte  iu  Templum 

deducuntur.  Sacerdoti  ad  aram  ministrant  dno  Primi  Baccalaurei  Insig-- 

nibus  suis  induti.  Intersunt  uraues  Philosophiae  Auditores.  Hoc  die 

est  vacatio  pro  omnibus  Academicis. 

Die  Jovis  ante  Dominicam  Septuagesimae,  vel  alio  circa  hoetempus 

opportuno  die,  habetur  Sacrum  Funebre,  non  Solenne,  Musicum  tarnen, 

pro  Defnnctis  ex  Facultate  Philosophica. 

Die  27.  Junii,  finita  Dimissione,  procedunt  DD.  Philosophi  Emeriti, 

sine  comitatu  PP.  Professorum  &  Insignibus,  ad  Sacrum  Musicum  & 

Hymnum  Ambrosianum,  pro  tinito  feliciter  cursu  Philosophico,  Deo  deean- 

tandum. 

Die  28.  Junii,  nimirum  ipso  Festo  Ss.  Apostolorum  Petri  &  Pauli. 

Iidem  DD.  Metaphysiei  in  Saeristia  conveniunt,  &  duo  Primi  insig-nibus 

Bacealaureatüs  ornati  ministrant  R.  P.  Professori  suo  Emerito  Sacrum 

Solenne  Cantanti,  &  ex  Ejusdem  manibus  singuli,  peracta  pridie  Confe«- 

sione,  Ss.  Eucharistiam  aeeipiunt.1) 

')  Die  Veröffentlichung  der  im  Texte  S.  17  angezogene  Rede  „Winand  a>- 

v.  Stega  muss  ans  Zweckniässigkeitsrücksichteu  auf  eine  andere  Gelegenheit  ver- 
schoben werden. 
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Grebner,  Leonhard,  S.  J.,  Professor,  407. 

420. 
i  Grebner,  P.  Thomas,  Prof..  440.  450.  470. 

Gregel.  Joh.  Ph.,  Prof.,  477.  478. 

|  Gregor,  VII.,  Papst,  4. 
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Gregor  XIII.,  Papst,  146—  149.  159.  165. 
166.  174.  175. 180. 181.  205.  224.  225. 

Grein",  Nicol.,  Cauonic.  v.  St.  Haug,  272. 
Gropp,  Dr.  Ignatz,  8.  25.  403. 

Gropper,  Caspar,  146—149. 

Grumbach,  WIÜL  v.,  69-  73.  86.  102  bis 
106. 

Grundler,  Andreas,  Arzt,  72.  76. 

Grunewald,  Dr.  Caspar,  46. 

Gryuins,  Simon,  76. 

Gutberiet,    Johann    Caspar,    Professor,  | 
4SI. 

Günther,  Dr.  .1.,  Regens  des  geistl.  Se- 

minars, 440.  452.  453. 

Guerieke,  Otto.  370. 

Gustav  Adolph,  König  von  Schweden,  , 

323.  329.  330.  333—336.  I 

Haan,  Georg,  S.  J.,  Prof.,  407. 

Habermann.  Fr.  Ludwig.  Prof.,  409.  42«.t. 
Hadrian  VI.,  Papst.  57. 

Hager,  Balthasar.  S.  .!..  Prof..  32u. 

Halenius,  S.  J.,  Prof.,  197. 

Hallmaier,  (Heimarius i  Dr..  Sebastian, 

Prof..  287. 

Uammelmaun,  Marcus,  Deean  vom  Stift 

Haug,  272.  316.  323. 

Hausler,  Nicolaus.  S.  J.,  Prof.,  363. 

Harrings,  Paul,  S.  J.,  Prof..  426. 

Hart  mann,  Andreas,  Prof.,  285. 

Hartmann,  Christian,  S.  J..  Prof.,  407. 

Härtung,  Johann,  Prof.,  91.  92. 

Hasius,  Johannes,  Prof.,  276. 

Hauck,  Christoph,  S.  J.,  Prof.,  369. 

Haus,  B  Augustin,  Prof.,  478,  Anm.  2. 

Haus,  Franz  Melchior,  Prof..  441.  448. 

Haus,  Jac.  Jos.,  Prof..  448.  477. 

Hans,  Job.  Pancr.,  Prof.,  4*7,  Anm.  2. 

Heidel,  S.  J.,  Prof..  413. 

Heitmann,  Gabriel.  Prof..  481. 

Heimburg.  Gregor  von,  30.  31. 

Heinrich  I.,  Bischof  von  Wirzburg,  3.  4. 

Heinrich  V.,  Kaiser,  4. 

Heinrich,  Abt  von  Ebrach,  21. 

Heinrich,  Krzbischof  von  Trier,  2. 

Heister,  Lorenz,  Prof.,  425.  426. 

Hellu.  Balthasar  v  ,  Canzler,  90.  153. 

Henner,  Blasius,  S.  J.,  442. 

Heuner.  Georg.  S.  J.,  Prof.,  443.  451. 

Hepen,  Peter,  S.  J.,  Prof.,  299. 

Heribert,  Bischof  von  Lichstedt.  4. 

Hertas,  Georg,  S.  J.,  Prof.,  36:*. 

Hermaun,  Gottfried,  S. .!..  Prof..  413.  426. 

Hermanu,  Konrad,  S.  J..  Prof.  363. 

Hermaun  von  Lobdeubnrg.  Bischof  ros 
Wirzburg.  7. 

Herz,  Franz,  Prof.,  487,  Anm.  2. 

Hesselbach,  Casp.  Franz.  Prosector,  4SI. 

Hessberg.  Albert  v.,  17. 

Ilir,  stud.  jur.,  319. 

Hoegliu,  Ambrosius,  S.  J.,  Prof.,  426. 

Hochstater,  Joh.  Georg.  Magister.  336. 

Hohenwarter.  Georg,  Magister.  9*. 

Holzhäuser,  Bartholomäus.  (Jrunder  de* 

Inst,  der  Bartholomiteu.  359. 

Holzklau,  Thomas,  S.  J.,  Prof..  445.  45t*). 
Hopf,  Caspar,  Rektor  d.  Coli.  S.  J..  364. 
Horneck,  Burkard,  Leibarzt,  51.  75. 

Hoven  von,  F.  W.,  Prof.,  493. 

Hosius.  Cardinal,  85. 

Hrabauus  Maurus,  1. 

Hubert i,   Frauz,  S.  J.,  Professor.  451. 

457.  473. 

Hueber,  Georg  L.,  Prof.,  430. 

Hufeland,  Prof.,  494. 

llugnus.   Claudius,   Cauotiicus  in  Metz 

325.  326. 

Humbert.  Bischof  von  Wirzburs:.  1. 

Hutten.  Ulrich  v.,  56. 

Jacob.  Kurfürst  vou  Trier.  154. 

Ickstatt,  Joh.  Adam,  Prof  .  42?. 

Iubert,  Domiuicns,  S.  J.  Prof..  5W1 

Inuocenz  HL,  Papst.  45. 

Innocenz  XL,  Papst,  35«.* 
Intz,  Xicolaus,  S.  J.,  Prof..  363. 

Joachim,  Kurfürst  vou  Btaudenhnrir  4:' 

Jobart.  Dominicas.  S.  J.,  S.  Jobart  Prof.. 

384. Johann  IL  von  Brunn,  Fürst  hisch.  von 

Wirzburg.  19.  25.  26—28.  30.  34. 

Johaun  III.,  Fürstbisch,  von  Wirzt..  1?". 

Johann  Kgolph  von  Knorin^n.  Far-t- 

bisch.  v.  Augsburg,  83-85.  122.  12*. 
Johann  Friedrich  der  Mittlere.  Herx^ 

von  Sachsen,  73.  76. 

Johann  Cerwic.  Graf  von  Schwarzer: 

Domherr  zu  Wirzb.  u.  Barnben'  'i~>~ 
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Johann,  Gottfried  v.  Aschhanseu,  Fürst- 

bisch, von  Wirzbnrg,  273.  313  bis 

310.  31?.  323.  338.  374.  398. 

Johann  Gottfried  II.,  von  Gatteuberg, 

Fürstbischof    von  Wirzbarg.  391. 

392-395.  403.  408. 

Johann  Hart  mann  von  Rosenbach.  Fürst- 

bischof von  Wirzbnrg.  378 — 380. 

Johann.  Philipp  Franz.  Graf  v.  Schön- 

born.  Fürstbischof  von  Wirzbnrg, 

391.  :  i»9.  40U.  4412  —404. 

Johann  Philipp  II.  v.  Greift'enklao.  Fürst- 
bischof von  Wirzbnrg.  39 1 .  395  -  398. 

Johaun  Philipp  von  Schönborn,  Fürst- 
bischof von  Wirzbg.,   Kurfürst  von 

Mainz  n.  Krzkanzler,  346.  356  bis 

361.  363.  364.  37i>.  373.  374.  376  bis 

379.  382.  3.84.  :i85.  415. 

Johannes  von  Egloffstein,  Fürstbischof 

von  Wirzbnrg,  11.  12-16.  19.  29. 
UM.  164.  173.  174. 

Johann«-*  von  Münnerstadt.  27.  35. 

Jordanns.  Balth.,  Decau  v.  Xeumünst..  323. 

Joseph  II.,  Kaiser,  460. 

Inng.  Bischof  von  Wirzbnrg.  7. 

Itzstein.  Fanstinus.  S.  J.,  Prof,  384. 

Julias  HL,  Pap>t.  74.  75. 

Julius  Echter  von  Mespelbrunn.  Fürst  - 

bisch.  von  Wirzb..  3«J.  124.  126.  128  1 

bis  141.147  —  149.151  —  165.167  bis 

17U.  172—203.  205    240.  2 ;  8— 264. 

26m.  270.  271.  276—279.  281.  287  bis 

289.  291.  293.  296.  301.  302.  307  bis 

31U.  312-316.  318.  321.  327.  333. 

335.  347.  359.  360.  372.  380.  386. 

3«.»h.   41«.  425.  433.  454    477  481 
4-3  484. 

•Hng.  Wendelin.  Prof..  295.  2!»7. 

Kant.  Im.  472. 

Karl  IV..  Kaiser,  12. 

Karl  V..  Kaiser,  65.  70.  73. 

Karl  VI.,  Kaiser.  305. 

Karl  Alb*-rt.  Kurfürst  von  Baieru,  4i9. 
Kurl  der  (»rosse.  426. 

Karl.  Philipp  von  Greirfenklan.  Fürst- 

bischof von  Wirzbnrg,  415.  436. 

44o_4  14.  446.  459. 

K  j'zenb'.Tgcr,  Bernh..  Prof..  47*.  Aura.  2. 

Kehr,  Günther  von  der,  17.  20. 

Kehr,  Rieh.  v.  d.,  Dompr.,  U>4.  192.  273. 

Kellner,  Joh.  Otto,  Prof..  410. 

Kessel,  Johannes,  S.  J.  Prof.,  299. 

Kilber,  Heinrich.  S.  J.,  Prof.,  441.  445. 

Kircher,  Athanasius,  S.  J.,  Prof.,  322. 

327.  329.  369.  370.  439. 

Kirsinger,  Joh.  Christ.,  384. 

Klein,  Franz,  Prof.,  384.  385. 

Klein,  Joseph,  S.  J  .  Prof..  456. 

Kleinschrod,  G.  A.  K.,  Prof  ,  477. 

Knöringen,  Egolph  von.  Fürstbisch,  von 

Augsburg,  136.  137.  145. 

Kobelt,  Dr.,  fürstl.  Rath,  311. 

Koch,  Max,  Theophil.  Prof..  410. 

Koel,  Ad.  Mich.,  Prof.,  474. 

Kolb.  Georg,  S.  J.,  Prof..  369. 

König,  Balthasar,  S.  J.,  Prof..  275. 

Konrad  II.,  Kaiser,  4. 

Konrad  III.  von  Thüngen,  Fürstbischof 

von  Wirzbnrg,  46.  52.  54—60.  62. 
65.  67.  69.  75.  81. 

Konrad  IV.  v.  Bibra,  Fürstbischof  von 

Wirzbnrg,  65.  67.  69.  74.  75. 

Konrad  von  Wirzbnrg,  7. 

Konrad,  Wilhelm  v.  Wernau,  Fürstbisch. 

von  Wirzbarg,  391.  392. 

Közner,  Balthasar,  S.  J.,  Prof. 

Krebs,  Heinrich.  S.  J..  Prof  ,  369. 

Krepser,  Veit,  Decan  vom  Xenmünster, 

160.  174.  198.  214.  272.  273. 

Kümmet,  Caspar,  Prof..  385. 

Langen.  Joh.  Konrad,  Prof.,  4<>9. 

Lagus,  Wolfgaug.  Prof.,  2*5. 
Lantz,  Kilian,  Abt  von  St.  Stephan.  272. 

Leiherer  <  Leverns  i.  Georg.  Prof.,  297. 

Leo  X.,  Papst,  171. 

Leopold  L,  Kaiser,  377. 
Lichtenstein.  Krhard  von.  Domherr.  234. 

Lieb.  Simon.  S.  J.,  Prof.,  29». 

Limburg,  Gottfried  Schenk  von,  152. 

Limpurg.  Johannes  Schenk  von,  4*. 

Lipsius,  Jnstus,  301. 
Lühlein.  Prof..  441. 

Lorenz  v.  Bibra.  Fürstbisch,  von  Wirzb., 

41    4'.».  52.  51.  75. 

Lothar,  Franz  Graf  von  Schonbom.  Erz- 

bisehof von  Mainz.  39». 
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Lotichius,  Seenndus  Petrns,  04.  H7. 

Ludwig  der  Deutsche,  König,  1. 

Ludwig  XIV.,  König  von  Frankreich, 
358.  377. 

Ludwig,  Martin,  S.  J.,  Prof.,  409. 

Ludwig,  Pfalzgraf.  H5. 

Luder,  Peter,  86. 

Lamra,  Hermann,  S.  J.,  Prof..  45H. 

Lupoid  von  Bebenburg,  Bisch,  von  Bam- 
berg, 9. 

Luther,  Martin,  55. 

Mainhard,  Bischof  von  Wirzburg,  3. 

Mannert,  K.,  Prof.,  494. 

Marcellus,  S.  J..  Prof.,  322. 

Marianus,  Christoph,  Prof.,  262.  2*0. 
281. 

Maria  Renata  Sängerin,  Snbpriorin  des 

Klosters  Unterzell,  435. 

Maria  Theresia,  432,  433. 

Marias  (Mayer),  Augustinus,  Hl.  H2. 

Marijuard,  Lorenz,  Prof.,  409. 

Masionus,  Tossanus,  S.  J.,  Prof.,  278. 

30<  t. 

Mathias,  Erzherz.  von  Oesterreich.  179. 

20<>.  201. 

Mathias  Corvinns,  König  von  Ungarn,  37. 

Maximilian,  Erzherzog  von  Oesterreich, 

233. 

Maximilian  I.,  Herzog  von  Baiem,  255. 

201.  278. 

Maximilian  L,  Kaiser,  45.  49.  100. 

Maximilian  IL,  Kaiser.  100.  157.  170. 

Meisterlin,  Sebastiau,  55. 

Melanthon.  77. 

Melchior  von  Zobel,   Fürstbischof  von 

Wirzburg,  0<>.  05.  68—71.  73.  nn. 

85.  80.  92.  93.  99.  103.  105.  III.  - 

129.  251. 

Meushenger,  Heinrich,  S.  J.,  Prof.,  4<>8. 

Menzig,  S.  J.,  Prof.,  352. 

Mertz,  Balth.,  Prof.,  308. 

Metz,  Andreas,  Prof.,  487. 

Messer,  Valentin.  Prof.,  42*',. 
Meyer,  Joh.,  Bernh.,  Prof.,  40!». 

Michael  de  Leone, 

Mityllus,  Jakob.  91. 

Modius.  Franziskus,  192. 

Mohr,  Nicolans.  <.  .1.,  3x8. 

Molhnsauus,  S.  J.,  Prof.,  3<n>. 

Molitor,  Bartholomäus,  S.  J.,  Prof.,  1"T. 

Montgelas,  489.  490. 

Morata,  Olympia.  72.  70. 

Moritz,  Kurfürst  von  Sachsen,  70. 

Müller,  Johannes  (Regimontanus\  37. 

Müller,  Mich.  Anton,  Ingenieur,  4M. 

Münster,  Sebastian,  77. 

Munier,  Ulrich,  S.  J..  Prof.,  445. 

Mundschenk,  Job.  Heinrich.  Prof.,  3*4. 392. 

Mylins,  Dr.  Bernhard.  95.  90.  107. 

Napoleon  L,  490. 

Nansea.  Friedrich  i'Grau),  Fürstbischof von  Wien,  02. 

Neidhart  von  Thüngen.  Dompropst  vor 

Wirzburg,  Fürstbischof  von  Bam- 

berg, 141.  192.  225.  229.  271.  271 
281. 

Nenbaner,  Ignatz,  S.  J.,  Prof.,  445.  43*. 

Neuhäuser,  Dr.  Zacharias.  Prof.,  2x8. 

Nenmann,  Joh.  Balth.,  Ingenieur.  44''. 
Neuneck ,   Heinrich  von .    Domherr  rt 

Wirzbnrg,  323. 

Neustetter,  Erasmus  igen.  Stürmer ,  7». 
79.  89.  90.  97.  104.  105.  110.  111. 
120.  134.  135.   145.   152.  I«.  » 

253.  255.  2HO.  272. 

Nicolaus  von  Frascati.  Biscliof.  45. 

Nicolaus    de    Majrne  -  Corcias  Mai*"^» 
Palatin  von  Sadomir.  272. 

Niederndorf,  Heinrich.  S.  J.,  Prof..  424. 431. 

Niethammer.  Prof.  und  ronsistorialra" 

Nothhaff  von  Weissen^tein,  Christo;: 

Domherr,  143. 

Oberkamp,  Jos.  Franz,  Prof..  43>\ 

Oberthür,  Franz,  Prof.  44»;.  4»i5.  47»i. 

Oecolompadius.  Johann.  01. 

Ogilbäns,  Schottenabt  zn  Wirzbnrg,  3*4. 

Onymus,  Ad.  Joh..  Prof..  470. 

Ornitius.  Johannes,  Prof.,  2*H. 

Orth.  Johann  Martin  Anast.,  Pr»f..  41?* 

43a  442. 

Otloh,  :t. 
Otto  I..  Kai^r.  2. 
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Otio  I..  Bischof  von  Bamberg,  4. 

Otto.  Kurfürst  von  der  Pfalz,  78. 

Otto  von  AVolfskehl,  Bischof  von  Wirz- 

bnrg, 9. 

Oienstierna,  Axel,  Canzler,  337. 

Pape,  Peter  von  (gen.  Papius),  Prof., 

289.  290.  21)4.  321. 

Papius,  Dr.  Franz  Christ.,  Prof.,  365. 

Papius,  Eni.  Ad.,  Prof.,  442. 

Paul  V..  Papst,  315. 

Paulus,  H.  E.  G  ,  Prof.,  493. 

Peetz.  Raimundns,  S.  J.,  Prof.,  360. 

Pernolf,  Mag.,  4. 

Pernotus,  Joh.,  S.  J.,  Prof.,  278.  300. 

Peter,  Abt  von  Ebrach,  21. 

Peter  Philipp  von  Dernbach,  Fürst- 

bischof von  Wirzbnrg,  380  —  383. 
385—390.  394. 

Pettendorfer,  Johannes,  Weihbischof, 

4*>.  55. 

Peutinger,  Konrad,  49. 

Pfoch,  Dr.  Nicolaus,  Prof.,  289.  290. 

Philipp  Adolf  von  Ehrenberg,  Fürst- 

bischof von  Wirzbnrg,  322.  323. 

327.  331. 

Philipp,  Kurfürst  von  der  Pfalz,  49. 

Philippi,  J.  N.,  Prof.,  478,  Anm.  2. 

Pickel,  Georg,  Prof.,  479.  481. 

Piertz,  Bernhard,  S.  J.,  Prof.,  407. 

Pius  IV.,  Papst.  114.  115. 

Pius  V..  Papst,  115. 

Pollich,  Martin  von  Mellrichstadt,  36.  47. 

Pollincer.  Seb.,  Weihbischof,  272. 

Ponikau,  Tobias  von,  >J4\. 

Poppo  I.,  Bischof  von  Wirzbnrg,  2. 

Posthius,  Johannes,  79.  153.  228.  255.  291. 

Rap^dius.  Franz,  S.  .1.  Prof.  197.  276. 

Reck.  Heinrich,  K.  J.,  Prof.  286. 

R*?imontanus  (s.  Joh.  Müllcr\  37. 

Regino,  3*. 

Reinrod.  Alois,  8.  J.,  Prof.  369. 

Renata  v.  Lothringen,  Gem.  H.  Wilh.  V. 

von  Baiern  255. 

Resaus.  Anton,  Prof.  98-100.  107.  108. 

122.  19*.  275. 

Reu>s,  Maternus,  Prof..  472.  473.  487. 

Richart,  Petrus,  S.  J  ,  Prof.,  363. 

Richler,  Joh.  Heinr.,  Prof.,  410,  429. 

Ridener,  Joh.,  Stiftsh.  z.  Hang,  323.  324. 

Rieffei,  Josua  Jos.,  Prof.,  448,  Anm.  2. 

Risse,  Johannes,  8.  J.,  Prof.,  384. 

Rodrique,  Joh.  Ign.,  de,  406.  413. 

Roethlein,  Georg,  Prof.,  429. 

Röstius,  Petrns,  S.  J.,  Prof.,  278.  300. 

Romanns,  Adrianus  (Adrian  van  Rooman), 

Prof.,  291.  292.  293.  294-298.  302. 

Röser,  Columban,  Prof.,  457. 

Rosshirt,  Anton,  Prof.,  476. 

Rotenhan,  Sebastian,  von,  38. 

Roth,  Georg,  S.  J.,  Prof.,  384. 

Rothschütz,  Philipp,  S.  J..  Prof.,  384. 

Rotthausen,  Heinrich,  S.  J.,  Prof.,  299. 

Rudolph  I.  von  Habsburg,  König,  8.  201. 

Rudolph  II.,  Kaiser,  178.  201.  215.  293. 

Rudolf  von  Scheerenberg,  Fürstbischof 

v.  Wirzb.  36.  41.  44.  45.  75. 

Rügemer,  Prof.,  450. 

Ruprecht,  König,  11.  12. 

Ryck,  Angnstin,  von,  Prof.,  289. 

Samhaber,  J.  B.  A.,  Prof..  477. 

Sandäns,  Maxim.,  S.  J.,  Prof..  278.  300. 

Sang,  Euch.,  Weihb.,  Rekt.  272.  273.  280. 

Sapius,  Thomas,  301. 

Sartorius,  Euchar.,  S.  J.,  Prof.,  36s). 

Sartorins,  Joh.  M.,  Prof.,  478,  Anm.  2. 

Sauer,  Caspar,  Prof.,  322. 

Schatz,  Arnold,  Prof.,  286. 

Schelling,  Friedrich,  Prof.,  490.  493. 

Scherer,  Michael,  S.  J.,  Prof.,  369. 

Schcrer.  Wolfgaug,  S.  J.,  Prof.,  369. 

Schmidt,  Max,  Prof..  3t  10. 

Schmidt,  Michael  Ignatz,  452.  453.  456. 

457.  466.  474. 

Schneider.  Webermeister,  324.  325. 

Schnei.lt,  Jos.  Maria,  Prof.,  410.  447.  477. 

Schön,  Johann,  Prof.,  487. 

Schott,  Caspar,  S.  J.,  Prof.,  323.  369. 
370.  439. 

Schöll,  Joh.  Joachim,  Prof.,  109. 

Schütz,  Johannes,  S  J..  Prof.,  369. 

Schntzpar,  Otto  Friedrich,  gen.  Milchling, 
Domherr  272. 

Schntzpar,  Wilhelm,  gen.  MUchliog,  Dom- 
herr. 272. 

Schwab,  Michael  A.,  Prof.,  473. 
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Schwartz,  Franz,  S.  J.,  Prof.,  42G. 

Schwegler,  stud.  jur.,  319. 

Schweikard,  Gg  ,  Canon,  v.  St.  Hang  272. 

Seiusheini,  Ludwig,  von,  105. 

Seitz,  Ignatz,  Prof..  431. 

Sentit,  Andreas.  Prof..  450.  4*1. 

Serarins,  Nicolaus,  S.  J.,  Prof.,  253.  270. 

276.  300. 

Sentiert,  J.  M..  Prof.,  477.  47*. 

Seyfried,  Johannes,  S.  J.,  Prof  ,  309.  401. 
407.  424.  426. 

Scytz,  Michael,  Decan  v.  Stift  Hang,  272. 

Siehold,  Barthel,  Prof.,  481. 

Siehold,  Carl  Caspar,  Prof.,  449.  450.  480. 

Siehold,  Elias,  Prof.,  4*1. 

Siehold,  Georg,  Prof.,  480.  481. 

Sigmund,  Erzherz.  v.  Tyrol,  51. 

Silesins,  Heinrich,  S.  J.,  Prof.,  369. 

Sinapins,  Johann,  Dr.  med.,  75.  76.  77. 

Sixtus  IV.,  Papst,  37, 

Sixtns  V..  Papst,  225. 

Sosius  (od.  Sozin.%)  Thomas,  Prof.,  2*3. 
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über  die  Gründung  und  Eröffnung  der  Universität.  1581,  31.  Dezember  11" 

59.  Eröffnungsfeier  «1er  Universität  vom  2.  bis  5.  Januar  1582      .     .  1-'" 

60.  Abt  und  t'onveut  des  Cisterzienser  Klosters  Bildhausen  verpflichtm 
sich  zu  Gunsten  des  von  B.  Julius  gegründeten  geistlichen  Seminar* 

zu  einem  jährlichen  Beitrag  von  150  fl.  mit  dem  Vorbehalte,  den- 

selben unter  Umständen  abzulösen.    1582,  30.  Januar.    Bildhausen  .  13' 

61.  Prior  und  Convent  des  Klosters  Theres,  0.  S.  B.,  bekennen  von  den 

für  das  Seminar  verwilligten  1000  fl.  noch  210  fl.  schuldig  zu  sein. 

1582,  2.  Juni.    [Theres]  1» 

62.  Dechant  und  Capitel  des  Stiftes  zum  Neuenmünster  in  Wirzburg  ver- 

kaufen dem  B.  Jnlius  zum  Zwecke  der  Ausführung  des  von  ihm  be- 

absichtigten Banes  der  Universität  und  des  Collegiums  die  Gebinde 

der  beiden  zum  Stift  gehörigen  Vicarien  des  hl.  Laurentius.  1582. 

4.  Juni.    [Wirzburg]  IS 
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63.  P.  Gregor  XIII.  gestattet  dem  Bischof  Julius  die  Verwendung  der  Bau- 

lichkeiten des  Klosters  St.  Ulrich  zu  Wirzhurg  zu  Gunsten  der  neu 

gegründeten  Universität,  mit  Vorbehalt  der  Einkünfte  des  gedachten 

Kloster*.    1583,  16.  Juni.    Rom  135 

64.  Die  Karthäuser  Klöster  zum  Eugelgarten  in  Wirzbnrg,  in  Tückelhausen 

und  in  Astheim  und  Ilmbach  verschreiben  dem  Seminar  einen  jähr- 

lichen Beitrag.    1583,  29.  September.    Wirzburg  136 

65.  Austausch  von  Grundstücken  zwischen  Bischof  Julius  und  dem  Rath 

der  Stadt  Wirzburg  zum  Zwecke  der  Anlegung  cinos  sogenannten 

Studeutengartens.    1584,  31.  Dezember.    [Wirzburg]      .     .     .  .139 

66.  Bischof  Julius  verschreibt  dem  Collegium  Pauperum  auf  die  Pfarrei 

Oberpleichfeld  eine  jährliche  Leistung  von  25  Malter  Korn  oder 

50  fl.  baar.    1585,  17.  Januar.    [Wirzburg]  140 

67.  Der  Dechant  und  das  Capitel  des  Stiftes  zum  Neucumünster  in  Wirz- 

burg genehmigen  die  Uebertragnng  einer  Mess-Stiftung  von  der  ab- 

gebrochenen St.  Laureutiuskapelle  in  die  neu  zu  erbauende  Universi- 

tätskirche.   1580,  20.  Mai.    [Wirzburg]  141 

68.  Quittung  des  Bischofs  Julius  über  1800  fl.,  welche  die  Propstei  Dleiden- 

feld  am  Main  als  Ablösungssumme  für  den  nrsprünglich  zu  Gunsten 

des  Seminars  und  der  Universität  verwilligten  Jahresbeitrag  von 

90  fl.  bezahlt  hat.    1587,  22.  Februar  [Wirzburg]  143 

69.  Revers  des  Bischofs  Julins  über  2000  fl.,  die  das  Stift  Hang  zu  Wirz- 

burg als  Ablösuugsumme  für  den  nrsprünglich  zu  Gunsten  des  Semi- 

nars nnd  der  Universität  verwüligten  Jahresbeitrag  von  100  fl.  ent- 

richtet hat.    1587,  22.  Februar.    Wirzburg  145 

70.  Die  Statuten  der  neu  gegründeten  Universität  Wirzburg.  1587, 15.  Oktober. 

Wirzburg  147 

71.  Die  Statuten  der  theologischen  Fakultät.    1587    175 

72.  Statuten  der  medizinischen  Facultät.    1587    191 

73.  B.  Julius  bestellt  den  Licentiaten  der  Rechte,  Heinrich  Reck  aus  Cölu, 

zum  Professor  an  der  Uuiversität  Wirzburg.    1587,  22.  Februar. 

[Wirzburg]  200 

74.  B.  Julins  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Sebastian  Hallmaier,  zum 

Professor  an  der  Uuiversität  zu  Wirzburg.  1588,  22.  Februar.  Wirzburg.  201 

75.  Dechant  und  Capitel  von  Stift  Haug  zu  Wirzburg  verpflichten  sich  zum 

Zwecke  der  Dutirung  einer  Professur  der  Theologie  au  der  Universität 

jährlich  die  Summe  von  100  Goldgnlden  zu  zahlen.  1588,  22.  Feb- 

ruar.   [Wirzburg]  202 

76.  B.  Julius  erhöht  aus  Veranlassung  der  in  Folge  der  Gründung  der  Uni- 

versität dem  Jesuitencollegium  daselbst  übertragenen  weiteren  Ver- 

pflichtungen die  Dotation  desselben.    1588,  1.  September.  Wirzbnrg.  203 

77.  Ausschreiben  des  Bischofs  Julius,  betreffend  die  Gründung  des  geist- 

lichen Seminars  und  der  Universität  zu  Wirzburg  nnd  der  damit 

verbundenen,  sie  ergänzenden  Stiftungen.  1589,  2.  Januar.  Wirzbnrg.  207 

78.  Der  Jesuitengeneral  Claudius  Aquaviva  genehmigt  die  durch  B.  Julius 

aus  Veranlassung  der  Gründung  der  Universität  erhöhte  Dotation  des 

Jesnitencollegiums  zu  Wirzbnrg.    1589,  15.  August.    Rom    .     .  .211 

Digitized  by  Google 



VIII 

Nr.  S«t< 

79.    B.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Hecht«,  Anton  Weidenfeld,  zum  Pro- 

fessor an  der  Universität  zn  Wirzbnrg.    1589,  H.September.  [Wirz- 

burg]   212 

80.  B.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Wilhelm  Brusius.  zum  Pro- 

fessor in  der  juristischen  Fakultät.    1590,  17.  Juni.    [Wirzbnrg]    .  2U 

81.  B.  Julius  bestellt  den  Licentiaten  der  Rechte,  Johannes  von  Driesch. 

zum  Professor  an  der  Universität.    1590.  17.  Juni.    [Wirzbnrg]      .  214 

82.  B.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Peter  Elagius  Demeradt.  zum 

Professor  au   der  Universität    zu  Wirzburg.     1591.  22.  Februar. 

[Wirzbnrg]  215 

83.  Papst  Clemens  VIII.  nimmt  das  von  B.  Julius  zu  Wirzburg  gegründet? 

bez.  erweiterte  und  dotirte  Jesuitencollegium  S.  Kiliani  auf  Bitte 

desselben  in  den  Schutz  des  päpstlichen  Stuhles.  1502,  27.  Mai.  Rom.  21« 

84.  Rector.  Kämmerer  und  der  Rath  der  Universität  Wirzburg  aeeeptiren 

die  mit  Bewilligung  des  B.  Julius  gemachte  letztwillige  Stiftung  eines 

Stipendiums  für  einen  Stndirenden  der  Theologie  durch  weiland 

Erasmus  Neustetter,  gen.  Stürmer,  Domherr  zu  Wirzburg  und  Bam- 

berg, Probst  von  Comburg  i.  Fr.    1596,  1.  November.    Wirzburg    .  217 

85.  B.  Julius  überweist  der  von  ihm  gegründeten  Universität  aus  dem  Ver- 

mögen des  von  ihm  gestifteten  Juliusspitals  die  Summe  von  2300  n*. 
gegen  eine  näher  bezeichnete  Gegenleistung.     1596,  22.  Februar. 

[Wirzburg]  221 

86.  Strafmandat  des  Rectors  der  Universität  gegen  das  Betreten  und  Be- 

schädigen der  Weinberge  von  Seiten  der  Stndirenden.    15'.*7,  8.  [Ok- 
tober] Wirzburg   221 

87.  Mandat  des  Rectors  der  Universität  gegen  zwei  mit  einander  verfeindete 

Studirende.    1597,  14.  November  [Wirzburg]  222 

88.  B.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Zacharias  Neuhäuser,  zum 

Professor  an  der  Universität  Wirzburg.    1599,  H.September.  [Wirz- 

burg]  223 

8V».  B.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Peter  Klogius  [Demeradt]. 

aufs  Neue  zum  Professur  an  der  Universität  zu  Wirzburg.  159V. 

14.  September  [  WirzburgJ  224 

90.  Aeltester  noch  erhaltener  Uectiouscatalog  aus  dem  Jahre  1604      .     .  225 

91.  B.  .lulins  verleiht  dem  Regens  des  von  ihm  gegründeten  geistlichen 

Seminars  Pfarrrechte  innerhalb  des  Colleginms  und  eximirt  ihn  von 

jeder  anderen  Pfarrei  der  Stadt.    1604,  3.  Januar.    [WirzburgJ      .  227 

92.  Stiftnngsurknnde  des  B.  Julius  für  das  von  ihm  gegründete  adelige 

Knabensemiuar.    1607,  I.  Januar.    Wirzburg  22> 

93.  Die  ältesten  Statuten  des  geistlichen  Seminars.    Entworfen  vor  dem 

6.  September  1608   t'M 
94.  Entwurf  einer  neuen  Redaktion  der  ältesten  Statuteu  der  medizinischen 

Facnltät,    |1610|  24* 

95.  Papst  Paul  V.  bestätigt  dem  Bischof  Gottfried  von  Bamberg,  Erwähltem 

von  Wirzburg,  die  Verleihung  je  eines  Uanonicats  an  deu  drei  Stiften 

Hang,  Neumünster  und  St.  Burkard  an  je  eiuen  Doktor  nnd  Lehrer 

d.-r  Theologie.    1618,  17.  Februar.    Rom  25« 
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96.  Revers  des  Rectors  des  Jesnitencolleginms  über  das  zum  Zwecke  des 

Unterrichts  ihm    zeitweise    eingeräumte   sogenannte  Juristenhans. 

162:*,  11.  April.    Wirzburg  259 

97.  Hieronymus  von  Wirzburg,  Domherr  von  Bamberg  nnd  Wirzburg,  z.  Z. 

Reetor  der  Universität,  erneuert  die  Verordnung  gegen  jene  Stu- 

dirende,  die  innerhalb  4  Wochen  sich  bei  ihrer  Facultät  nicht  an- 

melden werden.    [1«26,  12.  März,  Wirzburg]  259 

9*.  Hieronymus  von  Wirzburg,  z.  Z.  Rector  der  Uuiversität,  fordert  sämmt- 

liche  Studireude  zum  Erscheinen  bei  dem  vorgeschriebenen  Acte  der 

öffentlichen  Verlesung  der  Univereititsstatuten  anf.  1626,  14.  August. 

[Wirzburg]  260 

99.   Privileg  des  Bischofs  Philipp  Adolf  für  den  Universitäts-Buchdrucker 

Johann  Volmar  zu  Wirzburg  gegen  Nachdruck.  lf,26,  3.  Nov.  Wirzburg.  261 

NU    Votum  des  Wirzburger  Domcapitels  über  das  Ansuchen  des  Jesniten- 

Proviuzials,  betreffend  die  Gründung  eines  Novizenhauses    S.  J.  im 

Lande  zu  Franken.    1627,  3.  August.    [Wirzburg]  262 

101.  Votum  des  Domcapitels  in  Betreff  der  von  der  Universität  an  die 

Echter'schen  Erben  zu  geschehenden  Restitution  von  diesen  über 
Gebühr  entrichteter  Zinsen.  1628,  3.  August.  [Wirzburg]  .  .  264 

Vorstellung  des  Domcapitels,  betreffend  die  Uebelstände  im  Julier- 

Spital,  an  der  Universität  nnd  in  dem  adeligeu  Seminar.  1630, 

19.  Februar,    f  Wirzburg]  265 

103.  Herzog  Beruhard  vou  Weimar  verkündigt,  dass    er  seinen  Statthalter 

im  Herzogthum  Franken,  Tobias  von  Pouikau,  mit  der  Wiederher- 

stellung der  Universität  und  des  Gymnasiums  zu  Wirzburg  betraut 

habe.    1634,  2.  Mai.    Frankfurt  a.  M  26(i 

104.  Recess  zwischen  dem  Universitäts-Receptoratamt  zu  Wirzburg  nnd  den 

F.  P.  Augustinern  in  Wirzburg,  deren  Kloster  zn  Münnerstadt  be- 

treffend.   1650,  30.  September.    Wirzburg  267 

10.5.  Johann  Philipp,  Erzbischof  vou  Mainz  und  Bischof  von  Wirzburg,  über- 

träft den  Bartholomen  die  Leitung  des  geistlichen  Seminars.  1654, 

8.  Juli.   Wirzburg  271 

106.  Votum  des  Domcapitels  in  Betreff  der  vou  Johann  Philipp  mit  der 

Leitung  des  geistlichen  Seminars  betrauten  ßartholomiten.  1655, 

22.  Februar.    [Wirzburg |  274 

K'7.  Johann  Philipp,  Erzbischof  von  Mainz  und  Bischof  von  Wirzburg.  ver- 

kündigt die  Uebertraguug  der  Leitung  des  geistlichen  Seminars  an 

die  ßartholomiten.    1655,  12.  Dezember.    Wirzburg       ....  275 

Ht).   Antrag  der  Universität  anf  Beseitigung  des  herkömmlichen  Doktor- 

schiuauses  und  ähnlicher  Gastereien.    1656,  10.  April.    |  Wirzburg]  277 

I09A.  Schreiben  des  fürstlichen  Vicekanzlers  an  den  f.  Kanzler  Mehl  z.  Z. 

in  Frankfurt  wegen  eines  Präcedenzstreites  der  Prädikate  eines 

Rathes  und  eines  Professors  auf  den  juristischen  Thesen.  1657, 

Antust.    Wirzburg  27S 

BL  Antwort  des  Kanzlers  mit  beigefügter  Resolution  und  Entscheidung 

ibs  Kurfürsten  von  Mainz  und  Bischofs  von  Wirzburg,  Johannes 

Philipp.    1657.    |  Frankfurt)  279 
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110.  Berichterstattung  an  das  Domcapitcl  über  einen  zu  Enssenheiin  dnrch 

einen  Studenten  begangenen  Mord.    1600,  18.  Dezember.  [Wirzburc] 

111.  Vorschrift  Johann  Philipps  etc.,  betreffend  die  Prüfung  der  Priester, 

die  sich  zur  Erlangung  der  theologischen  Grade  melden.  1061, 

H.  Februar.    Wirzburg  2*1 

112.  Instruktion  des  Johann  Philipps  etc.  fßr  die  Alumnen  des  von  ihm 

wiederhergestellten  geistlichen  Seminars.    1661,  10.  Mai.  [Wirzburg]  282 

113.  Der  Jesnitengeneral  .lokannes  Paulus  Oliva  bezeugt  dnrek  die  Kepro- 

duetion  einer  Urkunde  seines  Amtsvorgäu.rers  Claudius  A  uaviva  die 

im  Jahre  1580  geschehene  Errichtung  einer  academischeu  marianischen 

Congregation  zu  Wirzburg  und  deren  Einverleibung  in  die  maria- 

nische  Congregation  zu  Rom,  sowie  ihrer  Theilhaftigmachung  aller 

Gnaden,  Verdienste  und  Privilegien  derselben.  1666,  20.  November 

Rom  2*7 

114.  Edikt  Johann  Philipps  etc.,  die  nächtlichen  Schwärmereien  und  Gewalt- 

tätigkeiten der  Studenten  und  anderer  junger  Leute  betreffend. 

1008,  20.  Juni.    Wirzburg  ifw 

115.  Beurkundung  des  Verkaufs  mehrerer  Grundstücke,  die  ursprünglich  zu 

dem  der  Universität  einverleibten  Kloster  St.  Ulrich  gehört  hatten. 

an  dio  fürstliche  Kammer.    1071,  20.  September.    Wirzburg    .     .  2V2 

116.  Das  Domcapitel  bestätigt  —  sede  vacante  —  eine  dem  Jesuitencollegium 

von  dem  verlebten  Fürstbischof  Peter  Philipp  von  Dernbach  ange- 

wiesene Erhöhung  seines  Stiftnngsfonds  um  200  fl.  1090,  5.  Januar 

Wirzburg  

117.  Verfügung  des  Domcapitels  —  sede  vacante  —  über  die  Gehaltserhöhung 
zu  Gunsten  der  Professoren  der  Juristenfacultät.    1090,  7.  Januar 

Wirzburg  294 

118.  Beschluss  des  Domcapitels  —  sede  vacante  —  über  die  Bitte  der  medi- 

cinischen  Facnltät  um  Gehaltserhöhung.    1099.  7.  Januar.  [Wirz- 

burg]  294 

119.  Johaun  l'hilipp  von  Greifenklau,  Fürstbischof  von  Wirzburg,  genehmigt 

eine  Erweiterung  des  Gebäudes  des  Je suitencolleginms.    1099,  1.  Ok- 

tober.   Wirzburg  Sti 

120.  Verordnung  des  Fürstbischofs  Johann  Philipp  von  Greitl'euklan.  die 
Ausübung  der  ärztlichen  Praxis  innerhalb  des  Hochstifts  betreffend 

[1099-1719]        ....   297 
121.  Beschluss  des  Domcapitels  über  dio  Bitte  des  Domherrn  Friedrich  Karl 

von  Ostein,  nach  Wolfenbüttel  oder  eventuell  nach  Leydeu  znm 

Zwecke  der  Fortsetzung  seiner  Studien  gehen  zu  dürfen.  1709. 

I.  Oktober  [Wirzburg]  29^ 

122.  Statuten  und  Ordnungen  der  medizinischen  Fakultät  aus  der  Zeit  des 

Fürstbischofs  Johann  Philipp  von  Greiffenklau.    [1713]       .     .  . 

123.  Beschluss  des  Domcapitels  gegen  den  Besuch  nichtkatholischer  Uni- 

versitäten von  Seite  der  Domherren.    1717,  1.  Februar.  [Wirzbnre]  314 

124.  Befehl  des  Domcapitels  —  sede  vacante  —  an  die  Universität  und  das 

Juliusspital  die  Rechnungsablage   und    anderes   betreffend.  1719. 

7.  August  [Wirzburg]  ."14 
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125.   Bitt«;  des  Baccalaureus  der  Recht*«,  Leonhard  Carlier,  —  sede  vacante 

—  am  eine  Professnr.  1719,  9.  Angost  [Wirzburg]  ....  314 

ltt,   Notiz  aas  den  Verhamllungeu  des  Domcapitels  —  sede  vacante  —  über 

den  vermissten  Stiftuugsbrief  der  Universität.    1719,  11.  August. 

[Wirzbarg]  315 

127.  Beschlass  des  Domcapitels  —  sede  vacaote  —  betr.  die  geschehene  Er- 

werbung der  Bibliothek  des  Dr.  Fabricins.  1719,  18.  Angust  [Wirzbarg]  315 

128.  Beschluss  des  Domcapitels  —  sede  vacante  —  betr.  eine  Beschwerde 

der  Universität  über  Minderung  ihrer  Privilegien  nnter  der  Regierung 

des  jüngst  verstorbenen  Fürstbischofs.    1719,  14.  Sept.    [Wirzburg]  310 

129.  Der  Fürstbischof  Johann  Philipp  Franz  von  Schöuborn  verordnet  die 

Vorausbezahlung  der  Honorare  für  die  Privatvorlesungen  von  Seite 

der  Studierenden.    1719,  18.  November  [Wirzburg]  317 

130.  Fürstbischöfliche  Verordnung  gegen  die  zu  häufige  Zulassnng  armer 

Studenten  aus  dem  Auslande  und  auch  aus  dem  Hochstifte  zur  Uni- 

versität und  gegen  das  Nachtschwärmen  von  Seiten  eben  solcher. 

1720,  7.  Mai.    Wirzburg  318 

131.  Fürstbischof  Johann  Philipp  von  Schönborn  überträgt  dem  P.  Johann 

Seifrid,  S..T.,  die  Professnr  der  Geschichte  an  der  Universität.  1720, 

14.  September.    Wirzburg  319 

132.  Fürstbischof  Johann  Philipp  von  Schönborn  setzt  die  Rangordnung 

zwischen  den  Professoren  der  Universität  nnd  den  Mitgliedern  der 

fürstbischöflicheo  Regierung  zu  Gunsten  der  letzteren  fest.  1720, 

8.  Oktober.    Wirzburg  220 

133.  Das  Domcapitel  genehmigt  die  Bitte  des  fürstl.  Leibarztes  Dr.  Beringer, 

dass  die  jungen  Lente  ans  Eibelstadt,  welche  ihm  nnd  andern  ver- 

schiedene figurirte  Steine  verkauft  hätteu,  durch  den  Syndiens  über 

die  Herkunft  derselben  verhört  werden  dürfen.    1720,  13.  April 

[Wirzburg]  321 

134A.  Das  Wirzburger  Domcapitel  schlägt  das  Ansuchen,  dem  Geh.  Rath 

v.  Eckard,  zum  Zwecke  der  Ausarbeitung  der  Geschichte  des  Hoch- 

stifts Wirzburg,  die  in  seiner  Registratur  vorhandenen  Original- 

Urkunden  in  dessen  Wohnung  zur  Benützung  zu  überlassen  ab  nnd 

will  ihm  statt  dessen  authentische  Abschriften  anfertigen  lassen. 

1727,  22.  Februar  [Wirzburg]  321 

B.  Das  Domcapitel  vertagt  die  Beschlussfassnng  über  die  erneuerte  Bitte 

des  Geh.  Raths  von  Eckard  auf  das  nächste  Capitulum  peremptorium. 

1727,  3.  Mai  [Wirzbarg]  322 

C.  Das  Domcapitel  genehmigt,  dass  der  Geh.  Rath  von  Eckard  die  in 

seinen  Händen  befindliche  Abschrift  einer  Urkunde  mit  dem  Original 

in  der  Registratur  desselben  vergleiche.    1727,  2.  August  [Wirzburg]  322 

135.  Das  Domcapitel  genehmigt  die  Bitte  des  P.  Seyfried,  S.  J.,  ein  Manu- 

script,  die  von  Lupoid  von  Bebenburg  s.  Z.  gesammelten  Urkunden 

ond  Privilegieo  des  Hochstifts  Wirzburg  enthaltend,  dnreh  den  Druck 

*  veröffentlichen  zn  dürfen.    1727,  5.  April  [Wirzburg]     ....  323 

13»*..    Erste  Studienordnnng  des  Bischofs  Friedrich  Karl  von  Schönborn  für 
die  Universität  zn  Wirzburg.    1731,  4.  November.    Karlstadt    .     .  323 
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137.  Fürstbischof  Friedrich  Karl  theilt  dem  Domdechant  uud  Statthalter  zu 

,  Wirzburg  die  neue  Uuiversitätsordnung  mit  und  beauftragt  sie.  ein« 

beglaubigte  Abschrift  derselben  an  die  fürstbischöriiche  Regierung 

und  au  die  Universität  zur  Darnachachtnng  gelangen  zu  lassen. 

[1731,  4.  November.    Karlstadt]   3> 

138.  Privileg  Kaiser  Karl  VI.  gegen  den  Nachdruck  der  zum  humanistischen 

l'nterricht  bestimmten  und  auf  Kosten  der  Universität  zn  Wirzburg 
gedruckten  Schriften.    1732,  9.  Februar.    Wien  3T>1 

139.  Verfügung  Friedrich  Karls,  Fürstbischofs  von  Bamberg  und  Wirzburg. 

an  den  P.  Rector  und  die  Praefectos  studiorum  collegii  soeietatis 

Jesu  zu  Wirzburg,  die  bettelnden  Studenten  betreffeud.  1732.  13.  .Juli. 

Wirzburg  352 

140.  Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl,  betreffend  die  Bestrafung 

der  des  Bettelus  überführten  Studenten.   1733,  9.  Januar.  Wirzburg  3.V» 

141.  Der  Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  nnd  Wirzburg  erhöht 

als  Ausdruck  besonderer  Anerkennung  die  Bezüge  des  Jesuiten- 

colleginms  zu  Wirzburg  von  Seite  der  Universität  um  jährlich 

2<M)  Rchsthlr.    1733,  10.  April.    Wirzburg  S&5 

142.  Der  Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  und  Wirzburg  verordnet. 

dass  an  der  Universität  zu  Wirzburg  fortan  Vorträge  über  Geographie 

gehalten  werden  sollen,  und  überweist  dieselben  zunächst  dem  P. 

Niederndorff,  S.  J.,  mit  einer  Gehaltszulage  von  jährlich  50  Thaler. 

1733,  2t>.  August.    Schönborn  Kö 

143.  Zweite  Studienordnung  des  Bischofs  Friedrich  Karl  für  die  Universität 

Wirzburg.    1734.  21.  Juli.    Wien  3>. 

Anhang  I.  Anordnungen,  welche  wegen  der  Universität  gemacht  wurden. 

[Zwischen  1734  uud  1743]  35U 

Anhang  II.  Kurzes  Verzeichniss  desseu,  was  an  der  Universität  unent- 

geltlich gelehrt  wird.    [Zwischen  1734  uud  1743]  35*") 
144.  Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  und  Wirzburg  theilt  seiner 

fürstl.  Regierung  die  vermehrte  und  verbesserte  Universitäts-Ürdunng 

zum  Vollzuge  mit.    1734,  28.  Juli.    Schloss  Schönborn  ...  .35*7 

143.    Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl  betreffend  die  Vermehrung 

der  Alumnen  im  adeligen  Seminar.    1740,  14.  August.    Wirzburg    .  35«* 
14»».  Fürstbischof  Friedrich  Karl  verordnet  die  Aufnahme  der  erkrankten 

Kapläne  seines  Sprengeis  im  Julinsspitale  uud  einen  bestimmten 

Beitrag  des  Universitäts-Heceptorates  für  die  Pflege  eines  Jftl-n 

derselben.    1741,  10.  Januar.    Wirzburg  35**.' 

147.  Fürstbischof  Friedrich  Karl  weist  dem  P.  Johannes  Seyfrid  znr  Heraas- 

gabe eines  historisch  -  heraldischen  Werkes  einen  Vorechuss  von 

300  Reichsthaleru  beim  Universitäts-Receptorat  an.  1741,  1*5.  JnnL 

Schloss  Weisenstein  **■ 

14ö.    Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl  betreffend  die  Professur 

der  Geschichte  au  der  Universität.    1742,  22.  September.   Wirzbnrg.  41»! 

149.  Fürstbischof  Anselm  Frauz  von  Ingelheim  gestattet  dem  J.  A.  Rumpelt 

die  Errichtung  einer  Malerakademie  in  Wirzbnrg.  1747.  3.  Januar. 

Wirzburg  4*'r 
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120.  A)  Verordnung  des  Fürstbischofs  Anselm  Franz,  dass  der  Uuiversitäts- 

Buchdrucker  Kleyer  und  seine  Nachfolger  samuit  Gesellen  von  der 

Steuer  weseu  ihrer  Druckerei  und  andern  Lasten  frei  sein  sollen. 

174«,  'S.  Juni.    Wirzburg  403 
B)  Auszug  aus  dem  Gebrechen-Protokolle  de  27.  Junii  1748,  obige  hoch- 

furstliche  Verordnung  betreffend  403 

C)  Mittheilnng  obenstehender  Verordnung  an  Börgermeister  und  Kath 

der  .Stadt  Wirzburg.    1748,  27.  Juni.    Wirzburg  404 

151.  Der  Fürstbischof  Karl  Philipp  gründet  eine  Professur  der  Experimental- 

physik, die  ein  Jesnit  zu  versehen  und  die  mit  einem  Gehalt  von 

800  fl.  dotirt  wird.    1749,  2.  September.    Schloss  Werneck       .     .  404 

152.  Des  Bischofs  Karl  Philipp  von  Greiffenklau  erneuerte  und  erweiterte 

Satzungen  für  die  Universität  Wirzburg.  1749,  4.  November.  Wirzburg.  405 

15:$.    Bischof  Karl  Philipp  grüudet  eine  Professur  für  praktische  Jurisprudenz. 

1750,  5.  Mai.  Wirzburg  422 

154.  Die  mediciuische  Fakultät  erhält  einen  Tadel  wegen  ungeeigneten  Ver- 

baltens gegen  die  fürstbischofliche  Regierung  und  zugleich  die  An- 

weisung, künftighin  in  allen  vorkommenden  Fällen  dieser  mit  ihrem 

Beirath  zu  Diensten  zu  aein.    1754,  19.  April.    Wirzburg    .     .  .424 

155.  Fürstbischof  Adam  Friderich  verordnet,  dass  am  fürstl.  Hofgericht  und 

au  den  andern  Gerichten  kein  Advokat  fortan  augenommen  werde, 

der  sich  nicht  den  Grad  eines  Licentiaten  Juris   erworben  habe. 

1756,  3.  Juni.    Veitshochheim  425 

15*3.  Bischof  Adam  Friedrich  verordnet,  dass  künftighin  das  Universitäts- 

receptorat  an  den  neugegründeten  Convertitenfond  jährlich  dreissig 

frankische  Gulden  zu  entrichten  habe.  175G ,  20.  November. 

Wirzburg  426 

157.  Bischof  Adam  Friedrich  gründet  eine  Professur  der  Exegese  iu  der 

theologischen  Fakultät  der  Universität  Wirzburg.  1704,  29.  Oktober. 

Wirzburg  427 

15*.    Bescheid  des  Bischofs  Franz  Ludwig  an  den  akademischen  Senat  betr. 

die  augeregte  Begehung  der  zweiten  Saekularfeier  der  Universität. 

1781,  27.  April.    Wirzbnrg  427 

159.  Verorduunj*  des  Bischofs  Franz  Ludwig,  dass  in  Zukunft  kein  Landes- 

«fingeboruer  zum  Besuche  der  Vorlesungeu  in  der  Theologie,  Juris- 

prudenz oder  Mediciu  zugelassen  werde,  der  nicht  das  Absolutorium 

des  philosophischen  Lehrkurses  nachgewiesen  hat.  17*2,  24.  Januar. 

Wirzbnrg  428 

h'*).  Bischof  Franz  Ludwig  genehmigt  die  von  der  Universität  gemachten 
Vorschläge  betreffs  der  beabsichtigten  2.  Säknlarfeier.  17*2,  7.  Febr. 

Wirzbnrg  430 

161.  Rnckäusserung  des  Bischofs  Franz  Ludwig  auf  die  Vorschläge  der 

Universität  Wirzburg  betreffend  die  beabsichtigte  Jubiläumsfeier. 

17H2.  24.  April.    Wirzburg  430 

162.  Bericht  des  Wirzburger  Domherrn  Karl  Theodor  Freiherrn  von  Dalberg 

als  Hector  MagniKcus  der  Universität  zu  Wirzbnrg  an  den  Bischof 
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Anforderungen  an  die  Vorbildung  der  Kandidaten  für  den  Crrfldiesst. 

1787,  20.  Oktober.    Bamberg  43* 

165.  Verordnung  Bischof  Franz  Ludwigs     betr.  die  Vorausbezahlung  dtr 

Honorare  für  die  juristischen   Vorlesungen.    17>8.   11.  Dezember. 

Bamberg  44v 

166.  Verordnung  von  Seiten  der  juristischen  Fakultät  betreffend  die  Prüf- 

ungen zur  Erlangung  akademischer  Würden.    1788.  22.  DtiemUr. 

Wirzburg  44: 

167.  Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwig,   betreffend  den  Besuch  drr 

juristischen  Vorlesungen  und  das  Verbot  der  Privatrej^titoren.  17\Ö 

0.  Dezember.    Bamberg  44 

168.  Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwig,  durch  welche  öffentliche  Re- 

petitoren an  der  juristischen  Fakultät  aufgestellt  werden.  1?M. 

14.  April.    Wirzburg  4i 

160.    Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwig  betreffend  die  Trennnnr.  des 

Gymnasiums  von  der  Universität.    1704,  3.  October.    Wirzburg  44* 

170.  Verordnung  des  Bischofs  Georg  Karl,  betr.  das  Verbot  der  geheimen 

Orden.    1795.  31.  Juli.    Schloss  Werneck  44? 

171.  Verordnung  des  Bischofs  Georg  Karl  gegen  das  Fuhren  von  Knoten- 

Stöcken  und  die  Bevorzugung  unschicklicher  Kleidertrachten.  17i*y 

3.  September.  Schloss  Werneck  443 

172.  Fürstliche  Verordnung,  das  Creditiren  zu  Gunsten  der  Studierenden  be- 
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rator  der  Universität  Wirzburg,  Freiherrn  von  Staufenberg.  1814, 

13.  November.    Meersburg  518 

188.   Errichtung  einer  staatswirthschaftlichen  Fakultät  an  der  Universität 

Wirzburg.    1822,  15.  August.    Wirzburg  518 
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1873,  29.  September.    München   519 
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Vririlegium  des  zu  Citeaux  versammelten  Generalcapitcls  der  C  ister- 

:i>nsträbte  für  das  durch  den  Abt  ron  Ebrach  zu  Wirzlninj  errichtete 

Studienhaus  für  ju.ujc  Mönche  dieses  Ordens. 

12M.  riteaux. 

In  nomine  domini  amen,  ad  evideneiam  rei  perpetnam.  nos  frater 

.T"hannt  «i.  abbas  Cistercii,  totusqne  eonventns  abbatnm  eapitnli  generalis 

pr»*s*-nti  dithnicione  tempore  perpetuo  duratttra  statnimus .  volumns  et 

•  nlinamus,  quod  in  domo  studii  apnd  Herbipolim  per  roabbatem  nostrum 

>h>  Khoraw  construenda  idem  abbas  babeat  in  loeo  et  porsonis  eandem 

pr«»r«ns  iurisdiecionem,  ordinacionen  et  potestatem,  quam  dominus  abbas 

»  l.»r<'vall»  iisis  in  studio  s.  Bernardi  Parysiis  s»-<  nndum  formam  ibidem 

pn'mirns  institutam  noseitnr  babuisse.  Preterea  ad  bonnm  eciatn  statum 

i;  -ins  studii  proinovendum  statnimus  «*t  ordinamns,  ut  nionachi  in  eodem 

ntudio  Htndendi  gracia  commorantes  [federn  libertatibus  omnino  g-andeant. 

»t  iuribus.  qnibus  monaelti  stndentes  Parysiis  harteims  sunt  pravisi.  in 

ruins  r»  i  perennem  menioriam  prestmtes  literas  abbati  Ebraeensi  dedimus 

i  -tri  sitrilü  mnnimine  roboratas.  datum  apnd  Cisterrium  anno  domini 

P2S4.  tempore  capitnli  generalis. 

Ein  Abdruck  bei  P.  .?.  Gropp,  Collectio  noviss.  I  S.  :»l  Ann»,  h. 

1* 

Digitized  by  Google 



4 ürk.  Xr.  2  (im). 

Nr.  2. 

Papst  Bonita:  IX.  genehmigt  die  Errichtung  einer  höhn  Srhuk 

zu  Wirzbnrg. 

1402,  10.  Dezembtr.  Koni. 

Bonifatius  episeopus  servus  servorum  dei.    ad  perpetnam  m  m 

moriam.    in  supreme  dipnitatis  apostolice  speeula  divinitus  licet  iinm^riti 

constituti  ad  universas  fidelium  regiunes  nobis  creditas  earumque  profa- 

tu»  et  coinmoda  tamquam  universalis  gregis  doininici  pastor  c»mnii- 

nobis  speculacionis  aeiem,  quantuin  nobis  ex  alto  permittitur,  extend>ntH. 

fidelibus  ipsis  ad  querendum  litterarum  studia  per  que  divini  n^mini« 

sueque  lidei  catholice  cultus  protenditur,  iusticia  colitur,  tarn  publica  quac 

privat»  res   agilur   ntiliter   omnibusque   prosperitas  huinane  condkfatf 

augentur,  libenter  favores  graciosas  impendimns  et  opportune  coraniodita 

tis  auxilia  liberaliter  impartimur.    cum  itaque  sicut  pro  parte  veremk 

fratris  nostri  Johannis  episcopi  Herbipolensis  propositum  fuit  coran  n"b> 

ipse  episeopus  non  Bolum  ad  utilitatem  et  prosperitatem  hniusuiodi  i>: 

publice  ac  incolaruni  terraruni  ei  subiectaruni  sed  eciain  aliarura  ptfflB 

vicinarum  laudabiliter  intendens  in  sua  civitate  Herbipolensi  taniqnam  r. 

insigniori  et  magis  ad  hec  eommoda  et  ydonea,  in  qua  aeris  viget  t«- 

peries  victualiuni  ubertas  ceterarumque  rerum  ad  usum  humanuro 

nencium  eopia  reperitur,  desideret  plurimuin  tieri  et  ordinari  jn-r 

apostolicam  Studium  generale  in  qualibet  licita  facultate.  tu  ibidem  rii- 

ipsa  dilatetur,  erudiantur  simpliees,  equitas  servetur,  iudicii  vijreat  n  : 

illuminentur  men t es  et  intelleetus  bominum  illustrentur.    nos  preiuiv*  '■ 

eciam  eximiam  tidei  et  devocionis  sinceritatem,  quam  ipse  epi*c>*pa>  j- 

sanetam  Romanam  ecclesiam  fidemque  catholicam  gererc  dinoscitur.  att«* 

considerantes  ferventi  desiderio  dueimur,  qnod  civitas  predieta  scieneiirs 

ornetur  moribus  ita,  ut  vires  producat  consilii  maturitate  conspicoo« 

tutum  redimitos  ornatibus  ae  diversarum  facultatum  dignitatibus  ♦  ru&t- 

sitque  ibi  seieneiarum  t'ons  et  origo,  de  quorum  plenitudiin'  hauriant  u 

versi  litterarum  cupientes  inbui  documentis.    biis  igitnr  omnibus  rt  jr- 

sertim  ydoneitate  diete  civitatis,  que  ad  multiplicanda  sane  doc  trine 

et  germina  salutaria  producenda  magis  congrua  et  aecommoda  inu-r  *J 

illarum  parcium  civitates  et  loca  fore  dicitur,  diligenti  examinat  i>n?  r-: 

sata,  non  solum  ad  ipsius  civitatis  sed  eciam  regionuin  circumiaoo 

incolaruni  commodum  et  prufectuiu  patemis  affectibus  anhelantes  pr-^l ' 

episcopi  in  hac  parte  supplicacionibus  inclinati  ad  laudem  divini  trab- 

et fidei  propagacionem  orthodoxe  auetoritate  apostolica  statuimn*  " 
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••nlinamns.  tu  in  eadem  civitate  de  cetero  sit  Studium  generale  ad  instar 

.-tudii  Bonmiiensis  illudque  perpetuis  temporibus  inibi  vigeat  tarn  in  tbeo- 

lugice  iuris  canonici  et  civilis  quam  alia  qualibet   licita  facultate  qnod- 

■jue  legentes  et  studentes  ibidem  omuibus  privilegiis  libertatibus  et  im- 

nmnitatibus  eoncessis  magistris  in  theolojria  ac  doetoribus  legentibus  et 

Kttdentibna  ac  commorantibns  in  studio  Rononiensi  quomudolibet  gaudeant 

rt  otantur.    et  qaod  illi.  qui  processn  tempuris  bravium  mernerint.  in 

illa  facultate  in  qua  studuerint  obtinere  sibique  docendi  licenciam  et  alios 

»rndire  valeant  ac  magisterii  seit  doctoratus  hunorem  pecierint  elargiri 

j^r  magistnun  sen  inagistros  vel  doctores  illius  facultatis,  in  qua  fuerit 

••xauiinaciii  facienda,  episeopo  Herbipolensi,  qui  pro  tempore  fuerit  vel 

•  ins  sufftVienti  et  ydoneo  vicario,  quem  ad  hoc  idem  episeopus  duxerit 

deputandum,  sede  vero  episeopali  ipsius  ecclesie  Herbipolensis  vacante, 

illi.  qui  per  dilectos  filios  capitulum  dicte  ecclesie  Herbipolensis  in  vica- 

rium  in  spiritualibus  fuerit  deputatus.  presententur ,  idemque  episcopus 

vicarins,  ut  prefertur,  niagistris  et  doctoribus  in  eadem  facultate  actu 

ibi  resrentibus  convocatis  illos  in  hiis.  que  circa  promovendos  ad  magis- 

t^rii  seu  doctoratus  honorem  requiruntur  iuxta  modum  et  consuetudinem, 

qui  super  talibus  in  generalibus  studiis  observantur,  examinare  studeat 

düigenter  eisque,  si  ad  hoc  sufticientes  et  ydonei  reperti  fnerint,  licenciam 

httiusmodi  tribuat  et  magisterii  ac  doctoratus  honorem  conferat  et  eciam 

l.trjriatur.     illi  vero,  qui   in  eodem   studio  dicte  civitatis  examinati  et 

.ipprobati  fnerint  ac  docendi  licenciam  et  honorem  liuiusmodi  obtiniierint, 

ut  est  dictum,  extunc  absqne  examine  et  approbacione  alia  legendi  et 

docendi  tarn  in  predicto  ipsius  civitatis  quam  in  singulis  aliis  geiieralibus 

»tadiis,    in  quibus  voluerint,  legere  et  docere,  statutis  et  ronsnetudinibus 

•juibusciinque    contrariis   apostolica    anetoritate  vel    quaeuuque  tirmitate 

»Ua  roboratis  nequaquam  obstantibus,  plenam  et  liberam  habeant  factil- 

tatem.     nulli  ergo  omnino  hominum  liceat,  haue  pa^inam  nostri  statuti 

• :  ordinacionis  infringere  vel  ei  ausu  temerario  contraire.   si  quis  autem 

hoc  atteraptare  presumpserit.  imliguacionem  omnipotentis  dei  et  beatorum 

IVtri  et  Pauli  apostolorum  eins  se  noverit  ineursurum.    datum  Komae 

apad  sanetum  I'etrum.    IUI.  idus  Deeembris,   pontifieatns  nostri  anno 

•iuartoileenno. 

Iiertoldtts.    (Jratis  de  mandato  doniini  nostri  pape.    X.  de  (ioldaw. 

I)as  Original  anf  iVr^anu-nt  mit  anhangender  Bleibulle  im  kgl.  Kreis- 

archive zu  Wirzbur?  (K.  27  Nr.  22). 

Kin  Ah  lruck  bei  Dr.  R»-uss.  Johann  I.  von  KgloH*>t<-in  Bischof  von 

Wrirzburir  nud  Herzog  zn  Franken  (Wiirzburg  1847  in  8°.  i  S.  21—23. 
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Nr.  3. 

Papst  Innozenz  VII.   beauftragt  den   Bischof  von  Augsburg.  J>ti 

Domdeean  von  Main-  und  den  Decan   von  Stift  Hang  mit  dem 

Schützt  der  neuen  Ifoehselndc  zu  Wireburg, 

140«;,  4.  Januar.  Viterbo. 

Innocentius  episropna  servus  servornm  dei.  venerabili  fratri  .  .«q.i>- 

copo  Aug-ustensi  et  dilectis  iiliis  .  .Masuntinensis  ac  .  .saneti  Johannis  in 

Hang  extra  moros  Herbipolenses  oeelesiarum  deeanis  salutem  et  apustoli- 

rum  benedictionem.  militant i  ecelesie  licet  immeriti  disponente  d-miif 

presidentes  circa  curam  ecclesiaruni  et  monasteriorum  omnium  solern,» 

reddimur  indet'essa  solieiti.  ut  iuxta  debitnni  pastoralis  officii  »..mm  • 

currainus  dispendiis  et  profectibus  divina  cooperante  clemencia  salubrit  r 

intendamns.  sane  dilectorum  tiliorum  universorum  magistrorum  et  du* 

toruni  ac  aliurmn  quorumeunque  scolarium  universitatis  stndii  HVrbipnb: 

sis  conquestione  pereepimns,  quod  nonnulli  archiepiscopi  episcopi  aliiqc- 

e< clesiarum  prelati  et  clerici  ac  ecclesiastice  persone  tarn  religiös«?  quam 

soculares  neenon  duces  marchioiies  comites  barones  milites  nobile«?  »  t  biii 

comninnia  civitatum  nniversitates  opidorum  castroruin  villarura  et  ali<'raiu 

locoruin  et  alie  singulares  persone  civitatnm  et  diocesis  et  aliarnra  par 

timn  diversarnni  occupanint  et  oeenpari  iecernnt  castra  villas  et  alia  \>** 

terra»  domog  possessiones  iura  et  iurisdictiones  neenon  fraetns  cen>a« 

redditus  et  proventus  et  nonnulla  alia  bona  mobilia  et  iinmobilia  spin 

tualia  et  teinporalia  ad  eosdem  ma-zistros  et  doctores  ac  scolaivs  ci.. 

numiter  vel  divisim  spectancia  et  ea  detinent  indebite  occupata  sen  a 

detinentibus  prestant  auxilium  consilium  vel  favoreiu  nonnulli  eciara  riri 

tatum  diocesis  et  partium  predictarum,  qui  noiuen  domini  in  vamnm  * 

reeipere  nun  fonnidant,  eisdem  magistris  doctoribns  et  scolaribn*  -np-r 

predictis  castris  villis  et  locis  aliis  terris  domibus  et  posses>k»niba<  inri- 

bns  et  iurisdictionibus.  fructibus  censibus  redditibus  et  proventibus  e-nr« 

»lern  et  quibuscunque  aliis  bonis  inohilibus  et  iminobilibus  >piritaa!it»n> 

et  temporalibus  ac  aliis  rebus  ad  eosdem  niajristros  et  doctores  ac  >  !-* 

res  communiter  vel  divisim  spectantibus  multiplices  iniurias  infernnt  * 

iaeturas.  quare  dicti  magistri  doctores  et  scolares  nobis  humiliter  pnppü 

carunt,  ut,  cum  eisdem  valde  reddatur  difttcile  pro  sinjrnlis  qu.-ivlis  .vi 

apostolicam  sedem  habere  recursum ,  providere  ipsis  super  hoc  pat»-nu 

diligentia  curaremus.    nos  **)  igitur  adversus  oecupatores   presunipt  r>  » 

*)  über  eine  Itasur  p«schrieben. 

*"*)  In  der  Vorlage:  uon. 
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molestatures  et  iniuriatores  buiusmudi  i  11**  volonte*  eisdein  magistria  doc- 

toribaa  et  seolaribus  remedio  subvenire,  per  quod  ipsorum  eompeseatur 

temeritas  et  aliis  aditus  eommittendi  similia  preeludatur,  discretiuni  vestre 

per  apostolica  scripta  inandamus.  quatinus  vos  vel  duo  aut  unus  vestrum 

per  vos  vel  alium  seu  alios  eciam  si  sint  extra  luca  in  quibus  deputati 

estis  eonservatores  et  iudices  prefatia  magistris  doctoribns  et  seolaribus 

efficacis  det'ensionis  pre.sidio  assistentes  nun  permittatis  eosdem  super  hiis 

et  qnihuslibet  aliis  bonis  et  iuribus  ad  eosdem  ma<ristros   doetores  et 

scolares  eomniuniter  vel  divisim  spectantibus  ab  eisdein  vel  quibuscun- 

-iu.-  aliis  indebiti  inolestari  vel  eis  gravamina  seu  danina  vel  ininrias 

irrogari  i'actnri  dietis  magistris  doctoribus  et  scolaribus.  cum  ab  eis  vel 

procuratoribus  suis  ant  eorum  aliquo  i'ueritis  requisiti,  de  predictis  et 
aliis  persunis  quibuslibet  super  restitucione  huiusmudi  castrorum  villaruin 

t^rrarum  et  aliurum  lucorum  iurisdietionum  inrinin  et  bunurum  inobilium 

et  immobiliom  redditnnui  quoque  et  proventunm  et  alioruni  quorumcunque 

bonorum  neenon  de  quibuslibet  molestiis  iniuriis  atqiie  damnis  presenti- 

lm  et   tuturis  in  illis  videlieet  quo  iudicialem  requirunt  indaprinem  sum- 

tnari»-  et  de  piano  sine  strepitu  et  tijrura  iudieii,  in  aliis  vero  prout  qua- 

litas  eorum  exegerit  iusticie  complementum   occupatores  seu  detontores 

moleatatorea  presumptores  et  ininriatores  buinsmodi  neenon  eontradietores 

quoslibot   et   robolles  euiuseunque  dignitatis  status  ordinis  vel  condicionis 

frxtiterint  quandocunque  et  quociensctinque  expedierit  auctoritate  nostra 

per  cmsuram  e<  elesiastieam  appollacione  postposita  compeseendo.  invoeato 

a<l  bor  si  opus  t'uerit  auxilio  braebii  seoularis,  non  obstantibns  tarn  t'elicis 

rocurdaeionis  Bonitacii  papae  VIII.  predecessoris  nostri  tbullisVj,  in  quibus 

<  awtnr  no  aliquis  extra  suam  civitatem  et  dioeesim  nisi  in  certis  exeep- 

ti-  casibus  et  in  illis  ultra  unam  dietam  a  tino  sue  diocesis  ad  iudieium 

•  v<.i.'tur  soll,  ne  judiees  et  eonservatores  ,i  sede  deputati  predieta  extra 

civitatem  et  dioeesim  in  quibus  deputati  fuerint  contra  qiioseunque  pro- 

•  ♦•«len*  sive  alii  vel  aliis  vices  suas  committere  vel  aliqiios  ultra  unam 

dietam  a  fine  diocesis  eorundem  trabere  presumant,  dummodo  ultra  dtias 

dietas  aliqttis  auctoritate  presentium  non  trabatur  seu  quid  de  aliis  quam 

de  manifest is  iniuriis  et  violeneiis  et  aliis  quo  iudicialem  requinuit  inda- 

erineiu  ponis  in  eos  si  seeus  eperint  et  in  id  procurantes  adiectis  conser- 

vaton  s  so  nullatonus  intromittant  quam  aliis  quibuscnnque  constitncioni- 

bna  a  predeeessoribus  Komanis  pontiticibns  tarn  de  iudieibus  delejratis  et 

conservatoribus  quam  persunis  ultra  <  ort  um  numerum  ad  iudieium  non 

v<.randis  aut  aliis  editis  quae  vestre  possoiit  in  bac  parte  iurisdictioni  aut 

potestaii  eiusque  libero  exereieio  qtiomodolimt  obviare,  seu  si  aliquibus 

c.mmuniter  vel  divisim  a  predieta  sit  sede  indultum  quod  exeommunicari 
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suspendi  vel  interdici  seu  extra  vel  ultra  certa  loca  ad  iudicium  evucari 

non  possint  per  litteras  apostolicas  non  facientes  plenam  et  expres.*am 

ac  de  verbo  ad  verbum  de  indnlto  huiusmodi  ac  eornm  personii  bdf 

ordinibns  et  nominibus  propriis  mencionem  et  qualibet  alia  indul<ren<  ia 

dicte  sedis  generali  vel  speciali  euiuseunque  tenoris  existat  per  quam 

presentibus  non  expressam  vel  totalitär  non  insertam  vestre  iurisdi<  ti.uii* 

explicacio  in  hac  parte  valeat  quomodolibet  impediri  et  de  qua  cuittt»qne 

toto  tenorc  de  verbo  ad  verbuni  in  nostris  litteris  habenda  sit  mencic 

specialis,  ceterum  volunins  et  apostolica  anctoritate  decernimus,  qu«*! 

quilibet  vestrum  prosequi  valeat  articulum  eeiarn  per  alium  incheatuai 

quam  vis  idem  inchoans  nullo  fuerit  impedimento  canoiüco  prepeditus  qnml- 

que  a  dato  presentium  sit  vobia  et  unieuique  vestrum  in  premissis  omni 

bus  et  eornm  singulis  ceptis  et  non  ceptis  presentibus  et  futuris  perpetuaTa 

potestas  et  iurisdietio  attribnta,  ut  eo  vigore  eaque  tirmitate  possiti>  in 

premissis  omnibus  ceptis  et  non  ceptis  presentibus  et  futuris  ac  pro  j<t> 

dictis  procedere  ac  si  predicta  oinnia  et  singula  coram  Vobis  cepta  fuis*wit 

et  iurisdietio  vestra  et  cuilibet  vestrum  in  predictis  omnibus  et  sinirnli> 

per  citacionem  vel  modum  alium  perpetuata  legitime  extitisset  constitaciun? 

predicta  super  conservatoribus  et  alia  qualibet  in  contrarium  edita  mm 

obstante  presentibus  post  qninquennium  minime  valituris.  datura  Viterbii  EL 

nonas  .Tanuarii  pontiticatus  nostri  anno  secundo. 

Pro  Ii.  de  Pistorio.    V.  de  Gornichem  etc.    Jan.    0.    Jo.  de  Lyn*. 

A.  de  Camporegali. 

Das  Original  auf  Pergament  mit  anhängender  Bleibnlle  im  kgl.  Krti*- 
artbive  zu  Wirzburg  (K.  27  Nr.  23). 

Bin  Abdruck  bei  Dr.  Keuss  1.  c.  S.  24—27. 

Nr.  4. 

Bischof  Johannis  von  Kglofstein  Privileg  für  die  von  ihm  gegründet 
hohe  Sehlde  zu  Wirzburg. 

* 

1410,  2.  Oktober.    Wirzburg  *). 

Johannes  dei  et  apostolice  sedis  gratia  episcopus  Herbi|M>len«is.  a»I 

rei  memoriam  sempiternam.    sacra  magistrorum  doctoruni  et  scolariuin 

*)  In  den  Regg.  Boie.  XII.  S.  78  ist  irrthümlicher  Weise  statt  des  2.  Ok- 
tober der  dritte  angegeben. 
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eallegria.  velud  splendidissima  luminaria  inter  alia  in  catholke  tidei  firma- 

mentu  micancia  sidera,  suis  sacris  eloquiis  corda  illustrancia  populi  Chri- 

st iani.  cbristicolarumque  cetum.  ne  dum  ab  hiis  qui  sur<runt  ex  adverso 

prutegvuoia  sed  et  sibi  orthodox»'   tidei  fundamentum  impugnantes  doe- 

trina  pmigili  per  rascepcionem  saeri  baptismatis  asrirrefrare  sata^entia, 

abique  terrarum  plantata  specialis  caritatia  affectu  prosequi  ac  plantanda 

in  ercl.sie  area   pro  nostre  possibilitatis  modulo  ampleeti  perstrinirimur, 

«ncere  promocionis  ardore.  sane  quia  dudum  felicis  recordacionis,  dominus 

Ronifatioa  papa  nonus.  pie  volens.  ut  civitas  nostra  Herbipolensis.  in  qua 

de  jrratia  reli  terreque  conditoris  fteris  exuberat  temperies  et  vietualiniu 

Ad  usuni   humanuni  spec  tan«  ium  habundat  ubertas,  virus  prodaceret  eon- 

-ilii  maturitate  eonspicuos,  virtutum  redimitos  oraatibus  ac  universarum 

lieitaruni  facoltatnin  snbtilitate  preclaros,  ad  nostre  peticionis  instanciam 

v.duit  statuendo.  ut  in  ea  pepetnis  affnturis  temporibus  vijreret  in  qua- 

libet  facultate  huiusmodi  Studium  jrenerale,  nos  ad  dei  omnipotentis  sue- 

«jne  matris  virjrinis  Marie  gloriose  e«rre:riorumquo  Christi  martirum  sane- 

T"rum  Kyliani  soeiorumque  suornm.  nostre  ecclesie  patrononun,  ac  tocius 

« '  le>tis   ierarchie    laudem   yrloriam  et   honorem   neenon   tidei  cliristiane 

•  xaltacionem  volenti*,   ut  teiiemur   de  consilio  et  conseusu  venerabilium 

'i>  vi»t<.rum  tiHstrorum  dilectorum  Ottunis  de  Milcz  decani  totiusque  capituli 

>•« « -Ii'<*if    nostre   Herbipolensis   pretatum  novellum  generale  Studium  ma- 

L'istr«»>  docton  s  et  scolares  pro  litterarum  pericia  commoranciuin  in  eodem 

aiiquurum  privil«jrii»rum  et  Hhertatum  siirtra^iis  ac  comodis  honorare  et 

*ihi  de   alicuius  subvencäonis  subsidio  oportuno  pruvidere.  in  primis.  ut 

mairi>tri  do<  tores  aliiquo  irraduati  et  scolares  actibns  scolastieis  trau 

lUillius  in  eadem  nostra  civitate  valeant  insudare,  tenore  presencium  per- 

j-  tuo   c  i»iic»  dimus  et  indulp'iuus,  ut   ipsi  majristri,  d<><  tores  et  scolares 

\'-nietit»s  ab  extra  et  eorum  sinsruli  rorani  nullo  judice  eedesiastico  aut 

"•lulari   ordlnario  nobis  subdito  sed  eoram  reetore  universitatis  j»refati 

«tudii  dtimtaxat.  qui  pro  tempore  tuerit,  valeant  per  quemquam  trahi  ad 

iudieiuni   sive   in    eu   conveniri  nisi  masristrum   doctorem   aut  srolarem 

tliqaem  sive  aliquos  in  eadeiu  civitate  nostra  beu.-ficiari  coutinjreret  aut 

•iomiriljuin  perpetuo  eligere  sive  obtinere,  quos  a  iurisdictione  suorum 

iudicam  ordinarionun  eximere  non  inteiidimus  per  preiuiaaa.    si  vero  rector 

ücte   universitatis  in  reddenda  iusticia  de   aliqtio   pretate  universitatis 

menibr«»  nejrliL'ens  tuerit  aut  remissus,  conqueivns  ad  universitatem  pre- 

<ii>  tarn    recurrere  poterit   super  obtinenda  iusticia  et  oportuno  remedio 

vi*»-    ifita.    et  universitär  ipsa  iustieiam    facere   debet   conquerenti.  si 

v'-r«   nniversitas  ipsa  iustieiam  non  reddiderit  intra  quindenam  sibi  coii- 

.{u-renti,    (ornjuerens   post   lapsum   qnindene   huiusmodi    cum   quem  sie 
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obnoxium  sibi  putaverit  coram  suo  iudice  i>«»terit  convenire.  prrterra 

si  quia  a  rectore,  ipso  pretenderit  se  gravatum,  duntaxat  ad  Universi- 

täten! buiusmodi  primo  loco  appellacionis  beneticio  poterit  convolan«.  in- 

super  sculteti  aliique  nostri  et  sueeessorum  nostrornm  otti»  iales  temporal-» 

aut  ecjam  iudiees  ecelesiastici  ordinarii  nobia  subiecti  Dullum  niajristnmi 

doctorem  aut  scolarem  elerirum  aut  forensem  laicuiu  in  qnoeumqiO'  <a>u. 

nisi  sibi  per  universitatem  predictam  traditus  fnerit.  eapere  audeat  siv^ 

detineiv,  nisi  aliquis  eorundem  in  facto  aliquo  nepliario  seu  crimine  enorai 

notorio  reperiretur,  quo  casu  liceret  scult"to  et  iudieibns  predicti*  eon. 

detinere  et  ipsum  sine  lesione  persone  atque  reruin  absque  uiore  di» 

pendio  reetori  aut  eius  vires  jrerenti  presentare  puniendura.    debet  qa<« 

qite  seultetus.  qui  erit  pro  tempore,  aliique  iudiees  seenlares  civitatis 

nostre  suprascripte  pro  tota  sua  possibilitate  uinnes  et  sinirulos  majristr» 

doctores  et  seolares  dicte  universitatis  a  quibuslibet  sibi  insultantibu> 

fideliter  protoprere  defemlere  et  iuvare.    quodque  seult  -tus.  qui  nunc  e>* 

aut  qui  erit  pro  tempore,  post  ipsius  assumpcionem  requisitus  pro  pari' 

rectoris  aut  eius  viees  jsrerentis  pro  tempore  ad  observanciam  oiunium  ••' 

sinprulorum  premissorum,  quatenus  ipsum  et  ipsius  officium  ron>pi<  iunt 

coram  rectore  aut  vicerectore  adiunctis  sibi  de  universitate  predicta  ali 

quibus  personis  lionestis  obliprare  se  teneatur  proprio  et  corporali  iura 

mento.    preterea  eoncedimus  et  volumus,  ut  majristri  doctores  et  «darr> 

prelibate  universitatis  plenam  et  liberam  de  suis  bonis  et  rebus  tr>tandi 

et  alias  disponendi  habeant  facultatem ,  et  si    aliquis  eorum  intestatus 

decesserit,  relicta  per  eundem  ad  ipsius  proiimiores  bered»-s  inxta  jnxi- 

disposieionem  devolvantur.    si  vero  beredes  non  babuerit,  ad  quo*  im;, 

leffittimas  sancciones  relicta  ipsa  devolvi  deberent,  extunc  ad  ip*aB  uui 

versitatem  devolvantur,  certa  quotta  argenti  nobis  ac  nostris  su.  <  ,-s^.ri 

bus  a  subditis   nostris   debita   nobis   ac   successoribis    predictis  Semper 

salva.    et  preterea  buiusmodi  Universitäten!  amplioribus  benctieeiicie 

muneribus  volentea  bonorare,  consuetam  nostram  collectam  episo.pab-ii 

per  clemra  nostrarum  civitatis  et  diocesis  sinpruüs  annis  nobis  t-t  epi- 

copo  Herbipobnsi   pro    tempore   existenti   debitam,    |>ro    nsu  magistr» 

rum  et   doctorum   in   ipsa    pro   tempore  regencium   donatione  prrp^tuj 

et   irrevocabili  pro  nobis  nostrisque  successoribus  donavimus  et  dr-diuiu* 

necnon  donamus  atque  damus  presencium  per  tenorem,  ita  quod  pren«» 

minata  universitas  buiusmodi  collectam  deinceps  annis  sinsrnlis  exisvi> 

valeat  et  levai'e  atque  inter  map/istros  et  doctores  predictis  ad  ipsia» 

voluntatem  babenda    tarnen  personarum  et  facultatum  in  quibus  rcxr-rir* 

debita  dift'erencia  distribuere  et  partiri.    si  vero  dissensio  aut  difrimlu* 

de  et  super  divisione  dicte  collecte  inter  mapristros  et  doctores  re<rent<* 
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aliqti«»  easu  forsitan  oriretur,  extunc  diftinieioni  nostro  sueeessorumque 

■nttrornni  et  eapituli  eeelesie  nostre  prediete  aut  maioris  partis  ciusdem 

mairi>tri  et  doctores,  sicut  premittitur,  diseordantes  stare  teneantur.  et 

qnia  eolleeta  supradicta  nobis  ac  predecessoribus  per  rlernm  predictnm 

per  tanti  temporis  spurium  extitit  persoluta.  qilod  eins  cuntraria  memoria 

Imminum  höh  existit.  et   moneta.  in  qua  istiusmodi  eolleeta  ab  antiquo 

consuevit  exs.dvi.   admodnm   est  in  sno  valore   diminuta,   quod  habita 

« (»nsidiraeione   presentis   temporis   ad   preterita,   qnarta   eins   pars  non 

resultat   in   auro,   veluti   omnibus   constat   evidenter,   volumus   et  eon- 

crdimus.   in   prelibata   universitas   pro    qualibet   libra    ballensium  pre- 

digte unum  florenum  Renensem  boni  ponderis  et  letalis  valoris  valeat 

in  antea,  tarn  a  eapitnlo  nostre  maioris  eeelesie  snpradicte  quam  aliis 

eapitulis   atqne   elero   alio  seenlari  ac  relipioso  nostrarnm   civitatis  et 

<Ü«ic»-ms   predietarnm   exijrere   petere   et   levare.     nosque  et  successores 

no>tri  s»pedicti  in  petieione  et  exaceione  colleete  et  eins  prefati  valoris 

sive  »  xtimacionis  universitate  sepefate  volumus  et  debemus  assistere.  pro 

t'»t.i  nostra  possibilitate  temportbus  perpetuis  affuturis.    deniqne  qnia  in- 

di:rnnin  reputainus  et  inconjrruum,  ut  illi  qui  pacis  et  tranqnillitatis  viam 

iu;riter  ostendere  debent   et   doeere,    litibns  aut   diseordiis  se  implicent 

aliorinn.  volumus,  ut  nullus  ex  majristris,  doetoribus  aliisque  in  universi- 

tate predicta  ad  sallarium  re<rentibus  in  quocumque  easu  diseordie  inter 

n<»>  et  successores  nostros  ex  una  et  eapitulum  nostre  prefate  eeelesie 

[►arte  ex  altera,  quod  absit,  paeis  emtllo  instijrante  suborte  debeat  Ulli 

parte  i  ontendenrium   consiliis  et   auxiliis  qnibuscunque   patroeinare  aut 

a-sist«  re  qiiovis  modo,    nullus  eeiam  majrister,  doetor  aut  alias  ad  sal 

Jariuin  in  prefata  nostra  universitate  reg-ens  sive  in   ipsa  Universität«' 

luajristrandus  seu  doetorandus  eanonieatum  et   prebendam  aut  diynitatein 

p**rsonatum  vel  officium  in  nostra  maiori  predicta  ecclesia  debet  impe- 

tr;u>-  aut  illam  illum  seu  illud  viirore  cuiuscumquo  jrracie  apostolice  petere 

*iv**  venilicare.  nisi  iuxta  statuta  et  consuetudines  prelibate  nostre  ecclesie 

lesrittime  docuerit,  se  ex  quatuor  suis  avis  sive  paivntibus  ex  nobili  mili- 

tari   prosapia   fore  proereatum.     nullus  eciam  maxister  aut  doetor  aut 

Molaris  prefate  nniversitatis  debet  qiiodcumque  beneticium  ecclesiasticum 

rinn  rura  aut  sine  citra  eciam  si  diynitas  personatus  aut  officium  fuerit 

ji»*r  «|Ueincunique  cx  canonicis  prelibate  nostre  eeelesie  possessum  impetrare 

ne«jue>  impetratum  quocumque  modo  petere  neque  aliquatinus  vendicare. 

qaodqne  majristri  doctores  et  rezentes  sin«ruli  antequam  ad  sallarium  per- 

eipiendum  in  eadem  universitate  ingTediantur  premissa  neenon  fidclitatem 

.  pi*«  i»jm»  decano  et  capitub»  ecclesie  nostre  supradicte   existentibus  pro 

tempore  tinnare  debeant  proprio  sacramento.    nullus  quoque  mairistrorum. 

Digitized  by  Google 



12 Urk.  Nr.  4  (1410). 

doctorum  aut  scolarium  antefate  uuiversitatis  debet  seu  debent  super  pre> 

nii ssis  seu  quibuslibet  infrascriptis  a  sedc  apostolica  aut  ab  alio  ̂ u«»- 

eumque  dispensaeionem  in  parte  vel  in  toto  iinpetrare  aut  per  qutin- 

eiimque  alium  inipetratam,  eciam  si  motu  proprio  tieret,  quomodolibet  uti 

nec  prämiere,  fraude  ac  dolo  penitus  semotis.  ceterum  quia  plenuqar 

aliis  arduis  nostre  ecclesie  aprendis  prepediti  ipsorum  scolarium  exauiüii 

et  lieencie  raro  commode  interesse  poterimus,  qui  in  faeultate  aliqna  in 

qua  studuerant,  mafristerii  aut  doctoratus  gradum  aceipere  merueruDt, 

deeano  prefate  nostre  ecclesie  aut  eius  locumtenenti  existenti  pro  tem- 

pore in  ea  parte  auetoritate  apostolica  nobis  tradita  plenarie  committi- 

mus  vices  nostras,  reservata  tarnen  nobis  et  successoribus  nostris  preuii>sa 

exequendi  faeultate,  si  quandoque  nobis  aut  successoribus  ipsi*  vi>um 

fuerit  oportunum.  nolumus  tarnen  per  ea  commissionem  nostram  eiusiiHMli 

in  aliquo  revocare  sed  ipsani  in  sui  flraiitatis  robore  perpetuo  perman.iv. 

et  preterea  si  post  lapsum  temporis  ea  que  sicut  prejnittitnr  uni\>rsi 

tati  sepedicte  duximus  eoncedenda  capitulo  memorate  imstre  ecclesie  aut 

ipsius  maiori  parti  canonicorum  capitularium  tunc  preseiicium  visum  fuerit 

tendere  in  noxam  ipsi  prelibato  capitulo  seu  maiori  parti  eiusdem.  ut  pre 

fertur,  omnia  et  singula  premissa  revocandi  et  retractandi  plenarie  n»u- 

cedimus  per  omnia  faeultatem,  non  obstante  si  aliqui  de  capitulo  prelibatf 

nostre  ecclesie  predicte  Universität i  quocunque  tidelitatis  iuraniento  sint 

astrieti  vel  astringantur  in  futurum,  quibus  sacramentum  eiusmodi  \»> 

sterius  prefate  Universität i  prestitum  contra  iusiurandum  primo  memom* 

nostre  ecclesie  factum  nullatinus  obstare  debet  seu  delebat  aut  jM»t*-rir 

quovis  modo,  nos  qiioque  Johannes  episcopus  ante  latus  omnia  rt  simrul.« 

supradicta,  si  per  capitulum  nostrum,  ut  premittitur,  revocarentur  exiiuiK 

ut  extunc  et  extunc  ut  exnune,  cassaums  irritamus  et  retractanius  a< 

nullius  roboris  esse  volumus  aut  momenti  presencium  per  tenorem,  vo- 

lentes  et  decernentes,  ut  extunc  collecta  episcopalis  supradicta  ad  nos  r-t 

successores  nostros  redeat  in  moneta  hactenus  nobis  debita  per  capitata 

atque  clerum  nostra  in  antea  exsolvenda.  in  quorum  omnium  et  siii«n 

lorum  testimonium  presentes  nostrarum  concessionis  indulti  donacionis  et 

voluntatis  nostras  litteras  sigilli  nostri  unacum  appensione  sisrilli  preu.» 

minati  nostri  capituli  ex  certa  nostra  sciencia  feeimus  communiri.  et  Des 

Otto  de  Milcz  decanus  totumqiie  capitulum  ecclesie  Herbipolensis  sapra 

dicti  reeognoseimus  omnia  et  singula  suprascripta  de  nostro  consilio  cuo- 

M>nsu  et  beneplacito  processisse.  in  quorum  evidens  testimonium  atqu^ 

robur  presentes  litteras  sigilli  nostri  capituli  unacum  sigillo  reverendi  in 

Christo  patris  et  domini  nostri  domini  Johannis  episcopi  suprascripti  f»-<i- 

mus  appensione  roborari.    datum  et  actum  Herbipoli  feria  quinta  po*i 
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dieni  saneti  Michahelis  archang-eli ,  anno  domini  millesimo  quadringen- 

teshno  deeimo. 

Das  Original  auf  Pergament  mit  zwei  anhängenden  Wachssiegcln  im 

ksrl.  Kreisarthive  zu  Wirzbnrg  (K.  27  Nr.  21a). 

Dortselbst  auch  eine  gleichzeitige  Kopie  auf  Pergament,  die  nur  ein 

paar  ganz  geringfügige  Varianten  bietet. 

Eiu  Abdruck  bei  Dr.  Renss  1.  c.  S.  27-32. 

Nr.  5. 

Der  Becior,  die  Professoren  und  die  Studierenden  der  hohen  Schule 

zu  Wirzbnrg  verpflichten  sich  die  ihnen  von  dem  Bischof  Johann 

verliehenen  Privilegien  zu  beobachten. 

1410,  2.  Oktober.  Wirzbnrg. 

Johannes  Czantfort  decretornm  doctor  canonicus  ecclesic  saneti  Jo- 

hannis Xovi  Monasterii  Herbipolensis  rector  magistii  doctores  ac  scolares 

ahne  universitatis  stndii  Herbipolensis  pro  nobis  ac  universis  et  sinjrulis 

nostris  successoribus  i)ublice  recojrnoscimus  per  presentes  inspectoribus 

quibuscunque ,  quod  sieud  reverendus  in  Christo  pater  et  dominus  noster 

dominus  Johannes  episeopus  Herbipolensis  predicte  universitatis  fundator 

de  voluntate  et  assensu  venerabilium  virorum  dominorum  decani  et  capituli 

eiclesie  Herbipolensis  predicte  dictam  Universitäten!  privile^iis  ac  liber- 

f.itibns  certis  tarnen  sab  paetis  et  condicionibus  honoravit  regentibus  in 

»•adeni  de  sallario  providendo,  pront  hee  et  alia  in  literis  desuper  con- 

fectis  et  sigrillis  eorundem  sipillatis  plenius  continentur,  qiuirum  literarum 

t«n..r  seqiiitnr  de  verbo  ad  verbum  et  est  talis:  [hier  ist  die  unter 

Xr.  4  gedruckte  Urkunde  eingeschaltet!.  Sie  nos  Johannes  rector  ma- 

instri  doctores  ac  scolares  universitatis  predicte  pro  nobis  nostrisque 

su.c.-ssoribns  universis  et  sins-uli  presentibus  et  totalis  privttegia  liber- 

tates  et  provisiones  predictis  paccionibus  ac  condicionibus  nobis  nostrisque 

snccessoribus,  ut  pret'ertur,  f'aetas  rata  et  grata  ratas  et  gratas  habentes, 

eaqne  omnia  et  sing-ula  alia  in  ipsis  literis  contenta  presentibus  approba- 

mas  et  ratiticainus  neenon  ad  observacionem  litteraruin  supradietarum 

aniversorumque  ac  sinjrulorum  punetormn  et  articulorum  in  eisdem  literis 

contenUtrnin  nos  nostrosque  successores  universos  et  singulos  pro  tempore 

existentes  presentibus  astringimus  et  obligamus,  fraude  et  dolo  ])enitus 

semotis.  in  quorum  omnium  et  singulorum  premissorum  evidens  testi- 

nionium  presentes  literas  de  consensu  voluntate  beneplacito  ac  ex  certa 

sciencia    honorabilium   inajristroriim   doctorum   ac   scolarium  prel'atorum 
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sigillum  rectoratus  nniversitatis  studii  prelibati  presentibus  est  appeiiütim. 

datum  et  actum  anno  loeo  et  die  quibus  supra  [=  Herbipoli  feria  ̂ ninta 

post  diem  sancti  Michahelis  archangeli  anno  domini  millesimo  quadriiitrtn- 

tesimo  decimo]. 

Das  Original  auf  Pergament  mit  einem  anhängenden  zerbrochen: 

Wachssiegol  im  kgl.  Kreisarcbive  zu  Wirzbnrg  (K.  27  Nr.  21b). 

Ein  Abdruck  bei  Dr.  Kenss  1.  c.  S.  32—38. 

Nr.  6. 

Bürgermeister  und  Hat  zu  Wirzbnrg  versprechen,  die  J'ricilegieii  der 

nett  gegründeten  Hochschule  aufrecht  zu  erhalten  und  die  Lehrer  und 

Schüler  derselben  zu  beschützen. 

1410,  2.  Oktober.  Wirzbnrg. 

Wir  die  burgermeistere  schultheisse  der  rate  und  die  ganze  ge- 

meine d«*r  «tat  zu  Wirezpurg  bekennen  für  uns  und  unsere  naehkouien 

allen  den  disen  brift'e  ansehen:  als  der  hochwirdige  in  got  vater  und 
unserer  herre  herr  Johanns  bischoff  zu  Wirezpurg  ein  Btiffter  der  hüben 

schule  zu  Wirezpurg  mit  gunst  und  willen  der  erwirdigen  unserer  henvn 

des  dechants  und  des  eapitels  des  stift'tes  zu  Wirezpurg  dieselben  heben 
schule  mit  freyheiten  und  wirdikeiten  doch  mit  besundern  vorreden 

dingen  und  unterschidung  gewirdiget  hat  und  auch  die  meister  und  lrr^r 

derselben  schule  mit  solt  und  gelt  fursehen  hat.  als  da.s  alles  in  der  ob- 

genanten  herren  versigelten  brifen  die  darüber  gemacht  sein  irenzlkl)»-L 

begriffen  ist  und  usswiset.  derselben  brife  laut  und  syn  von  werte  zu 

Worte  stet  also: 

Johanns  von  gotes  und  des  bebstlichen  stules  gnaden  bisdiotf  zu 

Wirezburg.  zu  einer  ewigen  gedechtnnsse.  die  heiliire  samnuntre  <hr 

meistere  lerer  und  Studenten  als  die  allerscheinberliehsten  lichte  unter 

andern  scheinberlichen  Sternen  des  eristenliehen  tirmaments  .-Irr 

glawben  mit  iren  heiligen  leren  die  herzen  der  glawbig»-n  cri-t^n 

erluchten  und  nicht  allein  die  cristenleut  vor  iren  widersaiheii  hr- 

BChirmen  sunder  die  anlechter  der  cristenheit  arbeiten  zu  dem  heili^n 

glawben  zu  bringen,  darumbe  wir  snlche  meistere-  und  lerer-samnum.'v 

die  in  allen  enden  der  wei  lt  gemacht  und  gestifft  sein  und  die  noch 

gestifftet  werden  in  der  cristenheit  mit  besundern  begiren  nach  un- 

serer macht  begern  zu  fordern,  darumbe  seliger  gedechtnüsse  L»rr 

Bonifatius  des  newnden  babstes  vor  ziiten  begert  und  wolt  von  un- 

serer nissiger  bete  wegen,  das  in  unserer  stat  zu  Wir«zbur<r.  da- 
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rinnen  Ton  den  gnaden  gotes  ein  gnüge  ist  von  guter  lnft  und 

speise,  die  zu  menschlicher  notdurft  gehören,  gelarte  und  dnrch- 

luchte  in  mancherly  schriftlichen  zimliehen  kunsten  menner  weren 

und  ewiglichen  ein  hohe  oder  gemeine  schule  sein  solten,  so  haben 

wir  und  wollen  als  wir  pflichtig  sein  zu  lobe  und  eren  des  all- 

inechtigen  gutes  der  hochwirdigen  junkfrawen  Marien  siner  muter 

der  würdigen  gutes  martrern  und  heiligen  sand  Kilian  und  siner  ge- 

sellsehaft  unserer  kirchen  hauptherren  und  alles  himelischen  lieres 

und  auch  zu  einer  erhebung  cristenlicheus  gelauben  von  rate  und 

gunst  der  erwirdigen  unserer  liben  andechtigeu  herrn  Otten  von 

Milcz  dechants  und  auch  des  ganzen  capitels  unsers  stifftes  zu 

AVirczpurg  die  ubgenanten  newen  huhen  schule  die  meister  lerer 

und  auch  die  Studenten,  die  da  zu  schule  sten,  mit  ettlichen  fry- 

lieiten  und  wirdikeiteu  geeret  und  eren  und  in  mit  ettlichen  nuezen 

zu  hülfe  kumen.  zum  ersten,  daz  die  meister  lerer  und  ander  Stu- 

denten der  ubgenanten  schule  irer  lere  dester  fridlicher  in  der  ob- 

genanten  unserer  stat  nachgeen  lnügen,  su  geben  und  verlihen  wir 

in  ewiglichen  mit  crafl't  ditz  brives,  daz  die  meister  lerer  und  Stu- 

denten, alle  und  ir  iglieher  besunder,  die  da  von  awssen  herein- 

kumen.  tax  keinen  ricliter,  geistlichen  oder  werntlichen,  der  unser 

gebiet  Untertan  ist,  sunder  allein  vor  dem  rector  der  ubgenanten 

schule,  der  dann  zu  den  selben  ziiten  ist,  zu  rechte  sten.  oder 

ymant  da  antworten  sullen,  ez  were  dann  daz  ettliche  meister  lerer 

«»der  Studenten  geistliche  leben  uder  gutesgabe  in  der  ubgenanten 

unserer  stat  zu  Wirczpurg  habende  wurden  uder  da  ire  lebtage 

hawsshalten  wulten:  die  meinen  wir  nicht  von  iren  prelaten  uder 

obersten  gewalt,  die  sie  über  sie  haben,  mit  solchen  unsern  fryheiten 

n>szunemeu  uder  zu  tryen.  were  auch,  das  der  rector  der  egeschriben 

schuh-  dem  clager,  der  dann  über  einen  derselben  schule  clagen 

wurde,  des  rechten  nicht  enhulfle  uder  des  Bewillig  wurde,  su  mag 

der  clager  dann  das  für  die  gemeine  der  meister  lerer  unde  Stu- 

denten der  ubgenanten  schule  bringen  und  da  sulche  clajre  uss- 

tragen:  dem  auch  sulche  genuine  der  meister  lerer  und  Studenten 

v*un  dem,  der  da  beclaget  wirt,  des  rechten  helfleu  sul.  were  aber, 

das  die  gemeine  der  ubgenanten  meister  lerer  und  Studenten  sulchem 

rlager  in  virzeheu  tagen  des  rechten  nicht  enbulffen,  su  mag-  dar- 

naeh  derselbe  clager  denselben  der  im  alsu  schuldig  uder  behaftt  ist 

für  sinen  prelaten  uder  eigen  richter  darumb  beclagen.  meinte  aber 

ymants,  das  er  von  dein  ubgenanten  rector  an  sinem  rechten  be- 

schwert wurde,  der  mag  sich  des  alleine  für  die  ubgenante  gemeine 
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der  meister  lerer  und  Studenten  zum  ersten  male  beruften,  darnach 

ensol  dheiner  unser  oder  unserer  naehkonien  schultheissen  gektlkkl 

oder  wem  t  liehe  amptlute  die  uns  Untertan  sein  dheinen  meister  Irr-r 

oder  Studenten,  er  sey  pfaff  oder  leye  der  von  ussen  hereinkunni 

ist,  in  welcherly  saehen  daz  sey,  Valien  oder  behalten,  ez  sey  dann, 

das  im  ein  sulcher  von  der  gemeine  der  obgenanten  schale  p-ant- 

wortet  wurde  oder  das  ein  sulcher  uss  der  obgenanten  schal''  in 

einer  missetat  oder   grosser  offenbarer  bossheit   funden  wnrdr.  > 

mochte  der  obgenante  schultheisse  oder  richter  sulche  ubelteter  t>t 

halten  und  in  an  verserunge  sines  lybes  oder  gutes  und  an  huz- 

verzihen  dem  egenanten  rector  oder  sineni  stathalter  autwun*-r. 

der  in  dann  umb  sulche  bossheit  zu  straffen  hat.    ez  sol  auch  df-r 

schultheiss  der  dann  zu  ziiten  ist  und  ander  werntliehe  richter  qe 

serer  obgenanten  stat  nach  allem  iren  vermugen  alle  meister  len-r 

und  Studenten  der   obgenanten    schule    und   iglichen   besunder  v.  r 

allen  iren  widersachen  oder  die  in  schaden  tun  wolteu  getrewlicht-n 

beschirmen  und  in  beholtten  sein,    auch  sol   der   schultheisse  drr 

itzunt  ist  oder  in  zukünftigen  ziiten  wirt,  nachdem  als  er  an  da* 

schultheisseuampte  kumpt,  wenne  er  des  von  dem  obgenanten  rector 

oder  sinem  stathalter  ermanet  wirt,  als  ferre  ez  in  und  sein  amj: 

anrüret,  vor  dem  obgenanten  rector  oder  seinem  stathalter  und  vt-r 

ertlichen  ersamen  personell  der  egeuanten  schule   zu  den  heilig  t 

swereu  und  sich  des  verbinden,  alle  obgeschriben  punt  und  artickr. 

zu  halten,    darnach  verüben  wir  und  wollen,  das  die  meister  ltivr 

und  Studenten  der  obgenanten  schule  haben  mügen  ganze  frye  er- 

walt,  ir  habe  oder  gut  hinzuscheiden  zu  schicken  oder  zu  Wst-Il-n 

und  were  ez,  daz  einer  uss  der  obgenanten  schule  von  hinnen  uhl-l 

on  selgerete,  waz  er  dann  hinter  im  Hesse,  das  sol  nach  usswi*an.:' 

des  rechten  an  die  liebsten  erben  gefallen,  were  aber,  daz  der  *!* 

obgeschriben  stet  abginge  keine  erben  bette ,  die  sulche  hinter. • 

lassen  gut  urYheben  solten,  so  solten  solche  guter  au  die  ob^tnm;- 

schule  gevallen,  doch  uns  und  unseru  naehkomen  an  uusern  g.wia 

liehen  rechten  die  uns  andere  uutertenige  die  von  hinneu  schrill 

schuldig  sein  unschedlichen.    und  das  wir  die  obgenante  schult-  ilii 

grossem  gaben  vereren,  so  haben  wir  unser  gewonliche  und  jerli<  1- 

collecten ,  die  ims  und  einem  iglichen  bischoff  zu  Wirczpurp  <b> 

pfaffheit  unser   stat  und  bistums  jerlichen  pfliget  zu  geben,  <M. 

meistern  und  lerern  die  zu  ziiten  in  der  obgenanten  schule 

für  uns  und  alle  unser  nachkommen  ewielichen  und  un widerruft 

liehen  gegeben  und  gebeu  in  auch  die  mit  crafft  ditz  brife» 
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das  die  genieine  der  mergeschriben  schule  sulche  collecten  furbasser 

alle  jar  eyschen  und  innemen  nnd  die  unter  die  meister  und  lerer 

nach  irem  willen  teilen  muge,  doch  sol  man  in  solcher  teilunge  die 

person  und  kaust  darinnen  sie  sich  arbeiten  ansehen,   were  ez  aber 

daz  unter  den  meistern  und  lerem  der  obgenanten  schule  zweitracht 

oder  missehellnnge  von  teilunge  wegen  der  obgesehriben  collecten 

sich  machen  wurde,  so   sullen  die  obgenanten  meister  und  lerer 

solcher  zweitracht  bii  uns  oder  nnsern  nachkomen  und  dem  capitel 

nnsers  obgenanten  stifftes  oder  dem  merer  theil  bliben  und  sich  auch 

daran  lassen  benugen,  als  das  dann  unter  in  gemacht  wirt.  und 

wenn  DQ  die  obgenante  collect«  uns  und  unsern  vorfurn  seligen 

Solche  ziite  von  der  obgenanten  pfaffheit  als  lange  bezalt  ist,  daz 

kein  mensche  anders  gedenken   mag,  und  die   münze   damit  man 

solche  von  alter  her  bezalt  hat  also  sere  gemynert  und  geswechet 

ist.  also  wenn  man  die  vergangen  ziit  ansieht  gein  diser  gegen- 

wertigen ziite,  so  enwirt  die  selbe  collecte  das  virteil  nach  dem 

golde  zu  rechen  nicht  bezalt,  als  daz  allen  luten  wol  kuntlichen  ist. 

danunbe  wollen  wir  und  verleihen,  das  die  obgenante  gemeine  der 

hohen  schule  für  iglich  pfnnt  heller  der  obgeschriben  collecten  einen 

Keimschen  guidein  der  gut  sey  an  der  werunge  und  swer  genuug 

am  gewichte  furbasser  heischen  und  innemen  mugen  von  dem  capitel 

nnsers  obgenanten  stifftes  und  von  andern  capiteln  und  aller  pfaff- 

h«*it  werntlich  und  geistlich  in  unser  obgenanuten  stat  und  bistum. 

auch  wollen  und  sullen  wir  und  unser  nachkomen  der  obgenanten 

genu  in  der  schule  nach  allem  unserm  vermugen  biisten  und  helffen 

furbasser  ewiglichen,   die  egeschriben  collecten  nach  der  achtung 

und  anslage  als  obengeschriben  stet  zu  fordern   und  inzubringen, 

wir  achten  auch  unzimlichen,  daz  die,  die  stetlichen  den  weg  des 

fridea  wisen  und  leren  sullen,  sich  mit  krigen  und  widerwertikeit 

bekumern.  darumb,  geschee  daz  zwischen  uns  oder  uusern  nach- 

komen uf  ein  siiten  und  dem  capitel  nnsers  obgenanten  stifftes  uf 

die  andern  siiten,  da  got  vor  sey,  wie  daz  kome,  daz  zweytraeht 

wurden,  so  ensol  dhein  meister  lerer  oder  die  andern,  die  in  der 

obgenanten   schule   umb   solt  lesen   oder  arbeiten   in  dheine  wise 

dheiner  partii  die  also  missehellunge  zwischen  in  betten  mit  rate 

•nler  hilffe  biisteen  oder  geraten  sin.    ez  ensol  auch  kein  meister 

lerer  oder  ein  anderer,  der  in  der  obgenanten  hohen  schuh'  umb  solt 

lk*et  oder  arbeit  oder  der  meister  oder  lerer  darinne  werden  wil, 

keine  canony  pfrunde  wirdikeit  oder  ampte  in  unserer  obgenanten 

tumkirchen  erwerben  oder  darnach  sten  mit  bebstlichen  briveu,  ez 
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were  dann,  daz  er  bewiste  oder  bewerte  nach  usswisung  der  Statut 

oder  gewonheit  der  obgenanten  unserer  tumkirchen,  daz  er  vou  ?inen 

vier  an  oder  eitern  von  edelm   ritterlichen   gesiechte  geborn  *ii. 

ez  ensol  auch  kein  meister  oder  lerer  oder  student  der  obgenanten 

hohen  schule  kein  preistlich  leben,  daz  sorge  hat  oder  nicht,  ez  *ii 

prelatur  wirdikeit  oder  ampte,  daz  ein  tnmherre  unsers  obgenant»-:: 

stifftes  in  siner  gewere  hat,  erwerben,  daz  biten  oder  darnach  *t»ü 

in  dhein  wise.    ez  sullen  auch  alle  meister  lerer  und  die  andern  di- 

in  der  obgenanten  schule  lesen  ir  iglieher  besnnder,  e  sie  darzn 

mimen  werden  daz  sie  solt  nemen  sullen,  zu  den  heiligen  s\\>pt 

alle  obgeschriben  punt  und  artickel  stet  und  veste  zu  halten  oml 

auch  einem  igliehen  bischoff  dechant  und  capitel  unsers  obgenant*-! 

stifftes  die'bii  ziiten  sein  getrewe  und  gewer  zu  sein,    ez  >-l  an  Ii 
kein  meister  lerer  oder  Student  der  obgenanten  hohen  schule  v<« 

der  oben  oder  naehgesehriben  punt  und  artikel  wegen  vom  stul  m 

Rome  oder  von  einem  andern  ein  dispensacien  oder  erlewbnnge  in 

kein  wise  erwerben  oder,  ob  im  die  ein  anderer  erwürbe  oder  «* 

im  die  der  babste  oder  ein  anderer  von  eigem  wille  ungebeten  g»V 

so  sol  er  der  nicht  messen  oder  gebrauchen  in  keine  wise  on  all— 

geverde.    sintdenmal  wir  oft  in  andern  grossen  sachen  unsers 

genanten  stifftes  bekumert  sein,  so  enmügen  wir  selten  dabü  ge<*-iü 

daz  die  Studenten,  die  da  meister  oder  lerer  werden  wollen,  ein  iirli*  h'-r 

nach  der  künst  als  er  gelernet  hat,  verhöret  werden,  oder  in  lawf* 

gegeben  werde,  sulche  wirdikeit  zu  enpfahen.    dammbe  unstT^ 

walt  und  macht,  die  wir  in  den  obgeschrieben  sachen  haben 

bcbstlichcr  gewalt,  enpfelhen  wir  genzliehen  dem  dechant  in  on^ra 

obgenanten  stiffte  oder  sinem  statlialter  der  dann  zu  ziiten  ist.  yd»*L 

so  behalten  wir  uns  und  unsern  nachkamen  die  machft),  solche  okt* 

schriben  gewalt.  wenne  wir  oder  unser  naehkomen  wollen  selb*-«  n 

tun  oder  usszurichten.    damit  doch  so  enwollen  wir  nicht  die  <»k'> 

nanten  unserer  gewalt  befelhunge  in  dhein  wise  widerruffen  sund^r 

wir  wollen,  daz  sie  ir  crafft  behalte  ewiglichen,  und  ob  <-s  in  kun: 

tigen  ziiten  gesehee.  das  daz  capitel  unsers  obgenanten  stifftes  «d-r 

der  merer  teil  die  dann  gegenwertig  weren  runden  und  >.-h»-n.  •!.»/ 

sulche  fryheit,  die  wir  der  obgenanten  hohen  schule  gegeben 

und  die  andern  obgenanten  artikel  sehedlicheii  oder  verdürpli«'»' ' 

weren,  s*>  geben  wir  dem  obgenanten  capitel  oder  dein  merer  ki 

ganze   macht   und   gewalt,  alle  obgeschriben  punt  und  artikel  n 

widerruffen  und  genzliehen  abezutün.    und  daran  sol  sie  nickt  hiß 

dern,  ob  ettliche  von  dem  obgenanten  capitel  der  obgenaut»  u  hoh^i 
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schule  ir  getruwe   zu   sein  gesworn  netten  oder  noch  von  eydes 

wegen  ir  verbunden  wurden,  wenn  ein  solcher  eyt  der  der  letzte 

wer«-  und  der  obgesehriben  schule  getan  were  sol  sie  nicht  in  keine 

wise  hindern  an  dem  eyde  den  sie  zum  ersten  unserm  obgenanteu 

stifte  getan  betten,     und  wir  obgenanter  Johanns  Bfechoff  wider- 

rüffeu  verwerft'en  und  vernichtigen  itzunt  alsdann  und  dann  als  itz- 
unt  alle  obgeschribene  punt  und  artickel  und  wollen  auch  die  kein 

cratft  oder  macht  haben,  ob  und  wanne  sie  von  unserm  obgenanteu 

capitel  als  obgesehriben  stet  widerruften  werden,  und  wir  wollen  daz 

dann  die  obgenante  collecte  wider  an  uns  und  unser  nachkommen 

gefalle  und  widerkommen  solle  und  solle  auch  von  unsern  egenanten 

capiteln  und  pfaftlieit  gegeben  und  bezalt  werden  in  solcher  münze 

als  sie  bisher  bezalt  ist.    zu  Urkunde  aller  obgenanteu  unser  gebnnge 

Verleihung  und  willen  so  haben  wir  dise  brive  mit  unserm  und  un- 

ser* obgenanteu  capitels   anhangenden  insigeln   mit    unserm  guten 

wissen  versigelt,    und  wir  Ott  von  Milcz  dechant  und  das  ganz  cs- 

pitel  des  tumes  zu  Wirczpurg  bekennen,  daz  alle  obgeschribne  punt 

und  artikel  zugangen  und  gescheen  sein  von  unserm  rate  gnnst  und 

guten  willen,     und  des  zu  eim  waren  Urkunde  so  haben  wir  dise 

brive  mit  unserm  und  hoehwirdigen  in  got  vater  und  unsers  heilen 

heim  Jobanns  bisehofts  obgenanteu  anhangenden  insigeln  lassen  ver- 

sijreln.    das  ist  alles  gescheen  zu  Wirczpurg  am  donerstair  nach 

sand  Michelstage  des  erzengels  nach  unsers  herren  geborte  virzehen- 

bondert  jar  in  dem  sehenden  jare. 

Also  wir  die  burgermeistere  schtiltheisse  rate  und  die  ganze  ge- 

neine  «1er  obgenanteu  stat  zu  Wirczpurg  für  uns  und  unser  nachkomen 

lie  itzunt  sein  oder  in  künfttigen  ziiten  werden  bekennen,  daz  wir  alle 

-'«geschribne  fryheit  versehunir  und  wirdikeit  mit  iren  vorreden  gedinge 

lud  unteischeidunge  als  sie  gemacht  und  begriffen  sein  und  besonder 

Ii«*«  brife  mit  allen  iren  punten  und  artickeln  die  darinnen  beschriben 

♦  in  stet  vest«-  und  iinverbrochenlichen  halten  wollen,  besnnder  were  ez 

A2  »nleh  obgeschribene  fryheit  verschling  und  wirdikeit  und  die  andre 

unt  und  artikel  als  vorgeschriben  stet  von  unsern  herren  des  capitels 

der  dem  merern  teile  die  dann  gegenwertig  weren  widerruften  wurde 

nd  un»  oder  unsern  nachkomen  daz  verkündiget  wurde,  so  sullen  und 

•dien  wir  dann  den  rector  die  meister  lerer  und  Studenten  die  itzunt 

in  and  in  künfttigen  ziiten  werden  und  all«-  ir  fryheit  versehunire  und 

inlikeit  die  man  der  obgenanteu  schule  gegeben  hat  nicht  furbasser 

ilten  hanthaben  oder  beschirmen  in  keine  wise.  sunder  wir  wollen  die 

•IU*n    fryheit  verschling  und  wirdikeit  als  abeg»tan  widerruftt  und  ver- 
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richtet  halten,  und  daran  sol  uns  kein  eyt  hindern  oder  irren,  ab  wir 

alle  oder  besunder  g/esworen  hetten  oder  noch  sweren  wurden,  die  ob?» 

nanten  meister  lerer  und  Studenten  zu  hanthaben  oder  zu  beschirmen  oder 

ire  fryheit  zu  halten,    und  dar  EU  und  allen  andern  objsresehribeH  jorit 

und  artikeln  zu  halten  verbinden  wir  uns  und  alle  unser  nachkomen  mit 

crafft  ditz  brifes  on  alles   ere  verde,     des  alles  zu  eim  waren  trkmfe 

so  ist  der  obgrenanten  stat  zu  YYirtzpurg  insig-el  mit  unser  aller  gut! 

und  ffutem  willen  an  dise  brife  grehenket,  die  jreben  sind  iu  dem  jar- 

an  der  stat  und  an  dem  tapre  als  oben  jreschriben  stet. 

Das  Original  anf  Pergament  mit  einem  anhängenden   z**rbroch' n- ~ 
Wachssiegel  im  kgl.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  (K  27  Nr.  21  b\ 

Ein  Abdruck  bei  Dr.  Keuss  1.  c.  S.  38  -44. 

Nr.  7. 

Das  Wirsburger  Domeapitel  bestellt  den  Dominikaner-Mönch  Brnd>r 

Johannes  von  Männerstadt  zum  Professor  der  Thealope  und  mm 

Domprediger. 

1427,  20.  Dezember.  Wirzburg. 

Anthonius  de  Rotenhan  prepositus,  Richardus  de  Maspaeh  deeanu* 

totuinque  capitulum  ecclesie  Herbipolensis,  attendentes  provide,  qu.«l  per 

sacre  theologrie  Studium  ae  predicacionem  verbi  dei  cooperante  illo,  a  qo> 

omnium  carismatnm  dona  perveniunt,  viri  efrieiuntur  seientiis  eruditi.  b 

formantur  rüdes,  provecti  ad  altiora  concrescunt,  rides  catholica  rorx.rarur 

ac  fides  ipsa  prospera  capit  incrementa,  heretica  insuper  pravitas.  4ue  ias 

proch  dolor  plures  mundi  invasit  partes,  proeul  exujatur.  qnapropter  matur. 

deliberacione  prehabita  ordinavimus  et  dis]>osuimus  ordinamns  et  di>iM.nimn>. 

prout  eciam  reverendu«  in  Cristo  pater  et  dominus  noster  Johannes  episc«-ia> 

Herbipolensis  statuit  et  ordinavit,  ut  in  ecclesia  nostra  et  eivitate  Hrrbip 

lensi  in  qua  dudum  autoritate  sedis  apostolice  Studium  extitit  erectam  z^t- 

rale,  prout  adhue  existit,  mayister  talis  forsan  commode  haben  non  po^i 

lieentiatus  vel  beccalarius  secularis  vel  reg-ularis  eiusdem  facultatis  j-r 

petnis  futuris  temporibus  teneatur  et  habeatur,  qui  temporibus  et  dirto 

sibi  assiernatis  sive  assigniandis  per  circulum  anni  publice  in  saera  pari; 

lejrere  et   predicare  populo  lingrwa  volgrari  verbum  dei  secundum  m-iM 

et  fonnam  in  literia  prefati  reverendi  in  Christo  patris  ac  domuu  D<'"tn 

d<»mini  Johannis  episenpi  Herbipolensis   descriptos  ac  cum  seolasti«" 

ecclesia  nostra  Herbipolensi   examen  ordinandorum  ad  saer«»s  online  •' 

ydoneitatem  personarum  temporibus  suis  cum  advertencia  respioere  At^* 
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.t  teneatur.    insuper  quia  parum  esset  talia  vel  similia  ordinäre  vel 

disfHineres  nisi  ea  execueioni  debitae  demandarentur,  idcireo  rccognosci- 

mns  et  patefaeimus  per  presentes,  quod  nos  de  sciencia,  industria,  pru- 

•lmcia,  facnndia  et  ydoneitate  venerabilis  et  religiosi  viri  fratris  Johannis 

•ie  Mnnerstat  sacre  theologie  professoris  ordinis  predicatorum  specialem 

unlideiiciain  in  domino  gerentes,  ipsum  ad  htüosmodi  legendi  et  predi- 

•  andi  officium  ad  tres  annos  a  dato  presencium  continno  sequentes  dn.vi- 

nms  eligendum  et  nominandum  ac  tenore  presencium  eligimus  et  nomina- 

ffiOi.    et  quia  in  vinea  domini  operantcs  defraudari  non  debent  denario 

iiurnu.  ide<>  ipsi  fratri  Johanni  pro  buiusinodi  laboribus  subeundis  sexa- 

in'nta  florenos  Renenses  singulis  annis  predictis  assignavimus  et  presenti 

'''is  a>signamus,  sie  videlicet,  quod  scriptor  porte  pro  tempore  existens 

nostro  iussu  et  mandato  ipsi  magistro  Johanni  singulis  qiiatuor  tem- 

i*'ribus  anni  qnindeeim  florenos  Renenses  de  fructibus  redditibus  et  pro- 

\>ntibns  ecclesie  parochialis  in  Bibert  Herbipolensis  diocesis,  ipsi  officio 

legendi  et  predicandi  ac  nobis  et  mense  nostre  secundum  tenorem  dic- 

taruin  litterarum   desuper  confectarum  unitis  et  incorporatis   tradet  et 

{••r*«dwt.  tenebiturque  idem  maxister  Johannes  et  obligatus  erit  singulis 

i--rii.s  s.xtis  [»er  anni  circulum  occurrentibus ,  diebus  canicularibus  et  vin- 

Mis  ac  aliis  temporibus  anni  in  quibus  in  studiis  generalibus  legi  non 

n-iievit  duntaxat  exceptis,  legere  lectionem  unam  in  sacra  pagina  in 

Wo  sibi  per  nos  assignando  eamque  per  diem  ante  in  valvis  ecclesie 

isMiaare  debebit.    quoeienseumque  autem  in  feriam  sextam  festum  aliquod 

<   arreret,  vel  ipse  magister  Johannes  illo  die  impeditns  fuerit,  extunc 

di^  lt-gibili  eiusdem  septimanae  huinsmodi  leget  lectionem.    et  niehi- 

ijrainus  ipse  magister  Johannes  singulis  diebus  dominicis  et  festivis  nec- 

n-  n  per  totam  quadragesimam  qualibet  die  et  in  adventu  domini  singulis 

•vrandis,  quartis  et  sextis  feriis  astrictus  erit  ad  predicandum  in  ecclesia 

'j—Tra  de  raaue  matutinis  finitis  verbum  dei  ligwa  volgari.    et  si  ipsum 

su^trum  Johannein  aliquo  canonico  seu  legitimo  impedimento,  puta  in- 

"innitate  vel   alia  raeionabili  causa,  impediri  quomodocunque  contingat. 

m"c  quod  ut  premittitur  legere  vel  predicare  non  valeret,  extunc  hec  per 
- j u rn  ydoneum  tieri  suis  expensis  ordinabit  et  procura!« t,  dolo  et  frande 

'^uolibet  in  premissis  exclusis.    tenebiturque  item  magister  Johannes  in 

*  iTirate  Herbipolensi  facere  residenciam  continuam  et  personalem  nee  se 

>i?e-  licencia  domini  decani  qui  nunc  est  vel  pro  tempore  erit  ultra  octo 

'li*-*  onica  vice  diebus  quibus  legendum  vel  predicandum  fuerit  absentabit. 

it>  >|Uorum  oiunium  et  singulorum  prenrissorum  testimonium  atque  robur 

ba«  literas  desii]>cr  confectas  mandavimus  nostri  capituli  sisrilli  maioris 

^i'fO-nsiune  conimnniri.    datum  et  actum  Herbipoli  in  loco  nostro  capitu- 
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lari  nobis  propter  hoc  capitnlariter  conprrepratis,  anno  domini  milWim., 

quadrinjrentesimo  vieesimo  septimo,  in  vigilia  beati  Thoiue  apottoH. 

ep-o   frater  Johannes   predictus  reeofnioseo  eeiam  sab   hiis  »criptif  mH 

sig-illi  coappensione  munitis,  qnod  premissa  omnia  et  sinjrula       mei  a> 

sensu   beneplaeito  voluntate  et  collaudacione   per  omnia   nt  premittitw 

intervenientibus  processerunt  ac  acta  pesta  et  facta  sunt,     propten*  Wr 

ad  debitam  ouiniuni  predietorum.  in  quantum  me  tanffunt,  observaDciam 

inconvulsam  libere  et  sponte  astrinxi  et  astringro  atque  bona  nde  pr»- 

mitto.  qnod  fideliter  protit  michi  desursum  aperire  limimun  datum  tur-ri: 

huiusmodi  officium  lesrendi  et  predicandi  secundum  modum  et  fonnam 

super  descriptos  adimplebo.    in  ruius  rei  testimoninm  skrillum  meuro  piv- 

sentibus  est  appensnin.    datum  et  actum  Herbipoli,  anno  et  die  quit»u» 

supra. 

Das  Original  befand  sich  in  der  Univ. -Bibliothek. 

Nr.  8. 

Papst  Julius  III.  yenehmvß  die  Bitte   des  Bischof  Melchior  r<* 

Wirzbury,   dass  drei  Pfründen   in  den   Stiften  XeumünsUr,  //<!.«•/ 

und  St.  Bnrhard  an   drei  Doetorcn   der  Theologie  zum  '/unk  «/- 
orthodoxen  theologischen  Unterrichtes  und  der  Predigt  dauernd 

verliehen  werden. 

1554,  20.  Juni.  Rom. 

Julius  papa  teicius.  venerabilis  frater.  salntem  et  apostoliraui  Wn- 

dirtionem.   in  apostolicae  dijrnitatis  specnla  meritis  licet  imparibus  dirina 

dispositione  constituti  inter  multiplieia,   qnae  nostris  ineumbunt  steine 

pera^enda.  illud  potissimum  reputamus.  ut  ubilibet  et  praesertim  in  call- 

dralibus  et  collejriatis  ecclesiis  insijrnibus  altissimus  contiooe  rollau.Mnr 

et  viri  saeris  literis  imbuti  in  ipsis  collejriatis  ecclesiis  deputentur.  \*t 

quortim  fruetuosas  leetiones  et  verbi  domini  praedicationes  rides  ratholka 

exaltetur  et  Christi  tideles  in  via  mandatorum  domini  dinirantur  a«-  ia 

illis  instruantur  et   a   cunetis  desiderata  animarum  salus   iuxta  »vn:> 

nostri  desiderium  valeat  salubriter  provenire.    sane  pro  parte  tua  n< • 

nuper  exhibita  petitio  continebat,  qnod  si  unns  et  una  s.  Johannis  Kv** 

frelista»'  Novi  Monasterii  intra  ac  alias  et  alia  s.  Johannis  in  H.«ai'"* 

iiecnon  reliqtius  et  reliqua  s.  Hurchardi  trans  pontem  extra  mur^s  H«-r*. 

polenses  saeeularium  et  eollejjiatamm  ecclesiarum  canonieatus  rt  pr* 

bendae,  quos  primo  simul  vel  sueeessive  vacare  contingreret.  nun«-  a«  t-tu's 

qnoties  in  antea  vacarent  tribus  clerieis  saecttlaribus  in  theoloiria  i  • 
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t'-ribtis,  qni  illos  pro  tempore  obtinentes  in  Herbipolensibus  ac  praedietis 

pt  aliis  qnibnscnnque  civitatis  et  diocesis  Herbipolensis  ecclesiis  clero 

Simones  faeere  et  populo  verbum  dei  praedieare  ac  lectiones  in  theo- 

l-sria  legrere  teneantur.  eonferrentur  *)  tuae  et  pro  tempore  existentia  cpis- 

--.pi  Nerbipolensis  collationi  et  dispositioni  reservarentnr  et  ad  boc  de- 

imtarentur  ex  hoc  prot'ecto  in  eivitate  et  diocesi  praedietis  animarum 
vilttti  per  ampliufi  consuleretur,  et,  ne  ibidem  Lntherana  et  aliae  damnatae 

haere^es,  qucmadmodnm  in  aliis  diversis  (Termaniae  partibns,  prob  dolor, 

iüvaluerunt ,  invalescerent ,  obviaretnr  **)  et  si  quae  ibidem  pnllnlare 

irj.issent ,  facilius  extirparentnr.  quare  pro  parte  tua  nobis  fuit  hnmi- 

liter  supplieatum,  qnatenus  in  praemissis  opportune  providere  de  benijrni- 

'.itr  apostoliea  dijrnaremur.  nos  i«ritur,  qni  tidei  eatholieae  exaltationem 

>-t  animarum  salutem,  ac  ut  nnnquam  sileat  a  verbi  dei***i  praedicatione 

mnis  linjrua  sinceris  exoptamus  aft'eetibus,  huiusmodi  supplieationibns  in- 

•  linati  nnum  et  unam  s.  Johannis  Kvanpelistae  Novi  Monasterii  intra  et 

ilinm  et  aliam  s.  Johannis*  in  Hanois  neenon  reliquum  et  reliquam 

v  Bnrchardi  trans  pontem  extra  muros  Herbipolensos  ecelesiarnm  prae- 

•lictarum  canonicatus  et  praebendas,  quos  in  quibusvis  tarn  iuxta  con- 

•  ■•riiata  natioiiis  (Teruianieae  cum  sede  apostoliea  inita  npostolieis  quam 

-rdinariis  mensibus  nuncupatis  primo  simul  vel  sueeessive  per  eessum  vel 

i-<>-ssnm  sen  quamvis  aliam  dimissionem  illos  obtinentinm  aut  alias  qnovis 

dj'-kIo  extra  Romanam  cnriam  vacare  eontijrerit,  etiam  si  dispositioni  apo- 

«f'tlicae  speeialiter  vel  ex  qua  vis  causa  praeterquam  ratione  vacationis 

illnrnm  apnd  sedem  apoatolicam  aut  tamiliariatatis  continuae  commensali- 

utis  uostrae  seu  alicuius  sanctae  Romanae  ecclesiae  cardinalis  viventis, 

;'.>  '-.ü^ii^ih  requirendns  füret,  preneraliter  reservati  aut  ex  generali 

f>*ervatione  apostoliea  affecti  fherint,  tunc  ac  etiam  quoties  in  antea 

ITpetnis  fnturis  temporibus  vaeaverint,  tribus  clericis  saecnlaribus  dictae. 

uationis  (W  rinanicae  in  theologia  doetoribns  catholicis.  in  aliqua  approbata 

mi\>rsitat»-  studii  generalis  cum  rijroref  i  examinis  promotis,  qni  illos 

1-rtj  tempore  obtinentes,  iuxta  providam  desuper  per  te  et  pro  tempore 

'•\i*u-ntem  episcopum  Herbipolensem  t'aeiendam  Ordinationen!  tarn  in  Herbi- 

I»'lfnsi  »  t  praedictis  quam  aliis  quibuscunqe  dictarnm  civitatis  et  dioeeesis 

H^rbijMd»insis  ecclesiis,  clero  sennones  facere  et  populo  verbum  dei  prae- 

'ii*-are  ac  in  locia  ad  hoc  conjrruis  et  convenientibus  per  te  et  pro  tempore 

•\Utcntein  episcopum  Herbipolensem  desijrnandis,   lectiones   in  theologia 

')  B  conferentur  nuue  «t. 

*')  C  obvie  iretur. 
*•*)  C  uomini, 

Ti  11  et  C  vigore. 
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ledere  teneantur  cum  plenitudine  iuris  canonici  eonferendos  tuae  et  pr- 

tempore  existentis  episcopi  Herbipolensis  collationi  et  dispositioni.  duui- 

modo  dilectorum  hliorum  s.  .Johannis  Novi  Monasterii  et  s.  Johannis  in 

Haupis  ac  s.  Burchardi  eeclesiarum  praedictarum   capitulorum  ad  hü«* 

ipsarum  ecclesiarum  canonicatuum  et  praebendarum  collatio  provisio  h 

quaevis  alia  omnimoda  dispositio  de  antiqua  et  approhata  hact^nusqu» 

paeifice  observata  consuetudine  pertinere  asseritur,  quoad  cauonicatus  et 

praebendas*)  in  mensibus   ordinariis   huiusmodi  vacftturis,   ad   hoc  ei 

pressus  accedat  assensus,  auctoritate  apostolica  tenore  praesentium  pvr 

petuo  reservamus  et  ad  hoc  deputamus,  districtius  inhibentes  eisdeni  capi 

tulis,  ne  ipsi  ultorius  aliquibus  ac  tibi  et  pro  tempore  existenti  episrui«» 

Herbipolensi  vel  vos**)  canonieatus  et  praebendas  per  praesentes  res*r- 

vatos  aliis  quam  ut  praefertur  qualificatis  personis  conferre  et  de  ilii« 

providere  quoquo  modo  praesumatis,  ac  decernentes  ex  nunc  eosdem  cari" 

nicatus  et  praebendas  per  praesentes  reservatos,  et  pro  clericis  doctori- 

bus  praedictis,  ut  praefertur,  deputatos,  tarn  hac  prima  vice  quam  etiaiL 

quoties  ***)  deinceps  perpetuis  futuris  teni]>oribus  extra  dictam  i  uriam 

etiam  illorum  commendis  cessantibus,  si  commendati  ac  unionibus  di»>  • 

Lntis,  si  uniti,  acff)  commendae  et  uniones  liuiusmodi  de  tum-  apud  s^i-n 

praedictam  vaeantibus  factae  fnerint,  sub  quibusvis  pratiis  exp»ctativ> 

speeialibus  vel  jreneralibus  aut  etiam  mentalibus fit)  reservationibus.  pri 

mariis  preeibus,   nominationibus   et  nominandi  ac  etiam   nominatis  con- 

ferendi  mandatis,  facultatibus,  indultis,  eollationibus,  provisionibus.  com 

mendis  et  quibusvis  aliis  dispositionibus,  etiam  per  nos  et  sedeiu  pra- 

dictam  aut  eius  leg-atos  de  latere,  etiam  motu  proprio  et  ex  eerta  sri*-ntU 

quibusvis  personis,  etiam  nostris  et  successorum  nostrorum  Romanoniii 

pontiheum  pro  tempore  existentium  antiquis  et  descriptis  familiaribus  o.r. 

tinuis  commensalibus  ac  quibusvis  praet'atae  sedis  et  dictae  Komana»-  cur«, 

otheialibus  etiam  ofticia  sua  actu  exercentibus  ac  aliis  quibusc  unqne  per- 

sonis cuiuscunque  etiam  dijrnitatis,  Status,  frradus,  ordinationis.  conditio« 

autf*)  praeeminentiae  existentibus,  aliter  quam,  ut  praefertur,  qnaliricatt* 

sub  quacunque  forma  et  expressiotie  verborum  ac  cum  quibusvis  etüm 

derogatoriaram  derogatoriis  aliisque  fortioribus,  efricacioribus  <-t  in>  -liti- 

*)  A  praebt>mlae. 

**)  ac  hos.  B.  aliqnos.  C. 

***)  quavis  B.  quovis.  ('. 

f )  curiam  vaeaverint.  ctiaiu.  ('. 

tfj  ni»i  comtnemlae  C 

ftt)  mensalilms  A. 

f*)  A.  1$.  vel. 
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«lausalis,  irritantibnsque  et  aliis  decretis  etiam  imperatoris,  regam,  ducum 

it  aliorum  principum  eontemplatione  vel  intuitu  concessis  hactenua  et  in 

posteruni  eoneedendis,  nullatenos  comprebendi  nec  comprebensos  eenseri, 

ne«  illorum  praetextu  aeeeptari  aut  de  illis  cuiquam  provideri  posse  quo- 

qno  modo,  sed  te  et  pro  tempore  existentem  episeopum  Herbipolensem 

de  illis  providere  debere  personis,  ut  praefertur,  qualitieatis,  in  omnibus 

et  per  omnia,  perinde  ac  si  prratiae  exspectativae  speciales  vel  generale« 

aut  etiam  mentales  reservationes,  primaria«  preees,  nominationes,  man- 

data,  facultates.  indulta,  collationes,  provisiones,  commendae  et  aliae  dis- 

lNt>iti(nies  buiusmodi,  a  nobis  et  sede  praedieta  ac  eins  legatis  etiam  de 

latere  nullatenus  emanassent  nec  apparerent  nec  per  quascunque  literas 

eiusdem  sedis  vel  legatorum  eius  praesentibus  nullatenus  eenseri  dero- 

gatam  nec  aeeeptationes,  collationes,  provisiones,  coinmendas  et  quasvis 

alia*  dispositiones  de  illis  etiam  quibusvis  personis  aliter  quam,  ut  prae- 

fertur, qualitieatis,  etiamp  er  nos  et  sedem  praedictam  aut  legatos  huius- 

nodi  pro  tempore  factas  et  faeiendas*i,  ullius  roboris  vel  momenti  exi- 

«tere  nullumquc  per  eas  ius  alicoi  quaeri  vel  etiam  coloratum  titulum 

pussidendi  tribui  posse  sieque  per  quoscunque  iudices  tarn  ordinarios  quam 

d-  Watos  etiam  causarum  palatii  apostolici  anditores,  sublata  eis  et  eorum 

cnilibet  quavis  aliter  interpretanda  diftiniendi  et  iudicandi  facultate  et 

ancioritate  interpretari,    diftiniri    et  iudicari   debere   neenon  irritnm  et 

inane  quidquid  secus  super  bis  a  quoquam  quavis  auetoritate  etiam  per 

nos  et  sedem   praedictam  et  eius  lejratos   etiam  de  latere  ac  nuueios 

seimter  vel  ijrnoranter  eontigrerit  attentari,  non  obstantibus  praemissis 

ac  constitntionibus  et  ordinationibus  apostolicis  ac  s.  Jobannis  Novi  Mona- 

Iterii  et  s.  Jobannis  in  Haugis  ae  s.  liurcbardi  ecclesiarum  praedietarum 

etiam  inramento,  confirmatione  apostolica  vel  quavis  tirmitate  alia*  robo- 

ratis  statutis  et  consuetudinibus  contrariis  quibuscunque.    aut  si  aliqui 

praetata  apostolica  aut  **)  alia  quavis  autoritate  in  eeclesiis   ipsis  in 

«anonieos  sint  reeepti,  vel  ut  reeipiantur  insistant,  seil***)  si  super  pro- 

vi>ionibus  sibi  faeiendis  de  eanonicatibus  et  praebendis  dictarum  s.  Jo- 

hannis Novi  Monasterii  et  s.  Jobannis  in  Hanois  ac  s.  liurcbardi  eeelesia- 

nim  speciales  vel  aliis  benefieiis  eeclesiasticis  in  illis  partibus  ̂ renerales 

diftae  s*>dis  vel  le«ratorum  eins  literas  impetrarint,  etiam  si  per  eas  ad 

inbibitionem,  reservationem  et  decretum  vel  alias  quomodolibet  sit  pro- 

<  »um.  qnas  qtiidem  literas  et  processus  babitos  per  eosdem  ac  inde  pro 

*)  factos  et  faciendos.  B. 

*•)  vel  A.  B. 

***)  sive  si  C. 
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tempore  secuta  qiiaecunque  ad  dictos  per  praesentes  reservatos  canoni- 

catus  et  praebendas  volumus  nun  extendi,  sed  nulluni  per  lioc  eis  qun  ad 

asseeutionem  canunicatuum  et  praebendarum  aut  beneticiorum  alionnn  pra*- 

indicium  generali  et  quibuslibet  aliis  privile^iis.  indulprentiis  et  literis 

apustolicis  preneralibus  vel  speeialibus  quomnicunque  tenorum  existant.  per 

quae  praesentibus  nun  expressa  *  i  vel  totalitär  nun  inserta  * »  effectu» 

earum  impediri  valeat  quomudolibet  vel  differi,  et  de  qnibus  qiionuncan 

que  tenoribus  ac  de  verbu  ad  verbnin  habenda  sit  in  nostris  literis  menti- 

specialis,  datuni  Ifoniae  apud  s.  Petruin  sub  annnlu  piscatoris,  die 

XX.  Junii  MDL1V  **),  puntiticatus  nostri  annu  quintu. 

Paulus  Sadoletus  Carpent. 

Eine  Abschrift  (A)  in  dem  Kopeibuchc  der  k.  Univers.-Ver«altnu^- 
registratur  N.  1.  CCXLIII  F.  102  b.  ff. 

eine  andere  (B)  im  Kopeibuch  lit.  A  1607  A  CCXLVI  N.  1  nnd 

eine  dritte  (C)  im  Kopeibuch  lit.  D.  D.  1668  CCXLVI  X.  4. 

Nr.  9. 

Das  Capitel  von  Stift  Neumünster  in  Wirzbury  erklärt  seine  VnUr- 

werfung  unter  die  in  der  vorhergehenden  Urkunde  enthaltenen  Ver- 

fügung des  P.  Julius  III. 

1555,  4.  Februar  und  1.  März.  [Wirzbnrg]. 

Anno  dumini  MPLY.  die  veru  Lunae  IUI.  Februarii***).  in  mei  notarii 

publici  testiuinque  infrascripturum  praesentia  personaliter  eonstitutus  eii 

liiius  ac  perduetus  vir,  dominus  Hieronymus  Geis,  iuris  utriusque  ductor 

et  reverendissimi  in  Christo  patris  ac  dumini,  dumini  Melchioris.  episcupi 

Herbipolensis  Franciaeque  orieiitalis  ducis  eonsiliarius,  certas  qua>dan. 

literas  indulti  apostolici  super  collatione  trium  canonicatnum  in  tribu» 

collegiatis  ecclesiis  Herbipolensibus  a  summo  domino  nostro,  domino  .luii" 

papa  tertio,  reverendissimo  domino  episcopoHerbipulensi  praefato,  in  ivrw* 

brevis,  sub  datu  Romae  apud  s.  Petrum  sub  annulo  piscatoris  die  20.  .lonii 

annu  MDLIV  puntiticatus  sui  anno  quintu  fi,  gratiusr  <on<»>-a>.  qua- 

tum  in  suis  tenebat  manibus,  nomine  praelibati  re\erendi>simi  d.-mini 

episcupi  Herbipolensis,  venerabilibus  ac  ductissimis  viris.  dominis  Philipp- 

Hreuss  deeanu,  Jacubu  a  Thü,  Conrado  Fuchsiu  iurinm  doetori  et  ><  h«- 

p)  «xpressis       instrtis  C. 

**)  MDLtll  B.  et  C. 

*•*'*  »  In  der  Vorlage  irrtbümlich:  II.  Febrnar. 

t")  cfr.  die  vorhergehende  Urkunde. 
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lastico,  Balthazaro  Vischel-,  Nicoiao  Unding-  cantori.  Baltliasaro  Beheim 

*T  Christophoro  Baumgartner,  tunc  in  eorum  loco  et  stuba  capitulari 

oapitulariter  congregatis  et  capitulum  seil  maiorem  partem  capitnli  in  et 

p\  se  faeientibus  et  repraesentantibus,  legitimo  modo  et  debitis  solenni- 

tatibus  insinuavit,  publicavit,  notifieavit  et   ad  veram  eorum  notitiam, 

qaantum   melius  potuit ,  dednxit  eosdemque.  quatenns  eisdem  literis  in 

omnibus  et  per  omnia  obedireut,  debita  cum  instantia  monuit  et  requisivit 

et  in  signinn  verae  et  realis  insinuationis  atque  executionis  eisdem  literas 

originales  una  cum  collationata  et  anscultata  copia  tradidit  atque  assig- 

na\it,  petens  tarnen,  eisdem  hinc  inde  perlectis,  originalia  sibi  restitui, 

servata  et  manente  copia  apnd  capitulum.    extunc  dicti  domini  decanus 

et  capitulum.  praebabita  inter  se  aliqitali  deliberatione.  per  memoratum 

dominum  decanum  responderunt :  se  equidera  insinuationein  et  requisitio- 

uem  nomine  reverendi.-simi  domini  episcopi  Herbipolensis  sibi  factas  per- 

rppiss»«  et  velint  hniusmodi  in  suo  valore  ea  qua  decet  reverentia  recipere 

et  literas  pro  insinnatis  habere,  sed  ex  quo  domini  capitulares  inter  se 

nondum  excogitatum  habeant,  quid  in  hoc  negotio  faciendnm  aut  respon- 

dendum  sit.  velit  sese  super  hac  re  cum  dominis  suis  capitularibus  latins 

deliberare  et  brevi  domino  insinuanti  clariorem  dare  responsionem.  super 

quibns  etc.  actum  in  loco  capitulari  ecclesiae  sancti  Johannis  Novi  Mona- 

-ferii  Herbipolensis  praesentibus  ibidem  honestis  viris  Joachimo  Einhorn 

et  Friderico  Dülhaum,  civibus  llerbipolensibus,  testibus. 

Subseqticnter  anno  quo  supra,  die  vero  Veneris  prima  IfartH,  con- 

vocatione  capitulari  in  ecclesia  s.  Johannis  Xovi  Monasterii  Herbipolensis 

habita  et  facta,  domini  decanus  ac  capitulum  eiusdem  ecclesiae  memo- 

ratum dominum  Hieronymum  Geis  doctorem  ad  capitulum  vocari  fecerunt. 

quo  coram  eisdem  comparente  in  mei  notarii  publici  testiuinque  intra- 

s< rriptormn  praesentia  domintu  Philippus  Breuss  decanus  ecclesiae  prae- 

dictae,  ad  insinuationem  dictarum  literarum,  indulti  apostoliei,  neenon 

requisitionem.  alias  per  eundem  dominum  Hieronymum  (ieis.  doctorem  etc., 

novif*sime  eisdem  factas,  pro  se  et  nomine  totius  capitnli  respondit  in 

haec  vel  in  effectu  similia  verba:  nuper  siquidem  memoratus  dominus 

doctor  nomine  reverendissimi  domini  episcopi  Herbipolensis  certas  literas 

indulti  apostoliei  sibi  totiqne  capitulo  debito  modo  insinuaverit  et  copiam 

earundem  tradiderit  et  assignaverit,  qtias  et  ipsi  debita  reverentia  et  pro 

Kttflkienti  insinnatione  acceperint,  sed  dicti  domini  capitulares  tunc  non- 

dum fuerint  deliberati.  quid  super  hac  re  respondendum  foret.  nihilominus 

r»-*iiHinsum  sese  datnros  obtulerint.  cum  vero  nunc  copia  per  eosdem  per- 

Iecta.  ponderata  et  iuxta  eins  tenorem  et  continentiam  satis  intellecta  sit, 

ipse  decanus  totumque  capitulum  ad  parendum  et  obtemiwrandum  dictis 
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literis  indnlti  apostolici  sibi  insinuati  et  mandati  in  eisdem  sihi  ftetii, 

salvis  tarnen  statutis  ecclesiae  s.  Johannis  Xovi  Monasterii  HerhipolenM«. 

sint  parati.  super  quibus  etc.  actum  in  loeo  capitulari  dietae  ecclesiae, 

praesentibus  ibidem  honestis  .Toacliimo  Einhorn,  cive  Herbipolense,  et  Se- 

baldo  Hübner,  Eichstetensis  diocesis,  testibus  ad  praemissa  voeatis  sp^cia- 

liter  atque  rogatfe. 

Eine  Abschrift  in  dem  Kopeibticho  der  k.  Univers. -Wrwalt.-Re?.  ü.  1. 

CCXLIII.  fol.  107b.  ff.  Vgl.  Kopeib.  1.  CCXLVI.  1..  A.  344. 

Nr.  10. 

Das  Capitel  von  Stift  Hang  in  Wirzburg  erklärt  seine  l'nterwerfung 
unter  die  Verfügung  P.  Julius  III.  vom  20.  Juni  1554. 

1555,  4.  Februar  und  4.  März.  [Wirzbar«:]. 

Anno  domini  MDLV  die  vero  Lunae  IUI.  Februarii.    in  mei  m»tarii 

pnblici  testiumque  infrascriptorum  praesentia  personaliter  constitutum  rxi- 

mius  ac  doctissimus  dominus  Hieronymus  Geiss,  iurium  doctor,  re\>ren- 

dissimi  in  Christo  patris  ac  domini,  domini  Melchioris,  episcopi  Herbi 

polensis  Franciaeque  orientalis  ducis,  consiliarius,   coram  venerabilibu.v 

nobilibus  et  perdoctis   dominis  Osswaldo  Schwab,   decano,  Epridio  Geis 

custode,   Michaele  Suppan,   procuratore   fisci,  Johanne  Armbruster,  ss. 

theologiae  ücentiato,  Johanne  Gasmar,  Guilhelmo  Bretschneider.  Johann' 

a  Sandt,  Michaele  Fabri,  canonici»  capitularibus  eollejriatae  ecclesiae  w 

Johannis  Bapistae  et  Evangelistae  in  Hanois,  tunc  propter  dirutam  »*t 

destruetam  eeclesiam  suam  extra  moros  Herbipolenses  in  monasterio  Prtff- 

dicatornm  in  Herbipoli  sacra  peraprentibus  et  ibidem  in  loco  ipsorum  eapi 

tulari  consueto  capitulariter  conjrre^atis  et  capitulnm  repraesentantibu- 

haben»  ac  tenens  suis  in  manibus  certas  literas  apostolicas,  praelibat- 

reverendissimo  domino  episcopo  Herbipolensi  a  sanetissimo  domino  nostn«. 

domino  Julio  papa  tercio  super  perpetna  collatione  triam  canonicatuum  et 

praebendarum  in  tribus  collesriatis  eedesiis  Herbipolensibus,  videlieet  super 

uno  in  s.  Johannis  Hanois,  altero  in  s.  Johann»  Xovi  Monasterii.  tertio  vew 

s.Burchardi  trans  pontem  Herbipolensem,  pro  doctoribus  in  theulopria.  in  forma 

brevis,  sub  dato  Homae  apud  s.  Petrum.  snb  annulo  piseatoris.  dir  20.  Jnnii 

MDLIV.,  pontiticatus  sui  anno  quinto,  jrratiose  concessas,  oranibus  melio 

ribus  etc.  easdem  praefatis  dominis  decano  et  capitulo  in  Haujris  insinua 

vit,  publicavit  et  ad  veram  eorum  notitiam  deduxit  ipsosque  inxta  earun 

dorn  literarum  apostolicarum  continentiam  ac  tenorem  monuit  ac  reqnisivit 

aliosque  et  alia  t'ecit.  quae  in  praemissis  necessaria  seil  quomodoliWt 
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oportuna  fuernnt.    et  in  Signum  verae  ac  realis  exeeutionis  copiam  earum- 

dem  literarum  apostolicarum  per  me  notarium  iufrascriptum  collationatam 

et  Mscnltatam  eisdem  dominis  decano  ac  capitnlo  tradidit  et  assignavit. 

quam  quidem  copiam  a  praedieto  domino  doctore,  nomine  reverendissimi 

domini  nostri  episcopi  Herbipolensis  etc.  debita  reverentia  acceperunt  ean- 

faaqne,  nobis  interim  secedentibus,  perlegerunt  et  mox  eundem  dominum 

doctorem  supradictum  sui  ac  totius  capituli  nomine  in  haec  vel  in  effecto 

>imilia  verba  responderunt :  quod  literas  apostolicas  nomine  reverendissimi 

domini  episcopi  Herbipolensis ,  gratiosi  sni  domini,  legitime  insinuatas,  ea 

qua  decet  reverentia  reeeperint  ac  pcrlegerint,  earundemque  tenorem  ac 

continentiam  probe  intellexerint,  et,  quantum  insinuationem  literarum  et 

requiüitionem  ipsis  factam  concernit,  ipse  decanus  et  domini  capitulares 

niudu  praesentes  sint  contenti  et  iisdem   parerc  et  obtemperare  essent 

parati.    quia  vero  eaedem  literae  inter  alia  contineant,  quod  consensus 

dominorum  capitularinm  in  hoc   requiri  debeat,  verum  nonnulli  domini 

capitulares  modo  absint,  velit  alio  die   congruo  omnes  capitulares  sub 

poena  convocare  et  negotium  proponere  ac  tractare  ipsorumque  sententias 

audire  et  quicqoid  conclusum  faerit,  reverendissimum  dominum  nostrum 

de  hoc  latius  humiliter  eertirteare,  super  quibns  etc.    actum  in  loco  ca- 

j'itulari  solito  dominorum  decani  et  capituli  in  Haugis,  praesentibus  ibidem 

jtp.vidis  viris  Andrea  Brosamer,  scriba  cancellariae  Herbipolensis,  et  mag. 

Adamo  Molitoris,  consistoriorum  Herbipolensium  procuratore,  testibus. 

1  Kinde  anno  quo  supra.  die  vero  Lunae  IV.  Martii,  venerabilibus 

dominis  Egidio  Geis,  Johanne  Armbruster  licentiato,  Michaele  Suppan 

«eterisque  dominis  capitularibus  in  loco  capitulari  solito  capitulariter 

•"ngregatis  et  capitulum  repraesentantibus ,  comparuit  commemoratus 

dominus  Hieronymus  Geis,  doctor,  a  praefatla  dominis  capitularibus  prae- 

tatae  er  <  lesiae  ad  audiendum  responsum  super  insinuatione  et  requisitione 

alias  ut  praemittitnr  iisdemque  facti»,  specialiter  vocatus,  inque  mei 

notarii  testiumque  infrascriptorum  praesentia,  venerabilis  dominus  Egidius 

«'»■is.  custos,  vice  domini  decani,  tunc  ob  corporis  infirmitatem  absentis, 

••t  nomine  totius  capituli,  responsum  in  hunc,  qui  sequitur,  modum  aedi- 

<lit:  siquidem  eximius  dominus  doctor  proxime  elapsis  diebus  nomine 

n  wrmdissimi  domini  episcopi  nostri  Herbipolensis  certas  literas  apostoli- 

•as  dominis  decano  et  capitulo  suae  ecebsine  insinuaverit,  quas  ea  qua 

■!►•<>  t  reverentia  et  humiliter  reeeperint,  domini  decanus  et  capitulum  matura 

•le-np-r  drliberatione  inter  se  habita  requisitioni  et  petitioni  reverendis 

-itni  urciion  indulto  apostolieo*  sibi  legitime  insinuato  iuxta  eins  continen- 

tiam  in  mensibus  apostolicis  purere  et  obtemperare  sint  parati,  ea  tarnen 
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conditione,  ut  doetor  praesentandus  iuxta  c  sdein  literas  sit  satis  qualin 

catus  et  sese  statutis  et  consnetadinibus  ec  lesiae  s.  Johannis  in  Haigii 

conformet  et  eadem  obaervet.  super  quibus  etc.  actum  in  loco  capitidari 

supradkto,  praesentibue  ibidem  honestis  viri  i  Greorgio  Dain,  bibliopula.  rt 

Friederico  Dttlbaum,  (ivibus  Herbipolensiboa  testibus. 

Ita  est  ut  stipra.    et  e£o  Johannes  I  Ritzer,  Herbipohnsis.  s.  apo- 

stolica  et  imperiali  auctoritatibus  notarius  \  lblic.  in  fidein  scribsi  et  sab- 

scripsi  manu  propria. 

Kiue  Abschrift  in  dem  k.  Un.-Verw.- leg.-Kop.-Buche  1.  OXLIII.  foL 

110— 112  r.    Vgl.  Kopeib.  1.  CCXuVL  A.  £.  347. 

Nr.  11. 

Der  Decan  vom  Stifte  Xeumünster  zu  \\Tirzbur<j  überträgt  dem  M. Johannen  Schaub  das  durch  den  Tod  Ifyjpoliths  eon  Hutten  crledigtt 

Canonicat. 

r>r>5,  7.  Dezember.  Wirzburg. 

Anno  domini  1IDLV  Babatbo  VII.  Deceinbris  venerabilis  vir.  d<>minn« 

Philipp  is  liivuss.  decunus  Novi  Monasterii  Herbipoli,  pro  tnnc  collat<>r 

ratiune  turni,  canonicatum  et  praehendam  in  collegiata  ecelesia  8.  Johan- 

nis Novi  Monasterii  Herbipoli,  per  obitum  quondam  venerabilis  ac  nobili« 

viri  domini  Hippoliti  ab  Hutten,  novissiini  eornndem  possessnris  vacant«-. 

Quorum  collatio  ad  eundem,  tamquam  turnarinm  pro  tunc  spectabat.  pra?- 

stanti  atque  erudito  viro,  domino  Jolianni  Sehaub,  artium  lib.-ralitmi  in.» 

pistro,  elerico  Herbipolensis  diocesis,  contnlit,  ea  tarnen  conditione.  qavd 

si  dictos  eanonieatum  et  praebendam  in  quemcunque  eventum  etiam  qn<- 

cunque  tempore  resijrnare  vellet....*)  quod  dietus  dominus  Juhann^s  <ohanb 

sie  tarne  stipulata  manu  proniisit.     actum  in  ecclesia  8.  Johannis  N..vi 

llonasterii  Herbipoli,   praesentibus  ibidem  domino  Joachiino  Xeaniagvf 

canonico  eiusdem  ecrlesiae,  rt  Wondelino  Fuess.  laico  de  MergeaÜKI». 

testibus. 

Kiue  Abschrift  in  dem  k.  Uuiv.-Yrrw.-Registr.-Kopeibuche  1.  t'  XLIII 

F.  1 13/1 13  r..  auch  im  Kopeibuche  1.  CCXLVI.  Lit.  A.  852. 

*)  Hier  ist  offenbar  ein  Satztheil  ausgefallen,  dessen  Ergänzung  »ich  *as dem  Zusammenhange  unschwer  vermutheu  lasst. 
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Nr.  12. 

Das  Cnpitel  von  Stift  Neumünster  zu  Wirzburg  setzt  den  M.  Johannes 

Srhoiih,  der  noch  nicht  Doctor  der  Theoloy ie  ist,  in  den  Gcnuss  des 

Canonieats  und  der  Pfründe. 

1555,  10.  Dezember.  [Wirzbnrg]. 

Anno  domini  MDLV  Martis  X.  Decembris.    venerabilis  vir  dominus 

Philippus  Breuss,  decanus  Novi  Monasterii  Herbipolensis,  dominum  Johannem 

Sthaub  dominis  de  capitulo  eiusdem  ecclesiae  praesentanduni  duxit  atque 

pran^Mitavit,  requirens  eosdem.  quatenus  eundem  ad  possessionem  dictorum 

canouhatus  et  praebendae  admitteret.    ex  tane  domini  do  capitulo,  prae- 

habita  aliquali  deliberatione,  obtulerunt,  so  eundem  ad  possessionem  dic- 

torum canonieatns  et  praebendae  admissuriim,  ea  tarnen  conditione,  ut 

indultum  apostolicum  alias  dictis  dominis  decano  ac  capitulo,  nomine  re- 

Ffrendissimi  domini  episcopi  Herbipolensis,  super  provisione  unius  canoni- 

ratus  et  praebendae  in  eorum  ecelesia  pro  doctore  in  theologia  insinuatum 

}-r  haue  admissionem  sit  consummatum;  sed  ex  quo  efro,  notarius  huius- 

■odi  insinuationis  fuerim,  nomine  reverendissimi  domini  episcopi  H«-rbi- 

Men>is  dictos  dominus  admonui  iuxta  requisitionem  alias  sibi  faetam, 

(U*>d  huiusmodi  indultum  apostolicum  pro  doctore  in  theolopria  sit  impe- 

fratum:  sed  ex  quo  ipse  Jobannes  Scbaub  nondum  sit  doctoratus  lanream 

>tts<eptus,  quare  indultum  apostolicum  per  bunc  actum  non  possit  con- 

♦ammari.   ex  tunc  domini  de  capitulo  in  suo  proposito  praecedentes,  dictum 

'«»haunem  Scbaub  iuxta  statuta  et  consuetudines  ecclesiae  suae  ad  posses- 

sionem dictorum  canonicatus  et  praebendae  admiserunt  et  stallum  in  loco 

axtfignanint  aliisque  solennitatibus  circa  hoc  consnetis  quoque  observatis. 

»i|>rr  qnibns  etc.    actum  in  loco  capitnlari  praedictae  ecclesiae  praesen- 

tibus  ibidem  dominis  Conrado  Reutter  et  Yito  Seiler,  vicariis  ecclesiae 

«vpradictae,  testibus, 

Kine  Abschrift  in  dem  Kopeibuche  1.  CCXLIII.  F.  113 r/1  11  in  der 

k.  L'n.-Verw.-Kegi.strator,  auch  im  Kopeib.  1.  CCXLVI.  A.  S.  1153. 
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Nr.  13. 

(iutaehten  des  Wirzburger  Domeapitels  über  die  Verlegung  der  ron 

Bisehof  Friedrieh  gegründeten  neuen  Partieularsehulc  in  das  Kl«st<r 

St.  Agnes  zu  Wirtburg. 

1561 ,  25.  Kebrnar.  [Wirzburg]. 

Der  hon*  Ümmdechant  luit  angezeigt,  wie  unser  gnodiger  herr  \\.n 

Wurtzburfr  gosterigs  tags  beneben  irn  ehrvv.  und  andern  geistliche 

raethen  besiehtigung  gehalten  zu  sant  Ulrich,  Barfuessern  und  S.  Agneten. 

da  die  schnei  mögt  aufgerieht  werden,  were  unser  g.  herr  des  willrus 

gewest,  das  kloster  zu  s.  Ulrich  dohio  zu  gebrauchen,  die  weil  es  aWr 

zu  eng,  derogleichen  das  kloster  zum  Barfuessern,  darzu  auch  uuerbaat. 

bete  man  kein  ort  itzo  dorzu  tuglieher  befunden,  dan  s.  Agnetenkh*ter. 

nun  weren  drei  personell  dorinnen,  die  Herlingerin,  die  zuvor  aus  d»D 

kloster  zu  Kitzingen  apostatirt  und  hernacher  etlich  jar  in  unzürhtievt 

verbotenem  leben  gehauset,  die  dann  dem  kloster  nit  vehig:  soll  d*-r- 

halben  genzlich  abgeschafft  werden,  der  andern  zwöer  halben:  wer  dk 

eine  allein  professin;  die  kunt  in  ein  ander  kloster  gethan  werden,  wult 

dan  die  dritt,  so  noch  ohnprofessionirt,  weltlich  pleiben,  hat  es  sein  wesv. 

wo  die  aber  zur  profession  lust.  kunt  sie  auch  anderstwa  versagt  werden 

dieweil  man  dem  itzo  auf  dissmal  zum  an  fang  nicht  weiter  kunt. .  s>  ilt 

es  also  mit  diesem  kloster  zur  schul  versucht  werden  bis  etwan  an: 

andere  bessere  gelegenheiten.  darauf  ist  solchs  den  andern  krank*n  a*>- 

wesenden  herrn  auch  durch  den  sindicum  referirt  und  angezeigt  w..rd»r. 

und  haben  es  inen  sonderlich  wohl  gefallen  lassen  der  herr  senior  tmi 

herr  Andres  von  Thungen.  aber  herr  Keichart  das  widersprochen,  dam 

es  wer  wider  die  geistliche  recht,  aus  jungfrauencloster  schu*  den  zi 

machen,  wanns  dannocht  ein  niannskloster  wen-;  mochte  unser  tr.  hrrr 

als  einem  geistlichen  forsten  bei  päbst  lieher  hailigkeit  und  der  kaiv-r 

licln-n  majestät  ein  grossen  unglumpfen  machen,  als  der  die  kl«-t.  r  w- 

einziehen,  und  dergleichen  noch  viel  ander  mehr  Ursachen  furgeweut. 

könne  dcrohalben  darzu  nicht  gerathen  sein,  aber  er  befelha  v.  s.  herr 

und  einem  capitul.  das  s«  i  aber  in  alle  weg  billich,  dass  mau  die  It-r 

lingerin  als  ein  verlebte  person  und  untüchtig  aus  dem  kloster  thue  onl 

wegschaffe. 

Kin  Eintrag  in  den  im  kgl.  Kreisarchiv  zu  Wirzburs:  betiudli  t,<r 

Domkapitel-Protokoll  (Band  Nr.  l'J)  vom  Jahr«  156»»  1561,  foL  214r215. 
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Nr.  14. 

Die  Professoren  der  von  llisehof  Friedrieh  von  Wirzburg  gegründeten 

neuen  Partikular- Sehlde  laden  zu  ihren  Vortragen  im  St.  Agneten- 

hloster  ein. 

1501,  27.  April.  [WiMburg], 

Quando  factum  est  felieissimis  auspfeife  reverendissimi  illustrissimi- 

que  prineipfe  ac  domini,  domini  Friderici.  episeopi  Herbipolensis  ac  Ostro- 

fraueorum  duefe  inelyti,  domini  nostri  elementissimi,  ut  bonae  literae 

cum  ad  reipublicae  salutein,  lum  catholieae  religionis  difrnitatem  conser- 

vandain  in  hac  civitate  reflorescant,  quod  fei  ix  faustumque  sit  omnibus 

phikdogiae  et  honestissimarum  artium  ex  animo  studiosis.  professores  novi 

COÜegti  apud  d.  Agnetem  liberum  faeiunt  omnibus.  ut  crastina  luce,  hora 

optima  professionis  et  doetrinae  suae  primitias  liauriant  in  dialeetieis, 

et  a  ineridie  hora  prima  in  Yirjriüi  Georjrica,  donee  aliter  de  authore 

eonstituatur ,  summa  tide  et  diligentia  enarrari  audiant:  quo  in  officio  et 

docendi  munere,  quae  sit  futura  professorum  diligentia,  malumus  ut  ipsi 

aoditores  experiantur.  quam  nostra  praedicatione  ambitiöse  extollamus. 

D.  27.  April  1561. 

Casparns  Stiblinpus.    Conradns  Pinnen». 

Kiae  Abschrift  davon  befand  sich  in  einem  Codex  dos  Klosters  Ilei- 

deafeld, 

Abdrücke  finden  sich  bei  Gropp  Collect io  novissima  scriptornm  et 

rernm  Wircehurgensium  Tom.  I.  S.  50  und  bei  Dr.  Ceorg  Joseph  Keller: 

die  Gründnng  des  Gymnasiums  zn  AYirzburg  durch  den  Fürstbischof  Fried- 

rich von  Wirsberg  (Programm  zum  Jahresbericht«  über  das  Gymuasium 

und  dir  Lateinschule  zn  Wirzhurg  für  das  Studienjahr  1841*  .Vi)  S.  23. 

Nr.  15. 

Schreiben  des  Fürstbischofs  Friedrieh  von  Wirsberg  an  den  Ihm- 

prediger  zu  Augsburg  Dr.  Veter  Canisius  S.  J. 

1501,  \\.  Mai.  Wirzbnrg. 

Friedericus  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  Franeiaeque  orientalis 

dax.  S.  I>.  cum  ita  visnm  fuisset  deo  optimo  maximo,  ut  ante  annos  ali- 

quot Herbipolensis  ecclesiae  gubernaeula  ad  nos  quamvis  iiidignos  defer- 

mitor,  jam  inde  ab  eo  tempore  in  hoc  omni  cura  ineubuimus.  ut  com- 

plnres  viros  eruditione  et  pietate  insiynes  habere  pnssomus,  quoinm  opera 

G^hühtc  der  l'niver«i»ät  Wirzl.tirtr.    2.  Bind.  g 
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cum  alias  tum  praecipue  in  docenda  et  Propaganda  vera  nostra  cathulira 

et  orthodoxa  religione  utereinur.    quo  factum  est,  ut  de  erigendo  ̂ esoi- 

tarum  collegio  et  advocandis  in  civitatem  nostram  vestri  ordinis  humini 

bus  (qui  opinione  virtutum  et  doctrinae  jam  sunt  celebresi  diu  niultum 

que  cogitaremus.    qua  de  re  etiam  in  proximis  Augustanis  eomitiis  tecam. 

vir  doctissime,  locuti  siimus.    huic  cogitationi  et  instituto  nostro  hoc  in 

primis  «obstitit,  quod  rebin  et  opibus  nostris  bello  superiure  tarn  attriti* 

rationem  iuvenile  bucusque  non  potuimus,  qua  commode  id  eftkererau» 

interim  tarnen,  ne  ab  hac  parte  ecclesia  nostra  omnino  destituta  ev^T. 

BUffraganeum  nostrum  theologiae  doetorem  et  alium  quendam  in  una  c»\ 

legiatariuu  eeclesiarum  civitatis  nustrae  canonicum  theologiae  licentiatuu. 

promovimus,  ut,  donec  de  alia  commoditate  prospiceremus,  onus  docendi 

et  interpretandi  sacras  literas  susciperent.    eonduximus   et  alios  da<* 

pbilosopbiae  artiumque  liberalium  magistros,  viros  graece  latiueqiu- 

doctos  et  catholicae  religioni  addictos,  qui  linguas  et  bonas  literas  pnUi « 

docerent,  ne  studiorum  causa  cummeandi  ad  quaslibet  exteruas  Scholas  cum 

periculo  adolescentes  nostrae  dioecesis  occasionem  babeant. 

Unum  boc  tempore  est,  quo  laborare  videmur,  quod  concnmator.  qui 

in  catbedrali  ecclesia  explicandi  apud  populum  verbi  divini  curam  anni> 

aliquot  cum  applausu  nec  sine  fructu  sustiuuit,  gravi  valetudine  ^Am 

modo  ad  eam  rem  inutilis  effectus  est.    in  eins  locum  ut  alins  sub>tiiiLi 

tur  est  necesse.    cum  igitur  intellexissemus,  quod  decanus  et  capitib» 

ecclesiae  nostrae  majoris  (quibus  boc  incumbit,  ut  alium  buic  muneri  pwr- 

nciant)  eam  ob  causam  ad  te  scribere  vellent,  faciendum  esse  pntariaw. 

ut  ipsi  quoque  eodem  nomine  et  compellaremus,  orantes,  ut  si  fieri  pofsfc 

mittas  nobis  aliquem  vestri  ordinis  virum  doctnm,  cui  functio  haec  c»«- 

cionandi  committi  possit,  et  qui  ita  germanice  loquatur,  ut  ab  idionuT" 

nostro   non   minimum  recedat    proindeque  a   plebe   fcui    praecipne  bii 

consulendum  est  )  facilius  intelligi  queat.    itf  cum  comite  seu  famaK»  so« 

ea  ratione  a  nobis  ac  capitulo  nostro  nominato  excipietur  ac  tra«tabirnr 

ut  conquerendi  occasionem  non  facile  sit  babiturus.    nec  est  nobis  tlat  ituo 

quod  tuum  scimus  esse  Studium  et  voluntatem  in  iuvandis  -« 

quantum  in  te  est  promovenda  vera  catbolica  nostra  religione.  quin  b> 

libenter  sis  gratiticaturus.    quod  ut  a  te  pergratum  nobis  aoidct.  itJ 

oblata  occasione  vicissim  in  tuam  et  ordinis  vestri  gratiam  LauJ  -tj 

vatim.  quae  possumus,  facturi  sumus.    datae  in  civitate  nostra  Herbip-u 
die  tertia  Maii  1561. 

Ein  Abdruck  bei  Keller  1.  c.  8,  22. 
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Nr.  16. 

M.  Johannes  Ej)iscopus  bittet  den  wirzbur [fischen  Canzler  von  HcUu 

um  dessen  Verwendung  behufs  einer  Anstellung  um  neugegründeten 

Pädagogium. 

1561,  8.  Mai. 

BüKpSTfStV, 

Reverende  domine  cancellarie  ac  studiorum  maecenas.    cum  reve- 

r^niiissimi  prineipis  celsitudo  non  modo  suam  ecelesiam,  sed  etiam  hos 

v  lii.laram  hortulos,  ex  quibus  fulcra  ecclesiae  sumi  possunt,  alere  maxi- 

mi*  sumtibus  Semper  coutendit,  ag-amus  primum  deo  optimo  maximo  Gra- 

tias pro  tanta  btMiiprnitate  et  misericordia,  quod  Semper  adlnic  suae  eecle- 

•dae  fantores,  nntritores  excitat,  quorum  sub  umbra  haec  omnibus  periculis 

vi  tyrannorum  et  luporum  impetui  exposita  defendatnr,  alatur.  deinde 

<»r»-mas  tilium  Dei  X07OV  zal  sixova  rcaTpo;,  ut  hunc  reverendissimum 

prineipem  nostrum  summae  pacis  numen  prerentem  in  hoc  proposito  spiritu 

>an<  to  tirmet,  sub  cuius  umbra  ecclesia  et  nie  scholarnm  coetus  creseat 

ac  in  perpetuum  deum  et  tilium  eius  .lesum  Christum  celebret  et  laudet. 

Mim  vero  ad  ecclesiae  et  scholarum  aedifieationem  non  modo  maximis 

Upidibus  et  antibus,  verum  puteribus  opus  sit:  spero  plane  celsitudinem 

eins  me  minimum  etiam  hunc  in  scholarum  locum  transpositornm,  ut  qui 

minor,  minimns  etiam  hac  operae  tenuitate  inserviam,  cum  iuxta  Ciceronis 

dictum,  in  s^cundis  et  tertiis,  si  minus  in  primis  datur,  consistere  laus 

>it.  quare,  reverende  domine  cancellarie,  vir  doctissime,  cum  lianc  meam 

•ausani  apud  reverendissimum  prineipem  e^eris,  ut  mentio  didactri  facta 

>it:  sei«  reverendissimi  prineipis  celsitudinem  eins  et  doctrinae  atque 

Immauitatis.  ut  facile  operam  et  artium  et  studiorum  metiri  possit.  com- 

m»ndo  tibi  i«ritur  me,  vir  elarissime,  cancellarie,  ac  eius  didactri  causa, 

*i  rewrendissiini  prineipis  celsitudini  ad  hunc  scholarum  coetum  idoneus 

vitlror,  in  reverendissimi  prineipis  voluntate  sit  posita.    vale  in  Christo, 

!.iü->iiue  vir  cancellarie.    reverentiae  tuae  addictissimus 

dat.  8.  Maii  1561. 
Joannes  Episcopus, 

alumuus  musarum. 

Nach  einer  hs.  Notiz  auf  dem  Umschlage  dieser  Kopie  erhielt  er  diese 

8t«  Me  mit  einem  dahre-gehalte  von  fünfzig  (iuldeu,  einem  Fuder  Wein  und 
zwei  Malter  Getreide. 

Das  Original  befand  sich  in  der  Seharoldischen  Sammluug,    ein  Ab- 

>lrut  k  ist  bei  Keller  1.  c.  S.  28  zu  linden. 
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Nr.  17. 

Hirtenbrief  des  Fürstbischofs  Friedrich  von  Wirsbery  an  snw 

Diöcesancn. 

1561,  21.  Mai,  Wirzburp. 

Wir  Friderich  von  Rottes  genaden  bisehoffe  zu  Wirtzbnrg  und  hm»? 

zu  Franken  entbieten  allen  und  ieden  unsern  amptlenten,  vögten.  kellen, 

BChulthaissen,  burgermeistern,  rethen,  riehtern,  dorfmeistern  und  gemein- 

den,  auch  allen  andern  unsern  zugehörigen  und  verwanten  unsern  pro« 

zuvor,  liebe  getreue,  was  für  vilfeltige  widerWertigkeit,  Spaltungen  und 

ablal  von  der  alten  waren  eatholischen  christlichen  religion  und  lehr  nnn 

ein  lange  zeit  hero  entstanden,  was  auch  für  jammer  und  noth  alb-nt- 

halben  daraus  erwachsen  und  ervolgt,  dess  wird  ein  ieder  gutherziger 

Christ  sich  leichtlieh  zu  erinnern  haben,  dieweil  nun  die  biipstlh  h  heylte- 

keit  und  die  Röm.  kayserl.  mayestUt  etc.  unsere  allergenedigste  henvn 

neben  andere  christlichen  potentaten  inen  furgenommen,  ein  frey  allere 

mein  christlich  concilium  in  der  stadt  Triendt  zu  halten  und  in  denwel- 

bigen  alle  eingefallene  Spaltungen  vnd  irrungen,  sovil  immer  miiglith  u 

sein  wird,  hinzulegen  und  zu  vergleichen  und  also  in  der  ganzen  eristen- 

heit  wideriunb  frid,  ruhe  und  ainigkeit  in  glaubenssachen  aufznrit  ht«  n; 

so  will  sich  nmb  so  viel  dess  mer  gebüren  und  die  nottnrft  erfordern, 

das  all  cristglaubige  menschen  das  ir  auch  darbei  thun  und  also  gott  «1»  '■ 

allmechtigen  andechtig  und  fleissig  anruffen  und  bitten  sollen,  das  «u, 

gottliche  allmechtigkeit  sein  gnad  verleihen  wolle,  auf  das  solieh  chri*t< 

lieh,  nützlich  und  gut  werk  des  obberürten  angesetzten  und  förgen.mia' 

neu  concilii  sein  glücklichen  anfang  erreichen  und  bekommen  und  letzt 

lieh  zu  einem  gottseligen  ftidliehen  end  und  besehluss  gebracht  werden 

möge. 

Nachdem  aber  gott  der  allmechtig  diejenigen,  so  in  sündlirhein  M*-n 

wonen  und  verharren,  nit  erhören  oder  gewehren  will,  es  sei  dann  >.oh. 

das  sie  von  denselbigen  sunden  abstehen  und  ein  bussfertiges  gottseligr« 

leben  und  wesen  an  sich  nemen,  so  ist  unser  genedigs  ersuchen  and 

ernster  beveleh.  das  sich  ein  ieder  itzmaln  desto  andechtiger  und  ir«»tt»-- 

t'iirchtiger  halten,  von  sünden  absteen,  wäre  buss  und  beicht  thun.  da* 

heilig  hochwirdig  sacrament,  welcher  das  in  der  nechst  versehinen  öster- 

lichen zeit  nit  genommen  hatte,  nachmale  auf  die  nechstkünftiir»'  tVst  na  h 

alter  catholischer  chrißtenlicher  ordnnng  von  seinem  ordentlich**  ratk»li 

sehen  und  keinem  andern  verpottenen  pfarherren  oder  vermeinten  seeNor^-r 

entpfahen  und  volgends  gott  den  allmechtigen  umb  sovil  desto  fruchtbar-: 
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umb  Verleihung:  »eines  göttlichen  segens  zu  obbcrürtem  concilio  anraffen 

und  bitten  könne  und  möge,  wo  auch  iemand  bis  daher  durch  verfürnng 

von  der  alten  waren  catholischcn  religion  und  kirchen  abgefallen,  aber 

jetzmalen  widernnib  durch  christliche  Unterweisung  zu  der  selbigen  tretten 

and  also  seiner  seel  heil  suchen  wolle,  denselbigen  soll  in  kraft  aus- 

gaogner  genaden  und  indnlgenz  die  absolution  und  entpindung  von  seinem 

abfal  und  sünden  hieinit  mitgetheilt  sein,  auch  von  unsern  pfarherren  und 

Seelsorgern,  denen  sie  beichten,  weiters  und  umb  mehrer  Sicherheit  auch 

irrvnlgt  werden. 

l  ud  nachdem  menigelich  bekennen  muss,  das  gott  der  allmechtig 

das  gepet,  so  in  der  gemein  und  einer  ordentlichen  christlichen  process 

Schicht,  mehr,  als  etwan  ein  privatanrufl'on  erhören  und  annemen 

thn»'t,  so  wöllen  wir  hiemit  und  in  kraft  dises  mandats  allen  unsern 

pfarrherren  und  Seelsorgern  eingebunden,  bevolhen  und  auferlegt  haben, 

«las  ein  leder  in  den  nechsten  acht  tagen,  nachdem  ime  diss  unser  ofl'en 

mandat  publicirt  und  verkündt  worden,  ein  gemeine,  züchtige  und  an- 

derhtige  procession  oder  walfart  onc  ainich  unnütz  gesch[w]etz,  sonder  mit 

andacht,  in  seiner  bevollienen  pfarr  auf  ein  gewissen  tag  und  stund,  die 

•r  dann  seinen  pfarrkindern  zuvor  verkünden  solle,  mit  frölichen  und 

christlichen  gesengen  und  gebeten,  auch  predigen  und  andern  göttlichen 

amptern  dem  allmechtigen  zu  lob  und  ehr  halten  und  also  die  pfarrkinder 

in  solliehem  werk  zu  inniglicher  andacht  und  anruflung  göttlicher  genaden 

und  s- «geiis  zu  mehr  gedachtem  concilio  vermanen  und  bewegen  wolle. 

Wir  können  aber  beyneben  nit  unangezeigt  lassen,  das  uns  dise  zeit 

»•inle  r  vilfeltige  klag  und  anzeig  furkommen,  obschon  unsere  pfarrherren 

und  Seelsorger  gleich  in  einem  oder  dem  anderen  gern  das  best  bei  den 

I'farrkiiidern  iren  befolhenen  schenVin  thun  und  sie  zu  aller  irer  wolfart 

and  se^lenheil  vermanen  und  ziehen  wolten,  das  doch  ein  solliches  bei 

vibn  pfarrverwanten  kein  ansehens  haben  wolle,  sonder  das  sie  solliche 

irr  ordenliche  pfarrherren  und  fürgesetzte  Seelsorger  verlassen,  an  andere 

fremde  ort,  da  die  neu  irrig  und  verpoten  lehr  öffentlich  gelert  und  ge- 

übt wirt,  zu  irer  selbst  seelen  geferlichkeit  laufen  und  also  nit  allein 

irr  ge«»rdente  pfarherren,  sonder  auch  uns  dardnrch  nit  wenig  verachten 

und  sich  ungehorsam  erzeigen,  das  sie  auch  die  gebauten  feiertag  und 

aufgesetzte  christliche  fest,  weder  fasten,  feiern,  noch  heiligen,  sonder 

anrh  iren  pfarrherren  und  Seelsorgern  ire  gebürliche  pfarliche  nutzung, 

als  die  vier  opfer:  zehendt,  rent,  zins,  gült  und  andere  vor  alter  löbliche 

hergebrachte  pfarliche  recht,  so  zu  aufenthaltung  irer  leibsnarung  geordent 

nnd  gewidumbt,  nit  wie  sich  gebüret  treulich  laisten  und  raichen  thun, 

d-Men   alles  wir  uns  dann  billig  nit  versehen  betten,    dann  wann  sich 
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ein  ieder  wellicher  massen  er  uns  mit  erbhuldigung  und  sonst  mwut 

und  zugetan,  auch  beineben  vor  gott  und  der  weit  schuldig  und  verpun- 

den  ist.  uns  als  seinem  ordenlichen  bischoff  zu  gehorsamen  und  uns  in 

unserm  bevolhenem  ampt  zu  trawen  erinnert,  würde  er  in  seinem  gewissen 

leiehtlieh  befinden,  das  ime  ein  solcher  ungehorsam  nit  gebären,  auch  bei 

neben  vor  gott  und  der  weit  verantwortlich  sein  möge,   dieweil  uns  aber 

ampt  und  pflicht  halben  nit  thunlich  sein  oder  zusteen  will,  sollKheni 

schedlichen  und  verderblichen  ungehorsam  und  unthat  lenger  zuzusehen, 

so  wöllen  wir  hiemit  alle  unsere  unterthanen  und  verwanteu  mit  ernst 

ermant  und  erfordert  haben,  das  sie  von  angeregten  irem  beklaglen  an 

gehorsam  absteen,  die  gebante  fever-,  fast-  und  festtag  nit  allein  fevren. 

fasten  und  heiligen,  sonder  auch  auf  dieselbige  die  göttliche  ampter  und 

predigen  bei  unsern  jenen  fürgesetzten  katholischen  und  keinen  andern 

fremden  verfürisehen  pfarherren  oder  predicanten  hören,  beineben  auch, 

dieweil  ein  ieder  arbeiter  seins  lohns  würdig,  unsern  pfarherren  ire  ob 

bestimpte  beklagte  gebürende  pfarrecht  treulich  geben  und  volgen  lassen, 

des  austrags  des  obberürten  verhoffenlichen  concilii  der  strittigen  pumten 

halb  mit  gedult  erwarten  und  sich  also  mitlerweil  in  alweg,  wie  frommen 

gehorsamen  kindern  und  unterthanen  wol  anstet,  hierinen  halten  und  er 

weisen,   das  alles  begern  wir  vmb  ein  ieden,  zu  dem  es  seiner  seele  wlig- 

keit  in  alweg  erfordert  und  erhaischt,  in  allen  genaden  und  gutem 

nediglich  und  vHterlich  zu  bedenken  und  zu  erkennen. 

Und  nachdem  bishero  auch  eben  vil  klag  gehört  worden,  das  in 

unserm  Stift  nit  dermassen  schuelen,  darinnen  die  jugent  notturfti«rlich 

gelernet  und  unterwiesen  werden  möchte,  vorhanden,  so  haben  wir  als 

der. jenig,  so  ie  gern  an  aller  menschlicher  guter  befürderung  und  wol 

faxt  des  gemeinen  lands  nichts  erwinden  oder  mangeln  lassen  wolte,  ein 

neues  paedagogium  und  schnei  alhie  in  unser  statt  Wirtzburg  in  unserm 

8.  Agnetencloster  angefangen  und  aufgericht,  auch  etliche  fürtrenVnt 

liehe  professores  und  lehrer  angenommen  und  bestelt.  welche  dann  s«  h<  u 

albereit  alles,  was  der  jugent  nutz  und  nothwendig  ist,  zu  lesen  nn>i 

doevren  angefangen,  und  darumb  so  wollen  wir  euch  hiemit  sarapt  und 

sonders  verkündt  und  angezeigt  haben,  das  ir  nun  znmale  eure  kinder. 

so  zuvor  in  den  mindern  schuelen  ire  fnndamenta  und  jrrammaticalia  al 

bereit  erlangt  und  bekommen  betten,  alliier  und  in  obberürt  Studium 

schicken,  sollen  sie  zu  aller  gottsforcht  und  ferner  lehr  der  freyen  künsten. 

sprachen  und  guten  sitten  mit  fleiss  gezogen  und  gehalten  werden.  vn«i 

nachdem  wir  nun  zumale  nit  mehr  für  notwendig  achten,  dieweil  »ir 

auf  das  vflfaltig  anhalten  on  zweifei  nit  mit  geringer  mühe  und  cofttff 

ein  eigen  Studium  in  unserm  stift  aufgericht  haben,  das  ie  *-urv  kinder 
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ferner  mit  grossem  uncosten  ausserhalb,  do  sie  dann  leichtlich  mit  der 

neuen  verpotenen  lehr  verfürt  und  befleckt  werden,  halten  sollet,  so  wollen 

wir  uns  nit  allein  genediglieh  zu  euch  versehen,  sonder  auch  alles  ge- 

nedipen  tiViss  ersucht  und  ermant  haben,  das  ir  eure  und  fürnemlich  mit 

ireistliehen  pfründen  versehene  kinder,  so  ir  also  ausserhalb  an  geferlichen 

•irten  der  neuen  religion  haben  möchten,  alsbald  widerumb  abfordern  und 

»lieselbigen  nun  zumalen  alhie  in  angeregten  unserm  angefangenen  studio, 

darinn  sie  dann  alle  notturftige  diseiplin,  lehr  und  wolfart  finden  sollen, 

lernen  lassen  wollet,  wie  uns  dann  auch  beineben  nit  zweifelt,  ir  umb 

minders  costens  willens,  auch  das  ir  eure  kinder  umb  sovil  desto  neher 

an  der  hand  bei  euch  haben  und  zu  iren  thun  und  lassen  selbst  sehen 

mfiget,  zu  thun  nit  ungeneigt  sein  werdet,  an  dem  allen  erzeigt  ir  uns 

>«nder  angenems  genedigs  gefallen  und  beineben  auch  unsern  ernstlichen 

levelch.  will  vnd  meiniuig.  würde  aber  einer  oder  mehr  in  einem  oder 

mehr  der  obbestimpten  puneten  und  artieul  ungehorsam  sein  und  die- 

^lbiye  nit  halten,  dieselbige  Wüllen  wir  mit  allem  ernst  straffen,  dar- 

nach soll  sich  meniglich  wissen  zu  richten  und  vor  schaden  zu  hüten. 

<less  zu  vrkunt  haben  wir  unser  Beeret  zu  end  diss  unsers  gepots  auf- 

drucken lassen,  das  geben  ist  in  unser  statt  ̂ 'irtzburg,  mitwoehen  nach 

Kxaudi,  anno  etc.  [15]61. 

Ein  Abdruck  bei  Keller  1.  c.  S.  24  27. 

Nr.  18. 

frrory  Hohemvarters ,  Professors  in  Freiburg,  dilatorisches  Antwort- 

schreiben  an  Bischof  Friedrich  von  Wirzburg  eine  ihm  angetragene 

Professur  betreffend. 

1661,  1.  .Tnni.    Freiburf?  im  Breisgau. 

Com  inter  caeteras  rerum  humanarum  procellas  hoc  turbulent issimo 

«aeculo  maxime  ecclesia  indigeat  episcopis  et  pastoribus,  quorum  nntu  et 

Providentia  res  prolapsae  in  melius  reparentur,  reverendissime  in  Christo 

pater  et  prineeps  longe  amplissime,  videtur  dens  optimus  maximus  sin- 

irulari  rura  et  pietati  erga  genus  humanuni  celsitudinem  tuam  in  prae- 

<  larum  ecclesiae  suae  cnlmen  ac  fastigium  constituisse,  ut  bene  constituta 

tneivtur  et  augeret,  (}iiae  vero  malicia  hominum  et  saeeuli  pravitate 

»•*sent  eorrupta,  illa  redintegraret  et  restitueret.  ad  tale  ecclesiae  mnnus, 

•am  celsitudo  tua  faelici  auspicio  sit  evecta,  nihil  iam  prius  nihilqne 

intiquins,  quam  ut  ecclesiae  salus  crescat,  habet  neenon  seinen  illud 

CTiagelieuni,  extirpatis  zizaniis,  quam  latissime  sese  extendat  ac  disse- 
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ininetur.    quod  cum  absque  bonarum  literarum  praesidio   fieri  nequ^at. 

celsitudo  tua  in  hoc  tota  incuuibit,  ut  undique,  amplissimo  proporito  prae- 

miu ,  provocet  virus  in  re  Uteraria  primarius,  qui  in  profligata  barbarir 

iuventutein  nun  Bolum  bonis  literis,  sed  etiam  pietatis  semiaariii  rofur- 

luunt  et  irabuant.    in  quoruin  numero  sunt  et  duo  illi  naper  a  celsitudini 

tua  accersiti  optinii  et  eruditissimi  viri  Stiblinus  et  I>innerus.  quurum 

commendatione  et  opinione  nescio  qua  de  ine  concepta  invitat  nie  celsi- 

tudo  tua,  nie,  inquanu  hominam  obscurum  nullisque  aut  fortunae  aut  iii- 

jrenii  dotibus  eommendabilem.    et  quam  vis  merito  pudor  subrusticus  nie 

absterrere  debebat  a  tanti  prineipis  et  antistitis  colloquio,  tarnen  incivile 

et  turpe  mihi  fuerit  ad  tani  honoritieam  et  principe  dignam  invitationeui 

omnino  obniutescere.    concepit  de  nie  celsitudo  tua  maius  quid  et  prae- 

clarius,  quam  quod  in  nie  reperiri  queat,  et  vehementer  impudens  sini.  >i 

attentem,  quid  ultra  vires,  tum  meam  tenuitatem  et  fortunam  iageaac 

fatear  cognrque  meo  ine  niodulo  expendere  et  intra  meam,  quod  aiunt. 

pelliculam  continere.    justa  igitur  exeusatio  apud  celsitudinem  tuara  ob- 

seuritas  haec  atque  haec  mea  tenuitas  videri  potest.  qtiae  quieqnid  aniini 

et  propositi  erat  de  oblata  beueficientia  tua,  id  omne  ademerit  at(|ue  r\ 

eusserit.    verun tarnen  cum  generosa  illa  propensio,  qua  in  rempublieaui 

ebristianam  et  in  honesta  literarum  studia  celsitudo  tua  mire  est  aüVcta. 

in  meutern  venisset,  non  putavi  committendum ,  ut  tantam  ac  tarn  pra»*- 

darum  celsitudinis  tuae  invitatioiiem  surda   aure   praeteriivm.  aniuiu* 

est  ergo,  siquidem  amplitudini  tuae  ita  videatur,  post  Johannis  ttapista^ 

natalem  apud  tuam  celsitudinem  vel  coram  comparere  vel  literis  per  rer- 

tum  nuncium  missis  meam  signititare  mentem  et  aperire  sententiam.  luben* 

nunc  quidem  celsitudini  tuae  äussern  moripreratus,  ut  par  fuerat.  nisi  m^a 

t'unctiu  in  publico  ecclesiae  ministerio  alio  nie  voccasset.    haec  sunt,  au> 
pliasime  princeps,  quae  celsitudini  tuae  super  hac  re  signifieare  potui.  in 

nmiplexum  igitur  et  praesidium  tuae  celsitudini  nie  totum  connnend«.  a 

dedo.    Dens  optinius  maximus  aniplitudinem  tuam  christianae  reipubli.a- 

diu  servet  incolumem,  quod  preeor  ut  qui  maxime.    ex  Kriburgo  Bri? 

goiae  calendis  Junii  anno  reparatae  salutis  1561.    tuae  celsitudini  <•»>- 

sequentissimus  cliens 

Georgias  Hoheuwarter. 

Eiue  Abschrift  des  Originales  befaud  sich  in  der  ScharoMisclnn  Saiam- 

lung,  ein  Abdruck  tindct  sich  bei  Keller  1.  c.  S.  28/29. 
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Nr.  19. 

Georg  Hohenwarte?  lehnt  in  einem  Schreiben  an  Bischof  Friedrich 

ton  Wirzburg  die  ihm  angetragene  Professur  Krankheits  halber  ab. 

1561,  2H.  Jnni,  Kreibarg:  im  Hreisgaa. 

Reverendissimo  in  Christo  patri  et  amplissimo  principi  ac  domino, 

d'-mino  Friderieo,  Herbipolensium  episcopo  ac  Franeiae  orientalis  duci  etc. 

domino  suo  elementissiino. 

Nulluni  hoininum  institutuni,  nulluni  consiiium  tarn  constans,  tain 

ratom  tamque  perpetuum  esse  solet,  reverendissime  in  Christo  pater  idem- 

prineeps  ainplissime,  quod  non  leve  temporis  nionientuni  ac  unius  horae 

■«jatiuiii,  quam  faeillime  infringere  et  inipedire  queat.    qnod  quam  verum 

-it.  nunc  in  meinet  ipso  experior,  non  sine  magno  animi  mei  affectu  et 

dolore,    quum  eniin  certo  firmoque  proposito  decrevissem,  corani  eelsitu- 

dine  tua.  quam  priuium  fieri  posset,  comparere:  necessitas  solnm  intens 

>or>qne  maligna  in  diversuni  nie  eonipulit,  ita  ut  hoc  tempore  nullo  modo 

venire  Uceat.    valetndo  enim  adversa  et  in  dies  afflietior  ac  corpnscnli 

m?i  intirmitas  nie  satis  superque  excusare  poterunt.  quominns  itineri  me 

auinxerini.   cum  febricula  eiu'm  et  capitis  dolore  conflictor  acerrime,  ita, 
ut  nihil  aliud  iam  cogitem  ac  mediter,  nisi  de  commutanda  hac  vita  cum 

iii"liore.    cum  igitur  sie  se  res  mecum  habeat  incertaque  spes  sit  sani 

ntis  pristinae  recuperaudae,  nihil  certi  amplitudini  tuae  de  nie  nunc  pol- 

ii"-ri  ausini,  nee  volui  diutius  celsitudinem  tuam  suspensam  teneri  ac 

IvngflU  meum  adventum  expectare.    nisi  enim  tot  adversitates  nie  nunc 

miri>  exereerent  niodis,  nihil  optabilius,  nihil  gloriosius  ac  tandem  graüns 

a  deo  optimo  maximo  obvenire  potuisset,  quam  tanti  prineipis  expectationi 

t  inritationi  satisfacere  ac  in  eiusdem  complexum  et  praesidium  confu- 

-'»•re.    qrtod  superest,  Christum  servatorem  nostrum  precabor  quotidie,  ut 

"-Mtndini  tua*-  pius  adesse  velit,  ut,  quod  pie  conatur,  id  toti  reipublicae 

(hristianae  quam  foelieissime  cedat.    deus  optimus  maximus  aniplitudinem 

i  iam  ad  ecclesiae  catholicae  incrementum  ac  bonarum  literaruin  patro- 

Hnittm   .-t   praesidium  diu  floridain  ac  ineolumem  tueatur,  quod  preeor 

Kiam  atque  etiam.    ex  Friburgo  Brisgoiae,  quinto  calendas  Jnlii,  anno 

r»{»aratae  salutis  1561. 

iVlsitudini  tuae  clientulus  deditissimus  Georgius  Hohenwarter. 

[Id  verso]:  Reverendissimo  in  Christo  patri  ac  amplissimo  prin- 

cipi et  domino,  domino  Friderico  Herbipolensium  episcopo  ac  Franeiae 

orientalis  duci  pientissimo,  domino  suo  quam  elementissiino. 

Ein  Abdruck  bei  Keller  L  c.  S.  29:50. 
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Nr.  20. 

Bittgesuch  des  getauften  Juden  Paulus  Altdörfer  an  den  Fürstbis  >},,,/ 

Friedrich  von  Wirsberg  um  eine  Professur  der  hebreischen  Spra'h,. 

[Vor  dem  22.  Jan.  1562.] 

Reverendissime  praesul  idemque  prineeps  illustrissime.  hnmillinie  t»s» 

tuam  reverendissimam  celsitudinem,  ut  hominis  nunc  quidem  a  ireiitp  *m 

profligati  nuperque  admodum  verae  viventis  dei  ecclesiae  insiti  can^aru 

pro  suo  perpetuo  de  omni  genere  humano  bene  merendi  studio  radfrt 

commendatamque  liabere  velit.  cum  ego  homo  jndaens  per  triginta  friv 

continuos  annos  omnes  terras  omniaque  maria  percurrissem  variisqne  Cari- 

tas ac  periculis  jactatus  essem  (bis  enim  Hierosolyma  adii,  totam  Asiaai 

minorem,  Palaestinam,  Syriam  Africaeque  litora  peragravi.  Constauth) 

polim  praeterea  ac  caetera  oppida  Thraciae  Euxiniqne  ponti  celebri<-n 

non  solum  vidi  sed  in  Iiis  quoque  aliquod  teinpus  haesi)  tantem  Chri-ti 

Jesu  redemptoris  hnmani  generis,  quem  frustra  adhuc  mea  niiserriina 

caeca  gens  exspectat,  benignitate  ac  gratia  relictis  bonis  Omnibus,  dep- 

sita  pertinacia  damnatoqne  judaeismo  per  mysticam  ablutionem  meun: 

nomen  verae  dei  ecclesiae,  quam  sangnine  suo  Christus  conseeravit,  d*li 

cuius  rei  honestissimorum  (si  quis  forte  dubitaret)  nobilissimoruinque  h- 

minnm  testimonia  mecum  fero.  quare  cum  divina  dementia  id  providern. 

ut  omnia  illa  (quae  homines  vulgo  bona  vocant )  cum  nno  Christianen 

feliciter  commutarem,  statim  eam  mihi  imposui  necessitatem.  ut  ant  ir 

certis  sedibus  perpetuo  vagandum  ant  christianissimorum  principiuni  hl 

xilium  implorandum  mihi  sit,  quornm  benignitate  mea  et  debeat  et  \»**>* 

sublevari  inopia,  ut  qui  sim  a  gente  mea  propter  veritatis  profesH<.t>'j 

penitus  exclusus  ac  derelictus.  porro  cum  rumor  percrebuisset  pa>»ira  <i- 

collegio,  quod  in  hac  urbe  tuae  reverendissimae  celsitudinis  feli«  i>Mn  ■ 

auspicio  institutum  esset,  egoque  in  Hebraeorum  commentariis  maj'-r^t?; 

aetatis  meae  partem  eonsumere  solitus  essem,  non  intempe>tative  duxi 

facturnm,  si  quidquid  pluribus  annis  magno  studio  ac  labore  in  ea  liiun> 

assecutus  essem,  id  totum  tuae  reverendissimae  celsitudini,  quae  in  pikt- 

et bonis  literis  provehendis  ceteros  principe*  non  solum  exaeqnat  >*~i 

veluti  albis  equis  longe  praecuiTit,  summa  cum  obsequii  mei  devoti*- 

ofterrem  ac  plane  dedicarem,  ut  si  quid  inde  novae  scholae  vel  i»njamrrn 

vel  incrementi  accessurum  putet,  eo  tanquam  proprio  et  plane  consecrat» 

uteretur.  Vellern  autem  ex  sententia  et  consilio  reverendissimae  th>- 

celsitudinis  ant  psalterium  aut  alios  libros  veteris  testamenti  int^rprrta*- 

omniaque  pro  mea  tenuitate  adferre  ex  cabalorum  commentariis.  qa.u<ar 
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«|oe  materiae  aliquid  talis  adfe.rre  posse  viderentnr,  nec  quiequam  mys- 

te  Horum,  qnibus  hebraea  lingiia  referta  est  qnaeqne  in  primis  scire  ad 

tnendum  contra  infidelcs  ac  haereticos  christianismum  lioc  tempore  refert, 

vlare.  per  totum  triennimum  Constantinopoli  praestantissimos  rabbinos 

iindivi  nee  minore  tum  labore  ac  diligentia  Cbaldaeorum  et  Arabum  sernta- 

h-AT  eommentaria.  quornm  usus  ad  perfectam  hebraeae  linguae  eruditionem 

<  »nsequendam  prope  neeessarius  esse  videtur.  oro  itaque,  princeps  clemen- 

tissime  ac  pientissime  ut  et  linguam  Hebraeorum,  qua  nihil  mysteriis  re- 

rVrtius,  nulla  alia  sanctior,  nulla  Lingua  antiquior,  quamque  deus  ipse 

locntus  est,  in  qua  tot  praesidia  muniendi  christianismi  condita  latent, 

ad  oniandam  ac  conservandam  religionem  cum  primis  utilem  esse  arbitre- 

tnr.  et  meum  hnmile  obsequiam  quod  hac  suppliee  Scheda  sola  tnae  celsi- 

tudinis  incredibili  ac  celebrata  passiin  in  bonarum  artium  studiosos  benigni- 

tate  fretus  tonimendo,  clementer  agnoscere  velit.  efficiam  certe,  ne  tuam 

lwerendissimam  celsitudinem  buius  neophyti  possit  aliquando  poenitere, 

ft  nt  olim  divina  favente  gTatia  me  tenerum  adhuc  in  ecclesia  Christi 

»nrculum  non  esse  neglectum  eadem  tua  celsitudo,  clementissime  princeps, 

"X  animo  gaudeat.    reverendissimae  tuae  celsitudinis 

Paulus  Altdörfer. 

Eiu  ÄMruck  bei  Keller  1.  c.  S.  23/24.  Bei  Gropp  1.  c.  Tom.  I  S.  56 

ist  ein  Anschlag  Altdöriers  vom  22.  Januar  1562  zn  linden,  mit  dem  er  zum 

Bt-such  »einer  Vorlesungen  einladet  cfr.  nr.  21. 

Nr.  21. 

Paulus  Altdör/cr  ladet  zur  Eröffnung  des  l^nterrichtes  in  der 
hebreischen  Sprache  ein. 

1562,  22.  Januar.  [Wirzburg]. 

H«>die  post  prandium  hora  secnnda  Paulus  Altdörfter  rudimenta  hebreae 

Unguae  tradere  auspicabitur.  nec  est,  quod  Uli  qui  fortasse  nondum  legere 

uurunt  animum  hac  in  re  despondeant;  nihil  enim  omittet  eorum  qnae 

paulatim  per  simplicissima  et  prima  initia  ad  interiora  huius  linguae 

mysteria  discentes  dncere  possunt.  vos  igitur  in  hac  sancta  auscultatione 

ödeste  alacres.    datum  22.  Januarii  1562. 

Paulus  Altdörfer. 

Ein  Abdruck  bei  Gropp,  coli,  noviss.  I,  ;>6. 
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Nr.  22. 

Schreiben  Bischof  Friedrichs  an  den  Prior  des  Prediyerordens  :n 

Cöln  in  Betreff  des  als  Professor  der  Theologie  nach  Wirzbury 

berufenen  Anton  Rescius. 

1562,  2.  September.  [Wirzbarg]. 

Friederieh  von  gottes  gnaden  etc.  lieber  besonder,  wir  haben  den 

würdigen  und  hochgelehrten  Antonium  Rescium  professorein  bey  euch  un>ern 

lieben  andaechtigen  kurz  verschiener  zeit  gnediglicli  ersuchen  lassen,  das? 

er  unbeschwert  seyn  wollte  sich  uf  das  ehehiste  alher  zu  uns  zu  begebea 

und  uf  unserm  angefangen  studio  für  einen  professorein  theologiae  preurheß 

zu  lassen,  dieweil  ir  dann  zu  Colu  an  theologis  ein  nberfluss,  wir  aber 

in  diser  art  mangel  haben,  so  ist  an  euch  unser  gnediges  begehren  uni 

willen:  ir  wollet  gedachten  theologuin  an  solcher  seiner  reyss  nit  allein 

nit  verhindern  sondern  auch  ime  alle  gute  befurderung  dazu  thnn.  dattuL 

den  2.  Septembris  anno  1562. 

[In  verso]  Missif  an  prior  zu  Coln  Prediger  ordens. 

Eine  gleichzeitige  durch  Wasserflecken  sehr  beschädigte  Kopie  in  der 

k.  Uuivers.-Bibliothek. 

Ein  Ahflruvk  bei  Keller,  1.  c.  S.  81. 

Nr.  23. 

Schreiben  Bischof  Friedrichs  an  Anton  Rescius  in  Cöln. 

1562,  3.  September.  Wirzbnrg. 

Fridericus  d.  g.  episcopns  Herbipolensis  et  Franciae  orieri 

talis  dux  etc.    religioso  nobisque  dilecto  viro  Anthonio  Rescio. 

theologiae   licentiato  s.  p.  d.    cum  nobis  concellarius  nust«r,  ab: 

tandem  Aquisgrano  rediisset,  inter  caetera  referret,  se  tecuin  serio  rz\+<' 

idque  nostro  nomine,  qui  iam  pridem  ad  instaurandos  nostrae  eccle?>uv- 

ruinas  toto  animo  omnique  studio  incumbimus  —  nam  et  scholam  n<-varo 

instituimus  et  undecunque  doctos  viros  ad  eam  rem  aeeersimus  —  ut  tuan 

quoque  operam  idque  consensu  et  voluntate  vestri  provinciaüs  ad  hnin» 

nostri  pii  eonsilii  explieationem  non  solum  loeaveris  nobis  sed  iam  rir 

citer  tempus  hoc  Francofordiensium  nundinarum  ad  nos  ipse  venire  veiiv 

quam  rem  libentissime  nec  sine  singulari  laetitia  animi  nostri  eognuvimiL- 

intelleximns  enim,  te  et  vitae  moruinque  innocentia  et  exellente  quadia 

doctrina  ab  optimo  quoque  commendari.    quare  et  huic  tabellioni  u<«-tr 

has  litteras  ad  te  dare  voluimus,  ut,  cum  intelligere.  vehementer  s  - 
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approbare  ea,  quae  inter  te  et  nostrum  cancellariuin  convenerunt,  majore 

alacritate  ad  nos  festinares.  spero  enim  fore,  ut  neque  te  promissi  ne- 

«iae  nos  conventi  nnquam  poeniteat.  mittimus  autem  per  hnnc  nuneium 

in  sabsidium  viatiei  30  taleros,  quo  vectu  Coloniensi  navigiu  cum  tuis 

j-eeuliis  aut  famulo  Franeofurtum  venias  ibique  ad  Herbipolensium  ho- 

spitinm  divertas,  ubi  nostros  bomines,  quibuscum  reliquum  itineris  ad  nos 

commudissime  confieias,  [invenies]  •).  tandem  vero  felieiter  uti  speranms 

Herbipoliui  nostram  appulsus  reeta  via  in  areem  nostram  montiß  d.  vir- 

euds  te  recipias,  ubi  quae  ad  condiciones   qua  et  sacras  literas 

te  in  Bcbola  nostra  explicaturum  et  latine  quando  minus  idioma  nostrum 

\n\z-dTv  Calles,  clero  et  seholasticis  publice  concionaturum  quaeque  ad 

■leeus  et  incrementum  nostrae  ecelesiae  facient,  gnava  mente  olitnrum 

reeepisti  pacta  et  conventa  p   et  quaecunque  cancellarius  tibi  nostro 

nomine  recepit,  ea  a  nobis  cummnlate  praestabuntur.  caeterum,  ut  minore 

fortasse  offensu  a  tuo  priore  discederes  nec  commeatu  libero  prohibereris, 

'Inlirans  ad  ipsum  hac  de  re  literas  per  eundem  tabellionem.  quodsi 

tarnen  id,  quod  mininie  fore  confidimus,  prior  nihil  loci  nec  provincialis 

autoritati  nee  nostris  litteris  apud  se  reliquerit,  sine  inora  idem  hie  ta- 

bellio  ad  provincialem  ablegandus  erit  cum  litteris,  quibus  ipsum  rogamus, 

nt  sna  autoritate  perficiat,  ne  tu  qui  ad  tarn  sanctam  et  reipublicae 

atilem  tunctionem  pergere  cnpis,  dintius  a  priore  impediaris,  id  quod  pro- 

\ inriali  nun  difh'cile  faetu  fore  arbitramur.  porro  quod  ad  rem  litterariam 
ittinet,  non  est  quod  sollicitus  sis,  aut  de  illius  ad  nos  subvehendae 

»nnitu  labores,  nos  tibi  bibliothecam  omni  genero  scriptorum  ac  in  primis 

tb»«ol«.ff.,runi  instructissimam  utendam  assignabimus.  in  qua,  si  forte,  quod 

tibi  usui  esse  posset,  desideratum  fuerit,  eommodissime  a  nobis  singulis 

merratibus  Francofordiensibus  supplebitur.  quare  id  omni  studio  age,  Dt 

inain  primum  te  Herbipoli  coram  videamus.  quod  dei  optimi  maximi  favore 

-t  benignitate  brevi  fore  pro  certo  habemus.  datum  ex  civitate  nostro 

Herbipoli  3.  Septembris  1562. 

[In  verso]  Venerabiii  ac  docto  Anthonio  Rescio  s.  s.  theologiae  licen- 

iato  ae  ejnsdem  facultatis  Coloniae  in  monasterio  praedicatorum  pro- 

f^*sori. 

Ein  Abdruck  bei  Keller  1.  c.  S.  30  —  31. 
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Nr.  24. 

Bas  Stift  zu  St.  Burkard  zu  Wireburg  verpflichtet  sich  für  oV 

Unterhaltung  eines  Professors  der  Theologie  jährlich  die  Sumw 

von  80  Gulden  zu  entrichten. 

15G3,  24.  Februar.  [Wirzbnrg]. 

Wir  probst  dechant  und  capitul  des  stiffts  zu  st.  Burkhart  jen*it 

Meins  bei  Wirtzbnrg.    demnach  der  hoch  würdig  fürst  und  herr,  hen 

Friderich,  bisehoff  zue  Wirtzbnrg  und  hersog  zu  Frauckhen  unser  <m*- 

diger  fürst  und  herr  verschiner  zeit  ein  indultum  oder  breve  apostulkuni 

aussbracht,  in  dessen  crafft,  das  ire  fürstliche  gnaden  zu  widerpfiaaSHf 

und  aufbringung  des  erloschenen  gottesdiensts  und  gelerter  lent  uf  iedrik 

beystifft  alhie  ein  canonicat  einem  theologico  doctori  zu  conferiivn  uni 

zu  verleihen  macht  haben,  wie  dann  wolermelt  breve  neben  einer  an* 

cultirten  und  collationirten  copei,  in  mass  und  form  sich  gebärt,  uns  in 

sinuirt  und  Überantwort  worden,    wiewohl  wir  nun  solchem  iudnlt  «nl^r 

breve  zu  pariren  und  volge  zu  thun  uns  underthenig  erbotten,  doch  da* 

in  den  unsers  stiffts  langhergebrachten  und  durch  paebstliche  lieiliirk-i* 

contirmirten  Statuten  und  Privilegien,  welche  lautter  vermögen,  das  hin 

furo  zu  ewigen  zeitten  keiner  uf  oder  zu  einem  canonicat  zniMa*-.-*»  l 

werden  soll,  es  seie  dann,  das  er  rittermessig  guet  vom  adel  und  dr* 

stiffts  gemess  seie,  nichts  entgegen  oder  zuwider  gehandelt  und  top 

nommen  werde,  so  haben  hierauf  doch  hochgedachte  ire  fürstliche  «rnad-t. 

aus   allerhand   fürgefallenen   Ursachen   sich   volgender   gestalt   mit  an* 

gnediglich  dahin  verglichen,  das  wir  zu  erhaltung  eines  geschickten  un-i 

gelerten  theologi  welcher  allhie  zu  Wirtzbnrg  theologiam  publice  pp't 

tiren  und  lesen  wurde  jerlichen  80  gülden  einem  ie  zu  Zeiten  fiscal,  od-r 

wer  von  irer  fürstlichen  gnaden  wegen  derhalben  bevelch  haben  wrr-1- 

gegen  gebürlicher  quietanzen  bezalen  und  erlegen  sollen  und  mit  mu: 

bezalung  uf  Cinerum  des  15<>3.  jars  anfangen  und  fürtter  von  jarn  xa 

jarn  solche  aussrichtung  der  80  gülden  tbuen  one  ge verde,    iedoeh  hab-e 

wir  vorermelte  probst  dechant  und   capitul  für   uns   und  unsere  na«:, 

kommen  ausstrucklich  bedingt  und  vorbehalten,   dass  wir  odt-r  un>-' 

nachkomiuen  solche  80  gülden,  so  wie  oben  geuielt  von  jarn  zu  jarn  vr' 

fallen,  lenger  zu  erlegen  noch  zu  reichen  nit  schuldig  sein  sollen,  dam. 

so  lange  hochgenanter   unser  gnediger  fürst  und  herr  von  Wirtzl-ui. 

und  ihrer  fürstlichen  gnaden  nachkommen  einen  theolognm.  der  in  <i  r 

heiligen  schlifft  publice  profitir  und  lese,  stellen  und  halten  werden,  da* 

auch  wolermelt  Indult  oder  breve,   sovil  das  uns,  uusere  nachkomme 
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nnd  stitt't  betreffen  thuet,  hiemit  genzlich  und  gar  consumirt  und  vollzogen 

•de,  wir  auch  solches  indults  halber  fernei*  und  höher  nit  beschwert 

weiden  sollen,  hergeben  wollen  wir  dasjenige  so  hievor  von  uns  ge- 

.vhriben.  stett  vest  und  unverbruchlicheniich  halten  und  volziehen,  das 

wir  auch  hiemit  in  crafft  dits  brietfs  für  uns,  unsere  nachkommen  und 

j-tifft  demselben  also  vestiglich  also  nachzusetzen  versprechen  und  geloben 

on  alles  geverde.  zu  urkund  haben  wir  probst,  dechant  und  capitul  ob- 

.Mnelt  luisers  stiffts  geinein  insigel  ends  diser  Obligation  thuen  uftrucken. 

reben  und  geschehen  uf  Cinerum  nach  Christi  nnsers  lieben  herrn  und 

Migmachers  gehurt  fünftzehenhundert  und  in  dem  drey  und  sechtzig- 

sten  jar. 

Eine  Abschrift  in  dem  k.  U.-V -R.-Kopeibuche  1.  CCXLIII.  F.  114b  ff. 

und  im  Kopeibnche  der  Facultas  iurid.  N.  2  b  Cl'XLVI.  S.  261. 

Nr.  25. 

Hörers  Bischof  Friedrichs  geyen  das  Stift  St.  Purkard,  dass  es  die  in 

</>r  vorhergehenden  Urkunde  zugesagte  Leistung  von  jährlich  SO  Gulden 

t>«ht  länger  zu  entrichten  brauche  als  der  damit  zu  unterhaltende 

Professor  der  Theologie  wirklich  aufgestellt  werde. 

I5f.:<,  24.  Februar.  Wirzburg. 

Wir  Friderich  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzog 

tu  Frauckhen.  demnach  wir  verschiner  zeit  von  paebstlicher  heiligkeit 

amb  viler  beweglicher  Ursachen  willen  ein  indultum  oder  breve  apostoli- 

•  nni  ausbracht,  in  dessen  c rafft  wir  zu  widerpflanzung  und  aufbringung 

d~s  erloschenen  gottesdiensts  und  gelerter  leut  auf  unserer  beystifft 

i^lem  ein  ranonicat,  einem  theologico  doctori  zu  conferiren  und  zu  ver- 

IHhen  macht  haben,  wie  wir  dann  wolermelt  breve  neben  einer  auscnl- 

ürten  und  eollationirtcn  copey  unsern  beistifften  in  mass  und  form  sich 

ir»bürt  insinuiren  und  uberantworten  lassen.  wiewol  nun  die  würdige 

unsere  liebe  andechtige  probst  dechant  und  capitul  nnsers  stiffts  zu 

s».  Barckhart  bei  Wirtzburg  solchem  indult  oder  breve  zu  pariren  und 

v«»'jr.  zu  ch im  sich  underthenig  erholten,  doch  das  in  deine  des  stiffts 

ian?  hergebrachten  und  durch  paebstliche  heiligkeit  confirmirten  Statuten 

imd  Privilegien,  welche  lautter  vermögen,  das  hinfuro  zu  ewigen  Zeiten 

bin«T  uf  oder  zu  einem  canonicat  zugelassen  werden  solle,  es  seie  dann 

das  er  rittermessig  guett  vom  adel  und  des  stiffts  gemess  seie,  nichts 

zuwider  oder  entgegen  gehandelt  oder  furgenonnnen  werde:  so  haben  wir 

Joel  ans  allerhand  furgefallenen  Ursachen  es  mit  inen  gnediglichen  dahin 
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verglichen,  das  sie  zu  erhaltung  eines  geierten  geschickten  theoldgi  w>l- 

eher  in  unser  statt  Wirtzburg  theologiam  publice  profitiren  und  le«-n 

wurde  jaerlichen  achtzig  gülden  unserem  (»der  unserer  nachkommen  ie 

zu  Zeiten  fiscal  oder  wer  derhalben  von  uns  bevelch  haben  wurd  gegti 

gebürlicher  quietanzen  bezalen  und  erlegen,  und  mit  erster  bezalung  tu 

Cinerum  des  drei  und  sechtzigisten  jars  anfangen  und  furter  von  jarn 

zu  jarn  solche  ausrichtung  der  achtzig  gülden  thun  lassen  sollen  on  ?e- 

verde.    iedoch  haben  vorermelte  unsere  liebe  andechtige  dechant  und  -  a 

pitul  unsers  stiffts  obgemelt  inen  für  sich  und  ire  nachkommen  austrnck 

lieh  bedingt  und  vorbehalten,  das  sie  oder  ire  nachkommen  solche  achtzig 

gülden,  so  wie  oben  gemelt  von  jarn  zu  jarn  gefallen,  lenger  zu  erlern 

noch  zu  reichen  nit  schuldig  sein  sollen,  dann  so  lang  wir  oder  tm^re 

nachkommen  einen  theologum,  der  die  heilige  theologey  publice  protitirt 

und  list,  stellen  oder  halten  werden,  das  auch  wolermelt   indult  .«drr 

breve,  sovil  das  sie,  ire  nachkommen  und  stiftt  betreifen  thut.  hiemit 

genzlich  und  gar  consumirt  und  volnzogen  sein,  sie  auch  solches  indn:i* 

halber  ferner  und  höher  nit  beschwert  sein  sollten,    dessen  zu  wahrem 

urkund,  das  solches  alles  wie  obsteet  mit  unserem,  bischoff  Friedrich* 

obermelt,  gutem  wissen  und  willen  Zugängen  und  geschehen  ist,  MM  Ii 

das  wir  für  uns  und  unsere  nachkommen  unsern  gnedigen  consens  uni 

willen  darein  geben,    haben  wir  inen  disen  unsern  revers  und  genvn- 

sicherungsbrief  für  uns  und  unsere  nachkommen  unter  unsemi  hie  nm<-n 

ufgetrucktem  secret  gnediglichen  zustellen  und  überantworten  lassen,  <r- 

BChehen  in  unser  statt  Wirtzburg  uf  Cinerum  nach  Christi  unsers  liebvfl 

[herrn]  und  seligmachers  geburt  funfzehenhundert  und  in  dem  drei  und 

sechtzigisten  jare. 

Eine  Abschrift  in  den  Un.-Verw.-Kopeibüchern  1.  CCXLIII.  F.  116b  ff- 

und  2  b  CCXLVI.  263.  — 

Nr.  26. 

Bischof  Friedrich  sendet  mit  einem  Begleitschreiben  dem  lK  Anton 

Rescius  in  Cöln  :~>0  (ioldgtddcn  Keise<jcld. 

1663,  19.  April.  Wirzburjr. 

Friderieus  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  Franciae  orientalis  dtn 

S.  nun  putamus  te  ignorare,  vir  doctissime.  qua  ratione  nnper  eam -.•Harit- 

noster  tecum  egerit  et  convenerit,  ut  ad  nos  commigrare  et  in  sch»»U 

quam  instituimus  sacras  litteras  docere   ac  interpretari  volles,  voran 

posteaquam  secundum  illam  conventiunem  te  per  litteras  vncavisseinnv  »<• 
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nomine  exeusatum  te  habere  petebas,  qnominus  venire»,  quod  a  domino 

priore  «cuius  dicto  te  andienten!  esse  oporteret)  missioncm  impotrare  nun 

I«.»sps.  nun  ipritur  d.  generalis  ordinis  vestri.  ut  ex  literis  praesentibus 

io<niuscciv  potes.  nitro  te  hue  evoeet,  dubium  nobis  miniine  tit.  quin,  quam 

primuin  tieri  possit,  sis  ad  nos  prot'ecturus  et  in  sehola  nostra  ita.  ut  per 

'imcellariuiu  nostrum  tecum  actum  est,  nobis  uperam  daturus.  quod  si 

lue  in  re  te  nobis  obseqtii  intelleximus ,  praestabuntur  tibi  ea  omnia 

liW-nter.  quae  per  cancellarium  nostrum  promissa  sunt,  faeieumsque,  ne 

conditiouem  haue  suserpisse  poeniteat.  quod  reliquum  est,  50  aureos 

pro  viatico  tibi  per  praesentium  latorem  provincialem  vestruni  mittimus, 

in  tt  ornandu  et  jnvando  nil  praetermissuri.    datum  Ii).  Aprilis  1563. 

flu  versoj:  Venerabili  ae  reli«rioso  Antonio  Keseio  s.  theologiae 

Kcentiato  ae  ejusdem  facultatis  Coloniae  in  monasterio  praedieatorum  pro- 

m  »soi  i.  dilecto  nostro. 

Ein  Abdruck  bei  Killer,  1.  c.  S.  32. 

Nr.  27. 

Schreiben  des  Provinciais  des  Predigerordens  Wilhelm  Braut  an  den 

Hisel«,/  Friedrieh  von   Wirzburg  des  1).  Tit.  Anton  llcscius  Über- 

siedelung nach  Wirzburg  betreffend. 

1503,  21.  Juni.  Speier. 

Reverendissimo  in  Christo  pater  ae  prineeps  illustrissime.  post  sa- 

Tamm  inanuuin  oscula  oftero  ad  deum  pro  vestra  celsitudine  meas  humil- 

ümas  praec.-s.  reverendissime  in  Christo  pater  ae  prineeps  ̂ ratiosissime. 

■<rruli  reverendo  patri  Anthonio  Keseio  sacrae  theolo^iae  tnne  lieentiato 

tarn  wro  doctori  (natu  die  Maitis  ante  Christi  Corporis  saerum  dient 

Jruii  |  suseepit  lanream  doctoralem)  litteras  et  quinquaffinta  aureos 

ana  com  litteris  magistri  ordinis  a  vestra  reverendissima  dominatione  illi 

iransmissa,  quae  omnia  ipse  grata  fronte  aeeepit  ofl'ertque  se  ad  omnia 
•  bsvqiiia  v»»trae  illustrissimae  dominationi  praestanda  solvetque  Colonia 

Herbipolim  versus  post  Jaeobi  apostoli,  ut  ante  prineipium  autumni  Herbi- 

pottm  appeüat.  interim  eupit  sibi  parari  eubiculum  suis  studiis  aptum  ad 

»olem  urientem  cum  camino:  praet'ert  mim  raminum  omnibus  vaitorariis, 
ur  s^ribit  vestrae  reven-ndissimae  dominationis  eancellario.  has  litteras 

am  aliis  reliqui  Worroatiae,  quo  crastina  die  Spira  prot'ecturus  sum,  et 
illine  Mosmntia  ac  Francoforto  niisi  ardua  nejrotia  alio  me  voeaverint) 

Herbip«  »Hm.  addueturus  mecnm  concioiiatorem  nostri  ordinis.    uaec  visa 

G.-»chi.ble  der  l  nivcrait.it  Wirztmrjf.    2.  Bud.  1 
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sunt  vestrae  reverendissimae  dominationis  impraesentiarum  scribenda,  cni 

nie  provinciamque  mihi  concreditam  hmnilliine  commendo.  datuui  >pira* 

anno  1. "><>:*,  die  21.  Junii. 
Reverendissimae  dominationis  vestrae 

studiosissimus  eapellanus  frater  Wylhelmus  Braut,  provinruli« 

praedieatorum  per  superiorem  Germaniam. 

[In  verso|:   Reverendissimo   in  Christo  patri  ac  illnstrissimo  pric 

cipi  domino  Friderico  episcopo  Herbipolensi  ac  Franconiae  duci,  domin 

ac  patrono  sno  clementissimo.  dentur  ad  saae  celsitudinis  manus  proprio 

(praes.  2.*).  .Junii  1563». 

Kin  Abdruck  bei  Keller  I.  c.  S.  32  n.  33. 

Hr.  28. 

Das   Wirzhunjer  Domcapitel  erwiedert  das  Jirsurhen   des  ]iis<l,t<r* 

Friedrich,  in  dem  z.  Z.  leer  stehenden  Heilerinnen  Kloster  bis  an/ 

ueiteres  zwei  iJominikaner-Mönehe,  wovon  der  eine  ein  Ifoetor.  </» 

andere  ein  Prediijer,  aufzunehmen  und  zu  unterhalten,  abschhujiy. 

1564,  25.  Juni.  [Wirrburg.] 

Nachdem  der  hochwirdig  fürst  und  herr,  unser  genediger  herr  v.-i 

AYirtzburgk  herrn  Erasmussen  Neustetter,  Stürmer  genant,  domdeclu  ' 

in  Schriften  genedig  ersucht  und  begehrt :  dieweil  das  «-Instar  zu 

Keuern  alhie  jetzt  unbesetzt  und  aber  ihr  fürstlich  gnaden  zween  r*-li 

giosen,   Dominicaner  ordens,  deren  der  ein  fein]  doctor,  der  ander 

prediger,  von  den»  kammer  unterhalten  musteii,  darmit  dann  die  karanw 

solches  unkostens  nioye  entladen  werden,  dass  ein  ehrw.  domkapitel  ft- 

bede  in  dem  closter  zu  den  Reuern  wollten  einnehmen  und  von  u^e 

einkommens,  so  lang  sie  hie  wem,  unterhalten  wollten,  auch  dieweil  4*» 

closter  ihren  fürstlichen  gnaden  bishero  die  zehetijarige  anläge  nit  rrl«-.'" 

dass  ein  ehrw.  domkapitel  ihr  fürstlich  gnaden  die  7  oder  H  nul.  r  v\>in*. 

so  noch  vorhanden  sein  sollen,  wollten  darfur  volgen  lassen  —  ist  sohnn» 

schreiben  verlesen  und  darüber  beschlossen  worden:   dieweil  ein  'hr-< 

domkapitel  mehr  nit  dann  dits  einieh  arm  closterlein  hab.  welches  tu- 

nemlich  uf  arme  ordeiispersonen  jungfräulichs  oder  weibliehs  stand-  z> 

stitft,  die  frommern  burgers-  und  anderer  leut  kinder  darinnen  in  d*r 

forcht  gottes  erziehen  betten  und  lesen  neben  wirken  und  ander  irr 

gleichen  hantirung  lehren  und  in  der  forcht  gottes  uferziehen  sollen.  m>l 

aber  ihr  fürstlich  gnaden  sunsten  one  das  etliche  heinigefallene  .]•..*-. 
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haben,  sonderlich  aber  diese  bede  religiösen  in  dem  Cluster  zu  s.  Agneten 

»ol  wohnung  und  Unterhaltung  schaffen  können,  sollen  ihr  fürstlich  gnaden 

für  solch  ansinnen  und  begcrn  unterthenig  gepetten  werden,  und,  ob  man 

pleirhwohl  jetziger  zeit  also  in  der  eil  dergleichen  ordens-persunen  nit 

haben  kann,  do  man  doch  mitler  zeit  darnach  trachten  wurde,  kont  man 

>\<-  noch  wol  zu  wegen  bringen  und  dann  auch  darinnen  uferziehen,  lüer- 

zwuxhen  aber,  darmit  das  closter  nit  also  leer  und  ledig  stehe,  soll 

«twan  ein  erbare  Weibsperson,  die  also  kinder  lehre  unterweis  und  in 

der  sucht  hab,  in  das  kloster  gesetzt  werden  und  aller  hausrath  ime 

<!<*ter  inventirt  und  ihr  befohlen  werden,  dass  sie  denselben  erhalt  und 

-larvon  nichts  verderben  lass:  das  einkommens  aber  soll  dem  pforten- 

"ItT  obleischreiber  einznpringen  und  gepürliche  rechnung  zu  thun  be- 

folle-n  werden,  und,  was  also  erspart  werden,  mag  dem  closter  zu  gutem 

auflegt  werden,  bis  man  wideruinb  ordens-personen  bekummen  und  das 

il"*terlein  wiederumb  der  Stiftung  nach  besetzen  möge. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  kgl.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  befindlichen 

Domeapitel-Protokollbuch  (nr.  22)  von  15«>4  fol.  5*8  r  u.  99. 

Nr.  29. 

Inschrift  über  dem  Portale  der  cormulitjcii  Ihmschuh  im 

Domhreuzfjamie. 

15G5. 

1.  Unter  der  Abbildung: 

Keligionis  et  reipublicae  seminarium. 

2.  Oberhalb  derselben: 

I».  <>.  M.  Cum  ad  dei  laudem  et  reipublicae  huius  foelicem  diu- 

Uunitatem  Don  minus  pertineat.  iuventutem  una  cum  pietate  bonis  literis 

probisijne  moribus  institui  quam  urbem  nioenibus  cingi  ac  rirmari,  tutissi- 

t'i'un  «flippe  praesidium  longae  incolumitatis  in  prudentum  virorum  con- 

n'liis  et  sapienti  omnium  rerum  administratione  positum  est,  quare  Joannes 
tgolphus,  ex  nobili  et  eqnostri  a  Knoeringen  familia  natus,  huius  templi 

>' hola^tieus  et  Augustanus  canonicus,  haue  scholani  et  musarum  donii- 

'ilium  authoritate  sumini  huius  templi  senatus  ex  officio  quo  fungebatur 

l-iribus  reformavit  ac  certis  <juibnsdam  redditibus  dotavit  upusqne  prae- 

*-ns  suis  Humptibus  poni  euravit  anno  Christi  MDLXV. 

4*
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Nr.  30. 

Papst  Pius  IV,  meldet  durch  P.  Canisius  S.  J.  den  Bischof  Friedreh 

seine  Genehmigung,  dass  die  Einkünfte  des  verlassen  stehenden  Klosttn 

.SY.  Agnes  zu  Wireburg  dem  daselbst  gegründeten  Jesuitvncullfjinm 

zugewendet  werden. 

1585,  20.  September.  Rom. 

Venerabiiis  trat  er.  salutem  et  apostolieam  benedietionem.  dil<-  > 

huie  tilio  Petro  Canisio,  soeietatis  .Jesu  protessori,  vir«  n«bis  pr«bati*>im  >. 

qui  eoncionatoris  officio  fuiifri  consuevit  in  ecclesia  Auirustana,  maudavi- 

mtis,  ut  fraternitateni  tuam  n«str«  nomine  visitaret  ae  salutaret  et  <\~ 

nonnullis  rebus  cum  eadem  dilitfenter  äderet,  quae  in  primis  ad  tuam  n- 

strumque  othVium  et  ad  dei  obsequium  pertinent.  ex  eo  audns  a  üohi* 

ea  beniprnitate ,  qua  deeuit,  satisfaetum  tuisse  desiderio  tu«  de  redditib'i» 

et  bonis  munasterii  s.  Agiietis  in  urbe  tua  Herbipuli  positi  assiirnandi« 

collegio  soeietatis  Jesu,  quandoquidem  moniales  in  eo  babitare  solitae 

fecerunt.  de  hac  auteni  re  et  de  caeteris  omnibus  ne^ooiis.  d*-  quilu* 

teeuin  is  loquetur,  petimus,  ut  fraternitas  tua  parem  ei  fidem  habeat  * 

nobis  ipsis  esset  habitura,  et.  ut  collc?iuin  eius  soeietatis  fayore  a«  stivli» 

BUO  diligenter  tueatur  et  foveat,  bortamur.  neu  dubitamus.  quin  »x  ... 

ad  eeclesiain  tuam  tanta  sit  utilitas  perventura,  ut  pii  c«nsilii  tui .  qti-1 

illud  instituendum  et  d«tandumc  uraveris,  maiorem  in  dies  fru<  tum  i^r.rj- 

turus  sis.  datum  K«mae  apud  s.  Marcum,  sub  annulo  ]»is«;it.»H- .  «1> 

XX.  Septem!».  MDLXV,  pontificatus  nostri  anno  sexto. 

Anton  Klorebellus  Lailellinus. 

Eine  Abschrift  in  dem  Univors.-Verwaltun^s  -  Kopeibuche :  D.  Je»c.t 

f.  30.  - 

Hin  Abdruck  im  Archiv  dos  historischen  Vereins  für  Untertr^nk-a 

und  Aachaffenbtirg,  Bd.  13  Heft  1  S.  88  ».  vi. 
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Nr.  31. 

Bischof  Friedrich  richtet  an  R  Pius  V.  die  Bitte,  die  Einkünfte 

<lt*  verlassen  stehenden  Klosters  St.  Agnes  zu  Wirzhury  dem  neu 

tjn/ründeten  Jesuitencolleyium  zuwenden  zu  dürfen. 

[15G7.  Wirzbursl 

Post  huniillhiiam  submissiouem  et  sacrosanetorum  beatitudinis  vestrae 

[>'Amu  exosculationein.   sanetissime  ac  rlt  iinMitissiim*  pater.   quanta  sit  per 

url^m  terrarum  ubique  inuruui  eorruptola  nemo  est  qui  neseiat.    ad  haue 

aj»nil  nos,  quod  lon^e  pestilentius  et  ineiirabilius  uialuin  est,  aeeedit  non 

nna  aut  altera  haeresis  sed  pene  innumerae,  et  quidem  prioribus  novae 

milk-  accedunt  nunc  sueeedunt,  ut  videre  sit  at'flictas  eeelesias  et  misera- 
bilf iu  earundem  faeiem.    dolere  vestram  beatitudinem  hune  infoelieem  ec- 

tl'sian  sanetae  statnm  euinque  quam  emeiidatissimum  eupere  vestram  beati 

tihlim  in  persuasissimum  mihi  habeo  sed  et  animum  addit,   ut  id,  quod 

in  votis    habeo   et    conor,   eo  libentius   dilijrentiusque  a;raui ,   quod  ve- 

stram  beatitudinem  totius  jrre<ris  Christi   in   terra   militantis  pastorem 

•v<mplar  habt  ums,  quod  sequi,  imo  a  quo  eonsilia  et  auxilia  petere  possimus: 

qü'i.l  >ane  cum  Semper  tune  praesertim  hoc  tempore  facieiidum  mihi  duxi. 

int»  lliiriT  vestra  beatitutlo  de  adultis  et  senibus,  quorum  animus  lon«ra 

t(-u>ie  tu  line  obtirmatus  est,  spem  superesse  exiiruam,  quod  ad  reli^ionis 

•  t  vitae  sin«  eritatem  revocari  possint.    alii  enim  sunt  haeretici  pertinaces, 

alii  dubii  et  incerti,  quid  velint  credere,  pauci  adhuc  catholiei  iique  mayna 

n  parte  vix  tepidi.   quid  iiritur  BperanduuiY  populus  qui  nascitur  laudabit 

dominant,  sed  quomodo  laudabit,  uisi  discat  co^noscere  et  amareV  ad 

haue  erjro  rem  doctrinae  ottieinis  est  opus  et  iuventutis  erudiendae  probig 

artitiiibus.        quo  circa  optimortun  prineipum  s.>cutus  exempla  et  sacro- 

*an<ti  Tridentini  eoncilii  volnntatem  sanetissimam  ante  innltoa  annos  Scholas 

eri^-re  sinn  conatus,  quae  tarnen  studia  mea  tum  ob  bellicos  tumultus 

tmu  ob  alias  causas  gravissimas  non  sine  commissi  gregia  incommodo  et 

inultorum  salutis  aeternae  diapendio  meoque  dolore  non  medioeri  fnerant 

ha»-t.-nus  Impedita.  donec  placuit  ei,  qui  ehetos  suos  st  «nvjravit  ex  Uten» 

niatris.  facere  misericordiam  cum  plebe  sua  misera  planeque  afflicta.  ita- 

<ltu-  in  eivitate  mea  Herbipolensi  ex  monasterio  divae  Ajrnetis  iam  dudum 

dfmriato  propeque  ruimun  minante  non  sine  prravissiinis  expensis  feei  col- 

l'L'inm  advoeavique  coinpluivs  patres  ac  prot'essores  societatis  Jesu,  quod 

♦^»ruiii  omne  Studium  in  instituenda  iuventute  et  catholica  relijrione  tnenda 

ar  pnnnovenda  sit  collocatum,  quod  opus,  cum  perpetuum  atque  stabile 
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esse  raaxime  necessarium  Bit,  annuos  qnoque  redditus  ad  sustentando* 

qui  in  Tinea  domini  iaborant  perpetnos  ac  confirmatos  habeat,  nece.^ 

est.    quae  saue  confirmatio  a  nttllo  aUo  quam  ab  eo  ad  quem  snmnu 

rerum  totius  eeelesiae  spectat  est  peteuda.    quapropter  uro  atque  obse«T«j 

vestram  beatitudinem,  ut  ex  Gratia  et  liberalitate  sua  sine  aliis  mei*  ex 

pensis  confirmet  incorporationem  (ut  vocant)  monasterii  cum  suis  redditi 

bus  eollegio  praedicto  societatis  Jesu  a  nie  ereeto.    quod  sj»ero  eo  cle- 

mentius  ac  prompt  ins  faciet  vestra  beatitudo.  primo,  quia  praedere>s..r 

eins  faelicis  recordationis  Pius       breve  seil  diplomate  apostolie.i  beni<rn»- 

gratisque  indulsit  et  concessit  icuins  brevis  copiam  Iiis  iiteris  imlusi 

eonfirmassetque.  nisi  morte  praematura  ex  hac  vita  nobis  ereptns  fnivet: 

deinde,  quia  im  11  um  mihi  hinc  hierum  quaero  nisi  animarum  snliusqHr 

Dei  gloriam  et  eeelesiae  catholieae  auxilium  eonservationem  aedification*m 

et  ut  illa  bona,  quae  a  maioribus  nostris  christianis  in  dei  cultum  pfc" 

collata  sunt,  eidem  ac  toti  eeelesiae  cum  maiori  foenore  cedant  ac  res*r 

ventur:  postremo,  quia  iam  per  multos  annos  in  defendenda  ecelesia  H»  rbi 

polensi  a  seditiosis  et  eeelesiae  catholieae  interitum  minantibns  suinptn- 

feci  tantos,  ut  adhuc  satis  sentiam.   vidimus  pro  dolor  a  multis  iam  anui» 

et  adhuc  quotidie  audire  co^imur,  quam  misere  pleraque  bona  ecclesiastii  a 

pereant,  alia  abripiunt  adversarii  et  in  eeelesiae  perniciem  usnrpant.  ali.i 

ipsi  eatholici  negligentes  et  avari  in  usus  prophanos  convertunt.  ha^ 

et  alia  incommoda  faeile  intellijrit  vestra  beatitudo.    quapropter  conti-!-, 

vestram  beatitudinem  ad  dei  optimi  maximi  g'loriam,  eeelesiae  catholka- 

utilitatem,  iustitiam  denique  ipsam  in  bonis  eeelesiastieis  rede  collocaad» 

ac  in  le^itimos  usus  eonvertendis  retinendam  pro  sua  patema  benignHat» 

liberaliter  et  gratis  concessuram  eonh'rmatnramqne  incorporationem  dkri 

monasterii  et  reddituum  eius  collegio  societatis  Jesu,    et  ut  hoc  faeiat 

humillime  oro  atque  obsecro  vestram  beatitudinem.  quam  dominus  JeüQ> 

Christus   eeelesiae   suae   nobisque   oinnibus  diutissime  servet  iucdmuei) 

hisce  B.  P.  nie  meamque  eeclesiam  beatitudini  vestrae  humillime  ac 

iectissime  eommendo. 

datum  Herbipoli. 

Eine  Abschrift  in  dem  Jesniten-Kopialbache  D.  f.  11». 

Ein  Abt/ruck  im  Archiv  des  hist.  Vereins  für  Unterir.  und  A>chaflr!A 

Bd.  13.  II.  1,  S.  89—91. 
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Nr.  32. 

Bischof  Friedrich' s  Stiftungsbrief  für  das  von  ihm  gegründete 
J esuitencoUegium  zu  Wireburg. 

1507,  27.  Juui.  Wirzburg. 

Nos  Fridericus  dei  gratia  episcopus  Herbipolcnsis  et  Franciae  orien- 

talis  diu.  iam  pridem  animo  nobiscum  volventes  tum  horum  temporum 

iiijsrentes  ealamitates  tum  eeelesiae  provineiaeque  nostrae  hueusqne  multis 

modis  afflictae  summa  mala  et  pericula  plurima  uudique  nobis  immiueutia, 

■  onsiderantes  etiam  varias  et  miserandas  necessitates,  quae  nos  in  reli- 

giöse catholica  conservauda  ac  tuenda  quotidie  premuut.  ut  extremis  fere 

his  malis,  qnautnm  per  summam  summi  dei  gratiam  conseqni  possemiis, 

{>r«>  nostra  <|uidem  virili  obviam  iremus,  conati  sumus  haetenus  non  sine 

irravi  labore  magnisque  snmptibus  rem  literariam  et  Scholas  praesertim 

in  Herbipolensi  nostra  civitate  restituere  et  augere.  sed  quoniam  hoc 

ip>um  institutnm,  qiiod  multis  iam  auuis  nrgetur ,  non  ita,  ut  optabamus 

et  sj»erabamus,  suecedit  et  annexas  habet  multiplices  difticnltates.  adioci- 

mus  demum  animum  ad  ampleetendos  et  evocandos  in  baue  vineam  nostram 

patres  societatis  Jesu,  qui  colleprium  iuxta  ordinis  sui  institutnm  Herbipoli 

rVliriter  erijrerent  ac  praesentibus  Iiis  morbis,  qui  late  jrrassantur,  re- 

iiiHliani  aliquod  potissimum  ad  iuventutem  catholice  docte  pieque  insti- 

tnendam,  domino  cooperante,  adferrent.  hue  vero  nos  permoverunt  dietae 

*<»<i»  tatis  non  solnm  probati  mores  nota  pietas  et  spectata  eruditio  verum 

Kiain  eollegia  per  patres  illos  in  Germania  nostra  passim  erecta  et  a 

maximis  qnidem  principibns  egregie  constituta ,  sicut  Viennae,  Tirnaviae, 

F'rairae.  Oeniponti  a  serenissimo  caesare  Ferdinando,  Insrolstadii  et  Mo- 

naci  ab  illustrissimo  Bavariae  duce,  Dilingae,  itidem  Moguntiae  ac  Treveris 

n  reverendis*imis  dominis  eardinale  Augustano  et  principibus  elertoribns 

iUque  an  hiepiscopis  Mogruntino  et  Treverense,  ut  omittamus,  quae  sunt 

in  iverniania  inferiori,  Gallia,  Italia,  Sieilia,  Hispania,  lndia  et  alibi  fun- 

dat.i  iam  masrnoque  cum  animarum  et  stndiorum  fruetu  florentia  id  geniis 

oollejria  ̂ uperioribns  Iiis  annis  praeclare  eonstituta,  quibns  quidem  ratioiii- 

bas  et  exemplis  incitati  et  nos,  ut  ecclesiam  tidei  nostrae  eommissam 

rertius  enraremus  ac  de  subditis  nostris  bene  mereremur,  in  animo  iam 

{irid^ra  habuimus  saepeque  desideravimus,  dictae  societatis  patres  multis 

ibbinc  annis  notos  nobis  t'amiliariter  veluti  fitlos  et  probatos  operarios 
in  hanc  afflictam  ecclesiam  et  civitatem  nostram  Herbipolensein  inducere, 
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etenim  sie  fore  confidebamns  atque  nunc  etiam  in  domino  plane  cutitiii- 

nius.  horum  patriim  ut  Studium  et  opera  maiorem  in  modum  FraocwoU* 

prosit,  tum  ad  catholicam  reli<rionem  tuendam  atque  restitueiidam,  tum 

a<}  pnblicam  scolain  praeelare  et  utiliter  eonstituendam.    quam  ob  r-n.. 

ut  buic  pio  et  diuturno  desiderio  nostro  satisnat  et  bonum  Ii.».-  opus,  qu.-l 

a  multis  ptiam  bonis  viris  desideratur.  ad  foelicem  exitum  maturius  p»r 

ducatur  dei  optimi  maximi  tnatia  nobia  tavente.  Visum  est  tandem  u. 

hunc  qui  sequitur  moduni  rem  totam  transipere  atque  constituere.  pri- 

mum  apud  pontiticem  maximum  l'ium  IV.  Roinae  efficere  curavinms.  in 

i>  pro  antkoritatc  sua  et  s.  sedis  apostolicae  nobis  nostraequ-  p^titiuni 

conaentiret,  sicut  per  breve  apostulicum  ad  nos  miaaum  conaensit  ad  effn- 

tum  coliegii  societatis  .Jesu  apud  Herbipolensea  erigendi,  applicans  motu 

Bterimn  munialiuui  s.  Ajrnetis  cum  redditibus  et  bonis  omnibus  eiunira 

monasterii  infrascripto  modo,  qnod  in  Herbipolensi  eivitate  multis  ia:.; 

aunis  nianet   desolutum  neque  satis  babuimus  baue  a  s.  sede  a]»o>t»!i< 

üratiam  obtinuisse,  sed  operam  dedimus  aeditieiis  variis  in  eodem  s.  A. 

netis  monaaterio  partim  instaurandis,  partim  erigrendia  et  de  novo  in»ti 

tuendis,  quae  omnia  brevi  tempore  sie  abaolventttr,  ut  nihil  desit  patril»u* 

iuhabitaturis,  (juibua  non  solum  de  struetura  convenient''  et  ampla  schob, 

verum  etiam  de  suppellectile  domestica  et   libraria,  sicut  in  buiu>ui"i: 

eollejriis  novis  desiderari  solet  pro  necessitatf  p  r  nos  providebitur.  pra« 

terea,  quod  ad  redditua  et  bona  spectat.  nos  bot-  tempore  in  jrratiam  eii^ 

dem  societatis,  ut  minus  ea  frravetur,  providebimus.  ut  iructus  et  proventl« 

ad  monasterium  s.  A^netia  spectantea  per  praefeetum,  quem  nos  ad  b«> 

deputandum  duximua,  annuatim  colUpantur,  manente  tarnen  Kemper  il*.- 

iure  penes  ipsam  societatem,  ut  possit  per  sc  vel  BUOm  oecononram  a  ~ 

libere  elip-endum  eadem  monasterii  bona  reeipere  et  administrare.  r 

quia  buiusmodi  proventus  et  redditus  pro  sust-ntando  colle-rio  non  >u!r. 

ciant.  nos  in  promptis  pecuniis  Hadem  addere  curabimus.  ut  eulle^iu 

tatis  Jesu  omnibus  computatis  sinirulis  annitf  mille  et  qningenti  usuaL» 

monetae  Herbipob-nsis.  pro  qtiolibet  noiviio  quinderim  bazoiies  rumpotaad". 

bona  tide  pendantur.    et  ut  aujreatur  haee  quoqiie  summa  animo  nobis.uai 

babemus  constitutum,  praedietam  mille  quinjrentorum  florenorum  dotatioOrai 

ampliticare  atque  extendere,  cum  primum  id  commode  licebit,  nimirum.  Ii 

societatis  eiusdem  instituto  satistiat   tantoqu"  Iructus  sp.rari  et  ndlL-i 

aberiorea  poaaint,  quauto  plures  ex  eadem  societate  illi<-  sustentabontai 

caet-rum.  ut  buic  t « •  t i  societati,  quam  in  eedesia  nostra  non  *<Aum  am 

pleeti  s'd  etiam  retitiere  cupimtts.  de  nostra  niente  certaque  M'ieiitia  nu:i 

et  in  pMst'  iuni  eertius  constet,  idem  nos  Fridericus.  episcopu*  H« -rbipi»!- ir»> 

et  Franciae  orientalia  dux  imperiique  prineeps.  post  maturaui  tblibrratb»n-n. 
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» ient»  s  ac  voleiites  profiteiuur  et  coram  notario  et  testibus  ad  hoc  lejri- 

tine  vn.  atis  hoc  scripto  testatum  omnibus  voluinns:  primam  qaidein  nitro 

m  ronsentirr.  ut  rcvora  cousentimus,  ut  monasterium  s.  Airnetis  in  Herbi- 

j-leiwi  nostra  eivitate  nunc  d«'solatnm  «Miisque  bona  et  redditUB  omnes 

M-inrl  ac  simul  applicentur  et  incorporentur  collc^io  societatis  Jesu  in 

«liito  monasterio  statim  eritfendo.  quemadmodum  a  s.  sede  apostolica  iam 

-t  firmiter  constitutum,  deinde  vcro  protitemur  hoc  scripto  et  dicimus. 

DHKtrin  nos  impt  iisis  curaturos,  ut  Komae  si  id  necesse  fueritj  Buppleatur 

.1  hupen«  tur,  si  quid  solciuuitatis  fortasse  in  applieatione,  qua«»  iam  ob- 

t-nta  «st,  desidcretur.    tun«-  quod  ad  aedificia  partim  facta  partim  fa- 

•  «Viala  in  eo«lem  monastcrio  attinct,  ea  in  Universum  applicamus  et  dona- 

mtis.  applicata  etiam  et  donata  volumus  dicto  rollegio,  in  quo  patres  uon 

«-Ihm  habitr.tiou«'in  «ongruam  verum  etiam  suppellectilem  necessariam  a 

Dobia  sunt  habituri.  promittimuu  etiam,  nos  prowntibus  et  red«litibua 

>h<  ti  monasterii  tantum  adiecturos  «>sse,  ut  mille  quingenti  Üoieni  rheiienses 

uhmIo  guperius  expressu  quotanniä  bona  Ilde  pendantur  eollejrio,  et  lios  tir- 

m*m  p«  rp«'tuos(jue  redditus  nos  pollie«'inur  eftecturos.  praeter  haec  omnia. 

>uui  primum  i*ommo«le  ftVri  poterit,  dictorum  reddituuin  summam  augere 

[>r<Huitttmua,  ut  societatis  inst ituto  per  nos  satisfiat  ac  plures  ad  maiorem 

rndwdae  nustrae  l'rnctum  illic  d«'o  serviant  et  commodius  iuxta  suae  vo- 

•  atioiiis  institutuin  vivant.  postremo,  ne  per  n«>s  violetur  seil  ut  potius 

"Hüinnetur  formnia  et  consiietudo  in  liimlandis  buiusmodi  («dh'jriis  appro 

'•ata.  id»  ni  n«»s  Frid«  ricus  «-piscopns  etc.  coram  notario  et  testibus  con- 

>titutns,  primum  ad  aeternam  dei  optimi  maximi  jrloriaui  deinde  ad  huius 

«•'«b  siae  nostrae  commodum  singulare  neipie  minus  ad  immortalem  animae 

»«»utrae  salutem  offerimus  et  gratiose  übereque  velut  in  elemosinam  doua- 

ams  et  in  p  rp -tuum  applieatum  volumus  colle^ium  hoc  HVrbip<dense  a 

ft«lfis,  ut  praediximus,  tuiidatum  atque  dotatum  olbrimus,  inquam.  dona- 

i  n-  et  applicamus  soci.tati  Jesu  «t  huius  nomine  ad  modum  reverendo 

(«tri  Francisco  a  Uorjria.  eiusdem  societatis  praeposito  generali,  at«j,ue 

«•ÜB  ip>uin  absentem  ro^ainus,  ut  iuxta  sorietatis  suae  morem  et  insti- 

tutum  hoc  Herbipolense  c-dlejrinm  eiusqu«'  dotatioiiem  et  applicationein  a 

ifhis  lactam  reeipiat  admittat  atque  contirmet.  at  vero.  quoniam  quidem 

"I-ti in»-  confidimus,  societatem  ipsam.  quae  tum  de  «atholica  reli<rion«>,  tum 

'1-  (»-miania  nostra  bene  et  praeelare  niereri  coiisuevit,  instituto  suo  «'t 

•  xjH-rtationi  nostrae  minime  «b  tuturam  suamque  si-dulam  et  «h  bitam  operam 

hnir  collegio  mti  convenit  «t  par  est«  abunde  praestituram  esse,  ideirco 

.iinaiit-r  Intimus  et  n.-aniiis  dictum  dominum  pnupositum  frenerahmi,  ut 

«jn-iuadiuodmii  pro  sua  prudentia  ac  pietate  band  «lubie  facturus  est,  ani- 

BiojB  s.-rio  adiieiat  ad  coUcgium  hoc  nostrum  «-t  suum  Herbipolense  illud- 
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qite  rite  et  diprne  instruenduni  curet.  ad  quod  mitti  quideui  cnpiuius  pr<- 

tessores  non  solum  trium  in  grammatica  elassium  verum  etiam  hnmaniori« 

literaturae  atque  rhetoricae,  tum  Graeeam  et  Hebraicam  leetioneni  drsi- 

deramus:  nam  horum  lectorum  omnium  praesentem  operam  ea  sehola  requirit. 

ad  quam  totius  Franconiae  nostrae  iuventus  ac  Studiosi  evocabnntur,  qnam 

praeterea,  ut  minima  dubitamus,  multi  undique  conflucntes  adolesrrnt»-« 

tadle  augebunt,  quam  demum  Herbipolensis  clerus  freqnena  simul  ei  ]<■> 

pulus  eelebriorem  reddet.    caeterum.  quod  ad  sdiolae  aperiendae  t^mpo* 

attinet,  quam  nos  primum  in  Franconia  nostra  pnblicandara  eurabimiK 

maiorem  in  modum  cupimus,  ut  anno  praesenti  professores  adsint.  qui  ad 

principium  aut  medium  mensis  Octobris  non  sine  solemni  quodam  principe 

lectiones  suas  publice  auspicentur,  ut  hinc  etiam  studiosi  sive  pra.->nt- 

sive  absentes  ad  scholae  huius  institutum  magis  ac  magis  indtentur,  de- 

mum,  quoniam  nobis  certum  est,  alumnos  quosdam  in  stndiis  iuxta  a»<l- 

eollegii  sustentare,  cupimus  hoc  ipsos  uni  aut  etiam,  si  opus  sit.  pluriMi* 

praefectis  ab  ipsa  societati  demandari,  qui  secundum  instituti  sui  rati.*nrii 

studiosos  eosdem  tum  in  Uteri«  tum  in  moribus  rite  gubernent.  ad»-rit 

interim  oeconomus  a  nobis  constituendus,  qui  victum  et  snmptus  procarrt. 

ut  hac  temporalium  rerum  cura  non  gravetur  praeleetus,  quem  s«»ci«-u> 

libere  instituet  atque  mutabit,  cum  sie  opus  tote  sentiet.    in  quorum  wr- 

nium  et  singulorum  tidem  et  testimoninni  praesentes  has  nostras  Iii»-™» 

fieri  et  per  notarinm  consistorii  nostri  Herbipolensis  subscribi  ac  m«*tr» 

otticii  sigilli  appensione  communiri  iussimus  atque  mandavimus.    arta  lu 

runt  haec  in  arce  nostra  montis  beatae  Mariae  Virginia  supra  H^rbij-'lim 

snb  anno  a  nativitate  domini  MDLXVII.,  indictione  deeima,  poiititi«  alt- 

sanctissiini  in  Christo  patris  et  domini  nostri  domini  I'ii  divina  Providentia 

papae  quinti  anno  eins  secundo,  die  vero  Yeneris  vigesima  septima  di^dm- 

.Tunii.  praesentil)tis  ibidem  nobilibus  ac  venerabilibus  viris  Pamrratio  » 

Haberkorn,  cainerario,  et  domino  Joachimo  Typotio,  a  sacris  praelibati 

reverendissimi  domini  episcopi  Herbipolensis,  testibus  ad  praemissa  v.xari- 

specialiter  atque  rogatis. 

Et  ego  Rochus  Dillherz,  sacris  apostolica  atque  imperiali  auih«»n 

tatibus  publicus  consistoriorumque  Herbipolensium  iuratus  n..tariu<.  qaia 

praedicti  eollegii  ordinationi  dotationi  fundationi  approbationi  et  pr.»uiM»n! 

omnibusque  aliis  et  singulis,  dum  sie,  ut  praemittitnr,  tierent  et  aevivinnr. 

una  cum  praenominatis  testibus  praesens  interfui  eaque  omnia  et  simmU 

sie  heri  vidi  et  audivi,  ideirco  hoc  praesens  publicum  instrumentum  mano 

mea  propria  lideliter  scriptum  exinde  confeci  publicavi  subscripsi  et  it 

hane  publicam  formam  redegi  signoque  nomine  cognomine  meis  solitis  ti 
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consnetis  una  cum  praelibati  reverendissimi  domini  episcopi  Herbipolensis 

si«riHi  appensione  subsignavi,  in  fidein  praemissorum  rogatus  et  debite 

refjnisitus. 

Das  Original  in  der  Universitäts-Verwalt.-Registratur  IX  14,  mit  dem 

Signet  des  Notars  und  dem  Wahlspruch:  nomen  prae  opibus. 

Eiue  Abschrift  in  dem  Jesuitencopcibuch  I).  fol.  27b.  ff. 

Nr.  33. 

Ausschreiben  Bischofs  Friedrich,  die  von  ihm  gegründete  und  den 

Jesuiten  Übergebeue  neue  Schule  zu  Wirzburg  betreffend. 

15(57,  20.  Oktober.  Wirzburg. 

Friderich  von  Rottes  gnaden  bisehoff  zu  Wirtzburg  und  herzog  zu 

Francken.  unsern  grnss  zuvor,  lieben  getrewen.  es  ist  menigklichen 

wissent,  das  vor  langen  unvordenklichen  und  vilen  jaren  die  zeit  und 

l'Uttt  in  geistlichen  und  weltlichen  Sachen  und  regimenten  gerüwig  und 

tridlnh,  auch  alles  was  man  zur  Leibe  notturft  und  Unterhaltung  bedurft 

ime  sreringem  wolfeilen  und  gutem  kanff  gewesen,  also  das  vor  solichen 

alten  Zeiten  die  eitern  ire  sön  und  jugent  bei  den  schulen,  wo  ider 

daheimbt,  oder  sonst  in  der  nachbarschatt.  leichtlich  und  mit  geringem 

r listen  erziehen  und  dann  volgend,  wann  ein  junger  ein  wenig  erwachsen 

tind  in  der  lehr  ein  anfang  gehabt,  auf  gute  particular-  und  hohe  schulen 

zu  erleniung  und  begreiffung  eines  mehrern  verschicken  können  und  mögen, 

welche  alte  rüwige  fridliche  und  wolfeyle  zeit  sich  aber  itzo  bey  unsern 

jaren  gar  gewent  und  umbgekert,  und  nicht  allein  weder  in  geistlichen 

•Ad  weltlichen  Sachen  wenig  ruhe  oder  fridens,  sonder  auch  alles  was 

man  bedürftig  zum  theuersten  und  auf  das  höchst  gestigen,  daraus  er- 

fohrt,  das  mancher  ehrlicher  mann  seinen  söhn,  so  doch  zum  studieren 

I Oirlich  gewest  und  do  er  bei  den  schulen  und  studieren  auferzogen,  wol 

zu  hohem  stand  und  gemeinem  nutz  zu  gutem  kommen  mögen,  verligen 

ond  zu  andern  schlechten  sachen  gedeyheli  lassen  müssen,  von  deswegen 

and  sonderlich,  das  in  unserm  stitt't  und  herzogthumb  Francken  kein  gute 

(Irtrelilche  particular-  oder  hohe  schul  gewesen,  vielfaltige  klagen  er- 

wachsen, dahero  wir  verursacht  worden,  solicher  sachen,  das  die  liebe 

jugent  nicht  versaumbt  und  in  diesem  land  gelerte  leut,  so  beden  geist- 

lichen und  weltlichen  regimenten  nutzlich,  auferzogen  werden  möchten, 

iut  allem  getrewen  vaetterlichen  fleiss  nachzudenken  und  deshalb  in  ver- 

vhinen  1561.  jar  etlich  fürtrefflich  doctores  und  magistros  nicht  mit 

geringem  costen  bestellt  und  angenommen,  welche  ein  jar  oder  drey  in 

Digitized  by  Google 



60 I  rk.  Nr.  33  (1567). 

unserm  Cluster  zu  s.  Agnoten  alhie  denjenigen,  so  in  gramatieis  irr  zu> 

principia  und  fundamenta  gehabt ,  öffentlich  und  publice  gelesen,  au«  1 

darneben  andere  jungen  in   irer   partieular- lehr    und  disciplin  pehftbt. 

wie  wir  dann  damals  in  gedachtem  61.  jar  an  unser  rittertichaft  ui«l 

gehorsame  landschaft  getruekte  und  offene  ausschreiben  publicum  tmö 

ausgehen   lassen,  welche  one  zweiffei  bey  unsern  ampten  hin  und  wid^r 

noch  zu  befinden,    die  well  aber  durch  denselben  weg,  wie  im  werk  rt 

sehinen,  der  suchen  nicht  allerdings  geholffen,  haben  wir,  als  zu  ehrlich* r 

nützlieher  erziehung  der  jugent  ganz  genaigt,  jetzo  im  gedachten  nnvju, 

Agnetencloster  ein  newe  schul,  so  auf  nechstkünftigen  Martini  inu  aii 

fang  haben  soll,  autgericht,  dieselbige  alberait  mit  furtivfflichen  redlirlen 

und  gelerten  lehrern  nach  aller  notturft  versehen.   derwAgen  dann  im- 

mainung.  das  unser  gehorsame  landschaft  ire  söhn,  so  tentsch-  und  lat-in- 

lesens  unterwiesen,  iren  antang  im  Donat  und  grammatic  albereit  getuacLt. 

zu  gedachter  unser  alhie  aiigerichten  schul  schicken  sollen.    ><»  w'A'u-i 

wir,  das  aus  iedem  unserer  ambt  zwen  laihen-juugen,  so  gehört  r  in.o-- 

im  studiern  iren  anlang  und  geschickte  tugliche  köpf  und  ingvnia  dar/u 

haben,  auf  Martini  alher  gewisslieh  verordnet  werden,    so  wollen  wir 

aus  denselben  2")  knabeu,  welche  von  iren  eitern,  unvermoeg.ns  iialbr n 
nit  verpflegt  oder  unterhalten  werden  mögen  und  dessen  von  un>cru  V 

ampten  glaubliche  Urkunden  pringen,  auf  vorgehend  exaim  n  zu  stipt-ndiat  i 

auf-  und  anneinen,  denselbigen  die  eost.  lehr,  wonung.  holz  und  lit ht  \ -  r 

gebens  one  iren  costen  widerfaren  lassen,  doch  das  derselben  jnnir«n  r:: 

ieder  von  den  seinigen  mit  kleidung,  büchern,  aigen  betlein,  ual-  od-! 

waschgeld  und  was  der  gleichen  mehr  ist  versehen  werde,    weliche  jun^r:. 

aber  in  unserm  stint  und  Und  geringe  geistliche  beneticia  oder  pfr&n-l-l 

haben  oder  sonst  von  iren  eitern  und  ererbten  gittern  verpflegt  und  nnt-r 

halten  werden  mögen,  denen  soll  im  mehrgenant  en  unserm  Agnetenckwt-: 

uinb  ein  leidlich  geld  zimliche  notturftige  speiss  und  vergebens  die  w..duiu 

lehr,   holz  und  licht  gegeben  werden,  dorh  das  sie-  auf  iren  costea 

getrank  schicken,  dessgleichen  mit  iren  aigen  betten  und  weitt-  r  r  n- : 

turft,  als  oben  bey  den  Stipendiaten  auch  gemelt,  versehen  seien,  «1** 

auch  diejenigen,  so  geistliche  benencien  und  pfründen  haben  sub  p..aa 

privationis  und  verlierung  solicher  pfründen  schuldig  sein  solbn.  d:  * 

unser  newangerichte  schul  zu  besuchen,  damit  man  sehe,  was  si.-  h-rau 

wie  sie  erzogen,   wie  sie  sich  halten,  und  das  sie  das  jenig,  so  sie  r«* 

den  pfründen  und  den  geistlichen  gütern  einpfahen,  nicht  unnfitzlich  n»i 

dem  wahren  gottesdienst  zu  entgegen  anwenden,  auch  soviel  de>t»»  ni-hr 

in  unser  alten  wahren  cathplischen  religion  oder  gemeinen  gott^lieu*:- 

guteii  sittenwandel  und  Wesen  unt-rwieseii  werden  moegen.    so  ««•ll'-n  in 
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M.licher  unser  newangeriehten  schnei  die  scolares  und  schuler.  ider  nach 

-hier  £T'-m  hickli«  hknit,  in  ordentliche  classes.  wie  maus  nent.  eingeteilt, 

iii-n.  was  zu  göttlichen  geistliehen  und  weltlichen  suchen  dienlich  und 

/um  |»e>ten  geraiehen  und  kommen  map,  zum  fleissigsten  und  trewüchsten 

vniirel^sen  und  sie  sonst  in  guter  discirdin  auferzogen  werden,    auf  das 

Linn  nun  unser,  ewre  amhtsverwante  nnterthanen,  dieser  unserer  schul, 

auch  was  desshalb  unser  g-euittt  und  mainung  sev.  erfaren  und  sich  der 

trebfir  darnach  richten  mögen,  su  ist  unser  bevelch:  ir  wollet  soliches 

alles  in  ewren  bevolhenen  staett  und  dörffern,  schulthaissen,  rath,  ge- 

ruhten und  gemeinden  öffentlich  verlesen,  auch,  ob  si  es  heuerten,  davon 

.ihschrifften  nemen  lassen,  sie  auch  dahey  vermanen,  ire  söne  und  kinder, 

<Iie  zum  studiern  tuglich  und  sie  sonst  zu  versrhirken  bedacht,  alher. 

wie  es  dann  mit  wenigem  costen  als  anderen  orten  geschehen  kann,  ver- 

ordnen, und  «las  wir  gar  nit  zweifflen.  sie  werden  mit  der  zeit  erfaren, 

das  zu  irer  kinder  nutz  und  aufnehmen  gerathon  und  gedeyen  werde, 

hieran   geschieht  unser  gnediger  will  und  maynung,  und  woltens  euch, 

darnach  wissen  zu  richten,  in  gnaden  nit  verhalten,    datum  in  unser  statt 

Wirtzburg.  montag  nach  Burckhardi  den  20.  Octobris,  anno  etc.  [  l.~>  f>7. 

Eine  Abschrift  dieses  jredrnckt  verbreiteten  Patentes  befand  sich  im 

llesitze  des  Legationsrathes  Jfcharold. 

Ein  AUlntrk  bei  Kelb  r  I.  c.  S.  \V\  n.  34. 

Nr.  34. 

Anssf  hrtiben  BtsrJtoj's  Friedrich  an  die  Hauptleute  der  der  Orte  des 
Landes  zu  Franken,  betr.  die  von  ihm  newjegriindete  Schule. 

15H7.  20.  Oktober.  Wirzburg. 

Friderieh  v.  g.  g.  etc.  unsern  gruss  zuvor,  lieher  getreuer,  nach- 

dem bisher»,  vielfältig  geclagt  worden,  das  hin  und  wider  in  Teutschland, 

aber  allein  in  dissem  unserm  stifft  und  herzogthum  Franoken  nicht  für- 

rienie  uutte  particular-  and  hohen  schulen  wem,,  daraus  gefolgt,  das 

■Ii**  vom  ailel  ihre  soehn,  so  sie  zum  studieren  halten  wollen,  an  ferner 

..rt  des  Teutschlands,  auch  in  andere  natimies  mit  grossen  rosten  Ver- 

hiek»*n  müssen  und  derhalheii  mancher  verursacht  worden,  das  er  seynen 

-■hn  erern  nn  verschickt  gelassen  und  bey  ihm  behalten,  «lern  wir  vetter- 

lirh  und  gnedig  nachgedacht,  auch  derhalben  nicht  allein  in  verschienen 

1561-   jar,  venuög  dessen  damals  an  gemeine  rittersrhaft  ausgangenen 
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aUBsehreybens,  in  unserm  kloster  zu  s.  Agneten  alhie  ein  pedagogium. 

(welches  gleiehwol  seithero  nit  aus  unserer  oder  unseren  darmal«  >- 

stellten  professoren  nachlessigkeit,  sonder  das  dasselbig  von  der  japtmJ 

nicht  besucht  worden,  in  abgang  geratten)  sonder  auch  itzo  widderafc 

aufs  neue  ein  furneme  schull,  so  auf  neehtskunftig  Martini  ihren  anfan? 

haben  soll,  in  betiteltem  unserem  kloster  anrichten,  dieselbig  mit  rr-rT 

liehen  frommen  geschickten  und  meierten  lehrern  versehen  lassen,  in  wel- 

cher unser  schul  von  einem  iden  nach  seynen  geschieklikeiten  und  nach 

gestalt  der  eintheylung  der  classen  profttiren  und  lesen  werde,  diewefl 

wir  dan  disse  schul  den  genieynen  unser  ritterschaft  und  gehorsame 

landsehaft  zum  besten  gemeinet  und  furgenommen ,  so  ist  uns.  r  genrdk' 

begeren:  du  wollest  solches  alles  zu  erster  gelegenheyt  denen  vom  adel. 

deines  ortes  gesessen,  wissent  machen  und  hie  von  denjenigen,  so  das  la- 

geren, abschlifft  mitteylen,  domit  sie  ihre  söhn,  die  sie  zum  >tudieren 

zu  halten  bedacht,  und  sonderlich,  welche  aus  unserm  thumb-  oder  drE 

beystifftern  pfründen  betten,  hieher  zu  verordnen  wissen,  wie  r-ie  dann 

dieselben  allhie  mit  viel  geringeren  kosten  als  an  anderen  weitten  ort-n 

erhalten  koennen,  so  werden  sie  auch  ohn  zweyffel  im  werk  spüren  uik 

befinden,  das  ihren  söhnen  zum  besten  gereicht  und  dan  desto  frucht 

barlicher  an  andere  ortt  geschickt  werden  muegen.  dies  wollen  wir  dir 

hiemit,  dich  des  gebürs  darnach  zu  richten  wissen,  gneditrer  ui'vnuni' 

nicht  bergen,  und  seind  dir  mit  gnedigen  geneigt,  datum  in  unser  sur 

Wirtzburgk  montags  den  20.  Octobris,  Anno  etc.  [15]67. 

[In  verso]:    An  die  haubtleut  «1er  vier  orth  des  lands  zu  Franken 

Eine  halbvermoderte  gleichzeitig«  Abschrift  befand  sich  im  Be«:ti' 
des  Legationsrathes  Scharold. 

Eiu  Abdruck  bei  Dr.  Mich.  Johannes,  Materialien  zur  frankisch-vari 

burgischen  Geschichte  (Wtirzburg  1809  in  8<>)  S.  124—126. 

Nr.  35. 

Der  Jesuitengeneral  Franz  Jiorgia  bestätigt  die  Gründung  dt$ 

Jesuitencollegiums  zu  Wirzburg. 

löCS,  0.  Februar.  Rom. 

In  nomine  domini.  amen,  per  hoc  praesens  publicum  in^rttm-ntca 

cunetis  pateat  evidenter  et  sit  notnm,  quod  anno  a  nativitate  eiosdeci 

domini  MDLXVIII.,  indictione  undeeima,  die  vero  sexta  meii>is  Ft broarii. 
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pontilicatus  sanctisshni  in  Christo  patris  et  domini  nostri,  domini  Pii  di- 

viiia  Providentia  papae  quinti  anno  tertio,  in  mei  notarii  publici  testium- 

>{Ur  infrascriptorum  ad  haec  speeialiter  vocatorum  et  rojratornm  praesentia 

personaliter  constitutus  revercndissimus  dominus  Franciseus  Hor^ia,  prae- 

{.«.situs  generalis  soeietatis  Jesu,  asserens  se  habere  plenam,  verani,  cer- 

tani  et  indubitatam  scientiam  de  fundatione  et  erectione  unius  collegii 

dietae  societatis  facta  per  illustrissinium  et  excellentissimum  dominum 

Fridericum ,  dei  grratia  episcopum  Herbipolensem  et  Franciae  orientalis 

<iuo-in,  in  »  ins  civitate  Herbipolensi  et  applicatione  et  donatione  de  illo 

••i.l?m  societati  Jesu  facta  ac  de  dote  et  introitu  constituto  et  assi^nato 

••iilem  colle^io  et  omnibus  aliis  per  ipsum  excellentissimum  dominum  Fri- 

■i-rinim  in  huiusmodi  erectione  et  fundatione  dispositis  et  in  literis  de- 

•>up+-r  per  »'ins  excellentiam  desuper  expediri  factis  eontentis  huiusmodi 

>ul>  tmore  videlieet: 

[Nun  folgt  der  Te.it  der  Urkunde  vom  27.  Juni  1567,  abge- 

druckt unter  nr.  32:  Literae  fundationis  primae  coUegii  soe.  Jesu/ 

>l«.«nte  et  ex  certa  eius  scientia  ac  spontanea  voluntate  omnibus  meliori- 

Uis  uiodo.  via,  iure,  causa  et  forma,  quibus  melius,  validius  et  eftieacius 

;••  tuit  et  debuit  ac  potest  et  debet  collejrium  praedictum  ut  supra  funda- 

tum  *  t  eiv<  tum  cum  conditionibus  et  aliis  in  snpradictis  literis  expressis 

aroeptavit  approbavit  et  emolo^avit  dietaeque  eins  societati  univit,  applicavit, 

r-'fpit  et  admisit  et  pro  quantum  in  se  est  conhrmavit  et  eolle<rium  ipsum 

t.untjuain  dietae  suae  societatis  ex  nunc  in  posterum  habere,  teuere  et  trae- 

tare  promisit  et  praedicta  omnia  Semper  et  perpetuo  attendere  et  inviola- 

i-ilitt-r  obs»rvare  ac  rata,  grata  et  tirma  habere  et  teuere  sequo  nihil  in 

i'.eiruui  contrarium  tK-isse  nee  facturuin  esse  quomodolibet  in  futurum  alias 

Mi»*ri  voluit  ad  refeetionem  omiiium  et  singulorum  daumorum,  expensarum  et 

toteres*«»,  de  quibus  damnis.  expensis  et  interesse,  stare  et  credere  voluit, 

>"!«>  et  simplici  verbo,  damnum  passi  absque  alia  probatione  seit  iudicis 

••xation.-.  pro  quibus  omnibus  et  sing-ttlia  sicut  permittitur  tenendis,  com- 

l»l»-ndis  et  inviolabilit.  r  observandis  se  ipsum  eiusqiie  in  posterum  suc- 

"-oivs  ne«  non  dictam  societatem  eius<jne  et  dietae  societatis  bona  mobilia 

•  immohilia  iuraque  *-t  aetiones  ac  nomina  debitorum  in  ampliori  forma 

<-.»merae  apostolicae  cum  omnibus  et  singulis  submissionibus,  procuratorum 

<  tistitutionibus  et  aliis  clausulis  in  dieta  forma  camerae  apponi  solitis  et 

"  iiMietis  »bligravit  et  hypotecavit  et  pro  maiori  praemissorum  observatione, 

t.e  to  peetore,  more  praelatorum  iuravit.  super  quibus  omnibus  et  sinjrulis 

Petitum  fuit  a  me  notario  publico  infras« ripto  nnum  vel  plura  publicum 

j"u  publica  tieri  atque  confici  instrumentam  et  instrumenta,  actum  Homae 

Digitized  by  Google 



04 Irk.  Nr.  .V>  (löiW). 

in  vencrubili  collegrio  dictae  soeietatis  prope  plateam  de  Alteriis,  j.ra.«.iiti- 

uub  ibidem  domino  Casparo  de  Mereado  et  Don  Petro  Gonsales  de  Meödou, 

canonlco  Toletano  testibus  ad  praemissa  oinnia  et  singnla  vocati*,  habiti« 

specialter  atque  ro<ratis. 

Qnia  Bgo  Jacobuß  Gerardua,  clericus  Lnsrdnnensis  di-f- 

eesis,  publica  apostoliea  auetoritate  neenon  euriae  causinun 

J'  k  '     eamerae  apostolicae  notarius  praemissis  interfui  eaqne  in  a«ti< 

meis  annotavi,  ideo  praesens  instrumental!!  subseripsi  rt  pnMi- 

eavi  signumqne  meuin  lue  apposui  consuetum  in  tideni  praemissoram  r»-- 

quisitus. 

Xos  Alexander  Riarius,  protonotarius  apostolicus,  sanetissimi  domini 

nostri  papae  eiusqne  eainerarii  neenon  euriae  eamerae  apostolirae  arnr- 

ralis  auditor  Romanaeque  euriae  iudex  Ordinarius,  universis  et  >iu?uli* 

praesentes  nostras  Hieras  inspeeturis,  visuris,  leeturis  pariter  et  audituri* 

fidem  facimus  et  attestamur,  supradietum  dominum  Jaeobnin  (rrrardun: 

de  snpradieto  instruinento  rogatum  tempore  illius  rogatna  ac  diu  tut** 

et  post  fuisse  et  esse  publicum,  autbenticum,  fiduni,  legalem  dirta^qa- 

euriae  nostrae  notarium  eiusqne  scripturis  et  instrnmentis  pnblieis  in  iudi 

cio  et  extra  fidem  pleiiariam  adhibitmn  fuisse  et  esse  de  praesenti.  in 

quorum  omnium  et  singulurum  praeinissorum  fidem  et  ttstimonium  pra»~ 

sentes  fieri  et  per  alium  dictae  euriae  nostrae  notarium  publicum  snK- 

scribi  sigillique  nostri  tecimus  et  iussimus  appensione  eommnniri.  dat-i»; 

Komae  in  aedibus  nostris  snb  ei,sdem  anno,  indictione,  die,  uu-nse  et  pouti 

fieatu,  quibus  supra. 

Ciaspar  K«*ydeltus  nutar. 

Auscultata  et  collationata  est  liaec  praesens  copia  et  concordat  d<> 

verbo  ad  verbum  cum  suo  vero  et  indubitato  originali,  quod  ejro  R.«  ba> 

Dillherz,  publicus  coiisistorii  Herbipolensis  iuratus  notarius.  bac  mant- 

meae  propria  subscriptione  attestor,  in  fidem  rogatus  et  requi>itu>. 

Eine  Abschrift  iu  dem  .lestiitencopeibuche  D.  toi.  2:t  ff.  in  der  Uaiv.- 

Verwaltuags-Kegistratur. 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  36  (1568). 

65 

Nr.  36. 

Bischof  Friedrich  bekräftigt  die  in  der  Form  der  Einverleibung 

geschehene  leberlassung   des  St.  Agnctenllosters  an  das  Jesuiten- 

collegium  zu  Wirzburg. 

156«,  19.  Mai.  Wirzbnrg. 

In  nomine  domini  nostri  Jesu  Christi,    amen,    anno  a  nativitate 

'insfifm  servatoris  nostri  MDLXVIII.    die  vero  Mercurii,  dedma  nona 

iiini-is  Maii,  indietione  undecima,  pontitieatns  sanctissimi  in  Christo  patris 

m  domini  nostri.  domini  l'ii  divina  Providentia  papae  quinti,  anno  eins 

Tertin.  reverendissimus  in  Cliristo  pater  et  dominus,  dominus  Fridericus, 

»pisoopus  Herbipolensis  Franciaeque  orientalis  dux,  in  mei  notarii  publiei 

tmtiomqae   Infraseriptorum  ad  hoc  specialiter  vocatorum  et  royratorum 

praesmtia   personaliter  eonstitntus,  referens.  qualiter  iam  pridem  seeum 

animo  vulvens.  quatenus  histe  tnrbnlentissimis  temporibns  in  eivitate  sua 

H^rbipulensi  ad  laudem  et  jrloriam  dei  optimi  maximi  ecrlesiaeque  suae 

atilitatem  rem  literariam  et  Scholas  restituiere  et  andere  posset,  ad  hoc 

-mini  institntum  imperatoris  foelicis  rerordationis  Ferdinand!,  regnni  ali- 

»rnnKjue  tarn  ecclesiastieorum  quam  secularium  principum  exempla  secntus, 

patres  societatis  Jesu  ob  probatos  eorum  mores,  notam  pietatem  et  spec- 

rafam  ernditionem,  zelum  etiam  erga  proximum  iuvandum  prope  sinjru- 

lamn.  veluti  tidos  et   probatos  operarios  in  baue  afflietam  eeclesiam  et 

'intateni  suam  Herbipolcnsem  e  lonjrinquis  rejrionibus  evoeatos  induxerit, 

nt  ibidem  colle<rium  iuxta  ordinis  sui  institutum  foelieiter  erijrerent  prae- 

-Jitibusque  bis  morbis,  ̂ ui  late  nimis  jrrassantur,  remedium  aliquod  po 

ti^iiunm  in  iuventute  catboliee,  pie  ac  doete  instituenda,  domino  eooperante, 

i'it'ient.     quamquam  autem  Komae  iam  dietus  reverendissimus  episeopu« 

hVrbip«d»Misis  apud  pontitieem  maximum  Pium  1\'  id  eftieere  curaverit,  ut 

-anctitas  sua  in  applicatioiiein  monastorii  nionialium  s.  Ajrnetis  cum  eius- 

I-iii  redditibus  et  bonis  onuiibus  ad  eft'eetum  eollejrii  societatis  Jesu  con 

~ntiret.  sicut  revera  per  breve  quoddam  apostolicum  desuper  transmissiim 

•"»■«ensit,   insuper  et  ipse  reverendissimus  episcopus  Herbipolensis  viirore 

pr.vdbtae  consensionis  apostolieae  praetatum  monasterium  eollesfio  socie- 

f;ifis  Jesu  nun  omnibus  emolumentis  ac  bonis  nitro  ac  benigne  tradiderit, 

n       instrumento  publico  desuper  erecto  et   ad   praepositum  ̂ eneralem 

»nixi^jn  societatis  Jesu  transmisso  constat.    bis  etenim  omnibus  non  con- 

i^ntus  htiiniliquc  eorum  petitioni  clementer  ac  pateme  aunuens  in  posses- 

»i«mein  praedicti  monasterii  cum  omnibus  bonis  et  redditibus  realem,  ac- 

TFial«*m  et  personalem,  ut  mos  est,  collocavit  i'administrationem  vero  ornnium 
<r-*rhi<-hte  der  l'n i versitiit  Wirzlmrür.    2.  R-iml.  5 
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praedictomm  fructuuin,  emolnmentorum  ae  reddituum  ipsis  traditurus  ad 

petitionem  ipsorum  quoeumque  tempore,  iuxta  teiiorem  fundationis  w<4» 

infrascripto.    in  primis  post  sacrum  missae  officium  memoratus  r«Y*ren< 

dissimus  episeopus  Herbipolensis  vijrore  praedictarum  literarum  apostoli« 

earum  neciioii  fundationis  desuper  ereetae  venerabilem  necnoo  ♦ximiaui 

dominum  (ieor<rium  Hader  ss.  theoloj^iae  lieentiatuin  ex  soeietati  .It-sn  rt 

praedicti  collefrii  s.  Agrnetis  deputatum  reetorem  pro  sc  et  omnibus  >n- 

cessoribus  suis  tanquam  prorurnturibtis  soeietatis  professae    cuius  *xie 

tatis  iuxta  instituttun  suum  et  Constitutionen!  est  gabernart  huia<iuo<li 

colle^iorum  bona)  in  clioro  saepefati  mouasterii  per  pyreti  capitis  >ui 

impositionem  in  dei  patris  et  tilii  et  Spiritus  sancti  nomin«',  deinde  \*x 

traditionell!  claviuni,  per  tactum  aunuli  et  accessum  maioris  portal  >-u 

ianuae  dicti  mouasterii  loco  omni  um  ceremoniaruin,  quae   vel  de  mur»- 

soeietatis  vel  liuius  provinciae  cousuetudiiie  vel  etiani  cuiuseunqU'*  iuri> 

constitutione  adbiberi  potuissent,  in  possessionem  realem,  actualetu.  cor- 

poralem  et  personalem  omnium  eorum,  qiiaecuuque  intra  ambitum  dicti 

mouasterii  continentur,  ut  templi,  babitationum.  liorti.  scholarum.  d«»niii« 

e  rejrione  ultra  plateam  Valpro   „zum  Fresser-   appellata  cum  sni>  t  r 

minis  omnium  denique  aliorum  bonorum  ac  reddituum  et  qiiorunn  unqu- 

emolumentorum,  cum  omnibus  suis  attinentiis,  iuribus,  iinmunitatibus  a< 

privilejriis,  in  nomine  oninipot-ntis  dei  patris  et  tilii  et  Spiritus  sanrti 

plane  absoluteque,  sine  ulla  exceptione  aut  terjriversatiuiit*.  neinine  eootn 

dicente  in  perpetuum  irrevoeabiliter  induxit  et  posuit.   de  »  t  >uper  quibu> 

omnibus  et  sin«rulis  dictus  collegii  reetor  sibi  a  me  notario  publieo  intra 

scripta  unum  vel  plura,  publicum  seil  publica  fieri  atque  rontici  pt-tüt 

iiistmnientuiu  et  instrumenta,    acta  fuerunt  haee  Herbipoli  in  pra-dirt,> 

monasterio  g.  Agnetis,  sub  anno,  indictione,  pontificatu,  die  et  mense.  qui 

bus  supra,  praesentibus  ibidem  revereiidissimo  in  Christo  patre  ac  domim». 

domino  Antonio  Rescio.  ss.  tbeolojtriae  doctore,  episeopo  Salonense  k  Mifira 

ganeo  Herbipolense  iiecnon  reverendo,  nobili  ac  venerabili  viris  et  i* 

minis  Joanne  Kjrolpho  a  Knüriniren,  Au^usteiisis  et  Herbipolensis  raüir 

dralium  ecelesiarum   canonico,  Georgio  Vischero  Btgillifero,  collegiaUt 

ecclesiae  ss.  Joannis  Xovi  Mouasterii  in  Herbipoli  canonico.  valido  <{n» 

qne  ac  nobili  l'hilippo  a  Herwanp:,  equitnm  capitaneo.  t-stibu>  ad  pra 

missa  vocatis  speeialiter  atque  rojratis. 

Kt  quin  e<ro  Rochus  Dillherz,  sacris  apostoliea  atqu»  in 

periali  autboritatibus  publirus  consistoriorunique  Herbipolensiaa 

J'  v  '     iuratus  notarius  supradictae  requisitioni,  possessionis  traditio. 

omnibusque  aliis  et  singalis  praemissis,  dum  sie.   ut  pr»*- 

mittitur.  fierent  et  ajrerentur,  nun  cum  praenomiiiatis  testibns  prac^ti* 
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interfui  eaque  omnia  sie  fleri  vidi  et  audivi,  ideo  hoc  praesens  publicum 

instruuientnm  manu  mea  propria  tideliter  scriptum  exinde  confeci,  publi- 

tavi  ac  in  notam  sumpsi  et  meis  nomine,  cognomine  signoque  solitis  et 

o»nsnetis,  nna  cum  vicariatus  oflicii  sigilli  appensione  subsignavi,  in  fidem 

praemissorum  rogatns  et  debite  requisitus. 

Ein  vermodertes  Original  auf  Pergament  in  der  Univers. -Yerwalt.- 

Rcgistratnr. 

Eine  Abschrift  in  dem  Jesuitenkopeibuche  D.  foL  21  ft'.  in  der  Univers.- 
Verw. -Registratur. 

Ein  Abdruck  im  Archiv  des  hist.  Vereius  von  Unterfr.  und  Aschaffen- 

burg  1.  c.  S.  96—98. 

Nr.  37. 

Bischof  Friedrich  beantwortet  die  Bitte  des  Provinziell  des  Karfässer- 

Ordens,  drei  von  ihm  und  der  oberdeutschen  Provinz  seines  Ordens 

präsentirte  Knaben  in  das  neu  (jegründete  Jcsuiten-Collegiuni  auf- 

zu n ch men,  abschlä g ig. 

1569,  30.  Juli.  Wirzburg. 

Unsern  grues  zuvor,   wirdiger  lieber  besonder,  evvr  schreyben,  den 

etifvn  diss  an  uns  getan,  haben  wir  empfangen  und  daraus  ewr  unter- 

thenijr  pitten  und  begern,  drey  knaben,  die  Ihr  in  ewrer  provinz  erwelen 

und  nusserkiesen  wollet,  in  unser  new  ufgericht  collegium  zu  Stipendiaten 

uf-  und  anznnemen,  gnedig  wol  vernommen,    wollen  darauf  euch  dismals 

zu  gn»-di«rer  widerautwort  nit  verhalten ,   das  wir  in  bemeltem  unserm 

n^-weiu  collegio  .Tesuiter  ordens  mit  guettem  bedacht  und  Vorbetrachtung 

die  sachen  dahin  ordinirt  und  gericht,   dass  in  unserer  Verlag1  fünfund- 

zwi'inzijr  knaben  als  stipendiarii,  die  in  unserem  stifft  von  unsern  unter- 

thanen  erzogen  und  geporen  worden ,  unterhalten  werden ,  die  aber  hin 

2>?en  obligirt  und  verbunden  sind ,  niemand  anders  als  uns  und  unserm 

»Titft.    wo  sie  zu  iren  iaren  komen.   dienen  oder  aber  dasjenig,   so  man 

kierinnen  uf  sie  gewenndt,  widernmb  erstatten  und  bezalen  sollen:  bey 

welcher  Ordnung  wir  nit  allein  zu  bleiben  bedacht  sind,  auch  ein  solches  in 

n/is-nn  ofnen  ausschreyben  unserer  landschaft  publicirt  und  angezeigt,  die 

»ich  auch,  das  wir  steiff  und  vest  ob  solchen  halten,  zu  uns  unterthänig 

^trösten,    nun  ist  angeregte  anzahl  der  l'ünfnndzweinzig  knaben  nit  allein 

albenit  völligelich  remplirt,  sonder  es  sind  auch  derer  nit  wenig  vor- 

handen, denen  von  uns,  das  sie  auch,  wo  etliche  aus  der  erfüllten  zahl 

abiriniren  oder  sunsten  anderswo  gebraucht  würden,  eingenommen  werden 
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sollen,  gnädige  Vertröstung  und  zusage  geschehen,  wiewol  wir  nun  ench 

und  euren  ganzen  orden  dermassen  mit  gnaden  und  guettem  gewosren 

sind,  das  wir  ie  gern  euch,  wo  es  geschehen  könt,  willfahren  und  enern 

und  euers  ordens  ufnehmen  und  wolfahrt  befürdert  sehen  wollten,  so  kann 

es  doch  umb  hievor  angezaigter  Ursachen  willen,  wie  ir  Selbsten  ver- 

min ftiglich  zu -ermessen,  gestellter  massen  nit  gesein:  dann  uns  nit  allein 

die  albereits  angenommene  anzahl  umb  unseres  stiffts  vielfeltigen  and 

merklichen  erlittenen  Schadens  willen  zu  erhalten  etwas  beschwerlich, 

sondern  noch  viel  weniger  aus  unserer  fürgenommenen  und  unserer  sre- 

horsamen  landschaft  zugeschriebener  Ordnung  zu  streiften  verantwortlich 

noch  thunlich  seyn  will,  wollen  uns  demnach  zu  euch  gnädig  versehen: 

ir  werdet  uns  hierinnen  imderthenig  und  guetwillig  für  entschuldigt  halten: 

sunsten  aber  euch  und  ewren  ganzen  orden  gnedigen  guetten  willen  zn 

erweissen,  sind  wir  jederzeit  geneigt  und  willig,  datum  in  unser  >tat 

Wirzpurg  den  30.  July  1569. 

[In  verso]:    An  Jodocus  Schüssler,  provincial  barfüsser  ordens  in 

hochdeutschen  landen. 

Ein  Abdruck  im  Archiv  des  histor.  Voreins  von  Unterfraiiken  o»*l 

Aschaflenbnrg  1.  c.  S.  99—100. 

Nr.  38. 

Zur  Geschichte  des  Buchhandels  in  Wirzburg. 

1570  nnd  1571. 

Anno  1570  pat  ihme  Georg  Guttmann  buchfurer  von  Dinkelspohe! 

zwischen  den  gewohnlichen  messen  alhie  seine  uf  borg  und  umb  der  *chftln 

alhier  nuezes  willen  erkanffte  bucher  öffentlich  failzuhaben. 

Aber  Hans  Ritsch  buchfurer  alhie  beschweret  sich  dessen,  dan  <r 

seine  bucher  alhie  veranlagen  und  dorumb  gepurliche  dinst  thun  mosu-. 

dagegen  der  Guttman  seine  wahr  frey  hett,  darzue  von  ainer  niess  zur 

andern  alhie  einsetzt,  item  ding  seine  wahr  alhie  den  lenthen  vor  d»-ai 

kauff  an,  kau  auch  seine  wahr  neher  den  andere  haben,  welches  inWh 

nit  thue. 

So  habe  er,  Kitsch,  ebendieselben  bucher  so  gut  und  vil  als  >l- 

Dinkelspueheler,  welche  er  auch  besichtigen  und  taxiren  zu  las-en  >i«h 

erbeut  und  gerne  dobey  pleiben  will. 

So  pflege  er.  Ritsch,  wol  jar  und  tag  den  lenthen  zu  borgen.  .1 

jener  nur  von  ainer  mess  zur  andern  borge. 
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Pit  derwegen,  dem  Dinkelspuheler  zwischen  den  messen  seine  bocher 

alhie  einzusetzen  oder  zu  verkauften  nit  zuzulassen  oder  ine  dieselben 

veranlagen  lassen. 

Wiewol  ihme  nun  also  zwischen  den  messen  failzuhaben  durch  die 

Jesuiten  alhie  verboten  worden,  so  pat  iedoch  der  rector  selbsten  umb 

bemrderung  willen  der  schulen,  ihme  ainen  tag  etzlich  zwischen  den 

messen  zu  erlauben. 

Es  gaben  auch  die  obereinnemer  der  anlagen  bericht  in  die  canzlei, 

das  ermelter  Dinkelspuheler  von  der  eingesetzten  wahr,  so  er  zwischen 

den  messen  nichts  domit  handel,  anlag  zu  geben  nit  schuldig  sey. 

Desgleichen  gaben  auch  die  gaistliehe  rathe  bericht,  das  ermeltem 

buchfurem  vun  Dinkelspuhel  wie  andern  handlern  seine  wahr  von  ainer 

niess  zur  andern  bey  herrn  Niclasen  Groben  einzusetzen  vergont  werden 

mochte,  doch  das  er  nichts  dan  catholische  bucher  hiehero  prechte  und 

zwiseheii  den  messen  nichts  domit  handelte,  also  dan  konte  er  auch  die 

bucher  desto  wolfailer  geben. 

Iedoch  das  man  den  buchfurern  alhie  auch  einbunde,  sich  mit  kainen 

andern  dan  glitten  catholischen  buchern  zu  versehen  und  dieselben  auch 

leidlichen  zu  geben. 

Aber  der  Dinkelspuheler  mag  den  buchbindern  alhie  wol  seine  bucher 

zu  binden  geben,  dan  es  ihr  nucz. 

Auch  soll  er  kainem  dombherrn  noch  andern  lutherische  oder  ver- 

pottene  buchere  alhie  zu  lesen  geben  noch  verkauften. 

Dorauf  übergäbe  er,  Dinkelspuheler,  ainen  catalogum,  wer  hie  bucher 

bey  ihme  bestellet,  auch  was  er  für  bucher  einprachte.  nochmals  zue 

♦  xaminiren. 

Denselbigen  bescliaid  der  gaistlichen  rathe  haben  auch  die  gelerte 

und  edlen  rathe  approbirt. 

Anno  1571  beclagt  sich  Hans  Kitsch  buehfurer  zu  Wirtzburg  über 

üeorgren  Guttman  auch  buchfurem  von  Dinkelspuhel,  das  er  zwischen 

d^n  pewonliehen  messen  alhie  bucher  failhabe,  item  das  die  kramer 

in  der  Judengassen  auch  kalender  failhaben:  pit,  solches  abzuschaffen. 

i-i  dem  frembden  buchfurer  ausser  der  messen  alhie  failzuhaben  verbotten 

iv<»rd»-n. 

Aber  anno  [15J71  clagt  Gregor  Schenk,  das  er  seine  von  des 

<rb»-riiielten  verstorbenen  wittiben  erkauffte  bucher  nit  vertreiben  konte, 

lic-w^il  der  gemelt  Dinkelspuheler  mit  seiner  wahr  ausser  der  messen 

wider  das  verbot  alhie  noch  hausiret.    pit,  das  abzuschaffen. 
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Gleichwol  erlangt  der  rector  dem  Dinkelspuheler  vun  bisthoi 

Friederichen  etzlieh  tag  ausser  der  messen  teilzuhaben,  auch  wider  h*rrn 

Georgi  Fischern  furpit. 

Eintrüge  in  dem  im  kgl.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  befindlichen  «.  c. 

Uber  antiquus  diversarum  lormarnm  (nr.  72)  unter  dem  Schlagwort :  bachfcm. 

Nr.  39. 

Papst  Gregor  XIII.  bestätigt  die  Einverleibung  des  St.  Agneten- 

klostcrs  in  das  Jesuiteneollegium  zu  Wiriburg. 

1572,  25.  Mai.  Kom. 

Gregorius  episcopns  servus  servorum  dei.    ad  perpetuam  rei  mf- 

moriam.    aequum  repatamns  et  rationi  consonum,  ut  ea,  quae  ex  R^mani 

pontificis  gratia  proeesserunt,  licet  eius  superveniente  obitu  literae  a]*»t-» 

licae  desuper  confeetae  nun  fuerint,  suum  sortiantur  effeetum.  »in<lan: 

siquidem  per  felicis  recordationis  Pium  papam  IV.  praedecessorem  nostrun» 

accepto,   quod   nionasterium  monialinm  s.  Agnetis  Herbipolensis  <>rdini» 

s.  Ciarae,  sub  cura  fratrum  minorum,  quod  monialibus  destitutura  um 

diu  existebat,  certo  modo  vacaverat  et  vacabat  tunc  et  eidem  praei- 

cessori  pro  parte  venerabilis  fratris  nostri  tunc  sui  Kederici  episcopi  Hertt- 

polensis  exposito,  quod,  cum  alias  ipse  admodum  timens,  ne  ob  i  ont;uri<»>.iiu 

fere  circumquaque  dioecesin  suam  Herbipolensem  haereticorum  vi»  iniam 

insidiosa  illorum  impostura  in  incautas  oves  suas  serperet.  ac  desidrran» 

prout  ex  debito  sui  pastoralis  offieii  tenebatur,  gregein  sibi  cummissuii 

a  virulentis  eorum  pascuis  praeservare  et  adolescentes  provimiae  Kran 

coniae,  qui  studiorum  causa  nonnunquam  extra  dictam  dioecesin  ad  aliarum 

provinciarum  academias  ablegabantur,  eo  quod  illi  plerumque  d»xtritiara 

erroneam,  quam  etsi  non  a  praeeeptoribus,  saltem  a  contubernalibns  iUfcm 

apprehendebant,  postea  in  patriam  reversi  indigenis  suis  veram  pei>ua.i<-r- 

nitebantur,  in  propria  dioecesi  optimis  diseiplinis  ehristianisque  nvribu- 

erudiendos  contineri,  unum  collegium  societatis  Jesu  in  civitate  H^rbi 

polensi  erigi  facere  proposuisset,  sed  cum  ad  eiusdem  collegii.  ex  qu.»  un 

ipse  Federicus  episeopus,  quam  qui  apud  eum  id  maxime  efflairitaba;): 

dilecti  filii  clerus  ac  nobiles  et  cives  Herbipolenses  huiusuiodi  div-rv* 

deo  gratos   ac   universae   reipublicae   christianae  utiles   et  netey-ori«* 

tructus  proventuros  sperabant,  manutentionem  et  ipsius  collegii  r»-<  r-  r* 

et  eollegialium  pro  tempore  existentium  sustentationem  aliorumque  «id-ta 

collegio  onerum  incumbentium  supportationem  multae  impensae  ne<  e>sari*r 
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annuatim  essent,  pro  quibns  faciendi*  ipsi  Federieo  episcopo  ex  facultati- 

btts  suae  mensae  episcopalis  Herbipolensis,  eo  quod  ille  propter  bella, 

|U;ih  superiori  anno  in  ecclesias  (Termaniae  per  eanun  hostes  vijruerant, 

adeo  diminutae  erant,  ut  vix  ex  eis  sustentari  valeret  quid  modienni  ad 

id  erufrandmn  non  superesset,  si  in  dieto  monasterio  nomen  monasterii 

et  ordo  r.  Ciarae  buiusmodi  illiusque  dependentia  et  regularia  observantia 

penitus  et  omnino  supprimerentnr  et  pxtingnerentur  et  monasterii  buius- 

modi loeo  ibidem  nimm  collefrinm  dietae  societatis  erifferetnr  et  institne- 

rmir  ac  eidem  eollegio  ipsius  monasterii  eerlesia,  cimiterium,  clanstrum, 

donins,  habitationes  et  alia  aeditieia  ac  situs  pro  perpetuis  ipsins  collegii 

mtoris  et  colleirialium  usu  et  habitatione  perpetno  concederentur  et  as- 

>i:rnarentur  neenon  proprietates  et  praedia  ae  bona  mobilia  et  immobilia, 

frnctos  quoque.  redditus  et  proventns  ac  emolnmenta  qnaeciimqne  eiusdem 

monasterii  etiam  eidem  collejrio  perpetno  applicarentur  et  appropriarentur, 

prowto  ex  eo  Herbipolensi  praedictae  et  aliarum  civitatnra,  oppidornm  et 

Worum  praedictae  provinciae  incolis  et  habitatoribns  jiro  tempore  praesertim 

iniuvenili  et  adolescentiae  actatibu*  constitutis,  in  scientia  proticere  volenti- 

l'U.i  nia«rna  pararetnr  stttdendi  commoditas  ac  ex  eonmdem  stndentium  doe- 

trina  et  scientia  haeresum  in  partibns  iiiist  frrassantimn  extirpationi  et  ftdei 

irtthodoxae  propajrationi  fruetuose"  eonsuleretur,  colleyii  praeterea  manu- 
tentiMiü  et  rectoris  ac  colle-xialium  buiusmodi  stistentationi  aliorumque  onernm 

praedictoruin  snpportationi  plurimum  provideretur  et  bninsmodi  tarn  pinm  et 

utib-  ac  necessarinm  opus  non  omitteretur,  sed  potius  in  dies  incrementum 

»usrijM-ret  divinusque  cultis  ac  literatorum  numerus  au^eretnr  verbum<|Ue  dei 

tiMxima  cum  tidelium  partium  illarum  expectatione  et  spirituali  consolatione 

btin*  propajraretur  ae  propterea  eidem  praedecessori  pro  parte  eiusdem 

Kederici  episcopi  asserentis  fruetus.  redditus  et  proventns  dilti  monasterii 

tnille      duccutorum  florenorum  auri  de  camera  secundum  eommunem  existi- 

matioiiem  valorem  annunm  non  excedere  humiliter  supplicato,  ut  in  prae- 

mi»is  opportune  providere  de  benijrnitate  apostolica  diirnaretur.  idem 

praedecessor.  qui  dum  attentae  considerationis  indaprine  perserutaretnr, 

'joam  praeclarum  esset  scientiae  et  sapientiae  donum,  votis  Ulis  gratum 

praestabat  auditum,  per  quae  ubique  lororum  collefda  et  alia  loca,  in  qni- 

tow  literarnm  studia  vi«rerent,  instituerentur  et  ad  ea  operarias  manus 

lihenter  intendebat,  quique  inter  alia  voluerat,  quod  Semper  in  unionibus 

"»mmissio  rteret  ad  partes  vocatis,  qnorum  interesset,  eiindem  l'Ydericum 

•I»i>copum  a  qnibusvis  excommuuicationis,  suspeiisionis  et  interdicti  aliis- 

•me  eeelesiasticis  sententiis,  censuris  et  poenis  a  iure  vel  ab  bomine  qua- 

vi«*  or<  asioiie  vel  causa  latis,  si  quibus  quomodolibot  innodatus  existebat, 

m!  etfe<  tum  inf'ra  scriptorum  duntaxat  consequendum,  absolvendum  et  ab- 
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solutum  fore  censens,  huiusmodi  supplicationibus  inclinatus  sub  dato  vidr 

licet  quarto  kalendas  Martii,  pontiticatus  sui  anno  tertio,  ex  ccrta  soa 

scientia  sine  tarnen  alicuins  praeiudicio  in  dicto  monasterio  qnovis  modo, 

quem  etiam,   si  ex  Ulo  quaevis  generalis  reservatio  etiain  in  corpuiv 

iuris  clatu  resultaret,  idem  praedeeessor  haberi  voluit  pro  expres*.  rt 

ex   cuiuseumque   persona   seu   per   liberam  eessionem  cuiusvis  dt-  illiu> 

reg-imine  et  administratione   in   Romana    curia  vel   extra    eam ,  etiam 

coram  notario  publico  et  testibus  sponte  factam  vacaret.  etiam  si  tant<> 

tempore  vaeavisset,   quod  eius  provisio  iuxta  Laterauensis  statuta  con 

cllii  aut  alias  canonicas  sanetiones  ad  sedem  apostolieam  legitim*«  »i- 

voluta  existeret  et   illa  ex  quavis  causa  ad  sedem  eandem  specialis 

vel  generaliter  pertineret  ac  super  eisdem   regimine   et  administratione 

inter  aliquos  Iis  seu  illornm  possessorio  vel  quasi  molestia,  cuius  statum 

idem  prae«lecessor  haberi  voluit,  pro  expresso  penderet  indecisa.  dumm^lv 

dieta  die  quarto  kalendas  Martii  non  esset  eidem  monasterio  de  abbati>M 

canonice  provisum,  nomen  monasterii  ac  ordinem  s.  Ciarae  et  illius  uVprii 

dentias  regularia  *  i  instituta  et  observantiam  buiusmodi  auctoritate  ap" 

stolica  penitus  et  omnino  perpetuo  suppressit  et  extinxit  ac  illiu*  bx  .- 

ibidem  uuum  eollegium  societatis  Jesu  pro  uno  rectore  et  collejriahhu- 

societatis  buiusmodi,  qni  in  eodem  <olb*jrio  verbuni  dei  populo  pra^dicar» 

contessiones  audire,  sacram  eucbaristiam  ministrare  uuamque  s.  tbeologia» 

seu  casuum  conscientiae  lectionem,  prout  ipsi  Federico  episco|xi  m^lia» 

videretur,  legrere  necnon  bumaniores  literas  tarn  Graecas  quam  Latina« 

iuventutem  docere  aliaque  et  pietatis  opera  lacere  et  exercere  debeant 

teneantur  in  omnibus  et  per  omnia  iuxta  regularia  dictae  so«  ietatis  insti 

tuta,  normam  ac  illius  vivendi  rationem,  etiam  perpetuo  erexit  et  institai: 

eidemque  collegio  sie  erecto  eius«lem  suppressi  monasterii  eccl^siam.  eimi- 

torium,  claustrum  et  alia  aedirteia  necnon  sitnm  domorum  et  babitati.m«-> 

pro  praedicti  roUcgii  sie  erecti  rectoris  et  collegialium  ac  sebolariaiL 

dictae  societatis  inibi  pro  tempore  existentium  perpetuis  usu  et  babitatioo»- 

concessit  et  assignavit  necnon  proprietates,  praedia,  aliaque  bona  mobilia 

et  immobilia  ac  truetus,  redditus,  proventus,  iura,  obventiones  h  Hm..ln 

menta  quae«umque  suppressi  monasterii  buiusmodi  cum  omnibtis  anueii* 

ac  iuribus  et  pertim-ntiis  suis  eidem  collegio  sie  ere«  to  pro  perpetuis  r»i 

toris  et  collegialitiui  praedictorum  sustentatione  et  ipsius  collejrii  mann 

tentione  ita,  quod  liceret  ex  tunc  pro  tempore  existentibus  eiusdem  colledi 

rectori  et  eollegialibus  per  se  vel  alium  seu  alios  eorum  ac  dictae  s<nir 

tatis  nomine  propria  auetoritate  corporalem,  realem  et  actnalem  possessi 

*)  andeatlicb ! 
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«imn  monasterii  snppressi  et  colleg-ii  erecti  hniusmodi  necnon  eeclesiae, 

rinüterii,  elaustri,   domorum,  aedificiorum,  habitationum,  proprietatum, 

praedioruui .  bonorum  et  annexorum  iuriumque  et  pertinentiarum  praedie- 

forum  libere  apprehendere  et  perpetuo  retinere  illorumque  fruetus,  iura, 

obventiones   et   emolumenta   quaecumque    pereipere,    exigere,    levare  et 

rtcaperare  ac  arrendare ,  locare  et  disloeare  necnon  in  suos  et  dicti 

ndlegii  Ufiis  et  utilitatem  convertere  dioecesani  loci  vel  cuiusvis  alterius 

licentia  desuper  minime  requisita  similiter  perpetuo  applicavit  et  appro- 

I-riavit  necnon  literas  tone  desuper  eonneiendas  nullo  unquam  tempore 

<tiam  ad  ordinarii  loci  aut  generalis  vel  provincialis  et  quorumcninque 

aliomn  superiorum  et  personarum  ordinis  ipso  nun  fratrum  minorum  sen 

•  tiam  quorumvis  aliorum  instantiam  ex  quacumque  etiam  iuridica  et  ratio- 

uabili  et  alias  —  quantumvis  legitima  causa  et  sub  praetextu,  quod  in 

Nnua  iuris  factae  nun  forent,  revocari,  alterari,  limitari  et  ad  terminos 

iuris  reduci  vel  illos  contra  eos  in  integrum  restitui  illasque  de  sur- 

i>ptionis   vel   obreptiouis   seu   nullitatis   aut   alio   quocumque  vitio  seu 

inteutionis  ipsius  praedecessoris  aut  alio  quovis  defectu  notari  vel  im- 

pajruari  nllatenus  posse  causamque  seu  causas,  propter  quas  illae  emana- 

rerant,  ooram  loci  ordinario  aut  alio  quocumque  etiam  a  sede  praedicta 

«bb-g-ato  vel  alio  iudice  etiam  praedicta  apostolica  auctoritate  deputato 

reriticari  minime  debere  nec  propterea  aut  ex  eo,  quod  interesse  putantes 

vocati  uon  fuerint,  per  surreptioiiem  vel  obreptioneni  obtentaa  fuisse  prae- 

MUIÜ   rt  viribus  ac  effectu  carere.  sed  bis  et  aliis  quibuscumque  non  ob- 

-tantibus  jM-rpetuo  validas  et  etticaces  iu  omnibus  et  per  omnia  esse  et 

lore  suosque  plenarios  etiectus  aortiri  et  obtinere  perpetuo  debere  ipsasque 

literas  sub  quibusvis  similium  vel  dissimilium  suppressionum  et  erectionum 

ac  applicationum  et  appropriationum  necnon  gratiarum  et  concessionum 

**u  literarum  suspensionibus.  revocationibus,  limitationibus.  alterationibus. 

reducti.oiibus.  restitutionibus  et  derogationibus  vel  annulationibus  aut  aliis 

<  ontrariis  dispositionibus,  quavis  et  dicta  apostolica  vel  ordinaria  auetori- 

;aT^  aut  ex  quacumque  etiam  quantumeumque  urgentissima  ac  necessaria 

necnon  legitima,  iusta,  rationabili  et  iuridica  causa  etiam  ad  quorumvis 

►  tiam  loci  ordinarii  aut  generalis  vel  provineialis  seu  aliorum  superiorum 

<t    |K-rst»narum   dicti   ordinis   fratrum    minorum   aut   etiam  imperatoris, 

i'-trum.  dueum  et  aliorum  prineipum  instantiam  vel  eorum  contemplatione 

t  iutuitu  aut  etiam  in  monasterii  et  illius  ordinis  buiusmodi  aut  cuiusvis 

ilr»-rius  seu  etiam  in  nullius  favorem  ac  etiam  motu  proprio  et  ex  certa 

•  it-ntia  etiam  consistorialiter  aut  alias  quomodolibet  pro  tempore  factis 

r  ♦  uianatis  nullatenus  unquam  comprebensas.  sed  seraper  ab  illis  exceptas 

t    quoties  illae  emanarent,  toties  in  pristinum  ac  validissiinuin  statum 
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restitutas  et  de  »ovo  etiam  sub  posteriori  dati  per  rectorem  et  colWial- 

praedictos  pro  tempore  eligenda  concessas  esse  ae  perpettitt  fore  et  (en*eri 

et  sie  in  praemissis  omnibus  et  sinprulis  per  quoseumque  iudices,  ctian: 

eausarum  palatii  apostoliei  auditores  ae  s.  Romanae  ecclesiae  canlirial<-> 

et  de  latere  lejjatos  necnon  loci  ordinarium  ae  jreneralem  et  provincialem 

aliosque  superiores  et  personas  praedietas  sublata  eis  et  eonm  eoiliWt 

quavis  aliter  iudieandi  faeultate  et  aurtoritate  iudicari  et  detiniri  del^r 

necnon  quicquid  secus  sitper  Iiis  a  quoqnam  quavis  auctoritate  sdcntri 

vel  ignoranter  contingreret  attentari  irritum  et  inane  decrevit  necnon  pr» 

tempore  praeposito  generali  societatis  huiusmodi  seil  ab  eo  deputaiul..  if 

omnia  et  sinprula  et  qnaecumque  in  praemissis  et  circa  ea  quom<»<i..lcV- 

tnnc  et  pro  tempore  necessaria  et  seu  opportuna  inxta  dictae  ><»oe-tai> 

institutum  et  providam  ipsius  praepositi  generalis  aut  ab  eo  dcpatano 

super  hoc  quomodolibet  taciendam  dispositionem  faciendi  plenam.  in*rar: 

et  commodam  facnltatem,  licentiam,  potcstatem  et  anctoritatem  etiam  per 

petuo  concessit  et  impartitus  est  ac,  qnicquid  tnnc  et  pro  tempore  j»t 

praepositum  generalem  aut  ab  eo  deputandum  praedictum,  ut  pra»Nrtu: 

factum  foret,  ex  tunc  prout  cum  factum  foret  similiter  perpetu.»  i-.ntirun 

vit  et  approbavit,  non  obstantibus  priori  voluntate  sua  praedicta  ac  Latera- 

nensis  concilii  novissime  celebrati  uniones  perpetuas  nisi  in  casibns  a  iu? 

jiennissis  fieri  prohibentis  et  aliis  apostolicis  coustitutionibus  ac  mona?t»rii 

et  s.  Ciarae  ac  fratrum  minorum  ordinum  huiusmodi  iuramentu,  c«»unr 

matione  apostolica  vel  quavis  tirniitate  alia  roboratis  Statut is  et  NmMrM 

dinibus,  privilejriis  quoqne,  indnltis  et  literis  apostolicis  eisdem  inuna*t*-ri  • 

et  ordinibus  eorumque  superioribus  et  personis  sub  quibusrimiqiic  tm-n 

bus  et  formis  ac  cum  qnibusvis  et  derofratoriarum  derotratoriis  alii>qr. 

efflcacioribus  et  insolitis  clausulis  irritantibusque  et  aliis  decretis  iu  RfWf- 

vel  iu  speeie  ac  alias  quomodolibet  etiam  motu  proprio  H  s<  ientia  Miuili 

bus  ac  etiam  consistorialiter  ac  ad  imperatoris,  rejrum,  duciun  et  ali«>mtt 

prineipnm  et  pliiries  coneessis,  contirmatis,  approbatis  et  innovativ,  quibü' 

omnibus  etiam  si  de  illis  eorumque  totis  tenoribus  specialis,  specin-a  -i 

expressa  non  autein  perclausulas  prenerales  idein  importantes  m^nri..  - 

(jnaevis  alia  expressio  habenda  foret,  idem  praedecessor  teueres  huiu>m<«:! 

pro  expressis  haben»  illis  alias  in  suo  robore  pcrmausuris  ea  vice  don 

taxat  specialitcr  et  expresse  deropravit  caeterisqiie  contrariis  qnibus.  \\m-\n- 

nc  antem  de  absolutione.  suppressione,  extinetione.  erectione,  instituti-i' 

concessionibus,  assip-natione,  applicatione.  appropriatione.  decreto.  impar 

titione,  confirmatione,  approbatione  et  derogatione  praedictis  pro  eo.  qn 

super  illis  dicti  praedecessoris  eius  superveniente  obitu  literae  Cornau 

non  fuerunt,  valeat  quomodolibet  hansitari  ipseque  Fcdericus  **pi><-.'pa» 
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illurum  frustretnr  effectu,  volumus  et  similiter  apostolica  auctoritate 

.leceniimus,  quoad  absolutio,  suppressio,  extinetio,  erectio,  institutio, 

eoncessiones,  assignatio,  applicatio,  appropriatio,  deeretum,  impartitio.  con- 

firmatio.  approbatio  et  derogatio  praedecessori.s  huinsniodi  perinde  a  dieta 

die  IV.  kalendas  Martü  suuni  sortiantur  effectnm  ac,  si  super  illis 

ipsius  praedecessoris  Uterae  sub  eiusdem  diei  dato  eonfectae  fuissent, 

proot  superius  enarratur,  quodque  praeseiites  literae  ad  probanduiu  pleue 

absolutionein,  suppressionein,  extinctionem,  ereetionem,  institutioneiu,  con- 

<essioiies,  assiirnationein,  applieationein,  appropriationein,  decretum.  iiupar- 

titionem,  continnationeui,  approbationein  et  derogat ionem  praedecessoris 

ImiuMiiodi  ubique  sufticiant  nec  ad  id  probationis  alterius  adminiculum 

requiratur.  nulli  ergo  onuiino  hominum  lieeat  haue  paginam  nostrae. 

voluntatis  et  decreti  inl rindere  vel  ei  ausu  tenierario  contraire.  si  quis 

autem  hoc  attentare  praesuinserit,  indignationein  omnipotentis  dei  ac  bea- 

torum  l'etri  ed  Pauli  apostolorum  eins  se  uoverit  incursurum.  datum 

Komae  apud  s.  Petrum,  anno  incarnationis  dominieae  MDLXXII.,  oetavo 

kalendas  .Tunii.  pontiticatus  nostri  anno  primo. 

v.  Cae.  Glorierius. 

A.  de  Alexiis. 

Die  sehr  beschädigte  <  Iriginalhulle  im  Verwahre  des  historischen 

Vereins  von  L'uterfrauken  uud  Aschaflenburg  nr.  328. 

Kine  Abschrift  iu  dem  Jesaitenkopeihuche  D  fol.  30  b  rt".  in  der  Univers.- 
Verwalt.-Registr. 

Ein  Abdnuk  im  Archiv  des  hist.  Vereins  für  l'nterlr.  und  Aschart'enb. 
1.  c.  8.  100—108. 

Nr.  40. 

Bischof  Julius  bittet  den  Kaiser  Maximilian  IL,  das  bereits  von 

stiiiem    Vorfahr   Bisehof  Friedrieh  gestiftete  Gymnasium   mit  den 

Vorrechten  einer  hohen  Sehlde  zu  begnadigen. 

[1574  ?J 

Serenissiine  ae  invietissime  caesar.  doniine  cleinentissime.  inter  alia 

innlta  praeclara  opera,  qua«*  praepropera  inorte  reverendissimi  quondam 

prineipiM  domini  Friedend  episcopi  Winebunrensis.  domini  et  praecessoris 

mei  rarissinii,  felicis  nienioriae,  inchoata  atque  imperfecta  inanserunt. 

praeei puuin  prope  sibi  vendicat  loctiin.  quod  mult<»  labore  gravique  pro 

•  iiftieultate  teniporum  Bumptu  colb-giuni  in  hac  inea  urbe  aperuit.  in  quo 

itjventas  ad  catholicam  religionem  et  liberalinut  doctrinarum  studia  per 

viro;*  pietate  et  doctrina  praestantes  informetur.  in  quo  sanetissimo  opere 
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perticiundo,  non  secus  ac  gi  eiusdem  collegrii  iam  ad  publicam  utilitatem 

efflorescentis  tutela  sanctioribus  testamenti  sui  tabulis  mihi  relicta  es^-t. 

ab  eo  primuui  die,   quo  deo  optimo  maximo  ita  de  me  disponente  f»»n 

cordi  capituli  mei  suffragatione  ad  ecclesiae  et  reipublieae  huius  jnnVr 

nacula  adhibitus  sum,  ad  suramum  laborem  et  diligentiam  nihil  mihi  re 

liqiium  feci,  ut  jacto  quasi  praecessoris  mei  pietatis  fundamento  reliqua^ 

aedificii  partes  superstruerentur  et  ab  liumili  initio ,   feliei  conatu.  ad 

summum  perduceretur.    itaque  exiguo  illo  snsceptae  gubernationis  tenqxnv 

pertinaci  studio,  nunqnam  deterrente  sumptu  hoc  effectum  est.   nt  aocti 

professorum  numero,  extructis  novis  auditoriis,  discentibus  in  certas  das*1* 

dispositis,  habitationibus  commode  aeditioatis  habitaqtie  enra.  ut  non  in 

digenis  solum  et  provincialium  liberis,  verum  etiam  iis,  qui  ex  aliis  loci* 

ad  capiendum  ingenii  cultum  DHC  confluent,  de  iis,  quae  ad  tuendam  vitau» 

necessario  requiruntur,  utiliter  et  opportune  prospectnm  sit,  idem  collegium 

frequentis  frymnasii  non  tarn  imaginem  repraesentet,  quam  nomen  et  fauiani 

tueri  ac  snstinere  queat.    nec  vero  in  hac  mediocritate  mihi  consist-ndura 

judico  sed  altius  longiusque  progrediendum,  ut  novis  subiude  factis  a<. 

cessionibus  in  hisce  tantis  et  tarn  caecis  errorum  nubibns  et  procellis,  ad 

laudem  omnipotcntis  dei  suaeque  sponsae  sacrosanctae  matris  ecclesiae 

publicamque  christianae  iuventutis  salutem,  verae  catholicae  rrligionis  tt 

liberalium  studiorum,  quae  uno  philosophiae  nomine  censentur,  facem  qaan 

dam  praetulisse  videar.    porro  ut  eius,   quod  a  me  et  praecessore  m»-v 

maximo  hactenus  sumptu  et  labore   effectum   est,   maior  in  vulgus  sit 

auctoritas  et  iuventus  ad  iinbibenda  christianae  philosophiae  semina  col- 

ligendosque  virtutum  et  doctrinarum  thesauros  tanto  vehementius  etian: 

excitetur,  propositis  praemiis  et  honoribns,  qui  ex  literarum  cultura  t-x 

petuntnr  quique  hodie  in  universitatibus  (uti  vocant )  solemni  renunciation»- 

conferuntur.    ita  majestatem  vestram  caesaream  humillime  oro  et  *obt»-*u>r 

ut  non  solum  saepenominati  collegü  fundationem  gratam  ratamque  habeat 

einsque  ordinatioues  et  statuta,  quae  vel  nunc  lata  et  scita  sunt  vel  pn- 

temporis  ratione  in  posterum  ferentur  et  sciscentur,   suae  maiestati>  a> 

sensu  ex  plenitudine  potestatis,  etticaciter  corroboret  et  contirmet.  veraa 

etiam  Privilegium,  quo  gradus  in  publicis  doctrinae  testimoniis  decreti,  ut  iL 

l)liilosophia  militantibus,  baccalaureorum  et  magistrorum,  in  sacra  theolosria 

licenciatorum  et  doctorum,  similiter  quoque  in  reliquis  altioribus  faculta- 

tibus,  nt  iurisprudentia  et  medicina  imperialis  auctoritatis  vestrao  rulmhv 

in  hoc  meo  collegio  comprobentur,  clementer  et  benigne  in  meliori  torma 

concedat  desuperque  solennes  codicillos  contici  et  transmitti  prima  qnaqn- 

occasione  annuat.   quam  petitionem  meaiii  et  votum,  si  serenissima  majrsta* 

vestra  in  mente  illa  sua  nobilissima  valere  suaeque  clementiae  fontes.  ut 
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aliis  nmnibus  insta  petentibus,  mihi  patere  sinerit  et  immortali  oninium- 

qae  saeeuloruni  praedieatione  celebraudo  benetieio  nie  nieamque  ecelesiain 

et  proviuciam  afticiet  et  ipsa  respubliea  ob  excitatam  verae  pietatis  libera- 

liorisque  doetrinae  lueem  inajestati  vestrae  screnissimae  clara  olim  voce 

?ratias  et  aget  et  persolvet  deus  optimus  maximus  serenissimain  maje- 

>tateni  vestram  pro  sua  ineffabili  sapientia  et  bonitate  perpetuo  gubernet, 

tueatur  ac  eonservet,  cui  ine  meamque  eeclesiam  humillime  rommendo. 

Sacrae  caesarea«  majestatis  vestrae 

liumillimus  capellanus 

Julius  episeopus  'Wireeburgensia 
et  Francjae  orientalis  dux. 

Kine  Abschrift  davon  im  lieichshofrathsarchiv  zu  Wien.  Unser  Ab- 

druck ist  nach  einer  von  dorther  1847  mitgetheilten  beglaubigten  Kopie 

gemacht. 

Nr.  41. 

Bischof  Julius  ersucht  den  Sekretär  des  Kaisers  Maximilian  II.  um 

nne  Verbesserung  des  von  diesem  der  von  ihm  beabsichtigten  Universität 

ertheilten  Privilegiums. 

1574,  5.  Oktober.    Wirzburg.  *) 

Julius  von  gottes  gnaden  bischof  zu  Wirzburg  und  herzog  zu 

Franken,  unsern  gras  zuvor,  lieber  besonder,  wir  haben  euer  jüngst 

«*kreiben  sampt  einer  eopey,  welcher  gestalten  die  Kölnisch  kaiserliche 

niajt-stät,  unser  allergenedigster  herr,  uns  unser  vorhabenden  universitet 

halben  zu  befreyen  entschlossen,  empfangen  und  gelesen  und  thun  uns 

-•IcLer  vertreulichen  communication  mit  gnaden  gegen  euch  bedanken, 

wir  befinden  aber  in  gemelter  copey,  dass  uns  und  unsere  nachkommen 

m»*hr  nit  erlaubt  wurd,  als  allein  baccalaureoa  und  magistros  zu  creiren. 

'lieweil  aber  vermöge  beyüegender  copeyen  die  babstliche  heyligkeit  vor 

••tlich  urni  hundert  jähren  unsern  vortahrn  die  freyheit  und  macht  geben, 

si»>  auf  der  damaln  alhie  angestelten  universitet  nit  allein  baeca- 

tnieos,  und  magistros  sondern  auch  in  allen  faculteten  publice  lesen  und 

<!•»«  t.,res   proinoviren  solten  und  möchten,  die  jetzig  babstliche  heyligkeit 

*)  Vorliegende  Urkunde  führt  in  der  vidimirteu  Abschrift  »las  Jahr  1575; 
»il  glauben  aber  ihr  das  Jahr  1574  zuschreiben  zu  müssen,  da  «las  nachfolgende 

•rivilep  -I- -  Kaisera  (.fr.  na.  16)  du  von   dem  Rischol   in    ihm  ursprünglichen 

K-.Twnrfe  Wrmi>ste  augenfällig  bereits  enthalt. 
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auch  im  werk  ist,  solch  alt  bapstlich  Privilegium  wiederum!)  zu  »-rm-u-rn 

und  zu  contirmireu,   so  wind  uns  bemelt  kaiserliches  Privilegium,  vxn 

es  bei  <ler  Uberschickten  copei  bleiben  solle,  mehr  praejudicial,  dann  für 

treulich  sein,    dieweil  wir  dann  genzlieh  darfür  halten  und  glauben,  ihr 

majestaet  wurde  mehr  geneigt  sein,  uns  an  unserm  christlichen  vorhabe 

der  angefügten  universitet  zu  fürdern   als  ichtzit   daran   zu  schmelern 

oder  einzuziehen,    also  ist  unser  ganz  genediges  ansuchen  und  begeni: 

ihr  wolt  unbeschwert  sein,   bei  dem   herrn  vicekanzlem,   den  h*»fräth»-n 

oder,  wo  diese  ding  tractirt  werden  müssen,  so  vil  hilft*  und  Wfürd»ruDj 

zu  thun,  dass  angeregt  kaiserliches  Privilegium  etwas  gebessert  und  ir** 

endert  werde,  wie  ungeverlich  unsere  alt**  babstliche  privilegia  und  ver- 

möge  und   ihr   in  margine  euer  überschickten   copei  verzeichnet  tinien 

werdt.    das  begeren  wir   nit  allein  in  allen  gnaden  und   gut-iu  ii^i 

euch  zu  erkennen   und   zu   bedenken,   sondern  wollen  wir   au<  h  voltr-m 

gern  solch  Privilegium,  wan  das  gefertiget,  redimiren  und  uns  mit  d*-r 

canzlei  der  gepür  vertragen,  welches  alles  wir  euch  unser  erh»*is<  li^n^ii 

notturft  nach  lenger  nit  verhalten  können,    und  seind  euch  zuv<»rdrr>i 

mit  genaden  gewogen,    geben  in  unser  statt  Wirzburg  den  5.  oktobri« 
Anno  1575. 

[In  verso]:   Dem  vesten  und  hochgelerten  unserm  besoudern  lieben 

Andressen  Erstenbergern,  Köm.  keyserl.  majestät  secretario. 

Das  Original  hinterliegt  im  Reichshofratksarchive  za  Wien.  t'nvr 
Abdruck  ist  nach  einer  von  dorther  1847  raitgetheilten  beglaubigten  Ctfh 

gemacht. 

Nr.  42. 

Bischof  Julius  bittet  den  Kaiser  Maximilian  II.   um  ein  Pfitikf 

für  die  akademische  Buchdruckerei  tu  ̂ Yirzburg. 

[1575.] 

Cum  mei  iam  olim  praecessores  suis  impensis  in  hac  rivitate  me* 

Herbipolensi  typographiam  characteribus  ac  typis  aliisque  rebus  n**«^ 

sariis  ad  eninmunem  utilitatem  sufticienter  institntam  probatis  ac  indo-trü' 

eius  artis  magistris  utendam  commiserint,  ego  vestigiis  «'oruui  in>i*t«Tr 

cupiens,  decns  quoque  et  ornameiitttin  literarii  studii,  quod  iam  pri  i-'^ 

pio  conatu  ac  vigilanti  sedulitate  a  proximo  praecessore  nie«.».  Frideri<v 

felicis  memoriae,  egregie  erectum  ac  auetum  est,  ampliticare  et  ad  .  j-  r^ 

pii  consumationem  undique  adiutrices  manus  adhibere  enixe  desid'-ran* 

praedictam  chalcographicam  ofticinam  uberius  ac  plenius  instruere  id->nr.- 
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<jue  alieui  viro  eam  committere.  ac  omnino  providere  constitui,  ut  nihil 

ifide  impressnm  in  lucem  prodeat,  nisi  a  ine  ipso  prins  vel  a  consiliariis 

nieis  praecipuis  revisam,  examinatum  et  approbatum  secundum  canonicas 

ar  imperiales  eunstitntiones  t'uerit.    ne  igitur  aequissimum  hoc  uieum,  uti 

•  «•iiHdo.  Studium  augendi  ac  promovendi  rempublieam  literariam  iis,  qni- 

bus  haue  funetionem  commissurus  sum,  in  detrimentuin  aliquod  redundet 

laboresque  eoruin  et  qnos  inde  sperarunt  fruetus  ab  alienis  intereipiantur, 

«a^arcam  inajestateni  vestram,  quae  alias  quoque  oinnibus  partibus  rei- 

poblirae   bene   constituendis   impense  favet,  humiliter  oro,   ut  ofticinam 

hanc  nieam  eorumque  *)  praefeetos,  quo  aequissiini  conatus  et  laboris  sui 

fruetum  ac  utilitatem  sentiant  uberiorem,  caesareo  et  imperiale  privilejrio 

>no.  eo  modo,  ut  quiequid  in  posterum  sive  veterum  sive  recentiorum 

anetorum  et  euiuscunque  generis  tractatuum  in  dieta  otftcina  mea  Im- 

pressum excussumque  fuerit,  intra  proximos  decem,  octo  vel  (si  ita  majes- 

tati  vestrae  placuerit  i  sex  saltem  annos.  a  prima  eorundem  editione  Con- 

tinus immerandos,  a  quovis  alio  per  Romani  imperii  tines  non  imprimantur 

nec  alibi   impressa  advehantur,  publiceve  vel  oeeulte  vendantur  et  dis- 

rraliantur.  sub  certa  quadam  muleta  et  poena,  iuxta  morem  et  stylum 

majestatis  vestrae  raneellariae  clementissime  communire  et  roborare  dig-- 

ii'tur.     per  quod   maiestas  vestra  non  solum  communem    utilitatem  et 

••ivscentia  iam  in  ditioni  mea  bonarum  literarum  studia  e^regie  et  benigne 

promovebit.  sed  et  me,  ut  summa  animi  gratitudine  ac  devotis  meis  debi- 

tisque  obsequiis  erga  sumniam  maiestatem  vestrain  iüud  ipsum  promoveri 

rtsdeain,   perpetua  sollicitudine  astrinjret.    bis  sacrae  majestatis  vestrae 

me  roeamque  ecclesiam  in  tutelam  ac  protectionem  humiliter  commendans. 

sacrae  caesareae  majestatis  vestrae 

humillimus  capellanus 

Julius,  episcopus  Wirceburgrensis 

et  Franciae  orientalis  dux. 

Ein«  Abschrift  hinterliegt  im  Reichshofrathsarehive  zu  Wien.  Unser 

Abdruck  ist  nach  einer  von  dorther  1847  mitgetheilten  beglaubigten  Copie 

hergestellt. 

*  !  mnss  doch  wohl  eiusque  heissen. 
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Nr.  43. 

Privileg  Papst  Gregor  XIII.  für  die  von  Bischof  Julius  emwrt* 

Universität  zu  Wirjsburg. 

1575,  28.  März.  Rom. 

(fregroriius  episeopus  servus  servorum  dei.    ad  perpetnam  rei 

muriam.    dum  quanta  ex  literanun  studiis  universae  reipnblicae  inm 

menta  proveniunt,  sedula  meditatione  pensamus,  ad  ea  libenter  intendiniiK 

per  quae  ipsa  studia  in  dies  aug-entur  et  personae  eo  propensius  illis  v 

dedant,  quo  prae   ceteris  aliqua  exemptionis   praeroprativa   nowiint  ~ 

ornari,  et  alias  desuper  nostri  pastoralis  officii  innnera  iinpartimur.  pn»ni 

in  domino  eonspicimus  salubriter  expedire.    exliibita  siquidem  nobis  naj^r 

pro  parte  venerabilis  fratris  nostri  Jnlii  episeopi  Herbipolensi*  petiti" 

continebat,   quod   felicis  recordationis   Bonifacius   pontifex   papa  lmnuv 

praedeeessor  noster,  eertis  tunc  expressis  ransis  adductns  ac  supplieatioiii 

bus  bona«'  niemoriae  Joannis  episeopi  Herbipolensis  in  ea  part»*  inelinatii» 

ad  divini  Hominis  landein  et  fidei  eatholicae   propajrationetn  statnit  r\ 

ordinavit,  ut  in  civitate  Herbipolensi  de  eetero  esset  Studium  tren^nde 

ad  instar  studii  Hononiensis  illudque  perpetnis  futuris  temporibus  vipeM. 

tam  in  theologia,  iure  canonieo  et  civili,  quam  qualibft  alia  lirita  farnl 

tat»*  aliaque  fecit  et  eoncessit,  prout  in  literis  apostolieis  d»*super  eontWti* 

plenius  continetur,  et  suecessu  temporis  dictum  Studium  in  eadem  eivitaU" 

obsolevit  ae  bonae  niemoriae  Friderieus.  episeopus  Herbij>ob'iisis,  praf<b 

ceasor  dicti  Julii  episeopi,  seholam  in  eadem  civitate  mnltis  ruajmiflq»1 

sumptibus  aperuit,   in  qua  cliristiana  iuventus  ad  eatholieae  pktatis  >\ 

liberalium  artium  studia  informaretur  illiusque  pubernio  et  reiriinini  qu»- 

dam  presbyteros  soeietatis  Ihesu  viros  pios  eruditos  praefeeit,  ff  pr.q»teiv* 

idem  episeopus  .Julius  eandem  seholam  in  maiorem  difrnitatein  et  >plrnd.»rvm 

vindicari  et  gradus  baeealanreatus,  licentiaturae,  magisterii  vel  doetoratu» 

persniiis  ibi  studentibus  et  idoneis  decerni  desiderat.    ut  ijritur  iuwnra« 

bonoribus  praemiisqne  ad  diseendum  ineitata  aerius  et  diligentia^  in  pif 

tatis  et  doetrinarum  studio  ineumbat  necnon  ii,  qui  extra  ditioiiem  H-r'ti 

polensem  alio  discendi  causa  se  eonferunt.  proposita  domi  diseen  di«»<  i  a*u»o* 

et  praedietorum  graduum  ornamentis  invitati,  eo  lubentius  in  U«k-  <?\>b» 

Herbipolensi  literis  operam  dent  minore  cum  sumptu  et  lucn»  *  ath«dic4' 

religionis  amplissimo,  utque  tides  eatholica  amplietur,  erudiantur  >inij<ii<>' 

aeooitas  servetur,  iudieii  vigeat  ratio,  illuminentur  nientes  et  int«-lb~«tE* 

bominum  illustrentur,  qnare  pro  parte  eiusdem  Julii  episeopi  m»bi- 

liumiliter   supplieatum,   quatenus   in   praemissis  opportune   pr«»vidn>  i 
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beniguitate  apostolica  dig-naremur.    nos  igitur  dictum  Juliuni  episcopum 

a  quibnsvis  excomraunieationis,  suspensionis  et  interdicti  aliisqiie  ecelesia- 

«tiois  seuteiitiis,  censuris  et  poeiiis  a  iure  vel  ab  homine  quavis  occasione 

vel  causa  latis,  si  qnibus  quomodolibet  innodatns  existit,  ad  effectum  prae- 

sentium  duntaxat  consequendum  harum  serie  absolventes  et  absolutem  fore 

censentes,  huiusmodi  snpplicationibus  inclinati,  universitatem  studii  gene- 

ralis in  quibusvis  liberalibus  disciplinis  et  Ileitis  faeultatibus  ad  instar 

studii  Bononiensis  et  Parisiensis  ac  aliarum  tarn  Italiae  et  Galliae  quam 

Gennaniae  nniversitatum  studiorum  huiusmodi  in  dicta  eivitate  sine  ali- 

cuius  praeiudicio  erigimus  et  instituimus  ac  illi  sie  erectae  et  institutae 

illinsque  pro  tempore  existentilnis  rectori,  magistris,  doctoribns,  lectoribns, 

prae«  eptoribus,  scholaribns,  bideUis,  uuneiis  et  aliis  offieialibus  ac  personis, 

«ju«.d  omnibus  et  siugulis  privilegiis,  indultis,  libertatibus,  iinmunitatibus, 

exeniptionibus.  favoribus,  gratiis,  praerogativis,   bonoribus  et  praeemi- 

n^ntiis  huiusmodi  uiiiversitatibus  illarumque  pro  tempore  existentibus  rec- 

toribus,  magistris,  doctoribus,  lectoribns,  praeeeptoribus,  scholaribus,  pro- 

curatoribus,  bidellis,  nnneiis  et  aliis  offieialibus  ac  personis  in  genere 

tam  apostolica  quam  alias  rite  impcriali  et  regia  auetoritatibus  ac  alias 

qaomodolibet  coneessis  et  in  posterum  concedendis  ac  qnibus  illi  et  illae 

ntantur.  potiuntur  et  gaudent  ac  uti.  potiri  et  garniere  poternnt,  quomodo- 

libet in  futurum  uti,  potiri  et  gaudere  neenon  «|iii  in  quavis  alia  universi- 

tate  disciplinis  et  faeultatibus  praedictis  studere  ineeperint,  Studium  suum 

in  ea  continuare  et  qui  in  dicta  sie  erecta  aut  quavis  alia  universitate 

per  tempns  debitum  studuisse  ac  scientia  et  moribus  idonei  esse  comperti 

faerint,  in  artibus,  philosophia,  thoologia,  iuribus,  physica  et  medicina 

ac  aliis  dis.iplinis  et  faeultatibus  praedictis  baccalaureatus  etiam  formati 

et  licentiaturae  ac  laureae  neenon  doetoratus  ac  magisterii  et  qnosvis 

ali«.s  sulitos  gradus  a  praedicto  .Tulio  et  pro  tempore  existente  episcopo 

~u  pransule  vel  administratore  aut  offieiali  Herbipolensi  idoneo  et  sede 

H^rbipolensi  vacante  vicario  per  dilectos  rilios,  capitulum  Herbipolense, 

rite  deputato  aut  scientiarum,  in  qnibus  promovendi  pro  tempore  studuerint, 

lectoribus  aut  aliis  personis  per  eiiudem  Juliuin  seil  pro  tempore  existentem 

fpiscopnnij  praesnlem  aut  administratorem  huiusmodi  ad  tempus  vel  in 

l-rp^tuum  deputandis  et  constituendis  aliisque  modo  et  forma  per  ipsum 

-tatuendis,  reeepta  prius  ab  eis  tidei  professione  iuxta  concilii  Tridentini 

«kereta  et  Constitutionen!  recolendae  memoriae  I*ii  pontiticis  papae  IV.  simi- 

Üt-r  pra«jdccessoris  nostri  desuper  editam.  reeipere  et  ipsornm  graduum 

s-dita  insig-nia  sibi  exhiberi,  facere  et,  postquam  gradus  huiusmodi  rece« 

ptrint  et  Uloram  fnsignia  eis,  ut  praefertur,  exbibita  faerint,  facultates, 

in  qnibus  promoti  extiterint,  legere  et  interpretari  et  in  eis  disputare 

(Jwhklite  *«f  t'nivtr»itat  Wirzburg.    2.  B;tnd.  Q 
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necnon  quoscunque  actus  jrradibus  per  eos  reeeptis  convenientes  exneem 

aliisque  omnibus  et  sinffulis  privilegiis,  ̂ rratiis,   favoribus,  praero^atirw 

et  indultis,  quibus  alii  in  ttononiensi  et  Parisiensi  ae  aliis  univer»itatibu> 

praedictis  iuxta  illarum  constitutione*  et  mores  ad  gradm  Ipso«  pronoti 

de  iure  vel  consuetudine  aut  alias  utuntur,  potiuntur  et  fraudem  ae  uti. 

potiri  et  zaudere  poterunt,  ut  praetertnr,  quomodolibet  in  futurum  uü. 

potiri  et  gaudere  Ubere  et  Helte  valeant  in  omnibus  et  per  omnia  perilfc, 

ac  si  gradus  in  huiusmodi  universitatibus  iuxta  illarum  constitutione  et 

mores  ac  consuetudines  huiusmodi  suseepissent  neenon  eidem  .Tulio  et  pru 

tempore  existenti  episcopo,  praesuli  seu  administratori  Herbipolensi  pr» 

felici  et  salubri  dictae  universitatis  Herbipolensis  directione,  jruberuio  et 

conservatione  ac  reetorum,  magistrorum,  procuratorum,  bidellorum.  nun«  i^nm. 

et  aliorum  eins  ofticialium  electione,  nominatione,  institutione  et  qua™ 

alia  provisione  ac  scholarnm  manutentione  quaecunque  statnta  et  "rdi 

nationes  licita  et  bonesta  ac  sacris  canonibus  et  dicto  concilio  nun  con- 

traria tacere,  edere  et  promuljrare  ac  pro  rerum  et  personarum  necnon 

temporum  qualitate  rnutare,  collijrere  et  reformare  seu  illa  cassar^ 

alia  de  novo  edere  et  super  illorum  observatione  poenas  imponere  vabant 

coneedimus  et  induljretnus,  non  obstantibus  constitutionibus  et  ordinatiuni 

bus  apostolicis  et  ecclesiae  Herbipolensis  iuramento  conflrmatione  apostoliu 

vel  quavis  firmitate  alia  roboratis  statutis  et  consuetudinibns  «♦•teri^Q- 

contrariis  quibuseunqiie.    nulli  ergo  omuino  bominum  liceat  hanc  pasrinais 

nostrae  absolutionis,  erectionis,  institutionis,  concessionis  et  induhi  in 

frinyere  vel  ei  ausu  temerario  contraire.    si  quis  autem  hoc  atU'inptan 

praesumpserit,  indijj-nationem  omnipotentis  dei  ac  beatorum  l'etri  et  Pauli 

apostolorum  eius  se  noverit  ineursurum.    datum  Romae  apud  $.  IVtrom. 

anno  incarnationis  dominicae  millesimo,  quingentesimo,  septuap'siiuu  quin:- 

quinto  kalendas  Aprilis.  pontihVatus  nostri  anno  quarto. 

Eine  Abschrift  in  dem   im  kgl.  Kreisarchive  Wirzbarg  betin  Hier- 

über privilegioram  Ja  Iii  (nr.  35)  fol.  7 — 9. 

Ein  Abdruck  bei  Gropp  1.  c.  Tom.  I  i>.  499  u.  500. 
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Nr.  44. 

Breve  des  Papstes  Gregor  XIII.  an  das  U'irzburger  Domcapitel  in 

Betreff'  der  von  Bischof  Julius  zu  erneuernden  Universität  daselbst. 

1575,  28.  März.  Rom. 

Gre^orius  episeopus  servus  servorum  dei.  dilectis  tiliis:  praeposito 

ft  decano  eedesiae  Herbipolensis  ac  offtciali  Herbipolensi  salutem  et 

apustolicam  benedictionem.  hodie  a  nobis  emanarunt  literae  tenoris 

sequentis:  [folgt  das  unter  nr.  43  gedruckte  Privilegium].  Quocirca 

discretioni  vestrae  per  apostolica  scripta  mandamus ,  quatenus  vos  vel 

>h»  aut  uiius  vestruui  per  vos  vel  aliuui  seil  alius  literas  praedietas  et 

in  eis  content a  qiiaecunquae  ubi  et  qnaudo  opus  fuerit  ac  quoties  pro 

parte  Jnlii  seil  pro  tempore  existentis  episeopi  Herbipolensis  liuiusmodi 

tm*ritis  requisiti  solemniter  publicantes  illique  in  praemissis  efticacis 

detViisionis  praesidio  assistentes  facialis  auetoritate  nostra  literas  prae- 

dietas et  in  eis  contenta  quaecunqiie  firmiter  observari  ac  illuni  praemissis 

omnibus  et  sin<rulis  iuxta  dictarum  Hterarum  formam  et  tenorem  pacittee 

frui  et  ̂ andere,  non  permittentes  illuni  a  quoquam  qiioinodolibet  indebiti- 

molestari,  contradictores  quoslibet  et  rebelies  ac  praemissis  non  parentes 

{»er  sententias ,  censuras  et  poenas  ecclesiasticas  aliaque  opportuna  iuris 

♦•t  facti  remedia,  appellatione  postposita,  compescendo,  invocato  etiam  ad 

hoc,  si  opus  fuerit,  auxilio  brachii  saecularis,  non  obstantibus  constitutioni- 

boa  et  ordinationibus  apostolicis  contrariis  quibuscunque,  aut,  si  aliqnibus 

^onununiter  vel  divisim  ab  eadem  sede  sit  imlultum,  qnod  interdici,  sus- 

pendi  vel  exeommunicari  non  possint  per  literas  apostolicas  non  facientes 

plenam  et  expressam  ac  de  verbo  ad  verbum  de  indulto  liuiusmodi 

nientionem.  datuui  Homae  apud  sanctuni  Petruin,  anno  incaniationis 

dominicae  nüllesimo,  quin^entesimo,  septua^esimo  quinto,  quinto  kalendas 

Aprilis,  pontiticatus  nostri  anno  quarto. 

Eine  Abschrift  ia  dem  im  legi.  Kreisarchive  zu  Wirzbcrg  betindlicheu 

liber  Privileg.  Julii  (nr.  35)  fol.  9r. 

Eine  andere  Abschrift  iu  dem  Kopeibttch  Nr.  1  CCXL1II  3  ff.  der 

roiversitäts-Verwalt.  Registratur. 

Ein  Abdruck  bei  Gropp  1.  c.  Tom.  I  S.  501. 
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Nr.  45. 

Privileg  K.  Maximilian  IL  für  die  von  Bisclwf  Julius  zu  erneuernde 

Universität  zu  Wirzburg. 

1575,  11.  Mai.  Prag. 

Maximiiianus  secnndus,  divina  favente  dementia  electus  RonaDoru 

imperator  Semper  angustus,  Germaniae,  Hnngariae,  Bohemiae,  Paltnatiar. 

Croatiae  et  Slavoniae  etc.    rex,  arehidux  Austriae,   dux  Burgundia-. 

Brabantiae,  Styriae,  Carinthiae,  Carniolae,  Lutzenburgiae,  Wittenbergs*, 

superioris  et  inferioris  Silesiae,  princeps  Sueviae,  marcbio  sacri  Romau 

imperii  Burgoviae,   Moraviae,   superioris  et  inferioris  Lusatiae.  com*- 

Habspurgi,  Thirolis,  Ferrctis,  Kiburgi  et  Choritiae  etc.,  landirravin< 

Alsatiae,  dominus  marcliiae  Slavonicae,  Portas  Xaonis  et  Salinaruui  etc. 

praesentium  tenore  universis  notnm  esse  volnmus :  com  nobis  inter  caetera 

imperialis  t'astigii,  ad  quod  singulari  dei  Providentia  evecti  sumus.  njuni.t 
incumbat,  diligenter  circumquaque  prospicere,   ut  scientiae  et  Überall« 

bonarum  artium   studia   provehantur  et  nostro  auspicio  felicia  caputai 

incrementa,  ex  quibus  quasi  divinae  sapientiae  hausto  tonte  subditi  n>«stri 

ad    adininistrandam    rempublicam    caeterisque    mortalium  nece>sitatiKn- 

providendum   reddantur   aptiores,   praesertim   cum   oinninm   s«  ientiarnü 

tutela  et  patrocinium  penes  Romani  imperii  moderatores  consistat . 

quoque  ipsarum  professores  subiude  dignis  praemiis,   lionoribus  rt  lite-r 

tatibns  exornantes,  multa  passiin  in  sacro  imperio  gyninasia  institu»  nr..' 

et  erexerunt.    nos  igitur  eorundem  praedecessorum  nostrormn  laudan.ii« 

vestigiis   insisteiites ,    exhibita   nobis   nuper  petitione   venerabilis  Jalii 

episcopi  Wireeburgensis,  principis  nostri  et  devoti  dilecti,  qua  eontinebatcr. 

ut  collegium  a  piae  quondam  memoriae  Federico.  proximo  eins  in  epi- 

copatu  antecessore,  imn  sine  multo  labore  gravibusque  impensis  in  rivitat* 

sua  Wirtzburgensi,  eo  fine.  ut  iuventus  ad  catbolicam  religionem,  artica 

liberalium  studia  et  sublimiores  faeultates  per  viros  pietate  et  ductti'- 

praestantes  intormetur,  apertum  atque  ab  ipso,  tanquam  sueossore.  rni 

liuius  sanctissimi  operis  perticiendi  cura  testamento  defuncti  praedece»»ri« 

relicta  ess.-t,  non  modo  numero  professorum  sed  etiam  aeditieiornra  n-.bili 

structura  et  commodis  babitationibus  aliisque  ad  sustenfationem  doct<»nm 

virorum  provebendaque  studia  necessariis  adauctum.  una  cum  statutis  et 

ordinationibns  in   eo   hactenus  erectis  et  posthac  eriirendis  au«  -toritat» 

nostra  caesarea  eontirmare  necnon  etiam  de  novo  privilegiis.  libertatiki- 

et  praerogativis  stndii  universalis  munire  et  exornare  diirnan  mnr.  matiu 

desiiper  liabito  consilio  et  deliberatione  eiusmodi  precibus  p»  r  >e>e  h 
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♦  t  acquis  gratiose  deferendum  putaviinns  et  proindo  ex  certa  seientia  et 

de  eaesareae  potestatis  nostrae  plenitndine  in  vim  motns  proprii  ante- 

dictara  eollegium  a  quondam  proxime  defuncto  episeopo  Wirtzburgi  insti- 

tatum  et  a  moderno  adauctum  et  perfectum  contirmavimus  et,   si  opus 

fiwrit,  de  novo  ereximus  et  instituimus,  prout  tenore  praesentium  omnibus 

uielioribns  via  ac  modo  id  ipsum  confirmamus  et,  si  opus  fuerit,  de  novo 

instituimus  et  in  Studium  universale  et  gymnasium  erigimus  illndque  una 

mm   personis    ibidem    protitentibus  et  studentibus  omnibus  privilegiis. 

iramamtatibus,  bonoribus  et  gratiis,  quibns  alia  gymnasia  eorumque  mein- 

tet utuntur  et  gaudent ,  douamus  et  exornamus ,   volentes  et  eadem 

aathoritate  nostra  caesarea  deeernentes,  quod  rector  et  visitatores  aut 

professores  et  personae  idoneae  ad  id  per  dictum  episcopum  Wirtzburgensem 

eiasque  pro  tempore  successores  vel  quibns  id  ipsi  demandarint  deputandae 

I»*sint  et  valeaut  in  praedieta  scbola  seu  universitate  in  omnibus  facul- 

Utiboa,  in  sacra  theologia,  in  utroque  iure  et  mediana  necnon  in  philo 

*'phia   et   quibuscunque   scientiis   legere  et  leetiones ,    disputationes  et 

i>pftitiones  publicas  facere,  conclusiones  palam  proponere  ac  praedictas 

»"■ientias   docere,   interpretari ,   glossari   et  dilucidare   omnesque  actus 

Kholasticofl  exercere,  eo  modo,  ritu  et  ordine,  qui  in  ipsomm  scbola 

Lactenus  in  usu  fuit,  aut  in  caeteris  nnversitatibus  et  gymnasiis  publicis 

«bservari  solitns  est.    et  cum  ipsa  studia  eo  feliciore  gradu  procedant 

H  niaius  sumant  incrementum,  si  ingeniis  et  disciplinis  ipsis  suus  bonos 

*-u  dignitatis  gradus  statuatur,   ut  emeriti  aliquando  digna  laborum 

>aonnn  praemia  conseqnantur,  statnimus  et  ordinamus,  ut  per  collegia 

faetornm   seu   professorum   electis   ad   id   idoneis  et  prae  caeteris  ex- 

••*-Ilentioribus,  si  qui  ad  sumendam  palmam  certaminis  sui  idonei  iudicati 

faerint,  adliibito  prius  per  ipsos  doctores  et  professores  in  qualibet  facul- 

tate  pro  more  et  consuetudine  atque  solemnitatibus  et  ritu  in  caeteris 

universitatibiis  observari   solitis   rigoroso  et  diligenti  examine  (in  quo 

"»nsrientias  ipsorum  professomm  onerari  volnmns  quasque  sub  iuramenti 

viiifulo  ad  hoc  adstringimusi  in  philosopbia,  liberalibus  artibus  et  quavis 

alia  facultate  eos,  qui  examini  se  submiserunt  et  se  pro  more  et  iuxta 

Matnta  siholarchis  per  aliquos  dignos  et  honestos  viros  de  gremio  ipsius 

"»Uegii  praesentari  fecerint,  possint  ad  ipsum  examen  admitti  et  invocata 

Spiritus   sancti   gratia   examinari ,   et   si   hoc   modo  babiles ,   idonei  et 

>aifi(  ientes    reperti   et   iudicati    fuerint ,    baccalaurei   aut   magistri  aut 

i'»ntiati  aut  doctores  pro  uninsi  uiusque  scientia  et  doctrina  creari  et 

imiosremodi  dignitatibns  insigniri  necnon  per  bireti  impositionem  et  annuli 

osculi   traditionem   caeterisque   consuetis   solennitatibus   investiri  et 

"■nsueta  ornamenta  atque  insignia  dignitatum  praedietarum  eis  tradi  et 
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conferri,  qnodque  baccalaurei  aut  inagistri  aut  licentiati  ant  doctores  in  cad^n 

BChola  promotJ  et  promovcndi  debeaut  et  possint  in  omnibns  locis  et  tcrri* 

sacri  Roinani  imperii  et  ubique  terrarum  et  locornni  libere  omnes  actus 

professorum  legendi,  docendi,  interpretandi  et  glossandi  faeere  et  excrcer*-. 

qiios  eaeteri  professores,  baccalaurei,  inagistri,  licentiati  et  doctores  in  alii* 

studiis  privilegiatis  promoti  et  insigniti  exercent  et  exercere  possunt  et  <l«-}*-rit 

de  consuetudine  vel  de  iure,    caeterum,  quo  praefatuin  Gymnasium  \\  ir«f 

burgense  suis  gubernatum  magistratibus  solidiori  et  firmiori  consistat  tnnda- 

mento.  omnes  et  singtilas  ordinationes  et  statuta  hactenus  in  eo  factas.  ten<»iv 

praesentium  confirmamus  et  insuper  damus  et  concediinus  scbolanhis.  doc 

toribus,  professoribus  et  scbolaribns  in  dicta  academia  qaoquo  t»iujwnv 

existentibns  autoritatem  et  potestatem  condendi  et  faciendi  statuta  et  t»rdi 

nationes  iuxta  consuetudinem  caeteraruin  universitatum.  si  tarnen  dictn> 

episcopus  YVirtzburgensis  aut  eins  pro  tempore  existentes  success..re<  in  ra 

statuta  aut  ordinationes  consenserint  aut  eadem  vel  easdem  ratin«  awrim. 

ad  haec  damus  et  concedimus  saepedictis  professoribus  et  sebolarchis  po- 

testatem creandi  et  eligendi  rectorem  scbolae.  visitatores  ac  profrssore«. 

item  procuratores  ad  negotia  vel  syndicos  sive  alios  quoscunque  oin.  iaU> 

universitatis ,   prout  ipsis  visum  fuerit  expedire.    praeterea  volninun  *-t 

decernimus  per  praesentes.   quod  scbolastici  ac  ibidem  dignitatem  i^n 

gradum  aliquem  assumentes,  gaudeant  et  potiantur.  utique  frui.  «rauder- 

et  potiri  possint  ac  debeant  omnibus  et  quibuscunque  gratiis.  bonoribov 

dignitatibus ,    praeeminentiis ,    praerogativis ,   privilegiis.  <oncessi..nihn» 

favoribus   et   indultis   ac   aliis   quibuslibet ,    quibus   universitas  Heide 

bergensis,  Tubingensis,  Friburgensis.  Ingolstadiensis  ac  alia  studia  prhrv 

legiata  ac  doctores,  licentiati.  inagistri.  baccalaurei  et  scbolastici  i>tlii< 

promoti  aut  aliqua  dignitate  seil  gradu  insigniti  gaudent,  utuntur.  frocu 

tur  et  potiuntur  quomodolibet  consuetudine  vel  de  iure,  non  obstantit-n* 

aliquibus  privilegiis.  indultis,  praerogativis,  gratiis,  statutis.  ordinati<>nibo*- 

legibus,  constitutionibiis.  reformationibus,  exemptionibus  ant  aliis  qniba» 

cunque  in  contrarium  facientibus,  quibus  'omnibus  et  singulis  ex  ceru 

nostra  scientia,   animo  deliberato  et  motu  proprio  hisce  der«>Lrama>  **t 

derogatum   esse  volumus   per  praesentes.     nnlli  ergo  omuino  In  »m  ihm. 

liceat,   baue  nostrae  confirniationis,   erectionis.  indulti.  conce>si..ui» 

privilegii  gratiain  vel  facultatem  infringere  aut  ei  quo  vis  ausn  temeran  ■ 

contravenire  seil  illam  quovis  modo  violare.    si  quis  autem  id  att'-ntar- 

praesumserit ,    nostram   et   imperii   sacri  indignationem  gravi»iuiam  <t 

poenam  ceiitum  inarcliarum  auri  puri,  toties  quoties  cont  rata  «tum  tu»rii 

se   noverit   irremisibiliter   ineursurum,  quarum  dimidiam  imp>riali  ti*« 

sen  aerario  nostro  reliquam  vero  partem  saepenominato  episcorm  Winz 
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bnrpensi  et  eius  snccessoribus  decernimns  applieandam.  harnm  testimonio 

literamm  manu  nostra  subscriptarum  et  sipilli  nostri  caesarei  appensione 

mnnitarum,  datum  in  arce  nostra  repia  Pragrae,  ondecima  die  mensis 

Maii,  anno  domini  millesimo,  quingenteaimo,  septuagesimo  quinto.  repnorum 

nostrorom,  Romani  decimo  tertio,  Hunparici  duodecimo,  Bohemiei  vero 

vi«resirao  .septimo. 

Maximiiianus  m.  p. 

Vid.  .To.  Hab.  Weber.  Ad  mandatum  sacrae  caesareae 

maiestatis  proprium 

And.  Krstenberp  m.  p. 

Eine  Abschrift  in  dem  im   k.  Kreisarchive  Wirzburg  befindlichen 

liher  privilegiornm  Jnlü  (nr.  :?5)  fol.  2r— 4. 

Eine  andere  Abschrift  in  dem  Copeibnch  Nr.  1  CCXLIII  5r  ft'.  in  der 
kpl.  Universitüts-Verwaltungs-Kegistratar. 

Ein  Abdruck  bei  Gropp  1.  c.  Tom.  I  S.  501  503. 

Nr.  46. 

Kaiser  Maximilian  II.  privihgirt  die  von  Bischof  Julias  zu  Wirzhunj 

reo rya n  is irtc  Buch dr u ehre i. 

1575,  11.  Juni.  Prag. 

Wir  Maximilian  der  ander,  von  pottes  gnaden  erweiter  Romischer 

Kaiser,  zu  allen  zelten  mehrer  des  reichs,  in  (iermanien,  zu  Hungern, 

Behaim,  Dalmatien,  (  roatien  und  Sehlavonien  etc.  konig,  erzherzog  zu 

Österreich,  herzog  zu  Uurgundi,  Stenr,  Kierndten,  Crain,  und  Wirtein- 

berg etc.  gTave  zu  Tyrol  etc.  bekennen  öffentlich  mit  disem  briet'  und 
than  kunt  allermenigclieh :  als  uns  der  erwirdig  Julius  bischof  zu  Wirtz- 

•>urgk.  unser  fürst  und  lieber  andechtiger,  nndertheniglich  zu  erkennen 

L'eben.  wessmassen  weiland  seiner  andacht  vorfahrn  an  beriirtem  stillt 

in  dero  statt  Wirtzburgk  ein  buehtruckerey  mit  tonnen  und  ander  not- 

tnrft.  pemeinein  nutz  zum  besten,  mit  nit  per  intern  rosten  angostelet 

nnd  solche  derselben  kunst  probirten  fleissigen  maistern  vorzustehen  be- 

volhen  und  dann  sein  andacht  also  derselben  fnesstapfen  nachzuvolgen 

ireneitrt.  ir  genzlichen  fürgenommen,  solches  werk  der  truckerey  zue 

bessern  und  zu  penzlichem  end  zu  prinpen,  dasselb  auch  einem  taug- 

lichen mann  zu  bevelhen,  darumben  und  damit  solcher  seiner  andacht 

und  dero  vorfahren  zu  betürderunp  und  mehrunp  der  truckerey  anpe- 

went^r  fleiss  und  costen  denen,  welchen  sein  andacht  solch  ampt  bevelhen 
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wurde,  nicht  etwa  zum  nachteil  gereiche  und  ire  muhe,  arbeit  und 

nutzen,  den  sie  billich  davon  haben  solten,  von  andern  freuibden  eins?- 

nonnnen  wurde,  diemutigclich  gebetten,  sie  mit  unserm  kaiserlichen  privi- 

legio  genedigclich  zu  versehen,  das  wir  demnach  betrachtet,  solch  seiner 

andacht  gehorsam  zimblich  pitt,  auch  guet,  löblich  und  christlich  vor- 

haben und  darumb  gedachtem  bischoven  zu  Wirtzburgk  und  denen  sein 

andacht  solch  werk  der  truckerey  bevelhen  ward,  dise  besondere  gnad 

gethan  und  freyheit  gegeben,  thun  und  geben  inen  die  auch  hiemit  von 

Rcemischer  kaiserlicher  macht  wissentlich  in  craft  diss  briefs  also,  da* 

nun  hinfuro  alle  und  jede  truck,  so  von  neuen  oder  alten  autoren.  darauf 

zuvor  von  uns  oder  uusern  vorfahren  niemand  privilegirt  ist  und  in  be- 

melter  seiner  andacht  truckerey  verfertiget  und  ausgeen  werdeu.  iuner- 

lialb  zehen  jaren  von  dato  dits  briefls  und  iedes  traetats  erstem  truck 

an  zurechnen,  von  niemands.  in  keineiiev  weiss  und  form  nit  narhjre- 

trucket  nocli  also  nachgetruckt  verführet,  umbgetragen  oder  verkaurM 

werden  sollen,  und  gebietteil  darauf  allen  und  ieden  unsern  und  de* 

heiligen  reichs,  auch  unserer  kouigreich,  furstenthumb  und  erblauden 

underthanen  und  getrewen,  was  wirden,  stand  oder  wesens  die  sein,  und 

sonderlich  allen  buchtruckern,  buchfurern  und  buchkauffern,  bei  Vermeidung 

unser  ungenad  und  straft",  und  darzue  ein  peen,  nemblich  zwainzig  mark 
lottigs  golts,  uns  halb  in  unser  und  des  reichs  Cammer  und  den  audern 

halben  theil  mehrernantem  bischoven  zu  Wirtzburgk  oder  denen,  so  hie- 

wider  belaidigt  wurden,  unablesslich  zu  bezaleu,  hiemit  ernstlich  und 

wollen,  das  ir,  noch  ainiger  aus  euch,  durch  sich  selbst  oder  sonst 

iemands  von  eurentwegen  keine  aus  obbestimter  truckerey  verfertigt  und 

ausgangene  tractaten,  büecher  und  schritten  in  bemelten  zehen  jaren. 

den  nechsten  nach  einander  volgend,  nit  nachtrucket  oder  also  nachge- 

truckt umbtraget,  failhabet  oder  verkauftet,  noch  des  andern  zu  thun 

gestattet,  in  kein  weiss,  bey  verlirung  obgemelter  peen  und  desselben 

ewren  trncks,  den  auch  mehrgemelter  bisehoff  oder  seiner  andacht  truck^r 

durch  sich  selbst  oder  ire  bevelchhaber  von  irentwegen,  wo  sy  dergleichen 

bey  euer  iedem  oder  sonsten  auf  messen  und  merkten  rinden  wnrdm. 

aus  aignem  gewalt,  one  Verhinderung  menigclichs  zu  sich  nemen  und 

damit  nach  irem  gefallen  handien  und  thuu  mögen,  daran  sie  auch  nit 

gefrevelt  haben  sollen  sonder  alle  geverde.  doch  soll  vilgvdachi«-r 

bischoft'  zu  Wirtzpurgk  bei  derselben  seiner  andacht  truckerey  dl**- 
aigentliche  Verordnung  thun,  das  die  büecher,  so  wie  obveruielt  da>elt»t 

in  truck  verfertiget  werden  sollen,  zuvorderst  und  ehe  sie  ausgeen. 

durch  darzue  sonderlich  bestehe  und  beaidigte  geleite  verstendige  p^r- 

sonen  besichtiget,  approbirt  und  subscribirt  luid  darinnen  nichts  schmehe- 
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licbs  oder  an  iemands  ehren  verkleinerlichs  oder  anders,  so  unsern  und 

des  heiligen  reiclis  abschieden  zuwider  ist,  eingemischt  werde,  daneben« 

auch  der  trucker  schuldig  sein,  von  iedem  autore  oder  opere  drey  exem- 

plaria  auf  seinen  costen  zu  handen  unserer  reichshofcanzley  taxatoris  zu 

ubmeuden.  one  das  er  dises  unsern  privilegii  nit  gemessen  noch  dessen 

veijr  sein  sol.  mit  urkund  dits  briefs,  besigelt  mit  unserm  aufgedruckten 

kaiserlichen  insigel,  geben  auf  unserm  konigclichen  schloss  zu  Prag,  den 

ailften  Junii  anno  etc.  [15]  im  fünf  und  sibenzigisten,  unserer  reiche  des 

Kölnischen  im  dreyzehenden ,  des  Hungerischen  im  zwölften  und  des 

Behaimischen  im  sibenundzwainzigsten. 

Eine  Abschrift  in  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirzbnrg  befindlichen  über 

Privileg.    Julii  (nr.  35)  fol  4  n.  5. 

Nr.  47. 

Ausschreiben  des  Bischofs  Julius  betreffend  den  Besuch  der  von  ihm 

erweiterten  Schule  seines  Vorgängers,  Bischof  Friedrich. 

1575,  2.  Dezember.  Wirzburg. I 

Julius  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzog  zu 

Fracken,  unsern  gruss  zuvor,  ersame,  liebe,  getreue,  aus  was  guttem 

fyfer  weylnnd  der  hochwnrdig  fürst,  unser  nechster  lieber  herr  und  Vor- 

fahr bischoff  Friderich  seliger  christlicher  gedechtnus,  nit  mit  geringer 

muhe  und  costen,  hindangesetzt  alles  dessen,  so  damaln  iren  libden 

und  dero  stifft  mit  beschwerden  obgelegen,  zuvorderst  zu  mehrung  der 

-hren  gottes  und  dann  deren  getreuen  stifftsverwanten  zu  guttem,  alhie 

in  unser  statt  Wirtzburg  ein  studinm  anfgericht,  das  ist  euch  und 

nienigklich  unverborgen,  so  haben  auch  zwar  wir,  iedoch  one  rumb  zu 

melden,  in  zeit  unserer  regiernng,  bey  solichem  allem  nit  ein  gerings 

->!han,  damit  erstangeregts  unsers  herren  und  vorfahrn  christlichs  fur- 

haWn  desto  eher  und  forderlicher  ins  werk  gerieht  und  nach  ergenzung 

.ii]<-rl»«y  mengel,  so  bishero  möchten  furgewesen  (»der  doch  geandet  worden 

*"in.  der  jugend  oder  vilmehr  gemeinem  land  umb  so  vil  besser  gedienet 

end  frucht  geschafft  wurde,  also  dass  von  den  gnaden  gottes  die  gebew 

•twas  und  zu  zimblicher  beimemblichkeit  gebessert,  wie  dann  auch  mit  der 

z<-it  noch  ferner  soll  und  wurd  beschehen,  die  lectionen  gemehret,  und 

zu  deme.  das  uf  die  professorn  gehören  mag,  auch  sonsten  notwendiger 

un-irrhaltung  und  lifferung  halb  soliche  fursehung  gethan  worden,  das 

diejenigen,  so  solich  unser  Studium  besuchen,  ire  notturft  finden  und  sich 
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darmit  genugsamlich  worden  betragen  können,    nnn  haben  wir  bis  dah*r 

befunden  und  erfaren,  das  etwan  mehr  als  eines  orts  in  unserm  >tifft 

durch  die  gutherzige  alten,  welche  der  altmechtig  alhie  auf  erden  mit 

seinem  segen  und  zeitlicher  narung  etwas  reiehlicher  begäbet,  von  ir»r 

güttern,  die  sie  eben  so  schier  von  des  stirYts  diensten  oder  doch  sonst^n 

in  demselbigen  erworben  und  bekommen,  stipendia,  wie  man  sie  zu  nennen 

pflegt,  zu  Unterhaltung  einer  oder  der  andern  person  in  den  studiis. 

stifftet  worden,  ganz  one  zweilfel  dieser  und  keiner   andern  mcinunr. 

dann  wohin  dieselbigen  personell  durch  solchen  behelf  und  furderuiiir  in 

iren    studiis    mit   der   zeit   gelangen   wurden,   das   es   dem   stifft  and 

gemeinem  Vaterland,  als  daraus  es  kommen,  widerumb  dankbarlich  zu 

dienst  und  nutz  solt  angewendt  werden,  dann  auch  das  vieler  <>rtt  di*- 

collation  etlicher  geistlicher  benefitien  etwa  einem  ratli  besonder,  »-twa 

dem  rat h  und   gemeind  samentlich,   vor  alters  zugestellt  und  inle-ndL' 

gelassen  worden,  gleich wol  aber  auch  aus  aiiderm  grund  nit.  dann  <\a> 

sie  aus  iren  selbst  freunden,  verwandten  und  bekanten  gott  und  >»-in>-r 

kirchen  rechtschaffene  dienere  inen  selbst  zu  ehrn  und  trost  geliaben  un<! 

deren  gewiss  sein  mögen,    das  aber  solicher  der  alten  gutherzige!  nnl 

wolmeinlicher   stifftung  und  Verordnung   ganz   ungemess   diejenige,  aar 

welche  angeregte  stipendia  und  auch  wol  die  benefitia  ecclesiastica  selb>T 

ie  zu  zeitten  gerathen  und  kommen,  etwa  meisteiithails,  auch  mit  zuto>*anr 

und  das  mehr  wol  mit  vorgehender  anweissung  deren,  die  es  billirh  nr 

verstatten,  vil  weniger  selbst  also  anrichten  solten.  an  soliehen  .  rtt"a 

studirt  haben  und  noch,  da  sie  mit  frembder  und  anderer  religiun.  «Uni 

dohin  es  die  treue  stiflter  gemeint,  behafftet  worden,  daraus  nun  koni}-' 

das  dieselbi^e  personell  der  kirchen  in  unserm  stifft  und  gemeinem  vatter- 

land  nit  allein  nit  dienen  können  sonder  ire  dienst,  wohe  sie  zu  soliche» 

gleich  täglich  werden,  noch  dazu  ie  bisweilen  anderswohin,  zu  den  stifft« 

dem  sie  dankbarkeit  schuldig,  nit  geringem  unstatten  anlegen  und  dann, 

das  neben   solchen  auch  sonsten   unsere  underthanen,  so  eines  luehrerrE 

Vermögens  sein,  die  iren  ganz  on  unterschied  und  unbedacht  de*  eod» 

und  was  daraus  ervolgen  könne,   an  dergleichen  ortten  ebenmessiy  ver- 

stellen und  unterhalten,    wann  aber  ein  solic.hes,  als  das  mit  den  stij-en.lii« 

und  geistlichen  pf runden,  so  dem  stift  gemeinet  und  daselbst  hin  gewidnmbt. 

dermassen  gehauset  und  umbgegangen  werden  soll,  zumal  unjrereumbt  i<* 

auch  billich  mit  allem  eyfer  und  fleiss  soll  furkoinmen  und  verbe-^r? 

werden,  darneben  auch,  wenn  gleich  die  unsern  vermeinten  zu  beseh<>no 

zu  sein,  aus  was  mangel  sie  ire  kinder  bis  daher  anderswuhin  und  a*j 

die  nechst  gelegene  ortt  zu  schicken,  verursacht  gewesen,  dasselbe  ^vi 

iedoch  anjetzt  geendert  und  verbessert  ist,  als  haben  wir's  euch  hirmi: 
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erinnerlich    zu   genrat   zu  fuhren  nit  unterlassen   können   nocli  wollen, 

genediglick  und  vätterlick  beg/erend,  auch  nit  minder  tragenden  ampte 

Lallen  der  obrigkeit,  dazu  uns  der  almecktig  geordnet   hat,  ernstlich 

bevehlend,  weil  doch  mit  der  half  Rottes  nunmehr  alhie  in  unserm  an- 

gefangenen studio  eben  dasjenig  wnrd  zu  finden  und  zu  lernen  sein,  das 

mit  etwa  vil  und  grossem  costen  an  fernen  und  entlegenen  ortten  zu 

sachen  ist.  es  auch  mm  an  deine,  das  die  lectiones  vermittelst  göttlicher 

gnaden  in  dem  ganzen  cursu  philosophier  und  der  tkeologia,  vermög  bey- 

ligends  cathalogi  zu  schirsten  und  instehenden  heiligen  weihenachten  iren 

anfang  gewisslick  gewinnen  und  lenger  nit  eingestellt  werden  sollen:  ir 

wollet  die  euren,  sie  haben  stipendia  oder  gaistliche  beneticia,  und  wen 

ir  sonsten  ausser  unsers  stiftts  au  andern  orten  studiren  habt,  ufs  ehest 

abfordern  und  anhero  uf  unser  Studium  weissen,  darmit  sie  die  prineipia 

berurter  lectionen  nit  versäumen,  in  funetione  offieii  desto  eher  und  vor 

andern  und   frembden  zu  gebrauchen  sein  und  hiedurch  inen  selbst  und 

euch  zu  allen  theiln  f ruckt  schaffen  mögen,    wollet  uns  auck  unterdessen 

aigeutlirk  verstendigen,  ob  und  wie  vil  bey  euch  stipendia.  von  wem  sie 

^-rifftet  und  nf  was  mass,  weliche  personen  dieselbigen  itziger  zeit 

haben  und  wohe  sie  studiren.  also  auch  wie  viel  und  welche  beneticia 

ecrlesiastica  innengehabt  und  zu  den  studiis  verwendt  werden  und  von 

w»  me,  dessen  zu  unser  nachrichtung  dannoch  auch  ein  gebärend  wissen» 

zu  haben,    soliches  zu  deine,   das  es  einen  mehrern  costen  nit.  sonder 

•die  einen  vil  geringem  erfordern,  ir  auch  neben  uns  gewiss  und  sicher 

-••in  könnet,  das  die  euern  der  fromen  gottseligen  stiflter  mainung  zu- 

••ntir»4g»*n  »»der  aber  sonsten  in  andere  widerwertige  lehr  und  religion  nit 

tr»rathen  ward,  auck  ferner  dakin  dienen  und  nutz  sein,  das  ir  die  euern 

im  land  bey  euern   freunden  und  bekannten  wissen  und  selbst  bey  inen 

7ii-eken   möget.  das  sie  nichts  unnützlichs  verschwenden,  noch  sich  an 

-«debe  Gesellschaft  henken  oder  hendel  unterziehen,  die  etwa  inen  oder 

iren    freunden  zn  schallen  und  spot  können  gedeihen,  und  wurdet  also, 

woke  man  dasjenige,  so  von  der  kirchen  und  dem  lieben  vatterland  her- 

kompt.  der  kirchen  und  gemeinem  nutzen  zu  gut  widerumb  angewendet, 

der  almeebtig  allenthalb  umb  so  vil  mehr  gluck,  segen  und  gedeihen 

widerfahren   Unsen,    wir  seien  zwar  im  werk,  auch  nit  minder  in  un- 

zweifent  liehen  Zuversicht,  bey  Bolicliem  unserm  angefangenem  studio  teg- 

lirhs  ein  noch  mehrers  anzurichten,  alles  unserm   stifft  und  euch  allen 

in*   geinein   zu   mehrerm  namen,  nutz  und  wolfart.    darumb  wollet  ir 

'•uch  hinwider  auch  also  erzeigen,  das  euch  unsers  vorfahm  und  unsere 

hirin  angewendte  mühe,  sorg  und  vleiss  und   noch  immerdar  geneigter 

will  nit  unangenemen  sey  und  die  nunmehr  in  unserm  studio  angehend 
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frucht  der  euern  halb  nit  vergeblichen  furuber  noch  umbsonst  an^eU-al 

gelassen  werde,  das  reicht  zusainpt  euerem  selbst  nutz  und  ehrn  nns 

von  euch  zu  sonderm  gnedigem  gefallen,  und  habens  euch  also  £rn*h>r 

mainung  lenger  nit  verhalten  mögen,  geben  in  unser  statt  Wirtzbunr. 

freytags  den  andern  Decembris  anno  1575. 

Eiue  Abschrift  in  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirzbnrg  befindlichen  UW 

unicns  diversarnm  formarnm  Jnlii.    (Nr.  29)  fol.  52  — 53r. 

Nr.  48. 

B.  Julius  fordert  die  Stifter  und  Klöster  seines  Sprengeis  zur  Leistung 

ton  Beiträgen  für  die  Erhaltung  des  Seminars  auf. 

1578,  30.  Dezember.  Wirzbnrg. 

Nos  Julius  dei  gratia  episcopus  Wirceburgensis  et  Franciae  ori»n- 

talis  dux.  ad  perpetuam  rei  memoriam.  diu  multnmque  cogitant^  .t 

solicite  in  hac  tarn  profunda  ecclesiae  nocte  circumspicientes,  ut  qua  par 

est  vigilantia  nobis  et  universo  gregi  attenderemus,  in  quo  nos  spiriro> 

sanctus  posuit  regere  ecclesiara  dei,  quam  acquisivit  suo  sanguine,  tale> 

sane  reperimus  circumquaque  angnstias  et  adversitates  multiplices.  hin« 

ovium  nobis  commissarum  aberrationes  ab  ovili  Christi  mortiferas.  indr 

luporum  rabiem  et  occultas  insidias,  ut,  nisi  idoneorum  numeroque  fre- 

quentium  cooperatorum  in  vinea  domini  pia  industria  imprimis  vero 

omnipotentis  dei  miseratione  sublevemur,  reducendi  gregis  aberrantis  rt 

religionis  nostrae  catholicae  tantopere  afflictae  et  debilitatae  veterisque  dis- 

ciplinae  christianae  prope  collapsae  in  integrum  restituendae  obscura  sp* 

ostendatur.  cuius  sane  anxia  rei  consideratio  praeter  caeteras  assidnj- 

nostras  curas  et  aerumnas,  quibus  huius  ecclesiae  gubernatione  circumscripti 

tenemur,  in  singularem  nos  animi  solicitudinem  coniicit  magnumque  sanr 

dolorem  adfert.  caeterum,  ne  dolore  animi  fracti  aut  prementibus  renn 

difh'cultatibus  consternati  cessisse  videamur,  nulli  labori  pro  eccleftii  dei. 

communi  omnium  nostrum  matre,  duce  et  magistra,  pareimus,  nihil  int»-n 

tatum  relinquimus  hocque  nnum  vigili  studio  excubantes  spectamus 

agimus,  ut  rebus  omnibus  ad  cnltum  divinum  pertinentibus  saluberrimi> 

rationibus  matnre  consulatur  ipsique  adeo  ecclesiae  dei  taciti*  qaa>i 

gemitibus  hoc  a  nobis  exposcenti  sua  constet  auctoritas  eultus  v\  pn>pa- 

gatio  denique  inveteratae  quaedam  animorum  pestes  liberius  gra^antrs 

opportunis  remediis  comprimantur,  egregie  memores.  nobis  de  ovibu^ 

nostrae  tidei  et  custodiae  divinitus  commissis  rationem  reddendam  f<»rr 
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pruinde  omnes  ad  id,  qnod  luiice  cupimus,  curamus  et  laboramus  cuiusque 

cau>a  tantum  viffiliarniu  et  cog-itationum  consuminms,  efficiendum,  aditus 

rxplorantes,   haue  viam  quam  rectissimam  et  planissimam,  quam  sacer 

orthodoxorum  patnim  seuatus  in  saerosaneta  syuodo  Tridentina,  sessione 

XXIIJ.  sub  titulo:  decretum  de  reformatione  eap.  XVIII.  de  iuveutute 

tvete  et  pie  instituenda,  quae  dei  ministrorum  perpetuum  seminarium  ait, 

saj.ientissime  commonstravit  eamque  iiuam,  in  qua'  secure  consistamus, 
jat<re  nobis  viam  non  obseure   perspeximus.    etsi  autem  praedeeessor 

Bc*ter  felicis  recordationis  episcopus  Fridericus  etc.  post  apertum  in  hac 

urbf  nostra  collejrium  medioere  seminarium  instituit,  quod  nos  hactenus 

n«n  tantum  tutati  sumus,  verum  etiam  aecessione  complurium  alunmorum 

•  t  aedifieiorum  facto  in  eam  rem  in^enti  sumptu  auximus,  tarnen  qiioti- 

dianu  rernin  usn   et  experientia  monemur,   hus   nostros   et  antecessoris 

!i'-tri  pios  eonatus  et  labores  brevi  admuduin  casuroa  et  plane  interituros, 

ni»i   eosdem    tirmioribus   et  pro  nutantis  catholicae  nostrae  religrionis 

nn-fssitate  maioribns  quam  unquam  alias  praesidiis  fuleiamus.  itaque, 

am  extrema  necessitas  postnlet,  ut  semper  ad  manum  nobis  sint  pii  et 

flucti  viri,  qui  dioeceseos  nostrae  paroehias  solicite  rejrant,  saeraa  funetio- 

n-s  rite  procurent  et  obeant  et  ovile  domini  contra  lnpos  grassantes 

jrraviter  custodiant,  hornin  autem  prompta  facultas  non  ita,  Mi  eupide  et 

exspectabamus,  et  ecelesiae  nostrae  urgentes  neeessitates  flajritant. 

n  -bis  suppetat,  ad  hoc  consilium  Tridentinae  synodi  rationibus  eouforme 

•l    endimus.  ut  plnres,  quam  hactenus  factum  est,  honesti  iuvenes  quique 

>»•  spem  bonam  pollicentur.  in  nostro  seminario  iique  perpetuo  educentnr 

H  instituantur,  angescenti  etiam  docentium  et  discentium  numero  aliae 

{•iun-s   habitationes,   ceu  exercendae   christianae  pietatis   et  catholica»- 

r-  lisrionis  eolligendaeque  liberalis  doctrinae  (  quae  praeeipua  vitae  humanae 

iaraina  ♦•<>.•  ceiisemnsj  nova«-  quaedam  ofticinae  condantur  et  aperiantnr. 

tt  vnro  cum  ad  hoc  institutum  nostrum  tarn  pium  tamque  necessarinm 

ton  tarn  feliciter  auspicandum  quam  stabiliendum,  et    quae  mens  nostra 

ip.'lubia  «-sti  ad  posteritatem  p»«rpetrandam  non  exigni  sumptus  et  redditus 

r^uirautur,  quibus   in   hac  sumptuosa  et   difticili   jrubernatione  nostra. 

{-r  .pr.-r  et  horum  et  superiorum  temporum  calamitates  et  conturbationem 

<  i.iNit-  incr^dibiliii  ex  sacri  Romaiii  imperij  couatittttionibus  nostrae  ec 

■l^iae  ineumbentia  onera,  uni,  quamquam   ad  id  t'tnvtfie  animati,  pares 

•••»»•  non   po^siimus.    coeptum  autem  opus,   nisi   cum   summo  catholicae 

Hiirinnis  dotrimento  et  ecclesiastici  ordinis  dedecore  altqno  imp»*rfertum 

r-linqui  et  deseri  non  qiteat, 
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ita  contra  tot  urgentes  difticultates, 

ab  eadem  saerosaneta  synodo  loeo 

supra  allegato,  consilium  petentes, 

eiusdem  duetu  et  auspieiis  ad  hoc 

praesidium  confugimus ,  ut  omnium 

dioeecseos  nostrae  praelatorum,  ab- 

batum,  praepositonün  aliornmque 

ecclesiastiei  ordinis,  quacunque  tan- 

dem  dignitate  polleant ,  eximia  de 

ipsis  Bpe  freti  et  ereeti,  subsidia- 

riam  piamque  opem  et  studia  in 

domino  condigna  requiramus.  faci- 

mus  sane  inviti.  ut  novorum  sump- 

tuum  materia  praebeatur,  non  ig- 

nari,  niultos  ex  eeelesiastico  nostro 

online  variis  ineommodia  aceepto- 

ruin  detrimentorum  conflietatos  aeris 

alieni  nexu  constringi,  quibus  sane 

pro  nostra  erga  ipsos  earitate  et 

benigno  sensu  libenter  parcituri 

eramus:  verum  cum  restituendae  in 

integrum  eatholicae  religionis  et 

tuendae  publicae  salutis,  in  qua 

etiam  omnium  nostrum  salus  con- 

tinetur,  nulla  alia  in  praesenti  at- 

flictae  religionis  eatholicae  discri- 

mine  ratio  relinquatur,  quam  ut 

communis  quasi  iacturae  sarciendae 

causa  omnes  certatiin  suam  opem 

et  studia  conferant  ipsique  adeo 

periclitanti  eatholicae'  religioni  sup- 
plicea  quasi  manus  nobis  tendenti, 

pro  virili  subveniatur  neeessitati 

manus  dantes  in  eo,  quod  Tridentina 

synodus,  loco  supra  commonstrato, 

nobis  expetendnm  permittit,  et  sta- 

tuit,  ut  conquiescamus,  commemo- 

ratis  tot  remm  asperitatibus,  pro 

suseepti  offleii  nostri  ratione  clara 

quasi  ecclesia  dei  voce  admonemur 

ita  de  consilio  et  approbationo  Um 

cathedralis  nostrae  ecclesiae  quam 

reliqui  nostri  cleri,  eam  viam  io- 

gressi  sumus.  quam  nobis  supra  m» 

morati  Tridentini   concilii  deerrta 

patefaciunt,  ut  nimirum  «minia  n<- 

strae  dioeeesis  habitata  iuona>Mij 

et   collegia    pro    modo  tacnlutum 

suarum  certam   pensionem  in  ̂ mi- 

narii  nostri  sustentationeni  et  anipli 

ticationem  singulis  annis  contribtt« 

hoc  cum  in  monasteriis  et  collejrii» 

ad  hunc  usque  diem  habitatw 

mini  grave   aut   onerosum  propur 

superius  allatam  causam  videri  *at 

haben  potuit,  multominus  in  iis  ui- 

nasteriis   et  collegiis.    quae  ia  o> 

stra  ecclesiastica  iurisdietione  siu 

temporum  coiiturbatione  et  cullab^a- 

tis  paullatim  ecclesiastica»-  «listipli 

nae  vitio  a   personis  religio*!-«  k 

deo  sacratis  pro  tempore  n<»n  haiii 

tantur,  grave  aut  onerosum  exi*ti 

mari  debet.     (luamobreui  statuiwa« 

et  ordinamus,  ut  inhabitatani  mona- 

sterium  Frauenrod  sub   ohli<rati <>tr 

omnium  bonorum  et  reddituum  >u> 

rinn  quotanuis  ad  fest  um  (  ath»*4r^ 

l'etri  ad  nominatum   nostrum  >rit: 

narium  citra  ullam  moram  nuuir-r-: 

et  in  praesenti  pecunia  det  flun-fr* 

trecentas.  quod  si  contitrerit.  «iiam 

monasterinm  Fraueurod  consilio 

voluntate  nostra  et  ordinis  a  p*r 

sonis  religiosis  rnrsus  ineoli  et  pri 

stinam  sacrorum  exereitationem  iß 

staurari,  quod,  ut  Hat,  qaantara  u 

nobis  est,  diligentem  operam  damr: 

sumus,  eo  casu  nihilominus   oe  quid 

seminarii  nostri  annuis  provmtilß- 
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.1  impellimur.     quae   cum    ita  se 

habeant.  angustiae  etiam,  adversi- 

tates,    diftieultates    et  asperitates 

reruni,  de  quibus  supra  diximus,  non 

nisi  proüxe  deplorari  queant,  om- 

niuiu  dioeceseos  nostrae  praelatorum, 

abbatum,  praepositorum  et  aliorum 

^oorumcunque  catholicae  nostrae  re- 

üjriunis  amplificationem  et  propaga- 

tionem  ex  animo  cupientium,  piam 

liWralitatem   et  liberalem  pietatem 

in  opere  tarn  saneto  et  necessario 

omniumque    utilissimo  perticiendo, 

^inirulari   animi   nostri   laetitia  iis 

rvoditionibus  et  legibus  astrictam, 

«luar  reversalibus  tut  vocant)  ipso- 

rimi   literis,    quarnm   initium   est : 

Xos  X.  abbas  monasterii  X.,  die, 

m^iis»'.   anno  X.  datis  diserte  con- 

tinentur,    visreribus    caritatis  am* 

(  timur.  inprimis  autem  deo  omni- 

jM»tenti    gratias    agimus  ingentes, 

•juod  omnibus,  quoruin  opem,  studia 

ft  auxilia  requirimus,   eam  mentem 

■l^brit,    ut  ad  commuuem  salutem 

uobiscum  consentientes  omnibusque 

Mms  eam  anteponentes,  spes  nostras 

»•aducas    et    irritas   esse  noluerint 

n«sqae  a  gravissimi  oneris  molestia 

■;ii.i>i  benerkinm  aceepturi  non  da- 

tori,  pro  sua  religiosa  pietate  et 

^rsra   nos    observantia  rclevandas 

msuerint  dignuque  saeratis  bomi- 

decedatj  volumus  et  statuimus,  eius- 
dem  monasterii  de  novo  babitari 

coepti  pro  tempore  abbatissam  et 

successores  omnes  et  singulas  ad 

praestationem  dictae  annuae  pensio- 

nis  tantisper  obligari  et  snb  prae- 

dicta  hypotheca  tencri,  quoad  capi- 

talis  summa,  qua  dicta  annua  pensio 

iuxta  receptum  huius  nostrae  pro- 

vinciae  morem  rommode  reemi  pos- 

sit,  ab  iisdem  et  saepedicto  nostro 

seminario  integre  et  re  ipsa  nume- 

rata  et  soluta  fuerit.  in  quo  omni- 

bus et  singulis  persuasissimum  esse 

volumus,  sicuti  etiam  hisce  testa- 

mur  et  pollicemur,  nos  id  enixe 

curaturos,  ut  cuucta  ad  bac  institu- 

tum  nostrum  pertuiendum  neressaria 

opportune  recteque  administrentur 

neque  pium  et  sanctum  hac  nostrum 

Institut  um  ullo  pacto  convellatur  et 

iulringatur  neve,  quicquid  subsidii 

nomine  praestitum  fuerit,  in  alios 

quam  seminarii  usus  et  iuventutis 

piam  et  rectam  educationem  et  in- 

stitutionell! religiöse  eonvertatur  et 

applieetur.  in  quorum  omnium  tidem 

et  testinionium  basce  Hieras,  vica- 

riatus  nostri  sigilli  appensione  ius- 

simus  et  fecimus  communiri.  datum 

Herbipoli  in  ipso  teste  l'athedrae 

Petri  anno  salutis  millesimo  quin- 

gentesimo  octuagesimo  secundo. 

nibus  consilia  terminaverint.  quod 

fauti  ia«  imus,  ut  vieissim  omnes  eos,  qui  nobis  pias  et  adiutrices  manus 

ad  sanctissimi  instituti  nostri  consummationem  porrexerunt,  tanquam  de 

"•mmuni  patria  optime  meritos,  praecipua  benignitate  complexuri  et  pro 

iueritis  gratiam  relaturi  simus.  in  quo  omnibus  et  singulis  persuasissi- 

ujuui  es>e  volumus,  sicuti  etiam  hisce  testamur  et  pollicemur,  nos  id 

-nixe  curaturos,  ut  cuncta  ad  hoc  nostrum  institutum  perficiendum  neces- 
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saria  opportune  recteque  illorum  etiam  consilio  administrentur  neque  iu- 

stitutum  hoc  ullo  pacto  eonvellatur  aut  infringatur,  neve  in  piam  <>pem 

collata  pecunia  vel  quicquid  subsidii  nomine  aecreverit,  in  aüos  quam 

seminarii  usus,  hoc  est,  iuventutis  piam  et  rectam  educationem  et  in- 

stitutionell! religiöse  et  utiliter  convertatur  et  applicetnr.  quod  super^t. 

deum  optimnm  maximum  (cuius  unius  causa  agitur)  ex  animo  rapplig 

precamur,  nostrum  ut  hoc  institutnin  pro  communi  saline  et  utilitate  in 

malus  semper  provehat,  et  quod  tantopere  cupimus  et  expetimus.  cnmulat- 

nobis  largiatur.  denique  omnibus,  qui  ope  et  liberalitate  lioc  nostrom  in 

stitutum  prosecuti  sunt,  iuverunt,  ornarunt  et  auxerunt,  praemia  imm  r 

talitatis  retribuat.  Datum  in  urbe  nostra  Wirtzeburgo  anno  saluti* 

nostrae  millesimo  qiiingentesimo  septuagesimo  octavo  mense  Deccmbri  dir 

trigesimo. 

Abschriften  in  den  Kopeibüchern  der  k.  Univ.-Verw.  -  RepUtratLr 
Nr.  1.  CCXLIII  f.  17 r  ff.  und  99r  ff.  und  Nr.  2b.  CCXLVI.  351  ff.  Sokhr 

Contributionsansschreiben  zur  neuen  Stiftung  des  Seminars  wurden  ic 

doppelter  Ausfertigung  erlassen  und  zwar  in  der  Ausfertigung  I  im  J.  loTs 

an  die  Stifter  und  Kloster,  welche  in  genanntem  Jahre  noch  bestanden 

in  der  Ausfertigung  II  im  J.  1582  an  die  damals  vacirenden  Abtrit-a  z<- 
Frauenrod.  Aura,  (ierlachsheim,  Hansen,  Schoenau,  Unterzell,  St.  Johiur. 

unter  Wildberg,  Maidbrnnn  und  Paradies.  Die  l'ontributionsreverse  fimhr. 
sich  in  den  angeführten  Kopeibüchern  aufgezeichnet. 

Nr.  49. 

Berechnung  der  HersteUungs-  und  Unterhaltungskosten  des  Seminars 

und  der  40  Stipendirtcn. 

[1678]. 

Der  hochwfirdig  fürst  unser  pruaediger  herr  von  Würtzbnnrk  et* 

seind  gnaedig  bedacht,  fürter  in  den»  seminario  40  stipendiat«>s  in  all-: 

erhalten  zu  lassen,  ut*  ieden  nun  tür  cost,  kleidune:  und  all  andere  not- 
turtt  des  jars  70  gülden:  thuet  2800  gülden. 

mehr: 

80  fl.  auf  den  herrn  praelectum. 

210  fl.  auf  noch  3  praeeeptoren,  wie  sie  itzt  erhalten. 

100  fl.  dem  oeconomo  für  sein  jarsbesoldung  und  mühe. 

40  fl.  dem  medicu. 

20  fl.  dem  balbirer. 

60  fl.  vor  arzeney  in  die  apodeck. 
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150  fl.  vor  holz,  Hecht  und  besen. 

150  fl.  vor  allerlei  notwendige  gebew. 

100  fl.  vor  hausrath,  bethgewant  und  leinwat. 

240  fl.  vor  bucher  und  binderlohn. 

200  fl.  uf  allerlei  handwercksleut. 

200  fl.  auf  alumnos,  so  an  andern  orten  studiren. 

180  fl.  vor  alle  t urfallende  notturft  in  gemein. 

400  fl.  jerlich  pro  legendo  cursn  philosophiae. 

240  fl.  für  12  fader  wein,  das  fader  zu  20  fl.  angeschlagen. 

80  fl.  pro  coinmuni  fainulo,  hin  und  wieder  zu  verschicken,  ire  kleidung, 

bücher.    summa:  5250  gülden. 

Nota:  noch  seind  zu  bezahlen  die  fenster  an  den  erkeufften  heusern 

und  der  baw  zu  ferfertigen,  dass  sie  fiiglicher  darinnen  wohnen  mögen: 

Jan  der  jtzig.  wie  der  augenschein  gibt,  zu  einer  wonung  und  solchem 

werk  gar  nit  zuge rieht. 

So  ist  auch  nichts,  so  allhie  vermeldet,  was  auf  der,  qui  educendi 

sunt  in  vineara  domini.  primitias.  notwendige  bücher  und  anders  gereth 

geh»t. 

Zu  hievorbenanter  des  ganzen  seminarii  underhaltung  die  volgende 

closter  steueren  und  iedes  für  sein  tail  geben  sollen,  wie  volgt: 

Herrenclöster:  400  fl.  Ebrach:  150  fl.  st.  Stephan  alhie: 

200  fl.  Schwartzach:  150  fl.  Neustatt:  150  fl.  Bildhausen:  100  fl.  Ober- 

zell: 200  fl.  Teress:  100  fl.  hoff  und  closter  Brunbach:  100  Heidenfeld; 

80  fl.  Trieffenstein:  40  fl.  Carthausen  Ostheim:  150  fl.  Carthausen  zue 

Würzburg  alhie:  150  fl.  <  arthaus  Duckelhausen:  34  fl.  carthaus  Ilmbach. 

Jungfrau[en]cl8*ter:  400  fl.  Wechterswinkel :  200  fl.  Marien- 

bnrjrkhausen:  200  fl.  Himmelplorten:  80  fl.  s.  Affra  allhie:  150  fl. 

s.  Marx. 

Vacirende  c  löst  er:  300  fl.  Frawenrode:  100  fl.  Hausen:  100  fl. 

Johans  unter  W'ildbergk:    200  fl.  Schonaw:   200  fl.  Gerlachsheini: 
100  fl.  Maidbron:  200  fl.  Aura:  200  fl.  Unterzell:  66  fl.  closter  zum 

Paradnis  zu  Heitingsfelt. 

Summarum:  4500  gülden. 

Da*  Original  im  k.  Kreisarchiv  zu  Wirzburg  mit  der  Aulschrift: 

„Underhaltung  de»  fürstlichen  Warzburgischen  seminarii  de  auno  1578  also 

angestellt  und  geendert." 

G^«chicLt«  der  l'niver*itit  Wirjburg.    1.  Band.  7 
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Nr.  50. 

Beurkundung  der  Beiträge  zum  Seminar  durch  die  Klöster  St.  Stephan 

zu  Wirzburg,  Schwarzach  am  Main,  Neuses  am  Main  und  Theres. 

0.  S.  B.;  Bildhausen  und  Brumbach,  0.  C.;  Oberzell,  Ord.  l'rat- 

monstr.,  Heidenfeld,  0.  S.  A. 

1579,  18.  Februar  —  1582,  20.  Januar. 

Litterae  contributionum  ad  seminarium  ab  abbatiis  variis  dioecesu 

Herbipolensis  persolutarum,  scilicet: 

I.  a  monasterio  S  Stephani  Herbipoli  1579, 

II.  a  monasterio  divae  Felicitatis  in  Schwarzach  1580, 

III.  a  monasterio  Bildhausen  1580, 

IV.  a  monasterio  Heidenfeld  1580, 

V.  a  monasterio  in  Brambach  1580, 

VI.  a  monasterio  in  Xeuenstat  1579, 

VII.  a  monasterio  Theres  1580, 

VIII.  a  monasterio  Obernzell  1579, 

I.  Nos  Michael,  dei  permissione  abbas  monasterii  divi  Stephani  in 

Wirtzburg  nosque  nominati  monasterii  prior  et  conventus  — 

II.  Noa  Johannes,  dei  permissione  abbas  monasterii  Schwarzach 

nosque  nominati  monasterii  prior  et  conventus  — 

III.  Xos  Michael  abbas.  prior,  senior  totusque  conventus  monasterii 

Bildhausen  — 

IV.  Xos  Joachimus,  dei  permissione  praepositus  monasterii  HeidtD 

fehl  nosque  nominati  monasterii  decanus  et  conventus  — 

V.  Nos  Wigandus  dei  permissione  abbas  monasterii  Brumbacensi? 

Cisterciensis  ordinis  nosque  nominati  monasterii  prior  et  conventus  — 

VI.  Xos  Christophorus  dei  permissione  abbas  monasterii  Xeuenstat 

nosque  nominati  monasterii  prior  et  conventus  — 

VII.  Xos  prior,  senior  totusque  conventus  monasterii  Theres  — 

VIII.  Nos  Johannes  dei  permissione  abbas  monasterii  Obern-Zell 

nosque  nominati  monasterii  prior  et  conventus  — 

recognoscinius  per  praesentes,  quod  ad  animum  pia  solicitudine  revocantes. 

quantopere  orthodoxa  religio  his  turbulentissimis  temporibus  insultantibttj 

nobis  undequaque  haereticis  affligatur  quibusque  machinis  oppugneror 

sicuti  et  ecclesiarum  eversiones,  ecclesiasticorum  bonorum  direptiunes  et 

ante  oculos  piorum  mortalium  versans  catholicae  üdei  ecclesiasticaeqae 
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«lisciplinae  ruiiia  et  interitus  nobis  etiaui  tacentibus   abunde  testantur 

tantorura  inalorum  et  calamitatum  ab  omnipotente  deo  ob  nostra  peceata 

irato  nobis  immissarum  causam  nullam  aliam  vel  certe  praecipuam  esse, 

adversariorum  (nobis  in  utramque  aurem  dormitantibus)  indefessas  excubias 

botiorumque  virorum  et  qui  se  pro  dei  domo  murum  opponant,  penuriam 

sununam  non  obseure  animadvertimus;  id  quod  sacrosanctum  et  oeeumenicum 

Tridentinum  eoncilium  in  spiritn  sancto  legitime  eongregatum  divino  in- 

stinctu  multo  ante  eognovit,  quo  veluti  ductore  eertissimo,  tantas  calamitates 

pra^entiori  remedio  tolli  non  posse,  sessione  XXIII.  sub  titulo :  decretum 

de  ret'ormatione  cap.  XVIII.  sancte  definivit,  quam  ut  adolescentum  aetas, 
qnae  alioquin  natura  sua  ad  voluptatis  illecebras  sectandas  magis  prona 

«M.  in  primis  politioribus  literis  inl'ormanda,  tum  etiam  in  pietate  et 
integritate  morum,  priusquam  vitiorum  habitus  totos  liomines  possideat. 

probe  instituenda  a  teneris  mancipetur.  cuius  saerosanctae  synodi  saluberrimo 

decreto  reverendissimus  et  illustrissimus  princeps  ae  dominus,  dominus 

.Julias  episcopus  etc.  firmiter  insistens,  in  suae  celsitudinis  dioecesi  adoles- 

centum seminarium  ad  sartam  et  teetam  conservandam  catbolicae  religionis 

puritatem  deique  praepotentis  gloriam  augendam  et  ut  semper  ad  manum 

*int  pii  et  doeti  viri,   qui  parochias  regaut,   certis  quibusdam  legibus 

a  (vlsitudine   sua  praescriptis   et   in  posterum  praescribendis  liberaliter 

edueandorum  et   pie  instituendorum,   erigendum  et  perpetuo  firmandum 

esse,  opportune  cogitavit.    quia  vero  cum  praeteritis  tumultibus  bellieis, 

tum  aliis  invidae  fortunae  adversitatibus,  quibus  haec  terrena  subiacent, 

ni>ri  niedioerem    celsitudo  sua   rerum  suarum  iactnram  perpessa  sit  et 

praeterea  aliis  gravissimis  sumptibus  ex  iure  et  eonstitutionibus  sacri 

Kumani  imperii  in  dies  exhauriatur,  satis  superque  intelligimus,  tieri  non 

pos.se.  nt  tarn  praeclarum  et  omnium  ore  praedicandum  opus  sua  reveren- 

dissima  telsitudo  sola  vel  fundare  vel  eonservare,  multo  minus  ad  postc- 

ritatem   (quae   certa  suae   celsitudinis  mens  est)  perpetuare  valeat,  ut 

qaidem  ipsam  nee  solam  debere  et  sancta  synodus  et  aequitatis  ratio  per- 

spicue  dorent:  ea  propter  necessario  aliorum  quoque  suppetias  ad  opus 

tani  pium  et  sanctum  perticiendum  requisivit  vigore  literarum  suae  re- 

verendissimae  celsitudinis  desnper  emanatarum  et  quarum  initium  est:  nos 

Julius  etc.  diu  multumque  cogitantes  etc.  [r/r.  die  vorhergehende  Urkunde 

nr.  48].  nos  igitur  supranominati  abbas,  (praepositus,)  prior  et  conventus, 

intellecto  sancto,  necessario  utilissimoque  et  nunquam  satis  laudato  illu- 

strissimae  dominationis  suae  instituto,  uec  tarn  rei  necessitate  quam  de- 

bitae  observantiae  et  officii  nostri  rationibus  commoti,  a  celsitudinis  suae 

proposito  (nisi  spiritui  sancto  resistere  videri  velimus)  nec  latum  unguem 

nobis  discedendum,  quin  potius  ut  sponte  et  libere  eiusdem  tarn  sanetae 
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tamque  necessariae  requisitioni  auxiliares  manus  praebeamus  consentiendam 

et  parendum  esse  fatemur,  prout  hisce  ultro  nos  censentire  et  libeuttr 

parere  fatemur  et  testamur,  obligantes  nos  et  successores  nostros,  ad 

I.  ducentos  florenos  — 

II.  centum  quinquaginta  florenos  — 

III.  centum  quinquaginta  florenos  — 

IV.  centum  florenos  — 

V.  centum  quinquaginta  florenos  — 

VI.  centum  florenos  — 

VII.  ducentos  florenos  — 

VIII.  centum  florenos  — 

in  Beminarii  usum  duntaxat,  pro  rata  cuiusque  nostrum  monasterio  a*siz- 

nata,  convertendos,  quorum  dimidia  pars  ad  Cathedram  s.  Petri  et  altera 

ad  s.  Michaelis  festum  celsitudini  suae  vel  ad  hoc  deputatis  aut  deputandU 

de  bonis  et  proventibus  monasterii  nostri  annue  persolvatur,  ita  ut  ik<> 

abbas,  (praepositus,)  prior  et  conventus  monasterii, 

L  divi  Stephani  in  Wirtzburg  florenos  ducentos  — 

II.  Schwarzach  florenos  centum  quinquaginta  — 

III.  Bildhausen  centum  qninquaginta  florenos  — 

IV.  Heidenfelt  centum  florenos  — 

V.  Brumbacensis  florenos  centum  quinquaginta  — 

VI.  Neuenstat  centum  florenos  — 

VII.  Theres  ducentos  florenos  — 

VIII.  Obern-Zell  florenos  centum  — 

annuatim  sine  nlla  mora  et  tergiversatione  ad  constitutos  terrainos  nuro* 

remus  et  persolvamus.  in  arbitrio  tarnen  nostro  successorumque  nostrornm 

situm  esse  volumus,  si  quando  iuxta  sacri  Romani  imperii  constitutione, 

iuris  communis  dispositionem  et  receptum  patriae  morem,  annuam  fllAia 

pensionem  in  toto  vel  in  parte  redimere  vellemus.  id,  non  obstantibo* 

quibuscunque,  iure  optimo,  meliori  forma  et  via  facere  queamus.  Iu\ta 

redemptionis  quantitatem  debito  pensionis  solvendae  in  toto  vel  in  ]>arv 

penitus  decrescente  aut  extincto.  quod  si  vero  temporis  decnrsu  nos  v*l 

successores  nostri  obligationem  hanc  fquod  deus  avertut  »  qnacunqoe  via, 

modo  et  forma  irritare  aut  in  fraudem  et  dispendium  seminarii  debiu> 

pensionis  exolutionem  differre  vel  etiam  nullo  interveniente  redemptioni*  iurv 

prorsns  recusare  praesnmeremus,  nisi  legitimarum  rausarum  irritationi*. 

dilationis  aut  cuiuslibet  subtractionis  isufficienti  allegratione  aut  nova  ali- 

qua  conventione)  illustrissimae  dondnationi  suae  aut  ad  hoc  specialer 

deputatis  vel  deputandis  placide  et  plane  satisfecerimns,  uulla  nobis  vel 

successoribus  nostris  aut  vis  illata  vel  irrogata  iniuria  censearur.  «i  ad 
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tidem  servandam  et  solvendum  debitum,  ex  praescripto  synodi  Tridentinae, 

censuris  eeclesiasticis,  iuris  remedio  vel  quavis  alia  lirita  via  compulsi 

faerimns*).  in  quorum  oranium  et  singulorum  testimonium  et  fidem  nos 

abbas,  ipraepositns,)  prior  et  cenventus  supranominati  has  litteras  obliga- 

torias**)  de  unanimi  consensu  nostrum  omnium,  sigillis  abbatiae,  (prae- 

pusiturae)  et  conventus  nostri  sigillatas  et  commnnitas  et  propriis  manibus 

snbs<  riptas  ad  perpetaam  rei  memoriam  reverendissimo  principi  et  domino 

nostro,  domino  Julio  etc.  et  suae  reverendissimae  ecelsitudinis  successoribus 

dedimus,  damus  et  cum  ouini  venerationis  et  obedientiae  testificatione, 

vigore  et  teuore  praesentium  offeriinus.   datum  — 

I.  ex  monasterio  nostro  urbis  Wirtzeburgensis,  anno  1579.,  mense 

Martio,  die  octavo. 

IT.  in  praefato  nostro  monastorio  Schwarzach,  29.  Octobris,  anno 

reparatae  salutis  humanae  1580.  Joannes,  abbas,  qui  supra  in  fidem 

manu  propria  subscripsit.  F.  Georgius,  prior,  nomine  totius  conventus 

in.  p.  ss. 

III.  in  praefato  nostro  monasterio  Bildhausen,  anno  1582.,  die  30. 

mensis  Januarii. 

IV.  in  praefato  nostro  monasterio  Heidenfelt,  8.  mensis  Octobris 

anno  reparatae  salutis  humanae  1580. 

V.  in  praefato  nostro  monasterio  Brumbach,  10.  Octobr.  anno  repar. 

sal.  hum.  1580. 

Wigandus,  abbas  ss.    F.  Joannes  Aeygitzer,  prior  ss. 

VI.  in  praefato  nostro  monasterio  Neuenstat,  XII.  kal.  Martii, 

{=  18.  Februar]  anno  rep.  hum.  sal.  1579. 

VII.  in  praefato  nostro  monasterio  Theres,  in  ipso  festo  Cathedrae 

Prtri  [  =  22.  Februar]  anno  rep.  hum.  sal.  1580. 

F.  Vitus  Beringer,  prior.  F.  Georgius  Beltemeir.  F.  Johannes  Stro- 

m^nirer.  F.  Georgius  Zottela.  F.  Johannes  Weiss.  F.  Gaspar  Weisspert. 

F.  Job.  Hertzog.     F.  Pangratius  Dilinger.    F.  Christoph.  Badems. 

VIII.  in  monasterio  nostro  Cella  dei  Superiori,  anno  salutis  1579., 

di*  vero  19.  Martii.  F.  Joannes,  abbas,  ut  supra.  F.  Sebastianus  Wern- 

herus,  prior,  conventus  ut  supra.    F.  Georgius  Stuntzel,  cellerarius. 

Abschriften  in  dem  k.  Univ.-Verw.  Regist r.  Kopeibuche  1.  CCXLIII 

f.  17—30  n.  43-  45  u.  2  b  CCXL— VI.  f.  349  ff. 

•)  Variante:  compellamnr. 

*•)  Variante:  reversales. 
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Nr.  51. 

Beurkundung  der  Beitrüge  zum   Seminar  dureh  die  FrauenklÖsttr 

Marburghausen  und  Himmelspforten,  0.  C. 

1579  u.  1581,  22.  Februar. 

I.  Ich  Ursula,  eine  geborne  von  Rusenbaeh,  abtissin  des  Stifts  nn<! 

closters  Mariae-Bnrckhausen,  bekenne  hiemit  — 

II.  Wir  Amalia,  eine  geborne  von  Aulenbach,  ebtissin  des  cl->>ter- 

Himmelspforten,  und  convent  doselbsten  bekennen  hiemit  — 

öffentlich  für  mich  (II  uns)  und  alle  meine  (II  unsere  i  nachkommen  und 

thue  (II  thuen)  kund:  nachdem  der  hochwürdig  fürst  und  herr.  hm 

Julius,  bischof  zu  AYirtzburg  und  herzog:  zu  Franken,  mein  gnedig^r 

herr,  unter  andern  irer  fürstlichen  gnaden  und  dero  Stifts  praelaten  orni 

clerisey  auch  mir  väterlich  und  gnediglieh  zu  erkennen  geben  hat.  w> 

inen,  als  pillich,  tragenden  ires  bischöflichen  ampts  halb,  höhers  nirht> 

angelegen,  dann  dass  unsere  heilige  catholisehe  religion  i'so  leider  um^ 

unser  sünden  willen  und  aus  gerechter  verhengnus  gottes  bei  uns  nnit> 

vil  abgenommen  und  sowol  viler  schwachglaeubigon  abtritts  als  d^r 

widerwertigen  öffentlichen  anfalls  halber  in  nit  geringen  abpaug  uni 

Verachtung:  gerathen)  vermittels  grottlicher  g*naden  widerumb  in  vorisrei. 

im  glänz  und  würden  gesetzt,  auch  darbei  erhalten  und  sovil  als  mü> 

lieh  fortgepflanzt  werden  moecht,  und  nun  ire  fürstlich  gnaden  hi.rzu 

für  das  nützest  und  nöttigst  angesehen  und  ermessen,  woe  sie  neben  ir»-r 

selbst  vaeterlicher,  schuldiger  und  williger  fursorg.  andere  mehre  gv- 

trewe  mitgehilfen  erlangen  und  gehaben  koenten,  wie  dann  aus  eben 

messigem  gutherzigem  eifer  weiland  der  auch  hochwürdig  fürst  bis<h"£ 

Fridrich,  lobseliger  gedechtnus,  zu  göttlichem  unterriebt  der  jugent  und 

erziehung  teglicher  lerer  gottlichs  Worts,  pfarrherrn  und  seelsonrer- .  ein 

semiuarium  in  der  stadt  Wirtzburg  angerichtet,  bei  welchem,  obwul  ire 

fürstlich  gnaden  als  der  nachfar  mit  merung  der  personen  und  erweitern* 

der  gebew  albereit  nit  ein  geringes  gethan,  so  wollt  es  doch  zum  r-n«: 

dohin  es  gemeint,  nit  erspriessen,  sondern  do  man  anders  wegen  vil  der 

abgewichenen,  auch  vile  der  anfechtet'  unserer  religion  mit  giimrsam-ri 

fürsteem  und  vertrettern  derselben,  wie  pillich,  begert  versehen  zu  sein- 

em vil  anders  und  merers,  nit  allein  zu  anstellung  und  volfurunjr  n-'t 

wendiger  gebew  und  gebürlicher  unterhalt  einer  stattlichen  anzal  per- 

sonell, sondern  auch  wie  ein  solch  heilsamb  nützlich  werk  zu  beharren, 

darzu  gehören  und  von  nöten  sein,  das  aber  ire  fürstlich  jrnaden  derselben 

stifft  gefellen  und  ordinari  chammergutt,  wegen  gemeines  lands  unlängst 
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verrückter  zeit  uberstandener  und  noch  unversehmirzter  kriegshandlungen, 

also  für  sich  allein  nnd  one  unserer  des  stiffts  angehörigen  prelaten  und 

clerisei  genieinlichs  und  gebürlichs  zu  thun,  zu  erschwingen  oder  auch 

in  wesen  zu  erhalten  nit  wol  wüsten,  mit  vätterliehem  gnedigem  begeren, 

weil  unserer  catholischen  religion  notturfft  es  je  dermassen  thet  erfordern, 

auch  das  gehalten  Tridentinisch  concilium  heilsamblich  und  wol  statuirt, 

welcher  gestalt  allenthalben  bey  den  stifften  zu  erziehung  und  unter- 

richtung  der  jugent  seminaria  anzustellen,  mit  ausstrucklicher  Zulassung, 

das  der  prelaturen  und  closter  hilffen  auch  darzn  zu  ziehen  nnd  zu  ge- 

brauchen, wir  wolten  neben  andern  irer  fürstlichen  gnaden  stifftsange- 

hörigen  auch  für  uns  das  unsere  hierbei  zu  thun  nit  underlasseu,  und 

nun  wir  als  denen  der  leidig  verderbliche  zustand  und  erschöpfung  des 

stiflts  nicht  weniger  als  das  besunder  augenscheinlich  abnemen  der  religion 

leider  vil  gnug  bewust,  solch  vätterlieh  gnedig  erinnern  und  begeren  zu 

gemüet  und  herzen  gefurt.  es  auch  dohin  erwogen  und  angesehen,  dass 

solches  nit  allein  zu  unserm  heil  selbst  nötlich  und  nutzlich,  sondern 

auch  dem  allmechtigen  vil  angenem  und  gefellig  sei :  als  habe  ich  (II  haben 

wir*  auch  aus  angezeigten  hohen  Ursachen,  zu  aller  müglicher  fürderung 

hoehgedachts  unsers  gnedigen  herren,  als  des  oberherrn  und  urdinari  fur- 

habenden  gottseligen,  hochnotwendigen,  nutzlichen  werks,  billicher  und 

cebürlicher  mithilft'  und  handreichung  uns  schuldig  erkant  und  demnach, 
hindangesetzt   allerhand  ungelegenheit.  wolbedechtlich   und   mit  meinem 

JI  unserm  i  gnetten  wissen  eingewilligt,  auch  zugesagt  und  versprochen, 

L'ott  dem  allmechtigen  zu  ehren  und  zu  erhaltung  unserer  wahren  religion, 

von  meines  (  II  unsers)  bevolhenen  closters  nutzungen  und  gefellen  nun  hinfuro 

I.  jerlich  einhundert  fünfzig  gülden  — 

II.  jerlich  sechtzig  gülden  — 

in  münz  genu  iner  landswerung,  ieder  zeit   halb  uf  Petri  Cathedra  und 

halb   uf  Michaelis,  diss  itzig  insteent  jar  darmit  anzufangen  und  dann 

fartter  von  jam  zu  jarn  uf  obberürte  termin  Iren  fürstlichen  gnaden 

nnd  dem  nachkommen  verordneten  über  das  seminarium  onweigeiiich  und 

•  >ne  geverliehen  Verzug  erlegen  und  bezalen  zu  lassen,  irer  fürstlichen 

irna«ieii  gefallen»,  deren  ichs  ill  wirst  dann  allerdings  heimbsetz  ein  und 

v»  rtraw  en  .  zu  underhaltung  der  personell  darmit  zu  handln  und  zu  ver- 

faren,  doch  das  es  zu  solchem  seminario  und  Unterhaltung  derer,  so  dem 

stifft  alb  in  im  geistlichen  stand  zu  dienen  begeren,  gebraucht  und  weder 

itzt  noch  künftig  anderswohin  nit  gezogen  noch  verwendet  werde,  gleich- 

wol  *o  hab  ich  (II  haben  wir)  für  mich  (II  uns)  und  meine  (II  unsere)  nach- 

kommen am  closter  mit  irer  fürstlichen  gnaden  gnedigem  und  guetem 

willen  vorbehalten,  solch  bewilligt  hilfgelt,  zu  welcher  zeit  ich  will  (II  wir 
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wöllen,  iedoch  alzeit  uf  gebürliche  ankündnng  eines  halben  jars  darvor 

ungeverlich,  zu  einem  oder  beden  halben  theilen.  mit  gebärender  haubt- 

summa  obgerürter  werung,  als  landleufftig  und  gebreuchig  ist,  abzuledijren. 

do  dann  solches  besehenen  und  die  verordnete  bevelchhabere  des  seminarii 

der  haubtsumma  meinethalb  (II  unserthalbi  habhaft  gemacht  werden,  solle 

das  hülfgelt  nach  gelegenheit  der  erlegten  haubtsumma,  als  pillich,  pe- 

ringert  oder  gar  gefallen,  und  uf  solchen  fall  diese  meine  II  unsere: 

verschreibung  todt  und  absein  und  mir  (II  uns>  oder  meinen  (II  unsern 

nachkommen  zu  cassiren  widernmb  zugestellt  werden,  so  lang  und  vil  aber 

die  haubtsumma  von  mir  (II  uns)  oder  von  meines  »II  unsers*  bevolhenen 

closters  nit  abgelegt,  soll  und  will  ich  (II  sollen  und  wollen  wir  )  schuldig  and 

verbunden  sein,  das  einmal  wolbedechtig  eingewilligt  hilfgelt  angezeigter 

massen  zu  erlegen  und  gutzumachen,  auch  da  ich  (II  wir)  oder  meine 

(II  unsere)  nachkommen  solches  zum  theil  oder  gar  Verzügen,  das  werv 

gleich  under  was  schein  das  besehenen  könt  oder  erdacht  werden  möcht. 

die  iederzeit  verordnete  bevelchhabere  des  seminarii  gut  mug  und  macht 

haben,  mit  geistlichem  bann  und  andern  gebürlichen  mittein  wider  mich 

(II  uns)  zu  procedireu  und  mich  (II  uns)  zur  Schuldigkeit  anzuhalten: 

darwider  mich  (II  uns)  nun  nit  türtragen  und  helfen  soll,  einig  jmad. 

freiheit,  recht  oder  was  dergleichen  herfurzuziehen.  dann  ich  (II  wir 

mich  (II  uns)  dessen  alles  wissent  und  williglich  verzeihe fn),  alles  ge- 

treulich, erbarlich  und  one  geverde.  zu  nrkunt  hab(en)  ich  (U  wir 

Ursula  (II.  Amalia)  abbtissin  (II  und  convent»  obgenant,  mein  nnd  de« 

closters  (II  mein  und  unser)  insigel  hieran  wissentlich  gehangen,  so  be- 

sehenen und  geben  am  tag  Cathedra  Petri  und  Christi  unser»  lieben  hrrrn 

und  seligmachers  geburt 

I.  im  1579.  jar. 

II.  im  1581.  jar. 

Abschriften  in  dem  Univ.-Verw.-Registr.-Kopeibuche  Nr.   1  CCLIII 
F.  94  ff.  u.  119  ff.  and  2  b  CCXLVI.  253  u.  26«. 

Nr.  52. 

Beurkundung  der  Übertragung  der  Regierung  und  Verwaltung  dts 

Seminars  an  die  Jesuiten. 

L15SO?] 

Zu  wissen:  nachdem  zu  erbauung  und  fortpflanzung  christlicher 

catholischer  religion,  auch  allen  dises  loblichen  stiffts  Wirtzburs-  ange- 

hörigen  gaistlichen  stiffts-  und  closter-personen  und  insgemein  alleu  des- 
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selben  underthanen  und  der  lieben  jugent,  damit  dieselbig  wol  und  in 

guten  künsten  erzogen,  zu  wolfart  und  gutem,  der  hoehwirdig  fürst  und 

herr.  herr  Julius,  bischove  zu  Wirtzburg-  und  herzog:  zu  Francken,  unser 

gnediger  fürst  und  herr  vor  der  zeit  ein  seminarium  zuvolg  des  Triden- 

tinischen  concilii  Satzungen  angeordnet  und  dasselbig  bisshero  nicht  allein 

vermehret,  sondern  auch  ein  collegium  mit  merklichem  uncosten  erbauet 

and  angeordnet,  und  dann  zu  guter  disciplin  die  patres  societatis  sich 

bei  deiuselbigen  alles  vleiss,  in  masscn  bisher  besehenen,  nochmals  erpietteu. 

damit  es  daim  in  ainem  und  dem  andern  desto  ordenlicher  und  richtiger 

möge  zugehen  und  gehalten  werden,  hat  obhochgenanter  unser  gnediger 

fürst  und  herr  von  Wirtzburg  etc.    inen,  den  patribus,  neben  der  dis- 

ciplin nach  den  convictum  und  die  oeconomia  uf  widerruffen  und  nach- 

vnlgende  conditiones  übergeben  und  eingeraumbt : 

Nemblichen  das  von  inen  irer  fürstlichen  gnaden  Stipendiaten  und 

alumnen,  wie  auch  andere,  so  ietzt  und  künftig  das  collegium,  dessen  dis- 

•  iplin,  cost  und  wonung  zu  besuchen  begeren.  nach  zimblichen  dingen  und 

so  leidlich  es  immer  sein  kan,  victum  et  habitationem  finden  und  haben, 

au<  h  also  gehalten  werden  soll:  darob  pilliche  clag  oder  beschwerung  nit 

ir^habt,  sondern  disem  mit  sonderm  uncosten  erbautem  collegio  ein  nun 

und  lob  dardurch  gemacht  werde,  dergestalt,  das  jetzt  gegenwertiger  zeit 

pro  disciplina  et  victu,  ausser  getranks,  jerlich  von  der  person,  gross 

<ß<lrr  klein,  mehr  nit  dann  28  gülden  gemainer  landswehrung  vergnügt 

soll  werdeu.    damit  dann  solch  costgelt  allerseits  desto  leidlicher  sein 

und  pleiben  möge,  wollen  ire  fürstliche  gnaden  die  notturfft  an  korn  und 

jetziger  zeit  das  malter  zu  2  gülden  dargeben,    aldieweil  nun  die  frucht 

in    Boh  hem  wert    pleiben   würd.  soll  angeregt  costgelt  der  28  gülden 

nit  gestaigert,  wie  auch  sie,  die  patres,  andere  victnalia  rechter  zeit,  do 

e*  mit  dem  leidlichsten  wert  beschehen  kan,  einzukaufen  iederzeit  ge- 

rtiss«-n  sein  werden. 

l'nd  ist  unter  den  costgehern  oder  convictorn  dise  discretion  zu 

halten  bedingt,  das  die  landkinder,  so  im  stifft  dahaimb,  vor  andern  den 

aocess  und  Vorzug  haben  sollen. 

Was  den  wein  belangt,  soll  derselbig  all  wegen  von  iren  fürstlichen 

gnaden  oder  den  eonservatorn  und  verordneten  Vorstehern  des  collegii 

•  f.itnit  derselbig  all  wegen  zu  rechter  zeit  in  leidlichem  wert  erkaufft) 

WrzrlffZt  werden,  den  die  patres  in  dem  wert,  wie  inen  iedesmals  bevolhen, 

Limit  «las  collegium,  weil  hierdurch  kein  gewin  gesucht,  dannocht  auch 

iit  in  schuld  oder  schaden  gerate,  verspeisen  und  das  gelt  darfür  alle 

iaart4*l  erstatten,  hingegen  inen  für  abgang  und  mühe  allwegen  von  2 

na»s    1   newer  pfenning  possiert  werden  soll. 

r 
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Das  holz,  so  zur  küchen  nnd  das  gemain  confectorium  gehet.  Rollen 

die  patres  uf  iren  costen  alles  verschaffen  und  dargeben. 

Es  sollen  auch  offtgedachte  patres  das  collegium  jederzeit  mit  qnali 

ficirten  rezenten  und  praeceptorn  ex  soeietate,  die  nit  weniger  pr«>pt*-r 

pietatem  et  eruditionein  als  propter  aetatem  bei  der  ingent  und  wer  in-r. 

bevolhen,  ein  ansehen  und  gebürenden  gehorsam!)  haben,  bestellen  und  i* 

uf  20  jungen  oder  seholarn  solcher  praeceptorn  ainen  haben,  damit  z*- 

wünschte  frucht  bei  denselben  desto  mehr  möge  gehofft  und  der  un<->t 

wol  angelegt  werden,  wie  sie  dann  dieselben  sonderlichen  auch  in  moriba« 

vleissig  und  wol  instituirn  sollen. 

Damit  auch  die  seholarn  nit  auslauffen,  sondern  im  collegio  plf-nVn 

und  ires  studirens  desto  vleissiger  auswartten,  sollen  die  patres  für  «Ii* 

selben  ins  gemain  ainen  famulnm,  oder,  wo  von  nötten.  deren  zwt-a 

halten,  der  oder  die  uf  sie,  die  jungen,  beschaiden  sein  und.  was  sie  in 

der  kost,  bey  handwerksleuten  oder  sonsten  zu  thun,  verrichten  sollen. 

Dergleichen  sollen  sie  auch  ainen  thorwartter,  der  somraer-  und 

Winterszeit  zu  gewisen  stunden  das  collegium  auf  und  zusp^nv.  ;io<!; 

insgemain  alles  gesind,  was  zu  der  oeconomia  gehoerig.  uf  iren  cn4tl 

halten. 

Damit  auch  für  unsern  gnedigen  fürsten  und  herrn  sowol.  do  ah 

dere  tont,  die  einer  sondern  qualitet,  allhier  gelangen  müehten.  xv 

gemachen  nit  mangel  fürfalle,  sollen  sie,  die  patres,  weder  von  gaistlichm 

oder  weltlichen  mehr  personen  nicht,  als  der  diseiplin  und  oecoBaBH 

notturft  erfordert,  ins  collegium  nemen. 

Item  uf  feuer  und  liecht  gut  aufsehens  haben,  uf  daz  nit  gefrrli'L 

darmit  gehauset,  auch  die  gemach  von  seholarn  und  meniglichen  san^r 

und  rainiglich  gehalten  werden,  und  dieweil  uf  oefen  und  fenster  vii 

gangen,  sollen  dieselben  uf  enderung  diser  vergleichung  in  dem  siaai 

wie  dieselben  jetzt  ganz  und  wol  zugerichtet,  ubergeben,  widenui^ 

gelassen  werden,  derhalben  die  patres  denjenigen,  so  etwas  zerpre<hen. 

dasselbig  zuzuschreiben  und  sichs  bezalt  zu  machen  haben. 

Der  bett  halben  wollen  ihre  fürstliche  gnaden  sich  mit  inen. 

patribus,  eines  pillichen  anschlags  vergleichen,  und  sollen  sie  daran  sei*, 

damit  die  jungen  mit  sauberm  gelaeger  und  alle  wochen  mit  frischen 

leylachern  versehen  werden. 

Und  ist  auch  von  obhochgedachtem  unserm  gnedigen  fursten  ra>\ 

heiTn  von  Wirtzburg  etc.,  alle  wochen  und  so  offt  ire  fürstliche  cnai*« 

wöllen,  durch  derselben  hierzu  verordnete,  wie  im  collegio  gehaart  nt<i 

ob  alles  richtig  und  ordentlich  zugehe,  aufsehen  zu  lassen,  sonderliche 
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aber  uf  irer  fürstlichen  gnaden  alumnen  (mit  welchen  die  patres  ausser 

der  disciplin  und  cost  nichts  zu  thun  haben  sollen)  put  achtung-  zu 

?eben.  in  all  weg:  vorbehalten  worden. 

Darbey  dann  zum  beschluss  allerseits  bedingt:  welcher  über  kurz 

oder  lang-  nit  freieren  sein  wolt,  bei  diser  vergleiehung  lenger  zu 

pleiben,  dass  derselbig  dem  andern  solches  alwegen  ein  halb  jar  zuvor 

anmelden  soll  on  geverde.    zu  urkund  etc. 

Eine  nicht  datirte  Copte  ans  dem  Endo  des  16.  Jahrhunderts  im 

k.  Kreisarchiv  zn  Wirzburg  (44.  144). 

Nr.  53. 

lievers  des  Bischofs  Julius  in  Betreff  des  vom  Stift  Xcumünster  zu 

Wirzlmrg  für  das  Seminar  verwiUiyten  jährlichen  Beitrags. 

J580,  22.  Februar.  Wirzbur»?. 

Nms  Julius,  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  et  Franciae  orientalis 

dox.  Impuls]  commiseratione  erga  afflictam  christianam  et  catholicam 

Migionem  nostram  tristiumque  horum  temporum  t'aeiem  mm  sine  magno 

mimi  dolore  intnentes.  dum  pro  officii  nostri  ratione  nihil  praetermitti- 

■09,  qnod  ad  consolationem  moerentis  ecclesiae  nostrae  fideique  puritatem 

rt  rertanrationem  faeere  videtnr.  inter  mnlta  praeeipuum  hoc  esse  ani- 

■advertimus,  quod  orthodoxus  sacer  patrum  senatus  in  sacra  Tridentina 

\vnudo  de  juventute  pie  et  bene  educanda  detinivit.  quia  vero  ad  opus 

taio  praeclarum  auspicandum,  multominus  stabiliendnm  nostri  unius  vires 

n«»n  suftieiunt,  coaeti  fuimus,  cum  consensn  et  consilio  praeeipuorum  de 

rapitalo  nostrae  cathedralis  ecclesiae  praelatorum,  collegiorum  et  mona- 

*teriorum  ad  hoc  suppetias  exposeere,  quas  etiam  pro  cniuso,ue  in  reli- 

L'i<tnem  catholicam  zelo  haud  dit'hculter  impetravimus.  inter  reliquos  vero, 

'jni  mann*  suas  auxiliares  hoc  perticiendo  opere  nobis  porrexerunt,  nnmera- 

mn<  etiam  dec  anum,  seniorem  totumqne  capituluin  colleg/iatae  ecclesiae 

«.  Johannis  Novi  Monasterii,  qui  octuaginta  florenornm  pensionem  annue. 

proot  in  Uteri«  eorum  obligatoriis  continetnr,  solvendam  alacri  animo 

nobis  obtnlerunt.  ut  igitur,  quod  aequitatis  consentaneum  est.  praefati 

i-<anns.  senior  et  capitulum  dictae  ecclesiae  nostrae  intelligant,  sese  ex 

>  Tridentini  concilii  sententia  eam  pmiiiiae  summam  pie  et  laudabiliter 

.llo<a->»\  recognoseimus  et  testamur  per  praesentes  pro  nobis  et  suecos- 

N-ribus  nostris.  nos  daturos  operam,  nt  in  nnllos  alios  usus  quam  semi- 

narii.  hoc  est,  juventutis  bonam  spem  de  se  pollieentis   ingenuam,  rectam, 
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diligentemque  institutionem  utiliter  convertatnr.  in  quornm  omninm  fidmi 

et  testimonium  hasce  literas  sigillo  nostro  ad  perpetuam  rei  memoriam 

communivimus  manuque  propria  subscripsimus.  datum  in  arce  no#tra 

montis  beatae  virginis  Mariae  supra  Herbipolim,  in  ipso  festo  Cathedra^ 

Petri  anno  salutis  MDLXXX.    Julias  episc.  Wirceb. 

Eine  Abschrift  in  dem  Kopeibache  Tom.  B.  fl.  12  b  im  Archivt  de» 

bischöflichen  Ordinariates  zu  Wirzbnrg. 

Nr.  54. 

Jievers  des  Bischofs  Julius  gegen  das  Ritter stift  St.  Burkard  n 

Wirzhurg  in  Betreff  des  von  diesem  für  das  Seminar  r  er  will  igte* 

Jahresbeitrages  von  50  fl. 

1580,  22.  Februar.  Wirzburg. 

Nos  Julius,  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  et  Franeiae  ori^ntali- 

dux.  impulsi  comraiseratione  erga  afflictani  christianam  et  catholii-an. 

religionem  nostram,  tristiumque  horuin  temporum  faciem  non  sine  magu' 

aniini  dolore  intuentes,  dum  pro  officii  nostri  ratione  nihil  praeteraitri 

mus,  quod  ad  consolationem  moerentis  ecelesiae  nostrae  fideique  puritat^nj 

et  restaurationein  facere  videtur.  inter  multa  praecipuum  hoc  esse  ani 

madvertimus,  quod  orthodoxus  sacer  patruin  senatus  in  sacra  Tridentina 

synodo  de  juventute  pie  et  bene  educanda  detinivit.  quia  vero  ad  opfc« 

tarn  praeclarum  auspieandum,  inultominus  stabiliendum  nostri  rmiu*  vire* 

non  sufticiunt,  coacti  fuimus,  cum  consensu  et  consilio  praecipuormn  1* 

capitulo  nostrae  cathedralis  ecelesiae  praelatorum,  eollegiorum  et  motu 

»teriorum  ad  hoc  suppetias  exposcere,  quas  etiam  pro  cuiusque  in  reli 

gionem  catholicam  zelo  haud  difficulter  impetravimus.  inter  reliquos  vero 

qui  manus  suas  auxiliares  hoc  perficiendo  opere  nobis  porrexerunt.  naroera 

ums  etiam  decanum,  seniorem  totumque  capitulum  eollegiatae  eecle*ia^ 

saneti  Burchardi  Herbipoli  sub  castro  montis  beatae  Mariae  virginis.  qtu 

quinquaginta  florenorum  pensionem  annue,  prout  [iu]  literis  eorum  obligatorii» 

eontinetur,  solvendam  alacri  animo  nobis  obtulerunt.  ut  igitur.  quod 

aequitati  consentaneum  est,  praefati  decanus,  senior  et  capitulum  dicta* 

ecelesiae  nostrae  intelligent,  sese  ex  sacri  Tridentini  concilii  sententia 

eam  pecuniae  summam  pie  et  laudabiliter  collocasse,  recognoseimu*  H 

testamnr  per  praesentes  pro  nobis  et  successoribus  nostris.  nos  daran« 

operam,  ut  in  nullos  alios  usus  quam  seminarii,  hoc  est.  juventutis  bunaa 

spem  de  se  pollicentis  ingenuam,  rectam  diligentemque  institutionem  an 
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liter  convertatur.  quod  si*)  seminarium  illud  erectum  non  fuerit  et  in 

vigore  suo  non  permanserit  vel  hominum  vel  teinporum  vitio  accidat, 

(|iiid  seeus  per  nos  aut  successores  nostros  attentari  aut  a  noBtro  institnto 

itinere  discedi,  quorum  utrumque  deus  elementer  avertat,  hoc  casu  sepe- 

ü.tum  decanum,  seniorem  et  capitulum  ecclesiae  collegiatae  sancti  Bur- 

diardi  etc.  ab  omni  solutione  supradictae  pensionis  nobis  vel  successoribus 

iiustris  posterius  facienda  absolvimus  et  plene  libereqne  eximimus.  prae- 

t»rea  si  in  antea  pensionem  illarn  competenti  summa  capitali  redemissent, 

tunc  nos  successoresque  nostros  ad  plenariam  restitntionem  totiusqne  illius 

-urnniae  capitalis  refusionein  vigore  harum  reversalium  sine  ulla  exceptione 

lirmiter  et  sponte  nostra  obligamus  et  condemnamus.  in  quorum  omnium 

ti.lem  et  testimonium  hasce  literas  sißrillo  nostro  ad  perpetuam  rei  memo- 

riam  eommunivimus  manuque  propria  subscripsimus.  datum  in  arce  nostra 

wontis  beatae  Mariae  virginis  supra  Herbipolim  in  ipso  festo  cathedrae 

Petri  anno  salutis  millesimo  quingentesimo  octuagesimo. 

Julius  episcopns  Wireeburtfensis 
stibserips. 

Die  Original -Urkunde  auf  Papier  mit  dem  Fragment  eines  innen  auf- 

gedrückten Siegels  im  k.  Kreisarchive  Wirzbnrg  (80.  100). 

Nr.  55. 

Beurkundung  der  Beiträge  zum  Seminar  durch  die  Collegiatsti/te 

Saug  und  Neumünster  zu  Wirzbnrg,  des  Stiftes  Comburg  und  des 

EUterstiftcs  St.  Burkard  zu  Wireburg. 

1580,  22.  Febrnar.  Wirzbnrg.  —  1581,  22.  Februar.  Comburg. 

Litterae  contributionum  ab  erclesiis  quatuor  eolle«riatis  ad  semina- 

-inm  solutarum,  scilicet : 

I.  ab  insigni  ecclesia  eollegriata  ad  utrumque  Johannem  in  Haupris 

II.  ab  insig-ni  ecclesia  collejriata  s.  Johannis  Novi  Monasterii  — 

III.  ab  insijrni  ecclesia  equestri  s.  Burchardi  trans  pontem  — 

IV.  ab  insiprni  ecclesia  eollejriata  in  Chamber?. 

I.  Nos  Michael  Suppan,  deranus,  senior  totumque  capitulum  ecclesiae 

'inctorum  Johannis  Baptistae  et  Evanpelistae  in  Hange  extra  muros  civi- 

•itis  Herbipolensis  — 

*)  Die  Worte  seminarinm  —  permanserit  stehen  nicht  im  Contexte,  sondern 

«:nd  von  einer  anderen  Hand  auf  ein  beigeklebtes  Zcttelcheu  geschrieben,  passen 

»bfr  nicht  zu  dem  später  folgenden  utrumque. 
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II.  Nos  Balthasar  Beheim,  decanus,  senior  et  totum  capitulam 

ecclesiae  s.  Johannis  Evangelistae  Novi  Monasterii  Herbipoli  — 

III.  Nos  Georgius  Udalricns  a  Wampach,  decanus,  senior  totomqjfc 

capitulum  ecclesiae  apud  s.  Burcharduiu  ultra  poutem  civitatis  Herbi 

polensis  — 

IV.  Nos   Richardus  a   Khere,    praepositus,    Erasmus  Neustetter. 

Stürmer  dictus,  decanus  totumque  capitulum  ecclesiae  in  Chamber?  — 

recognoscimus  et  testamur  per  praesentes,  qood  ad  animum  pia  solicitu 

dine  revocantes  quantopere  orthodoxa  christiana  eatholica  religio  hwt 

turbulentissimis  temporibus,  insultanibus  nobis  undequaque  haeretkis.  affli 

gatnr  quibusque  machinis  oppugnetur,  tautorum  malorum  et  calamitatam 

ab  omnipotente  deo,  ob  nostra  peccata  nobis  irato  immissarum  causam 

nullam  aliam  vel  certe  praecipuam  esse  adversariorum  (nobis  in  utramqar 

aurem  secure  dormitantibus)  indefessas  excubias  et  molitiones  bonorumqu»- 

virorum,  qui  se*)  pro  dei  domo  murum  opponant,  penuriam  summam  üji. 

obscure  perspiciinus.  id  quod  sacrosanctum  oecumenicum  concilium  Tridt-n 

tinum,  in  spiritu  sancto  legitime  eongregatum,  divino  iustiuctu  multo  ante  ani 

madvertit**),et  tantas  quidem  calamitates  et  catholicae  religionis  niiserabüVu: 

ruinam  et  interitum,  praesentiori  remedio  tolli  et  averti  non  poss»*,  quaa. 

ut  adolescentum  aetas,  quae  alioquin  natura  sua  ad  voluptatis  illrcrbni» 

sectandas  magis  prona  est,  inprimis  politioribus  literis  iuformanda  tan 

etiam  in  pietate  et  integritate  morum,  priusquam  vitiorum  habitos  tot«  s 

homines  possideat,  probe  instituenda  a  teneris  mancipetur.  sessiou»'  XX1I1 

sub  titulo:  decrctum  de  reformatione  cap.  XVIII.  samte  detinivit.  coiu» 

ss.  sj'nodi  saluberrimo  decreto  reverendissimus  princeps  ac  dominus  nos-t^r. 

dominus  Julius,  episcopus  Wirtzburgensis  etc.,  firmiter  insisteus.  inwu 

tutis***)  seminarium  in  suae  reverendissimae  celsitudinis  urbe  Wirtzbar,* 

ad  sartam  et  tectam  conservandam  catholicae  religionis  puritattin  et  cttlratc 

deique  praepotentis  gloriam  augendam  et  ut  Semper  ad  man  um  pra«t 

sint  pii  et  docti  viri,  quibus  sacrorum  procuratio  recte  committi  qoeat. 

ad  praescriptum  certarum  quarundam  legum  a  eelsitudiue  sua  latarum  •  : 

adhuc  ferendarum  liberaliter  educandorum  et  pie  instituendorum  erigenduni 

et  stabiliter  perpetuandum  esse  opportune  cogitavit.    et  vero  cum  e  pra- 

teritis  tumultibus  bellicis  tum  aliis  urgcntibus  adversitatibus  gTavis>imauj 

rerum  suarum  haec  ecclesia  iacturam  perpessa  sit,  tanto  maiorem  necesä 

tatem  adiuvandi  honestissimos  conatus  et  iustitutum  suae  re vere udissiui  i 

*J  In  IV;  et  qui  se  — 

**)  In  IV:    cognovit,  quo  veluti  ductore  certissimo  tantas  calamiuu» 

praesentiori  remedio  — 

***)  In  IV  :  adolescentium  — 
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ivlsitudinis  nobis  imponi  satis  superque  intelligimus,  siquidem  taut  um  opus 

•u.i  celsitudo  sola  v«-l  tnerl  ?el  perflcere,  nmlto  minus  ad  posteritatem 

Hjoae  certa  suae  celsitudinis  mens  est)  perpetuare  non  valeat.    ut  qnidera 

»andern  nec  solam  debere  et  s.  synodus  et  aequitatis  ratio  aperte  docent, 

m  propter  necessario  ecclesiae  suae  praelatorum  et  eollegiorum  suppetias 

ad  opus  tarn  pium  tamque  reipublicae  necessarium  perticiendum  requisivit 

viffore  litterarum  suae  celsitudinis  idcirco  editarum,  et  quibus  consilii  et 

instituti  sui  rationes  jrraviter  et  copiose  explieat,  quarum  inifcium  est: 

Dys  Julius  etc.  diu  multnmque  cogitantes  etc.  nos  igitur  supranominati*) 

•iMaiius,  senior  totumque  capitulum,  intellecto  sancto,  necessario  utilissi- 

moque  et  omnium  ore  praedieando  suae  reverendissimae  celsitudinis  insti- 

nto  nec  tarn  rei  necessitate  quam  debitae  observantiae  et  ofttcii  nostri 

ratiV.nibus  commoti,  celsitudinis  suae  tarn  laudatum  institutum  omni  ope 

nostra  et  studio  •*)  adiuvandum  et  promovendum  auxiliaresque  manus  nos 

i<l  id  praebere  debere  aequum  et  pium  esse  censemus  nosque  id  libenter, 

spontef)  et  libere  facere  liisce  literis  testamur,  oblijrantes  et  obstringentes 

nos  et  successores  nostros  erga  supranominatum  reverendissimum  nostrum 

principem  et  suae  celsitudinis  successores  ad  annuam  praestationem 

I.  centum  — 

II.  octogrinta  — 

III.  quinquaginta  — 

IV.  centum  — 

tWenorum,  in  alimenta,  institutionem  et  educationem  inventutis  in  supra- 

tirto  seminario  convertendorum,  quorum  dimidia  pars  ad  festa  Cathedrae 

'livorum  Petri  et  Michaelis  ff)  celsitudini  suae  vel  ad  hoc  deputatis  aut 

d*-j>utandis  de  bonis  et  proventibus  ecclesiae  nostrae  sequente  anno  per- 

*>lvatur,  ea  tarnen  lege,  nt  nos  f ff)  decanus,  senior  totumque  capitulum, 

di«  tarn  summ  am 

I.  centum  — 

II.  octoginta  — 

*)  In  IV:  praepositus,  decanus  et  totum  capitnlam  — 

**)  In  III.  folgt:  in  Klammer  der  Satz:  iuxta  praedicti  concilii  Triden- 

'loi  praescriptnm. 

■f-)  sponte  et  libere  fehlen  in  IV. 

ff)  In  IV  fehlt  der  Satz:  dimidia  —  Michaelis,  wogegen  es  da  heisst: 

•jooram  Solutionen!  celsitndini  suae  vel  ad  hoc  deputatis  aut  deputandis  de  bonis 

et  proventibus  ecclesiae  nostrae  quotannis  ad  festum  Cathedrae  Petri  faciemus 

«ludemqne  solutionis  initium  anui  insequentis  octuagesimi  secundi  sumemus,  uti 

Ml  hisce  litteris  promittimus  et  testamur  — 

ftf)  In  IV:  praepositus,  decanus  totumque  capitulum  — 
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III.  quinquag-inta  *)  — 

IV.  centnm  — 

florenorum  quotannis  sine  ulla  mora  et  tergi versa tione  ad  constitutos  dir» 

prompte  numerari  et  actualiter  persolvi  cureraus**).  üi  arbitrio  tainm 

nostro  successorumque  nostrorum  positum  esse  volumus,  si,  quando  iuxta 

receptum  huius  regionis  morem  annuam  illam  pensionis  summara  in  tote 

vel  in  parte  rediniere  vellemus,  id  nun  obstantibns  quibuscunqne  mAion 

via  et  modo  facere  queamus,  debito  pensionis  solvendae  et  redimendae  in 

toto  vel  in  parte  decreseente  aut  penitus  extincto.  porro  ***)  si  tem|K.ri< 

decursu  nos  obligationem  hanc,  (quod  deus  avertat)  quacunque  ociasiafc 

et  via  excogitata  aut  in  detrimentmn  seminarii  debitae  pensionis  solutiontm 

morari  aut  nullo  interveniente  redemptionis  pretio  prorsus  recusare,  ab> 

que  rationabili  causa  praesumeremus  vel  a  successoribus  nostris  tale  quid 

accidat,  tum  nulla  nobis  vel  successoribus  nostris  vis  illata  vel  ininru 

facta  censeatur,  si  ad  tidem  servandam  et  solvendam  plene  debitam  per. 

sionem  ex  praescripto  synodi  Tridentinae  censuris  ecclesiasticis  vel  alii* 

iuris  remediis  coinpulsi  fuerimus.  in  quorum  omuinm  et  singulornm  te>ti 

monium  et  tidem  nos  supradicti  f )  decanns,  senior  totumque  capitulaiu 

has  littcras  (ut  vocant)  obligatorias  capitulitr)  nostri  sißillo  corrob<< 

ratas  ad  perpetuam  rei  memoriam  eidem  reverendissimo  priucipi  et  domir." 

nostro,  domino  Julio  etc.  et  suae  reverendissimae  celsitudinis  successoribu» 

dedimus,  damus  et  cum  omni  venerationis,  obsequii  et  observantiae  t^>t; 

flcatione  vigore  et  tenore  praesentium  obtulimus  et  ofFerimus. 

I.  II.  III.  Datum  Wireeburgi  in  ipso  festo  Catbedrae  Petri  am.- 

salutis  millesimo  quin^entesimo  octuagesimo. 

I\".    Datum  Chambers  in  ipso  t'esto  Catbedrae  divi  Petri  anno  Fallit: 
ferae  nativitatis  Christi  millesimo  quinpentesimo  oetna^esimo  primo. 

Abschriften  in  den  Kopeibüchern  der  k.  Univ.-Registr.  1.  CCXLIiI 

fol.  11—16  nntl  2b  CCXLVI.  SS.  M2  MS.  Die  Varianten  im  Texte  der  %>r 

Contributious-Reverse  I — IV  sind  in  den  Anmerkungen  zn  rinden. 

*)  In  III:  quinquaginta  florenorum  eatenns,  quatenus  supramemoratum  v-a  • 

narium  erectum  fuerit  et  in  vigore  ac  flore  perniauserit  (prout  in  titeris  rever«libu* 
a  sua  reverendissima  celsitndine  nobis  ideo  sub  eiusdem  secreto  traditis  latia* 

expressins  continetur)  quotannis  — 

**)  In  III  folgt:  salva  nibilominus  sanetissimi  domini  nostri  Julii  cooc«- 

sione,  illustrissimae  dominationis  suae  praedecessori,  episcopo  Friderico  etc.  facta, 

prout  sanetitatis  suae  specialiter  desuper  emanato  diplomate  continetur  — 

***)  In  IV  fehlt  der  Satz:  porro  —  fuerimus. 

f)  In  IV:  praepositus,  decauus  totumque  capitulum  — 

ff)  Die  Worte:  capituli  —  corrobatas  fehlen  bei  III.   und    es  liest  IT 

obligatorias  sigillo  ecclesiae  nostrae  communitas  ad  — 
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Nr.  56. 

B.  Julius  lädt  das  Wirzburger  Domcapitel  ein  zu  einer  Berathunt/, 

:u  welcher  er  im  Interesse  des  von  seinem  Vorgänger  Ii.  Friedrich 

gestifteten   Seminars  Abgeordnete  aller  Stifte  seines  Sprengeis  auf 

den  25.  August  einberufen  habe,  ebenfalls  Vertreter  zu  entsenden. 

1580,  17.  Angust,  WirzbOTg. 

Julius,  dei  gratia  episeopus  Whveburfrensis  et  Franciae  orientalis 

dux.  reverendi  nobile»,  nobis  sineere  plurimnmque  dileeti.  impellimur  erga 

eertoiam  haue  nostram  et  rempnblieam  pia  earitate.  nt  seminarium  a 

praecessore  nostro,  episcopo  Friderico  etc.,  sine  certis  et  statis  redditibus 

in  nrhe  nostra  foveri  coeptum  et  nostra  hactenns  cura  et  sumptibns  sus- 

tentatum  aeeessione  plurium  alnmnorum,  qui  in  entholieae  pietatis  et  übe- 

rnimm studiorum  exereitationibus  enutriti  utilein  in  vinea  doniini  operam 

w<vv<n  temporis  navare  qneant,  landabiliter   conservetur  et  au«reatur. 

qo<»d  ut  [ad]  effectum  demus,  ad  omnes  et  sinpulas  ecelesiae  nostrae  prae- 

Uta  scripsinins,    ut  sine   ulla  exeeptione  ad  viresimuni  quintum  huius 

tu«nsis  diem  nobis  praesto  sint  et  tarn  pia  quam  neeessaria  consilia  circa 

Ifen  seminarium  nobiscum  suseipiant  et  terminent.    proinde  a  vobis  (ad 

qo<»>  rinn  minus  haec  cura,  quam  ad  nospertinett  amanter  et  studiose  in 

i'-mim»  petimus:   detis  operam.   nt  ad  condictum  diem  e  corpore  vestro, 

coram  nobis,   aut  qnibus  has  partes  mandubimus,   compareant,  in- 

stitati  nostri  causas  audiaut  vestroque  omnium  cum  publico  tum  privato 

nomine  sua  nos  ope  et  consilio  adiuvent,  quo  caeteri  qnoque  exemplo  vestro 

provorati  et  commoti  in  communem  saluteni  et  utilitatem  ecelesiae  et 

r^lijrionis  eatbolieae,  in  qua  omnium  qnoque  nostrum  salns  et  incolumitas 

ointinetur,  tanto  alacrius  consentiant  et  inchoatum  a  praeeossorc  sanetis- 

«inium  opus  rommunibus  auspieiis  tandem  perficiatur.   in  eo  faeietis  nobis 

r»m  cum  primis  pratam,  nobis  decoram,  vestra  denique  erjra  catbolicam 

rt-lijrionem  et  rempublicam  baue   pietate,   veneratione  et  studio  difrnam. 

fotum  in  arce  nostra  montis  beatae  Mariae  virpinis  17.  Auptisti  anno  1580. 

[In  verso]:  Keverendis,  nobilibus,  nobis  sincere  plurimnmque  dilectis. 

praeiv.sito.   decano  et  capitulo  siimmae  ecelesiae  in  urbe  nostra  Wirce- 

l'raes.  d.  20.  Anp.  anno  1580.] 

Eine  Abschrift  des  Originals  im  k.  Kreisartliiv  zn  Wirsbarg. 

bi-  Ltr  ilor  l'nivrr«ität  Wirzbiir^.    S.  Biml.  8 
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Nr.  57. 

Revers  des  Bischofs  Julius  gegen  den  Propst  vom  Kloster  Wcchters- 

tcinkel,  Richard  von  der  Kehr,  der  zugleich  Dompropst  zu  Wirzburg 

ist,  für  den  zu  Gunsten  des  geistlichen  Seminars  geleisteten  Beitrag 

von  6000  Gulden. 

1581,  1.  Februar.    Auf  der  Marieuburg  oberhalb  Wirzbnrg. 

Nos  Julius,  dei  gratia  episcopus  Wirtzeburgensis  et  Franciae  orien 

talis  dux.   impulsi  commiseratione  erga  afflictam  christianam  et  catholkam 

religionem  nostram  tristiumque  horum  temporum  faciem  non  sine  sing-ulari 

animi  nostri  cruciatu  intuentes,  dum  pro  officii  nostri  ratione  nihil  n«.n 

aginms,   nulli  studio  et  laboro  pareimus,   ut  et  ecclesiae  dei  et  «  ummnni 

patriae  nobis  conereditis  bene  sit  grassantibusque  inalis  per  saluberrima« 

rationes  et  consilia  medicina  eomparetur,  nun  aliam  rectiorein  viam  ex- 

plorare  potuimus,  quam  eam,  quam  sacer  ortliodoxorum  patrum  senatn»  ir. 

generali  concilio  Tridentino  sub  titulo  :  decretum  de  reformatione,  de  juveu 

tute  recte  et  pie  instituenda,  quae  dei  ministrorum  perpetuum  seminariain 

sit,  divino  proeul  dubio  instinetu  commonstravit  eamque  nnam  «.uuitnoruiL 

viroruui  vestigiis  signatam.   in  qua  tut«»  conquiescamus,  relegeiidam 

nobisque  patere  non  obseure  animadvertimus.  itaque  cum  seminarium  illud. 

quod  felieis  reeordationis  praecessor  noster  episcopus  Friedericus  rtc.  \*<< 

apertum  in  urbe  nostra  Wirtzeburgo   collegiuni   niedioere  instituit .  n>»t 

tantum  tuendam,  verum  etiam  amplilieandum   et  pro  nutante  eath<-li«a- 

nostrae  religionis  statu  nrmioribus  praesidris  fuleiendum  esse,  quotidiaui? 

rerum  experimentis  docemur,   eam  ob  causam  graves  sumptn>  IV,  imt? 

longeque  graviore*  faciendi  erant,  si  tarn  pium  tainque  necessarium  mj.il« 

ad  posteritatem  i  quae  nostra  indubia  mens  semper  fuit »  liberali  pirtat*-  «-« 

pia  liberalitate  per  nos  perpetuandum  foret.  cum  vero  ob  alia  imWibiü:* 

onera,  in  quibus  in  hac  diffieili  et  aerumnosa  gubernatione  pn-mimur.  aü 

molem  illam  sustinendam  aliorum  quoque  huuieros  et  auxiliare>  dextra» 

diligenter  eircumspectaremus,  ecce  ad  nostros  conatus  adjuvando>  int»-: 

alios  ecclesiae  nostrae  ac  monasteriorum  praelatos,   quoruni  unusquis«^ 

pro  sua  virili  nobis  subsidium  tulit,  presto  fuit  revereudus  et  n»>bili*  rir 

dominus  Kichardus  a  Kliere,  eathedralis  nostrae  ecclesiae  HerbijHdensi- 

senior  eiusdemque  et  monasterii  nostri  in  Wechterswinckel  praepositus  etc 

qui,  uti  inter  illos  omnes  auetoritate  et  dignitate  prineipem  locum  obthvt 

ita  etiam  primus  ex  illis  singulari  alacritate  et  erga  nos  studio.  inpriiL> 

vero  erga  deum  et  sanetam  catholicum  religionem  pietate.  amore.  ciLrc 
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et  veneratione  ad  petitara  a  nobis  subsidiariam  opem  ferendain,  intelloctis 

instituti  nostri   laudabilis   coDsiliorumque   rationibus  se  adduci  permisit 

disrnamque  suo  nomine  et  nostra  exspectatione  pecnniae  summam  nempe 

sn  millium  florenorum  Rhenensium,   nomine  nostri  monasterii  Wechters- 

winrkel  (seinel  duntaxat)  ad  dicti  seminarii  usum,  a  nobis  tanquam  mo- 

naüt^rii  in  Wechterswinckel  ordinario,  hoc  instanter  petentibus  ae  appro- 

butiboa,  se  soluturum  promisit ,   consensit  atque  eadem  oblata  re  ipsa 

nobis  numerari  et  in  praesenti  pecnnia  dari  curavit,  nnmeravit  et  dedit, 

»a  tarnen  mente  et  tidueia,  ut  na  ipse  dominus  praepositus  intuitn  saepe- 

"üYti  seminarii   postbac  itenun   oneretur  et  gravetur.    ut  autem  prae- 

t.itas   nost^r    praepositus    intelligat,    sese   ex   sacri  Tridentini  eoneilii 

>^nt*ntia  dictam  peeuniae  summam  pie  et  laudabiliter  eollocasse,  recog- 

nosciinus  et  testamur  per  praesentes  pro  nobis  et  sueeessoribus  nostris, 

im>  religiöse  et  pro  virili  curaturos,  ut  supradieta  a  domino  praeposito 

numerata   et   persoluta    pecunia   in   nullos   alios    usus   quam  seminarii, 

hoc  »«st   juventutis    bonam   spem   de   se   pollieentis    ingenuam,  rectum 

dUigenternqne  educationem  et  institutionem  utiliter  convertatur,   ita  ut 

^mper  nobis  ad  manus  sint  pii  et  doeti  viri  domi  nostrae  nati,  qui 

«undacibilem  ecelesiae  dei  et  eommuni   patriae  opem  praestare  queant. 

•  "iui*  voti  nostri  ut  tanto  certiores  coinpotes  reddamur,  sciant  pra-sent»s 

»-t  posteri,  eam  esse  nostram  fixam  deliberatamque  meutern  et  voluntatem, 

qn<»d  ut  ii  cleriei  alumni,  qui  edutationis  et  insitutionis  benefleio  in  nostro 

^minario  jraudere  volunt,  nobis  et  successoribus  nostris  diebus  vitae  snae 

in  statu  ecelesiastieo  inserviendo  pro  aceeptis  beneficiis  citra  ullam  ex- 

•^ption»-iii  additentur  et  obstriugentur.    denique  si  vel  hominura  vel  tem- 

h»rum  vitio  accidat,  quid  secus  per  DOS  aut  nostros  suecessores  attentari 

aat  a  nostro  instituto  teuere  discedi,  quorum  utrunque  deus  elementer 

avertat.  hoc  casu  nos  nostrosque  succossores  ad  plenariam  restitutionem 

rt  refusion^in  dietorum  spx  millium  florenorum  Hhenensium  erga  saepe- 

Miminatam   pra»p<>situm  in  Weehterswinekel  et   eius   suecessores  vijrore 

harum  literarum  nostrarumque  reversalium  sine  ulla  exceptione  hrmiter 

M  spo&te  nostra  obligamOB  et  condemnamus.  oramus  autem  et  obtestamur 

>u>  i-»-ssores  nostros  per  viscera  miserieordiae  dei  perque  pastorale  suum 

"tmium.    ut  ne  hoe  seminarium  sive  clerieorum  seholam  juxta  decretum 

*apradicti  eoneilii  a  nobis  tanto  studio,  iura,  laboribus  et  impensis  erectum 

\"  rpetuisque  redditibus  dotatum  et  stabilitum  ad  alios  usus.  sacros  vel 

f-ntfanos  quantumvis  in  speeie  pios  assi<rnent,  addieant  vel  eonvertant, 

huic    nostrae  fundatioui,   hoc   est  pro  alenda    et  ecclesiasticis  dis- 

i  iplinis  instituenda  juventute,  quae  postmodum  in  nostra  dioecesi  eccle- 

>i;irum  ministeriis  perpetuo   inserviat ,   immutabiliter  relinquant ,   in  ea 
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conservent  *,»  et  tueantur.  quod  si  aliquis  eortun  ex  usu  huins  nostrap 

provinciae  Franeonicae  existimaverit,  ut  et  alii  juvenes  nobiles  sive  la  - 

biles publice  alantur  et  ad  civilia  sive  saecularia  munera  obeojida  in 

formentur  et  instituantur,  ei  per  DOS  liberum  Bit,  ut  aliud  oollpgium  pari 

cura,  laboribus  et  sua  liberalitate  construat,  suis  Ipgibus  fandet  et  ad 

dictum  flnem  destinet,  dummodo  ab  hoc  nostro  clericorum  seminario.  r\ 

instinctu  Spiritus  sancti  ad  restaurandam  catholicam  rpligbmem  common 

strato  et  decreto  publico  iudicto  abstiueat  ueque  id  sacrae  militiae  Marl 

pie  dicatum  aliorsum  cum  impietatis  nota  et  religionis  veteris  maiini- 

detrimeuto  deputet,  alioquin  noverit  sibi  grave  futurum  in  extremo  di»- 

tremendo  Uli  omnium  judici  deo  a  se  factae  inversionis  seu  potius  p*r 

versioiiis  rationem  reddere.  in  quorum  omnium  fidem  pt  testimonium  ha<  <>■ 

literas  sigillo  nostro  ad  perpetuam  rei  inemoriam  communivimus  manu<ju^ 

propria  subscripsimus.  datnm  in  arce  nostra  montis  divae  virginis  snpra 

Hcrbipolim  primo  die  nipusis  Februarii  anno  millpsimo  quingentesim ■« 

octogpsimo  primo. 

Julius  ppiscopus  Wircpburgpnsi*  subsrr 

Am  unteren  Rande  der  Urkunde  ist  Folgendes  bemerkt: 

Obgemeltp  spchstausent  gülden  sind  mit  acht  undprsehidliche  sobald 

verscbreibungen.  wie  im  inventario  und  der  ainundachtzigistpu  jarrechnuni: 

des  rlostprs  Wecbterswinckel  zu  finden  ist.  actum  22.  Aprilis  anno  l.V^l. 

Rochus  Dillherr  notarius  eonsistorii  Hprbipolensis  m.  pr. 

Die  Original- Urkunde  auf  Pergament  mit  einem  anhängenden  in  (in  r 

Holzkapsel  verwahrten  Siegel  (27.  27)  im  kgl.  Kreisarchiv  zo  Wirzburr 

Nr.  58. 

Die  Verhandlungen  zwischen  dem  Bischof  Julius  und  dem  Ihmeapit*  J 

über  die  Gründung  und  Eröffnung  der  l'niversitnt. 

1581,  Hl.  Dezember. 

1.    Sitzung-  dp s  Vorini ttags.i 

Anfangs  dipspr  cammern  zaigt  der  ehrwirdig  und  edel  herr  Srtl 

hart  von  Tbüngcn,  dombdecbant  und  probst,  den  anwpspnden  herr-ii  &v. 

wie  ire  ehrwirdpn  gesterigen  tags  bpy  dem  auch  ehrwirdigen  und  edi-c 

herren  Reinharden  von  der  Kehr,  dombprobsten,  in  dero  vormuiid>chaft~ 

*|  In  der  Vorlage:  conserventnr. 
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>a<kn  gewesen,  bey  denselben  aber,  als  denen  was  Schwachheit  zugc- 

standeu,  nichts  verrichtet,  anheilt  aber  widermnb  bey  denselben  gewesen: 

hftteil   ire  ehrwirden   neben   andenn  vermeldet,  wie   des  hochwirdigen 

forsten  unseres  gnedigen  hellen  bruder,  Dietz  Echter.  Georg-  Schleenrieth 

und  rector  Jesnitaruni  bey  iren  ehrwirden  gewesen  und  ihnen  angezaigt. 

wie  irer   furstl.   gnaden  begeren  were,   der  universitet,  so  ire  furstl. 

jrnaden  anzurichten  und  den  2.  Januarii  künftig  die  privilegia  proniulgiren 

la^en  wollten,  rector  zu  sein,  das  jurament  auch  alsbalden  zu  verlesen 

zuteilen  wöllen:  welliches  iren  ehrwirden  beschwerlich  were  zu  hören 

gewesen,  weyl  ein  ehrwirdig  doinbcapitul  zuvor  wider  die  nniversitet  pro- 

testirt,  sonderlich  auch,  dass  er,  der  dombdechant,  ire  furstl.  gnaden  also 

avisirt,  ime,  herren  dombprobsten  etc.,  das  rectorat  nfzulegen  und  von 

capituls    wegen    dorein    gewilliget    haben    söllt.    die    nniversitet  ufzu- 

richten  etc.  und  derowegen   gebetten:  der  herr  dombdechant  sich  von 

einem  ehrwirdigen  doinbcapitul  nicht  abzusondern  noch  iren  furstl.  gnaden 

zu  srestatten.  dass  die  nniversitet  ufgericht  werde  etc..  dorutVen  betten  ire 

ehrwirden  dein  herren  dombprobsten  geantwortt,  dass  ire  furstl.  gnaden 

<lnrclt  den  junker  Landenbergern  und  Hieroniinussen  Hagen  ire  erwirden 

zur  Promulgation  der  Privilegien  auch  uf  nechsten  dienstag  fordern  lassen, 

in*  ehrwirden  aber,  dass  sie  nicht  zum  besten  auf,  oder,  do  es  schön  besser 

Wirde,  dero  schwagern  zu  besuchen  zugesagt,  welliches  die  vergangene 

leyertag.    weylen  ire  ehrwirden  gast   gehabt,  nicht   besehenen  können: 

\\>re  gleichwid  nicht  one,  ire  furstl.  gnaden  ire  ehrwirden  Selbsten  auch 

uiit  iruteii  und  bössen  Worten  zum  rectorat  sich  gebrauchen  zu  lassen 

bereden   Wüllen,  auch  desshalben  durch  den  hoffmeister  beschicket,  ire 

ehrwirden  aber  sich  all  wegen  entschuldiget,  dass  sie  viel  geschefften  bede 

in  capitata-  und  vormundschaftssachen,  zu  deine  auch  nicht  mehr  rath, 

auch  kein  futter  von  hoff  etc.,  so  were  irer  ehrwirden  gelegeiiheit  Soli- 

sten (rar  nit,  mit  schulen  und  hüben  umbzugeheii,  auch  vermählet,  do 

ihre  furstl.  gnaden  ire  ehrwirden  ie  gebrauchen  wollten,  zu  andern  dann 

zu  diesen  sachen  ziehen,   dass  ire  ehrwirden  aber  jemanden  avisirt,  dem 

herren  dombprobsten  das  rectorat  anzupieten.  geschehe  inen  unguetlich: 

w.illten  sich  dessen  auch  verantworten,  stunde  aber  iedoch  bey  iren  ehr 

»irden,  ob  sie  es  annehmen  wollten  oder  nicht  etc.,  ebenmessig  und  dass 

ire  ehrwirden  sollten  von  capituls  wegen  gewilliget  haben,  ein  nniversitet 

anzurichten,  inen  zumal  unguetlich  geschehe,  dann  sie  selbsten  als  doinb- 

d«*cbant  von  capituls  wegen  iren  furstl.  gnaden  anzeigen  muessen,  dass 

-in  capitul  dorein  nicht  willigen  könne,  inniassen  die  bim-  inde  ergangene 

reüolutioiies,  Schriften  und  recesse  ein  solliches  ausfuehrlichen  beweyssen 

w.-rden  etc.,  auch  dessen  sich  der  gebuer  verantworten  wollten. 
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Doruffen  herr  dombprobst  geantwortet,  dass  der  eine  fürstlich 

sandt  gemeldet,  er,  herr  dechant,  bette  von  capituls  wegen  gewilligt 

und  möchte  vielleicht  mit  andern  herren  ein  verstand  haben  etc..  wellkfttf 

iren  ehrwirden  der  dombdechant  widersprochen  etc..  das  were  aber  nicht 

ohne,  als  vor  der  zeyt  einstmals  der  eanzler,  rector  Jesuitarum.  darron 

tractirt,  wie  man  rertorem,  decanum,  prothonotarinm,  pedellen  und  ander* 

statuta  und,  was  der  requisiten  mehr,  machen  wolle,  dobey  gewesen  al> 

irer  furstl.  gnaden  rath  und,  was  sie  für  gut  angesehen,  sich  {retahVn 

lassen  und  solliches  aus  denen  Ursachen,  weylen  sie  frembde  leut,  mit 

denen,  was  capituls  mainung  in  Kollichem  oder  anderem  seye,  nicht  zu 

disputiren  oder  inen  dasselbe  zu  vermelden,  dass  ire  ehrwirden  aber  v«»n 

capituls  wegen  dobey  gewesen  oder  dorein  gewilliget,  nit  gestendigr  seyr 

geschehe  iren  ehrwirden  gewalt  und  unrecht,  wolle  sieh  dessen  tr^^i 

iren  furtsl.  gnaden  verantworten,  auch  gegen  einem  ehrwirdipren  domh 

capitul  anitzo  verantwortt  haben. 

Doruffen   der   herr  nlombprobst   geantwortt ,    dass    ire  ehrwird-r 

wissen,  was  mehr  als  einest  iren  furstl.  gnaden  der  universitet  halb*-» 

so  mündlich,  so  schriftlich  von  capituls  wegen  undersagt:  so  se\vn  au<h 

die  privilegia  ohne  vorwissen   capituli  auspracht,  unangesehen  in  ir-r 

furstl.  gnaden  forin  stehe,  quod  nit  debeat  contra  capitnlum  sen  ilüa* 

consensum  inipetrare  nec  impetratis  uti  etc..   ire  ehrwirden  wollen  p**" 

sehen,  was  für  herren  wollen  dobey  sein,  vermählten,  in  peitaptari» 

weitter  darvon  zu  reden:  wann  ihre  furstl.  gnaden  dero  köpf  nach  al~- 

hinausfahren  wollten,  was  sie  furnehmen,  muesste  man  der  kayserli« 

majestilt  oder  dem  churfürsten  von  Meilitz  also  mit  der  zeit  elagni.  uni 

doch  schliesslich  darfnr  gehalten  und  für  gut  angesehen:  weyin  ire  furstl 

gnaden  allberait  einstheils  praelaten,  ungeacht  der  heyliffen  z^-yt.  r\ 

sollicheiu  actu  beschneiten,  auch  vielleicht  fortfahren  möchten,  so  söüV 

ire  furstl.  gnaden  noch  heut  darmit  innenzuhalten  unterthenisr  erficht 

auch  darfnr  gebetten  werden  etc..  uf  welliches  ire  ehrwirden  geantwortt. 

dass,  sovil  ire  ehrwirden  anlang,  wollen  sie  bei  dem  actu  nicht  sein, 

dann  es  denselben  ubel  anstehen  wurde,  dass  sie  dasjenig,  was  sie  zuy<tt. 

von  capituls  wegen  widersprochen,  itzo  in  der  person  bezeugen  and  rat: 

ficiren  sollten,    was  dann  die  beschickung  irer  furstl.  gnaden  anbelan.-. 

betten  ire  ehrwirden  die  fursorg:  weyin  die  praelaten  allberait  bcschrir^r 

ire  furstl.  gnaden  werden  den  actum  fortgehen  lassen:   sollte  danu  rit 

ehrwirdig  donibcapitnl  darfur  bitten  und  ire  furstl.  gnaden  nichts  d^t- 

weniger  fortfahren,  were  es  einem  ehrwirdigen  dombcapitul  ein  spott  qd^ 

die  geistlichen  rath  es  inen  nütz  machen  wurden,    uf  welliches  d^r  h^-rr 

dombdechant  replicirt:  ire  ehrwirden  wollten  dero  pflieht  verwahren,  nw^ 
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soll  es  thuen  und  ihre  furstl.  gnaden  beschicken,  werde  gegen  den  ab- 

wesenden desto  ehe  zu  verantworten  sein,  wann  ire  furstl.  gnaden  also 

mit  jrewalt  fortfahren. 

Was  dann  anbelangt,  dass  ire  furstl.  gnaden  inen,  herren  domprobst 

zum  rectorat  brauchen  wollen,  hetten  seine  ehrwirden  sich  dohin  erclert, 

iren  furstl.  gnaden  durch  Schleenriethen  unterthenig  beantworten  lassen 

wöllten,  dass  ire  ehrwirden  kein  sollicher  man  were,  dass,  was  andere 

nicht  thuen  wöllten,  ire  ehrwirden  wider  eines  ehrwirdigen  dombcapituls 

willen  verrichten  sollten. 

Sonsten  und  was  eines  ehrwirdigen  domcapituls  resolution,  so  uf 

das  papier  gebracht,  uf  das  uberschickte  notul  des  Katzenweickers 

halben  etc.,  bette  der  herr  dombprobst  ime.  als  dass  es  zu  weitleufftig, 

nicht  gefallen  lassen  und  sonderlich,  dass  dorinnen  gemeldet,  capitul  für 

gut  ansehe,  der  Katzenweicker  zu  sollichem  vorhabendem  baue  des  semi- 

narii  sollte  vor  andern  orten  gelegener  und  tueglicher  sein  etc.,  dann 

dass  solicher  Vorschlag  iren  fürstlichen  gnaden  beschehe,  nicht  dorein 

willigen  und  ehe  ein  notarium  in  capitul  schicken  und  darueber  prote- 

stiren  lassen  wolle,  sondern  solle  die  bede  höft"  zur  Than  und  herren 

Leourodts  hoff,  auch  das  closter  zu  sanet  Ulrich  etc.  iren  furstl.  gnaden 

vorgeschlagen  werden. 

Vi  welliches  nach  bescheener  umfrag  für  gut  angesehen  worden, 

dass  in«  furstl.  gnaden  den  actum  einzustellen  unterthenig  ersucht,  auch 

vermeldet  werden  soll,  dass  die  herren  in  geringer  anzahl  bey  einander 

und.  do  ein  anders  besehenen  sollt,  sie  gegen  den  abwesenden  nicht  wissen 

zu  verantworten,  dann  iren  fürstlichen  gnaden  in  peremptoriis  viel  an- 

Pehnlichere  motiven  angezaigt  worden,  warumbem  nicht  rathsamb,  ein 

aniversitet  alhie  anzurichten,  aus  wellichem  man  itzo  nit  schreyten  könne, 

zodenie  die  couditiones,  daruffen  das  seminarium  und  der  closterhoff  Katzen- 

wei.ker  bewilliget,  noch  nicht  complirt  etc. 

Ist  also  votirt,  dass,  weylen  die  sachen  wichtig,  der  herr  domb- 

de.  hant  die  eltisten  herren  zu  sich  nehmen  wie  breiichlich  und  ire  furstl. 

pnadeu  desshalben  unterthenig  ersuchen,  den  actum  einzustellen  bis  ufs 

klüftig  peremptoriuni:  welliches  der  herr  dombdechant  neben  heim  Hannsen 

(  unraden  vom  Stain,  herren  Fangratien  von  Rabenstein  und  herren  Wil- 

lielm  Milchling  also  zu  verrichten  uf  sich  genommen,  mit  Vermeidung,  dass 

parer^a  mit  unterlauffen  werden:  ire  furstl.  gnaden  werden  sagen,  die 

Lntterische  bauwen  schulen  und  kirchen.  und  capitul  wolle  ire  furstl. 

smaden  in  sollichem  verhindern. 

Nach  diesem  zaigt  wolernannter  herr  dombdechant  verner  an:  dem 

nach  «1er  herr  dombprobst.  wie  obgehört.  die  schriftliche  resolution  capituli 

Digitized  by  Google 



120 Urk.  Nr.  58  (1580. 

uf  das  übergeben  notul  des  Katzenweickers  ime  durchaus,  ausserhalb 

anhangs,  dass  der  Katzenweicker  zum  seminarin  nachmals  verbaut  werdet 

söll  etc..  gefallen  lassen,  ob  solliche  reSolution  nochmaln  iren  fürstlichen 

gnaden  in  Schriften  unterthenig  ubergeben  oder,  des  herren  dompr»b?N 

gutachten  nach,  der  anhang  heraus  söll  gelassen  werden,  oder  was  Solisten 

iren  fürst  1.  gnaden  uf  solliche  notul  etc.  zu  antworten,  wiewoln  in  ehr 

wirden  des  herrn  domprobsts  bedenken  nit  für  erheblich  achten,  dann  der 

Katzenweicker  iren  fürstlich  gnaden  uf  etliche  conditiones  alberait  be- 

williget etc.:  uf  welliches  incideiiter  fnrgelaufleii,  dass  in  capitul<>  be- 

schlossen, ire  furstl.  gnaden  schrifslich,  inmassen  solliehes  abgehen, 

capitata  resolution  zuzustellen,  dobey  es  billich  verpleyben  sollen. 

Dieweylen  aber  der  herr  dombdechant  neben  andern  herren  zn  irer 

fürstlichen  gnaden  verordent.  sind  sie  erbi  tten  worden,  den  inhalt  sol.  h-  r 

schriftlichen  resolution  etc.  iren  furstl.  gnaden  unterthenig  mündlich  an 

zuzaigen  und  den  anhang,  des  herren  domprobsts  gutachten  nach,  heran- 

zu  lassen. 

2.    Sitzung  des  Nachmittags.) 

Der  ehrwirdig  und  edel  herr  Neithard  von  Thüngen,  dombdechant 

und  probst  zum  Xeuwenmunster,  zaigt  dem  auch  ehrwirdigen  und  edlen 

herrn  Keicharden  von  der  Kehr,  doinprobsten ,  an,  wie  ein  ehrwirdk' 

dombkapitul  uf  irer  ehrwirden  selbst  gutachten  und  etlichen  andern  be- 

denklichen Ursachen  den  hochwirdigeii  fursten,  unsern  gliedigen  le-rren 

von  Wirtzbiugk,  durch  die  vier  anwesende  herren  beschicken  und  £. 

begehren  lassen,  dass  ire  furstl.  gnaden  mit  der  Promulgation  der  Privi- 

legien bis  uf  nechst  künftig  peremptorium  g.  innzuhalten,  darmit  des^n- 

halben  ein  capitul  sich  ferner  zu  bedenken  und  die  sachen  zu  b-ratfa 

schlagen  betten,  dann  abwesend  der  andern  herren  vermög  der  jH-r.mp- 

torischen  entschluss  ein  änderst  nicht  eingewilliget  oder  verantwortt 

werden  niöcht,  durch  welliches  ein  ehrwirdig  doiucapitul  dennoch  das 

jenige  gethan  sein  verhörten,  was  die  notturft  dissfals  erfordert  und  be\ 

den  abwesenden  herren  verantwortlich  seye. 

Ferners  betten  ein  ehrwirdig  doiucapitul  durch  die  absreordeate 

herren  iren  furstl.  gnaden  auch  mündlich  und  unterthenig  den  inhalt  dir 

in  schriften  verfassten  resolution  über  das  nottul,  den  hon"  Katzenweicker 

betreffend,  (ausserhalb  irer  ehrwirden  bedenkenst  anpringen  lassen.  neia*- 

liehen:  sintemal  dieselben  notul  ein  Obligation  und  dass  ein  ehrwirdig 

donibcapitul  schuldig  sein  sollt,  den  vorhabenden  bauw  etc.  auch  ua<fe 

dero   absterben  zu  conserviren   und   zu  continuiren  etc.,  solli' hes  ehr 
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\virdisren  dombcapitul  ganz  beschwerlich  fallen  wurde,  sintemal  iren  furstl. 

srnaden  der  banw  des  seminarii  und  der  In  »ff  Katzenweicker  etc.  uf  etliche 

genannte  conditiones  eingewilliget.  deren  von  iren  furstl.  gnaden  aber 

keine  eomplirt,  derenhalben  dann  die  anwesende  herren  uf  solch  notul 

sich  verners  nichts  einzuwilligen  wuessteii.  ire  furstl.  gnaden  betten  sich 

dann  zuvorn  uf  die  übersehene  conditiones  erclert,  als  dann  erst  die  not- 

turft  erfordern  wurde,  ein  ehrwirdig  dombcapitul  mit  iren  furstl.  gnaden 

sieh  muh  dir  vergleichnng  des  hoffa  Katzenweickers  sich  underredeten. 

horuffen   ire   furstl.   gnaden   sich   unterschiedlichen,   wie  hernach 

volgvii  thett .  respondendo  erclert  und  nemblich:  soviel  die  universitet 

und  Promulgation  deren  erlangten  Privilegien  anlangen  thue.  ire  furstl. 

irnad«*ii  änderst  nicht  wisst-n,  dann  ire  furstl.  gnaden  ein  solliches  hiebevorn 

in  das  capitul  gelangen  lassen,  auch  daruffen  nie  vermerket,  dass  ein 

j?anz  ehrwirdig  dombcapitul  oder  einer  unter  den  herren  privatim  dorober 

»Vdenkens  gehupt  oder  ein  solliches  dero  {niediges  vorhaben  mit  der  uni- 

versitet sich  missfallen  lassen,  inmassen  dann  ein  ehrwirdig  donn  apitnl 

die  privilegia  lang:  gehapt  und  one  zweifei  wurden  haben  verlesen  lassen, 

wie  dann  auch  dits  ganze  werk  nicht  änderst  gemaint  oder  sein  werde, 

dann  dass  allein  in  theologia  und  philosophia  diejenigen  mit  der  zeyt  pro- 

niovirt  werden  möchten.  so  tüglich  darzu  weren,  und  nicht  «  ist  mit  jrrossein 

uncosteii  anderer  ort  muessen  geschickt  und  verlebt  werden,  aber  in  ju- 

ridica  und  medic.  facultate  noch  der  zeyt  erar  nichts  docirt  oder  ange- 

fangen werden  söllt.  dessenhalben  dann  kein  uncosten  man  sich  zu  be- 

fahren, derhalben  ire  furstl.  gnaden  sich  nicht  versehen  wollen,  dass  ein 

♦  hrwirdig   dotmapitul    dieselben    an    sollichem    guten    werk  verhindern 

w.-rden  etc. 

Was  dann  anbelangt,  dass  ire  ehrwirden  sollten  von  capituls  wegen 

in  solch  vorhaben  und  anfriehtung  der  universitet,  auch  Promulgation  der 

Privilegien  dobey  irewesen  und  eingewilliget  haben,  betten  gegen  irer 

fnrstl.  ajnadeo  ire  ehrwirden  sich  entschuldiget,  mit  untertheniger  anzaig. 

•  i.i^-i.  •  »Ii woln  ire  ehrwirden  für  sich  bey  dem  herrn  canzlern  und  rectorn 

.1.  ̂ uitaruin  in  berathst  -hingung  etlicher  Statuten,  so  gemacht  werden 

»»'»llen,  gewesen  etc.  dass  solches  doch  nur  für  irer  ehrwirden  person 

:m<l  nicht  von  capituls  wegen  beschehen,  auch  iren  ehrwirden  nicht  gebueren 

v\«»lle.  mit  sollichen  frembden  personell  von  denen  dingen  zu  reden,  die 

zwischen  iren  furstl.  gnaden  und  einem  ehrwürdigen  dombcapitul  in  ge-  • 

h  im  gehalten  werden  sollen,  derowegen  dann  ire  ehrwirden  billich  durch 

r«-r  farntl.  gnaden  abgeordnete  bey  dem  herren  dombprobsten  desshalben 
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nicht  Sölten  dargegeben  worden  sein,  als  ob  sie  von  capitul*  we^en  in 

sollieh  dero  vorhaben  mit  der  universitet  etogewilliget  betten,  sondern 

irer  elirwirden  in  solchem  verschont  haben,  doruffen  betten  ire  furstl. 

gnaden  sich  entschuldiget,  dass  sie  ein  solliclies  von  der«)  ahtreordentrn 

zu  geschehen  gar  nicht  bevolhen,  auch  der  dombdechant  Von  rapitnl» 

wegen  solliches  nicht  gethan.  derhalben  wölken  ire  furstl.  gnaden  dm 

herm  dombprobsten  hören,  wer  derjenige  seye,  der  solliches  von  drm 

herren  dombdechant  ausgeben  etc..  gleichwol  ire  furstl.  gnaden  darbeneten 

angehenket,  dass  solch  dero  vorhaben  mit  der  Universität  ein  -rut  «>rk 

wollen  uf  den  dienstag  die  herren  fordern  lassen:  wellicher  kommen  wölk, 

der  möchte  es  thuen  etc. 

Sonsten  und  was  das  seminarium  zu  bauwen  anbelanget,  betten  ir- 

furstl.  gnaden  dasselbe  alles  nach  lengsten  erholt  und  weitleufftijr  darv.'ti 

geredt,  auch  der  einen  conditionen,  als  dass  die  geistliche  räth  a bp es*  haft: 

werden  sollten,  zimblich  ausgefuert,  und  nemblich.  class  ire  furstl.  jmadfi: 

zimblich  blöder  natur  selbsten  supplicationes  alle  nicht  annemen  noch  »r 

ledigen,  vil  weniger  andere  notturftige  examina  und  inquisitiones  anstelle^ 

und  verrichten  könnten,  und  do  es  änderst  der  gebuer  verrichtet  w>r<i^t 

soll,  muessten  ire  furstl.  gnaden  leuth  haben,  do  es  aber  änderst  nnln 

sein  sollt  oder  könnt,  muessten  ire  furstl.  gnaden  abtheilen,  einem  ehr 

wirdigen  dombcapitul'  ein  theiil  geben  und  ire  furstl.  gnaden  ein  theül 

behalten,  mit  vernerem  vermelden:  ein  ehrwirdig  dombcapitul  resolvir 

sich  dohin,  ire  furstl.  gnaden  sollen  nicht  frembde  leuth  zu  geistli«hr!i 

ritthen  gebrauchen,  so  betten  doch  ire  furstl.  gnaden  kein  frembde  n 

genommen,  sondern  mehrertheils  alle  zuvorn  alldo  und  capitul  mit  ihn-'i 

zufrieden  gewesen,  also  ire  furstl.  gnaden  nochmaln  verhofften,  ein  ehi 

wirdig  dombcapitul  den  bauw  des  seminarii  mit  dargebung  des  hol« 

Katzenweickers  nit  hindern  werden,  dann  sie  änderst  darmit  nichts  dann 

gottes  ehr  zu  befuerdem  suchten:  do  sie  dann  durch  ein  ehrwirdiir  dorn*' 

capitul  doran  verhindert  werden  sollten,  kein  gluck  noch  heyl  doWy  «-in 

oder  zu  warten  were  etc..  die  andere  conditionen,  so  i reu  furstl  jniaden 

auch  unterthenig  ubergeben,  hielten  ire  fürstl.  gnaden  so  ho^hwichtir 

nicht,  dass  sollich  gut  werk  dardurch  sollte  verhindert  werden.  «>  -'1!'' 

auch  ein  ehrwirdig  dombcapitul  das  nottul,  wie  ihnen  gefelli-r.  endem 

die  Lutterischen  bauweten  kirchen  und  schulen,  derhalben  ire  für»:: 

gnaden  vermeinten,  dass  auch  sie  au  sollichem  dero  christlichein  w-1 

mainendem  werk  billich  nicht  sollten  verhindert  werden,  und  oht*  hon  -u 

ehrwirdig  dombcapitul  ir  in  sollichen  bauw  nicht  willigen  wurden.  wr> 
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es  ein  werk,  das  weit  sehe  und  weit  gelangen  wurd  und,  wann  es  auch 

an  bäpstliche  heyligkeyt  und  kay.  majestet  kerne,  es  villeicht  ihnen  nicht 

werden  missfallen  lassen,  es  hetten  auch  ire  furstl.  gnaden  angemeldet, 

das*  dieselben  in  beysein  irer  ehrwirden,  herm  dechanten  zu  Chomburgs 

and  herren  grafen  von  Schwartzburgs  etc..  vor  der  zeyt  angezaigt,  dass 

sie  Vorhabens  weren,  philosophiam  allhie  lesen  zu  lassen,  und  in  summa 

hetten  ire  furstl.  gnaden  die  sachen  aller  zum  scherpfsten  ausgefurt,  mit 

annieldung.  dass  ire  furstl.  gnaden  dero  bischofflichem  ampt  mit  ver- 

leyhung  des  allmechtigen  auswarten  wollten,  bis  sie  entweder  naturaliter 

•  •der  civiliter  desselben  entsetzet  oder  abgeschafft  wurden. 

Welliches  alles  also  in  camera  anheut  vor  gut  angesehen  worden, 

ir^  furstl.  gnaden  unterthenig  anzupringen  und  was  ire  furstl.  gnaden 

sich  doruÖVn  gnedig  resolviren  wurden,  dem  herren  dombprobst  also  zu 

referiren.  dass  ire  ehrwirden  nun  also  audienz  geben  wollen,  des  theten 

die  anwesenden  herren  sich  freundlich  bedanken  und  bewerten  auch 

freuntlieh,  was  dero  guthedunken,  einem  ehrwirdigen  dombcapitul  zu  er- 

öfl'en:  ein  ehrwirdig  dombcapitul  habe  noch  die  fursorg,  es  werde  solch 
nntertheniür  best  heben  suchen,  den  actum  und  änderst  einzustellen,  wenig 

fruchten,  auch  mehr  nicht  helfen  werde:  dann  es  könne  etc.  . 

l'f  welliches  furbringen  der  ehrwirdig  und  edel  herr  Keichart  von 

•ler  Kehr,  dombprobst  etc.  vermeldet,  wie  ire  ehrwirden  und  gnaden,  was 

bei  dem  hochwirdigen  forsten  unsenn  gnedigen  herren  von  Wirtzburgk 

in  unterschiedlichen  puncten  verrichtet  worden,  und  wollten  von  dem  all 

raechtigen  änderst  nichts  wünschen,  dann  dass  er  seinen  gütlichen  segen 

reb<\  mau  in  ruhe  und  ainigkeit  stehen  und  sein  möeht,  dann  die  be- 

«chwrrden  unter  den  geistlichen,  bey  der  ritterschaft.  den  Stetten  und  uf 

'I^m  land  gross,  dessen  ire  furstl.  gnaden  alles  nicht  achten:  vermainen, 

«•>vn  «las  factotum  allein:  wolle  nicht  wissen,  dass  ein  ehrwirdig  domb- 

•  apitul  in-  furstl.  gnaden  erwehlet:  haben  den  stift  von  irer  furstl.  gnaden 

eitern  nicht  ererbt:  wissen  nicht,  wie  der  clerus,  ritterschaft  und  land 

sehaft  dem  stift  verwandt:  seven  nicht  lang  bev  dem  stift  herkommen: 

Ii --»-Ii  sich  «durch»  bösse  hitzige  leuth,  dero  rilth.  verhetzen,  die  auch  des 

»tiftA  gelegenheyt  nicht  wuessten.   und  hielten  ire  ehrwirden  dafür:  wann 

tar>ti.  gnaden  es  also  dobey  bewenden  und  pleyben  Hessen,  das.  was 

itzo    der  Promulgation  der  Privilegien  halben  gesehen  sollt,  den  herren 

.J»->uiten  zu  gutem,  dass  sie  masristn-s  und  theologos  machen  und  promo- 

vir»-n  könnten,  besehenen,  und  Hessen  es  also  ein  seminarium  pleyben  und 

k«-in  universitet.  inmassen  ire  furstl.  gnaden  sich  Selbsten  hiebevom  er- 

hoCtcll,   und   also   die    privibgia   weytter  nicht   dann  uf  das  allberait 

Digitized  by  Google 



124 Urk.  Nr.  58  (1581). 

angestellt  eollegiuni  der  Jesuiten  gemaint  sein  sölt ,  also  es  verantwort- 

lich were:  aber  zu  besorgen,  weyin  die  pralaten  allberait  beschrieW 

auch  zun  parfuessern  allberait  stattlich  zugericht,  ire  furstl.  jrnad.n  nicht 

werden  abstehen,  ire  ehrwirden  betten  gar  nichts  darvon  gewnst  *• 

nicht  irer  furstl.  gnaden  bruder  und  Schleenriedt  sie  dessen  berwhw. 

halten  auch  dartür:  weyin  die  prahlten  eben  nf  die  heylige  zeit  ata  zu 

reysen  besehriben,  nicht  bössei-  niainung  beschehen  seye  und  ire  furstl. 

gnaden  vielleicht  den  Sachen  so  weyt  nicht  nachgedacht:  so  wissen  sir 

vielleicht  auch  nicht,  wie  sie  ire  prälaten  halten  sollen,  ire  ehrwinl»* 

betten  sich  für  ire  person  des  rectorats  halben  entschuldiget  und  da?> 

sie  nicht  wollten  liiekenbuesser  sein,  wann  schon  ein  ehrwirdig  «1-»hi»- 

capitul  in  sollichen  actum  gewilliget  bette. 

Soviel  den  Katzenweicker  anbelangt  und  dass  ein  ehrwirdig  •Uml- 

capitul  vcrmög  des  überschickten  notuls  sich  obligiren  sollt,  sollich  <>!- 

legium  in  perpetuum  zu  conserviren,  seye  dergleichen  von  keinem  forsten 

nie  begehrt:  so  könne  man  solliches  auch  so  in  geringer  anzal  nicht  be- 

willigen, sondern  soll  bis  uf  das  peremptorium  eingestellt  und  wevtcr 

davon  geredt  werden,  dann  ein  ehrwirdig  dombcapitul  dir  conditiun»v 

die  iren  furstl.  gnaden  sollichen  bauwens  halben  mehr  als  einest  nl»r- 

geben,  man  nicht  könne  fallen  lassen. 

Solisten  und  soviel  die  abschaflung  der  geistlichen  räth  anhrlaiurt. 

dessen  ire  furstl.  gnaden  sich  nichts  erclert,  auch,  wie  vermutlich,  nicht 

thuen  werde,  seye  nicht  gut,  inuesse  im  pereinptorio  weiter  darvon  irr 

redt  werden:  do  dann  ire  furstl.  gnaden  nicht  wollten,  muesste  man  au<L 

thuen.  was  sich  gebuert,  und  dass  ire  furstl.  gnaden  uf  das  monitnritnx 

betrohen,  welliches  villeicht  uf  die  poenam  excominunicationis  ireheu  uni 

dirigit  werden  möcht,  können  ire  furstl.  gnaden  dasselbe  nicht  exequimi 

dann  ein  ehrwirdig  dombcapitul  sowohl  herren  in  der  statt,  als  ire  furstl 

gnaden,  und  also  man  iren  furstl.  gnaden  wol  sajren  könne.  das>  in»  turstl 

gnaden  desshalben  dem  capitul  verwant  und  obligirt  sein  und  nicht  in 

petriren  sollen,  noch  der  impetrateii  gebrauchen  mögen,  do  man  «Wi 

in  einem  iren  furstl.  gnaden  zusehe,  werde  sie  ein  anders  auch  anfanp*. 

den  herren  in  die  testament  greiften,  Teutsche  herren  machen  werde,  dif 

nicht  zu  testiren  macht  haben,  und  also  die  ritterschaft,  die  ire  brüd^r 

vettern,  freund  und  erben  unter  den  dombherren  haben,  es  auch  niob: 

gestatten  werden,  und  also  leicht  ein  meiner  verbitteruiiy  ge<ren  nvt 

furstl.  gnaden  eraigt  werden  möcht,  derowegen  mit  iren  furstl.  irna^c 

stattlich  doraus  zu  reden  seye:  ire  ehrwirden  wollen  iren  furstl.  irnaies 

nichts  fuchsschwenzen ,  können  es  auch  einem  ehrwirdigen  douibkapitfc 

zu  thuen  nicht  rathen,  dann  sie  billig  thuen  sollen,  was  sich  gebtu  rt.  dir 
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priilatoii  nicht  also  anschnallen  etc.  und  alles  nach  irer  furstl.  gnaden  köpf 

machen:  man  habe  die  alten  bisehofen  vexirt,  dieser  herr  vexire  ein 

rhnvirdie:  dombkapitul  und  ander  leut  wieder. 

Solisten  sollen  die  herren  die  Sachen  so  wol  bedenken,  als  sie  kön- 

oen:  ire  ehrwirden  seyen  alt.  werden  bald  sterben,  seyen  unverstendig  etc., 

dissmals  besser*  darzn  nit  zu  rathen. 

Cf  welliches  alles  in  bescheener   umbfrag  verner  durch   die  an- 

wesende herreu  gemeldet  und  bt»<lacht  worden,  dass  das  anpringen  bei 

irer  furstl.  gnaden   oberzeltermassen   sowoln,  auch   irer  furstl.  gnaden 

reMilution    doruft'en ,    wie   der   herr   doinbdechant    in  unterschiedlichen 
pum  ten    referirt ,    also    verlauffen.     und    darbeneben    bedacht   worden  : 

(»hwolu    ire    furstl.   gnaden    den   sachen .    soviel    die    universitet  und 

promnlgation  der  Privilegien  anlangt,  ein  färb  vermainen  anzustreichen, 

«lass  »-S  nur  uf  die  theologiam  und  philosophiam  gemaint  und  nicht  ein 

tranze  universitet   sein   soll,   so  wisse  man  doch  wol,   dass  man  kein 

mapister  oder  doctores  machen  könne,  wo  nicht  universiteten  und  privi- 

b-gia  seind ,  und  also  die  beschönung  wol  zu  vermerken  etc.:  man  auch  die 

privilegia,   wann  denen,    so  promovirt,   testimonia    irer  profession  und 

-Taduum  geben  werden  sollen,  nicht  vermentelen  oder  so  dunkel  mit  den 

.»ndeien   requisiten  nmbgehen   können  und    sintemal   ire   furstl.  gnaden 

allberait   die   prälaten   beschrieben,   auch  in  der  Uarfuesser  kirchen  die 

^»iones  allbereit  zugericht  werden,  vermutlich  ire  furstl.  gnaden,  so 

m-  schon  noch  weiters  um  stillstand  unterthenig  angemanet  wurden,  doch 

fortfahren   und  sich  nicht  abwenden  werden  lassen  und  also  man  den 

bimmel  «Wucher  decken  und  geschehen  lassen  muesse:  dann,  ob  man  schon 

morgen  widerumb  zusammenkommen  und  heint  den  suchen  nachdenken 

wöilt.  doch  darmit  nichts  zu  erhalten:  sodann  im  nehern  peremptorio 

wvytter  davon  zu  reden,    und  meldet  der  wolgeborne  herr  Johann  Gervic, 

irraf  zu  Schwartzburgh  :  demnach  in  irer  ehrwirden  und  gnaden  beywesen 

<ier  universitet  halben  soll  meidung  beseheheil  sein,  dass  sie  in  warheyt 

und  bei  dero  pflichten  sich  nit   zu  erinnern,  dass  in  dero  beysein  dess- 

halben  ichtwas  expresse  von  iren  furstl.  gnaden  oder  jemanden  änderst 

f'irpracht.   gemeldt  oder  begert  worden:  so  seyen   sie  auch  bey  keiner 

bcwilligiing  gewesen:  von  iren  furstl.  gnaden  aber  haben  sie  privatim 

vermerket,  dass  sie  eyferichen  last  darzu  haben:  auch  vermeldet,  dass 

'Ii*-  privileiria   nichts   rosten   und  nur   darumben    anspracht,    dass  mit 

«►-ni^ern  nncosten  diejenigen,  so  etwas  studirt.  alhie  promovirt  werden 
möchten. 
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Sonsten  und  so  besteht  es  auch  des  Katzenweickers  halben  uf  den 

übersehenen  eonditionen. 

Bey  wellichem  der  herr  dombdechant  angemeldet,  dass  dieselben 

sich  nicht  zu  erinnern,  ob  etwas  der  nniversitet  halben  bey  eapitul 

sucht,  und,  ob  es  schon  bey  Übergebung'  der  privilegia  besehenen,  s» 

were  doch  hemacher  vielfelltig  darwider  replicirt  worden,  dass  nicht 

rathsam,  dieselben  ins  werk  gerieht,  ininassen  die  recess  solliches  au* 

weisen  wurden  etc. 

Bei  wellichem  allem  wohlernannter  herr  dombdechant  angemeldet 

sie  befunden  die  herren  nit  ainig,  was  die  Promulgation  der  pri vil^jrien 

anbelang:  dann  einstheils  vermählen,  ire  furstl.  gnaden  nochmals  darfur 

zu  bitten,  einestheils  aber,  dass  es  gar  einzustellen  bis  ufs  peremptorium. 

weyin  vermutlich  ire  furstl.  gnaden  fortfahren  werden,  sintemal  die  prl 

laten  beschrieben,  auch  die  sessiones  zn  den  Barfuessern  albereit  zuir- 

richt  worden,    also  hielten  ire  ehrwirden  darfur:  do  ire  furstl.  gnaden 

weiter  ersucht  werden  sollten,  diese  nacht  den  sachen  nachgedacht  und 

morgen  zusammengetragen  werden  niusstc,  uf  was  motiven  ire  furstl 

gnaden  persuadirt  werden  sollen,  den  actum  einzustellen:  uf  wellkh- 

aber  weiter  nichts  votirt. 

Allein  durch  den  herren  dombdechant  verner  aupracht,  da»  Ire 

ehrwirden  und  gnaden  gott  zu  zeugen  nehmen,  der  sie  dann  auch  -traffen 

8011t,  wo  sie  iren  furstl.  gnaden  feind  seyen  oder  die  sachen  bös 

mainen,  dann  sie  in  dero  einkommen  alhie  und  alle  wolfart  vom  stift 

betten,  auch  das  best  iren  furstl.  gnaden  rathen  wollten  und  vennaiflt-n 

dass  ire  furstl.  gnaden  kein  bedenkens  haben  sollten,  die  geistlich»-  rätt 

wie  ein  ehrwirdig  dombcapitul  mehrmals  unterthenig  gebetten,  aHm- 

schaftVn  und  in  sollichem  einem  ehrwirdigen  dombcapitul,  die  mit  ir*i 

furstl.  gnaden  in  zustehenden  nöthen  heben,  legen,  auch  zu  sterben  und 

zu  genesen  berait  sein  muessen,  mehr  dann  den  auslendischeu  den»  sreistl 

räth,  gratificireu  und  willfahren  sollten,  dann  die  selben  in  nöten  ub*r  die 

zenn  bopfen,  ire  furstl.  gnaden  und  ein  ehrwirdig  dombkapitul  in  d-r 

schlappen  und  gefuhr  sitzen  liessen:  wollten  auch  darfur  halten,  das.»  di- 

andere  furgeschlagene  couditiones  ire  furstl.  gnaden  ins  werk  zu  ri'lit^u 

Eimchreil/ungen  in  dem  im  kgl.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  b<-iai- 

lichen  Domcapitelprotokoll-Band  v.  J.  1581,  fol.  387r.-3U5r. 
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Nr.  59. 

Eröffnungsfeier  der  Universität 

vom  2.  bis  5.  Januar  lf>S2. 

In  nomine  sanetissimae  et  individuae  trinitatis,  patris  et  filii  et 

Spiritus  sancti.  amen. 

Anno  domini  1582  die  2.  Januarii  ad  dei  opt.  max.  grloriam,  ec- 

rlesiae  catholieae  reique  publicae  christianae  utilitatem  mprimisque  Franciae 

Iniius  orientalis  et  Wircebur^ensis  dioeeeseos  commodum  et  ornamentum  re- 

v.rendissimus  in  Christo  pat»*r  et  dominus  d.  Julius  episcopus  Herbi- 

pjlensis  et  nominatae  iam  Franciae  orientalis  dux  illnstrissimus,  cum 

>ummo  studio,  labore  et  sumpto  aeademica  iura  et  privilegria  tarn  a 

jHintitice  maximo  Gregrorio  XIII.  quam  a  sacra  caesarea  maiestate  im- 

p.trasset.  Herbipolitanam  haue  aeademiam  promulgavit.  promulgrationis 

■Btem  modus,  etsi  alibi  copiosins  descriptus  est,  breviter  tarnen  eius- 

modi  fuit. 

1.  In  domini  Francisci  sacris  ipsemet  reverendissimus  solemni  ritu 

iniHgiiiqae  admodum  ceremoniae  et  apparatu  operattu  est,  ut  omnis  verae 

sapieiitiae  fons  et  anetor.  spiritus  sanetus,  academiae  novae  propitius  ad- 

w»«et  eamqut*  deineeps  Semper  dirigeivt  et  adiuvaret. 

2.  A  sacro  missae  officio  consedit  reverendissimus  in  loco  ad  templi 

portani  o<  eidentalem  apparato  et  cum  eo  una.  qui  simul  aderant.  amplis- 

sima*-  tarn  erch-siasticae  quam  polituae  dijrnitatis  homines,  qui  alio  loco 

distiru  tius  p.  n  «  nsentur. 

3.  Habuit  reverendus  et  eximius  sacrae  theologiae  doctor,  Georg-ius 

Halenius,  societatis  Jesu  sar.  rdos,  de  arademiarum  fruetu  orationem, 

«jua  absoluta  reverendus  et  eximius  sacrae  theologriae  doctor,  Franciscus 

Kapedius.  Herbipolitani  eiusdem  societatis  colleg-ii  rector,  pontificia  et 

«  .i»-sarea  de  adinissa  Herbipolensi  academia  eidemqu»*  amplissimis  privi- 

l**giis,  quibus  Parisiensis .  Hononiensis ,  Lovanieiisis ,  Colonisensis  et 

\  i^nensis  oruatae  sunt,  coiicessis  diplomata  publice  ac  palam  e  loco 

■»up^rior»'  praelepit. 

4.  Artae  deo  gratiae  variable  symphonia  _Te  Deum  Laudamus- 
<  antatum. 

5.  Ib'dit  reverendissimus  suis  in  aedibus  urbanis  dominis  omnibus, 

.jui  praesentes  affuerant,  epulum  et,  antequam  inde  abirent,  omnes  ad 

tarn  praeclarum  iam  ineboatu  opus  omni  studio  et  ope  promovendum, 

■o-mluin  et  amplifieandum  cohortatus  est,  sig-illatim  vero  dominos  eccle- 

-iaram   H^rbipolitanarum  decanos,  abbates  et  urbanos  magistratus. 
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6.  Januarii  die  4.  disputatio  theologiea,  qua«»  typis  exierat,  in 

societatis  Jesu  collegio  habita  fuit.  aderat  reverendissimus  eiusque  m»n 

et  authoritate  eo  die  in  certas  partes  meuibra  novae  academiM  totfm 

redactum.  nominavit  ipse  primum  theologici  senatus  decanum.  rereren 

dissimum  in  Christi»  patrem  dominum  Antonium  Resrfmn,  s.  theolnpüu- 

doetorem,  suffraganeum  Hertöpolensem,  iuridiei:  reverendum  et  ampüsM- 

inum  dominum  Vitum  Crepsernm  i.  u.  doetorem,  eaneellarium  Herbipideusmi. 

medici:  veuerandum  dominum  Jotiam  Adlwert,  medieinae  doetorem,  Novi 

Monasterii  canonicum,  philosophici :  venerandum  dominum  Michael« 

Suppan,  artium  liberalium  magistrum.  ecelesiae  in  Haugis  decanum.  idqm 

postquain,  qui  aderant  doctores,  licentiati  et  magistri  ipsius.  relsitudini 

dextram  iuris  iurandi  instar  dedissent. 

Eorum  vero  nomina  Jiaec  erant: 

1)  Collegium  theologorum: 

deeanus,  qui  ante  nominatus,  d.  Antonius  Reseins  suffraj:auri> 

Herbipolitanus. 

S.  theologiae  doctores: 

Franciscus  Custerus.  Sebastianus  Faber.  Haltbasar  Konig.  KraD- 

eiscus  Kapedius.    Joannes  Hasins.    Georgius  Halenins. 

Licentiati  theologiae: 

Georgius  Sehweiehardus.  Joannes  Ambrnsterus.  JoachlMD*  Ty- 

polius. 

2i  Collegium  iuris  peritoruni: 

deeanus,  qui  ante.  d.  Vitus  Crepsius.  cancell.  Herbip..  Joatue* 

Wilhelmus  Ganzborn,  substitntus  deeanus. 

Juris  doctores: 

Joannes  Dydimus.  Andreas  Hartmaimus.  Joannes  Gelsamer.  Mac 

ritius  Hehvig.  Wolfgangus  Lagus.  Conrad!»  Dinerus.  Hermannu*  Fabrr. 

Vrbanus  Henfeldt.    Blasius  Spysius. 

Licentiatus .  Glingandt. 

3)  Collegium  med  i  cor  um: 

deeanus,  qui  ante,  d.  Jonas  Adlwert. 

.Medieinae  doctores: 

Joannes  Schonlinus.    Wilhelmus  OpiUo.    Joannes  p.-stius.  Joanie* 

Krasmus  Floserns. 
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4)  Co llegium  philo sophorum: 

decanns,  qui  ante,  d.  Michael  Suppan,  decanns  Haugrensis. 

Philosophiae  inafristri : 

Halthasarus  Behem,  Xovi  Monasterii  decanns,  maxister.  Leonardas 

Xusbaumins.  Henriens  Wert.  Nicolai»  Theodorici,  Harlemensis.  Nicolans 

S^rarius.  Daniel  Stauberus,  maxister.  Georjrins  Schleritius.  Gerardus 

Wellen.  Sixtus  Wengerns,  maxister.  Leonardas  Holtzerns.  Gualterus 

Sander V.    Joannes  Hemberffius. 

7.  Omnium  acadeniicorum  ordimnn  una  eonsentienteque  sententia 

primus  aeademiae  rector  permaj?nimus  rennntiatus  est  ipse  eins  eonditor 

*t  parens,  reverendissinius,  qui  rectorali  epomide  aurea  ornatus  prorecto- 

nm  suum  nominavit  philosophorum  decanuni  dominum  Michaelem  Suppan: 

huius  humeris  rubra  epomis  iniecta  sieque  pedello,  qui  et  tunc  eonsti- 

tntus  erat :  cum  arjrenteo  seeptro  itum  ad  societatis  Jesu  templum,  ubi 

byinno  solemni  deus  laudatus.  inde  omnes  iterum  a  reverendissimo  in 

ips.»  societatis  collejrio  prandio  aeeepti. 

8.  Postridie,  Januarii  scilicet  die  ;'>.,  dispntatum  in  philosophia  de 
aaimo  humano,  cum  de  eo  theses  plures  typis  mandatae  fuissent. 

9.  Ab  ist«»  tempore  coepti  sunt  in  aeademiae  album  referri,  quornm 

»'»uiina  deineeps  vides,  coeptae  et  academicae  laureationes  et  honores. 

nam  eiusdem  Januarii  die  29.  primi  artinm  et  philosophiae  baccalaurei, 

Marti i  vero  20.  primi  eamndem  artium  et  philosophiae  magristri  sen 

'l'M  Tores,  concessu  splendidissimo  et  frequentissimo,  quem  non  reveren- 

«lissimi  tantum  sed  Serenissimi  et  archiducis  Mathiae  praesentia  hone- 

*tabat  creati. 

(Jleichziitige  Aufzeichnung  in  »lein  Original -Matrikelbach  der  Uni- 
versität Bd.  I.  fol.  5—6. 

G^chi.  bt«-  der  l'niTer»it*t  Wirzburk'.    2.  Bond. 9 
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Nr.  60. 

Abt  und  Convent  des  Cisterzienser- Klosters  Bildhausen  verpflichte 

sich  zu  Gunsten  des  von  B.  Julius  gegründeten  geistlichen  Seminars 

zu  einem  jährlichen  Beitrag  von  150  ß.  mit  dem  Vorbehalte,  den- 

selben unter  Umständen  abzulösen. 

1582,  30.  Januar.  Bilshausen. 

Xus  Michael  abbas,  prior,  senior  totusque  conventus  mouasterii  HiM 

bansen  recognoseimns  per  praesentes,  quod  ad  animum  pia  soli<  ituiiinr 

revocantes,  quantopere  orthodoxa  religio  hisce  turbulentissimis  temporibu>. 

insultantibus  nobis  undequaque  haereticis,  affligatur  quibusque  machini* 

oppujrnetur.  sicuti  et  ecclesiarum  eversiones,   eeelesiastirorum  bonorum 

direptiones  et  ante  oeulos  pionun  mortaUnm  versans  catbolkae  tön 

ecclesiasticaeque   diseiplinae   ruina   et   interitus   nobis   etiam  taceutiba« 

abunde  testantnr,  tantorum  maloram  et  eahunitatuni  ab  omnipotente  dn< 

ob  nostra  peecata  irato  nobis  ininiissamm  causam  nullaui  aliam  vel  o-rt»- 

praeeipuam  esse  adversariorum  (nobis  in  utrauque  aurera  seeure  d<»nui- 

tantibus  i  indefessas  exeubias,  bouorumque  virorum  et  qui  se  pro  dei  dt-nn' 

murum  opponant  penuriam  summam  mm  obscure  animadvertimns.    id  qu  -i 

sacrosanetum  et  oeeumenicum  Tridentinum  concilium   in   spiritu  >an<  f" 

legitime  con«rrep:atum  divino  instinrtu  multo  ante  cojrnovit.  quo  \yIoti 

duetore  eertissimo,  tantas  calamitates  praesentiori  remedio  tolli  non 

sessione  XXIII  sub  titulo:  decretum  de  reformatione,  cap.  XVIIJ.  sanet* 

definivit,  quam  ut  adoleseentum  aetas,  quae  alioquin  natura  sua  ad  voluf» 

tatis  illecebras  se<  tandas  ma^is  prona  est.  inprimis  politioribus  literis  in 

formanda  tum  etiam  in  pietate  et  inteprritate  morum,  priusquam  vitu-ron 

habitus  totos  bomines  pussideat,  probe  instituenda  a  teneris  inanript-rur. 

cuius  saerosanetae  synodi  saluberrimo  decreto  reverendissimus  et  illustri.« 

simus  priueeps  ac  dominus  dominus  Julius  episcopus  Wirtzebunr^nsi*  * 

Franciae  orientalis  dux  firmiter  insistens  adoleseentum  seminarium  in  *nv 

celsitudinis  dioeeesi  ad  sartam  et  tectam  conservandam  catbolicat  rrli- 

gionifi  puritatem  deique  praepotentis  ̂ loriam  augeudam  et  ut  sem^r  ad 

manum  sint  pii  et  docti  viri,  qui  paroebias  reg-ant  certis  quiba^lam 

legibus  a  celsitudine  sua  praest  riptis  et  in  posterum  praescribendis,  hV 

raliter  edneandorum  et  pie  instituendorum,  erigendum  et  perpetu»-  tirmas- 

dum  esse  opportune  ropitavit.    quia  vero  cum  praeteritis  tumultibu*  »>•' 

litis  tum  aliis  invidae  fortunae  adversitatibus,  quibus  haec  temna  *nt- 

iaeent.  non  mediocrem  celsitudo  sua  rerum  suarum  iaeturam  perp»-«.* 

et  pra«  terea  aliis  gravissimis  sumptibus  ex  iure  et  constitutioaibai  >a<Ti 

Romani  imperii  in  dies  exhauriatur,  satis  superque  int*dli<Lrimus  nVri 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  60  (1582).  131 

posse,  ut  tarn  praeclarmn  et  omnium  ore  praedicandum  opus  sua  reveren- 

•lissima  eelsitudo  sola  vel  fundare  vel  eonservare,  multo  minus  ad  posteri- 

tatem  quae  certa  suae  eelsitudinis  mens  est)  perpetuure  valeat,  et  quidem 

ipsam  nee  solum  debere  et  saneta  synodus  et  aequitatis  ratio  perspieue 

docent.    ea  propter  necessario  aliorum  quoque  suppetias  ad  opus  tarn 

pium  et  sanctum  pertieiendum  requisivit  vigore  literarnm  suae  reveren- 

dissimae  eelsitudinis  desuper  emanatarum,  et  quarum  initium  est  :  Nos 

Julius  etc.  diu  multumque  copritantes  etc..  nos  igitur  supranominati  abbas, 

prior,  senior  et  eonventus  etc.  intellecto  sancto,  necessario  utilissimoque  et 

nuiiqiiam  satis  laudato  illustrissimae  eelsitudinis  suae  institnto  nec  tarn 

rei  nei  essitate  quam  debitae  observantiae  et  officii  nostri  rationibus  com- 

m<»ti  a  eelsitudinis  suae  proposito  (nisi  spiritui  sancto  resistere  videri 

relimna  l  nec  oblatum  unpruem  nobis  discedendum,  quin  potius,  ut  sponte 

et  libere  eiusdem  tarn  sanctae  tamque  necessariae  requisitioni  auxiliares 

manus  praebeamus,  consentiendum  et  parendum  esse  fatemur,  prout  hisce 

ultm  nos  consentire  et  libenter  parere  fatemur  et  testamur,  obligantes  nos 

et  suceessores  nostros  ad  centum  quinquaprinta  florenos  in  seminarii  usum 

'lantaxat   pro  rata  euiusque  nostrum  monasterio  assi^nata  convertendos. 

qtornm  dimidia  pars  ad  Oathcdram  sancti  Petri  et  altera  ad  santi  Micbaelis 

frstum  celsitudini  suae  vel  ad  hoc  deputatis  aut  deputandis  de  bonis  et 

proventibus  inonasterii  nostri  annue  persolvatur,  ita  ut  nos  abbas,  prior, 

.^nior  et  totus  eonventus  monasterii  Hildhausen  centum.  quinqnag-inta  hV 

r»n.»s  annnatim  sine  ulla  mora  et  tergiversatione  ad  constitutos  terminofl 

nameremns  t>t  persolvamus:  in  arbitrio  tarnen  nostro  sueeessorumque  nostro- 

mm  situm  esse  volumus,  si  quando  iuxta  sacri  RomanJ  imperii  consti- 

tutione, iuris  communis  dispositionem  et  reeeptum  patriae  morem  annuam 

illam  pensionem  in  toto  vel  in  parte  redimerc  vellemus,  id  non  obstantibus 

«inibusennque  iure  optimo  meliori  forma  et  via  facere  queamus  iuxta  redem- 

tionis  quantitatem,  debito  pensionis  solvendae  in  toto  vel  in  parte  penitus 

dvi-res«  ente  aut  extineto.     quod  si  vero  temporis  deeursu  nos  vel  sueees- 

««•rrs  nostri  oblip-ationem  hanc  (quod  deus  avertat    quaeunque  via,  modo  et 

forma  irritare  aut  in  fraudem  et  dispendium  seminarii  debitae  pensionis 

*x>»»luti«.nem  diflerre  vel  etiam  nullt»  intervenient»'  lvdomtionis  iure  prorsus 

r-co>arH  praesumeivmus,  nisi  lep-itimarum  causarum  irr[itJationis,  dilationis 

aut  euiuslibet  subtractionis  sitfticienti  allep-atione  aut  nova  aliqua  eonventione 

illustrissimae  celsitudini  suae  aut  ad  hoc  specialiter  deputatis  vel  deputandis 

placfde  et  plene  satisfeeerimus.  nulla  nobis  vel  sueeessoribus  nostris  aut  vis 

illata  vel  irropata  iniuria  censeatnr,  si  ad  fidem  servandam  et  s<»lvendum 

debitiun  ex  prarscripto  synodi  Tridentinae  censuris  eeelesiasticis,  iuris  re- 

nK'dio  vel  quavis  alia  licita  via  eompellamur.    in  quorum  omnium  et  siu- 

9*
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gulorum  testimonium  et  fidem  nos  abbas,  prior,  senior  et  conveutus  supra- 

nominati  has  Uteras  reversales  de  unanimi  consensu  nostrum  onininm 

sigillo  abbatiae  et  conventus  nostri  sigillatas  et  cominunitas  et  proprii* 

manibus  subscriptas  ad  perpetuam  rei  memoriam  reverendissimo  principi 

et  domino,  domino  Julio  episeopo  Wirzburgensi  etc.  et  reverendissima»' 

celsitudinis  sitae  successoribus  dedimus,  damus  et  euin  omni  veneratiopj* 

et  obedientiae  testiticatione,  vigore  et  tenore  praesentium  offerimus.  datom 

in  praefato  nostro  monasterio  Bildbausen  anno  millesiino  quingentesinio 

octuagesimo  seeundo,  die  trigesimo  niensis  Januarii. 

[Die  Unterschriften  fehlen.] 

Die  Original- Urkunde  auf  Pergament  befindet  sich  im  k.  Kreisarchiv«*  i% 

Wirzburg  (101).  70).    Die  zwei  Siegel,  welche  anhingen,  sind  abg**schnitt*t. 

Nr.  61. 

Prior  und  Convent  des  Klosters  Theres.  0.  S.  B.  bekennen  von  dtt 

für  Seminar  verwill'ujten  1000  fl.  noch  210  ß.  schuldig  zu  sein. 

1582,  2.  Juni.  [Theres] 

Wir  Vitus  Beringet-  prior  und  convent  gemeiniglich  des  ctafrn 

s.  Veits  zu  Theres,    nachdem  wir  an   den   1000  gülden,   so  wir  dna 

hoehwürdigen,  unserm  gnaedigen  fürsten  und  herrn  zu  Wirtzburg  rot 

ermelts  closters  retardaten   an  absehlair  der  5000  gülden  hauptsuimui 

bewilligter  contribution  für  irer  fürstlichen  gnaden  Stipendiaten  und^r- 

thenig  einzuräumen  und  zu  übergeben  versprochen,   mehr  nicht,  dan: 

790  gülden  an  Schuldverschreibung  überreicht  haben,  also  bekennen  wir 

öffentlich  und  thiien  kund  iedermeniglichen  mit  diesem  brieff  für  nn>  ani 

unser  nachkommen,  dass  wir  hocbermeltem  unserm  gnedigen  fürsten  nci 

herrn  zu  Wirtzburg  an  betitelter  1000  gülden  hauptsumma  noch  21*1 

gülden    rechtlicher,    wissentlicher   und    bekentlicher    schulden    >«  hn'.cjr 

bleiben :  gereden  und  versprechen  auch  hiemit  tür  uns  und  unsere  na«fc- 

kommen,  berürte  210  gülden  zu  ehister  gelegenheit  und  inner  dreien  jjrM 

[von  dato  an]  sambt  gebüerenden  abzinsen  on  allen  abtrang,  verzoir  es-: 

Widerrede  zu  erlegen  und  zu  bezalen,  behelff  und  auszugs  hierum*1» 

lich  ausgeschlossen  und  hindangesetzt  on  alls  ge verde.    des>en  *u  Br 

kunt  halten  wir  unsers   convents   insigel   zu   end   dieses  brieif*  ü*' R 

uftrucken.    so  geben  und  preschehen   sambstags  den  andern  Jonii  «•»■  * 

unsers  herrn  und  sceligmachers  gehurt  1582. 

Eine  Abschrift  in  dem  k.  I'nivers.-Verwalt.-Registr.-Kopdbccht-  St  '« 
CVXUH.  fol.  41b  n.  42. 
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Nr.  62. 

.  Uechant  und  Capitel  des  Stiftes  zum  Neuenmünster  in  Wiriburg 

verkaufen  dem  B.  Julius  zum  Zwecke  der  Ausführung  des  von  ihm 

beabsichtigten  Baues  der  Universität  und  des  CoUegiums  die  Gebäude 

der  beiden  zum  Stift  gehörigen  Vicaricn  des  hl.  Laurentius. 

1582,  4.  Juui.  [Wiriburg]. 

Wir  Balthasar  Beheim,  dechant,  senior  und  gemeines  eapittel  s. 

Johannis  evangelisten  stiefft  im  Xeueninünster  zu  Würtzburgk  für  uns, 

nnsere  nachkommen  und  besitzere  beeder  vicarey  Laarenti  primae  et 

«f<undae  in  ietztbemeltem  stieft't  bekennen  öffentlich   und   thuen  kund 

iedf  rme inijrlichen  in  craft  dieses  briefs ,   das  wir  uf  des  hochwürdigen 

fürsten  und  herrn,  Herrn  Julii  bischoven  zu  Würtzburg  uud  hertzogen  zu 

FraiKkh»'ii  vnsers  gnedigen  fürsten  und  herrns  als  ordinarii  loci  genediges 

^♦•siniiHii  und  bekehren  zu  dero  jetzt  vorhabenden  neuen  eollegio  und 

nniv»  rsitftbau  recht  und  redlich  verkaufft  und  zu  kauften  geben  haben, 

TfrkaunVn  und  geben  zu  kauften,  wie  solches  an  allen  berichten  gaj*st- 

lich*-n  und  weltlichen  immer  volle  craft  und  macht  haben  soll  und  kann, 

hochgedachtem  unserm  gnedigen  fürsten  und  herrn  von  Würtzburgk,  iren 

fürstlichen  frnaden  nachkommen  und  stielt  obgemelter  beeder  vieareyen 

behaussung,  daran  oben  die  Capellen  s.  Laureuti  und  unten  ein  gemeiner 

Wtg  oder  (fassen  beim  barfussercloster  in  der  Stadt  Würtzburgk  hinüber 

zu  s.  Amietencloster  zu  gelegen,  welche  behaussung  ierlich  und  iedes 

iahrs  besonders  uf  Martini  in  unsser  oder  unssers  stiefts  gemeine  kellerey 

mit  fünf  schillinger  Würtzburger  wehrung,  ie  sechs  neuer  pl'enning  für 

einen  schillinger  gerechnet,  rechtes  ewigen  zinss  behaft't  und  derselbigen 

U-henbar  ist.    und  obwol  angeregte  behaussung  mit  allen  seinen  begrieften 

oben  und  nnder  der  erden,  auch  dem  anliegenden  gertlein  von  den  stadt- 

gvsehwornen  maistern  alhie  für  und  umb  zweyhundert  und  funffzig  gülden 

hahres  srelts  taxirt  und  gewirdiget  worden,  so  haben  iedoch  ire  fürstliche 

gnaden    den   beden    obbesagten  vicareyen  und  stieft't  zum  besten  noch 
funffzig  gülden  zu  solcher  wirdigung,  dann  für  die  darauf  stehende  fünf 

^  hillins-er  und  uf  der  oben  an  die  berürte  Capellen  anstossende  behaussung, 

ruria   Prellen  genannt,  habende  sechs  schillinger  vier  pfenning  ierlich 

zin»*   und   lehensgerechtigkeit  in   unser   gemein    kellereyambt  gehörig 

zwentzisr  gülden  zu  geben  gnedig  bewilliget,   also  dass   nunmehr  das 

r#*<hte  und  bestendige  kauttgelt  für  solche   berürte  behaussung,  beede 

zins*   und   lehensgerechtigkeit   benantlichen   sich   uf  drey  hundert  und 
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zwentzig  gülden  Frenckischer  landswehrnngr,  ie  achtundzwäntzig  schillinjrer 

für  ein  golden  gerechnet,   erstrecken  thuet,   welche  drey  hundert  und 

zwentzig  gülden  ire  fürstliche  gnaden  uns  uf  heut  dato  zu  gnetem  gennegra 

erlegen  lassen,  und  wir  diesellugen   auch   alsobalden  in  underthenigkeit 

empfangen  und  die  dreyhundert  gülden  zu  beeden  vicareyen,  dann  die 

aberige  zwentzig  gülden  uuserra  kellereyambt  für  die  beeden  aberkauffte 

zinss  und  lehensgerechtigkeit  zu  nutz  und  frommen  widerumben  angelegt 

und  verwant  haben,   sagen   derwegen  ire  fürstliche  gnaden  und  der» 

nachkommen  und  stiefft  solcher  bezahlten  drey  hundert  gülden  kauffgelts 

und  der  zwentzig  gülden   für  obgemelte   bede  erdenzinss   und  Miens- 

gerechtigkeit,  die  also  darmit  abkauftet  seien,   hiemit  für   uns.  unsere 

nachkommen  und  besitzere  beeder  vicarey  in  craft  diess  briefs  lr»y.  qui.lt. 

ledig  und  loess.  und  seindt  wir  obbemelte  dechant,  senior  und  capitel  /um 

Neuenmiinster  als  verkauffere  für  uns,  unsere  nachkommen  und  be>itzere 

beeder  vicareyen  von  mehrgedachler  behaussung  und  beeder  zinssen  und 

lehensgerechtigkeit  guetwillig  abgetretten  und  haben  uns  deren  gentzütheu 

enteussert   und  setzen  lnehrhochgedachten  unsem  gnedigen  fürsten  und 

herrn  von  Würtzburgk  und  irer  fürstlichen  gnaden  nachkommen  und  stu  tit 

in  dero  nützliche,  gerübige  possess.  also  das  ire  fürstlichen  gnaden  und 

dero  nachkommen  und  stiefft  dieselben  zu  dem  albereit  angefangen  m-U'-n 

collegio  und  universitetbau  gebrauchen  oder  in  andere  weg  damit  handln, 

thuen  und  lassen  mögen,  alles  nach  irer  fürstlichen  gnaden  gnedigem  willen 

und  Wohlgefallen,  ungehindert  unser,  unserer  nachkommen  noch  besitz^rn 

beeder  vicareyen  oder  meniglichs  von  unsert-  oder  iretwegen.    wir  die  ver- 

kauffere gewehren  auch  für  uns,  alle  unsere  nachkommen  und  bf*itz*Tr 

beeder  vicareyen  ire  fürstlichen  gnaden  und  derselben  nachkommen  und 

stieft  die  vielbesagte  behaussung  mit  Zinsen  und  lehenschafften  höther 

nicht,  dann  obgesetzt,  beschwert,  sonsten  unverkauft,  unversetzt  und  S'-ir*-n 

meniglichen   unanspruchig.    do   aber   dieselbige   über   kurtz  oder  Uuz 

i  welches  wir  uns  in  keinen  weg  versehen  wollen»  von  iemand  gantz  od»-r 

zum  theil  solt  angesprochen  werden  mögte  [!].  so  gereden  un<l  versprühen 

wir  verkauffere  für  uns,  unsere  nachkommen  und  besitzere  beeder  vicareyen 

bey  unsem  priesterlichen  geistlichen  wirden,  wahren  Worten,  trauen  und 

glauben,  die  inner-  oder  ausserhalb  rechtens  uf  uns.-rn  selbstcosten  zu 

vertretten,  gantz  spruchlos  und  ledig  zu  machen  und  sonsten  die>e  kaofl- 

verschreibung  in  allen  seinen  puneten  und  articuln  stehet,  vest  und  an 

verpruchenlichen  zu  halten,   dessen  zu  mehrer  urkund  und  vester  haltumr 

haben  wir  anfangsernanter  Balthasar  Neheim  dechant,  senior  und  capitte! 

zum  Neuenmünster  als  verkauffere  für  uns,  unsere  nachkommen  und  be- 

sitzere beeder  offtgedachter  vicareyen  unsers  capittels  gemein  insiirrll 
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(Hessen  Kaufbrief  gehansren,  der  «jeben  und  geseheen  ist  uf  montags  nach 

dein  heyligen  Pfingsta?,  den  vierten  monatstaf*  Junii,  und  nach  Christi 

jreburt  im  taussenden  fünft*  hundert  und  im  zwey  und  achtzigsten  iahre. 

Die  Original- Urkunde  auf  Pergament  mit  einem  anhangeudeu  Siegel 

in  einer  Holzkapsel  im  k.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  (79.  71). 

Nr.  63. 

P.  Gregor  XIII.  gestattet  dem  Bisehof  Julius  die  Verwendung  der 

Baulichkeiten  des  Klosters  St.  Ulrich  zu  Wirzburg  zu  Gunsten  der 

neu  gegründeten  Universität,  mit  Vorbehalt  der  Einkünfte  des 

gedachten  Klosters. 

1583,  16.  Juni.  Rom. 

Gre«rorius  papa  XIII.   venerabilis  fiater.    salutem  et  apostolicam 

benedictionem.     expoui  nobis  nnper  fecisti,  quod  novam  academiam  et 

ecclesiam  eidem  academiae  adjunetam  in  civitate  Herbipolensi  aediticasti 

*eu  aedificare  coepisti  tnumque  huiusmodi  aeditieium,  aream  ac  solum  ita, 

ut  opus  pst.  spatiosum  non  habet  ibidemqne  cohaeret  quoddam  parvum  ac 

ruinusum   et   desertum   moiiasterium   saneti   Udalrici   nuneupatum,  quod 

quidem  monasterium  prius  fuit  sehola.  in  qua  pnellae  leg-ere  et  scribere 

doo-bantur,  deinde   erectum   fuit   in   monasterium   paucarum  monialium 

ordinis  s.  Benedict!,  cum  parvnla  illa  adiuneta  eeclesia,  sed  diu  stare 

non  potuit,  nam  illius  priorissa  et  moniales  propter  tenuitatem  redditnnm, 

valorem  centum  ducatorum  annuatim  non  excedentium,  et  propter  collapsa 

et  ruinema  etiam  tunc  aedirieia  multis  abhinc  annis  coactae  fuerunt,  illud 

plane  deserere  ae  pro  derelicto  habere,  ac  ex  eo  tempore  usque  in  prae- 

>ent»«m  diem  fenne  totum  [inj  ruinii  deformatum   iacet;  quod.  si  illud 

>upprimeretur  et  extinpueretnr  illiusque  sitns  ad  usum  areae  aecoinodare- 

tur.    ex  hoc  commoditati  dictae  academiae  et  tarn  seholarium  quam  pro- 

rV-»*jiorum  non  partim  consuleretur.    quare  pro  parte  tua  nobis  fuit  Iiumiliter 

~uj>pli<  atum ,  quatenus  in  praemissis  opportune  providere  de  benigrnitate 

.»r>o*toliea  dijrnaivmur.    nos  tuis  hac  in  parte  supplicationibns  inclinati 

trat»*mitati  tua»*  monasterium  praedictum  et  in  eo  statum,  formam  et 

►-ris»*iitiam  repulaivs  ac  ordinem  ipsum  perpetuo  supprimendi  et  extingruendi 

illiusque  aedirieia  et  pertinentias  ad  usum  dictae  academiae  aeeommodandi 

a<-   t'ructus,  redditus  et  proventus  eidem  academiae  etiam  p«-rpetuo  appli- 

r  andi  et  appropriandi  aliaque  desuper  neossaria  et  opportuna  faciendi 

Ii«  f-ntiam  et  facultatem   apostolica   auetoritate  tenore   praesentium  con- 

cediiuus  et  elarjrimur,  non  obstantibus  quibusvis  constitutionibns  et  ordi 
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nationibus  apostolicis  ac  monasterii  et  ordinis  praedictorum  iurament«'. 

continnatione  apostolica  vel  quavis  tirmitat«  alia  roboratis  statutis  et 

eonsuetudinibus  caeterisque  contrariis  quibusciinque.  datam  Romae  apa.i 

8.  Petram  sub  annulo  piseatoris,  die  VI.  Junii  MDLXXXIIL,  pontiriVatu* 

nostri  auno  duodeeimo. 

Eine  Abschrift  iu  dem  Kopialbuch  der  kgl.  Uuivers.-Verwalt.-Res:istr 

Nr.  1.  CCXLUI  fol.  i:iG  b —  137  b. 

Abdrucke  bei  P.  J.  Groj>p  Collectio  Noviss.  scriptor.  et  rer.  Wirct- 

burgeusium  Tom.  I  S.  5U3  und  5U4  und  bei  P.  Ae.  Ussermann  Kpi»co{-atas 

WirceburgensLs,  Cod.  Probationnm  S.  116  nr.  CXI  II. 

Nr.  64. 

Die  Kalthäuser  Klöster  sunt  Engelgarte»  in  Wiriburg,  in  ZwdW- 

hausen  und  in  Astheim  und  Ilmbach  verschreiben  dem  Seminar  ein*» 

jährl ichen  Beitrag. 

1583,  29.  September.  Wirzborg. 

Nos  Gerhardus  Herbipoli,  Nirolaus  in  Duckelhausen,  Johann»"*  iu 

Ostheim  et  Ilmhach  carthusiarum  priores  nosque  dietarum  carthusianun 

fratres  eonventuales  recognoseimus  et  testamur  per  praesentes.  qu<»d  ai 

aninium  pia  solicitudiue  revocantes,  quantopere  orthodoxa.  ehristiana  et 

eatholica  religio  hisc«'  turbulentissimis  temporibus,  insultantibus  nobis  und« 

quaque  haereticis,  affligatur  quibusque   machinis   oppujmetur,  tamoruui 

malorum  et  calamitatum  ab  omnipotente  deo  ob  nostra  peecata  nobis  irat  • 

iimnissaruin  causam   nullam  aliam  vel  eerte  praecipuaiu   esse  adwrsa 

riorum  (nobis  in  utramque  aurem  secure  dormitantibusi  indetVssas  exeubia« 

et  molitiones,  bonorunique  viroruin,  qui  se  pro  dei  domo  murum  oppoual 

penuriam  summam  nun  obscure  perspieimus.  id  quod  sa<  rosanetum  m  umeni 

cum  concilium  Tridentinum  divino  instinetu  multo  ante  animadvertit  et  tanta* 

quidem  calamitates  et  catbolicae  reli<rionis  miserabilem  rninam  et  int»  ntuit 

praesentiori  remedio  tolli  et  averti  nun  posse,  quam  ut  adolescrntniu  a-ta- 

quae  aliaquin  natura  sua  ad  voluptatis  illecebras  sectandas  masis  pn»na 

est,  inprimis  politioribus  literis  infurmanda,  tum  etiam  in  pietate  ̂ t  im- 

gritate  murum,  prius  quam  vitiorum  habitus  totos  homines  possideat.  proW 

instituenda  a  teneris  maneipetur,  sessione  XXIII.  sub  titulo:  decretum  i- 

reformatione  etc.  sanete  detinivit.    cuius  ss.  synodi  saluberrimo  detret- 

reverendissimus  ac  illustrissimus  prineeps  et   dominus,   dominus  Juliu- 

episeopus  Herbipolensis  et  Franciae  orientalis  dux,  tirmiter  insist-ns.  iu 

ventutis  seminarium  in  sitae  reverendissimae  eelsitudinis  urbe  Wir»  >  bur.- 

ad  sartam  et  tectam  couservandam   catbolicae   reli^ionis  puritat»*ni 
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«ultani  deique  praepotentis  gloriam  augendam  et,  ut  Semper  ad  manuni 

praesto  sint  pii  et  docti  viri,  qnibus  sacrorum  procuratio  recte  committi 

«jueut  ad    praescriptnm    certarum  quarumdam  legttm  a  celsitudine  sua 

latarum  et  adhuc  ferendarum,  liberaliter  educandoruin  et  pie  instituen- 

doram  erigendani  et  stabiliter   perpetuandum  esse  opportune  cogitavit. 

•  t  vero,  cum  e  praeteritis  tumultibus  bellieis  tum  aliis  vigentibus  adver- 

>itatibus  gravissimam  rerum  suarum  haec  ecclesia  iacturam  perpessa  sit, 

tanto  maiorem  necessitatem  adiuvandi  lionestissimos  eonatus  et  institutum 

-uae  reverendissimae  celsitudinis  nobis  imponi  satis  superque  intelligimns. 

>iqni(lt'in  tantum  opus  sua  eelsitudo  sola  vel  tueri  vel  perficere,  multo 

minus  ad  posteritatem  (quae  certa  sitae  celsitudinis  mens  est»  perpetuare 

non  valeat,  ut  quidem  eandem  nec  solam  debere  et  s.  synodus  et  aequi- 

tatis  ratio  apertc  docent.    ea  propter  necessario  ecclesiae  suae  praela- 

latorum  colle»-iorum  et  monasteriorem  suppetias  ad  o])iis  tarn  pium  tam- 

<jue  reipublicae  neeessarium  perticiendum  requisivit,  vigore  literarum  suae 

«elsitudinis  idcirco  editarum,  et  quibus  consilii  et  instituti  sui  rationein 

irraviter  et   copiose  explicat,  quaruin  initium  est:    nos  Julius  etc.  diu 

mnltnniquo  cogitantes  etc.  [cfr.  oben  nr.  4SJ.    nos  igitur  supranominati 

priores  et  conventus  etc.  intellecto  saneto,  necessario  utilissimoque  et  omnium 

•»re  praedicando  suae  reverendissimae  celsitudinis  instituto,  nec  tarn  rei 

neossitate  quam  debitae  observantiae  et  ofticii  nostri  rationibus  commoti, 

cebitudini.s  suae  tarn  laudatuin  institutum  omni  ope  nostra  et  studio  ad- 

iuvanduui  et  promovendum  auxiliaresque  manus  nos  ad  id  praebere  debere 

afquimi  et  pium  esse  censemus  nosque  id  libenter,  sponte  et  libere  facere 

hi><»-  literis  testamur.    et  quoniam  reverendissima  sua  eelsitudo  nobis 

riuotannis  180  tlorenos  ex  camera  episcopali  pro  pensione  capitalis  summae 

M00  florenorum  reverendissimae    suae  celsitudinis  proximo  antecessori, 

«piscop«»  Friederico  etc.  felicis  reeordationis,  anno   1570  a  nobis  mutuo 

«latnrum  exohere  tenetur,  remisimus  ex  supradictis  causis  reverendissimae 

Mae  celsitndini  eiusdemque  snecessoribus  totain  haue  summain  capitalem 

iam  die  torum  3600  florenorum,  prout  hisce  plane  remittimus  eique  summae 

capitali  pro  nobis  nostrisque  sueeessoribus  omnino  renunciamus,  ita  tarnen, 

nt  annua  de  hac  capitali  summa   pensio  posthac  et  Bingulis  annis  ex 

«amera  episcopali  per  deputatos  seil  depntandos  procuratores  saepedicti 

Kminarii  petatur  et  in  uullos  alios  praeter  seminarii  usum  hoc  est  iu- 

ventntis  Institutionen]  et  educationem  in  dicto  seminario,  utiliter  conver- 

tatur,  obli^antes  et  obstringentes  etiam  nos  et  successores  nostros  ulterius 

•  rsra  supranominatum  nostrum  prineipem  et  suae  celsitudinis  successores 

ad  annua m  praestationem  50  florenorum  similiter  in  alimenta  et  insti- 

tutionein iuventutis  in  supradicto  seminario  convertendorum,  quorum  dimidia 
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pars  ad  festum  divorum  Petri  Cathedrae  et  altera  dimidia  pars  ad  tt->tnn 

Michaelis  eelsitudini  suae  vel  ad  hoc  deputatis  aut  deputandis  de  bonb 

et  proventibus  carthusiarum  nostrarum  ad  praefatos  terminos  j-n-xiiti- 

futuros  persolvantur,  ea  lege,  nt  nos  priores  et  conventus  dictam  >nmniam 

quinquaprenta  florenorum  quotannis  sine  ulla  mora  et  terjriversati'.nr  ü 

constitutos  dies  Herbipoli  in  carthusia,  Horto  Ang-elorum  dicta.  prompt* 

numerari  et  actualiter  persolvi  curemus.  in  arbitrio  tarnen  nostru  mi< 

cessorumque  nostroruni  positum  esse  volumus,  si  quando  inxta  re(«  i'taiu 

huius  reg-ionis  morem  aunnain  illam  pensionis  50  florenorum  suinmam  in 

toto  vel  in  parte  redimere  vellemus  vel  non  obstantibus  quibusron-iur 

meliore  via  et  modo  facere  queamus,  debito  pensionis  solvendae  ivdi- 

mendae  in  toto  vel  in  parte  deerescente  aut  penitus  extincto.  poim  il 

teniporis  decursu  nos  vel  successores  nostri  Obligationen!  hanc  .qu.nl  -i*-o> 

avertat )  quacunque  occasione  et  via  exco^itata  aut  in  detrimentum  ><  •minarii 

debitae  pensionis  solutionem  morari  vel  nullo  intervenierte  r.'d.  iuj.tioni» 

precio  prorsus  recusare  absque  rationabili  causa  praesuuieremu>  v.  l  i 

successoribus  nostris  tale  quid  accidat.  tum-  nulla  nobis  vel  su(T»->~'riba> 

nostris  vis  illata  vel  iniuria  facta  censeatur,  si  ad  fideiu  servan-lam 

solvendani  plene  debitam  pensionem  ex  praescripto  synodi  Trid»  ntina- 

censuris  ecelesiasticis  vel  aliis  iuris  remediis  compulsi  fuerimu*.  in 

quorum  oinniuin  et  singulorum  testiinonium  et  tidein  nos  supraduti  pri»rr> 

et  conventus  dictaruin  carthusiarum  has  litteras  oblipatorias  carthu^iaruiti 

nostrarum  necnon  conventuum  nostroruni  sigillis  corroboratas  et  nianibo 

nostris  propriis  subscriptas  ad  perpetuam  rei  memoriam  eidem  rewren- 

dissimo  principi  et  domino  nostro,  doinino  Julio  etc.  et  suae  reverendi>>inu- 

celsitudinis  successoribus  dedimus,  damns  et  cum  omni  venerati»»nis,  obs*- 

ijuii  et  observantiae  testiticatione  vigore  praeseutium  obtulimus  et  ofleruUW- 

datum  Herbipoli  in  carthusia,  Angelorum  Horto  dicta,  ipso  fest*»  ffivi 

Michaelis,  anno  a  Christo  nato  1583. 

Frater  Gerardus,  prior  carthusiae  Horti  Angelorum  "Wireebar^i  *v 
Frater  Nicolaus,  prior  in  Tückelhausen  ss. 

Frater  Joannes,  prior  in  Ostheim  et  Ilmbach  ss. 

Eine  Abschrift  in  dem  k.  Univers.- Verwalt.-Registr.-Kopeibuche  Nr-  1- 

CCXLIir.  fol.  47—51  and  im  Kopeibuche  1.  CCXLVI.  Lit.  A.  32». 
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Nr.  65. 

Austausch  von  Grundstücken  zwischen  Bischof  Julius  und  dem  Math 

der  Stadt  Wirzburg  zum  Zwecke  der  Anlegung  eines  sogenannten 

Studentengartens. 

1584,  31.  Dezember.  [Wirzburg]. 

Zu  wyssen,  das  heut  dato  hernaehbemeltcr  feldungen  halb  ein 

wissentlicher  ufrichtiger  Wechsel  beschehen  ist.  und  neinhlich  so  hat  ein 

erbar  rath  der  statt  Wirtzburg  für  sich  und  die  pflogere  des  spitals  vor 

ilfüi  Haugburgerthor  desselbigen  spitals  zwei  stuck  acker,  bei  dem  Neuen- 

<Iunj  uf  der  Heut  zwischen  den  Weingarten  gelegen  und  unten  auf  den 

<»bern  bach  stossent,  deren  das  eine  uf  sechs,  das  ander  uf  drey  morgen 

ongefehrlich  geachtet  ist,  dem  hoehwirdigen  fursten  und  herrn  herrn  Julio 

Nix  hoffen  zu  Wirtzburg  und  herzogen  zu  Franekhen  zu  irer  fürstlichen 

snaden  angefangenen  universitetwerk  undertheniglich  abgedretten  und 

volgen  lassen,  hingegen  haben  ire  forstlich  gnaden,  dem  bemelten  spital 

solches  velds  widerumb  zu  ergenzen,  demselbigen  von  irer  fürstlichen 

gnaden  grossen  stuck  acker  in  der  Trenckhe  hienansligend,  die  „hundert 

morgen-  genant,  vornen  an  der  spitzen  gegen  der  statt  warts,  so  viel  als 

die  obbemelte  zwei  stuck  der  raten  nach  troffen,  durch  die  feldgeschworae 

lassen  zuemessen  und  verstainen,  also  das  sich  nunmehr  jeder  theil  dessen, 

so  ime  durch  disen  Wechsel  zukommen,  seiner  Gelegenheit  und  notturft 

•les  andern  unverhindert  zu  gebrauchen,  wann  aber  des  spitals  gewesene 

zwei  stuck  der  domprobstei  zu  Wirtzburg  leben  und  samptlich  mit  ein 

pfnnd  funfzehen  pfennig  und  zwölf  Martinshunern  oder  für  eins  acht 

Pfennig  zinsbar,  soll  solche  lehenschaft  und  zinsgerechtigkeit  uf  das  stuck, 

dein  spital  von  den  hundert  morgen  abgemessen  und  sonsten  frei  ist, 

hieiwit  verwendet  sein  und  furter  nit  weniger  als  zuvor  von  demselbigen 

•ii'-  schuldige  gebur  gegen  der  domprobstey  entrichtet  und  vergnügt, 

werden,  zu  urkund  seind  diser  schrifften  zwo  gleichlaufend  mit  hoch- 

L'edachts  fursten  und  eines  erbarn  raths  secretinsigeln  verfertigt  und 

iedem  theil  eine  ingelassen  worden,  so  beschehen  den  letzten  Decenibris 

nach  Christi  nnsers  herrn  und  seligmachers  gehurt  im  funfzehenhundert 

und  vierundachtzigsten  jare. 

Das   Original  auf  Papier   mit  2  innen   aufgedrückten  Siegeln  im 

k.  Kreisarchiv  zu  Wirzburg  [4»i.  81]. 

Kinc  Abschrift  in  dem  im  k.   Kreisarchive  Wirzburg  befindlichen 

Uber  unicus  divers,  form.  Julii  (nr.  29)  fol.  37ör  und  37'J. 
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Nr.  66. 

Bischof  Julius  verschreibt  dem  Collcgium  Pauperum  auf  die  Pfarrei 

Oberpleichfeld  eine  jährliche  Leistung  von  2'i  Malter  Korn  od« 

50  fl.  haar. 

1585,  17.  Januar.  [Wirztmrg]. 

Wir  Julius  von  Rottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzojr 

zu  Francken  etc.  bekennen   und   thun   kunt   gein  meniglich:  nach-l-u. 

wir  zuvorderst  zur  ebrn  gottes,  erhaltung  und  vortptianzung  untrer 

heiligen  cathulischen  religion,  dann  ewiger  und  zeitlicher  wolt'art  unser» 
anbevolhenen  stiffts  und  desselbigen  getrewer   gehorsamer  underthan^ 

neben  dem  von  neherm  unserm  vorfarn  löblicher,   gueter  gedaechtnu.» 

angefangenem  und  von  uns  vermertem  seminario,  auch  dem  kurzwrru»  kw 

zeit  bey  höchsten  obrigkeitten  durch  uns  erlangtem   und  ang»ricüMij 

universalstudio  und  desshalb  nit  ohne  merklichen  uncosten  erbautem  neuem 

haubtcollegio  noch  ein  besonder  collegium  oder  domum  pauperum  alln- 

in  unser  statt  Wirtzburg  verordnet,  in  welchem  eine  guette  anzal  araer 

jungen,  so   zum  studio   neigung  und   begirt,  und  bey  denen  hoifnuii.' 

künftiger  fruchtbarer  diensten  für  die  kirchen  und  gemeinen  nutzen  z>: 

haben,  die   aber  in   mangel  aigens  Vermögens   ire   studia   sonst»  n  nit 

koennen  prosequiren,  sonder  ie  zu  zeitten  als  verlassen  in  ander*-  «>i*- 

nit  weniger  mit  der  kirchen  und  gemeines  nutzen  als  ireu  selbs  schadtc 

ire  narung  suchen  müssen,  erhalten  werden  sollen,  inhalts  unserer  sond-r 

barer  derwegen  gethaner  fundation,  darzu  nun  auch  sondere  geburli«  h- 

und  nottwendige  underhaltung  wil  gehören,  die  als  in  einem  gottselig 

kirchen-  und  religionswerk  so  wol  und  weniger  bey  dem  gaistlichen  aN 

von  dem  weltlichem,  oue  das  von  uns  guetherzig  beschicht.  gesuchet  uni 

gefunden  werden  sollen,  und  aber  itziger  und  voriger  besitz»-!-  nnvT*r 

pfarr  zu  Obernpleiehvelt   bisshero  mit  einem   namhaften   reservat  «>d-r 

pension,  die  sie  jarlichen  schuldig  von  den  fructibus  zu  raichen.  onl>- 

schwert  gewesen,  die  wir  auch  one  das  zu  dest  mehrer  und  fertiger  v?r 

richtung  der  pfarrlichen  recht  und  notwendiger  versehnng  der  angehöri*:-  i> 

pfarrkinder  nit  unbillich  abwenden  oder  doch  geringem  sollen,  als  YaUt 

wir  beedes,  solche  unsere  pfarr  irer  besch werden  noch  möglichen  dinrni 

zu  erleichtern  und  doch  auch  unserm  collegio  panpernm  dardorrh  eiaeo 

gezimenden  lefijdeliehen  zugang  zu  machen,  es  dahin  gemiltert  und  ver 

ordnet,  das,  laut  uns  beschehener  zusag  und  dero wegen  eingeaut  worum 

reverses  itziger  und  ieder  volgender  besitzer  benanter  unser  pfarr  Ubrr 

pleichfelt  furterhin  pro  annuo  canone  loco  pensionis  jaerlich    zwi*  h-n 
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<len  beeden  unser  lieben  frawen  tilgen,  Assumptionis  und  Xativitatis  ge- 

nant, des  itzigen  instehenden  funfundaehtzigisten  jars   anzufangen,  in 

fevnielt  unser  eollegium  pauperum  entweder  funfundzwainzig  malter  korn 

Wirtzburger  uiass   oder  aber  fünfzig  gülden  an  gelt  gemeiner  lands- 

werimg,  welches  zu  eines  ieden  pfarrherrn  willkuer  gesteh,  raiclien  und 

reiten,    hergegen    aber   alles  andern  reservat*  oder  zuvor  ausgelegter 

Pensionen  allerdings  entbebt  und  entledigt,   auch  bey  den  andern  der 

pt'arr  fructibus  und  einkommen  one  ferner   beschwerung  rnig  gelassen 
<ein  und  pleiben  soll,    solchen  canonein  bemelter  fünfundzwanzig  malter 

kurn  oder  fünfzig  gülden  pro  pauperibus  studiosis  alendis  wollen  wir 

aurturitate  nostra  ordinaria  unserm  collegio  und  domo  pauperum  assignirt, 

ippropriirt  und  incorporirt,  hiemit  auch  unsern  und  unserer  nachkommen 

ricarium  in  spiritualibus  erinnert  und  ermanet  haben,  mit  trewen  darob 

zu  sein,  damit  solchem  one  hinderzuck,   wie  der  möclit  namen  haben, 

zelebt  und  nachkommen  werde,  und  thun  das  nachmals  wissentlich  in 

«.Taft  diss   mit  unserm  anhangenden  vicariatinsigel  beereftigt.    geben  uf 

loiinerstajr   den   siebenzehenden   Januarii   im   tausend    fünfhundert  und 

tanfnndachtzigisten  jare. 

Eine  Abschrift  im  Kopeibucht»  der  k.  Univers.-Verwalt.-Rejristr.  Nr.  1 

CCXL1II.  fol.  144b.- 146.  u.  Kopeibuche  2b.  CCXLVI.  307. 

Nr.  67. 

Der  Dechant  und  das  Capitel  des  Stiftes  zum  Xeuenmünster  in 

Wiriburg  genehmigen  die  Lebcrtragung  einer  Mess- Stiftung  von 

der  abgebrochenen  St.  Laurentiuskapelle  in   die  neu  zu  erbauende 

Cniversitätskirche, 

10*6,  26.  Mai.  [Wirzburg]. 

Wir  Balthasar  lieheim,  dechant,  senior  und  capitel  des  stifits  sanct 

I-.hannis  Evangelisten  zum  Neuenmünster  zu  Wurtzburg.  als  vnd  dem- 

naeben  weiland  der  ebrwirdige  herr  Wernerus  Scriba  genant,  etwan 

•  horberr  itzbesagts  stietfts  Neuenmünsters  seeliger,  im  iar  nach  Christi 

-'-burt  tansent  zweyhundert  und  siebenzehen  in  «1er  klainen  Capellen 

»ancti  Lauerentii  hinder  dem  dombstiefft  und  gegen  dem  barfiissercloster 

ilhier  über  gelegen  pro  salute  et  remedio  animae  suae  ein  fundation 

und  besondere  stiefftung  angeordnet,  das  nemblichen  durch  die  ie  zu 

Zeiten  gegenwertige  besitzen»  und  vicarier  beeder  vicareyen  Laurentii 

prima*.-  et  secundae  genant,  in  solchem  stieft't  Neuenmünster  wochent- 

ii'.ien  alternis  vicibus  ein  sacrum  oder  officium  pro  eo  tamquam  funda- 
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tore  et  omnibus  Christi  fidelibus  defunctis  celebrirt  und  gehalten  werden 

solte,  auch  herneben  vor  alters  et  nostris  etiam  temporibus  in  dedkation»» 

antedicti  sacelli,  so  ie  und  allwegen  in  die  inventionis  sanctae  cnin« 

gewesen,  ein  gemeine  procession   aus  solchem  stießt   Neuenmünster  a 

gedachte  Capellen  gehalten  und  daselbsten  das  officium  de  dediration* 

ecclesiae  gesungen  und  verriebt  worden,  und  aber  neulicher  iahren  der 

hoch  würdige  fürst  und  herr,   herr  Julius  bischove  zu  Würtzburg  uu'i 

herzöge  zu  Franckhen,  unser  genediger  fürst  und  herr.  angeregte  ea pellen 

saneti  Laurentii  sambt  den  beeden  daran  gelegenen  vicarey-  und  w-diD 

heüsern  solcher  vicareyen  zu  irer  fürstlichen  gnaden  jüngstanyrefangenes 

universitet-  und  collegibaw  erkaufft,  dieselbige  abgebroclien  und  zu  der 

kirchen  daselbsten  transferirt  also  und  dergestalt,  das  inskunftiire  solcher 

gestieft'ter  gottesdienst,  so  in  der  vorigen  Capellen  vor  alters  «rewesen. 

nun  hinfüro  wöchentlichen,  sobald  solche  newe  universitetkirchen  erbauet 

würd,  uf  dem  besonders  darzu  geweichten  altar  verricht  und  ein  >a<  ran 

singulis  septimanis  ibidem  celebrirt  werden  solle,  bekennen   für  uns  und 

alle  unsere   nachkomen  und  stierTt  Xeuenmünster,  das  wir  und  nn>er* 

successores,  sobald  vorgedachte  irer  fürstlichen  gnaden  universiu-tkirrh* 

verfertigt  und  ausgebauet  würd,  den  obangemelten  altsrestiefften  g«>tt**§ 

dinst  der  wöchentlichen  celebration  sonderlichen  pro  salute   anima*-  dt 

funeti  fundatoris  und  aller  christglaubigen  seelen  wegen  melir  ernant* 

beeder  vicarier  der  vicaräyen  sanet  Laurentii  primae  et  secundae.  solan. 

dieselbige  beede  vicarien,  wie  anietzo  beschicht.  vaciren  und  k^im-  jk>* 

sessores  haben  oder  aber  dolie  gleich  ins  kuurTtige  dieselbigv  besitz* 

betten,    und   aber   zur   wöchentlichen   celebration   nicht   qnaliri«  irt  Ol 

priester   weren   durch    andere    taugliche   persoiien  von   solcher  Urd» 

vicarey  iärlichen  gefällen  und  einkommens,  so  etwas  gering-,  bestell, 

und  verrichten  lassen  wollen  und  sollen,  dessgleiehen  auch  dahe   im  fi 

über  kurz  oder  lange  eine  oder  alle  beede  vicareyen  sanet  Lauerentii  4 

stift'ts  Neuenmünsters  aigene  possessores  und  vicarier  bekommen  solt» 
das  alsdann  von  inen  beeden  sambtliehen  oder  des  einen  mit  contribuiro 

des  andern  vicarien  sanet  Lauerentii,  so  keinen  possessorem  hett.  s»k 

alte  fundation  der  wöchentlichen  celebration  one  alle  versaunmuss  ..rde 

lieber  weiss  uf  einen  in  der  Wochen  heimatlichen  gewiesen  tatre  daselbst 

wohin  sie  angewiesen  werden,  von  inen  angestellet  und  aus  >i  huMisri 

und  ane  aine  belohnung  verricht  werden  solle  und  müsse,  und  im  ' 

dahe  solche  fundation  und  wöchentliche  schuldige   celebration  mit 

zeit  neirligirt  und  [inderlassen  werden  solt,  das  iedoch  nicht  sein  s-<lL 

mögen  alsdann  ire  fürstliche  gnaden  als  ordinarius  loci   und  drrsel 

successores.   auch   die  obbemelte  universitet   alliier  zu  Würtzburg  d 
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halber  einred  halten  und  uns  und  unsern  nachkommen  und  stiefft,  auch 

-Ii.  posses>ores  und  vicarier  solcher  beeder  vicareyen  Lauerentii  primae 

et  stMinidae,    dahe    derselben   vorhanden   weren,    gebüerlichen    zu  der 

schuldigen  wöchentlicher  celebration  und  Verrichtung  der  lundation  an- 

halten  und  vermögen,  so  wollen  wir  auch  über  das  ebenermassen  da- 

Selbsten  die  angeregte  iftrliche  procession  uf  tage  des  iars  widernmben 

anzustellen  und  von  iaren  zu  iaren  in  solcher  universitetkirchen  uf  solchen 

tage  bei  dem  verordneten  altar  ibidem  mit  den  gewönliehen  gesengen, 

W  man  in  dedicatione  eeclesiae  sunsten  zu  singen  pfleeht,  verrichten, 

Mrh  unser.-  nachkommen  und  stiefft  gehörter .  massen  solcher  procession 

und  ambt  daselbsten  iitrliehen  zu  vorrichten  in  allwegen  verbunden  und 

schuldig:  Sein,  alles  getreülieh  und  one  geverdteii.    dess  zu  warer  urkund 

und  Btetter  haltuug  haben  wir  obbemelter  dechant,  senior  und  capitul  des 

stiefft s  Noueninünsters  zu  Würzburg:  für  uns  und  alle  unsere  nachkommen 

unsers    rapiteis    insigel   ends   dieses    beibrives    wiessentlichen  anhenken 

und  hochgedachtem  unserm  genedigen  fürsten  und  herrn  von  Würtzburg 

denselben  in    underthenigen    zu   bescheinen  obgesetzter   celebration  und 

haltung  einverleibter   fundation   Überraichen   lassen,     der  geben   ist  uf 

montags  na»  h  dem  hailigeu  Ptingstagc  und  nach  Christi  unsers  seelig- 

machers    gebart   im   taussent   fünfhundert  und  im  seehsundachtzigisten 

iahre. 

Die  Original- Urkunde  auf  Pergament  mit  einem  anhangenden  .Siegel 

in  einer  Hol/kapsel  im  k.  Kreisanhive  Wirzburg  (III*.  143). 

Nr.  68. 

(^htittunif  des  Bischofs  Julius  über  lSiHJ  //.,  welche  die  Propstei 

ffrirfrnfcld  am  Main  als  Ablösungssumme  für  den  ursprünglich  zu 

Gunsten  des  Semiuars  und  der  l'nucrsität  rerivilligten  Jahresbeitrag 
von  9ü  fl,  bezahlt  hat. 

1587,  22.  Februar  [Wirzburg]. 

Wir  Julius  von  g«»tt«s  g-nuden  bisehoff  zu  Wirtzburgk  und  herzog 

m  Fraockhen  etc..  nachdem  die  wirdigen  unser  liebe  andae.  htige  .loachim 

T'>)»Ht .  au<  h  «b  .  hant  und  convent  unsers  Clusters  Haydenfelt  uf  unser 

•  •-«  helu  n  gnedig  ansuchen  zu  unserm  seminario  und  Universität,  so  wir 

lt<M*riB  stitft  und  landschaft  zu  gutem,  damit  unsere  alt«-  wahr»'  catho- 

is.  he  r*ligion  desto  mehr  erhalten  und  fortgepflanzt  werden  moc  hte, 

ii;reordi»et,  neben  andern  nnsern  stillten  und  olostern  ein  wolmeinende 

■iilribution,  nemblichen  aehtzelieuhunibrt  gülden  haubtsumma,  vor  disem 
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bewilligt,  auch  ein  zeithero  jährlichen  mit  neunzig:  gülden  verzinset  un<i 

aber  für  rathsam  angesehen,  damit  dise  und  andere  dergleichen  cOBtribt 

tiones  jaerlichen  und  miteinander  umb  mehrer  riehtigkeit  willen,  an  »  in.ci 

gewissen  sichern  ort  zu  haben,  die  haubtsumma  zu  erlegen  und  abzulösen. 

bekennen  hierauf  öffentlich  mit  disem  brieff  gegen  allermennigelicheB  far 

uns,  unser  nachkommen  und  stifft,   das  gedachte  probst,  de.  hant  tini 

convent  nnsers  closters  Haydenfelt  sich  in  deine  auch  guetwillijr  erzeist 

und  angeregte  achtzehenhundert  gülden  haubtsumma  nf  heut   zn  nn<leii 

bemeltem  dato  uf  unser  rammen)  erlegt,  wir  auch  dieselbige  w«d  empfang 

und  hingege  für  dise  und  andere  mehr  solcher  gestalt  von  etlicher  nn^nr 

stillt  und  clöster  wegen  abgelöst  contributiongelt  uns  in  einer  summa  mit 

zuverleibter  anzeig,  wievil  von  iedem  ort  in  Sonderheit  hergernret.  mii 

vorwissen  und  bewilligung  unsers  ehrwürdigen  dombcapitels  gegen  un*-ivr 

universitet  vonwegen  und  anstatt  derselben  stifft  und  clöster  veroblidrtt 

und  verschrieben  haben,  sagen  derohalben  für  uns,  alle  unsere  nachkomme 

und  stifft  obernante  probst,  dechant  und  convent  unsers  Clusters  Heydenfeit 

solcher  irer  erlegten  und  abgelösten  achtzehnhundert  gülden  sampt  alK-r 

verloffenen  und  verschienen  Zinsen  in  bester  bestendigster  form  rechte 

ganz  frey,  quitt,  ledig  und  loes,  gere<len  und  versprechen  darauf  für  nn» 

und  unsere  nachkommen  bey  unser  fürstlichen  wirden,  solcher  abpvWiirvr 

und  uns  erlegter  contribution  halben  an  offtgedachten  probsten,  dr«lu»»t 

und  convent  oder  ire  nachkommen  forthin  zu  ewigen  zeitteii  ferner  k-i: 

Zuspruch  oder  forderung  nimmermehr  zu  haben  oder  zu  gewinnen.  wed^r 

mit,  noch  ohne  recht,  sonder  derselben  allerdings  contentirt   zu  sein  uri 

zu  pleiben,  dass  auch  dieselbige  in  einigen  andern  weg  als  zu  obgemelt^iu 

unserm   seminario   und   dessen   bestendiger   erhaltung  der   kirchen  ur;i 

religion  zu  gutem  angewendet  werden  soll,  da  aber  über  kurz  oder  Iiis 

von  unsern  nachkommen  wider  all  unser  verhoffen,  g-etrösien  und  \>i 

sehen   hierinnen  verenderung  furgenommen   und   solch   gelt    zn  aml^ru 

gepraucht,  ackert  werden  solte,  so  sollen  geinelte  unsere  nachkomme 

schuldig  und  verbunden  sein,  offternanten  probsten,  dechanten  und  <«»nvmi 

unsers  closters  Heydenfeld   uder  iren  nachkommen   die  uehtzehnhnnd'tt 

golden  haubtsumma  on  einige  Verweigerung  widerum  hienausziurehen  ojk 

zu  iren  banden,  ires  gefallens  darmit  zu  thun  und  zu  lassen,  einzn.m 

Worten  on  allen  behelff  und  auszug  getreulich  und  ohne  greverde.  des*f> 

zu  urkunt  haben  wir  unser  grösser  insigel  heranhangen  lassen.  >"  izr\~v. 

und  geschehen  uf  Cathedra  l'etri  nach  Christi  unsers  lieben  herrn  up-i 

seelichmachers  geburt  tausend  fünfhundert  und  siebenunda<  htzisrsten  jan-. 

Die  Original- l'rkunde  auf  Perganieut  ohue  Siegel  in  der  k*L  l'u- 
versitäts-Bibliothek. 
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Nr.  69. 

Rivers  des  Bischofs  Julius  über  2000  fl.,  die  das  Stift  Haug  zu 

Wirzburg  als  Ablösungssumme  für  den  ursprünglich  zu  Gunsten 

tfrs  Seminars    und  der   Vnirersität   verwilligten  Jahresbeitrag  von 

100  fl.  entrichtet  hat. 

15?*7,  22.  Februar.  Wirzburtc. 

Xos  Julius  dei  pratia  episcopus  Wircelmifrensis  ac  Frauciae  orien- 

talis  Jux  etc.    cum  ante  aliquot  annos  venerabiles  nobis  dilecti  Michael 

Sejz.  deeanus,  senior  et  capitulum  collegiatae  nostrae  ecclesiae  88.  Joannis 

Baptistae  et  Evanjrelistae  in  Hanois  extra  muros  Herbipolenses  ad  petitam 

a  nobis  snbsidiariam  opem  ferendara  conservandi  serainarii  seu  universi- 

tatis  nostrae  a  nobis  erectae,  praeeipue  vero  catholicae  nostrae  religioniB 

rtstanrandae  et  propagandae  causa,  pecuniae  summam,  nempe  duorum 

uiillinm  florenorum  Rhenensium,  nobis  obtulerint  atque  de  iamdicta  capi- 

tali  summa  annnam  pensionem  utpote  centum  florenorum  per  annos  ali- 

quot nobis  et  seminario  nostro  in  praedictum  finem  solverint,  nobis  tarnen 

coBBVltius  visnm  fuit.  eiusmodi  annuas  pensioncs  omnium  ad  hoc  opus 

pium  et  necessarium  contribuentium.  ad  vitanda  futura  inconvenientia  et 

üsrrimina,  capitalibus  summis  redimere  easdemque  in  certum.  tutum  et 

ronvenientem  aliquem  locum  reponere  et  collocare,  quare  liisce  literis  pro 

nobis  et  snecessoribus   nostris   publice   fatemur,   praefatos   decannm  et 

apitulum  in  Haugis  praedictam   annuam   pensionem  centum  florenorum 

apitali   summa   scilicet  duorum  millium  florenorum  ad  datum  istarum 

litterarum  redemisse  eamque  summam  capitalem  nobis  atque  universitati 

nostrae  totaliter  numerasse  et  persolvisse,  de  cuins   plenaria  Solution« 

">sdem  decanum  et  capitulum  eorumque  sneeessores  et  de  non  amplius 

inipetitione  facienda  seenros  et  quietos  reddimus,  prout  illos  hisce  quie- 

tainns  et  liberamus   penitus  et  absolute,   ea  mente   et  fiducia,   ut  ipsi 

iKanus  et  capitulum   praefati   eorumque   sneeessores   fatuitn  saepedicti 

*»minarii  sen  universitatis  nostrae  in  futurum  non  graventur  et  onerentur, 

promittentes  etiam  pro  nobis  et  snecessoribus  nostris,  saepedictam  annuam 

Pensionem  et  summam  capitalem  in  nullos  alios  usus  quam  seminarii,  hoc 

est  iuventutis  pauperum  bonam  de  se  spem  pollicentis  et  catholicae  reli- 

irioni  omnibus  diebus  vitae  snae  in  statu  ecclesiastico  inservientis,  ingenuam, 

r^ctam  diligrentemque  institutionem  fiuxta  s.  concilii  Tridentini  formam  et 

^tatutum    in  perpetuum  utiliter  converti.     quod  si  vero  accidat,  quid 

**',-us  per  uos  aut  successores  nostros  attentari  et  ab  instituto  hoc  nostro 

t'-mere  discedi  ac  piam  liberalitatem  contribuentium  et  saepedictam  sum- 

t.~«  hi.  ht*«  4er  l'nm.mitiit  Wirzhurp.    2.  Band.  10 
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mam  capitalem  duorum  millium  florenorum  in  alios  converti  usus.  quoram 

utrumque  deus  dementer  avertat,  tunc  nos,  successores  nostros  nern»>i 

universitatis  nostrae  Herbipolensis  praesentes  et  futuros  canceUaihm 

rectorem  totumque  senatum  academieum  pro  tempore  existentes  ad  pk 

narium  restitutionem  totiusque  illius  summae  eapitalis  necuon  annoam 

pensionum  refnsionem  de  proventibus  omnibus  et  singrulis  nostrae  uniwtsi 

tatis  dietis  deeano  et  eapitulo  in  Hanois  eorumque  successoribus  fari»ijda:i 

vijrore  liarum  literarum  sine  ulla  exeeptione  firmiter  et  sponte  nu>tra 

obligamus  et  eondemnamns  sub  bypotbeea  et  obligatione  omnium  Bortrtt 

universitatis  reddituum  et  eensnum  praesentium  et  futnrorum  et  quahV: 

alia  iuris  et  facti  renuntiatione  ad  haec  necessaria  pariter  et  cattfcU 

in  quorum  omninm  tidem  et  testimonium  basce  litteras  si«rillo  nostro 

perpetuam  rei  memoriam  eommunivimus  manuque  propria  subs«rii>siraa> 

Nos  igitur  pro  tempore  eaucellarius,  rector  totusqm  almae  univ»  r-i 

tatis  Herbipolensis  senatus  academicus  fatemur  quoque  pro  nobis  et  sn« 

cessoribus  nostris  hisce  literis,  praedictam  eapitalis  summae  duorum  millium 

florenorum  redemptionem  et  Solutionen)  reverendissimo  et  illustrissimu  \<r\v, 

cipi  et  domino  nostro,  domino  Julio  episeopo  Herbipolensi  et  Francis 

orientalis  duci  etc.,  atque  academiae  Herbipolensi  praedictae  per  *arf»- 

fatos  dominos  decanum  et  capitulum,  sie  ut  praemittitur.  intejrr»-  > — 
faetam. 

Ideirco  eosdem  saepedictos  dominos,  decanum  et  capitulum  in  Hauir.» 

similiter  et  eoa  quietantes  et  penitus  absolventes  et  icasu  supradkt«  •! 

nun  conservando  eontingente)  nos  successoresqne  nostros  ad  omnia  et  sin 

gula  aeademiam  Herbipolensem  ratione  refusionis,  bypotbecac  et  oblisraticaf» 

concernentia  quoque  obligantes  et  condemnantes.    in  cuius  rei  fidein 

testimonium  academiae  Herbipolensis  siprillum  similiter  appeudi  inssimn>. 

datum  et  actum  Herbipoli,  in  aree  montis  beatae  virjrinis,  in  ipso  divi 

Petri  Cathedrae  festo,  anno  millesimo  quingentesimo  octnapresinn»  septinj. 

L.  S. 

doinini  Jttlii. L.  S. 
universitatis 

Eine  Abschrift  im  Kopeibuche  Nr.  3.  CCXLVI.  634-636. 
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Nr.  70. 

Die  Statuten  der  neugegründeten  Universität  Wirzhnrg. 

1587,  15.  Oktober.  Wirzbnrg. 

In  constitutione*  sivc  lejres  statutarias  almae  academiae 

Wircebnrprensis  praefatio. 

Magnam  earum  artium,  quae  ut  bomie  et  liberales  sunt,  ita  vere 

dicnntur  nee  immerito  praeeipuum  humanae  vitae  lumen  et  ornamentum 

existimantur,  cum  utilitatem  tum  necessitatem  esse  adeoque«  solidam 

verauiqne  felicitatem  in  eo  plane  sitam,  ut  mentes  animique  nostri,  quem- 

admodum  originem  a  deo  ducunt,  sie  et  assiduo  seniper  et  sunnno 

ipsius  dei  amore  flagrent  ejnsdemque  timorem  cum  aniore  conjtmgaut  ac 

toto  p»-ctore  ad  cupiditatem  optimarum  artium  inenmbatur,  iis  temporibus 

tarn  maxiste  perspeetnm  et  exploratum  fuit,  quibus  aliqua  veteris  disci- 

plinat'  perturbatio  aut  commota  est.  aut  sacrosanetomm  ebristianae  fidei 

doermatnm  authoritate  convulsa  vera  catbolieaque  Cbristi  .Jesu  eeclesia 

preini  et  debilitari  eoepit.  reete  siquidem  alieubi  invictus  ille  ebristianae 

religionis  propugnator  divus  Aurel[ius]  Augustinus  pbilosophiam  (quam 

laudataram  artium  umnium  proereatrieem  quandam  et  quasi  parentem 

M.  Tullius  ante  ipsum  praediearat)  hoc  verissimo  elogio  ornat,  quod  ea 

n-i^s  nutriatur,  augeatur  et  propugnetur.  quomodo  enim  tot  et  tarn  latentes 

adwrsariorum  tendiculae,  tot  fraudes,  tot  errores  et  ettnieuli  deprehendi, 

denique  distnrbari  queant,  nisi  pbilosopbiae  praesidiis  instrueti  sunt  ii, 

qni  in  sarrorum  procuratione  eeu  statione  aliqua  summi  imperatoris  jnssu 

colloeati  et  sub  eius  vexillis  deleetu  quasi  habitu  stipendia  merentes 

popnlnm  rudern  adhuc  erndiant,  nutantem  contirment,  lapsum  erigant 

•rrantemque  denique  a  tot  diverticulis  in  semitam  veritatis  et  jnstieiae 

reducant  V  gTavis  et  omnino  ac  merito  perhorreseenda  est  Ula  domini 

apnd  Isaiam  vox  :  propterea,  inqnit,  eaptivus  dnetus  est  populus  mens,  quia 

non  habuit  seientiam.  at  quae  eaptivitas,  quae  servitus  cum  ea  eonferri 

potest.  qua  ab  eeclesiae  matrM  sinn  et  gremio  dulcissimi  tilii  abstrabuntur 

et  in  teterrimos  errorum  vitiorumque  carceres  compinguntur?  oportet  saue, 

Q«od  idem  dominus  apud  Malacbiam  propbetam  tarn  serio  inculcat  :  labia 

sarerdotuni  ita  eroditione  et  divinarum  rerum  Cognition«  tineta  planeque 

imbuta  esse,  ut  sint  quidam  veluti  scientiae  et  pbilosopbiae  coelestis 

th^saurus.  e  quo,  si  quid  de  divina  lege,  de  religione,  de  eere- 

monüs  controversiae  (necesse  enim  est,  ut  eveniant  scandala  i  oboriatur, 

veritas  et  firmum  sineerumque  de  rebus  divinis  et  liunianis  judicium 

<<»mparari  et  peti  possit.  neque  vero  ad  eain  solnm  reiimblicae  partem, 

qaae  dominicarnm  ovium  animos  colit  et  pertractat  et  ecclesiastica  vocatur, 

10* 
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magnnm  adeoque  necessarium  adjumeutum  bonae  literae  afferunt.  sed  illam 

etiam  alteram  (quae  politica  dicituri  suis  praesidiis  ceu  auxiliaribus  copii* 

COmplectantar,  tegunt  et   fulciant.    quis  enini  recte  et  intelligenter  judi 

cantium  sapientissimi  viri  sententiam  in  dubinm  vocet:  beatas  tum  demnm 

fore  respublicas,  cnra  aut  philosophi  rejmarent  aut  reges  philosopharentor? 

item  aliam  illam  eiusdem :  gratam  de  deo  famam  sparsam  esse  in  boni* 

artibus?  quare,  cum  divina  benignitate  ita  disponente  reverendissimos  iu 

Christo  princeps  et  dominus  dominus  Julius  etc.  episcopatns  Wirtzebur^nsi» 

et  ducatus  orientalis  Franciae   gubernaculis   communi   bonorum  onmiom 

laetitia  et  gratulatione  praefectus  fuisset,   sua  reverendissima  Msitud* 

in  ipso  quasi  limine  et  aditu  susceptae  aerumnosae   gubernationis  pr.> 

singnlari  in  deum  et  eius  ecclesiam  pietate  et  praccellenti  erga  christianam 

reinpublicam  studio  nihil  antiquius  habuit  et  commendatius  nec  prios  aniro» 

inter  reciprocantes  quasi  gravissimarum  occupationum  et  curarum  flmtu* 

conquievit,  nullo  nec  sumptu  nec  labore  molestiave  a  saluberrimo  inpri- 

misque  neeessario  instituto  deterrente,  quam  ut  inchoata  per  praecessorem 

felicis  memoriae  episcopum  Fridericum  etc.  circa  bonarum  artium  liberA- 

linmque  doctrinarum  culturam,  excitato  pro  tempore  in  urbe  "Wireeburgen*! 
societatis  Jesu  collegio,  non  solum  mature  perficeret  sed  et  amplissimi* 

accessionibus    ad    aperiendam    quasi    instructissimam    ofticinam  sacra* 

christianae  catholicae  religionis  non  tarn  cognoscendae  quam  exercendae 

sed  et  propagandae  et  liberalis  cultus  ingeniorum  capessendi  lucnlenter 

augeret  et  nobilitaret,  tanto  successu.  ut  divini  numinis  favor  et  benis- 

nitas  omnes  conatus,   labores  et  consilia,   felici  quasi   aura  adspirant*-. 

provexisse  et  absolvisse  videatur.    quae  denique  comitata  est  gratia  ft 

auctoritas  summi  ecclesiae  christianae  sacrorum  principis  Gregorii  XIII. 

pontificis  maximi  et  invictissimi  Romanorum  imperatoris  Maximiliani  II., 

qui  academiam  hanc  Wirzeburgensem  ad  eius  stabilitatem  et  splendor»-m 

amplissimis  privilegiis   et   immunitatibus  aliisque  ornamentis  cnin  circa 

alia  tum  peculiariter  circa  solennes  graduum  (ut  vocant  )  renunciati.»m-> 

ita  cohonestarunt,   ut   cum   exteris   celeberrimis   academiis   hoc  nomin- 

certare,  in  nonnullis  etiam  anteferri  queat.    porro  ut  recte  pieque  eoepu 

humilique  ab  initio  profecta,   demnm   feliciter  perfecta   ad  posteritati* 

Usurpationen!  perpetuentur,  idem  reverendissimns  princeps  etc.  non  sati* 

habuit  admirandi  operis  aedificia  ad  fastiginm  perduxisse,  stabiles  m 

redditus  sive  proventus  constituisse  multisque  eximiis  beneficiis  »choIa*ti 

cum  ordinem  affecisse  et  ornasse,  nisi  hoc  operum  suorum  maximum  H 

laudatissimum  optimis  saluberrimisque  legibus  et   institutis  ad  aeterni 

tatis  custodiam  ceu  valo  et  aggere  muniatur  iisque  docentium  dise<»ntiumqor 

coetus  quasi  hamis  consertis  inter  se  devinciantur.  quod  sicut  sine  anima 
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corpus  suis  partibus  nun  uti.  ita  sine  le^um  nervi*  nec  doinus  ulla,  nec 

civitas.  nec  jrens.  nee  hominttm  universnin  genas  stare,  nec  rerum  natura 

»mni».  nec  ipse  mundus  potest :  quanun  ideirco  omnes  servi  sumus.  ut 

Hberi  esse  possimus.  cum  omnia  coinmoda  nostra.  jura.  libertatem,  saluteni 

denique  a  legibus  obtineamus.     atque  hoc  sensu  divus   Hieronymus  in 

ipologia  contra  Kuffinum,  illud  Pythagorae  exponens :  coronam  uon  car 

pendam.  coronam  civitatis,  leg-uin  cnstodiam  et  Observationen  intelligrit. 

quas  nun  sejrnius  uti  inoenia  murique  coronain  vigilanter  custodiendas  et 

tueiidas.  sapiens  antiqnitas  summo  consensu  statuit.  sicut  et  Kumuluni 

urbem  a  se  conditam  prius  legibus  quam  moenibus  cinxisse,  nieinoriae 

proditum  est.   notum  est  etiam  illud  rcjrii  prophetae  Davidis :  constitne 

legislatorem  super  cos,  ut  sciant  Pentes,  quoniam  homines  sunt,  quare  ut 

studiosae  juventutis  in  omne  vitiorum  grenus  pro  aetatis  lubricitate  alias 

plu^  aequo  prodivis.  protervia,  morum  dissolutio  diseiplinaeque  nejrlectio 

h-gibns   quasi   quibusdam   frenis  eoerceantur,   innocentia   morum  vigeat, 

honesta  studia  liberalesque  artes  tanto  dilijrentius   colantur  feliciusque 

toreant.  deiiique  inter  membra  academiae  et  civiam  coetum  pax  et  tran- 

quillitas  conservetur,  quem  in  finem,  hoc  pst,  ad  civium  salutem  civitatum- 

que  incolmnitatem  vitamque  beutam  et  tranquillam   afrendam  lejres  esse 

prolatas  »ancteqm-  observatas  alieubi  testatur  Cicero :  sua  reveiendissima 

.  t-Nitudu  privile^iis,  gratiis.  eoncessioiiibus  et  auetoritatibus  sanetae  sedis 

af»ostolieae  simulque  caesareae  man  statis  freta  seqiientes  constitutiones  et 

1. -.  s  statutarias    quod   l'elix  faustumqiie  sit  i  conscribi.  propoui,  coli  ac 
pnblicari  curavit,   mandans  jubensque,   ut   quotannis   in   electione  novi 

rectoris  publice   praesentibns   omnibus   academiae   capitibus  et  membris 

prolegantur  ac  omnes  rius  subditi  iis  constrin-rantur. 

Tuum  iyitur  f'uerit.  o  trrata  et  pia  posteritas,  acedemiae  huius  finem 

-liliir**nti.ssiiii»'  intueri  semper,  reipublicae  ecclesiasticae  et  politicae  non 

•  l'M  trina  tantum  sed  et  vitae  ac  morum  integritate  ac  omni  officio  prodesse, 

h.i-.  «-  1<  _••  -  yravi  salubrique  consilio  s<  itas  el   promuliratas   religiöse  ob- 

rvar»-.  privilegiis,  inribus  et  immunitatibus  temperate  et  deceuter  uti 

irui.  r»\>!vndissiini  prineipis  et  domiui  domiui  .lulii  etc..  patris  patriae 

» r  huius  academiae  primarii  cunditoris.  reverendorum  item  {renerosorum 

♦■t  Dobilium  dominoruin  colb-^ialinm  sive  capitularium  (quorntn  volontate, 

iudiciu  adeoque  consilii  et  auxilii  maturitate   hoc  opus   felicem  exitum 

>ortitum  est    memoriam  indelebilem  coiiservare  omnique  cultu  et  obser- 

vantia  prosequi  denique  reverendissimac  sua»-  cclsitudinis  et  collepalium 

j»r»»>iK-ritat*'Ui  et   sakitem  tarn  qua»-  in  ha«    mortali  vita.  quam  quae  in 

 le-s-ti  illo  animorum  domicilio  »xpetitur,  d»n  t»-r  optimo  maxiino  puris 

]>r«-cationibus  commendare. 
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Statuta  Academiae  Herbipolensie. 

De  i p s a  u n i  v e r s i t a t e. 

Titulus  I. 

Universitas  Herbipolensia  quatuor  constat  partibus  juxta  facultas 

theologiae,  iuris,  medicinae  et  artium.  quibus  singulis  sint  sua  pecnliaria 

statuta  et  Ordinationen  prout  in  academiis  recte  institutis  tieri  consuevit 

et  usurpatur. 

Kt  quia  sunt  in  hac  urbe  plaerique  viri  nobiles,  eruditi  uiafirui-jae 

eonsilii,  qui  scholarum  niolestias  conferre  nolint  ideoque  ad  nullam  faeul- 

tatera  se  volunt  adjungerc,  ut  bi  a  privilegiis  et  bonoribus  universitatis 

non  excludantur,  poterunt  ii  extra  facultates  admitti,  quo  sua  auctorit&te 

et  eruditione  acadenüam  nustram  tueantur,  promoveant  ae  exornent. 

Nemo  auteni  censeatur  esse  niembrum  universitatis  neque  iurr  rt 

privilegiis  eius  fruatur,  qui  non  prius  nomen  suuin  dederit  rectori  uni- 

versitatis, praestitis  juramentis  consuetis. 

Nemo  etiam  in  academia  docere  permittutnr  aut  aliqueui  actum 

publicum  exereere,  veluti  disputationibus  praeesse,  promovendos  ad  «rrailu? 

examinare,  promotionem  conferre,  officio  aut  dignitate  academiae  fungi  etc., 

qui  matriculae  universitatis  non  fuerit  inscriptus  fideique  profe.vsionem 

iuxta  forniulam  concilii  Tridentini  emiserit,  quam  etiam  ab  omnibus  exisri 

volumus.  qui  in  quacunqtie  buius  academiae  facnltate  vel  ad  consiliom 

admittentur  vel  ad  gradum  aliquem  promovebuntur. 

Nemo  item  ad  ullum  consuetum  universitatis  ministerium  assumatur. 

ut  vel  pedellus  vel  notarius  etc.  sit,  nisi  per  inscriptionem  et  inramentum 

ad  corpus  universitatis  pertineat,  facta  etiam  fidei  professione. 

Omnia  universitatis  membra  eius  honorem  promovebunt,  utilitatrm 

qnaerent  et  privilegia  tuebuntur.  rectori  etiam  omnes  honorem  defer»-r. 

et  in  licitis  ac  bonestis,  quae  ad  officium  ipsius  pertinent.  parebunt. 

Quia  porro  in  hac  urbe  Herbipolensi  varia  sunt  eorum  homiuum 

genera,  qui  nomina  sua  rectori  dare  volent,  varia  item  indicia  et  iuri- 

dictiones.  ne  ulla  confusio  oriatur  aut  cuiquam  ordini  praeiudicium  Bat 

consentaneum  videtur.  ut,  qnod  ad  iurisdictionem  universitatis  attinet. 

distinctio  fiat,  nempe  ut  quicunque  buius  civitatis  incolae  ecclesiastici 

aut  cuiusvis  ordinis  religiosi  fuerint,  matriculae  universitatis.  praestiu- 

iuramento,  inscripti,  per  haue  inscriptionem  a  iurisdictione  snorum  snp»~ 

riorum,  decanorum,  capitulomm,  priorum  etc.  non  eximantur  et  in  eos 

rector  ins  non  habeat,  nisi  frateme,  tum  eos,  tum  superiores  officii  >ui 

admonendi  et  ad  id  reducendi.  in  caeteros  omnes  studiosos  et  matrkula~ 

inscriptos  haue  habebit  auetoritatem,  ut  de  causis  mere  civilibus  et  qua- 
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bassae  iurisdictionis  vocantur.  qualia  sunt  negotia  debitorum,  iniuriaruin 

verbaliuin  aut  etiam  facti  lcvioris  et  si  quid  dissolutius  ab  aliqno  patratum 

tuerit  etc..  quilibet  pro  tempore  reetor  eojrnoscat  et,  si  quisqoam  eorum 

iun-  eonveniendus  sit,  hoc  apud  rectorein  fiat.  quin  etiam,  si  alium  qiiem- 

piam  conveniat,  aetoris  forum  reus  sequatur. 

Porro  si  rector  universitatis  pro  administranda  iustitia  et  iun«  ab 

aliqno  matriculae  eiusdem  inscripto  requisitus  negligens  quod  longe  absit  • 

Tel  remissus  tuerit,  poterit  is  pro  consequendo  iure  suo  universitatis  eon- 

nlitun  implorare:  at  si  ne  ibi  quidem  ius  ei  prompte  reddatur  intra  quin- 

denam,  poterit  actor  sive  petitor  eum.  quem  sibi  obnoxium  putaverit,  coram 

*uo  iudice  eonuenire.  rursus.  si  quis  a  reetore  ipso  praetenderit  s«»  gravatum, 

•luntaxat  ad  Universitäten»  primo  loeo  appellationis  beneficio  poterit  con- 

volare. 

Quodsi  eontingat  aliquem  matriculae  inseriptnm  quaeuuque  de  causa 

'tiam  criminali  a  scultetis  buius  nrbis  vel  ministris  publieis  eompraehendi, 

(«►dem  die  .iin,  si  noetu  i.l  aeciderit.  sequenti  raane  rectori  sistatur,  qui 

in  aliis  quidem  causam  c«»irnoseet :  in  criminalibus  antem  aut  alioqui 

zTavioribus  illum  in  sua  custodia  bona  fide  asservabit,  donec,  qitae  illi 

imputantur  crimina,  legitime  probata  fuerint  et  tota  causa  cognita.  tunc 

•  nim  non  recusabit,  quin  de  eo.  quod  justum  vel  aequum  est.  coustituatur. 

Scnlteti  tarnen,  qui  nunc  sunt  vel  deineeps  erunt,  aliique  magistratus, 

«liliyintem  operam  dabunt,  ut  singnla  universitatis  membra  contra  vim 

iniuriamque  illatam  vel  inferendam  a  quibuscunqiie  etiam  pro  virili  de- 

{♦•ndantur,  quod  reverendissimum  prineipem  Julintn  etc.  pro  sua  singulari 

•  aritate  erga  rändern  a  se  conditam  et  apertam  et  vigilantia  in  repnblica 

trmperanda  wl  fide  data  eos  obstringendo  vel  aliis  suae  cel>itudini  notis 

rationibus  oportune  curabit  et  efficiet. 

C^ui  antem,  ut  paragraplio  septimo  dictum  est.  universitatis  iuris- 

dictioni  subiecti  non  erunt.  fruentnr  tarnen  honoribus  et  privilegiis  aca- 

'bmiae.  quatenus  eis  per  snum  ordinem  aut  superiores  licebit. 

De  universitatis  eonsilio  rite  ordinando. 

Titulus  II. 

Ct  academia  tota  ea  pietate  atque  temperatione  regatur.  quam  exul- 

.  »-rata  haec  tempora  adeoque  manifesta  divini  bumanique  iuris  conturbatio 

postalant,  senatus  esto,  cui  ea  potestas  t'acultasque  sit,  ut  de  negotiis 
buius  academiae  Omnibus  et  singulis  ordinäre,  statuere.  deeernere  ac  demum 

•  xequi  possit  ea,  quae  vel  ex  iuris  dispositione  vel  privileyiis  vel  coli- 

surtadine  ad  senatus  officium  spectant. 
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Hoc  in  consilio  primas  teneant  rector  theologicae  iuridicae  ac  int-dica* 

facultatnm  decaui  earumqnc  facultatum  professores,  doctores  ac  liceutiati  ia 

consilium  admissi,  postrcmo  artiuin  liberalium  sive  philosophieae  faeultatU 

decanus,  una  cum  tribus  magistris  ab  eadeni  philosophica  facultate  eligendk 

Leg- es  ab  iis,  qui  in  consilium  uni versitatis  sunt  admisti. 
s  e  r  v  a  n  d  a  e. 

Ad  consilium  vocatus,  ni  statiin  accesserit  vel  se  ad esse  non  posse  1«  ?i 

time  cxcusaverit,  floreuum  luat;  sin  quadrante  tardius,  solidum  nuineret  etc. 

Pro  tribuuali  assistere  iussus,  ni  pareat,  floreuum  solvat. 

Inter  consultandum  sententiam  nemo  nisi  rogatus  dicat  et  quideiu 

inodeste  ac  sine  ullo  convicio;  si  secus  faxit,  florenum  luat. 

Nemo  nisi  facultate  petita  eademque  obtenta  alienam  sententiam  rr- 

praehendat,  minus  interrumpat  aut  vociferando  impprtune  obstrcpat,  poeiia 

quatuor  solidorum  in  transgressores  constituta,  aut  etiam  graviore,  w 

modestiae  lines  longius  quis  excesserit. 

Si  quae  fuerint,  (praesertim  a  decanis.)  in  consultationem  adducta  et 

decisa,  omnia  ea  conseribautur,  in  quibus,  si  quid  praecipui  esse  aut  eontra- 

verti  evenerit.  statim  ad  reverendissimum  principem  etc.  DOStmn  rr 

feratur. 

Quod  si  quae  de  iis,  qui  in  consilio  sunt  aut  de  eoruud'iii  rel 

sanguine  vel  aliqua  alia  propinquitate,  eognatione  aut  familiaritate  iuuotb 

in  consultationem  venerint,  sub  tempus  deliberandi  vel  sua  Bponte  vel  a 

rectore  admoniti  e  consilio  sive  senatu  statim  abscedant. 

Postremo  inter  consultationes  de  arduis  academiae  rebus  et  negotii* 

pra»eipua  iudicanda  est,  quae  circa  curam  et  inspectioiiem  versatur.  vidr 

licet :  num  aut  professores  in  docendo  officium  suum  studiosis  sedalo  prae 

stiterint  aut  studiosi  lectiones  diligenter  frequentariut,  quorum  utrumqu>- 

notarius  observare  et  de  mutuis  negleetionibus  ad  senatum  referre  potent 

Restat,  qui  ad  universitatis  seu  cuiusvis  facultatis  consilium  admitti 

volet,  fidei  professionem,  si  eam  prius  in  hac  universitate  non  edidis>'t. 

integrum  recitabit  et  edet  sequentiaque  iuramenta  praestabit ,  .»uii.v— 

priino ,  quod  Uli  tarnen  praestabttnt ,  qui  antea  professionem  fid»-i  iu  lu 

academia  ediderunt. 

.1  u p a m e n t  a  a d m i  1 1  e n d o  r  u m  ad  consilium  Universität! *. 

Ego  N.  X.  iuro ,  nie  eam  retinere  et  usque  ad  tinein  vitae  r-t'-n 

tu  nun  fidein.  quam  saneta  Romana  catbolica  ecciesia  docet  iuxta  profrs- 

sionein  fidei  ex  decreto  concilii  Tridentini  editam.  secundo.  me  nou  ptr 

inissurum.  quantum  in  nie  erit,  ut  aliquis  in  hac  nostra  universitär  qui 
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ad  ronsilium  singularum  facultatuin  admittentur,  quos  omnes  eadem  hacc 

iurainenta  praestare  volumus,  nomen  universitatis  vel  rectoris  in  nomen 

facultatis  vel  decani  eomiuutabunt)  ad  consilium  recipiatur,  qui  nun  ean- 

<lem  fidem  teneat  et  proliteatur.  tertio  iuro  promittoque,  me  reverendis- 

>iiuo  principi  et  domino  domino  Jnlio  episcopo  AYirceburprensi  etc.  suaequae 

•  ►Isitudinis  suceessuribus,  reverendis  item  et  nobilibus  dominis  praeposito, 

(Itoaiio  totique  capitulo  summae  ecclesiae  collegiatae  Wirceburgensifl  ho- 

norem habituniu»  neque  consensurum  aut  admissurum  unquam,  ut  iniuria 

iisdem  damnumve  inferatur  ullum,  sed  pro  virili  avertendo  impediturum. 

|narto,  me  diligenter  curaturum,  ut  studiosoruin  causae  praesertim  in 

indiciis  ad  rationem  leguin  et  privilegiorum  huius  universitatis  sine  ullo 

privato  affeetu  legitime  deeidantur.  quinto,  quod  propositionibus  vel  rec- 

toris etc.  vel  partium  interero,  quibus  cognitfa  bona  fide  deinceps  in 

medium  consulam,  quae  ex  re  academiae  intellexero,  et  si  necessitas 

exigat,  sedere  velim  pro  tribunali  cum  rectore  illique  auxilio  et  consilio 

praesens  adesse.  sexto,  quod  in  electione  novi  rectoris  ei  suffragari 

velim,  quem  maxime  idoneum  esse  ratio  et  eonscientia  mihi  suaserit,  nulla 

I'rivatorum  attectuum  ratione  habita  aut  commodorum  exspectatione  in- 

vitante.  septimo,  me  non  daturum  causam  dissensionis  inter  membra  uni- 

versitatis, qua»-  eain  perturbet,  sed  quantum  in  me  erit,  pacem  inter 

"innia  eonservaturnm.  Octavo,  me  seereta  universitatis,  quae  mihi  a 

nagaifico  dominu  rectore  et  cunsiliariis  patefacta  et  concredita  fuerint, 

Domiuatim  autein  ea,  quae  in  praeiudicium  vel  academiae  vel  singularium 

rioa  personarum  vergere  videri  queant,  non  revclaturum  et  pnblicaturum. 

«l-nique  universitatis  huius  dignitatein  et  utilitatem  in  omnibus  et  per 

oiunia  constanter  defensurum  et  curaturum.  sie  me  deus  adinvet  et  saneta 

dei  evaiii^elia. 

De  rectore  universitatis  ejusque  electione  et  officio. 

Titulus  III. 

I  niversitati  toti  praesit  rector,  ad  cujus  officium  pertinebit,  eon- 

^r*'tratioiies  indicere,  ea,  de  quibus  deliberandum  videtur,  proponcre,  auditis 

^ntentiis  pro  maiori  et  saniori  parte  coneludere,  quae  cunclusa  fuerint, 

P**r  se  et  sibi  adiunetos  tideliter  exequi,  privilegia  universitatis  conser- 

v.nv,  testimonium  studiorum  patentibus  literis  dare  (quod  non  faciet,  nisi 

]»r.»|»rii  praeeeptoris  aut  regentis  testimonio  ipsi  veritas  constett,  querelas 

1»  studiusis  audire  et  iuste  eas  decidere,  trans<rressores  statutorum  et 

->s,  qui  privilejriis  abutuntur,  punire,  nisi  gravitas  delicti  et  poenae  in- 

flii-.-ndae  consilium  universitatis  ivquireret,  eorum,  qui  ad  studia  accedunt, 

Domina  matriculae  inscribere  ab  eisqiie  iuramentum  cunsuetum  exigere. 
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denique  ad  rectorem  pertinet  cura  et  sollicitudo  eoruin,  quae  ad  nniv.r- 

sitatis  splendorem,  promotionem  studiorum  utilitatemque  professorum  et 

discipulomm  facient  iuxta  statuta  universitatis  et  sinjrularum  facultatnm. 

Eligatur  autem  rector  universitatis  quotannis  ipso  d.  Hieronynii, 

XXX.  Septenibris,  confirinctur  autem,  vel,  si  electoribus  ex  causa  vi>om 

fuerit,  mutetur  ipso  b.  Gregrorii,  XII.  Mnrtii.  nemo  autem  elig-atnr.  iü>i 

vir  eaelebs,  catholicus,  nnllo  crimine,  potissimum  haereseos,  adulterii  ant 

Incontinentia«  notatus  denique  aetate  matura  et  lepitimis  natalibos  pro- 

creatus. 

Ad  huius  electionem,  ubi  proxime  praeteriti  anni  rector  per  pedellnm 

universitatem  convocaverit,  convenient  omnes  die  constituto  ad  b.  Frau- 

cisci  templnm  vel  ad  aliud  commodum,  ubi  sacro  solenniter  perao.t«  \A 

de  occurrente  festo  vel  de  spiritu  sancto  secedent  illi,  qui  ad  cniu^iu 

facultatis  cousilium  pertinent,  in  locum  separatum,  quibus  rector  gratiis 

pro  honore  exhibito  actis  totum  hnnc  titulum  per  notarium*  lepi  curabit. 

deinde  officio  in  manus  universitatis  resi^nato  hortabitur  omnes,  ut  iuxta 

statuta  talem  virum  eligant,  qui  et  honesta  vita  honori  sit  univei>itati 

et  ei  possit  ac  velit  prodesse.  sinjrulae  autem  facultates  ail  plura  *n! 

fragia  constituent,  quem  existiment  rectorem  eligendum,  et,  quod  int»  r  * 

concluserint,  per  unum  aliquem  ex  suo  numero  renunciabunt.  qui  vem 

nullius  sunt  facultatis,  unum  deligent,  qui  suff'ragiorum  collectioni  a«Uit 
et,  si  paria  vota  aeciderent,  ad  suos  collegas  referat,  ut  ex  iis .  quibti> 

paria  vota  obvenerant,  unum  secundum  plura  suffrajria  designent.  \>r<» 

ex  ordine  quinto  nulli  adessent,  qui  litein  dirimant,  erit  officio  defnn«  ta> 

rector,  quod  idem  faciet,  si  eontigerit,  ipsam  quintam  classem  paiibu» 

suffragiis  in  diversas  partes  abire. 

Rector  non  ex  una  tantum  facultate  sed  ordine  ex  diversis  ̂ ligr^tnr. 

et  primo  quidem  anno  ex  theologica  facultate,  secundo  vero  ei  facultas 

iuris,  tertio  ex  facultate  medica,  quarto  ex  facultate  artium.  quinto 

iis,  qui  nullius  sunt  facultatis.  quodsi  alicui  facultati,  ex  qua  eo  amu» 

rector  esset  eligendus,  potius  videretur  honoris  causa  alius  aliqui»  ex 

reliquis  ordinibus  deligendus  et  caeteraium  facultatum  denunciatores  auc- 

toritate  hoc  decreto  sibi  in  illo  rerum  eventu  concessa  eum  pr<»barint. 

bene  quidem,  sin  minus,  reliquis  facultatibns  non  licebit  ex  alio  orlin- 

quenquam  eligere,  quam  ex  eo,  cui  hic  honor  anno  obveniebat.  mm  f»rte 

si  in  illo  ordine  non  esset  persona  secundum  praecedentes  parajrraph"- 

idonea,  tunc  enim  licebit  ex  quovis  ordine  idoneam  designare. 

*)  Ursprünglich  stand  im  Text  „per  p  edel  Um".   Das  letztere  Wort  *  urdr 

aber  ausgestrichen  und  von  B.  Julius  eigenhändig  durch  „notarium-  ers«ut. 
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Si  eontingat,  principem  aliqnem  vel  alias  illustrem  personam,  huius 

universitatis  menibrnm.  in  reetorem  eligi.  qui  vel  ob  oecupationes  vel  ob 

letatem  officio  nequeat  satisfacere.  eadem  suffragaudi  ratione.  qua  rector 

fuerit  eleetus,  aliquis  ei  prorector  nssignetur  ex  eadem  faeultate  vel  or- 

dine.  euius  eleetus  rector  fuerit,  qui  reetoris  nomine  universitatis  negotia 

<uret.  aliis  praelatis  aut  dominis  non  adiungatur  vieerector,  sed,  qui 

gravibns  negotiis,  morbo  aliave  iusta  de  causa  impediti  fuerint.  deligant 

aliquem  prudentem  virum  ex  ipsa  universitate,  euius  opera  et  auxilio 

utantnr  in  his.  quae  ipsi  eommitti  poternnt,  veluti  in  inscriptione  in 

matriculam  universitatis  et  id  genus  aliis  minoribus  negotiis. 

Rector  novus,  ubi  legitime  eleetus  fuerit,  munus  rectoratus  intra 

spatimn  unius  diei  in  se  suscipere  debet,  quo  suscepto  initio  professionem 

fidei  ex  decreto  concilii  Tridentini  editam  faciet  iurabitque,  se  utili- 

tat»  in  universitatis  pro  viribus  quaesiturum  pacemque  inter  facultates  con- 

servaturum  et  iuste  sententias  in  iudieio  pronunciaturum.  dum  per  sigilli. 

libri  et  epomidis  aureae  traditionem  a  praecedente  rectore  investietur. 

♦  andern  fidei  professionem  et  iurameuta  praestabit  vieerector,  quando 

eligetur  et  investietur  epomide  rubra,  si  contigerit,  eleetum  abesse,  con- 

nliun  universitatis  statuet,  qui  et  quando  factam  electionem  denuncient, 

fidei  professionem  et  iurameuta  excipiant.  eleetum  investiant.  si  tarnen 

dignitatem  oblatam  omnino  recusarit,  lioe  illi  ad  defunetum  officio  rec- 

torem  referent,  qui  eadem  qua  prins  auetoritate  universitatem  ad  novain 

electionem  denuo  enget. 

Rector  officio  defunetus  infra  dies  octo  suo  sueeessori  eoram  quatuor 

faeultatum  decanis  acta,  libros  omnes  et  rationes  aeeeptorum  et  exposi- 

t'.nim  reddet,  item  sigillum  cum  eleneho  studiosorum  et  omnibus  literis, 

quas  aeeepit,  aliaque  gesti  magistratus  insignia.  novus  autem  dabit 

«perani.  nt  per  DOtariom*;  aut  alioquin  honestam  et  idoneam  personam 

praelejrantur  statuta  universitatis,  tum  ea,  quae  mox  subjiciuntur.  ad 

vitam  et  mores  pertinentia  omnibus  studiosis  observanda,  tum  alia  uni- 

versitatis statuta,  quae  vel  omnibus  sunt  communia  vel  sine  aliquo  in- 

rommodu  omnibus  publicari  p<»sse  iudieabuntur ,  convocatis  ad  haue  rem 

intra  mensem  ab  electione  sua  vel  confirmatione  omnibus  universitatis 

meinbris  ad  certum  locum  et  tempus,  per  scriptum,  loci»  publicis  affixum 

«t  gigillo  suo  munitum,  quo  edieatur:  ne  quis  studiosorum  Charta  aleave 

ludat,  ne  saltationes  et  gladiatorios  ludos  publicos  adeat,  compotationes 

*)  Ursprünglich  stand  im  Text  rper  pedcllani".  Das  letztere  Wort  wurde 

aber  ausgestrichen  und  von  B.  Julius  eigenhändig  -notarium-  darüber  ge- 
schrieben. 
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ut  vitent,  ne  impie  blasphement,  et  si  quae  alia,  de  quibus  postea  dicetur. 

ad  cultnm  aiiiraorum  et  laudabilium  moruin  pertinere  censebuntur. 

Qui  vero  matriculae  inscribi  volunt,  eus  paticis  ad  eorundem  ob- 

servationem  et  pietatem  ac  religionem  in  deum ,  rnorum  honestatem, 

diligentiam  in  studiis  adbibendam  exbortabitur  serioque  monebit,  at. 

quandü  statuta  bis  quotannis  praeleguntur,  adesse  curent,  ne  eoruin  ijrnu 

ratione  aliquid  eommittant,  quod  legibus  bujus  academiae  adversetnr  et 

poenis  forsitan  gravioribus  esset  vindicandum. 

Cavebit  etiam  rector,  ne  consilium  universitatis  saepius  et  leviu>- 

culas  ob  causas  cogat  ac  proi'essores  gravet  eorumque  auditores  fractu 
lectionum  publicarum  defraudet. 

Insuper  curet  rector.  ut  ad  minimum  bis  in  anno  sacrum  celebr^tar. 

tarn  pro  huius  academiae  fundatore,  quam  iis,  qui  ex  academicis  ex  Lac 

vita  decessere. 

Kectoris  babitus  toto  officii  sui  tempore  sit  honestus  et  decen»  et 

quidem  ad  negotia  universitatis  vel  officii  sui:  nunquam  sine  ♦  pomide. 

veste  talari  et  pedello  cum  sceptro  praecedente  in  publit  um  exeat.  ad 

alia  autem  negotia  ita  procedat  ,  sicut  rectoris  dignitas  ubique  rnjuirit. 

epomide  aurea  utetur  in  omnibus  universitatis  et  singularum  facultatan 

solennibus  artibns  et  promotionibus:  in  actibus  vero  minus  solennibu>.  at 

sunt  baccalaureatus,  disputationes,  consilia  extraordinaria  etc.,  »ttflßciet  uti 

epomide  rubra,    principes  tarnen  in  omnibus  actibus  aurea  utantur. 

Monendus  est  denique  rector,  si  negotiorum  gratia  extra  academiam 

abire  nccesse  babeat,  certiores  eius  rei  faciat  quatuor  decauos  vicariuni- 

que.  rector  subroget  eum,  qui  proxime  magistratum  gessit  seliulastiium 

eique  committat  acta,  libros,  sigillum,  sceptrum  atque  omnia,  <{UM-  ad 

rectorem  spectant,  qui.  si  sponte  subire  lianc  provinciam  iiolucrit.  >ul> 

poena  N.  florenorum  compellatur.  si  tarnen  per  biduum  aut  triduum  ab 

sens  tuturus  sit  rector,  solus  notario  adbibito  vicerectorem  sibi  sab 

stituere  poterit. 

Kectorum  sunto  stipendia,  altera  mutarum  pars,  inseriptionum  pai> 

tertia,  ad  liaec  arma  studiosis  nocturno  tempore  in  plateis  se  in<ulfnt»-r 

habentibus  vel  *)  digladiantibns  erepta  et  quiequid  demum  eideru  ei 

signandis  studiosorum  literis  obvenerit. 

Jurainentum  rectoris  universitatis. 

Ego  X.  N.,  electus  in  rectorem  huius  universitatis  HerbipoIrn»k 

iuro.  nie  utilitatem  buius  universitatis  pro  virili  quaesiturnm,  damna  qua?- 

*)  Im  Text  stand  ursprünglich  „et".  B.  Julias  hat  dieses  Wort  tiptfi- 

hindig  p.-stri<-hen  und  durch  „velu  ersetzt. 
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übet  emergentia  pro  virili  prohibiturum ,  eius  iura  et  privilegia  conser- 

vatnmm  iuxtaque  eorum  praescriptnm  et  meutern  officium  reetoratus  nie 

adniinistraturum,  pacem  inter  facultates,  quantnm  in  nie  erit,  promoturum 

iusteque  eontroversias  decisurum,  nulla  personarum  acceptione  babita.  sie 

nie  deus  adiuvet  et  haee  sancta  dei  evangelia  etc. 

Statuta  generalis  omni bus  s tttdi o s i s  o b s e  r  v a  n  d a. 

Titulus  IUI. 

Quae  ad  religionem  ehristianam  et  cnltum  dei  pertinent,  quae  ad 

Observationen!  mandatorum  dei  et  ecelesiae,  ea  omnia  serio  omnibns  com- 

mendata  volumus.  sed  pauca  quaedam  hie  expresse  eommemoranda  puta- 

vinius,  quae  ab  omnibus  studiosis  sedulo  observari  debent. 

In  primis  igritur,  quando  a  rectore  universitatis  vel  supplieatio  vel 

sacrnm  aliquod  indieetur,  omnes  religiöse  adsint  et,  si  res  postnlaverit, 

ad  altare  ofterant.  nominatim  autem  omnibus  severe  interdictum  esto, 

ne  sub  divinis  ofticiis  in  templis  spacientur  aut  nugas  agant.  si  quis 

?*ous  faxit.  N.  solidorum  poenam  luat. 

Studiosi  semel  vel  a  domino  rectore  vel  senatu  academico  vel  sitae 

facnltatis  decano  per  pedellum  vocati  statim  compareant  et  circa  ea, 

juae  iussi  fuerint,  condignam  obedientiam  magistratui  praestent  honorem- 

«ia»'  exhibeant. 

Libros  lascivos,  libros  magicos  vel  alioqui  proliibitos  ne  habeant. 

si  qui  contra  fecerint,  librorum  amissione  et  rectoris  arbitratu  puniantur, 

dubios  magistris  suis  inspiciendos  ofterant. 

Comoediae,  tragoediae  aliique  ludi  sive  spectacula  a  studiosis  sine 

rectoris  vel  prorectoris  et  facultatum  decanorum  scitu  atque  permissu  et 

antequani  exploratum  habeant,  num  honestati  et  temporum  rationi  con- 

veuiant,  non  edantur  et  exhibeantur  aut  in  scenam  personati  prodeant. 

'•onternjitoribus  poena  arbitraria  multandis. 

Ebrietatis  et  intern perantiae  pestem  omni  tempore  fugiant  neque  in 

(onviviis  de  religionis  sanctae  capitibns  disputationem  temere  inducant. 

In  plateis  larvati  sive  personati  vel  ita  velati  facie,  ut  ag/nosci 

non  queant.  etiam  diebus  Bacchanalium  studiosi  non  incedant.  si  quis 

"»ntra  ft-cerit,  is  a  scnltetis  sive  eorum  ministris  deprehensus  et  agmitus 

reetori  sistatur,  a  quo  carceri  includatnr  vel  pecunia  multetur. 

Hospitia  inhonest a,  ut  ea,  in  quibus  inulieres  impudicae  versantur, 

vel  alia  loca  studiis  minus  opportuna  oinnino  vitent,  diversoria,  eouven- 

ticala.  in  quibus  rixae,  contentiones,  alearum  lnsus  etc.  exercentur,  ne 

aecedant. 
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Qui  tridnum  absque  professoris  proprii  vel  domini  reetoris  i»t-ruii>>c 

et  scitn  lectiones  non  frequentaverit,  a  pedello  diversorio  exire  inbratw 

Nemo  alumnorum  scholae  huius  eiusmodi  vel  cantum  vel  clanoRi 

vel  tumultum  tarn  privatim  quam  publice  excitet,  quo  vicini  vel  alii  gf- 

pidani  turbari  et  eommoveri  queant,  multo  minus  euiquam  liceat  pn* 

sertim  de  nocte  sclopum  seu  bombardam  iutra  moenia  displodere.  irravi 

admodum  poena  transpressoribns  infligrcnda. 

Non  liceat  euiquam  praesertim  pbilosopbiae,  bonarum  literarnm  Tel 

theologiae  studioso  cum  telo  Scholas  accedere,  seu  pogfo  seil  g-ladius  s*ö 

quodvis  demum  armorum  genus  fuerit.  quae  si  forte  iustis  ex  cafci« 

studiosis  extorta  vel  adempta  fuerint  a  scultetis  vel  eoinm  ministris  a« 

excubitoribus  nocturnis,  ea  rectori  cedant:  ipsis,  qui  ea  extorserunt.  **i 

.solidi  numerentur. 

A  blasphemiis  et  iurandi  levitate.  colivitiis,  verbis  ac  jLr»stibus  ̂  

seoenis  sive  scurrilibus,  a  pugnis  item  et  rixis  abstineant  etiani  provoati 

quodsi  quenquam  seu  iuste  seu  iniuste  laedi  contijrerit  v»d  offendi.  roa 

ad  rectorem  vel  suae  facultatis  decanum  causam  suam  deferat. 

Postquam  borae  nonae  vespertinae  in  aestate,  byeme  oetavae  >iininiL 

campana  in  summo  templo  dederit,  nemo  extra  colle<rinm  am  suuni  h<> 

spitium  esto;  si  tarnen  necessitas  urgeat,  non  sine  lnmine  aut  incomi- 
tati  eant. 

Vestis  sit  eiusmodi,  quae  studiosis  literarnm  conveniat.  DOD  »ariov 

parata  aut  nimium  coloribus  distineta  sed  vel  ad  talos  si  ecele«ia<tki 

fuerinti  promissa  vel  alioqui  honesta,  breviter  talis,  ne  habitus  rorpori* 

animi  levitatem  ullam  in  vita  et  moribus  prodat. 

Nemo  se  in  flumine  lavet  vel  ei  eongelato  se*i  com  mit  tat. 

Si  quae  ad  arma**)  vel  motum  hostilem  aut  tumultum  populären 

iqiiod  deus  vehementer  avertat»  conclamatio  fiat.  studiosi  statiin  ad 

demiam  confluant. 

Nemo  hospitem  prius  mutet  aut  Herbipoli  discedat  quam  et  hospiti 

et  creditoribus  aliis  fecerit  satis.  aes  autem  alienum  sine  urgent]  n*^ 

sitate  ne  contrahatur  a  quoquam  absque  eorum,  a  quibus  alitor,  coa- 

sensu  et  voluntate.  ob  eamque  causam  se  ab  omni  alea  lnntnisqii»-  com- 

potationibus  et  coinessationibus  etiam  domi  suae  abstineant. 

*)  Hier  folgte  ursprünglich   im  Text  das  Wort:  »tempore4,  wt 
hinterdrein  unter-  beziehungsweise  durchstrichen  worden. 

**)  Nach  Parmau  folgten  im  Text  ursprunglich  noch  die  Worte:  ant  it- 

cendium";  sie  haben  aber  dasselbe  Schicksal  wie  da*  tempore  der  voran- 
gehenden Anmerkung  erfahren. 
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l  >  e   i  n  s  c  r  i  p  t i  o  n  i  b  u  s   in   a  1  b  u  in   s  i  v  e   in  a  t  r  i  c  n  1  a  in 

0  n  i  v  e  r  s  i  t  a  t  i  s  W  i  r  c  e  b  u  r  g-  e  n  s  i  s. 

Titulus  V. 

Omnibus  quidem,  quibus  ita  visum  fnerit,  liberum  erit,  sua  nomina 

dare  magnifico  rectori  Universität is  in  matriculam  inseribenda,  modo  vei 

hi*  iuxta  innrem  buius  academiae  vel  alibi  depositi  fnerint.  qui  tamon 

rhetoricae  aut  superiorum  facultatum  lectiones  audient,  omnino  id  faeere 

intra  octiduum  debebunt,  neijue  studiosi  ulli  eenscbuntur  aut  studiosorum 

vel  membrorum  buius  Universität  is  iure  et  privile<riis  jraudebunt,  quamdiu 

id  non  praestiterint  iuxta  $  III.  tit.  I. 

l^nicunque  inatrieulae  universitatis  asscribi  volent  post  exhortatiun- 

CQlam  a  rertore  habitam  iuxta  £  VII.  tit.  III.  hoc  modo  iuramenta  sua 

in  mann  mag-nifici  domini  rectoris  praestabunt. 

Ego  NN.  iuro,  nie  defensurum  pro  viribus  iura  et  privilegia  Herbi- 

poh-nsis  universitatis  atque  eins  honorem,  ad  quemeumque  statum  per- 

veiiero,  promoturum.  seenndo,  nie  non  eftVcturum,  ut  pax  et  coucordia 

.«nb  obedientia  unius  rectoris  et  inter  membra  universitatis  et  cum  ecele- 

siasticis,  reli<riosis  et  civibus  turbetur.  tertio,  nie  rectori  et  universitati 

in  lieitis  ac  honestis  honorem  et  reverentiam  exhibitnrnm  et  in  ÜB,  quae 

ad  ipsius  officium  pertinent,  obedientiam  praestituruin.  taddant  ecclesiastici 

huius  urbis  et  religriosi:  quatcnus  per  ordinarios  meos.  superiores  et  statuta 

m«  i  ordinis  aut  ecclesiae  id  mihi  lieebiti.  sie  nie  deus  adiuvet  et  haec 

saneta  dei  evanjrelia  etr. 

Praestitis  iuraiuentis  curet  rector,  ut  quisqiie  manu  sua  in  matricnla 

iioinen,  eojrnoiuen,  patriam  suam,  gradum.  coiiditionem,  nobilisne  an  dives, 

an  m^dioeris.  an  deniqne  pauper,  facultatein  denique,  cui  dat  operani, 

it*-nniue  diem,  mensem  et  annuiii  inscriptionis.  nec  qnisquam  studiosus 

iri><  ribatur,  qui  non  alicui  facultati  se  addixerit.  quod  cnnstet  testiinonio 

alienias  professoris  illius  facultatis.  praelatorum  tarnen  et  eornm,  qui 

nullius  sunt  facultatis,  alia  esto  ratio,  illi  enim  sine  facultatis  nomine 

inscribentur. 

I'raetextu  studiorum  huc  veniens  et  huc  degens  iquod  omnes  scheine 

iurati  indicare  tenentun,  si  noinen  suum  domino  rectori  edere  et  albo 

universitatis  insnibi  recuset.  ei  taiiquam  aeadeniiae  privileiriis  indi<rno 

nrhe  ad  requisitionem  domini  rectoris  per  eivilein  majristratum  interdicatur. 

Habeat  igitur  inairniticus  dominus  rector  librum.  qui  matricnla  uni- 

versitatis appelletur.  in  quo  singuli  sua  nomina  scribant  iuxta  modtim 

praecedenti  paragrapho  praeseriptum.  qtti  tempore  sui  rectoratus  inscribi 

volent.  sient  initio  majusculis  literis  titulus  prnefigatur,  qui  nomen,  cog- 
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nomen  etc.,  rectoris  annum  et  diem  electionis  ipsius  eontineat.  habest 

praeterea  librum  alinm,  in  quo  deseribantur  acta  et  conclnsimies  con- 

siliorum  nniversitatis,  denique  librum,  in  quo  rationes  dati  et  expen<i. 

quas  quisque  rector  officio  defunctus  universitati  et  ei,  qui  ipsi  in  officio 

successerit,  reddet,  descriptae  et  subsignatae  contineantur. 

Qui  noinina  dant  rectori,  si  ut  nubiles  inscribi  velint,  dent  florenuni 

Francofordienscm,*)  divitcs  decem  bazios.  mediocres  quinque:  eaqne  peionia 

sie  distribuatur,  ut  tertia  pars  cedat  fisco  universitatis,  tertia  inasTiiti« 

domino  rectori,  tertia  pedello.  qui  fuerint  de  soeietate  Jesu,  gratis  in 

scribentur,  cum  et  "ipsi  in  disputationibus  et  aliis  actibus  jrratis  <uaki 
praestent  operam.  similiter  et  reli^iosi  mendicantes  et  quos  alioqai  con- 

stabit  veros  esse  pauperes.  tantnndem  nnmerabunt,  qui  ab  Universität? 

testimonium  stndiorum  aeeeperint,  ex  aequo  inter  rectorem  et  nottrin 

distribuendum,  Uli  pro  sijrillo.  huic  pro  labore  et  sumptibus  in  inscriptiw 

snseeptis. 

Quodsi  contingat,  doctorem  aliquem  aut  licentiatnm  ex  alia  academia 

buc  transire,  is  gratis  inscribatur,  nec  Ulli  rectori  fas  esto,  qnempiani 

catalog-o  priorum  ante  se  rectorum  inseribere.  sed  tantnm  suo. 

De  cancellariis. 

Titulus  VI. 

Cancellarii  buius  academiae  nomen  et  digriitatem  perpetuo  babebit, 

qui  pro  tempore  summae  aedis  Herbipulensis  erit  praepositus.  substitiM 

tarnen  sibi  ad  officium  unum  vicecancellarium  ex  membris  universitati*. 

virum  bonestae  vitae,  nullo  crimine,  nominatim  vero  baereseos  aut  con- 

eubinatus  vel  incontinentiae  infamem  quique  ea  sit  prudentia  ei  auetori- 

tate,  ut  merito  vel  iam  in  consilium  nniversitatis  sit  admissus  vel  reft*- 

admitti  possit  et  demum  sit  in  ordine  sacerdotali,  cum  non  conveniat. 

sacerdotem  a  non  sacerdote  benedictionem  apostolicam  aeeipere. 

Cancellarii  vel  procancellarii  officium  erit,  his,  qui  a  suis  faul 

tatibus  idonei  iudicati  fuerint,  dare  licentiam  doctoralem  in  quavis  facti 

täte,  quem  gradum  quando  conferet,  utetnr  superpelliceo  ac  stola  sac<r- 

dotali,  tanquam  sedis  apostolicae  fnng-ens  officio  et  stans  formulani  pn>- 

muiciabit,  promovendis  interim  in  genua  provolutis  ad  sanetae  setli* 

apostolicae  honorem. 

Formula  creationis  erit  huiusmodi  varianda  iuxta  facultas*,  in 

quibus  jrradus  conferetur. 

*)  Eine  spätere  Hand  hat  dieses  Wort  ausgestrichen  und  dafür  .Würu- 

bnrgensem"  darüber  geschrieben. 
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Ego  NN.  universalis  studii  Herbipolensis  cancellarius  (vel  procan- 

•  ellarius,  si  is  fuerit)  anthoritate  dei  omnipotentis,  beatorum  apostolorum 

Petri  et  Pauli,  sanetae  sedis  apostolicae  et  sacrae  caesareae  maiestatis 

mihi  «  si  fuerit  procancellarius,  addet :  per  reverendum  et  nobilem  domi- 

num, dominum  NN.  summae  aedis  Herbipolensis  praepositum  etc.,  huius 

academiae  caneellarium )  concessa.  vobis  NN.  baeealaureis  N.  ad  hunc 

srradum  examinatis  et  approbatis  mihique  a  facultate  N.  praesentatis  im- 

pertior  lieentiam  mag-isterii  insigrnia  in  eadem  N.  facultate  petendi  et 

aeeipiendi  publiceque  legendi,  docendi.  disputandi.  omnes  denique  alios 

actus  iuajristrales  exereendi,  hie  et  ubique  locorum,  cum  ea  praestiteritis, 

-<uae  ad  haue  pertinent  solennitatem,  in  nomine  patris  et  filii  et  spiritus 

saneti.  amen. 

Nemini  autem  eorum,  qui  iudicio  suae  facultatis  post  examen  pro- 

bftti  sibique  praesentati  fuerint.  cancellarius  dare  lieentiam  doctoralera 

*eu  majristralcm  denegabit.  nisi  certo  ipsi  constaret  docereque  possit,  in 

*•<>  admittendo  errorem  aliqtiem  vel  dolum  intervenisse.  porro  quid  honoris 

-  ausa  sinjruli  Ucentiandi.  quando  cancellario  praesentabuntur.  numeraturi 

>int,  farultates  ipsae  in  suis  statutis  decernent. 

I>e  decanis  q  uatuor  faeultatum:  theologiae.  iurispru- 

dentiae,  medicinae.  philosophiae.  ipsisque  facultatibus. 

Titulus  VII. 

Cum  iuxta  pontiticia  et  caesarea  privilegi»  academia  haee  nostra 

^it  j»tudium  universale,  in  quo  bonae  artes  omnes  doceantur  et  propagen- 

tur,  corpus  antem  academiae  in  quatuor  classes  seu  (ut  hodie)  facultate» 

ernatnr,  theologorum  videlicet,  iurisprudentum.  medicoruhi  et  philoso- 

phurum.  statutum  et  ordinatum  est,  ut  quaelibet^  facultas  suum  habeat 

d«-canum  et  collegium,  ad  plura  suffragia  secreta  eorum,  qui  de  consilio 

illitis  facultatis  fuerint.  quotannis  semel  stato  die  eligendum ,  rerum 

*uiunja  nihilo  secius  penes  reetorem  tanquam  supremnm  caput  consistente, 

fit  rit*;*  r«  <  teqne  omnia  jrerantur  et  administrentur.  inpriuii»  constitutiones 

-iv*'  l»«ir«s  statutariae.  tarn  ipsum  corpus  universitatis  griicratim  quam 

^natuor  facultates  speciatim  respici«-iit«s.  sintrulari  cura  et  religione  ob- 

v#  r\  entur. 

Sit  autmi  is  illius  facultatis  d<»ctor  seu  mafrister  catholicus.  nullo 

riniin*'  ac  uominatim  coueubinatus  vel  incoutiueiitiae  Ulfaulis  edatque  tidei 

,r<»t«'*s:i<>n«-m  iuxta  bullam  I'ii  IV..  et  praestet  haec  coram  facultate 

uraiiM-iita: 

K*ro  NN.  electns  decanus  facultatis  X.  iuro.  im-  officium  meum  fide- 

it#  r  pra»stituruni  ad  facultatis  nostra»-  bonum,  utilitatem  »-t  inen-mentum 

iretM-hit-btr  der  l'niremitit  WirxKur^.    2.  Band.  11 
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pacemque  et  concordiaui  omnimn  eius  metnbrorum,  qnantnm  in  m**  t-rit. 

conservaturum  neque  permissurum,  ut  liaeresis  ulla  vel  error  contra  Um 

ßomanae  ecelesiae  in  facultatem  irrepat.  sie  ine  deus  adiuvet  et  ha« 

sancta  dei  evangelia. 

Ante  omnia  vero*  eadein  iurisiurandi  religionc  iquantuin  ad  d.»vi»di 

munus  audiendique  et  promovendi  rationes  pertinet)  curent  caveauujar 

facultatuin  decani,  quam  tieri  pot€8t  diligenter.  ut  pro  studiosoruin  frurta 

et  academiae  instituto  et  celebritate,  auctoritate  etiam  et  dignitat»-  .  i 

potissimum  tarn  publice  quam  privatim  praeiegantur  et  doceantar.  qiac 

et  pietatem  alere  et  cultui  ingeniorum  sine  ulla  labe  conduceiv  qarani. 

item,  ut  in  distribuendis  bonoribus  sive  pttbliconmi  graduum  renumiatio 

nibus  singularis  delectus  adbibeatur.  ne  quibuslibet  promiscue  ii  b<»u«>nuu 

gradus  decernantur,  unde  eorum  insignia  fädle  obsolescant  aut  in  publieuiu 

contemptum  addueantur.  praeterea  is  animurum  eonsensus  est»»,  ut  fa<  ui 

tatum  nulla  statuendo  aut  ordinando  aliquid  alteri  facultati  ofticiat  an: 

in  iuribus  suis  exercendis  impediat,  multo  minus  in  praeiudi«  ium  wiTer 

sitatis  aut  decretorum  eius  quid  teiltet. 

Decani  insuper  officium  erit,  doctores  et  magistros.  qui  de  consili«* 

suae  facultatis  fuerint,  iudicata  causa  convocare,  tractanda  pr»»p.»u»T' 

suffragia  rogarc.  eolligere  et  ad  plura  concludere.  quae  si  paria  tu«rint 

aut  si  suffragia  ipsius  accessione  paria  facta  sint.  ea  pars  censebitur  p» 

tior,  cui  decani  suffragium  accesserit.  nibil  autem  vel  mutabit  vel  n«»vi 

introdncet  citra  facultatis  consensum  nec  maiorem  sibi  potestatein  a<>uui'  : 

quam  suae  facultati  statutis  ipsi  permittetur. 

Eiusdem  praeterea  decani  erit,  facultatis  sigillum  conservare  com 

libro  statutorum  propriae  facultatis  et  testimouiuin  promotiouis  mann 

notarii  subscriptum  sigillo  tacultati«  eonsignare. 

Scribet  etiam  acta  facultatis  in  libro  separato  et  quae  in  comalii* 

facultatis  diversis  temporibus  concludentur.  denique  colUget  a  pro«» 

vendis  iura  tisci  atque  ab  aliis,  si  quid  facultati  debeatur.  ipseque  dili 

genter  aliis  solvet,  si  quid  facultas  debeat,  et  expensae  et  receptae  pwi- 

niae  rationein  facultati  reddet,  quo  die  novus  decanus  eligetur. 

Sit  in  quavis  facultate  cista,  in  quam  iura  facultatis,  scriptara- 

et  alia,  quae  asservanda  videbuntur,  et  si  qua  est  pecuniae  quantitos.  iß 

cludatur,  cuius  duae  sint  claves  diversae,  altera  penes  decanum,  alter* 

penes  seniorem  in  eodem  facultatis  consilio  doctorem  vel  magistnim.  a*-u 

non  decanum. 

Similis  sit  cista  uuiversitatis  (quod  in  fine  tit.  III.  potius  dkendaa 

fuit)  cuius  quinque  sint  diversae  claves,  una  penes  magninVum  domicor 

rectorem,  reliquae  apud  singulos  facultatuin  decanos  singulae.  quiba*  u*. 
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tum  rectore  et  quatuor  senioribus  singulis  ex  qualibet  facultate  petitis 

canierarius  dati  et  accepti  rationeiu  bis  quotannis  reddet  sab  tempus,  quo 

conventas  pro  rectore  deligendo  vel  contirmando  baberi  solet.  erit  autem 

canierarius  vir  probus,  prudens  et  gravis  quique  in  consilio  uiiiversitatis 

nnns  sit  ex  praecipuis. 

Porro  cuiusque  facultatis  decanus  non  prius  officio  se  abdicet  suo, 

quam  alius  sibi  snblectus  sit  munusque  decanatus  in  se  susceperit,  qui 

♦  t  ipse  doiuino  reetori  operam  suam,  qua  poterit  fide  et  diligentia,  ac- 

conmiodet  seil  id  exigant  iudiciorum  seu  consultationum  necessitates. 

Postreino  cnrent  et  efticiant  facultatuin  quatuor  decani,  ut  iuxta 

morem  et  institutum  aliarum  academiarum  certis  festis  aut  profestis  die- 

bus.  videlicet  Nativitatis  domini,  Pascatos,  Penteeostes,  Assumptionis  beatae 

Marian  virginis,  Omniura  Sanctorum  etc.,  orationes  piae  simul  et  doctae  ad 

^tudiosam  iuventutem  luculenter  babeantur.  ideiu  locum  obtineat  et  eusto- 

diatur  circa  exeqiiias  et  funera  summorum  boniinum  eohonestanda.  caeterum 

si  dueendum  funus  alicuius  illustris  aut  alias  praestantis  viri  videatnr,  in 

fi>.  non  cuiuslibet  sed  rectoris  vigeat  sententia,  qui  si  piam  banc  supre- 

uianique  operam  navandam  esse  duxerit,  universitati  per  pedellum  ad  hoc 

denunciet  aut,  si  videbitur,  patres  ipsus  convocet. 

De  congregationibus  et  consiliis. 

Titulus  VIII. 

Cum  varia  sint  uiiiversitatis  negotia,  alia.  quae  totaui  universitatem 

t-oncernunt.  alia,  quae  singulas  fecultates,  et  illornm  item  quaedam  maioris 

momenti,  quaedam  minoris,  non  opus  erit,  totam  universitatem  ad  quaelibet 

nejrotia  COü venire,  sed  in  bis,  quae  unius  erunt  facultatis,  snfticient  illius 

facultatis  professores  cum  suo  decano.  in  rebus  autem  communibus  quidem, 

minoris  momenti,  satis  erit,  si  rector  cum  quatuor  facultatuin  decanis 

»»venia t:  in  rebus  vero  maioris  momenti  opus  erit  totius  uiiiversitatis 

cunvocatione. 

Atque  ut  censeatur  tota  universitas  convenire,  non  erit  opus,  uni- 

versa  membra  ipsa  eoire,  sed  illos  tantuni,  qui,  cum  sint  viri  prudentes. 

ftpen  facient,  quod  suo  consilio  uiiiversitatis  negotia  promovebunt. 

Hi  auteni  erunt  in  rebus  quidem  publicis,  quas  nihil  referet  omnibus 

«SM**  notas,  omnes  omnino,  qui  ad  consilium  alicuius  facultatis  admissi 

roerint.  in  rebus  vero  occultioribus  et,  quas  non  expediet  passim  divul- 

jrari  vel  pluribus  cummunicari,  sufteeerint  cum  rectore  et  quatuor  decanis 

tr**s  in  cuiuslibet  facultatis  consilio  seniores,  nisi  acciderit,  ex  consilio 

alicuius    facultatis  tarn  mukös  non  adesse:  tunc  enim  satis  erit,  ex  ea 
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facultate  illos,  qui  aderunt,  convenire.  quodsi  hi  congregati  rem,  de 

qua  deliberatur,  iudicarent  esse  talem,  quae  merito  maius  consilium  postu- 

laret,  rector  in  alium  diem  convocabit  omnes,  qui  in  consilium  alicnios 

facultatis  admissi  fuerint.  idem  quoque  faciet,  quando  quispiaro  sua  causa 

sumptus  facere  paratus  hoc  fieri  postulabit. 

Caeterum  ratio  deliberandi  talis  erit,  ut  convocatae  universitati 

magnificus  rector  difficultatem  proponat,  tum  singnlae  facnltatcs  in  partem 

secedant,  de  re  proposita  consnltaturae :  demum  cum  simul  omnes  redieriut. 

singulae  suo  ordine  facultates  respondeant:  I?i  facultas  theologiae.  11°  tacnl- 

tas  iuris,  III",  medicinae,  IY°  artium.  et  bis  quatuor  suffragiis  quaestiuiir* 

omnes  decidantur.  si  quando  contingerent,  paritatem  esse  suffragiorum  in 

deliberatione,  rector  sententiae,  quae  videtur  potior,  se  adiungendo  dirti 

cultatem  tollet  eandemque  strenue  diligenterque  exequatur  aut,  si  executi.» 

difficilior  proposita  foret,  ad  totum  consilium  vel,  si  ne  ita  quidem  pro 

cedat,  ad  reverendissimum  principem  et  dominum  nostrum  etc.  referat. 

Conveniet  autem  universitas  ordinarie  quidem  quotannis  bis  ad 

rectoris  electionem  aut  ronfirmationem,  extraordinarie  vero.  quoties  rrc- 

tori  et  quatuor  decanis  visum  fnerit.  et  quando  extraordinarie  proper 

negotia  conveniet  universitas,  nou  erunt  illi  convocandi,  qui  nullius  sont 

facultatis,  nisi  magnifico  rectori  cum  quatuor  decanis  vel  minori.  ot 

supradictnm  est,  consilio  §  II"-  aliter  de  quibusdam  vel  omnibus  videretcr 

De    n  o  t  a  r  i  o. 

Titulus  Villi. 

Eligatur  notarius  consilio  universitatis ,  quod  convocandum  e**e 

dictum  est  tit.  VIT  §  IT,  quando  de  rebus  gravioribus  et  occultioribn< 

deliberandum  est. 

Eligatur  autem,  qui  sit  pontificia  et  imperiali  anctoritate  notaria*. 

vir  bonestus,  prudens,  boni  consiliii,  fidelis  quique  tuto  ad  omnia  o-nsilu 

universitatis  admitti,  et  quando  res  postulaverit,  tum  latine  tum  gprmani'V 

in  causis  universitatis  loqui  et  scribere  possit  et.  quando  ele<tu>  fu«*nt. 

iuxta  §  5  tit.  I  professionem  fidei  faciat. 

Xotarii  officium  erit.  electum  magnificum  dominum  reotorem  pn> 

clamare.  ad  congregationes  et  consilia  universitatis,  quando  vocatus  to^-ni 

venire,  iis  praesertim  adesse,  omnia,  quae  in  illis  tractata  K  «1^  isi 

fuerint  et  vel  a  rectore  vel  ab  ipso  consilio  imperata  tideliter  in><  ril*-rv 

testimonia  studiorum,  promotionum  aliarumque  rerum.  quae  rrquirwitur 

ex  praescripto  decanorum  et  aliorum,  ad  quos  ea  res  spectabit.  titb-liw 

eonscribere,  negotia  universitatis,  quae  ipsi  pro  suo  officio  a  rector? 
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universitate  committentur,  tarn  extra  quam  intra  urbem,  bona  fide  expedire, 

de  eisdem,  si  quae  difficultas  inciderit,  ad  reetorem  referre,  sine  cuius 

aut  universitatis  arbitrio  nihil  statuet  vel  exequetur,  et  in  Universum 

uoinia  et  singula  verbo  scriptove  praestare,  quae  ad  officium  notarii  per- 

tinent.  habeat  ijritur  librum,  in  quo  fideliter  omnia  notet,  ut  omnium  ei 

Yeritas  suo  tempore  constare  possit.  inter  caetera  vero  diligen^er  advertat, 

>i  quem  studiosorum  multari,  puniri  aut  relegari  denique  excludi  ab  uni- 

versitate contingat,  eius  causam  et  sententiam  in  acta  consilii  referat. 

jJ  etium  diligenter  curet,  quod  «upra  tit.  II  §  postremo  sibi  imponitur. 

Yolumus  autem,  ut  notario  iam  designato,  priusquam  ad  officium 

admfttatar,  haec  statuta  praelegantur,  dcinde  facta,  ut  dictum  est,  fidei 

professione  iuret.  ut  sequitur. 

.Turamentum  notarii. 

Ego  NX.  iuro,  me  honorem  et  reverentiam  universitati  eiusque 

praelatis  et  iuagistris  seu  doctoribus  exhibiturum,  item  rectori,  domino 

cancellario,  facultatura  decanis  in  rebus  officii  mei  obedientiam  praesti- 

furuui,  honorem  universitatis  et  singulanuu  facultatum  earumque  iura, 

privilepia  et  statuta  pro  virili  defensurum,  secreta  ab  universitate  vel 

ipant  rectore  aut  facultatum  decanis  vel  consiliis  mihi  commissa  non 

revelaturum,  item  nie  nulli  studioso  inscio  magnifico  domino  rectore  aut 

propriae  facultatis  decano  testimonium  per  me  vel  alium  aliquem  serip- 

turum  aut  etiara  aliter,  quam  ab  iisdem  rectore  vel  decanis  fuerit  prae- 

»rriptuui,  denique  omnia,  quae  ad  officium  meum  pertinent,  iuxta  ea,  quae 

mihi  antea  praelecta  fuerunt,  ex  statutis  huius  academiae,  quam  sciero 

I»jteroque.  bona  fide  observaturum.    sie  me  deus  etc. 

Pro  suo  vero  stipendio  notarius  ex  aerario  publico  universitatis 

babnliit  quotannis  XX.  numerandos  iisdem  temporibus,  quibus  eligitur  vel 

'onfirmatur  reetor:  ratione  vero  testimonii  a  quolibet  doctorando  *)  in 

i^ultatibus  tribus  superioribus  florenum,  ante  promotionem  cum  reliquis 

iaribus  numerandum,  in  facultate  autem  artium  medium  florenum,  a  licen- 

liandis  superiorum  facultatum  decem  batzios,  artium  vero  quinque,  a 

baecalaureandis  in  superioribus  sex,  in  facultate  artium  tres  batzios. 

pauperum  tarnen,  quos  facultates  a  iuribus  exemerint,  ipse  quoque  rationem 

halwbit.  pro  testimonio  autem  studiosorum  enicunque  studioso  roganti 

datn  habebit.  quod  tit.  III  de  inscriptionibus  praescriptura  est. 

*)  I in  Texte  stand  „do  ctri naudo",  dieses  Wort  wurde  aber  aasgestrichen 

nn<i  von  einer  gleichzeitigen  Hand  dnreh  „doctorando"  ersetzt. 

Digitized  by  Google 



166 Urk.  Nr.  70  (1587). 

De  p  e  d  e  1 1  o. 

Titulus  X. 

Pedellus  eodem  nniversitatis  consilio  quo  notarius  eligatnr.  vir  bonns. 

fidelis,  qui  latine  sciat  eaque  praestet,  quae  §  V.  tit.  I.  reqnirit,  breviter 

talis,  cuius  opera  omnes  facultates  uti  queant. 

Huius  officium  erit,  ad  nutum  eiusdem  domiui  rectoris  et  decanorom 

itemque  universitatis  et  facultatum  in  bis,  quae  universitatis  et  faad- 

tatum  negotia  concernnnt,  paratum  esse,  ideoque  minimuin  semel  qnoü-li^ 

rectorem  adire,  num  quid  raandare  velit,  inquirere,  rectorem.  quando  opn< 

est,  itemque  promovendos,  quando  vel  praesentantur  vel  ad  actus  invitant 

aut  procedunt,  cum  seeptro  praecedere,  omnibus  actibus  pnblicis  rt  dispu- 

tationibus  solennibus,  vel  quae  pro  gradu  babentur,  cum  seeptro  adess*\ 

suum  cuiqne  locnm  ostendere  cum  consueta  praefatione  honoris  transeat  et« 

aulas  vel  Scholas,  in  quibus  celebrantur,  tapetibus  exornare  et  pur^arv. 

membra  nniversitatis  aut  facultatum  ex  praescripto  rectoris  vel  decan^ 

mm  ad  eongregationes  vel  consilia  voeare,  ibidem  praesto  adesse.  si  qflH 

imperetnr,  exspectare,  disputationes,  lectiones,  vaeationes  seu  verbo  s*c 

scripto  promnlgare  aliaque  id  genns  omnia  faeere,  quae  sunt  mini<tri 

nniversitatis. 

Haue  ad  rem  conferet,  ut  pedellus  calendarium  universitatis  pt-n»» 

se  habeat,  in  quo  descripti  sint  stati  dies  conerregationnm,  vacati<>rmin. 

festorum  vel  totius  universitatis  vel  singnlarum  facultatum.  ut  singnb 

sno  tempore  promnlget. 

Pedellus  ultra  diem  naturalem  sino  scitu  et  permissu  d<»mini  r*- 

toris  ab  academia  ne  absit;  sin  eius  negotia  longius  tempus  postulect. 

rectoris  assensum  in  eo  consequatur. 

Designato   pedello,    priusquam   officium  ineat ,   praelegatar  par- 

graphus  II  huius   tituli,   deinde  facta  fidei   professioue   iuret  in  hw 

modum : 

.Tur  amen  tum  pedelli. 

Ego  NN.  iuro,   nie  honorem  et  reverentiam   universitati  t-io-qa 

praelatis,  doctoribus  ac  magistris  exhibiturum.    secundo,  ine  rcetori.  cai 

cellario  facultatum,  decanis  aut  eorum  vices  gerentibus  in  rebus  omni 

mei  obedientiam  praestiturum  et  cum  imiversitatis  tum  singularom  facal 

tatum  honorem,  iura,  privilegia  et  statuta  pro  virili  defensunini.  terti». 

ine  secreta  a  rectore  vel  decanis  aut  consiliis  universitatis  et  facnltarcra 

mihi  commissa   non  revelaturum  et,  quoties  a  magnitico  rectore  vel  ab- 

cuius  facnltatis  decano  de  aliquo  studioso  rogatus  fuero.  tidelf  testim^niun 
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datnrum.  nulla  persona«  cninsquam  habita  ratione.  deniqne  ine  omnia, 

quae  ex  officio  mihi  incumbunt,  bona  tide,  qnantnm  seiero  poteroque, 

l>rat*titnrum,  ab  officio  ptiam  inpa  culpa  mp  remotnm,  npmini  oblocuturum 

ant  ulturum.    sie  me  deus  adiuvet  etc. 

Pro  suo  stipendio  ex  aerario  publico  habebit  NN.,  ex  inscriptionibus 

in  matricnlam  tertiam  partem,  quomadmodum  tit.  III  praescriptum  est, 

a  sinyrulis  studiosis,  quos  quidem  non  constabit  esse  pauperps,  qnotannis 

bis.  videlicet  sub  festum  Joannis  Haptistae  et  Nativitatis  domini.  unum 

solidum.  a  promovcndis  doetoribus  Singlis  in  snperioribus  facultatibua 

tres  rtorenos,  a  licentiandis  unum  florenum  et  pro  singrulis  responsionibns 

qiadranteni  floreni;  a  bacealaureandis  pro  acta  qoolibet  medium  florpuum, 

pro  responsione  qnadrantem,  in  facultate  artium  pro  actu  magristerii  et 

linntiae,  qui  simul  fiunt,  spx  batzios  a  singrulis,  qui  divitps  fuerint,  a 

medi«»  iibus  quatuor,  a  baccalaureis  autem  divitibns  quatuor,  a  mediocribns 

<luos  et  a  sinprulis  tum  mag-istris  tum  baccalaureis  unum  pro  rosponsione, 

exceptis  tarnen  pauperibus  et  iis,  qui  a  iuribus  sunt  exempti. 

I>e   privilegiia    et    immun  i  tat  ibus    universitatis  Wirce- 

burgensis  et  earnm  nsu  ac  Observation e. 

Titulus  XI. 

Acadeiniae  domus,  collejria.  professores  universitatis.  qnantocunqne 

naui^ro  sint,  ab  omnibus  contributionibus,  exactionibus.  impostis,  datiis, 

zabellis.  collect!»  fvulpro  steuren  \  similiter  ab  oneribus  sive  muneribus 

per*onalfl>ttfi,  ut  excubiis  et  id  «?enus  aliis,  immunes  sunto.  eadem  im- 

mnnitate  gandeant  etiam  studiosi  omnes  in  album  universitatis  relati.  in 

ipso  ad  eam  accessu  et  reeessu,  et  quamdiu  in  ea  versati  fuerint.  circa 

telunia  et  portoria,  nisi  forte  nefrotientur  aut  in  Orbis  Wircebur^ensis 

distrirtu  aedes  et  fundos  emissent. 

In  re.  quae  utilitatis  publicae  causa  instituitur,  aequum  est,  pub- 

licam  operam  praestari.  sint  erpro  mapistratus  Wirccburg-ensis  et  senatus 

acadeiniae  quam  coninnctissimi  et  in  communeni  tranquillitatem  ad  cultum 

omnis  humanitatis  icui  etiam  christianac  religionis  et  pietatis  rationes 

inclu>ae  saut)  confovendain  mutuo  reipublicae  causa  consentiant. 

Primo  iffitur,  si  quando  sculteti  vel  eins  ministrorum  aut  excubi- 

toruni  anxilinm  et  oj»era  ad  reprimendam  et  compesrendam  studiosorum 

prot<-rviam  et  petnlantiam  a  domino  rectore  requiratur,  alacriter  et  gratis 

pra.>tetur. 

Serundo,  si  ab  eodem  hospitio  per  pcdellum  exclndi  iubeantur  eius- 

modi  protervi  et  diseoli,  ii  vero,  quorum  domus  sunt,  cives,  non  pareant, 

a  macistratu  civili  icum  id  ei  sifrnifieatum  fuerit  i  puniantur. 
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Tertio,  si  quis  ab  universitate  exeludatur  aut  releg-etur,  idem  ultra 

octiduum  in  urbe  non  toleretur  noc  nisi  domini  rectoris  approbatione  et 

dijrna  satisfactione  praestita  recipiatur. 

Quarto  sit  et  hoc  studiosorum  hospitiis  concessuni,  ne  absque  scitu  et 

permissu  domini  rectoris  ex  iis  vi  a  lictoribus  aut  ministris  publicis  nm 

tale  aliquid  admissum  esset,  quod  publicara  animadversionem  mereator  * 

ipsi  extrahantur. 

Quinto  caupo  nullus  sine  domini  rectoris  voluntate  et  scitu  studn>?um 

ullum,  quem  vel  scholis  vel  seminario  vel  honesto  alias  convicto  tiectum 

scierit,  recipiat,  poena  arbitraria  in  receptatorem,  huius  statuti  praevari- 

catorem,  constituta.**; 

Sexto,  nulli  vero  penitus,  quantumvis  honesto,  ultra  neces>itat<*> 

victus  et  studiorum,  quales  sunt  emptiones  librorum  et  similes,  plus  lortH 

citra  domini  rectoris  sive  parentum  aut  tutorum  assensum  quis  credit 

neque  pignoris  quicquam  ulli  ullus  auferat.  qui  secus  faxit,  credit* 
careat. 

Septimo,  si  quis  studiosus  intestatus  moriatur,***)  in  eius  boui>  pro- 

stat! haeredes  succedant.  sin  haeredes  non  reliquerit,  bona  eius  ad  Uni- 

versitäten! devolvantur,  congrua  tarnen  portione  reverendissimo  in  ura- 
nibus  salva. 

Octavo,  civüia  mandata  studiosos  non  adstring-aut  vel  oblijrent.  nm 

ea  ipsis  dominus  rector  promulgarit,  ubi  e  re  communi  hoc  esse  Tel 

sponte  vel  a  mag-istratu  admonitus  iudicarit. 

De  renuntiantibus  et  abdicantibus  se  privilegriis. ■ 

Titulus  XII. 

Sicuti  sine  domini  rectoris  voluntate  academicorum  privilefrionux 

ius  nemo  impetrare  potest,  ita  neque  eodem  se  abdicare  et  domini  r»*«*tori> 

potestati  et  iurisdictioni  se  eximere.  qui  tarnen,  si  causas  relevante 

aestimarit,  id  concedere  poterit. 

*)  Die  Worte  von  „nisi  tale«  bis  „mereatur*  hat  B.  Julias  eigenhariiii: 
mit  einem  Wrwcisungszeichen  am  Rande  beigeschrieben. 

*  )  Die  Worte  von  „poena  arbitraria14  bis  „coustituta"  hat  B.  Jahn 
eigenhändig  beigesetzt. 

***)  Ursprünglich  folgten  im  Texte  nach  „moriatur*  noch  die  Wort*  .e;t» 

res  per  dominnm  rector em  disponantur".  B.  Julius  liess  von  dir**« 

Worten  nur  „eius"  stehen,  strich  die  übrigen,  schalt  vor  „eius-  das  WOrtck« 

„in"  ein  und  setzte  nach  „eiusu  die  Worte  von  „bonis  proximi  haeredet* 

bis  „omnibus  salva"  hinzu. 
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Qui  vero  eodera  iure  ob  dclictura  abdicabuutur,  ii  nomiuatim  magi- 

stratui  civili*)  indieentur,  praeterca  abdicationis  causa  eorum  parentibus, 

tutoribus,  curatoribus,  consauguineis,  propinquis  etc.*4*;  vel  ninecenatibus, 

tsi  quos  habere  compertura  sit)  •**)  significetur. 

Abdicati  ad  publicas  lectiones  uon  admittautur.  si  se  ultru  inges- 

■wint,  dorenis  duobus  multentur.  in  universitateni  vero,  etiam  florenis 

tribus  datis,  reeusante  et  invito  domino  rectore  non  recipiantur. 

De  iudicialibus. 

Titulus  XIII. 

Qui  Studiosus  cum  studiosu  agere  velit,  ad  solius  domiui  rectoris 

raaguihci  tribunal  adito,  citatus  compareto.  non  comparens  primo  multam 

.  .  .  .,  secundo  multam  .  .  .  .,  tertio  multam  ....  luat.  demum  contumax 

primo  ehartula  moneatur:  huic  si  contumaciter  pergat,  exauctoretur. 

Si  quid  eoutroversiae  gravioris  oboriatur,  dominus  rector  ad  eam 

rxplicandam  facultatum  deeanos  sibi  asciscat. 

Qui  a  domiui  rectoris  sententia  ad  Universum  concilium  appellaverit, 

aurcum  apud  eundem  rectorem  deponat,  qui  tarnen,  si  appellatio  iusta 

K.^nosretur,  ei  reddatur. 

Caetera  iudicialia  ex  supra  statutis  tit.  I  §  VII  et  seq.  huc  possunt 

aecommodari  vel  haec  ad  illa  referri. 

De  processionibus  publicis. 

Titulus  XIV. 

Quotiescunque  publice  habentur  processiones,  iisdem  rector  una  cum 

qtiatuor  facultatum  decanis  intersit,  e  quibus  sine  legitima  adeoque  urgen- 

tissima  causa  nemo  absit. 

Si   hisce  processionibus    reverendissimum    prineipem   etc.   nostrum  » 

interesse  contigerit,  suam  celsitudinem  proximi  rector  et  quatuor  decani 

s^quantur. 

Sin  reverendissimus  iis  non  interfuerit,  iidem  locum  suae  celsitudinis 

subintrent. 

Solenniora  item  festa  rector  facultatumque  decani  sua  praesentia 

♦•xornent. 

•)  Das  Wort  „civili"  stand  ursprünglich  nicht  im  Text,  sondern  ist  von 
B.  Julius  nachträglich  beigesetzt  worden. 

**)  Die  Worte  von  „tutoribus"  bis  „propinquis  etc."  hat  Bischof 
Julius  mit  eigener  Hand  nachträglich  beigeschrieben. 

***)  Die  Worte  „si  quos  habere  comportum  sit*  sind  eigenhändige 
Ergänzung  Bischofs  Julius. 
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De  sigillis  Universität! s. 

Titulus  XV. 

Duo  huius  alinae  universitatis  sigilla  sunto,  quorum  alterum  maiu> 

et  ad  secretiora  corroboranda  negotia  paratum  in  eiusdem  universitatis 

archivo  una  cum  privilegiis  et  diplomatibus  aliorumque  iuriam  cun<e>- 

sionibus  et  iminunitatibus  asservetur.  alterum  vero  niinoris  monienti  n»- 

g-otiis  consignandis  serviens  penes  rectorem  esto. 

Res  autem  graviores  secretioresque  iutelligimus:  universitatis  privi 

legia  etc.,  eiusdem  redditus,  obventiones  annuas,  cuntractus  insigniore*  et 

si  quae  his  affinia;  inter  leviores  ceusemus:  iudicialia,  literas  testimonialt«. 

promotoriales  et  alia  huius  generis.  si  quis  vero  huius  minoris  sidlli 

consignationem  petierit,  duos  batzios  cum  semisse  nuraeret. 

De  vaca  t  i  onibus  a  docendo  sive  feriis. 

Titulus  XVI. 

Xe  assiduo  literarum  studio  et  labore  tarn  professores  quam  disti- 

puli  immodice  fatigentur,  a  docendi  munere  vacationes  sunto :  in  canku- 

laribus  dies  X.,  vindemiae  dies  X.,  a  profesto  Xatalis  domini  usqu»  ad 

festum  Circumcisionis,  in  bacchaualibus :  a  dominica  «Esto  mihi"  uxjne  ad 

diem  Cinerum,  postremo  a  die  festo  Palmarum  usque  ad  octavam  Pastht*, 

atque  haec  omnia  inclusive. 

De  poenis  et  mulctis  studiosis  delinquentibus  i n Ii i g-e n d i *. 

Titulus  XVII. 

Cum  societas  haec  humana  duobus  potissimum  nervis  contineatur. 

praemio  et  poena,  subditi  autem  iurisdictioni  pectoris  in  huius  sar-  nli 

licentia  et  morum  dissolutione  multoties  in  leges  et  statuta  delinqiiani. 

ut  eorum  delicta  maturam  animaduersionem  poenarumque  severitatrm 

requirant,  ne  impunitatis  fiducia  gravioribns  vitiis  et  malis  januam  qua>i 

aperiat,  proinde  statutum  est: 

Primo,  ut  post  Signum  vespertinum  campana  statis  horis  datam  in 

sumiuo  templo  sine  lumine  deprehensus  florenum  pendat. 

Secundo  tantundem,  qui  noctu  vociferantur  aut  turpibus  et  intern 

pestivis  cantilenis  per  plateas  vagantur. 

Tertio  tantnndem  telo  aliquem  laedens  citra  sanguinis  efmssionem 

vel  damnum  gravi us. 

Quarto  tantundem,  qui  conviciatur  voce  vel  scripto,  puta  tau»-*" 

libello  vel  (ut  vulgo  loquuntnr)  pasquillo. 

Quinto.  si  quis  doctorum  aut  professorum  anditorumque  nnius  faeul 

tatis  ullo  modo  calumnietur  aut  detrahat  alicui  alii  faeultati.  tribu>  *v 

renis  muletetur,  nisi  delictum  graviori  mnlcta  vindicandum  ceuseatar 
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Sexto.  qui  couiurationis  sive  conspiratiouis  alicuius  auctor  ant  soli- 

citator  fuerit,  nienstruo  carcere  delictum  luat,  postea  relepetur  vel  etiam 

duriore  snpplicio  (si  ita  videbitur  senutui)  afficiatur ;  conscii  vero  delicti 

repcllantur  a  dipnitatibus  et  pnblieis  bonorum  titulis,  nisi  prius  poenam 

lnant  et  reeonciliati  in  gratiam  recipiantur. 

Scptimo.  lurcones,  bibones,  eursores  caeterique  ardeliones  sub  ticto 

-tndiosrtrum  nomine  non  tolerentur,  sed  velut  noxiae  pestes  ab  urbe  pel- 

lantur  aut  ergastnlo  ad  meliorem  frühem  reducantur. 

Octavo.  stndiosornm  nemo  in  pnblieo  diversorio  aut  canpona  babitet 

aut  victnin  ibi  capiat,  multo  minus  in  loco  inbonesto  et  suspeeto  commo- 

rctur.  alioqui  duornm  florenorum  poenam  subiturus :  unde  tarnen  eniigrare 

^undem  statim  oportebit.  quod  si  emijrrando  non  paruerit,  exclusionis 

poenam  ilieo  experiatur. 

Nono.  nemo  quoqne  studiosornm  domicilium  cuiuspiam  eivis  ipso 

nolente  et  probibente  ingrediatur  poena  dimidii  floreni  transgressoribus 

infligrnda.  eaeterum  si  quis  in  eadam  re  se  petulantius  gvsserit,  pro 

»rbitrio  domini  rectoris  et  consilii  jrravius  puniatur. 

Deeimo.  quod  si  eontingat,  ut  senatui  academieo  contra  studiosum 

tliqaem  ex  officio  iadicialiter  pronunciandum  sit,  solus  is  et  sine  eomitatu, 

»tsi  nobilis  sit.  appareat,  ita,  ut  nee  audiendus  sit,  qui  contra  fecerit. 

l'ndecimo.  caveant  studiosi  omnes,  ne  testimonium  publicum  doctrinae 

snae  ab  aliquo  majristro  aut  doctore  in  matriculam  sive  catalogrum  uni- 

versitatis  non  relato  vel  exanctorato  et  ab  actibus  scbolasticis  suspenso 

arcipiant  sub  poena  perpetuae  exclusionis. 

Daodecimo.  ut  in  disputationibus  publicis  modestia  servetur.  vitentur 

•  onvicia,  iurgia  et  /.oyotiayiat,  neve  qnis  desultoria  levitate  et  protervia 

antapronisten  suum  contumeliis  et  calumniis  odiose  exagitet  eiusque  existi- 

mationem  temere  imminnat,  in  praeeipua  commendatione  habeant  omnes 

snb  poena  per  dominum  rectorem  et  decanos  arbitranda. 

Deeimo  tertio.  qui  stndiosorum  muletam  sibi  constitutam  non  statim 

ummraverit.  illico  pignus  sufticiens  exbibeat  aut  carcerem  ingredi  iubeatur. 

si  renisft,  compellatur. 

Deeimo  quarto.  si  quem  dominus  rector  abire  aut  res  suas  alio 

transtVrre  probibnerit  sive  per  arrestum  aut  simplex  mandatum,  taliterqne 

probibitus  sine  rectoris  vel  partium  consensn  urbe  disceserit,  propter  con- 

tnmaciam  illam  decem  florenis  muletetur.  quod  si  arduum  fuerit  negotium, 

maior  etiain  muleta  irrogabitur,  imo  etiam  ad  poenam  exclusionis  potest 

proredi.  quod  statutum  eiusque  Observationen!  dominus  rector  suae  iuris- 

dictionis  et  auetoritatis  conservandae  et  a  contemptu  vindicandae  causa 

P^culiari  enra  et  diligentia  custodia!  et  observet. 
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Et  vero,  cum  in  levibus  delictis,  sicut  etiam  actionibus,  negotii*  et 

contractibus  studiosoruui  rector  eompetens  iudex  agnoscatur,  in  eo  advi- 

gilet,  ut,  quae  hactenus  statuta  sunt,  diligeuter  et  seriu  exequatur.  qae- 

relas  sine  affectu  audiat  patienter,  transgressores  legum  et  statutoruni 

iuxta  tenorem  eorundem  et  decanorum  iudicium  puniat  nec  cuiquani  <  itra 

domini  decani  (cuius  facultatis  reus  fuerit)  voluutatem  ignoseat  aut  mul«  um 

sive  poenam  reinittat,  morum  corruptelas  (de  quibus  statuta  speciatim  non 

cavent )  quantura  in  se  erit,  emendet  et  tollat  poenasque  debitas  per  pedellum 

circa  levia  delicta  exigat,  sin  quod  gravius  et  atrocius  delictum  sive  fa<hiu> 

adinissum  fuerit,  id,  (capto  Interim  ac  bene  custodito  facinoroso,  circa  quod 

ei  sculteti  per  se  et  suos  operam  et  auxilium  accomodare  debent,  Üetti 

supra  quoque  de  levioribus  delictis  statutum  68t)  statim  ad  reverendis$i- 

mum  principem  nostrum  etc.  pro  iusticia  administranda  referatur. 

Denique  legum  statutariarum  contemptum  et  neglectioneni  pertina.  em 

carcere  puniat  ,  e  quo  rei  non  ante  liberentur,  quam  sequens  iurameutum  dixerini. 

Ego  NX.  iuro,  quod  carceris  poenam,  mihi  per  vos  dominum  neam 

rectorem  ob  excessus  meos  (recenseantur  in  specie)  nuper  impositam.  um 

liberatus  neque  per  me  ipsum  aut  quemvis  alium  subornatum,  direct'-  v^I 

indirecte,  verbis  vel  factis  vel  alio  quovis  modo  extra  iuris  remedia  vin 

dicabo,  reverendissimo  principi  et  domino  domino  Julio  episcopu  Wirce- 

burgensi  etc.,  suae  celsitudinis  successoribus  necnon  capitularibus*  |,  Univer- 

sität! huic**j  Wirceburgensi  et  universo  eonsilio  aut  quibuscunqut?  »Iiis 

mihi  eo  nomine  suspectis  ob  eandem  nihil  molestiae,  iniuriarum.  inoommodi 

vel  ultionis  moliar,  faciam  aut  fteri  procurabo.  sie  me  deus  adiuwt  et 

haec  saneta  dei  evangelia. 

De  typographis  et  bibliopolis. 

Titulus  XVIII. 

»Si  qui  suas  lucubrationes  in  lucem  voluerint  edere.  non  aut«*  id 

faxint,  quam  approbentur  ab  iis,  quibus  ea  cura  demandata  est. 

Typographi  vero,  si  quem  librum  nonduin  per  censores  consti  totes 

approbatum  impresserint,  N.  florenos  academiae  solvant. 

Librorum  edendorum  censores  et  cito  et  diligenter  libros  a«l 

allatos  examinent,  et  quid  de  iisdem  sentiant,  ad  reverendissimura.  priu?- 

quam  typis  mandentur,  referaut. 

Bibliopolae   libros  prohibitos   vel   bonis  moribus  adversantes  mn 

importeut  aut  venum  exponant,  dubios  vero  et  suspectos  deputatis  c*a- 

*)  Die  Worte  „successoribus"  necnon  capitularibus  »ind  eir/a- 
händig  vou  B.  Julius  hinzugesetzt. 

**)  Das  Wortchen  „hnic"  hat  B.  Julins  mit  eigener  Hand  ergänzt 
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soribus  inspieiendos  exaniinandosque  offerant,  poena  amissionis  librorum 

vel  alia  arbitraria*)  praevaricatoribus  infligenda. 

Pom»  reservant  sibi  rector  et  facultatum  decani  universumque 

Konsilium  ius  et  facultatem  condendi  deinceps  alias  leg-es,  constitutione«, 

statuta  et  instituta  iamqne  compraebensa  immutandi,  addendi  et  emendandi, 

({HOties  et  qtiantum  id  alraae  buius  academiae  salus  et  digruitas  aliaeque 

reipublieae  literariae  rationes  et  neeessitates  flagitaverint ,  nun  tarnen 

ita  inimemores,  ut  reverendissimo  prineipi  suo  etc.,  conditori  academiae, 

patri  et  patrono  suaeque  eelsitudinis  successoribus,  sieut  etiam  dominis 

capitalaribna  etc.**)  in  amplioribus  privilegriis  condendi»  aliisque  legibus 

et  cotistitutionibus  ferendis  praeiudicatum  velint,  cuius  sicut  et  succes- 

>«>rum  iudicio***\  potestatiqne  relinquitur,  omnes  bas  leges  statutarias 

ob  id  approbare  et  confirmare ,  ne  quis  f)  in  eas  delinquens  exceptione 

trivola  se  tueri  ant  easdem  ullo  modo  possit  cavillari  vel  ludificari.  in 

qnorom  omninin  fidein  et  testimonium  reverendissimus  princeps  et  epis- 

copoa  Julius  etc.  suaeque  ecclesiae  capitulum,  constitutiones  basce  mntuis 

^igillis  commnniri  curarunt  et  propriis  manibns  subseripserunt.  actum  in 

nostra  .Tulii  episcopi  urbe  Wirceburgro,  idibus  Octobris  anno  MDLXXXVII. 

Eine  Reinschrift  auf  Pergament  in  Libellforui  mit  zwei  anhängenden 

Siegeln  liegt  im  Archive  der  Universität  (V.  A.)  (Lad.  A.  lit.  a);  sie  ist 

aber,  obwohl  die  eigenhändige  Unterschrift  in  der  Urknnde  selbst  ange- 
kündigt ist,  von  Bischof  Julius  und  dem  Dumcapitel  nicht  unterschrieben 

und  demnach  nicht  vollzogen.  Beities  geschah  vermnthlich  ans  dem  (Jrnnde 

nicht,  weil  Julius  noch  im  letzten  Augenblicke  in  der  ihm  znr  Unterschrift 

vorgelegten  Reinschrift  Verbesserungen  und  Ergänzungen  anbrachte.  Diese 
finden  sich,  soweit  sie  nicht  blosse  Correctnren  von  Schreibfehlern  und 

Aenderungen  von  grossen  in  kleine  Buchstaben  und  von  Unterscheidnngs- 
zeichen  betrafen,  in  den  Anmerkuugen  angegeben.  Eine  ebenfalls  im  Archive 

der  Universität  verwahrte,  im  Jahre  1713  augefertigte,  genaue  und  be- 
glaubigte Abschrift  ist  wahrscheinlich  nicht  nach  dem  für  uns  nicht  mehr 

erreichbaren  Originalstatute,  sondern  nach  unserer  unvollzogenen  Ausfertigung 

Kemacht,  die  nach  Allem  den  Werth  eines  Qnasi-Originnls  besitzt. 

Der  Ahtlrm  k  bei  Schneidt,  J.  J.X.  M.  Dissertationes  inaugurales  juridico- 
historicae  sistentes  sicilimenta  ad  historiam  universitatis  Herbipolensis  et 

in  specie  litteraturam  facultatis  juridicae.   Wirceb.  1795  in  4°  S.  18—51. 

•)  Das  Wort  „arbitrariau  hat  Julius  eigenhändig  ergänzt. 

*♦)  Die  Worte  „sicut  etiam  dominis  c  a  p  i  t  u  la  r  i  bu  s  etc."  sind  von 
Bischof  Julius  eigenhändig  beigesetzt. 

***)  Ursprünglich  stand  im  Text  „cuius  quorumque  iudieio".  B.Julius 

'trieb  das  Wort  „  q  n  o  r  u  m  q  n  e  "  aus  nnd  setzte  dafür  eigenhändig  zwischen 

tcuius-  und  „indicio*  die  Worte:  „sicut  et  snecesso  rumw. 

t)  Ursprünglich  stand  im  Text  „neque"4.    B.  Julius  änderte  es  eigen- 

iiindi^  in  ,ne  qn  i  s.-* 
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Anhang. 

Forma  juramcnti  p  r  o  f  essio  ni  s  f  i  de  i. 

Ego  K.  N.  tinna  tide  credo  et  protiteor  umuia  et  singula,  quae  eoatiiKQtiir 

iu  symbolo  tidei,  quo  saueta  Romaua  ecclesia  utitur.  videlicet:  credo  in  uuum  deem 

patrem  omnipotentem,  factorem  coeli  et  terrae,  visibiliura  omniura  et  invisibilioo. 

et  in  nnum  dominum  Jesam  Christum,  tilinm  dei  unigenitum  et  ex  patr*  Datie 

ante  omnia  saecula ,  denm  de  deo,  lumen  de  lnmine.  denm  verum  de  deo  vtro 

genitum  nun  factum ,  consubstantialem  patri ,  per  quem  omnia  facta  sunt.  <{ui 

propter  nos  homines  et  propter  nostram  salutem  descendit  de  coelis  et  incaroatas 

est  de  spiritu  saneto  ex  Maria  virgine  et  homo  factus  est.    crueifixus  etiaro  y>K 

nobfl  sub  I'ontio  Pilato,  passus  et  sepultus  est.  et  resurrexit  tertia  die  »ecnnJaa 

scripturas.  et  ascendit  in  coelura,  sedet  ad  dexteram  patris.  et  ite  rum  ventnrn*  t*x 

cum  gloria  judicare  vivos  et  raortuos,  cuius  regni  non  crit  tinis.    et  in  spintun 

sanetum,  dominum  et  vivifiautem,  qui  ex  patre  filioque  procedit.  qui  tum  patre  ft 

filio  simul  adoratur  et  congloriflcatur ;  qui  locutus  est  per  prophetas.    <-t  noam 

sanetam  catholicam   et  apostolicam  ecclesiam.     contiteor  unum  baptisma  in  r*- 

missionem   peccatorum  et  exspecto  resurrectionem  mortuorum  et  vitam  ventari 
saeculi.  amen. 

Apostolicas  et  ecclesiasticas  traditiones  reliquasque  eiusdem  ecclesia«-  ob>«r- 

vationes  et  coustitutioues  lirmissime  admitto  et  amplector.  lteiu  sacram  seriptnron 

iuxta  eum  sensum ,  quem  tenuit  et  tenet  saneta  mater  ecclesia,  cuins  est  jndicar* 

de  vero  sensu  et  interpretatione  sacrarum  scriptnrarnm  admitto.  nee  eam  nnqtum 

nisi  iuxta  uuanimem  consensnm  patrum  aeeipiam  et  interpretabor.  protiteor 

que  septem  esse  vera  et  proprie  sacramenta  novae  legis  a  Jesu  Christo  domiti' 

uostro  instituta  atque  ad  salutem  humani  geueris,  licet  non  omnia  singulis  n- 

cessaria,  scilicet  baptismum,  contirmationem,  eucharistiara.  poenitentiam.  extreman 

unetionem,  ordinem  et  matrimonium  illaque  gratiam  conferre  et  ex  bis  bapti*- 
mum,  contirmationem  et  ordinem  sine  sacrilegio  reiterari  non  posse. 

Keceptos  quoque  et  approbatos  ecclesiae  catholicae  ritus  in  ttapradktorum 

omuium  sacramentorum  solemui  administratione  reeipio  et  admitto.  omnia  et 

singula,  qnae  de  peccato  originali  et  de  justiticatione  in  sacrosaneta  Trid-*ntüia 

synodo  definita  et  declarata  fuerunt ,  amplector  et  reeipio.  protiteor  paritT  »t 

missa  otterri  deo  verum,  proprium  et  propitiatorium  sarriticium  pro  vivi*  et  d»~ 

funetis  atque  in  sanetissimo  eucharistiae  sacramento  esse  vere ,  realitrr  et  »at- 

stantialiter  corpus  et  sanguinem  nna  cum  anima  et  divinitate  domini  nostri  Jwc 

Christi  tierique  conversionem  totius  substantiae  panis  in  corpus  et  totius  labetaati* 

vini  in  sanguinem,  quam  conversionem  catholica  ecclesia  transubstantiatiot^s 

appellat.  fateor  etiam  sub  altera  tantum  specie  totnm  atque  integrum  rhri*tna 

verumque  sacramentum  sumi.  constanter  teneo  purgatorium  esse  animasqar 

detentas  tidelium  sutfragiis  juvari.  similiter  et  sanetos  una  cum  Christo  rrgeaat?? 

venerandos  atque  iuvocandos  esse  eosque  orationes  deo  pro  nobis  offerre.  »tqt» 

eorum  reliquins  esse  veuerandas.  lirmissime  assero  imagines  Christi  ac  deipara* 

Semper  virginis  neenon  aliorum  sanetornm  habendas  et  retinendas  esse  at  ju«  fi> 

debitum  honorem  ac  venerationem  impertiendam.  indulgentiarum  etiam  potestat^i 

a  Christo  in  ecclesia  relietain  fuisse  illarumque  nsum  christiano  popolo  uianx« 

salutarem  esse  aftirmo  sanetam,  catholicam  et  apostolicam  Romanam  ecclesia» 

omnium  ecclcsiarum   matrem  et   magistram  agnosco  Romanoqne    pontifici  be*u 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  71  H587). 
175 

Petri,  apostoloruni  principis,  successori  ac  Jesu  Christi  vicario  veram  obedientiam 

spondeo  ac  juru.  caetera  item  omnia  a  saeris  canonibns,  oecumenicis  conciliis  ac 

praecipue  a  sacrosancta  Tridentina  synodo  tradita,  de  finita  et  declarata  irnlubi- 

Unter  recipio  atque  profiteor  simulque  contraria  omnia  atque  haereses  qnascnnqne 

ab  ecelesia  damnatas,  rejectas  et  auathemizatas  ego  pariter  damno,  rejicio  et 

anathematizo. 

Haue  verain  catholicam  lidem,  extra  quam  nemo  salvus  esse  potest ,  quam 

in  pnesenti  sponte  protiteor  et  veraciter  teneo,  eandem  iutegram  et  inviolatam 

usqne  ad  extremum  vitae  spiritum  couatantissime  (deo  adjuvante)  retiuere  et  con- 

titeri  atque  a  ineis  subditis  vel  Uli-,  qnornm  cura  ad  me  in  munere  meo  spectabit, 

toneri,  doceri  et  praedicari,  qnantnm  in  me  erit,  enraturnm,  ego  idem  N.  spondeo, 

voveo  ae  jnro     sie  me  deus  adjuvet  et  baec  saneta  dei  evangelia. 

In  prineipio  erat  verbum  et  verbum  erat  apud  deum  et  deus  erat  apud 
verbum. 

Si  p Iure s  fuerint,  repetant  solnmmodo: 

In  prineipio  erat  verbum  et  verbum  erat  apud  denm  et  dens  erat  apnd 

verbum  (L.  S.) 

Eine  sicher  vor  dem  J.  1713  angefertigte  Abschrift  dieser  Eides- 

formel und  fernerhin  ein  Abdruck  derselben  sind  am  Schlüsse  der  im  üniv.- 

Archiv  verwahrten,  im  J.  1713  genommenen  Abschrift  vorstehender  Statuten 

der  Universität  eingeschrieben,  bez.  eingeheftet.  Es  darf  vermuthet  werden, 

dass  obige,  oder  doch  eine  im  wesentlichen  gleichlautende  Eidesformel  für 

die  Professoren  nnd  übrigen  Zugehörigen  der  Universität  schon  im  J.  1587, 

sogleich  mit  den  Statuten  in  Anwendung  gekommen  ist,  wenn  auch  eine 

bestimmte  Nachricht  darüber  fehlt.  Es  wird  daher  nicht  zu  gewagt  er- 

sebeinen,  sie  an  dieser  Stelle  unterzubringen. 

Nr.  71. 

Die  Statuten  der  theologischen  Fakultät. 

1587. 

Titulus  primus. 

De  his,  quae  ad  rnltum  pertinent  divinum. 

Cum  theolugroriuu  munus  proprium  sit,  sanetissimnm  dei  eultum 

onmernque  christianani  pietatem  verbu  atque  exemplo  inprimis  tueri,  et 

cttmmendare  omnibus  statuimus  et  ordinamus,  ut  quotaunis  in  festo  Con- 

versionis  Pauli  (vel  si  in  dominicain  evenit,  feria  sequentii  .sacrum  uostrae 

lacoltatis  decantetur  in  eeelesia  apostoloruni  aut  alia  a  faeultate  assig-- 

nata.  quod  omnes,  qui  de  faeultate  sunt,  tarn  doetores,  quam  licentiati, 

Wcalaurei  nt  stndiosi  epumidibus  induti  i'si  artinm  magristri  fuerint) 
devote  andiant  et  reverenter  in  sarram  aram  offerant. 

Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  prima  feria  secunda  mensis  Junii, 

nOo  festo  impedita,  eelebretur  in  eodem  templo  sacrum  pro  huius  nostrae 
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facultatis  omnibus  fidelibns  defunctis,  cni  omnes  praedicti  simili  modo 

adsint,  et  offerant :  atque  ex  fisco  facultatis  pedello  duo  batz.  tam  hör 

die,  quam  in  festo  Commemorationis  Pauli  pendantur. 

Titulus  secundus. 

De  disciplina  morum  et  honest  ate. 

Quia  vero  theologicam  facultatem  spectat  normam  bene  chriütiaiw- 

que  vivendi  tradere,  statuimus  et  ordinamus,  ut,  qui  ad  nostram  farnl 

tatem  admittuntur,  morum  honestate  et  gravitate  aliis  praeluceant.  rt 

honestuin  habitum,  clericorum  ordini  et  dijarnitati  ecclesiastieae  conirruHi- 

tem,  semper,  et  palam,  et  non  occulti  ferant,  ut  modestia  habitus  extmi 

morum  honestatem  internam  omnibus  ostendant.  deinde,  ut  aliis.  ita  »-t 

sibi  servanda  arbitrentur,  qnaeque  de  honestate  vitae,  morum  et  vestitn* 

ab  tota  ecclesia  vel  ab  ordinario  praescribuntur. 

Omnes  autem  operam  dabunt,  ne  quis  inter  ipsos  simultati  l«*u* 

detur,  sed  magna  animoruin  conjunetione  et  benevolentia  conjunrti  alii 

alios  honore  praeveniant.  ac  si  contingat  eos  interesse,  cum  temen» 

quidpiam  ab  alio  diceretur,  quod  alicujus  ex  ipsis  maximeque  rvveren 

dissimi  et  illustrissimi  principis  nostri  aut  clarissimi  primae  sacrae  aedis 

eapituli  honorem  minueret:  tum  pro  honore  illis  tuend«)  Charitas  ar  rr- 

verentiae ,  quae  superioribus  et  aeademiae  nostrae  conservatoribus  aat 

facultatis  membris  debetur ,  officium,  quantum  poterunt .  pra^stan-  n<>n 

praetermittant. 

Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  nullus  in  facultate  nostra  rolereror. 

aut  ad  ullum  gradum  in  ea  suseipiendum  admittatur.  qui  doctores  facul- 

tatis nostrae  contemnit,  aut  reverentiani  et  honorem  debitnm  illis  exhiberv 

per  arrogantiam  noluerit.  Quod  si  autem  aliquem  ex  magistris  nostri> 

verbo  vel  facto  quis  otfenderit ,  iudicio  et  arbitrio  facultatis  stabit. 

quiequid  ad  compensandam  vel  depellendam  injuriam  ejus,  qui  la^a* 

est,  pertinebit. 

Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  nostrae  facultatis  doctores.  qaoti** 

ad  disputationes  publicas,  actus,  promotiones,  missas,  ronerreirationes.  aut 

id  genus  offieia.  non  solum  nostrae  facultatis  sed  etiam  aliarum  r»rul- 

tatum  et  totius  universitatis  prodibunt,  gestentque  utroque  huin^r» 

midem  dortoralem,  laneam  nigram :  caeteri  vero  jrradnati  m#n  d  -tor»-* 

epomidem  pbilosophicam.  praesides  autem  disputationnm  vel  artuum  *i 

quidein  sint  doctores)  supra  vestem  ntantur  cappa  pellita  duplici.  qnanun 

minor  circa  colinin  reflexa  togat  maioris  extrema.  et  pileo  hul«--n>  " 

caerulei  coloris.    eodem  habitn  ntentur  reliqni  doctores  in  promoTi  -nibu? 
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doetorum  nostrae  facultatis.  qui  vero  pro  jrradu  respondent  aut  actum 

aliquem  nostrae  facultatis  celebrant,  baccalaurei  vel  licentiati,  supra  vesteni 

ntantar  cappa  pellicea  majori,  exceptis  relig-iosis.  qui  monastieo  habitu 
vestiuntur. 

Titulns  tertius. 

De  officiis  et  oneribus  nostrae  facultatis  theologicae. 

1.  Quandoquidem  hujus  nostrae  facultatis  uuicus  sit  scopus,  ut  gloria 

dei  ex  vera  illius,  qnalis  nobis  iu  hac  murtali  vita  eontingere  potest, 

eognitione .  cui  aeterua  est  conjnncta  beatitudo .  sua  in  dies  incrementa 

i mpiat :  elaborandum  erit ,  ut  ad  protitendnin  semper  deligantur  et  pro- 

ponantur  viri  apti,  qui  quidem  dabunt  operam,  ut  horas  praescriptas  do- 

•loeendi  cum  auditorum  detrimento  non  negligant. 

2.  Ne  vero  stndiosi  facultatis  nostrae  multis  annis.  quod  sine 

iiiaximis  sumptibus  tieri  haud  potest,  in  scholis  nostris  detineantur,  sta- 

tainius  et  ordinamus,  ut  singulis  quatuor  vel  summum  quinque  annis 

•-unras  theologicns  a  professoribus  nostris  absolvatur.  intra  quorum 

annorum  spatium.  si  audiendis  leetionibus  infrascriptis  diligentiani  ad- 

hibuerint  debitam  et  consuetis  litterariis  ac  facultatis  iudicio  scholasticis 

actionibus  sese  exereuerint ,  gradus  in  hac  faeultate  nostra,  si  voluerint, 

facultatis  judicio  consequi  possunt. 

3.  Ad  hoc  effieiendum  curetur,  ut  perpetuo  quatuor  theologi  in  scholis 

nostris  doceant  quemadmodum  primo  hujus  tituli  paragrapho  eontinetur), 

quorum  diu»  scholastieam  theologiam .  tertius  scripturam ,  quartus  vero 

.  asus  conscientiae,  jus  canonicum  vel  controversias  docebit. 

4.  Hi  professores  horas  et  materiam,  quam  docturi  sunt,  ita  inter 

parti.ntnr,  ut  deflnito  tempore  cursni  theologico  tinein  imponere,  audi- 

r.»res  vero  theologiac  leetionibus  omnibus  interesse  commode  possint. 

5.  Praeter  lectiones  quotidianas  volumus  etiam  singulis  vel  saltem 

ikernis  hebdomatibus  certo  disputationem  haberi  et  inter  doctores  ser- 

v.iri  ordinem.  ut  vicissim  ex  iis.  quae  quisque  docuerit.  institutis  disputa- 

ti«>nihn<  praesint.  easdem  vices  ab  auditoribus  suis  tarn  in  defendendo 

quam  in  opponendo.  ut,  quantum  tieri  potest.  aequabiliter  omnes  exerce- 

antur,  qui  ad  hoc  prompti  et  idonei  videbiuitur,  servari  curent. 

De  electione  decani  et  ejus  officio. 

1.  Statuimus  et  ordinamus,  ut  quotannis  in  festo  commemorationis 

-t.  Pauli  ex  doctoribus  consilii  facultatis  nostrae  per  Vota  secrete,  seeun- 

ioiD  praescriptum  concilii  Tridentini,  eligatur  decanus  novus,  qui  toti 

facultati  praesit,  omniaque  jura  illius,  sigillum,  librum  statntoruui,  actorura 
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ac  rationum  ab  antecessore  suo  eodem  die  accipiat  ac  diligenter  fidelifr- 

que  tempore  administrationis  suae  custodiat ,  de  singulis  elapso  aiim. 

rationem  redditurus. 

2.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  per  pedellum  legatur  decretum 

hoc  de  electionc  decani,  omnibus  doctoribus  ad  eligenduni  decannm  con- 

vocatis:  meminerintque  omnes,  neminem  eligendum ,  nisi  honestae  vita-r. 

nullo  erimine  maxime  concubinatus  aut  incontinentiae  infamem. 

3.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  decanus  in  festo  eommemMrationi> 

st.  Pauli  post  elapsum  annum  snum  decanatum  faeultati  resignet:  et  cm 

pedello  singnlorum  vota  fideliter  eolligat.  ille  per  pedellum  palam  pn>- 

nuneietur  deeanus,  ad  quem  officio  defunetns  voto  suo  accesserit.  antiquu* 

vero  decanus  sunm  officium  in  suum  successorem  non  ante  transferet, 

quam  praesentibus  doctoribus,  licentiatis  et  baccalaureis,  qui  eontiiienteT 

interfuerint  et  compendium  consnetnm  pedello  numeraverint. 

4.  Item  statuimus  et  ordinamus ,  ut  novus  decanus  integram  fidri 

professionem  faciat  secundum  bnllam  Pii  quarti,  si  jam  non  fecerit  aüas 

in  nostra  facultate.  quod  si  alias  fecerit  in  nostra  facultate,  satis  erit. 

ab  eo  loco  coram  facultate  tota  cum  dicitur:  Haue  veram  fidein  ....  *-t 

juramenta  subsequentia  praestet. 

5.  „Ego  X.  electus  decanus  facultatis  theologicae  juro,  me  offiriom 

meum  fideliter  praestiturum  ad  facultatis  nostrae  utilitatem  pacemque  et 

concordiam  omnium  membrorum  ejus,  quantum  in  me  erit.  conservatunwi 

neque  permissurum ,  ut  haeresis  ulla  vel  error  contra  fidein  ecclesiau? 

Romanae  in  facultatem  irrepat,  vel,  quae  ad  facultatis  nostrae  con^r- 

vationem  studiorumque  theologicorum  auginentum  decreta  sunt,  interci- 

dant.    sie  me  deus  adjuvet  et  haec  saneta  dei  evaugelia.- 

6.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  statim  post  electioneni  n»«vi 

decaui,  in  praesentia  facultatis,  antiquns  non  solum  omnia,  quae  facultatis 

nomine  habuit  conservanda,  sed  et  rationem  aeeeptorum  et  expositomm 

reddat,  et  mox  in  fiscum  reponantur,  quae  reponenda  indicabuntur. 

7.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  decanus  nihil  pro  se,  quod  illi 

in  statutis  hisce  expresse  concessum  non  est,  concludat,  sed  Semper,  quid 

quid  determinandum  est,  auditis  aliorum  doctorum  sententiis  secundnm 

pluralitatein  votorum  definiat,  ubi  autem  suffragia  erunt  paria.  ex  eoraia 

sententia  concludere  poterit,  quibus  ipse  suo  suffragio  accesserit.  ejus 

tarnen  erit,  significata  causa  facultatem,  qnoties  fnerit  opus,  convocare. 

8.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  penes  decanum  sint  tres  libri. 

unus  statutorum  istorum,  quae  mutari  non  debent,  nisi  omnes  omnino. 

qui  de  facultatis  consilio  praesentes  fnerint,  consenserint ,  alter  actorun 

nostrae  facultatis,  in  cujus  una  parte  scribantur,  quae  extra  statuta  a 
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doctoribus  in  consilio  facultatis  concluduntur,  cum  scriptione  deeani,  in 

altera  electiones  decanorum,  promotiones,  admissiones,  responsa  et  actus 

omnes  theologici,  vel  siquid  aliud,  quod  facultatem  nostram  concernat, 

tertius  rationum  acceptae  et  expensae  pecuniae. 

Titulus  quartns. 

De  aetate  et  conditio ne  promovendorum  in  gener e. 

1.  Statuimus  et  ordinamus,  ut  si  quis,  absoluto  vel  hie  vel  alibi  • 

enr*n  theologico  proraoveri  voluerit,  allato  ejus  rei  sufficienti  testimonio 

omnes  gradus  ex  ordine  suseipiat,  quos  alibi  non  suseepit  usque  ad  eum, 

in  quo  quiescere  decrevit.  itaque  si  doctorum  gradum  postulabit,  primum 

habita  disputatione  publica  ad  baccalaureatum  biblicum  admittendus  est; 

et  sie  deineeps;  a  lege  tarnen  consumendi  ejus  temporis,  quod  inter  gradtis 

interc^dit,  liberari  poterit. 

2.  Xolumus  aetatis  aut  temporis  studioruin  in  promotionibus  rationem 

haberi,  nisi  rerum  theologicarum  ad  gradum.  qui  petitur,  eonvenienti  cog- 

nitione,  bonestae  praeterea  conversationis  et  vitae  testimoniis  promovendus 

commendetur.  nam  infames  apostatas  aut  perversis  moribus  notorie  praeditos 

et  consuetarum  leetionum  et  singularum  contemplatores*)  et  neglectores, 

nisi  alibi  loeorum  compleverint  et  sufficienti  doctrina  caeterisque  requisitis 

praedicti  fuerint,  ä  promotionibus  omniuo  arcemus. 

3.  Item  ordinamns,  ut  nullus  ad  baccalaureatum  admittatur,  qui 

non  sit  legitime  quatuor  minoribus  ordinibus  initiatus,  ad  licentiam  vero 

et  doctoratus  insignia,  qui  non  ftterit  ordinatus  in  ecclesia  Romana  catholica 

-acerdos,  magister,  exeeptis  monachis. 

4.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  nemo  ad  praeleetionem  vel  gradum 

baccalaureorum  biblicorum  admittatur,  qui  ut  minimum  non  audierit  prae- 

I^rtiones  scripturae  nnnm  et  ntramqne  scholastieae  theologiae  per  II  annos. 

ad  gradum  vero  baccalaureorum  sententiariorum  ante  tertium  annum 

"xpW-tum  nemo  admittendus  est,  ut  inchoare  possint  praeleetionem  tertii 

libri  sententiarum ;  qua  inchoata  censentur  baccalaurei  formati.  licentiae 

vero  gradum  nemo  nisi  elapso  anno  quarto  studiorum  theologicorum  conse- 

<}uetur. 

5.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  promovendus  ad  illuin  gradum, 

quem  petit,  deligat  sibi  doctorem  ex  numero  eodem,  qui  est  de  facultatis 

«..nailioj  qui  primo  quidem  ipsius  disputationibus  deinde  et  promotionibus 

praesit  (si  licentiam  est  aeeepturus)  et  eum  cancellario  vel  procancellario 

nomine   facultatis  praesentet  et  theses  pro  gradu  disputandas  probet  ac 

*)  Wohl  verschrieben  für:  contemptores. 
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emendct,  nisi  in  certis  quibusdam  casibus  desigrnationem  promotoris  sibi 

facultas  theologica  reservari  vellet. 

6.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  nullus  pronioveatur  ad  nllara 

gradum,  quam  uon  ante  defenderit  theses  publice  Herbipoli  sub  eo  dvctnre. 

quem  sibi  juxta  praecedens  decretum  acceperit.  ad  licentiam  vero  nemo 

admittendus,  nisi  disputationes  sex  solennes  habuerit.  primam  ante  ba«a- 

laureatum  biblicum,  alteram  ante  initium  niagistri  sententiarum,  tertiani 

ante  inchoatum  tertium  sententiarum,  quartam  —  quintam  et  sextam  ante 

licentiam,  sine  praeside.  post  quas  disputationes  privatim  ä  doctoribus 

singnlis  pro  ipsorum  arbitratu  in  quavis  materia  theologica  seo  ttkt- 

lastica  examinabitur. 

7.  Item  statuimus  et  ordinamus.  ut  posthac  in  pnblicis  dispotationi- 

bus  et  praelectionibus  suis  Studiosi  et  baccalaurei  facnltatis  nostrae  faciam 

protestationem  infrascriptam,  priusquam  praelegere  aut  repondere  incipiaat. 

Formula  protestationis. 

-Ego  N.  sacrae  theologiae  Studiosus  vel  baccalaureus  coram  nobis 

venerabilibus  praeceptoribns  meis  totoque  hoc  auditorio  libera  voce  pro- 

testor,  me  nnnquam  animo  decrevisse,  vel  in  hac  actione  theologica  v*-l 

aliis  similibus  dogina  aliquod  proponere  vel  defendere  pertinaciter,  <]0o<l 

cum  fide  orthodoxa  catholica,  cum  sanctae  ecclesiae  Romanae  decreti*. 

sana  doctrina  sanisque  moribus  pugnet,  vel  etiam,  quod  aut  siues  uspioi  -n^ 

erroris  vel  nota  temeritatis  vel  aurinm  piarum  offensione  defendi  n^n 

possit.  quodsi  vero  mihi  non  cogitanti  aut  lapsu  linguae  aut  nienti* 

oblivione  aut  alia  quavis  de  causa  aliquid  ejusmodi  exciderit,  jam  nunc 

revoco  ac  id  Semper  revocare  vel  interpretari  secundum  Ordination 

facultatis  hujus  theologicae  paratus  suiu.* 

Titulus  quintus. 

De  modo  a d m  i  1 1  e n  d i  baccalaureos  b i b  1  i  c o s. 

1.  Statuimus  et  ordinamus,  ut  nulli  aditus  detur  ad  postulandam 

gradum  baccalaureatus  biblici,  nisi  prius  sub  doctore  et  professore  aliqn  » 

nostrae  facultatis  solennem  habuerit  disputationem,  quem  ipse  elievt  ab 

eo  dirigendus  in  omnibus  actionibus  istius  gradus. 

2.  Praeterea  volumns,  ut,  qui  gradum  snscepturi  sunt,  petant  pr-in»-» 

X  venerabili  domino  decano  facultatis  doctores  convocari,  quod  id*>m  in 

reliquis  gradibus  fiet.  deinde  iisdem  congregatis  supplicent,  ut  sadvi» 

statutis  facultatis  potestatem  sibi  faciant  praelegendi  librum  aliqurs 
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veteris  et  novi  testamenti,  quem  facultas  eis  praescribet,  cum  modo  or- 

Uino  et  tempore  eum  tradendi  et  absolvendi,  qui  modus  erit,  ut  non  cum 

apparatu,  sed  breviter  percurratur. 

3.  Item  statuimus  et  ordiuamus,  ut  omnibus  supplicantibns  pro 

gradn  biblico  vel  sententiarum  praelegantur  in  praesentia  magistroruni 

nustrorum  statuta,  quae  habentur  de  cultu  dei,  disciplina  et  conditionibus 

hk  promovendorum ,  priusquam  deliberetur  aut  petitioni  candidatorum 

aunnatur. 

4.  Statuimus  et  ordiuamus,  ut.  qui  admissi  fuerint  ad  hunc  gradum, 

post  orationem  de  laudibns  theologiae  babitum  et  brevem  de  aliqua 

quaestione  theologica  dispntationem  clara  voce  professionem  fidei  recitent 

ex  libro  facultatis  nostrae  et  juramenta  infrascripta  publice  faeiant. 

qnibus  peractis  nomine  facnltatis  theologieae  doctor,  qui  disputationi 

eorum  praefuit,  cappam  theologicam  pellitam  snpra  pallium  eis  imponat 

et  sacra  biblia  tradat  et,  ut  praelectiones  in  uomine  domini  auspicentur, 

Lac  verborum  forma  de  cathedra  jubebit: 

.Ego  N.  et  N.  nomine  venerandae  facnltatis  nostrae  theologieae 

ereo,  pronuncio  ac.  publice  proclamo  in  hoc  ornatissimo  consessu  bacea- 

laureum  biblicum  vel  sententiarum  ac  potestatem  faeio,  omnes  actus 

faciendi,  qui  hunc  gradum  concernunt:  in  nomine  patris  et  filii  et  Spiritus 

sancti.  amen."  verum,  priusquam  inchoent  lectionem,  protestabuntur  se- 

cundum  formam  antescriptam.   si  plnres  fuerint,  accomodabitur  eis  forma. 

5.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  si  plures  fuerint  ad  hunc 

irradum  simul  promovendi,  praecedant  magistri  religiosos,  non  magistros, 

nisi   propter  diuturnum  tempns  studiorum  theologicorum  et  doctrinae 

imparitatem  com  aliqno  dispensandum  facultati  videretur). 

Inter  magistros  vero  servetur  ordo  et  tempus  promotionis,  sive  hic 

«ve  alibi  factae.  inter  eos  tarnen,  qui  eodem  anno  fuerint  promoti,  prae- 

c^dent  nostrae  academiae  magistri.  in  sequentibus  autem  gradibus  theo- 

1-jri.is  ratio  habeatur  temporis  et  ordiuis  et  gradus  proxime  suseepti, 

non  antein  magisterii,  usque  ad  licentiam  inclusive. 

6.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  ad  sumptus  vitandos  liceat 

III  aut  IV  simul  hunc  et  reliquos  baecalaureorum  celebrare.  in  licentiatu 

et  doetoratu  quotquot  volunt.  promotor  vero  erit  is,  qui  primae  inter 

proniovendos  disputationi  praefuerit:  ex  cujus  praescripto  distribuet  ora- 

tionem, disputationem,  quaestionis  recitationem  professionisque  fidei  et 

gratiarum  actionem:  omnibus  tarnen  commune  erit,  ut  in  professionem 

tidfi  ab  nno  recitatam  jurent.  caetera  vero  juramenta  praestent  singuli 

breviter  »*t  elaborata  dictione,  ac  docte  librum  auspicentur. 
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Juramenta  baccalaureorum  publice  per  pedellnm 

praelegenda. 

Post  fidei  professiunem  pedellus  Iiis  verbis  proinovendos  alloqnetir: 

„Honorandi  et  eruditi  domini ,  priusqnam  hune  gradum  suscipiatis.  ha« 

jiirabitis : 

1)  Vos  reverentiam  et  honorem  debitum  doctoribus  hujas  facultati* 

theologiae  exhibituros  ac  bonum  universae  facultatis  ejusdem  pro  viribus 

procuraturos  studiique  generalis  Herbipolensis  ac  inprimis  facultatis 

hujus  jura,  libertates  et  ordinationes  laudabiles,  ad  qnemcunqw  statum 

perveneritis,  pro  viribus  promoturos. 

2.  Vos  dogmata  ab  ecelesia  damnata ,  suspecta  vel  com  boni« 

moribus  pugnantia  aut  piarum  aurium  offensiva  scientes,  prudentes  KM 

defensnros,  aut,  si  aliquem  hujus  facultatis  in  eo  genere  peccasse  cugno- 

veritis,  decano  aut  facultati,  super  ea  re  interrogatos,  fideliter  responsuros. 

3.  Vos  paeem  et  tranquillitatem  inter  saeculares,  ecclesiastieos  rt 

religiosos  necnon  inter  facultatein  conservaturos  et,  quoad  poteritis,  rand.« 

procuraturos. 

4.  Si  lapsu  linguae  vel  alia  occasione  aliquod  hujusmodi  erratum 

in  actionibus  publicis  exciderit,  vos  in  eo  vel  interpretaudo  et  expon-od^ 

facultatis  ordinationi  obtemperaturos. 

5.  Vos  decano  et  facultati  in  licitis  et  honestis  obteinprraturuv 

quamdiu  in  hoc  studio  fueritis,  salva  obedientia  superiorum  vestrurum  rt 

statutorum,  ordinum  et  ecclesiarum. 

6.  Postremo  vos  hie  gradum  hunc  semel  suseeptum  alibi  wa 

reiteraturos.  - 

Promovendi  onmia,  quae  eis  ä  pedello  jurumeuta  proponuntur.  apprv- 

basse  censentur,  si  apicem  seeptri  attigerint. 

Titulus  sextus. 

De  modo  admittendi  aliquem  ad  praelectionem  uiagistri 

sententiarum. 

1.  Statuimus  et  ordinamus,  ut  baccalaurei  biblici  non  antra  ad 

praelegendum  aut  percurrendum  libros  sententiarum  ä  facultas,  ut  prar- 

cedenti  titulo  dictum  est  convocata  admittantur,  quam  tres  aum*  ia 

sacrae  theologiae  studio  consumpserint ,  et  post  absoluta.«  praeWti-o^ 

biblicas  solemniter  theses  sub  aliquo  doctore  sibi  dato  defenderint. 

2.  Item  statuiinus  et  ordinamus,  ut  actus  sententiarius  h<n-  rin» 

celebretur.  primum  baccalaureus  cappa  pellicea  in  actione  indutus  <apn 

vestem  de  interiori  cathedra  aperto   capite  orationem  recitet   in  laadrtc 
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seholasticae  theologiae:  tnm  recitata  fidei  professione  et  praestitis  jnra- 

nientis  baccalaureorum  biblieorum  praecedenti  titulo  proniotionem  iV  doctore 

de  cathedra  juxta  formam  superius  positam  accipiat :  deinde  quaestione 

aliqua  scholastica  primum  librtUD  sententiarum  auspicetur,  postremo  gratias 

agat  praesentibus.  si  plures  fuerint,  haec  inter  se  distribuant,  ut  superius 

de  biblicis  dictum  est. 

3.  Item  statuimus  et  ordinamusj  ut  nullus  sententiarius  bacealaureus 

toraiatus  habeatur  vel  solleniter  tertium  Mb.  seilt,  iuelioet,  nisi  deuuu 

s'dlenes  theses  defenderit  ac  ut  facturus  initium  tertii  seilt,  decanum 

certiorem  reddat,  qui  id  per  pedellum  curabit  publicari. 

lila  autem  ipsa  inchoatione  praeseute  pedello  censeatnr  furmatus 

>ine  alia  promotione  vel  ceremoniis :  vel,  ut  de  tempore  coustare  possit, 

rel'eratur  ad  acta. 

4.  Item  statuimus,  ut  quemadmodum  biblici  sie  etiam  sententiarum 

lectores  ordine  et  tempore  sibi  assignato  legere  non  desiuant.  facultatis 

autem  erit,  in  eadem  admissione  modum  et  tempus  praescribere. 

Titulus  septimns. 

De  modo  procedendi  ad  licentiam. 

1.  Statuimus  et  ordinamus,  ut  bacealaurei  formati,  si  volent  ad 

jrradnm  licentiae  petendnm  pmeedere,  primo  decano  et  magistris  nostris 

per  doctorem,  quem  ad  gradum  huue  delegerint ,  suum  desiderium  pate- 

fariant  ae  debita  reverentia  animique  submissione ,  ut  aditus  detur  ad 

gradum  cousequendum,  i'acultati  supplicent. 

2.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  nemo  vel  pro  licentia  supplicet 

wJ  ad  eaiu  a  doctoribus  admittatur,  (jui  post  absolutas  sententias  ter  de 

diversis  materiis  sollenniter  sine  praeside  non  responderit  argumentantibus 

bacealaureis  aut  studiosis  interponentibus  se  atqne  argumentantes  juvan- 

tibus  doctoribus  ac  licentiatis.  quaelibet  autem  disputatio  erit  trinm 

aut  ad  minimtun  II  horarum  iquod  tempus  etiam  in  caeteris  dispntationibus 

pro  quolibet  gradu  sollemnibus  servandum  erit,  et  ad  Jioram  unam  vo- 

«andus  cancellarius,  qui  licentiam  impertietur,  ut  hac  ratione  de  promo- 

t>ud«>rum  eruditione  magis  ipsi  constet. 

3.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  post  omnes  disputationes  doc- 

f^res  a  decano  convocati  promovendum  examinent ,  singuli  quaestiones 

proponentes  vel  de  seripturae  interpretatione  vel  de  materia  scholastica 

vel  de  quavis  alia  re  theologica,  proiit  cuique  visunt  fuerit.  quo  examine 

tinito  et  baccalaureo  egresso  qnaerat  decanus  singulorum  doetorum 

s*-ntentias:  significetur  doctori  praesidi,  si  admissus  fuerit,  ut  cum  facul- 

tatis nomine  domino  cancellario  ad  licentiam  praesentet,  qui  primo  tempore 
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cancellarium  cum  promovendo  adibit  et  sibi  commissa  exequetur  »imul-iae 

ab  eo  intelligat,  quo  tempore  et  loco  velit  licentiam  conferre. 

4.  Actus  licentiae  institnetur  lioc  modo,  primum  scriptis  vel  im- 

pressis  chartig,  in  quibus  nomina  candidatorum  continentur,  publice  indicetur 

dies,  hora  et  locus  bujus  promotionis,  deinde  tribus  ante  praescriptnm 

indictae  promotionis  tempus  nominatim  ä  licentiae  candidatis,  comitantiba« 

una  cum  magistris  vel  praeside  et  aliquot  baccalaureis  vel  theolojfia«? 

studiosis,  praeeunte  pedello  sceptrigero,  invitabnut,  qui  actum  sua  prae- 

sentia  sunt  eohonestaturi,  qui  eruut  ordiuarie  reverendus  rector,  cam^l 

larius  vel  vicccancellarius,  suffrag:aneus,  abbates,  praepositi  et  «lecani 

hu  jus  civitatis,  doctores  omninm  faeultatnm  et  licentiati  theologiae,  e<>n- 

sules  et  si  quos  praeterea  velint. 

Cum  vero  Statut  o  tempore  et  loco  iquod  erit  pomeridiannro  mu- 

ventum  fuerit,  primum  doctor  praeses  conscensa  cathedra  in  habitn  th»-- 

log-it'o,  singruiis  cappa  pellita  indutis,  quaestiones  dispntaudas  et  deeidViula> 

proj>onet.  qua  disputatione  perfecta  ipse  orationem  de  re  theolojrica  a<l 

auditores  babebit :  deinde  uni  promoveudorum  integrum  professioneiu  fid« 

publice  legendam  dabit.  in  quam  etiam  caeteri  attactu  evaugelii  jurabwit. 

tunc  pedellus  juramenta  facultatis  recitabit.  quae  attactu  sceptri  pra^stabunt. 

J  u  ramenta  1  i  c  e  n  t  i  a  n  d  o  r  n  ra. 

Primo  jurabunt,  se  domino  cancellario  studii  Herb,  et  doctoribus  fa<  al 

tatis  theologicae  debitam  reverentiam  et  honorem  exbibituros  operain.jUr 

daturos,  ut,  ad  quemcunque  statum  pervenerint,  pro  ratione  temporis  et 

loci  bonum  facultatis  promoveant. 

Seeundö  jurabunt,  se  pacem,  concordiam  et  tranqiiillitateui  nniverH- 

tatis  et  facultatis  et  maxime  consensionem  mntuam  tum  IV  facultatum.  tum 

ecclesiasticorum,  religiosorum  et  saecularinm  defensuros. 

Tertiö,  se  gradnm  hnnc  licentiae  alibi  non  reiteraturos. 

Quartö,  se  tidele  testimonium  de  baccalaureis  et  aliis  ;»tu.li">i> 

theolofficae  facultatis,  cum  legitime  ä  decano  rogabuntur,  perhibitun» 

Quiuto,  sV  in  festo  majristerii  non  expensuros  supra  tria  nrillia 

g-rossorum  Turon.  juxta  decretalem  de  hac  re  in  Clementinis  editam  <' 
confectam. 

His  ita  peractis ,  praeses  ex  cathedra  superiori  rograbit  doiuinun 

cancellarium,  ut,  quoniam  omnia  perfecerint,  quae  ad  hunc  jrradum  rrqoir» 

bantur,  ipse  eis  licentiam  impertiatur. 

Tunc-  candidati  ex  subselliis  inferioribus  praeeunte  pedell«»  aiibuni 

cancellarium.    ad  quem  ubi  venerint,  clara  voce  (licet  pedellus:  .K- 

verendi  domini  in  honorem  dei  et  sanctae  sedis  apostolirae  pr.mdvit* 
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vus  iu  genua".  illi  deiude  in  genua  provoluti  benedictionem  et  licentiam 

arcipient,  quam  dominus  cancellarius  superpelliceo  (vel  si  episcopus  fuerit 

roccheto)  et  sacra  stola  indutus,  apertu  capite,  hac  fonnula  dabit. 

Forma  licentiae  pro  domino  cancellario. 

-Ego  N.  X.  universalis  studii  Herbip.  cancellarius  (vel  vicecancel- 

hrhi*.  si  is  fuerit)  auctoritate  dei  omnipotentis  et  beatorum  apostolorum 

TVtri  et  Pauli,  sanctae  sedis  apostolicae  et  sacrae  caesareae  majestatis 

mihi  (si  fuerit  procancellarius  addet :  per  illustrissimum  et  reverendis- 

^imuTll  episcopum  Herbip.  cancellarium)  concessa.  vobis  sacrae  theologiae 

lumalaureis,  ad  hnnc  gradum  examinatis,  approbatis  et  mihi  a  facultate 

theologica  praesentatis,  impertior  licentiam,  doetoratus  insignia  in  eadem 

tlitolugicu  facultate  petendi  et  aeeipiendi,  publicequc  legendi,  doeendi, 

disjiutandi  et  omnes  alios  actus  doctorales  exercendi ,  hic  et  ubique  lo- 

corum,  si  ea  praestiteritis,  quae  ad  hanc  pertinent  solennitatem.  in 

nomine  patris  et  filii  et  Spiritus  sancti.  amen." 

Accepta  licentia  cum  ad  snbsellia  reversi  fuerint ,  doctor  praeses 

j>ro  licentia  data  gratias  aget  domino  praeposito  cancellario,  deinde  mox 

?»*nerales  gratias  aget  deo  totique  curiae  coelesti  oinnibusque  praesen- 

rihns,  cuique  ordine  suo,  qui  actum  cohonestarunt  quo  tempore  deter- 

minationes  et  orationes  recitantur,  invitatis  vinum  bonum  propinabitur 

rt  laccarum  offeretur. 

Titulus  octavus. 

1.  Promotio  doctornm  tiet  in  aula  Kilian!  aut  alio  loco  commodiori 

voluntate  facultatis. 

2.  Tridno  ante  vespereas*)  promovendi  praeeunte  pedello  comi- 

tantibus  paucis  theologiae  eandidatis  singuli  cum  epomide  philosophica 

'.xibnnt.  invitatnm  ad  vespereas  et  aulam  doctoralem  omnes,  qui  sua 

[üo-sentia  splendorem  actni  adferant.  illi  ordinarie  erunt :  reverendissimus 

princeps,  magnificiis  rector,  suffraganeus,  proeancellarins,  abbates,  prae- 

P"siti  et  decani  hnjus  urbis,  capitulares  summi  templi,  doctores  omnium 

f.o  ultatuui ,  consules  civitatis,  praefectus  aulae  et  cancellarius  prineipis, 

theologiae  licentiati  et  quos  praeterea  voluerint  promovendi. 

3.  Pridie  promotionis  «\  meridie  celebrabuntur  vespereae  hoc  ritu. 

ppunotor  habitu  theologico  solus  catbedram  majorem  conscendet.  pro- 

movendi in  inferior!  cathedra  cappa  pellicea  induti  consistent.  promotor 

iK^t.juam   totam  illius  diei  actionem  distribuerit,  cuidam  s.  theologiae 

* )  Nach  Raland  hier  uud  auch  weiter  nnteu  vielleicht :  vesperas. 
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candidato  in  utramque  partem  quaestionem  theologicam  in  se  di^n«s»m 

in  veriorem  partem  determinandam  proponet,  quam  eandidatus  eleyanti 

oratione  detcrmiuabit,  solutis  argnraentis  in  contraritint  allatis.  dein.!* 

doctores  seniores  pro  numero  promovendorum  quaestiones  item  theolorit* 

k  se  in  utramque  partem  disputatas  proponent:  quas  ubi  promovendi  in 

veriorem  partem  determinaverint,  doctorum  unus  conscensa  alia  catb^ira 

laterali  de  promovendis  ea  dicet,  quae  et  auditoribus  honestani  recreationeai 

adferant  et  promovendos  doeeant  humilitatem.  omuia  tarnen  sine  dHit* 

et  convicio.  promotor  invitato  auditorio  ad  aulam  sequentis  diei  brevi^ro* 

gratiarum  actione  finem  imponet. 

In  bis  vespereis  solus  promotor  ex  doetoribus  pellibus  theol^n  i* 

utetur,  reliqui  doctores  epomide. 

De  aula  doctorali. 

4.  Postridie  hora  convenienti  promotor  cum  promovendis  et  alii* 

doetoribus  habitu  doctorali  pelliceo  omnibus  indutis ,  praeeunt»>  p^d^Il» 

locum  promotionis  ingredietur,  et  promoter  quidem  cathedram  superi«.rr>ii 

conscendet,  doctores  vero  in  suis  locis  considebunt  pileo  caerulea  <nn 

promotore  utentes.  promovendi  vero  apertis  capitibus  inferioren  e* 

thedram  occupabunt.  promotor  distributa  tota  actione  eisque  ad  ;iudi- 

torum  utilitatem  ratione  redditä  orationem  de  materia  theologica  ivri- 

tabit  :  qua  finita  jussu  promotoris  singuli  promovendi  suo  baccalaure..  vel 

theologiae  candidato  sing-nlas  proponent  quaestiones  theologica*.  qua»  obi 

determinaverint  et  argumenta  contraria  solverint,  auspieabitur  priim«tvr 

hoc  modo  promotionem. 

5.  Facto  signo  crucis  sie  ordietur:  „Quia  mihi  sacra  theol«»si  ̂  

facultas  vices  suas  in  hac  promotione  eonnnisit .  aequum  est,  nt  njn>  v»- 

luntati  respondens  vobis  dominis  licentiatis  promeritos  honores  eonlVr.uii. 

ego  igitur  X.  N.,  ingenuarum  artium  magister  et  s.  theologiae  d««t«'r. 

vos  s.  theologiae  licentiatos  N.  N.  huc  ex  inferioribus  subselliis  in  »a- 

periorem  cathedram  evoco ,  ut  de  sublimiori  loco  tanquam  in  Bflaf 

constituti  ad  exemplum  Christi  praeeeptoris  nostri  aliis  vita  et  morita» 

praeluceatis  et  de  cathedra,  cujus  possessionem  jam  vobis  trado.  sam> 

litteras  et  theologiam  pro  officio  doceatis.  ascendite  igitur  huc  ad  m«\ 

et  cathedrae  theologiae  possessionem  aeeipite,  ut  iinposterum  ex  cathedra 

sapientiae  loquamini,  quae  decent  sanam  doctrinam. 

6.  Aeeipite  sacra  biblia  clausa  et  theologica  mysteria  hob  tero^ 

evulgetis,  sed  magna  prudentia  et  discretione  ad  ingenium  aiiiiir«rnm  v<* 
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acconiodetis  et  parvnlis  in  Christo  lac  detis,  non  escam.  sapientiam  autem 

luquamiui  inter  perfectos. 

7.  Accipite  eundem  librum  sacrarum  scripturarum  apertum ,  ut 

memineritis,  vos  esse  ministros  illius  ag-ni,  qui  dig-nus  fuit  aperire  librum 

et  solvere  signacula  ejus,  ideoque  potestatem  habere,  sacras  litteras  et 

divina,  quae  Iiis  eoiitinentur ,  mysteria  explicandi,  ut  audire  mereamini: 

'im  ine  elucidant,  vitam  aeteruam  habebunt, 

8.  Accipite  luuic  annulum,  quem,  quia  sponsae  vestrae  divinae 

«ajuVntiae  dare  nun  potestis,  ipsa  vobis  per  me  dat  vusque  monet,  ut 

ipsi  Meies  perpetuo  mauere  pergatis  ueque  unquam  a  sacrarum  litterarum 

studiis  animam  abjiciatis,  quae  utiles,*)  ad  docendum,  arg-uendum,  cor- 

rigeiidum  et  erudiendum  in  justitia,  ut  perfectus  sit  homo  dei  ad  omne 

Mpus  bonnm  instructus.  cupit  enim  vos  desponsare  in  sempiternum  in 

justitia.  judicio,  in  misericordia  et  miserationibus  et  fide  syncera. 

9.  Accipite  hune  pileum,  quem  capitibus  vestris  impono,  ut  memores 

?iti>  illius  laureolae,  quae  repromittitur  iis .  qui  ad  justitiam  erudiunt 

flurimos,  et  hoc  sedulo  curetis,  ne  quis  accipiat  coronam  vestram.  est 

antem  ca^rulaei  coloris ,  ut  sciatis  v.estrum  esse,  relictis  terrenis  eonser- 

vationem  habere  in  caelis,  ut  quae  sursum  sunt  suspiretis,  non  quae 

super  terram. 

10.  Iniposita  sunt  fila  rubra,  ut  pro  fide  orthodoxa  et  ecclesia 

«atholica  caput  ponatis,  et  sauguinem,  si  necesse  fuerit,  fundatis  ueque 

tenvamini  ab  bis,  qui  oecidunt  corpus,  sed  cum  solum  metuatis.  qui 

potent  et  mrpus  et  animam  mittere  in  gehennam. 

11.  Osculum  denique  milii  praebete,  vos  ego  salvere  jubeo  novos 

theologiae  doctores  atque  hoc  symbolo  admoneo,  ne  sint  in  vobis  Schis- 

mata, sed  pacem  sectemini  cum  Omnibus,  et  pax  Christi  exultet  in 

«urdibus  vestris,  ut  de  vobis  aliquando  dicat:  osculetis  nie  osculo  oris.-4 

Formula  promotionis. 

Ad  quam  et  proinotor  et  promovendi  stabunt  erecti  et  apertis  capitibus. 

12.  „Quod  igitur  deus  optimus  maximus  omnesque  caelites  bene  ac 

Miriter  evenire  jubent.  ego  X.  X.,  artinm  liberalium  et  philosophiae 

magi-t^r  et  s.  theologiae  doctor,  authoritae  s.  sedis  apostolicae  et  sacrae 

•aesareae  niajestatis  mihi  per  facultatem  theologieam  communicata  vos  s. 

theologiae  licentiatos  N.  X.  Iiis  doctorum  insiguibus  a  me  oruatos  dico, 

freo.  faeio  et  in  hoc  publico  consessu  pronuncio  ejusdem  s.  tlieologiae 

•)  Nach  Ruland  vielleicht:  reddant. 
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doctores,  dans  vobis  potestatem,  catbedram  ex  officio  eonscendendi,  sacram 

theologiam  et  scripturam  docendi ,  disputandi  caeteraque  oiniüa  hi<  et 

ubique  locorum  praestandi,  quae  hunc  gradum  concernunt:  omniaque  vobU 

privilegia  et  praerogativas  ad  hanc  gradum  pertinentes  concedo  caetera«^ 

demum,  quaecunque  jnra  cum  hae  dignitate  secundum  hujus  et  aliarun. 

academiarum  decreta  conjucta  sunt,  vobis  impertior:  in  nomine  patris  et 

fllii  et  spiritus  sancti.  amen." 

-Nunc  igitur  bic  mecum  considete  et  tanquam  novi  doctortl  dr 

cathedra  disputationi  praesidete.u 

13.  Peracta  promotione  unus  ex  senioribns  doctoribni  prinii  bteca- 

laurei  determinationem  impugnabit :  cujus  argumentum  nbi  baecalauren* 

Bolverit,  confirmabit  solutionem  primus  inter  novellos  doctores  scriptum 

vel  authoritate  patrum  et  erudita  ac  brevi  explicatione.  tunc  ab  alter«; 

doctore  pari  modo  impngnabitur  reverendus  baccalaureus:  cujus  solutioiirft 

confirmabit  reverendus  doctor.  atque  ita  de  caeteris,  si  plures  tarrini 

finem  imponet  promotor  gratiarum  actione,  primum  deo  et  eaele-tibc> 

deinde  praesentibus  cuique  suo  ordine  pro  cujus  dignitate. 

14.  Priusquam  de  cathedra  descendat.  II  ad  minus  aut  IV  pm-ri  \Vi. 

ut  visum  fuerit  in  ornamentum  actus,  plures,  angelico  babitu  wstiti.  qn-»rnu 

unus  in  manu  crucem,  secundus  testamentum,  tertius  calioem.  quarto« 

patenam  gestellt,  versibus  celebrabunt  novos  doctores. 

15.  Dum  de  cathedra  descenditur,  inflentur  tubae.  et  ca^teri  qoidrm 

doctores  theologi  deposito  babitu  assumunt  epomides.  promotor  novns  r! 

novelli  doctores  usque  ad  locuin  convivii  habitnm  servabunt .  siouti  et 

caeteri  doctores  theologi  pileos  careuleos.  ordo  autem  proeedendi  Li 

erit:  promotor  claudet  sinistram  rectoris,  vel,  si  princeps  adsit.  illin- 

l>rimus  novellus  doctor  secundi  praelati,  si  plures  adsint  vel  seniores  doctor« 

theologi,  et  sie  consequentur.  ubi  proceditur  statim  a  cantoribus  int-r 

positis  organis  TE  DE  UM  LAUDAMUS,  et  promotor  medius  inter  pr» 

motos  ante  summum  altare,  flexis  genibus,  cum  pueris  collocatis  n^n- 

ad  finem  cantus  perdurabit.  quo  finito  et  ad  altare.  quod  osculabanior 

facta  oblatione  praecedentibus  tubis  et  pedello,  ordine  praedicto.  ad  IcK-tta. 
convivii  ibitur. 

IG)  In  prandio  accumbet  quidera  promotor,  promoti  vero  uiinistrant~ 

dirigent  epomide  theologica  utroque  humero  tecti  et  servatL*  pilei» 

caeruleis.  sub  finem  prandii  paulo  ante  bellaria  promotor,  praeo«-dmt- 

pedello  et  commitantibus  promotis  aliisque  theologiae  nonnulis  candidati« 

gratias  aget  convivis,  quod  et  in  actu  et  in  prandio  novellos  dort«*« 

cohonestarint. 
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TituluK  nonus. 

De  modo  a  d  m  i  1 1  e  n  d  i  a  1  i b i  p r o m o t o s. 

Stutuimus  et  ordinamus,  ut  nullus  alibi  promotus  bacealaureus,  licen- 

tiatus  vel  doctor  hie  reeipiatnr,  nisi  et  se  promotum  esse  legitimo  testi- 

monio  docuerit  et  juramenta  huius  facultatis  praestiterit  feceritque  pro- 

tessionem  fidei  secunduin  bullam  Pii  IV. 

Item  statuimns  et  ordinamus  et  inviolabiliter  observari  volumus,  nt 

Dallas  doctor.  quantnmvis  legitimo  testimonio  promotionem  suam  d(»cuerit, 

ad  facultatem  ejusque  eonsilium  admittatur,  nisi  fide  dignum  testimonium 

absolutorum  stndiorum  theologicorum  (si  per  gradus  promotus  non  sit) 

attulerit  vel  emditionem  suam  publica  aliqua  disputatione,  cui  praescderit. 

at^ne.  ut  eidem  praesidere  possit,  et  supplicare  faeultati  et  jura  consueta 

nnmerare  debebit,    suftieieutem  comprobant, 

V  olumus  autem  huiusmodi  praesidem  externum  in  principio  dispu- 

tationis  consuetam  facere  protestationem  theologicam,  de  qua  titulo  quarto. 

Item  volumus  baccalanreos,  lirentiatos  et  doctores  aliarnm  universi- 

tatuni  hie  diclo  modo  reeeptos  in  dispntando,  sedendo,  respondendo,  eundo, 

snffraffia  dando  et  sententiam  dicendo  omnibusque  aliis  privilegiis  cedere 

ba<  ralaureis,  licentiatis  et  doctoribus  nostris  respective,  quantumvis  alibi 

nmltis  annis  ante  eos,  qui  in  nostra  facultate  gradum  suseeperunt,  fuissent 

[»rumoti.  post  tempus  vero  reeeptionis  illos,  si  qui  hie  promoveantur,  illis 

volumus  alibi  promotos  et  hie  legitime  reeeptos  Semper  et  ubique  praeferri. 

Volumus  praeterea,  ut.  si  contingat.  diversis  temporibus  ejusdem 

auni  duo  fieri  lieentiatos,  priorem  etiamsi  posterius  doctoratus  iusignia 

aoipiat,  in  omnibus  potiores  partes  habere,  modo  ea  iusignia  infra  anni 

«patiura  sit  conseetus,  alioquin  minime. 

Titulus  deeimus. 

De  admissione  ad  eonsilium  facultatis. 

Admittendus  ad  eonsilium  facultatis,  sive  hie  promotus,  sive  reeeptus, 

I'rimo  supplicabit,  et,  si  in  eius  petitionem  consenserint  doctores,  fisco  nu- 

mt-rabit  II  aureos  in  auro  et  consueta  juramenta  praestabit,  quae  se- 
iuuntur. 

-EjroX.  juro,  me  eam  retinere  et  usque  ad  finem  vitae  retenturum 

ödem,  quam  s.  Komana  eeclesia  docet  juxta  professionem  fidei  ex  decreto 

"»nsilii  Tridentini  editam. 

Secundo,  me  non  permissurum,  quantum  in  me  erit,  nt  aliquis  in 

hac  nostra  facultate  vel  ad  gradus  promoveatur  vel  ad  eonsilium  reei- 

piatnr, qui  non  eaudem  fidem  teneat  ac  profiteatnr. 

Digitized  by  Google 



190 
Urk.  Nr.  71  (1567). 

Tertio,  nie  fideliter  sententiam  dictnrum  in  consili«» ,  rogatum  ad 

facoltatis  nostrae  utilitatem  et  universitatis  bonum. 

Quarto,  nie  non  daturum  causam  dissensioni«  inter  niembra  n<*in>- 

facultatis,  quae  eam  perturbent,  sed  quantum  in  nie  erit,  pacem  inter 

omnia  conservaturum. 

Quinto,  nie  non  revelaturuin  secreta,  quae  mihi  a  decano  imperata 

fuerint. K 

Titulus  undecimus. 

De  juribus  d.  cancellarii,  facultatis  doctorum,  licentiatornin. 

baccalaoreorum,  praesidentium  et  pedelli. 

1.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  pro  singiilis  responsionibus  a«l 

baccalaureatum  numeretur  praesidi  florenus  00118,  pedello  1/4.  pro  neu 

vero  tarn  biblico  quam  ad  sententias  detur  fisco  florenus  aureus  in  aar» 

pedello  pro  acta  biblico,  pro  initio  sententiarum  et  pro  forma  sinjmli- 

vicibus  1/2  florenus. 

2.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  in  singulis  disputationibus  \>ro 

gradu  et  in  aetibus  baccalaureatus  dentur  a  respondentibus  quidem  sinjrali>. 

a  promovendis,  si  plures  Bült,  simul  omnibus  Iiis,  si  praesentes  t'uerint. 
magnifico  rectori  quidem  et  procancellario  IV  solidi,  doctoribns  vel  no>:r.^ 

facultatis  III  solidi,  licentiatis  II,  baccalaureis  I. 

3.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  licentiatus  ratione  promotioÜJ 

suae  solvat  cancellgrio  unum  florenum  in  auro,  tisco  facultatis  II  floren  ? 

aureos  in  auro,  praesidi  unum,  pedello  nimm  fl.  simplicem  et  pro  singmi* 

responsionibus  1/4  fl. 

4.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  doctores  in  sua  proraotioiir 

singuli  dent  fisco  IV  florenos  aureos,  promotori  totidem,  pedello  III  floren- 

propter  magnos  labores?  doctoribus  nostrae  facultatis,  simul  omnes  dent. 

si  fuerint  plures,  pileos  honestos:  iis,  qui  in  actu  aliquid  dixerunt.  detur 

honorarium  arbitrarium. 

5.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  baccalaurei,  licentiati  et  doetorr^ 

alibi  promoti,  qui  hic  recipiuntur,  solvant  fisco  et  pedello,  quantum  *>1- 

vissent,  si  eundem  gradum  hic  recepissent. 

G.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  decano  facultatis  nostrae  pr> 

laboribns  toto  tempore  sui  officii  susceptis  ex  fisco  assignetur  tanruir 

quantum  pro  ratione  pecuniae,  quae  in  cista  fnerit,  facultati  videbitur 
mereri. 

7.  Item  statuimus  et  ordinamus,  ut  hl,  qui  sunt  de  societate  J~u. 

nihil  cuique  numerent,  sed  iis  omnia  fiant  gratis,  quandoqnidem  etiaia 
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ipsi  gratis  omniii  pro  instituti  sui  ratione  praestant,  juri  suo  in  qualibet 

peciniarum  distributione  cedentes. 

Postremo  petit  sacra  facultas  theologiea  et  roverenter  obtestatur, 

nt  statuta  illa  secundum  omnia  et  singula  reverendissimns  et  illustrissimus 

prinoeps  et  dominus  dominus  JULIUS  episcopus  AVirceburgensis  et  Franciae 

Orientalin  dux  una  cum  suis  canonicis  capitularibus  hujus  cathedralis  ec- 

rtaiae,  almae  hujus  aeademiae  restauratoribus  et  conservatoribus  pro  se 

>uifi<jue  successoribus  suorum  consignatione  sigillorum  et  subscriptione 

r»/j/jnnare  faeultatisque  membra  sua  authoritate  manutenere,  tueri  et 

protfgere  dignetur. 

Nach  dem  Abdruck  bei  Aut.  Rulaud. :  Series  et  vitae  professorum 

ss.  theologiae,  qai  Wirceburgi  a  fundata  academia  per  divuiu  Joliam  asqae 

iu  annum  MDCCCXXXIV  docuerunt.  Wirceburgi  MDCCCXXXV  p.  237—257. 

Das  Original  oder  die  betr.  Abschrift,  auf  die  Rulaud  p.  XI  der  Vorrede 

verweist,  hat  sich  nicht  finden  lassen  wollen. 

Nr.  72. 

Statuten  der  medizinischen  Fakultät. 

1587. 

Kcverendissimns  et  illustrissimus  princeps  ac  dominus,  dominus 

•Tulius,  episcopus  Wirtzeburgensis  et  Franciae  orientalis  dux  cum  bonas 

Vitras  et  artes  liberales  non  solum  summo  amore  et  ferventi  studio  pro- 

f-nmeretur.  verum  etiam  singulari  intentione  omnium  et  singularum  facul- 

faram  ordines  in  academia  hac  constitueret  eaque  de  causa  novas  leges 

a.ademieas  ad  singularum  facultatum  statuta  condenda  ac  confirmauda 

animum  adjecisset,  illud  quoque  pro  singulari  sua  Providentia  ac  in  me- 

dicam  facultatem  benevolentia  minime  omittendum  ratus  est,  ut  ejus 

in>que,  sicut  aliarum  leges  et  statuta  constituerentur,  in  morem  aliarum 

optime  constitutarum  academiarnm.  quo  magis  igitur  studio  medico  suae 

"**ent  leges,  et,  quibus  nulla  societas  humana  carere  potest,  constitutiones 

parti«  ulares,  neve  ab  nniverso  corpore  ac  reliquis  membris  separatum  sit 

tWi<  inae  Studium  aut  anomaluin,  neve  aliquid  integritati  hujus  novae 

vholae  universalis  stndii  academici  deesse  videretur,  reverendissima  ejus 

"■lsitndu  ad  augmentum ,  consolidationem  ac  conservationem  hujus  quam 

maxime  net  essarij  ac  hnmano  generi  accommodatissimi  stndij  ad  exemplum 

aiiaruin  bene  constitutarum  academiarum,  ea,  quae  sequuntur  sua  auctoritate 

approbavit,  confirmavit  eademque  ita  grata  et  rata  baberi  et  observari 

jussit. 
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Legea  et  statuta  inclytae  facultatis  medicae  in  acaderr.ia  r.:v& 

Wirtzeburgensi. 
I. 

De  senat ii  collegii  medici. 

Collegium  medicum  certnm  eonsilium  et  senatum  habeat.  cuins  «apnt 

decanus  sit,  reliqua  vero  meinbra  doetores  vel  lieentiati  rite  et  solennit^-r 

in  niedica  facultate  promoti  omnes  eatholicae  religionis.  et  univtrsitati 

collegioque  medico  inscripti  ac  jnramento  consueto  obstrieti.  hat*at 

autem  senatus  coinmunein  cistam  in  loco  concilii  nniversitatis  ponendain. 

in  qua  custodiantur  matricula  medicorum,  privilegia  eommunia,  statuta, 

sigillum,  acta,  marsupium  cum  pecunia  fisei,  rationes  accepti  et  exfriw 

et  alia :  cujus  elaves  habeat  pro  tempore  decanus  et  is,  qui  pr«xinw 

anno  eundem  magistratum  gessit,  et  senior  in  facultate. 

II. 

De  eleetione  decani. 

Facultatis  medicae  decanus  eligatur  singulis  annis  post  sacrum  in 

ipso  festo  divi  Lucae  celebrandum  in  loco  senatui  medico  deputato  per 

doetores  et  licentiatos  in  senatum  reeeptos:  quodsi  contingat,  rWtam 

decanum  extra  Wirtzburgum  migrare,  senatus  tum  alium  ex  collrji» 

substituat,  qui  anni  reliquum  administret  officium. 

III. 

De  jnramento,  officio  et  emolumento  decani. 

Ego  X.  X.  juro  iam  electus  facultatis  medicae  decanus.  qa^l  üi 

officio  decanatus  mei  fideliter  et  diligenter.  qnantum  in  me  est.  omni* 

negotia  ad  facultatem  medicam  spectantia  curaturus  et  administrataro 

sim:  secreta  facultatis  non  revelabo  et,  quaeennqne  in  aroa  facultate 

sunt,  bona  fide  custodiam  et  post  tempus  officij  mei  elapsum  de  simruü* 

aeeeptis  et  expensis  rationes  fideles  reddam  et  mihi  coneredita  citri 

fraudem  et  dolum  restituam,  si  me  deus  adjuvet  et  haec  saneta  evangelu. 

Decanus  iam  electus  jurisdictionem  omnimodam  habeat  in  omat» 

medicae  facultates  doetores,  licentiatos  et  studiosos  in  rebus  et  facti*  *i 

medicam  facultatem  pertinentibus ,  idemqne  decanus  in  proeessioniba*. 

sessionibus  et  aliis  tarn  universitatis,  quam  facultatis  medicae  conventibo* 

publicis  vel  privatis  omnes  doetores  medicos  praecedat. 

Potest  etiam  cuicunque  petenti  —  cum  scitu  senatus  —  testi- 

monium  scriptum  et  «igilli  facultatis  roboratuin  appensione  de  honuribn» 
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in  t'acultate  mediea  collatis  dare  et  de  his  duos  florenos  poscere,  pro 
nVo  altemni  et  sibi  alteruui  reservando:  ideoqne  decanus  in  actuum 

librum  diliprenter  conseribat  promutionum  facultatis  tempus  anni  et  mensis, 

Domen  et  graduin,  sicut  etiam  de  reeeptionibus  tieri  debet,  ut.  cum  opus 

fuerit.  uniouique  tides  de  supradietis  efficax  tieri  possit. 

Deeano  debentur  duo  floreni  in  proinotionibus  licentiandornni  de  iis 

jKM  nniis.  quae  a  promovendis  numerabuntur  in  manus  deeaui ;  reliqui 

floreni  aequaliter  inter  professores  dnntaxat  distribuantnr. 

Officium  porro  decani  est,  seniel  in  anno,  ipso  divi  Lncae  festo. 

statota  mediea  publice  ex  cathedra  promulgare.  deinde  in  honorem  dei 

et  observantiam  divi  Lucae,  evangelistae  et  medieorum  patroni,  in  sacello 

universitatis  sarrum  procurare. 

Ihbet  etiam  doctorum  congregationes  per  pedellum  faeere,  quoties 

vel  neeessitas,  utilitas  vel  commoditas  postulabit,  pro  negotiis  facultatis 

♦  xpediendis,  in  loeo  depntato,  atque  ibi  de  rebus  articulos  proponere,  vota 

'  "Uig-ere ,  eoneludere  et  majori  parti  vel  in  aequalitate  et  coneursu 

rationabiliori  adhaerere  aut  in  maturiorem  deliberationem  sententiam 

'üfferre,  sententias  latas  et  eonelusiones  eoram  senatu.  si  opus  est,  aperire 

et  referre. 

t^uodsi  contingat .  decanuni  extra  nrbem  protkisci ,  ut  die  eodem 

non  revertat  ur,  viees  suas  interim  alii  euidam  ex  senatu  doetori  propter 

casus  improvisos,  qui  accidere  possent,  eommittat. 

Online  assumendus  est,  qui  dispntationibus  public  is  aut  septimanariis 

prae>ideat,  decanus  tarnen  in  iisdem  sieut  in  aliis  actibus  facultatis 

•>nmiu  ista  moderabltor,  ut  citra  insolentiam.  jurgia  et  coutumelias  mo- 

delte et  dextre  gerantur  et  tiniantur. 

IV. 

I>e  officio  et  emolumento  doctorum,  qui  sunt  de  senatu 

medieo. 

Horum  erit,  decano  pro  tempore  existenti  obedientiam  et  reverentiam 

it  et  **jus  snccessoribns  exhibere.     quidquid  etiam  decanus  cum  majori 

artf  f onvocati  consilii  in  actibus  et  causis  facultatis  medicae  concluserit, 

1  observari  ab  omnibus  debet   et   qnemlibet   obligare,   ac,   si  expresse 

n  id  r*»nsensisset,  contra  facientes  ad  arbitrium  consilii  facultatis  mulc- 

-ntor,  eaqne  muleta  fisco  facultatis  addatur. 

Emol Omenta  autera  haec  habeant,  ut  praeter  immunitates  commune* 

im   reliquis  universitatis  membris  in  proinotionibus  licentiandorum  vel 
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doctorandorum  decanus,  ut  praemittitur,  dttos  habeat  florenos,  reliqua  pe- 

cunia,  quam  promovendi  numerare  debeant ,  singuli  professores  toter  t* 

aequales  accipiant  partes. 

V. 

De  praelectionibaa  medicis. 

Professores  ad  minimum  sunt  duo,  alter  theoricam,  practicam  alui 

profiteatur,  ita  ut  in  triennio  quoque  absolvant,  quodsi  tertius  t  hinirriarc 

accesserit,  rem  herbariam,  item  simplicium  aliorum  et  compositorura  mt- 

dicamentorum  cognitionem  et  praeparationem  doceat.  anthores  hab*-an- 

Hyppocratem,  Galenum,  Avicennam,  Mesuem  Aetinm,  Aeginetani  et  alioruit. 

sequacium  doctrinam  et  methodum,  ex  neotericis  etiam  ea,  quae  prubantur 

viris  doctis,  quas  subsequenti  tempore  explicabunt. 

Professor  theoriae  primo  anno  docebit  primam  primi  Avicennae  ••' 

libros  Galeni  de  morborum  differentiis,  causis  H  symptomatibus.  secnii'l 

aimo  Galeni  artem  medicinalem  cum  Hyppocratis  prognosticis ,  tertio  ani  • 

de  pulsibus,  urinis  ac  victus  ratione,  in  quibus  explicandis  utetnr  libr- 

qui  Galeno  asseribitur  de  urinis,  vel  auctnarii  scriptis,  Hyppocratis  UV- 

de  victus  ratione  in  morbis  acutis,  Galeni  de  alimentorum  faeultatibc» 

Avicennae  seu  tertia  primi. 

Professor  practicae  primo  anno  praemittet  generalem  raetbodur. 

curandi,  in  qua  iuter  caetera  aget  de  venae  sectione  ac  purgatione.  J^ini- 

explicabit  febrium  naturam,  secuturus  in  hoc  posteriore  tractatu  Avio-iuui 

secuudo  anno  et  tertio  morbos  particulares  enodabit  juxta  urdinem  Ra>i* 

'  in  libro  nono  ad  Almansorem  vel  Galeni  in  libris  de  niedicaineuti* 
dum  loca. 

Professor  chirurgiae  primo  anno  aget  de  tumoribus,  sequens  Ca 

lenum.  secundo  anno  tractabit  materiam  ulcerum  et  vulnenuii ,  jartic 

Galenum  et  Hyppocratem,  partim  Arabes  sibi  proponens.  tertio  ver- 

anno  explicabit  ex  Galeno  et  Hyppocrate  fracturas  et  luxationes.  res 

autem  singuli  tractatus  integrum  annum  non  requirant,  in  aestate  ä^cthi: 

aliquem  librum  Galeni  de  simplicium  medicaraentorum  facultatibos  jun<u 

deinonstratione  herbarum,  hyberno  tempore  magis  convenienti  ustrtC'T 

anatomen  docebitque  ex  Galeno  de  anatomicis  administrationibus  > 

usu  partium  proposito  convenienter. 

Quid  ex  Iiis  singulis  annis  studiosae  juventuti  praelegenda»  atXf 

professores  feriis  canicularibus  die  ad  hoc  constituto  delibterabunt  *4 

procurabunt,  ut  destinatas  lectiones  catalogo,  qui  ab  omnibos  faculutt-m 

profes.soribus  conscribendus  est,  inserantur  et  publice  proponantur.  . 
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VI. 

De  feriatis  diebus. 

Publice  non  doceatur  iis  diebus,  quibus  publice  universi  professores 

tali  munere  abstinent,  item  iisdem  diebus.  quibus  disputationes  publicae 

solennes  habentnr,  item  quando  examina  et  actus  pro  gradu  licentiae 

vel  doctoratus  exercentur,  item  in  vigilia  et  ipso  festo  divi  Lucae,  nie- 

diene  facultatis  patroni,  item  quando  anatomiae,  berbarum  inspectationes. 

phannacopaeorum  examina  et  visitationes,  seraper  hoc  decano  per  pe- 

dellum  iudicante. 

VII. 

De  auditoribus  medicinae. 

Medicinae  operam  dare  vulens  in  academia  Wirtzburgensi  adeat 

farultatis  medicae  decanum  et  petat.  albo  medieorum  se  inseri,  et  jnra- 

mentum  praestet  ad  manus  decani. 

_Esro  X.  X.  juro  et  promitto,  nie  lubenti  et  prompte  animo  legibus 

•  t  statutis  medicae  facultatis  tideliter  obtemperaturum,  praeeeptores  meos 

omni  honore  affecturum.  lectiones  doctorum  ordinarie  legentium  diligenter 

Kt  frequenter  auditurum  et.  ne  oberrando  et  divagando  muletam  facultatis 

ineurram,  operam  me  daturum.  sie  nie  dens  adjuvet  et  omnes  saneti 

••jus." 

Admoneatur  autemT  ut  sibi  ipsi  non  desit.  alias  vel  publica  testi- 

/nonia  vel  promotionis  honores  difficulter  conse«  uturum. 

vm. 

De  tempore  completionis  pro  gradibus  in  facultate 

medica  adipiseendia. 

Aspiraturus  aliquando  ad  licentiae  vel  doctoratus  gradum  per 

rru-nniuni  dilierenter  audiat  lectiones  ordinarias  aut  se  audiisse  luculentis 

t^stinioniis  probet  et  fidem  sufticientem  faciat ,  interim  baccalaureatus 

_  r  kJuih  suseipiat  quasi  initium  dignitatis  adipiscendae,  atque  hoc  quidem 

i»-  magistro  artium  hic  vel  alibi  promoto  intelligatur.  alii  vero  philo- 

»»phiae  gradibus  non  exornati  ad  quinque  annorum  spatium  continuan 

.  i!  um  lectionum  medicarum  obligantur  vel  ad  minimum  quatuor,  si  super 

juc  rij&rore  justis  de  causis  fuerit  a  facultate  medica  cum  aliquo  dispen 

atum ,  ordinarie  etiam  bis  respondeat  publice  et  per  ferias  caniculares 

»uMice  repetat  extraordinarie  materiam  aliquam  medicam  a  decano  as- 

jernatam. 
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IX. 

De  exercitiis  inedicis. 

Disputationes  medieae  publicae  bis  in  amio  habeantur,  iu  4uibu> 

positiones  medicae  a  deeano  approbatae  proponantur.  sin  quoque  nameru< 

auditorum  duodecimura  accedat ,  fiant  singulis  septimanis  disputationes. 

quibus  singuli  medicinae  studiosi  intersint,  argumenta  et  solutiones  altem«- 

observent.  huic  exercitio,  cum  commoditas  fert,  adjungant  anatomia»"  ad- 

ministrationes  atque  stirpium  loci»  in  diversis  cresceutiuin,  nüneraliam. 

animalium  et  hujusmodi  inspectiones ,  pbarmacopoliorum  Visitation*, 

quandoque  etiam  in  eonsultationes  medieas  de  intirniis  admittantur  audi- 

tores ,  ut  sie  et  materia  medica  et  inurbis  in  individuu  occurentibu»  i»b 

oculos  positis  in  eorum  certiorem  cognitionem  et  expeditiorem  curati<»nriL 

introdueantur. 

X. 

De  petitione  examinis  et  promotionis. 

Ad  gradum  baccalaureatus ,  licentiae  vel  doetoratus  aspiratnrus  e»»- 

ram  senatu  medico  per  deeanum  in  id  eonvocato  de  se  examinando  *t 

promovendo  petitiuneni  instituat.  ibique  cum  obstaculo  nullo  occurente  d* 

completionibus,  responsionibus   et   repetitionibus   publicis.   tide.  moriba>. 

aetate,  parentibus  habilis  et  idoneus  judicatus  fuerit,  qui  ad   peri« ulain 

examinis  adinittatur,  de  impeusis,  sumptibus,  ritibus.  consiietudinibus  aUi*- 

que   ad   actum   solennitatemque   promotionis   pertinentibus   p^r  decaitum 

cominonetiet  et  informabitur.    sab  id  jurabit  examinandus  deeano  et  dot- 

toribus  de  senatii:  _  Ego  N.  X.  juro  et  promitto,  me  honorem  et  revert-ntiam 

condignam  domino  deeano  et  doctoribus  liujus  facultatis  medicae  rxhibi 

turum,  statuta  ejusdem,  quantum  in  me  erit,  observaturum  et.  qna^  r**u 

tenenda  sunt ,  potissimum  circa  modum  et  formam  meae  exaininatioLi» 

minime  revelaturum  et,  si  eontingat  me  tardari  aut  reiici  a  gradu  petita, 

nuuquam  ultionem  aut  vindictam  nee  per  me  nec  per  alios   directe  r«ä 

oblique  quo\is  quaesito  colore  vel  ingenio  curaturum.    sie  nie   deu>  ad 

juvet  et  omnes  sancti  ejus.41 
XI. 

De  solutione  examinandorum  pro  tisco  et  profes9oribaf. 

Examinandus  pro  baccalaureatus  gradu  sex  florenos.  pro  licentiae  v«t> 

priusquam  ad  ea,  quae  sequuntur,  tentamina,  item  puncta  recitanda  *  t  ad 

»•xamen  rigidum  adinittatur.  numerare  teneatur  facultatis  deeano  fl.»rvn  ■* 

viginti  sex,  de  quibus  duo  facultatis  tisco,  duo  vero  ipsi  de*  ano.  n-liqai 

inter  omnes  professores  examini  per  omnia  praesentes  erunt  distribuendi 

ubi  decauus,  si  sit  professor,  denuo  est  inter  eos  computandas*. 

- 
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XII. 

De  tentaminibus,  punctis  et  exainine  rigido  licentiandorum. 

Factis  Omnibus,  ut  praemissum  est  ,  decanus  petenti  examinando 

f^mpus  assiguabit  ad  baecalaureatum,  quo  professores  convenientes  inter- 

rutrando  examinanduiu  et  cum  eo  disputando  per  huras  duas  experiantur, 

^uantum   tani   in   theorica   quam   practica   mediana  profeeerit.  deinde 

seijnenti  triduo,  qui  hoc  facere  volent,  doctores  etiam  in  domibus  suis 

privatim  suftieienteni  in  arte  medica  progressum  ejus  explorare  poterunt. 

postmodum  ubi  professores  iidem  ad  hoc  convocati  eollatis  votis  idoneum 

t-atn  invenerint  et  pronuntiarint,  qui  domino  cancellario  nniversitatis  pro 

licentia  ad  examinanduiu  praesentetur,  id  cum  reverentia  primo  quoque 

tempore  fiat.    praesentatione  igitur  aliisque  consuetis  pro  more  factis 

Mquenti  die  in  aurora,  sacro  audito  de  spiritu  saneto,  clausis  libris  nie- 

•li<is.  ex  quibus  lectiones  publicae  fieri  consueverunt  ac  rursus  apertis 

« itra  fraudem  assijrnabuntnr  examinanda  duo  puncta  ex  consensu  majore 

professorum,  quae  idem  postridie  mane  in  loco  examinis  eadem  bora  re- 

utat,  et  tunc  rigide  et  exquisite  examinabitur  tarn  in  punctis  illis,  quam 

rasibus   aliis   de   praxi   medica   proponendis.    quodsi   in  responsionibus. 

xjlationibus  et  casnum  deftnitionibus  ita  laudabiliter  se  gesserit,  ut  ab 

<  rnnibus  doetoribns,  examinatoribus,  vel  majori  eorum  parte  ad  licentiam 

p*  tcmla-m  admissus  fuerit  —  qua  de  re  ipso  absente  vota  collijreutur  — 

idmigsio  ei  denominabitur ,  actui  deinde  publica  dies  constituetnr,  in  quo 

per  cancellarium  universitatis  licentiatns  forma  ac  ritu  eonsuetis  renun- 

fietur.   praevia  tarnen  fidei  professione  et  jnramento  subseqiienti :  .Ego 

N.  X.  jnro  et  promitto.  quod  decanum  et  seniores  doctores  et  licentiatos 

"•ndiirrio  bonore  et  reverentia  proseqnar,  item  quoad  privileqria,  statuta, 

liWrtates  ordinationis  facultatis  meae  facta»  et  rationabiliter  facienda« 

-t  i  onsiif  tudines  laudabiles  servabo,  quantum  potero  et  novero,  itidem  pro 

i}>sis  detV-ndendis  stabo  et  laborabo,  ad  quenicunque  statnm  devenero,  item 

^lod  facultatis  meae  bonum  procurabo  ipsamque  de  damnis,  si  quae  hn- 

iiiiriere  percepero.  praemonebo  et  tuebor,   item  quod  inter  doctores  et 

Ii« •♦-ntiaf<»s  pacem  et  concordiam,  quantum  in  nie  erit,  servabo  nec  cuiqnam 

d-Trahani  publice  vel  occulte,  et  quod  secreta  facultatis  meae  non  reve- 

!abo.  item  quod  licentiae  gradum  in  alia  nniversitate  in  bac  facultate 

non  r^sumain  nec  insignia  doctoratus  alibi  recipiam :  sie  ine  dens  adjuvet 

♦  t  omnes  saneti  ejus.-    quod  juranientum  et  baccalaurei  praestabunt  ex- 

"ptix   duabus   posterioribus  clausulis,    de  non   relevandis    secretis  nec 

r^itHranda  promotione. 
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XIII. 

I i e  doctorandis  et  e o r u ra  jurament o. 

Doctorandi  forma  a  pedeUo  praelegenda  fiaec  sit:  ..Pomine  lireril*. 

antequam  cathedram  doctoralem  ascendas,  jurabis:  primo.  qnod  decan»  h 

senioribus  de  facultate  mediea  debitam  reverentiam  exhibere  velis:  snand 

quod  privilegia  et  statuta,  übertates  et  Ordination*»  universitatis  facal 

tatis  medicae  factas  et  rationabiliter  facienda*  et  consuetudines  lnudabiW 

observabis  et  pro  ipsis   defendendis   laborabis  et   commoda  pr«Mnrabi>. 

quantum  poteris  et  noveris,  ad  quenicuuque  statnm  deveneris:  terti«».  qu<«i 

secreta  celanda  non  revelare  velis  sine  dolo  et  fraude."    tune  si  doctoru 

dus  apiceni  sceptri  digitis  attigerit,  approbasse  censebitur.    ita  in  ca 

thedram  doctoralem  admissus  nun  incipiat  ledere,  anteqnam  novo  hal'iw 

doetorali  aliisque  doctoratus  insignibus  solemniter  sit  exornatus.  insi?&ü 

haec  tradentur:  epitogium  coeurulei  coloris  ac  piretum  purpurei  colori*. 

annulus  ab  ipso  promovendo  subministrandus  et  über,  deinde  osculuni  j 

postremo  verba  solemnia  promotionis  cum  benedictioue  subjungenda. 

XIV. 

De  exteris  et  alibi  promotis  recipiendis  et  locatiooe 

Nullus  aliunde  adveuiens  licentiatus  vel  doctor  mediana?  ad  l'acfii 

tatein  medicam  admittatur,  nisi  ante  omnia  fidem  plenam  fecerit  d*-  jrr»i 

sno  rite  et  solenniter  acquisito,  completione  studiorum  ac  annoruro.  joiw 

legem  VIII.  idque  per  honestos  et  fide  tligiios  testes.  aut  legitim  <l-i 

menta  vel  proprio  juramento  super  boc  facto,     deinde.   priusqaain  **• 

gremium  facultatis  recipiatur,  materiam  aliquam  medicam  a  facultat«  *8i 

injunetam  publice  in  scholis  primum  interpretetur.  hoc  cursu  abflaut  r- 

petionem  seu  disputationem  super  eadem  publice  instituat .  respi.ndrnv 

aliquo  ex  studiosis  medicinae  adhibito.  ubi  cum  dignus  judicabitor.  ffi.- 

tati  et  tisco  quatuor  florenos  pedelloque  unum  pro  locatione  solvent,  pn 

fessionem  fidei  juxta  concilium  Tridentinum  fecerit  ot  juramentum  pne*ÜUr: 

corporale  juxta  praelectionem  pedelli,  ut  doctorandi  solent  praestan*  t 

sceptri  amietum,  tunc  in  facultatem  recipiatur  et  ejusdem  privilegiis  paritr: 

cum  reliquis  de  collegio  gaudeat  et  fruatur.    locatio  autem  docUMM  »« 

licentiatorum  ita  sit,  ut  singuli  in  nostra  universitate  \Virtzebonr<1**: 

promoti  secundum  tempus  reeepti  gradus  sui  locentur.  tarn  in  poblKi*. 

quam  in  privatis  actibus  et  eonventibus.    doctores  vero  et  li«vutia!J  i* 

aliis  universitatibus  promoti  locentur  secundum  tempus  receptioin^-  4*** 

ad  facultatem  nostrum  assumpti  sunt. 
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XV. 

De  Balario  peilt4 Iii. 

Doctorandi  solvant  pedello  tres  florenoß ,  licentiandi  vero  sinfruli 

du-»*,  baccalaorei  nnum,  extra  ea,  quae  in  singulis  dispntationibus  or- 

«linariis  accipiet.  ab  aihlitoribus  autem  publicis  pro  annuo  bonorario 

tantum  habebit,  quantum  a  faeultate  mediea  tum  in  bis.  tum  in  aliis 

decretuiu  fnerit. 

XVI. 

De  dispensati onibus  circa  statuta. 

hoetores  de  senatu  tacultatis  medicae  cum  decano  pro  quolibet  tem- 

pore  existente  potestatem  sibi  reservarunt.  in  omnibus  Ins  statutis  prae- 

niissisqne  sinprtilis  legibus  et  constitutionibus  cum  quocunque  dispensare, 

pnuit  vel  omnibus  vel  majori  ex  eis  parti  expedire  visum  fuerit .  et 

•jnvtiesrnnqne  voluerint,  tarn  respectu  temporum,  quam  qualitatum  per- 

-nanim,  quantitatnm  pecuuiarum  etiam  et  responsionum.  qtda  vero  mu- 

ratione  temporum  lepes  vel  abroj/andae  vel  mntandae  occurrunt,  reservavit 

•dbi  mediea  facultas  baue  quoque  potestatem.  ut,  si  continjrat  in  posternm 

usn  venire,  quod  praedictorum  statutorum  quaedam  eorrifrenda.  moderanda 

aut  uintanda  sint,  id  ipsum  accedente  eonsensu  reverendissimi  ac  illustrissimi 

j-rineipis  ac  dornini  fundatoris  suaeque  r.  c  suecessorum  ac  aliarum  facul- 

tatani.  quatenus  earum  interest  aut  interesse  potest.  fieri  queat. 

Epilog  u  s. 

Kt  ba«<  sunt  fere  statuta  et  lejres  medicae  tacultatis  in  academia 

M  irtzburjrensi.  in  qnibus  eondendis  tum  di^nitas  artis  medicae.  tum  ejus- 

'1'in  studiosorum  utilitas  praeeipue  spectata  est. 

Itaqne  iis  parere  just  tun  et  aequum  erit.  negrlipere  autem  et  refra- 

rari  piaculi  instar. 

Eiue  Abschrift  im  Archive  der  medizinischen  Facultät.  Dieselbe 

wurde  auf  Veranlassung  des  Fürstbischofs  Joh.  Philipp  von  Greifenklau 

nach  dem  Originale  angefertigt  und  am  14.  Marz  1713  dnreh  eigenhändige 

l'nterschrift  und  angehängtes  Siegel  beglauhigt. 

Ein  Ab'lruek  in  v.  Kolliker's  Rektoratsrede  :  Zur  Geschichte  der 

medizinischen  Fakultät  an  der  Universität  Würzburg  (1871)  S.  55-62. 
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Nr.  73. 

B.  Julius  bestellt  den  Licentiaten  der  Hechte,  Heinrich  Heck  aus  Cöln 

zum  Professor  an  der  Universität  Wirzhurg. 

1587,  22.  Februar.  [Wirzburg.] 

Wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburgk  uud  henoe 

zu  Francken,  bekennen  biemit  für  uns  und  unsere  nachkommen  und  *tin. 

das  wir  den  hochgelerten,  unsern  lieben  getreuen  Heinricum  Recken,  d»r 

rechten  licentiaten,  zu  unserm  professorn  in  unser*1  angerichte  univerMM 

und  hohe  schnei  allhie  auf-  und  angenommen,  dergestalt,  das  er  in  jar- 

canonico  oder  jure  civili  nach  unserer  Ordnung  und  gewissen  stunden,  wir 

wir  solches  anordnen  werden,  mit  fleiss  profidiren  und  lesen  und  tlarm 

darneben  auch,  soviel  one  versaumbnus  eines  solchen  beseheeu  mag.  nn> 

und  unserm  Stift  mit  advociren  und  rathschlagen  seinem  vermuten  unl 

bestem  verstand  nach  dienlich  und  gewertig  sein  (soll],    dargen  woflea 

wir  ihme  uf  unserer  stift  Haug  oder  Neuen munster  mit  einein  can<»nieat. 

so  von  bäbstlicher  heyligkeit  zu  gedachter  unserer  universitet  und  Wrar 

gewidumbt,  versehen  und  ihme.  noch  darüber  jerlichen  aus  unserer  cannurrn 

zwei  hundert  gülden,  quattemberweis,  iedes  funffzig  gülden,  zu  dieast*M 

reichen  und  geben  lassen,  und  mit  bezalung  des  ersten  jars  anzufan^u 

nf  Cathedra  Petri  negstkunftigen  der  wenigem  zal  acht  und  achtzigsten 

jars  und  also  von  viertl  jaren  zu  viertl  jaren,  solang  er  genierter  srrstan 

unser  professor  sein  und  pleiben  ward,  damit  er  dann  auch  seines  sold» 

genzlich  und  gar  entrieht  und  vergnügt  sein  und  pleiben  soll,  welch» 

theil  aber  inskünftig  solche  bestallung  lenger  nicht  gelegen  oder  grfellte 

sein  ward,  dem  soll  dieselbige  dem  andern  ein  viertl  Jan  vor  Petri 

Cathedra  ufzukunden  bevorstehen,  und.  wann  solche  aufkundigung  z*~ 

schehen,  alsdann  das  canonicat  wiederumb  erlediget,  die  uberige  brstalluß-r 

der  zweyhundert  gülden  gefallen  und  hingegen  er,  litentiat  Reck,  au  1. 

dissfalls  weiter  nicht  soll  verbunden  sein,    darauf  uns  dann  d»*r  vor 

gemelt  litentiat  Keck  unsern  gewonlichen  dienerayd  gelaistet  und  dam 

dise  seine  bestallung  alles  ihres  inhalts,  soviel  ihne  die  beruert  und  b*- 

liieren  wurd,  wahr,  stet  und  unverpruchenlich  zu  halten  gelobt.  au<  h  un« 

dessen  seinen  versigelten  revers  ubergeben  hat,  treulich  und  one  rr^vr-ni' 

dess  zu  urkund  haben  wir  unser  secret  hierauf  lassen  trucken.  ir^chel'-'. 

und  geben  uf  Petri  Cathedra  im  1587.  jar. 

Eiu  Eintrag  in  dem  im  k.  Kr.-Arcb.  Wirzbnrg  befindliche  Dien^r- 

bestallungsbnch  des  Bischofs  Jnlius  (Standbuch  nr.  64*5)  fol.  179  179  b. 
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Nr.  74. 

Ii.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Iteehtc,  Sebastian  Halhnaier.  zum 

Professor  an  der  Universität  zu  Wirzbunj. 

1588,  22.  Februar.  Winburg. 

Wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bisehoff  zu  "VYirtzburgk  und  herzog 

za  Francken,  bekennen  öffentlich  mit  disem  brief  und  thun  kund  aller- 

mennigliehen,  das  wir  den  hochgelerten,  nnsern  lieben  getreuen  Sebastian 

Ralimaiern,  der  rechten  doctorn,  zu  unserm  professorn  in  unsere  angeriehte 

imiversitet  nnd  hohe  schnei  alhie  auf-  und  angenommen  haben,  dergestalt, 

dass  er  in  iure  canonico  oder  jure  civili  nach  unserer  Ordnung  und  ge- 

wissen stunden,  wie  wir  solches  anordnen  werden,  mit  fleiss  prondiren 

und  lesen,  und  dann  darneben  auch,  soviel  ohne  versaumbnus  eines  solchen 

liHschehen  mag,  uns  und  unserm  stift  mit  advociren  und  rathschlagen 

seinem  vermugen  und  bestem  verstand  nach  dienlich  und  gewertig  sein 

dargegen  wollen  wir  ihme  jerlichen  aus  unserer  cammern  zu  dienst- 

sohl  raidien  und  geben  lassen  zwei  hundert  fünf  und  zwainzig  gülden 

«juattemberweis.  iedes  sechs  und  fünfzig  gülden  ein  ort,  und  mit  bezalung 

■1-s  ersten  quattembers  anzufangen  uf  Reminiscere  nechstkünftigen  88.  jnrs, 

nnd  als»,  von  viertl  jaren  zu  viertl  jaren,  solang  er  genierter  gestalt 

u-i-r  professor  sein  und   pleiben  wurd,  damit  er  dann  auch  seines  solds 

svnzlich   und  gar  entlieht  sein  und  pleiben  soll,    welchem  theil  aber 

dise  bestalluug  inskünftig  lenger  nicht  gelegen  oder  gefellig  sein  wurd. 

d-r  s.dl   dieselbige  dem   andern  ein  viertl  jars  vor  Petri  ufzukunden 

niarht  haben  und.  wenn  solche  ufkundigung  geschehen,  alsdann  dise  be- 

stalluug gefallen  und  hingegen  er,  doctor  Halhnaier,  diesfalls  weitters 

Hiebt  verbunden  sein,    darauf  uns  dann  der  vorgemelt  doctor  Halhnaier 

iinscm  gewonliclien  dieneraid  gelaist  und  darzu  diese  seine  bestalluug 

alles  ihres  Inhalts,  soviel  ihne  die  beruert,  und  berueren  wurd,  wahr, 

«w.  vest  und  unverpruchenlich  zu  halten  gelobt,  auch  uns  dessen  seinen 

*>rsiirelteii  revers  übergeben  hat,  getreulich  und  one  geverde.    dess  zu 

urknnd  haben  wir  unser  secret  hierauf  lassen  trucken.    gescheen  und 

i,jl>en  uf  unserm  schloss  Unser-lieben-frauen-berg  ob  Wirtzburg  am  tag 

<  athedra  Petri  nach  Christi  unsers  liebsten  herrn  und  seligmachers  gebort 

rnnfzehenhundert  und  in  dem  acht  und  achtzigsten  jar. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  k.  Kr. -Arth.  W'hzburg  befindlichen  Diener- 
bestallnngsbuch  des  Bischofs  Julius  fol.  \H2h. 
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Nr.  75. 

Dechant  und  Capitel  von  Stift  Hang  zu  Wirzburg  verpflichten  sich 

zum  Zwecke  der  Dotirung  einer  Professur  der   Theologie  an  tkr 

Universität  jährlich  die  Summe  von  100  Goldgulden  zu  zahlen. 

1588,  22.  Febrtiar.  [Wirzburg]. 

Wir  Michael  Seitz,  dechant,  senior  und  das  capitul  gemeinglicli  drs 

stiffts  beeder  sanet  Johanns  zu  Haug  ausserhalb  Wirtzburtr  pdejrm. 

demnach  weiland  der  hochwürdig:  fürst  und  herr.  herr  Melchior,  bivbol 

zu  Wirtzburg  und  herzog  zu  Francken,  hochseeliger  gedechtniift,  ia 

jar  1Ö54  von  der  paebstlichen  heiligkeit  ein  indnltum  erlangt  und  au>- 

bracht,  dass  ire  fürstliche  gnaden  und  dero  nachkommen  uf  den  3  bei 

stifften  allhie  zu  Wirtzburg  und  deren  iedem  in  Sonderheit  ein  canoaiat 

einem  theologico  doctori  zu  conferiren  und  zu  verleihen  macht  haWn. 

welchem  indulto  dann  wir  weniger»  nit  als  die  andere  gebüerende  volg  und 

parition  geleistet,   wann  aber  solch  hierzue  vermeint  und  verflossener  zt-it 

durch  todtfall  erledigte  canonicat  noch  bis  dahero  aus  mangel  einer  qnali- 

flehten  person  unverlihen  pliben,  als  hat  der  hochwürdig  fürst  und  herr. 

herr  Julius,   bisehoff  zu  Wirtzburg   und    herzog    zu  Francken.  unv-r 

gnediger  fürst  und  herr.  sich  mit  uns,  dechanten  und  capitul  berürt» 

stiffts  Haug.  dergestalt  verglichen,  neinblichen,  dass  wir  zu  erhältst 

eines  geschickten  und  gelei  ten  theologi.  welcher  alhie  theologiam  puldi<> 

profitiren  oder  doch  sonsteii   ad  facultatem  theologicam,  solang  int»:>r 

cursus  theologiae  docirt  wurd,  jaerlich  100  goltgiilden  den  ie  zn  zeit^i. 

der  universitet  alhie  verordneten  conservatorn  gegen  gebüerender  qnietanz-n 

quartalweis  erlegen  und  bezalen  sollen,    bekennen  demnach  wir  devhint. 

senior  und  capitul  obbemelt   für  uns  und  unsere  nachkommen  am  siifft 

dass    zwischen   hochermeltem   unserm   gnedigen   fürsten   und  herni 

Wirtzburg  und  dan  uns  gesetzter  massen  vergleichung  geschehen.  >«»I.b- 

auch    von   uns   also   eingangen    worden   ist .    gereden   und  versprühen 

darauf  für  uns  und  unsere  nachkommen  am  stifft,  dass  wir  uf  <  athedr.i 

Petri  der  wenigem  zal  des  80.  jars  mit  erster  bezalung  anfangen  and 

furter  von  jarn  zu  jarn  und  jedwedem  jars  besonder  obgesetzter  massen 

gesagten  conservatorn  der  universitet  solche  ausrichtung  der  H»o  gt.lt 

gülden  thun  sollen  und  wollen,    doch  ist  darneben  bedingt  and  vorbe- 

halten: im  fall  von  iren  fürstlichen  gnaden  oder  den»  nachkommen  ji 

bemelter  bestallung  eines  theologi  oder  cursus  theologi«  i  über  kurz  «*U-r 

lang  mangel  gelassen  und  theologia   nit    gelesen   oder   protitirt  werd. 

dass  alsdann  uf  solchen  fall  wir  dechant  und  capitul  und  unsere  iu«L 

kommen  zu  erlegung   der   ofltgemelten   100  goltgülden   nit  mehr  w 
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banden,  sundern  auch  das  canonicat  zu  behalten  und  unsers  gefallen»  «nie 

einred  irer  fürstliehen  gnaden  dero  nachkommen  und  allermeniglichs  zu 

verleihen  und  zu  conferiren  befugt  und  berechtiget  sein  sollen,  in  ansehen, 

dass  besagter  unser  stiftt  Haug  ein  schweren  gottesdienst  zu  verrichten 

und  der  personell  on  sunderlich  beschwernus  in  die  leng  nit  entratten 

kan.  dmihalben  denn  ire  fürstliche  gnaden  sich  uf  unser  underthenig 

ersuchen  erclert,  bedacht  zu  sein,  damit  Ufa  ehist  ein  qualinV.irte  person 

an  die  band  gebracht  und  uf  genannten  canonicat  (nach  gehalt  obberürts 

indulti  apostoliei)  praesentirt  und  gestellt  werden  ntöcht,  alles  nach  Inhalt 

«ines  von  hochgedachtem  unserm  gnaedigen  fürsten  und  herm  uns  hierüber 

hehendigtem  gesigeltem  revers.  dessen  zu  wahrem  urkunt  haben  wir 

unsers  stift'ts  insigel  hieran  thun  hangen,  geschehen  uf  Cathedra  Petri 
nach  Christi  unsers  lieben  herrn  und  seeligmachers  gebart  im  1588.  Jahr. 

Das  Original  im  Archive  der  Universität  Lad.  A  Lit.  B.  Eine  Abschrift 
in  dem  Kopeibnthe  nr.  1.  CCXLVI.  231. 

Nr.  76. 

B.  Julius  erhöht  aus  Veranlassung  der  in  Folge  der  Gründung  der 

Universität  dem  Jesuitcneollegium  daselbst  übertragenen  weiteren  Ver- 

ptliehtungen  die  Dotation  desselben. 

158S,  1.  September.  Wirzbarp. 

Nos  Julius,  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  et  Franciae  orientalis 

dnx  etc..  agnoscimus  et  notum  facimus  omnibus  has  literas  nostras  lecturis: 

'•um  antecessor  noster  felicis  recordationis  episcopus  Fridericus  etc.  in 

tirbe  nostra  Wirceburgo  ex  monasterio  s.  Agnetis  collegium  pro  societate 

Jesu  (in  quo  praeter  grainmaticam.  poeticam  et  rhetoricam  Graeea  etiam 

>t  Hebraica  lingua  doceretur  aliaque  fierent,  quae  in  literis  fundationis 

contineiitur  i  tieri  fecerit  idemque  fructibus,  redditibus.  censibus  »*t  proven- 

Tibus  dicti  monasterii  dotarit.  quod  nihilominus  per  hosce  annos.  quibus 

ecclesiae  huic  praefuimus,  re  ipsa  comperimus.  rteri  nun  posse.  ut  ex 

huinsmodi  triviali  schola  tales  viri  educantur.  quibus  latissime  patentis 

nostrae  dioecesis  paroeciae  aliaque  ecclesiastica  munera  maxime  in  hoc 

noütro  infelici  et  omnium  haeresum  feraeissimo  saeculo  tuto  et  cum  salute 

subditorum  nostrorum  committi  possent,  sed  inevitabilem  necessitateni  ssi 

rn<»do  provinciam  haue  nostram  ab  haeresibus  repurgatam  et  avitae  reli- 

gioni  restitutam  volumus*  postulare,  ut  superioribus  lectiouibus,  aliarum 

fjuo<jue  iacultatum  professores  adiungantur  et  inter  dioecosis  nostrae  Hnes 

habeantur.  proinde  officii  et  muneris  nostri  episcopalis  memores  serioque 
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aiiimum  nustrum  ad  illud  perftciendum  adiicientes,  quod  praedecessor  nt»t*r 

recte  et  laudabiliter  coeperat,  sed  inchoatum  solum  et  imperfecta«  i* 

Uqiierat,  de  consilio  et  consensu   eapituli  eathedralis  nostrae  ecelesia^ 

universitatem  seu  academiam  omnibns  pro   more   aliarum  academiarom 

praeeipuarum   pnvilegiis   et   immuiiitatibus   subnixam   in   hane  nottna 

urbem  quasi  postliminii  iure  reduximns  ac  superiore  tempore  apenim* 

publicavimusque*).  quod  ad  leetiones  attinet,  eae  nobis  priiuo  loeo  vi>a. 

sunt  instituendae,  quae  ad  eum,  quem  nobis  propositum  habemus  rineut: 

salutis  nimirum  animarum  plurimum  conducant .  quales  sunt  theoWiea'- 

et  bis  necessario  conjunctae  philosophieae,  quas  diseiplinas.  eum  proW 

sciremus,  quanto  cum  fruetu  bomines  de  societate  Jesu  multis  in  \oth 

traderent  quamque  tidelem  et  strenuara  operam  non  solum  in  leeti..niba* 

sed  etiam  in  eoncionibus  ad  populum  babendis,  easibus  conscientia»-  «;x 

plicandis  et  aliis  pro  more  societatis  muneribus  obeundis  ab  eo  tempore 

quo  in  Franconiam  nostram  venerunt,  possuissent  nee  minus  stivnuaui 

operam  in  iisdem  muneribus  atque  etiam  maioribus  faeultatibus  e-'S  in 

posterum  posituros  speraremus  atque  idcireo  iisdem  hanc  doeendi  *-\  pra- 

legendi  provinciam  deraandare  vellemus,  facile  intelleximus.  hoc  ab  ii* 

oneris  suscipi,  multominus  ad  posteritatem  propagari  eouimode  n«»n  jk»sm. 

nisi  ad  priorem  illam  eollejrii  fundationem  ab  ante  noininato  tWin*  r> 

cordationis  episcopo  Friderico,  antecessore  nostro,  institutam.  nova  per 

sonarum  et  reddituum  accessio  tieret  sicque  perfeetum  et  integrum  colle<:iaiu 

fundaretur.   quapropter  de  consensu  dicti  nostri  capituli  ad  ea  s.  Agnetis 

monasterii  bona,  quae  iam  inde  ab  initio  societatis  Jesu  colleiri»»  au<  r<»ri 

täte  sedis  apostolieae  sunt  applicata,  ad  dei  ter  optimi  maximi  honor-it 

♦•t  eeclesiae  nostrae  utilitatem  adbuc  mille  quingentos  rlorenos  annu«»« 

(qaoram  singuli  viginti  OCto  solidis  usitatap  monetae  Franconicae  aesti 

mantur)  omni  iure  eidem  collegio  integra  et  perfecta  fundatbme  adii«iniu>. 

applicamns  et  incorporamus  ac  vigore  praesentium  adiectos,  applicat'*  et 

incorporatos  esse  volumus,  de  et  super  omnibus  redditibns  et  proventibo- 

academiae  nostrae  Wireeburgensis,  praecipue  vero  super  anuuis  illi«<  pen 

sionibus,  quas  ad  dictam  nostram  academiam  triuginta  millibus  tiVrenomni 

emimus,  et  ad  stabiliendam   baue  integri    collegii  fundationem  depata 

vimus.    qaa8  quidem  annuas  pensiones.  si  contingeret.  eas  aliquando  a 

venditoribus  redimi,   tune   nolumus  et   vigore   praesentium  proliiWnias 

capitalem  summam  triginta  millium  florenorum  aliorsum  quam  in  enitionrm 

dictarum  pensionum  pro  collegio  hoc  idque  de  nostro  nostrique  capituli  ev»n>iii« 

atque** )  scitu  collocari.  porro,  si  contingeret,  venditores  pensionum  vel  omnin 

*)  A.  siehe  den  Zusatz  1  nach  dem  Context. 

**)  Die  Abschrift  im  k  Kreisarchiv  setzt  hier  noch  bei:  patrnm  collrgn. 
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vel  certe  non  suis  temporibua  eas  solvere.  tunc  patribus  collegii  de  suis 

pensiunibns  cautum  et  prospeetum  esse  volnmus  de  et  super  redditibus 

•  t  proventibns  monasterii  Mariaebnrprhausen,  qni  a  snmmo  pontitiee  dictae 

nostrae  aeademiae  applicati  et   incorporati   sunt,   ita   ut   quicunque  in 

posterum  futurus  qoaestor,  procurator  aut  reeeptor  aeademiae  nostrae  aut 

qiiocnnqne  nomine  is  voeetur,  obstrirtus  et  oblijratus  sit  ad  praedirtum  et 

proxime  positum  inoduin  et  rationein  de  aeademiae  proventibns  saepe  no- 

minato  nostro  et  soeietatis  Jesu   colleffio  qiiotaunis  absque  ullo  impedi- 

oiento ,  mora  vel  aliqiio  speeiali  mandato  praet'atam  snmmam  mille  quin 
eeutornm  florenorum  tribus  diversis  terminis,  nempe  in  festo  Trium  Kepuni 

qoinsrentos.  primo  Maii  totidem  et  denique  reliquos  in  festo  divi  Bartbo- 

lomaei .  quod  in  diem  XXV.  Aufrusti  ineidit,  primo  omnium  !oco  dare  et 

namerare,  t'rande  doloque  omni  exelnsis.    quodsi   ullo  unquam  tempore 
dicta  pensio  a  praefeeto  seil  quaestore  aeademiae  nostrae  non  solveretur 

nosque  et  successores  nostri  de  eo  adinoniti  intra  spatium  trium  mensium 

remedium  non  adhiberemus,  tunc  liceat  reetori  et  eollepio  soeietatis  prae- 

dietae.  redditus  et  proventus  aeademiae  nostrae  Herbipolensis  ad  snmmam 

sibi  debitain  tantisper  oeeupare.  quoad  illis  satistacttim  tnerit.    et  baec 

quidein  suprascripta  pro  nobis  et  sueeessoribns  nostris  ita  pollicemur  et 

proinittimus.  si  modo  praepositns  generalis,  reverendissimus  pater  Clau- 

dius Aquaviva  pro  se  et  societate  sua  snprapositam  intejrri  collegü  tun- 

dationem  aeeeptaverit .  ratam  et  frratam  babuerit,   ae  insuper  ad  eum 

modum.  quo  priorem  anteressoris  nostri  episcopi  Friderici  etc.  fundationem 

quam  in  omnibus  et  per  omnia  in  sn<>  robore  perraanere  v.dumus  pro 

<e  et  societate  »ua  conftrmaverit  ac  promiserit.  videlicet,  quod  velit  ad 

leetiones  a  praedeeessore  nostro  constitutas  adhuc  tres  philosopbiae  idoneos 

profes?*on  s  jw-rpetiio  nobis  et  sueeessoribus  nostris  suppeditare,  qui  pro 

inor»-   aliorum  collejriornm   perfeetoruin  etiam  etbica  et  matbematiea  in 

a«  ad**mia  imstra  tradendo  integrum  currieiilnm  pbilosopbiae  t»Tti<>  quoqiie 

anno    contkiant :   deinde  quod  velit  tres  alios  itidem  idoneos  tbeolopros 

dare,  quornm  duo  sebolasticam  tbeolojriam.  tertius  vero  saeram  scripturam 

prael»*grendo  cursnm  tbeolojriae  *  >  more  aliorum  collefrinrum  perfeetorum  ab- 

M»lverit,  idque  in  nostro  trymnasio,  nbi  et  reliqui  nostri  public  i  protessores 

dorent   in  sebola  ad  eum  tinem  ipsis  peciiliariter  assigrnata,   eos  enim 

rnolestari   tut  alioquin  impediri,  quominus  iuxta  sitae  soeietatis  institntnm 

Wtionem,  repetitiones  disputationes  aliaque  eius  generis  literaria  exercitia 

habeant,  plane  volumus.  **/    in  «juorum  omnium  et  sinjrnlorum  fidein  et 

*)  Die  Abschrift  im  k.  Kreisarthive  setzt  bei:  qnarto  aut  quin  tu  anno. 

•*)  B.  Siehe  den  Zusatz  2  nach  dem  Context. 
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testimonium  praesentes  has  literas  fieri  et  nostro  capituliqne  nostri  surillis 

commoniri  curavimus  et  manu  nostra  subscripsimus.  actum  in  nutla 

urbe  Wirceburgo,  kalendis  Septembris ,  anno  millesimu  qaingeHtefflM 

octogesimo  oetavo. 

Eine  Abschrift  in  dem  Kopialbuche  CCXLVI.  N.  8,  foL  265  seqq..  ei»« 

gleichzeitige  Kopie  im  Un.-Arch.  C.C.  nnd  im  k.  Kreisarchive  zn  Winbnrr. 

Die  gleichzeitige  Kopie  dieses  Documentes  ohne  Datum  im  k.  Kreis-Archir* 

znWirzburg  (K.  110  Nr.  177)  bietet  ausser  den  in  den  Anmerkungen  aufgeführten 

noch  folgende  erweiternde  Zusätze  zum  Texte: 

1.  Nach  dem  Zeichen  A. 

Ut  autem  eam  cum  viris  doctissimis,  tum  ingenuis  adolescentibus  fr^qaentits 

maxime  constitueremus,  duo  nobis  in  primis  curanda  videbantnr.  primum,  ut  ptv 

fessores  accerseremns,  qui  lectiones,  quas  constitnissemus ,  profiterentur.  deind' 

locum  aliquem  amplissimum  extrneremns,  qui  sua  elegantia  et  splendore  juveaa» 

animos  alliceret,  et  in  quo  non  solnm  lectiones  aliique  actus  academici  haberentur 

sed  etiam  cum  alumnis  nostris  (quos  ad  ecclesiae  bonum  doctrina  pietateque  ia- 

formandos  sustentamus  atque  in  posterum  plures  sustentare  cogitamus)  nobilin 

civium  atque  aliorum  liberi,  iisdem  tum  artibus,  tum  pietatis  et  religionis  cathulici«' 

studiis  instruerentur,  ut  eam  progressu  temporis  sectarentur  reiigionem  ac  pictatera 

qua  cum  literarum  studiis  ab  ineuute  aetate  imbuti  fuissent. 

2.  Nach  dem  Zeichen  Ii. 

Tertio  deuique  ac  ultimo,  cum  non  postremum  adiuvandae  nostrae  diocoevo* 

spem  constitutam  habeamus ,  in  bona  alumnorum,  quos  sustentamns ,  Institution? 

eam  ob  rem,  iuxta  primam  fundationem  a  decessore  nostro  Friderico  facta» 

p[raepo8itus]  generalis  rectori  collegii  demandabit,  ut  in  dicto  novo  collegio  *i*f 

seminario  nostro  curam  eorum  suseipiat  et  aliquos  designet  ex  suis,  qui  pro  mor* 

societatis  peculiari  studio  eis  praesiut.  ad  convictorum  autem  curam  libere  »b 

iis  suseeptara  licet  non  iutendamus  nec  veliraus  eos  obligare.  exoptamns  Umea. 

ut  idem  p[raepositus]  generalis  illam  velit  etiam  deineeps  continuari. 

Alterum  erat  de  academiae  loco  eligendo  aedificioque  pro  profeasoribc*. 

alumnis  et  convictoribns  construendo;  haec  cum  iudicaremus  commodius  in  vicit.i 

collegii  societatis  Jesu,  quam  alibi  erigi  posse,  poutiücia  concessione  monastehac 

s.  Udalrici  et  ei  adiunetas  aedes  ad  rem  haue  elegimus.  verum  cum  locus  ae-s 

sufüceret  nisi  ad  evitandam  totius  aedificii  deformitatem,  aeditkia  et  spacia  qaae- 

dam  collegii  societatis  Jesu  in  nostrum  fundum  proenrrentes  adjnngeremu* ,  »c 

praeterea  necesse  haberemus,  faenestras  ex  ea  parte,  qua  gymnasium  nostrum  aaep*- 

dictae  societatis  collegium  spectat,  constitnere  in  horum  compensationem  et  ad 

commodiorem  praeeeptorum  habitationem,  praeter  duas  Scholas,  quas  areae  collegu 

societatis  adiunetas  eidem  societati  restituimns,  aedificiam  quoddam,  quod  feoenr  ? 

academiae  objicietur,  ad  modum  typi  inter  nos  conventi,  primo  qnoqne  terapaf 

extrneremns;  insuper  nostris  expensis  curabimns,  nt  quiequid  solennitatis  ac  robori« 

tarn  in  supradicta  collegii  perfecta  fundatione,  quam  in  hac  postrema  compensatio«« 

et  donatione  ex  nostra  parte  necessarium  fuerit,  suppleatnr. 
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(Juoniam  vero  predicti  patres  douium  panperum  hactenns  quodani  singulari 

aifectu  charitatis  sunt  prosecuti,  non  dubitamus,  quin  et  in  posterum  eandem  pietate 

et  Christian«  disciplina  ad  utilitatem  ecclesiae  sint  amplt'xuri  et  iaxta  instituta 

suae  societatis  pro  viribus  promoturi. 

Postremo  a  saepenominatae  societatis  patribas  maiorem  in  modnm  petimns  ac 

volumus,  nt  pro  ea  tidncia  quam  in  ipsis  ponimns,  diligentem  operam  dent,  quo 

sopradicta  collegii  perfectio  et  aliae  nostrae  fundationes  (maxitue  vero  nostrae 

academiae,  seminarii  et  domus  pauperum,  quae  eorum  cullegio  contines  sunt)  uti 

a  nobis  ex  uiaguis  causis  seiunetae  et  separatim  institutae  sunt,  ita  perpetuis 

tuturis  temporibus  sie  divisae  in  sua  fundatione  permaneaut  nec  patiantnr,  quantnm 

in  ipsis  est.  a  quuque  sub  quocunque  praeteuso  colore,  omnes  vel  unam  ex  eis 

ev.-rti.  turbari  vel  etiam  in  miniu.o  imuiutari. 

Nr.  77. 

Ausschreiben  des  Bischofs  Julius,  betreffend  die  (Gründung  des  geist- 

lichen Seminars  und  der  Universität  zu  Wireburg  und  der  damit 

verbundenen,  sie  ergänzenden  Stiftungen. 

1589,  2.  Januar.  Wirzburg. 

Julius,  von  gottes  gnaden  bisehoff  zu  Würtzburgk  und  bertzog  zu 

Francken.    uusern  gruss  zuvor,    ehrsame  liebe  getreue,    es  ist  unver- 

borgen, in  was  Zerrüttung  und  bey nahen t  endtlichen  Untergang  die  liebe 

alte  catholische  religion  in  unserm  stifft,  der  auff  solche  und  fürnemb- 

Ikh  zu  derselben  erhaltung  von  gottseligen  und  trewen  höchsten  obrig- 

keiten  so  gnthertziglich  gewidumet  worden,  vor  etwa  wenig  jaren  — 

sonder  zweyffel  uinb  unsere  sünde  und  dardurch  verursachten  göttlichen 

zorns  and  verlangter  straff  willen  —  gerahten  gewesen,  wie  vätterlich 

und  trewlicfa  sich  auch  zu  wideranrichtung  derselben  unsere  nähere  liebe 

herren  und  vorfahren,  als  bischoff  Melchior  etc.  ungeacht  der  schweren 

betrübten  zeit,  die  damain  den  stifft  getroffen  haben  und  bischoff  Friderich 

etc. ,  beyde  lobseliger  christlicher  gedachtnus ,    wie  auch   wir  in  zeit 

unserer  Administration  auss  schuldt  und  pflieht  uusers  tragenden  ampts 

uns  unserm  vermügen  nach  bemühet,  da  dann  gott  solche  unsere  schul- 

dige bemühung  nit  vergeblichen  seyn  lassen  und  so  vil  segen  und  gnadt 

geben  bat,  dass  unsere  und  eben  die  religion,  so  von  den  heiligen  apostebi 

fortgeflantzt  und  bey  unserm  stifft,  als  solcher  auss  dem  heidenthuine  zur 

erkantnuss  Christi  kommen,  durch  bewehrte  blutzengen  aufferbawet  an- 

jetzt  und  in  kurtzer  zeit  widerumb  repariert  und  in  erstes  wesen  ge- 

setzet, auch  bey  den  unsern  das  alte  recht  vertrawen,  welches  die  ge- 

faxt« frembde  meynungen  fast  verleschet  gehabt,  mit  und  under  einander 

erlanget  worden,    seiner  allmacht  sey  darnmb  ewiglich  lob  und  danck. 

Digitized  by  Google 



208  Urk.  Kr.  77  (1589). 

und  dieweil  inimehr  das  nechst  und  fürnembst  ist,  einig-  dahin  zu  *eh*-n 

und  zu  gedeneken,  wie  vermittels  seiner  göttlichen  gnaden  golche  wi<frr 

erlangte  einigkeit  und  die  befundene  eyferiche  lieb  zur  alten  eatholischen 

religion  erhalten  werde,  in  dem  wir  uns  zwar  als  der  wiewol  für  p>U 

unwürdiger  Vorsteher  unsers  stiffts  und  desselbigen  getrewer  angehürureo 

und  underthanen  unsers  tragenden  schweren  ampts  und  anbevohlener  Ktl 

sorg  halb  am  meisten  schuldig  wissen  und  bekennen,  haben  wir  hiezu 

fiirträglicher  nicht  ermessen  können,  dann  so  wir  das  durch  gedachten 

unser n  nähern  lieben  herren  und  vorfahren  bisehoff  Friderichen  seligen 

angefangen  seminarium  vermehreten,  welches  wir  zuversichtigklich  nach 

vermögen  nicht  allein  erstattet,  sondern  wir  haben  auch  mit  rath  und 

wissen  unsers  ehrwürdigen  domcapitels   und   zuforderst   anss  zula^nm: 

höchster  obrigkeiten  ein  universalstudium  alhie  in  unser   statt  Wiirtz- 

burgk,  nit  ohne  sondern  kosten,  mühe  und  arbeit,  damit  wir  unser  Selbsten, 

wie  wissendt,  nit  verschonet,  angeordnet  und  ins  werck  gerichtet,  all»»* 

und  einig  zu  dem  ende,  darmit  männiglich   und   bevorab   diss  unsers 

stiffts  eingeborne  jugent  gelegenheit  an  der  handt  hätte .  die  prinnpia 

der  freyen  künste  und  dann  ein  (»der  die  auder  ihnen  gefällige  facultt-t. 

dardurch  sie  künfftiglich  dem  vatterlandt  und  ihnen  selbst   nutzen  und 

rath  zu  schaffen,  zu  aller  notturfft  zu  lernen  und  recht  zu  fassen.  und 

ihre  eitern  und  befreundte  nicht  geursacht  wären,  sie  desshalb  an  and^r» 

frembde  orth  mit   sonderm   Unkosten   zu   verschicken   und   daselbst  zu 

unterhalten,  da  ihrer  also  in  der  ferre,  ob  und  wie  sie  in  ihren  stndii» 

fortschreitten  oder  nicht,  weniger  wahrzunemmen  seyn  kau  und  je  bis- 

weilen zeit,  sorg  und  kosten  nicht  zum  besten,  auch  wol  etwa  mit  pe- 

fahr  angewendet  würdet,    wann  aber  gleich  wol  nicht  ein  jeder  vattrT. 

der  zu  den  studiis  beschaffene  kinder  hat  und  sie  gern  studieren  lassen 

wolt,   in    vermügen,  auff  dieselben   etwas  sonders  zu  wenden,  danni*. 
dann  die  unsern  unser  trew  und  lieb  zu  dem   vatterlandt   sehen  und 

spüren,  so  haben  wir  demselben  und  dessen  zngethanen  getrewm  unter 

thanen  zum  besten  von  deine,  so  gott  uns  gnediglich  verliehen  und  etlich- 

guthertzige  darbey  geleistet,  neben  anrichtung  solches  universalstudii.  an.  L 

andere   sondere   und   unterschidtliche   stifftungen   gethan   und  nemblich. 

nachdem  wir  befunden,  dass  sonderlich  bey  disen  letzten  zeitten  an  taug 

liehen,  erfahrnen  und  trewen  Seelsorgern  in  unserm  stifft,  wie  glekhvl 

auch  anderswo,  nit  geringer  mangel  gewesen,  zu  schuldiger  und  m>t*h 

wendiger  ersetzung  desselbigen  eine  und  die  erste  für  viertzig  persona, 

welche  bey  ihrem  studio  mit  gnugsamer  ehrlicher  unterhaltane  v«  r**-hrn 

werden,  fürnemblich  aber  theologiam  studieren  sollen,  darmit  sie  zu  geist- 

lichem stände  und  der  seelsorge  bey  den    pfarren  zu  ziehen    and  zu 
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gebrauchen  Heyen,    die  ander  unser  Stiftung,  auch  auff  viertzig  personell, 

ist  von  uns  dahin  gemeynet,  dass  gleichwol  dieselben  auch  theologiam 

studieren  und  zu  geistlichem  stände  gezogen  werden  sollen,   dieweil  aber 

nit  ein  jeder  darzu  beschaffen  ist  uder  neygung  hat,  sollen  die  andere 

andere  faculteten  oder  philosphiani  zu  studieren  (nachdem  mann  sie  ge- 

artet findet  i  angewisen  werden  und  jeder,  so  lang  sie  sich  dessen  vehig 

nnd  angeriehtcr   Ordnung  gemess  halten,  jftrlichs  zusampt  gezimender 

wohnung  und   der  disciplin   fünffundzweyntzig  gülden   zu  seiner  nuss- 

helft'ung  mwerthalb  zum  besten  haben,   biss  sie  zu   dem  hauptcollegio 
nnd  dessen  fundationen  zu  befürdern  seyn  mögen,     darmit  dann  auch 

anner  guter,  doch  unvermüglicher  leuth  kinder,  so  zum  studieren  tauglich 

aber  uoch  keine  principia  haben  oder,  da  sie  solche  gleich  in  gemeinen 

schulen  erlangt,  von  ihrer  armut  wegen  weitter  nit  fortschreitteii  noch 

dem  vatterlandt  zu  nutz  und  dienst  erspriessen  mögen ,  von  uns  nicht 

unbedacht  bleiben,  sondern  zu  mehrerm  fort  gebracht  werden,  ist  unser 

dritte  Stiftung  für  viertzig  solcher  armer,  welche  für  den  an  fang  und 

bi»s  si»*  sich  selbst  eines  mehrern  würdig  und  vehig  machen  und  zu  den 

andern  unsern  stifttungen  tauglich  seyn  können  oder  irenthalb  künft'tiger 

zeit  mit  fugen  sonsten  ein  mehrers  zu  thun,  neben  habender  gelegenheit 

d^-s  studierens,  wohnung,  liiger,  holtz  und  an  speiss  einen  gezimenden 

unterhalt  haben  und  finden  sollen,  in  welchen  unterschidlichen  stifftungen 

and  benanten  anzahlen  der  personen  unsers  stiffts  eingeborne  kinder,  als 

billich,  den  Vorgang  haben,  denen  wir  es  auch  vor  andern  mit  gnaden 

nnd  trewen  raeynen  und  uns  hin  wider  billich  zu  ihnen   versehen,  sie 

werden  auss  natürlicher  zuneygung  und  Schuldigkeit  dem  vatterlandt  mit 

rrrw-em   eyfer  dienen  und  nutz  schaffen,    so  aber  solche   villeicht  nit 

jederzeit  zu  haben,  sollen  gleichwol  auch  ausswendiger  guter  leuth  kinder 

hievon  nicht  aussgeschlossen  seyn. 

Und  wan  wir  dann  von  den  gnaden  gottes  mit  solchen  stifftungen 

and  den  hierzu  angerichten  notwendigen,  unterschidlichen  und  abgeson- 

derten collegien  so  weit  kommen,  dass  sie  nunmehr  zu  bewohnen  und  zu 

^•brauchen  seyen  nnd  alles  täglich  ins  werck  gerichtet  würdet,  also 

haben  wirs  euch,  dessen  ein  wissens  zu  erlangen,  hiemit  gnediglich  be- 

richten wollen:  so  bey  euch  eitern  und  freunde  zum  studieren  geschickte 

kinder  oder  verwandte  hätten,  bey  denen  hoffnung,  dass  sie  gott,  der 

kin.hen  und  gemeinem  vatterlandt  mit  der  zeit  nützlich  dienen  wurden 

können,  die  sie  aber  in  den  studiis  nit  allerdings  oder  vielleicht  gar  nit 

zu  verlegen  und  ausszuhalten  vermöchten,  sie  dieselbigen  mit  gebürlichem 

z>ugknnss  an  uns  oder  unsere  bevelchhabere  der  Universität  haben  zu 

weisen,  da  dann  solche  nach  deren  befundener  besehaffenheit  obbemelter 
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müssen  allezeit  biss  zu  erfüllung  der  bestimmten  anzalen  sollen  antfsv 

nommen  und  der  gebür  gehalten  und  verseben  werden. 

Und  vermabnen  euch  dabei  gnädig-lieb,  dass  ihr  disen  unsem.  fach 

und  den  ewern  wolgemeynten  willen  zu  unserm  guten  angedencken  mit 

trewen  annemmet  und  gebrauchet,  auch  der  schulen  bey  euch,  als  daran 

zu  rechter  aufferziehung  der  jugendt  gemeinem  vatterlandt  hoch  und  ril 

gelegen,  eigentlich  wahrnemmet,  da  mangel   an   trewen  schulmeistern. 

'  solches  bei  zeitten  an  uns  oder  unsere  bevelchhabere  bringet  und  ersetzon:: 

begeret,  euch  auch  nit  schwer  machet  und  ein  gleiches  bey  ewren  nach- 

barn  und  mitverwanten  unsern  uuterthanen  zu  beschehen  verfüget,  dass 

bey  ewern  jungen  kindern  und  freunden  und  sonderlich  denen,  zur 

lernung  guter  künsten  beschaffen,  welche  aber  jetzuzeitten  unter  dem 

nameu  des  Unvermögens  oder  notwendiger  arbeit  müssen  abgehalten  und 

verhindert  seyn,  dessen  hindangesetzt,  ein  ubrigs  gethan  und  dieselben 

anheims  zur  schule  gehalten  werden,  biss  sie  aufts  wenigst  die  gram 

maticalia  gefasset  und  alsdann  zu  oberzehlten  unseru  stifftuugen.  die  nn> 

zu  gemeinem  besten  auch  sonderer  mühe  und  kosten,  biss  wir  es  da>»\Wt 

hingebracht,  gestanden  haben,  gefördert  werden  mögen,  in  deine  ihr- 

eitern  und  freunde  billich  desto  unverdrossener  seyen,  ob  es  inen  gleich 

etwas  sawrer  werden  mag,  dieweil  sich  auss  exempeln  offtmals  begeben, 

dass  in  der  jugendt  zur  lernung  angehaltene  kinder   nit   allein  ihren 

eitern  und  freunden  zu  sonderbarer  frewdt  und  ehren,  sondern  au«  h  drm 

vatterlandt  und  gemeinem  wesen  zu  nicht  geringem  nutzen  und  woltahr* 

ersprossen  seyen,  und  es  darneben  bey  euch  also  anstellet  und  haltet 

dass  fürterhin  die  ewren  studierens  halb  nicht  so  unnötiger  ding  und  mit 

gefabr  an  andere  und  entlegne  orth,  alda  sie  für  gute  lehr  widVrkLr 

meynungen  fassen,  in  den  sitten  verleytet  werden  und  irer  eitern  oder 

anderer  guthertziger  ausshelffer  sch weiss  und  vermügen  gantz  ubel  ul>1 

unnützlich  anlegen,  zu  zeitten  nicht  mit  wenigem   schaden    leibs  ur.d 

seelen  und  ir,  als  ir  schuldig  und  gern  thfttet,  nicht  zusehen  noch  <l«-n 

ubel  abwehren  köndtet,  sondern  anhero  zu  unserer  dem  vatterlandt  zn 

gut  angerichter  universitet,  da  in  allen  faculteten  taugliche  bewehrt» 

professores  und  andere  gelegenheit  so  wol  als  draussen  zu  finden,  «*ier 

aber,  da  sie  umb  lernung  der  sprachen  willen  und,  etwas  sonders  in  der 

frembde  zu  sehen  und  zu  erfahren,  ausszuschicken,  doch  an  solche  er* 

geschickt  werden,  dass  sie  mit  andern  widerwertigen  meynungen  unbefleckt 

und  dem  vatterlandt  zu  nutz  und  gutem  widerumb  mögen  anbeine*  k««it 

men,  dessen  wir  uns,  wie  billich,  zu  euch  unzweyfenlich  versehen,  und 

ir  thut  daran  den  ewren  selbst  und  dem  gemeinen  vatterlandt  ein  sehr 

nützlich  und  notwendig  werck.    es  wirdt  auch  bey  uns  dahin  reichet 
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und  Braach  geben,  das*  wir  auft"  befundene  volge,  so  der  allmächtig  uns 

iän^ers  leben  wirdt  gönnen,  uns  mit  trewen  werden  befleissigen ,  ver- 

mittels seiner  göttlichen  gnaden  von  tag  zu  tag  nach  unserm  vermögen 

noch  mehrers  b»>y  euch  und  den  ewren  zu  thun,  da  dann,  wo  wir  nach 

seiner  allmacht  willen  abgefordert,  nit  weniger  auch  unsere  nachkommen, 

wie  billich  und  sie  beruffs  halb  schuldig,  neben  ernantem  unsers  stiffts 

ehrwürdigem  domcapitel,  die  wir  dessen  sonders  fleiss  ermahnen,  mit 

trewen  darob  halten  und  diss  werck  zur  ehren  gottes,  dann  gemeinem 

der  kinhen  und  des  vatterlandts  nutzen,  wie  auch  zu  ihrem  selbst  heyl 

nnd  wolfahrt  ehe  vermehren  dann  ringern  oder  in  abgang  gerathen  lassen 

sollen  und  werden,  der  allmächtig  gebe  darzu  allzeit  glück,  segen  und 

gedeyen,  mit  dessen  trewer  wünschung  und  unser  darbey  in  guten  haben 

zn  gedenckeii  wir  euch  solches  zu  eingehendem  newen  jar  gnediglich 

und  vätterlich  zu  berichten  nit  wollen  unterlassen,  geben  in  unser  Stadt 

Nürtzburgk  den  2.  Januarii  anno  1589. 

Nach  einem  gleichzeitigen ,  znr  Verbreitung  ofiiziell  bestimmten 

Drucke  in  Quart,  der  den  Titel  hat :  „Ausschreibung  des  hoch  W  ttr« 

digen  in  gott  fürsten  und  herreu,  h.  Ja  Ii  i  bischoff  zu  Würtz- 

burgk,  bert logen  in  Krancken  etc.  dreyer  seiner  newauff- 

gerichten  collegieu  und  stifftungen.  daraus*  klärlich  zu 

verneinen,  wie  getrewlich  uud  gutherzig  es  ihr  f.  g.  gegen 

ihren  lieben  unterthanen  vermeynen."  Später  noch  öfter  gedruckt 

z.  B.  in  der  Sammlung  der  hochfürstlich-wirzburgischen  Landes- Verord- 

nungen etc.    1.  Theil  ̂ Wirzbnrg  1770  in  2°)  Seite  35—  3t*. 

Nr.  78. 

Der  Jesuitengeneral  Claudius  Aquaviva  genehmigt  die  durch  B.  Julius 

aus  Veranlassung  der  Gründung  der  Universität  erhöhte  Dotation  des 

Jesuitencollegiums  zu  Wirzburg. 

1589.  15.  August.  Kom. 

Claudius  Aquaviva,  societatis  Jesu  praepositus  generalis,  universis 

praesent^s  literas  visuris  salutem  in  eo,  qui  est  vera  salus.  cum  re- 

veremlissinius  et  illustrissimus  princeps  ac  dominus,  dominus  Julius,  epi- 

seopus  Herbipolensis ,  eollegii  eiusdem  societatis  in  civitate  Herbipolensi 

per  eins  antecessorem  felicis  recordationis  Fridericum  episcopum  erecti 

fnndationem  et  dotationem  annuo  redditn  mille  quingentorum  florenortua 

Rh**nensinm  attributo  et  applicato  in  eum  ftnem  augere  voluerit ,  nempe 

at  in  tum  ampla  illa  dioecesi  ac  provincia  operariorum  ad  animarum 

*alut*»m  procurandam  copia,  non  modo  in  litteris  hnmanioribus,  quod  per 

14* 
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Friderici  fundationem  provisum  erat,  sed  in  philosophiae  etiam  ac  the4v 

giae  facultatibus  instrueta  suppetere  posset,  prottt  attribntionis  uganti 

litteris  ipsius  reverendissimi  domini  .Tulii  mann  snbseriptis  et  tarn  RM 

qnam  reverendi  capitnli  Herbipolensis  sigillis  munitis,  suh  die  rakn- 

dorum  Septembris  anno  domini  MDLXXXVIII.  datis,  plenins  contineror. 

DOS  eiusdem  reverendissimi  domini  .Tulii  zeluiu  agnoscentes  atum^nti 

praedicti  attributionem  et  donationem  debita  cum  gratiarum  aetion  ic« 

ceptamus ,  ita  tarnen,  ut  quemadmodnm  ipse  reverendissimus  d(.mina< 

Julius  eisdem  litteris  testatur,  se  soeietatem  nostrain  ad  ennvictornm  at 

qne  pauperum  studiosorum  euram  gerendam  obligare  nolie.  sie  eriam  ik* 

soeietatem  ipsam  in  pristina  sna  libertate  euram  eandem.  qnandoi  an<niv 

id  sibi  expedire  censnerit,  deponendi  omnino  relinquimus.  in  quorum  n-lem 

praesentes  literas  mann  nostra  snbscriptas  et  sigillo  societatis  n<*ira>- 

munitas  dedimus.  Romae  die  XV.  mensis  Augusti,  anno  domini  MPLXXXIX 

Jacobus  Ximenez,  Claudius  Aqnaviva. 

seeretarius. 

Eiue  Abschrift  in  dem  Jesnitenkopeibnche  im  Archive  des  k.  l'niv- 
Verwalt.-Ansschns»es.  bez.  D.  Fol.  T>Ob. 

Nr.  79. 

B.  Julius  bestellt   den  Dortor  der  Hechte,  Auto»   Weidenfeld  :*m 

Professor  an  der  Universität  zu  Wirkburg. 

1689,  14.  September.  [Wirzbnrg]. 

Wir  Julius,  von  Rottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herz«* 

zu  Franeken,  bekennen  hiermit  für  uns  und  unsere  nachkommen ,  das  wir 

den  ho  ch  ge  1  ert  e  n ,  unseren  lieben  getreuen  Authoninm  Weidenfeldt .  der 

rechten  doctorn ,  zu  unserm  professom  in  unsere  angerichte  universit.t 

alhie  auf-  und  angenommen  haben,  dergestalt ,  das  er  in  jure  ranonic 

oder  jure  civili  nach  unserer  Ordnung  und  gewissen  stunden  mit  nVi~ 

protitiren  und  lesen  und  dann  darneben  auch,  soviel  one  versaumbna> 

eines  solchen  bescheeu  mag,  uns  und  unserm  stillt  mit  adrocirtfl  u>d 

rathschlagen  seinem  vermögen  und  besten  verstand  nach  dienlich  ua<i 

gewertig  sein  soll,  dargegen  wollen  wir  ihme  zu  rechtem  jerli<  b»-ni 

dienstsold  aus  unserer  cammern  raichen  und  geben  lassen  dreyhund^r; 

gnlden  gemeiner  Frenckischer  landswehrung,  quattemberwei^ .  als  ird- 

quattember  fnnfnndsiebenzig  gülden,  im  fall  nun  nuterdessen  gedachtem 

doctor  Weidenfeldt  den  geistlichen  stand  anzunemen  gelieben  sollt  ucJ 
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fr  mit  einem  ranonicat,  so  von  bäbst-licher  heyligkeit  zu  angeregter  nniver- 

sitet  und  leetur  gewidumbt,  versehen  wurde,  sollen,  do  ilnue  die  gefeil  von 

•lein  canonieat  uf  solchen  fall  angiengen,  ein  hundert  gülden  an  diaer  bestal- 

luii?  fallen  und  er  sich  mit  zweyhundert  gülden  alsdann  benuegen  lassen, 

mit  dem  geding,  das  die  aufknndung  diaer  bestallnng  inner  fünf  jaren, 

»ach  beschehener  einstellung  anfallend .  bey  obgedachtem  doctor  Weiden- 

fehlt  nicht  stehen ,  sondern  er  solche  zeit  über  beharrlich  pleiben  ?  zu 

eiidschaft  solcher  jaren   aber  dieselbige   iedem   theil    ein  halb  jar  vor 

fh'iu  termin  frey  stehen  soll,    darauf  uns  dann  der  genielt  doctor  All- 

thonius  Weidenfeldt  unsern  gevvonlichen  dinerayd  gelaist  und  darzu  dise 

sWne  bestallung  alles  ihres  inhalts,  soviel  ihne  die  beruert  und  berueren 

ward .  wahr ,  stet .  vest  und  unverpruehenlieh  zu  halten  gelobt  und  uns 

deswegen  seinen  versigelten  revers  abergeben  hat ,  getreulich  und  one 

sreverde.    des  zu  urknnd  haben  wir  unser  secret  hierauf  lassen  trucken. 

so  ̂ '»  scheen  und  s:eben  am  tag  Crucis  anno  etc.  [15]  in  dem  neunund- 

arhtizijrsti'U. 

Bin  Eintrag  in  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirzburg  betindlicheu  Diener- 

bestallungsbuch  des  Bischofs  Julius  fol.  224  b  225  a. 

Nr.  80. 

B,  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Hechte,  Wilhelm  Brusius,  zum 

Professor  in  der  juristischen  Fakultät. 

151MJ,  17.  Juni.  [Wirzburg]. 

Nos  Julius,  episcopus  Wirceburgensis  et  Franciae  orientalis  dux, 

nntnm  faeimus  pro  nobis  et  successoribus  nostris.  nos  Guilielmum  lirusiuni, 

Scotum,  iuris  utriusque  doctorem,  in  professorein  academiae  nostrae, 

vicinis  conditae  et  apertae  assumpsisse.  ea  eonditione,  ut  ius  sive  cano- 

nicum sive  civile  secundum  facultatis  nostrae  inridicae  statuta  et  Ordina- 

tionen in  ea  publice  tradat  et  interpretetnr,  et,  quatenus  absque  neglectione 

/»ablj«  i  ordinarii  inuneris  rieri  potest ,  nobis  et  nostrae  ecclesiae  operani 

♦  tiani  suam  advocando  et  consulendo  pro  virili  praestet  et  accomodet. 

pro  quibus  ipsins  laboribus  annui  salarii  nomine  treeentos  florenos  Hhe- 

r^ns^s  ex  aerario  nostro  illi  numerandos  constituimtis,  ut  qualibet  quarta 

anni  sive  angraria  septuaginta  quinque  floreni  ipsi  persolvantur,  ea  tarnen 

l*fe  »«t  cantione,  ut  operani  suam  in  protitendo,  advocando.  consulendo  ad 

«•«  tennij  spatium  nobis  addicat  nee  ante  illud  spatium  exj)letum  coiiditionein 

illam  mutare  aut  resignare  ipsi  fas  sit ,  decurso   vero   illo   spatio  tum 
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demum  ipsi  alio  se  conferre  liberum  esto,  ita  tarnen,  ut  semestre  ante 

conditionem  nobis  renuneiet.  in  enius  rei  confirmationem  idem  G.  Brusia«. 

doctor,  formalam  haue,  in  quantum  ipsum  respicit ,  bona  fide  et  firmier 

servatnrum  nee  contra  facturum  literis  suis  reversalibns  sive  obligatorii* 

nobis  promisit.  in  euius  rei  evidentiorem  fidem  sigillo  nostro  has  litem 

muniri  feeimus.  datum  in  die  Trinitatis  17.  Junii  ete.  1590.  in  ruios 

rei  tidem  istam  eautionem  sponte  meo  Chirograph«  coiitinnandam  tetisui 

die   deciino   septimo  Junii .  anno   millesimo   quingentesimo  iionagesimv. 

Ein  Eintrug  in  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirzburg  beritidhchen  iMeLcr- 

bestallnngsbuch  des  Bischofs  Julias,  lol  238  b. 

Nr.  81. 

B.  Julius  bestellt  den  Licentiaten  der  Hechte.  Johannes  t  on  Drksrk, 

zum  Professor  an  der  Cniversität. 

1590,  17.  Jnni.  [Wirzbnrg]. 

Wir,  Julius,  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  "Wirtzburgk  und  herz»r 
zu  Francken,  bekennen  hiermit  für  uns  und  unsere  nachkommen,  da.»  wir 

den  hochgelerten,  unsern  lieben  getreuen  Johannein  a  Driesch,  der  rechten 

liceneiaten.  zu  unserm  professorn  in  unsere  angeriehte  universitet  und  h»b- 

schuel  albie  gnedig  auf-  und  angenommen  haben,  dergestalt,  da*  er  in 

iure  canonico  oder  iure  civili  nach  unserer  Ordnung  und  gewissen  stunde 

mit  fleiss  profitiren  und  lesen   und   dann  darneben   auch,   soviel  ohne 

versaumbnus  eines  solchen   gescheen   map,   uns   und   unserm   stift  mit 

advociren  und  rathschlagen  seinem  vermögen  und  bestem  verstand  nach 

dienlich  und  gewertig  sein  soll,    dargegen  wollen  wir  ihine  zu  rechteß 

jerlichen  dienstsold  aus  unserer  cammern  raichen  und  geben  lassen  drn 

hundert    gülden   gemeiner  landswehrung,   als  iedes  quattember  funtujK 

sibenzig  gülden,    im  fall  nun  unterdessen  gedachtem  liceneiaten  Johann 

ä  Driesch  den  gaistlichen  stand  anzunemen  gelieben  sollt  und  rr  mit 

einem  canonicat,  so  von  bäibstlicher  heiligkeit  zu  angeregter  univer-it'- 

und  lectur  gewidumbt,  versehen  wurde .  sollen .   do  ihme  die  gefeil  v  «u 

dem  canonicat  uf  solchem  fall  angiengen ,  anderthalbhundert  gülden  m 

der  bestallung  fallen  und  er  sich  alsdann  mit  den  uberigeii  anderthalV 

hundert  gülden  benuegen  lassen,  mit  dem  gediug,  das  die  aafkundiirtm' 

diser  bestallung  inner  vier  jaren,  nach  beschehener  einstellung  anfaheni 

bei  obgedachtem  liceneiaten  Johann  &  Drieschen  nicht  stehen,  sondern  er 

solche  zeit  über  beharrlich  pleiben.  zu  endschaft  aber  solcher  vier  jar-  i 

dieselbige  iedem  theil  ein  halb  jar  vor  dem   tenuin   frey  stehen  ftd. 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  82  (1591). 

215 

darauf  uns  dann  der  gemelt  licenciat  Johann  ä  1  »rieschen  unseru  gewon- 

nenen dienerayd  [gelaist]  und  darzu  dise  seine  bestallung  alles  ihres 

inhalts.  soviel  ihn«'  die  beruert  und  berueren  wurd ,  wahr,  stet  und 

unverbrüchlich  zn  halten  gelobt ,  auch  uns  dessen  seinen  versigelten 

revers  ubergeben  hat.  getreulich  und  ohne  geverde.  dessen  zu  urkund 

haben  wir  unser  secret  hierauf  lassen  trucken.  so  geschehen  am  tag 

Trinitatis  anno  1590. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  k.  Kriisarchive  Wirzburg  berindlichen  Diener- 

bestallnugsbnch  dt-s  Bischofs  Jnlins,  fol,  240  b  241a. 

Nr.  82. 

B.  Jnlins  hesttllt  den   Doctor  der  Hechte,  Peter  Elagins  Demeradt 

zum  Professor  an  der  Universität  zn  Wirzbnrg. 

1591,  22.  Februar.  [Wirzbur?]. 

Wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bischoft"  zu  Wirtzburgk  und  herzog 
zu  Francken,  bekennen  hiemit  für  uns  und  unsere  nachkommen,  das  wir 

den  hochgelerten,  unseru  lieben  getreuen  Petrum  Elagiuin  Demeradt.  der 

rechten  doctom .  zu  unserni  professorn  unserer  angerichten  universitet 

und  hohen  schul  alhie  uf  zehn  jar  lang  von  dato  an  gnedig  auf-  und 

angenommen,  dergestalt,  «las  er  von  jetzt  an  und  furthin,  solang  wir  nit 

andere  ordnung  furnernen  werden,  institutionell  imperiales,  do  wir  es  auch 

State  künftig  uftragen,  in  iure  canonico  oder  jure  civili  zu  gewissen 

standen  mit  fleiss  protitiren  und  lesen  und  dann  darneben  auch,  soviel 

one  versaunibnus  eines  solchen  bescheen  mag.  uns  und  unserm  Stift  mit 

advociren  und  rathschlagen,  seinem  besten  vermögen  und  verstand  nach 

dienlich  und  gevvertig  sein  soll,    dargegen  wollen  wir  ihme  zu  jerlichem 

dienst sohl  aus  unserer  cammern  oder  ex  faeultate  iuridica  raieben  und 

w  ben  lassen  ein  hundert  und  fünfzig-  gülden  unserer  Frenckischen  lands- 

wehrung,  quattemberweis,  als  iedes  quattember  sib.  nunddreissig  gülden 

ein  halben  gülden,  und  mit  erster  solcher  bezalung  uf  das  negstkunftig 

quartal  Trinitatis  anzufangen,  darbei  dann  bedingt  und  abgeredt,  welchem 

f heil  zu  ausgang  bestimmter  zehen  jaren  nicht  gelegen  sein  wollt,  bei  diser 

be.stalluner  lenger  zu  pleiben.   «las  demselben  frey-  und  bevorstehen  soll, 

d»-ni  andern  solches  ein  viertheil  jar  vor  Cathedra  Petri  schriftlich  oder 

mnndlich  aufzukündigen,   darauf  uns  der  vorgenannt  doctor  Petrus  Elagii  [!] 

I>enieradt  unseru  gewonlichen  professoray<l  und  darzu  dise  seine  bestallung, 

alles  ihres  inhalts.  soviel  ihn*-  die  beruert  und  berueren  ward,  wahr,  stet, 
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vest  und  unverpruchenlich  zu  halten  gelobt,  auch  uns  dessen  »einen  revers 

ubergeben  hat.  dessen  zu  urkund  haben  wir  unser  Beeret  hierauf  lastet 

tracken.    so  geschehen  am  tag  Cathedra  Petri  anno  1591. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  k.  Kreis-Archive  Wirzbnrg  befindlichen  Dientr- 

bestallungsbuch  des  Bischofs  Julius  fol.  251  b. 

Nr.  83. 

l>aj)st  Clemens   VIII.  nimmt  das  von  J5.  Julius  ~u   Wirzbunj  '/»- 

gründete,  bez.  erweiterte  und  dotirte  Jesuitcneolh.yium  S.  Kilian!  auf 

Bitte  desselben  in  den  Schutz  des  päpstlichen  Stuhles. 

1592,  27.  Mai.  Rom. 

Clemens  papa  VIII.  ad  futuram  rei  memoriam.    desideria  loste  p*- 

tentium  et  de  republiea  ehristiana  bene  merentium  Komannm  pontifeta 

favoribus  prosequi  opportnnis  aequum  est.    cum  itaque,  sieut  nobis  nup-r 

exponi  freit  venerabilis  frater  Julius,  episropns  Herbipolensis ,  ut  ipv* 

calamitatibns  nostrorum  teniporum  tantas  tamque  perfidas  aufhöre  ir»-iirri* 

humani  hoste  produeentium  haereses  aliqua  eonvenienti  ratione  i>m<-tlia 

adhiberet  opportuna,  praesertim  ne  panis  sapientiae  et  siientiae  deticeivt. 

quo  non  tantum  salubriter  alerentur  suae  curae  commissi .  sed  ut  »  tiani 

optimis  artibus  instrneti  vanas  perditornni   hominum   opinionea   d*  ti«!»- 

eatholica  suseipientium  defendendas  facilins  refeilere  possent.  rolleirinin 

saneti  Kiliani  nuneupatum  construi  et  rebus  omnibus  necessariis  in«tm\ 

curavit,  quod,  ut  ab  omnibus  praesertim  suecrssoribns  suis  foveatar  *-\ 

augeatur,  nostro  sanetaeque  sedis  apostolicae  patrocinio  commaniri  >unnn  » 

pere  desiderat.    propterea  nobis  linmiliter  supplieari  f'erit,  qnatemn  fk 

eius  desiderio  annuere  ac  alias   in   praemissis   opportune   provider»1  4» 

benignitate  apostolica  dignaremur.    nos  igitur  egregium  erga  publkam 

utilitatem  dicti  Julii  episcopi  Studium  plurimum  in  domiuo  </ollandante< 

iustisque    petitionibus    huiusmodi   inhaerentes    ereetionem    dicti  rollerii 

caeteraque  omnia,    quac   pro   illius   salubri   directione   eonstituta  *an? 

approbantes,  colleginm  praedictum  nostrae  et   sedis  apostolicae  ac  pr» 

tempore    existentis   Komani    pontificis    suecessoris    nostri   protection!  rt 

iurisdictioni  apostolka  auetoritate  tenore  praesentium  subiieimus.  ita  qn<*i 

nullus  de  illo  imposternm  aliter  quam  ipse  Julius  statuit ,  disp..nere  aot 

res  et  bona  illi  ab  eodem  Julio  assignata  aut  pro  tempore  a  qu.»ri> 

assignanda  et  conferenda  vendere,  alienare  aut  alias  quomodolibet  distra 

here  seu  de  illis  disponere  absque  sedis  apostolicae  speciali  lieentia  *o» 

exeommunicationis  latae  sententiae  poena  ipso  facto  per  iontrafaoirnT~ 
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incurrenda,  a  qua  non  possint,  praeterquam  a  Romano  pontih'cc,  nisi  in 
mortis  articnlo,  absolvi,  perpetuis  fnturis  temporibus  possit  aut  valeat. 

quin  Uno  eiuadem  Julii  episcopi  successores  in  ecclesia  Herbipolensi  illud 

andere  et  ornare  tarn  rcdditibns  quam  aliis  rebus  necessariis,  sanetnm 

eiusdem  Julii  episcopi  proposltum  inaequendo,  pro  Buae  conscienüae  exo- 

neratbne  teneantur,  quidquid  autem  secus  factum  fuerit,  irritnm  deeer- 

nimns  et  inane,  non  obstantibus  eonstitutionibus  et  ordinationibus  aposto- 

lieis  eaeterisqne  contrariis  quibuscunque.  datum  Romae  apud  sanctum 

Petrmn,  sab  annulo  piscatoris,  die  XXVII.  Maii  MDLXXXXIL,  pontiti- 

<atus  nostri  anno  primo. 
J.  cardinalis  Oliverius. 

Eine  Abschrift    in  dem  Kopialbuche  der  k.  Uiiiv.-Verwalt.-Regirtr, 

CCNLVI.  Ko.  II  fol.  724  seqq.  nnd  im  Kopeibnche  n.  11.  CCXLVL  74. 

Ein  Abdruck  im  13.  Bd.  Heft  1.  des  Archivs  des  historischen  Vereins 

von  U iiterfranken  und  AschafTenburg,  S.  108— 110. 

Nr.  84. 

Piertor,  Kämmerer  und  der  Tlath  der  Universität  Wirzburg  acceptiren 

die  mit  Bewilligung  des  B.  Julius  gemachte  letztwillige  Stiftung  eines 

Stipendiums  für  einen    Studirenden  der   Theologie   durch  weiland 

Erasmus  Nenstetter,  gen.  Stürmer,  Domherr  zu   Wirzburg  und 

Bamberg,  Probst  von  Comburg  i.  Fr. 

1595,  1.  November.  Wirzburg. 

Wir  rector,  camerarius  und  rath  der  universitet  zu  Wirtzburg.  dem- 

nach von  dem  hochwurdigen  forsten  und  lierrn,  herrn  .Tulio  bischort'en  zu 

Wirtzbnrg  und  herzogen  zu  Franckhen,  auch  den  ehrwürdigen,  wol- 

?ebornen ,  edlen ,  ebrnvesten  und  hochgelerten  herrn .  herrn  Johann 

«terwi^kh,  graten  zu  Sehwartzenbery:,  herrn  zu  Hohenlandtsperg,  seho- 

lastieo,  Caspar  Conraden  von  Guttenberg,  .Johann  Christoph  Neustettern 

Stürmern  genandt,  allen  domberrn  zu  Wirtzburg,  Nicoiao  Greifen,  fürst- 

lichem Wirtzbiirgisehem  cammermeistern,  Krassmo  Schäblein,  beeden  ehor- 

herm  des  stiftts  beeder  sauet  Johanns  zu  Haug  bei  Wirtzburg,  und 

Krantz  Rasso  Gotthardten,  des  stiffts  Chomburg  syndico,  allen  weilandt 

dfs  ehrwürdigen  nnd  edlen  herrn  Erassmussen  Nenstetters  Sturmeis  ge- 

lundt,  zu  Bamberg  und  Wirtzburg  domherrn,  seniorn  und  jubilai,  auch 

der  stifften  Chomberg,  Haug  und  s.  Gangolph  etc.,  probsts,  seeligen  an- 

iredenkens,  verordneten  und  constituirten  testainentariern,  uns  ein  besigelte 

fnndatioii  über  ein  Stipendium,  von  wolernantem  herrn  Krassmussen  Neu- 
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steuern  seeligen  fundirt  und  ufgericht,  gnediglichen  zu  banden  gesteh 

worden,  der  gestalt,  solcher  fundation  in  allem,  sovil  dieselbe  uns  nnd 

die  nniversitet  und  derselben  nachkommen  betreffen  thuet.  nachzukommen 

welcher  fundation  inhalt  von  Worten  zu  Worten  hernacher  volgen  thaet: 

Wir  Johann  Gerwigkh,  graff  zu  Schwartzellberg,  herr  zu  Hohen- 

landtsperg,  scholasticus ,   Caspar  Conrad  von  Guttenberg,  Johann 

Christoph  Neustetter  Stürmer  genandt,  alle  domherrn  zu  Wirtzbanr. 

Nicolaus  Greift',   fürstlicher  Wirtzbnrgischer  eammermeister.  Era>> 

mus  Sckäblein,  beede  chorherrn  zu  Haug  bei  Wirtzbnrg,  und  dann 

Frantz  Rasso  Gotthardt,  des  stiffts  Ghomburg  svndieus.  alle  siuibt- 

lichen  weiland  des  ehrwürdigen  und  edlen  herrn  Erassmtissen  Neu 

stetters  Stürmers  genandt  zu  Bamberg  und  Wirtzbnrg  domUemi. 

seniorn  und  jubilai,  auch  der  stifften  Chomburg.  Hau?  und  ?.  Gau 

golph  etc.  probsts,  seeliger  gedechtnus,  constituirte  und  verordnet-* 

testamentarier.    demnach  erstwolermelter  herr  Erassmus  Neustetter, 

testator,  in  seinein  tifgeriehten  testameut  und  letzten  willen  «lern 

allmechtigen  zu  lob  und  ehr.  dann  zu  ufbauhung  und  vortpflanzimz 

der  wahren  catholischen  christlichen  kirchen  und  reiigion.  auch  zu 

nutz  und  wolfart  der  jugent,  sowohl  auch  zu  gutem  exempel.  andere 

zu  gleichem  dardurch  zu  provociren,  ain  tausent  gülden  haupt>urnm.i 

zu  einem  ewig  wehrenden  stipendio  pro  studioso  theologiae  in  «Ii- 

Wirtzburgische  universitet  legirt  und  verschafft,  inmassen  vulir»  u-l-r 

extract  ans  wolermelts  herrn  Neustetter«  seeligen  testameut  henu« -li- 

gesetzt  von  Worten  zu  Worten  mit  sich  bringt: 

..Zum  andern  legir  und  verschaff  ich  zu  einem  ewi-rwelm  nd-n 

-stipendio  pro  studioso  bonae  indolis.  welcher  catholisch.  auti 

»  -theologiam  studiren  und  geistlich  werden  soll,  ain  taus»nt  gülden 

Jiauptsumma ,  von   welcher  pension   derselbig    funff    ihar  lanr 

.zu   verlegen   und  zu  erhalten,     und    derselbe,    su   dieses  >t- 

_pendii  zu    geniessen  begert,  solle  in   studio   philosopiae  zim>- 

..  liehe   progressus,   auch   desswegen,   dann   auch   honesta?  \iu- 

.testimonia  ufzulegen  haben,    diss  Stipendium,  do  es  vaeirt,  solle 

-al wegen  conferiren  ein  Neustetter  meines  geschlechts ,    so  ein 

^domherr  ist:  do  aber  keiner  aus  meinem  geschlecht   der  Neu 

„stetter  mehr  doniherr  sein  wurde,  alsdann  solle  das  jus  conteivndi 

«solchen  stipendii  uf  einen  ie  zu  Zeiten  des  doinstifts  zu  Winz 

-bürg  canonicum  jubilarein,   do   aber   keiner  jubilaris .    uf  den 

- seniorem  berürts  stiffts  devolviren  und  kommen." 

Wann  dann  der  hochwurdig  fürst  und  herr.  herr  Julius  bixht-f 

zu  Wirtzbnrg  und  herzog  zu  Franckhen,  unser  guediger  fur>t  oni 
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herr,  auch  als  obrister  testamentarius  und  execntur  wolermelts  herrn 

Erassmussen  Neustotters  seeligen  binderlassenen  disposition,  desselben 

guetherzigen  und  wolgemointen  letzten  willen  ein   gnugen  zu  be- 

schehen  und  denselben  neben  uns  den  neusten  ins  werk  zu  richten 

und  zu  fundiren  nit  underlassen,  als  haben  ire  fürstliche  gnaden  mit 

sambtlichem  unserni  der  andern  testamentarier  underthenigem  guet- 

achten  ain  tausent  gülden,  welche   zuvor  wolernantem  herrn  testa- 

tori  uf  der  fürstlich  Wirtzburgrisehen  cammern  verpensionirt  worden, 

der  universitet  zu  Wirtzburg,  von  wegen  wolgedaehts  herrn  testa- 

toris  und  zu  gerurtem  endt  eingeraumbt  und  derselben  universitet 

hierüber  ein  Schuldverschreibung  mit  irer  fürstlichen  gnaden,  auch 

eines  ehrwürdigen  domeapitels  zu  Wirtzburg  becrefltig-ten  insigeln 

uf  heut  dato  g-nedig-  ubergeben  und  zustellen  lassen,  der  gestalt, 

das  hinfuro  iharlichen  und  eines  ieden  ihars  besonder  dem  praesen- 

tirten  alumno  oder  Stipendiaten  die  zeit  der  funff  iharen,  und  er  in 

studio  ist,  die  fünfzig  gülden  pension  von  der  universitet  ieder  zeit 

verordnetem  reeeptorn  (als  deme  solche  pension  durch  die  fürstlich 

Wirtzburgischen  cammern  oder  andere  kunfftige  inuhabere  der  ain 

tausent  gülden  hauptstimma  zu  entrichten)  allwegen  uf  Aller-lieben- 

heyligren-tag  erlegt  werden  sollen,   wie    dann  zu  dises  des  herrn 

testatoris  letzten  willens  und  anderm,  so  darbei  verleibt,  treulicher 

haltuug  mehrbemelte  universitet  zu  Wirtzburg  dessenthalber ,  sovil 

di.se  fundation  sie  betreft'en  thuet,  dem  hoch  würdigen  unserm  grnedigen 
forsten  und  herrn  zu  Wirtzburg  und  uns  als  testamentariern,  dann 

auch  einem  ehrwirdigen  domcapitul   zu  Wirtzburg,   wie   auch  nit 

weniger   itzig-em   anwesendem   dem   ehrwürdigen   und   edlen  herrn 

Johann  Christoph  Neustettern  Stürmern  genandt,  zu  Maintz,  Bamberg- 

und  Wirtzburg  domherrn,  als  bemelts  stipendii  itziger  zeit  collatorn, 

ire  besigelte  revers  und  Obligation  hierüber  wissentlichen  zugestellt, 

so  haben  auch  dessen  allem  zu  wahrem  urkundt  wir,  die  testainen- 

tarier, sambtlichen  und  ieder  in  Sonderheit  sein  angeborn  und  aigen 

insigel  hieran  an  dise  fundation  gehangen,   auch  oft'thochermelten 

unsern  gnedigvn  forsten  und  herrn  zu  Wirtzburg  als  obertestamen- 

tariern  und  executorn  underthenigs  vleiss  ersucht  und  gebeten,  solche 

fundation,  als  die  mit  den»  gnedigem  rath  und  vurwissen  ufgericlit, 

mit  derselben  fürstlichen  sigill  auch  zu  becrefftigen,  welches  alles 

wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzog  zu 

Franckhen  etc.,  hiemit  also  bekennen  thon,  und  haben  dess  zu  ur- 

kundt unser  insigel  zuförderst  hieran  hangen  lassen,    geben  und 

geschehen  zu  Wirtzburg  uf  Aller-lieben-heyligen.  den  ersten  monats- 
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tag  Xovembris,  nach  Christi  unser*  lieben  lierrn  und  seeligmarh?r< 

geburt  im  funffzehenhundert  fnnff  und  ncunzigisten  iharen. 

Wann  dann  mit  vorwissen  und  gnediger  bewilligung  vor  hochtndU 

unsers  gnedigen  forsten  und  heim  zu  Wirtzburg  als  berurter  universitet 

fundatorn  wir  gesagter  fundation  Inhalt  7  sovil  dieselbe  uns  und  die 

universitet  betrifft .  wissentliehen  aeceptirt  und  angenommen .  bekennen 

für  uns  und  unsere  nachkommende  reeturn  und  camerarios  eingangs  be- 

melter  universitet,  sovil  erstlich  die  aintausend  gülden  hauptsumnia  be- 

trifft, das  von  hoch-  auch  wolermelten  unser m  gnedigen  fursten  und  herrn 

zu  Wirtzburg  und  andern  herrn  testamentariern  wir  bemelter  aintauseod 

gülden  halber  in  der  fundation  angezogener  und  gestalte!-  Massen  allrt- 

dings  und  gnugsamb  contentirt  und  versichert  seyen ,  derhalbvn  ire 

fürstliche  gnaden  auch  andere  wulernante  herrn  testainentarier ,  derselben 

testamentarier  [nachkommen*)]  und  erben  saiubt  und  sonders  und  «ei 

Solisten  derselben  summa  halber  mehr  quietirens  von  nötten,  hiemit  frei, 

quiet.  ledig  und  loess  sagen  in  crafft  dits  briefs.  dagegen  geredeu  and 

versprechen  wir  auch  bei  unsern  ehrn  und  wahrem  trawen  für  uns  und 

unsere  nachkommende  rectom  und  camerarios  mehrberürter  universitet 

Wirtzburg,  alles  dasjenig,  so  berürte  fundation  mit  sich  bringt  und  an» 

zu  leisten  uflegt,  in  allem  bestes  vleiss  in  acht  zu  haben  und  nachzu 

kommen,  alles  getreulich  und  one  geferde.  dess  zu  urkund  haben  wir 

der  universitet  insigel  hieran  thun  hencken.  so  bekennen  wir  Julius, 

von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzog  zu  Franckheii  und 

fundator  berurter  universitet,  dass  solche  von  unserer  universitet  beschrhene 

uf-  ond  annam  gedachts  stipendii ,  auch  versprochene  und  ubergebene 

Obligation  mit  unserm  gnedigen  vorwissen  und  bewilligung  zu<ram:en.  br 

willigen  auch  in  solches  alles  hiemit  wissentlichen  und  in  crafft  dir« 

briefs  und  haben  dess  zu  urkund  unser  insigel  zuforderst  au<h  hieran 

hangen  lassen,    so  geschehen  und  geben  wie  vorgeinelt. 

Die  Original- Urkunde  auf  Pergament  mit  zwei  anhängenden  Sitcelt 

im  k.  Kreisarchive  Wirzburg  (K.  17  Nr.  203). 

*)  Fehlt  in  der  Vorlage. 
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B.  Julius  über iccist  der  von  ihm  gegründeten  Universität  aus  dem 

Vermögen   des   von    ihm    gestifteten   Julittsspitals  die   Summe  von 

23oo  ß.  gegen  eine  näher  bezeichnete  Gegenleistung. 

15W,  22.  Februar  [Wirzburg]. 

Wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bisehoff  zu  Wirtzburg  und  herzog 

zu  Francken,  bekennen  hiemit  öffentlich,  das  wir  als  fundator  und  Stifter 

unser  universitaet  und  .lulierspitals  alliier  in  unser  statt  Würtzburg,  von 

solchem    unsers    .lulierspitals   einkoinmen    und    gefaellen    2300  gülden 

hauptsumma  gedachter  unser  universitaet  zu  sterkung  und  gaenzlicher 

fundirnng  derselben  facultaeten,  als  theologica,  medica  und  iurisprudentia, 

bestaendiglich  dotirt.  applicirt  und  übergeben  haben,  thun  auch  solches 

hiemit    wissentlich   in   crafft   dies   briefts,  dergestalt,   dass  derselbigen 

jetzige  und  künftige  professores  dagegen  vorgedachtem  unserm  Julier- 

spital   und   desselbigen   ptlegern   und   Vorstehern  in  fürfallenden  Sachen 

ohne   weitere  oder   andere  belohnung  advocando  et  consulendo  auf  ihr 

begehren  iederzeit  nit  weniger  als  unserer  universitaet  dienlich  seyn  und 

denen  armen  zu  gutem  sich  willig  und  geneigt  erzeigen   und  erweissen 

sollen,     dessen  wir  uns   dann  also  gegen  ihnen  gnaedig  getrösten  und 

versehen  wollen,    dessen  zu  urkund  ist  unser  wie  auch  besagter  unserer 

universitaet  seeretinsiegel  hieran  gehangen,    so  geschehen  und  geben  am 

tasr  IVtri  den  22.  monatstag  Februarii,  nach  Christi  unseres  lieben  herrn 

und  beylauds  geburt  im  1596.  jähr. 

Eine  Abschrift  in  dem  Universit.-Verwalt.-Registr.-Kopiebuclie  N. 

CCXLVI  fol.  270.    Vergl.  Univ.-Archiv  DD. 

Nr.  86. 

Strafmandat  des  Beetors  der  Universität  gegen  das  Betreten  und 

Beschädigen  der  Weinberge  von  Seiten  der  Studirenden. 

1597,  8.  [Oktober]  Wirzbnrg. 

Cum  trraves  qnerelae  ad  reverendissimum  ac  illustrissimum  prineipem 

.  piscopum  Herbipolensem,  Franciae  [orientalis]  ducem,  item  ad  magiiificum 

,t<  eximium  virnm  rectorein  hujus  almae  universitatis  delatae  sint  et  in 

dien  deferantnr,  multos  esse,  nonnnllos  etiam  studiosorum,  qtli  a  recto 

rtinere  defle*  tentes  vineas  et  alia  praedia  dominorum  et  civium  Wirtz- 

J.nrtrensis   civitatis  et   aliornm   ingrediantur ,   uvas  decerpant ,  racemos 
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revellant,  vitea  ipsas  populentnr  ac  vastent.  eustodibus  earum  vir»  iniVrant 

et    hoc    modo   magna    damna    infligant.  labores  ac   sudores  tenoioran 

depascantur,  indea  deo,  ut  incommoda,  quae  ex  hnjusmodi  facto,  maxime  ei 

intempestiva  contentione,  liaec,  quae  dicta  sunt,  facere  conantur.  iudr  emu 

asperitate  resistentium  castodum  nasei  atque  oriri  possent,  nitentur,  aurtw 

ritate  ejusdcm  magnifici  ac  eximii  viri  rectoris  necnon  totius  uiü\>r>i 

tatis  omnibus  et  sinfrulis  cum  studiosis,  tum  etiam  aliis  ejusdem  acad^nnV 

membris,  euiuscunque  dignitatis,  ordinis.  status  aut  conditionis  sint,  deinm- 

ciatur,  ae  recto  itinere  relicto  vineas.  pomaria,  bortos  aut  alia  pranlia. 

quae  ingredi  fas  non  est,  intrent,  uvas  decerpant,  poina,  pira,  nucs  aliav^- 

legant,  excutiant  vel  damni  aut  detrimenti  vitibns,  arboribus  aut  qnihns<  unqu- 

aliis  inferant,  eustodibns  vim  Intendant  aut  llllo  modo  molaesti  sint.  qnod« 

aliquis  haec,  quae  praecepta  sunt,  eontemnere  aut  statuta  universitär 

temerare   ausi    fuerint.   propter   receptam    ac   usn  confirmatara  pornani 

digna  improbitati  animadversione  ac  circumstantiis  qualitati  ipsins  delicti 

convenienti  vindicta  ab  ipso  rectore  ac  universitate  punientnr.    in  Hm 

borum  omnium  praesentes  literae  sive  mandatum  anrtoritate  ejusdem  ma^ni 

tici  rectoris  ac  universitatis  exaratum  est  et  ejusdem  sigillo  munitau. 

proponitur.    datum  Herbipoli  die  H.  [Octobris]  1597. 

Eiu  Eintrag  in :  Acta  universitatis  Herbip.,  fol.  27,  Papierhandschrift 

in  der  k.  Univ.-Bibliothek  zu  Wirzburg. 

Nr.  87. 

Mandat  des  Bectors  der  Universität  yegen  zwei  mit  einander  ver- 

feindete Studirende. 

1597,  14.  November  [Wirzburg], 

Mandato  et  auetoritate  nostra  tamquam  rectoris  hujus  almae  nni 

versitatis  Herbipolensis  signifieatur  Cornelio  Enchesiano  et  Georgio  Am 

manno,  iuris  studiosis ,  et  in  collegio  iuridico  habitantibus  et  sodetatr 

violentiae  et  comminationis  utrinque  conjunetis,  sub  poena  dneeut«<run. 

aureorum  et  corporalis  castigationis ,  ne  alter  alterum  aut  uter  utro>  ull- 

modo  offendat,  cognitione  violentiae  nobis  aut  senatus  eonsilio.  in  cuja« 

domo  ea  commissa  est,  et  ejus  correctione  atque  vindicta  reservat*,  in 

fidem  et  pro  majori  robore  praesens  mandatum  sigillo  nostrae  univ^rsi 

tatis  munivimus.    actum  in  aedibus  nostris,  die  14.  Novembris  1597. 

Ein  Eintrag  in :  Acta  universitatis  Herbip.  fol.  28.  Papierhandscan:: 

in  der  k.  Univ.-Bibliothek  zu  Wirzburg. 
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Fi.  Julius  bestellt  den  Doctor  der  Rechte,  Zacharias  Neuhäuser,  zum 

Professor  an  der  Universität  Wirzbury. 

1599,  14.  September  [Wirzbnrg]. 

Wir  Julius,  von  gottes  gnaden  bischoff  zu  Wirtzburg  und  herzog 

zu  Franckhen.  bekennen  liiemit  für  uns  und  unsere  nachkommen,  das  wil- 

den hochgelegen,    unsern    lieben   getrewen   Znchariam  Xeuhanss ,  der 

rechten  doctorn ,  zu  unserm  professorn  unserer   universitet   und  hohen 

«rhuel  alhie  gnedig  verordnet,  dergestalt,  das  er  von  jetzt  an  und  fürthin, 

solang  wir  nit  andere  Unordnung'  fürnemeii  werden ,  institutiones* )  ini])e- 

riales,  da  wir  es  auch  ihme  künftig  uftragen,  in  iure  eanonico  oder  iure 

rivili  zu  gewissen  stunden  mit  vleiss  providiren  und  lesen  und  in  deine 

sich  erzeigen  und  erweisen  soll,  wie  einem  getrewen  und  fleissigen  pro- 

fessorn gebuert  und  zustehet,    dagegen  wollen  wir  ime  zu  jährlichem 

(Uenstsolt  aus  unserer  camuiern  oder  von  gedachter  unserer  universitet 

weifen  raichen  und  geben  lassen  anderthalbhundert  gülden  unserer  Frän- 

kischen landswehrung ,  dann  vermög  einer  nebenbestallung  noch  fünfzig 

gülden  und  also  zusamen  zweyhundert    gülden ,  ojiat  einher  weis ,  als  uf 

d»-ren  iedes  fünfzig   gülden  und   mit   erster  solcher   bezahlung   uf  das 

nechstkunftig  Quartal  Luciae  anzufangen,    darauf  dann  uns,  wie  auch 

unserm  rectori  **),  sovil  universitatem  belangt,  der  genannt  doctor  Zacha- 

rias Neuhauss  unsern  professorayd  und  daran  dise  seine  bestallung  alles 

ires  inhalts,  sovil  ihne  die  berührt  und  berühren  wurd ,  wahr,  stet,  vest 

und  unverprüchenlich  zu  halten  gelobt,  auch  uns  dessen  seinen  revers 

ubergeben  hat.    dessen  zu  urkund  haben  wir  unser  secretinsiegel  hiefuer 

lassen  trücken.    so  geben  und  geschehen  uf  Exaltationis  s.  erncis  nach 

«hristi  unseres  ainigen  erloesers  geburt  funfzehenhundert  im  nennmid- 

neunzigsten  jähr. 

Ein  Antrag  in  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirzburg  betindlicheu  Dieaer- 

bestallangsbnch  des  Bischofs  Julias  fol.  H4Gb  :U7a. 

*)  In  der  Vorlage  verschrieben:  „iustietiones". 

**)  In  der  Vorlage  steht:  „reetore". 
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Nr.  89. 

B.  Julius  bestellt  den  Doktor  der  Hechte,  Peter  Elogius  [Dementi] 

aufs  Neue  zum  Professor  an  der  Universität  zu  Wirzburg. 

1599.  14.  September  [Wirzburg]. 

Wir  Julius,  von  Rottes  gnaden  bischoff  zu  Wirzburg  und  berz«£r 

zu  Franckhen  etc.,  bekennen  hiemit  für  uns  und  unsere  nachkomme, 

das*  wir  mit  dem  hochgelegen,  unserm  lieben  getreweii  Petro  Ek.?i». 

der  rechten  doctorn,  professorn  unserer  universitet  und  hohen  whirl 

alhie,  uns  seiner  bestallung  halben  ufs  newe  dergestalt  verglichen,  da* 

er  von  jetzten  an  und  fürthin,  solang  wir  nit  andere  anorduuu?  für 

nemen  werden,  lectionem  in  pantextis  oder  eodiee ,  wie  es  alwegen  dk 

Ordnung  under  unsern  professoribns  gibt,  zu  gewissen  stunden  mit  vb-i.*> 

providiren  und  lesen,  auch  in  deine  sich  erzeigen  und  erweisen  soll,  wie 

einem  getrewen,  vleissigen  professorn  gebuert  und  zustehet.  dargriMi 

wollen  wir  ime  zu  iehrlichem  dienstsolt  aus  unserer  cammern  oder 

gedachter  unserer  universitet  wegen  raichen  und  geben  lassen  zwei- 

hundert und  fünfzig  gülden  unserer  Fr.'lnckischen  landswehnuig.  (juatembrr 

weis,  als  uf  deren  iedes  drithalben  und  sechzig  gülden,  an  web  ber  be- 

soltung  dann  fünfzig  gülden  uf  ein  besondere  nebenbestallung  veruuint. 

und  soll  dieselbig  uf  nechst  künftiges  quartal  Luciae  ihren  anfang  haben, 

darauf  dann  uns  wie  auch  unserm  reetori*  i,  sovil  miiversitatem  belangt 

der  genant  doctor  Petrus  Elogius  unsern  professorayd  und  dann  darza 

dise  seine  bestallung  alles  ires  inhalts,  sovil  die  ihne  berührt  und  be- 

rühren wurd,  wahr,  stet,  vest  und  unverpruchenlich  zu  halten  gelobt, 

auch  uns  dessen  seinen  revers  ubergeben  hat.  zu  urkund  haben  wir 

unser  sekretinsigel  hiefur  lassen  trücken.  geben  und  geschehen  Eial 

tationis  s.  crucis  anno  [15]99. 

Ein  Eintrag   in  dem    im   k.  Kreisarchive  Wirzburg  beiindlitbe» 

Dienerbestallungsbuch  des  Bischofs  Julius  fol.  347  a  b. 

•)  In  der  Vorlage:  „rectore*. 
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Aeltester  noch  erhaltener  Leetioiiseataloy  ans  dem  Jahre  IGOi. 

Index 

librorum,  qnos  hoc  anno  domini  MPCIV  in  aeademia  Wirceburjrensi 

professores  quatuor  facultatum  doeebnnt. 

In  t h e o  1  o g i.a 

per  tertium  curricnli  anmnn. 

Ilora  septima : 

Tosauus  Masion  us,  e  societate  Jesu,  s.  theologiae  doctor,  ex 

tertia  parte  s.  Thoniao  qq.  de  saeramentis,  de  baptis.,  conb'r.  et  eucharist, 
Hora  octava  : 

Petrus  Roestius,  soeietatis  Jesu,  s.  theologiae  doctor,  ex  prima 

«HMDidae  d.  Thomae  !>.  17  et  sqq. 

Nora  prima  post  meridiem: 

Christophurus  Marianus,  ecclesiae  s.  Job.  in  Novomonast. 

can.,  s.   theolopiae  d.,  ex  theolojria  inorali  casus  conscientiae,   qui  con- 

tiiiErunt  circa  praeeepta  deealo«ri. 

Hora  secunda: 

Johannes    Pernotus,    soeietatis   Jesu.    s.    theolo«riae  doctor, 

Hebraieam  grammaticam  Koberti  Bellannini  neenon  psalterium  Pavidienm. 

In  jnrisprndentia 

per  secunduni  cnrriculi  annuin. 

Ilora  septima: 

Johannes  a  hrieseh,  iuris  canonici  doctor  et  professor.  expli- 

•  abit  librnm  2  deeretalium. 

Hora  octava: 

Petras  Biogins  a  Demrath,  i.  u.  doctor  et  professor  ordi- 

Darius.  Hb.  ö  tt*.  t.  de  judieiis  et  sqq. 
Hora  nona: 

Xicolaus  Pfoeh.  i.  u.  doctor  et  professor  ordinarius.  institutiones 

iüsj»  ratoris  Justiniani. 

Hora  prima  po*t  meridiem: 

decanofl  eiusdem  facultatis  inridieae  ff.  tit.  de  novi  operis  numiat. 

►t  >qq. 
Hora  secnmla  : 

Petrus  Gilkens,  i.  u.  doctor  et  professor  publicus.  librnm  4  et. 

ö  emliris. 

GfrbWbU  An  fnivemiiiit  Wirxbarf.  S.  Ban4.  15 
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In  medicina 

per  tert.  et  alt  etirriculi  annum. 

Hora  octava: 

H  e r  m anus  Birk  m a  n .  medicinae  doctor  et  professor,  libros  3. 

prognost.  Hippocratis. 
Hora  noua: 

Joannes  Stengel  ins.  medicinae  doctor  et  eiusdeni  facultatis  pro 

tempore  decanns,  morbos  partienlares  a  pectore  etc. 

Hora  prima  post  meridiem : 

Georgius  Leyerus,  med.  doctor  et  professor,  libros  Galeni  de 

difterentiis  et  causis  morborum  et  symptomatnm. 

In  p h i  1  o s o p h i a 

hora  octava  ante  et  secunda  post  meridiem  docebunter: 

In  metaphysica: 

Aristotelis  libri   3,  de   anima   et   eiusdem  methaphysica  a  r.  p 

Petro  Hepen: 

I  n  p  h  y  s  i  c  a  : 

Aristotelis  libri  pbysicorum,  de  coelo,  de  ortu  et  interitn  neoooc 

meteor.  a  r.  p.  Joanne  Kesselio; 

In  1  o g i c a  : 

Petri  Fonsecae  institutiones  logieae,  Porphyrii  isagoge  ad  logKJ 

Arist.  a  r.  patre  Heinrico  Kotthausen; 

In  et  Iii  eis  et  mathematicis: 

ethica  Arist.  ad  Nichomachum:  Euclidis  elementa  :   Clavii  aritb 

metica:  Joannis  de  Sacrobosco  sphaera  necnon  geographia  Glareani  .» 

r.  p.  Simone  Lieb. 

In  singulis  qnoque  tacultatibus  erunt  disputationes   tarn  poblicae 

quam  privatae  studiosomm  utilitati  inservientes. 

Wirceburgi  exc.udebat 

Georgius  Fleischmann 

MDCIV. 

Gedruckt  in  r.  Kölliker's  Rektoratsrede:  Zar  Geschieht«*  der  Br- 

emischen Facnltät  an  der  Universität  Wnrzbnrg  (1871)  S.  63—64. 
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B.  Julius  verleiht  dem  Heyens  des  von  ihm  yeyründeten  yeistlichen 

Seminars  P/arr rechte  innerhalb  des  Colleyiums  und  ciimirt  ihn  von 

jeder  anderen  Pfarrei  der  Stadt. 

1604,  3.  Januar.  [Wirzbnrg]. 

Julius,  dei  gratia  episcopus  Herbipolensis  et  Franciae  orientalis 

dax.  ad  perpetuam  rei  memoriam.  plurimum  elaborarunt  Christian! 

resres  optimique  imperatores  in  constituendis  et  fundandis  academiis  seu 

litt»rariis  seholis,  easdem  quoque  privilegiis  ac  beneficiis  pene  infinit  i- 

exornanmt,  eo  duntaxat  respicientes,  ut  juvenum  animi  ad  litterarum 

Itadia  aceenderentur ,  qui  adultiores  facti  postmodum  ad  rempublicam 

artibus  et  scientiis  juvandam  accederent.  quantnm  vero  inde  subsidii  in 

rem  ohristianam  promanarit ,  variis  in  provinciis  ac  regnis  superiora 

tempora  docuerunt.  nos  in  eandem  rem  intenti,  ne  quid  seminario  nostro, 

qnod  praecipuum  universitatis  huius  membruui  eonstitnimus ,  deesset, 

fabritam  in  illius  usnm  e  fundamentis  eonstrnxiinus,  ut  in  eodem  re- 

prirentur,  qui  juvenum  mores  inspicerent  vitamque  illorum  bene  recteqne 

moderarentur ,  rezentem  et  maffistros  seu  praefeotos  >d*'dimus.  ne  vero 

in  ransa  salutis,  euius  prae  stndiis  curain  liaberi  volumus,  quisquam 

n«  jrlisratur  (quod  qnam  faeile  accidere  possit,  in  tanto  praesertim  numero, 

probe  omnes  nonint)  futuris  temporibus  pro  singulari  nostro  in  juven- 

tutem  christianam  amore  patmiaque  propensione  collegii  regenti  jus 

pamrhiale  rlargimur  et  tribuimus  ultima  tria  saeramenta  cuivis  perutilia  et 

nerfssaria  deineeps  administrandi  poenitentiae,  encharistiae  et  extremae 

omtionis  in  utroqne  cum  maiori  tum  ininori  collegio,  quae  etiam  quoad 

Uta  exempta  esse  volumus  ab  omni  parocborum  huius  urbis  subiectione: 

quotannis  itaque  intirmorum  oleum  non  minus  pro  bis  quam  aliis  huius 

dio*-(vsis  parochiis  feria  V.  maioris  hebdomadae  e  cathedrali  ecclesia 

dabitur.  huius  autem  voluntatis  nostrac,  ut  certnm  et  evidens  extet 

t'  stimonium,  bis  sigillum  vicariatus  nostri  apponi  curavimus  IN.  Januarii 

anno  MDCIV. 

Eine  Original- Urkunde  auf  Pergament  mit  anhangendem  Siegel  im 

k.  Kreis- Archive  Wirzbnrg  (K.  80  Nr.  103). 
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Nr.  92. 

Stiftungsurlunde  des  B.  Julius  für  das  von  ihm  gegründete  adtlip 

Knabenseminar. 

1«>()7,  1.  Januar.  Wirzbnrg. 

Julius,  opiscopus  Wireeburjrensis  et  orientalis  Franeiae  dux.  n-bili 

tati  Franciae  benedictionem  a  dco  atque  felidtatem  perpetnam. 

Postquam  a  deo  optimo  maximo  in  hoc  sacrae  diprnitatis  et  pute<ta:i< 

episeopalis  o-radu  eollocati  sumus.  nunquam  destitimus,  non  tarn  ejus  hon<»ri> 

altitudineni.  quam  oneris  gravitatem  eonsidorare,  quippe  memores,  auima» 

Christi  sangruine  redemptas  nostraeque  curat»  coimnissas  tani  optiuiatuin 

quam  intiniorum,  nobilium  et  innobilium  deo  annnnieraiidas  qua>i  ••;  \r 

manu  nostra  requirendas  esse. 

Porro  haue  sollieitudinem  suapte  natura  magnam  vehementer  aus.t 

et  liumanis  viribus  paene  intolerabilem  reddit  saeeuli  nostri  calamitas. 

quam  reipublieae  christianae  intulit  innumerabilium  lere  omnis  «»rdinis  <*t 

Status  hominum  ab  ecelesia  catholiea  ejusque  pastoribus  atque  legitim» 

usque  ab  apostolorum  aetate  rectoribus  facta  diseessio  ipsorumque  etiara 

sie  diseedentium  de  fide  dissentio  et  errornm  inextrieabilis  diver>itav 

Sed  liaec  quam  vis  tanta  mala,  bonorum  tarnen  et  matmaiiim-mni 

pastorum  animos  non  frankere  sed  erigiere  debent,  ut  ope  pra«^»  rtia 

coelestis  grratiae  pro  oftieii  ratione  omnibus ,  quibus  valent,  pra^siJiiv 

postpositis  etiam  aliis  vitae  commodis  morbidas  oves  sanare,  errantrs 

redncere,  labantes  confirmare,  oppressas  gablevare,  jacentes  attollert 

conentur. 

Hu  jus  tidei,  constantiae  et  eharitatis  praeclara  exempla  cum  n"to* 

reliquissent  deeessores  nostri,  Melchior  ae  Fridericns  perpetua  nieui-rL 

colendi  prim-ipes,  visum  nobis  est  ante  omnia  ]>ost  susceptam  huius  «•<<  V 

siae  ffubernationem.  eorum  vestijriis  dili?renter  insistendum  «-t  n«»n  m-.i« 

ah  illis  praeclare  eoepta  conservanda  sed  aujrenda  qitoque  .-t  c.n-uni 

manda,  quin  etiam  quaecunque  a  nobis  patriae  bono  exeogitari  aut  pra« 

stari  possent,  instituenda  nee  quicquam  omittendnm,  quod  ad  eiviam  et 

subditorum  nostrorum  vel  quocunque  jure  nobis  eommiss.»rum  >aIr.Mn 

procurandain  pertineret. 

Quem  in  tinem  non  solum  aliquot  annornm  vigüüs  et  omnitm  viriam 

ae  opum  contt-ntione  elaboratum  «-st,  ut  populns  nobis  a  deo  commendatn» 

universus  ad  nnitatem  et  veritatem  catholieam  perduceretur.  verum  .ta- 

ut aeterno  deinceps  velut  munimento  catholiea  religio  tirmaretur  y^y 

cum  laete  quasi  matris  prisea  pietas  adolescentiae  Francoiii«ae  rn^tm 

instillaivtur  *-t  cum  eoruin  san^uine  ae  succo  quodanimodo  c..ale>< >  rrt. 
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Kam  Uberalium  artium  Scholas  ac  litterarum  studia  jani  a  majoribus 

nostris  laudabiliter  restituta,  communivimus  et  ampliticavimus  cum  doo, 

academia  insuper  nova  condita  et  magna  eura  atque  impensa  collegiis 

aedhieatis.  praecipne  vero  provisum  est,  ut  ingenui  quidam  adoleseentes, 

>.<1  .pios  tortassc  paupcrtas  et  fortfUtae  tenuitas  ab  eruditione  arcere 

possnit.  conquirerentur,  tum  alii  exterui  sed  imprimis  tarnen  dioecesis 

nostrae  elientes,  qui  pro  aetate,  ingenio  ac  profectU  8110  quasi  gradatim, 

inajuribiis  subinde  vitae  ac  victus  eniolumentis  incitati  ad  altiores  scientias 

f//suujque  theologiae  ac  sacerdotii  culmen  asceudereiit. 

Atque  hos  coiiatus  nostros  divina  clementia,  cui  et»  nomine  prrpetuas 

laiid»  s  ac  grates  debemus,  sie  prosperavit,  ut  non  quidem  supra  Vota  sed 

(ertt-  ultra  sporn  nostram  cum  gaudio  videamus,  gregem  nostrum  fenne 

"Hiru-m  in  unicum  ac  vetus  ovile  Christi  coivisse  ac  laetissimis  uberrimis- 

que  ecelesiae  pasenis  mm  ad  sanitatem  modo  et  saturitatem,  sed  etiam 

usqu»-  ad  delicias  animarum  passim  saginari  et  unius  pastoris  vocem 

audire  ejusque  diu* tu  regi  et  gubernari. 

Jam  vero  Scholas,  gymnasia,  academiam  deuique  nostram  non  minori 

dei  b.nijrnitat»*  tanta  incrementa  brevi  annorum  spatio  snmpsissc  perspi- 

eimos,  ut,  in  omni  scientiarum  neuere  sive  docentium  sive  discentium 

tlaritatem,  frequentiam  et  ex  orbe  christiano  accursum  et  celebritatem 

•t  ex  bis  omnibus  in  ecclesiam  redundantem  utilitatem  si  perpendamus,  in 

LTatianmi  actione»  et  venerationem  tarn  propitii  numinis  mens  nostra 

«ulliqties<at. 

At,  quae  in  pauperum  usum  ac  sustentationem  collegia  trina  struximus 

et  ita  dotavimus,  ut  in  iis  perpetuo  fere  viceni  supra  centum  honest»- 

^fmmtur  ac  erudiantur.  ex  iis  singulari  quoque  dei  beneticio  fruetnm 

iam  pereepimus  cum,  ut  pleraque  omnia  templa,  sacella  ac  parochiae  dioe- 

c**sis  nostrae  a  sacerdotibus,  alumnis  nostris,  rite  administrentur.  quod 

si  sueeessoribus  aliquando  nostris  eadem,  quae  nobis,  mens  ac  fides  in 

eceb-siam  dei,  quod  speramus  et  optamus,  constiterit,  tum  in  aliis  operibus 

nostris  tum  in  bis  collegiis  conservandis,  tuendis  et  ornandis,  nunquam 

Franconiae  defuturi  sunt  animarum  rectores  docti  et  probt,  quorum  rari- 

tatem  pro  dolor!  superioribus  aliquot  lustris  magna  ecelesiae  ruina  con 

uta  est. 

His  igitur  hunc  in  modum  eoque  ordine  constitutis,  quem  ecelesiae 

ac  dioecesis  nostrae  s  tat  um  et  conditionem  postulare  credidimus,  visum 

landein  nobis  est,  aliud  opus  aggredi,  quod  cogitatione  jam  pridem  agi- 

faviuius,  sed,  si  perficiendum  sit,  sumptus  quidem  ac  laboris  non  minus 

ca^teri»  requirat,  utilitatem  vero  ac  splendorem  parem,  si  non  majorem, 

*  »  <  lesia**  Franconiaeque  nostrae  praestet.    audendum  tarnen  et  contidendum 
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deo  putamus,  ne  aliqua  pars  vitae  nostrae  vaeet  a  mutiere  pastorali.  neve 

iß  hominum  ordo,  qui  a  deo  supra  reliquos  mortales  aninii,  corporis 

extemisque  bonis  plerumque  condecorari  solet,   praeteritus  a  uobis 

nulla  peculiari  nostra  benevolentia  atque   officio  ornatus  videatnr.  u4 

ecclesiae  ac  dioecesi  nostrae  arctius  quam  hactenus  devinciatur. 

Ad  nobilitatem  ergo  Franconicam,  quae  dioecesin  nostram  vel  ho- 

norum  auetoramento  vel  pactorum  sacramento  contingit,  animum  con- 

vertimns  modo,  ut  cuius  in  nos  amorem,  fidem  et  obseqnia  jam  dulnm 

experti  suraus,  ejusdem  quoque  honori  ac  splendori  etiam  in  posteris 

ac  baeredibus  suis  consulamus.  nam  perpetua  quadam  et,  quae  patrria 

ac  pastorein  deceat,  conimiseratione  jam  diu  videmus  et  dolenms  tum 

passim  alibi,  tum  in  Francouia  quoque  nostra  nubilitati  ab  religictium  et 

opinionum  in  fide  christiana  diversitatem  sensim  quidem  et  prüf*  sitt 

sensu,  sed  non  minima  tarnen  tandem  fortassis  incommoda  imminere  pos*. 

quibus  dum  nos  pro  muneris  noatri  dignitate  ac  necessitate  mederi  et 

occurrere  studemus,  diligeuter  considerandum  judicamus,  umnes  omDin» 

Status  hominum  iisdem  mediis,  virtntibus  ac  stndiis  dignitatem  suatn  tuen 

solere  et  oportere,  quibus  eandem  prius  sunt  adepti. 

Licet  igitur  oiunium  gentium  ac  populorum  historias  evolvamus,  non 

inveniemus  usquam  tantam  nobilium  multitudinem  ac  splendorem,  qoantam 

inter  cbristianos  et  ex  christianis  etiain  uusquam  majorem  eorum  gluriam 

et  copiam ,  quam  inter  Germanos,  Germanica  autem  et  ex  ea  Francis 

nobilitas  inter  antiquissimas  et  si)lendidissimas  censetur.  hnnc  am>m 

clarorem  et  majestatem  aliunde  non  accepit,  quam  a  reli>iune  catholica 

et  antiqna  pietate,  cum  qua  in  nobilibus  prudentia,  sapientia.  fortitad". 

potentia  et  gloria  succrevit,  quos  pontifices,  caesarea,  reges,  primipr» 

catbolici  opibus,  privilegiis,  gentilitiis  insignibus  et  praeclare  aut  \\>t\\Ut 

factorum  bonestamentis  extulerunt. 

Quam  ob  rem  nos,  qui  nobilitatem  omni  ratione  conservatam.  adintara 

et  illustratam  veliementer  desideramus,  cum  diu  multumqne  deliberas^miiv 

quid  proferendae  et  amplificandae  nobilium  gloriae  praestantissimum  vi- 

deretur,  consilium  tandem  cepimus,  cum  reverendis  et  nobilibas  eathedrih- 

ecclesiae  nostrae  canonicis  de  seminario  nobilium  adolesoentum  institumd 

nempe  ut  ex  antiqua  et  pro  more  eathedralis  ecclesiae  nostrae  rite  yr> 

bata  nobilitate  selegantur  adolescentes  viginti  quatuor ,  qui  in  rolleri» 

nostro  Wirceburgensi,  quod  in  memoriam  s.  Kiliani,  primi  patriae  rn'-tr.v- 

apostoli,  deo  dedicatum  est ,  habitent  atque  ibi  sub  optimis  relici-'t.* 

cbristianae,  vitae  doctrinaeqne  moderatoribus  et  magistris  victu  et  arai«  u 

exercitationibusque,  quae  nobilibus  et  ingenuis  conveniunt.  educentur. 
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Etsi  vero  hoc  beneficio  nostrae  imprimis  dioecesis  ae  ditionis  nobiles 

jjaodere  ac  frui  statuamus,  quia  tarnen  tieri  potest,  ut  pauciores,  quam 

pro  illo  detinito  numero  invcniantur  ex  nostris,  qui  id  aeceptent,  ideo 

primuni  locum  illis  quidem,  taniquaiu  nostris  clientibus,  tribuimns,  sed 

post  eos  nec  caeteros  quidem  nobiles  Frnncones  aut  etiam  externos  ex- 

rlndimns,  si  modo  sinüliter  bene  nati  et  idonei  fuerint,  ita  tarnen,  ut  hi 

tanquam  adoptivi  plures  nou  rccipiantur,  quam  ut  quovis  etiam  tempore 

MDltlrilis  ex  nostris  illis  hnius  boni  quasi  natis  haeredibus  aditus  pateat. 

Porro  studiorum  ratio  erit  eiusmodi,  ut  seeundum  jura  ac  con- 

suetndiuem  gymnasii  nostri  examinati  primuni,  si  opus  sit,  literis  huma- 

nioribns  et  (quo  non  aliud  decus  magris  nobiles  decet)  eloquentia  atque 

at  captus  eorum  feret,  etiam  philosophia  aliisve  artibus  perpoliantur,  et 

fam  jus  ac  fas  habeant,  matura  deliberatione  et  prudenti  consiiio  ac 

nostro  imprimis  et  eorum.  quibus  id  commiserimus ,  consensu  statuendi, 

utrum  vel  jurisprudentiae  vel  theologiae  studia  persequi  velint,  sine  alio 

nexn  vel  obligatione,  nisi  ea,  qua  deo.  patriae  sibique  ipsis  devincti  sunt, 

at  deinceps  vel  in  statu  politico  vel  ecclesiasticu  rem  christianam  pro- 

inoveant,  quod  si  sacrae  huic  militiae  se  ascribi  velint,  cognitionem  rerum 

diviuarum,  juris  legumque  tractandarnni  facultati  laudabiliter  anteferent. 

N'e  vero  quisquam  nobilitatis  nomine  ad  lieentiam  aut  liberalitate 
nostra  ad  dissolutionem  abutatur,  decernimus,  ut  academiae  collegriique 

nostri  legres  et  statuta  inviolata  serventur,  nee  contra  ea  quiequara  a 

•iQoqnain  attentari  permittant  ejus  reetores  ac  moderatores,  qui  etiam 

anctoritatem  suam,  quam  illis  huius  ratione  muneris  tribuimus.  couservent. 

laudabile  enim  non  est,  ut,  qui  vitae  commodis  ipsoque  sanguine  ac  na- 

talibus  caeteris  praestant ,  sola  sint  aut  velint  esse  virtute  ac  doctrina 

inferiores,  haec  autem  sine  certo  quodam  ordine,  forma  ac  regrnla  vivendi 

ac  discendi  acquiri  non  possunt,  quin  potius  ut  nobiles  adolescentes  nostri 

injrenuitatem  suam  moribus  magis  quam  imaginibus  majorum  probent, 

pietate,  diligentia,  modestia  et  obsequendi  studio  reliqiios  laudabili  exemplo 

Uteeant  et  ad  id  sese  mutuo  incitent,  prius  etiam  sie  a  parentibus  aut 

amieis  jam  condocefacti  aut  adhuc  imposterum  seriis  monitis  instiyandi. 

Quod  si  fortas8e  contra  spem  nostram  fraeni  inipatientes  non  ipsi 

modo  inalis  moribus  praediti  essent ,  sed  alios  etiam ,  quasi  contayione 

•juadam  inficerent  neque  spem  emendationis  praeb.rent,  ii  tolerandi  non 

>unt .  sed  coetu  rellquorum  arcendi,  qnippe  qui  se  ipsos  indiprnos  eorum 

consortio  et  nostro  beneficio  reddiderint.  nemo  autem  praesumat ,  qttic- 

qnam  ex  eo  deeerpere  aut  in  alias  academias  et  provincias  derivare, 

atque  adeo  nemini  quiequam  ex  eo  Bumptuum  tribuatur,  nisi  qui  et  quam- 

diu  in  ipso  eollegio  nostro  praesens  ejus  diseiplinae  subjectus  babitat. 
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quod  si  qui,  postquam  a  nobis  in  hunc  numerum  cooptati  sunt,  sacenl».'ti<» 

aliquo  potiantur,  ex  quo  ipsi  honeste  vivere  possint,  ii,  cum  hur  snbsidk» 

nostro  iKiii  egeant.  aliis  hunc  locum  eedant  et  ei  sponte  renuntient. 

Nos  quideni,  ut  nihil  omittamus.  quod  ineronuos  horum  adoles« » ntuic 

animos  ad  virtutem  et  sapientiam  possit  incitare,  praemiis  etiam  e  .mm 

diliyvntiam  ac  profectum  remunerari  parati  sumus,  ut.  si  votis  n^tri? 

responderint ,  itaque  meriti  fueriut  ante  alios  vel  sacerdotiis  in  er»  l^ia 

vel  honoribus  in  republica  condeeorentur,  unde  fiet.  ut  et  ipsi  o*  ea*it»uein 

olim  habeant  et  praesidia,  qilibus  ipsi  ereverint  et  ereeti  sunt,  o-u^r 

vandi  et  fovendi  et  nobis  succcssoribnsque  nostris  ac  ecelesiae  irratiam 

vicissini  refereudi,  quae  nobiliuin  propa«rine  et  indole  digiia  sit. 

Hinc  quoque  coeh'stis  sratiae  patroeinio  coiifidimus  futurum.  prÜMB, 

uti  antiquissiina  pro  nobilitate  a  sanetissimis  majoribus  nostris  e<»n<tita*iä 

sacra  collepria  canonicos  habeant,  nun  tantuin  laudata  progenitorum  ̂ erie 

et  sanguinis  claritate  velut  alienis  bunis  splendidos,  sed  etiam  sinjrulari 

pjetate  ac  sapientia,  tanquani  propriis  ornamentis  illustres:  praeur.-a.  ut 

rcgiones,  consilia,  civitatis,  arces  ae  dynastiae  nostrae  dioeccsis  pra»->i«lr* 

ac  praefectos  olim  snos  videant.  non  modo  de  generosis  natalibus  muima- 

nimos,  sed  etiam  a  coelo  (quod  sola  catholica  vetus  impetrat  religio)  fortes 

et  ob  divinarum  humanarumque  rerum  Cognitionen!  ad  providendnm  patriae 

commodis  perspicacissimos,  ad  propugrnandum  constantissimos. 

Quam  ob  rem  hortamur  et  rogamus  nobilitatem  nostrae  di.^e?i 

conjunctam,  prinium  quideni  ut  meutern  nostram  ac  finem  propoMtnm  di- 

ligenter  et  ine;enue  contemplentur,  qui  saue  non  est  alias,  quam  ut  nobile 

tatis  laus  et  dignitas  in  dies  magis  magisque  floreat  et  nobile*  no-tri 

eondoeefiant,  non  modo  non  obscurare  sed  etiam  illustrare  gloriam  ai- 

ceptam  a  nobilissimis  majoribus  suis,  quod  uno  hoc  modo  consequr-ntur. 

si  natalium  dotibus  adjuugunt  priscam  suorum  eorundem  proavorum  putat^m 

et  Studium  sapientiae:  nani  illud  umbratile  est,  quod  solitadinem  et  otiim 

quaerit,  sed  illud  altuni  et  magniticum,  quod  in  luce  versatur.  quod  ai 

reipublicae  commoda  vel  ecclesiain  tuendam,  propagandaiii ,  d»  fenJendam 

spectat  quodque  tarn  in  hello  quam  in  pace  ingens  ornamentum  et  prae 

sidiuni  adfert. 

Heinde  eandem  nobilitatem  nostram  oramus  et  obtestamnr,  ut  <.v 

natibus  tarn  praeclaris  faveat  atque  ut  ex  iis  sint,  qui  aptissimos  qn<'-qQ<> 

ad  sapientiae  studia  antiqui  generis  adolescentes  sive  tilios  su<»>.  siv^ 

quocuiique  nomine  caros  ad  majoruin  nostronun  exemplar  virtute  et  sa- 

pientia conformandos  nitro  sistant,  oft'erant,  non  qnidem  ambiti«»ne  aiiqtu 

aut  privati  tantuin  emolumenti  spe,  sed  quod  solnm  magnanimi  nobile» 

spectare  debent,  boni  publici  et  totius  uobilitatis  gratia. 
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Xus  quideiu  de  sueressu  liujus  instituti  dummodo  ab  ea  forma,  <nia 

den  freti  illud  inchoabimuü,  noii  deflectatur,  ingentes  spes  animo  et  graudia 

]«.  n  ipinius  ob  t'ruetus,  qiios  bim-  copiosissimos  proventuros  aug-uramiir, 

>atis.ju«-  habebimus  in  hac  vita,  ejus  initia  et  proyressum  aliquem  telieem 

«pectare. 

Pro  nostro  autem  in  nubilitatem  affectu  et  nuritis  jrratiam  aliam 

mm  petimus,  nisi  hanc,  ut  eam,  quam  offerimus,  Opportunitäten!  nobilitatis 

in  pri>tino  splendore  retinendae  et  augvndae  vel  ab  omnibus  rapide  ac- 

optari,  vel  etiain  a  felieioribus,  qua  poterunt,  adjuvari  conspiciainus. 

Heinum  etiain  snnnnae  ac  catbedralis  eeclesiar  nostrae  eauonieos  tarn 

nunc  vivo«,  quam  olim  seenturos  at(jue  ex  iisdem  successores  quondain 

nostios  nun  modo  per  nobilinm  majorum  nostrorum  virtutem  ac  merita, 

>ed  etiain  per  quicqnid  eis  charissimum  esse  debet.  per  animae  suae  sa- 

lnteiu  et  per  memoriam  illius  extremi  decrctorii  judicii  monemus  et  ob- 

icecramttt,  ut  tum  alia  publicae  utilitati  consecrata  monumenta  nostra. 

tum  hoc  quoqiie  collefrium  condecorandae  nobilitati  conservent  et.  qtiautum 

rieri  potest,  omniqiie  ratione  provideant,  ne  eodem  destinati  reditus  ac 

••{m  s  alio  avertantur  vel  male  collocentur  neve  adeo  qnicquani  detrimenti 

patiatnr.  aut  quacunque  specie  vel  colore  labefaetetur  aut  immutetur.  sie 

enim  cum  divina  jrratia  constituentur  a  nobis  omnia  et  matura  delibera- 

rione  forroborabuntur,  uti  quicqnid  visum  tuerit  quasi  ad  aeternitatem 

•juaiidam  arcouiodatissimum  fort». 

Atque  haec  sunt,  quae  aftectione  et  voluntate  plane  paterna  nobili- 

tati nostrae  Franeonicae  novo  hoc  ineunte  anno  veluti  strenae  alicujus 

aut  xenü  loeo  si^nitieanda  duximus.  quin  et  utenda,  i'ruenda  proponimus, 

•iuae,  *j  gratis  mentibus  et  amori  nostro  consentientibus  excipi  eojnio- 

verimus.  etiain  ad  ]>lura  in  nobilitatis  jrratiam  et  honorem  praestanda  nos 

excitabunt,  si  modo  vitam  et  «rratiam  suam  largiatur  Clemens  deus.  qui 

aabilitatem  omnem  et  totam  dioecesin  nostram  uti  hactenus,  in  pace  et 

prisca  nde  ac  felicitate  conaervet. 

Data  iii  arce  nostra  s.  Mariae  in  moiite  Wirecburgi  kaleudis  Januarii 

anno  n«»vo  a  salvatore  nostro  nato  1607. 

Eine  einfache  Abschrift  auf  Papier  im  k.  Kreisarehive  Wirzburir 

(K  17  Nr.  ItH»)  nad  im  Archiv  der  Universität  (V.  A.). 

Ein  Abdruck  bei  Dr.  Michael  Johannes  Materialien  zur  fränkisch- 

wurzburgischen  Geschiente,  1.  ßduh.  S.  127  —  137.  Ebendaselbst  8.  137—140 

rindet  sich  ein  Abdruck  der  abgekürzten  Ordnungen  des  adeligen  Semiuars, 

worauf  hiemit  verwiesen  sein  majr. 
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Nr.  93. 

Die  ältesten  Statuten  des  geistlichen  Seminars. 

Entworfen  vor  dem  8.  September  1608. 

Julius,  dei  gratia  episcopus  Wirceburgensis  et  Franeiae  Orientalin 

dux.    ad  conservandam  et  propagandam  religionem  christianam.  «jUanTi 

referre  soleat,  pastores  nou  solum  eruditione,  verum  etiaui  muram  probi- 

täte  instruetos  populo   in   ecclesia  ad  regendos  et  gubernandos  *»ram 

animos  praefleere,  probe  satis  agnovit  concilium  novissime  Tridenti  habi- 

tum  et  ideireo,  nt  in  singulis  dioeeesibus  pro  illarum  amplitudin»'  s»minaria 

exstruerentur,  in  quibus  juvenes  sedula  magistrorum  cura  institiu-ivMnr. 

quibus  postmodum  animarum  cura  committeretur,  sanetissime  eecl<>iarmu 

antistitibus  et  praesulibus  praescripsit.    huic  universalis  eonrilii  d»-rrtt» 

saluberrimo  ut  faceret  satis  praedecessor  noster  felicis  memoria*1  Friderien» 

et  religionem  catholicam  in  multis  loeis  aut  pressam  aut  penitns  extinrtam 

quasi  postliminio  revoearet,  niauns  operi  admovit,  seminarium  in>titu^r»- 

ac  in  podem  juvenes  aliquot  indolis  bonae  alere  coepit.    sed  eb>u  inima 

ture  nimis  moritur,  ut  pios  et  egregios  conatus  suos  perficere  rt  a»l 

optatum  finem  perducere  nequiverit. 

Xos  deo  sie  disponente  ipsi  in  cura  pastorali  snecedentes.  ne  opa* 

universae  dioecesi  ita  neeessariuni  ac  salutare  beneque  coeptum  nrgligere- 

mus,  de  nova  seminarii  fabrica  »adhibito  ad  hanc  ipsam  rem  cathedrali* 

ecclesiae  nostrae  capitulo)  serio  cogitare  coepimus,  nee  multo  post.  de- 

studia  nostra  feliciter  provehente,  duo  e  fundamentis  collegia  erexiat* 

annuisque  redditibus  ac  proventibus  fundavimns,  nt  futuris  perpetui^a- 

temporibus  in  uno.  cui  nomen  a  dei  matre  Maria  datum,  quinqna:rint.i 

adoleseentes,  qui  Studium  prae  se  ferant,  deo  et  ecclesiae  serviendi  alantor 

et  absolutis  logicae  aut  dialecticae  studiis  postmodum  ad  Kiliamvoi» 

tanquam  ad  altius  quoddam  emporium  litterarnm,  transferantur.  inan*nri 

ibidem  ac  tamdiu  litteris  a  magistris  et  praeeeptoribus  imbm-ndi  qo  • 

usque  ad  ministeria  ecclesiastica  obeunda  apti  idoneique  inveniantur. 

Interim  ab  hoc  collegio  majori,  cui  teinplum  Bcholaeqne  uademk.*- 

annexae  sunt,  nulla  ratione  nostrae  dioeeesis  adolescentes.  iuoua»t< ri.«nm 

item  religiosos  aut  etiam  exteros  huc  studiorum  canssa  accurrentes  r-i 

clusos  volumus,  si  sumptibus  suis  ibidem  vivere  iuxta  collegia  «Iis«  iplimiL 

cogitent,  ut,  quorum  aetas  ad  sequendas  mundi  voluptates  prona  ̂ <t.  ha 

ratione  facilius  in  officio  contineantur  et  in  pietate  commodins.  tanqna i 

in  virtutis  bonarumque  artium  seminario  iniormentur.  caeterum  - x:l 

absque  legibus  nee  civitates  gubernari  nee  familiae  minimae  Uort  sit- 

iisdem  stare  possint,  ad  conservandam  diseiplinam  in  hoc  rollffrio.  qa.ii 
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(Wi  ministrorum  perpetuum  seminarium  esse  volumus,  ea,  quae  sequuntur, 

repfiiti  ac  ministris  collejrii ,  aluranis  item  caeterisque  convictoribus  in 

eodem  degentibus  praescripsimus.  cum  autem  inter  ea.  quae  ad  juven- 

tutem  in  pietate  erudiendam  praecipnum  sit  divinum  numen  pie  colere 

ac  venerari,  primo  loco,  quae  in  academico  templo  et  hnic  collejrio  aeter- 

nnm  unito  officia  eeclesiastica  pcragx-nda  sint,  hoc  sequens  tanqnam  divini 

onltus  direetorium  docebit. 

De  saeris  seil  missis  hebdomadari  i  s. 

Sinjsrulis  sabbatbi  diebus  saeerdotibus  alumnis  hora  praescribetur  a 

rolletrii  rezente  sacruiu  dicendi,  ac  quisque  ter  minimum  per  septimanam 

sacris  operabitur,  saepius  ut  fiat  valde  optandum.  mediam  horam  quisque 

rei  divinae  peragendae  tribuet:  tremendum  enim  sacrifieium  est,  qnod 

omneni  festinationem  excludit  et  potius,  ut  rite  persolvatur,  moram  cum 

ardenti  pietate  requirit.  ne  saerihVaturi  diu  se  occupent,  maxime  si  no- 

vit ii  sint  presbyteri,  in  quaerendis  ac  inveniendis  missis  singulorum 

dierum.  ordo  sacra  dicendi  per  septimanam  a  rejrente  collegii  componetur 

et  in  aliqiio  saeristiae  loco,  ubi  videri  ac  le^ri  possit,  aftipetur.  et  cum 

officium,  quod  tractant,  pnritatem  plus  quam  angelicam  requirat,  siiig-uli 

si  nun  saepius,  semel  tarnen  in  septimana  eonscientias  suas  confessione 

sacraiinntali  purprabunt ,  nunquam  vero  culpae  alicuius  mortiferae  sibi 

conseii  ad  aram  accedent  saerihVaturi,  quin  prius  apud  saeerdotem  animum 

»ie  tW-datum  emaculaverint.  ne  in  praelectionibus  theolopicis  auscultandis 

tapedinntur,  saeerdotum  aliqui  ante  initium  seliolarum,  caeteri  bis  tinitis 

eelebrabunt.  sipmum  ad  primum  sacrnm  <labitur  media  sexta,  ad  secun- 

dum  sexta  hora,  caetera,  quae  supersunt  sarra.  hora  nona,  dum  scholarum 

finis.  dicentur  ad  decimam  usque. 

De  vesper is. 

Sabbatho  cuiusvis  septimanae  tertia  hora,  secunda  autem  festis  ac 

dominicis  diebus  vesperae  cantabuntur.  ad  eas  cum  couveniendum  cam- 

panae  siyno  sig-nificabitur.  quo  audito  alumni  citra  moram  ecclesiam 

inirr» -sm  et  sup»  rp»  lli(  iis  indnti  int'«  riora  in  choro  subsellia  ordinibns 
saeris  shi  maioribus  initiati,  caeteri  autem  s<  amna  humiliora  ibi  ordine 

posita  oceupabunt  pt  pro  temporis  ofticiique  ratione  nunc  sedebunt,  nunc 

-tabnnt,  nunc  genua  flectent  omniaque  alia  praestabunt,  quae  divini  ofticii 

splen<Iori  eonveniunt  qnaeqoe  adstantium  animos  ad  laudandum  denm 

inflectere  ac  permovere  possunt.  in  solemnioribus  vesperis  sacerdos  pluviali 

nt*tur,  dumque  itur  ad  aras,  ut  thus  iis  adhibeatur,  non  amplius  oblongit 

facibus  in  formam  crueis  compositis  utendum.  sed  « «  reis  positis  in  duobus 
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argenteis  candelabris,  idem  quoque  facienduin  ad  elevationem  in  mi&is  -t 

ad  evangelium.  si  (jui  tunc  adsint  viri  honoratiorea  in  su)>s«-llii>  altiuriba> 

stantes,  iis  qnoque  incensuin  erit  dandinn. 

De  m  i  s  s  i  s  e  e  1  e  b  r  a  n  d  i  s  e  u  in  f  e  s  t  i  s  tum  d  o  m  i  n  i  c  i  s   d  i  u». 

His  diebus  sacrum  missae  officium,  ad  qood  omnes  studi<>>i  <n 

venire  sulent .  solemni  ritu  cantabitur.  Bacerdoti  saerilieauti  diac»>iuu  tt 

subdiaeonus  assistent  et  quatuor  alii  ministrabunt  eleriei.  qaoruu  In 

(•«•reos,  alii  auteni  thuribulum  et  navicellam  ferant.  oinnia  iuxt.i  H-l^:/, 

missalis  praeseriptum  observabuntur.  m*  in  ritibus  et  eereinoniis  comniittatnr 

error,  aderit  inter  missarum#solennia  ceremoniarum  maxister,  qui  omne» 

dirigat,  cui  et  singuli  ad  nutum  tunc  parebunt,  quaeunque  in  i>  ab 

eodem  moniti  fuerint. 

De  raatutinis. 

.Sexies  per  annuin  inatntinae  eantabuntur.  noctibus  Xativitati« 

Christi  et  Pasehatis :  tribus  item  diebus  maioris  In  bdomadae,  quarta 

nempe,  quinta  et  sexta  feriis;  die  deiiium,  quo  omniuin  in  Chmtu  dt 

functorum  commemoratio  agitur.  quo  tempore  quoque  sub  saero  mi->a- 

officio,  cui  omnes  professores  virique  academici  cum  studiosis  int»-re*>* 

tenebuntur,  nomina  omninm  benefactorum  e  cathedra  recitabuntur  «am 

brevi  adhortatiuncula  ad  auditores.  nt  ipsorum  salutem  pro  beinnciis  in 

academiam  et  rem  litterariam  collatis  deo  coiuniendarH  dignentur. 

Sacra  u  n  i  v  e  r  s  i  ta  t  i  s. 

Prinium  celebratur  die  divo  Hieronymo  saero  pro  felici  rvt«'ri» 

electione,  sccundum  feste  die  s.  (Tregorii  pro  rontirmatione  vel,  »i  iu 

videatur,  electione  novi  rectoris ,  tertium  festo  s.  Kochi  pro  averu-ndU 

peste.  quartum  festo  coinmeinorationis  s.  Pauli,  30.  Juuii,  pro  eleetione 

decani  facultatis  theologicae,  quintum  festo  s.  Ivonis  pro  electioue  d<-- 

cani  juristarum,  sextum  in  festo  s.  Lucae  pro  electione  decani  fa«  ultati« 

medicae,  septimum  pro  electione  decani  philosophi«.  i,  octavum  pro  reno- 

vatione  studiorum.  nonum  pro  defunetis  in  hae  Universität»»,  deeimura  pr 

fundatore,  cui  ut  deus  optimus  maximus  longissiinam  largiatur  vi  tarn, 

votis  omnibus  precatur  universa  nostra  academia. 

De  anniversario  doetoris  Lagi. 

Piae  memoriae  dominus  Lagus,  ecclesiae  Haugensis  cauonicus.  >a->r 

dotibus  alumnis  ducentos  in  testamento  suo  florenos  legavit,  Dt  qui>«iü- 
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pro  ipsius  salutc  proeuranda  quotannis  ad  aram  deo  sacram  litaret 

hostiam.  eleemosyna  tarn  larpra  et.  liberal»  ne  abiret  in  oblivionem, 

hunc  ad  locum  referenda  fuit.   annuuni  censtim  numerat  ecelesia  Haug/ensis. 

De  privilegio  ntrique  collegio  maiori  et  minor!  concesso 

c i r c a  administrationem  sacrament o r u m. 

Ne  qnis  deineeps  ahunnorum  aut  convietorum  neprlipratur  circa  poeni- 

n-ntiae,  eucharistiae  et  extremae  uiictionis  sacramenta,  reprenti  concessa 

>:>f  pleiia  potcstas,  illa  ritu  et  niore  catliolico  dispensandi.  itaque  curabit. 

nt  Semper  in  saerario  infirmorum  oleum  ad  unprendos  aeprros  asservetur. 

sepelientur  imposterum  tum  alumni ,  tum  eonvictores  in  caemiterio  di vi 

Petri:  si  qui  vero  sint.  qui  alibi  humari  velint,  funus  suis  suuiptibus 

earabnnt. 

Fonnula  autem  privilegrii  est.  quae  seqnitur: 

[Folgt  dir  Urkunde  vom  3.  Januar  1601.    S.  ohen  Nr.  91 

p.  227.] 

Officium  o  r  pran  i  s  t  a  e. 

Qnotiescunque  vesperae  aut  missae  sacrificium  cantantur.  orprana  pal- 

mare est  oblijsratns,  qnemadmodum  quoque,  si  matutinae  solemnes  eelebrentur, 

ad  .Benedictas"  et  hymnum  _Te  Deum  Laudamus".  claudet  finitis  divinis 

»rtiriis  ostium.  ne  quis  se  absente  inprediatur  ad  organa  et  in  iis  quid 

destroat.  utetur  autem  cantionibu.s,  quae  ad  devotionem  excitant,  nun 

la-civis  aut  vnlgaribus,  quae  vel  ad  risum  vel  ad  rerum  sacrarum  eou- 

t^mptnin  animos  anditornm  itermovere  possunt.    Salarium  .  .  .  .  *i 

Officium  sarristani. 

( 'um  supellex  ecelesiastica  non  exip-ui  pretii  committi  soleat  huius 

"lleg-ü  satristano.  nulli  deineeps  hoc  officium  eommittetur .  quin  fidei- 

nissores  dederit,  qui.  si  illius  nepdipfentia  aut  culpa  quid  deperditum 

amissninve  fuerit .  se  satisfacturos  de  damno  accepto  polliceantur.  mane 

di»bus  siiip-ulis  primo  post  quintam  qtiadrante  elaves  templi  a  rezente 

;v  ipU't  et  omnia  in  templo  ad  sacrum  missae  oftieium  parabit,  ne  media 

sexta.  qnando  initium  missae  faeiendum,  qiiirquam  desit  et  sacrificaturus 

*-\»p.M  tare  eogatnr.  qnotiesninque  templi  ostia  patebunt,  non  eprredietnr 

n**  quid  ipso  absente  ex  altarüuis  furto  nuferatur.  ut  templum  conservetur, 

mnndoni ,  ad  quod  studiosi  quotidie  confluere  solent,  singnlia  septimanis 

illüd  minimum  bis  verret ,  ut  omnes  inde  Kordes,  quae  a  domo  dei  quam 

•)  Lücke  in  der  Handschrift. 
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longissime  abesse  solent  et  debent,  auferantur.    ne  quoque  excurrendi 

per  templum  occasio  studiosis  collegii  detur,  finitis  saoris  ei  conclis 

(istiis  obseratis,  templi  clavem  ad  regentem  referet ,  eandem   per  di^-m 

repetiturus,    quotiescunque  opus   fuerit.    quiequid  ex  supelleotile  ecde- 

siastica,  albis  praecipue  humeralibns  seu  tobealibus,  usu  attritom  fnerit. 

singulis  trimestribus  templi  ornatus  visitnr  a  viris  ad  id  depntatis.  exki- 

bebit,  quidve  reparandum  vel  de  novo  coniparanduin,  signifieabit.  jnven- 

tarium  alterius  etiam  supellectilis  seu  telae  lineae  habebit,  utpot«*  lint**ami 

natu,  mantilium,  mapparum   iu  mensis.    ex  bis  similiter,  quae  foerill 

lacera,  si  ad  bospitale  Julianuin  tulerit,  nova  recipiet  a  Bartore  auiico. 

modo  eius  rei  exbibuerit  testimonium  ab  ipso  bospitalario  ( onscriptom. 

aliquoties  per  annurn  easulas  aliumque  templi  ornatum  ad  solem  exponet 

iilem   faciet  cum  lectis  collegii',  quorum  et  ipsi  cura  concrediu.  n*- 

a  prandio,  dum  nihil  in  templo   agendum  occurrit,  otietur.    coniponet  ?t 

horologium.     tempore   prandii   et   eoenae   iuxta   veterem  eousuetudin«-Ui 

mensis  inserviet,  sique  notaverit,  quempiam  panem  aut  candelam  e  inensi* 

suffurari ,  eins  rei  cum  regentum   tum  oeconomum   monebit.  salariuin 

16  floreni,  sicea  praeterea  mensa,  in  solennioribus  festis  et  in  quadra 

gesima  media  villi  mensura. 

Haec  de  cultu  divino  in  templo  aeademico.   nunc  de  disciplina  rollrtrii 

cuius  fundamentum  cum  in  regulis  et  legibus  positum  sit .  idcirco .  qnar 

sequuntur,   singulis   alumnis  et  convictoribus  observandae  pruponuntar 

Regnlae  domus  con victorum. 

Ad  huius  domus  convictum  nemo  recipiatur,  quin  prius  polliceatur. 

scse  rationem  vitae  communem  cum  caeteris  secuturura  atqtie  ad  insti 

tutum  domus  a  superiore  praescriptum  accomodaturum.    quare  eornit* 

eornm  bona  propensione,  prinsquam  in  domum  ingrediantur,  quae  subita 

sunt  ,  ipsis  proponantur.    nemo  suorum  armorum  custos  erit.  apa«i 

eum  deponet,  cui  hoc  manu  erit  impositum.    nemo  collegio  sine  facol 

täte  et  comite,  si  assignetur,  egrediatur.    extra  collegium  mo  alia  n-m 

adibit  ,  quam  illa,  ad   quae   exire  permittitur.    nee  foris ,  nisi  habiu 

licentia,  pernoctabit,  quae  quidem  difticulter,  nisi  forte  parentes.  tuu.r- 

aut  amici  veniam  petant,  concedetur.  et  ut  varii  deinceps  excursus  t-vit.mtur 

omnes    uno   mercatore ,   sartore,    sutore,   arculario,   bibliopola,  lotrkr 

etc.  utentur,  qui  septimanis  singulis,  certo  die  a  domus  superiore  o<»mi 

natu  collegium  accedent  iuterrogaturi,  qua  in  re  ipsomm  op^ra  desideretir 

nemo  mittat  aut  accipiat  schedulam  ullam  sine  superioris  cousensn .  cil 

prius  erit  legenda,  exceptis  iis  litteris,  quae  ad  ipsorum  pareutes  im 

curatores  pertinent.    servabnnt  omnes  ordinem  domesticum  sarKvndi.  sto 
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(L  udi ,  cubandi ,  orandi ,  Scholas  accedendi  et  ex  iis  redeundi  caeteraque 

olleil  exercendi,  quae  ad  totius  domus  disciplinam  ipsurumque  utilitatem 

pt-rtinere  iudicabuntur.  omnes  suis  praeceptoribus  lep/ibusque  eommuuibus 

..btemperent .  rationem  studendi  praescriptam  servent  nee  libros ,  vestes 

vel  quid  aliud  sine  scitu  et  consensu  reprentis  emant.  superiores  ac  prae- 

fectos  colant  et  observent  eosque  qua  par  est  modestia  alloquantur. 

caveant  etiam,  alios  faetis  vel  verbis  oftendere.  per  domum  studiorum 

praesertim  tempore  nemo  vagetur  vel  alterius  cubicnlum  aut  mensara 

accedat  vel  alia  ministeriorum  domesticorum  loca  adibit  aut  quicquam 

ab  alio  accipiet,  nisi  impetrata  venia,  nemo  quoque  extemos  ad  musaea, 

mbicnla  et  trielinium ,  nisi  impetrata  a  regrente  venia,  adducat  vel  ipsis 

quicquam  loquatur.  ubi  aliqua  ob  eorum  errata  fuerit  iis  irrogata  poena, 

ne  sint  in  subeundo  diffieiles,  sed  potius  animum.  mores  snos  corrig;endi, 

prae  se  ferant.    nemo  adducet  hospitem  ad  mensam  sine  scitu  regrentis. 

Ordo  domus  COU victorum. 

Hora  media  quinta  omnes  surgent  et  ante  psalmum  -Miserere",  qui 

a  censore  recitabitur,  e  lecto  erunt.  atqiie  ante  orationem  lectnm  quisque, 

Don    vero   per   alium,   componet  et  se   lavabit.    dato  autem   sifirno  ad 

orationem  statim  adenuit  atque  per  horae  quadrantem  orabunt  in  loco 

desisrnato.    orationis  autem  tempore  legent  officium  beatae  Mariae  Vir- 

ginia vel  alias  preces.    finita  oratione  reliquum  tempus  usque  ad  lectiones 

studiis  tribuent  secundnm  modnm  a  praeceptore  praescriptum  summo  cum 

-ilentio.    dato  primo  sig-no  ad  Scholas  cum  modestia  caenaculum  ientaturi 

in2T»'<iiantur.    sumpto  autem  ientaculo.  dato  domi  sig-no.  in  loco  designato 

convenient    indeque   ad   Scholas    ordine    sese   conferent.    quod  omnibus 

lectioiium  horis  observabitur.    finitis  autem  lectionibus  sacrum  relig-iose 

amliVnt.  finito  sacro  datoqne  ad  prandiuin  si?no  cum  socio  ex  loco  com- 

innni.  loti*  primum  manibu*.  ad  refectorium  accedent  alias  ad  studia  vel 

»  x»-r<  itium.     mensae   benedicent   per   hebdomatam   e  convictoribus .  qui 

;  -iirn.iii   runt,  cui  omnes  sicut  et  trratiarum  actioni,  religiöse  interemnl 

**t  r**siM»nd»'bunt.    legvnt  in  rnensa ,  qui  desig-nati  erunt:  mensae  autem 

t»-iiij»or»*   modeste   et    t^mp»*rate   omnes         g-crent  et  attente  lectioiiem 

raen«ae  audient.    nihil  inde  vel  panis  vel  carnis  vel  obsoiiii  auferent. 

alias  erraviter  a  r^irente  puni«*ntur.    a^tis  gratiis.  quo  wnerunt  ordine, 

ad    loca   iv<r»*ationi    statuta   se  conferent.     tempus   autem  recreationis 

■  prandio  et  coena  erit  unius  horae.  quo  tempore  honestae  et  uioderatae 

«  «»rporis  recreationi  suo  quisque  in  loco  vacabit.    ludi  autem.  quibus  va<a- 

bwt,  erunt  pilae.  g-loborum  et  similium  hon»'st<»rum.  alumni  ornms  cantum 

«ii^rant  siprno  ad  hoc  dato,    nec  deinceps  ulli  ad  sacerdotinm  nisi  probe 



240 
Irk.  Nr.  1W  (h\Q6). 

cantum  noverint.  admittentur,  a  tine  reereationis  ad  studin  redibuiit.  ant«-- 

quam  studere  incipiant.  cenSOT  orationeni:  „Aetiones  nostras  etc.*4  rwitalü. 

quam  omnes  attente,  capite  aperto,  andient,  qna  dieta  silentium  alu  v.hv 

indicet.  et  liaec  oratio  initio  studiorum  Semper  erit  praemittenda.  stnd^bmt 

donec  primum  ad  Scholas  sig-num  detur.  quo  dato  cum  soeiis  ad  nvn-uiLim 

accedent,  deinde  ordine  quo  supra  ad  Scholas,  ubi  autem  omnium  fcctiononi 

finis  erit,  domuiu  reversi  exercitio  vacabunt,  in  aestate,  in  byeme  m  alias  ad 

studia  rcdibunt,  studebunt  autem.  donec  ad  mensam  i)iilsetur.  post  Cynara 

ad  recreationem,  deinde  ad  studia  rcdibunt.  hora  octava  dato  sisnio  ad 

orationem  eo  sc  statim  conterent  et  examen  consrientiae  taeieiit,  p»>t 

finem  orationis  singnli  ad  lectum  sese  conterent  et  anteqnam  ivn*»r 

„Miserere44  dixerit ,  omnes  in  lecto  erunt.  diebns  sabbathinis  tiet  «li^tri 

butio  officiornm  et  in  eoena  nominabuntur,  qui  leetnri  ad  mensam. 

precaturi  mane  et  vesperi  -Miserere-,  r^ui  censores  cubiculoruni  et  studii 

futuri.    haec  autem  distributio  ad  praescriptnm  praefeeti  domus  rtft. 

De  officio  regentis. 

Respublica  etsi  optimis  praeceptis  instrueta  sit.  interim  taim-u.  «i 

desint.  qui  curent,  ut  serventur.  illani  brevi  ])essum  iri,  necesse  est  .  ita 

etiam  in  hoc  eollegrio,  si  cui  huius  cura  demandata  est.  non  assidu»'  in 

iuventutem  alioqui  satis  pronam  ad  malum  inspiciat  et  dilipenter  attendat. 

num  quae  semel  recte  praescripta  serventur.  labi  disciplinam  opus  e#t 

ut  itaque  rejrens  istius  domus  officio  suo  in  ecelesia  perutili  et  ne«  e»ari" 

probe  funjaratur  multosque  ad  vineam  domini  excolendam  operarios  instma'. 

ea.  quae  sequuntur,  i>ro  virili  servare  studebit. 

Extra  collcirium  non  pernoctabit,  multo  minus  urbe.  ut  aliquot  dirhu* 

absit.  ejrredietur:  si  interdum  gravis  aliqua  necessitas  occurreret.  oh  ̂ uim 

abeundum,  prius  licentia  a  reverendissimo  et  illustrissimo  principe  vt-l 

hoc  abseilte  a  seminarii  inspeetoribus  ac  visitatoribns  impetranda  erit 

difticilem  quoque  se  praebebit  in  danda  venia  eundi  ad  urbem  altunni«  »t 

convictoribus,  cum  vix  occurrere  possit  egrediendi  neerssitas.  siquid-in 

operarii.  quibus  collegium  e-et,  singulis  septimauis  rertis  diebu*  ac  heri* 

in  eodem  cotnparere  teneantur,  intellecturi ,  qua  in  re  ipsoram  opera  * 

Studium  d^sideretnr.  ne  turbetur  collegii  disciplina  et  silentium  stndioram 

praecipue  tempore  praescriptum  externos.  quantum  tieri  potest.  rxcludri. 

ne  dum  admittuntur,  non  uni,  cui  loquantur.  sed  multis  aliis  sint  imp^ 

dimento,  qnominus  studiis  suis  vaeare  possint,  ad  collegrium  ueniinnii 

reripiet,  quin  oeconomo  signiflcet,  ut  hic  diem  adventns  novi  convnu.ri* 

intelligat  et  rationes  componere  norit.  neminem  quoque  .xcludet.  quin 

prius  ad  enndem  oeeonomum  retulerit,  ut  de  solutione,  si  quid  rull-d«» 
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debeat,  tractare  possit.  prandii  et  coenae  tempore  ut  modestia  et  silentium 

inter  adoleseentes  servetur,  ad  triclinium  ibidem  pransurus  et  coenaturus 

d-seendet,  nee  alio  in  lueo,  nisi  infirmitate  aut  gravi  negotio  distineatur, 

eibnm  sumet.    cuivis  alumnorum  et  convictorum,  dum  reeipiuntur,  loeum 

in  nu'iisa  ad  evitaiidam  ronfusionem  assignabit.   ut  cibi  munde  coqnantur, 

stibinde  culinam  adibit,  si  quae  in  ea  sordida  deprehendat,  aut  ministros 

neg-lisrenter  facere  officium,  et  ipsos  et  ueeunomum  officii  admonebit  et 

studebit,  ut  omnis  immundities  a  domo  amoveatur.   ad  haue  cum  plurimum 

.-Hrviat,  si  musaea  et  eubicula  saepius  purgentur,  ordinem  per  singula 

musaea  scriptum  affiget ,  ut  quisque  intelligat,  dum  exercitio  corporali 

vocatur.  quid  sibi  faciendum  quove  in  loeo  verrendum.    singulis  quoque 

trimestribns,  ut  de  loeis  neeessitatis  sordes  per  hominem  ad  id  depututum 

auiVrantur,  diligenter  curabit.    si  interdum  querelae  a  convictoribus  mo- 

\>antur  de  eiborum  paucitate  aut  immunditie  et  iustas  esse  invenerit, 

i/'.<is  ut  satisfiat,  operam  dabit.    sin  autem  deprehenderit  absque  causa 

eoa  queri,  poena  quoque  in  eos  animadvertet.   studiorum  tempore  ne  quis 

raget  ur  per  collegium  ac  tempus ,  quo  nihil  pretiosius,  frustra  terat, 

lubinde  eubicula  lustrab.it ,  num  sint ,  qui  ibidem  vel  dormiant  vd  cum 

soeiis  fabulentnr.  in  concedendis  privatis  musaeis  ac  eubiculis  ne  sit  i'acilis, 
cum  inde  diseiplina  domestica  non  parum  labeiactotur.    unum  uni  soli 

nunquam  assignabit,  siquidem  ligna  vix  pro  commiuiibus  musaeis  haberi 

possint.    cum  parentes  persaepe  nec  immerito  queri  soleant  de  sumptibus 

♦  xtraordinariis  factis  a  filiis  suis,  regens  imposterum  nulli  facile  potum 

*-xtra  prandium  aut  coenam   concedet,   nisi   iudieaverit  expressain  seu 

tacitain  parentnm  seu  tutomm  ac  maecenatum  adesse  voluntatem.   in  tri- 

mestribus rationibus  ab  oeconomo  conscriptis,  ne  traus  committi  queat, 

sinirulas  cum  cullegii  visitatoribus  inspieiet,  examinabit,  adlübitis  ctiam 

convictoribus:  siqne  in  aliqiio  peccatum  t'uisse  adverterit,  erroris  oeionomum 

admonebit.    regulas  domus  mensibus  sinyitlis  et  quidem  sexta  teria  ves- 

peri   in  mensa  legi  curabit.    singulis  lunae  diebus,  si  quid  in  collegio 

occurat,  referendum  ad  illustrissimum  priueipem,  id  scripto  breviter  ex- 

ponet.     diebus  dominicis  ut  theologi  in  praeleetionibus   iis  potissimuin, 

quae  ad  curam  animarum  speetant,  exerceantur,  liora  qnintu  vespertina 

rep»'titi<>nibus  et  disputatiunibus  ipsorum  intererit  eosque  in  ditticilioribus 

propositifl  dubitationibus  iuvabit.    ut  alnmni  in  miniere  concionaudi  non 

fori*  solnm,  verum  etiam  intra  domesticos  parietes  exerceantur.  aliquot, 

iuxta  eornm  numerum  per  septimanam ,  vesperi  in  triclinio  e  cathedra 

aliquid  vel  ex  evangelio  vel  de  alio  rei  sacrae  argumento  docere  iube- 

bii  et  primo  tempore,  si  impegerint,  docebit,  ne,  dum  errant,  s»-  nihil- 

ominus  recte  dixisse  arbitrentur.  —  aliquoties  per  annum  exhortationes 
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ad  alumnos  ceterosque  eonvictores  habebit,  in  quibus  ea  potissimum  ptv- 

ponet,  quae  in  reg-ulis  minime  observari  advertorit.  et  cum  parva  col- 

legium  niaius  a  minore  distet .  singulis  septimanis  hoc  visitabit  et  in 

mores  ibidem  dogontium  inspiciet,  ut  paulatim  cos,  qui  inde  ad  Chiliamenm 

transferendi  sunt,  cog-noscere  incipiat. 

De  alumnorum  admissione  aliisqne,  quae  ipsos  ConcemiBL 

Cum  in  omni  re,  tum  maximo  inter  adolescentes ,  qui  ad  dd  tet- 

Vitium  et  ecclesiae  ministerium  assnmuntnr,  deleetus  habendos.  quanto 

enim  excclsior  status  est,  ad  quem  ipsi  aspirant.  tanto  aecuratius  de  iis- 

dem  institnendum  est  examen.    utriusque  itaque  collegii  visitatom  rt 

inspectores   ante    studiorum  renovationem  iuvenes,   quotquot  eupiinit  in 

alumnorum  numerum  adscribi,  diligentissime,  adhibitis  eorum  praeoptorihu* 

examinabunt  et  de  singulis  quae  sequuntur  inquirent.    primo.  nniu  ex 

legitimo  matrimonio  nati.    secundo,  num  aliquo  corporis  vitio  labnrvnu 

quod  impediat,  quominus  sacris  ordinibus  initiari  possint.  potissimmu 

vero  inquirendnm,    utrnm  aliquando  morbo.   quem  vocaot  comitiatak 

laboraverint.    tertio ,  num  ex  hac   dioecesi   sint   oriundi:   nam  semp^r 

exteris  hi,  si  moribus  et  eruditione  non  sint  inferiores,  praeferendi  sunt, 

quarto,  num  ad  classem,  quam  vocaut  humanitatis  seu  poeseos  astend  rrin;. 

siquidem  alii,  qui  in  inferioribus  adhuc  scholis  haerent.  cum  aliqu«»  ]*■ 

cnniario  subsidio  in  conquirendis  sibi  hospitiis  iuventur,  non  sunt  r^i- 

piendi.    quinto,  num  sponsores  liabeant.  qui  pro  ipsis,  si  fugiant,  violat«» 

iuramento  semel  facto  polliceantur,  se  sumptus  refusuros.     rar«>  enim 

absque  huiusmodi  cautela  admittendi.  et  si  interdum  accidat,  qiieiupunj 

recipi,  minimum  ille  Obligationen!  oinnibus  alumnis  communem.  qua»-  se- 

quitur,  spondebit  eamque  manu  propria  in  librum  alumnorum  hunc  ii 

finem  compositum  referet. 

Obligationis  forma. 

-Ego  X.  X.,  dioecesis  X.,  intellecto  pio  ac  sancto  instituto  rareren 

dissimi  ac  illustrissimi  principis  Herbipolensis  ac  desiderio  iuvandi  eecl*- 

siam  suam  per  idoneas  personas  ecclesiasticas  ad  hoc  opus  moribus  m 

litteris  instruendus,  fateor,  re  probe  mecum  deliberata.  nie  desiderasse. 

dictarum  personarnm  numero  adscribi,  cujus  voti,  quia  compos  factus  snm. 

perpetuo  gratitudinis  vinculo  reverendissimae  celsitudinis  ero  oblhrata* 

idqne  factis  et  viribus  declarare  studebo.  peculiariter  vero  promitt«»  ac 

spondeo,  rae  iis  in  locis  iisque  litteris  ac  taindiu  operam  pro  inea  virili 

daturum,  pruut  reverendissimo  nostro  pro  tempore  existenti  vel  iis.  <iU<  r*it 

curae  me  commiserit,  videbitur,  quibus  etiam  debitam  observantiam  ei 
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obedientiam  iuxta  leges  praescriptas  praestabo.  insuper  polliceor,  me. 

cum  clementissimo  principi  pro  tempore  existenti  videbitur,  ut  in  vinea 

dumini  excolenda  operam  meam  navem,  prompte  ac  libenter  me  ejus 

cLmentissimae  voluntati  pariturum  ac  in  ecclesiae  muneribus,  ubi,  quando. 

quomodo  a  sua  reverendissima  eelsitudine  praescriptum  fuerit ,  perpetuo 

serviturum.  promitto  etiam  me  nulli  alteri  obligaturum  nec  ullam  condi- 

tionem  vel  direete  vel  indirecte  per  me  vel  per  alios  absque  reveren- 

dissimi  principis  consensn  procuratnrum  vel  sponte  oblatam  admissurum. 

quae  qnidem  obligatio  ac  conditio  impediat,  quominus  in  praedictis  föne« 

tionibus  ecelesiasticis  reverendissimo  meo  Herbipolensi  inservire  valeam. 

postivmo  testor.  nie,  si  eontingeret,  quod  deus  tarnen  avertat,  immemorem 

aliqnando  fore  sponsionis  huius  meae  eamque  infringere  reverendissimam 

o'Uitudinem  suam,  tune  ret'nsionem  omniiim  mea  causa  faetorum  sumptuum 
iure  optimo  exigere  vel  a  me,  vel  ab  aliis,  qui  aliquid  eorum  retinent, 

quae  ad  me  vel  baereditate  vel  aliquo  alio  justo  titulo  speetant  aut 

spectare  possnnt.- 

Alumnorum  deineeps  nullus  in  pbilosopbiae  magistrum  seo  theologiae 

doctorem  promovebitur  absque  scitu  et  nutu  superiorum.  bis  in  anno 

vestitum  aeeipient,  hyemalem  mense  Xovembri,  aestivalem  Aprili. 

!><•  minist  ris  collegii  et  primo  de  oeconomo. 

Neminem  ex  ministris  reeipiet.   quin   regenti  praesentaverit ,  nee 

qaeuquain  absqur  ipsius  scitu  et  voluntate  amovebit.    idem  in  reeipiendis 

<  onvit  toribus  observabit.    ne  omnia  scribae  doinus  ineumbant,  prodibit 

et  ipse  ad  forum  empturus,  quae  ad  culinam  iudieaverit  esse  neeessaria. 

Ugna  curabit  ad  Moenum  mensurari ,  antequam  vebantur  ad  collegium. 

prand^bit  et  coenabit  in  seeunda  mensa.  quo  modestiores  sint  collegii  ia- 

moli  in  eadem  mensa  sedentes.    prandii  et  coenae  tempore  in  culina  erit 

up«ranique  dabit,  ut  aequales  sint  in  singulis  patinis  tibi ,  ne  querelae 

alias    non   iutrequentps  hac  in  re  suboriantnr.     nnnquam  absque  scitu 

reg-eiitis  potum  aut  alumno  aut  convictori  dabit:  si  serus  fecerit,  sciat. 

*e  in  indiernationem  reverendissimi  et  illustrissimi  principis  inenrsuruni  et 

qnoqiM  punitnm  iri.     pretium  potus  seu  vini  cotistituetur  a  collegii  in- 

t«»ribus.   diligeuter  curabit,  ut  sordes  singulis  trimestribus  auferantur 

/oca*|iie  neressitatis  purirentur  et  bis  miiiimum.  primo  vere  et  hyeme, 

aqua  **  vivario  civitatis  in  loca  neressitatis  derivetur,  ut  per  eam  omnes 

hordes  elnantur     salarium  illius,  qui  loca  purjrat :  novem  floreni.    ex  bor 

nil  illi  dabitnr  nisi  opera  prius  praestita,   t'amuti  collegii,  ne  quid  furtive 
srtbtraliant,  oeconomus  invigilabit.    semel  in  furto  deprehetisum  amovebit 

et  qnainprimum  fideliorem  snbatitaet. 

10* 
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De  convivio  in  primitiis  alumnorum  ab  oeconomo  cnrando. 

Ut  omnis  crapulae  anferatnr  occasio,  diebus  Ulis,  qnibus  pietati  ob 

primam  hostiam  deo  litatam  vacandum,  deineeps  eelebraturis  primum 

sacrum  de  pietate  potius,  quam  de  convivis  epulo  excipiendis  cogritandom 

erit.  itaque,  ut  moderata  sint  prandium  et  eoena,  nnlli  ultra  duo*  ant 

tres  invitare  concedetur.  si  qui  tarnen  praeceptores  suos  aut  rolkgfl 

inspectores  etiam  vocare  volent,  iis  hoc  permissum  sit.  fercula  Wna 

sex  aut  octo  bona  parabuntnr,  quae  ad  istam  hilaritatem  abunde  sutruiunt. 

nee  plura,  ut  omnis  in  cibo  lnxus  evitetur.  apponentur.  ut,  qui  priniuru 

fecere  sacrum,  ad  vesperas  mature  veniant,  nun  multis  horis  in  mewa 

haerebunt.  vesperi  quoque  quo  paratiores  sint,  postero  die  ad  rem  samm 

peragendam,  coenam  ultra  sesqui  horam  nun  protrahent.  antequam  alum- 

norum quispiam  primitias  celebret,  ea  de  re  reverendissimns  et  illustri» 

simus  princeps  monendus  erit. 

Officium  scribae. 

Obsonia  pro  culina  comparaturus  forum  accedet,  oecouomo  rationem 

de  omnibus  redditurus,  exhibito  computario  libello  quotiescunque  petctur. 

rationes  alumnorum  et  convictorum  conscribet.  quas  nulli  tradet.  ni-i 

prius  ab  oeconomo,  regente  aut  inspectoribus  collegii  videantur  et  appiv- 

bentur.  clavem  cellae  vinariae  non  ipse,  sed  oeconomus  babebit,  mult« 

minus  vinum  aut  escnlenta  praebebit,  nisi  expressa  habita  a  super ioribn« 

licentia.  et  si  quidem  suo  officio  non  probe  fungatur  et  contra  has  leg« 

peccet,  vinum  maxime  alumnis  et  eonvietoribus  praebendo.  primum  m»r-nus 

ipsi  e  salario  annuo  snbtrahetur,  secundo  carcere ,  tertio  diinissivne 

mnlctabitur. 

Officium  ianitoris. 

Hyberno  tempore  media  hora  citius,  quam  caeteri,  snrget  et  mu>.i-.( 

inferioris  ambitns  calefaciet,  deinde  claves  ad  medium  sextar  a  collttrii 

regente  repetet,  ad  portam  postmodum  tota  die  diligenter  exont>aturu>. 

eorum  nomina,  qui  ex  eollegio  per  diem  egrediuntur,  post  meditati«>n*-iD 

nocturnam  regenti  tradet,  assignata  hora,  qua  quisque  eorum  egi>->>ns  ̂ t 

ingressus  fuerat.  et  ut  ianua  ianitore  nunquam  destituatur.  in  prima 

mensa  una  cum  caeteris  prandebit  et  coenabit :  tempore  vero  ill<».  qu«.  m 

triclinio  erit.  Bürget,  quoties  a  campana  vocabitur  et  inteÜecto  ev-nun. 

qui  foris  sunt,  negotio,  ingredi  aut  expectare  eos  iubebit.  proat  rt-ir^i 

visum  fuerit.  ad  interiorem  partem  domns  neminem  intronitt**!  dk 

alumnos  aut  eonvictores  e  musaeis  evocabit.  prinsqnam  lieentiam  a  r*-:r»-,>v- 

habuerit.    aream  collegii  et  porticum  ad  culinam  usque  raun  da  >~-rvahn 
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et  purgabit,  quoties  neeessitas  exegrerit.  salariom:  octo  floreni,  sicca 

meiisa,  diebus  fest i  vis  Bolennioribns  e  quadrageaima  tota  mensora  vini 

media  sinffiilis  diebus. 

0  f  f  i  c  i  u  in  f  a  m  u  1  i  c  o  m  m  u  n  i  s. 

Juxta  praescriptniu  regentis  campanani  pulsabit  mane  ad  Bingen- 

dum,  ad  preces,  ad  Scholas,  ad  studia,  ad  exereitia,  ad  sacrum  aliisqne 

horis,  dum  iubebitur.  in  medio  ambitu  ignem  excitabit  et  aquam  pro 

Uvacris  apportabit.  faricliniuui  tempore  matutino  quotidie  purgabit,  mensas 

instruet  et  eisdem  prandii  et  coenae  tempore  inserviet  diligenter  ae 

fideliter.  pnnnorum,  qnae  ad  lavandum  dabuntur,  una  cum  sacristano 

caram  babebit.  tempore  hyberno  in  musaeis  et  eubiculis,  quotiesciinque 

opus  fuerit,  eandelas  aeeendet.  salarium  nulluni,  mensa  sicca,  t'estis 
maioribus  et  in  quadragesima  mensura  vini  media  diebus  singulis. 

De  omnibus  famulis  in  cummuni. 

NVmo  extra  colleg-ium  pernoctabit.  in  necessitate  licentia  a  rezente 

imp.trabitur.  quater  in  anno  contitebuntur  et  comniunicabunt ;  bis  enim 

praesidiis.  periuriis,  iuramentis,  compotationibus,  infidelitati,  inobedientiae, 

omni  deniqae  inordinatae  vitae  via  praecluditur. 

Regula«  bibliothecarii: 

1.  Bibliotliecae  clavem  penes  se  babebit  nemineinque  admittet  ad 

bibliothecam  sine  reg-entis  scitu. 
2.  Alumnorum  aut  convictorum  nulli  dabitur  Uber  e  bibliotheca 

♦-ttVrHndus,  nisi  prius  ille  in  tabula,  item  Ctti  datus  fnerit,  assignati 

fuerint,  et  rejrentis  quoque  accesserit  licentia. 

3.  Novi  quotiesennque  libri  emuntur  et  in  bibliotbecam  interuntur, 

eos  statim  in  catalogum  referet. 

4.  Qnotannis  seniel  reg-enti  colleg-ii  oninium  librorum  reddet  rationein. 

•inod  et  faciendum,  quotiesciinque  aliquis  suo  officio  cedit,  et  novus  substituitur. 

5.  Libroa  et  bibliotliecae  locum  semper  tnunda  conservabit. 

Nach  der  Reinschrift  des  Entwurfes,  welche  in  dem  vom  historischen 

Verein  für  L'ntcrfranken  und  A  sc  halfen  bürg  verwahrten  Manuscripte  Nr.  IT» 
in  Fol.  beigebunden  und  jetzt  mit  Seite  3»>4 — 372  beziffert  ist.  Der  Entwurf 

zu  vorstehenden  Statuten  des  g.  S.  rührt  nach  der  ganz  charakteristischen 

Schrift  zu  schliessen  vou  einem  Jesuiten  her,  welcher,  ohue  Nennung  seines 

Namens,  anf  die  Rückseite  des  Umschlages  eigenhändig  folgende  Worte 

schrieb:  „Sibi  tradi  petiit  illustrissimus  anno  1608,  G.  Septemhris  et  tradita 

sunt  per  me."  —  Die  späteren  Statuten  des  g.  S.  tiuden  sich  bei  Uropp, 
Coli.  nov.  I,  p.  05  flgde.  abgedruckt. 
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Nr.  94. 

Entwurf  einer  neuen  Redaktion  der  ältesten  Statuten  der 

m cd icin  ischen  Faeultät. 

[1610]. 
Heverendissimus  et  illustrissimus  prineeps  ac  dominus  dominus  Jafitt, 

episcopus  Wireeburg-ensis  et  Franciae  orientalia  dux.  cum  bonas  literas  a<* 

artes  liberales  nun  solum  summo  amore  et  ferventi  studio  prosequtretar. 

verum  etiam  sing-ulari  intentione  omnium  et  sing-ularum  faeultatum  ordine«; 

in  hac  academia  eonstitueret,  nihil  sibi  prius  aut  majus  esse  voluit,  qcara 

ut  medicae  facultatis  sicuti  aliarum  etiam  legres  et  statuta  constitu^rentur 

in  morem  aliarum  optime  constitutarum  academiarum.*)  itaque,  ut  <tu«li » 

medico  etiam  suae  essent  legres  et  constitutione*,  qnibns  nulla  soi-ieta* 

humana  rarere  potest,  et  ne  aliquid  integritati  huius  scholae  uni\>r>ali» 

studii  aeademici  deesset,  reverendissima  eius  celsitudo  ea,  quae  *eqnuimir. 

sua  auetoritate  approbavit,  coufirmavit  eademque  ita  grata  et  rata  haben 

et  observari  voluit. 

De  colleg-ii  medici  senatu. 

Colleg-ium  medicum  certum  eonsilium  et  senatum  habeat,  cuius  «apnt 

deeanus  sit,  reliqua  vero  membra:  doctores  aut  licentiati,  rite  ac  s<den- 

niter  in  faeultate  mediea  promoti,  omnes  religrionis  catbolicae  et  universiiati 

collegrioque  medico  inscripti  ac  juramento  consueto  obstricti. 

Sit  penes  senatum  communis  cista  in  loco  consilii  univei>itatis  po- 

nenda,  in  qua  custodiantur:  sigrillum,  statuta,  privilegria  eommunia.  niar- 

supium  cum  pecunia  tisci,  rationes  aeeepti  et  expensi,  matricnla  deniqa*. 

in  quam  a  decano  sedulo  accurateque,  quae  sequuntur,  referantur.  ini 

nempe  ad  eonsilium  reeipiuntur,  qui  rei  medicae  Student  honorisqiie  gradu* 

exaeto  studiorum  cursu  consequunter,  ut,  cum  opus  fuerit.  unieuique  ti«l^< 

fieri  possit  et  testimonium  dari,  professores  item,  quo  quisqne  aniu»  ad 

cathedram  admissus  vel  eidem  alio  proficiscens  renuntiaverit.  oninia  dmi 

que,  quae  ad  facultatis  medicae  digrnitatem,  commodum  et  ang-int-ntum 

spectare  possunt. 

De  divin is  offieiis. 

De  d  e  c  a n  i  electione  et  e i u s  d e m  officio. 

Ad   cultum  divinum  promovendum   quotannis   duo   sacra  oiuniba> 

facultatibus  eommunia  tarn  pro  fundatore  quam  defunetis.  in  hac  alma 

*l  Ursprünglich    hiess  es:  „constitutarum  faeultatum  »cidtm;j- 

ramu.    Das  Wort  „faeultatum"  ist  jetzt  ausgestrichen. 
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universitäre  curabuntur,  alternm  quidem  II.  Novembris,  alterum  vero 

L  Deeembris,  nisi  dies  inipediat  dominiea.  aeredet  etiam  tertium  medicae 

facultati  pecaliare  pro  felici  deeani  electione,  qni  in  loeo  senatui  medieo 

depntato  per  doctores  et  licentiatos  in  senatum  receptos  quotannis  ipso 

die,  nui  d.  Lucae  Evanpelistae  sacer  est,  ereabitur.*)  eleetus  iurisdictionem 

••.in«  urrentem  cum  rectore  universitatis  haheat  in  omnes  medieae  facultatis 

doctores,  licentiatos  ae  studiosos  in  rebus  ae  facti»  ad  facultatem  medicaln 

pertineutibus.    et  seqnens  praestabit  juramentum. 

J  urament  um  dccani. 

„Efro  X.  X.  jun»  iam  eleetus  facultatis  medicae  decanus.  quod  in 

officio  decanatns  mei  tideliter  et  dilijrenter,   quantum   in   nie  est, 

omnia  nepotia  ad  facultatem  medieam  speetantia  curaturus  et  ad- 

ministraturus  sim  secretaque  facultatis  nun  revelaturus,  quaecunque 

etiam  in  area**)  facultatis  sunt,  bona  Hde  custodiam  et  post  tempus 

ofticii  mei  elapsum  de  simrulis  acceptis  et  expensis  rationes  tideliter 

reddam  et  mihi  concredita  citra  fraudem  et  dolum  restituam.  sie 

me  deus  adjuvet  et  haec  saneta  cvanirelia." 

[dem  in  processionibus,  sessionilius  et  aliis  tani  universitatis  quam 

facultatis  medicae  conventihus  ;pnblicis  vel  privatis  omnes  doctores  me- 

<licos  praecedet  poteritqne  euiennque.  petenti  (cnm  Bcitu  tarnen  senatus) 

Testimonium  scriptum  et  sijrilli  facultatis  roboratum  appensione  de  houoribus 

in  faenltate  uiedica  collatis  dare.    quid  autem  emolumenti  ipse  aut  tiscus 

inde  exi*r*'re  possint,  infra  titulus  de  juribus  persolvendis  docebit. 

Quotiescunque  ronsilinm  medicuin  ab  iudipmis  aut  externis  petitur, 

f»»T  pedellum  doctores  et  professores  convoeabit,  sententias  attdiet  siii£Ulo- 

nun  operamque  dabit,  ut  primo  tempore  voto  ae  desiderio  petentium 

fiat  satis.  idem  praestabit.  quoties.  ut  consrojrationes  et  conventus 

instituantur,  necessitas.  utilitas  et  comnioditas  postnlaverit. 

Semel  minimum  in  anno  et  quidem  ipso  d.  Lucae  fest«»  publice 

medica  statuta  e  cathedra  proin  ul^abit,  disputationibus  menstruis  potis- 

-imuin  nicut  et  aliis  actibus  facultatis  intererit *** )  omniaque  ita  modera- 

bitur,  ut  citra  insolentiam,  juiiria  et  contumelias  müdeste  et  dextre 

irerantur  et  tiniantur.f  j 

•)  liier  ist  von  einer  anderen,  aber  gleichzeitigen  Hand  an  den  Hand  rechts 

seschrieben:  „*FF.U 

**)  Ursprünglich  war  die  Fassung:  „non  revelabo  et  qnaecanqne  ia 
«rea  Die  vorerwähnte  andere  Hand  hat  die  Aeuderung  gemacht,  die  oben 

im  Text  steht. 

***)  Hier  schrieb  die  vorerwähnte  andere  Hand  au  den  Hand  rechts;  „G.* 

f)  Hier  setzte  seilte  an  den  Hand  rechts:  „H." 
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Ne  qnoque  exercitia  litteraria  in  faeultate  medica  diebu>  canicn- 

laribus  omnino  negdecta  videantur  jaeere,  deeanus  tun«  temporis  qu*Ä 

semel  aut  rem  herbariam  auditoribus  suis  explieabit  aut  muliernm  morbus 

aut  denique  aliud  tractabit  argumentum,  quod  commodum  utileqne  vidrbitnr 

studiosae  juveututi.*  i 
♦ 

De  professoribus  ac  eo  rund  cm  officio  et  pro  quidem  ir 

ratione  cos  admittendi  ad  cathedra  in  et  facultatem 

mcdicam. 

Nullus  doctor  aut  licentiatus  ad  docendum  admittatur.  nisi  ante 

pleuain  fecerit  fidem  de  gradu  suo  rite  et  solennite.r  in  academia  probata 

per  viam  examinis  uequisito.  priusquam  vero  ad  profitendum  reripiatur. 

niateriam  aliquam  medicam  a  facultate  sibi  propositam  publice  in  schob» 

primum  interpretabitur,  doctoribus  ac  professoribus  ad  expWandam  Ii" 

minis  eruditionem  acriter  opponentibns  et  disputautibus.  quem  cum  diinwm 

cathedra  censuerint  i'qua  in  re  conscientias  ipsorum  universitatis  fundator 

vult  oneratas  esse)  ndeique  professionem  iuxta  formulam  in  concilio  Tri 

deutino  praescriptam  fecerit  ac  juramentum  corporate**)  praestiterit  iuxta 

pedelli  praelectionem,  ut  doctorandi  ad  seeptri  attactum  praestare  solent. 

tunc  in  facultatem  reeipiatur  et  eiusdem  privilegiis  pariter  cum  reliqui» 

de  collegio  gaudeat  et  fruatnr.  haec  autem ,  qtiae  iam  praescripta  su: >' 
de  licentiatis  et  doctoribus  aliunde  advenientibus  intelliguntur. 

Pen  es  quos  sit  potestas  reeipiendi  professures. 

^uotiescunque ***  i  contigerit ,  queinpiam  profess<»rum  seu  muri.  s-u 

muneri  et  tunetioni  suae  renuntiare,  diligenter  inviirilabunt.f  >  ut  alium 

studiosae  jttventuti  utilein  academiae  ornamento  inveniant.  et  quidem 

citra  inoram,  ne  cursus  mediens  bene  coeptus  interrumpatur  magno  audi- 

torum  incoiumodo  et  detrimento.  ille  autem,  si  repertus  fucrit  oinnium«|W 

professorum  judicio  idoneus  ad  docendum  judicatus  icaveant  favure  qu<»- 

dam  humano  ju ventotem  fallant  et  conscientias  laedant  suas  ,  revervndi»iu." 

et  illustrissimo   prineipi  .Tulio   aut   eius  successoribus ,  quos  non  uiina? 

v)  Hier  schrieb  die  vorerwähnte  audere  Hand  an  den  Rand  recht*  >KE* 
und  an  den  Rand  links:  „f. 

**)  Von  der  mehrgenannten  Hand  aus  ,corporiu  corrigirt. 

***)  Vor  »|Uotiescnni|Ue  ist  von  der  gleichen  Hand  an  den  Rand  DP  ̂ sehritbet 

f)  Ursprünglich  lautete  die  Fassung:    „renuntiare.  eeteri  sedalo 

diligenterque  i  n  v  i  g  i  1  a  b  u  n  t .  . .  .*    die  Worte:   „cetero  sedulo"  s>iud  aisr«- 

strichen.    Ks  inusste  jedoch  auch  noch  das  au  „diligenter-  gesetzte  .qae"  grtilgt 
werden. 
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sperat.  rei  litterariae  araantes  fore,  Offerent  ac  praesentabnnt  [bumillime- 

que  rogabnnt,  ut  ■  ad  promovenda  medica  studia  in  defuncti  locum  as- 

sumatur ,  nisi  reverendissimus  ac  illustrissimus  pro  tempore  prineeps 

existens  mapris  idoneum  iain  prac  nianibus  haberet  et  alteri  praeferre 

vrllct.  rereptus  professionein  fidei  iuxta  concilii  Tridentini  formulain 

ft«  erit  et  juramentum  praestiterit  corporale  iuxta  praelectionem  pedclli, 

ut  doctorandJ  praestare '  solent  ad  sceptri  nttactum,  tunc  in  facnltatein 
recipiatur  et  eiusdem  pri vilejriis  pariter  cum  reliqiiis  de  collegrio  praudeat 

<>t  fruatur.  haec  autem,  quae  iain  praeseripta  sunt,  de  licentiatis  et  doc- 

t..ribus  aliunde  advenientibus  intelliguntor].*) 

De  professor um  numero. 

Vi  facultas  medica  professorum  numero  eeteris  band  videatur  in- 

Mir,  almae  huius  nniversitatis  fundator,  praesul  et  dux  Julius,  pro  suo 

"•inpntlari  et  eximio  amore  in  rem  medicam  quatuor  professores  esse  volnit 

♦  t  deerevit.  qui  e  cathedra  ut  probe  norint  quid  docendum,  trienniis  sin- 

irnlis.  quo  temporis  spatio  integer  medieinae  cursns  absolvendus,  sequens 

d.jcendi  methodus  maturo  doctorum  virorum  judicio  examinata  et  approbata 

mit.  ac  deineeps  observabitur.    (  ?) 

Ordo  docendi  medicinam. 

Theorieus  primus  anno  primo  explicabit  aphorismos  Hyppocratis,  se- 

tando  anno  eiusdem  libros  quatuor  de  vietus  ratione  in  inorbis  acutis, 

feitio  libros  tres  prop-nostieorum  Hyppocratis  et,  si  temporis  admittant 

ang-nstiae.  argumentum  de  pulsibus. 

Theorieus  seeundns  primain  primae  Avicennae  anno  primo,  seenndo 

artem  parvam  Galeni,  tertio  compositionem  medicamentorum. 

Practicus  anno  primo  materiam  de  febribns  sequendo  Avicennae 

ordinem,  secundo  morbos  particulares  a  capite  ad  ventriculum,  tertio 

morbus  reliquos. 

Chirnrgiae  professor  anno  primo  minores  praeter  naturam,  secundo 

mlnera  et  ulcera,  tertio  fracturas  et  luxationes. 

Com  autem  tractatus  sinpruli  annum  non  requirant  integrum,  subinde 

in  a^state  vim  et  naturam  herbarum  explicabit,  liyeme  vero  anatomen 

pnqx»net ,  ad  quam  exercendam,  si  corpora  humana  defuerint,  bestiae 

aüae  non  minus  hunc  in  usum  commodae**)  subministrabuntur. 

*)  Was  oben  von   „  h  um  1 1 1  i m  e  q  u  e  u   —  „  in  t  e  1 1  i  gun  tn r  a  zwischen 
kige  Klammern  gesetzt  wurde,  ist  in  der  Vorlage  jetzt  theils  unterstrichen  nnd 

zum  Theile  auch  ausgestrichen. 

**)  Von  der  oft  genannten  Hand  aus  „commode"  corrigirt. 
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Praelectiones  sinpulae  unius  erunt  horae,  in  quibus,  ut  an«lit..rum 

eonsulatur  profeetui  literario,  ad  calamum  dictabunt  doctores  diligeuteniu.» 

eurabunt,  ut  si  quam  materiaiD  integre  ub  anjrustias  temporis  tractar»- 

nequeant,  anctorcs  de  eodem  argrumento  scribentes,  quos  domi  lt-jrant. 

candide  fldeliterque  indicent. 

De  vestitu  professor «m. 

Utentur  to^is  in   praelectionibus   habendis  uti  et   in    publnis  a.- 

solennibus  actibus  ad  majorem  sibi  cum  apud  Btudiosos  tum  buius  civitatis 

cives  eomparandam  auetoritatem  et  di^nitatem,  epomides  «-t  bireta  c.n-nuVi 

coloris  in  promotionibus  adhibebunt ,  quae   propriis  sumptibns  roraoant. 

D e  disputationibu s. 

E  disputationibus  cum  nou  minor  quam  ex  praelectionibus  imo  kapp 

major  et  uberior  promanet  tructus  et  utilitas,  nunqnam  illae  ob  studi»s.>- 

rum  paucitatem  praetermittentur,  sed  singiilis  mensibns  seund  minimnn 

babebuntur,  quibus  omnes  intererunt  professores  a<-  discipnlos  disputani« ■* 

sua  exeitabunt  praesentia,  suas  quoque  partes,  quoties  iudicav«-rint 

opus,  interponent. 

Ut  auditores  eorum.  quae  in  scbolis  audierunt,  certiorem  a«  quira:j; 

Cognitionen!  omniaque  ad  praxin  et  usum  paullatim  revocare  disrant  hu 

enim  omne  Studium  spectat)  professores  ad  consultationes  medicas  dr  in- 

tirmis,  eos  si  rojrent,  libenter  admittant ,  uti  quoque  si  bospitalia  fr«* 

quentent,  frequentabunt  vero  saepius  eaque  adeundi  Uber  am  babfbum 

potestatcm.  tum  ut  de  intirmis  bene  mereantur  tum  ut  bac  ratione  di*- 

cipulorum  suorum  profectni  consulant. 

Et  cum.  qui  praxin  bac  in  urbe  exercent.  prinsquam  id  juramenT  • 

praestito  facere  baud  debeant,  et  nonnulli  subinde  irrepant  tarnen.  ,ii 

temere  innrmorum  curam  suscipiunt,  in  medicina  nec  doctores  vel  licentiati 

promoti,  non  absque  multorum  aegrotorum  discrimine  vitae,  idcire«»  dili 

g-enter  deinceps  doctores  et  professores  baue  in  rem  invigilabunt,  sique  <b* 

prebenderint  quempiam,  qui  absque  juramento  iquod  in  cancHlaria  tieri  S*dH 

et  approbatione  * )  simile  quippiam  tentaverit,  eum  citra  moram  ad  consiliari  •« 

reverendissimi  prineipis,  ut  mature  gliscenti  morbo  oc<  nrratur.  defrreat 

Pharmacopaeorum  examina  et  visitationes  semel  minimum  in  ann  ■ 

et  quidein  **)  iiistituent,  quibus  et   Studiosi  maxime   >i  r»c-rr  : 

interesse  poternnt. 

*|  Ursprünglich  stand  in  der  Vorlage:   „in  acta  et  appro  bation»' 

..in  acta*  ist  nunmehr  gestrichen. 

**)  Ein  freier  Platz  in  der  Vorlage  und  am  Rande  rechts  das  Z«  n  h-c .-  .  * 
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I)  e  k  u  r  t  o  a c  a  (1  e mi c  o. 

Franeonia  cum  prae  ceteris  ferme  nationibus  multis  et  salutaribus 

Leibis  et  plant is  abundet  praebeatque  matoriam  sedulo  tractandi  Studium 

herbarum,  dabitur  idcirco  locus  seil  in  bospitali  Julian«)  seil  borto  aeade- 

mi<v  extra  muros  civitatis  ad  plantandas  berbas  non  domesticas  tantum, 

verum  etiam  peretrrinas,  illiusque  cura  et  inspectio  professori,  qui  rem 

herbariam*)  docet.  demandabitur**),  sique  ad  buiusmudi  borti  instrueti- 

onem  ope  et  auxilio  aliquo  fuerit  opus,  reverendissima  eelsitudo  sua  deesst; 

'.im  non  patietur. 

De  feriatis  diebus  professorum. 

Public»'  non  doceatur  iis  diebus,  quibus  uuiversi  professores  tali 

monere  abstinent,  nempe  quarta  in  bebdomade  feria,  nisi  duo  in  septi- 

tnatm  festa  occurrant,  praeterea  a  festo  d.  Tkomae  ad  Circumcisionem 

iivme,  feria  item  II4.  III*  et  IUI"  post  quinquagresimam.  a  dominica 

Palmarum  usqiie  ad  dominicam  in  albis,  festo  d.  Marci,  l'eriis  Kojrationum 
et  in  amburbalibus  ss.  (iro^orii,  Kiliani,  Cirlaci,  vijrilia  Pentecostos  usqiie 

•öl  feria  in  tertiam  inclusive,  in  canicularibus  a  festo  d.  Kiliani  usqiie  ad 

b.  virgrinis  assumptae  diem,  in  autumiio  quamdiu  vindemiae  durant,  quarum 

Ulitin  in  sig-no  campanae  in  summa  aede,  finis  vero  ig-ne  et  taedis  ardentibus 

denuntiatur,  iisdem  item  diebus.  quibus  disputationes  publiiae  et  solennes 

habt-nttir.  qnando  examina  et  actus  pro  gradu  licentiae  vel  doctoratus 

exerrentur,  in  viprilia  et  in  ipso  d.  Lucae  Kvanjrelistae,  medicae  facultatis 

patroni,  festo.  denique  qnando  anatomiae.  berbarum  inspectiones.  pkarma- 

'"paeoruiii  examina  et  visitatioues  instituuntur. 

De  abseilt  iis  professorum. 

l^uantain  in  re  literaria  jacturam  patiatur  studiosa  juventus  ex 

■  rebra  seu  diuturna  doctorum  absentia  iiotius  est  quam  scribi  aut  dici 

possit.  idcirco  medicae  facultatis  professores  sedulo  cura  bunt,  ne  a  sebolis 

unquain  aut  certe  raro  absint:  profecturi  extra  urbein  ad  duos  dies  cum 

decani  facient  scitu  et  nutu,  longioris  absentiae  vero  a  reverendissimo  et 

iilastrissiiiio  principe  licentiam  impetrabunt.  idemque  facturus  est  decanus, 

si  diotius  quam  biduo  ab  urbe  abesse  velit.  ***) 

*~)  Von  der  oben  erwähnte»  Hnnd  aus  „herbaram"  verbessert. 

** )  Nach  „demaudabitur"  folgte  in  der  Vorlage  ursprünglich:  „qui  hao 

maxime  delectatnr*;  dieser  .Satz  ist  jetzt  aber  ausgestrichen. 

***)  Am  linken  Rande  ist  beigesetzt:  „CC*. 
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De  aaditoribus  medicinae. 

Medicinae  operam  dare  volens  in  academia  YYircebnrgensi,  adeat  facal- 

tatis  medicae  decanum  et  petat,  albo  uiedicorutn  se  inseri,  et  juram^utam 

praestet  ad  manus  decani  in  hanc  formam: 

rEgo  N.  X.  juro  et  promitto,  nie  lubenti  et  prompto  animo  legfibu 

et  statutis  medicae  facultatis  lideliter  obtemperaturnm.  praeceptoiYl 

meos  omni  konore  affecturum,  lectiones  doctorum  ordinarie  legfentium 

dilipfenter  et  frequenter  auditurum  et,  ne  oberrando  et  divagan<lv 

mulctam  facultatis  incurram,  uperam  ine  daturum." 

Admoneatur  autem,  ut  sibi  ipsi  nun  desit,  alias  vel  publica  tefti- 

monia  vel  promotionis  honores  difficulter  consecuturus.  *) 

De  tempore  completionis  pro  pradibus  in  fa  ml  täte 

m  e  d  i  c  a  n  d  i  p  i  s  c  e  n  d  i  s. 

Aspiraturus  aliquando  ad  Iicentiae  vel  doctoratus  jrradum  per  trien- 

nium  diligenter  audiat  lectiones  ordinarias  aut  se  audiisse  luculeiitis  te*ti- 

moniis  probet  et  fidein  suftieientem  faciat,  iuterim  baccalatireatus  «rra-ium 

suscipiat  quasi  initiuiu  dignitatis  adipiscendae.  atque  hoc  qaiden  fc 

magistro  artiuiu  bic  vel  alibi  promoto  intelligratur.  alii  vero  philosophia^ 

gradibus  non  exornati  ad  quinque  aunorum  spatium  continuaadara 

lectioiium  lnedicarum  oblij;entur  vel  ad  minimum  quatuor.  si  super  L  ̂- 

rigore  iustis  de  causis  fuerit  a  facultate  medica  cum  aliquo  dispeusatom. 

ordinarie  etiam  bis  respondeat  publice  et  per  ferias  eaniculares  public« 

repetat  extra  ordinarie  niateriam  aliquant  medicam  a  decano  assiirnatain. 

De  petitione  examinis  et  promotionis. 

Ad  graduni  bacealaureatus ,  Iicentiae  vel  doctoratus  aspiraturu* 

coram  senatu  medieo  per  decanum  in  id  eonvorato  de  se  examinand*' 

et  promovendo  petitionein  instituat  ibique  cum  obstaculo  nullo  oecurr^nt** 

de  completionibus ,  responsionibus  et  repetitionibus  publicis.  tid«-.  moribus. 

aetate,  parentibus  habilis  et  idoneus  judicatus  fuerit,  qui  ad  p»ri<  uIoil 

examinis  admittatur.  de  impensis,  sumptibus,  ritibus.  <  onsnHudinibu» 

aliisque  ad  actum  solennitatemque  promotionis  pertinentibus  per  de»  anuin 

commonefiat  et  informabitur.  sub  id  jurabit  examinandus  decano  et  d<« 

toribus  de  senatu : 

_Ejro  X.  X.  juro  et  promitto,  nie  honorem  et  reverentiaui  ct»n- 

dig-nam  decano  et  doctoribus  huius  facultatis  medicae  exhibituruiu. 

statuta  eiusdem,  quantum  in  nie  erit,  observaturnm  et.  qnae  r-ta 

*)  Am  rechten  Ramie  ist  beigesetzt:  „BBU. 
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tenenda  sunt  ,  potissimum  circa  modum  et  formam  meae  examina- 

tionis,  minime  revelaturum.  et  si  contingrat,  nie  tardari  aut  rcjici 

a  gradu  petito,  nnnqnam  ultionem  aut  vindictam  nee  per  nie  nec 

per  alios  directe  vel  oblique  quovis  quaesito  colore  vel  ingenio  cura- 

tnruni.    sie  nie  deus  adjuvet  et  omnes  saneti  eins." 

De  teiitat  ion  ibus ,  punetis  et  exauiine  rigido 

licentiandorum. 

Factis  omnibus,  ut  praemissum,  decanus  petenti  examinando  tempus 

a<sijjnabit  ad  baccalaureatum ,  quo  professores  convenientes  interrogando 

exaniinandum  et  cum  eo  disputando  per  horas  duas  experiantur,  qnantum 

tarn  in   theorica   quam   practica   medicina   profecerit,    deinde  sequenti 

triduo,  qui  hoc  facere  volent  doctores,  etiam  in  domibns  suis  privatim 

sufficieiitem  in  arte  medica  pro^ressum  eius  explorare  poterunt.  post- 

Dodum,  ubi  professores  iidem  ad  hoc  convocati  eollatis  votis  idoneum 

enm  invenerint  et  pronuntiarint ,  domino*)  cancellario  universitatis  pro 

licentia  ad  exaniinandum  praesentetur,  idque**)  primo  quoque  tempore  fiat. 

praesentatione  itaque  aliisque  consuetis  pro  more  factis,  sequenti  die  in 

aurora,  sacro  audito  de  spiritu  saneto,  clausis  libris  medicis,  ex  quibus 

lectiones  publice  fieri  consueverunt,  ac  rursus  apertis,  citra  fraudem  assi- 

guabuiitur  examinando  duo  puneta  ex  consensu  majore  professorum ,  qiiae 

idem  postridie  mane  in  loco  examinis  eadem  hora  recitet.    et  tunc  rijride 

exquisite  examinabitur  ***  )  tarn  in  punetis  illis  quam  in  casibus  aliis  de 

praxi  medica  proponendis.     quod  si  in   responsionibus,   solutionibus  et 

casuum  definitionibus  ita  laudabiliter  se  gesserit,  nt  ab  omnibus  docto- 

ribus .  examinatoribus  vel  majore  illorum  parte  ad  licentiani  petendam 

admissus  fuerit  i  qua  de  re ,  ipso  abseilte ,  Vota  colligentur )  admissio  ei 

denuntiabitur.    actus  deinde  publici  dies  constituetur.  in  quo  per  cancel- 

larium  universitatis  licentiatus  forma  ac  ritu  consuetis  renuntietur,  prae- 

via kamen  fidei  professione  ac  juraniento  subsequenti. 

-Kgo  N.  N.  juro  et  promilto,  quod  decanum  et  seniores  doctores 

et  licentiatos  condiprno  honore  et  reverentia  prosequar,  item  quod 

privilegia,  libertates,  statuta,  ordinationes  facultatis  meae  factas  et 

*)  In  der  Vorlage  hicss  es  ursprünglich:  „qui  domino",  das  „qui"  ist 
jttzt  jedoch  getilgt. 

•*)  In  der  Vorlage  stand  ursprünglich  „id  cum  reverentia".  ,.  cum 

rM-t-rentia"  ist  jetzt  ausgestrichen  nnd  an  „id"  hat  die  oft  erwähnte  gleich- 

zeitig? Hand  das  Wortcheu  „qne"  gehangen. 

•**)  Von  der  eben  erwähnten  Hand  corrigirt  aus  „exam  inabnntar". 
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rationabiliter  faciendas  et  consuetudines  laudabiles  servabu,  quantm 

potero  et  novero,  itidemque  pro  ipsis  defendeudis  stabo  et  lateral 

ad  quemcunque  statum  devenero,  item  quod  facultatis  meae  bunam 

procurabo  ipsamqne  de  damnis,  si  quae  imminere  pereepero.  promc- 

vebo  et  tuebor,  item  quod  inter  doctores  et  licentiatos  paeem  - 

concordiam ,  quantum  in  nie  erit,  servabo  nec  euiqnam  detratan 

publice  vel  occulte ,  et  quod  secreta  facultatis  meae  non  revelat*. 

item  quod  licentiae  gradum  in  alia  universitär  in  bac  facultas  n  o 

resumam  nec  insignia  doctoratus  alibi  recipiam.  sie  nu*  dens  adjav*: 

et  omnes  eius  saneti." 

Praestabunt   hoc   ipsum  juramentum  baccalaurei  quoque .  ex.vpu 

clausula*)  de.  non  revelandis  videlicet  secretis. 

i  De  doetorandis. 

Formula  juramenti  a  doctorando  praestandi  haec  a  pedeüo  ipu 

praeletfetur: 

„Domine  licentiate.  priusquam  ad  cathedram  doctoralem  as.^udar 

jnrabis,  quod  decano  et  senioribus  de  facultate  medira  d^bitai 

reverentiam  exhibere  velis ,  secreta  celanda  nullatenus  revlaiv 

privilegia  et  statuta,  libertates  et  ordinationes  uuiversitam  rt 

facultatis  medicae  factas  et  rationabiliter  faciendas  ac  consurtadin- 

laudabiles  observare  et  pro  ipsis  defendeudis  laborare  commodj^ 

procurare,  quantum  poteris  et  noveris,  ad  quemeunque  statum  i- 

veneria.* 

Tunc  si  doctorandus  apicem  seeptri  «Haitis  attig-erit ,  appr..ba«>- 
eensebitur. 

Ita  in  cathedram  doctoralem  admissus  legrere  non  ineipiat.  aci^ 

quam  novo  habitu  doctorali  aliisque  doctoratus  insignihus  sollenit^r  & 

exornatus.  insigrnia  haec  tradentur:  epitogium  ac  biretum.  annula»  a* 

ipso  promovendo  subministrandus  et  liber.  deinde  osculum  ac  p<>>tr-e.«' 

verba  solennia  promotionis  cum  benedictione  subjungrenda. 

De  locatioue  doctorum  vel  licentiatorum  hic  vel  alihi 

promotorum. 

Xe  aliqua  ea  de  causa  in  hac  academia  Wircebur^eosi  oriatar  i» 

et  controversia,  is,  qui  sequitur.  in  publicis  actibus  et  Convention» 

servabitur.     ab  uno  latere  post  rectorem,  cancellarium  urbUqo>  ha.«» 

praelatos  et  cathedralis  ecclesiae  canonicos  capitulares  sedebunt  d.--:^ 

*)  Die  ursprüngliche  Fassung  lautete:  „exceptis  duabus  cUassli»-  ä 

vorerwähnte  gleichzeitige  Hand  hat  die  in  deu  Text  aufgenommene  Redactiou  c-fc*".- 
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theulogi  et  lirentiati,  deinde  faeultatis  artisticae*)  professores  et  magistri, 

ab  altero  illustres  t-t  generosi  eomites  uempe  et  barones,  quos  doetores 

juris  et  licentiati  ar  mediei  seqtientur  illo  online,  nt  qui  citins  ad  cathedram 

rel  facultatein  aut  ronsilitiin  (in  quo  et  licentiatis.  si  idonei  fuerint  reperti, 

locus  erit  recepti  fuerint,  respeetive  cteris  praeeant:  similiter  et  qui 

hie  proraoti  doctoribus  ac  licentiatis  alibi  creatis  Semper  praeferantur. 

De  taxa  seu  iurinm  sulutione. 

Examinandus  pro  baccalaureatus  gradu  sex  florenos,  pro  licentia 

viirinti  s«  x  numeret  deeano.  quuram  duo  domino  promotori,  duo  decano, 

IUI  fisco,  reliqui  inter  professores  examini  per  omnia  praesentes  distribuan- 

tnr.  nbi  deeanus.  si  professor  sit,  denuo  inter  eos  est  coraputandus. 

Doctor  vel  licentiatus  aliunde  huc  veniens,  priusquam  ad  facultatem 

medieam  admittatur,  facultati  et  fisco  IUI  numeret  florenos,  duos  vero 

petens  a  protVssoribus  consiliuin  medieum.  ditioribus,  nt  suo  consulant 

h-.nori.  eertum  hic  nun  praescribitur  pretinm  seu  honorarium.nnmerandum. 

singuli  doctorandi  pedello  universitatis  numerent  tres  florenos,  licentiandi 

duos,  baccalanrei  unnm.  pro  gradu  disputantes  singulis  vicibus  quartam 

rloreni  partem,  tantundem,  quahdo  interest  sacro  missae  sacrificio,  dum 

pro  facnltate  medica  eelebratur,  pro  saero  academico  florenum. 

De  dispensationibus  circa  statuta  medica e  facultati 8. 

Cum**)  non  raro  temporum  mutatione  leges  vel  mutari  vel  abro- 

trari  ipsa  experientia  doceat,  idcirco  medicae  facultati  haec  potestas  con- 

«♦•ssa  est,  ut,  si  posterttm  contingat,  quaedam  praedictarum  legum  seu 

statutorum  esse  corricenda  aut  mntanda,  id  ipsum  faeere  possit.  accedente 

reverendissimi  et  illustrissimi  principis  ac  domini  fundatoris  ac  succes- 

><>ruin  »üus  aliarumque  facultatum,  quatenus  earum  interest  aut  interesse 

jMjt»*st,  <ons»»nsu  et  voluntate. 

Eine  gleichzeitige  Aufzeichnung,  eingebunden  in  das  im  bist.  Verein 

von  Interbanken  befindliche  Mannscript  178  in  Folio  nnd  zwar  Blatt  4*K> 

bis  4öö  resp.  4o7.  Die  Correcturen  sind  in  den  Noten  aufgeführt;  dort 

Ünden  sich  auch  die  von  ein  und  derselben  gleichzeitigen  Hand  geraachten 

Buchstabenverweise  angegeben,  deren  Bedeutung  nicht  mehr  zu  eruiren  ist. 

Zu  vgl.  der  betreffende  Abschnitt  über  die  Kntuickelong  der  me- 

dicinischen  Facultät  im  1.  Bde. 

*)  Ursprünglich  war  in  der  Vorlage  eine  Lücke:  die  vorgenannte  Hand  hat 

•  las  Wort  »artisticae"  bei>;esohrieben. 

•*)  Am  liuken  Band  ist  beigesetzt:  „AA". 
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Nr.  95. 

Papst  Paul  V.  bestätigt  dem  Bischof  Gottfried  von  Hamberg,  Er- 

wähltem  von  Wirzburg ,  die  Verleihung  je  eines  Canonieats  an  drn 

drei  Stiften  Ifang,  Xcumünsfer  und  St.  Burkard  an  je  einen  Doktor 

und  Lehrer  der  Theologie. 

UMS,  17.  Februar.  Rom. 

Paulus  papa  V.  Venerabiiis  frater,  salutem  et    apostolieani  Wu* 

dictionem.   Cum  nonnulli  Romani  pontifiees  praedecessores  nostri  per  tut 

tarn  sub  plumbo  quam   in   simili   forma  brevis  expeditas   literas  tMK 

existentibus  episcopis  Herbipolensibus  praedecessoribus  tuis  nnnm  et  unam 

s.  .Toannis  Evangelistae  Xovi   Moiiasterii   intra   ac   alium   et   aliam  s. 

Joannis  in  Hangiis   neenon   reliquum   et   reliquam   s.   Hureliardi  traii* 

poutem  extra  muros  Herbipolenses  eeelesiarum  eanonieatus  et  pra»*beuda.v 

quos  in  quibusvis  tarn  iuxta  coneordata  nationis  Germauieae  <nni  >-<i" 

apustolica  inita  apostolicis  quam  ordinariis  mensibus   nuneupatis  pruuo 

simul  vel  successive  per  cessum  vel  decessum  seu  quamvis  aliam  dimi> 

sionem  illos  obtinentium  aut  alias  quovis  modo  extra*'  Romauain  «urian, 

vacare  eontigisset,  etiamsi  dispositioni  apostolicae  specialiter  vel  ex  quo- 

vis causa,  praeterquam  ratione  vacationis  illorum  apud  sedeni  apostolicam. 

aut  familiaritatis  continuae  eommensalitatis  ipsorum  praedeeessorum  »ot 

alieuins  s.  R.  e.  cardinalis  viventis,  ruius  consensus  requirendus  (otH. 

generaliter   reservat!    aut    ex   generali    reservatione    apostolica  anV-t! 

fuissent.  tribus  clericis  saecularibus  dietae  nationis  Germanicae  in  tbhr 

logia  doctoribus  catholicis  in  aliqua  approbata  universitate  studii  p- 

neralis  cum  rigore  examinis  promotis,  qni  illos  obtinentes  iuxta  pr^vidAni 

desuper  per  praedictos  tune  existentes  episcopos  Herbipolenses  faciendaci 

ordinationem,  tarn  in  Herbipolensibus  et  praefatis.  quam  aliis  quibusrun  ,a' 

dictarum  civitatis  et  dioecesis  Herbipolensis  ecclesiis  clero  sennones  tacet* 

et  populo  verbum  dei  praedicare  ac  in  locis  ad  boc  coiigruis   »  t  ««-n 

venientibus  per  ipsos  tune  existentes  episcopos  Herbipolenses  d**sisnian*li4 

leetiones  in  theologia  legere  tenerentnr,  cum  plenitudine  iuris  carn>ni<i 

conferendi  faeultatem,   dummodo   dilectorum   filiorum   s.   Johannis  N<-T«: 

Moiiasterii  et  s.  Johannis  in  Haugiis  ac  s.  Burchardi  eeelesiarum  pra»- 

dictarum   capitulorum ,    ad   quos  ipsarnm   eeelesiarum   canonkatuunj  tt 

*)  extra  fehlt  in  der  Kopie  von  ur.  i». 

» 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  «•:»  1 1018). 257 

praebeiidarum  eollatio,  provisio  et  quaevis  alia  omnimoda  dispositio  de 

antiuna  et  approbata  eatenusque  pacitice  observata  consuctudine  spectare 

asserebatur ,  qnoad  canonicatos  et  praebendas  in  mensibtu  ordinarils 

huiusmodi  vaeatnros  ad  hoc  expressus   accederet   assensus ,  auctoritate 

apostolica  concesserint*»,  decernentes  eosdem  canonioatus   et  praebendas 

oiericis  doctoribus    huiusmodi    per    eosdem    episeopos  ilerbipolenses ,  ut 

prartertur,  conferendos  etiam  extra  dietam  cnriam  et  illornm  commendis 

cessantibns,  si  commendati  ac  unionibus  dissolutis  si  uniti,  ae  eommendae 

et  uniones  huiusiuodi  de  tunc  apud  sedem  praedictam  vaeantibus  factae 

tuissent    vacautes,    sub    quibusvis    «rratiis   expectativis   speeialibus  vel 

jreneralibus.   aut   etiam   mentalibus   reservationibns,   primariis  precibus. 

noininatioiiibiis   et    nominandi    ac  etiam  nominatis  conferendi  mandatis, 

facultatibus.   indultis,  eollationibns,  provisionibus,  commendis  et  quibns- 

vis   aliis   dispositionibus,   etiam   per   eosdem   praedeeessores   nostros  et 

-edeiu  praedictam  aut  eins  legatos  de  latere  et   motu  proprio,  quibus- 

vis  personis  et  dictornm  liomanorum  pontitieum   praedecessorum  nostro- 

rnm   et   illorum   suceessorum   similiter    Iioinanorum   pontiticum  antiquis 

et   descriptis    familiaribus   contiuuis   commensalibus   et    (juibusvis  prae- 

dietae.    sedis    et    Homanae    curiae    ot'ticialibus ,    etiam   offieia   sua  acta 

«x^reentibus  et  aliis  quibuscunquo  personis  cuiuscunque  etiam  difjnitatis, 

status,    gradus ,    ordinis,    eonditionis    vel    praeeminentiae  existentibus 

uliter   qaam  praefertur  qualificatis  sub  quaeunque  forma  et  expressione 

verborum    et    cum    quibusvis    etiam   derogatoriarum    derogatoriis  aliis- 

qu»>    tortioribns    efficacioribus    et    insolitis    clausulis   irritantibusque  et 

alii.s   decretis,  etiam  imperatoris.  regnm ,  dncum  et  aliorum  principum 

rontemplatione  vel  intuitu  nmcessis  eatenus  et  in  posternm  coucedendis 

nullatenus  comprehendi  nee  comprehensos  censeri  nec  illornm  praetextn 

areej»rari   aut  de  illis  «uiquam   provideri   quoquomodo  pnsse,    sed  ipsos 

tanc   existentes  episeopos   Herbipolenses   de  illis  providere  debere  per- 

M.r,i>  ,    ttt   praefertur,  qualitieatis  in  omnihus  et  per  omnia.  perinde  ac 

«i  eratiae  expei  tativae  speciales  vel  generales  aut  etiam  mentales  reser- 

vationes.   primariae    praeces   nominationis,   mandata,   facultates,  indulta, 

rollationes,  provisiones,  eommendae  et  aliae  dispositioncs  huiusniodi  ab 

ewlein    praedecessoribus  nostris  et   sede   praedicta   ac   eins   legatis  ac 

etiam  .1»-  latere  nullatenus  emanassent  nec  apparerent  nee  per  quaseunque 

literas  eiusdem  sedis,  vel  legatorum  eins  literis  oorundem  praedeceasonim 

nostroruin  nullatenus  censeri  derogatum  nec  aeceptationos,  eollationes,  pro- 

visiones. rommendas  et  quasvis  alias  dispositiones  de  illis  etiam  quibusvis 

*)  convenerit  nr.  9. 

<;r»<  bir-hte  der  I  niversit  it  Wirzburjr.    2.  Uan.l.  17 
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personii  aliter  quam,  ut  praefertur,  qualificatis  etiam  per  di«  tos  praedm-s- 

sores  nostros  et  sedein  praedictam  aut   legatos  huismodi  factas  ulliti* 

rohoris   vel  momenti  existere  liulluinque  per  eas  ins  aliiui  qvseri  vd 

etiam  coloratam  titulum  possidendi  tribni  posse,  sicqne  per  qnofCUqit 

iudiees  ordinarios  et  delegatos  etiam  cansarum  palatii  apostoliei  auditor« 

sublata  eis  et  eorum  euilibet  quavis  aliter  interpretandi,  diffiniendi  r\ 

ittdicandi  facultate  et  auctoritate  interpretari,  diffiniri  et  iudicari  det*r* 

necnon  iritum  et  inane,  si  seeus  super  Iiis  a  quoqnam  quavis  auctoritate 

etiam  praedictos  praedeeessores  nostros  et  sedem  praedictam  et  eins  lerat<* 

etiam  de  latere  ac  nnncios  scienter  vel  ignoranter  eontigisset  attnitari  <-t 

subinde  eisdem  episcopis  Herbipolensibus,  ut  sucredente  praedictorum  triam 

canonicatuum  et  praebendarum  vacatione  praedicti  episcopi  Herbipolfltfil 

illos  nun  solnm  magistris  in  tbeologia  sed  etiam  doctoribus  in  iure  <a- 

nonieo,  eatholieis  tarnen,  conferre  et  de  illis  providere  valerent,  auctoritate 

apostolica  praedieta  indulserint,  prout  in  dictis  praedecessorum  pra^lic- 

torum  literis  continetnr.    Nos  eorundem  Romanorum   pontincium.  prae- 

decessorum nostrorum,  vestigiis  inhaerentes  ac  fraternitatem  tuam  ob  Hu> 

eximia  in  nos  et  sedem  apostolicam  fidei  et  devotionis  merita  specialem 

favoribus  et  gratiis  prosequi  volentes  et  a  quibusvis  exeommunicatiouis. 

suspensionis  et  interdicti    aliisque   ecrlesiasticis  sententiis ,   eensuris  >-t 

poenis  a  iure  vel  ab  homine  quavis  occasione  vel  causa  latis,  si  quibn? 

quomodolibet  innodata   existit,    ad  istarum   praesentium   duntaxat  e««n- 

sequentiam  barum  serie  absolventes  et  absolutam   fore  censentes,  >ap- 

plieationibus  tuo  nomine  nobis  super  boc  bnmiliter  porreetis  indinati. 

tibi,  ut  succedente  praedictorum  trium  canoniratuum  et  praebendarum  va- 

catione ,  illos  tarnen  magistris  in  theologia,  quam  doctoribus  in  iure  ca- 

nonico  eatholieis  tarnen  servata  in  reliquis  eorundem  praedecessorum  no- 

strorum literarum  forma  conferre  et  de  illis  etiam  providere  libere  ?t 

licite  valeas,  eadem  auctoritate,  tenore  praesentium  concedimus  et  indul- 

gemus  atque  collationes  et  provisiones  de  dictis  eanonicatibns   et  pra*- 

bendis  pro  tempore  vacantibus  per  te,  ut  praefertur,  faciendas  a  quoquara 

quovis  praetextu  impugnari  aut  invalidas  renseri  vel  allegari  nullitem!« 

posse,  sieque  et  non  aliter  per  quoscunque  iudices  ordinarios  et  delejrat«* 

etiam  cansarum  palatii  apostoliei  auditores,  sublata  eis  et  eorum  «uiiib-t 

quavis  aliter  iudieandi  et  interpretandi  facultate  et  auctoritate  iudicari 

et  difnnire  debere  ac  irritum  et  inane,  si  secus  super  bis  a  qnoquam 

quavis  auctoritate  scienter  vel  ignoranter  contigerit  atteutari.   non  ob- 

stantibus  quibusvis  eonstitutionibus  et  ordinationibus  apostolicis  netre-n 

omnibus   illis,    quae  üdem   Romaiii    pontitiees   praedeeessores    nostri  in 

suis    literis    liuiusmodi   voluerunt    non    obstare    caeterisqne  contraria 
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qaihascunque.  Datum  Romae  apud  s.  Mariara  maiorem  sub  annulo 

piscatoris,  die  XVII.  Februarii  MPCXVIII.  pontificatns  nostri  anno 

decimo  tertio. 

Das  Original  in  der  k.  Univ.- Verwalt. -Registratur ,  ein  Perg.  Fol. 

Tat.  BI .  bezeichnet  Arch.  lad.  A.  lit.  b.  Eine  Abschrift  im  Kopeibnche 

lit.  D.  166*.  CCXLVI.  Nr.  4      dann  im  Kopeibticb  nr.  9.  CCXLVI.  220  ff. 

Nr.  96. 

Biters  des  Reetors  des  Jesuit eixc oll egiums  Uber  das  zum  Zwecke  des 

l'ntcrrichts  ihm  zeitweise  eingeräumte  sogenannte  Juristenhaus. 
1623,  11.  April.  Wirzburg. 

Eero  Andreas  Kirchner? .  collegii  societatis  Tesu  Herbipoli  pro 

tempore  rector,  fateor.  nie  cum  reverendissimi  et  illustrissimi  principis 

ac  domini,  domini  I'hilippi  Adolphi,  Wureeburgensis  episcopi,  Franciae 

Orientalin  ducis  etc.,  et  primariorum  dominorum  eapitularium  clementis- 

limo  et  eleiuenti  eoncensu,  assentientibus  elarissimis  et  consultissimis  do- 

tuinis  juridicae  farultatis,  doctoribus  et  professoribus,  domum,  quam  rocant 

juridicam,  ad  usum  seolarum  accepisse,  donec  aliter  vel  necessitati  sebo- 

larum  vel  faeultati  praedietae  de  alia  domo  provideatnr.  Quod  si  autem 

ea  neeessitas  aliquando  incideret,  ex  qua  reverendissimus  et  illustrissimus 

prineeps  ac  praedicti  domini  capitulares  iudicarent,  eam  domum  prae- 

dictae  faeultati  a  nobis  restituendam,  eam  in  rem  paratissimi  erimus. 

In  euius  rei  hdem  bas  manu  propria  snbscriptas  et  consueto  col- 

Ih?ü  sifirillo  munitas  dedimus.    Herbipoli.  11.  April  anno  domini  1623. 

Andreas  ä  Kirchberg. 

Das  Original  auf  Papier  im  Archive  der  l'niv.-Verw.-Registr.  lad.  C.  lit.  c. 
Eine  Abschrift  in  d.  Kopeibnche  Nr.  7  CCXLVI.  93. 

Nr.  97. 

Hieronymus  von  Wirzburg,  Domherr  von  Bamberg  und  Wirzburg, 

z.  Z.  liector  der  Universität,  erneuert  die  Verordnung  gegen  jene 

Stutlirende.   die  innerhalb  i  Wochen  sich  bei   ihrer  Facultät  nicht 

anmelden  werden. 

[1626,  12.  März,  Wirzburg.] 

Nos  Hieronymus  a  Würzburjr,  ecclesiarum  rathedralium  Hamber- 

<*>risis  deranus  et  Herbipolensis  ranonims  eapitnlaris.  Cujnscunque  tandem 

hominnm  multitndinis  rectori  vel  conservatori  id  unieum  incumbit,  Dt 

jiacis  unitatem  in  suis  sibi  subjectis  prornret  et  conservet ,  qua  remota 

t«»ta  socialis  vitae  periret  utilitas,  nee  quidquam  boni  apreretur.  Xam 

17* 
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sicuti  homo  inhabilis  est  ad  qnidpiam  benc  agrendnm.  nisi  suarum  partium 

nnitate  sit  constitutum  ita  hominum  niultitudo.  pacis  Imitate  carens.  du 

impugnat  scse,  ab  omnibus  bonifi  actionibus  impeditur.  Cum  vpru  in 

quaeunque  coininnnitate  hoc  vinculum  pacis  nec  constitni  nec  conservari 

neque  violencia  seu  malicia  coerceri  seu  justitia  eonservari  aut  qua» 

cunque  disponi  possint,  quae  sunt  de  bouo  communi ,  nisi  eonstet,  »^ni  in 

lianc  vel  illam  communitatem  eensendi  et  nuraerandi  sint ,  hinc  \ez*< 

academicae,  ut  eertior  notitia  habeatur  eorum ,  qui  de  universitatis  «.um 

corpore  et  communitatis  tantoque  t'acilius  pax ,  unitas  et  qnodvis  bonuro 
universitatis  proenrari  possit .  sapientissime  statuunt .  qui  studiis  «ÜHK 

addicti  in  facnltate  suä  per  integrum  continuum  mensem  absque  rati«ma- 

bili  causa  sese  non  praesentabant,  illos  taiuquam  paei  universitatis  no.\i«>* 

a  corpore  academiae  rescindendos  esse  atque  privilfg-iis  academicis  exueinl"«. 

insuper  neque  in  urbe  hac  tolerandos,  nisi  civium  Herbipolensinm  «int 

lilii.  Quod  statutum  in  posternm  serio  observabitur ,  idque  omnibus  h>< 

decreto  nostro  communicatuni  voluinius.  *) 

Eiu  Eintrag  in  Acta  universitatis  Herliipol.  fol.  42b'4:ta. 

Nr.  98. 

Hieronymus   con    Wirt/tun/,   -.  Z.  Beetor  der    f  nirersitnt,  /ordert 

SämmÜiche  Studirende  zum  Erseheinen  bei  dem  rorgesehriebenen  Ade 

der  ö(f entliehen   Verlesung  der  rnirersit'its-Statuten  auf. 

1626,  14.  August.  [Wirzbnrg.] 

Xos  Hieronymus  a  YYürtzburg-,  ecclesiarnm  catbedralinm  Hamb»  r- 

irensis  decanus .   Herbipolensis   canonicus  capitularis.     Cum  sine  leiruni 

nervis   nec  domus   ulla  nec  eivitas   nec   ^cns  nec   hominum  Universum 

grenus  stare  nec  rerum  natura  omnis  nec  ipse  mundus  possit.  qiiocina  gt 

studiosae  iuventutis  in  omne  vitiornm  <renus  pro  aetatis  lnbri»  itate  ali.«« 

plus   aequo  proelivis  morum   di>s<dutio  diseipliuaeque   ne<rle<  tu«  le«ribß> 

quasi  quibusdani  trenis  coerceantur .  innocentia  morum  vijreat .  hotin-u 

studia  liberalesque  artes  tanto  diligrentius  colantur   feliciusque  floreaiit. 

denique  inter  membra  academica  et  purum  coelum  pax  «  t  tran^uillitas 

conservetur:  sapientissime  nmdator  hujus  academiae  constitutione«  qu.»* 

dam  et   legres   statutarias  conscribi,  proponi.  coli    ae  publicari  <  urav,:. 

mandans  jubensque,  ut  sinsrulis  annis  ad  minimum  semel  publice  praesro 

)  Die  Handschrift  fügt  hinzu:  I>ecretuin  hoc  seuatui  aca«braico  e#t  pf»*- 

latum  atque  approbatnni,  verum  ob  discessum  ni.  «1.  rectoris  tunc  temporU  aiMt* 

non  est,  sed  dilatum  nsque  ad  renovationem  «tudiorum. 
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tibus  oinnibus  academiae  capitibus  et  inenibris  praelegautur  ac  omnes 

academici  iis  constringantur.  Quae  leges  et  statuta  proxiina  die  lunae 

17.  Augusti  antemeridianu  tempore  ex  consilio  et  decreto  senatus  acade- 

mici praeleguntur.  ümues  ergo  et  singulos  academicos  serio  nionernus. 

ot  praedictä  die  circa  horam  octavam  priuio  ad  sacrum  in  templo 

atademico.  quo  finito  ad  aulam  academicam  compareant,  in  quA  statuta 

academiae  publice  praelegenda  fideliter  excipiant  atque  ad  illa  obser- 

vauda  quam  diligentissime  sese  accomodent:  quod  academicis  omnibus 

communicatum  et  serio  demandatum  voluimus.  Datum  sub  sigillo  uni- 

versitatis  Herbipolensis.  anno  1626,  mensis  Augusti  die  14. 

Ein  Eintrag  in  Act*  nniversiUtis  Herbipolensis  foL  43  b /44  a. 

Nr.  99. 

Privileg  des  Bischofs  Philipp  Adolf  für  den  Universitäts-Buchdrucker 

Johann  Vohnar  zu  Wirzburg  gegen  Xachdruck. 

182G,  3.  November.  Wirzburg. 

Wir  Philips  Adolph,  von  Gottes  Gnaden  Bischof  zu  Wirtzburg  und 

Herzog  zu  Franckhen.    Nachdem  uns  der  ersam .  unser  lieber  getreuer 

Johann  Volniar,  unser  Universitet  und  hohen  Schnei  allhie  verordneter 

und   bestellter  Buchtrueker,  unterthenig  zu  erkennen  geben,  wasmassen 

er   etliche   nutzbare  und   zu  Auferbauung   der   heilsamen  catholisehen 

Religion ,  auch  gedeilicher  Befürderung  der  lieben  Jugent  erspriessliche 

Bücher  und  Tractatus  auf  seinen  Verlag:  und  Tosten  ufzulegen  und  zu 

trocken    entschlossen,  dabey   aber   in   disen   geschwinden  Lauften  und 

Z-iten   allerhand  Verfortheilung  im  Nachtrucken  und  Distrahiren  zu  un- 

widerbringlichem seinem  Schaden    beschehenen  Verlags   und  spendirten 

t'neosten  besorgen  thete,  als  hat  er  uns  umb  Abwendung  solcher  bevor- 
stehenden Gefahr  unterthenig  anzurufen  und  zu  bitten  nicht  unterlassen 

»ollen  :  wir  geruheten  gnedig ,  ihme  überall  und  jede  Bücher  und  Trac- 

tatus und  was  er  sonsten  auf  unser  Vorwissen,  Consens  und  eigenhand- 

licher  Subscription  auflegen  und  trucken  würde,  ein  Privilegium  oder 

Freiheitsbrief,  solches  alles  in  fünf  Jahren  nicht  nachzutrucken,  und  da 

es  an  anderen  Ortem  ufgelegt,  gleiehwohln  in  unserm   Stift  Wirtzburg 

nnd  Herzogthumb  Franckhen  in  besagter  Zeit  nicht  distrahirt  und  verkauft 

werden    möchte,  aus  sonderbaren  Gnaden  mitzutheilen  und  zu  Statten 

kommen  zu  lassen.    Bekennen  demnach,  dass  wir  solch  sein  unterthenig 

Ansuchen  und  Pitten  vor  nit  unzimblich  ermessen  und  ihm  nicht  allein 

zu    Abkehrung   besorgender  Gefahr   im    Nachtrucken    und  Verkaufen, 
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sondern  auch  zu  besserer  seiner  Wohlfahrt  und  gedeihlichem  Aufnehmen 

nachfolgende  Freiheit  aus  wohlbedachtem  Math,  gutem  Rath  und  rechtem 

Wissen  gegeben  und  verliehen  haben,  geben  und  verleihen  ihm  dieselbe 

hiemit  und  in  craft  dises  Briefs,  dass  alle  und  jede  Bücher  und  Trac 

tatus  oder  was  sonsten  aus  unserer  austrucklichen  und  mit  eigener  Hand 

ander  zeichneten  Zulassung  und  Bewilligung  von  ihme  getruckt  werdeu 

möchte,  (davon  er  uns  allzeit  ein  corrigirtes  Exemplar  zu  unsern  Händen 

zuzustellen  hiermit  verbunden  sein  soll  >  innerhalb  fünf  Jafcren  in  unsern  Stift 

Wirtzburg  und  Herzogthumb  zu  Franekheu  nicht  nachgetruckt  noch  dieseltr. 

so  sie  an  einem  anderen  Ort  ufgelegt  und  in  besagt  unser  Stift  and 

Fürstenthumb  geführt,  darinnen  doch  nicht  distrahirt  noch  verkauft  werden 

sollen,  alles  bei  Poen  der  Confiscation  solcher  Bücher  und  ein  hundert 

Reichsthaler  Straf,  halb  unsers  Stifts  Fisco  und  den  andern  Tluil  besagtes 

unserer  Universität  bestelltem  Buchtrucker  Johann  Volmarn  nnnachle»slirh 

zu  bezahlen.    Dessen  zu  wahrem  Urkund  haben  wir  unser  Secret-In>ie2el 

an    diesen    Freiheitsbrief   wissentlich    hangen   lassen.    So   geben  und 

geschehen  in  unserer  Statt  Wirtzburg  den  dritten  Monatstag  Xovembril 

nach  Christi  unsers  lieben  Herrn  und  Seeligmachers  Geburt  im  seehszehen- 

hundert  sechs  und  zweinzigsten  Jahre. 

Eiue  Abschrift  in  dem  iui  k.  Kreisarchive  zu  Wirzburg  befindlichst 

Über  I.  divers,  form,  et  coutract.  Philippi  Adolphi  (nr.  .'17)  toi.  171  r  1"~ 

Nr.  100. 

Votum  des  Wirzburger  Domcapitels  über  das  Ansuchen  des  Jesuit*  n- 

l'roeinzials,  betreffend  die  Gründung  eines  Xovizenhauses  S.  •/.  <** 
Lande  zu  Franken. 

1627,  3.  August.  [Wirzborg.] 

P.  Joannes  Biegeysen,  Soc.  Jesu  Rector  allhier,  bringt  nmb-rtheui!: 

vor,  wasgestalt  unlangsten,  als  ihr  P.  Proviucialis  hie  gewesen,  bei 

ihrer  fürstlichen  Gnaden  sie  die  unterthenige  Erinnerung  wegen  An^Uung 

eines  Xovitiats  in  dieser  oberrheinischen  Provinz  und  sonderlich  im  I-uei 

zu  Franckhen,  inmassen  solches  auch  bei  weiland  H.  Bischofs  .talii  und 

Bischofs  Johann  Gottfrieds  fürstlichen  Gnaden  auch  vorgangen  *ei.  pe- 

horsamblich  erinnert,  mit  zu  Gemüthführung,  dass  solche  Fortstellun? 

dieser  zeit  zum  höchsten  von  nöthen  sein  woll,  weilen  nach  gethriit-r 

rheinischer  Provinz  der  Novitiatus  zu  Trier  in  diesen  obern  Lendero  zc 

einem  Seminario  nit  mehr  könte  gebraucht  werden  und  uff  solchen  Ab- 

gang die  Personen  hieroben  nit  ersetzt  würden,  dahero  man  in  ei^r 
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kurzen  Zeit  einen  merklichen  Mangel  der  zu  Kxpedirung  ihres  Instituti 

nothwendigen  Personen,  an  Praeceptorn ,  Cathegisten ,  Professorn ,  Pre- 

disrern  und  BeiehtvHtern  beiluden  und  sie  denselben  bequemlich  hin  und 

WM«  zu  suppliren  nit  Gelegenheit  haben  würden.  Wann  aber  sein  fiirst- 

liche  Gnaden  solche  Sachen  nit  allein  zu  fernerem  Nachdenken  gezogen, 

sondern  auch  den  P.  Provincialem  solches  seines  Anbringens  halber  zu 

einem  hochehrwürdigen  Oombeapitul  uff  instehendes  Peremptorium  remit- 

tirt.  dessen  aber,  wegen  anderer  Obliegen,  beuennter  P.  Provincialis  nit 

erwarten  mögen,  sondern  neben  Beifügung  der  allbereit  einkommenen 

Motiven  Ihme  befohlen ,  sich  uuterthenig  anzumelden  und  gehorsamblichen 

zu  bitten,  diesen  Dingen  lud  itziger  percmptorialischen  Versamblung  der 

Erheblichkeit  nachzudenken  und  mit  ihrer  fürst  1.  Gnaden  dahin  gnedig 

sich  zu  entschliessen ,  damit  dieses  hochnötige  Werk  einsmals  zu  seiner 

würkliehen  Vollstreckung  kommen  möcht,  als  habe  er  solches  hiemit  unter- 

thenitr  anzubringen  und  umb  gnedigen  Bescheid  zu  bitten  nit  underlassen 

sollen. 

I  >ess<rleichen  bitt  auch  P.  Provincialis  selbsteil  in  einem  absonder- 

lichen Schreiben  von  Asciiaffenburg  aus  mit  diesem  fernem  Anhang,  all- 

dieweil es  darauf  stund,  dass  in  Kurzem  das  Amt  Kitzingen  dem  Stift 

wiederum!»  eingeraumet  werden  soll,  gnedig  zuzugeben,  dass  dieser  hoch- 

uothweudige  Xoviziatus  entweder  zu  Kitzintren  oder  an  einem  andern 

(Vquemen  Ort  nffgerichtet  werden  möchte. 

Votirt :  Ks  were  dieses  Begeren  von  grosser  Importanz  und  starker 

('«■nse<iuenz,  sintemalen  nit  ein  Geringes  hiezu  uff  so  viel  Personen  er- 

fordert werde,  so  leichtlich  den  ITnterthanen  und  andern  Orden  beschwer- 

lich sein  könt:  es  seien  zwar  die  Bedenken  erheblich  und  das  Vor- 

nehmen gottseelig  und  nützlich,  aber  sogleich,  wie  sie  vielleicht  vermeinen 

möchten,  nit  so  leichtlich  in  das  Werk  zu  setzen:  versprochen  kön  in 

solches  werden,  doch  mit  seiner  Maass,  dass  man  nemblich  vorderst  die 

Abtretung  Kitzingen  erwarten,  mit  ihrer  fürstl.  Gnaden  weiter  hieraus 

conferiren  und  alsdann  sieh  getreu  ihnen  ercleren  wollte,  wurden  sich 

noch  etwas  zu  gedulten  wissen. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  kgl.  Kreisarchiv«'  zu  Wirzburg  beliudlichen 

Domkapit»!i»rotokoll  pro  1<»27,  Kol.  JC.Ha  U»9a. 
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Nr.  101. 

Votum  des  Domcapitels  in  Betreff  der  von  der  Universität  an  die 

Echter  sehen  Erben  su  geschehenden  Restitution  von  diesen  Uber  Ge- 

bühr entrichteter  Zinsen. 

1628,  Ii.  Atigast.  [Wirzbnrg.] 

Der  hochwürdig  unser  gnediger  Fürst  und  Herr  von  Wirtzbunr 

commnnicirt  einem  hochehrwttrdigen  Dombcapittü,  dass  der  Receptor  nni 

versitatis  Julius  Boxberger  an  ihre  fürstl.  Gnaden  nnterthenig 

langen  lassen,  es  were  nemblich  deroselben  weiland  Dieterich  Echter? 

Erben  von  anno  1607  bis  1610  von  0400  fl.  jährlichen  470  fl.  zu  ver- 

pensioniren  schuldig-  gewesen,  die  sie  alle  Jahr  ausgerichtet:  als  aber 

weiland  Herr  Bischof  Julius  hochseliger  GedechtnOfl  noch  in  wehrender 

Vormundschaft  als  Obervormund  uff  Petri  anno  16 10  an  dieser  Haupt 

summa  von  dero  pecnlio  4700  fl.  genedig  ablegen  lassen,  inniao-n 

Benedict  Tuchscherers ,  gewesenen  Receptoris ,  eigenhändige  Bekantira« 

solches  bezeugen,  seien  die  Verschreibnngen  iu  ihrer  fürstl.  Gnaden  Hand 

blieben,  die  pensiones  aber  gleichwol  von  den  Echtem,  als  welche  von 

Abledigung  des  Capitals  nichts  gewusst,  von  Jahren  zu  Jahren  bis  off 

1621.  Jahr,  da  die  Ablösung  solches  Capitals  allererst  ans  Licht  komni«n. 

für  voll  ausgericht,  dahero  sie  verursacht  worden,  die  zu  viel  erlesv 

Pensiones,  so  sich  uff  2350  fl.  erstrecken,  laut  beiliegender  Spezifitäten 

von  der  Universitet  zu  erfordern:  dieweil  aber  in  anno  1626  sowohl» 

ihrer  fürstl.  Gnaden  als  eines  hochehrwürdigen  Dombcapituls  Resolution 

dohin  gemeint  gewesen,  dass  alle  die  Zins  von  hingelieheuen  und  au» 

dem  peculio  wissentlich  herrührenden  Capitalien ,  so  vom  Jahre  1617  bi> 

uff  den  Tractationstag  und  Vergleichung  fellig  worden,  dem  Stift  ver 

bleiben  sollen,  die  Echter  aber  die  pensiones,  als  welche  sie  von  den 

Ihrigen  abgelegt,  nit  dorunder  verstanden,  sondern  die  restitutio!!  der  zn 

viel  erlegten  Zinsen  von  der  Universitet  haben  wollen ,  als  bittet  er  zn 

Erleuterung  dieses  Postens,  ob  nemblich  diese  Zins  dem  Stift  oder  den 

Echtem  heimbgehen  sollen,  umb  einen  gnedigen  Ausschlag.  Darüber  dann 

ihre  fürstl.  Gnaden  eines  hochehrwürdigen  Dombcapituls  Meinung  zu  vor- 

nehmen begehren:  hierauf  die  zum  selbigen  mal  gegebene  Resolution  ab 

gelesen  und  darinnen  bestanden,  dass  selbiges  Geld  zur  Universitet  nit 

kommen,  sondern  aus  Unwissenheit  bei  den  Receptorn  verblieben  sein 

soll,  bei  denen  sich  der  Echter  zu  erholen  hette.  Alldieweil  ab»»r  die 

Bekanntnussen  des  Ablegens  richtig  und  gleichwoln  der  Echter  genug 

sam  versichert,  wan  er  die  Quittungen  von  den  Receptorn  bei  Händen. 
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auch  nit  von  Döthen,  dass  Jemand  anderer  darüber  qttittiren  sollte,  so 
hat  man 

votando  darvor  gehalten,  dass  dem  Echter  billicfa  dieser  Ueber- 

s«  huss  von  der  Universitet  restituiret,  und  vielmehr,  da  ein  Hange]  hiebe! 

zu  befinden  were,  die  l'niversitet  an  die  Receptores  gewiesen  werden 
soll,  ininassen  Herr  Dombprobst  und  Herr  von  Lichtenstain  Senior  eben 

dieser  Meinung  gewesen. 

Eiu  Eintrag  in  dem  im  ka;l.  Kreisarchive  befindlichen  Domkapitel- 

Protokoll  pro  1028.  fol.  210h  211a. 

Nr.  102. 

Vorstellung  des  Domeapiteh   betreffend  die  l'chelstäiuh  im  Julier 
Spital,  an  der  Universität  und  in  dem  adlitjen  Seminar. 

WM),  10.  Februar.  [Wirzbur?.] 

Dabei  dan  wolgedachter  Herr  Dombdechant  ferners  erinnert,  wie 

sie  vom  S-cretario  IMetherichen  eingenommenem  Bericht  nach  verstendigt 

worden,  dass  der  Julier  Spital  mit  armen  Leuten  noch  bei  weitem  nit 

b. -setzt,  sondern  noch  ein  grosser  Raum  und  Platz  darinnen  sei ,  weilen 

«lau  wegen  der  Armen  dieses  nit  ein  geringe  Gewissenssach  zu  sein 

erscheinen  wolle,  so  würde  man  gleichwoll  hierzue  nit  allerdings  können 

stillschweigen. 

Ingleichen  were  die  Academia   mit  Professorn ,   sowoll   der  Aluui- 

uatus  nobilinm  übel  bestellt,  kaum  drei  oder  vier  darinnen,  were  des 

JiUchofs  Julii  Fnndation  nit  gemess,  würden  von  den  Alumnis  sowohln 

v.»m    Kennten   P.  Maximilian o   Sandeo  servUiter  tractirt  cum  exiguo 

prtjfectn.  kein  difl'erenz  in  essen  und  trinken    zwischen  inen   und  den 
andern  gehalten,  dahero  geschehe,  dass  die  adeliche  Jugend  verderbt  und 

hernacher  nirgends  ad  frugem  aliquant  applicirt  wurd,  weilln  die  Jesuiter 

uit   wollten  die  Juristen  darinnen  pasairen  und  ihre  Kürst  1.  Gh.  zu  dem 

End  berausser  etwas  volgen  lassen,  so  müsste  nottwendig  und  könnte 

nichts  Gutes  ervolgen,  ja  die  gemeine  Alumni  würden  so  weit  verteil 

■nd    gestrickt,    dass    auch    in    Manglung    der    zu    den  Heilthumben 

verordneten  Vikariern  ausser  Specialbefehl  des  Patres  Sandaei ,  welches 

ihre  Fürstl.  Gn.  gelbsten  »pprobirten,  der  Herr  Dombdechant  ihnen  der- 

gleichen zuzumuthen  nit  angesehen,  sonder  mit  geringem   Respect  bei 

d**n   rmbgängen  abgewisen  worden,   dadurch  dem  Patri  Regenten,  der 

•  hne  das  sein  Gravitet  und  Reputation   woll  in  Acht  zu  nehmen,  sich 

trich  fast  scheinbarlicher ,  als   ihre  Fürstl.  Gn.  selbsten  in  Essen  und 
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Trinken  zu  halten  wüsst,  gar  zu  viel  mit  VerB&MXrang  der  .Ingend  hü- 

geraumbt  wurd,  welches  alles  wohl  einer  Verbesserung  und  Reformation 

von  nötten  hat. 

Ein  Eintrag  in  dem  im  k.  Kreisarchiv  zu   Wirzburp  betiuJlicb« 

Domkapitelprotokoll  pro  1630,  fol.  56b /57b. 

Nr.  103. 

Herzog  Bernhanl  von  Weimar  verkündigt,  dass  er  seinen  Statthattet 

im  Herzogthum  Franken,  Tobias  von  Tonikau,  mit  der  W'mlr- 
Herstellung   der    Universität    und   des    Gymnasiums  zu  Wirxburj 

beauftragt  habe. 

1034,  2.  Mai.    Frankfurt  a.  M. 

Von  Gottes  gnaden   wir  Bernhard.  Hertzogk  zu  Sachsen,  ülttA. 

Cleue  undt  Bergen,   Landgraue    in  Pühringen,  Marggrave   zu  M-wr.. 

Grave  zu  der  Margk  und  Ravenspurgk,  Herr  zn  Ravenstein.  Ingen  hier 

mit  menniglich  znwissen:   I  demnach  aus  sonderlichen  erheblichen  nr.vuhra 

Wir  bewogen  worden ,  die  l'niversitet  und  Gymnasium  zue  Wnrzbor?k. 

Gott  zn  Ehren  und  der  lieben  Jugent  zum  besten,  widerumb  aut'zuri«  hwn 

und   zum   Staudt   zu  bringen ,   als   haben    Wir   in   dieser    sachen  «l^w 

gestrengen  und  vesten  Unsern  geheimbten  Ruht,  Stadthaltem  des  H«rz"£:k 

thnnibs  Francken  und  lieben  getreiien  Tobias  von  Ponica  absonderlich 

vollmach  ufgetragen,  thuen  auch  solches  hiermit  und  in  Crafft  dies*** 

dergestalt  und  also,  das  er  ufs  förderlichste  sich  solchen  wercka  unter- 

fangen ,  obgedachte   Universitaet    und  Gymnasium  widerumb  urTrnliten. 

sich  umb  wohl  qualificirte  gelehrte  und  der  ungeenderten  Augspurd»  Ii- ' 

Confession  zugethane  redliche  Lenthe  bewerben  und  selbige  bestellen,  zi 

deren  Unterhaltung  und  besoldnng  aber,  sich  der  einkünnten  der  Ulö-ur 

Ober-  und  Unter-Zell  und  Schwarzach,  wie  in  gleichen  aller  der  Univrr 

sitet  und  Jesuitergüter  sowohln,  auch  der  Capitalien  und  schuld«,  n« 

sonsten  darzu  gehörig  gewessen,  gebrauchen,  und  also  alle  dasjeiii^ 

was  zu  fortsetzung  Unseres  intents  dissfals  gereichen  mag.  an  srinti: 

schuldigen  vleiss,  muhe  und  Sorgfalt  nichts  erwinden  lassen  soll,  w«-Ubrs 

Wir  jederzeit  vor  kreftig,  gültig  und  genehm  halten  wollen,  doch 

Uns  frev   stehen  und  zu  Unsserer  b  Hebung  gestellet  sein,  obbemelt-r 

Klöster  und  bewilligung  halber  ausswechselung  zu  tretfVn  und  ander-  si 

deren  Stadt  zu  verordnen.  Alles  treulich  undt  sonder  gelehrte. 
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Zu  urkundt  mit  Unserm  fürstlichen  Secret  und  eigenhendigen  Sub- 

scripti.»n  becrefftijret.  Signatum  Frankforth  am  Mayu,  den  2.  Mai 

anno  1634. 

L.  S.    Hernhaid   H.  z.  Sachsen. 

Ein  Abdruck  im  rrkundenbnche  za  -Rose.  Herzog  Bernhard  der 

Grosse  von  Sachsen-Weimar,  Weim.  l&>*  8.  S.  445.-  —  Vgl.  Schuei.lt 
•iciL  I.  69. 

Nr.  104. 

BeceSS  m  ischen  dem  UnicersiVits -Tleceptoratamt  zu  Wirzbttrg  und 

den  P.  P.  Augustinern  in  Wirzburg,  deren  Kloster  zu  Münnerstadl 

betreffend. 

1650,  30.  September.  Wirzburg. 

Kun<lt  und  zu  wissen  seye  hiemit  yedermaenniglich:  demnach  in 

dem  abgewichenen  1622.  Jahr,  bey  Regierung  weyland  des  hochwürdigen 

Fürsten  und  Herrn.  Herrn  Juliann  Gottfrieden,  Bischoffens  etc.,  hoehseeligen 

Andenekens.    von    der    löblichen    Universitet    dahier    das    Cluster  ad 

s.  Augustinum   genant,    in    Münnerstatt   gelegen,    sambt   allen  dessen 

(rebawen.  luildten.  Zinsen  und  liefaellen,  von  dem  Auprustinerorden,  deine 

solches  damaln  gehörig,  für  und  umb  6000  (iulden  Capital,  solche  jaehrlich 

mit  tun  ff  pro  cento  gegen  dem  Augustinercloster  dahier  zu  WftrtzbttTg 

zu  verzinsen,  darumben  angenommen  worden,  weiln  hochgedachte  seine 

fürstliche  (Gnaden  hoehseeligen  Andenckens    gnaedigst    gewilt  prewesen, 

der  Jocrend  in  den  ( »beraemtern  zum  Besten,  solches  zu  einem  Gym- 

nasi.i  zu  verendern  und  zurichten  zu  lassen,  durch  das  eingefallene  ver- 

derbliche Kriegswesen  aber   bis»  dato  her  solche  w«dt:emeiiite  Intention 

nicht  allein  gaenzlieh  hindertrieben,  sondern  auch  der  ermelten  Univer- 

sitet  (iefaell    dermasseii   in  Abgang  und  ins  Stoekhen    gerathen.  dass 

man   von   solchem  Vorhaben  p-aenzlich  abstehen  müssen .  auch  die  vor 

»ccordirte  jaehrliche  Zins    zu  geben .   nit  mehr  zu  bezahlen  vermögt, 

da»;*    uff   heut    dato  aus    gnaedigstem   Hefelch  und  Consens  des  hoch- 

wordigsten  Fürsten  und  Herrns,  Herrn  Johann  l'hilijwen  etc.  unsers  gnae- 

diprsten  Churfürsten  und  Herrns.  zwischen  vorgemeltcn  der  Universitet 

und  Au<mstinerorden  durch  die  von  beeden  theiln  darzu  deputirte  Gevoll- 

raae-chtiffte.  die  hochwürdige,  wohledeip-eborne.  ehrwürdige,  edelvest  und 

hochgelehrte,  dann    die  edelernvest    und   hochvornehme  Herren,  Herrn 

Joaiiiiem    Melchiorem    rpiscopon    Domitiopolitanum ,    eminentissiini  et 

iüu*trissimi  prineipis  electoris  Mognntini,  dioeceseos  Herbipoleusis  suffra- 

granein  et  vicarium  in  »piritualibus  generab-m  et  decanum  Novi  Mona- 
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sterii ;  Herrn  Franz  Ludwich  Fausten  von  Stromberg,  deren  hohen  bmh- 

stiffter  Würtzburg  und  Wormbs  respeetive  custodem  et  eapitularem.  fot 

adelichen  Ritterstiffter  zu  Cornberg  und  zu  st.  Barchard  bey  Würtzbur? 

respeetive   Probaten   und    Deehanteii,    Ihro    churfürstlichen  Gnaden  n 

Mayntz  in  Dero  Statt  Würtzburg  und  Hertzogthumb  zu  Franckheu  wuhl- 

verordneten  Statthaltern  etc.,  Herrn  Joannein  Sartoriuni   s.  s.  theobci*" 

doctorem,  canonicum  in  Haugis  et  fiscaleni :  Franciscum  Sthildt .  t^-der 

Rechten  Doctorem,  fürstlich  Würtzburgisehen  geheimbeii  Raths  und  dumb- 

capitulischen  Syndicuni:  Johann   Pleiekhard  Schultheissen ,  hoi  htlirstli- L 

Würtzburgisehen  geheiniben  Rath  und   Cammenneistern :    Eliam  Adam 

Weingarten,  hochfürstlich  Würtzburgisehen  Cammerrat  und  ZahluieUiem 

Christoph  Mosern  und  Georg-  Antoni  Ziglern  einerseits,  dann  die  wühl 

ehrwürdige    und    wohlgelehrte    Herrn ,    P.  Lucam    Binderuin .  patrum 

August  inianorum  Priorem ,    crafft    seines  von  Herrn  P.  Provinciali  <le> 

Augustinerordens   gehabten    nothürfftigen   Gewalts   und    Hefelchs  antier- 

seits  nachvolgender  gütlicher  Vergleich  getroffen  und  uffgerichtet,  aneb 

beederseiths  eilige  willigt,  ratiticirt  und  unterschrieben  worden. 

Als  nemblichen  und  vors  erste:  demnach,  wie  vorgemelt,  nit  allein 

die  gefaste  Intention  wegen  Ufrichtung  eines  Gymnasii  zu  vorbesasi'-m 

Münnerstatt  propter  iniuriam  temporum  gaenzlich  gefallen,  solidem  an«h 

die  Universitet  eben  aus  dieser  Ursach  die  jaehrliche  Interesse,  vielweniger 

das  Capital  abzutragen  vermag",  so  solle  crafft  dieses  oberwehntes  Cluster 

ad  s.  Augustinum  in  Münnerstatt.  sambt  dem  Hezirckh,  welchen  es  v.»rhin 

inngehabt,  und  noch  darauff  stehender  Maurwerckh,  wie  auch  dess»n  In 

traden  und  Nutzungen,  warunder  auch  die  dissjaehrige  1650r  Gefaell  ver- 

meint sein  (dan  alle  andere  underdessen  von  der  Universitet  darzu  erkauftV 

Pläz  ihr,  der  Universitet,  verbleiben,  und  darmit  das  Closter  nichts  zu 

thuen   hat»   mehrerwehnteii  Augustinerorden  und  dessen  P.   Priori  un«l 

Closter  dahier  wiederumb  völlig  eingeraumbt,  hingegen  die  6000  Gulden 

Capital  gänzlich  gefallen,  todt  und  absein,  derentwegen  von  ermelteru  Orden 

an  die  Universitet  nichts  mehr  gefordert,  sondern  die  darüber  urTtrerkht" 

Obligation  alsobalden  extradirt  werden.     Alldieweiln  aber  die  Kircb-n 

und  Wohnhaus  bey  besagtem  Closter  zue  Münnerstatt  seith  der  Appr*- 

hension  zum  theil  abgebrochen,  zum  theil  sonsten  eingangen,   also  ai? 

mehr  in  dem  Standt,  wie  solche  eingeraumbt,  restituirt  werden  können, 

so  ist  seeundo  verglichen  und  beschlossen  worden,  den   Herrvn   P  P 

Angustinianis   anstatt    solcher    ruinirter   Kirchen   und  Wohnhaus,  prv 

aequipollenti  die  Mariae-Capellen  zue  Münnerstatt ,  so  sonsten  ganz  frej 

kaine  Obligation  uf  sich  hat,   auch  nicht   dotirt   ist,   zu  Haitun?  de* 

Gottesdinsts   mit    gnaedigsten   Consens   seiner    churfürstlichen  Gnaden. 
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biss  sie.  Herren  Patres ,  eine  ander  Kirchen  überkommen  mögten ,  ein- 

räumen   und    darzu    das   negst   daran   gelegene    Gattenhoftische  Haus, 

so  auf  pahr  Geldt   pro  1400  Gulden,   nf  Zihl    aber   pro  1800  Gulden 

aesthnirt  worden .  von  der  Universitet  mitteln  zu  erkaufen  und,  yedoch 

mit  naehvolgenden   Conditionen  einzuräumen,  dass  nembücben,  so  lang 

mehrerwehnter  Orden  und  dessen  Patres  solches  Haus  vor  sich  besitzen, 

nnd  in  Händen  behalten,  dasselbe  von  aller  Beeth ,  Steiler.  Prohn  und 

Wacht    und    dergleichen   bürgerlichen  Beschwerden   betreyet  sein:  wau 

aber  solche  durch  ainige  Alienation.  als  Kauft',  Tausch,  oder  quovis  alio 
■Odo.  an  ainen  andern  Possessorem  gelangt .  alle  yetzt  darauff  hafftende 

onera  wiederum!)  darauff  fallen ,  und  von  solchem  newen  Possessore  von 

der  Zeit ,  da  er  solches  in  Besitz  ninibt,  richtig  und  ohntehlhar  sollen 

»hat- trafen  werden,  welches  dan  von  gedachtem  Orden    also  aeeeptirt, 

auch  dieser  bedingten  Condition  halben  ein  Revers  ausgehendigt  worden. 

Demnach  auch  die  Interesse  von  den  anfangs  gemelten  6000  Gul- 

•len  Capital  de  anno  1635  bis  1650   inclusive   nf  4800  Golden  sich 

zwar  beioffen  und   daran    mehr    nit  als  OOS  Gulden  bezahlt  und  ab- 

gestattet, hingegen  aber  aus  denen   geführten  Universitet-   und  Recep- 

toratsreehnungen  demonstrirt  worden,  dass  die  Münnerstattische  vor  >"l<  he 

6000  Gulden  eingezogene  (  lostergefaell  nicht  allein  die  jährliche  300  Gul- 

drii   Zinss    auch    bey    den    besten    friedlichen    Jahren    nit  ertragen, 

-ondem  auch  darvon  in  vorbeinelter  Zeith,  als  von  anno  1035  bis  1650 

mehr  nicht  dann  706  Gulden  eingebracht  und  genossen   worden,  so  hat 

man  drittens  nf  gepflogene  Red  und  Wiederred  und  raiffe  [»eliberation 

»ndtlichen  beederseits    sich  dahin   verglichen,   dass  anstatt  aller  dieser 

ISätaendigen  Zinsen,  und  damit  die  Herren  Patres  Augustiniani  in  diesem 

ihnen  restituirtem  Closter  ainen  Anfang  zur  würklichen  Habitatiou,  son- 

derlich  das  vorgemelte  Gattenhoftische  Haus  ihnen    zur  Wohnung  nach 

ihrer  Regul  etwas  aeeomodabil    machen    und  zumahln  zu  Verschaffung 

der  Nothdurfft  zu  Verri«  htung  des  Gottesdinsts  in  vorbedeüter  Capellen 

►-ine   Bevhiilff  haben   mögen,  mehrer wehntem  Augustinerorden   zu  erst- 

gemeltein   Endt  und   vor  dieyenige  Patres,  so  nacher  Münerstatt  ver- 

ordnet,  >emel  pro   semper    von  der  Universitet    50  Gulden    an  Geldt, 

20  Si  höffei  Korn,  2  Schüffei  Waizen,  2  Schöffel  Erbes  und  6  Schöffe) 

Ilabern,  alles  Münnerstatter  mass,  aus  dem  Cluster  Hausen,  wie  auch 

■i  Fueder  1044er  und  1045er  Wein  von  ermelter  Universitet  zu  Koenigs- 

IcnVn  vorhandenen  Vorrath,   so    aber   gleich    den  Früchten  die  Herren 

Patres   uff  ihren  Costen  abzuholen   haben,   sodan  ihres  Ordens  Closter 

dahier  in  Würtzburg,  zu  einer  Recompens  wegen  der  abgehenden  Zinsen, 

L'teirhergestalt  ein  für  allemahl  ein  hall)  Fueder  Wein  und  0  Malter  Korn 
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Würtzburger  Mass  und  Eich  solle  geliefert  werden,  und  damit  auch  ob- 

gedachte  rückstaendige  pensiones  und  deren  fernere  Anforderung  gleich 

dem  Kapital  zu  ewigen  Zeithen  allerdings  ufgehoben  und  verglühen 

sein,  wie  sich  dan  ermelter  Orden  aller  ihme  hinwieder  dienender 

jurium  geistlich  und  weltlich,  wie  die  immer  Nahmen  haben  mögen,  hiemit 

expresse  und  wissentlich  verzeihen  thuet. 

Schlisslichen  und  viertens,  damit  auch  offtermelte  Herren  Patn-s 

an  ihrem  Underhalt  biss  zu  besseren  Zeiten  kainen  Mangel  leiden,  dahrro 

auch  den  Gottesdienst  zu  MUnnerstatt  desto  fueglich-  und  eüfferiger  halten 

und  der  Seelen  Heyl  umb  so  viel  mehr  befürdern  mögen,  so  hat*n 

Hochgedachte  seine  churfürstliche  Gnaden  ihnen  die  Frühmesse  zu  er 

wehntem  -MUnnerstatt,  so  j aehrlichen  200  Gulden  beständiges  Einkommen* 

hat,  auf  10  Jar  dergestalt  gnaedigst  assignirt  und  bewilligt,  du?, 

sie  solche  Primissariam  würklich  versehen  und  nach  Ausgang  der  zehen 

Jahren  (weiln  die  Perpetuation  derselben  ohnediss  ihrem  Orden  und  Regul 

zuwider;  sich  de  novo  darumben  gebührend  anmelden  sollen,  alles  getreulirh 

und  ohne  Gefehrde.  Dessen  zu  wahrem  l'hrkund  ist  dieser  Contract  in 

duplo  gleichlautent  verfertigt,  mit  ufgedruckhtem  mehr  höchstgedachter 

seiner  churfürstlichen  Gnaden  Secret  und  des  Herrn  P.  Provincial» 

Underschrifft  und  dessen  neben  allhiesigem  Augustinerclosters  gewöhnlichen 

Insigeln  becraefftigt,  und  yedem  Theil  ein  Exemplar  zugestelt  worden. 

So  geben  und  geschehen  Freytags  nach  Michaelis,  den  30.  Septembris  lö\">0. 
F.  Guilelmus  Krabler,  ord.  Eremit  s.  Ausrustini  prorirK 

Rhenosuevicae  provincialis  indignus  m.  pr. 

L.  S. 

Das  Original  im  Archive  der  Un.-Ver.-Reg.  F.  G.,  eine  Abschrift  ia 

dem  Kopeibuche  Nr.  9  CCXLVI.«  S.  352  —  WO.  In  diesem  Kopeibuchf 

folgt  s.  361  darauf  der  Kaufbrief  über  das  von  den  GattenhufiUchea  Vor- 

mündern von  dem  Universitaets-Receptoratamte  angekaufte  Hans  za  Msnn«-:- 

stadt,  welches  am  20.  Januar  1651  um  1200  Gulden  paaren  Geldes,  fratnL 

Waehrung  (der  Gnlden  zu  15  Batzen  oder  60  Krenzer  gerechnet)  voa  itr 

Universität  angekauft  wurde,  mit  der  merkwürdigen  Bedingung:  !•*- 

hausung  —  sambt  —  allen  dessen  Begriff  unter  und  ob  der  Erden,  waf 

gewitt  und  genagelt  ist,  ausgenohmen  eine  in  einem  silbernen  Kaendüeir 

darinu  vergrabene  ziemliche  Summen  Geldts.  so  von  Herrn  Johann  Caspar 

Gattenhoff  im  Schwedischen  Weesen  darein  vergrabeu  und  znr  zeith  a<xl 

nicht  wiederumb  zu  Licht  gebracht  werden  koeunen,  mit  disem  Beding,  wati 

solche  hie  zwischen  Ostern  gefunden  wird,  denen  Gattenhofnscben  Erbei 

alleinig  bleiben;  da  es  aber  nach  dieser  Zeith  über  kurtz  oder  lan; 

t'undeu  werden  sollte,  denen  Inhabern  des  Hauss  I  3  und  gedacLt-n  Eiber 

2/3  davon  abget'olgt  werden  sollen."  — 
Vgl.  Guteuaecker,  Gesch.  d.  Gymnas.  zn  Miinnerstadt  I.  43  — 
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Nr.  105. 

Johann  Philipp,  Krzhischof  von  Mainz  und  Bischof  von  Wivzhurg, 

übertrat/t   den   Bartholomiten  die  Leitung  des  geistlichen  Seminars. 

1054,  8.  Jnli.  Wirzborg. 

Xos  Joannes  Philippus,  s.  sedis  Moguntinae  arehiepiscopns ,  s.  Ro- 

mani  imperii  per  Germanium  archieaneellarius,  princeps  eleetor,  episcopns 

Herbipolensis  et  Franeiae  orientalis  (lux.   Omnibus  hasce  litteras  lecturis 

aat  legi  audituris,  praesertim  dioecesanis  nostris  Herbipolensibus  salutem 

in  domino  sempiternam.    Magiinm  illud  et  angrelicis  etiam  humeris  for- 

midanduui   animarum   eurandaruiu  onus,    merito    omnes   dominici  ovilis 

praesules  adnionet ,  ut  attendant  sibi  et  universo  gregi ,  in   quo  ipsos 

spiritns  sanctus  posuit  episeopos  regere  ecclesiam  dei,  quam  acquisivit 

sansrnine  suo  quamque  regeneravit  in  haereditatem  incorruptibilem  et  in- 

lontaminatam   et  immarceseibilem   conservatam   in   coelis.    Atque  haec 

quidem  pastoralis  sollicitudo  a  primo,  »juoad  episcopalis  muneris  sublimi- 

tateui  uos  indigni  eveeti  sumus ,  die  ita  nos  affecit  et  tenuit,  ut  inter 

ipso*  etiam  bellorum  motus  hostilesque  terrores  serio  cogitaremus,  quanam 

ratione  adfulgente  paee  aliquando  tales  in  concreditura  nobis  ovile  mit- 

tfremOfl  pastores,  qui,  quod  iutirmum  est,  consolidarent,  sanarent  aegrotum, 

alligarent  confractum,  abjectnm  reducerent,  et  quod  perierat,  sedulo  con- 

qairerent.    Auxerunt  baue  curam  nostram  inter  tot  lnpos  periclitantium 

animarum  salus,  bonorum  pastorum  paueitas  et  diiscolorum  passim  ad- 

vmtantium  scandala,  effeeeruntque,  ut  praevia  matura  tarn  cum  iis,  qui 

rinbis  a  consiliis  eeclesiasticis  sunt ,  quam  cum  aliis  viris  prudentibus 

babita  consultatione  diu  multumque  in  hoc  intenti  essemus,  quanam  ra- 

tio« seminarium  alumnorum  in  dioeeesi  nostra  Herbipolensi  ad  vineam 

domini  mittendorum  restauraremus,  quod  laudatissimi  praecessoris  nostri 

Jnlii  erexit  zelus  ac  pietas,  sed  irruentium  Suecorum  furor  bellieus  dissi- 

pavit.    Nec  immerito  inter  hos  sollieiti  animi  nostri  cogitatns,  ille  sibi 

primaa    vendicavit,   quosnam   hole  seminario  restanrando  praeficeremus 

suvrdotes,   qui   fnturos   ibidem   pastores   instruerent  verbo ,  formarent 

exemplo  et  practica  manuduetione  ita  erudirent,  ut  et  similitudo  Status 

oonciliaret  ainorem  et  domestica  exempla  munitaque  optatam  docerent  in 

administranda  animarum  eura  facilitatem,  cum  illa  vivendi  honestate,  per 

quam  saepius  deplorata  parochorum  scandala  quam  tutissime  evitarentur. 

Oecurrebant  quidem  primo  patres  societatis  Jesu,  sed  horum  in- 

"titutum,  qnantumvis  alias  laudabile  et  toti  Christian«)  orbi  quam  maxime 

proficumn ,  ad  hunc  tarnen  finem  minus  opportunum  inventum  est ,  tum 

quia  a  praxi  et  oeconomia  parochiali  instituenda  et  Propaganda  magis 
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alienum  est.  tum  quin  propter  dissimilitudinem  Status  coinpluribus  in  alam 

natu  educatis  magis  horridam  Visum  est,  unde  aversio  auimon»,  div 

eiplina  eoaetior  et,  facta  missione  ad  parochias,  vita  persaepe  appaMat 

dissolutior. 

Deinde  convertimus  oculos  eogitatusque  nostros  in  clericos  saM-uhr-«. 

sed  hos  partim  aliis  l'unctionibus  necessariis  oecupatos.   partim  üv 
suttieientes  pro  tan  tu  onere  invenimus.  unde  necessario  mentem  nostram 

snppliei  prece  ad  deum ,  omnis  sapientiae  fontem,  direximus.   ut  nc«bi* 

anxiis  et   pro   ovili  suo  sollieitis  dignaretur  in  tanti  moinenti  nf?-ti.. 

opportuna  media  consiliaque  suggerere.    Nec  defnit  deus  v»»tis  nu<tri>: 

nam  transeuntes  nuper  Salisbur-rensem  ditionem  ineidimus  fdei  opinamur 

nutu)   in  clericos  saeculares  in  cura  animarum   eonstitntns.   qui  ut  >■) 

seeurius  evitent  omne  inquinamentum  luxuriae  et  avaritiae,  vitain  tlnront 

a  cohabitatione  mulierem  separatam  eamque  in  communi  et  ab  omni  pr<^ 

priorum  reddituum  sollieitudine  liberam  et  ne  torpescant  otio  nun  -"Itini 

ipsl  in  catechizandis  rudibus  aliisque  muneribtis  paroehialibus  nbetuuli* 

gnaviter  occupantur,  sed  etiam  in  hoc  simul  incumbunt.  ut  selectam  ja- 

ventutem  literis  moribusque  ad  idem  institutum  eapessendum  pre<eqQHi 

dumque  informent,  quod  authore  deo  et  divina  gratia  adjuvante  vem-ra- 

bilis   sacerdos   Bartholomaeus  Holzhauser   ss.   theologiae   lirentiatus  d. 

episcopi  Chimensis  ad  s.  Joannem  Leoggethali  vicarius  et  decanus  in- 

stituit  et  cum  optato  animarum  fruetu  propagavit.    Hos  igitur  cum  <i- 

instituti  sui  ratione  ac  potissimum  de  sua  erga  ordinarios  loenrum  >r.5 

missione  totiusque  vitae  snae  directum«*  examinaremus  acnratius.  humillinn 

sua  sineeritate  responderunt  nobis.  se  quidem  quoad  domesticam  viveii-ü 

rationem  dirigi  ab  uno  superiore  instituti  sui,  sed  solum  directione  privat* 

et  qimsi  oeconomica,  ad  ipsam  vero  jurisdictionem  spiritualeni  et  episeopaba 

quod  attinet,  dependere  se  a  reverendissimis  locornm  ordinariis  cum  »»inni 

ea  submissionis   plenitudiue ,  qua  omnes  alii  seculares   clerki    in  cor.' 

animarum  existentes  juxta  praescri])tnm  sacrorum  canonum  et  laudabiWa 

cuiusque  dioeceseos  eonsuetudinem  ab  iisdem  dependere  solent  nee  vell*-  t* 

esse  immunes  ab  ullo  onere  institutionis  et  destitutbmis,  Visitation!*.  •• 

rectionis.  subsidii  eharitativi  et  cathedratiei,  quotae  fanebrfa  aut  alt-ric* 

cuiuscunque  rationis  ac  Hominis,  quo  alii  saeculares  paroehi  ordinan:« 

suis  obstringi  consueverunt.     Cum  itaque  hinc   animadvertereiuus .   h*  - 

viros  tales  esse,  quorum  instituto  ac  vivendi  ratione  in  demandatam  n«»t;- 

messem  dominicam  operarii  boni,  seduli,  eruditi.  pü  et  a  contacione  luxaru- 

aliorumque  criminum,  quibus  parochorum  Status  contaminari  qaan«i-;2-" 
solet,  liberi  formarentur.  in  eam  sententiam  coneessiinns.  ut  üb  »nun  ah 

quibus  nostros  clericos  ad  animarum  curam  deputandos,  illo  quem  dixinit- 
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Jim-  conimendare  et  ipsorum  disciplinae  submittere  deereverimus.  Caeterum 

ne  haec  ipsa  assumptio.  eommendatio  et  educatio  nobis  nostrisque  sucees- 

Boribas  paulatim  aliquid  praeju(\icii  parere  valeat,  postulavimus  ab  ipsis, 

öt  üus  hat-  de  causa  securiores  redderent,  ad  quod  se  promptes  paratos- 

quc  per  subsequentis  jurameuti  forniam,  tanquam  per  summum  religiosis- 

simanique  vincnlum  canonicae  aeqnitatis  obtuleruut: 

Ego  N.  JN.  Staus  in  conspeetu  sacrosanctae  et  indiciduae  trini- 

tatis.  Jesu  et  Markte  et  umnium  sanetorum  pro/essionem  ßdei 

catholieae,  eastitatis  clericalis,  eommunionis  bonorum  apostolicae 

et  obedientiae  christianae  firmiter  renovo  atque  insuper  deo, 

beatisshuae   virgini  Mariae,  sanetis  apostolis  Petro  et  Paulo, 

s.  Kiliano  et  omnibus  sanetis  et  tibi,  emin.  et  reeerend.  prineeps 

eleetor  tuisque  in  episcopatu  Herbipolensi  leyitimis  sueeessoribus 

pro    ine  et  eonfratrtbus  eurae  meae  eommissis  juro,  nihil  me 

facturum  ant  permissurum,  ut  vita  nostra  elerieorum  in  com- 

muni  eieentium  in  statum  aliquando  regulärem  vel  a  jurisdictione 

ordinariorum  exemptum  transire  aut  permutari  possit  auf  valeat. 

Sie  me  deus  adjueet  et  haec  saneta  dei  evangelia. 

His  itaque  mature  praemeditatis  ac  consultatis.  praeparatis  etiain,  quae 

ad  habitationem  et  victum  elerieorum  seminarii  requiruutur,  neeessariis  vene- 

rabilem  nobisque  sineere  dilectum  Juauneiu  Udalrieum  Riemer,  ss.  theo- 

lupiae  et  canonum  duetorem,  memurati  Hartholomaei  Holzhauseri  soeium, 

modo  praedicto  uobis  iuratum  aeeeptavimus  in  nomine  domini  et  prae- 

feeimus  educandis,  dirigrendis  ae  formandis  ad  curam  animarum  alumnis 

nostris  in  dioecesi  nostra  Herbipolensi  exponendis,  qnorum  numerus  potissi- 

um  in  ex  indigenis  dictae  dioeeesis  nostrae  cum  nostro  praescitu  successu 

temporis  supplendus  erit. 

Atque  Iii  clerici  omnes  et  sinjruli  similiter  uti  praetVetus  eorum 

jarabunt.  se  jus  ordinariatus  nostri  salvum  et  illibatum  couservaturos  seque 

in  f-rrh  siis.  ad  quas  mittendi  erunt,  tideliter  Servitutes,  qiios  vicissim  ad 

titulum    mensae  nostra«'  ordinari  curabimus.  nun  et   aetas  reqtiisita  et 

rrwlhio  murumque  probitas  ipsos  ad  boe  sut'nYienter  eommendabunt.  Nobis 

Tauo-n  liberum  reservamus,  incorrigibiles  ad  refusionem  sumptuum  eausa- 

toruiu    rubere  et  dimittere  de  eonsortio   cleri   nostri,   cuius   bonum  in 

Cbristo  odorem  optamus  et  peivupimus  in  omni  loco  dilatari.    l*t  autem 
deineeps  etiain  nota  sit  sueeessoribus  nostris  baee  salutaris  nostra  intentio 

rt  seminarii  restaoratio,  motu  pr<qirio  eertaque  et  deliberatissima  s«  ientia 

hoc  ipsutn  doeumentnm  eonscribi  et  sijrillo  nostro  ftrmari  inque  arebivo 

hie  nostro  episcopali  perpetuae  memoriae  ergo  reponi  voluimus,  eosdem 

in  doiiiiiio  eohortantes,  ut  sedulos  hos  nostros  »oiritatus  et  ronatus  pro 

Ge^hichte  der  I  nivorMtät  Wirzburir.    2.  Band.  lb 
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suo,  quem  speramus  ferventi  animarum  zelo  pruque  manerii  epucapftlu 

debito  conservare  velint  ae  propagare,  nullateuus  dubitantes,  quin  in 

districta  et  tremenda  die  reddendae  rationis  de  villicatione  sua,  tanunam 

servi  boni  et  fldeies  in  gandium  domini  sui  magno  cum  solatio  intnxlncü, 

felicis  aetemitatis  praemio  sint  accuiuulandi.  Dabamus  in  arce  s.  Maria«- 

tanquam  residentia  nostra  episcopali  uetavo  Julii,  hoc  est  ipso  fest«  i, 

Kiliani,  episcopi  et  martyris,  ecclesiae  nostrae  patroni,  aiuio  Christi 

domini  nostri  millesimo  sexcentesimo  quinquagesimo  qnarto  archiepiscopatn* 

nostri  Moguntini  septimo  et  episcopatns  huius  Herbipolensis  decimo  tertio. 

L.  S. 

Die   Original- Urkunde  auf  Papier  mit  einem   innen  aufgedruckten 

Siegel  befindet  sich  im  kpl.  Kreisarchive  zn  Wirzbnrj:  <K.  27  Nr.  SM). 

Nr.  106. 

Votum  des  Domcapitcls   in  Betreff  der  von  Johann  Philipp  mit  der 

Leitung  des  geistlichen  Seminars  betrauten  Barth/dorn ifen. 

1655,  22.  Februar.  [Wirzburg.] 

Hierauff  weiln  in  verwiehenem  Jahr  die  von  Ihrer  ehurffirst liehen 

Gnaden  zue  Maintz,  als  unsern  gnedigsten  Fürsten  und  Herrn  zne 

Wuertzburg,  der  newen  Clericomm,  vulgo  Bartholomaeitarum,  Aceeptation 

pro  Alumnatu  bis  dahero  gnaedigst  remittirt  worden,  abzulesen,  als  batt 

Syndieus  das  eine  Original,  welches  ad  archivum  capitulare  zu  reponiren. 

von  Ihrer  ehurtürst liehen  Gnaden  hergeben,  nnderthenig  verlesen:  und 

darauff  in  die  [Jmbfrag  gestellt  worden:  worüber  concludirt,  dass  die 

Reception  dieser  newen  Clericorum  in  communi  viventium .  ein  löblich« 

gutes  werkh  seye,  und  sattsamb  in  dem  original  ausgeführt  T  uud  zwar 

umb  so  vihel  mehrers  zue  loben ,  umb  das  sie  in  allem  dein  juri  ordina- 

riatus  und  zwar  jurato  underwürftig  machen,  und  darin  alles  wohl  reser- 

virt  worden,  man  auff  sich  ex  parte  des  stieffts  nit  verbunden,  sondern 

gleichfalls  ad  liberam  revocationem  gesteh  ist  ,  uff  dem  fall  sie  neae 

derlei  von  ihrem  Institute»  und  dieser  reception  weichen  oder  d*-<ren»riren 

Sölten :  zuedeme  werde  dieses  Original  reeeptionis  «-inem  hoehuünliern 

Dhombcapitul  nit  ad  approbandum  übergeben,  also  dass  mau  uff  allen 

Fall  ex  defectu  consensus  capituli  hierin  ein  offne  handt  habe,  und  blo* 

die  reception  connnuniciert  würde :  jedoch  versehe  man  sich  des  H»*rrn 

Bischoffen  Julii  fundation,  quoad  alumnatnm  nobilium  hierin  nichts  prae- 

judiciert  werde,  auch  dessen  fundation  quoad  alumnatnm  parochornm  ad 

indigenas  gerichtet ,  hierin   nicht  weniger   bey   diesen  Bartholomaeiris 
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werde  beobachtet  werden:  inn  übrigen  die  communis  massa,  so  von  ihnen 

gehalten  wirdt ,  pro   alendis  pauperibus  parentibus,  auch   rilio  mortuo, 

werde  sonst  dem  Stießt  nicht  praejudieiren,  also  ad  Archivum  capitulare 

das  besiegelte  Original  zu  reponieren  wehre. 

Ein  gleichzeitiger  Extract  im  k.  Kreis- Archive  Wirzburg  (K.  17  Nr.  200) 

und  ein  Eintrug  im  Domkapitelprotokoll  pro  1655  fol.  88  u.  88  r. 

Nr.  107. 

Johann  Philipp.  Erzbischof  von  Mainz  und  Bischof  von  Wirzburg, 

verkündigt  die  Vebertragung  der  Leitung  des  geistlichen  Seminars  an 

die  Bartholomen. 

1655,   12.  Dezember.  Wirzburg. 

Wir  Johan  Philipps,    von  Gottes  Gnaden  des  heiligen  Stuels  zu 

Mäintz  Krtzbischoff.  des  heil.  Koem.  Reichs  durch  Germanien  Krtzcantzler 

und  Churfiirst .  Bischoff  zu  Wirtzburg  und  Hertzog  zu  Francken  etc.. 

Mit  was  vaetterlicher  obsicht  und  wachtsambkeit  unsere  in  unserm  Stifft 

Wiltzbnrg  geehrte  Herrn  Vorfahrer  sich  beflissen  haben ,  die  allda  ein- 

gerissene Irthumben  und  Ketzereyen  abzuwenden ,  die  verführte  Seelen 

zu  bekehren,  taugliche  Hirthen  ihnen  vorzustellen  und  die  irrende  Schaar!' 

wiederum!)  zu  ihrem  rechten  Schaffstall  und  Hirthen  beyzubringen ,  thnt 

das  Werck  selbsten  an  Tag  geben  und  so  viel  erweisen ,  dass  sie  hier- 

durch ohne  zweiflet  von  Gott  den  ewigen  Lohn  und  bey  den  Menschen 

♦  inen    immerwehrendeii    Ruhm   erhalten ,   Fuss   aber  ein   sehr  löbliches 

Kxeiiiiwl  hinderlassen  haben,  dergleichen  Eyffer  auch   l'nserm  bisehöft- 

lir-hen  Ambt  gemaess,  mit  allem  Fleiss  zu  erweisen,  und  so  viel  müglieh 

eyfferige  Pfarrer  und  Arbeiter  in  den  Weinberg  des  Herrn  zu  senden. 

Nun    wäre  l/nss   nichts   liebers   gewesen,  als   bey   antrettung  Unserer 

Regierung  gemelten  Unsers  Stirfts  Wirtsburg  dieses  alles  werckstellig  zu 

machen  und  zu  diesem  end  den  von  Herrn  Bischoff  .Tulio  hochlöblichen 

an«l«  nekens  wohl  fundirten ,  aber  durch  das  leidige  Kriegswesen  gantz 

zerstörten  Alumnat  wiederamben  aufzurichten,  so  seind  Wir  aber  ebener 

massei,  durch  die  betrübt.«  Continuation  jetzt  gemelter  Kriegs-Empöruug 

wider  l'nsern  Willen  bisshero  davon  abgehalten  worden.    Weilen  dann 
nun  anjetzo  der  allmaechtige  Gott  Ins  mit  dem  langerwunschten  Frieden 

vaetterlich  erfrewet  hat  idarfür  Wir  seiner  Gutigkeit  immerwehreiiden 

Patirk  zn  sagen  schuldig  seind  i  als  haben  Wir  ferner  nicht  umgehen 

wollen,  diese  wohlmeinende  Gedaneken  fortzusetzen,  und  dahin  zu  trachten, 

w  ie   besagter  Alumnat  nicht  allein  wiederamben  restaurirt.  sondern  auch 

in  solchen  Stand  gesetzt  werde,  in  welchem  die  ander  dem  Gero  vor- 

lö" 
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fallende  Maengel  moeehten  verbessert  werden,  sonderlich  aber  die  durch 

die  gefaehrliche  beywohnung  der  Weibspersohnen  entspringende  Aerper 

nnssen  gaentzlich  abgeschafft  und  vermittelt  bleiben.    Welches  alle>  umb 

so  viel  desto  täglicher  ins  Werck  zu  setzen,   seind  Unss  (zweifelsohne 

durch  ein  sonderbahre  Schickung-  Gottes  zuhanden  kommen  etliche  welt- 

liche Priester  (deren  Seelen-Eyffer  und  unstraefflicher  Wandel  l'im  w..l 
bekannt  ist  ),  welche  sich  verglichen  und  verbunden  haben  ,  den  uhralten 

geistlichen  Kechten  gemaess,  ihr  Leben  also  anzustellen,  auch  bereit*  im 

Werck  selbsten  angestelt  haben,  dass  die  auff  den  Pfarren  under  d^m 

gewöhnlichem  Bischöfflichem  Gewalt,  ohne  Bedienung  der  Weibspersohnr-n. 

hausen  und  leben,  zu  Vermeidung  des  Müssiggangs  neben  den  pfarrluhm 

Verrichtungen  mit  .Studiren,  Kinderlehr  und  Underweisung  der  Jugend 

ihr  Zeit  verbringen,  auch  zu  Vortsetzuug  dieses  Gott  wohlgefaellii^n 

Wercks  alle  ihre  pfarrliche  Verlassenschafft  nach  ihrem  tödt liehen  Hin- 

tritt der  Communitet  dieser  Priesterschaft  hinderlassen,  jedoch  das*  ihnen 

ungewehrt  seye,  bey  ihren  Lebenszeiten  ihren  armen  Freunden  guts  zu 

thun  und  sonderlich  aber  den   armen  Eltern   (  welche  auch   sogar  nach 

dem  Todt  ihrer  Söhnen,  so  in  dieser  Communitet  sterben,   von  die>er 

Priesterschaft  die  Lebens  Notturfft  verschafft  würde)  wofern  sie  nickt 

selbsten  zu  diesem  end  das  ihrige  freventlich  verthan  hetten,  aller  Mög- 

lichkeit nach  beyzuspringen.     Dahero  keineswegs    zu    gedeneken,  da«* 

dieses  ein  newer  clösterlicher  Orden  seye,  oder  hiedurch,  <lie  di^ni 

Stand  einverleibte  Priester  mit  clösterlichen  Gelübten  beschwert,  von  den 

Ihrigen  abgesondert  und  also  den  armen  Eltern  und  Freunden  nach  augr- 

wentem  grossen  Unkosten  der  Trost  der  Ergetzlichkeit  abgeschnitten, 

sondern  vielmehr  aller  Gefahr  und  Ungelegenheit   vorgebawt  and  ilkt 

dasjenige  beobachtet  werde,  was  zu  befürderung  der  Ehr  Gottes  und  der 

Seelen    Heyl,   gleichwie    nicht   weniger    dem  gantzen  Yatterland  und 

Freundsehafften  möge  erwünschter  massen  erspriesslhh  seyn.    Weil  Wir 

daim  dieses  alles  reifflich  bedacht,  berathschlaget  und  endlieh  s«»  viel 

befunden,  dass  Wir  nach  Ausweisung  Unsers  hohen  Bischöfflichen  Aiul»t> 

nicht  sicherer  noch  vorsichtiger  handeln    können ,   als   Unsern  Alumnat 

allhier  obgedachter  massen  wiederumb  anzustellen  und  diese    weiss  ur*I 

mauir  zu  leben,  ihnen  vorzuschreiben:  als  haben  Wir  nachrichtlieh  hier 

mit  solches  allen  Unsers  Stift  Wirtzburg  Inwohnern  und  Uuderthanen 

gnaedigst  zu  wissen  macheu   and  darbey  Vaetterlich   erinnern  \r«dl-u. 

dass  sie  ihre  Kinder  zum   christlichen  Wandel,  auch   die.   so   >i<h  m 

diesem  geistlichen  Stand  schicken  möchten ,  zum   studiren     wofern  >i- 

darzu   tauglich  gefunden   werden J   und    zu   allem   tugentn-ieh»-n  LrUs 

eyfferig  anweisen,   dieser    Unser  Alumnats    und    Seminarii  trelegrnheir 
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gebrauchen  und  versichert  sein  wollen,  sie  vor  andern  ausslaendischen 

angenommen,  ferners  underwiesen  und  also  befördert  werden  sollen,  dass 

sie  werden  billige  Ursach  haben,  dem  allerhöchsten  Gott  darunib  zu 

dancken  und  Unsere  gnaedigste  und  vaetterliehe  Meinung  underthaenigst 

zu  erkennen.  Befehlen  derowegen  hiermit  gnaedigst  und  wollen,  dass 

alle  Unsere  Pfarrer,  Seelsorger  und  Prediger  dieses  Unser  Gott  wolge- 

f&elliges  Vorhaben  auflf  den  Cantzeln  Unsern  Underthanen  und  allen 

Inwohnern  Untiers  Stift'ts  Wirtzburg  vortragen,  erklaeren  und  sie  zu 
Beförderung  desselben,  gleichwie  nicht  weniger  zu  allem  Gutem  erinnern 

sollen.  Welches  Wir  nnss  dann  also  zu  geschehen  verlassen.  Und  haben 

in  Urkund  dessen  Unser  fürstlich  Wirtzburgisches  Vicariat-Iusiegel  hier- 

unter zu  trucken  befohlen.  Geben  in  Unserer  Stadt  Wirtzburg,  den 

12.  Decnnibris,  anno  lß55. 

L.  S. 

Ein  Originnhlruck  in  folio  patenti  im  bischöfl.  Ordinariats-Arcbive. 

Nr.  108. 

Antrag  der  Universität  auf  Beseitigung  des  herkömmliehen  Doctor- 

schmauses  und  ähnlicher  Gastereien. 

1  ♦>.">«>,  10.  April.  [Wirzbnrg.] 

K  e  v  e r e n d i  s s i m e  et  eminentissime  a r c h  i  p r a e s u  1 , 

d  o  m  i  n  e  c  1  e  m  e  n  t  i  s  s  i  in  e ! 

Longa  DOS  hactenns  experientia  doeuit ,  plurima  eaque  gravissima 

incoruinoda  nasci  e  conviviorum  acadeinicorum  eelebratione.  Xam  non 

modo  sobrietas  et  reliqua  m omni  sanetitas  una  cum  corporis  valetudine 

plerumqne  haud  leviter  violatur,  sed  etiam  luxus  et  perversa  aemulatio 

snperandi  invicem  in  sumptuum  profusione  ita  invaluit,  ut  nulla  ratione 

coerceri  posse  videatur,  unde  re  diu  multumque  perpensa  in  nupero  ron- 

silio  ahnae  huins  universitatis  concordi  omnium  suffragio  conventum  con- 

rlasumqiie  est: 

Primo,  ut  deineeps  abrogentnr  non  modo  solemne  illnd  prandium 

doctorale,  sed  etiam  quae  habet  convivia  aut  compotationes,  quae  post 

disputationes  pro  gradu  haberi  consueverunt,  invitatis  disputantibus  una- 

ctxiü  professoribu8,  cum  constet,  saepe  etiam  in  Iiis  tantum  esse  excessum, 

üt  postea  vix  supersit,  quod  promotioni   ad  dortoratum  impendi  queat. 

Seeundo,  statuendum  proinde  ab  un&quäque  faeultate ,  quo  munere 

pf-cuniario  donandi  sint  illi,  qni  praesentia  et  ernditione  sua  ejusmodi 

dispntat iones  cohonestarint. 
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Tertio,  ut  una  quaeque  facultas  statuat  ac  deeernat ,  quod  k  mk 

eandidatis  loco  eonvivii  pendi  oporteat ,  idque  sit  moderatuui.  N< 

deinceps  fas  sit  ulli  famltati,  ab  aliis  facultatibus  nomine  coüTivii  qik- 

quam  exigere,  nisi  speeialiter  duae  facultate*  ita  inter  se  coiiveuisseut 

Quart«,  ut  nullo  eandidato  in  posteruni  liceat  pro  libitn  o.nvivinm 

exhiberi  loco  pecuniae  in  quavis  facnltate  taxatae,  nisi  in  hoc  spedalHcf 

dispensandum  censuerit  ea  ipsa  facultas,  in  qua  gradns  confertnr. 

Ut  porro  haec  inviolabile  robur  obtineant,  Visum  est.  haec  decrrt* 

eminentissimae  celsitudini  vcstrae  approbanda  ac  eminentissima  sua  aucto 

ritate  contirmanda  humillime  offene.    Pens  interim  eininentissimain  i>l- 

sitndinem  vestram  ecclesiae,  imperio,  academiae  diutissime  sospitet.  iu 

precamur. 
Eminentissimae  celsitudinis  \estrae 

Conlirmatio  notata  bumillimi  clientes :  rertur. 

in  rubro  et  sequitur:  decani,  professores  Bniver 

Haec  deereta  ab  universitate  sitatis  Herbipolensis. 

nostra  facta  ai)probamus. 

Sigiiatum  10.  Aprilis  16Ö6. 

Johannes  Philippus  electus 

manu  propria. 

Ein  Enttraf/  iu  Acta  universitatis  Herbipolensis  fol.  74b  — 75b. 

Nr.  109. 

A. 

Schreiben  des  fürstlichen  Vicecanzlers  an  den  f.  Kanzler  IL  hl  z.  Z 

in  Frankfurt    wegen   eines   Präeedenzstreites    der  Prädikate  cws 

Ruthes  und  eines  Professors  auf  den  juristischen  Thesen. 

1C>57,  Auptist.  Wirzburtr. 

Als  in  dem  Monat  Augnsto  dieses  laufenden  16.")7ten  .Jahr>  iKnt  r 
Salentin,  codicis  Professor  und  derzeit  faeultatis  juridicae  deeanus,  drin 

doctori  Andler,  fürstl.  Würtzb.  Rath  und  institutionum  protessori,  hih*b 

unnötigen  Prücedenzstritt  movirt  und  diesem  jener  als  deeanus  utir*- 

tragen  hat,  in  den  zu  solcher  Zeit  getruckten  Thesibus  juiiditi«  -i«- 

Praedicatum  professoris  vor-  und  des  Consilarii  nachziiM-tzen .  [tot« 

Andler  aber  solches  zu  thuen  abgeschlagen  und  darüber  Dr.  Salentin  ifl 

dieser  controversia  Keetorem  magniticuni  und  Consilium  Acad.  iui.  uiu  n 

cognosciren  und  zu  sprechen  ersucht  und  Ladung  hierüber  gestylt  hat. 
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ist  dieser  so  halt  zugefahren  und  hat  hierin  eine  Sentenz  ergehen  lassen, 

ungeachtet  alles  von  Doctore  Andler  super  nullitate  proeessus  darwider 

beschehenen  Kinwendens,  vermög  welcher  hinfüran  die  Professoros  juris 

schuldig  und  gehalten  sein  gölten ,  sowohl  in  den  Thesihus  als  auch 

sonsten  das  Prüdicatuin  Profesftoris  dem  Prädicato  Consiliarii  vorzu- 

setzen. Da  nun  solches  den  fürstliehen  Herrn  Käthen  fürk.munen,  ist 

dem  Herrn  Rectori  magnifte«»  nomine  totius  ««dlegii  eancellariae  durch 

mich  Vieeeancellarium  der  in  praejudicium  D.  D.  Consiliariortim  a  Collegio 

Academico  ausgesprochenen  Sentenz  mündlich  contradirirt  und  wider 

selbige  als  ein  begangenes  nichtige«  Attentatum  protestirt.  zugleich  auch 

Herrn  Canzler  Meel.  umh  ihrer  chnrtÜrstl.  Gd.  solches  der  Academi 

Abnehmen,  weilen  deroselben  merklichen  eingegriffen  würde,  zu  referiren 

und  ihren  Ausspruch  in  dieser  Sachen  zu  bitten,  notiticirt  worden,  welche 

dann  f»dgenteii  Inhalts  diesen  Stritt  erörtert  und  entschieden  haben, 

womach  dann  künftig  man  bederseits  sich  zu  richten  hat. 

B. 

Antwort  des  Kanzlers  mit  beigefügter  Resolution  und  Entsehtidung 

Kurfürsten    von  Main:    und  Iiischoß    von   Wir;bnrg,  Johannes Philipp. 

UJÖV.  [Frankfurt] 

Dieweil    ihr   chnrtÜrstl.   Gn.,   unser   yneilifrster   Herr,    uff  meine 

begehrter  Massen  unterthenigst  beschehene  Relation,  was  sich  wegen  der 

von   Hr.  Doctore  Salentin  erweckter   Praetension   praecedeiitiae  Hominis 

sseu  titnli  Professoris  in  disputationibns  jnridicis  zugetragen,  mit  mehrerm 

gd.  vernommen,  so  i>t  deroselben  gn.  Will  und  Hefelch,  dass  die  Hm. 

Professores  sich  dergleichen  unnüttiger  und  ihrer  kurfürstl.  Gn.  selbst 

fonnalia  erant    naehtheiligen  Disputats  genzlichen  enthalten  sollen,  und 

al*  ich  hiebei  unt«rth««nigst  erinnert,  dass  die  Hrn.  Patres  Sociatis  der  Hrn. 

Prufessorum  partes  sustiniren  theten,  haben  ihre  kurfürstlich«'  Gn.  erklärt, 

da.ss  desto   weniger   nachzugeben  seye ,  sie  könten  alzeit  Leut  haben, 

welche  die  Theoriam  in  den  Schulen  lehreton ,  aber  mit   ihren  Ruthen 

hfttte  es  ein  andere  Hewantniiss  und   müssten  dieselbe,  welche  per  con- 

nüim  Land   und   LeOt   mithelfen  regieren,   theorici  et  practiri  et  in  jure 

public«»  versirt  sein,  es  seye  dieser  unnötiger  Stritt  als«  hon  von  Bisclmf 

J*»h.  Gotfried  wie  auch  von  sr.  kurfrstl.  (in.  selbst  vor  etlichen  Jahren 

ini  JolierspiUl  hingelegt  worden,  darbei  es  verbleib«-,  ergo 

Aula  Bcholam  vincat ;  Themidis  «jui  sceptra  gubernant, 

Vincant.  «jui  tan  tum  paucula  iura  docent. 
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Der  Herr  Bruder  wiird  es  nach  seinem  Belieben  mit  des  Hr.  Statt- 

halters hoe.hw.  Cm.  unterthenig  zu  eommuniciren  wissen,  damit  adver*** 

parti  silentium  perpetuum  auferlegt  werde.    Anno  1657. 

Sebastian  Wilhelm  Mehl. 

Cantzlar  m.  pr. 

Eine  Abschrift  in  Wirzbnrg,  k.  Kreis-Archiv,  Lib.  I.  divers,  form,  et 

contract.  Joannis  Philippi  primi.  tbl.  304  b  305  a. 

Nr.  110. 

Berichterstattung  an  das  Domcapitel  Uber  einen  ;u  Eussenheltn  durch 

einen  Studenten  begangenen  Mord. 

1600,  18.  Dezember.  [WirzbiirR.] 

Keller  zu  Enssenheimb  berichtet  unterthenig,  wie  den  9.  ds.  Peter 

Russen  Sohn,  als  er  Abents  aus  Carlstatt  geritten .  allwo  er  des  Tags 

Besserung  habe  ausgeführt,  von  Hannsen  Waekern,  Studenten,  durch 

einen  tödtlichen  Stich  seie  umbgebracht  worden,  dann  er,  Wacker,  mit 

seiner  Gesellschaft  von  12  Uhr  Mittags  bis  Abends  um  4  Uhr  im  Wirts- 

haus getrunken,  darin  die  gröbste  Reden  und  allen  Mnthwillen  getribet, 

auch  im  Heimgehen,  so  viel  sie  klein  und  gross  unter  Wegs  angetroffen, 

betten  sie  zu  Eussenheimb  von  den  hocherhobenen  Steinen  herunder 

gesprengt,  alles,  was  sie  gehabt,  abgenommen,  hinweggeworfen,  und  zn 

Schanden  gemacht,  mit  blossem  Gewehr  hin  und  wieder,  auch  theü* 

gerings  um  die  Capellen  nachgejagt,  also  ihren  Muth willen  in  und  au^r 

des  Dorfs  vollbimcht.  an  der  Steeg  aber,  allwo  der  Erstochene  mit  Claust 

Schmidten  Sohn,  auch  mit  2  Pferden  von  Carlstatt  geritten  kommen, 

were  der  Thilter  und  Hans  Jörg  Stumpf  uf  beiden  Seiten  des  Steegs  mit 

blossen  Degen  gestanden,  der  Russ  vortgeritten ,  so  Wacker  wandet. 

Schelm,  Dieb  und  s.  v.  Hunds  etc.  gesagt,  reitet  fort,  er.  Russ.  s«'lle 

wider  zurückkehren,  dann  der  Schmidt  bette  still  gehalten:  als  nun  drs 

Wackers  Bruder  Conrad  dem  Russ  gesagt,  er  solte  zurückkehren,  hette 

er  es  getlian,  darauf  der  ThJiter  ihne  mit  solcher  Gewalt  angefallen  und 

vom  Pferd  gerissen,  dass  der  dreifache  Sattelgurt  zersprungen  und  der 

Russ  sammt  dem  Sattel  herab  zu  Boden  gefallen  und  zugleich  mit  Maul- 

laschen  tractirt  worden ,  dass  ihme  Mund  und  Nasen  geblutet .  jeta  h 

sich  hervorgearbeitet  und  zu  seinen  Pferden  eilen  wollen,  were  der  Thäw 

gefolgt  und  ihme,  Russen,  den  Stich  durch  und  durch  waidwund  oben, 

der  dann  Morgens  um  3  Uhr  gestorben,  der  Thäter  aber  bis  uf  Gössen- 

heimb  vervolgt,  dene  eben  in  solcher  Stund  daselbst  erdappt  :  sonst  hette 
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di*er  Tlülter  vorhero  zn  Fulda  auch  einen  zum  armen  und  lahmen 

Krüppel  bis  nf  den  Tod  gehauen .  desgleichen  auch  zu  Bamberg  gethan, 

dessen  sich  noch  berühmbt,  und  zu  Carlstatt  sein  Blutdurst  bekannt  seie; 

der  Vater  des  erstochenen  Sohnes  leide  an  Nahrung  itz  Mangel .  dann 

er  sich  des  Sohns  in  der  Arbeit  wohl  bedient  und  3  lame  Kinder 

neben  sonst  noch  4  Kindern  habe.  Als  nun  Syndiens  unterthenig  refe- 

rirt.  dass  der  Thäter  zu  Carlstatt  in  Verhalt  lige  und  den  Centschöpfen 

das  Factum  vorgelegt  werde  und  ohne  das  dises  eine  Centsach.  als  hat 

man  es  der  Justiti  befehlen  müssen. 

Ein  Kintrng  in  dem  im  k.  Kreisarchiv    zu  Wirzburg  befindlichen 

Domkapitelprotokoll  pro  anno  16»>U,  fol.  377a  :$7Sa*). 

Nr.  III. 

Vorschrift  Johann  Philipps  etc.  betreffend  die  Prüfung  der  Priester, 

die  sich  zur  Erlangung  der  theologischen  Grade  melden. 

ItiGl,  14.  Februar.  Wirzbnrg. 

Wir  Johann   Philipp  von  Gottes  Gnaden  des  heiligen  Stuhls  zu 

Maynz  Erzbischof  etc.    Nachdem  Wir  Uns  allzeit  sorgfältig  angelegen 

seyn  lassen,  aller  Orten  in  unserm  Stift  Wirzburg  die  Seelsorg  dergestalt 

bestellen  zu  lassen .  damit  nicht  allein  die  wahren  katholischen  Christen 

•  y  dem  rechten  and  wahren  SchaafataU  Jean  Christi  beständig  erhalten, 

Sondern  auch  die  noch  irrenden  Seelen   durch   eifrige  Ermahnung  uud 

wohliregründete  Cnterweisungen  auch  dazu  geleitet  und  gebracht  werden 

möchten:  zu  welchem  Ende  dann  Wir  vor  allen  Dingen  die  billige  Yor- 

sorjr  tragen,  ne  propter  nejrligentiam  in  legendis  &   scrutandis  sacris 

*rripturis  unsere  Pfarrer  und  andere  Clerici  in  articnlis  nostrae  verae 

ridei  catholicae  vel  defendendis  vel  solidius  exponendis  etwas  schlechter 

möeren  befunden  werden,  zumalen  über  dies  die  Eigenschaft  und  Hoheit 

*)  Eine  lehrreiche  Ergänzung  zu  obigem  bietet  folgende  Mittheilung  in 
*\^t  Sitzung  des  Domcapitels  vom  8.  Januar  1661: 

Peter  Russ  zu  Eussenheimb  hat  au  ein  hoch»-.  l)umbcapitul ,  samt  seiner 

i-  reundschaft,  uutertheuig  supplicirt,  wegen  seines  von  dem  Wackher  zu  Carlstatt 

rr-tochenen  Sohns  die  jnstiti  gn.  ergehen  zu  lassen,  obschon  der  Vater  des 

That*rs  sich  erbiete,  was  zu  geben,  nnd  hierin  ansteheu.  Demnach  nun  Ihre  chur- 

f  irstliche  Gnaden  ibne ,  Thäter,  von  der  ordinari  Straf  absolvirt ,  hette  er.  Kuss, 

vr rmittelst  seiner  Freunden,  sich  anch  »o  weit  weisen  lassen  nnd  210  fl.  uf  uechst 

I-icbtniess  für  Uncosten  und  des  Sohnes  carirender  Arbeit  uud  Half  zu  nehmen, 

•  ich  bei  fürstlicher  Cauzlej  erbietig  machen  lassen,  dabei  dann  man  es  auch 

<-l*»**n.    Domkapitelprotokoll  pro  1  ♦»#;  1 .  fol.  8  a  b. 
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selhsten  des  geistlichen  Stands  mit  sich  bringet  und  erforderet.  da>s  die- 

jenigen,  welche  darinnen  ihrem  Beruf  gemäss  wollen  leben  und  GoU 

dienen,  sich  in  Durchles-  und  Betrachtung-  der  heiligen  Schrift  mit  Freuden 

üben  sollen:  als  befehlen  wir  hiemit  gnädigst  und  ernstlich,  dass  allen 

und  jeden  Clericis  und  Regularibus  sowohl  in  als  auch  ausserhalb  unvi>r 

Stadt  Wirzburg,  welche  nicht  allein  pro  subeunda  animarum  enni  und 

pro  suscipiendis  Ordinibus  sacris  bei  unseren  Examinatoribus ,  sondern 

auch  pro  gradibus  Theologicis  bei  unseren  Professoribus  Theologiae  sieh 

anmelden  werden,  neben  den  hiezn  gewöhnliehen  Examinibus  auch  Quae- 

stiones  circa  articulos  fldei  controversos  ex  loci»  S.  Scripturae  speciatim 

allegatis  decidendae  proponirt  und  wofern  einer  oder  der  andere  auf  tfcum 

letzten  Fall  nicht  zu  begegnen  wüsste,  mit  seinem  Begehreu  ab-  und  zu 

dessen  bessern  Ergründung  angewiesen  werden  soll :  zu  dessen,  mehrerer 

Beförderung  dann  nicht  allein  die  in  unserer  Universität  aUbier  gewöhn- 

lichen  Lectiones  Controversiarum  tidei  &  S.  Scripturae  von  allen  narli 

den  geistlichen  Stand  trachtenden  und  auch  wirklich  beneticirten  Person» 

Heissig  besuchet  und  eifrig  angehört  (dessen  Testimonium  die  in  obpe- 

dachten  Examinilms  aufweisen  sollen)  sondern  auch  dergleichen  Excnitia 

sowohl  in-  als  ausserhalb  unserer  Stadt  Wirzburg  in  anderen  unseren 

Klöstern  von  den  verordneten  Eectoribns  vel  aliis  ad  id  depatsti*  Mi 

giosis  viris  in  hoc  studio  melius  exercitatis   zu   gewisser  Zeit  v--nre- 

nommen,  und  die  jungen  FF.  und  Studiosi  wohl  darinnen  jreiibt  wrrdrti 

rollen.    Welches  wir  uns  dann  in  einem  und  andern  also  zu  geschahen 

gnädigst  verlassen,  und  haben  zu  dessen  mehrerer  Bekriiftiuunir  un>eT 

fürstl.    wirzburgisches    Yicariat  Insiogel   hierunter  drucken   la*>eii.  v" 

gelten   und   geschehen   in   unserer   Stadt   Wirzburg    den    14.  Februarii 

Anno  1661. iL.S.) 

Kin  Xeutlruek  in  der  Sammlung  der  hochfürstl.  wirzbnrgUchrn  l«ao<lc«- 

Verordnungen  etc   I.  Theil  (Wirzburg  177«;  in  2«)  S.  •_'."><♦  u. 

Nr.  112. 

Instruktion  des  Johann  Piiilijtps  etc.  für  die  Alumni  ti  ih »  cun  >•* 

wiederhergestellten  geistlichen  Sem  inars. 

Um.  1»'».  Mai.  [Wirzburg.] 

Nos  Joannes  Philippus,  dei  gratia  sanetae  sedis  Mognntinae  .in  i : 

episcupus,  sacri  Romani  imperii  per  Germaniam  archicane» -•Ilaria«  * 

prineeps  elector,  episcopus  Herbipolensis  et  Franeoniae  dux  «tc..  Mun-n- 
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nostri  archiepiscopalia   etiam  anjrelicis   humeris   formidandi  Bollieitndo 

jnsHter  nos  exstimulat,  ut  ecelesiastieae  nun  minus  ac  civilis  disciplinae 

vijri.mu,  praecedentium  bellorum  tumultibus  in  clero  et  popnlo  notabiliter 

debilitatam,  nunc  deiuuni  pace  patriae  a  deo  miserieorditer  reddita,  cum 

omni  studio  restituere  satagamus,  et  quidem  hanc  ipsam  sollieitudinem 

noMrain  vehementer  exaeuit  gregjg  in  domini  vinea  nobis  commissi  instans 

neci'ssitas.  desiderantis  pastores,  a  quibus  et  verbo  et  exemplo  rite  pas- 

cantar,  atqne  sie  ad  omnem  huuestatem  morum  et  pietatem  christianam 

snaviter  inducantur.     Quam  ipsam  ob  causam  vel  maxime  seminariuni 

sab  s.  Kiliani  patrocinio  fundatnm  et  bellorum  injuria  hactenus  sopitum 

denno  restaurandum  duximus,  qiiemadmodum  illud  viprore  praesentinm  in 

<l»i  nomine  restauramus,  volentes  alumnos  nostros  in  eodem  iuxta  bonas 

literas    ad    eam   morum   vitac-que   iutegrritatem   educari,   ut   in  domini 

vinoam  cum  tempore  dimissi  so   ipsos   in  omnibus  pruebeant  exemplum 

bonorum  operum  in  doctrina,  in  integritate,  in  gravitate,  ut  ii,  qui  ox 

adverso  sunt,  vereantur,  nihil  habentos.  malum  dicere  de  clero  nostro 

sa<*r  ulari.  ita  saneto  et  iandabiliter  conversante.    Fit  autem  non  raro, 

nt  alumni  quoque  a  bona  illa*  et  saneta  honeste  cloricaliter  vivendi  norma 

quam  tanto  labore  ac  sumptu  in  seminariis  eompararunt  >  cito  recedant, 

tum  »111111  minus  provide  et  satis  libere  in  medio  nationis  pravae  et  per- 

wrsae  huius  mundi  ineedunt,  panlatim  omnis  generis  mala  irrepunt.  quae 

primaevam  ac  genuinam  eleri  saecularis  honestatem  passim  dedecorant. 

Id  quod  ex  triplici  potissimum  capite  provenire  «liirnoscitur.  ex  liberum* 

scilin  t  et  otiosa  vivendi  ratione.  tum  ex  perieulosa  eohabitatione  cum 

BOlieribus    ac   demum  ex  minus  ordiuata  bonorum  et  clesiasticornm  ad- 

ln in  ist  ratione. 

Contra  hos  malorum  fontes,  praehabita  matura  deliberatione  tum 

wmrabilibus  decano  et  eapitulo  nostro  catbetlrali,  alumnis  nostris  ad 

•  ulturain  dominicae  vineae  dimittendis  sequentein  instruetionem  seciuidum 

Dormam  Banctornm  canonnm,  in  forma  alieuius  constitutionis  praescribere 

visuni  est.  ex  cuius  sedula  observantia  et  usu  ipsi  in  saneta  et  genuina 

<  Miiversationis  clericalis  honestate  cum  magno  suo  et  animarum  curae  sitae 

corn  re«litarum  bono,  aediticatioiie  ac  truetn,  per  dei  gratiam  solide  et 

>tabiliter  conservabuntur. 

Igritnr  statuimus.  ut  alumni.  qni  ad  seminarinm  nostrum  reeipi 

ptmtulant,  non  admittantur,  nisi  de  nostro  vel  illius.  <  ui  id  delegabimus, 

.i.nsejjstt.  Quorum  natales ,  indolcs,  ingeninm  bene  exaininentur.  Et 

numerus  ex  indigenis  nostrae  dioeceseoB  potissimum  compleatur.  Admiss«.s 

tun»  abtäte  permittente  eruditione  niorumque  probitate  et  irravitate  re- 

qttirente  ad  titulum  mensae  nostrae  ordiuari  curabimus. 
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Cum  ad  sacerdotium  promoti  fuerint,  duo,  tres  vel  etiam  plur*. 

pro  locorum  qualitate  (conformiter  antiquis  ecclesiae  canonibus*  eadcm  in 

domo  ac  mensa  pie,  sobrie,  taste  et  fraterne  cohabitent  et  curac  ani- 

marum  aliisque  functionibus  statui  clericall  debitis  sednlo  invisrilent: 

nee  de  facili  aliquis  solus  exponatur,  nisi  locorum  distantia  jiostn^t,  *a 

que  sit  parochialium  proventuum  teuuitas,  ut  duo  cohabitare  non  possint. 

tales  vero  soli  exponantur,  qui  ea  vitae  morumque  probitate  existant.  nt 

ne  quae  forte  scandala  oriantur,  qaantum  possibile  est,  praecaveatur. 

In  locis  vero,  ubi  plures  clerici  cohabitant,  et  populi  freqaeitia 

patitur,  quo  buius  vitae  socialis  disciplinae  faeilius  et  sanetius  vitat« 

otio  propagetnr  eiusdemque  utilitas  ad  proximum  perveniat,  teneros  adolev 

centes  in  bonis  litteris  et  honest»  moribus  eo  usque  informabunt.  pruot 

singulorum  capacitas  permiserit. 

Ne  tarnen  ipsi  clerici  notitiam  studiorum  theolo°ricornm  ac  mt\- 

troversisticorum  in  scholis  acquisitam  obliviscantur,  praeter  quotidianam 

lectionem  et  meditationein  sacrarnm  scripturarum  sese  in  praedictornm 

studiorum  exercitio  dilig"enter  occupabnnt  et  subinde  ad  locum  siM  in 

vicinia  deputandum  convenient,  ut  per  repetitiones  et  conferentias  desnper 

instituendas  aliquod  suae  industriae  ac  profectus  specimen  exhibeant. 

Ad  haec  saltem  semel  in  anno  vel  etiam  intilitate  aut  neees>itat-> 

ita  Bttadente)  saepius  exercitia  spiritualia  in  seminario  faciant :  qui  \>t\> 

ab  eodem  remotiores  existunt,  liaec  ipsa  exercitia  in  loco  quem  desiimai> 

visum  fuerit)  frequentent  sicqne  sunin  spiritum  renovent. 

Xullae  mulieres  cum   hisce   clericis   in   eadem   domo   hahitent.  *i 

tarnen  familiae  rusticae  vel  alia  inevitabilis  necessitas  earandem  tamuli- 

tium  requirat,  primo  inatres  et  sorores,  si  tieri  possit,  vel  tal^s 

cipiantur,   quas   vitae   morumque   bonestas  commendet ,  ea  nihiloiuinu* 

separatione  facta,  quae  superioribus  videbitur  fore  suftieiens  et  nef  essaria. 

Ceterum  ut  clerici  ita  simul  habitantes  facilius  et  cumni»din» 

sustententur  et  in  maiori  pace  dnmestica  ac  qniete  deo,  sibi.  proximo 

vacare  et  vivere  possint.  ex  illorum  consortio  seligatur  unus.  qui  t-iin* 

familiae  et  disciplinae  domesticae  cnra  in  se  suscepta.  proventus  ben**- 

ficiorum  et  functionum  ecclesiasticarum  e  manibus  sacerdotum  sibi  «v- 

habitantium  recipiat  et  singulorum  necessitatibus  ex  aequo  prospicia: 

atqne  de  acceptis  et  expensis  suo  tempore  praesidi  alumnatus  a  n»bis 

constituto  ratiocinium  reddat.  Bona  superflua  praeses  pro  congToa  pa 

rentum,  fratrum.  sororum.  in  gravi  necessitate  existentium.  tum  etiam 

sacerdotum  alumnorum  senio  confectorum  vel  alias  debilium  provisü.n- 

et  aliis  quibnscunque  ad  banc  vitam  curii  frnctu  continuandam  ^t  oon 

servandam  proticuis  ac  necessariis  usibus  provide  applicabit.  aobii  ant^-ci 
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et  sueeessoribus  nostris  aimuatim,  cum  et  alii  computus  dioecesis  nostrae 

redduntnr,  coram  deputatis  capituli  nostri  et  vacante  sede  capitulo  nostro 

(quuties  visum  fuerit)  desuper  debitum  ratiocinium  praestabit. 

Praeses  autem,  quem  constituemus,  haue  eauouicam  vivendi  normam 

a  nobis  praescriptam  ipsemet  in  persona  vivere  et  per  omnia  exaete 

observare  atqne  in  eadem  alumnos  et  clericos  suae  curae  et  directioni, 

tun  intra  quam  extra  seminarium  concreditos,  sedulo  instituere  et  con- 

*ervare  teneatur,  quin  et  propter  dioeceseos  nostrae  amplitndinem  eidem 

aliquot  coadiutores  adiungrentur,  qui  ipsum  in  saepememurata  diseiplina 

ac  honestate  elerieali  rite  continuanda  atque  in  suo  vigore  conservanda 

sublevabunt. 

Et  quidem  praeses  (ut  et  coadiutoresi  iurabunt  ut  üifra,  se  in  vita 

et  honestate  clericorum  secularium  a  Dobia  in  hac  nostra  constitutione 

praeseripta  semper  victuros  et  morituros,  insuper  et  alumnos  et  clericos 

tarn  intra  quam  extra  seminarium  curae  suae  et  directioni  commissos, 

iuxta  discipliuam  pro  seminario  statutam  fideliter  directuros  et  ad  prae- 

fatam  vitam  honestatemque  clericorum  secularium  sedulo  instituturos  atqne 

in  eadem  conservaturos. 

Alumni  quoque  ut  infra  iurabunt.  se  sub  diseiplina  praesidis  a  nobis 

coustituti,  sive  intra  sive  extra  seminarium,  in  vita  et  honestate  cleri- 

corum per  haue  nostram  constitutionem  praeseripta  Semper  victuros  et 

morituros  neque  siue  expressa  nostra  licentia  aliquam  religionem  ingres- 

»uros,  in  casu  vero  dimissionis  sumptus  pro  sui  sustentatione  expensos 

ftdeliter  refusuros.  Atque  sie  de  bonitate  dei  eonfidimus,  futurum,  ut 

« Wus  noster  per  media  in  hac  nostra  constitutione  praeseripta  in  ca- 

nonica  sui  Status  honestate  eftieaciter  stabiliatur  et  conservetur. 

Per  hoc  tarnen  iquod  alumni  nostri.  secundum  haue  nostram  con- 

>fitutioiiem,  utpote  sacris  canonibus  conformem  vivere  teneanturj  eosdem 

ab  aliis  cleri  nostri  secularis  secundarii  iuribus.  privilegiis.  immunitatibus 

ac  emolumentis  nullatenus  excludere  iutendimus,  sed  cum  nobis  et  suc- 

>  Hssoribus,  quin  et  visitationi  correctionique  nostrae  nostrique  vicariatus 

ft  otnuibus  cleri  nostri  oneribus  iinmediate  subiecti  sint.  par  est,  ut  Iis- 

dem  quoque  iuribus  et  privilegiis  gaudeant  et  perfruantur. 

Finaliter  nobis  et  successoribus  nostris  et  capitulo  nostro  in  hac 

praeinissa  alumnatus  dispositione  ac  ordinatioue  specialiter  reservamus 

facoltatem  restringendi,  ampliandi  «*t  eorrigendi,  qnoties  visum  fuerit  ex- 

j^dire,  salvis  tarnen  semper  tribus  substantialibus,  videlicet  communitate 

bonorum,  cohabitatione  clericorum  et  separatione  mulierum. 

Iii  qnorum  omnium  roborationem  ac  tirmitatem  steillum  nostrum 

areh;«  piscopale  nmsuetum  apponi  feeimus. 
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Et  nos  decanus  et  capitulmn  insig-nis  cathedralis  ecclesiae  H-r- 

bipolensis  fatemor  hisce,  praemissa  oinnia,  praehabita  matura  deliWrationr. 

voluntate  et  consensu  nostro  facta  et  conclusa  esse.  In  quoruiu  tidr-w 

praesentes  literas  sigilli  nostri  iussimus  et  teeimus  appensione  coiuniuiiiri. 

Datae  10.  Mail,  anno  1661. 

S  c  q  u  n  n  t  u  r  i  u  r  a  m  e  n  t  a. 

Formal a  iuramentJ  pro  praeside. 

Ego  X.  X  .,  pro  hac  dioecesi  Herbipolensi  ab  eminent  issima  et  i>. 

verendissiina  celsitudine  sua  ad  alumnatuni  s.  Kiliani  assuuiptus  praese«. 

per  salutem  animae  nieae  iuro.  nie  in  vita  et  honestate  dericali  iaita 

constitutiones  a  sua  celsitudine  praescriptas  seinper  victurum  et  w<.ü- 

turum,  insuper  alutnnos  et  clericos,  tarn  intra  quam  extra  seiuiuarium 

curae  meae  commissos,  iuxta  easdem  constitutiones  tideliter  dim  turum. 

atque  in  praedicta  vita  honestateque  clericaü  sedulo  instituturum  rt 

conservaturum  neque  directe  ant  indirecte  cooperaturum  vel  perniis*unuu. 

ut  haec  vita  clericalis  in  aliquam  religionem  aut  monaehatnm  tran>eat. 

Sic  nie  deus  adiuvet. 

Forniula  iuramenti  pro  coadi  utoribus. 

YZgo  X.  X.,  pro  hac  dioecesi  Herbipolensi  ab  eminentissiiua  et  r»- 

verendissiina  celsitudine  sua  ad  alumnatum  s.  Kiliani  assumptus  eoadiutor. 

per  salutem  animae  meae  iuro,  ine  in  vita  et  honestate  clericali  iut* 

constitutiones  a  sua  celsitudine  praescriptas  seinper  victurum  et  muri- 

turum  insuper  et  praesidi  in  hac  ipsa  vita  et  honestate  clerieali  iuxta 

easdem  constitutiones,  inter  alumnos  et  clericos,  tarn  intra  quam  extra 

seminarium  rite  continuanda  atque  in  sno  vigore  conservanda  tidelitrr 

collaboraturum  neque  directe  aut  indirecte  cooperaturum  vel  permissuniiB. 

ut  haec  vita  clericalis  in  aliquam  religionem  aut  monachatuiu  transeat. 

Sic  nie  deus  adiuvet. 

F o r m u  1  a  iuramenti  alumuuru m. 

Ego  X.  X.,  seminarii  s.  Kiliani  alumuus,  per  salutem  animae  mear 

iuro,  nie  sub  diseiplina  praesidis  a  sua  eminentissiiua  et  reverendisMnia 

celsitudine  eonstituti  in  vita  et  honestate  clericorum,  qai  iuxta 

stitutione8  a  sua  celsitudine  praescriptas  simul  habitant  atque  pn»v.-Lta* 

beneficioram  et  fanetionam  ecclesiasticarum  in  mutuos  et  domesti<-.»>  omi* 

conferunt,  sive  intra  sive  extra  seminarium,  semper  victurum  rt  muri 

turum  neque  sine  expressa  eminentissimae  et  reverendissimae  ceisitudini* 
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snae  lieentia  ad  nllain  religionem  transiturum.  Quod  si  vero  nrgens 

n»<;»ssitas  mutationem  Status  vel  mei  dimmissionem  ex  alumnatn  postula- 

ret,  sancte  coram  deo  promitto.  nie  snraptus  pro  mea  sustentatione  factos 

fideliter  refusurum,  in  euius  refusionis  debitam  hypotheeam  vigore  prae- 

sentium  ouinia  mea  bona  tarn  baereditatis  quam  fortuuae  praesentia  et 

tntura  nomiuo  constituoque.    Sic  nie  deus  adiuvet. 

Das  Original  auf  Papier  mit  zwei  innen  aufgedruckten  Siegeln  im 

k.  Kreis- Archive  zu  Wirzburg  (K.  17  Nr.  201). 

Vgl.  Üropp.  coli.  II  1 1»0  ff.  diss.  VII  de  semin.  Wcbgsi. 

Nr.  113. 

I>er  Jesuitengeneral  Johannes  Paulus  Oliva  bezeugt  durch  die  Be- 

produktion  einer  Erkunde  seines  Amtsvorgängers  Claudius  Aquaviva 

die  im  Jahre  l~>Sfi  geschehene  Errichtung  einer  aeade mischen  marin- 
ttischen  Congrcgation  zu  Wirzburg  und  deren  Einverleibung  in  die 

marianische  Congregation  zu  Jfow.  sowie  ihrer  Thcilhaftigntachung 

aller  (inaden,  Verdienste  und  Privilegien  derselben. 

1666,  20.  November.  Rom. 

Joannes  Paulus  Oliva,  soeietatis  Jesu  praepositus  generalis.  Omni- 

bus, in  quorum  manus  hae  literae  venerint,  salutem  in  domino  sempiternam. 

•  um  piae  memoriae  pater  Claudius  Aquaviva.  eiusdem  soeietatis  generalis 

praepositus,  decessor  noster.  anno  MOLXXXVI  ad  petitionem  et  instantiam 

'luiniiiurum  praet'ecti ,  assistentinm  et  sodalium  eongregationis  aeademiae 
maiuris  beatae  Mariae  virginis  aununtiatae  in  nostro  collegio  Herbipolensi 

♦  r»'«  ta»-.  auctoritate  qua  ex  apostolita  coneessione  pollebat .  illam  congre- 

ffationi  primaria?  Komanae  sub  eodem  titulo  beatae  Mariae  virginis 

aiintiuriatae  aggregaverit  ae  de  aggregatione  buiusmodi  literas  de  more 

patentes  dederit  et  expedierit  in  haec  verba : 

Claudius  Aquaviva,  soeietatis  Jesu  praepositus  generalis,  l'ni- 
versis  et  singulis  praeaentes  nostras  literas  inspecturis  salutem  in  eo, 

♦jiii  est  Vera  salus.  Non  solum  ratio  sed  usus  etiam  atque  expe- 

ri*-ntia  *emi»er  ostendit.  piorum  bominum  sodalitates  praesertim  sub 

beatissimae  virginis  Mariae  tutela  institutas  magnam  babere  vim  ad 

pi^tatem  augendam,  tum  ob  peeuliare  ac  i-ertuni  ipsius  Dei  matris 

patrc»«  inium,  tum  etiam  proprias,  quae  in  ipsis  «  sse  solent,  virtutis 

ac  religionis  exercitation.  s.  tum  denique  ob  mutuum  exemplnm,  quod 

qaiden  valde  eflßcax  esse  solet  ad  hominum  animos,  in  omnem  partem 

facile  a<  suaviter  impellendos.    Hanc  ob  causam,  cum  societas  nostra 
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omnibus,   quae   suo    instituto    conveniunt,    rationibus  proxim')rua 

salutein  ac  perfectiouem  in  spiritu  iuvare  ac  prumovere  cum  fax  oft 

studeret,  ne  hanc  quidem ,  cuius  efficaciara  experta  est ,  ouiitteadam 

putavit.    Quare  cum  Gregorio  Papae  XIII.  per  nos  exposituui  e**rt, 

Romae  in  collegio   nostrae   societatis   institutam   iaui   pridrui  <•>«■ 

sodalitatem  scholasticorum  titulo  virginis  annuntiatae,  cuius  deüiivj* 

exemplom  secuta  iuventus,  quae  in  variis  collegiurum  nofttroru 

scholis  erudiebatur,  eandeiu  formam  easdemque  pietatis  exercitatiuiie» 

magno  suo  bono  arripuisset  ac  proinde  operae  pretium  videri.  ut  quo 

tarn  pium  opus  quotidie  magis  promoveretur ,  pontifieia  auctoris 

non  solum  confirmaretur,  sed  etiam  spiritualibus  beuelkiis  augen-tur: 

placuit  eidem  Gregorio    papae  XIII.,  ut   erat   animo   ad  divinum 

honorem  omni  ex  parte  amplificandum  promptissimo ,  in  hac  qu^u* 

re  pro   ipsius  dei  gloria   eisdem  uostris   postulatis   annuer»  idqu- 

literis  apostolicis  quarto  Nonas  Decembris  auni  MDLXXXIY.  dati> 

contestari.    Primum  igitur  in  collegio  ipso  Komano  primariam  cm 

gregationem  ex  scholasticis  nostris  sive  etiam  ex  aliis  simul  fidtlita 

sub  titulo  annunciationis  beatae  virginis  Mariae  apostolica  anctoritat«- 

erexit  et  instituit  eique  varias  indulgentias  ac  privilegia  ex  eeclesi** 

thesauris  liberaliter  impertiit.   Deinde  praeposito  vel  vicario  generali, 

quemcunque  pro  tempore  esse  contingerit,  potestatem  concessit.  ut  in 

quibuscunque  aliis  societatis  nostrae  collegiis  alias  eiusraodi  stKialitat^ 

ex  ipsis  scholarum  discipulis,  sive  etiam  ex  aliis  simul,  quos  ad  id 

pietatis  Studium  permovisset,  sub  eodem  titulo  annuntiationis  beatar 

Mariae  virginis,  sine  ullo  tarnen  collegiorum  vel  ecclesiarum,  qua»*  *>i 

ea  pertinent,  praeiudicio  erigere,  easque  huic  Ronianae,  ut  primaria^ 

tanquam  membra  capiti  aggregare  liceat,  ita  ut  iisdem  gratiis.  in«lul 

gentiis,  peccatorum  remissionibus  ac  reliquis  omnibus  privilegiis  fruantur. 

quibus  ipsa  primaria.  Quarum  quidem  congregationum  tarn  primaria^, 

quam  earum,  quae  ei  annexae  et  subordinatae  sunt,  idem  Grtgurius 

societati  nostrae  curam  ita  commisit,  ut  ad  praepositum  vel  virarium 

generalem  spectet  per  se  ipsum  vel  per  alium  quemvis  e  s<m  hx*i* 

al»  eo  delectum  eas  visitare  et  ad  rectum  earum  administratiou-n; 

quaecunque  decreta  condere  et  quae  iam  coudita  sunt ,  expendrr»\ 

quin  etiam  deinceps  pro  rerum  ac  temporum  eonditioue.  ut  in  doauß" 

iudicaverint,  immutare,  corrigere,  et  reformare;  sed  et  postra  >i\ia> 

papa  V.  ipse  quoque  praecipuo  zelo  di vini  cultus  augendi  et  pr«j  ?Uu 

pastorali  sullicitudine  totius  gregis  duminici  sibi  crediti  spiritiuli* 

salutis  comparandae  studio  accensus,  nustris  supplicatiouibus  U  niinr 

aunueus,  facultatem  et  literas  supratatas  Gregorii  iwutirieis  sui  j.r.>- 
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deeessoris  ita  extendit,  coneessitque  et  indulsit,  ut  similiter  prae- 

positus  seu  viearius  generalis  nostrae  soeietatis  pro  tempore  existens 

non  sohini  unam,  sed  etiam  plures  sodalitates ,  sive  seholasticonun 

tantum,  sive  aliorum  fidelium  duutaxat,  sive  utrormnque  simul,  tarn 

snb  beatae  Maria»'  virginis  annuntiatae .  quam  alia  quacunque  invo- 

catione  vel  titulo  in  sinirulis  soeietatis  nostrae  loci»,  eeelesiis,  domibus 

vel  eollegiis  necnon  et  in  seminariis.  qua»-  soeietatis  eurae  commissa 

sunt,  auetoritate  apostolica  erigere  et  instituere  illasque  sie  pro  tempore 

erectas  et  institutas  primariae  Bodalitati  praedictae  aggregare,  eisdem- 

que  sodalitatibus  sie  pro  tempore  ereetis  et  aggregatis  omnes  et  singulas 

plenarias  vel  alias  indulgentias  et  peecatoruni  remissiones  vel  relaxati- 

ortes  neenon  exemptiones.  immunitates  eaeterasque  faeultates,  indulta  et 

privilegia  spiritualia  et  temporalia  dietae  primariae  aut  aliis  sodalitati- 

bus  sie  aggregatis  vel  aggregandis  earumquo  sodalibus  seholastieis  vel 

aliis  eoncessa  et  eoiieedeiida  perpettio  eommunicare  illasque  et  illa  ad 

easdem  eongregationes  earamque  sodales  etiam  non  scholares  indiffe- 

renter et  aeque  priin ipaüter  extendere  ae  etiam  illis  eoneedero  et 

elargiri  possimus,   proiit  in  diveisis  lif.-ris  apostolieis  eiusdein  Sixti 

pontifieis  latins   explieatur.    Quam  ob  rem.   cum   syneere   nobis  in 

Christo  dileeti  domiui  praefeetns  et  assistentes  eongregationis  aeade- 

miae  maioris  beatae  Mariae  virginis  annuneiatae,  quae  in  eollegio 

Kerbipolensi  nostrae  soeietatis  est.  sn<»  et  reliqaoram  illias  sodaliiim 

noniin«'  pro  insigni   eorum  in  denm   pietate  ae  in   virginem  saero- 

saiutam  devotione  a  nobis   petierint ,  tum   per  se  ipsos ,  tum  etiam 

per  syneere  nobis  item  dileetos  dominum  praefatae  primariae  eongre- 

gationis Rumäne  praefeetum  et  assistentes,  nt  iuxta  baue  t'aeultatem 

nobis  a  -od»-  apostoliea  tribntatn  in  eodeia  eollegio  Herbipolenni  coli- 

gregationem  nnam  aeademiae  maioris  sab  invoeatione  beatae  Mariae 

virg/inis  annttntiatae  erigere  eamqne  praotatae  primariae  eongregatioai 

ag"grregare  velimns.  Nos  einsinodi  pietateui  non  s. tl um  ampleetentes  si  d 

etiam  magnopere  laudantes,  aaetoritate  nobis.  nt  supra  diximus,  eon- 

cessa in  eodem  eollegio  Kerbipolenai  rungregatioiicni  unam  aeademiae 

maioris  sub  titnlo  beatae  Mariae  Virginia  annantiatae  erigimns  eamque 

primariae  sodalitati  l'omanae  coninngiinna  1 1  atrirregamus  ae  omnia 

privilegia,  indnlgentiafl  etiam  plenarias  neenon  et  Gratias  alias  prae- 

fatae primariae  vel  aliis  illi ,    ut  guperias  die  tu  m  est.  aggregatis 

conirregationibus  haetenus  eonressas  et  in  posteram  eouet*di*ndas,  eodem 

prorsns  modo,  quo  ipsi  primariae  et  aliis  rongregationibnti  eoneessae 

faerint,  commnnieamus  et  elargimur:  in  nomine  sawtissimae  trinitatia, 

patris  et  filii  et  spiritns  samti,  cuius  divinam  maiestatem  anpplices 

Gr^bi^t'tc  dir  rnivcrtiint  Wirzl.nrj,'.   ».Band  l'J 
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oramus .  ut  concessionem  haue  de  eoelo  ratam  et   tirmaiD  habere 

velit  et  sociales  ipsos  eaelestium  donorum  accessionibns  amt.t>  sibi 

in  dies  magis  reddat  acccptos  ac  denique  etiam  aeterna»  irb'ria»' 

compotes  suo  et  beatissimae  virginis.  eui  pie  et  religiöse  servi^rint 

perpetuo  dignetur  aspeetu.    In  quorum  fidem  praesentes  manu  »<»*tra 

subseriptas  sigillo  societatis  nostrae  lminiri  iussimus.    Datum  Romar 

etc.    Claudius  Aquaviva.    Locus  f  sigilli. 

Fraefatae  autem  literae  [cum]  tempore   belli   interciderint .  >  a  jQ« 

propter  moderni  eiusdem  congregationis  Herbipolensis  praefectus,  assi^tent^ 

et  sodales  novas  a  nobis  petierint,  nos  eorum  pio  desiderio  indulsrenir» 

et  optantes.   ne  de  aggrcgatioiie   ejusmodi   ob   Uterarum   deteetum  oli" 

unquam  tempore  dubitari  possit ,  hac  de  re  praesens  testimoniniu  tVrre 

voluimns  illasque  auetoritate  nostra  tirmare  et  in  illis  concessa.  •{U'»ui 

opus  est,  denuo  eoncedere  decrevimus.  prout  harum  serie,  modo  et  forma, 

quibns  p.  Claudius  concessit.  concedimus,  manente  tarnen  praetata  H»rb\ 

polensi  congregatione  in  primaeva  sua  erectione  suaeque  antiquitatis  iure 

in  nomine  patris  et  fi Iii  et  spiritus  saneti.    Datum  Romae  die  XX.  N<> 

vembris  MDCLXV. 

Joannes  Paulos  Oliva. 

L.  S. 

Xathanael  Sotuellns  secretarius. 

Das  Original  auf  Pergament  im  histor.  Vereine  (  l'rk.  nr.  51. 

Nr.  114. 

Edikt  Johann  Philipps  etc.,  die  nächtlichen  Schwärmereim  und  Gf- 

waltthäthjkeiten  der  Studenten  und  anderer  junger  Leute  betrefft. 

1668,  L'O.  Juni.  Wirzburg. 

Wir  Johann  Philipps  von  Gottes  Gnaden  des  h.  Stulls  zu  M ,iyr.:; 

Ertzbisehoff,  des  Ii.  Rom.  Reichs  durch  Germanien  Ertz-Cantxlt  r  ar><: 

Churturst.  Bischoff  zu  Würtzburg  und  Wormbs,  Hertzog  zu  Franc  kr-r. 

Demnach  eine  geraume  Zeit  hero  wahrgenommen  worden  und  di" 

leydige  Fäll  zu  erkennen  geben  haben,  wassrestalt  sich  etliche  Sindi-nfa 

und  andere  ledige  junge  Mannspersohnen  mit  veränderten  Kleidern  Bs*i 

verdeckten  oder  vermuinbten  Angesichtern  nächtlicher  Weil  zusamnirt 

gesellet,  mit  allerhand  gefährlichen  und  höchstverbottenen  Fewr-  ml 

anderm  Gewehr  iu  hiesiger  Unserer  Residentzstatt  'Würtzburg-  autf  d. : 
Strassen  und  Gassen  nicht  allein  umbgeloften  und  dieselbe  dardunh 
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•»Unsicher  gemacht  sondern  auch  under  den  Schöpften  und  Schwiebbögen 

nn«l  andern  verdeckten  Orthen  auft  die  vorübergehende  Persohnen  mit 

«ablösten  Degen  und  andern  gezückten   Wehren  nachstellig  gewartet, 

•hVselhe  freventlich  und  ohne  eintzige  gegebene  Ursach   neben  andern 

vielfältigen  hiebey  verübten  höehststratt'bahren  insolentien  angefallen,  ge- 
hawen  und  gestochen,  dass  nit  nur  tödliche  Verwundungen  sondern  so- 

jrar Mord   und  Entleibungen,  zu  welchen  sich  doch  kein  Thäter  hernach 

linden  wollen,  darauf!'  erfolgt  und  sich  zugetragen  haben.  Dergleichen 
wir  aber  keineswegs   zu  gestatten   oder   nachzugeben    wissen,  sondern 

solche  höcbstärgerliehe  Frevel,  unmenschliche  Mord-  und  Ubelthaten  mit 

allen  auft'  verbleibenden  Remedirungs-Fall  hierauss  besorglich  entspringen- 

den grössern  l'ngelegenheiten  und  was  auss  nachgesehener  Straft'  nit  nur 

in  Fnserni  Stifl't  Würtzburg  und  Herzogthumb  zu  Francken  sondern  auch 
im  gantzen   Reich  allenthalben  für   übele  Nachreden   erfolgen  mögten, 

gnfldigst  erwegeilt  und  zu  Geraüth  führent  höchstnöthig  zu  seyn  erachtet 

haben,  dass  die  von  unsern  lobseeligen  Herrn  Vorfahrero  an  Fnserm 

Stirtt  Würtzburg  wegen  des  beschehenen  vilfältigen  Auss-  und  Herumb- 

lauftens  in  der  Statt,  auch  anderer  darbey  vorgangener  vermessentlicher 

f'nthatcn  halber  ergangene  öffentliche,  seithero  aber  ausser  Acht  gelassene 
und   in   gäntzliche   Vergessenheit   gerathene  Kdicta  oder  Mandata  alles 

Krnsts  widernmb  ernewert  und  publicirt  werden. 

Als  gebieten  Wir  solchem  nach  allen  und  ieden  Studenten,  auch 

andern  jungen,  ledigen  Mannspersohnen  und  Handwerckspurschen,  so  sich 

ihrer  Notthurft't  und  (Telegenheit  nach  allhier  auftlialten,  hiemit  ernstlich 
und  wollen,  dass  dieselbe  sich  hinführo  dieses  nächtlichen  Grassiren  und 

mnthwilligen  Herumblauften  allerdings  und  zwar  bey  Leibs  Straft"  massigen. 

•Hh   in    den    lindern   Schulen   begrieftene   und    der  Philosophie  obligente 

Studenten,  wie  auch  die  Handwerehspursch  bei  Tag  und  Xacht  sich  des 

Degentragens  gilntzlich  enthalten,  von  den  übrigen  aber  triam  Facultatum 

Stu«li<«sis  niemand  mehr  mit  den  Degen  oder  anderm  Gewehr  sich  Abends 

zu  Sommers-Zeiten  nach  neun  und  zu  Winters  Zeiten  nach  sechs  Fbren 

-Ime  Liecht  auft'  den  Strassen  und  Gassen  betretten  lassen  solle,  mit  an- 

geheilter dieser  Verwarnung,  dass  die  bey  denen  in  lindern  Schulen  und 

der  Philnsophia  begrieffenen  Studenten  oder  andern  ledigen  jungen  Manns 

p*-rsohnen    und    der    Handwerckspursch   befindliche  Degen  abgenommen 

werden  und  eines  jeden  ordentlicher  Obrigkeit  verfallen  seyn,  derjenige 

ale  r,  welchen  man  ohne  Liecht  über  die  angesetzte  Zeit  mit  einem  Ge- 

wehr oder  auch  (dine  Liecht  und  Gewehr  auft   der  Gassen  Abends  an- 

rn-flen  und  auft'  Befragen  derselbe  solches  seines  nächtlichen  Umbgebens 
halben    keine   redliche  und  gnugsame   Frsach  anzuzeigen  wissen  wird, 

19* 
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sobalden  in  Halft  genommen,  des  andern  Tags  Unserem  und  lu^r-r 

Universitet  Rectori,  deme  Wir  auch  hierüber  absonderlichen  gemeorM) 

Befelch  gnUdigst  ertheilt  oder  seiner  sonst  ordentlichen  Obrigkeit  gt- 

lieffert,  auch,  ob  er  gleich  nichts  weiters  verwirckt  hätte,  doch  als  »in 

befliessener  Ubertretter  und  Verachter  dises  unsers  aussgelassenen  Man- 

dats mit  willkührlicher  Straft'  angesehen  werden  solle.  Und  weilen  zi- 
mahl  auch  bisshero  verspührt  worden,  dass  ein  und  anderer  nächtliche 

weil  zu  Hochzeiten,  ob  er  schon  darzu  nit  geladen  worden,  sich  eiafr- 

schlichen,  und  dardurch  auch  vil  Uligelegenheiten  entstanden,  so  i>t  uh 

weniger  hiemit  Unser  gnädigster  Befelch,  dass  hinführo  si.  h  bei  Wr 

meidung  unausbleiblicher  Straft"  niemanden  mehr  von  solchen  l~Iij.vn 

Purschen  bei  Hochzeiten  einfinden  solle,  welcher  nit  darzu  eingelid*a 

Als  wir  auch  bisshero  erfahren  müssen,  dass  sogar  einer  und  ander  sich 

anderstanden,  die  Xachtwachteu,  Runden  und  Patrouillen  anzugreifen  und 

zu  irritiren,  so  wollen  Wir  solches  hiemit  ebenermassen  gantz  erartüd 

verbotten  und  widrigenfalls  unsern  Runden.  Wachten  und  Patrouillen  rr- 

laubt  haben,  diejenige,  so  sich  dergleichen  mehr  widerstehen  solten,  m\ 

Schlügen  wohl  abzudecken,  gefänglich  anzunehemen  und  in  die  Haubt 

wacht  zu  weiterer  gebührenden  Bestraffung  zu  führen,  wornach  >i«h  eil 

jeder  zu  richten  und  vor  Schaden  zu  hüten  wissen  wird.  Geben  in 

Unserer  Residentz-Statt  Würtzburg  under  Uiiserm  hievor  Lretrn<kt«ia 

Cantzley-Secret-Insiegel  den  20.  .Tunii  anno  160«. 

(L.  S.) 

Ein  zur  Verbreitung  bestimmter  fönzclndruck  in  der  im  kgl.  Kren 

Archive   Wirzburg   befindlichen   Mandaten  -  Sammlung   in   dem   Bande  voi 

1650—  1670.   Ein  Neudruck  in  der  Sammlung  der  hochfiirstl.  wirzburgi*ct-s 

Landesverordnungen  etc.  I.  Theil  (Wirzburg  1776  iu  2«)  s.  271  u.  272 

Nr.  115. 

Beurkundung  des  Verkaufs  mehrerer  ( Grundstücke ,  die  ur*prün>jhri> 

zu  dem  der  Universität  einverleibten  Kloster  Sf.  Ulrich  gehört  hotUv. 

an  die  fürstliche  Kannner. 

1671 ,  20.  September.  Wirzburg. 

Demnach  in  das  allhiesige  Stattfortificationsbawwcsen  ein  M»rp-" 

Weingarten  im  Göbelslehen ,  den  Martin  Appel,  Heckher,  besessen, 

•lern  Closter  s.  Ulrich  allhier  mit  6/8  Eimer  Zinsswein  zne  Lehen  rührt*, 

•lan  ein  Morgen  Weingarten  ieztgedachten  Lägers,  welche  Hanss  Manier. 

Bader,  besessen  und  gedachtem  Closter  mit  ein  Eimer  Wein  zne  Zinv- 

lehen  rühret,  und   zwey  Morgen  Ellem  am  Münchsberg,  so  zu  riara 

U i cj 1 1 1 z  u ü  Oy 
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Steinbruch    verwendet,    welche    das   Julierspithal   besessen   und  mehr- 

«ffdachtem  Closter  s.  Ulrich  mit  ein  Eimer  Wein  zue  Zinsslehen  rühret. 

einbezogen  und  verbawet  worden,  welche  obspeeificirte  26/N  Eimer  Zinss- 

wm  von   der   hochfürstlich   Würtzburgischen    Cammer  vielgedachtem 

Closter  st.  Ulrich  hienwieder  mit  c/8  Eimer  Zinsswein  von  3/4  Morgen 

Weingarten  im   Saudt,    possessor   Hanss  Caspar  Hennisch .   Vogt  zue 

st.  Marxs,   ein  Eimer  Zinsswein   von   ein   Morgen  Weingartten   in  der 

Sandteraw,  possessor  Sebastian  Villinger  Steinmetzen  Erben,  ersezt  und 

urthetlich  übergeben  und  der  ermanglete  ein  Eimer  Zinsswein  dem  (Moster 

st.  Ulrich  mit  50  fl.  Baargeld  besag  eines  vom  Closter  st.  Ulrich  darüber 

•»gefertigten   Kauffbrieffs  vergnuegt  und  bezahlt   worden.     In  dessen 

l'rkund  ist  dieser  Übergabsbrieff  in  dnplo  verfertiget  unter  seiner  chur- 
ftirstlichen  Gnaden  und  der  Universitet  Insiegel  becrlifftiget  und  iedem 

Theyl  einer  zugestellet  worden.     Geben  uftm  Schloss   Mariaeberg  ob 

W'ürtzburg  den  20.  Septemhris  1671. 
Die  Originalurkunde  auf  Papier  mit  2  innen  aufgedruckten  Siegeln 

im  k.  Kreisarchive  Wirzburg  (K  9  Nr.  53). 

Nr.  116. 

Das  Domcapdcl  bestätigt  sede  vacante  eine  dem  Jesuitencollegium 

reu  dem   (  erlebten  Fürstbischof  Peter  Philipp  von  Dernbach  ange- 

wiesene Erhöhung  seines  Stiftungsfonds  um  200  fl. 

1699,  5.  Januar.  Wirzburg. 

Demnach  bey  einem  hochwürdig,  hochwohlgebohrnen  Dombcapitul 

d^    hohen    Dombstiffts   zu  Würtzburg   das    Collegium   Societatis  Jesu 

allhier  bittlichen  angelangt  ,  diejenige  von  abgelebten  seiner  hochfürstlichen 

Gnaden  Petro  PhÜippo  höchstseeligen  Andenckens  zu  dessen  Fundation 

anff  ewig  {rnaedigste  deterniinirte  und  bey  hochfürstlicher  Cammer  ange- 

wiesene  addition   von   200  Gulden   in   Gnaden   zu  confirmiren   und  zu 

l> -taettigen,  hochgedacht  ein  hochwürdig  Dombcapitul  nun    auss  denen 

dabey  angebrachten  und  andern  erheblichen  Ursachen  mehr  sich  zu  gnae- 

'iiir^r  Willfahr  bewegen  lassen  und  sothane  addition  allerdings  gnaedig 

•  -mtinniret  und  bestaettiget  hat  :  als  ist  dann  auch  supplicirenden  Collegio 

-'••Lr»*nwaertiges  zu  völliger  dessen  Assecuration  und  Versicherung,  umb  sich 

dessen,  wo  es  vonnöthen,  bedienen  zu  koennen,  unter  dem  gewöhnlichen 

S<  ret-Insigul  mitgetheill  worden,    Würtzburg  den  5.  Jannarii  anno  1G99. 

Eine  Abschrift  in  dem  Jcsuiteu-Kopeibucbe  D.  ful.  ö7a. 

Damit  zu  vergleichen  die  Protokolle  des  Domcapitels  pro  1890,  fol.  12  12 r. 
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Nr.  117. 

Verfügung  des  Domeapitels  sede  vacante  über  die  Gekaltserkökmf 

zu  (jausten  der  Professoren  der  Juristenfukultüt. 

1099,  7.  Januar.  Wirzburg. 

Demnach  bey  einem  hoch  würdigen  hochwohlgebohrenen  Dombcapitil 

des  hohen  Pombstitt'tes  zu  Wtirtzburg  etc.  decanus,  senior  und  profc» 

Hores  facultatis  iuridicae  allhier,  um  denenselben   die  alte  Rr-tallun:' 

wie  sie  a   tempore   fundationis  der   Universität   gereicht    worden  ist. 

gnädig1  wieder  zuzulegen,  bittliehen  angelanget,  nun  auch  hochffnlacht 

ein  hoch  würdiges  Dombcapitul  aus  bewegenten  Ursachen  in  Unadm  zu 

deferiren  zwar  geneigt  gewesen,  nachdeme   aber  auf  eingezogen»-  In- 

formation befunden  worden,  dass  dadurch  das  Keceptorat  allzusehr  b~ 

sehwehret  werde:  als  ist  iedoch  zu  besonderen  Gnaden  lb>ctori  \Vn<rin<i. 

als  primario,  neben  der  Consulentengebühr  zu  seinen  übrigen  200  Rddiv 

thalern  und  10  Maltern  Korn,  dann  1  Fueder  Wein  aiuioch  50  Rekhv 

thaler,  dem  Professori  Canonum  über  die  loco  der  Bestallung  nutznie^nT- 

Doctorspraebend   zu  Haug   annoch    100  Keichsthaler,   iusrleichen  denrt 

übrigen  2  Professoribus ,  Doctori   Erbermann  und  Doctori  Schöll,  jnlem 

jaehrliehen  100  Keichsthaler  zu  einer  wohl  verdienten  addition.  ><•  au: 

dem  Quartal  Lueiae   lf>98  ihren  Anfang  nehmen  solle,  gna^dig  <bi>-r- 

miniret  worden,  welches  dem  Reeeptori  l'niversitatis  hiermit   zu  j^-in^r 

Nachricht  und  dass  er  künfttighin  so  viel  verabfolgen  lasseu  und  in  «i^r 

Rechnung  führen  solle,  intimiret  wird.   Urkundlich  unter  hievorgetnnkbteo 

gewöhnlichen  In>iegel. 

Würtzburg  den  7.  Januar  1(>99. 

Kiue  Abschrift  in  dem  Kopeibuche  8.  COXLVI.  53  b.    Damit  xa  ver- 
gleichen die  Protokolle  des  Domcapitels  pro  1699  Fol.  IS  ISr. 

Nr.  118. 

Besehluss  des  Domcajtitels  sede  vacante  über  die  Bitte  d>r 

medizinischen  Fakultät  um  (rehultserhöhun*/. 

Um,  7.  Januar.  [Wirzburg.] 

Sambtliche  facultas  medica  dahier  kommet  supplieaiido  ein:  na. ! 

deme  dem  Vernelnnen  nach  die  Professores  facultatis  juridkae  von  -io-x 

hochwürdigeu  Pombcapitul  mit  zulänglieher  Bestallung  versahen  uer>s 

sollen,  und  nun  nicht  weniger   gemeiner  Statt  und  yanzem  Land.  *i» 
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auch  einem  Jeden  in  particulari  zu  Trost  und  Hülff  gedeihet,  wann  das 

Stadium  Medicum  in  einer  Residenz  in  gutem  Flor  stellet,  und  hiezu  zu- 

längliche Bestallung  erforderlich,  womit  doch  die  zeitliche  Prot'essores 
Medicinae  also  schlecht  verseilen,  dass  dieselbe  nicht  einmal  hievon  den 

ohnentbehrlichen  victnni.  zu  geschweige!!  einige  andere  Nothwendigkeiten, 

verschaffen  könnten,  also  nicht  weniger  unterthanig  gebetten  haben  woll- 

ten, vor  sie  nicht  weniger  eine  zulängliche  Bestallung  gnädig  zu  assig- 

nireii.  weilen  die  Fniversitet  mit  genügsamen  Reuthen  versehen  und 

damit  die  Professores  sowohl  als  andere  Ingenia  zu  grösserem  Kyffer 

hierdurch  exeitirt  werden  und  ihren  Fleiss  dem  allgemeinen  Wesen  zum 

Jiest^n  umb  so  beständiger  anwenden  mögen. 

Coiiclusnui  :  Nachdeme  es  mit  einem  Professore  Medicinae  ganz  ein 

andere  Beschaffenheit  und  das  Studium  allhier  in  keinem  solchen  Flor 

als  das  .Juridicum.  ein  Medicus  auch  viel  mehr  Gelegenheit  hat,  bei 

I'atienten  etwas  darneben  zu  gewinnen,  als  ein  Professor  .Iuris,  zu  ge- 

schweigen ,  das»  ein  Medicus  kein  sonderbare  Mühe  im  Collegio  haben 

tlmt:  also  seye  billig  an  der  Coudescendirung  in  das  Petitum  anzustehen 

und  ohne  l'rsach  die  l'niversitet  an  ihren  Reuthen  nicht  zu  beschwehren, 
dinüthin  supplieirende  Facultet  dermalen  ab  und  an  den  neuen  Regenten 

zu  verweissen. 

Ein  Kintrtuj   in   den  Protokollen  des    Wirzburger  Douicapitels  de» 

J.  1UJ9,  Fol.  19  19  r. 

Nr.  119. 

Johann  Philipp  von  Greiffcnkhiu,  Fürstbischof  von  Wirzbttrg,  geneh- 

migt eine  Erweiterung  des  Gebäudes  des  Jesuiteneollegiums. 

1H99,  1.  Oktober.  Wirzburg. 

Von  Gottes  gnaden  wir  Johann  Philipp,  Bischoff  zu  YYürtzburg 

und  Uertzog  zue  Francken.  Bemnach  l'ns  von  denen  ehrwürdigen 

i"ns»-rn  lieben  getrewen  Rectorn  und  patribns  Societatis  Jesu  dahier 
bew»glieh  vor-  und  dargestelt  worden,  wie  dass  bey  Gott  lob  merck- 

lichen  Wachsthumb  hiesiger  Statt  und  zwar  besonders  der  für  und  für 

in  gTKsxern  Flohr  steigenden  l'niversitiit  und  Studien  zu  Logir-  nnd  Hal- 
tung der  umb  so  mehr  erfordert-  und  benöthigteii  Priestern  und  Bei- 

wohnen, das  Kollegium  viel  zu  eng,  ja  bekandter  ausser  Hoffnung  und 

Möglichkeit,  einigen  Schuhe  weith  extendirt  werden  zu  können,  von  allen 

Seiten   gantz  und  gar  eingeschrünckt  seye.   Fuss  daher«»  in  l'nderthae- 
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nigkeit  flehentlichst  belangent  und  ersucheilt,  dass  Wir  auff  da.*  nun- 

mehro  transportirte  Alumnat  in  das  hiezu  new  aufferbawte  Seminarium 

zu  St.  Peter  den   an   dem  alten  modo  lehrstehenden  Seminario  sr^en 

das  Collegium  anstossenden  langen  Zwergstoek  zu  bessern  und  nöthizm 

ihrem  Behuff,  ihrem  Collegio  in  Gnaden  zuzuwenden,  zu  überlassen  und 

einzuräumen  geruhen  möchten,  bekennen  hiermit,  dass  Wir  dies.-  ihre 

bitt  in  Gnaden  angesehen  und  mit  Wissen,  raifflichen  Vorbedacht,  Uberlrg 

und  Einwilligung  Unsers  ehrwürdigen  Domb-Capituls,  ihnen  einen  gewiesen 

Theil  an  erstvorerwehnten  Stock  und  zwar  benantliehen  die  drey  ober* 

Contignationes,  jede  mit  12  Toppelfenstern  gegen  den  hoff  des  Seminarii. 

alss  just  die  gantze   mitte  von  dem  Kirchenstock  und  der  Haubtttürw 

an  biss  zu  und  an  des  Seminarii  innem  Hofftkor  sambt  den  Böden  and 

Tachwerck   in  einer  Gleiche  und  Tiefte  obenher  dergestalteu  und  mit 

diesem  expressen  Beding,  dass  sie  auf  ihren  Kosten,  solche  nach  Gut 

finden  eintheilen  moegen,  foerderist  aber  die  drey  Gaeng  obereinand»r 

mit  hohem  Liecht  allein  und  änderst  nicht  gegen  des  Seminarii  Hoff,  dir 

Zimmer  aber  gegen  das  Collegium  zu,  den  Auff-  und  Eingang  von  ihr^iL 

Hoff  an  mittelst  einer  Schneckhen  oder  Stiegen  ohne  "Berühr-  und  Ver 
letzung  der  dem  Seminario  beyderseits  vorbehaltenen  Bäwen  einzurichten, 

wie  auch  die  aus  des  Heceptorats  und  Küchenstuben  auftsteigende  zween 

Sehlöth    ohngehindert   und   ohngekraenckt ,   wie  sie   geführt,  stehen  zu 

lassen,  und  das  Tachwerckh,  soweit  es  ihnen  obbeschriebener  Breit»-  na< !. 

zugetheilt  würdt ,    wie   das    Ingebäw  und    ihr  proprium    furo  ewLr  n. 

erhalten  haben  sollen,  überlassen,  abgetretten   und  eingeraumbt  halten, 

überlassen  auch  sothanen  obbesehriebenen  Theyl  zu  ihrem  Collegiu  hier- 

mit  und  in  craft't  diss  uft*  ewig  und    ohnwiderrüfflich ,  reserviren  I  n« 

und  Unserem  Seminario  hingegen  expresse .  die  sowohl  au  diesem  St<>  k 

linck-  und  rechter  seiths  anstossende  gebaew,  Zimmer  und  loca  mit  d«B*i 

Böden  obenher  in  ihrer  Gleiche  und  Tiefte,  alss  auch  den  gantzen  an-bm 

Stork  mit  dessen  Zimmern,  Gewölbern,  Kuchen,  Refectorio.  durchgehend* 

nichts  ausgenohmen,  sambt  dem  darunderstehenden  Kellerwerck  und  iibrigH) 

Gewölbern,  von  einer  Gassen  bis  zur  andern ,    als  deren  allen  Wir  zn 

Unsers  Seminarii  Oeconomie  ohnentbehrlich  vonnöthen  haben,  nod  ver- 

sehen Uns  nit  weniger  gnaedigst,  er,  pater  Kector.  und*  die  «rantze  >o- 

cietet  werden  dero  Vorhaben  und  Versprechen  rarfolg,  den  alten  Stork 

des  Collegii  gegen  «lie  (hissen    zu  ad  decorem   civitatis   sowohl  Ü*  zu 

den  r  mehrere  bequüinliehkeit  und  jetziger  besserer  Einrichtung  «.hnhiud^r 

stellig  mitangreiften  und   new  auffführen.    Urkundlichen  und  zn  strrw 

Kesthaltung    haben  Wir  Unser  Secret-Insiegel   hieran   trucken  lassen. 

So  geschehen  Schloss  Marienburg  ob  Würtzburg  den  1.  Oetobris  anno  161*9. 
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Und  wir  Pombprobst,  Pechant  und  Capitnl  gemeiniglich  des  hiesigen 

hohen  Pombstiffts  ,  bekennen  biemit  offentlieh  gegen  Jedermaeniglicb, 

das*  wir  zu  obbesehriebener  dieser  alienation  und  Überlassung  unsern 

Capitularconsens  vvilliglicb  mitgetheilt  haben  urkundt  Unsen  hicvorge- 

truckten  Capitnls-lnsiegels.  So  geschehen  Würtzburg  den  1.  Octobris  169?*. 

Kine  Abschrift  im  Jesnitenkopeibueke  D.  fol.  50  u.  50  r. 

Nr.  120. 

Verordnung  des  Fürstbischofs  Johann  l^tilipp  von  Greiß'enlhiu, 
die  Ausübung  der  ärztlichen  Praxis  innerhalb  des  Hochstifts  betr. 

[1099-1719]. 

Cum  reverendissimus  et  celsissimus  sacri  Romnni  imperii  princeps 

ac  dominus,  dominus  Joannes  Philippus,  dei  gratia  Episcopus  Herbipolensis, 

Kram  iae  orientalis  dux,  princeps  ae  dominus  et  almae  universitatis  Her- 

bipolensis eonservator  ac  restaurator  cleinentissimus,  sapientissime  eog- 

iiusreret ,   qnantum   utilitatis    ex    medicorum    proboruni    et  expertorum 

salubeirimo  studio  profteiscatur  in  universam  patriam,  utpote  a  quo  in- 

mimerorum  mortalium  et  virorum,  etiam  principum   snlus,   vita   et  in- 

<<dumitas  unice  post  deum  vitae  humanae  supremum  dominum  dependet 

nee-  sine  gravi  displicentia  intellexisset  irrepere  quosdam  in  externorum 

et  maxime  heterodoxorum  academiis  ad  medicinae  lauream  admissos  et 

promotos,  de  qnorum  fide,  doctrina  et  experientia  non  aliis  eonstat,  nisi 

iis   fortassis,   qni   irreparabili    valetndinis   et   vitae  jaetura  peregrinos 

huinsmodi  tarn  sublimi  dif'ticillimoque  officio  minime  idoneofl  didicerunt  et 
nt  tales  inter  ipsos.  quos  imj)erita  similium  temeritate  ante  tempns  snbire 

eoacti  sunt,  tumulos  testantur.    Tain  praesenti  plurimoruni  perieulo  ut 

(m  f  urreret  et  inclytae  facultatis  medicae  Herbipolensis  lamae  et  eneomio. 

quod   apud  exteros  a  disciplinae  studiique  exactissiini  rigore  habet,  cle- 

mentis*ime  in  annos  seenturos  consuleret,  pro  suprema,  quam  princeps 

epis<opns  in  subjectissimam  sibi  universitatem  habet,  potestate.  sequentia 

nova  statuta  condere,  pristinis  addere.  imperare  et  citra  litigiosa  ver 

bomm  examina  ad  litteram   execntioni  indispensabiliter  dari  jnssit  ae 

voluit. 

Primo.  Statuimus  et  ordinamus.  ut  omnes  medicinae  doctores, 

quotqm.t  in  urbe  nostra  principali  sive  in  aliis  dioecesis  nostrae  civi- 

tatibus.  oppidis,  castris,  praeluturis,  abbatiis  et  praeposituris  physicatus, 

ut  vocant,  officium  et  curationes  morborum  ac  praxin  suscipere  cupiunt- 
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sint  de  corpore  et  greniio  facultatis  medicae.  Xullus  proinde  vel  hic  vcl 

alibi  loeorura  nostrae  dioeeeseos  ad  medici  ordinarii  officium  idmittatv 

vel  perperam  admissus  toleretur,  nisi  de  legitimo  Btüdiorum  nn<liriuar 

eursu  jnxta  statuta  inelytae  facultatis  medicae  de  examinibus  et  defen-i-n- 

inangurali  rite  exantlatis  ac  de  gradu  doctoratus  solenniter  obtento  ant 

satis  aliunde  constet  aut  de  praedictis  per  authentiea  univerfdtatui  v*\ 

facultattnn  externarum,  in  quibus  ista  peregerit.  testimoiiia  public.  Msrill. 

munita  fidem  fecerit.  Qui  tarnen  ab  exteris  academiis  bur  delatus.  si  ad 

praxin  publice  ant  privntiiu  exercendain  aspiraverit,  primo  se  albo  huius 

universitatis  inscribi  faciet,  tum  punctum  doctorale  more  eonsueto  reihet 

et  ubi  caetera  omnia,  ad  quae  almae  hujus  universitatis  et  iiulyUe 

facultatis  medicae  jura  obligant,  praestanda  praestiterit.  admittetur  a4 

universitatis  aut  facultatis  gremium,  si  dictae  facultatis  judido  disrnus 

judicabitur. 

See  uudo.  Medicinae  candidati  sub  sedula  profe>sorum  m.mu 

duetione  s<dida  scientiae  Hippocraticae  longae  admodum  et  difnVilis  tuii- 

damenta  ponere  ac  cursum  praefixi  temporis  signlari  fervore  eonsummare 

satagant,  quo  ma^is  sufferendo  examinum  rig«»ri  idonei  iiiMirnibu< 

doctoralibus  dijrni  inveniantur  atque  concredito  vitae  ac  sanitati«  »\*-ri 

felicius  ac  securius  praeesse  possint.  Qu<»s  minus  apt<»s  ess<-  famltas  ju- 

dieaverit  eo  usque  a  gradu  ac  licentia  practicandi  ditferantur.  d«»nec 

idonei  magisque  capaces  evaserint,  ne  celeberrimae  universitatis  fama»- 

nllo  modo  derogetur. 

Tertio.  Pliarniaeopolis,  ehirurgis,  balneatoribus  tarn  urbia  quam 

provinciae  cunetisque  ab  bis  dependentibus  interdicitur  praxis  ac  curati  • 

morborum  internorum,  quam  hueusque  tumultuarie  in  se  suseepi.»»-  >»b- 

senatum  fttit,  hinc  et  remediorum  internorum  aut  praescriptio  aut  extra- 

ditio  absque  scitu  aut  ordinatione  cujusdam  medici  babita  c«»nsiderati  <-nr 

tragicorum  eventuum,  queis  patientes  temerarios  subinde  ausiis  in  ftlr 

morte  luerunt  aut  damno  saltem  irreparabili  sero  sapnerunt.  euration»** 

vero  internae  illis,  quorum  artis  est  et  scientiae,  reliquantur.  Man^.it 

suos  quivis  intra  professionis  liinites,  ne  patientes  aliorum  andacia  aat 

inscitia  periculo  expositi  sub  sera  medicorum  ope  ad  sepulturani  j-»tiu- 

quam  curam  in  saluberrimae  hu  jus  scientiae  gravissiiniiin  praejadi«  iunj 

ac  totius  interdum  facultatis  contemptnm  ultimo  tandem  tradantur. 

Quarto.     Quod    praeeipue    magis    de   empirieis,    « in  umf.»ranei>. 

stentoribus,    vetulis   circeo   verborum   lenocinio   credulae   plebis    aniiu  - 

inescantibus  etiam  dictum  sit.  quae  gens  vaga  ac  garrula  matur-  ir  > 

scribatur.  cum  in   humanuni  sanguinem   ac   viscera   remediia    ex  vasa 
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superstitione  ant  fortuita  experientia  impie  ac  frivole  deprompt  is  andacis- 

Miue  saepius  grassetur.  imo  innoeentissimae  infantiae  procurato  abortu 

fores  vitae  cum  spiritu  praeelusisse  compertum  fnerit,  cujus  christiaua 

piVtas  merito  jussit  neminisse. 

Eine  Abschrift  im  Archiv»'  der  medizinischen  Fakultät  und  zwar  in 

derselben  Handschrift,  in  welcher  die  weiter  oben  anter  Nummer  72  ab- 

gedruckten ältesten  Statuten  der  medizinischen  Fakultät  und  das  in  der 

Nummer  122  enthaltene  jüngere  Statut  derselben  vereinigt  und  vom  Fürst- 

bischof Johann  Philipp  von  Greifenklau  am  14.  März  1713  durch  Unter- 

schrift und  Siegel  beglaubigt  sind. 

Nr.  121. 

Beschluss  des  Domenpittls  über  die  Bitte  des  Domherrn  Friedrieh 

Kurl  ton  Ostein.  nach  Widfenbiittel  oder  eeentnell  nach  Leifdcn  ZUM 

Zwecke  der  Fortsetzung  seiner  Studien  tfchcn  zu  dürfen. 

1709,  1.  Oktober  [Wirzbnrp]. 

Reverendissimus  Ihnninns  Ibcanus  t  rupft*  denen  anwesenden  Herren 

vor,  wie  diese  <  ammer  darumbeu  angesagt  worden,  weilen  Hr.  Friderich  Carl 

von  (»stein  zu  Prosequirung:  seiner  Studien  nacher  WolffenbUttel  oder, 

wen  an  diesem  Orth  Bedenkens  sein  solte.  nacher  Leydten  petiren  thue. 

Ang/esehen  nun  \Y Oldenbüttel  lutlierischer  und  Leydten  calvinischer  Ke- 

lijrion  seint,  so  erwelinten  seine  (inaden  dabey.  da>s  ihro  bedenklich  seye, 

dass  einem  Geistlichen  ut*  solchem  Orth  zu  studiren,  von  hohen  Dombstiffts 
Hillen  die  Krlaubnus  gegeben  werden  solte.  ohngvmerckt  man  in  solclnn 

Orthen  und  Gelegenheithen  leichtlich  ichtwas  imbibiren  könte,  so  nach 

der  Hand  Schaden  und  l'nheyl  verursachen  dörffte,  iumasseu  sie  sieli 

eine«.  Kxeuipli  erinnert,  da  die  ut'  einem  lutherischen  Orth  eingenommene 
Principia  einem  in  articulo  mortis  grosse  IMfHculteten  premacht  hätten; 

sie  wüssten  sich  auch  nicht  zu  erinnern,  dass  jemals  von  Capituls  wegen 

♦  inen  dergleichen  Licenz  ertheilt  wurden,  zudem  auch  in  discursu  desuper 

habito  angestanden  worden,  ob  ein  Universität  daselbsten,  auch  ob  das 

Cathnlieum  Exereitinm  gehalten  werde;  solchen  nach  ad  t'onclusum  gre 

kommen  :  indeme  Gegenwärtiges  eine  Präjndicialsach  seye.  dass  man  bei- 

der Kejristratur  in  recessibus  darüber  belesen  und  nachschlagen  solte,  ob 

derg-leiehen  Orthen  anderer   Religion  jemals   Krlaubnus  gegeben  worden. 

Hin  Eintrag  in  den  Trotokollen  des  Domkapitels  pro  1709  fbl.  224  224  r. 
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Nr.  122. 

Statuten  und  Ordnungen  der  medizinischen   Fakultät   aus  der  Zeit 

des  Fürstbischofs  Johann  Philipp  von  Greiffenklau. 

[1713.] 

I. 

Medicinae  operam  dare  volens  iuret  inramentum  praeseriptnni  in 

lege  VII  antiquorum  statutorum  et  immatriculetur  albo  universitatis  et 

probet  se  honestis  parentibus  natum.  uti  et  examinandus,  vulg-u  er  BoU 
sein  Gebartsbrief  aufweisen. 

IL 

De  petition e  examinis  primi  et  iuribus 

a  c  c  o  n  s  u  e  t  u  d  i  n  i  b  u  s. 

Si  quis  studiusus  medicinae,  philosophiae  maxister  promotus.  per 

tres  annos  medicinae  stnduerit,  qui  vero  philosophiam  non  absolvit.  ptf 

quatuor  et  quinque  annos  dilijrenter  lectiones  medicas  frequentaverit 

et  examen  primum  medicum  petat.  priltto  adit  decanum  facultatis  »t 

petit  examen  iustitutionum :  qui ,  si  nihil  contra  habeat  et  petens  ab 

solvent  suos  annos,  curat  per  dictum  studiosum  pedellum  ad  se  citari. 

et  scribit  unicuique  professori  medico  epistolam ,  in  qua  denuntiat  <li*-m. 

lioraiu  et  locum  (qui  est  conclave  universitatis,  in  quu  totom  coacilitB 

universitatis  convenit,  vel  domus  .decani  ),  ubi  et  quando  conveniernlum 

Bit,  ac  distribuit  libros  iustitutionum  examinandos  pro  libitusuo:  ex^mpli 

jcrratia  uni  assigiiat  libruin  quintum,  alteri  quartum  et  tertium.  et  »i< 

consequenter  pro  se  reservat  primum  et  secundum.  Distributiv  est  pen** 

decanum,  et  has  literas  statim  mittat,  ita  ut  modo  post  octo  dirs  o»nw 

niatur  in  loco  praescripto  et  examinetur  studiosus,  quando  conventuni  est. 

ante  fores  exspectet  examinandus  cum  pedello,  qui  inservire  debet.  post 

moduin  citatur  per  pedellum  in  hypocaustum,  quaeritque  deeanu» :  .^ui-i 

petisV  liespondet  examinandus:  «Examen  iustitutionum  uiedi 

carum."  Pergit  decanus  dicere:  -Si  prius  praestanda  praesti- 

teris-.  Tunc  debet  examinandus  decem  imperiales  ad  mensam  •IrjM.ner'- 

et  iurare  iuramentum  notatum  in  lege  X  antiquorum  statutorum  a<  *na 

scripta  medica  secum  ferre:  postea  sedem  aecipit  examinandus  et  per 

duas  integras  horas  examinatur  ex  institutionibus  medicis:  demum  eiarai- 

natus  tenetur  ante  fores  exspectare  resolutionem  professorum :  tand^-m 

per  pedellum  rursum  introvocatur,  et  a  decano  ipsi  resolutio  ac  eom  lu*mu 

protVssorum  aperitur  diciturve,  an  admissus  ad  secundum  vel  lvtar-lata« 

aut  reiectus  sit:  tunc  examinatus  unicuique  professori  a  decano  in.  ipi-nd  - 
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nauum  porrigere  debet  et  gratias  agere  de  gratioso  eoneessu.  Ties  primi 

prufossorea  dividunt  pecuniam  inter  se,  et  quartus,  si  adsit,  nil  aecipit 

Beel  examinaverit.  Examinandus  debet  etiam  curare  apportari  vinuin 

ftfapanicnm  et  placentam  butyraceani  sive  einen  Damplatz.  Porro  pro- 

tVstsurihiis  et  pedellus  inservire  debet,  qui  pru  suo  inservitio  ab  examinato 

medium  imperialem  aecipit  ;  senex  iam  demortuus  tria  eapitella  Semper 

petiit  .  t  aeeepit.  Examinandus  immatrieulatus  lue  Herbipoli  esse  debet 

et.  quod  legitimo  toro  natus  sit,  sufiieientia  testimonia  habere. 

III. 

De  petitione  seeundi  examinis. 

Examinandus  rursuin  adit  deeanum  et  petit  cum  debita  reverentia 

••xaiiun  secundum,  et  si  in  primo  ad  secundum  admissus  fuerit,  tunc  apho- 

risiuum  Hyppoeratis,  uti   et  Ualennm   de   arte   curativa   ad  Glauconem 

ajijioiiit.  t  t  examinandus  cum  cultro  pungit  in  unuinquenique  librum ,  qui 

RPmper  ein  umvertendus  est.  ut  examinandus  scire  nequeat,  ubi  prineipium 

atit  tinis  libri  sit.  tunc  quaerit   decanus:    „Visne  dextrum  vel  sini- 

Mrniu  latus?-     Et" ad  responsum  examinandi  aperiuntur  libri  et  textus 

Ifaleni  ac  aphorismus  Hyppoeratis  in  lue«»  illo,  ubi  eulter  haeret,  notantur 

ac  cunnnunicantur  caeteris   professoribas  statim  per  pedellum,  »'t  illos 

resolwr«»  debet  examinandus  in  examine  post  quatuor  dies,  ita  ut  dies 

•lüos  vuenos  babeat :  exempli  «rratia,  si  die  Veneria  pungat ,  tunc  die 

Lnnae  sequenti  examen   est,   licet   alias   antehac»  statim   post  24  liuras 

resolvere  debuerit,  sed  non  amplius  tarn  rigorosi  sunt  ;  et  haec  sunt  ad 

placitum  deeani.    Caetera  habentur  cum  iuramento,  vino   Hispanico  ac 

placenta   et  eeremoniis  ut  in  primo  examine,  excepto  quod  distribuat 

•I"  .inus  morbus,  scilicet  uni  professori  praeter  puneta  febres  examinandas 

adseribir.  alteri  morbos  capitis,  alteri  morbos  pectoris  aut  Infinü  ventris. 

Jura   autem   sunt  trijrinta   imperiales,   qiios  examinandus   ante  examen 

deponere  debet,  et  tres  primi   protessores  inter  se  dividunt  et  quartus 

rur>um  nil  aecipit   liret  examiuet.     lVdollus  tria  eapitella  vel  Horenum 

Franeonieum  aecipit.     Examinator  autem  per   quatuor   horas  integras 

•  '.iiididatus. 

IV. 

De   de  t'en  si  on  e. 

•  andidatus  eligit  silii  materiam  pro  lubitn  et  professori,  qui  praeses 

e«t,  adfert,  qui  corrigit  et  decano  mittit,  qui  subscribit  sequentia :  .Vidi, 

approbavK  cum  suo  nomine.  Postmodum  typographo  traduntur 

tle^s.  »ft  sie  iinpressae  ac  compactae  octo  diebus  ante  disputationein 
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duobus  medicinae  doctoribus ,  qui  non  sunt  professores .  exhibentnr.  rt 

rogantur  ii  pro  atfrumentationibus.  uti  et  duobus  medicinae  studio>i>.  tit 

arg-umenteiitur.  Postmoduni  quatuor  diebus  ante  dispntationem  uni«ui<jor 

professori  quatuor  exemplaria  eaudidatus  ipse  adl'erre  debet ,  pra->i>li. 
vero  duodecim  exemplaria.  Antequam  disputatio  incipiat.  conveninni 

professores  in  conclavi  academico ,  extra  t'ores  exspectantibus  catididat«. 
pedello  ac  studiosis  medicinae.  Dein  introvocatur  eaudidatus  et  iura 

deponit.  decem  seilicet  imperiales,  demum  cum  processione  praeeedentHu 

pedellum  sequitur  eaudidatus.  bune  praeses  et  illum  deeanus  facultaik 

quem  sequuntur  professores,  demum  studiosi  ornati  inirrediuntur.  au-ii 

torium  medicum,  et  unusquisque  loeum  suum  accipit.  Praeses  a><  •  n-ii: 

cathedram  et  prius  orationem  unam  babet.  dein  prouiovet,  praestito  priu.« 

a  eandidato,  si  prius  sinistrum  bumerum  eandidati  investierit  praese. 

palliolo  eoerulei  coloris ,  iuramentu ,  illum  medieinae  baecalaureum .  uti 

fonnulam  iam  dedi;  dein  ineipit  disputatio:  absoluta  illa  inirrediuntor 

rursum  eonelave  aeademieum,  et  neopromotus  baeealaureus  iurar-«  dt-Wt 

qitod  alibi  non  velit  promoveri  nisi  hie  Herbipoli ,  uti  est  in  l««srr  XII 

ubi  et  iuramentum  invenitur.  Si  tres  sint  professores ,  dividunt  il!«* 

decem  imperiales  aequaliter  inter  se ,  et  praeses  non  plus  accipit  ali» 

protVssore  sicuti  in  prineipio  bujus  libri  scriptum  est;  si  vero  qutlktf 

professores  sint,  quartits  unum  imi)eriale  de  illis  decem  accipit,  quia  con- 

vivium  redemptum  iis  quatuor  imperialibus :  eaeteros  novem  caeteri  trr> 

inter  se  dividunt.  Praeter  dicta  tenetur  neobaccalaureus.  unieuique  ariru 

mentauti  doctori  pro  labore  unum  imperialem  et  unieuique  ar^une utanti 

studioso  medium  imperialem,  sie  tres  imperiales  dare  arirunientaiitil>us  k 

pedello  unum  florenum  Franconicum,  notario  vero  universitatis ,  qui  »L> 

putationi  inesse  debet,  medium  imperialem,  Jesuitis  pro  ornatu  duodecim 

batzeos,  pro  arboribus  viventibus,  vul^o  Mayen,  quatuor  batzeo?,  pr> 

clavis,  tilo  et  pulvere  tumali  tres  batzeos  vel  plures.  et  dominu  decaoo 

pro  pallio  faeultatis  eaudidatus  medium  imperialem  tenetur. 
V. 

De  promotione. 

Promovendorum  mam  conclusum  est  in  facultate.  ut  nulhis  un'jaan: 

amplius  solus  promoveatur,  id  est,  unus,  nisi  percjjriuus  sit .  **t  srravi* 

sima  ratio  adsit,  quia  nequidem  tantuin  aeeiperemus  ac  ab  examin- . 

tarnen  haec  jura  partem  salarii  constituant  et  iuristis  aliisve  nimiux 

dare  debemus  t  unusquisque  adeat  professorem,  qui  tum:  se<  undum  Seriem 

ac  ordinem  promotor  est,  debitaque  cum  reverentia  protnotionea  prtit: 

tum-  seligit  promotor  curiosam  quaestionem  a  se  resolvendain  et  siuiie- 
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ad  hanc  coneurrentes  qnaest iones  resolvendaa  tlat  ac  programma  impri- 

niwlum  componit.  et  —  notn  bene  — -  antequam  promovendia  det  pro« 

jnainma,  unusqnisqiie  promovendorum  quinquairinta  duos  imperiale«,  scilieet 

12  Rthr.  pro  promutione,  et  4«)  Rthr.  pro  redemptione  eonvivii  ipsi  dare 

(lebet.    Si  protrrammata  impressa  et  aliqua  deaurata    ad  mininuun  mille 

rxemplaria  programmatuni  sint  ,  proinuvendi  adeant  deeanuni  tacultatis  el 

Potain  pallia  et  pileos  doetoralcs,  et   unusquisque  decano  pro  pallio  et 

pileo  tiia  eapitella  dare  debet.     Postmodum  promotor  pedellmn  mittit  ad 

«tnc.llarium   vel   vicecancellarium  universitatis  et  curat   qiiaeri ,  quando 

lilit-at  n t  veniat  cum  promovendis  pro  petenda  lieeutia  invitandi.  Deter- 

minato  tempore  eonveninnt  promovendi  et  pallio  super  sinistrum  hume 

mm  induti  cum  pedello  et  Bceptro  Btndiosiaqne  mediciuae  in  domo  pro- 

motoris :  unusquisque  habeat  penes  se  florenum  aureum .  quem  porrigere 

debet  vicecancellario  aeeepta  lieeutia  invitandi,  et  stndiosis  eretain  pro 

adv  riptione  ad  portas  doinuum,  ae  projrrammata  dare  debent.  Aeeepta 

lieeutia  doetorandi  adeunt  a reein  ac  seiscitantur  a  cnbieulariis ,  quando 

lul.iMt  reverendissiino  ae  celsissimo  prineipi  nostro,  ut   audientiain  pro 

invitatione  «ratiosissime  coneedere  dignetnr.  Aeeepta  hae,  ultcrins  luusarum 

patroni  invitantur,  niittiturqne  per  pedellum  ad  eonsulen»  seniorem ,  ut 

tempus  detiniat,  quo  senatus  invitari  possit.    Tempore  invitationis  doeto- 

randi  proinotorem  et  studiosos   ae  pedellum   traetare   cum   coena  bona 

tenentur.    Postea  qtiieseitur  per  aliquot  dies  usque  ad  diem  promotionia : 

tone  eonvenitur  in  domo  promotoris  mane  ante  sextam  et  habetur  ibi  in 

domo  promotoris  a  doctorandis  eonvivitun,  cui  insnnt  promotor,  promo- 

vendi,  studiosi.   pedcllus,  tubicines:  aliquoties  autem  dedernnt  stndiosis 

ac  tubieinibus  vinum  Hispanicum  vel  aquain  vitae  cum  pane  butyraceo, 

vuliro  Eyerbi'etzen,  et  promotori  pro  hoc  convivio  unusquisque  promoven- 

dorum unnm  imperialem  in  speeie  vel  plus,  ut  opinor.  dabit.  I>emum  itur 

'um   tubieinibus  ad  aedes  rectoris  inajrnihci  et  abhine  ad  aulam  aeade- 

uiieam .    ubi  promotio.    Interim   mittitur   ad   chorum    aulae  acadeinieae 

a  proinovendorum   hominibus    vinum   et   panis    butyraceus   pro  musieis. 

Annuli  pro  promovendis .  libri  aurei ,  pilei  praesto  esse   debent.  Primo 

tnusiei  cum  tubieinibus.  tandem  promotio,  post  haue  tubicines  cum  musieis 

andiuntur.  uti  et  studiosi  parvuli  carmina  recitant.    I'ost  haec  rcsolvuntur 

qua<sti«»nes  a  doctorandis :  rursum  tubicines  cum  musieis.    t'ltimo  jrratia- 

rum  actio  deo  triuni :  p<»st  tubieines  ^ratiarum  actio  beatae  v iriri ni  Mariae 

ciinctisque  eo.  litibns :  rursum  tubicines  intonant.  (iratiarum  actio  reverendis- 

simo  et  celsissimo  prineipi  exhibetur,  rursum  tubicines:  tandem  rapitulo 

suiimii  templi,  rursum  tubicines:  dein  rectori  mairnitico,  cancellario,  vicecan- 

cellario universitatis  ac  quatuor  facultatibus.  ubi  semper  tubieines  intonant : 



304 Urk.  Xr.  122  (1713). 

demum  praelatis,  consiliariis  ecclesiastieis  et  aulicis,  uti  et  senatorites 

aliis(iue  auditoribus  Gratias  agere  oportet,  ritimo  pedello  ludierae  gTati*1 

aguntur.  Ante  promotionem  distribuuntur  prof,rrammata,  post  promotio&tsi 

carniina.  Musici  uti  et  carniina  aliquot  septimauis  ante  promotionem 

constitui  debent,  et  attendendum,  ne  absurda  proferant.  I 'ostmodoiB 

adeunt  templuui  universitatis,  et  habetur  ibi  Hamm  um  sacrum  cum  mtwii* 

ac  tubicinibus  et  intonatur :  Te  de  um  laudamus.  Demum  eouiitaiar 

tota  cohors  rectorem  magnitkum  usque  ad  ejus  aedes  ,  et  abhinc  proin<> 

torem  ad  suas  aedes,  ultimo  neopromotos  ad  eorum  aedes.  Rursuni  ill« 

die  promotionis  pro  prandio  tractatur  promotor  cum  studiosis  ac  pedell' 

a  neopromotis  cum  tubicinibus,  quia  ordinario  negligunt  suos  « ib.»«  *ivr 

prandium  aulieum.  Distributio  pecuniae  acceptae,  scilicet  de  duobus  pr> 

motia  vel  pluribus,  centum  et  quatuor  imperialium ,  fit  sequenti  modo: 

Si  plures  promoti,  maior  quantitas,  scilicet  si  quatuor  promoveantur. 

ducenti  et  octo  imperiales  esse  debent:  unusquisque  enim  promOTtndll 

quinquaginta  duos  dare  debet :  et  si  duo  et  si  decem  promoventur,  daotir 

duo  imperiales  in  specie  rectori  majirnitico  pro  convivio:  duo  imperiales  com 

munes  sive  novem  capitella  atlt  36  batzei  dantur  vicecaneellario ;  luiietiiqo. 

professori  iuris  duo  imperiales  eommunes ;  totidem  dantur  receptori  univer 

sitatis*)  non  ex  obligatione  sed  ex  civilitate,  quia  nobis  salaria  praeM; 

juristae  enim  illi  Iii]  dant:  notario  unum  imperialem  commnnem ;  an  pedello? 

quid?  adhuc  Iis  est.  quia  ipse  inservire  debet  et  accipit  sie  su..s  tr^ 

florenos  Franconicos.  Caetera  pecunia,  quanta  demum  sit.  dividitnr  a^aa- 

lissime  inter  tres  priinos  medicinae  professores.  Neopromoti  a  yvr>- 

rectore**»  duos  dies  recreationis  petunt  pro  studiosis  Jesuitiris,  cum  x 

templo  exeunt. 

Ulteriores  sumptus  promovendorum. 

Notario  universitatis  unusquisque  duos  tioreuos  Franconicos  dare 

debet,  uti  est  in  statutis  universitatis  totius  notatum,  vel  unum  tbovriaro 

Franeonicum,  ipse  jam  iura  sua  petet.  Pedello  tres  florenos  unu*.}ui>'lu>- 

dare  debet,  ut  supra  notatum.  Maestro  poetices***)  insimul  «laut  duo> 

ducatos  aureos  vel  sex  imperiales  pro  carminibus  factis.  Carniina  p  i 

tanti  medium  imperialem,  pro  dominis  musieis  tres  imperiales,  pr»  r i >*i - 

cinibus  duodeeim  vel  quatuordeeim,  imo  oetodeeim  imperiales  dant,  *> 

*)  Die  Worte:  „totidem  dantur  receptori  universitatis" 
vou  einer  späteren  TTand  beigesetzt. 

**)  Das  heisst  von  dem  Pater  rector  des  Jesuitencolleginms. 

***)  Eine  Abtheilung  des  philosophischen  Studiums. 

uigitiZGO  uy 
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plureg  promovendi  sunt.  Pru  ornatn  sodalitatis  duo*  imperiales,  pro 

theatro  cum  requisitis  quatuor  imperiales,  pro  scriniario  nimm  imperialem, 

pr<.  studiosis  extruentibus  theatruin  et  ornautibus  aulam  academicani 

haustum  vini  cum  pane  albo  vel  imperialem,  pro  elavis,  rilis  et  similibus 

10  batzeos  ae  pro  pulvere  fnniali,  floiibus,  arboribus  vulgo  Meyen  rectori 

magnitico  ducatum  aureum  insimul  dant.  Uacealaureandorum  ae  doeto- 

nndonmi  jnramenta  ac  professio  fidei  habentw  in  apposita  cbarta  ac  in 

]e?(.  igtiN  antiquorum  statutorum. 

Form ula  proniotionis  doctoralis  sequens  est. 

„Quod  igitur  aeterna  aeterni  numinis  majestas,  eoelitum  regina 

et  tota  coelestis  curia  bene  vertäut  ,  religioni .  patriae,  tacultati 

teliciter  evenire  velint  jubeant.  Kjlto  pleu.  tit.i  autboritate  dei 

omnipotentis  ae  saerae  sedis  upostolicao  eaesareaeque  majestatis  mihi 

per  taeultatem  medicam  concossa  vos  Iii«  praesentes,  te  nimirum 

N.  N.  et  te  N.  X.  uti  ac  te  (si  tns  siut  vel  plures,  ad  uniiniquem- 

qiie  _tf"  (iim  nomine  et  officio;  artium  liberaliom  et  philosophiae 

ina<ristros.  mediciuae  baeealaureos  legitim«'  «'xaminatos.  disputationibus 

publicis  comprobatos ,  ad  gradum  medicinae  doct«)ralem  admissos 

mihbjtie,  ut  vobis  s<denniter  iinpertiar,  a  medica  facultate  comnieii- 

datos.  mediciuae  doctores  die«»,  ereo,  facio  faetosque  assistcnte  hac 

pi  aeelarissimorum  virorum  Corona  palam  pnmuntio .  hie  et  ubique 

l«»e«»riiiu  i  «  ns«udos  ae  venerandos,  dans  vobis  potestatem  eathedram 

Miperiorem  ex  officio  aseemlendi,  legendi,  doceudi,  explicandi,  dia- 

putandi.  enrandi  alios«[iie  actus  huic  gradui  annexos  exercendi,  privi- 

letria  itidem  huic  facultati  conjnncta  impertieus,  idque  in  nomine 

»anetissimae  triados.  patris  et  filii  et  Spiritus  saneti.  Amen.- 

I'..>t  haue  promotioiu'in  doctoralem  musici  applaudunt .  et  gratulatur 

pr«»m«»tor  suis  oeopromotis  doctoribua  «-t  nmun  post  alterum  ad  resolut io- 

neni  quacstionuin  invitat :  bis  resoluti«  eos  rursiim  laudat.  quam  dextre 

rexdwrint.  «t  taiub-m  gratiarum  actio  ut  supra. 

K  «•  r  m  ula  p  r  o  m  o  t  i  o  n  i  s  b  a  c  c  a  1  a  u  re  a  t  u  s. 

-Quod  igitur  deus  ter  «q.timus  maximus  ipsa.jue  ««»«litum  regina, 

virg-o  ae  mater  totaque  delictis  curia  sibi  grntum  aeeeptumque 

habcaiit  et  reipublicae  christianae  cathoüeae  et  literariae  teliciter 

eveuire  velint,  jubeant.  Ego  [  plen.  tit.  i  auetoritate  dei  omnipotentis 

n<?<-!ion  sacrae  se«lis  ap»»stolicae  et  caesarea*-  majfstatis  mihi  per  facul- 

tatem  medicam  concessa  te  N.  N..  me«licinae  candidatum,  legitime 

examinatura ,    approbatum    et  ad  gradum  bac«alaureatus  admissuia 

•i,»cbi«  hte  der  Vniver.ität  Wiiiburg.    2.  Band.  20 
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mihique,  ut  eundem  tibi  publice  et  solenniter  impertiar,  a  mriici 

facultate  commendatnm,  medicinae  baccalaaream  dico,  creo.  fa«ie 

factumque  in  hoc  umplissimo  cousessu  palam  proituntio  ubique  1  mir 

eensendum  ac  honorandum,  dans  tibi  potestatem  cathedram  iiitVriui>ni 

eonscendendi,  legendi,  disputnndi,  respondendi  aliosqne  actti«  lmi< 

«rradui  annexos  exereendi,  itidemque  oniiüa  privilejria  a  pontitkibu.« 

et  imperatoribus  liuio  gradui  concessa  et  indulta  impertior  idqnv  in 

nomine  dei  patris  et  filii  et  spiritus  sancti.  Amen.1" 

Postmodum  aniinatnr  neobacealaureatus  a  praeside  ad  disputationm 

NB.  Anteijuam  promovcatur  baecalaureus,  primo  ante  jnramentuni  »t  pro- 

fessiouem  Trideiitini,  invulvit  praeses  baecalaureandi  bnuierum  tantuni  Muistma. 

palliolo  violacei  coloris  cum  ceremoniis,  publice  brevi  oratiuncula  alludentc  »l 

pallium  et  colorom  viulaceum. 

VI. 

De  exteris  et  alibi  promotis  recipiendis  eorumqiie  loeatiour 

Legutur  Statut  omni  antiquorum  statntum  14t,lln  et  octavuni  >u^riu> 

ibideinque  notata,  ubi  notandum  est,  quod,  si  iudicetnr  ad  dispntatk>neni 

idoneus.  aptus,  prius  hie  Herbipoli  sive  in  bar  universitate  immatricnlatu> 

esse  debeat  et,  quod  legitimo  toro  natus  sit,  sufficieutia  testimoiiia  a< 

de  #radu  doctorali  habcat,  postmodum  in  aedibus  deeani  comparere  deb-at 

et,  prout  in  exaniine  seeundo  tit,  in  aphorisinos  Hyppocratis  et  Galenat* 

de  arte  curativa  ad  Glaueonem  pungere  debet,  et.  quae  puneta  ip*i  fort* 

ceciderunt,  post  duos  dies  mane  publice  in  auditorio  medieo  explieare  tt 

defendere  debet,  argnnientantibus  solnmmodo  contra  istum  profeMoriba- 

medicinae  per  duas  horas  intejrras:  ante  solutionein  punctoruni  veru  pr- 

fessionein  fidei  et  juramentum  doctorandorum  jurare  debet  ac.  anteqiun: 

ex  conclavi  academico  ad  auditorium  niedicum  eatur.  coram  proresseriba« 

duodecim  imperiales  solvere  debet,  quos  tres  primi  professores  intet  - 

dividunt:  caetera  in  superius  notato  statuto  antiquo  observanda  Df»UT>>. 

qui  debet  iiiesso  disputationi,  ac  pedello  sua  iura  solvere  debet.  prout  Uj 

detensione  moris  est:  natu  tanta  jura,  prout  in  promotione,  ii>  dnt»to-> 

ultimis  solvere  non  tenetur,  quia  nobis  non  tanta  solvit  ac  in  prumotnuK 

consuetndinis  est,  ac  ii  non  tantos  labores  habent.  Debet  antein  d<*tor 

recipiendus  investitus  esse  pallio  ac  pileo  doctorali  ac  ideo  d»vano  ><<lv  r- 

tria  capitella,  cum  inpreditur  auditorium,  solusque  absque  praesidie  d- 
fendere  tenetur. 

NB.   Tuucta  ejus  decanus  statiui  per  pedellum  caeteris  prot'ess^nbcs  mit  tri* 
debet,  ut  ad  argumeuta  se  praeparent. 
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VII. 

De  p r o f  e s s o r i b u s  r  e  e  i  p  i  c n  d  i  s. 

Quando  uni  doctori  hie  Herbipoli  promoto   ant  jamjam  assumpto 

iti  Universitäten]  ac  faeultatem  nostram  a  reverendissimo  ac  celsissimo 

principe  nostro  elementissime  confertur  professura  medicinae  vaeans,  te- 

iiHtur  is  neo-professor  adire  deeanum  farultatis  ae  ipsi  ostendere  decretum 

reverendissimi  ac  celsissimi  prineipis  nostri,  tuiie  ueo-professoris  homines 

pedellum  ad  deeanum  mittere  debent,  et  neo-professores,  pront  in  secundo 

»-xamine  et  de  alibi  proniotis  reeipiendis  moris  est ,  pun^ere  riebet  in 

aphorismos  Hyppoeratis  ae  Galenum  de  arte  eurativa  ad  Glauconem,  et 

post  duos  dies  publice  in  auditorio  medico  absque  praesidio  arg-umen- 

tantibns  Boturamodo  contra  istum  protessoribus  per  sortem  aeeeptos  textus 

^xplicare  ac  desuper  respoudere  tenetur  per  duas  horas  inteirras,  prae- 

via prius  professione  Hdei  et  juramento  doctorandorum,  praesentibus  et 

aliis  dortoribns  studiosisque  medicinae,  et  in  eonelavi  academieo.  antequam 

eatttr  ad   auditorium,  praesentibus  duobus  aut  tribus  protessoribus  me- 

dicinae duodeeim  imperiales  solvere  debet.  quos  inter  se  dividunt  antiqui 

Professoren.    Notario  ac  pedello  jura  solvere  debet,  ut   in  liujus  folii 

altero  latere  scriptum  est.    NB.  Si  vero  ille  neo-professor  nee  liic  Her- 

bipoli promotus  nee  in  universitate  ad  faeultatem  nostram  prius  reeeptus 

sit,  prius  albo  hujus  universitatis  sive  matricnlae  ac  tacultati  nustrae 

inseri  ae  sufticientia  testimonia  de  gradu  doctorali  aeeepto  ac  nativitate 

l^citima.  uti  et  decretum  reverendissimi  ae  celsissimi  prineipis  de  adepto 

professoratu   protessoribus    hujus  faeultatis  ostendere  debet,  teneturque 

duo  puneta  pro  praxi  et  duo  puneta  pro  professura  solvere,  scilieet  duos 

aphorismos  Hyppoeratis  ac  duos  textus  Galenicos  publice  absque  prae- 

RtdlO  per  quatuor  intesrras  horas,  et  ut  superius  in  hac  pajdna  ac  latere 

hoc   notatum  est.  et  protessoribus  dare  ante  inuressum   ad  auditorium 

viginti  quatuor  imperiales,  quos  inter  se  dividunt  in  eonelavi  academieo. 

i^uodsi  neo-prot'essor  satisfecerit  tacultati  nostrae,  in  proxinio  eon- 

cilio  universitatis  extra  t'ores  expeetare  debet,  et  decanus  faeultatis  me- 

dieae  cum  oratiuncula  proponit  in  prineipio  eoneilii  universitatis  illum 

N.  N.  extra  fores  exspeetantem  a  reverendissimo  ae  celsissimo  principe 

no*tro  elementissime  professura  medica  eondonatum  esse,  ideo  illum  in 

hoe  coneilio  praesentari,  ut  ad  coneilium  hoc  snpremum.  universitatis  se- 

dem  et  Vota  admittatur.  Quodsi  rector  ma^uineus  et  eaeteri  professores 

nil  contra  habeant,  per  pedellum  introvoeatur  et  ad  manus  reetoris 

rnasTiinVi  jurare  debet  juramentum  professornm,  eontentum  in  statutis 

majorihns  universitatis.  ac  professionem  Hdei  faeere,  postea  rectori  majrni- 

L>U* 
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fieo  ac  caeteris  professoribus  gratias  apere  ac  manus  dare,  ultimo  ̂ ed-m 

consnetam  aeeipere. 

NB.  Üecanus  textns  per  sortem  acceptos  statin»  aliis  professoribns  notier' 

debet,  et  neo-professor  cnm  pallio  et  pileo  doctorali  comparere  etsibi  ipsi  jirocuw» 

»lebet  pallium  et  pilenra.  quia  continuo  iis  eget.  et  ideo  decano  nil  dat.  <\nu 

facnltatis  pileo  et  pallio  non  ntitnr.  Si  pedellns  ipsi  clavem  ad  anditorinm  tVrtt. 

ordinario  nnum  imperialem  neo-professor  douat  uti  et  illi  nnum  impenalrra  ie 

specie,  «jni  ipsi  deeretum  celsissimi  principis  fert. 

vm. 

T>e  consuetudinibus  ar  emoltimento  tertii  ac  qnarti 

professoris. 

Cnm  in  faetiltate  nostra  medica  ordinario  sint  tres  professores.  Hot 

qnartus  per  conniventiam  se  scribat  ordinarium.  ut  ejus  votnm  in  «»n 

rilio  majori  non  dispntetnr,  cum  in  caeteris  facultatibns  etiam  .itiatu-r 

professores  sint  et  jam  in  facultate  juridica  quinque,  tarnen  quartns  .ipnd 

nos  professor  de  peeunia  examinum  nil  acripit.  de  defensionis  penmia  i 

juribus  tantuni  nnum  imperialem  et  ob  promotionem  doetoralem  de  d*- 

posita  peeunia  tantuni  duos  imperiales,  ac  non  potest  secnndnm  cnn»o>n 

dinem  nostram  fieri  deeanus  neque  promovere  neque  praesidere.  d<>n* 

tertius  fiat.    Et  hae  consuetudines  jam  a  diuturno  tempore  observau»* 

sunt.    Primus  qnartus  fiat  d.  professor  Michael  Werlein  piae  memoria 

seenndus  qnartus  effo  Philippus  Wilhelmus  Virdnnj?  ab  Hartuiur  et  tertici- 

qnartus  nobilis.  clarissimus  et  expertissimus  dominus  colleira  meus  JoailH 

Hartholomaeus  Adamos  Heringfer,  et  nos  omnes  tres  observavinni»  l.'«* 

consuetudines,  nam  certe  alias  quarto  professori  maius  detrimeiitnm  f«»r>*t. 

quia  sperat  non  semper  vel  diu  permanere  quartus   sed  citias  tt-rtio 

fieri  et  diutius  vivere  primus,  secundus  vel  tertius,   alias  fru<;trar»-tnT 

pluribus  juribus,  cum  sie  jura  sint   levia   ac   parva  respectu  lab.  rm 

nostrorum  et  jura  nostra  vel  in  plures  partes  quam  tres  dividi  nequ^nnt 

absque  laesione  privilepriorum,  statutorum,  beneticionim  ac  consuetudh.'i- 

nostrarum:  sessionem  et  Votum  tarnen  in  concilio  majori  habet  nt  caet»*ri 

professores:  si  autem  tres  professores  sint  et  unus  ex  eis  inoriatur  alia» 

que  pro  tertio  ponatur.  de  peeunia  a  sc  deposita  pro  solutione  pnn<  t'-n— 

nil  reeipit,  sed  postquain  concilio  maiori  praesentatus  et  annnraeran* 

fnerit,  cum  caeteris  duobus  professoribus  iura  dividit  ac  aeeipit  a^aaü>. 

excepto.  quod  series  sive  ordo  promotionum.  praesidiorum  ac  decanata* 

transeat  ipso  semel  postposito;  exempli  irratia,  si  primus  fuerit  deoana*. 

promotor  et  praeses.  tunc  secundus  professor  fit  decanns  Tel  prora.»t.»r 

vel  praeses,  prout  est  ordo.  et  tertio  anno  tertins  novus  professor  nvn 
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lit  dccaiius,  etsi  ordo  promotionis  vel  praesidii  ad  illuin  Venire t,  ex  con- 

siutudine  nun  potest  prouiovere  vel  praesidere  i  licet  aequali  i|iiantitate 

jM  onnia  deposita  a  defeudentibus*)  ac  promovendis**  i  gaudeat),  sed  primus 

et  smuidus  adhuc  semel  sunt  deeani,  promotores  ac  praesides,"  gennanice: 
es  peh  et  erst  noch  einmal»  1  bei  uns  alteren  Professoren 

herum:  et  hae  consuetudinea  non  sunt  absque  ratione,  quia  quamprimum 

quis  füret  professor,  etiam  decanus  foret,  si  secundus  fuerit.  Juridici 

pwfessores  habent  in  consuetudine,  dass  es  z  weymahl  bei  ihren 

älteren  Professoren  he  r  u  m  b  g-  e  h  e ,  e  h  e  e  i  n  j  u  n  %  e  r  1'  r  o  f  e  s  s  o  r 

Decanus  vel  P r  o m  o  t  o  r  vel  P  r  a  e s  e s  s  e y  n  k  a  n. 

Stipendium  pedelli. 

Pro  suo  stipendio  ex  aerario  publico  habebit  de  anno  25  florenos. 

Ex  inscriptionibus  in  matriculam  tertiam  partem,  queinadmodum 

fitulo  tertio  praescriptum  est. 

A  promovendis  doctoribus  siin/ulis  in  superioribus  facultatibus  tres 

flurenos. 

A  licentiandis  unum  florenum  et  pro  sinjrulis  responsionibus  qua- 

drantem  floreni. 

A  baccalaureandis  pro  quolibet  actu  medium  florenum;  pro  respon- 

tkme  quadrantein. 

In  facultate  artium  pro  actu  mupisterii  et  licentiae,  qui  simul  nunt, 

>ex  batzeos  a  sing-ulis  divitibus  et  a  mediocribus  quatuor.  a  baecalaureis 

autem  divitibus  quatuor,  a  mediocribus  duos  et  a  sing-ulis  tum  mag-istris 

tum  baecalaureis  unum  pro  responsione,  exceptis  tarnen  pauperibus  et  iis, 

qui  a  inribus  sunt  exempti. 

•Iura  in  e  n  t  u  m  d  o  c  t  o  r  a  n  d  o  r  u  m  v  e  1  baccalaure  a  n  d  o  r  u  m  i  n 

facultate  medica. 

^ Nobilis  et  doctissime  domine  doctorand»'  <vel  baccalaureande), 

priusquam  hunc  gradum  doctoratus    vel  baccalaureatus  \  medici  re 

eipias,  haec  jurabis : 

Primo,  quod  donüno  rectori  mag-nitieo  itemque  domino  magnifico 

cancellario  studii  Wirceburgensis  et  doctoribus  faeultatis  medicae 

debitam  reverentiam  et  honorem  exhibe1>is  operamque  dabis,  ut,  ad 

*)  Ursprünglich  hiess  es  iu  der  Vorlage  „defendeudis4-,  ist  aber  jetzt 

in  ̂ defendentibu«~  umgeändert. 

**  )  Hier  stand  ursprnngliuh  „  p r om o  v e  ntibus      was  jetzt  in  „  promo- 
vendis* verb«ss«rt  ist. 
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quemeunque  statum  perveneris,  pro  ratione  temporis  et  loci  bonum 

facultatis  promovebis. 

Secundo,  te  purem,  concordiam  et  tranqnillitatem  uni ver>itati-i 

et  facultatis.  maxiine  vero  conseusionem  uiutuam  tum  quatu.»r  facal- 

tatum  tum  ecclesiasticorum,  religiosorum  et  saecularium  defeasurnni. 

Tertio,  te  gradum  hunc.  doetoratus  <vel  baccalaureatus  m^lici 

hic  Herbipoli  admissum  alibi  non  reiteraturum. 

Quartu,  professionem  fidei  secundum  decreta  ooncilii  Trid*-ntini 

edas. 

Deiu.le  seeptri  apicem  duobus  dig-itis  tangaa." 

.1  u  r  a  m  e  n  t  u  m  m  a  g  i  s  t  r a  n  d  o  r  D  m. 

„Keligiosi.  nobiles  et  eruditi  dumini,  antequam  graduin  con*e- 

qnamini,  jurabitis: 

Primo,  quod  magniheo  domino  rectori,  domino  eaneellario.  dwa»o. 

item  facultatis  artium  et  superiorum  facultatum  lectoribus  deMtura 

honorem  et  reverentiam  exhibebitis  operamque  dabitis.  ut  a'i 

quemeunque  statum  perveneritis,  pro  ratione  temporis  et  loci  b«.>nmu 

facultatis  et  universitatis  promovebitis  etc." 

Formula  iuramenti  professionis  fidei. 

„Ego  X.  N.  tirma  Hde  credo  et  proh'teor  omnia  et  sinjrula. 
eontinentur  in  symbolo  fidei,  <iiio  saneta  Romana  eccle>ia  ulirar. 

videlicet:  eredo  in  unum  deum,  patrem  omnipotentem,  factorem  coeii 

et  terrae,  visibilium  omnium  et  invisibilium ;  et  in  unum  duuiimin. 

Jesum  Christum,  tilium  dei  unigenitum  et  ex  patre  uatum  ani^ 

omnia  saecula,  etc.  addantur  in  sj-mbolo  Niceno. 

Apostolicas  et  ecclesiasticas  traditiones  reliquasque  eias«!^; 

ecclesiae  observationes  et  constitutiones  tinnissime  admitto  am 

plector,  item  sacram  scripturam  iuxta  eum  sensum ,  quem  tenuit  tt 

tenet  saneta  mater  ecclesia,  cuius  est  judicare  de  vero  sensu  et  int*-r 

pretatione  sacrarum  scripturarum.  admitto  nee  eam  unqnam  nisi  ioxu 

unanimem  consensum  patrum  aeeipiam  et  interpretabor.  Profite  r 

quoque  Septem  esse  vere  et  proprie  novae  legis  sacramenta  a  .!♦->« 

Christo  domino  nostro  instituta  atque  ad  salutein  humani  gvmr>. 

licet  non  omnia  singulis  necessaria,  seilicet  baptismum.  <<»ntiraa 

tioneiu,  eitcharistiam,  poenitentiam,  extremam  unetionem,  unlim-m 

matrimonium,  illaque  gratiam  conferre,  et  ex  Iiis  baptismum.  cnrii 

mationem  et  ordinem  sine  sacrilegio  reiterari  non  posse. 
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Receptos  quuque  »'t  approbatos  eeelesiae  catholicae  ritus  in  supra- 

dictoruiu  omnium  sacramentorum  administratione  recipiu  et  admitto, 

omnia  et  singrula,  quae  de  peecato  originali .  de  justitieatione  in 

sanctissima  Tridentina  synodo  detinita  et  declarata  fnerunt,  am- 

plector  et  recipio.  Protiteor  pariter  in  missa  ofterri  deo  verum, 

proprium  et  propitiatorium  sacrificium  pro  vi  vis  et  defnnctis,  atque 

in  sanetissiino  eiieharistiae  saeraniento  esse  vere,  realiter  et  sub- 

stantialiter  corpus  et  sanguinem  uua  cum  anima  et  divinitate  do- 

mini  nostri  Jesu  Christi  Herique  conversionem  totius  substautiae 

panis  in  corpus  et  totius  substautiae  vini  in  san«ruinem .  quam  con- 

vcrsionem  catholica  ecclesia  transsubstantiationem  appellat.  Fateor 

etiam  sub  altera  tantum  specie  totum  atque  integrum  Christum 

verumque  sacramentum  sumi :  eonstanter  teneo  purgratorium  esse 

animasque  ibi  deteiitas  tidelium  sutirairiis  iuvari :  similiter  et  sanctos 

uua  cum  Christo  re^nautes  venerandos,  invoeandos  esse  eosque  ora- 

tiom-s  deo  pro  nobis  oft'erre  atque  eorum  teliquias  esse  venerandas. 

Firmissime  assero,  imagines  Christi  ac  deiparae  semper  virginis 

ihm  noii  aliorum  sam-torum  habendas  et  reiterandas  esse,  atque  eis 

debitum  honorem  ac  venerationem  impertiendam ;  indnljrentiarum 

quoque  potestatem  a  Christo  in  eeclesia  relictam  fuisse  illarumque 

usnm  christiano  populo  maxime  salutarem  esse  affirmo;  sanctam 

catholicam  »'t  apostolicam  ecclesiam  omnium  ecclesiarum  matrem  et 

majristram  agnoxo  Homanoque  pontitici.  b.  Petri  apostolorum  prin- 

eipis  succf-ssori  ac  Jesu  Cristi  vicario,  veram  obedientiam  spondeo 

ac  juro:  caetera  item  omnia  a  sacris  canonibus  et  oecuinenicis  con- 

ciliis  ac  praecipue  a  sanctissima  Tridentina  synodo  tradita,  detinita 

et  declarata  indubitantor  recipio  atque  protiteor  simubiue  contraria 

omnia  atque  haereses  quascunqile  ab  ecclesia  damnatas  et  rejectas, 

anathematizatas,  ego  pariter  damno,  reiicio  et  anathematizo.  Haue 

veram  catholicam  tidem.  extra  (juam  nenn»  salvus  esse  potest,  quam 

in  praosenti  sponte  protiteor  et  veraciter  teneo,  eandem  inte«rram  et 

inviolatam  usqne  ad  extremae  vitae  spiritum  »onstantissime  deo 

adiuvanto  retinere  atque  contiteri  et  a  meis  snbditis  vel  illis.  quorum 

cara  ad  me  in  nw  o  mutiere  spectabit ,  teneri ,  doceri  et  praedicari 

quantnm  in  me  erit .  curatnrum.  Ego  idem  X.  X.  spondeo.  voveo, 

juro.  sie  me  deus  adjuvet  »*t  haec  saneta  dei  evangelia  : 

In  prineipio  erat  verbum.  et  verbum  erat  apnd  deum, 

t*t  deus  erat  verbum". 

Si  plures  tuerint,  repetant  solümmodo :   „idem  ego  X.  spondeo, 

voveo  ac  iuro". 
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C u in  proinovendi  dort o res  m e d i c i n a e : 

„Ego  Joannes  Christophorus  de  et  in  Sirgenstein,  eathednüii 

Herbipolensis  necnon  eqiiestris  ad  s.  Biirckardam  eeclesiarum  canouVu* 

et  respeetive  decanus,  universalis  studii  Herbipolensis  prucaiKellariu* 

perpetuus*i,  authoritate  dei  omnipote'ntis ,  beatornm  apostoloro 
Petri  et  Pauli,  sanctae  sedis  apostolieae  et  sacrae  caesarea»-  iua.Kv 

tatis  tibi  nobili  doctissinio  et  expertissinio  doniino.  medieae  facultatis 

eandidato  et  ad  hunc  gradum  doctoratus  medici  examinato .  appn>- 

bato  et  admisso,  mihi  presentato,  impertior  liceutiam  in  eadeoi  i'acal- 

täte  petendi,  accipiendi,  publice  legendi,  disputandi ,  omnes  deni^a^ 

actus  hunc  gradum  coneenientes  hie  et  ubique  locoruin  excremdi, 

cum  ea  praestiteris,  quae  ad  haue  pertinent  solennitatem  :  In  nomine 

dei  patris  et  tilii  et  spiritus  saueti.  Amen-, 

Hieran/  folgt  im  Original  folgender  Zusatz  : 

Observantia  leguui  et  statutorum  almae  uuiversitatis  H.-rbipolemi» .  ab 

ipso  fundationis  eins  exordio,  sub  clementissimo  epistoporum  ac  priueiptne 

fundatorum  ac  coiiservatonun  regimiue.  et  vigili  doctoruni  ac  professoram 

industria  ita  flornit,  ut  in  ipsis  academicornm  moribus  et  studiis  l-gi  citri 

tabulas  et  pnblico  litterati  orbis  testimonio  potuerint  eomprobari.  Ktsi 

proinde  iater  t'erreos  Suecici  belli  tanialtas,  'jiiibus  com  universa  (i  er  miau 
etiam  ducatus  Fraucouici  Metropolis  vehementer  coneussa,  primae  illa*  et 

felices  paginae  legibus  ac  statutis  academicis  iuscriptae,  cum  ingenti  rei- 

publicae  uostrae  litterariae  luctu  direptae  et  deperditae  interierint.  laudabileo. 

tarnen  earnndem  usuni  nulla  temporum  aut  bellorum  injnriae  interruperunt 

haetctius  aut  obliterarunt.  Tantum  scilicet  in  posteromm  animos  jotoit 

priucipalis  Julii  episcopi  i'undatoris  dextera,  qua  cum  celsissimo  nomine  et 
ducalibus  insiguibus  legum  academicarum  sacro  volumini  ideam  inipressit 

formandis  regeudisque  studiosoruin  iugeniis  traduce  quasi  vi  et  efhVacia  ai 

nostram  usque  aetatem  ultra  saeculum  propagatam. 

Dolnit  nihilominus  seuatus  academicus.  subduetas  esse  oculis  suis  sacra« 

lineas  et  characteres  maguae  manus,  cujus  jrloria  uti  in  aeditieiis  scholastici* 

rege  aut  principe  inquiliuo  dignis  et  auuuis  proventibus  munitieentissicj' 

dotatis  pereunabit,  ita  in  scriptis  siguatisqne  a  se  legibus  merebatur  aeur- 
nitatem. 

Gratulatur  cquidera  sibi  inelyta  facultas  medica,  quod  statuta  sibi  *pr-  ia- 

liter  inscripta  antecessornm  snorum  nunquam  satis  commendanda  sollicio 

dine  communi  reliquorum  nanfragio  subtraxerit  atque  adeo  primum  le,rcx 

suarum  autographum,  quäle  a  revereudissimo  et  celsissimo  fundatore  Je:.* 

aeeepit.  possit  hodiedum  exhibere.    Verum  ue  interiret,  cavere  potuit  ma >- 

*)  Job.  Christ,  von  Sirgensteiu  Wirzb.  Domherr  und  Deka  :  des  Rittrr>tift« 

.  Burkard  daselbst  starb  am  24.  Mai  1663.    Vgl.  Ussermaun,  epi*cop.  WirceV. 
197. 
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rum  solertia,  non  item,  ne  molles  paginae  aut  locornui ,  quibus  abditae  tene- 

bantnr  incommodis,  aut  diuturnitate  temporum  attritae  ita  pallescerent ,  ut 

vel  fallere  legentiuin  incipiant  oeulos,  vel  iis,  quibus  nec  venerationi  est 

antiquitas,  iiec  leges  Cime,  earum  lides  vix  non  iu  dubium  vocari  ausit. 

Servantur  tarnen  pretiosae  chartaruni  reliqniae,  non  minore  inclytae  facultatis 

medicae  gloria ,  quam  sua  legionibus  vetnsta  signa,  decoris  ictibus  j«erfossa 

et  lacera  praeferuntur. 

Certe  revcrendissiinus  et  eelsissinius  sacri  Komani  imperii  prineeps  ac 

dominus,  domiuus  Joannes  Pbilippus ,  dei  gracia  episeopus  Ilerbipolensis, 

Franciae  orieutalis  dux,  princeps  ac  dominus  et  almae  universitatis  Herbipo- 

lensis  conservator  ac  restaurator  clementissimus ,  visis  perlectiaque  singulari 

gaudio  primaevis  statutorum  et  consuetudinnm  uostrarum  tabulis,  plnrimum 

couimeudavit  inclytae  facultatis  medicae  industriam  iu  custodiendo  tarn  pretioso 

piguure.  cui,  ne  sua  fraudi  esset  antiquitas  aut  novaturieutium  dentibus  magis 

quam  tinea  et  senio  porro  arroderetur,  mandavit  clementissime,  pristina  in- 

clytae facultatis  medicae  statuta  et  consuetudines  iu  praesentes  pagiuas  ex 

autograpbo  ad  litteram  referri,  et  post  factam  autbenticam  utriusque  tarn 

veteris  quam  uovi  exemplaris  collationem  origiuali  sno  omni  ex  parte  ad 

apicem  consono  pro  principali  sua,  de  almae  universitatis  Herbipolensis  ac 

prmecipa«  inclytae  facultatis  medicae  splendore  et  incremento  sollicitudiue 

celsissima,  manu,  sigillo  ac  nomine  suam  illis  Hdem  ab  obloquentium  audacia 

vindicare,  iunovare,  coulirmare  et  clementissime  roborare  diguatus  est.  Die 

14.  uieusis  Martii,  auno  1713. 

Joannes  Philippus  Episeopus  Herbipoleusis  ss. 

Die  voranstellenden  statuta  et  co  u  su  e  t  ud  i  n  e  s  facultatis 

niedic.  stammen  in  der  vorliegenden  Gastoll  unzweifelhaft  aus  der  Zeit  des 

Fürstbischofs  Johann  Philipp  von  Greift'enklaa,  bez.  aus  dem  J.  1713.  wie  die 
mitten  im  Texte  vorkommende  Anfuhruug  der  dieser  Zeit  unzweifelhaft  angehö- 

renden Professoren  Virdung  ab  Harduug  und  Beringet  augenfällig 

beweist ;  nicht  minder  gewiss  ist  aber,  dass  dem  Statut  ältere  Bestimmungen  zu 

<j  runde  liegen,  die  vielleicht  teilweise  bis  iu  die  Epoche  des  Julius  zurückreichen, 

teilweise  aber  der  Zeit  nach  ihm  angehören,  wie  das  Auftreten  Christophs  zu 

und  von  Sirgcnsti'in  (s.  das  Schlusscapitel)  bezeugt,  der  vor  1636  nicht  ins 

Domcapitel  aufgenommen  worden  und  vor  dem  Juni  1055  nicht  Dekan  vou 

St.  Burkard  gewordeu  und  1668  gestorben  ist.  Was  in  dem  Zusätze  also 

von  dem  1618  noch  erhaltenen  Originale  und  der  nach  ihm  getreu  veran- 
stalteten Abschrift  der  Statuten  der  medizinischen  Fakultät  berichtet  wird, 

darf  nur  auf  die  unter  dem  Jahre  1587  (Nr.  72)  abgedruckten  ältesten  Leges 

et  statuta  der  med.  Fakultät  bezogen  werden.  Vgl.  übrigens  die  An- 

merkung zu  Nr.  120. 
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Nr.  123. 

Beschlnss  des  Domeapitcls  gegen  den  Besuch  nichtkatholischer 

Universitäten  von  Seite  der  Domherren. 

1717,  l.  Februar  [Wirzburg]. 

Nicht  weniger  ist  bei  diesem  Peremptorio  festgestclt  und  d*tmirt 

worden,  dass  keinem  Ibmibherrn  künfltighin  uf  lutherische,  calvinis« h<* 

«»der  andere  ketzerische  l'niversiteten  ad  studia  zu  erlauben  seie,  in 

hauptsächlicher  Ansehung,  dass  solches  dem  geistlichen  Stand  zuwider, 

auch  böse  und  im  (icwissen  verantwortliche  effeetus  und  sequelen  daraas 

zu  befahren. 

Ein  Eintrug  im  Protokolle  des  Domcapitels  pro  1717  Fol.  ä^r. 

Nr.  124. 

Befehl  des  Domcapitels  —  sede  vaeante  —  an  die  Universität  und 

das  Juliussj)ital  die  Bcehnungsablage  und  anderes  betreffend. 

1719.  7.  August  [Wirzburg]. 

Auch  wurde  befohlen,  der  l'niversitet  und  dem  .Tulierhospital  zn 

bedeüthen,  dass  sie  sich  mit  denen  noch  übrigen  ohnabgehörteii  Rechnungen 

fertig  halten,  die  beede  Fundationes  reverendissimo  Gremio  ad  >tatum 

legendi  exhibiren  und  den  statum  bonorum  cum  credit»  et  debiti?  -}*•- 
citiciren  solten. 

Ein  Eintrag  im  Protokolle  des  Domcapitels  pro  1719  Fol.  131  r. 

Nr.  125. 

Bitte  des  Buccalaureus  der  Rechte,  Leonhard  Ca  Hier.  —  sede  vacaut*  - 

um  eine  Professur. 

1719.  9.  August  [Wirzburg]. 

Leonhard  Carlier,  Juriuni  Baccalaureus.  bittet  um  eine  I'rof'es-uram 

supernumerariam  in  Gnaden  zu  conferiren  unter  Vorstellung  desjenigen 

profectus  und  Nutzen,  so  bey  hiesiger  l'niversitet  bey  denen  >tudio>i,i 

juris  per  privatas  instructiones  gesehafl'et.  in  dessen  Ansehung  Se.  h>»\i- 

fürstliehen  (Tiiaden  höchstseeligen  Andenckens  gemeinet  gewesen,  ihm«- 

Dlit  solcher  Professur  zu  versehen,  wann  nit  dero  Todsfall  dazwis<h'-n 

gekommen,  apponendo  attestatum  domini  Suflraganei. 

Conclusuni:  Indeme  dieses  Supplicanten  gute  Qualitates  und  scienria 

bekant  und  von  vielen  angerühmet  werden,  so  lasse  sich  reverendora 
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(apitulum  dieses  Begehren,  um  wackere  junge  Leuth  bey  der  Fakultet 

nachzuziehen  und  die  bisherige  defectus  wieder  herzustellen,  nit  zuwider 

seyn.  sondern  seye  darzu  genaigt ,  jedoch  solte  Syndicus  vorhero  dess- 

wegeu  mit  denen  Prot'essoribus  und  Keceptore  reden. 

Kin  Eintrug  im  Protokolle  dei  Domcapitel«  pro  1719.  Fol,  13£a  b. 

Nr.  126. 
» 

Xvttz  aus  deu   Verhandlungen  des   Domeapitels  —  sede  vaeante  — 

*  iibtr  den  vmnissten  Stiftungsbrief  der  Universität. 

171'.».  11.  August.  [Wirzbnrg.] 

Legebatur  Juliana  tundatio  über  das  Julierhospital  mit  dem  Ver- 

melden, dass  die  universitetische  im  Schwedischen  Krieg  Verlohren  gangen. 

Qua  lecta  concludebatur,  dass  von  denen  geistlichen  Kathen  ein  Gutachten 

zu  begehreu  und  zu  überlegen ,  wie  sothaner  tundation  bishero  nach- 

gelebt worden  und  inskünfttig  nachzuleben  seye. 

Ein  Eintrag  im  Protokolle  des  Doucapitelfl  pro  1719  fol  148. 

Nr.  127. 

Btsehluss  <les  Ihmeapitels  —  si'de  raeante  —  betr.  die  geschehene 

Erwerbung  der  Bibliothek  des  Dr.  Fabricius, 

171»,  ls.  August  [Wirzburgj. 

Nach  approbirteni  vorgestrigen  Recessu  Hessen  Ihn»  Gnaden  Herr 

Poindechant  ein  Memorial«'  von  der  Fabriciusisehen  Tochter  ablesen, 

worinnen  dieselbe  «lemüthig  vorgestellt .  wie  dass  ihn»  bey  voriger 

Regirunir  verhütten  worden,  ihres  Vatters  Bibliothec  wegen  darinnen 

enthaltener  Stiftts-Secreten  nit  ausser  Lands  zu  verkautteii.  worzu  sie 

vom  (üallen  von  Paar  und  nach  der  Hand  [vom]  Prinzen  Kmrenio  vor- 

theylhalitiire  und  nutzliche  Anstand  zum  Verkauften  gehabt  zu  tausend 

und  mehr  Thalern  nebst  andern  lUmceurs,  sie  dahero  solche  an  die 

Universitet  verkaiittlii  hen  begeben  um  1000  h\,  so  ihro  bezahlt,  die  da- 

h»-v  versprochene  Accominodation  aber  eines,  den  sie  heyrathen  werde, 

vielfältiger  Anmeld-  und  Krinnerungen  ohngeachtet  nit  vollzogen  worden, 

mit  Hitt,  den  Contra«  t  nunmehro  adimpliren  zu  las>en  oder  ihro  die 

Bibliothec  wiederum  zurückzugeben,  se  refereiido  uf  das  Zeiignuss  von 

H.  Weyhebischoften  und  dem  t-eistl.  Kathssei  ntario.  so  abgelesen  wor- 

den, und  andere:  welch,  s  hochged.  Ihn»  Gnaden  zu  dem  Knd  proponirt 
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haben  wulten,  ob  sich  nit  etwa  eine  Occasion  bey  Begebung  der  Kellerei 

Dettelbach  eraignen  mögte,  diesem  an  sieh  gerecht-  und  billiehem  Petit« 

zu  satisfaciren. 

Conelusum :  Weilen  nit  bekant,  ob  und  was  Supplicantin  vor  ein 

Subjeetum  heyrathen  würde,  und  ob  selbes  zu  der  Vacatur  Dettelb.n  L 

anstilndig,  als  werde  es  sich  für  diessmahl  nit  schicken,  jeduch  u>r> 

das  Bejrehren  dem  künftigen  Herrn  Regenten  als  eine  contractinassi?'- 

Schuldigkeit  zu  recommendiren  und  der  supplicirenden  Tochter  inzwischen 

dahin  zu  bedeüthen,  sich  um  eine  capable  Person  umzusehen. 

Kin  Eintrag  im  Protokoll  des  Doincapitels  pro  1719  Fol.  153  151. 

Nr.  128. 

Besehluss  des  Ihnieapitels  —  sede  vacante  —  betr.  eine  Besch  Herdt 

der  1'niversitiU  über  Minderung  ihrer  "Privilegien  unter  der  Begi»rm*j 
des  jüngst  verstorbenen  Fürstbischofs. 

1719,  14.  Sept.  [Wir/.burg]. 

Hiesige  Universität  stellet  demüthig  vor,  wie  sie  bei  verwichenrr 

Hegirung  von  ihrem  Ansehen  und  Privilegien  sehr  weit  herunter  kom- 

men, indeme  sie  in  Civilibus  unter  der  Canzley  zu  stehen  und  von  dem- 

selben Deereta  anzunehmen,  auch  in  daselbstigen  Deputationen«  in  Sachen 

die  Facultet  betreffend,  Vorstand  zu  leisten  angehalten  worden.  and»r*t 

nit.  als  wann  erwehnte  Canzley  .Iudex  universitatis  immediatf  suj>eri.r 

seye,  sich  benebens  uf  ein  praejudieium  beziehend  und  finaliter  bitteni. 

sie  bei  ihren  Privilegiis  et  Praerogativis  nit  allein  zu  manuteniren.  son 

dem  auch  die  Xovitates  Celsissimo  tut  uro  zur  Aenderung  zu  r»-...m 
mendiren. 

Conelusum :  Es  seye  dem  Petito  in  tantum  quoad  punctum  .Iuris 

dictionis  zu  gratiticiren ,  im  übrigen  aber  lasse  man  dahin  gestellt  seyn. 

ob  die  zugleich  miterinnerte  Praecedenz  vor  der  Canzley  in  pnblici* 

processionibus  zu  billigen  seye. 

Ein  Eintrag  im  Protokoll  des  Doincapitels  pro  1719  Fol.  217. 
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Nr.  129. 

Der  Fürstbischof  Johann  1  hilipp  Franz  von  Schönhorn  verordnet 

die   Vorausbezahlung   der  Honorare  für  die  PrivatroHesttngen  von 

Seite  der  Studierenden. 

1719.  18.  November  [Wirzburg]. 

Pemnach  Seiner  hochfürstl.  Gnaden  von  Seithen  Pen»  zu  Respicirung 

der  allliifsitr.n  Universitäts-Angelegenheiten  trnitdig-st  verordneter  (\j»u- 

niision  dahin  die  geliorsambste  Relation  gesehenen,  welchergestalten 

n**mbliehen  von  denen  bey  derselben  Juristen-Facultät  dahier  anwesenden 

Professoribns  unter  andern  Puncten  auch  insonderheitlich  erinnert  worden 

s^ye.  wie  sieh  bisher  in  der  That  bey  ihnen  gezeiget  habe,  dass  die 

denenselben  pro  privatis  Collegiis  gnädigst  placidirte  Jura,  von  denen 

si<  h  zu  Frequentirung  solcher  so  wohl  sistirenden  innl.indischen  als  hie- 

ht-r  kommenden  ausländischen  Auditoribus  ohne  dass  vorhin  für  solche 

.Iura  ein  Geringeres  dahier.  als  bey  andern  Fniversitäten  statuiret  seye, 

dann  und  nit  weniger  auch  die  Fn  vermögliehe  gratis  passirtem  unrichtig 

Streicht  und  bezahlet  würden,  und  zwahren  mit  mehrerer  der  Sachen 

Krfahrmis*.  da*s  viele  deren  nit  allein  finito  Cursu.  sondern  und  auch 

niiter  diesem  ohne  Hegrüssnng  ihrer  und  Bezahlung  des  Geringsten  von 

«solchen  ihnen  obliegenden  praestandis  anderwerts  ab-  und  hinweggingen, 

mithin  dahin  die  nnterthänigste  Ansiuhnng  gethan,  selbigen  gnädigst  zu 

erlauben,  da—,  gleichwie  sonsten  auf  mehrern  Fniversitäten  herkömmlich 

und  gebräuchlich.  da<s  demnächst  bey  dem  anfangenden  Studio  mittels 

Einschreibung  ihrer,  der  Auditorum,  Nahmen,  ihnen,  mehrgedaehten 

I'rof»  ssoribus.  sogleich,  die  Hellte  davon,  die  andere  Helft»'  aber  in  mitten 

des  Cursus  künfftig  erleget  und  bezahlet  werden  mögte.  Und  dann  «•in- 

irang«' höchst  ernannte  "-V.  hochfürstl.  (Gnaden  solches  Dero  Professoruni 

gehersambstes  pefitum  in  alle  Weeg  für  billig  angesehen,  mithin  und 

«olchem  gehorsambst  gebettener  Massen  in  Gnaden  deferiret  haben,  je- 

doch mit  dem  expressen  Anhang,  da  aber  einer  oder  der  andere  von 

4iilchen  Studiosis  wegen  trifft  igen  Irsachen  seine  angefangene  Collegia 

♦•ntweder  durch  henöthigte  und  öffentliche  Hinweggehnng  seiner  oder  auch 

und  sonsten  einiger  denenselben  bevorstehenden  ehrliehen  Conditionen 

halben  unterbrechen  miisfe.  dass  solchen  Kalss  sie.  Professoren,  einem 

jeirliehen  dergleiehen  seine  vorausbezahlte  Jura  hinwieder  nach  proportion 

«i#-r  Zeit  deren  unter  ihnen  gehörten  Collegicu  zurückzugeben  schuldig 

-.♦•yn  sollen.  Al<  werden  alle  sich,  s(,  dennahlen  allhier  al<s  pro  fnturo 

einfinden  weidende  Studiosi  et  Auditores  Juris,  in  Krallt  dieses  selbiger 

Facult.it  I'rofessuribus  zu  deren   Legitimation  und  Kundmachung  unter 
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Dero  hochfürstl.  hohen  Hand  und  Insiegel  darüber  ertheilten  Decreti.  unih 

deme  sofort  die  so  sohuMier-  als  gehorsamste  parition  zu  leisten,  hiemit 

dessen  nachdrücklich  ermahnet,  folglich  und  darzu  angewiesen.  Patnm 

Sehloss  Marienburg  ob  Würzbnrg  den  1H.  Xoveinbris  1719. 

Johann  Philipp  Franz,  Bps.  Herb..  Fr.  or.  D.  etc.  mpr. 

iL.  S.) 

Bin  Eintrag  in  den  Akten  der  Juristen-Fakultät.  —   Ein  .4Wrmi 

bei  Schneidt,  Sicilimenta.  Seite  91/92.  Anm.  k. 

Nr.  130. 

Fürstbischöfliche  Verordnung  gegen  die  zu  häufige  Zulassung  OTMtr 

Studenten  aus  dem  Auslande  und  auch  aus  dem  Ilochstifte  zur  Uni- 

versität und  gegen  das  Nachtschwärmen  von  Seiten  eben  solcher. 

1720,  7.  Mai.  Wirzbnrp. 

 Indeme  aber  gleich  wohlen  inzwischen  7m"  die  grnst** 

Exorbitantien  dieser  beulenden  Studenten  halber  sich  ereignet,  als  deren 

ein  grosser  Zulauft'  von  denen  anderen  Hochstiffts-Orthen  sowohl.  <>hn 

erachtet  deren  verschiedentlich  autf  dem  Landt  auftgerichteten  tiymna 

siorum,  allwo  sie  von  ihren  Eltern  doch  mit  geringeren  Kosten  ver- 

pfleget werden  kirnten ,  als  auch  von  anderen  frembden  Nationen  sich 

überaus  häuftet,  so  durch  das  (iassenbettlen  und  Xachtsingen,  auch  andere 

Insolentien  fast  Jedermann  beunruhigen :  als  werden  die  berciths  in 

anno  1690.  dann  1693  an  den  Patrem  Rectorem  et  Praefeetos  Studiorora 

Collegii  Societatis  Jesu  dahier  erlassene  Special-Verordnungen  mit  fer 

neren  gemessenen  liefeich  dahin  ernstlich  wiederholtet .  dass  kein  ao»- 

Kindischer,  welcher  aus  einigen  Mitteln  oder  Praeceptoriren  (in  welchen 

letzteren  doch  die  Landskinder  vor  denen  fremden  ä  PriU'ectis  billig  vor- 

zuziehen seyndt  i  sich  nicht  zu  ernehren  vermögte,  bey  hiesiger  Univer- 

sität zu  admittiren,  welche  nicht  weniger  die  im  lioehstifft  geh.dinie 

Subjecta  inutilia,  die  also  wegen  ihrer  Unfaig-,  Faulkeit  halben  diesfalls 

weder  sich ,  noch  dem  Vatterlaud  etwas  nutzen  oder  dienen  werdet 

können,  von  denen  Studien  hinweg  und  zu  anderen  tauglichen  Professionen 

zu  verweissen  seynd ;  vorderist  aber  haben  mehrerwehnte  Präfecti  >tu 

diorum  allen  armen  Studenten,  sich  bey  Straft"  der  Verstossune:  aus  den-n 

Schuhlen,  des  Tags-  oder  Nachtsbettlens  zu  enthalten,  mit  allem  Em« 

zu  bedeuten:  alldieweilen  nun  dannoch  unter  der  studireiubn  Ju^nd 

ötfters  zwar  ohnbemittelte ,  aber  vor  Anderen  stattliche  Subjecta  unter 

denen  im  hiesigen  Hochstiftt  gebohrnen  Landskindern  sich  befinden,  welch* 
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anderen  mit  ihrer  Fromkeit .   Fleis  and   Wissenschafft   vorleüehten ,  so 

verordnen  Seine  hochfürstl.  Gnaden,  dass  50  hiesiger  armen  Statt-  und 

Landtskinder  in  inferioribus.  dan  10  in  superioribus  scholis  (als  welche 

letztere  durch  Praeceptoriren  und  Sehreiben  etc.   sonst  sich  ehrlich  fort- 

bringen Dtdgen)  nach  Beschaffenheit  der  Zeit  und  Einkünfften  wöchentlich 

etwas  an  Geld  und  Brodt  im  Viertelhoff    der  bei  des  Stattraths  stehen 

seilender  Ermessigung  nach  abzugeben  seye*  zu  welchem  Ende  jedoch 

jährlich  die  Praefeeti   Studiorum   ihrem  Gewissen  nach  solche  pauperes 

digrniores  aussehen  und  deren   Listen  dem  besagten  hiesigen  Stattrath 

überreichen  sollen .  welchem  ferner  darauff  zukommet ,  wo  er  an  einem 

oder  anderen  anstehen  würde,  super  qualitate  et  inopia  selbst  annoch  zu 

inqiiiriren   und   solche  zu    Beibringung  ohn  parteiischer  Attestaten  von 

denen  Beamhteu  auff  dem  Landt  anzuhalten  

Sindemahlen  aber 

lßl"  sograr  nach  zurückgelegten  Tag  solche  Leuth  sich  erfrechen,  bey 

der  spitthon  Abendszeith  Niemand  Ruhe  zu  lassen,  dannenhero,  ist  mehr 

hochsternannter  Sr.  hochfürstl.  Gnaden  befehlende  Meinung,  dass  die  zu 

nächtlicher  Weile  in  denen  Gassen  heriimbvagirende  und  zu  allerhand 

Ärarernns  und  Ungebührlichkeiten  Anlass  gebende  Xachtsinger,  ohne  Licht 

gehende  Studenten  und  Gassenstreicher  aller  Orthen  durch  die  Patrollen 

aufgesuchet ,  sofort  auff  die  Hauptwach  geführet  und  was  mit  solchen 

Nachteiligem  gestalten  Sachen  nach  weithers  zu  thnu ,  bey  dem  jüngern 

Bürgermeister  ferner  Bescheid  eingehohlet   werden  solle  

Geben  auff  dein  hochfürstl.   Residenzsehloss  Marittberg  ob  Würtz- 

burg  den  7""  May  anno  1720. 

Kin  Auszug  ans  der  AlmoseuonlnnnK  des  Fürstbischofs  Johann  Philipp 

von  Schönborn  für  die  Residenzstadt  Wirzbnrg  im  üb.  III.  div.  forniarum 

Job.  Philipp»  et  Philippi  Krancisci  (nr.  Ö4)  fol  91r  92  und  fol.  95  95r. 

Nr.  131. 

Fürstbischof  Johann  Phili/tj)  von  Schonborn  ühertriujt  dem  P.  Joh. 

Sci/rid,  S.  J.,  die  Professur  der  Geschichte  an  der  l'nirtrsitat. 

172U,  14.  September.  Wirzbnrg. 

Demnach  der  hochwürdigste  des  heil.  Roem.  Reichs  Fürst  und 

Herr,  Herr  Johann  Philipp  Franz,  Bischoffe  zu  Würtzbuig  und  Hertzog 

zu  Francken,  auch  Pombprobst  zu  Meintz  etc.  den  Patrem  doannem 

Seifriil,  doctorem  Theologiae,  collesrii  societatis  Jesu,  zu  dero  künfftigen 
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Universitaetsprofessorem  Historiarum  crnendt  und  zur  jährlichen  Bestal- 

lung zweyhundert  Thaller  von  dero  Universitaet  Reeeptorat-Ambt  verab- 

folgen  zu  lassen  gnaedigst  verwilliget ,  als  ist  ihme  gegenwcrti^s 

Decretum  unter  höehstgedachter  Seiner  hochfürstlichen  Gnaden  aiL'rii- 

haendiger  Subscription  und  aufgctruckter  Secret-lnsigel.  umb  sieh  clarmit 

legitimiren  zu  koennen,  darüber  zugestelt  worden.  Signatum  in  Untrer 

Residenz-Statt  Würtzburg  den  14.  September  anno  1720. 

Johann  Philipp  Franz  Fps.  Herb.  Fr.  or.  I)x. 

Eine  Abschrift  im  Jesuiten-Copeibuchc  lit.  D.  Seite  109. 

Nr.  132. 

Fürstbischof  Johann  Philipp  von  Schönborn  setzt  die  Rangordnung 

zwischen  den  Professoren  der  Universität  und  den  Mitgliedern  der 

fürstbi  schoß  ichen  Regierung  zu  dunsten  der  letzteren  fest. 

1720,  8.  Oktober.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwürdigste,  des  heyl.  Kömischen  Reichs  Fürst  und 

n  Herr,  Herr  Johann  Philipp  Franz.  Rischoff  zu  Würtzburg  und  Hertz*.? 

zu  Franckhen,  auch  Domprobst  zu  Mayntz  missfällig  vernehmen  müssen, 

welchergestalten  dahiesige  dero  Universität*  verwandte  Professores .  wan 

nembliehen  dieselbe  bey  Processionen ,  Leiehconducten ,  auc  h  and^nn 

öffentlich-  und  solennen  Zusammenkünften  in  corpore  erscheinen,  dero  nach- 

gesetzten hochfiirstl.  Regierung  mehrmahlen  den  Rang  disputir^n  mi»l 

durch  ohnziemliches  Kintringen  öffters  Confusiones  veranlassten  und  ab»r 

obhöchsternante  Sr.  hochfiirstl.  Gnaden  clerley  Unordnungen  tTirtcrhin 

abgeholffen  sehen  wollen :  als  befehlen  dieselbe  hiermit  gnädig>t .  das» 

gedachte  dero  Universität*  Verwandte  bey  obenbesagten  Gelegenheiten  vor 

dero  hochfiirstl.  Regierung  ferner  nicht  eintringen.  sondern  sich  mit  d«m 

sonstig-gewöhnlichen  Rang  begnügen  lassen  sollen. 

Signatum  Würtzburg.  den  Hten  Octobris  1720. 

Job.  Phil.  Frz.  epise. 

Herb.  Fr.  or.  Dux. 

Eine  Abschrift  im  Lib.  III.  div.  form,  et  contr.  Joh.  Phil.  II.,  Phil. 

Franc,  etc.  [nr.  53]  fol.  228  im  k.  Kreis-Archive  Wirzbnrg. 
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Nr.  133. 

Das  Domcapitel  genehmigt  die  Bitte  des  fürstl.  Leibarztes  Dr.  Beringet; 

dass  die  jungen  Leute  aus  Eibelstadt,  welche  ihm  und  andern  ver- 

schiedene ßgurirtc  Steine  verkauft  hätten,  durch  den  Sgndieus  über 

die  Herkunft  derselben  verhört  werden  dürfen. 

1726,  13.  April  [Wirzburg]. 

Eröffneten  Ihro  Gnaden  Herr  Domdechant,  dass  Seiner  hochfürst- 

lichen  Gnaden  Leibmedicus  Dr.  Heringer  angesonnen  nnd  gebetten  hätte, 

diejenige  junge  Leuth  zu  Eibelstatt.  welche  die  in  selbiger  Gegend  bis 

dahero  gefundene,  nicht  nur  ihrae,  sondern  auch  vielen  andern  zuge- 

brachte ligurirte  Stein  data  opera  überkommen  hätten,  per  Syndicum 

abhören  und  constituiren  zu  lassen,  ob  nit  dergleichen  supponiret*)  wor- 

den seyen,  welche  sie  hernach  mit  andern  gerechten  untermenget  und 

für  ebendergleichen  ausgegeben  und  verkauftet  hätten.  Wie  nun  ihme, 

Doctori  Heringer,  seine  Ehrenrettung  hieran  gelegen,  indeme  ihme  von 

hinein  Impostore  die  Nachmachung,  so  derselbe  selbsten  zu  Schulden  ge- 

bracht haben  mögte,  auffgebürdet  werden  wollen,  so  hoffete  er  in  Sub- 

lidiuni  veritatis  et  jnstitiae  die  Gewehrung  zu  erlangen.  Woruff  einhellig 

bt-schlossen  wurde,  dem  supplieirenden  Leibmedico  in  seinem  billiehmitssigen 

Petito  dergestalt  zu  deferiren,  dass  Syndicus  die  Untersuchung  quantocius 

vornahmen  solte. 

Ein  Eintrag  im  Domcapitel-Protokoll  pro  172«!      107  u.  108. 

Nr.  134. 

A. 

Das  Wirzburgcr  Domcapitel  schlagt  das  Ansuchen,  dem  Geh.  llath 

v,  Erhard,  zum  Zwecke  der  Ausarbeitung  der  Geschichte  des  Hoch- 

ttti/ts  Wirzburg,  die  in  seiner  Bcgistratur  vorhandenen  Original- 

erkunden  in  dessen  Wohnung  zur  Benützung  zu  überlassen  ab  und 

icill  ihm  statt  dessen  authentische  Abschriften  anfertigen  lassen. 

1727,  22.  Kebrnar  [Wirzburg]. 

Ihro  Gnaden  Herr  Domdechant  proponirten,  wasgestalten  sie  ä 

Syndico  zu  vernehmen  gehabt,  dass  der  geheime  Rath  \on  Eckard  zu 

lu-  wehrung  seines  schreibenden  Historibuch  von  dem  La  mit  oder  Hertzog- 

rham  zu  Franckhen  die  in  Registratur;!  eines  hochwürdigen  Domkapituls 

vorhandene  und  verwahrlich  auffbehaltende  IMplomata  vonnöthen  hätte, 

*  )  In  der  Vorlage  steht:  „ob  nicht  dergleichen  nnd  snpponiret 

worden  sey en,u 
<ie«chichte  Her  Iniveriitit  Wir»bur>;.    2.  Band.  21 
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darumben   seine   hoehtnrstl.   Gnaden    die   Ansinnung-    grethan.    da>>  er, 

von  Kckard,  darmit  nicht  ntfgehalten  werden  mügte,  inmassen  >ie  V..t 

Habens  wären,  nicht  nur  diese  Diplomata  selhsten,   sondern   anrh  -ii 

darangehängte  Sigilla  abtrucken  zu  lassen. 

Conclusum :  Weilen  einem  hochwurdijren  Gremio  nicht  zuzuuiutli-ii 

wäre,  diese  so  importante  und  türneinste  Documenta  einem  Drittes  uu^ 

zumal  auswendig:  Gebohruen  in  seine  Privat wohnunjr  anzuvertrauen  nn-I 

dahin  abfolgen  zu  lassen,  so  wären  dem  geheimem  Rath  von  Kckard  zn 

antertbänigstem  Respeet  Sr.  Hochfürstlicben  Gnaden  copiae  autheuti-  a 

zu  extradiren,  welche  Registratur  zu  fertichen  und.  dass  solche  htdieto. 

ihme,  von  Eckard,  zu  intimiren  hätte. 

Eiu  Eintrag  im  Protokolle  des  Donicapitels  pro  1727  S.  71  7:'. 

B. 

Das  Dontcapitel  vertagt  die  Beschlussfassung  über  die  erneuerte  Btt:< 

des  Geh.  liatlis  von  Eckard  auf  das  nächste  Capitulum  perentpiorittm. 

1727.  Ii.  Mai  [Wirzburg]. 

lhro  Gnaden  Herr  Domdechant  proponirten,  wie  der  «reheinu-  Kath 

von  Eckard  abermalige  Ansuchung  gethan,  dass  ihme  die  ex  Registrattn-i 

benöthigte  Diplomata  und  Hücher  zu  seiner  unter  Händen  habenden  1^ 

schreibuns:  ad  aedes  verabfolget   werden  mügten ,  woranrY  sich  das  ein- 

hellige  Conclnsnm  ergäbe,  ihme,  von  Eckard,  anff  weiteres  Anmelden  p-r 

Registratorem  bedeuten  zu  lassen,  dass  die  Resolutio  anff  sein  Begebr-n 

ad  proximum  lVremptorium  ausgestellt  worden  seye 

1.  c.  S.  110. 

C. 

Das  Domcapitel  genehmigt,  dass  der  Geh.  Rath  von  Eck<ird  dir  in 

seinen  Händen  befindliehe  Absehrift  einer  Urkunde  mit  dein  Origi**1 

in  der  Registratur  desselben  vergleiche. 

1727,  2.  Angust  [Wirzburg]. 

Registrator  Ditterich  zeigte  unterthänig  an,  dass  der  «reheiuie  Rath 

von  Eckard  eine  in  Händen  habende  Copiam  diplomatis  über  Einraumnn.' 

des  Waldtsachsehi-  und  Ranzens  *j  mit  dem  in  Registratur;*»  btflDdüdKfl 

Original]  zu  collationiren  ansuehete,  welches  post  copiam  praele«  taui  be- 

williget wurde. 

1.  c.  8.  180. 

*)  In  der  Vorlage:  „Ramskey-. 
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Nr.  135. 

Das  Domkapitel  genehmigt  die  Bitte  des  1\  Segfried,  S.  -/..  ein 

Manuscript,   die   von    Lupoid    von    Behenhurg    s.  Z.  gesammelten 

Urkunden  und  Privilegien  des  Hochstifts  Wirzburg  enthaltend,  durch 

den  Druck  veröffentlichen  zu  dürfen. 

1727,  7).  April  [Wirzburg]. 

Syndicus  referirte  unterthänig  mul  ferner,  wasmassen  Pater  Seyfried, 

Societatis  Jesu,  ilune  zu  vernehmen  gegeben,  das»  er  die  fomposition 

deren  hochstifftisehen  Privilegiorum  und  Diploinatum,  welche  weiland 

Lupoldus  von  Bübenburg,  Domdeehant  dahier  und  nachmaliger  Bisehoff 

zn  Bamberg,  sehr  wohl  gelehrt  und  mühesam  entworfen,  mit  gnädiger 

Krlaubnnss  eines  hochw.  Domeapituls  sub  ipso  authoris  nomine  ad  typnm 

zu  geben  gemeinet  wäre,  ex  motivo  et  ratione  vere  eonsiderabili,  damit 

nicht  andere  diese  Arbeith  usurpiren,  solche  ad  publicum  herausgeben, 

sieh  vor  die  Anthoreti  rühmen  und  diesem  gloriosen  Herrn  die  gebührende 

Ehr  und  Nachrufen  entwenden  mügten. 

Super  quo  concludebatur,  dem  Patri  Seyfried  durch  Syndicam  be- 

deuten zu  lassen,  dass  mann  ganz  kein  Hedenken  tragete,  das  gerühmt«- 

Seriptuin  des  so  lang  abgelebten  Herrn  Domdeehants  von  Böbenbnrg  ad 

typum  befördern  zu  lassen,  darumben  selbiger  seine  Intention  fortführen 

nnd,  sobalten  es  thunlich,  erfüllen  möge. 

Ein  Eintrag  im  Protokolle  des  Domcapitols  pro  1727.  S.  'J>'>  'J7.  Im 

(ontext  steht  irrthümlich  ,  l.udovicns  von  Hohenburg.- 

Nr.  136. 

Erste  Studienordnung  des  Bischofs  Friedrieh  Karl  v»n  Schönhorn 

für  die  Universität  zu  Wirzburg. 

MM,  4.  November.  Karlstadt. 

Von  Gottes  Gnaden  Wir  Friderich  Carl  Bischoff  zu  Hamberg  und 

VVürtzburg.  des  heiligen  Römischen  Reichs  Fürst,  Herzog  zu  Francken 

etr.  Nachdeme  Wir  von  dem  ersten  Antritt  der  von  der  allwissend  und 

alhveist'ii  göttlichen  Vorsehung  l'ns  aufgelegten  Regierung  sonderlich 

wt-jgfii  Fnseres  fürstlichen  Hoehstiffts  Würzburg,  welches  von  Unseren 

löblichen  Vorfahreren  mit  so  ir«»ttestürchteinien ,  klugen  und  reichlichen 

Fnndat  i«»nen  und  Verordnuniren  so  vielfälltii;  verherrlichet   und  von  der 
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grundgüthigen  Barmherzigkeit  Gottes  so  wesendlich  ist  geseegnet  word«, 

Unsere  vorzügliche  Gedancken  billig  dahin  gewendet  haben,  wie  solches 

in  geistlichen  und  weltlichen  .Sachen  möge  wohl  besorget,  die  Ehr  and 

der    Dienst   Gottes,   auch   das   Beste   des   christcatholischen  gemeinen 

Weesens  zu  dieses   Lands   wahrer  Wohlfahrt   und   dessen  Unterthanen 

zeitlichen  und  ewigen  Heyl  nach  Möglichkeit  möge  beförderet  werden 

können,  so  haben  Wir  unter  anderen  darzn  fürnehmlich  das  nöthigst  und 

bequähmiste  Mittel  zu  seyn  befunden,  dass  Unsere  alldasige  von  Untren 

lobwürdigen  Herrn  Vorfahrern  weyland  Bischoflen  Julio  aus  dem  uralten 

Geschlecht  deren  von  Echter  so  herrlich  dotirte,  von  der  päbstliohen 

Heyligkeit  und  Kömischen  Kaisern  so  ansehenlich  begnadete  Universität 

in  Unserer  fürstlichen  Residenzstatt  Würtzburg  nach  allen  ihren  TVilen 

in  eine  bessere  Ordnung  und  Einrichtung,  mithin  die  Wissenschafften  and 

freye  Künsten  in  jenen  Flor  möge  gebracht  werden ,  wie  es  »1er  >eith 

der  ersten  fundation  so  vielfältig  geänderte  Zeit  und  Weltlaüfften  Btcb 

der  heutigen   Erheischung  der  Wissenschafften  und  der  Gelehrten  tnm- 

mehro  wohlbeditchtlich  erforderen,  damit  die  zarte  Jugend  von  dem  »rst»n 

Satz  an  dazu  wohltüchtig  vorbereithet,  die  Käthe  und  bewehrte  Männer 

aber,   welchen  der  Seelen  und  des  Deutschen  Staats  Heyl  samt  dessen 

vorzügliche  Hoheiten  in  dem  vernünfftigen  Mensehenalter  sollen  anvertraiH 

werden,    darzu    ordentlich    und   wohlvorsichtig   gelehrt,    gearthet  und 

geschickt  werden,  inmassen  auff  solche  Weiss  nicht  allein  Unser  heiliger 

christcatholischer  Glauben  durch  gründliche  Unterweisung  in  seiner  Kei- 

nigkeit  und  weesentlichem  wahren  Begriff  erhalten  und  fortgeiiflanfzet, 

auch  durch  Übung  christlicher  Tugenden  und  frommer  Sitten  in  >eine 

gebührende  Würckung  gesetzet  und  gegen  allen  Widerspruch  und  AnH-ht- 

ungen  statthafft  verthaydiget,  sondern  anbey  mit  ohnfehlbarem  gm»eo 

Vortheyl  nach  denen  ohnverfälschten  sicheren  Grundsätzen  recht  unter- 

wiesen und  wie*  die  heutige  Zeiten  erforderen,  gelehret  werde.  w>- zn 

Beobachtung   deren  Regierungsgeschäfften   und    landsherrlichen  Refueg:- 

nussen,    zu    Verwaltung  der   Seelsorg,  der  göttlich    und  menschlichen 

Rechten,  der  Gerechtigkeit  und  anderer  Staats-  und  Oeconomie-En-r^r 

ungen,  zu  Pfleegung  der  menschlichen  Gesundheit  und  Verlängerung  d*s 

Lebens,  auch  sonsten  zu  der  Anffnahm  und  Glükseeligkeit   Untres  b 

erwehnten    fürstlichen  Hochstiffts   und  Anderer,    welche  sich  auff  «Iva 

beschriebene  Arth  zu  dem  gemeinen  Nutzen  werden  fähig  und  tüchtig 

machen  wollen,  aus  wahrer  Lieb  zu  dem  gemeinen  Deutschen  Vaterland 

sowohl  in  Friedens-  als  zu  dessen  Schutz  und  Rettung  in  Kn>g>reirec 

erspriesslich  und  bey  allen  Ämbtern  und  Stellen  des  geistlnh  nnd  «elt- 

lichen Stands  dienlich  ist,  wodurch  dann  in  dem  Land  selbsten  zu  de*** 
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wirklichem  Nutzen,   auch  mit  Erspahrung  beschwehrlicher  sonst  zu 

raachen  habenden  Küsten  in  der  Frembde  und  ohne  Gefahr  irriger  An 

leithnngen  und  Lehren  recht  tüchtige  Leuth  abgerichtet,  annebens  zu 

dieser  Unserer  Universität  hoffenden  Ruhm  und  Bereicherung  Unserer 

lieben    Hesidenzstatt    Würtzburg   viele    Frembde    beygezogen  werden: 

solchem  nach  haben  Wir  nach  reiffem  Betracht  aller  Umbständen.  wie  nach 

gründlicher  Überlegung  alles  dessen,  was  circa  objectum  gegenwärtiger 

l'nserer  beständigen  Verordnung  circa  studia ,  modum  studiorum.  tempus. 
res  et  personas  hat  vorfallen  können,  nach  gepflogenem  guthen  Rath  und 

zeitigem  Wissen  folgend»  zu  kunfftiger  beständiger  Vesthaltung  und  Ver 

Ordnung  in  Unserer  fürstlich  Würtzburgischen  Universität  gnädigst  ent 

schlössen,  und  zwar  ist  vor  allen   vorzüglich   dahin   zu   sehen,  damit 

gleich  anfangs  die  liebe  Jugend  auff  rechten  Schritt  und  Weeg  gesetzet 

werde,  dahero  dann  hiemit  Unser  befehlender  ernstlicher  Will  und  Mei- 

nung, dass.  so  viel 

die  untere  Schuhlen  betrifft,  die  Kindter  nicht  mit  gar  zu  geringen 

und  zu  Hegreifl'ung  der  gebenden  Lehr  meistens  untauglichen  Jahren  sollen 

in  die  Schuhlen  geschicket  werden ,  wessenthalben  zu  eine  r  beständigen 

Bich t8ch nuh r  zu  dienen  hat,  dass,  welcher  junge  Knab  nicht  schon  acht 

Jahre  vollendet  hat  oder  wenigstens  an  deren  nahem  Schluss  stehet, 

zu  der  ersten  Sehnhl  nicht  solle  auftgenommen  werden.    Wie  nun 

Zweytens  auch  dahin  die  Sorg  zu  wenden,  dass  solche  Kindter  mit  erfor- 

derlicher Tauglichkeit  versehen  und  in  denen  ersten  Grundsatzungen  der 

Lateinischen  Sprach  vorhero  wohl  unterwiesen  seyen,  wozu  geschickte  und 

mit    behöriger   Wissenschaft^   begabte  Schuhlmeister    hauptsäglich  von- 

nötheii  seynd ,  als  werden  Wir  Unseren  nac  hgesetzten  geistliehen  Rath 

dahin  durch  eigenen  Befehl  mit  dem  ohnbewegliehen  Anhang  gnädigst 

anweisen,  damit  führohin  keine  als  wohltüchtige  Schuhlmeister  sollen 

angenommen  werden,  welche  eine  saubere  Handschrift  haben ,  damit  sie 

di»-  Kinder  von  ihrer  Jugend  an  alsbalden  unterrichten,  sowohl  Teutsche 

all  Lateinische  Buchstaben  deutlich  und  lessbar  zu  machen,  auch  ohne 

Fehler  zu  schreiben,  damit  er  in  dem  Alter  und  künfttig  überkommenden 

Bedienungen  so  spöttliche  Mangel  einer  fehlerhaftsten  Schreibarth,  das  ist 

der  Orthographie,  vermeydet  seye.    Damit  auch 

Drittens  die  Jugend  auffgemunteret  werde,  sich  in  der  guten  und  ohn 

manjrelhaftten  Schreibkunst  desto  mehr  zu  üben,  so  wollen  Wir,  dass 

fÜhrohin  demjenigen  Jungen,  web  her  die  andere  darinnen  übertreffen 

wird,  nicht  nur  in  allen  fünff  Schuhlen  ein  besonderes  praemium,  sondern 

auch  jenem,  web  her  in  denen  Land-  oder  l'rincipisten-Schuhlen  dieses 

prästiren  wird,  überall  einige  Gabe  solle  gegeben  werden. 
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Viertens  die  behürige  Vorsichtigkeit  aber  anbey  billig  zu  gebrauchen 

ist,  dass  nur  diejenige  zu  dem  Studiren  sollen  genommen  werden,  von  wel- 

chen in  der  Folg  nützliche  Diensten  für  das  Vatterland  zu  verhörten  seynd: 

als  ordnen  und  setzen  Wir  absonderlich,  dass  nicht  allein  diejenige 

Kinder,  welche  mit  einer  mercklichen  aüsserlichen  Ungestalt  und  anderem 

Mangel  behaft'tet  seynd,  als  wodurch  sie  gemeiniglich  an  ihrem  Glück  in 
Zukunftt  gehinderet  werden,  sondern  auch  ohnvermiigende  Anssländer. 

welche  sich  nur  zu  Anderer  Belästigung  mit  Beulen  ernehren,  und  der- 

gleichen Gattungen  untüchtiger  Leuthen  zu  denen  Schuhlen  nicht  M>Uen 

angenommen  werden,  welches  Wir  von  denen  Kindern  deren  ohuberaittelten 

Bürgern  und  Bauern,  wofern  sie  nicht  von  einer  gantz  besonderen  Fähig- 

keit wären,  auff  gleiche  Arth  verstehen,  inmassen  dieselbe  meistenthevl* 

dem  gemeinen  Weesen  nur  beschwehrlich  seynd,  und  ihren  Eltern  sowohl 

als  sich  Selbsten  [durch  V]  zu  schädliche  AufTwendung  vergeblicher  Küsten 

das  Verderben  zubereiten,  hingegen  durch  den  Fehlbau,  durch  Handwercfa* 

und  andere  nahrsame  Gewerbsehafften,  deren  ohnehin  viele,  so  doch  1i«m  h- 

nutzbar  und  nothwendig  seynd,  in  der  Statt  und  in  dem  Land  aunorh 

abgehen,  sich  weit  besser  helffen  und  fortbringen,  anbey  guthe  und  ein- 

trägliche  Unterthanen  abgeben  können:  denn  Wir  noch  ferner  beifügen, 

dass.  im  Fall  auch  derley  Jungen  der  Zutritt  in  die  Schuhlen  wäre  an 

fänglich  gestattet  worden,  wann  sie  hernach  in  dem  Studireu  entweder 

aus  Ermanglung  der  natürlichen  Fähigkeit  oder  deren  Mittlen  keinen 

rechten  Fortgang  nehmen  oder  böse  Sitten  und  Untugenden  zeigen,  ihnen 

zu  höheren  Schuhlen  fortzuschreiten  nicht  solle  erlaubet ,  sondern  >ie 

vielmehr  daraus  gäntzlich  verwiesen,  auch  ihnen  kein  ferneres  Allmosen 

in  denen  Viertelhöften  gereichet  werden ,  welches  Wir  hiemit  auff  die 

l'flichten  deren  Bectorum,  Praefectorum  et  Magistrorum  solcher  )las^n 

wollen  geleget  haben ,  dass  dieselbe  bey  jedem  Sehlnss  des  ,Tahr>  Un* 

oder  Unseren  Nachkommen  an  der  Kegierung  ordentlich  anzeigen  und 

hernach  ohnpartheyisch  vollziehen  werden.  Nicht  weniger  solle  vt>n 

denen  Leuthen  geringeren  Stands  unter  der  oberwehnten  Maas  und  unrer 

Aussnahm  einer  sonderbahr  grossen  Fähigkeit  keiner  die  Freyheit  babrn 

mehr  als  einen  Sohn  studiren  zu  lassen,  wodurch  jedannoch  denen jeiiigvn. 

deren  Eltern  in  einem  höhern  Weesen  sich  befinden,  kein  Ziehl  gesetzet 

wird.    Wir  halten 

Fünfftens  zu  mehrer  Erleichterung  der  Jugend  bequähm.  ja  nötlüg  z» 

seyn.  massen  nicht  wohl  zu  begreiffen  ist,  dass  Jemand  aus  deine,  was 

er   noch    nicht    wissen   kann   oder  begriffen   hat .    leiehtlü  h  dasjenhre 

erlernen  könne  oder  solle,  was  er  zu  lernen  hat.  dass  in  deneu  Shuhl 

büchern  wenigstens  der  ersten  und  zweyten  Schuhl  die  Regien  der  Latei- 
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nischen  Sprach  sollen  Teilt  seh  gesetzet  und  »Ionen  Lateinischen  ausführlich 

beygetrneket  werden :  dann,  obsehon  zum  Theil  wahr  ist ,  dass  in  der 

Erlernung  gelernet  werde,  so  ist  doch  weit  gewisser  wahr,  dass  leichter 

und  geschwinder  werde  gelernet  werden,  was  geschwinder  wird  verstanden 

seyn.  und  indeme 

Sechstens  gar  rUthlich  scheinet,  dass  die  Studenten  gleich  von  ihren 

jüngeren  .Jahren  an   mit   Embsigkeit   und  Sorgfalt  in   dem  unterwiesen 

werden,  was  sowohl  zu  BegrcifTung  des  christlichen  Glaubens,  solchem 

nach  zu  Führung  eines  auferbaulichen  christlichen  Wandels,  als  auch  zu 

ihrem  künftigen  Glück  erspriesslich  seyn  mag  und  dieselbe  in  den  Stand 

setzet,  mit  zunehmenden  Alter  dem  gemeinen  Weesen  und  ihrem  Vatter- 

land  in  Krkauntnuss  des  geist-  und  weltlichen  Wissens  nützlich  dienen 

zu  können:  als  sollen  in  denen  obberührten  Huchem  die  prima  elementa 

historiae  universalis   et  particularis  a  mundo  condito,  jedoch  auf!"  eine 
gantz   leichte  und  kurtze  Arth  beygefüyet ,  fürnehmblieh  aber  darantT 

(retrachtet  werden,  dass  die  Jugend  in  demjenigen  wohl  möge  unterrichtet 

werden,    was  ein    frommes   und    tugendsames   sittliches  Leben   und  die 

Wohlanständigkeit  erforderet,  zu  welchem  Kude  nicht  allein  die  gewöhnlich 

auft'gebende  l'ensa  und  Argumenta  dergleichen  Lehrsatz  enthalten  sollen, 
welche  a  mundo  condito  die  .Tugend  den  Erschöpfter  und  Herrn  aller  Sachen, 

das  ist  Gott,  kennen  machen,  sondern  unter  andern  aus  denen  Sprich- 

wörtern Salomonis.  libris  ecclesiasticis  circa  mores  et  sapientiam  können 

gezogen  werden.    Ks  solle   auch   zu  gedachten   pensis   und  argumentis 

genommen  werden, s was  nach  der  Beschaffenheit  deren  in  dem  Jahr  vor- 

kommenden Festtagen  deshalben  denen  Studenten  zu  einer  Krleütherung 

und    zu  gründlicher  Krkauntnuss  der  Glaubeiislehr  und  deren  heyligen 

Geheimnusseii  dienen  kann,  web  lies  ohnedem  von  der  historia  sacra  einen 

TJieil    ausmachet,   deine  Wir  zu   mehrerer   Krklährung   anfügen,  dass, 

obwiihlen  vorgedachter  Massen  etwas  weniges,  was  dem  Alter  und  der 

Fähigkeit    solcher  jungen   Leuthen   gemäss   ist ,    von   denen  Klementis 

historiae  in  gewiesen  Tilgen  und  Stunden  von  denen  Magistris  kann  aus- 

geleiret,  auch  denenselben  zum  Ausswendiglernen  vorgegeben  werden,  so 

winl  jedoch  noch  fürträglicher  seyn.  dass.  wie  ebenmässig  schon  gemeldet 

worden,   in  denen   zweyen  untersten   St  buhlen   au  ff  die  Glaubens-  und 

Sittenlehr  die  vorzügliche  Absicht  gerichtet ,  mit  der  historie  aber  der 

rvehte-  Anfang  erst  in  der  dritten  Schuhl  oder  Syntaxi  gemachet  werde; 

dann  wie  in  der  That  ohnvermeinlicfa  wahr  ist.  dass  keiner  ein  ehrlicher 

Mann    leicht   werden   oder  seyn   wird,   welcher  nicht  Gott    kennet  oder 

f  örcht*'t .  also  die  zeitige  Kiiipflantzung  der  göttlichen  Weesenheit  bey 

der  Jugend  ehrlich,  guth  und  irebhrte  L-uthe  vor  allen  ziglen  werde, 
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mithin  die  fast  zur  Abneigung  gerathende  Ternsche  Redlichkeit  andarch 

eben  auch  wieder  auf  den  hoehgerühmten  alten  Fues  anwieder  hoffentlich 

gerathen  möge.    Was  nun 

Siebentens  die  drey  ober  Schuhleu  deren  sogenannten  Huniani..rum 

anbelangt ,  sollen  darinnen  die  Studenten  in  Stellung  eines  Lateinischen 

guthen  Brieffs  wohl  geübet  und  die  Chriae,  Orationes  und  Periodi  der 

gestalten  ausgegeben  werden,  dass  historische  Materien  darzu  gebrauchet, 

und  also,  die  narrationes  historicae  auch  mythicae  in  gehühriger  Aehtnnr 

gehalten  und  von  dem  ersten  Hergang  in  gedeihlichen  Zueg  gesetzt 

werden,  ingleichen  seynd  sothane  Schühler  in  der  griechischen  Sprach, 

welche  allen  Gelehrten  wohl  dienlich  und  zum  Theil  niithig  ist,  auch  in 

der  Historia  sacra  et  profana  einen  nutzbahren  Vorschueb  gibt,  mit 

grösserem  Fleiss  und  Kyffer  sonderlich  aber  in  der  vierten  Schuld  zu 

unterweisen;  wie  Wir  dann  zu  mehrerer  Auffnahmb  dieser,  wie  auch  der 

Hebräischen  Sprach  das  weitere  sonderlich  pro  theologis  et  historidf  an 

seinem  Orth  zu  verordnen  Uns  vorbehalten:  ansonsten  aber  wegen  deren 

vorgemeldeten  Studenten  noch  ferner  für  guth  finden,  dass  dieselbe  aoib 

durch  Uebei  setzung  Lateinischer  Orationeu,  Ulmen  und  Epistlen  in  da.« 

Teutsche  geübet,  welche  Teutsche  reine  Schreibart  dem  Vatterlaud  sowohl 

für  guthe  Käthe  als  geschickte  Kechtsfreunde  eine  hochstnöthig  und  ebn 

uinbgängliche  Sache  ist,  zumahlen  die  Hoheit  der  Teutschen  Nation  keinrr 

anderen  zu  weichen  oder  zu  beneiden  und  das  Kciehthumb  der  wahren 

Teutschen  Sprach  und  Kedkunst  in  sich  keinen  Mangel  oder  Abgang  hat. 

einfolglich  «las  edle  Teutsche  wohl  und  rein  zu  reden  und  zu  schivibrn 

gelehrt  und  fürnemblich  in  der  Kunst  der  Wohlredenheit  mit  sattsamen 

Grund  angewiesen  werden  solle,  wesswegen  dann  Wir  allbeivit  die 

gnädigste  Erklärung  gethan  und  solche  nochmahlen  wiederhohlen,  das* 

ein  beständiger  Professor  Khetoricus.  wie  eben  zu  denen  and»-r»*ii  wich- 

tigeren studiis  es  erforderlich  scheinet,  damit  zu  sothanem  perpetuo  Pr> 

fessore  eben  das  Vertrauen  sevn  könne,  dass  er  wahrhaft  habe,  was  rT 

mitgeben  solle,  als  der  Lust,  von  einem  zu  lernen,  der  selbsten  recht  be- 

sitzet, was  er  weiss,  zu  guthein  Vertrauen  vermehret  wird,  zu  dies*-* 

Vorhabens  besserer  Befolgung  solle  unterhalten  werden,  welches  bey  d«f 

Philosophie,  sonderlich  aber  denen  lectionibus  ethices  et  tnatlieseos  t-br-n 

falls  anzuordneu  zu  weiterer  Erweguug  ausgestellet  wird.    Da  nnn 

Achtens  aus  obigeil  von  selben  erfolget,  dass  neue  Opera  scrudasrira 

zu  tlUCken  seyen,  als  sollen  dieselbe  zu  Würtzbnrg  auff  Kosten  unserer 

alldasigen  Universität  nach  und  nach  wohl  ausgearbeitet,  alsdann  nut 

einem  darüber  ausszubitten  habenden  kaiserlichen  Privilesrio  auffg»dei:rt. 

andere  Bücher  daselbsten  verbotton,  und  also  gedachter  rniversität  di- 
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gemacht«»  Aussgraben  mit  desto  grösserer  Gewissheit  wieder  ersetzet  und 

vergüthet  werden.    Wir  haben  alssdann 

Neuntens  kein  Hedenken,  dass  die  Stundteu  mehrerwehnter  Schuhlen 

nach  dem  bisherigen  Gebranch,  nemblich  frühe  von  lialb  sieben  Uhren 

Mss  halb  sehen  und  Nachmittag  von  halb  eins  biss  halb  vier  ohne  Ab« 

kürtzung  mögen  beobachtet  werden.  —  Von  diesen  ersteren  Schuhlen  nun 

mit  wohlgegrüudeten  Jahren  und  höheren  Wissenschaften  weiters  zu 

schreiten,  halten  Wir  wegen  der 

Philosoph!«  cum  Bthiea  et  Mathe si 

Erstlich  keineswegs  für  rathsam,  dass  an  der  bisherigen  darzu 

angewendeten  Zeit  und  Jahren  etwas  abgebrochen  werde,  sondern  dass 

vielmehr  die  gewöhnliche  drey  Jahren  nicht  in  «lern  Julio,  wie  biss  an- 

dere sich  schliessen,  sondern  biss  in  den  September  sollen  erstrecket 

werden,  allermassen  so  schöne  und  nutzbahre  Dinge  darinnen  zu  lehren 

vorkommen,  dass  unbillig  seyn  würde,  die  zu  deren  Aussarbeitung  be- 

stimmte Frist  einzusehräneken,  dazumahlen  auch  durch  die  Erfahrnuss  Bich 

äusseret,  dass  die  geschwindte  Durchlauffung  deren  Schuhlen  der  Jugend 

zu  schädlichem  Nachtheil  gereiche,  indeme  selbige  vor  einer  sattsam 

vestgesetzter  Yernunfft  in  unzeitigem  Alter  zu  einer  allzu  grossen  Frey- 

heil  kommen  und  dieser  zu  einem  liederlichen  Müssiggang  und  böser  Un- 

tugenden mit  ihrem  eigenen  Untergang,  auch  ihrer  Eltern  und  Anver- 

wandten Yerdruss  und  Unehr  sich  öffters  missbrauchen,  nebst  deine,  dass 

sich  öffters  zeiget,  wass  auch  bey  solchen  jungen  Leuthen  eine  Gelehrt- 

heit scheinen  mögte,  dass  es  ein  ohnstatthafftes  Weesen  und  eine  lautere 

Wiirkung  der  Geditchtnuss  seye,  das  allerübleste  aber  in  deine  bestehet, 

dass  halbgewachsene  Pursch  alsdann  von  dem  Lauff  der  Studirjahren 

sich  für  keine  Kinder  mehr  wollen  halten  lassen,  und  doch  vor  der 

Zeithignng  der  Jahren  und  der  Wissenschafft  nicht  für  gestandene  Leuth 

zu  halten  seynd.    Wie  aber 

Zweytens  überflüssige  und  undienliche,  nur  meistens  in  leeren  und 

unbehelfflichen  Streithworten  bestehende  Hilndel  und  Zanckfragen  anff  alle 

mögliche  Weiss  billig  einznschr.'lncken  oder  gäntzlich  abzuschneiden  seynd, 

also  seynd  hingegen  andere,  welche  mehreren  Vortheil  bringen  und  so- 

wohl für  sich  selbsten,  alss  wegen  deren  höheren  Wissenschafften  er- 

spriesslicher  gerathen,  besser  auszuarbeiten ,  auch  wass  davon  in  denen 

verflossenen  Zeiten  etwa  gantz  unterlassen  worden,  oder  nicht  braüehig 

gewesen,  annoch  neuer  Dingen  einzuführen.    Diesem  nach  sollen 

Drittens  in  der  Logica  die  wahre  und  rechte  Grundsatzungen  von 

der  Diabetica  fürnemblich  und  ausführlich  als  ein  Grund  des  Urtheils 
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und  «1er  ohnbetrügliehen  Folgerung'  gezeiget  und  gelehret,  anbey  in  >•►- 

thaner  Seliuhl,  wie  durchgehends  in  der  gantzen  Philosophie  da*  Studium 

(ieographiae  antiquitatum,  und  kürtzlieh  zu  melden,  was  ad  rem  literariam 

gehöhret  mit  gesehicklicher  Ausstheilung  saltem  ad  notitiam  eingemisch«-! 

werden,  mausen  es  zwar  nicht  nöthig  ist,  dass  ein  Gelehrter  in  omni 

seibili  gleichförmig  gegründet  seye  und  in  der  That  eine  jede  soHic 

Wissenschaft  seine  viele  Zeit  und  fast  eine  gantze  Verwendung  d»> 

Menschen  erfordert,  doch  aber  ist  guth  und  ersprieslieh ,  dass  jedermann 

wenigstens  eine  Kundschafft  in  tota  re  literaria  habe,  wodurch  er  überall 

bestehen,  offt  auch  manchem  das  Licht,  etwas  mehrere*  zu  erlernen,  an 

gezündet  wird,  welches  ihme  sonsten  sub  modio  verborgen  bleibet»-.  Nicht 

weniger  sollen 

Viertens  in  der  Physiea  und  gantzer  übrigen  Philosophia  die  Cirio- 

sitates  eruditae  in  gebührende  Achtung  gezogen  und  sonderhcitli»h  in 

deine,  was  ad  libros  de  mundo  et  coelo.  de  elementis.  de  motu,  de  du- 

ratione  et  tempore  und  de  animastica  etc.  gehöhrig  ist,  auff  die  I'hilo- 

sophiam  experimentalem  die  gebührende  Sicht  genommen .  dabey  v.>o 

der  mathesi  diejenige  Theil  vorzüglich  zur  Lehrung  erwehlet  werden, 

welche  die  mehriste  Nutzbarkeit  verschaffen  können  mit  Ueberlassmu: 

deren  abstrusiorum  für  eine,  welche  Zeit,  Lust  oder  Nutzen  davon  ha^n 

mögen,  angesehen  ein  Anderes  ist,  in  Sachen  einen  Grundsatz  ..der  deren 

gründliche  Weesenheit  zu  legen  oder  zu  suchen,  wiewohlen  auch  die 

fundamenta  astrologiae  und  was  dorthin  einlauffet  eben  als»,  nicht  n 

vergessen  seynd.    Zu  dessen  mehrerem  Behueff  haben  Wir 

Fünfftens  nicht  allein  gnädigst  befohlen,  dass  derjenige,  welcVr 

zu  der  freyen  und  ohnentgeltlichen  Unterweisung  in  der  Schreilwrey  und 

Rechenkunst  bestellet  worden,  darinnen  fortfahren  s<»lle.  sondern  Wir 

haben  auch  einen  eigenen  dazu  tauglichen  Mann  anffgenommen.  wel«h»r 

die  architeeturam  civilem  et  inilitarem  nach  ihrem  gantzen  Begriff  Hierin 

jeden,  der  solche  zu  lernen  begierig  ist,  öffentlich  und  ohne  Entgelt 

lehren  solle.    Wir  bestätigen  auch 

Sechstens  die  allbereit  löblich  gemachte  Verordnung,  dass  die 

Mathesis  eine  freie  jedermann  zu  beliebigem  Zutritt  offen  stehende  Wti'-u 

seyn  solle,  und  wollen  annebens,  dass  selbige  zu  mehrerer  Anssbivitutl_' 

des  davon  hoffenden  Nutzens  in  Teutscher  Sprach  solle  gegeben  -rden. 

indeme  solcher  gestalten  ein  jeder,  so  darzu  einen  Lust  hat  und  sonder- 

lich, welche  auff  die  Baukunst.  Feldmesserey,  Mahlerei.  Bildhan-rey.  au-  L 

andere  dahin  einschlagende  geschickte  Handwercker.  welche  dem  heatisrrt 

Publico  so  hoch  nöthig  seynd,  nicht  weniger  auff  die  Kriegssa.hen  »rb 

befleissen,  davon  ihren  Vortheil  ziehen  können,  welcher  gemeine  Nutz. 
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damit  er  desto  grösser  und  gewieser  seye.  durch  den  praxin  und  die 

deimmstralioiies  zu  beförderen  ist.  zu  welchem  Knd  die  etwa  noch  ab- 

gängige Instrumenta  nach  und  nach  ebenmässig  sollen  angeschaflet 

werden. 

Siebentens  wird  darauff  stäts  zu  sehen  seyn.  dass  in  denen  Diplo- 

matibus menstruis  et  impressis  curiosa  et  naturalia  hergebracht  werden, 

sodann  dass  diejenige,  welche  pro  detetisione  inaugurali  einige  l'nkösteii 
zu  machen  den  Willen  haben,  selbige  mehr  attff  philosophische  und  ethische 

in  den  Truck  zu  geben  seyende  Dissertationes,  und  darzu  nach  des 

Wereks  Beschaffenheit  etwa  gehöhrige  Kupferstich,  alss  autf  Augspurgische 

Bilder  verwenden  mögen,  wo  jedoch  denenselben  ohnbenommen  ist,  wann 

sie  das  Bildmiss  eines  grossen  Herrn  oder  was  sonsten  nach  Bewendnuss 

deren  rmbständen  dörft'te  rathsam  erachtet  werden,  wollten  stechen  lassen. 

Nachdem»' 

Achtens  vorhero  schon  gemeldet  worden,  dass  die  Philosophia  erst 

in  dem  Monath  September  des  dritten  Jahrs  solle  geendiget  werden, 

als«,  erwachset  daraus  von  selbste  die  Folg,  dass  auch  die  promotion 

l>iss  dahin  zu  verschieben  seye,  da  inmittels,  was  in  der  Kthica  und 

Mathesi  etwa  noch  übrig  geblieben,  in  solcher  Zeit  völlig  wird  aus- 

zuführen seyn.    Zu  eben  jetztberührter  Kthica  solle 

Neuntens  mehrere  Zeit,  alss  bishero  üblich  gewesen,  gebrauchet 

und  selbige  anstatt  deren  ohmiöthigen  in  «1er  Metaphysiea  vorgenommenen 

Materien  umb  desto  mehr  recht  gründlich  gelehret  werden,  als  sie  nebst 

anderen  Nutzbarkeiten  zu  Erlernung  deren  wahren  prineipiorum  juris 

naturalis  et  gentium  vieles  bey traget,  dahero  Wir  auch  gnädigst  wollen. 

da>s  in  denen  disputationibus  philosophicis  menstruis  et  inauguralibus 

impressis  jedesmahl  etliche  Theses  ex  Kthica  beygesetzet  und  darüber 

disputiret  werde.  Gleichwie 

Zehendens  der  Billigkeit  gemäss  ist,  dass  nicht  ein  jeder  ohne 

(  nteischied.  sonderlieh  jene,  welche  nicht  Fähigkeit  genug  haben,  oder 

die  Gelehrtheit  selbsten  genugsam  besitzen,  ad  promotionem  nicht  sollen 

zugelassen  werden,  massen  es  in  universitatibus  nicht  autf  den  numerum. 

Mindern  die  merita  promovendorum  anzukommen  hat,  theilss  damit  der 

Character  nicht  vereitlet,  theilss  damit  des  ohnwürdigen  pronioti  schlechte 

Beförderung  der  existimationi  des  gradus  keine  Verkleinerung  zuziehe, 

so  wird  räthlicher  seyn,  durch  einige  Kinziehung  des  dabey  gebräuch- 

lichen äusserlicheii  Prath ts  die  Köst.-n  zu  verminderen,  autf  dass  solche 

einer  geringeren  Zahl  deren  promovendorum  wegen  deren  anderen  etwan 

abgehendem  Heytrag  nicht  zu  gehwehr  fallen  möge,  also  ist  Inger 

gnädigster  Befehl,  dass  in  Gleichförmigkeit  de>sen,  was  Wir  wegen  denen 
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unteren  Schulen  bereits  erklähret  haben,  auch  in  einer  jeden  von  der 

Philosophie  die  Studenten  ordentlich  sollen  exaniiniret.  die  Unwissend' 

und  Unfähige  nicht  weiters  und  noch  viel  weniger  ad  ipsam  promotioneE 

gelassen,  anbey  diejenige,  welche  entweder  wegen  üblem  Verhalten  ans 

denen  Schulden  Verstössen  werden  oder  ohne  Abschied  davon  selbstcn  &m- 

tretten,  von  keiner  anderen  Facultät  jemahlen  sollen  angenommen,  sonore 

ihre  ordentliche  Testimonia  zu  zeigen  vorhero  angehalten  werden,  widrisrei 

Falls  die  professores  sive  ipsa  facultas  darüber  wird  anzusehen  and  ro 

Verantwortung  zu  ziehen  seyn,  wie  Wir  dann  hiemit  auch  vestsetzen. 

dass  dergleichen  müssig  und  ohnnützes  Gesindl,  welclies  ausgetretten  oder 

sonsten  von  liederlichem  Wandel  gefunden  werden  wird,  auch  sogar  anff 

ziemliches  Erinneren  bey  seiner  Behörde,  unter  dem  eitlen  Vorwand  der 

edlen  Studiorum  in  Unserer  Residenzstatt  keinen  Schutz  haben,  sondern 

aus  der  Statt  solle  gebotteil  werden.  —  Wegen  dem  der  menschlichen 

Wohlfahrt  so  hoch  erspriesslichem  Studio  der  edlen 

M  e  d  i  c  i  n 

ist  einem  jeden  sattsam  bekannt,  wie  nützlich  und  ohnentbehrlieh  di^« 

Wissenschaft  seye,  auch  wie  viel  dem  gemeinen  Wohlsein  daran  gelegen, 

dass  sie  in  ihrer  rechten  Vollkommenheit  erlernet  und  mit  behöriger 

Achtsamkeit  und  Lieb  getreulich  geübet  werde,  in  Ansehung,  dass  ein»-» 

Theils  der  Gesundheit  und  dem  Leben  des  Menschen  durch  Irrthtun' 

und  Fahrlässigkeit  ohnwiederbringlich  geschadet,  hingegen  durch  gründ 

liehe  Erkanntnuss  der  Kranckheit  und  deren  diensamen  HültiTsuiittlen  antf 

das  allerlobwürdigste  nach  göttlich  und  menschlichen  Satzungen  genutttl 

wird,  anderen  Theils  aber  dieselbe  wegen  ihrer  Weitläufigkeit  un<l 

darinnen  sich  ereignenden  verschiedenen  Umbständen  und  Beyfallen  voe 

einer  solchen  Schwührigkeit  ist,  dass  zu  derselben  wahrer  BegreiffuiL: 

ein  besonderer  Fleiss,  unermüthete  Auffmercksamkeit,  das  alleivirlrig't- 

Naehsinnen  und  eine  beharrliche  tiefte  Anwendung  vonnöthen  ist.  I  nit 

nun  dieses  in  ihr  wahres  Aufnehmen  zu  bringen,  so  befehlen  Wir  gnädig*! 

und  wollen,  dass 

Erstlich  die  professores  medicinae  nicht  allein  ihr  Ambt  und  Oblie- 

genheit zu  Erfüllung  der  auff  Gewissen,  Ehr  und  Pflichten  habeudrE 

Schuldigkeit  durch  embsige  und  getreue  Unterrichtung  deren  Stod^nt-n 

sowohl ,  alss  durch  sorgfältigen  und  willigen  Keystand  deren  Kram  k<-n 

ohne  Mangel  zu  versehen  sich  bestens  sollen  angelegen  seyn  lassen  und 

die  Wichtigkeit  ihres  Berufts  sich  zum  untern  vorstellen  nnd  solchen 

in  der  That  gäntzlich  genug  zu  thuen  sich  befleissen,  sondern  au-  b  ihr* 

Lehrschühler  nachtrücklich  ermahnen  sollen,  dass  sie  die  Beqnähmlichkeit. 
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welche  durch  kostbahre  Einrichtung:  des  horti  botanici,  theatri  et  exercitii 

auatomici,  bibliothecae  publicae ,  der  vielen  vorhandenen  Hospitälern  und 

Kranckenhäusern  und  sonsten  ihnen  und  anderen  zu  ihrem  Vortheil  ver- 

schaffet worden,  wohl  zu  benutzen  nicht  ermanglen  sollen,  fürnemblich 

aber  denen  jenigen ,  welche  zu  seiner  Zeit  das  Vertrauen  auff  sie  setzen 

und  in   vorfallenden   Ohupässlichkeiten    dieselbe   zu   Rath   ziehen  und 

gebrauchen  werden,  nach  ihren  Knifften  mit  Fleiss,  .Sorg-  und  christlicher 

Lieb  alle  mögliche  Hülff  tliuen  und  auff  keine  Weiss  etwas  an  ihnen 

vrrsauinen,  viel  weniger  selbige  in  ihren  Nöthen  verlassen,  massen  hier- 

auf ihr  Lob  und  Ehr  zu  hafften  hat  .  oder  durch  Versagung;  der  von 

ihnen  verlangenden  Besnchung  denen  Hetrangten  eine  Misströstung  geben, 

mler  andere  unfreundliche  und  harte,  bey  dergleichen  Umbständen  dem 

wahren  Christenthumb,  der  Ehr  und  denen  Rechten  widerstrebende  Be- 

zeigungen  aus   Trägheit,  Forchtsamkeit    oder  nichtigen  Vorwendlingen 

•Jenen   Krancken  ihren   ohnedem   habenden  Last    noch   schwehrer  und 

•  mpfindlieher  machen,  sondern  stäts  gewissenhaft^  betrachten  sollen,  dass 

mV  vor  Gott  und  der  Welt  sich  dardurch  eine  grosse  Verantwortung 

zuziehen,  auch  nebst  t'nehr  und  Verlust  des  sonst  zu  hoffen  habenden 

Setzens  sich  der  zeitlich-  und  ewigen  Straff  werden  zu  befürchten  haben. 

Auff  dass  nun 

Zweytens  aller  thuenliche  Vorschueb  gegeben  werde,  dass  diese  so 

nutzbahre  und  nöthige  Wissenschafft  könne  mit  sattsamem  Grund  erlernet 

werden,  wozu  das  exercitium  anatomicum  ohnumbgänglich  erforderet  wird, 

ilss  sollen  zum  wenigstem  alle  vier  Wochen  demonstrationes  anatomicae 

und  in  denen  darzu  am  meisten  bequähmen  acht  Monathen  wenigstens 

vier  mit  aller  Solennitiit  und  in  Gegenwart  deren  sambtlichen  Professoren 

öffentlich  gehalten  werden,  wiewohlen  auch  in  denen  übrigen  vier  Mo- 

nathen nicht  gantz  damit  solle  gefeyert,  sondern,  was  die  Zeit  leydet, 

darinnen  vorgenommen  werden,  wie  dann  auch  in  Abgang  deren  corporum 

huinanorum  corpora  belluina  und  insecta  können  vorgeleget  und  anatomiret, 

nicht  weniger  die  myologia  und  vermittels  der  sceletorum  die  ostologia 

kann  belehret  und  andere  exercitia  ehirurgica  gepflogen  werden,  worüber 

dem  von  Uns  neuerlich  angenommenen  Vorstehern  von  der  Anatomie 

fernere  gemessene  Weisung  wird  gegeben  werden,  da  übrigens  auch  die 

jung-e  medici  sich  durch  fleissige  Beywohnung  bey  solchen  demonstratio- 
nibus  und  exercitiis  anatomicis  sollen  ernstlich  von  denen  Professoribus 

aniremahriet  und  circa  chirurgiam  wohl  instruiret  werden.  Damit 

Drittens  diese  so  nöthige  und  heylsame  Kunst  und  mit  derselben 

die  wahre  Chirurgie  in  ihren  rechten  Flor  g-ebracht,  auch  die  Barbierer 

und  nach  seiner  Maas  die  Bader  mit  mehreren!  Emst  darzu  angetrieben 
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werden,  so  ist  l'nser  gnädigster  Will,  dass  ihr  Meisterstück  solle  \>r- 

ändert  und  anstatt  des  schlechten  Ptlastersiedens  und  dergleichen  «leiwn. 

Sellien  und  sonderheitlich  denen  Barbierern  künff'tig  praeparatioiies  und 
demonstrationes  anatomicas  aut  operationes  öffentlich  zu  machen  soU> 

auffgegeben  werden.    Weilen  auch 

Viertens  sehr  schädlich  und  nachtheilig  ist,  wann  die  Apotheken, 

woraus»  die  Mittel  zur  Genesung-  oder  zu  Erhaltung-  der  Gesundheit  wües 

genommen  werden,  nicht  wohl  bestellet  seynd.  daran  auch  dem  genieinen 

Weesen  mercklieh  gelegen  ist,  alss  solle  die  schon  verfasste  Apothecker 

Ordnung-  nach  vorheriger  nochmaliger  Durchsehung-  ohne  längeren  Anstand 

verkündiget  und  die  Apothecken  zum  öffteren  von  deputatis  medieis  und 

anderen  durchsuchet  und  alles  erforderliche  pflichtmässig  beobachtet 

werden.    Da  es  sofort 

Fünfftens  diessfalls  ebenmiissig-  umb  des  Menschen  Leben  und  Ge- 

sundheit  zu  thuen,  wo  billig  alle  mögliche  Vorsorg  und  Behuthsamk.it 

zu  gebrauchen  ist ,  als  solle  jeder  Apotbecker  schuldig  und  verbunden 

seyn .  wann  derselbe  eine  Composition  anzustellen  des  Vorhabens  ist 

solches  gebührend  anzuzeigen,  wo  hernach  ein  oder  mehrere  Medici.  für 

nemblich  aber,  wann  nicht  andere  darzu  insonderheit  benennet  werden, 

der  jüngste  Professor  mit  dem  Statt-Physieo  sich  einfinden  sollen,  damit 

sie  behörig  einsehen  und  beurtheilen  können  sowohl  die  Weiss,  anri 

welche  dieselbe  zubereitet  wird,  ob  daran  kein  Mangel  seye,  als  auch 

die  Ingredienzen ,  ob  sie  von  denen  rechten  Gattungen  und  ohne  Tadel 

seyen.  Auss  gleicher  Ursach  der  noth  wendigen  Vorsichtigkeit  s-Hhi 

auch  diejenige  Apotheckers-Gesellen ,  welche  Provisores  abgeben  wollen 

von  Unserer  facultate  medica  vorhero  examiniret  und ,  wofern  sie  nicht 

genugsam  tauglich  befunden  würden,  zu  solcher  Stell  mit  des  Nächsten 

Gefahr  und  Schaden  nicht  gebrauchet  werden.  Zu  besserer  Sicherheit 

und  Nachricht,  auch  zu  Vermeydung  aller  zu  Zeiten  sich  ereignenden 

Fehlern  und  Unordnungen  solle  deme  nach 

Sechstens  auff  alle  Rezepten  der  Nahmen  des  Medici .  auch  <U? 

Jahr  und  der  Tag  und  in  gefährlichen  Krankheiten  die  Stund  der  \>r- 

schreibung,  nicht  minder  des  Patienten,  wo  nicht  dieser  aus  sonderbahren 

Ursachen  dabey  Selbsten  ein  Bedencken  haben  mögte ,  von  dem  Medie  . 

ausgezeichnet  werden.    Wir  erinneren  auch 

Siebentens  und  mahnen  gnädigst  die  gantze  Facnltät.  dass  selbig 

in  Betrachtung  des  wichtigen  Ambts  eines  Medici  bey  Annehmnng  derrn- 

jenigen,  welche  zu  sothaner  Profession  sich  begeben  wollen,  auff  den* 

Fähigkeit,  natürliche  Neigungen  und  Eigenschafften,  gnthe  Sitten,  .brist 

liehe  Tugenden  und  darzu  gehörigen  Lieb  des  Nebenmenschen.  Verncnift 
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und  Geschicklichkeit,  sonderlich  aber,  ob  der  ansehende  Studiosus  Hertz 

und  christlichen  Willens  genug  habe ,  mit  dem  Tod  und  dem  Leben, 

welches  seine  eigentliche  Profession  ist.  jedesmahlen  und  fast  zu  allen 

Stunden  in  Streith  zu  tretton,  und  ob  er  wisse,  zu  was  Profession  er 

sich  zu  begeben  vorhabe,  massen  schlechte  und  forchtsame,  auch  faule 

und  ohnbedachtsame  Subjecta  zu  dieser  Profession  nie  recht  werden 

tauglich  seyn ,  eine  aufmercksame  Sicht  .jederzeit  haben  und  ein  widrig 

ir.arthetes  Subjectnm  niemahlen  admittiren  sollen.  Ann'  dass  nun  solche 

mit  grösserem  Eyfter  zu  dem  Studiren  und  ihrer  sonsten  sehr  edlen  Pro- 

fession angefrischet  werden,  so  Huden  Wir 

Achtens  unter  anderen  auch  dieses  Mittel  für  sehr  nothwendiir  und 

srntli  und  wollen  gnädigst,  dass  hinführo  kein  Medicus,  wann  er  nicht 

uürcklich  promovirter  Poctor  ist.  zu  einigem  Physicat  weder  in  der  Statt 

noch  aurt  dem  Land  solle  fähig  geachtet  werden.  N'achdeme 

Neuntens  die  Heyziehung  frembder  Studenten  vortheilhatftig,  auch 

zu  der  Autfnahmb  und  Ehr  der  Universität  erspriesslieh  ist,  die  Erler- 

nung der  freyen  Künsten  aber  jedermann  frey  und  offen  zu  stehen  habe, 

alss  tragen  Wir  kein  Redeneken,  dass  ein  der  gegenwärtigen  Verfassung 

des  Reichs  gemäss  seyender  freyer  Zutritt  in  dieser,  auch  anderen 

Faciiltäten  allen  denenjenigen ,  welche  denen  in  dem  Reich  üblichen  und 

tolerirten  Religionen  zugethan  seynd,  ohne  Unterschied  solle  gestattet 

werden,  jedoch  würden  selbige  mög  deren  grundsätzlichen  Verordnungen 

der  vorigen  Zeiten  ad  gradus  nicht  änderst  können  promoviret  werden, 

als  wann  sie  dasjenige,  was  denen  statntis  generalibus  universitatis  et 

particularibns  cuius(}ue  facultatis  gemäss  ist,  ohne  Abbruch  in  der  Tuat 

zu  erfüllen  sich  bequähmen.  Was 

Zehendens  die  Collegia  Publica  betrifft,  sollen  dieselbe  gleich  in  jure 

also  in  medieina  ohne  eintzige  Entschuldigung  in  denen  darzu  bestirnten 

Täsren  stäts  gehalten,  auch  nicht  unter  dem  Vorwand  des  habenden 

stareken  Praxeos  oder  sonsten  jemahlen  ausgesetzet  werden,  in  dessen 

Entstehung  zwey  Reichsthaler  von  der  Besoldung  desswegen  ohnfehlbar 

soll»'  abgezogen  werden,  wobey  jeder  Professor  auff  seine  Pflicht  ermahnet 

wird,  dass  er  in  Vorfall  einer  Kranckheit  oder  Abwesenheit  cum  venia 

facnltatis  et  ratificatione  Principis  jedesmahl  einen  amanuensein  habe, 

welcher  die  Oathedram  fortsetzen  könne. 

Kylfftens  solle  ein  jeder  professor  medicinae  bey  einem  collegio 

immerfort  ohne  Veränderung  verbleiben  umb  in  der  Sach,  die  er  vor- 

nimbt  nnd  welche  ihm  auftgetragen  wird,  sich  desto  vollkommener  zu 

machen,  mithin  der  Universität  und  Facultät  ein  nützlicheres  Mitglied, 

d-neii  auditoribus  einen  mehr  vertrauten  Vorsteher  und  Lehrmeister  ab- 
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geben,  auch  durch  sich  und  andere  dem  gemeinen  Weesen  mit  bessmr 

Tauglichkeit  und  mehrerer  Zuverlässigkeit  nach  seiner  Sphaera  recht- 

schaffen dienen  zu  können.    Auff  dass  nun 

Zwölftens  von  der  von  ihnen  anhoffenden  getreuen  und  embsigtr 

Erfüllung  ihrer  Obliegenheit  und  habenden  Bemühung  künfftighiu  eine 

mehrere  Ergötzlichkeit  mögen  zu  geniessen  haben,  so  wollen  Wir  eim-ui 

jeden  derenselben  jährlich  fünffzig  Rheinische  Golden  aus  Gnaden  zu- 

legen, dass  solchem  nach  statt  deren  bissher  gehabten  zweyhundert- 

fünffzig  Gulden  Rheinisch  ihnen  von  dem  Anfang  dieses  Monaths  iuhrohin 

drey hundert  sollen  von  Unserem  Receptorat-Ambt  gereichet  werden. 

Anbelangent  das 

Studium  historicum 

ist  eine  bey  allen  Gelehrten  ausser  Zweiffei  gesetzte  und  der  vernünf- 

tigen Welt  gantz  offenbahre  Sach,  wie  nutzbahr  und  nothwendig  dasselbe 

seye,  zumahlen  bey  denen  theologis,  alldieweilen  jedoch  die  bissheriire 

Erfahrnuss  gezeiget  hat,  dass  solche  Wahrheit  in  verschiedenen  OrteE 

und  studiis  nicht  von  einem  jeden  sattsam  begriffen,  sondern  ohnera«htn 

der  durch  Auffstellung  einer  eigenen  Professur  bey  Unserer  Würtzbnnn 

sehen  Universität  zu  Erlernung  der  Historie  gemachten  Requämlichkeii 

diesse  fürtreffliche  Wissenschafft  mit  schädlicher  Saumseeligkeit  vernach- 

lässiget worden,  obwohlen  auss  derselben  durch  die  Erkanntnuss  von 

denen  Geschichten  und  Zufällen  deren  vorigen  Zeiten   für  die  gegen- 

wärtige und  künfftige    eine  zuversichtliche  Richtschnuhr   gezogen  und 

durch  die  solcher  gestalten  gleichsam  frembde  machende  Erfahrung  der 

Verstand  zum  Gegenwärtigen  geschärpffet  und  erleuchtet  und  damit  in 

denen  wichtigsten  Geschäfften   eine  sehr  vortheilhaffte   und   öffters  zur 

allgemeinen  Wohlfahrt   bestens  gedeyhliehe   Leithung    und  An\vei>or.-' 

gegeben  wird ,  zugeschweigen  anderer  vielfältigen  Nutzbar-  und  Sofft* 

wendigkeiten ,   welche  sowohl   in   geistlichen  und  Glaubens  Sachen  als 

sonsten  in  commercio  humano,  jure  civili  et  publico  darauss  »resi  höpfT«-: 

werden :  solchem  nach  erscheinet  desto  clärer ,  dass  zu  derselben  Erl'-r 

nung  ein  mehrerer  Yorsehueb  und  zugleich  ein  stärekerer  Antrieb  aller- 

dings vonnöthen  seye,  dahero  Wir  hiermit  ernstlich  befehlen,  dass 

Erstlich  für  die  professuram  historiarum  solche  Stund  solle  ange- 

wiesen werden,  worinnen  die  Studenten  deren  höheren  Facultäten  die 

collegia  pro  historia  sacra  et  profana  zu  besuchen  nicht  gehindert  »evec. 

welche  Stunden  auch  weshalbeu  durch  keine  andere  Professur  jemahlt-n 
sollen  benohminen  werden  können.  Damit 

Zweytens  bey  denen  Studenten  und  insonderheit  denen  Theologis  und 

Juristen  zu  sothanem  Studio  der  Lust  besser  erwecket,  oder  wann  der 
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Mibe  aus  Mangel  genügsamer  Einsieht  bey  ihnen  fehlet ,  sie  gleichsam 

mir  einem  Zwang-  darzu  bewogen  und  angehalten  werden,  alss  solle  kein 

Jurist,  wann  er  nicht  zwey  Jahren  lang  rollegia  historica  mitgehöret 

hat  und  ex  historia  zu  defendiren  in  dem  Stand  ist,  zu  denen  examinibus 

pm  gradn  gelassen  werden,  welches  fürnehmlieh  für  die  Landeseingesessene, 

nicht  aber  für  die  Fremde  zu  verstehen  ist.  massen  diesen  diessfalls  kein 

Maas  vorzuschreiben  seyn  wird.  Sothane  det'ensio  hingegen  solle  für  das 

«rste  Examen  in  ordine  ad  defensionem  inauguralem  gültig  seyn.  die  ge- 

wöhnliche Gebühren  aber  nichts  desto  minder  der  juridischen  Facultüt 

ohne  Abgang  bezahlet  werden. 

Gleichergestalten  solle  einem  Theologo  die  jezt  erwehnte  det'ensio 

historica,  worinnen  ohnedem  das  I'raesidium  bei  der  tacultate  theologioa 

ist.  für  einen  sogenannten  parvum  actum  oder  defensionem  pro  prima 

laurea  gerechnet  werden,  dazumahlen  olmstrittig  ist,  dass  ein  theologus 

za  Begründung  seiner  Lehr  nebst  der  heiligen  Schlifft  die  concilia,  de- 

tinitiones  pontificias,  traditiones  ex  sanctis  patribus,  einfolglich  die  historiam 

erclesiasticam  und  in  specie  die  conciliarem  höchst  ohnnmgänglich  saltem 

ad  notitiam  zu  wissen  nöthig  hat.  welche  sonderlich  zu  Ableinnng  aller 

gegen  den  alten  catholischen  Glauben  durch  alte  und   neue  Irrthumen 

machenden  Einwürffen  und  Widerredungen  einen  fürtreftliehen  Schutz  und 

den  wahren  Beystand  giebt.    Zu  grösserer  Beehrung  sothanes  heilsamen 

Btudii  wollen  Wir 

Drittens,  dass.  wann  ein  Theologus  oder  Jurist  gedachte  detensionem 

historicam  haltet,  die  Faeultüt.  worein  derselbe  gehörig  ist,  darzu  solle 

init»'in«:eladen    werden,    auch    ohne    erklerkliche   Frsach    und  wichtige 

Hindernus  davon  nicht  ausbleiben. 

Was  die 

T  h  e  o  1  o  g  i  a  m 

anbelanget,  ist  dieselbe  als  eine  Grundveste  und  Erelarung  der  göttlichen 

Lehr,  statthaffte  Begründung-  des  heiligen  christcatholischen  Glaubens, 

dessen  Bewahrung  und  Schützling  gegen  allen  Widerspruch,  auch  als 

»  ine  rechte  Weegweisung-  zu  der  ewigen  Seeligkeit  in  billiger  Verehrung 

auf  das  höchste  zu  schätzen  und  desswegen  auf  derselben  gantzen  Flor 

mit  desto  grösserer  Sorgfalt  zu  gedencken.  Wir  wiederhohlen  dahero 

nicht  allein,  was  dahin  gehörig  schon  vorher  gemeldet  worden,  sondern 

setzen  «lerne  noch  weitheres  bey,  dass  die  tractatus  in  theologia  scho- 

lastlca  alle  Jahr  gantz  sollen  ausgeführet  und  zu  End  {rebracht  wer- 

den, mit  Febergeh-  und  Einschranckung  überflüssiger  und  zu  dem  Haupt- 

werck  nicht  dienender  Fragen  und  Materien,  oder  solche  wenigstens  auf 

alle   mögliche  Weiss  abzukürtzen,  massen  ein  vorsichtiger  Fnterschied 

dem,  nicht«-  der  InivcruilÄt  Winbnrff.   2.  Band.  22  ' 
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zu  machen  ist  zwischen  dem.  was  zu  einem  studio  ad  doetrinam  et  \»<*i 

doetrinam,  unter  höheru  Sinn  und  Gelehrten,  ad  majorem  eultnram 

sseientiarum  in  specie  circa  speculativam  gehöret. 

Zweytens  sollen  die  defensiones  theologieae  nicht  auf  den  letzten 

Monath  des  Jahres  verschoben,  sondern  das  Jahr  hindurch  gebührend 

ausgetheilet,  sodann  die  Theses  nicht  also  kurtz.  wie  bis«  anbei.,  t* 

Beheben  ist,  gesezet,  sondern  eine  oder  andere  Materie  völli?  ausirr- 

arbeitet  und  davon  ein  kleiner  Begriff  denen  Gelehrten  vorgelebt  «>r 

den,  welches  zu  Beförderung  solcher  heilsamen  Wissenschaft  »  ine  aller- 

dings gedeyhliche  Hülft>  und  Einsicht  leichter  geben  wird. 

Drittens  ist  wegen  der  theologia  polemica,  welche  nach  der  rV 

schaft'enheit  des  Teutschen  Yatterlands  und  Unseres  fürstlichen  Hochräffb 

billig  in  vorzüglichem  Wehrt  zu  halten  und  auf  gnthen  Grand  [beyl  allen 

Geistlichen,  sonderlich  aber  bey  denen  Seelsorgern  zu  setzen  ist.  daraan" 

mit  Sorg  zu  sehen,  dass  alle  ohnehin  dem  Wort  Gottes  und  dem  wahren 

alten  Christenthum  widerstrebende  Schändungen  und  Schmähungen  ver 

meydet  und  vielmehr  darauf  gesehen  werden  möge,  damit  die  rechte 

Grundsätze  des  alten  katholischen  Glaubens  wohl  gefasset  und  gejren  alle 

irrige  Meinungen  kräfftig    bevestiiret  werden ,    gleichwie    ohnedem  die 

Controvers-Materien  hauptsächlich  in  deme  nicht  zu  bestehen  haben,  was 

ein   anderer   irrig   glaubet,   sondern   aus   deine   die  Ueberwindun:: 

Widersagers  kecklich  zu  horten  seyn   kann,    wann   mann   den  wahrer. 

Glauben,  sonderlich  dessen  aijrentliehen  Begriff  und  Articlen  recht  zu 

behaupten  weiss  und  es  ein  anderes  ist.  zu  wissen  und  das  lrrthnm  zn 

erkennen,  worinnen  andere  stecken,  und  ein  anderes  ist.  dessen  Gewis>heii 

zu  probiren,  was  ich  selbsten  mit  der  ersten  ehristeatholischen  Kir-hen 

und  nach  deren  ohnunterbrochenen  Ordnung  und  Herkommen  selbst  za 

wissen  und  zu  glauben  habe,  das  Erstere  bleibet  alsdann  ohne  Ha>s  uirl 

Widerwärthigkeit  an  seinen  Orth  gestellet,  das  andere  wirfft  fremdes 

Irrthum  von  selbsten  übern  Häuften  und  würcket  überall  mit  christlkber 

Bescheidenheit.     Wie   dann   nicht   minder   die   theoloaria   moralis  ehrt* 

Widerred  ebenfalls  so  nöthig  als  nützlich  ist.    Um  nun  die  tliei>l<>g..>  zc 

vermögen,  dass  sie  mit  mehrerem  Fleiss  sich  dahin  anwenden,  so  w.  Ii-r. 

Wir,  dass  keiner  zu  dem  gradu  theoiogico  solle  zugelassen  werden,  der 

solche  leetioncs  nicht  auch  gehöret  habe,  sonderlich  aber  alle  diejenige, 

welche  in  Unserem  fürstlichen  Seminario  seynd  oder  die  in  die  christ 

catholische  Hoheit  der  Seelsorg  einzutretten  suchen.  Es  sollen  nebst  dem-  in 

allen  Disputationibus  theologieis  Theses  von  solchen  Materien  b^yjrwusrt. 

auch  alle,  so  um  eine  Pfarrey  anhalten,  daraus  examiniret  und.  wann 

nicht  bestehen  oder  solche  lectiones  gar  nicht  besuchet  hätten,  darzu  kein^ 
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w.-*'irs  die  Aufnahm  zu  horten  haben.  Wobey  Wir  der  theologischen  Facnltät 

zu  weitherer  Erwepuiiff  überlassen,  ob  nicht  zu  der  Sachen  Erleichterung 

vorträfrlich   seyn   mögrte,   sich  getruckter   guthcr   Rüther    für  sothane 

Icc  tiones  zu  bedienen,  wo  jedem  Professorn  dannoeh   frey  stehen  würde, 

wann  er  eine  andere  Meynung  in  einigen  Puncten  führet,  solche  denen 

Theolojns  nicht  allein  dabey  zu  eröffnen,  sondern  auch  von  denenselben 

aufzeichnen  und  schreiben  zu  lassen.     Damit  aber  Unsere  theologische 

Fa.  ultät  von  Unserer  Meynung  und  der  Experienz,  welche  die  Länge 

der  Zeit  und  die  Vielhheit  der  Geschafften  Uns  mit  der  Gnade  Gottes  in 

Unserem  obristen  Hirtenamt  zumahlen  für  Unser  liebes  Teutschland  zu 

geleget,  recht  und  aigeutlich  unterrichtet  seye,  so  ist   zu  wissen,  das* 

Wir  zwey  objeeta   circa  theologiam   nöthig  ansehen   und   halten:  das 

supn-mum  ist  die  theologia  speculativa  als  Vera  sedes  et  fundamentum 

totius  tidei  et  religionis  und  jenen  zu  überlassen,  welche  dahin  löblichst 

aspiriren,  in  sich  aber  ex  selectissimis  subjectis  et  talentis  zu  bestehen 

haben ;  das  andere  ist  die  theologia,  welche  zu  der  Seelsorg  geaignet 

uml   zu  erlerneu  ist,  theologiam  totam  qua  talem  zum  Grund,  quoud 

applieatioiiem  aber  hernach  die  polemicam  et  moralem  cum  jure  canonico 

zur  Hauptiresellschatft  und  UebtMg  zu  suchen  hat,  zu  welcher  letzteren 

Theologie  dann  all  diejenige  hauptsächlich  zu  richten  seynd,  welche  zur 

Seelsorpr  vorgesehen  seynd  oder  dahin  zu  gelangen  gedeneken. 

Das 

Studium  juris 

anbetreffend,  so  ist  überflüssig,   von  desselben  Nutzen,  Notwendigkeit 

und  Fürtreftlichkeit  vieles  anzuführen,  da  alles  solches  ohne  deine  .Jeder- 

mann   sattsam   bekannt   ist.    Wir   wollen   mithin    lediglich    Von  deine 

gründlich  melden,  was  zu  dieser  hochwichtigen  Wissenschaft  mehrerer 

Aufnahm  erspriessen  kann  und  ercklären  solchem  nach  hiermit  gnädigst,  dass 

Erstens  die  Professores  bey  Antritt  dieses  hohen  Studii  ihre  Audi 

toreft  de  objecto  et  ofticio  juristarum  gründlich  belernen  und  sie  darauf 

eriinleren  sollen:  dann  wie  das  objectum  juris  in  vero .  justo  et  aequo  et 

distributione  juris  cuiUscunque  sui  vor  Gott   und  der  ehrl>aren  Welt  zu 

bestehen  hat,  also  ist  vor  Allem  nöthig,  dass  ein  jeder  Reehtsgelehrter 

ein  gottestürchtig,  ehrlich  und  billiger  Mann  seye,  der  in  ofticio  juris 

entweder  zu  dem  höchst  verantwortlichen  Richterstnhl  über  Birth,  Ehl- 

and Guth  des  Nächsten  ohne   Rücksicht  auf  Arm  oder   Reich,  auf  Ge- 

schänok,  Verwandschaft't,  Lieb  oder  Hass  nach  denen  (iesatzen  der  gött- 
lichen und   menschlichen   Rechten  in  judicando  oder   in  die  edle  .Stelle 

eines    aufrichtigen   Recht  »freund ,  welcher   nach  guthen  Rechten  bevzu 

stehen  und  nicht  durch  lehre  Grüblereyen  Zeit  und  Kosten  zu  versplitten 
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in  wahrer  Obliegenheit  hat,  advocando.  oder  in  oftieiis  ean<  ellariae  das 

Rechte  zu  beförderen,  ad  judicata  et  jura  promovenda  zu  gelangen  vor 

sich  hat.  Wie  nun  zu  beyden  diesen  Puncten  und  deren  dreyen  graihbas 

officiorum  nichts  deutlich-,  ordentlich-  oder  gelährsameres  seyn  kann  al* 

die  ordinationes  judicii  imperialis  aulici  et  judicii  imperialis  cameralis  et 

utriusque  ibi  cancellariae,  also  ist  Unser  ersterer  Befehlg .  dass  denen  an- 

gehenden und  auftretenden  .luristen  alle  Jahr  die  obengesezte  frisier 

und  Warnung  eingepraget  und  diese  ordinationes  vorgelesen  und  kiirtzli«  b 

sollen  erleutljeret  werden.  Um  nun  diesem  nach  in  Einriebt-  und  Au*- 

theilnng  Unserer  Juristenfacultat  weithers  zu  schreiten,  so  sollen 

Zweytens  die  professores  ordinarii  in  ihrer  jezigen  Zahl  von  vier 

verbleiben,  die  dermahlige  professores  extraordinarii  auch  in  dem  Uenus* 

ihrer  habenden  Bestallung  biss  zu  anderer  Versorgung  gelassen  werden 

und  collegia  privat»  zu  geben  befueget  seyn,  künft'tighin  aber  aus  leicht 
zu  begreifen  seyenden  Ursachen  derenselben  keiner  und  niemahlen  mehr 

als  die  vier  ordinarii  angenohmmen  werden.    Ferners  und 

Drittens  ist  hiemit  Unser  ernste  Verordnung,  dass  die  colle^ia 

publica  jederzeit  ohne  Unterschied  ohnfehlbar  in  denen  auditoriis  publiri> 

zu  rechter  Stund  und  nicht  änderst  sollen  gehalten  und  denen  professo 

ribus,  welche  diesfalls  etwas  lassen  zu  Schulden  kommen,  für  jedes  colle- 

gium  zwey  Kchsthlr.  von  ihrer  Besoldung  sollen  abgezogen  werden, 

auch  ein  jeder  Professor  bey  seinem  collegio  publico  stäts  und  ohne  Ver- 

änderung verharren,  jedoch  mit  der  Maas,  dass  Wir  in»ch  diese»  zq 

erelilren  Uns  vorbehalten ,  ob  nicht  die  Freyheit  solle  gelassen  werden, 

wann  ein  Professor  etwa  die  Institutiones  mit  denen  Studenten  hätte 

angefangen  und  selbige  auch  in  Digestis  bey  ihme  zu  bleiben  verlangten 

dass  er  solchen  gantzen  cursum  mit  ihnen  absolviren  könne.     Und  wi<- 

Viertens  ohnmöglieh  ist.  dass  ein  Professor  seinem  Amt  irebiihretid 

vorstehen  könne,  wann  er  auf  andere  viele  Oeschäfften  und  Bedienung  n 

und  zwar  in  gewissen  Stunden  seine  Zeit  verwenden  niues  und  dadurch 

von  Beiner  Obliegenheit  auf  eine  oder  andere  Weiss  ohnfehlbahr  verbiß 

deret.  sofort  hierdurch  das  publicum  verkürzet.  Unsere  Universität  aVr 

theils  aus  guthen  Vertrauen  und  in  üblen  Kuef  gesetzet  wird,  da  -renn- 

niglich  Kines  mit  dem  Andern  ptiVeget  schlecht  versehen  zu  werden.  <ü 

hingegen  erwebntes  Amt   eines  professoris  zu  gebührender  Verwafcng 

und  rechter  Finleithung  der  Gott  gefälligen  Gerechtigkeit   gewidmet  i*t. 

wodurch   der  göttliche   Seegen   beygezogen .   das   Vatterland    in  Kohr 

erhalten  und  die  Unterthanen  bey  dem  Ihrigen  gehandhabet .  auch  ge^vc 

Anderer  Beschädigung  und  alle  Unbild  mit  erklecklicher  Hülff  bewahret 

werden,  als.,  ist  Unser  gantzlieh  gefaste  F^ntschliessung  und  ohnv.  rhrü.  h 
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lieh«»  Verordnung*,  dura  kein   professor  juris   fähig  seyn   solle,  ander«' 

würckliehe  Diensten  und  ordentiiehe  Stellen,  wie  sie  Nahmen  haben  mögen, 

auch  keine  Hof-  oder  Uameraths-Stelle  dabey  zu  vertretten,  sondern  dass 

durch  Annehmung  einer  solchen  Nebenbedienung  die  Professur  allsogleich 

erlediget  und  der  Professur  derselben  ohne  Ausnahm  und  Anstand  ipso 

facto  verlustiget   seyn   und   geachtet,   auch   niemahlen    und   aus  keiner 

l'rsach  darinnen  solle   können   dispeiisiret    werden.     Damit  herentgegeu 
Fünftens  Unsere  professores  Ursach  haben,  ihrem  schwehren  Amt 

ohne  weithere  Bewerbung  mit  Trost  und  Zufriedenheit  abzuwarthen,  auch 

wegen   ihrer   Mühe,  Emsigkeit   und  besitzenden  Geschicklichkeit  durch 

Einkünftten  und  Ehr  den  billigen  Lohn  empfangen  mögen,  so  wollen  Wir 

hiemit  denen  weltlichen  professoribus  juris  ordinariis,  ininassen  der  pro- 

fessor  canonum  gemeiniglich  ein  geistlicher  Hath  ist  und  zu  seiner  He 

soldung  eine  Praebend  in  Unserem    Stirlt  Haug  zu    genissen  hat ,  den 

Titul  und  Hang  würcklicher  Hofräthen  gnädigst  zulegen,  also  und  der- 

gestallten,  dass,  wann  in  Zukunfft  ein  Hofrath  aufgenohmmen  wird,  dieser 

dem  professori .  so  älter  ist ,  ohnweigerlich   habe  nachzugehen ,  mithin 

zwischen   beyden    nur  die  Zeit   der  Aufnahm  den  Vorgang  entscheiden 

solle.     Wir  wollen  nebst  deine  zu  ihrer  reichlicheren  Nahrung  und  meh- 

rerer   Ergötzlichkeit  denenselben    statt   deren    bisshero   gehabten  zwei- 

hundert Keichsthalern    jährlich  drev  hundert  Reichsthaler  von  rnserm 

Universitäts-Keeeptorat-Amt  aus  dem  bekannten   neuen   fundo   in  denen 

gewöhnlichen  Quartalen  von  dem  ersten  dieses  Monaths  bezahlen  lassen, 

das  güntzliche  Vertrauen  heegende,  dass  sie  mit  desto   grösserer  Sorg- 

fallt und  Beeyfferung  sich  betieissen  werden.  Unsere  für  den  gedeyhliehen 

Wohlstand  der  Universität  und  des  zu  belehrenden  Publici  führende  auf- 

richtige  Absichten   nach   ihren   Kränzten   geziemend  zu  befolgen,  auch 

fonsteii  ihre  aufhabende  wichtige  Verrichtung  in  allen  Stücken  vor  Gott 

und  der  ehrbaren  Welt  tteissig  und  getreulich  wohl  zu  erfüllen.  Jedan- 

nocli  solle 

Sechstens  denenselben  nicht  verbotteil  seyn.  jenen,  welche  zu  ihnen 

die  Zuflucht  haben  würden,  durch  Advociren  und  Ratligeben ,  auch  Aus- 

fertigung förmlicher  consiliorum  et  responsorum  beizustehen,  deine  hin- 

gegen diese  Hedingnus  auf  ihre  t heuere  Pflichten  beygefüget  wird,  dass 

solches  niemahlen  und  auf  keine  Weiss  gegen  Unser  Fürsteiithuni  Würtz- 

burg  heimlich  oder  öffentlich  laufte,  widrigenfalls  der  oder  diejenige,  welche 

rieh  diesfalls,  so  Wir  jedoch  nit  hoffen,  verlauffen  sollten,  ipso  facto 

rassiret  und  ihrer  Stellen  entlassen  seyn  sollen.    Gleichwie  weither»  und 

Siebentens  allbereit  oben  erwehnet  worden,  dass  die  collegia  publica 

beständig  seyn  und  ein  jeder  Professor  bei  dem  seinigen  stäts  verbleib.-n 
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solle,  also  seyud  die  privata  frey  und  kann  solche  ein  jeder  pr««te>»or 

publicus  nach  seiner  Willkühr  und  erwerbendem  gmtheil  Vertrauen,  jed-nb 

seinen  zu  dem  collegio  publico  gewidmeten  Stunden  ohne  Abbruch.  son>t«-n 

aber  ohne  weithcre  Kinsehränckung  geben  .  also  dass  auch  das  ju>  can<>- 

nicum  von  ihnen  nach  Belieben  in  collegiis  privatis  der?estallten  kr.rnv 

gelehret  werden,  dass  gleichwohlen  keine  auditores  clerici  sollen  darzu 

genohmmen,  sondern  selbige  zu  dem  professore  cauonum  publico  et  "tili 

nario  verwiesen  werden.    Ansonsten  sollen 

Achtens  nebst  dem  jetztsredachteu  collegio  juris  canonici .  sodann 

digestorum  codicis  et  iiistitutionum  auch  collegia  juris  ])ublici.  natura? 

et  gentium,  feudalis  et  praxeos  gegeben  werden,  und  da  Wir  wegen  «b-m 

jure  publico,  auch  naturae  et  gentium  allbereit  die  Bestellung  geiuarht. 

also  halten  Wir  Uns  bevor,  wegen  «lern  jure  feudali  et  praxeos  ehist  n> 

durch  besondere  Befehl  die  Verfügung  zu  thnen ,  dieses  inzwischen  zu 

stather  Nachachtung  verordnente.  dass 

Neuntens,  wer  die  collegia  publica  und  insonderheit  des  juris  puMi  -i 

et  feudalis  nicht  ordentlich  gehöret  hat .  massen  bey  dem  ̂ letzteren  an 

dessen  wahrer  und  gründlicher  Wissenschafft  einem  jeden  geistlichen  und 

weltlichen  Fürstenthum  sehr  hoch  gelegen  ist.  bey  deine  ersten  aber  die 

fürnehmste  Sicht  auf  die  Beschaffenheit  des  Teutschen  Weesens  und  also 

auf  die  constitutiones  imperii.  capitulationes,  (»rdinatioiies  judicü  imjw  riali» 

aulici  et  camerae  imperialis .  die  auream  bullam,  instrumentum  pari» 

Westphalicae  und  andere  pacta  publica,  die  Retriments-  und  l'olicey-,  die 

Landfriedens-Ordnung,  auch  andere  Keichssatzungen.  die  reservata  >!aj«  > 

tatica  und  annebens  die  jura  statuum  zu  richten  ist ,  demselben  k»  iu 

testimonium  studiorum  ertheilet.  noch  ein  sedcher  ad  examina  et  :rradu>. 

(welches  abermahlen  von  denen  Inheimischen  zu  verstehen  i<t  .  s  11- 

gelasseu  werden,  allermassen  dem  Publice»  hoch  daran  gelegen  ist .  rin* 

undique  perfectos  zu  haben,  daunenhero  Wir  l'ns  auch  vorbehalten.  w»-:»-n 

der  jurium  provincialium  und  deren  Erlernung  sonderbahre  Verordnon- 

zu  tliuen.    Indeme  auch 

Zehentens  iu  denen  verflossenen  Jahren  vielfalltig  geaüsscret  ,at 

und  an  sich  Selbsten  leicht  zu  urtheilen  ist.  dass  l'nserer  Inix » r>it.i: 

sehr  schiidlich  gewesen  seye ,  dass  die  collegia  gar  zeitlich  anfgeh.'.rrl 

und  langsam  wieder  angefangen  haben ,  wo  die  Landseinsres^S'-ie  za 

ihrem  Nachtheil  ohne  Übung  geblieben,  die  Fremde  aber  noch  anneben» 

ihr  Gelt  haben  umsonst  verzehren  und  gleichsam  in  die  (iefahrliVbk»it 

des  Müssigirangs  verfallen  müssen,  ohne  dass  in  fünft*  irantzen  Moruti.-fl 

einige  collegia  wären  gegeben  worden,  welches  manrhe  nicht  ui^ii'-' 

abgeschröcket  und  zurückgehalten,  als  sollen  zu  dessen  Verhütuni:  mi»- 

Digitized  by  VjOOQIc 



L'rk.  Nr.  136  0731). 

343 

fdhro  keine  andere  als  die  nachstehende  Ferien  seyn .  nehmlicfa  :  in  dem 

Herbst  von  Michaelis  biss  den  12ten  Xovembris  ;  vierzehn  Tilg  zu  Wey- 

narhteii :  vierzehen  Tüg  zu  Ostern  und  vierzehen  Tüg  zu  Pfingsten, 

jedoch  mit  dem  Anhang',  dass  in  wehrender  Zeit  nur  die  collegia  publica 

auszusetzen  solle  erlaubt  seyn.  mit  denen  'privatis  aber  auf  Verlangen 
deren  auditoruni  (dme  Unterbrechung  fortgefahren  werden  könne.  Zu 

dein  vorhabenden  mehreren  Aufnehmen  und  besserem  Flor  und  ohnunter- 

hruchener  guther  Ordnung  Unserer  Universität  achten  Wir  auch  für- 

triglich  und  wollen 

Eyltftens.   dass   diejenige,    web  he   nicht  etliche  Jahren   lang  die 

collegia  h\i>sig  besuchet,  nicht  leichtlich  sollen  zu  solchen  Diensten  auf- 

irenohmmeii  werden,  die  einige  sonderlieh  Rechts  Gelehrtheit  erforderen, 

keiner  aber  solle  ohne  besondere   Dispensation  und  Ausnahm  weder  zu 

einer  Landgerichts-Fonsulenten-,  weder  zu  einer  Vikariats-  und  Khegerichts- 

A<sessor>-Stell   gelangen    können,    wofern  er   nicht    in   l'ns.rer  Würz- 

burgisrhen  o<ler  eim-r  anderen  berühmt,  n  Fniversität  promovirter  Doetor 

juris  si-ye,  wenigstens  dass  diese  jederzeit  denen  anderen  solle  vorgezogen 

werden,  damit  auf  solche  Weiss  nebst  der  obgemeldeten  Heweeg -Ursach 

auch  untaugliche  Leuth  desto  mehr  ausser  denen  jetzt  erwehnten  Stellen, 

welche  zu  Trost  der  Betranken  und  zu  der  gemeinen  b'uhe  zu  Frtheil 

und  Uechl  geschickliche  Leuthe  erforderen,  gehalten,  diese  anbey  ein 

liH'lnvivs   Ansehen    und   zugleich  der  bey  der  eingeführten   Arth  den 

Lieentiatuni  bey  denen  detensioiiibus  zu  ertheilen,  fast  gäntzlich  vernaeh- 

l;l»i«rte  gradus   Doetoratus  in  eine  bessere  Achtung    gresezet  werde, 

welches   wir   von   denen   ebenfalls   und   zwar   vorderist    verstehen,  so 

gelehrte   Hof-  oder  geistliehe  Käthe  /.u   werden  das  Verlangen  tragen, 

also  <lass  obtredaehter  Massen  keiner  darzn  solle  küntTtig  angenohmmen 

werden,  d«  r  nicht  ein  promovirter  Doktor  seye .  wofern  Wir  nicht  oder 

Filsen*  Nachfolger  justa  de  causa  ex  plenitudine  potestatis  aus  bewegenden 

b.— .»mlereii    Frsachen   darinnen   nachzusehen   würden    für    tritt  h  Huden. 

Auf  dass  aber 

Zwölften*  diejenige,  welche  gradum  IWtoratus  oder  Licentiatns 

erfnohmnieu  haben,  auch  davon  einigen  (Jeiuiss.  anbey  die  (.telegenheit 

haben  mögen,  sich  in  dem  praxi  nach  ihrem  Verlangen  üben  zu  können. 

;»)*  bewilligen  Wir  gnädigst  und  befehlen,  d;i*>  Keiner,  web  her  nicht 

/.um  wenigstens  den  gradum  Licentiatns  habe,  zu  einem  Advocaten  solle 

arierenohmmen  oder  das  Advociren  Ihme  gestattet  werden,  denen  nicht 

lirmluirten  uberlasst-ud.  da*s  sie  mit  vorheriger,  ihnen  darzu  ertheilenden 

Krlaulmtis  in  denen  (Jerichteren  vorstehen  und  von  denen  Partheyen 

kennen  gebrauchet  werden. 
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Nachdeme  aber 

Drey  zehntens  buch  vonnöthen  ist,  dass  zu  Haltung  deren  collfsionun 

jüridicoruni  sowohl,  als  deren  anderen  die  Tftg  und  Stunden  dermas^i 

ausgetheilet  werden,  dass  weder  dadurch  eine  Verwirrung:  und  Unordnung 

möge  verursachet,  weder  diejenige,  welche  andere  collegia  zugleich  in 

hören  gesinnet  seynd,  in  ihrem  Vorhaben  gehinderet  werden,  als*  woben 

Wir,  dass  sothane  Austheilung  bis  auf  weitheren  gnädigsten  Befehl  nach- 

folgender  Weiss  geschehen  solle. 

Die  professores  theologiae  sollen  nach  der  bisherigen  Gewohabdl 

ausser  denen  auch  Sonn-  und  Feyertägen,  ansonsten  alle  Mon-  und  Dienst-. 

Frey-  und  Samstag  ihre  lectiones  halten  und  zwar  die  zwey  profes^.r«^ 

theologiae  speeiilativae  von  halb  acht  Uhren  frühe  biss  um  zehen  I  hren, 

also  dass  ein  jeder  zu  seiner  Lection  fünft"  Viertelstund  habe,  wuv.m 
drey  Viertelstund  mit  Dictiren,  ein  Viertelstund  mit  Kxpliciren  und  die 

andere  mit  Proponiren  oder  Disputiren  zugebracht  werde:  Narhmitia- 

von  ein  Uhr  bis  halb  drey  solle  die  theologia  nioralis  gegeben  werden, 

von  halber  drey  biss  um  vier  die  theologica  polemica  sive  eontro\ei>i>tka 

Die  i>rofessores  juris  sollen  ihre  collegia  publica  ohne  Ausnahm 

geben  alle  Montag,  Dienstag.  Donnerstag  und  Frey  tag,  also  zwar.  das«, 

wann  auf  einen  von  denen  jetztbenannten  vier  Tilgen  ein  Fest  einfallen 

würde,  statt  dessen  der  nächste  Tag  darvor  oder  [der]  darauf  folgende  Ta? 

darzu  solle  angewendet  werden.  Die  Stunden  aber  seynd  nachgr>.\ztrr 

Massen  zu  nehmen,  das  frühe  von  acht  l'hren  biss  um  halb  zehen  die 

Digesta,  von  halb  zehen  biss  um  eylff  Uhren  die  Institut  iones.  Na« L- 

mittag  von  ein  Uhr  bis  zwey  das  jus  canonicum,  von  zwey  biss  «In-v 

das  jus  publicum  naturae  et  gentium  solle  gelehret  werden,  worbey  Wir. 

als  schon  vorgemeldet  worden,  wegen  des  collegii  juris  fendalis  »-t  prax«-  •> 

»las  Erforderliche  zu  fernem  Defehl  annoch  ausstellen,  wie  am  h  Wesen 

des  codicis  et  juris  criminalis. 

Die  lectio  Historien  solle  sodann  gegeben  werden  auf  denen  ob 

bestimmten  Tägen  von  drey  biss  vier  Uhren,  ittdeuie  darzu  eine  soleh- 

Stund  zu  erwehlen  ist.  dass  weder  die  Juristen,  weder  die  theolo;ri 

dachte  Lection  zu  besuchen  «  ine  Hindernus  haben  mögen,  wie  dann  ni< 

weniger  alle  professores  juris  ermahnet  werden,  zu  ihren  collegiis  pri- 

vatis,  für  welche  die  Zeit  zu  benennen  ihnen  selbsten  überlassen  wird, 

solche  Täg  und  Stunden  zu  nehmen,  dass  einer  dem  anderen  keiiir  Wr- 

stöhrung  mache,  sondern  in  Allem  eine,  guthe  Ordnung  und  Verstau-iuu^ 
beobachtet  Weide. 

Die  professores  medicinae  sollen  auf  denen  Montagen,  Dieii*tä:rru. 

Donnerstagen  und  Freytägen  dergestallten  ihre  collegia  publica  geben. 
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dass  frühe  von  acht  Uhr  biss  halb  zehen  die  praxis  mediea,  von  halb 

zehen  biss  eylrt  die  anatomia  und  chirurgia.  Nachmittag  von  ein  Uhr 

biss  halb  drey  die  lustitntiones  medicae  und  von  halb  drey  biss  vier 

übt  die  botaniea  belehret  werde.  Wegen  deren  seetionum  et  exercita- 

tionum  anatomiearuni  können  zwar  die  Täg  und  Stunden  aigcntlieh  nicht 

angesezet  werden,  da  mann  nicht  sicher  ist,  wann  die  Gelegenheit  seyn 

wird,  die  erforderliche  corpora  zu  überkommen,  jedoch  wird  dieses  ins- 

gemein erinneret,  dass  sowohl  hierzu  als  zu  denen  exereitiis  in  botaniea, 

es  geschehe  gleich  in  horto  botanico  oder  durch  angestellte  Spaziergang 

in  denen  Feldern  und  Waldungen  oder  durch  die  frische  Kräuter  selbsten, 

eine  .solche  Zeit  solle  gebrauchet  werden,  welche  darzu  am  mehristen 

bequäm  und  in  Anderem  am  wenigsten  verhinderlich  ist.  massen  diessfalls 

auf  Sonn-  und  Feyertäge,  zum  allerbequämsten  aber  auf  die  zwey  freye 

Tag  des  Mitwoch  und  Samstags  wird  können  rellektiret  werden. 

Die  professores  philosophiae,  welche  ad  altiora  studia  schon  zu 

rechnen  seynd,  sollen  gleich  denen  theologis  ihre  lectiones  gleichmassiir 

in  denen  vorgeschriebenen  vier  Tagen  geben,  wozu  alle  drey  professores 

frühe  von  halb  acht  Uhr  biss  neun  ihre  allbereit  bestirnte  Zeit  haben. 

.Nachmittag  sollen  von  ein  Uhr  biss  zwey  wiederum  die  lectiones  logicae, 

vi»n  ein  Uhr  bis  zwey  die  lectio  metanhvsica,  von  zwey  biss  drev  die 

lectio  ethica,  sodann  von  ein  Uhr  biss  zwei  die  lectio  mathematica  und 

von  zwey  bis  drey  Uhren  die  lectio  physica  und  annebens,  damit  die 

mathematica  mit  desto  grösserer  Frucht  gelehret  werde,  alle  Jahren  in 

dem  Decembri,  Februario,  Aprili.  Junio  et  Septembri  öffentliche  demon- 

-trationes  mathematicae  gehalten  werden. 

Alle  zu  denen  collegiis  publicis  hieroben  vorgeschriebenen  Tag  und 

Stunden,  wie  auch  diejenige,  welche  von  denen  professoribus  für  die 

coJjHiria  privata  werden  geweidet  werden,  seynd  in  dem  eatalogo.  welcher 

mit  Anzeigung  deren  jedes  Jahr  zu  lehren  vorhabenden  Materien  pfleeget 

^-drucket  zu  werden,  deutlich  zu  benennen. 

Was  nun  die  Universität  insgemein  angehet,  lassen  Wir 

Kistlich  es  bey  denen  Freiheiten  und  Hechten,  welche  derselben 

durch  päbstliche  und  kayserliche,  auch  Unserer  löblichen  Herren  Vor- 

führern bisherigen  Begnadigung  ertheilet  worden,  ohne  Veränderung  be- 

wenden, wie  auch  was  sonsten  zu  ihrer  Ehr  und  zu  ihrem  Yortheil 

verordnet  worden,  nicht  minder  die  statuta  communia  universitatis  et 

partkularia  cuiusque  facultatis,  welche  von  jetztgedachten  Unseren  Herren 

Vorfahreren  seynd  für  genehm  gehalten  worden,  und  wollen  annebens 

zu  melirerem  Ansehen  und  Vorzug  Unserer  hochlöblichen  Universität 

annoch  l»eysetzen,  dass  künftighin  derselben  über    alle    ihr  zugehörige 
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Personen  in  bürgerlichen  und  peinlichen  Sachen  die  völlige  i"*ri<  htbarknt 

zukommen  und  darinnen  keine  von  Unseren  Stellen  und  Clerichtemi  d«n 

mindesten  Eingriff  thuen,  sondern  die  omnimoda  jurisdictio  civilis  et  <ri- 

minalis  mehrgemeldeter  Universität  in  personas  ad  ipsam  pertuunu- 

ohne  Krünckung  ordentlich  und  lediglich  solle  verstattet  werden,  jedoch  mit 

dem  Anhang,  dass  Uns  in  wichtigen  Sachen  vor  des  Urthels  YoHzieluuur 

dieselbe  den  unterthänigsten  Bericht  zu  thuen  und  von  Uns  gnädigsten  Be- 

scheid darüber  jedesmahl  einzuhohlen  solle  schuldig  seyn.  Im  Uebrigea. 

was  die  casus  primae  apprehensionis  sive  extraditionum  betrifft,  vvied^r- 

hohlen  wir  anhero,  was  diesfalls  bereits  in  Unseren  anderen  SuhVn 

von  Uns  zu  gemeiner  Ruhe  und  Nachachtung  ist  verordnet  worden. 

Zweytens  sehen  wir  für  guth,  ehrsam,  nützlich  und  Qdthig  an  und 

wollen,  dass  jährlich  ein  aigener  eatalogus  solle  verfertiget  und  l^ui 

selben  einverleibet  werden,  was  das  .Jahr  hindurch  an  gelehrten  Sachen 

ausgearbeitet  und  abgehandlet  worden,  als  deelamationes  poeti.a»,  \«*- 

mata  gratulatoria  vel  funebria,  exereitationes  oratoriae,  dramata.  u-m- 

diae.  tragediae,  vornehmlich  aber  die  dissertationes  et  disputatione*  >» 

periorum  facultatum,  proinotiones  magistrorum,  doctorum  et  licentiatoroic 

juris    et   theologiae    samt   denen   materiis,   so   in   denen   qua«  »tionibo* 

inauguralibus    enthalten,    welches    alles    hingegen    zu    der  Uuiwrsitüt 

mehreren!  Lob  auf  das  (Jesehieklichste   wird   zu   verfassen    und  ruht 

vollkommen  auszuführen,  dahero  auch  zu  besserer  Sicherheit  neb>t  drOrt. 

welche  sonsten  zu  der  Censur  bestellet  seynd,   auch  von  der  ir.iut 

Facultät.  wohin  eine  jede  Materie  einlaufet,  vorhero  wohl   und  g<rii.'i 

zu  censuriren  seynd,  was  aber  die  theses  publicas  et  disputatione*  be- 

trifft, solche  sollen   Uns  bevor  des  offenen  Drucks  und   sonderlich  di* 

materiae  theologiae,   religionis  et  juris  publici  jedesmahleii   selbst  eüv 

gehändigt  werden.     Ks  solle  auch 

Drittens  bey  Unserer  Universität  über  dasjenige,   was  vi-rkomuei 

ein  ordentliches  Protokoll  geführet,  alles  in  denen  coiisiliis  beliörig  v> r- 

gelesen  und  überleget,  sodann   die  Schrifften  und  protocolla   von  » in*-:; 

zeitlichen  Notario  oder  Actuario  nniversitatis  mit  pflichtuiässiir  r  V.  r 

schwiegenheit  in  die  Verwahrung  gebracht  und  geziemend  autV!iah»c 

werden.    Es  sollen  auch 

Viertens  die  actus  defensionum  inauguralium  non  solum  totiv  phi- 

losophiae  et  theologiae,  sed  etiam  utriusque  juris  tarn  puMi«  i  <{UaB> 

privati  et  medicarum  in  aula  majore  acadeinica  gehalten  und  jrd*-r?« 

die  sämtliche  Facultäten  dabey  zu  erscheinen  eingeladen  werden.  j»*<i««L 

stellen  Wir  Beydes  zu  einer  jeden  Facultät  freyen  Beliebeu.  iuma— ' 

oluie   Anregung   anderer   Ursachen   bey   etwa   vorfallender   M-ic-  u> 
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Vielheit  solcher  actuum  «Ionen  Facultäten  in  anderen  Verrichtungen  eine 

beschwehrliche  Yerhindernus  dörffte  gemachet  werden. 

Füntt'tens  sollen  von  allen  getruekten  aetibus  facnltatum  superiorum 

zwey  exemplaria  des  programmatis.  carminis  und  thesis  von  dein  Pedellen 

zu  Unserer  Universitatis-Kibliothec  belieferet ,  auch  darinnen,  so  viel 

möglich  ist,  eine  gleiche  Form  beobachtet  werden,  damit  eines  zu  dem 

anderen  füglich  könne  gebunden  werden.  Wann 

Sechstens  die  von  Adel  ihre  Jugend  in  die  Schulen  schicken,  sie 

nach  der  darinnen  Üblichen  Arth  /.u  dem  Lernen  anweisen,  auch  in  seiner 

Zeit  zu  Annehmung  deren  graduum  academieorum  ermahnen  und  anhalten 

wollen,  so  wird  Uns  solches  zu  einem  sonderbahren  Wohlgefallen  ge- 

reichen und  sollen  diejenige,  welche  sich  darzu  bequämen.  vor  anderen 

zn  Diensten  anfgenohmmen  werden,  gleichwie  Wir  auch  bedacht  seynd, 

zu  derenselben  und  anderer  Anfmnndernng  und  Behuef  zu  denen  ritter- 

liehen Uebungen  vcii  Reithen,  Tanzen,  fechten  und  dergleichen,  auch  zu 

Erlernung  deren  ausländischen  Spragen  solche  Anstallten  zu  machen,  dass 

weder  an  guthen  Lehrmeistern,  weder  au  anderer  Bequäinliehkcit  der 

geringste  Mangel  nicht  erscheinen  solle,  inmassen  Wir  denen  erwachsenen 

Cavalieren  gleichmUssig  den  Zutritt  zu  Unserer  Hofstatt  zu  allen  functio- 

iiilniN  public  is  gnädigst  gern  gestatten  und  dieselbe  überall  gebührend  zu 

ehren  verordnet  haben.    Wir  wollen 

Siebentens,  dass  alle  studiosi  academici  sich  ohnfehlbahr  sollen 

tmmatricnliren  lassen  und  damit  manu  so  mehr  desswegcn  gesicheret 

und  nicht  etwa  liederliche  und  nichtswürdige  Putsch  unter  dem 

Nahmen  und  Schein  von  Studenten  sich  in  Unserer  fürstlichen  Residenz- 

*fart  und  Landen  aufhalten  und  derselben  mit  Uettlen  und  ungebühr- 

licher Aufführung  überlästig  fallen,  als  solle  einem  jeden  eine  Scheda 

immatriculationis  ertheilet  und  Unserem  Commandanten  und  Bürger- 

meistern davon  die  Anzeig  gethan .  andere  aber  nicht  gedultet  werden, 

wie  dann  ebenfalls  ein  jeder  Student  bev  seinen  \*orsteheni  und  denen 

prof»->soribus  seiner  Facultät  mit  solcher  srheda  sich  zu  legitimiren  hat. 

von  welchen  hernach  selbige  dem  rectori  magnitico  und  von  diesem 

Uns  selbsten  alle  Quartal  solle  übergeben  und  die  nicht  Kmmatriculirte 

Studenten,  wann  sie  zumahlen  nicht  in  der  Statt  gebohren  seynd  oder 

ihre  Klterii  darinnen  hätten,  ohne  Unterschied  hinausgeschatfet  werden. 

I>ie  mit  aller  Frfordernns  reichlich  versehene  bibliotheca  publica  ist 

Achtens  durch  den  nunmehro  verfertigten  catalogum  librorum  in 

einen  recht  brauchbahren  Stand  gesezet,  und  werden  Wir  die  weithere 

Vorsorg  thueu,  auf  dass  der  dabev  in  der  Absicht  habende  Nutzen  mit 

Luther    Beförderung  daraus    könne   gezogen  werden.     Damit  aber  und 
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Schliesslich  alles  obige,  worinnen  Wir  jedoch  nach  Besehanmleit 

deren  sich  ergehenden  Umständen  lind  Unserem  truthdüncken  zu  mwb-ro 

und  zu  mehren  Uns  vorbehalten,  in  jeden  Puncten  ohne   Mansrrl  oiii 

Abbruch  g-enau  mögv  vollzogen  werden,  so  ernennen  Wir  nebst  I  ns-rnu 

jedesinahlig-en  Universitäts  -  Präsidenten  Unsere  zwey  ireheime  und  Hof- 

räthe  Cantzley-Pireetorem  Landen   und   geheimen  Referendarium  Fichtl 

und   deren   Xachfolgrere    in   dein   Amt   zu    beständig-en  Conservatoribü 

Unserer  offtbenannten  löblichen  fürstlichen  Würtzburg-isehen  Universität 

und   geben   denenselben    hieniit    die  anstrückliche  Anweisung:   und  den 

g-emessenen  Befehl,  dass  sie  auf  die  schuldig-e  Bcfolg-ung-  dieser  Un^rrr 

und   der  vorigen   gnädigsten  Verordnungen ,   welche   durch   diese  nicht 

etwa  vermehret    oder   veränderet    seynd,   die   beständige    und  soiir-aui'- 

Obsicht  haben,  auch  wann  derselben  zuwider  gehandlet  oder  etwas  dar«! 

unterlassen  werden  sollte,  solches   ohne  Anstand  erinneren  und  Uns  zi 

behörig-er  Andung  und  Verbesserung-  unterthänig-st  anzeigen  sollen,  welche 

Wir   g-leiclnnüssig-  einem   zeitlichen  jedesmaligen   Reetori  uiairninYo  rt 

Cancellario  universitatis  nicht  allein  gestattet  sondern  auf  ihre  l'fluUt 

wollen  geleget  haben,  cum  sine   executione   frustraneae   sint  et  .»ptima- 

leges,  welche  Räthe  nicht  wenig/er  in  deine,  was  das  Wohlseyn  Unser-r 

offterwehnteii  Universität  insgemein  und  insonderheit  den  Inhalt  ̂ >-ir»-n 

wärthiger  Verordnung  betrifft,  zu  denen  vornehmenden  Berathschlairuiur-.i 

nebst  denen  samtlichen  Facultäten  gezogen  werden  und  denens~U»en .  w  » 

möglich,  jedesmahl  beywohiieii  sollen. 

Nun  bleibet  noch  eines  und  zwar  vornehmsten  l>iugren  übriir.  da» 

ist  wegen  der  Fähigrkeit  und  den  Beruef  deren  professorum  ein  i^nux?— 

und  Richtiges  zu  machen,  masseil  hierauf  in  dem  Grund  das  Mehrist-  an- 

zukommen und  dass  ohne  diesem  all  Übriges  umsonst  seyn  werde  ,  nicht 

ohnbillig  zu  besorgen  scheinet  und  zwar,  so  viel  die  Fähigkeit  betriff: 

so  hanget  von  dieser  das  gantze  Vertrauen  hauptsächlich  ab.  da.  »rt 

nicht  selbsten,  was  er  solle,  wohl  weiss,  andere  schwehrlich  mit  recht»*» 

Bestand,  was  er  solle,  wohl  wird  wissen  oder  begreiffen  machen  kr.nneti 

aus  welcher  Ursach  Unsere  Verordnung-  ohnbeweglich  bleibet ,   tla<»>  w 

der  Philosophie  an  ein  jede  Professur  beständig-  seyn .  po*t  phÜM-ophiii 

nicht  leicht  ein  Professor  angenohinmeii  werden  solle,  der  nicht   dr-\  «i_r 

Jahr  und  eine  besonders  guthe  Zeugnus  oder  Reputation  seiner  UIv-l- 

schaff  t  habe,  angesehen  offt  mehr  an  der  Prndenz  eines  profess..ri- . 

an  <b  r  Wissenschaft  selbsten  gelegen  ist,  der  nicht  auch  andere  Vnivrr 

sitäten.  Dicasteria  oder  Höf  frequentiret  oder  nicht  bereits  s.m.b  H<  ihr- 

speeimina  seiner  guthen   Fähigkeit  genugsam  iregeben  habe.     Wa*  -i< 

Beruef  oder  die  Heriieftiiig  deren  professorum  belangt»! .  W  in-*-?  d-r 
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vorhergehende  artieulns  darinnen  circa  personam  die  Hauptmaasziel  zwar 

von  sell^ten.  Wir  wollen  aber  zu  mehrerer  der  Sachen  Krleutorung  und 

znr  Nachachtunjr  der  künftigen  Welt  weithers  hiermit  nicht  ohnerinderet 

lassen,   dass   jreliihrte    und    fähige   Landskinder    denen   Fremden  zwar 

jedesmahl   vorzuziehen,   in  dieser  Ermanglung   aber  und  wann  fremde 

«listin«ruirte  professores  zu  haben .  aus  leicht  zu  ermessenden  Ursachen 

an  deren  vorzüglichen  Beruefung  keyn  Anstand  seyn  könne  oder  solle, 

Wir  werden  auch  jedesmahl  Unsere  Universität  und  die  facultates ,  auch 

oonservatores  gniidigst  gern  anhören  und  verbinden   Unsere  Nachfahrere 

hiermit  darzu.  dass  sie  ein  stattliches  subjectum  in  Vorschlag  zu  bringen 

nicht   und   ebensowenig,  jedoch   zeitlich   zu   erinderen   anstehen  sollen, 

(rann  sie  gregen  die  Fähigkeit  oder  die  Reputation  eines  vocandi  was  zu 

s.i<ren  liiitten. 

Solchem  allem  nach  horten  Wir  getröstet,  dass  diese  Unsere  zu 

tiottes  Lob  und  F.hr.  des  christeatholisrhen  gemeinen  Weesens  Wohl- 

stand und  besonders  zu  Unseres  fürstlichen  Hochstilfts,  dessen  Universität 

■br  A  Untüchtige  so  reichlich  ̂ -eseefrnet  hat.  beständigen  Kuhnt  und  Nutzen 

abjrezielte  Satzungen  von  dem  jmntdgüthigen  Gott  in  Uns  und  Unseren 

Nachkommen  werden  <res»-eg-net  werden,  und  versehen  Uns  gnädigst,  dass 

solche  von  allen  denen .  welche  solche  betreffen ,  ohnunterbrochon  der 

»T»bühr  nach  werden  gehorsamst  befolget  werden,  dann  dieses  ist  Unser 

irnadijrster  Will  und  ernstliche  Meynung, 

Zu  dessen  Urkund  und  Jhkriift'tigung  haben  Wir  Uns  aigenhändig 

riMerschriebm  und  Unser  fürstliches  Secret  -  Insiegel  beytrucken  lassen. 

tVbeti  in  Unserer  Statt  Carlstatt  an  dem  Fest  des  heiligen  Caroli,  den 

4''"  Tasr  im  Novembri,  und  dem  Jahr  der  gnadenreichen  Ueburth  Christi 
Unseres  Herrn  und  Serligmachors  als  mann  sehriebe  ein  Tausend  sieben 

Hundert  ein  und  dreyrig. 

L.  S.  Friedrich  Carl  Bischof  und  Fürst  zu  Hamberg  und 

zu  Würzburg  und  Herzog  zu  Franken  m.  pr. 

Eine  Original- Ausfertigung  auf  Papier  mit  einem  innen  aufgedrückten 

Siegel  und  der  eigenhändigen  Unterschrift  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl 

im  k.  Kreisarchiv  Wirzburj;  (K.  27  ur.  25).  Auf  dem  Umschlage  steht  von 

einer  gleichzeitigen  Hand  geschrieben:  ,Pracs.  den  5  t  en  Nov  einbris 

1  7 'Jl  nnd  von  einer  zweiten,  ebenfalls  gleichzeitigen  Hand:  rnnd  denen 
Herrn  P r ofessoribus  pnblicirt  den  Oten  Nove  inbris  [1J731. 

Eine  gleichzeitige  C«gue  im  Eiber  I  divers,  form.  Friderici  Caroli 

(ur.  57 j  114r.-  140  r. 

Ein  Auszug  i>t  cedrnckt  in  Jos.  Maria  .Sthuei.lt:  Sicilimenta  quae- 

ilam  ad  historiam  universitatis  Wircelnirgensjs  et  in  specie  literaturam 

laciiltatis  juridica«.    Seite  »>•♦  ff. 
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Fürstbischof  Friedrich  Karl  theilt  dem  Domdechant  und  Statthalter 

zu  Wirzburg  die  neue  Universitätsordnung  mit  und  beauftragt  mV. 

eine  beglaubigte  Abschrift  derselben  an  die  fiirsthischöfiiche  Reform*} 

und  an  die  Universität  zur  Damachachtung  gelangen  zu  l<i<<ni. 

[17:U,  4.  November.  Kallstadt.] 

Wohlwürdiger  besonders  lieber  Herr  Ponibdeehant  und  Siadlhahvr. 

Xachdeme  das  neue  Schul-Jahr  zu  denen  freyen  Künsten  mit  Hott  aitietz» 

wider  seinen  Anfang'  zu  nehmen  beginnt,  als  hat  sich  uhnangesehrn  de* 

besehwerlichen  Huldigungszug  gefüget,  dass  meine  wegen  der  dem  sre^u 

wertigen  Welt-  und  Zeiten-Lauff  nach  zu  artenden  besseren  Eimichtms 

meiner  fürstlieh  Würtzburgischen  l'niversitaet  dem  Herrn  Pombde« luuiM, 
und  Stadthaltern  vorhin  in  gantzen  Vertrauen  eröffnete  Gedaneken  iu  fcm 

förmlichen  Aufsatz  einer  bestaendig  zu  halten  seyenden  Einrichtung  «Kr 

Studien,  der  darzu  einrichtenden  Persohnen,  Zeit  und  anderen  rnif»ue  ril-i: 

die  gantze  Verordnung  seye  zum  stand  gebracht  worden,  welch»-  Ich  'i-r. 

Herrn  Dombdechanten  und  Stadthaltern  mit  dem  Auftrag  liiebeyschli«*« 

überschicke,  dass  solche  zu  behoeriger  Xachachtung  nicht  allein  der  z-- 

sambten   l'niversitaet  als    balden  zeitlich   kund   gethan.   sondern  aadi 
meiner  nachgesetzten  Kegirung  sollen   zugestellet   werden,  umb  sAhte 

gewöhnlicher  massen  zu  registriren,  wonach  alsdann  sowohl  zu  der  Tai 

versitaet  eine  beglaubte  Abschrift  alss  auch  zu  einer  jeden  Famlu-t 

oder  anderer  Stell,  soweit  sie  den  Inhalt  betrifft,  davon  ein  authentisch-r 

Ausszug  solle  gegeben,  und  zu  seiner  Zeit  das  Originale,  welches  Iii 

vorhero  auf  Pergament  umbschreiben  zu  lassen  gesinnet  Inn,  in  das  Archiv 

verwahrlich  hinterleget  werden  solle.    Ess  werden  aber  gedachte  Fjc. 

taeten  auf  ihre  Pflichten  ermahnet,  Niemanden,  dem  e>  nit  zu  wissrik 

gebühret,  weder  sothanen  Ausszug,  weder  vielweniger  den  irantzen  Inh^t 

der  Verordnung  abschriftlich  zu  geben.  Der  Herr  Donibdechant  und  St.ci: 

haltet-  hat  sich  in  diesem  heilsamen  Werck  schon  verschiedene  nützlich* 

Mühe  zu  meinem  und  des  gemeinen  Weesens  dancknehmijren  Gefell»* 

gegeben,  und  habe  Ich  das  fernere  Vertrauen  zu  denselben,   er  uvri- 

zu  dessen  gaentzlichen   Vollendung    ferner   gern    alles  mitbeyzutrAJ-i. 

geflissen  seyn  wollen,  und  Ich   verbleibe   dagegen   wie    alle  Zeit  mit 

besonderer  Achtung. 

Eine  am  24.  Nov.  1731  -  vom  Botenmeister  Johann  Friedrich  Lorrti 

Bauer  beglaubigte  Abschrift  im  k.  Kreis-Archive  Wirzburg  (TL  27  Nr.  25 

eine  andere  gleichzeitige  Copie  ebendortselbst  im  Liber  I  divers.  fornin- 
Frideriti  Caroli  foL  113  und  114. 

Ein  Abdruck  bei  J.  M.  Sehneidt:  Sicilimenta  etc.  S.  Hl»  luu  Ana  ' 
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Nr.  138. 

Vrir'dey  Kaiser  Karl  VI.  ycfjen  den  Nachdruck  der  zum  liuuianistisehi  n 
l  utci nicht  bestimmten  und  auf  Kosten  der  Universität  zu  Wirzbnrg 

ff  cd ruckten  Seh  ritten. 

1732,  9.  Februar.  Wieu. 

Carolus  srxtus.  divina  faveiito  dementia  electus  Koinanorum  im- 

peratur  Semper  aujsrustUN  ac  (iermaniae,  Hispauiaruin ,   Hmigariae,  Bo- 

heiniae,  Dalmatiae,  Croatiae,  Selavoniae  ett\  rex,  archidux  Austriae,  (lux 

Bor^undiae,  Styriae,  Carinthiae,   Carniolae  et   Würtembergrae,  eomes 

Tvrolis  etc.    Asrnoscimns  et  notnui  faeimus  tenorc  praesmtium  universia, 

quoil,  cnm  Nobis  linmillimo  relatum  fuerit,  venerabilem  Friderieum  Carolina, 

episcupnm  ecelesiae  imperialis  Bamberjrensis  et  catbedralis  Herbipolensis, 

(luctni  Franconiae  et  praeposituro  ad  b.  Albanuni,  eaesareiun  nostrum 

•  '•nsiliariuni  arcanum  actualem  sacrique  imperii  procancellarimn,  prineipem, 

<  «msiliarium .  devotum  Nobis   dilectum   pro   spectato  suo   in  exeolondas 

magis  et  majris  literas  indefesso  studio  inter  alia,  quae  ad  eas  paulatim 

promoveiidas   proprio    pertinere    videntur,   in    Universität«'  Herbipolensi 

>1»«m  ialiter  statuisse,  ut  studiosae  inventuti  in  prhnis  statiin  scholarum 

«•Mm-ntis  ea  praeprimis  et  solerter  tradantnr  ineulcenturque,  quae  verain 

tirmamqii»'  ad  altiora  semitam  et  basim  contineant  ipsainque  iuventutein 

♦■•»  provehant.  quo  tempuruni   successu  viroruni   et  literis  insi •riüuin  et 

s<  ientiaruin  antlioritate  gravium  laude  reipublicae  patriaeque  sese  utiles 

praestare  valeant.  liuncque  in  finein  ordinasse.  ut  alia  opera  liuinaniorum 

»«■holaruni  usui  penitius  aecomodata,  suinptibus  dictae  universitatis,  novis 

fypis  sub  seqiientibus  quinque  rubricis,  niiniruni  institutiones  infimae  gram- 

matiees  Graeco-Germaiiieo-Latinae,  institutiones  mediae  yrammatices  (iraeeo- 

'örmatiico-Latinae ,    institutiones    poetieae    tiraeco-Latinae ,  institutiones 

rlotorieae  Graeco-Latiuae  etc.  sua  antlioritate  et  iussu  edantur,  eandem 

vero  Universitäten!  sive  ipsius  proventuum  quaestorem  vereri,  ne  alii,  ut 

>aepius  tieri  solet,  praedieta  opera  lucri  captandi  causa,  quod  injrenti  sibi 

detrimento  foret,  imitari  eoiientur,  proinde  Nobis  demississiine  supplicarit, 

ut  caesareo  Nostro  privile^io  impressorio  se  contra  quascunque  eiusmodi 

qnaestlü  inhiantium  aemulorum  maebinationes  praeniunire  benigne  dijrna- 

reniur,  Nofl  submissis  pariter  ac  aequis  dictae  universitatis  Herbipolensis 

sive  eius  quaestoris  preeibus  clementer  annnendum  censuerimus,  <  aque 

propter  omnibus  et  sinjrulis  typojrrapbis,  bibliopolis.  bibliopejns  et  aliis 

qnibn.seiinque  librarium  negotium   exercentibus  serio  inliibemus,  ne  quis 

prae/ata  opera  per  25  annoruni  decursum  ab  bodierua  die  coinputanduni 

in  s.  Romain»  imperio  rejrnisqne,  dominiis  et  provineiis  Nostris  liaeredi- 

Digitized  by  Google 
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tariis,  neque  per  extractum  neque  per  conipendium.  sive  in  toto  >ive  in 

parte  mutatisve  titulis  recudere  vel  alio  recudenda  dare.  alibive  inipn^a 

apportare,  vendere  vel  distrahere,  clam  vel  palam  citra  voluntatem  i 

expressnm  a  praenominata  Universität«4  in  scriptis  obtentnm  conseasniu 

praesumat.    Si  quis  vero  interdictum  hoc  Nostrum  caesarenm  violare  ant 

transgredi  ausus  fuerit,  cum  nun  modo  eiusmodi  operibus  perperam  qnippv 

recusis  et  adductis  a  praememorata  Universität?  sive  eius  proveiituuia 

quaestore  ubicunque  sive  propria  authoritate  sive  magistratus  loci  auxili- 

vendieandis  de  facto  privandnm  sed  et  muleta  insuper  decein  marcarom 

auri  pari  quovis  pro  opere  fisco  seu  aerario  Nostro  caesareo  et  parti 

laesae  ex  aequo  pendenda  irremissibiliter  decernimus  punienduin.  dämm«*!  - 

tarnen  huius  privilegii  Nostri  caesarei  riteque  facta«  censnrae  tenor  pro 

publica    notitia    in   fronte  librorum   impressus   exhibeatur,   et  qaJaaac 

exemplaria   singulorum   arcanae   Nostrae   cancellaiiae   imperiali  auii<a- 

qnamprinium  sumptibus  impetrantis  universitatis  transmittantnr.  Mandant 

igitur  omnibus  et  singulis  Nostris  et  s.  Homani  iinperii  regnorninquv  >r 

dominiorum  Nostrornm  baereditariorum  subditis  et  tidelibus  dile<  tis.  toin* 

cunque  status,  gradus,  ordinis.  conditionis.  dignitatis  aut  praeminentiar 

existant.  tarn  eedesiastieis  quam  saecularibus,  praesertim  vero  in  mari- 

stratu  constitutis,  ne  quemquam  Privilegium  hoc  Nostrum  temere  et  m- 

pune  violare  aut  transgredi  patiantur.  quin  potius  transgressores  prae 

scripta  poena  plecti  aliisque  modis  idoneis  coerceri  curent.  quatenu*  H 

ipsi  eandem  muletam  evitare  volnerint,  barum  testimonio  literarum  rauna 

Nostra  subscriptarum   et  sigilli  Nostri  caesarei  appressione  munitarun: 

quae  dabantur  in  civitate  Nostra  Vienna,  die  9.  Febmarii.  anno  1732. 

regnorum    nostrorum,   Romani  vigesimo   ])rimo.  Hispanicorum  vigesini" 

nono.  Hungarici  et  Bohcmici  vero  pariter  vigesimo  primo. 

Carolus  L.  S. 

Vt.  Job,  Ad.  comes  de  Metscb. 

Ad  mandat.  s.  Caes.  Haj.  propr.  .Toa.  Jos.  a  Schnappaaff. 

Eine  Abschrift  in  dem  Fabriciusischen  Collectaneencodex  der  k.  l"n;v  - Bibliothek:  M.  ch.  f.  259.  pag.  155  ff. 

Nr.  139. 

Verfügung  Friedrich  Karls,  Fürstbischo  fs  von  Bamberg  und  H  ■>-- 

bürg  an  den   V.  Rector  und  die  Fraefectos  studiorum  collegii 

tatis  Jesu  zu  Wirzburg,  die  bettelnden  Studenten  betreftud. 

1732,  13.  Juli.  Wirzbnrg. 

Demnach  des  hochwürdigsten   des  heyl.   Kölnischen  Rei«h>lür^ 

und  Herrs,  Herrn  Friedrich  Carls,  Bischoffens  zu  Bamberg  und  Wärt*- 

UIQIIIZGO  uy 
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lurg,  Hertzogens  zu  Franckhen  etc.   hochfürstl.  Gnaden  in  Erwegung 

deren  dermahligen  l'nibständen  sich  ohnunibgänglieh  gemüssiget  befunden, 
<lie  von  dero  Herrn  Vorfahrern  an  fürstlichen  Hochstifft  Würtzburjr  in 

Track  erlassene  Allmosenordnungen  ernewren ,  verbesseren  und  als  ein 

Gott  wohlgefälliges,  zur  genieinen  Ruhe  und  sonderlieh  zum  Trost  »leren 

wahren  Annen  und  hingegen  zu  Abhaltung  deren  müssigen  und  unnützen 

Kirchen-  und  Gassenbettler  höchst  nöthiges  Werek  öffentlich  verkünden 

zu  lassen,  und  nun  diese  erneuerte  und  verbesserte  Almosenordnung  $  6 

deutlich  anweisset.  wie  es  sowohl  mit  denen  zum  Studiren  gantz  unfähigen, 

als  auch  mit  denen  zwar  fähigen,  jedoch    armen  und  nnvermögliehen 

Studenten  für  jetzt  und  ins  Künftige  zu  einer  bestendigen  Re<rul  gehalten 

werden  solle,  als  tragen  obhöchst  gedacht.-  lhro  hochfürstl.  Gnaden  nicht 

nnr  zu  dero  jetzigen  und  künftigen  P.  P.  Rectores  und  Praefectos  stu- 

diorum   collegii   societatis  Jesu    dahier  das    gnädigste  Yertrawen  und 

wollen  sich  gäntzlich  versehen,  dass  sie  ob  dieser  dem  gemeinen  Wesen 

zum  Besten  so  nöthig  als  nützlich  angesehener  landsfürstlicher  Verord- 

nung- nach  Anweisung  des  gemelten  §  G  anft'  das  Genauiste  halten  und, 
soviel  ihnen  oblieget,  denselben  ohne  einige  Nachsicht  und  Abbruch  für 

beständig  zu  beobachten  von  selbst  besorgt  seyn  werden,  sondern  es 

verordnen   auch   mehr  höchstennelte   seine   hochfürstl.   Gnaden  hiermit 

gnädigst  und  ernstlich,  dass,  damit  kein  Student  bey  desselben  Betrettung 

in  Tag-  oder  Nachtbettlen  oder  Singen  sich  mit  der  Unwissenheit  ent- 

s« -huldigen  könne,   von  Vierteljahr   zu  Vierteljahr   in   denen  obern  und 

untern    S<  buhlen  das   täglich   und   nächtlich«*  Bettlen   und   Singen  bey 

Straft"  der  ohnfehlbar  erfolgenden  Verstossum*  ans  denen  Schuhlen  und 

Verweisung  in  das  Arbeits-  und  Zuchthaus  öffentlich   verbotten   und  sie 

dessen  erinneret  werden  sollen. 

rrknndlich  unter  Sr.  Hochfürstl.  Gnaden  eigenhändiger  l'nterschrifft 

und  anflsret ruck ten  Secivt-Insiegel.    Würtzbnrg  den  13.  .J «Iii  1732. 

Ein«?  Abschrift  in  <l»iu  im  k.  Kreisarchive  Wirzlmrg  befindlichen  Liber  l 

divers,  form.  Kriderici  t'aroli  (nr.  57"'  fol.  24or.  —  241  r. 

Nr.  140. 

Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl  betreffend  die  Bestra  f- 

ung der  des  Betteln*  iiher  führten  Studenten. 

17.'}:»,  '.«.  Januar.  Wirsbarg. 

Obwohlen  in  der  «dmlüngst   in  Trink  erlassenen  neuen  Allniosen- 

.rdnunj:  dahier  $  <i  denen  Studenten  das   Bettlen  bey  Straft  der  Ver- 

li*»<.-bicbt«  der  Vnivertitlt  Wirxborg.    J.  Band.  23 
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stossung  aus  den  Schuhlen  und  Vcrweisntlg  in  das  Zucht-  oder  Arbeit» 

hauss  austrücklich   verboten    wird ,   so  haben  jedoch   Ihro  Huchfaml. 

Gnaden  aus  besonderer  dem  dahiesigen  Studio  Universitatis  zu  tragender 

Neigung-  bey  heutiger  Relation  sicli  dahin  gnädigst  ercläret,  dass  gegen 

die  beulende  Studenten  mit  der  obigen  Straff  sogleich  nicht  verfahren, 

sondern  es  also  gehalten  werden  solle,  dass,  wan  ein  Student  im  Bettln 

dahier  sich  betretten  liese,  derselbe  zum  ersten  Mahl  auff  das  Ern!»t 

liebste  verwarnet,  auff  weitheres  Betretten  aber  derselbe   im  Yerhafft 

genommen,  jedoch  von  Bürgermeister  und  Rath  dahier  an  die  Univertität 

alsobald  ausgeliefteret ,  von  der  einleiten   Universität   aber  an  höchst 

gedachte  Ihro  Hochfürstl.  Gnaden  der  unterthänigste  Bericht  erstattet 

werde,  wo  alsdan  auch  Ihro  Hochfürstl.  Gnaden  wegen  der  Straff,  welche 

ein  solcher,  schon  eiumahl  gewarnter  und  dannoch  im  Bettlen  abermahl  er 

griffener,  ungehorsamber  Student  verdienet,  das  Weithere  selbst  gnädigst 

verordnen  wollen,  in  der  gilntzlichen  Zuversicht,  dass  die  praefecti  studiomm 

nach  Inhalt  der  an  die  Universität  ergangenen  hochfürstl.  Verordnung,  die 

nützlichere  Einrichtung  des  dahiesigen  studii  betreffend,  arme,  unveroiü 

gende  Studenten  in  die  Schuhlen  und  zum  Studiren  so  leichtlieh  nicht 

annehmen,  auch,  wie  bishero  rühmlich  geschehen  ist,  also  noch  ferner 

darauff  ernstlich  sehen  und  halten  werden,  dass  das  verbottene  Bettlen 

von  denen  Studenten  durchaus  unterbleibe  und  mithin  nicht  nöthig  seye. 

gegen  den  betrettenden  Bettler  mit  der  vorbehaltenen  seharpffeii  Siran 

wircklich  zu  verfahren.   Wie  nun  anbey  Ihro  Hochfürstl.  Gnaden  crnädiirst 

befohlen  haben,  dass  ein  solches  an  dero  nachgesetzten  Rectorem  Masmi 

ficuin  universitatis  per  extractum  protocolli  zu  wissen  gethan,  dem  dahie- 

sigen Stattrath  aber  per  Decretum  zur  Nachricht  und  behörigeu  weithrivL 

Besorgung   bedeütet   werden  solle ,  also   wiire   auch    zu   dessen  sr»-h«T- 

sambsten  Befolgung  ein  Extractus  protocolli  Seiner  Hochwürd.  Gnaden 

Herrn  Dombdechanten  als  Rectori  Magnifico  Universitatis  hierüber  zuzu 

stellen  und  zu  mehrerer  Versicherung  höchstgedachter  Seiner  hochfürstl. 

Gnaden  Secret-Insiegel  beyzutrucken. 

Ein  Extract  aus  dem  Gebrechenprotokoll  vom  t*.  Janaar  1733.  ein- 

getragen iu  dem  im  k.  Kreisarchive  Wirisbnrg  befindlichen  Liber  I  divers- 

form. Friderici  Caroli  (ur.  57)  fol.  245Vs  UQd  245V,  r.  —  Das  im  Enrj* 

erwähnte  Deeret  an  Bürgermeister  und  Ratb  zu  Wirzburg  ist  vom  17.  J»- 
nuar  1733  datirt  und  befindet  sich  abschriftlich  in  dem  vor-rer.anatta 

Liber  I  diversarum  form.  Friderici  Caroli  fol.  245  und  245  r. 

uigitizeo  uy 
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Nr.  141. 

Der  Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  und  Wirzburg  erhöht 

als  Ausdruck  besonderer  Anerkennung  die  Bezüge  des  JesuitencoUegiums 

zu  Wirzburg  von  Seite  der  Universität  um  jährlich  200  Bchsthlr. 

1733,  10.  April.  Wirzburg, 

Demnach  des   hoch  w  ü  rdigst  en ,  des   heyligen  Römischen  Reichs 

Fürsten  und  Herrn,  Herrn  Friederich  Carl,  Bichoffen  zu  Würtzburg  und 

Hertzogens  zu  Francken  hochfiirstliche  Gnaden  etc.  in  gnaedigste  Erwe- 

gung  gezogen,  dass  von  dem  Collegio  Societatis  Jesu  und  denen  darinnen 

bestehen  Professoribus  und  Magistris   die  freye  Künsten   und  Wissen- 

schafften mit  besonderer  Embsigkeit  und  Geschicklichkeit  wohl  beturdert 

Und  dero  bey  angeordneter  besserer  Einrichtung  der  allhiesigen  Univer- 

sitaet   zu  Gottes  Ehr,  des  eatholischen  Wesens  Auffnahm  und  Nutzen, 

aucli  der  Statt  und  des  Landts  gemeiner  Wohlfahrt  heegende  Absieliten, 

löblich  und  sorgfaltig  befördert  worden,  denenselben  annebens  dardureh 

in  ihren  Verrichtungen  eine  grössere  Mühe  und  Arbeit  zuwachset,  daher« 

Sie  gnaedigst  entschlossen  haben,  duss  sowohl  zu  Bezeugung  Ihres  son- 

derbahren gnaedigsten  Wohlgefallens,  als  zu  einer  deshalben  zu  gemessen 

habenden  Ergözliehkeit,  dem  obgedachten  Collegio  jaehrlich  zweyhundert 

Keiehsthaler  sollen  zugelegt  werden  und  führohin  von  dero  Universitaets- 

Keeeptorat-Ambt  bezalt  werden,  als  ist  demselben  gegenwärtiges  unter 

Seiner  hochfürstlichen  Gnaden  hoher  Handt-Unterschrittt  und  auffgetruckten 

Secret-Insiegel  gefertigte  Decret ,  umb  sich  zu  solcher  Gelder  künfftiger 

Erhebung  behörig  legitimiren   zu   koennen ,   darüber    ertheilt  worden. 

Würtzburg  den  10.  April  1733. 

F.  C.  Bisch,  u.  F.  zu  B.  u.  fW.]  H.  z.  F. 

(L.  S.) 

Eint-  Abschrift  in  dem  Jesuit.-Kopei-Bucli  Lit.  D,  fol.  120. 

Nr.  142. 

Der  Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  und  Wirzburg  ver- 

ordnet ,  dass  an  der  l  niversität  zu  Wirzburg  fortan  Vorträge  über 

Geographie  gehalten  werden  sollen  ,  und  überweist  dieselben  zunächst 

dem    P.  Niederndorf,  S.  J.,   mit  einer  Gehaltszulage  von  jährlich 
r><>  Thaler. 

1733,  20.  An^nst.  Schimborn. 

Demnach   des    hochwürditrsten    des    heyligen   Koemisehen  Reichs 

Fürsten  und  Herrn,  Herrn  Friderich  Carl,  Bischoffen  zu  Bamberg  und 

23* 
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Würtzburg,  Hertzogen  zu  Frauckeu  etc.  hochfürstliehe  Gnaden  für  gut 

und  räthlich  befunden,  zu  verordnen,  dass  bey  dero  Wiirtzburgis« h-n 

Universitaet  fürohin  die  Geographia  mit  einigen  andern  Wissenschaft 

auff  die  durch  einen  besondern  gnaedigsten  Befehl  erklärte  Weiss  offenÜkk 

solle  gelehrt  werden,  und  solches  dem  Professor!  matheseos  P.  Niedern 

dorff,  mit  dem  Anhang-  gnaedigst  auffgetragen  haben,  dass  «lagern 

jährlich  eine  Znlag  von  füuffzig  Thalern  solle  gegeben  und  von  dero 

Universitaets- Recentorat-Ambt  biss  auff  andere  Veranstaltung  bezahlt 

werden,  als  ist  darüber  gegenwaertiges  Decret  zu  dessen  Xaehachtmur 

und  Legitimation  unter  Seiner  hoehfürstlichen  Gnaden  eigener  hoh+r 

Handt  -  Unterschrift  und  auffgetrucktem  geheimen  Insiegel  ausgefertigt 

worden.    So  geschehen  Schoenborn  den  26.  Augusti  ao.  1733. 

Friedr.  Carl.  B.  zu  B.  u.  W. 

H.  z.  Fr. 

L.  S. 

Ein  Eintrag  im  Jesniten-Copeibuch  Lit.  I).  fol.  12Ur. 

Nr.  143. 

Zweite  Studienordnung  des  Bissehofs  Friedrieh  Karl  für  die 

Un  iversität  1  \  rirjsb  u  ry. 

1734,  21.  Juli.  Wien. 

Von  Gottes  Gnaden  Friderich  Carl,  Bischoff  zu  Bamberg  und  W'ürtz- 
burjr,  des  heyl.  Kölnischen  Reichs  Fürst,  Herzog  zu  Francken  etc. 

Nachdeme  Wir  von  dem  ersten  Antritt  der  durch  die  gottliche  Vor- 

sehung Uns  aufgelegten  Regierung  Unsere  fürstlichen  Hochstiffts  Würtz- 

burg  und  Hertzogthumbs  Franckhen  Unsere  vorzügliche  Gedancken  dahir. 

stäts  gewendet  haben,  wie  selbiges  in  geistlichen  und  weltlichen  >acb#ß 

möge  wohl  besorget,  znvorderist  die  Ehre  und  der  Dienst  Gottes,  sofort* 

das  Beste  des  heyligen  alten**;  wahren  catholischen  Glanbens  and 

gantzen  genieinen  Weesens  zu  des  Landes  wahrer  Wohlfahrt  und  Un*errr 

getreuen  Unterthanen  zeitlichem  und  ewigem  Heyl  nach  Möglichkeit  be- 

förderet  werden,  dazumalen  die  von  verschiedenen  Unseren  Herrn  Ver- 

fahren! lobwürdigster  Gedächtnus  hinterlassen«  gottesforchtige,  klucre  un«! 

sehr  nützliche***;!  Stifftungen  und  Anordnungen,  auch  der  durch  diV  Gött^ 

*)  Das  Wörteben  „  sofort"  fehlt  in  dem  Separat-Abdrnck  (von  Job.  J*c- 

Christ.  Kleyer  174M  in  4°). 

**)  Das  Wortchen  „alten-  fehlt  ebenfalls  in  dem  Separat-Abdmck. 

***)  Der  Separat-Abdrnck  setzt  für  dieses  Wort:  „erspriessliche"'. 
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des  Allerhöchsten  verliehen*'   reichliche  Seegen    darzu  den  bequähmen 

Vorschtteb  geben,  so  haben  Wir  unter  anderen  darzu  für  ein  so  taug- 

liches als  nützliches  Mittel   fürnemblich  befunden,   auch  nach  der  Be- 

wandnus  deren  jetzigen  Weltzeiten  allerdings  für  nöthig  erachtet,  l'nsere 

aMasiere  von  weyland  l'nsercm  löblichen  Vorfahrern  Herrn  Bischoffen  und 

Fürsten  .Tulio  des  Geschlechts  deren  Echter  von  Mespelbrunn  herrlich  ge- 

stiftete, auch  mit  päpstlichen  und  kaiserlichen  Begnädigungen  und  Frei- 

heiten ansehnlich  begabte  l'niversität  nach  allen  ihren  Theilen  und  Zu 

gehörungen  in  eine  solche  Ordnung  und  Einrichtung  zu  bringen,  wie  es 

die  gegenwärtige   seit   derselben    erstem    Anfang   mercklich  geänderte 

Fmbstände   und  dermalige  Läuffden   der  Zeiten   und  Unseres  geliebten 

Teütschen  Vatterlandts  erforderen,  damit  solchergestalten  die  freye  Künsten 

und  Wissenschafften  nach  ihrem  wahren  Grund  und  völligem  Betriff  mit 

besserem  Nutzen  und  Erfolg  gelehret.  mithin  sowohl  die  zarte  Jugend, 

als  die,  so  eines  mehr  erwachsenen  Alters  seynd,  in  allem  hinlänglich 

unterwiesen  und  zu  demjenigen,  was  sie  mit  künfftigen  Jahren  in  ver- 

schiedenen Stellen  werden  zu  verwalten  haben,   desto  mehr  fähig-  und 

tficlitig  gemacht  werden,  an  ff  welche  Art  Wir  gäntzlich  hoffen,  dass 

nicht  allein  Unser  heyliger  catholischer  Glauben  in  seiner  unversehrten 

Kernigkeit  werde  erhalten  und  fortgepflanzet,  auch  durch  Uebung  der 

alten  Lehr,  der  christlichen  Tugenden  und  frommer  Sitten  in  seine  ge- 

bührende Würckung  gesetzet,  gegen  allen  Widerspruch  und  Anfechtungen 

kräfftig  geschützet  und  verthaydiget,  und  zu  Förderung  des  Nächsten 

Heyl  die  Seelsorg  durchgehendts  mit  behöriger  Vorsichtigkeit  wohl  be- 

stellet,  sondern  anbey   mit   ohnfelbarem   grossem   Vortheil    durch  eine 

statthaffte  rnterrichtung  die  oh n verfälschte  sichere  Grundsätze  von  allem 

deine  ordentlich  und  Heissig  gegeben  werden,   was   zu  Beobachtung  der 

Staats-  und  Ke-rierungs-Gesehäfften  und  landtsherrliehen  Befüegnüssen  nebst 

der  angelegentlichen  V  erwaltung  und  Besorgung  der  Gott  gefälligen  Ge- 

rechtigkeit, worvon  der  Seegen  Gottes  hauptsächlich  zu  hoffen  und  die 

Straffen  dessen  gerechten  Zorns  allein*;  zu  umbgehen  seynd,  in  allen 

Gattungen  der  Rcchtslehr  zu  l'fleegnng  der  menschlichen  Gesumlheit  und 

\ Viiängerung  des  Lebens  in  der  Artzney  und  Chyrurgie,  zu  Erkundigung 

d**r    richtigen  Wahrheit    in   der  Weltweissheit,   zu    deren  Stätten  und 

/.ändern  Wohlfahrt  in  Cammer-  und  Gewerbsachen,  zu  deren  Schutz  und 

Zi»-r*l  in  der  Bevestiguny  und  Bawkunst,  und  endlich   in  allen  anderen 

Stücken  zu  Erwerbung  einer  sattsamben  Wissensehafft   und  Gelehrtheit, 

.sofort    bey   allen  Ämbtern   und  Stellen  des   geistlichen   und  weltlichen 

♦)  Das  Wortchen  „allein"  fehlt  in  dem  i?q,arat-AMruck. 



358 Urk.  Nr.  143  (1734). 

Standts  zu  erforderlicher  Geschickhlichkeit  gedeyhlich  und  ersprießlich 

seyn  map:,  Alles  iu  der  wohlmeynenden  von  Uns  gnädigst  führenden  Ab- 

sicht, dass  nicht  allein  die  Auffnahmb  und  Glückhseeligkeit  Unseres  vor- 

erwehnten  fürstlichen  Hochstiffts  dardnrch  beförderet,  und  solche  Leuth 

für  selbiges  erzogen  werden,  die  zu  Friedens-  und  Kriegszeiten  ihm? 

nützlich  dienen  können,  ohne  dass  sie  vonnöthen  hätten,  mit  beschwer- 

lichen Küsten  und  mit  Gefahr  irriger  Anweisungen  und  Yerleithunzen 

in  geist-  und  weltlichen  Lehr-  und  Grundsätzen  sothane  Unterriohtun$ 

anderwärtig  zu  suchen,  sondern  auff  dass  auch  denen,  so  von  anderen 

Teutschen  Ländern  sich  [dahin]  werden  begeben  wollen,  zu  ihrer  beson- 

deren und  des  gantzen  Vatterlandts  gemeiner  Nutzbahrkeit,  annebens  zu 

Ruhm  und  mehrerer  Bereicherung  Unserer  lieben  Residenzstatt  Wirtz- 

burg  diese  bequähme  Gelegenheit  verschaffet  ,  und  wass  bishero  an  unter- 

schiedlichen wichtigen  und  dermahlen  höchst  nothwei.digen  Theilen  der 

einem  rechtschaffenen  Teutschen  nöthigen  und  wohlanständigen  Gelehrt- 

heit und  Wissenschafften  in  vorgedachter  Unserer,  auch  anderen  catho- 

lischen  Universitäten  mag  ohnbesorgt  geblieben  oder  abgegangen  s^yn. 

mit  vortheilhaffter  Hülffund  aller  förderlicher  bequähmen*)  Gemächlichkeit, 

auch  mit  guter  Bestellung  vernünfftiger,  mit  hinlänglicher  Gelehrtheit 

und  übrigen  dienlichen  Eygenschafften  wohlbegabten  Professorn  in  seiner 

rechten  Vollkommenheit  an  die  [Hand]  gegeben  werde.    Wir  haben  «la- 

hero  nach  reiffer  Beratschlagung ,  auch  der  gantzen  Sach  vielfältiger 

Überlegung  und  Betrachtung  sowohl  für  die  untere  als  obere  Schuhen, 

als  wegen  der  Persohnen,  welche  lehren  und  lehrnen  sollen,  auch  we^eo 

Eintheilung  der  Zeit  und  Art  des  Lehren  und  Lehrnens  und  allem,  was 

sonsten  dahin  gehörig  ist,  zu  einer  beständigen  Richtschnur  und  stät«-r 

Vesthaltung  Folgendes  hiermit  gnädigst  zu  verordnen  beschlossen,  setzen 

demnach  und  befehlen  hiemit  wohl  bedächtlich  und  ernstlich   für  all* 

künfftige  Zeiten,  dass  erstens,  so  viel 

die  untere  S  c  h  u  h 1 e  n 

betrifft ,  damit  die  Unterweissung  und  Lehr,  so  der  Jugend  g*-g*-b*-n 

wird ,  von  besserer  Frucht  sein  könne ,  dass  die  Kinder  mit  jrar  zu 

geringen  zu  dauerhaffter  Begreiffung  meistens  untauglichen  Jahren  nkbt 

sollen  in  die  Schuhlen  geschicket  oder  angenohmen,  sondern  so  Ions 

darauss  gelassen  werden,  bis  selbige  acht  Jahren  vollendet  haben  »d-T 

wenigstens  an  dero  nahem  Schluss  stehen ,  vor  welcher  Zeit  dan  k«-in 

junger  Knab  in  die  erste  Schuld  solle  auffgenohmeu  werden.  Damit 

sie  nun 

*)  Das  Wörtchen  „bequähmen"  fehlt  in  dem  Separat- Abdruck. 
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Zweytens  desto  besser  darzu  bereitet  und  fähig  gemacht  und  in 

denen  ersten  Griindsatzungen  der  Lateinischen  Sprach  und  anderem  vor- 

hero  wohl  unterrichtet  erscheinen ,  als  ist  Unser  gnadigster  Will ,  den 

Wir  auch  Unseren  nachgesetzten  geistlichen  Rath  *)  durch  einen  auss- 

tröcklichen  besonderen  Befehl  werden  zu  seiner  gebührenden  Nachachtung 

zu  erkennen  geben ,  dass  hinführo  keiner  zu  einem  Schuhlmeister  solle 

angenehmen  werden ,  der  nicht  nebst  denen  guten  Sitten  und  einer  ver- 

nünfftigen  bescheidenen  Auffführung,  auch  mit  genugsamber  Wissenschafft 

versehen  seye,  und  fnbey  ein  saubere  Handschrifft  und  die  prima  funda- 

mental*) der  Rechnungskunst  genugsamb  inneuhabe,  umb  die  Kinder  in 

der  Schreib-  und  Rechenkunst  alssobalden  abrichten  zu  können ,  damit 

sie  von  ihrer  Jugend  an  die  Teutsche  und  Lateinische  Buchstaben 

defitlich,  lessbahr  und  in  rechter  Form  zu  machen,  auch  ohne  Fehler  zu 

schreiben  und  etwas  rechnen  zu  lehrnen  und4***)  der  in  dem  Alter  und 

künflftig  erhaltenden  Stellen  und  Bedienungen  so  gehässige  und  spöttliche 

Müngel  einer  fehlerhafften  Schreibart  oder  falschen  sogenannten  Ortho- 

graphie desto  leichter  vermeydet  werde.    Auff  dass  auch 

Drittens,  dieselben  umb  so  nn-hr  darzu  auffgemiinderet  werden, 

als  solle  nicht  allein  denenjenigen,  welche  die  andere  darinnen  übertreffen 

werden,  eine  gewisse  Gab  zu  ihrer  Ergötzlichkeit  gereichet,  sondern 

auch,  damit  solche  gute  Übung  desto  länger  und  ernstlicher  fortgesezet 

werde,  in  allen  fünff  unteren  Schulden  denen,  so  diesfalls  werden  die 

geschicktesten  befunden  werden,  jährlich  ein  besonderes  Prämium  gegeben 

werden.    Gleichwie  aber 

Viertens,  mit  behöriger  Anffmercksambkeit  billigt),  ja  vor- 

züglich darauff  zu  sehen  ist,  dass  unter  denen  Jungen,  welche  zu  dem 

Stndiren  sollen  angewendet  werden,  eine  vernünfftige  Wahl  gemachet, 

und  nur  diejenige  darzu  gelassen  werden,  von  welchen  in  der  Folg 

nutzliche  Diensten  für  das  Vatterland  zu  erhoffen  seynd,  als  ordnen  und 

befehlen  Wir  sonderlich ,  dass  nicht  allein  diejenige,  welche  mit  einer 

mercklichen  äusserlichen  Ungestalt  und  Mangel  behafftet  seynd,  als  wo- 

durch sie  gemeiniglich  an  ihrem  Glück  und  suchender  Beförderung  in 

Zuknnftt  gehinderet  werden,  sondern  auch  ohnvermögliche  und  arme 

Anssländer,  welche  sich  nur  zu  anderer  Belästigung  mit  Bettlen  ernähren, 

und  was  sonsten  derley  Gattungen  untüchtiger  Leüthen  seyn  mögen ,  zu 

denen  Schuhlen  nicht  sollen  auftgenohmen  werden,  welches  Wir  von  denen 

*)  Der  Separat-Abdruck  hat  hier  „Regierung". 

**)  In  dem  Separat-Abdrnck  heisst  es  dafür:  „Die  ersten  Gründe14. 

***)  In  dem  Separat-Abdrnck  steht  für  „und"  das  Würtchen  „mithin", 

f)  Das  Würtcheu:  „billig"  fehlte  in  dem  Separat-Abdruck. 
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Kindern  deren  ohnbemittleten  inländischen  Bürgeren  und  Balleren,  wofern 

sie  nicht  von  einer  sonderbar  fürtrefflichen  Fähigkeit  wären,  anff  gleich? 

Weiss  verstehen:  inniassen  dieselbe  meistenteils  dem  gemeinen  \V.^n 

nur  beschwehrlich  seynd  und  ihren  Elteren  sowohl  als  sieh  selben 

durch  schädliche  Aufl'wendung  vergeblicher  Kosten  das  Verderben  nbe 

reiten,  hingegen  durch  den  Feldbaw,  durch  Handwercker  und  andere  nahr- 

sambe  Gewerbsehafften,  *)  deren  ohnehin  viele,  so  doch  sehr  nutzbar  ond 

nothwendig  seynd,  in  Unserer  Statt  und  Landen  annoch  abgehen,  *kh 

weit  besser  helffen  und  bequähmer  fortbringen,  anbe^  gute  und  einträg- 

liche Unterthanen  abgeben,  oder  auch  ihr  Glück  zu  dem  Schutz  de* 

Yatterlandts  in  dein  Krieg  suchen  können.  Derne  Wir  noch  ferner  mit 

ernstlicher  Mahnung  beyfüegen,  dass  in  dem  Kall,  wo  dergleichen  «Hier 

anderen  Jungen  der  Zutritt  in  die  Schulden  wäre  anfänglich  verstattet 

worden,  wan  sie  hernach  in  dem  Studiren  entweder  aus  Ermanirelani 

der  natürlichen  Fähigkeit  oder  deren  Mittlen  keinen  rechten  F<>rtiMn<r 

nehmen  oder  böse  Sitten  und  Untugenden  an  ihnen  verspühren  lassen, 

selbigen  in  höhere  Schuhlen  fortzuschreiten  nicht  solle  erlaubet,  sondmi 

sie  vielmehr  darauss  gäntzlich  verwiesen,  auch  ihnen  kein  Allni"v-n 

weder  in  denen  Viertelhöffen,  weder  von  anderen  zu  Unterhaltung  armer 

Studenten  gewidmeten  milden  Stiftungen  weiters  gereichet  werden, 

welches  Wir  allen  Denen,  so  dar  zu  bestellet  seynd.  dergestalten  aarf 

ihre  Pflichten  legen,  dass  sie  solches  ohne  partheyliche  Ubersehon:: 

gewiss  und  ohnfehlbahr  vollziehen,  auch,  wie  es  geschehen  seye.  mittel* 

Schriftlicher  Verfassung  einer  ordentlichen  an  dem  End  jedes  Sebubi- 

jahrs  zu  machen  habenden  Verzeichuus  von  sothanen  auss  denen  Schuhen 

verwiesenen  untüchtigen  Studenten  Uns  oder  unseren  Nachkommen  m 

der  Regierung  gchorsambst  berichten  sollen.  Nicht  weniger  solle  von 

denen  Leüthen  geringeren  Staudts,  jedoch  unter  der  oberwähnten  Maa- 

und  unter  Aussnahmb  einer  besonders  groser  Fähigkeit,  keiner  die  Frey 

heit  haben,  mehr  als  einen  Sohn  studiren  zu  lassen,  wodurch  hingen 

drnenjenigen,  welche  in  einem  höheren  Weesen  sich  befinden,  kein 

gcsezet  wird.    Wir  halten  : 

Fünft tens  zu  mehrerer  Erleichterung  der  Jugend  für  b^n.iLn 

und  nothwendig,  dass  in  den  Schuhlbücheren  wenigstens  von  der  erst'-n 

und  zweyten  Schuhl  die  Keglen  der  Lateinischen  Sprach  sollen  teftarl 

gesetzet  und  beygetrucket  werden,  allermassen  «dinschwer  zu  eracbiea 

ist,  wie  hart  es  fallen  müsse,  auss  deine,  was  man  nicht  ver^teh^t  <li- 

*)  In  dem  Separat-Abdrnek  ist  hier  noch  beigesetzt:  ..aud  HanJthir 

ii  n  g  e  n'\ 
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l'nterrichtung  für  dasjenige  zu  ziehen,  was  man  erst  lehrnen  solle,  mit- 
hin was  gleichergestalten  unbekannt  ist.    Und  gleichwie 

Sechs tens  die  Erkanntem  und  Liebe  Gottes  der  Ursprung'  alles 

Guten,  und  dessen  Furcht  der  Anfang  der  Weissheit,  mithin  vor  allem 

liilliir  und  gebürlich  ist.  dass  die  Studenten  von  ihren  jüngeren  Jahren 

an  mit  Sorgfalt  und  Kmbsigkeit  alsobald  in  deme  unterwiesen  werden, 

wass  zu  gründlicher  Kegreiffung  der  weesentlichen  catholischen  Glaubens- 

I'Iir  und   zu   Führung    eines    aufferbawlichen  christlichen   Ehren-  und 

Sittenwandels  vorträglich  und  erforderlich  ist.  als  solle  iürnehmblich  dahin 

getrachtet  werden,  dass  der  Jugend  dasjenige  wohl  möge  beigebracht 

werden,  was  der  wahre  christcatholische  Glauben  und  ein  sittliches.** 

tugentsambes  Leben  erforderet:  zu  welchem  Ende  nicht  allein  die  ge- 

wöhnlieh aufgebende  Pensa  und  Argumenta  eine  gute  Sittenlehr  enthalten 

sollen,  welche  unter  anderen  auss  denen  Sprichwörteren  Salomonis,  Libris 

Ecclesiasticis  und  guten  geistlichen  und  sittlichen  Lehrbücheren  können 

gezogen  werden,  sondern  es  solle  zu  denen  gedachten  Pensis  und  Ar- 

irnnientis  vordersambst  genohmen  werden,  was  nach  Unterschied  deren  in 

<l^m  Jahr  einfallenden  Festtagen  denen  Studenten  darüber,  auch  über  die 

catholische  Cereinonieu  zu  einer  Erleitherung  und  zu  rechter  Erkanntnils 

deren   Glaubenssachen   und   deren   heyligen   Geheiinnüssen    dienen  kau, 

welches  ohnehin  von  der  Kistoria  sacra  einen  Theil  aussmachet.  Damit 

aber  auch  feiners  nichts  versäumet  werde,  was  zu  sothaner  jungen  Knaben 

künrttigem  Glüekh  beförderlich  seyn  und  dieselbe  in  den  Stand  sezen 

kan.  mit   zunehmenden  Alter  dem  gemeinen  Weesen  und  ihrem  Vatter- 

land  nutzlich  dienen  zu  können,  als  sollen  in  denen  obberührten  Schuhl- 

büchern  nebst  anderem  die  prima  Elementa  Historiae  Universalis  von 

Erschaffung  ihr  Welt  bis  auff  jetzige  Zeiten,  ingleichen  von  einer  oder 

aiid»  ivr  Historia  particulari  wiewohlen  auff  eine  leichte  und  kurtze  Weiss 

beygefüeget  werden.-  deme  Wir  die  gnädigste  Erinnerung  anhiingen.  da»>. 

Absehon  von  solchen  Elementis  Historiae**;,  so  viel  dem  Alter  und  der 

Fähigkeit  solcher  jungen  Leüthen  gemäs  ist,  etwas  in  gewissen  Tagen 

un<l  Stunden  von  denen  Magistris  kan  aussgeleget.  auch  denenselben  zu 

•i  Das  Wortchen  ,  si  tt  I  ich  e s  ■  fehlt  in  dem  Separat-Abdruck. 

•*)  Der  Separat-Abdrtick  fügt  zwischen  dieses  uud  das  nächstfolgende  Wort 
Nachstehendes  ein:  .vurdersamst  aber  in  der  ersten  Schul  von  denen 

.Geschichten  des  alten  Testaments  bis  auf  die  Geburt  nnsers 

.  Q  e  r  r  u  n n  d  II  e  y  1  a  n d  s  Jesu  Christi,  mit  Auslegung  einiger  in  der 

„Historie  vorkommenden,  sonsten  nicht  gemeinen  Wortern,  in  der 

.zreyten  Schnl  aber  von  denen  Geschichten  des  neuen  Testa- 

-ra©nl«]s  mit  Krklahrung  der  in  der  Chronologie  und  Zeitrechnung 

.gebräuchlichen  Wörtern.41 
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dem  Ausswendiglehrnen  vorgegeben  werden,  jedannoch  von  be*sm-r 

Nutzbarkeit  seyn  werde,  dass  in  denen  zweyen  untersten  Schuhlen  auf 

die  Glaubens-  und  Sittenlehr  die  vorzügliche  Absicht  genohmeu,  mit  <to 

Historie*)  aber  der  ernstliche  Anfang  erst  in  der  dritten  Schnhl  oder 

Syntaxi  gemacht  werde.  Was 

Siebentens  die  drey  andere  Schulen  deren  sogenannten  **  i  Hn- 

maniorum  anbelanget,  darinnen  sollen  die  Studenten  über  dasjenige,  wa* 

einer  jeden  besondere  Eygenschafft  sonsten  erheischet,  in  Stellon?  rin*-s 

Lateinischen    und   Teutschen    guten  Brieffs    wohl   mitgeübet,  and  die 

Chriae,  Orationes  etc.  dergestalten  auffgegeben  werden,  dass  historische 

Materien  darzu  gebrauchet  und  also  zu  Erlernung  der  Historie  die  be- 

ständige HUlff  gegeben  werde,  wobei  die  Mythologia  ebenmässisr  nicht 

ausser  Acht  zu  lassen  ist.***)   Nicht  weniger  seynd  sothanef  )  Schulder  ia 

der  Griechischen  Sprach,  welche  bekanntlich  allen  Gelehrten  wohl  di'-a- 

samb  und  zum  Theil  nüthig  ist,  auch  in  der  Historia  sacra  und  profiUM 

einen  nutzbahren  Vorschueb  gibt,  mit  grösserem  Fleiss,  Sorg  und  EynVr. 

als  bishero,  sonderlich  aber  in  der  vierten  Schuhl  zu  üben.    Wie  Wir 

dann  zu  mehrerer  Förderung  dieser,  auch  der  Hebräischen  Sprag  dxs 

weitere  hiernttchstens  zu  verordnen  Uns  vorbehalten,  ansonsten  aber  n-»«h 

ferner  für  rathsamb  ansehen,  dass  nicht  allein  die  Studenten  von  deu^n 

vorgemeldeten  dreyen  Schuhlen  durch  Uebersetzung  Lateinischer  Arjm- 

menten,  Chrien  und  Orationen  in  das  Teutsche,  sondern  auch  die  v.»n 

denen   unteren   zweyen   Schuhlen    mit  Lateinischen   Kpistlen    und  der- 

•)  Der  Separat-Abdruck  bat  hier:  „mit  der  weltlichen  Historie"1. 

*•)  Im  Separat-Abdrnck  fehlt:  „sogenannten". 

***>  Zwischen  diesem  nnd  dem  folgenden  Worte  ist  in  dem  Separat-Abdruk 

noch  folgende  Erweiterung  eingefügt:  „annebenst  noch  gonde  r  heitlieh 

„in  der  dritten  Schul  die  historische  Unter richtnng  von  deaea 

„vier  Monarchien  deren  Assyriern,  Persern,  Griechen  ooi 

„Römern  mit  einer  Einleithung  in  die  alte  nnd  neue  Geographie 

„anch  einem  Znsatz  von  Müntz-Sachen;  sodann  in  der  viertenSchcl 

„von  denen  Leben  nnd  Thaten  deren  Römischen  Kaysern  seither 

„achtzeheu  Jahrhunderten  mit  einem  Anhang  von  der  Wappet- 

„kunst,  und  endlich  in  der  fünfften  Schul  von  denen  Geschicktes 

„deren  Römischen  Päpsten  mit  beygefügten  verschiedenen  Alpha- 

beten zu  leichterer  Lesung  und  Verstehung  deren  alten  Ur- 

kunden und  Diplom atura  die  Lehr  und  Weisung  zu  geben  ist  >zu 

„welchem  allem  die  obgedachte  Schul-Bücher  auch  würchlich 

„dermahlen  eingerichtet  seynd). 

f)  In   dem  Separat-Abdruck    heisst   es:    „die    vorerwehnte-  «tat: 

„sothaue". 
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gleichen*)  zum  öft'teren  sollen  geübet  werden,  wodurch  dieselbe  sowohl 
in  der  Lateinischen  Sprach  einen  grösseren  und  leichteren  Fortgang 

gewinnen,  als  auch  die  Tentsche  Muttersprach  (welche  nach  ihrer  Für- 

trefflichkeit und  überflüssigen  Reichthumb  billigcrniassen  in  einer  höheren 

Achtung  solle  gehalten**)  und***)  nicht  mit  so  vielen  eingeflickten,  un- 

nöthigen  frembden  Worten  gleichsam  zu  einem  Spott  des  edlen  Teutschen 

Yolcks  zerstümmelet  und  verdorben  werden)  recht  und  rein  zu  reden  und 

zu  schreiben  füeglicher  lernen  können. f)  In  Insonderheit  aber  solle  die 

auff  so  vielfaltige  Art  nutzbare  Kunst  der  YVohlredenheit  mit  erforder- 

lichen Fleiss  und  sorgfältiger  Auffmercksambkeit  gelehret  werden,  wess- 

wegen  wir  dan  die  gnädigste  Erkliihrung  allbereit  gethan  haben  und 

solche  hiemittt)  nochmahlen  wiederhohlen,  dass  ein  beständiger  Professor 

Rhetorices  zu  dieses  Vorhabens  besserer  Befolgung  solle  unterhalten 

werden,  welches  bey  allen  anderen  wichtigen  Wissenschaften  nndfff)  Lehr- 

meistern ebenmassig  sehr  rathsamb  scheinet  und  desshalben  in  offtge- 

dachter  unserer  Universität  bey  verschiedenen  Stellen  würeklich*t)  ver- 

anstaltet worden  ist,  inmassen  solche  MHnner  ohne  schädliche  von  an- 

deren Verrichtungen  entstehende  Zerstrewung  die  Zeit  und  Bequemlichkeit 

haben,  ihrem  Ambt  ernstlicher  und  prründlicher  obzuliegen,  mithin,  was 

sie  Selbsten  in  mehrerer  Vollkommenheit  besitzen,  auch  anderen  mit 

grösseren  Nutzen  mittheilen  können.    Da  nun 

Achtens  aus  dem  Obigen  von  Selbsten  erfolget,  dass  newe  Schuhl- 

bücher  zu  verfassen  und  zu  trucken  seyn,  als  sollen  nebst  denen,  so  aus 

nnserem  gnadigstem  Befehl  allbereits  verfertiget  worden,  auch  die  noch 

übrige  mit  behöriger  Aussarbeitnng  nach  und  nach  gemachet,  auff  Kosten 

Unserer  Universität  auftgeleget  und  hingegen  andere  Schuhlbücher  allda 

verbotten  werden,  auff  dass  mit  Hülff  des  darzu  ausgebettenen  und  schon 

ertheilten   allergnüdigsten   kayserlichen  Privilegii   derselben   die  damit 

*)  Der  St'parat-Abdrutk  setzt  hier  noch  das  Wörtchen:  „fleissig**  bei. 

**)  In  dem  Separat-Abdrnck  ist  statt  „solle  gehalten*1  gesetzt:  „zu  haben"- 
and  dann  folgt  noch  die  Einschaltung :  ..auch  recht  und  rein  zu  reden 

und  zu  schreiben  sollen  angehalten  und  von  dem  ungeschickten 

Fehler  abgemahnet  werden,  dass  solche 

***)  Das  Wörtchen  „und"  fehlt  natürlich  in  dem  Separat-Abdrnck. 

f)  In  dem  Separat-Abdruck  fehleu  die  Worte  von:  „recht  und  rein  — 

lernen  können*. 

ff)  Das  Wörtchen  „hiemitw  fehlt  in  dem  Separat-Abdrnck. 

ftf)  Statt  „und"  heisst  es  in  dem  Separat-Abdrnck  „wegen  deren44. 

*f)  Hier  ist  in  dem  Separat-Abdrnck  „von  Uns"  eingeschaltet. 
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habende  Ausgaben  mit  desto  grösserer  Gewissheit  wieder  mögen  ers.zd 

und  vergilbtet  werden.    Wir  haben 

Neuntens  kein  Bedenckhen,  dass  die  Stunden  mehrenwhnt'n 

Schulden  nach  dem  bislierigen  Gebrauch,  nehmblich  frühe  von  halb  siel«» 

Uhren  bis  halb  sehen  und  nachmittag  von  halb  eins  bis  vier  no<b 

ferner  ohne  Abkürtznng  mögen  beobachtet  werden.  Umb  nun  von  dm*n 

unteren  Schuhlen  zu  den  höheren  und  zwar  zu  der 

> 

Philosophia 

C  u  m  E  t  h  i  c  a  e  t  M  a  t  h  e  s  i 

iurzuschreiten,  so  wären  zwarn 

Zehentens  unterschiedliche  trifftige  Ursachen,  KrafTt  deren  die 

bishero  darzu  verwendete  Zeit  biss  zu  den  völligen  Aussgang  des  dritte 

Jahrs  zu  Verlängeren  und  zu  erstreckhen  seheinete,  theils  damit  man 

mehrere  Gelegenheit  habe,  die  darinnen  vorkommende  und  darzu  g'ehöriir* 

nutzliche  Dinge  besser  aussarbeiten  zu  können,  theils  weilen  die  zr- 

schwinde  Durchlauffung  deren  Schuhlen  der  Jugend  selbsten  zu  eium 

nachtheiligen  Schaden  gereichet,  da  selbige  in  einem  nnzeitigeii  Alter 

und  vor  genugsamber  Vestsetzung  der  Vernunfft  zu  einer  allzu  irr-j^n 

Frevheit  kommen,  deren  sie  hernach  zu  einem  liederlichen  Mis>i:r:raii? 

und  bösen  Untugenden  mit  ihrem  eygenen  Verderben,  auch  ihrer  Eltern 

und  Anverwanden  Verdruss  und  Unehr  sich  öfl'ters  inissbrauchen:  da 

nichts  desto  weniger  viele  erhebliche  Bedenekhlichkeiten  und  starckr 

Unser  landtsfürst-,  vätterliche  Gemüth  bewegende  Hindernisse  in  d^iu 

Weeg  stehen,  so  wollen  Wir  ohne  Veränderung  noch  künfftig  gesch^h'-ii 

lassen,  dass  nach  der  bisherigen  Gewohnheit  in  dem  Julio  des  dritte 

Jahrs  von  der  Philosophie  der  Schluss  gemachet,  und  die  PronotM 

Magist rorum  et  Baccalaureorum  vorgenohmen  werde.  Damit  aber  dr>- 

halben  von  demjenigen,  welches  zu  lernen  denen  Studenten  am  m*-hri«t'iL 

vortheilhafftig  ist,  dannoch  nichts  versauinet  werde,  so  wollen  Wir 

Eilfftens,  dass  die  undienliche  und  überflüssige  in  leeren  nni 

eitlen  Worten  schier  alleinig  bestehende  Händel  nnd  nnbehellffli*  b* 

Zanckfragen  auff  alle  mögliche  Weiss  sollen  eingeschrencket  und  abr^ 

schnitten,  dahingegen  andere  Sachen,  welche  einen  grösseren  Vortkfl 

bringen  und  sowohl  für  sich  selbsten,  als  wegen  deren  höheren  Wi?*ra- 

schürften  erspriesslich  seynd,  genauer  besorget,  auch  was  von  sokVt]  ia 

denen  verwichenen  Zeiten  unterlassen  worden,  neuerlich  eingeführt  tu*! 

geiehret  werde.    Diesem  nach  sollen 

Z wülff tens  in  der  Logiea  die  wahre  und  rechte  Gnim^tzinurr-n 

von  der  Dialectica,  welche  den  Verstand  wohl  verschürprlet  und  all  ?  w:r 
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citrer  Einsicht  und  statthaftem  unbetrüglichen  Beweiss  zu  beurtheilen, 

den  Weeg  zeiget,  vürdersanibst  gelehret  werden.    Gleichwie  auch 

Preyzehents   zu   mercklichein  Vortheil   gereichen    wird,  dass 

in  dieser  Schuhl  der  Anfang  gemachet,  und  hernach  durch  die  gantze 

Philosophie  fortgefahren  werde,  neben  dem  Hauptwerck  einige  andere 

Wissenschafften,  welche  ausser  ihrer  sonderbahren  Nutzbarkeit  auch  eine 

ansehnliche  Zierd   geben  und  keiner  gar  grossen  Zeit  und  Mühe  von- 

nöthen  haben,  dermahlen  aber  an  einem  gelehrten  Mann  fast  unentbehrlich 

geforderet  werden,  mit  geschicklicher  Eintheilung  beyzumischen,  und  die 

Studenten  darinnen  zu  unterrichten,  also  haben  Wir  bereits  gnJtdigst  ver- 

ordnet, dass  nicht  allein  der  Professor  Matheseos  die  Geographiam  ordi- 

nariam   mit   der  Abtheilung  und  Erkanntnuss  des  gantzen  Erdbezircks 

nach  dessen  völligen  Begriff  und  habenden  Creysen  und  Linien  sambt 

deren  Zusammenhang  und  Übereinstimmung  mit  denenjenigen,  so  an  dem 

Himmel  *)  bemercket  seynd ,  nebst  der  Hydrographia  und  dem ,  was  die 

Wässer  und  das  Meer  betrifft,  in  einer  freyen  Jedermann  offenen  Schuhl 

hintüro  lehren  und  darzu  wenigstens  drey  Tage  wöchentlich  anwenden 

solle,  sondern  Wir  haben  auch  biss  auff  anderwHrtigen  Hefehl  veran- 

staltet,   dass   durch   den    Professoreni    Historiarum    einssweilen   in  der 

*'eojrraphia  historica  wegen  deren  in  jedem  Land  regierenden  Herren 

nnd  der  Form  der  Regierung  wegen  Veränderung  der  Reichen  und  Auss- 

ziehnng  deren  Volckhern  auss  einem  [Land]**)  in  das  andere,  und  wass 

ferner  dahin  gehörig  ist ,  ingleichen  von  der  Re  litteraria ,  diplomatica, 

nnmmaria  und  der  Arte  heraldica  zu  besserer  l'bung  deren  lehrbegierigen 
Zuhörern  einige  Unterweissung  solle  gegeben ,  und  von  der  zu  Haltung 

Beiner  ordentlichen  Collegien   gewidmeter  Zeit  etwa  die  letzte  Viertel- 

stnnd  darzu  gebrauchet  werden.    Nicht  weniger  sollen 

Vi  erzen  ents  in  der  Physica  und  ganzer  übrigen  Philosophi 

die  Curiositates  eruditae  in  gebührende  Achtung  gezogen,  und  sonder- 

beitlich  in  deine,  was  ad  materiam  de  mundo  et  coelo ,  de  elementis,  de 

motu,  de  duratione  et  tempore  und  ad  libros  de  animastica  etc.  gehörig 

i*t.  auff  die  Philosophiam  experimentalem  die  mehriste  Sicht  genolimen, 

anbey  von  der  mathesi  diejenige  Theil  vorzüglich  zur  Lehrnung  erwehlet 

werden ,  welche  die  gröste  Nutzbarkeit  verschaffen  können ,  wiewohlen 

auch  die  andere  unschön  an  sich  Selbsten  nicht  durchgehendts  diensambe 

Stück,  als  die  astronomia  und  was  dorthin  einlauffet.  nicht  gar  zu  ver- 

gessen seynd,  damit,  wer  solche  wenigstens  nach  denen  gemeinen  Cirund- 

*)  In  dem  Separat-Abdruck  heisst  es:  .an  dem  Globo  des  Himmels1*. 

**)  Fehlt  in  unserer  Vorlage. 
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Sätzen  zu  lernen  den  Lust  hat,  auch  in  diesem  seinem  Verlan?««  mit 

Zufriedenheit  könne  begnüget  werden,  und  darinnen  kein  Mangel  ergcht-uvu 

möge.    Zu  dessen  mehrerem  Behueff  haben  Wir 

Fünffzehents  nicht  allein  gnädigst  anbefohlen,  dass  derj*m>. 

welcher  zu  der  freyen  und  ohnentgeltlicher  Unterrichtung  in  der  Schrei 

berey  und  Rechenkunst  bestellet  worden,  darinnen  noch  fernerhin  stäi« 

fortfahren  solle,  sondern  Wir  haben  auch  einen  eygnen  darzu  tauglichen 

Mann  besonders  auffgenohmen ,  welcher  die  Architecturam  civilem  rt 

inilitarem  nach  ihrem  völligen  Begriff  einen  jeden,  der  solche  zu  bmen 

gesinnet  ist,  öffentlich  und  ohne  Entgelt  zu  lehren  von  Uns  gnädirrf 

angewiesen  worden.    Wir  bestätigen  dabey 

S  e  c h  s  z  eh e n  t e  na  die  allbereit  löblich*)  gemachte  Anurdnanc. 

dass  die  mathesis  eine  freye  jedermann  zu  beliebigen  Zutritt  offensive  ini- 

Lection  seyn  solle ,  mit  dem  weiteren  Zusatz ,  dass  selbige  zu  m»  hi>i>r 

Aussbreitung  des  davon  hoffenden  Nutzens  in  Teutecher  Sprach 

gegeben  werden,  iudeiue  solchergestalten  ein  jeder,  der  darzu  einen  Lik 

hat.  und  sonderlich ,  welche  auff  die  Bawkunst ,  Feldmesserey,  MahltfVT. 

Bildhawerey  und  verschiedene  andere  geschickhte  und  achtbahre,  t^y 

denen  jetzigen  Zeiten  nöthige,  auch  dem  gemeinen  Weesen  ersprießlich* 

Gewerb  und  Handwerker*'*)  sich  betleissen,  ingleichen  auff  Kriegs-  aal 

Bevestigungssachen  sich  legen  wollen,  davon  ihren  Vortheil  ohngehindrn 

ziehen  können,  welcher,  damit  er  desto  grösser  und  gewisser  seye.  donh 

die  würckhliche  Übung  zu  beförderen,  und  die  gebende  Lehr  durch  <ta 

davon  zeigenden  Gebrauch  und  machende  Demonstrationen  zu  erklälir>r. 

und  zu  erleichteren  ist,  immassen  Wir  zu  diesem  Ende  die  etwa  imL 

abgängige  Instrumenten  und  andere  Erfordernusse  nach  luid  nach  Ann 

schaffen  gnädigst  befohlen,  anbey  wegen  der  durch  gegenwärtige  V#r 

Ordnung  etwa  zuwachsenden  grösseren  Bemühung  denen  ProtVss  ri^ 

Philosophiae  sowohl,  als  auch  Theologiae  vermittels  eines  b.sondrpL 

Decrets  einige  Vermehrung  der  Besoldung  zugeleget  haben. 

Siebenz ehentens  wird  auch  darauff  stäts  zu  sehen  seyn.  da- 

zu  denen  Disputationibus  menstruis  et  impressis  jedesmahl  besonder  aa- 

erlesene  Materien  genohmen  werden,  welche  die  Begierd  zu  sothan-r 

Wissenschafft  zu  erwecken  und  zu  vermehren,  auch  das  Lob  der  Uni- 

versität zu  vergrösseren  dienlich  seynd :  wie  dan  ebenfalls  diejenk- 

welche  pro  defensione  inaugurali  einige  Unkosten  zu  verwenden  di»- 

*)  Statt  „löblich"  findet  sich  in  dem  Separat-Abdrnck  „von  ans-. 

**)  In  dem  Separat  -  Abdruck  lieisst  es:  „tiewerb,   Handwercktr  Iii 

Künsten". 
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danckhen  heogen,  dahin  sollen  angeleithet  werden,  dass  sie  mehr  auff 

philosophische  und  ethische  wohlausgeführte  und  in  den  Truek  zu  geben 

seyende  Dissertationes  sambt  denen  nach  des  Wereks  Beschaffenheit 

darzu  etwa  gehörigen  Kupfferstichen ,  als  nach  der  bisherigen  Ge- 

wohnheit auff  Augspurgisehe  Bilder  solche  anlegen  mögen:  wobey  doch 

unbenohmen  seyn  solle,  wan  jemand  das  Bildnus  eines  grossen  Herrn, 

dem  er  vieleicht  seine  Theses  zuschreibet  oder,  was  sonsten  nach  Be- 

wandnus  deren  UmbstUnden  für  rahtsain  erachtet  wird,  in  Kupffer  wolte 

stechen  lassen,  dass  er  solches  ohne  Hindernus  vollziehen  könne. 

Nachdeme 

A  cht  zeh enten s  die  Ethica  nebst  anderen  in  dem  sittlichen 

Leben  sich  llusserenden  Nutzbarkeiten  auch  zu  Erlernung  deren  wahren 

prineipiorum  juris,  naturalis  et  gentium  vieles  bey traget,  als  ist  Unser 

gnädigster  Will,  dass  künfftig  eine  mehrere  Zeit,  als  bishero  üblich 

gewesen,  darzu  angewendet  und  selbige  mit  Ausslassung  einiger  in  Meta- 

physica  vorkommenden  entweder  gar  keinen  oder  doch  sehr  wenigen 

Nutzen  bringenden  Materien  solle  gründlich  gelehret,  anbey  in  denen 

Disputatiunibus  philosophieis  menstruis  et  i  lauguralibus  impressis  jeder- 

zeit etliche  Theses  ex  Ethica  sollen  beygesetzet  und  darüber  disputiret 

werden.    Gleichwie  nun 

X  e  u  n  z  e  h  e  n  t  e  n  s  der  Billigkeit  gemUss  ist ,  auch  die  gezimende 

Achtung'  des  Gradus  erheischet,  dass  nicht  ein  jeder  ohne  Unterschied 

zu  der  Promotion  solle  gelassen  werden,  indeme  es  auch  nicht  auff  die 

Zahl,  sondern  auff  die  Gelehrtheit  und  den  Verdienst  deren  Promovendo- 

rnm  ankommet,  also  ist  Unser  gnädigster  Befehl,  dass  in  Gleichförmigkeit 

dessen,  was  Wir  wegen  denen  unteren  Schuhlen  verordnet  haben,  auch 

in  einer  jeden  von  der  Philosophie  die  Studenten  am  Ende  des  Jahres 

förmlich  sollen  examiniret,  die  Unwissende  und  Unfähige  nicht  weiters 

und  noch  vielweniger  ad  ipsam  Promotionem  zugelassen,  annebens  jene, 

s<.  entweder  wegen  übler  und  ohnanständiger  Aufführung  aus  denen 

Schuhlen  Verstössen  werden  oder  ohne  Abschied  davon  Selbsten  austretten, 

von  keiner  höheren  Faenltät  jemahlen  sollen  angenohmen,  sondern  ihre 

ordentliche  Testimonia  vorhero*)  zu  zeigen  vorhero  augehalten,  im 

widrigen  Fall  die  Professores  und  die  Facultüt  Selbsten  zur  Verant- 

worttnng  ohnfehlbahr  gezogen  werden.  Wir  wollen  auch,  dass  faule 

und  liederliche  Purseh,  welche  unter  dem  Yorwand  des  Studierens  sich 

in  dasiger  Unserer  Hauptstatt  auffhalten  und  demselben  in  der  That 

nicht  obliegen,  sondern  in  dem  Missitrgang  einen  bösen  und  sträflichen 

*)  Das  Wurtcbeu  .vorhero-  fehlt  iu  dem  Separat-Ahilna-k. 
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Wandel  führen,  darinnen  nicht  sollen  geduldet,  sondern  auff  vorherig 

an  seine  Behörde  abstattenden  Bericht  aus  derselben  zu  weichen  uul 

sich  anderwärtig  hinzubegeben  angewiesen  werden.  Damit  aber,  wan 

iu  der  Philosophie  wenigere  promoviret  werden,  selbigen  die  Ki>*t"ii 

wegen  abgehendem  Beytrag  deren  übrigen  nicht  zu  schwehr  fallen  in<cvn. 

als  befehlen  Wir  ferner,  dass  solche  in  Zukunfft  eingezogen  und  der 

überflüssige  in  dem  Gebrauch  •)  seither  gewesene  äusserliche  Pracht  >..lle 

gemässiget  und  verminderet  werden. 

Was  anbelanget  die  edle 

M  e  d  i  c  i  n . 

welche  Gott  selbsten  wegen  ihrer  Notwendigkeit  zu  ehren  gebotteu  hat. 

hierüber  ist  einem  jeden  sattsamb  bekannt,  wie  nutzlich  und  uhnmt- 

behrlich  diese  Wissenschafft  seye ,  auch  wie  viel  dem  gemeinen  W.  -- >n 

daran  gelegen,  dass  sie  in  ihrer  rechten  Vollkommenheit  erlernet  uud 

mit  behöriger  Achtsambkeit  und  Liebe  getrewlich  geübet  werde,  in  An- 

sehung, dass  bey  derselben  eines  Theils  der  Gesundheit  und  dem  Leben 

des  Menschen  durch  Unwissenheit,  Irrthnm  und  Fahrlässigkeit  ohnwied«-r- 

bringlich  geschadet,  hingegen  durch  gründliche  Krkanntnus  der  Krawk- 

heit  und  diensamber  Hülffsmittel  vergnüglich  und  lobwürdig  s-motzet 

wird,  anderen  Theils  aber  selbige  wegen  ihrer  Weitläufigkeit  und  darinn^c 

sich  ereignenden  vielfältigen  Umbständen  und  bedenckhlichen  Zuteilen  v  n 

einer  solchen  Sch würigkeit  ist,  dass  zu  derselben  gäntzlicher  und  »»ha- 

mangelhaffter  Begreiffnng  ein  unermütheter  Fleiss.  besondere  reiflV  Au5 

merksambkeit  und  tieffes  Nachsinnen  mit  beharrlicher  Anwendung  v.»n- 

nöthen  ist.  Umb  nun  diese  iu  ihr  wahres  Auffnehmen  zu  bringen.  >.» 

befehlen  Wir  gnädigst  und  wollen,  dass 

Z  w  a  n  t  z  i  g  s  t  e  n  s  die  Professores  Mediciuae  nicht  allein  ihr  Ambt 

zu  Erfüllung  der  auff  Pflichten ,  Ehr  und  Gewissen  ihnen  obliegend« 

Schuldigkeit  durch  embsige  und  getrewe  Unterrichtung  deren  Stnd*iit»-?: 

sowohl ,  als  durch  sorgfältigen  und  willigen  Beystand  deren  Kram  k'n 

ohne  Tadel  zu  versehen  sich  bestens  sollen  angelegen  seyn  lassen  nud 

der  Wichtigkeit  ihres  Berueffs  ein  gäntzliches  Genügen  zu  thu«u  >i«a 

jederzeit  befleissen ,  sondern  auch  ihre  Lehrschühler  naohtrückli-  a 

ermahnen,  dass  sie  die  Bequähmlichkeit ,  welche  durch  kostbahre  Ein 

richtung  des  Horti  botanici,  Theatri  et  Exercitii  anatomici,  Bibliothekar 

publieae  und  sonsten  ihnen  und  anderen  zu  ihrem  grossen  Y-mhfil  v-r 

schartet  worden,  und  welche  annebens  die  viele  Spithaler**)  und  Kran« kea- 

l  „In  dem  Gebrauch4-  fehlet  in  dorn  Separat-Abdrncfc 

**)  In  dem  Separat- Abdruck   ist  vor  Spithaler  das  Wurtchen  -htesig*:,- 
beigesetzt. 
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hätiser  ihnen  an  die  Hand  geben,   wohl   zu   benutzen   nicht  versäumen 

sollen ,  fürnehinblich  aber  denen jenigen .  welche  zu  seiner  Zeit  das  Ver- 

trauen auff  sie  setzen  und  in  vorfallenden  Ohnnasslichkeiten  sie  zu  Habt 

zielten  und  gebrauchen   werden ,   nach    ihren   Knifften   mit  Embsigkeit, 

Sorg  und  christlicher  hieb   alle  mögliche  Hülff  leisten  und   auff  keine 

Weis  etwas  an  ihnen  vernachlässigen,   viel  weniger   selbige   in  ihren 

Nöthen  gar  verlassen,  oder  durch  Verweigerung  der  von  ihnen  Verlan 

Landen  Hesuchung  zu  ihrer  Hetrangnus  misströsten ,  oder  durch  andere 

unfreindliehe   und  harte  bey  dergleichen  Hewandnus  und  Hegebenheiten 

dem  wahren  Christenthum,  der  Ehr  und  denen  Rechten  wiederstrebende 

Bezeignngen  aus  Trägheit,  Forchtsanibkeit  oder  vorschützenden  nichtigen 

Ursachen  denen  Kranck'ien  ihren  ohnedem  habenden  Last  noch  schwerer 

und  empfindlicher  machen,  sondern  stäts  gewissenhaft  betrachten  sollen, 

dass  sie   vor  Gott   und   der  Welt   sich   dardurch   eine   grosse  Verant- 

worttung  zuziehen,  auch  nebst  l'nehr  und  Verlust  des  sonsten  zu  ver- 

hörten habenden  Seegens  sich  der  zeitlich-  und  ewigen  Straff  werden  zu 

Möjchten  haben.    Aull'  dass  aber 

Kinundzwaiitzigstens    aller  thuenliche   Vorschueb  gegeben 

werde,  dass  diese  so  heylsaine  und  uothwendige  Wissenschafft  könne  mit. 

>attsambeii   Grund   erlernet   werden,  wozu  das  Exercitium  anatomicum 

olinumbgäiiglich  erforderet  wird,  inimassen  nicht  möglich  ist,  dass  der 

Medicus  von  dem  Zustand  eines  Krancken  mit  Sicherheit  könne  urtlieilen 

••der  demselben  eine  zuverlässige  Hüllt*  geben,  wan  er  nicht  die  eigent- 
liche   Heschaffenheit   und   die   gantze   von   der  göttlichen  Allmacht  so 

künstlich   geordnete  Verfassung  des  menschlichen  Leibs,  den  behörigen 

Lauft  des  Geblühts  und  übriger  Sätften ,  auch  die  Verknüptfnng  und  den 

Zusammenhang   deren   vesten   Theilen   nebst   ihren    Verrichtungen  und 

H'eeserit  Ii  eben  Gehalt  wohl  verstehet,  alldieweileli  durch  derenselben  Aeu- 

dernng .  Stöhrung  und  Verhinderung  die  Kranckheit  verursachet  wird, 

wie  die  Genesung  erfolget ,  wan  selbige  in  ihren  natürlichen  Stand  und 

rechte  ( Ordnung  wieder   gesezet   werden ,   als   sollen   zum  wenigsten  alle 

vier  Wochen  öffentliche  Demonstrationes  anatomicae  und  in  denen  darzu 

meistens  bequilhmen  Monathen  derenselben  vier  in  Gegenwart  sambtlicher 

Frofessorn   feyerlich  gehalten  werden,  wiewohleii  auch  in  denen  anderen 

vi^r*    Monathen  sothane  i'bung  nicht  solle  völlig  unterbrochen,  sondern, 

wie  es*  «Ii*-  Zeit  leydet,  darinnen  beharrlich  fortgefahren  werden,  als«»  dass. 

wan  nicht  ein  gantzer  Cörper,  jedoch  ein  und  anderer  Theil  davon  vor- 

Lrenohmeii   von  der  Splanchnologia ,  Myologia  .  Neurologia  etc.,   so  viel 

*)  Das  Wörtchen  „vier"  fehlt  in  «b  in  !■>•■  parat- Abdruck. 

Gewöhn  bt«*  itt  t  nivcrsilät  Wirzlurfc'.   *.  Huid 



370 Urk.  Nr.  143  (1784). 

thuenlich  ist,  gelehret,  vermittels  deren  Sceletorum  »Ii»*  Osteolopia  £e<rtVn. 

die  Verbindungen  und  Operationes  gezeiget  und  andere  Exercitia  i  Iiirur 

gica  gepflogen,  ingleichen  Corpora  belluina  et  insecta  zergliederet  nn-1 

aimtomiret  werden,  worüber  sowohl,  als  über  ein  und  andere  dahin  tertttT 

einschlagende  Veranstaltungen  der  von  Cns  angenohmene  Vorsteher  »1-r 

Anatomie  seine  besondere  Weisung  bekommen  hat,  da  übrigens  auch  »Ii' 

junge  Mediei  zu  fleissiger  Bey Wohnung  bey  sot hauen  Demonstrationen« 

und  Exercitiis  anatomieis  sollen  ernstlich  von  denen  Professoribu>  aü^ 

malmet    und    in  denen   chirurgischen  Sachen  nothdürfftig  nnterrichw 

werden.    Zu  besserer  Beförderung   der   oberwehnten    gedey  blichen  Ab- 

sicht, und  damit  die  wahre  Chirurgie  in  ihren  rechten  Flohr  gebracht, 

auch  die  Barbierer  destomehr  dar  ZU  angetrieben  werden,  so  befehlen  Wir 

Z  wey  und zwantz igst ens  hiemit  gnädigst,  dass  ihr  Mei^r 

stück  solle  veränderet ,  und  anstatt  des  schlechten  Pflastersiedens  und 

dergleichen  hinführo  denen  Barbierern,  Praeparationes  und  DenionstrA 

tiones  anatomieas,  auch  Operationes  öffentlich  zu  machen,  solle  autf 

gegeben  werden.    Weilen  auch 

D  reyu  n  dz  wanzigste  ii  s  sehr  schädlich  und  nachth^ilig  ist.  wan 

die  Apothecken,  woraus  die  Mittel  zur  Genesung  und  Erhaltung  der  IV 

sundheit  müssen  genohinen  werden,  nicht  wohl  bestellet  Beynd,  aus  welrbr» 

Fehler  ohnausbleibliche  bösse  Folgen  zu  allgemeiner  Besehwehrun»-  er- 

wachsen, welche  nach  Möglichkeit  zu  verhüllten  höchst  billig  ist.  al- 

solle  die  schon  verfasste  Apothekerordnung  nach  derselben  nochiuahlis»  r 

ohnverweilter  Durchsehung  ohne  längeren  Anstand  verkündiget  und  dir 

Apothecken   mit   genauer  Beobachtung   ihrer  gantzen  Einriehtnmr  zta. 

öffteren  fürohin   durchsuchet  werden,  worüber  Wir  sowohl  wegen  d« 

Zeit,  wan  es  geschehen  solle,  als  wegen  deren  Personen,   welche  dari~ 

sollen  gebrauchet  werden,  das  Weitere  gnädigst  zu  befehlen  Ins  v  t 

behalten:  inzwischen  aber,  weil  diesfalls,  wo  es  ninb  des  Menschen  Leb*-» 

und  Gesundheit  zu  thuen,  alle  mögliche  Vorsorg  und  Behutsambkeit  tillif 

anzuwenden,  so  verordnen  Wir  einsweilen 

V  i  er  undz  wanzigst  ens  zum  voraus  gnädigst,  dass 

Apothecker  solle  schuldig  und  verbunden  seyn.  wan  derselbe  eine  < 

Position  anzustellen  des  Vorhabens  ist,  solches  l'nseivr  nachsre^tzMs 

Regierung  bei  zwanzig  Reichsthaler  Straff  jedesmahl  anzuzeigen,  welch* 

sodan  den  Statt-Physicum  darzu  abordnen,  dieser  aber  dem  IViaa- 

Facultatis  medicae  es  ohngcsäuinbt  zu  wissen  thuen  solle,  damit  mch 

ein  Professor,  wo  allenfalls  der  jüngste  unter  ihnen  solches  ohnwei?erii-; 

zu  verrichten  hat,  darzu  möge  bestimmet  werden,  welchem  nach  btyi' 

sowohl  die  ihnen  vorzulegen  seyende  Ingredientien  behörig   t  in>.  haa  : 
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uiid  ptüchtmässig  beurtheilen  sollen,  ob  sie  von  denen  rechten  Gattungen 

auch  nicht  verdorben  und  schadhafft  seyen,  ingleichen  ob  die  Compositum 

anff  gebührende  Weis  zubereitet  und  verfertiget  werde,  bey  welcher 

(Gelegenheit  Wir  kürzlich  noch  weiters  gnädigst  anregen,  dass  die 

junge  Medici*»  unter  anderen  genugsamb  sollen  angewiesen  werden,  dass 

sie  die  Materia  in  medicam  recht  kennen  lernen,  aueh  die  Zubereitung 

der  Arzueyen  verstehen,  uinb  so  wohl  bey  dergleichen  als  anderen  Vor 

fallenheiten  mit  gebührender  Vorsehung  und  ohnbetrüeglicher  Gewissheit 

verfahren  zu  können.    Wir  wollen  ferner 

Ffinffnndz wanzigsten s .  dass,  wan  ein  Apotheekers-Gesell 

einen  Provisorein  abzugeben  gewidmet  ist,  er  vorhero  von  unserer  Fa- 

cultas medica  solle  examiniret,  und,  wofern  er  nicht  gnug  tauglich  und 

geschickt  befunden  würde,  zu  Vertretung  solcher  Stelle  mit  des  Nächsten 

Gefahr  und  Beschädigung  ihme  nicht  erlaubet  werden.    Ks  solle  auch 

S  e  ch  su  n  d  z  w  a  n  z  i  gs  t  e  n  s  zu  besserer  Nachachtung  deren  Apo- 

thekern und  zu  leichterer  Vermeydung  aller  zu  Zeiten  sich  unglücklich 

ereignenden  Fehler  und  Unordnungen  auff  jedes  Recept  der  Nahmen  des 

Medici,  nebst  dem  Jahr  und  Tag  der  Verschreibung,  nicht  minder  der 

Kähnen  des  Patienten,  für  welchen  es  gehörig  ist,  wofern  nicht  dieser 

ans  besonderen  Ursachen  dabey  selbsten  ein  Bedenckhen  haben  mögte. 

bey  der  Anordnung  auffgezeichnet  werden.    Damit  man  aber 

Sieb e nundzwanzigstena  desto  zuversichtlicher  hoffen  könne, 

solche  geschickte  und  tüchtige  Männer  zu  erziehen,  welch»'  dem  gemeinen 

Weesen    und  ihrem  Nebenmenschen  erspriesliche  Diensten  zu  leisten  in 

dein  Stand  seyen,  wozu  die  natürliche  Gaben  und  erforderlichen  Eygen- 

schafften   den  rechten  Grund  geben  müssen,  also  hat  die  medicinische 

Facultät   bey  denen,  welche   zu   Erlernung  solcher  Wissenschafft  sich 

begeben  wollen,  darauf!'  mit  Auffmerksambkeit  zu  sehen,  wie  auch  dessen 

Neigungen.  Sitten,  Vernunftt,  Einbsigkeit  auch  llertzhafftigkeit  zu  beob- 

achten und,  soviel  an  derselben  ist,  stäts  bey  tragen,**)  damit  diejenige, 

welchen  es  daran  fehlet  und  weder  die  gnugsambe  Fähigkeit,  weder  eine 

wahre  christliche  Lieb,  weder  ein  unerschrockhenes  Gemüth  in  Erwegung 

deren    Bich   dabey  verschiedentlich  äusserenden  Gefahren  haben,  darzu 

nicht    genohmen  werden,  inmassen  solche  Leuth  ihre  Arbeit  vergeblich 

anwenden  und  die  behörige  Tauglichkeit  und  Geschiekhliehkeit  niemahlen 

*)  In  dem  Separat-Abdruck  heisst  es:  „dass  die  jungen  Medici uae 

stodiosi"  nnd  dazu  ist  gefügt:  „welche  nach  ihrem  Begehren  zu  der 

Besichtigung  mitzunehmen  seynd". 

•*)  In  dem  Separat-Abdrucke  heisst  es:  „stäts  alle  Sorg  bey  zutrage  n". 

24* 
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♦•Hangen,  mithin  wegen  daraus  erfolgendem  Abgang  deren  Xahrun?<- 

mittlen  sich  selbsten  nur  unglücklich  machen  würden,  dazumahlen  Wir 

annebens 

Ach  t  und  zwanzigs  tens    austrüekhlich    verordnen,    dass  urr ■ 

Dicht  gnugsamb  gelehret  und  geschickt  befunden  wird,  zu  einem  Doctor* 

Medicinae  nicht  solle  promoviret,  wer  hingegen  nicht  ordentlich  |«r»nw 

viret  ist,  zu  keinem  Physieat  weder  in  der  Statt  noch  auff  dem  Land 

fähig  geachtet  werden.    Xachdeme  Wir 

Neun un dz wanzigstens  in  Betracht  gezogen,  dass  ein*-  «'tiwit- 

liche  und  zu  rühmen  Beyende  Universität  zu  Erlernung  der  freyw 

Künsten  .ledermann  solle  offen  stehen,  annebens  die  Beyziehung  frcinM-r 

Studenten  zu  derselben  Khr  und  Auffnahm  gereichet,  auch  an  sich 

selbsten  vortheilhafftig  ist,  als  tragen  Wir  kein  Bedencken.  dass  in 

«lieser  gleich  in  denen  anderen  Facultäten  ein  der  gegenwärtigen  Ver- 

fassung des  Reichs  gemäs  seyender  freyer  Zutritt  allen  denenjenign 

ohne  Unterschied  gestattet  werde,  so  denen  in  dem  Reich  üblichen  und 

zugelassenen  Glaubensbekantnussen  zugethan  seynd.  ihnen  auch  nach  ihrni 

Wohlverhalten  die  Attestat»  Studiorum  können  und  sollen  authentice'- 

mitgetheilet  werden,  jedoch  mit  dem  Anhang,  dass  sie  vermög  deren  in 

vorigen  Zeiten  gemachten  Satzungen  und  Verordnungen  nicht  amb-M 

würden  ad  (iradus  können  beförderet  werden,  als  wan  sie  dasjeni^. 

was  denen  Statutis  generalibus  Universitatis  et  particnlaribus  cujusqM 

Facultatis  gemäs  ist,  ohne  Abbruch  in  der  That  zu  erfüllen  sich  benähmen. 

Was 

Drey ssigs tens  die  Uollegia  publica  betrifft,  sollen  dieselbe  •►bn<* 

einzige  Entschuldigung  in  denen  darzu  bestimmeten  Tägen  und  zwar  ** 

anderthalb  Stund  lang  jederzeit***)  gehalten,  auch  unter  kein**« 

\rorwand  ausgesetzet ,  widrigenfalls  dem  Professori  zwey  Rei-  h>- 

thaler  desswegen  jedesmahl  ohnfehlbar  an  seiner  Besoldung  abir<  Z"-'- r 

werden.  Damit  aber  bey  einer  zustossenden  Krainkheit  oder  mit  vor- 

heriger Erlaubnus  vorhabender  t)  Keiss  und  anderer  trifftigen  Hindema« 

sothane  Collegia  nicht  unterbrochen  werden,  sollen  die  Professores  einen 

Medicum  an  der  Hand  haben,  welcher  in  derley  Begebenheiten  ihr'1  <trtl 

vertretten  möge,  jedoch  dass  er  ad  Facultatem  medicam  vorher-»  geur.ha 

*)  In  dem  Separat- Abdrucke  heisst  es  statt  ,authentice"  „be  hörig-. 

**)  Es  fehlt:  »und  zwar-  im  Separat-Abdrnck. 

***)  fn  dem  Separat-Abdrnck   ist  zwischen  „jederzeit"  nnd  „gehalten*  -:>- 

geschaltct:  „und  zwar,  gleich  in  allen  anderen  Facultäten.  ohnent- 

g  e  1 1 1  i  c  Ii  n  n  d   ohne   e  i  u  t  z  i  g  e   Beschwerung  deren   S  t  n  d  <?  u  t  <•  n 

f  )  In  dem  Separat* Abdruck  ist  für  , vorhabender"  gesetzt  .vorn  e  b  m  r  nd  e  r*. 
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lieber  müssen  angenohmen,  auch  dass  I  ns  selbsten  oder  unseren  Xaeh- 

fahrern  solches  gebührend  angezeiget  werde.    Wir  wollen 

Einunddreyssigstens  anbey  gnädigst,  dass  von  dem  halben 

May  bis  zu  Ende  des  Augustmonaths  wöchentlich  zum  wenigsten  drey 

Demonstrationes  botanicae  mit  Vorzeigung  deren  Kräutern  und  Gewächsen, 

Krklährung  ihrer  verschiedenen  Gattungen,  der  Art,  wie  selbige  wachsen, 

ihrer  Daurung,  der  Zeit  ihres  Blühens,  ihrer  Klafft  und  Gebrauch  in  der 

Arzney.  der  Beschaffenheit  und  Gestalt  ihrer  Blumen  und  vorbringenden 

Saamen  sollen  gehalten  werden,  zu  dessen  mehreren»  Behueff  ein  beson- 

derer Behälter  für  jezterwehnte  Saamen  angeschaffet  worden,  umb  solche 

zu  allen  Zeiten  nach   Belieben  einsehen  zu  können:  bey  welcher  Gele- 

genheit nach  dem  genohmenen  Augenschein  die  junge  Medici  aus  dem 

fforto  botanico  in  ein  daran  nahe  gelegenes  bequähmes  Zimmer  Cnseres 

.Juliersidthals  geführet,  das  weitere  ihnen  daselbsten  entweder  schrifftlich 

gegeben  oder  aus  einem  guten  Buch  solle  vorgelesen  werden,  und  diese 

l>emonstrationes    statt    deren    gewöhnlichen    Collegioruin    gültig  seyn, 

weh  lies  von  denen  Demonstrationibus  anatomicis  einen  gleichen  Verstand 

bat.     Ks  sollen  ferner 

Z w ey u n d d r ey s s i g s t e n s  denen  Studiosis  Medicinae  die  Labo- 

rati<»nes  chymicae  auch  nach  Nothdurft't  gezeiget  werden,  wozu  in  jezt- 
gemeldetem  Inserem  Spithal  die  sattsambe  Bequähmlichkeit  ist.  damit 

auch  in  diesem  bey  der  Medicin  nutzbahren  und  nothwendigen  Stück 

»  s  an  der  gehörigen  Erkantnus  ihnen  nicht  gebreche.  Gleichwie 

I>re vunddre vssigstens    ein    jeder   Professor   Medicinae  bev 

einem  Collegio  immerfort  ohne  Veränderung  verbleiben  solle,  auff  dass  er 

in  «leine,  was  ihme  vorzüglich  auffgetragen  ist.  sich  desto  vollkommener 

maehe-n,  mithin  der  Cniversität  und  Facultüt  ein  nützlicheres  Mitglied 

und    »einen   Zuhörern    einen    tauglichen    Lehrmeistern    zu  allerseitigen 

h.  sserrn  Vortheil  abgeben  könne,  also  sollen  auch  die  Collegia  gründlich 

un<l  nach  dem  gantzen  Begriff  einer  jeden  Materie  ausführlich  gegeben, 

hiiijregren  die  Studiosi  Medicinae  nicht  angehalten,  denen  Anfängern  aber 

gar  nicht  erstattet  werden,  sambtliche  Collegia.  wie  bishero  geschehen 

i>t,  miteinander  zu  hören,  indeme  nicht  möglich  ist,  dass  sie  einen  jeden 

trebiihrend    können   obliegen,    weder    dass   derjenige   hinlänglich  fassen 

kiinnr.  was  in  «Jenen  anderen  Collegüs  vorkommet,  welcher  die  Institu- 

tion^   und  erste  Grundsatzungen  der  Medicin  noch  nicht  gehöret  hat. 

K-*   wird  imgleichen  zu  besserer  Ablichtung  deren  jungen  Medirorum  sehr 

Tirtrttirlich   seyn,  wan   in  denen  Collegüs   practicis   nicht  allein  *j  die 

In  dem  S»parat-Abdruck  ist  statt  „aUrm"  ̂ schri-hen  -sowohl". 
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Therapia  generalis,  welche  mehr  für   einen  Theil   deren  Institutionum 

kau  geachtet  werden,  als  die  Casus  particulares  und  besondere  Zustände 

mit  ihren  Beyfällen,  Anzeigungen,  Leydenschafften,  nüthigen  Hülffsmittlen, 

behöriger  Wahrt  und  Lebensart,  sambt  allem,  was  dabey  nach  l'nu-r- 
schied  zu  Urnen  oder  zu  lassen,  und  sonsten  anzumercken,  auch  was  für 

Vorsehung:  und  Behutsambkeit  zu  gebrauchen  und  nach  Betinden  v»n 

dem  Ausgang  zu  vermuthen  und  zu  urtheilen  ist,  denenselben  mit  auff 

richtiger  und  grundsamer  Anweisung-  ausgeleget  werden,  nicht  weniger 

wird  denenselben  zu  einem   grossen  Vorschueb   dienen,   wau  diejenige 

Professores  und  andere  Medici ,  welche  Spithäler  zu  versehen  haben,  dk 

Scholaren  bey  derenselben  Besuchung:  mit  sich  nehmen,  auch  zuweilen, 

wann  sie  wegen  Vielheit  deren  Krancken  oder  sonstigen  Hindernd*  nirht 

selbsten  zu  ihnen  gehen  könten,  einen  oder  anderen  tüchtigen  Scholaren 

zu  selbigen  absenden,  woraus  nebst  ihrer  besseren  Unterweisnnir  anch 

der  weitere  Vortheil  entstehet,  dass  bey  so  gefährlichen  und  bedenrk 

liehen  Umbständen  die  Ausrichtungen  zu  leicht  sich  ereignenden  Irrthuml» 

und  daraus  erwachsendem  unwiederbringlichem  Schaden  [nicht]  *i  dnreh 

solcher  Sachen  gantz  unkündige  Bediente  lauften  müssen.    Auff  dass  nun 

Vierunddrey ssigstens  die  Professores  wegen  der  von  ihnen 

anhoffenden  getrewen  und  embsigen  Erfüllung  ihrer  Obliegenheit  und 

wegen  ihrer  habenden  Bemühung  auch  eine  mehrere  ErgötzlichkHt  m»?eu 

zu  geniessen  haben,  so  ist  an  Unser  Keceptorat  Ambt  der  jniädikr*t^ 

Befehl  allbereit  ergangen,  dass  krafit  der  von  Tns  allbereit  des>halUn 

aus  Gnaden  bewilligten  Zulag  von  fünffzig  Rheinischen  Gulden  jährlich 

einem  jedem  Professori  Medicinae  statt  deren  seithero  gehabten  250  1 

rh.  künfftig  dreyhundert  Gulden  sollen  bezahlet  werden.**)   So  willig  Wir 

F  ün  f  f  und  drey  ssigstens  seynd  ,  auff  deren  Geschehenes  unter- 

thänigstes  Ansuchen  zu  verordnen,  dass  denenjenigen,  weicht-  nidhi 

gelernte  Medici  und  promovirte  Doctores  seynd,  solle  «gäntzlich  verK-ttr-a 

seyn,  Arzneyen  zu  verschreiben  und  innerliche  Curen  zu  unternrbtL-r. 

damit  die  fürtreffliche  und  höchst  nutzbahre  Wissenschafft  der  Medim 

nicht  durch  den  Eingriff  von  Stümplern  und  Stöhrern  verunehret .  «i*iK£ 

Krancken  dardureh  geschadet  und  denen  Medicis  die  Nahrung  \>  rkuri^t 

werde,  also  wollen  Wir  hingegen  dabey  die  gnädigste  Mahnunsr  geben. 

*)  Fehlt  in  unserer  Vorlage. 

**)  In  dem  Separat-Abdruck  heisst  es:  „so  ist  an  unser  Receptorai- 
Amt  der  gnädigste  Befehl  allbereit  ergangen,  dass  ueb»t  «irr  r*i 

Uns  allbereit  deshalben  ans  Gnaden  bew  illigte  n  Zulag  jahrlic* 

einem  jeden  Professori  Medicinae  die  seithero  noch  weiter*  t  »  a 

Uns  vermehrte  Bestallung  in  Zukunfft  solle  bezahlet  werden". 
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dass  kein  besseres  und  gewisseres  Mittel  »eye,  sich  {fegen  dergleichen 

Eintrag  zu  verwahren,  von  jedermann  das  Vertrawen  beyzuziehen  und 

nebst  der  Ehr  auch  eine  reichliche  Nahrung  zu  erwerben,  als  wtn  sie 

durch  thätliche  lieweiss  an  den  Tag  geben,  die  Mediän  recht  gelernet 

zu  haben ,  und  denen ,  welche  die  Zuflucht  zu  ihnen  nehmen ,  mit  gutem 

Willen,  embsiger  Sorgfalt  und  aufrichtiger  Wohluieynung  jederzeit  nach 

ihren  Kräften  tröstlich  beyspringen,  und  nach  anderwftrtiger  Hälft*  mit 
Klagen  und  Beschwehrungen  zu  sehnen  keinen  Anlass  geben. 

So  viel  demnächst  das 
■ 

S  tu  d  i  um  h  i  s  t  o  r  i  c  u  m 

anbetrifft,  ist  es  eine  bei  der  gantzen  vernünftigen,  sonderlich  aber  der 

gelehrten  Welt    ausser   ZweifTel   gesezte   und    ofenbahre  *)  Sach .  wie 

nützlich  und  nothwendig  dasselbe  seye,  fürnehmblich  zn  der  Theologie, 

Juiisterey  und  Staatsklugheit,  immassen  aus  derselben  durch  die  Erkantnuss 

«l^reu  Cieschichten  und  Zufallen  von  denen  vorigen  Zeiten  für  die  gegen- 

wärtige  und  künftige  eine  zuversichtliche  Richtschnur  gezogen,  viele 

Wahrheiten  durch  derselben  Beyhülff  entdecket  und  bekräftiget,  wichtige 

Kefuegnusse   öfters   bewähret   und  erhalten,   und   in   manchen  grossen 

«öschäften  eine  sehr  vortheilhaffte  und  zuweilen  zur  allgemeinen  Wohl- 

fahrt  bestens   gedeyhliche   Leithung  und  Anweisung  gegeben  wird,  zu- 

L'cschweigen  anderer  vielfältigen  Nutzbarkeiten,  welche  sowohl  in  geist- 

lichen und  Glaubenssachen  als  soneten  daraus  gcschöpftet  werden,  auch 

der  unentbehrlichen  Not  Ii  wendigkeit ,  womit  solches  zu  dem  Jure  publieo 

erforderet   wird.     Gleichwie   aber    dannoch   sich   allerdings   durch  die 

Erfahrnuss  äusseret,   dass  dieser   wahrhafte   Satz   nicht   aller  Orthen 

>attsamb  begrifen  werde,  wie  dan  auch  die  bey  unserer  oftgedachten 

rniversität  durch  Aufstellung  einer  eygenen  Professur  zur  Erlernung  der 

Hi>t«.rie  gemachte  Ilequähmlichkeit  von  denen  mehristen  nicht  mit  einem 

hinlänglichem  Eyfter  benutzet  worden,  mithin  die  Nothdurfft  erscheinet, 

■larzu  einen  mehreren  Vorschueb  und  stänkeren  Antrieb  zu  geben,  also 

befehlen  Wir  hiemit 

Sechsunddreyssigstens,  dass  für  die  Professuram  Historiarum 

eine  solche  Stund  solle  angewiesen  werden,  worinnen  die  Studenten  deren 

höheren  Facnltäten  sothane  (  ollegia  zu  besuchen  und  die  darinnen  zu 

geben  seyende  Historiam  sacram  et  profauam  zu  lernen  nicht  gehinderet 

M-yen.  Es  solle  auch  die  darzu  bestimbte  Zeit  durch  keine  andere  Pro- 

fessur jemahlen  benolunen  werden.  Damit 

*)  Im  »rarat-AlxIrnck  heisst  ts    o  h  n  f  e  h  1  b  a  r  e  u. 
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S  i  e  b  e  n  u  n  d  d  r  e  y  s  s  i  g  s  t  e  n  s  bey  denen  Studenten ,  insonde  t\Ai 

denen  Theologis  nnd  Juristen  der  Lust  zn  diesem  Studio  desto  besv-r 

erwecket  nnd,  wan  der  Mangel  einer  genugsamben  Hinsicht  daran  \>r 

hinderlich  ist,  sie  gleichsamb  mit  einem  Zwang  darzu  bewosren  und  an- 

schalten werden,  als  solle  kein  Jurist,  wan  er  nicht  zwey  Jahren  lanr 

die  Collegia  historica   nebst  denen  juridicis   gehöret    hat    und  The>~ 

historicas  zn  defendiren  in  dem  Stand  ist,  zu  denen  Examinibu*  pr> 

Gradu  gelassen  werden:  welches  jedoch  fürnehinbiich  von  den  Land*-* 

eingesessenen,  nicht  aber  von  Frembden   zu  verstehen,  als  denen  Zirl 

und  Maass  diessfalls  vorzuschreiben  nicht  die  Meynung  ist.  Welcher 

hingegen  aus  denen  Juristen  sothane  Defensionem  historicam  haltet.  <W 

solle  dieselbe  für  das  erste  Examen  in  Online  ad  Defensionem  inangnraWi: 

mit  der  angehengten  liedingnuss  gültig  seyn,  dass  nichts  dest««  minder 

die  gewöhnliche  Gebühren  der  juridischen  Facultüt  ohne  Abbruch  soll« 

bezahlet   werden,    Gleichergestalten  soll  einem  Theologo  die  jetzt  b- 

rührte  Det'ensio  historica  für  einen  sogenannten  parvnm  Actum  oder  Pe 

feusionem  pro  prima  Laurea  gerechnet  werden,  dazuinahlen  das  Pm- 

sidium  und  die  Professur  ohnedeme  anjetzo  bey  der  Facultate  theoloiriei 

stehet,  und  an  sich  selbsten  ohnstrittig  ist.  dass  ein  Theolog-us  zu  Be 

gründung  und  Hestürckttng  seiner  Lehr  nebst  der  heyligen  Schrillt  <b> 

Historiam  ecclesiasticam  und  absonderlich  deren  Conciliornm.  die  narb 

Beschaffenheit  deren  entstandenen  Ketzereyen.  Fehlern  und  rnordnnn:M 

erlassene*)    Peeisiones    et    Ordinationes,    Dehnitiones    et  Constitutione* 

pontificias,  die  Traditiones  ex  sanctis  Patribus  und  was  weiters  zu  %+ 

thaner  Historia  ecclesiastica  gehörig  ist,  ohnumbgünglich  vonnöthen  hat. 

welche  zu  Verthaydigung  des  heyligen  christcatholischen  Glauben?  tn>i 

zu  statthafter  Ableihnnng  aller  durch  alte  und  newe  Irrthnmben  daueren 

machenden  Kinwürffen  und  AViederrednngen  einen  fürt  reiflichen  S.hnn 

und  kräfftigen  Beystand  gibt.    Zu  grösserer  Ib-ehrung  dieses  beyl>an.'- 
Studii  wollen  Wir  weiters  und 

A  c  h  t  u  n  d  d  r  e  y  s  s  i  g  s  t  e  n  s ,  dass,  wan  ein  Theoloarus  oder  Juri-' 

obgedachte  Defensionem  historicam  haltet,  die  Facultät,  worein  At^I1- 

gehöret,  darzu  jedesmahl  ganz  besonders  solle  eingeladen  werden,  an- b 

ohne  wichtige  t'rsach  und  Verhinderung  nicht  ausbleiben. 
Fmb  nun  anff  die 

T  h  e  o  1  o  g  i  a  m 

als  den  Cardinem  sacrum  des  gantzen  Christenthumbs  selbsten  zu  kommen, 

welche  als  eine  wahre  und  zuverlässige  Erklärung  der  göttlichen  L*hr. 

*)  Der  Separat-Abdrnck  bat  „dariunen  erlassenen*. 
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stattliche  Grundveste  des  catholisehen  Glaubens,  und  dessen  Unterstützung 

und  Bewahrung  gegen  allan  Wiedersproeh  und  leydende  Anfechtungen, 

auch  als  eine  rechte  Weegweisung  zu  der  ewigen  Seeligkeit  in  vorzüg- 

licher Achtun?  und  Hochschätzung  zu  halten,  also  dass  auff  derselben 

gantzen  Flohr  billig  mit  desto  grösserer  Sorgfalt  zu  gedencken  ist.  so 

befehlen  Wir  über  das  vorhero  desswegen  bereits  gemeldete  noch  ferner 

hieniit  gnädigst,  dass 

Xeununddrey ssigstens  die  Tractatus  in  der  Theologia  scho- 

lastira  jedes  Jahr  sollen  güntzlich  ansgeführet  und  zu  Endt  gebracht, 

dahingegen  zu  dessen  mehrereni  Behueff  alle  überflüssige  und  zu  dem 

Haupt werck  nicht  dienende  Fragen  und  Materien  entweder  völlig  über- 

gangen oder,  wofern  man  selbige  zu  einiger  Nachricht  berühren  wolte. 

zum  wenigsten  auf  alle  mögliche  Weiss  eingesehräncket  und  abgekürzet 

werden . 

Vierzigste ns  sollen  die  Defensiones  theologicae  nicht  auff  den 

letzten  Monath  des  Srhuhljahres  verschoben,  sondern  das  Jahr  hindurch 

l»e<iuiihmlich  ausgetheilet,  anbey  die  Theses  nicht  so  kurtz,  wie  bis  an- 

hero  geschehen  ist,  gesczet .  sondern  ein  (»der  andere  Materie  voll- 

kommen ausgearbeitet,  und  davon  zu  mehrerer  Beförderung  und  tiefferer 

Hinsicht  suthaner  heylsamben.  ja  Gottes-Wissensehaft*  ein  kleiner  und 

wohlgegründeter  Betriff  denen  Gelehrten  voigeleget  werden. 

E  i  n  u  n  d  v  i  e  r  z  i  g  s  t  e  n  s  solle  wegen  der  Theologia  iiolemica. 

welche  zumahlen  nach  Beschaffenheit  des  Kömischen  Reichs  und  Unseres 

fürstlichen  Hochstift'ts  billig  in  sonderbahr  grossen  Werth  zu  halten, 

darauf!"  mit  Sorg  und  Stüter  Auffmercksainbkeit  gesehen  werden,  dass 

all»'  Schändungen  und  Schmähungen,  welche  der  göttlichen  Lehr  und  dem 

wahren  <  hristenthumb  ohnehin  wiederstreben,  auch  per  Leges  sacras  et 

pmlanas  so  hoch  verbotten  und  verpönet  seynd.  darinnen  mögen  vermeydet 

bleiben,  und  vielmehr  mit  gantzem  Ernst  getrachtet  werdeu,  dass  die 

re<  hte  Grundsätze  des  wahren  allein  seelig  machenden  catholischen  Glaubens 

wtriil  gefasset  und  gegen  alle  irrige  Meynungen  kräfftig  bevestiget 

werden,  allermassen,  wan  man  die  Hauptstücke  des  Glaubens  wohl  zu 

bt- währen  und  dasjenige  mit  sicheren  Proben  darzuthun  weiss,  was  man 

mit  der  ersten  christeatholischen  Kirch  nach  dem  Wort  Gottes  und  nach 

«b-rselbeii  ohnunterbrocheiien  Herkommen  und  richtiger  Ordnung  ohnfehl- 

bar**i  zu  glauben  hat,  die  Wiederlegunir  des  dagegen  streitenden  Irr 

•)  In   dem  Separat- Abdruck  heimt   es:    „sot haner    heilsamer  and 

schätzbarsten  Wissenschaft-. 

**)  Zwischen  rUrdnung-  und  „ohnfehlbar4-  ist  in  dem  .Separat- Abdruck  ein- 

fgf «ehaltet    .allenfalls  auch  nach  dem  Anspruch  der  Kirch.1" 
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thumbs  von  selbsten  daranss  sich  ergebet,  und  also  die  Überwindung  und 

bessere  Belehrung  deren  Wiedersagern  ohne.  Hass  und  Wiederwärtigken 

mit  christlicher  Bescheidenheit  und  gedeylicheren  Erfolg-  bewürcket  wird. 

Gleichwie  auch 

Zweyund vierzigste us    allerdings    noth  wendig   scheinet,  das* 

die  Theologia  moralis  nach  ihrer  Nutzbarkeit  und  Notwendigkeit  satt- 

sarab  geachtet  werde,  mithin  erforderlich  ist,  die  Theologos  durch  hin- 

längliche Mittel  anzutreiben   und  zu  vermögen,  dass  sie  mit  mehreren) 

Fleiss  sich  dahin  anwenden,  also  verordnen  Wir  hiemit  gnädigst.  da>> 

keiner  zu  dem  Gradu   theologico   solle   zugelassen   werden,  der  Bichl 

solche  L(  ctiones  die  gewöhnliche  Zeit  hindurch  gehöret  habe,  insonderheit 

aber  diejenige,  welche  in  Unserem  fürstlichen  Seminario  sieh  befinden 

und  zu  dem  fürnehmen    und  schwehren  Ambt   der  Seelsorg  gewidmet 

seynd.    Es  sollen  nebstdeme  in  allen  Pispntationibus  theologicis  Theres 

von  solchen  Materien  beygefüeget,  auch  alle,  so  umb  eine  Pfarrey  In- 

halten, daraus  examiniret  werden,  und  wan  sie  nicht  bestehen  oder  solche 

Lectiones  gar  nicht  besuchet  hätten,  darzu   keinesweegs  die  Auttnahiu 

zu  hoffen  haben.    Wobey  Wir  der  theologischen  Facultät  zu  weiterer 

Erwegung  überlassen,  ob  nicht  zu  der  Sach  Erleichterung  vorträgli'h 

seyn  mögte,  sich  getruekter*)  guter  Büchern  für  sothane  Lectiones  zu 

bedienen,   wo  jedem  Professori   dannoch   freystehen   würde,  wan  er  in 

einigen  Puneten  etwa  eine  andere  Meynung  führet,  solche  denen  Thn>- 

logis  nicht  allein  dabey  zu  eröffnen,  sondern  auch  von  denenselben  auf- 

zeichnen uud  schreiben  zu  lassen. 

Damit  aber  jetztgeinelde  Unsere  theologische  Facultät  von  Unseren 

diessfalls  heegenden,  auff  die  langwührige  durch  die  Vielheit  deren  <ie 

schäfften  mit  Gottes  Gnad  erworbene  Erfahrnus  sich  gründenden  Gedanckeu 

eigentlich  möge  unterrichtet  seyn,  umb  sich  in  ihrem  Ambt  und  Berueff 

mit  vernünftiger  Betrachtung  der  besonderen  Beschaffenheit  Unseres 

Teutschen  Yatterlandes  besser  achten,  auch  zu  Erfüllung  Unserer  bischörl 

liehen  Obliegenheit  und  Beförderung  des  Seelenheyls  von  Unseren  Unter- 

gebenen Uns  nutzbahrer  helffen  zu  können,  so  wollen  wir  denenselVn 

hiemit  ohnverhalten,  dass  Wir  hauptsächlich  zwey  objecta  circa  Th»- 

bigiam  sezen  und  vordersambst  zu  betrachten  für  nöthig  ansehen.  Pas 

Supremum  ist  die  Theologia  speculativa  als  vera  sedes  et  fundanvntnui 

totius  ftdei  et  religionis,  also  diese  jenen  zu  überlassen  seye.  welch*- 

zu  derselben  gründlicher  Erlernung  die  löbliche  Begierd  haben  und  mit 

*)  Zwischen  „sich"  und  „getruckter"  ist  in  dein  Separat-Abdruck  ein*:*- 

schaltet:  „anstatt  des  niühcsamen  und  verzügerlichen  Schreiben*" 
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fortrefflicher  darzu  erforderlicher  Kitliig-keit  müssen  begäbet  eeyn.  Das 

andere  ist  die  Theologria,  welche  zu  der  Seelsorg  meistens  hernach  ge- 

eygnet  und  jene  Theologiam  zu  dem  Grund,  quoad  applicationem  aber  in 

der  That  und  rebung  die  polemieam  et  moralem  cum  jure  canonico  zur 

Hülff  und  weesentlicher  Gesellschaft!  vonnöthen  hat,  worinnen  diejenige, 

so  vermög  ihres  Standes  für  das  Heyl  von  anderen  zu  sorgen  und  ihr 

Gewissen  zu  dem  glückseeligen  ewigen  Heyl  uud  zu  Vermeydung  der 

ohnendlichen  Verdamnuss  zn  leithen  haben,  mit  sonderbahrer  Angelegen- 

heit zu  unterweysen  seynd.*) 

Auff  dass  nun  ferner  auch  wohl  angeordnet  werde,  was  das  vornehme 

S  t  u  d  i  u  m  Juris 

zu  förderen  und  in  eine  mehrere  Auftnahm  und  seine  gantze  Vollkommen- 

heit  zu  bringen  kau  ersprieslich  seyn,  dessen  Nutzbahrkcit,  Notwendigkeit 

und  Würdigkeit  einen  jeden  desto  leichter  zu  erkennen  ist,  als  dasselbe 

in  denen  wichtigsten,  die  Regierung  von  Landt  und  Leüthen,  die  Aus- 

theilnng  von  Straffen  und  Belohnungen  und  die  Fällung  richterlichen 

Aussprüchen  über  Leib  und  Leben,  Haab  und  Gnht,  aucli  Elir  und  Krey- 

lieit  betreffenden  Geschafften  die  wahre  und  sichere  Richtschnur  vorzu- 

sehreiben iiat,  und  nach  seineu  Hauptsatzunjren  in  allem  wohl  und  recht 

zu  thuen,  JSeleydigung  und  Hihihi  mit  Schutz  und  Verthaydigung  denn 

Xothleydenden  und  Betrangten  abzuwenden,  und  jedem  das  ihme  Zu- 

gehörige mit  williger  Hülff  zu  ertheilen,  die  wahre  Lehr  und  Weisung 

triebt,  so  befehlen  Wir  hiemit 

D  r  ey  und  vier  z  igst  en  s,  dass  die  Professores  Juris  ihren  Zu- 

hörern  solches  durch  öfftere  Vorstellungen  wohl  einprügen,  und  sie  naeh- 

trürklich  ermahnen  sollen,  auff  die  herrliche  Wissenschafft,  welche  sie 

zu  lernen  unternehmen,  sich  mit  beharrlicher  Kmbsigkeit  und  ernstlicher 

Anwendung  zu  legen,  damit  sie  diejenige  Stellen,  welche  ihnen  mit  der 

Zeit  werden  anvertrawet  werden,  nach  ihrer  Schuldigkeit  gebührend  zu 

versehen  in  den  Stand  kommen  und  nicht  durch  Ungeschicklichkeit  oder 

sträffliche  Misshandlung  ihr  Ehr  und  Gewissen  verlezen,  das  gemeine 

Weesen  und  ihren  Nächsten  beschädigen  und  sich  vor  Gott  und  der 

Welt  in  schwere  Verantwortung  sezen. 

*)  In  dem  Separat-Abdrnck  fehlt  das,  was  wir  von:  „Damit  aber  jetzt- 

gemelde  Unsere  theologische  Facnltat  —  mit  sonderbahrer  An- 

gelegenheit zn  nnter  weisen  seynd u  mitgetheilt  haben.  Ks  ist  im  Ab- 

<irn<:k  nach:  „schreiben  zu  lasscu"  lediglich  beigefügt:  ,  welches  bey  der 

philosophischen  Facnltät  etwa  von  g  1  e  i  c  h  m  ä  s  s  i  g  e  r  Ers  pries  s- 

liehkeit  seyn  möchte." 
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Es  sollen 

Vierundriersigstens  die  Professores  ordinarii  in  ihrer 

ietzig-en  Zahl  von  vier  verbleiben  und  nieinahlen  mehr  anbey  gar  kein 

Extraordinarius  ohne  besonders  trifl'tiger  Ursach  angenohmen  werden, 
weilen  hierdurch  der  Universität  kein  Vortheil  sondern  eine  oftenbahre 

Ohnordnung  zugezogen  zu  werden  pfleeget,  demjenigen  aber,  so  derauhlft 

bey  der  Facultiit  sieh  annoch  befindet,  solle  der  Genuas  seiner  habende 

Bestallung  biss  auff  anderweitige  Versorgung  gelassen  werden,  er  auch 

Collegia  privata  wie  bishero  zu  geben  befuegt  seyn.*) 

Wir  wollen 

Fünf  Und  vi  erzigsten  s,  dass  die  Collegia  publica  jedersrfl  zu 

denen  rechten  Stunden  in  denen  Auditoriis  publicis  und  nicht  änderst 

sollen  ohnfehlbar  gehalten  werden,  und  versehen  Uns  anbey  gäntzlictarn. 

dass  dieser  Unser  gnädigster  Will  mit  unterthanigstem  Gehorsam*  wen!«- 

geziemend  befolget  werden,  wiedrigentalls  dem  Professori .  welcher 

darinnen  sich  etwas  würde  lassen  zu  Schulden  kommen ,  jedesmahl  für 

ein  versäumendes  Collegium  zwey  Reichsthaler  von  seiner  Besoldung 

sollen  abgezogen  werden.  Wofern  jedoch  einer  oder  der  andere  durch 

zustossende  Krankheit  oder  sonstige  gültige  Ursachen  auff  einige  Zeit 

mögte  gehinderet  werden,  wird  demselben  unbenohinen  seyn.  nach  vor- 

heriger gebührenden  Anzeig  und  mit  unserer  austrücklichen  gnädigst«! 

Erlaubnuss  und  Bewilligung  durch  jemanden,  der  von  der  Facultiit  <larzu 

für  tauglich  geachtet  werde  ,  seine  Stell  bis  zu  geendigter  VerhinderiSf 

versehen  zu  lassen. 

Sechsund  vier  zigstens  solle  ein  jeder  Professor  bey  seinen 

ihme  zugetheilten  Collegio  publico  stäts  und  ohne  Veränderung  verharren, 

worinnen  Wir  jedannoch  auff  weitere  Überlegung  und  Verordnung  ais- 

*)  Indem  Separat-Abdruck  bat  dieser  Absatz  folgende  Fassung  :  „Obwohl*« 

Vieruud vierzigsten»  nach  der  bisherigen  Gewohnheit    und  Er- 

richtung Unserer  Universität  nnr  vier  Professores  Jaris  ordi- 

narii gemeiniglich  an  der  Zahl  gewesen  seynd,  unter  welchen  die 

Collegia  pnblica  waren  ansgct  heilet,    so    haben   Wir   jedoch  x  ■ 

mehrerer  Bequemlichkeit  und  besserer  Unterweisung  deren  M 6- 

deuten  annoch  den  fünfften  mit  Zulegnng  einer  eigenen  Bestallns* 

anzuordnen  für  gut  befunden,  welcher  das  Lehenrecbt.  auch  dfi 

üblichen  Praxin  bey  denen  höchsten  Reichs-Gcrichtern  on«l  <i-*res 

Cantzleyen,  wie  nicht  minder  die  Arth  in  peiulichen  Sachen  otd 

Rechtfertigungen  zu  verfahren,    über  die  andere  Theile  deret 

Rechten  noch  insonderheit  lehren  solle;  welches  hingegen  gleich 

allen   anderen  L'ollegiis  publicis  sowohl  in   der  juridischen  il« 
denen  übrigen  Facultäten  ohnentgeltlicb  zu  geben  ist. 
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stallen,  ob  nicht  die  Kreyheit  solle  verstattet  werden,  wan  ein  Professor 

etwa  die  Iustitutiones  mit  denen  Studenten  hette  angefangen,  und  selbige 

anch  in  Digestis  bey  ibme  zu  verbleiben  verlangeten ,  dass  er  mit  ihnen 

fortfahren  und  solches  Collegium  ihnen  ebenmässig  geben  könne,  gleichwie 

Sieben  und  vierzigsten  s    das    Anibt*)   eines  Professoris  auff 

die  gebührende  Verwaltung  und  gehörige  Kinleithnng  ** )  der  (iott  gefäl- 

ligen  Gerechtigkeit  abziehlet ,  durch  welche  der  göttliche  Seegen  bey- 

gezogeu,  das  Vattcrlandt  in  Ruhe  erhalten  und  die  Unterthanen  bey  dem 

Ihrigen  gehandthabet.  auch  gegen  anderer  Beschädigung  und  alle  Unbild 

mit  erklecklicher  Hülfl'  bewahret  werden ,  und  solchem  nach  desto  mehr 

daran  gelegen  ist .  dass  selbigem  wohl  und  ohne  Mangel  vorgestanden 

werde,  welches  hingegen  nicht  möglich  ist,  wan  der  Professur  auf  andere 

Geschafften  und  Bedienungen  seine  üedanrken  zerstrewen  und  seine  Zeit 

verwenden  muss,  mithin,  da  er  von  seiner  Obliegenheit  gehinderet  und 

nach  «lern  gewöhnlichen  Brauch  eines  mit  dem  anderen  übel  versehen, 

das  gemeine  Weesen    verkürtzet    und  Unsere   Universität  ausser  dem 

zuten  Vertrauen  und  in  einen  bösen  Rueff  gesezet  wird,  also  ist  Unser 

gnädigster  Will  und  ohnverbrüchlicher  Befehl,  dass  kein  Professor  Juris 

fähig  seyn  solle,  eine  andere  würckliche  Bedienung  und  ordentliche  Stell, 

auch  eines  Hoftrahts  oder  Uammerralits  dabey  zu  vertretten,  sondern 

dass  durch  Annehmung  eines  solchen  Xebendiensts  die  Professur  allso- 

trleich  solle  erlediget  ,  und  der  Professor  derselben  ohne  Ausnahmb  und 

Anstand  verlustiget  seyn .  also  dass  auch  niemahlen  und  aus  keiner  vor- 

wendender   Ursach    darinnen    solle    können    nachgegeben***)  werden. 
Damit  aber 

A  c  h  t  u  n  d  v  i  e  r  z  i  g  s  t  e  n  s  mehrgedachte  Professores  sich  umb 

anderen  Verdienst  zu  bewerben  nicht  Vonnöthen  haben  und  ihrer  Ver- 

richtung mit  Trost  und  Zufriedenheit  abwarten,  auch  wegen  ihrer  Mühe. 

Embsigkeit  und  besizeuden  Geschicklichkeit  durch  Einkünften  und  Ehr 

<h  n  billigen  Lohn  empfangen  mögen,  so  wollen  Wir  hiermit  denen  welt- 

lichen ProtVssoribua  ordinariia  .Iuris,  immassen  der  Professur  ranonnm 

iremeiniglich  ein  geistlicher  Rath  ist  und  zu  seiner  Bestallung  eine 

Praebeiid  in  Unserem  Stint  Hang  zu  gemessen  hat.  den  Titul  und  Rang 

würcklieher  Hofrahten  dergestalten  gnädigst  zulegen t  dass,  wan  in 

Zukunti't  ein  Hofrath  autfgenohmen  wird,  dieser  dem  Professori,  so  älter 

i»t.  ohnweigerlich  nachzugehen  habe,  mithin    zwischen  beyden  nur  die 

*)  In  dorn  Separat-Abdruck    folgt  nach  rAmbt"  noch:   „und  die  Lohr". 

**.)  In  dem  Separat-Abdruck  heisst  es:  „auf  die  gebührende  Verwalt- 

ung nml  M  i  1 1  he  i  1  n  n  g*. 

'     i  In  dem  Separat-Abdruck  heisst  es:  „nachgesehen'1. 
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Zeit  der  Auffnahm  den  Vorgang  entscheiden  solle.  Wir  haben  neb»? 

deine  zu  ihrer  reichlicheren  Nahrung  und  mehrerer  Ergötzlichkeit  denen- 

selben  statt  deren  bishero  gehabten  zweihundert  ihnen  jährlich  drey- 

hundert  Reichsthaler  in  denen  gewöhnlichen  Quartalen  von  dem  Reeep- 

torat-Ambt  Unserer  Universität  zu  bezahlen,  ihnen  stäts  richtig  lür 

beständig  ztigeleget,*)  das  gäntzliche  gnädigste  Vertrauen  zu  denserben 

und  ihren  Nachfolgern  heegende ,  dass  sie  mit  desto  grösserer  Sorgfalt 

und  HeeyfYerung  sich  befleissen  werden ,  Unsere  für  den  gedeylichen 

Wohlstand  Unserer  Universität  und  des  gemeinen  Weesens  aus  <lVr 

wahren  Förderung  deren  gründlichen  Wissenschaften  erwachsenden 

Vortheil  mit  aufTrichtiger  Wohlmeynung  führende  Absiebten  nach  Ihrtfl 

Kräften  geziemend  zu  befolgen ,  auch  sonsten  ihre  habende  Obliegenheit 

in  allen  Stücken  getrewlich  zu  erfüllen.    Jedannoch  solle 

Neunund  vi  erzigste  ns  ihnen  nicht  verbotten  seyn,  deiit-n- 

jenigen ,  welche  die  Zuflucht  zu  ihnen  nehmen  würden ,  durch  Advociren 

und  Rathgeben ,  auch  Ausfertigung  förmlicher  Consiliorum  et  Respon- 

sorum  beizustehen,  deine  hingegen  die  austrückliche  ltedingnus  auft  ihr« 

theuere  Pflichten  beygefueget  wird,  dass  solches  niemahlen  und  aufl  k»-ine 

Weis  gegen  Unser  fürstliches  Hochstift  Würtzburg  und  Unser  Hertz  «? 

thumb  Franckhen  lauffe ,  noch  gegen  dasselbe  öffentlich  oder  beiuilmYh 

von  ihnen  gerahten  und  gehandlet  werde.    Obwohl«  n  auch 

Fünfzigstens  hier  oben  erwehnet  worden,  dass  die  Uollegia 

publica  beständig  seyn,  und  ein  jeder  Professor  bei  dem  Seinigen  "kri- 

Veränderung  und  Wechslung  stäts  verbleiben  solle,  so  seynd  nichts  d«>t- 

weniger  die  privata  gantz  frey,  und  kan  selbige  ein  jeder  ProtV-ss-.r 

publicus  nach  seiner  Willkühr  ohne  die  mindeste  Einschränkung  denen 

jenigen  geben,  welche  zu  ihme  das  Vertrawen  haben,  jedoch  dass  seinen 

zu  dem  Collegio  pnblico  gewidmete  Stunden  dardurch  nichts  abgebrochen 

werden,  wie  dan  gleichergestalten  das  Jus  canonicum  von  ihnen  nach  Be- 

lieben in  Collegiis  privatis  mit  der  Maas  auch  kan  gelehret  werim. 

dass  hingegen  keine  Auditores  derlei  daran  sollen  beygelassen.  sondern 

dieselbe  zu  dem  Professore  canonum**j  publico  et  ordinario  verwiesen 
werden.    Ansonsten  sollen 

*)  In  dem  Separat-Abdrnck  findet  sich  vom  Beginn  des  Sitze*  an  bif 

hieher  folgende  Variante:  „Wir  haben  nebst  deine  zu  ihrer  reick- 

licheren Nahrung  und  mehrerer  Ergötzlichkeit  denenselben  Iii 

bishero  gehabte  Besoldung  nm  eine  erkleckliche  Summe  ver- 

grüsseret  und  solche  in  denen  gewöhnlichen  Quartalen  riebt:: 

and  beständig  zu  bezahlen  den  gemessenen  Befehl  an  <  1  a  *  Recep- 
torat-Amt  Unserer  Universität  würcklich  erlasse  

**)  Im  Separat-Abdrnck  fehlt:  „canonuni", 
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K  i  n  u  n  df  ü  n  f  f  z  i  g  s  t  e  n  s  nebst  dem  jetztgedachten  Collegio  .T  uris 

canonici,  sodann  Digestorum,  Codicis  et  institutionuin  auch  Cullegia  Juris 

pnblici,  Xaturae  et  Gentium,  feudalis  et  praxeos  gegeben*)  werden,  und 

da  Wir  wogen  dem  Jure  publico,  auch  Jure  Xaturae  et  Gentium  allbereit 

die  Bestellung  gemachet,  also  halten  Wir  uns  bevor'5**),  wegen  dem  Jure 

feudali  et  Praxeos,  auch  wegen  dem  Jure  provinciali  Ducatus  Franconiae 

und  dem  Processu  criminali  durch  besondere  Befehl  die  Verfüegung  zu 

thuen,  dieses  inzwischen  zu  Stüter  Xachachtung  verordnende,***;  dass,  wer 

Zwei  und  fünffzigstens  die  Collegia  publica  und  insonderheit 

des  Juris  publici  et  feudalis  nicht  ordentlich  gehöret  hat,  demselben  kein 

Testimonium  Studiorum  ertheilet,  noch  ein  solcher  ad  Examina  et  Gradns 

(welches  jedoch  abermahlen  nur  von  denen  Inheimbischen  zu  verstehen 

ist  :,  solle  gelassen  werden,  wobey  Wir  ferner  gnädigst  erinneren  t),  dass, 

gleichwie  wegen  der  gründlichen  BegreitTung  des  Juris  feudalis  desto 

mehrere  Sorg  zu  tragen,  inmassen  einen  jeden  geistlichen  und  weltlichen 

Fürstenthnmb  daran  sehr  viel  gelegen,  und  das  gantze  Teutschland  fast 

aus  lauter  Feudis  bestehet,  also  bey  dem  Jure  publico  die  fürnehmste 

Sicht  auff  die  Beschaffenheit  des  Teutschen  Weesens  und  auff  die  Con- 

stitutiones  Imperii,  Capitulationes,  Ordinationes  Judicii  imperialis  aulici 

et  »'jusdem  Cancellariaeff)  necnon  Camerae  imperialis,  die  auream  Bullam, 

lnstrumentum  Pacis  Westphalicae ,  die  Regiments-  Polizey-  Müntz-  und 

Kxecutions-Ordnuug,  Constitutiones  de  Pace  profana  et  religiosa  und  alle 

andere  Reichssatzungen  und  Pacta  publica,  ingleichem  auff  die  Reservata 

majestatiea  sowohl  als  die  Jura  Statuum  dermassen  zu  richten  seye,  da- 

mit man  in  allen  solchen  Theilen  des  Juris  publici  möge  sattsambt  be- 

lehret seyn  und  in  denen  sich  ereignenden  Vorfallenheiten  sich  nach  dem 

(»rund  des  Teutschen  Rechts  behöriger  Massen  zu  bescheiden  wisse,  in- 

inassen tr  i     einem  gelehrten  rechtschaffenen  Teutschen  das  Jus  naturale 

*)  Im  Separat-Abdruck  fehlen:  „feudalis  et  praxeos*  und  statt  „ge- 

geben* ist  geschrieben:  „gelesen". 

**)  Statt:  „halten  wir  Uns  bevor  zu  thuen"  ist  im  Separat- Abdruck 

geschrieben:  „ist  nicht  minder  g  et  hau  worden". 

*"**)  Statt:  „dieses  inzwischen  zu  stäter  Nachachtung  verordnende"  hat  der 
Separat- Abdruck  :  „wobey  Wir  annoch  zu  stäterNachachtung  gnädigst 

verordnen  ". 

f)  Anstatt:  „wobey  Wir  ferner  gnädigst  erinneren"  hat  der  Separat-Abdruck  : 

„mit  dem  fernem  Anhang". 

ff)  Die  Worte:   „et  ejusdeni  Cancellariae"  fehlen   in   dem  Separat- 
Abdrnck. 

fft)  Dafür  hat  der  Separat-Abdruck:  „indeme*. 
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et  Gentium  cum  Jure  ttelli  et  Paeis  zu  wissen  vor  allen  anderen  nöthiir. 

solches  aber  ad  Gent  ein  et  Leges  German(ic  as  richten  zu  können  noch 

notwendiger  ist.    Nachdeme  sich  aber 

D  r  e  y  u  n  d  f  ü  n  f  f  z  i  g  s  t  e  n  s  in  denen  verflossenen  Jahren  vielfälticr 

geänsseret  hat,  wie  es  auch  an  sich  selbsten  leicht  zu  urtheilen  ist.  das« 

unserer  Universität  sehr  nachtheilig-  und  denen  allda  stiidirenten  Juristen 

sehr  beschwehrlich  gewesen  seye,  dass  die  Collegia  gar  zeitlich  anffev- 

höret  und  langsamb  wieder  angefangen  haben,  wo  die  Landeseingesesene 

mit  schädlicher  Versaumnusa  ohne  Übung  geblieben,  die  Frembde  aber 

noch  annebens  ihr  Gelt  mit  verdrüsslichem  Warten  haben  umsonst  ver- 

zehren und  gleichsamb  in  die  Gefährlichkeit  des  Müssiggaiigs  verfallen 

müssen,  ohne  dass  in  fünft*  gantzen  Monathen  einige  Collegia  wären  ge- 

geben worden,  welches  mange  nicht  unbillig  hat  abgeschrecket  und 

zurückgehalten,  als  sollen  zu  dessen  Verhühtung  hinführo  keine  andere 

als  die  nachstehenden  Ferien  seyn:  nemblich  in  dem  Herbst  von 

Michaelistag  bis  auff  den  zwölfften  des  Monaths  November,  sodan  vierzehen 

Täg  zu  Weyhnachten,  vierzehen  Täg-  zu  Ostern,*;  vierzehen  Tä#  zn 

Pfingsten,  jedoch  mit  dem  Anhang,  dass  in  wehrender  solcher  Zeit  nur 

die  Collegia  publica  auszusehen  solle  erlaubet  seyn,  mit  denen  Privatis 

aber  auff  Verlangen  deren  Auditorum  ohne  Unterbrechung  fortgefahren 

werden.  Zu  dem  mehreren  Aufnehmen  und  besserem  Flohr  der  Univer- 

sität achten  Wir  auch  fürträglieh  und  wollen 

V  i  e  r  u  n  d  f  ü  n  f  f  z  i  gs  te n  s  ,  dass  diejenige,  welche  nicht  etliche 

Jahren  lang  die  Collegia  tleissig  besuchet,  nicht  leichtlieh  zu  solchen 

Diensten  sollen  nuffgenohmen  werden,  die  einige  Rechtsgelehrtheit  er- 

forderen: keiner  aber  solle  ohne  besondere  Dispensation  und  Ausnahm 

weder  zu  einer  Landgerichts-Consulenten-,  weder**)  zu  einer  Vicariat- 

und  Ehegerichts-Assessors-Stelle  gelangen  können,  wofern  er  nicht  in 

Unserer  Wirtzburgisehen  oder  einer  anderen  berühmten  Universität  pr-»- 

movirter  Doctor  Juris  oder  wenigstens  ein  Licentiatns  Juris  seye.  damit 

auff  diese  Weiss  auch  die  jetzt  benannte  Stellen  in  grösseres  Ansehen  ge- 

bracht und  untaugliche  Leuth  desto  .mehr  daraus  mögen***)  gehalten 

werden,  wo  zum  Trost  und  Hülff  deren,  so  in  ihrer  N'oth  durch  Crtheil 

und  Recht  sich  zu  retten  sucheu,  geschickte  und  tüchtige  Männer  gleüVr 

gestalten  !  )  höchst  erforderlich  seynd.    Umb  aber  den  Gradum  Doctortt«* 

*)  „Vierzehn  Täg  zu  Ostern-  fehlt  in  dem  Separat- Abdruck. 

**)  Dafür  hat  der  Separat-Abdruck :  .oder". 

***)  Statt:  „daraus  mögen"  hat  der  Separat-Abdruck :  «aus  selbigen", 

f)  Es  fehlt  „gleichergestalten-  iu  dem  Separat-Abdrack. 
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noch  weiter*  in  gebührende  Achtung  zu  sezen,  welcher  ohnehin  bey  der 

eingeführten  Art  den  Lieentiutnm*)  bey  denen  Defensionibus  zu  ertheilen, 

bisbero  sehr  vernachlässiget  worden,  so  erstrecken  wir  obige  Verordnung 

noch  ferner  dahin,  dass  diejenige,  welche  gelehrte  Hoffrüh te  oder  geist- 

liche Riiht  zu  werden  das  Verlangen  tragen,  sollen  promovirte  Poetores 

>evn  und  ausser  denie  nicht  darzu  aufgenommen  werden,  wofern  nicht 

Wir  oder  Unsere  Nachfahrer  Selbsten,  müssen  solches  Niemand  anderem 

zustehen  kau ,  aus  bewegenden  besonderen  Ursachen  darinnen  nachzu- 

sehen würden  für  gut  finden.    Auff  dass  aber**; 

Füuffundfünffzigstens  jene,  welche  den  (iradum  Poctoratus 

oder  Lieentiatus  genohmen  haben,  auch  davon  einigen  Genuss.  anbey  die 

Gelegenheit  haben  mögen,  sicli  in  dem  Praxi  nach  ihrem  Verlangen 

üben  zu  können,  als  bewilligen  Wir  hiemit  gnädigst,  dass  selbige  in 

denen  vorkommenden  Kechtshändlen  bey  unseren  (ieriehtern  zu  advociren 

die  Freyheit  haben  sollen,  welches  denen,  so  nicht  wenigstens  (iradum 

Lieentiatus  haben,  güntzlich  solle  verbotteil  seyn,  welche  hingegen  zu 

•lern  persöhnlichen  Vorstand  und  Vertrettung  der  Stell  eines  Procuratoris 

mit  vorheriger  darzu  von  Uns  gebenden  Krlaubnus  praevio  examin«'  von 

denen  Parteyen  können  gebrauchet  werden.    Sowohl  nun 

S  e  c  h  s  u  n  d  f  ü  n  ff  zigst  e  n  s   durch   sothane  Veranstaltungen  ge- 

nichet   wird,  den  Graduni  Poctoratus  auch   Lieentiatus  in  seine  rechte 

Würdigkeit  und  Achtung  zu  sezen,  und  diejenige,  so  darzu  die  hinläng- 

liche Fähigkeit  haben,  zu  desselben  Annehmung  zu  vermögen,  so  nöthig 

ist  in  Gegentheil  zu  vermeyden,  dass  s(deher  nicht  gar  zn  gemein  und 

durch  dessen  Mittheilung  an  untüchtige  und  unwissende  Personen  ver- 

Bchtlich  weide.  Wir  befehlen  solchem  nach  hiemit  ernstlich,  dass  keiner, 

der   nicht  die  genugsambe  Gelehrtheit  und  Geschicklichkeit   hat,  darzu 

solle  auft'genohmen,  somlern  bey  seiner  in  denen  Examinibus  befindenden 
Untaugliehkeit  mit  Zuruckbehaltung  der  für  die   Examina  zum  voraus 

bezahlten  aus  seiner  Schuld  verlustigten  Gebühr  davon  lediglich  abge- 

wiesen   werde,   worinnen  mehr   berührte  Professores   mit  vernüntftigen 

Naehdenckeii   ZU   überlegen   haben,   wie   schimpflich   ihnen   selbsteu  seyn 

würfie,  derley  schlechte  Leüth  mit  öffentlichem  Gepräng  in  einen  gleichen 

Grad  mit  sich  zu  sezen ,  nebst  deine,  dass  solches  auch  unserer  Univer- 

sität  zu  einer  Schand,  wie  nicht  minder  dem  gemeinen  Weesen  und  «lern 

*)  Statt:   „üen   Lieentiutnm"   hat  der  Separat-Abdrnek :    n  d  c  ü  grradnm 

Licen  tiatni)  zugleich". 

**j  Statt:  „Auf  dass  aber"  hat  der  Separat-Abdrnck  „damit  nebst  deme". 

«p^cbkhtc  der  l*niven.ität  Wirsbwff.    »•  Band. 
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Nächsten  zu  einem  Nachtheil  ffereichet,  wan  hernach  die  Diensten.*  wo 

selbige  durch  Veranlassung:  sothanes  Gradus  etwa  eingeschoben  werden, 

von  ihnen  übel  und  ungeschickt  versehen  werden.  Indeme  Übrigrens  ofit- 

entbehrlich  Vonnöthen  ist,  urab  alles,  so  wegen  deren  Collejrien  hieroben 

vorgeschrieben  worden,  in  guter  Ordnung  beobachten  zu  können.  dass 

die  A  u  s  t  h  e  i 1 u  n  g 

deren  Titgen  und  Stunden  auff  eine  bequilhme  Art  gemachet  werde,  damit 

alle  Verwirrung  und  Yerstöhrung  vermeydet,  und  denen,  so  versc  hied»:r 

Collegia  zugleich  zu  hören  gesinnet   seynd,  keine  Hindernus  verursach»-: 

werde,  als  wollen  Wir,  dass  bis  auf  weiteren  gnildi<rsten  Hefehl 

für  die  Professor  es  Theologiae 

die  Zeit  auff  folgende  Weis  solle  bestimmet  seyn,  dass  sie  nach  der  bis 

herigen  Gewohnheit  ausser  denen  Sonn-  und  Feyertilgen,  aucli  herkomm 

liehen  wöchentlichen  Spieltagen  sonsten  alle  Tag  ihre  Lectiones  ohn- 

Abgang  halten  sollen,  und  zwar  die  zwey  Professores  Theologia»- 

lativae  frühe  von  halb  Acht  bis  umb  Zehen- Uhren,  also  dass  ein  jedrr 

zu  seiner  Lection  fünff  Viertelstund  habe,  wovon  drey  Viertelstund  mit 

Dietiren,  ein  Viertelstund  mit  Expliciren  und  die  andere  mit  Pruponnvc 

oder  Disputiren  zugebracht  werde.  Nachmittag  von  Ein -Uhr  bis  Zw-y 

soll  die  Theologia  moralis  geyeben  werden,  von  Zwey  Uhren  bis  na' 

ein  Viertel  auff  Drey  die  Hebräische  Sprach  und  von  ein  Vierth  bi- 

umb  Drey-Uhren  die  Theologia  polemica  sive  contmversistiea,  wroWj 

neuerlich  angemercket  wird,  dass  wegen  der  Hebritischen  Sprach  ein" 

andere  Veranstaltung  zu  derselben  mehrerer  Abling  zu  machen  wt-rd»- 
vorbehalten. 

Die  P  r  o  f  e  s  8  o  r  e  s  Juris 

sollen  demnächst  ihre  Collegia  publica  ohne  Ausnahmb  gvben  alle  Mout"«- 

Dienstilg,  Donnerstiig  und  Freytilg,  also  zwar,  dass,  wan  auff  einen  r«n 

denen  jetztbenannten  vier  Tagen  ein  Fest  einfallen  würde,  statt  d-s^f- 

der  nächstvorhergehende  oder  darauffolgende  Tag  darzu  solle  anurw-  ni»-" 

werden.  Die  Stunden  aber  seynd  naehgeseztermassen  zu  nehmen.  <l**» 

frühe  von  Acht-Uhren  bis  halb  Zehen  die  Digesta,  von  halb  Zrh»n  bi< 

umb  Eylff- Uhren  die  Institutiones,  nachmittag  von  Ein-Uhren  bis  halb  Pr»y 

in  einem  besonderen  Zimmer  das  Jus  canonicum  und  von  halb  Zwrr  bi* 

Drey  in  dem  gewöhnlichen  Auditorio  jnridico  das  Jus  publicum.  Natarp- 

et  Gentium  solle  gelehret  werden,  wobey,  wie  schon  vorhero  ̂ mrVlrl 

*)  Statt:  „die  Diensten"  hat  der  Separat-Abdrnck :  „die  Brdif  aaar^ 

und  Stellen". 
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worden.  Wir  wegen  des  Collegii  Juris  feudalis  et  Praxeos,  wie  auch 

Juris  eriminalis  etc.  das  weitere  zu  verordnen  für  dennahlen  noch  aus- 

stellen Die 

L  e  c  t  i  o  h  i  s  t  o  r  i  c  a 

soll  sodann  auff  denen  obgedaehten  vier  Tagen  von  Dre}'  bis  gegen  halb 

Fiiiiff- Uhren  abends  gegeben  werden,  welche  Zeit  dennahlen *)  beschaffen 

ist.  dass  weder  die  Juristen,  weder  die  Theologi  solche  Leetion  zu  be- 

suchen eine  Hindernus  haben:  wie  nicht  weniger  auch  alle  Protessores 

Juris  ermahnet  werden,  zu  ihren  Collegiis  privatis,  für  welche  die  Zeit 

zu  benennen,  ihnen  selbsten  überlassen  wird,  solche  Tilg  und  Stunden  zu 

nehmen,**)  dass  einer  dem  anderen  keine  Yerstöhrung  mache,  sondern  in 

allem  eine  gute  Ordnung  und  Verstilndnus  beobachtet  werde.  Die 

Professor  es  Medicinae 

sollen  auff  denen  Montagen,  Dienstagen,  Donnerstagen  und  Freytägen 

dergestalten  ihre  Collegia  publica  geben,  dass  frühe  von  Acht-Uhren  bis 

halb  Zehen  die  Praxis  medica,  von  halb  Zehen  bis  Eylff  die  Anatomia 

und  Chyrurgia,  Nachmittag  von  Ein  Uhr  bis  halb  Drey  die  Institutiones 

niedicae  und  von  halb  Drey  bis  Vier-Uhren  die  Botanica  gelehret  werde. 

Und  da  wegeii  deren  Sectionum  et  Exercitationum  auatomicarum  die  Tilg 

und  Stunden  nicht  zuverlässig  können  angesezet  und  vorgeschrieben  werden, 

indeme  man  nicht  sicher  weiss,  wan  die  Gelegenheit  seyn  wird,  die  erforder- 

liche Corpora  zu  überkommen,  so  wird  jedoch  dieses  überhaupt  errinnert, 

dass  sowohl  hierzu  als  zu  denen  Exercitiis  botanicis,  es  geschehen  gleich 

solche  in  dem  Horte  botanico  oder  bey  Spaziergängen,  welche  auff  denen 

von  Ccdlegiis  publicis  freyen  Tägen  in  Fehleren  und  Waldungen  mit 

Auffsuchung  und  Vorzeigung  «leren  frischen  Krüuteren  angestellet  werden 

oder  vermittels  der  Vorlegung  eines  Herbarii  vivi  eine  solche  Zeit  jedes- 

mal^ solle  angewendet  werden,  welche  darzu  am  mehristen  bequähm 

und  in  anderem,  sonderheitlich  aber  denen  Collegiis  ordinariis,  am 

wenigsten  verhinderlich  ist. 

Die  Professor  es  Philosoph  iae 

sollen  gleich  denen  Theologis,  wie  solches  ohnedeme  herkömmlich  ist, 

.ausser  denen  Sontägen ,  Feyertägen  und  gewöhnlichen  Spieltägen  ihre 

J^ertiones  täglich  geben,  wozu  die  drey  Protessores  Logic  ae.  Physicae  et 

Xetaphysicae  frühe  von  halb  Acht -Uhren  bis  Neun  ihre  allbereit 

r>estimmete  Zeit  haben.    Nachmittag  sollen  wiederumb  von  Ein-Uhr  bis 

)  Statt  „dermahlen'-  hat  der  Separat-Abdruck  :  r  d  e  r  ma  s  s  e  uu. 

•*)  Statt  „zu  nehmen'"  hat  der  Separat-Abdruck :  rzu  erwählen  t\ 
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Zwey  die  Lectio  logica,  in  einer  anderen  darzu  gewidmeten  Schuld  die 

Lectio  metaphysica  und  in  dem  dritten  abgesonderten  Zimmer  die  Lectio 

mathematica  zu  gleicher  Zeit  gehalten,  von  Zwey  bis  Drey  Uhren  at-r 

in  ebenfalls  unterschiedenen  Zimmern  die  Lectio  physica  und  die  Lectio 

ethica  gegeben  weiden.  Damit  auch  die  .Mathematica  mit  desto  grösserer 

Frucht  gelehret  werde,  so  sollen  annebens  alle  Jahren  in  dem  Peeenibri. 

Februario,  Aprili,  Junio  und  Septembri  öffentliche  Demontrationes  mathe- 

maticae  gehalten  werden.  Wir  befehlen  ferner,  dass  zu  eines  jeden 

besserer  Nachricht  alle  zu  denen  Collegiis  publicis  hieroben  vorgexhrir- 

bene  Tilg  und  Stunden,  wie  auch  diejenigen,  so  von  denen  Professorin 

für  die  Collegia  privata  werden  erwehlet  werden,  in  dem  Catalo^o. 

welcher  mit  Anzeigung  deren  zu  lehren  vorhabenden  Materien  jed-> 

Jahr  gedruckt  zu  werden  pfleeget,  deutlich  sollen  benennet  werde* 

Was  nun  Unsere 

Universität  insgemein 

angehet,  lassen  Wir  es 

Siebenundfünffzigstens  bey  denen  Freyheiten  und  K«-<-hr*-n. 

welche  derselben  durch  päpstliche  Heyligkeit  und  der  kaiserlicher  Ma 

jestät  Begnädigungen  ertheilet  oder  auch  durch  Unsere  in  Gott  ruhend-- 

Herren  Vorfahrere   derselben   zugeleget    worden,   nebst    anderen  Duth 

sonsten  zu  ihrer  Flu*  und  zu  ihrem  Vortheil  gemachten  Satzungen,  wi* 

solche  in  denen  Uns  zu  neuerlicher  Übersehung  vorgezeigten  Statut'!; 

Büchern  der  Universität  enthalten  und  von  Uns  zu  mehrerer  Bekräf 

tigung  eigenhändig  unterschrieben   seynd ,  ohne  Änderung  und  Vermin 

derung  gäntzlich  bewenden.    Wir  bestättigen  anbey  nicht  allein*'  und 

halten  gnädigst  für  genehm ,  sowohl  die  Uns  fürgelegte  und  von  Un> 

ebenfalls  eigenhändig**!  unterzeichnete  Statuta  communia  Universität!», 

als  particularia   cujusque   Facultatis ,   welche  in  vorigen  Zeiten   >»  \ni  1 

errichtet  und  von  jezt  gedachten  Unseren  Herren  Vorfahrern  eingewilligt 

und   durch   gegenwärtige   Unsere  Verordnung  nicht   geändert  worden, 

sondern  Wir    sezen    zu    mehrerem  Ansehen   und  Vorzug  ofltlwrübrt^r 

Unserer  Universität  und  zu  Bezeignng  Unserer   derselben   zutrauend»  i. 

besonderen  ***  i  Gnad  und  Achtung  noch  weiters  bey.  dass  künffti?hin  «i  r 

selben  über  alle  ihre  zugehörige  Personen  in  bürgerlichen  und  jriLli*  i.»  :i 

Sachen  die  völlige  Gerichtbarkeit  zukommen,  und  darinnen  k'ine  v«« 

Unseren  Stellen  und  Gerich tern  den  mindesten  Eingriff  thnen,  sondern  die 

•)  „Nicht  allein  u  fehlt  in  dem  Separat-Abdruck. 

•*J     Ei  genhändig  u  fehlt  in  dem  Fe\ arat-Abdruck. 

***)  Statt  „besonderen"  hat  der  Separat- Abdruck  „sonderbaren* 
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oinniraoda  Jurisdietio  civilis  et  eriminalis  mehrgemelter  Universität  in 

Personas  ad  ipsam  pertinentes  lediglich  und  allein  solle  verstattet  werden, 

jedoch  mit  dem  Anhang,  dass  Uns  in  wichtigen  Sachen  vor  des  Unheils 

Vollziehung  dieselbe  den  untertänigsten  Bericht  zn  thuen  und  von  Uns 

goldigsten  Bescheid  darüber  jedesmahlen  einzuhohlen  solle  schuldig-  seyn: 

sodann,  was  bey  denen  sich  ereignenden  ('entfallen  die  erste  Verhaftung 

betrifft,  dasjenige  ohnabbrüehig  befolget  werden,  was  Wir  zn  gemeiner 

Ruhe  und  Sicherheit  wegen  anderen  Unseren  Stellen*)  gnädigst  befohlen 

und  erklähret  haben. 

Acht  u  n  d  f  ü  n  f  f  z  i  g  s  t  e  n  s  erachten  Wir  für  räthlieh  nnd  zu  dem 

Ruhm  vielgedachter  Unserer  Universität  fürträglich  zu  Beyn,  geben  auch 

daran  die  gnädigste  Weisung  hiemit,  dass  jährlich  ein  eygener  Uatalogns 

solle  verfertiget  und  demselben  einverleibet  werden ,  was  das  Jahr  hin- 

durch an  gelehrten  Sachen  ausgearbeitet  und   abgehandlet  worden ,  als 

Declamationes  poetieae.,  Poemata  gratulatoria  vel  funebria,  Exercitationes 

oratoriae,  Dramata,  Uomoediae,  Tragoediae,  vornehmblich  aber  die  Disser- 

tationes  et  Pisputationes  superiorum  Kacultatum,  Promotiones  Magistrorum. 

Doctorum  et  Lieentiatorum  Juris  et  Theologiae .  sambt  denen  Materiis. 

so  in  denen  Qnaestionibus  inauguralibns  enthalten,  welches  hingegen  alles 

zn  der  Universität  grösserem  Lob  auff  das  Geschicklichste  wird  zu  ver 

fassen  und  recht  vollkommen  auszuführen  seyn.  dahero  auch  zu  besserer 

Sicherheit  alle  dergleichen  Anffsaze  von  der  gantzen  Facultät ,  wohin 

eine  jede  Materie  einlauffet ,  nebst  denen ,  welche  sonsten  zu  der  Oensur 

bestellet,  wohl  und  genau  sollen  censuriret  werden.  Was  aber  die  Theses 

von  <h'm  Jure  publico  angehet  oder  welche  wegen  ihren  Begriff  mögen 

anff  andere  Weis  bedencklich  seyn**;,  die  sollen  Uns  selbsten  überliefferet 

werden .  umb  solche  nach  Gutbefinden  einsehen  oder  auff  andere  Weis 

das   bt'hörige  deshalben  verfliegen  zu  können;  bey  welcher  Gelegenheit 

Wir   newerlich  wiederhohlen,   was  Wir  wegen  allem  deine,  so  zu  dem 

I'ruek  will  gegeben  werden,  sowohl  an  anderen  gehörigen  Orthen .  als 

tn  Unsere  Buchtruckere***»  schon  gnädigst  verordnet  haben.   Ks  solle  auch 

N  e  u  n  u  n  d  f  ü  n  f  f  z  i  g  s  t  e  u  s  bey  Unserer  Universität  über  dasjenige, 

vas    in   Geschärften   vorkommet,  ein   ordentliches  Prothokoll  geführet, 

*)  In  unserer  Original- Vorlage  ist  nach  ̂ Stellen«4  ein  freier  Raum  gelassen, 
BJB  Hinsetzen  der  Nameu  der  Stelleu. 

**)  .Statt  „mögen  bedencklich   seyn"   hat   der  Separat-Abdruck 

liedencklicb  seyn*. 

•**)  Auch   hier  folgt  in  nn-ner.  r  Original  -  Vorlage  Platz  zum  Einfügen  der 
am*n  der  Buclidrncker. 
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alles  in  denen  Conciliis  gebührend  vorgelesen  und  überleget ,  sodan  die 

Schrifften  und  Protocolla  von  einem  zeitliehen  Notario  oder  Actvario 

Universitatis  mit  pflichtmässiger  Verschwiegenheit  in  die  Verwahrung 

gebracht  und  geziemend  auffbehalten  werden,  wozu  nicht  allein  die 

genugsambe  Bequähmliehkeit  wegen  der  Auffbehaltung  und  Versehliessung. 

sondern,  was  noch  ferner  in  denen  Auditoriis  die  Nothdurfft  und  tiemäch- 

lichkeit  erheischet  oder  zur  anständigen  Auszierung  gereichet,  allbereit 

ist  von  Uns  gnädigst  angeordnet  worden.    Es  sollen  auch 

Sechzigsten«  die  Actus  Defensionum  inauguralium  philosopki- 

carum,  theologicarum ,  juridicarum ,  historicarum  et  medicarum  theils  zu 

mehrerer  Aufmunterung ,  theils  zu  grösserer  Ehr  der  Defendeiiten  in 

Aula  majore  academiea  gehalten  und  jederzeit  die  sambtliche  Pacaltltd 

dabey  zu  erscheinen  eingeladen  werden,  welches  hingegen  ohne  Verbindung 

und  nach  Bcwandnuss  deren  Umbstiinden  zu  freyein  Unlieben  solle 

gestellet  seyn,  inmassen  ohne  Anregung  anderer  Ursachen  bey  etwa  vor- 

fallender Menge  und  Vielheit  solcher  Aetuum  denen  Faeultäten  in  all- 

iieren Verrichtungen*,)  eine  Besch  wehrung  und  Verhindernuss  dörffte 

gemachet  werden.  Dass  aber  dergleichen  Actus  in  eygenthumbli»  h^c 

Häuseren  zu  Eintrag  der  Universität  vorzunehmen  nach  der  znuvil-n 

beschehenen  Anzeig  ungebührlich  angemasset  werde,  ist  nicht  zu  verstatten, 

sondern  solchem  Beginnen  durch  erkleckliche  Mittel,  wie  Wir  es  hiermit 

austrücklich   befehlen ,  alles  Ernstes  zu  begegnen. 

Ei  n  und  sechzigste  ns  sollefn]  von  allen  getruckten  Aetibu*  Fa 

cnltatnm  superiorum ,  Thesibus ,  Prograinmatibus  etc.  zwey  Exemrlaria 

von   dem  Pedellen   zu  Unserer  Universitäts-Bibliothec   geliefferet.  au<  b 

darinnen,  soviel  möglich  ist,  eine  gleiche  Form  beobachtet  werden,  damit 

eines  zu  dem  anderen  füeglich  könne  gebunden  werden.  Wan 

Z  w  e  y  u  n  d  s  e  c  h  z  i  g  s  t  e  n  s  die  von  Adel  ihre  .1  ugend  in  di* 

Schuhlen  schicken,  selbige  nach  der  darinnen  üblichen  Art  zu  dem  Lenun 

anweisen,  auch  in  seiner  Zeit  zu  Annehmung  der  Graduum  academi«  oruni 

ermahnen  und  anhalten  wollen,  so  wird  Uns  solches  zu  einem  sonderbare 

Wohlgefallen  gereichen,  und  sollen  diejenige,  welche  sich  dar  zu  beqiübm-u 

vor  anderen  von  Uns  zu  Diensten  auffgenohmen  werden.  I>amit  an  h 

dieselbe  und  andere,  welche  auff  Unserer  Universität  studieren,  die  (Mr- 

genheit  und  Hülff  haben,  alles  dienliche  und  wohlanständige  nach  ihr^x 

Verlangen  lernen  zu  können,  so  haben  Wir  schon  die  Vorsehung  sMliat- 

dass  nebst  deine,  was  die  freye  Künsten  und  Wissenschamen  und 

• 

*)  Die  Worte  „in  anderen  Verrichtungen*  fehlen  in  den  ̂ iru- 
Abdruck. 
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Bestellung  rocht  tauglicher  darzu  vordersambst  nötlriger  Lehrern  ansehet, 

muh  zu  denen  ritterliclien  Übungen  von  Reithen,  Tantzen,  Fechten  und 

dergleichen,  sodann  zu  Erlernung:  ausländischer  Sprachen  weder  an  guten 

Meistern,  weder  an  anderer  Requälimliehkeit  nicht  der  geringste  Mangel 

erscheinen  solle ;  wie  Wir  nicht  minder  auch  denen  Erwachsenen  von  Adel 

bey  allen  Vorlallenheiten  oder  öffentlichen  Verrichtungen  den  freyen  Zu- 

tritt*! jederzeit  gnädigst  verstatten  wollen  und  an  gehörigen  Orthen 

bereits  die  Weisung  gethan,  selbigen  mit  vorzüglicher  Ehr  und  Unter- 

scheidung zu  begegnen.    Wir  wollen  ferner»  und 

Dreyundsechzigstens,  das«  alle  Studiosi  academiei  sich  ohn- 

fehlbar  sollen  immatriculiren  lassen.   Und  damit  man  umb  so  mehr  dess- 

wegen  gesicheret  seye,    und  nicht  etwa  liederliche   und  nichtswürdige 

forsch  unter  dem  Nahmen  und  Schein  von  Studenten  sich  in  Unserer 

fürstlichen  Residenz  Statt  aushalten  und  derselben  mit  Bettlen  und  unge- 

bührlicher   Aufführung    überliistig    lallen,    als  solle   einem  jeden  eine 

Scheda  Immatriculationis  ertheilet  und  solche  hernach  Unserem  Uommen- 

daten  und  Bürgermeistern  zu  ihrer  Nachricht   vorgezeiget ,  andere  hin- 

gegen nicht  geduldet  werden ,  wie  dan  ebenfalls  ein  jeder  Student  bey 

-einen  Vorstehern  und  denen  Professoribus  seiner  Faeultät ,  zuvorderist 

aber  seinem  eygenen  Urofessore  und  dem  l>ecano  sich  darmit  zu  legiti- 

miren  hat .  von  welchen  darüber  eine  ordentliche  Verzeichnus  mit  deut- 

licher Benuhmsung  aller  «leren ,  so  in  ihre  Schuhl  und  FacultJit  gehörig 

»'•ynd ,    solle  gemachet  und  dem  Reetori  magnifico  eingohündiget ,  von 

diesem  hernach  Uns  selbsten  alle  Vierteljahr  übergeben  und  die  nicht 

iiumatriculirte  Studenten,  wan  sie  zumahlen  nicht  in  der  Statt  gebohren" 

>^ynd  r»<ler  ihre  Eltern  darinnen  haben,  ohne  Unterschied  hinausgeschaffet 

werden.     Nachdeme  Wir  nun 

V i erundsech zigstens  die**)  mit  aller  Erfordernuss  reichlich 

versehene  Ribliothecam  publicain  durch  Verfertigung  eines  ausführlichen 

<  atalogi  Librorum  in  ihren  völligen  Stand  zu  jedermanns  freyen  Gebrauch 

haben  setzen  lassen,  also  ist  von  Uns  ferner  angeordnet  worden,  damit 

dt-r  in  der  Absicht  habende  Nutzen  desto  besser  daraus  könne  gezogen 

werden,  dass  selbige  alle  Tag,  die  alleinige  Sonntilg.  Feyertag  und 

Mitwochen  ansgenohmen,  frühe  von  Acht-Uhren  bis  Eylff  und  nachmittag 

von  Ein  Uhr  bis  Fünft"  solle  stäts  geöffnet  seyn,  und  denen,  welche  dahin 
-ich    begeben    und   deren    darinnen    befindlichen   Rüchern    sich  werden 

*)  In  »lern  Separat-Abdruck  folgt  nach  ̂ Zutritt"  noch :  „an  Unserem  Hof". 

**)  Nach  „die-  folgt  in  dem  S«  parat-Abdruck  noch:  „al  lb  ies  i  geu. 

Digitized  by  Google 



392 Urk.  Nr.  143  (1784), 

bedienen  wollen,  mit  aller  Willfährigkeit  an  die  Hand  ge-rans-en 

werden.*» 

Damit  nun  alle»  obige,  worinnen  Wir  jedoch  nach  Beschaffenheit 

deren  sich  ausseienden  Umbständen  und  naeh  Unserem  (intdüncken  zu 

minderen  und  zu  mehren  Uns  vorbehalten,  in  jeden  Puneten  ohne  Man?'! 

und  Abbruch  genau  möge  vollzogen  werden ,  so  ernennen  Wir  Unsere 

zwey  geheime  und  Hoff-Käthe,  UantzleyDirectoren]  Landen  und  geheiin-n 

Referendarlum  von  Fichtl,  und  deren  Xachfolgere  in  dem  Amt**'  zxi 

beständigen  Conservatoribus  Unserer  offtbenanter  fürstlichen  Wirtzburiri- 

schen  Universität  und  geben  denenselben  hiemitt  die  austrückliehe  Wt-i-nns 

und  den  gemessenen  Befehl,  dass  sie  auff  die  schuldige  HefoljrnjifS  Unserer 

gegenwärtigen  jrnädigsten  Verordnung  auch  deren  anderen  v..rheri*r»-n. 

so  durch  diese  nicht  etwa  verändert  und  aufgehoben  worden,  eine  stüte 

und  sorgfältige  Achtung  und  Auffmercksambkeit  haben  und.  wan  darwieder 

solte  gehandlet  oder  davon  etwas  unterlassen  werden ,  solches  ohne  An 

stand  gebührend  erinneren  und  Uns  zu  behöriger  Andung  und  Verben 

rung  unterthäniffst  anzeigen,  auch  sonsten  in  allen  Stücken  die  Auffhahiu 

und  Wohlfahrt  der  Universität  nach  ihrem  besten  Vermögen  betorderen 

helffen.  Wir  befehlen  imgleichen,  dass  jezterwehnte  Unsere***)  Rath* 

in  deine,  was  den  Nutzen  der  Universität  insgemein  und  insonderheit  .bn 

Inhalt  dieser  Unserer  Verordnung  betrifft,  zu  denen  vornehmenden 

Beratschlagungen  f)  nebst  denen  sambtlichen  Facultäten  sollen  angezogen 

werden  und  selbigen,  wo  möglich,  jedesmahl  beywohnen. 

Ansonsten  aber  heegen  Wir  auch  das  gnädigste  Vertrawen,  d**> 

4er  Rector  magnificns  und  Caneellarius  Universität is  alles  beförderlich»- 

auch  ihres  Orths  diesfalls  beizutragen  stäts  werden  bedacht  seyn.  \ti»- 

Wir  dann  sowohl  ihnen  als  auch  denen  Facultäten,  wan  entweder  wehren 

derenselben  oder  der  sambtlichen  Universität  etwas  bey  sich  ereignenden 

*)  Hier  folgt  in  dem  .Separat-Abdruck  noch  folgend»-  Einschaltung:  „dem«- 

jedoch  zu  stater  und  unverbrüchlicher  Vesthaltung  bergefäg-t 

wird,  dass  an  niemanden,  wer  der  auch  seyc,  einiges  Buch  ohne 

Unsere  dar  zu  ert  heilte  sc  h  rifft  liehe  Erlau  bnus  solle  j  eniahUn  »u» 

der  Bibliothec  hinausgegeben  oder  geliehen  werden:  welche»  de» 

von  Uns  bestellten  Bibliothecario  und  deme  ihme  zu  georderte» 

V  e  r  s  o  u  e  n  besonders  a  u  f  i  h  r  e  Pflichten  g  c  1  e  g  e  t  wird." 

**)  Im  Separat-Abdruck   hat  der  Satz  von  „so  ernennen  Wir-  bU  -in  d*-j» 

Amt"  folgende  Fassung:    „so    ernennen   Wir  Unsere    geheime  B  i  t  b  - 

[folgt  zwei  Zeilen  freier  Raum]  und  deren  Nachfolgern  in  dem  Amt-    -  - 

***)  In  dem  Separat-Ab druck  ist  uach  „Unsere'*  noch  beigefügt  „  £  e  b  e  i  ~- 

f)  In  dem  Si-parat-Abdruck  ist  vor  ..  Beratschlagungen"   noch  eine««»* 

„allgemeine  ntt. 
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Gelegenheiten  Uns  unterthftnigst  zu  berichten  vorfallet,  den  geneigten 

Zutritt  zu  solchem  Ende  gnädigst  gern  verstatten  werden.  Wir  haben 

übrigens  die  gantz  zuversichtliche  Hoffnung,  dass  diese  Unsere  Satzung 

und  Ordnung,  welche  zu  des  Allerhöchsten  Lob  und  Ehr,  zu  Aufinahin 

des  ehristeatholischen  Glaubens  und  dein  Wohlstand  des  geineinen  Weesens 

und  besonders  zu  Unseres  fürstlichen  Hochstiffts  Kuhm  und  Nutzen 

alleinig  abziehlet ,  von  der  göttlichen  Güte  in  Uns  und  Unserem  Nach- 

kommen werde  mildest  geseegnet  werden.  Befehlen  demnächst  mit  allem 

Ernst  und  Nachtruck,  dass  selbige  in  allen  ihren  Puncten  mit  schuldigstem 

Gehorsam!)  stiit ,  vest  und  unverbrüchlich  jederzeit  solle  gehalten  und 

von  Niemanden,  welchen  solche  betrifft,  dagegen  auff  einige  Weis  jemahlen*) 

gehandlet  werden,  zu  welchem  Ziehl  und  Ende  diese  Unsere  beständige 

Verordnung  in  den  ersten  Tagen  des  [zu]  eröffnenden  Stndier-Jahrs**)  in 

Heyseyn  aller  Facultiiten   öffentlich  alle  Jahr   solle  abgelesen  werden. 

Zu  alles  dessen  Urkund  und  mehrerer  Uekräfftigung  haben  Wir 

l'ns  eigenhitndig  unterschrieben  und  Unser  fürstliches  geheimes  Insiegel 

bej'trueken  lassen. 

Wien,  den  21.  Julii  17.'H.***i 

F[riderich)  C[arl]  B[ischoff]  zu  Börnberg]  und  W(ürtzburg], 

H[erstog]  zu  F[ranckenj  m.  pr. 

Eine  Original- Ausfertigung  auf  Papier  mit  eigenhändiger  Unterschrift 

des  Fürstbischofs  und  innen  aufgedrucktem  Siegel  im  k.  Kreisarchive  Wirz- 
burg  (K.  27  nr.  24). 

Ein  Separat- Abdruck  in  Ouart  mit  dem  Titel:  „Des  Hoch  wür- 
digsten des  Heiligen  Römischen  Reichs  Fürsten  und  Herrn, 

Herrn  Friderich  Carl,  Bi  sc  hoffen  zn  Hamberg  und  Wirt z- 

burg,  Hertzogen  zu  Francken  etc.  etc.  Verordnung  und  ver- 

besserte Einrichtung  b e y  d e r o  Wirtzburgischen  Univer- 
sität mit  dar  zu  ertheilter  Gnädigster  Erlaubuus  in  den 

Druck  gegeben  durch  Johann  Jacob  Christoph  Kley  er. 

U  n  i  v  e  r  s  i  t  ä  t  s  -  B  u  c  h  d  r  u  c  k  e  r  n.  W  i  r  t  z  b  u  r  g  in  dem  Jahre  1  7  43." 
im  Archiv  des  Universitäts-Yerw.-Aussch  Dieser  Separat-Abdruck  von  1743 
enthält  aber  zwischen  1734  und  1743  gemachte  Zusätze  und  Auslassungen, 

die  wir  oben  unter  dem  Text  der  Original-Ausfertigung  vom  Jahre  1734 
initgetheilt  haben. 

Abdrücke  bei  Gropp  Collect.  Novissima  Tom.  IV.  S.  6*8  —  710  and 
in  der  Sammlung  der  hockfürstlich,  wirzburgischen  Landesverordnungen 

etc.  (Wirzburg  1776"  in  2°)  Bd.  II..  S.  346  —  367.  Der  letztere  ist  im  Wesent- 
lichen nnr  ein  in  der  Orthographie  modernisirter  Neudruck  des  vorgenannten 

Separat-Abdruckes,  er  hat  aber  die  unrichtige  Datnmszeile :  «Wirzburg  den 
den  21.  Juli  1743. 

*)  Im  Separat-Abdruck  fehlt  ̂ jemalilen". 

*•)  In  dein  Separat-Abdruck  lautet  dieser  Theil  des  Satzes:  „zu  welchem 
Ziel  u  n  d  Ende  und  z  n  d  e  s  t  o  b  e  s  s  e  r  er  Erinnerung  u  u  d  Nachac  h  t  u  n  g 

yolche  in  denen  ersten  Tagen  jedes  an  f  a  n  g  e  n  d  e  n  S  t  u  d  i  e  r  -  J  a  h  r  e  su. 

***)  In  dem  Separat-Abdruck  ist  als  Ausstellungsort  nWirtzburgK  genannt. 
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Anhang  I. 

Anordnungen,  welche  wegen  der  Universität  gemacht  tcorden. 

[Zwischen  1734  und  1743] 

Gleichwie  Seine  hoch  fürstliche  Gnaden  mit  beharrlicher  Sorgfalt  >t.it< 

bedacht  seynd ,  dero  allhiesig«  Universität,  so  viel  möglich  ist.  in  ein.-u  voll- 

kommenen Stand  zu  bringen,  als  haben  dieselbe  seithero  noch  weiters  guädi-v 

befohlen,  alldieweilen  ohne  die  Erkantnus  der  Historiac  Juris  viele  Recht*- 

Satzungen  weder  füglich  können  verstanden  und  zuverlässig  ausgeleget,  vrdrr 

verschiedene  Yorfallenheiten ,  und  zuinahlen ,  was  die  von  der  landsherrlithft: 

hohen  Obrigkeit  abhängende  und  derselben  anklebenden  Betüguussen  anbetriHt 
mit  Grund  und  Sicherheit  beurtheilet  werden,  dass  solchemnach  die 

Historia  Juris 

Komani,  canonici,  feudalis  Lougobardici,  feudalis  Germauici,  Genuanici  privati  nnl 

(iermanici  publici  nach  ihrem  völligen  Inhalt  in  Collegiis  privatis  solle  geklirrt 

und  die  Studenten,  welche  zu  sothancr  nutzlichen  Wissenschafft  ein  Verlan?« 

tragen,  darinnen  nach  ihrem  Begehren  unterrichtet  werden ;  wie  dann  nicht  min-ler 

für  diejenigen,  welche  von  Cammer-  und  Polizey-Sachen  etwas  ersprießliches  «» 
lernen  Lust  haben,  auch  von 

Cameral-Wissenschafften  und  dem  Polizey-Weesen 

ein  l'ollegium  privatum  ist  bestellet  wordeu,  welches  insonderheit  denen  zu  tireti 

mercklichen  Vortheil  wird  gereichen  können,  welche  künfltig  zu  Verwaltung  herr- 

schafftlicher  Gefällen  und  Besorgung  deren  Lands-Einküntften  in  Cammer-Bedi*- 

nungen  möchten  angewendet  werden  oder  sonsten  zu  besserer  Einrichtuu^  der 

dem  gemeinen  Weesen  sehr  erspriesslichen  nnd  einträglichen  Handelsekafl'ten  ot'i 
Gewerb-Sachen  gebrauchet  werden.  Damit  nebst  diesem  in  der  Artztiev  -Kon*t 

nichts  ermanglen  möge,  welches  zu  derselben  völliger  Erkantnus  di-nlich 

kan,  so  ist  die  Vorsehung  geschehen,  dass  ebenfals  von  der 

Historia  Mediciuae 

ein  L'ollegium  privatum  denen  stäts  solle  gehalten  werden,  welche  zu  ihrer  grüni- 

licheren  Uuterrichtung  und  Erwerbung   mehrerer  Geschicklichkeit    dasselbe  zi 

hören  eine  Begierd  haben  möchten.    Zuvorderist  aber  solle  von  der 

Materia  medica  et  Up  erationibus  chymicis 

ein  Collegium  ohne  Entgeltung  und  Bezahlung  beständig  -gegeben  werden,  «1» 

zwar,  dass  zu  des  Wercks  Erleichterung   dabey    die  Veranstaltung  genutet 

worden,  dass  die  hiesige  Apothecker,  denen  nebst  anderen   Ursachen  auck  ta 

dieser  Absicht  Compositionen  anderwärtig  zu  kauften  verbotten  worden,  die  he*oa- 

dere  Auweisung  bekommen,  so  offt  eine  Compositiou  oder  ein  chymisches  Mittel 

zu  verfertigen  sich  die  Gelegenheit  äusseret,  solches  au  seine  Behörde  anzazri.v= 

wonach  nebst  denen  oberwehnten  annoch  von  einem  darzu  eigends  geordert 

Doctore  denen  Studiosis  Medicinae  davon  wird  die  Eröffnung  gethan .  sie  aa 

Stelle  geführet,  alles,  was  in  die  Artzney  gehörig  ist,  stückweise  vorgrl-.*'' 
und  ein  jedes  nach  seiner  Beschaffenheit  und  Wurcknng,  auch  dem  Untersck;* 

deren  zwar  dem  Nahmeu  nach  eiuerley,  an  sich  Selbsten  aber  gantz  unrl<-:<.b*t 

Gattungen  erklähret,  anbey  die  Art,  wie  sotkane  Artzney  zu  bereiten  ce<3  i& 
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machen  «eye,  ihuen  durch  Belehrung  und  den  Augenschein  gewiesen  werden,  damit 

sie  sokhergest alten  dasjenige,  womit  sie  umzugehen  haben,  recht  zu  kennen,  auch 

behörig  zu  verfertigen  lernen  mögen  und  dardnrch  in  den  8« and  gesetzet  werden, 

dass  sie  von  denen,  welchen  sie  nach  ihrem  Amt  und  Beruff  in  vorfallenden 

Begebenheiten  zu  Herstellung  ihrer  leydendeu  Gesundheit  nnd  Erhaltung  des 

Lebens  dienen  sollen ,  mit  mehrerem  Vertrauen  und  grösserer  Sicherheit  können 

??branchet  werden  und  in  einer  so  wichtigen  und  gefährlichen  Sach  nicht  etwa 

durch  Unwissenheit  oder  Nachlässigkeit  sich  eine  Verantwortung  zuziehen  und 

ibrem  Nächsten  einen  ohnwiederbringlichen  S[ch]adeu  mit  ihrer  Uuehr  sowohl 

als  Verletzung  ihres  Gewissens  znfügcn  mögen. 

Ein  Abdruck  als  Anhang  zu  dem  vorher  erwähnten  Separat-Abdruck 

der  Uuiversitätsordnnng  vom  J.  1734  (von  Job.  Jac.  Christ.  Kleyer 

fWirtzburg  1743  in  4°)  in  Druck  gelegt)  und  bei  Gropp  1.  c.  S.  710  u.  711. 

Ein  etwas  modernisirter  Neudruck  in  der  Sammlung  der  hochfürstl. 

Wirzburgischen  Landesverorduungeu  etc.  Bd.  II.  S.  367  u.  3<*,S. 

Anhang  II. 

Kurzes  Verzeichnis*  dessen,  was  an  der  Universität  unentgeltlich  gelehrt  wird. 

[Zwischen  1734  und  1743]. 

-  A.  — 

Anatom ia  cum  Pemonstrationibus  publicis. 

Architectnra  civilis  et  militari«. 

Arithmetica. 

-  B.  — 

Botanica. 

--  C.  - 

Canonicum  Jus. 

Chirurgia  mit  denen  Operationibus  und  Verbindungen. 

Chymia  mit  Vorzeignng  der  wnreklichen  Ausarbeitung. 
Codex. 

-  D.  — 

I>ialeetica. 

IMplomatica  Res,  nebst  der  Gestalt  und  Beschaffenheit  \  ....  ,  . 

i  u     d    i>  *  i  i  c-  u     i   »  u  i       M>»rd  in  denen  unteren 
deren  alten  Buchstaben  und  »Schreib-Art  nach  dem  j  SCBttl  lehret 
l'uterschied  der  Zeiten.  

)       ».  c  u  en  ge  e  rt  . 

-  E.  - 

Ethica. 

-  F.  - 

Fendale  Jus. 

-  G.  — 

Geographia,  alte  und  neue.  i         ,  ,.  .  . 
„  ...  ._  I  Verden  in  denen  unteren  Schulen 
Grammatica  nach  ihrem  gantzen  Begrift.  :  ,  , 

.  .  [  gelehret. Graeca  Lingua.  ) 
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—  EL  - 

Hebraica  Lingua. 

Heraldica  Ars. 

Historia  vcteris  et  novi  Testamenti  necnon  qnatuor  Monarchiaruni: 

Assyriorum,  Persarum,  Graecorum  et  Romaaorum. 

Historicae  Institutiones  de  vitis  et  rebus  gestis  Imperatorum. 

Historicae  Institutiones   de    vitis   et   rebus    gestis  Rotnanoruni 

Poutificum. 

Die  völlige  und  weitläuffigere 

Historie  aber  wird  in  einem  gautz  besonderen  für  jedernian   offenen  OöL'rrv- 

gelebret. 

—  I.  - 

Institutiones  imperiales  Juris. 

Institutiones  medicae. 

—  L.  - 

Logica. 

—  M.  - 

Materia  medica  samt  der  Znbereitnng  deren  Artzueyen. 

Mathesis. 

Metapbysica. 

—  X.  — 
Xaturae  et  Gentium  Jus. 

Xuramaria  Res,  in  denen  unteren  Schulen. 

—  P.  — 

Pandectae. 

Physica. 
Po^tica. 

Praxis  criminalis. 

Praxis  medica  cum  Patbologia  et  Therapia  etc. 

Praxis  summorum  Imp.  Dicasteriorum  et  Cancellariarum. 

Publicum  Jus  Romano-Germauicum. 

—  R.  — 

Rbetorica. 

—  S.  - 

Schreib-Kunst,  Teutscbe  und  Lateinische. 

—  T.  - 

Theologia  moralis. 

Theologia  polemico-positiva. 

Theologia  scholastica. 

Nebst  diesen  werden  in  Collegiis  et  Exercitationibus  privatis  um  riM 

leydentlichen  Preiss  gelehret: 

1)  Die  Historia  Juris  Romaui,  canonici,  feudalis  Longobardici,  ftradali* 

manici,  Germanici  privati,  Germanici  publici. 

2)  Die  Historia  Mediciuae. 

3)  Die  Cameral-Wissenschafften  mit  dahin  einschlagenden  Handtfbci»*ft*« 

Gewerbs-  und  Polizei-Sachen. 

I 

Werden 

in  denrt. 

I  Schul« 

I  grlthre: 
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Wobey  weiter»  zu  meldeu  ist,  dass  von  denen  Professoribns  noch  über  ver- 

schiedene nutzbare  und  auserlesene  Materien  theils  nach  ihrer  eigenen  Wahl,  thrils 

nach  deren  Juristen  und  anderer  Studenten  Verlangen  zu  ihrer  besseren  Befähigung 

und  Belehrung  besondere  Collegia  privata  gehalten  werden. 

Wie  dann  übrigens  wegen  denen  ritterlichen  wohlanständigen  Tbungen  von 

Reiten.  Tantzen,  Fechten  etc.,  auch  zu  Erlernung  frembder  Sprachen  ebenfals 

durch  Bestellung  tauglicher  und  wohlerfahrener  Meister  die  behürige  Vorsorg  uud 

bequeme  Veranstaltung  geschehen  ist. 

Ein  Abdruck  als  Anhang  zu  dem  vorher  erwähnten  Separat-Abdruck 

der  Universitätsordnung  vom  J.  1734  (von  Joh.  Jac.  Christ.  Kleyer  (Wirti- 

burg 1743  in  4°)  iu  Druck  gelegt  ;  und  bei  Gropp  1.  c.  S.  711  u.  712. 

Ein  etwas  modernisirter  Neudruck  in  der  Sammlung  der  hochfürstl. 

Wirzburgischen  Landesverordnnngen  etc.  etc.  Bd.  II.  S.  308  u.  3»>'j. 

Nr.  144. 

Fürstbischof  Friedrich  Karl  von  Bamberg  und  Wirzburg  (heilt  Seiner 

furstl.  Regierung  die  vermehrte  und  verbesserte  Vniversitäts-Ordnung 

zum  Vollzüge  mit. 

1734,  28.  Juli.    Schloss  Schuuborn. 

Von  Gottes  Gnaden  Friderich  Carl.  Bischotl*  zu  Bamberg  und  WttrtZ- 
burg,  des  h»  vi.  Koni.  Reichs  Fürst.  Hertzog  zu  Fraucken  etc.  etc. 

Ehrsame  und  Veste,  auch  Ehrsam  und   Hochgelehrte,   Liebe,  An- 

daechtige  und  Getreue.     Wir  haben   nach  genügsamer   Erwegung  für 

räthlieh  befunden,  die  vor  ungefähr  dreyen  Jahren    wegen  nutzlicher 

Einrichtung*  ünserer   alldasitren    l'niversität    gemachte  Verordnung"  mit 
vers«  hiedeiien  Zusätzen   und   Verbesserungen   zu  vermehren.     Wie  nun 

darunter   ein   und  anderes  begriffen  ist.  welches  zu  veranstalten  uml 

l  iisereii  desshalbeii  ertheilten  gnädigsten  Befehl  in  seine  behörige  Voll- 

ziehung- zu  bringen  Euch  oblieget,  als  haben  Euch  sothane  verbesserte 

Verordnung  zu  dem  End  hier  anschlussig  zusänden  wollen,  damit  Ihr 

die  schuldige  Beobachtung  desjenigen,  was  davon  Euch  selbsten  oder  die 

Euch    untergebene  Stellen  und  Personen  betrifft,  nach  Erfordernuss  be- 

sorgen und  desshalben  die  nöthige  Vorsehung  ohngesaümt  machen,  auch 

an  diejenige  Orth,  wohin  ein  oder  anderes  gehörig  ist,  davon  zu  ge- 

ziemender Befolgung  einen  Ausszug  geben  oder  durch  besondere  schrift- 

liche Hedeütung  sie  dahin  gemessen  anweisen  könnet,  da  Wir  inzwischen, 

was  bey  der  l'niversität  und  sämbtlichen  Facultäten,  auch  bey  dem  geist- 
lichen Rath  und  dem  Receptoratambt  desswegen  zu  verfügen  ist,  allbereit 

gnädigst  anbefuhlen  haben.    Wir  wollen  dabey  auch  zu  erinneren  nicht 

UBbgehen,  dass  gedachte  Verordnung  gewöhnlicher  Massen  zwar  einzu- 
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tragen,  Niemanden  aber  von  derselben  gantzeu  Inhalt  ohne  Unser  Vor- 

wissen  und  gnädigste  Erlaubnuss  eine  'Abschlifft  zu  geben  seye.  Wir 

haben  die  ohnzweiftentliche  Zuversicht,  dass  Ihr  diesem  allem  zu  dein 

darob  von  dem  höchsten  Gott  abhängenden  Seegeu  und  zur  Wohlfahrt 

des  catholischen  Weesens  und  des  lieben  Vatterlands  abgeziehltHii  er- 

spriesslichem  Endzweck  werdet  gehorsambt  naclizuleben  wissen,  und  ver 

bleiben  Euch  in  Gnaden  gewogen.  Gegeben  Schloss  Schönen»  dm 

28.  Julii  1734. 

F[riderkh]  C[arl] 

B[iBChoff]  und  F[ürst]  zu  Blamberg]  und  zu  W[ürtzbnr- 

H[erzog]  zu  F[rancken]  m.  pr. 

[Adresse]:  An  die  Regierung  zu  Würtzburg. 

Das  Original  auf  Papier  mit  der  eigenhändigen  Unterschrift  de*  Fürst- 

bischofs am  Schlosse  der  Urkunde  und  mit  dem  gleichzeitigen  Präsentatioas- 

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Praes.  den  9.  Aug.  1734"  im  k.  Kreis- Archive 
zu  Wirzburg  (K.  27  Nr.  24). 

Eine  gleichzeitige  Copie  im  Liber  II  divers,  form.  Friderici  Cxroü 

(nr.  58)  fol.  9Gr— 97. 

Es  fiudet  sich  ferner  noch  im  k.  Kreis-Archive  Wirzburg  K.  27  Nr.  24  und 

im  Lib.  II  divers,  form.  Friderici  Caroli  fol.  *J7r  eine  gleichzeitige  Abschrift 
des  Extractus  Gebrechen -Ambts-Protocolli  de  5.  Febr.  1736: 

Würtzburg.  Universität  [betr.] 

Ad  ultimum.  Nachdeme  Ihro  hochfürstlich  Gnaden  dero  Uantzley  Dinstorf» 

Herrn  Doctorem  Langen  und  geheimen  Referendarium  Herrn  von  Fichtl  als  be- 

ständige Conservatores  Uuiversitatis  gesezet  haben,  mit  der  gnädigsten  Anweisanr. 

dass  Sie  auf  die  Befolgung  sothauer  hochfürstlichen  Verordnung  sorgfaltig  Achtos? 

tragen  und,  wann  darwider  solte  gehaudlet  oder  davon  etwas  unterlassen  weri'-a. 

solches  ohne  Anstand  gebührend  erinneren  und  zur  behörigen  Andung  und  Ver- 

besserung nnterthänigst  anzeigen  sollen,  so  wäre  diese  neue  nnd  vermehrte  Cn>- 

versitäts-Verordnuug  dem  Herrn  Cantzley-Directori ,  welcher  dermal  allein  »ich 

dahier  befindet,  zur  Durchlesuug  und  etwaiger  Andung  der  hier  und  dar  sich  sch^t 

ausserenden  Mänglen  und  Contraventioneu  fordersambst  zuzustellen  und  sodana  rar 

Ober-Registratur  zur  behurigen  Eintragung  und  Reponirung  zu  übergeben. 

Nr.  145. 

Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl,  betreffend  dte  Ver- 

mehrung der  Alumnen  im  adeliehen  Seminar. 

1740,   14.  August.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwürdigste  des  heiligen  Römischen  Reichs  Fönt 

und  Herr,  Herr  Friderich  Carl,  Bischoff  zu  Bamberg  und  Wirtzbunr. 

Hertzog  zu  Francken  etc.,  in  mildester  Erwegung,  wie  viel  sowohl  s>f 
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Kirch  als  auch  dem  gemeinen  Besten  an  der  Christ  frommen  und  stand- 

gebfihrenden  Auferziehung  der  adelichen  .Tugent  gelegen  seye,  sich  gnae- 

diarst  entschlossen  haben,  zu  solchem  Ende  über  die  bisherige  Zahl  deren 

Alnnmornm  nobilium  noch  einige  Supplicanten  in  Dero  hoch  fürstliches 

Seminariuin  gnaedigst  auf-  und  anzunehmen  und  derenselben  Zahl  noch 

zur  Zeit  bis  auf  18  um  so  billiger  zu  vermehren,  als  solches  der  ersten 

Fundation  geiuaes,  auch  von  Gott  dem  Herrn  sothane  milte  Stift'tung  in 

reichlichen  Segen  erhalten  wird,  als  wird  erwehute  hochfürstliche  gnae- 

digste  Entschliessung  dem  Reeeptori  l'niversitatis  zu  dem  Ende  zu  wissen 
gethan,  auf  dass  er  sich  darnach  achten  und  die  nöthige  Einrichtung 

hierzu  in  Zeiten  vorkehren  möge.  l'rkundlich  seiner  hochfürstlichen 
Gnaden  aigenhändiger  höchster  Interscltrifft  und  beyget ruckten  geheimen 

Insiegel.    Wirtzburg  den  14.  Augusti  1740. 

Friedrich  Carl  etc.    L.  S. 

Eiu  Eintrag  iu  dem  Univ.-Recept.-Protok.-Buch   Lit.  A.  J?.  III. 

Nr.  146. 

Fürstbischof  Friedrich  Karl  verordnet  die  Aufnahme  der  erkrankten 

Kapläne  seines  Sprengeis  im  Jnliusspitale  und  einen  bestimmten 

Beitrat/  des  Fniversitäts- Iteceptorates  für  die   'Pflege  eines  Jeden derselben. 

1741.   10.  Jaunar.  Wirzburg. 

Von  Gottes  Gnaden  Friderich  Carl  Bischoff  etc. 

Ehrsame .  Liebe ,  Andaechtige  und  (Tetreue.  Aus  was  grundsamen 

und  rechtlichen  Bewegursachelt  Wir  nach  gantzer  der  Sachen  Einsehung 

und  bederseitiger  Gründen  wiederholter  reiffer  ITeberleging  gnaedigst 

beschlossen  und  hiermit  ernstlichen  befehlen,  dass  fürohin  die  kranke 

(  aplaene  l'nsers  Bistums  in  l'nser  .lulietspital  ad  curam  fundations- 

nta**H.sig  auff  gewisses  Ziehl  und  Maas  aufgenommen  und  denenselben  mit 

dem  Zimmer.  Bettung.  Leinwand,  Medico,  Chyrurgo,  Medicin,  Wahrt 

und  aller  Zubehör  an  banden  gegangen,  von  Fiiserem  l'niversitüts-Re- 

r«*pt<irmtamb(  aber  für  Kost  und  Holtz  zum  Einheitzen  zur  Winterszeit 

wurhentlieh  2  Heidisthaler,  zur  Sommerzeit  hingegen  2  (»üblen  Fraenk. 

Wzahlt  und  beigetragen  werden  solle,  das  habt  Ihr  ab  dem  in  Originali 

/jiVI>*-y  gebogenen  gnaedigsten  hecreto  zu  Euerer  und  der  Nachkommen- 

schaft vollstaendiger  Wissens«  halt  und  Belehrung,  auch  Legitimation  des 

Mehr»*rn  gehorsamst  zu  ersehen,  und  w.rdet  dahero  Ihr  nach  dem  Inhalt 

Solcher  l'nser  gnädigsten  Elitschliessung,  Bisrholflichen  Verordnung  und 
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beharrlichen  Willensmeinung,  auch  ernstlichen  Befehls  fürohin  Eick 

unterthaenigst  zu  achten  und  das  zu  dessen  ohnausstelligen  Vollzug  etwa 

dienlich  und  nüthig  sofort  gehorsamst  zu  veranstalten  und  zu  he>Mr?«n 

wissen,  wohey  Wir  mit  fürstlichen  Gnaden  Euch  wohl  beygethan  \>r 

bleiben.  Geben  in  Unserer  fürstlichen  Residenzstadt  Bamberg  de» 

10.  Januarii  1741. 

Friedrich  Carl,  Bischoff  etc. 
L.  S. 

Ein  Eintrag  im  Kopeibuche  der  Univ.-Verwalt.-Registr.  Nr.  8  O'XLYI 
S.  73.  Die  h.  fürstliche  Verordnung  über  die  Verpflegung  der  kranken 

Priester  steht  in  demselben  Kopeibuche  SS.  70—72. 

Nr.  147. 

Fürstbischof  Friedrich  Karl  weist  dem  P.  Johannes  Sey/riil  tuf 

Herausgabe  eines  historisch-heraldischen  Werkes  einen  Vorschuss  ton 

300  JReichsthalem  beim  I  niversitäts-Ixeceptorat  an. 

1741,  16.  Juni.    Schloss  Weisenstein. 

Von  Gottes  Gnaden  Friderich  Carl,  Bischoff  zu  Bamberg  m\\ 

Würtzburg,  des  heil.  Roem.  Reichs  Fürst,  Hertzog  zu  Frauken  et«. 

Ehrsamer,  Lieber,  Getreuer.  Weilen  das  von  dem  P.  Seyfried  >.  .1. 

heraus  zu  geben  vorhabende  Buch  nicht  anders  als  für  eine  dem 

Fraenckischen  Publico  ehrsam  gewidmete,  mithin  zu  dessen  Ehre  ge- 

reichende Sache  anzusehen  seyn  mag,  so  kann  demselben  mit  dem  ge- 

bettenen  Vorschüsse  ad  300  Reichsthaler  auf  Wiederersetzung  obnbe- 

dencklich  an  Händen  gegangen  werden.  Zu  welchem  Ende  du  anliefen«]- 

dessen  Originalquittung  hiemit  zurückzuempfangen  hast.  Und  wir  v<<r 

bleiben  mit  fürstlichen  Gnaden  dir  wohlgewogen.  Geben  auf  Un*enn 

Privatschloss  Weisenstein  ob  Pomersfelden  den  16.  Jnnii  1741. 

Friderich  Carl  B.  u.  F.  etc. 

[Adresse] :   An  den  Universitiitsreceptor  Sündermahler. 

Eine  Abschrift  in  dem  Kopcibuch  der  Universitats-Yirwaltung~R' - 
gistratnr  Nr.  8  CCXLVI  84.    Die  (Quittung  lautet: 

(Quittung. 

Dreihundert  Keichsthaler  seynd  mir  Kndsbenanten  von  einem  hochh»bUcb<ra 

Universitaetsreceptoratamt  zu  Beförderung  eines  historisch-heraldischen  Wtrcks 

von  dem  alten  Fraenckischen  Adel  auf  hochfürstlich  gnaedigste  Kilanbnnsj  w- 

geliehen  und  von  mir  richtig  mit  schuldigsten  Danck  kraftl  diess  Schtins  uo& 

aigenhändige r  Unterschrittt  wieder  zu  erstatten  versprochen  worden.  Wurtzbur? 

den  11.  Junii  1741.    Joannes  Seyfrid  S.  J. 
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Nr.  148. 

Verordnung  des  Fürstbischofs  Friedrich  Karl,  betreffend  die  Professur 

der  Geschichte  an  der  Fniversität. 

1742,  22.  September.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwürdigste  des  heyligen  Hunnischen  Reichs  Fürst 

und  Herr,  Herr  Friederich  Carl,  Bischof  etc.,  fjriiüdifrst  entschlossen  und 

erklaeret  hat,  dass  die  hei  dero  allhicsigen  Universität  vor  einiger  Zeit 

erledigte  professura  historiaruin  in  Ansehung  deren  von  dero  hiesigen 

Collegio  societatis  Jesu  bei  dero  fürstlich  Hochstifft  vielfältig  erworbenen 

ftltrefflichen  Verdiensten,  auch  zu  erspriessliehen  Nutzen  des  gemeinen 

Weesens  und  sonderheitlich  zu  mehrerer  Fortpflaiitzung  und  Aufnahmb 

•leren  freyen  Künsten  rühmlich  bezeugter  Sorgfalt  und  Embsigkeith  dem- 

selben für  bestaendig  und  mit  der  angehaengten  Bedingnus  solle  gegeben 

und  zugelegt  werden,  dass: 

Erstlich,  gleichwie  zu  solcher  anjetzo  der  Pater  Adrianus  Daude. 

auf  dessen  Gelehrtheit  und  Geschicklichkeit  seine  hochfürstliche  Gnaden 

•  iu  vorzüglich  gnadigstes  Vertrauen  setzen,  mit  dero  vorgangiger  Ge- 

nehmhaltuug  bestellet  wird,  also  in  Zukunft  keiner  ohne  deroselben  oder 

deren  Nachfahren  Vorwissen  und  Bewilligung  solle  darzu  genommen, 

weder  davon  hinweggethan  oder  veraendert  werden,  obwohlen  selbige 

übrigens  in  ihrer  geistlichen  Ordnung  und  der  behörigen  Unterwerfung 

ffegeu  ihre  Obern  ohnabhaengig  zu  verbleiben  haben  und  seine  hochfürst  - 

liehe  Gnaden  bey  etwa  Vorfallenten  gelegenheit  und  erheblichen  Frsachen 

einer  zu  machen  Beyenden  Aenderung  denenselben  nach  Befiuten  zu  will- 

fahren keinen  Anstaut  nehmen  werden: 

Zwey tens,  dass  in  denen  darzu  gewiedinet»'ii  Taegen  und  Stunten 

<üe  öffentliche  Lehr»'  der  geistlichen  und  weltlichen  Historiae  und  die 

Haltung  des  gewöhnlichen  Collegii  nicht  solle  ausgesetzt,  somlern  bey 

"bmrefehr  sich  ereignenden  Verhinderung  des  Professoris  die  Stelle  durch 

»•inen  andern  alsbahlen  ohneinstellig  versehen  werden,  wobey  noch  für- 

Dehmlich  erinnert  wird,  dass,  indeme  die  Historie  nicht  nur  «'im'  Zierde 

von  Gelehrsamkeit,  somlern  auch  von  verschiedenen  andern  YA  isseiischanten 

eine  sichere  Leitung  und  gründliche  Unterstützung  ist,  also  dieselbe  nach 

ihrem  ganzen  Begriff  zu  lehren,  mithin  nebst  der  geistlichen  Historie 

au<h  die  weltliche,  welche  ohnehin  eine  gar  starcke  Verknüpfung  mit 

einander  haben,  sambt  denen  Geschichten  deren  allgemeinen,  sowohl 

Kirchen-  als  Reichs- Versammlungen  und  derenselben  Verordnungen  zu 

geben  und  auszulegen  seye,  damit  der  vollkommene  Nutzen  nach  der  bey 

Gr*«  hichte  der  l'nivcreität  WllgVflff.    2.  Band.  20 
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solchen  heylsamen  Vorsatz  habenten  Absicht  davon  für  Jedermann  nnJ 

alle  Stände  koenne  geschöpft  werden: 

Drittens,  dass  für  sothane  Bemühung  und  Übernehmeute  Ver- 

richtung dem  gedachten  Collegio  Societatis  wie  zeithero  so  fernerhin  von 

dem  hochfürstlichen  Receptoratambt  der  Universität  jaehrlich  200  Thaler 

in  denen  4  üblichen  Fristen  sollen  bezahlt  werden  : 

als  ist  darüber  zu  mehrerwehnten  Collegii  Nachricht  und  Ver- 

sicherung, auch  des  Receptorn  gebührenter  Beobachtung  gegenwärtig 

unter  seiner  hochfürstlichen  Gnaden  aigner  hoher  Handnntersehrift  und 

beygetruckten  geheimen  Insiegel  zweyfach  gefertigte  Decret  an  beyde 

benante  Orth  zu  geliorsamster  Nachachtung  ertheilet  worden. 

Wirtzburg  den  22.  Septembris  1742. 

Friederich  Carl  Bischof  etc. 

Eine  Abschrift  im  Uuiv.-Recept.-Protokoll-Buch  Lit.  A.  Seite  113. 

Nr.  149. 

Fürstbischof  Anselm  Franz  von  Ingelheim  gestattet  dcmJ.A.  lUmpeH 

die  Errichtung  einer  Malvracademie  in  Wirzburg. 

1747,  S.  Januar.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwürdigste  des  heil.  Roem.  Reichs  Fürst  und  Herr. 

Herr  Anselm  Franz,  Bischof  zu  Würzburg,  Herzog  zu  Francken  etc..  dem 

Johann  Andreas  Humpelt,  in  mildesten  Anbetracht  seiner  sowohl  in  der 

Mahlerey  als  andern  zur  Zeichnung  gehörigen  Stucken  besitzender  Er 

fahrenheit,  die  Erlaubnus  gnaedigst  ertheilet  hat,  eine  Mahleracademif 

in  dero  allhiesigen  Residenzstadt  aufrichten  zu  dürfen  und  das  Dir» ■<  T.»riau 

darüber  zu  führen,  zu  dem  Ende  auch  gedachtem  Rumpelt  zu  Aafstellur 

sotlianer  Academieschuhl  in  dem  allhiesigen  sogenannten  Petersbau  ein--; 

zulaengliehen  Platz  anweissen  lassen,  als  ist  ihme  gegenwärtiges  unt-r 

Seiner  hochfürstlichen  Gnaden  eigner  hoher  Handnntersehrift  und  brj 

gedruckten  geheimen  Insiegel  gefertigte  Decret  sowohl  zu  seiner  Legiti- 

mation darüber  «'itheilet,  als  die  gnaedigste  Zuversicht  zu  ihme  cvs-tz-: 

worden,  dass  er  seinem  selbstigen  Onerto  gemaess  diese  Kunst,  sovM 

ihme  möglich,  in  Aufnahmb  zu  bringen  und  besonders  die  zn  solcher 

taugliche  arme  Jugend  gratis  und  ohne  einiges  Lehrgeld  zu  untvrri«  ht^-a 

sich  werde  besten  Fleisses  angelegen  seyn  lassen. 

AVirtzburg  den  3.  Januar  1747. 

Anselm  Franz  B.  v.  F.  etc 

Eint-  Abschrift  in  dem  Univ.-Keceut.-Protok.-Buche  lit.  A.  S.  12». 
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A. 

Verordnung  des  Fürstbischofs  Anselm  Franz,  dass  der  Universitäts- 

Buchdrucker  Kleyer  und  seine  Nachfolger  sammt  Gesellen  von  der 

Steuer  wegen  ihrer  Druckerei  und  andern  Lasten  frei  sein  sollen. 

1748,  :t.  Juni.  Wirzburg. 

Uno  Hochfürstl.  Gnaden  Herr,  Herr  Anselm  Franz,  Bischoff  zu 

Wirtzburg,  Herzog  zu  Francken,  inhaeriren  ohngeacht  des  dagegen  vor- 

gekommenen Einwendens  dero  zu  mehrerer  Aufnahm  allhiesiger  Univer- 

sität unterm  8.  Febmarii  1747  derselben  ertheilten  Privilegio  (krafft 

dessen  der  Universitätsbuchdrucker  Kleyer  und  seine  Successores  sambt 

deren  Gesellen  nicht  allein  von  der  Schätzung  wegen  ihrer  Druckerei, 

sondern  auch  von  Quartier,  öffentlichen  Erscheinungen  und  anderen 

bürgerlichen  oneribus  frey  seyn  sollen)  gnädigst  und  wollen,  dass  be- 

nannte  Buchdruckere  und  Gesellen  blösslich  und  unmittelbar  bey  und 

unter  der  hochfürstl.  Universität  stehen,  mithin  sie  von  Burgermeister 

und  Rath  für  jetzo  und  das  Künfftige  auf  keinerley  Weiss  mehr  be- 

schwehret werden  sollen.  Urkundlich  Ihro  Hochfürstl.  eigener  hoher 

Handunterschrifft  und  beygedruckten  geheimen  Insiegels.  Wirtzburg  den 

3.  Junii  1748. 

Ans.  Frz.  B.  u.  F.  H.  z.  Frk.  m.  pr. 

Eine  Abschrift  in  dem   im   k.  Kreis-Archiv  Wirzburg  befindlichen 

über  divers,  form,  et  contraetnum  Anselmi  Francisc.  (Nr.  62)  Fol.  42r/4:i. 

B. 

Auszug  aus  dem  Gebrechen- Protocolli  de  27.  Junii  174ö,  obige 

hochfürstliche  Verordnung  betreffend. 

Nachdeme  der  dahiesige  Universitätsbuchdrucker  Kleyer  ein  Decretum 

Unterm  3.  Junii  a.  c.  von  Ihro  Hochfürstl.  Gnaden  in  Originali  vorge- 

zeiget  hat.  vermög  dessen  derselbe  und  seine  Successores  sambt  deren 

Gesellen  nicht  allein  von  der  Schätzung  wegnn  ihrer  Druckerei-Arbeiten, 

sondern  auch  von  Quartier,  öffentlichen  Erscheinungen  und  anderen 

bürgerlichen  oneribus  frey  seyn  und  erwähnter  Buchdrucker  sambt  Ge 

sollen  blösslith  und  unmittelbar  bey  und  unter  der  dahiessigen  Univer- 

sität stehen,  sofort  von  Bürgermeister  und  Rath  auf  keinerley  Weiss 

mehr  beschwehret  werden  sollen,  als  wurde 

26* 
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beschlossen :  es  wäre  nicht  allein  sothanes  Decretum  Sr.  Hochfürstl. 

Gnaden  in  das  Gebrechen-Protocoll  in  extenso  einzutragen  und  hk-v<.n 

der  Oberregistratur  die  behörige  Nachricht  zu  geben,  sondern  auch  dm 

dahiessigen  Stattrath  zur  gehorsambsten  Xaehachtung  solches  zuzuschicken. 

Eine  Abschrift  1.  c.  fol.  43  4:5r. 

c. 

Mittheilung  obenstehender  Verordnung  an  Bürgermeister  und  Rath 

der  Stadt  ̂ Yirzburg. 

174H,  27.  Juni.  Würzburg. 

Xachdeme  von  Seiner  Hochfürstl.  Gnaden  der  dahiessige  L"niversitat>- 
Buchdrucker  Kleyer  gegenwärtiges  Decretum  erhalten  und  solches  bey 

hochfürstl.  Regierung  in  Originali  vorgezeiget  hat,  als  wird  solche 

hiermit  dem  dahiessigen  Stattrath  zur  gehorsambsten  Xacliaehtung  zu 

geschicket.  Decretum  Wirtzburg  den  27.  Junii  1748. 

Eine  Atechrift  1.  c.  fol  43r/44 

Nr.  151. 

Der  Fürstbischof  Karl  Philipp  gründet  eine  Professur  der  Ejrjteri- 

mcntalphgsik,  die  ein  Jesuit  zu  versehen  und  die  mit  einem  Gehalt 

von  200  fl.  dotirt  wird. 

1749,  2.  September.    Schloss  Wernock. 

Demnach  der  Hochwürdigste  des  Heiligen  Römischen  Reichs  KürM 

und  Herr,  Herr  Carle  Philipp,  Hisehoff  und  Fürst  zu  Würtzburg.  Hertzor 

zu  Francken ,  sich  gnädigst  entschlossen,  eine  Professuram  PhrsiYa* 

Experimentalis  denen  P.  P.  Societatis  anzuordnen,  zu  dieser  neuen  I*r>- 

fessur  aber  den  Gehalt  von  zweihundert  Gulden  Rheinisch  gnädigst  bry 

geleget  haben,  als  ist  Gegenwärtiges  unter  höchst  ermelt  Ihro  h«xh- 

fürstlichen  Gnaden  hoher  Hand-l'nterschrifft  und  beygedruckten  d»-r.» 

geheymen  Cantzley-Insiegel  gefertigtes  Decret  ihnen  zu  ihrer  Ledtimati. -n 

darüber  ertheylet  worden.     Schloss  Werneck  den  2.  Septembris  1749. 

Carl  Philipp,  Eps.  Herb.  [Franc.  Pux]. 
L.  S. 
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Des  Bischofs  Karl  Philipp  von  Greiffenhlau  erneuerte  und  erweiterte 

Satzungen  für  die  Universität  Wiirzhurfj.*) 

1749,  4.  November.  "Wirzburg. 

Nos  (arolus  Philippus,  dei  jrratia  episeopus  YVireeburgensis,  s.  R.  i. 

prineeps  et  Franeiae  orientalis  dux. 

Cum  ea  sit  reg-norum,  prineipatuum  rerumqiie  publiearnm  experientia 

teste  conditio,  ut,  nisi  a  beue  eonstitutis  universitatibus  virorumque  ex 

Iis  prodeuntinm  subsidio  ftllciantur  vel  collabaseant  penittis  vel  saltein 

haud  procnl  a  praesenti  absint  ruina,  Nos  ab  eo,  quo  erga  commune 

bontiin  ineitamur,  ereeti  studio,  haue  ex  praeeipuis  unam  episeopalis  et 

prineipalis  regiminis  nostri  euram  esse  voluimus,  ut  universitatem  nostram 

Wireeburgrensem  a  g-loriosis  praedecessoribus  nostris  amplissima  olini 

niunifieentia  lundatam  conservaremus,  gratiis  prineipalibus  et  specinli 

favore  augeremus,  firmarenius  legibus  non  tarn  de  novo  conditis,  quam 

nberius  oxplieatis  neenon  aecommodata  ad  eruditam  haue  temporum 

ae  tat  ein  methodo  tum  patriae,  tum  etiam  exteris  rujuseunque  Status  viris. 

iino  »'t  toti  christiano  orbi  reddereinus  utiliorem.  Itaque 

I.  altissimae  huie  sollieitudini  intendentes  propensissimamqiie  er#a 

professores  et  academicos  voluntatem  declarantes,  omnibus  et  sinjrulis. 

qui  in  nostra  deineeps  universitate  Wirceburgensi  quatuor  faeultatum  dis- 

«iplinis  operam  daturi  sunt,  principali  affectu  protectionem  singularem, 

eaque  pulliceinur  adminieula,  quibus  sin^uli  ad  vitam  pie  et  Christiane 

institiiHitdam  neenon  ad  omnein  eruditionem  politioremque  agendi  et  vi- 

vendi normaiu  valeant  deduci:  et  si  qui  erunt,  quos  vel  generis  com- 

niendet  nobilitas  vel  majorum  merita  condecorent  aut  praerog-ativa  alia 

faciat  illustres,  iisdem  facilem  ad  aulam  gratiamque  nostram  priueipaiem 

ai  ei  ssum  nunquam  negatum  iri  contestamur.  Praeterea 

II.  quatuor  faeultatum  deeanis  injnngimus,  ut  iis,  qui  ab  exteris 

rejrii »nibus  seil  propinquis  seu  reiuotioribus  ad  nostram  urbein  studiorum 

causa  convenerint,  de  domibns  et  habitationibus  commodis  prospiciant. 

in  quibus  pro  conditione  sui  status  decenter,  honeste  et  parabili  sumptu 

deg-ant:  tales  etiam  instruetores,  correpetitores  et  aliarnm  artium  infor- 

*)  Die  nrsprünglich  lat.-inische  Ucberscbrift  lautet :  Keverendissimi  et 

celsissimi  S.  R.  J.  Priticipis  ac  Domini  D.  Caroli  Philippi,  D.  G.  episcopl  Wirce- 

bnrgeusis  et  Franciae  Orientalin  ducis  etc.  etc.  domini  nostri  clenieutissimi,  ordi- 

naciotie»  almae  et  perautiquae  universitatis  Wireebtirgensis  gratiosissime  renovatae, 

ampliatae  et  in  meliorem  f'ormam  digestae  atqne  solemniter  promalgatae. 



406 Urk.  Nr.  152  (1749). 

matores  a  deputatis  approbatos  et  nobis,  si  e  re  fore  videbitnr,  praesen- 

tatos  nanciscantur ,  sub  quorum  domestiea  institutione  literarum,  qwra 

meditantur  fructum,  referant  copiosorera.  Et  ne  ordinatio  haec  no^tra 

aliquo  subinde  neglectu  exolescere  possit,  iisdem  praeterea  decanis  prae- 

scribimus,  nt  singulis  inensibus  ad  Nos  de  his  oinnihns  accurate  referant. 

Quoniam  vero 

III.  conipertum  est,  adolescentiam  saepe  minus  consultam  cnm  in- 

genti  parentum  inoerore  ad  aes  alienum  contrahendum  artibus  quorundam 

creditorura  non  bonis,  vel  vetito  alearum,  foliorum  pictorum  aliove  similt 

lusu  traducl  aut  snapte  sponte  inclinare,  districte  jubemus.  ut  credit.***, 

qni  absque  expressa  parentum  et  his  deraortuis  euratorum  vel  deeani 

faeultatis  concessione  studioso  cuicunque  vel  literarum  candidaU)  ultra 

flor.  50  divisim  aut  in  solidnm  mntuos  dederint,  non  tantum  crediti  rep*«- 

titionem  non  habeant  sed  et  mulctae  loeo  medietatem  summae  in  mutuom 

datae  fisco  pendant.    Prout  similiter 

IV.  interdicimus  et  prohibemus  omnem  cambiorum  nsnm.  ita  qui<]t>m. 

nt  nullus  studiosorum  ex  causa  eujuscunque  tandem  debiti  creditori  sq.. 

per  literas  eambiales  possit  obligari :  multo  autem  raagis  detestaraur  Dkl 

contractus,  quibus  incauta  juventus  erga  modicum  aliquid  paratae  p*- 

cuniae  eambiales  vel  alias  obligatorias  literas  expedit  valoris  molu> 

majoris  cum  evidenti  rei  familiaris  detrimento.  Insuper 

V.  attendentes,  studiosorum  nonnullos  vel  sibi  oblatis  vel  a  e* 

«liiaesitis  occasionibus  juvenili  ardore  per  illicitos  amores  prohibita  omni 

jure  commercia  ac  lenocinia  in  sponsalium  nexum  et  infausta  deniqv 

conjugia  abripi,  volumus,  ut  personae  illae,  quae  spe  futuri  matrimonü 

ad  malignam  vivendi  licentiam  alios  seduxerint  aut  etiaui  quomodocunqn»- 

sponsalia  cum  aliquo  universitatis  nostrae  alumno  inseiis  parentibus  xA 

iis,  qui  nomine  parentum  veniunt,  contraxerint,  in  foro  actionis  omni* 

expertes  excludantur,  non  attenta  defloratione  vel  insecuta  imprae«rnation-. 

Ut  vero 

VI.  omnibus  patescat,  quo  ordine  quave  methodo  per  saecedan*-* 

annorum  decursus  scientiae,  artes,  diseiplinae  ac  studia  a  singulis  fac«l- 

tatum  professoribus  atque  doctoribus  ex  nostro  clementissimo  maodau» 

sint  instituenda,  pro  tota  institutionis  norma  leges  sequentibus  pararraphis 

in  praesentiarum  duximus  praescribendas. 

§•  I. Pro  facultate  theologica. 

Quemadmodum  plane  confidimus,  professores  sacrae  faculuti«.  q«i 

sua  se  industria,  rerum  theologicarum  peritia,  expedita  docendi  nirtWy 
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et  moribus  viro  religiöse»  dignis  commendant,  non  passim  et  absque  gravi 

causa  mutatum  iri,  ita  circa  ipsum  hoc  studinm  stutuimus  et  ordinamus, 

et  quidem 

1)  ut  in  facultate  theologiea  scripta  non  dietentur  ad  calamum, 

sed  continuetur  explicatio  ex  selecto  authore,  qui  scholae  proprins,  mo- 

dernae  aetati  aeeommodatus  et  a  sana  minimeqne  suspecta  verae  et 

catholicae  fidei  doctrina  sit  probatus.  Liberum  tarnen  esto,  maxime  in 

lectionibus  publieis  rationes  sententiae  contrariae,  quae  forte  professori 

praeplacet,  dictare,  addere  scholia.  notas  et  interpretationes  apponere. 

Xe  vero  nimium  temporis  adimatur  explicationi  et  repetitioni,  districte 

vetamus. 

2)  Si  quis  professorum  tum  ad  illustrandam  universitatem,  tum  ad 

ronciliandam  sibi  majorem  apnd  auditores  authoritatem  proprium  snum 

partum  typis  edere  et  explicare  velit,  et  hoc  permissum  esto,  prout  ab 

utroque  professore  theologiae  scholasticae  cum  satisfactione  et  fruetu  hoc 

anuo  factum. 

3»  Illud  optamns  vehementer,  nt  a  viro  aliquo  rerum  intelligente 

et  veterano  professore  vel  exprofessore  8  tractatns  theologici  una  sent^n- 

tiarnni  serie  eodemqne  stylo  pnblici  juris  flaut,  qui  tum  auditoribus  eo, 

quo  dictum,  modo  praelegi  possint  et  debeant.  Media  pro  viri  hujns 

snstentatione  necessaria  et  eongrua  ex  pnblico  aerario  haud  gravate 

suppeditabuntur. 

4)  Universim  retenta  methodo  syllogizandi  tanquam  maxime  utili 

imo  necessaria  doceantnr  solidae  in  theologia  scholastica  ratiocinationes, 

stabiliantur  fidei  dogmata  ex  verbo  dei,  conciliis,  patribus,  ratione  de- 

ducantur  firmae  conclnsiones  ex  prineipiis  et  veritatibus  revelatis,  ita  ut 

theologia  nostra,  quae  firmamentum  est  religioiiis  verae  et  orthodoxae, 

altissimis  et  inconeussis  fundamentis  inniti  a  quocunque  sincero  rerum 

arbitro  conspiciatur.  Nequ*« 

5)  ea  improbantur  ratiocinia,  quae  praesupponendo  veritates  fidei 

adjutrice  humana  et  sana  philosophia  motiva  couveuientiae  scrutantur, 

intellectui  reddunt  magis  perspicua  mysteria  et  voluntatem  ad  eadem 

amplectenda  suaviter  indueunt  et  Impellunt.    Unde  pariter 

6)  praeseribimus,  ut  deineeps  observetnr  elenchns  materiaruin,  quem 

rescissis  quaestionibus  minus  utilibus  professores  theologiae  in  nostra 

universitate  probarunt  et  aeeeptarunt,  imprimendns  ante  iuitium  studiorum 

cum  approbatione  rectoris  magnifici  et  decani  facultatis  praelectionum 

catalogus,  continuandae  singulis  mensibns  exercitationes  publicae,  privatae 

diebus  omnibus  argumentationes  et  quaestionum  magis  illnatrium  per  anni 

decursum  in  disputatiouibus  pro  gradn  deduetiones. 
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7)  In  theologia  polemico-scriptnristica  nihil  censemus  immutan.lnm. 

propterea  quod  ad  raentem  antecessoris  nostri  Friderici  Caroli  laudabilit-r 

coepta  sit  explieatio  scripturae  sacrae,  occurrentes  controversiae  dilncid»- 

traetatae,  textus  originarii  ex  fontibus  Hebraieae,  Chaldaicae  et  Gra^a.- 

linguae  clare  propositi,  jamque  de  facto  fructuosus  labor  sab  praelo  sod^t. 

Quodsi  successu  temporis  neque  Ulae  controversiae,  quae  in  thwlupa 

scholastica  traetantur,  neque  eae,  qnae  in  explicatione  s.  scripturae  ad 

duntur,  snfticiant,  nostrum  erit,  meliori,  quo  fleri  potest.  modo  provita«. 

Volumns  autem,  ut  ab  hoc  sacrae  scripturae  professore,  quemadni«*inm 

aliquot  retro  annis  factum,  exereitium  ex  Hebraica  publicum  \w\*r 

qnotidianas  exercitationes  et  thesis  polemicae  in  disputationibus  position^m 

annuatim  continuetnr. 

8i  Nihil  pariter  addendum  quoad  theolopriam  moralem,  atpot«  qua- 

cum  non  minori  auditorum  fructn,  quam  professoris  laude  cx  s»didi>  pro 

batorum  authorum  principiis  et  variorum  casnum  resolutionibus  usiiat p 

in  scholis  ordine  ac  methodo  in  publicum  prodire  coepit.  Non  omittantur 

in  illa  quotidianae  rasuum  conferentiae,  annectantur  euilibet  disputati-  ni 

theolo<;icae  theses  ex  morali,  in  eaque  omnia.  quae  ad  mores  p**rtin»-Tit. 

solicite.  exacte,  neque  ad  rijrorem  nimiutn  neque  ad  laxitatem  dem  «  t«  n«l". 
tractentur. 

9)  Historica  lectio  sub  Joanne  Philippo  coepta.  a  Friderico  Carol« 

confirmata.  tantopere  nostris  temporibus  utilis  omni  studio  retineatur. 

illaque  serventur  omnia,  quae  in  Constitution«'  Fridericiana  ordinata  >oni 

Professor  absoluto  jam  cum  sui  commendatione  tomo  primo  continn^t 

streune  in  absolvendis  reliquis  sunm  laborem ,  tum  redigrat  in  conipm- 

dium,  quae  fusius  tractata  fuere,  ut  intra  praefinitum  biennium  in  jW^ 

lectionibus  publicis  tota  historia  absolvatur.  Curentur  eerto  nuni-i  - 

exemplaria  pro  quolibet  museo  seminarii  nostri.  quae  ibidem  oontinn  • 

prostent  et  ad  subsistentium  pro  tempore  alumnorum  et  historiam  frequ»n 

tantium  usum  esse  possint. 

10)  Quo  etiam  magis  docentium  aeque  ac  discentium  utilitati  coo- 

sulatur,  a  medio  octavae  matutinae  ab  uno,  ab  altero  professore  a  nirdi" 

nonae  ad  medium  deeimae  theologia  scholastico  -  dogmatica.  hora  prima 

pomeridiana  theologia  moralis.  hora  seennda  polemico  -  scripturistica  eatii 

Hebraica ,  hora  tertia  juxta  antiquam  consuetudinem  historia  tradatnr 

11)  Generatim  facultatis  sacrae  professores  non  omittant.  anditoribn- 

in  materiis  magis  illustribus,  ardnis  et  eontroversis  sngrgerere  autb^r^« 

qui  ejusmodi  materias  suis  commentariis,  notis,  dissertationibus  illu>trarurr 

eosdemque  auditores  moneant  et  excitent  ad  sedulo  frequentandain  bibli-» 

thecam  publicam  pro  meliori  authorum  et  materiarnm  notitia  compar^n-ij. 
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12)  All  otium  studiosae  juventuti  maxime  perniciosum  funditus 

eradicandum  volumus  et  statuimus,  ut  professores  sero  passim  venientibus, 

frequenter  emanentibus,  sine  causa  e  media  lectione  exeuntibus  et  toto 

anno  ita  mutis,  ut  neque  proponant,  neque  resumant,  multo  maxime  vero 

illis,  (jui  consortia  et  domos  suspectas  frequentant  et  se  neque  moribus, 

neque  vita  cbristiana  probant,  serio  invigilent ,  testimonia  illis  denegent, 

et  penes  quos  est  admissio  ad  statiun  eeelesinsticum  aut  regulärem ,  pro 

rei  gravi  täte  moneant ,  ne  cum  irreparabili  damno  et  ingenti  religionis 

nostrae  dedecore  ejusmodi  indigni  admittantar. 

§  II. 
Pro  facultate  juridica. 

Quo  magis  cum  communi  reipublicae  bono  eonjunrtum  esse  novimus 

nobilissimum  juris  Studium ,  eo  ardentiori  inclinamur  voluntate ,  illa  coii- 

ferendi  onmia ,  quae  vel  ad  ejusdem  incrementum  et  splendorem  vel  ad 

promovendos  docentium  laudabiles  conatus  aut  ad  discentium  commodn 

et  ntilitatem  spectare  videbuntur.    Et  qnidem 

1)  quemadmodum  singulae  juris  species  speciali  aliqua  ratione 

influere  cognoscuntur  in  bonum  nniversi ,  ita  districte  volumus ,  ut  nulla 

earum  sit,  quae  non  in  universitate  nostra  distinctis  leetionibus  exacte  et 

diiucide  tradatur,  ita  ut  eandidati  tarn  indigenae  quam  aliunde  adven- 

tantes  copiam  nanciscantur  amplissimam,  addiscendi  jus  naturae  et  gentium, 

historiam  juris  canonici,  juris  Romani  ac  imperii ,  institutiones ,  digesta. 

jus  provinciale,  jus  canonicum,  jus  publicum  r.  Gr.,  jus  feudale,  jus  cri- 

minale,  codicem  .Tnstinianaeum  et  novellas,  praxin  curiae  Romanne,  juris 

communis  et  supremorum  imperii  tribunalinm.    Cum  vero 

2i  rite  et  ordinate  omnia  tieri  oporteat,  mandamus ,  ut  in  tempore 

annuatiin  ante  studiorum  initium  specialis  authorum,  praelectionum,  eolle- 

giorum  et  horarum  catalogns  publice  aftigatur  et,  si  e  re  visum  fuerit, 

ad  alias  etiam  uuiversitates  transmittatnr,  quem  tarnen  vetamns  prins 

imprimi,  quam  a  rectore  nostro  magnifico  et  faeultatis  decano  revisus 

fuerit  et  approbatus. 

3»  lllud  pariter  pro  nostra  prineipali  solicitudine  erga  studentium 

commune  bonum  attentione  jubemus,  ut  professores  cura  ac  industria 

prorsns  exacta  designatum  sibi  praelectionum  publicarum  et  eollegiorum 

tt-mpus  impendant  et  alia  omnia  juxta  tenorem  Fridericianae  constitutionis 

observent,  materias  magis  necessarias  et  prarticas  per  collegia  examina- 

toria  et  repetitoria  candidatorum  auimis  diligenter  imprimant ,  autbores 

melioris  notae  suggerant  eorumque  lectionem  urgeant.  dissertatioues  et 

d^luctiones,  quae  in  variis  juris  partibus,  potissimum  in  jure  pnblico, 
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canonici»,  feudali  prodierunt,  solicite  coramendent,  ad  sedulo  frequentandam 

bibliothec.am  publicam  pro  comparanda  libroruni  notitia  et  evitandum 

otium  maxime  perniciosnm  auditores  exstimulent ,  hosque  ipsos  singulis 

ii n ni-  singuli  professores  4  disputationibus  in  auditorio  suo  lectiononi 

ordinariarum  loco  studeant  exercere.    Et  si  quidem 

4)  professores  non  ita  pridem  hoc  Studium  ingressi  dissertatioiu>>. 

materias  illustres ,  pragmaticas  magisque  utiles  elaborare  cogitent ,  oti 

erit  Nobis  acceptissimum  et  condigna  remuneratione  praemiandum,  pra*- 

sertim,  si  quod  volumus,  praevie  desuper  fuerimus  requisiti,  series  disser- 

tationis  exhibita  et  a  publico  collaudata ,  ita  tantisper  ab  integris  com 

mentariis  et  voluminibus  in  lucem  edendis  abstinendum  iis  esse  jufiicamus. 

quoad  successu  temporis  magis  magisque  in  arte  perfecti  et  suara  et  uni- 

versitatis  nostrae  famam  valeant  ampliare.  Insnper 

5)  cum  sponte  nostra,  antecessorum  etiam  nostrorum  exemplo  necnon 

evidentibus  patriae  commodis  persuasi  facile  simus  assensuri,  ut  pro  quali- 

tate  subjecti  subinde  a  receptoratu  nostro  vel  in  tantum  vel  in  totum  sunipto* 

suppeditari  debeant,  quibus  in  terris  exteris  necessariae  ad  promovendtun 

bonnm  publicum  qualitates  acquirantur,  omnino  tarnen  decernimns.  ot 

ejnsmodi  candidatis  peregre  a  Nobis  mittendis  et  aere  nostro  snstentandis 

exin  liberum  non  sit,  ab  universitate  et  patria  nostra  recedere.  nisi  prae- 

requisito  et  accepto  clementissimo  nostro  consensu  et  reiusis  pro  ratione 

circumstantiarum  expensis.    Ad  professuras  in  specie  descendendo 

6)  professor  juris  naturae  et  gentium  ita  sese  totum  hak 

impendat  studio,  ut  jurium  candidati  nostro  nomine  a  singulis  profrs>v 

ribus  ad  initium  juris  ab  hac  praelectione  faciendura  studiose  admonendi 

solida  jaciant  fundamenta,  in  quibus  omnis  aliquando  totius  jurisprudentia^ 

structura  tuto  quiescat.  Proinde  uti  vel  maxime  illi  cavendum ,  ne  in 

jure  naturae  explicando  in  propositiones  damnatas  et  principia  sanae  ar 

orthodoxae  morali  contraria  cum  periculo  juventutis  impingat,  ita  «trenne 

curandum,  ut  probatos  authores  et  rerum  diviuarum  aeque  ac  humanarum 

interpretes  frequenter  consulat.  Annectimus  eidem  huic  professuras 

tradendum  ortum,  progressum ,  fata  et  receptionem  juris  civilis  in  Ger- 

mania nostra,  ea  ratione,  ut  simul  juris  Germanici  antiqui  cum  novo  vel 

convenientia  vel  disconvenientia ,  mutatae  snbin  iraperii  fonnae.  rationes. 

causae  et  occasiones  legum  publicarum  et  doctrinales  difficiliorum  inter- 

pretationes  et  combinationes  clare  exponantur,  potissimum  etiam  ad  ea. 

quae  in  codice  Justinianaeo  et  novellis  habentur  et  vel  sunt  aut  ess«- 

possünt  usui,  reflectatur. 

7)  Instit  uti  onum  imperialinm   professor  pro  suo  enra 

res  literarias  studio  continuet,  talem  in  explicatione  assumere  authorem 
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ex  quo  tyronibns  facile  accidat,  genuinas  formare  ideas  et  planara  ad 

reliquas  juris  partes  sibi  viam  praeparare.  In  tradendis  autem  collegiis 

sunimorura  imperii  tribunaliuin  practicis,  quae  eidein  insuper  clementissime 

demandamus,  ita  suara  porro  probet  industriam,  ut  frnctus  longe  nberrimus 

in  eonereditos  Nobis  subditos  totumque  orbem  ekristianum  redundot. 

Et  cum 

8)  professori  pandectarum  ob  comparatam  per  plurimos  annos 

notitiara  et  explicandi  facilitatem  grave  id  non  possit  videri ,  seria  haec 

nostra  voluutas  est,  ut  consequentibus  annis  idem ,  qui  in  institutionibus. 

etiam  in  digestis  autkor  explicetur,  tum  ut  ne  ex  divcrsitate  principiortun 

in  diversas  et  non  cokaerentes  ideas  deducantur  tyrones,  tum  ne  a  solida, 

snccincta  et  metkodica  via,  quae  ad  casus  et  controversias  occurrentes 

sternat  aditum,  recedatur.  Ipsius  etiam  erit,  pro  re  nata  ubique  clare 

et  distincte  juris  Iiomani  a  Germanico  et  statutario  provineiali  Franco- 

uico  dift'erentias  edoeere. 

9)  Katione  praelectiouis  ex  jure  canonico  nihil  penitus  oeenrrit 

addendum,  cum  ex  eerta  scientia  Nobisque  ac  toti  publico  probata  notitia 

persuasi  sunus,  praeter  fundamenta  solida  juris  sacri,  concordata  nationis 

Germanieae,  consnetudines  et,  quae  prostant,  ecclesiarum  particularium 

statuta,  praxin  beneficiariam,  stylum  curiae  Romanae  kujusque  cum  juri- 

bus  et  consuetudinibus  Germaniae  con-  vel  dissensum  clare ,  distincte  et 

solide,  uti  kactenus,  ita  imposterum  auditoribus  expositum  iri.  Praemissa 

etiam  et  ad  singulos  titulos  applicata  juris  ecclesiastici  notitia  materiae 

religionis  eaute  et  ita  solicite  tradendae ,  ne  vel  in  dogmata  tulei  vel 

canones  ecclesiae  aut  imperii  constitutiones  offendatur.    Atteuta  autem 

10)  juris  publici  bis  praesertim  temporibus  nostris  necessitate 

nec  minori  in  quotidianis  pene  facti  eontingentiis  utilitate  deelaramus, 

summani  ejusdem  a  Nobis  rationem  liaberi  vekemcnterqne  cupere,  ut  in 

pari  cum  quibusdam  aliis  universitatibus  vel  etiam  majori  sit  cultu  ac 

veneratione.  Quare  pergendum  omni  modo,  ut  ex  legibus  imperii  funda- 

mentalibus,  quas  subinde  in  ipso  fönte  juvat  auditoribus  ostendere,  ex 

actis  publicis,  kistoriis  et  celebriorum  autkorum  monumentis  aut  etiam  ex 

dissertatiouibus  et  deductionibus  assertiones  dilucide,  qualiter  kucusque 

cum  iusigni  commendatione  factum,  etiam  deinceps  exponantur;  quae  vero 

ob  brevitatem  temporis  uberius  explicari  non  possnnt,  ea  saltem ,  ubi  et 

quomodo  investigari  possint  et  debeant ,  studiose  assignentur.  Materiam 

religionis  quam  eaute  tractari  neque  veterem  ecclesiae  disciplinam  et 

cauones  negligi  oporteat,  res  ipsa  per  se  loquitur.  Commendatur  insuper 

secunda  pars  juris  publici,  ut  quo  jure  principes,  Status  imperii  et  ma- 

gistratus  utantur,  exacte  co^noscatur.    .Tarn  vero 
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11)  juris  feudalis,  qui  et  criminalis  juris  professor  est, 

potissimae  habeat  curae,  nt  in  tradendo  jure  feudali  non  tantum  ad  jus 

Longobardicum  sed  vel  maxime  respieiat  ad  originem  et  vicissitudin<?m 

juris  fendalis,  ad  CODBuetudines  et  leges  Germaniae  tarn  particulares  quam 

universales,  ubi  praesertim  de  rationibus  feudorum  imperii ,  de  juril.u> 

regalium  et  similibiis  tractandum.  In  processu  autem  eriminali.  (Um 

de  bonis,  t'ama  et  vita  hominis  agatur,  si  unquam,  hie  saue  singulare 

industria,  eura  et  Studium  jure  a  Xobis  exigitur:  unde  in  indiciis  rit*-. 

debite  ac  methodice  investigandis  vera  et  solida  praxis  exhibeatnr.  in 

formandis  exacte  interrogatoriis  speciale  ponatur  Studium  totusque  Pro- 

cessus ordinate  et  quoad  singulas  partes  tradatnr.  Delicta  etiam  eoram- 

que  poenae  et,  ubi  has  vel  mitigari  vel  oporteat  exasperari ,  ad  dactm 

constitutionis  Carolinae  aut  aliaram,  si  quae  sunt,  legitimarum  eonsn»*tn- 

dinum  et  constitutionum  particularium  exponantur  et  per  casus  ae  ex^nipla 

pro  rei  exigentia  illustrentur.    Cum  autem 

12 1  principalis  nostra  cura  non  eo  duntaxat  spectet .  ut  candidati 

jurium  in  hucusque  memoratis  juris  partibus  optatos  faciant  progT.  >-u* 

neque  ad  rite  in  praxi  formandos  ea  videantur  sutficere ,  quae  sup^ria? 

nam.  7  de  praxi  supremorum  tribunalium,  ad  quae  ]>ancissimi  vel  possont 

vel  volunt  emergere,  statuta  sunt  ,  novum  hisce  duximus  denouiinanduin 

et  denominamus  praxeos  professorem ,  qui  tideliter  et  practice  mauudu.  at 

ad  quoseunque  libellos  supplices  tarn  jndiciales  quam  extrajudiciales ,  ad 

exceptiniH'S ,  replieas ,  articulos,  interrog-atoria ,  ad  formauda  protoodla. 

deductiones ,  relationes  in  quavis  curia ,  ad  Vota  et  sententias  in  prima 

aeqne  ac  ulteriori  instantia  eoncipienda ,  verl)o :  quae  secretario .  MV- 

rendario,  actuario,  advoeato.  i>rocuratori ,  notario,  protocollista-  .  jndici 

scitu  sunt  necessaria.    l't  pariter 

13i  singuli  jurium  professores  certos  et  pro  publicis  lectionibu> 

determinatus  dies  ac  horas  habeant,  sequens  ordo  placuit : 

diebus  Lunae,  Mereurii,  Veneria  et  Sabbathi  tradantor 

a  medio  octavae  matutinae  usque  ad  medium  nonae  institution^s :  a  m^dio 

nonae  usque  ad  medium  decimae  digesta :  a  medio  decimae  usque  ad  im-dium 

nndecimae  jus  canonicum :  ab  hora  prima  pomeridiana  usque  ad  s<  t  aiidam 

eollegium  practicum :  a  secunda  usque  ad  t^rtiam  jus  publicum  Rninan-»- 
Germanicum. 

Diebus  Maitis  et  Jo vis  a  medio  octavae  matutinae  ad  m^lium 

nunae  et  post  prandium  ab  hora  tertia  ad  quartam.  praevia  ÜltrodlCtWtK 

ad  historiam  juris  Romaiii,  jus  feudale  et  criminale :  a  medio  nona-  o-jn'- 

ad  medium  deciina*  jus  naturae  et  gentium:  ab  hora  secunda  u>qii'  ad 
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tertiam  pomeridianam,  praevia  introduetione  ad  historiam  juris  Germanici 

autiqui  et  novi  codex  Jostinianaeus  et  novellae. 

14 1  Ipsis  jurium  candidatis  nihil  speciale  commendandum  videtur, 

quam  quod  ea,  quae  in  $  54  constitutiunis  Fridericianae  de  nun  admit- 

tendis  ad  offieia  notitiani  juris  exi^entia  nisi  jrradu  ibidem  expressu 

insigrnitis  lirma  et  inviolabiliter  maneant  statuta,  cum  addito,  ut  neque 

ad  inferiura  etiam  munia  admittantur,  nisi  testimoniis  sufticientibus  de 

praxi  ad  ejusmodi  officium,  quod  petitur.  eondigne  instructi. 

15)  Fixum  praeterea  deliberatumque  est.  nulluni  seeuturis  tempo- 

ribus  ad  professuram  juris  in  hac  nostra  universitate  prumovere,  nisi  qui 

correpetitoris  oftieiu  cum  protessorum  satisfaetione  et  candidaturum  fructu 

aliquut  Balten  annis  functus  fuerit. 

16)  Quo  tarnen  et  debita  currepetituribus  ejusmodi  laus  tribuatur, 

non  illibenter  permittimus,  ut  cum  honorifica  mentione  illorum  nomina  in 

catalogO  annuo  imprimantur. 

17»  Indigenis,  ut  alibi,  quam  in  nostra  universitate  grradus  in  jure 

literarios  suscipiant  ,  non  concedimus,  si  quando  a  nobis  commodam  in 

patria  sua  promotionem  velint  exspectare.  Et 

18,  quodsi  subinde  sint,  qui  proprio  Marte  dissertationes  pro  jrradu 

elaborare  easque  juris  publici  facere  content,  non  aliter  permissum  esto, 

quam  habito  praevio  totius  facultatis  asseiisu,  exhibita  operis  idea  prae- 

sidi ,  rigide  examinata  et  per  decanum  approbata  quoad  omnea  partes 

dissf-rtatione. 

s  III. Pro  facultate  medica. 

Cum  res  ipsa  loquatur,  uti  aliae  scientiae  et  artes  ad  formandum 

rite  liominem  rationalem  maxime  conducunt ,  ita  medicinam  ad  conser- 

randam  non  minus  greneris  buinani  valetudinem ,  quam  ad  curandus 

morbus  vitamque  in  plures  annus  producendam  scitu  summupere  esse 

nerossariam,  curam  quoque  nostram  eo  intendimus,  ut  ampla  aeque  ac 

maxime  salutaris  haec  scientia  in  universitate  nostra  sedulo  excolatur, 

rite  doceatur  et  in  debito  suo  splendore  conservetur.  Quare 

1)  statuimos  in  ea  quinque  modo  professores  ordinarios,  qui  partes 

medicinae  specialiter  sibi  assignatas  secundum  vera  pbysica  non  suspei  ta, 

multo  minus  prohibita  principia  ad  auditorum  captnm  facili  et  expedita 

methodo  diebus  et  horis  in  catalopo  lectionum  assi^nandis  in  auditorio 

publico  studeant  explanare.    Et  quidem 

2  i  professoris  in  theoria  officium  erit ,  historiam  medicam ,  ejus 

ortuin  et  progTcssum  succincte  proponere,  dein  institutiones  sin^ulis, 

qaoad  fieri  potest,  annis  tradere  et  absolvere  idqu<-  juxta  vera  medicinae 
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doginatico-inechanicae  principia:  ex  Iiis  etiara  principiis  physicas  tum 

sanitatis  tum  morborum  causas  et  effectns  demonstrare  illisque  prot* 

cognitis  planum  pro  solida  praxi  viam  parare.  Conveniet  quoque  pro 

faciliori  corporis  humani  notione  interpolare  generalia  anatomiae  lunda 

menta.    Quoniam  vero 

3)  probe  novimus,   absque   accurata  structurae    corporis  humani 

notitia  neque  posse  actiones  vitales  et  animales  aut  ipsam  hominis  *ani 

tatem  docte  explicari  neque  statum  sanitati  oppositum ,  raorbi  maguitu 

dinem  ejusque  sedem  et,  quae  sunt  hujusmodi,  recte  judicari :  inde  decer- 

nimus,  ut  anatomia  a  professore  ad  id  constituto  tempore  hyemali 

pro  parta  sibi  scientia  theoretice  in  partes  suas  distincta  doceatur:  in 

theatro  etiam  anatomico  ad  hoc  debile  adaptato  ac  omnig/eno  instruraen 

torum  apparatu  sufficienter  instructo  demonstrationes  anatomicae  alternis 

diebus  publice  pro  more  habeantur:  cadavera  reorum  vel  in  nosocomiis 

defunctorum  aut  etiam  belluina  et  insecta  per  operatorem  nostrum  »ive 

prosectorem  artificiose  dissecentur,  artefacta  cadaverum  sceleta  et  median- 

tibus  cereis  varii  coloris  injectionibus  praeparata  vasa  ac  viscera  distimtr 

exponantur,  ut  exin  fignrae  et  situs  vasorum,  mnsculorum.  ossium  et  vis 

cerum  omniumque  horum  usus   et   connexiones  exacte  innoteseant.  Ie 

a  e  s  t  a  t  e  vero  et  mensibus  calidioribus  idem  professor  chirurgiam  docerc 

,  pergat,  ita  tarnen,  ut  elementa  chirurgiae  medicae  praemitti,  tum  affe<tu> 

chirurgici  explicari  et,  ubi  de  vulneribus  agitur,  opera  potissimuni  debeat 

impendi  in  dilucidandis  iis  omnibus,  quae  conceruunt  vulnerum  lethali 

tatem,  infanticidia,  homicidia.  Specialiter  quoque  interpositis  quaestiunibu> 

medico-legalibns  suggerantur  cautelae,  monita  et  formulae  ,  qua  nimirum 

ratione  recte  a  salva  conseientia  depositiones  forenses  concipiendae.  quaev^ 

prudentia  medica  hie  veniat  adhibenda.    Cum  autem 

4)  non  suffieiat  ab  ore  professoris  chirurgiae  solummodo  praecepu 

hausisse  sed  et  manuum  applicatione  artem  illam  exerceri  oporteat.  nu» 

nemus  serio,  ut  denominatns  a  Nobis  Operator  praeter  seotiones  $ub  di 

rectione  professoris  de  hyeme  instituendas  munus  quoque  suum  pra^t^t 

in  perticiendis  debite  quotannis  omnibus  et  singulis  operationibus  ehirur 

gicis:  imo,  si  qui  candidatorum  ad  artem  obstetriciam  vulgo  accouche- 

ment  afnViantnr,  pro  modico  honorario  necessarias  eisdem  encheiri*-« 

atque  promptam  parturicntibus  ferendi  opem  fideliter  exhibeat.  Paritrr 

5j  statuimus,  ut,  cum  studii  botanici  non  jucundi  minns.  quam  m- 

dicis  et  pharmaeopaeis  pertttilis  singularis  ratio  et   cura   habenda  sit, 

fundamenta  botauicae  juxta  modernorum  probatissintorum  aathoruui  s»ystr- 

mata  a  professore  ad  id  Studium  deputalo  et  diu  jam  multuinqur  !au  i a, 

biliter  versato  publice  et  assidue  tradantur,  plantarum  genuina  nomina 
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indicentnr,  earura  species  et  dift'erentiae,  Signa  charaeteristiea,  patria. 
florendi  tempus.  duratio  et  usus  medicus,  interposita  subin  quoad  illorum 

praeparationem  chymiea  tractatione  ostendantur.  Oportebit  etiam  pro- 

fessorem  botanices  objeetiones  praeeipuas  exercitii  loco  et  per  moduni 

disputationum  menstruarum  obmovere,  argumenta  proposita  in  auditorum 

comniodum  resolvere  illaque  vel  in  scriptis  vel  ex  probato  autbore  Ha- 

dere omnia.  qnae  valeant  Studium  boc  promovere.  Ordinamus  insuper, 

ut  tempore  verno  et  circa  medium  Maji  initium  detur  demonstrationibus 

botanicis  in  horto  uostro  Julianaeo  stirpibus  omnis  generis  praesertim 

ezotids  locupletissimo ,  eaedem  ad  finem  usque  Augusti  eontinuentur,  ut 

D00  tantuui  rariores,  peregrinas,  nostrates  et  usuales  plantas,  flores  ac 

fructus  perlnstrare  sed  et  ex  uculari  inspectione  plantarum  et  florum 

charaeteres,  iigurus  et  virtutes  pro  usu  medico  candidati  possint  dig- 

noscere.  Insuper 

6)  ut  auditores  medicinae  in  praxi  ad  commune  bonum  utiliter 

exereeantur  et  data  sibi  praecepta  cum  tempore  recte  atque  ordine  no- 

verint  applicare ,  oneramus  professoris  praxeos  conscientiam,  ut  certam 

et  probatam  medendi  metliodum  in  genere  et  specie  publice  docere,  dog- 

mata  practica  rationibus,  historiis  et  casibus  autliorum  selectis  pro  meliori 

morborum  symptomatumqne  occurrentium  notitia  illustrare  sententiasque 

circa  morbos  curandos  diversas  et  plus  minusve  contrarias  studeat  deelarare: 

quibus  volumus,  ut  proprias  etiam  observationes  ac  documenta  diutumo 

annorum  cursu  et  experientia  notata  una  cum  necessariis  cautelis  practieis 

non  incongrue  subnectat,  lvmedia  etiam  pro  qnolibet  morbo  speeifica  et 

usu  probata  eorumque  praeparandi  modum  et  dosin  ftdeliter  ostendat.  Et 

illud  maxime  opportunum  erit,  si  studiosi  medicinae  a  prolVssore  ad  prae- 

si  ribendas  bene  et  rite  formulas  remediorum  mannducantur  omniaque  et 

«ingula,  quae  ad  officium  praxeos  cito,  tuto  «'t  utiliter  peragendae  spee- 

tant,  clare  et  perspicue  exponantur.    Et  ne 

7.i  aliquid  ad  solidam  praxin  desideiari  possit,  annuimus.  imo  meliori 

nio.lo  <  ommmdamus,  ut  professores  junioribus  medicis  ad  bospitalia,  noso 

comia,  leptosom  viam  sternant,  eosdem  secum  deducant  aut  etiam  cum 

suo  pra»  scitu  et  directione  ad  alios  aegrotos  visitandos  mit  taut  ab  iisque 

in  morbo«  corumque  curationem  laciant  inquiri.  Praetcrea 

Hi  cum  rationalis  et  experimentalis  cbymia  usui  medico  non  modo 

Don  »bsit  sed  plurimum  etiam  prosit,  nullat»'iius  eam  probibnnus.  man- 

dantes  potius.  ut  a  prot*e>sore  specialiter  d»<si<rnato  »a  nntbodo  et  ordine 

doceatur,  qui  et  publico  et  privato  discctitium  » oiumodo  po>sit  inservire. 

Code  quoque  in  Julianaeo  nostro  hospitali  latissimum  aperimus  campum, 

sese  in  cbymicis  operationibus  ixercendi;  eonc»dimus,  ut  prol'essor  stu- 
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diosos  medicinae  quandoque  et  ad  minimum  semel  in  hebdumade  ad  um 

alterumve  pharmacopolium  comitetur,  iisdem  simplicia  aeque  ac  praeparau 

et  chymica  omnia,  quae  in  ufficinis  prostant,  explicet ,  experimenta  hüiu 

atque  elaborationes  chymicas  fructuose  instituat.  Et  hac  ratione  tinuanun 

et  fluidarum  corporis  humani  partium  aliorumque  mixtorum  elemesU  fa- 

eile  eruentur,  cognoscentur  eoruin  vires  et  effectus,  prineipia  demum  dog- 

matico-mechanica  et  veritates  physieae  confirmabuntur. 

9)  Ut,  quae  alias  in  Fridericiana  constitutione  quoad  facaltatein  harn 

statuta  sunt,  sanete  observentnr,  volumus  omnia  et  singula  pkarmacopa**. 

provisores,  ehirurgos  vel  etiam  candidatos,  collegia.  gradum  concerntfltu 

noßtrae  huie  ordinationi  inserta  et  de  novo  contirmata. 

§.  IV. 

Pro  facultate  philosophica. 

1)  Bienniuin  philosopliiae  in  omnibus  fere  Germaniae  universitatilms 

introduetum  et  in  hac  nostra  universitate  cum  severa  diseipiinae  seho- 

lasticae  quoad  mores  et  pietatem  custodia  servetur.    Cum  vero 

2)  rationes  bonum  reipublicae  commune  aeque  ac  privatum  discen- 

tium  concernentes  omnino  persuadeant,  dictationem  praelectioni  auth"ri> 

in  hac  facultate  praeferendam  esse,  volumus.  ut  modus  iste,  quo  tot  viri 

praeclari  in  omnigena  eruditione  formari  coeperunt,  in  futurum  ubs*-r 
vetur.    lllud  nihilominus 

3)  iterum  iterumque  inculcantes,  ut  potissimum  Studium.  diligentia 

et  industria  in  docenda  pro  aptis  ratiociniis  dialectica  ponantur  et  ba* 

antequam  logieae  initium  detur.   tota  absolvatnr  vel   saltein   una  cum 

scriptione  logieae  in  dies  continuetur.    Ne  autem 

4j  vel  labore  supervacaneo  vel  fustraneis  rerum  ambagibus  «um 

pretiosi  temporis  jactura  detineantur  logiei,  professor  ad  initium  studieram 

exhibebit  totam  tradendae  philosopliiae  dispositionem  snperioribus  sui.v 

quibus  ineumbet,  argutias  superfluas  tollere,  restringern  longions  quae 

stiones.  modum  debitum  praefigere,  ultra  tres  horae  quadrantes  in  qua 

übet  lectione  scriptionem  non  permittere,  denique  juxta  prudens  ratu»ui> 

dictamen  Ula  omnia  curare,  quae  pro  bono  communi  fore  videbuntur. 

5)  Idem  omnino  observetur  in  physica  universali,  iu  qua  a  m-ira- 

tivis,  privativis  merisque  possibilitatibus  sive  uon  repugnantiis  at»tinrri 

illudque  tempus  exereitationibus  et  argumentationibus  melius  impendi  d-brt. 

♦5  >  Majorem  pariter  curam  exigit  animastica.  ita  ut  non  una  tantom 

alterave  metaphysica  thesis  sed,  quae  de  anima  ejusque  pruprietatibo» 

homine  christiano  digna  scitu  sunt,  exaete  tradantur. 
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7)  Hadem  statuta  snnto  circa  ethicam,  quae  uti  ad  juris  et  theo- 

lugiae  moralis  uutitiaiu  praevie  requiritur,  ita  sedusis  discursibus  mere 

speeulativis,  v.   g.  in  quo  consistat    essentia   metaphysica  beatitudinis, 

'  ntiles  et  ad  formandum  rite  hominem  rationis  compotem  aptae  quaestiones 
solide  tractentur.    Et  quandoquilem 

Hi  Studium  physicae  particularis  ex  una  et  experimentalis  ex  altera 

parte  tantum  excreverit,  ut  utrumque  ab  uno  eodemque  professore  tum 

dipnitate  et  optato  studeiitium  fructu  doeeri  non  posse  videatur,  volmnns, 

nt  professori  physicae  assigiientnr  certae,  utiles  tarnen  et  mudernis  circum- 

stantiis  aeeomodatae  uiateriae,  in  quibus  possit  et  debeat  excurrere. 

9i  Pro  pbilosophia  vero  expcrimentali  constituimus  hisce  specialem 

ex  pp.  s.  J.  protessorem  cum  umnibus  juribus,  faeultatibus,  privilejriis, 

tirmiter  persuasi,  fore,  nt  exspectationi  nostrae,  honori  suo,  bono  public«) 

faeiat  satis. 

10)  Mathesis,  qua  olim  tantopere  sub  professoribus  celeberrimis 

Kirchen»,  Sehotto  et  aliis  excelluit  universitas  nostra,  ut  dignitati  et 

splendori  pristino  restituatnr,  vehementer  eupimus.  Praeter  alia  media, 

ijuae  su#£eret  modernus  professor,  mandamus,  ut  eollegia  privata  hujus 

scientiae  frequentent  alnmni  uostri  nobiles,  nobile«  alii  ut  accedant,  hor- 

tamur,  nullaque  habeatur  in  philosophicis  disputatio  publica,  etiam  men- 

strua,  cui  non  adjectae  sint  positiones  inathematicae.    Et  cum 

11)  non  sine  solatio  intellexerimus,  matheseos  necnon  philosophiae 

»*xp«'ri mentalis  Studium  ita  superioribus  cordi  esse,  ut  protessorem  mathe- 

seos et  desipnatum  protessorem  physicae  experimentalis  ad  lustranda 

musaea,  bibliothecas,  cubicula  mathematica  et  universitates  in  utroque 

studio  celebriores  peregrre  de  facto  miserint,  ad  contestandam  volnntatis 

nostrae  propensionem  ordinavimns,  ut  abeuntibus  pro  coemendis  instru- 

mentis  vel  necessariis  vel  utilibus  a  receptoratu  nostro  competentia  media 

sai»|»editarentur,  utque  impostcrum  annuatim  pro  utroque  professor»-  juxta 

arbitrium  nnstrum  pendantur,  ordinamus.  Praeterea 

12 1  cum  eo  colliment  studia  nostra.  ut  prodesse  plurimnm  cupiamus 

omnihus  et  sinjrulis,  qui  sive  in  tojrata,  sive  sajrata  republiea  bono  publico 

sua  aliqtianilo  ofticia  sunt  praestituri,  constituimus  hisce  specialem  in- 

stru«  torein.  qui  aspirantibus  potissimum  ad  militiam  et  aliis  ad  hocce 

Studium  propensis  rejrulas  architectonicae  tum  militaris  tradat,  tum  civilis, 

na  tarnen  lege,  ut  denominatus  neqtie  praetixos  sil»i  in  architeetura  utra- 

ijQe  limites  transiliat  neque  jus  aliqnod  i n  facultate  philosophica  prae- 

teadat  neque  cum  ipsis  philosophiae  professoribus  quacunque  ratione  lites 

et  quaestionem  moveat,  in  illud  iutentus,  ut  in  assignando  sibi  in  prin- 
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cipali  camera  idoneo  cubili  demandatum  munus  diliprenter  et  accurate 

exequatur.    Quod  autem  ulterius  philosophiam  concernit, 

13)  universim  totus  cursus  philosopliicus  ita  ordinetur,  ut  iter  ad 

sublimiores  theologiae  et  juris  scientias  planum  et  facile  sternat ,  neque* 
ullus  ad  theologtfam  seholasticam  admittatur,  qui  non  inte,gram  philo 

sophiam  audiverit  magisterii  laurea  deeoratus,  neque  professores  juris 

facile  recipiant  philosophos  non  absolutos,  neque  fas  sit  illi  collepia 

medica  frequentare,  qui  Studium  philosophieum  non  absolverit.  Denn 

14)  libenter  annuimus,  ut  ex  rationibus,  quae  alios  virus  principe 

et  dominos  territoriales  permoverunt,  eatenus  tempus  studiorum  immute- 

tur,  ut  retento  pro  scholis  iuferioribus  termino  studiorum  festo  s.  Michae- 

lis et  initio  festo  Sanctorum  Omnium.  Superiores  classes  linem  anno 

scholastico  imponant  festo  Natae  Virgiuis,  festo  autem  Sanctorum  Omnium 

reassumant. 

§.  V. 
Pro  scholis  iuferioribus. 

Consideratis  et  perpensis  omnibus,  neque  quoad  professores.  qaa>i 

vero  sacerdotio  pro  tradenda  rhetorica  initiati  esse  debeaut,  neque  qu«»al 

studia  ipsa,  neque  quoad  mores  et  pietatem  videntur  aliqua  ordinanda. 

sed  ut  jam  alias  decreta  in  praxin  perpetuam  dedueautur,  volwuns  e: 

statuimus, 

1)  ut  continuentur  in  singulis  classibus  exercitationes  consuetae. 

pensa  ex  historiis,  scriptnra  sacra,  catholicis  ceremoniis  petita  juxu 

cujusque  elassis  exigentiam  imponantur:  pro  jrradu  scholae  in  stylo  ora- 

torio,  historico,  epistolari  necnon  in  lingua  Graera  dilitrenter  instruanTur 

Et  in  specie 

2)  commendantur  in  rhetorica  institutiones  rhetoricae  p.  Cv- 

priani  Soarii  de  inventione,  dispositione,  elorutione,  orationes  Ciceronis- 

Horatius,  orationes  Graecae;  item  institutiones  historieu  c taronologica«1  d^ 

vitis  et  rebus  gestis  Romanorum  pontiticnm.  In  poetica  prosrymiw:" 

mata  p.  Cyprian!  Soarii  de  narratione  et  chria,  de  ornatu  verborum  et 

sententiarum,  oratione  numerosa,  observationes  et  elejrantiae  po^tita» 

Virgilii,  artifieium  carminis  eplci;  institutiones  historicae  de  vitis 

rebus  Pestis  imperatorum  necnon  principia  artis  heraldicae.  In  syntaxi 

artifieium  epistolarum,  Ovidius,  observationes,  lieentiae  et  elei-anti.*- 

poeticae:  institutiones  historicae  de  monarchiis  qnatnor:  intr«>ductio  in 

veterem  et  novam  geographiam  cum  appendiee  rei  nummariae.  In  sc- 

cunda  et  infima  praeter  illa,  quae  in  opere  scholastico  eontinentcr 

commendatur  secundanis  novum  testamentum  cum  interpretatione  v.«  an 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  152  (1749). 
419 

in  chronologia  occurrentium ;  infimistis  totum  testamentum  vetus  cum 

excidio  Hierosolymitano.  Utque 

3)  major  exinde  fruetus  existat,  singulis  bebdomadis  assignetur 

certum  magistris  tempus,  quo  suos  discipulos  omnes  in  praescriptis  dili- 

genter  exerceant,  ne  forte,  quod  absit,  in  paucos  duntaxat  effectus 

redundet. 

4)  Continuetur  etiam  pro  supramemoratis  exercitium  sub  iiiiem 

Julii  singulis  annis  publicum,  idque  in  aula  academica,  invitatis  ad  actum 

dominis  externis. 

5)  Aeque  cordi  sit  magistris,  ut  grammatici  non  tantum  discant 

bene  Latine  componere,  sed  et  bene  et  prompte  loqui,  ne  ex  defectu 

linguae  Latinae  et  promptioris  elocutionis  candidati  in  superioribus  elas- 

sibus  declinent  doctas  conversationes,  subterfugiant  speeimina  et  non 

audeant  publice  comparere.  Quare  magistri  cum  suis  discipulis  perpetuo 

Latine  loquantur,  obvias  nomenelattiras  illis  reddant  familiäres,  Latinos 

discursns  forment,  narrationes  deposcant  etc. 

6)  Neque  minorem  curam  adhibeant  pro  nitido  eharaetere  tum  in 

Latina  tum  [inj  Germanica  scriptione  cum  orthograpbiae  et  interpunctionum 

observatione.  Inde  non  solum  sub  anni  exitum  scribendum  a  singulis 

classibus  pro  praemio  Xobisque,  quid  praestiterint  juvenes,  exbibendum. 

sed  etiam  per  decursum  attendi  debet  ad  scriptionem,  visitari  libri  scrip- 

torii  t*t,  quae  dictantur,  non  nimium  deproperari. 

7  t  l'tque  simul  in  lingua  vernacula  neeessarius  progressus  existat. 
versiones  ab  una  in  alteram  linguam,  a  Latino  in  patrium  seriuonem  et 

vieissim  diligenter  fiant.  Praeterca 

8)  cum  recitatio  Canisii  fuerit  hucusque  solum  exercitium  memoriae. 

ut  simul  a  teneris  juvenum  animi  firmentur  in  fide  et  principiis  eatho- 

licis  imbuantur,  praeter  reeitationem  studiosa  explicatio  catecbeseos  diebus 

Veneria  non  tantum  fiat,  neqne  solum  sacra  leetio  pro  festis,  exbortationes 

etiam  diebus  dominicis  et  festis  more  solito  accurate  eontinuentur,  sed 

et    de  novo  praescribimus,   ut   textus  scripturae   sacrae,  controversiae, 

historiae  ordinariis  Canisii  quinque  capitibus  paueis  saltem  verbis  ad- 

jkiantnr,  ex  quibus  ultimo  studiorum  mens«'  recitato  Canisio,  examinati 

juvenes  operae  et  laboris  referant  pro  more  bravium,  pro  vita  secutura 

iiiirens  emolumentam. 

9i  Addemlum  etiam  videtur,  ut  magistri  suos  discipulos  in  aritli- 

inetlii<  a  instrnant,  qnod  nnicum  Studium  classibns  inferiorlbns  bucnsque 

detuisse  comperimus.  Demum 

10)  volumus,  ut  discoli,  aliorum  corruptores,  disciplinae  impatientcs. 

Uli    etiam,  qui  vel  talentis  non  instructi   vel   ex   snpina   pigritia  pro 
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seholae  gradu  noii  subsistunt,  in  scholis  nostris  non  tolerentnr  ßed  ia 

tempore,  ut  ad  opificia  se  applicare  possint,  dimittantur. 

§  VI. Pro  civibus  aeademicis. 

Cum  eo  non  speetet  intentio  nostra,  ut  legum  et  statutorum  ex  una. 

ex  altera  parte  exemptionum  et  privilegiorum  eatalogum  retexamus,  utpute 

probe  gnari,  quae  a  summis  pontificibus,  imperatoribus  necnon  anteeesso- 

ribus  nostris  concessa  sunt  privilegia,  non  minus,  quam  quae  laudabilitrr 

statuta  sunt,  pari  cura  ad  viridem  observantiam  reduci  vel  in  eadt-m 

debere  retiueri,  nonnulla  tarnen  pro  ratione  moderni  temporis  dnximas 

serio  et  iterato  inculcanda.    Et  specialiter 

1)  quoniam  teste  s.  scriptura  in  malevolam  animam  non  introibit 

sapientia,  omnibus  et  singulis  aeademicis,  ut  ab  omni  graviori  noxa,  im 

et  a  specie  mali  abstinentes  vitam  vivant  homine  christiauo  dijmam. 

refraenent  indomitas  passiones,  saera  mysteria  et  saerosancta  sacramtnta 

assidue  frequentent  inque  omnigenae  pietatis  exercitiis  diligenter  ses* 

exereeant,  episeopali  et  principali  authoritate  mandamus.    Tum  et 

2)  jure  praetendimus ,  ut  Nobis,  suo  principi  et  domino,  vel  locuai 

tenenti  nostro,  reetori  item  magnifico  fidelitatem  et  submissiouem  debitam. 

eapitulo  nostro  cathedrali  reverentiam,  ministris,  consiliariis,  oftioiah'buü. 

elero  saeculari  aeque  ac  regulari  honorem,  cuivis,  si  majori  praefute'-at 

dignitate,  venerationem ,  si  in  pari  aut  minori  gradu  existat ,  amorem  ei 

humanitatein  cum  civilitate  conjunctam  impendant.    Praeeipue  tarnen 

3)  professores  et  magistros,  prout  jus  divinum  et  humanuni  exiffit, 

ab  omnibus  auditorum  et  diseipulorum  suorum  vexationibus .  obtmta- 

tionibus,  oblocutionibus,  detractionibus,  murmurationibus,  neglectu  »*t  qu<>- 

cunque  contemptu  immunes  ac  liberos  esse  volumus  district^que  pra^i 

pimus,  ut  si  in  ullo,  in  hoc  praesertim  puncto  omnes  omnino  studi^si  ~- 

morigeros,  ingenuos  et  supra  commune  vulgus  sapientes  praestent  ipso<}a<> 

ostendant  facto,  par  beneficium  et  parem  animi  gratitudinera  professoribu>, 

magistris  et  moderatoribus  exhibere  non  posse.  Non  minus  deraßi* 

quatuor  facultatum  in  iis,  quae  oflicii  eorum  rationem  concemunt.  submis?' 

obediant,  citati  per  bedellum  compareant  et  jussa  irrefragabilir-r 

exeqiiantur.    Unde  porro 

4)  quemadmodum  ab  omni  tumultu,  indecenti  clamore,  concursaii  ^.'' 

et  a  qnavis  specie  rebellionis,  eonspirationis  aut  conjurationis  vel  maxiiE»* 

cavendum,  ita  sub  nullo  praetextu  liceat  studiosis,  alios  a  frequentati  rr- 

lectionum  avocare  vel  qnocunque  quaesito  colere  impedire,  ferias  scholis 

indicere,   ordinem  scholasticum  interrumpere  vel   interturbare.  ^a«l>: 
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quid  ejusinodi  attentatum  fuerint,  noverint  tales,  se  gravem  nostram 

nidignationem  praecisa  omni  spe  promotionis  et  a  professoribus,  decano, 

a  rectore  demum  nostru  luagnifico  pro  rei  qualitate  inquisitionein  ac 

debitam  delicto  poenam  incursuros.    Utque  ulterius 

5)  ansa  et  occasio  cujuscunque  perturbationis  praecludatnr,  jtibemus, 

nt  peregre  adventantes  Intra  mensem  se  albo  civium  academicorum 

inscribi  faciant ,  omnes  et  singuli  studiosi  ut  alibris  obscoenis  et  scanda- 

losis.  a  doininibus,  hospitiis  et  diverticulia  snspectis,  a  malorum  consortio 

necnon  sequioris  sexus  familiaritate ,  a  nocturna  circumvagatione ,  gclope- 

torum  explosione,  fenestrarum  inl'ractione  et  indecoris  ejusmodi  attentatis 
omnino  abstineant. 

6)  Multo  etiam  magis  vitia  .juventuti  familiaria ,  potissimum  las- 

civia,  ebrietas,  blaspbemiae,  jaramenta,  rixae  et  bis  similia  omni  studio 

praecavenda  sunt. 

7i  Provocare  autem  ad  pugnandum  vel  duellandum  ant  provocanti 

ad  condictum  locum  comparere  aut  in  duello  depugnantibus  assistere 

patrinoruinqiie ,  ut  dici  solet,  vices  obire,  tarn  severe  vetitum  esto,  ut 

non  tantum  relegationis  cum  infamia  poenam  sed  et  processum  criminalem, 

etiam  inquisitorium  contra  delinquentcs  juxta  jura  formandum  statuamus. 

H)  Contineant  se  quoque  ab  injuria  quaeunque  vel  verbo  vel  facto 

inferenda,  a  libellis  scriptisve  famosis  aftigendis,  spargeudis,  divulgandis, 

a  custodibns  publicis,  militibus,  vigilibns,  apparitoribns  lacessendis.  impe- 

tendis,  divexandis.  Neque 

9>  qnisquam  ausit,  h'ctas  sibi  aut  aliis  literas  testimoniales  formarc 

vel  aftixas  publicis  valvis  patentes  refigere  aut  alio  quovis  modo  temere 

violare:  neque,  si  laesus  sit,  propria  autboritate  laedentem  aggredi,  per- 

cutere,  verberare,  pulsare.  In  bis  et  simililms  casibus  jure  agendum 

est.  l'raeterea 

10)  cum  experientia  multis  modis  doceat,  in  universitates  aeque  ac 

comuiunem  reipublicae  statum  redundare  mala  oppido  noeiva  ex  eo,  quod 

subinde  inveniantur,  qui  vel  absolutis  studiis  aut  iis  nondum  finitis  disci- 

plinam  perosi  a  frequentandis  colb'giis  et  lectionibus  cessantes,  titulis 

tarnen  et  privilegiis  academicorum  gaudere  pergant .  volumus ,  ut  qui  in 

nedio  studiorum  cursu  emanent  aut  cognita  causa  repelluntur,  eo  ij>so 

insignibus  studentium  et  omni  privilegio  academiro  statin»  excidant:  qui 

vero  finito  studiorum  curriculo  adbuc  in  Universität«  nostra  versantur, 

per  spatium  semestrale  privilegiis  academicis  frui  possint :  imo  ultra,  si 

eujnslibet  facultatis  decano,  cui  lapso  termino  se  sistere ,  quemque  pro 

continuando  privilegio  interpellare  debent ,  ita  videatur:  quo  casu  testi 
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moniales  a  decano  datae,  quem  apnd  acta  frequentantes  matricula,  enndei 

sortientur  effectum.    Ut  et 

11)  civitati  nostrae,  professoribus,  hospitibus,  receptatoribus  studiv 

sorum  consultum  sit ,  statuimus,  nemini  horani  licere  ab  universitär, 

hospitio,  urbe  recedere,  nisi  aere  alieno,  si  quod  legitime  contractu 

fuerit,  et  taxa  pro  collegiis  privatis  omnibusque  in  vietum  et  menaai 

expensis  rite  persolutis.  Denique 

12)  attentione  debita  ponderantes,  quasvis  quomodolibet  concepta> 

ordinationes  suo  carere  effectu,  imo  in  majus  reipublicae  vergere  detri- 

mentum,  nisi  eorum,  quae  provide  definita  sunt,  parata  nrg-eatur  executk 

denominamus  hisce  nostrae  universitatis  fisealem,  cujus  praeter  catbfc 

ordinarie  tractandas  officii  ratio  postulabit,  ut  omnia  et  sing-ula  Ms 

nostris  ordinatis  contenta  citra  omnem  personarum  acceptionem  exacte  et 

fideliter  executioni  mandentur. 

Et  haec  sunt,  quae  retentis  Interim  reliquis  sing-nlarum  facultatm 

statutis  et  consuetudinibus  circa  ipsum  studiornm  ordinem  decernenk 

statuenda  et  innovanda  curavimus,  omni,  qua  pollemus,  authoritate  iterifc 

mandantes,  ut  juxta  tenorem  ac  modum  praescriptum  et  non  aliter  act-s- 

rate  omnia  serventur,  prohibentes  sub  gravissima  indignationis  inttf 

minatione,  ne  cui,  cujuscunque  sit  in  ducatu  nostro  Status,  officii.  ordini> 

dignitatis,  huic  nostrae  expressae,  seriae  et  deliberatae  voluntati  liceit 

contraire. 

In  quorum  fidem  cum  propriae  manus  subscriptione  sigillum  rano-1 

lariae  nostrae  secretioris  appendi  fecimus.  Herbipoli  die  quarta  Xovembri 

anni  millesimi  septingentesimi  quadragesimi  noni. 

Carolus  Philippus  ep.  Herb.,  Fr.  or.  dux  m.  pr. 

(L.  SL) 

Eine  Original- Ausfertigung  auf  Papier  mit  eigenhändiger  Cnterschnn 

des  Fürstbischofs  und  aufgedrücktem  Siegel  in  der  Registratur  des  Unir.- 
Verw.-Ansschusse8. 

Ein  Separat- Abdruck  ans  dem  J.  1750  ebendort  und  ein  Abdruck  a 

der  Sammlung  der  Hochstift-Wirzburgischen  Verordnungen  Bd.  II.  S.  542—^** 

Nr.  153. 

Bischof  Karl  Philipp  gründet  eine  Professur  für  praktisrh* 

Jurisprudenz. 

1750,  5.  Mai.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwtirdigste ,  des  heil.  Roem.  Reichs  First  «c: 

Herr,  Herr  Carl  Philipp,  Bischoff  zu  Wtirzburg,  Herzog  zu  Frank«  *- 
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zum  förderlichen  Dienst  Dero  fürstlichen  Landen  sowohl  als  zum  Besten 

und  zu  mehrer  Aufnahm  Dero  dahiesigen  Universitaet  gnaedigst  ent- 

schlossen haben,  dass  eine  eigene  Professura  publica  angeordnet  werde, 

um  die  auf  die  dahiesige  Universitaet  kommende  Candidaten,  sonderheit- 

lichen aber  Dero  Landes-Eingehörige  zu  künftigen  Diensten  Dero  Fürst- 

und Herzogthums  sich   befaehigende  adelige   und   andere  Jugend  na<h 

zurückgelegtem  studio  theoretico  in  der  zu  allen  andern  sonderen  Ge« 

richtsübungen   die    festere    und   wesentliche  Anleitung   gebenden  praxi 

communi  sowohl,  als  zu  dem  sondern  Landrecht  dieses  Dero  Herzogthum 

zu  Franken,  wie  auch  zu  der  Art  und  Weis  an  zu  lehren,  wie  ein 

Bericht,  gerichtliche  Vorstellung,  Handlung,  Protocoll ,   auch  darnach 

abzufassende  Relation,  dann  andere  Gebühr  eines  Secretarii ,  Beamten, 

Raths  und  Sachwaltern  zu  beobachten,  und  darniit  die  in  denen  collegiis 

theoreticis  erlernte  Rechtswissenschaft   in  ihrer  Übung,  Gebrauch  und 

Vollzug  zu  bringen  seyn  wolle,  und  nun  zu  Versehung  dieser  öffentlichen 

Lehrstelle  Dero  Hofrath,  beider  Rechten  Dr.  Georg  Ant.  Behr  aus  sondern 

in  dessen  Gelehrsamkeit  und  practische,  auch  in  Secretariatsverrichtungen 

erworbene  gute  Erfahrenheit  setzenden  Vertrauen  mildest  ernennet  haben, 

anbey  auch  gnaedigst  wollen,  dass  alle  diejenige,  welche  in  Dero  fürst- 

liche Dienste  aufgenommen  zu  werden  verlangen,  von  nun  au  fördersamst 

anter  diesen  angestellten  öffentlichen  Lehrer  Nothdurft  nach  sich  zu  solchen 

and  deren  tüchtigen  Versehung  befaehigen,  sofort  ihren  einzureichenden 

Bittschreiben  eine  schriftliche  Bezeugung  dessen  beylegen   und  ausser 

solcher  zu  diesen  gar  nicht  für  fähig  geachtet,  dahingegen  aber  auch 

für  sothane  Lnterrichtung  ein  gemaessigtes  Honorarium  von  ihme,  Pro- 

fessorin erfordert,  und  dieses  über  sechs  Gulden  Fraenk.  von  jeder  Person 

nicht  abgenommen,  annebst   zu  einer  jaehrlichen  Bestallung  ihme  von 

Dero  fürstlichen  Universitaetreceptoratamt  100  Reichsthaler  abgereichet 

werden  sollen,  als    ist    gegen waertiges   unter  mehrhöchstermelt  Seiner 

hochfürstlichen  Gnaden  hoher  Handunterschrifft  und  beygedruckhtem  Dero 

fürstlicher  geheimer  Cantzley-Insiegel  gefertigtes  Decret  ihme.  Hofrathen 

JJoctori  Behr,  zu  seiner  Legitimation  darüber  ertheilet  worden. 

.So  geben  in  Dero  fürstlichen  Residenzstadt  Würzburg  den  5.  Mai  1750. 

Carl  Philipp  episc.  Herb.  Fr.  or.  d. 

Eine  Abschrift  in  dem  Univ.-Rec.-Prot. -Buche  lit.  A.  174. 
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Nr.  154. 

Die  tnedieinische  Fakultät  erhält  einen  Tadel  wegen  ungeeigneten  Ver- 

haltens gegm  die  fürsthisehöf liehe  Regierung  und  zugleieh  die  Amreisumj. 

künftighin  in  allen  vorkommenden  Fällen  dieser  mit  ihrem  Beirath 

zu  Diensten  zu  sein. 

1T54,  19.  April.  Wirzbnrg. 

Die  hochfürstl.  weltliche  Regierung:  erstattet  den  gehorsamsten 

Bericht  Nr.  6  über  die  wieder  solche  von  der  medicinischen  Faeultät  an- 

gebrachte Beschwerden  und  stellet  dannit  vor,  wie  das»  die  ohngliiuptf- 

liche  Ausdruckungen,  deren  die  besagte  Faeultät  gegen  die  hochfürstl. 

Sr.  hochfürstl.  Cinaden  höchste  Person  repräsentirende  Regierung:  sich 

unternommen  hat,  eine  gemessene  Andung  verdienen,  anbey  auch  es 

nüthig  seyn  wolle,  dass  besagte  Faeultät  dahin  angewiesen  werde,  das* 

in  denen  Fällen,  da  die  Regierung  ihren  Beyrath  erforderet,  diesrlb»- 

solchen  ohne  Auffenthalt,  Weigerung  und  Erschwerung  alsbalden  ertbeibn 

solle,  dann  in  denen  Füllen,  da  auf  Küsten  deren  Beklagten  oder  Inqnisiten 

ein  Responsum  erforderet  wird,  die  Ermässigung  des  angesetzt  werdenden 

Deserviti  der  hochfürstl.  Regierung  zuzustehen  habe,  in  denen  fibrigt* 

Fällen  aber,  da  die  Kosten  von  der  Cent  zu  tragen  wären,  der  facultati 

medicae  einige  Belohnung  nicht  könne  gebilliget  werden. 

Resolutuni:  Der  facultati  medicae  seye  zu  verheben,  dass  die* 

unterfangen  hat,  gegen  die  hochfürstl.  Regierung  in  solcher  unziemlicher 

Arth  sich  zu  verfehlen,  mit  der  anzufügen  seienden  Weisung,  das.-  si<. 

facultas  medica,  des  grossen,  zwischen  ihr  und  der  hochfürstl.  ReLnerunir 

obseyeuden  L'nterschieds  sich  fortan  zu  erinderen,  sofort  den  der  hoch 
fürstl.  Regierung,  als  einer  Sr.  hochfürstl.  Gnaden  höchtse  Person  re 

präsentirender  Stelle,  schuldigen  Respect  künfftighin  mehr  sorgsamer  v<-r 

Augen  haben  solle,  damit  ein  schärptferes  Einsehen  hierunter  nicht  nöthLr 

seyn  wolle.  Ingleichen  seye  besagter  facultati  medicae  weiter  aufzugeben, 

dass  in  denen  Fällen,  da  von  der  Regierung  ihr  Beyrath  erforderet  wird, 

sie  solchen  alsbalden  ohnweigerlich  und  ohnaufhaltlich  zu  erstatten  und 

darbey  sic^  mehrmalen  zu  bescheiden  habe,  dass  sie  zum  Dienst  des 

Publici  als  Professores  angeordnet  seyud,  somit  auch  schublig  seyen. 

solchen  werckthätig  zu  leisten,  dagegen  es  billig  seye,  dass  ihre  hi.rüb'-r 

habende  Bemühung  hinwiederumb  belohnet  werde.  Zu  dem  Ende  voft 

einem  von  Amts  wegen  anverlanget  werdenden  Responso  überhaupt  6  t 

rhein.  auf  Kosten  der  Cent,  oder  in  dessen  Ermanglung  von  Herrschafft? 

wegen  künfftighin  zu  bezahlen,  in  denen  übrigen  Fällen  aber,  da  d'-r 

Beklagte  oder  Inquisit  die  Kosten  zu  tragen  hat,  der  Facultati  zu  ge- 
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statten  wäre,  dass  diese  den  Ansatz  des  Deserviti  Selbsten  stelle,  dabev 

jedoch  der  hoehfürstl.  Regierung:  die  Ermäsigung  des  diesfallsigen  An- 

satzes zuzustehen  habe. 

Kiue  Abschrift  des  Conferenz-Protocolls  vom  19.  April  1754  in  dem 

im  k.  Kreis-Archive  Wirzbnrg  befindlichen  Liber  1  div.  form,  et  contr. 

Caroli  Philippi  (nr.  63),  fol.  :t28b/:i2i>a. 

Nr.  155. 

Fürstbischof  Adam  Friderich  verordnet,  dass  am  fürsfl  Hofgericht 

und  an  den  andern  Gerichten  Irin  Advokat  fortan  angenommen 

verde,  der  sich  nicht  den  Grad  eines  Lieent  taten  Juris  erworben  habe. 

1756,  3.  Juni.  Veitshüchheim. 

Von  Gottes  Gnaden  Adam  Friderich,  Bischoff  zu  Wirtzburg,  des 

heiligen  Römischen  Reichs  Fürst  imd  Hertzog  zu  Francken. 

Würdig-  und  Wohlgeborne,  auch  Einsam  und  Hochgelehrte,  An- 

dächtige, Liebe,  Getreue! 

Je  mehr  wir  denen  löblichen  Anordnungen  unserer  in  Gott  ruhender 

Herren  Yorfahreren  überhaupt  nachdencken,  desto  gründlich-  und  heyl- 

samer  beHnden  wir  diejenige  Satzungen  insonderheit,  welche  da  zu  allen, 

einige  Rechtsgelehrsamkeit  erforderenden  Bedienungen  keine  andere  Leüthe 

beförderet  wissen  Wullen,  als  die  nicht  vorhero  auf  Unserer  fürstlieh- 

W'irtzburg  oder  einer  anderen  berühmten  Universität  den  Gradum  Pocto- 
ratus  vel  saltem  Licentiatus  erlanget  haben,  allermassen  solches  ver- 

schiedene besonders  in  denen  Jahren  1720,  1734  et  1745  emanirte 

fürstliche  Satzungen  nützlich  verordnen. 

Gleichwie   nun  Wir  nach   eben  diesem  Massstock   bey  künftigen 

l'ien.st Verleihungen,  soviel  immer  thunlich  ist  und  keine  besondere  Aus- 

nahme  ein  anderes  anrathet ,   Unsere  eigene   Richtschnur    zu  nehmen 

gnädigst  entschlossen  sind,  also  erinneren  und  ermahnen  wir  euch  hiemit 

gleichfalls  gnädigst,  dass  auch  Ihr  besonders  in  Aufnahm  derer,  sowohl 

bey    Unserem   fürstlichen   Hofgericht   als  anderen  Dicasterieu  nöthiger 

Advocaten  euch  nach  Yorschriftt  der  de  anno  1720  vorhandener  Univer- 

j»it;Ctsurdnuiig  und  derselben  §  55  jedesmahl  achten,  mithin  zu  Besorgung 

einig-eu  Rechtshänders]  bey  Unseren  Gerichteru  keinen  in  die  Zahl  deren 

Advocaten  künfl'tig  einnehmen  sollet,  welcher  nicht  wenigstens  den  Gra- 
dum  Licentiatus  erlanget  zu  haben  sich  legitimiren  könne,  gestalten  uns 

hierzu,  gleich  Unseren  lobseeligsten  Herren  Vorfahreren   nicht   nur  die 

bessere  Aufnahme  hiesiger  Universität   und  das  Ansehen  unserer  fürst- 

lichen   Dicasterieu,  sondern  auch   die  Wohlfart  Unserer  in  Nothfällen 
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einer  geschwinden  und  graddurchgehenden  Rechtshülffe  bedarffender  Unter- 

tlianen  den  bewegenden  Eindruck  machet.  Wir  versehen  uns  demnach 

hierinnen,  falls  gegen  Euch  des  gehorsamsten  Vollzugs  Unserer  gnädigsten 

"Willensmeynung  und  verbleiben  darmit  in  fürstlichen  Gnaden  Euch  wohl 

beygethan. 

So  geben  auf  Unserem  fürstlichen  Lustschloss  Veitshöchheim  <fcn 

3.  Junii  1756. 

A.  Friderich,  B.  u.  F.,  Herz,  zu  Francken. 

Eine  Abschrift  in  dem  im  k.  Kreis-Archive  Wirzbnrg  befindliche 

Liber  div.  form,  et  contr.  Adami  Friderici  (nr.  64),  fol.  22a  b. 

Nr.  156. 

Bischof  Adam  Friedrich  verordnet,  dass  künftighin  das  Universitnts- 

receptorat  an  den  neilgegründeten  Convertitenfond  jährlich  dreisstg 

30  fränkische  Gulden  zu  entrichten  habe. 

1756,  20.  November.  Wirzbnrg. 

Demnach  seine  hochfürstliche  Gnaden  auf  das  Ihro  von  coramission? 

mixta  unterthänigst  abgestattete  Gutachten  gnaedigst  verordnet  haben, 

dass  um  die  in  Dero  dahiesigen  fürstlichen  Residenzstadt  ankommende 

und  zum  katholischen  Glauben  sich  bekehren  wollende  fremde  Personen, 

wehrender  deroselben  nöthigen  ünterrichtung,  in  Kost  und  Quartier  nach 

Notturfft  unterhalten  zu  können,  ein  bestaendiger  Fundus  errichtet  und 

hierzu  aus  Dero  Uni versitätsreceptora tarnt  alljährlich,  und  zwar  vom 

21.  Junii  laufenden  Jahres  anfangend,  dreissig  Fraenkisehe  Gulden  bey- 

getragen  werden,  als  ist  dem  Receptori  erwehnter  Universität  gegen 

wärtiges  unter  Höchstgedachter  Seiner  Hochfürstlichen  Gnaden  hoher 

Handunterschrifft  und  beygetruckhtem  geheimen  Cantzley-Insiesrel  ge- 

fertigtes Decret,  um  sich  bei  seiner  Rechnungsablage  legitimiren  zu 

koennen,  darüber  ertheilet  worden.  Decretum  "Würtzburg  den  20.  N  o- 
vember 1756. 

Adam  Friedrich  B.  u.  F.  z.  B.  u.  W.  H.  z.  F. 

Eine  Abschrift  in  dem  Kopeib.  nr.  8  CCXLVI.  1676.  S.  1Ä*. 

Digitized  by  Google 



Urk.  Nr.  157  (1764)  -  Nr.  158  (1781). 427 

-    Nr.  157. 

Bischof  Adam  Friedrich  gründet  eine  Professur  der  Exegese  in  der 

theologischen  Fakultät  der  Universität  Wirzburg. 

1764,  29.  Oktober.  Wirzburg. 

Demnach  der  hochwürdigste  des  Heiligen  Römischen  Reichs  Fürst 

und  HeiT,  Herr  Adam  Friderich,  Bischoff  zu  Bamberg  und  Würtzburg, 

Hertzog  zu  Francken,  zu  Verbesserung  und  mehrerem  Flor  des  ohnehin 

zwar  auf  der  hiesigen  Universität   schon  berühmten  Studii  Theologici, 

noch  besonders  eine  eigene  Professur  der  sogenannten  Heiligen  -Schrift- 

Lehre  und  Auslegung  neuerlich  anzuordnen  gut  befunden,  wie  solches  die 

dieseswegen  absonderlich  verfasset  und  ausgefertigte  neue  Einrichtung  des 

mehreren  ausweiset,  hierzu  aber  den  seiner  ausnehmenden  Geschicklich- 

und  Gelehrsamkeit  halber  lang  bewehrten  bisherigen  Professorein  Theo- 

logiae  Scholastico-dogmaticae  Patrem  Henricum  Kilber  S.  J.  et  ss.  Theo- 

logiae  doctorem   gnädigst  ausersehen ,  somit   auch   für  sothane  neuer- 

lich  übernehmende  Bemüh-  und  Verrichtung  dero  allhiesigem  Collegio 

eine  weitere  Zulage  von  zweihundert  Reichsthaler  bei  Ihro  fürstlichen 

Universitäts-Receptorat-Amt  mildest  bestimmet  und  angewiesen,  als  ist 

gegenwärtiges  unter  obhöchstermelt  Seiner  hoehfürstlichen  Gnaden  höchster 

Hand-Unterschrift  und  bey gedruckten  dero  fürstlichen  geheimen  Cantzley- 

Insiegel  gefertigte  Decret  demselben  zu  seiner  behörigen  Legitimation 

hierüber  ertheilet  worden.    So  geben  Würtzburg  den  29.  Octobris  1764. 

A.  Friderich,  B.  u.  F.  Herz,  zu  Franckhen. 

(L.  S.) 
Das  Original  in  der  Wirzburg.  Universitäts-Bibliothek 

Nr.  158. 

Bescheid  des  Bischofs  Franz  Ludwig  an  den  akademischen  Senat, 

betr.  die  angeregte  Begehung  der  zweiten  Säkularfeicr  der  Universität. 

1781,  27.  April.  Wirzburg. 

Ob  es  just  eine  Notwendigkeit  seye,  nach  jedesmahligem  hundert- 

jährigen Zeit-Lauf  dergleichen  Jubel-Feste  und  nahinhaffte  Kosten  er- 

forderende Feyerlichkeiten  zu  erneueren,  daran  hat  man  billig  zu  zweifeln 

Ursache  und  wünschet  dahero  zu  vernehmen,  wie  es  in  solcher  Be- 

gebenheit bey  anderen  vornehm-  und  angesehenen  Universitäten  unseres 

Tentschlandes  in  neueren  Zeiten  beobachtet  werde,  worunter  sich  also 

von    hiesiger  Universität«  wegen  ein  so  anderer  Orte  berühmter  hohen 
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Schule  fordersamst  durch  Correspondenz  unter  der  Hand  genau  zu  er- 

kundigen wäre,  und  wenn  dergleichen  festivalia  mit  Anständigkeit  nicht 

wohl  übergangen  werden  könnten,  darüber  seiner  Zeit  der  näher»*  IV 

rieht  erwartet  wird,  so  hätte  alsdann  Senatus  acadeinicus  die  Arth  und 

Weis,  wie  solche  ohne  allzugrosen  Aufwand  nach  Ziel  und  Maas  unserer 

jezigen  mehr  aufgeführten  Zeiten  und  dermahligen  Weldtläufften  zn 

begehen  seyn  möchten,  auf  gleichmässige  Kundsehaffts- Einziehung  der 

diesfalls  anderer  Orten  gebrauchter  Formalitäten  wohl  bedächtlich  zu 

überlegen  und  die  desfalls  gutbefindliche  Benehmungen  mittels  räthlichen 

und  bestimmten  \"orschlägen  anhero  zu  eröffnen. 
Würzburg  den  27.  Aprill  1781. 

F.  Ludwig  B.  u.  F.  zu  B.  u.  W.  H.  z.  Fk. 

Das  Original  in  den  Senatsacteu  der  Universität  Würzbur^. 

Nr.  159. 

Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwig,  dass    in    Zukunft  htm 

Lnndcscingeborener  zum  Besuche  der  Vorlesungen  in  der  Throbuji*. 

Jurisprudenz  oder  Med i ein  zugelassen  werde,  der  nicht  das  Absvfo- 

torium  des  philosophischen  Lehreurses  flachgewiesen  hat. 

1782,  24.  Januar.  Wirzburg. 

Wenn  man  es  in  vorigen  Zeiten  für  eine  ausgemachte  Wahrheit 

hat  halten  dörfen,  dass  die  Physik  für  diejenigen,  welche  sich  der 

Arzeneykunst  zu  widmen  gedenken,  ein  nicht  nur  sehr  nützliches,  sondern 

sogar  unentbehrliches  Studium  sey,  so  wird  man  wühl  in  unseren  Tagen. 

Wo  die  Physik  eine  viel  verbesserte  Gestalt  angenommen  hat.  um 

weniger  daran  zweifeln:  und  wenn  gleich  die  Physik  für  den  Theologen 

und  Juristen  von  geringeren  Nutzen,  als  für  den  Arzeney- Beflissenen  seyn 

mag.  so  sind  auch  die  Yortheile,  welche  künftige  Theologen  und  Jurist  <n 

von  der  Mathematik  und  der  sogenannten  praktischen  Philosophie  sich 

zu  versprechen  haben,  längstens  entschieden. 

Nachdem  also  Mathematik  und  practische  Philosophie  in  dem  »  inen 

und  andern  Jahr  des  philosophischen  Curses  auf  unserer  hohen  >.  hol- 

dahier  zum  Theil  und  respective  angefangen  oder  fortsetzet  und  za 

sauimengelehret  worden,  so  sollte  billigermassen  Keiner,  der  in  einer 

der  sogenannten  dreyen  höheren  Facultäten  seine  Studien  fortzusetzen 

die  Absicht  hat,  die  im  ersten  Jahre  der  Philosophie  angetretteiie  Lauf 

bahn  eher  verlassen,  bis  er  sie  das  andere  Jahr  ganz  durchgebra«  ht 

hÄtte;  weil  indessen  beregte  Wahrheit  mit  vielen  anderen  das  traurig" 

Digitized  by  Google 



ürk.  Nr.  159  (1782). 
429 

Schicksaal  hat,  das«  man  in  seinen  Entschliessungen  und  der  Einrichtung 

seiner  Geschäfte  sieh  darnach  nicht  hemisst,  sondern  die  Studenten  öfters 

gleich  nach  zurückgelegtem  ersten  philosophischen  Studierjahre  sich  der 

Rechts-Gelehrsamkeit  oder  der  Arzeney-Kunst  ergeben,  und  nun  auch  in 

Absicht  auf  die  Gottes  Gelahrtheit  das  nemliehe  besorget  werden  will, 

so  wird  Uns  zur  Notwendigkeit,  Unser  landesherrliches  Ansehen  und 

Gewalt  eintretten  zu  lassen,  um  zu  verhinderen,  dass  Söhne  Unseres 

Landes  Unterthanen  und  mit  diesen  zugleich  in  der  Folge  Unsere  Fürst- 

lichen Landen  selbst,  um  den  von  zweijähriger  Fortsezung  der  Lehre 

philosophischer  Wissensehaften  zuerwartenden  Nutzen  nicht  gebracht 

werden. 

Wir  verordnen  demnach  sowohl  aus  angeführter  Absicht,  als  noch 

durch  andere  triftige  Ursachen  bewogen,  hiermit  gnädigst  und  wollen, 

dass  bei  jetzt  angefangenen  Studierjahre  und  in  Zukunft  keiner  unserer 

W  irzburger  Landessöhne  zur  Besuchung  und  Anhörung  öffentlicher  oder 

Privatkollegien  in  der  Gottes  Gelahrtheit,  Rechts  Gelehrsamkeit  und 

Arzeneykunst  angenommen  werden  solle,  welcher  ein  beglaubigtes  Zeug- 

uiss,  dass  er  den  ganzen  philosophischen  Kurs  vollendet,  nicht  beyge- 

bracht  haben  wird. 

Nur  allein  in  Ansehung  der  Juristen  machen  Wir  darin  noch  eine 

Ausnahme,  dass,  wenn  ein  und  der  andere  der  mit  der  Zeit  weder  Kath, 

noch  Beamter,  noch  Advocat  werden,  sondern  die  Juridischen  Kollegien, 

um  dareinst  als  Kanzelist  oder  sonst  als  ein  Schreiber  leichter  unterzu- 

kommen besuchen  will,  dazu  angenommen  zu  werden  ansucht,  diesem  das 

Frequentiren  zugestanden  werden  soll,  wenn  er,  dass  er  wenigstens  die 

ganze  Logik  gehöret  und  eine  gute  Aufführung  in  Sitten  bezeigt  habe, 

»ich  mittelst  genügsamen  Zeugnusses  rechtfertigen  kann:  jedoch  haben 

alle  Kandidaten  dieser  Art  schriftliche  Reverse,  dass  sie  mit  der  Zeit 

um  eine  Raths-Beainten  und  Advokaten  Stelle  mit  einer  Bitte  nicht  ein- 

kominen  wollen,  vor  ihrer  Zulassung  zu  öffentlichen  oder  Privat  Kollegien 

von  sich  zu  stellen,  welche  Reverse  hernach  an  Uns,  um  mit  der  Zeit 

bey  vorkommenden  Fällen,  wenn  Uns  Gott  unsere  Lebens  und  Regierungs 

Jahre  bis  dahin  mildiglich  fristet,  darnach  die  Dienst verleyhungeii  mit 

zu  bemessen,  nnterthänigst  einzuschicken  sind.  Gleichwie  benebst  unser 

gnädigste  Wille  und  Meynung  ist,  dass  gegenwärtige  auf  das  Beste 

Unserer  hiesigen  Fürstlichen  Lande  und  Unterthanen  angesehene  Ver- 

ordnung in  den  philosophischen  Schulen  jedes  Jahr  öffentlich  bekannt  ge- 

macht werden  soll,  so  wollen  Wir  Uns  auch  zu  Unseren  öffentlichen 

Lehre ren  der  Gottes  Gelahrtheit,  Hechts  Gelehrsamkeit  und  Arzeney- 

kunst gnädigst  verseilen,  dass  sie  sich  darnach  gehorsamst  und  auf  das 
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genaueste  immerhin  zu  achten,  nicht  ermangelen  werden,  womit  wir 

übrigens  Euch  in  fürstlichen  Gnaden  wohl  beigethan  verbleiben.  So  ge- 

geben Würzburg  den  24.  Jäner  1782. 

Franz  Ludwig,  Bischoff  und  Fürst  zu  Bamberg  und  Würzbur? 

und  Herzog  zu  Francken. 

Ein  erster  Abdruck  bei  Dr.  Andr.  Metz:    Ueber  den  Begriff  dtr 

Naturphilosophie.    Wirzburg  1829.    S.  50. 

Nr.  160. 

Bischof  Franz  Ludwig  genehmigt  die  von  der  Universität  gemachten 

Vorschläge  betreffs  der  beabsichtigten  2.  Säkular feier. 

1782,  7.  Februar.  Wireburg. 

Gleichwie  Ich  die  dahier  zu  Begehung  des  200  jährigen  Jnbrl- 

festes  von  Errichtung  der  hiesigen  Universität  beschehene  Vorschläge, 

anmit  vor  der  Hand  durchgehend«  begnebmige  und  zu  Angehung  der 

diessfallssigen  Solennitaeten  den  29.  Tag  des  Monats  Julij  diesses  lauten 

den  Jahrs  bestimmet  haben  will,  also  hat  fürstl.  Universitaet  von  nun 

an  gleich  ihrem  Antrag  zufolge  mit  Fertigung  der  behörigen  Reden  uni 

academischer  gelehrten  Abhandlungen  die  vorbereitliche  Anstalten  für 

zukehren,  sofort  auch  die  nöthige  Einladungen   in   behöriger  Zeit  zn 

besorgen,  besonders  aber  mit  fürstl.  Receptorat  die  vorläufige  Abred" 

zu  pflegen,   womit  die  alsbaldige   Fertigung  derer  zu   goldenen  cci 

silbernen   Medaillen -Stucke  erforderliche   Stempelen  (davon   jedoch  di- 

gutbefindliche  Zeichnung  vorhero  einzusenden  ist)  unverzüglich  an 

geordnet,   desgleichen   auch   von   besagtem  Receptorat   die   übrige  Ein 

richtungen  dem  Anrath  gemäss  einsweilen  vor-  und  zubereitet  werden 

mögen.    Wirzbnrg  den  7.  Februar  1782. 

F.  Ludwig,  B.  u.  F,  zu  B.  u.  W.,  H.  z.  Fk. 

Das  Original  in  den  Senatsacten  der  Universität  Wirzburg. 

Nr.  161. 

Bückäusserung  des  Bischofs  Franz  Ludwig  auf  die  Vorschl'iy  ä<* 

Universität  Wirzburg,  betreffend  die  beabsichtigte  Juhiläumsfei'.r. 

1782,  24.  April.  Wirzburg. 

Mit  dem  dahier  über  die  Begehung  derer  Jubel-Fests-Feverlichkei:«-r- 

erstatteten  Gutachten  bin  Ich  nicht  allerdings  zufrieden ,  ind^m»-  «ü*- 

NachmittagS-Stunden  mit  lauter  solchen  Xebenlustbarkeiten  zuz^nch"! 
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werden  wollen,  welche  denen  Fremden  bey  der  grössten  Tags-Hitze,  mit 

Besuehung  der  Vestung  und  Gärten  oder  anderen  Gegenden  mehr  lästig 

fallen  müssen,  als  wann  dieselbe  ihrem  Beruf  nach  der  Aufmerksamkeit 

gelehrter  Unterhaltungen  die  Nachmittags-Stundten  in  Ruhe  beywohnen, 

nachhero  aber  die  kühle  Abend-Stundten  mit  dergleichen  Veränderungen 

in  Vergnügungen  zubringen  mögen.  Nim  können  zwar  einigemal  Nach- 

mittag-Stunden  ausgesetzt,  die  andere   aber  müssen   besser  verwendet 

werden,  und  da  in  der  Sache  mit  Mosen  Defensiouen  und  Promotionen 

von  den  Fächer  der  höheren  Wissenschaften  Mir  ebenfalls  nicht  genug 

gethan  ist,  sondern  auch,  weilen  es  eine   universitas  Studiorum 

heisset  und  dem  Geschmack  der  heutigen  Zeit   angemessen  ist,  zugleich 

in  Ansehung  derer  übrigen  minderen  Klassen  ordentliche  Prüfungen 

angestellet  werden  sollen,  wie  Ich  solches  vorhin  schon  mündlich  zu 

erkennen  gegeben  habe,  so  hat  mir  Senatus  Academicus  alsbald  einen 

verbesserten  Entwurf  hierunter  vorzulegen,  welcher  sich  anfalle 

Gattungen   der  academischen    Lehr -Stühle   ohne  Ausnahme  verbreiten 

lasset.     Damit    Ich    aber   künftighin    allemahl    wissen   könne,  welche 

Membra    academiea  an  gemeinschaftlicher    Berathung  Theil  genommen 

oder  welche  der  diessfallsigen  Deliberation  gar  nicht  beygewohnet  haben, 

so  hat  man  bey  allen  Universitäts-Protocollen  die  praesentes  jederzeit 

nebenaus  zu  bemerken.    Wirzburg  den  24.  April  1782. 

F.  Ludwig  B.  u.  F.  zu  B.  u.  W. 

H.  zu  Fk. 

Das  Original  in  den  Senatsaeten  der  k.  Universität. 

Nr.  162. 

Bericht  des  Wirzburger  Domherrn  Karl  Theodor  Freiherrn  von  Dal- 

berg als  Rector  Magnificus  der  Universität  zu  Wirzbury   an  den 

Bisehof  Franz  Ludwig. 

1785,  2.  Jnli.  [Wirzburg.] 

Ihn»    Hochfürstlieho  Gnaden  erlauben   mir  Gnädigst  verschiedene 

Sachen  in  Vortrag  zu  bringen. 

lm".  Der  Canonicus  Steinadler  hat  mir  abermahlen  seine  Etlt- 

schlüssung  geäussert,  sich  dem  Wohl  des  Staats  und  denen  Hoehfürst- 

Uchen  Diensten  zu  wittneu.  Er  wünscht  einen  Gnädigsten  Wink  zu 

erhalten ,  auf  welchen  Tlieil  der  Wissenschaften  er  sich  vorzüglich  ver- 

wenden solle.  Hiernach  würde  er  sich  in  seinem  Fleiss  und  in  An- 

schaffung der  Bücher  richten. 
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2do.  In  Betref  der  Universität  habe  ich  gute  Hoffnung,  dass  s\* 

aufblühen  werde,  wenn  man  die  rechte  Mittel  anwendet.  Diese  sind  muh 

meiner  l '  eberzeugung  :  F  r  e  y  h  e  i  t ,  Ehre  nnd  Geld.  In  Detref  der 

beyden  ersteren  Pnncten  behalte  ich  mir  vor,  ein  gehorsamstes  Gnt- 

achten  zu  erstatten.  In  Betref  des  letzteren  ist  mir  unter  andern  von 

Kammerr[ath]  Goldmayer  ein  ergiebiges  Mittel  darin  angegeben  worden, 

dass  die  Jesuiten-Gebäude  verkaufft,  derselben  Güter  vererbt  ,  und  das 

erlöste  Capital  zu  Verbesserung  der  Universität  angelegt  würde. 

3tio.  In  Betref  der  Landschuhlen  trage  ich  gehorsamst  an.  dass 

die  bereits  gedruckte  Verordnung  wegen  Schuhl-Gebaüden  endlich  erlasen 

werde.  Der  besondere  weggebliebene  Punct  kann  nachgeholt  werden. 

Endlich 

4to  kostet  es  mir  einen  unaussprechlichen  Kampf,  Ew.  Höthfürst- 

lichen  Gnaden  anliegende  Vorstellung  zu  überschicken.  Mein  Herz  ver- 

ehrt Höchstdieselbe  so  dankbar  und  innigst  ,  dass  es  mir  sehr  hart  an- 

kommt, meine  Anständen  vorzutragen;  unterdessen  wünsche  ich  nichts  mehr 

als  Überzeugung  und  Belehrung,  dass  ich  mich  irre,  und  ich  würde  der 

Höchsten  Gnad  nicht  würdig  seyn,  wenn  ich  fähig  wäre,  meine  jetzisr^ 

Überzeugung  Höchstdenenselben  zu  verschweigen. 

Den  2.  Julii  1785.  Dalberg. 

Ein  Abdruck  im  Archiv  des  historischen  Vereins  von  Unterfranko 

und  Aschaffenburg  Bd.  VI.  Heft  1  S.  150  und  151. 

Nr.  163. 

Allgemeine  akademische  Statuten. 

[1785,  nach  dem  5.  November].*)  Wirzburg. 

I.  Der  Staat  verschalt  den  studierenden  Laudeskindern  Gelegenheit 

nnd  Hülfsmittel,  ihre  Geistesanlagen  durch  Erlernung  edlerer  Künste  und 

Wissenschaften  zu  vervollkomnen,  damit  sie  einst  als  ausgebildete  Männer 

mit  ausgebreitetem  Nutzen  an  dem  allgemeinen  Wohl  ihres  Vaterlands 

arbeiten  und  in  erhabenem  Grade  die  Pflicht  eines  rechtschaffenen  riünr-r* 

erfüllen  können.  Dieser  wahre  und  einige  Zweck  eines  Studierenden  wird 

von  jedem  beym  Antritt  seiner  akademischen  Laufbahn  wohl  zu  Gemüthe 

*)  Nach  Heffner,  der  den  III.  Band  der  Sammlung  der  Hochfurstlich-Wdrz- 

burgischen  Landes -Verordnungen  (Würzburg  1801  in  2<>)  herausgegeben.  h*\*t 

diese  Statuten  zwar  keine  Jahreszahl,  sind  aber  1785  erschienen  und  das  erst?nuj 

bekannt  gemacht  worden.  Diese  Bekanntmachung  kanu  jedoch,  wie  rin  nin*-ti§ 
in  Absatz  X  beweist  (cfr.  diesen),  erst  nach  dem  5.  November  1785  erfolgt 
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geführt  und,  so  lang-  er  auf  derselben  wandelt,  niemals  aus  den  Augen 

gelassen  werden. 

II.  Damit  die  sämtlichen  Lehrvortrügo  gehörig  auf  einander  passen 

und  zu  einem  Zweck  hinführen,  zugleich  aber  auch  der  sehüdliehen  Kil- 

tVrtigkeit  vorgebaut  wird,  mit  welcher  manehe  die  wichtigsten  Lehr- 

tregenstände  entweder  ganz  überspringen  oder  wenigstens  so  sehneil 

durchlaufen,  dass  sie  nicht  hinlänglich  vertraut  und  in  Mark  und  Kraft 

verwandelt  werden  können,  so  wird  hinfüro  keinem  der  Zutritt  zu  einem 

höheren  Kollegium  gestattet,  wenn  er  nicht  zuvor  in  allen  untergeord- 

neten Klassen  einen  seinen  Fähigkeiten  angemessenen  Fortgang  gemacht, 

die  zu  höhern  Wissensehaften  nöthigen  Vorkenntnissen  erlangt  und  darüber 

bewährt»*  Zeugnisse  aufzuweisen  hat. 

III.  Die  Landeskinder  haben  sich  in  Rücksicht  auf  die  Zeit  und 

Fintheilung  der  Studien  lediglich  an  den  hiezu  eigen  entworfenen  l'ni- 

versitätsplan  zu  halten  und  hierüber  bey  den  Dekanen  jeder  Fakultät 

und  übrigen  Professuren  am  Anfange  des  Kurses  die  Vorschriften  zu 

vernehmen.  Fremde  werden  jeden  Lehrer  bereitwillig  Huden,  ihnen  IM  an 

und  Vorschläge  zu  ertheilen,  wie  sie  ihren  Aufenthalt  nach  der  Verfassung 

und  Grundlage  hiesiger  Universität  zweckmässig  und  mit  Nutzen  ein- 

richten können. 

IV.  Jeder  Kandidat  soll  die  ihm  angewiesenen  Kollegien  ordentlich 

und  mit  geziemendem  Wohlstand  besuchen  und  darinn  nach  seinen  Kräften 

Fortgang  zu  machen  trachten.  Die  sämtlichen  Lehrer  werden  auf  jedes 

Individuum  aufmerksam  seyn,  die  Saumseligen  an  ihre  Pflichten  erinnern 

und  auch  den  Aeltern  und  Vorgesetzten ,  wenn  es  nöthig  seyn  sollte, 

frühzeitig  hievon  Nachricht  ertheilen.  Auch  ist  jeder  Lehrer  bereit,  zu 

trt  wissen  Stunden  in  der  Woche  von  den  Kandidaten  Itcsuche  anzunehmen, 

sich  mit  ihnen  freundschaftlich  über  die  vorgetragenen  Gegenstände  zu 

l*. sprechen  und  die  hierüber  entstandenen  allenfallsigen  Zweifel  zu  lösen. 

Oberhaupt  aber  wird  keiner  ein  Zeugniss  am  Ende  des  Kurses  von  irgend 

♦  ineni  Lehrer  erhalten,  wenn  er  sich  nicht  desselben  durch  Fleiss  und 

Fortgang  würdig  gemacht  und  einer  von  dein  Lehrer  zu  bestimmenden 

angemessenen  Prüfung  unterworfen  haben  wird. 

V.  Da  der  Fortgang  und  mite  Huf  des  Studirenden  gar  oft  von 

seinen  häuslichen  und  ökonomischen  Umständen  abhängt,  so  wird  diess 

zn  einem  wesentlichen  Punkt  unserer  Universitätsverfassung  gemacht: 

Jeder  wird  seinen  Bedacht  dahin  nehmen,  Ordnung  in  den  notwendigen 

Ausgaben  zu  halten,  solche  zu  gehöriger  Zeit  und  nach  Anweisung  seiner 

Aeltern  zu  entrichten  und  sich  für  Verschwendung  und  einen  seine  Kräfte 

übersteigenden  Luxus  zu  hüten:  welches  zu  Schulden  und  vielen  andern 

üoiicbicljtc  der  Uniwnit'tt  Wirzt.urg.   2.  Band  2H 
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damit  verbundenen  schlechten  Handlungen  Gelegenheit  giebt.  Man  weiss 

aus  der  Erfahrung,  dass  schon  öfters  die  besten  Köpfe  und  gutartigsten 

jungen  Leute  auf  diese  Weise  zu  Grunde  gegangen  sind. 

VI.  Alle  haben  sich  desswegen  nach  der  neuestergangenen  da* 

Schuldwesen  der  Studirenden  betreffenden  Hochfürstl.  gnädigsten  Ver- 

ordnung zu  achten. 

G  e  m  achte  Schulde  n 

ai    für  Kost  und  Wohnung, 

b)  für  die  zum  akademischen  Kurs  angeschaften  nöthigen  Bücher. 

c)  für  Kollegien-   auch   Lektionsgelder  der  Sprach-   und  inden 

Exercitienmeister, 

d)  für  den  gebrauchten  Arzt  und  Arzneien  bei  etwaiger  Krankheit 

sind  und  bleiben  einzig  privilegirt;  andere  nöthiger,  aber  doch  der  Ver- 

schwendung und  dem  Luxus  unterworfener  »Sachen  wegen  gemachte 

Schulden  an  Professionisten,  Kaufleute  und  dergleichen  sind  auf  die  Summe 

von  25  fl.  beschränkt,  und  die  Beurtheilung  hierüber  dem  zeit  Hohen 

Universitätsfiscal  gänzlich  überlassen.  Alle  übrigen  Korgen.  Schuldver- 

schreibungen. Verpfändungen,  Kauf  und  Verkauf,  ausgestellte  Wechsel- 

briete,  wenn  sie  auch  mit  einem  Eid  oder  Verzichten  aller  und  jeder 

rechtlichen  Ausflüchten  verbunden  seyn  sollten,  sind  fürhin  und  allzei: 

für  ungültig  und  unverbindlich  erklärt.  Diejenigen  aber,  welch*1  sich 

nichts  desto  weniger  beygehen  lassen  sollten,  diese  zu  ihrem  wahren 

Besten  ergangene  Verordnung  zu  missbranchen  und  listiger  Weise  Dar 

lehnungen  und  Borgen  zu  erschleichen,  haben  wegen  ihres  Frevels  und 

Unfugs  zum  Beyspiele  anderer  die  schärfeste  Ahndung  und  Strafe  zu  Er- 

warten. Ueberdiess  wird  noch  von  Seite  der  Universität  die  Verfugumr 

getroffen,  dass  sich  die  Aeltern  der  Auswärtigen  an  verschiedene  dem 

Staate  ohnehin  schon  verpflichtete  Männer  wenden  können,  welche  dir 

Zahlungen  für  Kost  und  andere  Notwendigkeiten  übernehmen  und  zum 

Besten  der  Studirenden  im  Namen  der  abwesenden  Aeltern  oder  Vor- 

münder besorgen. 

VII.  Das  den  immatriknlirten  Mitgliedern  ertheilte  Privilegium 

Fori  hat  keinen  anderen  Grund,  als  dass  sich  der  Studirende  für  ein 

durch  den  Werth  der  Wissenschaften  geehrtes  Mitglied  des  Staats  an 

sehe,  welches  sich  eben  desswegen  durch  Zucht  und  gute  Ordnung  untrr 

allen  übrigen  Ständen  auszeichnen  soll.  Die  von  vielen  übel  verstandene 

akademische  Freyheit,  so  manche  in  einer  zügellosen  Lebensart  snchrB. 

soll  auf  unserer  Akademie  gänzlich  ungekannt  seyn.  Jeder  ist  gehalten 

sobald  er  gehöriger  Weise  zur  Universität  aufgenommen  worden  ist 

sich  in  den  ersten  vier  Wochen  vor  dem  liektor  zu  stellen  und  srinm 
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Namen  in  das  Matrikelbuch  einschreiben  zu  lassen:  als  aufgenommener 

akademischer  Hurger  aber  wird  er  sich  befleissen ,  den  Gesetzen  des 

Staats  zu  gehorchen,  sich  nach  den  öffentlichen  Polizeyanstalten  zu 

tagen,  in  Friede  und  Einigkeit  mit  anderen  Bürgern  zu  leben,  jedem 

Stande  und  Vorgesetzten  die  gebührende  Achtung  zu  erweisen  oder  ge- 

wärtig seyn,  in  einem  dawider  laufenden  Yergehungsfalle  nach  Maassgabe 

bestraft,  als  öffentlicher  Ruhestörer  fortgewiesen  and  dadurch  des  ihm 

ertheilten  Privilegiums  gänzlich  verlustigt  zu  werden. 

VIII.  Gleichwie  diejenigen,    welche   entweder   aus   Verdruss  die 

Studien  freywillig  verlassen  oder  wegen  übler  Aufführung  aus  der  Zahl 

der  Akademiker  ausgeschlossen  werden,  auf  der  Stelle  aller  Privilegien 

hiesiger  hohen  Schule  verlustiget  seyn  sollen,  so  sind  hingegen  solche 

Freyheiten  jenen,  so  sich  nach  ordentlich  vollendetem  Kurs  noch  länger 

in  der  Stadt  aufhalten,  auf  ein  halbes  .Jahr  ohne  einige  Prärogations- 

nacbsuchung  vergönnt.    Die  in  der  Gottes-  und  Rechtsgelehrtheit,  dann 

der  Arzneykunst  graduirten  Doktoren  sowohl  als  Lieentiaten  haben  die 

akademischen  Privilegien  so  lang  zu  geniessen,  bis  sie  zu  einem  Amte 

angestellt  werden,  das  einem  besonderen  Gerichtsstande  untergeordnet  ist. 

Den  Nichtgraduirten  werden  die  Vorzugsrechte  der  Stndirenden  nach  ge- 

endigtem  Kurs  verlängert,  wenn  sie  gehörig  darum  ansuchen  werden. 

Der  Dekan  einer  jeden  Fakultät  ist  befugt,  diese  Verlängerung  auf  ein 

Viertel  ,  die  Fakultät  aber  auf  ein  Halb-.Tahr  zu  ertheilen.    Key  diesen 

muss  sich  der  Kandidat  gehörig  melden  und  jedesmal  vor  Auslauf  der 

erhaltenen  ersten  Prorogation  um  die  weitere  anstehen:  wenn  sich  je- 

mantl,  nachdem  er  absolviret  hat,  von  der  Universität  entfernt  und  ein 

halbes  Jahr  ganz  abwesend  ist,  so  hören  alle  Privilegien  dergestalt  auf, 

dass  sie  auch  von  den  Fakultäten  und  Dekanen  nicht  weiter  erstrecket 

Werden  können,  den  einzigen  Fall  ausgenommen,  wenn  sich  jemand  nach 

geschlossenen  Studien  unmittelbar  auf  ein  Reithsgericht  oder  mit  aus- 

drücklicher Hochfürstlicher  gnädigster  Krlaubniss  auf  eine  fremde  Uni- 

versität zu  seiner  grösseren  Befähigung  in  der  Zwischenzeit  begiebt.  Da 

dieses   eigentlich   noch   zum  wissenschaftlichen  Kurs  gerechnet  werden 

kann,  so  hat  sich  der  Kandidat  nach  seiner  Zurückknnft  der  nämlichen 

liechte  zu  erfreuen,  als  wenn  er  an  hiesiger  Universität  selbst  gegen- 

wärtig gewesen  wäre:  wo  denn  erst  von  dieser  Zeit  an  das  von  dem 

(leset z  bestimmte  Halbjahr  seinen  Anfang  nehmen  soll. 

IX.  Weil  aber  die  Wissenschaften  auch  nicht  ohne  sanfte  Stim- 

mung' der  Seele  und  energische  Kraft  des  Körpers  erlernt,  diese  aber 

ohne  Mässigkeit  und  wohlgeordnete  Leidenschaften  nicht  erhalten  werden 

können,  so  verstehet  sich  von  selbst,  dass  alle  diejenigen,  welche  sich 
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rohe  Ausschweifungen  durch  Trunkenheit,  Selbstrache  und  jeder  andern 

angemassten  Thätlichkeit  zu  Schulden  kommen  lassen,  für  ausgeartete, 

zu  den  Wissenschaften  untüchtige  Leute  angesehen  und  als  schädliche 

Mitglieder  von  anderen  getrennet  werden  müssen.  Eben  so  sehr  werden 

sieh  alle  für  eine  Seel  und  Körper  entnervende  und  zu  den  schändlichsten 

Wohllüsten  herabwürdigende  Weichlichkeit  bewahren,  gefährliche  und 

ihrem  zukünftigen  Glücke  nachtheilige  Buhlschaften  vermeiden  und  sich 

desswegen  von  allem  verdächtigen  Umgang  und  Zusammenkünften  entfernen. 

X.  Um  hierinn  den  schlimmen  Folgen,  welche  allzufrühzeitiir  und 

aus  angemasster  übelverstandener  Freyheit  eingegangenen  Sponsalien  nach 

sich  ziehen  können,  nach  allen  Kräften  zu  steuern,  so  werden  alle  Ehe- 

verlöbnisse, welche  von  den  Akademikern,  sowohl  einheimischen  als  frem- 

den, wenn  sie  auch  mit  Vorwissen  der  Eltern  und  Vormünder  und  nnter 

den  in  der  Verordnung  vom  28.  Jänner  1704  vorgeschriebenen  Erforder- 

nissen abgeschlossen  worden  sind  oder  eine  Schwängerung  der  verlobten 

Person  erfolgen  sollte,  durch  eine  vom  ").  November  1785  ergangene 

gnädigste  Verordnung  für  beyderley  Geschlecht  für  gänzlich  unkräfti- 

und  unverbindlich  erklärt,  dass  unter  keinerley  Vorwand  einige  Kla^* 

weder  auf  die  zu  vollziehende  Eheverbindung,  noch  auf  einen  allenfalls 

zu  erstatteten  Abtrag  Platz  haben  soll.  Im  lieget  heil  aber  sollen 

Verbrecher  und  Verführer  unschuldiger  und  schwacher  Personen  nicht  nur 

zur  Kindes -Nahrung  und  Erstattung  der  geschändeten  Ehre  gemessen^ 

angehalten  werden,  sondern  man  wird  auch  gegen  solche  Vergehun-en 

mit  scharfer  Ahndung,  auch  mit  Kerkerstrafe  und  Verweisung  von  der 

Universität  nach  obwaltenden  Umständen  gebührend  und  naehdrm  ksarast 

verfahren. 

XI.  Die  Zeit,  von  welcher  ein  akademischer  Hürger  sich  in  Ehe- 

verlöbnisse einlassen  kann,  wird  nach  dem  nämlichen  Verhältnis*  bestimmt, 

nach  welchem  die  Andauer  des  Fori  privilegiati      VIII.  angeordnet  unl 

vestgesetzt  worden  ist.    Weil  aber  die  in  der  Rechtsgelehrsamkeit  und 

Arzneykunst  graduirten  Doktoren  sowohl  als  Licentiaten  ihre  akademi*  I.- 

Privilegien so  lang  erhalten ,  als  sie  noch  in  keinem  andern  Amte  an- 

gestellt sind ,  welches  sie  einem  anderen  Gerichtsstande  unterwirft 

sollen  diese,  wenn  sie  einheimisch  sind,  nach  erhaltener  gelehrten  Würl- 

verbindliche  Sponsalien  eingehen  können,  Fremde  aber  nur  sodann.  w>nr 

sie  die  Einwilligung  ihrer  Aeltern  oder  Vormünder  beybringen  werden 

XII.  Feine  und  mit  guter  Lebensart  verbundene  Ergötzun^-r 

werden  nicht  nur  den  Studirenden  erlaubt,  sondern  auch  als  Erh<'laar-c 

des  Geistes  angerathen.  Der  Gelehrte  muss  sich  von  Jugend  auf  ab- 

gewöhnen, nicht  lichtscheu  zu  seyn,  und  frühezeitig  lernen,  mit  Mm-.Vn 
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umzugehen,  unter  welclien  er  einst  eine  ausgezeichnete  Rolle  spielen  soll. 

Die  Akademiker  dürfen  an  allen  öffentlichen  und  Privatvergnügungen 

der  besseren  Welt  Theil  nehmen,  und  die  Lehrer  werden  sich  ein  Ver- 

gnügen daraus  machen,  den  Kandidaten  Zutritt  zu  Gilten  Gesellschaften 

zu  verschaffen,  wo  die  Sitten  gebildet  und  guter  Weltton  angenommen 

werden  kann. 

XIII.  Die  durch  die  Polizeyanstalten  ohnehin  schon  verbothene 

Hazardspiele,  was  für  einen  Namen  sie  immer  haben  mögen,  sind  aus 

noch  ganz  besonderen  Ursachen  auf  das  allerschiirfste  den  Stildirenden 

verbothen.  Man  wird  hauptsächlich  auf  jene  aufmerksam  seyn,  welche 

andern  zu  solchen  verderblichen  Spielen  Gelegenheit  und  Reize  verschaffen. 

Sje  werden  als  schädliche  Verführer  angesehen  und  ohne  alle  Rücksicht 

auf  Stand  oder  Person  zur  Warnung  Aller  bestraft  und  fortgewesen 

werden. 

XIV.  Da  die  Beyspiele  der  Studirenden,  weil  sie  mehr  als  andere 

Anspruch  auf  Einsichten  und  Aufklärung  machen,  gauz  vorzüglich  auf 

die   übrigen  Volksklassen   wirken    und  deren  Sitten   nach   den  ihrigen 

stimmen,  so  hat  jeder  bey  Uns  Stndirende  die  Pflicht  und  Obliegenheit 

auf  sich,  allen  Ständen  durch  einen   erbaulichen  Lebenswandel  vorzn- 

b  uc  hten,  die  Pflicht  gegen  Gott,  den  Xebenmenschen  und  sich  selbst  mit 

dein    wahren  Geiste   unserer   Religion    zu  erfüllen,    dem  äusserljchen 

Gottesdienste  mit  Anstand  und  Ehrerbiethsamkeit  beyzuwohnen  und  in 

dem  ganzen  Betragen  zu  beweisen,  dass  die  Wissenschaften  nicht  allein 

den   Verstand    aufklären,   sondern   auch   das  Herz   veredeln,  und  der 

Gelehrte  jener  vollkommen  ausgebildete  Mann  sey,  welcher  Wissenschaft 

mit  Reehtschaffenheit  und  Tugend  verbindet. 

XV.  Letztlich  w  ird  jeder,  der  sich  bey  Uns  in  den  Wissenschaften 

bildet,  seinen  Ruhm  einzig  darinn  setzen,  dass  er  durch  unermüdeten 

Flein  in  Vervollkommnung  seiner  Geisteskräfte,  durch  edle  Denkungsart 

und  gute  Sitten,  durch  ordentliches  und   sanftes  Betragen   den  Beyfall 

seiner  vorgesetzten  Lehrer  und  aller  jener  erhalte,  mit  welchen  er  Zeit 

seiner  Studirjahre  Geschäfte  und  Umgang  hat.    Der  Staat  wird  genaue 

Kucksieht  darauf  nehmen,  und  nur  jene  an  geist-  und  weltliehen  Würden 

und  Versorgungen  Theil  haben  lassen,  welche  sich  derselben  durch  erwor- 

benen guten  Ruf  und  verdiente  gute  Zeugnisse  würdig  gemacht  haben. 

Alle,  welche  diese  auf  Gerechtigkeit  und  «-ute  Ordnung  gegründete  For- 

derungen erfüllen,   haben  allen  Schutz  und  Beförderung  zu  gewarten. 

Alle  dürfen  sicher  darauf  zählen,  dass  kein  guter  Kopf  unbenutzt,  kein 

Fleiss  unhelohut  bleiben,  und  es  keinem  jemals  gereuen  soll,  seine  von 

ti«»tt    verliehenen  Talente   mit  Anstrengung  aller  Kräfte   gebildet  und 
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sich  zu  jeden  Berufsgeschäften  in  seinem  Vaterlande  vorbereitet  zu 

haben. 

Gleichwie  nun  über  diese  sämtlichen  ihm  vorgelesenen 

Artickel  angelobet  und  mittels  eigener  Handunterzeichnung  in  dem  Ma- 

trikelbuehe  derselben  Festhaltung  versprochen  hat,  so  wird  ihm  gegen- 

wärtiges sowohl  zu  seiner  Nachachtung,  als  allenfallsigen  Legitimation 

der  geschehenen  lmmatrikulirung  zugestellet.  So  geschehen  Würzburg 

den  

Ein  Abdruck  in  der  Sammlung  der  Hocüfnrstlich-Wnrzburpisch^n 

Landes-Verordnungen  Bd.  III.  S.  330  —  340. 

Nr.  164. 

Reskript  des  Bisehofs  Franz  Ludwigs  an  die  Universität,  betreffend  dw 

Anforderungen  an  die  Vorbildung  der  Candidaten  für  den  Cieildicnst. 

1787,  29.  October.  Bamberg. 

Ehrsame  und  Hochgelehrte,  Andächtige,  Liebe,  Getreue.  Es  wird 

euch  noch  in  frischem  Gedächtnisse  seyn ,  was  Wir  für  Grundsätze, 

welche  Uns  bey  Dieustbegebungen  zur  Richtschnur  dienen ,  unterm 

19.  May  1.  J.  als  einen  Nachtrag  zu  Unserer  Verordnung  vom  18.  Pe- 

cember  v.  J.  dureii  den  Druck  öffentlich  bekannt  gemacht  haben .  damit 

sich  ein  jeder,  der  noch  in  der  Laufbahn  seiner  Studien  begriffen  i*t, 

darnach  bemessen  soll. 

So  vest  Wir  nun  bey  diesen  Grundsiltzeu  zu  beharren  gedenken, 

so  sehr  ist  es  Uns  auch  angelegen ,  dass  die  Studierenden .  besonder* 

diejenigen ,  welche  ihr  Absehen  auf  Civildienste  gerichtet  haben  .  immer 

ernstlich  daran  erinnert  werden. 

Wir  befehlen  daher  gnädigst,  dass  ein  jeder  aus  euch  bey  Anfang 

seiner  öffentlichen  sowohl  als  Privatvorlesungeu  nicht  nur  in  dem 

instehenden  Schuljahr  sondern  auch  künftig  alle  Jahre  den  oben  ange- 

zogenen Nachtrag  vom  19.  May  in  den  Collegien  den  Caudidateu  neuer- 

lich verkünden  lassen  soll.  Wir  legen  auch  in  dieser  Absicht  lür  jeden 

Professor  ein  Exemplar  bey.  Hierzu  ist  aber  derjenige  Zeitpunkt  zu 

nehmen,  wo  alle  Candidaten,  die  den  Vorlesungen  eines  Professors  bey- 

wolinen,  versammelt  sind. 

Ob  nun  gleich  diese  Erklärung  Unserer  Gesinnungen  einen  jrde-n 

Studierenden  schon  im  Allgemeinen  dringlich  genug  ermahnet,  sici  di* 

Hauptwissensehaften  der  Rechte  und  andere  nöthige  Hü lfs Wissenschaften, 

durch  deren  Kenntnisse  er  einstens  dem   Staate  nützlich  zn  wrrir-n 
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gedenket,  nicht  nur  nach  der  Oberfläche,  sondern  gründlich  und  in  ihrem 

ganzen  Umfange  vollkommen  eigen  zu  machen,  so  finden  Wir  doch  nicht 

überflüssig,  noch  insbesondere  für  die  Candidateu  der  Rechtswissenschaft 

zu  verordnen: 

1)  Soll  sich  niemand,  der  um  ein*'  Jurisdietionsstelle  mit  der  Zeit 

anzusuchen  gedenket,  blos  damit  begnügen,  dass  er  nur  jene  Theile  der 

Rechtswissenschaft  zu  erlernen  sich  bestrebe,  die  man  gemeiniglich  die 

Brodstudien  nennet.  Es  soll  sich  vielmehr  ein  jeder  nach  seinen  Fähig- 

keiten beeilen),  alle  theoretische  und  practische  Theile  der  Rechtsgelehr- 

samkeit  zu  erlernen,  mithin  die  von  den  Candidateu  öfters  für  minder 

nothwendig  geschützten  Fächer,  z.  B.  des  Lehen-  und  peinlichen  Hechtes, 

des  allgemeinen  deutschen  Privatrechtes,  der  Statistik  etc.  etc.  nicht  zu 

vernachlässigen. 

2,i    Wir  fordern  auch  von  ihm,  dass  er  in  den  nöthigen  Hülfs 

Wissenschaften  wohl  bewandert  seyn  soll,  z.  15.  in  der  Universalhistorie, 

in  der  Reichsgeschichte,  Diplomatik  etc.  etc. 

:<i  Hey  den  praktischen  Theilen  der  Rechtswissenschaft  fordern 

Wir  nicht  nur  die  Kenntnisse  des  gemeinen  Prozesses  sondern  auch  der 

Praxis  der  Reichsgerichte,  nebst  dem  die  Wissenschaft  der  summarischen 

Prozesse,  der  jurisprudentiae  extrajudicialis ,  der  Lehre  von  Klagen  und 

Einreden,  zuletzt  noch  eine  gute  reine,  jedoch  den  gerichtlichen  lie- 

sf  hätten  angemessene  Schreibart.  Wir  können  nicht  bergen  ,  dass  Wir 

seit  Unserer  angetretenen  Regierung  die  Bemerkung  gemacht  haben, 

dass  es  den  Candidateu  meistens  an  einer  guten  Schreibart  fehle. 

4j  Wann  auch  nicht  über  alle  Fächer,  die  in  das  System  der 

Rechtsgelehrsamkeit  gehören  oder  als  Hülfs-  und  ausbildende  Wissen- 

schaften mit  demselben  in  Verbindung  stehen,  Vorlesungen  gehalten 

werden,  so  können  Wir  doch  mit  Rechte  einem  Candidateu  mit  vorzüg- 

lichen oder  dazu  noch  hinlänglichen  Fähigkeiten  zumuthen ,  sich  durch 

eigenen  Fleiss  aus  den  vorhandenen  Vorlesebüchcrn  und  anderen  ausführ- 

lichen Werken  zu  bilden. 

.">)  Wir  haben  desswegen  auch  Unserer  fürstlichen  Regierung,  bey 
welcher  Wir  die  Candidateu,  so  um  .Turisdietionsstellcn  ansuchen,  immerhin 

prüfen  lassen  werden,  aufgegeben,  aus  allen  Theilen  der  praktischen 

Rechtswissenschaft ,  es  mögen  auf  der  Universität  Vorlesungen  darüber 

gehalten  werden  oder  nicht,  zu  examiniren. 

6i  Für  die  Staatswirthschaft,  unter  welche  die  Polizey-  und  ökono- 

mische Wissenschaften  begriffen  werden,  haben  Wir  nunmehr  einen 

eigenen  Lehrstuhl  errichtet,  weil  Wir  diese  Wissenschaften  für  jeden 

Justiz-  und  Oeconomierath,  für  die  Landbeamten,  auch  für  die  Subalteru- 
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Stelion  sehr  nützlich  und  in  manchem  Betrachte  nothwendig  erachten. 

Wir  befehlen  daher,  duss  die  Vorlesungen  über  diese  Wi-s^n- 

schaften  von  einem  jeden  Juristen,  wenn  er  auch  seine  Absieht  nur  auf 

eine  geringe  Verwaltung  oder  Amtschreiberey  {rerichtet  hat .  fleis<iz 

besucht  werden  sollen. 

Wir  werden  alle  Candidaten  aus  diesen  Wissensehaften  bey  Unserer 

fürstlichen  Regierung-  prüfen  lassen. 

7)  Wenn  Wir  erfahren,  dass  ein  Candidat,  der  ein  ausgezeichnetes 

oder  doch  ganz  gutes  Talent  hat,  sich  nicht  nach  seinen  Fähigkeiten 

vollkommen  verwendet,  sondern  ein  und  andere  Haupt-  oder  Hülfswiftn»»- 

schaften  vernachlässiget,  weil  er  sie,  seiner  Meynung  nach,  ihm  zu  >•  iuer 

Versorgung  so  nothwendig  nicht  zu  seyn  glaubt ,  s.i  sind  Wir  vest  ent- 

schlossen,  ihn,  aller  seiner  natürlichen  Fähigkeiten  unangesehen,  zur 

Strafe  bey  Dienstbegebungen  zurückzusetzen. 

Alles  dieses  habt  ihr  auch  den  Candidaten.  die  euere  (ollesien 

besuchen,  auf  die  nämliche  Weise,  wie  Wir  oben  von  Unserer  gedruckten 

Erklärung  vorgeschrieben  haben,  alljährlich  bekannt  zu  machen. 

Uebrigens  verbleiben  Wir  euch  mit  Fürstlichen  Gnaden  beygethau. 

(legeben  Bamberg  den  20.  Oktober  17*7. 

Franz  Ludwig  etc.     L-  S.j 

Kin   Abdruck  in   der  Sammlung  der  Hochftirstlich  - WnrzbiirgUchen 

Landesverorduungeii  IM.  III.  S.  :$1U  —  3'.i:i. 

Nr.  165. 

Verordnung  Bischof  Franz  Ludwigs,  betr.  die  Vorausbezahlung  dtr 

Honorare  für  die  juristischen  Vorlesungen. 

1788,  11.  Dezember.  Bamberg. 

Franz  Ludwig  etc.  Oefters  hat  schon  die  Erfahrung  gelehrt, 

dass  die  Kandidaten  «1er  Hechtsgelehrtheit  das  von  ihren  Aeltern  und 

Vormundern  zu  Bezahlung  der  Privatvorlesungen  abgereichte  Geld  za 

Gelegenheiten,  Ausschweifungen  zu  machen,  verwendet  und  durch-rebraehi 

haben,  wovon  hernach  die  Folge  gewesen,  dass  sie  ans  Scham.  e> 

möchten  Erinnerungen  wegen  der  Kollegiengelder  geschehen,  die  Vor- 

lesungen gar  nicht  mehr  besuchten  und  sich  dadurch  einen  unwiederbrinr 

liehen  Nachtheil,  die  Vernachlässigung  ihrer  erforderlichen  Ausbildung  ui 

der  Hechtswissenschaft,  zuzogen. 

Wie  Wir  nun  immer  darauf  bedacht  sind,  Alles  zu  eutfenifu  und 

abzuschneiden,  wodurch  Studirende  von  dem  guten  und  zweckmäßigen 
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Furt  prange  in  den  zu  ihrer  künftigen  Bestimmung  nütliigen  Wissenschaften 

abgeführet  werden  können,  su  sind  Wir  bewogen  worden,  Nachfolgende! 

tür  Unsere  Fürstliche  juristische  Fakultät  zu  verordnen: 

1)  Wird  es  einem  jeden  Professor  auf  das  Strengste  untersagt,  irgend 

einen  Kandidaten  ohne  Rücksicht  auf  dessen  Stands-  oder  Geburt  s- 

\  orzüge  über  8  Tage  zu  seinen  Privatvorlesungen  zuzulassen,  wenn 

derselbe  nicht  während  dieser  Zeit  sein  schuldiges  Honorarium  wird 

entrichtet  haben. 

2i  Ist  es  zwar  einem  jeden  Professor  gestattet,  einen  Kandidaten,  wenn 

jener  von  diesem  ausdrücklich  darum  ersucht  wird,  unentgeldlich 

den  Zutritt  in  seine  Privatvorlesungen  zu  erlauben,  befugt  soll  er 

alter  nicht  seyn,  einen  Kandidaten  in  der  Bezahlung  des  Honorariums 

freywillig  nachzusehen,  und,  wenn  dieses  geschähe,  würde  der  Lehrer 

dadurch  sich  selbst  bei  l'ns  verantwortlich  machen. 

3}  Wann  binnen  8  Tagen  das  Kollegiengeld  von  einem  Kandidaten 

nicht  erlegt  worden  ist,  so  hat  der  Lehrer  alsbald  die  Anzeige  bei 

der  Fakultät  zu  machen,  welche  alsdann  demselben  durch  den  Pedell 

bedeuten  lassen  soll,  binnen  3  Tagen  das  Honorarium  zu  bezahlen 

oder  aus  den  Vorlesungen  wegzubleiben. 

4)  Von  dieser  Verordnung  soll  ein  jeder  Professor  sich  eine  Abschrift 

nehmen  und  selbige  sowohl  jetzt  gleich  als  auch  künftig  bey  Anfang 

seiner  Privat  Vorlesungen  jedesmal  seinen  Zuhörern  zur  Nachachtung 

bekannt  machen.    Gegeben  Bamberg  den  11.  December  1788. 

Franz  Ludwig  etc.  (L.  S.) 

Bio   Abdruck  in  der  Sammlung  der  Hochfürstlich-Wiirzburgischen 

Landesverordnungen  Bd.  III  S.  426  n.  427. 

Nr.  166. 

Verordnung  von  Seiten  der  juristischen  Fakultät,  betreffend  die 

Prii/untjen  zur  Erlanyung  akademischer  Würden. 

1788,  22.  Dezember.  Wirzburg. 

Nachdem  Seine  Hochfürstliche  Gnaden  vermöge  höchster  Resolution 

vom  11.  December  1788  auf  unterthänigsten  Vorschlag  der  Juristen- 

Fakultät  gnädigst  geruhet  haben,  die  Prüfungen  akademischer  Würden 

in  eine  neue  Form  Hinzuschaffen,  mit  dem  beigefügten  gnädigsten  Be- 

fehle, diese  neue  Methode  den  Kandidaten  bekannt  zu  machen  und  so- 

ploich  in  Anwendung  zu  bringen,   als  wird   diese   geäusserte  höchste 
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"Willenserklärung;  zur  uuterthänigsten  Befolgung  den  Kandidaten  d^r 
juristischen  Wissenschaften  folgendermassen  eröffnet: 

1)  Bleibet  es  bey  der  bisher  gewöhnlichen  Anzahl  der  drey  Prüfnngeu. 

die  ein  Kandidat,  welcher,  um  die  Lieentiatenstelle  oder  Doktors* 

würde  zu  erlangen,  defendiren  will,  auszuhalten  hat.  wovon  eine 

jede  Prüfung  der  Kegel  nach  zwey  volle  Stunden  dauern  soll,  ohne 

diejenige  Zeit,  welche  mit  Ablesung  der  Deduktion  zugebracht  wird, 

mit  einzurechnen. 

2)  Der  Anfang  einer  jeden  Prüfung  wird  mit  der  vom  Kandidaten  ab- 

zulesenden Deduktion  gemacht,  in  der  Masse,  dass  der  Kandidat, 

wenn  er  sich  zu  den  Prüfungen  meldet,  vom  Dekan  befragt  wird, 

auf  welche  Rechtstheile  er  sich  vorzüglich,  seiner  künftigen  Ke- 

stimmung  oder  eigenen  Triebe  oder  Wahl  nach,  verlegt  habe:  danu 

wird  ihm  drey  Tage  vor  jeder  Prüfung  vom  Dekan  die  MatefV 

aus  einem  der  gewählten  Rechtstheile  zur  Ausarbeitung  eröffnt-:. 

welche  das  erstemal  vom  Dekan,  für  die  beyden  andern  Prüfun^n 

von  der  Fakultät  so  bestimmet  werden,  dass  nach  der  ersten  Prüfung 

die  Deduktion  für  die  zweyte,  nach  der  zweyten  jene  für  die  dritt'- 

in  Geheim  lediglich  zu  Protokoll  gesetzt  wird,  jedoch  auf  die  Art- 

dass  der  Dekan  die  Materie  drey  Tage  vor  jeder  Prüfung  bey  d^r 

jedesmaligen  Stellung  dem  Kandidaten  erst  eröffnen  darf.  Die  zwey 

ersten  Deduktionen  müssen  in  Lateinischer  und  die  dritte  in  Deutscher 

Sprache  verfasst  seyn,  welche  letztere  Deduktion  einen  praktisch** 

Fall  enthalten  wird. 

3)  Nach  abgelesener  Deduktion  werden  alsdann  folgende  Rechtstheile 

in  nachgesetzter  Ordnung  den  Gegenstand  der  Prüfungen  ausmachen: 

In  der  ersten  Prüfung  eine  halbe  Stunde  Natur  und  Völkerrecht, 

eine  Stunde  bürgerlich  Römisches  Recht  und  eine  halbe  Stundr- 

Deutsches  Privatrecht.  In  der  zweyten  Prüfung  eine  Stund**  r*- 

nouisches  Recht  und  eine  Stunde  bürgerliches  Recht  und  jremeic-r 

Process. 

Wann  sich  ein  Kandidat  geistlichen  Standes  prüfen  lässt. 

wird   das   Verhältniss   zwischen   dem   Römischen   und  canoni^ch^n 

Rechte  umgekehrt:  es  werden  nämlich  zwey  Stunden  auf  da*  i*- 

nonische  und  eine  Stunde  auf  das  Römische  Recht  und  den  Prv*e>* 

verwendet  werden. 

In  der  dritten  Prüfung  eine  Stunde  Deutsches  Staatsrecht  uku 

Reiehsprocess,  eine  halbe  Stunde  Lehenrecht  und  eine  halbe  Stun«:*- 

peinliches  Recht. 
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Wann  der  Kandidat  ein  Landeskind  ist,  so  wird  er  noch  eine 

halbe  Stunde  aus  dem  Fränkischen  Rechte  geprüft  werden. 

4,i  Jeder  sowohl  ordentliche  als  ausserordentliche  Lehrer  hat  in  allen 

drey  Prüfungen  vollkommene  Freyheit.  den  Kandidaten  über  jeden 

beliebigen  Gegenstand  seines  Faches,  über  eine  oder  mehrere  Haupt- 

materien zu  prüfen.  Jedoch  wird  keiner  der  Examinatoren  zu  tief 

in  die  Schwierigkeiten  oder  Streitfragen  oder  unnütze  Spitzfindig- 

keiten hineingehen  sondern  vielmehr  die  Billigkeit  beobachten  und 

im  Wesentlichen  nichts  mehreres  von  dem  zu  prüfenden  Kandidaten 

fordern ,  als  w  as  er  in  dessen  Vorlesungen  gehöret  und  erlernet 

haben  kann. 

5)  Von  dieser  Vorschrift  wird  alle  halbe  Jahre  ein  Exemplar  öffentlich 

angeheftet  und  jedem,  der  sich  zu  den  Prüfungen  meldet,  eines  vom 

Dekan  übergeben  werden,  wonach  sich  also  diejenigen  zu  fügen 

haben,  welche  auf  dahiesiger  Universität  zu  akademisch -juristischen 

Würden  gelangen  wollen.    Würzburg  den  12.  December  178H. 

Dekan,  Senior,  Doktoren  und  Professoren 

der  Juristen-Fakult.lt. 

Kin  Abdruck  in   der  Sammlung   der  HochfürstIich-\Vürzbnrgisclieu 

hamlesverordiiungen  Bd.  III.  S.  420  und  430. 

Nr.  167. 

Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwigt  hetrejfend  den  Besuch  der 

juristischen   Vorlesunijen  und  das  Verbot  der  Vrivatrepetitoren. 

1793,  Ü.  Dezember.  Hamberg. 

Franz  Ludwig  etc.  Ueberzeugt,  dass  die  Erziehung  der  akademischen 

Jüngrlinge  und  die  Bildung  derselben  zu  künftigen  Dienern  des  Staates 

eine  Unserer  wichtigsten  Angelegenheiten  seyn  müsse,  haben  Wir  seit 

dem  Antritte  Unserer  Regierung  auf  die  öffentlichen  Lehranstalten  all 

jene  Aufmerksamkeit  verwendet,  welche  die  Wichtigkeit  des  Gegenstandes 

erforderte.  Dagegen  aber  erwarten  Wir  mit  Zuversicht,  dass  die  Stu- 

direnden  ihre  Bildung  aus  den  Vorlesungen  der  öffentlich  aufgestellten 

Lehrer  schöpfen  und  die  Landes-UniversitJtt  auf  diejenige  Art  benutzen 

würden,  wie  es  ihre  künftige  Bestimmung  und  die  hergebrachte  Ordnung 

fordert. 

Um  so  missfälliger  war  es  Uns  zu  vernehmen,  dass  verschiedene 

Candidaten  der  Rechtsgelehrtheit  genug  gethan  zu  haben  glauben,  wenn 

s*ie  die  Kechtstheile  sich  von  einem  Repetitor  privat  repetiren  lassen  und 
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sich  dann  nicht  verbunden  erachten,  die  Privatvorlesungen  der  Professuren 

der  Juristen-Facultät  zu  besuchen. 

Wir  haben  zwar  schon  in  der  Verordnung  vom  29.  Oktober  17*7 

allgemein  bestimmt,  dass  alle  auch  sonst  für  minder  wichtig-  gehalten? 

Rechtstheile  von  denjenigen,  die  bei  Uns  Dienste  zu  suchen  gedenken, 

müssen  studirt  und  die  Vorlesungen  darüber  besucht  werden. 

Um  aber  dieser  Unordnung  desto  mehr  vorzubeugen,  so  verordnen 

und  befehlen  Wir: 

I  i  Dass  Privatrepetitionen  nicht  für  die  Vorlesungen  der  öffentlichen 

Rechtsichrer  gelten  und  angerechnet  werden  können,  sondern  jV.l-r 

einheimische  Candidat   verbunden  sey,  über    alle   Rechtstheile  die 

Vorlesungen   der  Professoren   der  Juristen-Fakultät    zu  besuchen: 

derjenige,  welcher  dagegen  handelt,  hat  zu  erwarten,  dass  er  von 

allen  Diensten  des  Staates  ausgeschlossen  wird. 

'  2)  Bleibt  es  zwar  einem  Candidaten  vorbehalten,  zu  seiner  leichteren  Re- 

fähigung  sich  einen  oder  anderen  Rechtstheil  von  einem  Repetitor  vor- 

tragen zu  lassen,  doch  soll  es  ihm  nicht  frey  stehen,  wen  er  sich 

zum  Repetitor  annehmen  wolle,  sondern  nur  unter  den  öffentlich  anf- 

gestellten  Repetitoren  soll  er  sich  einen  zu  wählen  befugt  seyn. 

3)  Soll  ein  Candidat.  der  sich  seinen  Repetitor  anzunehmen  für  gut  be- 

funden hat,  von  demselben  nur  jenen  Rechtstheil  vortragen  lassen, 

welchen  er  in  den  öffentlichen  oder  Privatvorlesungen  der  Recht*- 

lehrer  schon  einmal  gehört  hat  oder  wirklich  hört.    Die  Repetitoren 

werden  aber  hiemit  dahin  angewiesen,  nur  alsdann  einen  Candidaten 

anzunehmen,  wann  Letzterer  von  einem  Professor  das  Zeugniss  er 

hält,  dass  er  über  jenen  Rechtstheil,  worüber  er  Repetition  wünscht, 

entweder  wirklich  die  Vorlesungen  des  Rechtslehrers  besucht  oder 

schon  besucht  habe. 

Damit  diese  Unsere  Verordnung  um  so  gewisser  befolgt  werde,  so 

soll  dieselbe  nicht  nur  von  jedem  Professor  der  Rechte  in  seinen  Vor- 

lesungen alle  Jahre  bekannt  gemacht  werden,  sondern  Wir  befehlen  Li*  mit 

der  Juristen-Fakultät  Unserer  Universität  zu  Würzburg,  Uns  alle  jem» 

Candidaten  genau  anzuzeigen,   von  welchen   sie   in   sichere  Ertähnuur 

bringen  wird,  dass  sie  gegen  Unsere  gegenwärtige  Verfügung  gehandelt 

haben.  Gegeben  unter  Unserer  eigenen  Handunterschrift  und  bey gedrucktem 

geheimen  Kanzelley-Insiegel.  Hamberg,  den  9ten  December  1793. 

Franz  Ludwig  etc.  (L.  S.) 

Ein  Abdruck  in  der  Sammlung  der  Hochfürstlich -Wo rzburci* ri«-  - 
Laudesverordnnngen  Band  III  S.  803  und  606. 
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Nr.  168. 

Verordnung  des  Bisehofs  Franz  Ludwig,  durch    welche  öffentliche 

"Repetitoren  an  der  juristischen  Fakultät  aufgestellt  werden. 
17S>4,  14.  April.  Wirzburp. 

Seine  Hoch  fürstliche  Gnaden  haben  bereits  am  9.  Deeember  1793 

aus  den  triftigsten  Gründen  zu  verordnen  geruhet,  dass  es  keinem  Kandidaten 

ihr  Rechte  frey  stehen  soll,  wen  er  sieh  zum  Repetitor  in  der  Rechts- 

wissenschaft  wühlen  wolle,    sondern  dass  Jeder  sich  an  die  öffentlich 

aufgestellten  Repetitoren  zu   wenden  habe,  wenn  er  zu  seiner  bessern 

l>etahigung  wünscht,  einen  oder  den  andern  Rechtstheil  nebst  den  öffent- 

lichen Vorlesungen  sich  näher  bekannt  zu  machen.   Diesem  zufolge  haben 

H  ö  c  h  s  t  d  i  e  s  e  1  b  e   den  Universität*  -  Syndicus  Licentiat  Staipf  und  den 

Licentiaten   Kuhn   zu    öffentlichen    Repetitoren   der  Rechtswissenschaft 

gnädigst   ernannt   und  dabey   Höchstdero   ernstgemessensten  Willen 

öffentlich  bekannt  zu  machen  befohlen,  dass  auf  einer  Seite  Niemanden 

anders  erlaubt  seyn  soll ,  öffentliche  Repetitionen  über  die  Rechtswissen- 

schaft zu  halten,  auf  der  anderen  Seite  die  Rechtskandidaten,  welche 

»inen  Repetitor  sich  anzunehmen  gedenken,  blos  unter  den  öffentlich  auf- 

gestellten sich  einen   sollen   erwählen  dürfen.     Sollten  einer  oder  zwvy 

Kandidaten  einem  Rechtsgclehrten  deu  Auftrag  ertheilen,  einen  oder  den 

andern  Rechtstheil  mit  ihnen  durchzugehen,  so   wollen   Seine  Hoeh- 

fürstliche  Gnaden  diess  zwar  geschehen  lassen:  ein  solcher  Rechts- 

irelehrter  aber  soll  nicht  mehr  als  einen  oder  höchstens  zwey  Kandidaten 

zur  I'rivafbelehrung  anzunehmen  befugt  seyn.    .ledoch  werden  jene  Kan- 

didaten sich  eher  der  höchsten  Zufriedenheit  zu  erfreuen  haben,  welche 

eines   Theils   die  Vorlesungen   der  Juristen -Fakultät   tieissig  besuchen, 

anderen  Theils  sich  an  die  öffentlichen  Repetitoren  halten  werden. 

L'uterzeichnete  Fakultät  hat  zugleich  den  gnädigsten  Refehl  erhalten, 
Seinen  Hoch  fürs  1 1  ie  hen  Gnaden  sowohl  Jene,  die  unbefugter 

Weise  eine  Repetition  unternehmen,  als  auch  die  Kandidaten  anzuzeigen, 

weicht*  dieser  Verordnung  entgegen  handeln.  Dieselbe  macht  also  durch 

öffentlichen  Anschlag  und  den  Weg  des  Intelligenzblatts  diesen  höchsten 

Willen  unsers  gnädigsten  Landesherrn  bekannt  und  ermahnet  ihre  akade- 

misch«-]) Mitbürger,  die  landesväterliche  Sorgfalt  Seiner  Hochfürstlichen 

dnaden  zu  verehren  und  Höchst-lhren  Erwartungen  durch  genaue  Re 

folgung  dieser  Vorschrift  zu  entsprechen.   Würzbnrjr  am  14'°"  April  1794. 

Dekan,  Senior,  Doktoren  und  Professoren  der 

Juristen -Facultät  bey  der  Julius -Fniversität. 

Kin  Abdruck  im  Wirzbur^cr  IntulIiRenzblatt  Xr.  31,   von  Miustag 
deu  21).  April  17Uf. 
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Nr.  169. 

Verordnung  des  Bischofs  Franz  Ludwig,  betreffend  die.  Trennung  des 

Gymnasiums  von  der  Universität. 

1794,  3.  October.  [Wirzbnrg.] 

Von  Gottes  Gnaden ,  Franz  Ludwig  etc.  etc.  Herzog  zn  Franken. 

Unter  den  verschiedenen  Mitteln,  welche  Wir  während  Unserer  Regierung 

zu  einer  zweckmässigen  Organisation  Unserer  Universität  und  Unsere? 

Gymnasiums  dahier  und  zur  Erhaltung  und  Herstellung  der  nöthigen 

Disciplin  besonders  auf  Unserem  Gymnasium  nicht  ohne  Nutzen  gebraucht 

haben,  blieb  noch  Eines  übrig:  nämlich  die  gänzliche  Trennung  Unserer 

Universität  von  Unserem  Gymnasium. 

Wir  sahen  nach  reifer  Erwägung  aller  Umstände  ein ,  dass  die 

tSchüler  der  obersten  Classen  Unseres  Gymnasiums,  wenigstens  der  grösst** 

Theil  derselben,  weder  vorbereitet,  noch  reif  genug  sey,  zumal  in  einem 

so  kurzen  Zeiträume  die  Menge  abstracter  Wahrheiten,  worüber  die  Vor- 

lesungen gehalten  werden,  zu  begreiffen,  noch  weniger  zu  verdauen. 

Gleichwohl  mussten  Wir  die  Uns  unangenehme  Erfahrung  inachen, 

dass  der  unbestimmte  Mittelstand  zwischen  dem  Gymnasium  und  d^r 

Universität,  in  welchem  sie  sich  bisher  befanden,  in  den  Schülern  der 

philosophischen  Classen  eine  Sucht  zur  Auszeichnung  vor  andern 

Schülern  des  Gymnasiums  erzeugte,  welche  öfter  in  den  Hang,  sich  dun  h 

ungewöhnliche  Kleider,  durch  das  Besuchen  öffentlicher  Wirths-  und 

Caffeehäuser,  durch  ein  freyes  und  oft  zügelloses  Betragen  auszuzeichnen, 

ausartete. 

Stäts  aufmerksam  auf  Alles,  was  zur  Vervollkommnung  der  Studien 

und  vorzüglich  der  Sitten  Unserer  studierenden  Jugend  Etwas  beytracvn 

kann,  und  bereit,  zweckmässige  und  bewährt  gefundene  Mittel  zur 

Erreichung  des  soeben  erwähnten  Zweckes  auch  mit  einigen  Kosten 

Aufwände  anzuwenden,  haben  Wir  Uns  entschlossen,  diesen  Gebreeben  in 

den  philosophischen  Studien  und  in  der  Disciplin  durch  eine  ffiüizlieh^ 

Trennung  Unseres  Gymnasiums  von  Unserer  Universität  abzuhelfen. 

Wir  haben  daher  für  Unser  Gymnasium  zwei  Lehrer  der  Philosophie 

angestellt  und  denselben  befohlen,  den  Schülern  der  zwei  obersten 

Classen  eine  der  Fassungskraft  derselben  angemessene  und  für  das 

gemeine  Leben  brauchbare  Philosophie  zu  lehren  und  sie  in  Hinsi«  hr 

auf  Disciplin,  wie  andere  Schüler  des  Gymnasiums  zu  behandeln.  Da- 

gegen übersetzen  Wir  andurch  die  philosophische  Facultät  hiermit  gänzIi>L 

zur  Universität  und  heben  alle  Gemeinschaft  derselben  als  solcher  mit 

dem  Gymnasium  hiermit  auf. 
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Um  aber  die  Trennung'  der  Universität  vollkommen  zn  bewirken 

und  einzelnen  Studierenden  (»der  ihren  Aeltern  alle  Gelegenheit  zn 

benehmen.  Unserer  Verordnung  entgegen  zu  handeln,  so  verordnen  und 

befehlen  wir: 

I  i  Kein  Student  auf  Unserem  Gymnasium  soll  in  Zukunft  mehr 

immatrikulirt  werden.  Wir  lieben  daher  die  bisher  bestandene  Sitte, 

vermöge  welcher  die  Schüler  der  vierten  Hasse  schon  immatriculiert 

wurden,  hiermit,  jedoch  mit  der  Einschränkung  auf,  dass  die  Gerichts- 

barkeit Unseres  Universitäts  -  Fiscals  in  bürgerlichen  oder  peinlichen 

Rechtssachen  über  alle  Schüler  des  Gymnasiums  nach  wie  vor  gegründet 

bleiben  soll. 

Dagegen  verordnen  Wir 

2 1  dass  jeder  Student,  sobald  er  von  dem  Gymnasium  in  die  Univer- 

sität übertritt  ,  sich  sogleich  in  den  ersten  Tagen  immatriculieren  zu 

lassen,  schuldig  seyn  soll. 

3)  Kein  Schüler  Unseres  Gymnasiums  soll  zur  Aufnahme  in  irgend 

ein  Collegium  Unserer  Universität  fähig  seyn.  Wir  verbieten  daher 

Unseren  sämmtlichen  Professoren,  einen  Schüler  Unseres  Gymnasiums  zu 

einer  Vorlesung  auf  die  Universität  anzunehmen,  während  dem  er  noch 

zur  ersten  oder  zweiten  (  lasse   der  gymnastischen  Philosophie  gehört. 

4)  Haben  Wir  zwar  in  Unserer  Verordnung  vom  24.  Jänner  1782 

nur  Jenen,  welche  dereinst  um  Raths-,  Beamten-  oder  Advocaten-Stellen 

zu  supplicieren  gedächten,  die  Verbindlichkeit  aufgelegt,  den  ganzen 

philosophischen  Ours  zu  absolvieren;  nachdem  aber  das  Studium  der 

Elementar  -  Philosophie ,  wie  solche  nunmehr  an  Unserem  Gymnasium 

geehrt  werden  soll ,  allen  Studiereuden  ohne  Ausnahme  nöthig  ist ,  und 

Wir  der  bisher  von  Uns  bemerkten  Sucht  junger  Leute  ,  mit  Vernach- 

lässigung? der  Philosophie  und  nach  angehörten  einigen  juridischen  Vor- 

lesungen  sogleich  um  eine  subalterne  Dienststelle  zu  snppliciren ,  einen 

Damm  entgegensetzen  wollen,  so  verordnen  Wir,  dass  alle  Studierende 

ohne  Ausnahme,  sie  mögen  dereinst  um  höhere  oder  auch  nur  um  sub- 

alterne Dienststellen  nachsuchen  wollen,  den  ganzen  Lehr-L'urs  auf 

Unserem  Gymnasium  absolviert  haben  müssen,  widrigenfalls  sie  zu  allen 

Stellen  schlechterdings  unfähig  sein  sollen. 

Endlich,  und  da  junge  Leute,  welche  sich  dieser  Verordnung  nicht 

zu  fügen  gedenken,  unfähig  zu  allen  Dienststellen  sind,  so  befehlen  Wir 

")  dass  kein  Student ,  der  ein  Laudskind  ist.  zu  den  Vorlesungen 
bey  der  Universität  zugelassen  werden  soll,  wenn  er  sich  nicht  vorher 

bey  dem  Dekan  der  Facultät ,  zu  der  er  gehört,  über  die  Absolvierung 
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des  ganzen  gymnasiastischen  Curses  legitimirt  und  einen  Fähigkeitss<  hein 

zur  Aufnahme  von  demselben  erhalten  hat. 

Ein  Abdruck  hei  Dr.  Anton  Rnland.  Franz  Ludwigs.  Fürstbischof  zn 

Bamberg  und  Wirzburg,  Verordnungen  uudRescripte  bezüglich  des  ;»'tudiuin> 
der  Philosophie  an  der  Universität  Wirzburg.    Wirzburg  1S52.  S.  2U  a.  21. 

Nr.  170. 

Verordnung  des  Bischofs  Georg  Karl,  betr.  das  Verbot  der  geh?  i  mm 

Orden. 

1795,  31.  Juli.    Schloss  Werneck. 

Georg  Karl  etc.  Die  geheime  Orden  Schäften  die  Mitglieder  der- 

selben nicht  nur  in  selbstsüchtige,  stolze  und  schwärmerische  Menschen 

um,  sondern  arten  auch,  nach  Zeugniss  der  Erfahrung,  in  Gesellschaften 

aus,  welche  dem  Staate  und  der  Verfassung  desselben  in  jeder  Hinsicht, 

nämlich  durch  ihren  Einfluss  auf  Dienstbegebungen  und  die  Verwaltung 

des  Staates  und  durch  ihren  eigenen  Dünkel,  alles  besser  zu  ma<  hen. 

und  ihre  oft  ungereimte  und  gemeinschädliche  Pläne  auszuführen,  nicht 

selten  gefährlich  werden.  Wir  sind  weit  entfernt,  alles  Böse.  \va>  gr- 

schieht,  den  geheimen  Orden  zuzuschreiben  oder  von  gebeinu-n  Ver- 

bindungen, die  oft  nichts  als  Auswüchse  einer  jugendlichen  SehwännrttJ 

sind,  grosse  Gefahren  für  Unser  Hochstift  zu  befürchten,  allein  es  liegt 

Uns  daran,  dass  die  akademische  Jugend,  diese  Pflanzschule  der  künfti^n 

Diener  Unseres  Hochstiftes,  nicht  zu  der,  jeder  ireheimen  Gesellschaft 

aiigebohrnen  Selbstsucht  erzogen  werde.  Wir  wollen  die  studierenden 

Jünglinge  nicht  zu  Egoisten,  Schwärmern  und  Empfindlern  bilden  lassen: 

Wir  wollen  in  ihnen  den  Keim  zur  Unzufriedenheit  mit  der  bestehend-  n 

Verfassung,  mit  den  gut  befundenen  Anordnungen  und  {retrorY«-nen  An- 

stalten nicht  wurzeln  lassen:  Wir  wollen  nicht,  dass  sie  nur  für  ül-r- 

spanute  Ideen  und  Pläne  empfänglich,  jede  scheinbare  Verbess.  run;:  be- 

gierig auffassen  und  mit  der  Zeit  Böswichten  oder  Schwärmern  sich 

als  Werkzeuge  ihrer  Absichten  hingeben.  Was  gut  und  nützlich  ist, 

darf  mit  Wissen  der  öffentlichen  Authorität  geschehen.  Unsere  studierende 

Jünglinge  sollen  daher  mit  steter  Hinsicht  auf  diesen  Grundsatz  all** 

das  Gute,  was  geheime  Gesellschaften  wirken  zu  können  wähnen,  dffettt- 

lich  wirken  und  daher  von  jeder  geheimen  Gesellschaft  und  Verbindung- 

sich  schlechterdings  enthalten.  ■ 
Wir  verordnen  und  befehlen  daher: 

1)  Der  Eintritt  in  irgend  eine  geheime  Gesellschaft  oder  Verbin- 

dung, sie  mag  Namen  haben  wie  sie  will,  ein  sogenannter  StuuVnt#-n- 
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Orden  oder  ein  auch  unter  Nicht-Studenten  verbreiteter  Orden  seyn.  wird 

Iii» mit  verbothen. 

2'  Kin  Landeskind,  welches  diesem  Verhothe  entgegen  handelt, 

soll  zu  jeder  Versorgung  unfähig  seyn. 

3i  Ein  Ausländer,  welcher  in  eine  geheime  Gesellschaft  oder  Ver- 

bindung tritt,  soll  von  Unserer  Universität  relegirt  werden. 

4j  Mit  der  Unfähigkeit  zum  Oienst  oder  mit  der  Relegation,  wenn 

er  ein  Fremder  ist,  soll  Jeder  bestraft  werden,  welcher  vor  Unserer 

Verordnung  zu  einer  geheimen  Verbindung  gehörte  und  nach  Verkündung 

derselben  nicht  austrat. 

Wer  sich  untersteht,  eine  ireheiine  Gesellschaft  erst  zu  stiften 

oder  zu  irgend  einer  bestehenden  »»der  werdenden  geheimen  Verbindung 

zu  werben,  soll  nebst  der  Unfähigkeit  zu  einem  Dienst,  wenn  er  ein 

Landeskind  ist,  mit  Festungsarrest  und  ist  er  ein  Fremder,  gleichfalls 

mit  Festunirsarrest  und  nach  Ueberstehung  desselben  mit  Relegation  be- 

straft und  die  Hauer  der  Arrestzeit  nach  dem  Grade  der  Verführung 

und  der  Schädlichkeit  der  Verbindung  bestimmt  werden. 

Diese  Verordnung  ist  allen  Akademikern  sogleich  zu  verkünden 

und  auf  die  genaueste  Befolgung  zu  wachen.  Gegeben  unter  Unserer 

eigenen.  Händunterschrift.  Schlots  Werneck  den  Misten  Jul.  1795. 

Georg  Karl  etc.  L.  S. 

Ein  Abdruck   tu   der  .Sammlung  der  Huchfurstlich-Würzburgischeri 

Landes- Yerorlnunp-n  Bd.  Iii  S.  048. 

Nr.  171. 

Verordnung  des  Bischofs  (itorg  Karl  gegen  das  Führen  t  on  Knotett- 

Stöehen  und  die  Hcrorzuyung  unschicklicher  Kleidertrachten. 

1799,  3.  September.   Schloss  Werneck. 

Von  Gottes  Gnaden  Georg  Karl,  Bischof  zu  Würz- 

burg, des  heiligen  Römischen  Reichs  Fürst,  Herzog  zu 

Franken  etc.  etc.  Würdig-  Hoch-  und  Wohlgeborne,  auch  Khrsante 

und  Hochgelehrte,  Liebe.  Andächtige  und  Getreue!  Ks  ist  Uns  zu  Unserem 

grossen  Misfallen  die  Anzeige  gemacht  worden,  dass  mehrere  Akademiker 

des  bestehenden  Verbothes  ungeachtet  wieder  dicke  Knotenstöcke  zu 

tragen  anfangen*  sich  durch  eine  ebenso  lächerliche,  als  wegen  des 

Originals,  welches  eojdrt  wird,  verhasste  und  anstössige  Kleidertracht, 

als  da  sind  Hüte  von  unförmlicher  Grösse  und  lächerlichem  Zuschnitte 

Gfubkhte  der  I  nivrrniUt  Wirzbur^.    t.  Bind.  29 
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und  Collets  von  den  Französischen  Farben,  auszeichnen  und  in  ein»-in 

solchen  Aufzuge  die  Ruhe  auf  öffentlichen  Promenaden  zu  stören  sich 

unterstehen. 

Ihr  werdet  daher  das  /regen  das  Tragen  der  Knotenstöcke  sehun 

bestehende  Verboth  den  säniintlichen  Mitgliedern  der  Universität  nicht 

nur  wiederholt  verkündigen  und  den  Fiskal,  dass  er  dasselbe  pünktlich 

vollziehe,  ermahnen,  sondern  auch  denselben  bekannt  machen,  dass  Uns 

die  lächerliche  Tracht,  womit  sich  Mehrere  aus  denselben  auszeiehm-teii, 

in  hohem  Grade  missfalle,  und  dass  Wir  daher  in  der  vollkommene« 

Ueberzeugung,  es  müsse  vernünftigen  Leuten  ganz  gleichgültig  sein, 

welchen  Zuschnitt  ihre  Kleider  haben,  Uns  zu  denselben  versehen,  si- 

würden  die  Kleider,  womit  sich  die  Feinde  des  Vaterlandes  auszeh h 

neten,  abzulegen  von  selbst  geneigt  seyn,  weil  Wir  ausserdem,  und  \\>  un 

sie  Unserem  Vertrauen  nicht  entsprechen  würden,  nothwendig  schliet*rfl 

müssten,  dass  sie  einen  besonderen  Werth  auf  dieselben  legten  und  ihre 

Gesinnungen  damit  bezeichnen  wollten,  daher  wir  genöthigt  sein  würden, 

dieselben  von  Unserer  Universität  ohne  Weiteres  zu  entlassen,  als  Wir 

nicht  gemeint  seyen,  solche  Carricaturen  langer  in  Unserer  Residenzstadt 

zu  dulden. 

Wie  dieser   Befehl  von    den    sämmtlichen   Fakultäten  verkündig- 

worden  sey,  hierüber  gewärtigen  Wir  eine  Anzeige. 

Wir  können  Euch  übrigens  nicht  bergen,  dass  unter  allen  Aka- 

demikern die  Candidaten  der  Medicin  sich  zu  ihrem  Nachtheile  in  ihr«  n. 

Betragen  und  ihrer  Kleidertracht  besonders  auszeichnen,  dass  aber  auch 

ein  und  der  andere  Lehrer  durch  sein  Beyspiel  hierzu  Vieles  bcyzutra2>  ii 

scheine.    Wir  versehen  uns  daher  zu  den  Professoren  der  Arzneykunde. 

sie  werden  dergleichen  Carrikaturen  von  Menschen,  als  Wir  oben  lw 

schrieben  haben,  in  ihren  Collegien  nicht  mehr  dulden  und  durch  • '-in» 

gefälligere  und  anständigere  Kleidertracht  statt  des  von  Uns  selbst  !»'• 

merkten  beynahe  renomistischen  Aufzuges  hierin  selbst  den  Ton  ansvbeti 

Wir  verbleiben  Euch  übrigens  mit  Fürstlichen  Gnaden  wohl  beygetbaii. 

Werneck  am  3ten  .Septembers  1799. 

G.  C,  B.  u.  H.  m.  pr. 

[Adresse] :  Ad  Senatum  Academicum. 

Eine  Beilage  zu  den  Seuatsprotokollen  der  Jahre  1798 — 1^*«3- 
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Nr.  172. 

Fürstliche  Verordnung,  das  Creditiren  zu  Gunsten  der  Studierenden 

betreffend. 

1801,  13.  Oktober.  Wirzburg. 

Auf  besondern  Befehl  Seiner  Hoeh  fürst  liehen  Gnaden  wird 

iu  Ansehung  des  Creditgebens  an  liier  studierende  Acadeiniker  Folgendes 

allgemein  hiemit  verordnet: 

[.  Auf  einige  Arten  von  .Schuld foderungen  an  hier  studierende  Aca- 

deiniker findet  als  privilegirte  der  Credit  unbedingt. 

II.  auf  andere  nur  bis  auf  eine  bestimmte  Summe, 

III.  auf  noch  andere  gar  nicht  statt. 

S  1.   In  die  Reihe  der  privilegirten  Schulden  gehören  Schulden 

1)  für  Kost  und  Wohnung; 

2)  für  die  zum  academischen  Cours  angeschafften  nöthigen  Bücher: 

3)  für  Collegien,  Repetitions-,  auch  Lections-Gelder  der  Sprach-  und 
anderen  Exercitien  Meister: 

4)  für  den  gebrauchten  Arzt  und  die  Arzneyen  bey  etwaiger  Krankheit. 

s,  2.  Was  jedoch  Kost-  und  Quartiergeld  betrifft,  so  ist  kein  Kost- 

oder  Hauswirth  befugt,  einem  Acadeiniker  länger,  als  auf  ein  Vierteljahr 

Credit  zu  geben.  Wer  auf  längere  Zeit  borget,  hat  nicht  weiter  eine 

Klage,  als  auf  vierteljährigen  Mietbzins  oder  auf  vierteljährige  Kostgelder. 

$  3.  In  die  Classe  derjenigen  Schulden,  bey  denen  der  Credit  bis 

auf  eine  gewisse  Summe  verstattet  wird,  gehören: 

1)  Kaufmanns- Waaren,  die  zur  Kleidung  dienen,  bis  auf  30  fl.  rh., 

2.i  Schneider-,   Schuhmacher-,    Säckler-,    Buchbinder- Arbeit ,    bis  auf 

15  fl.  rh., 

3)  Wäscherlohn,  bis  auf  5  fl.  rhein., 

4)  Bücher,  die  zwar  zum  Fache  gehören,  das  Jemand  studieret,  aber 

nicht  zum  Studier-Cours  noth wendig  sind,  bis  auf  20  fl.  rh., 

5  i  Schreib-Materialien,  bis  auf  5  fl.  rh., 

6)  Frühstück  an  Milch  oder  Katfee,  Thee  oder  Chocolade,   Obst  oder 

Brod  und  dergleichen,  bis  auf  6  fl.  rh. 

$  4.  Wer  über  diese  Summen  einem  Acadeiniker  borget,  hat  nicht 

weiter  als  auf  die  gesetzlich  bestimmte  Summe  eine  Klage. 

$  5.  Wenn  jedoch  über  den  einen  oder  den  andern  der  hier  ge- 

nannten Posten  von  verschiedenen  Gläubigern  verschiedene  Foderungen 

jgeg-en  einen  Academiker  eingeklaget  werden,  so  kann  die  gesetzlich  da- 

bey   bestimmte  Summ»'  von  den  academischen  Gerichten  für  ein  halbes 
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Jahr  des  Studier-Courses  nur  ein  einziges  Mahl  zugesprochen  werden 

und  zwar  ohne  Rücksicht  auf  das  Alter  der  Federungen  demjenigen 

Gläubiger,  der  zuerst  Klage  erhoben  hat.  Weiterhin  sich  meldende 

Gläubiger  der  nämlichen  Art.  deren  Foderungen  im  nämlichen  halben 

Jahre  entstanden,  erhalten  entweder  gar  nichts  oder  nur  so  viel,  als 

nach  Befriedigung  des  sich  früher  meldenden  Gläubigers  an  der  eresetz- 

mässigen  Summe  für  dieses  halbe  Jahr  noch  übrig  geblieben. 

§  6.  Schulden  für  Kaufmanns- Waaren  aber  insbesondere  betreffend, 

so  hat  es  zwar  auch  in  Rücksicht  ihrer  dabey  sein  Bewenden,  da<> 

dafür  auf  eiu  halbes  Jahr  nicht  mehr  als  36  fl.  rhein.  zugesprochen 

werden  können.  Allein  selbst  bis  auf  diese  Summe  wird  aus  einer  Kaut 

manns-Schuld  eine  Klage  nicht  angenommen  werden,  wenn  nicht  die 

Schuld  dem  Universitäts-Fiscal  zuvor  angezeiget.  und  von  diesem  in  das 

akademische  Schulden- Yerzeichniss  eingeschrieben  worden  ist.  I>er  Uni- 

versitäts-Fiscal wird  aber  für  ein  halbes  Jahr  nicht  mehr  als  3t>  & 

rhein.  auf  den  Namen  des  nämlichen  Academikers  einzeichnen  und  muss 

daher  im  Stande  seyn,  jedem  bey  ihm  anfragenden  Kaufmann  zu  be- 

scheiden, ob  für  dieses  halbe  Jahr  die  gesetzliche  Summe  schon  voll  >»y 

oder  nicht. 

§  7.  Zur  dritten  Klasse  derjenigen  Schulden  endlich,  in  Hinsicht 

deren  gar  kein  Credit  Statt  findet,  gehören  alle  im  Vorhergehenden 

nicht  genannte  Arten  von  Schulden.  Alle  hierüber  ausgestellte  Schuld- 

verschreibungen, Wechselbriefe  und  dergleichen,  wenn  sie  auch  mit  Eiden 

und  Verzichtleistungen  aller  und  jeder  rechtlichen  Ausflüchte  verbanden 

seyn  sollten,  sind  auf  immer  für  unklagbar  erklärt  ;  es  seyen  dann  wirke 

Schulden  zur  Bezahlung  der  in  die  erste  ('lasse  gehörigen  Schulden  ge- 

macht und  wirklich  verwendet  worden,  für  welchen  Fall  dieselben  gleichen 

Vorzug  gemessen  sollen. 

§  8.  Wenn  insonderheit  Anlehen  auf  Pfänder  von  einem  Aka- 

demiker gemacht  werden,  so  hat  der  Gläubiger  nicht  nur  allein  keine 

Klage,  sondern  er  ist  ohne  weiters  das  Pfand  oder  dessen  eidlich  zn  er- 

härtenden  Werth  zurückzugeben  schuldig,  und  ist  hierunter  Niemand  als 

das  hochfürstliche  Pfandhaus  ausgenommen. 

§  9.  Was  bisher  von  Schulden  der  dritten  Classe  und  von  Schulden 

bis  auf  eine  gewisse  Summe  und  Zeit  festgesetzet  worden,  verstehet  ?i-.-h 

indessen  nur  von  Schulden,  welche  von  Academikern  ohne  Wissen  drr 

Eltern  und  Vormünder  gemacht  worden  sind.  Haben  daher  diese  ihr^n 

Sohn  oder  Pflegbefohlenen  an  gewisse  Kaufleute  oder  andere  Per^ß 

angewiesen,  um  Geld,  Waaren  und  so  weiter  auf  Peehnung  zu  bezieb-c 

so  müssen  derley  von  den  Academikern  gemachte  Schulden  unweigerii<c 
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bezahlet  werden.  Jedoch  findet  weder  gegen  den  Aeademiker  selbst 

eine  Klage  noch  gegen  seine  Sachen  ein  Arrest  Statt,  sondern  die  Gläu- 

biger  müssen  ihre  Federungen  gegen  die  Eltern  oder  Vormünder  selbst 

vor  deren  statthaften  Gerichten  im  Nichtzahlung*- Falle  austragen. 

§  10.  Diese  das  Schulden wesen  der  Aeademiker  betreffenden  Ver- 

fügungen haben  indessen  den  Sinn  nicht,  als  ob  Studierende  Schulden 

ohne  Wiederbezahlung  und  ungeahndet  machen  dürften:  vielmehr  sollen 

diejenigen,  welche  auf  eine  listige,  bösliche  Art,  um  den  Gläubiger  zu 

betrügen,  Schulden  contrahiren  und  dieses  Betruges  überführet  worden 

sind,  als  bösliche  Schuldner  nach  Massgabe  der  allgemeinen  Hechte  be- 

handelt und  von  der  Universität  hinweg  geschaffet  werden. 

Diese  Verordnung  ist  zu  Jedermanns  Nachachtung  auf  die  gewöhn- 

liche Weise  öffentlich  bekannt  zu  machen.  Würzburg  am  13ten  Oc- 

tobers  1801. 

Hochfürstl.  Würzburgische  Regierung. 

Ein   Eittzelndruck   im    kgl.   Kreis-Archive   Wirzbnrg   in    der   s.  g. 

Hertner'schen  Sammlung  von  Mandaten,  Verordnungen  etc.  etc. 

Nr.  173. 

Bischofs  Georg  Kurl  Verfügung  über  das  Vermögen  des  1773  auf' 

gehobenen  Jesu itenordens. 

1802,  22.  Februar.  Wirzborg. 

Von  Gottes  Gnaden  Georg  Carl  Bischof  zu  Würzburg,  des  heiigen 

Kölnischen  Reichs  Fürst ,  Herzog  zu  Franken ,  auch  Coadjutor  zu  Bam- 

berg etc. 

Wir  haben  es  Uns  zum  stäten  Augenmerk  gemacht,  die  von  Unsern 

Herrn  Kegierungs  Vorfahrern ,  namentlich  dem  höehseligen  Fürsten  und 

Bischöfe  Julius,  gestifteten  und  verbesserten  Anstalten  für  die  öffentliche 

Erziehung  und  die  Bildung  des  Clerus  aufrecht  zu  erhalten  und  zu  ver- 

vollkommnen und    in    dieser  Absicht  sowohl  für  die  gute  Verwaltung 

und  die  zweckmässige  Verwendung  des  Vermögens  dieser  Anstalten ,  als 

auch    für  die   bessere   innere   Einrichtung  derselben  die   gehörige  Vor- 

kehrung zu  treffen.     Insbesondere    konnte   es  Unserer  Aufmerksamkeit 

nicht    entgehen,  dass  die   künftige  Verwaltung   des  Vermögens  des  im 

Jahre    1773  stiprimirten  hiesigen  Jesuifen  Collegiums  einer  neuerlichen 

Bestimmung  bedürfe.    Diese  Stiftung,  welche  bev  der  ersten  Berufung 

der  Jesuiten  von  dem  höchstseligen  Fürsten  und  Bischöfe  Friedrich  von 

Wirsberg    zur   Erhaltung    des    Gottesdienstes   »"«1   der  Schule  zuerst 
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errichtet,  in  der  Folge  aber  von  dem  höchstseligen  Fürsten  Julius  un»! 

Unseren  andern  Herrn  Regierungs-Vorfahren  zur  Vermehrung  der  theo- 

logischen und  philosophischen  Lehrstellen  ansehnlich  verstärkt  und  grösten- 

theils   aus  dem  Vermögen   Unseres   Universitäts-Receptoratamtes  d"tirt 

worden  ist,  hat  durch  die  Aufhebung  des  Jesuitenordens  nur  ihre  Besitzer 

verloren  nicht  aber  ihren  Zweck  geändert ,  und  sie  ist  auch  seit  dem 

Jahre  der  Aufhebung  des  Jesuiten-Ordens   1773    von    Unsern  Herrn 

Regierungs  Vorfahren  und  von  Uns  Selbst,  vermöge  des  auf  Uns  über- 

gegangenen Rechtes,  stilts  zu  eben  denselben  Absichten  dem  Geiste  in 

Kirchen-  und    Staatsgesetze    gemäss    verwendet    worden.     Allein  wir 

mussten  erkennen,   dass   es  sowohl   für  die  Erhaltung  des  Vermögen*- 

standes,  als  selbst  für  die  Erfüllung  der  Obliegenheiten  dieser  Stiftung 

nicht  zuträglich  sey,  dass  dieselbe,  ohne  einen  selbstständigen  Besitzer 

stäts  einer  interimistischen  Verwaltung  anvertraut  bliebe,  dass  es  den 

Grundsätzen  einer  guten  Staatswirthschaft  nicht  angemessen   sey.  dnr-h 

die  besondere  Verwaltung  dieses  Fonds  die  Zahl  der  besondern  Admini- 

strationen der  frommen  Stiftungen  zu  vermehren  und  dass  es  in  beyden 

Hinsichten   weit   vorteilhafter  seyn  würde,   diese  Stiftung    mit  jener 

Unsers  Universität» - Rezeptorats   zu  vereinigen,  welche  eben  dieselben 

Zwecke  hat,  von  welchem  der  Fond  der  ehemaligen  Jesuiten  gröstentheil* 

ausgegangen  ist  und  mit  welcher  gemeinschaftlich  diese  Jesuitenfundation 

die  nämlichen  Anstalten,  namentlich  das  geistliche  Seminarium  ad  pa>t«e 

rem  bonum  und  die  Lehrstellen  der  Theologie.  Philosophie  und   der  lio- 

maniornm   bestreitet,   so  dass   zwischen   beyden   Stiftungen  beständig 

Abrechnungen  bestehen  und  beyde  in  der  Verwendung,  wenn  gleich  nicht 

in  der  Verwaltung,  wirklich  schon  vereinigt  sind. 

Auf  der  andern  Seite  moste  es  Uns  angelegen  seyn.  Untren 

Seminar  ad  pastorem  bonum  als  der  eigentlichen  und  vorzüglichsten 

Anstalt  zur  Bildung  Unsers  Clerus  eine  eigene  und  bestimmte  Existenz 

zu  verschallen,  durch  welche  es  einer  Seits  eines  festen  Einkommens  rar 

seine  Bedürfnisse  auf  alle  Fälle  gewiss  wäre,  andrer  Seits  in  Staad 

gesetzt  würde,  die  Verbesserungen,  die  bey  jeder  Anstalt,  die  ni- ht 

zurückgehen  soll,  fortdauernd  nöthig  sind,  aus  seiner  eignen  Haa-s- 

haltung  zu  bewerkstelligen,  ohne  zu  ausserordentlicher  Hilfe  zu  r»ear- 

riren.  Wir  sind  dabey  nicht  gesinnt,  die  ursprüngliche  von  Un^ra 

Herrn  Regierungs -Vorfahren  getroffene  Einrichtung  umzuändern,  vera.'c-v 
welcher  Unser  Universitäts  Rezeptorat  die  gemeinsame  Fundation  drf 

von  dem  höchstseligen  Bischof  Julius  errichteten  Lehranstalten  und  de* 

Seminariums  ist  und  verbleibet,  sondern  Wir  wollen  blos  den  Ami 

bestimmen,  welchen  das  Seminar  ad  pastorem  bonum  an  den  EinkünrVa 
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dieser  Fuii(lati«iii ,  mit  welcher  jetzt  der  Exjesuiten  -  Fond .  von  dem  das 

Seminar  gleich falls  unterhalten  wird,  am  h  vereinigt  ist.  zu  fordern  hat. 

damit  zum  gemeinsamen  Vortheile  sowohl  das  Seminarinm  als  die  Übrigen 

von  dem  Rezeptorat  abhängenden  Anstalten  eine  bestimmte  Rechnung' 

auf  die  einem  jeden  gebührenden  Kinnahmen  machen  können. 

Nach  reifer  Erwägung  all  dieser  Verhältnisse  haben  Wir  aus 

bischöflichem  und  landesherrlichem  Rechte  und  Macht  mit  Beyrath  und 

Einwilligung  Unseres  Domkapitels  nachstehende  Verfügungen  getroffen, 

verordnen  und  befehlen  demnach  : 

I.  Die  sämmtlichen  Besitzungen,  liegende  und  fahrende  Habe.  Kapi- 

talien. Einkünfte  und  Rechte,  welche  zu  dem  Vermögen  des  ehemaligen 

dahiesigen  Jesuiten-«  olh-giums,  mit  Inbegriff  der  kleineren,  für  die  Kirche 

und  das  Hauss  bestehenden  Fundationen  T  hören,  sind  hiermit  an  die  Fun- 

dation des  l'niversitäts  Rezeptorats  unwiderruflich  und  als  ein  wahres 

Eigenthum  übertragen  ,  dergestalt ,  dass  solche  von  gedachter  Stiftung 

von  dem  22ten  Februar  dieses  Jahres  1802  an  in  eben  der  Mass 

besessen,  benützt  und  ausgeübt  werden  sollen,  wie  solche  von  dem  ehe- 

maligen Jesuiten  (  olleginm  und  nach  dessen  Aufhebung  von  der  zur 

Verwaltung  der  Jesuitengüter  niedergesetzten  Administration  zeither 

besessen,  benützt  und  ausgeübt  Worden  sind. 

Dagegen  gehen  zugleich  auf  l'nser  l'niversitäts- Rezeptorat  alle 
( »bliegenheiteii  über ,  die  auf  dem  gedachten  Vermögen  der  Exjesniten- 

Fundation  haften,  namentlich  auch  die  llestreitung  derjenigen  Lehr- 

anstalten, welche  vennög  cler  Fundation  dem  hiesigen  Jesuiten-Ctdlegium 

auferlegt  sind.  Die  Verwaltung  dieses  Vermögens  ist  von  dein  für  die 

Fundation  t'nsers  Rezeptorats  aufirestellten  Amte  nach  den  bereits  er- 
theilten  und  noch  weiter  allenfalls  zu  ertheibnden  Instructionen  getreulich 

und  zum  Bestell  der  nunmehr  gänzlich  vereinigten  Stiftungen  zu  besorgen. 

II.  l'nser  Rezeptorat  nebst  der  mit  ihm  vereinigten  Exjesuiten* 
Fundatinn  ist  und  verbleibt  wie  bisher  die  Stiftung  für  Fnser  Semi- 

narium  ad  pastorem  bonum .  sowie  für  die  übrigen  Anstalten,  deren 

Bestreitung  ihm  und  der  mit  ihm  jetzt  vereinigt«  !!  Jesuiten  -  Fundation, 

\>rmög»  der  ersten  Kin  rieht  uns  und  den  in  liemässheil  derselben  weit« 

gemachten  Anordnungen,  obliegen. 

Diese  vereinigt»  ii  Emulationen  haben  demnach  jährlich  zur  Erhaltung 

des  Seminars  ad  pastorem  bonum  nachfolgende  bestimmte  Summen  ohne 

Vermehrung  oder  Verminderung  an  die  Administration  des  gedachten 

Seminars  zu  entrichten  : 

Zehn  Tausend  Einhundert  Siebensig  Sechs  Uulden   tränk,  an  «fehl, 

Sieben/ ig  Malter  Weitzen, 
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Hundert  Droysig  Acht  Malter  Korn, 

Vier  Malter  Haber, 

Sechs  Malter  Gerste, 

Fünf  Schober  Stroh, 

Zwanzig  Neun  Fuder  1  Eimer  Wein,  worunter  2  Fuder  1  Einer 

besserer  und  4  Fuder  geringerer  Gattung  nach  der  bisherigen  Observanz 

begriffen  sind. 

Dann  soll  dem  Seminarium  der  Betrag  der  jährlichen  Pensionen  .Irr 

noch  existirenden  Exjesuiten,  und  zwar  in  der  runden  Summe  1100  fl. 

tränk.,  sowie  solche  nach  und  nach  anheim  fallen,  zugewiesen  und  aU 

eine  jährlich  bestimmte  Abgabe  von  Unserem  Rezeptorate  an  dasselbt 

ausgezahlt  werden,  damit  hierdurch  die  Zahl  der  Frevplätze  für  -li^ 

Alumnen  l'nsers  Seminars  auf  72  erhöht  und  sonst  der  Nutzen  dieses 
Instituts  befördert  werde.  Von  dieser  Summe  au  Geld  und  Naturalien 

hat  Unser  Seminar  ad  pastorem  bonnm  seine  ganze  Hausshaltung  n»l"t 

den  Besoldungen  des  Personals,  alles,  was  sich  auf  den  Unterhalt  des- 

selben und  die  ganze  innere  Manutention  und  Einrichtung  der  Anstalt 

bezieht,  sowie  auch  den  Unterhalt  und  die  Nachschatfung  der  Mobüiea. 

auch  die  innern  Haussreparaturen,  die  durch  den  Gebrauch  und  dir  Wr- 

nutzung  veranlasst  werden,  wie  auch  die  für  den  Gottesdienst  in  d«?r 

St.  Michaelskirche  erforderlichen  Ausgaben  zu  bestreiten,  die  Yerbess^r 

iingen.  die  für  das  Institut  räthlieh*  gefunden  werden,  selbst  und  aal 

eigne  Kosten  vorzunehmen,  dagegen  aber  auch  den  sich  etwa  ergebt-nd^n 

Überschuss  für  sich  zu  behalten  und  zu  einem  Depositionsfonde  anzule«:eu 

Von  dem  Rezeptorate  sind  hingegen  die  Kosten  zu  tragen,  die  für 

den  Unterhalt  der  Gebäude  in  gutem  baulichen  und  soliden  Stande,  in 

Dach  und  Fach  erforderlich  sind,  da  demselben  das  Eigenthum  di-^r 

Gebäude  sowie  des  übrigen  von  den  Jesuiten  herrührenden  NVrniögeu* 

immer  verbleibt. 

Da  das  Rezeptorat  immer  die  Fundation  des  Seminars  ad  pastorrtt. 

bonum  verbleibt  und  in  dieser  Eigenschaft  die  Revision  der  Reehnung-n 

und  die  Einsicht  der  Bäulichkeiten  desselben  vorzunehmen  hat .  so  i»t 

«lern  gedachten  Seminarium  in  ausserordentlichen  Fällen  auf  alle  Zeitrc 

der  Recurs  an  dasselbe  vorbehalten,  dergestalt  jedoch,  dass  nach  der  jerzt 

festgesetzten  Bestimmung  der  jährlichen  Dotationsgefälle  dieser  Keour> 

für  die  in  dieser  Urkunde  dem  Seminarium  zur  eignen  Bestreitung  an- 

gewiesenen Gegenstände  nicht  Statt  haben  soll,  wobey  "Wir  Uns  und 

Unsern  Herrn  Regierungs  Nachfolgern  die  Erkenntniss ,  ob  der  XothaU 

vorhanden  sey,  und  in  welcher  Mass  und  Weise  die  Aushilfe  vun  >eit? 

des  Rezeptoratsfondes  einzutreten  habe,  stäts  vorbehalten. 
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ludern  Wir  solchergestalt  den  Grundsatz,  die  Verhältnisse  zwischen 

Unserem  Seminariuiu  und  Kezeptorate,  auf  künftige  Zeiten  unwiderruflich 

festsetzen,  bestimmen  wir  gleichwohl,  dass  während  der  nächsten  zwey 

Jahre  bis  den  22ten  Februar  1H04  die  gegenwärtig  bestimmte  Einrichtung 

insofern  nur  Versuchsweise  geführt  werden  solle,  dass  nach  Verlauf 

dieser  Zeit,  nach  den  unterdessen  gemachten  Erfahrungen,  die  Modi- 

fikationen beygefügt  werden  sollen,  welche  zum  Besten  der  einen  und 

der  anderen  Anstalt  zweckmässig  erscheinen  werden.  Wir  behalten  Uns 

vor,  in  diesem  Falle  eine  eigene  Urkunde  über  diese  Abänderungen  aus- 

zustellen, da  Wir,  wenn  dergleichen  nicht  vorkommen  würden,  es  bey 

der  gegenwärtigen  Disposition  belassen  und  solche  in  allen  ihren  Theilen 

die  gesetzliche  Kraft  haben  und  behalten  solle,  rrkundlieh  unter  Unserer 

eigenen  Handunterschrift  und  beygedruektem  geheimen  Kanzleysiegel. 

Würzburg  am  22ten  Februar  1802. 

Georg  Carl,  B.  u.  F.  z.  W.,  H.  z.  F.  u.  0.  z.  B. 

Eine  Abschrift  in  den  Seuatsacten  der  Universität. 

Nr.  174. 

liischof  (rrorg  KarVs  Abschiedsworte  an  die  Universität  Wtrzhurg 

bei  der  Niederlegung  der  weltlichen  Regierung. 

18U2,  27.  November.  Wirzbnrg. 

Von  Gottes  Gnaden  Georg  Karl,  Bischof  zu  Würzburg,  des  heyligen 

Kömischen  Reichs  Fürst,  Herzog  zu  Franken,  auch  Coadjutor  zu  Bam- 

berg etc.  etc.  Ehrwürdig,  Wohlgeborne,  auch  Ehrsame,  Hochgelehrte, 

Andächtige.  Liebe,  Getreue!  Es  ist  Euch  nicht  unbekannt,  dass  die  Um- 

stände Uns  gebiethen,  Unsere  weltliche  Kegierung  niederzulegen  und  die- 

selbe dem  Herrn  Kurfürsten  von  l'falzbaiern  zu  überlassen. 

Ob  Wir  nun  gleich  Unsere  sämmtliche  Diener  in  einer  eigenen 

Proklamation  nicht  nur  ihrer  bisherigen  Pflichten  entlassen,  sondern  auch 

denselben  für  ihre  Treue  und  Anhänglichkeit  öffentlich  danken  werden, 

so  glauben  Wir  doch,  es  dem  rühmlichen  Eifer  um  die  Wissenschaften, 

wodurch  sich  die  Lehrer  Unserer  Universität  ausgezeichnet  haben,  schuldig 

zu  Heyn,  denselben  einen  offenen  Beweis  Unserer  Dankbarkeit  für  ihre 

Dienste  und  Unserer  Achtung  gegen  ihre  Verdienste  um  die  Aufnahme 

der  Wissenschaften  durch  diesen  letzten  landesherrlichen  Erlass  zu  geben. 

Wir  werden  nie  aufhören,  an  der  Aufnahme  Unserer  Julius-Uni- 

versität fortdauernden  lebhaften  Antheil  zu  nehmen  und  in  dem  Schutze, 

welchen  Unser  durchlauchtigster  Kegierungs-Xaehfolger  den  Wissenschaften 
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bewilligen,  und  in  der  edlen  Freigebigkeit,  womit  er  alle  Verdienste  be- 

lohnen wird,  stüts  einen  Anlass  zu  Unser  Beruhigung  finden. 

Wir  zweifeln  dagegen  nicht,  dass  alle  Lehrer  Unserer  Jolios- 

Unlversitilt  den  Erwartungen  Aller  entsprechen  werden,  und  das*  in- 

besondere die  würdigen  Mitglieder  Unserer  theologischen  Fakultät  Untrer 

letzten  Bitte  und  Ermahnung,  welche  wir  als  Landesherr  an  sie  richten, 

nämlich  durch  ihre  Lehren  die  Reinheit  Unserer  Religion  zu  erhalten 

und  wie  bisher  an  der  wissenschaftlichen  Bildung  Unseres  Weltpriester« 

standes  zu  arbeiten,  Gehör  geben  werden. 

Wir  verbleiben  Euch  übrigens  mit  Fürstlichen  Gnaden  gewogen. 

Würzburg  am  27ten  des  November  1802. 

G.  C,  B.  und  H. 

Eine  Beilage  zu  den  Scnatsprotokollen  der  Jahre  17yS—  lSu:i. 

Nr.  175. 

Adresse  der  Diirersität  Wirzhury  an  den  neuen  Landesherr*, 

Kurfürst  Maximilian  von  Baiern. 

1802,  6.  Dezember.  Winburg. 

Durchlauchtester  Churfürst!  Gnädigster  Churfürst 

und  Herr!  Bey  der  so  lange  bevorgestandenen  Regienuigs-Veränderun:: 

unseres  Vaterlandes  konnte  unserer  Julius-Universität  kein  beruhigenderes 

Ereigniss  begegnen,  als  dass  ihr  das  Glück  zu  Theil  wurde.  Euere 

Churfürst  liehe  Durchlaucht  als  ihren  gnädigsten  Lambsheim 

unterthänigst  verehren  zu  dürfen. 

Die  vielen  redenden  Beweise  Höchster  Aufmerksamkeit  auf  «Ii« 

Wissenschaften  und  deren  Lehrer,  womit  Höchst  die  selbe  als  rr- 

habenster  Gönner  und  Beförderer  derselben  Höchstdero  Ke<-;ieruns: 

bereits  so  ruhmvoll  ausgezeichnet  haben,  flössen  uns  die  tröstlichsten 

Hoffnungen  ein,  dass  Euere  C  Ii  u  r  f ü  r  s  1 1  i  ch  e  Durchlaucht  auch 

an  unserer  Julius- Universität  den  Studien  und  Universitäts-An-tait'U 

immer  mehr  und  mehr  Aufnahme,  Unterstützung  und  Verbesserung  huld- 

reichst verschütten  werden. 

Soviel  dabei  an  uns  liegt,  so  soll  es  unser  rastloses  Bt-stTvV» r- 

seyn,  unsere  Lehrer-Obliegenheiten  aufs  pünktlichste  zu  erfüllen,  die  ans 

anvertrauten  Zöglinge  gut  zu  leiten  und  uns  dadurch  des  Höchst»-« 

Beyfalls  Euerer  Churfürst  liehen  Durchlaucht  würdig  za 

macheu. 
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31  it  dieser  nnterthänigsten  Versicherung'  empfehlen  wir  zugleich, 

jetzt,  wo  wir  zum  erstenmal  vor  Euerer  C  h  u  r  f  ür  s  1 1  ic  h  e  n  Durch- 

laucht  als  unserem  gnädigsten  Landesherrn  erscheinen,  uns  und  unsere 

Lehranstalten  zur  Höchsten  Huld,  Protection  und  Gnade,  die  wir  in 

tiefester  Erniedrigung  ersterben 

Euerer  Churfürstliehen  Durchlaucht 

unterthänigst  treugehorsamste 

Exped.  Würzburg  am  Rector,  Decanen,  Senior  wie  auch  übrige 

♦Uen  Dezember  1802.  Doetoren  und  Professuren  der  churfürst- 

lichen Julius-Universität  zu  Würzburg. 

Schmidtlein.  Prof.  juris  und  Universitäts- 

Svndieus  manu  propria. 

Eine  Beilage  zu  den  Senatsprotokollen  der  Jahre  1798— 18» »3. 

Nr.  176. 

Hesh'rijd  des  Kurfürsten  Jliu  imilian  von  Untern  an  die  1  nierrsHät 

Wirzhury  beim  licy'n  rtinffsanf  ritte  in  den  Fränkischen  Provinzen. 

Is02,  1»?.  Dezember.  München. 

M  a  x  i  m  i  1  i  a  n  .Tose  p  h  . 

Pfalzgraf  bei  P h ein.  in  Ober-  und  Niederbai  ein  Herzog, 

des  heil.  Köm.  Keichs  Erztruehsess  und  (hur  für  st.  Bey 

rebernahme  der  I  ns  durch  den  jüngsten  Peichs-Deputations-Abschluss  in 

•lein  Fränkischen  Kreise  zugewiesenen  Indemnitäts  Lande  haben  Wir  die 

Adqtüsition  der  Würzbui -gischen  Landes-Universität  als  eine  besondere 

Erwerbung  angesehen,  da  I  ns  die  zweckmässige  Pesetzung  der  dortigen 

Lehrstühle,  .las  harmonirende  Pestreben  der  Professoren  und  Potenten 

zu  Verbreitung  ächt  wissenschaftliclier  Pildung  und  die  bei  dieser  Aka- 

demie bestehende  Ordnung  und  Piseiplin  sciion  vorhin  bekannt  waren. 

Die  Glückwünsche,  welche  I  ns  LVktor.  Decanen  und  Professoren 

in  ihrer  Eingabe  vom  <».  dieses  gelegenheitlich  Unseres  Kegierungs- 

Antritts  in  dem  Fürstenthum  Würzburg  dargebracht  haben,  sind  daher 

mit  landesväterlicher  Geneigtheit  aufgenommen!  und  Wir  versichern  da- 

gegen mit  Vergnügen,  dass  diese  hohe  Schule  nicht  nur  in  ihrer  bis- 

herigen Wesenheit  erhalten .  sondern  auch  mittelst  Einrichtungen .  die 

dermalen  schon  Unsere  Vorsorge  beschäftigen,  zu  einem  Grad  von  Flor 

gebracht  werden  Noll,  der  sie  mit  jeder  Lehranstalt  ähnlicher  Art  zu 

rivalisiren  in  den  Stand  setzt. 
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Dabey  versehen  wir  Uns  jedoch,  dass  sämmtliche  an  derselbe  an- 

gestellte Lehrer  die  Realisirung-  Unserer  lediglieh  auf  Relebung  grund- 

lichen  Wissens  gerichteten  Absichten  durch  Fortsetzung-  ihres  bisheriseii 

rühmlichen  Eifers  aus  allen  ihren  Kräften  befördern  werden,  wo  sie  so- 

dann auf  Unsere  ungeteilte  landesfürstliche  Huld  und  Gnade  stetshiu 

rechnen  können.    München,  den  16.  Dezember  1802. 

Max  Jos.,  Churtürst. 

Fr.  v.  Montgelas. 

Auf  Chnrfürstlichen  höchsten  BeMil 

v.  Krauss. 

[Adresse:]  An  die  Universität  zu  Würzbnrg. 

Eine  Beilage  zu  den  Protokollen  des  Univers.-Si-uates  von  17'j*— ls»& 

Nr.  177. 

lielirjions-Eilikt  für  die  kurfürstlichen  Staaten  in  Franken. 

liilA  20.  Januar.  Wirzburg. 

Da  Seine  Churfürstl.  Durchlaucht  unterm  zehnten  d.  Mts.  tVdgend^ 

gnädigste  Edict  im  DetretTe  der  ReUgionsfreyheit  zu  erlassen  srenthrt 

haben : 

-Da  in  den  Uns  zugefallenen  Entschädigungslanden  in  Frauken 

Einwohner  von   verschiedenen  Glaubens-Confessionen   sich  befinden, 

die  nicht  überall  gleiche  bürgerliche  Rechte  gemessen,  sondern  an 

manchen  Orten  noch  unter  dem  Drucke  harter,  einschränkender  Ge- 

seze    stehen,    da    die   Duldung    fremder    Religionsverwandten  au 

manchem  diesser  Orte  bisher  entweder  gänzlich  verbothen  oder  doch 

wenigstens  sehr  erschwert  war,  so  halten  wir  Uns  verpflichtet,  diesse 

den  Grundsätzen  des  öffentlichen   Hechtes  sowohl,  als  dem  Geistr 

der  christlichen  Religion,  der  Industrie,  der  sittlichen  und  wissen 

schaftlichen  Cultur  widerstrebende  Geseze  und  Einrichtungen  nirbt 

ferner  bestehen  zu  lassen,  sondern  Wir  wollen,  dass  diejenigen  Ver- 

ordnungen,  welche   wir  über   Religionsfreyheit    und   Duldomr  Tür 

Unsere  alten  Staaten  erlassen  haben,  auch  auf  Unsere  neueu  Staat-  u 

in  Franken  erstreckt  werden.  Darnach 

1)  bestätigen  Wir  nicht  nur  sämmtlichen  üi  Unseren  Ents«  la 

digungslanden  befindlichen  christlichen  Confessionen  nach  dem  s  63  dr> 

Reichsdeputationsschlusses  vom  23.  November  vor.  Js.  ihre  bish^-ri-r- 

Religionsübung  mit  ailen  ihren  Annexis  und  versprechen,  «.je  grgvn 
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jede  Kränkung  darin  sowohl  zu  beschnzen,  als  insbesondere  den 

Besiz  und  Genuss  ihres  eigenthümlb  hen  Kirchenguts  isoweit  solches 

keiner  Saeeularisation  unterworfen  isti  und  ihres  Schulfonds,  nach 

Vorschrift  des  Westphälisehen  Friedens,  ihnen  ungestört  zu  er- 

halten, sondern 

2 '  Wir  ertheilen  auch  allen  christlichen  Religionsverwandten, 

welche  in  genannten  I  nsern  Erbstaaten  schon  wirklich  wohnen  oder 

sich  allda  niederlassen  wollen,  den  vollen  Gewiss  bürgerlicher  Hechte 

dergestalt,  dass,  wenn  sie  die  übrigen  gesczlichen  Erfordernisse 

dafür  erfüllen,  die  Verschiedenheit  ihrer  Confessionen  sie  nirgendswo 

mehr  weder  von  dem  Ankaufe  und  Be.size  liegender  Gründe,  noch 

von  den  übrigen  Activ-  und  Passivrechten  eines  Bürgers  aus- 

schliessen  sidle. 

•h  Auch  bev  künftiger  Besetzung  der  Staatsgüter  werden  Wir 

jederzeit  nur  auf  die  Würdigsten,  ohne  Unterschied  der  im  Teutschen 

Reiche  eingeführten  drey  christlichen  Religionen,  den  landsväterlichen 

Bedacht  nehmen. 

4  Keinem  l'nserer  l  uterthanen,  von  welcher  Confession  er  sew 

soll  je  etwas  zugemuthet  werden  dürfen,  welches  seiner  Religions- 

oder Gewissensfreiheit  entgegen  wäre;  daher  sollen  diejenigen,  welche 

noch  in  keiner  eigenen  kirchlichen  Gemeinde  vereiniget  sind,  in  ihrer 

Hausandacht  nie  {restöret  werden,  auch  soll  ihnen  kein  Hinderniss 

in  Weg  gelegt  werden,  wann  sie  Kirchen  ihrer  Confession  in  der 

Nachbarschaft  besuchen  oder  durch  Geistliche  daher  in  ihren  Häusern 

in  der  Stille  die  Sacramente  sich  administriren  lassen  wollen;  je- 

doch werden  sie  in  allem,  was  ihre  Gewissensfreiheit  nicht  be- 

schränkt, zu  der  gewöhnlichen  Ortspfarrey  gerechnet  und  müssen 

dahin  die  hergebrachten  Stolgebuhren  entrichten. 

5'  Sobald  sie  aber  eine  hinreichende  Anzahl  zur  Bildung  einer 

eigenen  Gemeinde  ausmachen  und  die  dazu  erforderlichen  Mittel 

besizen,  so  werden  Wir  ihnen  die  Erlaubniss  dazu  nicht  versagen, 

wo  alsdann  ihre  Einverleibung  in  eine  Pfarrey  anderer  Confession 

aufhört. 

f>  Kein  Religioiistheil  soll  schuldig  seyn .  die  besonderen  Eeyer- 

tage  des  andern  zu  feyern,  sondern  es  soll  ihm  frey  stehen,  an 

solchen  Tagen  seine  Gewerbe  und  Handthierung  auszuüben,  jedoch 

ohne  Sti'.rung  des  Gottesdienstes  des  andern  Theibs  und  ohne  dass 

die  Achtung  dabey  verlezt  werde,  welche  man  jeder  versammelten 

Gemeinde  bey  Ausübung  ihrer  religiösen  Handlungen  und  Gebräuche 

schuldig  ist. 
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7)  Wir  werden  Uns  zwar  in  die  innere  constitutionelle  Gesetz- 

gebung: des  Kirchenwesens,  in  eigentliche  Lehr-  und  Glaubenssacbrii 

nie  einmischen,  über  die  Ausübung"  derjenigen  Rechte  aber,  beson- 
ders der  obersten  Aufsicht,  welche  der  höchsten  Staatsgewalt  so 

wohl  nach  dem  allgemeinen  als  positiven  Teutschen  Staatsrecht' 

darüber  zusteht,  soll  sorgfaltig-  gewacht  werden. 

8)  Alle  Geseze  und  Herkommen,  welche  gegen  die  deutliche  Be- 

stimmung oder  den  Sinn  dieses  Edictes  zeither  eingeführt  waren, 

sollen  als  ferner  ungültig  und  aufgehoben  angesehen  werden. 

Wir  erwarten  von  Unsern  neuen  Unterthanen,  dass  sie  die  wohl 

thätigen  landesväterlichen  Absichten  dieser  Verordnung  um  so  weniger 

misskennen  werden,  als  sie  die  Beförderung  ihres  Wohlstandes  und 

ihrer  sittlichen  Vervollkommnung  allein  zum  Zwecke  hat  und  auf 

*  solchen  Grundsäzen  beruht,  welche  die  Moral  aller  christlichen 

Religionen  anerkennet  und  ihre  Ausübung  zur  Pflicht  macht. 

Unserem  General-Land-Commissariate  in  Franken  wird  aufgetragen, 

dieselbe  alsbald  öffentlich  bekannt  zu  machen  und  sämtliche  so- 

wohl geistliche  als  weltliche  Landesstellen  und  Beamten  auf  ihre 

genaue  Beobachtung  nachdrücklichst  anzuweisen  und  über  ihre  Voll- 

ziehung zu  wachen." 

so  verordnet  das   Churfürstl.   General-Commissariat ,   dass  di» 

höchste  Kdict  alsbald  gedruckt  und   allenthalben   in   den  Fränkis«  h.-c 

Provinzen   Sr.  Churfürstl.  Durchlaucht  zur  gehorsamsten  Xackachttm^ 

bekannt  gemacht  werden  soll.     Würzburg,  am  20.  Januar  180;?. 

Kurfürstl.  General-Commissariat  in  Franken: 

v.  Asbeck. 

Güsbacher. 

Eine  Abschrijt  in  dem  im  k.  Kreis-Archive  Wirzburg  befindlicher 

Uber  div.  form,  et  contr.  Maxim.  Elect.  Bav.  (nr.  67)  S.  16 '21. 

Ein  Abdruck  im  Regierungsblatt  für  die  (.'hurbayerisch^u  Fürstm- 
thiimer  in  Franken  vom  Jahre  1803  S.  13 — 15. 

Nr.  178. 

Entschlicssiing,  die  Errichtung  einer  Mcdicinal-Sekiion  bei  der  kur- 

fürstlichen Landes- Direktion  tu  Wirzburg  and  die  hic^u  ernannt'* 

Mcdicinal-Rüthe  betr.  . 

1803,  4.  Oktober.  Wirzbnrg. 

Im  Namen  Sr.  Churfurst liehen  Durchlaucht  von  Pfalzbai^rn  et« . 

Se.  Churfürstl.  Durchlaucht   haben  vermöge  gnädigster  Entschliessnur 
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vom  12.  September  d.  .Ts.  für  Höchstdero  Fürstenthum  Würzburg  eigene 

Medicinalräthe  anzustellen  geruht,  welche  eine  in  die  hiesige  Landes- 

direction  eingereihte  Medicinal-Seetion  bilden  und  unter  dem  Vorsize  des 

dirigirenden  Käthes  sich  versammeln  sollen,  um  nach  der  näheren  Be- 

stimmung der  General-Landesdirection  vom  Jahre  1799  theils  in  Gegen- 

ständen  der  medizinischen  Polizc}r  als  unmittelbare  Gehülfen  zu  Ueber- 

legnngen  beygezogen  zu  werden,  theils  aber  in  rein  ärztlichen  Gegen- 

ständen bey  ihren  gesonderten  Sizungen  diejenigen  Verfügungen  in 

Antrag  zu  bringen,  zu  welchen  sie  sich  durch  die  Pflicht  für  die  Er- 

haltung der  Gesundheit  und  die  Entfernung  alles  Gesundheitsschädlichen 

Sorge  zu  tragen  veranlasst  finden. 

Zu  Kathen  diesser  Section  der  Medicinalpolizcy  sind  neben  dem 

Director  Marcus,  welchem  in  seiner  Eigenschaft  als  Director  des  Me- 

dicinalwesens  in  beyden  kurfürstl.  Fränkischen  Fürstentümern  während 

seiner  Anwesenheit  die  Pirection  gebührt,  gnädigst  ernannt: 

1)  Der  vormalige  fürstl.  Würzburg.  Geheime  Rath  v.  Siebold,  der  in 

der  Abwesenheit  des  Directors  Marcus  die  Pirection  zu  führen  hat: 

2)  der  Professor  und  erste  Arzt  des  .Tuliusspitals  Pr.  Thomann : 

8)  der  Professor  der  Chemie  Pickel; 

4i  der  Professur  der  Entbindungskunst  Dr.  Elias  von  Siebold  und 

.">)  der  Professor  der  Thierarzneykunde  Ryss,  welcher  den  Sitzungen 
jedoch  nur  in  den  Fällen,  welche  sein  specielles  Fach  betreffen, 

btyzuwohnen  hat. 

Zur  Besoldung  für  jeden  der  Medicinalräthe  sind  jährlich  zwey 

hundert  Gulden  rh.  gnädigst  bestimmt. 

Seine  Churfürstl.  Durchlaucht  haben  hiebey  weiter  verordnet,  dass, 

st»  oft  diese  Medicinalräthe  abgesöndert  zusammentreten,  diesen  Versamm- 

lungen neben  dem  Medicinalräthe  allzeit  ein  Kath  aus  der  staatsrecht- 

lichen Deputation  zur  Einhaltung  des  Formellen  in  dem  Geschäftsgange 

beywohnen  soll. 

Würzburg  am  4.  Oktober  1803. 

('hurfürstliche  Landesdirection  : 

Frhr.  von  Leyden,  Vizepräsident. 

Sartorius,  Secretair. 

Eine  Absvhrift  in  dem  im  k.  Kreis-Archive  Wirzburg  betindlichen 

Liber  div.  form,  et  contr.  Maxim.  Elect.  Bav.  (nr.  67)  Seite  5s  »",{>. 
Ein  Abdruck  im  Regierungsblatt  fdr  die  churbayerischen  Fürsten- 

thümer  in  Franken  vom  J.  1803  S.  241  a.  242. 
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Nr.  179. 

Erschliessung  des  churfürstl.  Fränl:  Gencral-Land-C ommissariatis 

in  Bamberg  betr.  die  künftigen  Verhältnisse  der  Universität  zu  WirHmrg. 

1803,  5.  Oktober.  Bamberg. 

Sein  e  Uhu  r  f  ü  r  s  1 1.  1)  u  r  c  h  1  a  u  c h  t  haben  die  angelegene  jv-rgv. 

welche   Höchstdieselben    seit   Ihrem   Regierungsantritt    deine   Flor  «l*r 

Wissenschaften  und  der  Bildung  der  Jugend  überhaupt  gewidmet  haben, 

von  dem  Augenblicke  der  Civil-Besitznahme  an  auch  auf  die  Ihnen  zn 

gefallenen  Fränkischen  Fürstentümer  übertragen. 

Der  nächste  und  wichtigste  Gegenstand  der  landes  väterlichen  Anf- 

merksamkeit  musste  in  dieser  Hinsicht  die  Universität  zu  Würzburg  seyn. 

Durch  das  ruhmvolle  Bestreben  der  vorigen  Hochstifts-RegenKll 

hat  zwar  diese  hohe  Schule  schon  bisher  eine  ausgezeichnete  Stella  MUT 

den  katholischen  Universitäten  in  Deutschland  eingenommen :  es  war  aVr 

vermnt blich  eine  Folge  von  eigenen  Verhältnissen  und  von  gebiet hendefl 

besondern  Umständen,  dass  flieser  Ruhm  abschliessend  durch  die  juri- 

dischonind  medicinische  Facultät  behauptet  werden  musste.  Se.  Chur- 

fürstl.  Durchlaucht  haben  durch  alle  Ihre  bisherigen  Regierung- 

Handlungen  bewiesen .  dass  Sie  nur  der  Wahrheit  huldigen  und  ganz 

allein  durch  die  Annäherung  an  diese  einzige  Quelle  alles  Gut»n  'las 

Wohl  Ihrer  Unterthanen  dauerhaft  zu  gründen  glauben. 

Indem  also  bey  näherer  Prüfung  des  Zustandes  der  Julias-Univer- 

sität zu  Würzburg  die  vorgefundenen  nützlichen  und  zweckmässigen 

Anordnungen  nach  ihrem  Werthe  erkannt  werden,  musste  doch  zugleich 

die  dringende  Notwendigkeit  auffallen ,  verschiedene  unverantwortlich»1 

Lücken  auszufüllen  und  überhaupt  einer  jeden  Wissenschaft  bis  auf  den 

Punct  zu  folgen,  auf  welchen  sie  in  unsern  Tagen  fortgeschritten  ist. 

Die  Menge  von  Geschäften  aller  Art,  welche  in  den  Ents<  hädiguiurs- 

landen  zu  behandeln  waren  und  insbesondere  der  grosse  Vorrath  r«»n 

Materialien,  welcher  in  Beziehung  auf  die  Universität  bearbeitet  werde» 

musste,  haben  die  frühere  Erscheinung  derjenigen  höchsten  Verordnung 

unmöglich  gemacht,  durch  welche  die  künftige  organische  Einrichtung 

der  Julius-Maximilians-Universität  bestimmt  werden  sollte. 

Damit  indessen  die  Studierenden  wegen  der  durch  diesen  Umstand 

verspäteten  Erscheinung  der  Lections-Catalogen  noch  in  der  «rehöriffen 

Zeit  erfahren,  was  sie  von  den  künftigen  academischen  Anstalten  in 

Würzburg  zu  erwarten  haben,  wird  vorläufig  im  Allgemeinen  bekannt 

gemacht :  dass 
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1  »  alle  Fächer  und  Zweite  der  Wissenschaften,  theils  durch  die  be- 

reits angestellten,  würdigen  und  auch  in  der  literarischen  Welt 

schon  bekannten  aeademischen  Lehrer  vorgetragen,  theils  von  eigens 

hiezu  vocirten  Gelehrten  gelesen  werden  sollen. 

Unter  den  Letztern  hat  Professor  Schölling  den  an  ihn  er- 

gangenen Ruf  bereits  angenommen  und  wird  also  im  nächsten  Se- 

mester als  öffentlicher  ordentlicher  Lehrer  der  Philosophie  in 

Würzburg  auftreten.  Per  Name  dieses  grossen  Lehrers  darf  wohl 

nur  genennt  werden,  um  die  thätigen  Wünsche  der  Regierung  für 

den  Flor  der  Wissenschaften  zu  bezeichnen  und  ihre  reine  Absichten 

zu  verbürgen. 

Von  den  übrigen  (.Mehrten,  an  welche  Vocationen  ergingen, 

sind  bis  jetzt  noch  keine  entscheidende  Aeusserungen  eingekommen; 

sie  sollen  aber,  sobald  sie  erscheinen,  in  diesem  Blatte  öffentlich 

bekannt  gemacht  werden. 

2)  I >a  S  r.  C  h  u  r  f  ü  r  s  1 1.  D  0  r  c  h  1  a u  c h  t  durch  den  Deputations-Ab- 

schied sehr  viele  protestantische  Unterthanen  zugetheilt  worden 

sind,  nebst  dem  auch  die  Universität  zu  Würzburg  für  auswärtige 

Studierende  mehrere  unverkennbare  locale  Vortheile  vereinigt,  so 

haben  Höchstdieselben  vorläufig  beschlossen,  dass  eine  eigene  pro- 

testantisch-theologische Facultät  errichtet  werden  soll.  Einem  der 

bekanntesten  und  achtungswürdigsten  Theologen  in  Deutschland  ist 

bereits  der  Antrag  gemacht  worden,  die  erste  Lehrstelle  bey  dieser 

neu  zu  errichtenden  protestantischen  Facultät  zu  übernehmen. 

3»  Die  Hülfsmittel,  welche  die  Arzney- Wissenschaft  der  Grossmuth 

der  vorigen  Fürstbischöfe  verdankt,  gehören  anerkannt,  in  ihrem 

Umfange  sowohl  als  in  ihrer  Vollkommenheit,  unter  die  vorzüg- 

lichsten, welche  irgend  eine  hohe  Schule  von  Deutschland  aufweisen 

kann.  Inzwischen  sind  doch  im  grossen  Julius- Hospital  schon  wirk- 

lich einige  Verbesserungen,  theils  ausgeführt,  theils  vorgeschlagen 

worden,  welche  auf  die  clinischen  und  anatomischen  Vorlesungen 

einen  wesentlich  wichtigen  Kinfluss  haben  werden. 

Nebstdem  haben  Seine  (hurfürstl.  Durchlaucht  eines 

von  den  säcularisirten  Klöstern  in  der  Stadt  Würzburg  zur  Er- 

richtung einer  Entbindungsanstalt  bestimmt,  von  welcher  sich  durch 

die  thätige  Mitwirkung  des  Lehrers  der  Geburtshülfe,  des  Professors 

Elias  von  Siebold,  in  jeder  Rücksicht  etwas  vollkommen  nütz- 

liches erwarten  lässt. 

Uttcbicbt«  der  rniv.-r.iUi  Wtrxbur<.    i.  Boi  d.  3U 
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4)  Die  Vorlesungen  in  allen  Fächern  werden  in  der  ersten  Hälfte  d'-s 

Novembers  ihren  Anfang  nehmen,  und  die  Lections-Catalogen  solka. 

sobald  es  immer  möglieh  ist,  im  Drucke  erscheinen. 

Hamberg'  am  5.  October  1803. 

Churfiirstl.  Fränkisches  General-Land-Commissariat 

Graf  von  Thürheim. 

Bleiter  Secretär. 

Ein  Abdruck  im  Regierungsblatt  für  die  Cburpfalz-bayerischen  Fürsten- 
thümer  in  Franken  für  das  Jahr  18u:j  S.  243  nud  244. 

Nr.  180. 

Erklärung  des  churfürsth  Fränkischen  Gcncral-Laml-Contmissariat** 

in  Bamberg,  betr.  einige  gegen  die  bevorstehende  Organisation  der 

Universität  zu  Wirzbunj  erhobenen  Einspritehe. 

180S,  5.  Oktober.  Bamberg. 

Dem  General-Land-Commissariat  in  Franken  ist  durch  den  Canal 

des  zum  zweyten  Mitgliede  der  künftigen  Schulen-Curatel  designirt-n 

Vorstandes  des  kaiserlichen  Landgerichts  Herzogthums  Franken  eine  an 

Sein.  Churfiirstl.  Durchlaucht  gerichtete  Vorstellung  zugekommen, 

worin  unter  der  Firma  des  aeadeniischen  Senats  der  Universität  zo 

Würzburg  und  Berufung  auf  ein  Antwortschreiben  vom  10.  Pezeiubrr 

v.  .1.,  welches  der  Landesherr  an  diese  ihm  unterthänige  Corporation 

erlassen  haben  soll,  Remonstrationen  gegen  die  bevorstehende  Organ isati.o 

ersagter  hohen  Schule,  in  der  auffallenden  —  nach  selbstigen  Angaben 

—  durch  blose  Stadtgerüchte  veranlassten  Supposition  vorgebracht  wer- 
den wollen: 

„dass  der  Plan  zur  neuen  Universitäts-Einrichtnng  durch  eiwz*- 

wenige  vom  aeadeniischen  Senate   dazu   nicht  berufene  Mitglieder 

desselben,  deren  eiuseitigen  Vorspieglungen  allerley  gedenkbare  TrH> 

federn  zum  Grunde  liegen  könnten,  entworfen  worden  sey.- 

Das  General-Land-Commissariat  über  den  hierunter  gemachten  — 

gewiss  unverdienten  indirecten  Vorwurf  erhaben,  faud  gleich  Anstand, 

die  Aechtheit  dieses  auf  einem  angeblichen  Senatsschlusse  beruhen  soll«  :i 

den  Supplicats  anzuerkennen,  da  es  unter  der  Würde  achtbarer,  mir 

der  höhern  Bildung  der  vaterländischen  Jugend  beschäftigter  Mäniur 

liegt,  unverbürgten  Sagen  im  Official-Wege  zu  begegnen,  und  von  ihnen 

nicht  anzunehmen  ist,  dass  sie,  wie  hier  geschehen,  auf  einer  and  der- 

selben  Seite  die  Bestimmungen  einer  unbekannten  Organisation  angTeii-i!. 
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für  welche  nach  einem  schon  dadurch  incon&eqitentetl  Ruckblick,  bisher 

nichts  geschehen  sein  soll. 

Jene  Voraussetzung  gedieh  auch  bald  zur  IVberzengung,  als  mehrere 

angesehene  Lehrer  gegen  den  Schritt  einiger  Collegen  actonmässig  pro- 

bst irten  und  daran  keinen  Theil  zu  haben  oder  nehmen  zu  wollen 

t>yerlich  erklärten.  Vermüssigt  sieht  sich  daher  das  General-Land 

Commissariat,  denselben  für  das  Werk  einer  Parthey,  der  vor  dem,  was 

geschehen  könnte  und  sollte,  banget,  anzusehen  und  denjenigen,  welche 

sich  lerner  dazu  bekennen  wollen,  zu  überlassen,  Eingangs  erwähnte  — 

an  sich  schon  unzulässige  und  nach  dem  Pnblieandnm  vom  30.  July 

dieses  Jahres  Ahndung  verdienende  Vorstellung  unmittelbar  an  den 

höchsten  Hof  zu  bringen. 

Vorläufig  mag  ihnen  jedoch  zur  Beruhigung  dienen,  dass  der  von 

dem  eigentlichen  akademischen  Senat  unter  Beyrath  der  verschiedenen 

Facultäten  ausgearbeitete  Universitäts- Verbesserungs-Plan  Seiner  Ch  ur- 

fürstlichen Durchlaucht  vorgelegt  worden  sey;  und  sollten  daran 

einige  Abänderungen  beliebt  werden,  so  erwärtigen  Höchstdieselben  dabei 

weder  weitere  Initiative,  noch  auch  irgend  eine  Vorausbelehrung. 

Uebrigens  ist  die  gehegte  Besorgniss  einer  boy  Verspätigung  des 

Leetionscatalogs  entstehenden  Leere  der  Hörsäle  an  und  für  sich  ge- 

hoben, da  das  allgemein  bekannte  Bestreben  der  churfürstl.  Regierung 

zu  möglichster  Vervollkommnung  der  bestehenden  Lehranstalten,  diesem 

('.-beistände  mehr,  als  die  Ankündigung  zum  Theil  unbekannter  Namen, 
vorzubeugen  verspricht,  und  die  wohlerworbene  Celebrität  mehrerer  Pro- 

fessoren und  T>ocenten  für  die  ununterbrochene  Frequenz  der  Julius- 

Maximilians-Universität  bürgt. 

Bamberg,  am  5.  October  1W)3. 

Churfürstl.  Fränkisches  (Toneral-Land-Coiumis>ariat. 

(iraf  von  Thürheim. 

Weiter,  Secretär. 

Ein  Abdruck  im  Regierungsblatt  für  die  Chnrpialz-bayerischeii  Kiirsten- 
thnmer  in  Kranken  fiir  das  Jahr  18UÖ  8,  24«  u.  247. 

Nr.  181. 

Organisationsakte  der  Julius-Maximilians- 1  'niversität. 

180'5     '{'  ̂oveinker'    [Münch»  !)]. '  11.  Nuvumber.  Bamberg. 

Nachdem  Seine  Churfürstl.  Durchlaucht  in  den  dermaligen 

Baierischen  Erbstaaten  nur  zwey  Universitäten  bestehen  zu  lassen,  be- 
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schlössen  haben,  wovon  die  zu  Würzburg,  welche  mit  einem  beträcht- 

lichen Fond  nnd  mehreren  zweckmässigen  Anstalten  bereits  versehen  fit, 

die  eine  sein  soll,  so  haben  Höchstdieselben  die  Organisation  der  letztern 

in  einem  an  den  unterfertigten  ausserordentlichen  General-Commissär  in 

Franken  erlassenen  Rescript  dd.  3ten  November  definitiv  bestimmt  tuvl 

in  Bezug  auf  das  Studien- Wesen  und  die  Verfassung  der  Fränkischen 

hohen  Schule  diejenigen  Verfügungen  zu  treffen  geruhet,  welche  hiemit 

zu  Jedermanns  Wissen  und  Nachachten  als  die  künftige  Grundlage  der 

academischen  Einrichtung  öffentlich  bekannt  gemacht  werden. 

I. 

Studien-Wesen. 

A)   Eintheilung  der  Lehrgegenstände. 

1)  Die  sämmtlichen  Lehrgegenstände  der  Universität  werden  nnr  in 

z  w  e  y  Hauptelassen  von  Wissenschaften  eingetheilt, 

a)  Classe  der  allgemeinen  Wissenschaften,  welche  zur  höhern 

Geistes-Cultur  überhaupt,  ohne  Rücksicht  auf  einen  besonderen 

Stand  im  Staate,  gehören; 

b)  Classe  der  besonders  Wissenschaften,  deren  Formen  mehr 

oder  weniger  gesetzlich  vorgeschrieben  sind,  und  welche  da- 

her zur  Ausübung  einer  bestimmten  Function  im  Staate  er- 
fordert werden. 

2)  Jede  dieser  ('lassen  schliesst  vier  Sectionen  in  sich. 

3)  Die  Classe  der  allgemeinen  oder  philosophischen  Wissenschaften 

zerfällt  in  die 

erste  See tion ,  der  philosophischen  Wissenschaften  im  engem  Sinn. 

oder  der  Philosophie  selbst  nach  ihren  verschiedenen  Zweijren:  A\" 

zweite  Sectio n,   der   mathematischen   und   physikalischen  Wissen 

Schäften:  die 

dritte  See  tion,  der  Historie,  sowie  der  Universal-  als  der  Staaten 

Historie,  nebst  den  Hülfswissenschaften;  der  allgemeinen  Cnhur 

Geschichte,  der  Geschichte  der  Wissenschaften  überhaupt,  und  ein- 

zelner insbesondere,  ferner  der  Literar-Geschichte:  die 

vierte  Sectio n,  der  schönen  Künste  und  Wissenschaften,  worunter  di- 

allgemeine  Theorie  derselben,  Philologie,  alte  und  neoe.  nicht  nnr 

als  Sprachkunde,  sondern  als  Geschichte  der  redenden  Kün>r~ 

überhaupt,  so  wie  Geschichte  der  bildenden  Künste  begriffen  werden. 

4)  Die  Classe    der   besondern  Wissenschaften   begreift  füllende 

Sectionen  in  sich  : 
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Erste  Sectio n ,  der  für  die  Bildung:  des  religiösen  Volkslehrers  er- 

forderlichen Kenntnisse,  welche  folgendes  in  sich  fasst: 

a)  Auslegung  und  Kritik, 

b»  historisch  philosophische  Darstellung  der  religiösen  Formen 

oder  Dogmen, 

c)  Geschichte  des  äussern  religiösen  Vereins, 

d)  alles,  was  zur  unmittelbaren  Bildung  für  den  Volksunterricht 

gehört,  christliche  Moral,  Homiletik,  Katechetik  etc. 

Eine  l'nterabtheilung  findet  in  dieser  Section  nach  den 

beyden  Hauptconfessionen,  der  katholischen  und  der  pro- 

testantischen, Statt. 

Zweite  S  e  c  t  i  o  n ,  der  Rechtskunde.    Diese  begreift 

a)  Hermeneutik  und  Kritik, 

b»  rein-historische  Darstellung  des  ganzen  Systems  der  bestehen- 

den Rechtsverhältnisse  nach  Römischem  und  Teutschein  Recht, 

woneben  übrigens  die  besonderen  Vorlesungen  über  Institu- 

tionen, Pandecten  und  Teutsches  Privatrecht  bestehen, 

c)  Criminal-Recht, 

d)  öffentliches  Recht, 

ot)  Staatsrecht, 

ß)  Kirchenrecht, 

aot)  katholisches, 

ßß)  protestantisches, 

e)  Reichs-  und  gemeinen  Process, 

f)  den  practischen  Unterricht. 

Dritte   Sectio n,    der   staatswirthschaftlichen  oder  Cameral-Wissen- 

schaften  in  weitester  Bedeutung. 

Vierte  Section,  der  Heilkunde.    Diese  begreift 

a)  allgemeine  organische  Xaturlehre  oder  Physiologie, 

b)  Anatomie,  menschliche  und  vergleichende, 

c)  allgemeine  Theorie  der  Medicin  oder  Darstellung  der  dy- 

namischen Veränderungen  des  Organismus,  und  zwar 

a)  der  krankhaften:  Pathologie,  allgemeine  und  specielle, 

ß)  des  Uebergangs  aus  dem  kranken  Zustand  in  den  ge- 

sunden: Therapie,  allgemeine  und  specielle. 

Mit  der  Pathologie  ist  die  Semiotik,  mit  der  Therapie 

Materia  medica  am  nächsten  verbunden, 

d)  Geschichte  der  äusseren  Verletzungen,  theoretische  —  ,  Lelire 

von  der  Heilung  derselben  —  practische  Chirurgie,  mit  allen 

Nebeuzweigen,  wohin  auch  die  Geburtshülfe  gehört. 
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5)  Diese  Eintheilung  wird  einem  systematischen  Lections-l'atalog:  zom 
Grunde  gelegt,  welcher  jedesmal  vier  Wochen  vor  dem  Anfanjr  der 

Ferien  unter  der  Leitung  der  Coratel  erscheint,  und  dem  studieren 

den  Jüngling  zugleich  die  richtige  Methode  vorzeichnet,  nach  wel- 

cher er  seiue  Studien  einrichten  kann :  wesshalb  er  jedem  bey  der 

Inscription  mitgetheilt  werden  soll.  Derselbe  ist  aber  nicht  al«. 

ein  gesetzlich  vorgeschriebener  Studien-Plan  zu  betrachten,  dunii 

den  Jeder  überhaupt  oder  selbst  der  Inländer  schlechthin  eingv 

schränkt  wäre,  von  dessen  Fleiss  in  allen  Theilen  seines  Fach*, 

man  sich  auf  andere  Art  zu  versichern  wissen  wird. 

6)  Unter  die  sämmtlichen  Professoren  werden  die  Lehrgegenstajid*- 

der  verschiedenen  Sectionen  so  vertheilt,  dass  in  jedem  Seinest  er 

alle  Hauptwissenschaften  gelehrt  werden,  und  die  mit  einander 

verwandten  Wissenschaften  oder  Theile  einer  Wissenschaft  zu  ein.  -n. 

Ganzen  zweckmässig  zusammenstimmen. 

H)  Personale  der  Lehrer. 

1)  Es  linden  ordentliche,  ausserordentliche  und  Privatlehrer  Statt. 

2)  Für  die  erste  ('lasse,  und  zwar 

a)  für  die  erst  e  Sectio  u  sind  angestellt : 

Von  den  Neuvocirten  Professor  Schelling  aus  Jena, 

für  den  Vortrag  des  Systems  der  gesammten  Philosophie  und 

der  Naturphilosophie  insbesondere. 

Von  den  bisherigen  Lehrern  Professor  Metz  für  L-zik 

und  Anthropologie,  und  Andres  für  Pädagogik. 

b)  für  die  zweyte  Section  sind  ernannt: 

Von  den  Neuberufe  uen  für  die  gesammte  Mathematik 

und  Astronomie  Professor  Fischer,  für  die  Physik  Hofrath 

Sueeow. 

Von  den  bisherigen  Lehrern  für  Chemie  Dr.  Sorg,  für 

Botanik  Dr.  Heller,  beyde  als  ausserordentliche  Lehr*  r  für 

Naturgeschichte  provisorisch  Vogelmann. 

c)  Für  die  dritte  Section,  und  zwar  für  Historie  überhaupt, 

wird  von  den  vorigen  Lehrern  Professor  Bönike  beybrhalt*-n. 

welches  den  Kuf  eines  ausgezeichneten  Mannes  für  die  l  ni- 

versalhistorie  nicht  ausschliesst:  für  Staatengesehichte  und  ü-- 

Hilfswissenschaft  der  Statistik,  wird  der  bish'riev  Hol 

bibliothekar  zu  Mannheim,  Traitteur,  benutzt:  für  die  All- 

gemeine Cultur- Geschichte   sind  der  Weltgeistliche  Andrv». 
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für  die  Geschichte  der  Philosophie  Rüekert,  für  die  Literar- 

Geschichte  Goldmayer,  diese  drei  als  ausserordentliche  Lehrer, 

angestellt. 

dl  für  die  vierte  Seetion,  und  zwar  für  die  Aesthetik  ist 

Professor  Srhelling,  für  einen  oder  den  andern  Zweig-  der 

Philologie  Professor  Andres  ans  der  ersten  Seetion  bestimmt. 

Für  alte  Philologie  in  der  oben  angegebenen  Bedeutung,  so 

wie  für  die  Geschichte  der  bildenden  Künste,  werden  Vo- 

cationen  an  Männer,  die  in  die  neuem  Fortschritte  dieser 

Wissenschaften  eingeweiht  sind,  demnächst  erlassen  werden. 

Für  die  neuere  Sprachkunde  ist  Dr.  Klebe  als  ausserordent- 

licher Lehrer  bey  »lieser  Seetion  ernannt.  Für  den  praktischen 

Unterricht  in  den  zeichnenden  Künsten  werden  tüchtige,  von 

den  Directoren  Mannlich  und  Dillis  in  Vorschlag  zu  bringende 

Kubjecte,  und  insbesondere  auch  zur  Unterstützung  solcher 

Werke,  welche  der  Beyhülfe  der  Kupferstecherkunst  bedürfen, 

ein  vorzüglicher  Künstler  in  diesem  Fache  bey  der  Universität 

angestellt  werden. 

3i  Für  die  z  weyte  Ciasse,  ntid  zwar 

a)  für  die  eiste  Seetion  sind  angestellt: 

Von  den  Neuberufenen  für  Auslegung,  Kritik  und  Dog- 

matik  Professor  Paulus  aus  Jena;  für  Religions-Philosophie, 

Auslegung  des  alten  Testaments  und  den  gesummten  praetischen 

Theil  der  Theologie,  Professor  Daub  aus  Heidelberg;  für  die 

Kirchengeschichte  wird  ein  vorzüglicher  Theolog  der  pro- 

testantischen Confession  ungesUumt  berufen  werden,  neben 

welchem  der  bisherige  Feldprediger  Fuchs  als  Lehrer  der 

Homiletik  die  zur  Bildung  protestantischer  Theologen  weiters 

erforderlichen  Cidlegien  zu  übernehmen  hat. 

Von  den  bisherigen  Lehrern  in  Würzburg  und  in 

Bamberg  sind  heyhi'halten  :  Berg,  Onymus,  Schlosser,  und  neu 

ang.  stellt  der  bisherige  Regens  des  adeligen  Seminariums 

Kvrich. 

b>  Für  die  zweite  Seetion: 

Von  den  Neuberufenen  für  das  gesummte  System  des 

Civil  Rechts ,  Rechtsirrschiehte,  F.ncyclopildio  etc.  Hufeland 

aus  Jena. 

Von  den  bisherigen  Gregel ,  Samhaber,  Kleinschrod, 

Behr  und  Sehmidtlein. 
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c)  Für  die  dritte  Section: 

Von  Neu  an  gestellten  Professor  Succow  und  Professor 

Medicus  von  Heidelberg  für  Landwirtschaft,  Berg-  und  Forst 

Wissenschaft : 

Von  den  bis  Ii  er  igen  Lehrern  wird  Professor  Hehr  einen 

oder  den  andern  Gegenstand  dieses  Fachs  übernehmen.  AI* 

ausserordentliche  Lehrer  sind  bey  dieser  Section  an 

gestellt  Dr.  Geyer  für  Technologie,  nnd  Heldmann  für  Han«l 

lungswissenschaft,  mit  der  Erlaubniss,  sein  Handlung»  -Institm 

nach  seinem  Vorschlag  anlegen  zu  dürfen. 

d)  für  die  vierte  Section,  und  zwar 

Von  Neuvocirten  für  specielle  Therapie,  und  Clinik  nebst 

Thomann,  Doctor  von  Hoven  aus  Ludwigsburg: 

Von  den  bisherigen  Lehrern  für  Anatomie  bis  zur  Berufnnr 

eines  eigenen  Lehrers  in  diesem  Fache,  Marthel  von  SieboM; 

für  Physiologie  und  allgemeine  Pathologie,  Pöllings,  für 

allgemeine  Therapie,  und  Clinik  nebst  von  Hoven,  Thomann. 

für  Chemie  und  Pharmaceutik,  Pickel:  für  medieinische  Bo- 

tanik Heilmann:  für  Chirurgie  nnd  chirurgische  Clinik 

v.  Siebold,  Vater,  mit  der  Erlaubniss,  die  Oberwundarztstelle 

unter  den  von  ihm  erbetenen  Bedingungen  seinem  Sohl 

Barthel  von  Siebold  zu  übertragen,  und  Marthel  von  SieboM: 

Elias  von  Siebold  für  die  Geburts-Hülfe :  Nyss  für  die  Thier- 

arzneikunde. —  Als  ausserordentlicher  Lehrer  für 

Materia  medica  und  Naturgeschichte  ist  T»r.  Köhler:  für 

Pathologie,  als  Privatdocent,  Dr.  Ruland  angestellt  worden. 

Die  Pri  va  tdocent  en ,  welche  zur  Aushülfe  und  um  Lehrer 

nachzuziehen  gestattet  werden,  können  nur  unter  folgenden  Be- 

dingungen angenommen  werden.    Sie  müssen 

a)  Beweise  gegeben  haben,  dass  sie  jene  allgemeine  Gegenstände, 

welche  zum  gelehrten  Stande  vorzüglich  erfordert  werden 

bearbeitet  haben,  als  Philosophie,  Philologie  etc. 

b)  über  die  Wissenschaften  der  ganzen  ('lasse,  wenn  sie  im  Fache 

der  allgemeinen  Wissenschaften  lehren,  oder  der  besonderer 

Section,  wenn  sie  in  einer  Wissenschaft  der  zweyten  Cla»~ 

als  Lehrer  auftreten  wollen,  sich  strenge  prüfen  lassen,  nnd 

darin  den  academischen  Grad  nehmen: 

c)  bey  dieser  Gelegenheit  eine  Abhandlung  ausarbeiten,  di*  drt 

Beyfall  des  gelehrten  Publicnins  verdient: 
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d)  einige  öffentliche  Vorlesungen  halten ,  und  durch  dieselben 

beweisen,  dass  sie  die  Gabe  des  Vortrages  besitzen. 

Entsprechen  die  nach  diesen  Prüfungen  Angenommenen  der 

Erwartung,  so  können  sie  nach  Vorschlag  der  Curatel  mit 

einem  Gehalt  unterstützt,  und  sonach  weiter  mit  Vermehrung 

zu  ausserordentlichen  und  dann  zu  ordentlichen  Lehrern 

befördert  werden. 

nmerk.  Die  Verfügungen  in  Betreff  der  Vorlesbücher,  der  zugestan- 

denen Ferien  und  ähnlicher  Gegenstände  werden  den  Professoren 

insbesondere  mitgetheilt  werden. 

C)  Bestimmungen,  die  Studierenden  betreffend. 

1)  Keiner,  besonders  Inländer,  darf  zu  den  Universitäts  -  Studien  an- 

genommen werden,  der  sich  nicht  theils  über  sein  sittliches  Betragen, 

theils  über  die  in  den  Gymnasien  gelehrten  Elementarkenntnisse 

gehörig  answeisst. 

2)  Der  Inländer,  welcher  dereinst  in  den  Staatsdienst  eintreten  will, 

hat  durch  Zeugnisse  zu  beweisen, 

a)  dass  er  von  den  allgemeinen  Lehrgegenständen,  mit  Fleiss  und 

Fortgang,  alle  Theile  der  theoretischen  und  practischen  Phi- 

losophie, die  Elementar-Mathematik ,  die  Naturgeschichte,  die 

allgemeine  und  Experimentalphysik,  die  allgemeine  Welt- 

geschichte, die  europäische  Staatengeschichte,  und  die  vater- 

ländische Geschichte  gehört  habe.  Insbesondere  wird  gefordert, 

dass  alle  diejenigen ,  welche  sich  dem  Lehramte  oder  dem 

eigentlichen  gelehrten  Stande  widmen  wollen,  Beweise  über 

ihre  erworbenen  philosophischen  Kenntnisse  geben  sollen, 

l  ud  da  es  die  Absicht  ist,  das  Studium  der  classischen 

Sprachen,  dessen  Mangel  der  Cultur  der  katholischen  Univer- 

sitäten bisher  mehr  als  irgend  ein  anderer  im  Wege  gestanden 

hat,  zu  begünstigen,  und  zu  einer  besonderen  Angelegenheit 

der  neuen  Universität  zu  machen,  so  soll  keiner  weder  zum 

gelehrten  Stande  überhaupt,  noch  insbesondere  zu  dem  geist- 

lichen ins  Künftige  zugelassen  werden,  der  nicht  das  philo- 

logische Studium  mit  Eifer  und  Erfolg  betrieben  zu  haben 

beweisen  kann: 

b)  dass  er  die  besonderen  Fächer  seiner  speciellen  Wissenschaft 

im  Zusammenhang,  nach  der  Anleitung  des  öffentlichen  Lehr- 

pinns, studirt,  und  auch  die  seiner  besonderen  Wissenschaft 

näher    verwandten    Zweige    anderer  Scienzen  berücksichtigt 
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habe;  der  künftige  Volkslehrer  ausser  der  Philologie.  au<h 

die    medicinisehe    Anthropologie    und    Landwirtiisehaft ,  der 

Jurist    die    staatswirthschaftlichen  Wissenschaften .  die  poli- 

tische Rechenkunst,  die  gerichtlich«  Arzneykunde  und  meili 

»mische  Polizey. 

3)  Der  Inländer  hat  sich  bei  dem  Eintrit  in  den  Staatsdienst  durch 

ein  Absolutorium  der  Lehrer  in  allen  ihm  nothwendigen  Wissen- 

schaften auszuweisen.  Die  Form  der  Zeugnisse  betreffend,  so  sollen 

diese  von  jedem  einzelnen  Lehrer  auf  Ersuchen  des  Candida  teu  an 

das  Prorectorat  verschlossen  übergeben .  und  von  diesem  uneröffnet 

in  einem  Paquet  unter  dem  Prorectorats-Siegel  dem  Candidateu  Wy 

seinem  Austritt  aus  der  Universität  zugestellt  werden.  Diese* 

Paquet  muss  der  Candidat  verschlossen  seiner  Supplik  um  »in 

Staatsamt  beylegen,  und  die  einzelnen  Professoren  bleiben  für  den 

Inhalt  ihrer  Zeugnisse  verantwortlich.  Den  Ausländern  bleibt  frey. 

ob  sie  sich  über  ihre  Collegien  mit  Zeugnissen  versehen  wollen 

oder  nicht.  AVenn  sie  aber  solche  verlangen,  sollen  sie  ihnen  ni** 

anders ,  als  strenge  nach  der  Wahrheit  ertheilt  werden .  und  dir 

Professoren  gleichfalls  dafür  verantwortlich  seyn. 

4)  Da  die  Grundsätze  nicht  gleichgültig  seyn  können,  nach  welchen 

die  künftigen  Staatsdiener  gebildet  werden,  so  hat  jeder  Inländer 

sein  academisches  Studium  auf  einer  inländischen  hohen  ><hide 

gesetzmässig  zu  vollenden,  und  kann  nur  dann  erst  eine  aaswiitig» 

Universität  besuchen. 

5)  Jeder  Inländer  ist  verbunden,  dem  Studium  der  allgemeinen  und 

der  besonderen  Wissenschaften  in  der  Kegel  vier  Jahre  zu  widmen, 

und  nur  wenn  er  die  nöthigen  allgemeinen  Wissenschaften  schon 

auf  einem  inländischen  Lyceum  gehört  hat.  darf  er  seinen  Auf- 

enthalt auf  der  Universität  verhiiltnissmässig  abkürzen.  Wobri 

jedoch  zu  bemerken  ist,  dass,  da  in  Würzburg  die  Universität  i<t. 

die  ausführlichere  Lehre  der  philosophischen  Wissenschaften  Y.<n 

dem  Lyceum  allein  an  diese  verwiesen  werden  ,  der  bisherig-  Vor- 

trag der  Philosophie  bei  dem  Gymnasium  also  aufhören  soll. 

6)  Hey  der  Classe  der  allgemeinen  Wissenschaften,  so  wie  bey  >d-r 

Section  der  besonderen,  können  academische  (trade,  jedoch  nie 

anders  ertheilt  werden,  als  nach  vorhergegangenen  strengen  Prü- 

fungen und  öffentlicher  Verteidigung  einer  Disputation  in  Latein- 

ischer Sprache.  Die  Promotion  soll  allezeit  am  Knde  der  letztem 

in  Gegenwart  des  Prorectors  und  wenigstens  einiger  Profe»  r>n 
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der  Clause  oder  Section ,  in  welcher  promovirt  wird ,  nach  einer 

einlachen  und  der  Sache  angemessenen  würdigen  Form,  vorgenommen 

werden.  Alle  unnöthigen  Eide  sind  abgeschafft ,  nnd  wofern  bei 

der  theologischen  Section  die  Ablesung  des  Glaubensbekenntnisses 

erforderlich  geachtet  werden  sollte ,  so  soll  diese  wenigstens  von 

allen  nicht  wesentlichen  Beysätzen  gereinigt  werden. 

Di  Attribute  der  V  n  i  v  e  r  s  i  t  ä  t. 

1)  Für  die  Bibliothek  und  die  Cabinette  soll  das  zweckmässigste  Local 

alsbald  ausgewählt  werden.  Beyde  werden  nach  der  bereits  ergan- 

genen höchsten  Entsehliessung  aus  den  säcularisirteu  Klöstern 

ergänzt,  und  es  soll  in  der  Folge  ein  bestimmter  Fond  für  jedes 

der  Attribute  jährlich  von  der  Curatel ,  mit  Vernehmung'  des 

academischen  Senats  und  der  Instituts -Vorsteher ,  als  Ordinariuni 

festgesetzt  werden,  worüber  die  letztern  jährliche  Rechenschaft  ab- 

zulegen haben.  Die  1  Dubletten  sollen  verkauft,  und  dafür  neuere 

nützliche  Werke  angeschafft  werden. 

2)  Aus  dem  academischen  Senat  wird  jährlich  eine  Deputation  ernannt, 

welche  mit  dem  Prorector  alle  Attribute  der  Universität  untersucht, 

und  über  ihren  Zustand  dem  ganzen  Senat  referirt.  welcher  hierauf 

seinen  gutachtlichen  Bericht  darüber  an  die  Curatel  zu  erstatten  hat. 

'I)  Jeder  Professor  insbesondere  soll  das  Recht  haben,  die  für  sein 

Fach  erforderlichen  Werke  in  Vorschlag-  zu  bringen.  Der  Biblio- 

thekar hat  hierüber  an  den  academischen  Senat  ein  Gutachten  ab- 

zugeben, und  dieser  mit  Rücksickt  auf  den  Fond,  und  die  Bedürf- 

nisse einer  jeden  Section,  so  wie  mit  Beobachtung  einer  verhältniss- 

inässitren  Gleichheit  den  Ankauf  neuer  Werke  für  die  Bibliothek 

zu  genehmigen,  l'ebersteigt  die  Ausgabe  das  Ordinariuni.  so  ist 

die  Genehmigung  der  Curatel  und  reapective  der  höchsten  Stelle 

einzuholen. 

4i  Im  der  Bibliothek  einige  ausserordentliche  Kinnahmen  zu  sichern, 

wird  verordnet, 

a  die  Matrikel  um  2  fl.  zu  erhöhen,  und  diese  der  t'niversitäts- 
bibliothek  zuzuwenden, 

bi  jeden  künftigen  neuen  Professor  nnd  jeden  Doctoianten  ver- 

bindlich zu  machen,  erstem  pro  bibliotheca  22  fl.  letztern 

5  Ü.,  oder  ein  brauchbares  neues  Werk  von  gleichem  Werthe 

dafür,  zu  hinterlegen. 
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Verfassung. 

1)  Diese  beruht  zunächst  auf  einer  Curatel,  dann  dem  Proreetor  d?r 

Universität  mit  dem  academischeu  Senat. 

2)  Die  Curatel,  als  das  Mittelorgan  zwischen  dem  einschlägigen  Mini- 

sterium und  dem  aeademisclien  Senat,  hat 

a)  die  Erhaltung,  richtige  Verwendung  und  Verbesserung  d* 

academischen  Fonds, 

b)  die  genaue  Beobachtung  der  vorgeschriebenen  Gesetze, 

c)  die  Erhaltung  und  Vervollkommnung  der  Universitäts-Anstaltrn 

zum  vorzüglichsten  Gegenstand:  nebstdem  hat  selbige 

d)  die  Wiederbesetzuug  ledig  gewordener  oder  die  Besetzung 

mangelnder  Lehrstellen  zu  begutachten,  und 

e)  alle  Anfragen  des  academischen  Senats  entweder  selbst  zu 

bescheiden  oder  an  die  höchste  Stelle  Bericht  darüber  zu 

erstatten. 

'S)  Der  Prorector  hat  alle  auf  andern  Universitäten  üblichen  Function 
dieses  Amts,  besonders  Besorgung  der   Immatriculation ,  Unter 

suchung   der   erforderlichen    Eigenschaften    der  neuankommendm 

Studierenden,  Vorsitz   und  Direction  des  Senats,  Unterzeichnung 

aller  Schreiben,  Berichte  und  sonstiger  Ausfertigungen  desselben. 

4)  Der  Prorector  wird  alle  Jahre  von  und  aus  den  ordentlichen  I*ro- 

fessoren  der  acht  Sectionen  durch  verschlossene  Zettel  gewählt, 

worauf  zwey  Subjecte  benannt ,  und  die  alsdann  der  Curatel  üb»>r- 

schickt  werden,  welche  die  Stimmen  zählt,  und  hierauf  mit  Ber- 

legung  der  einzelnen  Stimmen  ihren  eigenen  inotivirten  Vorschlag 

an  das  einschlägige  Ministerium  sendet,  von  welchem  die  Ernennung 

des  Prorectors  erfolgt. 

o)  Der  academische  Senat  ist  aus  einem  Mitgliede  jeder  der  acht 

Sectionen,  dann  noch  einem  besonderen  Mitglied  aus  der  Se»  ti.in 

der  Rechtskunde,  welches  die  Stelle  des  bisherigen  Fiscals  vertritt, 

und  einem  beständigen  Secretär  zusammengesetzt. 

6)  Der  Senat  hat 

a)  sich  in  jedem  Monat  zweimal,  und  so  oft  es  der  Prorektor 

nöthig  findet,  zu  versammeln, 

b)  mit  diesem  gemeinschaftlich  die  besondere  Aufsicht  Iber  di- 

Studien  und  die  Sittlichkeit  der  Academiker,  die  Beobachtung 

der  vorgeschriebenen  Gesetze  und  der  academischen  IhViplin 
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zu  führen;  zur  Entdeckung  und  Entfernung  der  Störer  der 

öffentlichen  Ruhe  und  der  Verderber  der  Jugend  ein  stets 

wachsames  Aug  zu  haben,  und  kräftigst  dazu  mitzuwirken, 

ci  aus  seiner  Mitte  zwey  Deputirte  zu  ernennen,  welche  mit 

dem  Prorector  der  jährlichen  Justification  der  Rechnungen 

beywohnen,  ihre  Erinnerungen  über  die  Verwaltung  des  aka- 

demischen Fonds  dem  Senate  vortragen,  welcher  selbige  in 

nähere  Berathung  nimmt,  und  sodann  das  Zweckdienliche 

darüber  an  die  Curatel  bringt, 

d;  das  Recht  der  Beratschlagung  und  der  gutachtlichen  Berichts- 

erstattung an  die  Curatel  über  alle  wichtigere  Angelegen- 

heiten der  Universität :  so  wie  hiewiederum  an  den  Senat  der 

Prorector  über  alle  churfürstliche  Befehle  zu  referiren  hat; 

e  i  insbesondere  die  Pflicht,  auch  für  die  äussere  und  gesellschaft- 

liche Bildung  der  Studierenden  nach  Möglichkeit  zu  wirken, 

und  die  Verhältnisse  eines  freundschaftlichen  Umganges  mit 

ihnen  fortwährend  zu  unterhalten. 

1)  Die  Wahlform  des  Senats  ist  dieselbe,  wie  die  des  Prorector».  Die 

Wahl  geschieht  nämlich  von  den  ordentlichen  Professoren  durch 

verschlossene  Zettel,  worauf  zwey  Subjecte  aus  ihrer  Mitte,  mit 

Rücksicht  auf  die  acht  Sectionen ,  so  nämlich ,  dass  der  Senat  aus 

allen  Sectionen  gleich  besetzt  sey ,  in  Vorschlag  gebracht  werden. 

Die  verschlossenen  Zettel  werden  eben  so,  wie  bey  der  Prorectors- 

Wahl ,  von  dem  abtretenden  Prorector  gesammelt  und  an  die 

Curatel  geschickt,  welche  dann  weiter  damit  wie  bey  der  Pro- 

reetors-Wahl  verfährt.  Ist  der  erwählte  Prorector  zugleich  ein 

Mitglied  des  Senats ,  so  wird  an  dessen  Stelle  ein  anderer  ordent- 

licher Professor  derselben  Section  als  Senats-Mitglied  in  Vorschlag 

gebracht. 

8)  Die  Curatel  behält  sich  vor,  die  Mitglieder  des  Senats,  wie  den 

Prorector,  für  das  erste  Jahr  der  neuen  Einrichtung  nach  eigenem 

Ermessen  zu  ernennen.  Ins  Künftige  aber  soll  die  Hälfte  der 

Senatoren  alle  Jahre  erneuert  werden,  80,  dass  die  austretenden 

durch  das  LrOOS  bestimmt,  aber  aus  derselben  Section,  zu  welcher 

sie  gehören,  wieder  ersetzt  und  auch  dieselben  Subjecte  durch  die 

Wahl  wieder  bestätigt  werden  können. 

9)  Alle  Jahre,  vier  Wochen  vor  den  eintretenden  Herbstferien,  soll 

jede  Sectios  sich  versammeln ,  und  in  Berathschlagung  ziehen, 

welche  zweckmässigere  Einrichtungen  nach  ihren  gemachten  Erfahr- 
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nagen  zur  Beförderung  des  Studiums  ihrer  Section  zu  machen  ̂ eni 

möchten.  Das  Resultat  ihrer  gemeinschaftlichen  BeratbachUgageii 

sullen  sie  hernach  der  Curatel  vorlegen ,  damit  theils  bey  d«-m  zu 

entwertenden  Lehrplan  des  künftigen  Jahrs,  wenn  ihre  VomMlfr 

gut  gefunden  werden,  darauf  Rücksicht  genommen,  theils  durch  di»* 

Curatel  weitere  zweckmässige  \'erbesserungen  bey  der  höchsten 
Stelle  veranlasst  werden  können. 

lOj  In  diesem,  wie  in  jedem  Falle,  wo  sich  eine  der  genannten  SertiuiiMi 

zu  einer  berathschlagenden  Versammlung  veranlasst  seyn  sollte, 

führt  der  Senior  dabey  das  Direetorium,  und  die  übrigen  Professoren 

sitzen  nach  dem  Senio  ihrer  Anstellung,  wobey  sich  versteht,  da>> 

den  auswärts  her  berufenen  ihre  Dienstjahre  in  früheren  Stellen 

miteingerechnet,  werden. 

11)  Die  ordentlichen  Professoren  der  Section  der  Rechtskunde  insl»»v>n 

dere  bilden  ein  Spruch-Collegium  über  auswärts  eingesendete  -Vfu. 

wegen  dessen  die  näheren  Verfügungen  ihnen  noch  besond. rs  zn 

gehen  werden. 

12)  In  der  Kirche  der  vormaligen  Benedictiner-Abtey  zu  St.  Stephan 

soll  für  die  Universität  sowohl,  als  das  Militär  und  die  übrigen 

protestantischen  Einwohner  der  Stadt,  ein  eigener  Protestantin  I^r 

Gottesdienst  eingerichtet  werden.  Für  diese,  sowie  für  die  katho- 

lische Universitätskirche ,  soll  ein  geschickter  Prediger  mit  Rück- 

sicht auf  den  Gottesdienst  für  die  Academiker  angeordnet  w»  rdm. 

zu  welchem  diese  einzuladen,  aber  nicht  zu  zwingen  sind.  AD* 

bisher  bestandenen  Nebenandachten ,  Congregationen,  Sodalität^a 

unter  den  Studierenden  der  Universität  sollen  in  Zukunft  aufhören. 

13)  Allgemeine  Rechte  der  Professoren  sind  folgende: 

a)  sie  stehen  in  Justiz-  und  Poiizey  -  Sachen  unter  demselben 

Foro,  unter  welchem  alle  Collegial- Räthe  stehen,  mit  -lenen 

sie  gleichen  Rang  haben: 

b)  den  ordentlichen  Lehrern  ist  der  Rang  eines  wirklichen 

Raths  ertheilt,  und  allen  Angehörigen  der  Universität  ist 

das  Tragen  der  für  die  Universität  Landshut  vorg^schri« -he«,  n 

Uniform,  nach  ihren  Graden  verstattet; 

C)  sämmtliche  Professoren  gemessen  die  Rechte  und  Vortheil* 

der  übrigen  Staatsdiener,  und  insbesondere  die  der  Pension»* 

für  die  Wittwen  und  Waisen,  wobey  im  Allgemeinen  ier 

Massstab  des  Gehalts  als  der  richtigste  angenommen  — 

weitere  Regulirung  und  Bestimmung  der  Summe  aber  bii  am" 
ein  hierüber  erstattetes  näheres  Gutachten  ausgesetzt  wird. 
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14)  Die  academische  Gerichtsbarkeit  betreffend,  ist  folgendes  festgesetzt : 

a)  In  Civil-  und  Polizey  Sachen  steht  sie  dein  acadeiniseheii 

Senat  über  alle  Academiker  zu,  ohne  sieh  wie  bisher  auf  die 

Gradnirten,  die  noch  keine  besondere  Anstellung'  haben,  aber 

auch  nicht  mehr  frequentiren,  noch  auf  diejenigen  Individuen 

zu  erstrecken,  welche  bürgerliche  Gewerbe  treiben  und  sonst 

als  Universität* -Angehörige  betrachtet  wurden,  als  Buch- 

händler, Buchdrucker,  Buchbinder  etc.,  welche  der  städtischen 

Obrigkeit  untergeben  werden.  In  unwichtigem  Händeln  ent- 

scheidet der  Proreetor,  dem  der  Fiscal  zur  Hand  ist,  welchem 

er  auch  einzelne  Untersuchungen  auftragen  kann.  In  solchen, 

die  vor  den  akademischen  Senat  gebracht  werden,  hat  vor- 

züglich der  Fiscal  zu  referiren.  Wichtige  oder  verwickelte 

Fälle  sollen  zur  Aburtheilung  dein  Sprueh-Collegium  über- 

tragen, jedoch  soll  das  Urtheil  durch  den  Prorector  im  Namen 

des  academischen  Senats  pnblicirt  werden. 

b)  In  Gerichtssachen  wird  von  dem  academischen  Senat  an  das 

höhere  Justiztribunal  in  zweyter  Instanz  appellirt. 

c)  In  peinlichen  Fällen  hat  der  academische  Senat  die  erste  In- 

firmation  ;  sobald  sich  aber  aus  dieser  ergiebt,  dass  der  Fall 

zur  peinlichen  Gerichtsbarkeit  geeignet  ist,  so  soll  die  weitere 

Verhandlung  und  Aburtheilung  einer  solchen  Sache  dem  ge- 

wöhnlichen peinlichen  Gericht  übergeben  und  der  Inquisit 

dahin  abgeliefert  werden. 

d)  Im  Uebrigen  hat  sich  der  academische  Senat  nicht  als  eine 

blosse  Obrigkeit  zu  betrachten,  sondern  zugleich  als  Stell- 

vertreter der  Eltern  das  Beste  der  Academiker  zu  besorgen. 

Vorzüglich  soll  er  eine  genaue  Aufmerksamkeit  auf  das 

Schulden wesen  der  Academiker  richten,  den  Strafen  freund 

schaftliche  Warnungen  vorausgehen  lassen,  Vormünder  und 

Eltern  über  das  Betragen  ihrer  Söhne  und  respective  Pflege 

befohlenen  benachrichtigen,  damit  sie  sich  mit  ihm  zur 

Besserung  derselben  vereinigen. 

15)  Das  Verhältnis«  zu  der  allgemeinen  Polizey  betreffend,  so  sind 

aj  das  Militär  sowohl  als  die  städtischen  Obrigkeiten  angewiesen, 

dem  academischen  Senat  in  seiner  Sorge  für  Erhaltung  der 

academischen  Oisciplin,  Ruhe,  Ordnung  und  Sicherheit  den 

kräftigsten  Beystand  zu  leisten,  wesshalb  und  um  die  Schritte 

der   Polizey    zum  Nutzen    der  Academie    unmittelbarer  zu 
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leiten,  der  städtischen  Polizey-Commission  allezeit  eiu  Mitglied 

des  academischen  Senats  beysitzen  soll ; 

b)  dagegen  haben  die  Academiker  die  allgemeinen  Polizeygesetze, 

da  sie  für  Stadt  und  Universität  gemeinschaftlich  sind,  am* 

pünktlichste  zu  beobachten,  und  besonders  der  Polizeywach»- 

die  gebührende  Achtung  und  Folge  zu  leisten.  Wird  von 

ihnen  dagegen  gehandelt,  so  ist  die  Polizeywache  berechtigt) 

nach  vorgegangener  unwirksamer  Warnung  dieselben  zu 

arretiren :  sie  sollen  aber  sonach  zur  weitern  Untersuchwc 

und  Bestrafung  an  die  academische  Obrigkeit  ab<reliefrrt 
werden ; 

c)  ausser  dem  academischen  Senat  soll  besonders  der  allgr- 

meinen  Polizey-Commission  zur  Pflicht  gemacht  werden,  aui 

Kost-  und  Hauswirthe  dergestalt  zu  wachen,  dass  durch  die- 

selben nicht  zum  sittlichen  Verderben  der  Academiker  bei- 

getragen werde:  dieser  aber  insbesondere  wird  auferlegt,  für 

Miethe  und  gute  Kosthäuser  zu  sorgen.  Eine  besondere  Perm 

wird  bestellt  werden,  an  die  Fremde  wegen  Kost  und  ̂ aartirr 

sich  wenden  können,  und  die  im  Lections-(  atalog  angezeigt 
wird. 

Da  in  Rücksicht  der  Vorlesungen  nach  dem  Vorgang  und  der  Kr 

fahrung  der  berühmtesten  Universitäten  als  das  Zweekmässigste  be- 

funden worden,  dass  Honorarieu  nach  einem  Massstab,  welcher  d^n 

Professoren  noch  insbesondere  zugehen  wird,  Statt  rinden  sollen, 

so  wird  die  Entrichtung  derselben  gleichfalls  als  ein  Gegenstand 

der  academischen  Polizey  betrachtet,  und  demnach  festgesetzt: 

a)  Die  Honorarieu  werden  vor  dem  Anfang  der  Vorlesungen 

entweder  an  den  Lehrer  selbst,  oder  an  eine  Person,  dir  »t 

dazu  autorisiren  wird,  gegen  einen  Belegschein  entrichtet. 

b)  Um  den  Lehrer  in  den  Stand  zu  setzen,  die  nöthigen  Zeug 

nisse  auszustellen,  haben  sich  die  Zuhörer  jedesmal  acht  Tag*- 

nach  dem  Anfang  des  Collegiums  auf  einem  dazu  bestimmte 

Zettel  zu  unterzeichnen.  Wer  auf  demselben  uicht  unt^r 

zeichnet  ist,  darf  die  Vorlesungen  nicht  anders  als  in  »*in- 
zelneu  Stunden  besuchen. 

e  t  Wer  unterzeichnet  und  nach  Verfluss  von  6  Wochen  das  ir»-- 

bührende  Honorar  nicht  entrichtet  hat,  wird  einer  risrneß. 

aus  dem  Proreetor,  dem  Fiscal  und  zwey  Mitgliedern  der 

beyden  Hauptclassen  bestehenden  Commission  angezeigt,  welche 
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dann  weiter  für  die  Herbeysehaffnng  desselben  Massregeln  zu 

nehmen  hat.    Wobey  jedoch 

d>  verordnet  wird,  dass,  da  diese  Veranstaltungen  vorzüglich 

auch  zur  Beruhigung  der  Kitern  über  Verwendung  des  ihren 

Söhnen  anvertrauten  Geldes  zur  V  erschaffung  des  erforder- 

lichen Unterrichts  nöthig  gefunden  worden  sind,  alle  Söhne 

unbemittelter  Eltern,  welche  durch  obrigkeitliche  Zeugnisse 

beweisen,  dass  sie  das  hinreichende  Vermögen  nicht  besitzen, 

die  Kosten  des  academischen  Aufenthalts  ganz  zu  bestreiten, 

eben  so  wie  alle  Stipendiaten,  freyeu  Unterricht  gemessen 

sollen. 

17)  Die  Statuten  der  Universität,  so  wie  die  Privilegien  derselben, 

sollen  revidirt  werden,  damit  sie  in  die  gegenwärtige  neue  Ein- 

richtung und  in  das  übrige  Regierungssystem  der  Baierischeil 

Staaten  einpassen.  Die  revidirten  werden  dann  weiter  durch  die 

Obercuratel  zur  höchsten  Hinsicht  und  Bestätigung  eingesendet. 

lHi  Das  Universitäts-Archiv  und  rospective  Registratur  ist  dem  Seeretilr 

unter  der  Aufsicht  eines  Mitglieds  des  Senats  untergeben. 

Den  vorstehenden  höchsten  Verfügungen  gemäss  wird  der  unter- 

fertigte ausserordentliche  General  -  Commissär  die  Universität  in  dem 

laufenden  Monat  installiren,  worauf  die  Vorlesungen  nach  dem  zuvor 

entworfenen  Lehrplane  ihren  ungesäumten  Fortgang  halten,  und  zur  Voll- 

ziehung der  übrigen  Verbesserungen,  so  wie  zur  Einberufung  der  noch 

erforderlichen  Lehrer  die  Einleitung  so  schnell  als  möglich  getroffen  wird. 

Die  höchsten  Verfügungen  in  Betreff  der  künftigen  Administration 

der  Universität  behält  sich  derselbe  vor,  demnächst  und  dann  weiter  bis 

zur  gänzlichen  Vollführung  ins  Werk  zu  setzen. 

Bamberg  am  11.  November  1803.  4 

Churfürstlich  Fränkisches  General  Land  Commissariat. 

Graf  von  Thürheim. 

Bleiter,  Secretär. 

Eine  gleichzeitige  Abschrift  im  Liber  divers,  form.  Maximil.  (nr.  <>7) 

S.  «0—90. 

Ein  Abdruck  im  Reiriermifrsblatt  für  die  Chnrpfalz  -  baierischen 

Fürstonthnmcr  in  Franken  vom  .1.  \mi  S.  289—298  und  bei  Unland  L  c. 

S.  29-  40. 

GMCblcht«  ■lor  rnivrrsitat  Wirzl.ur>;.  liaml. 
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Anhang. 

Um  die  in  der  Verordnung  vom  11.  d.  M.  bekannt  gemachte  Or^anisitioii 

der  J  u  1  i  u  s  -  M  a  x  i  in  i  1  i  a  u  s  -  U  n  i  v  e  r  s  i  t  ä  t  zu  Wiirzburg  alsbald  in  (lang  n 

setzen,  werden  von  dem  General  Land  Commissariat,  als  von  S  r.  Chnr  fürst  L 

Durchlauf  lit  zu  der  ersten  Initiative  beauftragten  Obercuratel,  die  künftig 

Behörden  dieser  hohen  irchule,  wie  hier  folgt,  ernennt  und  besetzt 

I.  Zum  Prorektor  der  gesammten  Universität  wird  hiemit  bestimmt  der  öffent- 
liche ordentliche  Lehrer  der  Rechtskunde  I)r.  Sa  m  ha b  er. 

II.  Den  .Senat  werden  folgende  Glieder  bilden: 

1)  Aus  derClasse  der  philosophischen  Wissenschaften  —  Professor  S  c  h  e  11  i  q?. 

2)  Aus  derClasse  der  Geschichte,  Hilfswissenschaften  und  Litteratar  —  Pro- 
fessor Bönike. 

3)  Aus  der  Classe  der  Gottesgelehrtheit  —  Professor  und  Consistorialratii 
Paula  b. 

4)  Aus  der  istaatswirthschaftlichen  Classe  —  Professor  Hehr. 

5)  Aus  der  Classe  der  Rcchtskuude  —  Professor  Hufeland. 

6)  Als  Fiscal  —  Professor  Kleinschrod. 

7)  Aus  der  Classe  der  Heilkunde  —  Professor  Thoraann. 

Für  die  Classe  der  mathematischen  und  physicalischen,  so  wie  der  schön.3 

Wissenschaften,  werden  bis  zu  ihrer  noch  rückstandigen  Ergänzung  die  weiterm 

Ernennungen  vor  der  Hand  vorbehalten. 

Hamberg  am  18.  November  1803. 

Chnrfürstlich  Fränkisches  General  Land  Commissariat. 

Graf  von  Thürheim. 

Bleiter.  Secretar 

Ein  Abdruck  im  Regierungsblatt  für  die  Churpfalz-baierischen  Fürst« 
thümer  in  Franken  vom  Jahre  1803  S.  304  und  bei  Ruland  1.  c.  S.  4'». 

Nr.  182. 

Bescript  des  churfürstlich  Fraenk.  General-  Landes-  Commissariat' s. 

die  Auflösung  des  adeligen  Seminars  betreffend. 

1803,  7.  November.  Bamberg. 

Vermöge  eines   soeben   dem    unterzeichneten  General  -  Commis^v  r 

eingekommenen  hoechsten  Reskriptes  haben  Seine  ehurfürstliehe  Durch 

laucht   gnaedigst  beschlossen,  dass   das  bisherige  adelige  Seminar  in 

Warzburg  unter  nachstehenden  naeheren  Bestimmungen  aufgelöst  werd^rj 

solle.     Die  huldreichste  Intention   gehet  naemlich  dahin,  dass  künftig 

statt  jener  Stiftung  12  Stipendien,  6  für  Civil-  und  6  für  Militaer 

erziehung   errichtet    werden    sollen.     Jedes    Civilstipendium    wird  auf 

350  Gulden  und  jedes  Militaerstipendium  auf  300  Gulden  festgesetzt 

Die  C'ivilstipendien  sind  für  die  Söhne  armer  angesessener  Adeligen  and 

Digitized  by  Google 



Crk.  Nr.  182  (1808). 

483 

unbemittelter  Staatsdiener,  vorzüglich  für  Waisen:  die  Militaerstipendien 

aber  für  Sühne  unbemittelter  Uftiziere,  vorzüglich  für  Waisen,  solcher, 

deren  V'ftter  im  Dienste  geblieben  sind  oder  auf  andere  Art  sich  darin 
ausgezeichnet  haben.  In  der  Concurrenz  sollen  allzeit  die  .Söhne  des 

Fraeiikischen  Adels  und  resp.  Staatsdiener  der  Fraenkischen  Adeligen 

und  Offiziere  den  Vorzug  haben.  Hie  Militaerstipendiaten  sollen  für  das 

ihnen  ausgesetzte  Stipendium  in  der  churfürstlichen  Militaeracademie  bis 

zum  Eintritte  in  den  Militaerdienst  erzogen  und  gebildet  werden.  Die 

Stiftung  soll  unter  dem  Namen  des  ursprünglichen  Stifters  und  unter 

Pr<>te(  tion  des  jedesmal  regierenden  Fürsten  fortgesetzt  werden.  Bei 

der  L'niversitaet  soll  eine  eigene  Kechnung  darüber  geführt  und  einem 
Professor  aufgetragen  werden,  über  die  sittliche  Aufführung  und  die 

Studienleitun<r  der  Civilstipendiaten  zu  wachen,  und,  wenn  sie  keine 

Kitern  haben,  für  Unterkunft  in  austaendigen  Kosthaeusern  zu  sorgen. 

Für  die  Militaerstipendiaten  wird  diese  Sorgfalt  von  unserer  churfürst- 

lichen Militaerakademie  übernommen. 

Den  19  jungen  Leuten,  welche  gegenwaertig  schon  angenommen 

rilid,  soll  für  die  durch  die  Gesetze  des  Institutes  bestimmte  Aufenthalts- 

zeit ein  jaehrliches  Stipendium  Von  350  Gulden  Rh.  verabreichet  werden, 

l  ud  denjenigen,  welche  in  die  Militaerdienst«*  eintreten  wollen,  wird  die 

Aufnahme  in  die  Militaerakademie  gegen  den  Rezug  ihres  Stipendiums 

verstattet. 

Keinem  Stipendiaten  ist  es  erlaubt .  sein  Stipendium  anderswo ,  als 

zu  Würzburg  oder  in  der  Militaeracademie  zu  verzehren.  Die  bei  diesem 

Institute  zu  Dienstleistungen  angestellt  gewesenen  Individuen  sollen 

anderswo  versorget  werden,  bis  wohin  ihnen  der  bisher  gezogene  Gehalt 

nebst  einem  billigen  Ersatz  für  die  genossene  Verpflegung  zugelassen  wird. 

Diese  höchste  Kntschliessung  wird  dem  Regens  Dr.  Eyrioh  hier- 

durch zu  dem  Ende  eröffnet .  um  den  Aeltern  der  in  dem  aufgelösten 

Seminar  befindlichen  Eleven  das  Nöthige  hievon  in  der  Absicht  bekannt 

zu  machen,  damit  dieselben  für  die  Zukunft  die  erforderlichen  Massregeln 

bey  Zeiten  zu  treffen  vermoegen.    Ramberg  den  7.  des  Novemb.  1803. 

(  hurfürstlich  -  Fraenkisches  General  -  Landes -<  ommissariat. 

Grtf  von  Thürheim. 
Stürmer. 

Kiue  Abschrift  im  Kopeibuch  nr.  10  ("CXLYI.  Lit.  K  1T7«>  g.  367. 
Eiu  Alxlruck  bei  Johanues,  Dr.  Michael,  Materialien  zur  fränkUch- 

»ürzbnr^clu-n  Geschichte  I.  B«kh.  S.  140^142. 
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ä. 

Allgemeine  akademische  Statuten  für  die  Churfürstlieh  Pfalzbaierischc 

Julius-Maximilians-  Universität  zu  Würzburg. 

1805,  2.  Mau  Wirzburg. 

Die  nach  Maasgabe  des  Zeitbedürfnisses  und  der  durch  da«  höctate 

Organisations-Rescript  vom  3.  November  1803  begründeten  Verhältnis 

nunmehr  revidirten  und  von  Sr.  Churfürstlichen  Durchlaucht  genehmigu-n 

Statuten  für  die  Universität  Würzburg-  werden  nachstehend  den  sämmt- 

liehen  Akademikern,  welchen  einzeln  bey  ihrer  Immatrikulation  jedesmal 

ein  Exemplar  zugestellt  werden  soll,  zur  Wissenschaft  und  genauesten 

Xachachtung  bekannt  gemacht. 

Würzburg  den  2.  Mai  1805. 

Churfürstlieh  Fritnkisches  Goneral-Land-Commissariat . 

Graf  von  Thürheim. 

Stürmer. 

I.  Titel. 

Von  der  Aufnahme  der  Candida  ten  zur  Universität,  und 

den  Bedingungen  dieser  Aufnahme. 

§  1. 
Der  Akt  der  Aufnahme  zum  akademischen  Bürger  an  der  Uni- 

versität ist  die  Immatriculirung  und  ohne  sie  kann  Niemand  auf  drn 

Charakter  eines  solchen,  und  irgend  einen  der  davon  abhängigen  Vur 

theile,  Anspruch  machen.  Jeder  demnach,  ohne  Ausnahme,  er  sei  Inn 

oder  Ausländer,  auf  irgend  einer  andern  Universität  bereits  immatrieulirt. 

auch  promovirt,  oder  nicht,  welcher  an  den  Anstalten  und  Privilegien  der 

hiesigen  Universitiit  Antheil  nehmen  will,  ist  unnachlässlich  verbunden, 

sich  dahier  immatrikuliren  zu  lassen. 

S  2. 
Doch  kann  nicht  jeder  ohne  alle  Beschränkung-,  immatri<  uliret  zn 

werden  sich  versprechen,  sondern,  da  der  eigentliche  Zweck  der  Uni- 

versitäten in  Bewürkung  der  höheren  sittlichen  und  geistigen  Üildur  - 

ihrer  Glieder  besteht,  dessen  Erreichung  aber  schon  einige  Fortschritt»- 

Ln  dieser  zweifachen  Hinsicht  voraussetzt,  nur  derjenige,  der  sich  üb-r 

den  Besitz  der  zu  den  akademischen  Studien  erforderlichen  Vorkenntnis^, 

so  wie  über  die  sittliche  Güte  Beines  Betragens  durch  gültige  Zeugnis 

auszuweisen  vermag. 
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§  3. 
Dem  zu  Folge  hat  sieh  a)  der  Innländer,  der  zur  Universität 

übergehen  will,  mit  Zeugnissen  der  Absolution  des  vollständigen  Cursus 

au  einem  churfürstlichen  Gymnasium  oder  Lycüum,  welche  sowohl  die 

Reifheit  seiner  Vorkenntnisse  als  die  Sittlichkeit  seines  Charakters  be- 

zeugen, b)  der  Ausländer  mit  Zeugnissen  derselben  Art  aus  seinem 

Vaterlande  zu  versehen,  und  zwar  der  erstere  binnen  den  letzten  8  Tagen 

vor  dem  Eintritte  des  für  ihn  ersten  Semesters  an  der  Universität,  der 

letztere  aber  binnen  den  ersten  8  Tagen  seines  Hierseyns,  bei  dem 

Rektor  der  Universität  zu  melden,  und  um  die  Immatriculation  nachzu 

Wichen,  welche  ihm,  jedoch  nur  unter  Voraussetzung  der  Zulänglichkeit 

seiner  Zeugnisse,  und  gegen  Ausstellung  eines  Reverses  über  Nichttheil- 

nahme  an  geheimen  Gesellschaften,  sogleich  ertheilt  werden  wird. 

§  4. Kinem  solchen,  besonders  Innländer.  der  sich  nicht  über  ein  voll- 

ständiges Gymnasiums  respee.  Lycäums  Studium  ausweisst,  kann  Aus- 
nahmsweise nur  alsdann  die  Immatriculation  zu  Theile  werden,  wenn 

♦  r  nicht  die  Absicht  hat,  einem  rollständigen  akademischen  Studium,  wie 

solches  zur  Ausübung  einer  bestimmten  Funktion  im  Staate  erfordert 

wird,  sich  zu  widmen,  sondern  nur  einzelne  Vorlesungen  zu  einem  be 

sondern  Zwecke  besuchen  will,  und  sich  über  die  Uebereinstimmung 

seiner  Eltern  oder  Vormünder  mit  dieser  seiner  Absicht  hinreichend  le- 

gitimiren  kann. 

8  5. Um  sich  der  Erfüllung  dieser  Verbindlichkeit  in  Hinsicht  auf  die 

Immatriculation  zu  vergewissern,    ist  es  jedem  Lehrer  zur  strengsten 

Pflicht  gemacht,  keinem  den  Zutritt  zu  seinen  Vorlesungen  zu  gestatten. 

der  nicht  zuvor  seinen  Immatriculatiotisschcin  ihm  vorgezeigt  hat,  und 

jedem,  der  sich  mit  Umgehung  dessen  in  seine  Vorlesungen  etwa  ein  - » 

geschlichen  haben  sollte,  unverzüglich  dem  Rektor  anzuzeigen. 

§  6. Diejenigen,  welche,  dieser  Verordnung  zuwider,  binnen  den  ersten 

8  Tagen  ihre«  Hierseyns  sich  nicht  immatricuHren  Hessen,  haben  zuver 

lässig  zu  gewärtigen,  dass  sie  der  städtischen  Polizevlxhörde  besonders 

werden  angezeigt  werden,  um  auf  sie.  als  auf  Leute,  die  sich  über  einen 

bestimmten  Zweck  ihres  Aufenthaltes  dahier  nicht  ausgewiesen  haben, 

ein  vorzüglich  wachsames  Auge  zu  Hebten  und  erforderlichen  Falls  die- 

selben ans  der  Stadt  hinwegzuweisen. 
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§  7. 
Die  Iminatriculation  ertheilet  dem  Neiimatrikulirten  das  akademis-V 

Bürgerrecht,  und  einen  befreyteu  Gerichtsstand,  verbindet  ihn  aber  aatb 

zur  unverbrüchlichen  Befolgung  dieser  ihm  eingehändigten  akademis*  h-: 

Gesetze. 

§  H. 
Diese  Würknng  der  Iminatriculation  dauert  so  lange,  als  <!•>. 

Matrieulirte  würklieh  Vorlesungen  an  der  Universität  besucht,  oder  si<b 

zum  Erwerbe  eines  akademischen  Grades  ernstlieh  vorbereitet,  welcher 

letztere  Grund  jedoch  nicht  länger  als  ein  Jahr  nach  geendiglem  rV 

suche  der  Vorlesungen  würksam  bleibt. 

g 

Wer  die  Universität  in  der  Absicht,  sich  gänzlich  von  ihr  zn 

trennen,  verlässt.  und  etwa  in  der  Folge  dahin  zurückkehrt,  um  ferner 

Vorlesungen  zu  besuchen,  oder  einen  akademischen  Grad  zu  nehmen,  i*' 

verbunden,  seine  Iminatriculation  bey  dem  Kector  erneuern  zu  lassen, 

und  sich  mit  dessen  Bescheinigung  bey  seinen  Lehrern  auszuweisen. 

II.  Titel. 

B  e  s  t  i  m m u  n  g   de r   a  k  a d  e m i s c h  e n   B  e h  ö r  d en.   u  n  d   d  e s  V r  r 

hältnisses  der  Akademiker  zu  andern  Staatsbehörden 

£  1. 
Damit  Akademiker  dein  Zwecke  ihres  Daseyns  an  der  Universität 

um  so  ungestörter  entsprechen  können,  hat  der  Staat  die  «ranze  L'iru.u 

der  Sitten  und  des  Unterrichts  derselben  unter  unmittelbarer  höchster 

Autsicht  der  Ober-Studien  Curatel,  dem  gesammten  Corps  der  I»r«.tV  —  -m 

übertragen,  und  zur  zweckyem.'issen  Führung  dieser  Leitung  den  anter 

dem  Vorsitze  eines  Kektors  constituirt<m  akademischen  Senat,  als  Ji- 

unmittelbare  Behörde  der  Akademiker,  onranisirt. 

§  2. 
Diese  Behörde  ist  zu  allem  dem  berechtiget,  was  zur  pünktlichiM 

Erfüllung  der  ihr  übertragenen  Funktionen,  als  Mittel  zum  Zwecke,  rr 

forderlich  ist:  diese  ihr  übertragenen  Funktionen  aber  besteheu  -L*rir 

die  besondere  Aufsieht  über  die  Studien  und  Sittlichkeit  der  Aka-lnnik^r 

über  die  Beobachtung  der  vorgeschriebenen  Gesetze  und  der  akademische 

Disciplin  zu  führen,  zur  Entdeckung  und  Entfernung  der  Stör-r  Ar 

öffentlichen  Rohe,  und  der  Yerderber  ihrer  Mitstndierendeii  ein  >:•'.* 

wachsames  Auge  zu  haben,  und  zu  der  äussern  und  gesellschattli«  Leo 

Bildung  der  Studierenden  nach  Möglichkeit  mitzuwirken. 
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$  3. Jeder  Akademiker  unterwirft  sieh  durch  seine  Iininatriculatiou  dieser 

Behörde,  und.  so  wie  er  durch  jene  das  Recht  erwirbt.  gejreu  jede 

Störung  seines  rechtmässigen  Daseyns  auf  der  Universität  geschützt  zu 

werden,  und  an  allen  den  so  zahlreich  eröffneten  Unterriehtsanstalten 

Theil  zu  nehmen,  so  nimmt  er  auch  durch  sie  die  Pflicht  auf  sich,  den 

Befehlen  und  Anordnungen  der  akademischen  Behörde  unverwei-rerliche 

Folge  zu  leisten. 

$  4. 
Demnach  sind  alle  Akademiker  verpflichtet,  jedem  Lehrer  an  der 

Universität  als  solchem,  und  respektive  als  ihrem  Oheren  die  gebührende 

Ehrerbietung  zu  beweisen,  auf  jede  Vorrufung  vor  der  akademischen  Be- 

hörde ungesäumt  zu  erscheinen,  diesen  allgemeinen  sowohl  als  andern 

besonders  getroffenen  Anordnungen  zu  irehorchen.  und  sich  aller  Selbst  - 

hülfe  untereinander  sowohl,  als  gegen  Nichtakademiker,  Vorzüglich  aber 

gegen  akademische  Vorgesetzte,  zu  enthalten. 

Glaubt  sich  ein  Akademiker  beleidigt.  ..der  sich  gegen  wen  immer 

mit  Beeilte  beschweren  zu  können,  so  hat  er  seine  Beschwerde  bey  dem 

rniversitäts-Fiskale  anzubringen,  welcher  ihn  ex  officio  entweder  durch 

Vorschreiben,  oder  auf  eine  andere  geeignete  Weise  zu  vertreten  schuldig 

seyn  soll.  Aus  Beleidigungen  Einzelner  aber  gemeinschaftliche  Sache 

zu  inachen,  ist  bei  empfindlicher  Strafe  verboten. 

$  6. 
Jeder  Akademiker  also  auch  der  Ausländer  während  seines  Auf- 

enthaltes au  der  Universität  .  ist  gleich  andern  Staatsbürgern  den  all- 

gemeinen Civil  und  Criminal  Gesetzen  unterworfen,  und  insbesondere  den 

allgemeinen  I'ollzey- Verordnungen  gleich  andern  Bewohnern  der  Univer- 

sität* Stadt  sich  zu  fügen  verbunden. 

i  7. 
Keiner  s.,11  sich  also  irgend  eine  Widersetzlichkeit  gegen  die. 

welche  mit  der  Vollziehung  der  öffentlichen  Anordnungen  beauftragt 

sind,  zu  Schulden  kommen  lassen;  und  jeder  wird  nachdrücklich  gewarnt, 

sich  insbesondere  gegen  l'elizey- Wachen ,  Patrouillen,  und  überhaupt 

gegen  das  Militär  auf  eine  Art  zu  betragen,  welche  jeder  MNshelligkfit 

Vorzubeugen  im  Stande  ist. 

i  H. 
Verhaftnehmungen,  sie  seien  durch  eigene  Schuld  veranlasst  oder 

nicht,  haben  sich  die  Akademiker  ohne  wörtliche  oder  thatliche  Wider- 
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setzlichkeit  zu  fügen,  sodann  die  obrigkeitliche  Entscheidung  der  Sach»* 

selbst  ruhig:  zu  erwarten. 

S  9. 
Der  Reetor  ist  diejenige  Person,  bey  der  alles,  was  an  den  aka- 

demischen Senat  gelungen  soll,  zu  übergeben  oder  anzubringen  ist. 

III.  Titel. 

Beso  n  d  e  r  e  akademische  P  o  l  i  z  e  y-G  e  s  e  t  z  e. 

S  1. Akademiker,  welche  nicht  bey  ihren  Aeltern  in  der  l'nhvrsitlt* 
Stadt  wohnen,  sind  verbunden,  in  kürzester  Zeitfrist  nach  ihrer  Ankunft 

eine  Privat wohnung  zu  miethen  und  dies»',  sowie  ihre  etwa  mitgebrachten 

Begleiter  und  Diener,  nicht  minder  die  mit  ihren  Wohnuniren  oder  <Hi 

letztern  etwa  vorgenommenen  Veränderungen  bey  Gelegenheit  ihrer  lue 

niatriculation,  und  jeden  eingetretenen  Fall  der  letztern  Art,  dem  Uni- 

versitäts-Pedelle sogleich  anzuzeigen. 

ü  2. 
Dem  Rektor  steht  die  Refngniss  zu,  Kost-  und  Wohnhäuser,  welch»- 

verdächtig,  oder  den  guten  Sitten  offenbar  nachtheilig,  od»  r  wegen  V»r- 

führung  gefährlich  sind,  den  Akademikern  zu  verbieten,  und  n&cfa  Maß- 

gabe der  Umstände  die  mit  dergleichen  Kostgebern  und  Zimmervermietli>ni 

geschlossenen  Kontrakte  aufzuheben. 

§  8. 
Verboten  sind  den  Akademikern  : 

aj  Verletzungen  der  Proclame,  oder  unehrerbietiger  <"»ffentlkher 
Tadel  derselben ; 

b)  Anheftung  von  Anschlägen,  welche  dem  rniversitäts-Vorstaii-i» 

nicht  vorgewiesen,  und  von  diesem  authorisirt  worden  sind  : 

ci  Alle  Arten  geheimer  oder  auch  öffentlicher  der  Curatel  m>ht 

angezeigter  und  von  ihr  gebilligter  Verbindungen  untereinander,  mit  im1»t 

ohne  äussere  Auszeichnungen: 

d)  Resondere  Spiel-  oder  Trinkgelage: 

e)  Zusammenrottungen,  sowohl  bey  Tage  als  zur  N'acliUzeit.  n<»  h 

mehr  Tumulte  mit  Störung  öffentlicher  Ruhe,  oder  mit  Heleidisrung  »-in 

zelner  ruhiger  Bürger,  oder  gar  öffentlicher  Personen  verbanden: 

fi  Das  Verbleiben  in  den  öffentlichen  Häusern  über  <Hr  von  «1-r 

Polizey  bestimmte  Stunde: 

g»  Alles  Tragen  von  Waffen  irgend  einer  Art.  inshesoudtt»  J  r 

Degen-  und  Knotenstöcke; 
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hi  Alles   Tragen    färbiger  Cukardcn,   der  Cordons,   Masken  und 

landesherrlich  nicht  bewilligter  Uniformen ; 

i)  Alles  Fischen,  Jagen  und  Schiessen ; 

k)  Das  Halten  öffentlicher  Nachtmusiken  und  Umzüge,  wenn  nicht 

bey  der  churfürstlichen  Polizey  Direktion  sowohl  als  auch  bey  dem 

ehnrfurstlichen  Stadt  -  Commandanten  zuvor  die  Anzeige  davon  ge- 

schehen ist; 

Ii  Leichenbegleitungen  mit  Versäumung  der  Vorlesungen,  mit  über- 

flüssigem Aufwände  und  Grabmusiken,  ohne  besondere  Krlauhuiss : 

mi  Das  Tiesuchen  im  Gefängnisse  sich  befindender  Akademiker: 

in  Das  zahlreiche  Begleiten  abziehender  Akademiker  zu  Wagen 

und  Pferde; 

in  Die  Uebernehmung  von  Schauspieler-Rollen: 

P  Das  Tobackrauchen  auf  öffentlicher  Strasse  und  in  dem  Univer- 

sitäts-Gebäude : 

q)  Das  Halten  und  Mitsichführen  grosser  Hunde: 

r    Oeffentliches  Zanken  oder  Kaufen: 

s    K'eden  und  Handlungen,  welche  für  den  öffentlichen  Peligions- 

Cultus  beleidigend  sind: 

ti  Ausschweifungen  mit  dem  weiblichen  Geschleehtc: 

0)  Verletzungen  der  öffentlichen  Personen  überhaupt  gebührenden 

Achtung. 

Alle  diese  bisher  genannten  und  ihnen  ähnliche  Handlungen  sind 

den  Akademikern,  als  ihrem  Berufe  und  Stande  gleich  widersprechend, 

unter  den  strengsten  (im  IV.  Titel  bestimmten,)  Strafen  verboten,  welche 

ausM-r  der  Verurtheihmg  zum  Krsatze  des  etwa  gestifteten  Schadens, 

und  der  erforderlichen  Genuirthuung.  zwar  vorzüglich  gegen  die  Urheber, 

aber  auch  verhältnismässig  gegen  alle  freywillige  Theilnehmer,  .wovon 

in  A»is<humr  des  St  hadensersatzes  jeder  in  solidum  zuhalten  hat  i  werden 

verhängt  werden. 

*  4. Nebstdem  werden  and  nie  h  ihn  Akademikern  die  durch  die  allge- 

meinen Polizey-Gesctze  schon  verbotenen  Hazardspiele,  was  für  einen 

Namen  sie  immer  haben  mögen,  aus  ganz  besonder«  Ursachen,  als  vor- 

zügliche Gelegenheit  zum  Schuldenmachen  and  Zeitverderben,  aufs  aller- 

stretigste  verboten. 

><  •')• 
Wer  bey  einem  Hazardspiele  betroffen  worden,  wird  mit  einer 

Kerkerstrafe  von  3  bis  <;  Tagen  belegt  werden.    Macht  er  gar  vom 
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Spielen  Profession,  so  wird  er,  wenn  er  ein  Fremder  ist,  mit  den  o«»u- 

siliu  abeundi  bestraft,  und  wenn  er  ein  Innländer  ist.  von  der  l"niver^it:it 
ausgeschlossen  werden. 

§  6. Man  wird  hauptsächlich  auf  jene  aufmerksam  seyn,  welche  anderen 

zu  solchen  verderblichen  Spielen,  zum  Trinken,  zu  Kauf-  und  Scilla«." T»-y» u 

Gelegenheit  und  Reitze  verschaffen.  Sie  werden  als  schädliche  Yerführ-r 

angesehen,  und  ohne  alle  Rücksicht  auf  Stand  oder  iVrson  zu  AlUr 

Warnung  bestraft  und  fortgeschafft  werden.  Der  Staat  wird  ohnedies 

auch  Bedenken  tragen,  öffentlich  bestraften  Spielern,  Säufern  "<l.i 

Schlägern,  wenn  sie  Landeskinder  sind,  einen  Dienst  oder  ein  Amt  an- 
zuvertrauen. 

$  7. Diesen  ausdrücklichen  Verboten  fügt  mau,  in  der  Krwägnng.  da-* 

die  Akademiker  eine  vorzüglich  gebildete  Classe  von  Menschen  ausmachen 

sollen,  und  zu  künftigen  Staatsbeamten  und  Volkslehrern  bestimmt  sind, 

mit  vollem  Rechte  die  ernstlich  gemeinte  Erinnerung  bey .  da-s  si<  Ii 

Akademiker  nicht  nur  keiner  Vergehungen  gegen  die  Sittengeaet» 

schuldig  machen,  sondern  vielmehr  durch  ein  ihrem  Stand«-  irenu»«» - 

artiges  und  feines  Betragen  auszeichnen:  insbesondere  da*s  si»- 

a)  gegen  Jedermann  freundlich  und  höflich  seyn: 

b»  sich  aller  unanständigen,  lächerlichen  oder  anstößigen  Klei.Kr- 
trachten  enthalten: 

'  c  Gelegenheiten  nnd  Orte,  wo  Verwicklung  in  verdrussige  Häinlel 

wahrscheinlich  ist:  nicht  minder  allen  Umgang  mit  rohen,  ui:>ittli. heu 

und  verdächtigen  Menschen  meiden: 

d  \  Zeit  und  Geld  durch  häufige  und  kostbare  Vergnügung»  !!  ni'hT 

verschwenden :  und  endlich 

ej  auch   an  den  in  den  akademischen  Kirchen  angeordneten  reli- 

giösen  Uebungen    und  moralischen  Vorträgen    nicht   nur   nach  eL-o-r 

Pflicht  und  Ueberzeugung  Theil  nehmen,  sondern  auch  andern  dur<  i: 

Betragen  zum  Muster  werden  möchten. 

8  8. 

.Jeder  Professor  hat  den  Auftrag,  wenn  er  Ausschweifungen  ir^n-1 

einer  Art  von  einem  seiner  Zuhörer  vernimmt,  ihn  durch  väterlich-  Er 

mahnungen  zurecht  zu  weisen:  nnd  dem  Rektor  und  dein  akademUbo 

Senate  liegt  es  insbesondere  ob,  über  das  sittliche  Betragen  der  Ak, 

demiker  zu  wachen,  und  die  fehlenden  zuerst  einzeln,  dann  auch  v-.r  «Ja 

versammelten  Senate  zu  corrigiren.  und  bey  fortgesetzten  Vergebung- n 
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mit  verhaltnissmässigen  Strafen  zu  belegen.  Subjeete,  bey  welchen  diese 

Besserungsmittel  ohne  Würkung  angewendet  worden  sind,  werden  der 

clmrtürst liehen  Universitüts-Curatel  angezeigt  und  von  der  Universität 

nothwendig  entlassen  werden. 

§  9. Da  in  Rücksicht  der  Vorlesungen,  nach  dem  Vorgange  und  der 

Erfahrung  der  berühmtesten  Universitäten,  von  der  Regierung  als  das 

zweckmässigste  befunden  worden,  dass  Honorarieii,  nach  einem  festge- 

setzten Massstabe  statt  haben  sollen,  so  wird  die  Entrichtung  derselben 

gleichfalls  als  ein  Gegenstand  der  akademischen  l'olizey  betrachtet,  und 

demnach  festgesetzt  : 

a)  die  Honorarieii  werden  vor  dem  Anfange  der  Vorlesungen  ent- 

weder an  den  Lehrer  seiht,  oder  an  eine  von  ihm  dazu  autorisirte 

Person,  gegen  einen  Belegschein,  entrichtet : 

b)  um  den  Lehrer  in  den  Staid  zu  setzen,  die  nöthigen  Zeugnisse 

auszustellen,  haben  sich  die  Zuhörer  jedesmal  binnen  den  ersten  8  Tagen 

nach  dem  Anfange  des  Collegiums  auf  einein  dazu  bestimmten  ihnen  vor- 

gelegten Zettel  zu  unterzeichnen.  Wer  auf  demselben  nicht  unter- 

zeichnet ist,  darf  die  Vorlesungen  nicht  anders  als  nur  in  einzelnen 

Stunden  gastweise  besuchen,  und  hat,  wie  sich  von  selbst  versteht, 

keinen  Anspruch  auf  ein  Zeugniss  darüber  zu  machen. 

Uebrigens  erfordert  es  der  Anstand  und  das  eigne  Interesse  des 

Kandidaten  von  seinem  Lehrer  gekannt  zu  seyn,  dass  er  sich  vor  dem 

Anfange  des  Collegiums  bey  seinem  Lehrer  dazu  persönlich  melde: 

c  Wer  unterzeichnet,  und  nach  Ablauf  von  14  Tagen  das  gebühr- 

ende Honorar  nicht  entrichtet  hat,  wird  einer  eigenen,  aus  dem  Rektor, 

dem  Fiskal  und  2  Mitgliedern  aus  den  beyden  Haupt  (  lassen  bestehenden 

Kommission  angezeigt,  welche  dann  weiter  für  die  Herbey  Schaffung  des- 

selben Massregeln  zu  nehmen  hat.     Wobey  jedoch 

d  bemerkt  wird,  dass,  da  diese  Verunstaltungen  vorzüglich  auch 

zur  Beruhigung  der  Eltern  über  Verwendung  des  ihren  Söhnen  anver- 

trauten Geldes  zur  Verschattung  des  erforderlichen  Unterrichts  nÜthig 

gedulden  worden  sind ,  alle  Söhne  unbemittelter  Eltern,  welche  durch 

obrigkeitliche  Zeugnisse  beweisen,  d;iss  sie  das  hinreichende  Vermögen 

nicht  besitzen,  die  Kost-n  des  akademischen  Aufenthaltes  ganz  zu  be- 

streiten, eben  so,  wie  alle  churfürstliche  Stipendiaten,  freyen  rnterrieht 

gemessen  sollen. 

?  10. 

Die  Universitäts-Bibliothek  steht  an  den  im  Vorlescataloge  bestimmten 

Tagen  and  Stunden  dem  Besuche  der  Akademiker  orten:   doch  erfordert 
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die  Natur  der  Sache  ein  durchaus  ruhiges  und  stilles  Betrapen  daselbst. 

Nach  Hause  können  Bücher  aus  derselben  den  Akademikern  nur  ge*reL 

Uebergabe  eines  von  dem  Empfänger  ausgestellten,  und  von  einem  öffent- 

lichen ordentlichen  Lehrer  unterzeichneten  Empfangsscheins  des  bestimmten 

Buches  auf  14  Tage  verabfolget  werden.  Das  Unterschlagen  eines  an» 

der  Universitäts-Bibliothek  entlehnten  Buches  würde,  als  ein  in  k'in^i 

Hinsicht  zu  entschuldigender  Frevel  gegen  jene  grosse  Wohlthat ,  den 

Namen  des  Betrügers  brandmarken,  und  die  verdiente  Strafe  unaus- 

bleiblich zur  Folge  haben. 

IV.  Titel. 

Besondere  Civil-  und  Straf-Gesetze. 

A.  Von  Eheverlöbnissen,    B.  vom  Credit weseu,    C.  vom  Dnel 

liren  der  Akademiker,    I).  von  geheimen  Gesellschaften. 

A.    Von  Eheveiiöbnissen. 

*  L. 
Da  zu  frühe  und  übereilte  Ehe  Verlöbnisse  auf  das  Privatleben  de> 

Akademikers  und  die  Erreichung  seines  Zweckes  den  nachtheiligst*'» 

Einfluss  haben  können,  so  werden  alle  Eheverlöbnisse,  welche  von  den 

Akademikern,  sowohl  einheimischen  als  Fremden,  wenn  sie  auch  mit 

Vorwissen  der  Eltern  oder  Vormünder,  und  unter  den  in  den  Landen- 

gesetzen  vorgeschriebenen  Erfordernissen  abgeschlossen  worden  sind,  oder 

eine  Schwängerung  der  verlobten  Person  erfolgen  sollte,  für  beyderM 

Geschlecht  für  gänzlich  nnkräftig  und  unverbindlich  erklärt,  so.  da- 

unter  keinerley  Vorwand  einige  Klage  weder  auf  die  zu  vollziehend- 

Ehe,  noch  auf  einen  allenfalls  zu  erstattenden  Geldabtrag  Platz  haben  soll. 

§  2 
Im  Gegentheile  aber  sollen  Verführer  unschuldiger  und  schwacher 

Personen  nicht  nur  zur  Kindesnahruug  und  Ersatz  für  die  treschändet- 

Ehre  gemessenst  angehalten  werden,  sondern  man  wird  auch  u 

solche  Vergebungen  mit  scharfer  Ahndung,  auch  mit  Verweisumr  v  :i 

der  Universität  nach  obwaltenden  Umstanden  nachdrucksamst  v»rt;thr  ri 

§  3. Doch  sollen  graduirte  Licentiaten  oder  Doktoren,  wenn  sie  ein 

heimisch  sind,  nach  erhaltener  gelehrten  Würde,  wenn  sie  dann  noch  «»> 

akademische  Bürger  sich  geriren  sollten,  verbindliche  Sponsalien  eimrebea 

können :  Fremde  aber  nur  sodann,  wenn  sie  die  Einwilligung  ihr  r  Elt-n» 

oder  Vormünder  werden  beygebracht  haben. 
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B.   Vom  Creditwesen  der  Akademiker. 

§  4. Damit  dem  Akademiker  weder  einer  Seits  der  nöthige  Credit  für 

nothwendige  Ausgaben  zu  sehr  beschränkt,  noch  andrer  Seits  durch  un- 

bedingten Credit  die  Gelegenheit,  Schulden  zu  machen,  und  die  Bewohner 

der  Universitäts-Stadt  in  Sehaden  zu  bringen,  verschafft  werde,  so  wird 

über  das  Creditwesen  der  Akademiker,  zu  Beschränkung  aller  üblen 

Folgen,  mit  Sonderling  der  verschiedenen  Arten  von  Schulden,  folgendes 

als  Norm  über  Schnldenklagen  gegen  Akademiker  festgesetzt : 

1 i  auf  einige  Arten  von  Schuldforderungen  findet,  als  privilegirten, 

•  1.  r  Credit  unbedingt  : 

2i   auf  andere  nur  bis  auf  eine  bestimmte  Summe: 

3)  auf  noch  andere  gar  nicht  statt. 

ü  •"). 

In  die  Reihe  der  privilegirten  Schulden,  zu  deren  Bezahlung  ihrem 

•ranzen  liquiden  Betrage  nach  die  Akademiker  durch  die  gehörigen 

Hechtsmittel  angehalten  werden  sollen,  gehören  Schulden 

&)  für  Kost,  Wohnung  und  Aufwartgeld; 

b)  die  Honorarien  der  Professoren,  und  für  sonstigen  Unterricht 

in  Wissensehaften,  Sprachen  und  Künsten : 

C)  die  Immatriculations-,  Bibliotheks-  und  andere  rechtmässige 

ffebtthren  der  Universitäts Oftizianten  : 

df  Lohn-  und  Kostgeld  für  die  Bedienten,  die  ein  Akademiker  mit 

Krlaiibniss  der  Kitern  oder  Vormünder  unterhält : 

e     für  den  Arzt  und  Medicamente: 

f  i  für  die  zum  Studier -Curs  nothwendigen  Bücherschulden  dieser 

Alt  können  zwar  früher,  müssen  aber  wenigstens,  und  zwar  die  für 

Kost  und  Wohnung,  vor  dem  Ende  eines  jeden  Quartals,  die  übrigen 

vor  dem  Ende  des  Semesters,  in  welchem  sie  gemacht  worden  sind,  ein- 

creklajrt  werden.  Kein  Ko>t-  oder  llauswirth  ist  demnach  befugt,  einem 

Akademiker  länger  als  auf  ein  Vierteljahr  Credit  zu  geben.  Wer  auf 

längere  Zeit  borgt,  hat  nicht  weiter  eine  Klage,  als  auf  vierteljährigen 

Mit  thzins,  oder  auf  vierteljähriges  Kostgeld. 

i  6. In  die  Klasse  derjenigen  Schulden .  bey  denen  der  Credit  bis  auf 

eine  gewisse  Summe  verstattet  wird,  gehören  Schulden 

a«  für  unmittelbar  ausgenommen«  oder  von  den  sie  verarbeitenden 

Handwerkern  besorgte  Kaufmannswaaren  bis  auf  36  fl.  rhu. : 
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b  i  für  Bücher,  die  zwar  zum  Fache  gehören,  das  Jemand  studieret, 

aber  gerade  nicht  zum  Studier-Cours  nothwendig  sind,  bey  Buchhändlern 

oder  Antiquarien  bis  auf  20  ti.  rhu.; 

c)  für  Buchbinder-,  Schneider-,  Schuhmacher-  und  ander»'  Hanl 

Werksarbeiten  bis  auf  15  fl.  rhu.; 

d)  für  Schreibmaterialien  5  fl.  rhu. : 

e)  für  Wäscherlohn  5  fl.  rhn. : 

f)  für  Frühstück  an  Milch  oder  Caflfee,  Thee  oder  ('hokoladr 
Obst  oder  Brod,  u.  dgl.  bis  auf  6  fl.  rhu. 

Schulden  dieser  Classe  können  zwar  früher,  müssen  aber  spätest-us. 

unter  Verlust  der  Klage ,  am  Ende  des  Semesters,  in  welchem  sie  o-»n 

trahirt  worden  sind,  eingeklagt  werden.  Wer  für  die  benannten  Objekt«» 

einem  Akademiker  über  diese  Summen  borgt ,  hat  nicht  weiter  als  aar 

die  gesetzlich  bestimmte  Summe  eine  Klage. 

§  7. Wenn  jedoch  über  einen  oder  den  andern  der  hier  genannten  Posten 

von  verschiedenen  Gläubigern  verschiedene  Forderungen  gegen  einen  Aka 

demiker  eingeklaget  werden,  so  kann  die  gesetzlich  dabey  bestimmt* 

Summe  für  ein  halbes  Jahr  des  Studier-Curses  nur  ein  einziiresmal  zu- 

gesprochen werden,  und  zwar  ohne  Rücksicht  auf  das  Alter  der  Forderung 

demjenigen  Gläubiger,  der  zuerst  Klage  erhoben  hat.  Weiterhin  sich 

meldende  Gläubiger  der  nemlichen  Art,  deren  Forderungen  in  dem*  Iben 

halben  Jahre  entstanden,  erhalten  entweder  gar  nichts,  oder  nur  soviel, 

als  nach  Befriedigung  des  sich  früher  meldenden  Gläubigers  an  der 

gesetzmässigen  Summe  noch  offen  geblieben. 

§  8. Aus  einer  Kaufmannsschuld  insbesondere  wird  selbst  bis  auf  die 

§  b"  bestimmte  Summe  von  36  fl.  rhn.  eine  Klage  nicht  angenommen 

werden,  wenn  nicht  die  Schuld  dem  Universitäts-Fiscale  zuvor  angezeigt, 

und  von  diesem  in  das  akademische  Schuldenverzeichniss  eingeschrieben 

worden  ist. 

Letzterer  wird  aber  für  ein  halbes  Jahr  nicht  mehr  als  36  fl.  Hin- 

auf den  Namen  des  nemlichen  Akademikers  einzeichnen,  und  daher  im 

Stande  seyn,  jeden  anfragenden  Kaufmann  zu  bescheiden,  ob  für  da>  frag- 

liche halbe  Jahr  die  gesetzliche  Summe  schon  absorbiret  sey.  oder  nicht. 

><  9. 

Gleichwie  es  sich  von  selbst  versteht,  dass  auf  den  Ersatz  de» 

Schadens,  der  durch  unerlaubte  Handlungen  zugefügt   wird,  eiu  roll* 
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Klagrecht  statt  findet,  so  wird  allen  übrigen  Schulden,  den  darüber  ge- 

schlossenen VertrHgen.  mit  was  immer  für  Verstärkungen,  Clausein  oder 

Verzichtleistungen  versehenen  Schuldverschreibungen  oder  auch  Wechsel- 

briefen die  richterliche  Hülfe  versagt  werden:  es  sey  denn,  dass  solche 

Schulden  zur  Bezahlung  der  in  die  erste  und  zweyte  ('lasse  gehörigen 
Schulden  gemacht  und  würklich  verwendet  worden  wären:  als  für  welchen 

Fall  allein  dieselben  gleichen  Vorzug  gemessen  sollen. 

§  10. 
Insbesondere  sind  auch  alle  Verpfändungen  von  Seite  der  Akademiker 

für  ungültig  erklärt,  und  die  Darleiher  und  Pfandnehmer  sollen  nicht  nur 

zur  Zurückgabe  der  empfangenen  Pfänder,  oder,  im  Falle  solche  nicht 

mehr  vorhanden,  ihres  eidlich  zu  erhärtenden  Werthes  gerichtlich  an- 

gehalten, sondern  auch  mit  dem  Verluste  ihrer  Forderung,  und,  nach 

Beschaffenheit  der  Tinstände,  noch  auf  andre  Weise  bestraft  werden. 

Diese  das  Schuldenwesen  betreffenden  Anordnungen  sollen  auch  bey 

Schulden  der  Akademiker  unter  sich,  ihre  volle  Anwendung  finden. 

Alle  Klagen  über  oben  für  nicht  klagbar  erklärte  Forderungen 

werden  ex  officio  verworfen. 

§  11. Was  bisher  von  Schulden  der  2  ten  und  3  ten  l'lasse  festgesetzt 

worden,  vei steht  sich  mir  von  Schulden,  welche  von  Akademikern  ohne 

Vorwissen  ihrer  Eltern  oder  Vormünder  gemacht  worden  sind.  Hätten 

daher  diese  ihren  Sohn  oder  Pflegebefohlenen  an  gewisse  Kanfleute  oder 

andere  Personen  ausdrücklich  angewiesen,  um  Geld,  Waaren  u.  s.  w.  auf 

Rechnung  zu  beziehen,  so  müssen  derley  von  den  Akademikern  gemachte 

Schulden  unweigerlich  bezalt  werden.  Jedoch  findet  weder  daraus  gegen 

den  Akademiker  selbst  eine  Klage,  noch  gegen  seine  Sachen  ein  Arrest 

statt,  sondern  die  Gläubiger  müssen  ihre  Forderungen  gegen  die  Eltern 

oder  Vormünder  selbst  vor  deren  eompetenten  Geri<  hten,  im  Nichtzahlungs- 

falle, austragen. 

Wenn  Eltern  oder  Vormünder  binnen  einem  halben  Jahre  ihren 

Söhnen  oder  Pflegebefohlenen  die  zu  Bestreitung  der  nöthigen  Bedürf- 

nisse erforderlichen  Summen  nicht  schicken,  oder  diese  das  etwa  ge- 

schickte Geld  zur  Bezahlung  dieser  Bedürfnisse  nicht  verwenden,  so 

sollen  solche  Akademiker  von  der  ("niversität  entfernet  werden. 

5»  12. 

Diesen,  das  Schuldenwesen  der  Akademiker  betreffenden  Verfügungen 

ist  keineswegs  der  Sinn  bey  zulegen,  als  ob  Studierende  ungeahndet,  und 
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ohne  Verbindlichkeit  zur  Wiederbezahlung,  Schulden  machen  dürften. 

Vielmehr  sollen  diejenigen,  welche  auf  eine  listige  bösliche  Art,  um  dm 

Gläubiger  zu  betrügen,  Schulden  contrahirten,  und  dieses  Betrugs  über- 

führt worden  sind,  als  bösliche  Schuldner  nach  Maasgabe  der  bestehenden 

Rechte  behandelt,  und  von  der  Universität  verwiesen  werden. 

$  13. 

Um  dem  Uebel  des  verderblichen  Schnldenmachens  vor  seinem  An- 

bruche zu  begegnen,  werden  Keetor  und  akademischer  Senat  gegen  .M** 

Art  verschwenderischen  Aufwandes  von  Seite  der  Akademiker,  sorgfäl;ij 

wachen,  und  sie  durch  frühzeitige  Ermahnungen  davon  zurückzuhalten 

bemühet  seyn:  dagegen  hat  aber  auch  die  Polizey  strenge  Sorgfalt  n 

tragen,  dass  die  Akademiker  nicht  unvorsichtiger  Weise  in  die  Netze 

der  Wuchere?  und  des  Betruges  fallen:  und  daher  bey  jeder  Entdeckung 

ungesäumt  den  Arm  der  bürgerlichen  Obrigkeit  gegen  sie  aufzurufen. 

g  14. Akademiker,  welche  wiederholter  culposen  Schulden  wegen  belanjrt 

werden,  sollen  fürs  erstemal  mit  einem  Verweise  unter  Bedrohung  belegt, 

bey  weiterem  Betretten  als  leichtsinnige  Schuldeiimacher  öffentlich  h- 

kannt  und  creditlos  gemacht,  und  wenn  diese  Besserungsmittel  fruchtlos 

geblieben  sind,  oder  andere  Gefährden  unterlaufen,  von  der  Universität 

unnachsichtlich  entfernet  werden. 

Flüchtige  Schuldner  sollen  nach  dem  Churpfalzbaierischen  Codei 

judiciarius  behandelt  werden.    Wenn  ihre  für  klagbar  erklärten  Schulden 

weder  von  ihnen,  noch  ihren  Eltern  oder  Vormündern  in  einer  gehören 

Frist  bezahlet  werden,  so  haben  sie  zu  erwarten,  dass  sie  als  gefährde 

volle  Schuldenmacher  in  öffentlichen  Blättern  bekannt  gemacht  werden. 

C.   Von  Duellen. 

$  15. 

Duelle,  jede  andre  Art  von  Zwey kämpf,  und  alle  Theünahme  an 

solchen,  sind  den  Akademikern  aufs  schärfste  verboten.  Würkliche 

Duellanten  sollen  daher  mit  Relegation  bey  Fremden,  mit  Festung*- 

arreste  bey  Einheimischen  belegt:  Cartelträger,  Anstifter  oder  Beförderer 

«ler  Duelle  mit  dem  consilio  abeundi  oder  geringerem  Grade  von  Festung- 

Arreste  bestraft  werden. 

§  1«. Wenn  der  Duell  gegen  den  Willen  des  Forderers  oder  Geforderten 

unterbleibt,  soll  jener,  welcher  den  andern  direkt  oder  indirekt  fordert. 
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»»der  eine  Forderung-  annimmt,  nach  Umständen  mit  dem  Carcer  oder 

eon^ilio  abeundi  belegt  werden. 

«  17. Wer  absichtlich  Duelle  oder  Händel  sucht,  soll  unnaelisichtlich  mit 

dem  consilio  abeundi  bestraft  werden:  dagegen  wird  jener  mit  den  ge- 

nannten Strafen  verschont,  welcher,  auf  wesentliche  Art  zur  Verhütung 

der  Duelle  beyträgt. 

?j  is. 
Uebiingen  jnit  blosen  Klingen,  mit  scharfen  oder  spitzigen  Waffen 

werden  einem  Duell«*  vollkommen  gleichgestellt,  und  als  solcher  bestraft. 

§  19. Wer  einem  andern  wegen  Nichtannahme  des  Duelles  Vorwürfe 

macht,  oder  ihn  thätlich  misshandelt,  soll  fürs  erstemal  mit  schwerer 

Kerkerstrafe,  bey  weiterem  solchen  Vergehen  aber  mit  dein  consilio 

abeundi  belegt  werden. 

?  20. 
Geht  aber  der  Duell  würklich  vor,  und  erfolgt  eine  Töd-  oder 

Verwundung,  so  linden  noch  ausserdem  die  auf  diese  Verbrechen  durch 

die  peinliche  Gesetzgebung  ohnehin  bestimmten  Strafen  statt. 

i  21. L'eberall,  wo  nicht  etwas  besonderes  tür  die  Akademiker  verordnet 
ist,  kommen  die  bestehenden  allgemeinen  Gesetze,  und  die  darin  verord- 

neten, Rechts-  und  Strafmittel  zur  Anwendung. 

*  22. 
Diejenigen  besondern  Mittel  aber,  welche  auf  der  Universität  in 

Rücksicht  ihres  besondern  Zweckes  zur  Leitung  der  ihr  untergebenen 

Individuen  zur  Anwendung  kommen  .«sollen,  nach  welchen  sich  als«,  jeder 

Akademiker  zu  fügen  schuldig  ist,  sind: 

at  väterliche  Ermahnungen, 

bi  geheime  «»der  öffentliche  Verweise, 

V)  leichteres  oder  strengeres, 

d)  kürzeres  oder  längeres  Gefängnis«, 

ei  Verlust  der  Stipendien, 

fj  einfache  Entlassung, 

g)  Entlassung  als  Strafe  «»der  Relegation, 

In  Relegation  mit  «»ileiitliehcm  Anschlage, 

Ij  mit  Bekanntmachung  an  die  assoziirten  Universitäten  Deutsch- 

lands, und  Versendung  ins  Vaterland. 

GMctlicbte  der  liiivirMtät  Wir*lwii,'.    S.  Band.  32 
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§  2ü. «Te<l«'  Entlassung  ist  mit  der  Anzeige  dos  Namens  des  Kntlassen»-n 

an  (Iii4  städtische  Polizey-liehörde.  und  nach  Hcschaftenheit  der  l'mstämlc. 
mit  dem  Verbote  eines  längeren  Aufenthaltes  an  dem  Orte  der  Universität, 

verbunden.  Ist  solcher  aber  ein  Fremder,  so  soll  er  jederzeit  entfernet 

werden. 

g  24. Hey  Strafverhandlungeu  Uber  Verbellen,  welche  mit  bedeutendem 

öffentlichen  Aufsehen  verbunden  sind,  (ohne  jedoch  von  eigentlich  pein- 

licher Art  zu  seyn),  wird  jedesmal  zugleich  au  die  oberste  Cnratel  der 

Universität  berichtliche  Anzeige  erstattet. 

£  25. 
Auf  diese  oben  festgesetzte  Straten  wird  um  so  fester  gehalten 

werden,  je  bereitwilliger  mau  ist,  alle  zwischen  Akademikern  vor 

gefallene  Ehrensachen  billig  auszugleichen,  oder  auf«»  schnellste  abzntlmn. 

D.   Von  geheimen  Gesellschaften. 

S  2<l. 
Tin  auch   den   schädlichen  Folgen   der   selbst   durch   die   If"i>  h> 

ges-tze   verbotenen   geheimen  Gesellschaften  unter   Studierenden  zuvor 

zukommen,  wird  der  Eintritt  in  irgend  eine  geheime  Gesellschaft  «"l-r 

Verbindung,  sie  mag  Namen  haben  wie  sie  will,  hiemit  verboten. 

§  27. Bin  Landeskind,  welches  dies -m  Verbot-'  entgegen  handelt,  i>t  zn 

jeder  Versorgung  unfähig.  Hin  Ausländer  aber,  web  her  in  eine  geheim»- 

Gesellschaft  oder  Verbindung  tritt,  wird  von  der  Universität  relegirt.  un<l 

seine  Relegation  andern  Universitäten,  auch  der  Obrigkeit  in  seine» 

Vaterlande  bekannt  gemacht. 

g  28. 
Mit  dieser  Unfähigkeit  zur  Versorgung,  oder  wenn  er  »  in  Fremde 

ist,  mit  der  l»v|egation  wird  auch  jeder  bestraft  werden,  welcher  rot 

d'*r  Immatrikulation  zu  einer  geheimen  Verbindung  gehörte,  und  n:oli 

derselben  noch  ferner  daran  Theil  nahm. 

$  29. 
Wer  sich  untersteht,  eine  geheime  Gesellschaft  erst  zu  stiften,  odrt 

zu  irgend  einer  bestehenden   oder   werdenden   geheimen  Verbindung  zn 
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werben,  wird,  nebst  der  Unfähigkeit  zur  Versorgung;,  und  nebst  der  Relega- 

tion, mit  Festungs-Arreste  bestraft,  und  die  ] lauer  der  Arrestzeit  nach  dem 

Grad«  der  Verführung  und  der  Schädlichkeit  der  Verbindung  bestimmt  werden. 

V.  Titel 

Besondere  Studien- Bestimmung  für  einheimische  Akademiker. 

Anforderungen  an  Ausländer. 

§  1. 
Kin  einheimischer  Akademiker  hat  bey  seinem  Gesuche  um  einen 

Staatsdienst  durch  Zeugnisse  zu  beweisen : 

a  dass  er  nebst  den  vorschriftsmässigen  Gymnasien -Studien ,  von 

den  allgemeinen  Lehr  gegenständen  alle  Theile  der  theoretischen  und 

praktischen  Philosophie,  die  hlemeiitar-Matheinatik,  die  Naturgeschichte,  die 

allgemeine  und  Experimental  physik,  die  allgemeine  Weltgeschichte, die  euro- 

päische Staatengeschichte  und  die  vaterländische  Geschichte  gehöret  habe: 

bi  dass  er  nebst  dem  alle  jene  spezielle  Wissenschaften,  welche 

zu  einem  bestimmten  Staatsdienste,  dem  er  sich  widmen  will,  erforderlich 

sind,  im  Zusammenhange  nach  der  Anleitung  des  öffentlichen  Lehrplanes 

studieret,  und  nebstdem  auch  einige  bey  seinen  künftigen  hienstverhält- 

iiissen  ihm  nützliche  Zweige  anderer  Wissenschaften  berücksichtiget  habe: 

da>>  insbesondere 

5>  der  künftige  religiöse  Volkslehrer,  ausser  sämmtlichen  Zweigen 

der  Theologie,  auch  Pädagogik,  Philologie,  medizinische  Anthropologie 

und  Landwirthsrhaft: 

p»>  der  künftige  Staatsbeamte  im  rechtlichen  Fache,  nebst  sämmt- 

lichen Zweiiren  der  Jurisprudenz ,  auch  die  allgemeine  Staatslehre,  die 

Polizeywissensi  halt .  die  Staats-  und  Landwirtschaft .  die  politische 

Rechenkunst,  die  gerichtliche  Arzueykunde  und  medizinische  Polizey; 

Y)  der  künftige  Staatsbeamte  im  ('ameral-  und  Finanzfache,  nebst 
sämmtlichen  Zweigen  der  gesummten  Staatswissenschaft ,  auch  Institu- 

tionen, Pandekten,  Staatsrecht,  Lehenrecht,  deutsches  gemeines  und  vater- 

ländisches Privatrecht  und  die  Theorie  des  gemeinen  Prozesses: 

**)  der  künftige  Staatsbeamte  im  medizinischen  Fache  endlich,  nebst 

sämmtlichen  Zweigen  der  Heil-  und  Wundarzueykunde,  auch  die  allge- 

meine Staatslehre  und  Polizey  mit  Fleiss  und  Erfolg  gehöret  habe. 

Oie  künftigen  Examinatoren  an  den  churturstlichen  Landes  I  »irek- 

tionen  sind  auch  dahin  instruiret ,  jeden  (  andidateii  eines  Staatsamtes 

aus  allen  diesen  als  nothwendig  vorgeschriebenen  Haupt  und  verwandten 

Fächern  jedesmal  aufs  strengste  zu  prüfen. 

:\2 
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><  2. 

Diejenigen  Candidaten ,  welche  einem  Lehramte  oder  dem  gelehrten 

Stande  sich  besonders  widmen  wollen,  müssen  nebst  den  allgemeinen 

besonders  philosophischen  Wissenschaften ,  und  den  speziellen  ihres 

künftigen  Lehrfaches,  besonders  beweisen,  dass  sie  das  philologische 

Studium  mit  Eifer  und  gutem  Erfolge  betrieben  haben. 

§  3. 
Jeder  Inländer  ist  verbunden,  dem  Studium  der  allgemeinen  und 

besondern  Wissenschaften  in  der  Kegel  wenigstens  4  Jahre  zu  widmen, 

und  nur,  wenn  er  die  nöthigen  allgemeinen  Wissenschaften  schon  aar 

einem  innländischen  Lycaeuin  gehört  hat,  darf  er  seinen  Aufenthalt  an 

der  Universität  verhältnissmässig  abkürzen. 

><  4. 

Da  dem  Staate  nicht  gleichgültig  seyn  kann,  nach  welchen  Grund 

Sätzen  die  künftigen  Staatsdiener  gebildet  werden,  so  hat  jeder  Innländer 

sein  academisches  Studium  auf  einer  innländischen  hohen  Schule  s-e^tz 

mässig  zu  vollenden,  und  kann  nur  dann  erst  eine  auswärtige  Univer- 

sität besuchen. 

I  5. 
Damit  man  aber  über  den  sittlichen  Charakter,  den  Fleiss  und  die 

wissenschaftlichen  Fortschritte  des  luuländers.  welcher  dereinst  in  den 

Dienst  des  Staates  tretten  will,  Gewissheit  erhalten  kann,  so  muss  der- 

selbe seinem  Gesuche  um  einen  Staatsdienst  ein  Absolntorium  der  Lehrer 

in  allen  ihm  nothwendigen  Wissenschaften  beylegen. 

Zu  dem  Ende  muss  er  sich  über  jede  Wissenschaft,  die  er  Vorschrift?- 

mässig  erlernen  soll ,  bey  dein  einsc  hlägigen  Lehrer  prüfen  lassen .  und 

darnach  ein  Zeugniss  sich  verschaffen. 

$  6. Die  Professoren  sind  prlichtmässig  unter  ihrer  Verantwortlichkeit 

verbunden,  diese  Zeugnisse  nicht,  wie  bisher,  unter  den  allgemeinen  nn- 

bestimmten  Formeln,  sondern  bestimmt,  wie  sie  die  Talente  und  di»* 

Fortschritte  des  Candidaten  in  dem  L  dir  gegenstände  ,  worüber  sie  ihm 

das  Zeugniss  ertheilen,  gefunden  haben,  anzuzeigen. 

Dem  Candidaten  werden  diese  Zeugnisse  auf  sein  Ansuchen  v.»c 

jedem  Lehrer  verschlossen  gegeben,  dieser  überbringt  sie  sonach  v-r 

seinem  Austritte  ans  der  Universität  dem  zeitlichen  Rector-.  dieser  öffnet 

sie  in  Gegenwart  des  Universitäts-Secretärs  und  untersuchet,  ob  der  Can- 

didat  allen  gesetzlichen  Vorschriften  in  Ansehung  seiner  Studien  Genfiri 
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geleistet  hat:  findet  er  hiehei  einige  .Mängel,  so  hat  er  dem  Candidaten 

so  lange  das  Absolutorinui  zu  verweigern,  bis  diese  Mängel  ersetzt 

sind :  —  nur  dann  erst  kann  er  ihm  dasselbe  ausfertigen  und  zwar  auf 

folgende  Art  : 

Die  Originalzengnisse  der  einzelnen  Professoren  bleiben  bei  den 

Universitätsakten  in  besondern  Faszikeln,  das  Resultat  davon  über  jeden 

Candidaten  wird,  mit  Beziehung  auf  jene  Attestate,  in  ein  besonderes  Buch 

eingetragen,  welches  unter  der  alleinigen  Aufsicht  des  jedesmaligen 

Rektors  von  dem  Secretär  geführt,  und  unter  Beobachtung  des  strengsten 

Geheimnisses  von  ihm  aufbewahret  werden  soll. 

Aus  diesem  Buche,  mit  Beziehung  auf  die  l'articularzeugnisse, 

wird  das  Absolutorium  in  einem  gedruckten  Formular  ausge fertiget. 

Dieses  enthält: 

a)  Namen,  Alter,  Geburtsort  des  Candidaten: 

b»  wo  derselbe  sein  (fvmnasiums-  oder  LvcHums-Studinm  gemacht 

habe,  mit  Bemerkung  des  Orts,  der  Zeit   und  des  Fortganges: 

c  -  wann  er  auf  die  Universität  gekommen  ist : 

d)  wie  lange  er  sich  allda  aufgehalten  hat: 

ei  wie   seine  Aufführung    während   seinem  Aufenthalte  beschaffen 

gewesen  : 

f  i   welche  Collegia  er  während  dieser  Zeit  gehört  hat : 

gi   wie  seine  Talente  und  wissenschaftliche  Fortschritte  beschaffen  sind. 

Bier  werden  die  Resultate  der  l'articularzeugnisse  eingerückt.! 

Das  auf  solche  Art  ausgefertigte  Absolutorium  wird  mit  dem  Uni- 

versitätssiegel  verschlossen  unter  der  Aufschrift :  Absolutorium  des  N. 

«lern  Candidaten  zugestellt:  dieser  muss  es  seiner  Supplik,  in  welcher  er 

nm  Aufnahme  in  den  Staatsdienst  bittet,  verschlossen  beylegen ,  ohne 

welche»  er  nicht  angenommen  werden  darf. 

Den  Professoren  ist  nicht  erlaubt,  für  ihre  Zeugnisse  irgend  eine 

Taxe  zu  verlangen. 

Rücksichtlich  der  übrigen  Taxen  wird  sich  auf  das  am  Hude  ange- 

bogene Verzeichniss  berufen,  wonach  sich  sätnmtliche  Lehrer,  unter  Ver- 

antwortlichkeit streng  zu  achten  haben. 

55  7. 
Akademiker,  bei  denen  sich  eine  offenbare  Unfähigkeit,  die  zu 

einem  Staats-  oder  Kirchendienste  erforderlichen  Kenntnisse  zu  erwerben, 

ergibt,  ist  von  der  betreffenden  Ciasse  der  Rath,  sich  zu  einem  andern 

Stande  zu  wenden,  zu  eitheilen. 
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S  8. 

Zeigt  sich  bey  dem  etwa  gemachten  Versprechen  einer  2Ti.s-.  rrn 

Anstrengung  «loch  kein  hinreichender  Fortgang,  so  sind  solch«»  iintang- 

liche  Subjekte,  nach  vorgängiger  Untersuchung  des  akademischen  Senat-, 

und  Anzeige  bey  der  churfurstlichen  l'niversitäts  •  ('uratel,  zu  entlass. n  : 
umsomehr,  wenn  auch  noch  Unfleiss  oder  schlechte  Auflührunir  hinzu- 

kömmt. 

§  0. 
Auch  bey  fähigen  Subjecten  zieht  fort  gesetzter  Unfleiss  in  He- 

suchung  der  Collegien  und  eigenen  Studien,  wenn  die  Erraahnnngvu  des 

Rektors  und  Senates,  und  etwa  eingetretene  geringere  Straten,  fruchtlos 

sind,  die  Entlassung  unausbleiblich  nach  sich. 

S  10. Dagegen  haben  sich  gesittete  und  fleissige  Akademiker  während 

ihres  Aufenthaltes  an  der  Universität  alle  Unterstützung  zu  versprechen: 

die  Ausbildung  ihrer  Talente  und  ihres  sittlichen  Charakters  gibt  ihnen 

einen  Anspruch  auf  die  Staats-  und  Kirchendienste,  zu  denen  sie  —  i •  - 1 j 

fähig  gemacht  haben:  die  zu  erhaltenden  Zeugnisse  ihres  Fortkam'-- 

Fleisses  und  ihrer  guten  Sitten,  öffnen  ihnen  nach  den  bestehenden  Ver- 

ordnungen die  Hahn  dazu;  die  gute  Verwendung  ihrer  .lünglinir-jaln- 

auf  der  Universität  ist  für  sie  die  festeste  Grundlage .  auf  welcher  für 

ihr  ganzes  künftiges  Leben  alle  ihre  fernere  Vervollkommnung  unl 

Fähigkeit  zum  Dienste  der  Menschheit  beruht. 

§  11. 
Insbesondere  sollen   der   l'niversitäts- (  uratel  jahrlich    die  Kamen 

derjenigen   Akademiker   bekannt   gemacht   werden,    welche    sich   dun  h 

Fleiss,  Talente  und  Fortgang  vor  andern  auszeichnen.  —  Zugleich  wird 

die  landesfürstliche  Zusicherung  ertheilt,  dass  bey  Anstellungen  zu  Staat- 

diensten vorzügliche  Rücksicht  auf  sie  genommen  werden  wird. 

§  12. 
Die  Universität  würde  dem  Zutrauen  fremder  Reirierunsren,  w "Rie- 

das Studieren  ihrer  Cnterthanen   an  derselben  erlauben,  und   <ler  ;iu- 

würtigen    Kitern    und   Vormünder,    welche    ihre    Söhne    und  Ffle^" 

befohlenen  dahin  senden,  sehr  wenig  entsprechen,  wenn  sie  ihre  väter- 

liche Sorgfalt  nicht  auch  auf  die  Studien  und  Sitten  dieser  ausdehnte 

g  13. Daher  müssen  ausländische  Akademiker,  sowie  sie  an  dem  Schutze 

und  den  Wohlthaten  der  Universität  Theil  nehmen,  sich  auch  allen  (i»~ 
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setzen  derselben,  weicht*  nicht  aus?«lrü<klic!i  auf  Innliinder  beschränkt 

sind,  unterwerfen. 

i  14. Obwohl  «Ii«'  Ausländer  nicht  gleich  den  (Unländern  au  die  vor- 

geschriebenen Lehrgegenstände  gebunden  sind,  so  wird  ihnen  doch  an- 

gelegenst  empfohlen,  über  zweckmässige  Leitung1  und  Anordnung  ihrer 
Studien  sieh  Kai  Iis  zu  erholen,  und  die  von  ihnen  getroffene  Wahl  der 

Collegien,  der  Prüfung  der  Lehrer  ihrer  (.'lasse  zu  unterwerfen:  damit 

nicht,  wenn  sie  ohne  einen  wohl  geordneten  Studien- Plan  sieh  selbst 

■•der  dem  blosen  <  Mingefahr  überlassen  bleiben,  der  ganze  Zweck  ihres 

Aufenthaltes  an  der  l'niversität  verfehlet  werde. 

g  15. 
l  eber  ihren  Fhiss  in  Hesurhuug  der  einmal  festgesetzten  Collegien 

i>t  von  den  Professoren  ebenso,  wie  bey  Innlündern,  zu  wachen.  Auch 

ihnen  sind,  ohne  vorher  gegangene  Untersuchung  ihrer  Fortschritte  in 

den  Studien  und  ihres  sittlichen  Jbtragens,  keine  Attestate  zu  ertheileu. 

so  wie  bey  den  Prüfungen  vor  Ertheilung  der  akademisehen  Würden  in 

Rücksicht  ihrer  keine  Ausnahme  eintreten  darf.  Auch  sie  endlich  sind, 

im  Kalle  sehlechter  Aufführung,  gleich  den  Innlündern,  zu  behandeln. 

15. 

Vt-michniss  der  von  den  Akademikern   ~u  enirirhtemhn  (iebühnn 

für  Immatriculation,  für  Ifonorarien,  für  Zeugnisse. 

V  ü  r  I  m  in  a  t  r  i  c  u  1  a  t  i  o  n  : 

Für  Matrikel   1  h\  30  kr. 

Für  Bibliothek   2  h\  —  kr. 

Für  Vorlesung*  Catalog  und  Statuten   —  h\  12  kr. 

V ür  H  onorar ie n  : 

Für  »in  Cvllegillin,  welches  nur  einige  Stunden  in  der 

Woche  gelesen  wird  ."»  H.  —  kr. 
Von  einem  Collegium,  welches  taglich  gelesen  wird  .      .      9  H.  —  kr. 

Von  einem  tiiglichen,  mit  einem  FJaboratorium  oder  Dis- 

putatorium  verbundein  Collegium  12  rl.  —  kr. 

Für  ein  Collegium,  welches  täglich  2  Stunden  gelesen 

wird,  als  Pandecten,  siM*cielIe  Therapie:  wohin  auch 

der  Reichsprozess,  insofern  er  mit  praktischen  Arbeiten 

verbunden  ist.  gehört  15  i.  —  kr. 

Für  die  gesummte  Anatomie  22  H.  —  kr. 
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Für  Zeugnisse: 

Eintragsgebühr 

Druckkösten  . 

-  rl.  24  kr. 

—  fl.    i\  ki 

Die  Taxen  bey  öffentlichen  Prüfungen.  Disputationen  und  IV» 

motionen  sind  durch  das  besondere  Regulativ  für  akademische  Prüfuiiir'-n 

und  Promotionen  vom  iiO.  April  1805  bestimmt. 

Das  Kunst-  und  naturhistorische  < 'abinet.  Damit  von  diesem  Cabinei» 

der  möglichste  Vortheil  für  die  Universität  erzielet  werden  könne,  vvir.l 

der  Gebrauch  desselben  den  Professoren  und  Studierenden  unter  gewinn 

Modiricationen  gestattet,  und  demnach  verordnet: 

a)  dass,  ausser  den  beyden  Direktoren  jedem  über  Mineralogie  unJ 

Naturgeschichte  lesenden  Professor  (jedoch  nur.  iusoferoe  derselbe  au: 

der  Universität  liest)  die  ausgezeichneten  oder  auch  von  ihm  >elbst  ab- 

gesuchten Exemplare  zu  seinen  Vorlesungen  durch  den  Uabinetsdiener. 

oder  in  dessen  Verhinderungsfalle  durch  den  ersten  Gehilfen  des  ( 'abinet« 

gebracht  werden  müssen,  und  dass  der  vorlesend.-  Professor,  wenn  er 

etwa  keiner  der  beyden  Direktoren  ist.  um  die  Henutznng  des  <  abinetrs 

für  seine  Vorlesungen  zu  erhalten,  jenen  die  blose  Anzeige  davon,  >•« 

wie  von  den  Stunden  zu  machen  habe,  damit  sie  auch  den  Diener  darna*  Ii 

anweisen  können: 

b)  soll  es  den  Akademikern  zu  bestimmten  Stunden  täglich  in  der 

Woche  frey  stehen,  die  in  den  Glasschränken  verschlossenen  Naturalien, 

unter  Aufsicht  des  ersten  Gehilfen,  in  Augenschein  zn  nehmen. 

c)  Werden  die  vorlesenden  Professoren  den  Studierenden  zweyai»! 

wöchentlich,  als  am  Mittwochen  und  Samstage,  von  2  bis  4  Uhr.  die  in 

den  Vorlesungen  vorgekommenen  Naturalien,  im  Cabinete  noch  besonder» 

vorzeigen,  und  ihnen  unter  ihren  Augen  die  freye  Retrachtnnz  davon 

gestatten. 

Zum  Behüte  der  Vorlesungen  über  Physik,  ist  das  physikalische 

( 'ahmet,  so  wie 

Für  die  Vorlesungen  über  Chemie,  das  chemische  ('abinet,  mit  Jen 

erforderlichen  Instrumenten  und  Apparaten  versehen,  deren  beydersein^.-r 

C. 

A  n  h  a  n  ff. 

Von  den  Attributen  der  Universität. 

I. 

II. 

III. 
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Gebrauch  von  den  Vorständen  dieser  Attribute  tlnrch  die  Vorlesungen 

seihst  gemeinnützig  gemacht  wird. 

IV. 

Für  das  Studium  der  Botanik  dienet  der  mit  botanischen  Gewächsen 

reichlich  versehene  botanische  Garten,  und  damit  es  den  ('andidaten  an 

den  bey  den  Vorlesungen  vorkommenden  Pflanzen-Exemplarien  nicht  fehle, 

ist  die  Vorsorge  getroffen,  dass  dieselben  in  gehöriger  Menge  herbey 

geschafft  werden:  wogegen  die  (andidaten  dem  Gärtner  oder  dessen  Ge- 

hilfen ein  bestimmtes  Honorar  abzureichen  haben. 

V. 

Kücksiclitlich  der  Universitäts-Bibliothek  und  ihres  Gebrauches  be- 

zieht man  sich  auf  Tit.  III  $  10  der  akad.  Statuten  und  bemerkt  nur 

m»ch,  dass  Kupferwerke,  Sprachwörterbücher  und  ähnliche  Werke  vom 

Auslehnen  aus  der  Bibliothek  ausgenommen  bleiben. 

VI. 

Das  anatomische  Theater  und  t  abinet.  Der  Professor  der  Anatomie 

hat  in  dem  Winter-Semester  alle  Theile  seiner  Wissenschaft  zu  demon- 

striren,  wozu  der  Prosector  ihm  die  erforderlichen  Praeparate  liefert. 

Letzterer  hat  den  Smirenden  täglich  Morgens  von  9  bis  12.  und 

Nachmittags  von  2  bis  5  I  hr,  soweit  es  sein  erstes  und  Hauptgeschäft 

erlaubt,  Anleitung  zum  Praepariren  zu  geben. 

Rücksiehtlich  des  Secirens  auf  dem  anatomischen  Theater  selbst,  ist 

;n  den  innländischen  ("andidaten  zu  empfehlen,  dass  sie  nicht  eher 

sich  mit  dem  Seeiren  befassen,  als  nachdem  sie  vorerst  in  der  ( >steologie 

Unterricht  genommen  haben. 

bi  Den  Anfängern  ist  ferner  anzurathen.  die  Theile  der  Anatomie 

in  folgender  Ordnung  zu  praepariren:  1)  Myologie       2>  Splanchnologie 

3>  Angiologie  —  4i  Neurologie  —  f»i  Syndesmologie. 

c  Jeder  Secant  hat  ein  vollständiges  Secirzeug,  einen  Schwamm, 

einen  Wachsstot  k  und  Ermel  von  Wachstuch  mitzubringen. 

d  Der  Secant  muss  seine  angefangene  Arbeit  ununterbrochen  fort- 

setzen, thnils  damit  andere  dadurch  nicht  gehindert  werden,  theils,  damit 

die  Cadaver  dem  anatomischen  Theater  nicht  zur  Last  fallen. 

e)  Ist  der  Theil,  mit  welchem  der  Secant  beschäftigt  ist,  ans  Nach- 

lässigkeit in  Fäulniss  übergegangen,  so  ist  dieser  Theil  als  praeparirt 

anzusehen. 

f  Die  unter  dem  Professor  und  dem  Prosector  nach  gleichen  Hälften 

zu  vertheilende  Taxe  für  das  Praepariren  überhaupt  wird  auf  2  Carolin 

festgesetzt. 
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g;  Hierunter  sind  je<loch  «Ii«*  dem  Anatoiniediener  zu  entrichtenden 

Gebühren,  und  die  zur  Sache  selbst  etwa  nöthigen  Auslagen  nicht  be- 

griffen, welche  nach  den  Theilen  der  Anatomie  bestimmt  werden,  wie  folgt: 

1  '  Myologie ,    Splanehnologie     und    Syndesmologie ,    dem  Anatomie- 

diener  4H  kr. 

2i  Angiologie;  nebst  diesen  4H  kr.  noch  besonders  für  die  Mass»'  zum 

Einspritzen  1  fl.,  und  für  das  Einspritzen  selbst  1  fl.  24  kr. 

'S 1  Neurologie,  »lern  Anatomiediener  1  fl. 

h)  l>as  Praepariren  einzelner  Theile  nach  Auswahl  des  Kandidaten 

wird  mit  1f>  fl.  honorirt,  wovon  1  fl.  dem  Anatomiediener  zu  gute  kömmt. 

i)  Secanten,  die  denselben  Theil  zum  zweytenmal  bearbeiten,  zahlen 

nur  die  Hälfte  des  Honorars:  die  ( Gebühren  für  den  Anatomiedirne r  aber 

bleiben  dieselben. 

k)  Die  Honorarien  werden  immer  zum  Voraus  erlegt. 

1)  Unbemittelte  Akademiker,  die  sich  über   ihr  Unvermögen  hin- 

reichend ausweisen,  sind  von  Entrichtung  der  Honorarien.  jedoch  g»-iMi 

übliche   Belohnung  des  Anatomiedieners   und  Vergütung   der  Auslagen, 

befreit,  und  sollen  unentgeltlich  zum  Praepariren  zugelassen  werden.  - 

Nach  einem  Separatebdrttck, 

Nr.  184. 

Grosshertogliehe  Verordnung,  betreffend  die  jährliehe  Stellung  von 

Preisfragen  in  sännntliehen  Fakultäten. 

IHOO.   11.  Oktober.  Wirzburg. 

Seine  Koenigliche   Hoheit  der   Erzherzog  Grossherzog  haben  den 

von  dem  grossherzoglichen  akademischen  Senate  in  dem  Berichte  v«»m 

2S.  des  v.  M.  geinachten  vollkommen  zweckmässigen  Vorschlag  gnädigst  zu 

genehmigen  geruhet.     In  (iemässheit    desselben    ist   demnach  alljährisr 

von  allen  Fakultäten  eine  Preissfrage  für  unbemittelte  innländisch»-  r.iu 

didaten  aufzustellen,  und  demjenigen,  welcher  dieselbe  am  besten  b,-ant 

Worten  wird,  unter  Voraussetzung  der  übrigen  notwendigen  Bedingnngt-a 

nemlich  der  nöthigen  Vorkenntnisse,  der  vorgeschriebenen  gymnastische* 

Studien,   eines   vorzüglichen   Talentes,   gemachter    Fortsehritte    in  deu 

höheren  Wissenschaften  überhaupt  etc.  etc.,  die  unentgeltlich«*  Prüfung  und 

Promotion  zur  Belohnung  zu  ertheilen. 

Würzburg,  den  11.  Oktober  1806. 

(i rossherzogliche  rniversitäts  «  uratel. 

Wagner. 

Das  Original  in  ileii  äenatsakten  der  l'uiversitat. 
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.-)()7 

Nr.  185. 

Ortjmiistitionsakte  des  (ir08sherzogs  Ferdinand  für  dir  l'ninrsitiif Wirzbttrg. 

isoi»,  7.  September.  Weraeck, 

Wir  Ferdinand  etc.  etc.  haben  ans  bewogen  gefunden,  in  Bezug  auf 

die  Verfassung  der  Universität  dahier  folgende  Anordnungen  zu  treffen : 

*  l. Die  Universität  zu  Würzburg  ist  nach  dem  Gesetze  ihres  Stifters 

nnd  nach  der  Verfassung1  des  Landes,  welchem  sie  angehört  und  zunächst 

gewidmet  ist.  eine  katholische  Universität. 

I  2. 
Die  verfassungsmässigen  Behörden  der  Universität  sind: 

1.  die  Kuratel 

II.  das  Hereptorat 

III.  der  Prorector 

IV.  das  Cullegium  der  Professoren 

V.  die  vier  Facultäten,  als:    die  theologische,  juristische,  medici- 

nische  und  philosophische  mit  ihren  Dekanen. 

§  8. 
I.    Die  Curatel  hat 

a.  die  genaue  Beobachtung  der  bestehenden  Verfassung  und  Gesetze. 

b.  die  Krhaltung  und  Vervollkommnung   der  l  "niversitätsaustalten 

überhaupt ,  soweit  selbige  nicht  ökonomische  Verwaltungsgegen 

stände  des  Receptorata  unmittelbar  betreffen,  zum  Gegenstände. 

e.    Namentlich  sind  die  Vorstände  der  Bibliothek,  des  physikalischen 

nnd  des  naturhistorischen  Kabinets  ihr  allein  nnd  unmittelbar 

untergeordnet  und  verantwortlich. 

Nebstdem  hat  sie 

d.  die  Wiederbesetzung  erledigter  oder  die  Besetzung  mangelnder 

Lehrstellen  zu  begutachten  und 

e.  alle    Anfragen    und    Anträge    der     betreffenden  Universitäts 

behörden  entweder  selbst  zu  bescheiden,  sofern  solches  nach  be- 

stehenden Gesetzen  und  Anordnungen  geschieht,  oder  an  die  Aller- 

höchste Stelle  Bericht  darüber  zu  erstatten,  s..  fern  es  auf  Ab- 

weichungen davon  ankommen  sollte. 

f.  Sie  handhabt  die       i  17  —  vorgeschriebene  Ordnung  im  Be- 

treff der  Vorlesungen  an  der  Universität, 

g.  die  Gymnasien  dahier   und  zu  Unnnerstadt  sind  ihrer  Aufsicht 

untergeben. 
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§  4. II.  Das  Receptorat  hat  die  Verwaltung'  der  Einkünfte  und  Ab- 

graben der  Universität,  überhaupt  die  Oekonomie  der  Stiftung  nach  allen 

ihren  Zweigen  zu  besorgen :  das  Gymnasium  und  bis  weiten«  auch  da» 

geistliche  Seminariuni  mit  einbegriffen.  Ks  steht  unmittelbar  unter  «Irr 

Allerhöchsten  Behörde,  von  welcher  allein  es  in  allen  ökon«>mis<  i>n 

Verwaltungsgegenstünden  die  treffenden  Befehle  einholt  und  erhält.  E» 

revidirt  die  Rechnungen  der  Rent-  und  Landämter  der  Stiftung-,  legt  «le 

Hauptrechnung  —  nebst  den  ebengenannten  Rechnungen  al>  Belegvn  — 

zur  allerhöchsten  Stelle,  welche  sie  der  grossh.  Rechenkamnier  znr  Re- 

vision und  zum  Berichte  ausstellt  und  hiernach  die  Approbation  ertheilt. 

Die  solchergestalt  zur  allerhöchsten  Stelle  und  zur  Rechenkammer  gr- 

zogene  Einsicht  in  die  Administration  und  die  Rechnuntren  «1er  Stiftung 

hebt  jede  Einsicht  und  Mitwirkung  hierin  von  Seite  des  Professor-Odl«-- 

giums  oder  irgend  einer  anderen  Universitätsbehörde  auf.  Jedoch  ist 

der  für  die  Zukunft  festzusetzende  Auslagen-Ktat  und  am  Schlu»>  tfate* 

jeden  Jahrs  eine  summarische  Übersicht  über  den  Stand  des  Fonds  und 

der  Kasse  der  Universitäts  Uuratel  zur  Wissenschaft  mitzutheilen. 
•>  5. 

III.  Der  Prorector  hat  alle  auf  andern  katholischen  Uni\>rsitnt«-n 

üblichen  Funktionen  dieses  Amtes.    —    soweit    die   gegenwärtige  Ver- 

fassung nicht  etwas  anderes  hierin   bestimmt ,  besonders  die  Brsorirnni: 

der  Immatrikulation ,  Untersuchung  der  erforder  lichen  Eigenschaften  d^r 

zur  Universität  sich  meldenden  Studierenden,  den  Vorsitz  und  die  l»t 

rection   in   dem   Professor-Collegium ,   die  Unterzeichnung  der  Beri«  ht*- 

desselben  an  die  Curatel.     Es  wird  alle  Jahre  von  dem  Collegium  <l»r 

Professoren  durch  verschb»ssene  Zettel  «rewählt,  worauf  zwei  Snbjeet'* 

benannt  und  die  alsdann  der  Kuratel  über.schickt  werden.     \)i<>-  zählt 

die  Stimmen  und  sendet  mit  Beilegung  des  darüber  verlässten  Schema 

ihren   eigenen   motivirten  Vorschlag"  un  die  allerhöchste    Behörde  ein 

Von  dieser-  erfolgt  sodann  die  Ernennung  des  Proreetors.    Er  brzi'Li 

für  die  jährliche  Function  seines  Amtes  der  bisherigen   Übung  g^nn»** 

zwei  hundert  Gulden  rheinisch  aus  der  Universität.skasse. 

§  6. 
IV.  Das  Collegium  der  Professoren  tritt  wieder 

a.  an  die  Stelle  des  bisherigen  academischen  S-nats,  welcher  hi^r 

durch  aufgehoben  ist. 

b.  Alle  professores  ordinarii  sind  Mitglieder  dies-s  Collegium« 
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f.  Ks  versammelt  sich  unter  dem  Vorsitze  des  Pronators,  der 

Hegel  nach  einmal  im  Jahre  und  zwar  vier  Wochen  vor  dem 

Kintritt  der  Herbstferien ,  um  Bich  über  allgemeine  Angelegen- 

heiten der  ganzen  Universität  zu  besprechen,  und.  wenn  es  Vor- 

schläge zur  Verbesserung  des  .Studienwesens  zu  machen  hat, 

selbig»-  an  die  Curatel  gelangen  zu  lassen .  welche  hierüber 

Bericht  an  die  allerhöchste  Behörde  erstattet.  Hei  dieser  Ver- 

sammlung wird  auch  die  Wahl  des  Prorectors  für  das  künftige 

Lehrjahr  vorgenommen.  Alle  persönlichen  Angelegenheiten  der 

einzelnen  Professoren  sind  jedoch  von  den  Beratschlagungen 

des  Collegiums  ausgeschlossen. 

d.  Wenn  ausserordentliche  Umstünde  die  unverschiebliche  Versamm- 

lung  des  Collegiums  unterm  Jahre  nothwendig  machen,  so  kann 

dieselbe  nur  auf  Befehl,  oder  mit  vorher  eingeholter  Geneh- 

migung des  Kurators  stattfinden. 

wm 

9  i. V.    Die  vier  Faeultäten  besorgen 

a.  jede  ihre  besondere  Facnltätsangelegenheiten  für  sich,  unter 

der  Leitung  ihres  Dekans. 

b.  Sie  erstatten  in  den  geeigneten  Fallen  ihren  Bericht ,  welchen 

der  Dekan  auszufertigen  und  zu  unterzeichnen  hat,  unmittelbar 

an  den  Curator,  durch  welchen  sie  auch  alle  Weisungen  und 

Befehle  erhalten. 

c.  Über  Anstellungen  und  Beförderungen  erstatten  die  Faeultäten 

nur  in  so  weit  gutachtlich»'  Berichte  an  den  Curator.  als  dieser 

sie  hierzu  aufzufordern  für  gut  findet,  oder  solches  Von  der 

allerhöchsten  Stelle  verlangt  wird. 

d.  Die  professores  ordinarii  und  e.vtraordinarii,  welche  die  Facultät 

ausmachen .  —  die  der  theologischen  Facultüt  ausgenommen, 

wegen  welcher  im  folgenden  *  eine  besondere  Bestimmung  ge- 

troffen ist  —  wählen  alljährlich  vier  Wochen  vor  d»m  Anfang 

der  Herbstferien  ihren  Dekan  in  der  nämlichen  Form,  in  welcher 

d»*r  Proreetor  von  dem  Coli»>gium  der  Professoren  gewählt  wird. 

Ihre  Wahl  gelangt  au  die  Kuratel  und  von  dieser  an  die  aller- 

höchste Behörde,  deren  Kutschlifssnog  hierüber  zu  erwarten  ist. 

f  H. 
Die  bisher  unter  dem  Namen  der  »rsten  Section  von  der  <  "lasse 

der  besondern  Wissenschaften  bestandene  theologische  Facultüt  bst  auf- 

gelöst.   An  ihre  Stelle  tritt  das  —  der  Aufsicht  und  Leitung  des  Bischofs 
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und  seines  Vikariats  mit  ergebene  geistliche  Seininarium  mit  allen  Reeht»*Ti 

and  Pflichten  einer  Facultiit.  Der  erst*-  Vorsteher  des  Seminars  ist  je- 

weiliger Dekan,  die  übrigen  dort  angestellten  und  noch  anzustellend«  n 

Lehrer  sind  zugleich  Professoren  der  Universität  und  ordentliche  Mit- 

glieder  der  theologischen  Facultiit.  Ks  ist  ihnen  die  Sorte  tür  da» 

ganze  theologische  Studium  übertraten,  welchem  künftig  auch  die  Vor 

lesungen  über  das  canonische  Recht  beigeordnet  sind.  Der  Dekan  uii'i 

die  Professoren  der  theologischen  Facultiit  werden  aus  dem  zur  Z»  it  h-»h 

mit  dem  rniversitätsfond  vereinigten  Fond  des  geistlichen  Seniinarinm» 

unterhalten.  Es  wird  Dedacht  genommen  werden,  ihnen,  soweit  die  Ver- 

hältnisse es  gestatten,  sihnintlich  in  dem  Gebäude  des  geistlichen  >-nii 

nars  gemeinschaftlich  freie  W  ohnung  und  Verpflegung  zu  verschaff«  -n. 

In  allem,  was  die  Einrichtung  des  theologischen  Studiums  betritt,  erhall 

die  theologische  Facultiit  einzig  nur  von  dem  Bischof  und  seinem  Vikari.it 

die  erforderlichen  Weisungen.  L'ber  die  Anstellung  des  Dekans  und  d»-r 
Lehrer  erstattet  das  Vikanat  Bericht  an  die  allerhöchste  Stell*-,  v-n 

welcher  die  Ernennung  erfolgt.  Nichts  destoweniger  macht  die  Un- 

logische Facultiit  einen  ergänzenden  Theil  der  Universität  aus.  >i- 

nimmt  daher  an  den  Versammlungen  des  l'rofessorcollegiums  und  an 

öffentlichen  Fniversitätsfeierliehkeiten  Antheil.  Wer  die  Würde  ein»-" 

Doctor  beider  Rechte  erlangen  will,  muss  sich  einer  Prüfung  bei  der 

theologischen  Facultiit  aus  dem  canonischen  Rechte  unterziehen,  und  kann 

von  der  juridischen  Facultiit  erst  alsdann  zum  Doctor  beyder  Recbt- 

creirt  werden,  wenn  auch  die  theologische  Facultiit  in  Ansehung  d»-» 

canonischen  Rechtes  die  Würdigkeit  zur  Ertheilung  des  Poctorats  bfidrr 

Rechte  ihrerseits  erklärt  hat.  Doctores  s.  s  theologiae  et  ranonum  i-t 

sie  für  sieh  allein  zu  erciren  befugt. 

Das  Sprueheollegium  der  juridischen  Facultiit  für  die  Fälle,  w« 

vom  Auslande  Akten  zum  Spruche  eingesendet  werden,  bleibt  in  s-in-r 

bisherigen  Verfassung. 

?  10. Das  Juliushospital  und  das  Uebährhaus  darf  so,  wie  bisher,  zu::, 

Behüte  iles  praktischen  Unterrichts  in  der  Heilkunde  benützt  werden 

Dieser  rnterricht  ist  jedoch  immer  nur  als  eine  gelegenheitliche  und 

nebenher  verstattete  Benützung  anzusehen,  wodurch  der  ursprünglichen 

Bestimmung  und  dem  Hauptzweck  jener  Stiftungen,  so  wie  ihrem  V.r 

mögen  und  der  stiftungsniässigen  Verwendung  ihrer  Einkünfte  auf  k'ia* 

Weise  zu  nahe  getreten  werden  darf. 
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><  11. 

Das  philosophische  Studium  wird,  indem  die  beiden  philosophischen 

Klassen  am  Gymnasium  aufgehoben  werden,  ausdrücklich  zur  Universität 

verwiesen.  Die  Aufsicht  üher  die  Schüler  aber,  und  die  Disciplin,  welche 

bei  den  Schülern  jener  heiden  Klassen  am  Gymnasium  verfassungsmässig 

stattfand,  hat  für  alle  Schüler  der  philosophischen  Facultät  fortan  zu 

bestehen,  und  wird  künftig  von  den  Lehrern  derselben  unter  der  Leitung 

des  Dekans  ausgeübt. 

S  12. 

Was  den  Gottesdienst  betrifft,  so  ist 

a<  die  Uttiversitätskirche  dazu  für  die  katholischen  Lehrer  und 

Studiienden  der  Universität  sowohl,  als  des  Gymnasiums,  bestimmt.  Dis 

sie  vollständig  dazu  wieder  eingerichtet  sein  wird,  tindet  derselbe  in  der 

Kirche  des  geistlichen  Seminariums  auf  Kesten  der  rniversitftt  statt. 

Ix  Alle  grottesdienstlichen  Handlungen  ohne  Ausnahme  werden  von 

den  geistlichen  Professoren  der  theologischen  und  philosophischen  Facultät. 

dann  des  G ymnasiums.  nach  einer  von  der  Kuratel  im  Einverständnisse 

mit  dem  bischöflichen  Vikariate  zu  regulirendeii  und  zur  allerhöchsten 

Hestätignug  vorzulegenden  Ordnung  besorgt. 

e  Die  Schüler  der  philosophischen  Facultät  haben  in  Ansehung 

des  Gottesdienstes  die  für  die  Schüler  des  Gymnasiums  vorgeschriebene 

Ordnung  zu  beobachten. 

d    Die  geistlichen  Professoren  der  tl  logischen  und  philosophischen 

Facultät,  dann  des  Gymnasiums  lesen  ihre  h.  Messe  täglich  in  der  Fni- 

versitätskirche  nach  der  in  Folge  des  obigen  Artikels  b  zu  bestimmenden 

Ordnung. 

e  alle  Sonn-  und  Feiertaire  wird  eine  Predigt  und  ein  feierliches 

Hochamt  gehalten.  Die  Kirchenmusik  wird  vorzüglich  von  den  Studierenden 

selbst,  namentlich  den  Schülern  des  musikalischen  Instituts,  besorgt. 

f  Hei  diesem  sonn-  und  feiertäglichen  Gottesdienste  haben  sich  die 

Professoren  zugegen  zu  halten.  Für  die  Geistlichen  insbesondere  ist 

diese  Pflicht  nnerlässlich. 

gi  Die  katholischen  Studiienden  aller  Facultäten  sind  demselben 

beizuwohnen  verbunden. 

In  Die  protestantischen  Studiienden  haben  dem  Gottesdienste  in 

der  protestantischen  Kirche  dahier  beizuwohnen. 
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§  13. Allgemeine  Rechte  der  Professoren  sind  folgende: 

a)  Sie  stehen  in  Justiz-  und  I'olizeisaehen  unter  demselben  For«». 

unter  welchem  alle  Collegialrüthe  stehen,  mit  denen  sie  gleichen  Rai., 

haben. 

bi  Den  ordentlichen  Lehrern  ist  der  Hang-  eines  wirklichen  Raths 

ertheilt  und  den  weltlichen  unter  ihnen  ist  das  Tragen  der  bisherig! 

Uniform  verstattet.   Die  geistlichen  haben  sieh  an  die  bestehenden  bischet 

liehen  Vorschriften  in  Betreff  der  klerikalischen  Kleidung  zu  halten. 

ci  Die  Pensionspragmatik  vom  1.  Jänner  1805  bleibt  in  ihrer 

Wirkung  für  die  dermal  angestellten  Professoren,  dann  deren  Wittuvi 

und  Kinder.  Für  die  künftig  anzustellenden  aber  oder  die  künftigen 

Verheirathungsfälle  der  bereits  angestellten,  wird  ein  neues  I  i 

Klüften  und  Verhältnissen  der  Stiftung  angemessenes  Pensionsregulativ 

verfasst  werden. 

i  n. Allgemeine  Pflichten  der  Professoren  sind  folgende: 

ai  Sie  sollen  ihren  Schülern  durch  Rede  und  That  das  et*te  Bei 

spiel  von  religiöser  und  sittlicher  Gesinnung,  von  Berufstreue,  von  Ehr 

furcht  und  Ergebenheit  gegen  den  Souverän  und  von  Gehorsam  -.--n 

seine  Gesetze  und  Befehle  geben. 

b)  Sie  sollen  in  dem  Studium  ihres  Fachs  stets  fortzuschreiten  und 

den  Ruf  und  das  Ansehen  der  Universität  darauf  zu  gründen  sucheu. 

dass  aus  ihrer  Mitte  nur  Werke  von  entschiedenem  und  bleibendem 

Werthe  hervorgehen. 

c)  Sie  sollen  die  zum  Unterrichte  bestimmten  Collegienstunden  mit 

Pünktlichkeit  einhalten  und  wenn  sie  durch  Krankheit  oder  ander.'  Um- 

stände daran  verhindert  sind.,  davon  dem  Uurator  jedesmal  die  unver- 

zügliche Meldung  machen. 

dt  Unter  ihnen  soll  gegenseitige  Achtung.  Einigkeit  und  Ver- 

trauen herrschen. 

i  15. 

Die  Civil-  und  Criminalgerichtsbarkeit  über  alle  Angehörigen  und 

Studirenden  der  Universität  bleibt  wie  bisher  durchgehend-  l>»i  den 

ordentlichen  Gerichten,  so  wie  selbige  in  Polizeisachen  lediglich  der  ire- 

wohnlichen  Polizeibehörde  in  allem  untergeben  sind.  Die  Einri'lirai^ 

und  Fortdauer  des  sogenannten  academiSchen  Sittenirerichts  wird 

einer  näheren  Erörterung  unterworfen  werden. 
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Ö13 

><  10. 

Den  Professoren  ist  zwar  der  Honorarienbezug  nach  Massgabe  des 

16.  Artikels  der  bisherigen  Verlassung:  bis  auf  weiteres  noch  belassen. 

Ks  wird  jedoch  dieser  Honorarien  wegen  eine  Revision  und  Taxation 

eintreten,  überhaupt  aber  jedem  neu  anzustellenden  Professor  in  seinem 

Dekrete  die  Verbindlichkeit  auferlegt  werden,  sich  ohne  Entschädigungs- 

ansprüche allem  demjenigen  zu  unterwerfen,  was  der  Honorarien  wegen 

in  der  Zukunft  noch  bestimmt  werden  wird. 

><  17. 

Die  Vorlesungen  an  der  Universität  müssen  ein  geordnetes  und 

übereinstimmendes  Ganzes  ausmachen.  Die  Lehrer  dürfen  nicht  der  Lage 

Preis  gegeben  sein,  von  dem  Urtheile  der  Schüler  abzuhängen:  die  Schüler 

nicht  der  tiefahr,  durch  widersprechende  und  sich  gegenseitig  aufhebende 

Lehrvorträge  verwirrt  zu  werden.  Es  ist  die  Sache  eines  und  des  näm- 

lichen Lehrers,  sie  mit  der  Verschiedenheit  der  Meinungen  und  Ansichten 

über  einen  Gegenstand  bekannt  zu  machen  und  selbige  mit  ihnen  zu 

prüfen.    Es  werden  demnach  folgende  Bestimmungen  getroffen: 

a i  die  Curatel  bestimmt  nach  Vernehmung  der  treffenden  Facultäten 

und  nach  eingeholter  Entschliessung  der  allerhöchsten  Behörde  die  Lehr- 

fächer, über  welche  in  jeder  Fakultät  Vorlesungen  zu  halten  sind,  die 

theologische  ausgenommen,  bei  welcher  dieses  von  Seite  des  bischöflichen 

Vikariats  geschieht. 

b)  Nach  der  Zahl  dieser  Lehrfächer,  welche  nur  auf  das  Wesent- 

liche und  Notwendige  zu  beschränken  sind,  verbunden  mit  der  Bestimmung, 

welche  und  wie  viele  dieser  Fächer  von  einem  und  dem  nämlichen  Pro- 

fessor gelehrt  werden  sollen  und  mit  der  auf  diese  Bestimmung  ein- 

wirkenden Rücksicht  auf  die  eigenen  Vermögenskräfte  des  Universitüts- 

/omls,  soll  sich  auch  die  Zahl  der  Lehrer  richten. 

c  Die  hiernach  gleich  dermal  zu  bestimmende  Zahl  der  Lehrer 

darf  schon  von  jetzt  an  nicht  mehr  überschritten  werden.  Unter  den 

gegenwärtig  vorhandenen  Professoren  ist  daher  hierzu  eine  Auswahl  zu 

treffen.  Alle  diejenigen,  welche  ausser  dieser  gewählten  und  bestimmten 

Zahl  'dermal  noch  vorhanden  sind,  sollen  mit  Beibehaltung  ihrer  ganzen 

Besoldung  und  ihres  Titels  und  Ranges  pensionirt  und  von  allen  Vor- 

lesniig-en  und  Functionen  an  der  Universität  dispensirt  werden. 

d>  Die  Professoren  haben  die  Compeiidien.  nach  welchen  sie  lesen, 

der  Kuratel  vorläufig  anzuzeigen.    Es  ist   ihnen  untersagt,  nach  Manu- 

scripten   oder  eigenen   geschriebenen  Heften  zu  lesen.     Die  Lehrbücher, 

Genchickt«  der  l'aivenitU  Wir*b  iri,'.   sr.  Hund.  y:j 
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nach  welchen  sie  lesen,  müssen  —  sie  seien  von  ihnen  seihst  wrt;i«t 

e)  Ohne  Vor  wissen  und  Krlanhniss  der  Kuratel  dürfen  neue  Vor- 

lesungen üher  irgend  einen  Gegenstand  nicht  angekündigt  und  gehaftet 

werden.  Die  Curatel  hat  hierüber  nach  Unistiinden  die  Befehle  der  alk 

höchsten  Stelle  einzuholen. 

f)  Jedes  Lehrfach  soll  nur  von  Einem  und  zwar  demjenigen  IV 

fessor  hehandelt  und  gelesen  werden,  welcher  dazu  aufgestellt  ist. 

gl  Nichtsdestoweniger  muss  jeder  professor  Ordinarius  in  allen  Lekr- 

fächern  seiner  Facultät  bewandert  und  geschickt  sein,  auf  höhern  He  ff  hl 

das  eine  oder  das  andre  zu  übernehmen. 

h;  Jeder  Professor  ist  verbunden,  vormittags  wenigstens  zwei  — . 

nachmittags  wenigstens  Eine  Stunde  Collegium  zu  halten. 

it  Alle  Collegien  ohne  Ausnahme,  welche  in  Folge  der  vorhergehenden 

Bestimmungen  gehalten  werden,  sind  öffentlich  und  müssen  in  den  dazu 

bestimmten  Hörsäälen  gegeben  werden. 

k)  Collegia  privata  und  privatissima  linden  durchaus  nicht  mehr  statt. 

1)  Die  bisherige  Form  des  Vorlesungskatalogs  ist  abzuändern.  Di- 

Anzeige  der  zu  lesenden  Collegien  ist  in  diesem  (.'atalog  nach  den  vier 

Hauptabtheilungen  der  bestehenden  Facultäten  vorzutragen. 

Der  Stand  der  öffentlichen  Lehrer  an  der  Universität  thf ilt  si.L 

in  ordentliche  und  ausserordentliche  Professoren.  Es  bestehen  künltii: 

nur  diese  beiden  Rangstufen  öffentlicher  Lehrer.  Die  der  Privatdocenten 

wird  aufgehoben. 

In  Ansehung  des  jährlichen  Gehalts  der  Professoren  ist  folg-td» 

Classification  festgesetzt : 

oder  nicht öffentlich  gedruckt  sein. 

§  18. 

§  10. 

Weltliche  professores  ordinarii: 

der     I.  (  lasse  beziehen  jährlich 

läoo  fl 
1000  i 

SOti  i 

der  II.  (  lasse 

der  III.  Classe 

Weltliche,  professores  extraordinarii: 

der  I.  Classe 

der  II.  Classe 

der  III.  Classe 

600  Ä 

4.V»  f 
34NI  t 
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Geistliche  professores  ordinarii: 

der     1.  Classe   1000  fl. 

der    II.  Classe   800  fl. 

der  III.  (  lasse   600  fl. 

Geistliche  professores  ex tra ordinarii: 

der     I.  Classe   400  fl. 

der    II.  Classe   300  fl. 

der  III.  Classe   250  fl. 

$  20. 
Diejenigen  der  bereits  angestellten  Professoren,  welche  dermal 

mehr,  als  einen  der  obenbestimmten  Klassengehalte  beziehen,  behalten 

den  treffenden  Ubersehuss  als  Personalzulage. 

§  21. 
l>er  Titel  und  Charakter  eines  professoris  ordinarii  oder  extra 

•  »rdinarii  wird  durch  die  Verleihung:  und  den  wirklichen  Bezug  eines  der 

üben  enthaltenen  Klassengehalte  bestimmt.  Weder  dieser  Charakter  aber 

noch  der  damit  verbundene  Gehalt  ist  einem  gewissen  Lehrfache  an 

klebend.  Auch  gibt  die  Erledigung  eines  solchen  Gehalts  keinen  An- 

spruch, in  denselbigen  aus  einer  niederen  Klasse  nachzurücken,  noch  wird 

in  dem  Falle ,  dass  eine  Vorrückung  in  einen  höheren  Gehalt  zu  ver- 

fügen für  gut  gefunden  werden  sollte ,  das  Senium  in  der  Classe  allein 

entscheiden.  Alles  dieses  hängt  vielmehr  einzig  von  der  allerhöchsten 

Gnade  ab.  mit  web  her  der  Souverän  das  Verdienst  zu  würdigen  geruhen 

wird. 

$  22. 

Es  wird  eine  Revision  «1er  Fonds,  welche  dermal  für  die  Univer- 

sität verwendet  werden,  in  Absieht  auf  ihre  ursprüngliche  Stiftung*- 

massige  Bestimmung  vorgenommen  und  ein  nach  den  Kräften  der  Stiftung 

und  den  Kegeln  einer  ordentlichen  Administration  bemessener  Etat  für 

alle  Rubriken  der  Universitätsauslagen  entworfen  werden .  welcher  so- 

gleich in  Vollzug  zu  setzen  ist  und  niemalen  überschritten  werden  darf. 

In  so  weit  die  dermaligen  Auslagen  diesen  Etat  überschreiten,  wird  der 

Abgang  zwar  wie  bisher  aus  dem  grossherzogiichen  Ärarium  zugeschossen, 

über  diesen  Znschuss  aber  besondere  Rechnung  und  Kasse  geführt  werden. 

Alle  Ausgaben,  welche  in  diese  Rechnung  verwiesen  werden,  hören, 

sowie  sie  heimfallen,  für  die  Zukunft  gänzlich  auf,  und  es  findet 

daher  weder  auf  ihre  Fortsetzung  noch  auf  ihre  Vermehrung  irgend  ein 

Antrag  statt.    In  so  fern  die  Besoldungen,  Personalzulagen  und  Pensionen 

33* 
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einiger  oder  anderer  Professoren  auf  diese  Kasse  gelegt  werden  Rollten, 

haben  sie  solche  ans  derselben  abgesondert  von  demjenigen,  was  »tat*- 

massig  bezogen  wird,  zu  erhalten  und  als:  aus  der  Staatskasse 

empfangen  besonders  zu  quittireu. 

§  23. 
l>ie  Bestimmungen  in  Betreff  der  Studirenden  vom  11.  November  1*»W. 

die  Ordnung  der  akademischen  Prüfungen  und  Promotionen  vom  30.  April 

1805  und  die  allgemeinen  academischen  Statuten  vom  2.  Mai  1S05 

werden  von  dem  Curator,  Prorector  und  den  Dekanen  der  vier  Fatul- 

täten  revidirt  und  der  gegenwärtigen  Verfassung,  wo  es  nöthig  ist .  aii- 

gepasst  werden.  Bis  dahin  sind  sie  noch  in  allem,  was  sieh  mit  den 

vorliegenden  Verfügungen  vereinigen  lässt ,  beibehalten.  Bei  dieser  Kr 

vision  ist  auch  auf  die  älteren  Statuten  und  Verordnungen,  als  die  Ver- 

ordnung Friedrich  Karls  vom  Jahre  1743,  die  ordinationes  Caroli  Phi- 

lipp! pro  universitate  Herbipolensi  vom  Jahre  1749  und  die  statuta 

Julii  'Rücksicht  zu  nehmen. 

§  24. Die  Registratur  des  Prorectorats  wird  von  dem  demselben  unt^r 

geordnetn  Sekretär  unter  der  Aufsicht  des  jeweiligen  Prorectors  besorg. 

Alle  übrigen  in  den  Geschäftskreis  des  Kurators  und  des  vonnali?m 

academischen  Senats  einschlagenden  altern  und  neuern  Acten  aber  werden 

der  Kuratel  ausgeliefert ,  welche  sie  an  dem  dazu  bestimmten  Platze  ver- 

wahrt und  die  Registraturgeschäfte  durch  ihren  untergeordneten  Seer^tar 

besorgen  lässt. 

§  25. 
Die  Secretarien  des  Curators  und  des  Prorectors  besorgen,  nrkM 

ihren  Secretariats-  und  Registraturgeschäften  auch  die  Kanzleisres«  hält'- 

einer  jeden  von  diesen  Behörden.  Sie  führen  den  gemeinsehaftlnhrD 

Titel:  l'niversitätssecretarium.  Der  Secretär  des  Prorectors  hat 

nach  Thunlichkeit  und  Erforderniss  jenem  des  Kurators  Aushülfe  zu 

leisten. 

Werneck,  den  7.  Spt.  1S0<). 
etc.  etc. 

Üas  Original  im  Archive  des  Senats 
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Nr.  186. 

Adresse  der  l'nirersität  Wirzburg  an  König  Maximilian  I.  ans  Ver- 
anlassung  der  Vereinigung  des  (irossherzogthums  Wirzburg  mit  der 

Krone  Baiern. 

1814,  2i"i.  .Tnni.  Wirzburg 

Allerdurchlauchtigster 

Grossniüehtigster  Köni«r, 

Allergnädigster  Köllig  und  Herr! 

Nach  der  —  hinsichtlich  des  bisherigen  Grossherzogthums  Würz- 

burg erfolgten  —  Regierungsveründerung  konnte  der  dahiesigen  Univer- 

sität und  den  hierlündischen  Studien-  so  wie  den  allgemeinen  Bildung* 

anstalten  kein  beruhigenderes  Ereigniss  begegnen,  als  dass  ihr  das  Glück 

zu  Theil  wurde,  Euere  koenigliche  Majestät  abermals  als  ihren  aller- 

gnüdigsten  Landesherrn  und  allerhuldreichsten  Beschützer  verehren  zu 

dürfen,  Allerhoeehstwelche  bereits  früherhin  für  diese  hohe  Schule  und 

die  benannten  Anstalten  so  viele  Huld  und  Gnade  zu  bewilligen  geruhten. 

Die  vielfachen  Merkmale  Allerhoechst  den»  wohlthütigster  Beför- 

derung der  Wissenschaften  und  der  Künste,  womit  Euere  koenigliche 

Majestät  sich  als  erhabenster  Gönner  und  Befördern-  während  Aller 

höchst  dero  Regierung  in  jeder  Epoche  —  zunächst  aber  auch  während 

jener,  wo  das  Fürstenthum  Würzburg  Allerhöehstdero  erhabensten  Re- 

genten-Tugenden zu  huldigen  beglückt  war.  —  zum  ewigen  Danke  aus- 

gezeichnet haben,  beleben  die  tröstlichste  Hoffnung,  dass  Euere  Majestät 

an  der  dahiesigen  Universität  den  Studien  und  den  —  zu  deren  Uultur 

abzweckenden  Anstalten  forthin  die  landesväterliche  Huld  und  Unter- 

stützung Allergnädigst  zu  verleihen  geruhen  wollen. 

In  der  Eigenschaft  als  Vorstand  Allerhöchst  dero  Universität  und 

als  amtliches  Organ  des  gesammten  Lehrpersonals  lege  ich  die  devoteste 

Betlieuerung  zu  Füssen,  dass  es  sowohl  mein  eifrigstes  Bestreben,  als 

auch  jenes  der  Lehrer  der  Universität  und  der  übrigen  Studien-  und 

allgemeinen  Bildungs-Anstalten,  welche  bisher  der  Aufsicht  der  Univer- 

.sitats-Cnratel  des  inneren  Zusammenhanges  der  Studien  Weyen  unter- 

geordnet waren,  stets  seyn  wird,  die  obliegenden  heiligen  Pflichten 

gretreulichst  und  pünktlichst  zu  erfüllen,  sofort  mich  der  Allerhöchsten 

Zufriedenheit  Euerer  königlichen  Majestät  stetshin  würdiger  zu  machen. 

Die  Universität,  sämmtliclie  Studien  und  allgemeine  Bildungs- 

anstalten, deren  Angehörige  und  mich  selbst  der  Allerhöchsten  Huld  und 

Gnade  in  devotester  Ehrfurcht  empfehlend  —  und  indem  ich  mich  an 

die  «levotest  angebogene  Bitte  um  AUergn.'tdigste  Willtaiirunir  der  —  in 
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der  allermiterthänigsten  Glückwünsehnngs-Adresse  des  Prorektors  and 

der  Professoren  an  der  dahiesigen  Universität  enthaltenen  —  Vorstettug 

allerunterthänigst  anschliesse,  ersterbe  icli  in  allertiefester  Unterwerfen; 

und  Treue 

Euerer  königlichen  Majestät 

Würzburg,  den  28.  Junius  1814. 

Ein  Concept  in  den  Curatelacten  der  Universität  Nr.  116. 

Nr.  187. 

Karl  Theodor  von  Dalberg,  Ershisehof  von  Itcgensburg,  an  den 

Curator  der  Universität  Wiriburg,  Freiherrn  von  Staufenberg. 

1814,  13.  November.  Meersburg. 

Hochwohlgeborner  Freiherr!  Hochgeehrtester  HeiT  Uuiversitäts- 

Ourator !  Es  ist  für  mich  ein  wahres  Vergnügen ,  zu  dem  Wohl  der 

Würzburger  Universität  durch  einen  Heytrag  zu  dessen  Bibliothek  mit- 

gewirkt zu  haben.  Unvergesslieh  sind  mir  die  vielen  Wohlthaten,  di- 

ich  in  Würzburg  genossen  habe,  in  einem  Lande,  in  welchem  so  viele 

Männer  von  Geist  und  gründlichen  Einsichten  sieh  auszeichnen  und  in 

welchem  so  manche  fürtreffliche  Anstalten  bestehen.  Auch  ist  mir 

erwünscht,  dass  die  dasige  hohe  Schule  in  Hochdero  Person  einen  w 

würdigen  Vorstand  habe. 

Ich  ersuche  Hoch  Dieselbe  dem  Herrn  Präsidenten  von  Wagmr 

von  meiner  grossen  Hochachtung  gleichfalls  zu  versichern,  seine  mir 

vielen  Jahren  erwiesene  Freundschaft  ist  mir  uuvergesslich. 

Ich  bin  von  Herzen  mit  ausgezeichnet  grosser  Hochschätzvng 

Euer  Hoehwohlgebohrn 

Freundbereitwilliger 

Karl  Erzbischof  von  Regrensbure. 

Meersburg  den  13.  November 

1814. 

Eine  Abschrift  in  den  S*natsacten  der  Universität. 

Nr.  188. 

Errichtung  einer  staatswirthschaftlichen  Fakultät  an  der  Cntvertitnt 
Wiriburg. 

1822,  15.  August.  Wirzburg. 

Im  Namen  Seiner  Majestaet  des  Königs.    Se.  Königliche  MajV>t3t 

haben  durch  allerhöchste  EntSchliessung  vom  8.  d.  Mts.  die  Frrkhtwv? 
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einer  Staatswirthschaftlichen  Fakultät  an  der  k.  Universität  aus  den 

Professoren  Dr.  Georg  Franz  Geyer,  Kaspar  Metzger,  Ambro»  Kau, 

Peter  Joseph  (Jever  und  Franz  Stöhr  mit  dem  Anhange  zu  genehmigen 

erernhet,  dass  aus  den  Mitgliedern  jährlich  ein  Dekan,  sowie  ein  Senats- 

mitylied  zu  wühlen  ist. 

Diese  allerhöchste  Kntschliessnug  ist  den  benannten  Professuren, 

sofort  auch  der  juridischen  Fakultät  auf  den  von  deren  Dekan  am 

15.  v.  Mts.  anher  erstatteten  Bericht  zu  eröffnen,  und  hiernach  das 

weitere  zu  verfügen. 

Königliche  Curat*]  der  Universität  Würzbnrg. 

gez.  Fr.  Asbeck. 

[Adresse]:  An  den  aeademischen 

Senat. 

I>as  ih,,,,, 01/  in  den  Senatsakten  der  Universität 

Nr.  189. 

A. 

Allerhöchste  Verordnung,  dureh  /reiche  die  philosophische  Fakultät  in 

zuei  Scrtionm  «jetheilt  n  ird.  mit  dem  darauffolgenden  hez.  Statut. 

IsT::,  2U.  September.  München. 

Königreich  Bayern.    Staatsministerium  des  Innern  für  Kirchen-  und 

Schulangelegenheiten. 

Seine  Majestaet  der  König  haben  die  Tbeilnng  der  philosophischen 

Fakultät  in  zwei  Sectionen  nach  den  näheren  Bestimmungen  des  hier 

anruhenden  Statuts  allergniidigst  zu  genehmigen  und  zu  bestimmen  geruht, 

dass  die  medizinische  Fakultät  in  Zukunft  durch  drei  ihrer  Mitglieder 

im  Senate  der  k.  Universität  Würzburg  vertreten  werde  etc.  etc. 

München,  den         September  \^\'.\. 

Auf  Seiner  Königlichen  Majestaet  allerhöchsten  Befehl. 

gez.  Ihr.  von  Lutz. 

gez.  V.  Bezold. 

[Adressel:  An  den  Senat  der  k.  Universität 

Wiirzburg. 
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B. 

Statut, 

die  Bildung  von  zwei  Sedionen  in  der  philosophischen  Fakultät  <hr 

k.  Universität  Wirzhurg  betr. 

S  1.  All*'  ordentlichen  Professoren  der  philosophischen  Fakultät 

bilden  die  Fakultät.  Sie  wählen  gemeinschaftlich  ihren  Dekan,  v.vl.ler 

sie  nach  Aussen  als  ein  einheitliches  Ganzes  vertritt  und  ihre  Geschäfte 

leitet. 

§  2.   Die  Fakultät  theilt  sich  in  zwei  Sectionen: 

1.  die  philosophisch-historische,  welche  die  Fächer  der  Philosophie 

nebst  Aesthetik  und  Pädagogik,  der  Philologie  nnd  der  Geschichte 

und  in 

2.  die  naturwissenschaftlich  -  mathematische ,  welche  die  Fächer  <l-r 

Naturwissenschaften  nnd  der  Mathematik  begreift. 

g  3.  Aus  beiden  Sectionen  wird  abwechselnd  der  Dekan  aus  alUn 

.Mitgliedern  gewählt. 

§  4.  Ebenso  werden  beide  Sectionen  im  Universitäts-Senate  in  der 

Art  vertreten,  dass  immer  je  2  Mitglieder  aus  beiden  in  demselben  zv. 

sitzen  haben. 

*  ö.  Die  gemeinschaftlichen  Angelegenheiten  der  Fakultät  werden 

von  allen  ihr  angehörigen  ordentlichen  Professoren,  die  Sonderangeboten 

heiten  von  der  betreffenden  Sektion  selbständig   und   allein  verhandelt. m 

Jedoch  sollen  in  jedem  Falle  alle  Mitglieder  der  Fakultät  von  den  in 

den  zwei  Sectionen  vorkommenden  Geschäften  in  Kenntnis*  erhalten, 

also  die  Beschlüsse  der  einen  Section  der  anderen  zur  Kenntnissnahae 

mitgetheilt  werden. 

sj  6.    Die  Sonderangelegenheiten  der  Sectionen  sind  insbesondere: 

1.  Vokationen,  Anstellungen  und  Beförderungen, 

2.  Habilitationen, 

8.   Promotionen  mit  Ausnahme  der  Promotion  honoris  causa, 

ad  2  und  .'i  nach  Massgabe  der  bestehenden  gemeinschaftlichen  Ordnungen. 

4.  Sorge  für  den  Unterricht  in  Collegien  und  Seminarien  und 

.").  provisorische  Einrichtungen  jpi  Falle  einer  Yacanz  oder  dammdeu 
Behinderung  sowohl  für  den  Unterricht,  als  für  die  einstweilig 

Verwaltung  eines  Attributs. 

*  7.    Der   Dekan   ist   verpflichtet,  jeder   Section   die   ihr  na«h 

seinem  Ermessen  zufallenden  Sonderangelegenheiten  zu   überwew-n.  N: 

er  über  die  Natur  einer  Angelegenheit  im  Zweifel,  so  hat  er  die  Fra. 

im    \Ve»e    der   schriftlichen  Abstimmung   der  gesammten    Fakultät  zu 

» 
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erledigen  und  je  nach  deren  Ausfall  eine  gemeinschaftliche  oder  abgeson- 

derte Behandlung  vorzunehmen. 

£  8.  Die  Fachstudenten  in  der  Fakultät  sind  in  den  ersten  zwei 

Semestern  als  Candidaten  der  Philosophie  und  vom  dritten  Semester  an 

je  nach  der  Richtung:  ihrer  Studien  als  Candidaten  des  betreffenden 

Fachs  einzusehreiben:  für  die  Naturwissenschaften  ist  eine  Sonderling  in 

«leren  einzelne  Diseiplinen  unzulässig. 

Das  Original  im  Archive  des  Senats  der  Universität. 

Nr.  190. 

Allerhöchste  Verordnung,  betreffend  die  Auflösung  der  stoatsmrth- 

schaftlichen  Fakultät. 

187H,  5.  November.  München. 

K.  Bayerisches  Staatsministerium  des  Innern  für  Kirchen-  und  Schul 

Angelegenheiten. 

Seine  Majestaet  der  König  haben  die  Aufhebung  der  staatswirth- 

sehaftliehen  Fakultät  an  «1er  k.  l'niversitiits  Würzburg  zu  beschlössen 

und  Allerhöchst  zu  genehmigen  geruht ,  dass  im  Vollzuge  dieses  Aller- 

höchsten Beschlusses  nachstehende  Anordnungen  getroffen  werden  i 

1.  Die  Lehrstühle  des  l'olizeirechts  und  der  Polizeiwissenschaft, 

ferner  «1er  Nationalökonomie,  Finanzpolitik,  des  bayerischen  Verwaltnngs- 

reebts  und  «1er  administrativen  Statistik  werden  mit  der  juristischen 

Fakultät,  hingegen  wird  der  Lehrstuhl  der  Technologie  und  chemisch- 

pharmazeutischen  Präparatenlehre  mit  der  mathematisch-naturwissenschaft- 

lichen Station  «1er  philosophischen  Fakultät  vereinigt.  Die  drei  Ver- 

treter der  genannten  Lehrstühle  treten  mit  ihrer  Aneiennitilt  als  Ordi- 

narien in  die  betreffenden  Fakultäten  und  nehmen  an  allen  Reihten  und 

Pflichten  der  Mitglieder  der  letzteren  Theil.  Die  hiedurch  veranlassten 

Veränderungen  in  den  Statuten  der  g«*dachten  Fakultäten  sind  von  den- 

selben unter  Beiziehung  der  neuen  Mitglieder  zu  tormoliren  und  durch  den 

Senat  der  k.  Fniversität  Würzburg,  welcher  sieh  hierüber  gutachtlich  zu 

äussern  hat.  dein  unterzeichneten  Staatsministerinm  zur  Genehmigung  vor- 

gelegen. 

2.  Die  Juristenfakultät  hat  in  Zukunft  die  Benennung  ..Rechts- 

and staatswissenschaftliche  Fakultät-  zu  führen. 

.1.  Das  Archiv  der  staatswirthsehaftlichen  Fakultät  ist  von  der 

Hechts  und  staatswissens«  baftliclien  Fakultät  zu  übernehmen,  ebenso  die 

Bibliothek  für  staatswirthschaftliclie  l  ehmigen,  für  welche  die  hetreffende 
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Etatspositiou,  Vorstandschaft  und  Verantwortlichkeit  dem  jeweilig»*!!  \>r 

treter  der  politischen  Ökonomie  verbleibt.    Das  technologische  Cabinet 

mit  seinem  ganzen  Inventar  gehört  von  nun  an  zu  den  Attributen  der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen  Section  der  philosophischen  Fakultät 

4.  Das  bisherige  Regieaversum  für  den  Dekan   der  staatswirtb 

schaftlichen  Fakultät  ist  einzuziehen. 

5.  Die  bisher  auf  die  Staats  wirtschaftliche  Fakultät  treffend»* 

Summe  zu  Büehervorschlägen  für  die  Universitäts-Bibliothek  wird  zu 

zwei  Dritteln  der  Rechts-  und  staatswissenschaftlichen  Fakultät  und  zu 

einem  Drittel  der  mathematisch-naturwissenschaftlichen  Section  der  phi- 

losophischen Fakultät  zugewiesen. 

(i.  Die  Vertreter  der  staatswirtschaftlichen  Fakultät  im  Senat»* 

werden  dieser  Funktion  enthoben. 

Hingegen  wird  der  Hechts-  und  staatswissenschaftlichen  Faknlt.tr 

eine  verstärkte  Vertretung  durch  ein  aus  ihrem  Gremium  zu  wählend»-« 

drittes  Senatsmitglied  eingeräumt.  Ueber  die  alsbald  vorzunehmend»* 

Wahl  dieses  dritten  Senatsmitgliedes  ist  unter  Vorläse  der  Wahlver- 

handlangen  Bericht  zu  erstatten. 

Die  Beilagen  des  Berichts  vom  11.  März  laufenden  Jahres  folgen 

hierneben  mit  dem  Bemerken  zurück,  dass  eine  entsprechende  Bekannt- 

machung in  dem  Ministerialblatt  für  Kirchen-  und  Schul -Anpdeireuh»  itei. 

demnächst  erscheinen  wird. 

gez.  Dr.  von  Lutz. 

srez.  von  Bezold. 

[Adresse] :  An  den  Senat  der  k.  Universität 
Würzburg. 

Das  Original  im  Archive  des  Senates  der  Universität. 
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Nachtrag. 

Nr.  191. 

Papst  Gregor  XIII.  hebt  das  Set.  Agneskloster  in  Wirzburg  auf 

lütten  des  Bischofs  Friederieh  vollständig  auf  und  einverleibt  das- 

selbe dem  Jcsuiten-Colletjium  daselbst. 

1572,  29.  Mai.  Horn. 

liivgrorius  epismpus  servus  servorum  dei.  ad  perpetuam  rei  memo- 

riam.  [aequum  reputamus  et)  ratioui  eonsonum,  [ut  ca.  qua»*]  ex  Romaiii 

pontUlcis  gratia  proeesserunt.  licet  »'ins  superveniente  obitu  litcrac  apo- 

stolicae  desuper  confectae  nun  fucriut.  suum  sortiantur  eftectum.  [dudum 

liquidem  per  t'clicis  recordationis  IMmn  papam  IV  praedeceKi*on*in 
in»trum  aeeepto,  qnod  nnma>terium  inonialium  sanetae  Agnetis  Herbi- 

polensis  ordinis  sanetae  Clara»'  sub  <  ura  [trat nun  iniimrniiij,  qnod  inonia- 

libus  «Institut um  iamdiu  existebat,  certo  modo  vaeaverat  et  [vacabat]  tunc 

et  cidem  pratdteessori  pro  parte  venerabilis  tratris  nostri  tnne  sui  Fe- 

dfrici  episcopi  Herbipob-nsis  exposito.  qitod  [cum  alias  admodumj  tinous. 

m-  ob  contagiosam  t'eiv  cinnmjquaque  dioecesim!  suam  Herbipob<nsem 
haercticoruin  viciniam  insidiosa  illorutu  impoRtnra  in  incautas  oves  [suasj 

wrperet,  ar  dwiderans.  prout  ex  debito  sui  pastoralis  olhVii  [tenebatur] 

srregvm  sibi  cominissum  ;(  virulentis  [eorum]  pasriüa  praeservare  »*t  ado- 

iVwcntefl  provinriae  Franconicae,  qni  studiornm  <ausa  nonnnnquain  extra 

dictain  dio*e<sim  ad  aliaruni  provim  iarum  academias  abb<rabantnr,  eo 

qnod  illi  pbrumqin-  doctrinain  erroiieam.  quam  etsi  |non  a  praeeeptoribns!. 

saltem  a  c<.ntub«-malibus  ibidem  apprebendebant.  postea  in  patriam  reversi 

iiidijr»«nis  suis  veram]  persuadere  nitebantur,  in  propria  dioccesi  «q.timis 

disciplinis  ebristianisqu»'  inoribns  i-rudiendos  rontinere.  unum  ndlt'^ium 

>..«  i.  tatis  Iesu  in  civitate  Hrrbfpolen*]  [prigl]  fac»re  proposuiss»'t :  sed 

«  um  ad  eiusdem  rolleyii,  ex  quo  tarn  ipse  Kederieiis  episropus  quafm  qni 

apnd  eiiml  id  maxino-  «-fflafritabant  dilecti  rilii.  rh-rus  ae  nobile*  et  «  iv.s 

Herbipob  iis»  s  linimnodi  diveruos  deo  gratos  ae  nnivmaf  reipnblicae  <  lni- 
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stianae  [utile*  et]  neeessarios  fruetus  proventuros  sperabant,  !mamnvnti«>- 

neni]  et  ipsius  eollegii  rectoris  et  collegialium  pro  tempore  exi*temimt! 

sitstentationein  aliorumque  eitlem  collegio  ouerum  inciimbentium  BttppnrU« 

tionem  mnltae  [impensae]  ecclesiae  annuatiin  [essent.  pro  qnibns  faciendi* 

ipsi  Federico  episcopo  ex  facultatibus  suae  niensao  episcopalis  Herbipoleu>i«. 

[eo]  quod  ille  propter  bella,  quae  superiori  anno  in  ecclesias  (i^rtnaiii  i •• 

per  earuni  bostes  viguerant,  adeo  diminutae  erant,  ut  vix  ex  eis  snsteutari 

valeret  quid  modiemn  ad  id  erogandum  non  |  superesset  j.    si  in  dict« 

nionasterio  [nomen]  nionasterii  et  ordo  sanetae  Ciarae  [bujusmodi  illinsqn.- 

dependentia  et  regularis  observantia  ])enitus  et  oinnino  suppriinerentur  h 

extinp-uerentur,  et  nionasterii  huiusmodi  loeo  ibidem  nimm  collegimu  «Ii«  Ta- 

societatis  erigeretur  et  institueretur  ac  eidem  collegio  ipsius  nionasterii 

Ecclesia,  ciniiteriuni,  claustrum,  donms,  babitationes  et  alia  aeditioia  a< 

situs  pro  perpetuis  ipsius  eollegii  rectoris  et  collegialium  nsu  et  babiUtfcMH- 

perpetuo  eoncederentur  et  assignarentur  itecnon  proprietates  et  praedia  :i> 

bona  mobilia  et  immobilia.  fructus  quoque  [redditus  et  proventus  a<  ein •- 

lumenta  quaecunque]   eiusdem    nionasterii   etiam  eidem   collegio  pt»ri*ta» 

applicarentur  et  appropriarentm ,  profecto  ex  eo  Herbipolensi  praedi«t.v 

et  aliarum  civitatum,   oppidorum,   locorum  praedictae  proviuciae  inceli» 

et    babitatoribus    [pro  tempore   praesertim   in  juvenili  et  adoleseentiae 

aetatibus]   constitutis,   in  scientia  proticere  volentibus  magna  parar^tnr 

studendi  comnioditas  ac   ex  eoriiuidem   studentium   doctrina   et  stienti.i 

liaeresum  in  partibus  illis  grassantium  exstirpationi  et  hdei  orthodoxe 

propagationi  [fructuose  consuleretur ,   collegiij  praeterea  nianutentioni 

rec  toris  ac  collegialium  liuiusmodi  sustentationi  aliorumque  onerum  pne- 

dictorum  supportationi  pluriumni  provideretur.    et  liuiusmodi   tan  |»i«ß> 

et  utile  ac  necessarium  opus  non  omitteretur,  sed  potius  in  dies  [iaen- 

nientum  suseiperet  diviimsque  cultus  ac  litt  ratornm]  numerus  anireretur 

verbunique  dei   inaxinia  cum    tidelium   partium  illarum  .-xspectationr  -t 

spirit uali  consolatione  latius  propagaretur,  ac  propterea  eidem  praed» 

cessori  pro  parte  eiusdem  Federici  episcopi  asserentis  fruetus.  jedditn* 

et  proventus  dicti  nionasterii  mille]  et  ducentoruni  Horenoruni  :»uri  d' 

camera  seeundnni  communem  existimationem,  valorem  annuuni  non  ex< M> r-. 

humiliter  Bupplicato,  ut  in  praemissis  opportune  providere  de  benipwttt*1 

apostolica  dignaretur,  idem  praedecessor,  [qui  dum  attentae  eonsideratk»ni» 

indagine  perserutaretur,  quam]  praeclarum  esset  scieiitiae  et  sapieiitU' 

donum,  votis  illis  gratuni  praestabat  auditum.  per  quae  nbi(in^  locoram 

collegia  et  alia  loca.  in  quibus  literarum  studia  vigerent,  institueivutur 

et  ad  »•;»  operarias  manus  libenter  intendebat,  [qiiique  inter  alia  volnerat. 

quod  Semper  in  unioiiibusj   commissi«)  fieret   ad  partes  vocatis.  qn^rnn 
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interesset,  eundem  Federicum  episeopum  a  quibnsvis  excommunicationis, 

suspeiitfifinift  et  interdivti  aliisque  ecclesiasticifl  sententiis,  centralis  e1 

|M»enis  a  jure  vel  ab  nomine  qua) vis  occasionc  vel  causa J  latis.  [si  quilnis 

tjuomoddlibet  innodatus  existebat],  ad  effectum  infrascriptorum  duntaxat 

nmsequendum  absolvendnm  et  absolutnm  fore  censens ,  huiusmodi  sup- 

I'lii  atiunibus  inelinatns  sub  dato  videlicet  quarto  kalendas  Martii,  ponti- 

ticatus  sui  anno  tertio,  ex  certa  sua  seientia,  sine  tarnen  alieuius  praeiudicio, 

in  dicto  monasjterio  quovis  modo,  quem  etiam,  si  ex  illo  quaevis  jrene- 

neralifl  reservatio  etiam  in  corpore  iuris  elam  resultaret,  idein  praedecessor 

haberi  voluit  pro  expresso  et  ex  cuiuseunque  persona  seu  per  liberam 

cessionem  cuiusvis  de  illius  re<niniue  et  administratione  (in  Komana  curia 

vel  extra]  eam  etiam  coram  notario  publico  et  testibus  sponte  factam 

vacaret,  etiam  si  tanto  tempore  vaeavisset,  quod  eins  provisio  iuxta  La- 

teranensis  statuta  concilii  auf  alias  canonicas  sanetiones  ad  sedem  apo- 

»tidicaiu  legitime,  devoluta  existeret  et  [illa  ex  quavis  causa  adj  sedeni 

«  audem  speeialiter  vel  generaliter  pertineret  ac  super  eisdem  re^imine  et 

administratione  inter  aliquos  Iis  seu  illorum  possessorio  vel  quasi  molestia 

(iiius  statuin  idem  praedecessor  baberi  voluit  pro  expresso  penderet  in- 

deeisa  dumniodo  dicta  die  quarto  [kalendas  Martii  nonj  esset  eidein  mo- 

nasterio  de  abbatissa  canonice  provisum,  nomen  monasterii  ac  ordinem 

sanctae  Ciarae  et  illius  dependentias  aliaque  instituta  et  observantiam 

huiusmodi  auctoritate  apostolica  penitus  et  oiunino  perpetuo  suppressit  et 

HXtinxit  ac  illius  loco  ibidem  unum  colb'<rium  societatis  lesu  pro  uno 

rectore  et  colleg-ialibus  societatis  huiusmodi,  qui  in  eodein  collejrio  verbum 

dei  populo  praedicare.  confessiones  audire.  saeram  eueharistiam  ministrare 

unamque  sacrae  theologiae  s«>u  casuum  conscientiae  lectionem,  prout  ipsi 

Federico  episcopo  [melius  videretur.  lejrere]  necnon  humaniores  literas  tarn 

(iraecas  quam  Latinas  juventutem  docere  aliaque  etiam  pietatis  opera 

facere  et  exereere  debeant  et  teneantur  in  omnibus  et  per  omnia  iuxta 

sinsnilaria  dictae  societatis  instituta,  norinam  ac  illius  vivendi  rationem, 

etiam  [perpetuo]  erexit  et  instituit  [eidemque  coHejrio  sie]  erecto,  eiusdem 

suppressi  monasterii  eeclesiam,  eimiterium,  claustrum  et  alia  aediticia  nee- 

non  situm  d<»mus  et  babitationes  pro  praedicti  collejrii  sie  erecti  rectoris 

et  coUegialium  ae  scbolarium  dictae  societatis  [ibidem  pro  tempore  exi- 

«teutium  perpetuis  usu  et  habitatione]  concessit  et  assijrnavit  necnon  pro- 

prietates,  praeilia  aliaque  bona  mobilia  et  immobilia  ac  iructus,  redditns, 

proventus,  iura,  obventiones  et  einolumenta,  quaecunque  suppressi  mona- 

sterii huiusmodi  cum  omnibus  [annexis  ac  iuribus  et  pertinentiis  suis 

iidt'iiii  «olb'jrio  sie  ere<to  pro  perpetuis  rectoris  et  eollesrialinm  prae- 

diet„ruiu  sustentatione  et  ipsius  collejrii  mauutetntione.  ita  quod  liceret  ex 
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tum-  pro  tempore  existentibtis  eiusdem  collegii  rectori  et  collegialibn> 

per  se  [vel  alium  seil  alios  eorum  ac  dictae  societatis  nomine  propria 

auctoritate  corporalem,  realem  et  actnalem  possessionem  mouasterii  sap 

pressi  et  collegii  erecti  buiusmodi  necnon  ecclesiae,  cimiterii,  cUostri, 

domorum,  aedittciorum,  babitationum,  proprietatum,  praediorum.  bonorum 

et  annexortun  [inrimnque  et  pertinentiarnm  praedictorum  libere  apprebrn 

derej  et  perpetuo  retinere  illorumque  l'ructus,  iura,  obventiones  ei  eia«^ 
lumeiita  quaecunquc  pereipere,  exigrere,  levare  et  reeuperare  ac  arrendaiY, 

loeare  et  disloeare  [necnon  in  suosj  et  dicti  collegii  usus  et  utilitatem  u»u 

vertere  [dioecesani  loei  vel  euiusvis  alterius  licentia]  desuper  minime  rt-quisita 

similiter  perpetuo  applicavit  et  appropriavit  necnon  literas  tunc  desuper  et»n 

ticicndas  nullo  uiiquam  tempore  etiam  ad  [ordinarii]  loci  aut  gvneraü*  Tri 

provineialis  vel  quorumeunque  aliorum  superiorum  [et  persona  min  urdiui- 

ipsorum  trat  nun  minorum  seu  etiam]  quorumvis  aliorum  instantiam  ex  qiu 

cumqiie  etiam  iuridiea  et  rationabili  et  alias  quantumvis  legithna  utu>a 

et  sub  praetextu,  quod  [in  forma  iuris]  t'actae  Inon  tbrent]  revocari,  altrrari, 

limitari  et  ad  [terminos  iuris  reduci  vel  illos  contra  eos]   in  inte-nuth 

restitui  illasque  assumptionis  vel  obreptiouis  seu  nullitatis,  aut  alio  qiu» 

cunque  vitio  seu  intentioiiis  |ipsius|  praedecessoris  aut  alio  quovis  d^tVcta 

notari  vel  [impugnarij  ullatenus  posse  [cuusuinquej  seil  cau>as.  [propu-r 

qiias|  illa  emanaverunt  jcoram  loci]  ordinario  aut  alio  qiioeuuqia-  etüiu 

[a  sede  praedicta]   delejrato  vel   alio   iudice   etiam   praedicta  apo;>u»lk<i 

auctoritate  deputato  verihcari  minime  debere  uec  propterea  aut  ex  r-o 

quod  interesse  putautjes  vocatij   nun   fuerint  per  surrcptioneiit   et  >J> 

reptionein  obtentas  [luisse  praesumi  et  viribus  ac]  eflectu  carere,  srd  bi* 

et  aliis   quibuscunque   noii  obstantibus   perpetuo  validas   et   efiica«*  in 

omnibus   et  per  omnia  esse  et  fore  [suosque]   plenarios  eftVctus  sortiri 

[et  obtinere  perpetuo  debere  ipsasqiie]  literas  sub  quibusvis  similium  [xt\ 

dissimilium  siippressionum  et  erectionum  ac  applicationum  et  appropriati  • 

num  necnon  gratiarum  et  concessionum  seu  literarum  suspensimiibus.  p* 

vocationibus,  [limitationibus,  alterationibus],  reductionibus,  lrestituti<»uil'Uv 

dcrogationibus|   vel  aimullationibus   [aut  aliis  contrariis  disposätiuuibnv 

qua  vis]  et  dieta  apostolica  vel  ordinaria  auctoritate  aut   ex  quaconqti- 

etiam  qtiantttmculique  urgeutissima  ac  necessaria  necnon  [legitima.  iu>tj 

rationabili  »-t  jjuridica]  causa  etiam  ad  quorumvis  quam  [loci]  ordinäre 

aut  generalis  vel  provincialis  seil  aliorum  superiorum  et  personarum 

ordinis  tratrum  [minorum]  aut  etiam  imperatoris,  regtuu,  duciun  et  aliuruu 

principuin  instantiam  vel  eorum   contemplatione   et  intuitu  aut  einv>u 

mouasterii  et  illius  ordinis  [buiusinodi]  aut  cuiusfvis  alterius  s>»u  etiaa. 

motu  proprio  et  ex  certa  scientia  etiam  consistorialiterj  aut  alia>  ta  - 
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iiiodnlihrt  pro  tempore  factis  et  emanatis  nullateuus  |nnquam|  comprehensaa 

Jsitl  seinper  ab  illis  exeeptas  et  quoties  illae  emanarent,  toties  in]  pri- 

stinum  ac  validissimum  statum  restitutas  et  de  novo  etiam  sub  posteriori 

dato  per  rectorem  et  collegiales  praedietos  pro  tempore  eligenda  eoncessas 

esse  ac  perpetuo  fore  et  censeri.  et  sie  in  praemissis  omnibus  et  sinyulis 

(per  quoseunqiie  indieesj  etiam  causarum  palatii  apostoliei  auditores  ac 

»auctae  Homanae  eeelesiae  eardinales  et  de  latere  lejratos  neenon  loci 

ordinarium  ac  tfeneralem  et  provincialem  aliosqiie  snperiores  et  personas 

praedietas  [sublata  eis]  et  eorum  cuilibet  quavifl  aliter  iudicandi  facnltate 

et  anctorilate  [iudieari  et  detiniri  debere,  neenon]  quiequid  secus  super 

Iiis  la1  quoquam  qua]vis  auetoritate  scienter  velj  ignoranter  eontingeret 

attemptari,  irritum  et  inane  decrevit  neenon  pro  tempore  praeposito  gene- 

rali »ocietatis  liuiusmodi  seil  ab  eo  deputando,  ut  omnia  et  sinpula  et 

«liiaecunqiie  [in  praemissis  et  circa  ea  quomodolibet  tnnc  etj  pro  tempore 

neeessaria]  et  [aeu  opportuna  inxta)  dictae  societatis  instituta  et  providam 

ipsius  praepositi  generalis  [ant  ab  eo  deputandum  super  hoc]  quomodolibet 

fa<  iemlam  dispensitionem  [faciendi]  plenam,  liberum  et  omnimodam  facul- 

tat»-m,  lieentiam,  potestatem  et  auetoritatem  etiam  [perpetuo  concessit  et 

impertitns  est]  ac  quiequid  tunc  et  pro  tempore  per  praepositum  gene- 

ralem  aut  per  deputatum  praedictum,  ut  praefertur,  factum  foret,  extunc 

[proat  etiam  factum  foret]  similiter  perpetuo  contirmavit  et  [apprnbavitj, 

n<»n  obstantibus  priori  voluntate  [sua  praedicta]  ae  JLateranensis  concilii 

Dovi&rime  celebrftti  oniones  perpetuas  nisi  in  casilms  a  iure  permissis 

ri»  ri  probibentisj  et  aliis  apostolieis  eonstitutioiiibus  ac  monasterii  sanetae 

Clarae  [ac  trat  mm  miiiorum|  ordinum  liuiusmodi  |iuranieiito|,  confirmatione 

apostolica  vel  quavis  [tirmitate-  alia  [roboratia  statutis  et  consuetudinibusj. 

indultis.  privileyiis  et  literis  apostolieis  jeisdem  monasterio  et  ordinihus| 

eorumqiie  superioribus  et  persoiiis  sub  quiliuseun<|iie  tenoribus  et  |tbrmis 

ac]  cum  qnibusvis  et  derogat  ioiium  derogatoriis  aliisque  efticacio|ribusj  et 

[insolitis]  elausulis  Iii ritantibusque  et  aliis  decretis  in  geliere  vel  in  specie] 

ae  alias  [quomodolibet]  etiam  [motu  proprio  et  scientia  siniililms  ae  etiam 

consistorialiter  aej  ad  imperatoris.  regum,  dueum  et  aliornm  prineipum  et 

pluries  concessis.[  conlirmatia],  approbatis  et  innovatis,  |qttibus  omuibusj 

etiam  [si  de  illis  eorumqiie  totis  tenoribus  specialis,  specitica  et  expressa 

iion  autem  per  clausula*  generale«  idem  importantes  mentio  seil  quaevis 

alia  expressio  hahenda  foret,  idem  praedecessor  tenores  bujusmodi  pro 

expressis  habens  illis  alias  in  suo  robore  permansuris  ea  vice  duntaxat 

specialiter  et  expresse  derogavit  caeterisque  coiitrariis  quibuscunque,  ne 

autem j  de  absolutioiie,  suppressioiie,  [extinetione,  erectioiie,|  institutione, 

concesMoniluis,  |assignationc,  applicatione,  appropriatione,  deereto,  impar- 
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titione,  confirmatione,  approbatione]  et  derogatione  praedictis  pro  eo.  qu<»d 

super  illis  dicti  praedecessoris  ejus  superveniente  obitu  literae  eonfeetae 

u<»ii  fuerant,  valeat  qitomodolibet  [haesitari  ipseque]  Federicus  episeopus 

illorum  frustretur  effectu.  volumus  et  similiter  apostolica  auetoritate 

decernimus  [quoad  absolutio],  suppressio,  extiuctio,  errectio,  [institutioj. 

concessiones,  assig-natio,  applicatio,  appropriatio.  deeretuin,  [impartitio, 

confirmatio,  appropatio  et  derogat  io  praedecessoris]  huiusmodi  perinde  a 

die  dieta  quarto  kaleudas  Martii  suum  sortiantur  effectum  ae  si  super  (Ulis 

ipsius  praedeeessoribus  literae  sub  eiusdem  diei  dato  eontVctae  luissent. 

prout  superius  enarratur.  (|iiodqueJ  praeseiites  literae  ad  probanduin  pb-iir 

absolutionem  suppressionem,  extinctionem,  erreetionem,  institutionell!,  con- 

cessiones, assignationem,  applicationem,  appropriationein,  deeretuin,  [iinpar- 

titionemj,  confirmationein,  approbationein  et  derogationem  praedecessoris 

[liuiusmodi  ubique  sufnciant]  nee  ad  id  probationis  alterius  adminiculnin 

requiratur.  nulli  ergo  omnino  bominum  liceat,  baue  paginam  nostroruin 

voluntatis  et  decreti  infringere  vel  ei  ausu  temerario  eontraire.  si  quis 

auteni  hoc  attentare  praesunipserit,  indignationein  omnipotentis  dei  ae  bea- 

torum  Petri  et  Pauli  apostolorum  eins  se  noverit  ineursuruin.  datum  Romae 

apud  sanctum  Petruiu  anno  inearnationis  dominicae  millesimo  quiugente>im<> 

septtiagesimo  seeundo.  quarto  kalendas  Junii,  pontitieatns  nostri  anno  primo. 

Das  Original  auf  Pergament  mit  Bleibulle  beiludet  sich  in  den  Samm- 

lungen des  historischen  Vereines  für  Interbanken  und  AsehaflVubnrg .  das- 

selbe ist  an  vielen  Stellen  durch  Moder  nnlesbar  geworden. 

Eino  vollständige  Abschrift  liegt  bei  den  Urkunden  des  Jesuiten-Col- 

legiums,  und  nach  ihr  und  dem  Abdruck  im  13,  Bd.  Heft  1  des  Archivs 

des  histor.  Vereins  für  Unterfranken  und  Aschaflenburg  S.  100—  U»s  sind 

die  Lücken  des  Originals  ergäuzt. 

Nr.  192. 

Bischof  Friedrich  stiftet  im  Hofe  zum  arossen  Fresser  zu  II  irr- 

bury  ein  ('anriet  für  24  dürftiye  Jünylinye,  die  hei  den  Vätern  der 
Gesellschaft  Jesu  ihre  Ausbildung  erhalten  sollen. 

157a,  27.  August.  IWirzburg.l 

Wir  Friderieh  von  gottes  freunden  bisebove  zu  Wirtzburg  und  herzog 

zu  Kranken  tliuen  kunt  ofl'entlich  mit  disem  brieve  allen  denen,  die  in« 

sehen,  hörn  oder  lesen:  nachdem  wir  vor  diser  zeit    aus   sondern  un> 

darzu  höchlich  bewegenden    Ursachen,  fürnemblich  aber   ninb  mehruug 

willen   «1er  eheren  gottes  und  t'nrdernus  menschlich«  heils,  so  vil  un- 
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durch  >«in  tottliche  allmaclrt  best  heret  ist.  und  als.,  zuwider  auf 

Pflanzung  und  erhaltuu?  der  bei  vergantenen  und  uberstandt-ueu 

schweren  leuttteii  laider  hei  vileii  nit  weiiit  gesunkenen  guttscelitkeit, 

aurh  uuferziehunt  der  vertierten  jugeiit  zu  irt.tt.-s  mul  seiner  heyliteu 

kyn  li'-M  ge>atz,  lehrung  frueter  kunst'-n  und  erbarn  wandel  und  sitten, 

die  wirdige  vatter  der  societet  Jhesu  unheio  in  dise  unsere  stat  Wirt/, 

bürg  beruften  luid  vermißt .  auch  auf  vorteilendes  bewilligen  und  tuet 

lieissen  babstlicher  heyligkeit  unser  allergnedigisten  lierru,  unser  ge- 

wisnen  fraweneloster,  zu  sam  t  Agneten  teheissen  und  in  erstberurter 

uus.  r  stat  gelegen,  für  ein  Widmung,  ort  und  stelle,  in  deine  sie  neben 

Verrichtung  des  gottesdiensts  mit  lesen,  lehren,  predigen,  s.rwol  in  allen 

freyen  künsten,  als  der  heyligeu  geschrilft,  die  jugeiit  und  unserer  stiftte 

clerisey  unterteilten  und  anweisen  .sollten,,  mit  allen  denselbigen  unsers 

rlusteru  ungehörigen  einkouimen  rechten  und  gerech  tigkeiten,  wissentlich 

und  wuhlbedeehtlich  auf  sie  gewidumbt  und  transferirt.  alles  laut  und 

inlialts  der  sonderbaren  hierüber  aufgerichtet-  fundationsbrieve,  wie  dan 

auch  sie.  die  vätter  der  benanteii  societet,  solches  orts  bis  daheio  mit 

iren  lehren  und  lesen  albereit  durch  hilf  des  allmeehtigen  nit  wenigen 

.  nucz  geschafft  und  aber  unser  Zuversicht  nach  ohne  zweifei  noch  mehr 

scharten  können  und  werden,  und  aber  wir  bey  diesem  unserm  für- 

genommenen  gnetherzigen  werk  wolmeinlich  betrachtet  und  zu  gcmiiet 

gefnrt,  ob  wir  gleich  mit  erzehlter  crturderang  und  vermögung,  auch 

liott wendiger  underlialtuug  angeregter  societeten  und  dan  mit  gewisser 

Verordnung  und  anstellung  gueter  hailsamer  leher,  -so  der  jugeiit  soll 

furtetragen  werden,  nach  gelegeiiheit  unsers  vennuirens  nit  ein  kleines 

gethon,  das  doch  unserm  türhaben  und  den  suchen  an  inen  selbsten  nit 

genug  beschehen.  woe  nicht  auch  die  gedachte  jugeiit  und  da  gleich 

solche  nit  insgemein,  doch  deren  ettliche,  als  umb  deren  willen  es  für 

ueinblich  durch  uns  angesehen  ist  worden,  und  ohne  welche  ir,  der  societet, 

trewen  vleis  und  muehe  in  der  lehr  ire  gar  vergeblich  wurde  angewant 

s«in,  ire  sondere  liferung  und  underhaltung  sollen  wissen  und  haben, 

damit  sie  ohne  niüheseelige  erlangung  des  tätlichen  brotS  und  anderer 

ir»*r  notturft,  irem  studirn  umb  sovil  mehr  mit  gueteni  vleis  obliteii  und 

desto  eher  zu  gemeinen  nutzen  tlienlich  und  geschickt  werden  mochten, 

also  haben  wir,  damit  hierinnen  auch  ferrers  an  uns  nichts  erwunde,  zu 

einem  reeeptacul  und  wohnunt  für  etzliche  jungen,  sonderlich  aber  solche, 

die  sonsten  aruiut  halb  ire  studia  nit  prosequiren  können,  einen  Sonder- 

ham l)lacz  bey  obvernieltem  unserm  closter  sauet  Atnetein,  als  iieinbliell 

den  hott'  zum  grossen  Kresser  genant,  verordnet,  denselbigen  auch  zu 

gezimmender  bequeuilichkeit,  derer  ding  nach  notturft  zurichten  und  er 
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bawen  lassen,  seind  auch  gewilt,  da  noch  ichtos  daran  ward  manHs 

sollen,  demselben  so  schierst  als  nützlich  zu  helffen.  in  solchem  M>rn 

durch  uns  erbauten  uud  destinirten  ort  wollen  wir  nunmehr  und  bis  au* 

Rottes  sogen  ein  mehrers  von  uns  lüeglich  beschehen  mair,  vier  nti<l 

zwainzig  armer  jungen,  die  etwas  eraltet  und  ire  principia  haben,  an« 

Unsen  stiffts  Stetten  und  Hecken,  da  anders  solche  bei  denselben  zu  linden 

wo  nit,  von  frembden  orten,  doch  das  man  ires  eludichen  herkommen*  nn«i 

da  sie  zu  iren  jähren  kommen,  uns  und  unserm  stiflft  zu  dienen,  in  all 

weg  schuldig  und  verbunden  sein  sollen,  ein  guete  und  genua-same 

wisheit  habe,  zu  Stipendiaten  aufnemmen,  und  neben  der  leher  auch  mit 

nottwondiger  speiss,  klaydung  und  loser  und,  also  zu  reden,  mit  kalt  invl 

warm  versehen  und  underhalten,  imd  wo  deren  einer  oder  mehr,  wie  und 

durch  was  weg  das  beschehen  mochte,  abgehen  wurde,  den  oder  die  IT- 

ledigte  plätz  iedenmals  sobalden  widerumb  mit  andern  tuglichen  erserzen 

lassen,  auf  dieselbige  unsere  vier  und  zwainzig  Stipendiaten  und  den-n 

underhaltung  wollen  wir  jerlichen  und  eines  ieden  jars  besonder  raidnu 

und  geben  lassen  an  gueter  ganggebiger  münz  unserer  FranckhiMhen 

landswehrung  dreyzehenhundert  gülden,  also  und  dergestalt,  das  aut 

einen  ieden  der  Stipendiaten  des  jars  funffzig  gülden  für  Uferung  uinl 

klaidung  gerechnet  und  bezahlt,  welches  dan  in  summa  auf  die  vi-  run-i 

zwainzig  zwolfhundert  gülden  machen  thut.  das  uberig  und  droyzehendi-i 

hundert  gülden  aber  zu  besserung  uud  handhabung  der  gebew,  bucler. 

leger,  haussraths  und  aller  anderer  Utensilien  ins  gemein  angewendet  nn«l 

aussgelegt  werden  soll,  damit  es  aber  auch  mit  solchen  uusern  >tipen- 

diäten  desto  richtiger  zugehe  und  an  irer  underhaltung  zu  hindenui-'  ir> ■* 

aufnemmens  nichzit  mangle,  so  wollen  wir  ordnung  und  mass  geben,  mir 

Vorbehalt,  dieselbige  so  oft  es  noth  sein  wurde,  zu  endern  und  zu\>r 

bessern,  wie  neinlich  sie,  unser  Stipendiaten,  sollen  gespeist  und  gehalten 

werden,  auch  ein  nottwendige  chur  und  Visitation  derjenigen,  ><»  krafik 

werden  mochten,  nach  unserm  gueten  ermessen  anstellou  und  über  «Ii» 

alles  aus  unsern  ansehenlichen  gaistiichen  rathon,  nach  erfordernn_r  <i«r 

zeit  und  sachen,  einen  oder  mehr  zu  inspectom  verordnen,  dun  h  w>l«  h-- 

ie  bissweilen  nach  frag  und  aufsohens,  wie  mit  inen,  den  Stipendiaten.  ir> 

hauset,  ob  auch  dasjenig,  so  wir  auf  sie  so  wohlmeinlich  und  trewhersi§ 

wenden  und  aussiegen,  frucht  schalle  oder  nit.  gehabt  und  demiiaii 

iedoch  mit  unserm  vorwissen  enderung  und  Verbesserung  funren« >unuen. 

auch  sunst  alle  andere  türfallende  notturfft  abgehandlet  und  verriebt 

werden  soll,  schliesslich  damit  an  erstbestimbter  imderhaltung  orwr-r 

aufgenommenen  Stipendiaten,  und  also  an  dem  ganzen  unsern  geirenwerti>»n 

fiirnemmen,  umb  sovil  mehr  gewissheit  seyen,  so  wollen  wir  hiemil  ge«>wVi 
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mit]  versehen  haben,  thiin  »•*  auch  in  crafl  unsers  tragenden  bischöf- 

lichen ampta  und  habenden  gewalts,  wissentlieh  und  in  bester  forrab  wir 

das  thun  sollen,  können  oder  mögen,  «las  nemblh-h  «Iii-  ohvermelte  siinuna 

ih  r  «livyzehenhundert  gülden  jarlichs  v«»n  den  getellen  und  einkumnien 

nns«'is  Clusters  Westerswinckhel  erliebt  und  genommen  und  hierzu  «d>ge 

seliriheuer  gestallt  und  massen  verweudt  und  angelegt  weiden  sollen, 

da  aber  villeicht  umb  einfallender  missjahr  entsteiuig  geiVhrlieher  leufft 

wler  anderer  beschwerden  willen  dieselbige  einkonnnen,  die  ernante  drey- 

Zehenhnudei t  gülden,  das  doch  niht  zu  hoffen,  noch  zu  verminten,  nit 

sollt  ertragen  mögen  und  aber  doch  unser  meinung  das  obboinelte  stipen 

diäten  bestendig  und  ewig  sein  und  underhalten  werden  sollen,  so  ist 

ferrer  unser  will  [und]  meinung,  «las  der  tuangel  und  ausstand  von  andern 

unserer  und  unsers  stiffts  ausgestorbenen  clostern  getellen  und  einkonnnen 

völlig  ergonzt  und  erstattet  werde,  in  «lerne  allem  zu  gott  dem  allmcch- 

tigen  «Ii«-  starke  hoffnuug  tragend,  es  wer«le  vermittelst  seiner  göttlichen 

gnaden  «Iis  unser  fürnemmeu  zu  mehrer  erkanntnus  seines  willens  und  er- 

spriessli«  hkeii  viler  menschen  heil  und  wolt'art  unzweiteiilich  gedeyen.  amen, 

und  haben  wir.  bischotl*  Friderich  obgenant,  zu  urkund  und  mehrer  Sicherheit 
aller  obgesehribeimr  ding  unser  grosser  insigel  an  dise  tundathm  und  stifftung 

gehangen,  darzn  dieselbe  mit  aignen  band-n  underschriheu.  so  geben  und  be- 

st Inhon  donnerstags  nach  sanet  Hsirtholomci  des  lieylitroii  zw«dfliottentag  den 

sibennndzwanzigisti  n  des  mouats  Augusti,  nach  Christi  unsers  lieben  h«*rrn 

und  seeligmachers  geburt  im  funttzehenhundert  und  dreyiiiulsibciizigsten  jare. 

Hin»:  nicht  aus^cganjre  ne  Ausfertigung  auf  Pergament  mit  anhangender 

Sit'gelkapscl  nnd  ohne  Siegel  und  ohne  Unterschrift  im  k  Kreisanhive  zu 

Wirzhurg  K,  lo  N.  107. 



Personen-Vcrzeichniss 

(Die  Zahlen  weisen  auf  die  Seite). 

Adam  Friedrich  von  Seinsheim,  Fürst- 

bischof von  Bamberg  u.  Wirzburg, 

425-427. 

Adelwert.  Jonas,  Prof.  der  Medicin,  128, 

Aeygitzer,  F.  Johannes,  Prior  des  Kl. 

Bronnbach,  101. 

Altdorfer,  Paul,  Prof.  der  hebr.  Sprache, 
42,  JA 

Ammann,  Georg,  Stud.  der  Rechte,  222* 

Andler,  Dr.,  Prof.  der  Rechte  n,  Hofrath, 

278,  27JL 

Andres,  Bonaventnra,  Prof.  der  Pädag., 
470.  471. 

Anselm  Franz  von  Ingelheim,  Fürstbisch. 

von  Wirzbnrg,  4Ü2,  403, 

Aquaviva,  Claudius,  Jesuitengeneral,  205. 

2J_L  2J2,  28J,  220, 

Armbrnster,  Johann,  Lic.  «1er  Theolog., 

28.  29.  128. 

Aulenbach,  Amalia  von,  Äbtissin  des  Kl. 

Himmelspfo''ten,  102. 
I 

Bader,  F.  Christophorus,  ans  dem  Kl. 
Theres  lÜL, 

Bader,  Georg,  S.  J„  Licent.  der  Theol.,  6JL 
Bartholomiter  272.  274.  275. 

Baumgartner,  Christophorus,  StifUherr 

von  Neiimünstrr,  2L 

Beheim,  Balthasar,   Dek.  des  Cullegiat- 

stiftes  Netra Onstcr,  2L  liü,  129. 

Brhr,  Dr.  Georg  Anton,  Hofrath  n.  Prof. 

der  Rechte,         47_L  XLL  4M2. 

Beltemeir,  F.  Georg,  aus  dem  KL  Theres 
101. 

Berg,  Prof.  dir  Theologie,  471. 

Beringer,  F.  Vitus,  Prior  des  KL  Theres, 
101. 

Beringer,  Joh.  Barth.  Ad.,  Profess.  der 

Medicin  und  fürstl.  Leibarzt,  308. 

313,  32L. 

Berlingerin,  die,  aus  dem  Agnetenkl.  22, 

Beruhard,  Herzog  von  Weimar,  206.  2»'.7. 
Berwaug,  Phil,  v.,  Reiterhauptmann,  66. 

Biegeysen,  Joh.,  S.  J.,  Rector  des  Je- 
suitencollegiums,  202. 

Binder,  P.  Lucas,  Prior  der  Augustiner, 
268 

Birk  mau,  Herman,  Dr.  und  Professor  der 
Medicin,  22g, 

Bonifaz,  VIII.,  Papst,  L 

Bonifaz,  IX.,  Papst,  4.  9.  14.  80. 

Btinike.  Christian,  Prof.  der  Geschichte, 
470.  482. 

Borgia,  Franz  v.,  Jesuitengeneral,  Ü2,  03» 

Boxberger,  Julius,  Receptor  der  Univer- sität,  2JH, 

Braut,  Wilhelm,  Provincial  des  Prediger- 

ordens, 49,  50. 

Bretschneider,  Wilhelm,  Canonic.  des 

Stiftes  Hang,  28. 

ßreiiss,  Philipp,  Dechant  des  Stiftes  Neu- 
mtinstcr,  26.  27.  30.  31. 

Brosamer,  Andreas,  fürstb.  Secretär, 

Brusius,  Wilhelm,  Dr.  d.  Rechte,  213.  211. 

Canisius,  Dr.  Peter,  S.  J.,  33,  52,  419, 

Carlier,  Leonh.,  Raccalaurcus  der  Rechte, 
314. 

Christophorus,  Abt  des  Kl.  Neuses,  JfiL 

Clemens,  VIII.,  Papst,  216, 



534 Personen  -Verzeichniss. 

Costerus,  Franz,  Dr.  der  Theologie,  12S. 

l'rantfort,   Canonicus   bei  Nenniiinster, 
Rector  der  Universität,  13. 

Crepser,  Veit,  Kanzler,  128. 

l>alberg,  Karl  Theodor  Freiherr  von, 

Domherr,  Rector  der  Universität 

Wirzbnrg,  später  Erzbischof  von 

Regensbnrg  etc.  etc.,  43  1 .  132.  518. 

Danb,  Prof.  der  Religionsphilosoph  ,  -171. 
Daude,  P.  Andrian,  8.  Profess.  der 

Geschichte,  401. 

Dein,  Georg,  Buchhändler,  30. 

Deincradt,  Elogins,  von,  Prof.  der  Rechte, 

215.  224.  225. 

Dentzer,  Johannes,  Notar,  Hü. 

Dietlierich,  Secretär  des  Juliusspit.,  265. 

Dilinger,  F.  Paukraz,  ans  dem  Kl.  Theres 
101. 

Dillherz,  Rochus,  Notar,  58.  54.  66.  UfL 

Dillis,  Gcmäldegallcrie- Director,  471. 

Dinner,  Conr.,  Prof.  an  der  Particular- 

schnle  il  Dr.  d.  Rechte,  33.  40.  128. 

Ditterich,  Registrator  des  Domkapitels, 
322. 

Döllinger,  Ignaz,  Prof  der  Mcdicin,  472. 

Driesch,  Johann  von,  Lic.  der  Rechte, 
'ILL  215. 

Diilbanm,  Friedrich,  Bärger  von  Wirz- 

burg,  22.  30. 

Dydimus,  Joh.,  Dr.  der  Rechte,  128. 

Echter,  Dietz  (Dieterich)  Iii  2fiL 

Kckard,  v.,  geheimer  Rath,  32L  322. 

Kgolph,  Johannes,  von  Knöringen  5JL  fifi. 

Einhorn,  Joachim,  Bürger  von  Wirzburg, 
21.  28. 

Rnchesianus,  Cornel.,  Student  d.  Rechte, 

222. 

Kpiscopus,  M,  Johannes,  Prof.  am  Päda- 

gogium, Sä. 
Erbermann,  Dr.  der  Rechte,  294. 

Eyrich,  G.  L.,  Regens  des  adel.  Semi- 

nars, 471. 

Kaber,  Hermann,  Dr.  der  Rechte,  1 28. 

Fabct,  Sebastian,  Dr.  der  Theologie,  128. 

Fabricins,  Dr.,  315. 

Fabris,  Michael,  Canonicns  vom  Stift 
Haug.  28. 

Faust,   Franz  Ludwig,  von  Stromlxrs 
Domherr,  2£8. 

Ferdinand,  Grossherz  v.  Wirzburg,  307. 

Ferdinand,  I_,  deutscher  Kaiser,  55.  fia 

Fichtl,  geheim.  Referendar  u.  Hofrath. 
348.  328. 

Fischer,  Prof.  der  Mathem.  47* >. 

Fischer,  Georg,  Buchhändler,  IQ. 

Floscms.  Joh.  Erasm..  Dr.  der  Medic.  lü 

Franz  Ludwig  von  Erthal,  Fürstbischof 

von  Wirzbnrg,  42L  428.  430.  42L 

438.  440.  44L  443—446  418. 
Friedrich   von  Wirsberg.  Fürstbischof 

von  Wirzburg,  33.  3fL  4L.  1L>  4«- 
50.52.53.55  — 5L5a.fiL63.fi. 

Q2.  IQ— 12,  24.  25.  80.  84,  SSL  & 

ML  112-114.  Hü.  Ü8.  203-**. 

2LL  212.  22J.  234.  453.  ö23^5£l 

528,  53L 

Friedrich  Karl,  Graf  Schönborn.  Far»t 

bischof  von  Wirzburg,  323.  34V» 

356.  323.  397— 402.4Q8. 

Fuchs,  Conrad,  Dr.  der  Rechte,  26. 

Fuchs,  Karl  IL,  Prof.  der  Homiletik.  HL 

Fuess,  Wendelin,  aus  Mergenthau».  iL 

Ganzhorn,  Joh.Wilh  ,  Dr.  der  Rechte,  Ii". 

Gasmar,  Johann,  Canonicus  v*m  Stift 
Hang,  28. 

Geis,  Egidius,  Custos  vom  Stift  Hau; 
28.  20. 

Geis,  Hieronymus,  Dr.  der  Rechte,  fürst- 
bischöfl.  Kanzler,  26—28. 

Gelsamer,  Joh.,.  Dr.  der  Recht«,  128. 

Georg,  F.,  Prior  des  Kl.  Schwarzacb  a  IL 
101. 

Georg  Karl  v.  Fechenbach,  Fürstbischof 

von  Wirzburg,  44H  — 4ÖQ.  4o3. 
457.  458. 

Gerhard,  Prior  des  Karthäu*erkL  »ac 

Engelgarten  in  Wirzburg,  136.  1  r 

Geyer,  Dr.,  Gg.  Franz,  Prot.  derTeihnoL 472.  51  fl 

Gilkens,  Peter,  Prof.  der  Rechte  225* 

Glanco,  2JJL  3üL  3üiL  ML 

Glingandt,  Licent.  der  Recht«,  128. 

d  by  Google 



Persouen  -Verzeichnis*. 

Goldmayer,  Kammerrath,  4:?2. 

Goldmayer,  J.  V.,  Prof.  der  Literatur- 

geschichte, 471 , 

Goosales,  Don  Petro,  von  Mendoza,  Ca- 

nonicus  in  Toledo,  'IL 

Ootthardt,  Franz  Rasso,  Syndiens  vom 

Stift  Comburg,  212.  218. 

Gregel,  Jos.  Phil.,  Prof.  der  Rechte,  471. 

Gregor,  XIIL,  Papst,  83.  122.  135.  184. 
2iüL  522. 

Greiff.  Nie.,  wirzb.  Kamraermeister,  21? 
218. 

Gnttenberg,  Casp.  Konr.  von,  Domherr 

zn  Wirzbnrg,  212.  218. 

Guttmann,  Gg.,  Bnchhändl.  von  Dinkels- 

bühl, !ÜL  02. 

Il  tberkom,  Pankraz  von,  biseb.  Käm- 

merer, 58. 

Hagen,  Hieronymus,  117. 

Halen,  Georg,  Dr.  der  Theologie,  S  J., 
122. 

Hallmaier,  8eb.,  Dr.  der  Rechte,  201. 

Hartmanu,  Andr.,  Dr.  der  Rechte,  128. 

Hasius,  Joh.,  Dr.  der  Theologie,  128. 

Heilmann,  Gazriel,  Prof.  der  Botanik.  472 

Heldmann ,  Friedr.,  Lehrer  für  Hand- 

lnngswissenschaftcn,  122. 

Heller,  Dr.,  Prof.  der  Botanik,  41U. 

Hella,  v.,  Kanzler,  35. 

Helwig,  Moriz,  Dr.  der  Rechte,  128. 

Hemberg,  Joh.,  Magister  der  Philos.,  12'J. 
Hepen,  Petrus,  Dr.  der  Metaphys.,  22lL 

Hertzog,  F.  Job.,  aus  dem  Kl.  Theres  lul. 

Ueuuisch,  Hans  Casp.,  Vogt  zu  St.  Marx, 
293» 

Hohenwartes  Georg,  Prof.  in  Freiburg, 

39—41. 

Holtzerns,  Leonh.,  Magister  der  Philos., 

122. 

Holzhäuser,  Barthol.,  Licent.  der  Theo- 

logie, 222.  213. 

Hoven,  Dr.  v.,  Prof.  der  Medicin,  472. 

Hubner,  Sebald,  Bürger  von  Eich- 

stätt, 28, 

Hufeland, Gott!.,  Prof.  d.  Rechte,  121.482. 

Hntten,  Hippolyth  v.,  Canouic.  im  Neu- 
müuster,  30, 

Innocenz,  VII.,  Papst,  iL 

Joachim,  Propst  des  Klosters  Heiden- feld,  98, 

Johann,  Abt  des  Kl.  Oberzell,  98.  liiL 

Johann,  Abt  des  Kl.  Schwarzach  u  M., 

98.  101. 
Johannes,  Abt  von  Citeaux,  2. 

Johann,  Prior  der  CurthänserklüsttT  in 

Astheim  und  llmbach,  1 30.  1 88. 

Johann,  L.  von  Egglottstein,  Bisehof  von 

Wirzbnrg,  1»  IL  12—14.  19.  20.  80. 

Johann,  II.,  von  Brnnn,  Fürstbischof  von 
Wirzburg,  20. 

Johann  Gottfried  von  Aschhausen,  Füist- 

bisohof  von  Bamberg  n.  Wirzburg, 

250.  2Ü2.  2Ü2.  279. 

Johann  Philipp  von,  GreitVenklau,  Fürst- 
bischof von  Wirzbnrg,  295,  292. 

299.  300.  313. 

Johaunts  von  Münnerstadt,  M.,  Domini- 

kanermönch, 21-22. 

Johann  Philipp,  Graf  Schönborn,  Kur- 
fürst von  Mainz  n.  Fürstbischof  von 

Wirzburg,  2Ü2.  27_L  221.  220.  228. 

281.  282.  290.  317,  320,  408. 

Johannes  Melchior  (Sülneri,  Weihbischof, 
207. 

Julius  Echter  von  Mespelbruun,  Fürst- 
bischof von  Wirzburg,  2a.  77  Hl. 

82.  89.  92.  99.  HIL  1112.  loö— 1 1 ». 

Uli.  122.  130-133.  IM  un  LLL 
143.  145.  1ÜL  US.  119.  153,  155. 

1S<>.  lfig.  109.  122.  173.  HU,  200 

203.  207.  218.  202.  204.  205.  27_L 

225.  312.  324.  352.  153.  15t. 

Julius,  III.,  Papst,  22.  20.  28. 

Karl,  VI.,  Kaiser,  351.  352. 

Karl  Philipp  von  Creifl'enklau,  Fürstbi- 
schof von  Wirzburg,  404.  4o5.  422. 

423.  425. 

Kessel,  Johann,  Dr.,  Prof.  der  Phys.,  22<;. 

Kbere,  Richard  von,  Dompropst,  Propst 

des  Stiftes  Comburg,  32.  Uli  LLL 

LUL  L2UL 

Kilber,  P.  Heinrich,  S.  J.,  Profess.  d>r 

Exegese,  122» 



Persouen-Verzeichniss. 57W 

Kirchberg,  Andreas  von,  Rector  des  Je- 

sniteu-Collcgiums,  201». 

Kircher,  Athanasius,  Prof  d.  Math.,  417. 

Klebe,  Dr.,  Prof.  für  neuere  Sprachen,  171. 

Kleinschrod,  G.  A.,  Prof.  der  Rechte, 
471.  482. 

Kleyer,  Job.  Jac.  Christoph,  Universitäts- 
RncbJr ucker.  393.  325.  322. 403,  404. 

Kühler,  Dr.,  Prof.  der  Medicin,  412, 

König,  Balthasar,  Dr.  der  Theologie,  12*. 

Krabler,  P.  Wilhelm,  Eremiten  -  Ordens- 
Provincial,  220. 

Kuhn,  Liceut  der  Rechte,  445. 

liagns,  Canonicus  im  Stift  Hang,  23G. 

Lagus,  Wolfgang,  Dr.  der  Rechte,  128. 

Landenberger,  Junker,  LH 

Lange,  Canzleidirector,  348.  328. 

Leyerus,  Georg,  Prof.  der  Medicin,  221L 

Lichtenstain,  N.  v.,  Senior  des  Wirz- 

burger  Domkapitels,  205. 

Lieb,  Simon,  Prof.  der  Mathematik,  220. 

Lnpoldus  von  Bebenburg,  Bischof  von 

Bamberg,  1123. 

Männlich,  Gemäldegallerie-Director,  471. 

Marianus,  Christopherus,  Stiftsherr  von 

Neumünster,  Prof.  der  Theol.  225. 

Markus,  Director  des  Medicinalwes.,  4T>. 

Masionus  Tosauus,  S.  .L,  Prof  der  Theo- 

logie, 225. 

Maspach,  Richard  von,  Domdechant,  20. 

Maurer,  Hans,  Bader,  222. 

Maximilian,  Kurfürst,  dann  König  von 

Bayern,  45ft —  4(10.  517, 
Maximilian,  IL,  Kaiser,  25.  22.  28.  üL 

82.  148. 

Medicus,  Prof.  für  Staatswirthschafts- 

lehre,  472. 

Mehl  (Meel),  Kauzler,  218,  280. 

Melchior  von  Zobel,  Fürstbischof  von 

Wirzbnrg,  20.  28.  202.  202. 

Mercado,  Caspar  von,  Canonicus  in  To- 
ledo, 04. 

Metz,  Prof.  der  Logik,  430,  420. 

Metzger,  Kaspar,  Prof.  der  staatswirth- 

schaftl.  Facnltät,  519. 

Michael,  Abt  des  Kl.  Bildhausen,  28. 

Michael,   Abt   des  Kl.  St.  Stephan  Ii 

Wirzbnrg,  28. 

Milchliug,  Wilhelm,  Domherr,  112. 

Milcz,  Otto  von,  Doradechaut.  2  12.  LlL*. 

Molitor,  Adam,  Magister,  22. 

Moser,  Christoph,  208. 

X enninger,  Joachim,  Canonicus  vun  Nca 
münster,  30. 

Neuhäuser,  Zachar..  Prof,  der  Rechte.  21': 

Neustetter,  Erasmus,  genannt  ̂ tarmt-r 
Domherr  zu  Wirzbnrg  und  Bambers 

Propst  v.Comburg,  50.  110.217-219. 
Neustetter.  Joh.  Christ.,  Domherr,  LUL 

217—212. 

Nicolaus,  Prior  des  Carthauscrkl(»t«r» 
Tückelhausen,  130.  L38. 

Niederndorn",  P.,  S.  J.,  Prof.  der  Mathe- 
matik, 355.  350. 

Nusbaum,  Leonard,  Magister  der  Philo- 
sophie, 122, 

Nyss  (472)  irrthüml.  statt  Ryss  s.  den?.. 

Oliva,    Johann    Paul,  JesuitengentT-»! 

287.  290. 

Oliverias,  Cardinal.  212. 

Onymus,  Prof.  der  Theologie,  471. 

Opilio,  Wilh.,  Dr.  der  Medicin.  HL 

Ostein,  Friedrich  Karl  von,  Domherr 

Paar,  N.  Graf  v.,  315. 

Paul,  V.,  Papst,  250. 

Paulns,  IL  G.  E.,  Prof.  der  Dogmatil  4*1 

Pernotus,  Johannes.  S.  J.,  Professor  irr 
Theologie,  225. 

Peter  Philipp  vou  Dernbach.  Furstbi*  i» 
von  Wirzbnrg,  222. 

Pfoch,  Nicolans,  Prof.  der  Rechte, 

Philipp  Adolph  von  Ehrenberg.  FtuM- 
bischof  von  Wirzbnrg,  252,  261. 

Pickel,  Geerg,  Prof.  der  Chemie,  V, '  47; 
Pius,  IV.,  Papst,  52. 64. 50. 05. 20. 81  ä& 

Pius,  V.,  Papst,  53.  58.  65. 

Pleickhard,  Job.,  Schultheis*,  geh.  Bati 
u.  Kammermeister, 

Ponikan,  Tobias  v.,  Statthalter  des  Hm 

Bernhard  v.  Weimar  in  Franken  2»V< 

Posthins,  Joh.,  Dr.  der  Medicin.  Vir. 

d  by  Google 



Pewonen- Verzeichnis*. 

Kabcustciu,  Paukraz  von.  Domherr.  1  19. 

Rapedius,    Frauz.    l)r.   der  Theologie, 

Kau.  Ambro»,  Prof.  der  staatswirthschaft. 

Facultat,  519. 

Reck,  Heinrich.  Licent.  der  Rechte,  2<H). 

Reichart,  Domherr,  ■ 

Kenfeldt,  Urban,  Dr.  der  Rechte.  l&L 

Rescins,  Anton,  Prof.  der  Theologie,  4-1. 
ÜL  4ü.  HL  66« 

Rentter,  Conrad,  Vicarv.  Neumünster,  iL 

Riarins,  Alexander,  päpstlicher  Proto- 
notar,  6_L 

Richard  von  Masbach,  Domdechant,  — . 

Rieger,  .loh.  Ulrich.  Dr.  der  Theo!.,  273. 

Ritsch.  Hans,  Buchhändler,  ü£L  69, 

Rostins,  Petrus,  S.  J.,  Prof.  der  Theo- 

logie, 2ü 

Rotthaasen,  Heinr..  Prof.  der  Logik,  22*V 

Rotenhan,  Anton  von,  Dompropst,  -' 1 
Rückert,  Prof.  der  Philosophie,  471. 

Ruland,  Th.,  Dr.  med.,  Privatdocent, 

IM,  472* 

Rumpelt.  J.  A.,  Maler,  4o2. 

Rus'-nbach  (Bosenbach?  ,  Ursula  von, 

Äbtissin  des  Kl.  Marhurghansen,  102. 

Ras*,  Peter,  vou  Eussenheim,  2*« ».  2r<l. 

Ryss,  Aug.  J.  B.,  Prof.  d.  Thierarznei- 
kunde, 403.  472. 

Sacrobosco.  Joh.  de,  Professor,  226. 

Sadol'tus,    Panl.   Beamter    der  papstl. 
Katizli  i,  2J5. 

Valentin.  Dr.  der  Rechte.  278  279. 

Samhaber.  J"h.  B.  A..  Prof.  der  Rechte, 
471.  iiL 

.Sander  [Y\ ,  Gualterus.  Magister  der  Phi- 

losophie. 12*.>. 
Sandens,  P.  Maximilian.  Regens  des  ade- 

ligen Seminars,  2i>">. 
Sandt.  Juhaun  von.  Cauouicus  vom  Stift 

Haug,  2i 

Sarturins.  Johann,  Stiftsherr  in  Haug. 

Dr.  der  Tbeol.,  2«>H. 

Schableiu.  Erasmus,  Chorherr  des  Stiftes 

Haug,  2J7,  213. 

S<  haub.     Joh.,     C;ui":::'  ns    vom  N'.-u- 
münster,  JiLL  HL 

.Vi? 

Schölling,  F.  W.  .1.,  Profewor,  4<*»ö.  47h. 471    48  j 

Schenk,  Gregor,  Buchhändler,  »Jl^ 

Schildt,  Kranz,  Dr.  der  Rechte,  2ü& 

Schleenrieth,  Georg,  Jesuitenrector,  Ma- 

gister der  Philosophie ,   117.   1 1'.». 
124  122. 

Schlosser,  Prof.  der  Theologie,  i~  1 . 
Schmidt,  Clauss.  von  Eussenheim,  2s<». 

Schmidtlein,  Prof.  der  Rechte  und  Uni- 

versitäts-Syndicns.  4.V.».  471. 

Schnappauf.  Joh.  Jos.  von,  3.i2. 
Schonlins,  Joh.,  Dr.  der  Medicin,  l2lL 

Schott,  Prof.  der  Mathematik,  417. 

Schöll,  Dr.  der  Rechte,  294. 

Schüssler,  Jodocus,  Provincial  dp.s  Bar- 
füsserordeus.  67,  6jä, 

Schwab,    Oswald,    Dechaut    vom  Stift 
Haug,  2ji, 

Schwarzbnrp,  (Schwarzenberg).  Joh.  Ger- 

vik  (Ger wick)  Graf  zn,  12iL  liüL 
217.  218. 

Schweichard,  Georg,  Licentiat  der  Theo- 

logie, m. 

Seifrid.  P.  Joh..  S.  J..  Dr.  der  Theolog.. 

aiiL  Ü21  ÜÄL 

Seiler.  Vitus.  Vicar  vom  Neuniiinstcr,  31 . 

Sciz,  Mich.,  Decau  vom  Stift  Hang.  1 4">. 202. 

Serarins.  Nie  ,  Magister  der  Philos.,  12V». 

Siebold,  Barth el  von,  Prof.  der  Medicin. 

Siebold,  Dr.  Elias  von.  Prof.  der  Medic, 

ÜÜL  Jiü  472. 
Siebold,  K.  K.,  463. 

Sirgenstein,  Johann  Christoph  von,  Dom- 
herr vou  Wirzburg,  3_LL  313. 

Sixtus.  V..  Papst,  288.  2*9. 

Sotnellus,  Natbanael,  Secretär  des  Je- 

Miiten-Geuerals  Joh.  Paul  Oliva.  29*». 

Sorg,  Dr.  v.,  Prof.  der  Chemif,  47o. 

Spysius,  Blasius.  Dr.  der  Rechte,  128. 
Stain.  Hans  Conrad  von.  Domherr.  1 19. 

Stalpf,  Licentiat  der  Rechte  u.  Univer- 

sitats-Syü'licus.  44.*>. 
Stauber.  Daniel.  Magister  d.  Philos,,  129. 

Staufenberg.  Freiherr  von,  Cnrator  der 

Universität,  518. 



538 Personen  «Verzcichniss. 

Steinacher,  Canonicus,  4;il. 

Stengel,  Joh.,  Dr.  der  Medicin,  22fL 

Stibling,  Caspar,  Prof.  an  der  Partieular- 
schule,  33,  40, 

Stöhr.   Franz,   Prof.   der  staatswirth- 

schaftl.  Facultät,  510. 

Stronienger,  F.  Joh.,  aus  dem  Kloster 
Theres  1QL 

Stuutzel,  F.  Georg,  Kellermeister  im  Kl. 
Oberzell,  10L 

Succow,  Hofrath  u.  Profess.  der  Physik, 
422. 

Sündermahlcr,  Universit.-Receptor,  4(Xh 

Suppan,  Michael,  Decan  des  Collegiat- 
Stiftes  Hang  u.  Fiscnsverwalter,  2fi» 

21L  102. 

Theodorici,  Nicol.,  Magister  der  Philo- 

sophie, 1 

Thil,  Jacob  von,  Dr.  der  Rechte,  20. 

Tbomann,  Joh.  N.,  Dr.,  Prof.  u.  Arzt  im 

Juliusspital,  4fi3.  4J2.  482. 

Thüngen,  Andreas  von,  Domherr,  32. 

Thüngen,  Neidhart  v.,  Domdec,  IIB.  120. 

Traitteur,  Prof.  der  Geschichte,  420. 

Tuchschcrer,  Benedict,  Receptor  der  Uni- 

versität, 2fi4. 

Typolius,  Joachim,  Licentiat  der  Theo- 

logie, 58.  128. 

Unsing,  Nicolaus,  C'autor  vom  Neu- 
miiuster,  22. 

Villinger,  Sebastian,  Steinmetz,  223. 

Virdung,  Phil.  Wilh  ,  ab  nartung,  Prot. 
der  Medicin,  308.  313. 

Vischer,  Georg,  Canonicn«  am  Stilt  Xeo- münster,  ßfL 

Yogelmann,  Prof.  der  Naturgeschichte. 
410. 

Yolmar,  Johann,  Cniversit. -Buchdrucker, 
gftl.  2fi2. 

Wacker,  Hans,  Student,  280,  28L 

Wagner,  [Christiau,  Joh.  v.,]  grossberx. 

Univers. -Curator,  Präsident  etc.  etc.. ofKi.  518. 

Wampach,  Gg.  Ulrich  von,  Decan  von 
St.  Burkard,  110. 

Weidenfeld,  Ant.,  Dr.der  Rechte,  212.  213. 

Weigand,  Dr.  der  Rechte,  294. 

Weingarten,  Elias  Ad.,  Kammerrath,  26-L 

Weisspert,  F.  Kaspar,  im  Kl.  Theres  101- 

Wtllcn,  Gerardus,  Magister  der  Philo- 

sophie, 129. Wengerus,  Sixtus,  Magister  der  Philo- 

sophie, 120. 
Werlein,  Mich.,  Prof.  der  Medicin. 

Werner,  scriba  genannt,  141. 

Wernher,  F.  Sebastian,  Prior  des  Kl 

Oberzell,  101. 

Wert,  Heinrich,  Magister  der  Philo*.,  12JL 

Wigand,  Abt  des  Kl.  Bronnbach,  22*.  Ü2L 

Wirzburg,  Hieronymus,  Domherr  zu  IU.HJ- 
berg  u.  Wirzburg,  259.  200, 

xJ  by  Google 



1 

Verzeichniss 

«l^r  im  Verlage  der  IS  t  a  Ii  e  1  'sehen  Buch-  und  Kunst- 
handlung in  Würzburg  neben  vielen  andern  Werken 

u.  s.  w.  erschienenen  Publikationen  von  Lehrern  und 

Hörern  an  der  kgl.  Universität  Würzburg. 

(Auszug  aus  dem  im  Druck  befindlichen  grösseren  Verlagakataloge.i 

I.  Medicin  und  Naturwissenschaften. 

Adel  mann,  Prof.  Dr.,  Verbesserte  Extcnsions-Schwebe  für 
Unterlcibsschcukelbrüche.     Nebst   einer  lithogr.  Tafel     gr.  8. 
5  Seiten.    1873.    50  Pf. 

Alwens,  Friedr.,  Stöchiometrische  Schemata  zur  .  Anleitung 

zur  qualitativen  chemischen  Analyse"  von  Dr.  Ii.  Fresenius. 
IHM.    20  Seiten,    gr.  S.    SO  Pf. 

Arbeiten  aus  dem  physiolog.  Laboratorium  der  Würzburger 
Hochschule.  Ueransgeg.  von  A.  Vieh.  1.  Lfg.  1872.  •>  Bogen, 

gr.  S.    Mit  6  Tafeln.   Mk.  2.40.    2.  Lfg.    1873.    7'/2  Bogen  mit 

6  Taf.  Mk.  2.80.  3.  Lfg.  187»n  J3/4  Bogen.  Mit  2  Tat.  u.  3Xvlo- 
graph.  Mk.  1.80.  4.  Lief  1878.  8  Bogen.  Mit  2  Tafeln  und 

5  Xylograph.  Mk.  2.40. 

—  aus  dem  zoolog.-zootomischen  Institut  in  Würzbnrg.  Her- 
ansgeg.  von  Prof.  Carl  .Semper.  I.  Bd.  6  Hefte.  32  Bönen.  Mit 
17  Tafeln  u.  3  Xvlograph.  1872/74.  Mk.  14.10  II.  Bd.  4  Helte. 

32 i/|  Bogen.    Mit  22  Tafeln.  1874/75     Mk.  40.12. 

Archiv  für  Ohrenheilkunde,  hcrausgeg.  von  Prof.  v.  Tröltsd, 

in  Würzburg,  Prof.  l'olitcer  in  Wien,  Prof.  Sehirartze  in  Halle, 
♦i  Bde.  gr.  8.  1864—1873.  Mit  zahlreichen  litligr.  Tafeln  und 
Holzschnitten.  Herabgesetzter  Preis  Mk.  3f>. 

BUnerleill,  Dr.,  A.,  Zur  Accomoiation  des  menschlichen 

Au  »es.    187C».    4  Bog.    gr.  8.    Mk.  2. 

—  Ueber  die  Kurzsichtigkeit  de3  menschlichen  Augo3. 
Vortrag,  (Unterfränkische  Fortbildungsschule  )  1880.  17  Seiten, 

gr.  8.    40  Pf. 

Biernier,  Dr.,  Anton.  Die  Lehre  vom  Auswurf.  Ein  Beitrag 
zur  medicin.  Klinik  mit  2  lith.  Tafeln.  1855.  VIII  u.  138  Seiten, 

gr.  8.    Mk.  3. 

Bouchut,  Dr.,  E.,  Handbuch  der  Kinderkrankheiten.  Auf  Grund 

der  3.  Auflage  des  „Traite  pratiqne  des  maladies  des  nouveaux- 
nes  et  des  enfants  ä  la  mammelle.  Bearbeitet  von  Dr.  Ii.  liisehoff. 
2.  Aufl.  IHD2.   75  Bog.    gr.  8.  Herabgesetzter  Preis  Mk.  4.20 

Boyer,  A  ,  Vollständiges  Handbuch  der  Chirurgie.  Aus  .lern 
Franzos.  übersetzt  und  vermehrt  von  Prof.  Dr.  Caj.  Textor. 

11  Bände.  1834-1841.  Vergriffen. 

Brinton,  W.,  Die  Krankheiten  des  Magens.  Nebst  einer  ana- 

tntnisrh-physiol.  Kiuleitung.  Ans  dem  F.nglischen  übersetzt  von 
Dr.  11.  O.  Hauer.  Mit  10  in  den  Text  gedr.  Holzschnitten,  herab-. 
Preis  Mk.  2. 



Cannstatts  Jahresbericht  über  die  Portschritte  der  ge- 
sammten  Medicin  in  allen  Ländern.  Redigirt  von  Prof.  Scherer, 

Prof.  Dr.  Virchotc  und  Dr.  Eisenmann.  .lahrgang  1851  —  1*05. 
Herabgesetzter  Preis  Mk.  120. 

Canstatt's  Jahreabeiicht  über  die  Fortschritte  der  Phar 
mucie  und  verwandten  Wissenschaften  in  allen  Ländern  Her- 

ausgegeben von  Prof.  Dr.  Scherer,  Prof.  Dr.  Virchoic  und  Dr. 
Kiscnmann.  Jahrg.  1*51  -  1805.    Herabgesetzter  Preis.    Mk.  15. 

I)«irome,  Dr..  Herrn.,  Militär-cMrurgische  Studien  in  den 
italienischen  Lazarethen  von  1859.  [.  Abth.  Allgemeine  Chirurgie 

der  Kriegswunden.  Nach  Erfahrungen  in  den  norditalien.  Hospi- 
tälern von  185U.  2.  venu.  Aufl.  17«/»  Bogen,  gr.  8.  —  2.  Abth. 

Specielle  Chirurgie  der  Schußwunden.  2.  venu.  Aufl.  30  Dogen, 
gr.  H.    180:{.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  '5. 

Dnrand-Fardel,  Dr  .  M..  Handbuch  der  Krankheiten  des 
Greisenalters.  Aus  dem  Franzos.  übertragen  und  mit  Zusätzen 

verseben  von  Dr.  I).  UHinann.  1857/58.  iV4  Bogen.  Lex.-*.  Her- 
abgesetzter Preis  Mk.  3, 

Khorth,  Dr.,  C.  J ,  Prosector  u.  Doc,  TJebor  den  Bau  und 

die  Entwicklung  der  Blutcapillaron. 

1.  Abth.    Ueber  den  Hau  der  Iilutcapillaren  der  Wirbelthierr. 

Mit  2  lith.  u.  col.  Tafeln  in  4  1805.  gr  S.    RO  l'r. 
2.  Abth.    Ucber  die  Jilutbnhnen  der  wirbellosen  Thierr.  Mit 

2  lith.  Tafeln  in  1.    1*00.    gr.  8.    75  Pf. 

Eimer,  Dr.,  Th.,  Zoologische  Untertuchuneen  1.  Heft  mit 

2  lithogr.  Tafeln.    1874.    4>/2  Bogen,    gr.  8.    Mk.  1.80. 

Eisenmann,  Dr.,  Das  Friedrichshaller  Bitterwasser,  dessen 

Eigenschaften,  Wirkungen  uud  Gebrauchsweise.  3.  umgearbei- 

tete Auflage.    1801.    21/4  Bogen    kl.  8.    40  Pf. 

—  DiePathologie  und  Therapie  derRheumat03en  in  Gon«re. 

1800.    8»/4  Bogen,    kl.  8.    Mk.  2.40. 

(KiHenmaiin,  Dr.)  Padioleau,  Dr.,  A,   Von  der  moralischen 
Heilkunde  bei  Behandlung  von  nervösen  Krankheiten.  Kin  von 

der  kaiserl.  Akademie  der  Medicin  gekröntes  Werk.  Frei  übersetzt 

nnd  mit  Anmerkungen  und  Zusätzen  ausgestattet  von  Dr.  /*.*<»/» 
mann.  1X05.  12  Bogen  in  kl.  8.  Herabgesetzter  Preis  Mk.  1  •"•»'. 

(  Ell  im  high  aus),  Contourentafel  des  mensch  1.  Körpers.  Zum 
Gebrauch  für  Anatomen.    1874.    gr.  8.    20  Pf. 

Krb,  Dr.,  W.,  Die  Pikrinsäure.  Ihr.»  phystolog.  und  theimpeat 
W  irkungen.    Mit  1  Tafel.    1805.    2»/4  Bogen,    gr.  8.    Mk.  1.20. 

Escherich,  Prof.  Dr,  Hygieinisch-statistische  Studien  tiber 
die  Lebensdauer  in  verschiedenen  Ständen  anf  den  Grund  von 

15,73<>  nach  den  Geburtsjahren  registrirten,  gleichzeitig  lebenden 

oflentlichen  Beamten  (Aerzte,  kathol.  nnd  Protestant.  Geistliche, 

Schnllehrer,  Forst-  und  Justizbeamte)  des  Kunigr.  Bayern  nach 
dem  Statns  1*52.    1*54.    4  Bogen,    gr.  8. 

Feigl,  Prof.  Dr.,  Anatom.  Atlas.  04  Tafeln  mit  Text.  1837. 
Ausg.  A  color.  Mk.  :?0.    Ausg.  B  schwarz  Mk.  30. 

—  Qeburtshülflicher  Atlas.    45  Taf.  mit  Text.  Mk.  18.  (Verjr.i 

—  Chirurg.  Atlas.  Complet  8a  Tafeln  mit  Text  fortgesetzt  uml 
vollendet  durch  Prof.  Dr.  Tcvtor.    Mk.  54.  f  Vergriffen.  I 

Fick,  Adolf,  Die  Naturkräfte  in  ihrer  Wechselberiehune 

Populäre  Vorträge.    180'J.    V/s  Bogen,    gr.  8.    Mk.  l.so. 

Digitized  by  Google 



¥  3 

Fraisfie,  Dr.,  P.,  Dio  Piache  dea  Maingebiets  von  Unterfranken 
Dnd  Aschatlenbiirg.    1SSO.    19  Seiten     gr.  8.    60  Pf. 

Ueber  Zähne  bei  Vögeln.   Vortrag,  gehalten  in  der  physik  - 
med.  Gesellsch.  ain      Dec.l879.  2.  Aufl.  18ko.  l  Hg.  gr.  s.  tWiPf. 

Frank,  M.,  Dr.  Tascheneneyklopädio  der  praktischen  Chirurgie, 
Geburt shülle,  Augen-  und  Ohrenheilkunde,  für  Acrztc,  Wund- 

ärzte und  Stndirende.  3.  Aull.  1858.  Taschenformat  in  Lein- 

wand  geh.    Mk.  7.20.  (Vergriffen.) 

Franqne,  Dr.,  Otto  v.,  Der  Vorfall  der  Gebärmutter  in  ana- 
tomischer und  klinischer  Beziehung.  Der  medic.  Facnltat  zu 

Würzburg  pro  venia  legendi.  .Mit  7  lithgr.  Tafeln.  1  Hl W t.  VI. 
und  69  Seiten,    gr.  4.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  2.10. 

Fried  reich,  Prof  Dr.,  J.  II.,  Memoranda  der  gerichtlichen 

Anatomie,  Physiologie  und  Pathologie.  Für  praktische 
Juristen,  Oerichtsärzte,  Gerichts- Wundärzte  u.  Stndirende  Is57. 
Taschenformat.    !I5  Bogen.    Mk.  3.00. 

Dr..  N.,  Beiträge  zur  Lehre  von  den  Geschwülsten  Inner« 

halh  der  Schädelhohle.   1803.    0  Bogen  gr.  8.    Mk.  1.50. 

CÜegjeilbanr,  Dr.,  c  Zur  Lehre  vom  Generat ionaweehael  und 

di  r  Fortpflanzung  hei  Medusen  uud  Polvpen.  Mit  2  Tafeln,  ls,",  J. 68  Seiten,    gr.  x.    Mk.  1.60. 

Gndden,  Dr.,  Beitraer  zur  Lehre  von  der  Seabiea.  2.  venu. 

Auflage,  mit  3  Tafeln     1803.    28  Seiten,    gr.  8.   Mk.  l.HU. 

Haupt,  Dr.,  von,  Die  Temperamente  des  Mennchen  im  gesunden 

und  kranken  Zustande.  -  Inaug.-Diss.    1X5R    I»/»  Bg.   8,    Mk.  1. 
Heine,  Dr.,  J.  O.,  Nachrichten  vom  gegenwärtigen  Ftande. 

des  orthopädischen  Instituts  in  Würzhurg.    1*21     4.    75  Pf. 
—  nach  seinen  früheren  Lebensverhältnissen  und  seiner 

Bildung  in  der  Chirurg.  Mechanik  sowohl,  als  in  den  phy- 
sischen und  medicin.  Wissenschaften  zum  Orthopäd.  Hcilküustlcr, 

von  ihm  selbst  geschildert.  1827.    Mk.  1. 

Systematisches  Verzeichnis*  chirurgischer  Instrumente,  Ban- 
dagen und  Maschinen,  nach  Anleitung  der  besten  Wundärzte  alterer 

und  neuerer  Zeit,  welche  nach  heigesetzten  Freisen  bei  ihm  ge- 
fertigt werden,  gr.  8  lsu7.  Mk.  1.15. 

Henkel,  J.  IV,  Fyatomntisehe  Charakteristik  dor  medicin. 

wichtigen  Pflan ?onfamilien  nebst  Angahe  der  Abstammung 
sämmtlichcr  ArznejstotVe  des  Pflanzenreichs  Nach  den  neuesten 

Angaben  zusammengestellt.  1*50.  02  Seiten.  Taschenformat  in 
Leinwand  geb.    Mk.  1. 

Hennler,  Dr.,  Ph.  Ig  ,  Der  Menschenmacnotismus  in  seineu 
Wirkungen  auf  Gesundheit  und  Leben.  1*37.  27  Bogen,  gr.  8. 
Herabgesetzter  Preis  Mk.  3.50. 

Herrniann,  Dr.,  Felix.  Ueber  das  Produkt  der  Einwirkung 
von  Alkalimetallon  auf  den  Bornstoi tisäuroäthylester. 

Mit  2  Xylographien.    1881.    4  Bogen,    gr.  *.    Mk    1.2«  >. 

Hesselbach,  Dr.,  Fr.  Casp.,  Neueste  anatomisch-pathologische 
Untersuchungen  über  den  Ursprung  und  das  Fortschreiten  der 

Leisten-  und  Schenkelbrüche.  Mit  17  Kupfertafeln,  -r  1. 
Herabgesetzter  Preis  Mk.  o. 

Hilger.  Dr.,  A.,  Anleitung  iur  Vornahme  der  praktischen 

Uebungen  im  chemischen  Laboratorium  in  Würzhurg.  1*01. 
5o  Seiten,    gr.  *. 



Jolly,  Dr.,  F.,  Berirht  über  die  Irren-Abtheilung  des  Ju- 
liusspitala  zu  Würzburg  für  die  Jahn?  1870.  71.  72.  *7  Stn. 
gr.  8.  1873.  Mk.  1,80. 

Kirchner,  Dr.,  W.,  Beitrag  zur  Topographie  der  äussern 

Or-rth-jile  mit  Berücksichtigung;  der  hier  einwirkenden  Verletz- 
ungen. Mit  1  lithogr.  Tafel.  1881.  2»/>  Bogen,  gr.  8.  Mk.  2. 

Kiwisch  V.  Rotterau,  F.  A.,    Beiträge  zur  Geburtskund*. 

I.  Ahth.  m.  2  Steindrucktaf.  1846.  lo1/«  Bog.  s.  Mk. 
II.  Abth.  m.  2  Steindrucktaf.  1848.  11  i/2  Bog.  8.  Mk.  5. 

Kleba,  E.,  Arbeiten  aus  dem  Berner  patholog.  Institut. 
1871    1872.  Mit  3  lithogr.  Tafeln.  1873.  12  Bogeu.  gr.  8.  Mk.  4. 

Külliker.  A.,  Zur  Kenntniss  des  Baues  der  Lunge  des 

Menschen.    Mit  4  lithogr.  Tafeln.    24  Seiten,    gr.  8.    Mk.  3. 
—  Ueber  die  letzten  Endigungen  des  Nervus  Cochleae  und 

die  FunUion  der  Schnecke.  1854.  13  Seit.  gr.  4.  Mk.  IjBO. 

—  Zur  Erinnerung  an  Heinr.  Müller.  Vortrag,  gehalten  am 
1«>.  Nov.  18(34.    18t»5.    12  Seiten,    gr.  8.    20  Pf 

—  Die  pennotulide  Umbellula  und  zwei  neue  Typen  der 
Alcyonarien.  Festschrift  zur  Feier  des  25jahrigon  Bestehens 

der  physVmed.  Gesellschaft.  Mit  2  phot.  Taf.  1874.  24  Seiten, 

gr.  4.    Mk.  2. 
Kussmaul,  Prof.  Dr.,  Adolf,  Von  dem  Mangel,  der  Verkünv 

merung  und  Verdopplung  der  Gebärmutter,    vou  der 

Naehenipfängniss  und  der  Ueberwandernng  des  Eies.  Mit  38  Holz- 
schnitten. 1859.    24  Bogen,    gr.  8.  Herabgesetzter  Preis  Mk  3. 

—  Untersuchungen  über  den  Constitution  eilen  MercuriaÜ3- 
mus  nnd  sein  Verhältnis»  zur  coustitutionelleu  Syphilis.  18»>l. 

27  Bogen,    gr.  8.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  2.1«». 

Ladame,    Dr.    Paul,    Symptomatologie  und  Diagnostik  der 

Hirngeschwülste.    Mit   1  lithogr.  Tafel  und  1  Holzschnitt 

18<">5.  H'Va  Dogen,    gr.  8.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  2.5»>. 

Leiblein,   Grundzüge  eimr  methodischen  Uebersirht  de3 

Thierroichs  nach  seineu  Klassen,  Ordnungen,   Familien  un<! 

(Jattungen.      Nebst    Aufzählung     ihrer  Hauptrepriisentanteu 

l.Bdchn. :  Der  Mensch  und  die  Säugethiere.  gr.  8.  183!».  Mk.  2.2"». 

Ludwig,  Hub.,  Ueber  die  Eibildung  im  Thierreic'  e.  Eine  vou 
der  philosophischen  Facultät  der  Universität  Würzbnrg  gekrönte 
Preisschrift.  Mit  3  Tafeln-Abbild.  1874.  14  Bog.  gr.  8.  Mk.  4.20. 

Maas,  Dr.,  H.,  Ueber  die  Plebitis.  Inaugural-Abhandlung.  S. 
1841.    50  Pf. 

Marcus,  C.  F.,  v.,  Ueber  die  Entwicklung  und  den  gegenwar- 

tigen Standpunkt  der  Medicin.    8.    1838.    50  Pf. 

Mayer.  Dr.,  Ant.,  Das  neue  Heilverfahren  der  Fotalluva- 
tionen  durch  Osteotomie.  Mit  3  üthograph.  TatVlu  Wjä. 

2>/2  Bogen,    gr.  8.    Mk.  1  «0. 
—  Die  ErkenntnisB  und  Heilung  des  SchenkelbeinhaUbruches 

nebst  Beschreibung  einer  doppelten  Ansdehnungsschiene.  gr  4. 
1827.    Mk.  1.50. 

—  Ueber  das  Nichtaufßnden  der  Harnsteine  nach  gemachtem 

Steinschuitte  n.  üb.  die  dagegen  einzuschlagende  Kunsthülf*»  nebst 

einigen  praktischen  Versuchen  über  die  galvanische  Aotloxnn^ 

der  Harnsteine.    Mit  2  Stcindrucktafeln.    gr.  8.  184.'».    Mk.  2  4<>. 
—  Das  neue  Dampfbad  und  die  orthopädische  Heilanstalt  zn 

Würzburg.    gr.  8.    1835.    Mk.  L 



<2>    6  «b 

Med  im  8,  Dr.,  Lad*.,  Geiichtlich-chemische  Prüfung  von 
Nahrungs-  und  Genus , mittein.  Methoden  und  Daten  zur 
Beurtheilung  zusanunengest.  1881.  lü  Bogeu  und  3  Tabellen, 

gr.  8.   Mk  3. 

Mert8Chinsky,  P.,  von,    Beitrag  zur  Wärme-Dyspnoe.  Mit 
2  lithogr.  Tafeln.   1881.    21  Seiten,    gr.  8.    Mk.  1.60. 

Münz,  Dr.,  Hanlbuch  der  Anatomie  des  mens?hl.  Körper«. 

Mit  Abbildungen.    5  Hände.    Ladenpreis  Mk.  57  nun  Mk.  18. 

Nees  von  Esenbeck,  Dr.,  G  0.,  Dj.3  Systom  der  rilze  und 
Schwämme.  Mit  40  naeh  der  Natur  ausgemalten  Kupfertafeln 
und  einigen  Tabellen,    gr.  4.    Herabgesetzter  Preis   Mk.  37.50. 

PUUÜ,  Dr.,  Kriedr.,  Der  Croup.  Mit  1  lith.  Tafel.  2.  Aufl.  1805. 
12  Bogen,    gr.  8.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  2.40. 

—  Memoire  aur   la  nature  de  l'ophtholmio  eeyptienne. 
1858.    2  Dogen,    gr.  4.    Herabgesetzter  Preis  00  Pf. 

Rieger,  Dr.,  C,  Ueber  die  Beriehut.gen  der  Schädellehre  zur 
Physiologie,  Psycl  iatiie  und  Ethnologfie.  1*82.  12  Bogen, 
hex.  8.    Mk.  4. 

Kochleder,  Kr.,  Anleitung  zur  Analyje  von  Pflanzen  und 
Plianzentheilen.  1858.  7  Bog.  gr.  8.  Herabges.  Preis  Mk.  1.20. 

Rosenberger,  Dr.,  A.,    Die  abscediiende  Paranephritis  und 
ibre  Behandlung.    1870.    5  Bogen,  gr.  8.    Mk.  1.80. 

SaCDH,  J.,  Ueber  die  Anordnung;  der  Zellen  in  jüngstem 
Piianzentheilen.  Mit  1  lith.  Tafel.  1877.  20  Stn.  gr.  8. 
Mk.  1.40. 

Ueber  die  Porosllai  den  Holzes.  Vorläufige  Mittheilung. 
1877.    10  8t  u.    gr.  8.    45  Pf. 

Scanzoni,  F.  \\\,  Beiträge  zur  Geburtskunde  und  Qynae- 
kologie.  I.  Bd.  440  Stn.  8  mit  3  Tafeln.  1853—54.  Mk.  0. 
II.  Bd.  324  Stn.  mit  3  Tafeln.  1855.  Mk.  4*0.  III.  Bd.  275  Stn. 
mit  10  Tafeln.  1858.  Mk.  0.  IV.  Bd.  355  Stn.  mit  2  Tafeln  und 
5  Holzsehn.  1830.  Mk.  5.40.  V.  Bd.  422  Stn.  mit  8  Tafeln. 

1808—00.  Mk.  10.20.  VI.  Bd.  230  Stn.  mit  8  Tafeln.  1800. 

Mk.  0.40.  VII.  Bd.  372  St  .  1870—73.  Mk.  12.40.  Bei  Abnahme 
summt  Ii  eher  7  Bde.  Mk.  30. 

Schmidt.  .1.  B.,  Beobachtungen  über  die  im  Winter  1877—78 
in  der  Jvreisentbindnngsaustalt  zu  Wurzburg  aufgetretenen 

Krkrankniigen  an  Puerperalfieber.  1880.  28  Seiten,  gr.  8 
00  Pf. 

—  Dr.,  Krust,  Zum  Schutze  der  Irren.  Bitte  Darlegung  ihrer 
Verhältnisse  mit  Vorsehlagen  zur  Verbesserung,  begründet  und 

begleitet  von  einer  Ojühr.  Statistik  der  Abtheilung  für  heilbare 

Irre  im  Juliushospital  zu  Würzburg  nebst  Krankengeschichten. 
185«.    7  Bogen.    8.    Mit  1  Tabelle.    Mk.  2. 

Dr.,  J.  Christ.,  Ueber  Lage  und  Anordnung  der  mensch- 

lichen Organismen,  Organe  und  Orgauentheile,  nach  mathe- 
matischen und  rcinphysikalischen  Grundsätzen.  Ein  dritte.  Bei- 

trag zur  Entwicklungsgeschichte  des  Menschen.  I.  Abth.  der 
Organismus  eines  Mikrokosmus.  1848.  Mit  1  Steindrucktafel. 
21  Bugen.  8.  Mk.  6.40. 

Schmitt.  Dr..  (i.,  Ludwigsbad  Wipfeld.  dessen  Schwefelquelle  u. 
Schwefelmineralmoor.  Mit  0  Holzsehn.,  einer  Situationskarte, 

Itcductious-  ii.  Distanzentabelle.    1875.    10  Bog.    kl.  8.    Mk.  2. 



Schenk,  Dr.,  Aug.,  Der  botanische  Garten  der  Universität 
Würzburg.    1800.    24  Stn.    kl.  8.    00  Pf. 

Schön,  Prof.  Dr.,  Astronomisches  Taschenbüchlein  fiir  iKtt» 
Den  Gebildeten  ans  allen  Ständen  insbesondere  den  Liebhabern 

der  Krd-  nnd  Himmelskundo  gewidmet.  1  »3t*.  05  Stn.  kl.  8. 
cart.  Mk.  1. 

Schweckendiek,  E.,  Untersuchungen  an  zehr.  Gehirnen  von 
Vorbrechern  und  Selbstmördern.  1882.  4  liefen,  gr.  & 
Mit  2  antog.  Tafeln.    Mk.  2.80. 

Semper,  C.  Die  Verwandtschaftsbeziehungren  der  gegliedert«!) 

Thierc.  1875.  23>/a  Uogcn.  gr.  8.  mit  10  lit.  Tafeln.  Mk.  :i2. 

Siebold,  Dr.,  K.  v.,    Geschichte  der  Hebammenschule  zw 
Würzburg.    Ein  Progr.    1810.    gr.  4.   45  Vf. 
Lehrbuch  der  Geburtshülfe.    Zum  Unterricht  für  Hebammen. 

2.  durchgesehene  n.  verbess.  Auh".    ls:i8.    Mk.  4.75.  (Vergriffen 
—    Ein  Paar  Worte  an  meine  Zuhörer  über  einige  Gegenstände 

in  der  Geburtshülfe.    8.    1700.    45  Pf. 

Versuch  einer  neuen  Methode  die  scirrhöse  oder  earci- 
nomatöse  Gebärmutter  mit  nnd  ohne  Vorfall  auszurotten. 

Mit  4  litli.  Zeichnungen,  gr.  4.  1828.  Mk.  3. 

Sitzungsberichte  der  phys.-med.  Gesellschaft  zu  Würz- 

burg. Herausgegeben  von  der  Redaktions-f onunission  der  Ge- 
Seilschaft  Prof.  Dr.  r.  Einecker,  Prof.  Dr.  Honsbach,  Dr.  Flexch. 

Jahrgang  1881.  ll>/2  Bogen,  gr.  8.  Mk.  4.  Vom  Jahrgang 
1882  sind  bis  jetzt  G  Nummern  erschienen.  Preis  für  den  voll- 

ständigen Jahrgang  von  ca.  10  Nummern  Mk.  4. 
Inhalt  des  Jahres  1881  : 

r.  Bergmann:  Ueber  Scoliosen-Verbände.  Göbcl:  Beiträge  zur 

vergleichenden  Entwicklungsgeschichte  der  Sporaugiru.  v.  liin- 
ecker:  Ueber  Scrofulose  und  Syphilis.  Gerhardt:  Ueber  einige 
Gallenfarbstoffreactionun.  Gerhardt:  lieber  Durchbrach  eines 

Empyems  in  die  Lunge  n.  s.  f.  Jlerrmann:  Ueber  ringförmige 

B-iuduug  von  Kohlenstoff-Atuineu.  Kehleiscn:  Ueber  Heilung  von 
Wunden  des  Schadeldaches  unter  plastischer  Deckung.  >t»hr: 
Ueber  Wirbeltheorie  des  Schadeis.  llartmann:  Ueber  ein  neues 

Skalenfernrohr  für  Spiegelablesung.  Kl  c  seh :  Ueber  Verbrecher- 
Gehirne.  t\  llcrgmann:  Ueber  Behandlung  des  angeborenen 
Kluinpfusses.  Kunkel:  Ueber  das  Vorkommen  von  Kisen  im 
Harn  und  in  melauotischen  Tumoren.  Kunkel:  Ueber  Albumi- 

nurie bei  gesunden  Nieren.  Michel:  Ueber  die  sogenannte  Tag- 
blindheit Honsbach:  Ueber  die  Schleimseeretion  in  den  Luft- 

wegen. A.  Kiek:  Vorstellung  einer  physischen  Deutung  der 

kritischen  Geschwindigkeit  in  Weber's  Gesetz.  Michel:  Ueber 
den  Zusammenhang  von  ocnlaren  Störungen  mit  Störungen  im 

Cireulationsgebiete  der  Carotis.  Gad:  Ueber  Wärme-Di spnoe 

ff.  liineeker:  Vorstellung  eines  mikrocephaleu  Mädchens.  Ger- 
hardt: Lungenphthise,  tuberculöse  Geschwüre  des  Magens  und 

Harmes,  heilendes  tuberculöses  Geschwür  des  Kehlkopfes,  schrum- 
pfende, linksseitige  Pleuritis;  Pneumopericardie.  ]{tndtln«h : 

Ueber  Tubercnlose.  Miehel :  Ueber  die  Erkrankungen  der  I  m- 
hfUlangshsnte  des  Sehnerven.  Yirehoic :  Ueber  Fischaugen. 

lliedintjcr :  Ueber  Fraeturen  und  Luxationen  des  Sternum>.  l'h. 
Stuhr:  Ueber  die  Pylorusschleinihant.  J'h.  StÖhr:  Ueber  Hie 
Haftorgano  der  Anurenlarven.  Kolliker:  Ueber  die  Lage  der 

Urganc  im  weiblichen  Becken.    Gottschau:  Mikrotomklammer  für 



Keil«  und  planparallele  Schnitte  Fehleisen'.  Untersuchungen 
über  Erysipel,  v.  Bergmann:  Ueber  acute  Osteomyelitis  Kohl- 
rauscht  Ueber  den  engeblichen  Kintluss  des  Sonnenscheins  auf 

den  Luftzug  in  Kamiuen.  Flesrh:  Ueber  Verbrecher-Gehirne 

Kirchner:  Ueber  die  Einwirkung  des  l'liitiins  und  der  Salieyl- 
saure  auf  das  Gehörorgan.  XXXII.  Jahresbericht.  Zur  Virchow- 
Feier.  Verzeichnis*  der  im  XXXII.  (iesellschaftsjahre  <vom 

B.Deceniber  Issu  bis  dahin  1881)  für  die  phys.-med.  Gesellschaft 
eingelaufenen  Werke. 

Inhalt  der  bis  jezt  erschienenen  Nr.  1  6  des  Jahrg. 

liiegvr:  Ueber  Hypnotismus.  Virchow:  Ueber  einen  Herstamor, 

Anger  er:  Hin  Kall  traumatischer  Aphasie.  Gad:  lieber  die  ge- 
nuine Natur  rehVctoriseher  Atheinhennnung.  l'lcsrh:  Ueber  Be- 

lenchtungsvorrichtnngen  zun»  Mikroskopiren  bei  künstlichem 
Lichte.  Flesch:  Ueber  eine  Missbildung  am  Kleinhirn  einer 

Verbrecherin.  llosenbcrger :  Ueber  Septicämie.  ltieger:  Arnolds 

Stromwendeeleetrode.  r.  Bergmann:  Hin  Fall  von  Kehlkopf- 
Kxstirpatiou.  Gnttschall :  Ueber  Nebennieren  der  Sangethiere, 

speziell  über  die  des  Menschen.  Vlcaeh:  Ueber  iu  Franken  ge- 
machten Gräberfunde.  Yirchote:  Ueber  die  Ausbreitung  der 

Bronze  und  Bronzekultur  in  Kuropa.  Kolliker:  Histiologie  und 

embryologischu  Mittheilungeu.  Nu-bi  tulina:  Beitrag  zur  Myoniu- 
toinic.  Hartmann  :  Ueber  die  neuesten  Fortschritte  iu  der  Tele- 

phouie.    liicger :  Zur  Frage  der  cruniologischen  Racenmerkmale. 

Stattel,  Dr.,  Franz,  Dia  Orthopäd.  Gymnastik  als  Grundlage  der 
Therapie  der  Skoliose.  Mit  1  lith.  Tafel  und  15  Xylogr.  1882. 

2>/<  Bogen,    gr.  8. 

Strouhal,  Dr.  V.  u.  Bai'US,  C,  Uebor  don  Einflu39  der  Harte 
des  Stahls  auf  dessen  M  ijrnetisirbarkeit  und  des  Anlas- 

sens auf  di<?  Haltbarkeit  der  Magnete.  Mit  2  Curveutufelu. 
1882.  4  Bogen,  gr.  8.  Mk.  2.40. 

-  Ueber  Anlassen  dos  Stahls  und  Messung  seines  Härte» 

zustandes.    1880.    H7  Bog.    gr.  8.    Mit  1  lith.  Tai*.    Mk.  1.20. 
Taschenbuch,  iirztliclie.s  Begonnen  von  Dr.  G,  .!.  Agatz,  fort- 

gesetzt von  Dr.  Gregor  Schmitt.  31.  Jahrs,  lss:*.  Taschen- 
formal  iu  Leinwand  geb.  Mk.  2.40.  (Die  ältereu  Jahrgänge  sind 
tlnilweise  noch  zu  haben.) 

Textor.  Dr.,  ('.,  Grundzugo  zur  Lehro  der  chirxirffischen 
Operationen,  die  mit  bewaffneter  Haud  unternommen  werden. 
Mit  :!  Tafeln,  Abbildungen  und  dem  Portrait  des  Verfassers. 

•J  Theile  in  1  Bd.    gr.  8.    1836.    Herahges.  Preis  Mk.  3  60. 

—  Uebor  "Wiedercrzeuj-unsc  der  Crystallin3e.  Inauguralab- 
hanillnng.    1842.   «.   50  Pf. 

—  Verhandlung  über  das  Vorkommen  der  Harnsteine  in 
Osl franken,    gr.  8.    1843.    Mk.  2. 

Tröllscll,  Dr..  von.  Die  Krankheiten  des  Ohres,  ihre  Krkenut- 
niss  und  Behandlung.  Ein  Lehrbuch  der  Ohrenheilkunde  in 

Form  academisvher  Vorträge.  Mit  in  den  Text  eingedruckten 
Holzschnitten.  2.  Aufl.  Uytt.  W«  Boten,  gr.  8.  Herahges. 
Preis  Mk.  3. 

Tiohrbuch  der  Ohrenheilkunde  mit  Einschluss  der  Anatomie 

«b-s  Ohres.  Mit  iu  den  Text  eingedruekten  Holzschnitten.  4.  ver- 

besserte und  venu.  Am!.    l8f,«s.   29  Bogen,   gr.  8.   i  Vergriffen.) 
Dio  Anatotnio  d-^s  Ohres  iu  ihrer  Anwendung  anf  die  Praxis 

und  die  Krankheit  des  Gehorurgaues.    Beitrage  zur  Wissenschaft- 



liehen  Begründung  der  Ohrenheilkunde.    Mit  1  lith.  Tafel.  1801. 
VIII  nud  10G  Seiten,    gr.  8.  (Vergriffen!. 

Triilt.sch,  Dr.,  v.,  Anatomische  Beiträge   zur   Lehre  von 

der  Ohreneiterung.    (Sep.-Abdr.  aus  dein  Archiv  für  Ohren- 
heilkunde).   1809.    3  Bogen,    gr.  8.    Mk.  1.50. 

Untersuchungen,  Pharmacologi.SChe.  Herausgegeben  von  Dr. 

M.  J.  Hombach  I.  Bd.  1873—74.  Iß  Bogen,  gr.  8.  Mk.  6. 
II.  Bd.  1870  77.  18  Bogen,  gr.  8.  Mk.  fi.80.  III.  Up.  I  ,. 

1879.  91/..  Bogen,  gr.  8.  Mk.  3.00.    Zusammen  I— III  Vi-  Mk.  lß.4u. 

Verhandlungen  der  physik. -medicin.  Gesellschaft  in  Wnns- 
bürg.  Itedigirt  von  A.  Kölliker,  F.  Seanzoni,  J.  Scherer.  III. 
Bd.  1852.  gr.  8.  29  Bogen  mit  3  Tafeln.  Mk.  7.90. 

IV.  Bd.  1853-54.  20  Bog.  mit  7  Tafeln.  Mk.  7.20.  —  V.  Bd. 
1854—55.  32  Bogen  mit  5  Tafeln.  Mk.  7.80  VI.  Bd.  1855 

bis  5«',.  32  Bogen  mit  0  Tafeln.  Mk.  7.40.  —  VII.  Bd.  1856— 
57.  25  Bogen  mit  5  Tafeln.  Mk.  0.60.  —  VIII.  Bd.  25  Bogen 
mit  9  Tafeln.  Mk.  7.60.  IX.  Bd.  1858  59.  25  Bogen  mit 

5  Tafeln.  Mk.  7.  —  X.  Bd.  1859—00.  23  Bogen  mit  3  Tafeln. 
M.  7.40. 

—  Neue  Folge  herausgegeben  von  der  Redactionscomiuission  der 
Gesellschaft.  I— XVII.  1 808— 1882.  I.  Bd.  21  Bogen  mit  3 

Tafeln.  Mk.  7.20.  —  II.  Bd.  24  Bogen  mit  10  Tafeln.  Mk.  7.2»». 
—  III.  Bd.  27  Bogen  mit  18  Tafeln.  Mk.  8.  —  IV.  Bd. 
10  Bogen  mit  10  Tafeln  und  3  Holzschnitten.  Mk.  8.  —  V.  Bd. 

15  Bog.  mit  4  Tafeln  u.  5  Xylogr.  Mk.  8.  —  VI.  Bd.  IS  Bog. 
mit  0  Tafeln.  Mk.  10.  —  VII.  Bd.  19  Bogen  mit  0  TatVlu. 
Mk.  10.  -  VIII.  Bd.  18  Bogen  m.  7  Taf.  Mk.  10.  IX.  B<L 
18  Bogen  mit  3  Tafeln  nud  5  Holzschnitten.  Mk.  10.  —  X.  Bd. 

17»  ■»  Bogen  mit  0  Tafeln.  Mk.  10.  —  XI.  Bd.  19  Bogen  mit 

0  Tafeln.    Mk.  10.  —   XII.  Bd.    10>/4  Bogen  mit  4  Tafeln.  — 
XIII.  Bd.    22>/->  Bogen  mit  5  Tafeln  und  2  Xylogr.    Mk.  10.  - 
XIV.  Bd.    16V«  Bogen  mit  4  Tafeln  und  1  Holzschu.    Mk.  lo. 

XV.  Bd.    21  Bogen  mit  7  Tafeln.    Mk.  10.    —    XVI.  Bd. 

20  Bogen  mit  12  Tafeln.  Mk.  14.50.  —  XVII.  Heft  »/s-  Bog. 
mit  4  Tafeln  und  15  Xylogr.  Preis  für  den  completen  Band 
Mk.  14.50. 

Virchow,  Hans ,  Ueber  die  Gefässe  der  Chorioidea  des 

Kaninchens.  Mit  1  lith.  Taf.  1881.  1V2  Bogen,  gr.  8.  Mk.  l.O». 

—  Rudolph,  Die  Noth  im  Spessart.  Ein«  mediciuiseh-geo^r.- 

historische  Skizze.  Vorgetr.  in  der  phvs.-med.  Gesell,  in  Wurz- 
burg am  6.  und  13.  Marz  1852.  1853.  3»/a  Bogen,  gr.  8.  Mk.  I. 

Wagner,  Rud.,  von,  Atomgewichte  der  Elemente.  Dritt.- 
Aufl.  1878.  Ausgabe  A  in  Folio.  40  Pf  —  Quart-Ansg.  B  in 
IMakatformat    Mk.  1. 

—  Tabellarische  Uebarsicht  der  Produkte  der  trockenen 
Destillation  der  Steinkohle.  1873.  Ausg.  A  Plakat  formal 
in  4  Blatt    Mk.  1.40.    Ausg  B  1  Blatt  Folioformat.    00  Pf. 

Wegele,  Carl.  Uober  dio  centrile  Natur  rifloctorischer  Ath- 

muneshemmung.    Mit  1  Curventafel  und  1  Xvlographie.  lS>i. 
18  Stn.    gr.  8.    Mk.  1.40. 

Zeitschrift,  Würzburger  modicinische.    Herausgigebeu  y>n 

der  phys.-med.  Gesellschaft.    Redigirt  von  Bamhtrqer,  lY/rstrr. 

licckihighuusen,  Scanconi.    7.  Bde.    gr.  8.    180U  -67.    ä  Mk.  12. 
I.  Bd.  27  Bogen  mit  7  Tafeln. 

II.  Bd.  34  Bogen  mit  7  Tafeln. 



III.  Bd.  32  Bogn  mit  0  Tafeln  und  1  Photogr. 

IV.  Bd.  '2\t  Bogen  mit  7  Tafeln. 
V.  Iii!.  20  Bogen  mit  8  Tafel». 

VI.  Bd.  :!()  Buk*'»  mit  10  Tafeln. 
VII.  Bd.  31  «/■»  Bogen  mit  7  Tafeln. 

Zeitschrift,  Würzburger  nnturwiasonBoh.ittl.    Ilerausg.  von 

der  plivH.-med.  Gesellschaft.    Uedigirt  von  //.  Müller,  A  Schenk 

und  Ii'.  Wagner  u.  A.  G  Bde.    gr.  8.    18U0    (iti.    ä  Mk.  & I.  Bd.  21  Bogen  mit  8  lit Ii.  Tafeln. 

II.  Bd.  16  Bogen  mit  5  lith.  Tafeln 
III.  Bd.  red    von  C.  Claus,  II.  Müller,  A  Münk    21  Bog. 

mit  6  Tafeln. 

IV.  Bd.  red.  von  //.  Müller,  A.  Schenk.    12  Bog.  in.  1  Tafel. 

V.  Bd.  red.  v.  J.  Ebcrth,  F.  Sandberger.  A  'Schenk.    IT»  Bog. 
mit  4  Tafeln. 

VI.  Bd  red.  von  J.  Ebcrth,  F.  Sandberger,  A    Schenk,  Kol 
liker.    lü  Bogen  mit  11  Tafeln. 

Zickendrath,  Krnst,  Der  Keraantit  von  Langenaohwalbach 
in  Nassau.    (Dissert.)    1875.    2  Bogen,    gr.  8. 

II.  Biographien,  Literatur-  u  Kunstgeschichte,  Mathe- 

matik u  Pädagogik,  Philosophie  u.  Philologie. 

Baader,  Fr.,  Ueber  den  christlichen  Begriff  der  Unsterblichkeit 

im  Gegensatz  der  älteren  und  neueren  nichtchristlichen  Pusteib- 
lichkeitslehren.  Aus  einem  Sendschreiheu  an  den  Prinzen  Cou- 

stantin  von  I.owenstein-Wertheim.  12.  18Jf».  geh.  f»0  Pf. 

IVImt  den  Paul  mischen  Begriff  des  Versehenseins  der 

Menschen  im  Namen  Jesu  vor  der  Weltschöpfuug.  1M37.  3  Send- 
schreiben    (3  Hefte.)    .Mk.  2.20. 

-  tlrnndzüye  der  Societätsphilosophie.  gr  8.  1837.  Mk.  l  .*><». 

Eos,  Süddeutsche  Zeitschrift  für  Philologie  u.  (iymnasiul- 
wesen     Herausgegeben  von  /,.  Vi  lichs,  B.  Stark  und  L.  v.  Jan 

1.  Jahrgang.    18H4.    4o  Bogen,    gr.  8    Mk.  12. 

II.       n  18<",5    41  Bogen,    gr.  8.    Mk.  12. 
Fick,  Adolph,  Die  Welt  als  Vorstellung.  Academ.  Vortrag. 

187U.    2  Bogen,    pr.  8.    6U  Pf. 

Pirach,  Dr.,  A.,  Zum  Parthenonfries.  Mit  l  lithogr.  Tafel. 
1M77.    7  Bogen,    gr.  8.    Mk.  3. 

Die  Polyehromic  der  griechischen  Vasenbilder.  1875. 
4  Bogen,    gr.  8.    Mk.  2.40. 

Friedreich,  .1.11.,  Die  Symbolik  und  Mythologie  der  Natur. 

1H.*,9.    4ü  Bogen,    gr.  8.    Herabgesetzter  Preis  "Mk.  3. 
—  DieWt  ttkörper  in  ihrer  mythisch-  symbolischen  Bedeutung 

Nach  dessen  Tode  herausgegeben  von  Dr.  X.  Friedreich.  Ist'.!. 
28  Bogen,    gr  8.    Mk  f.. 

Grraberger,  Dr.  Lor.,  Erziehung  und  Unterricht  im  elas- 
tischen Afterthum.  Mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Bedürf- 

nisse der  Gegenwart.    Nach  den  (Indien  dargestellt. 

I.  Band.  1.  Ahthl.  hie  leibliche  Erziehung  bei  den  Griechen 

und  Hörnern.  1.  Abth  Die  knabempiele.  I8»i4. 
12  Bogen,    gr.  8.    Mk.  3.50. 
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I.  Band.    II.  Abth.  Die  leibliche  Kr  Ziehung  hei  den  Griechen 
und  Römern.  2.  Abtli.  Die  Turnschuh  der  Knaben. 

1886.    10  Bogen    gr.  8,   Mk.  4.W. 
II.  Knud.    Der  musische  Unterricht  oder  die  Khmentnrschub- 

bei  den  Griechen  und  Hörnern.    1875:    27  Bogen, 

gr.  8.  Mk.  9.40 

III.  Bund.  Die  Kphebenbildung,  oder  die  musische  und  mili- 
tärische Ausbildung  der  griechischen  und  römischen 

Jünglinge.    1881.    11  Boges,   gr.  8.    Mk.  12.30. 

—  De  usu  PUniauo.  Dissertation.  18G0.  8  Bogen.  8.  Mk.  2JO. 

(  eher  die  griechischen  Stichnamen.  Jnhtlänmsschrift  d.r 
Universität  Wurzburg   1*77.  (In  neuer  Auflage  unter  der  Presse.) 

Himiuelstein,  Dr.,  Fr,  X.,  Das  wahre  Princip  der  Erziehung, 

der  Geschichte  des  Menschengeschlechts  entnommen  und  darge- 
stellt,   gr.  8.    1840.    Mk.  1. 

—  lieihenfolge  der  Bisehöfe  von  Würzburg.  Kine  Festgabe 
/.ur  Feier  des  eilfhundertjährigen  Jubiläums,  gr.  8.  1843.  Mk.  1. 

Hoffninnn,  Dr.,  Fr. .  Veber  die  Idee  der  Universitäten. 
gr.  8.    1815.    Mk.  1.50. 

—  Veber  Theismus  und  Pantheismus.  Vorlesung  gehalten  am 
14.  März  18(51  vor  einer  Versammlung  gebildeter  Männer  und 
Frauen.    Lex.  8.    1861.    75  Pf. 

Leitsclmh,  Dr.,  Fr.,  Die  Entstehung  der  Mythologie  und 
die  Entwicklung  der  griech.  Religion  nach  Hesiods  Theogonie. 

Ein  religions  -  philosophischer  Versuch.  1807.  7  Bog.  gr.  8. Mk.  1.80. 

Lexer,  Dr.,  M.,   Veber  Walther  von  der  Vogelweide.  Bin 
Vortrag.    187:t.    2  Bogen,    gr.  8.    75  Pf. 

Mayr,  Dr.,  A.  ('.,   Veber  die  tangirenden  Flächen  er>ter 
und  zweiter  Ordnung,    gr.  8.    1815.    Mk.  2. 

—  Vebersicht  des  Weltsustcms.  in  2  populären  Vorträgen, 
gr.  8.    1S4<».    Mk.  :{. 

—  Untersuchungen    über  die    wissenschaftliche  Methode 
mit.  besonderer  Anwendung  auf  die  Mathematik,  gr.  8.  Hl\ 
Mk.  4.40. 

Mohr,  Jakob,  Veber  die  historische  Stellung  Ilcrahlits  von 
Ephesus.    1870.    51  Seiten,    gr.  8.    Mk  1.40. 

Müller,  K.  K.,  Ein  griechisches  Fragment  über  Kricgsicest  n. 

1880.    2>/g  Bogen,    gr.  8.    80  Pf. 

Nendecker,  Dr.,  Der  Philosoph  Deuting»  r  und  ultramon- 
tane Sophistik.  Polemischer  Beitrag  zu  seiner  Würdigung.  I  s77. 

1  Bogen,    gr  8.    80  Pf. 

—  Studien  zur  Geschichte  der  deutschen  Aesthetik  »,it 
Kant.    187H.    U  Bogen,    gr.  8     Mk.  4. 

Keininper,  Dr.,  X. ,  Die  Weihbischöfe  tun  Würzhurg 
Ein  Beitrag  zur  frank.  Kirchengeschichtu.    I8»i5  gr.  8  Mk.  4  20. 

Riteger,  C.  Institut iunes  metaphgsicae.    8  may.    177»;.   Mk  I. 

InstitutioneS  geogruphicae  physicae.    s  may.    1777.  Mk.2 

—  Institutiones  philosophicae  de  hotnine  et  Deo.  .d.  2d.i. 
8.    171M.    Mk.  2. 

—  Institutiones  logicae.     ed  2da.    8  may.    1  Tl*:t.    75  Pf. 
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Schanz,  Min  t.,  Norae  eomentationes  Plutonicac.  um.  11  Bog. 

gr.  8.    Mk.  4. 

—  Studien  zur  Oeschichte  des  platonischen  Teiles.  i*S74, 
0  Bogen.    >;r.  8.    Mk.  1.80. 

Seuffert,  Beruh.,  Klein  und  Schiller.  (Aus  Kcstsehriit  für  ir- 

Ullis).     18*0.    2/;,  Bogen.    Kl"-  8      10  IM*. 
Spurzheim,  Dr.,  G. ,  Philosophischer  Versuch  über  die 

murale  und  intellcctuelle  Natur  des  Menschen.  Aus 

dorn  Französischen  von  Dr.  J.  F.  Hergenrüther,  gr.  8.  1822. 
Mk.  :i. 

Urlk'lis,  L.,  Hofrath,  Prof.,  Verzeiehniss  der  Anlikcnsamm- 

lung  der  Universität  Würzburg.  l.  and  2.  lieft.  1865— 
1868.  7V4  und  4  Bogen,  gr.  8.  &  80  Pf.  (Die  Schenkungen 
von  J.  M.  v.  Wagner,  des  Malers  Urals  in  Horn  uud  die  in 

(iricchenland  erworbene  Sammlung  des  Legat. -Käthes*  v.  Faber). 

3.  tieft.  1872.  7*/a  Bogen,  gr.  8.  Preis  80  Pf.  (Die  Fcolt'- 
sehe  Vasen-Sammlung). 

Jiemerkungen  über  den  olympisch  n  Tenqiel  und  seine 

Bildwerke.    1877.  :$'/..  Bog.  in  hoch  4  m.  1  lith  Tafel.  Mk.  l.r.O. 

Codex  urbis  llomae  topographicus.  1871.   10  Bogen  in  8. 
Mk.  1.20 

Commentatio  de  vita  et  honoribus  Taciti.   187«j.  :*■  Bog. 
in  hoch  4.    Mk.  1.80. 

—  Die  Malerei  in  Horn  aus  Caesars  Dictatur.  1870. 

'*  Bogen  in  hoch  4.    Mk.  1. 
Die  Quellen register  zu  Plinius  letzten  Büchern.  IS70. 

D/j  Bogen  in  gr.  8    80  Pf. 

—  Griechische  Statuen   im   republikanischen   Horn.  isso. 
1»  '  Bogen  in  8.    80  Pf. 

Zwei  Vasen  ältesten  Stils.  ,Mit  3  Abbildungen).  1871. 
11  Seiten  in  hoch  4.    Mk   2  ÖO 

Der  Vasenmaler  Prygos  und  die  Unland'' sehe  Samm- 
lung.   1876     U)  Seiten  in  Folio  mit  1  lith.  Tafel    Mk.  2.8«». 

Trliflis,  L.,  v.,  Die  Sehlacht  am  Berge  Crau/äus.  Eiue 

euigrapbische  Studie.    18*2.    P/j  Bogen,    gr.  8.    Mk.  l.Oo. 

Die  Baugeschichte  Würzhurys.  Hin  Vortrag.  1877.  IBSta. 

8;  00  Pf/ 

Veiter  einige  antike  "Kunstwerke.    Ein  am  31.  Marz  I8.V.1 in  der  Aula  der  Maxschule  gehaltener  Vortrag     ls.Vj.    2  Bugen 
gr.  8.    00  Pf. 

Johann  Martin  von  Wagner.  Hin  Lebensbild  Hin  an 

Win.  kelmanns  Geburtstag  (9  Dez.  1805)  gehaltener  Vortrag. 
I8.VJ  Bogen.    gr.  8.    00  Pf. 

(Urlichs,  1..),    Verhandlungen   der  philologisehen  (icscll- 

Svhaß  in  Wiirzburg.    Herausgegeben   von  L.   Urlich*.  1802 
0  Bogen,    er.  8.    Mk.  2.10. 

Inhalt:  Attische  Kphebeninsehriften  von  Dr.  Grasherger.  Ueber 
die  Bekranzuup  der  athenischen  Bulo  von  Ol.  100.  2.  Von 
Anton  Hiedenaner.    Decretum  in  honorem  Phacdri  faetiim 

Von  Uud  Mäher.  Oonjecturae  in  Pausauiam  Von  Mich.  Zink. 



(Urlichs,  L.,)  Festschrift  für  Hofrath  Prof  L.  v.  Urliclts 

zur  Feier  seines  25jährigen  Wirkais  an  der  Universität 
Würzburg,  dargebracht  von  seinen  Schülern.  1880.  15  Bugen 
in  Lex.  8.    Mk  4.00. 

Ans  obiger  Festschrift  sind  nachstehende  Separatabdrücke  um 
die  beigesetzten  Preise  zu  beziehen  : 

Weckt  ein,  X.,  Ueber  den  Kresphontes  des  Knripides.  P  s  Bog. 

gr.  8.  60  Pf  Härtung,  C,  Der  Protagonist  in  Sophokles»'  An- 
tigone.  l'|«2  Bogen,  gr.  8.  80  Pf  Patin,  A,  Quellenstadien 

zu  llcraklit.  21;,  Bogen,  gr.  8  80  Pf.  Zillgem,  G.,  De  prae- 
dicamentoruni  quae  ab  Aristotele  auetore  categoriae  nomiualiantnr 

tonte  attjue  origine.  l1^  Bogen,  gr  8.  (50  Pf.  Mülltr,  K.  A"., 
Kiu  griechisches  Fragment  über  Kriegswesen.  2,/g  Bog.  gr  8. 
8t»  Pf.  Schnitt,  J.  C.,  De  codice  Sangermanensi  c|iii  contin.t  L. 

lunii  Moderati  Columcllae  de  re  rustica  libros  X LH.  I1/»  Bogen, 
gr.  8  00  Pf  Abert,  J.,  Schlaf  und  Tranm  bei  Oalderon.  2  Bog. 

gr.  8  80  Pf.  BaltU,  A.,  Die  Ars  poetica  des  Hieronvmns  Yi.la. 
isst».  l  Bogen  in  8.  50  Pf.  Schnecbergcr,  P.  II.,  Das  Urbild 

zn  Schillers  Jungfrau  von  Orleans.  1 2  Bogen,  gr.  8.  4<»  Pf 

Seuffert,  Ii.,  Klein  und  Schiller.    «3  Bogen,    gr.  8.    40  Pf. 

Wegele,  Dr.,  Fr.  X.,  Der  Hof  zum  Grafen  Eckard  m 

Wireburg  und  Graf  Eckard.  Mit  urkundi.  Beilagen,  isoo. 

III.  Staats-  und  Rechtswissenschaft. 

Dahn,  Dr.  Fei.,  Westgothische  Studien,  Entstehungsgeschichte, 

Privatrecht,  Strafrecht,  Civil«  und  Straf-Prozess  and  Gesammt- 
kritik  der  Lex  Visigothornm.  1874.  42 Vi  Dg.  in  gr.  4.    Mk.  16. 

Geigel,  Dr.,  phil.,  Mart.,  Die  Beziehungen  der  früheren 

TcrritoriulzU()ehöri({kcit  zur  Oonfcssionsangehörigkeit  in  deu 

deutschen  Staaten.    1881.  2»/2  Bg.  gr.  8.    Mk.  1. 

—  Bodenergiebigkeit,  Bodenerzeugnisse  Waldungen  und 
Grundbesitzverhaltuisse  in  den  deutschen  Staaten.  1881.  3  Bg. 

gr  8.    Mk  1. 

—  Die  wichstigsten  volks wirtschaftlichen  Theorieen  ver- 
banden zu  einein  Grundriss  der  Geschichte  d  Nationalökonomie. 

1881.  2  Bg.  gr.  8.    Mk.  I. 

Gerstner,  Dr.,  L.  Jos.,  Die  Grundfehren  der  Staatsverwaltung: 

I.  Band.  Allgemeine  Einleitung  in  die  gerammte  Staatsver- 
waltnngslehre.  1802.  IG  Bg.  gr.  8.    Mk  4.8t». 

II.  Band.  I.  Abthlg.    Die  Bevölkerungslehre  ( ^ Bevölkerungs- 

statistik, Bevölkernngsphvsiologie,  Bevölkerungs- 
politik).   10  Bg.  gr.  8.    Mk.  4.80. 

liumlelsgesetzbnch,  Allgemeines  deutsches  uacb  den  Beschlossen 

der  Ii.  Lesung.  Herausgegeb.  von  J.  Litt;  Offizielle  Ausgab«*, 
gr.  8.  4  Auf!  1.  Heft  (das  vollständige  Hamlelsgesetzbuch  ent- 

haltend) 1801.  12  Bg.  Mk.  1.80.  2.  bis  4  Heft  (die  Einfuhrungs- 
gesetze  der  deutscheu  Staaten  enthaltend)  Mk.  ß. 

—   Taschenausgabe  mit  Seereeht.    Mk.  1. 
—  mit  Kinführnngsgesetz  für  jeweil.  Staaten.  Mk.  1.2».». 

—  —    —    —  ohne  Seereeht.    70  Pf. 

—  —  Sammlung  der  Einfrihruugsgesetze  sämiutl.  deutscher  Staaten 
3  Bette  T.-A.    Mk.  2.70. 
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Held,  Dr.  Jos.,  System  des  Verfassungsrechts  der  monar- 
chischen Staaten  Deutschlands  mit  besonderer  Rücksicht 

auf  dun  Constitutinnalismus. 

I.  Thcil  Kinleitg.  Allgemeine  Staatsgrundsatze,  (ieschichtc 

d.  polit.  ocstalttmgon  tJesammtdeutschlnnds.  1846. 

32  Bg  irr.  8.  Mk.  5.70. 
FF.  Theil.  System  des  geltenden,  den  deutschen  eonstitutio- 

uellen  Monarchien  gemeinsamen  Staatsverfassnngs- 
rechts.  1857.  4.J  Bg.  gr.  8.    Mk.  8 

—  Uebcr  die  Nationalität  im  Allgemeinen  ond  mit  besonderer 
itücksicht  anf  die  gegenwärtig  in  Deutschland  obschwebenden 
Verhaltnisse.    1851    24  Seiten,   gr.  8.    Mk.  f.O  Pf. 

Protokolle  der  Kammission  gut  Berathung  eines  allgem. 

deutschen  Ilandelsgcsetzhuclis.  Im  Auftrag  dieser  Kommission 
lieransgegeb.  v.  Lutz,  erstem  Secretär  d.  Kommission.  I.  IX. 

Band.  Beilagenband  Heft  1  -  8  und  Hegisterhand.  Subscripl. 
Preis  Mk.  81. 

Diejenigen  Abnehmer  der  Protokolle ,  welche  sich  für  das 

Seerecht  nicht  intcressiren,  können  die  anf  das  Handel -recht 

bezüglichen  Hände  I-  III.  IX  Heilagen-  n.  Hegisterhand  separat 
um  den  Preis  von  Mk.  52  2»»  beziehen.  Das  Heerecht  (Hd.  IV 
VII)  wird  nicht  apart  abgegeben. 

Seuffert,  Dr.,  .1.  A.,  das  Baurecht,  die,  llcallastcn  u.  das 

Näherecht,  gr.  8.  1819.    Mk.  2. 

Beiträge  zur  Gesetzgebung,  insbesondere  des  Künigr.  Hävern, 
gr.  8.    Mk.  1.50. 

Erörterungen  einzelner  Lehren  des  röm.  Priratrechts, 

zum  (iebrauche  seiner  Pandekten -Vorlesungen  nach  Hchwebbf'* 
Leitf.  I.Abth.  gr.  8.  1820.  Mk  2.40.  II.  Abth.  1881.  Mk.  8.40. 

Praktisches  Pandektenrecht.  4.  Aull.,  nach  dem  Tode  des  Ver- 

fassers besorgt  von  Dr.  K.  A.  Seuffert.  I.  18»'»0.  XXI  II.  und  ::o5 
Stu.  Mk.  5.f»o.  II.  1SC7.  101  Stn.  Mk.  5.4o.  III.  l87o  -  1*72, 
512  Seiten.    Mk.  5. 

I.oth.,  Dr.  jur.,   Die  Lehre  ran  der  Batihabition  der 

Rechtsgeschäfte.  Civilistische  Abhandig.  1868.  10*/,  Bg.  gr.  * 
Mk.  3. 

Würzbnrger-VolkBaiiftgabe  Jiagerischer  u.  deutscher  1tcirhx~ 
( icsetzc.  Taschenformat. 

Hievon   erschienen  bis  jetzt  220  Händchen,   über  welche  ein 

specielles  Verzeichniss  »ich  unter  der  Presse  befindet. 

IV.  Theologie,  Ascetik  n.  s.  w. 

Denxinger,  Heinr.,  lieber  die  Aecht heit  des  bisherigen  Teiles 

der  Ignuiianischen  Briefe.  7  Hog.  gr.  8.  184».  brosch.  Mk.  2. 

Vier  Bücher  ron  der  religiösen  Erkennt  niss.  >>  Kämlr. 
77  Bogen,    gr.  k.    lM5«i.    Mk.  H.20. 

—  Enehiridion  sgmbolorum  et  d.tinitionnm,  o,nac  de  rebus  fidei 
et  morum  a  conciliis  •»»•enmenieix  et  summis  pnntiticibiis  emaua- 
runt.  In  anditornm  nsiim.  Kditio  quinta  cum  licentia  Hiiperinriim. 
1874.    2tJ  Bugen.    12.    Mk.  4. 
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Denzinger,  Heinr.,  Kritik  der  Vorlesungen  des  Herrn  Prof. 

Heinr.  YV.  J.  Thierse!»,  über  Katholicismus  und  Prote- 

stantismus. 

\.  Abth.    Principienfragen.    1847.    gr.  8.    Mk.  2. 
II.  Abth.    1.  Speeieller  Tho.l.  Von  der  Rechtfertigung.  1*47. 

gr.  H.    Mk.  3. 
2.  „  „     Von  den  Sacramenten  und  dem 

Messopfer.    1847.    gr.  8     Mk.  3. 

—  Die  Lehre  von  der  unbefleckten  Empfängniss  der  solid- 
sten Jungfrau  Maria.  Dargestellt  für  gebildete  Katholiken.  Mit 

einem  Eiede rkranz  zu  Ehren  der  unbefleckten  Empfängnis*.  1S.V». 
2.  Aufl.    8.    HO  Pf. 

-  liitus  Orientalium.  Coptorum  Syrornm  et  Armenorum,  in  ad- 
ministrandis  Sacrameutis.  Ex  Assemanis  Rcnaudotio,  Trombellio 

aliisqne  fontibus  anthenticis  collectis,  prolegomenis  notisijne  cri- 
ficis  et  exegeticis  instrnetos,  coneurrentibus  nunnnllis  theologicis 
ac  lingnarum  orientalinm  peritis  edidit  H.  I>.  18»J4.  2  Tomi 
XX  et  1054  pag.  in  8.  maj.    Mk.  15.00. 

Frankenberger,  Ct.  A.,  Dechant  u.  Pfarrer  zu  Orb.  Zicölf 

Fastenpredigten.  Ans  dessen  Nachlass  heransg.  von  Jon.  Hopf, 

Pfarrvikar.  1850.  81'4  Bogen.  8.  Mk.  1.20. 

Hülm  Irin,  A.  .1.,  Mariologia  complectcna  meditationes  qnin- 
quaginta  de  mysteriis  vitae  et  gloriae  deiparae  Marine  Virgtuis, 
meditationes  Septem  de  cautice  Salve  regina,  meditationes  septem 

in  hymnnm  maris  Stella,  exercitia  mariano-eticharistiea  et  ex- 
ercitia  qiiaedam  singularis  devotionis  ergo  beatissimam  viiginem. 
XVI  et  550  pag.  in  8.  min.  1859.  Mk.  4. 

Principia  theologiae  moralis.  qnae  ex  optimis  auetorihns 
selecta  exereitationibns  moralibns,  quibns  in  seminario  clericnrnm 

Wircebnrgensi  praest.  18">5.  XVI  et  7H!»  pag.  s.  maj.    Mk.  5.5»». 
HergenrUther,  Prof.  Dr.,  .T.,  Kirche,  und  nicht  Partei. 

Kine  Antwort  anf  die  jüngste  Broschüre  des  Hm.  Dr.  F.  Mivheli*. 
1*05.    3  Bogen,    gr.  8.    60  Pf. 

—  Nene  Studien  über  die  Trennung  der  m orgenlnnd i  sehen 
und  der  abendländischen  Kirche.  Eine  Kritik  von  Dr.  /VA- 

Irr'»  neuestem  Geschichtswerk.    1804.    4  Bogen,    gr.  8.    HU  Pf. 
Hettinfcer,   Dr.,  Franz,    Christliche  Armenpflege.  pre.li-t 

bei    der  (iründnng  des   Vincentins-  und  KUsabethen-Vereins  in 
Wiirzburg.    24  Seiten,    gr.  8.    1853.    60  Pf. 

Die  Kunst  im   Christenthum.   Festrede  zur  Jahresfeier  de* 

Stiftnngstags  der  Julius-Maximilians-Universität  in  Würzbnrg  am 
2.  Januar  1H07.   1807.  4.    Mk.  1.50. 

Die  Liturgie  der  Kirche  und  die  lateinische  Sprach». 
Vier  Vorträge.    1850.    5  Bogen,    kl.  h.    Mk.  1. 

—  Das  Hecht  und  die  Freiheit  der  Kirche.    Ein  Vortrag 
zur  Beleuchtung  der  römischen  Frage.    2.  unveränderte  Auflage. 
Eex.  8.    18f.O.    70  Pf. 

II  i mmelsf ein    Dr.,  Fr.  Xav.,  Predigten: 

I.  Theil.    Die  fünf  Gebote,  ihr 'heil.  Kirche.  2.  Aufl  1*43. gr.  8.   Mk.  1.75.  (Vergriffen.) 

II.  Theil     Predigten  auf  die  Festtage  des  Herrn  und  bei 
verschiedenen  kirchliehen  Feierlichkeiten,    gr.  * 
1845.    Mk.  1.75. 
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III.  Theil.  Predigten  auf  die  Sonn-  und  Festtage  der  Hei- 

lige». I  Ilil.  der  Advent-  unil  Kpi|>hanic-Sonn- 
tag  liebst  den  einschlägigen  Heiligenfesten.  gr.  8 
1848.    Mk.  1.75. 

Unland.  Anton,  Fruit.  Unterricht  zum  erstmaligen  Empfang 

der  heiligen  ('oinmunion.  3  venu.  Aull.  1(1.  1869.  50  Pf. 

Sci'ccs  et  vitac  Professorum  Ss  Thcologiue,  «jni  Wircebnrgi  a 
fundata  academia  per  divum  Iulinni  nsijne  in  anno  M IN  V( 'XXXIV 
doenerunt.  Kx  anthenticis  monnmentis  collectac  Accednnt  ana- 

lecta  ad  historiam  ejnsdem  Ss  facnltatis  in  ijnibus  statuta  anti- 
f|ua  divi  Iiiiii  nordtiin  edite.    1835.    8.    XIII  n   35<>  Stn.  Mk.  1. 

]  Juttas,  Carl,  Krereitienreden  für  seine  AUnmnen.  Mit 
Fragmenten  zu  seiner  Biographie.  Heransgegeh.  von  Dr.  Anton 

Unland.    12"  2  Bogen,    kl.  8.    1857.    Mk.  1.80. 

Saffenrenter,  .T.  (i.,  Predigten,    r,  Bände,  gr.  8.  Mk.  K..20. 
1.  Band.  Predigten  anf  alle  Sonntage.  4.  Aufl.  gr.  8.  ISIS 
Mk.  :i.20.  2.  Theil.  Predigten  anf  die  vorzüglichen  Festtage. 

Nebst  einem  Cursus  Fastenpredigten.  4.  Aufl.  gr.  8.  ISIS. 

Mk.  3.20.  3.  Theil.  Predigten  auf  verschiedene  Sonn-  und  Feier- 
tage nebst  verschiedeneu  Casualprcdigten.  4.  Aufl.  gr.  S.  Isis. 

Mk  3.20.  4.  Theil.  Hoinilien  über  die  Episteln  auf  alle  Sonn- 
tag« des  kathol.  Kirchenjahres,  gr.  8.  ISIS.  Mk.  3.20  5.  Theil. 

Hoinilien  über  die  Kpisteln  auf  alle  Sonntage  des  kathol.  Kir- 
chenjahres. IL  Tbl.  Pfingsten—Advent,  gr.  8.  isio.  Mk.  3.20 

6.  Theil.  Hoinilien  über  die  Episteln  auf  die  vorzüglichsten  Fest- 
tage des  Herrn  und  der  Heiligen.    8.    1850.    Mk.  3.20. 

Predigt  bei  der  Feier  der  Wiedereröffnung  der  Franziskaner- 
Uonveutualenkirche  zu  Würzburg.  Am  Xeujahrstag  1842.  gr.  S. 
1842.    40  Pf. 

Schwab,  J.  15.,  Prof.,  Franz  Berg,  geistl.  Rath  und  Professor 
der  Kirchengeschichte  an  der  Universität  Würzbnrg.  Hin  Hei» rag 
zur  Charakteristik  des  kath.  Deutschlands,  zunächst  des  Fiirst- 
bisthnms  Würzburg  im  Zeitalter  der  Aufklärung.  2.  wohlfeile 
Ausgabe.    1872.    VI  u.  520  Stn.    gr.  8.    Mk.  4. 

Johannes  (ierson,  Professor  der  Theologie  und  Kanzler  der 

Universität  Paris.  Kine  M  mographie.  XVI  a.  808  Stn  gr.  K. 
1*50.    Herabgesetzter  Preis  Mk.  5. 

Thesaurus  librnrinn  rei  catholicae.  Handbuch  der  Bücher- 

künde  der  gesummten  Literatur  des  Katholicismus  und  zunächst 

der  kathol.  Theologie.  Lex.  8.  complet.  cartoh.  1850.  Mk.  S. 

-  Eryänzungsheft,  oder  übersichtliche  Zusammenstellung  des 
Inhaltes  des  Tlo-saurns  libroruin  rei  catholicae.  Theologisches 
Fach-  und  Sachregister.    Lex.  8.    185),    Mk.  2.40. 

Voit,  K.,  Theohgia  moralis.    Kditio  septima.   18C0.  2.  vol.  u. 
8.    XVI  et  020  fol.    Mk.  0. 

Wilke,  Dr.,  (  Ii.  (i.,  Jiihtisrhe  Hermeneutik  nach  kath.  (irnnd- 

sätzen  in  streng  system.  Zusammenhange  und  unter  Berück  nich< 
tignng  der  neuesten  approbirten  hermeneutisclien  Lehrbüclier. 

insbesondere  der  Lib.  1.  II.  De  interpretatione  tcriptnr.  saer. 
des  Bev.  P  Franciscus  Xaverii  Patritins.  .Mit  bisehotl.  Approba- 

tion.   IM',:!.    XIV  nnd  tu>8  Seiten,    gr.  s.    Mk.  4. 
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V.  Diverse. 

All» um.  historisches,  der  Stadt  Würzburg.  32  photogr.  km- 
sichten.  Mit  einer  geschichtlichen  F.inlcitiing  von  Ür.  Fr.  X. 

Wegele,  heransgeg.  von  V.  Jos.  Stahcl.  1867.  quer  Quart  iu 

Leinwand  mit  Goldpressnng  geb.   Mk.  2."». 
Racheliade,  od.  wundersamliche  Schuhsale  u.  Wanderungen 

und  was  Ihme  snnsten  Abenthenerliches  anfgestosscu  sei«  Ihö7. 
181  Seitcu.  8.  mit  vielen  komischen  Holzschnitten.  Ikrabge>. 
Preis  Mk.  1. 

Dahn,  Fei.,  Die  Schlacht  von  Scdan.   Gedicht.  8  Seiten  gr.  16. 
1871.    30  Pt 

Edel,  Prof.,  Dr.,  Gedächtniss  für  Carl  Fricdr.  v.  Marcus. 
24  Seiton.  gr.  8.    1803.    40  Pf. 

Festgruss  an  Schiller,  gesprochen  am  10.  Nov.  1859  auf  d.n, 
Allgemeinen  Universitäts-Commerco  in  Würzhurg.  18;V.>.  12  Stn. 
gr.  8.    60  Pf 

Franz  Ludwigs  Anreden  an  die  Alumnen  des  bischöflichen 
Seminare  in  Würzhurg.    2.  verm.  Anfl.  1889.    25  Pf. 

Früblich,  Dr.  F.  .T.,  Hofr.  u.  Prof.,  Beiträge  zur  Geschichte 
der  Musik  der  älteren  und  neueren  Zeit  auf  musikalische  Do- 

kumente gegründet. 

1.  Band     Text.    1868.    15  Bogen,    gr.  4.    Mk.  4. 
II.  Band     Musikalische  Dokumente.  J874.   168 Seiten,   gr.  4. 

Mk.  7.20. 

Hoffniaon,  Dr.,  Fr.,  Academischc  Festrede  zur  Feier  dr> 
lUOjiihrigen  Geburtstages  von  Johann  Gottl.  Fichte,  gehaltr- 
am  Ii».  Mai  186J  in  der  Aula  der  Hochschule  zu  Würzbnr? 
gr.  4.    1862.    Mk.  1. 

Kohler,  Dr.  Jos.,  Aus  dem  Lande  der  Kunst.  1882,  6»/a  Bor 
gr.  n.   Mk.  1  60. 

Lobstein,  Dr.  E.,  Bilder  aus  Neapel.  Reise  beschreibung  und 

Führer  für  Freunde  bist.  Forschung.  186«*».  8  Bogeu  gr.  8. Mk.  1.60. 

Portrait»,  der  IUI.  Prof.  Ilambcrgcr,  Friedreich,  Lintert,  Scher  er, 
ticanzoni,  Virchow.    Preis  ä  Blatt  Mk.  1. 

Reininger,  Dr.  N.,  Münnerstadt  und  seine  nächste  l'm- 
geÖUng.  Nach  den  ältesten  archivalischen  Nachrichten  darge- 

stellt, besonders  in  seinen  kirchlichen  UcIigionsschulverhältni*»t  n. 

8.    broch     1852     Mk  'S. 
Stahel,  Dr.,  .T.,   Vcber  den  Zustand  des  Buchhandels  im 

Würzburg,  dem  Publicum  zur  Prüfung  vorgelegt.  8.  1803. 
50  Pf. 

Digitized  by  Google 



igmzea  Dy Google 







i  by  Google 


